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P. 

Preußen. (Staats- und Verfaſſungsgeſchichte; jetzige Verfaſſung und 
Verwaltung des Staats; Staatsrecht.) Wie in ver Knospe die zarten Keine von 
Blüte und Frucht vorgebildet liegen, fo offenbaren jich zumeilen ſchon in dem erften Entwide- 
lungsgange der Staaten diejenigen Aufgaben, deren Erfüllung dann die Jahrhunderte hindurch 
itre eigenthümliche Xebendthätigfeit ausmacht. Im Begenfag zu politiſchen Schöpfungen, welde 
113 dem Gedanken der Babinete hervorgegangen find und, ſobald eö nur der Vortheil derfelben 
erbeiicht, ihr Daſein aufzugeben oder wenigftens ihre innere und äußere Richtung gänzlich um: 

ı formen gezwungen werden, ruhen die Staaten, melden es zufällt, große volfäthümlidhe In= 
treten, die ſich aus ver Weltftellung ver Nation ergeben und nur mit diefer felbft entſchwinden, 
zu dertreten, von der Rothwendigfeit ihrer Wirkfamfeit gehalten, auf einer ewigen Grundlage 
un? verfolgen wie bie Geflirne eine unwandelbare Bahn. Es gibt faum einen andern Staat, 
det dieſes Geſetz fo in ſich darflellt al8 der brandenburgifch = preußifche. Mit ver Abjiht, das 
deutiche Reich gegen Norden und Often zu vertheipigen, iſt dad Kernland, um weldes er ſich 
zebildet hat, die Mark, gegründet; alle großen Unternehmungen der Beherricher verjelben waren 
tier Beflimmung des Landes gewidmet. Askaniſche Markgrafen fochten in Preußen für den 
Unten; ihre Heere find in Bomerellen erſchienen und haben wiederholt Danzig behauptet, dem 
ksten aus ihrer Reihe jind die Anfänge des Deutſchthums im äußerſten Hinterpommern zu ver: 
danken; fie haben ihre Herrſchaft in Schleflen ausgedehnt. Ein wunderbarer Anblid, daß in 
ner frühreifen Entwidelung durch das Kriegsglüd hervorragender Dynaſten einmal faft völlig 
te Orenzen erreicht werben, zu benen der Staat dereinft im Norden und Often erwachſen follte. 
Tie Aufgabe ift im 14. Jahrhundert in den Hintergrund getreten, do nur um von den Hohen 
‚llern mit ganzer Thatfraft wiederaufgenommen zu werden: die Öftliche Politik blieb der 
Kittelpunft ihrer Wirffamfeit. Dan kann fagen, daß mit der Erwerbung Preußens im An: 
unge des 17. Jahrhunderts dad erfl erreicht wurde, was die Askanier verfucht hatten: und wenn 
der Kurfürſt Sriedrih Wilhelm gegen Bolen fämpfte, Friedrich I. Weſtpreußen incorporirte, 
io zeſchah das alles in der Conſequenz des Gedankend, der vormals zur Begründung der Marl 
zeführt hatte, dem des Begenfaged gegen den Slawismus. Mag diefer auch in dem Wechſel 
vr Jahrhunderte in einer andern Geſtalt auftreten, immer iſt die Idee und die Bedeutung der 
Stellung Preußens im Oſten mit jener verwandt, welche in der Begründung der Mark zum 
Austruf fam. Wenn fo die Anfänge des Staats das Weiterleben deſſelben nad) einer Rich⸗ 
ung bin völlig bedingt haben, fo werden fie auch in einer allgemeinen hiſtoriſchen Überficht 
acht ubergangen werben dürfen. Uns kommt es in dem Theil, welcher vie Geſchichte behan⸗ 
delt, darauf an, den deutfchen Beruf Preußens zuerft im Norven und Often, dann feit An= 
img des 17. Jahrhunderts auch den im Weſten Hiftorifch zu verfolgen. Natürlich ift auf bie 
innere Entwidelung des Staats beſonders Nüdjiht genommen. Yür die Darftellung der 
Greignifle während der legtvergangenen Jahre mag beſonders daran erinnert werben, daß 
tem Zweck gegenwärtiger Arbeit gemäß nur ein hiſtoriſcher Rückblick geboten werben foll. Die 

erfte Forderung, welche an einen ſolchen geſtellt werden muß, iſt, wie jedermann zugibt, die Un 
varteilichkeit; allein der Berfafler kann ed doch um jo weniger als einen Fehler erachten, wenn 
schen derfelben feine politijche Überzeugung zu Tage tritt, je fefter er an der Meinung hält, daß 
de Geſchichtſchreibung die Aufgabe, welche ihr gegenüber der politifchen Bewegung unferer 
Zeit zufommt, muthwillig aus den Händen gibt, wenn fie ſich zur Geſinnungsloſigkeit herab: 
nürdigt. 
Gtaats⸗Lexifon. ZII. 1 



2 Preußen (Staatsgeſchichte und Staatsrecht) 
l. Staats- und Verfaſſungsgeſchichte. 1) Die Mark Brandenburg und 

die fIawifhenLande im Norden und DOften bis zum Außfterben der Askanier 
(1320). Es war Karl dem Großen nicht gelungen, die Slawen auf dem diefjeitigen Elbufer 
völlig zu unterwerfen und feinem Kaiferreich einzuverleiben. Trotz Colonijation und Anlage 
von Städten, troß der zeitweifen Ermattung einiger Slawenjlämme, welde die fränfifchen 
Waffen gefühlt hatten, war die Widerſtandsfähigkeit ver Stawenwelt bei dem Tode bes erjten 
deutichen Kaijerd ungebrochen. Allein die Idee Karl’8 des Großen, die Elb-Oderlande zu germa: 
nifiren und dem Chriſtenthum zu gewinnen, iſt doch von feinen Nachfolgern faft mit derſelben 
Beharrlichkeit wie der kirchliche Gedanke des neuen Herrſchers ver Welt fortgeführt worden. Die 
erſten größern Erfolge fnüpfen fih an ven Namen Heinrich's J., deſſen Geſchlecht, die Ludol⸗ 
finger, im Bejig des Herzogthums Sachſen, fi) die Beilegung der heidnifchen Slawen hatten 
angelegen jein laffen. Heinrich's Vater, Otto vem Erlauchten, war ed fogar geglüdt, die Wen: 
den aus der Altmark, dem Lande zwifchen Elbe und Ohre, zu vertreiben. Heinrich I. zog dieſe 
in fein Markſyſtem und muß ald Begründer der Nordmark, aud der fich die Mark Braudenburg 
entwickelt hat, angefehen werven. Es bleibt Otto's I. Vervienft, die Schöpfung ſeines Vorgän— 
gers im hoben Maße audgebilvet zu haben. Er flellte in Gero an die Spige der öftlihen Dlar- 
fen den Mann, der in unaufhörlihen Kämpfen gegen die Slawen nicht ermüdete und durd) 
Tapferkeit und Geſchick über jie zu jlegen wußte. War es Heinrich nur um rajche Unterwerfung 
der fremden Nachbarn zu thun geweſen, jo hatte Dtto bereitö einen Elaren Begriff vavon, daß es 
darauf ankam, das feindliche Volk dem deutſchen Weſen zu ajjimiliren. Das einzige Mittel 
dazu jah er in der hriftlihen Kirche; er hat vaher in dem eroberten Gebiet, freilich noch in ziem: 
licher Nähe ver Elbe, die beiden Bisthiimer Havelberg und Brandenburg gegründet, weldye im 
Sabre 968 dem gleihjam an der Vormauer der Slawenlande geftifteten Magdeburg unter: 
worfen wurden. Allein ed zeigte ih, daB von den wenigen Vorpoften aus dad Slawenreich 
nicht in befländiger Abhängigkeit gehalten werben fonnte. Die Schickſalsſchläge, welche Deutſch⸗ 
land an anderer Stelle trafen, wurden in ven Marfen ſchwer empfunden; als Dtto II. in Süd⸗ 
italien vorzeitig ind Grab ſank, gingen alle deutſchen Gründungen jenjeit der Elbe verloren 
(983). Die Kirhen wurden zerftört, der alte Götzendienſt fehrte zurüd, und ed währte nicht 
lange, fo hauften da, mo eben noch fromme Stiftungen beitanden hatten, wieder die wilden 
Thiere des Waldes. Die Marken waren nad Gero's Tode aufgelöft und unter ſechs vornehme 
Neihövafallen vertheilt, weldhe von den Herzogen von Sachſen abhingen. Während ded ganzen 
11. Jahrhunderts vermochten nun weder die Grenzfürften noch die Kaiſer dein deutſchen Weſen 
in den Elb-Oderlanden fefte Wurzel zu ſchaffen. Glücklicher erhielt e8 ji) in dem nördlichen Theil 
des Slawenreichs, allem Land, ſoweit ed zwiſchen der Ditjee und den Flüſſen Elde und Peene 
in einer, zwifchen Holftein und dem Haff in anderer Richtung liegt. Dies Gebiet, nad) der da- 
ntaligen Bezeichnung das Regnum Slaviniae, nad der unferigen Lauenburg, Mecklenburg und 
Borpommern, gehörte unter den Sprengel der erzbifchöflihen Kirche von Hamburg : Bre- 
men.) Es war biefer aber auch die Befehrung der Dünen und Schweden zugetheilt, und mit 
Eifer und Glück Hatte jie ihre Mifjionare bi8 Norwegen hinein entjandt. 

So berührten ji zu Bremen däniſche und ſlawiſche Intereffen; ihre Vermittelung ift jür ven 
Beftand des Reichs nicht ohne Rückwirkung geblieben. Als Gefahr vorhanden war, daß König 
Knut von Dänemark ji mit dem Polen Mieczyjlar IL, dem Sohn des großen Eroberers Bo- 
leſlaw Chrobry, gegen die Deutfchen verbündete, zog Konrad II. den Dänenkönig durch Abtre⸗ 
tung der von Heinrich I. geftifteten Darf über der Eider, ver Marf Schleöwig, auf feine Seite 
(1024).?2) Es braudt nur daran erinnert zu werden, daß es zulegt immer auf den Act von 
1024 zurüdgeht, wenn Dänemark meint, Schleswig als ein ihm gehöriged Land anjehen zu 
dürfen. Die nächfte Folge war, daß das nordifhe Königreich ganz unabhängig vom Kaijer 
wurde und eine Bolitif einichlug, welche dem eich fo lange verderbli war, bis im Norden 
eine geſchloſſene deutſche Macht emporfam. Das Verhältnig Slawoniens zu dem deutſchen Bis: 

— 

1) Adam von Bremen (I, 14 u. 15) bezeichnet die Peene als Grenze des hamburgifchen und magde 
burgifchen Sprengels; unter Slawonien dagegen veriteht er zunächft das ganze Elb⸗Oderland, und 
wenn er hinzufegt, dag man auch Böhmen und Polen einzechnen fann, jo ift erfichtlich, daB der Bes 
griff Slawonien ihm fein fcharf abgegrenzter war (II, 18). 

2) Gesta Hammaburgensis eeclesiae pontificum, I, 54. Wenn der Biograph Konrad’s, Wipo, 
von dieſem Breigniß fchweigt, fo liegt die Bermuthung nahe, daß es dem Kaifer damals fchen üble 
lachrede gefchafft hat. Die Befchönigung in neuern Darftellungen ift deshalb fein ſehr glücklicher 

ebanfe. 



Preußen (Staatsgeſchichte und Staatsrecht) 3 

ihum wurde zunächſt nicht erſchüttert; während im 11. Jahrhundert in der Mark die alte Selb: 
kandigfeit ver Slawenſtämme unter ihren Häuptlingen wieder Raum gewann, regte ji in dem 
noͤrdlichen Bebiete Bid zur Peene — ſchon wurde diefer deutſche Name des Fluſſes gehört — 
nirgends ein Widerftand gegen vie Kirche und ihre deutihen Senpboten. Der Grund diefed 
sludlichern Berhaltnifles lag in der Einigkeit, welche die Erzbifchöfe von Bremen nit ven welt: 
hen Tonaften, befonders mit Gottſchalk, dem Begründer des Wendenreichs zwiſchen der untern 
Elbe und Oder, und den Billungern in Sachfen jederzeit aufrecht erhielten. Erft ald Adalbert 
ven Bremen danach firebte, den Gerichtsbann und alle Berugniffe, ja ven ganzen Beiig der 
weltlichen Fürſten, die zu feiner Diöcefe gehörten, an fi zu reißen, und fo den Wiperftreit zwi: 
ſchen geiftlicher und weltlicher Gewalt, der zu Heinrich'e IV. Tagen das Abendland bewegte, nun 
au hier in befonderer Form zum Ausbrud brachte, flürzten die Grundlagen zufanımen, auf 
welchen Die Herrichaft über die Slawen beruht hatte. Da mo die jlamifhen Lande ded bremer 
Sprengels mit denen, die einft dem magdeburgiichen unterworfen gemejen waren, grenzten und 
son ein und derfelben Völferfchaft, ven Liutizen, bewohnt wurden, erhoben ſich die unterwor- 
jenen Bölfer. Die vereinte Krait Bernhard’ von Sachſen und Gottſchalk's, zu denen jich aber 
bereit der König von Dänemark gejellte, that den Inabhängigfeitägelüften für ten Augenblick 
Einhalt. Allein Bernhard flarb im Jahre 1059, und fieben Jahre ipäter verlor bei einer neuen 
Enpörung der Slawen Bottihalf fein Leben; feine Söhne wurden vom Molf ded Wenpen: 
reid für verluftig erklärt; alle Anftrengungen, e8 wiederzuerlangen, fcheiterten. Es iſt die Zeit, 
mo mit der Erniedrigung Heinrich's IV. das Kaijerthum vor dem Papſtthum im Staube lag; 
ıener venfwiürrbige Moment, wo ver Herrſchſucht Gregor's VII. ihr Triumph ward, iſt fir das 
ẽſtliche Reich, für vie Lande jenfeit der Elbe, bezeichnet Durch ven Verfall der politiihen und 
kirchlichen Einrichtungen früherer deutſcher Kaifer und Kürften. 

Penn man aber die ungeheuere Aufgabe, die dem deutſchen Volk im Diten Damals noch 
effen lag, ganz erfennen will, fo hat man ſich nur einen Augenblid den Zuitand der Yande an 
tem obern Lauf der Oder und dftlich von dieſem Fluſſe, foweit fich hier fpäter Das deutſche We: 
ten außsichließlich behauptet Hat, d. h. Schlefien, Pommern und Preußen zu vergegenmwärtigen. 

Der polnifche Herzog Mieczyſlaw hat in Schleſien das Ghrijtenthum gegründet und Bo: 
leſſaw Chrobry dad Land vollends dem Bolenreih unterworfen. Allein ſeitdem nad feinem 
Iore die Dynaſtie in Elend und Iinthätigfeit verfanf — Mieczyſlaw II. ward mahnfinnig, und 
Kafimir V., flatt kräftig zu regieren, betete al8 Mönch in Clugny — und die eroberten Provinzen 
theild verloren gingen, theild ſich empörten, blieb auch in Schlejlen die polniſche Herrichaft nicht 
mangefochten. Bis in den Anfang des 12. Jahrhunderts fließen die beiden am meiſten aus⸗ 
gebildeten Formen des damaligen Slawismus, der böhmifche und der polniſche, auf jchlefifchem 
Gebiet in unaufhörlichem Widerſtreit gegeneinander ; von deutſchem Einfluß war bisjegt feine 
Rede. Heinrich III. war 1054 in der Rage, die Abtretung Breslaus und der andern Burgen 
Schleſiens an den Polen Kaſimir zu befürworten, Vermittelung zwifchen den beiden ſlawiſchen 
Tenaftien war alles, was an Einwirfung von Deutfhland ber in Schlejien verjpürt wurde. 

Auch über Pommern hat Boleſlaw Chrobry feine Macht ausgedehnt, und auch dort ift nad 

jinenm Tode die polniſche Herrihaft erfhüttert worden. Es war nicht ſowol wie in Schleſien 
ver entgegenwirfende Einfluß einer fremden Macht, der hier zur Geltung Fan, als die Neaction 
ter nur für den Augenblid befiegten Slawenfürften. In dem Lande mweftlih von Oder und 
Berne, welches zu dem Wendenreich gehört hatte, find erft im dritten Jahrzehnt des 12. Jahr: 
bundertö wieder deutſche Mifjionare thätig; allein fie find von Polen berufen. Denn feit Bo⸗ 
leſſaw (1102 — 37) in Polen herrichte, fteht auch Vorpommern unter polniſcher Oberherr: 

isaft. Namentlich aber hat verielbe König Hinterpommern wieder an feine Krone gebradt: 
ron ver Drage bis zum Meer gebot er unbedingt, er hat Kolberg erobert. Die Herzoge des 
Sommerlanded an der MWeichjel, des fpätern Bomerellen (Weſtpreußen), anerfannten jein 
Lebnsrecht. Zugleich zeigten fich die ſſawiſchen Herzoge Fraftig genug, ihr Gebiet über die Peene 
binaus nach Deutichland Hin erweitern zu können; Wratiſſaw von Vorpommern eroberte die 
Ufermarf. 

Die Preußen, deren Name am Ende des 10. Jahrhunderts zuerft gehört wurde, ſind in 
Sprache und Religion von den Slawen unterihieden ®), und was jie etiva im häuslichen und 
efientlihen Leben mit ihnen gemein haben, beruht nicht ſowol auf einer von Anfang an nahen 

3) Bol. Schubert, Eulturhiftoriiche Entwicelung der Provinz Preußen. 
\* 



4 Preußen (Staatsgeſchichte und Staatsrecht) 

Verwandtſchaft beider Voͤlker, als es vielmehr durch die lange Gewohnheit des gegenſeitigen 
Verkehrs erſt übernommen worden iſt. Weder Adalbert von Prag, den Boleſlaw Chrobry nach 
Preußen berufen hat, noch Bruno vermochten das Heidenthum zu brechen. Boleſlaw hat den 
Hauptſitz deſſelben, das geheimnißvolle Romove, den verhüllten Eichbaum auf einem Hügel in⸗ 
mitten des geweihten Waldes mit den Bildern der Dreigötter, welche das Auge des Laien nicht 
ſehen durfte — nur Prieſter wohnten dort und nährten mit den Bäumen des heiligen Waldes 
ein ewiges Feuer —, zerſtoͤrt. Aber auch ſein Schwert konnte den Götzendienſt nicht ausrotten, 
und ſeinen Nachfolgern gelang es nicht, die Preußen dauernd tributpflichtig zu machen. So 
war das Volksthum ungebrochen und der Götzendienſt faſt unberührt, als der Deutſche Orden 
in Preußen einzog; ihm iſt hier alles zu danken. 

Dies iſt der Zuſtand der ſlawiſchen Provinzen um das Jahr 1100. Sie konnten dem 
Deutſchthum nicht gewonnen werden, wenn nicht zuvor die alten Markeinrichtungen, welche all: 
mählich bis auf vie Reſte ver Dämme an den Elbufern von den Slawen zerftört worden waren, 
wieberbergeftellt wurben. Diefe Herftellung der Marken follte endlich durch zwei gleich aus— 
gezeichnete Geſchlechter, vie Welfen und vie Askanier, erfüllt werden. Mit Lothar von Supplin- 
burg verbündet, hat Albrecht der Askanier, mit dem Beinamen der Bär, gegen Heinrich V. die 
Zaufigen gewonnen (1123); er ift dann gegen Lothar, als dieſer Kaijer wurde, aufgetre- 
ten.*) In diefen Kämpfen ift fein Befigthum einmal His auf die Stammgüter am Harz her: 
untergebracht worden. Allein 1134 wurde ihm für die getreuen Dienfte auf Lothar's Zug 
nad Italien Die Nordmark verliehen, und wenn er nad) biutigen Kriegen mit den Welfen in 
Sahre 1142 durd den Frankfurter Vertrag Sahfen aufgeben mußte, fo wandte er jih nun um 
fo entſchiedener nad) dem Dften, der ihm Erfag für feinen Verluſt bieten jollte. Die erſte Frucht 
des Friedens zwilhen den Welfen und Adfaniern war ein gemeinfamer Feldzug gegen die Wen⸗ 
den; er iſt ganz aus ber Idee der Kreuzzüge, die eben Damals das Abendland bejchäftigte, her: 
vorgegangen. Bernhard von Blairvaur war 1147 zu Frankfurt erſchienen; er forderte die ver: 
fammelten Fürften auf, die heiligen Stätten im Gelobten Lande ven Ungläubigen zu entreißen, 
biefe jelbft zum Chriſtenthum zu befehren. Viele entichloffen fih in frommer Begeifterung jo- 
fort zu dieſem Werfe, allein andere betrachteten die Unterwerfung ver Slawen als die nähere 
und dringlichere Aufgabe. Das Schidjal wollte, daß Heinrich der Löwe und Albrecht der Bär 
fie in die Hand nahmen, während der deutfche Kaiſer dem Ruhme nachging, der in frempen 
Erotheilen zu gewinnen war. Gin Factum, das man ji) wohl vergegenmwärtigen muß: der Ge: 
danke, dad Deutſchthum über die Slawenwelt hinaudzutragen, der ſeit, dem Fall des Kaijer: 
thums unter Heinrich IV. feinen Fortgang mehr gehabt hatte, von den deutſchen Kürften wurde 
er wieder ergriffen. Bernhard von Elairvaur predigte nun gegen die Wenden, er verhieß denen, 
die mitziehen würden, denſelben Ablaß wie den Kreuzfahrern. Die widhtigfte Eroberung 
Albrecht's war die der Mittelmarf; Brandenburg befam Stadtrecht; ed wurbe ein Burggraf 
eingefegt. Nun Eehrte auch nach Havelberg der Biſchof zurück. Zugleich ergriff vev Markgraf 
ein andered Syſtem, um die Slawen dauernd in Iinterwerfung zu halten. Die Feinde, wenn 
fie in die deutſchen Grenzlande einftelen, zu befiegen, ihnen Tribut aufzuerlegen, wie es die Kai: 
fer und zulegt die ſächſiſchen Herzoge gethan hatten, war, fo zeigte Die Erfahrung von Jahrhun— 
derten , nicht ausreichend, dad Unabhängigfeitögefühl der Slawen zu brechen. Auch Nom hatte - 
einft nur jo weit geberricht, als feine Golonien ji ausdehnten; darum war die Linterwerfung ' 
Balliend gelungen, die Deutfchlands, pen ſchmalen Strih an beiden Ufern des Rhein, ſoweit 
römijche Gaftelle reichten, abgerechnet, nit. Schon früher hatten Holland, Friesland und 
Weftfalen ihre Bauern zu den Anjiedelungen in Norbdeutjchland Hergegeben. Dorthin wandte 
jich auch Albrecht der Bär. Nach feiner Rückkehr aus dem Morgenlande (1159) zogen Frieſen 
und Bauerngefchlehter aus jenen Gegenden Weſtdeutſchlands, von denen aus einft dad Neid 
der Salier erwachſen war, in die Lande rechtö von der Elbe ein. 

Erft inden auf diefe Weife zu Beitegung und Befehrung der Slawen die Golonijation 
trat, if die Mark Brandenburg mit deuticher Eultur und deutfchen Einrichtungen erfüllt wor: 
den. Priegnig war jhon von den Grafen von Stade erobert. Die Marfgrafenwürbe war ur= 
fprünglid ein Kriegsamt, welches das Reich verlieh; aber ver militärifche Charakter deſſelben 
bedingte eine vollkommen ſelbſtändige Thätigfeit und war gerignet, dad Gefühl der Abhängig: 
feit von Kaifer und Reich zurücktreten zu laſſen. Dazu Fam, daß jeit dem Branffurter Bertrage 

4) Vgl. Heinemann, Albrecht der Bar (Darmitadt 1864). Das beite und gründlichite Werk über 
bleſen erfien Marigrafen Brandenburgs, 
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(1142) jeder Zuſammenhang Sachſens mit ven Marken gelöft war. Zwar der Herzogswürde 
entbebrten die Askanier, allein fie ſtanden den Sachſen doc in einer andern Beziehung eben: 
bürtig zur Seite; ſeitdem die alemannifchen Herzoge, die vorher das Erzfümmereramt im Reid 
ausgeubt hatten, auf den Königsthron erhoben waren, lag jene Reichswürde in der Hand der 
Markgrafen von Brandenburg: e8 mar ihnen damit die erite Möglichfeit gegeben, in den Reiche: 
angelegenheiten eine wichtige Rolle zu Spielen. Albrecht unterſtützte ſowol die Miſſionsbeſtre⸗ 
bungen-Dtto’8 von Bamberg in Bommern als auch die Kämpfe Heinrich's des Röwen mit den 
Rordſlawen. So völlig wie Albrecht's gelangen deſſen Germaniſirungsverſuche nit; in Med: 
lenburg mußte er einen flawifchen Fürſten einfegen, der noch dazu mit der alten wendiſchen Dy⸗ 
naftie zufammenbing. Schlimmer war, daß mit der Macht des Welfen vie feines Verbündeten, 
des Könige von Dänemark, in Norddeutſchland gemeinfam wuchs. Da ein deutſcher Herzog 
Mecklenburg zu Wafler angreifen wollte, mußte er auf däniſche Schiffe rechnen; er hat mit dem 
König Waldemar (1147— 82) einen Vertrag geſchloſſen, nach welchem fie ſich beibe in den Tri: 
but der bezwungenen Bölfer theilten. Der Übermacht Dänemarks, welches bald die Herzoge von 
Pommern und den Kürften von Mecklenburg zwang, feine Xehnshoheit anzuerkennen, und ſchon 
nab Livland und Eſtland hinübergriff, ein Ende zu machen, war eine der weſentlichſten Auf: 
gaben der Nachfolger Albrecht's des Büren. Infolge derfelben ift Markgraf Dtto (1186), um 
Pommern vor der linterjohung unter Dänemark zu fhüsen, zum Lehnsherrn jenes Landes 
vom Raifer ernannt morben.?) Erſt die Schlacht bei Bornhöved (1227) machte dem liber: 
gewiht Dänemarksim deutfchen Norden ein Ente und befreite die Askanier von ihren gefähr- 
li&ften Rivalen. Die Markgrafen dieſes Haufes find der Aufgabe, welche Albrecht für die Marf 
Brandenburg vorgezeichnet hatte, treu geblieben. Otto III., weldder mit feinem Bruder Johann J. 
gemeinjam regierte (11220— 67), kämpfte an der Seite des Deutfchen Ordens in Preußen, er 
kalf den Herzogen von Schleswig gegen Dänemark und den Böhmen gegen die IIngarn. So: 
kann zwang indeſſen die Herzoge von Vorpommern, die Ukermark abzutreten (1256), eroberte 
das Land zwifchen Oder und Drage, die fpätere Neumarf, gewann Lebus und trat durch Die 
Beigergreifung des Gebiets fühlich von der Warte, des Landes Sternberg, zuerft in den Kreis 
der ichlefifchen Beflgungen ein. Diefe Eroberungen wurden gemacht, mährend unter dem un: 
keitvolfften Zwieſpalt im Reich das deutſche Kaiſerthum vollends zu Grunde ging. Wol hatte 
ed ih noch einmal unter den Hohenftaufen zu großen Erfolgen erhoben; allein fie glichen den 
rrahtvollen Blüten, die doch der erfte Sturmmind zerbricht. Unter Friedrich II. war die Auf: 
löſung eine allgemeine. Alle ſchaffende Thätigkeit der Deutfchen jchien ih in die Marken und 
Vorlande zurüdgezogen zu haben; in vemfelben Sabre, wo der unglückliche Konradin, auf deſſen 
Saupt die Strahlenfrone des Ruhms der Hohenftaufen zum bleihen Märtvrerfchein ermattete, 
nach Stalien ging, waren die @roberungen der askaniſchen Brüder vollendet (1266). . 

Schon während der Zeit, wo Albrecht der Bär regierte, war die Oſtmark des Reichs, Ofter- 
reis, die von Baiern getrennt war wie Brandenburg von Sachſen, zu einem felbftändigen 
Herzegthum erhoben worden. Dieſem Marklande wäre durch feine geographifche Lage die Auf⸗ 
gabe zugefallen, die deutſche @ultur fo nah Böhmen und Ungarn zu tragen, wie die Askanier 
tieielbe eben nad dem Norden und Oſten des Slawenreichs verpflanzten. Allein die Mark: 
grafen von Ofterreich, tief hineingezogen in die Händel des Reichs und namentlich in die italie⸗ 
nifgen Wirren verflochten, verfäunten den rechten Augenblic zur Iinterjochung der fremden Na: 
tionen : fie ließen ihnen Zeit, ſich flaatlih zu organifiren und zu jener Fülle der Macht an: 
zuwachſen, durch melde fie bald Theile des Deutfchen Reichs unter ihre Botmäßigkeit bringen 
jollten. Daß die Ausdehnung des Deutfchthums im Oſten und Norden gelang, im Süben 
nicht, bedingt bis auf den heutigen Tag den Unterſchied zwiſchen der branvenburgifch-preußifchen 
und oͤſterreichiſchen Macht. 

Man ſieht, welchen Einfluß es hat, daß die askaniſchen Markgrafen, ohne übrigens mit dem 
Reich in Eonflict zu gerathen, nur für die nächſte Beftimmung ihrer Territorien thätig maren. 
Eie gewannen 1269 die Lehnsherrſchaft über Pomerellen, und wenn e8 aud unter Waldemar 
tem Großen am Anfang des nächſten Jahrhunderts nicht gelang, dieſes Land, welches durch das 
Ausfterben der Herzoge berrenloß wurde und den flawifchen Prätendenten ald Beute zufallen 
zu müſſen ſchien, für Brandenburg zu erobern, fo war Doc das Abkommen, welches der Mark: 
graf mit dem Deutſchen Orden traf, indem er feine Anrechte an dad Land zwifchen Weichjel und 
Nege dieſem übertrug, einem Siege des deutfchen Interefled gleichzuachten. Denn ber Orden 

5) Bgl. Etenzel, Geſchichte des preußifchen Staats (Hamburg 1830), 1, W. 
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vermochte bie Beſitzergreifung Pomerellens durchzuſetzen; erſt hiernach iſt er zu feiner großen 
Machtentfaltung gekommen. In den Gebieten von Lauenburg, Bütow, Stolpe und Rügen: 
walde, welche Brandenburg fich vorbehielt, Hat Waldemar jelbft Die Grundlagen des deutſchen 
Weſens gelegt. Nah Nordweſten ift er bis gegen Roſtock vorgedrungen und Stralfund hat 
ihm gehuldigt; im Süden hat er fi Dresden unterworfen; er trat mit dem ganzen Gewicht 
eines in Norbdeutfchland dominirenden Fürften auf. Died hat die große Koalition der Elb⸗ 
ftaaten, denen fih Dänemark und Schweden anſchloſſen, hervorgebracht; mit dem Tage von 
Granfee (1317) ſchien der Askanier ven rühmlichen Ehrgeiz, feine Macht nah Welten und 
Norden zu tragen, büßen zu müffen. Allein es gelang ihm, einen Frieden wenigſtens ohne Ver- 
Iuft an Rändergebiet abzufchließen. Freilich zeigte jich zugleich, daß die Mark nah Welten Hin 
vorläufig ihre Grenzen erreicht hatte; ehe fie fih von der ſchweren Zerrüttung, die nach dem 
Ausfterben der Askanier begann, erholte, waren an ihrer linken Seite compacte Territorien 
entftanden, vie fi mit Brandenburg wol meflen fonnten und jeder Vergrößerung deſſelben nach 
dem Reich hin entgegentraten, namentlich die wettiniihe Macht, die mit der Mark gleihmäßig 
emporwuchs und bis ind 17. Jahrhundert ihre Rivalin blieb, 

Waldemar ift 1319 geftorben; ein Jahr fpäter endete der legte Sproß der Adfanier im 
Knabenalter. Inzwilhen waren auch Schleiien, Bommern und Preußen ven Einwirkungen des 
Deutichthums eröffnet worden. Die jchlejiihen Herzoge nahmen ihre Frauen aud den deutichen 
Fürftengefchlechtern;; durch die Berufung der geiſtlichen Orden kamen zahlreiche deutſche Geift- 
liche nad Schleſien; ſchon fah man jie in Beſitz der Stifter, fah fie theils für Beförderung des 
Aderbaues, theild für Verbreitung der Bildung oder für Armen: und Krankenpflege thätig. 
Seit den Ende des 12. Jahrhunderts lagerte ſich über die Lande eine reichliche Eolonifation deut: 
fher Münner. Breslau wird im Jahre 1261 mit Magdeburgiſchem Recht bewidmet, es ver- 
mittelt den Handel zwifchen Polen und Deutſchland, wird ein wichtiges Glied der Hanfaverbin: 
dung und erblüht zu faufmännifhem Reichthum. In Pommern waren befonders vie Bifchöfe, 
die ed meift mit den Marfgrafen von Brandenburg hielten, ber Beförberung der deutfchen 
Cultur günftig. Namentlich wurden die Städte deutſch eingerichtet; Stettin nahm ſich die deut: 
[hen Städterepubliken ald Vorbild. 

In Preußen hatte der Orden bis zum Jahre 1283 das ganze Land unterworfen. Anfangs 
milde gegen die beiiegte Bevölferung, nahm er allmählich ven Grundſatz an, nad dem Maß ver 
Treue dad der Freiheit zu beflimmen; fo fielen widerftrebende Völferfchaften einer Art von Ver: 
nichtung anheim, welche reihlihen Raum für die Eolonijation ſchaffte. Aus allen Gegenden 
des Reichs zogen nun Deutfche nad Preußen; e8 erwuchſen Städte und Dörfer mit deutfchen 
Namen. Die Städte jind ganz deutſch; faſt alle ihre Willfüren enthalten einen Bunft, welder 
die nationalen Preußen ganz von dem Bürgerrecht ausſchließt. Zahlreiche Kreuzzüge aus dem 
Neich führten immer wieder neue deutſche Elemente herzu, ſodaß der nationale Typus in Preußen 
unter dem fortwährenden Gontact mit einer höher ausgebilveten Kultur und Gefittung zu weichen 
anfing. Der Ermwerbung Pomerellend ift oben gedacht; mit Litauen hatte der Kampf fhon 
früher begonnen; der Orden begann jenfeit der preußifchen Grenzen zu erobern. 

2) Die Mark Brandenburg und ihre Stellung zu den ſlawiſch-germani— 
hen Provinzen vom Ende der Asfanier bis zum Weftfälifhen Frieden 
(1320 —1648). A. Brandenburg bis zur Annahme der Reformation (1320 
— 1539). Nah den Tode Waldemar's fielen die eiferfücdhtigen Nachbarn, die ſlawiſchen fo: 
wol wie die deutfchen, über die herrenlofe Norpdmadıt. Im Gegenfag gegen die ſächſiſchen As— 
£anier, welche vie öfterreihifche Partei ergriffen hatten, befehnte Ludwig der Baier feinen Sohn 
mit der Mark und fuchte ihn durch eine däniſche Heirath zu fügen. Zu einem feften Beiig ift 
fein Haus in der Marf nie gekommen. Nach dem Tode des Kaiſers war vie Verbindung Bran- 
denburgs mit Baiern nicht zu Halten, ja die witteldbadhifchen Linien Hier und dort geriethen in 
die größte Spannung. Im Gegenjag gegen Stephan von Niederbaiern, der bei der Iheilung 
Oberbaierns feine Brüder in der Marf unberüdjichtigt gelaffen hatte, ſchloſſen diefe, Ludwig 
der Römer und Otto der Faule, eine Erbverbrüderung mit Karl IV. (1363), laut welder die 
Mark an Luxemburg fallen jollte. Zehn Jahre fpäter ift im Definitivvertrage von Küriten- 
walde die Mark förmlich abgetreten worden. Sie wurde 1374 in Böhmen incorporirt; auf 
einem Landtage erklärten Ritter und Städte, daß die Mark ohne Beihirmung durch den König 
von Böhmen nicht mehr beftehen Eünne.C) Alle Grundlagen, auf denen die Mark beruhte, die 
—. —— — nn u — — 

6) Vgl. Droyſen, Gefchichte der preußischen Politik, I, 99, 
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Lehnéẽherrlichkeit über die flawifchen Gebiete und die uͤbermacht über die norddeutſchen Terri⸗ 
torien, Schienen unter ben Ruremburgern verloren. Der Zuſammenhang mit den Traditionen 
aus der Askanierzeit war völlig abgebrochen. 

Brandenburg wurde eine Serundogenitur für Karl’ IV. Sohn Sigismund. Als er zu 
männlichen Jahren fam , misbrauchte er die Mark für feine ungarifchen Eroberungsplane; Die 
Borlande wurden denienigen Dynaſten verpfändet, denen fie zur Arrondirung ihrer Territorien 
bequem waren. Der Mark ſchien das Schidfal beflimmt, von den Erben der Feinde Walde⸗ 
mar's gerflückelt zu werden. Im Innern gefährdete ver raubritterifche Adel Beſitzthum nnd jeg- 
lide Ordnung. Auch in Preußen wurde der Mangel einer ftarfen Macht in den Maren ver- 
ſpürt. Die Askanier hatten fih dem Emporkommen des Ordens willfährig erwieien; Feine 
Macht wäre fo berufen geweſen dein Orden zu helfen ald Brandenburg, welches fein Dafein 
tenielben Aufgaben vervanfte, die jener verfoht. Auch Die deutſchen Könige erfannten endlich 
Me Nothwendigkeit der Herftellung des norbdeutfhen Staats; 1411 ernannte Sigismund den 
Burggrafen von Nürnberg, Friedrich von Hohenzollern, zum Statthalter der Mark. Deflen 
erſtes Geſchäft in der Mark war, den widerfpenftigen Adel zu bezwingen: das erfte Gefeg, über 
den Landfrieden, nebot dad Ende aller Fehden und die Herflellung ver in Verfall geratbenen 
Gerichtsbarkeit (1414). 

Am 30. April 1415 wurde die Marf mit der Kurwürde an Friedrich übertragen. Es 
gebört zu den größten Verbienften der Hohenzollern, dan fie die eigentlihe Aufgabe Branden⸗ 
kurad, die Politikeim Oſten und Norden, lebhaft wieder ergriffen. Friedrich 1. brachte nad 
mieterbolten Kämpfen die Ukermark zurüd, und wenn er, eifriger als irgendein anderer deut: 
iher Fürft, gegen die Hufiiten kämpfte, fo veranlaßte ihn dazu neben der Rückſicht auf Kaiſer 
Sigismund doch auch das Intereſſe, die Marken vor ven libergriffen des böhmiihen Slawismus 
üherzuftellen. Friedrich II. bar jih von dem Kaifer ausdrücklich das Recht beflätigen laſſen, 
alle an das Kurfürſtenthum zurüchzubringen , was ibm in den Zeiten der Auflöjung entriffen 
worten war (1444); er richtete ſich mit gleihem Eifer auf Schleflen wie auf Pommern. Allein 
bier mie dort trat Habsburg ven Hohenzollern bindernd in ven Weg. Schon Friebrid I. hatte 
ven Undank Sigismund's verſpüren müflen; das erledigte Sachſen (1422) kam ftatt an Bran- 
venburg, welches auf Grund eines Erbvertrags Anſprüche hatte, an das Haus Wettin. Ale 
nun 1464 die Linie Bommern-Stettin ausftarb, deren Beſitz nad den Vergleih von 15887) 
an Brandenburg hätte fallen müflen, und Friedrich IT., um wenigſtens etwas zu retten, mit 
een Herzogen von Wolgaft ein Abkommen dahin traf, daß diefe zwar Die flettiner Hälfte erbten, 
tarüur aber ihn al8 Lehnsherrn über dieſelbe anerkannten, verbot der Kaiſer den Herzogen in 
tıeied Verhältniß einzutreten (1466). Die Worte, mit weldhen der Kurfürft fi über diefes 
Verfahren beſchwerte, bezeichnen, wie er die politifche Beſtimmung Brandenburgs auffaßte: er 
ihrieb: „Ich bin ein Ortfürft an dieſem Ende deutfcher Rande gegen Bolen und Preußen ge- 
ieſſen, und die Nothdurft erfordert wohl, daß mir mehr beifalle, damit veutfchen Landen und 
tem heiligen Reid) nicht mehr an diefem Ort zu fremden Zungen entzogen werde. Friedrich IT. 
lieg es an Mühe nicht fehlen; den Widerſtand, melden das halbgermanifirte Schlefien gegen 
bie czechiſchen Könige Ladiſlaw und Georg Podiebrad leiftete, fuchte er zu benugen, um wenig: 
tens bie Laufigen ganz an ii zu bringen ; ohne ſie war an einen Schug gegen Böhmen und 
Rolen nicht zu denken. Doch Ofterreih braucdte Georg Podiebrad, um ſich Ungarns zu er: 
mehren; fo mußte Brandenburg die Lauſitzen abtreten; fpäter brauchte ed Matthias Corvinus, 
um den vom Papft ercommunicirten König von Böhmen zu befriegen; fo fielen Schlefien und 
Mibren an das Magvarenreihh (1475); ein rafcher Friede mit Ungarn gab (1478) die Mark 
Brandenburg der Macht des Matthias Corvinus bloß. Die Stellung, welde die Hohenzollern 
im den nörbliden und Sftlihen Gebieten, die nie in inniger Beziehung zum Reich geflanden 
Batten, einzunehmen ſuchten, führte allo zu dem erften Miperftreit mit Habsburg. Tiefer blieb 
ſchon im 15. Jahrhundert nicht ohne Einfluß auf die Parteiungen im Reich. Seit Anfang dei: 
ielben war die Tendenz einer Reform von geiftlicher und weltlicher Verfaſſung erwacht. Auf den 
Goncilien wurden Stimmen laut, welche die Kirchenverbeflerung forderten, in Reichsverſamm⸗ 
lungen bemübten ſich die Kurfürften, in ner Conſequenz des Gedankens, den die Goldene Bulle 
geſchaffen hatte, die Leitung der Reihsangelegenheiten in ihre Hand zu bringen. So gut in ber 
einen wie in der andern Richtung vertraten die Kurfürften Friedrich I. und Friebri II. Die 
neuen Ideen. Man muß nicht verſuchen wollen zu erweifen, vaß das Haus Hohenzollern be: 

1) Bgl. Lancizolle, Gefchichte per Bildung des preußifchen Staats, I, 571 fa. 
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reit8 damals in feinen Unternehmungen von einem bewußten Gegenſatz gegen Habsburg geleitet 
worben fel; während Friedrich II., einem Gedanken folgend, der gleichzeitig überall, in Sachen 
wie in der Pfalz, in Baiern wie in Heflen ergriffen wurde und überhaupt als ein nothivendiger 
Rückſchlag der beginnenden dflerreihiihen Hauspolitik angefehen werben Fann, allerdings 
hauptſächlich und mehr als mit den Intereflen des Kaifers, mit ver Begründung der Territoria= 
lität befchäftigt war, ftand body Albrecht Achilles treu bei ven Habsburger Friedrich III. Albrecht 
bat zum erſten mal nad Friedrich I. von Kobenzollern die fränfifhen Lande feiner Familie 
(Ansbach-Baireuth) mit der Mark vereint (1470). Da er aus den Erfahrungen bed legten 
Menſchenalters wußte, daß die beiden Theile des Beſitzes fehr verſchiedenen politiſchen Syſtemen 
angehörten und deshalb meift gefonderte Aufgaben hatten, fo ſetzte er (1473) feft, daß fie von: 
einander getrennt werben könnten; die Mark Brandenburg fah auch er ald das wichtigſte Terri⸗ 
torium an, deshalb follte fie ungetHeilt ftetS von dem Erſtgeborenen regiert werben; die franfi- 

Then Lande follten nie mehr als zwei Herren haben (die dispositio Achillea).®) Albredt 
ftarb 1486. 

Die Hohenzollern, welde von Ende des 15. bis zu Ausgang des 17. Jahrhunderts regier- 
ten, waren ihren Vorgängern weder an weitem politifchen Blick noch an Energie in den Unter— 
nebmungen gleih. Johann Eicero glünzte durch Gelehrſamkeit, allein er war friedfertig; mit 
Pommern ſchloß er einen Vertrag, der unter feinem Nadyfolger (1529) beftätigt und dahin end— 
gültig abgeichloffen wurde, dad Brandenburg zwar auf die Lehnshoheit über dad Herzogthunt 
verzichtete, dafür aber dad Heimfallsrecht erhielt, wenn das Geſchlecht der Breiten ausſtürbe 
Joachim I. (1499 — 1535) ragte durch feine gejeßgeberifche Tihätigfeit hervor. Die Errihtung 
eines Höchften Gerichts, des Kammergerichts, welches der perfönlichen Oberleitung des Fürſten 
ober des von ihm gefegten Stellvertreterd unterlag, hatte den Zweck, allen Unordnungen, die 
aus den gejonderten Gerichtöverfahren ver Städte, der Sremtion mancher Fleinen Herren und 
der Verſchiedenheit ver Rechte ermuchfen, eine Schranfe zu fegen. Arme und Reiche follten eine 
fihere Stätte fire ihr Recht erhalten und alle Proceſſe, die anderwärts verfchleppt würden, vor 
das höchfte Forum gefordert werden. 

Während Joachim's Regierung erlangte Markgraf Albrecht aus der fränkiſch-hobenzollern— 
fhen Linie das Hochmeifteramt in Preußen. Er verwandelte den Ordensſtaat 1525 in ein 
weltliches Herzogtbum, dad von Polen zu Lehn ging. Allein noch wurde die Mitbelehnung 
nicht auf die Kurlinie ausgedehnt, ja Albrecht ſuchte durch eine däniſche Heirath feinen Nüdhalı 
bei der nordifhen Krone. Dänemark, deſſen alte Keindfchaft gegen Branvenburg dadurch noch 
gemehrt wurde, daß Joachim I. im Jahre 1508 eine Eventualerbfolge auf die Herzogthümer 
Schleswig und Holftein erhalten hatte, die auf den Fall lautete, daß die männliche Linie in Dä— 
nemarf ausftürbe ?), ſchien den Furfürftlichen Zeig des Hauſes Hohenzollern in Preußen aus: 
ſchließen zu können, wie es jich eben damals wieder bemühte, das Verhältniß Pommerns zu 
Mark zu lodern. Es wurde von neuem die alte Erfahrung der Jahrhunderte bemerkt, daß jedes 
Mieberaufleben der continentalen und unioniftiihen Politif Dänemarks zunächſt Brandenburg 
gefährde. Das Nefultat, mit dem Joachim's Negierung fhloß, die Sfolirung der Mark geger 
Norden und DOften, war zum Theil mit daburd bedingt, daß die Herzogthümer an ver Oftiee 
bereitd zur Reformation übergegangen waren, während der Kurfürft glaubte, vie religiöfe Be: 
wegung aufhalten zu fünnen. Hätte das Hohenzollerngeſchlecht Die Richtung Joachim's J., welch 
pie heiligften SIntereffen der Nation unberückfichtigt lieg und die hispaniſirte SKaiierpoliti 
Karl's V. unterftüßte, eingehalten, jo hätte es jich feines deutſchen Berufs begeben, und bir 
Möglichkeit einer großen Zukunft wäre ihm abgefchnitten worden. Es entfpricht der Wahrheii 
nicht, wenn man behauptet bat, daß mit der Annahme der Reformation der brandenburgifch: 
Staat erft begründet worben fei; vor ihr hatte er feine Richtung bereitd gefunden; allein eı 
ficherte fih durch dieſelbe die Stellung, welche er in dem neuen Entwicelungsgange Deutſch 
lands einnehmen follte. 

B. Bon der Einführung der Reformation bis zum Großen Kurfürfter 
(1539 —1640). Joachim II. nahm am 1. Nov. 1539 das Abenpmahl in beiverlei Geſtalt 

— — — — — — 5 

8) Lancizolle, I, 525. 
9) Dronfen, IT, 276, 422 fg. Brandenburg hätte auf Grund diefes Vertrags der Ausdehnung dee 

banifchen Erbfolgegefeges über die Herzogthiimer widerſprechen fünnen. So gut damals ale fait zwe 
Jahrhunderte fpäter durd) feine Mitwirkung an dem Londoner Protokoll ſchlug Brandenburg-Preußer 
bem Princip ins Geſicht, auf welches einſtmals feine eigenen Erbanſprüche fundirt waren. 
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wie er in feiner Kirchenordnung zwiſchen der neuen Lebre und den papiſtiſchen Gebräuchen zu 

sermitteln fuchte, fo ließ er fi die Verföhnung und Vereinigung ver Religiondparteien an= 

gelegen fein, ex hat fi um die Durdführung des Iyterimd bemüht. Der Mangel einer 
mergifeh Fortichreitenden Politik wirkte nachtheilig auf die Innern Verhältniſſe ver Dark zu: 
rad; die Herrſchaft der Landſtände, welche Friedrich II., Albrecht Achill und zuletzt noch 

Joachim I. vereitelt hatten, etablirte ſich unter Joachim II. völlig. Auch in feiner Bedeutung 

mReih ſchien Brandenburg von einer andern Territorialmadht überholt zu werben. Die 

Führung der evangelifhen Bartei, melde weder von dem neutralen Brandenburg noch von 

wem meift erzlutberiihen Sahfen in die Sand genommen merben Fonnte, ging mehr und 
mehr auf Die Kurpfalz über. Hier ergriff man den Gedanken einer Bereinigung aller evan⸗ 
geliihen Kräfte ohne nationale Beſchränkung in dem weiteſten Umfange; glei ver erfte 

Entwurf von 1569 ſuchte ein Bündniß der deutfchen evangelifhen Kürften mit England und 
Navarra und womöglich mit Dänemark, Schweden und Schottland zu Stande zu bringen. Es 
mar die Stärke dieſes pfälzifchen Plans, einer großen europäifchen Frage mit einer Verbindung 
entgegentreten zu wollen, welde ſich über die nationalen Grenzen hin fortfegte. In Deutſch⸗ 
fand ftieß dieſe Idee zunächſt auf mannichfachen Widerfprud ; Die größte Zahl der Stände meinte 
in der zu Mar’ I. und Karl's V. Zeit neugegründeten Reichsverfaſſung hinreichende Sicherheit 

- vor inteht und Gewalt zu befigen. Diefer Meinung folgten Joachim IT. und Johann Georg 
ron Brandenburg, beine mit gleichem Eifer, beide ohne den Dank Ofterreihe. Wie die An- 

ſprüche Georg's ans dem fränfifchen Zweige der Hohenzollern auf Oppeln und Ratibor 1526 
rom Kaifer caflirt worden waren, fo erzwang Ferdinand die Aufhebung der Riegniger Erbver- 
eruperung ; in Jülich Kleve aber arbeitete Rubolf II. von Anfang an dahin, die brandenbur⸗ 
giſche Anwartſchaft nutzlos zu mahen, die Coadiutur eines brandenburgifhen Prinzen in 
Straßburg wurde durch Oſterreichs Gingreifen vereitelt, die in Magdeburg wenigſtens bebroßt. 
Allein der ftreng lutberifche Johann Georg ließ fich nicht aus der Politik eines gegen ven Kaifer 
zeborfamen Reichsfürſten drängen. Anders fein Sohn Joachim Friedrich (1598 — 1608). 
In ibm überwogen die Tendenzen der reformirten Kirche, zugleich war er der erſte Vertreter ber 
Generation, welche bereitd ganz unter dem Einfluß des fi gegen Habsburg bildenden Gegen: 
iates aufgewachſen war. Er begann damit, daß er eine von feinem Vater feftgefegte Theilung 
der Mark unter Berufung auf das Hausgeſetz von 1473 nicht anerkannte; burd den Vertrag 
u Gera verfländigte er fi mit feinem Bruder dahin, daß die Mark mit ven Hoheiten und An- 
rartſchaften unverfürzt bei dem jededmaligen Kurfürften bleiben follte: die fränkiſchen Lande 
tagegen, deren Heimfall bevorftand, wurden den Brüdern zugewiefen. Jägerndorf (feit 1523 
kei vem fränkiſchen Haufe) kam an einen Sohn Joachim Friedrich's, währenn dad Kapitel in 
Magdeburg einen andern zum Bisſchof wählte. An der brandenburgifch - preußifchen Geſchichte 
wiederholt es ſich, daß den Fürſten, denen als Lebensaufgabe der Krieg zufiel, ſolche voran⸗ 

zehen, welche durch weiſe Einrichtungen die Ordnung der Staatsverwaltung, die das weſent⸗ 
lichte Moment der Kraft iſt, zu fördern verſtanden. Theils um in wichtigen Angelegenheiten 
nicht unvermeidlich in ber Tage zu fein, den Rath der Stände hören zu müffen,, theil® um eine 
raſche Erledigung der ih mehrenden Staatsgeſchäfte und einheitliche Zeitung aller Zweige des 
öffentlidden Leben zu ermöglichen, wurde ein Gentralorgan gefchaffen, von dem aus Politik, 
Sinanzen , Gewerbe, Handel und Kriegsweſen verwaltet wurden. Diefe Behörde, welde ven 
Hamen „der Geheimerath” führte, mar nicht bureaufratiich geichloffen ; zur Entſcheidung in 
ommerziellen Kragen follte fie das Gutachten angefebener Stäbte, bei Berathung über militä- 
ride Angelegenheiten die Meinung der Kriegsoberften und Sachverſtändigen einholen. Aus 
tiefer Schöpfung (1604) Hat ſich der preußiſche Beamtenſtand herausgebildet. o) Joachim 
Friedrich erlangte von Polen die Curatel über den geiſteskranken Herzog Albrecht Friedrich von 
Preußen; bie Belehnung dagegen, die feit vem Jahre 1569 mehrfach gegeben und mehrfach 
rerweigert worden war, je nachdem Polen der Hülfe Brandenburgs bebürftig war oder ihrer 
entrathen konnte, hatte er nicht durchſetzen können. Es fiel feinem Sohn Johann Sigismund 
(1608 — 19) die Aufgabe zu, mit der preußifchen Die jülichfche Frage zur Entſcheidung zu 
bringen. Die Gemahlin jened Herzogs von Preußen, Maria Leonora, mar die Schweiter Jo: 
hann Wilhelm's von Juli: Kleve, mit dem fein Geſchlecht ausſtarb; Taut Eaiferlicher Priviſe 
gien und ihrer Heirathöverichreibung hatte fie das Succeſſionsrecht in den rheinifchen Fürſten⸗ 
thümern. Freilich war fie vor dem Bruder geftorben, allein fie hatte Töchter hinterlaffen, von 

10) Stenzel, 1,363. Dronfen, Bd. II, Abth. 2, ©, 551. 
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reitd damals in feinen Unternehmungen von einem bemußten Begenfat gegen Habsburg geleitet 
worben fei; während Friedrich II., einem Gedanken folgend, der gleichzeitig überall, in Sachen 
wie in der Pfalz, in Baiern wie in Heflen ergriffen wurde und überhaupt als ein nothivenbiger 
Rückſchlag der beginnenden dfterreihifhen Hauspolitik angefehen werben Fann, allerdings 
hauptſächlich und mehr ald mit den Interefien des Kaiſers, mit der Begründung der Territoria- 
lität beſchäftigt war, ftand doch Albrecht Achilles treu bei vem Habsburger Friedrich III. Albrecht 
bat zum erften mal nad Friedrich I. von Hohenzollern die fränfifhen Lande feiner Familie 
(Ansbach-Baireuth) mit der Marl vereint (1470). Da er aus ven Erfahrungen bes legten 
Menſchenalters wußte, daß bie beiden Theile des Beſitzes fehr verſchiedenen politiihen Syſtemen 
angehörten und deshalb meift gefonverte Aufgaben hatten, fo fehte er (1473) feſt, daß fie von: 
einander getrennt werben Einnten; die Mark Brandenburg ſah aud er als das wichtigite Terri⸗ 
toriun an, deshalb follte jie ungetHeilt ftetd von dem Erftgeborenen regiert werben; bie franfi= 

Then Lande follten nie mehr ald zwei Herren haben (die dispositio Achillea).®) Albrecht 
ftarb 1486. 

Die Hohenzollern, melde vom Ende des 15. bis zu Ausgang des 17. Jahrhunderts regier- 
ten, waren ihren Vorgängern weder an weitem politifchen Bli noch an Energie in den Unter: 
nehmungen gleih. Johann Bicero glänzte durch Gelehrſamkeit, allein er war friepfertig; mit 
Bommern ſchloß er einen Bertrag, der unter feinem Nachfolger (1529) beftätigt und dahin end: 
gültig abgeichloffen wurde, daß Brandenburg zwar auf die Lehnshoheit über dad Herzogthum 
verzichtete, dafür aber dad Heimfalldredht erhielt, wenn das Geſchlecht ver Greifen ausſtürbe. 
Joachim I. (1499 — 1535) ragte durch feine geießgeberifche THatigkeit hervor. Die Errichtung 
eines höchften Gerichts, ded Kammergerichts, welches der perfönlichen Oberleitung des Fürften 
oder des von ihm geſetzten Stellvertreterd unterlag, hatte den Zwed, allen Unordnungen, die 
aus den gefonderten Gerichtöverfabren ver Städte, der Exemtion mander Eleinen Herren und 
der Berfchiedenheit der Rechte erwuchſen, eine Schranfe zu fegen. Arme und Reiche follten eine 
fihere Stätte für ihr Recht erhalten und alle Proceffe, die anderwärts verfchleppt würben, vor 
das hochſte Forum gefordert werben. 

Während Joachim's Negierung erlangte Marfgraf Albrecht aus der fränkiſch-hobenzollern⸗ 
fhen Linie das Hocmeifleramt in Preußen. Er verwandelte den Ordensſtaat 1525 in ein 
weltlihes Herzogthbum, dad von Polen zu Lehn ging. Allein noch wurde die Mitbelebnung 
nicht auf die Kurlinie ausgedehnt, ja Albrecht ſuchte durch eine däniſche Heirath feinen Rückhalt 
bei der norbifchen Krone. Dänemark, deſſen alte Feindſchaft gegen Brandenburg dadurch noch 
gemehrt wurde, daß Joachim I. im Jahre 1508 eine Eventualerbfolge auf die Herzogthümer 
Schleswig und Holftein erhalten Hatte, die auf den Fall lautete, daß die männliche Linie in Da- 
nemarf ausftürbe ?), ſchien den Eurfürftlichen Zmeig des Hauſes Hohenzollern in Preußen aus— 
ſchließen zu fönnen, wie es jid) eben damals mieder bemühte, dad Verhältniß Pommerns zur 
Mark zu lodern. Es wurde von neuem bie alte Erfahrung der Jahrhunderte bemerft, daß jedes 
Mieneraufleben der continentalen und unioniftiihen Politik Dänemarks zunahft Brandenburg 
gefährde. Das Nefultat, mit vem Joachim's Negierung fhloß, die Sfolirung der Marf genen 
Norden und Often, mar zum Theil mit dadurch bedingt, daß die Herzogthümer an der Oſtſee 
bereit8 zur Reformation übergegangen waren, während der Kurfürft glaubte, die religiöfe Be- 
wegung aufhalten zu können. Hätte das Hohenzollerngeichlecht die Richtung Joachim's I., melde 
die Heiligiten Intereffen der Nation unberückſichtigt ließ und die hispaniſirte Kaijerpolitif 
Karl's V. unterftüßte, eingehalten, ſo hatte e8 ſich ſeines deutſchen Berufs begeben, und vie 
Möglichkeit einer großen Zukunft wäre ihm abgefchnitten worden. Es entipricht der Wahrheit 
nit, wenn man behauptet hat, daß mit der Annahme der Reformation der brandenburgifche 
Staat erft begründet worben fei; vor ihr hatte er feine Richtung bereitd gefunden: allein er 
fiherte ji durch diefelbe die Stellung, melde er in dem neuen Entwickelungsgange Deutſch- 
lands einnehmen follte. 

B. Bon der Einführung der Reformation bis zum Großen Kurfürften 
(1539—1640). Joachim II. nahm am 1. Nov. 1539 das Abenpmahl in beiderlei Geſtalt; 

8) Lancizolle, I, 525. 
9) Dronfen, TI, 276, 422 fg. Brandenburg hätte auf Grund diefes Vertrags der Ausdehnung bes 

banifchen Erbfolgegefeges über die Herzogthümer widerſprechen fönnen. So gut damals als fait zwei 
Jahrhunderte fpäter durd) feine Diitwirfung an dem Londoner Brotofoll ſchlug Brantenburg-Preußen 
dem Princip ind Geſicht, auf welches einftmals feine eigenen Erbanfprüche fundirt waren. 
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wie er in feiner Kirchenordnung zwifchen der neuen Lebre und den papiftifchen Gebräuchen zu 
ermitteln fuchte, fo ließ er fih die Verföhnung und Vereinigung der Religionsparteien an⸗ 
gelegen fein, er bat ji um die Durdführung des Iyerime bemüht. Der Mangel einer 
energifch Fortichreitenden Politik wirkte nachtheilig auf die Innern Berbältniffe ver Marf zu: 
rück; die Herrſchaft der Lanpflände, melde Friedrich II., Albreht Achill und zuletzt noch 
Joachim I. vereitelt hatten, etablirte ſich unter Joachim II. völlig. Auch in feiner Bedeutung 
im Reich ſchien Brandenburg von einer andern Territorialmacht überholt zu werden. Die 
Führung der evangelifchen Burtei, welche weder von dem neutralen Brandenburg noch von 
dem meift erzlutberifhen Sachſen in die Hand genommen werden fonnte, ging mehr und 
mehr auf Die Kurpfalz über. Hier ergriff man ben Gedanken einer Vereinigung aller evan: 
zeliſchen Kräfte ohne nationale Beihränkung in dem weiteften Umfange; glei ber erfle 
Entwurf von 1569 fuchte ein Bündniß der deutſchen evangelifchen Kürften mit Gngland und 
Navarra und momdglich mit Dänemark, Schweden und Schottland zu Stande zu bringen. Es 
war die Stärfe dieſes pfälzifchen Plans, einer großen europäiſchen Frage mit einer Verbindung 
entgegentreten zu wollen, welche ji über vie nationalen Grenzen hin fortiegte. In Deutſch⸗ 
land ftieß dieſe Idee zunächſt auf mannichfachen Widerſpruch; Die größte Zahl der Stände meinte 
in der zu Mar’ I. und Karl's V. Zeit neugegründeten Neihöverfajjung hinreichende Sicherheit 

- sorlüntedt und Gewalt zu befigen. Diefer Meinung folgten Joachim II. und Johann Georg 
son Brandenburg, beide mit gleichem Eifer, beine ohne den Danf Oſterreichss. Wie die An 
ſprüche Georg's aus dem fränfifchen Zweige der Hohenzollern auf Oppeln und Ratibor 1526 
som Kaifer caflirt worden waren, fo erzwang Ferdinand die Aufhebung ber Liegniger Erbver- 
fräderung ; in Jülich-Kleve aber arbeitete Rudolf II. von Anfang an dahin, die brandenbur= 
gziſche Anwartſchaft nuplos zu machen, die Coadjutur eined brandenburgiſchen Prinzen in 
Erradburg wurde durch ſterreichs Eingreifen vereitelt, die in Magdeburg wenigſtens bedroht. 
Allein der ftreng lutheriſche Johann Georg ließ ſich nicht aus ber Politik eines gegen ven Kaiſer 
gehorſamen Reichsfürſten drängen. Anders fein Sohn Joachim Friedrich (1598 — 1608). 
In ihm überwogen die Tendenzen der reformirten Kirche, zugleich war er der erſte Vertreter der 
Generation, welche bereits ganz unter dem Einfluß des ſich gegen Habsburg bildenden Gegen: 
jageß aufgewachſen war. Er begann damit, daß er eine von feinem Vater feſtgeſetzte Theilung 
ter Mark unter Berufung auf das Hausgeſetz von 1473 nicht anerkannte; durch den Vertrag 
u Gera verftändigte er fi mit feinem Bruder dahin, daß die Marf mit den Hohbeiten und An= 
wartihaften unverfürzt bei dem jededmaligen Kurfürften bleiben follte; die fränkiſchen Lande 
bigegen, deren Heimfall bevorfland, wurben ven Brüdern zugewiefen. Jägerndorf (feit 1523 
kei dem fränkiſchen Haufe) kam an einen Sohn Joachim Friedrich's, während dad Kapitel in 
NMagdeburg einen andern zum Bisſchof wählte. In ver brandenburgiſch-preußiſchen Geſchichte 
wiederholt es fich, daß den Fürſten, denen als Lebenſsaufgabe der Krieg zufiel, ſolche voran⸗ 
gehen, welche durch weile Einrichtungen die Ordnung der Staatsverwaltung, die das weſent⸗ 
lichſte Moment der Kraft iſt, zu fördern verftanden. Theils um in wichtigen Angelegenheiten 
nicht unvermeidlich in der Lage zu fein, den Rath ver Stände hören zu müſſen, theild um eine 
rafche Erledigung der ſich mehrenden Staatögefchäfte und einheitliche Leitung aller Zweige des 
öffentlichen Lebens zu ermöglichen, wurde ein Gentralorgan gefhaffen, von dem aus Politik, 
Finanzen , Gewerbe, Handel und Kriegämefen verwaltet wurden. Diefe Behörbe, weldye ven 
Hamen ‚ver Geheimerath” führte, war nicht bureaukratiſch geſchloſſen; zur Entfcheidung in 
commerziellen Kragen follte fie das Gutachten angefehener Städte, bei Berathung über militä- 

riſfche Angelegenheiten die Meinung der Kriegdoberften und Sachverfländigen einholen. Aus 
vieſer Schöpfung (1604) hat ſich der preußifche Beamtenftand herausgebilvet.10) Joachim 
Friedrich erlangte von Polen die Euratel über den geifteöfranfen Herzog Albrecht Friedrich von 

Vreußen; die Belehnung dagegen, bie feit dem Jahre 1569 mehrfach gegeben und mehrfad 
verweigert worden war, je nachdem Polen der Hülfe Brandenburgs bebürftig war ober ihrer 
enrratben konnte, hatte er nicht durchſetzen fünnen. Es fiel feinem Sohn Johann Sigismund 
(1608 — 19) die Aufgabe zu, mit der preußifchen die jülichſche Frage zur Entſcheidung zu 
bringen. Die Bemahlin jenes Herzogs von Preußen, Maria Leonora, war die Schwefter Io: 
kann Wilhelm’s von Jülich = Kleve, mit dem fein Gefchleht ausſtarb; laut Eaiferlicher Brivife- 
gien und ihrer Heirathsverſchreibung hatte fle das Succeffionsredht in den rheinifchen Fürsten: 
chümern. Freilich war fie vor dem Bruder geftorben, allein fie hatte Töchter Hinterlaffen, von 

10) Stenzel, 1,363, Dronfen, Bd. II, Abth. 2, ©, 551. 
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denen die älteſte, da beſondere Geſetze die weibliche Erbfolge in den jülichſchen Landen anerkannt 
hatten, in das Recht ihrer Mutter einzutreten befugt war. Mit ebendieſer Tochter war Johann 
Sigismund vermählt; er gewann durch feine Ehe die Anſprüche auf das Herzogthum am Rhein 
und wurbe durch jie zugleich der nächfte Erbe des preußischen Lehnd. Die Gebiete am Nieder: 
rhein waren in Gefahr, den Deutfchen Reiche verloren zu geben, wenn fie fih nicht an eine 
flügende Macht anlehnen konnten. Diefe weftlihen Borlande, fie umfaßten außer Jülich und 
Kleve noch die Territorien von Berg, Darf, Navenftein, Ravendberg, waren am Anfange des 
16. Jahrhunderts zu einer Herrſchaft vereint worden. Der vorlegte Herzog, der in feiner glück⸗ 
lihern Zeit noch Geldern beſaß, war im beften Zuge gemefen, ein großes evangeliiches Territo: 
rium zu beiden Seiten des deutſchen Stromes zu gründen, eine Macht, die recht gelegen dazu 
geweien wäre, ven proteftantifhen Niederlanden gegen ihre Unterdrücker beizuftehen und in den 
umliegenden Stiftern die Sücularijationsbeftrebungen, wie es denn an folden nicht gefehlt hat, 
zu unterflügen. Allein ver Herzog erlag Karl V.; die Spanier nifteten ſich in den Landen ein, 
ed wurde daran gearbeitet, fie ganz an Spanien zu bringen. Es ift noch nicht völlig aufgeklart, 
iwie weit der Kaifer gefonnen war hierin nachzugeben, deſto jiherer ift, daß er feft entichloilen 
war, Brandenburg am Rhein nicht auffonımen zulaffen.!!) Es ift damals am kaiſerlichen Hofe 
ein Gutachten aufgefeßt worden, morin zum erften mal der Befürchtung Ausdruck gelieben wird, 
daß die aufftrebende Hohenzollernmacht fich zur Mivalin Habsburgs erbeben werde. 12) Die 
Bedeutung der Regierung Johann Sigismund's liegt darin, daß er die Anſprüche feines Hau: 
fe8 im Oſten und Welten, dort die Belehnung, hier wenigftend in einen Theil ver Lande (denn 
in Sülih und Berg behauptete fih ein anderer Prätendent, der Pfalzgraf von Neuburg) bie 
Befigergreifung durchzuſetzen vermochte. Freilich bedurfte e8 an beiden Stellen vielfacher 
Kämpfe und Mühen. Am bein balfen Frankreich, Holland und die Union, welde 1608 
unter Bührung der Pfalz und auf Antrieb Heinrich's IV. zu Stande gefommen war, und zu 
welcher fich jeit 1610 auch der Kurfürft von Branvenburg befannte. 

Seit Johann Sigismund Fann man von einem brandenburgifch : preußifchen Staat ſpre⸗ 
hen. Man bat wol gefagt, die Machtentfaltung deſſelben, wie ſie ſich am Anfange des 17. 
Sahrhunderts vollzog, habe etwad durchaus Zufälliged an fih: durch eine glückliche Familien⸗ 
verbindung erwarb dad Fürſtenhaus im Often und Weiten Befigungen, welche außer jebem geo- 
graphifchen Zufammenbang mit vem Kernlande, der Marf, ftannen. Es fehlt deshalb nit an 
ſolchen, welchen der brandenburgiſch-preußiſche Staat nur als die Schöpfung des dynaſtiſchen 
Intereſſes erfcheint. Allein bei tieferer Auffaſſung des allgemeinen politifhen Zuftandes ge: 
winnt doch die Ausdehnung der norddeutſchen Macht einerfeits bis zum Rhein, andererſeits 
bis zu der äußerften Orenze der deutſchen Zunge die ganze Bedeutung einer geihichtlihen Noth⸗ 

wenpigfeit. Ohne die dauernde Nerbindung mit einer compacten Macht wäre dad Herzogthum 
Preußen nie dem polniſchen Einfluß entzogen worben; der Slawismus, der die Jahrhunderte 
daher begierig nach dem Beſitz der blühenven veutfhen Handelsplätze an der Oſtſee geftrebt 
batte, würde feine Grenze für immer an der Weichjel feftgeftellt Haben. Ind daß Branden- 
burg: Preußen, der evangelifhe Staat, am Niederrhein emporfam, war zunäcft vielleicht ein 
mehr kirchliches als politiſches Intereſſe, aber deshalb nicht minder wichtig für die Entwidelung 
des europaifhen Staatenfyftems. Ich verfage ed mir zu jchildern, melden Gang der beut- 

Ihe Genius genommen haben würde, menn aud) in Niederdeutſchland die katholiſche Lehre die 
Dberhand behalten Hätte. Freilich erwuchs ven branvenburgifch-preußifchen Staat aus feiner 
neuen Geftalt eine eigenthümliche Schwierigkeit. Auf der einen Flanke Deutſchlands Wächter 
gegen den Slawismus und in den ebenbeginnenvden Widerftreit der enropälihen Oftmachte, 
Schweden und Polen, geftellt, auf der andern nothwendig in die niederländiſchen und die bald 
genug von Frankreich ausgehenden Bewegungen hineingezugen, war er gewiffermaßen gegmun: 
gen, von zwei politifchen Syſtemen aus zu arbeiten. Die Bermittelung zwifchen ihnen iſt, wenn 
wir recht fehen, eins der wejentlichften Diomente in der innern und äußern Weiterentwidelung 
dieſes Stantd geworden ; fie zmang ihn aus jeinem territorialen Daſein herauszutreten; je ſchwe⸗ 

rere Anftrengungen und Opfer fie ihm auferlegte, vefto entichiebener wies jie ihn darauf Bin, 
jeine Kräfte durch eine einheitliche ftaatliche Organifation zufammenzufaflen; beſonders aber, 
da der in der Entſtehungsgeſchichte des Staats bedingte Mangel des Zufammengehörigfeits: 

11) Vgl. Haffel's Abhandlung: De imperio Brandenhurgieo ad Rhenum fundato ete. (Berlin 
1863), &. 70 fg. 

12) Bgl. Droyfen, Das Strablendorff'ſche Gutachten. 
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zefühls in den Bevoͤlkerungen der einzelnen Provinzen ein allgemeines Verſtändniß der Zwecke 
vB Staatd und eine von allen Seiten glei; eifrige Hingabe an dieſelben ausſchloß, führte fie - 
ya, daB der perfönliche Wille des Fürſten einen um jo größern Theil ver Entſcheidung an fi 

rip, brachte ſie das monardifche Princip zu voller Entwickelung. 
In der Perſon des Fürften ftellte fich die Einheit des Staats dar, melde für die Unterthanen 

ver einzelnen Lanvestheile nur ein neographifcher Begriff war. Der Kortgang ber preußiichen 
Geſchichte beruht darauf, daß die Kürften durch großartige politifche Unternehmungen, zu wel⸗ 
den die Kräfte aller Provinzen miteinander arbeiteten, und die Herftellung einer einheitlichen 
Berwaltung endlich die Form fanden, in welcher die Unterſchiede, welche die einzelnen Theile des 
Staats bisher außeinandergebalten hatten , ſich auflöften. Deshalb ift e8 wahr, was fo oft von 
va brandenburgifch = preußiichen Herrſchern des 17. und 18. Jahrhunderts gejagt wird, daß 
ne ihren Staat erft geſchaffen haben. 

Unter Johann Sigismund's unruhiger Regierung geſchah wenig für bie innere Einrich⸗ 
tung be8 Staats, nur in den religiöjen Dingen fam es zu einer entfheidenden Wendung: Bran- 
denburg bekannte ſich zur Toleranz. Als der Kurfürft zur reformirten Xehre übertrat (1613), 
erließ er eine Erklärung , meldhe ven Orundfag ausſprach, daß es Feiner Obrigkeit zuſtehe, über 
die Gewiſſen der Unterthanen zu herrfhen. Bei dem Eifer, mit welchem er für bad evange⸗ 
liſche Interefſſe im Reich eintrat, hätte von ihm wol eine tbatige Antheilnahme am Dreißig: 
jährigen Kriege eriwartet werden können. Allein er verfiel (1618) in Geiſteskrankheit und 
mußte abdanken. Als bei dem erften Zufammenftoß ver Waffen die Pfalz erlag und ihre Kur: 
fürſten auf lange Zeit aus der Reihe der Dynaſtien verſchwanden, wäre ed Brandenburgs 
Sache geweien, das evangelifche Deutihland gegen die Reactionsverſuche des Katholicismus 
m vertheidigen. Allein Georg Wilhelm, ſchwach von Charakter und ohne Energie, wurbe durch 
jeinen katholiſchen Minifter Schwarzenberg bei dem kaiſerlichen Interefle erhalten; die Rolle, 
melde ven Hohenzollern zugefonmen wäre, fiel an einen renden, Guſtav Abolf. 

Hatte ſchon der Krieg Branvenburg mehreremal in bie äußerite Gefahr gebracht, fo beein- 
träcdhtigte der Friede feine Stellung im deutſchen Norden weientlih. Schon bei den Verhand⸗ 
lungen im Sabre 1645 Hatte der Kaiſer eingemwilligt, daß Schweden fanımt Wismar, Bremen 
und Verden dad Herzogthum Pommern zur Entſchädigung erhalte. Wenigftend Borpommern 
blieb jchlieglich bei Schweden. Selbft wer nicht der Anficht ift, daß unter allen Geſichtspunkten, 
welche die Politik eines Staats zu leiten haben, der nationale innmer der erfte und einflußreichfte 
iein muß, wird doch dad Verfahren des Kaiferd, den Frieden mit Theilen deutfcher Erbe zu er- 

kaufen, unbedingt miöbilligen. Je meniger von Ofterreih zur Wirdereroberung Pommerns 
zu erwarten war, deſto deutlicher trat an dieſer Stelle der deutfche Beruf Brandenburgs hervor. 
Gr fiel mit der Aufgabe dieſes Staatd im Norpoften zufammen: ohne Bommern war Breußen, ja 
war felbft die Marf ein unhaltbarer Beilg ; denn wie auf der einen Seite nur durch Magdeburg 
und die Elbe, fo kann jie auf der andern nur durd Stettin und die Oder vertheidigt werben. 
Eo lag ed auf der Hand, daß der Weiträliiche Friede für Brandenburg eine neue Kriegsnoth: 
mwenbigfeit ſchuf. Schon die Näumung der neuermorbenen Lande durchzuſetzen (ed waren außer 
Hinterpommern, Magdeburg, Halberftadt, Minden, Cammin) bereitete vem Kurfürften Fried- 
rich Wilhelm große Schwierigfeiten. Er fab von Anfang an ein, daß er ohne eine völlig andere 
Einrichtung der Finanzen und eine Limgeftaltung des Heeres feine Aufgabe nicht erfüllen Eönne; 
beionderd aber erkannte er, daß jeder Schritt vormärtd unmöglich fei, folange die Landſtände in 
dem Widerfland, mit welchem fie Dad Ververben des Staat? während ber leßten 30 Jahre zum 
großen Theil verſchuldet und überhaupt feither alle heilfamen Neuerungen unmöglich gemacht 
hatten, verharrten. Es wird an der Zeit fein, einen Rückblick auf die Entwidelung der land⸗ 
Ränbiichen Berfaflungen in ven Provinzen des brandenburgifch: preußifchen Staats zu werfen. 

C. Die landſtändiſchen Berfaffungen im Bereih des brandenburgifd: 
vreugifhen Staats. Der märfiiche Adel bat ſich aus dem Stante der Minifterialen ent: 

widelt , der Klafle jener vornehmen Hörigen, welche um ein Hoflehn, das der Randesherr ihnen 
sinsfrei gab, ein Amt bei vemfelben übernahmen. Sie traten ihr Vermögen gegen den Nieß- 
brauch an ven Dienftheren ab und verzichteten auf das Landrecht, um fortan nur nad Hofredit 
gerichtet zu werben; fie hießen milites servi im Gegenfag zu den Vaſallen (milites liberi), 
welche nur Waffendienſt leifteten, und zwar nicht infolge perfönlichen Üibereinfommens mit dem 
Fürſten, fondern wegen eined Grundbeſitzes, den fie zu Lehn innehatten. 13) 
— — 

13) Vgl. Droyſen, Geſchichte der preußiſchen Politik, I, 33. 
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Seit dem 11. Jahrhundert iſt in den Marken die Zahl ver Miniſterialen größer als die der 

Vaſallen, auch wurde ihre Lage verbefiert; fie erhielten zu dem Hoflehn, natürlich unter der 
Verpflichtung zum Waffendienft, Mannlehen. Der Unterſchied zwiſchen vollfreiem und hört: 
gem Adel ſchwand um fo mehr, ald e8 aud) dem Ietern gelang , die ihm verlicehenen Amter all: 
mählich in erblichen Beſitz umzuwandeln, was im 13. Jahrhundert bereit nicht felten mit au: 
gebehnten Difkrieten gefhah. Schon mußte der Fürft in wichtigen Angelegenheiten den Rath 
diefes neuen Vaſallenthums einholen. inter der Verlegenheit und Schwäche des Tandeöherrn, 
die in den nächſten Menfchenaltern nad Waldemar reißend fchnell zunahmen, kam der Adel 
empor; Verpfändung der marfgräflihen Ginfünfte, Anweifung auf heimfallende Lehen berei⸗ 
herten ihn. Als dann die Batern und Rureniburger anfingen, die Zehnten in den Dörfern zu 
vergeben und bie Gerichtäharkeit auf dem platten Rande vom Lehnsſchulzen an ven Grundherrn 
fam, waren dem Nitterflande die Mittel geboten, feine Gutsherrſchaft über die Bauern zu be: 
gründen. Indem er Bauergüter an ſich bradte und fie zu Nittergütern, welde fleuerfrei 
waren, umwandelte, entzog er dem Fürften von feinen Einkünften. Nur ſechs Hufen, wegen 
derer er eben mit Roß und Spieß viente, follte er freihaben ; nad) und nad gewann er mehr, 
zwanzig und darüber, ohne ſeine Lehnspflicht zu fleigern. Auch die Städte emancipirten fi ; meift 
um die Burgen erwachſen, bekamen fie allmählich das Recht, die Burg zu brechen; fie gewan: 
nen republifanifche Verwaltung und eigene Gerichtöbarfeit, man Eonnte fie nicht hindern, daß fle 
fi ummauerten und eine Miliz ausbildeten. Nicht felten ift e8 ihnen geglückt, ihre Feldmark auf 
Koften der Bauern und Rittergüter auszudehnen. Wenn ed nun im Charakter dieſer Entwicke⸗ 
lung von Adel und Städten lag, daß die Verarmung ber Landesherrſchaft mit ihr gleichen 
Schritt hielt, fo mußte die nächſte Folge die fein, daß der Fürſt bei jeder größern Unternehmung 
bie Geldunterſtützung ber befigenven Klaflen feiner Untertanen in Anſpruch zu nehmen ge: 
zwungen war. Er mendet ſich entweder bittweife an diefelben oder läßt die Zufteuer Eraft Ian: 
deöherrliher Vollmacht eintreiben. Diefe Steuer, Bede und Zmangsforderung genannt, wurde 
allmählich in eine jährliche Zahlung 13) umgewandelt, bis im Jahre 1280 jedes Landesgebiet | 
(die Mark war zu jener Zeit mannichfady getheilt) die Taufende Steuer durch eine einmal gezablte - 
nicht unbedeutende Summe gewiffermaßen abfauft und dafür die Verfiherung erhält, daß eine 
außerordentliche Bebe nur bei befondern, näher zu rechtfertigenden Gelegenheiten erhoben wer: 
den foll. Ob ſolche vorliegen, entſcheidet nicht ver Landesherr, fondern in jenem Gebiet eine 

Commiſſion von vier Rittern, nachdem jie ven Rath der Angefehenften und Mächtigſten im 
Lande eingeholt hat. Wenn ver Marfgraf ven Bedevertrag verlegt, fo ift das Land ohne wei: 
teres befugt, ihm den Gehorfam aufzufagen und ſich nad} freier Wahl einen andern Marfgrafen 
anzufälichen. Man fieht: e8 ift den Unterthanen ein fehr umfaflendes Steuerbewilligungs- und 
Verweigerungsrecht gegeben; aufihm hat ſich die landſtändiſche Macht auferbaut, mie aud jener 
Commiſſion ſich das Inftitut der Landſtände entwickelt hat. Überall bei ſtändiſchen Verfaſſungen 
wird fih an dad Bewilligungsrecht aldbald ein politifches Votum knüpfen; nad Waldemar’s 
Tode wählen Mannfhaft und Städte des Landes über ver Oder den Bommernherzog zum Vor⸗ 
mund und vereinbaren mit ihm einen Vertrag, der die Rechte veffelben ſammt allen Einfhrän: 
kungen genau normirte. Auch nod die Bedeerträge würden hingereicht haben, eine orbentliche 
Finanzwirthfchaft zu gründen, allein die Veräußerung landesherrlicher Befigtitel erſtreckte ſich 
bald auch) auf diefe Einkünfte. Die einzelnen Lanpflände, Ritter und Städte waren zu Obrig: . 
feiten erwachſen; jie beginnen vie Laſten von ſich auf ihre Unterſaſſen abzumälzen,, dem Fürften 
treten sie in Ginigungen um fo fefter entgegen, untereinander führen fie mannichfache Fehden, 
wie es dem einzelnen fein perjünlier Vortheil eingibt; Rückſicht auf die Geſammtheit ift ein 
Gedanke, der in ihnen nicht zum Ausdruck fommt. Und ebendarum vertrug fich mit dem Fort: 
wuchern der landſtändiſchen Berfaflung Feine gefunde flaatliche Ordnung, welche überall bei ven 
Herrſchern ſowol ald den Unterthanen einen einheitlihen, auf das Wohl des Staat gerichteten 
Willen vorausfegt. Wie mweit der Adel entfernt war, einen folden anzuerkennen, zeigte da® 
Naubritterwefen. Erft Friedrich I. machte diefem ein Ende; die Städte wurden dann durch 
Friedrich II. und Albrecht Achilles gedemüthigt. Zwar gelang es dem legtern nicht, eine indi⸗ 
recte Steuer auf Bier und Wein durchzuſetzen, allein zu einem neuen Zoll mußten ſich bie 
Stände bequemen (1483); unter Johann Cicero wurde 1488 eine Bierzinfe menigftend auf 
acht Jahre bewilligt, und Joachim I. wußte die allerdings fon gültige Beflimmung, daß der 

14) Droyfen, I, 86. 
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randesherr in allen wichtigen Angelegenheiten das Gutachten ver Stände hören ſollte, zu unı= 
sehen. Tagegen mußte Joachim II. fich bei einer neuen Geldforderung gefallen laflen, daß ſtän⸗ 
ride Verordnete die Aufjicht über die Steuer übernahmen , die Kafle verwalteten und darüber 
wachten, daß das Geld nur zu Zwecken verivendet würde, welche die Stände gutgeheißen hatten 
(1549). No im Jahre 1518 iſt ven Bauern einmal das freie Abzugsrecht beftätigt worden, 
aber während der liederlihen Negierung Joachim's II., welche die bisher guten Finanzen der 
Mark völlig zerrüttete, wurde den Hinterſaſſen ver Nechtsihug gegen die Gutsherren erſchwert. 
Bald befamen dieje das Recht, den Bauer aus feinem Beiigthum auszufaufen, und feit 1572 
wurde es ihnen ausdrüdlic erlaubt, die Abgaben aufihre Leute umzulegen. Dur Einfüh- 
rung des Indigenatsrechts riß der Adel alsbald die beſſern Stellen an ſich. Man hat oft gejagt, 
daß die Ginführung des Römiſchen Rechts die Macht nes Landesherrn auch in der Marf geför: 
vert habe , unbeftreitbar ift fie, wie überall, jo an diejer Stelle für die Ummandlung ded Ge— 
nstöserfahrens von Ginflup geweſen und hat namentlich die Forderung, daß das Recht im 
Kamen ded Fürften gefprochen werde, heraudgebildet. Allein es fehlte doch viel, daß diejelbe jo 
bald anerfannt wurde; erſt nad) vieler Mühe, unter Androhung großer Strafen, gelang es, dad 
jas de non evocando aufrecht zu erhalten, die Appellationen an ven Kaijer und das Reichsge⸗ 
ruht zu verhindern. Und auch dann nod mußte menigftens das zugeftanden werden, daß bie 
Parteien von dem furfürftlihen Kammergericht, welches eigentlich in höchſter Inſtanz entichied, 
an bie juriſtiſche Facultät einer der fünf Univerjitäten, Leipzig, Wittenberg, Branffurt a. d. O., 
Heitelberg und Ingolftadt appeltiren durften (Abſchied von 1609); der Landtag von 1606 
seilangte einmal die Einjegung eines bejondern Appellationdgerichtd. Linter zwölf Beiligern 
am Kammergericht wurden acht von den verſchiedenen Ständen gejendet, im Gonfiftorium 
waren landfländiiche Räthe, die Univerſität ward von der Landſchaft inſpieirt. Ohne Zuftim: 
mung der legtern darf Fein Bündniß geichloffen werben; im jülichſchen Kriege (1610) haben 
die Reiter und Knechte ihr neben dem Kurfürften Treue fhmören müſſen. &8 ift erſichtlich, wie 
Died Inſtitut der Stände in Politik und Finanzen, in Gerichtsweſen und ber Verwaltung den 
Santeöherrn beſchränkte. 

Als in Preußen das Selbftänpigfeitögefühl des Adels, welcher dort wie allenthalben die 
kehnsgüter in Allode zu verwandeln ftrebte, erwachte, und die Städte mit den Hochmeiftern und 
Rütern in Gonflict gerietben, weil ſie von biefen in ihrem Handel beeinträdtigt wurben, war 
das ſtraffe Regiment des Ordens und damit jeine Überlegenheit gegen Polen dahin. Seit dem 
Ende des 14. Jahrhunderts jind Adel und Städte haufig zu Landtagen verfammelt worden, und 
während des polnischen Krieges haben fie die wichtigſten Privilegien ertrogt. Dieſe wurden 
ſowol vom König von Polen ald von dem erften Herzog Albrecht, von jenem bei vem Vertrag 
mit den ſtändiſchen Bünden und im Thorner Friedensſchluß, von diefem bei der Säcularifation 
(1525) bejtätigt. Sie umfaßten das Recht ver Steuerbewilligung , die Befreiung von jedem 
Zell, die Verſicherung, daß bei allen wichtigen Angelegenheiten vie Stände um Rath gefragt, 
und daß alle Amter mit Kandedeingejefjenen bejegt werven jollten. Das neue Gnadenprivileg 
derordnete den Heimfall der Güter erft nad Ausiterben der weiblihen Nachkommen (1540). 
Aus den Landfländen wurden die vier vornehmften Räthe, Negimentsräthe, gewählt, die bei 
Abweſenheit des Herzogs allein regierten und zu aller Zeit die Beſetzung der Amter in ihrer 
Hand hatten. Einer von ihnen, der Kanzler, führt dad Landesſiegel, e8 gilt Kein Befehl des 
dürften, den er nicht unterzeichnet hat; allein da er für ven Inhalt verantwortlich ift, fo beiigt 
er folgerichtig das Hecht, fein Siegel zu verweigern. Im Jahre 1566 ift der Landſchaft die Er: 
laubniß gegeben, wenn der Herzog ihre Privilegien verleße, bei Polen Schug gegen ihn zu 
ſuchen, ohne daß deshalb die Beſchuldigung ver Rebellion gegen jie erhoben werden dürfe. Bei 
den Zwiftigfeiten zwijhen dem Landesherrn und ven Ständen jind denn aud in ber That 
rolniſche Commiſſare als Schiedsrichter zu den Verhandlungen gezogen worben; ber König 
beiag dadurch ein Mittel, beſtändig feine Hand über ven Wirren in Preußen zu halten. 
Aus dem Befagten erklärt ji die Stellung der Hohenzollern in dem Lande: fie find gleich 
ſehr beichranft von Polen als von den preußifchen Landſtänden, welde mit lüfternen Blick 
auf vie Zuflände der polnijchen Republik und die üppige Adelswillkür, die dort herrſcht, 
binſchauen. 

Die jülich-kleveſchen Landſtände ſind ausgezeichnet durch den Umfang ihrer Privilegien und 
ane eigenthümliche Verbindung von Particularismus, der ſich in der Verwaltung ver Landes⸗ 
angelegenheiten, und ſtändiſcher Union, die ſich bei dem allen gemeinſamen Widerſtande gegen 
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ben Laudesherrn geltend machte.) Das Sondergefühl der Kandfchaft verlangte auch nach der 
Bereinigung der nieverrheiniichen Gebiete zu einem Herzogthum, daß die Amter in jeber Bro- 
vinz nur an ſolche gegeben würden, die daſelbſt einheimiſch feien, dergeftalt, vaß in ver Mark 
nur Märker, im Kleverland nur Klever angeftellt werben durften. Kraft der Union mußten fi 
die Stände der einzelnen Lande unliebfamen Forderungen, melde an jie beſonders gebradt 
wurden, mit ber Entſchuldigung zu entziehen, daß ſie ohne Einwilligung der andern feinen 
Entſchluß fallen koͤnnten. Auch hier liegt das Steuerbewilligungsredt in ven Händen von Adel 
und Städten, der Fürſt bittet um die Anleihe, er hat Eein Recht, zu fordern; in einer Reihe von 
Reverſen wird wiederholt, daß er feinen Zwang gegen diejenigen anwenden wolle, welche die 
außerordentlihen Steuern mweigern. Der Adel braucht feine Lehnsfolge zu leiften, wenn nad 
feinem Gutdünken die Fehde gegen Gott ift. Wilhelm IV. (1539 — 92) verfuchte die Macht der 
Landſtände zu brechen; ex errichtete eine Kanzlei, in welcher alle Berwaltungsangelegenheiten 
in verfhhiedenen Departements beratben und zur perfönlichen Entſcheidung des Fürſten vorbe: 
reitet wurden; ohne ih um die bejonbern Rechte ver Provinzen zu befünmern, erließ er eine 
Rechts- und Gerichtöorbnung, welde für alle Theile des Herzogthums glei) verbindlich fein 
follte ; er flörte den Inflanzengang bei den Gerichten , indem er die Proceſſe an den Hof zog; 
jeine Amtleute ſchalteten in den einzelnen Bezirken nad Präfectenart; ohne vorangegangeneß 
richterliches Erfenntniß wurden Verhaftungen vorgenonmen. Natürlich veagirten die Stände. 
Da geſchah e8 zum ungeheuern Verderb des Landes, daß mitten in dem Gonflict das Landes⸗ 
fürftenthum zuſammenbrach; Wilhelm IV. und fein Sohn, die einzigen Vertreter ihres Ge⸗ 
ſchlechts, wurden geiſteskrank. Nun flritten die fürſtlichen Räthe und die Stände un die Re— 
gierung. Diele ſchloſſen fih an Habsburg, gewöhnten jich an den Klang jpaniichen Geldes; fie 
verboten den evangelifchen Gottesdienſt. Anderthalb Dienjchenalter haben in Jülich - Kleve die 
evangelifhen Gemeinden nur im geheimen und wie in der Diafpora beftanden, ohne Schug von 
der Obrigkeit mußten fie jih aus ſich ſelbſt erhalten, fie fuchten ihren Rückhalt an der nieder: 
ländiſchen Kirche. Wenn ſich am Nhein die vemofratifche Form der Kirchenverwaltung, Pres⸗ 
boterial: und Synobalverfaffung, begründet hat, fo liegt daß darin, daß die Landesherrlichkeit 
in ihren befiern Tagen verfäumt hatte, die Conftituirung der evangelifchen Kirche in die Hand 
zunehmen. Die Stände verlangten am Ende ded 16. Jahrhunderts einen Statthalter aus der 
Mitte des vornehmen Adels, einen permanenten ſtändiſchen Ausſchuß zur Leitung der Regierung. 
Als fie 1609 Brandenburg und Neuburg huldigten, wurde die Glaujel in den Vertrag aufge- 
nommen, dap der Bid nur fo lange binden fein folle, als die Fürſten die Privilegien hielten 
und nicht untereinander in Streit geriethen. Anders war e8 nicht, als daß die Hohenzollern bis 
auf den Großen Kurfürften in Kleve-Mark nur auf Grund eines Contracts herrichten, der ſchon 
deshalb feine Garantie für eine geordnete Staatlichfeit enthielt, weil er jeden Augenblid in 
Frage geftellt werden Eonnte. 

In Pommern haben die Stände Antbeil bei der Entſcheidung über Krieg und Frieden, bei 
dem Erlaß von Geſctzesverordnungen und dad Steuerbewilligungsredht gehabt. Die kaiſerlichen 
Privilegien, welche fich die Herzoge zur Erhebung indirecter und permanenter Steuern verſchafft 
hatten, wurden nicht geachtet; erft während des Dreigigjährigen Kriegs fand Die Accije Eingang. 

Wenn fi das Land der Verbindung mit Schweden im Beginn widerfegte und den Anſchluß 
an Brandenburg wünfchte, fo geihah e8 zum Theil deshalb, weil ihm ein ſchwediſches Reichs: 
grundgefeß aufoctroyirt werben ſollte. Nachmals Hat die nordiſche Krone die Privilegien der 
Stände gefchont. 

3) Brandenburg: Breugen vom Weitfaliihen Frieden bis zum Tode 
Friedrich'ödes Großen (1648— 1786). Es if dad Werf des Großen Kurfürften, gegen: 
über dem Sonderinterefle der Provinzen, welches in den landftändifchen Verfaſſungen recht zur 
Grfheinung Fam, die Idee des einheitlihen Staats zum erften mal zur Öeltung gebracht zu 
haben. In der Mark fegte er durch, daß die Landtage nur noch auf Geheiß des Landeöherrn 
zufammentreten durften; er gab allerdings der Nitterichaft die Verſicherung, daß er abeliche 
Güter nicht wolle in ven Beſitz ver Bürgerlichen kommen laſſen; ja er ſchuf eine neue Scheide: 
wand zwiſchen Adel und Bürger durch die Beſtimmung, daß, wenn eine adeliche Toter außer 
Standes heirathe, das Gericht ihre Mitgift beliebig verkürzen dürfe, auch ſicherte er Die gutö= 

15) Daß die Union nicht — wie bisher fülfchlid, allgemein angenommen ift — fchon aus dem Jahre 
14% ſtammt, habe ich in der Zeitfchrift des Bergiſchen Gefchichtevereins (Jahrg. 1864, 1, 118) zu 

eigen verfudgt. 
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derrliche Juſtiz gegen Eingriffe des kurfürſtlichen Fiscals 16), allein aller ihrer politiſchen Rechte 
ängen die märkiſchen Stände verluftig; ihre Mitwirfung war darauf beihränft, die Landes- 
Wulden zu übernehmen. Irog aller ihrer Widerreden hielt der Kurfürit die Gontribution für 
vn miles perpetuus aufrecht, und als die Umwandlung derjelben in eine Gonjumfteuer (Acciſe) 
vorn den Städten nicht nur angenommen, jonvern lebhaft begehrt wurde (1667), während ber 
Adel jein Steuerquantum in der biöherigen Art zu leiſten wünſchte, war die Einheit der ſtändi⸗ 
iden Körperichaft gefprengt. Eine eigenthünmliche, aber in ver Geſchichte der Kandflände nicht 
wreinzelte Form der Oppvfition war in Kleve-Mark ergriffen worden: Ritterſchaft und Stände 
burten über ven Landesherrn fort an den Kailer appellirt, damit er Eraft feiner reichdobrigfeit- 
hen Autorität den Kurfürften zur Abftellung der ſchweren Kriegsbedrückungen und zur Beftä- 
fung der Eleve-märfijchen Standeprivilegien auffordere. Died Verfahren litt doch an einen 
Rarfen Anachronismus: ver Reichsabſchied von 1654 beitimmte audrücklich ($. 180) !7), daß 
ale Untertdanen ver Reichsſtände verpflichtet jeien, zur Erhaltung und Befegung der Beftungen 
ihren Landeſsherrn zu unterflügen. Obwol der Kaijer und der Reichsrath ji der genannten 
Erände annabnıen, fo gelang e8 dem Kurfürften auch am Rhein dem Widerſtande die Spige 
abzubrehen. Zwar das alte Vorrecht, daß die Beamten in Kleve und Marf nur aus den Gin: 
zeberenen genommen würden, mußte den Landen gelajjen werben; die Zuftimmung der Stände 
zurde auch ferner als nöthig für das Zuftandefonmen einer neuen Steuer anerfannt, allein 
m ser Bejegung der Statthalterfchaft, in der Kreirung der Etaatödiener, wie für die Wer: 
kung und Verwendung des Kriegsvolks mahrte jich der Landesherr freie Hand. Auch bier dür- 
kn fortan Die Landſtände jih nur verfammeln, wenn jie berufen merden (1660). 

Im Frieden von Dliva (1660) erhielt Friedrich Wilhelm feitend der Krone Polen die Sou⸗ 
seıinerät in Preußen; allein die Stände weigerten ſich, dieſelbe anzuerkennen, ehe nicht der 
Kurjüurft ihre Privilegien beflätigt habe. Er mußte ih, um nur vorerſt Herr im Lande zu wer: 
im, bequemen, eine Aflecuration der ſtändiſchen Verfaſſung zu 'ertbeilen. Aber auch bier 
warden die landeöherrlichen Steuern durchgeſetzt: 1676 iſt Der Landtag nur noch befragt wor⸗ 
m, wie die Auflage zu erheben jei, nicht ob oder wie hoch, und drei Jahre jpäter wurde eine 

mbewilligte Landesabgabe ausgejchrieben. Ganz unleugbar verfuhr der Kurfürjt gerade 
a Breußen überaus gewaltfani (den Führer der Adelspartei, ven Oberſten von Kalkftein, ließ 
aentbaupten); doch darf man nicht außer Rechnung laflen, daß er, um die Orundlagen für 
asen neuen Staat zu gewinnen, nothivendig die alten Rechte umflopen mußte. Mit Lud— 

wig XIV. , der feinen Willen zum Staatögefeg erhob, ijt Friedrich Wilhelm nicht zu vergleichen: 
a hatte ven Brundjag, den der Abjolutismud nie anerkennen fann, daß der Fürft des Volke 
negen da jei; er bildete die Souveränetät aus, nicht um nad Willfür der Laune regieren zu Eön- 
nn, ſondern weil er in ihr ein Mittel jah, den Staat gegen die centrifugalen Befttebungen der 
Provinzen jiherzuftellen. Er hat die Unumſchränktheit ver Krone begründet; aber nicht dieſe allein 
wurde im Stande gemejen jein, vie großen Erfolge ded 18. Jahrhunderts zu erzielen: vielmehr 
kerubt alled darauf, dan aud die Art Friedrich Wilhelm's in den nachfolgenden Negenten ſich 
jerrſegte. Indem jie daran feithielten, daß der Fürſt ver Diener des Staats jei und ebendeshalb 
zit den Unterthanen einerlei Intereſſe habe, Fnüpfte ſich jenes Band zmijchen Fürft und Volk, 
weihes, wie man immer und mit Recht behauptet bat, die Größe Preußens ausmacht. 

Sriedrih Wilhelm lieg ji die Orpnung der Finanzen angelegen jein und fhuf das branz 
tenburgiich= preußische Kriegsweſen. Die Hinanzverwaltungen in ven einzelnen Provinzen 

karten durch @eleg vom 4. Dec. 1651 einer Gentralbehörde, beftehend aus vier Staatdfammer: 
räthen, unterftellt. Dieje follte über die Bilanz von Einnahme und Ausgabe wachen und bie 
domänen, namentlich deren richtige Verpachtung, beaufjichtigen. Es iſt nit wörtli richtig, 
bean man von einem ſtehenden Heer unter ven Großen Kurfürften ſpricht; man nahm in Frie— 
endzeit Leute in Wartegeld; in die Dörfer vertbeilt, bekamen fie mit Wohnung für Weib und 
Kind Korn zum Brot und jährlich 3 Thlr.; ferner wurde aus ven Eingefeflenen in den Amtern 
Riliz gemujtert und „gedrillt“, welche die Vertheidigung des Landes zu übernehmen hatte (die 
Bibranzen). Bei dem Tode Friedrich Wilhelm's beitand die Armee aus etwa 24000 Mann: 
den ordnete ein Geſetz den Rang der Difiziere nach dem Dienftalter (1684); die Mittel zur 
Befreitung der Ausgaben für dad Heer wurden aus der Accije genommen. Wenn die politis 
6m Erfolge Friedrich Wilhelm's weder den ungebeuern Anftrengungen, welde fein Volk in 

16) Droyſen, Bd. III, Abth. 2, S. 165. 
17) Vgl. Sammlung ber Reichsabjchiebe, III, 675. 
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dem Kriege machte, noch der Tapferkeit und dem Glück ſeiner Armee entſprachen, ſo lag dies 
darin, daß er von der treulofen oͤſterreichiſchen Diplomatie geſchlagen wurde. Man weiß, wie 
die Faiferlihen Truppen ihn am Rhein, im Kriege gegen Ludwig XIV., verließen (1673) ; wie 
Oſterreich, während er mit den von Frankreich gegen ihn aufgerufenen Schweden in der Mark 
und in ven Oſtſeelanden kämpfte, feinen Sonverfrieben fhloß, der Brandenburg ifolixte und e® 
zwang, das ſchon eroberte Vorpommern an Schweden zurüdzugeben. Somit blieb die Wunde, 
welde der Weftfälifche Friede den norddeutſchen Staat gejchlagen hatte. Es iſt das Verdienſt 
bed Großen Kurfürften, in feinen legten Jahren den Weg gezeigt zu haben, auf weldhem fein 
Staat für die Beeinträchtigung durch Oſterreich Erſatz gewinnen konnte: er erneuerte die An: 
ſprüche auf Schleſien. Allein ſie durchzuführen, gelang ihm nicht: er gewann nichts als ein 
Verſprechen auf den Schwiebuſer Kreis und die Ausſicht auf Oſtfriesland, welche ſich 1744 ver⸗ 
wirklichte; vielmehr endete ſeine Regierung mit einem Reſultat, welches kaum hatte geahnt wer⸗ 
den koͤnnen: einem zwanzigjährigen Schutzvertrag zwiſchen Habsburg und Hohenzollern. Wie 
oft iſt dieſes Factum falſch ausgebeutet worden! Es iſt zu beachten: dies Bündniß ſchloß nicht 
der Kurfürſt mit dem Kaiſer als ſeinem Oberhaupt im Reich, ſondern Brandenburg mit Oſter⸗ 
reich als ein durchaus ſelbſtändiger Staat. 

Friedrich Wilhelm's Nachfolger nannte ſich ſeit 1701 (18. Ian.) König von Preußen und 
als folder Friedrich I. Seine Politik beſchränkte jich auf die Antheilnahme an dem Spanifchen 
Erbfolgekriege, durch welchen Preußen nichts gewann, wol aber ven Ruhm feiner Kriegstüchtig⸗ 
keit aufrecht erhielt und vermehrte. Seitvem blieb vorläufig die Sorge um die Armee die wefent: 
lichfte Befchäftigung der Fürſten; ſie wurbe der Gegenftand befländiger Neformen, melde nicht 
jelten ven Anlaß zu Anderungen in andern Zweigen der Staatöverwaltung gaben. Man darf 
behaupten, daß in Preußen diejenigen Inftitute, auf welchen die Eigenthümlichfeit und die Groͤße 
des Staats beruhen, aus alter Wurzel gewachfen jind; beſonders erftreckt jich died auf die Idee 
der Wehrhaftigkeit des Landes. Schon die frühen Kurfürften waren bemüht geweien, neben 
der rafch verfallenen Einrichtung des Lehnsdienſtes, welcher von den Befigern der Rittergüter 
geleijtet wurde, andere Klaffen ver Unterthanen zur Vertheidigung des Landes tüchtig zumachen. 
Johann Sigismund hat bereits daran gedacht, aus ven Städten jenen britten, vom platten Lande 
jeden zehnten jungen Mann zu den Waffen auszuheben, ohne daß den Reichen geflattet fein 
follte, einen Erſatzmann zu ftellen; man bejigt Hanpfhriftlic einen Entwurf, welcher ihm über 
die Bildung von Landesmilizen vorgelegen hat. Unter Georg Wilhelm beftanden foldhe zeit- 
weilig, beſonders in Preußen; ver Große Kurfürft brachte jie durch die Einfehulung der Wibran- 
zen zu weiterer Ausdehnung; Friedrich I. ſchenkte dieſem Inflitut die größte Sorgfalt. Er. 
beſtimmte durch dad Milizgefeg vom 1. Mai 1703, daß in den königlichen Amtern folde Bauer- 
fögne, welche nicht Refrutendienft im ſtehenden Heer thun wollten oder fonnten, enrollirt wur⸗ 
den, mit der Verpflichtung, im Nothfall die Vertheidigung des Landes zu übernehmen. Zu 
diefem Behuf follten fie einerereirt und jährlich mehrmald zu den UÜUbungen einberufen werben, 
Männer bid zu 40 Jahren, zunächſt unverheirathete, dann auch ſolche, welche zwar verheirathet, 
doch ohne Beilg und außer Stand waren, ſich jelbft zu ernähren. Keiner jollte länger als ſechs 
Jahre einregiftrirt bleiben , und nad) dieſer Srift jeder das Anrecht auf ein „Beneflcium‘ im 
Schulzenamt gewinnen. Die Einrichtung hatte noch eine andere Abſicht als Die, die Wehrkraft 
des Landes zu erhöhen. Bisjegt wurde bad flehende Heer zum großen Theil aus Soͤldnern 
gebildet, welche, wenn fie ihre Entlafjung erhielten, wieder der Werbetrommel nachzogen. Fried⸗ 
rich jah in ver Miliz ein Mittel, die fremden Soldaten im Lande feſtzuhalten; denn wenn fie ſich 
für diejelbe gewinnen ließen, fo wurden fie einmal ihrem militäriichen Beruf nicht völlig ent: 
fremdet und gewannen zugleich die Ausſicht, fi eine Heimat zu gründen. Man fan von diefem 
König fagen: er wollte die Solvaten ſeßhaft machen. Durch jein Verfahren war er überdies 
jicher, im Ball eines Kriegs in Preußen feloft geübte Kräfte zu befigen. 13) Dieſes Milizſyftem 
fand feinen erften Gegner in Friedrich Wilhelm I. Der uniforme Sinn biefed Königs fträubte 
fih vor allen Dingen dagegen, daß zur Vertheidigung bed Landes, wie Friedrich I. beftimmt 
batte, nur die Bauern der landeöherrlihen Umter und Domänen herangezogen wurden; ſodann 
Ihienen ihm die Zeitverhältnijfe und die Lage jeined Staats eine Vermehrung bed ſtehenden 
Heeres zu gebieten. Gleich in dem Jahre, wo er zur Regierung kam, 1713, wurden die Milizen 

18) Vgl. die Actenftücte bei Gansauge, Das brandenburgijch = preußifche Kriegsmeien um 1440, 
1640, 1740, ©. 204 fg. 
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aafgehoben und ſofort die Stände der einzelnen Provinzen berufen, um mir ihnen eine neue 
Anordnung über die Lehnopflicht, welche auf den Rittergütern ruhte, zu vereinbaren. 

Der König gab den Begriff des Lehusguts vollfommen auf, er verwandelte die Xehen in 
Allede, lieg die Forderung des Roßdienſtes fullen und jegte an ihre Stelle eine Steuer von 
jihrlis IO Thlrn. für jedes Lehnpferd. Hierdurch wurde der Steuerfreihrit dev Nittergüter ein 
Inte gemacht; ihre Umwandlung in feiten Bejig erhöhte ihren Werrh und ermöglichte die Ver— 
isferung , welche hinwiederum den Bürgerlichen die Gelegenheit bot, Grundbeſitz an ſich zu 
mngen. Dean jieht: viefe Mapregel, die zunächſt im Interefje der Armee ergriffen war, mußte 
ihren weitern Folgen den größten Ginflup auf die ſtändiſchen Verhältniſſe im Staat äußern. 
Tie Abgabe vor den Gütern, die Einfünfte aus den ſtädtiſchen Steuern deckten die Stojlen fin 
das Heer; es kam nun darauf an, die nöthigen Maunſchaften zu gewinnen. Nach Friedrich 
Fübelm’3 Anjicht follten die Adelihen, die Söhne der Beamten und aller derer, welde ein 
Yermögen von mindeftend 10000 Thlrn. bejaßen, von der SKriegspflicht befreit fein; jo lag es 
in der Natur der Sache, daß die Maffe der Auszuhebenden von tem platten Yande aus ven 
wenig begürerten Bauern gewonnen werden mußte. Died führte zu Der Begünſtigung deg 
dauernſtandes, welche die Regierung Friedrich Wilhelm's I. und feines Nachrolgere auszeichnet 
ad die bummanfte Seite derjelben darſtellt. Jener Rönig befahl 1717 die Aufhebung der Leib— 
eigenſchaft; er befreite die ländlichen Hinterjalfen von ven Frondienſten. Sodann ging er zurüd 
uf die Kataſter von 1624 und ordnete die Heritellung aller der Bauergüter an, welde da: 

biegt geweſen waren, jeither aber verlaflen fanden oder durch Ginverleibung in den valten 
aeihen Grundbeſitz unbewirtbichaftet vanicderlagen. Am den Anbau des Landes, dieje pri: 
aitisfte Ader des Volkswohlſtandes, zu fördern, unterjlügte Zrieorih Wilhelm I. den Ginzug 
en Boloniften in jein Yand, und namentlich, wie dev Große Kurfürſt, folder, welche ſich von 
ter Heimat des Glaubens wegen losgerijien hatten; 18000 jalzburgiiche Proteſtanten und 
15000 Polen befamen gleiche Rechte mit den preupiichen Unterthanen. Die Bevölkerung des 
Landes nahm bei ſolchen Maßregeln vajch zu, und wenn auch ein großer Iheil des Heeres noch 
8 Sölpdnern gebildet wurde, jv wäre doch die verhältnigmäßig außerordentliche Vergrößerung 
Klelben unmöglidy gewejen, hätten ſich nicht im Lande jelbit unifaſſende Streitkräfte geboten. 

Ser Grundſatz Friedrich Wilhelm’s, daß der Bauer, weldier den Rock des Königs trug, 
ker verpflegt und höher bezahle werden müſſe als der, welher um Tagelohn diente, jener 
Kundjap, der die Bejoldung der Gemeinen in ein günſtiges Verhältniß zu ven Valuten der 
Wrgerlichen Arbeit brachte, wirkte dahin, den Dienft im Heere populär zu machen. Im Jahre 
1713 zählte dajfelbe 33000 Mann, ſchon im folgenden faſt 45000, und bi zum Jahre 1719 
werde ed auf 54000 Mann verjtärft. 

Es waren reguläre, ſtehende Truppen, die jedoch meist nicht vollzgählig unter den Fahnen 
rhalten wurden; den Compagniechefs ſtand es frei, augerbalb der Erereirzeit einen Theil der 
koldaten in ihre Heimat zu entlajfen. Hierdurch wurde allerdings die Entziehung ver Arbeits— 
käfte, welche die Binrichtung ſtehender Heere ſonſt dem Lande auferlegt, weſentlich vermindert, 
dein da die Yöhnung der entlaffenen Soldaten den Compagniechefs zugute kam, jo nahmen die 

deurlaubungen hier und da einen Umfang an, welder den Stamm der Regimenter allzu jehr 
Mmäßte, ohne daß der Staatskaſſe Daraus ein Vortheil erwuchs. Vielmehr war die Erhaltung 
wo Heeres jo koſtſpielig, daß jie über zwei Drittheile ded Burgers: von 7 Mill. Thlın. faſt 
Dillionen, verichlang. Diejer ungeheuere Aufwand wurde wenigftend durch Die friegerifchen 
Örfoige der Armee gerechtfertigt: 1720 mußte Schweden Vorpommern zwifhen Oder und Beene 
rien; ein Theil ver Aufgabe, welche der Weitfälifche Friede Brandenburg hinterlajjen hatte, 
Kar damit erfüllt. Allein gerade die Erweiterung des Territoriums verlangte eine um jo höhere 
Vehrkraft des Landes. Es iſt lehrreich, zu fehen, wie Friedrich Wilhelm J. der noch durch Geſetz 
nm 14. Febr. 1718 auf den Gebrauch nur des Wortes Miliz eine Strafe von 200 Dukaten 
peyt hatte, 1729 neben dem ſtehenden Heer Landregimenter errichtete, in welchen fi nach ven 
Aatidrüchen Sachverſtändiger 19) in eigenthümlicher Weiſe das Weſen ver alten Miliz mit den 
ler nodernen Landwehr verband. Dieje Regimenter, welche allmählich in ver Mark, in Preußen, 
denmern und Magdeburg eingeführt wurden, beſtanden aus Truppen, die in dem ſtehenden 

19 x Homme de Courbicre, Geſchichte der brandenburgiſch-preußiſcheu Herrverſaſung, S. Yl. 
dage, Geſchichte der preußiſchen Landwehr bie 1856, S. 85. 
Staate-£exifon. XII, 2 
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Heer ausgedlent hatten — nicht wie die Miliz Friedrich's I. aus Rekruten, die nur für die Lan⸗ 
desdefenſion enrollirt waren —; fie wurden jährlih auf 14 Tage einberufen und follten zur 
Vertheidigung Ihrer Provinzen verwandt werden. Sie haben im Siebenjährigen Kriege den 
erflen Veweis der Zweckmäßigkeit einer vom flehenvden Hcer getvennten VBertheidigungsmann: 
ſchaft gegeben. Die militäriſchen Einrichtungen des „Soldatenkönigs“ — Friedrich Wilhelm I, 
trug ſeit 1725 beſtändig die Uniform — haben namentlich nach zwei Seiten bin auf bie Ver: 
waltung beflimmend eingewirft. Je höher die Zahl der Truppen gejleigert wurde (fie betrug 
bei dem Tode des Könige 84000 Mann), deſto nothiwendiger war ed, das Erſatzgeſchäft zu 
erleichtern. Dazu wurde das Land (1733— 35) in Kantons eingetheilt, deren jeder einer be: 
ſtimmten Compagnie eined Negiments ald Bezirk zugewiefen wurde, aus dem fie ihre Rekruten 
auszuheben hatte. Berner erheijchte die Unterhaltung eines verhältnigmäpig foftfpieligen 
Heeres bie genauefte Binanzverwaltung. Noch von Friedrich 1. (1713) war die Controle der 
Steuern, durd) welche vie Koften ver Armee, und derer, durch welche die übrigen Staatdausgaben 
beftritten wurden, gefonderten Behörden zugetheilt; jene adminiſtrirte das Generalkriegscom⸗ 
miſſariat, dieſe das Generaldemänen- und Binanzdirectorium. Die libelftände diefer Theilung 
blieben nicht lange verborgen; nanentli in den Domänen fliegen die Gompetenzen der beiden 
Behörden gegeneinander, inden bie eine, ven privaten Bortheil des Königd gewiſſermaßen ald _ 
eines Gutsherrn vertretend, Borderungen ftellte, welchen die andere vom Intereile des oberſten 
Kriegsheren aus nicht nachgeben konnte. Deshalb vereinte der König die beiden Verwaltungen 
zu einem Gentralorgan, welches außer Finanzen (mit Poſt und Münze) die Landespolizeiſachen 
inel. der Armenpflege umfaßte. Es führte ven Namen General-Ober-Finanz-Kriegs- und 
Domänen - Directorium (1723). Die einzelnen Etats mußten im voraus feflgeftellt werben; _ 
die Minijter waren dafür verantwortlih, daß die Summen vichtig einfamen. 20) Die von . 
Briedrich 1. geftiftete Oberrechenkammer (zu Potsdam) hatte die Rechnungen des mit vem 31. Mai . 
abſchließenden Etatöjahres bis zum 1. Oct. zu prüfen. Die Einrichtung aller diefer Behörden . 
und ihre Verbindung zeigt, wie Brievrih Wilhelm den preußiſchen Staat darauf bajirte, daß . 
in ihm mehr als in irgendeinem andern Verwaltung, Finanzen und Sorge für bad Heer 
einheitlih ineinandergriffen. Was biefen König ald Hegenten hochſtellt, ift neben jeinem 
Deriwaltungstalent die Gntfagung, mit Der er feine Perfünlichfeit in die Zivecde ded Staats . 
aufgehen lieg. Ex ſchrieb bei feiner Thronbefleigung an einen verwandten Fürſten, daß er ber 
Feldmarſchall und Finanzminifter des Königs von Preußen ſei; das werde ven König von Preußen 
aufrecht erhalten. 2!) Neben viefer Geſinnung lebte in Friedrich Wilhelm I. ein jtarfed Bewußt⸗ 
fein feiner Souveränetät, dad jich befonderd auch in den Verhältniß zu den Ständen offenbarte. 
Als 1713 die Landſtände, über die Mittel zur Durchführung der Allodification befragt, den 
Augenblick gefommen meinten, noch einntal in daß breite Fahrwaſſer ihrer ſtändiſchen Befugniffe 
zurüdzulenfen, und jo die Beflätigung der Receſſe aus dem 16. und 17. Jahrhundert forderten, 
wurden lie einfach abgewieſen. Auf die Klagen der Ritterichaft in Breußen über die Cinführung 
des Hufenzolls erwiderte der König die oft angeführten Worte: „ich flabilire die Souverainete 
wie einen Rocher von Bronce.“ 

Das Übergewicht, welches Ludwig XIV. im Welten Europas dem franzöjijchen Staat ver- 
ſchafft Hatte, und das raſche Emporfommen Rußlands auf der andern Seite des Erdtheils hatten 
die frühern Machtverhältniſſe ver europäifchen Staaten völlig geändert. Der Gegenſatz, in 
welchen dieje beiden Reiche mit den übrigen und zulegt untereinander geriethen, verurjachte 
unaufbörlihe Erſchütterungen, bis aus den Gedanken der Babinete dag Syflen der fünf 
Großmächte ald eine neue Grundlage für den Zrieden Guropag geboren wurde. Tie Kämpfe, 
die dieſem Werfe vorangingen, vollzogen ſich unter einen jo unaufhoͤrlichen Wechſel der poli- 

tiihen Gonjtellationen, wie ihn die Weltgeſchichte kaum zum zweiten mal gejehen hat: nirgends 
zeigte ji eine Dauer in ven Allianzen. Schon unter Friedrich Wilhelm I. war ed offenbar ge- 

worden, daß auch Preußen inmitten des allgemeinen Wettſtreits gezwungen war, ſich in jeiner 
äußern Politik von der einen zur andern Seite zu wenden. In den Bejig von Pommern ift es 
durch einen Vertrag mit ten gegen Karl XII. verbundenen Nordmächten gekommen; im Jahre 
1725 hatte e8 ji) zur Erwerbung der jülich-bergiichen Lande, deren Heimfall bevorſtaud, der 
Hülfe von England und Frankreich verjicert; dann wieder war es mit Rußland gegen Sachſen⸗ 

20) Bol. Ranfe, Neun Bücher preugifcher Geſchichten (3 Bde., Berlin 1847-48), I, 469. 
21) Hanke, 1, 143. 
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Holen und Oſterreich in Bund getreten (1732)22), um zuletzt den Kaiſer in dem franzoͤſiſchen 
Kriege allen Vorſchub zu leiften, bis die Intriguen, welde Hſterreich, hierin mit Frankreich 
einverſtanden, den berechtigten Anſprüchen Preußens auf Jülich-Berg entgegenfegte, ven König 
con feinem Irrthum heilten. Da iſt denn dem Kronprinzen Friedrich II. aus dem Munde des 
Vaters einnıal das Vermächtniß geworden: „Rache an Ofterreich.” Anfangs richtete Friedrich II., 
der Volitik jeined Vaters geireu, fein Fuptaugenmerk auf die Anwartſchaft am Rhein; aber 
zeder von Frankreich nody von England und Rußland fonnte er ein beſtimmtes Verſprechen der 
Umterlügung erlangen. Veranlapte ihn ſchon dies, feine Abdichten im Weiten aufzugeben, fo 
wurde der Wipderfland, mit bem der Kaijer fortfuhr Preußens Abjihten auf Berg zu begegnen, 
für ven König der directe Anlaß, jih gegen Oſterreich zu wenden: er forderte Schleſien. 
In jenem Kampf der beiden deutſchen Mächte, der nun begann, kam der damalige Zufland 
Teutihlands völlig zum Ausdruck. Das Rei war nah dem Weſtfäliſchen Frieden in feine 
Intitorien aufgelöft und den Einflüffen frember Mächte preitgegeben, dad Bewußtſein der 
Sinpeit war den Ständen gänzlih entſchwunden, die ſchwachen Reſte ver im 16. Jahrhundert 
grftifteten Beriaflung erinnerten faum mehr an dielelbe, geichweige, daß fie fir fie wirften; ber 
Segeniag zwiſchen Norden und Süden machte jid in Religion, Geift, Literatur und Gultur 
geltend. Habsburg Eonnte jih ruhmen, daß ed aus ver Zerſtückelung des Reichs einige Vor: 
theile 309 ; es wurde dent kaiſerlichen Reichshofrath nicht ſchrer, mit dent feinem (Ende entgegens 
Aehenden Reichskammergericht in der Würde eines Neichögerichtö zu mwetteifern, und in der 
Beihöritterichait, den Fleinen Fürſten, ven Bejigern der geiftlichen Territorien fand der Kaifer 
eine allezeit ergebene Klientel. 

Der Dualismus zwifhen Preußen und Öfterreih führte Friedrich II. dahin, die Neform 
der Reichsverfafſung in die Hand zu nehmen. Er ging davon aus, daß den Habsburgern das 
Kaiſerthum, welches fie jeit achtzig Jabren dazu benugt hatten, auf dem befländigen Reichstage 
sur ſolche Beichlüffe durchzubringen, die dem dfterreichiichen Intereffe vortheilhaft waren, ge: 
nommen werben mülle; er war e8, der die Wahl Karl's VII. betrieb; er arbeitete dahin, daß 
ver Reihötag wieder zum Organ der allgemeinen Reichdangelegenheiten erhoben werde; er 
wollte dem Kurfürftencollegium, welches durch einige Stimmen aus dem hohen Kürftenftande 
wermehrt werben jollte, zur Befchränfung des Kaiſerthums einen entſcheidenden Antheil an ber 
Bermaltung des Reichs zumeifen; er wollte die Stände dazu bewegen, Oſterreich durch eine 
bewaffnete Oppofition zur Anerkennung des neuen Zuftandes zu zwingen. 2?) Es ijt befannt, 
zie Franz I. trogdem zum Kaifer gemählt wurde (1745). Dieſes Greigniß hat den Einfluß 
Sriedrih'8 des Großen auf die Nation nicht paralyiiren können; dad ganze Deutſchland ſah mit 
dewunderung auf ihn; feine ruhmreichen Feldzüge waren feit Denjchenaltern die erſte That, 
an welcher ſich das Selbfigefühl des Volks aufrichten Eonnte. Bis zulegt verfocht der König die 
rungen Intereſſen: er verhinderte die Einverleibung Baierns in Ofterreih, melde dem 
hairiihden Volk zumider war, wenn auch der nächſte Erbe, Karl Theodor von der Pfalz, 
ter von dem Kaiſer die Verſorgung der Kinder feiner Maitrefjen erhoffte, die beabfichtigte 
Annerion begünftigte (1778). Beſonders aber zeigte Friedrich durch die Stiftung des Fürſten⸗ 
buntes, Daß Preußen, deſſen Ifolirung gegenüber ven auswärtigen Mächten auch er nur für 
farze Zeit hatte aufheben können, durch den Anſchluß an die deutſchen Staaten feine Kraft 
u ſtärken babe. 

Friedrich dachte nicht daran, dadurch einen neuen Verfaffungszuftand in Deutjchland zu 
gründen, am wenigften ging er barauf aus, die Eleinen Staaten zur Unterordnung unter 
Breugen zu zwingen. Er ſuchte nur die Allianz derjelben, um ein Gegengewicht gegen die Über— 
ziffe Oſterreichs zu ſchaffen, und um ber Hülfe Deutſchlands ſicher zu fein, wenn fein Reich von 
wuem der Zielpunft des Angriffs der Feinde werben follte. Man darf jagen: es war der 
Gedanke Friedrich's des Großen, daß diefer Staat, folange eine gefunde Politik in ihm verfolgt 
wirt, einerfeits die Waffe Deutichlands gegen jede Beeinträchtigung feitend der eiferlüchtigen 
beaahbarten Nationen jein muß, andererfeitd für feine linternehmungen auf ven Zufammenhalt 

wit dem deutſchen Volk angewieſen ift, ein Gedanke, der jo lange beflehen wird, ald nicht 
dreußen aus den nationalen Bahnen, in denen es emporgekommen und zu feiner Machtftellung 
langt ijt, unbeſonnen hinaudlenft. 

Friedrich II. Hat Preußen vergrößert durch Schleilen, welches er im erſten Schleilichen Kriege 

22) Ranfe, I, 210, 858. 23) Ranke, IIL, 46 ra. 
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eroberte, in den zweiten und dem Siebenjührigen Kriege vertheidigte. Indem er in dem letztern 
zugleid Pommern gegen die Schweden, Preußen gegen Rußland behauptete und jo die Abſicht 
feiner Gegner, ven Staat der Hohenzollern durch Zerftücelung zu vernichten, zu Schanpen 
machte, Hat er der preußiſchen Monarchie gewiſſermaßen ihr Daſein zum zweiten mal gegeben. 
Allein jie würde bei den übermäßigen Anftrengungen, die der Krieg ihr auferlegt hatte, vuinirt 
geweſen fein, hätte jich in dem großen König nicht das Talent des Feldherrn in wunderbarer 
Weiſe mit dem des verwaltenden Fürſten gepaart. Man zählt über 24 Mill. Thlr., welche 
Sriedrid von 1763— 86 zur Unterſtützung des Yandedanbaues verausgabt hat, den größten 
Theil diejer Summe vor Erfparnifien feiner Eivillifte. 23) Er hat Hunderte von Dörfern ge: 
gründet und nie geduldet, daß die Bauernftellen eingezogen würden. Herſtellung der erſchöpften 
Zande war der oberjte Geſichtspunkt; um ihretwillen wurden einzelnen Provinzen zeitweilig die 
Steuern erlaſſen und die in das Land gezogenen Coloniſten vom Militärdienſt eximirt. Über- 
haupt wurde die Wehrpflicht gegen früher eher erleichtert; es blieben ſchon die befreit, die ein 
Vermögen von 6000 Thlrn. hatten. 

Friedrich war fein Freund der nationalen Riteratur; Dies hinderte ihn nicht, dem Volks— 
unterricht ſeine Aufmerfjamfeit zuzuwenden. Der Schulzwang, ver fchon ſeit 1717 in Preußen 
eingeführt war, wurde Durd dad Neglement vom 12. Aug. 1763 georpnet und verjchärft. Der 
König war fern von jedem pofitiven Bekenntniß, aber er rejpectirte vie Religion feiner Untertha— 
nen und förderte ebendeshalb die Barität. Dadurch, daß Friedrich der Große für dieallgemeine 
Bildung und die religiöſe Duldung jorgte, hat er zwei dev wejentlichften Bedingungen gejchaffen, 
die jein Volt vorbereiteten, die Kreiheit zu ertragen. Mit den großen juriftiigen Dreigejtirn 
Gocceji, Carmer und Suarez begann er Die Ausarbeitung des Allgemeinen Landrechts, er 
irennte die Jufliz von der Verwaltung und fhuf einen unabhängigen Richterſtand. Unſtreitig 
lebte in Friedrich dem Großen ein ftarf ausgeprägtes Bewußtjein der königlichen Würde, allein 
ed wurde durch die Art, wie er ji dem Staat und feinen Satzungen unterorpnete, gemildert. 
Er hat wol gejagt, ev jei der Diener des Staats; man weiß, wie er jih dem Kanımergericht 
fügte; von ihm rührt pas beherzigenöwerthe Wort: le droit doit parler et le souverain se taire. 
Gr wahrte die Krone vor jeder unberechtigten Korderung der Stände, er jorgte dafür, daß in 
jedem Kreije ver Landrath Das Interefie der Negierung den Ständen gegenüber vertrete; als bei 
der Bejigergreifung Schlejiend die Landſchaft fragte, wie weit der König ihre Privilegien be- 
Rätigen werde, bekam jie die Antwort: ſoweit ed die allgemeine Wohlfahrt vienlich erjcheinen 
laffe. Das Heer hatte zulegt bei einer Bevölferung von 5, 400000 Menſchen eine Stärke von 
220000 Mann. Pie ift Armee und Land fo ineinander aufgegangen; die Kreiſe entſprachen 
den Regimentern, die Provinzen den Corps, dad ganze Yand der Armee. Es wäre unrecht, 
wollte man die Übelſtände des Frivericianifhen Staats verſchweigen; jie jind durch Die Zeit 
bedingt worden, und nur die Zufunft fonnte für ihre Befeitigung verantwortlich gemacht werden. 
Das Heer verſchlang zwei Dritiheile aller Staatdeinnahmen, nur aus dem Adel wurden die 
Dffiziere genonmen, man glaubte dem Bürgerftande noch nicht das Maß der Ehre zutrauen zu 
bürfen, welches des Königs Dienft erforderte. Aud von Erwerbung des Grunpbejiged war der 
Bürgerliche theilweife ausgeſchloſſen. Herner gelang es jelbft Friedrich dem Großen nicht, die 
Leibeigenſchaft gänzlih aufzuheben, und wo fie in Erbunterthänigfeit verwandelt wurde, ver. 
befjerte jie Doch Die Yage des Bauern nur wenig. Eine große Gefahr lag in der Anordnung Der 
oberjten Staatsverwaltung, wie fie unter dieſer Negierung je lünger je mehr zur Geltung kam: 
die oberfte Entſcheidung wurde in Das Cabinet des Königs verlegt. Solange ein Vlegent an der 
Spige jtand, der mit der umfajjendften Sachkenntniß den größten Scharfblid verband und vecht 
eigentlich den Staat ſelbſt regierte, blieb dies Inſtitut ohne Nachtheil; unter ver entgegengejegten 
VBorausjegung aber konnte ih aus ihm leicht eine Camarilla entwideln, welche ven Staat in 
einjeitige ‘Barteiftröntungen veipend, die Harmonie in den Staatdfunctionen aufbob. 

Wenn man den jpätern Gang der politiichen Ereigniſſe betradytet, jo mup man vielleicht 
auch den engen Anſchluß Friedrich's II. an Rußland, der zur Iheilung Polens führte, ald ein 
Übel bezeichnen. Nur darf hier die damalige politiſche Lage nicht vergeſſen werden. England, 
gerade in jener Zeit unaufhörlichen innern Schwankungen unterworfen, hatte ſich als einen 
überaus unzuverläjjigen Bundesgenoſſen erwieſen, und Friedrich ging, wie unzähligemal in 
jeinen Schriften betont wird, davon aus, daß Nußland der gefährlichfte Gegner Preußen jei. 
Deshalb wunſchte er vor allem mit diefem Staat in gutem Einvernehmen zu ſein; bald nad 
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tem Hubertsburger Frieden ſchloß er mit Katharina II. einen Vertrag, zunächſt auf acht Jahre 

(1764). &8 liegt in der Natur dev Sache, daß durch dieſen Bund feine Fiferſucht auf den nor: 
rirden Nachbar nicht gemindert wurde: namentlich mußte er die Beftrebungen der Kaiferin, 
Velen ganz an fi zu reißen und jo eine Art von panflamiftiihen Reich zu gründen, mit dem 
grörten Argmwohn jeben. Doc eigentlich hierdurch ift in ihm der Gedanke der Theilung Volens 
erweckt morben: nur in dem Motiv, dem mächtigen Rivalen Rußland ein Stüd der Beute zu 
entreigen, finbet der Act von 1772 feine politiihe Rechtfertigung. Übrigens änderte er nichts 
a2 der Präpotenz Rußlands im Oſten: der Gewinn, den tiefer Staat aus der erften Theilung 

Bolen® 209, betrug faſt das Vierfache von den preußiſchen. Zudem gewann die Politik der 
Zarin einen immer größern Einfluß auf die deutſchen Cabinete, der Für Die Folgezeit fo ver: 

Eingniuvoll werden ſollte; 1779 mußte Preußen Rußland al8 Baranten zu dem Teſchener 
Frieden ziehen, in welhem für Deutfchland ver Mefträliiche Friede, foweit er noch auf die 
gegenwärtige Verfaſſung paßte, wiederholt wurde. Gin Jahr fpüter verband fih Katharina 
mit Oſterreich wegen der Türkei, und ala Friedrich fih um den Kürftenbund bemübte, hob er ala 
ein Motiv dafür hervor: „es ift Die einzige Hülfe, welche ung bleibt, weil wir nicht mehr völlig 
auf Rußland zählen fönnen.’ 25) 

4) Breupen vom Tode Friedrich's des Großen bis um zweiten Parifer 
Frieden (1786--1815). Friedrich Wilhelm II. ließ im Anfang eine energiihe Meyierung 
boten. Lim dem ibn verwandten Grbjtatthalter negen die republifaniiche Partei zu helfen und 
ibn wieder in feine Würden einzuiegen, zogen preußiiche Truppen (1787 )in Hollandein, drangen 
in furzer Zeit bis Amsterdam vor und durften ſich alsbald rühmen, die Ordnung bergeitellt zu 

kaben. Das Einverflinpniß zwiſchen Ofterreih und Rußland, welches troß Friedrich's IT. 
Bemübung zu Stande gefommen war, und welches ven Augenblick nahe zu rücken fehien, wo die 
Rürfel um die Türfei getvorfen oder neue Anfchläge auf Bolen ausgeführt wurden, bedrobte 
ten Staat Friedrich's des Großen. Noch itand in Preußen ein Minifter an der Spite, welder 
die Rolitif des verftorbenen Königs, jene Richtung gegen Ofterreih, die ih im Fürſtenbunde 
ausſprach, verfolgte: Herzberg. Gr hielt den Bund feft und ermeiterte ihn, namentlich aber 
kemüßte er fi, die polniſche und türkiſche Frage gegen Ofterreih auszubeuten. Indem er davon 
ausging, daß die Pforte zu Abtretungen an die beiden ihr feindlichen Mächte bereit fein wiirde, 
wenn nur Preußen und andere Staaten die Garantie für die übrigen Provinzen übernahmen, 
tabte er Öfterreich für den Ländererwerb, welchen Preußen ihm in der Türfei verfchaffte, dahin 
keregen zu können, Galizien an Rolen zurückzugeben. Mit dem alfo geftärften Polen dachte 
berzberg eine Allianz zu ſchließen. Wirflib wurden im Jahre 1790 mit der Pforte und 
Polen Schugverträge geichloflen. Allein ver plögliche Tod Joſeph's IT. änderte Die ganze yo: 
litiſche Verwickelung: fein Nachfolger Leopold II. war bereit, den Statusquo in der Türkei 
anzuerfennen; den Polen widerſtrebte es, Preußens Freundichaft, wie ihnen zugemntbet wurde, 
mit Danzig und Thorn zu erfaufen: zum erften mal ſeit 1740 näherten äh Habsburg und 
Schenzollern entſchieden. Am 27. Juli 1790 ift die Reichenbacher Gonvention abgefchloflen: 
Ofterreich erhielt auch von Preußen Barantien für feine Herrfchaft in Belgien. Dagegen zog 
Friedrich Wilhelm II. feinen Vortheil aus dem VBertrage, denn derjelbe zeigte ih nur zu bald 
unkräftig, ein dauerndes Einvernehmen zwiſchen Ofterreih und Preußen herzuftellen. Die 
pieritifche Umgebung Brievrih Wilhelm's, beſonders Biſchofswerder, welcher ſchon feit 1788 
auf ihn Einfluß hatte, mußte Serzberg aus der Gunſt des Königs zu verdrängen: fie benutzte 
Me Greignifle in Frankreich, einen Syſtemwechſel herbeizuführen. Es bedurfte nur noch ber 
Berrreibung Ludwig's XVI., um in Frievrih Wilhelm I. die ſchon Tange reifende Überzeugung 
unumttöplich feftzuftellen, daß das conſervative Intereſſe Europas e8 erheiiche, der Franzditichen 
Reeolurion, melde die Jafobinerpartei über Europa ausbreiten wollte, inhalt zu tfun. Es ifl 
bekannt, mie er ſich zu dieſem MWerfe mit Ofterreich vereinte. Die Coalitionskriege, die nun be: 

gannen, dürfen nad den vortrefflihen Darftellungen von Häuſſer und Sobel ala befannt vor 
auögefegt werden. E38 iſt die Zeit, wo in der Franzöfifchen Revolution die poittiven NRefultate, 
welche die Zukunft Europas beftimmen jollten, fih von den negativen, der Herftellung eines 
geiunden Zuſtandes eher abfichtlih entgegengeſetzten ala förberlichen, zu ſcheiden begannen. 
Iene, Die etwa in ven Bruch mit pem mittelalterlichen Feudalſtaat, einichließlih der Aufhebung 
der Standesvorrechte, in die Negative der abjoluten Gewalt und die Begründung einer Son: 
ſtimtion zufammengefaßt werben können, boten die Grundlagen, auf welchen die menſchliche 

25) Häufiter, Deutſche Geſchichte (zweite Auflage), I, 168. 
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Geſellſchaft zu einer freien Entwickelung fortſchreiten ſollte, und konnten inſofern ihre Wirkung 
in dem übrigen Europa nicht verfehlen; dieſe, die nur als die Auswüchſe der entfeffelten Leiden⸗ 
haften anzufehen waren, mußten von jelbft zuſammenbrechen, wenn die Ordnung zurüdtfehrte: 
das republifanifche Princip ift durch die Breigniffe von 1792 und 1793 in Europa mehr com= 

promittirt ald geförbert worben; es ift im Zuſammenhang mit der Sranzdiifhen Revolution 
da, mo ed außer in ver Schweiz allein noch achtunggebietend befland, in Holland, untergenangen: 
bie Idee der Nationalfouveränetät faulte ab, da fie zur Schreckenöherrſchaft führte, und jener 
„Cult der freien Vernunft” raubte ſich jeve Ausficht, alö er zu den frechſten Bacchanalien 
ausartete. Dieje letztern Beftrebungen hatten in Deutſchland zum Glück feine oder tod, bie 
Radotagen der mainzer Republikaner nicht audgenonmen, ſehr unbedeutende Unalogien; jene 
bleibenden Ideen ver Revolution aber, melde die Freiheit verhießen, ohne die flaatlihe Orpnung 
außzufchließen, wurben von dem deutihen Volt von Anfang an lebhaft ergriffen. So fehlte 
viel, daß der Krieg der beiden Mächte überall populär geweſen wäre. Hierzu fam der Mangel 
eineßftrategifchen Einverſtändniſſes unter ihnen ; eiferfüchtig aufeinander, verfolgten fie beſondere 
Schlachtpläne; dann zwangen die polnischen Verwickelungen ven König Friedrich Wilhelm I., 
feine Truppen von der Weſtgrenze abzuberufen. Endlich wurbe in der beſtimmten Abſicht, Die 
Waffen nun nad Often zu tragen, der Bafeler Friede geichloffen, in welden Preußen befannt: 

lich die überrheinifchen Rande gegen dad Verfprechen einer Entſchädigung aufgab. Eelbit er: 
Teuchtete Staatsmänner, wie Hardenberg, ſahen das Abfommen als ein Glück an, da Preußen 
ſich nun mit aller Macht in Polen ſtärken Eönne. 

Der König verſuchte eine Zeit lang, dem Programm Friedrich's des Großen getreu, in ber 
polniſchen Frage eine von Rußland unabhängige Stellung einzunehnen. Ex hatte den höchſt 
berechtigten Gedanken, mit ver nationalen Bartei in Polen , welche ebendamals (1791) eine 
entſchiedene Wenbung zu einer gefunden Bolitif nahm, indem fie eine neue Verfaſſung einzu: 
führen ftrebte, welche an Stelle des Wahlkönigthums ein nationales Erbfünigthum ſetzen follte, 
gemeinſame Sade zu mahen. Allein Rußland verbinverie die Neugeitaltung Polens, und 
Preußen mußte zufrieden jein, 1793 zur zweiten und 1796 zur dritten Theilung, über welche 
ſich Sſterreich und Rußland bereits 1795 einſeitig verglichen hatten, zugelaſſen zu werden. Am: 
allerwenigſten kann man behaupten, daß durch den Art der Vernichtung Polens unter den 
Participirenden ein Machtverhältniß hergeftelli worden ſel, welches das Deutſchthum, dem 

Slawismus gegenüber in Vortheil gebracht hätte; denn er gab Rußland nicht nur Das Liber : 
gewicht im Oſten, fondern ſchob es durch die Befeitigung des Keils, welcher bisher Die deutſche 
Nordmacht und dad Zarenreich auseinandergehalien hatte, unmittelbar an Die Grenzen Preußens, 
die, bier durch feine Feſtungélinie geſchützt, num der vuffifchen Aagrefiion fait Schunlos offen 
ſtehen. Bon Anfang an machte der Adel in ven von Preußen neu erworbenen Provinzen 
Schwierigkeiten, und bei ver Vertheilung der polniſchen Giner, welche gerade in Hinficht auf bie 
obliegende Piliht der Eolonifation mit befonderer Überlegung bitte betrieben werden müſſen, 
trugen bie unlauterften Elemente die größte Beute davon. Gerade bei diefer Gelegenheit wurde 
die Parteiregierung, welcher Preußen unter Friedrich Wilhelm I. anheingefallen war, fühlbar. 
Mit der Brivolität ſeines Hofes verband fich jened Syſtem ver religiöfen Bevormundung, 
Spionage und Heudhelei, welches die Biſchofswerder und Wöllner in den Staat ter religiöfen 
Duldung eingeführt hatten, und welches deſto widerlicher und geführlicher wurde, je mehr es ſich 
mit myſtiſchem Trug umhüllte. Die preußifhe Staatsverwaltung, die ih unter Friedrich IL 
burd weite Gefihtöpunfte ausgezeichnet hatte, ſank zur Kleinlichkeit herab, ald 1738 daß 
Religionsedict und das Geſetz über Büchercenfur erlaffen wurden, von venen jenes alle Prediger, 
Lehrer, ja die Beamten überhaupt einer officiell für gut befundenen Glaubensfornel unterwarf 

dieſes die Außerungen der Schrift auf allen Gebieten, nicht blos dem ter Politik, auf das Maß 
bedienigen beichränfte, was der Regierung angenehm war. Die Publication des Allgemeinent 
Landrechts wurde mehrere Jahre (bis 1794) verfchoben; endlich eingeführt, vermochte dieſes 
Geſetzbuch doch den Grundſatz, auf dem es beruhte, Gleichheit aller vor dem Recht, bei des 
höchſten Staatöbehörden nicht zur Geltung zu bringen; das Cabinet, in welhem damals zums 
erften mal ein bisher in Preußen unerbörter Einfluß unwürbiger Frauen plaßgegriffen hatie 
fuhr fort, nah Parteiwillkür zu entſcheiden. 

Im Kriegsweſen wurbe unter diefer Regierung eine Beftinmung getroffen, welche mit ders 
jüngern Inſtitut der Landwehr bis auf den heutigen Tag die Grundeigenthünlichkeit det 
preußiichen Armee außmadıt: ein Gefeh vom 12. Febr. 1792 befahl die allgemeine Wehrpfllht 
Nur zeigte ſich in den Ausnahmen, die es zuließ, wieder der partelifhe Charakter des Gere 
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[denten Syſtems. Während im vormeg der ganze Adel, dann vie Beſitzer adelicher Güter, 
auch folder, die jegt in bürgerlichen Händen waren, endlich zum fehr großen Theil Die Beamten, 
telbft Die niedern Grades, erimirt blieben, wurden die Profefftoniften, Aderbüirger und Bauern, 
auch menn fie ein Vermögen von 10000 Thlrn. Hatten, welches noch nach dem Befe von 1799 
tie übrigen Klaffen ver Bevdlferung befreite, ver Wehrpflicht unterworfen. Die Dienftzeit follte 
20 Jahre dauern; die Landregimenter, veren Charakter wir kennen, waren zwei Jahre nad 
Friedrich’ 8 II. Tode aufgehoben. 

Durd den Frieden von Bafel war Preußens Anſehen in Deutfchland tief gefunfen; man 
fonnte ed diefem Staat, der bisher nur thätig gemefen war, die Grenzen des Deutihen Reichs 
wiederherzuftellen und zu erhalten, ſobald nicht vergeflen, daß er durch bie Abtretung feiner 
überrheiniſchen Gebiete ven erften Triumph der erobernden Yranzdiifhen Republik qeftiftet 

batte. Sein Beiipiel ergriff zunächſt Die Fleinen deutſchen Staaten; fle machten ihre Separat: 
frieden und jagten ſich durch den Rheinbund von der Nation los. Dann folgte der Kaifer mit 
dem Frieden con Campo-Kormio (1797), welcher Ofterreich in vie italienifche Politik riß und 
fo in der Folge eine neue Scheidewand zwiſchen vemfelben und Deutfchland aufrichtete. Schon in 
den legten beiden Jahren Friedrich Wilhelm's 11. war am berliner Hofe Die Anticht Die herrſchende 
gemorben, daß Preußen ſich von jeder Theilnahme am Kriege fern halten müfle. Der Thron: 
mwechtel (1797) brachte darin Feine Veränderung hervor. Friedrich Wilhelm III. brach zwar 
jofort mit dem religiöien Soſtem ſeines Vorgängers, allein die Politik deflelben aufrecht zu 
erkalten, zeigte er fich bei einer Natur, die der Entſchloſſenheit entbehrte und fich ihre Ziele im 
mgen Kreife zu fuchen liebte, nur zu fehr geneigt. Preußen war zu der Goalition zwiſchen 
Ofterreih und Rußland (1799) nicht zu bewegen, ob e8 gleih nicht an Stimmen fehlte, welche 
ib bemühten, ven Staat auß der verhängnißvollen Rethargie zu reißen. Es mar fein Geringerer 
ald der Freiherr vom Stein, der einmal Die Negierung anflagte, daß ſie, flatt fich in ven Krieg 
zu werfen, wo noch die alten Grundlagen in Europa mwiederhergeftellt werden Fünnten, die Zeit 
mit Ererciren und „‚militärifher Tangmeifterei’’ hinbrächte. Die Mahnung ver Batrioten war 
rege, wenn ihnen auch ſchließlich, wie eine zeitgenoöͤſſiſche Broſchüre ſagt, „nichts ũübrigblieb, als 
Ah in ihre Tugend zu hüllen und ſtandhaft ber fürchterlichen Sündflut entaeaenzugeben”. 
Breußen fab in unbegreifliher Kurziicht zu, wie im Luneviller Frieden (1801) 1200 Quadrat: 
meilen deuticher Erve an Frankreich verloren gingen, und wie der Erfte Conſul und der Zar 
1803 das Ende der deutſchen Reichsverfaſſung vecretirten. Beſonders üble Nachrede verfhaffte 
ed dem norddeutſchen Staat, daß er die Beſetzung Hannovers durd die Franzoſen gefcheben ließ, 
obgleich ſich Navoleon durch diefelbe einer Verlegung der Neutralitätälinie ſchuldig machte und 
Dreußen gewifiermaßen herausgefordert wurde. Der preußiſche Minifter Haugwitz mar jo meit 
entfernt, biefe vermittelnde oder eigentlich zurückweichende Politik für verfehlt anzufehen, daß er 
für fie vielmehr das Lob der höchſten Staatäfunft in Anfpruh nahm. Hardenberg war fogar 
far einen Bund mit Bonaparte, wenn Hannover an Breußen abgetreten würde (1804), ein 
Blan, welcher der periönlihen Ehrenbaftigfeit des Königs widerftrehte. Denn vor Friedrich 
Vilhelm III. aalt nad Hardenberg's Ausſpruch feine andere Politik als diejenige, vie feine 
nenſchlichen Pflichten nicht verlegte?®): eine Natur, die zufebt durch ſittliche Empörung das 
efegt, was andern durch raſche Kühnheit und muthiges Selhfivertrauen zu gewinnen ver: 
gönnt iſt. 

Als Dfterreih im Jahre 1805 der Vernichtung preiägegeben zu fein fhien, widerftrebte 
dem Bemüth des Könige, die Schar jener abtrünnigen deutfchen Staaten, melde eben ihren 
Bund mit Napoleon, dem neuen Kaifer, fhloflen, zu mebren: er neigte zur @oalition. Der eble 
mb tiefe Geiſt der Königin Luiſe, feiner Gemahlin, hatte längft den rechten Weg erkannt. 
Ihrer noch einmal riß die Haugwitz'ſche Diplomatie den Staat aus der frifhen Strömung, in 
bie hineinzufteuern er feit langer Zeit wieder den erflen Verſuch machte, in die Ebbe der Neu: 
tafität zuriick. An dem Tage, wo diefer Minifter im Lager Bonaparte's ein friedliches Abkom⸗ 
um traf — ſchon fehmebte die Entſcheidung, die wenige Tage darauf bei Aufterlig erfolgte, 
sor den Augen aller, — iſt, um Häuſſer's Worte zu wiederholen, das Schickſal der preußifchen 
Monarchie entſchieden worden. Denn nun folgte die Schlacht vom 2. Dec., nun Öfterreihs 
Briede zu Presburg; e8 war dem Völkerbezwinger endlich gelungen, Preußen zu ifoliren, das 
ihm, nachdem die übrigen Feinde zurückgewieſen waren, um fo verhaßter fein mußte, weil es 
allein noch unbeflegt daſtand. Die Rheinbundsacte (17. Jull 1806) fhnitt jede Möglichkeit 

— — 

26) Haͤuſſer, I, 476. 



24 Preußen (Staatsgefchichte und Staatsrecht) 

einer Interftügung von Süd- und Mittelveutichland ab, und bei feinen Bemühungen, wenig⸗ 
ſtens Nordveutichland in ven Kampf Hineinzuzieben, erfuhr Preußen, was eine zähe Neutralität 
hieß. Aufden Feldern von Jena und Anerftädt (14. Det.) erntete e8 die blutigen Früchte feines 
Friedendfnftems. Spätere unvarteiiiche und vom patriotifhen Gefühl getragene Darflellungen 
haben nachgewieſen, daß ein Theil des unglücdlihen Ausgangs dem zerrütteten Zuftande des 
Heeres zugufchreiben ift, ded Heered, welches mit den Erinnerungen aus der Zeit Friedrich's IT. 
vrahlte, ohne doch den Geiſt, Der deſſen Armee befeelt hatte, feftgehalten zu haben. Die Üfergabe 
der Feſtungen, die fih in wenigen Wochen zahlreich wiederholte, gaben davon einen traurigen, 
ernften Beweis: auf dem ganzen Zuge Napoleon's von Sachſen bis nad der Provinz Preußen 
Bildeten fie, die eine rühniche Vertheivigung Kolbergs andgenommen, die Wahrzeichen der 
Schmach, die über Preußen hereingebrochen mar. Im Tilfiter Frieden büßte der Staat faft Die 
Hälfte feines Umfangs ein: er wurde von 5570 Quadratmeilen auf 2877 beihränft; dazu 
mußte er ertragen, daß als Grund für fein fo befchränftes Beftehen von Napoleon förmlich aus: 
geſprochen wurde: „Die Achtung vor dem Kaifer aller Reuſſen.“ Alles Land weftlih von ver 

Elbe ging verloren; indem aud Magdeburg, welches bie Königin Luiſe vergeblih von dem 
Sieger erbeten hatte, zu vem Königreich Weftfalen gefchlagen wurde, mar die Marf Brandenburg 
im Weften der Invaſion völlig ausgeſetzt. 

Es ift oft der Gegenftand ausführlicher Betrachtung geweſen, wie ber preußiſche Stant, 
obaleich durch den Tiliiter Frieden zu einer Territorialmacht zweiten Grades herabgedrückt, ſich 

plöglich zu den Erfolgen des Jabres 1813 und damit wieder zu feiner vollen nationalen Be: 
deutung erheben Fonnte. Mit Necht ift pabei immer das größte Gewicht auf den Umfchwung im 
Innern gelegt worden. Das eben ift dad Verdienſt Stein's, daß er mit der innern Wiedergeburt 
des Staatd begann, um von diefer Grundlage aus die äußere Macht deſſelben von neuem 
berzuftellen. 

Die Stärfung, melde die Krone aus der Befeitigung der landſtändiſchen Verfaflungen 
gewonnen hatte, war nicht dazu angewandt worden, die Linfreiheit der niedern, nicht grumb: 
befigenden Stände zu befeitigen. Noch war der Bauer der gutöherrliden Oerichtöbarfeit und 
Polizei unterworfen; die Dienfte und Geldleiſtungen, zu melden er feinem Herrn verpflichtet 
war, ftanden in grellen Gegenfas zu der Befreiung von allen directen Steuern, welcher ſich 
dieser erfreute. Vollbauern, die ihr Gut frei beſaßen, gab e8 wenige, die meiften waren durch 
Erbunterthänigfeit an vie Scholle gebunden, ihre Kinder hatten ver Gutsherrſchaft Geſindedienſte 
zu leiften. Wenn der adeliche Beilger den Baner zu feinem Nugen ausbrauchte und ihn völlia 
mie ein todtes Werkzeug ohne Willen und Empfindung behandelte, fo nannte er das — patriar- 
haliihes Verhältniß. Es lagen in der Landbevölferung eine Fülle von urfprünglich geiunden, 
aber unterdrückten Kräften qefeflelt, die man nur durd Freiheit zu neuem Lebensmuth und zu 
jittliben Gefühl zu erwecken brauchte, um dem Staat ein überreiches Kapital zuzuführen. 
Nicht minder bargen die Städte lebensfähige Elemente, die freilich gleichfalls erft herangezogen 
werden mußten. Denn was war aus der alten Freiheit der ftüdtifchen Gemeinjamfeiten ge— 
worden? Die Magiftrate waren ganz von der Negierung abhängig, die Verwaltungs: und 
Finanzbeamten des Generalvirectoriumd griffen unaufbörfich in die ſtädtiſche Verwaltung ein, 
an der hingegen die Bürger jo qut wie gar Eeinen Theil hatten aufer dem Ginfprud, der aud 
früherer Zeit den Zünften qeblieben war, ver aber meift das Befte Des Gemeinweſens privaten 
Vortheilen unterorpnete. Faſt fo drücend wie von dem Bauer die Erbunterthänigfeit wurde 
von dem Bürger der Zunftzwang gefühlt. Die Armee war die Pflanzfchule des Adels: vie be— 
vorzugte Stellung, welche vieler in dem für den preußiihen Staat wichtigften Inftitut einnahm, 
verleitete ihn zu der Korterung, der Dominirende Stand zu fein. Namentlich in kleinern Gar 
nifonen ſuchte der Soldat zu berrfchen, der Commandant, von Offizieren und Gemeinen unter- 
ſtützt, interpretirte nicht felten die Bolizeigemalt in thätlicher Weile. Das Standesgefübl. das 
an fi anerkennenswerth ift, wenn es dem einzelnen den Ehrgeiz der ftrengiten Pflichterfüllung 
einpflanzt, nahm bier einen den öffentlichen Frieden gefährdenden Charakter an. 

Das hatte ſchon Hardenberg einige Wochen ebe Stein das Minifterium übernahm (October 
1807), ausgeſprochen, daß ver Staat, der die Grundſätze, melde ſeit ver Franzöſiſchen Revolution 
in das Bewußtſein der Menfchen getreten waren, nicht annehme, entweder untergeben ober ſich 
die Annahme aufzwingen laſſen müſſe. Daß ver Feudalſtaat nicht mehr zu balten fei, war aud 
von ihm anerfannt. Die Umwandlung thätſächlich zu beginnen, war Stein vorhebalten. Die 
Beſtrebungen Stein’d für die innere Reform laſſen fih unter drei Gefihtepunfte faflen. Zu— 
nächſt fam e8 darauf an, um die Worte des Minifters zu wiederbofen, „die Didburmonie, die im 



Prenßen (Staatsgeihichte und Staatorecht) 25 

Bolt ſtattündet, aufzuheben, ven Kampf der Stände unter ſich, der uns unglücklich machte, zu 
vernichten, gefeglidh die Möglichkeit aufzuftellen, daß jeder im Volk feine Kräfte frei in mora⸗ 
liſcher Richtung entwideln könne”. Darum wurde der „lebte Reſt ver Sflaverei”, vie Erb: 

untertbänigfeit ausgetilgt, darum das unbefchränfte Recht zum Ermerbe des Grundeigenthums 

rroclamirt, — gerade hierdurch flel eine der wichtigſten Schranfen zwiſchen Abel und Pürger: 
tkum; Darum wurden die Städte mündig erklärt. Aber Stein erkannte weiter, daß Died das 

Selbitgefühl einer gebildeten Nation dahin dränge, dem Molf einen entſprechenden Antbeil an 

"erinnern Verwaltung au fchaffen: er fah ein, dar der Augenblid gekommen fei, mo das ge: 

ihloftene Berwaltungsivften, fo wohlthätig e8 auch auf die wirtbichaftlihen Verhältniſſe des 
Staats gewirkt hatte, dieſes Syſtem, welches einer Anzahl van ſelbſtändigen Beamten die Sorge 
für das allgemeine Beſte anvertraute, nachlaſſen müfle, um der öffentlihden Meinung Raum zu 
getatten. Er fah ein, daß Erfahrung, politiiches Gewiſſen und Überzeugungstüchtigteit des 
Volks, Tugenden, die biöher gleihiam nur private Bedeutung gehabt hatten, in ven Dienft des 

Vaterlandes genonmen werben müßten. Der größte und fegensvollfte Umſchwung, der fih in 
einem Staat vollziehen kann, der Übergang aus dem Beamtenftaat zu der Hinzuziehung bes 
Volks bei Gemeinde- und Staatdangelegenheiten,, ift in Preupen durch Stein begonnen und 
sergezeichnet worden. Wir find noch beute in der Lage, uns die Morte, mit melden er jene 

Tbeilnahme anempfahl, zu wiederholen. „Räumt ınan fie ein‘, fagt er, „ſo zeigen ſich Die wohl⸗ 
tbärigften Auferungen der Baterlandsliebe und ded Gemeingeifted; verweigert man ihr alles 
Mimirfen, fo entſteht Mismuth und Unmilfe, der entiweder auf mannichfaltige, ſchädliche Art 
ausbricht oder durch gewaltſame, den Geift lähmende Mafregeln unterdrückt werden muß.‘ 
An einer andern Stelle befannte er ſich zu dem Sage, daß der „unerfchutterliche Pfeiler des 

Ihrones der Mille freier Menſchen ſei“. So weit war er entfernt, zu verkennen, daß alles 
StaatSmohl von dem Einflang zwiſchen den Mafregeln der Regierung und den Münfchen bes 
Volks abhängig ſei. 

Was nun das Gemeindeweſen anbetrifft, ſo regelte ſich zunächſt das Leben der flädtiſten 
Gemeinde nach der noch unter Stein erlaſſenen Städteordnung (19. Nov. 1808) dahin, daß 
ter Magiſtrat und die von der Bürgerſchaft ohne Rückſicht auf Zünfte und Corporationen ge: 
wählten Stadtverordneten die Verwaltung führen. Der Gutsherr muß fih in den mitielbaren 
Ztädten aller Rechte begeben, melde gegen die neue Ordnung find. Die Bürger ũbernehmen 
die Stadtämter, niemand iſt von den öffentlichen Abgahen befreit: die Stabtverorbneten haben 
über ihre Beſchlüſſe 
ihart abzulegen, tie wählen den Magiftrat, den vie Provinzialbehörbe zu beflätigen hat; zur 
Erelle des Dberbürgermeifters fchlagen fte wenigftens drei Candidaten vor. 

Um die Seldftregierung der Landgemeinden wieder ind Leben treten zu Taflen, mar es nöthig, 
die Landſtände in den Kreiſen und Brovinzen neu zu organtiiren. Kür ibre Zufammenfegung 
iellte nach einem Entwurfe Stein’8 aus dem Jahre 1807 der Grundbeñtz enticheidend fein, 
ker ohne Rückſicht darauf, ob er in bürgerlichen oder adelihen Händen fei. Einige Zweige der 
Rerwaltung, wie Meg: und Waflerban, Verficherung und Katafterweſen, follten ven Ständen 
aan überlaffen bleiben, bei den andern follten wenigſtens einine Mitglieder der Landſchaft zu 

Ratbe gezogen werden. Auch gedachte Stein ſchon, ihnen das Recht der Bitte und Beichmerbe 
an die Regierung, welches ſie Durch das Geſetz von 1823 wirklich erbielten, einzuräumen. Kam 
ea num angeſichts der Lage, in melde das beſiegte Preußen gerathen war, vor allen Dingen 
tarauf an, dad Gemeingefühl der Staatsbewohner zu ſtärken und rege zu halten, fo fann man 
nk nicht wundern, daß fhon damals der Gedanfe auftauchte, eine Nepräfentation des ganzen 
ande, eine „Nationalrepräſentation“, wie man ih ausdrückte, zufammenzuberufen. In dem 

unter dem Namen des Stein’fhen Teſtaments befannten und von Stein unterjhriebenen Acten- 
Aut 27) hieß ed: „Bon einem folhen Plan hängt Wohl und Wehe unferd Staats ab; denn auf 
tieiem Wege allein kann der Nationalgeift poittiv erweckt und belebt werden.” Zehn Jahre nad 
feinem Rücktritt hat Stein ji noch mit der Frage von der Repräſentativverfaſſung beſchäftigt 
und Wilhelm von Humboldt mit feinen Materialien unterftügt (1818). 

Die Umänderung der Verwaltung bedingte envlich noch eine dritte Neform, jene nämlich, 
welche dad Verhältniß der Behörden zueinander betraf. Ohne das Cabinet ganz einaeben au 
laften, wehrte Stein doch den Umſtand, daß non diefem aus der Staat regiert wurde. Bi:t.'v 
ward die oberfte Leitung den Minifterien übertragen. Unter Aufhebung der bisherigen Ein: 
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richtung, nach welcher jede Provinz Ihren beſondern Miniſter gehabt Hatte, zerfielen die Mini: 

ſterien nur noch nach den fünf Departements, nämlich dem des Innern, der Finanzen, ber aus⸗ 

wärtigen Angelegenheiten, des Kriegs und der Juſtiz. Allein die DMinifter waren ber Öffentlichen 

Stimme gegenüber gebunden, denn fie follten zwar pie öffentlichen Geſchäfte nach den ertheilten 

Befehlen „ſelbſtändig und ſelbſtthätig“ Leiten, aber doch ‚mit voller Verantwortlichkeit“. 
Es gehört zu ver Ordße jener Zeit, daß die liberalen und nationalen Tendenzen mit gleicher 

Beftimmtheit in der militärifchen wie in der civilen Verwaltung ergriffen wurden. Scharnhorſt 

war nicht minder von Eifer für die nationale Sache durchglüht wie Stein. Zunächſt erfolgte ein 

ſtrenges Unterfuhungdgericht über die unlautern und abtrünnigen Elemente im Heere, melde 

einen Theil des Unglücks von 1806 verichuldet hatten. Dann fiel die Bevorzugung des Adels. 

Das Reglement vom 6. Aug. 1808 beflimmte hierüber wörtlich: „Einen Anſpruch auf Offizier: 

ftellen follen von nun an im Frieden nur Kenntniffe und Bilduna aewähren, im Kriege aus: 

gezeichnete Tapferkeit und Überblick.“ Die Anerkennung vieler Gleichberechtigung lich es billig 

erfcheinen, daß jeßt die Einführung der allgemeinen Dienftpflicht obne jede Befreiung in Ausficht 
genommen wurbe. Sollte Breußen zu der frühern Größe zurückgeführt werden, fo beburfte es 

ber ganzen Kraft des Volks. Schon hieraus erwuchs die Notbwenbigfeit, in irgendeiner Form 

auf die allgemeine Landesbewaffnung, wie fle zu zeiten bereitö in den Milizen beſtanden hatte, 

zurüdzugeben. Die augenblidliche Lage bot hiergegen große Schwierigkeiten ; in einem Separat: 

vertrage mit Napoleon hatte fih Preußen verpflichten müflen, nicht mehr ald 42000 Mann 

unter ven Waffen zu halten, und die Ausrüſtung einer Landesmiliz mar von dem Siener aud: 
drudlich unterfagt worden. Da mar es Scharnhorft, per Rath wußte; dadurch, daß die Nefruten 

nur fo lange in ihren Compagnien gelailen murben, bis fie eingeht waren, um ſodann durch 

andere Cantonpflichtige erfegt zu werden, machte er e8 möglich, die Zahl der mwaffentüchtigen 

Männer weit über die gebotene numerifche Stärke des Heeres zu erhöhen. Gleichzeitia wurde 
wenigftens an die Bildung einer Landwehr gedacht, wenn auch die Meinungen ver Mitglieder 

der Militärreorganifationscommifiton, weldher die Neformangelegenbeit übertragen war, über 

biefen Punkt auseinandergingen. Im allgemeinen neigte man nod zu der Anfidht, daß die 

Miliz ohne Verbindung mit der Linte für ſich beſonders befteben Tolle; jene follte z. B. nad 
Scharnhorſt die unbefoldeten und nur zur Landesvertheidigung beftimmten, Diefe die befoldeten, 

regulären Truppen umfaflen. Nach Gneiſenau follte bie Miliz die Vorfchule für das flehende 

Heer werben, aus welcher viefes feine Erſatzmannſchaften zu nehmen habe: ein Verfahren, das 
denn dem fpätern Landwehrſyſtem, nad) welchem die Linie ald vie Schule für die Landwehr 

angefehen werben muß, geradezu entgegengefegt ifl. Keiner von diefen Planen gertann bie 
Zuftimmung des Könige. 

Aber aud vie Verfaflungsreformen geriethen ind Stocken, als aus Nüdiiht auf Napoleon 

das Entlaffungsgefuh Stein’3 angenommen wurde (24. Nov. 1808). Sein Rüdtritt warein 

Greignig von tiefeingreifender politifcher Wichtigkeit; nicht nur, daß die Stein'ſchen Brojecte - 
liegen blieben, ſondern trog alles Drängens ſeitens der Generale, trog aller Mahnungen wobl⸗ 

gelinnter und einfichtövoller Bürger, der allgemeinen deutſchen Sache jedes ſpecifiſch vreußiſche 
Bedenken unterzuorbnen, hielt das Minifterium Altenftein während des öfterreihifch-tirolifchen 
Krieges (1809), der ſich wegen der zahlreichen Beifpiele beldenmüthiger Baterlandsliebe, zu 
denen er Beranlaflung gab, überall in Deutichland der größten Sympathie erfreute, an einer 

ſchwachen Neutralität feft. Allein nad dem Fingerzeia, den Stein gegeben batte, mar e8 un: 
möglich, daß der Staat auf die Dauer in die frühere Richtung zurückſank. Die öffentliche Stimme : 
brach durch. Am 10. Juni 1810 wurde Hardenberg als Staatskanzler an die Spike ber 

Megierung berufen. Es ſchien einen Augenblick ald werde er pas Merk Stein's ganz in deſſen 

Sinne fortführen ; allein ver lebhafte Einſpruch ver Notabeln, welche er an Stelle der noch im : 
Jahre 1810 verheißenen Nationalrepräfentation verfammelt hatte (Februar 1811), die Onpo: 
fition jener Junferpartei, die es nicht meinte ertragen zu fünnen, „daß der Adeliche ein Menſch 
fein folle wie ein anderer”, und aus dem Schlag , ber jetzt ihre Intereffen traf, ſich nachzuweiſen 

bemühte, daß aus dem „alten ehrlichen, brandenburgiſchen Preußen ein neumodifcher Juden: 
ſtaat“ werden müffe, jener Partei, die meinte, mit dem Stichwort des hiſtoriſchen Rechts jebe 
Reuerung bannen zu Eönnen, blieb doch nicht ohne Eindruck auf ihn. Zwar fuhr er fort, den 
PBrätenfionen des Adels entgegenzutreten, er forderte die Aufhebung der Grunpfteuerfreiheit 
und des Zunftziranged, bie Deckung einer Anleihe zur Stantsfhuldentilgung und feßte bie 
Gewerbefreiheit durch; allein Die Idee der Pandeörepräfentation ließ ex abſterben, und in feiner 
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ang machte fich ein Hang zu dem bureaukratiſchen Syſtem nad franzoͤſiſchem Muſter 
r. Das er in Dem rufflichen Feldzuge (1812) Breußen von neuem zum Bundesgenoffen 
ws machte, erweckte ihm, fo ehr fein Verfahren wegen ber Umzingelung der Grenzen 
ran zöſiſche Truppen unvermeiblich erfheinen mußte, das übelwollen des Volke. Von 
hen Gefrihl getrieben, nahmen Scharnhorft und Gnelfenau und gar mandıe andere 
airmee ihren Abſchied. Der Conflict zwiſchen der officiellen Anfiht und der Stimmung 
Let, welche Teßtere jih immer mehr mit der nationalen Sache identiflcirte, ſtellt ſich in 
dtar. Seine Losſagung von dem franzdflichen Heere, feine Konvention mit Rußland 
1.2.1812) waren ganz von jenem Bewufßtſein der deutſchen Schmadh, welches das Joch 
AVidrückers nicht mehr zuertragen vermochte, eingegeben. Mord fchrieb in feiner Vertbeibigung 
an Knig: „Ew. K. Maieflät Monarchie ift e8 vorbehalten, ver Erloͤſer und Beſchützer 
rd und aller Deutfchen Völker zu werben.” Die allgemeine Stimme der Nation, auf die er 
ic berief, wie der Erfolg beweiſt, nicht verfennend, rieth er zum Angriff des Feindes. Zunächſt 
m der Provinz Preußen brach vieles Ereigniß der Begeifterung Bahn; Stein erichien, bie 
kandſtände traten zuſammen, pie Volksbewaffnung wurde beichloflen ; das Inflitut der fanpmehr 
war die erſte Frucht Diefer von einer edeln Leidenſchaftlichkeit durchdrungenen Beweaung. Das 
Bolf hatte geholfen : jeinem Freiheitsdrange lag e8 ob, den König von ber Bedenklichkeit, mit 
der er noch an dem franzöitfchen Vertrage hielt, loszureißen. Endlich erfolgte am 3. Febr. 1813 
der Aufruf zur Bildung freiwilliger Jägerſcharen, am 17. März dad Edict zur Erridtung der 
Lantwehr und der Aufruf an das Volk: für die Freiheit des Staats der letzte entſcheidende 
Kampf, dad war dad Loſungswort des Manifeſtes. Das Volk winmete ih dem Kampfe mit 
einer Aufopferung, wie ſie nur die Sittlichfeit des Zweckes erzeugen kann: nicht ein Sölönerbrer 
cder ein bezahlte Dienſtheer, jondern die Blüte der Nation focht auf den Feldern ber Ent: 
'&eidung. Sedermann fennt den Ausgang. Es fehlte viel, daß er jih für Deutſchland durch 
und durch günflig aeftaltet hätte. Die Herausgabe des Elſaß und Lothringens, für melde 
Treugen auf dem Wiener Congreß mit Lebhaftigfeit eingetreten war, blieb unerfülft, und bie 
Stiftung des Deutihen Bundes machte die Souveränetät der Fleinen Fürften, die ſich unter ben 
Fitticen der Rheinbundspolitik entwickelt Hatte, verfaſſungsmäßig, das heißt: Die Auflöiung 
Deutſchlands in einen Stautenbund zu einer rechtlich firirten Thatfache. Breußen erhielt feine 
ıltıen Beflgungen wieder, dazu Schwediſch-Vommern, wodurch die Stellung in Norbbeutfchland, 
far welche der Große Kurfürft bereits gefämpft hatte, endlich erreicht wurde, Weftfalen, Kurföln, 
Nılih: Berg, Kurtrier uud die ſächſiſchen Herzogthümer. Auf dem gefammten Staatsgebiet 
von 5086 Duadratmeilen, welches übrigens reichlich 600 Quadratmeilen weniger umfaßte 
3 im Jahre 1806, wohnten etwa 11 Millionen Menichen. Zwar fehlte es Preußen, wie ſich 
Yäon auf dem Congreß gezeigt hatte, nicht an Neidern, namentlih war bie Eiferfucdht Öfter: 
reihe mit Erfolg thätig gewefen, den Anfall des Königreihs Sachſen zu hintertreiben, allein 
dank ven Waffenthaten feines Volksheeres hatte Preußen wieder einen guten Namen in 
Deutſchland. 

5) Preußen vom Ende der Freiheitskriege bis zur Begründung bes con- 
Rfitutionellen Staat8 (1815 bis December 1848). Gleich beider Errichtung der Landwehr 
hatte Friedrich Wilhelm II. darauf hingewieſen, daß durch ein Geſetz das Verhältniß derſelben 
u dem ſtehenden Heere geregelt werden ſolle, wie denn übrigens von Anfange an, ſchon als die 
preugijchen Stände den Befchluß einer Volksbewaffnung faßten, dad organifhe Ineinanber: 
greifen beider Truppengattungen ber vorwaltende Beilchtöpunft der Beratbungen gewefen war. 
Man Hatte abfichtlih zu den Arbeiten der Militärreorganifationscommiffton zurüdgeariffen ; 
dazu famen aber im entſcheidenden Augenblick neue Karakteriftifhe Vorſchläge des Oberſt 
lieutenants von Glaufewig, ver ſich die Beobachtung ber vor furzem gebildeten rufflfchen Land⸗ 
wehr (1812) zu Nutze gemacht hatte. Die Landwehr foll zur Vertheidigung ber Brovinz an- 
gewandt werben; fle verftärft vie Armee, wenn biefe fih zurückziehen muß; fie wird gebildet aus 
fen Männern von 18—45 Jahren, fofern fie waffentüchtig find und nicht dem Geiftlichen- 
und Lehrerſtande angehören; fie umfaßt zunächſt nur Infanterie; Bavalerie und Artillerie 
dagegen bietet ihr im Nothfall das ftehende Heer. Schon die Verorbnung vom 17. März 1815 
wieß der Landwehr Gavalerie zu, und am 3. Sept. 1814 erfhien das Gefeg, welches Ihr N«r 
dältniß zum ſtehenden Heere ordnete. Es bilvet bis in bie neueften Zeiten bie Orunbbeftimmuug 
für den Kriegsdienſt in Preußen. Jeder, der dad zwanzigſte Jahr erreicht Hat, ift zum Gintritt 
im das Heer verpflichtet: er bleibt dieſem bis zu feinem fünfundzmwanzigften Lebensjahre zuge: 

un 
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than; von den fünf Jahren dient er drei im Heere, die übrigen zwei ftebt er in der Reſerve. 
Junge Leute aus den gebildeten Ständen erhalten das Vorrecht, nah einjähriger Ausbildung 
in den Megimentern zu ihrem Beruf zurückkehren zu können. Während der zmei ihnen erlaf: 
fenen Dienftjahre werben fie zu den Meferven der Regimenter gerechnet und treten dann in 
die Landwehr erften Aufgebots. Diefe umfaßt außer den jungen Männern vom zmanzigften bis 
fünfundzwanzigften Lebensjahre, welche nicht in der ftchenden Armee dienen, die Mannichaft vom 
ſechsundzwanzigſten bis zweiunddreißigſten Jahre. Sie wird nur im Kriege zuſammengezogen, 
dann aber neben dem ſtehenden Heere zum Kampfe im In= und Nuslande benugt. Den zweiten 

Aufgebot bleiben alle Waffenfähigen bi8 zum neununddreißigſten Lebensjahre zugewieſen. Diefer 
Theil der Landwehr wird nur zur Beſatzung inlandiicher Kefturfhen verwandt. Der allgemeinen 
Mehrpflicht, welche durch dies Geſetz nur noch fhärfer ausgeprägt und erheblich ausgedehnt 
wurde, ftand nicht mehr eine allgemeine Berechtigung zum Avancement in die Offizierftelfen, 
wie fie 1808 verfündet worden war, negenüber. Wenn e8 im Gele von 1814 hieß, daß die 
einjährigen Freiwilligen bie erften Anfprüche auf die Offizierftellen Haben jollten, fo war damit 
freilich die Bevorzugung des Adels abgeichnitten, allein doch bei weitem nicht dem gemeinen 
Soldaten die Möglichfeit eröffnet, zu höhern Chargen zu gelangen. Dazu Hätte ed der Aner: 
fennung des Grundſatzes bedurft, daß vie Unterofftziere, Die eben aus den bemährten Gemeinen 
genommen murben, zu Offizieren befördert werden fonnten. Die Landwehrordnung vom 
21. April 1815 beftimmte nun allerdings, daß in der Landwehr Unteroffiziere in die Offizier: 
ftellen einrüden follten, jedodh nur infofern ſie freie Grundeigenthümer oder im Beſitz eines 
Vermögens von 10000 Thlrn. feien. Es blieb hier eine offene Frage, melde, wie wir ſehen 
werben, die Zufunft meiter befchäftigte. 

Neben der Ordnung der Landwehr trat nach dem Frieden fogleich die weitere Frage in den 
Vordergrund, wie die Regierung ihr Berfprechen, eine Nationalrepräfentation zu berufen, löſen 
witrde. Sie hatte e8 in mehrern Eoicten ver Jahre 1810 und 1811 abgelegt, und bie von 
Preußen im Februar und Mai 1815 auf ven Congreß eingereichten Entwürfe zur Bundesacte 
verlangten die Einführung fländifcher Verfaffungen in allen deutichen Staaten. In der Vorlage 
vom Februar hieß es, e8 follte in Deutfchland die ftandifche Verfaffung, wo fie fhon vorhanden 
fei, erhalten, wo fie nicht vorhanden fet, eingeführt werden. Daß neben den Provinzialftänden 
allgemeine Reichsſtände in den einzelnen Staaten einzurichten feien, war zwar nicht ausdrücklich 
gefagt, allein die Beitimmung in dem Entwurf vom Mai 1815, daß in den Ständen alle Klaflen 
der Staatsbürger vertreten fein follten, Schloß eine Rückkehr zu den feudalen Stänbeverfaflungen 
des Mittelalters in jedem Tall aus. Beide Entwürfe hatten aufierdem die Tendenz, wenigſtens 
eine theilweife, in ver Gemeinſamkeit gerade der michtigften Beftimmungen berubenve Gleichheit 
aller deutfchen landſtändiſchen Verfaflungen berzuftellen. Denn wenn fie auch nicht barauf 
audgingen, die Befugniſſe, wie fie ven Landſtänden je nach der Verſchiedenheit der localen Ver- 
hältniſſe zugewachſen waren, in eine beflimmte Norm zu zwingen, fo festen fie diefer Mannid: 
faltigfeit gegenüber dod) eine Anzahl von Grundrechten feft, melde allen Ständen zuerfannt 
werden müßten. Man muß fagen, daß Preußen mit feinen Bropofitionen menigftens den Kern 
bezeichnete, um melchen ſich eine conftitutionelle Verfaffung in ven Bundesgebieten kroſtalliſiren 
fonnte. Es wollte gewahrt willen: 1) die Mitberathung der Stände bei Ertbeilung neuer, 
allgemeiner, die perſönlichen und Eigenthumsrechte der Staatäbürger betreffenden Geſetze: 

2) die Bewilligung bei Einführung neuer Steuern oder bei Erhöhung der ſchon vorhandenen: 
3) die Befchwerdeführung über Misbräuche oder Mängel in der Landesverwaltung, morauf bie 
Regierung die nöthige Erklärung nicht vermeinern darf; 4) die Vertretung ver Verfaſſung und 
der auß ihr herfließenden Rechte einzelner. Der Deuiſche Bund jollte Die Garantie der den 
einzelnen Landſtänden verfaſſungsmäßiqg zugeliherten Rechte übernebmen. Kür die Atficht 
Friedrich Wilhelm's II. über die Einführung der Verfaflung in feinem eigenen Lande ilt von 
der größten Wichtigfeit eine Iandesberrlihe Verordnung vom 22. Mai 1815, in welder an: 
prüdlich neben den Provinzialftänden eine Qandesrepräfentation, die aus der Mahl der Pro- 
vinzialftäande hervorgehen jollte, in Auaficht geſtellt wurde. Um jeden Schein zu vermeiden, ale 
fei er zum Erlaß einer fländifchen Verfaffung gezwungen, erflärte der König, daß zwar in 
Preußen die Gigenfhaften der Megenten und ihre Eintracht mit dem Volk ſich ftetd als eine 
genügenbe Sicherheit der bürgerlichen Freiheit und einer auf Orfnung gegründeten Verwaltung 
erwieſen babe, daß er aber dennoch, um der preußiſchen Nation ein Brand feines Vertrauens zu 
geben, die Nepräfentation des Volks auf Grund einer Urfunde einzuführen entſchloſſen fei. 
Weitere vorläufige Beflimmungen hierüber wurden angefündigt und die nahe Erfüllung des 
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Werkes verheißen. Bei dem Abſchluß des Staatsſchuldenetats (1820) wurde abermals auf die 
künftige reichsſtändiſche Verſammlung verwieſen, ohne deren Zuziehung fein neues Darlehn 
iolte erhoben werden dürfen. Inzwiſchen harte die Juterpretationskunſt ſich bereits bemüht, 
nachzuweiſen, daß in den genannten Beſtimmungen nur von Provinzialſtänden die Rede ſei. 
Stein ſprach ſchon im Jahre 1818 von ſolchen Verſuchen als von „elenden Sophismen“. Sie 
janden aber ihren Lebenſboden in dem Geiſt der Reaction, der ſeit der Stiftung der Heiligen 
Alianz und hauptfächlich durch fie in Umlauf kam und aud in Deutſchland feſten Sup fapte: 
taich folgten aufeinander die Einführung der Preßcenſur in Karlsbad, die @injegung der Unter: 
jahungscommifjion gegen Demagogen zu Mainz und die Verfolgung der Burſchenſchaften und 
Zumer. Der Artikel 57 der Wiener: Schlup: Acte betonte beſonders, daß die geſammte Stunts: 
gewalt in ven Oberhaupt des Staats vereinigt bleiben jollte, und dag der Souverän nur in 
ver Ausübung beſtimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden könnte. 
Die energifhe Meinungsäußerung einer Teputution aus den Rheinlanden unter Görres, 
weiche auf die Verwirklihung der königlichen Berjprehung Drang (1818), hatte dazu bei- 
getragen, die Berfallungsangelegenheit bei Friedrich Wilhelm IT. in ein ungünftiges Licht zu 
iegen. Er trennte jih von Hardenberg, — Wilbelm von Humboldt war bereitd 1819 ent: 
iaden, — und die Bartei, welche zur Herftelung der alten landſtändiſchen Verfaſſung drängte, 
eıne Partei von Adelichen, die fih um den Kronprinzen harte, gewann die Oberhand. So 
Eau ed zum Gefeg von 3. Juni 1823, weldes die Anordnung dev Provinzialſtände befahl. 
In Hinblid auf feine neuerworbenen Provinzen, von denen die deutſchen ihre bisherigen 
Traduienen noch nicht gegen den preußischen Geift varangegeben hatten, Die polniſchen überdies 
nit nationalen Antipathien erfüllt waren, hätte der König feine beijere Mapregel ergreifen 
Snnen, ald einer allgenieinen Landesvertretung die Ausgleihung der obwaltenden Sonder: 
Beiirebungen zu überlajen. Er 303 ed vor, einen entgegengejegten Weg einzujchlagen. Statt 
die Stände zur Rückſicht auf das allgemeine Wohl, welche immterdar die Zwecke ded Geſammt— 
ſtaaats, der ganzen Bevölkerung, vor Augen haben muß, zu zwingen, bannte er fie mit ihrem 
Hark wieder in den engen Kreis der nur provinziellen Intereſſen und lenkte jie zugleich möglichſt 
weit con der verſprochenen Nationalrepräjentation und den: verheigenen Minimum der Rechte 

ab. Denn die Provinzialſtände haben nur eine beruthende, Feine bejchliegende Stimme; vor ſie 
gelangen nur Entwürfe von Geſetzen, melde die Provinz angehen, und von den allgemeinen 
Belegen nur die, welche Veränderungen in den Perſonen- und Eigenthunsrechten oder in den 
Steuern zum Gegenjtande haben. Aber auch für vie Vorlagen diejer allgemeinen Gejege fügte 
bie Berordnung von 3. Juni 1823 die Einſchränkung Hinzu: „ſoweit jle die Provinz betreffen.‘ 
Tas Beritiondrecht wurde den Ständen zwar nicht völlig vorenthalten, allein um eine Be— 
icwerde an den König zu beſchließen, jollten zwei Drittbeile der Stimmen erforderlich jein. Daß 
die Negierung die Pflicht habe, den Klagenden Viechenjchaft zu geben, war nicht geſagt. Die 
Landtage traten nicht periodifch zuſammen, fie wurden nad) Belieben des Königs berufen, ihre 
Berbandlungen fanden unter Ausſchluß der Hffentlichkeit ftatt; jede mündliche Mittheilung der 
Abgeordneten an ihre Committenten war verboten, Die Stände jollten zwar eine ungetheilte 
Einteit bilden, d. h. die ihnen unterbreiteten Gegenſtände gemeinjchaftlic berathen, allein für 
ale Sachen, bei denen das Intereſſe per Stände gegeneinander gejchieden ift, war Die Sonderung 
in heile, d. h. nach den Ständen, ausdrüdlid erlaubt. In Feiner Beſtimmung trat der rein 
Kindıfche Charakter diejer ganzen Verfajjung greller zu Ange als in diefer. 

Schon vor der Wiedereinführung der Provinzialitände hatte die Negierung Friedrich Wil- 
bel ’ö III. eine berathenvde Behörde von ganz anderer Art geihaffen. Nach mannichfachen Ver: 
jehen mit dem Staatörath während der Jahre 1810— 17, die nicht recht zur Ausführung 
fanıen , bildete eine Verordnung vom 20. März 1817 dies Inſtitut zur höchften berathenden 
2ekörde für die Krone um. Alle Geſetze, Verfaſſungs- und Verwaltungsnormen, Plane über 
Verwaltungsgegenſtände, durch welche die Verwaltungsgrundſätze abgeändert werden, müſſen, 
ebe ie die königliche Sanction erhalten, dem Staatsrath zur Begutachtung vorgelegt werden, 
Terielbe entſcheidet in Streitigkeiten, die über den Wirkungskreis der Minijterien ausbrechen. 
@r wird gebildet aus den Prinzen des föniglihen Haufes, den Miniftern, ven Chefs einiger der 
doͤhſten Behörden, den Oberpräfidenten, den Feldmarſchällen und conımandirenden Generalen, 
iowie aus ſolchen, die das Vertrauen ver Krone beruft. Der Staatsrat war durchaus dem 
rriönlihen Ginfluß ded Königs unterworfen; dieſer entſchied, welde Sachen jenem Ver— 
wanendrath überwieſen werben jollten, und bejtätigte die Mitglieder entweder in jedem neuen 
Abre oder erjegte ſie Durch andere. Die ftärkite Seite des preußiſchen Staats war unter Tried⸗ 
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alterlihen Analogien zu geftalten,; Aufrechterhaltung des fländiich = feudalen Weſens, Herſtel 
lung der Kirchenherrfchaft, ja in gewiſſenn Sinne Rückkehr zur alten Reichsverfafſung wareı 
die Ideale, welche ihm vorjchwebten. Man weiß, wie er ven Abgeordneten einiger ſüddeutſcher 
Staaten, welche ihn aufforverten an die Spige Deutſchlands zu treten, die Antwort gab: eı 
werde der jchönfte Tag feines Lebens fein, wenn er, ein echter Erzkämmerer des Reichs, ven 
Kaiſer wieder das filberne Waſchbecken werde halten Eönnen, 

Welche Stellung Friedrich Wilhelm IV. dev Kirche zu geben gedachte, trat ſchon in feiner 
eriten Negierungdjahren deutlich hervor. Die philoſophiſche Richtung der Schleiermacher’jches 
Schule, welde mit ihrer Milde in Dogmenjachen die von Friedrich Wilyelm LI. zu Stande ge. 
brachte Union der evangelijchen Kirchen zum wiſſenſchaftlichen Syſtem erhob, wurde mehr um] 
mehr verpönt und dafür die Anftellung in Kivchen- und Xehramt yon einem fireng orthodoren 
Blaubensbefenntnig abhängig gemadt. Das Minifterium Eichhorn ftrebte dahin, die Schul: 
unter die Vormundſchaft der Kirche zu bringen. Lind hätte lich Die religiöje Reaction nur ge 
nügen lajfen, in diefem der Kirche zunächſtliegenden Gebiet beengend einzumirfen! Allein fl 
griff alsbald auf das bürgerliche und öffentliche Xeben hinüber. Davon gab jhon das Verhalten 
der Negierung in der Sache der Erzbiſchöfe Zeugniß. Zwar war ed vom Standpunkt der To: 
leranz nicht mehr ald gerechtfertigt, daß der höhern katholiſchen Geiſtlichkeit ein freierer Verfeb: 
mit Rom geftattet wurde, die Beſtimmung jedoch, daß die katholiſchen Beiftlihen gemiſchte Eher 
nur dann zulaffen dürfen, wenn der proteftantijche Theil einmwilligt, die Kinder bei dem römi: 
ſchen Bekenntniß zu halten, verſtieß gegen die Parität und ordnete den perſönlichen Willen dei 
Betheiligten dem Vortheil der Kirche unter. Das Verfahren erweckte große Misbilligung 
mußte der König doch den Vorwurf der Hinneigung zur fatholifchen Kirche hören. Aud au 
proteftantifhem Gebiet war dad Minifterium Eichhorn bemüht, den geiftlihen Einfluß übe: 
die Ehejahen auszudehnen; ein Gejeg follte die Trennung der Ehen möglihft erſchweren 
(1842). Obſchon e8 nur wegen des Widerſpruchs, mit den ihm die Yandtage begegneten 
zurüdgelegt wurde, kamen doc vielfache VBerweigerungen von Ehejcheidungen vor. Ein be: 
fonderer Gegenftand der Verfolgung aber waren die Breien Gemeinden. Sie hatten fih ſchor 
unter der Regierung Friedrich Wilhelm's IM. gebildet und gewannen jeit dem Jahre 1844 
in demjelben Maße, als die confeljionelle Erelufivität der zur evangelijchen Landeskirche ver 
einten Befenntniffe zunahm, immer zahlreihere Anhänger. Dan kann nicht verfennen, dal 
die Regierung diejen Zuwachs der Freien Gemeinden indirect mit veranlaßte, denn indem fl 
die fepnratiftiihen Beſtrebungen einiger Sekten, bejonders ver altlutheriihen, unterflügt 
und die misgünftige Beurtheilung, welche von rieſer Seite her die Union erfuhr, eher gut 
hieß als verhinverte, machte fie ihnen Muth zum unduldfanıen Angriff auf die verwanpten 
evangelijchen Bekenntniſſe, welcher hinwiederum milder denkende Gemüther nothiwendig vor 
jenen Oemeinfchaften abjtogen mußte. Wenn nun die Negierung durch das Neligiondpaten 
vom 30. März 1847, welches alle Sekten zum Audtritt aus der Landeskirche zwang, den freie 
Gemeinden den Todesſtoß geben zu fünnen glaubte, jo lehrte der Erfolg nur zu bald die Un: 

wirfjamfeit des Mittels. Nicht glücklicher war die jtarre Orthoporie in vem Kampf, den fie mü 
der Wiſſenſchaft verſuchte; einige Lehrer, die freilinnige religiöje Anjichten vorgetragen hatten 
fielen ihr zum Opfer, ohne daß dadurch die von der herrichenden Partei in die Offentlichkeit ge: 
worjene Xehre, die Wiſſenſchaft fei nur im Glauben zu finden und müſſe „umkehren“, in bei 
Gelehrtenrepublik feften Boven gewann. Der Umjtand, daß eben damals die eracten Wiſſen 
ihaften an Regſamkeit und Methode vie jpeculativen weit überholten, war allein ein hinreichen 
der Grund für die Erfolgloſigkeit folder Theorien. Hatte aber die jogenannte Rechtgläubigkel 
dergejtalt erſt einmal verjucht, die freie Forſchung zu beirren, jo war es Fein allzu weiter Schri- 
mehr, nun aud die Religion zu Staatözweden zu benugen. Er wurde nicht verſäumt. Es gehör 
zu den Kieblingögedanfen des Königd, dap die Religion läuternd auf die politiihen Meinum 

gen einwirken müſſe. Schon int Jahre 1840 hatte er einmal öffentlid) audgeiprodhen: ‚mitte 

der Religion follten die Beitrebungen ver Nation in denjenigen Grenzen gehalten werden, 7 

ie das Walten der obern Leitung nicht beeinträchtigen. Ein des Mittelalterd durchaus wie 
diger Grundjap, anwendbar und ungefährlid bis in vie gefunten Zeiten der Neformarior — 

epoche, dejto bevenklicher angelichtö der Korderungen der Gegenivart. Denn edlag die d « 

ſuchung nahe, nit nur weltliche und geiftlihe Sachen miteinander zu vermengen, jondern IE 
mehr die Religion, etwa dad Dogma der von Gott eingejegten Obrigkeit, ald ein Mittel zu 
greifen, um die Prätenjion ver Unverantwortlidfeit und Unumfchränftheit der Dtegierung 

unterflügen. Wirklich blieb das herrſchende Syſtem nicht etwa dabei Reben, in der Befeg®4 
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in Amer mehr die Nechtgläubigfeit als vie fonftige Befähigung entſcheiden zu laſſen, jondern 
dbemühte ich durch das wieder hervorgeſuchte Theorem des Königthums von Gottes Gnaden 
Bilfür mit dem myſtiſchen Schimmer höherer Infpiration zu umfleiden, der weltlichen Obrig- 
ka, wo ed ihr bequem war, uber die Rückſicht auf die öffentliche Stimme hinfortzuhelfen und 
wien Tadel gegen jene in bad Gebiet des religiöfen Frevels zu verweifen ; nur daß jenes Theo: 
nm das Zeichen frivolen Midbraud an der Stirn trug, indem e8 mit dem von derfelben Partei 
afuntenen Stichwort „des beſchränkten Unterthanenverſtandes“ in eine wenig anfländige Ge— 
mitenichaft gefegt wurde. Die Umgebung des Königs zeigte bei dieſen Beitrebungen eine Be: 
Mitenheit, welche nicht jelten über vie perjönlichen Intentionen des wahrhaft frommen Mon: 
gem weit hinausging und hier und da ald zu treu deprecirt wurde; ed war nicht dad geringfte 
Wslüd für Friedrich Wilhelm IV., daß ein liebloſes, ungerechtes Urteil der Offentlichkeit vie 
&chijiigkeie joldder Ausartungen auf ihn wälzte. Der Ton, welchen die berrihende orthodoxe 
Sartei in der ihr anhängenden Breffe anfchlug, vermehrte die Erbitterung. Eins ihrer flagran- 
wen Organe war die von Hengſtenberg redigirte „Evangeliſche Kirchenzeitung‘‘; da gab e6 
km politiſches Greigniß, welches ſie nicht in ihrem Sinne beleuchtete , meift in anmaßenden, oft 
munihidlichen Ausdrücken, wie jie erbitterten religiöfen Parteien mehr als politiſchen eigen 
miein pflegen. Das Blatt trug weſentlich dazu bei, die Grenzen zwiſchen den: kirchlichen und 
Maıhen Gebiet zu verwirren. Dieſes Bermengen von Religion und Politif, verbunden mir 
w Shwärmerei für die feudale Staatsform und die altſtändiſche Verfaſſung, bildete die Ba- 
wur des politiſchen Bekenntniſſes der Regierungsfraction, jener Fraction, von mwelder die 
Imzeitungöpartei ji nur durch ihren etwas jüngern Taufnanıen unterfcheider. Es fam nun 
darauf an, wie der König felbft in der Verfaffungsangelegenheit zu handeln gedachte, eine 
Frage , welche in ganz Deutichland mit ver größten Spannung verfolgt wurde. 

Bie viele Brojhüren ſprachen es nit aus, daß das Wohlund Wehe Deutſchlands davon ab- 
hinge, ob in Preußen ver conflitutionelle Gedanke durchdringe oder in der Unterdrückung ver- 
harte Noch war, als im Jahre 1840 der Thronwechfel in Preußen eintrat, die Erinnerung an 
von Verfaſſungsbruch in Hannover bei allen Deutjchen rege; es wurde geltend gemacht, daß ein 
ſeicher Bewaltact unmöglidy jein würde, wenn die norddeutfche Großmacht, an deren Negative die 
leinen Staaten ihren Rüdhalt jahen, ji offen für das Princip der Verfafjung erflären wolle. 
Senn irgendwo, fo lag bier für Preußen der Angriffspunft einer allgemeinen deutfchen Politik. 
Lu der König im Frühjahr 1842 von einer Reife nad England zurüdfehrte, ſchien er liberalen 
Acenzen folgen zu wollen. Durch ein Bejeg vom 21. Juni 1842 beftinmte er „zur Fortent- 
Siktung der jländijchen Einrichtungen“ vie Bildung von Ausjhüflen ver Stände der einzelnen 
Irosinzen, welche zu einer Körperfchaft vereinigt, dann zuſammentreten follten, wenn die einzel: 
ma Landiage über Bejegentwürfe, die ihnen zur Berathung vorgelegen hatten, „bedeutend“ ab- 
wien. Doch war ausdrücklich hervorgehoben, daß durch dieſes Inftitut ver provinzialftändiichen 
Sertatung fein Eintrag gethan werben folle. Die Ausſchüſſe trate allerdings (am 18. Det. 
142) zufammen, allein fie wurden nach drei Wochen entlaffen, ohne daß ihnen Vorlagen 
merbreitet worden wären, welde vie Berfallungsangelegenheit weiter geführt hätten. Man 
weßte, daß der Kaiſer Nikolaus, bei dem der König im Hochjommer veifelben Jahres in Peters- 
burg zum Beſuch geweſen war, jeinem erlauchten Schwager Vorwürfe wegen feiner Nachgie⸗ 
Sigteit gegen „moderne Berfaffungstheorien‘ gemacht hatte.2°) Die Regierung ſchien die Sache 
Degen zu lafien,, defto mehr befchäftigte ſich das Volk mit derjelben. Den Brovinziallandtagen 
wurden zur Berathung und Vertretung vor den König viele Hunderte von Petitionen über- 
wöürelt, weiche jich für eine Verfaſſungsurkunde, Preßfreiheit, öffentliches Gerichtöverfahren und 
Öfentticfeit der Stänbeverhandlungen, Emancipation der Juden u. dgl. ausſprachen. Wirk: 
Si wurde über dieſe Gegenſtãnde auf den Landtagen debattirt, befonders im Jahre 1845. Die 
weißen derſelben hatten an den König hoͤchſt dringliche Adreſſen erlaſſen, ihre Gutachten über 
Ve ernannten Bunfte gingen nun an die Regierung. Nur in Bonmern waren alle Stände 
var den Erlaß einer Gonftitution, in mehrern andern Provinzen einzelne. Die Rheinlande, 

vr und Schleflen gingen am weiteflen in der Oppojition. Daß die Regierung die 
xil⸗ Sum - 2 

Dee üfe jeit 1842 nicht wieder berufen hatte, genügte manchen, wie befonderd den rhei- 
PR: Landtagsabgeordneten, um offen von reactionären Umtrieben zu jprechen. Mit Un: 
une Im Jahre 1844 mar Bunfen zur Ausarbeitung eines Verfaſſungsentwurfs von dem 

ya 
3) Bgl. Unfere Zeit. Jahrbuch zum Converſations-Lerikon (Leipzig 1862), VI, 12. 
Shatskerifon. XI. Ä 3 
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Es iſt bekannt, wie dieſes Ereigniß eine allgemeine Bewegung in den deutſchen Staaten 
uicht ſowol hervorrief, als zum Ausbruch brachte. Längſt war die Unzulänglichkeit ber deut⸗ 
isen Gentralgewalt, wie ſie ih im Bunde darſtellte, gefühlt worden; vie völlige Regloſig⸗ 
fett, welche fie, wie in allen politifchen Fragen jeit 1815, jo namentlih auch, einige Noten 
abgeieben, gegenüber dem Offenen Brief Chriſtian's VIII., dem erflen Programm für die 
Jategrität der dänifhen Monarchie (8. Juli 1846), beobachtet Hatte, hatte fie der Gering- 
Wägung, ihr im geheimen getriebenes, aber allgemein gekanntes @egenfpiel gegen die con- 
Ruurionelle Berfaffung und die freie Preſſe ver Gehäſſigkeit preiögegeben. Nichts lag näher, 
ad da Die Idee der Volksvertretung, pie in allen deutfhen Staaten, wenn aud bi daher 
wit überall mit gleihem Erfolg, zur Geltung gelangt war, auf die Reform des deutjchen 
Gentralorgans angewandt wurde; man weiß, wie die badiiche Zweite Kammer mit dem 
Antrag einer Bolfspertretung am Bunde voranging. Im Grunde verbanfen dieſer Anregung 
unwol das Borparlament ald die Nationalverfammlung in Frankfurt ihr Leben. Bewies die 
lejtere durch Die Audarbeitung der Deutjchen Grundrechte und die Berathung über einen für 
alle deutſchen Staaten verbindlichen Verfaſſungsentwurf zunächſt ihren Eifer für die Ver⸗ 
tafungöfrage, jo zeigte ſich doch auch alsbald, wie jehr es ihr mit der Bejeitigung ded Bundes⸗ 
1298 und der politiihen Umgeftaltung Deutfhlands Ernft ſei. Durch die Erwählung des 
Reichsverweſers (29. Juni 1848) ward das erſte, negative Nejultat erreicht, der Bunbestag 
abgethan; wenn aber zugleidy die Ernennung eines Reichsoberhaupts, an welches die provifori- 
Ye Regierung ihre Macht abtreten würde, in Ausficht genommen wurde, fo ließen fi doch 
zu bereit6 Die dauernden Grundlagen, nad) welchen diejed Reformwerk hindrängte, erfennen. 

Schon vor der Revolution war die Anjiht in ven Vordergrund getreten, daß eine feftere 
ſiederung der einzelnen deutfhen Staaten untereinander nur durch Unterordnung unter eine 
ihaen überlegene nationale Macht erzielt werden könne; zahlreiche Volksverſammlungen, und 
bauptiahhlih in Süpbeutfhland, hatten unter mannichfacher Bariirung des Themas den @e: 
sanken Fundgegeben, Preußen müffe an die Spige Deutſchlands treten. Daß diefe Forderung 
überhaupt erhoben werden konnte, zeigte zur Benüge, wie die norddeutſche Macht trog aller 
Gegenjüge, welche ihren derzeitigen zwiſchen Abfulutismus und conftitutioneller Berfaffung 
Igwanfenden Staatdorganismus erfüllten, trog des offenen Kampfes, in welchem die lange ver: 
baltene Spannung der :Barteien auch hier allgemady überging , noch immer ein moralifches Ge: 
wide in Deutſchland ausübte. Und worauf berubte dieſes? Will man neben den materiellen 
runden , die für eine Zührerfhaft Preußens vorgebradt wurden, den ideellen eine Bedeutung 
Seimeflen,, jo war unter dieſen feiner einflußreicher al8 die Erinnerung an die Perioden der in⸗ 
sen Wiedergeburt des Staats Friedrich 8 des Großen und der Freiheitskriege; unter jenen 
aber — und lie gaben natürlich ven Ausichlag — ſtand obenan, daß Preußen durch feinen Zoll: 
verein das Niveau der Segnungen, welche aus ver Bundesucte nicht eben reichlich floflen, langft 
aberboten und redlich das Seine gethan hatte, einen engern Bund im Bunde zu ſtiften. Auch 
fonnte die Anerkennung, weldyer ſich die norddeutſche Wiſſenſchaft und Kritik im Süden erfreu: 
ten, jowie der Einfluß, ven Berlin als die Metropole des deutſchen Geifted ausübte, nur gün⸗ 
Rig für das Urtheil über Preußen wirken, und die religidfe Freiſinnigkeit, durch welche bie 
Sobenzollern fi auögezeichnet hatten, ihre Verdienſte um die Parität waren doch über den 
neuen verfinfternden Beſtrebungen einer freilich nicht kleinen, aber cliquenhaft abgeſchloſſe⸗ 
aen Bartei der Iunfer vom orthodoren Geift over von der feudalen Scholle noch nit ver: 
zeiten worden. Zulegt und befonders waren die Hoffnungen der Batrioten auf Friedrich 
Silhelm IV. gerichtet , weil man von ihm wußte, dag er vem Gedanken einer Neforn des Bun: 
bedtags ſtets zugerhan geweien ſei. Daß er ſich mehrfach mit Metternich über dieſen Punkt 
benommen hatte, war nicht weniger bekannt, als daß Radowitz auf Grund einer im No— 
»miber 1847 verfaßten Denkſchrift über die Bundedreform mit der Mifjion betraut worden 
war, Öfterreich in diefe Angelegenheit hineinzuziehen. Es verfehlte ven Einprud nit, wenn 
ver König in Wien erklären ließ, daß die Nation ein Recht habe, die Befriedigung ihrer ge: 
meinjamen Intereflen zu fordern, und fleigerte ihn womöglich noch, wenn es in der Inftruction 
fir Hrn. von Radowit vifen ausgeiproden war, daß Breußen, falls jeine Propoſitionen bei 
SRerreih eine gute Aufnahme nicht finden jollten, felbfländig mit der Bundesregierung die 
Sorge für Deutihland übernehmen werde. In der That blieb Friedrich Wilhelm IV. dieſem 
Borjag getreu. Während der Ausbruch der Revolution in IIngarn, Böhmen, Siebenbürgen 
a» Italien die Öjterreichifche Negierung zivang, ihre Hauptthätigfeit den außerdeutſchen Lan— 
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den zugumenden, theilte Sriedrih Wilhelm IV. am 18. März 1848 in einen Aufruf, welcher 
den Barrifadenfampfe um wenige Stunden vorausging, den Volk feine Gedanken über die 
Bundesreform mit. Er verhieß Umwandlung des Staatenbundes in einen Bundesſtaat, Mit: 
wirkung einer Volksrepräſentation bei der Verbeſſerung der Bundesverfaſſung, Einführung 
einer Gonftitution in allen deutſchen Landen, allgemeine Wehrverfailung nad ven Mufter der | 
preußifchen Heeredorganijation, ein Bundesheer, ein Bundesgericht zur Schlichtung aller Strei= 
tigfeiten zwifchen den deutſchen Regierungen jomie zwifchen den Fürſten und Ständen, Aufbe- 
bung jeder Zolligranfe und ein allgemeines Preßgeſetz. Wahrlic Verheißungen, die man nur 
redlich zu erfüllen braudte, um die Sympathien des deutſchen Volks für Preußen zu gewinnen. 
MWenigftend der Aufruhr des 18. März änderte nichts in der Befinnung des Königs; die Bu: :i 
blication vom 21. März wiederholte e8, daß Preußen an die Spige Deutſchlands treten werde; .. 
fie war ed, bie die verantwortungsſchweren Worte enthielt: „Preußen geht fortan in Deutſch- 
land auf.” Worte, die man unter feiner Bedingung hätte in die Offentlichkeit fchleudern vür- 
fen, wenn man nicht mit ſich einig war, die Erwartungen, welche die nationale Bartei nunmehr 
an Preupen Enüpfte, rückhaltslos zu erfüllen. Die Verheißungen, die Friedrich Wilhelm IV. in 
dem Augenblid aufritiger nationaler Begeifterung hatte ausgehen laſſen, waren an den ſüd⸗ 
deutjhen Höfen und in Lager der kleinſtaatiſchen Bartifanen als verdächtiges Symptom eines 
beabjichtigten Sonderbundes aufgenommen worden; ſie waren für die Scheidungen, die rich 
innerhalb ver Reformpartei vollzogen, faft das vornehmite Moment; die egenjäge zwiſchen 
großdeutſcher und kleindeutſcher Gejinnung begannen ſich zu regen; zur Reife gelangten jie erſt 
im Schoſe der Nationalverfammlung durch dad Gagern'ſche Brogrammı über den Ausichluß 
Oſterreichs vom Bunde und die Bildung eines engern Bundes unter Preußen. Die Kleindeut: 
ſchen fiegten (13. Jan. 1849) mit einer Majvrität von beinahe 40 Stimmen (261 zu 224). 
An der Hand der Radowitz'ſchen Inftruction (1. März 1848) und der Erlafle an dad Volk 
(vom 18. und 21. März) war ed leicht nachzuweiſen, daß der Gagern'ſche Antrag durchaus 
innerhalb ver Richtung lag, auf welche die preußijche Regierung ſelbſt damals deutlich genug 
hingewieſen hatte. Davon hing jegt alles ab, ob dieje ihrem Märzprogramnı treu bleiben werde. 
Gin großer Theil ded deutſchen Parlaments hoffte e8 wenigjtend und trieb deshalb mit großem 
Eifer zum Schluß der Verhandlungen über die Reichsverfaſſung. Noch im Januar wurde die . 
Frage über das Reichsoberhaupt entſchieden, dann der ganze Verfaſſungsentwurf ind Reine ge: 
bracht und endlich am 28. März Friedrich Wilhelm IV. zum deutſchen Kaijer gewählt und als 
folder verfündet. 

Auf Grund eines von dem „zun legten mal’ einberufenen Vereinigten Landtag (2. bis 
10. April 1848) angenommenen Wahlgejeges war am 22. Mai die preußijche Nationalver- 
ſammlung in Berlin zujanmengetreten. Eine bereits auögearbeitete Berfaflungsurfunde wurde 
ihr von der Regierung „zur Erklärung” unterbreitet. Wie die VBerfammlung Died zweifelhafte .' 
Wort auffaßte, zeigte jih, als jie Die Negierungsvorlage zwar an eine Commiſſion zur Pru- 

fung übermwies, diefe aber zugleich bevollmädhtigte, eventuell einen neuen Entwurf audzuar: " 
beiten. Als dad legtere geſchah, war eigentlich ver Bruch zwifchen Negierung und National- 
perfammlung bereits erklärt. Denn Friedrich Wilhelm IV. war forglichft bemüht gewelen, mög: ' 
lichſt jcharf zu betonen, daß die preußiſche Regierung in der Verfaſſungsfrage nit etwa dem 
Zwang der Ereigniſſe nachgebe , fondern vollkommen nad) freiem Willen handele. Statt deilen ° 
mußte die Krone nun erleben, dap die Volksvertreter ihr eine VBerfaffungsurfunde in die Hand 
prüden wollten, und daß widtigen Staatdvorlagen, wie z. B. dem Geſetz über Die Gemeinde: 
verfaffung, von den opponirenden Parteien der Berfanmlung, befonders der Xinfen, wejent: 

lih abweichende Entwürfe entgegengeftellt wurden. Sa, bei Gelegenheit des Stein'ſchen An- 
trags, ter den Kriegdminifter aufforderte, einen Befehl zu erlajlen, daß die Offiziere ſich von 
allen reactionären Beftrebungen fern zu halten und die Gonflicte mit dem Givil zu vermeiden : 
hätten, erklärte das preußiihe Parlament mit einer Majorität von über 75 Stimmen, dap 
jeine Bejchlüffe für die Minifter bindend feien (7. Sept.). Natürlich war die Regierung, und “ 
mit vollem Recht, nicht gewillt, hierin nachzugeben; nur gerieth fie bei ihrem Verfahren gegen 
die VBerfammlung felbft in Extreme. Statt nämlid dem materiellen Theil ded Antrags, dem 
an jich bei ven vielen ärgerlihen Auftritten zwifchen Militär und Bürgerfcaft, die eben vor: ': 
gekommen waren, eine unbebingte Berechtigung gar nicht abgefprochen werben Eonnte, nachzu 
fommen, ohne fi) durch die PBrincipienfrage, die mit ihr verbunden wurde, beirren zu lajien, 
wieß fie ihn, nachdem jie durch die Interpretation, ald ob die Vorfälle unerheblid) ſeien, die 
Gemütber eber noch mehr aufgeregt als befriedigt hatte, einfah ab. Als dann die National: 
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wmammlung noch radicalere Beſchlüfſe faßte, durch die jie im bevenklihen Maße ſelbſt die per: 
iömlihen Rechte des Königs angriff — man braudt nur an ven Vorſchlag auf Abſchaffung ver 
Orden und Titel zu denfen — als jie ferner die Animoittät, die in ihr herrichte , auf die Devol- 
kerung der Hauptfladt übertrug und jo wenigſtens intirect zu Excefien Veranlaſſung gab, welche 
ns bis an die Thüren ihres Sitzungséſaals fortiegten, wurde fie zuerfi nad) Brandenburg ver- 
legt (9. Nov.) und bis zum 27. Nov. vertagt, darauf, nachdem ein Theil der Abgeorpneten den 
Verragungsbefehl getrogt und eine wirklich zu Stande gebrachte Zufammenfunft dazu benugt 
bare, auch noch den legten Trumpf der Steuerverweigerung auszuſpielen, der aber das An- 
ieben ter Verſammlung überall, außer bei den Revolutionären, vernidtete und überdem von 
vom veutichen Parlament gemidbilligt wurde, durd Militär auseinandergeiprengt und endlich, 
ohne dan es in der alten burggräflichen und erzbiſchöflichen Stadt an der Havel noch zu parla- 
mntariichen Debatten geflommen wäre, von vem Miniiterium Brandenburg : Danteuffel, wel: 

des äh in der Krifis gebilbet hatte (8. Nox.), aufgelöft. Befand ſich die Regierung aud der 
Rarionalverianımlung gegenüber durchaus im Recht, ſo war doch nicht zu verfennen, daß bie 

Art ihres Verfahrens jeres moraliihen Eindrucks entbehrte. Denn indem lie nad) ven vergeb: 
lihen Berhandlungen in der Nationalverfammlung zufegt auf die Militärmacht recurriren 

murte, flellte fie ſich ſelbſt das Zeugniß aus, daß es ihr an der nöthigen Autorität gebrach, die 
velitiichen Gegenſätze auf dem einzig heilbringenden Wege einer friedlichen Debatte zu Ichlichten. 

Zugleidy warf fie einen neuen Zankapfel zwifchen Armee und Bürgerſchaft, die ſich, ſeitdem 
mter legten Zeit Zweifel dariiber rege geworben waren , welche Stellung das Heer zu der Ver⸗ 

tung einnehmen werde, einander ſchon gejpannt gegenüberftanden. Es fügte fi, daß der- 
iche General, welder die preußischen Truppen in Schleswig geführt hatte, Wrangel, dazu aus: 

erjehen war, mit den 15000 Bajonneten, die unter feiner Leitung flanden, die Erhebung dee 

MRinifteriums Brandenburg: Manteuffel zu decken. Iſt es zu verwundern, daß ben deutſchen 

Barrioten der Vergleich jih aufprängte, wie unendlich rühmlicher diefe Streitkräfte für eine 
zationale Sache, wie die Befreiung der norbifchen Herzogthümer nach der allgemeinen Meinung 
eine war, bätten verwendet werben fönnen? Darin eben lag für den Bindrud, den die Novem⸗ 

berereignifie in Deutichland hervorbrachten, das Gefährliche, daf ihnen ein Act vorangegangen 
war, welcher die Adytung , die Breußen und fein König jeit ven Märztagen genofien, nicht un- 
erheblich geichmälert und die erfte Furcht vor einer Reaction heraufbeſchworen hatte. Noc lebt 
user und, und im Augenblic in erneuter Friſche, das Gedächtniß an den Beginn des ſchles 
eis: holfteiniihen Kriegs und den raſchen Erfolg der preußiſchen Waffen. Allein ſaſt gleid- 
zig mit der Nachricht von der Beſetzung Jütlands durch Wrangel verbreitete jich Die Kunde, 
ter General Habe ben Befehl zum Rückzuge erhalten; fie ſchien unglaublich , ſchien es, bis vie 

Belt darüber aufgeklärt wurde, daß das Cabinet Friedrich Wilhelm's IV. in diefer deutſchen 

Sache dem Drängen der auswärtigen Mächte, vornehmlich Rußlands, nahhgegeben habe. Es 
'olgte der Waffenſtillftand von Malmd (26. Aug.). Seit jener Volldverfammlung auf der 

Bängftweide bei Frankfurt (17. Sept.) wurde es dann allerdings Elar, daß ſich die Ultrademo: 
fraten der ſchleswig⸗holſteiniſchen Angelegenheit vornehmlich in der Abſicht bemächtigen wollten, 
um aus der Misflimmung gegen die Eabinete, welche von ihr herrührte, Kapital für die repu- 
Bifanifchen Ideen zu machen, allein — warum hatten die Fürften nicht die Gelegenheit benußt, 

sur ein energiiches Eintreten für dad nationale Interefle dem monarchiſchen Princip neues An: 
ieben zu verleihen und der Revolution zuvorzufommen? Daß die Hoffnungen der Nation nicht 

erfüllt wurden, dad hat den Rein für die revolutionären Bewegungen bed Jahres 1849 in 

nierm Vaterlande zurüdgelaflen; es ift für beide Parteien gleich unvortHeilhaft, in die Kritik 

MT Frage einzugeben , auf weilen Seite die größere Schuld geweſen fei. 
6) Breußen von der Berfafiungsoctrovirung bis zum deutſch-däniſchen 

Kriege (1848 — 1863/64). Preußen war durd die Novembervorgänge in eine Kriiid 
einer öffentlichen Zuſtände getreten; man harrte mit größter Spannung, ob und wo das Mini. 

drrium Brandenburg- Manteuffel ven abgeriffenen Baden der Verfaffungsvereinbarung wieder 

osfnüpien , oder ob es mit der conftitutionellen Bewegung überhaupt brechen werde. Der erſte 

Schritt, welcher der „rettenden That“ der 15000 Bajonnete folgte, war wenig vertrauener- 
werfend ; feinem militärifchen Charakter getreu ergriff dad Dunmvirat eine beinahe kriegeriſche 
Naßregel, die Hauptſtadt wurde in Belagerungszuftand erklärt (12.Nov.). Allein am 5. Dec. 

zurde dem Lande in der That eine Verfaflungsurfunde verliehen , die Krone octrovirte fie, ein 

It, durch den fie einerfeitß gerade das erreichte, wonach fie immer geftrebt hatte, nämlich die 
Beriaflung als ein Geſchenk ver Föniglihen Gnade erſcheinen zu laflen, andererſeits aber doch 
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entſchieden die Hand zur Verſohnung darbot. Für die Urkunde war natürlich eine Revifio 
durch die Landesvertretung vorbehalten und ſomit wenigſtens die Grundlage zu einer Berftän 
digung in ber Berfaflungdfrage gegeben. Dagegen ftand es noch ganz dahin, melde Stellun 
Preußen in ber deutſchen Neformangelegenbeit nehmen werde. In diefer Hinficht offenbar: 
das neue Minifterium feine Meinung erſt durch die Kircularvepefihe vom 23. Ian. 1841 
Preußen erklärte fh zwar gegen die Wiederaufrichtung der Kaiferwürbe und wollte auch d 
allgemeine deutſche Verfaffung von der Übereinkunft ſämmtlicher Cabinete abhängig nemad 
wiffen, allein in einem fehr weſentlichen Punkt, ver Herftellung eine8 engern Bundesſtaat 

ſchloß es fih den Reformprojecten der deutſchen Nationalverfammlung an. Um fo auffällig: 
war ed, daß die Eönigli preußische Negierung durd eine Note vom 10. März fih für den u 
forüngli von der großdeutſchen Partei im Gegenfag gegen die Gagern'ſche Fraction und d 
Andeutungen ver Januardeveſche audgegangenen Vorſchlag eines Bundesdirectoriums, übı 
den Öfterreich feinen Beifall zu erfennen gegeben hatte, ausſprach und dabei die Benugthuur 
betonte, melde fie empfinden würde, wenn ein Einverſtändniß mit Sſterreich erzielt werde 
konnte. Daß Preußen durch dieſe Kundgebungen mit ſeiuen frühern Erklärungen in Wide 
ſpruch gerieth, wurde von der Nationalverfammlung mit Unruhe empfunden und von ben ir 
zwifchen (26. Febr. 1849) zufammenberufenen Kammern des Königreichd gemisbilligt. D 
Stellung, welche die letztern zur deutihen Bewegung einnahmen, führte die Kataftrophe dv 
erften preußifchen Kammerſeſſion herbei. Denn nachdem zwar die Nechtögültigkeit der octrovi 
ten Berfaffung von der Erflen Kammer ohne Schwierigkeit, von der Zweiten Kammer troß dı 
Widerſpruchs der Linken wenigitend durch eine bedeutende Majorität anerkannt worden ma 
entwidelte fi über die von der Nationalverfammlung dargebotene Kaiſerwürde ein unlösbar 
Zwiefpalt zwifchen Krone und Landesvertretung. Friebrich Wilhelm IV. gab der Kaiſerdepr 
tation anfangs eine ausweichende Antwort, dann bat er um Bedenkzeit, als er wol längft 6 
ſchloſſen Hatte, nicht in die Wege ver Nationalverfammlung einzulenten. Aber die preußifd 
Zweite Kammer drängte entfchieden zur Annahme des Kaifertbums ; fo wurde fie am 27. Ayı 
1849 durch Auflöfung befeitigt, und gleich am nächſten Tage erfolgte vie definitive Ablehnur 
der Kaiferkrone. War dieſe Entſcheidung durch den Charakter Friedrich Wilhelm's IV., welch 
wie fein fpäter veroͤffentlichter Brief an Arndt hinreichend bewies, vor dem Gedanken zurüc 
bebte, durch die uͤbernahme der kaiſerlichen Würde und Madıt einen @ingriff in die Souner: 
netätörechte feinerMitfürften auszuüben, vollfommen erflärt, fo ließ ih doch auch nicht leugnen 
daß fie die Möglichkeit des Zuftandefommens einer Berfaffungsreform noch nicht geradezu a! 
ſchnitt. Ohne recht zu überlegen, daß die Negierung, welche in ihrem eigenen Lande ſorglich 
jeven Schein vermieden hatte, als fei fte zur Berfaffung gezwungen, fidh nicht leicht eine von vı 
deutſchen Volkövertretern außgearbeitete,, zum Theil durch nicht eben vertrauenerwerfende Con 
promifle zwiſchen ven ertremen Parteien zu Stande gebrachte Neichöverfaflung werde aufprän 
gen laflen, hatte das deutſche Parlanıent dem fünftigen Kaifer vie Bedingung geftellt, ven R 
formplan annehmen zu müflen; den Vorſchlag Preußens auf Vereinbarung unter ven Regi 
rungen hatte ed dagegen ganz unberückſichtigt gelaſſen. Damit war der König in der Rage, d 
Berftändigung mit den andern deutſchen Staaten felbftändig zu verfuhen; von der ihm läftig« 
Rückficht auf die Nationalverfanımlung befreit, hatte er das Recht zur Initiative genomme: 
Aber konnte diefe noch auf einen Erfolg vehnen? Man wird und der Aufgabe überbeben, d 
Shidfale der preußiſchen Union ausführlich zu erzählen. Sie gehört unter jene Schöpfunge 
der Geſchichte, die fh nie einer Blüte erfreuten, ſondern in gleihmäßigem Siechthum ih 
ruhmloſen Tage dahinſchleppten. Oſterreich ftand fern ab, Baiern entſchieden feinpjelig, nı 
die beiden Königreihe Sachſen und Hannover ließen ſich bereit finden, mit Preußen zu dem ſ 
genannten Dreikönigsbündniß zufammenzutreten (26. Mai 1849). Aber melde Ausiicht E 
eine Verfaſſung, die, jedem erften beflen Contract gleich, nur auf Bin Jahr und noch dazu, m 
ich berauäftellte, unter mannihfahen Vorbehalten feitend der kleinern Königreiche abgeihloft 
wurde! Seitdem preußijche Truppen Ihon im Beginn des Monats Mai 1849 den Aufitand 
Dresden niedergeworfen hatten — König Friedrich Auguft IL. harrte inzwiſchen auf dem Kön« 
ftein — feitdem dann ein für den Augenblick wenigftens länderlofer Fürft, der Großherzog » 

Baden, zur Union trat, weil König Friedrich Wilhelm IV. fi zur Unterdrückung ver ba 
ſchen Inſurrection bereit erklärt hatte, wurde e8 ungefähr klar, welches die Bedeutung X 
preußifchen Bundes fei. Und doch gab es eine nicht unanfehnliche Bartei, melde ich die E 
förderung der Union zur Aufgabe machte. Dom 26. bis 28. Juni tagten zu Gotha ety 

2150 Mitglieder der Nationalverjammlung, meift ver Gagern'ſchen Partei angehörig, un 7 
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ar das Dreikõönigsbũndniß und die ihm vorangegangene Proclamation Friedrich Wilhelm's IV. 
som 15. Mai), melde eine Einigung Deutſchlands durch Herſtellung einer Crecutivgewalt 
uud einer Bollsvertretung mit legislativer Befugniß zufanımt einem Neichätag, der die Ber- 
isftung prüfen jolite, verhieß, zu erklären. Die Abgeordneten verſprachen für den Anſchluß 
vr veutichen Staaten an die linion zu wirken. Der Gothaismus feierte fein Geburtäfeft, er 
eainnerte von Anfang an einigermaßen an die Kigur jenes Fabelhelden linftern, melde unier 
Urmeifler Uhland gezeichnet hat: er litt an dem Schidjal einer verfpäteten Geburtsſtunde. 
Rare er zugleich mit dem deutichen Parlament entflanden und hätte dort die Oberhand gewon⸗ 
un. das Reformwerk würde vielleicht glüdlicher von flatten gegangen fein. Das Princip, daß 
ve Berfaffung zwiſchen Fürften und Völfern vereinbart werden müfle, damals ausgeſprochen, 
were Breufien vorwärts getrieben und ihm Muth gemacht haben, die Umgeftaltung Deutſch⸗ 
ms ohne Dfterreich zu Ende zu führen; jebt hervortretend, vermochte es ven Einfluß Oſter⸗ 
mie, welches nad der glücklichen Niederwerfung der ungariſchen Revolution und dem Erlaß 
are Berfaflung für das Geſammtreich Preußen in Deutichland wieder die Spige zu bieten 
kesann und hauptfählidh dadurch, daß ed aus den Mittelftaaten eine Phalanı für ſich bildete, 
des Widerſpiel des alten Dualismus erneuerte, nicht zu paralvfiren. Wie bald follte es ſich 
zigen, dad der richtige Augenblid zur Verftändigung ver Regierungen verpaßt fei. Zmar tra 
wa eine Anzahl der Eleinern Staaten dem preußiichen Bunde bei, Berwaltungsrath und Schieds⸗ 
griät kamen zu Stande, rin Reidhdtag wurde beidhloflen und fogar in Geſtalt des Unionsſpar⸗ 
arts (20. März 1850) eröffnet; allein als eben bier die En-bloc: Annahme der Uniondver- 
kung Breußen in die Alternative ſchob, entweder die Union aufzugeben oder ven Sonderbund 
bg zu organifiren, begann die Megierung Friedrich Wilhelm’s IV. eine Schwenkung zu 
mehen und betrat durch Berufung eines Fürftencongrefied (Mai 1850) die Rüdzugsbrüde ; 
jleihzeitig berief Hſterreich die deutſchen Staaten nach Frankfurt zu einer Plenarverſammlung 
ws Deutſchen Bundes, welche anfangs eine außerordentliche genannt wurde, um doch alsbald 
meiner ordentlichen erklärt zu werden. Nur durch Eins hätte Preußen vielleicht noch jetzt aus 
vom Wettſtreit mit Ofterreich ſiegreich hervorgehen können. Seit März 1849 wurde wieder in 
Eletwig = Holftein gekämpft, alle Deutfchen bewegte die Frage, ob die Fürften abermals in 

ı en Herzogthũmern nur die Rolle jened Hagen in unferm Heldenliede übernehmen würben , der 
Vie Bande, die er gefchlagen hatte, durch feine Berührung wol von neuem zum Bluten brachte, 
eher doch Die Todesſtarre jeined Opfers bannen zu koͤnnen. Preußen hätte ich mit aller Kraft 
ma Bertheidigung der deutichen Lande aufraffen müflen, um unter dem Einprud eines Friegeri- 
Wen, nationalen Erfolgs der Gegenſätze im Innern befto jiherer Herr zu werden. Statt 
ven der Waffenſtillftand mit Dänemark vom 10. Juli 1849, der Friede zu Berlin vom2. Juli 
1850. Danach war für die Röfung der Verfaſſungskämpfe in Deutichland nur noch diefe dop⸗ 
veite Beripective: entweder Preußen ordnete ſich Ofterreih unter, oder es kam zum Kampfe, 
wm Bruderfrieg. Während der Kürftenverfammlung zu Berlin hat König Friedrich Wil: 
ben IV, einmal auf die Möglichkeit deſſelben hingewieſen, und in der heſſiſchen Angelegenheit 
im fie ſich erfüllen zu follen. Der engere Bundesrath, das Organ Ofterreich8, benußte bie 
Gelegenheit, fich als offlcielle Behörde in Deutſchland zu geriren, erflärte fi in dem heſſiſchen 
Ierfeffungsconflict für den Kurfürften und ordnete ven Einzug von Bundeötruppen in Heſſen 
@: Preußen proteftirte und ſetzte fein Heer auf ven Kriegsfuß. Aber noch einmal entſchied 
Arjland in einer deutfchen Angelegenheit. Schon im Juni 1850 war der Streit zwifchen Oſter⸗ 
ng und Preußen in Warfchau vor das Forum des Zaren gebracht worven, im October er: 

Wirnen ebendaſelbſt ver Raifer Franz Jofeph und für Friedrich Wilhelm IV. Graf Branden⸗ 
hg. Zar Nikolaus ſtellte ſich auf Oſterreichs Seite und ließ herbe Worte gegen die preußiſche 
Wütik fallen. Tief gefränft, den Stachel des Todes im Herzen, reifte der preußifche Bevoll: 
Beftigte heim; Faum in Berlin angelommen flarb er. Nun trat Manteuffel an die Spitze des 

im Miſteriums und General Groben, der in Heſſen commandirte, bekam Gegenordre. Außer 
af 9 Eäüffen von Bronnzell, wo Baiern auf Preußen fliegen, fiel nichts Kriegeriſches vor. 
is ft. son Manteuffel aber und Fürſt von Schwarzenberg famen in Olmütz überein, dap in 

Seiwig-Holftein Friede zu machen fei, daß in Heilen die Bevölkerung fi ihrem Landesherrn 
Sen müſſe, daß endlich auf Gonferenzen in Dresden über die Heritellung des Bundes berathen 
we. So geſchah ed. Lind dies war nach dreijährigem Karren des Volks das Ende des peut: 
Yen Berfajlungsfampfes. Ä 

mi ‚Im Auguft 1849 waren die Kamnıern in Preußen zum zweiten mal zufammengetreten, jie 
id Merten die Verfaflungsurkunde, welche dann am 6. Febr. 1850 vom König, den Minitern 
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und den Volkövertretern beſchworen wurde. Die Revolution war befeitigt, die Demofratie zu⸗ 
fammengefhmolzen und ohne Regung; die Annahme der octroyirten Verfaflung fam einem 
Giege der Krone glei, e8 war zwifchen diefer und dem Bolf ein gefundes Verhältnig berge: 
ftellt , welches die Regierung mit Leichtigkeit erhalten Eonnte, wenn fie die Verfafiung in ber 
durd die Urkunde felbft angegebenen Richtung ausbaute. Allein hier trat noch einmal der Cin⸗ 
fluß der Hofpartei, die freilich in den verfönlichen Überzeugungen des Könige felbft ihren fefte- 
fien Rückhalt fand, zwifchen Krone und Boll. Ein leichterer Charakter würde den factiſchen 
Zuftand, wie er fih nad Einführung der Gonftitution gebildet Hatte, einfach anerfannt und 
danach die Regierung geändert haben, allein Friedrich Wilhelm IV. theilte die Art aller Natu⸗ 
ren, welde fich mit ihrem ganzen geifligen Sein in die einmal erfaßte Idee verfenfen: er war 
nicht im Stande, feine alten Überzeugungen den neuen Verhältniſſen anzupaflen. Die Eigen: 
ihaft, Angriffe, die nur dem Princip gelten, ald perfönliche Unbill aufzufaflen, fhärfte den : 

Gegenſatz des Königs gegen die moderne Entwidelung. Seine aufreligiöfer Grundlage ruhende 
Gewiffenhaftigkeit bildete das Band, welches ihn an die Verfaſſung hielt, aber feine innerflen n 
Wünſche lagen in einer andern Riditung, So gerietb er in einen Conflict mit fi ſelbſt, der 
leicht ven Keim zu feinem Leiden und feinem tragifhen Ende gelegt haben mag. Sein Verdienſt 
um Preußen ift über allen Zweifel erbaben, denn er hat die Verfaſſung begründet; allein indem 
er Inftitute ind Leben rief, weldhe, ohne dem Wortlaut der Berfaflungsurfunde entgegen zum 
fein, doch als unvereinbar mit dem Geiſt ded neuen Bundes, den fih König und Volk geſchworen 
hatten, angefehen werben mußten, bielt er die Krone fernermweit in ver Schwanfung zwiſchen 
conftitutionelfer und fireng monarchiſcher Staatsform, einer Schwankung, welche hinwiederum 
ein beſtändiges Fluctuiren innerhalb der Parteien zur Folge hatte. Wie jedes Werk am beſten 
im erften, frifhen Zuge vollendet wird, fo hätte auch die Verfaflung damals wol am fiherften 
unumftößlich Feftgeftellt wernen koͤnnen; e8 wurde verfäunt , und diefe ſchwere Aufgabe der Zu: 
funft überantworte. Man verzeibe und, wenn wir die Reaction in Breußen übergeben; wir 
wollen ihr die Anerkennung nicht verfagen , daß fie das Syſtem des Abſolutismus, ob es gleich 
nad vielen Jahrhunderten zählte, doch noch um einige Theorien zu bereihern vermochte, bie = 
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Darftellung ihrer Thaten aber dürfte eher unter die Rubrik einer Geſchichte der preußifchen Bo: . 

lizei zu vermeifen fein. Auch iſt befannt, in welcher Weiſe fie vie Berfaflung des Staats altes . 
rirte. Art. 15 der Verfaflung Hatte feſtgeſetzt, daß die evangelifhe und Fatholifche Kirche, wie 
überhaupt jede Religiondgefellihaft, ihre Angelegenheiten ſelbſtändig vermalten follten; flatt 
deflen wurde der Evangeliſche Oberkirchenrath geſchaffen, eine Behörde, die unmittelbar unter 
dem König ſtand, ven Neformirten gleich gehäſfſig war wie den Lutheranern und bald die Gens 
tralftätte ver firengften Orthodorie wurde. Art. 105 flellte eine Gemeindeordnung in Ausficht, 
welche durch ein Geleß vom 11. März auch publicirt worden war: allein im Sabre 1853 ſetzte 
die Regierung die Aufhebung dieſes Artifeld und des Gemeindegeſetzes durch; die alten Kreis: 
ftände wurden bergeftellt und in einzelnen Provinzen dem Gutsherrn die polizeilichen Befug⸗ 
niſſe zurückgegeben. Das Geſetz vom 7. Mai 1853 ermäditigte ven König, die Erfte Kammer 
nach feiner Anordnung zu bilden; aus Eöniglihen Ernennungen und Repräfentationen von 
Stiftern, Grafen= und alten Grunvbefigverbänden, Städten und Univerfitäten zuſammen⸗ 
gefegt, trat neben die Volkskammer eine Curie, deren rein flänpifche Blieverung die Forde⸗ 
rung der Berfaffungdurfunde, daß auch die Erfle Kammer das Volk repräfentiren jolle, uner: 
füllt ließ. In den Militardepartenent wurden unter Kriedrih Wilhelm IV. bis 1858 feine wes 
fentlihen Veränderungen vorgenommen. Das Budget für das Heer flieg von 25 auf 314, 
MILE. Thlr., nahm aber doch nicht in dem Maße zu wie die Befammtausdgabe des Staats. 
Denn wenn ed 1840 nody 32 Proc. derfelben betrug, ſo fanf es bis 1857 auf 24°/, Bror. 

herab. Der Geſammtetat der Staatdausgaben betrug namlih 1840 801,, Millionen, 1857 
Dagegen 120 und 1858 ſchon 126 Mill. Thlr. 

Die Schwäche der auswärtigen Politif Preußens in ven letzten Zeiten Friedrich Wil⸗ 

beim’ IV. ift hinreichend befannt. Zu dem Nondoner Vertrag (8. Mai 1852) lieh es fi, 
obmwol zögernd, durch Müdiichten der Convenienz gegen die europälihen Mächte beivenen. 
In dem vrientalifhen Kriege jhmanfte es zwifchen ven Weſtmächten und Rußland. Der 
Friede wurde in ganz Preußen durch ein kirchliches Dankfefl gefeiert; e8 mar bei dieſer Ge⸗ 

legenheit mol das legte mal, daß Krievrih Wilhelm IV. fih in einem öffentlichen Feſte 
teinem Volk zeigte. Kurze Zeit, nachdem an dem Wivderſpruch Oſterreichs, welches den Durch⸗ 
zug preußiſcher Truppen durch Bundesgebiet verbot, die neuenburgifche Angelegenheit ge: 
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fritert war, mwurbe der König (Sommer 1857) von einem Schlaganfall getroffen. Prinz 
Silhelm von Preußen trat interimiftiih an die Spige der Regierung, bis ihm bei fortdauern⸗ 
der und fleigernder Krankheit feines Bruders am 25. Oct. 1858 die Regentſchaft in der durch 
Ne Verfafſung vorgefähriebenen Weite übertragen wurde. Während des Jahres der Stellver: 
metung hatte Die Anfiht immer mehr Grund gewonnen, daß Prinz Wilhelm, wenn ihm nur 
er die Leitung des Staats in einer freiern Form, als dad immer von drei zu drei Monaten er: 

wegerte Interimiſticum gewährte, übertragen worden fei, mit dem Syſtem ſeines Bruders bre⸗ 

den werde. Man kannte die Eriegerifche Geſinnung des Brinzen , die von vornberein eine Kort: 
gung Der ſchwachen Friedenspolitik, in welche Preußen feit 1850 hineingedrängt worden war, 
siht erwarten ließ; außervem fland er zu den Hauptvertretern des gegenwärtigen Regime, die 

aan böchft illonalen perſoͤnlichen Verdächtigungen und Angriffen gegen feine Berfon nicht hatten 
iellen lafſen, in entfchievenem Gegenſatz. Die Andeutungen einiger Belftmiften, daß der Brin, 
zie Erinnerung an die Beleidigungen, welche die Demokratie ihm 1848 zugefügt Hatte, un: 
möglich To weit überwunden haben könne, um ſich jegt offen für ven Liberalismus zu erklären: 
fanden feinen namhaften Anhang und wurben aud bald durch die That Lügen geftraft. Denn 
ned während des Stellvertretungsiahres trat in die geichloflene Phalanı des reactionären Mi: 

niſſeriums ein Bruch ein, indem faft der vornehmfte Hort deflelben, jener Mann, ver durch feine 
Serwaltung die Dauerhaftigfeit ver Manteuffel'ſchen Ara ermöglicht hatte, Hr. von Weltphalen, 
ver Binifler des Innern, durch Flottwell, den die dffentlihe Meinung als einen der bemährte- 

ea yraftiichen Staatsmänner kannte, und der zugleich in feinem biäherigen Amt als Oberpräfi: 
vether Provinz Brandenburg Beweiſe von freifinniger und bürgerfreundlicher @efinnung ge: 
gaben Hatte, erfegt wurde. Gleich nad) der Anerkennung der Regentſchaft durd die Kammern 
(#0. Det.) begannen die Verhandlungen mit dem Fürften von Hohenzollern : Sigmaringen, der 
1849 feine Länder an Preußen abgetreten hatte, megen libernahme des Minifteriums. Am 
3. Roy. wurbe der Fürſt mit der Bildung defielben beauftragt. Einen traurigern Tag hatte das 
Herrenhaus ſammt feinen Anhängern, ver ganzen feubalen Bartei, lange nicht erlebt; von Man- 
ienffel und von Raumer mußten ihre Bortefeuilled nieverlegen,, mit ihnen von Walderſee und 
son Bobelihwingh. Statt ihrer traten von Auerswald, ver Jugendfreund des Negenten, ald 
Stastöminifter, von Schleinig für das Äußere, von Ratow für die Finanzen, von Bethmann⸗ 
Hellweg für den Eultus und von Bonin für das Neflort des Kriegs ein. Bon den frühern 
iziftern blieben nur Simons, Juſtiz, und van der Heydt, Handel. Die Zufriedenheit, melde 
we Riniflerernennungen herorriefen, wurde durch die Art, mie das neue Minifterium ſich zu 
va Bablen verhielt, noch gefleigert. Die Circularverfügung des Minifters des Innern, Flott⸗ 
wel, erinnerte endlich einmal wieder daran, daß man in einem conftitutionellen Staat lebte. 
Die Ober: und Regierungspräfldenten wurden aufgefordert, foviel in ihrer Macht ftehe, da⸗ 
bir zu wirken, daß die Wahl auf Männer, vie durch Treue, Zuverläfiigkeit und Rechtſchaffen⸗ 
heit ſich auszeichneten, gelenkt werde. ‚Don der andern Seite”, hieß es wörtlich in dem Aus- 
iSreiben, „iſt Dagegen auch wohl zu beachten, daß biefe Einwirfung fi) davon fern halten muß, 
wur Geltendmachung der amtlihen Autorität den zu den Wahlen berufenen Unterthanen 
Er. Majeflät des Königs bei Ausübung des Mahlrechts irgendeinen Zmang anzuthun.“ Jede 
Einfhuchterung der Wahlmänner durd Androhung der Entziehung gewiſſer von den Staats: 
behoͤrden abhängiger Bortheile wurde ausbrücklich verboten. Die Regierung bed Brinz: Re: 
genten ftand nicht an, mehrere Erlafle reactionärer Beamten, welche die liberale Bartei im Einne 
tes frühern Syſtems zu verdächtigen fuchten, förmlich zu desavoniren. Hr. von Kleift: Regom, 
ter ſchon auf dem Vereinigten Landtag von 1847 die feudalen Ideen, die zu jener Zeit in feiner 
Srimat Hinterpommern wild wuchſen, mit Wärme vertreten hatte und gleich im Beginn ber 
Reactionszeit (1851) zum Oberpräfidenten der Nheinprovinz beförbert morben war, wurde 
au Dispofition geftellt. Der geſundeſte Broceh , der fi in einem conflitionellen Staat voll: 
chen kann, der nämlich, daß freie Wahlen entfchieven minifteriell ausfallen, trat zum erften 
mal feit Begründung der Verfaſſung in Preußen ein. 

Am 12. Ian. 1859 wurde die Kammerſeſſion durch eine Thronrede des Negenten eröffnet. 
durch Die Borlage eines Geſetzes über die Givilcehe, eines Entwurfs zur Grundſteuerregelung 
ud eined anbern zur Beſeitigung ber Streitigfeiten in Diffidentenfachen zeigte die Regierung. 
up He willen fei, wichtige Punkte ver Geſetzgebung zum Austrag zu bringen. Die Majvrität 
wr Kammer befchloß daher, ihrerfeit8 auf die Initiative au verzichten; ein’ von ihr längſt vor: 
kreiteteß Gemeindegeſetz wurde zurücgelegt, und ein aus ihrer Mitte hervorgegangener Antrag 



42 Preußen (Staatsgefhichte und Staatsrecht) 

auf Anderung in der Preßgeſetzgebung erhielt nicht die Stimmenmehrheit. So völlig war d 
Fraction Binde, melde in der Zweiten Kammer die Oberhand hatte, bemüht, dem Minifteriur 
den Vortritt zu laffen. 

Wie zur Zeit der Stein’fhen Reformen, mie während der Freiheitäfriege, wie endlich i 
Jahre 1848, fo bewährte es ſich auch jegt, daß der Eintritt in eine liberale Richtung Preuße 
der nationalen Sade nähern muß. Seit lange wußte man, daß Napoleon IH. mit Kriege 
planen umging, man hatte fi daran gewöhnt, die Thatfache dieſes Kaiſerthums als hinreichen 
anzufehen, um Europa nicht zu einem dauernden Frieden fommen zu laflen, die Furcht lag nid 
fern, daß die Rheingrenze der erſte Zielpunft der franzöiiihen Eroberungdplane fein werd 
Da erihien im Beginn des Jahres 1859 die Schrift „Napoleon III. und Italien”. Dari 
wurde die Reviſion der Verträge von 1815 gefordert, Die Anerkennung des Nationalitätöprin 
rips auögefprodhen und auf Italien angewandt: die italienifche Nation müſſe ſich ſelbſt wieder 
gegeben werden, die Herrſchaft Ofterreih8 im Norden der Halbinfel müffe aufhören, ganz Ita 
lien bis zur Adria müffe frei fein. War es die Sympathie für die Nation des Südens, dere: 
Schickſal jo viele Vergleihungspunfte mit dem des deutſchen Volks varbietet, war es der Man 
gel jeder Sympathie für Die Aufrechterhaltung ver Herrſchaft Oſterreichs in Stalien, ein Mange 
der fi in den eigenen Landen bed Kaiſers Franz Joſeph bis auf die heutige Stunde gelten 
macht; in Deutihland gewann die Anlidht immer mehr Raum, daß der Bund fi) in die italie 
nifche Angelegenheit nicht miſchen dürfe. Dennoch ließ ſich die Beſorgniß nit unterbrüden 
daß der italienifche Krieg nur das Vorfpiel eines deutfch-franzöftfchen fein werde. Angeficht 
der politifhen Gefahr, die von Werften drohte, kam Deutfchland wieder zu dem Vollgefühl de 
durch feine Zerfplitterung bedingten Schwäche, und ver feit einem Jahrzehnt verhallte Ruf nac 
Verfaffungsreform wurde von neuem laut. Der Antrag Hölder's in der würtembergiſche 
Kanımer (2. Mai), die Bewilligung der Mittel zum Kriege an die Bebingung zu knüpfer 
daß die deutſche Verfaflungäfrage gelöft werbe, und ähnliche Rogationen in andern Kammer 
Süddeutſchlands zeigten zur Genüge, welche Stellung die Kanbeövertretungen zu der obſchwe 
benden Angelegenheit einnahmen. 

Es Täßt ſich nicht verfennen, daß die Zuftände in Deutfchland bis au Ende des Jahres 185; 
für die Wiederaufnahme der Verfaſſungsänderung entſchieden ungünftig waren. Man hatte bi 
Meformprojecte von 1848 und 1849 raſch vergeflen. Nicht daß alles an ihnen unausführba 
gewefen wäre, allein vie Barteien ver conftituirenden Berfammlung von Frankfurt hatten fic 
theil8 aufgelöft, theild, wie ed ven Bothaern ergangen war, um neue Programme geſchart, Di 
al8 mefentliche Abſchwächungen ihrer frühern Gefinnung angefehen werben mußten und deshal 
nicht mehr den alten Einfluß ausüben Eonnten. Liberale Parteien gab es in allen deutſche 
Staaten, aber fie fanden nicht in folivarifcher Verbindung untereinander ; der deutſche Libera 
lismus war im Begriff, demielben Erbübel zu verfallen, welches allen unfern auf national 
Einigung angelegten Inflituten von jeher dad Mark audgefogen bat, ver Entartung zum par 
tieularen Weſen. 

Freilich nicht die Parteien im Volk allein trugen die Schuld, daß bie friihe Strömung au 
den Jahren des Wiedererwachens fo bald ind Stocken gerathen war; ein größerer Theil laftel 
auf den Regierungen, derjenigen zumal, die durd ihre materielle Macht berufen geweſen wärı 
an die Spige der Bewegung zu treten. Denn fo hoch auch der Drang im Volk nah Um 
geftaltung der Verfaffung anzufchlagen ift, dad war doch im Lauf der jüngften Entwidelun 
Elar geworden, daß er fein Ziel nur erreichen Eonnte, wenn e8 ihm gelang, den Willen der Rı 
gierungen für fih umzuflimmen, d. 5. diefe zu gemeinfamem Handeln mit fidy fortzureißen 
darum war Die Reform von 1848 gefcheitert, weil dad Parlament und die preußifche Regierun 
fih nicht Hatten finden fünnen. Wo aber mar bis Ausgang 1858 in Deutſchland der Staa 
defien moralifches Gewicht groß genug gewefen wäre, daß ſich das Volf feiner Führung auf dei 
Wege der innern Umbildung mit Vertrauen hätte hingeben können ? 

Der Reaction in Breußen wurde oben gedacht; wie e8 in Öfterreich ſtand, ift befannt; bi 
Fleinen Königreihe harten feit dem Vierkönigebündniß (1850) und feinem Reformproiec 
welches allenfalls als ein Beweis für dad Talent des Hrn. von der Vforbten dienen konnte, nim 
mermehr aber binreichte, die Nation zu befriedigen, nichts für die allgemeine Sache geleifte: 
Freifinnig und volksthümlich muß der Staat fein, welchem die Aufgabe ver Zufunft zufallen fol 

Und ebendieſe Korberung ſchien die Menierung des Prinz: Regenten von Preußen erfülle 
su wollen. Für die liberale Tendenz bürgten die Namen des Minifteriums. Aber audy gerat 
die nationale Richtung wurde mit vollem Bewußtſein ergriffen; ein in den erſten Tagen de 
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Egentſchaft erlaſſenes Programm enthielt Die Worte: „Preußen muß in Deutſchland moraliſche 

roberungen machen“, Worte, die nicht minder bedeutungsſchwer waren als einſt pie Verkün⸗ 

igung Friedrich Wilhelm's IV.: „Preußen gebt fortan in Deutſchland auf“, und durch welche 

Breußen ſich abermals mit voller Verantwortlichkeit vor die Nation ſtellte. Dieſelbe Bereit: 
silligfeit, für Die Sache des Volks einzutreten, betonten die Minifter des Brinzen bei jener Ge⸗ 
egenheit. So erflärte ver Minifter der auswärtigen Angelegenheiten in einem Erpofe für vie 

wiben Häuſer der Yandeövertretung, Preußen werde die bedeutungsfchwere europätiche Ver- 
rickelung löſen helfen — die Regierung ſchloß ſich eben ven Vermittelungsvorſchlägen Enalandé 

wilden Sardinien, Frankreich und Oſterreich an —, „es werde aber darüber niemals ſeines 
enſchen Berufs vergeſſen“. Die preußiſche Regierung müſſe den euroväiſchen Verträgen 
murnde Achtung verſchaffen, ſagte der Miniſter, ſie müſſe aber „in gleichem Maße” an ver 

erzeugung feſthalten, „daß Die Volitik Preußens, fol fie dem hoben Berufe unſers Landes 
rtiprechen, ſtets eine nationale fein muß”. Es mar ein gewaltiger, hinreißender Moment, mohl 
mis angetban, die Gegner des parlamentarifhen Syſtems zum Schweigen zu bringen, ald das 
wiemmte Abgeordnetenhaus zum Zeichen des Einverflänonifles mit der Volitik des Miniſteriums 
6 einmitthig von feinen Sigen erhob, ein Act, in welchem ſich für Preußen der innige Bund 

wiſchen nationaler Empfindung und wahrhaft confitutioneller Gefinnung zu Inmbolifiren 

Wien. Die Regierung verfannte nicht, was diefer Einflang mit der Randesvertretung für fie 
ente; fie begrüßte in ihn „ein ihr theneres Pfand des Vertrauens, durch welches fie fich ge⸗ 
Sarh fühlt bei der Erfüllung des ihr obliegenden ſchweren Berufs”. Bin denkwürdiger Tag, 

tieſer 9. März 1859. 
Nah dem Miöglüden ver Miſſion Lord Cowlev's in Wien unterließ Preußen nicht, fich 

gegen die offen hervortretende Neigung Oſterreichs zu einfeitigem Vorgehen klar und beftimmt 
ıörufpreben. Damit hatte e8 feinen politifhen Standpunkt hinlänglich bezeichnet; ed war 
gmam im Einklange mit demfelben, daß, ald Mitte April Erzherzog Albrecht dem berliner Hof 
emen Beſuch machte, die Übernahme einer Garantie des Öfterreichiihen Beſttzſtandes in Italien 
son Preußen verweigert wurde. 

Wie allgemein in Norddeutſchland, fo vermochte man auch in Berlin nit die Anficht zu 
tbeilen, welche in Süobentfchland und zumal in den Kreifen , die aus der augsburgiſchen „All⸗ 
gemeinen Zeitung” ihr politifches Willen und Wünſchen Ihöpfen, nod ihre Anhänger hatte, 
wimlid daß der Umſturz der öfterreihifchen Herrſchaft in Italien als ein Nachtheil für Deutfch- 
nd angefehen werden müfle. Darüber vergaß die Negierung des Prinz-Regenten jebod nicht, 
% Har zu machen, daß ver Krieg leicht einen Umfang annehmen Eönne, durch melden er 
demſchland gefährden mußte, und eben in Hinficht auf diefe Eventualität beſchloß fie zu rüften. 
Im 20. April erhielten drei preußifche Armeecorps Befehl, fi in Kriegsbereitichaft zu halten: 
dermächſt wurde auf ein Gleiches für die Bundestruppen preußiſcherſeits angetragen. Preußen 
snerfannte damit für den Augenblid die factifche Kriegsverfaffung ded Bundes, allein bie Art, 
nie es geſchah, mußte bereitö als ein vorläufiger Hinweis auf die Nothwendigkeit einer Reform 
geiehen werben. Denn das follte es doch mol beſagen, wenn in dem Antrag bes preußifchen 
Besollmäßhtigten zu Branffurt ‚ver Zeitverluft, ven die Organifation des Bundes bei der Her: 
&llımg feiner Bertheidigungsmittel mit ſich bringe”, betont wurde. Während num die Öfter: 
reiger in piemonteilfähed Gebiet einflelen (29. Apriſ), gelangten unter Bezugnahme auf bie Erie: 
zeriſchen Ausfidäten mehrere Finanzgeſetzentwürfe vor das Haus der Abgeorbneten (5. Mai), 
runter befonderd ein außerorbentlicher Credit für die Militär: und Marineverwaltung, ſowie 
een Geſetz über den Zufchlag zur Maffifleirten Einfonmen: und zur Mahl: und Schlachtſteuer. 
diefe Geldforberungen wurden einhelligft bewilligt. In der Thronrede, mit weldher der Negent 
rie Seſſion beſchloß (14. Mat), dankte er für die bereite Unterſtützung durch die Landesvertre: 
tung ; zu der politiſchen Lage übergehend, erklärte er, Preußen werbe vie Grundlagen bes euro- 
xiihen Rechtszuſtandes und das Gleichgewicht Europas wahren, „es iſt“, um feine Worte zu 
wiederholen, ‚Sein Recht und feine Pflicht, für pie Sicherheit, ven Schug und die nationalen In- 
m Deutſchlands einzuftehen. Die Obhut diefer Büter mird es nicht aus feiner Hand 

‚ Die Bedenken, welche e8 anfangs in Süddeutſchland erregt hatte, daß Preußen fi von 
Üferreih ifolirte, waren geftillt, feit man die Kriegäzurüftungen der norddeutſchen Großmacht 
": ihre Politik fand auch in jenen Kreifen eine immer weiter greifenbe Anerkennung. Der Ge: 
inte einer Führerſchaft Preußend wurde wieder populär. Mußte die Verfaflungsfrage hinter 
kr militäͤriſchen für ven Augenblick zurücktreten, fo verfäumte man doch wicht die nüke yılı- 
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tifche Aufgabe, welche Preußen im allgenieinern deutſchen Intereſſe zunächſt zu übernehn 
habe, der Regierung des Prinzen ſorglich ans Herz zu legen: die Beſeitigung des Conflicts 
Hannover und Kurheſſen und die endliche Lölung der ſchleswig-holſteiniſchen Frage. Inz 
ſchen glaubte Preußen nach der Schlacht von Magenta (4. Juni) den Augenblick gekommen, 
ed der weitern Entwickelung der Ereigniſſe nicht mehr müßig zuſehen durfte. Es war gene 
den Oſterreichern Venetien zu ſichern. Man muß ſich die Maßregeln des preußiſchen Gabi 
wohl vergegenwärtigen, um ven Werth ver Erklärung, die Oſterreich ſofort nach dem Krieg, 
Europa verbreitete, e8 fei von feinen Bundeögenoflen verlafien worden und babe fid fein 
Feinde in die Arme geworfen, weil e8 von einem Frieden mit ihm günftigere Bebingungerm 
warten durfte als von der Vernuittelung jener, würdigen zu fönnen. Am 19. Juni notiff 
Preußen den Mächten pie Mobilmahung feinerTrupypen, am 24. Juni macht es jeinen deut 
Bundesgenofjen die Mittheilung, daß es die Öfterreihifchen Grenzen ihügen werbe, gleichz « 
trifft e8 Vorkehrungen zur Aufftellung eines Obfervationdcorps am Nhein, am 25. Juni 
e8 am Bunde auf die Mobilmahung des 7. und 8. Armeecorps an, am 2. Juli auf die de 
und 10. Armeecorp8; in demſelben Augenblid, wo e8 ven Oberbefehl über diefe Corps verlca 
iſt Fürſt Windiſchgrätz in Berlin, er gewinnt ſelbſt die Überzengung, daß Breußen nit d «= 
venfe, Ofterreih zu verlaſſen, er erflärt die Gerüchte von einem beabfichtigten Waffenftil 
fir unwahr und verfihert, daß Ofterreih in keine Gebietsabtretung willigen werbe; ald ie 
gleichwol der Waffenftillftand abgefchloflen wird (8. Juli), telegraphirt er, man möge den be 
tiven Frieden aufſchieben, da er Preußen zur Hülfe geneigt finde, und dod am 11. JuK 
Friede von Billafranca. Die Beweggründe wurden bald genug enthüllt. Der Katfer 
Frankreich ſprach e8 offen aus, daß die Gefahr eines doppelten Kriegd, die feit der Zufame « 
ziehung preußifcher Truppen am Rhein immer drohender wurde, ihn zur Beendigung bei 
lieniſchen Feldzugs bewogen babe, und ſterreich vermochte es wenigſtens nicht zu verbe 
daß die Beſorgniß, Preußen werde durch fein energiſches Auftreten am Bunde, unter gefdk> 
Benugung der Hülflofigkeit, in welcher die Eleinen deutſchen Staaten ſich augenblicklich befax = 
die erften realen Grundlagen einer Hegemonie in Deutfchland gewinnen, für feinen plögT 
Entſchluß maßgebend geweien war. So herrfihte denn in der nächſten Zeit nad) dem Tage 
Villafranca die Anfiht vor, daß der Friede als nadtheilig für Preußen angeſehen we 
müffe. Und fiherlich hatten diejenigen recht, weldye in dem Ereigniß vom 11. Juli eine 
eitelung der Hoffnungen ſahen, die jih in Bezug auf einen engern Anſchluß der klein— 
mittelftaatlihen Regierungen an die norddeutſche Großmacht gebildet Hatten, denn fo viel ! 
far geworden, daß eine Anderung der veutfchen Verfaffung nad viefer Richtung Hin nur. w2 
dem Drud eined auswärtigen Kriegd erzielt werben Fünne. Dagegen erwies ſich die zweite # 
fürchtung als übereilt, daß Dfterreih, um die Niederlage Preußens vollftändig zu machen, 
Neform des Bundes in die Hand nehmen werde. Wie der Aufruf des Kaifers Kranz Joſeph⸗ 

jeine Bölfer (15. Juli) verfündet hatte, fo richtete die Öfterreichifche Regierung zunächft in 
That ihr Hauptaugenmerk auf die Berbeflerung der Verfaffungdzuftände in ihren eigenen a 
den. Mit diefer Sorge hatte fie vollauf zu thun. Dies trug dazu bei, daß die Reformpar 
die durch den Kriegsruf am Ende des Jahres 1858 auß ihrem faft zehniährigen Schlumm 
geweckt worden war und feitbem bie Überzeugung nicht mehr los werben fonnte, daß Deutf 
land mit der Berfaflung, wie fie nun einmal war, feinen übermächtigen Nahbarn, zum 

Frankreich, wehrlos gegenühberftehe, ganz auf Preußen angewiefen blieb. Eine im beutiä 
Volk meitverziweigte Partei fhien Preußen ven Rückzug zu den Erfolgen bahnen zu folk 
um melde e8 durch den Zwiſchenſtreich der öfterreihifchen Politik gebracht worden war. 

Die Bewegung, um die ed fidh Hier handelt, und der wir gedenfen müflen, wenn aud { 
Mefultat tief verfchleiert noch in der Kerne liegt, ift audgegangen von den Beidhlüffen, wel 
eine Berfammlung deutfher Männer, zum Theil Abgeordneter aus frühern oder berzeitig 
Bolfövertretungen, zu Eiſenach faßte (17. Juli). Durd den Frieden zwifchen Öfterrei u 
Frankreich, davon ging fie au, find die Gefahren für Deutichland eher vermehrt als verminde 
Diefe Gefahren Haben ihren Grund in einer fehlerhaften Gefammtverfaflung Deutichlanl 
Zu diefem Zweck nıuß der Bund durch eine flarfe Eentralgemwalt erjegt werben. Die wirkſan 
Schritte zur Erreihung dieſes Zwecks können nur von Preußen ausgehen: es ift alfo dahin 
wirfen, daß Preußen die Initiative übernehme. Bis zur definitiven Gonftituirung der beutfä 
Gentralgemwalt ift die Leitung der deutihen Militärfrärte und die diplomatiſche Bertretu 
Deutſchlands nad außen auf Preußen zu übertragen. Pflicht jedes deutfchen Mannes if 
die vyreußiſche Megierung, joweit fie ihre Beftrebungen hierauf richtet, zu unterflügen. Es! 
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wilener beſonders tiefen Erfahrung in der Phyſiologie politiſcher Erſcheinungen, um zu er⸗ 
bern, daß die Grundzũge zu einer Reform, welche in dieſen ſechs Punkten niedergelegt waren, 
ma vurhaus andern Geift entiprofien als weiland das Verfaffungswerk des frankfurter Bar: 
kwrtt. Diejed war davon ausgegangen, daß das deutſche Volk fich jelbft feine Verfaſſung 
gha wälle; nur um den Preid der unbedingten Anerkennung einer von den Volksvertretern 
Big gemachten Berfaflung hatte es jich fchließlich bereit erklärt, Preußen an die Spige Deutſch⸗ 
hast zu Rellen; wenn irgendwo, fo war dort von unten her organifirt worden. Dielirheber des 
Seimalvereind dagegen bekannten ſich durch ihre eifenadher Entwürfe von vornherein zu dem 
See mit Preußen; indem fie ferner eine fefte Gentralgewalt als die erfte Forderung hinſtell⸗ 
imgaben fie zu, daß bei der Umgeftaltung der deutſchen Verfaſſung dem monarchiſchen Princip 
emtiäiedener Antheil eingeräumt werden müſſe; jie enthielten ſich in ihren erften Program- 
Mujogar der Erwähnung eines deutichen Parlaments, wie denn ihre Partei in der erften Zeit, 
Ab felange fie von der preußifchen Regierung die Erfüllung ihrer Erwartungen hoffen durfte, 
Bafiät vertrat, daß die Vorbedingung eines deutfhen Parlaments eben die Gentralgewalt 
e jein müffe ; jie erklärte jich endlich ausdrücklich Dafür, daß die preußifhe Regierung in der 
Verifungeangelegenheit auf dem legalen Wege eined Antrags beim Bundestag vorgebe. 
Ban hat gegen die Mitglieder des Nativnalvereind, der jich eben auf Grund ver eiſenacher Ar: 
üegehilver hat, den Vorwurf erhoben, daß ihr legter Zweck auf den Umſturz der Eleinftaat- 

J Wa Regierungen gerichtet fei. Völlig ohne Grund. Zwar befanden jie ſich nit in allen 
u wen Landen in derjelben Rage wie ihre koburg- gothaiſchen Geſinnungsgenoſſen, welde 

Ian Beitritt zu den Beſchlüſſen der nationalen Partei mit der loyalen Erklärung verbinden 
Ina: ‚nit weil e8 nöthig wäre, in unfern Landen entgegenftehenve Bejtrebungen zu be: 

', allein ihre Forderungen gingen doch nirgends über das Aufgeben des befondern di- 
Ihastiihen Verkehrs der einzelnen Staaten zu Bunften einer einheitlichen Vertretung Deutſch⸗ 
Kain außen und die Unterordnung unter eine militäriige Führung hinaus, Opfer, die 

Ä Meisiger Selbftverleugnung der Souveränetätögelüfte zu erreichen waren, die auch, wie die 
Äataert des Herz0g8 von Koburg auf die gothaer Adreſſe bewies (28. Aug.), nicht von allen 

RA als unvereinbar mit ihrer Würde betrachtet wurden. Schon die eiſenacher Beſchlüſſe 
em ald ein um fo unzweideutigeres Zeugniß für die Preußen freundlihe Stimmung in 

Sesikkan gelten, je weniger die Verſammlung unter dem Einfluß preußiſcher Stimmen ge- 
hatte; denn während faft alle deutſchen Staaten dafelbft mehrfach vertreten geweſen 

‚ hatte ſich aus Preupen nur ein einziged Mitglied eingefunden; die nachfolgenven Er⸗ 
gen an den namhafteften Orten Deutſchlands enthielten die unbedingteften Vertrauens: 

Ik für den Prinz: Regenten und feine Regierung. So Enüpften die Beſchlüſſe einer Ver: 
gin Sannoyer (Ende Juli) an den günftigen Eindruck an, welchen die entſchloſſene 

i Breußens und jeine Kriegsrüftungen während der legten Wochen in den meiften Theilen 
manglands hervorgebracht hätten, um zu erflären, daß für die Zeiten der Gefahr und des 
Bist das Volk die Vertretung jeiner Intereffen und bie Xeitung feiner militärijchen Kräfte 
bemauensvoll in Breußens Hände legen werde. Ähnliche Kundgebungen erfolgten in Wür- 
—* Naſſau, Heſſen, Sachſen und den anhaltiſchen Herzogthümern. Am ſtärkſten war die 

gung in Baden; fie iſt nirgends mit jo praktiſchem Verſtand ergriffen worden mie bier. 
as Manifeft einer heidelberger Berfanmlung (4. Aug.) enthielt Vorſchläge, die auch in Zu: 
ft noch Nachachtung verdienen. Es wurde angerathen, durch Gartelverträge zwiſchen Breu- 
Mund den einzelnen deutſchen Regierungen den preußiſchen Unterthanen den Eintritt in den 
Kauspienft in den andern deutſchen Landen und umgekehrt ven linterthanen dieſer ven Eintritt 
Ipreugifhe Beamtenftellen ohne nochmalige Prüfungen zu geflatten. Ferner follten die 
ben Armeecorpd au ihren Heimatländern verlegt werden, und es follte namentlich ein ge: 
tinſames Organ für die deutfche proteftantifche Kirche geichaffen werben. 
Ran fann nicht jugen, daß die Regierung des Prinz-Regenten eine präcije Stellung zu den 

Mebungen der nationalen Reformpartei eingenommen habe. Denn wenn ſie die ſo entſchie⸗ 
min preußiſchen Sinne gefaßten Beſchlüſſe derſelben auch nirgends fürmlich desavouirte, ſo 
Mile ſich doch andererſeits nie beſtimmt zu denſelben befannt. Die Antwort des Grafen 
Martin, des Nachfolger Flottwell's, auf eine Adreſſe der ftettiner Bürgerfchaft, welche die 
ihtung einer Gentralgewalt im Sinne der eifenadyer Artikel anempfahl, ſprach zwar von 

„teten und energijchen Zufanımenfaffen der geiftigen und materiellen Kräfte der Nation“, 
ing aber mit dieſer Wendung den Ausprud Gentralgewalt und ließ völlig darüber in Zweifel, 
Nb die Regierung zu den von der Reformpartei an fie geflelten Aufforderungen verhalte, 

' 
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Mit um jo größerer Genugthuung wurde es aufgenonmen, daß der Prinz-Regent in einer 
soncreten Brage, der furbejliihen, dem Bundestag entgegentrat. Das Minifterium Hohen- 
zollern hatte durch eine Denkirift vom 10. Det. 1859 die Rechtsgültigkeit der Verfailung von ° 
1852 in Abrede geftellt und, den Wünfchen der Bevölferung von Heſſen-Kaſſel gemäß, auf : 
Herſtellung ver Berfaffung von 1831 angetragen; die Thronreve, mit weldher die Kammer: U 
ſeſſion von 1860 eröffnet wurde (Januar), warf dem Bundestagsbeſchluß vom 27.März 1852 " 
geradezu Gompetenzüberjchreitung vor. In derjelben Thronrede war auch nach langer Zeit ein- 2 
mal wieder der fhleöwig-holfteinifchen Angelegenheit Erwähnung gethan. Diejelbe hatte am & 
Ende des Jahres 1859 zu einer Spannung zwiſchen Dänemark und vem Bunde Anlaß gegeben, 2 
die noch nicht als befeitigt betrachtet werden Eonnte. Bekanntlich war durch den Beihluß vom x 
29. Zuli 1852 feitend des Bundes vie Zuflimmung zur Errichtung des däniſchen Geſammt- u 
ſtaats gegeben worden, doch mit dem Vorbehalt der Gleihberechtigung ver Theile des pänifchen 7 
Staatenkörperd und der Zuflimmung ver ſchleswigiſchen und holfteinifchen Stände zu einer zu x 
erlafienden Gejanımtverfaffung. Gleihwol war am 5. Oct. 1855 den Herzogthümern eine :ı 
Berfaflung octroyirt worden. Erſt im Jahre 1858 ſprach der Bundestag dieſer die Gültigkeit ix 
für Holftein und Lauenburg ab, indem er zugleich mit der Execution drohte. Daß hatte nenn äi 
die Wirkung, daß Friedrich VII. am 6. Nov. 1858 den holſteiniſchen Ständen die Geſammt- 
verfaflung zur Begutachtung vorlegte. Natürlich wurde jie verworfen. Diesmal mar ed Däne: d 
mare, welches nachgab; in jeiner Throntede vom 23. Sept. 1859 erklärte der König, er habe ;:; 
ih den Bundesbeſchluſſe fügen müflen, da im andern Hall der Krieg mit Deutſchland unver: di 
meidlich gewefen wäre. In einem Briefe an den Deutichen Bund (2. Nov. 1859) verſprach er, zu 
einen Reichstage, deſſen Mitglieder zu einer Hälfte vom Reichsrath, zur andern von den Pros +: 
vinzialfländen ermählt werben jollten, die Sade zur Entſcheidung vorzulegen. Der Erfolg x; 
diefer Maßregel war bisjegt zweifelhaft und die Möglichkeit, daß der Bund zur Interventiog „. 
gezwungen werben würde, keinesfalls ausgeſchloſſen. Der Bring Regent verſprach bie Medhte a 
der unter dem däniſchen Scepter vereinten beutfchen Lande zu fhügen. Es fehlte nicht an andere .., 
kriegeriſchen Ausſichten. Die Zuſtände in Italien waren keineswegs conſolidirt, die Rolle, ;, 
welche Frankreich in der italienijchen Yrage fpielte, indem es jeine anfängliche Berheißung, Ita⸗ 
lien jolle frei jein bi8 zur Adria, durch den Frieden von Villafranca in eine Bundesconfoͤdera⸗ 
tion der italieniſchen Staaten unter dem Ehrenvorſitz des Heiligen Vaters verwandeln wollte, 
hatte das Mistrauen gegen die Abſichten Napoleon's Il. vermehrt, man gab ſich in Preußen: J— 
um ſo leidenſchaftlichern Beſorgniſſen in Betreff des Rhein hin, als die Franzoſenfurcht des 
Miniſteriums Palmerſton, die chroniſch zu werden anfing, die Ausſicht auf eine preußiſchz 
englijche Allianz im Ball eine Kriegs mit der continentalen Weſtmacht von vornherein jo gut 
wie abſchnitt. Gleichzeitig hatte Rußland nicht übel Luſt, die orientaliihe Brage wieder auf Die, 
Bahn zu bringen. Mit Nüdjicht auf die bedrohliche Weltlage hatte der Negent ſchon Ende, — 
1859 in Frankfurt Anträge über die Bundeskriegsverfaſſung machen laſſen. „Eine im voraus 
organiſirte Wehrkraft““, dad war der Kernpunkt feiner Forderungen. Weiter griffen feine, 
Vorſchläge beſonders das Inſtitut des Wahloberfeldherrn an, der nach dem Entwurf der Mittels _ 
ſtaaten an der Spitze der Bundescontingente ſelbſtändig neben den Heeren von ſterreich und, 
Preußen operiten jollte, obgleich doch eben dieſe Contingente zum größten Theil aus Ofters_ 
teichern und Preußen beitanden. Er wollte die Oberleitung den beiden deutſchen Br 
gelichert wiflen, welchen, natürlich nur im Ball des Kriegs, vie einzelnen Gontingente nah Ma 
gabe der geographifchen Verhältniile zugewieien werden jollten: ein Vorſchlag, dem man m _ 
Unrecht zur Laſt gelegt bat, daß er die Spaltung zwijchen dem Norden und Süden auf die Weh 
verfajlung übertragen haben würde; denn jeiner ganzen Natur nah war er nur für den Fe 
angelegt, daß Oflerreih und Preußen gemeinjam agirten. Sollte ji nicht hierauß am befes— 
ergeben, gegen wen diefer Neformplan gerihtet war? Übrigens fheiterte er, wie befannt, age 
der würgburgijchen Goalition. 

Während Vreußen noch mit ven Mittelftaaten verhanvelte, um jie von der Zweckmäßigkek— 
der von ihm vorgefchlagenen Reform des Bundesheers zu überzeugen, wurde dem preußiſches— 
Abgeoronetenbaufe, ebenfalls mit Bezugnahme auf die Eriegeriiche Stimmung in Europa, em 
Entwurf zu einer Umgeſtaltung ver preußijchen Armee vorgelegt. Diefelbe betraf vornehulic 
das Verhältniß der Landwehr eriten Aufgebots zum flehenden Heer. Wir haben im früßerme 
nachzuweiſen verſucht, wie dad Inſtitut der Landwehr durch militäriſche Einrichtungen manage 

facher Art in Preußen lange vor ven Freiheitskriegen vorbereitet war, ja wie die Kriegstüchte 
feit bed brandenburgifch : preußiichen Heeres gerade in der Zeit jeiner ruhmreichſten Grfolgg: 
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pptſächlich Darauf beruht Hatte, daß in den Rändern der Hohenzollern mehr und früher als 
raendwo das Volk felbft zur Landesvertheidigung herangezogen worden war. Allein alt, wie 
ne Idee der Landesmilizen und fpäter der Landwehr, war doc nicht minder der Widerſpruch, 
den dieſe Waffenkoͤrper erfahren hatten. Gegen die Landwehr regte er ih unmittelbar nach den 
Freiheitskriegen. Daß nad vem Geſetz vom 22. Der. 1819 zu jedem Kinienregiment ein Land 
mebrregiment errichtet wurde, wodurch die Stärke der Lanpwehrinfanterie jener der Linten- 
isfanterie gleichkam, daß ferner die Bintheilung der Landwehr in Brigaden und Bezirke ver 
ter Linie nachgebildet und aud die Numerirung der Linienregimenter auf die Landwehrregi 
menter angewandt würde, erſchien bereitd ald eine Annäherung der beiden Truppengattungen, 
melde der durch das Beleg vom 3. Sept. 1814 vorgejehenen Trennung derjelben zuwiderlief, 
wa führte zu dem Audtritt zweier Männer, die mit ald die Schöpfer des Landwehrſyſtems an- 
sieben werben mußten, von Boyen's und Grolman's. Gin befonderer Übelſtand entwidelte 
ih jeit jener Zeit daraus, daß aus den oben angegebenen Gründen eine nit geringe Anzahl 
von Refruten flatt der Linie vielmehr der Landwehr oder der Reſerve zugewiefen werden mußte. 
Sa man fich aber überzeugte, daB die Landwehr: und Reſerverekruten nicht bis zu der erwünſch⸗ 
a Baflentüchtigfeit herangebilvet wurden, jo ließ man das ganze Inſtitut fallen und fegte 
lieber den dreijährigen Dienft in der Armee auf zwei Jahre herab, um durch den rafchern Wechſel 
vr Erſatzmannſchaften die Möglichkeit zum Eintritt einer um jo größern Zahl von Rekruten zu 
zewinnen (1833). Nun wurde aber im Jahre 1857 zur preijährigen Dienflzeit zurückgegrif⸗ 
ſen und Dadurch das alte Misverhältnig, daß die Ziffer der jährlich Ausgehobenen die der nöthi: 
sa@rgänzungen überflieg, wiederhergeſtellt. Es blieb nun nichts anderes übrig, als durd 
ei Nittel Der Ausloſung die ausgehobenen dienftpflitigen Mannſchaften bis zur Höhe des 
ab ergebenden UÜberſchuſſes auszufcheiden: ein Verfahren, deſſen Ungerechtigkeit zu Tage liegt. 

Uübgeſehen davon, daß die Auslojung nicht für die einjährigen, fondern nur für die dreijährigen 
Sreiwilligen in Anwendung fam, mußte eine Maßregel unliebjam fein, die es ganz dem Zufall 
wbeimgab, ob ver Waffenpflichtige von dem Militärdienſt befreit wurde ober die volle zwoͤlf⸗ 
jährige Dienſtzeit (drei Jahre bei der Fahne, zwei in der Reſerve, jieben in ver Landwehr erften 

Aufgebots) über ji nehmen mußte. Dagegen Eonnte nicht dad mindefte eingemandt merden, 
wenn bie Regierung den Unfprud) erhob, ſämmtliche Warfenfähige wirkli unter die Fahnen 
einzuftellen, ja die Majorität des Ubgeorbnetenhaufes hat bis auf dieſen Moment ?9) nie auf: 
gehört, der Regierung ausdrücklich das Recht zuzugeflehen, die im Lande ſich darbietenden waf⸗ 
kuschtigen Kräfte ſämmtlich zum Dienjt zu verwenden; allein in ihren Anfichten darüber, wie 
Dejeh Ziel zu erreichen fei, gingen beide Bactoren weit auseinander. Die Landesvertretung 
wänichte die Misſtände ohne bedeutende Erhöhung des Militäretatd und ohne Veränderung 
ads alten Verhältniſſe zwijchen Linie und Landwehr auf dem Wege der Nüdfehr zur 
peeijährigen Dienftzeit befeitigt zu ſehen, detgeſtalt, daß flatt der 40000 Refruten, die bei 
Weijähriger Dienflzeit eingeftellt wurden, nunmehr jährlih 60000 zur Aushebung fommen 
ſellien, eine Zahl, welche mit der ver in jedem Jahre zum Eintritt in dad Heer für tauglich Be— 
isadenen annähernd übereinflimmte. Anders die Mtegierung. Bin Ausſpruch, den der Kriegs: 

I winifier von Bonin während der Mobilmahung von 1859 gethan hatte, daß die Linie nicht 
IJ ohne die Landwehr erfien Aufgebot8 mobil gemacht werden fünne, deutete bereitd Darauf hin, daß 

dad chende Heer auf Koften der Landwehr vermehrt werden jolle. Ende 1859 legte von Bonin 
. 5 fin Amt nieder, und fein Nachfolger, Hr. von Roon, trat am 9. Febr. 1860 mit dem fertigen 

Keorganijationsplan vor das Unterhaus. Statt der fünfjährigen Dienftzeit im flehenven Heer, 
- Kuckhe das Geſetz von 1814 vorjchrieb (drei Jahre bei der Fahne, zwei in der Mejerve), murde 

fine achtiährige verlangt. Infanterie, Artillerie und Pionniere jollten drei, die Cavalerie aber 
jeltte vier Jahre bei den Fahnen verbleiben. Der Dienft in der Referve jollte vier Jahre dauern, 
We Dienftvauer in der Landwehr eine eljjährige fein, jedenfalls aber mit vem neununddreißig⸗ 
Bm Lebensjahre enden. Junge Leute von Bildung jollten nur Ein Jahr unter ven Fahnen blei- 

Mund nad) Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Rebenöverhältniffe zu den Dffizierftellen in ver 
Leſerve und Landwehr vorgejhlagen werden fünnen. Was aber wurde aus derXandwehr? Der 

20) So nody in der jüngit erfchienenen vom Preßverein herausgegebenen Schrift: Die Militärfrage 
Januar 1864 (Berlin 1864), S. 29. Material für die Beurtheilung der Militärfrage nady ihrer 

hen, finanziellen und politischen Seite findet ſich in Haym's Preußiichen Jahrbüchern, Jahrg. 
V. 143 - 174: Jahrg. 1861, VII, 330—391. Zugleich ift auf den im Jahre 1864 erfchienenen 
Üfomebericht der Abgeorpneten Gneiſt und Lehmann zu verweilen, 
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bei weitem größte Theil der Landivehrravalerie wurde bejeitigt und dafür die Gavalerie ver : 
Linie von 152 auf 200 Schwabronen vermehrt. Die Zahl der flehenden Infanteriebataillone : 
flieg von 136 auf 253, ſodaß die Landwehr erften Aufgebots, während fie nach dem Gejeg von 
1814 diefelbe Stärfe haben follte wie das ſtehende Heer, jegt nur noch halb jo ſtark war ald das : 
legtere, weldhe® von 153000 auf über 200000 Dann vermehrt wurde. Der Kriegsminifter '; 
machte fein Hehl daraus, daß die fo gefhmächte Landwehr erſten Aufgebots nicht mehr ein Theil = 
der Feldarmee fein, jondern nur noch zunm Feflungsdienft verwandt werden follte: eine Reue: : 
rung, welche dieje Truppe auf den Standpunkt der Landwehr zweiten Aufgebots herabdrüdte. z 
Wenn in dem Entwurf vom 9. Febr. die Aufhebung der Geſetze über die Landwehr von 1814, y 
1815, 1819 ausgeſprochen war, fo lag darin die ſtillſchweigende Anerkennung jeitens ver He: -: 
gierung, daß ſich ihre Neform nicht auf den Boden der frühern Einrichtungen bewege, ed ver: ; 
ſtand fi aber von felbft, daß dieſe Aufhebung fo lange nicht ald rechröfräftig angefehen werven ;: 
mußte, bis der Entwurf durd die verfajlungdmäpige Zuftimmung des Abgeordneten: und z. 
Herrenhauſes zum Geſetz erhoben wurde. Und ebendies geihah nicht. Das Minifterium z0g » 
den Reorganiſationsplan zurüd und ftellte am 5. Mai 1860 ven Antrag, der Regierung vom kr 
1. Mai 1860 bis 30. Juni 1861 9 Mill. Thlr. zu bewilligen. Damit begann ein Zufland} ., 
deſſen rein proviforiihen Charakter die Minifter felbft zu wiederholten malen anerkannt haben. :; 
Indem fie erklärten, daß der außerordentliche Credit dazu beſtimmt fei, die fernere Kriegöbereit: " 
ſchaft und Streitbarfeit des Heered nach den bisherigen „gefeglichen Brundlagen‘ aufrecht zu er⸗ 
halten und zu vervollfländigen, ließen fie hoffen, Daß Die Regierung von einer Aufhebung der .., 
genannten Landwehrgeſetze — denn nur dieſe fonnten unter den „‚gejeglichen Grundlagen’ ver: x 
fanden werden — Abftand nehmen werbe. 

Es kann nicht Aufgabe diejer zufammenfaffenden Überfiht ver preußiſchen @efchichte ſein, r 
den Schiefal, welches die Militärnovelle in den einzelnen Kammerſeſſionen und dieje an ihr ex: 23 
fuhren, im einzelnen zu folgen. Wir befhränfen und darauf, diejenigen Momente, weldye für „” 
den MWiderfland gegen die neue Einrichtung entjcheidend waren, und die Rüdwirfung dieſes 
Widerſtandes auf das Verhältniß zwiſchen Krone und Sandeövertretung fowie auf das Partei , 
leben in Preußen in allgemeinen Umrifjen zu zeichnen. 

Wie die Regierung aus der kriegeriſchen Lage Europas den hauptſächlichſten Reihtfertigungs „- 
grund für den Entwurf vom 9. Febr. hergeleitet hatte, fo wäre die erfte Bedingung für die 
Annahme deſſelben das Vertrauen auf eine energiſche Action des Miniſteriums in der auswaͤr⸗ 
tigen Politik geweſen. Diejed Vertrauen war aber bei der Majorität des Abgeorvnetenhaufes 
bereits geſchwunden. In der italieniſchen Angelegenheit erklärte ſich das Auswärtige Amt weder 
für die eine noch für die andere Partei, weder für Sardinien noch für die Legitimen, und in Dee. 
deutſchen Sache, zunächft der Neform der Bundeskriegsverfaſſung, kam es über einen fruchtlofen, 
Notenmwechfelnidt hinaus. Die Zufammenfunft des Prinz-Regenten mit dem Kaifer Alerans 
der II. (Spätherbſt 1859 zu Breslau) lieferte den Beweis von dem guten Einvernehmen _ 
Preußens mit dem ruſſiſchen Eabinet. Der Beſuch Napoleon’d II. in Baden-Baden (Susi 
1860) legte das offenkundigfte Zeugniß davon ab, dag an eine Spannung zwiſchen Frankreich 
und Preußen nicht mehr zu denken fei. Wenn hier und da die Anſicht verbreitet war, daß dee 
Begegnung mit dem Kaifer dev Franzoſen feinen andern Zweck habe, als Preußen freie Haud. 
in Deutſchland zu ſchaffen, um, wie Cavour wenig fpäter einmal ſagte, ſich das Beiſpiel Sams 
diniens zu Nuge zu machen, jo wurde jie gründlichſt widerlegt, als der Regent die beveutendfla 
Fürſten Deutſchlands zu der Entrevue, hinzuzog. Wie wenig aber die Verabredungen mit den 
fremden Mächten auf eine Iſolirung Oſterreichs hinausliefen, zeigte die Zuſammenkunft eb 
Prinz-Regenten mit dem Kaiſer Franz Iofeph zu Teplig (Ende Juli 1861). Den freundſchaſ⸗ 
lichen Beziehungen Preußens zu den europäifchen Gabineten entjprad) die Hriedendliebe der leg _ 
tern; fie hatte ſich durch daß ftillfehweigende Geſchehenlaſſen der Annectirung Savoyens ſeitencs 
Napoleon's III. hinreichend documentirt. | 

In einem Staat, wo die Gelvberwilligung bei dem Volk ruht, iſt es nicht anders, ale vi. 

jede finanzielle Forderung mit den Fragen der innern und äußern Politif in Verbindung geſey 
wird. Die äußere Lage Europas und inmitten ihrer die Stellung des preußiſchen Auswärtiger 
Amts waren nit mehr derart, daß jie jo bedeutende Opfer, mie die Militärreorganifanon fe= 
derte, zu gebieten ichienen; jo handelte ed ih nur noch darum, ob in Bezug auf die Behandun — 
der innern Angelegenheiten zwiſchen Miniſterium und Abgeordnetenhaus eine uͤbereinftimmuu 
obwaltete, welche mächtig genug war, das letztere zur Bewilligung zu bewegen. Allein die * 
Selligkeit zwiſchen der Majorität und den liberalen Miniſtern war einer gewiſſen Spannurs 
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ymden, jeit diefe in dem Ausbau der Berfaflung dieſelbe Zaghaftigfeit bewieſen wie in ber 
apern Politik. 

Schon in der Sefllon von 1859 hatte das Herrenhaus den Vorlagen ver Regierung einen 
„anbiegſamen“ Wivderſtand entgegengefegt ; derjelbe war in der Seſſion von 1860 nur noch 
ſchaärjer zu Tage getreten. Es handelte fih um die Geſetze über facultative Civilehe und über 
Grunsfteuerregelung. Da beide durch die Verfajlungsurfunde bereitd angefündigt waren, daß 
eime durch Art. 19, der von der Einführung der Civilehe ſpricht, das andere durch Art. 101, der 
ve Abſchaffung jeder Bevorzugung in Betreff der Steuern verheißt, jo machte ſich das Herren 

haus Durch ven Einſpruch, mit welchem es den Entwürfen ded Minifteriums begegnete, ver Ver: 
istungöwidrigfeit ſchuldig. Und doc fah die Regierung dad Schickſal der Seſſion von 1860, 
die Grjoiglofigfeit des zweiten Jahres der Legiölaturperione ruhig kommen, ohne die bejlernde 
dan an das ſtändiſche Oberhaus zu legen. Erſt am 29. Sept. 1860 ernannte der Regent von 
Baren- Baden aus 24 neue Mitgliever der Herrencurie. 

Sonperbar, daß die Anwendung des „Pairſchubs“ auf eine Berjammlung, die in io über: 
wiegender Majorität dem augenblidlichen Syitem entgegen war, ihre Anhänger finden Eonnte. 
Hat he Doch überhaupt nur Sinn, wenn man hoffen darf, die Majorität mit ihrer Hülfe tobt 
za machen, iR fie doch gegenüber dem preußifchen Herrenhauſe, dem nur zu helfen iſt, wenn es 
auf andere Principien hin gegründet wird, vollends als eine rein mechaniſche Maßregel an⸗ 
zuſchen. Eine Garantie für Die Weiterführung der conftitutionellen Verfaflung konnte in der 
Berfügung vom 29. Sept. am wenigften gejehen werben. 

So traten im Januar 1861, bald' nach den Tode Friedrich Wilhelm's IV. (2. Jan.) die 
Kammern zufammen, ohne daß ein Moment obwaltete, welches für die Loͤſung der Militärfrage 
is Sinne der Regierung günflig gewefen wäre. Dazu entwidelte fih im Laufe der Seſſion 
seh eine neue Schwierigkeit: die Spaltung innerhalb der biöherigen liberalen Majorität. Zmei 
Behler find es, die man der altliberalen Partei zur Laſt legen muß; zunächſt, daß fie vie Re: 
gierung nicht dahin geprängt hatte, fih auf die durchaus in legalen Grenzen verharrende Re⸗ 
nmbewegung, welcde nad dem italienischen Kriege im Volke zur Geltung gekommen war, zu 
Rügen, um mit deflo mehr Nachdruck ihre Anträge auf Umgeftaltung der Bundeöverfaflung 
Relten zu können; ſodann, daß jie durch ihr Verſchulden die Militärirage zu einem chronischen 
Übel gemacht hat. An Ermahnungen, ja felbft an Mistrauendaußerungen gegen dad Mini- 
ferrum hatte jie es freilich zulegt nicht fehlen laffen, fie mar durchaus nicht geneigt, ihm die Ko- 
Rs für die Militärreorganifation zu bewilligen, und hatte doch andererfeitd nicht den Muth, 
kenmbmeg abzuſchlagen. Auch im Jahre 1861 bequeite jie fich nicht, aus dem Provijorium 

kerauözulenfen: fie ftrich zwar die Summen für die Armeereform im Ordinarium ded Budgets, 
mürtraordinariunaber ſetzte ſie diefelben für ein weitered Jahr an. Die Regierung an die Pflicht 
merinnern, in der nächſten Seſſion ein Geſetz über die Militärreorganijation einzubringen, 
war alles, was jie für eine fünftige Schlihtung des Streitd that. Zwar ging der einzige Örund, 
kr für eine mildere Beurtheilung des ſchwachen Verfahrens erhoben werden Eonnte, der nämlich, 
dj die Nachgiebigkeit des Abgeorpnetenhaujes in Bezug auf wie Vorlage vom 9. Febr. 1860 
8 Herrenhaus zur Annahme des Grundſteuergeſetzes bemegen werke, in Grfüllung, allein es 
nen ſich innerhalb der biöherigen Majorität eine Anzahl von Stimmen, weldhe mit einem 
Gempromip, der gerade die brennendfte Frage ungelöft lieg, nicht zufrieven waren; ſchon im 
Närz 1861 jonderte ſich eine entſchieden liberale Partei ab. Sie ſchied ſich namentlich aud in 
ka Verhalten zu der bei Gelegenheit des Thronwechſels erlaffenen Amneſtie von den Altlibera: 
ka, indem jie (dur Antrag vom 18. März 1861) ein Geſetz über die ſofortige Bejeitigung 
ler Brocefle gegen Verbrechen, melde unter die Amneftie fielen, verlangte. Unter den 58 lin: 
krihriften dieſer Rogation wurden die Namen der Führer der biäherigen Majvrität vergeblich 
Kiuht. Das zeigte jich fogleich, daß die legiere, die Altliberalen, von der Oppoiltion werde 
überflügelt werden; unmittelbar nad) dem Schluß der Sejjion erließ die neue Wartei, die den 
nicht eben glüdlidy gewählten Namen Fortſchrittspartei annahm — die vorgeihlagene Bezeich: 
Wng :Bürgerpartei, melde dent Wefen des augenblicklich herrſchenden Gonflict# einen weit 
Märfern Auspruc geliehen haben würde, gewann nicht das Gefallen der Mehrheit, — zu den 

bevotſtehenden Wahlen für die neue Legislaturperiode ihr Wahlprogramm (9. Iuni). Sie ging 

on aus, daß dad gegenwärtige Abgeordnetenhaus jich den innern Schwierigkeiten nicht ges 
mqſen gezeigt habe; aus diejer Anklage leitete jie den Yechtfertigungsgrund für ihre eigene 

meſis der. Angejichtö der innern Rage erklärte fie es für die ernfte Pflicht jedes wahlberech⸗ 

Staata⸗Lexiton. XII, 4 



50 Preußen (Staatsgeſchichte und. Staatsrecht) 

tigten Preußen, feine politifche Überzeugung durch eine furchtloſe und eifrige Ausübung feines 
Wahlrechts zu bethätigen. Sie erklärte ihre Treue für den König und nannte die Verfaſſung 
das unlösbare Band zwiſchen Fürſt und Volk; weiter ſprach fie fih für Abftellung der Gompe: 
tenzconflicte und Befeitigung des Anklagemonopols einer abhängigen, Staatdamwaltjchaft, jo= 
wie für die Miinifterverantwortlichfeit nah Art. 61 (nähere Beitimmung über die Fälle der 
Berantwortlichkeit) aus. Auf die Militärfrage anjpielend verwahrte fie fih dagegen, daß ihr 
für die Ehre und Machtſtellung des Vaterlandes je ein Opfer zu groß fein werde, aber je drang 
zugleich auf Sparſamkeit im Militäretat, Beibehaltung der kandwehr und Einführung der zwei: 
jährigen Dienftzeit. Für das Herrenhaus verlangte fie eine durchgreifende Reform auf verfal: 
fungsmäßigem Wege. Die Organe der Altliberalen Eonnten nicht in Abrebe ftellen, daß fie ſich 
mit vielen, ja mit faft allen Bunften diefes Programme einverflanden erklären müßten; und fo 
blieb ‚die Ziele der Begner einmal zugegeben, jener Partei nur übrig, die Wahl der Mittel 
als dasjenige zu betonen, wodurch fie fi) von ihren Goncurrenten unterfcheiden were. Die 
Aufftellung eines felbftändigen Programms, welches eben nur auf felbfländigen Zweden be: 
ruben Tann, war damit von felbft ausgeſchloſſen. Allein aud die Beibehaltung ihrer bisherigen 
Taftif des Zumartens und der Schonung war den Altliberalen nur fo lange möglid, als ein 
Minifterium von ihrer Farbe an der Spige fland, welche zu erhalten zulegt ihr einziges Bes 
ſtreben war; nachdem aber die Vortefeuilles an Männer ver Reaction übergegangen, zeigte ſich 
der Widerfland der Altliberalen gegen dieſe ftärfer al8 die Spannung mit der Kortfchrittspartei. 
Es gibt faum ein Beifpiel in der neueften Befchichte, welches von der Macht des Compromiſſes 
auf die politifchen Parteien ein ſchärferes Zeugniß ablegte ald das Schickſal der preußiſchen 
Altliberalen. Der fi immer ſchroffer entwidelnne Gegenſatz zwifchen ber Krone und der Lan⸗ 
deövertretung bewirkte, daß dad Programın der frühern Vorkämpfer des preußiſchen Liberalide 
mus ben vorliegenden Aufgaben nicht mehr genügte. Es blieb daher ven Mitgliedern nichts 
übrig, als entweder ven parlamentarifihen Kanıpf fallen zu laſſen, oder mit den entſchiedener 
liberalen Sractionen in Bundesgenoſſenſchaft zu treten. Nachdem in der Seffion 1864 die weni⸗ 
gen Parteimänner, welche die Altliberalen in die Kammer, zu bringen vermodt hatten, in allen 
wichtigen Fragen mit den andern liberalen Bractionen geflimmt haben, muß bie altliberale 
Partei des Parlaments als aufgelöft betrachtet werben. 

Bei ven Wahlen von 1861 behielt die Fortfchrittöpartei, wie an vielen Orten fo nanıentli 
in der Hauptftabt, die Oberhand zum offenbarften Misvergnügen der Negierung. In der 
Thronrede ward die Hoffnung auf die Herftellung des Innern Friedens ausgeſprochen, aber bie 
bei diefer Gelegenheit Hinzugefügten Worte: „Wenn wir die Schranken innehalten, deren Über: 
ſchreitung nur der in @uropa regen Partei des Umſturzes Vorfchub leiften könnte““, verrietben 
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die Verſtimmung. Die auswärtige Politik war auch jetzt nicht dazu angethan, die innern Gegen⸗ 
ſätze abzulenken. Der Wechſel des Auswärtigen Amts, welches im September 1861 Graf Bern⸗ 
ſtorff übernommen hatte, machte ſich außer durch einen verſchärften Notenwechſel zwischen Preußen 
und Dänemark, welches unter dem Vorwand ſeiner Souveränetätsrechte die Verbindlichkeit des 
Bufagen von 1852 für Schledwig bereits zu leugnen begann, wenig bemerkbar. Dagegen ent: 
wickelte fi im Abgeorpnetenhaufe ein neues Moment des Zwiefpalts mit der Regierung. 8 
betraf die genauere Spertalifirung des Finanzetats, die von den Liberalen gefordert wurde. Das 
Miniſterium erflärte fich bereit, einen derartigen Etat in der nächſten Seſſion vorzulegen; al® 
aber trogdem die Specialijirung noch für den laufenden Etat verlangt wurde und ein dahin zie⸗ 
lender Antrag die Majorität gemann, wurde dad Haud aufgelöft (11. März). Ehe das Mint: 
flerium der neuen Ära zu diefer äußerflen Mapregel gefchritten war, hatte e8 am 8. März um’ 
feine Entlafjung gebeten, die jevoch vom König verweigert wurde. Trotzdem trat wenige Tage 
nad der Auflöfung der Zweiten Kammer (18. März) ein Cabinetswechſel ein; um ven Prinzen 
von Hohenlohe als Minifterpräjidenten gruppirten fih in faft allen Refſorts Männer von ans. ' 
erkannt reactionären Beftrebungen. Sie gaben für die Wahlen die Barole aus: „Königthum 
oder Parlamentsherrfchaft, Treue für das angeftammte Herrſcherhaus oder Umſturz des Staats”; 
fie verfannten den grundeigenen Geift der conftitutionellen Verfaſſung dadurch, daß fie das 
Königthum in den Strudel der Parteiftrömungen zogen, fie bereicyerten das Syſtem des „könig⸗ 
lichen Regiments“, mie fie euphemiftifch ihren Abfolutisnus nannten, um ein unerhörted- 
Mittel, indem fie durch die Loyalitätsadreſſen eine Abflimmung darüber eröffneten, wer für und- ° 
wer wider den König fei; fie brachen auf dieſe Weile die Bahnen, durch welche die Spaltung is 
jeden landräthlichen Bezirk, jede Landſtadt, jede Dorfgemeinde eindrang. Was wunder, Daß 
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Die Aufregung in außerordentlichem Maße wuchs? Und der Erfolg dieſes Principe der Abſtim⸗ 
zung? Indem die Regierung wähnte, durch Appellation an dad Volf die Lanbeövertretung zu 
ügliren, legte fie den Schwerpunft der Bewegung in dad Volk, in die Wähler, ohne zu bevenfen, 
was jo leicht vorherzujehen war, daß von da her eine Preſſion auögehen würde, welche das Ab⸗ 
georpnetenhans, flatt e8 zu hemmen, vorwärts treiben mußte. 

&o endete denn die zweite Seſſion des Jahres 1862 mit dem fhärfften Misklange; die An: 
üdt, Daß dem gegenwärtigen Minifterium nichts zu bemilligen fei, behielt die Oberhand. Aus 
einem durch Verrath in bie Dffentlichkeit gelangten Briefe des Hrn. von der Heybt an den Krieg: 
minifter, in weldem vom Standpunkt des Finanzminiſters nachgewieſen wurbe, daß bie Bor- 
Verungen ber Regierung um 24, Mill. Thlr. herabgefegt werden müßten, hatte ji) die Oppo: 
ion zulegt eine neue Waffe geihmiedet. Die Stellung von der Heydt's wurde baburd un: 
bekbar, und indem zugleich der Prinz von Hohenlohe fein Amt nieberlegte, öffnete fih der 
Raum Tür den Eintritt des Hrn. von Bismark als Minifterpräfident. Geſtützt auf das Herren⸗ 
band, welches Daß von dem Unterhaufe votirte Budget verworfen und zu dem Regierungsbudget 
kine Zuftimmung gegeben hatte, begann er damit, den budgetloſen Zuftand als rechtlich an⸗ 
merlennen. Im Widerſpruch mit dem Art. 99 der Berfaffungsurfunde, welcher feftfegt, daß 
alle Einnahmen und Ausgaben des Staats für jedes Jahr im voraus veranidhlagt und auf den 
Etaatshaushaltsetat gebracht werden müflen, den jährlich ein Geſetz feſtſtellt, ſprach Hr. von 
Bismarf es offen aus, daß der Regierung, wenn ein Budgetgeſetz nicht za Stande fomme, ein 
Rethreiht zuftehe, die Berwaltung ohne daſſelbe zu führen. Bon der Frage aber, ob ſich die 
Regierung über die Nothwendigkeit, welche der befagte Artikel begrünvet, hinwegſetzen, ob fie 
ih der Pflicht, Durch ein Entgegenkommen gegen das Abgeorbnetenhauß die Vereinbarung des 
ats zu ermöglichen, entäußern dürfe, Hängt in ver That der ganze Rechtspunkt ber preußtichen 
Verfaſſungskriſe ab: das Geſetz ſtand anf jeiten des Abgeorbnetenhaufes, wenn es dieſe Frage 
verneiute. 

Über die liberalen Ftactionen hinaus herrſchte darüber Einſtimmigkeit, daß der Art. 99 
dd vie Grundlage der Verfafiung, pas Palladium der conftitutionellen Freiheit unangetaftet 

: ‚beißen müuffe. So wird denn der Widerſtand erflärlih. Er hatte außer feiner rechtlichen und 
kuanziellen Seite noch eine andere, weldye mit berliberzeugung zuſammenhing, daß die Militär: 
teferm Dad Werk und das Interefie der Junker und einer Militärpartei fel, deren Einfluß auf 
vu König vom Lande mit Bedauern gejehen wurde. Seit dem Jahre 1861 mar die Stellung 
we Militärcabinets vielfach als verfaſſungswidrig angegriffen worden, und die Oppoſition hatte 
kiden wiederholten Debatteh über die einzelnen Poften des Militäretatd jede Belegenheit be⸗ 
angt, die Aufhebung derjenigen Inſtitute, durch welche der milltärifche Kaftengeift geförnert 
warbe,, bejonderd der Cadettenhäuſer und der erimirten Gerichtsbarkeit zu verlangen und mie- 
verholt auf die Gleichſtellung der Bürgerliden und Adelichen zu dringen. Neuen Stoff zu An⸗ 
giffen auf die Militärpartei gab die rnffifh-preußifche Sonvention (8. Febr. 1863) zur Unter⸗ 
rurung des polnifchen Aufftandes; man mußte, daß fie von vem Militärcabinet aus abgefchloffen 
war, und wollte wenigfiend willen, daß die eigenen Minifter des Königs ſich zu ihr im Gegen⸗ 
hg Sefänden. Daß Preußen feinem übermädtigen öſtlichen Nachbar aud der Verlegenheit 
helfe, ſchien um fo weniger geboten, da die polnifche Bevölkerung in den bieffeitigen Provinzen 
von ver Bewegung nicht ergriffen war. Die Debatten, welche dieſe Angelegenheit hervorrief, 
moriterten die Kluft zwifchen dem Minifterium und dem Abgeoronetenhaufe außerordentlich; 
wurde die Landesvertretung ſchon Dadurch gereizt, daß fie über einen Vertrag, der den Staats⸗ 
ungehörigen, mwenigftend in den nächſten Grenzbezirken, ganz offenbare Laften auferlegte, erſt 
aud den diplomatiſchen Außerungen der Miniſter fremder Staaten, beſonders Englands und 

I Stanfreichß, die erſten Nachrichten entnehmen mußte, fo ſteigerte ſich die Entrüſtung zu geradezu 
*1 ienflicher Höhe, ald bei ven mehrmaligen Interpellationen ver Dintfterpräfivent mit der Ver⸗ 

heimlichung des Inhalts des mufleridfen Vertrags förmlih Dftentation trieb. Es war für 
} Kom Unbefangenen leiht zu bemerken, daß die perfönliche Erbitterung, welche die ſchroffe gegen- 

kitige Behandlung der Parteien ven Gemüthern mittheilte, an dem unglüdlihen Ausgang der 
I Sefion von 1863 erheblichen Antheil hatte. Zwar war dem von dem Kriegsninifterium bald 
Pucqh Eröffnung der Kammern eingebrachten Entwurf über die Armeereorganifation, den das 

Ibgeorpnetenhaus für unannehmbar erflärt hatte, von der Majorität ein mit großer Sorgfalt 
‚u aßgearbeiteter Begenentwurf gegenübergeftellt worden, der neben einer Erhöhung des Militär: 

hinget8 um etwa 2%, Mill. Thlr. eine jelbft dem Kriegdminifter als genügend erſcheinende 
4° 
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Stärfe der Aushebung bewilligte, allein Das Vlinifterium hatte diefen Bermittelungsvorfählä- 
‚gen von vornherein nidt die geringite Beachtung gefchenft. Irog wienerholter Einladungen 
ſeitens des Präjidenten war weder ein Minifter noch fonft ein Vertreter der Regierung in den 
Sigungen der Commiſſion des Abgeordnetenhauſes, die jih mit ver Prüfung und Abänderung 
bes offiriellen Entwurfs bejchäftigte, erichienen. Dies führte dahin, daß die eigenen Urheber 
des Commiſſionsentwurfs denjelben für unausführbar erklärten, jolange das gegenwärtige 
Miniſterium am Ruder ſei (April 1863), und dag ein Theil der Fortſchrittspartei auch den 
Gommijliondentwurf ald zu nachgiebig von ji abwied, weil dieſem Vlinijterium nicht das Ge⸗ 
tingfte über den ſtehenden Star hinaus bewilligt werpen dürfe. Es war dies unter vielen eine 
Born, in welcher jih das alten liberalen Parteien gemeinjame Verlangen nad den Sturz Des 
Bismarck'ſchen Cabinets Luft machte. Natürlich geriech das Minifterium dieſen Beſtrebuugen 
gegenüber in die peinlichfte Yage. Die Militärdebatte begann Anfang Mai unter allgemeiner 
Veritimmung, und ohne daB auch nur unter den Volksvertretern eine Elare Vorjtellung darüber 
geherricht hätte, wie Die Megierung die feit dem Jahre 1860 in den Vordergrund getreiene 
Brage diesmal behandeln werde. Erſt nachdem die Htedner jur und gegen den Commiſſions⸗ 
entwurf fünf Tage lung geſprochen hatten, ergriff anı jehäten der Kriegsminiſter das Wort. 
Seine Rede war gemäßigter ald die frühern; eö wurde bemerkt, Daß er der zweijährigen Dienft= 
zeit, deren Unzulänglichfeit er ſonſt bei jeder Gelegenheit hervorzuheben pflegte, diesmal mit 
feinem Wort erwähnt habe; ein ſchwacher Hoffnungsſchimmer einer möglichen Vereinigung 
zwijchen der Regierung und vem Abgeordnetenhauſe war aljo och geblieben. Da wollte es Das 
Unglüd, daß in einer der nächſten Sigungen (11. Mat) ein Ditgliev der Oppofition den Kriege: - 
minifter durch einige allervings ſtark in Das Gift der perjönlihen Malice getauchten Ausdrücke 
zur Antwort herausforderte; die Erwiderung wurde, als mehrfache Misverſtändniſſe um: 
ſchließend, von dem Präſidenten unterbrochen, ohne daß der Viinifter den Einſpruch defjelben 
reſpectirte; den Lärm des Hauſes mit ftarfer Stimme übertönend, ſtand er nit an, zu erflären, 
dap die Miniſter eine Anwendung der Geſchäftsordnung auf ihre Perjon nicht anerfeunen könn: 
ten. Darunter wächſt die Aufregung des Hauſes, und dem Auf nad Vertagung wird durd das 
VPräſidium Folge gegeben. Bei ver Wiedereröffnung der Sigung fehlen bie Minifter; am näch⸗ 
ſten Tage verkündigen ſie durch eine Zuſchrift, nicht eher wiedererſcheinen zu wollen, bis ihnen 
die Unabhängigkeit von der Disciplin des Präſidenten zugeſichert ie. Als dad Haus dieje For: 
derung verweigert, bleiben fie von den Sigungen fort. 

Nachdem jo die Verhandlungen mit ven Miniſtern gefheitert waren, fland vem Abgeordne⸗ 
tenhauſe nur noch der Weg offen, ſich mit einer Adreſſe an den König zu wenden; in dieſer bat 
ed um die Entlafjung des Miniſteriums, mit welhem nad dem jüngjten Zwijchenfall um fo 
weniger eine VBerfländigung zu hoffen fei. Die Aprejje wurde ungnädig aufgenonmen, und ed 
folgte ver Schluß der Kanımern, ohne daß irgendetwad zur Verſtändigung gejchehen war. So 
hatte das Miniperium durch einen an ſich unbedeutenven Incidenzfall erreicht, was es, wenn ein 
Einlenken nicht in jeiner Abjicht lag, nur wünjdhen mußte; ed war von dem Widerſpruch der 
Landesvertretung vorläufig bis zur nächften Seſſion befreit. Bald zeigte fi, wie ſehr es ge: 
fonnen jei, die Zeit der freien Hand zu benugen. Wenige Tage nad) ver Entlajjung der Kan: 
mern erichien ein provijoriiched Prepgejeg (1. Juni), weldes, von dev Behauptung auögehend, 
bad die Erkenntniſſe der Gerichte ji nicht als ausreichen erfiejen hätten, um die Aus: 
artungen der Prefje zu zugeln, dieje legtere ver Auflicht dev Verwaltungs: oder Polizeibehörden 
unterwarf. Nach zweimaliger Verwarnung einer Zeitung, welche vie öffentliche Ruhe, jei es 
durch einen einzelnen Artikel, ſei ed durch ihre Geſammthaltung, gefährde, ſollte die Regierung 
desjenigen Bezirks, in welchem die entjprechende Zeitung erſchien, das Hecht haben, die Unter: 
drüdung derjelben auf den Wege des Verbotö zu beſchließen. Mehr Unwillen noch als die 
Strenge ver Beitimmungen und jelbjt der Widerftreit zwiichen dem Gefeg vom 1. Juni und der 
Berfajjungsurfunde, welde im Art. 27 feitiegt, vap die Genjur überhaupt nicht und jede andere 
Beſchränkung der Brepfreiheit nur im Wege der Gejepgebung (d. h. aber nad Art. 62 einer 
Vereinbarung zwiſchen der Krone und den beiden Häuſern der Landesvertretung) eingeführt 
werden dürfe, erregte die Art, wie dieſe königliche Verordnung motivirt wurde, Nah dem 
Art. 63 dürfen Verordnungen mit Gejegeöfraft von dem Staateminifterium nur dann erlaffen 
werden, wenn die Uufrechtbaltung der öffentlihen Sicherheit oder die Beſeitigung eined un: 
gewöhnlichen Nothſtandes ed Dringend erfordert und die Kanımern nicht verfanmelt find. Wo 

ergab ſich, mußte man fragen, in dem gegenwärtigen Ball ein ungewöhnlicher Nothſtand? Die 
Regierung betrachtete als jolden die Stinunung der Menge, „welche weithin verwirrt und irre. 
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wleitet fe’. Aber ſelbſt dieſe Auffaffung zugegeben, wen mollte die Regierung glauben machen, 
aß pie von ihr bezeichnete Gefahr alfererfi innerhalb ver fünf Tage smifchen dem 26. Mat, als 
dem Schluß der Rammern, und dem 1. Xunt, ald dem Tage ber Verdffentlihung des Geſetzes, 
im die Erſcheinung getreten fei? Womit ſich rechtfertigen, daß fie nicht Die Anmwefenheit des Ab⸗ 
georbnetenhaufes benugt habe, um den evidemiſchen Einflüſſen ver Brefie, wenn foldhe über: 
kannt vorhanden waren, dur ein verfaffungsmäßiges Geſetz vorzubauen? Die Technik, die 
das Minifterium bei diefer Gelegenheit anwandte, warf ein eigenthümliches Licht auf den jähen 
Arud mit dem Abgeordnetenhauſe und dem rafhen Schluß der Seffton; in unverfennbarer 
Klarheit Tag menigften® die Thatfache vor, daß das Mintfterium damit begonnen hatte, fi über 
Ye Landesvertretung binfortzufegen. Die difentlihe Meinung fürchtete auf der einen und 
keffte auf der andern Seite, daß die erfle Octrovirung nicht vereinzelt bleiben werde. 

Allein e8 traten in Deutfchland Breignifle ein, melde die Staatsregierung in eine Lage ver- 
fegten , in Der fie e8 auf ein weiteres Umſichgreifen der Miaftimnnung im Boll nicht mehr an: 

fommen laflen fonnte. Die günftige Stimmung, welche das deutſche Volt 1859 für, Preufen 
hmpgetban batte, war In demſelben Maße, als die liberalen Tendenzen auß der Ara der Regent: 
(daft nach und nach abflarben, mehr und mehr dem Begentbeil gemichen. Zuerſt hatte ver Na: 
timalverein, etwa in der Zeit ver Krönung König Wilhelm's (zu Königsberg October 1861), 
fen Loſungẽwort von der Spige Preußens einſtweilen beifeitegelegt und ſich auf das neutralere 
Gebiet der Sammlungen zu einer deutſchen Kriensflotte zurfidgezogen, dann war er feit 1862 
ffener mit feinen Mietrauensvoten aegen Preußen aufgetreten, hatte die Abgabe der Flotten⸗ 
afder an dad Minifterium von der Heydt-Roon inhibirt und die Anariffe auf Oſterreich, von 
denen er eigentlich ausgegangen war, eingeftellt. Der deutſche Kaiſerſtaat hatte ſich inzwiſchen 
mog der fittlihen Empörung, welche ihm das einfeitige Noraeben Breufens am Bunde während 
feines Engagement in Italien bereitet hatte, die augenblidlihe Schwächung der norbbeutfchen 
Großmacht zu Nutze gemacht. Schon im Februar 1862 war Öfterrei eine Goalition mit den 
vier Meinen Koͤnigreichen und einer Anzahl Mittelftaaten gelungen. Durch die befannten iden⸗ 
tiſsen Noten beftritt diefe Reformpartei der Kabinete Preußen das Recht, eine Union mit den: 
imigen Staaten aufzurichten, melde fih ihm würden anfchliefen wollen ; durch Bundedconferen: 
um hoffte die neue Phalanr des Raiferflaats und der Rönigreiche, Breußen völlig tfoliren zu 
Amen. Schon damals ift das Anfinnen an den Kaiſer geftellt worden, einen Fürſtentag zu 
Berufen. 

Es muß als einer der vornehmften Beweiſe betrachtet werden, wie man aud an dem kaiſer⸗ 
lihen Hofe anfing, ven Wünfchen des Volks, das von dem Augenblid an, wo ſich die Idee der 

Führerfchaft Preußens als unausführbar und unwünſchenswerth erwies, wieder um fo lebhaf⸗ 

ter nah einer Nationalrepräfentation am Bunde verlangte, entgegenzufommen, daß Oſterreich 
m Auguſt 1862 zu Frankfurt den Antrag auf Berufung einer Delegirtenverſammlung aus 
den einzelnen deutſchen Ranveövertretungen ſtellte. So feft zeigte fih nun freilich das Einver⸗ 
ſtändniß zwiſchen Sſterreich und den Coalitionéſtaaten noch nicht, daß es gelungen wäre, ein 
ſolches Inftitut ohne Breußen zu Stande zu bringen: allein wenn die Faiferlihen Meformbeftre: 
kungen vorerft nur die Wirfung hatten, die Blicke des deutſchen Volks von Preußen fort auf 

eich zu ziehen, fo mar damit Immer eine Grundlage gewonnen, auf welder alles, waß der 
deutiche Kaiferftaat feit dem Jahre 1859 an Anfehen in Deutfhland eingebüft hatte, wieder: 
bergeftellt werben Eonnte; überdem boten ſich ihm für fein Bemühen, Breußen zu ifoliren, an 
vem Widerfvruch, den ber preußifdh-frangdfifche Handelsvertrag (1862) bauptfählich in Süd⸗ 
deutſchland fand, und an der Rrifis, welche ſeitdem das Weiterbeftehen des Zollverein bevrohte, 
mäbtige Bundesgenoſſen Man darf der preußifhen Regierung nicht den Vorwurf madıen, 
daj fie die Gefahr, von Öfterreich überholt zu werden, aus dem Auge gelaflen babe. Schon die 
Ernennung von Bismarck's, deſſen antiöfterreihifche Geſinnung feit feiner Stellung am Bun: 
veötage befannt war, galt als eine Demonftration gegen die von Wien ausgehenden Vlane. 
In der That hielt der Minifterpräfinent mit energifchen Außerungen gegen bie rivalifirente 
Nacht nicht zurück: ea tft im guten Gedächtniß, wie er ihr (Bebruar 1863) den Natb gab, ihren 
traditionellen Einfluß bei den deutſchen Höfen fallen zu laflen und Preußen in Deutſchland 
freies Spiel einzuräumen. Allein war der norddeutſche Staat in der Lage, diefer Forderung 
praktiſchen Ausdruck zu geben? Menigftens zeigte ſich, wie er rubia zufehen mufte, daß Oſter⸗ 
rei) das gerade Gegentheil von feinen Wünſchen that. Mit dem Delegirtenproiect geſcheitert, 
fuchte der Kaiſer ven Plan eines Fürſtencongrefſes wieder hervor; in der alten Reichéſtadt 
Stanffurt verſammelten ſich um Mitte Auguſt die Fürſten. Bekanntlich fehlte ver Kbokovoeo 
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oc 8 Mar Mitte. aller Die Erfolgloflgkeit dieſes Convents, dem an ſelbſtſuchtsloſer Hi; 
sat de aueuie Sade und an richtiger Erkenntniß der Forderungen einer freifinnigen 
ei. alter an Außerm Aufwand Überfluß litt, rechtfertigt feine Abweſenhel 
ib, wand. Run vered feiner, ber nur einigermaßen Sinn und Verſtändniß für bie deutſch 
{Ye UN Wrrugend dar. fh Der Überzeugung verſchließen können, daß die nothwendige Anti: 

nee au Dad Nefermproject, mit welchem Öfterreih das deutfähe Volt für ih zu gewinnen 
de da zunen eine bloße Negation ber zu Frankfurt vereinbarten Paragraphen fein darf 
sim son Nertaffungsplan, der den Wünſchen des Volks gemäßer ift ynd neben andere 
—B de Rrage der deutſchen Centralgewalt zu einer glücklichern Loͤſung bringt als dal 

—B Krogramm, welches für das Directorium feine andere Formel fand als vie mi: 

rrctodwitge Wiederholung des vielgeſtaltigen Bundes. Ein folder Plan wird, wie ſehr aud 
vo wandten Seiten Ginfprucdh erhoben werden mag, In der Richtung liegen, welche ver National: 
verein oa feiner oben harakterifirten erften Epoche vorgezeichnet hat. Wenn übrigens das Mint: 

terımm Viemarck ſich bei feiner Abweiſung des Neformprojectö mit der Berneinung begnügh 
Beptember 1863), fo mag das vom Standpunft einer activen Politik gemisbilligt werben 
eine genaue Erwägung der damaligen Rage Preufend muß aber zu dem Nefultat gelangen 

dan porltive Vorfchläge, in jenem Augenblid von Preußen vorgebradht, nicht ven geringften Er. 
ſolq aebabt haben würden. Dies haben wol auch die Minifter erfannt; fo beſchränkten fie fid 

denn darauf, den Widerſpruch, den die Frankfurter Beſchlüſſe bei dem preußiichen Bolt gefum: 

von hatten, als Waffe ver Nechtfertigung zu benußen. Sie fahen ein, daß die Sfolirungsverfudge 
mit denen Preußen bedroht war, durch nicht3 fo volllommen zerflört werden würden, und baj 
sugleih das Minifterium, welches eine viel zu unfichere Stellung im Innern hatte, um bh 
Miederlage nad) außen Fühlen Muths mit anfehen zu können, fib durch nichts in dem Maße wies 
der feften Boden ſchaffen würde, ald wenn die preußifche Kandeövertretung, für deren Bopularitäi 
in Deutfhland die offenkundigſten Beweife vorlagen, in der Reformangelegenheit ver Regierum 
und ihren Räthen ein Bertrauendvotum gäbe. Natürlich war dad von dem zulegt gewählter 
Abgeordnetenhauſe nicht zu ermarten. Daher erfolgte nachträglich Die Auflöfung defielben (Sep. 
tember 1863), unter Hinweiſung auf die Rage Breußend, die, wenn nicht Öfterreih und fein: 
Bundesgenofien dad Spiel gewinnen follten, die volle Einigkeit zwiſchen Fürſt und Bolt er. 
heiſche. Die Wahlen wurden alfo im October 1863 abermals vorgenommen. Durd die man 
nichfachſte Beeinfluffung ver Beamten nelang es der Negierung, die Zahl der confervativen Ab 
geordneten um ettva zwanzig zu vermehren ; indem aber dafür vie altliberale Bartei bis auf menigı 
Stimmen verdrängt wurde, blieb die unbedingte Majorität der Kortfchrittöpartei. Mit dei 
Wiederaufnahme der durd drei Jahre fortgeichleppten Fragen traten denn auch bie alten Gegen: 
füge wieder ein. Auch das letzte Ausfunftsmittel, nad weldem das Minifterium Bismard 
wie man wußte, lange umhergeſpäht hatte, jenes Mittel, das feit Napoleon III. hei ven Staat®: 
männern wieder zu hoben Ehren gefommen ift, durch eine Friegeriiche Unternehmung die Oppo— 
fitton im Innern zum Schweigen zu bringen, verfeblte feine Wirkung; das Abgeorbnetenhaul 
verweigerte dem Minifterium die Zwölf: Millionen: Anleihe für die Erpedition gegen Schledwig: 
Holftein und verlieh dadurch der von ihm vertretenen Meinung, daß dieſes Minifterium nid 
geeignet fei, einen nationalen Krieg zu führen, ven Nachdruck der That. Diefe Verweigerun— 
war daB leßte Lebendzeichen, welches das Abgeordnetenhaus in der Seſſion von 1864, einer bei 
inbaltleerften, die in Breupen bisjest vorgefommen find, von fich gegeben hat. Inzwiſchen ba 
der endliche Erfolg des fehleswig-holfteinifchen Kriegs das Verfahren der Majorität, eine all: 
gemein politifche und nationale Frage zu einer minifteriellen zu maden, ſchon jegt verurteilt 
Wo es fi um die Machtſtellung des Staats handelt, darf die Klugheit einer Bartei nicht meh 
nah dem unerfchütterlichen Keftbalten an ihrem Programm für die innern Kragen bemeflei 
werden, die Eutfagung wird in dieſem Fall zum fittlihen Opfer. 

Mas mar ed, was das preufifche Abgeordnetenhaus in der Auffaflung der fchledwig:bol 
ſteiniſchen Angelegenheit von dem Miniflerium trennte? Das Abgeordnetenhaus fträubte fit 
ebenfo wenig dagegen, daß die Gelegenheit, welche ver Tod Friedrich's VII. von Dänemark bot 

‚um bie in den Herzogthümern verpfändete Ehre Deutſchlands und Preußens ein 
das Minifterium verfannte, daß Dänemark durch die Verkündigung der Gefammt 

‘ben Verträgen vom Jahre 1852, in melden es ausdrücklich die Auftrechterhaltun 
der einzelnen Provinzen veriprochen hatte, untreu geworben -fei; allein während vi 

g, im Sinflange mit ven Regierungen der meiften Mittelftaaten, und mas höhe 
jen if, mit ven Bevölferungen aller deutſchen Staaten, ſoweit fie nicht zu den reactio 
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urn Minoritäten gehören, die Rostrennung Schleswig-Holfleind von ber nordiſchen Krone 
eur Die Anerkennung des legitimen Herzogs verlangte, erflärten Preußen und Hſterreich, an 
ben Satzungen des Londoner Protokolls, jener Ausgeburt der Willkür der europäiſchen Cabinete, 
ſeſtbalten zu wollen. Das Verhängniß des deutſchen Volks, die Entſcheidung feiner nationalen 
Iawreffen von dem Belieben der fremden Mächte abhängig gemacht zu ſehen, jenes ſchmachvolle 
serfommen,, den Frieden Europas auf Koften der Ehre Deutſchlands zu erfaufen, ein Ger: 
Immen, Das gerade bei den Verſuchen, die Mechte ver Herzogthümer gegen däniſche Gewalt 
überzuftellen, fich immer geltend gemacht hatte, fhien fi abermals bethätigen zu follen. Was 
wunder, daB fidh die Sumpathien ded Volks auf feiten der Mittelflaaten und ſelbſt desjenigen 
Mituts ſtellten, welches jahrelang der hauptſächlichſte Zielpunkt aller Verbeſſerungsvorſchläge 

‚ nationalen Bartei geweſen war, des Bundestags, von dem die raſche Entſcheidung ber Erb⸗ 
higeftage zu Bunften des Prinzen von Auguftenburg erwartet wurde. Dieje Hoffnung wurde 
sit erfüllt: wenn es noch des Beweiſes bedurfte, fo Hat es ſich bei dieſer Sache gezeigt, daß die 
denſchen Mittelftaaten gegen die Großmächte ohnmächtig find. Nachdem Preußen und Oſter⸗ 
mh den Krieg gegen Dänemark in die Hand genommen nachdem fie in raſchem Siege Holftein 
ws Schleswig erobert, die deutſche Bevölkerung nad) einigem Zögern von den verhaßteften 
dieiſchen Beamten befreit, die Geſetze, welche zur Unterdrückung des germaniſchen Clements er: 
Isfen waren , aufgehoben hatten, nachdem fie ohne Einfpruch der fremden Mächte in Jütland 
eingefallen waren und, von ihren Erfolgen unterſtützt, deutlich genug zu erkennen gegeben hat⸗ 
wm, das fie fich durch die Feſtſezungen von 1851 und 1852 nit mehr für gebunden erachteten, 
a äh in ganz Deutihland ein Umſchwung in der Stimmung des Volks zum Vortheil ber 
kiben Großmächte vollzogen. Derfelbe vermochte ſich freilich nach dem erſten Act des Kriegs, 
ein vorläufiger Waffenſtillſtand gefchloffen war und der Congreß zu London eröffnet wurbe, 
zum über einen definitiven Frieden zu berathen, noch nicht rüdhaltslos zu äußern. Dan fah 

ih und Preußen noch immer bereit, in den englifhen Vorſchlag der Theilungslinie ein⸗ 
meehen und das nörblihe Stud Schleswigs unter dem dänischen Scepter zu belaflen. Dem 
ser widerſetzte fich, man kann fagen, die allgemeine Stimmung des deutichen Volks, welche nach 
wmimaligem Angriff der ſchleswig-holſteiniſchen Frage innerbalb 15 Jahren die endliche L- 
fung derfelben für alle Zeit, die völlige Bereinigung der Herzogthümer mit Deutſchland vers 
Inge. Daher kam es, daß mehrere in dieſem Sinne abgefaßte Adreſſen theild aus den Herzog: 
dimern, theild aus andern Theilen Deutfchlands nicht den Vertretern Oſterreichs und Preußens, 
dern dem Geſandten des Bundes (dem ſächſiſchen Minifterpräfinenten Kreiherrn von Beufl), 
In erflärt hatte, daß er für die nationalen Wünſche wirken werde, überreicht wurden. Allein 
A war auch ber legte Ehrenfold, melden das Gentralorgan Deutſchlands aus dem deutſch⸗ 
Naaiihen Kriege davontrug. 

Die Halöftarrigkeit des fopenhagener Cabinets, das ſich freilih am Abgrunde einer Staats: 
uilöiung ſah, vereitelte die Projecte der Thellung Schleswigs und ließ den Londoner Kongreß 
kubtlos auseinanvergehen. Der Krieg begann aufs neue: ed war der preußiichen Armee vor- 

khalten, ihn durch zwei großartige Friegerifche Actionen, ven Sturm gegen die Düppeler Shan: 
fm and ben libergang auf Alfen, rafch zu einem glücklichen Ende zu führen. Dänemark, welches 
fangen mußte für feine Infeln zu fürdten, war nun gezwungen ſich zu ergeben. Das von 
Kr Ration erjehnte Nefultat war erreicht. Als König Wilhelm nah den Herzogthümern 
mfe, um feine fiegreihen Truppen an den Schauplap ihres Nuhms felbft zu begrüßen, fielen 
ke erfien Andeutungen, daß man jegt Die Abtretung Schleswigs und Holſteins an Deutfchland 
dd Friedensbedingung ins Auge faflen dürfe. Bald folgte die offictelle Erklärung von feiten 

eichs und Preußens, daß fie fih an die zu London gemachten Vorſchläge nicht mehr ge⸗ 
kunden erachteten. 

An dieſen Beſchlüſſen hatte der Bundestag feinen Theil mehr. Seine kriegeriſchen Opera: 
üonen hatten mit den Grenzen des Grecutiondterrains ihr Ende erreicht; an dem eigentlichen 
kampf hatte man ihm feinen Antheil gegönnt; er mußte es geſchehen laflen, daß Hannover und 
Gasfen, auf einen Befehl des Hoͤchſttommandirenden der preußiichen Armee, ven preußiſchen 
Iruppen Rendsburg Sffneten; und nicht minder, daß laut des Friedens vom 30. Det. 1864 ber 
König von Dänemark die Herzogthlimer nicht in Die Hände des Bundes, bis zur Entſcheidung 
der Erbfolgefrage, fondern in die der beiden Bormächte zu weiterer freier Beſtimmung nieder: 
legte. Zulegt mußte er fih gefallen laſſen, daß die eroberten Provinzen von Öfterreihern und 
Breußen befeßt blieben, während Sachſen und Hannover gezwungen wurben, ben Rüdzug ihrer 
Iruppen zu veranlalfen. 
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In allen dieſen Vorgängen hat das preußiſche Cabinet mit dem ganzen Nachdruck unab⸗ 

hängiger Entſchließung gehandelt und dadurch nur um fo mehr ben Argwohn der klein⸗ und 

mittelftaatlihen Regierungen ermedt. Wenn die hierdurch erzeugte Misſtimmung von ven Bes : 

volkerungen nicht in demfelben Maße netheilt wird, fo liegt Died aumeift in der bei ihnen tief : 
eingemwurzelten Überzeugung von der Unzulänglichkeit des Bundes, die in dem Kriege wieder - 
hervorgetreten ift. Man berückſichtigt in diefen Kreifen, daß an Preußen, welches fich feit Jahren 

gegen die biäherige Kriegsverfaffung des Bundes ausgefproden und Die Verbefferung derfelben 
zum Gegenftand eifriger Verhandlungen gemadit hatte, am meninften die Forderung geſtellt 

werben burfte, feine ftrategifchen Beſtimmungen mit ver fchmerfälligen Kriegführung des 
Bundes in Einflang zu bringen. 

Mach dem Friedensſchluß ift die ſchleswig-holſteiniſche Frage nur noch eine innere deutſche. 

m. 

[Y 1 .. 

Es handelt fi um die Prüfung der @rbanfprüche und die Keftftellung des Verhältniſſes zwiſchen 
den Herzogthümern und Preußen. Divlomatiſche Vertretung der Herzogtbümer, Militärcon: - 

vention, Einräumung einiger für die Vertheidigung der Norbküfte und für den Handel wid: 
tiger Plätze ift der mindefte Breiß, den jeder Kreund der nationalen Sache dem vreußiſchen 
Staat für feine Opfer zugeftehen wird. Und würde auch nur dieß erreicht, fo wäre damit immer 
ein Refultat aemonnen, welches in der Folge unferer Geſchichte mächtig weiter wirken muß: e® 
wäre das Beifpiel eines Fürſten gegeben, welcher von feiner Unumſchränktheit fo viel opfert, al® - 

zur Ausftattung der Gentralgewalt an feinem Theile hinlänglich iſt. Nicht geringer ſchlagen 
wir ein anderes Ergebnifi dieſes Kriea an: daß das deutſche Volk ſich wieder fähig arzeint 
bat, eine große nationale Sache ohne Rückſicht auf die Fremden Mächte, ohne Zagen vor Krank: 
rei und mit einflimmiger Geringſchätzung der erbitterten Phrafen Englands durchzuführen. 
An den Regierungen iſt ed nun, das gefunde Selbftvertrauen,, das, frei von jedem Hochmuth, 
fi in dem deutſchen Volk wieder regt, wach zu erhalten, und nachdem fie einmal wieder mit 
dem Volk einen nationalen Erfolg errungen haben, ven Mahn abzutbun, der feit den Tagen 
von Karlsbad alle die Jahrzehnte daher an dem Bande zwifchen Kürft und Volk aenaat bat, 
und der noch zur Stunde auch in Breußen von den reactionären Parteien her qeflifientlich ge⸗ 

nährt wird, ven Wahn, ald verberge fih hinter jedem nationalen Programm die Propaganda 
der Revofution. 

Kür Preußen knüũpft fih an den Sieg in Schleamiq: Holftein noch Die befondere Hoffnung, 
Pak er verföhnend anf Die Begenfäge im Innern zurückwirken wird. Inter allen Barteien im 
Mreußen iſt Beine, die nicht ihr Theil Schuld an dem Zwieſpalt trüge: bie einen haben durch ihre 
Abnelaung aegen eine Berfaflung überhauvt oder durch Schwäche fein Entfteben, die andern 
durch übertriebenen Widerſtand gegen jedes Compromiß ferne Fortdauer veranlaßt. Kein Freund 
der Berfaflung wird der Partei, die geaenwärtia in der Majorität ift, den Rath geben, von der 
Forderung eines Geſetzes, welches die Kriegévflicht regelt, abzuftehen over ver Schmälerung des 
Budaetébewilligungasrechts zuzufeben; aflein mit um fo größerer Entfchiebenheit wird er auch 
darauf dringen, daß einer Regierung, melde bereitift, Darauf einzugeben, die Diittel bewilligt 
werben, um die aanze Wehrfraft, die fih jährlich zur Aushebung bietet. unter die Fahnen zu 
fteffen und die Cadres auf der ſich hiernach von felbft eraebenden Stärke zu erhalten. Die- 
jenine Bartei, melde auf diefe Bebinaungen bin die Herftelluna der Einigkeit zwiichen Krone 
und Volk zu vermitteln vermöchte, würde den wärmften Dank des ganzen Volks verdienen. 
Denn die Geſchichte Preußens zeigt, daß für vielen Staat, deſſen fchmere Aufgaben mebr als 
einmal die äußerfte Anſpannung der aanzen Volkskraft verlangt haben, das fefte Zufammen- 
halten zwiſchen König und Volk das oberfte Gefep tft. Aber nicht oft nenug fann ed gefagt 
werben: dies Zuſammenhalten ift nur möglich, wenn beide Theile die Verfafiung ala die uner 

fhütterlihe Grundlage ihres Forderns und Handelns anerkennen. 
I. Breufifhes Staatöredt.21) 1) Verfaffungsredt. A. Das Staat: 

gebiet. Das preußiſche Staatsgebiet ift, obſchon in feinen Theilen nicht zufammenbangend, 
ein ſelbſtändiges, in ſich geſchloſſenes Territorium. Es ift untheilbar und unveräußerlich. 
Neue Ländergebiete, auch foldhe, die zu dem Deutſchen Bundesſtaat gehören, können dem 
preußifden Staatögebiet nur mit Einwilligung der Landesvertretung einverleibt werben. 

31) Unftreitig das vorzünlichfle Werk über das preußiſche Staatsrecht if: Das Staatérecht dei 
Preußiſchen Monarchie von Dr. %. von Rönne (zweite Auflane, 2 Bde. in 4 Abth., Leiprig 1864): über 
bie Literatur des Gegenſtandes val. daſelbſt Ad. I, S. 102 fa. Bine überfichtliche Zuſammenſtellung 
bes vrenßiſchen Staatsrechte findet man bei @ifelen, Der vreußifche Staat (Berlin 1862). 
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Scheibe ailt in Berug auf die Berfonalunton mit Fremden Rändern. In allen incorporirten 
ſarden findet das Staatögrundaefek fofort feine gleihmäßige Anwendung. 

Dat Staatéwappen iſt durch die Verordnung vom 9. Jan. 1817 feſtgeſetzt. Die National⸗ 
ferben ſind ſchwarz und weiß. 

B. Der Könta und die Geſetzgebunag. Die Krone Preußens iſt erblich in dem 
Ramöftamm des königlihen Haufes nah dem Met der Arfigeburt und der aqnatiſchen 
Steralfolge. Der Thronerbe muß außerdem aus einer ebenbürtigen und hausgeſetzlich qültiqgen 
be fammen. Daß im Fall eines Erldſchens des Mannsſtammes die weibliche Linie vom Erb: 
rot ausgeſchloſſen fei, wird durch kein Befek ausdrücklich gefordert. Erbverbrüderungen hat 
Sreußen nur mit Sachen und Heflen (Seit 1457): fie find aber feit 1614 nicht erneuert. Stirbt 
bat herrſchende Befchlecht aus, fo bleibt Doch das Geſetz über Die Untheilbarkeit ver Lande befteben. 
Oiter und Sachen, melde dad Staatsoberhaupt unter privatem Mechtötitel befigt, werben 
ellementarifch vererbt und fallen nur, wenn Fein Teftament vorhanden iſt, dem Staates 
eigehhum anheim. 

Der Regierungsantritt erfolat nur unter der Bedinqung der Regierungsfäbigfeit. Bet 
mangelnver Lörperlidher oder geiftiger Qualification, ſowie im Fall einer Minderiährigkett 
tritt eine Reichsverweſung ein. Volljährig wird der König nad Nollendung des achtzehnten 
Shensiahred. Der König Ieiftet in Beaenwart ber vereinigten Kammern den Bid auf bie 
Sefaffung. An Stelle ver frühern Huldigung tritt die Eidesleiftung der beiden Säufer ber 
Imsbesvertretung. 

| Der König Tann durch freimillige Entfagung auf den Thron verziähten; eine Entſetzung des 
; Mmardien ift ſtaatorechtlich unmoglich, da e8 Feine über demſelben ſtehende gerichtliche Berwalt 
eibt Iſt Der König durch andauernde Krankheit oder fonft zeitweilig an ver Ausübung feiner 

Regentenvflichten verbindert, fo tritt eine Menentfchaft ein. 
Die Berfon des Königs ift unverleglih. Der König iſt perfänlich unverantwortlidh. * darf 

ohne Cinwilligunq der Kammern nicht zugleich Herrſcher fremder Meidhe fein. 
Der König übt die Befeßaebung in Gemeinſchaft mir den beiden Käufern der Landes- 

veriretung. Die Initiative der Geſetze kann fomol von dem König als von den beiden Kammern 
außgehen. Geſetzvorſchlãge, welche ver König verwirft, dürfen von keinem Haufe in derfelben 

: Eigungöperiode noch einmal vorgebracht werben. Die Genehmigung des Könige iſt au jedem 
Gefeg ımerlanlich: der König bat alſo das abfolute Veto. Andererfeits ift zu jebem Geſetz (nach 
it. 62 der Verfaflungsurkunde vom 31. San. 1850) die übereinſtimmung des Könige und 
ber beiden Kammern erforverlih. Das Recht, obne Zuflimmung ber Kammern Geſetze au er: 
fin, wobei man wohl zwiſchen Befek und Verwaltungsmaßregel oder Detallvorfärift auf 
Ormd eines anerkannten Befeges zu unterſcheiden hat, ſteht dem König nur zu in Fällen, wo 
vie Aufrechthaltung der dffentlichen Sicherbeit oder die Beſeitiqung eines öffentlichen Noth⸗ 
kaubes es erbeiſchen. Solche Verordnungen blrfen aber nichts entbalten, was der Verfaflung 
niterforicht, ſie dürfen nur erlaflen werden, wenn die Kammern nicht tagen, und find fo Tanne 
stsitoriich, bis fie Durch Die Zuflimmung der Kammern zum Geſetz erhoben werben. Sie find 
weshalb Dem nächſten Landtage fofort nach feiner Erdffnung vorzulegen. Octrovirte Verorb: 
sungen dürfen ſich nie auf einen Theil der Geſetzgebung beziehen, für welchen die Verfaſſungs⸗ 
ufunde ausdrücklich nur Die verfaflungsmäßine Vereinbarung im Sinne des Art. 69 vorschreibt, 
wie bei der jährlichen Feſtſetzung des Staatshaushaltsetats, den Geſetzen über neue Steuern 
ab über bie Aufnahme von Anleihen (Art. 99, 100, 103 der Berfaflungsurfunde). Der König 
Befiehlt die Verkündigung der Geſetze; bekannt gemacht werben fie durch Abdruck in ber Geſeß⸗ 
kmmlung. Die Entfernung der einzelnen Regierungsbezirke von dem Sig ber Staatöregierung 
entſcheidet darũber, wie viel Tage nach der Bublication des das entfprechende Geſetz enthaltenven 
Stückes der Befegfammlung die verbindliche Kraft jedes Geſetzes beginnt. Die Friften liegen 
imerhalb adıt und vierzehn Tagen. 

Die vollziehende Gewalt fteht dem König allein zu (Art. 45). Doch bedarf jede feiner 
Regierungshandlungen, um gültig au fein, Die @egenzeichnung eines Minifters, welcher dadurch 
Ne Berantwortlichkeit übernimmt (Art. 44). Das Recht der vollziehenden Gewalt umfälieht 
Ve Befugniß, Behörden zu errichten und deren Wirkungékreis zu beftimmen, die Amter in allen 
Iweigen des Staatödienfted zu befepen, bie Minifter zu ernennen und zuentlaflen. Die Erecutiv: 
galt der Krone iſt dadurch gebunden, daß fie nichts ausführen darf, wofür Fein Geſetz beftebt, 
um daß fie fih keiner durch das Befeg verbotenen Mittel bevienen darf. Die Gerichtsbarkeit 
vird überall im Staat im Namen des Königs geübt. Dem König fteht das Reit ver Brome- 
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digung zu. Niederſchlagen darf er bereits eingeleitete Unterſuchungen nur auf Grund eine 
beſondern Geſetzes (Art. 49). Vermöge feiner Repräſentativgewalt iſt es ein Vorrecht be 
Könige, Krieg zu erklären und Frieden zu ſchließen, auch andere Verträge mit fremde 
Regierungen zu erriägten (Art. 48). Aus diefer Berechtigung folgt jedoch nicht, daß nicht wi 
Kammern das Recht hätten, fiber die auswärtigen Angelegenheiten zu beratben und von de 
Miniftern Auskunft über diefelben zu verlangen. Zu den Ehrenrechten bes Königs gehört vi 
Berleihung von Drben und Auszeihnungen (Art. 50). Er übt das Münzrecht nah Maßgal 
des Geſetzes. 

C. Rechte der Staatsbürger. Die Eigenſchaſt eines Preußen wird erworben 
1) durch eheliche Abſtammung; 2) durch Legitimation eines unehelichen Kindes; 3) durch Ver 
heirathung einer Ausländerin mit einem Preußen; 4) durch Naturaliſation, d. h. Verleihun 
bes Staatsburgerrechts von ſeiten einer Landespolizeibehoͤrde. Ausländiſche Juden können nu 
mit Genehmigung des Minifters des Innern naturalifirt werden; 5) durch Anftelung tı 
Staatspienft. — Entlaffung aus dem linterthanenverbande kann von Staats wegen nur i 
Bezug anf die Wehrpflicht beſchränkt werden (Art. 11). Abzugsgelder dürfen nicht erhobe 
werden. Nah dem Belek vom 31. Dec. 1842, welches die Erwerbung und den Berlu 
der Eigenfhaft als preußifcher Untertban regelt, verliert der Preuße nah zehniährigen 
Aufenthalt im Austande fein Unterthanenrecht. Die Wahl des Aufenthaltsorts im Bateı 
lande ift frei. 

Jeder Preuße genießt perlönliche Freiheit (Art. 5), womit das Verbot der Leibeigeniche 
von ſelbſt gegeben ift. Die Bedingungen, unter welchen eine Beſchränkung ber perfönlice 
Breibeit, insbeſondere eine Verhaftung zuläffig ift, werden durd das Belek beflimmt. Jed 
Verhaftete muß ſpäteſtens im Kaufe des folgenden Tages entweder in Freiheit gefegt oder be 
Staatsanwalt bei dem zuftändigen Bericht vorgeführt werden. Der Staatsanwalt muß em 
weder bie fofortige Freilaſſung verfügen ober unverzüglich den Antrag auf Berbaftung 5 
dem Gericht ftellen. Die Wohnung ift unverleglih (Art. 6); zur Ergreifung flüdtiger Ber 
brecher darf die Behörde in die Wohnungen eindringen. Hausfuhungen follen nur untı 
Mitwirkung bed Richters oder der gerihtliden Polizei vorgenommen werben (Geſetz vor 
12. Febr. 1850). 

Die Wahl des Berufs ift ebenfo frei wie dad Recht, Eigentbum und Bermögen zu erwerbei 
Die Strafe des bürgerlichen Todes, d. h. jener Ehrlofigkeit, welche mit dem Verluſt der Rechtt 
fähigkeit verbunden iſt (Code penal Art. 18), und die Strafe der Bermögendeinziehung finde 
nicht ftatt (Art. 10). Der Genuß der bürgerlichen und ſtaatsbürgerlichen Rechte ift unabhängi 
von dem religidfen Bekenntniß. Das Recht, adelidhe Güter zu erwerben, ift, wie im hiſtoriſche 
Theil erwähnt wurde, ſchon 1807 auf bie bürgerlichen Staatöunterthanen ausgedehnt worder 
ben vamals wurde erlaubt, daß der Bürger in den Bauernfland, der Bauer in den Bürgerftan 
übergeben dürfe. Das Eigenthum ift unverleglich, e8 kann nur aus Gründen des öffentliche 
Wohls und auf dann nur unter Entſchädigung entzogen ober beſchränkt werden (Art. 9' 
Über die Erpropriutionen entfcheiden die Verordnungen vom 28. Sept. und 6. Det. 1791 
16. Sept. 1807, 8. März 1810; über Erpropriationen zum Behuf der Anlage von Eifenbahne 
das Befeh vom 3. Nov. 1838. 

Die Dismembration der Güter war fhon feit dem Ediet vom 9. Oct. 1807 und dem ſog 
nannten Landesculturebict vom 14. Sept. 1811 Rechtens. Die Verfaflungsurkunde garantlı 
die Theilbarkeit des Brundeigentbums und die Ablösbarkeit der Grundlaſten (Art. 42); fie Hel 
auf ohne Entſchädigung: die Gerichtäherrlichfeit, gutsherrliche Bollzei, obrigkeitlide Gewa 
und die gewifien Grundſtücken zuſtehenden Hoheitsrechte und Privilegien, ſowie die aus dieſe 
Befugniffen, aud der Schugherrlichkeit, der frübern Erbunterthänigfeit, der frühern Steuer 
und Gemwerbeverfafiung berflammenven Verpflichtungen. 

ever Vreuße hat das Recht, feine Meinung frei zu äußern, und zwar durch Wort, Schrif 
Drud und bildliche Darſtellung. Die Cenſur darf nicht eingeführt werden (Art. 27). Ste ma 
am 17. März 1848 aufgehoben worden. 

Giner der außgezeichnetften und älteften Vorzüge des preußifchen Staats ift die @laubend 
freiheit. Wir haben die Entwidelung verfelben im biftoriihen Theil verfolgt. Schon da 
Allgemeine Landrecht verfündete die Freiheit des religidfen Befenntnifies und Das Recht di 
Bereinigung zu gemeinfamer häuslicher und Öffentliher Neligionsübung. Die Verfaffungd 
urfunde wiederholt diefe Beflimmungen im Art. 12. Bei denjenigen Cinrichtungen des Staati 
weile mit ber Religionsübung im Zufammenhang ſtehen, wird die chriſtliche Religion, unbe 
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ſan der gewährleifteten Religionsfreiheit, zu @runde gelegt (Art.14). Niemand barf feinem 
wiplicgen Richter entzogen werben, Außnahmegerichte und außerorbentliche Commiſſionen find 

sbetihaft (Art. 7). Strafen koͤnnen nur in Gemäßheit des Geſetzes angebroht ober verhängt 

wen (Art. 8). Nur im Fall des Kriegs oder des Belagerungszuftandes können bie ordent⸗ 

dem Brriäte zeitiweife innerhalb der betroffenen Diftricte durch Kriegsgerichte erfegt werben 
111). 

Das Betitionsreit fteht allen Preußen zu, dagegen dürfen Petitionen unter einem Ge: 

umtnamen nur von Behörden ober Gorporationen erlaffen werben (Art. 32). Auch den 
Ismmern dürfen Bittſchriften oder Adreſſen überreicht werben; nur verbietet Art. 81 per⸗ 
inte Uberreichung. 

Die Berfaflungsurkunde gewährt allen Preußen das Recht, ſich ohne vorgängige obrigkeit⸗ 
u Erlaubaiß friedlich und ohne Waffen in geſchloſſenen Räumen zu verſammeln. Dagegen 

aürien Verſammlungen unter freiem Himmel ber vorgängigen obrigkeitlichen Erlaubniß 

Et. 39). Zu ſolchen Zwecken, welche ven Strafgeſetzen nicht zuwiderlaufen, dürfen ſich alle 
eröen im Geſſellſchaften vereinigen (Art. 30). Der bewaffneten Macht und der Landwehr iſt 

u Verſammlungsrecht unterfagt (Art. 38). uͤbrigens muß von allen Verſammlungen, in 
ulgen 5ifentliche Angelegenheiten erörtert oder berathen werben follen, der Unternehmer 
icdeſtens 24 Gtunden vor Beginn der Berfammlung Anzeige bei der Ortépolizeibehörde 

when. Iſt die Anzeige unterlaflen worden, fo trifft die Strafe denjenigen, der das Local 

apgeben hat, den Unternehmer, Leiter und jeven Redner. Bereine, die Statuten haben, 

lem biefelben drei Tage nach der Stiftung fammt dem Mitgliederverzeichniß der Polizei⸗ 
re einreichen. Die leßtere darf in jede Berfammlung , in welcher Öffentlie Angelegen: 

rin behandelt werben, ein ober zwei Gommiffare ſenden. Corporationdrechte Fönnen nur 

wu Staat ertbeilt werben. 
Zu den Pflichten ver Staatsbürger gehört zunächſt die Wehrpflicht. Sie regelt ſich nad dem 

Beieg vom 3. Gent. 1814, deſſen oben erwähnt wurde. Die allgemeine Wehrpflicht aller 

heupen ift durch Art. 34 der Berfaflungsurkunde anerfannt. Den Umfang und bie Art dieſer 

Mqt beſtimmt das Befeg. Abänderungen in der Art des Mititärbienftes Finnen alfo nicht im 

Bee Einiglicher Verordnung, fondern nur im Wege der Gefehgebung durch bie brei Bactoren 

ptreffen werben. 32) Eine weitere allgemeine Pflicht iſt die Steuerpfliht. Außgenommen von 
i ĩiud nur bie Mitglieder des Königlichen Hauſes nebft ven Angehörigen der fürſtlichen Fa⸗ 
Ben von Hohenzollern: Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen, dann bie frühern reichs⸗ 
Nabifgen Befchlechter. 

Alle Breußen find vor dem Geſetz gleich. Standesvorrechte finden nicht flatt (Art. 4). Die 
Anichen Amter find für alle dazu Befähigten gleich zugänglich. Die Definition des Allges 

weinen Landrechts, welches den Adel noch „als den erften Stand im Staat, welchem nach feiner 
Sdimmung die Vertheidigung des Staats fowie die Unterflügung der äußern Würde und 
‚ern Berfaflung vefielben hauptſächlich obliege‘, bezeichnet, iſt felt Einführung ber allge: 
‚meinen Wehrpflicht (1814) nach der einen, und feit Erlah der Verfaſſungsurkunde nad) der 
wbern Richtung, hinfällig geworben. Seitdem kann nur noch von Ehrenrechten des Adels die 
Be fein. Gigenthümliche reale VBorrechte bat nur der rheiniſche und weſtfäliſche Abel in 

ag auf Beflimmungen über Nachlaß und Büterbefig; namentli in ber Verfügung über 
le Erbfolge ift Diefer Theil des Adels autonom. Jede Bevorzugung des Adels im Heer iſt 
— ber Verwaltung, nicht der preußiſchen Verfaſſung zu betrachten und durchaus 

D. Die Volksvertretung. Seit der Octroyirung ber Verfaſſungsurkunde vom 
9.Der. 1848 und der Bejlegelung verfelben durch das Staatögrundgefeg vom 31. Ian. 1850 
Rdreufen in bie Reihe der Nepräfentativflaaten eingetreten. Damit waren natürlidy Die alten 
ſiadiſchen Berfaffungen aufgehoben und hierburd die Nothwendigkeit geboten, für die Der: 
Mitung der Innern und befondern Angelegenheiten der Provinzen, Bezirke und Kreife, foweit 
M&r bisher von den Provinzial: und Kreisftänden ausgeübt worden war, eine andere Form 

Änden. Der Art. 105 verhieß deshalb zur Ergänzung dieſer Lücke Verfanmlungen aus 
Bertretem. Oben wurde berichtet, wie ein Geſetz über Gemeindeordnung 1850 zwar 

en, nachmals aber (1853) wieder abgefchafft worden if. 
Die Volksvertretung in Preußen ift, obſchon fi ein großer Theil der liberalen Stimmen 
— — — — 

32) Rönne, Bo. I, Abth. 2, S. 167 fg. 
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für das @infammerfoftem ausgeſprochen hatte, nad dem Zweikammerſoſtem geord 
Nach dem Geſetz vom 30. Mai 1855 erhielt die Erfte Kammer die Benennung Herrenhaus 
Zweite Abgeordnetenhaus. Die Zuſammenſetzung des Herrenhaufes beruht auf dem Gele ı 
7. Mai 1853, welches dem König die Anordnung der Erften Rammer anheimgab und 
etwaige fünftige Yimgeftaltung verfelben von einer Zuſtimmung ver Kammern, d. 5. von elı 
Geſetz abhängig machte. Das Herrenhaus wird gebildet 1) von den Prinzen des Föntali 
Haufes, foweit fie der König nach ihrer Großjährigkeit in das Herrenhaus ausdrücklich ber 
2) aus Mitgliedern, welche der König mit erblicder Berechtigung ernennt (die Häupter 
Kamilten Hobenzolfern: Hechingen und Hohenzolfern:Siqmaringen und ver reihöftändif 
Geſchlechter, die durch das Geſetz vom 3. Febr. 1847 zur Herrencugie des Vereinigten Yandi 
berufenen Fürften, Grafen und Herren, endlich folcbe, denen ber König aus befonderer Gr 
Sir und Stimme erbli verleiht): 3) aus Mitgliedern, welche ver König auf Lebenszeit be 
(zunächſt die von den Stiftern, von den mit Ritterqütern anfäfiigen Grafen, von den durch & 
gebreiteten Familienbeſitz au&gezeichneten Gefchlechtern, von ven Verbänden des alten befefti: 

Grundbeſitzes, von den Landesuniverfitäten und endlich von den Städten zu Präſentirent 
die Inhaber der vier großen Randesämter in Preußen: Bertrauendmänner namentlich in 
Eigenfchaft als Kronſyndici, denen Rechtsſachen, die den Staat angeben, zur Begutacht 
vorgelegt werden fönnen). Im hiſtoriſchen Theil it an die Gründe erinnert morben, wes! 
das Herrenhaus in viefer Zufammenfegung die Beftimmung des Art. 83: „die Mitglieder be 
Kammern find Vertreter des ganzen Volks“, nicht erfüllt. 

Das Abgeordnetenhaus beftebt and 352 Mitgliedern, weldhe nad dem Wahlgeſetz! 
30. Mai 1849 gewählt werden. Die Wahr ift eine mittelbare: denn Die Abgeorbneten wei 
nicht direct von allen Wahlberechtigten gewählt, fondern von Wablmännern, die ihrerfelts d 
die erfte. die fogenannte Urwahl, aufgeftellt merden. Auf ie 250 Seelen foll ein Wahlm 
gewählt werden. Um aber den mohlbabendern Rlaffen ein Ülbergemicht über die minder wı 
habenden zu geben, find die Urwäbler in drei Klaflen aetheilt nah Maßgabe der von ibner 
entrichtenven birecten Staatöfteuern, und zwar dergeftalt, daß auf iede Klafle ein Drittheil 
Gefammtfumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt. Daß durch dieſes Geſetz dem Ber 
ein allzu großer Einfluß auf politifche Rechte beigemeflen ift, Tient am Tage. Es kommt: 
felten vor, daß die Höchftbeftenerte Klaſſe 6—8 Stimmen umfaßt, während zur dritten 300 
mehr gehören. Nah Maßgabe des Geſetzes ruht alfo auf jenen 6 oder 8 dieſelbe Bedeut 
für die Wahl als auf den 300. — Mehr als ſechs Wahlmänner dürfen in keinem Wahlbe 
newählt werben, in Feiner Klaſſe alfo mehr al8 zwei. Jeder Irmähler muf Staatäbürger, v 
jährig, felbitändig, im Beil der bürgerlichen Rechte und mindeſtens ſechs Monate an dem & 
fein, an weldhem er das Wahlrecht ausübt: er darf Feine Armenunterſtützung aus öffentli 
Mitteln erbalten. Das Amt eines Wahlmannes (für die Wahlen zum Abgeordnetenhaufe 
an diefelben Bedingungen gefnüpft. Im Abgeordneter merden zu Fünnen, muß man weniaf 
feit einem Jahre preußifcher Unterthan fein, das dreißigſte Jahr vollendet haben und im V 
befige feiner bürgerlihen Rechte fteben. Der Wahlmann kann nur in feinem Wahlbezirk, 
Abgeordnete im ganzen Umfang bed Staatagebiet3 gemählt werden. Die Abſtimmung acid 
mündlich; bei den Urwablen mählt jede Abtheilung beſonders. Bon den Urwahlbezirken 
die Wahlbezirke zu und für die Wahlen zum Haufe der Abaeorbneten unterihieben: auf 
Abgeordnetenwahl bat die @intheilung in drei Rlaflen feinen Bezug. 
“Nur die Mitglieder des Abgeorpnetenhaufes erhalten Diäten: für die nicht in Berlin 

ſäſſigen Volfävertreter find dieſe auf drei, für die einheimischen auf zwei Thaler feſtgeſetzt. 
Antrag auf Abfhaffung der Diäten wurde 1863 verworfen. Der Berzicht auf die Diäten 
unftatthaft (Art 85). Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Fintritt in die Kammer (Art. ‘ 
daher der im Jahre 1864 erhobene Antrag der Föniglihen Staatsregierung, daß diejen 
Abgeordneten, welche Beamte find, Stellvertreter im Amt auf ihre Koften unterhalten fol 
dem Vorwurf der Verfaffungswidrigkeit ausgeſetzt ift. 

Die Mitalieder beider Kammern flinmen nad ihrer freien Überzeugung und find wede 
Aufträge no Inftructionen gebunden. Sie können für ihre Abflimmungen in der Kam 
niemals, für ihre darin aufgefprodenen Meinungen nur innerbalf der Kammer auf Gi 
der Geihäftsorbnung zur Rechenſchaft gezogen werden. Gin Mitgliev der Kammer darf ı 
deren Genehmigung während der Sitzungsperiode nicht menen einer mit Strafe bedro 
Bandlung zur Unterfuhung gezogen over verhaftet werden. Die gleiche Genehmigung ifl 
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Sehaftung wegen Schulden nothwendig. Jedes Strafverfahren, fowie jede Unterſuchungs⸗ 
sa Civilhaft gegen ein Mitglied der Kanımer wird auf Verlangen der Kanımer für die Dauer 
in Gigungeperiode aufgehoben (Art. 84). 

Das Recht, die Kammern zu berufen, hat nur der König (Art. 51, 76), auögenommen iſt 
mtärlid der Fall der Regentſchaſt (Art. 56); die Berufung gejhieht regelmäßig jährlich, 
mjerden bei beiondern Gelegenheiten außerordentliherweije. Der König hat das Recht, die 
Saumern zu vertagen (Art. 77); doch müſſen beide Häujer gleichzeitig vertagt werden; ohne 
Zdimmung der Kammern darf die :Bertagung die Friſt von dreißig Tagen nicht überfleigen 
mw währeno Derjelben Seijion nicht wienerholt werden (Art. 52). Aud die Schließung der 
Raumern iſt Das alleinige Recht des Königs; nicht minder die Auflöjung des Abgeordneten: 
herjes Im Fall einer jolhen Aufldjung müflen aber innerhalb eined Zeitraums von 60 
isgra nach der Auflöfung die Wähler und innerhalb eined Zeitraumd von v0 Tagen nad der 
Mslöiung die Kammern verfanmelt werden (Art. 51). 

Die Rechte der Volfövertretung erftreden ih auf die Zuſtimmung zu allen Geſetzen, bie 
Bnaugewalt, die Zuflinnmung zu allen Verträgen mit fremden Mächten, fofern es Handels: 
wrträge find oder durch fie dem Staat Laſten oder einzelnen Staatsbürgern Verpflichtungen 
ierlegt werden (Art. 48). Die Finanzgewalt betreiiind, jo zerfällt jie in das Recht der 
ikiinahme an Aufftellung des jährlichen Staatshaushaltsetais und der Controle der Finanz⸗ 
vwaltung, in dad Steuerbewilligungsrecht, in dad Recht der Miwirkung bei der Aufnahme . 

ws Staatsanleihen, Übernahme von Garantien zu Xaflen des Staaıd und Controle des 
Euusihuldenweiend. 

Die Kammern dürfen fi) durch Adreſſen an den König wenden (Art.81); dieje Beſtimmung 
Übefannılich in jüngfler Zeit praftijch jo interpresirt worden, daß jie den König nitht verpflichte, 
ie Adreije entgegenzunehmen. Die Adreſſe kann Wünſche an die Staatöregierung bringen 
wm (Petition) oder Beſchwerden. Die Beantwortung der Ihronrede durd eine Adreſſe iſt 
migter Zeit mehrfach nicht für nöthig erachtet worden. Behufs ihrer Information dürfen die 

Gonmiffionen zur Unterjuhung von. Thatſachen einjegen. So iſt z. B. in der Seſſion 
1864 eine Gommijjion zur Unterſuchung der linregelmäpigfeiten, die bei den Wahlen im 
sa. 1863 vorgefommen waren, niedergejegt. Daß die Kammer bei diejen Informationen un: 

üngig von der Regierung vorgehen dürfe, wird zwar befttitten, von anerfannten Autoritäten 
*8 Snasörechre aber bejaht (vgl. von Nönne, Bd. 1, Abth. 2, S.316 fg.). Das Recht der 

‚ die Diinifter wegen Verfaſſungsverlezung, Berrath oder Beſtechung bei dem ober: 
— ** der Monarchie anzuklagen (Art. 61), kann aus Mangel eines Miniſterver⸗ 
orlihfeitßgejegeö bisjetzt nicht zur Anwendung kommien. 

Kammer regelt ihre Geſchäfisordnung ſelbſt (Art.78). Der Miniſter oder bie zu ihrer 
katung abgeorpneien Staatsbeamten müſſen auf ihr Berlaugen zu jeder Zeit in der Kammer 

t werden (Art. 60). 
der allgemeinen Bolfövertretung gegenüber beftehen in den einzelnen Provinzen bie unter 

Mibung des Art. 105 (von der Gemeindeordnung) auf Grund des Bejegeö von 24. Mai 
B3 wienerhergeftellten Kreis: und Provinzialſtände. 
E Die Kreis: und Provinzialjtände. Kreife werden entweder gebildet von einer 

ı Stadt oder aus mehrern Eleinen Gemeinden. An ihrer Spige jteht ald Vertreter der 
Berung der Landrath, diejem aber zur Seite die Kreisſtände, welde jeine Verwaltung, fo: 
Re Gommunalangelegenpeiten | betrifft, zu begleiten und zu unterflügen haben. Die Berug- 
Mer Kreiöflänpe ſind folgende: jiehaben die Staatsleiftungen, welche kreisweiſe aufzubringen 

„BP zu repartiren; eine von ihnen zu wählende Gommifjion hat die Neclamationen in Bezug 
„re tlaſſificirte Einkommenſteuer zu begutachten und die Kreideingejejjenen abzuſchätzen; jie 

1 die Civilmitglieder der Kreis-Erſatzcommiſſionen zur Ergänzung bed ſtehenden Heerd; 
Rind bei allen Abgaben, Leiſtungen und Yaturaldieniten zu den Kreisbedürfniſſen zuvor mit 
m Gutachten zu hören; fie haben das Rechk, die Beaniten zur ſtändiſchen Verwaltung ver 

. ind: Communalangelegenheiten zu wählen, wenn und wo eine jolde ſtattfindet oder ein: 
m mwird. Obſchon die Kreisordnungen in den einzelnen Provinzen verſchieden find, jo 

1 fie Doch Darin überein, daß jeder Bejiger eines landtagsfähigen Nittergutes des Kreifes 
fiaer Virilſtimme auf den Kreistage berechtigt ift, dap aber die Städie und Landgemeinden 
durch Deputirte vertreten werden. Der Erlaß von 21. Det. 1853 hat den Ständen wieder 

a Anıheil an ber Wahl der Landräthe zugeſichert: jie haben das Recht, dem König drei 
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In allen dieſen Vorgängen hat das preußiſche Cabinet mit dem ganzen Nachdruck unab⸗ 

hangiger Entſchließung gehandelt und dadurch nur um fo mehr den Argwohn der klein⸗ und 

mittelftaatlihen Regierungen ermedt. Wenn die hierdurch erzeugte Misftimmung von den Be: 
oöfferungen nicht in demfelben Maße netbeilt wird, fo liegt dies zumeiſt in der bei ihnen tief 
eingewurzelten Überzeugung von der Unzulänglichkeit des Bundes, die in dem Kriege wieder 

hervorgetreten ift. Man berückſichtigt in dieſen Kreifen, daß an Preußen, welches fidh feit Nabren 

gegen die biöherige Kriegsverfaflung des Bundes ausgeſprochen und bie Verbeflerung derfelben 
zum Gegenftand eifriger Verhandlungen gemadit hatte, am meninften Die Forderung neftellt 

werben burfte, feine ftrategifchen Beflimmungen mit ver fhmerfälligen Kriegführung des 

Bundes in Einklang zu bringen. 
Nach dem Friedensſchluß iſt die ſchleswig-holſteiniſche Frage nur noch eine innere deutſche. 

Es handelt ſich um die Prũfung der Erbanſprüche und die Feſtſtellung des Verbältnifles zwiſchen 
den Herzogthümern und Preußen. Divlomatiſche Vertretung der Herzogthümer, Militärcon⸗ 
vention, Einräumung einiger für die Vertheidigung der Nordküſte und für den Handel wich⸗ 

tiger Plätze iſt der mindeſte Vreis, den jeder Freund der nationalen Sache dem vreußiſchen 
Staat für ſeine Opfer zugeſtehen wird. Und würde auch nur dies erreicht, ſo wäre damit immer 
ein Reſultat gewonnen, welches in der Folge unſerer Geſchichte mächtig weiter wirken muß: es 
wäre das Beiſpiel eines Fürſten gegeben, welcher von feiner Unumſchränktheit fo viel opfert, als 

zur Ausftattung der Gentralgemwalt an feinem Theile hinlänglich ift. Nicht geringer ſchlagen 

wir ein anderes Ergebniß dieſes Kriens an: daß das deutfche Volk fi wieder fähig arzeint 
hat, eine große nationale Sache ohne R—ckſicht anf die fremden Mächte, ohne Jagen vor Krank: 
rei und mit einflimmiger Berinafhägung der erbitterten Phraſen Englands durchzufübren. 
An den Regierungen iſt ed nım, das gefunde Selbftvertrauen, das, frei von jedem Hohmutb, 
fi in dem deutfchen Volk wieder regt, wach zu erhalten, und nachdem fie einmal wieder mit 

dem Volf einen nationalen Erfolg errungen haben, den Wahn abzuthun, der feit den Tagen 
von Karlsbad alle die Jahrzehnte daher an dem Bande zwiſchen Fürſt und Volk aenaat bat, 
und der noch zur Stunde auch in Breußen von den reactionären Parteien her aefliffentlich ge⸗ 
nährt wird, den Wahn, ald verberge fich hinter jedem nationalen Programm die Propaganda 

der Revofution. 
Für Preußen knüpft fi an den Sieg in Schlesmig: Holftein noch die befondere Hoffnung, ; 

Daß er verfähnend auf Die Gegenfäge im Innern zurückwirken wird. Unter allen Barteien in . 
Preußen ift keine, die nicht ihr Theil Schuld an dem Zwieſpalt trüge: die einen haben durch ihre 
Abnelaung aegen eine Berfaflung überhauvt oder durch Schwäche fein Entftehen, die anvern , 
durch ũbertriebenen Widerſtand gegen jedes Compromiß fetne Fortdauer veranfaft. Kein freund . 
der Berfaflung wird der Partei, die genenwärtta in ver Maiorität ift, den Rath geben, von ber . 
Forderung eines Belege, welches die Kriegapflicht regelt, abzuflehen over ver Schmälerung des . 
Budaetéêbewilligungsrechts zuzuſehen; aflein mit um fo größerer Entſchiedenheit wird er auch 
darauf dringen, daß einer Regierung, melde bereitift, Darauf einzugeben, die Diittel bewilligt . 

werben, um bie aanze Wehrkraft, die fi jährlich zur Ausbebung hietet, unter bie Fahnen zu 
ftelfen und die Cadres auf der ſich hiernach von felbft ergebenden Stärke zu erhalten. Die: 
jenine Bartei, welche auf diefe Bebinaungen bin die Herftellung der Einigkeit zwiihen Krone . 
und Volk zu vermitteln vermöchte, würde den wärmften Dank des ganzen Volks verdienen. 
Denn die Geſchichte Preußené zeiat, daß für diefen Staat, deſſen fchmere Aufgaben mehr ale 
einmal die äuferfte Anſpannung der aanzen Nolfäfraft verlangt haben, das fefte Zufammen- . 
halten zwiſchen König und Volt das oberfte Geſetz ift. Aber nicht oft nenug fann es gefagt 
werden: dies Zufammenbalten ift nur möglich, menn beide Theile die Verfaflung als die uner 
fhütterlihe Brundlage ihres Forderns und Handelns anerfennen. 

1. Breufifhes Staatsredt.31) 1) Verfaffungsredt. A. Das Staat: 
gebiet. Das preußiſche Staatöarbiet ift, obfhon in feinen Theilen nicht zufammenbangend, _ 
ein ſelbſtändiges, in ſich geſchloſſenes Territorium. Es ift untbeilbar und unveränßerlih. 
Neue Lindergebiete, auch folde, die zu dem Deutſchen Bundesftaat gehören, können bem 
preußiſchen Staatögebiet nur mit Einwilligung der Landesvertretung einverleibt werben. 

31) Unftreitig das vorzüalichſte Werk über das preußifche Staatsreht if: Das Staatsrecht dei 
Preußiſchen Monarchie von Dr. &. von Rönne (zweite Auflage, 2 Bde. in 4 Abth., Leiprig 1864): über 
die Literatur des Begenflandes val. daſelbſt Ab. I, S. 102 fa. ine überfichtliche Zufammenftellung 
bee vrenßifchen Staatgrechte findet man bei @ifelen, Der preußiſche Staat (Berlin 1862). 
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daſſelbe gilt In Berug auf die Berfonalunton mit fremden Ländern. In allen incorporirten 
kenden findet das Staatsgrundgeſetz Tofort feine gleichmäßige Anwendung. 

Das Staatswappen iſt Burd Die Verordnung vom 9. Jan. 1817 feftgefeßt. Die National: 
farben find ſchwarz und weiß. 

B. Der Könia und die Geſetzgebunag. Die Krone Breußens iſt erblih in dem 
Hannsflamm des Lönigliben Hauſes nad dem Recht der Erftgeburt und der aqnatifchen 
Rnealfolge. Der Thronerbe muß außerdem aus einer ebenbürtigen und hausgeſetzlich gültigen 
Fe ftammen. Daß im Fall eines Erlöfhens des Mannsftammes die weibliche Linie vom Erb- 
echt auſgeſchloſſen fei, wird durch fein Geſetz ausdrücklich geforvert. Erbverbrüberungen hat 
Breußen nur mit Sachſen und Heſſen (Seit 1457): fie find aber feit 1614 nicht erneuert. Stirbt 
as berrfchende Geſchlecht aus, fo bleibt doch das Geſetz Üiber pie Untheilbarkeit der Lande beftehen. 
düter und Sachen, welche das Staatsoberhaupt unter privatem Rechtstitel beflgt, werben 
ARamentarif vererbt und fallen nur, wenn fein Teflament vorhanden iſt, dem Staats: 
igenthum anheim. 

Der Regierunasantritt erfolat nur unter der Bedinaung der Regierungsfähigfeit. Bet 
sangelnder körperlicher oder geiftiger Dualification , ſowie im Fall einer Minderjährigkeit 
ritt eine Reichsverweſung ein. Volljährig wird der König nad Vollendung bes achtzehnten 
ebensiahred. Der König leiftet in Beaenwart der vereinigten Kammern den Eid auf bie 
Berfaffung. An Stelle ver frühern Huldigung tritt die Eidesleiſtung der beiden Häufer ber 
Iqubesvertretung. 

Der König kann durd freiwillige Entfagung auf den Thron verzichten; eine Entſetzung des 
Ronarchen ift ftaatérechtlich unmoͤglich, da e8 Feine über demſelben ſtehende gerichtliche Gewalt 
riet. Iſt der König durch andauernde Krankheit oder ſonſt zeitweilig an der Ausübung ſeiner 
egentenvflichten verhindert, fo tritt eine Regentſchaft ein. 

Die Perfon des Könige ift unverleglih. Der König ift verfönlih unverantwortlid. * darf 
me Cinwilligung der Kammern nicht zugleich Herrſcher fremder Reiche fein. 

Der König übt die Befeßaebung in Gemeinſchaft mir den beiden Käufern der Landes⸗ 
vertretung. Die Initiative der Geſetze kann fomol von dem König ale von den beiden Kammern 
ausgeben. Geſetzvorſchläge, melde der König verwirft, dürfen von feinem Haufe in derſelben 
Gigung&periode noch einmal vorgebradt werden. Die Genehmigung des Könige iſt au jedem 
Gele unerlanli: der König bat alfo das abfolute Veto. Anvdererfeits ift zu jedem Geſet (nad 
%t. 62 der Verfaſſungsurkunde vom 31. Xan. 1850) die Tihereinfiimmung des Königs und 
ber beiden Kammern erforverlih. Das Recht, ohne Zuftimmung der Kammern Befeke au er: 
laſſen, wobei man wohl zwiſchen Befep und Verwaltungémaßregel oder Detailvorſchrift auf 
Orand eines anerfannten Geſetzes zu unterfcheiden hat, ſteht dem König nur zu in Fällen, wo 
He Aufrechtbaltung der dffentliien Sicherbeit oder die Befeitigung eines dffentlihen Noth⸗ 
Randes es erbeiichen. Sole Verordnungen bürfen aber nichts entbalten, was der Verfaflung 
wiberfpricht, fie Dürfen nur erlaffen werben, wenn die Kammern nicht tagen, und find fo Tanne 
proviforiich, bis fle Dur die Zuflimmung der Kammern zum Geſetz erhoben werben. Sie find 
halb dem nächften Landtage fofort nach feiner Eröffnung vorzulegen. Oetrovirte Verord⸗ 
kungen bürfen fich nie auf einen Theil der Geſetzgebung beziehen, für welchen die Verfaſſungs⸗ 
ıfunde ausdrücklich nur Die verfaflungsmäßige Vereinbarung im Sinne des Art. 62 vorfhreibt, 
wie bei der jährliben Feftfeßung des Staatähaushaltsetats den Geſetzen über neue Stenern 
md über die Aufnahme von Anleihen (Art. 99,100, 103 ver Berfaflungsurfunne). Der König 
beñehlt vie Verkündigung der Geſetze; befannt gemacht merben fle durch Abdruck in der Befen- 
ſammlung. Die Entfernung der einzelnen Regierungsbezirke von dem Sig der Stantöreaierung 
entſcheidet darüber, wie viel Tage nach der Publication des daß entfprechenbe Befek enthaltenden 
Stüdeß der Geſetzſammlung die verbindliche Kraft jedes Geſetzes beginnt. Die Friften liegen 
innerhalb acht und vierzehn Tagen. 

Die vollziebende Gewalt ſteht dem König allein zu (Art. 45). Doch bebarf jede feiner 
Regierungshandlungen, um gültig zu fein, Die Gegenzeichnung eines Minifters, welcher dadurch 
Re Berantwortlicfeit übernimmt (Art. 44). Das Recht der vollziehenden Bemalt umſcließt 
Vie Befugniß, Behörben zu errichten und deren Wirkungsfreiß zu beſtimmen, die Amter in allen 
Zweigen des Staatsdienſtes zu befegen, pie Minifter zu ernennen und zuentlaffen. Die Erecutiv: 
gwalt der Krone iſt dadurch gebunden, daß fie nichts ausführen darf, wofür fein Geſetz beftebt, 
um daß fie fich keiner dur das Geſetz verbotenen Mittel bevienen darf. Die Gerichtsbarkeit 
wird überall im Staat im Namen des Königs geübt. Dem König ſteht das Near ver Branc- 
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bdigung zu. Niederſchlagen darf er bereits eingeleitete Unterſuchungen nur auf Grund eine® . 
befondern Geſetzes (Art. 49). Dermöge feiner Nepräfentativgewalt iſt es ein Vorrecht des 
Könige, Krieg zu erklären und Frieden zu fließen, auch andere Verträge mit fremden 
Regierungen zu errichten (Art. 48). Aus dieſer Berechtigung folgt jedoch nicht, daß nicht Die «: 
Kammern das Recht Hätten, über die auswärtigen Angelegenheiten zu beratben und von bem :: 
Miniſtern Auskunft über diefelben zu verlangen. Zu den Ehrenrechten des Königs gehoͤrt die 
Berleihung von Orden und Auszeichnungen (Art. 50). Er übt das Münzrecht na Maßgabe | 
des Geſetzes. m 

C. Rechte der Staatsbürger. Die Eigenichaft eines Preußen wird erworben: 
1) durch eheliche Abflammung ; 2) durch Legitimation eines unebelihen Kindes; 3) dur Ver⸗ 
beirathung einer Ausländerin mit einem Preußen ; 4) durch Naturalifation, d. h. Verleihung ; 
des Staatöblirgerrechts von ſeiten einer Landespolizeibehoörde. Auslänpifche Juden können nur :; 
mit Genehmigung des Minifters des Innern naturalifirt werben; 5) durch Anftelung tw‘; 
Staatsdienſt. — Entlaflung aus dem Interthanenverbande kann von Staats wegen nur im 5; 
Bezug anf die Wehrpflicht befchränkt werben (Art. 11). Abzugögelver dürfen nicht erhoben di 
werden. Nach dem Geſetz vom 81. Dec. 1842, weldes die Erwerbung und den Berlufl 
der Eigenſchaft als preußiſcher Untertban regelt, verliert der Preuße nah zehnjährigen 5 
Aufentbalt im Auslande fein Untertbanenreht. Die Wahl des Aufenthaltsorts im Vater.x 
lande iſt frei. 9 

Jeder Preuße genießt perlönliche Freiheit (Art. 5), momit das Verbot der Leibeigeniäaft ;; 
von ſelbſt gegeben fl. Die Bedingungen, unter melden eine Beſchränkung ver perföntidengg 
Freiheit, insbeſondere eine Verhaftung zuläffig ift, werden durch das Belek beftimmt. Jeder 
Verhaftete muß ſpäteſtens im Laufe des folgenden Tages entweder in Freiheit geſetzt oder dem 
Staatsanwalt bei dem zuſtändigen Gericht vorgeführt werben. Der Staatsanwalt muß ent 
weder bie fofortige Breilafiung verfügen ober unverzüglich den Antrag auf Verhaftung bei ın 
dem Gericht ftellen. Die Wohnung iſt unverleglih (Art. 6); zur Ergreifung flüchtiger - 
brecher darf die Behörde in die Wohnungen eindringen. Hausfuhungen follen nur 
Mitwirkung des Richter oder der gerichtlihen Polizei vorgenonmen werden (Geſetz vom 
12. Febr. 1850). 

Die Wahl des Berufs ift ebenfo frei wie das Necht, Eigentbum und Vermögen zu erwerben 
Die Strafe des bürgerlichen Todes, d. h. jener Ehrloſigkeit, welche mit dem Verluſt der = 
fähigkeit verbunden iſt (Code penal Art. 18), und die Strafe ver Bermögendeinziehung fin 
nit flatt (Art. 10). Der Genuß der bürgerlichen und flaatöbürgerlihen Rechte ift unabhängig 
von dem religiöfen Bekenntniß. Das Recht, adeliche Güter zu erwerben, ift, mie im hiſtoriſchen = 
Theil erwähnt wurde, ihon 1807 auf die bürgerlichen Staatdunterthanen ausgedehnt 5* 
Eben damals wurde erlaubt, daß der Bürger in den Bauernſtand, der Bauer in ven Bürgerfta 
übergehen dürfe. Das Eigenthum ift unverleglich, ed kann nur aus Gründen des öffentli 
Wohls und auf dann nur unter Entſchädigung entzogen oder beihränft werben (Art. —* 
Über die Expropriationen entſcheiden die Verordnungen vom 28. Sept. und 6. Det. 179 
16. Sept. 1807, 8.März 1810; über Erpropriationen zum Behuf der Anlage von Eifenba 
das Geſetz vom 3. Nov. 1838, 

Die Dismembration der Güter war fhon feit dem Ediet vom 9. Ort. 1807 und dem ſege ⸗ 
nannten Landesculturedict vom 14. Sept. 1811 Rechtens. Die Verfaſſungßsurkunde garantie" 
die Theilbarkeit des Grundeigenthums und die Abldsbarkeit der Grundlaſten (Art.42); fie hele 
auf ohne Entſchädigung: die Gerichtsherrlichkeit, gutöherrlidhe Bolizei, obrigkeitlige Gewalte 
und die gewifien Grundſtücken zuftehenden Hoheitsrechte und Privilegien, fowie die aus dieſen 
Befugniflen, aus der Schugherrlichkeit, ver fFrühern Erbunterthänigkeit, der frühern Steuer 
und ®ewerbeverfaflung berflammenden Verpflitungen. 

Jeder Preuße hat das Recht, feine Meinung frei zu äußern, und zwar durch Wort, Se 
Drud und bildliche Darftellung. Die Genfur darf nicht eingeführt werden (Art. 27). Ste war 
am 17. März 1848 aufgehoben worden. 

Einer der ausgezeichnetſten und älteſten Vorzüge des preußiſchen Staats iſt die Blaubender 
freiheit. Wir Haben die Entwidelung verfelben im biftoriihen Theil verfolgt. Schon DAWP- 
Allgemeine Landrecht verfündete Die Freiheit des religiöſen Bekenntnifies und das Recht dec 
Bereinigung zu gemeinfamer häuslicher und Öffentlicher Neligionsübung. Die Verfaflungs= 
urfunde wiederholt dieſe Beſtimmungen im Art. 12. Bei denjenigen Binrihtungen bes Staat 
welche mit der Religionsübung im Zufammenhang ſtehen, wird die chriſtliche Religion, unbe 
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Kabet ver gewährleifteten Religiondfreiheit, zu Grunde gelegt (Art.14). Niemand darf feinem 
yeligen Richter entzogen werden, Ausnahmegerichte und außerorbentliche Gommifflonen find 
mketihaft (Art. 7). Strafen koͤnnen nur in Gemäßbeit des Geſetzes angedroht ober verhängt 
werben (Art. 8). Nur im Fall des Kriegs oder des Belagerungszuftandes können bie orbent- 
lihen Gerichte zeitweife innerhalb der Hetroffenen Diftricte durch Kriegsgerichte erfegt werben 
(ft. 111). 

Das Petitionsrecht ſteht allen Preußen zu, dagegen dürfen Petitionen unter einem Ge⸗ 
kumtnamen nur von Behörden oder Gorporationen erlaffen ‘werden (Art. 32). Auch den 
Kommern dürfen Bittfhriften oder Adreſſen überreicht werben; nur verbietet Art. 81 ver⸗ 
önlige überreichung. 

Die Berfaflungsurkunde gewährt allen Preußen das Recht, ſich ohne vorgängige obrigkeit⸗ 
ige Erlaubniß friedlich und ohne Waffen in gefchloffenen Räumen zu verfammeln. Dagegen 
ürfen Berfammlungen unter freiem Simmel ber vorgängigen obrigkeitliden Erlaubniß 
Kt. 29). Zu folden Zweden, welde den Strafgefepen nicht zumiberlaufen, dürfen fih alle 
Kragen in @efellfaften vereinigen (Art. 30). Der bewaffneten Macht und ber Landwehr ifl 
we Verſammlungsérecht unterfagt (Art. 38). Übrigens muß von allen Verſammlungen, in 
wlhen Sifentliche Angelegenheiten erörtert oder berathen werben follen, der Unternehmer 
unbeflend 24 Stunden vor Beginn der Berfammlung Anzeige bei der Ortöpolizeibehörbe 
sehen. Iſt die Anzeige unterlaflen worben, fo trifft die Strafe denjenigen, ber das Local 
nugeben Hat, den Unternehmer, Leiter und jeden Redner. Vereine, die Statuten haben, 
en dieſelben drei Tage nach der Stiftung fammt dem Mitglieberverzeichniß der Polizei: 
lehirde einreichen. Die legtere darf in jede Berfammlung , in welcher Öffentliche Angelegen: 
kim behandelt werben, ein oder zwei Gommiflare fenden. Corporationsrechte koͤnnen nur 
wa Staat ertheilt werben. 
Zu den Pflichten der Staatsbürger gehört zunächft die Wehrpflicht. Sie regelt fi nach dem 

Orfeg vonı 3. Sept. 1814, deſſen oben erwähnt wurde. Die allgemeine Wehrpflicht aller 
Sarnen ift durch Art. 34 der Verfaflungsurkunde anerkannt. Den Umfang und die Art biefer 
Hit beſtimmt das Befeg. Abänderungen in der Art des Militärbienftes Finnen alfo nicht im 
Bege Eöniglicher Verordnung, fondern nur im Wege der Befeggebung durch die brei Factoren 
getroffen werden. 32) Eine weitere allgemeine Pflicht ift die Steuerpfliht. Ausgenommen von 

ſind nur die Mitglieder des königlichen Haufes nebft den Angehörigen der fürſtlichen Fa⸗ 
Wim von Hohenzollern⸗ Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen, dann die frühern reichs⸗ 
Raiſchen Befchlechter. | 

Alle Preußen find vor dem Geſetz gleih. Standesvorrechte finden nicht flatt (Art. 4). Die 
Uimtlihen Amter find für alle dazu Befähigten glei zugänglich. Die Definition des Allge⸗ 
meinen Landrechts, welches ven Abel noch „als ven erften Stand im Staat, welchem nach feiner 
Sfimmung bie Vertheidigung des Staats fowie die Unterftlügung der äußern Würde und 
mm Berfaflung deſſelben hauptſächlich obliege‘‘, bezeichnet, iſt felt Einführung ber allge: 
meinen Wehrpflicht (1814) nach der einen, und feit Erlaß der Verfaſſungsurkunde nad} ber 

Richtung, hinfällig geworben. Seitvem kann nur noch von Chrenrechten des Adels die 
jein. Cigenthümliche reale Vorrechte bat nur der rheinifche und weftfälifche Abel in 
auf Beflimmungen über Nachlaß und Güterbeflg; namentlich in der Verfügung über 

Erbfolge ift dieſer Theil des Adels autonom. Jede Bevorzugung des Adels im Heer iſt 
ein Hr ber Verwaltung, nicht der preußiſchen Verfaffung zu betrachten und durchaus 
eglic. 

D. Die Volksvertretung. Geit der Octroyirung ber Berfaflungsurfunde vom 
Dec. 1848 und der Bejiegelung verfelben durch das Staatsgrundgeſetz vom 31. Jan. 1850 
Breußen in die Reihe der Nepräfentativftaaten eingetreten. Damit waren natürlich die alten 

Ihen Berfaflungen aufgehoben und hierdurch die Nothwendigkeit geboten, für die Ber: 
ng der innern und befondern Angelegenheiten der Provinzen, Bezirke und Kreife, foweit 
biöher von den Provinzial: und Kreisfländen ausgeübt worben war, eine andere Form 

Anden. Der Art. 105 verhieß deshalb zur Ergänzung dieſer Lücke Verfammlungen aus 
ihiten Vertretern. Oben wurde berichtet, wie ein Geſetz über Gemeindeordnung 1850 zwar 
en, nachmals aber (1853) wieder abgeſchafft worden iſt. 
Die Volfövertretung in Preußen if, obſchon fi ein großer Theil der liberalen Stimmen 

2) Rönne, Bb. I, Abth. 2, S. 167 fo. 



60 Preufßen (Staatsgeſchichte und Staatsrecht) 
für das Einfammerfoftem audgefproden hatte, nad dem Zweikammerſoſtem neorbı 
Nach dem Geſetz vom 30. Mai 1855 erhielt die Erſte Kammer die Benennung Herrenhaus, 
Zweite Abgeorbnetenbaus. Die Zufammenfeßung des Herrenhaufes beruht auf dem Beleb v 
7. Mai 1853, welches dem König die Anorpnung ber Erften Kammer anheimgab und e 
etwaige Fünftige Umgeſtaltung derfelben von einer Zuſtimmung der Kammern, d. h. von eir 
Geſetz abhängig machte. Das Herrenhaus wird gebildet 1) von den Prinzen des koͤniglie 
Haufes, ſoweit fie ver König nach ihrer Großjährigkeit in das Herrenhaus ausdrücklich beri 
2) aus Mitgliedern, welche der König mit erblidher Berechtigung ernennt (die Häupter 
Kamilien Hobenzollern-Hechingen und Hobenzollern-Sigmaringen und ver reihäftändiie 
Geſchlechter, die durch das Geſetz vom 3. Febr. 1847 zur Herrencugie des Vereinigten Landt 
berufenen Kürften, Grafen und Herren, endlich foldhe, denen der König aus befonderer On 
Sig und Stimme erblich verleiht): 3) aus Mitgliedern, melde der Rönig auf Lebenszeit bei 
(zunächſt die von den Stiftern, von ven mit Rittergütern anſäſſigen Grafen, von den durch a 
gebreiteten Familienbefig ausgezeichneten Geſchlechtern, von den Verbänden des alten befeftic 

Grunpbefiges, von den Randesuniverfitäten und endlich von den Städten zu Präſentirend 
die Inhaber der vier großen Randesämter in Breußen: Vertrauensmänner namentlih in 
Eigenſchaft als Kronſyndici, denen Rechtsſachen, die den Staat angeben, zur Begutadtı 
vorgelegt werden Fönnen). Im hiſtoriſchen Theil if an die Gründe erinnert worden, wesk 
das Herrenhaus in biefer Zufammenfegung vie Beflimmung des Art. 83: „die Mitglieder bei 

Kammern find Vertreter des ganzen Volks“, nicht erfüllt. 
Das Abgeordnetenhaus befteht ans 352 Mitgliedern, welde nah dem WMWahlgefeg x 

30. Mai 1849 gewählt merden. Die Wabl ift eine mittelbare: nenn die Abgeordneten mer 
nicht direct von allen Wahlberechtigten gemählt, fondern von Wahlmännern, die ihrerſeits di 
bie erfte, bie fogenannte Urwahl, aufgeftellt werden. Auf je 250 Seelen foll ein MWahlmı 
gewählt werden. Um aber ven mohlbahendern Rlaffen ein Übergewicht über die minder we 
habenden zu neben, find die Urwäbler in drei Klaffen aetheilt nah Maßgabe der von ihnen 
entrichtenven directen Staatöfteuern, und zwar dergeftalt, daß auf jede Klaſſe ein Drittbeil 
Gefammtfumme der Stenerhbeträge aller Urwähler fällt. Daß durch dieſes Befeg dem Gen 
ein allzu großer Einfluß auf politifche Nechte beigemeflen ift, Tieat am Tage. Es kommten 
felten vor, daß die höchſtbeſteuerte Klaſſe 6— 8 Stimmen umfaßt, während zur dritten 300 ı 
mehr gehören. Nach Mafiaabe des Beleges ruht alfo auf jenen 6 oder 8 dieſelbe Bedeutt 
für die Wahl als auf den 300. — Mehr als ſechs Wahlmänner dürfen in feinem Wahlbe 
newählt werden, in keiner Klaſſe alfo mehr ala zwei. Jeder Urmähler muß Staatsbürger, v 
jährig, felbitändig, im Beñtz der bürgerlichen Rechte und mindeſtens ſechs Monate an dem X 
fein, an weldhem er das Wahlrecht ausübt: er darf Feine Armenunterftiigung aus dffentlic 
Mitteln erhalten. Das Amt eines Wahlmannes (für die Wahlen zum Abgeordnetenbanſe) 
an diefelben Bedingungen gefnüpft. Um Abgeorbneter merben au fünnen, muß man weniafl 

ſeit einem Jahre preußifcher Unterthan fein, das dreißigſte Jahr vollendet haben und im Rı 
befige feiner bürgerlihen Rechte fteben. Der Wahlmann kann nur in feinem Wahlbezirk, 
Abgeordnete im ganzen Umfang bed Staatsgebiets gewählt werden. Die Abftimmung ageſchi 
mündlich: bei ven Urwahlen mählt jede Abtheilung beſonders. Bon den Urwahlbezirken I 
die Wahlbezirke zu und für die Wahlen zum Haufe der Abaeordneten unterſchieden: auf 

Abgeoronetenmahl Hat die @intheilung in drei Rlaflen keinen Bezug. 
Nur die Mitglieder des Abgeordnetenhauſes erhalten Diäten: fir die nicht in Berlin 

ſäſſigen Volksvertreter find dieſe auf drei, für die einheimischen auf awei Thaler feſtgeſetzt. 
Antrag auf Abfhaffung der Diäten wurde 1863 verworfen. Der Berzicht auf die Diäten 
unftatthaft (Art 85). Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Fintritt in die Kammer (Art. 7 
daher der im Jahre 1864 erhobene Antrag der Fönialihen Staatsregierung, daß bieieni 
Abgeorpneten, welche Beamte iind, Stellvertreter im Amt auf ihre Koften unterhalten Toll 

dem Vorwurf der Verfaffungswiprigkeit ausgeſetzt ift. 
Die Mitalieder beider Kammern flimmen nad; ihrer freien Überzeugung und find weder 

Aufträge noch Inflructionen gebunden. Ste Fönnen für ihre Abftimmungen in der Kam 
niemals, für ihre darin ausgeſprochenen Meinungen nur innerbalf der Kammer auf Gr 

der Geſchäftsordnung zur Rechenſchaft gezogen werden. Ein Mitglied der Kammer darf o 
deren Genehmigung während der Sitzungsperiode nicht menen einer mit Strafe bedrol 

Handlung zur Unterſuchung gezogen over verhaftet werden. Die gleiche Genehmigung ift 
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Sahaftung wegen Schulden nothwendig. Jedes Strafverfahren, fowie jede Unterſuchungs⸗ 
aa Civilhaft gegen ein Mitglied der Kauımer wird auf Verlangen der Kammer für die Dauer 
in Gigung&periode aufgehoben (Art. 84). 

Das Recht, die Kammern zu berufen, hat nur der König (Art. 51, 76), ausgenommen iſt 
nsturlih der Hall ver Regentſchaft (Art. 56); die Berufung geſchieht regelmäßig jährlich, 
werden bei beſondern Gelegenheiten außerordentlicherweiſe. Der König hat das Recht, die 
Kammern zu vertagen (Art. 77); doch müſſen beide Häuſer gleichzeitig vertagt werben; ohne 
Zitimmung der Kammern darf die :Bertagung die Zrift von dreipig Tagen nicht überfleigen 
um währeno derſelben Seſſion nicht wiederholt werden (Art. 52). Aud die Schliegung der 
kısmern ift das alleinige Recht des Königs; nicht minder die Auflöjung des Abgeordneten: 
zanjes Imı all einer ſolchen Aufiöjung müflen aber innerhalb eined Zeitraums von 60 
isgen nad) der Auflöjung die Wähler und innerhalb eines Zeitraums von v0 Tagen nad) ber 
Inllöjung die Kammern verfanmelt werden (Art. 51). 

Die Rechte der Volksvertretung eiſtrecken ih auf die Zuftimmung zu allen Geſetzen, bie 
Ksanzgewalt, die Zuftimmung zu allen Verträgen mit fremden Mächten, fofern es Handels⸗ 
xutäge find oder durch fie den Staat Laſten oder einzelnen Staatsbürgern Verpflihtungen 
auferlegt werden (Art. 48). Die Finanzgewalt betreffend, jo zerfällt fie in das Recht der 

eilnahme an Aufftellung des jährlihen Stuatshausbaltsetais und der Kontrole der Finanz: 
wwultung, in das Steuerbewilligungsredt, in dad Recht der Miwirkung bei der Aufnahme . 
m Staatöanleihen, Übernahme von Garantien zu Laſten des Staats und Gontrole des 
&uusichuldenweiend. 

De Kammern dürfen ji Dur Adreſſen an ven König wenden (Art. 81); dieje Beitimmung 
u lelanntlich in jüngfler Zeit praktiſch fo interpretirt worden, daß jie den König nitht verpflichte, 
W Adreife entgegenzunehmen. Die Adreſſe fann Wünſche an die Staatdregierung bringen 
wellen ( Betition) oder Beſchwerden. Die Beantwortung der Ihronrede durch eine Adreſſe ifl 
Rlegier Zeit mehrfach nicht für nöthig erachtet worden. Behufs ihrer Information dürfen bie 
‚Saamern Gonimifjionen zur Unterjuhung von. Thatfahen einjegen. So iſt z. B. in der Seſſion 
ww 1864 eine Commiſſion zur Unterfuhung der Unregelmäßigkeiten, die bei den Wahlen im 
Da. 1863 vorgefommen waren, niedergejegt. Daß die Kammer bei dieſen Informationen un⸗ 
sbbängig von der Regierung vorgehen dürfe, wird zwar beftritten, von anerkannten Autoritäten 
WW Etaatsrechtö aber bejaht (vgl. von Nönne, Bd. I, Abth. 2, S. 316 fg.). Das Hecht der 

‚ bie Diinifter wegen Verfafjungdverlegung,, Verrath oder Beſtechung bei dem ober- 
ABVerichtshofe der Monardie anzuklagen (Art. 61), kann aus Mangel eines Minifterver- 
aisertlichfeitögejegesd biöjegt nicht zur Anwendung kommien. 

Jede Kanımer regelt ihre Geſchäfisordnung jelbjt (Art. 78). Der Minifter oder die zu ihrer 
Peetung abgeordneten Staatsbeanten müflen auf ihr Verlangen zu jeder Zeit in der Kammer 
pri werden (Art. 60). 

1 der allgemeinen Volfsvertretung gegenüber beftehen in den einzelnen Provinzen bie unter 
febung des Art. 105 (von der Benteindeordnung) auf Grund des Wejeges vom 24. Mai 

Wo3 wiederhergeftellien Kreis: und Brovinzialftände. 
E. Die Kreis: und Provinzialjtände. Kreije werden entweder gebildet von einer 

bern Stadt oder aus mehrern Eleinen Gemeinden. An ihrer Spige fleht ald Vertreter der 
gierung der Landrath, diejem aber zur Seite die Kreiöftände, welche jeine Verwaltung, ſo⸗ 
ke Gommunalangelegenheiten betrifft, zu begleiten und zu unterftügen haben. Die Beiug- 
der Kreiöftände jind folgende: ſie haben die Staatsleiftungen, welche kreisweiſe aufzubringen 
d, zu repartiren; eine von ihnen zu wählende Commiſſion hat die Heclamationen in Bezug 

die klaſſificirte Einkommenſteuer zu begutachten und die Kreiseingeſeſſenen abzuſchätzen; jie 
ren vie Bivilmitglieder der Kreis-Erjagcommifjionen zur Ergänzung des lebenden Heers; 

Ind bei allen Abgaben, Leiftungen und Naturaldienſten zu deu Kreisbedürfniſſen zuvor mit 
em Gutachten zu hören; fie haben das Rechk, die Beamten zur ſtändiſchen Verwaltung der 

> Gonimunalangelegenheiten zu wählen, wenn und mo eine ſolche flattfinver oder ein: 
Ahr wird. Obſchon die Kreisorpnungen in den einzelnen Provinzen verſchieden find, jo 
men fie doch Darin überein, daß jeder :Bejiger eines landtagsfähigen Rittergutes des Kreijes 
iner Virilſtimme auf dem Kreistage berechtigt iſt, daß aber die Städte und Landgemeinden 
durch Deputirte vertreten werden. Der Erlaß von 21. Oct. 1853 bat den Ständen wieder 

a Antheil an der Wahl der Lanvräthe zugelihert: jie haben das echt, dem König drei 
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Candidaten zur Wahl vorzuſchlagen; doch haben an einzelnen Stellen allein die Ritte 
beiiger die Vorſchläge zu machen, während an andern die ftädtifchen und ländlichen Dep: 
mit ihren Gutachten über diefen Punkt gehört werben müffen. Der Landrath muß den Kı 

- mindeftend jährli zufammentreten laffen; unterläßt er es, fo hat jedes Mitglied der Stän 
Recht, bei der Negierung Beſchwerde zu erheben und auf Berufung anzutragen. 

Die Provinzialftände find die höchſte Stufe der localen Drganifationen, deren Re 
Regierung einholt über Geſetze und adminiftrative Maßregeln, weldye das Interefle dı 
fprehenden Provinz betreffen. Die Organifation ver Provinzialftände ruht noch imm 
dem oben näher beleuchteten Geſetz vom 5. Juni 1823. In den Provinzen Preußen, Bri 
burg mit Niederlaufig, Pommern mit Rügen und in Bofen befteht die Provinzialvertretun 
drei Ständen: Ritterſchaft, Städte, Bauernfland; in den Provinzen Schleften, Sachſen, 
falen und der Rheinprovinz gefellt ſich zu diefen drei Ständen noch ein vierter, gebildet aı 
fürftliden Häufern und Standesherren — der Herrenftand. Das Zahlenverhältniß ver Sti 
möge die folgende Tabelle vergegenwärtigen : 

Brovinz. Herrenftand. Ritterfhaft, Städte. Bauernflaud. 

Preußen — 45 28 22 
Brandenburg — 31 23 12 
Pommern — 24 16 8 
Schleſien 14 36 30 16 
Poſen — 26 16 8 
Sachſen 6 30 24 13 
Weſtfalen 12 20 20 20 
Rheinprovinz 6 25 25 25 

Die unerlaßlidhe Bedingung aller ſtandſchaftlichen Rechte ift dad Grundeigenthum, unt 
Grundbeſitz, der in auf: oder abfteigenver Linie ererbt oder auf andere Weife erworben un 
Jahre lang nicht unterbrochen iſt. Für jeden Stand iſt das Vermögen, von weldem die | 
barkeit abhängt, noch beſonders beflimmt. Die eigentliche Befugniß der Provinzialftär 
noch immer bie Begutachtung ber die Provinz betreffenden Befege. Da es nun aber nad) A 
der Verfaſſungsurkunde zu jenem Geſetz der Übereinflimmung bes Königs und der | 
Kammern bedarf, fo ift, um von Rönne’8 Worte zu gebrauden, „in Bezug auf Provinzial 
ein eigenthümliher Rechtözuftand, wie folder mol ohne Beiſpiel, in Breußen eingetreter 
nämlich zwei verichledene Vertretungen bei demfelben Gegenſtand concurriren follen‘ 
beiden Kammern und der Provinziallandtag). Der Unterſchied ift aber der, dag die Regi 
zwar vor der Publication eines Geſetzes, welches die Provinz angeht, dad Gutachten der 
vinzialftände anzuhören hat, ohne aber an daſſelbe gebunden zu fein, während den Kammer 
materielle Mitwirkung bei der Geſetzgebung zuſteht. 

Die Kreiötagsdeputirten aus dem Städte: und Bauernflande werben auf ſechs Jahı 
wählt; aber nach drei Jahren ſcheidet die Hälfte derjelben aus, um durch Neuwahlen erjı 
werden. Die Ausſcheidenden find wieder wählbar. Die Deputirten erhalten Reifekofte 
Diäten. In einigen Provinzen (Kurmark, Neumark, Nieder: und Oberlaufig, Bomı 
werden die Sommunalangelegenheiten der Provinz nicht von den Provinzialfländen, fo 
von den Sommunalftänden auf den Sommunallandtagen, die von den Deputirten der dre 
vier Stände gebildet werben, verwalten. Beſonders find in jeder Provinz einige Wohlthätig 
anftalten und Inftitute zu gemeinnügigen Zweden der Gontrole der Provinzialftände ı 
worfen, fo Randarmenanftalten, Taubftummenanftalten, Irrenheilanftalten, Meliorationgi 
Straßenbaufonds, Feuerfocietäten. ' 

Zu Volkövertretung und provinzial- oder kreisſtändiſcher Apminiftration tritt nod 
dritte Form binzu, unter melder die befigenden Klafien des Volks an der Leitun 
Öffentlichen Dinge theilnehmen, jene der Selbfiverwaltung der fläbtifhen und land 
Bemeinden. . 

F. Gemeindeverwaltung in Stadt und Land. Die im Hiftorifchen The 
wähnte Stabteordnung vom 19. Nov. 1808 wurde am 17. März 1831 durch eine rev 
Städteordnung erfegt. Den 1815 neu erworbenen Provinzen überließ man e&, diefe Ord 
einzuführen oder bie frühern Gemeindeverfaſſungen beizubehalten. In der Rheinprovinz 
bis 1845 die franzdfifhe Communalordnung, dann befam fle eine eigene Gemeindeordi 



Greußen (Gtaaisgefhiäte und Gtaatsreht) 63 

mie Städte und plattes Land umfaßte. Neue Nevifionen der Gtäbteorbnungen erfolgten 

1553 und 1856, der Landgemeindeordnungen ebenfalld 1856. Diefe neuern Geſetze find aber 
zit in allen Brovinzen eingeführt worden und haben bie alten nicht verdrängen koͤnnen, 
eh in Bezug auf die Gemeindeverfaſſung im preußifhen Staat Ungleichheiten ent: 
fanden finb. 

Rad; den Stäbteorbnungen vom 30. Mai 1853,19. März 1856, 15. Mai 1856 erwirbt 
er ſelbſtaͤndige Preuße, der dad vierundzwanzigſte Jahr vollendet und einen eigenen Haus: 
denn hat, wenn er feit einem Jahre Einwohner des Stadtbezirk ift, zur Stadtgemeinde ge: 
hat und über fein Vermögen verfügt, dad Bürgerrecht. Doch muß er entweder Haußbefiger 
iin, oder ein ſtehendes Gewerbe haben, oder zur Elafjificirten Ginfommenfteuer veranlagt jein, 
ver mindeitens jährlich eine Klaflenjteuer von vier Thalern bezahlen. In denjenigen Städten, 
we Nahl⸗ und Schlachtſteuer erhoben wird, if das Bürgerrecht von einem auf 200 Thlr. feſt⸗ 
giegten Minimum des Binfommens abhängig. ' 

Zur Verwaltung ihrer communalen Angelegenheiten wählen die flimmberecdtigten Bürger 
die Stadtverordneten. Die Wählenven zerfallen nach der Höhe der. Steuern in drei Klaſſen; in 
jedet Klaffe muß die Hälfte der Bewählten aus Hausbeilgern beftehen. Die Wahl geſchieht auf 
ich Jahre, jede zwei Jahre fcheidet ein Drittheil der Stadtverorbneten aus. Die Spige der 
Bertretung der Bürgerſchaft iſt der Magiftrat, der aus einem ober zwei Bürgermeiflern und 
ner Anzahl von Schöffen (Stadträthen) befteht. In Städten von über 10000 Einwohnern 
uterliegt die Wahl der Magiftratömitglieder der königlichen Beitätigung, in den andern Städten 
wird die Beflätigung von der Regierung ertheilt. Der Magiftrat bringt die Verordnungen der 
Rgierungöbehörde zur Ausführung, er vertheilt die Gemeindeabgaben und forgt für bie 
deitreibung derfelben, er faßt feine Beſchlüſſe nah Stimmenmehrheit, doch hat der Bürger: 
wißer die Pflicht, den Beſchluß zu beanflanden und die Entſcheidung der Regierung einzuholen, 
man derſelbe Die rechtlichen Befugniſſe des Magiftrats überfchreitet. Hinſichtlich der Anflellung 
de Gemeindebeamten muß der Magiftrat die Meinung der Stadtverordneten einholen, welche 
re Die Gontrole der Berwaltung ausüben und die Erhebung von Gemeindeſteuern 

Ya Bezug auf Landgemeindeorbnungen find zu unterſcheiden die ber Provinz Weſtfalen 
4 (19.März 1856), die der Rheinprovinz (23. Juli 1845), die für die ſechs oͤſtlichen Provinzen, 
wie in der Kammerſeſſion von 1855 zu 1856 fefigeftellt iſt. In Weſtfalen bilden den 
Imeindebezirk alle in deſſen Grenzen gelegene Grundſtücke mit Ausnahme der landtagsfähigen 
Üktergüter , denn biefe find berechtigt, felbfländige, den Gemeinden gleichgeadhtete Güter, 
dubezirke zu bilden. In der Regel bilden mehrere Gemeinden over Güter einen Amtsbezirk 
wer einem Amtmann. Die Semeindevorfleher werden von der Gemeinde gewählt. Hat die 
Omeindeverfammlung, die ald ein altveutfches bäuerliches Inftitut zu betrachten ift, mehr als 
18 ſtimmberechtigte Mitglieder, fo tritt eine Vertretung durch Gemeindeverordnete ein. Der 
demeindevorſteher bedarf der Beflätigung durch den Landrath und wird beſoldet. Nicht fo der 

A Iatmann, der nur für die mit feinem Amt verbundenen Koſten entſchädigt wird. Er wird aus 
im größern Grundbeſitzern durch den Minifter des Innern auf Befehl des Königs und nad 
Nahörung des Landraths und ver Regierung ernannt. Die Anıtöverfanmlung repräfentirt daß 

in feinen Semeindeangelegenheiten. Die Gemeindeordnung für die Rheinprovinz ift in dem 
Ren Punkten übereinftimmend mit der weſtfäliſchen. Sieginterfcheidet zwifchen Gemeinde 

m Bürgermeifterei, bezeichnet die Gemeindeverſammlung als Gemeinderath und die Ver: 
Mamlung innerhalb der Bürgermeifterei als Bürgermeiftereiverfammlung. Den Bürgermeifter 

‚ou rennt die Regierung, ebenfo zwei oder mehrere Beigeorbnete als jeine Gehülfen. Der Einfluß 
kt Gtaatöregierung auf die Semeindeangelegenheiten erftredt ſich hier fo weit, daß fie den 

a meinderath, wenn er nicht aus fämmtlichen ſtimmberechtigten Gemeinveglievern befteht, und 
mio die Bürgermeiftereiverfammlung auflöfen fann. Innerhalb ſechs Monaten muß dann 
I Neuwahl eintreten. Die Gleichſtellung von Rittergütern mit Gemeinden kennt die rheinifche 

indeordnung nicht. Die Landgemeindeorbnung der ſechs Öfllihen Provinzen endlich ent⸗ 
noch die meiften Anklänge an vie alten Zuflände. Gemeinde- und Gutsbezirke werben hier 
icden; es gibt auf den Bemeindeverfammäungen noch Collectivſtimmen, Vereinigung meb: 
Stimmen auf einer Berfon, Eintheilung der Gemeindeglieder in Anfehung ihrer Theil: 

x am Stimmrecht in mehrere Klaſſen; Bertretung von Minderjährigen, Frauen u. f. w. 
N ucũbung des Stimmrechts. (Vgl. Eifelen: „Der Preußiſche Staat”, S. 290.) Haupt 
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der Landgemeinde iſt der Schulze, welcher von ver Gutsherrſchaft als der Ortsobrigkeit: 
börung der Bemeinde gewählt und von dem Landrath beflätigt wird. 

G. Die Minifler. Während die einzelnen minifleriellen Reſſorts in der Abtheilı 
Verwaltungsrecht aufgezähle werden müflen, ift Hier die Frage über die Stellung der 
zur Verfaſſung zu erörtern. Der Art. 44 jagt definitiv: „Die Minifter des Königs jint 
wortlich.“ Dieje Berantwortlihfeit find nad demfelben Gefeg darin ihren Ausdruck 
Miniſter alle Regierungdacte ded Königs gegenzeihnen müfjen, um denſelben Gültigkei 
leihen. Eine Reihe von Beflimmungen ver preupijchen Verfaſſungsurkunde find be 
Hinblick auf ein zu erlaifendes Minifterverantwortlichkeitögefeg feſtgeſetzt, jo die Veror 
über die Anklage der Viinifter, über die Verantwortlichkeit des Staatsminifteriund 
Mapregeln, welche während der Regentichaft, bis zur Cidesleiſtung des Regenten, vorge 
werden (Art. 58), nicht minder, daß der König an einem wegen Verfajlungdverlegi 
urtheilten Diinifter das Begnadigungsrecht nur üben darf, wenn diejenige Kammer, ı 
Anklage erhoben hat, auf Begnavigung anträgı (Art. 49), woraus hervorgeht, daß i 
Brincip der Minifterverantwortlichkeit in Preußen gar kein Streit fein kann. Es haı 
nur noch un ein Minifterverantivortlichfeitögejeg. Den formalen Weg der Diinifte 
bezeichnet bereits die Verfallungsurfunde (Art. 61): duch Beſchluß einer Kammer 
Miniſter angeklagt werden können. Über ſolche Anklage foll dann der oberfte Gericht 
Monarchie in vereinigten Senaten entſcheiden. Bei den legten fruchtloſen Verhandlun 
den Erlaß eines Dinifterverantwortlichfeitögejeped (1863) tieß die Beſtimmung, daß de 
Gerichtshof die Entſcheidung führen folle, auf eınen faſt augemeinen Widerſpruch. 

H. Berhältniß des Staats zu Religion und Bildung Girche und € 
Die wichtigſten Beihränfungen des Staatd der Kirche gegenüber liegen in den folgen 
flimmungen: der Verkehr der Religionsgeſellſchaften mit ihren Obern ift ungehindert (2 
die evangelifche und die roͤmiſch-katholiſche Kirche, jowie jede andere Religionsgeſellſcha 
und verwaltet ihre Angelegenheiten ſelbſtändig; diefe Freiheit der Verwaltung bezieht 
ale den einzelnen Kirchen gehörigen Anſtalten, Stiftungen, Fonds; joweit das Patror 
nicht dem Landesherrn zujteht, Darf ji) der Staat nit in Die Bejegung der kirchlichen 
miſchen; dieje Beitinnmung hat jedoch auf die Anftellung von ©eiftlihen beim Militär 
Öffentlichen Anjtalten Feine Anmwendung. Doch ift zu bemerken, daß die Feſtſetzur 
Verfafſſungsurkunde über die Selbitvermwaltung der evangelijchen Kirche bisjetzt nı 
Bedeutung haben, weil die von ver VBerfaffungdurfunde (Art. 15) verheißene Kirchenve 
noch nicht gegeben worben ift. Inzwiſchen Haben die Provinzial-Conſiſtorien Die Bei 
der Kirchendiener, mit Ausnahme derer, weldye das kirchliche Vermögen verwalten; de 
ernennt und bejtätigt die VBrovinzialregierung. Nur in Weſtfalen und der Rheinpr 
durch Einführung der Presbyterial: und Synodalorpnung die Grundlage eines ſelbſt 
Kirchenregiments gelegt. Im Jahre 1849 wurde eine bejondere collegialijch gebilvere Ab 
von dem Eultusminifterium für die innern evangeliihen Kirchenſachen abgezweigt umt 

Vollziehung des Art. 15 übertragen. Dieje Behörde erhielt am 29. Juni 1850 den 

Evangeliiher Oberkirchenrath. Wenn vor Errichtung dieled Inſtituts ald das einzig 
zur Durchführung einer jelbftändigen Verfaflung der evangelifchen Landeskirche eine all 
Xandesſynode anerkannt war, jo licht man, was es bedeutet, wenn in Deut Erlaß, dDurd 
Oberkirchenrath eingejegt wurde, die Berufung einer Generalſynode als nit angem 
zeichnet, Dagegen die Anjicht wieder bervorgefehrt wurde, daß Das landesherrlide . 

regiment ji mit der durch die Verfaſſung verbürgten ſelbſtändigen Kirchenverwaltu 
vereinigen lajle. 

Die Wiſſenſchaft und ihre Lehre ift frei (Art. 20). Der Staat forgt für die Juge: 

Öffentlihe Schulen; die Altern aber und deren Stellvertreter dürfen ihre Kinder oder 

befohlenen nicht ohne den Unterricht lajjen, welcher für Die Öffentlichen Volksſchulen vor 

ben iſt (Art. 21). Kinder, welche nicht einen vreijährigen Schulunterricht genoſſen hab 

nicht Durch ein Zeugnip des Schulvoritandes nachweiſen, daß lie ihre Mutterſprache rich 

und wenigſtens etwas jchreiben können, jollen vor dem zurückgelegten ſechzehnten Lebent 
Fabriken u. ſ. w. nicht beſchäftigt werden. Die Unterhaltungstoſten der öffentlichen Vol 

werden von den Gemeinden getragen; im Unvermögensfalle ſubventionirt der Staat (“ 

Alle oͤffentlichen und Privat: Unterrichtsanftalten ſtehen unter Aufſicht vom Staat eı 

Behörden (Art. 23). Die Öffentlichen Xehrer haben die Rechte und Briten der Stau 
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Den religiöſen Unterricht in ver Volkoſchule leiten vie betreffenden Religionsgeſellſchaften(Art. 24). 
An den öͤffentlichen Volksſchulen ſtellt der Staat, doch unter Betheiligung der Gemeinde, die 
Sehrer an; aber auch die Privatlehrer müſſen ihre Qualification nachweiſen. Der Schulbeſuch 
kann durch Geld- oder Gefängnißſtrafe erzwungen werden. Der unmittelbare Vorſtand der 
Boltäichulen iſt, unbeſchadet des Aufſichtsrechts der Regierung, die Ortsbehörde: ſie läßt die ihr 
oblirgende Pflicht durch beſondere Organe, meiftend Schulräche genannt, ausüben. Ein ein: 
beilided Unterrichtsgeſetz für diefe Schulen ift in Ausſicht geitellt. Die Gymnaſien find meiftens 
Rürsiichen, einzelne königlichen Patronats: der Patron wählt Lehrer und Rectoren, die aber 
scm Gultusminijter bejlätigt werden müſſen. Die Univerſitäten verwalten jih nach ihren 
Statuten jelbft; die Wrnennungen gefcheben auf Vorſchlag der Facultäten durch den Gultus: 
ainifter, natürlih unter Eönigliher Genehmigung. Die Lniverjitäten Preußens find: 
Zerlin (1809); Bonn (1818): Breslau [früher Frankfurt a.O.] (1811); Greijswald (1456); 
Halle [jeit 1793 und vereint mit Wittenberg, 1502] (1817); Königäberg (1543); daneben die 
iheologiſch⸗ philoſophiſche Akademie zu Münfter (1773). Die Studenten ind einer befondern 
Gerichtsbarkeit unterworfen; jeder preußiiche Unterthan iſt verpflichter, drei Semeſter der 
Studienzeit auf einer inländiſchen Univerſität zugebracht zu haben. 

Am Schluß des Abſchnitts über Verfaſſungsrecht betrachten wir I die Garantien für 
tie Berfajiung. Bei ven Mangel eines Viinifterverantmwortlicgfeitögejeges beſchränken 
& dieſe auf diejenigen Beſtimmungen, durch meldye die Verfaſſungsurkunde einer willfürlichen 
Anibebung oder Anderung der Verfaſſung vorbeugt. Nach Art. 10 kann die Verfaſſung nur 
aut dem ordentlichen Wege der Gejeggebung abgeändert werden. Dieſer ortentlihe Weg aber 
it die Vereinbarung zwiſchen Krone und beiden Häufern der Yandesvertretung (Übereinſtim⸗ 
zung der drei Suctoren). In Betracht der Wichtigkeit jeded Beichluffed, der eine Verfaſſungs⸗ 
änderung zur Folge hat, jhreibt der genannte Artikel für ein die Verfaffung abänderndes Gefeg 
zwei Abflimmungen vor, zmijchen welchen ein Zeitraum von wenigſtens 21 Tagen liegen muß. 
Bei den Abſtinimungen genügt dan die einfache Etimmenmehrbeit. Die Beurtheilung, ob ein 
deſehesvorſchlag mit der Verfaſſung unvereinbar jei, liegt allein den Kammern ob. Iſt ein 
Bunft der Verfailung unklar, jo fann eine authentijche Auslegung nur von fänmtliden Bar: 
wen der Geſetzgebung gemeinjchaftlid) erfolgen. (Vgl. Münne, I, 637.) 

2) Das Verwaltungsrecht. A. Die Vinifterien. a) Das Minijterium des 
Sunern umfaßt die innere Landesverwaltung incl. Kandesvertretung (Wahlangelegenheiten), 
Revinzial: und Kreiövertretung, das geſammte Communalweſen. b) Das Finanzmini— 
herium. (88 regelt das ganze Einnahme- und Ausgabewefen ded Staats, die Dauptverwal- 
an der Staatsͤſchulden rejlortirt von ihm. c) Das Minifterium für Handel, Öewerbe 
und öffentliche Arbeiten. Es umfaßt fünf Abtheilungen: das Generalpoftamt mit der 
Llegraphendirection; die Abtheilung für Gifenbabnangelegenheiten ; die Verwaltung desXandz, 
Baller- und Chauſſeebauweſens; die Verwaltung für Handel und Gewerbe; die Verwaltung 
Mr Berg-, Hütten und Salinenweien. d) Das Minijterium für landwirthſchaft- 
ige Angelegenheiten. Unter ibm fleben: die Centralcommiſſion für Rentenbanken, 
die Landesökonomie- und Landesculturjahen, die landwirthſchaftlichen Lehranftalten, die 
Afitute zur Beförderung des Gartenbaues und die Geſtüte. e) Das Juſtiz miniſterium 

die geſammte Rechtopflege außer einem Theil der bürgerlichen und peinlichen Gerichts— 
Iarfeit, ſoweit Diejelbe ven Gerichten allein überlaffen iſt. ) Das Minifterium dergeift: 

(Gen, Unterrichtö- und Medicinalangelegenheiten. Sein Geſchäftskreis jon: 
ktt fich in vier Abtheilungen: Abrheilung für die äußern evangelifhen Kirchenangelegenheiten, 
Uheilung für kaiholiſche Kirhenangelegenyeiten, Abtheilung für Unterrichtsſachen, Ab: 

lung für Medicinalfahen. Auch liegt diefem Miniſterium die Aufſicht über die willen: 
Rliden Anftalten ob. 8) Das Minifteriumderausmärtigen Angelegenheiten. 
"ermittelt den Verfehr mit fremden Mächten und auswärtigen Regierungen, bejorgt bad 

‚4 Nandiſchafts- und Conſulatsweſen und überwacht die Prüfungscommijflon für das Diplo: 
Me Sranıen. I) Das Kriegsminiiterium. Seit dem Erlaß vom 16. April 1861, 

‚4 Lelcher die Auflöſung der 1859 creirten Admiralität befahl, verwaltet der Kriegäminiiter 
Bleib die Marineangelegenheiten, eine Verbindung, welhe außerhalb der militäriſchen 
je auf mannichfachen Widerſpruch geſtoßen if. i) Das Minifterium des könig— 
(gen Haufes für die Hofſachen, Hofämter und Die Verwaltung der königlichen und Kron- 

mmipgüter. 
Saats:Eerifon, XII. 5 
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Alle Staatsangelegenheiten, welche nicht in das Gebiet eines einzelnen Miniſteriums ge⸗ 

hören, werden von dem geſammten Staatsminiſterium unter Vorſitz des Königs oder bes Mi⸗ 
niſterpräfidenten erledigt. Unter dieſem Miniſterium ſteht der Disciplinargerichthof. Unter 
den Miniſterpräſidenten ſtehen: die Generalordenscommiſſion, die Archive, die Centralpreßſtelle 
mit der Verwaltung des „Staats-Anzeiger“ (augenblicklich das einzige officielle Blatt in 
Preußen) und die Geheime Oberhofbuchdruckerei. 

B. Immediate Behörden. Behörden, die unter fein Miniſterium reſſortiren und von 
ihrem eigenen Chef geleitet werben, find: a) das Geheime Cabinet des Könige. Na 
Einführung der Verfaffung hat das Cabinet, in weldem früher alle Acte, die in Namen des 
Königs audgingen, vorgetragen wurden, viel von feiner Bebeutung verloren. @8 dürfen jegt 
hier nur noch jolhe Gegenftänte zur Verhandlung kommen, über welche nicht unter Verant⸗ 
wortlichfeit eines Minifters entfchieden wird, alſo Gnadenſachen und perſönliche Sachen bed 
Königs. Man unterjheidet Givil: und Militärcabinet. b) Die Preußiſche Hauptbanf, 
eigentlich eine Staatsanftalt, bei welcher aber Brivatperfonen bis zum Betrag von 10 Mill. 
Thlrn. betheiligt iind, und die pen Zweck bat, ven Geldumlauf des Landes zu befördern, Kapi⸗ 

talien nugbar zu wachen, Handel und Gewerbe zu unterftügen, der übermäßigen Steigerung, 
des Zinoͤfußes vorzubeugen. Sie diecontirt Wechſel auf Privarperfonen, Coryorationen unb. 
Behörten. c) Die DOberredenfammer zur Reviſion aller Rechnungen ber geſammten 
Staatövertwaltung. Nah Einführung der Verfaffung prüft diefe Eontrolbehörbe den Staats: 
haushaltsetat, ehe er zur Decharge vor dad Abgeortnetenhaus gelangt (Art. 104). d) Der: 
Oberkirchen rath, von deſſen Functionen oben unter VIII. und im hiſtoriſchen Theil Die Rede 
geweſen iſt. 

C. Die Juſtizverwaltung. Die Juſtizbehörden gliedern ſich in drei Inſtanzen. Die 
erſte Inſtanz bilden die Stadt- und Kreisgerichte; mit dieſer Inſtanz hängen die Schwurgerichte 
zuſammen. Die Geſchworenen werden aus den Höchſtbeſteuerten genommen. Die Lifte der⸗ 
ſelben ſtellt der Rgierungepräſident auf. Die Gerichte zweiter Inſtanz ſind die Appellations— 
gerichte, deren es 21 gibt. Das Appellationsgericht zu Berlin Heißt Kammergericht, das zu 
Ehrenbreitftein Juſtizſenat. Die höchſte Inflanz vertritt ein einziges Gericht, dad Obertribunal, 
zu Berlin; doch ift ein eigener Senat deſſelben an Stelle bed 1853 aufgekobenen Rheiniſchen 
Reviſions- und Cafſationéhofs als höchſtes Gericht für die Rheinprovinz abgeſondert. Die. 
Berihtöberfaffung der Rheinprovinz nämlich ift von der der andern Gebiete verihieven. Die 
riedendgerichte fungiren in Civilangelegenbeiten theils als entſcheidende, theild als Vergleic6s 
behörden, in Mobiliarfahen nur, wenn der Werth des Klageobjects nicht LOO Thlr. überfteigt;' 
beträgt der Gegenſtand nicht mehr ald 20 Thlr., ſo finder feine Appellation an die Landgerichte 
flatt. Die Landgerichte jind bie zweite und legte Inflanz für die von den Friedensrichtern ents 
ſchiedenen Rechtoſachen und die erfte Instanz für die Civilſachen, welde nicht vor die niedern 
Gerichte gehören. Die Appellationen vom Landgericht gehen an dad Appellationdgericht zu 
Köln, das einzige Appellationdgerickt der Rheinprovinz. 

Befondere Gerichte find: 1) der Geheime Juſtizrath (mit denn Kammergericht verbunden) 
für die Mitglieder ver föniglihen Familie und die Fürſtenhäuſer Hohenzollern; 2) die Militär= 
gerichte; 3) die Univerſitätgerichte; 4) die Tieciplinargerichte. Dieje werben entweder vom 
dem Obertribunal gebildet, nämlich für Mitglieder des Obertribunals und die Präſidenten ber 
hoͤchſten Gerichte, oder von dem Appellationggericht für jeine Mitglierer, oder von dem Nevis 
iondcolleg für Landeſculturſachen, oder envli dem Generalauditoriat für die Mitglieder der 
reſp. Behörte. Für nichtrichterlihe Beante ift, jofern fie von dem König oder von einem Mi= 
nifter ernannt werden, das zuftandige Disciplinargeriht ter dem Staatsminifterium unter 
geordnete Dieciplinarhor zu Berlin, beſtehend aus dem Präſidenten und sehn Mitgliedern, vors 
benen mwenigften® vier zum Obertribunal gehören müſſen; für die übrigen Beamten find bie 
Disciplinarbehörten in eriter Inſtanz biejenigen Provinzialbehörden, bei welchen jie eben an= 
getellt ſind (Steuerbirectionen, Rolizeidirectionen, Bergämter, Eifenbahncommiffariateu. f.w.)- 
Zu den bejondern Gerichten gehören noch die Schiedégerichte und die Ganteldgeridte. Die 
Berfaffung (Art. 96) weift die Gompetenzconflicte zwiſchen ven Verwaltungs: und Gerichts⸗ 
behörten einen bejondern durch das Gefeg bezeichneten Gerichtshof zu. Derjelbe beftand bereit ® 
jeit 1847; e8 iſt der Gerichtshof zur Entſcheidung der Competenzconflivte. Mit diefer Behörde 
ift allerkings ein Schnitt dazu getbun, die Entſcheidung über Gonfliete zwiſchen Verwaltung un® 
Juſtiz dem Minijterium zu entzieben, allein ven Gerichtshof als ein ſelbſtändiges richterliches 
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Jaſtitut anzuſehen, hindert doch der Umſtand, daß ſeine Mitglieder nach dem Geſetz von 1847 
nicht die Cigenſchaft haben, welche die Verfaſſung den Richtern verleiht. Nach ihren Beflim: 
mungen ift die richterlihe Gewalt unabhängig, keiner andern Autorität unterworfen als der des 
Grfeges und wird der Richter auf Xebendzeit ernannt (Art. 86, 87). Auch widerfpricht es der 
Berfaffungsurfunde, die im Art. 93 für Civil: und Strafſachen das öffentliche Verfahren jeft: 
jegt, wenn bei dem Gerichtshof für Competenzconflicte die Dffentlichkeit des Verfahrens bisher 
nech nicht eingeführt ift. (Vgl. Roͤnne, I, 208.) 

Um die Unabhängigkeit des Richterſtandes möglichſt ſicherzuſtellen, beftinmt die Verfaffungs: 
urfunde, daß den Richtern fortan eine beſoldeten Staatdamter übertragen werden dürfen (Art. 
88). Es gibt deshalb in Preußen faum einen zweiten Stand, der volitiſch jo intact iſt wie ber 
Riterfland. Das augenblidlih (1864) herrſchende Syſtem ſieht in ihm jeine vornehmite 
Üppofition und fand ſich deshalb auch veranlaßt, in der befannten Preßordonnanz vom 1. Juni 
1863 dem geſammiten preußifchen Nichterflande, deffen Verhalten bei ven Preßproceſſen feine 
Garantie für Zügelung der Organe der öffentlihen Meinung gewähre, ein Mistrauensvotun 
asözuftellen. Die Traditionen von der Unabhängigkeit des Richterſtandes, die jelbft Könige 
anerkennen mußten, jind zu alt und tief gewachſen, um durch den Tadel eines Minifteriums, 
welches feine Stüge überall eher hat als im Rechtsboden, erſchüttert zu werben. 

Das Corpus juris Fridericianum befeitigte den Audruck Advocaten für die Sachmalter 
er Barteien vor Bericht; die Verordnung vom 2. Jan. 1849 führte für fie in dem ganzen Un: 
fang des Staats, mit Ausnahme des Appellationégerichtsbezirks von Köln, ven Namen Rechts⸗ 
anmwälte ein. Diefelben jind dazu beftimmit, den Parteien als Nechrebeiftände zu dienen, jle als 
Beoollmächtigte zu vertreten, in Unterfuchungen ihre Verteidigung zu übernehmen, ihnen über: 
haupt in allen Rechtsſachen Rathgeber zu jein. Die Apvoratur ift in Preußen nicht frei; für 
Men Gerichtobezirk iit die Anzahl der Rechtsanwälte beſtimmt, und die Prarid jedes Anwalts 
MR auf den ihm angemwiefenen Gerichtsbezirk beſchränkt. In dem Bezirk des genannten Gerichts 
von Köln ift der Name Advocat beibehalten. Die Zahl ver Apvocaren ift dort nicht befchränft; 
dech ernennt der Juftizminifter diefelben aus der Reihe der Juriften, welche die dritte vheinifche 
Brüfung befanden haben. 

D. Die Bolizeivermwaltung. Nach der Emanation der Verfaſſung ift in der Polizei⸗ 

mealsung eine Strafgerichiöbarfeit nicht mehr enthalten; diejelbe iſt vielmehr auf den Staat 
übergegangen und von ihm vichterlichen Beamten übertragen. Die gutöherrliche Polizei ift durch 
Irt. 42 aufgehoben. Die Aufgabe der Bolizei in Preußen ift danach noch eine doppelte: die 
Eorge für die Sicherheit und die Sorge für die Wohlfahrt der Unterthanen des Staats. Beide 
Aufgaben jind in der Praxis nicht zu trennen und werden daher aud von denſelben Organen 
angeführt. Dieje leptern können biniichtlicy ihrer Functionen geichieden werben in verwaltende 
mb srecutive Beamte. Die erccutive Polizei, welche die Öffentliche Nuhe und Ordnung aufrecht 
merbalten bat, wird in den Provinzen durd die Gensdarmerie, in der Hauptflabt durch bie 
1848 errichtete Schugmannfchaft ausgeübt. Die gerichtliche Polizei hat den Thatbeſtand bei 
verübten Verbrechen feitzuftellen. Die Bolizei verwaltet ferner das Paßweſen. Der preupifche 
Unterthan bedarf zur Reife im Inland feined Paſſes, muß aber die Mittel bei jih führen, ji 
auf Verlangen der Bolizeibehörbe legitimiren zu können. Zur Reife in den deutichen Bundes: 
landen genügt ald Legitimation eine Papfarte, wenn dad Land, welches der Fremde betritt, in 
Ne Reihe derjenigen gehört, welche den Paßkartenverein vom 20. Dct. 1850 geſtiftet haben. 
Zur Reife in dad Ausland bedarf es eines Paſſes. Auf Landesverweiſung darf in Preußen 
Ihon feit 1744 nur gegen Ausländer erfannt werben. 

Aud die Armenpflege ift ver Polizei unterftellt. Die wichtigſten Inſtitute zur Verhütung 
der Armuth find die Sparkaſſen, die dem unbemitteltern Theil der Bevölkerung Gelegenheit 
geben jollen, Eleine Erſparniſſe jiher und zinsbar unterzubringen, und die öffentlichen ſtädtiſchen 
Leihanſtalten, welche auf bewegliche Habe, ald Pfand, Norfhüffe gegen mäßige Zinfen machen. 
Die Unterhaltung ver Armen füllt ver Gemeinde zur Laſt, die, wo ihre Mittel unzulänglich find, 
Das Recht hat, den Luxus, die Oſtentation und die Öffentlichen Beluftigungen ihrer wohlhaben— 
sem Einwohner mit gemäßigten Taren zu belegen. (Vgl. Nönne, II, 531.) Indididuen, welche 
ehne die Mittel, jih zu ernähren, und arbeitelos jind, werden in Arbeitshäufern untergebracht, 
Ye au als Verwahrſam für Weibäperfonen, welche der gewerbsmäßig getriebenen Unzucht 
Herführt find, benutzt werden. Die Beftimmungen über die Sittenpolizei in Preußen um: 
lem Widerſprüche, welche theild durch den Eharafter des Gegenſtandes, theils durch falfche 
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u die Mehrausgaben gegen einzelne Titelabtheilungen, ſoweit nicht einzelne Titel und Titelab⸗ 
tkeilungen in ben Stats als übertragbar ausdrücklich bezeichnet jind und nicht die Mehransgaben 
bei einem Titel oder einer Titelabtheilung durch Minderausgaben bei andern ausgeglichen wer: 
ven. (Vgl. Rönne, I, 791.) Starsüberfchreitungen, melde durch außerordentliche, vorher nicht 
ja berechnende Ausgaben veranlaßt werben, müſſen ſobald ald möglich der Landeövertretung zur 
nachträͤglichen Genehmigung unterbreitet werben. 

Die Domänen find in Preußen Staatsgüter; ihre Einkünfte fönnen daher Tedigli im In⸗ 
ereſſe des Staatd oder zum Unterhalt des Staatsoberhaupts verwendet werden. Bon der Civil⸗ 
ie Eommen auf Domänen und Forſten 21, Mill. Thlr.; die im Jahre 1859 bewilligte Er: 
Khung der Krondotation un 500000 Thlr. ift auf andere Staatseinkünfte fundirt worden. 
Bad die Veräußerlichkeit ver Domänen betrifft, jo iſt jie eine andere für die Domänen, melde 
bereits im Jahre 1808 der Monarchie angehört haben, als für die, welche aus ten Säculari= 
istionen im Jahre 1810 entflanden find, und für die, welche mit den neuen Kandestheilen 1814 

urnd 1815 erworben worden find. Yür die erftern beftimmte dad Haudgefeg vom 17. Dec. 1808 
nebſt Edict von: 6. Nov. 1809, daß „nur die Bedürfniſſe des Staats und die Anwendung einer 

| emünftigen Staatswirthſchaft darüber entſcheiden follen, ob ihre Veräußerung (oder Erbver- 
Kung) Für dad gemeinfame Wohl und für dad Interelle des Königdhaujes nothwendig over 
sertheilbaft ifl”’. Die Veräußerung und Verpfändung der Domänen der andern Ordnung ift 
aach dem Geſetz vom 6. Juni 1812 leviglid) von den Willen ded Königs abhängig, wenn die 
Temanen jacnlarifirte Güter find, und darf nur gegen genügende Schabloßhaltung geſchehen 
kiten Domänen in den neuen und wiedererworbenen Provinzen. (Gejeg von 9. März 1819.) 

Tie Aufzählung der Stantseinnahmen aus Steuern und jonftigen Abgaben, das ganze 
RKaritel von der materiellen Erhaltung des Staats muß dem ſtatiſtiſchen Theil dieſes Aufjages 
iberlaffen bleiben. Ebendahin gehört der Nachweis über die Staatsſchulden. Tap die Auf- 
nhme von Anleihen für die Staatokaſſe nur auf Grund eines Geſetzes, das zwiſchen den drei 
girggebenten Factoren vereinbart wird, erfolgen fann, iſt oben ſchon gejagt (Art. 103). 

G. Dad Kriegsweſen. Staatsrechtlich kommen bier nur die Geſetze über die Wehr: 
nit der Preußen in Betracht ; die einihlägigen Beflinmungen, von dem Geſetz vom 3. Sept. 
#15 an, ſind aber bereitö im hiftoriichen Theil des ausführlidern behandelt worden. Wir 
wrweijen deshalb dorthin. Durch die Militärreorganiiation jind Die Gelege, welche das Ver⸗ 
hilmiß zwiſchen Heer und Landwehr orbnen, factiih außer Wirffanfeit geſetzt worden, jene 
MöR aber ift noch durch kein Gejeß fanctionirt. Der Geiegentmurf vom 9. Febr. 1860 war 
mrüdgezogen und wurde im Jahre 1861 durch keinen neuen erjegt. Grit im Jahre 1862 ift 

U Ne Regierung mit einem Gejegentrourf zur Negelung de& Kriegsdienſtes hervorgetreten; er hat 
= eernur dem Herrenhaufe vorgelegen. Cine Gejegnovelle von 1863 endlich it von dem Ab: 
xordnetenhauſe ald unannegmbar znrüctgewiefen werden. „So befteht alſo die Organifation 
I hſächlich in per Weiſe fort, wie fie durch die darüber von dem König erlaflenen Befehle an: 
-T georpnet worden iſt.“ (Mönne, Il, 907.) 
\ Im Laufe ver Debatten über die Militärreform ift faum ein Punkt häufiger Gegenſtand der 
J &rörterung geweſen ald die Frage nad) der Ergänzung des Offiziercorps. Nach dem Gefeg vom 

19. Eept. 1848 wird im Frieden das Dffizieröpatent nur auf Grund einer beftandenen Prü- 

fung erworben. Die während des noch jegt fortdauernden Proviforiumd am 10. Dec. 1861 
erlaſſene allerhöchſte Ordre erhielt dieſe Beſtimmung aufredt. Mit Hinbli auf die Einrich- 
nmgen der franzoͤſiſchen Armee, in weldhen, wie man fi gewöhnlich auszudrücken pilegt, jeder 
Eoldat ven Marfhallsftab in Tornifter trägt, har ein nicht geringer Theil der liberalen und 
namentlich der Kortjchrittöpartei die Forderung geftellt, den Gemeinen umd Uinteroffizieren bei 
fonjtiger Qualification ohne wiſſenſchaftliches Examen dad Avancement in die Dffizierftellen 

 miugeben, ohne doch hinreichend darauf Rückſicht zu nehmen, daß vie Marimen der franzöfifchen 
Kriegsarmee, welche die meifte Zeit über entweder wirklich activ oder doch mindeftens felobereit 
ik, nicht ohne weitereö auf die preußiſche Armee, welcher die Geſchichte des Staats während der 
Irgten funfzig Jahre ven Charakter einer Friedensarmee gegeben hat, übertragen werben können. 
Zunächſt iſt daran zu erinnern, daß ſchon die bereits beſtehenden Gelege in Kriegdgzeiten auch den 
Aihhtbargirten die Beförderung zu Bühnrihen und Offizieren fihern. In diefer Beziehung 
beißt ed in dem Erlaß vom 19. Sept. 1848: „Audzeihnung vor dem Feinde befreit von dem 
Eranıen zum Porteepéeefähnrich und fortgeiegtes ausgezeichnetes Benehmen in Kriege auch von 
dem zum Dffizier.” Die obeneriwähnte Ordre von 1861 hat dieſe Beſtimmung mit denfelben 
Worten aufgenommen. Dat im Kriege auf die perſönliche Tapferfeit größeres Gewicht geleat 
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wird als auf ſchulgemäße Bildung, rechtfertigt fih von ſelbſt; auch wird ver mährend bes Feld⸗ 
zugs auf außerorbentliche Weiſe Befärverte im Frieden durch dad Anfehen, welches fein Ver⸗ 
dienft ihm verleiht, fih neben feinen Kameraden, die ein höheres Wiflen vor ihm voraushaben, 
auf gleicher Stufe behaupten; allein hieraus folgt noch nicht, Daß diefe Art ver Beförderung aud 
für den Frieden unbedingt flatuirt merden nıng. Im Frieden würde vielmehr eine Kluft zwi— 
fchen den verfchiedenen Bildungsklaſſen innerhalb des Dffigiercorps beftehen bleiben. Die mili= 
tärtfche Tüchtigkeit, die allein als Maßſtab für die militärifche Beförderung angenommen werben 
koͤnnte, ift ein in Yriedendzeit viel zu wenig beſtimmbarer, ja, wie jeder, der nur den Zweck des 
militäriſchen Inſtituts im Auge behält, zugeben muß, viel zu wenig realijirbarer Begriff, ums 
ihm diefelbe ausgleichende Kraft zuzufchreiben, melde wir der Auszeichnung, die die Bravour 
vor dem Feinde verleiht, beilegen mußten. Der Hochmuth der Höhergebilveten gegen geiftig 
Niedrigerſtehende ift etwas, was ji, ganz unabhängig von dem Kaftengeift, In jedem Berufs— 
ftande wiederholt. Es kann demnach nur noch die Frage fein, ob ſich nicht zwischen der Anſicht, 
die den Eintritt in dad Dffiziercorps nur auf bem Wege res Fähnrich- und Offiziereramens 
geftatten will, und jener, die daneben dem Princip der unmittelbaren Beförterung Berechtigung 
verfchaffen will, eine mittlere Linie finden läpt. Sie bietet ſich vielleicht, wenn man aus der 
Zahl derjenigen Unteroffiziere, welde ſchon durch beffere Schulfenntnifle das Groß ver gemeinen 
Soldaten überragen und fo eine Zuwifchenftufe zwiſchen dem Bildungegrad der auf drei Jahre 
Pflichtigen und der zum einjährigen Dienft Berechtigten darſtellen, vielleicht duch Wahl ſeitens 
des Dffiziercorvs die tüchtigften und zuverläſſigſten Leute als Offizieraſpectanten ausſcheidet, 
un ihnen auf neuzuerrichtenpen Unteroffizierfchulen in einem etwa zweijährigen Gurfus nach⸗ 
träglich menigftend in den praftifhen, unmittelbar auf den Zeruf bezüglichen Wiſſenſchaften 
diejenige Ausbildung zu geben, melche im allgemeinen von den Offizieren verlangt wird. 

- Die Kenntniß der thecretifhen Wiſſenſchaften, wie z.B. der tobten Sprachen, ift für den 
militärischen Beſchäftigungskreis fein unbevingtes Erforderniß; Die der neuern Sprachen aber 
fann ſich der Strebfumere leicht noch in fpatern Jahren erwerben. 

H. Auswärtige Verhältniſſe Rreußens. Unter ven Verträgen, welde ver preus 
Bifche Staat mit andern zur Erleichterung des Verkehrs und des Handels abgeichloffen hat, ſteht 
der Deutiche Zollverein obenan. Sein Zwed ift befannt. Im Namen ded Zollvereins Hat 
Preußen mehrere Handels- und Schiffahrtöverträge mit auswärtigen Staaten abgeſchloſſen, jo 
nit der Pforte (1840), mit Großbritannien (1841), Belgien (1844), Sardinien (1845), 
Sirtlien (1847), den Niederlanden (1851), Bremen (1856), Merico (1855), Uruguay 
(1856), Perſien (1857 —58), den Joniſchen Injeln (1857), Paraguan (1860), Ehina und 
Japan (1863). Zu andern Verträgen, weldye Breußen auf eigene Hand vereinbart bat, iſt den 
deutſchen Zollftaaten der Beitritt vorbehalten worben, fo zu den Handelöverträgen mit Öriechens 
land, Portugal und Ofterreih (1853, vgl. Nönne, II, 916). Enplih haben eine Anzahl von 
Verträgen zur Erleichterung des Handels und der Schiffahrt nur Bezug auf Preußen felbft, wie 
die Handeldverträge mit Nordamerika, mit Schweden: Norwegen und mit Dänemarf. 

Eine andere Reihe von Verträgen hat den Zweck, den Zollverfehr auf denjenigen Flüſſen 
zu regeln, welche mehrere deutiche Staaten berühren; jie enthalten libereinfonmen über Zoll: 
tarife, Beſtimmungen über Schiffbarmahung ver Flüſſe oder Inſtandhaltung des Fahrwaſſers 
u.dgl. Der preußiſch-franzoͤſiſche Handelsvertrag vom 4. April 1861 legt der Krone Preußen 
die Pflicht der Herſtellung eines Kanals zwifchen tem Rhein: und Marnefanal und den faar: 
brüder Steinfohlengruben auf. Kür die Anlage von Einjenbahnen und Telegraphenlinien, 
die, in Preußen beginnend, fremdes Staatögebiet durchſchneiden oder in demfelben münden, bes 
ftehen beſondere Verträge. Verträge zum Schuß der Rechte der Schriftfteller und Verleger 
gegen Büchernachdruck hat Preußen mit den deutihen Staaten ſchon jeit 1827 zu vereinbaren 
angefangen und durch den von ihm angeregten Bundesbeſchluß (1832) weiter fortgeführt; bie 
Beflimmungen find durd den Bundesbeſchluß vom 22. April 1841 auf mufifalifche und dra⸗ 
matifche Werke ausgedehnt und ſeitdem mehrfach beftätigt worven. Bon’ auswärtigen Staaten 
ift Großbritannien mit Preußen (1846) zu einer Übereinkunft über die Sicherung bed Autoren: 
rechto geſchritten; dieſelbe bezieht fich auch auf Werfe der fhönen Künfte wie auf Stiche und 
Zeichnungen. ??) In den deutſchen Staaten beflimnien die Bundesgefege vom 18. Aug. 1836 

33) Auch in dem preußifch = frangofifchen und dem befgifch = preußiichen Handelsvertrage (1863) 
Mind Bereinbarungen über den gegenfeitigen Schuß ber Rechte von literarifchen und Runftwerfen ent: 
balten. 
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5 26. Jan. 1854 die Auslieferung von politiſchen und gemeinen Verbrechern; die fremden 
Etaaten, mit denen Preußen Verträge über die Auslieferung von Verbrechern abgefchlojlen hat, 
ed: Belgien, die Niederlande, Sranfreih, Rußland, die Vereinigten Staaten und Spanien. 
Gartelconnentionen über die Herausgabe von Militärvejerteurs beftehen mit Oſterreich, Dane⸗ 
mark, Frankreich. den Niederlanden und Rußland; Verträge über Etapppenſtraßen, ſowol ſolche, 
relche der Krone Preußen in Bundesländern, als ſolche, welche den Bundesländern auf preußi⸗ 
im Gebiet zufländig ſind, find mit den hauptſächlichſten Nachbarſtaaten vereinbart, dem 

; Königreich Sachſen, Mediendurg, Baiern und Oldenburg (megen des Jahdebuſens). Militär: 
ciaventionen zum Anſchluß dev Bundescontingente, zur Ginführung der preußiſchen Verord⸗ 
mungen über Ergänzung dev Offiziere und über den Bildungsgang derfelben bat Preußen 
atgeſchloſſen mit Koburg Gotha, Sachen: Altenburg, Walde und kürzlich (1864) mit Anhalt. 

EUR. Haſſel. 

Preußen. (Politiſche Stariflif; Territorialſtatiſtik; Bevölferungsftati: 
fit; Gewerbeſtatiſtik; Verwaltungsſtatiſtik.) 

Lage, Grenzen, Flächeninhalt. Das preußiſche Staatsgebiet liegt zwiſchen den Pa— 
sätelen AT 35 54“ und 559 52’56’ nördl. Br. und den Meridianen 23° 31'50” und 
0° 32’25’öfll.%. von Ferro. Daſſelbe beftcht aus zwei Haupttheilen und zahlreichen flei- 
nern (Erclaven). Tie Länge der Grenzen iftinfolge der zerjplitterten Lage des Staats je bedeutend, 
ue durchſchnittlich auf je vier Quadratmeilen Flächeninhalt eine Meile Grenzlänge fommt; es 
R bekannt, daß die unverhältnißmäßige vLänge der zu bewachenden Staatägrenze den erjten Anz 
Boy zur Zoflvereinigung mit den benachbarten Staaten gegeben bat. Der öſtliche Haupttheil 
(Sreugen, Poien, Brandenburg, Bonmern, Scleiien, Sachſen) mit 4212,43 Quadratmeilen 
zdlächeninhalt hat eine Grenzlänge von 736%, Meilen (nah Meſſung auf der Starte), Darunter 
115°;, Meilen längs der Oſtſee, 175 gegen Rußland, 104 gegen Ofterreih, 2551/, gegen 
wrikiedene Zollvereinsitanten, 83%, Meilen gegen Mecklenburg: ex umſchließt 13 Enclaven 
fiutiher Staaten (Mecklenburg, Braunihweig, Anhalt, Schwarzburg, Sachſen-Gotha,-Wei⸗ 
mar und - Altenburg) mit 56,36 C-uadratmeilen Areal. Der weitlihe Hauptiheil (Weſtfalen, 
Rheinland), welcher von dem oͤſtlichen auf ver fürzeften Strecke ſechs geographiſche Meilen ent: 
iernt iſt, hat 844,7 Duadratmeilen Areal und eine Orenzlinie von 299°, Meilen, darunter 
511, Meilen gegen die Niederlande (einſchließlich Limburg), 12%, gegen Belgien, 154, Mei: 
km gegen Frankreich; er umſchließt vier lippeiche Enrlaven von 0,5 Quadratmeilen Areal. Der 
aclavirten Bebietötheile bei dem öſtlichen Haupttheil ſind 19 mit 15,0 Quadratmeilen Areal 
(azu gehören unter andern die Kreije Schleufingen und Ziegenrück), bei dem weftlichen 
haupitheil 5 mit 10 23 Duadratmeilen Areal (darunter Kreis Weglar und das Jahdegebiet); 

ganz abgeſondert liegen die hohenzollernſchen Lande mit 21,0 Dundratmeilen Areal, ein lang⸗ 

gfrecter Streifen Landes, 5 Enclaven umſchließend und mit 10 Exclaven. Mit Einrehnung 
ter Grenzſtrecken der Enclaven und Erclaven wird Die Orenzlinie des preußiſchen Staats auf 
1254 Meilen berechnet. 

Tie Berechnung des Flächeninhalts des Staats it durch Meſſung auf ver vom preußiſchen 

Generalftab herausgegebenen Karte (beziehentlich für die von dem Generalſtab noch nicht auf: 

genommene Provinz Preußen mit dem vernaligen Netzediſtrict auf der Engelhardt'ſchen Karte, 
ch zeldher die im Anfange dieſes Jahrhunderts erfolgte Schrötter'ſche Aufnahme zu Grunde liegt, 

k:irft worden. Die Nefultate der zu verſchiedener Zeit Inttgefundenen Meffungen ſtimmen 

jedech nicht überein, die Engelhardi'ſche ergab 5103,7 C-nadratmeilen, vie neuere Nowack'ſche 

5598,91 geographiſche Quadratmeilen; mit der Vollendung ber Aufnahme der Provinz Preußen 

wird vermuthlich auch diefe Angabe zu modifieiren jein. Bei dieien Berechnungen jind ſowol 

Vie Haffe (das Kurifche und das Friſche Haff innerhalb der Kuriſchen und Friſchen Nehrung mit 

29,7 beziehentlih 15,15 C-uadratmeilen Areal, und das Stettiner Haff mit den Kleinern Waffer: 

Äreten an den Infeln Uſedom und Wollin, 15,0: Ouadatmeilen Areal), als aud der Stral- 

jener Bodden und die fonft diejjeit der Pandzungen der Injel Rügen und der umliegenden klei⸗ 

nern Infeln, ſowie der Infel Zingft und Halbinjel Dars gelegenen Theile der Oſtſeebuchten 6,37 

den Etaatögebiet hinzugerechnet. Der Flächeninhalt der genannten Infeln ift: der Inſeln Uſedom 

und Wollin 12,37, der Infel Rügen und der hinzugehörigen kleinern Infeln 17.57 Quadrat⸗ 

weiten. Nach den Stromgebieten begreift der preußiſche Staat vom Memelgebiet gegen 100 

Duadratmeilen, Pregelgebiet 370, Paſſarge 35, vom Weichfelgebiet circa 480, Gebiete der 

Eiolpe, Wipper, Berfante, Nega etwa 180, von Odergebiet 1980, Gebiete der Uker und Peene 

— — — — 
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130, vom Eibegebiet 850, vom Wejergebiet 95, vom Emögebiet 90, vom Gebiet des Rh 
gegen 700 Quapratmeilen. 

Der preußifche Staat ift innerhalb Europas dem Flächeninhalt nach der zehnte Staat; gröj 
find: Rußland, Öfterreidh, Frankreich, Spanien, Schweden, die Türkei, Finland, Norweg 
Sroßbritannien. Bei Binrehnung der außereuropäifchen Befigungen find auch Portugal u 
die Niederlande größer nld Preußen. Das Königreich Italien ift etwas Fleiner, jedoch erhebl 
ftärfer bevölkert als der preußiſche Staat. 

Höhenverhältnis, Klima. Nad der orographifchen Geftaltung werben von dem FI 
cheninhalt des preußifhen Staats etwa 800 Quadratmeilen ald Bergland , 400 als Hügella 
bezeichnet, das Übrige gehört der baltiſch- uralifchen, beziehentlich der weſtdeutſchen Ebene 
Die höchſten gemeſſenen Bunfte im preußifchen Staat find: a) in den Subeten und zwar im A 
vatergebirge 4300 pariſer Fuß (Spigliger Schneeberg), im Reichenſteiner Gebirge 27 
(Jaueröberg), im Neinerzer Gebirge 3276 (hohe Dienfe), im Heufcheuergebirge 2837 (Gr 
vaterſtuhl), in Waldenburger Gebirge 2926 (Heidelberg), im Eulengebirge 3075 (Hohe Eulı 
der Zobten 2226, im Niefengebirge 5000 (Schneefoppe), im Ifergebirge 3419 (Tafelfigt: 
ferner zum Laujiger Gebirge gehörig 1335 Fuß (Landékrone); b) in der rechts der Ober, da 
rechts der Elbe und über diefelbe nad) der Altmark ſtreichenden Hochfläde, und zwar in Ob: 
ſchleſien 1113 und 1232 Fuß (Lubſchauer Berg und Annaberg), in Niederſchleſien circa 8 
(Trebniger Höhen), in der öftlihen Nieverlaufig 718 (bei Sorau: in Fleming 690, im Hu 
wald circa 800 Buß; c) in dem preußifhzpommerifch-meclenburgifchen Landrücken: in O 
preußen 595 Fuß (die neueflen Meflungen jollen Höhen bis 800 ergeben), in Pommerell 
1015, in Bonmern 792, in der Mark (Prignig) 620 Fuß; d) im Thüringerwald und Ha 
und zwar im Ihüringerwald 2490 Fuß (Binfterberg), in dem Höhenzuge der Hainlei 
Schmücke u.j. mw. 1020, im Eichöfelde 1580, im Harz 3510 Buß (Broden); ec) in denrh 
niih=weftfaliichen Gebirgen: im Sintel 1003 Buß, im Teutoburgerwald 1507, in bi 
Sauerländiihen und Nothhaar- Gebirge 2594 (Aftenberg), im Weiterwald 1851, in t 
Eifel 2324 (hohe Acht), im Hundérück 2054, Iparmald 2384, Hochwald 2518 Fuß (Walde 
beier Kopf); f) in der Schwäbiſchen Alb 2372 Fuß (Kornbühel). 

Beobachtungen über die Elimatifchen Verhältniſſe finden innerhalb des preußiſchen Stan 
auf 43 gleihmäpig organifirten meteorologiihen Stationen ftatt. Nach zwölfjährigen Beo 
achtungen (1848 — 59) fteht die mittlere Jahrestemperatur zwiſchen 4,R°N., Station Ar 
in Mafuren (nod niedriger: Station Schönberg in Pommerellen 4,c0 und Brodenftation 2,0 
und 8,27° Station Koblenz; die mittlere Temperatur ded Januar ift in Arys — 4,2°,, in K 
blenz + 1,5 (Aachen + 1,90); die mittlere Temperatur des Juli in Arys 12,6°, in Koble 
15,83. Berlin hat eine mittlere Jahrestemperatur von + 7,0°, Teniperatur des Januar — 0,1 
des Juli + 15,0. Die Zahl der Brofttage ift in Arys durdichnittlih 140, in der Mark en 
45, am Niederrhein kaum 5 im Jahre; die Zeit zur Ackerbeftellung vifferirt nach Dieterici ve 
5 bis 8 Monate im Jahre: fle beginnt in den günſtigſten Theilen des Staats Anfang März, 
Mafuren erit Anfang Mai. Das Marimum ver im preußiſchen Staat beobadhteten atmojfph 
riſchen Nieverichlage ift auf dem Brocken durchſchnittlich jährlich 45,14 parifer Zoll, demnäd 
an ben Ausläufern des Niefengebirged und ded Lauſitzer Gebirges (27—28 Zoll) und a 
Niederrhein ſowol in der Ebene (Kleve 28,21) als im Berglande (Trier 26,03, Dagegen in Ki 
blenz nur 17,53): die Niederſchläge an der Oftjeefüfte betragen 18,14 (Danzig) bis 22,31 Ze 
(Königsberg); die geringfte Höhe der beobachteten Niederſchläge ift in Konig (Meitpreußen 
Prenzlau (Ukermark), Kreba (Provinz Schlejien, 12,6 Zoll). 

Hiftorifhe Zufammenjesung des Staardgebietd. Das preußiſche Staatsg 
biet ift, vielleicht mehr ald Das irgenveined andern deutfchen Stunts, ein Conglomerat von dur 
Erbgang, Verleihung, Austauſch, Eroberung erlangten Territorien. Dan kann jagen, daß 
dem Heutigen ausgedehnten Staatögebiet der erfte Grund im Jahre 1609 gelegt wurde, a 
Kurfürft Johann Sigismund zu der von feinen Vorfahren überkommenen Herrihaft über d 
brandenburgiihen Marken (Kur: und Neumark, 715,82 Duadratmeilen groß) das Herzo— 
thum Preußen (657,13 Ouadratmeilen) und den brandenburgifchen Antheil an der Fleve= berg 
ſchen Erbſchaft (Kleve, Marf, Navensberg, 99, Quadratmeilen) erwarb. Hierzu kamen unt 
dem Großen Kurfürften Friedrich Wilhelm die Erwerbungen durch den Weſtfäliſchen Friede 
(Fürſtenthum Minpen, 21,76, Herzugthum Magdeburg und Fürſtenthum Halberſtadt mit Ar 
theilan Mangfelo und Hohnitein, 148,67, Hinterpommern mit Rammin, 325,8 Ouadratmeilen 
ferner der Schwiebuſer Kreis, 8 Quadratmeilen, und augleic mit der Erlangung der Souv 
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Herät über Bad Herzogthum Preußen die Gebiete Lauenburg, Bütow und Draheim (36,50 
Dzabratmeilen), ſodaß der Große Kurfürft bereitd ein Gefanmtterritorium von 2013 Qua: 
satmeilen unter feiner Herrichaft verband. König Friedrich J. erwarb die Fürſtenthümer Neuen: 
ua und Mörs, die Brafihaften Lingen und Tedlenburg (38,67 Quadratmeilen), trat aber 
Emiebus ab. Friedrich Wilhelm I, erwarb einen Theil von Vorpommern (94,33) und vom 
RXerquartier Geldern (21,3 Duadratmeilen). Friedrich II. erweiterte jeine Staaten dur Oft: 
riesland (54,55 Duadratmeilen), ben größten Iheil von Ober: und Niederfchlefien mit Glatz 
mp Ratiher (680,43) und Weſtpreußen zum größten Theil (426,35) mit den Negediftrict 
218.4) bis zu einem Geſammtgebiet von 3539, Duadratmeilen. Durch die fernern Thei⸗ 
mgen Polens traten unter Friedrich Wilhelm IE. Danzig und Thorn mit 21,73, und unter dent 
kam Sudpreußen, Neuoftpreupen und Neufchlejien weitere 1874,44 Duadratmeilen hinzu, 
zaerrem Durch Erbgang die Fürſtenthümer Ansbach und Baireuth mit 159,18 Onadratmeilen: 
seen wurden durch ven Bajeler Frieden, vorbehaltlich der zu eriwartenden Entſchädigung, 
kam linfen Ufer des Niederrhein gelegenen Landestheile mit43,12 Quadratmeilen an Frank⸗ 
üb abgetreten. Mit den demnächſt durch den Reichsdeputations-Hauptſchluß erlangten Ent- 
qhidigungsländern, melde 70, Duadratmeilen in Thüringen und Niederſachſen (Erfurt, 
Biätfeld, Hildesbeim, Mühlhauien, Nordhauſen, Goslar, T-uedlinburg), 102,33 in Weſtfalen 
Sederborn, Theil von Münfter, Effen, Werten, Elten) enthielten, betrug das brandenburgiſch- 
nenjiſche Staatsgebiet 5724,91 Duabratmeilen mit (in Jahre 1804) 8,778225 Sinwohnenn. 

Durch die im Tiljiter Frieden erfolgten Abtretungen von Ländern, melde demnächſt den 
Kailerreihen Rupland und Frankreich, den Königreihen Baiern, Sachſen, Holland, Weftralen, 
aserzogihumern Warſchau und Berg und den Freiſtaat Danzig zugetheilt wurben, wurde 
kt preußische Staat auf 2809,76 T-uadratmeilen reducirt, in welchen 1809 4,591242 Einwoh⸗ 
m gezählt wurden. Bon den im Oſten abgetretenen 2126,71: Duadratmeilen erhielt der preußi- 
We Staat Durch die Wiener⸗Congreß-Beſchlüſſe nur 643,65 (Danzig, dad Gulmerland und das 
eßherzogihum Voſen), von jeinen frühern deutſchen Territorien 598,71 und das Fürſtenthum 
Ramburg, 13,5 Quadratnieilen, zurũck. Oſtfriesland, Hildesheim und andere Landrötheile, im 
gan 98,3 Quadratmeilen, wurden demnächſt an das Königreich Hannoverabgetreten, wogegen 
Peufen cas bisher ſchwediſche Vorpommern, 79,05, und einige bannoverifche Erclaven, 5,9 Qua: 
kawrilen, erhielt; 13,27 Quadratmeilen von Geldern und Kleve wurben an die Niederlande ab- 
fireten,, welched vie najlau = oranifchen Befigungen an Preußen überließ; die legtern enthiel- 
kanad Abtretung eines Theils verjelben an Sachen : Weimar und nad Austauſch mit Kur: 

‚Kiel und demnächſt mit Naſſau 51, Qunpratmeilen. Die Fürſtenthümer Ansbach und Bai: 
‚Keud verblieben dem Königreich Bairrn; vom Fürſtenthum Erfurt wurden 5,53 Quadratmeilen 
Ha eahien- Weimar abgetreten. Die neuerlangten Entjhädigungdlänver befanden in einem 

il der königlich ſächſiſchen Lande, 388,78 Quadratmeilen (nad) Abtretungen an beziehentlich 
auſch mit Sachſen-Weimar), Ferner in dem Herzogthum Berg, Weglar und verſchiedenen 
ietiñtten Territorien in Weſtfalen, dann dem Herzogthum Weſtfalen (mit Wittgenſtein), 
deſſen Abtretung das Großherzogthum Heſſen anderweit entſchädigt wurde, und in einem 
edehnten Territorium jenſeit des Rhein, welches nach Süden anfänglich bis Herbeskeil 
Conz beſtimmt, dann über die untern Saargegenden ausgedehnt wurde; die Entſchädi— 
kländer in Weſtfalen und Rheinland betrugen 552,3 Quadratmeilen. Der preußiſche 
hatte ſomit, einſchließlich Reuenburgs, eine Ausdehnung von 5086,02 Quadratmeilen 
n, auf welchen (nach Dieterici) 1816 10,402631 Einwohner gezählt wurden. 

Die ſeit 1815 in dem Beſtande des preußiſchen Staats eingetretenen Änderungen beſtehen 
Pern käuflichen Erwerbe des ſogenannten Fürſtenthums Lichtenberg mit 10,50 (1834), ber 
Amthümer Hohenzollern 21,15 (1850) und des Jahdegebiets O, Quadratmeilen (1853): 

Pe Abtretung des der preußiſchen Dynaſtie infolge der innern Reform der ſchweizeriſchen Eid⸗ 
⸗ en verloren gegangenen Fürſtenthums Neuenburg, 13,% Quadratmeilen, iſt 1857 

0 Beſtehende Landedeintheilungen. Nach der Eintheilung des Landes, welche im 
Wil 1815 verfündigt wurde, follte ver preußiihe Staat aus 10 Provinzen und 25 Regie: 
Idiebbezirken befteben ; infolge der bis 1822 vorgenommenen Änderungen, ber Errichtung 

Mer und Bereinigung früherer Negierungen ging die Zahl ver Provinzen auf 8 herunter; 
IE Zehl der Regierungen blieb 25 und iſt erſt neuerdings um Sigmaringen vermehrt worden. 

Cintheilung in Provin zen ſollte weſentlich Hiftoriiche Grundlage Haben, indeß wurden nicht 

Wie verſchiedenen Erclaven und Grenzorie früherer Provinzen mit ven umfchliegennen Tex— 
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ritorien verbunden, ſondern ed wurde auch ein erheblicher Theil ver Neumark zu Pommern gi 
legt; das Gulmerland wurde wieder zu Preußen gefchlagen,, dagegen der bei Preußen 180 
verbliebene Theil des Netzediſtriets nicht wieder mit dem Großherzogthum Pofen, bie Altmaı 
nicht wieder mit der Provinz Brandenburg verbunden. Die flärkite Zerſchneidung fand His 
fichtlich der bisher koͤniglich ſächſiſchen Länder flatt, welche auf prei Provinzen und ſechs Negt 
rungen (nämlich bie Regierung für Niederfchlefien zu Liegnig, für die Neumark zu Frankfur 
für die Kurmark zu Potsdam, für Niederfachfen zu Magdeburg, für bad Herzogthum Sadılı 
zu Merfeburg und für Thüringen zu Erfurt) vertheilt wurden. Auch die Regierungsbezir 
wurden anfangs nad Hiftorifchen Rundestheilen benannt, diefe Benennungen find jedoch nic 
praftijch geworben, vielmehr wird Die Benennung nad den Bezirkshauptorten ausſchließlich aı 
gewendet. Die neue Randeseintbeilung follte nah dem urſprünglichen Plan für die gefamm 
Adminiftration, einfchließlich der Juſtiz- und Militärverwaltung, übereinflimmend fein ; inbı 
find im Laufe der Zeit aus Zweckmäßigkeitsrückſichten eine große Zahl von Abweichungen fi 
die einzelnen Reſſorts eingetreten. 

Als Behörden für die acht Provinzen des Staats, Preußen mit 1178,03 Quadratmeile 
Poſen mir536,21, Brandenburg mit 734,13, Pommern mit 576,72, Schlefien mit 741,74, Sad 
fen mit 460,03, Weftfalen mit 367,%, Rheinland mit 487,14 Quadratmeilen, befteben zur 3« 
die Oberpräjivien (zu Königsberg, Poſen, Potsdam, Stettin, Breslau, Magveburg, Münft 
und Koblenz), die 1815 errichteten evangelifchen Gonfiftorien, die 1825 von diefen abgefoı 
derten Provinzial: Schulcollegien, die 1815 eingerichteten Mebicinalcolfegien. Die Brovin 
zialeintheilung für vie jeit 1823 errichteten Provinzialftände unterfcheidet fi) von der gewöhr 
lichen Provinzialeintheilung dadurch, daß mit der Marf Brandenburg die zu andern Provinz 
gelegten Theile wieder verbunden worden find, namlich 38,36 Duadratmeilen von Bommer 
83,13 von Sachſen und 1,25 von Schleilen. Die territoriale Bezirfdabtheilung ift für die Reſſor 
der Regierungen mafgebend, hier und da mit geringen Abweihungen fir einzelne Reſſorts. D 
Regierungsbezirke find in Preußen: Rönigäberg 408,13, Gumbinnen 298,2i, Danzig 152,» ur 
Marienwerver 319,41; in Bofen: Pofen 321,53 und Bromberg 214,83; in Brandenburg: Poti 
dam 382,51 und Frankfurt 351,63; in Bommern: Stettin 238,01, Köslin 258,83 und Stralfur 
79,8; in Schleſien: Breslau 248,14, Oppeln 243,1: und Liegnig 250,74; in Sachſen: Magd 
burg 210,13, Merfeburg 188,76 und Erfurt 61,73; in Weftfalen: Münfter 132,17, Minven 95, 
und Arndberg 140,11; im Rheinland: Düffelvorf 98,32, Köln 72,3», Aachen 75,05, Koblet 
109,04 und Trier 131,13 Auadratmeilen. Die Regierung für Hohenzollern (21,15 Quadra 
meilen) zu Sigmaringen fungirt in einzelnen Reſſorts zugleich als Provinzialbehörbe, in ander 
ift fie den Provinzialbehörden des Nheinlandes untergeordnet. Die Polizeiverwaltung (Polize 
präſidium) zu Berlin tft von der Bezirföregierung eximirt und fleht direct unter dem Minift: 
rium des Innern; ebenfo find die Angelegenbeiten ver Staatdeinnahmen, des Baumefend ur 
der Militärverwaltung zu Berlin befondern unter ven Minifterien flehenden Behörden, d 
geiftlihe und Schulverwaltung dafelbft den Provinzialbehörvden übertragen, ſodaß Berlin nı 
ald Kommune dem votodamer Bezirf angehört. Ganz eximirt von der Provinzial: und Bezirf: 
eintheilung ift das Jahdegebiet, 0,2; Quadratmeilen, für deſſen Apminiftration ein Gommill« 
riat der Admiralität beftebt. " 

Die Negierungdbezirfe find in Kreiſe eingetbeilt, jogenannte landräthliche Kreiſe, va ihn: 
ald Drgan der Regierung ein Landrath vorſteht. Die Zahl der Kreife ift in Preußen 55, Branpe: 
burg 30, Pommern 26, Schleilen 58, Pofen 26, Sachſen 39, Weſtfalen 34, Nheinprovinz58, 
der Größe variiren lie zwifchen 2,00 und 43,61 Ouadratmeilen (Kreis Fürſtenthum Kammin). TC 
fogenannten Stabtfreije find hierbei nicht mitgerechnet: viegrößern Städte find überhaupt nichtn 
den Kreifen verbunden ; ihre ſtädtiſche, onerbeziehentlich ihre königliche Volizeiverwaltung ift via 
mehr den Regierungen unmittelbar untergeorbnet. Der Regierungsbezirk Sigmaringen iſt in vñ 
Oberämter getheilt; ein befonderes Amt befteht für vie Verwaltung des Jahdegebiets. In Betr 
ber einzelnen Regierungsreflorts ift vie Kreiseintheilung maßgebend für die Medirinalpoligeiu 
die Bereinnahmung der directen Steuern in den oͤſtlichen Provinzen (Kreisfaflen) ; abweichen 
Eintheilungen beftehen dagegen für die Bauverwaltung (Waflerbau:, Landbau:, Chuaufle 
baufreife), für die Domänenverwaltung (Baht: , Rent, Polizeiämter, deren im ganzen 4= 
vorhanden find), die Korftvermaltung (354 Oberförftereien) und für die Grunpfleuerverwe 
tung in den weſtlichen Provinzen. Die obenbezeichnete Kreißeintheilung liegt durchweg d 
kreisſtändiſchen Verfaffung zu Grunde, welche in den Jahren 1825 — 28 innerhalb der einze 
nen Brovinzen organifixt worden iſt. Die 1860 geſetzlich beflimmte Landeseintheilung für c 
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Bohlen zum Abgeoronetenhaufe ſchließt ſich ebenfalls der Eintheilung in landräthliche Kreife 
ab freiderimirte Städte an, 31 Wahlkreiſe enthalten je einen, 110 je zwei, 29 je drei, einer 
sur lanbrathliche Kreife, beziehungsmeife Städte. Auch vie für die Präſentation des Herren 
huied aus den Grundbeſitzern dur Verordnung von 1854 beflimmten fogenannten Lands 
iteftabezirke unifaſſen jeder eine Anzahl von landräthlichen Kreifen, e8 iind jedoch denſelben ge- 
wi hiſto riſche Namen beigelegt. 

Die Landeseintheilung in evangeliiche Kirchenfreife (Superintendenturbezirfe, im ganzen 
39) Rimmt mit der allgemeinen Eintheilung nicht überein. Eine eigenthünmliche Eintheilung 
befehr Für Die römiſch-katholiſche Geiſtlichkeit (Diöceſaneintheilung): das Eraftift Köln mit 
den Bisthünuern Trier, Münſter und Paderborn, 125 Defanate, umfapt die Provinzen Rhein: 
Ian, Weſtfalen und Sadhfen; das Eraftift Polen = Onefen mit den Bischum ulm, 63 Deka: 
mm, die Provinz Poſen, den Bezirk Köelin-Pommerellen und das Gulmerland; das Bis— 
them Grmeland, 13 Dekunate, Altpreußen; das Biethum Breslau, 68 Defanate, Schlelien, 
Srenzenburg und die Bezirke Stettin und Straliund ; die hohenzollernſchen Lande, 4 Deka⸗ 
ur, gehören zum Sprengel des Erzſtifte Freiburg, Glatz zum Graftift Prag, Katſcher zum 
Kit Olmũtz. 

Tie Yandedeintheilung für die Nechtöpflege wurde anfänglich der in Regierungsbezirke ent: 
Wergend getroffen, wobei jedoch der Regierungsbezirk Danzig fogleih zum Bezirk des Appella: 
ündgerichtd Marienwerder, Berlin, damals ein befonderer Regierungébezirk, zum Bezirk des 
Summergerichta geichlagen wurte. In der Bolge wurde jedoch innerhalb der Provinz Sachſen 
aa abweichende Gintheilung ver drei Bezirke veranlaßt, indem neben ven Dbergerichtöbrzirfen 
Rigdeburg und Naumburg der Bezirk nes Obergerichts zu Halberſtadt aus den vornaligen 
helberſtädter, wernigeroder, hohnſteinſchen, nordhäuſer, eichöfelder, mühlhäuſer Territorien 
phildet, ver übrige Theil des Bezirks Erfurt aber zum Bezirk Naumburg geſchlagen wurde. 
Der groͤßte Theil des Rheinlandes, ſoweit in demſelben das franzöſiſche Recht in Geltung blieb, 

jieme zum Bezirk des Appellationdgerichts zu Köln vereinigt; derjenige Theil, in welchem das 
‚Wgmeine deutiche Recht gilt, bilder den Bezirk des Auftigfenats zu Ehrenbreitſtein; derjenige 

Skil, in welchen preußiſches Recht gilt (Kleve oſtſeit des Rhein), ift mit dem weftlichen Theil 
‚Bi Regierungäbezirkd Arnsberg (Grafichait Mark) zu den Bezirf des Obergerichts Hamm 

whmden ; der übrige Theil dieſes Negierungäbezirfs fleht unter ven Obergericht zu Arnsberg, 
en Bezirk neuerdings über Hohenzollern ausgedehnt worden iſt. Das Jahdegebiet ift unter 
kn oldenburgiichen Obergerichten vwerblichen. Die neue Organijation der Gerichtsbehörden 

= #81849, infolge deren zur Zeit (mit Ausſchluß des Vezirfa Köln, in dem die neun Landgerichte 
kcüchalten jind) 241 Kreiögerichte (darunter 8O zugleich als Schwurgerichte) beſtehen, hat zahl: 
Me weitere Abmeihungen von ber Negierungs:, Bezirks- und Kreiseintheilung zur Bolge 

a Die jetzt beftchenden Appellationsgerichtäbezirfe baben folgenden Unfang: Königs: 
„He 407 74 Quadratmeilen, Infterburg 298,21, Marienwerder 472,17, Poſen 321,38, Brom: 
Bin 214,5, Berlin (Ranımergericht) 382,51, Sranffurt 351,61, Stettin 238,r1, Köalin 258,9, 
Hlkittwald 79,08, Breslau 272,3, Glogau 209°, Natibor 243,6, Magdeburg 172,70, Hal: 
-Bierkabt 65,5%, Naumburg 216,6, Münfter 132,17, Paderborn 95,8, Hamm 79,06, Arnsberg 

18.3, Ehrenbreitſtein (Auftizienat) 32,77, Köln 433,33 Quadratmeilen. 
Tie Eintheifung des Staats für dad Militärerfagiweien: 8 Bezirke für die Armercorps, 

Nunterabtheilungen für Die Infanteriebrigaden, fließt ſich im ganzen ber anminijlrativen Ein— 
kelung in Provinzen und Bezirke an. Wefentliche Abweichungen beftehen barin, daß von der 

A Dteeinz Preußen, dem Bezirk des 1. Armeecorps der links der Weichfel gelegene Theil des 
Beirkd Marienwerder (208,5 Duadratmeilen) zum Bezirk des 2. Armeecorps (VPommern) 

Axegt iſt und der legtere auch ben Regierungsbezirk Bromberg umfaßt; der Bezirk des 3. Ar- 
. wicorpo iſt die Provinz Brandenburg, des 4. Sachſen, des 5. die Regierungdbezirfe Pofen 
Am Liegniz, des 6. Breslau und Oppeln, des 7. Weftfalen und Regierungsbezirk Düſſeldorf, 
MB. Armeecorpß die vier andern rheinifchen Regierungsbezirke und Hohenzollern. 

Aus der Provinzial: und Bezirkseintheilung gemifcht find die Bezirke der landwirthſchaft⸗ 
** Mr Regulirungsbehörben ‚ nämlich der Generalcommiſſionen zu Berlin, Stargard für Bom: 

wer, Breslau für Schlefien, Pofen für die Provinz Pofen, Stendal (Bezirk Magdeburg), Merfe: 
eng für Merieburg und Erfurt, und Münfter für Weſtfalen und den oftrheinifchen Theil von 
Ka und Düſſeldorf ; in Preußen, Sranffurt, Koblenz und Sigmaringen find diefe Angelegen⸗ 

mit dem Negierungsreflort verbunden. Die Bezirke ver Provinzialrentenbanken entſpre⸗ 
den der Brovinzialeintgeilung. Yür die Verwaltung ber indirecten Steuern beleben acht Pro⸗ 
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vinzial-Steuerdireciionen (für Oſtpreußen, Weſtpreußen u. |. w); in der Provinz 8 
burg und Hohenzollern find dieje Angelegenheiten ven Regierungen und ven bejondern 
ämtern für Berlin übertragen; die Eintheilung in 107 Hauptzoll- und beziehentlich 
amtöbezirke ift von ver Kreißeintheilung ganz abweichend. Die Bezirke der Poſtver 
(der Oberpoftdirectionen), entfprechen den Regierungsbezirken, unter den Direction 
199 Poftämter im Inlande, 7 im Auslande; in Hohenzollern ift Taxris’fhe Potver 
Die Telegraphenverwaltung ift in 10 Infpectionen getheilt, unter denen 101 Stationen 
lande, 23 im Audlande ftehen. ine eigenthümliche Landeseintheilung greift eublid 
Berg: , Hütten: und Salinenwejen platz: der Bezirk des Oberbergamts zu Bredlau um 
drei Öftlihen, zu Halle die drei mittlern, zu Dortmund den nörblihen und zu Bonn 
lien Theil dev weftlichen Provinzen des Staats. . 

Bertheilung des Bodend nad der Nutungsart. Uber ven Umfang des 
Landes Haben feit 1849 alle drei Jahre Aufnahmen flättgefunden ; die erften Aurfnaf 
gaben eine Gefanmtflähe von 83,361966 mugdeburger Morgen Land, darunter 1, 
Morgen Gartenland, 45,872268 Ader, 8,089466 Wire, 8,296678 Weide ($ 
19,795854 Morgen Wald. Die Aufnahmen waren anfangs lückenhaft und find mit 
vollftändiger geworben, es find jedoch, da für zahlreiche einzelne Feldmarken und Güte: 
lien Provinzen (bis Höchftens zu dem Umfang von 1244 Duadratmeilen) zuverläfi 
cellarvermeilungen noch nicht ftattgefunden haben, auch die neueften Aufnahmen von 14 
nicht als ficher und vollſtändig anzuſehen; durch die jet in der Ausführung begriffene 
fleuerveranlagung mird für dieſen Theil der Statiftif ein wefentlid, beſſeres Material g 
werden. In Betreff des Maßes ift zu bemerfen, daß der magdeburger Morgen 18C 
fhe Quadratruthen enthalt, die preußiſche Ruthe ift 3,7662 Meter lang. 

Land⸗ und Majies» \ 
@8 waren 1853 Gartenland. Acker. Wieſe. Weide. Foiſt. terr. überhaupt. 
in der Provinz Morgen. Morgen. Morger. Morgen. Morgen. Morgen. ia 

Preußen 314155 11,558624 2,511183 2,050250 4,807422 21,241632 
Poſen 169856 6,043835 838075 784385 2,390629 10,22678U 
Brandenburg 161386 6,683580 1,404685 1,016849 4,742012 14,008512 
Pommern 907760 5,726867 1,000383 1,468376 2,200271 10,486672 
Schlefien 222381 7,165312 958216 297980 4,549006 13,192895 
Sachſen 114870 5,463720 682731 520650 1,755358 8,537309 
Weſtfalen I09003 3,181751 560964 805649 2,073129 6,730496 
Kheinland 232974 4,465217 788512 1,168438 3,146956 9, 802097 
Hohenzollern 5184 184346 43506 32163 146438 411837 
Überhaurt 1,420582 50,473252 8,788255 8,144720 25,811421 94.638230 

ar sg Qu andein Bir, rear dei ‚Areal Dei Heasamttlädıe Demnadı ift Inland 

in Der Yroning Aucionäuneder Suter Did Mahber un nlotmadgmie in 
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. ' 

Preußen 162355 182097 1,926093 25,404000 1,891819 
Bofen 12245 75498 248785 11,474000 309692 
Brandenburg 23807 11919 530114 15,761000 979368 
PBonmern 89582 46708 014851 12,463000 925187 
Schlefien 34941 151542 252475 15,888000 2,2206147 1 
Sachſen 18202 103601 296491 9,949000 993397 1 
Meitfalen 142598 73094 198254 1,973000 848556 ] 
Rheinland 38125 44457 318489 10,512000 288832 
Hohenzollern 500 21005) 10985 456000 30572 

Überhaupt Bes TOO 4,8250 1OB,BEROND 9003570 

Nach diefer Aufnahme würde das meifte Gartenland in der Rheinprovinz (Regierur 
Düffelvorf über 3 Proc.), das wenigfle verhältnigmäßig in Pommern fein; im Durchſt 
ganzen Staatd 1,0 Proc. ver Geſammtfläche. Das meifte Aderland würden die Neg 
bezirfe Merjeburg (57 Proc.), Pojen, Straljund, Breslau enthalten, dad wenigite vi, 
Münfter, Koblenz, Kiegnig (36 Proc.), der Durchſchnitt ift 45,95 Proc. Die meifter 
find in den Bezirken Gumbinnen (14 Proc.), Königäberg, Potödam, die wenigften in 
zirfen Köln, Oppeln, Erfurt (unter 5 Proc.), der Durchſchnitt ift 8 Proc. Das meiſt 
land ift bei ven Bezirken Koblenz (20 Proc.), Trier, Köslin, das wenigfte bei Erfurt, 
Breslau (1,5 Proc.) eingetragen, der Durchſchnitt if 7,10 Proc. Das meifte Waldar 
ben Bezirken Arnoberg (43 Proc.), Koblenz, Sranffurt, das wenigfte in Königäberg 
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Stralſund (13 Proc.) nachgewieſen, ver Durchſchnitt iſt 23,51 Proc. Es würde nicht 
ein, aus dieſen Zahlen auf die relative Güte des Bodens in den einzelnen Landestheilen 
gen, die Güte des Bodens ſteht vielmehr mitunter ſelbſt im umgekehrten Verhältniſſe 
Umfang des benutzten Areals. In Betreff der Güte des Bodens würden die in den ein- 
rovinzen Hervortretenden Verichiedenheiten ungefähr folgendermaßen zu bezeichnen fein: 
Provinz Preußen enthält die Weichfel: (und Nogat:Niederung vorzugsweife reichen 
oden, fruchtbar jind auch die Niederungen ber norböftlihen Flußgebiete, pie Pregel- und 
ih die Niemennieberung; die an biefe Nieverungen grenzenben Theile von Samlanp, 
en u. j. w., Kleinlitauen und auf beiden Seiten der Weichſel find nod von vorwiegend 
r Beichaffenheit. Dagegen ift der nordwärts des Niemen gelegene Theil meilt fandig, vie 
gen jind Flugſand, und die Hochflächen bed preußiichen Landrückens von Mafuren bis 
Bulmerland enthalten einen ſehr wechſelnden (lehmigen, jandigen, fleinigen) Boben, 
auf der Hodhrläde von Pommerellen, wo bie Tucheler Heide eine weite Flugſandſtrecke 
Torf: und Moorflächen finden jich vielfach, befonderdam Kurifhen Haff. — Bon der Pro- 
en find die nördlichen Theile verhältnißmäßig anı wenigſten fruchtbar, auch die Theile 
vr Obra und füolich ver Bartſch enthalten vorzugsmeife ſandiges Terrain: Bruchboden 
er Obra und Nege; das fruchtbarfte Land findet jih in Kujawien und von dort in ſüd⸗ 
"Richtung gegen die Warthe und über diefelbe hinaus. — In der Provinz Brandenburg 
ich Jandige Streden auf den Höheboden faft ſämmtlicher Theile verjelben, ſowol in der 
re und dem Kreiſe Sternberg, als auf den nördlichen, mittlern und ſüdlichen Flächen der 
te, ferner in großen Theilen der Niederlaufig, von da aud in die nördlichen Kreife der 
ung fich fortjegend. Am Epreewalde, dem Havellande und andern Theilen wechfelt ver 
den niit Jumpfigem Terrain. Die verbältnigmäßig fruchtbarſten Gegenden find die an 
en grenzenden Theile ver Neumark und Yaufig, Die Niederungen längs der Oder und 
eund Theile der Ukermark und Prignitz. — In Vorpommern iſt der weitlichere Theil meift 
ter Bodenbeſchaffenheit, öftlich der Tiker geringer und theilweiſe bruchig; in Hinterpom- 
ntbalten die längs der (fandigen) Hüften liegenden Strecken dad beſſere Rand, unterbro⸗ 
th Moorboden, weiter aufwärts tft ed von geringerer Beſchaffenheit, weitlidy ver Ihna 
jedoch ſehr wechſelnd (fruchtbar längs der Plöne), der Südoſten mit vorherrſchendem 
— Bon der Provinz Schlejien find am fruchtbarften vie an das Gebirge ſich anſchließenden 
en Gegenden, vom Kreije Leobſchütz abwärts bis in die böhern Theile der Oberlauſitz, 
anſchließenden I häler des Neiſſegebiets (Münfterberg, Glatz) enthalten guten Boden; iu 
derichleiiichen Kreiien längs der Oder ijt viel gutes Niederungsland, ebenjo an der obern 
1 Wenig frudtbar find die rechts Der Oder gelegenen Theile, beſonders ſehr wechſelnd 
zeboden auf den oberfchlejifchen Hochflächen, erhebliche Sandflächen jind in den an die 
z Boten anſchließenden Theilen (Militfh) ; ganz unergiebige Landſtrecken enthalten die 
n. — Die frudptbaren Theile ver Provinz Sachſen find die bügeligen Gegenden links 
Elbe und an derer Zuflüffen,, fo Theile der Altınarf, des Magdeburgiihen und Halber: 
en, an der Saale, Unſtrut, Helme, Gera u. |. w.; ander Schwarzen Elfter ift bruchiges 

Sandige Kanpjtreden find auf ven Fleming und in der Altmark; anı unergiebigften 
Höhen des Eichsfeldes. — Die fruchtbarſten Theile der Provinz Weſtfalen jind der Hell: 
d die Niederungen längs der Wefer und ihrer Zuflüffe, dann folgen dad Hügelland der 
aft Ravensberg, dad Paderborniſche und die untern Theile des Südens; im Münfter: 
ntbält die Ebene viel Sand und Moorboden, am unfrucdtbarften find Die Höhen des 
andes. — Der fruchtbarſte Theil des Rheinlandes ift Jülich und die niederbergiſche Ebene ; 
ergiebig ift Oberberg, bejonders das Hügelland; die weftrheinifchen Theile von Kleve 
m Moor: und Sanpftreden. linergiebig find die Gebirge des Hundsrück, der Eifel und 
örgegenden der Hohen Veen, erheblich beffer das Hügelland und vie Flußthäler, und 
li fruchtbare Streden längs der Saar. 
28 das in der vorftchenden Tabelle erwähnte nicht land- und forſtwirthſchaftlich, aber 
m Productionszweigen benugte Terrain betrifft, O,38 Proc. der Gefanmtjlädhe, jo find 
Hentheild Torfmoore (verhältnigmäßig am meiften, 4 Proc., im Münfterland). Das Area: 
uſer und Höfe beläuft ſich durchſchnittlich auf O,73 Proc.; doch find die Angaben fehr un: 
men: das Marimun ift im merjeburger Bezirk 1,3, dad Minimum in den (durchweg 
jenen) Bezirken Nahen und Koblenz O,a Proc. Bon ver Anzahl der Häufer ift weiter 
bei ter Berölferung vie Neve. Das Areal der Wege und Gewäſſer beträgt, ſoweit es 
rieſen iſt, 4.39 Pros. ver Gefammtfläche, einfchließlich ver Haffe und Bodden. Eine 
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Meffung des Areald der (größern) Gewäſſer ift von dem Gtatijtiihen Bureau audgefü 
ben und Hat für Die Meereöbuchten 59,63, für die Strand: und Lanpfeen 64,21 Quadr 
(die größten der Spirpingfee in ven oftpreußifchen Seegruppen 1,86 und ber Lebafte ı 
hinterpommerfchen Strandfeen 1,16 Duadratmeilen), für die ſchiffbaren Flüſſe 14,45, 
gen Gewäfler 7,52 Quadratmeilen, im ganzen gleich 3,144000 Morgen ergeben. 9 
find In den weftlichen Provinzen nach der Karte gerechnet 88600, während die auf ven 
fungen beruhende Summe der Wege und Gewäſſer in venjelben 516700 Morgen beträ 
hiernach ift anzunehmen, daß die Summen auch für bie öſtlichen Provinzen zu gerin 
ſchlagt jinv. 

Länge der Berfehrsitrapen. Bon größerm Interejle ald der Flächeninhalt 
Längenverhältniffe dev Wege und Gewäſſer, inöbeſondere derjenigen, welche zur Benu: 
allgemeine Verkehroſtraßen geeignet jind. Die Länge ver natürlichen Wafferftraßen ! 
1862 nad Meffungen auf der Karte auf 753,5 Meilen angegeben; außerdem iind 
(nicht ſchiffbare) Flußſtrecken von 486 Meilen Länge vorhanden; die Ränge ber fchirfb« 
nüle beträgt 70,8 Meilen. Die Länge ver Eifenbahnen ift 756,5, der Chauſſeen 3791,1 
Bon diefen größern Berfehröftragen kommen Meilen auf die einzelnen Provinzen: 

Preußen, Poien. Yrande . Sommern. Echleñen. Sachſen. Wetfalen. 9 

Schiffbare Flüſſe 125.2 647 17 An 73,0 60,0 RY u 5la 
Schiffbare Kanüle 22,3 3,5 31,5 0,1 6,0 5,7 — 
Eiſenbahnen. 637 563 1086 37,1 1558 959 96,1 
Chauffen . . 1525 2792 407» 310,1 5242 485 543, 

Die haupiſächlichen jhiffbaren und flößbaren Flußſtrecken find folgende: die Di 
Meilen, Ruß und Atmath 6,2 M., Gilge und Nemonin 6,6 M. fhiffbar, mit ver Ming 
fhiffbar; der Pregel 17,3 und die Deime 4,0 M. fhiffbar, mit ber Angerapp 17,ı M 
und der Alle 8,1 M. ſchiffbar (34 flößbar); die Baflarge 5,6 M. flößbar; die Meichiel 
Nogat 7,HM. ſchiffbar, mit der Praem 4,4 M. jhiffbar, der Drewenz 20,3 M. jlörbaı 
16,8 M. floͤßbar, Schwarzwailer 12,9 M. flößbar, Ferſe 82 M. flößbar. Die Etolpe 
floößbar, Wipper 17,3 M. Hößhar mit der Grabow 12,2 M. flöhbar, die Perſante 10,2 
bar mit der Nabüe 13,1 M. flößbar, die Rega 16,3M. Höpbar. Die Oder 103,5 M. un 
Meglig 6,6 M. ſchiffbar, mit ver Schleſiſchen Neiffe 15,5 M. flößbar, Bartid 10,2 M. 
Laufiger Neiffe 9,1M. flößbar, Warthe IM. ſchiffbar — zur Warte gehen tie Obra 
Nößbar und die Nege 27,4 M. ſchiffbar (33,2 M. flößbar) mit ver Küddow 10,+M. flöf 
Drage 18,1M. NöBbar — und mit der Ihna 7,0 M. ſchiffbar; die Ufer 4,9 M. fhiffbar; ı 
11,5M. ſchiffbar. Die Elbe 47,3 M. ihiffbar mit der Schwarzen Elfter 11,2 M. flöß 
Enale 18,1 M. fhiffbar — zur Saale gehen die Unftrut 8,1 M. ſchiffbar und die Wei 
8,3 M. flößbar — ferner mit der Havel 41 M. ſchiffbar — zur Havel die Spree 34,2 WM. 
mit der Dahme 7,6 flößbar, ver Rhin 13,1 flößbar und die Doffe 8,6 M. flößbar — fe 
der Aland 5,1 M. fhiffpar. Die Weler 15,7M. fhiffbar und Werra 4 M. flößbar, 
69 M. ſchiffbar (14 M. Hößbar). Der Rhein 45,9 M. ſchiffbar mit der Lahn 5,1 M. 
der Mofel 323M.Ihiffbar — zur Mofel geben die Saar 13,9M. ſchiffbar und die Sauer 
ſchiffbar —; ferner mit der Sieg 9, 7M. flöpbar, der Ruhr 10,2M. ſchiffbar und der Lippe 
ſchiffbar (31,6 M. flößbar). Diefe günftige Verzweigung ber fhiffbaren Gewäffer ift ! 
Anlegung einer Anzahl von Kanälen, hauptſächlich older, Die die größern Flußſyſteme 
ander verbinden, zu einen Ne von Schiffahrtſtraßen entwickelt, welches für die öſtlich 
vinzen von hoher Bedeutung ift und dies theilweife vor der Anlegung ter Eifenbaßı 
mehr mar. Die bedeutendften Kanäle find ver Finowkanal (zwiſchen der untern O 
obern Havel) 6,8 Meilen lang, der Klopnigfanal (von der Przem zur Oder) 6,1 Meil 
der Plauenfhe Kanal (von ber untern Havel zur Elbe) 4,4 Meilen lang, der Sriedr 
helmskanal (zwiſchen Spree und Oder), der Bromberger Kanal (zwiſchen Brabe un 
der Oberländiſche Kanal (gegen Elbing), der Havelländiſche Hauptfanal (10 Meilen Ir 
theilweife fhiffbar), ver Ruppiner Kanal (vom Rhin zur obern Havel), der Groß 
rihögraben (von der Deime zum Nemonin), der Norbfanal (vom Rhein gegen die 
Das beſtehende Eifenbahnneg kann als befannt voraufgefegt werden, die Kortichritt 
Anlage der Bijenbahnen erhellen am beften daraus, daß nad) Materialien des Handelt 
riums die Länge derſelben 1838 4,63 Meilen, 1840 17,15, 1842 66,091, 1844 114,2 

236,», 1848 326,8, 1850 356,64, 1852 424,8, 1854 448,78, 1856 549, 6, 1858 
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1660 713,15 betragen hat und 1862 bi8 auf 756,47 Meilen geftiegen if. Chauſſeen find in 
a weftliden Provinzen ungleih mehr als in den Öftlihen vorhanden, diejelben nehmen re: 
ktie gegen Dflen bin faft regelmäßig ab ; die höchfte relative Menge derſelben ift im Regie⸗ 
tungäbezirt Aachen (durchſchnittlich auf eine Quadratmeile Fläche 2 Längenmeilen Ghauffee), 
Die geringite im Megierungsbezirf Gumbinnen (durchſchnittlich auf 31/, Quadratmeilen Bläche 
ne Züngenmieile Chauſſee). 

Volkszahl und Volkédichtigkeit. Volkdzählungen haben im preußiihen Staat 
1719 flattgefunden, feit 1770 verbunden mit der Aufitellung von Einmwohnerliften. Bis 
1822 war die jährliche Aufnahme vorgefchrieben, fand jedoch nicht immer regelmäßig ſtatt; jeit 
1822 murbe alle drei Jahre gezählt. Verbeſſerungen im Zählungdverfahren traten bei ven 
een Zollvereinszählungen, beſonders 1840, ein; in der legten Zeit iind namhafte Verbeſſe⸗ 
megen nicht ausgeführt worben. Das Yiftenfgitem ift nod ein unvollfommened, und man bat 
ini vergebens verfucht, die auf ven Congreſſen beſchloſſenen und in den meiften civilifirten 
Staaten bewährten formellen und materiellen Zahlungdgrundfäge auch im preußiſchen Staat 
ar sollen Geltung zu bringen. 

Der vpreußiſche Staat iſt nad) feiner Bevölferungszahl unter den europäiſchen Staaten der 
öde (bevölferter jind das britifche Reich, das ruſſiſche Neich, Frankreich, Öfterreich, Italien) 
wer bei Zurechnung ber außereuropäifhen Befigungen der neunte (Türfei, Niederlande, Spa: 
ken), auf der ganzen Erbe wahrſcheinlich der zwölfte Stant (China, Nordamerika, Japan). 

Tie Bevölferungszahlen des Staats und feiner einzelnen Provinzen ſtellen ſich nad) ſechs 
Rneunjährigen Zwiſchenräumen von einander liegenden Zählungen folgendermaßen: 

1616. 180, 19.4. 343. IS, 101. 

Sreafen 1,157255 1,91472h 2.073275 2.406380 2,604748 2,866866 
Yeren 820176 1,039930 1.120668 1,290187 1.381745 1,485550 
Sentenburg 1283615 1,478665 1,6513W 1,935107 2,205040 2,467764 
Yeumım 682652 846722 941193  1,106350 1253904 1,389789 
Baleüen 1,942063 2,312043 2,541579 2,948884 3,173171 3390695 
Baien 1,197053 1,361582 1.490583 1,683906  1,828732  1,976417 
Küfzlen 1,066270 1.184589 1,292902 1,421443 1,504251 1,619015 
Meeinlant 1,8990945  2,117569  2,392407 2,679508 2.918195 3.228263 
——* (beziehent⸗ 

lich Neuenburg) (93600) (52223) (55073) (64969) 65634 66911 

Der peeußifche Staat 10.402631 12,308948 13,5656000 15,536734 16,935420  18,491220 
„Barbiänittlich auf Die 

Enatratmeile 2045 2420 2662 3048 3318 3623. 

An Dichtigkeit der Bevölkerung ſteht der preußiſche Staat zurück hinter Großbritannien, 
a Niederlanden und Belgien, Italien, Frankreich (welches 3700 Einwohner auf der Quadrat⸗ 

male dat), ferner hinter verfhiedenen deutſchen Staaten, namentlih den oberſächſiſch-thürin⸗— 
‚den mittel: und oberrheinifchen Staaten. Nach den einzelnen Regierungebezirken ift 

Beoölferungszahl und Dichtigkeit der Bevölkerung gegenwärtig folgende: 

— 982894, durchſch. 2407 Poſen.66331441, durchſch. 2431 
Gembinnen . 695571, „ 2332 DBromberg . 522109, „ 2431 
danıg 475570. ‚3125 Botedam (Betin) . 1,4941605, 3905 
Ner eawerder 712831, „ 2232 Frankfurt . . 973154, „2768 
Settin . 654963, „27145 Minden (Yahbe) 473095, 4932 
Sötlin 524108, ‚ 2028 Münltr.. . . . 442347, „3317 
Etralfund 210668, „2643 Mrneberg . . 7093523, . 4987 
Bresion 1,296959, „ 520 Düfflterf . . 1,115365, „11839 
Epseln 1,137844, „4680 8öln . . 567475, „1888 
liegnit 956892, „3819 Nahen . 458746, 5063 
Ragdeburg 719754, „ 3710 Koblenz . 537418, 4832 
Rerieburg 831968, „ MN Tier. 54920), 4150) 
kriun 364695,., 59%05 Sigmaringen 66911, „3058 

4 Tasin den Bundedgarnifonen ſtehende Militär ift hierbei ven nächſiliegenden Negierungd: 

zugerechnet. 
J. Innerhalb des preußiſchen Staats nimmt die Dichtigkeit der Bevölkerung von Südſüdweſt 
I MNordnordoſt ab. Am ſtärkſten bevölkert if} vie nieverrheinijche Ebene, deren Volkszahl an 
i Wligtigkeit ber Bevölferung von Holland und Flandern heranrriht, dann folgen die indu⸗ 

Rilen Theile von Weftfalen und das Mofelland; diefen ziemlich gleich fteht die Bevölkerung 
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san Echieñen (ni: Ausihlug Erd nördlichen Theils, und sen Susien (mir Ausſchlußid 
mark u V.m., Beim Regierungsbezirk Potsſsdam iſt vie Besclferungszabl von Berl 
zegriffen, chne dieſelbe ſteht die Mark Branzenkurg cem Greßherzegtbum Poſen und den 
reſtlichen deutichen Staaten ungeraähr gleich. 

Am wenigiten berölkert ne bie Oſtſeerrezinzen, 2130 Ginwohner auf der Quadra 
se relatiz zerin ze Besälferung, wie ne ih innerbalb Deutſchlands nur in Mecklenbu 
ur en örterreigı'sen Algenlindern finder. 

Bosnzlige, Stadt und and. Inter Art ned Wehnens wird vie Berölfern: 
nachſt nach Srazr uns Yard unteriieren: dafür, welde Crre für Städte zu halten, iſt en 
send, 06 ãe in cen um 1223 organirten Proeinzialſtänden ald Städte vertreten werden, 
„9 te ſtädtiſche Verfaſſung haben. Es gibt zur Zeit 1000 Städte im preußiihen Staate, 
unter 17 über Zn), 11 men 20 -230000, 19 sen 15 — 25000, 25 von 12 — 15001 
san IH— 1210. 9 cn 9-10, 19 zen a— 9000, 32 sen T—5000, 41 von 6— 
23 un 5—on), 71 zen 4-30 , 147 sen 53—4000, 222 con 2—3000, 25 
1 2,, untet 1) Siamcbnen. 

Nach ver Zabiung zen 1351 bar Berlin 5—47 571 Einwohnet (1816 196480, Vermel 
eitdem au? 275,3 Üror.,: te if an Besölferung größer als Die eigentliche Stadt Wien 
aezen Herner als Wien mit den anſchließenden Orriharten; jie it ungefähr ebenjo bevölfe: 
zererögurg, größer ald die übrigen eurerätichen Hauptiftädte mie Ausſchluß von London,! 
uns mabriheinich Konftantinepel. Tie Städte con mebr ald 10000 Ginwohnern jind folg 
Resta 145589 Ginwehner. ver Besölferung nad unter den europäiihen Städten bi 
(Frtre 1215 74633 Ginwohner, Vermebrung ſeitdem auf 192,5 Broc.), Köln 120568 
zehne: (IEIG 52954, Derm. aur 229,5), Rönigäberg 94579 (18216 61084, Verm 
1542,, Tanziz 22765 (1816 51031, Verm. auf162,:), Magdeburg 67607, mit der 
Vorſtädten 91911 (1816 34734, Verm. auf 194,5), Steriin 64431 (1816 24493, 2 
au? 247..,, Naben 59941 (1816 32072, Bern. auf 186,-), Elberfeld 56307 (1316 21 
Bern. au? 259, ,, ‘Weren 51232 (1816 23354, Verm. auf 214,5), Krefeld 50584 ( 
14373, Ber. auf 351,5), Barmen 49787 (1816 19030, Berm. auf 261,0), Dalle a 
Saale 42975 (1815 10907, DBerm. auf 215,-), Petsdam 41824 (1816 20254, Bern 

2085,.), Tuleleer? 11292 (1816 14100, Verm. auf 292,9), Erfurt 37012 (1816 18 
Bern. auf 204,5), granffurt an ter Oder 35557 (1816 15102, Verm. auf 242,1). Ko 
2#525 (1816 11253), Görlig 27923 (1816 9156), Münfler 27332 (1816 17316), 
Sing 235539 (1816 17850), Straljund 24214 (1816 16000), Brandenburg 23727 (I 
11694), Tertmune 23372 (1816 4465), Halberſtadt 22310 (1816 14219), Bros 
22474 (1816 6782), Trier 21215 (1816 9912), Eiten 20511 (1816 4721), 9 
19996 Einwohner, Neiſſe 18747, Yiegnig 12662, Memel 17590, Slogan 17533, 9 
kauen 17520, Weiel 17429, Gladbach 17069, Landöberg 16315, Remſcheid 16412, 5 
15146, Mütlbauien 16104, Stargard 16071, Ouben 15929, Quedlinburg 15773, Or 
ale 15714, Thorn 15505, Minden 15453, Schweidnitz 15381, Burg (bei Magdeb 
14995, Prenzlau 14695, Vierten 14442, Naumburg 14352, Aſchersleben 14333, 
1421%, Jierlohn 14142, Spantow 13911, Stolp 13857, Bielefeld 13846, Neuftant- Ma 
burg 13452, Tuisburg 13422, Mülheim an ver Ruhr 13372, Eupen 13190, Brieg 12 
giämerter Cbei Aachen) 12801, Graudenz 12784, Ratibor 12776, Hamm 12637, 6 
lottenäurg (bei Berlin) 12431, Merjeburg 12339, Inſterburg 12323, Baderborn 12 
Köblin 13110, Wittenberg 12026, Kolberg 11760, Saarbrück 11703, Weißenfels 11 
Anclam 11668, lag 11415, Gleiwig 11294, Kreuznach 11185, Soeſt 11142, Eidl 
1111%, Kettbus 11112, Neu:Ruppin 11098, Rheydt (bei Gladbach) 10875, Neuß 10: 
Beutten (berileiien) 10765, Herford 10717, Solingen 10704, Torgau 10679, © 
berg 1563, Rawitſch 10408, Eilenburg 10393, Oppeln 10223, Liſſa 10192, Luckenn 
19170, Braunsberg (Ermeland) 10164 Einwohner. 

Im Vergleich mir ven Flächenraum find die meiſten Städte in dev Provinz Sachſen 144 (dı 
ſchnittlich eine auf 3,2 Cuabratmeilen), dann in Weftfalen 100, Poſen 143 (darunter 82 
weniger al3 2000 Einwohner), Rheinland mit Hohenzollern 139 (durchſchnittlich auf 3,50 
vratmeilen,, Schleiien 144, Brandenburg 137 (durchſchnittlichauf 5 Duadratmeilen), Bons 
72 (durchichniulich auf 8), Preußen 101 (durhfchnittlidh eine Stadt auf 10 Quadratmeil 
Die Becölferung ber Städte, einſchließlich aller in den ſtädtiſchen Gemeindebezirken belegı 
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Inblätze beträgt von der Geſammtbevoölkerung in Brandenburg 48,14 Proc., in Sachſen 
Ta, im Rheinland 33,», in Bommern 28,59, in Bofen 27,14, in Weftfalen 25,63, in Preußen 
I, in Schlefien 21,59, in Hohenzollern 16,92 Proc., im ganzen Staat 5,625857 Einwohner 
vr 30,2 Proc. Der Antbeil der ſtädtiſchen Bevölkerung ift in Preußen größer als in Bel: 
hen und Frankreich, geringer ald in den Niederlanden und Großbritannien; im Jahre 1831 
nahite Die ſtädtiſche Bendlkerung in Preußen erft 27,4 Proc. der Geſammtbevoͤlkerung aus. 

Unter ven Ortfchaften ded platten Landes werben feit ven Aufnahmen von 1849 fünf flatt- 
Wehe Kategorien unterſchieden; für die Eintheilung verfelben ift maßgebend, ob zu ihnen land⸗ 
rethſchaftliches Areal (Feldmark) gehört oder nit, und ob fie einzelne Gehoͤfte find oder Com⸗ 

von Wohngebäuden; gerechnet werden alle außerhalb der ſtädtiſchen Bezirke gelegenen 
Iapläge, melde einen eigenen Ortsnamen haben. Nach ven betreffenden Aufnahmen für 

‚Mil befanden fi im preußifchen Staat 380 Flecken, 31152 Dörfer, 12438 Güter und Bor: 
Nu, 9332 Golonien und Weiler, 17438 einzelne Etabliffements. 
ı Gebäude, Wohnungen. DieZahl ver Gebäude ift ſchon in den älteften Aufnahmen er⸗ 
welt worben, Die Unterſcheidung derfelben in verſchiedene Kategorien iſt fih jedoch nicht ganz 
Eh eblieben. Die neuefte Zählung hat ergeben 18018 Kirchen und andere gottedbienflliche 
ze (im Jahre 1816 waren bereitd 16412), 25444 Gebäude für ben Öffentlichen Unter: 
Bi 8914 Armen=, Kranken: und Verforgungshäufer, 8103 Gebäude für die Staatsverwal⸗ 
a 22036 für die Ortöpolizeiz und Gemeindeverwaltung, 3320 für die Militärverwaltung, 
at 85835 Öffentliche Gebäude (1816 50180). Als Zahl der Privatwohngebäube ift 
WR ermittelt, wobei jedoch die Hintergebäude in den Städten ald befondere Bebäube ge: 
werden; dieſe Zahl ift verhältnigmäßig geringer als in irgendeinem andern ber europäi: 
Staaten, aus welchen Aufnahmen diefer Art vorhanden find; es kommen durchſchnittlich 

nwohner auf ein Wohnhaus, und zwar ift diefe Zahl feit 1816, wo 1,537209 Privat: 
Mahünier gezählt wurden, fortvauernd gefliegen (1816 6,75, 1825 7,51, 1834 7,76, 1843 
1852 8,9), während z. B. in England die Berechnungsziffer fortvauernd herabgegangen 
Ja den einzelnen Provinzen beträgt die Behaufungdziffer in Hohenzollern 5,7, Rheinland 

} Brfifalen 7,5, Sachſen 7,9, Schlefien 8,3, Breußen 10,4, Poſen 10,6, Brandenburg 10,8, 
3 10,9 Einwohner. Die Zahl der Fabrikgebäude, Mühlen und Magazine, welche nicht 

is Wohngebäude find, ift 1861 120463 (1816 79401), die Zahl ver Ställe, Scheunen 
6äuppen 2,377400 (1816 1,325605). Allerdings hat fich die Qualität ver Gebäude 

x gebeflert; es geht Died einigermaßen aus ver großen Zunahme ver Gebäubenerfiche- 
amımen hervor; in Berlin allein ift pie Summe des verficherten Gebäudewerths von 1816 

M37000 auf 1861 178,815000 Thlr. geftiegen. Die ftatiftifchen Nachweiſungen über bie 
herungsſummen find für die Öffentlichen (provinzialftändifchen und flädtifchen) Verſiche⸗ 

Befanflalten jeit längerer Zeit vorhanden, für bie Brivatverfiherungen find fie erſt für einige 
e gelammelt; die Aufnahmen für 1854 ergaben als bei den Öffentlichen Societäten verfidhert 
* Mill., bei Privatgeſellſchaften 355,7 Mil. Immobiliar= und Mobiliarwerth 789,5 

Thlr. Am Jahresfhluß 1861 waren bei den Öffentlihen Societäten (mit Einfluß der 
Verbände) 1486,800000 Thlr. verfihert und in demfelben Jahre 3,300000 Thlr. 
ben worben; bei Privatgefellichaften waren Inimobilien und Mobilien zum Werth von 

85.000000 verfiert, gegen Jahresprämie von etwa 5,000000 Thlr. 
. Die Zahl der Wohnungen ift infomweit annähernd befannt, als feit 1846 bei jeder Zählung 
Dahl der Haushaltungen (oder Familien) ermittelt wird; fie betrug 1861 3,825693, ſodaß 
darchſchnittlich 4, a3 Berfonen auf die Haushaltung, 1,2 Haushaltungen auf jedes Wohn- 

fommen. In Weftfalen und dem Rheinlande kommen durchſchnittlich 1,44, in Bran: 
g und Pommern 2,2 Haushaltungen auf ein Wohnhaus. Bine eigentlihe Wohnungs: 
befigen wir jeit der leßten Volkszählung für die Stadt Berlin. Bei diefer Aufnahme 

fi, daß von den berliner Wohnungen 9,2 Broc. im Keller, 23,0 im Erdgeſchoß, O,s im 
jol, 26,2 im erflen Stod, 22,2 im zweiten, 15,0 im dritten, 3,6 Proc. im vierten und fünf: 

Etod liegen. Bon den Einwohnern wohnten 9,4 Broc. in Kellerwohnungen, 23,0 im Erd⸗ 
. 0,6 im Entrefol, 26,2 im erſten Stod, 21,9 im zweiten, 15,9 im britten, 3,7 Proc. im 
und fünften Stod. Bon den berliner Grundſtücken hatten 33,5 Broc. 1 bis 5 Woh: 
‚30,1 Proc. 6 bio 10, 29,3 Broc. 11 bi8 20, 5,9 Proc. 21 did 30 und 1,3 Proc. über 
hnungen. 44 Proc. ver Einwohner lebten in Wohnungen von nur einem heizbaren 
‚in biefen Wohnungen kamen durchſchnittlich 4,s Cinwohner aufein Zimmer; 27,6 Proc. 

Gtantss2erifon. XU. 6 
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der Einwohner Tebten in Wohnungen von zwei Zimmern, pro Zimmer vurchſchnittlich 2,: 
wohner. 

Alter und Givilfland der Bevölkerung. Im der Unterſcheidung der Bevoͤl 
nach den einzelnen Alteröklaflen bieten erft die neueften flatiftifhen Aufnahmen Data, wel 
Vergleihung mit andern Ländern braudbar find; 1861 find die Alteröverhältnifie d 
völferung von 30 Jahre ab nah Decennien angegeben, (leider nur für die Civilbevölk 
während für pie Militärbendlferung die alten wenigen und unregelmäßigen Klaſſen beibı 
find); für die jüngern Alteröffaffen waren hauptfädhli 1837, 1846 und 1858 Abſtufun 
gewiſſe Alterjahre eingeführt, welche noch jegt fortbeftehen. Die neueften Aufnahmen er 
dag ih die Bevölkerung ungefähr folgendermaßen (in Procenten) auf beide Geſchlecht 
nach dem Alter vertheilt: 

Es find im Alter von 0-7 7-14 14-19 19-24 26-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80—: 
I. 3. I: U: KL. 3 

Männlichen Geſchlechts 9,841 7,159 5,056 4,466 4,767 6,659 5,272 3,383 2,084 (0,702 0,12: 
Weiblichen Gefchlehte 9,7407 7,218 5,089 4,573 4,990 6,682 5, 106 3,4134 2,268 0,799 0,13 
Überhaupt Procente der 

Bevölferung.. . . 19,588 14,777 10,145 9,039 9,757 13,341 10,408 6,817 4,353 1,501 0,35 

Sind die Ermittelungen in Betreff der Altersklaſſen einigermaßen richtig (maß alle 
bier noch mehr als bei andern Staaten in Zweifel zu ziehen ift), fo würde der preußifche 
in dem verhältnifmäßigen Überwiegen der jüngern Altersklaffen allen europäiſchen S 
ſelbſt Großbritannien, voranftehen, ba die Zahl der unter neunzehnjährigen hier 44 210 Pr 
Bevölkerung beträgt. Das Übergewicht des weiblichen Geſchlechts 50,182 (gegen 49,818) 
tft verhältnißmäßig gering, jedoch Höher als hei einer Neihe früherer Zählungen. In: 
der Civilſtandsverhältniſſe wurde bißher nur die Zahl der Verheiratheten angegeben , ii 
fi für 1861 auf 16,51 männlidgen, 16,60 weiblichen Geſchlechts, im ganzen 33,11 Proc. 
dies ein um fo günfligered Verhältniß, wenn man bedenkt, wie groß verhältnigmäßig b 
theil ver unerwachſenen (nicht heirathsfähigen) Altersklaſſen ver Bevdlferung tft; dies 
ſichtigt, ift die Proportion der Ehen im preußifchen Staat günſtiger als in ven meiften eı 
fchen Ländern (England, Spanien, Öfterreich ausgenommen). Im Jahre 1861 iſt a 
Zahl der Verwitweten und der Geſchiedenen gezählt worden; nad biefen (nur bei der 
bevölferung ausgeführten) Aufnahmen beträgt die Zahl der Witwer 1,33, die Zo 
Witwen 3,44, die der gefchiedenen Männer 0,03, der gefchiebenen Grauen O,07 Proc. der: 
ferung; ed würde hiernach die Zahl der noch nicht verheitatheten über neunzehnjährige 
fonen fi beim männlichen Geflecht auf 7,92, beim weiblichen auf 9,59 Proc. ver Bevoͤl 
ftellen. Indeſſen ift e8 wahrſcheinlich, daß ſowol die Zahlen der Verwitweten als dı 
fhiedenen, melde beibe fehr erheblich günfkiger find al8 die in benachbarten Staaten (nan 
in Sachſen) feftgeftellten Verhältniffe, nicht vollſtändig ermittelt worden iind. Uber dat 
der verfchiedenen Civilſtandsklaſſen fehlt ed in Preußen noch an Aufnahmen. 

Neligionsverhältniffe. Nach ver Meligionsverfchiedenheit befteht die Bevölferu 
preußifhen Staat aus 11,298294 Evangelifhen, 16233 zu Breien Gemeinden Geh: 
13716 Mennoniten, 6,906988 römiſch-katholiſchen, 1202 griechiſch-katholiſchen Einwı 
und 254785 Juden. Zu den Svangelifchen gehören 61,10 Broc. ver Cinwohner, ihre Zu 
ift in der Regel flärker al6 die Zunahme der katholiſchen Einwohner (eine Ausnahme mı 
legte Zahlung, vielleicht mit infolge vollftändigerer Aufnahme in ven öſtlichen Provi 
1852 war der Antheil der Evangeliſchen erſt 60,41 Proc. Die Zahl ver evangelifchen € 
häufer ift 9429, darunter 5387 Bfarrfirden mit 2977 Filialkirchen; die Zahl der Gei 
6459, ſodaß auf je 1198 evangelifhe Einwohner ein Gotteshaus, auf je 1749 Einwoßn 
Geiſtlicher kommt (am meiften in Sachſen, ein Geiſtlicher auf 1100, am menigften in Pı 
ein Geiſtlicher auf 2970 Einwohner). Linter den bei der Zählung ald Evangelifh rubr 
Einwohnern find auch die verfchiedenen proteftantifchen Sekten mitbegriffen, melde auf 
"der evangelifchen Landeskirche ftehen; eine beſonders aufgenommene Nachweiſung ergi 
Diffidenten: 4145 Herrnhuter (befonders in der Oberlaufig), 912 Niederländiſch-Refor 
35491 Alttutheraner, welche auf Grund der Generalconcefflon von 1845 befondere Gem 
bilden, 1230 außerhalb der Generalconceffton ſtehende Alttutheraner, 5348 Baptiften ( 
2412 in der Provinz Breußen), 2742 Irvingianer. Bon den 16233 zu freien und d 
katholiſchen Gemeinden gehörigen Sinwohnern lebt ver größte Theil in Riederfchlefien, 3 
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Berlin: fie Haben 33 Gottekhäuſer. Der größte Theil per Mennoniten lebt in Preu: 
ıben 30 Gotteshäuſer. Die Griechiſch-Katholiſchen haben 5 Gotteshäuſer; die meiften 
ı Dafuren und gehören der Sekte ver Philipponen an. 
r Bertheilung ver roͤmiſch-katholiſchen Einwohner über den preußiſchen Staat ſpricht 
deutlich die frühere Randesangehörigkeit aus, da die Confeſſion des Landesherrn 
die der Einwehner beflimmte. Die wenigflen Katholifen find in den Provinzen 
urg (55011 oder 2,23 Proc. , einſchließlich des Militär) und Pommern (14401 oder 
), dann in Sadjfen (125089 oder 6,33 Proc.), wo vorzugsweiſe das vormals fur: 
Eichsfeld von Katholifen bewohnt ift. In Preußen find 766613 Katholiken (27,20Proc. 
'erung), hauptſächlich im Ermelande und unter der polniſchen Bevdlkerung im Lande 
in Bommerellen; in Bofen find 919614 Katholiken (61,90 Proc.), nämlich der größte 

rolnifchen und ein Theil der beutfchen Bevölkerung (befonders in den ſüdlichen Krei- 
Schleſien find 1,674724 Katholiken (49,38 Proc. der Bevölkerung); entichieden ka⸗ 
d namentlih Oberſchleſten, Glag, Neiffe, Münfterberg;; doch finden fi auch im übrigen 
verfchiedene Landſtriche mit ſtark gemifchter Fatholifcher Bendlferung. Die Zahl ver 
ı in Weftfalen ift 887503 (54,9% Proc.), fle wohnen im Münſterlande mit Redling- 
em Herzogthum Weftfalen, Paderborn und Korvei; evangelifch find vagegen Minden, 
rg, Tedlenburg, Mark, Siegen und Wittgenflein. Am meiften überwiegt vie katho⸗ 
feſſion im Nheinlande; die Zahl der Earholifhen Ginmohner daſelbſt (incl. Hohen: 
t 2,464033, alfo 74,76 Broc. der Bevölkerung; vorherrſchend evangeliſch find nur 
eit des Rhein, Moͤrs, der nördliche Theil des Herzogthums Berg (niit Ausſchluß der 
rt Gegend), Sayn und Wied, die vormals pfälzifhen und badifchen Beſitzungen 
zrück und Saarbrüd. Die Zahl der Eatholifchen Botteshäufer ift 7923, Darunter 
arrfirhen mit 1439 Filialkirchen, die Zahl der Geiſtlichen 6474 (3874 Pfarrer, 
arien und Kaplane); e8 iſt fomit auf 872 Eatholifche Einwohner ein Gotteshaus, auf 
lich 1060 ein Geiſtlicher vorhanden; die meiften Geiſtlichen find in Weftfalen (durch⸗ 
auf 740 Einwohner), die wenigften in Sclejien und Preußen (durchſchnittlich auf 
- Klöfter beftehen im preußiſchen Stant 185 ; zu denſelben gehörten 1861 504 Mönche, 
nnen, 200 Novizen männlichen, 511 weiblichen Geſchlechts, 301 männliche, 518 weib: 
a. 
üdiſche Bevölkerung gehört hauptſächlich den von Polen bewohnten Landestheilen an, 
in geringerer Zahl über alle Landestheile verbreitet. In Poſen wohnen 74379 
c. der Geſammtbevoͤlkerung), in Weſtpreußen 26816 (2,2 Proc.), in Oftpreußen 9930 
x.), in Schleſien 41100 (oder 1,21 Proc.), davon allein 20853 im Regierungsbezirk 
in Brandenburg 30957 (oder 1,» Proc.), davon in Berlin 18953, in Bommern 
0,91 Proe.), in Sachſen 5826 (0,9 Proc.), in Weflfalen 16686 (1,03 Proc.), im 
ide mit Hohenzollern 35512 (1,10 Bror.). Im ganzen madıt die jübifche Bevölkerung 
Mroc. ver Einmohner des preußifchen Staats and, 1852 erſt 1,55 Proc.; unerachtet der 
e zu den chriſtlichen Gonfefjionen ift der Antheil der jübifhen Bevölkerung in fort: 
m Zunehmen, hauptfähli infolge relativ günftigerer Sterblichkeitsverhältniſſe der: 
Die Zahl der jüdiſchen Gotteshäuſer if 1008, auf 253 Einwohner eine Synagoge; 
r ift eine foͤrmliche Drganifation derfelben in Synagogengemeinden dur den ganzen 
r Ausführung gebracht worden. Die Aufnahmen in Betreff der Juden find in Preußen 
hend; es befteht eine befondere Tabelle, in welcher nach dem Ergebniß der Volkszäh⸗ 
ie perſoͤnlichen (Alters- und Civilſtando-) und gewerblien Verhältniſſe (fomol nad 
f&art wie nach dem Arbeitöverhältmiife) derfelben zufammengeftellt werben; dieſe Ju⸗ 
e, urfprünglich eingerichtet, um für die Judenemancipationsgeſetzgebung ftatiftifche 
en zu erlangen, iſt auch, nachdem dieſer Grund durch die Verfaffung fortgefallen, bei= 
worden; als NRefultate ver Aufnahmen treten befonders hervor Die große Zahl ver in 
jſewerben thätigen Juden (41 Proc. aller felbftthätigen) und die verhältnigmäßig fehr 
sl der felbfländigen Gewerbtreibenden im Gegenfag zur Zahl der in abhängigen Ar: 
almiffen thätigen Berfonen. 
achverſchiedenheit. Brmittelungen über die Spradhverhältniffe ver Einwohner in 
hen Provinzen des preußifhen Staats haben feit 1831 bei verjchiedenen Zählungen, 
fl nur in einzelnen Bezirfen flattgefunden ; am vollftändigften waren diejenigen, welche 
3ergbaud’ Betrieb in den Jahren 1846 und 1849 flattfanden. Im Jahre 1866 int 

Q° 
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dieſelben in der Weiſe erfolgt, daß die Angabe ver Familienſprache der Einwohner (der Sprac 
welche in ver Familie gefprochen wird) erfordert worden ift; vie betreffenden Angaben find jeb: 
für die Milttärbevdlkerung nicht erhoben worden. Die Hauptrefultate find folgende: In t 
beiden nicht zum Deutſchen Bunde gehörigen Provinzen find 2,672261 mit deutfcher, 1,6293 
Einwohner mit nichtdeutfher Familienſprache, alfo von 4,301636 Eivileinwohnern 62,12. Pr 
Deutſche. Die eine fremde Familienſprache redenden find 137404 Litauer (mit den Kuren < 
der Rurifchen Nebrung), 690441 polniſche Slawen (Polen, Mafuren, Kafjuben) in der Bı 
vinz Preußen und 801372 Polen im Großherzogthum Poſen und 158 Czechen (Böhmen u 
Mähren). In den zum Deutfchen Bunde gehörigen Provinzen find von 13,921212 Eiv 
einwohnern 874817 (oder 6,8 Proc.) mit fremder Familienfprade, nämlich 3677 Kaflut 
in der Provinz Bommern (Lauenburg und Bütow), 719365 Polen (Wafferpolen) in Sch 
fien und angeblich außerdem 33, 58679 Czechen (Böhmen und Mähren) in Schleflen und 
in andern Provinzen, 82232 Wenden in der Laufig (Regierungsbezirk Liegnig und Frankfu 
und 10788 Wallonen in den weftligen Provinzen (größtentheils in dem an Belgien grenz 
den Theile des Kreifes Malmedy, wo fih in 86 Ortſchaften neben 9718 walloniſch redent 
Einwohnern nur 873 deutfch redende befinden). Betrachtet man die Bertbeilung der Sprad 
nad den Hiftorifchen Haupttheilen der gemiſchten Landestheile des preußifchen Staats, fo fi 
im Lande Preußen (Oft: und Weflpreußen mit Lauenburg und Bütow) überwiegend litaui| 
Ortſchaften 993 mit 135561 Einwohnern, darunter 35408 Deutfche (hauptſächlich auf! 
Nordſeite des Niemen), überwiegend polnifche und mafurifhe Ortſchaften 4053 mit 7165 
Einwohnern, varunter 121401 Deutfihe; viefelben liegen hauptſächlich ſüdlich von einer du 
Oletzko, Lösen, Dfterode, Biſchofswerder nad Culm und weiter nad Thorn gehenden Lir 
jowie in größern Landfirihen von Bommerellen und im Kreife Stuhm; überwiegend deut] 
Ortſchaften 10385 mit 1,915929 Einwohnern, darunter 1,799064 Deutfche; im preußifd 
Antheil von Großpolen (Bofen und Theil des Bezirks Marienwerber) find überwiegend pol 
Ihe Ortſchaften 4386 mit 843288 Sinmwohnern, darunter 127839 Deutſche, überwieg 
beutfche Ortſchaften 2709 mit 753266 Einwohnern, darunter 647908 Deutfche; der überm 
gend deutſche Theil befindet ſich im weſentlichen vieffeit einex über Gniewkowo, Schubin, Er 
Margonin, Rogafen, Obornik, Kähme, Wollftein (Schlawe), Storhneft, Punitz, Sarne ı 
henden Linie. Im preußiſchen Ober: und Niederſchleſien mit Glatz finden fi überwiegend p 
nifche und czechiſche Ortſchaften 3095 mit 820571 Einwohnern, darunter 71616 Deutſt 
überwiegend deutſche Ortſchaften 6461 mit 2,337218 Ginwohnern, darunter 2,3081 
Deutſche; die Hauptſprachgrenze geht über Mittelmalde, Wartenberg, Namslau, Oppeln, ZU 
Oberglogau, Zaudig auf Troppau; mährifch ift der füplich der Zinna gelegene Theil. Im 
preußifchen Ober- und Niederlaufig finden fi (namentlich in den Kreifen Kottbus, Sprei 
berg, Hoyerdwerba und Rothenburg) überwiegend wendiſche Ortfchaften 372 mit 87132 & 
wohnern, darunter 10339 Deutſche, überwiegend deutſche Drtfihaften 1570 mit 4290 
Einwohnern, darunter 423636 Deutihe. — Im Frühjahr 1848 wurde der Verfud 1 
macht, ven Überwiegend polnifchen Theil des Großherzogthums Pofen von dem deutihen The 
zu fheiden; der erſtere blieb damals außerhalb des deutſchen Reichsverbandes. Diefer jenf 
der Demarcationdlinie gelegene Theil enthält 166,48 Quadraemeilen mit (nad) der legten ZA 
lung) 449334 Einwohnern, darunter 76573 deutſch vebende. _ 

Bewegung der Bevölkerung, Auswanderungen. Uber die Blemente der Bu 
änderungen, welche im Bevoͤlkerungsſtande eintreten, geben hinſichtlich ver Geburten und Sterl 
fälle die fogenannten Bevdlkerungsliften genügende Auskunft, welche zuerft 1684 im preuf 
ihen Staat ungeorbnet, dann 1747, 1764, 1799 und 1810 verändert und vervolllomme 
worden jind. Vergleicht man insbeſondere die Zahl ver feit 1816 eingetretenen Geburten ı 
Sterbefälle mit der Zunahme der Bevölkerung des Staats (ausjchlieglih Neuenburg) in » 
felben Periode, fu ergibt ſich, daß in ben erſten 27 Jahren eine anderweitige Zunahme ver U 
völferung von mehr als einer Million eingetreten iſt, wovon ein Theil auf Zuzüge von aufl 
ber, ein anderer auf die Verbefferung des Zählungsverfahrens (beſonders 1834—40) 
rechnen, daß aber feit 1846 vielmehr eine Verminderung in der Bevölkerungszahl durch Wea 
züge aus dem Staat eingetreten ift; überdies kommt in Betracht, daß die nach 1815 erworben 
Landestheile 106891 der im Jahre 1861 gezählten Einwohner enthalten. In neunjährig 
Perioden ftellen ſich die betreffenden Zahlen folgenpermaßen : 

4 



Preußen (Bolitifge Gtatiftif) 85 

Es find mehr abme der Be Miihin anderweite 
bie. Geborene. Geſtorbene. geboren als volkerung nad den Zunahme (oder Ab⸗ 

geſtorben. Zahlungen. nahme der Bev.). 

'—25 4.430457 2,819280 1,611177 1,907694 296517 
—834 4,575180 3,594254 980926 1,253202 272276 
—43 5,190059 3,731857 1,458202 1,961157 502955 
—52 5,772774 4317907 1,454867 1,464336 9469 
—61 6,185383 4,544341 1,641042 + 1,555800 (— 85242) 

ganzen 26,153853 19,007639 7,146214 8,142189 .. 995975 

: dem Dctober 1844 bat man angefangen, die Veränderungen, welche buch Ab- und 
in dem Bevölkerungsſtande des preußiichen Staats eintreten, gleichfalls zu controliren; 
ffenden Nachweiſungen enthalten jeboch von den Zuziehenden nur diejenigen, welche Na⸗ 
konsurfunden erhalten, von ven Abziehenden vollftändig nur diejenigen, melde Aus: 
ng&conjenje erhalten haben; erft ſeit 1851 hat man ven Verſuch gemacht, auch die Zahl 
lich Auswandernden feftzuftellen. Die Nachweiſungen ergeben für vie Periode bis 1852 
Bingemwanderte, 95704 Ausgewanderte, für die folgende Periode (jeit dem October 
8 Ende 1861) 30816 @ingewanverte, 152681 Audgemwanderte, und außerdem für fünf 

3850, welde ohne Ausmanderungsconfens abgegangen find; die hoͤchſte Zahl der Aus: 
cr mar im Sabre 1853 auf 1854 30344. Nach den bisherigen Ermittelungen würde 
der Jahresdurchſchnitt auf 3000 Einwandernde, 20000 Auswandernde flellen, doch 
iß beide Durchſchnitte zu niedrig. Bon den mit Conſens Auégewanderten gehören 
. der Rheinprovinz (nanıentlid dem Mofellande) an, 20 Proc. ver Brovinz Weftfalen, 
fen, 11 Sclefien, 8 Bommern, ebenfo viel Brandenburg, 3 Broc. Poſen, ebenfo viel 
. Bon den Audwanderern gingen ungefähr 77,8 Proc. nad Amerika, 2,9 Proc. nad 
en, 1,3 nach Afrifa (dem Gaplande), O,3 nad Aften, 17,7 nach europäiſchen Staaten. 
Kus- und Binwanderungsliften wurde bisher auch das Vermögen der Aus: und Gin: 
den angegeden; die Durchſchnitte ergaben 248 Thlr. pro Kopf der Auswandernden, 
bir. pro Kopf der Einwandernden ; die Nachrichten waren fo unzuverläfftg, daß fie fallen 
worden find. 
mbar ift die Befammtzunahme der Bevölferung des Staats eine ſehr günflige und bie 
ter Zeit zunehmende Auswanderungsluft abforbirt bisjetzt nur einen Kleinen Theil der 
‚ungszahl, welde dem Staat jährlih durch den Uberfhuß der Geburten hinzutritt. 
tahme der Bevölkerung, melde ſich durchſchnittlich in dem Zeitraum von 45 Jahren auf 
oc. jährlich flellt, darunter durch den überſchuß der Geborenen über die Sterbefälle auf 
x., ift ein fo hohes Verhältniß, wie es fi) innerhalb Curopas nur im Königreih Sach⸗ 
Rormegen und in England (ohne Schottland und Irland) findet. 
ehältniß der Fortpflanzung. Das günflige Verhältniß zwiſchen Fortpflanzung - 
rblichkeit, welchem der preußifche Staat die vortheilhafte Entwidelung feiner Bevdllerung 
t, Spricht ſich zunächft aus in der hoben Zahl der eingegangenen Ehen. In den legten 
ihren heiratheten 2,624128 Einwohner oder im jährlihen Durchſchnitt 1,696 Proc. der 
rung, in der vorhergegangenen neunjährigen Periode vurchichnittlich 1,702 Bror. Die 
ißmäßig größte Zahl der Trauungen findet fi im Jahre 1816 (2,27 Broc. der Bevoͤl⸗ 
‚in den legten 18 Jahren war die höchſte Zahl im Jahre 1858 (1,90 Proc.); die nie- 
Zahl zeigen die Sabre 1847 (1,5 Proc., Folge der Iheuerung) und 1855 (1,5 Broc.). 
hältniß zur Zahl der Erwachſenen ftellt ſich daher bie Zahl der alljährlich Heirathenden 
Proc. ; es ift Died ein fo hohes Verhältnig, wie fi innerhalb Curopas vielleicht nur in 
d und Teilen von Oſterreich findet. Die Reihenfolge der Provinzen iſt nad) vierjähri: 
wchichnitt folgende: Preußen 1,86, Poſen 1,82, Brandenburg 1,72, Sachſen 1,70, Pom-: 
nd Schleſien 1,09, Weftfalen 1,67, Rheinland 1,63. Die Zahl ver Trauungen iſt im 
h mit der Bevölkerungszahl auf dem Lande etwas größer ale in den Städten (eine Aus⸗ 
Nervon macht Berlin). Sie ift in der Regel verhältnigmäßig größer unter den Evan: 
ı ald unter den KRatholifen und Juden. Liber das Lebensalter, in dem die Ehen ein: 
n werben, bie Givilftandsverhältnifle der Heirathenden u. f. w. liegen in Preußen feine 
den Nachweiſungen vor. Was die durchſchnittliche Dauer der Ehen betrifft, fo läßt fich 
nad) der Zahl der ſtehenden, eingegangenen und aufgelöften Ehen nur auf 21 Jahre ver: 
en. Die Zahl ver Scheidungen beträgt jedenfalls nicht über ein Procent der jährlich auf: 

[4 
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gelöften Ehen; nad zu verſchiedenen Zeiten gemachten Zufammenftellungen wurden in 
Jahren 1820—22 2864 Ehen getrennt, 1839 —41 2394 , 1851 —53 2375 Ehen; ı 
Zahlen ftellten jeinerzeit deutlich heraus, wie wenig begründet in den Thatſachen die Forder 
war, der Zunahme der Eheſcheidungen durch Beſchränkung ver Scheidungsgründe Ein 
zu thun. 

Die Zahl der Geborenen betrug im Vergleich mit der gleichzeitigen Bevölkerungszahl in 
obenbezeicäneten fünf neunjährigen PBerioven (von 1817 — 61) 4,003, 3,938, 3,896, 3 
3,901 Broc. der Bevölkerung; die hoͤchſten Geburtdjahre waren nächſt den Jahren 1816- 
bie Jahre 1833 und 1834 (4,12 nach der Cholerazeit, wo bie Geburtenzahl auf 3,65 herun 
gegangen war), 1849 (4,24 nach der Theuerungszeit, wo die Beburtenzahl auf 3,54 herun 
gegangen war) und 18568, 1859 (4,14 und 4,15, nachdem bie Theuerungdjahre 1855 und 1. 
nur eine Geburtenzahl von 3,60 beziehentli 3,62 Proc. der Bevölkerung hatten). Die du 
ſchnittliche Höhe der Geburten war danach im preußifchen Staat faſt 4 Bror., ein Betrag, \ 
welden in Europa, foviel bekannt , nur die Zahlen für Rußland, Theile von Oſterreich 
einige deutſche Staaten hinausgehen. Verglichen mit ver Zahl der Erwachſenen beträgt 
Geburtenzahl in Preußen 7,3 Bror., in Frankreich nur 4,4 Proc., fo viel günftiger iſt Hie: 
Fortpflanzung der Bevölkerung. Verhältnißmäßig die meiften Geburten hatten in zehnjä 
gem Durchſchnitt die Bezirke Marienmwerder (4,70) und Bromberg, dann Danzig, Oppeln, 
nigäberg, Pofen, Gumbinnen — Stettin (4,0), Köslin, Bredlau, Merfeburg, Magpeb: 
Frankfurt, Potsdam (mit Ausflug von Berlin) — wenig Geburten: Köln (3,57), Min 
Düffelvorf, Stralfund, Arndberg, Erfurt, Liegnig, Koblenz, Trier, Aachen, die Stadt Be 
(3,36) und der Regierungsbezirk Münfter (2,91). Der Unterſchied der Zahl der männli 
und ber weiblichen Geborenen ſteht wie 106 zu 100, auf dem Lande fteht die Zahl der mä 
lihen Geborenen etwas höher als In ven Städten. Die Zahl der Zwillingsgeburten mü 
Zahl fänmtlicher Geburten verglichen, ift nach einem vierundzwanzigjährigen Durchſchnitt 
89. Geburt eine Zwillingsgeburt, die 7910. (aljo ungefähr 89,2) war durchſchnittlich 
Drillingsgeburt. ⸗ 

Die Zahl der anßerehelich Geborenen betrug in ben legten neun Jahren 7,845 Proc. ı 
Geborenen, in den vorhergegangenen neun Jahren 7,353 Proc. der Geborenen, mithin ı 
0,3 Proc. der gleichzeitigen Bevölkerung; fie fteht Höher als in England, Niederland, Ita 
niebriger al& in der Mehrzahl der deutſchen Staaten ; in Frankreich macht die Zahl der uneh 
Geborenen ungefähr einen gleichen Theil aller Geborenen aus. Nach ſechsjährigem Durchſd 
ift die Zahl der unehelih Geborenen am höchſten in Hohenzollern und den Bezirken Bre 
und Liegnig (etwa 14 Proc. der ®eborenen), dann folgen Gumbinnen, Königsberg, Stralj: 
Merfeburg, Potsdam mit Berlin, Danzig, Frankfurt, Oppeln, Stettin (über 9 Proc. ver 
borenen) ; geringer ift die Anzahl in den Bezirken Köslin, Erfurt, Magdeburg, Marienwer 
Pofen, Bromberg, am niebrigften in ven Bezirken Köln, Minden, Trier, Koblenz, Düflelt 
Arndberg, Aachen, Münfter ; man fieht hieran, daß der Grund der Berfchiedenheit nicht au 
abweichende Befeggebung zurüdgeführt werden kann. Die Zahl der unehelihen Beburte 
in den Stäbten größer ald auf dem Rande, wie fi) Died aus der größern Zahl der Unverbe 
theten erflärt; in Berlin iſt die relative Zahl verjelben im Abnehmen; erheblid höher al 
Berlin ift der Anthell ver unehelih Geborenen in Pofen, Danzig, Bredlau und Königst 
Das Verhältniß der ehelichen Fruchtbarkeit ftelle fi in Preußen (nad einem fünfjähr 
Durchſchnitt) ungefähr auf 4,6 Kinder auf die Ehe; es ift niedriger als in Italien und in 
Niederlanden, höher ald in den übrigen Staaten des weitlihen Buropa. 

Sterbligfeitsverhältniiie. Die Zahl der Geflorbenen war im Vergleich mit 
gleichzeitigen Bevölkerung in ven fünf neunjährigen Perioden von 1817 —61 2,6% Proc. 
Bevölkerung, 3,085, 2,844, 2,90, 2,865 Pror. Die günftigiten Sterblikeitsjahre waren 1 
(2,504 Proc. ; überhaupt zeichneten fich pie Jahre 1820— 25 durch geringe Sterblidfeit a 
1844 (2,574 Proc.) und 1860 (2,5%, auch die Jahre 1859 und 1861 waren günflig); die n 
theiligften Sterblichkeitjahre waren 1831 (erſtes Gholerajahr, in weldem 3,549 Proc. der gl 
zeitigen Bevölkerung flarben, überhaupt aber flarben in jedem ber Jahre 1829—34 ı 
3 Proc. der Bevdlferung), dann 1848 (3,0 Proc., auch die Jahre 1847 und 1849 waren 
nachtheilig, anfänglidy mehr Folge der Theuerung, dann der Epidemie), ferner 1852 und 1 
(3,91 und 3,200 Proc., beided Cholerajahre). Die durchſchnittliche Sterblichfeitöziffer (aus 
Durchſchnitt der Verhältnifie der einzelnen Jahre gezogen) ift biernad) im preußiſchen S 
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im Broc., fie iſt gũnſtiger als die Sterblichkeitsziffer für Rußland, Oſterreich und die italieni⸗ 
m Staaten, ungefähr gleich der der ſüddeutſchen und nachtbeiliger ald die der mittel: und 
iiderdeutſchen, der ſtandinaviſchen Staaten und Großbritanniens; auch beruht die Differenz 
ver Sterblichkeit keineswegs blos in den abweichenden Verhältniffen ver Geburtenzahl und der 
Sinderiterblichkeit, wiewol dieſelben dazu beitragen, die Differenz ſtärker hervortreten zu laſſen. 
Kal einem zehnjährigen Durchſchnitt fulgen fi die einzelnen Regierungsbezirke in den Sterb: 
köfeitöverhältnifien in diefer Weile: Bumbinnen (3,88 Proc. der Bevölkerung) und Königd- 
ing — Bromberg, Pofen, Danzig, Marienwerder — Branffurt und Oppeln — dann Dres: 
(3,15 Broc., hier beſonders nachtheilig die Stadt Breslau), Liegnig, Magdeburg (befonders 
wbtadt Magdeburg) — ungefähr ein mittlered Sterblichfeitöverhältnig hatte vie Stadt Berlin 
(se 32%, Broc.) und demnähft die Bezirke Köln, Naben, Münfter, Minden, Erfurt und 
Snkburg, Stettin und Straljund, — günftige Sterblichfeitöverhältniffe hatten die Bezirke 
Yborf, Koblenz, Trier (2%/, Proc.), ähnlich Arnsberg, Potsdam (ohne Berlin) und Köslin. 
de Sterblichkeit in den Städten war ungefähr um den vierten Theil nadhtheiliger ald auf dem 
fe. SIufofern der Regierungsbezirk Potsdam mit die günftigften Sterblicfeitöverhältnifle 
ganzen Staat barbietet, wird bie Anführung von Interefle fein, daß die ſtatiſtiſchen Unter- 
gungen in Betreff der durchſchnittlichen Lebensdauer des männlichen und des weiblihen Ge— 
Werd (Arbeiterfreund“, 1863, ©. 163) in demfelben folgendes Rejultat ergeben haben: 
Yachfänittliche (noch verbleibenve) Lebenſdauer 

aäter von 03. 23. 92%. »3 9. 89. 6o0 J. 70 J. 9 32. 
il. Beil. 36,10 44,57 36,63 29,1 22,85 165 11,65 70 4% 2,5 
Bil Geſchl. 39,57 AT, 3967 32,6 25,1 1888 12m 7,0 4,47 2,2. 

da dem größern Theile des preußiſchen Staats, namentlich in Preußen, Pofen und Schleſien 
verren mithin die Zahlen der Lebenserwartung niebriger als die vorftehenven fein. Daß bie 
keerblichkeitsverhaͤltniſſe des weiblichen Geſchlechts in allen Hauptperioden des menfchlichen 
ken günftiger als Die des männlichen Geſchlechtes ſind, iſt au in andern Staaten des noͤrd⸗ 
ea Europa beobachtet worden. In ven ftatiftifchen Nachweiſungen ver Sterbefälle werden 
a Sreußen bisjetzt die nachſtehenden zwölf Arten von Todedurfachen unterfhieden: in einem 
om Gtatiftifchen Bureau veröffentlichten Auffage ift angegeben, wie ſich die Sterbefälle der 

: Ye 1816 — 60 auf diefe Todesurſachen vertbeilten (in Brocent ver Beftorbenen des betreffen: 
„5 Wa befglechts) : 

N 2: 2 Ba a 7 . t i u go 
| Siml. Geſchl. 5,66 37% 25,0 0un — To 1,9 8% On 2,06 0,56 10,0 

Rab. Geſchl. Ası 37,0 24m On 2,8 68 1,71 7,86 0,01 0,6 O,14 12,67. 

In Vergleich mit ver Zahl der Geborenen beträgt die Zahl der tobt geborenen Kinder (nad 
Amjährigem Durchſchnitt) 3,90 Proc., die Sterblichkeit der Kinder bis zum vollen fünften 
Ihentjahre 30,03 Proc., zufammen alfo 33,90, während die bis zum vollendeten fünften Lebens⸗ 

ll mittel und ſũddeutſche Staaten. Unter den an innern chroniſchen Krankheiten Geftorbenen 
u ushen in Berlin bie an der Lungenſchwindſucht Geftorbenen einen hohen BruchtHeil aus (nad) 
si ktgehnjährigem Durchſchnitt 11,08 Proc. aller Sterbefälle). Die Zahl der Sterbefälle an in- 

vera asuten Krankheiten ift in ber obenangegebenen Periode von 23 beziehentlid 22 Proc. auf 
218 beziehentlich 27 Proc. geftiegen. Darunter begriffen find die Zahlen der an verſchiedenen epi⸗ 
»iimsiihen Krankheiten Geſtorbenen, insbeſondere an der Cholera; ver Einfluß der Cholera auf 

sipWe Höhe Der Sterbefälle ergibt ſich ſchon aus der obigen Anführung der nachtheiligſten Sterb- 
ul Wietsjahre, indeß ift zu bemerken, daß von dem Übermaß, um welches die Sterblichkeit der 
a Sehen am meiften epivemifchen Jahre über dad durchſchnittliche Maß hinausging, nod nit 
4 Hälfte auf wirkliche Eholerafälle kam; vie höchſte Zahl der Gholerafterbefälle war in ven 
ehem 1831 32647 (7,06 Broc. aller Sterbefälle), 1849 45315 (9,08 Proc., in Berlin allein 
ter 8 Broc. aller Sterbefälle), 1852 41238 (7,00 Broc.). Die Zahl der an ven Pocken Geſtor⸗ 
söf kan Hat gegen frühere Zeit fehr abgenommen; in Berlin waren in ver Periode 1783—91 
MEI Broc. aller Sterbefälle an ven Boden, in den Jahren 1844—60 nur nod 0,4 Proc. 
sh Oz erhebliche Berbeflerung Hat ferner in Betreff der Sterblichkeit der Frauen im Kindbett 
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_.. ren 2,8, 2,0, 2,13, 2,19 Broc. ber Gej 
2. ir Berkulmiß in den legten drei Decennien ı x! . Serzerstl eintrat (1832), das günftigfte, 

0, 1861). Die einzelnen Brovinzen 
ie ezen erbeblih ab: jo flarb 1861 in MWeffi 

zur ei. Schleſien Die 150., Rheinland und 
. Seusen und Pofen die 125. Frau im Kinphe 

ur ne sur erbälmigmähig akgenommen (von 8 beziı 
5 ma ssenio bat ſich Die Zahl der durch äußere Kru 

+ saeniıh 2,0 Proc., auf 1,7 beziebentlich 1,6 Proc. 
3 ? va angegebenen Zeitraum auffallend gleichgeblich 

eur Yagegen bat die Zahl der Selbſtmorde verhältel 
„> mer ker beiden Geſchlechtern; in ven legten vier N 
am me Tree, 0,3, 0,3, 0.41 Proc. aller Geftorben 

. ne Setsrkenen find leider nicht ſebr zuverläſſig; in Berl 
wa „ra urerläifiger iſt, find für bie legten 17 Jahre nur da 

- „rise erfolgt eingetragen. Die Zahl derjenigen Ster 
„ .: nsr beſtimniten Krankheiten geftorben find, iſt ſich m 

m. — 

„2 Nr Fe: daltniß gu ermäbnen, in welchem ſich die Sterbefälle 
3. 1 dieſer Beziehung ergeben die Unterſuchungen des Dr. &d 
.22: ser einzelnen Monate ſich in den Jahren 1853 — 57 

a ar Sirdlbfeit (1,000) verhält: Januar 0,983, Februar 0, 
x: . a. Juni O, m, Juli 1,190, Auguſt 1,10, September 1,28, 

Durader Os; ed ſind dieſes abnorme Verhältniſſe, deren 
Sera : Nasur find. 

„ze. liber Dad ärztliche Perfonal findet alle drei Jahre eine 
„sat ak qur VPraris beregtigte Civilärzte 4505, Militärärzte 71 
x ar Munpärzte erfler und zweiter Klaffe 722 und Zahnärzte 
‚ns oh, Die Zahl des ärztlichen Perſonals im Verhältniß; 

mn nanöhtmanfungen ſich ziemlich gleichgeblieben, 1825 fam ein 

va rar 2055, 1843 auf 2876, 1861 auf 3055 Einwohner. 
a ass berechtigten Arzte betrifft, fo waren verhältnißmäßig am 
ee Ioßer f auf 5305 Einwohner), dann in Preußen (582), in 
a. sun) erbeblid mehr in Sachſen (612 oder 1 auf 3229 Einwohner), 
Ss neastntlOlb und 21), Weitfulen (515), am meiften in Brandenburg (} 
"ers ne Hallie in Berlin). x 

> ne Arcideken war 1861 1571, vurchſchnittlich eine auf 11780 Einwohn 
in Amasıy mit der Vevölkerungszahl vermehrt; 1825 waren bereits 1245 

no 7 BR sth (Cinwobner), 1843 14103 Apotheken vorhanden; am wenigften 
nt R a mit dei Beußtferungszabl ind in Schlefien (203, 1 auf 16700 Gi 
on “ ren Yheupen, Bommern, Sachſen, Brandenburg (224, 1 auf 9819 Ein 
wenn edialen, Hobenzollern (10). Die Zahl der Hebammen war 1861 11 
un. . ana zu IN25 waren bereit® 10486, 1843 11260 Hebammen vo 
ars d ee Hebamme durchſchnittlich auf 50, 1843 auf 53, 1861 auf 64 Gh 

F Sa Yu der Jabl Der Hebammen und ber Geburtenzahl in den einzelnen Brei TE pehlude Arweichungen, und zwar zeigt ſich, daß gerade in den Landestheile R Sa wennatlen Pebammen fInd, verhältnißmäßig die meiften Sterbefälle ver Kindbet 

” femme und umgekchrt. Die Zahl ber ‚Hrbamnen if namlich am geringften in) on gest Webmsen äbılich im Durchſchnitt der Tegten drei Jahre), dann in Pre 
"a wbebunten), Rbeinland (1 gu 68), Pommern (1 zu 66), Schlefien (1 zu 65), 8 ateftialen (1 au AR), Sachſen (1 3u 47), Hohenzollern (1 auf 30 

> — 
* —8 

4 

.m> 

.8 * 

s ya 
wualuıı tauad), 

un abl der Krankenbäuſer iſt im preußiſchen Staat 797, es wurden 1861 3 

F Kranke verpfleat, und zwar im Durchſchnitt täglich 17960; außerdem wurden ir 
tete ten IRGE 106870 Kranke verpflege, im Durchſchnitt täglich 5774 | 
ATDTLDILLUL
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me Armeebefland von ungefähr 220000 Mann eine fehr beträchtliche Anzahl). Unter ven 
kanfenhäufern find die Irrenanftalten mit enthalten. Die befondern flatiflifchen Nachrichten 
wa den Irrenanftalten (33 Heilanftalten, 27 Pflegeanftalten, 36 oͤffentliche, d. h. provinzial- 
kisvifhe u.f. w., 26 private Anftalten) geben für die Jahre 1858 — 60 folgende Refultate. Der 
Selaud an Beiftesfranken mar Anfang 1858 2201 Männer, 1913 Frauen, Ende 1860 
479 Männer, 2201 Frauen. In den drei Jahren wurden aufgenommen 3738 Männer, 
254 Frauen; als völlig geheilt wurden entlaffen 900 Männer, 898 Frauen, alfo 12,7 Proc. 
wm ber durchſchnittlichen Zahl der Männer, 14,5 Proc. von der ver Frauen; als gebeflert wur⸗ 
en theils Den Angehörigen zurüdgegeben, theil® in andere Anflalten verfegt 521 Männer, 
in Frauen (7,4 Proc. der Männer, 8,5 Proc. der Frauen); ald nicht gebeffert gingen aus den 
Behalten 1128 Männer, 908 Frauen. Es farben in den drei Jahren in ven Irrenhäufern 
11 Ränner, 638 Frauen, alſo durchſchnittlich jährlich 13 Proc. der in denfelben befindlichen 
sisnlihen, 10,3 Broc. ver weiblichen Irren. 
Bertheilung ver Bevdlkerung auf Beihäftigungskflaffen. "Im preußifchen 

Staat find zwar nicht, wie in vielen andern Staaten, Aufnahmen vorhanden, welche allgemein 
afchen laffen , wie fidh die Bevölkerung auf die einzelnen Arten von Befchäftigungen vertheilt, 
ih. welcher Theil derfelben nit nur in einer beflimmiten Beſchäftigungsart thätig iſt (Selbft- 
Käige), ſondern auch welcher Theil durd die Thätigkeit nach einer beftimmten Richtung hin 
ebelten wird (GSelbfithätige und Angehörige verfelben), aber immerhin find die bei ben 
Beltzihiungen geichehenden Ermittelungen derart, daß fle unter größern und Fleinern Unter: 
dellungen die Zahl ver Selbftthätigen, in vielen Källen mit Unterſcheidung des Geſchlechts, 
agben. Bergleiht man die bei ven Aufnahmen von 1861 ermittelten Zahlen mit ven Gefammt: 
pilen der über vierzehnjährigen Perfonen männlichen und beziehentlich weiblichen Geſchlechts, 

a] Ian über vierzehnjährigen männlichen Berfonen machen die ſelbſtändigen Landwirthe (ſofern bie- 
Men ausfchließlih Männer find) 13,18 Proc., die Infpectoren u. ſ. w. in Landwirthſchaften 
da Droc., die felbfländigen Handwerker, einfchließlich ver Weber, Müller, "Gärtner, Fifcher, 
Is Broc., vie Befellen, Gehülfen und Lehrlinge in denfelben Gewerben 10,76, da8WMDirectiond: 
verfenal der Fabriken 0,77 Proc., vie beſchäftigten männlichen Arbeiter 5,41 Proc., die Arbeiter 

HM avdergwerken, Hüttenwerken und Salinen 2,98 Proc., Die Inhaber von Handelsgeſchäften jeder 
in, wit Einrehnung der Bictualienhändler u. f. w., 3,41 Proc., die Commis, Factoren, Lehr⸗ 

4 Epr. ſ. w. der Handeltreibenven O,78 Proc., die Inhaber von Gaſtwirthſchaften u. f. w. 1,19, 
men Bewerbögehülfen etwa O,19, die Schiffer und Fuhrleute O,ss, deren Mannſchaft und 
Aciite 0,58 Proc. aus; hierzu Eommen ferner männliche Bandarbeiter und Tagelöhner in Land⸗ 

net irchſchaften 9,55 Proc., in anderer gewerblicher Thätigkeit 10,60 Pror., männliche Dienftboten 
1 (Ruehte und Zungen) in Landwirthſchaften 9,2», in andern Gewerben 1,26, zu rein perfönlichen 

dienſtleiſtungen O,71ı Proc. Im ganzen mithin in felbfländiger gewerblicher Tätigkeit 28,85 
., 4 Re. davon 15,67 Proc. Gewerbtreibenve nach Abrechnung der Landwirthe, welche die Land⸗ 
‚va virthſchaft als ihr Hauptgewerbe treiben (bie Zahl der Landwirthe, wenn man diejenigen mit- 

a Wut, welche Diefelbe ald Nebengewerbe betreiben, beträgt im Vergleich mit der Zahl der über 
wrehnjährigen männlichen Berfonen 20,21 Proc.), in abhängiger gewerblicher Tätigkeit jeder 
kt 52,0 Proc., davon 19, in Landwirihſchaften, 33,30 Pror. in andern Bewerben. Auf die 

4 folgen Berufsthätigkeiten fommen höcftene 8,355 Proc. ber über vierzehnjährigen männ- 
Berfonen, nämlich: Arzte und Apotheker O, is Proc., Heilgehülfen, Apothefergehülfen 

1.m. 0,15 Proc., Lehrer an niedern Unterrichtöanftalten (die nicht ven Gymnaſien gleichgeftellt 
3) 0, Broc., Lehrer an Gymnaſien und Specialfhulen, Gelehrte, Literaten O,14 Proc., Stu: 

und Schüler der Gymnaflen und Specialfhulen (morunter ein Theil allerdings unter 
eh Adahren) 1,02 Proc., Künſtler, Muſikanten, Schaufpieler O,31ı Proc., Geiftlihe 0,3 Proc., 

der Staatöverwaltung, einfchließlih der Richter, 0, PBroc., Gommunalbeamte O,s1, 
eis: und Privatbeamte bei Verkehrsanſtalten O,, Militär 3,69 Proc. Bon den vorftehend 

naqhgewieſenen mindeſtens 10,11 Proc. (denn bei ven ſelbſtändigen Gewerbtreibenden find 
Ne Derunter befindlichen weiblihen Perfonen in der Regel nicht beſonders angegeben) find 

Proc. männliche Kamilienhäupter, welche ohne Berufsthätigkeit aus eigenen Mitteln leben 
ießlich der Penſionäre), und 1,67 Proc., welche ganz oder theilmeife von Armenunter: 

h 8 leben (unter diefen können allervings auch Handarbeiter u. f. w. fein), fowie 0,27 Proc. 
Stefgefangene; die übrigen 6%, Proc. werden hauptſächlich auf folde Perſonen zu rechnen 



90 Preußen (Politifhe Statiſtik) 

fein, welche im älterlihen Haushalt verbleiben und in dem älterlihen Gewerbe, namen 
der Landwirthſchaft, ald Gehülfen thätig fin. 

Die entfprechenden Verhältnißzahlen in Betreff des weiblichen Geſchlechts laſſen ii 
nur in geringem limfang geben; fo betrug die Zahl der Wirtbfchafterinnen in Landwirth 
0,2 Proc., ver Mägde in Landwirtbichaften 8,01, der Tagelöhnerinnen in Landwirth 
9,05 Proc. der über 14 Jahre alten weiblichen Berfonen; ferner die der ſonſtigen Har 
terinnen und Tagelöhnerinnen 7,20 Proc., der Fabrikarbeiterinnen 1,35, ver felbftänvi, 
tenden Schneiderinnen und Putzmacherinnen 0,32, der in ſolchen Geſchäften thätigen mı 
Perſonen O, ↄs, der Kellnerinnen in Gaſtwirthſchaften O, os, der in Bewerben beſchäftigte 
lichen Dienſtboten 1,15, der zu perſoͤnlichen Dienſten gebrauchten weiblichen Dienſtbot 
aller bisher angegebenen Kategorien zufammen 31,04 Proc. Hierzu fommt das n 
Berfonal für Geſundheitspflege 0,26 Proc. (Hebammen u. |. w.), Unterridt O,ı2 (Lehr: 
Literaten, Künfllerinnen), Gottesdienſt 0,05 Proc. (Nonnen); ferner aus eigenen Mitte 
Berufsthätigfeit ſelbſtändig lebend 1,53 Proc., weiblihe Bamilienhäupter, melde ga 
theilmeife von Armenunterflügung leben, 3,39 Broc., und weibliche Strafgefangene O, 
Bon ungefähr zwei Dritteln der über 14 Jahre alten Berjonen weibliden Geſchlecht 
Beſchäftigung nicht nachgewieſen, vielmehr find diefelben vermuthlich zum größten Th 
ſchließlich als Hausfrauen ober in der älterlichen Wirthſchaft thätig. 

Was indbefondere die lanpwirthfchaftliche Bendlkerung betrifft, fo iind 1861 ang 
1,121747 Landwirthe, welde ihr Cigenthum bewirthſchaften, und 60705 Pächter; in 
1816 batte man 815189 Lanbmwirthe mit Eigenthum und 122674 Pächter und Zei 
gezählt. Die Familienglieder mit eingerechnet beläuft ji 1861 die Zahl der fi vom 2 
nährenden Perfonen auf 4,261683 vom Landbau ald Hauptgewerbe, 1,881143 von 
bau als Nebengewerbe. Rechnet man hierzu die Infpectoren, Wirtbfchafterinnen, ı 
Zungen und Mägpe, fo beträgt vie Gefammtzahl 7,248189 oder 39,0 Proc. der Bevöl 
und bei Einrehnung der lanpwirthichaftlihen Tagelöhner 8,388831 oder 45,36 PBrı 
entſprechenden Kategorien machten nad) ven Aufnahmen von 1849 damals 51,2 Proc. ' 
völferung 88) ; rechnet man nun noch die Familienglieder ver Tagelöhner hinzu, fo ift EI 
die Mehrheit ver Bevölkerung in Preußen fih vom Landbau ernährt. Das Marüı 
hältniß der landwirthſchaftlichen Bevölkerung (foweit fie in den Tabellen nachgewieſen) 
Bezirk Sigmaringen (83,6 Proc. der Bevölkerung); dann in den Bezirken Koblenz (63 
Münfter, Gumbinnen, Trier, Oppeln (57 Broc.); dad Minimalverbältniß in den & 
Potsdam, einſchließlich Berlin (25,6 Brox. ), Düffelvorf (28,5 Proc.) und Straljund (32 
Arnsberg und Magdeburg (38,9 Proc.). Hinfichtlic der übrigen Theile der Bevö 
Iaffen ſich auch nicht annähernd die Gefammtzahlen der ernährt werdenden Bevölferun 
theilen (nur bei ben Berg und Hüttenwerfen und Salinen ift noch die Zahl der Yamilier 
der Arbeiter befannt: 341404 Bamilienangehörige von 177708 Arbeitern), und zu t 
gabe insbeſondere, weldyer Theil der Bevdlferung zu ven arbeitenden Klaſſen im enger: 
zu rechnen, gewähren bie flatiftifchen Aufnahmen über die Beihäftigung der Bevölkerun 
merbetabellen) nicht das erforverliche Material ; nach einer Berechnung aus den Berfona 
tabellen ift die relative Zahl verjelben auf ungefähr fieben Neuntel der Bevölferung 
nehmen. 

Landwirthſchaftliche Befigverhältniffe Die Zahl der landwirthſcha 
Befigungen wurbe bis 1858 zugleich mit ven dreijährigen Zählungsaufnahnien ermittel 
1858 wurbe diefelbeauf 2,121629 angegeben, während die Zahl der Landwirthe auf 1,2 
ermittelt wurde. Bon diefen Beilgungen hatten ver Zahl nad) 51,2 Proc. noch nicht Die 
von 5 Morgen (in Pofen 23,2 Proc., im Rheinland 68,6 Proc.; fo weit geht dort die : 
lung des Grundbeſitzes), 28,8 Proc. waren 5— 30 Morgen groß (in Preußen 24,1 Pre 
landwirthſchaftlichen Beſitzungen, im Rheinland 38,6 Proc.), 18,4 Proc. 30 — 300 9 
groß (in Preußen 44,8 Proc., im Rheinland nur 6 Proc.), 15042 (oder O,7Broc.) 300 
Morgen, und 18011 (oder O,8 Broc. aller Beilgungen) über 600 Morgen groß (am ı 
28 Proc., in Bommern). Die land- und forſtwirthſchaftlich benugte Flaͤche verthe 
auf die fünf Größenklaffen folgendermagen: 2,38 Proc. der Fläche fanıen auf die Beil: 
unter 5 Morgen Größe (10,3 Proc. im Rheinland und O,6 Proc. in Preußen uno ! 
8,99 Proc. auf die Beiigungen von 5—30 Morgen, 38,32 Proc. auf die Bejigungen voı 
300 Morgen (in Weftfalen 56,4 Proc., in Sachſen 47,9, in Breußen 43,9, in Brand 
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.N 8,45 Proc. kamen auf die Befitzungen von 300— 600 Morgen und 43,46 Proc. des 
T die Beilgungen von mehr ald 600 Morgen Größe (nach den einzelnen Provinzen: 
ern 62,6 Proc., Bofen 57,3, Schlefien 51,2, Brandenburg 49,8 Preußen 43,9, Hohen: 
9, Sachſen 30,2, Rheinland 22,6, Weftfalen 16,6 Proc.). 
3eränderungen, welche in ven landwirthſchaftlichen Befigverhältnifien in den legten 
ı eingetreten find, laflen ich theild aus ven Nachweiſungen eriehen, welche feit längerer 
ven Tür Die infolge der Gefege von 1811 und 1821 eintretenden gutöberrlich-bäuer- 
julirungen, Ablöfungen und Bemeinheitötheilungen errichteten Audeinanderſetzungo⸗ 
(den fogenannten Beneralcommijfionen) alljährlich aufgeftellt worden find, theils aus 
peijungen, welche in Betreff der anderweitigen Zerihlagungen und Zufammenlegun: 
zütern für einzelne Berioden zu dem Zweck geſammelt worven find, um zu überfehen, 
lgen die zuerſt durch das Edict von 1811 geftattete Parcellitung und Gonfolidirung 
adwirthſchaftlichen Befigverhältniffe gehabt hat. Nach ven Tabellen der Generalcom⸗ 
waren im ganzen bi81861 einſchließlich 82855 bäuerliche Gigenthümer mit 5,497086 
eu regulirt und außerdem die Dienfte und Abgaben von 1,213483 Sigenthümern 
porden, und zwar unter Aufhebung von 6,324174 Spanndienfl: und 23,467922 
fltagen; die Entſchädigung, melde für die Gutsbeſitzer durch die Generalconmiffionen 
‘worden, belief fi auf 1,634330 Morgen ſchuldfreies Land, welches den Bhtern Hin- 
4,907947 Ihlr. Kapital, 3,766108 Thlr. Rente und 304961 Scheffel Getreide 
hlich Roggen)-Rente. Die durch die Gefeggebung von 1850 erriäteten Provingial- 
fen vermitteln die Abldfung der Renten in der Weife, daß der Verpflichtete ven adıt: 
ı Betrag der Rente einzahlt oder viefelbe durch 41Y/, jährige volle over 56%, siäh: 
ein Zehntel verfürzte Fortzahlung an die Rentenbank amortifirt, der Berechtigte aber 
nRentenbrief zum zwanzigfachen Werthbetrag abgefunden wird ; abweichende Beftim- 
jelten für dad Paderborniſche, Wittgenflein und das Eichsfeld. Bis zum Ociober 1861 
e Rentenbanken 3,690788 Ihlr. an Rente übernommen und den Berechtigten 
40 Thlr. in Rentenbriefen und 89167 Thlr. baar ausgezahlt; ihre Thätigkeit iſt jegt 
bwidelung ver bis 1859 übernommenen @efchäfte beichränft. Ein gleiches Verfahren 
jufs Abldjung der Domanialabgaben ftatt, jedoch unmittelbar bei der Domänenver: 
beziehentlich der Staatsſchuldentilgungskaſſe; diefelben hatten biß 1861 2,198158 
Domänentente zur Amortifation übernommen. 
noch bedeutenvere Ausdehnung hatte die Thätigkeit der Beneralcommifjionen in der 
ung der Gemeinheitötheilungen; fie erſtreckten fid) bi8 Ende 1861 auf 1,508793 Be: 
(Darunter auch Areal auf dem linfen Rheinufer) mit 57,438842 Morgen Land, 

eils völlig feparirt, theild von Holz:, Streu: und Hutungsjervituten befreit wurden; 
en Öeneralcommiffionen geleiteten Bermeflungen (in den öftliden Provinzen) begreifen 
m 55,829317 Morgen. 
ı den Nahmeifungen über Barcellirungen find die umfaffendften diejenigen, melde ſich 
Periode von 1837 —51 beziehen; fie begreifen die Barcellirungen und Gonfolidirungen 
tegierungsbezirfen (nämlich ausjließlih Neu-Borpommerns und des Nheinlandes). 
erſcheiden ald @üterfategorien Rittergüter, fpannfähige Güter und Kleinere Stellen und 
won aus, daß 1837 12015 Nittergüter mit 25,046936 Morgen Land (von der Mini- 
evon 1 Morgen bis zur Marimalgröße von 72904 Morgen), 355454 @irtbfchaften, 
a landesübliches Geſpann gehalten wird (ein ſehr ungleidher Begriff), mit 36,732005 
‚Rand (von einem halben bis 10624 Morgen) und 459345 kleinere Wirthfchaften mit 
22 Morgen Land (von 1 Duadratrutbe bi8 642 Morgen) beftanden haben. In den 
ten 15 Jahren wurden nun zerſchlagen 106 Rittergüter von 100545 Morgen, und 
en abgetrennt von 1535 Rittergütern 501947 Morgen; ed wurden zerſchlagen 17534 
bige Wirtbfchaften mit 1,220750 Morgen und abgetrennt von 66584 folden Wirth: 
1,302574 Morgen, ferner wurden abgetrennt von 42723 Fleinern Stellen 235572 
. Aus diefem gefammten Areal entflanden 83 Rittergüter mit 159515 Morgen und 
fernex mit 1963 Rittergütern verbunden 181110 Morgen; ed entflanden neue fpann- 
tahrungen 16404 mit 1,004980 Morgen und wurden zu 55206 vorhandenen ſpann⸗ 

Wirthſchaften 839113 Morgen gelegt; ed entflanden 102493 Eleinere Stellen mit 
‚Morgen und wurden mit vorhandenen 97267 Eleinern Stellen 482656 Morgen ver: 
die übrigen 21811 Morgen wurden zur Bebauung, zu Wegen u. |. w. verwendet. 
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In Betreff des Werths ver landwirthſchaftlichen Güter find nur vereinzelte Nachrichten 

eine Aufnahme für die Provinz Sachſen gibt den Werth von 1124 NRittergütern mit 1,39; 
Morgen Land auf 95,799107 Thlr., ven Werth von 39393 gefchloffenen Land: und Bi 
höfen mit 3,480231 Morgen Land auf 224,314266 Thlr. an. Nah den Taren des Gi: 
inftitut3 für Schlefien variirt der Werth der dortigen Befigungen für den Morgen Aden 
3 Thlr. (Kreis Toſt) bis 82 THlr. (Kreis Münfterberg), für den Morgen Wiefevon 5—96' 
(Kreis Striegau), für den Morgen Wald von 3 (Kreid Lublinig) bis 100 Thlr., und fü 
Morgen Weide von 1— 40 Thlr. (Kreis Strehlen und Ratibor). Die Kaufpreife im N 
rungöbezirt Koblenz varlirten in einem fünfundzmanzigjährigen Zeitraum von 28 Thlr 
Morgen (Kreid Altenkirchen, Gebirgslage) bis 334 Thlr. (Kreis Koblenz, im Thal). 

In Betreff ver Verſchuldung ver Kandgüter find vollftändige Nachweiſungen nur von 
jenigen Schulden vorhanden, für welche durch die feit 1770 in mehrern Altern Lanvestf 
des Staats (Schlefien, Kur: und Neumark, Pommern, Oftpreußen, Weflpreußen) um 
Großherzogthum Pofen privilegirten landſchaftlichen Grevitvereine auf die verbundenen C 
Pfanpbriefe ausgegeben find. Die Höhe der Pfandbriefſchuld betrug 1815 62,721 
Thlr., 1860 137,236878 Ihle.; jeit 1815 waren 116,607806 Thlr. neu hinzugeken 
42,743452 Ihlr. geldfht worden. Die Pfandbriefihulven beliefen fi bei den Inflitutee 
Oft: und Weftpreußen auf 29,861638 Thlr., für Poſen auf 24,158170 Thlr., für Por 
auf 18,292725 Ihlr., für die Kur- und Neumark auf 13,691250 Thlr., für Schlefles 
Oberlauſitz auf 51,233105 Thlr. 

Über die Höhe der Hypothekenſchuld der Nittergüter find probewelje aus ſechs Kreife 
öftlihen Provinzen Zujammenftellungen gemadt worben; fie ergaben, daß im Jahre 188 
Gütern von 6,395772 Thlrn. erfichtlichem Werth 5,488284 Thlr. Schulden und 1857 
den entfprechenden Gütern bei einem Werth von 13,737029 Thlr. 11,076974 Ihlr. Sa 
bafteten. Yür die Rittergüter der Brovinz Sachen iſt dagegen 1858 die Schulpenlaft nm 
21,415842 Ihlr. (22,4 Proc. des Werths) angegeben; von 1120 Rittergütern wares 
fchulvdenfrei; bei den geichloffenen Bauerhöfen find nur 35,403315 Thlr., 16,3 Breil 
Werths an Schulden ermittelt; von 36393 Bauerböfen waren 15540 ſchuldenfrei. j 

Erträge der Landwirthſchaft. Eine allgemeine @rmittelung oder richtiger, 
des Reinertrags vom Grund und Boden hat bei der neneflen Grundfteuerveranlag 
gefunden. Nach verjelben gehören vom Aderland 25,6 Broc. der Reinertragsklaſſe bis 
15,9 Proc. der Neinertragsflafle bis 1 Thlr., 19,9 Proc. von 1— 2 Thlr., 25,2 
2—4 Thlr., 9,4 Broc. von A— 6 Thlr., 3,4 Proc. von 6—8 Thlr., 0,7 Proc. höhern 
ertragöflaffen an. Der relative Umfang der Reinertragsflaffen bid 1 Thlr. varitrt nei 
Negierungsbezirfen von 26,5 Proc. (Köln, dann Düffelvorf, Merfeburg, Aachen, Magdch 
Erfurt) His 63,3 Proc. (Köslin, dann Gumbinnen, Poſen, Bromberg, Königäberg) ; ver 
tive Umfang der Reinertragdflafien über 4 Thlr. ifs am größten im Regierungsbezirk Au 
(34,5 Proc.); dann folgen Merfeburg, Düffelvorf, Magveburg, Minden, Köln (25 Bror.) 
Erfurt; in Oftpreußen und Pofen fonımen diefe Neinertragsklaflen nit vor. Bon ven ® 
gehören 17,3 Proc. ver Reinertragsflaffe bis 15 Sgr. an (am meiften in ben Bezirken @ 
binnen, 47,1, Köslin, Pofen, Diarienwerber), 15,8 Proc. bis 1 Thlr., 19,2 Proc. 6i8 2 2 
26,1 Proc. bi8 4 Thlr., 14 Proc. big 6 Thlr., 5,6 Broc. bis 8 Thlr., 2,2 Proc. darüber 
Bezirk Gumkinnen enthält die Reinertragsklaſſe über 4 Thlr. nur 2,9 Proc.; dann folgen 
Bezirke Königsberg, Köslin, Danzig, Poſen, Bromberg 10 Proc. u. |. w.; über ein Dritte 
Wiefen gehören den Ertragsklaffen über 4 Thlr. an in den Bezirken Erfurt, Magdeburg, A 
burg, Minden, Koblenz, Aachen, Arnsberg, Düffelvorf, 44,3 Proc.). Bon den Wein 
gehören 56,9 Proc. zur Reinertragsklafle bis 15 Sgr., 17,3 Proc. bis 1 Thlr., 13,2 Broi 
2 Thlr., 8,3 Proc. bis A Thlr., 2,4 Proc. bis 6 Thlr., 1,3 Proc. bis 8 Thlr., O,6 Proc. bari 
am beveutenpften ifl der Antheil ver Klaffen über 4 Thlr. in den Bezirken Düffelborf, 29 9 
Arnsberg, Aachen, Minden, Münfter (11,5 Proc.). Der Ertrag der Waldungen fl 
51,9 Proc. des Areald unter 15 Sgr., für 24,3 Proc. bis 1 Ihlr., 18,9 Proc. bie 23 
4,3 Proc. his 4 Thlr., 0,5 Broc. bis 6 Thlr., O,ı darüber; am bedeutendſten tft der Anthei 
Reinertragsklaſſen über 2 Thlr. in den Bezirken Merfeburg (19,5 Proc.), Düffeldorf, 4 
Magveburg, Aachen (10 Proc.), Trier, Münfter, Arnsberg. Nach ven Holzarten ſteh 
Reinertrag vom Morgen Eichenwald zwifchen 2—24 Sgr. (Regierungsbezirt Köslin) und 
90 Sur. (Regierungsbezirk Düffelvorf und Münfter), vom Morgen Buchenwald zwiſchen 
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Regierungdbezitk Königsberg) und 5 — 78 Sgr. (Naben); vom Morgen Fichten- 
enwald zwiihen 1— 24 Sgr. (Oftpreußen) und 2 — 78 Sgr. (Merfeburg); ver 
g vom Niederwald (gemifcht Erlen, Birken u. |. w.) ſteht zwiſchen 1—8 Sgr. (Koͤs⸗ 
—54 Sgr. (Merjeburg). Der Reinertrag der Waflerftüden fleht zwiſchen 4 Sgr. 
en (Regierungsbezirk Gumbinnen) und 51 Sgr. (Regierungsbezirk Aachen). 
ichten über Die Ernteerträge zieht das Landesökonomiecollegium alljährlich von den 
janze Land verbreiteten, jept 487 landwirthſchaftlichen Vereinen ein. In denſelben 
Prorentverhältnig des Ernteertrags gegen den Ertrag einer Durchſchnittsernte an- 
Nach der angefertigten Zufammenftelung ſchwankte in den Jahren 1846—60 der 
m Weizen zwifchen 61 Proc. (1855) und 102 Proc. einer Durchſchnittsernte (1857), 
gen zwiſchen 66 Proc. (1855) und 122 Proc. (1847), von der Gerſte zwifchen 
(1858) und 104 Proc. (1848), vom Hafer zwifchen 61 Proc. (1857) und 104 Proc. 
von Kartoffeln zwiſchen 53 Proc. (1846) und 95 Proc. einer Durchſchnittsernte. 
ag einer Durchſchnittsernte ift 1860 vom Landesokonomiecollegium nad den von den 
aufgeftellten Erdruſchtabellen berechnet: vom Weizen auf 9 berliner Scheffel pro Mor: 
ierungsbezirk Gumbinnen 6,5, Düſſeldorf 11,8 Scheffel), vom Roggen 8,6 Scheffel 
agsbezirk Gumbinnen 5,6, Köln 11,5 Scheffel), von der Gerſte 10°/, Scheffel (Negie- 
Bromberg 6,1, Köln17,4), vom Hafer 131/, Scheffel (Bromberg 6Y,, Köln 222), 
n 6,5 Scheffel (Oppeln 4?/,, Sigmaringen 10%,), vom Raps und Rübfen 8,6 Scheffel 
nen 6 bis Erfurt und Köln 11°/, Scheffel). Der Strobertrag beträgt nach denjelben 
nftellungen durchſchnittlich vom Weizen 17,5 Etr., vom Roggen 17,3, der Gerſte 10,8, 
:11,8, von Erbſen 11%, Gtr.. Es bedarf wol faum der Anführung, daß alle dieſe An- 
wonnen aus einer Summe ihrem Werth nad hoͤchſt ungleihmäßiger, mitunter viel: 
einmal unbefangener Schägungen, eigentlichen fatiftifchen Werth nicht beanſpruchen 
Das Gewicht des berliner Scheffels ift im dreizehnjährigen Durchſchnitt beim Weizen 
Pfd., beim Noggen auf 79,05, bei der Gerſte auf 66,54, beim Hafer auf 47,76 Pfo. 
Die Production im Seidenbau wird auf 90000 Megen Cocons jährlich gefhägt, 
d das Raub von etwa 10000 Maulbeerbäumen verwendet. Genaue Ermittelungen 
sklaffen finden zu Zwecken ver Befteuerung der Production des zum Tabaddbau ver- 
tandes (24933 Morgen, davon über ein Drittel in Brandenburg, über ein Künftel 
rm) und ded Weinlandes flatt (60277 Morgen, davon 46457 im Rheinland, die 
Schleſien, Brandenburg, Sahfen). Beim Weinbau wird aud ver jährliche Ertrag 
derjelbe belief fi im Durchfchnitt von 40 Jahren (bis 1861) auf 400430 Eimer; 
n Ertrag gaben vie Jahre 1834 (960327), 1846 (832162), 1835 (802603) und 
3284 Simer), ven geringften die Jahre 1821 (24907), 1830 (41970) und 1854 
Timer). 
wirthſchaftliche Preiſe und Löhne. Liber vie Höhe des Dienſtlohns und des 
in Landwirthſchaften enthält das Jahrbuch des Statiſtiſchen Bureau verfchiebene 
e Angaben. Nach demielben beträgt der Dienftlohn eined Knecht8 neben Wohnung 
m Bezirk Oppeln 12—20 Thlr., im Bezirt Gumbinnen 12— 30, im Bezirk Köslin 
m Bezirk Magveburg 24—52, im Bezirk Arnsberg 30—65 Thlr.; der Dienftlohn 
d beträgt in den genannten fünf Bezirken: 8—14 Thlr., 8—18, 10—20, 12—30, 
Hr. Die Höhe des Tagelohns der Männer beträgt (mit Ausſchluß der Erntezeit) 
Dppeln 3—6 Sgr., im Bezirt Gumbinnen 5—16, im Bezirk Köslin 5—15, im 
gdeburg 5—15 im Bezirk Arnsberg 10—18 Sgr.; die Höhe des Tagelohns der 
in denjelben fünf Bezirken auf 2/,—6 Sgr., 2—10, 3—10, 4—10, 6—10 
geben. 
ie Marktpreiſe ver widtigften Bodenerzeugniſſe find ſchon feit länger als einem hal⸗ 
undert im preußifhen Staat Nachrichten aus 60— 82 Stüdten eingezogen worden; 
ı fih auf den Mittelpreis (d. h. den mittlern zwifchen den höchſten und niebrigften 
jedem Markttag und werben zur Ziehung gleihmäßiger Durchſchnitte auf Monate 
benugt. Bei den unmittelbaren Einfluß, melden der Stand der Lebendmittelpreife 
nfumtiondverhältniffe und dadurch auf die gefammte phyſiſche Entwidelung ber Be: 
äußert, iſt ed zu bevauern, dan dieſe Ermittelungen zur Zeit noch auf einem jo un 
nen Verfahren beruhen. Die Jahresdurchſchnittspreiſe für den berliner Scheffel der 
eidearten und der Rartoffeln für 44 Jahre werden nachſtehend vollſtändig mitgetheilt: 
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Durchſchnu. Kar- " Durdihn. 
Rarkt- Weizen. Roggen. Berflee Hafer. toffeln. Rack Beizen. Roggen. 

* “ Sgr. Sgr. Sgr. Sgr. Sur. ' Sgr. Sgr. 

1817 122 85%, 59%, 38%, 236%, 1839 75 Y 
1818 My 65 48%, 3, 1810 70%, 43%, 
1819 a0, 9 16% 1841 65%, 40%, 
1820 b56Y, 37 * 29 2 14% 1842 78 #1 

1826 22%, 17%, 13% 1848 1 
1271 8, 2 931%, 22% 15 1849| 611, 31% 
1828 3 3%, 2 12 1850 58%, 86%, 

1833 46%, 3 20%, 11% 1855 119%, 91%, 
1834 2 21 19% 10%, 1856 113%, 85 
18355 46 34%, 21 0144 187 , 55 
1836 43%, 39% Ay, 18 13% 1858 76%, 51 
1837 47%, 25%, 18 1859 75  B4Y, 83 
18538 63% My 3 2% 12%, 15608 61% 

Diefe Zahlen zeigen die Bewegung der Breife der wichtigſten Erzeugniffe des Landbanes fe 5 
deutlich, daß es einer weitern Darlegung nicht bedarf; wol aber mögen noch die Verſchiedenheiſßa 
hervorgehoben werden, welde zwiſchen ven einzelnen Brovinzen bed Staats in den wohlfeilftetih 
und in den theuerften Jahren bervorgetreten find, Verſchiedenheiten, melde allerbings mit eh; 
größern Erleichterung bed Transports der Bodenerzeugniſſe fi relativ verändert haben. Gerı, 
betrug der Weizenpreis im Jahre 1825 in Pommern 31 Sgr., im Rheinland 41 Sgr.; 181F;_ 
ftand er in Bofen auf 96 Sgr., im Rheinland auf 166, 1847 in Preußen auf 99, in Weflfales 3 
auf 127, 1855 in Preußen auf 113, im Rheinland auf130 Sgr. Der Mittelpreis des Roggen 
war 1824 in Preußen (und 1825 in Poſen) 16, im Rheinland 26 Sgr.; 1817 war die Bene, 
ſchiedenheit in Preußen 57, im Rheinland 133 Sgr., 1847 in Preußen 74, im Rheinland 100 x, 
Sgr., 1855 in Preußen 79, im Rheinland 102 Sgr. Der Preis der Gerfte wi im Iahee ,, 
1824 ab von 13 Sgr. in Breußen bis 21 Sgr. im Rheinland, im Jahre 1855 von 56 Ser! . 
in Pommern bi6 69 Sgr. in Schlefien und am Rhein; der Preis des Hafers 1825 von 10 Sgr. N 
(Breußen) bis 17 Sgr. (Rheinland). Der Preis der Kartoffeln differirte 1824 von 6 Bari . M 
(Preußen) bis 10%, Sgr. Schlefien, 1847 von 25 Sgr. (Brandenburg) bis 36 Sgr. (Weſt⸗ ji 
falen), 1855 von 26 Sgr. (Brandenburg und Ponmern) bis 39 Sgr. (Weflfalen). Ä 

Viehzucht. Viehzählungen haben im preußifchen Staat fon feit dem vorigen Jahe: 
hundert mit ven Volközählungen flattgefunden. Die neueften Aufnahmen (von 1861) ergaben B. 
einen Pfervebeftand von 1,680663, davon 297295 unter 3 Jahr, 615269 über 10 Jahr alt, . 
über fieben Adhtel der ausgewachſenen Pferde werben in ven Zandmwirthfchaften benugt, nur . 
2 Proc. derfelben beim Fuhrweſen. Die Zunahme des Pferdeſtandes ſeit 1816, wo Ber N 
1,243261 Pferde gezählt wurden, iſt in den einzelnen Landestheilen ſehr ungleich gewefen; ie > 
Weſtfalen iſt deſſen Zahl etwas zurückgegangen, während ſie im Großherzogthum Poſen auf mehr 
als das Doppelte (von 74739 auf 166895) geſtiegen iſt. Gegenwärtig if die relativ geringſte 
Pferdezahl in den mittelrheinifchen Bezirken (1 Pferd auf 164 Morgen), die hödfte in Of: 
preußen (1 Pferd durchſchnittlich auf 50 Morgen urbaren Landes) ; es ift dies der eigentliche Sig , 
der Pferdezucht des preußifchen Staats, wie fi dort auch das bedeutendſte der drei Hauptgeftüte 
befindet. Nach den von der Geftütöverwaltung aufgeftellten Nachweiſungen waren in den drei 
Hauptgeflüten 1860: 34 Hauptbeſchäler, 581 Mutterftuten; die Zahl der geborenen Fohlen 
war 199 männliche, 189 weibliche; in den Lanpgeflüten wurden 1860 1049 Landbeſchäler 
gehalten; die Zahl der gedeckten Stuten war 46734, der. geborenen Fohlen 12178 männliche, 
12756 weiblide. Die Zahl der Eſel im preußifchen Staat ift nach der Zählung von 1861 
7412, der Maultbiere 381. " 

Der Rindviehſtand belief ſich 1861 auf 5,634510, davon 1,47 Proc. (83061) Gtiere _ 
(Bullen), 60,03 Broc. Kühe, 12,08 Proc. Ochſen, 26,41 Zugvieh. Im Jahre 1816 waren 
4,013912 Stüd Rindvieh gezählt ; die Zunahme des Rindviehes war aljo durchſchnittlich nur 

- I 
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kb jo ſtark wie die der Bevoͤlkerung. Die bedeutenpfte Vermehrung des Rindviehſtandes zeigt 
ie Brovinz Bofen (von 272729 auf 489347), dann folgen Rheinland, Schlefien, Preußen, 
zachſen, Weſtfalen, Brandenburg, Bommern (legtere Provinz nur um 15 Proc.). In welchem 
Irade die Nachtheile der gegen die Einwohnerzahl geringer gewordenen Anzahl des Rinpviehes 
arch die beſſere Dualität veffelben aufgemogen find, ift in Zahlen nod nicht nachgewiefen. 

Der Schafftand hat ſich im preußiichen Stant feit 1816 mehr aldverboppelt (von 8,260396 
x17,428017) ; zugleich hiermitift die Veredlung des Schafflandes in hohem Maße fortgefchrit- 
a, wie fi daraus ergibt, daß 1816 nur 8,7Proc. der gezählten Schafe ald veredelt, 28,7 Proc. 
8 halbveredelt bezeichnet wurden, 1861 dagegen 37,6 Proc. als ganz, 41,2 Proc. ald halbver⸗ 
vi Nach dem Antheil, weldhen die verebelten Schafe unter famnıtlihen gezählten Schafen 
mömadyen, folgen ſich die einzelnen Provinzen: Preußen 49,1 Proc. (1,654556 Merinos und 
un; veredelte, 1816 erſt 27272), Pommern 46,2 (1,422507), Schlefien 42,6 (1,120012), 
Beien AO,8 (1,068221), Brandenburg 35,9(966517), Sachſen 13,1, Weftfalen 7,7, Rheinland 
Broc. — Die Zahl der Schweine iſt 1861 auf 2,709709 ermittelt (darunter 893552 Ferkel 
zter 6 Monat); die Schweinezudt iſt am bedeutendſten in Weftfalen und Sachen; bie relativ 
uürkſte Zunahme zeigt ver Regierungsbezirk Liegnig. Überhaupt hatte die Zahl der Schweine 
1816 —58 um 73,5 Proc. ſich vermehrt; mit den Zählungsrefultaten von 1861 lafien 
ih die frühern nicht vergleichen. Ziegenvieh wurde 1816 143433, 1861 805808 gezählt, 
arunter 31803 Böde; die 'größte Zahl deſſelben ift in ven Provinzen Weltfalen und Sad- 
a; Ve größte Zunahme war in Pofen (von angebli 521 auf 21449). 

Sergwerfe, Salinen, Hüttenwerke. Über ven Betrieb der Bergmerke, Hüttenwerke 
mb Salinen und die Production derjelpen geben die von der betreffenden Abtbeilung des Han- 
esminifterimmd ausgehenden, in der Zeitſchrift für Bergweſen u. ſ. w. mitgetheilten jährlichen 
Eherfichten Auskunft. Der Stand verjelben im Jahre 1861 und die Production der letzten 
wi Zahre läßt ſich kurz dahin zufammenfaflen: Steinkohlenwerke beftehen 448 mit 68229 
libeitern, Braunkohlenwerke 431 mit 10744 Arbeitern ; vie Steinkohlenwerke förberten in den 
ehren 1859 — 61 630,794584 Etr. zun Werth von 64,879529 Ihlrn., die Braunfohlen- 
wıfe 190,526283 Etr. zum Werth von 9,959767 Thlın. Bon der Foͤrderung an Steinfohlen 
mumen 46 Proc. auf das Nuhrbeden, etwa 18 Proc. auf das faarbrüder, 5—6 auf das 
aenerBedten, über 20 Proc. auf das oberfhlefiiche, 7 Broc. auf das waldenburger, das übrige 
widas wettiner, löbejüner, minvener und ibbenbürer Beden. Bon den Braunkohlen werben 
ma drei Biertel in der Provinz Sachſen (Merjeburg, Magveburg), ein Sechätel in der Pro- 

"3 Brandenburg gewonnen. 
Auf Eifenerze gingen 1861 1124 Werfe mit 13440 Arbeitern, auf Zinkerz 45 mit 7501, 

wDleierz 146 mit 9635, auf Rupfererz 58 mit 4738, auf Arfeniferz 4 mit 79, auf Antimon 
wit 30, auf Mangan 16 mit 239, auf Vitriolerz 19 mit 560, auf Alaunerz 3 mit 101, auf 
lußſpath 5 Werke mit 42 Arbeitern. Die Production der legten drei Jahre betrug an Eifenerz 
0,527660 Ctr. zum Haldenwerth von 4,904405 Thlen. (davon über ein Drittel Brauneifenerz, 
aBiertel Spatheiienftein, ein Sechſstel Rohleneifenfteinu. . w.), an Zinkerzen 18,211094 Ctr. 
m Werth von 4,515697 Thlen. (davon etwa neun Zehntel Balmei, ein Zehntel Blende), an 
leierzen 2,663580 Gtr. zu 6,693103 Thlrn. Werth, an Kupfererz 4,992477 Gtr. zu 
451091 Thlr. Werth, Robalterz 25 Gtr. zu 119 Thlr. Werth, Nidelerz 658 Str. zu 6306 
bir. Werth, Arfenit 127865 Str. zu 15861 Thlr. Werth, Antimonerz 1035 Etr. zu 
307 <hlrn. Werth, Mangan 118239 Etr. zu 105621 Thlrn. Werth, Vitriolerz 1,271835 
tr. zu 195748 Thlr. Werth, Alaunerz 1,234048 Etr. zu 46766 Ihle. Werth, Flußſpath 

31988 Gir. zu 32818 Thlr. Werth, Graphit 1453 Etr. zu 621 Thlr. Werth. Nach den 
rfprungsdorten gehören von den Bifenerzen ein Viertel dem Regierungsbezirk Oppeln (Beu- 
en), etwa ein Fünftel dem Bezirk Arnsberg, ein Sechstel dem Bezirf Koblenz an, von den 

etwa fleben Achtel vem Regierungsbezirk Oppeln, von den Bleierzen über die Hälfte 
m Bezirk Aachen (Düren), ein Künftel dem Bezirk Arnsberg (Siegen), von den Kupfer: 
gen gegen zwei Drittel vem Bezirk Merfeburg (Mansfeld), ein Drittel dem Bezirk Arnöberg. 
er Werth der Production der Bergwerke hat fich ſeit 1847 auf das Dritthalbfache des da⸗ 
aligen Werths erhöht. 

Nach den jährlichen Nachweiſungen wurden in den Jahren 1859—61 1042 Schurfſcheine 
sbgelucdht, 921 ertheilt; Muthungen gingen 9484 ein, 293 wurben verlängert ; links vom 

hein wurden 2719 Berleihungen ausgefertigt. An verliehenen Bergwerken waren Ende 

861 8989 vorhanden, betrieben wurven 1801. Die Nachrichten über die Brondudion an 
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Steinarten, als: Schiefer im Bezirk Koblenz, Kalkſtein im Bezirk Potsdam, Marmor im Bezirk 
Arnsberg u. ſ. w., können, da ſie nicht vollſtändig vorliegen, hier unerwähnt bleiben. 

Steinſalz wird auf drei Salinen mit 357 Arbeitern producitt; e8 wurben auf venfelben 
(und zwar zum allergrößten Theil auf der Suline Staßfurt) inden drei legten Jahren 2,010140 
Etr. Steinfalz geförbert, von denen etwa ein Viertel zum Verſieden nach der Saline Schönchet 
verſendet murbe; dad zum Debit verbliebene Salz hatte einen Werth von 289427 Thlr.; das 
auf den 18 Salinen des preußifchen Staats producirte Sievefalz betrug (mit Ausſchluß des 
von Staßfurt übertragenen) 6,780910 Etr. zum Werth von 4,345391 Thlrn. Don den Ber: 
hältniffen ver Salzeonfuntion ift bei den indirecten Abgaben die Rede. 

An Hüttenwerken werben im Jahre 1861 aufgeführt: für Goldgewinnung 1 mit 5 Arbel: 
tern, Silber 4 mit 605, Roheiſen, Gußeifen, Stabeifen, Eiſenblech und Eifenvraht 741 Werke 
mit 45740 Arbeitern, für Stahl 149 mit 4757 Arbeitern, für Zinf 54 mit 6235, Blei 18 
mit 342, Kupfer 33 mit 1474, Meffing 37 mit 926, Arfenif 3 mit 41, Nidel 1 mit 26, Bie- 
triol und Schwefel 4 mit 269, Alaun 8 mit 285 Arbeitern. Die Zahl der Hüttenwerfe hat fi 
feit 1846 um ein Drittel, die der Arbeiter un dad Doppelte vermehrt; ebenſo hat fich ber 
Werth der Production feitdem faft verboppelt. Die Broduction war in den Jahren 1859 — 61 
an Gold: 45,6 Pfr. au 19066 Thlr. Werth, an Silber 105500 Pfd. zu 3,036911 Thlr. Werih 
(vier Neuntel davon im Bezirk Merſeburg — Mansfeld —, zwei Meuntel im Regierungsbezirk 
Arnsberg — Siegen —, ein Fünftel im Bezirk Aachen, ein Zehntel in Oppeln — Tarnowig —)5: 
Roheifen 22,899951 Etr. (Bezirk Düffeldorf — Effen —, Arnsberg — Bodum, Siegen —,. 
Dppeln — Beuthen — , Trier — Saarbrüd —); Robftahleifen 346290 Etr., Rohelfen in 
Gußftüden 1,593184 Ctr. (davon im Bezirk Liegnik ein Drittel, dann die Bezirfe Trier, Kobe 
lenz) zufamnıen im Werth von 39,244407 Thlrn.; Bußwaaren aus Noheifen 4,892719 Gtr, 
zu 17,894354 Thlr. Werth (ein Sechstel im Bezirk Potsdam — Berlin —, ein Siebentel img. 
Bezirk Arnsberg) ; Stabeifen 16,414381 Etr. zu 59,783799 Thlr. Werth (davon drei Zehntel 
im Bezirk Arnsberg — Marf —, zwei Zehntel im vezut Oppeln, 15 Proc. Bezirk Düſſeldorf)5 
Schwarzblech 2,387381 Gtr. zu 11,083542 Thlr. Werth (zwei Künftel im Bezirk Düffelvorf, 
ein Viertel im Bezirk Arnsberg): Weißblech 175043 Gtr. zu 2,101328 Thlr. Werth; Ciſen⸗ 
draht 1,305219 Etr. zu 7,055747 Thlr. Wert) (davon vier Fünftel im Bezirk Arnsberg — 
Mark); ferner Robftahl 890841 Etr. (davon fieben Zehntel im Regierungsbezirk Arndberg — 
Mark — zwei Zehntelin Regierungsbezirk Aachen) ; Gußflahl 456801 CEtr. Cegierungöbeziche: 
Düffelvorf, Arnsberg); raffinirter Stahl 219988 Etr. (über die Hälfte Bezirk Arnöberg), zu 
jammen zum Werth von 12,946178 Thlr.; Rohzink 3,164002 Etr. (zwei Drittel im Bei 
Oppeln, dann Aachen, Düffeldorf), Sinkweiß 104228 CEtr., Zinfbleh 763846 Etr. (über bie 
Hälfte im Bezirk Oppeln, dann Aachen, Düffeldorf) zu 25,270789 Thle. Werth; Kaufblei 
950341 Gtr. (faſt zwei Drittel im Bezirk Aachen — Düren —, dann Arnsberg, Köln), ges 
walztes Blei 10419 Etr., Kaufglätte 101294 Etr., zufammen 6,445604 Thlr. Wertb;. 
119685 Etr. Barkupfer (über zwei Drittel im Bezirk Merſeburg, dann Arndberg), 99626 
Ctr. Kupferwaaren iwei Fünftel im Bezirk Potsdam — Berlin) zuſammen zu: 7,567009 
Thlr. Werth; 105155 Etr. Mefiing zu 3,606774 Thlr. Werth (über zwei Fünftel im Bezirk 
Potsdam — Berlin —, dann Bezirk Arnsberg); 2 Etr. Kadmium zu 400 Thlr.; 12 Pfp. 
Selen zu 680; — 513 Etr. Smalte (Blaufarbenwerk Haffelrode) zu 8823 Thlr.; 14867 Ett. 
Nickel zu 1,084838 Thlr. (meift Bezirk Potsvam — Berlin); 16106 Etr. Arſenik zu 67082 
Thlr.; 504 Etr. Antimon zu 9025 Thlr.; 167235 GEtr. Kupfervitriol, Schwefelvitriel, 
gemiſchter und Nidelvitriol und 11666 Etr. Schwefel zufanımen zu 372260 Thlr. Werth; 
203295 Etr. Alaun zu 684755 Thlr. Werth (in ven Jahren 1859 — 61). 

Babrifation und Handmwerf. Die Aufnahmen, welche in Betreff der Gewerbthätig⸗ 
feit und ded Handels flattfinden, find faft ausſchließlich auf die Ermittelung der Zahl der in dem 
einzelnen Gewerben thätigen Perſonen beſchränkt; jie finden in ver Korm ber Aufflellung ver 
Gewerbetabellen ftatt, welche hauptſächlich nach der im preußiſchen Staat allmählich gewon: 
nenen Geſtaltung 1846 zuerft auf das ganze Zollvereindgebiet ausgedehnt wurden und 1861 
wieder für dad Zollvereindgebiet aufgeftellt worden find. Die Anordnung und Gliederung 
der Gewerbözweige in venfelben ift, namentlich Infolge veflen, daß die anfänglichen Befchlüffe 
der Zollvereindconferenz von der preußifchen Regierung nidht angenommen und bei der dem: 
nächſtigen Revifion ver Tabellen mehrere frühere Unzuträglicgkeiten wiederhergeftellt wurden, 
eine fo wenig glückliche, daß z. B. für einen der wichtigften Gewerbszweige (die Weberei) bie 
Zahl der befhäftigten Perfonen fih aus den Tabellen nur vermuthungdweife annähernd 



Preußen (Bolitifge Statiftik) | 97 

läßt. Die nachſtehende Zufammenftellung ergibt die Zahl der in probuetiven Gewerben 
ieplih der Landwirthſchaft, Bergwerfe u. f. w.) beſchäftigten Perſonen mit Unterſchei⸗ 
8 fabrifmäpigen und handwerksmäßigen Betriebd. Kür die Zahlen ift die „Zeitſchrift 
tiftiichen Bureau’, für die Gintheilung das „Jahrbuch“ veflelben benugt worden. 

j j Beichäftigte Perſonen. 
anptinduſtriezweige. Zabriten. Directiond Fabrike Handw.⸗ Geiellen, 

yerfonal. arbeiter. meiſter. Geh. Lehrl. 136]. 1346. 

me, Mühlen, Wagen:, 
bau .. 220200 84 14949 32526 21756 17523 73304 83739 
id Infrumente . . . — — — 4575 5173 9748 6447 
Retallwaaren.. . 1611 1272 25911 72832 72030 172045 135042 
nduflrie . . . . . 10725 8793 63074 12680 14990 99537 64681 
e und pharmaceutifihe 
Ste... . 6800 4690 22195 2621 2134 31640 14826 
rbe 0. — — — 23314 165137 183451 135094 
» und Geflechte - 18569 1943 38609 12187 14000 66839 40404 
Zeug⸗ und Bandmanu⸗ 

.. 1896 3281 80962 75086 84754 244083 274182 
ng von Geweben . 2447 2657 20466 6135 5487 34745 34933 
„Waäſche, Pus, <oilette 103 120 2521 103020 68132 168793 127472 
ummi, Filz, Pelz 66 102 1355 116215 78982 196654 170520 
‚m, Fiichbein, Elfenbein 3026 1987 11961 81735 58278 153961 123971 
Pappe, Schreibmaterial 627 829 13597 3983 4315 22724 16747 
be Gewerbe . . . 1828 1464 8314 1353 964 12095 6742 
g von Nahrungsmitteln 18339 15041 92702 89763 75459 272965 189422. 

sorjtehenden Zahlen zeigen zugleich, in welchem Maße feit 1846 fi} jeder biefer Inou- 
ige gehoben hat, am bedeutendſten ver Maſchinenbau, die Fabrikation chemiſcher Pro- 
j. w. und die graphiichen Gewerbe (Buchdruckerei u.. w.). Bei ver Zeugmanufactur 
Abnahme der beihäftigten Perfonenzahl fattgefunden, wahrſcheinlich no in höherm 
als die vorftehenven, wie gejagt, durchaus unfihern Zahlen erſehen laſſen. In Betreff 
ben bezeichneten Hauptabtheilungen gehörigen bebeutendern Gewerbszweige und ihrer 
lung über den preugifchen Staat würde Folgendes hinzuzufügen fein: 
Ihinenfabrifen wurden 314 mit 20648 befhäftigten Berjonen gezählt, vie meiften in 
5313 Perſonen), dann im Bezirk Düſſeldorf (Eifen), Breslau, Magpeburg, Arne: 
ortmund), Wagenfabrifen 87 (in Berlin, Breslau u. f. w.). Von den Uhrmachern 
frumentenmadern fanıen 1754 auf die Stadt Berlin. Unter den Handwerkern für 
Retallarbeiten jind 70299 Schmiede, 51769 Schloſſer (darunter 19099 im Rheinland) ; 
) Eifen= und Blehwaarenfabriken gehören 334 dem Bezirk Arnsberg, 338 dem Bezirf 
orf an; ebenfo enthält der erflere Bezirk die meiften (60 von 104) Kupfer:, Bronze:, 
jmaarenfabrifen und neben Berlin bie meiften Neuſilber- u. ſ. w.-Waarenfabriken; von 
ahlwaarenfabrifen find 424 im Bezirk Düffelvorf (Solingen). Bon den Gewehr: und 
fabrifen (35 mit 3281 Arbeitern) gehört der größte Theil dem erfurter Bezirk an. Bon 
d- und Silbermanufacturen mit 1072 Perfonen find 23 mit 754 Perfonen in Berlin. 
ter ven der Mineralinduftrieangebörigen Fabrifanftalten find 7649 Ziegeleien mit 45550 
gten Berfonen (am meiften im Bezirk Potsdam, 596 mit 5736), 2258 Kalfbrennereien 
76 PBerfonen, 240 Blashütten und Glasſchleifereien mit 6467 Perfonen (Regierungs- 
kiegnig, Trier, Arnsberg u. |. w.), 1 Spiegelglasfabrif mit 470 Perſonen (Bezirk 
), 35 Vorzellanfabrifen mit 4136 Berfonen (in Berlin 4 mit 1775), 312 Gipsmühlen, 
brifen irdener Waaren mit 4618 Berfonen (7 mit 1253 im Bezirk Trier), außerdem in 
‚ferei befchaftigt 11706 Perfonen. Unter den Fabriken für chemiſche und pharmaceutifche 
te find 208 Chemifalienfabrifen mit 3839 beſchäftigten Perſonen (im Bezirk Düffel- 
tagdeburg, Potsdam mit Berlin), 294 Pottajchfievereien, 932 Lohmühlen, 365 Kno⸗ 
blen, Beinſchwarz-, Boudrettefabrifen u. f. w., 160 Leimjiedereien, 3755 Olmühlen mit 
3erjonen (Bezirk Potsdam, Magdeburg, Breslau), 22 Fabriken für Mineralöle u. ſ. w. 
burg), 104 für Parfumerien (darunter 48 in Köln), 219 Stearin-, Licht: und Seifen: 
ı (Bezirk Düſſeldorf, Köln, Stadt Berlin), 240 Coaks- und Bashereitungsanftalten 
43 beihäftigten Perfonen (Bezirk Trier, Arnsberg, Stadt Berlin, Bezirk Oppeln 
.), 98 Zündwaarenfabrifen (Bezirk Erfurt u.f.w.), 356 Theerdfen u. ſ. w. Don 
Bauhandwerken beſchäftigten Perſonen ſind 9543 in der Stadt Berlin. 
te⸗Lexifon. XII. 7 



96 Preußen (Politiic. 
Steinarten, als: Schiefer im Bezirk Koblen:, Kulfr «© Sereben ſind 274 5 Arnsberg u. ſ. w., können, da ſie nicht vollſtändin eu irinnereien für En, Steinfalz wird auf drei Salinen mit 357... sen 107 mit 184103 (und zivar zum allergrößten Theil auf ver Su: .zereien für Kammasın 6 Ir. Steinfalz gefördert, von denen etwa ein . j 2 Baummollivinneren: vergendet wurde; das zum Debit verblieben . Serf 9 mit 59990 im Bei auf den 18 Salinen dee preußiſchen Sr. Wartenfabrifen | 04 Flach von Stapfurt übertragenen) 6,7809 11. "sn Cdarunter in den Besir bältniſſen der Salzconſumtion iſt bei. Eu N Zipitnereien in A, An Hüttenwerfen werden im \r' ee ” teın, Silber 4 mit 605, Roheiſen 

mit 45740 Arbeitern, für Sur 
mit 342, Kupfer 33 mit 147.1. 
triol und Schwefel 4 mir 2u:: 
it 1846 um ein Drittel, 
Werth der Production ieir: u 
an Gold: 45,6 Pfd. zu ı:: 

- 

=; 45UU8], Davon 276266 nat 
>. 222. zum allergröften Theil für Ye: 
2.0392 Stühle für Seidenzeug 

"==> 24188, dann Potédam), 76943 
... Düſſeldorf 13785, Münster 123, 

a :zierangäbßezirk Liegnig, dann Breals 
...».: Fälrte in Sabrifen, am meiften ın r 

he ae m : Sersrun mit Derlin, Anden, Düjfelterf) 
Rodeifen 29 zur, 2. ;erangbesirf Tüffelvorf u. |. w.), 2515 fü 
Oppeln —- Ber: J ir ne araegebenen Zahl der Webjlüble befinten 
Supftüden | Pe md. DE Wednüble. Die Fabrikanſtalten für Zur 
lenz) zuſam:. - . ; ..surgabssırf Frankfurt u. ſ. w. ,470 Teig 

wu17,RUu ir 8:7. 217, Minden. Crfurt)h, 1511 Särberae 
Bezirk 2: a Se:::t Dũſſelderf —350 mit 4156, dann Fern 
im Bes: . 2% OSrucktichen und 235 Druckmaſchinen (Bir 
Chr. soma - Terim)und 26 Wadstuchfabriken. 
ein Y „cd dar: Pug fommen 1364120 auf die Schneidere 
dra! . 235 Örilenre und Barbiere (darunter im bein 
1 ser rein Gewerben bejdäftigten Perfonen iind in Ber 
Y 0er. rm entbalten 151110 im Schuhmacherhandwi 

„nt der der Kürſchnerei (Regierungsbezirk Poſen 
.. zuge Parronen (Bezirk Arnéberg Y96, dann Lrier, 9 

ses eder Gummi— und Guttaperchafabriken (meiſt zu Ber 
.. *2 2 dr Bernau ſ. w. ſind Tiſchler 37480 beſchäftign 

5. .rtı unter den Fabrikanſtalten 77 Möbelfabriken (R 
255 *Säzgemüblen, 21 Spielwaarenfabriken (Bezirk Erfur 

. 8. Dre, Stadt Berlin), 13 Fabriken für Beinwaar 
= —F »12 Kerkiabriken (Bezirk Düſſeldori, Arnöoberg). Di 

Ts re Raxicriabriken (Bezirk Aachen, Arnöberg, Yiegnig 
- sn. Beim 125 Verenaarenfabrifen (56 in Berlin), 7& 
" . .S „not Soreibmaterialienfabriken (Berlin u. |. w.). 

5. tz. ter zrerkiſchen Gewerbe ſind 777 Buch: und Steindruder 
u er ersten Stab'iſtichen, litbograpbiiche Anftalten u. ſ. w. Edrift 

B. Ymlarenı ſ. wen ven den in dieſen Gewerben beſchäftigten 
u 2 ranr mann folgen Breslau, Düffeldorf, Köln ır. nm, 

"us Ne ‚tmdiigen Gewrerdetrieb für Herftellung von Verzehrungöge, wuu.u 8a 

u su Sifergeveibe, 40087 beſchäftigte Perfonen, Kuchenbäcker 55: 
TUI re yes FeeSeragewerbe 4001, Die Fiſcherci 11019 (am meiften in der 

> x, Siem Petedam, Stralfund, Gumbinnen, Tanzig), die Gärtn 
J Di — — daren 1576 im Bezirk Porevam). Bei Getreidemühlen fü 
— rsmntansegeben die Zahl der Müblen iſt 13128 VBockmühlen (Re 
77 Wi 0 Neeklau Rorddam, Magdeburg u. |. w.), 1738 holländiſche Mühle 
>>" .gacr Diner Siraliund) 14715 Mafermüblen mit 22098 Mablgäng 
“m X . © — Keen; Ina Dyreln), ferner 1767 Reßnühlen, 664 Dampfın 
nn Nrareamy Bent Duſſeldert, 'Borstanı, Arneberg, Frankfurt, Etettin). 

ad ernst Medt uud Fleiſch in einer Anzahl Etädte des preußiſch 
355 md den Ererteadgeden he Nett 



Preußen (Politiihe Etatifif) 99 

Rubenzuderjabrifen und Zuderrafjinerien beftehen 218 mit 34913 befchäftigten Perſonen 
83 im Bezirk Magdeburg, 43 Merfeburg, 35 Breslau, dann Potsdam, Frankfurt, Stettin). 
heben legten drei Jahren (1859 — 61) wurden In den erflern 71,654384 Gtr. rohe Rüben 
erarbeitet, Hiervon kommen 70,4 Bror. auf die Provinz Sachſen, 17,1 Proc. auf Schlefien, 
‚a Broc.auf die Brovinz Brandenburg, 3,7 auf Pommern. Fabriken für Chocolade und Kaffee: 
wrogate find 270 mit 3050 beichäftigten Berfonen, ver größte Theil (Gichorienfabrifen) im 
zit Magdeburg, Stärkerabriten 276 (hauptſächlich in Schlefien), Fabriken für eingedickte 
Manzenfäfte 319 (Bezirk Düſſeldorf), Fleiſchpökeleien 189 (Bezirk Stralfund). Tabacks- und 
ügarrenfabrifen find 1379 mit 26325 befchäftigten Perfonen (Bezirt Minden 4763, Vots⸗ 
an mit Berlin, Düffeldorf, Magdeburg, Koblenz, Merjeburg, Erfurt). Mineralmwaflerfabrifen 
im 29 (Berlin u. |. w.), Eſſigfabriken 497, Brauntweinbrennereien 8263 (im Bezirk Frank⸗ 
um, Breslau, Potsdam, Pofen, Düfſeldorf, Gumbinnen, Magbeburg, Oppeln, Ziegnig u. ſ. w.), 
Bierbrauereien 6834 (Regierungsbezirk Düffeldorf, Breslau, Potsdam mit Berlin, Merfeburg 
.f.w.). Nah den Aufzeihnungen der Steuerbehörden wurden in 8087 Branntweindren: 
stein und 3543 Deitilliranflalten in den Jahren 1859 — 61 verbraudt: 10,653633 
zqeffel Getreide, 64,433874 Scheffel Kartoffeln, 1,738537 Gtr. und 645065 Gimer fonftige 
Reterialien ; hiervon kommen ungefähr 30 Proc. auf die Brennereien der Provinz Branden- 
wg, 17 auf Preußen, 16 auf Poſen, 15 auf Schlefien, 9 Bror: auf Pommern. Bon den 
Bierbrauereien waren nad deu Steuertabellen 1861 6815 gewerbliche im Gange, von denen 
6A weniger ald 100 6tr., 2765 bis 1000, 240 bis 2000, 146 über 2000 Gtr. verfteuerten ; 
sußerdem tubten 715 Brauereien, 2812 wurden nur für den Hausbedarf betrieben (meift in 
Behislen). Rechnet man auf den Thaler Steuer 150 Quart Bier, fo ftellt ſich vie ſteuerpflich⸗ 
ige Broduction der Brauereien in den Jahren 1859 — 61 auf 272,715000 Quart; hiervon 
emmen gegen 20 Proc. auf die Provinz Brandenburg, 19 auf Preußen, 18 auf Rheinland, 
7 Sachſen, 14 Schlejien, 6 Proc. auf Weftfalen. 

Die Verwendung der Dampffräfte ald Motoren in Productions- und Babrifationegemwerben 
as Ah in den legten funfzehn Jahren auf mehr ald dad Schhöiache erhöht, von 1139 Mafchinen 
st 21715 auf 6669 mit 137377 Vfervelraft. Hiervon dienten 242 mit 4172 Pierbefraft 
x Quwaſſerung und Bewäflerung für landwirthſchaftliche Zwecke, 1528 mit 60387 Pferve: 
rafı arbeiteten im Bergwerfö-, Hüttenwerks⸗ und Salinenbetrieb, 373 mit 4139 in Maſchinen⸗ 
ſabriben, 621 mit 16639 in andern Wetallfabrifen, 738 mit 16152 in Fabriken für Bereitung 
me Zrrichtung von Geſpinſten und Geweben, 600 mit 8101 in Schneibemühlen, 230 mit 
2913 in Setreivemühlen, 2337 mit 24874 Pferdekraft in andern Fabrifanftalten. Nach den 
risgeinen Landestheilen mar bie für dieſe Gewerbe gebrauchte Dampffraft am beveutendften im 
Bezirk Düffeloorf (918 Mafchinen mit 27540 Pfervefraft), Arndberg (583 mit 21943 Pferde⸗ 
keit), Oppeln (521 mit 15136), Aachen (428 mit 13394), Potsdam mit Berlin (444 mit 
11139 Pferdekraft); dann folgen die Bezirke Magdeburg, Trier, Merfeburg, Breslau, Köln, 
Branffurt, Liegnig u. f. w. 

Handel und Verkehr. Die Zahl der ſelbſtändigen Handeltreibenven iſt in der Handels⸗ 
sbelle von 1861 auf 154895 und die ihrer Gehülfen auf 46693 ermittelt; die Zunahme hat 
eit 1246 bei den erflern ungefähr 46, bei den legtern gegen 8O ‘Proc. betragen. Bon den 
Bandeltreibenven find Banfierd 642 (darunter 160 in Berlin), Buchhändler, Antiquare u. |. w. 
1697 (295 in Berlin), Waarenhändler ohne offene Läden 14447 (2075 in Berlin), Kaufleute 
wit offenen Läden 81608, Makler im Groß- und Kleinhandel, Agenten u.f.w. 12332. Hierzu 
tsmmt die Zahl der Bictualienhändler und Höfer, melde 1861 nicht ermittelt, in den Tabellen 
wu 1858 mit 50514 nachgewieſen if. Berner (1861) die Zahl ver Baftwirthe 31520 mit 
8879 Kellnern, Kellnerinnen u. |. w., und der Schenkwirthe und Speifewirthe 40138 mit 
1197 Dienern. — Die Nachrichten über ten Marftverkehr jind im mweientlihen auf die Zahl der 
Märkte beichränt; für das Jahr 1863 find 6420 eintägige, 1064 zweitägige, 151 dreitägige, 
3 viertägige, 45 fünf: oder fechätägige, 45 fleben- oder achttägige Märkte, 28 über acht Tage 
Arernde Diärkte feflgeiegt worden; die Zahl aller Marktorte im preußiichen Staate beträgt 

‚ alfo beinahe das Doppelte der Stäbtezahl. 
Unter den Inftituten zur Foͤrderung des Geld- und Greditmefend nimmt die Preußiſche Bank 

B Berlin (im Jahre 1765 gegründet, Bankordnung von 5. Dct. 1846) die erfte Stelle ein; 
Bhaı ein Directorium zu Breölau, Gomptoird zu Königäberg, Stettin, Magdeburg, Münfter, 

zig, Koblenz, Köln, Ködlin, Poſen, Commanditen zu Bielefeld, Bromberg, Krefeld, Dort- 
i 
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mund, Düſſeldorf, Elberfeld, Elbing, Frankfurt a.D., Gleiwitz, Glogau, Görlitz, Graudenz, 
Landsberg a. W., Memel, Nordhauſen, Siegen, Stolp, Stralſund, Thorn, Tilfit, und 88 
agenturen. Der Geſchäftsumſatz ver Hauptbank belief ſich im Jahre 1861 auf 349,142000 
darunter im Wechſelverkehr 145,310000, im Depoſitenverkehr 17,035400, im %oı 
verkehr 25,059600, in Giroverkehr 50,466300, im Anweiſungsverkehr 10,892000 Thl 
Umfag bei ven 31 Filialbankanſtalten betrug 1050,583000, darunter bei dem Bankco 
zu Köln 141,110900, der Direction zu Breslau 106,196600, dem Gomptoir zu Magi 
96,367000, zu Stettin 93,612700, zu Königsberg 87,066600, zu Danzig 70,58 
der Commandite zu Elberfeld 52,045400 Thlr.; ver @efammtumfag der Bank und ihrer| 
bat 1849 368,497680 Ihlr., 1855 1085,888480 Xhlr., 1861 1399,725000 TU 
tragen. Die Bilanz für 1861 flellt fich in Activis und Paſſivis auf 220,833228 Thlr.; 
den Activid 88,899000 Thlr. in Bold und Silber, 32,559064 andermeite Kaflenbel 
7.259533 in Effecten, 7,082930 THlr. in Lombardforderungen u. |. w.; unter ven Paſſivl 
165,391800 Banknoten (wovon im Umlauf 102,910000 Thlr.), 23,312670 Thlr. Da 
15 Mill. Banfactien der Privaten, 1,897400 Thlr. das Staats:Activfapital u. ſ.w. — Be 
concefilonirten Banken if die ältefle die Ritteriaftliche Privatbank in Stettin, fie Gefdl 
1824, hatte 1859 einen Umſatz von 73,932116 Thlrn.; die Städtiſche Bank zu Breslag;! 
eonceffionirt, hatte 1857 einen Unfag von 30,050179 Ihlrn.; der Umſatz der ſeitdem vom 
nirten Brivatzettelbanfen ift für 1859 auf 424,234213 Thlr. bei ver Bank des Berliner 
vereind, 40,974992 bei der Danziger, 27,640000 bei der Königäberger, 22,376200 9 
Voſener, 22,020000 bei der Kölnifchen, 14,800000 Thlr. bei der Magdeburger Priel 
angegeben. Die genannten Privatbanken find jede zur Emifiton von 1 Mill. This: kei 
noten beredtigt, 1859 waren jedoch durchſchnittlich nur etma 5 Mill. im 
Stammfapital beträgt bei den 7 leßtgenannten je 1 Mill., bei der Bommerfchen Past 
1,890000 Thlr. Ä 

Der Werth alle audgeprägten preußifchen Geldes betrug am Jahresſchluß Hi 
355,463674, Ihlr. Hierunter find nad dem frühern, auf Grund der Münzebicte ven 
1811 und 1821 und der Müngconvention von 1838 beflehenden Münzfuße gep 
forten: 83,941232°/, Ihlr. in Gold (Friedrichdor), 25,658554 Thlr. in 
138,932875 in Thalerflüden, 50,296715 in Drittel, Fünftel-, Sechs 
8,461900 in Zmölftel: und Bunfzehntelthalerftuden, 7,856515 Thlr. in EU 
münzen (Silbergroſchen, Sechöpfennigftüden und feit 1843 geprägten Zmölftelt 
und 1,322407 Thlr. in Kupfer, im ganzen 316,471188°/, Thlr. Ferner nach dem 
vom 4. Mai 1857 geprägt: 532262 Thlr. in Gold (Kronenflüden), 380194 THlr. in 
tbalern, 37,508814 Thlr. in Thalerflüden(?/, „Beingebalt), 42839 Thlr. inScästelthalef 
(52 Proc. Keingehalt), 416388 Thlr. in Zwöftelthalerſtücken (37,5 Proc. beziehentlich 24 
Beingehalt), 111989 Thlr. in Kupfer, im ganzen 38,992486 Thlr.; feit ber 
neuern Münzfußes waren von den ältern Geldſtücken 2,364493 Ihlr. eingezogen 
Der Betrag des im Umlauf befindlichen unverzindlihen Staatöpapiergelved, der p 
Kaffenanmweifungen ift (feitvem im Jahre 1857 15 Mill. Thlr. von der Bank ü 
find) no 15,842347 Thlr. 

Bei den Bewerben für den Landtransport find in den Gemerbetabellen 9642 Fr 
Xohnfuhrleute mit 83798 Knechten und 27465 Pferden angegeben. Dad Beamtenp 
Voſtverwaltung belief fih 1861 auf 21132, das der Telegraphenverwaltung auf 
Beamtenperfonal der Staats- und Vrivateilenbahnen auf 13062; außerdem waren du 
lich im Jahre 1861: 11075 Arbeiter bei ven Eifenbahnen beihäftigt. Zum Poſtverkehr 
7151 Wagen, 12263 Poftpferve benupt; die Zahl der mit der Staatspoſt beförberten 
belief fih inden Jahren 1859 — 61 auf9, 375134 ; die Zahl ver beförberten Briefpoftg 
belief fi in venfelben Jahren nach ven in jeder dreizehnten Woche ftattfindenden Zähl 
328,957000 portopfliätige, 76,629000 portofreie Briefe, 40,855000 Padete, 25 
Briefe und Padete mit Werthdeclaration (3792,341000 Thlr.), 3,265000 mit P 
(6,823000 Thlr.), 4,433000 Briefe mit baarer Einzahlung (3820,001000 Täler. 
gezahlt), 189,516000 Zeitimgäblätter, im ganzen 668,706000 Stüd. Die Zahl 
poſtgegenſtände ift feit 1843 (vor der Bortoermäßigung) von 26 Mill. bis 1861 auf 1 
geftiegen. Der Telegraphenverfehr findet auf 8O Linien mit einer Länge von 1135 Mei 
mit 136 Stationen ftatt; die Zahl der in ven Jahren 1859 — 61 beförberten Depeſchen 



Preußen (Bolitifhe Statiſtit) 101 
(worunter gebührenfreie 88036); davon waren 982270 einfache, 132321 von 
Borten, 41352 von 31—40 Worten, 15387 von 41—50 Worten, 20264 von 
0 Worten. 
n Gifenbahnverfehr waren 1861 1401 2ocomotiven zu 322651 Pierbefraft, 2157 
tagen zu 105562 Gigplägen, 26928 andere Wagen zu 3,841645 Etr. Ladungs⸗ 
rbhanden. In den drei Jahren 1859—61 legten die Locomotiven zufammen 10,642549 
ru; die Zahl der beförderten Berfonen betrug in venfelben Jahren 65,779665, die 
len Berfonen zurückgelegten Meilen 347,994047. An Bepäd wurben 4,530697 Etr., 
gut 865,083563, an Dienfl: und Baugut 84,107090 Etr, 13595 Equipagen 
2 Gir., 154367 Pferne zu 1,072404 Gtr., 211333 Hunde zu 39101 Etr., 
Stück Vieh verſchiedener Art zu 13,173832 Gtr. beförvert; das beförverte Ge- 
ug für jede Meile beſonders gerechnet 8108,177003 Etr. Bon den Eifenbahnen 
son 398,6 Meilen Länge unter Staatöverwaltung, darunter 10 Privatbahnen von 
Im Länge; 24 mit 332 Meilen Länge flehen unter Privatdirectionen. Die zu Eifen- 
gen zur Berfügung geftellten Kapitalien beliefen ſich bis 1861 auf456,753000THlr., 
138,616000 Thlr. in Eifenbahnactien, 204,586000 in Prioritätsobligationen, 
WO Zahlungen aus ven Stantskaflen zum Eiſenbahnfonds, 81,823000 Thlr. in 
ienbahnanleihen. 
Zaehl der Schiffögefäße zur Fahrt auf Flüſſen und Kanälen war 1861: 11818 mit 
3 Lehen (zu 4000 Bfd.), außerdem 175 Dampfſchiffe zu 14751 Pferdekraft. Die 
er Enr: und Küftenihiffe 1471 mit 193803 Laften, außerdem 37 Dampfihiffe zu 
Bierdefraft. Die Zahl der Dampfmaſchinen auf Schiffen ift (unvollſtändig) auf 203 
46 Bierbefrait angegeben. Seit 1849 Haben die Flußfahrzeuge (nach der Laſtenzahl 
Hum 28 Broc., die Seefahrzeuge un mehr al8 30 Mroc. zugenommen. Bon den Fluß⸗ 
ebören 31'/, Broc. der Provinz Brandenburg, 28°, Proc. den Rheinlande, 16/, 
eBrovinz Sachſen, 102/, Proc. ver Provinz Preußen an ; von ven Seeſchiffen 70 Pror. 
inz Bommern, 29 Proc. Preußen, 1 Broc. dem Rheinlande. Die Zahl der Schiffe: 
ften ber Flußſchiffe war 26616, der Seeſchiffe 11991. 
Berfehr in den preußiſchen und pommerifchen Häfen belief ſich in denzahren 1859 — 61 
25 eingegangene Schiffe zur Tragfähigkeit von 2,456733 Laften und 31256 aus: 
e Schiffe zu 2,527366 Laſten; unter den erjtern waren 16067 preußiſche Schiffe 
0190 Laften, unter ven leßtern 16238 zu 1,369221 Laften. Bon den übrigen 
men Schiffen gingen 3263 mit 468615 8. unter englifger, 4792 mit 222873 8. 
iger, 2419 mit208996 8. unter Flagge eines deutſchen Staats, 1913 mit 1357048. 
derländiſcher, 2251 mit 109295 8. unter ſchwediſcher oder norwegiſcher, 224 mit 
unter rufiiiher Flagge. Die Richtung der Schiffahrt der preußiſchen Seeſchiffe ift in 
fenden Jahren bei 14214 Schiffen ermittelt; von denfelben gingen 13 nach Auftralien, 
Afrifa, 127 nad Indien oder China, 445 nad amerikanischen Häfen; A356 gingen 
Hilden, 297 nad) andern norbbeutfchen, 314 nad dänischen, 800 nad ruſſtſchen, 
ſchwediſchen oder norwegiſchen, 588 nach niederländiſchen oder belgiſchen, 5764 nad) 
nniichen, 572 nach franzoͤſiſchen, 608 nach füdeuropäifchen oder levantiniſchen Häfen. — 
Betrag der Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr über die Örenzen des preußijchen Staats 
: jo weit Nachrichten vor, ald dieſe Grenze zugleich die Zollvereindgrenze bildet, aber 
if dieſen Strecken ein: und audgegangenen Quantitäten fünnen fein richtiges Bild 
Umfange des preußifhen Aus: und Einfuhrhandeld geben, da fie jih auf das 
Icereindgebiet mit beziehen, und bleiben daher der Commerzialſtatiſtik des Zullvereing 

en. 
alten der Borjorge. Die Anftalten, melde im preußifchen Staat zu dem Zweck 

um den arbeitenden Klaffen Gelegenheit zu geben, für einen zukünftigen Bedarf redht- 

rierge zu treffen, jind theild vom Staat direct hervorgerufen und ald Gommunal- 
orationsinflitute begründet, theild gehören fie dem ausgedehnten Kreife ver Privat- 

Stigfeit an, in welcher ji neben ven der Vorſorge am meiften bebürftigen Klafien 

e beteiligen, welche in der Befoͤrderung des materiellen Wohlſtandes ber erftern ihre 

finden. Zu der erften Art von Unternehmungen gehören vor allem die Öffentlichen 

m, melche nach ziemlich gleihmäßigen Grundſätzen eingerichtet über dad ganze Land 
find. Sie erfte Communalſparkaſſe wurde 1818 zu Berlin errichtet, die Zahl der⸗ 
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felben hatte noch nicht 76 erreicht, 'ald am Jahresſchluß 1838 das Sparkaffenweien g 
georbnet und ein Normalreglement für Bafjelbe erlaflen wurbe. Der nächſten zehnje 
Periode verdanfen bie meiften ver jegt beftehenden 355 Gommunalfparfaffen ihre Entfl 
Einen neuen Anftoß erhielt das Sparkaflenweien in ven funfziger Jahren, als in der ? 
die reactivirten vormaligen Kreiäflände durch die Errichtung nüglicher Kreis: Gommunali: 
zu beben, bie Errichtung ber Kreisfparkaffen betrieben wurbe, deren Zahl gegenmwärti 
Schließlich der communal-ftänbifchen) bis auf 124 geftiegen iſt. In welchem Maße vie Ben 
der Sparkaffen in ven legten 21 Jahren geftiegen ift, zeigt die nachfolgende Zufammenft: 
im Anfange 1841 hatte die Summe der in den Sparkaffen befindliden Ginlagen un 
6,850000 Thlr. betragen ; am Jahresſchluß 1861 betrug fie 68,340674 Thlr. Nach de 
Minifterium des Innern aufgeftellten Nachweiſungen wurden 

in den Jahren Spargelder neu Hierzu amen Spar⸗ Es wurden zurüd- 
eingelegt Thlr. faflengiufen Thlr. aezogen Zblr. 

1841—43 9,978017 674594 7,328408 
1844—46 14,228990 875413 11,170163 
1847 — 49 18,155369 1,147212 16,913529 
1850 —52 25,974171 1,509742 20,934604 
1853—55 34,936716 2.143301 27,662764 
1856—58 48,086619 3.061168 38,858894 
1859 — 61 59,268741 3.953307 _49,426994 

Im ganzen feit 1840 210,628623 13 3641735 172,295356 

Aus den einzelnen geringen Kapitalſummen iſt ſomit ein Zins von über 13 Mill. k 
renden Bevölkerung zutheil geworben. Ungeachtet der ausreichenden Berbreitung di 
Sparkaſſen über alle Theile des Staats ift die Betheiligung an venfelben in den einzelne 
beötheilen jehr abweichend; während im ganzen Staat (bei 676101 audgegebenen Spaı 
büchern) auf 27 Einwohner ein Sparbud, aljo wahrjheinlih ein Sparender zu red: 
fommt im Bezirf Bromberg durchſchnittlich nur auf 843 Einwohner ein Sparkaflent 
Trier erfi auf 303, Marienwerver auf 268, Bumbinnen 227, Oppeln 154, Königsbe 
Polen 110, Danzig 92, Koblenz auf 86; dagegen fommt im Bezirk Merfeburg ſchon 
10 Einwohner ein Sparkaſſenbuch, im Bezirk Aachen (deſſen Sparkaffenwefen in einer 
Sparkaſſe zu Aachen concentrirt iſt) ſchon auf 14, Arnsberg und Magdeburg auf 15 Einn 
Die zwilhen ven einzelnen Provinzen beſtehenden Verſchiedenheiten zeigen ſich deutlich 
nahftehenden Zufammenftellung, welche die in den drei legten Jahren Hinzugefommenen u 
den Einlegern zurüdgezogenen Summen und die am Jahresihluß vorhandenen unılaı 
Sparfaffenbüder, Einlagen, Beftände und Reſervefonds der Sparkaſſen angibt. 

Bewegung in den Jahren 185961. Behand am Jahresſchluß 1861. 

- vg VVV7c 

»Brovin;. get. urüd ezogene Spar- Spar⸗ 
ent inen. nl : ( —* en. 2 gen affen. bücher. ehe ion 

bir. 

Preußen 1,542179 39432 1, —* 49 20650 1,285379 1565 
Poſen 523524 32835 462689 15 9472 498016 680 
Brandenburg 5,730601 617664 4,927119 72 148039 7.633881 4981 
Pommern 4, ‚982148 215465 4.066152 38 50284 3.956994 2654 
Sclelien 6, ‚176828 411895 5,631061 74 118608 71,644521 5929 
Sachſen 12,978192 1742039 10,245781 56 153247 11,785041 6057 
Meitfalen 12,431623 797191 9,106689 85 70089 13, „36701 6606 
Rheinland 14,953646 980786 13, 665149 90 10712 12, 100141 43% 

Aud in der verhältnigmäßigen Höhe der Binlagen flehen die Provinzen Weſtfal 
Sadjen voran, dann Rheinland, Pommern, Brandenburg u. |. w. Die durchſchnittlich 
einer Sparfafleneinlage war am Jahresihluß 1861: 48 Thlr. 18 Sgr., im Regierung 
Aachen 194 Thlr. 9 Sgr. (dann folgen Minden und Arndberg), im Negierungsbesirt 
binnen nur 34 Thlr. 24 Sgr. Nach ver Höhe des Guthabens Eaflifieirt, waren Ende 
231671 Sparbüder auf Summen bi8 20 Thlr., 160747 auf 20—50, 125120 ı 
— 100, 97982 auf 100— 200, 60581 auf mehr ald 200 Thlr. lautend aufgegeben. 

Gine weitere nüglide Ginwirfung übten verjchiedene Sparfaflen in ver Art der An 
ihrer Beftände ; von 58,826800 Thlr. zindbar angelegten Kapitalien waren am Jahre 
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181 22,0 Proc. als Hypotheken auf ſtädtiſche, 23,6 Proc. auf ländliche Grundſtücke ausgeliehen, 
s:Bror. (3,318921) gegen Pfand ausgeliehen (anı meiſten in Schlefien) 11,2 Proc. (6,617516) 
gen Scyuldicheine auf Bürgſchaft ausgeliehen, 26,3 in curfirenden Werthpapieren angelegt, 
bh übrige bei der Bank und andern Inflituten verzinslich deponirt. Öffentliche Vorſchußkaſſen 
beſehen ſonſt (abgeſehen von ven ſtädtiſchen Pfandleihanſtalten uud den zur Unterſtützung 
dererbtreibender duch Vorſchüſſe beſtehenden beſondern Stiftungen, jogenannten Bürger⸗ 
nitungdö- Inflituten u. ſ. w.) gegenwärtig nicht mehr; die 1848 vom Staat mit einem 
miaufenden Kapital von 10 Mill. gegründeten Darlehnskaſſen find bis 1852 wieder auf: 
veben worden. 

Auf dieſem Gebiet find bie nah Schulze: Deligih’8 Principien eingerichteten Vorſchuß⸗ und 
Gtitvereine von beſonderer Bedeutung; am Jahresſchluß 1861 waren deren bereitö 188 im 
raziihen Staat vorhanden. Für 100 derfelben mit 23043 Mitglievern Hat Schulge-Deligfch 
aiinem Bericht nähere Data über den Umfang der Geſchäfte und über die venfelben zur Ver⸗ 
fgung ſtehenden Fonds mitgetheilt. Diefe Vereine hatten in dem betreffenden Jahre 5,831607 
lr.an Vorſchüſſen gegeben oder prolongirt. Die Betriebsfonds berfelben beſtanden in 277343 
Im. Buthaben der Mitglieder, 439010 Thlen. Spareinlagen, 1,014488 Thlrn. Anleihen und 
35346 Thlrn. Überſchüſſen, imganzen in 1.798835 Thlrn. Der größte Theilverjelben beftand in 
det rovinz Sachſen: 33 mit 8946 Mitglievern und 772870 Ihlın. Betriebsfonds, dann folgten 
Provinzen Brandenburg: 23 Kaflen mit 4897 Mitgliedern, 547313 Ihlrn. Betriebsfonds, 
&hkien: 15 Kaflen mit 3890 Mitgliedern, 161041 Thlrn. Betriebsfonds, und Pommern 
IRdfen mit 2143 Mitgliedern und 185910 Thlrn. Betriebsfonds, dann Preußen, Weſtfalen 
Sea und Rheinland. — Rohſtoffgenoſſenſchaften und Magazinafjveistionen beflanden im 
xxijiſchen Staat 1861: 53 (davon 17 mit 945 Mitgliedern und mit 44892 Ihlrn. Be: 
tiebſſonds), Gonjumvereine 7. 

lster den zum Zweck der Unterflügung in Krankheitsfällen beftehenden Kaſſen find ſolche 
Ex Geſellen und Babrifarbeiter, erftere an 595, legtere an 367 Orten des preußifchen Staats 
vchanden; fie ſind ihrer Einrichtung nad theilweife gemiſchter Natur, d. b. bei einem Theil 
Infelben werben bie erforderlichen Beiträgenicht nur von deneigentlihen Mitgliedern, fondern zu 
dam gewifien Antheil oder in einer beitimmten Höhe zugleich von ven Arbeitgebern aufgebracht 
(kei ven Geſellenkaſſen ungefübr 13600, bei ven Fabrifarbeiterkaffen etwa 118600 Thlr.). 
VWiaänem Theil der Kaſſen wird für die Mitglieder zugleich ein Sterbegeln (Beerdigungsgeld) 

Igaik, bei einzelnen auch linterflügung in Ball ver Arbeitölofigkeit und Venſion im Fall ver 
Imeinität. Die Zahl der Mitglieder, die Summen der Juhreöbeiträge und die Vermögens: 
kfinde ver Kaſſen ftellten jih nach den in Jahre 1860 oder beziehentlicy in einent der vorher: 
Peangenen Fahre erfolgten Aufnahmen folgendermaßen: 

Befellenunterfügungstaffen. Fabrikarbeiterunterſtütungékaſſen. 
— ——— — 

Imin. Zahl der Mit: Jaͤhrliche Bermögens- Jabl der Mit Jahrliche Rermögens- 
Kaften. glieder. Beiträge. beſtand. Kaflen. glieder. Beiträge.  befaup. 

Thlr Ihlr. Thlr. Zhlr. 

Preugen 191 671 16434 14576 , 22 2143 7154 5069 
Bein 100 3514 3854 3012 1 51 39 101 
dtandenburg 550 55051 106130 42141 4 21355 88239 10805 
Sommern 159 5514 7019 7558 7 319 608 2126 
Edlefien 314 22190 25281 20479 113 18638 25889 32364 

en 454 23896 28230 24286 182 6111 56695 28680 
Beffalen 118 11148 19558 13020 185 25993 120950 113288 
Aheinland 82 17536 42315 12598 146 52151 142743 117524 

Überhaupt 1968 148760 237899 137665 700 146761 442817 369957. 

Unter den vorſtehenden Zahlen fehlen die Kailen der Bezirke Gumbinnen, Marienwerder, 
berg, Stettin, und mehrere Kaflen aus andern Bezirfen, im ganzen 401 Kafjen. Eben: 

A Änd hierunter die Kuappichaftäfaflen der Berg: und Hüttenarbeiter nicht begriffen; die- 
ABenNachweiſungen geben jevod) für den BezivE Oppeln no 49 Knappſchaftskaſſen mit 12784 
xJ Ntzliedern, 57248 Thlrn. Beitrag und 49804 Thlrn. Kaſſenvermögen an. Ausführliche Zu: 
a; ftellungen find feruer über die Lage der Knappſchaftskaſſen im Jahre 1861 veröffentlicht 

enden; nach denjelben beftanden damals im Oberbergamtsbezirk Breslau 3 Kaſſen mit 24204 
dliedern, 228167 Ihlen. jährlichen Beiträgen und 386895 Thlrn. Kaſſenvermögen; im 

rgamtöbezitt Halle 18 mit 16367 Mitgliedern, 155221 Thlrn. jährlichen Beiträgen, 
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310360 Thlrn. Vermögen; im Oberbergamtsbezirk Dortmund 11 mit 32009 Mitgl 
183324 Thlrn. Beiträgen, 654674 Thlrn. Vermögen; im Oberbergamtsbezirk Bonn . 
46476 Mitgliedern, 307485 Thlrn. Beiträgen, 803037 Thlrn. Bermögen; überhaupt 71. 
mit 61199 ftändigen und 57857 nicht fländigen Mitglievern, 1,084371 THlın. Jahresein: 
worunter 533007 Thlr. Beiträge der Mitgliever, 420191 Thlr. Beiträge ver Werft 
Die Jahresausgabe belief fi auf 1,017603 Thlr., darunter 225875 Thlr. für Medic 
Gurfoften, 190459 Thlr. Krankengeld, 207089 Thlr. Unterftüßung wegen Inva 
170243 Thlr. Witwenunterftügung, 55901 Thlr. Waifenunterftügung, 45084 Ih 
Schulunterridt. Die Zahl der Kranken war am Jahresſchluß 1861: 2995, die der Inı 
und Halbinvaliden 4867, der Witwen 6780, der Waifen 9414. 

In ähnlicher Weiſe beftehen in ven Innungsfaflen Unterflüßungsfaffen für Gewerks 
an vielen Orten des preußifchen Staats. Namentlich aber find zahlveiche freie Verei 
gegenjeltigen Verfiherung von Sterbegeld und Häufig aud von Krankengeld (Kranker 
Sterbefaffen, die in Preußen corporative Nechte genießen) in großer Zahl vorhanter 
waren beiſpielsweiſe 1859 in Berlin 39 folder Kaſſen mit 57779 Mitgliedern, welche 11 
Thlr. Vermögen und nad preijährigem Durchſchnitt 91808 Thlr. Einnahme, 86552 
Ausgabe hatten, im übrigen Bezirk Potsdam 107 Sterbefaffen mit 30068, 41 Kranfeı 
mit 4884 Mitgliedern, fie hatten 94039 Thlr. Vermögen, 89643 Thlr. Jahresein 
72574 Thlr. Jahresausgabe; im Bezirk Arnsberg 1860: 60 Kaſſen mit 11011 Mitg! 
18608 Thlrn. Einnahme, 14553 Thlrn. Ausgabe, 48159 Ihlen. Beftand; im Bezirk Du] 
399 Kaflen mit 70784 Mitgliebern u. ſ.w. Diefen Sterbekaffen wird in neuefter Zeit du 
Lebensverſicherungs-Geſellſchaften Goncurrenz, und zwar — mwenigftend ſoweit die legte 
Gegenfeitigfeit beruhen — eine beilfame Concurrenz gemacht. Bei 18 in Preußen conceſſit 
Lebensverjicherungd = Gefellfchaften (darunter 7 inländiſchen) liefen im Jahre 1861 
98300 Berfiherungspolicen mit einem Kapitalwerth von 74,663231 Ihlrn., wofür 
2,459000 Thlr. an Jahresprämten gezahlt wurden. Die Berfiherungen von beikebzeiten 
barem Kapital (Audflattung, Alterverforgung) betrugen 18361 bei 11 conceljionirten | 
fhaften 1,406000 Thlr. für 5928 verficherte Berfonen mit etwa 40000 Thlrn. Prämie, di 
tenverfiherungen bei 15 conceiflonirten Gefellihaften (darunter 8 inländijchen) etwa 5: 
Thlr. Renten für 63200 verfiherte Perfonen gegen 57000 Thlr. Iahresprämie. 

Arnenpflege. Eine Statiftif ver Armenpflege it im preußiſchen Staat nur fı 
Jahr 1849 aufgenommen worden; ſeitdem wird nur bei ven allgemeinen breijähriger 
nahmen die Zahl derjenigen Kanilienhäupter und einzelnftehennen Perſonen ermittelt, 
der Öffentliden Armenpflege zur Laft fallen. Die Zahlen ver Armen, welche fich bei allen 
Aufnahmen ergeben haben, find für die einzelnen Provinzen folgende: 

— 149. — 1852, 1855. — 158 — — i8ut. 
Provinz. Unterſtüßte Perſonen Bamtlienbäupter ic., die Bamitienhäupter xc., Me Aamilienbäurter 

in offener  geidlofi. öffentl. Armenpfl. zur öffentl. Armenpfl. zur öffentl. Armenp 
Armenpil. Antı daft fallen. Luft fallen, Laſt fulen 

ganz. theilweiſe. ganz. ihe 

Preußen 44424 23981 41354 44405 26704 28232 18548 23 
Poſen 15009 5190 12482 14286 9329 10634 7628 I 
Brandenburg 72550 47821 24636 24082 15025 21265 10715 2 
Pommern 28548 15210 12371 11717 8331 15163 5385 15 
Schlefien 100530 53238 18258 86581 34956 59359 28240 51 
Sachſen 50865 26835 23201 25805 12951 22940 8622 U 
Weſtfalen 53935 8028 26325 22642 11322 24083 8951 15 
Rheinland 195798 38974 70811 58102 29797 68539 23603 58 
Hohenzollern — — 632 605 189 640 154 

Überhaupt 567659 219277 290070 288225 148604 250855 109846 21, 

Man mag von den vorftehenden Aufnahmeergebniflen zu Grunde legen, welde maı 
jo ergibt ih, daß die Zahl der durch die Armenpflege erhaltenen Perſonen im preußiichen 
einejehr beträchtliche ift; Schweden, Dänemarf, felbft England zeigen ein geringeres Verb! 
dagegen ift beifpieldweije in Belgien (allerdings zu einer beſonders ungünftigen Zeit) ti: 
der Armen in mehr ald doppelter Höhe ermittelt worden. Im ganzen laffen die vorſtel 
Zahlen eine fortfchreitende Berninderung der Zahl der Armen annehmen; mit den Aufn: 
von 1849, den verhältnigmägig glaubwitrdiaften, weil fie auf einer Specialaufnahme kei 
laſſen jih allerdings die fpätern Aufnahmen nicht vergleihen. Daß in der Zahl der 

Sinnen wenig Jahren wejentlihe Beränderungen ſich zeigen, ijt an ich nicht auffallen“ 
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er fannn die Verſchiedenheit auffallen, welche zwifchen den einzelnen Zandeötheilen in der 
er unterftügten Perfonen obwaltet; hier entſcheidet nicht nur die Thatfache der abfoluten 
tigkeit, fondern zugleid der Mapftab, der binfichtlich ver Notbwendigfeit ver Gewährung 
terftügungen angelegt iſt, und der fowol in den Landestheilen, wie in den einzelnen 
nen (die Armenpflege ift im preußifhen Staat zunähft Communalſache) ein ganz 
dener ift. So fiel nadj ven Aufnahmen von 1849 im Regierungsbezirk Bromberg durch⸗ 
ih 1 von 116, Marienmerber 1 von 73, Pofen 1 von 52 Einwohnern der Arnıenpflege 
t, Dagegen im Bezirf Köln fon 1 von 9, in der übrigen Rheinprovinz, den Bezirken 
m, Berlin, Stralfund, Breslau 1 unter 12—13 Einwohnern; und unterfcheivet man 
elnen Städte, fo fommt 3. B. in Iſerlohn und Dortmund erft auf 33, in Remſcheid 
land) auf 62, in Afcherdleben nur auf 137 Berfonen ein Armer, während in Breslau 
ch die Hälfte ver Einwohner (vermuthlich fehlerhafte Aufnahmen durch Doppelrechnungen), 
fswald und Prenzlau über ein Drittel, in Magbeburg, Köln, Trier, Mühlhaufen (in 
gen) über ein Viertel der Einwohner in dem genannten Jahre Unterflügung erhalten 
n Berlin fanı 1849 auf 6,5 Ginmwohner 1 Arnıer. 
e Gelobeträge, welche im Jahre 1849 für die Arnıenpflege gesahlt worden find, enthält 
folgende Zufammenftellung; fie unterſcheidet die Koften für die in geſchloſſenen In: 
(Armenhäauſern und Wohlthätigfeitsanftalten) befinblihen Armen, die Keiftungen in 
nd die in Naturalien, und die Mittel, aus denen die Gelder für die Armenpflege gefloffen 
ie durchſchnittlich für einen Bebürftigen aufgewendeten Koſten ftellten ſich hiernach auf 
.2 Sgr.; ven höchſten Durchfihnitt zeigt der Bezirk Danzig (12 Thlr. LO Sgr.), ven nie⸗ 
ader Bezirk Trier (4 Thlr. 6 Sgr.); die Städte, in welchen die Koften eines Armen fi 
chſten flellten, waren Njchersleben (99 Thlr.), Remſcheid (28), Minden (beinahe 25), 
Id (22), Elberfeld, Neiffe, Görlig, Burg (über 16), Elbing, Danzig, Guben (über15); 
n betrugen fie angeblid in den Städten Breölau, Dortmund, Mühlhaufen, Prenzlau, 
och nicht 5Thlr. auf einen linterflügten. DieArmenlaft verglichen mit ver Cinwohnerzahl 
rhältnigmäßig am größten im Bezirk Potsdam mit Berlin (23 Sgr. per Kopf — in Berlin 
1Thlr. 21Sgr.), dann in den Bezirken Straljund(in der Stadt Stralfund 3Thlr. 10&gr.), 
dorf (Stadt Elberfeld 4 Thlr. 7 Sgr.), Danzig, Köln (Start Köln 2 Thlr. 3 Sgr.), 
ı (Stapt Stettin 2 Thlr. 7 Sgr.) und Magpeburg (Stadt Magdeburg 2 Thlr. 3 Sgr.); 
tingſten war ſie in ven Bezirken Bromberg (angeblich 12/, Sgr. per Kopf), Marienwerder, 
1, Poſen; überhaupt in den Städten 1 Thlr. 18 Sgr. per Einwohner, auf vem Lande (wo 
ichrichten wol auch weniger vollftändig jind) im Durchſchnitt nur 4 Sgr. 

Koſten der offenen Armen: Koften der Armenpflege “on über- Davon wurden geleiftet aus 
ege in geſchl. Anftituten aupt, Mitteln 

— A | — N — — iin... —— —æ- 
in Belt. inNaturalien. in Geld. in Naturalien. der Com⸗ der Etife der Privat⸗ 

munen. tungen. woblibät. 
bir. Thir. Zhlr. Zblr. Thlr. Thlr. Thir. Thlr. 

en 231300 150274 114327 143097 638944 399669 189756 49517 
86317 23368 21543 23281 154508 64974 22254 67281 

enburg 515607 185106 A6781 463640 1,111134 838168 199111 73855 
em 172941 106612 67024 114735 461312 295954 146632 18725 
Ren 269056 147630 105000 249397 771077 468710 159713 142655 
en 242682 103357 114891 127319 588248 348442 183163 56642 
alen 247308 63465 37849 35484 884100 16370: 150281 70121 
land 596653 395810 95978 283548 1,371991 747521 366034 258436 

bauvt 2,361863 1,175622 603390 1,340442 5,481317 3,327142 1,416944 737231. 

zildung und Unterricht. Für die Thatſache, daß die Elementarbildung im preußifchen 
t faſt allgemein verbreitet iſt, fehlt es nicht an ſtatiſtiſchen Belegen. Von den in den 
rbungsjahren 1851 — 53 eingeftellten Refruten hatten nur 5,2 Proc. feinen Elementar: 
tiht empfangen, 12,8 Proc. konnten nur Gedrucktes lefen (nicht Geſchriebenes). Volftän- 
e Ausfunft geben die Kiften der Strafgefangenen, welche für diefen jevenfall8 unter dent 
bichnitt der Volksbildung ftehenden Theil ergeben, daß in den Jahren 1859 — 61 von den 
lieferten männlichen Sträflingen 13,3 Proc. nicht lefen, 18,9 Proc. lefen, aber nicht fchrei= 
eon den weiblichen Sträflingen 25 Proc. nicht lefen, weitere 27,7 Proc. nicht fchreiben 

ten. 
Biefen günfligen Verhältniſſen entjpricht die hohe Zahl der die Schulen beſuchenden Kin: 
16,3: Pror. der Bevölkerung wurden im Jahre 1861 in niedern und mitlen Shen 
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unterrichtet, ein Antheil, der, ſoviel bekannt, in keinem andern Theil Europa 
Deutſchland erreicht wird, und ber bidjegt nur in Nordamerika übertroffen wird; 18: 
die Berhältnißzahl ber Schüler 15,86 Pror. der Bevölferung, jie hat alſo neuerdings 
genommen. Die Sefammtzahl der Unterrihtsanftalten für den niebern und mittlern 
(mit Ausflug der Univerfitäten und Specialfchulen, von denen unten die Rebe fein ı 
1861 27358, die Zahl des Lehrerperſonals 44950 (morunter ungefährein Neuntel Lehr 
die Zahl der Schüler 3,025699, wovon 1,556446 männlichen Geſchlechts. Bei w 
größte Theil verjelben find reine Elementarfhulen, 25156 Bommunal:Elementarfd 
32173 Lehrern, 2652 Lehrerinnen, 1,403170 Schülern, 1,370243 Schülerinnen, 
Privat:@lementarfchulen mit 890 Lehrern, 599 Lehrerinnen, 23620 Schülern un 
Schülerinnen. Den Blementarfchulen ftehen gefetlich gleich die fogenanten Mittelfchule 
falls Primärſchulen, deren Unterrichtöfreig jedoch über die Elementarkenntniſſe etwae 
geht; Öffentliche Schulen diefer Art befanden 1861 für Knaben 291 mit 1176 
51027 Schülern, für Mädchen 269 mit 959 Lehrern, 532 Lehrerinnen, 50442 Schü 
Beiden Privatunterrichtsanſtalten werden mittlere (Mittelfehulen) und höhere Privatſch 
unterjchieden, im ganzen werben hier 184 Privatſchulen für Knaben mit 445 Lehrer 
Schülern, und 345 Privatſchulen für Mädchen mit 2017 Lehrern und Xehrerinnen un 
Schülerinnen aufgeführt, von denen jedenfall® der größte Theil den fogenannten Mit 
gleichfteht. Faßt man die biäher bezeichneten Kategorien von Schulen als niedere Un 
anftalten und dagegen vie höhern Bürgerfhulen, Realſchulen, Gymnaſien und Prog 
als mittlere Unterrihtäanftalten zufammen, fo flellte ih 1861 die Srequenz diejer beit 
von Anftalten in den einzelnen Provinzen folgendermaßen : 

Riedere Unterrihtsanftalten. Mittlere Unterrichten 
Provinz. m .. — —— — 

Anſtalten. Lehrerperſonaſ. Schüler. Schuͤlerinnen. Anſtalten. Lehrer. 

Preußen 4904 6476 212047 203508 31 398 
Poſen 2253 3323 111069 108534 15 227 
Brantenburg 3246 6269 194237 196506 41 669 
Bommern 2705 3849 114139 114119 20 251 
Schleſien 4108 6486 264176 267686 33 442 
Sachſen 3034 4908 180586 180454 33 422 
Weſtfalen 2262 2944 136320 131116 37 21 
Rheinland 4391 6913 267394 261049 82 664 
Hohenzollern 166 275 5028 6227 2 13 

Überhaupt 27058 41543 1,484986 1,469253 30V 340% 

Bergleiht man die Gefammtzahl der Schuler und Schülerinnen (unter Abrechnung: 
Viertel, der Schüler der Gymnaſien u. f. w.) mit der der fchulpflichtigen Kinder, alfo 
enbeten fünften bis zum vollendeten vierzehnten Jahre, fo ſteht die Zahl der erftern f 
legterh um 16,8 Proc. zurüd,, eine immer noch erhebliche Differenz, wenn nıan bevenft 
einem halben und in einzelnen Provinzen ſchon feit einem ganzen Jahrhundert ve 
unterricht obligatoriſch iſt; nur zu geringem Teil ift dieſe Differenz daraus erflärbar 
außerhalb der Schulen unterridteten Kinder Hierbei nicht mit begriffen jind. Vergl 
die Differenz in den einzelnen Landestheilen, fo ift fie anı geringften im Bezirk Eigı 
(1,8 Proc.), alfo den preupifchen Theil des durch feine Volksbildung fo ausgezeichneten 
benlandes, dann in den Bezirken Merfeburg (A!/,), Magdeburg (64/,), Erfurt (7; 
Potsvam ohne Berlin 77/, (Berlin allein dagegen 26 Proc. Kinder außerhalb ve 
unterrichtd ſtehend); am höchften ift die Zahl der nicht die Schule beſuchenden Kind 
Bezirken Trier (19%/,), Stralfund (19Y,), Köslin (20%,), Bojen (21%/,), Oumbin: 
Danzig (221/,), Marienwerder(29,), Königsberg (32), Bromberg (33Y/, Broc.). 2 
von Berlin, jind e8 dieſelben Landestheile, in denen auch Analphabeten in größerer Zah! 
finden. Auffallen Fann ed, daß außer den norböftlihden Bezirken auch der Bezirk Iı 
die verhältnigmäpig geringe Zahl der Schulfinder ſich auszeichnet; man wird dabei an: 
bed jegt bedeutendſten franzöjifchen Statiſtikers erinnert, daß es in Frankreich bisient 
ald wenn das Willen aus Deutſchland herüberleudhtete, und fo jheint dad Weniglernen 
aus dem norböftlihen Nachbarſtaat, fondern aud aus dem ſüdweſtlichen herüberzudun 

Im Vergleich mit der Schülerzahl in ven Elementarihulen ift die Zahl ver Yet 
ausreichend zu nennen (durchſchnittlich 70 Schüler auf einen Lehrer); local ift es no 
zer in den Bezirken Oppeln, Diünfter, Minden (über 90 Schüler im Durchſchnitt 
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rer); am günftigften ift das Verhältnig in Berlin (1 Lehrer zu 20 Schülern). Der zur 
bildung von Blementarlehrern beſtehenden Seminarien jind jegt 58 mit 3405 Zöglingen, 
e Zahl derſelben ift ftärfer als die der Lehrerftellen vermehrt worden (1843 waren erfl 41 mit 
546 Zöglingen; in verfelben Zeit ift die Zahl der Lehrerftellen au Öffentlichen Blementar= und 
littelſchulen nur von 26485 auf 31390 geftiegen); aud die jeige Zahl der Seminariften 
ufpridt jedoch, da ber Curſus der Seminarien ein dreijähriger iſt, noch nicht dem wirklichen 
«ärfuig. Don für die Zeit vor dem Schulbefuch beſtehenden Erziehungsanftalten find in 
a Schultabellen 4113 Kiuderbemahranftalten mit 30745 Zöglingen aufgeführt; an dieſe 

tie würden ſich die bißjegt nur fehr ſporadiſch beſtehenden Kindergärten anfchließen. 
bie Anflalten für den mittlern Unterricht werben bei den Provinzial:Schulbehörpen 

Andere halbjährliche Nachweiſungen aufgeftellt; in diefen find für das Winterhalbjahr 
51 — 62: 237 (nidt 300) Anftalten mit 3322 Lehrern und 69420 Schülern nad: 
mieten: hierher gehören 143 Gymnaſien nıit 2154 Lehrern und 45088 Schülern, 23 Pro: 
nanaiien mit 177 Zehrern und 2383 Schülern, 41 Realſchulen erfter Ordnung, d. 5. ſolche, 
e Zeugnifle der Reife zu ertheilen berechtigt find, mit 692 Lehrern und 16246 Schülern, 
9 Realjehulen zweiter Ordnung mit 215 Lehrern und 4423 Schülern, 6 höhere Bürger: 
halen mit 48 Lehrern und 677 Schülern und 5 in der Organifation begriffene An: 
slten mit 36 Lehrern und 603 Schülern. Bon den Schülern find 70 Broc. evangelifchen, 
3tatgoliichen, 7 moſaiſchen Slaubens; mithinift die Zahl ver nach höherer Bildung Strebenden 
ma höhften unter den Juden, am geringften unter ben Fatholiiden Einwohnern. Bon ven 
Btslern befinden jih in Prima 5208, Secunda 9077, Iertia 13417, Duarta 11659, 
Iziata 11742, Serta 11059, in den mit den betreffenden Anftalten verbundenen Vorſchulen 
359 Schuler. Nah den Randestheilen ift die Zahl der auf mittlern Unterrichtöanftalten be: 
anidgen am höchſten in Berlin (1 auf 30 männliche Einwohner), am geringften im Bezirk 
nier (1 auf 232 männlide Einwohner), demnächſt am geringften in ven Bezirken Gum: 
innen und Oppeln. 

Über dad höhere Unterrichtöwefen im preußijchen Staat fann die Statiflif durch die Angabe 
er Ftequenz der betreffenden Anftalten nur geringe Auskunft geben ; vollftändige Univerfitäten 
eſtehen zu Greifswald (gegründet 1456), Königdberg (gegründet 1544), Halle (gegründet 
1694, mit Wittenberg verbunden 1817), Breslau (1702, mit Frankfurt verbunden 1811), 
Yen (gegründet 1810), Bonn(gegründbet 1818); den Univerfitäten gleichgeftellt ift(feit 1852) 
ve iholiſch⸗theologiſche und philofophiiche Facultät zu Münfter. Die Zahl ver Lehrer an ven 
Uniseritäten ift 1861— 62 496, darunter 238 ordentliche, 110 außerordentliche Profeſſoren; 
sh den Kacultäten 82 Docenten ver Theologie (58 an ben ſechs evangeliihen, 24 an den drei 
tatbeliichen Barcultäten), 61 Docenten der Jurisprudenz, 105 der Mebicin und 248 Docenten 
wer philofophiichen Bacultäat. Bon den 5109 Studirenden gehörten 1144 der evangelifchen 

JWeelogie, 644 der Eatholifchen Theologie, 773 der juriftifhen Facultät, 842 der mediciniſchen, 
. 1706 der philofophifchen Facultät an. Bon den Studirenven iſt gegenwärtig faum der adhte 

Ausländer; nach ven preußifchen Provinzen find verhältnigmäßig die meiften Studirenden 
:4 Eahſen, dann Die meiften Weitfalen und Brandenburger, die wenigften aus Pommern und 
4 When. — Das Lvceum Hoſtanum zu Braundberg hat gleichfalls eine Fatholifh-theologifche 

und eine philoſophiſche Bacultät, ahnlich das biſchöfliche Seminar zu Paderborn; Klerifal- und 
1 Achterſeminarien beftehen auch bei ven übrigen Fatholifhen Bisthümern. Ein evangelifches 

dudigerſeminar beſteht zu Wittenberg; drei Seminarien für gelehrte Schulen (zur Aus- 
2 von Oymnafiallehrern) iind zu Berlin, Breslau, Stettin. Mit den liniverfitäten jind 
414 theologiſche1 juriſtiſches, 2 hiſtoriſche, 6 philologiſche und 3 naturwiſſenſchaftliche Semi⸗ 

mien und 31 kliniſche Anſtalten verbunden. — Für ſich beſtehende mediciniſche Anſtalten ſind 
de Thieratzneiſchule, die Mediciniſch-Chirurgiſche Akademie und das Friedrich: Wilhelms: 
aſtitut für Militärärzte , ferner die Apothekerfchuien und die Hebammen=Bildungsanftalten. 
An Specialſchulen führt die preußifche Schultabelle (abgeſehen vog den Handwerfer-: 

ungsihulen) 98 mit 385 Lehrern und 5639 Schülern auf; unter denfelben find jedoch 
= %e Höhen Syerial:Unterritsanflalten (Akademien) nicht mitbegriffen. Zu den Speciul: 

Unemichtsanſtalten gehören insbeſondere: die landwirthſchaftlichen Afademien zu Eldena 
(1835 errichtet), Prosfau(1847), Poppelſsdorf (1847 )und Walvdau(1858) mit 256 Schülern, 
nAcerbauſchuͤlen mit 252 Schülern, die Gärtnerlehranſtalt zu Potsdam, 3 Wieſenbauſchulen, 

blechebauſchulen und 18 landwirthſchaftliche Kortbildungsanftalten mit 487 Schülern, — 
I We Borflafademie zu Neuſtadt-Eberswalde (60 Schüler), — die Bergakademie zu Berlin una 



108 Preußen (Bolitifhe Staliſtik) 

8 Bergbauſchulen, — das techniſche Gewerbeinſtitut zu Berlin (gegründet 1820) mi 
Schülern und die Muſterzeichenſchule, 25 Provinzial-Gewerbeſchulen mit etwa 1400 Sd 
(es find dies für das Gewerbeinſtitut vorbereitende Staatsanflalten), die Telegraphen 
(errichtet 1854), ferner 14 Handelsſchulen (PBrivatanftalten); 3 Höhere Webefchulen (im 
lande), 13 Spinnſchulen (Schlefien) und 5 Navigationsſchulen mit 365 Schülern. 4 
fonımen 443 Handwerker : Kortbildungsanflalten und jogenannte Sonntagsfchulen mit 
Lehrern und 5639 Schülern, welche in der preußiichen Schultabelle von den Specialf 
getrennt ſtehen. — Auf dem Gebiet der ſchoͤnen Künfte beftehen vie Bauakademie zu Berli 
mit der Afademie ver Künfte zu Berlin verbundenen Unterrichtsanftalten für Zeichnen, bi 
Künfte und Mufif, mit 5 von berfelben reffortirenden Kunſt- und Baugewerkſchulen u: 
2 Kunftafademien. — Militär-Bildungsanftalten jind namentlich die Kriegsakfademie zu 
lin, die Kriegsſchulen zu Potsdam, Erfurt, Neiffe (dazu die jegt errichtete zu Engers 
Artilleries und Ingenieurfchule zu Berlin, vie Gentral:Turnanftalt (Ausbildung von M 
turnlebrern), die Linteroffizierfähulen, das Seecadetteninftitut und die Cadettenhäuſer. 

Unter den Geſellſchaften für Wiſſenſchaft und Kunft fleht die Akademie der Wilfenfe 
(gegründet 1700, reorgantfirt 1743) obenan; fie zählt 26 ordentliche Mitglieder ver philofoy 
hiftorifchen, 24 der phyfikaliſch- mathematiſchen Klaffe; dann die Akademie ver Künfte (gegı 
1699, reorganijirt 1790), mit 60 Mitgliedern, und die Kunftafademien zu Koͤnigsber 
Düffelvorf. An freien Bereinen für Wiffenihaft und Kunft waren nah (wahrſcheinlich 
vollſtändigen) Aufnahmen vom Jahre 1858: 36 literarifche, Hiftorifche, pädagogiſche, 12 ı 
wiſſenſchaftliche und mebicinifhe jowie 12 Kunftvereine vorhanden. 

Givilrehtäpflege. Die Nachrichten aus der Civilrechtspflege im preußischen Sta: 
ſchränken ſich Im weſentlichen auf die Anzahl der Proceffe verſchiedener Gattung und die A 
Erledigung derfelben; fie werden in abweichender Art aufgeftellt für den Bezirk des Ap 
tiondgerichtähofs zu Köln, der wie oben erwähnt, ven größern Theil ver Rheinprovinz 
jenigen Theil, in welchem die franzöftjche Geſetzgebung und das franzölifche Gerichtöverf 
in Geltung gelaffen wurde) umfaßt — 1861 mit 2,813108 Ginwohnern, und für die üt 
Theile des Staats (diefe Haben übereinſtimmende Gerihtöverfaffung ; in den Bezirken G 
wald und Ghrenbreitftein gilt das Roͤmiſche, in den übrigen Bezirken das Preußifhe Re 
gemeined Civilrecht). Die Zahlen beider Tabellen müffen auch bier getrennt gehalten w 
Stellt man die Ergebniffe ver Geſchäftsüberſichten ver Gerichte erſter und der Gerichte zı 
Snftanz in 21 Obergerichtsbezirken (nämlich mit Ausfhluß des Bezirks Köln) aus dei 
Jahren 1859—61 zufammen, jo erhält man bie nachſtehenden Refultate: 

überbaupt be⸗ Davonduryg Durch Durch Durch Beſtand Da 
GCivilproceſſe. endigt Entſagung Bergleih Agnition u. Erkenntn. Ende ü 

1859— 61. (Aufhebung). (Accord). Gontumaz. (Ausfhütt.). 1861. jäb 

C.⸗P. nach der Verordn. von 
1846, a) Bagatellfahen . 1,160834 344028 225112 165289 426405 70996 Ni 

b) Injurienfahen . . . . 125774 33202 32377 1104 59091 12603 
c) fofort zur mündlichen Ber: 

handlung gelangte Sachen 156399 27328 11010 84126 33985 6556 . 
d) andere Broreßfahen . . 286551 58319 18383 99986 109863 47832 9 
Goncursfachen nach ber Allge⸗ 

meinen Gerichtsorbnung und 
gemeinen Preußifchen . . 1254 158 107 39 950 344 

Goncursfachen nach dem Geſetz 
von 1888. 5793 521 2072 3 3197 2170 1 

Subhaftationsfadhen . . . 35303 17835 1022 1285 106318 6442 
EHefahen . . re 8873 1487 206 14 7166 2031 
Andere Proc . .. 14332 3130 452 246 10504 418% | 

Überhaupt in erſter Inſtanz 1,795113 486008 290741 350938 667426 153159 14 
Sn der Appellationeinftanz 69817 044 599 63174 — 7696 

“ 

Bon fämmtlihen Proceilen wurden ſomit in der erften Inſtanz 191, Proc. durch Agnition 
Contumaz, 27 Proc. durch Entſagung (beziehentli bei den Concurſen durch Wieder: 
bung), 16%, Proc. durch Vergleich (beziehentlich bei den Concurſen durch Accord), 37'/, 
durch Erfenntnig (beziehentlich durch Ausſchüttung ver Goncursmafle) beendigt. E8 ı 
ferner in demfelben Zeitraum von den Gerichten erfter Inftanz Mandate erlaffen, gegen ' 
feine Ginwendungen erhoben wurden: 1,890749 in Bagatellfahen (durdfchnittlich ein | 
bat auf 24 Einwohner jährlich) und 193686 in Mandatsproceſſen. 
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rhältnißzahl der Procefle erfter Inflanz gegen die Einwohnerzahl war ungefähr 1 
den Bagatellproceflen indbefonvere, alfo den Brocefien, deren Gegenſtand nicht über 
trägt, und meldhe nad) den vorflehenden Zahlen 64 Proc. aller Proceſſe ausmachen, 
'e einzelnen Landestheile pifjerirten im legten Jahre von 1 auf 97 Einwohner: Bezirf 
dann Glogau, Greifswald, bis zu 1 auf 22 Einwohner: Bezirk Bromberg, dann 
ſtein, Infterburg). Bei den Injurienprocefien war dad jährlihe Durchſchnitts ver⸗ 
auf 370 Einwohner, am meiften in den Bezirken Bromberg (1 auf 210), Inter: 
igsberg, Marienwerder, Natibor, Poſen (aljo in den polniſch gemifchten Teilen), 
en in den Bezirken Münfter, 1 auf 1200 Einwohner, dann Paderborn, Arnöberg, 
t, Glogau, Naumburg, Greifswald, Magdeburg (aljo namentlich in den ſächſiſch⸗ 
n Bezirken). Bei den fofort zur mündlichen Verhandlung gelangten Sachen mar 
Imiß durchſchnittlich 1 Proceß auf 293 Einwohner (am mwenigften im Bezirk Greifs⸗ 
af 1750, am meiften im Bezirk des Kammergerichtö zu Berlin, 1 auf 84 @inwohner), 
wigen nach der Verorpnung von 21. Juli 1846 verhanbelten Proceffen 1 auf 160 
t (Bezirk Glogau 1 auf230, Hamm 1 auf 90 Einwohner). Die größte Zahl ver 
war in den Bezirken des gemeinen deutſchen Rechts (nämlich der größte Theil der nach 
Gerichtsordnung verhandelten),, die geringfte Zahl in ven Bezirfen Infterburg und 
an Concurs jährlih auf 16000 Ginmwohner). Die Zahl ver Subhaflationen war 
li eine auf 1300 Einwohner, am meiften im Bezirk Ehrenhreitflein, dann in den 
Arndberg, Hamm und den fchlefifchen Bezirken. Eheſachen wurden durchſchnittlich 
9200 Einwohner eingeleitet, am meiften beim Kammergeridt und in den preußifchen, 
:am mwenigften in den weftlihen Provinzen und in Oberfdlefien. — In die Appel: 
beziehentlich Recursinſtanz gelangten von Bagatellſachen 18005 (durchſchnittlich die 

e) Injurienfahen 8312 (14 Proc. ver in erfter Inftanz entſchiedenen Sachen), Ehe: 
28 (14/, Proc.), andere Proceßfahen 43589. Bon der pritten Inflanz (dem Ober: 
liegen ftatiftifche Zufammenftellungen nicht vor. — Nadlapregulirungen wurden in 
rn 1859 — 61 bei den Lintergerichten der bezeichneten 21 Appellationdgerichtähöfe 
eendet; der Beitand war 8408, darunter 5005 überjährige. Die Zahl der bei den 
rihten fhmebenden Vormundſchaften mar Ende 1861 893620 (alfo durchſchnittlich 
18 Einwohner), davon 203690 mit VBermögenevermwaltung; beendet waren in ven 

n Jahren 239178, neu hinzugekommen 240701, durchſchnittlich jährlich eine auf 11 
Bermundichaften. 
hend die Gerichte im Appellationdgerihtöbezirt Köln, fo wurden bei ven dortigen 
jerihten,, Deren Gompetenz die Procefje bis 100 Thlr. Werth begreift, in den Jahren 
31 570574 Proceſſe erledigt (alfo ein Proceß auf 22 Einwohner), davon 170021 
Proc.) durch contradictoriſches, 127852 dur Bontumaciulerfenntniß: es blieben 
merledigt 1397 Broceffe. Bei den 9 rheinifhen Landgerichten wurden in erfler 
3271 Givilprocefie erledigt (einer auf 216 Ginwohner), davon durch Erfenntnig 
es blieben unerlebigt 566. In zweiter Inflanz kamen an die Landgerichte 2366 
te (alſo durchſchnittlich die 125. Sache), wobei jedoch zu bemerken, daß nur die 
sr 20 Thlr. appellabel find; beenbigt wurden 2357, davon 1186 durch beftäti- 
36 durch abänderntes Erkenntniß, und blieben unerledigt 62. Subhaſtationsſachen 
si den Friedensgerichten 3430 erledigt (durchſchnittlich eine auf 2300 Einwohner), 
unbeendigt 807; bei den Randgerichten wurden 133 Subhaftationdfahen und be: 
Oppofitionen in Subhaftationsfadhen erledigt. Ebefcheidungsfachen wurden bei beit 
ten 195 in drei Jahren erledigt (blieben ſchwebend 8 Sachen). Die Zahl der in den⸗ 
ten bei ven Landgerichten beenvigten Klaflificationdverfahren betrug 831 (ber ſchwe⸗ 
ı Jahresſchluß 1861 335), der beenvigten Distributiondverfahren 176 (der ſchwe⸗ 
). — Beim Appellbof zu Köln wurden 1859 — 61 2711 Givilproceffe eingeleitet, 
bigt, darunter 1368 durch beſtätigendes, 715 durch abänderndes Erfenntniß; un⸗ 
ieben 82 Sachen; Eheſcheidungsproceſſe wurben in berielben Zeit 9, Oppoſitionen 
sbaftationen 16 erledigt. — Die Zahl der bei ven Friedensgerichten ſchwebenden Vor⸗ 
tsangelegenheiten war am Jahresſchluſſe 1861 123931 (vurchſchnittlich eine auf 23 
r), davon 16893 mit VBermögendverwaltung; in den legten drei Jahren waren 
»rmundſchaften hinzugefommen, 39248 abgegangen. Bei ben Vergleichskammern 
nögerichte waren von 9868 angebrachten Sachen 2201 verglichen worden. 
en Geſchäftsnachweiſungen ver Specialgerichte im Appellationdgerichtöbezirf Köln er: 
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gibt ſich, daß durch die Vergleihsfammer der 11 Gewerbegerichte von 13320 angeb: 
Sachen 8516 verglichen waren; von 4686 bei denſelben eingeleiteten Givilprocefien r 
3671 durd @rfenntniß erlevigt; in 67 Sachen wurbe an die Handeldgerichte appellirt ; 
7 rheiniſchen Handeldgerichten wurden 1859 — 61 48775 Givilfachen erledigt, davon ! 
(alfo 24 Proc.) durch contradictorifched, 32936 durch Contumacialurtheil; Ende 1861 f 
ten noch 546 Procefle bei denjelben. Bon der Thätigfeit der in andern Appellationdge 
bezirken beſtehenden 12 Gewerbe- und 2 Handelsgerichte (deren Competenz jedoch befch 
iſt als die der rheiniſchen) liegen ähnliche Nachweiſungen nicht vor. Die Zahl der in den 
rheinischen Bezirken durch Schiedemänner verglihenen Rechtsſtreitigkeiten wird auf 
65000 jährli angegeben. 

Griminalrehtöpflege. Nach ven obenermwähnten Geſchäftsnachweiſungen war 
drei Jahren 1859 —61 die Zahl der beendigten Unterſuchungsſachen bei ſämmtlichen Ge 
erfter und zweiter Inſtanz, mit Ausnahme des Appellationdgerichtöbezirfs Köln: 

Bei den Berichten erfier Inftanz. Bei den Appellationuge 
Uinterfuhungen. N en — — — 

überbaupt D. richterl. unerled. Darunter überhaupt D. richterl. 
erledigt. Entſcheid. geblieb. ũberjaͤhr. erledigt. Entſcheild. 

Wegen Verbrechen 27050 26866 1485 63 2661 2646 
| omper der Eoll.: Abihl. 187668 185652 12014 494 27297 26560 1 
chen) ,„ der Ginzelvichter 73415 70270 1892 54 2405 2330 

Übertretungen . 1888382 180888 9963 625 5021 4573 
Diebſtahl an Hol; und Walb- 

probucen . . . 1,073029 1.032949 36540 602 865 768 
Unterfuchungen überhaupt 1,547995 1,496625 61884 1838 38249 36877 1 

Neu eingeleitet wurden bei den Gerichten erſter Inftanz in denfelben drei Jahren 1,54281 
terfuchungen,, darunter 10498 wegen zur Gompetenz der Schwurgerichte gehöriger Verb 
16885 wegen zur Competenz der collegialiihen Gerichtsabtheilungen gehöriger Verl 
(ed find dies gewiffe venfelben befonderd zugewiefene Arten, namentlich feit dem Gefe 
22. Mai 1852: erfter ſchwerer Diebflahl und beziehentlich Hehlerei, einfacher Diebftı 
wiederholten Nüdfalle), 188700 wegen zur Gompetenz derſelben Abtheilungen get 
Vergehen. Als Verbrechen werven diejenigen Handlungen bezeichnet, melde mit Zuch 
ftrafe, beziehentli mit einer Freiheitsftrafe von mehr als fünf Jahren bedroht jind, alı 
gehen biejenigen, welche mit einer Freiheitsſtrafe von mehr ald ſechs Wochen oder Geldbu 
mehr als 50 Thlrn. bedroht jind. Der Competenz der Einzelrichter find außer ven Übert 
gen und Borftrügefahen auch gewiſſe im Geſetz vom 14. April 1856 bezeichnete Kate 
von Vergehen überwiefen. Die geringe Zahl der durch die Einzelrichter unterfuchten u 
tungen erklärt ſich dadurch, daß die Übertretungen, wegen beven durch die Ortöpolizeib 
Polizeiftrafen feftgefegt werben, nur dann vor den Einzelrichter gelangen, wenn der Bi 
auf die richterliche Entfcheivung provorirt. Die Zahl der von den Polizeibehörben feſtge 
Strafen ift nit befannt ; die Zahl der von den Einzelrichtern erlaffenen Strafmandate, 
melche feine Einwendungen erhoben worden, betrug in den drei Jahren 139727. — N: 
bei ter Staatdanmaltihaft aufgeftellten Nachweiſungen find von 224934 in ven ° 
1859 — 61 erhobenen Anflagen wegen Verbrechen und Vergehen nur 1850 von den Ge 
abgewieſen worden. 

Was die Unterſuchungsſachen in Appellationdgerichtöbezirk Köln anlangt, jo wurt 
den Land: und Polizeigerichten in den legten drei Jahren 1307 Unterjuhungen wegen V 
hen eingeleitet, 1147 durch richterliche Entſcheidung, 167 auf andere Weiſe erledigt (unt 
waren am Jahresſchluß 1861 27 Sachen); Unterſuchungen wegen Vergehen wurden? 
eingeleitet, 32316 durch richterliche Entſcheidung, 1982 anderweit erledigt (unbeendet 
913); wegen Übertretungen wurden 204464 Unterſuchungen eingeleitet, 204464 durc 
terliche Entſcheidung, 18 anderweit erledigt (unbeendet waren 647) ; megen Diebftahls aı 
und Waldproducten wurden 172501 Unterſuchungen eingeleitet, 172492 durch richterlich 
Iheidung, 9 andermweit erledigt (unbeendet waren 2349). — Appellationdfahen von P 
urtheilen wurden bei ven Zuctpolizeifammern 532 beenvdigt (blieben unbeenvigt 15), Ay 
tionen von Urtheilen der Zuchtpolizeikammern als erfter Inſtanz wurden beiden Zuchtp 
Appellationsfammern 2852 beendet (und blieben unerlevigt 98), Gaflationsrecurje w 
gegen Urtheile der Volizeirichter 165, gegen ſolche ver Zuchtpolizeigerichte 93 eingelegt. 
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Anhätammerbeichluß wurde die Verfolgung eingeftellt in 4391, durch Beihluß des Anklage: 
md ded Appellationdgerichtö in 146 Sachen, Dagegen wurden vom Anflagefenat 1127 Sachen 
a die Schwurgeridte, 1101 Saden an andere Berichte verwiefen. 

Die Geſammtzahl der Verbrechen wie die der Bergeben hat in den legten fünf Jahren nur 
renig geſchwankt; eine ftarfe Verringerung war jedoch 1857 gegen die legten Jahre (um 20 Proc. 
vr Summe von 1856) eingetreten, offenbar infolge des Herabgehens der Kornpreife. Die 
beſanmtzahl der betreffenden Unterſuchungen ftellte fi 1854 auf 113580, 1855 120523, 
1856 134365 (eine Unterfuhung wegen Vergehen oder Verbrechen auf 143 Ginwohner), 
1857 107136, 1858 102248, 1859 106289, 1860 110276, 1861 107618 (eine Unter: 
Wung auf 170 @inmwohner). Bine linterfuhung wegen Verbrechen kam in den legten drei Jah⸗ 
mirchichnittli auf 1915, wegen Vergehen auf 184 Einwohner (im Bezirk Köln nur auf 
Mi), eine Unterfuhung wegen libertretung auf 138 Einwohner (im Bezirf Köln auf 41, 
aim übrigen Zandeötheilen, aus den obenbezeichneten Grunde, nur auf 254), wegen Forſt⸗ 
ügfahen auf 40 Einwohner (im Bezirk Köln auf 48). 

Die Zabl der Angellagten bei den in den Jahren 1859 — 61 beendigten linterfuhungen 
wegen Berbrechend war 38281 (ein Angeklagter auf 1409 Einwohner), wegen Vergehens 
5604 (ein Angeflagter auf 148 Einwohner); unter ven erflern waren 7764 weiblichen Ge⸗ 
Weite, 1239 (alfo 3,2 Proc.) unter 16 Jahre alt, unter ven legtern 73776 (20,2 Proc.) 

| wiälihen Geſchlechts, 14931 (4,1 Proc.) unter 16 Jahre alt. Unter den Angeklagten wegen 
Zeinehens waren Rüdfällige 17341 (45,3 Proc.), unter den Angeklagten wegen Vergehens 
(162 Proc). Von den Angeklagten wegen Verbrechens wurben verurtheilt 32756 
(SW, Broc.), freigeiprohen 5155 (oder 13,5 Proc.), von ven Angeklagten wegen Bergehens 

J wetbeilt 308017 (84,3 Broc.), freigefprocdhen 53124 (oder 14,5 Proc.). Nad den Gattun⸗ 
yadır Verbrechen und Vergeben waren von den in den Jahren 1859 — 61 eingeleiteten Un⸗ 

A ſchungen AO,a Proc. wegen Diebſtahls, 24,8 wegen Vergehen gegen die öffentliche Ord⸗ 
mung, Tswegen KRörperverlegung, 3,9 wegen Unterſchlagung, 3,2 wegen ftrafbaren Eigen: 
we, 22 wegen Widerſtand gegen die Staatögewalt, 2,1 wegen Betrugs, 2,1 wegen Ber: 

md Vergehen gegen die Sittlihkeit, 1,3 Proc. wegen Urkundenfäligung ; von den min⸗ 
In hlreichen Unterſuchungen möchten noch die 279 wegen Majeflätöbeleivigung und Beleibi- 
mp ver Mitglieder des Löniglichen Hauſes hervorzuheben jein, deren Entſcheidung durch Geſetz 
1853 den Beichworenengerichten entzogen worden iſt. Bon fänmtlihen Linterfuhungen 
won Verbrechen und Vergehen waren 180 gegen Organe der Preſſe gerichtet. 

die bei ven Schwurgerichten verhandelten Criminalſachen gibt eine befondere im Jufliz: 
mierium aufgeftellte Statiſtik Auskunft. Die Zahl ver 1859 —61 verhandelten Verbrechen 
20835. Sie hat, ſeitdem durch Geſetz von 1856 der Begriff des ald Verbrechen ftrafbaren 
chlahls und der gefepliche Begriff der ſchweren Körperverlegung enger gefaßt worden, ſowie 

4 Wer gleich zeitiger Einwirkung des Aufhörend der Theuerung, einen erheblichen Rückgang er: 
4 Mm (1854 8500, 1855 9663, 1856 9876, 1857 7550, 1858 6021, 1859 6532, 1860 
9,1861 7374 Verbrechen). Die Zahl ver Verbrechen war in den legten drei Sahren am 
z in Schleflen (eins auf 657 Einwohner), vann in Brandenburg, Preußen und Bojen, 
EM geringſten im Rheinland (eins auf 1300 Cinwohner), ein fehr günftiges Verhältniß, zu: 

l venn man berüdjichtigt, daß dort die Gompetenz der Schwurgerichte audy den erften ſchwe⸗ 
Am Diebſtahl u. ſ. w. mit begreift. Von den verbandelten Verbrechen waren 5273 (alfo über 

In vierten Theil) ſchwere Diebftähle in mwiederholtem Rückfall (davon 1567 in Schleſien, 
1 ig Rheinland Cd. h. im Bezirk Köln), 3392 ſchwere Diebftähle im erfien Nüdfall (1034 
k6slefien, 83 im Rheinland), 3575 Urkundenfälfhungen (am meiften Provinz Branden- 

‚am wenigften Bofen), 1818 Fälle von Meineid und Verleitung zum Meineid (Schleiien 
W,Bofen nur 121), 1691 Verbrechen gegen die Sittlichkeit (Weſtfalen einſchließlich Ehren: 

4 Wifein 297, Brandenburg 309, Rheinland 292, Pofen nur 79), 787 Verbrechen im Amt 
(mu meiften in Brandenburg, am menigften in Pommern), 689 Branpfliftungen und andere 
Paringefährliche Verbrechen (181 in Schleſien, 32 in Sadhfen), 509 Raub: und Erpref- 
Rastfälle (am meiften in Schlefien, am wenigften in Pommern), 425 ſchwere Körperverlegun: 
(103 in Preußen, 16 in Sachen), 246 Morde (34 in Pofen, dann Sachſen, Schleñen), 
5 Kindesmorde, 110 Todtiſchläge, 49 Abtreibungsfälle, 19 Vergiftungsfälle, 138 Münz- 
Kßrehen (Weſtfalen, Rheinland u.f.m.), 147 betrügliche Bantrotte, 21 Bälle von Aufruhr 
m Iumult, 247 Zufammenrottungen von Gefangenen u. f. w. 

Durch Schuldbefenntniffe wurden 4455 Anflagen (alfo ungefähr ein Fünftel) erledigt; ver 

e 
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Spruch der Geſchworenen lautete in 12000 Fällen ſchuldig nach ver Anklage, in 606 eines a: 
dern Verbrechens, in 1409 eined Vergebene ſchuldig, in 4102 Fällen nihtihuldig. In 405 
Fällen lautete der Ausfprud der Geſchworenen gegen ven Antrag ded Staatdanwaltd (au 
dieſes Verhältniß ift durch die einzelnen Jahre ein ziemlich conſtantes). 

Die Zahl der Angeklagten war in ven legten drei Jahren 16195 , davon 4182 in Schleſi 
(einer auf 789 Einwohner), 1768 in Poſen, 2497 in Brandenburg, 2726 in Preußen, 19% 
in Pommern, 1278 in Sachſen, 1267 in Weftfalen (mit Ehrenbreitftein), 1508 (oder dure 
ſchnittlich ein Angeklagter auf 1826 Einwohner) im Bezirk Köln. Bon den Angeklagten warı 
116 unter 16 Jahre, 3693 im Alter von 16 bis 24 Jahren (ungefähr einer auf 2250 Ei 
wohner), 8517 im Alter von 24 bi8 AO Jahren (einer auf 1240 Einwohner), 3456 von 4 
bis 60 Jahren (einer auf 2750 Einwohner), 413 über 60 Jahre alt (einer auf 8200 Eü 
wohner). Nach dem durchſchnittlichen Lebendalter der Angeklagten folgen vie einzelnen Art 
der Verbrechen: Kindesmord (faſt die Hälfte der Angeklagten inu Alter unter 24 Jahren), ſchw 
ver Diebftahl im erften Rüdfall, Raub, Verbrechen gegen die Sittlichkeit (bie legtern am gleit 
mäßigften über alle Lebensalter vertHeilt), ſchwere Körperverlegung, Mord (über drei Fünfi 
der Angeklagten im Alter von 24 bis AO Jahren), ſchwerer Diebftahl in wiederholtem Rückfa 
Urfundenfälfhung, Meineid (43 Proc. der Angeklagten find über 40, der funfzehnte Theil üb 
60 Jahre). Weiblihen Geſchlechto find 14 Proc. der Angeklagten; verheirathet waren 769 
und zwar 1005 (oder 45 Proc.) mweiblihen, 6623 (oder 48 Proc.) männlichen Geſchlecht 
Gvangelifher Gonfeffion waren 9555 Angeklagte (einer auf 3480 evangelifche Einwohner 
£atholifcher Confeſſion 6381 (einer auf 3180), jübiihen Glaubens 255 (einer auf 2930 ji 
diſche Einwohner), chriſtliche Diſſidenten nur 9 Angeklagte. Nah den Erwerbsklaſſen unte 
ſchieden, machen unter ven Angeklagten die Kategorien der Beanten, Ärzte, Geiftlihen 3 Prai 
der Qutöbefiger, Fabrikanten, Großhändler 4, der Handeldleute und Krämer 5, der felbftä 
digen Handwerker 9, der Dienftboten und Knechte 11, der Gehülfen im Gewerbe und Hank 
16, der Arbeiter, Tagelöhner und Häusler 51 Proc. der Angeklagten aus. 

Don den vor ven Schwurgeridhten Angeklagten murben- in den drei Jahren 3015 0b 
18,6 Pror. freigeſprochen, am meiften in ven Provinzen Weftfalen Bofen, Preußen, dem Rhei 
land, Sachſen, Bommern, anıwenigften in Brandenburg und Schlefien; die meiften Freiſprechu 
gen erfolgten wegen Brandftiitung (45 Proc.), Abtreibung ver Leibesfrucht, betrüglichen Ban 
rotts, Meineiv (43 Proc.), Aufruhr und Tumult, Amtsverbrechen, dann Verbrechen gegen 
Sittlichfeit (28 Proc.), ſchwerer Körperverlegung, Münzverbrechen, Vergiftung, Kinvesinst 
(231 Proc.) , die wenigften wegen fhweren Diebſtahls in wiederholtem Rüdfall (nur 6 Proc. 
Bon den Angeklagten wurden OA Proc. mit Geldſtrafe belegt, 18 Proc. zu Gefängnipfkrem 
unter einem Jahre, 10,1 über ein Jahr, 30,9 mit Zuchthaus unter 5 Sahren, 15,6 mit 5 6 B 
Jahren, 4,3 mit 10 bis 15 Jahren, 148 oder 0,9 Proc. mit über 15 Jahre Zuchthaus, 61 mm 
lebenslänglichem Zuchthaus beftraft, 90 zum Tode verurtheilt (23 in Schleſien, 16 in Sachſe 
Gegen das Urtheil des Geſchworenengerichts wurde in den legten drei Jahren in 884 Fülle 
(darunter in 816 Fällen durch den Angeflagten) die Nichtigkeitsbeſchwerde beim Obertribun⸗ 
eingelegt, vafjelbe vernichtete 118 Urtheile, davon verhältnißmäßig die meiften aus vem Bezkı 
des Kammergerichts. 

Die Nahmeifungen über die Beftätigung der erkannten Todesſtrafen zeigen, daß in be 
Sahren 1820 — 39 136 Todedurtheile beflätigt, 333 abgeändert, in den Jahren 1840 —4. 
43 Todedurtheile beftätigt, 207 abgeändert, dagegen in den Jahren 1850—57 168 Tobell 
urtheile beftätigt und nur 116 abgeändert find. In den Jahren 1858 — 60 find 11 Todesurthei 
beftätigt; dagegen ift in 72 Fällen von dem Eöniglihen Begnadigungsrecht Gebrauch gemail 
‘worden. 

Strafanftalten. Die Zahl ver Verurtbeilten beſtimmt hauptſächlich die Bewegung ü 
der Zahl der Gefangenen, unmittelbar in den neuen Zugang und annähernd in dem Abganı 
nach beenveter Strafzeit; der Beſtand der Gefängniſſe müßte aus den Befängnißtabelfen her 
vorgehen ; dieſe find jedoch im preußiichen Staat nicht der Art eingerichtet, um eine Überſicht d⸗ 
Zahl ver Befangenen zu geben. Das Gefängnißweſen fteht theild unter den Juftigbehörber 
nämlich der größere Theil der Gerichtögefängnifle, theild unter ver Verwaltung bed Inner“ 
nämlich ſämmtliche Strafanflalten (d. H. die zur Verbüßung von Zuchthausſtrafen beftinmi« 
Anftalten), die Sefangenanftalten zu Berlin (bie Stabtvogtei), Breslau (zugleich Strafas 
ftalt), Kottbus und die Arrefthäufer im Appellationsgerichtsbezirk Köln. Bon den StrafanfalE' 
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von den Arreſthäuſern ebenfalls vier zugleich Correctionshäuſer. Die vorliegenden 
Nachweiſungen beſchränken ſich auf die unter dem Miniſterium des Innern ſtehenden 
Nach denſelben waren in die Zuchthäuſer und Gefängniſſe des Bezirks Köln in den 

59 — 61 neu eingeliefert 24161, interimiſtiſch aus denſelben entlaſſen 1764, be: 
‚1, geitorben 169 (3 durch Selbftmorb), nad verbüßter Strafe entlaflen 20867; es 
vichen 22, 16 Entwichene waren eingebracht. Der durchſchnittliche Beſtand war täg: 
und zwar 13 Schuld-, 380 Unterfugungdgefangene (einer auf 7400 Einwohner), 
®efängnißftrafe belegte (einer auf 2360 Einwohner), 1373 Zuchthausſträflinge 
2015 Einwohner) und 41 Corrigenden ; in den Lazarethen lagen durchſchnittlich täg- 
rer 6 Proc. der Gefangenen. Inden Strafanflalten der übrigen Landestheile waren 
ben Nachweiſungen neu eingeliefert 27421; davon interimiftifch 2358 entlaffen, be- 
6, geftorben 1799 (jährlih 3,1 Broc. des durchſchnittlichen Beſtandes), darunter 
Selbftmord; nad) verbüpter Strafe waren entlaflen 26749. Die Durchſchnittszahl 
jenen war 19415 , darunter 18193 Zuchthausſträflinge (das Doppelte ver jährlich 
‚eferten Zahl), 562 Corrigenden u. |.w. Bon der Bewegung und dem Stande ber 
für Unterfugungdgefangene und mit Befängniß Beftrafte gibt die Stabtvogtei zu 
; Beifpiel; die Zahl der dorthin eingelieferten Gefangenen betrug In ben leßten drei 
'807 ; in derfelben Zeit murben aus derfelben interimiftifch entlaffen 49936; in an⸗ 
ılten gingen 7442 über; 13139 wurden nad verbüßter Strafzelt entlaflen; ber 
ttsbeftand war 316 Unterfuhungägefangene, 488 mit Gefängniß Beftrafte, 54 Cor⸗ 
Auf die Zahl der Corrigenden laffen die vorbemerften Zahlen feine Schlüſſe ziehen, 

ven zugleich als Strafgefängniffe dienenden Gorrectiondhäufern noch 18 größere pro: 
der communalftändiihe Anftalten (Gorrectiond-, Befferungs: , Landarmen- und Ar- 
t) für correctionelle Zwecke beftehen,, von denen noch feine Zufammenftellungen vor: 
us den Angaben über die perfönlichen Verhältniſſe der Sträflinge ergibt fi, daß von 
agelieferten 10679 zum erften mal eingeliefert wurden, 2914 zum zweiten, 1196 zum 
51 zum vierten, 342 zum fünften, 190 zum ſechéten, 86 zum flebenten, 63 zum noch 
l. 
bebungen, Militärbeſtand. Bon ven Erſatzaushebungen find ſeit 1835 voll⸗ 
tahmeifungen vorhanden, aus denen einige Anfchauung von dem Umfang der Heran⸗ 
um Militärvienft und beziehentlih von den Gründen der Nichteinftellung gewonnen 
nn. Nachdem feit vem Frühjahr 1859 (gelegentlich ver Kriegäbereitihaft aus Anlaß 
niſch- oͤſterreichiſchen Kriegs) eine eingreifende Umgeſtaltung der preupifchen Armee ein 
ar, wurden 1860 aud die Außhebungstabellen abgeändert, infolge deffen eine ge: 
ımmenftellung mit denen der frühern Jahre nicht möglich iſt. In der nachſtehenden Zu⸗ 
ellung find indeß für die hauptſächlichſten Rubriken die Durchſchnittszahlen aus je drei 
ıgegeben. Die Zahl aller Beftellungspflichtigen, welche in ben Kiften der Erfagbebdr: 
net find (die Wehrpflicht ift allgemein, nur Mennoniten find vom Militärbienft 
a die Zahl der Hierunter Begriffenen, welche in andern Kreifen geftellungspflihtig ge= 
id, alfo doppelt in ven militärifchen Liften fleben, die Zahl der mit oder ohne Erlaub⸗ 
fageommifiton im Aushebungstermin nicht Erfchienenen, hierunter wol durchweg auch 
‚ deren Aufenthalt nicht ermittelt ik (man flieht, auch diefe Zahlen find fortwährend 
n), die Zahl derer, melde ih als Freiwillige zum Dienſt gemelvet haben, d. 5. die 
ı Bildungsftande zum einjährigen Militärdienft berechtigten (die zur Ableiftung Ihres 
en Dienfles vor der Aushebung eingetretenen fogenannten dreijährigen Freiwilligen 
860 und 1861 außerdem angegeben, es waren durchſchnittlich 4816 im Jahre), vie 

für dauernd unbraudbar (oder bid 1859 nur für den Garniſondienſt braudbar) er: 
ie Zahl der megen Körperſchwäche, Untermaß oder aus Berückſichtigungsgründen 
kellten (einfchließlich ver zur allgemeinen Erfagreferne übertretenden Verſonen; biefe 
aren in der Periode 1847 — 49 durchſchnittlich jährlih 43882, 1850 — 52 39006, 
35 43454 , 1856 — 58 61055 , 1859 — 61 63683) ; nachſtehend nicht erwahnt iſt 
yerjenigen, welche ihren Diift durch Arbeit zu Leiften Haben (Beſtrafte). Die Zahl ver: 
ſt in den einzelnen Jahren zwiſchen 444 und 146, dann folgt die Zahl der zur Aus⸗ 
erbliebenen (melde jedoch die zum Train befignirten, in den beiden legten Jahren 
ttlih 7150 Berfonen, nicht mitbegreift) und die Zahl der wirklich ausgehobenen Ber: 
jur Bergleihung ift die ungefähre Zahl. der in das milltärpflicgtige Alter tretenden 

&erifon. XI. 8 
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(des Jahrgangs im neunzehnten und zwanzigſten Lebensjahre) nach den Volkszählur 
nahmen nachſtehend hinzugefügt. 

Aushebuugs⸗ Geſtellungs Davon Im Ad Freie Dauernd Zuruͤck. Zur Au Wirklich In 
reeſultate. ‚uflißtige doppelt Termin willige unbrauch⸗ geftellt. — auge yfi 
—— überhaupt. u abweiend. gemeldet. bur. j geeignet. hoben. 

1835—37 411072 22099 27538 10572 23489 236194 90920 36830 1 
1838—40 461773 25597 33262 10167 28210 275774 88435 36296 1 
1841—43 493494 27988 38224 9468 32622 293808 90949 38209 1 
1844—46 464498 28211 42018 9907 29130 270624 84258 38366 1 
1847-49 416888 26045 42374 10621 27084 235703 74603 44188 1 
1850—52 414021 28082 47070 11070 26587 229777 70996 42118 1 
1853—55 441620 30725 53962 12334 22817 2595316 62224 40057 1 
1856—58 488445 36454 56671 14491 21161 300993 58524 40678 1 
1859—61 546982 62694 60433 15223 20314 302214 73074 64101 1 

Unverfennbar ift die fortdauernde Abnahnıe ver Verhältnißzahl ter für nicht brauchl 
flärten, felt 1843 ging jie von 22,3 Proc. auf 19,5, 18,2, 15,0, 13,3 und feit der Reor 
tion auf 12,1 Proc. herab. Angehend die Gründe ver Zurüditellung, jo waren Körperſe 
Bruſtſchwäche und antere Gebrechen überwiegende Veranlaflung (1856 —58 bei 1701 
ſtellungspflichtigen, in den drei folgenden Jahren jedenfalls noch mehr), dann mangelnt 
pergroͤße, in ven Jahren 1866 — 58 wurden durchſchnittlich 53984 ald unter 5 Fuß gı 
64417 als zwifchen 5 und 5 Fuß 2 Zoll groß zurückgeſtellt; diefe Zahlen gingen mit der 
ganifation 1859 auf 47953 und 38654 herab, theilweije infolge ver Herabfegung des J 
maßes um ein Viertelzoll; noch weiter ermäßigten ſich dieſe Zahlen in ven legten Jahren 
die Zahl der wegen Kleinpeit nad vreimaliger Concurrenz zur Erfagreferve Übergı 
betrug 1860 nur 19626 und im folgenden Jahre 18551. ſodaß aljv die Zahl der wegen 
heit nicht @ingeftellten wol auf die Hälfte des frühern Betrags (1858 120024) zurüd 
gen ift. Aus Berudiihtigungsgründen wurden 1856 — 58 durdhfchnittlih 12474 zu 
ſtellt; Davon gingen 3540 zur allgemeinen Erſatzreſerve wegen dreimaliger Zurüditellun: 
in den drei legten Jahren jind diefe Zahlen auf 14841 bezichentlih 4533 geftiegen. 

Die Zahl ver zur Ausfebung geeignet Sefundenen hat von 1843 (93515) bis 
(69348), dann von 1848 (79071) bis 1853 und von 1854 (62665) bi8 1858 (5 
fortvauernd abgenommen; ſie betrug zulegt kaum 12 Proc. der Geſtellungspflichtigen; 
jährlich verbleibende disponible Überfchuß geftattete offenbar eine genauere Auswahl dei 
neten Berfonen; dieſer Überjchuß ermäßigte ſich inzwifchen von 1847 29478 bis 18. 
immer noch 16448 Mann. Geit der Reorganifation hat fi dies geändert; zur Aus 
wurden 1859 79926 Dann geeignet gefunden (faſt 16 Proc.); die Zahl der nach der ' 
bung zur Verfügung bleibenden ging jedoch auf 9856 herunter. Die Zahl der ausgeh 
Mannſchaften ſchwankte in ven frühern Jahren zwiſchen 35145 (1836) und hödftens 
(1851) beziehentlih 51482 (1849) ; bei der Neorganifation flieg fie von 41508 (185 
70460 (1859); im DBergleich mit ver Zahl ver in das militärpflichtige Alter tretenden % 
betrug fie 1847 — 49 29,7 Proc., dann in den folgenden dreijährigen Perioden 28, 
25,6 und ſchließlich 38,3 Broc. 

Die Verſchiedenheit zwifchen den einzelnen Landestheilen flellt jih nach einem vom € 
[hen Bureau veröffentlidten ſiebenjährigen Durkhfchnitt folgendermaßen. Die meiften ! 
ihaften im Vergleich mit der Zahl ver Geftellungspflichtigen waren in Weftfalen und « 
zollern,, dann in den brandenburgifchen Bezirfen (einfchließlid Berlin), in Magdebu: 
Köslin, die wenigften in den Bezirken Marienwerder, Danzig, Bredlau, Oppeln. Der 
Prorentfaß der für dauernd unfähig Erflärten war in der Rheinprovinz und Weſtfalen, 
ringfte in Berlin, ven Bezirken Kö8lin und Liegnig. Die meiften wegen Untermaß Zu 
ftellten waren in den Bezirken Bofen (40 Proc. ver Geftelungspflihtigen), Gumbinnen 
peln, Bromberg , Marienwerber,, die wenigſten in ter Stadt Berlin (8 Proc.), ven B 
Münfter, Arnsberg, Minden, Stralfund, Düffeldorf, Erfurt, Sigmaringen, Stettin, Magt 

Bon ven außgehobenen Mannſchaften wurden 1856—58 14014 tem Bardecorpe, ' 
ber Infanterie und den Landwehrflämmen, 1318 den Jägerbataillonen, 12864 ter Enı 
10391 der Artillerie, 1702 den PBionnieren, 6247 dem Train, den Handirerfer: und Kr 
trägerabtheilungen, 862 der Marine zugetheilt; in den Sahren 1859 — 61 ftellten 
entſprechenden Zahlen auf 23200 Garde (alfo um zmei Drittel höher), 111984 Infu 
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ger, 16892 Gavalerie, 18877 Artillerie, 3795 Pionniere, 13656 Train u. f. w., 
arine. 
ſtehende Heer belief ſich nach den Zählungéliſten im December 1834 auf 136700, 
f 137081, 1840 auf 137656, 1843 auf 137752, 1846 auf 138810, 1849 auf 
(einfchlieglid 24858 Mann Landwehr), 1852 auf 133913, 1855 auf 1655637, 1858 
46 Mann (darunter 6509 Dfilziere, 3359 Militärbeamte und Unterftab), 1861 auf 
Mann (davon 7780 Dffiziere, 3264 Militärbeamte und Unterſtab, 210985 Unter: 
Spielleute und Gemeine). Dad Gardecorps zählt jegt 29528 Mann (987 Difiziere), 
lief jich daſſelbe erfl auf 18587 Mann (einſchließlich 735 Offiziere). Zur Belegung 
kfurt, Mainz, Raftadt und Luremburg waren 1861 13048 Mann verivenbet. 
den einzelnen Waffengattungen gehörten 1861 zur Infanterie (ausſchließlich Jäger) 
Mann (3852 Dffiziere) in 81 Negimenter zu je drei Bataillonen getheilt; die meiften 
ter hatten circa 1670, die ältern 5 der 9 Garderegimenter durchſchnittlich 2240 Mann. 
Jägerbataillone hatten 5693 Mann (209 Dffiziere); dad Gardecorps Hat zmei Jäger: 
e. Die Cavalerie befteht aus 48 Regimentern (den Garde: du: Corps und 9 andern 
rregimentern, 10 Dragomer:, 13 Huſaren-, 15 Ulanenregimientern, von den Dragoner: 
arenregimentern je vier zu fünf, alle übrigen zu vier Escadrons), fie enthielt 31028 
1003 Diffiziere); 8 Eavalerieregimenter gehören zum Gardecorps. Infanterie: Land: 
ime befteben für 36 Negimenter( 108 Batuillone) und außerdem 8 einzelne Bataillone; 
(ten 1861 2049 Mann (233 Difiziere), 1858 dagegen enthielten fie nod 3879 Mann 
fiziere); Cavalerie-Landwehrſtämme beflehen jegt zu 12 (früher zu 34) Regimentern; 
lten 1861 204, 1868 noch 556 Mann. Die 9 Artilleriebrigaden zählten 1861 23842 
15Dffiziere); die einzelnen Drigaden enthalten 2340 6i9 2786 Mann (bei je 12 Batte- 
ie Zahl der Pionniere war 4853 (130 Dffiziere) in 9 Bataillonen und 2 Referve: 
ien. Hierzu kommen 9 Trainbataillone mit 2624 Mann, ferner das Feflungsperjonal 
eftungen) und die Sommandanturen 2476 Mann (einfchließlih 337 Offiziere), die In= 
äujer und Invalidencompagnien, dad Feldjägercorps, die Interoffiziercompagnie und bie 
darmerie, dad Lehrbataillon, die Schießſchule, die Neitihule und die verjdhiebenen 
en erwähnten militärijchen Unterrihtöanftalten; die Stäbe ver Divifionen, Brigaden 
eecorps (230 Offiziere), die Intendanturen, dad Kriegsminifteriun mit dem großen 
tab und den Infpectionen (282 Offiziere). Zum Militär wird aud die zur Dispofi= 
Givilbehörden ſtehende, in acht Brigaben organifirte Yandgenddarmerie: 2266 Mann 
ziere), gerechnet. Unter der obigen Summe ded fichenden Heeres ift auch die Marine: 
ıft, 2714 Mann (einſchließlich 101 Seeoffiziere und 148 Marinebeamte) begriffen; die 
stte belief ih 1861 erſt auf 26 Dampfſchiffe mit 121 Kanonen (darunter 4 Corvetten), 
ſchiffe mit 124 Kanonen (2 Sregatten, 1 Gorvette, 1 Brigg u. |. w.) und 40 Segel: 
t 76 Kanonen. 
Zahl der zur Reſerye des ſtehenden Heers gehörigen und der nach der Entlaffung aus 
enden Heer (directe Aushebungen zur Landwehr jind fhon ſeit 1843 nicht mehr vor⸗ 
m) zur Landwehr und jegt beziehentlidy zur Seewehr gehörigen Mannſchaften wird nicht 
engeftellt. — Die gejegliche Dienfizeit beträgt in lebenden Heer 5 Jahre (davon gegen: 
hatſächlich 21/, bis 3 Jahre bei den Bahnen), in der Landwehr erften Aufgebot6 7 und 
reiten Aufgebots 7 Jahre. Die Kopfzahl des ſtehenden Heers auf dem Kriegsfuß wird 
000, der Landwehr auf 236000 Mann berechnet; hierbei iſt jedoch entſprechend ben 
igen der Heorganifation eine flebenjährige Dienftzeit im lebenden Heer und neunjäh⸗ 
er Landwehr vorausgeſetzt. 
»Landesvertretung. Die allgemeine Landesvertretung beſteht aus dem Abgeord⸗ 
iſe und dem Herrenhauſe. Die 352 Mitglieder des Abgeordnetenhauſes werden durch 
Wahlen nach den Vorſchriften der Verordnung vom 30. Mai 1849 gewählt, und zwar 
Zahlkreiſen je ein, in 122 je zwei, in 27 je drei Abgeordnete; durchſchnittlich kommt auf 
Finwohner ein Abgeorvneter (in Wahlbezirk Gleiwitz auf 76310, im Wahlbezirk Sig- 
nauf 33329). Auf je 250 Ginmwohner wird ein Wahlmann gewählt; für diefe Wahl 
Urwahlbezirke zu 750 bis 1749 Einwohnern gebildet; 1861 beſtanden 6140 ſolche Ur⸗ 
irke zu drei, 3421 zu vier, 2050 zu fünf und 3862 zu ſechs Wahlmännern. Zur Wahl 
‚großjährigen Männer berechtigt, welche im Beſitz der bürgerlichen Nechte, feit ſechs Mo⸗ 
ı der Gemeinde wohnhaft find und nicht Armenunterfügung erhalten, die Zahl der 
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als wahlberechtigt eingetragenen Männer war 1849 3,255703, 1855 2,908156 (für 188 
fehlen die Nachrichten), 1858 3,119005, 1861 3,362937; es find dies 86,6 Proc. bezi 
hentlih 73,5, 76,9, 77,9 Broc. der Zahl der in demſelben Jahre gezählten über 24 Jahre altı 
Männer. | 

Zum Zwed der Abftufung der Wahlberechtigung befteht das fogenannte Dreiflaffenfuften 
die Wahlberechtigten wählen in drei Abtheilungen, welche für jede Gemeinde, in gewiflen Fälle 
für jeden Urwahlbezirk, befonders gebildet werben, in der Weife, daß die Wahlberechtigten | 
der Folge der Höhe ihrer directen Steuerleiftung aufgeführt, die Steuerleiftungen fummirt u 
von der höchften beginnend in drei Theile getheilt werden; die vom höchſten Betrage an das erf 
Drittel Zahlenden bilden dann die erfte Wahlabtheilung,, vie das zweite Drittel Zahlenden 4 
zweite Wahlabtheilung u.f.w.; in Urwahlbezirken von vier Wahlmännern wählt die ziel 
Abtheilung zwei, in Bezirken von fünf Wahlmännern die erfte und dritte Abtheilung je 
Mahlmänner; in Bezirken von drei over ſechs Wahlmännern wählt jeve Abtheilung gleich 
Wahlmänner erſter und ebenfo britter Abtheilung waren 1861 21399, zweiter 22758. 
in Anrechnung kommenden Steuern find in den verſchiedenen Gemeinden je nach der Steuerni 
faſſung verſchieden; regelmäßig wird die Grundſteuer und bie Steuer vom Betrieb eine® 
henden Gewerbes, außerdem in Haffenfteuerpflicgtigen Ortfchaften die Klaffen: und Einkom 
fleuer, in andern Ortfchaften die dortige locale directe Gommunalfteuer berechnet, eventuell 
eine fingirte Einſchätzung plapgreifen. Im ganzen maren 1861 25,028610 Thlr. an Stewll 
gerechnet (1 Thlr. 10 Sgr. pro Einwohner); die Durchſchnittsbeträge differirten in ven ei 
zelnen Urwahlbezirken von 5 Sgr. bis 15 Thlr. pro Einwohner. Die Grenzen ver drei Stewd 
abtHeilungen jind außerordentlich verſchieden; die dritte Abtheilung geht an einzelnen 
nur bis 1 Thlr. Steuer aufwärts, an andern bis 276 Thlr. Steuer (d. h. fo, daß der 276 
jährlich an directen Steuern Zahlende noch zur dritten Abtheilung gehört); die zweite Abthe 
gebt an einzelnen Orten nur bis 2 Thlr. aufwärts, an andern bis höchſtens 1604 Thlr. j 
licher Steuer; die erfte Abtheilung geht an einzelnen Drten aufwärts bis 7 Ihlr., an a 
bis zum höchſten Betrage von 12496 Thlrn. Steuer. Bon den Wahlberechtigten gebd 
1861 159200 zur erfien, 453737 zur zweiten, 2,750000 (genau) zur dritten Abtheilus 
in den einzelnen Kreifen (Berwaltungäfreifen) machte die pritte Abtheilung zwiſchen 62 % 
94 Proc. aller Wahlberechtigten aus. Im der erften Abtheilung waren in den einzelnen 
wahlbezirfen zwifhen 1 und 55 Perfonen zur Wahl zweier Wahlmänner beredtigt, i 
zweiten Abtheilung zwiſchen 1 und 187, in der dritten Abtheilung zwifchen 51 
571 Berfonen. 

Die Zahl der an ven Wahlen Theilnehmenden madte 1849 31,9 Proc., 1855 16,1,1 
22,6, 1861 27,2 Broc. aller Wahlberechtigten au (1861 916260 Wähler); am geri 
war 1861 die Theilnahme im Rheinlande (13,7 Proc.), dann in Weftfalen (namentli in 
£atholifhen THeilen, im Münflerlande nur 10 Proc.), dann in Sachſen (am geringften d 
Eichsfeld), über vem Durchſchnitt in Schleſien, Preußen, Brandenburg, Pommern, am h 
in der Provinz Pofen 57 Proc. (durchweg viel Höher in den polnifhen als in den deutfchen 
Ien diefer Provinz). In der erften Abtheilung betbetligten fih 1861 88443 Wähler (zwi 
33 und 80 Proc. in den einzelnen Kreifen), in der zweiten 191798 (zwifhen 23 und 61P 
in der dritten 636019 (zwifchen 7 und 54 Proc.) bei ven Wahlen. Kein Wähler erfter 
theilung erſchien in 158, fein Wähler zweiter in 59, fein Wähler dritter in 32 Urmahlbezt 
nur ein Wähler erſter Abtheilung erfchien in 1641, nur einer zweiter Abtheilung in 279, 
einer dritter Abtheilung in 130 Bezirken; über 25 Wähler erfter Abtheilung nahmen in 50 
zirfen an der Wahl theil, über 50 Wähler zweiter Abtheilung in 47 Bezirken, über 200 
dritter Abtheilung in 74 Bezirken (letzteres beſonders in den größern Städten, mo die dritte 
theilung meift bi8 zu einem Hohen Steuerfag hinaufgeht, und in den Militärurmahlbezi 

Zum Herrenhaufe koͤnnen eigentlihe Wahlen nicht flattfinden, da ſowol die Mitgliever 
felben mit erblicher, al8 die Mitglieder mit perfönlicher Berechtigung vom König ernannt 
Durch Beroronung vom 12. Det. 1854 iſt jedoch gewiflen größern Städten, den Landesuni 
fitäten, drei Domfliftern und gewiffen aus DBefigern von Rittergütern gebildeten Verbä 
das Net der Präfentation von Mitgliedern zum Herrenhaufe verliehen ; dieſe Verbände 
theil8 Familienverbände (11 beftinnmte Bamilien), theils Titularverbände (die Gutsbeſitzer 
Grafentitel, fle find in jeder Provinz für die Präfentation zum Herrenhaufe verbunden), 
Berbände des alten (über 50 Jahre in derfelben Familie befindlichen) und fogenannten bef 
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n- 5. in Betreff ver Veräußerung und Vererbung beſchränkten) Grunpbejiges; zu den Ver- 
un des alten und befefligten Grundbeſitzes gehören 1858 Gutsbeſitzer, welche in 40 foge- 
aten Landſchaftsbezirken je ein oder mehrere Mitglieder wählen. Im Sabre 1861 beftand 
Herrenhaus aus 65 Trblihen, 137 auf Bräfentation ernannten und 50 perſoönlich lebens⸗ 
lich berufenen Mitglievern. 
Brovinzial: und KRreidvertretung. Für bie Provinzial: und Kreiövertretung ift die 
Befegen der Jahre 1823 — 28 beruhende, durch die Staatöverfaflung (jeit 1848) aufgeho- 
ſtändiſche Berfaflung im Jahre 1853 wieder in Kraft gefeßt worden. Die Vertretung der 
Brovinzen beſteht aus den vormals reihöunmittelbaren und einigen viefen gleihgeftellten gro⸗ 
Grunpbefigern, welche Virilſtimmen haben, aus Abgeorbneten der Rittergutöbefiger, welche 
waus ihrer Mitte wählen, aus Abgeoroneten der Städte (gewählt von den ftäbtifhen Ge— 
adevertretern oder beziehentlih von den durch diefe gewählten Wählern) und aus Abgeorb- 
a der Landgemeinden; die legtern find durch Bezirkswähler gewählt, welche wiederum von 
gewählten Bertretern der Landgemeinden in Verbindung mit ben Beilgern jolder Güter, 
nit NRittergutseigenichaft haben, gewählt werden. Bon ven 432 Mitglievern ver ſechs Pro⸗ 
Kallandtage der Öftlihen Provinzen kommen 216 auf Stanvesherren und Abgeoronete ber 
serihaft, 137 auf die Vertreter ver Städte, 79 auf die der Landgemeinden; in den weftlichen 
winzen fommen von 152 Mitgliedern 62 auf Standeöherren u. |. w., 45 auf die Städte, 
wie viele auf die Landgemeinden. Die für die Kur: , Neu: , Altnarf, Alt: und Neupom- 
au, Rieder= und Oberlaujig beſtehenden Communalſtände find ebenjo mie die Provinzial: 
ine der betreffenden Landestheile zujammengejegt. 
Saden Kreidverfammlungen (melde unter dem Vorjig des Landraths zufammentreten) Haben 

?Befiger der Rittergüter Virilſtimmen, die Städte meift gleichfalls je eine Stimme (ein Theil 
vfelben zwei, auch drei Stimmen, verſchiedene Städte aber nur zufanımen und abwechſelnd eine 
ame); die Landgemeinden und die Güter ohne Rittergutöqualität in den einzelnen Kreifen 
wöllien Brovinzen haben in der Regel drei biß jeh8 Stimmen, zum Zwed der Vertretung 
rlegtern find die Kreife in Bezirke getheilt. Nach einer Zufammenflellung , weldye 1859 zur 
Iesianung von Material für den Erlaß einer neuen Kreisordnung angefertigt worden ift, 
Bern auf den verſchiedenen Kreistagen die Städte in den öftlichen Provinzen (e8 find deren im 
.. 761 mit 4,745227 Morgen Land, jedoch einfhließlih ver zu feinem Kreißver- 

gehörigen größern Städte) 1067 Stimmen, die Beſitzer dev Rittergüter und Standes 
ften in denfelben Provinzen (im ganzen 11714 Güter mit 27,753701 Morgen Land) 

oder etwa vier Fünftel aller Stimmen, das übrige platte Land (mit Ausſchluß der 
mänen u. |. w.), nämlich 26879 Landgemeinten mit 38,278771 Morgen Lan 

2501 für ſich beftehende Güter mit 2,302064 Morgen Land, nur 1313 Stimmen. 
wurde damals beabſichtigt 764 Nittergüter von nur 365518 Morgen Flächeninhalt aus 
Zahl der bevorrechteten Güter zu flreihen, venfelben tagegen 1009 andere Güter mit 

5 Morgen Grundbeſitz gleihzuftellen und dann die Stimmen der 12055 bevorredteten 
auf im ganzen 3516 zu ermäßigen, dagegen die Stimmenzahl der Städte auf den Kreis: 
der öftlihen Provinzen auf im ganzen 1246, die ver Landgemeinden und Eleinen Güter 

[2207 zu erhöhen. In den beiten weftlihen Provinzen ift dad Miöverhältnig in ver Kreis⸗ 
ng minder auffällig; ed waren in denfelben (1859) 234 Städte mit 1,461724 Morgen 

, 6866 Landgemeinden (in 703 Bürgermeiftereien, Rheinland, und 243 Amtern, Weft- 
) mit 14,935447 Morgen Land und 890 Rittergüter beziehentlih Standesherrſchaften 
858756 Morgen Land; auf den Kreidtagen find die Rittergüter mit Virilſtimmen, das 

Kt Land in der Regel entfprechend der Zahl ver Bürgermeiftereien oder Amter, die Städte 
HR mit einer, einige mit zwei oder drei Stimmen vertreten. Dagegen gilt für die Wahlen ver 
Immunalvertretung in den Städten fämmtlicher Provinzen (außer Bezirk Stralfund) ſowie 
den größern Landgemeinden der weftlihen Provinzen dad Dreiflaflenfuften; die Teilnahme 
jedoch an einen Genfus gefnüpft, welcher in der Negel diejenigen Perfonen, welde der un 

Ren Hauptflaffe ver Klafienfteuer angehören (oder deren äußere Verhältniſſe ſie für dieſe 
iſſe qualificiren würden), jofern diefelben nicht Hausbeſitzer ſind, von der Wahlberehtigung 
zichließt. Statiftifhe Zufammenftellungen von den Gemeindewahlen fehlen bißjegt. 
Staatshaushalt. Liber den preußiſchen Staatshaushalt geben die feit einer Reihe von 

hren, zuerft für 1847, gedruckt erfhienenen allgemeinen Rechnungen eine ausführliche, 
die Einnahmen und Aufgaben ver einzelnen Verwaltungszweige eingehende Überfiht. Die 



118 | Preußen (Politiſche Statifif) 

letzte Staats haushaltorechnung iſt für das Jahr 1861 veröffentlicht worden; es iſt dies zug 
das letzte Jahr, für welches ein Staatshaushaltsetat geſetzlich feſtgeſtellt worden iſt. Dieſe al 
meinen Rechnungen ſind getrennt für die laufende Verwaltung und die Reſtverwaltung; bei 
Ausgaben werben die fortdauernden Ausgaben und zwar an Betriebs-, Erhebungs- und £ 
waltungsfoften und Laften, an Dotationen und an Staatöverwaltungsausgaben, die ein 
ligen und außerorbentlihen Ausgaben, und zwar die auf Grund des Etats und die außeret 
mäßig erfolgten Ausgaben, unterſchieden. Es wird hier genügen, aus den Rechnungen fü 
laufende Verwaltung (ohne Berückſichtigung der Reftverwaltung) eine uͤberſicht, der Ausg: 
und Einnahuren der fech8 letzten Jahre in zwei dreijährigen Pertoden, 1856 —58 und 1859 — 
zufammengeftellt, nach den einzelnen Berwaltungszweigen zu geben. 

Die Ausgaben für das Kronfidelcommiß betrugen 7,719296 Thlr. (nämlich jäh 
2,5730982), Ihlr.) ; fie werden von dem Ertrag der Staatsdomänen und Etaatöforften ' 
weg in Abzug gebracht; zu der Kronflveicommißrente kam in den letzten drei Jahren ein 
ſchuß von 1,500000 (iährlid 500000 Thir.), welcher zuerſt für 1859 von der Landesver 
tung bewilligt worden ift. Die Ausgaben für die Landesvertretung betrugen in den legten 
Jahren 747519 Thlr. (in ven drei Boriahren 708555 Thlr. an orbentlihen und 4000 
außerorbentlihen Ausgaben). — Für das Staatdminifterium mit dem Givilcabinet, ven Sta 
arhiven, der Generalordendconmiffion,, der Oberrehnungdfanınmer u. ſ. vo. betrugen 1i 
—61 bie Ausgaben 853696 (in den Vorjahren 719166 Thlr.), darunter für die Oberr 
nungdfammer 347033 (beziehentlich 342566) Thlr., an Dispofitionsfonds 93000 Thlr.; 
ertraordinären Ausgaben für das Staatöminifterium waren (1860) 57000 Tr. 

Bei der Stuntsihuldenverwaltung wurden 1859 — 61 45.484253 (1856 — 
41,586263) Thlr. außgegeben ; davon für die Verwaltung felbft 212134 (bez. 209938 TH’ 
an Staatsihuldzinfen 31.100005 (bez. 26,727498) Thlr., zur Staatsfhuldentilg 
12,965247 (bez. 13,568898 Thlr.), an andermeitigen Ausgaben: Renten u. ſ. w., 1,206 
bez. 1,079929) Thlr. Zur Verzinfung und Tilgung ber Stautöjhulden werben verwand 
berfchüffe ver Domänen: und Forftverwaltung, die Ginnahmen aus veräußerten Dontam 

grundſtücken und -renten, die Ablöſungskapitalien für vdm Staat übernommene Pafjivrem 
ein ber Höhe der Eiſenbahnſchuld entipreddender Theil der Einnahmen von den Eiſenbatz 
der für die Anleihe von 1856 erforberliche Theil der Überfchüffe ver Bank und zu dem fonfä 
Bedarf ein Theil ver Binnahme’aus dem Salzmonopol (ſodaß alſo die Dedung ded Bew 
für die Staatsſchuld theilweiie aus Steuerleiftungen erfolgt). Die preußiſche Staatsſchul 
ftand 1861 aus der ältern im Jahre 1820 conjolidirten Staatsjhuld (3Y,procentigen SH 
feinen von Jahre 1842) im Betrage von nody 82,722200 Thlrn., der freiwilligen Arı 
von 1848 5,0746 70 Thlr. zu 4, Broc., ver Anleihe von 1850 15,447900 Thlr. zu 41, 7 
der Eiſenbahnanleihe von 1852 14.002300 Thlr. zu 41/, Proc. , der Eiſenbahnanleihe 
1853 4,504000 Thlr. zu 4 Bror., der Anleihe von 1854 15,761800 Thlr. zu 4Y, Proc- 
der Vrämienanleihe von 1855 13,560000 Thlr. zu 3%, Proc., der Eifenbahnanleihe 
1855 7,267300 Thlr. zu 41/, Broc., der Anleihe aus dem Bankvertrage 15,917800 Thl 
4Y, Proc., der Bifenbahnanleihe von 1857 7,680000 Thlr. zu 41%, Proc., der Subie 

" tiondanleihe von 1859 30 Mill. Thlr. zu 5 Proc. und der Eijenbahnanleihe von 1. 

18,400000 Ihlr. zu 4%, Broc., ferner aus den Stamm: und Prioritätdactien der Niederfi 
fifh: Märkifhen und der Münfter: Hammer Eifenbahn 19,355025 Thlr., den vom © 
übernommenen Iheilen der VBrovinzialihulden 4,316623 Thlr., den Gautionen der Staı 
beamten 5,600000 und ven Forderungen der Militärwitwenfaffe 890400 Thlr.. Im gan 
betrug die verzindlihde Staatsfhuld 1861 258,500018 Thlr., 1858 wurde diefelbe 

231,799134, 1855 auf217,009162, 1852 auf188,347625, 1849 auf 135,177525, 18 
auf 180,091620 Thlr. angegeben; von ber feit 1849 in ven Staat8haushaltsrechnungen | 
vortretenden Zunahme ber Staatäfhuld um 123,322493 Thlr. kommen nur 71,208625 auf 
Gifenbahnihulden. Die vom Staat übernommenen Bafjivrenten betrugen 1861 407600 X 
1858 382813, 1855 305513, 1852 148932 Ihlr. Die unverzinsliche Staatsſchuld bei 
wie oben erwähnt, 1861 und 1858 15,842347 Ihlr., 1855 und 1852 30,582347 ( 
ſchließlich der Darlehnskaſſenſcheine), 1849 20,842347 , 1820 11,842347 Thlr. ' 

Die fortdauernden Ausgaben im Reſſort des Finanzminifteriums betrugen für die Gent 
Yinanzvermwaltung in den Jahren 1859 — 61 527909 Thlr. (in den Vorjahren 485258 Thl 
dann an bezahlten Bafjiven der Generalftaatöfaffe, hauptſächlich Nenten, darunter die Su 
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publöjungs.-Menten, im ganzen 1,870592 (bez. 1856 — 58 1,450649) Thlr., und an 
Möiungsgelvern für Paſſivrenten 182548 (bez. 208869) Thlr., an Givilpenflonen, Com⸗ 
nienzen und Witwenkaflengelvern 8,902404 (bez. 8,960981) Thlr., an Ausgaben für bie 
Derpräjinien und Regierungen 5,506479 (bej. 5.433138) Ihle., an Dispofitiondfonps 
1201500 (bez. 1,207500) Thlr. und im Hauptertraordinarium 898088 (bez. 876169) Thlr., 
nummen 19,089520 (bez. 18,622564) Ihlr. Berner an Betriebskoften bei ver Gentralver: 
wilung der Domänen und Korften 225890 (bez. 234672) Thlr., bei der Domänenverwal: 
u 2,395121 (bez. 2,330373) Thlr., bei der Borfiverwaltung 9,979759 (bez. 9.688313) 
Ihtr., an Erhebungskoften ver directen Steuern 3,371167 (bez. 3,024690) Thlr., tvorunter 
W Roften ber betreffenden Regierungsabtheilungen nicht mitbegriffen find, an Koften der Pro: 
waualbehörben für die Verwaltung der indirecten Steuern 901824 (885917) Thlr., an Koſten 
ve Erhebung der Zölle und indirecten Steuern und der Gontrole derfelben 11,945379 (bez. 
401124) Thlr., an ſonſtigen Ausgaben bei ver Verwaltung der indirecten Steuern 343685 
(ie. 367927) Thlr., an Betriebäfoften ded Salzmonopols 8,528904 (9,823846) Thlr. 
Qu Verwaltung des Salzmonopols iſt von der Salinenverwaltung völlig getrennt; die Finanz⸗ 
vonie fauft dad Salz von der Bergwerks- u. j. w. Verwaltung), an Betriebskoſten ver 
Gaatölstterie 221953 (bez. 325084) Thlr., an Betrieböfoften ver Münze 728883 (bei. 
29022) IHlr., im ganzen 1859 —61 38,642565 (185658 38,089968) Thlr.— Zu dieſen 
nttauernden Ausgaben kamen an einmaligen und außerorbentlichen Ausgaben 1869 —61 für 
d dinanzminiſterium 120000 Thir. Baugelver, zur Abldfung von Domänenlaften, zum An: 
Ynfon Grundſtũücken u. |. m. 210000 Thlr. (1856 — 58 ebenfo viel), für die Domänenver: 
Watung 66800 (be3. 95000) Thlr., für die Korfiverwaltung 767448 (bez. 563300) Tplr., 
fir die Verwaltung der indireeten Steuern 238307 (in den drei Borjahren 163022 und für 
Me Bermaltung der directen Steuern 141650 Thlr.), für die Verwaltung des Salzmonopols 
22 (he. 86989) X Hir., für die Münze 81287 (bez. 150000) Thlr., überhaupt 1859—6 1 
es ußrrordentlichen Ausgaben 1,514564 Thlr. (bez. 1,409861, wozu in ben Vorjahren 
"oh an auferetatsmäßigen Auögaben: Unterflügungen an Beamte u. f. m. 100370 Thlir. 

ind). 
Dieſen Ausgaben ſtehen beim Finanzminiſterium folgende Einnahmen gegenüber: bei der 

nen Raffenverwaltung an verſchiedenen und zufälligen Einnahmen 924866 (bez. 
W919) Thir. an Beniiondbeiträgen ner Beamten 391600 (be3. 334891) Thlr. (die in an- 
waßemaltungszweigen gefchehenten Peniionsabzüge ungerechnet) — diefe betrugen 1859 
Al in den Betriebözweigen des Binanzminifteriums 296549 Thlr., des Handelsminiſteriums 
18510, beim Juſtizminiſterium 329059, beim Kriegsminifterium 634108 Thlr.), an Bin: 

- ſa bel Beamten-Gautiondpepofitums bei der Staatsſchuldenverwaltung 814207 (1858 zuerft 
4 100000 Thle.), aus der Ablöfung von Activrenten und Veräußerung von Domänen und 

hertzrundſtücken 2,804058 (bez. 3,176175) Thlr., aus der Gentralverwaltung ver Domänen 
Sorten 6214 (bez. 6025) Thlr., aus der Domänenverwaltung 15,265481 (bez. in den 
Serjahren 15.110633) Xhlr., davon 6,998122 Thlr. Einnahme aus Domänengrundftüren, 

4 &utalien und dem Bernfleinregal, aus der Forftvermaltung 21.608797 (1856 — 58 
4 21.936478), davon 18,972894 Thlr. für verkauftes Holz. Das Areal der Domänen wird 
4 im für 1862 zu 835 Vorwerfen mit 1,159130 Morgen, das der Staatsforften zu 357 

Dberförftereien mit 8.059469 Morgen angegeben. — Bei ver Verwaltung der directen Steuern 
surden 1859 — 61 eingenommen 86,223916 (bez. 1856 — 58 78,732027) Thlr., parunter 
86.156216 Thlr. aus den weiter unten bezeichneten Steuern, das übrige an Strafen und ver- 
Wiedenen Ginnahnıen, worunter auch die Mennonitenabgabe. Bei der Verwaltung ber indi⸗ 
ten Steuern 108,689272 (bez. 103,964045) Thlr. ; hierunter find ſowol die Conſumtions⸗ 
kun mit den libergangsabgaben 49,481114 (bez. 41,398868) Thlr., die Binnahmen an 
Gingangd= , Ausgangs: und Durchgangszoll nad der Abrehnung mit den Zollvereinäflaaten 
37.099819 (be3.38,791139) THlr. und die Stempelfteuer 12,595391 (be5.12,873549) Thlr., 
ed die Einnahme an conventiondmäßigen Schiffahrtdabgaben auf dent Nhein, der Elbe und 
der Mofel (die leptern jeit 1862 aufgehoben), ſowie an Kanalgefällen (einſchließlich der Ruhr- 
umdLippefhiffahrt), Brücken, Fähr- und Hafengeldern 3,204428 Thlr., Niederlage:, Kran, 
Bagegeld 77300, Weiz, Zettel-, Siegelgelvern 64052, zufammen an derartigen Befällen 
4274181 (1856 — 58 4.447041) Ihlr., ferner die Ginnahnıen von den Staatschauffeen 

3,822805 (be;. 3,972931) Thlr., an Hypotheken: und @erichtöfchreibereigebühren aus dem 
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Obergerichtsbezirk Köln 527097 (bez. 518206) Thlr., an Strafgeldern 209687 (bez. 
.332384) Ihlr. und verfchiedene andere Einnahmen der Verwaltung der indirecten Steuern 
mit 679178 (bez. 629927) Ihlr. Bei der Verwaltung des Salzmonopold 27,100166 
(26,725368) Ihlr., davon 27,071681 Thlr. für verfauftes Salz, aus der Lotterieverwals 
tung 3,985147 (bez. 3,943929) Thlr., aus den Überfchüflen ver Seehandlung 800000 (im 
den drei Vorjahren nur 400000) Thlr., aus den Einkünften der Bank an Zinfen und Gewinn. 
antheil des Staat83,012472(be3.3,743884) Thlr., und von der Münze 728883 (be3.258022) 
Thlr., wie oben bei den Ausgaben. Die Einnahmen im Reflort des Finanzminiſteriums besi' 
trugen hiernach, die Reflverwaltung unberüdfihtigt, 272,355098 (1856— 58 258,428286) . 
Thlr., außerdem nod an außeretatömäßiger Sinnahme, Ablöfungskapitalien für vom Staat 
übernommene Privatrenten 493103 (bez. 1,393149) Thlr. 

Mit der Errichtung des Minifteriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten wurde 
dieſem ein erheblicher Theil der Stantdeinkünfte, welche weſentlich durch Gewerbebetrieb gewons 
nen werden, zugewieſen, das Bergwerko-, Hütten- und Salinenweſen, ver Betrieb der Vers 
kehrsanſtalten (Poſt, Eifenbahn, dann der Telegraphendienſt), nicht aber die Erhebung verr 
®efälle von dffentlihen Gommunicationsanftalten, deren Herftellung auf die Abtbeilung fir 
Baumejen überging, währen» die Bereinnahmungen von den dem Staat gehörigen Strafen: 
bei der Finanzpartie für indirecte Steuern verblieben find. Beim Handeldminifterium betrugen : 
die fortvauernden Verwaltungdaudgaben in ven Jahren 1859 — 61 für die Eentralverwals 
tung 512086 (bez. 1856— 58 484210) Thlr., für dad gefammte bautechniſche Perſonal nebſt 
den Hafen: und Schiffahrtöbeamten 2,009272 (bez. 1,715010) Thlr., für Herflellung und 
Unterhaltung von Chauſſeen 10,123442 (bez. 9,853283) Thlr., für Land- und Waſſerbauten 
und Öffentliche Anlagen 3,478234 (bez. 3.291103) Ihlr., zur Foͤrderung von gewerblichen 
und Handelözweden einſchließlich der gewerblichen Unterrichtsanſtalten 484940 (bez. 528443); 

- Xhle., im ganzen 16,607974 (bez. 15,872048) Ihle. Berner werden beim eu — 
rium al Betriebökoften aufgeführt: für die Verwaltung der Bergwerke, Hüttenwerfe und S 
linen 27,609826 (bez. 1856— 58 31,949639) Thlr., davon für die Gruben 16,439904, di 
Hütten 7,232237 , die Salinen 2,364017, für bie Auffihtöbehörben u. ſ. w. 1,573668 , für! 
die Verwaltung der Porzellan: und Geſqirriabrit 622809 (bez. 661618) Thlr., für tie Bolt: y 
verwaltung 29,808786 (bez. 29,124782) Thlr., für dad mit derfelben verbundenen —— 
ſammlungsdebits⸗- und Zeitungscomptoir 204512 (bez. 175781) Thlr., für die Tele! 
graphenverwaltung 1,728084 (bez. 1,391637) Thlr., für die Gifenbahnverwaltung und zwar . 
für bie Gentralverwaltung und den Gifenbahn: Amortifationsfonde 4,831095 (bez. 6,428877). ; 
Thlr. und für Die Verwaltung der einzelnen @ifenbahnen 17,879628 (bez. 14,415499) Thlr., ä 
überhaupt an Betriebskoſten 1859— 61 82,684740 (1856—58 84,147833) Ihlr. — Die: 
einmaligen und auferorventliben Audgaben beliefen ih im Neflort des Handelsniinifteriung u 
für Ehaufferbauten auf 1,030000 (bez. 820000) Thlr., für Land: und Waſſerbauten unb # 
öffentliche Anlagen 4,475000 (bez. 3,475000) Thlr., für den jeit 1861 geftrichenen Immes-; 
diatbaufonds 60000 (bez. 80000) Thlr., für Bergwerke, Hüttenwerfe und Salinen 212526. 
(be3. 596700) Thlr., für die Poftverrvaltung 50000 (bez. 100000) Thlr., für die Telegrapbens 
verwaltung zu neuen Anlagen u. ſ.w. 420000 (bez. 600000) Thlr., für @ifenbahnbauten 185% - 
6,463200, dann 1860 und 1861 außeretatömäßig auf 6,931000 (1856 —58 auf 19,425628 
und außeretatsmäßig auf 12000) Thlr., überhaupt Die außerorventlichen Ausgaben beim Han⸗ 
deldminifterium auf 19,641725 (bez. 1856 — 58 25,109%328) Thlr. 

Dagegen betrugen die Einnahmen des Hanbelöminifteriumd: von der Berwaltung für Hans 
bel und Gewerbe an verfhiedenen Binnahmen 306525 (bez. in den drei Vorjahren 328467) 
Thlr., von der Borzellan= und Geſundheitsgeſchirrfabrik 724694 (bez. 771122 Thlr:), von 
der Verwaltung der Bergwerke, Hüttenwerke unb Salinen und zwar von den Bergwerken 
21,558428, von ven Hütten 7,832413, von den Salinen 3,690208 Thlr., an Bergwerfs- 
abgaben und andern Ginnahmen 3,399539 Ihr. (diefer Betrag wird infolge der veränderten 
Geſetzgebung erheblich herabgehen), überhaupt 36,480588 (bez. 38,928536) Thlr. Aus 
der Boflverwaltung mit Einfluß der Poſtdampfſchiffe 35,019345 (bez. 34,234646) Ihlr., 
vom Geſetzſammlungédebits- und Zeitungscomptoir 813588 (bez. 778954) Ihlr., von ber 
Telegraphenverwaltung 2,475405 (bez. 2,048139) Thlr., von der Gentralverwaltung der 
Eifenbahnen und dem Eifenbahnfonde 534453 (bez. 327446) Thlr., von den einzelnen Eiſen⸗ 
bahnen 30,263786 (bez. 22,324567) Thlr., im ganzen beim Handelöminifterium 106,618384 
(bej. 1856 — 58 99,741879) Thlr. 
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Ye Einnahmen beim Finanz- und Handelsminiſterium machen den größten Theil der 
Emmeinnahmen aus; fie enthalten alle diejenigen, melde in ven ältern preußifchen Etats aus: 
Gürplich mit ihren Überfchüflen über die Betriebökoften als Staatseinnahmen aufgeführt wur- 
m; dieſe Überjchüfle belaufen ſich nach dem vorflehenden gegenwärtig durchſchnittlich bei der 
\emwänen= und Forſtverwaltung auf jährlich 7,742000 Thlr. (mit Einfchluß der der Krone 
Mehenden Mente von 21, Millionen, dagegen mit Ausfchluß ver Sinnahmen aus Verfäufen 
» Ablöjungen), bei der Verwaltung der directen Steuern auf 27,618000 Thlr., bei ver 
nmwaltung ber indirecten Steuein und des Salzmonopold auf 38,913000 Thlr. (darunter 
652000 IHlr. an Bommunicationsabgaben), von den Staatögelvinftituten auf 2,499000 
hir, auß ver Berwaltung der Bergwerke, Hütten, Salinen und der Borzellanfabrif 2,910000 
hir. von der Poſt- und Telegraphenverwaltung 2,032000, von ber Verwaltung ver ein 
sm Gijenbahnen 4,306000, im ganzen etwa 35,040000 Thlr. jährlich, wobei jedoch zu 
auliihrigen, daß die auf die Herftellung von Land: und Waflerftragen, Ehauffeen und zu 
ijeabahn bauten alljährlich verwendeten Gelder hierbei nicht in Abzug gebracht find. Nach dem 
ist von 1820 wurden damald die entiprehenvden Einnahmen auf 47,580320 Thlr., dar⸗ 
ter son Domänen und Forften 7,669960 Thlr., von directen Steuern 13,793333 Ihlr., 
ww insirecten Steuern und dem Salzmonopol 22,855684 Thlr., von Communicationdgefällen 
218920 Thlr., von Bergmwerfen u. f. w. 576914 Thlr., von der Poſt u. |. mw. 809169 Thlr., 
oa der Lotterie und Seehandlung auf 597440 Thlr. angenommen. . 

Sen den in den nicht auf die Beihaffung der Staatseinnahnme gerichteten Verwaltungs: 
jweigen aufkommenden Geldern bringt dad Jujtigdepartement den größten Theil. Die Ein- 
sopen bei den ſämmitlichen Juſtizbehörden des Staats betrugen 1859—61 30,231883 
(iz. 1856 — 58 29,997299) Thlr., davon 29,227023 Thlr. an Proceßkoſten, 823596 Thlr. 
m Strafgeldern. — In demſelben Zeitraum betrugen die Ausgaben für die Juſtiz 34,455201 
ig. 34,006943) Thlr., ſodaß aljo die Juſtizverwaltung zu ſieben Achteln jich jelbft erhält. Die 
ntauernvden Audgaben waren für das Zuftizminifterium 1859 —61 302976 (be3. 299806) 
Uir., für das Obertribunal u. f. w. 611362 (bez. 588080) Thlr., für die Obergerichte 
1652187 (bez. 3,407419) Thlr., für die Untergerichte 22,972323 (bez. 21,377713) Thlr., 
u Sriminalfoften 3,622004 (bez. 2,070811) Ahlr., an Ausgaben in Parteiſachen 1,960865 
(e} 2.070811) Thlr., für Bauten und andere Ausgaben 219597 (bez. 167620) und an 
murdinären Ausgaben für Bauten u. j. w. 1,112787 (bez. 1,000000) Thlr. 

im Minifterium des Innern kamen in den Jahren 1859— 61 an Einnahmen auf, von . 
‚Mt entral= und Provinzialverwaltung 5539 (bez. 1856—58 7430) Thlr., von den Anıts- 
8* 308705 (bez. 454339), aus der Polizeiverwaltung der groͤßern Städte u. ſ.w. 261749 
—XX Thlr., von den Strafanſtalten und Gefängniſſen 1,543581 (beʒ. 1,623150), 
ganzen 2,119574 (bez. 2,438660) Thlr. — Die Ausgaben im Reffort des Minifteriums des 
Besen betrugen in venjelben Jahren 16,357788 (bez. 17,635679) Ihlr., darunter an fort: 
Peaeımden Ausgaben 15,847378 (bez. 16,479740) Ihler. Diefe Ausgaben vertheilen fich 

ermaßen: für das Miniſterium und das Statiftifche Bureau 359091 (bez. 344381) Thlr., 
AMpofitionsfonds 105000 (1856— 58 noch 240000) Thlr., für die kandrathsämter 2,680918 

m. 2 ‚419887) Thlr., für die 1 deiverwaltungen ber größern Städte und die Diſtrictscom⸗ 
Marien in der Provinz Bojen 2,388288 (bez. 2,298472) Thlr., für die Landgensdarmerie 
17318 (be3. 3,058188) IThlr., für die Strafanftalten u. |. w. 5,652515 (bez. 6,683209) 
„für Wohlthätigkeitszwecke 663678 (bez. 656686) Thlr. — da die Armenpflege Commu⸗ 
Se ift, jo fommen nad dieſer Richtung Hin größere Ausgaben nicht vor —, für die Regie⸗ 

Mlamtäblärter 298898 (bez. 357928) Thlr. und an verfchiedenen Ausgaben 381732 (be. 
51887) Ihlr. Ferner ald ertraordinäare Ausgaben für die Verwaltung des Innern S6000 
Me, (dez. 52330 Thlr. einichlieglich der Ausgaben für die Gensrarmerie), für die Polizei- 
maltung 200535 (bez. 148732) Thlr., für die Strafanftalten 223875 (bez. 549968) Thlr.; 
m etwa Der vierte Theil der Ausgaben für die Strafanftalten wird durch die Einnahmen von 
aidhen gedeckt. 
Die Einnahmen beim Minifterium der Landwirthſchaft beliefen jih in den Jahren 1859 
61 auf 4,277252 (in den drei vorhergehenden Jahren auf 4,675366) Thlr., darunter Ein- 

r der Audeinanverjegungöbehörden 2,914890 (3,297093) Thlr. — bei ven Außein: 
ſezungsbehoörden werben die Ausgaben ungefähr zu fünf Sechsteln durch die Einnahmen 

ft — und Ginnahmen der Geftütönerwaltungen 1,189229 (bez. 1,226701) Thlr. — Die 
haben im Reſſort des landwirthſchaftlichen Minifteriums beliefen fi: an fortdauernden 
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Ausgaben 1859 —61 auf 6,479005 (beʒ. 6,849831) Thlr., nämlich für das Miniſteriun 
das Landed-OÖfonomiecollegium 162740 (be3.154415) Thlr., für das Reviſionscollegium, 
die Oberinflanz der Auseinanverfegungsbehörben 81050 (bez. 81688) Thlr., für die Au 
anderfegungsbehörben 3,432506 (bez. 3,785379) Thlr., für die Nentenbanfen 461414 
451043) Ihlr. (in den neuern Etats ſtehen diefelben beim Finanzminifterium), an Audg 
zur Foͤrderung der Landescultur, für die landwirthſchaftlichen Unterrigtsanftalten u. 
302706 (bez. 287319) Thlr., an Ausgaben für Pferdezucht und für die Stammidı 

101667 (bez. 73025) Thlr., zu Deihbauten 136029 (bez. 195124) Thlr., für die Ger 
verwaltung der Geftüte 199462 (bez. 176693) Thlr., für die Hauptgeftüte, Landgeftüte u 
1,601461 (bez. 1,635138) Thlr. Die extraordinären Ausgaben betrugen beim landır 
ſchaftlichen Minifterium in den Jahren 1859 — 61 für Deiche und Meliorationen 691 
(1856 —58 583527) Thlr., für verſchiedene landwirthſchaftliche Zwecke 68000 (bez. 50 
Thlr., für die Geftüte 69000 (bez. 132298), Überhaupt 830395 (bez. 766555) Thlr. 

Beim Minifterium der geifllihen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten bekiefe 
die Einnahmen 1859—61 nur auf 342389 (bez. 1856 —58 auf 308667) Thlr. Die 
dauernden Audgaben betrugen 1859—61 11,357171 (bez. 1856—58 10,705323) : 
davon für dad Minifterium 343340 (bez. 328375) Thlr., Dispofitionsfonde 66000 
60000) Thlr., für den evangeliihen Cultus, d. 5. den Oberkirchenrath, die Provinzialı 
ftorien, Geiftlihen und Kirhen 1,229749 (bez. 1,214710) Thlr., für den Fatholifhen C 
2,233073 (bez. 2,220617) Thlr., für Unterrichtözwede, und zwar für die Provinzial 
collegien 197156 (bez. 181954) Thlr., für die Univerſitäten 1,584040 (bez. 1,450223)* 
an Zufhuß zu den Gymnaſien und Nealfhulen 972659 (bez. 938255) Thlr., für dat 
mentarſchulweſen, einfchließlich ver Seminarien, Taubflummen: und Blindenanftalten, We 
häufer 1,459206 (bez. 1,318294) Thlr. (dieſe Koften ftellen fi nicht höher, da die E 
tung der Volksſchule Sache der Gemeinden, genauer gejagt der Schulverbänbe ift), Aus— 
für Kunft und Wiſſenſchaft, d. b. für die Akademien, Mufeen, Bibliotbef u. |. m. 648853 
577934) Ihlr.; ferner an gemeinfdhaftlihen Ausgaben für Eultus und Unterricht: fi 
geiftlihen und Schulrätbe bei den Bezirköregierungen 176150 (bez. 168650) Thlr., zur 
beflerung der Lage ver Geiftlihen und Lehrer 524142 (bez. 524958), Patronatsbaufond 
andere Ausgaben 1,003462 (bez. 806866) Thlr., an Ausgaben für das Medicinalwefen 
zwar für die Provinzialcollegien und die Medicinalräthe bei ven Megierungen 112100 
110400) Thlr., für die Kreißmedicinalbeamten 394353 (bez. 389143) Thlr., für medici 
Unterrichts-, Heil: und Wohfthätigfeitsanftalten 358566 (bez. 361282) Thlr., für a 
mebicinalpolizeilihe Zwedte 54322 (bez. 53662) Thlr. Die außerorventlichen Ausgabı 
trugen in den Jahren 1859—61 1,816684 (1856—58 1,739203) Thlr.; darunter r 
für den Eatholifhen Eultus Baugelver zum kölner Don u. ſ. w. 158870 Ihlr., für Unterr 
wejen, Kunft und Wiffenihaft Baugelver 743012 Thlr., an linterftügungen für Lehrer u 
137000, zur Verpflegung der Typhuswaiſen 35000 Thlr., für Cultus und Linterrid 
meinfam an Baugelvern 711618 Thlr., für das Medicinalmefen 1194 Thlr.; ferner fi 
der obigen Summe 30000 Thlr., weldhe bei der Generalftantdfaffe für Denkmale verau 
worden, mitgerechnet. Ä 

Die fortbauernden Ausgaben für das Minifteriun des Ausmärtigen, die Geſandtſch 
und Gonfulate betrugen 1859 — 61 2,740590 (1856 — 58 2,522692) Thir., die a 
ordentlihen Ausgaben 20760 (bez. 8000) Thlr.; die Einnahmen an Gebühren 38497 
38910) Thle. Zu den Ausgaben für die auswärtigen Angelegenheiten würden aud d 
der Beneralftaatsfafle verausgabten Koften ver Expedition nad Oſtaſien mit 250000 Th 
rechnen fein. Beim auswärtigen Minifterium wurden ferner ertraordinär für die Bu 
feftungen und andere Bundeszwede 28860 (bez. 150489) Thlr. veraudgabt. Außer 
mäßige Ausgaben für die Bundedfeflungen fommen 1859 —61 im Betrage von 52 
(1856 —58 von 203110) Thlr. vor, ferner für die Ausrüftung und Armirung derjelben 
Koften der Kriegsbereitfchaft bezeichnet) 969921 Thlr. 

Die Ausgaben im Neflort des Krieggminifteriums beliefen ſich an fortlaufenden Aug, 
für 1859—61 auf 102,390639 (1856—58 93,669003) Thlr., darunter jind aber 
Jahre 1860 5,296574 Thlr. zur Aufrechthaltung der Kriegöbereitichaft mitgerehnet — i 
an außerorventlihen und einmaligen Ausgaben auf 10,179259 (bez. 2,987369) Ihlr., 
unter find an Koften ver Kriegäbereitfchaft im Sabre 1860 1,939953 Thlr., im Jahre 
3611410 Ihlr. enthalten — ; Hierzu kommen außeretatömäßige Koften der Kriegébereitſche 



Preußen (BPolitiige Statiſtit) 123 

Schre 1859 29,063569 Thlr. (dedgleihen in ven Jahren 1856 und 1857 für erhöhte Kriegs: 
kritfhaft und Herflellung der dreijährigen Dienftzeit 1,920701 Ihlr.). Diefen Ausgaben 
khen an Binnahmen beim Kriegsminifterium gegenüber 1,330750 (bez. 855078) Thlr. und 
aperetatämäpig im Sabre 1859 3,083513 Thlr. aud dem Verkauf von Mobilmahunge- 
ferden. Nach Abrehnung diejer Ausgaben ftellte fich jomit ver Bedarf im Bereich des Kriegs 
sinifleriumd auf 137,219204 (bez. 1856—58 auf 97,721995) Thlr., darunter an Koflen 
er Kriegsbereitſchaft bez. ver Koften der Neorganifation 36,159315 Thlr. 

Die Ausgaben im Reflort des Marineminifteriums betrugen 1859 —61 im Ordinarium 
1695223 (1866 —58 1,762617) Thlr., an außerordentliden Auegaben 3,598176 (bez. 
,172740) Ihlr., ferner an außeretatSmäßigen Ausgaben im Jahre 1859 1,504000 Thlr. 
Bohlen der Kriegsbereitſchaft. Die Einnahmen beim Marineminifterium maren 1859 — 61 
2721 THE. (haun:fählicd aus der Verwaltung des Jahdegebiets). 

Die Finanzverwaltung von Hohenzollern beſteht für ſich; die Einrichtung des Abgaben: 
vefens iſt Dort in der frühern Weiſe beibehalten; die Einnahmen betrugen 1859—61 741762 
1856—58 606413) Thlr., die fortlaufenden Ausgaben 676735 (bez. 604962) Thlr., die 
wperorbentlidhen Ausgaben 53966 (bez. 54923) Thlr. 

Die ordentlihen Staatdeinnahmen beliefen fih 1859 — 61 nad dem vorflehenden (ohne 
Kösug der Kronfiveicommißrente) auf 420,832032 Ihlr., die außeretatömäpigen (aus Renten: 
Wlungen und ven Verkauf von Militärpferven) auf 3,576616, bierzu famen die 30 Mik. 
Asleige für die Kriegäbereitihaft mit einen Seldertrage von 28,415444 und aud den Gijen= 
behaealeihen 13,394200 Thlr.; die gefammten Einnahmen beliefen ſich fomit auf 463,503570 
Tik. (die Zahlungen aus dem Staatsſchatze und die als vereinnahmt aufgeführten Verwal— 
imstäberichüiie nicht mitgerechnet); die Ausgaben waren in venfelben drei Jahren: Betriebe: 
fen 121,327305,, für das Kronfldeiconimiß aus der Domänenverwaltung 7,719296, an 
Detstiomen 47,731772, fortlaufende Vermaltungsausgaben 212,080376 Ihlr., außer: 
ndertliche Ausgaben 32,683587, außeretatgmäpige 33,997972, überhaupt 460,540308 Thlr. 
[ungerechnet die Zahlungen an den Staatäfhag). In den Jahren 1856 —58 beliefen ſich die 
nbentlichen Einnahmen auf 397,217411 Ihlr., die außeretatsmäßigen (aus Nentenablöfun: 
pa) auf 1,393149, die Einnahmen aus Eifenbuhnanleiben auf 13,105478, die ſämmtlichen 
Tanahmen auf 412,716038 Ihlr.; die fortlaufenden Ausgaben betrugen an Betriebskoſten 
198237801 Thlr., Kronftveicommiprente 7,719296, an Dotationen 42,294818 Tälr., fort: 
use Bermaltungsautgaben 200,787939 , außerorventlihe Ausgaben 36,176547 Thlr., 
cheretatsmãßige 2,641041 Thlr. (ungerechnet die zur Vermehrung ded Betrieb8fonds ber 
Oreralftaatskaile gezahlten Belver), überhaupt 412,857442 Ihr. 

käßt man die Berriebökoften in denjenigen Berwaltungszmeigen außer Betracht, welche 
Bmugömweijezur @rzielungvon Staatdeinnahmen dienen, und melde, wie oben angegeben, einen 
Rhredüberſchuß von über 85 Mill. gewähren, und bringt bei den übrigen Verwaltungs: 
-igen die Sinnahme von den Ausgaben vorweg in Abzug (verfährt alfo ungefähr nad) den 
Geunpfägen, nach welchen fämntlihe ältere preußiihe Staatöhauspalisetats aufgeftellt find), 
ſo belief fich der Sahreöbenarf in den legten drei Jahren durchſchnittlich auf beinahe 98 Mill., 
und zwar foınmen von diefer Summe auf die Ausgaben für die Staatsfhuld 14,8 Proc., für die 
Rue 3,1 Proc., für das Finanzminiſterium, die Landesvertretung, das Staatöminifterium 
b0 Proc. 4,9 Proc. für das Minifterium des Innern, 1 Proc. für das Minifteriun der Rand: 
wrbfhaft, 1,4 Proc. für das Juftizminifteriun, 13,5 Broc. für das Handelsminiſterium (dar: 
wer 12,5 zu Land:, Wafler: und Eiſenbahnbauten), 4, Proc. auf das Gultusminifterium, 
15 Broc. auf das Minifterium des Ausmärtigen und für Bundezangelegenheiten, 46,7 Proc. 
ei dad Kriegsminifterium und 2,6 Proc. auf die Marine. Bergleiht man hiermit die Ver: 
Nbniffe im Grat von 1820, in welchem ſich die Ausgaben auf ungefähr 57 Mill. ſtellten, fo 
bat fi der Antheil des Juſtizminiſteriums (damals 3,1 Proc.), der Staatöfhuldenvermaltung 

8 16,4 Proc.), der Krone (damals 4,4 Broc. ver Jahresausgaben) und ded Binanzmini- 
Rriums vermindert; die ftärffle Zunahme hat bei der Verwaltung für Handel und Gewerbe 

efunden (damals 4,2 Proc.), dann beim Bultusminifterium (damals 3,5 Broc.); die Aus: 
für das Kriegdminifterium nahmen damals fhon 48,2 Proc. der Gefauimtaudgaben in 

Walprud, die Ausgaben für die Marine find ganz neu hinzugetreten. 
Staat8abgaben. Die Summen, welche, wie oben angegeben, an indirecten Abgaben zu 

ka preußiſchen Kaſſen vereinnahmt find, entipredhen bei mebrern berfelben nicht demjenigen, 
kt in den Provinzen ded preußifchen Staats wirklich geleiftet worden. Zunächft bei nen Zllien, 

N 
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deren Erhebung an den Grenzen des Zollvereinsgebietd und deren Bertheilung im mefeı 
nad dem Maßſtabe der bei der legten Zählung ermittelten Bevölkerung erfolgt. So 
nah den Anlagen zu den Staatöhaushaltsetatö (melde bei ber Verwaltung der int 
Steuern die wirfli aufgefommenen Summen, und zwar unter Ab- und Zurechnung de 
verwaltung ergeben, alfo genauer find ald die oben angegebenen Beträge) in den Jahrer 
—61 an @ingangdzoll 41,157905 Thlr., an Audgangs: und Durdgangdzöllen 185 
793801 Thlr. (an Ausgangszöllen nad Aufpebung des Durdgangszolls im Jahre 18: 
73006 Thlr.) auf, von diefen Erträgen waren jedoch bei der Abrechnung 6,800610 Thlr 
andern Zollvereindflaaten herauszuzahlen. Noch bedeutender iſt ver Antheil, welchen de 
hßiſche Staat anRübenzuderfteuer ven übrigen Stanten herauszuzahlen hat; die Finnahn 
dieſer Steuer (welche feit 1858 7%, Sgr. auf den Gentner der verbrauchten rohen Rüben b 
beliefen fih 1859 — 61 auf 18,367355 Thlr.; von diefen wurven 5,743990 heraus— 
mithin nur 12,623365 Thlr. zurückbehalten. — Innerhalb des Zollvereind bilden die no 
ſchen Staaten (bis Sachſen, Thüringen, Kurheſſen, Luxemburg) einen engern Verband 
treff des Zolles von Tabad und Wein. Die Steuer auf die inländiſche Welnproduction 
vom Eimer Wein nad) fech8 Steuerfägen je nad der Bodengüte 7'/a Sgr.bie 1 Thlr. 5 
fie brachte im preußifchen Staat 1859 —61 470502 Thlr. ; hierzu kamen an Übergangs 
(aus den ſüddeutſchen Staaten) 413419 Thlr. Die Zabadfteuer, welche nach der Fläche 
Tabad bepflanzten Bodens erhoben wird (je nad) der @üte in vier Ertragäflaffen den Mo 
3, 4, 5, 6 Thlr. Steuer), brachte im preußiſchen Staat 1859 —61 377460 Thlr.; 
fanı bie Übergangäfleuer niit 144159 Thlın. Außerdem aber wurben bei der Bertheili 
Übergangsabgabe von Wein und Tabad weitere 147182 Thlr. von den andern verbu 
Staaten an die preußiſchen Kaflen heraudgezahlt (die Einnahmen an inländiſcher Wei 
Tabackſteuer kommen nit zur Vertheilung). — Kür die Branntweinfteuer, welche (feit 
mit 3 Sgr. auf je 20 Quart Maiſche erhoben wird, bildet der preußiſche Staat mit € 
Thüringen und Braunfchmeig einen engern Berband; von diefer Steuer kamen im prei 
Staat 25,515439 Thlr. auf, davon gingen jedoch an Bonifichtion (zurüdgezablten 4 
beträgen) für auögeführten Branntwein 3,867071 Thlr. ab; an Übergangöfteuer von 2 
mein famen 19083 Thlr. ein, an die verbundenen Staaten herauszuzahlen waren 1,2 
Thlr., 20,457548 Thlr. verblieben ven preußiſchen Kaſſen. Kür die Braumalzfteuer bi 
preußiſche Staat mit Sachſen und Thüringen einen engern Steuerverband;; fie beträgt 2 
vom Gentner Malzfärot, fie brachte 1859— 61 im preußifhen Staat 4,097051 und aı 
gangsabgabe 31606 Thlr.; außerdem wurden 84020 Thlr. bei der Revenuenvertheilun; 
preußiihen Kaffen beraudgezablt. Bei der Branntweinfteuer als einer wirflihen Conſur 
fteuer läßt jih annähernd auf dad confumirte Quantum ſchließen; es würde jich die, we 
das Quart Branntwein zu 50 Proc. 1 Sgr. Steuer gerechnet wird, auf beinahe 12 
jährlich für jeden Cinwohner flellen, die Steuerleiftung beträgt 12 Sgr. durchſchnitt! 
Kopf. Rechnet man die Braumalzfteuer zu 1 Sgr. auf durchſchnittlich 8 Quart Bier, 
fihb dad Gonfuntiondquantun (abgejehben von dem als Haustrunf bereiteten und d 
portirten Biere) in den verbundenen Staaten auf burdfänittlid 18 Quart, die t 
leiſtung beträgt durchſchnittlich 2°/, Egr. pro Kopf. In welcher Weife fi) das Aufkom 
indireeten Steuern in den Jahren 1859— 61 auf die einzelnen Provinzen vertheilt, zei, 
ſtehende Zufammenftellung (die Summen bedeuten preußiiche Thaler): 

Auffemmen. BcH-und Müben⸗ Brannt- Bram . Rein Tabacks- Stempel- Mabl- u. 
1859-61. Übergange- uder- wein: maly feuer.  Reuer. Reuer. Schlacht⸗ 

abgaben. euer. Rener. Rencr. Reuer. ( 

Yreueen . .  4,467743 _ 3,552290 713364 — 24090 1,314929 1,323968 

Bolen . -» . 788591 9596 2,1745 190365 2191 21196 495759 593259 

Brandenburg 8,380480 1,283017 4,135479 773906 7495 131402 2,798570 4,123317:4 

Yommern, 4,482621 728577 2,014368 136242 _ 83616 1,082022 694204 
©dlefien . .  3,604011 2 848382 3,685111 EU 36690 35034 1,482244 1,504342 

Sachſen 3913762 13,089283 3,251736 738464 9264 49995 1,204154 635263 

Wepfaln . .  2,624682 131788 45 964857 — 758 784611 — 

Rheinland. . 14,238083 zen 1,064754 734363 414962 31439 3,428771 1,650130 

überhaupt 42,559973 18, "18,367355 s A, 648468 4,097051 470502 377460 12,591060 10,739319 N 

Bon der Stempelfteuer kommt der größere Theil auf den Werthſtempel von Eontrac 

Berhandlungen nebft dem Erbſchaftsſtempel, demnächſt find von Bedeutung der Wechfeli 
der Beitungeftempel, die Stempelabgabe von Kalendern und von Spielfarten. — Wad | 
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vorſtehend erwähnten Abgaben betrifft, fo iſt die Cinnahme aus dem Salzmonopol 
eit als Steuer zu betrachten, als ſie die Aufwendungen für Ankauf, Verpackung, 
. mw. des Salzes überſteigt. Die Koſten des Salzes ſtellen fich für ven Staat durch⸗ 
öchſtens auf drei Zehntel des Verkaufspreiſes, welcher feit 1842 auf 12 Thlr. (frü: 
r.) für die Tonne von 378,8 Pfd. Zollgewicht (405 Pfo. ältern Gewichts) beſtimmt 
ift der Preis für Speifefalz (weißes Salz), wovon in den drei legten Jahren 
Tonnen verfauft wurden. Verglichen mit der Bevölkerungszahl beträgt die Con⸗ 
»Kopf durchſchnittlich 15%, Pfd., am meiften in Poſen 18,5, Preußen 16,7 Bfo., 
en in Brandenburg und Sadfen 12,9 Pfd.; die auf den einzelnen fallende Steuer 
durchſchnittlich auf etwa 10 Sgr., beziehentlih nad den einzelnen Provinzen zwi: 
und 8%, Sgr. Außer dem weißen Salz wurben In den brei Jahren an Salz 

ionszwecken 130074 Tonnen für 228121 Thlr. und an Biehfalz 177552 Tonnen 
t Ihr. verfauft, dad meifte Salz zur Gonfumtion in Bewerben in Sachſen und 
das meifte Viehſalz in Schleſien und Preußen. 

fondere Bewandtniß hat es mit ver Mahl: und Schladhtfteuer; obwol eine inbirecte 
‚ört jie dod zum directen Steuerſyſtem und bildet mit ver Klaflen: und Einkommen: 
ſerniaßen ein Ganzes. Die Mahl: und Schlachtſteuer befleht nur in einer Anzapl 
1, jegt no 81, mit im Jahre 1858 1,998790, 1861 2,202981 Binwohnern wo 
mtionsſteüer nicht befteht, vertritt die Klaffenfteuer (eine directe Berfonalfteuer nad 
beitöflaffen) ihre Stelle. Als im Jahre 1851 die Höchfte Klafle der Klafienfteuer von 
ſchieden und der klaſſificirten Einfommenfteuer unterworfen wurbe, wurde Die letztere 
‚ in den mahlſteuerpflichtigen Städten mit der Maßgabe eingeführt, daß jedem Ein: 
‚erpflidhtigen 20 Thlr. als präfumtive Leiftung an Mahl: und Schlachtſteuer von 
ommenfteuer in Abrechnung gebracht wurden (die Mahl: und Schlachtſteuerbonifica⸗ 
Mahlſteuer beträgt, foweit dieſelbe zur Staatskaſſe fließt, 20 Sgr. auf 1°/, Ctr. 
auf 1 Gtr.) Weizen, 5 Sgr. auf 1%, (früher auf 1 Gtr.) Roggen, Berfte u. f. w., 
ttel höher iſt die Steuer für Mehl; dieSchlachtſteuer beträgt 1 Thlr. auf den Gentner 
ſtetes Fleiſch, ein Drittel mehr für Bleifh- und Fettwaaren. Diefer Say bat fid 
eife geändert, indem die Mahl: und Schlachtſteuer, fowie die mir derfelben zuſam⸗ 
en Klajlen: und Einkommenſteuer in der Zeit vom Auguft 1854 bis Ende 1856 
um in der Zeit vom Juli 1859 bis Ende Juni 1862 mit einem Zufchlage von 25 
t worten find; dieſe Zufchläge find in den obenangeführten Zahlen für die Mahl: 
jtiteuer für 2%, Jahre (mit zufammen 1,870303 Thlr.) inbegriffen. Das Duan- 
59 — 61 verfteuerten Getreides und Mehls betrug zum erften Sag 5,870372 Gtr., 
ı Sag 12,962569 Etr. (darunter in Körnern verſteuert zum erften Sat 2,221584, 
n Sag 5,010601 &tr.); der Fleifhverbraud betrug 4,591984 Etr., darıınter Vieh 
. normalen Stüdjägen verfleuert 4,059315 Gtr., Vieh u. f. w. nach beſonders er⸗ 
yewicht verfteuert 116382 Str. Der Verbraud von Weizen war am bebeutenpften 
teffenden Städten der Provinz Schleſien, 121 Pfd. auf den Einwohner (ebenfo 
Stadt Berlin), demnächſt in den Brovinzen Rheinland und Brandenburg, am ge: 
der Provinz Bofen, 72 Pfo., und in Sachſen; der Verbrauch von Roggen war am 
der Brovinz Pommern, 268 Pid., dann Poſen, am geringften im Rheinland, 168 
rächſt in Brandenburg (namentlich in Berlin). Der Fleifchverbraud war am Höd- 
. Städten der Provinz Brandenburg 82%, (in Berlin insbefondere 93 Pfv.), dann 
and und Preupen, am niebrigften in Bofen, 61 Pfd., dann Sachſen und Pommern; 
lid) wurden von jeden Einmohner der mahl- und ſchlachtſteuervflichtigen Städte jähr- 
». Weizenmehl (Korn, Mehl u. |. w.), 206 Po. Roggen, 73 Po. Fleiſch verzehrt. 
ecten Steuern find in den Jahren 1859 — 61 ause der Brundfteuer 30,623176, 
ner 10.006357, Klaſſenſteuer 33,006309, Eintommenfteuer 11,043595 Thlr. 
en; Die nachſtehenden Summen zeigen dad Aufkommen aus diefen Steuern (und ver 
»Schlachtſteuer) nad Provinzen für das Jahr 1861 allein; fie find theild den Ab⸗ 
r Steuerverwaltnng (Gewerbefteuer, Klaffenfteuer, Ginfommenfteuer), theils den 
ngönadhweilungen — nämlich für die Grundſtener und für die ECinkommenſteuer ge: 
die flailenfteuerpflichtigen und die mahlſteuerpflichtigen Ortſchaften — entnommen; 
agung jtand alfo bei der Einfommenfteuer um 130880 Thlr. höher ald das wirklich 
uene, bei ver Klaffenfteuer ‚betrug die Differenz zreifcgen der Veranlagung und dem 
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Einfonimen 213950 Thlr., darunter 115578 Thlr. als unbeibringlich niebergefchlagen 
träge; bei der Bewerbeiteuer waren 170815 Thlr. weniger veranlagt. 

Stenerbetrag 1861. Grund: Gewerbe» Alaſſen- Winfommen- Veranl. Uinknſt. für Mabi- Sch 
ſteuer. Reuer. feuer. feuer klafſenftpfl. mablärfl. ſtener. fe 

Brovin:. überbaupt. Drie. Drte. 

Preußen 977792 34045) 1,766553 366821 245947 133887 221276 24) 
Bofen 509320 178548 848175 172775 133920 46317 102928 9 

‚ Brandenburg 903477 656785 1,300230 1,016331 271784 785675 651889 801 
Pommern 500138 21504 878275 293150 213488 86043 119246 1% 
Schlefien 2,216526 564167 2,008235 531233 863270 187112 256230 27: 
Sachſen 1,738729 429913 1,403404 482556 395573 99000 142736 14# 
Weſtfalen 1,224141 267837 1,197212 308277 316837 — 
Kheinland 2,142739 766042 2,087606 7564689 522375 255012 265171 310 

Überhaupt 10,212862 3,418646 11,485690 3,925862 2,463194 1,593548 1,769476 1,99% 

Die Grundfteuer beruht nur in den weftlichen Provinzen auf einer gleihmäpigen 
flrirung, in den übrigen Provinzen jind die herkömmlichen Staatdabgaben von Grun 
Boden noch beibehalten; e8 beftehen in venfelben 21 verſchiedene ältere Grundfleuerverfaffi 
nad) welchen meift die verfchiedenen Güterkategorien in verſchiedener Weife belaftet ſind; 
ältern Provinzen find beſonders die Rittergutsländereien fehr gering belaftet, die Städte 
fen Provinzen entrihten eine befondere Art von Grundfteuer (den Militärjervis- u 
Griminalfoftenrente). Gegenwärtig fteht die Befteuerung des Bodens nad) den Provinze 
fhen 4400 Thlr. pro Duadratmeile (Durchſchnitt der Rheinprovinz) und 867 Thlr. (2 
fnitt der Provinz Bonmern); verglichen mit der Cinwohnerzahl kommt auf Dem einzel 
Sachſen an Grundſteuer 26, in Rheinland und Weftfalen 22, in Schlejien 20 Sgr., in dı 
andern Provinzen nur LO—11 Sgr. Die jegt in der Ausführung begriffene Grund 
tegulitung wird die Verjchiedenheit der Beileuerung befeitigen; das aufzubringenve € 
fleuerquantum fol nad ven ermittelten Ertragswerthe der nicht mit Gebäuden befegten € 
ſtücke vertheilt (contingentirt) werden, bie beftehenden Steuerbefreiungen und Bevorzug 
von Grundſtücken aber durch vom Staate zu zahlende Renten abgelöft werben; neb 
Grundſteuer wird dann eine Gebäubefleuer eingeführt, welche ebenfalld nad dem Ertragt 
der Gebäude beflimmt wird, jedoch ohne Beſchränkung auf ein beſtimmtes aufzubrin, 
Duantum. 

Die Gewerbefteuer wird von denjenigen, welche ein Gewerbe in fleuerpflidtigem lin 
treiben, in zehn Klaffen erhoben, vom Handel mit Faufmannifhen Rechten (nad dem 
von 1861 vom Betrieb kaufmänniſcher Gejchäfte, Großhandel und Mittelhandel), vom f 
ohne kaufmänniſche Rechte (jet Kleinhandel), von der Saft: und Schankwirthſchaft, 
Bädergewverbe, von Schlädhtergewerbe, vom Brauergemwerbe, von Handirerfern, vom Mi 
gewerbe, von Schiffern und Fuhrleuten, vom Haufirgemwerbe und feit 1857 von Xectien, 
fihaften (1861 104958 Thlr., jet zur erften Klaffe). Für jede dieſer Klaſſen beftehen | 
dere Beftimmungen binfichtlih dev Höhe der Steuer und beziehentlid auch ver Art ver 
bringung ; die Höhe der Steuer ift bei den meiften Klaſſen verfchieden nad) der Größe der 
fhaft, wo der Gewerbebetrich flattfindet; zu diefem Zwecke find die Städte in vier Ge 
fteuerabtbeilungen unterſchieden. Der Betrag der Gemerbefteuer nimmt ziemlich regel 
mit der fleigenden Zahl ver Gewerbtreibenden zu; ſie brachte 1849 2,494837, 1852 2,74 
1855 2,886124, 1858 3,222227 Ihlr. — Außer der Gewerbeiteuer befteht jeit 185- 
eine Steuer, weldye unmittelbar von Reinertrage eined Gewerbes erhoben wird, in der | 
bahnabgabe; der Ertrag derjelben wird auf Grund der Abfchlüffe der Eijenbahnverwalt 
feftgefegt und ift fehr wechſelnd; in den drei legten Jahren bradte fie 1,800037 ( 
628542) Thlr. 

Die Klaſſenſteuer befteht, feit im Jahre 1851 die erfte Klaſſe von verfelben ausgeic 
ift, noch aus drei Klaffen zu im ganzen 12 (eigentli 13) Steuerflufen. Tie Ginjhäguı 
fhieht nad den MWohlhabenHeitsverhältniffen ohne Feſthaltung beſtimmter Einkomme 
wogegen bei der klaſſificirten Einkommenſteuer die Einfhagung nad der muthmaßlichen Je 
einnahme erfolgt. Zur Steuerzahlung verpflichtet find Haushaltungsvorftände und ıid 
ftändig ernährende einzelne Berfonen. Im Jahre 1861 waren in der höchſten Klaffe (m 
Steuerftufen 2Thlr., 12/, Thle., 1%, Thlr., 1Xhle., d.H. ohne ven Zuſchlag) 128778 Yeı 
veranlagt, in der zweiten Klaſſe (mit den Stufen 25 Sgr.,20 Sgr., 15 Sgr., 12Y,Sgr., 10 
513159 Perfonen, in der Dritten Klaffe: in den Stufen zu 7',, 5 und 2"/, Sgr. (Stuj 
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gen 1,160732, und in der Stufe 1° (mo die Einſchätzung nicht nad) Haushaltungen, 
pro Kopf der erwachſenen Perſonen flattfindet) 3,864023 Perſonen, welche monatlich 
jr. zu zahlen hatten. — Die Zahl der Einfommenfteuerpflichtigen in Orten, in welchen 
feuer beftebt, war 1861 32849. Das Auffonmen an Klaffen: und Ginfonmenfteuer 
3 Orten vertheilte ſich auf die Steuerpflitigen 1861 jo, daß die Einfommenfteuerpflid: 
». b. diejenigen, welche über 1000 Thlr. jährlich einzunehmen Hatten, 17,4 Proc. , die 
Klaffe der Klaſſenſteuer 18,4, die nächſte 26,3, die unterfte 37,9 Proc. des Gefanımt- 
nens an diefen Steuern aufbradhten. Ganz anders in den mahl- und ſchlachtſteuerpflich⸗ 
tädten: bier brachten die 30463 einfommenfteuerpflitigen Perſonen (bei Ginrehnung 
(bl: und Schladtfteuerbonification mit 20, oder während der Dauer des Zuſchlags, 
e. jährlich) allein 44 Proc. ded Auffommend an Einfonmen:, Mahl: und Schladhtiteuer 
nicht über 1000 Thlr. Einnahme habenden Perſonen aljo höchſtens 56 Proc. 
e &infommenjteuer wird in 30 Stufen eingeichägt, fie befteht in 3 Proc. (oder 1859—61 
wechnung des Zufhlags 3%, Proc.) des Minimalſatzes des fleuerpfligtigen Einkommens 
tufe. Im ganzen Staat waren 1861 zur @infommenfteuer 63312 Berjonen eingeichägt, 
zu 1001 bis unter 1200 Thlr. Einfommen: 19544, zu 1200—1400 Thlr. 10974 
0— 1600 Thlr. 7028, zu 1600 — 2000 Thlr. 7411 Perjonen; die Zahl der zu 
Thlr. Einnahme und darüber gefchägten betrug 18355, zu 4000 Ihlr. und darüber 
‚zu 6000 und darüber 2609, zu 12000 und darüber 727, zu über 24000 Thlr. 189 Ber: 
. Im Durchſchnitt kam auf 292 Einwohner ein Einkonmenfteuerpflihtiger (in den mahl⸗ 
pflichtigen Städten jhon auf 71), nad den Provinzen in Brandenburg auf 147 (in Berlin 
a; 50), in Sachſen auf 247, dagegen in Schlejien erſt auf 430, in Bofen erft auf 496 Ein: 
wein Ginfommenfteuerpflichtiger. — Diefe drei Perionalftenern (die Einkommen: , Klaffen: 
Rahl- und Schlachtſteuer) Haben ſich feit Einführung der Einkommenſteuer erheblich im 
age vermehrt: fie brachten 1849 9,606000, 1852 12,197000, 1855 bei Abrechnung des 
Hagt 12,912000, 1858 14,744700, 1861 obne den Zuſchlag 15,340000 Thlr. Der 
agderfelben pro Kopf der Einwohner war 1861 ohne den Zufchlag 25 Sgr., mit vemfelben 
1), Sgr., insbefondere aus der Provinz Brandenburg 1 Thlr. 18 Sar., Sachſen 
Kt. 3 Sgr., Bommern 1 Thlr. 2 Sgr., Rheinland 1 Thlr. 1 Sgr., Weftfalen 28 Egr., 
fm 27, Schlefien 26, Pofen 25 Sgr. Das Geſammtaufkommin an directen Staatöfteuern 
ih 1861 auf 1 Thlr. 24"/, Sgr. pro Kopf, das Auflommen an indirerten Staatöfleuern 
archſchnitt der legten drei Jahre auf 2 Thlr. 5, Ser. pro Kopf der Einwohner. 
ſtovinzial-, Kreis: und Gemeindeabgaben. Cine Statiſtik des Haushalt der 
inzial-, Kreis⸗ und Bemeindeverbände ift für die Jahre 1855 und 1857 aufgenommen 
a; bie Refultate der legtern Aufnahme jind nachſtehend nad Provinzen mitgetheilt; es 
zu bemerken, daß diefelben nicht ganz zuverläffig, namentlich bei den öſtlichen Bro: 
tbei den Randgemeinden ſchwerlich vollftändig find; eine neue auf Specialformulare ge: 
ete Aufnahme ift in Vorſchlag gebracht, jedoch noch nicht zur Ausführung gefommen: 

aben Zu Provinz Zu Kreit- Zu drifihen Zu Kirhen- Zu Schul- Cinnabmen Betrag der 
37. sweden. sweden. Gemeinde: und Bfarr- jweden. der Bemeinden Schulden der 
nz. jweden. jweden. a.d. Bermögen. Gemeinden. 

n 293935 349619 2,339204 655942 1,031887 652918 4,762862 
110668 319784 462212 300417 456324 173045 418434 

nburg 404954 304641 2,667624 576996 942292 1,406633 7, 681884 
rn 176719 365713 , 966587 828608 366934 1,064822 8,303998 
m 330941 284725 2,446828 1687040 1,001650 1,306528 3,008407 
ı 63218 329012 1,418152 327653 640185 886041 3,139623 
en 101088134263 1,087497 137332 367601 544906 2,7165083 
nd 460304 153708 3,611613 2427299 1,149673 2,603933 6,574649 

haupt 1,941818 2,241460 14,949657 3,441287 5,956546 8,628726 31,501355. 

le dieje Abgaben werden theil8 in Zorn von Zuſchlägen zu den directen Staatöfleuern, 
uch zur Mahl-, Schlacht- und Braumalzfteuer, theild auf Grund befonderer Einſchätzung 
tjonal = oder Nealfteuern, ſowie al8 indirerte Abgaben (von Brennmaterial, Wildpret 
.) oder bei Leiftungen für befondere Zwede auch in der Form von Naturalleiftungen 
1; die Provinzialfteuern werden mitunter von den Gommunen contingentirt. inter 
ovinzialzwecken, für welde die Abgaben geleiftet werden, würden namentlich die Koften 
ovinzial- und Communallandtage, der Provinzial: und communalſtändiſchen Inftitute 
ırmen: und Correctionshäuſer, Irrenz, Blinden:, Taubftummenanflalten, Hebammen: 
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inſtitute), der Provinzialwegebauten, der Tilgung und Verzinſung der Provinzialſchuld 
zu begreifen fein, unter den Kreiszwecken die Koſten der Kreisverwaltung (eventuell der Kreit 
blätter), ver Kreiſtage, der Kreidinftitute als Sparkaflen, auch Kreisarmen-, Kreisarbeitd- mn 
Rettungshäufer, für Kranfenhäuftr und mebicinalpolizeilihe Ausgaben, ferner für Chauffd 
und Wegebauten und andere probuctive Anlagen, fowie zur Berzinfung der Kreisihulden. DI 
Ausgaben für Gemeindezwede enthalten zugleich die Koften ver Polizeiverwaltung, des Fenc 
loͤſchweſens, der Herftellung und Erhaltung ver Gommunalwege, Straßen, Brüden, vie Deig 
laften, die Koften der Armenpflege, der Wohlthätigfeitd- und gemeinnügigen Gommunel 
anftalten verſchiedener Art; Hier follten in ven Aufnahmen für 1857 auch die Ausgaben I 
Butöbefiger für Die entfprechenden Sommunalzwedeihrer @utöbezirfemitenthaltenfein. Auß 
dem werden von den Gemeinden, Kreifen und Provinzen gewiffe Ausgaben für allg 
Staatszwecke geleiftet (3. B. die Erhebung gewiſſer Staatöfleuern, Gewährung von Vorfpei 
Einquartierung, Pferbegeftellung u. ſ. w.), in der Regel gegen eine gewiffe Entihädigung; 
Leiftungen für dieſe Zwecke Eönnen bei Ermittelung der obigen Zahlen berückfichtigt fein. 
flungen für Schulzmede finden theils als Schulabgaben von feiten ver Mitglieder ber 
gemeinde, theil8 aus ven Communalkaſſen, theild in ber Form des Schulgeldes flatt ; Lei 
für Kirchenzwecke theild als Öffentliche Abgaben der Mitglieder ver religiöfen Verbände, 
ebenfalls als Leiftungen der politifhen Gemeinde oder ald Patronatsleiſtungen meift aus 
vormaligen gutöherrlihen Verhältniß. Der Gefammtbetrag diefer Ausgaben geht aus 
obigen Zahlen nicht hervor, da bei der Deckung verfelben auch die anderweiten Einnahmen ul 
betreffenden Verbände mit in Betracht kommen würben; bei ven Aufnahmen von 1857 iR 
nur bei ven politifhen Gemeinden zugleich ermittelt worden, wie Hoch ſich die Jahreseinne 
aus dem Gommunalvermögen belaufen haben; auch diefe Summen find oben nad Pr 
mitgetheilt und es ift zugleich die Höhe ver Communalſchulden nad venfelben Aufnahmen 
zugefügt. 

Der Sejammtbetrag der Provinzial:, Kreis: und Gommunalabgaben im Vergleich mit 
Einwohnerzahl ftand nach den einzelnen Bezirken zwiſchen 27 Sgr. (Bezirk Erfurt, dann 

‚ben, Bromberg, Münfter, Oppeln, Poſen, Arndberg, Marienwerber) und 108 Ser. ( 
Berlin, dann Bezirk Trier mit 65 Sgr., Bezirk Danzig, Köln, Potsdam, Koblenz). Die 
ſchnittliche Höhe diefer Abgaben beläuft fih nad) den obigen Ermittelungen auf 1 Thlr. 20 € 
pro Kopf der Bevölkerung; diefe Summe würde alfo bei Berechnung der durchſchnittli 
ſammtleiſtung der Einmohner dem Betrage der Staatdabgaben von etwa 4 Thlrn. jährli 
mindeften noch hinzutreten; eine genaue Zeftftellung dieſer In ber Finanzftatiftit wich 
Zahl iſt zur Zeit im preußiſchen Staate, wie in den meiften Staaten, nod nit möglid. 

R. Boeckh. = 
Preußiſches Landrecht. (Begriff. Geſchichte der Codification des —*— 

ſchen materiellen Rechts. Außere Geltung des Allgemeinen Lanpregil 
Syſtem. Charakteriſtik des Allgemeinen Landrechts in einzelnen Lehren. Mi 
daction. Kritik des Allgemeinen Landrechts. Geſetzreviſion. Literatur.) 

I. Begriff. Dem Doppeliinn, nad welchem ‚Preußen‘ bald den preußiſchen Staat : 
feiner Befammtheit, bald nur einen zu ihm gehörigen Gebietötheil und auch dieſen in et 
verfchiedenen Abgrenzungen bezeichnet, entjpricht eine doppelte Beveutung des Preußifi 
Landrechts. „Preußiſches Landrecht“ heißt erflend das ehemalige Provinzialgefeßbud für 
Herzogthum Preußen, ziveitens dad am 5. Febr. 1794 unter dem Namen „Allgemeines Lauf 
recht für die preußifchen Staaten‘ publicirte Geſetzbuch, welches urfprüngli für die gefa 
preußifche Monarchie gegeben und auch nad den inzwifchen eingetretenen territorialen Be 
derungen geltendes Landesrecht für den größten Theil des heutigen preußifchen Geſammiſt 
ift. Mit ihm allein Hat ſich die folgende Darftellung zu beſchäftigen. 

II. Geſchichte der Kodification. Der Ewige Landfrieve von 1495, melder in W 
Hauptſache ven Klagen über das Fauſtrecht ein Ende machte, rief nur um fo lautere Klagen 
dad ungewifle Recht hervor. Es zeigte ih, daß In vielen Fällen niemand mit Sicherheit fi 
könne, was Rechtens fei. Lind bies war nur eine Seite des libeld. Das befte und Harfte 
fonnte in den Irrgängen enblofer Procefle verloren gehen. Mit allen diefen libelftänven 
bie fogenannte Neception des Nömifchen Rechts zufammen. Das Juſtinianiſche Geſetzbuch, 
fpäter fogenannte Corpus juris, mar im Mittelalter immer entihiedener in Aufnahme g 
men, zunächſt als Ergänzung der unzureihenden beutihen Rechte. Allein die Brenzf 
zwifchen dem einheimifchen und dem fremden Recht lag mefentlich in der Hand der Zuriften, 
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Juriſten erblickten im Corpus juris eine Art von Offenbarung ber wahren juriſtiſchen Ver⸗ 
nt. Das nationale Recht mußte unter ſolchen Umftänven zu kurz kommen, das „Volksrecht“ 
erlag dem ‚„‚Zuriftenrecht” ; der Umgeſtaltung des materiellen Rechts folgte unvermeiblich vie 
ageſtaltung des deutſchen Gerichteweſens. An die Stelle ungelehrter Schöffen traten zur 
sHegung der fremden Rechte nothgedrungen gelehrte Richter, und ebenfo unverftänplich ala 
u Corpus jurid wurde dem gemeinen Verftande bie ſchleppende, allen Zwiſchenbeſchwerden, 
latflüchten und Chicanen geöffnete Brocebur. 

Uns ſolchen Umſtänden erklärt jich der Gegenftand der Beſchwerden und ver Ausgangspunft 
ide Reformen. Dan beichwerte ji über das ungewiſſe Net. Als deſſen nächfte Urfache 
mptand man ben ungelöften Gonfliet zwijchen wivderftreitenden Rechtsnormen, zwiſchen ſtatu⸗ 
wilden und landesherrlichen Geſetzen, deutſchen, kanoniſchen und römiſchen Vorſchriften. 

Die Zuriſten galten je länger um fo entſchiedener als Miturheber des Übels. Vom Reich 
keine Abhülfe zu erwarten und es blieb nichts als der Appell an die Territorialgewalten, 

G.ver Verſuch, wenigſtens in den einzelnen Territorien von oben her ein gewiſſes Recht her: 
m, Dieſe Verſuche beginnen jchon im 15. Jahrhundert, jie brachten in verfchiedenen 

Aaitsrien jogenannte Randrechte oder Landesordnungen hervor, und auch die brandenbur- 
preußiichen Lande find diejen Beftrebungen nicht fremd geblieben. Doch ift man im 

K Jehrhundert nicht über Entwürfe, im 17. Jahrhundert nicht über eine blos provinzielle 
ijcation hinausgekommen.) Grit dad 18. Jahrhundert hat eine umfaſſende Codification 
nehrfachen Richtungen und für den Umfang der Monarchie geliefert. Drei Perioden find 

gs untericheiden: 1)von 1700 big zu Friedrich's des Großen Thronbefteigung, 1740 ;2) von 
DRG 68 zum Tode von Samuel von Gocceji, 1755; 3) von 1774 bis zur Publication des 

ten Landrechts für die preußiichen Staaten, 1794. Zwiſchen der zweiten und dritten 
de liegt eine Zeit des Stillftanded. 
2 Die erfte Periode hat Fein fertiges Ergebniß hinterlaſſen, allein die Gedanken, von denen 

ber Große ausging, ſind im weſentlichen ein Erbſtück jener Zeit. Ihre Reformbeſtre⸗ 
gingen von beſchränkten Zielen aus, von der Sammlung und Entſcheidung zweifelhaf⸗ 
cuefragen (ſogenannte casus dubii), nach dent Vorbild der gegen Ende des 17. Jahr⸗ 

pahatd (1661) ergangenen ſächſiſchen Derijionen. 
Bit ver Zeit erweiterten jih die Ziele, bis endlich Friedrich Wilhelm I. nad einigen unter: 

m Verſuchen im Jahre 1738 „ein allgemeines Geſetzbuch, gegründet anf das Roͤmiſche 
‚aber nur foweit ed applicabel, ind Auge fahte. Sein Tod hat die Ausführung abge= 
‚den Gedanken hat Friedrich der Große unverändert übernommen. Er erbte mit ihm 

ih das von feinem Vater für die Ausführung auderfehene Organ, den Gtatöminijter, ſpä⸗ 
2 Großkanzler Samuel von Gocceji.?) 
Imnoch wird die Reform nicht ohne Grund auf Friedrich ven Großen zurückgeführt und 
Bm benannt, obwol die Anfänge vor feiner Regierung beginnen und die Vollendung erft 

t feinem Nachfolger erfolgt ift. Unter ihm gemann das Ziel völlige Klarheit. Seinem 
ger ift die fertige Frucht in ven Schos gefallen. 

2) Den Ausgangspunft aller Gejegreform unter Friedrich dem Großen bildet feine Sorge 
kminberung der Procefie nach Zahl und Dauer. Setne Reform beginnt mit dem Proceß, 
hier jchuf er ji) vor allen Dingen freie Bahn theils durch Erwirfung eines vollſtändigen 
kg8 de non appellando, theils durch das Verbot der Actenverfendung (1746). Das 

Meß Schnitt jede Berufung von preußiichen Gerichten an die Reichsgerichte ab, das Verbot 
Aenverſendung hemmte bie Berufung auf den Spruch einer Bacultät, beibe Maßregeln 

die Überleitung des Verfahrens auf Behörben, deren Beihäftsgang ur die Proceß⸗ 
a nicht betroffen werben Eonnte. 

) Hierher gehört bas Preußifche Landrecht in der erſten Bebentung als Geſetzbuch für das Herzog: 
Srengen (zuerft 1620), dann in mehrfacher Umarbeitung, zulegt als „Friedrich Wilhelm's König 

Sen verbeflertes Landrecht“ (im Jahre 1721 publicirt). Bol. über die ältern Codificationsver⸗ 
—* Die Reception des Römiſchen Rechts i in der Mark Brandenburg und die preußiſche Ge⸗ 
ag vor König Friedrich Wilhelm II., in Reyſcher und Wilda, Zeitſchrift für Deutſches Recht, 

96. 
x Über fein Leben und Wirfen vgl. vorzüglich Trendelenburg, Friedrich ber Große und fein Grof- 

2 Samuel von Cocceji (aus ben Abhandlungen der Berliner Akademie von 1863 befonders abge: 
‚ Berlin 1863). 
——— xl. 9 
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Das Ergebniß der Proceßreform war zunächſt das Project des Codicis Fridericiani 
meranici vom 6. Juli 1747, ſodann als deſſen verbeſſerte Umarbeitung das Project des Co 
cis Fridericiani Marchici vom 3. April 1748, d. h., wie es ſich ſelbſt bezeichnet, ein „Gene 
modell“ für alle preußifhen Staaten, nad) welchem ‚‚alle Broceffe in einem Jahre durch drei] 
flanzen zum Ende gebracht werben follen und müſſen“. Dlittlerweile war auch an die Codiß 
tion des materiellen Nechts Hand angelegt. Die Conſtitution vom 31. Dec. 1746 verork 
in 6.24: „und weil die gröfte Verzögerung der Juftiz aus dem ungewiſſen Zateinijchen Rd 
ſchen Recht herrühret, welches nicht allein ohne Ordnung compiliret worden, fondern won 
singulae leges pro et contra bißputiret oder nad) eines jeden Baprice limitiret ober ertenkl 
‚werben, fo befehlen wir gedachtem Unſerm Etatöminiftre von Gocceji, ein Teutſches Allgeme 
Landrecht, welches ſich blos auf Die Vernunft und Landedverfaflungen gründet, zu verferik 
und zu unferer Approbation vorzulegen.” Dazu ſollten noch die beſondern slatuta einer jel 
Vrovinz beigedruckt werden. Zwei Punkte treten in dieſer Verordnung als Anklagepum 
gegen den bisherigen Rechtszuſtand hervor: 1) das ungewiſſe Lateiniſch-Roͤmiſche Recht, 
pro et contra disputiren,, limitiren ober extendiren. 

Der erſten Beſchwerde follte ein in ver Mutterſprache abgefahtes, auf Bernunft und —* 
verfaſſung gegründetes Geſetzbuch, der zweiten das Verbot ver Commentare zum Geſetzbuchi 
helfen. Das legte Mittel ift erfahrungsmäpig nutzlos. Denn ed gibt keine Chinefifche Aa 
gegen Gommentare, d. h. gegen wiſſenſchaftliche Entfaltungen des Rechtsgedankens. Die Gl 
dung des allgemeinen Geſetzbuchs auf die „Vernunft“ war nicht jo radical gemeint, als ed 
Anſchein haben fünnte. In Cocceji's Sinn mehr no ald in dem irgendeines andern 3 
erſcheint als Offenbarung der Vernunft das Römische Recht, namentlih in den Band 
(1. VBorrede zum Project deö „Corporis juris Fridericiani‘‘, 66. 14, 30). Was ven Panne 
abgeht, ift nur ein „„vernünftiged" Syſtem, d. h. wie Gocceji es verftand, die Anorbnungg 
den den Suftinianifchen Infitutionen zu Orunde liegenden tria objecta juris, personae, I 
actiones, wobei noch im einzelnen überall oberite Principien an die Spige geftellt und ans It 
die einzelnen Beſtimmungen ale logiſche Schlußfolgerungen abgeleitet werden ſollten. 

Es kam alſo darauf an, die im Roͤmiſchen Recht verborgenen Generalprincipien richtig 
abſtrahiren. Selten ſind die Abſichten des Geſetzgebers fo ausführlich ſchon auf dem Titch 
Geſetzbuchs vermerkt worden, als es Cocceji mit ſeiner Arbeit gethan hat. Von ſeinem auf⸗ 
Theile berechneten Entwurf ſind zwei Theile erſchienen, als: „Project dee corporis ju 
dericiani, das iſt Sr. koͤniglichen Majeſtät in Preußen i in der Bernunft und Randesverfailud 
gegründeted Landrecht, worinn das Römiſche Recht in eine natürlihe Ordnung und ri 
systeme, nad) den dreyen objectis juris gebracht, die General: Brineipien , welche in der 
nunft gegründet jind, bei einem jedem objecto feftgejeget und die nöthigen conclusiones «U 
viel Befege daraus deburiret, alle Subtilitäten und Fictiones, nit weniger tva8 auf den Xu 
ſchen statum nicht applicable iſt, audgelaffen, alle zweifelhaften jura, welde in ven Nömifi 
Geſetzen vorfommen oder von den Doctoribus gemadt werden, decidirt und ſolchergeſtalt! 
jus certum und universale in allen Dero Provingen flatuiret wird.” Erſter Theil (1749 
ſchienen) Perſonenrecht in drei Büchern, zmeiter Thell (1751 erichienen) Sachenrecht in 
Büchern. Bon dem dritten Theil (entfprechend den actiones des Juſtinianiſchen Inflitution 
fuftem8) iſt nur eine Probe über ven Ehebruch Handfchriftlich erhalten. Die Vollendung 1 
hinderte Cocceji's Tod (farb am 4. Oct. 1755). Sein Project hat nur in einzelnen 9 
vinzen und auch Hier nur rückſichtlich einzelner Bücher Gefegeöfraft erlangt. Man kann, 
fhon Mirabeau richtig geurtheilt Hat?), dies Ergebniß nicht bedauern. Das Werk iſt w 
nießbar nad) Form und Inhalt; es kündigt ſich an als ein „Teutſches Landrecht““, aber mit 
deutſchen Clement liegt es im offenen Zwiefpalt. Die Sprade ift gerade in der widhtigflen 
ziehung, nämlich in den techniſchen Ausdrüden, lateiniſch. Man ſieht auch nicht ven Verſuch 
Säwierigfeiten einer Umſetzung in bie Landesſprache zu überwinden. Dazu geſellt fi € 
ceji's erbitterte Beinvfeligfeit gegen dad Deutfche Recht. Es war ihm als ein „von den Pri' 
doctores bei den Haaren herbeigezogened” neues Elenient der Nechtövermirrung verhaßt.®) . 
Klage mochte in Beziehung auf einzelne beflimmte Fragen nicht unbegründet fein, allein 

3) De la monarchie prussienne, V, 215. 
4) „Die Teutfche Gefege fein infonberheit durch einige neuere doctores um bie Ungewißheit 
en zu vermehren, privata auctoritate bei ben Haaren wieder hervorgezogen.“ Vorrede zum 9 
jest 
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te willfurlih von den Doctores hervorgezogenen deutſchrechtlichen Antiquitäten wurbe auch 
uehrhaft lebendiges Recht iiber Bord geworfen, un fo mehr, als die „Vernünftigkeit“ im 
Obnae der vamaligen Zeit mit ven mathematiſch Beweisbaren zufammenfällt, venn das Deut- 
Me Recht läßt ſich nicht demonſtriren. Das Römiſche Recht iſt das eminent abftracte Recht, 
Mein auch bier verliert Cocceji allen Boden, ſobald es ſich um die rechtliche Behandlung we⸗ 
iqh fittlicher Verhältniſſe des Gemeinlebens handelt. Der Begriff ver Ehe geht ihm ebenſo 
wel und aus denſelben Gründen ab wie allen andern Naturrechtslehrern, indbefondere Chri⸗ 
Kan von Wolf. Beide fehen darin nur die vertragsmäßig geregelte Befriedigung animali- 
Mer Triebe. Daher find Ehe, Eoncubinat oder auch völlig regellofe Befriedigung des Ge⸗ 
Wehtötriebes an fich von gleihem innern Gehalt, nur die Sorge für Vermehrung der Bevöl- 
Imung empfiehlt dem Gefepgeber vie Begünftigung der Ehen. 

Mit dieſer Verwerfung ſeines Werks ſoll indeß über den Urheber nicht abgeſprochen werden. 
Gemzel von Cocceji iſt in feinen Borzügen wie in feinen Schwächen das rechte Kind feiner Zeit. 
Bein debenszweck war flar und richtig erfaßt, er vergriff jich in der Anlage des allgemeinen Geſetz⸗ 
Ins, aber ihm bleibt das Verdienſt, mit ver Grfegreform Überhaupt den Anfang gemacht zu 
hen. Er flellte damit dem unbeugfamen Willen Friedrich's des Großen eine unverrüdbare 

bin. 
9 Mit Gocceji' 8 Tod Fam die Öefegreform ind Stoden. In neuen Fluß Fam jie vom Jahre 

1774 a6 durch die Entwürfe ded damaligen ſchleſiſchen Juflizminifterd von Garmer. Indeß 
Yayıa Carmer's Plane anfangs im Kampf mit ven Grgenvorftellungen des damaligen Broß- 

von Fürſt, bis der befannte Ausgang des Müller Arnold’ihen Nechtshanpeld®) auch 
Großfanzler zum Fall brachte und Garmer an feine Stelle trat (11. Der. 1779). Die 

ifton beginnt ſchon mit dem nächſten Jahre. Den Anftoß gab ein Bericht Carmer's vom 
Brit 1780 „Liber den Zuftand unferer Geſetze“. Die eigentliche Grundlage bildet die be= 

nliute Gabinetsordre vom 14. April 1780 (abgevrudt im „Novum corpus conslitutio- 
Prussico-Brandenburgensium”, V1, 1935 —44). Sie verlangt für das nıaterielfe Recht 

* ine Sammlung der Provinzialgeſetze, 2) ein allgemeines ſubſidiäres Geſetzbuch zur Er⸗ 
ang der befondern flatutarifchen oder provinzialrechtlihen Normen. Bei der Redaction bed 
uh6 joll dad Corpus juris nicht ganz außer Augen gelaffen werben; jebodh ift 1) nur das 
den Naturgejeg und der geltenden Berfaflung Übereinftimmende and demſelben zu abſtra⸗ 

pa, 2) mehr, als die roͤmiſchen Geſetzgeſetzgeber ed gethan, auf Verhütung von Zweifeln und 
eſſen zu achten. Endlich ſoll ſich „in der Zukunft fein Richtercollegium oder Etatsminiſter 

len laſſen, die Geſetze zu interpretiren, anszudehnen oder einzuſchränken, viel weniger 
| Eeſetze zu geben“, Für alle Zmeifel und Bedenken wird die noch zu errichtende Geſetz⸗ 
niſſion als gutachtende Behörde in Ausficht genonmen, die Entfheidung Überall unmittel- 
em König vorbehalten. 
Das ift im weſentlichen eine neue Wiederholung des alten Eoccejijhen Programms, nur daß 
zii das allgemeine Geſetzbuch als Hauptfache, pie Provinzialrechte nur als Anhang Hinftellt, 

irend die Babinetöorhre von 14. April 1780 umgekehrt die ftatutarifchen und provinzialen 
e in den Vordergrund ſchiebt, das allgemeine Geſetzbuch nur ald Ergänzung betrachtet. 

Bahrheit ift auch diefer Unterſchied ohne praftifhe Wirkung geblieben. Die Natur der 
je drängte dahin, den Schwerpunft der Arbeit in dad allgemeine Geſetzbuch zu verlegen; vie 

Nflcation der Provinzialgefege iſt noch heute unerledigt, und es ift zu hoffen, daß bie Geſetz⸗ 
Ang von dem Unternehnten gänzlich Abſtand nehmen wird. Was die Carmer'ſche Geſetz⸗ 
Kon von Gocceji’8 Arbeit unterſcheidet, iſt nicht ver Grundgebanfe, fonvern die Art und das 
m feiner Ausführung. Gocceji ging allein an dad Werk, Carmer wurde angemwiefen, „bie 
icteſten und reblichflen Leute, welche er ausforfchen Eönne”, heranzuziehen und, mas mehr 

n will, zum erften mal wandte fi der Geſetzgeber an die Intelligenz der Nation, ja der 
jet gebildeten Welt. 
Garmer Hat den ſchwierigſten Theil feiner Aufgabe, das Aufſuchen geſchickter und redlicher 

Jälfen, glücklich gelöft, auch, ſoweit wir fehen koͤnnen, fein Verhältniß zu der Ausführung 
Unternehmens Elar und richtiggeorbnet. Er leitete das Ganze und vertrat ed nach außen, die 

e Ausführung der Arbeit übertrug er Mitarbeitern, an ihrer Spige dem von früher ſchon 

YA ausführlichften unter Mittheilung der Actenſtücke berichtet von Preuß, Briebrich ber Große, 
h 489550. * 
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wohlbewährrten breslauer Oberamtöregierungsrath Karl Gottlieb Svarez.5) Nah ihm v 
dienen noch beſondere Erwähnung der Aſſiſtenzrath, ſpaͤter Geh. Oberjuſtizrath Ernſt F 
dinand Klein, der Geh. Oberreviſionsrath, nachmaliger Juſtizminiſter Kircheiſen, der Ka 
mergerichtsrath Goßler, der Negierungdpräjident von Tevenar zu Magdeburg.?) 

Den Abſchluß der Arbeit bezeichnet die Publication des „Allgemeinen Landrechts für 
preußifchen Staaten‘ von 5. Febr. 1794. Vorher wurden publicirt: erftend der „Entwi 
eined allgemeinen Geſetzbuchs für die preußiſchen Staaten” (fogenannter gedrudter Entwu 
in ſechs Abtheilungen aus den Jahren 1784 — 88, ſodann dad „Allgemeine Geſetzbuch für 
preußiſchen Staaten” vom 20. März 1791, in vier Bänden. Der jogenannte gedruckte 6 
wurf ift nur bie erfte zur Veröffentlichung beſtimmte Nebaction. Carmer verlangte darüber I 
Urtheil zunächſt philsfophifcher Nechtögelehrter, dann folder, welche, ohne Rechtögelehrte 
jein, fi ven Studium einer „wahren praktiſchen Weltweisheit“ gewidmet haben, endlich al 
erfahrener verftändiger Diänner überhaupt. (Vgl. „Vorerinnerung” zu Thl. I, Abthl. 1, vu 
24. März 1784.) Neben diefer allgemeinen Aufforderung ergingen noch beſondere Auffort 
rungen an einzelne hervorragende Männer, darunter Daries in Frankfurt a. d. O., Dan 
Nettelbladt in Halle, Höpfner in Gießen, Moſes Mendelsſohn. Monita find in großer Za 
eingegangen, fie füllen unter den im Jahre 1811 georpneten handſchriftlichen Materialien k 
Allgemeinen Landrechts (j. oben Note 7) nicht meniger ald 39 Bände. 

Das „Allgemeine Geſetzbuch“ vom 20. März 1791 ruht im wejentlihen auf der von Syaı 
redigirten, im achtzigften Bande der Materialien des Allgemeinen Landrechts enthaltenen „R, 
visio monitorum“. Bon 1. Juni 1792 ab follte e8 Geſetzeskraft erlangen, indeß wurde mg 
in dieſem legten Stadium dad Werk fo vieler und ſtandhafter Arbeit in Brage geftellt. 

Infolge eined Berichts des ſchleſiſchen Juftizminifters Sreiheren von Dandelmann ve 
9.April 1792 ſuspendirte eine Cabinetsordre vom 18. April deſſelben Jahres „bis auf weiterel 
die verbindende Kraft des neuen Geſetzbuchs. Danckelmann's Bericht hebt nur die Schwierk 
feiten hervor, ſich bis zum 1. Juni 1792 in dad neue Gefegbucd genügend einzuarbeiten. 
die wahren Ziele jeined Berichtö wie der Babinetdorbre vom 18. April 1792 waren Garm 
und Sparez von Anfang an nit im Zweifel. Das Geſetzbuch jollte ſtillſchweigend begrab 
werben, man witterte darin revolutionäre Grundfäge. Carmer trat mannhaft für jeine Arlı 
ein. In einem Immebiatbericht vom 19. April 1792 (von Svarez verfaßt) bezeichnet. 
Danckelmann's Bericht geradezu als bloßen Prätert, und in feinem Begleitjhreiben an Wille 
von demſelben Tage heißt e8: „es ift nicht meine Sache, von der hier die Rede ift, es ijt die Ses 
des Königs Majeſtät; — die Ehre der Regierung, und der Juſtiz iſt daran gelegen, daß man De 
gleihen vor den Augen bed gefammten Publikums gemachten Schritt nicht To ohne alle erhe 
liche Urſache wieder zurückthue“ (f. ‚Materialien ded Allgemeinen Landrechts“, LXXXVIII, f.E 
Friedrich Wilhelm II. wies Carmer's Anträge durd einen kurzen Beſcheid vom 5. Mai 174 
zurüd. Von da fchleppte lich die Sache über Jahresfrift weiter, bis die Cabinetsordre vg 
17. Nov. 1793 mit den Abjichten des Königs deutlicher hervortrat. Der König verlangte, is 
alle „das Staatöreht und die Negierungsform betreffenden Säge, ingleihen alleneuen, & 
den bis dahin beſtehenden Gejegen nicht fließenden oder jie ergänzenden Vorſchriften“ megg 
laffen würden, Auch follte, was ſehr bezeihnend ift, aus dem „Allgemeinen Geſetzbuch“ «a 
„Allgemeines Landrecht“ werben, zum deutlichen Zeichen, daß es Feine Gefegreform, fonde 
nur die Firirung des beſtehenden Rechts enthalte. 

6) Bol. den Aufſatz in von Kamp’ Jahrbüchern für die preußiiche Geſetzgebung, Rechtswiff⸗ 
ihaft und Rechtsverwaltung, XLI, la— 76a (ESvarez, Ein biographiſches Kragment). In dem po 
©. 74a, abgedrudten Schreiben, welches Friedrich Wilhelm II. an 8. Mai 1798 an den fterbenä 
Sparez richtete, heißt es geradezu: „Chne euch würde weder Die neue Gerichtsordnung noch das ME 
meine Landrecht, welches bis dahin ale ein unauflösliches Problem betrachtet wurde, je zu Stande ı 
fommen fein. Cvarız flarb als Geh. Oberjuſtizrath am 14. Mai 1798. 

7) Über die Gefchichte Der Vorarbeiten zum Allgemeinen Landrecht vgl. vornehmlich den Auffag v 
Simon in Mathis’ Juriftifcher Monatsichrift für die preußiichen Staaten, XI, 191 fg. Der une 
ein an ben Juſtizminiſter von Kircheifen eritatteter Bericyt über die (von Simon bewirkte) feientiff! 
Rebaction ber Dinterialien der preugifchen Grſetzgebung. Dazu vgl. noch wegen einzelner aus den 
terialien mitgetheilter Actenſtücke über die Vorarbeiten won Daniels’ Lehrbuch des gemeinen preußiſch 
Privatrechte, I, 11— 57; 1—54 der Anlagen. Der vorliegende Aufſatz enthält einige bisher nicht $ 
druchte Diittheilungen aus den Materialien, deren @injicht ich der Erlaubniß des Herrn Juſtizminiſte 
verdanfe. Auf dieſe im preußischen Juftizminifterium aufbewahrten Actenſtücke beziehen ſich alle folgt 
den Anjührungen ber „Materialien“. 
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Carmer bat in einem Bericht vom 20. Nov. 1793 um genauere Angabe ber anftoͤßigen 
teilen, und als ihm diefelbe durch Gabinetöordre vom 28. Nov. verweigert wurde, wandte er 
Jam 8. Dec. mit berfelben Bitte an den Urheber der ganzen Zögerung, an Dandelmanır. 
tmiichen hatte Friedrich Wilhelm II. an demſelben Tage den Juſtizminiſter Goldbeck zum Aſfi⸗ 
ten Carmer's ernannt, um ihm die Stellen zu zeigen, „fo er nicht ſiehet oder jehen wil“; es 
Ing Sarmer, fi mit Goldbeck zu verfländigen, und auf Grund eines Goldbeck'ſchen Berichts 
ſchien die Cabinetsordre vom 18. Dec. 1793 nit einer Aufzählung einzelner zur Ausmerzung 
Mmmter Paragraphen. Damit war Carmer's Unternehmen im weientlihen geborgen. Er 
ferte willig dad Einzelne un des Ganzen willen, der König drängte zum Abſchluß, Die Im: 
keitung kam mit erftaunliher Schnelligkeit zu Stande. Am 5. Febr. 1794 wurde das „Allge⸗ 
sine Landrecht fiir die preußiichen Staaten‘ publicirt, jedoch mit Suspenſion der drei erften 
itel des zmeiten Theils (Familienrecht), ſoweit jie dad gerade Öegentheil eines Flaren und un: 
mittig recipirt geweſenen römiſchen oder andern fremden Geſetzes enthalten ($. 7 des Publi: 
kiondpatentd vom 5. Bebr. 1794). 

Mm. Außere Geltung des Allgemeinen Randrehte.d) Das Allgeneine Landredt 
tgegenmärtig 1) für bie preufiichen Staaten mit Ausnahme folgender Bezirke: a) Vezirf 
er Regierung zu Straliund und des Appellationdgerihtd zu Greifswald (Neuvorponmern); 
a) Bezirk nes Juſtizſenats zu Ehrenbreitftein (Oftrhein) ; in biefen Bezirken gilt noch gemeines 
Reht; c) Bezirk des Appellationsgerichts zu Köln; bier gilt franzöſiſches Recht; d) hoben: 
alemihe Lande. 2) Außerhalb Preufens in Ansbach-Baireuth, in Dftfriedland, in einigen 
irren von Sahfen: Weimar. Die Geltung ift jedoch verjdieden nad) Umfang und Art. 
Kah tem Umfang gilt in einigen Provinzen dad Allgemeine Yandrecht noch heute unter Sus⸗ 
dafion der erften drei Titel bed zweiten ‘Theil, in andern und zwar in den meiften Provinzen 
Bime Suspenjion hinmeggefallen (vgl. Hendemann, a.a.D., oben Note 8). Nach der Art der 
deltung gilt das Allgemeine Landrecht größtentheils noch heute bloß ala ſubſidiäres Recht, d. h. 
ar Ergänzung ſtatutariſcher oder provinzialrechtlicher Normen, in einzelnen Gebieten gilt es 

Waagen vorbehaltlich einzelner Modificationen als Hauptrecht. 
N. Softem des Allgemeinen Landrehts.?) Das Allgemeine Yanprecdt zerfällt 

inferlich in zwei Theile, jeder Theil in Titel, jeder Titel in Paragraphen. Der erſte Theil ent: 
hät die Einleitung und 23 Titel; der zweite Theil enthielt 20 Titel, von denen jedoch der zwan⸗ 
Jake Titel feir Ginführung des neuen Strafgeſetzbuchs vom 14. April 1851 aufgehoben ift und 
Ihr in den neuen Angaben des Allgemeinen Landrechts weggelaſſen wird. Die innere Blie- 
krng des Allgemeinen Landrechts ift längft und mit Recht als feine weſentlichſte Cigenthüm— 
keit anerfannt und deshalb eingehender als alles andere zu erörtern. 

Obenan flebt die Unterſcheidung der zwei Theile des Allgemeinen Landrechts. Man pflegt 
imerften al8 Sachen, den zweiten als Berfonenrecht zu bezeichnen. Doch bedarf dieſe Termi⸗ 

misgie ſelbft wieder ver Erklärung, wenn fie nicht irreführen foll. Die beiden Theile geben in 
Bıbrheit die Gliederung des fogenannten „Naturrechts des einzelnen Menfchen‘ in „außerge- 
Mitaftliches” und in „Geſellſchafts“-Recht wieder. Der erfte Theil gibt das außergefellfchaft- 

Br Recht, d. h. das Recht für die einzelnen als ſolche; der zweite Theil gibt das Geſellſchaftso⸗ 
Bit, d. h. die Ordnung des Gemeinlebens für die Perfonen als Glieder der bürgerlichen Ge- 
Mitaie. Das Einzelrecht bezieht ſich ſchlechthin nur auf das Vermögen, deshalb ift der erfte 
Theil Vermögensrecht; dagegen läßt ſich der zweite Theil nicht etwa auf das Familienrecht 
aradrühren, denn die Familie bildet nur die unterfte gefellichaftliche Gliederung. Auch ver: 
Wiebe ſich durch folche Gegenüberftellung ſchon an ſich der richtige foftematifche Geſichtspunkt. 

Das Syſtem des Allgemeinen Landrechts geht überhaupt nicht von dem Inhalt oder Gegen: 
Mar der Rechte, fondern von der Stellung der Berfon zur Nechtögemeinihaft aus, und indem 
Kie Stellung ber Perfon über die Bamilie hinaus unmittelbar bis zum Staat ordnet, greift 
Allgemeine Landrecht über die Aufgabe eines blos bürgerlichen Geſetzbuchs hinüber. 

| 

8) Bgl. unter anberm Heydemann, Ginleitung in das Spitem bes preußiſchen Givilrechts (1861), 
ſg. 

} 
114 
„9 Bgl. Heydemann, Einleitung, S. 35—63. Daniels, a. a. D. Lüher, Das Spften bes Prenpis 
hen Rantrechts in deutfchrechtlicher und philefophifcher Begründung (1852; einfeitig, zum Theil will: 
Klih, aber geiftvoll). Goſchel's Auffag über das Syſtem des Preußiſchen Landrechts in ben zerftreuten 
littern aus ten Hand» und Hülfsacten eines Juriften, I, 525—548, kann, wie Die andern Nuffäke 
Ks Buchs, nur ald Sammlung von nur zum Theil brauchbaren Ginzelbemerfungen gelten. 
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Man kann weiter gehen. Das Allgemeine Landrecht greift über die Aufgabe eines Ge 

buchs überhaupt Hinaus; es ift mit Recht ald Lehrbuch bezeichnet worden, und es ift lehrreich 
fehen, wie die Bereinigung zweier an ſich geſchiedenen Zwecke das Syſtem trog des wahr: 
eminenten Strebend nad) Gonjequenz in Wiverfprüche verwidelt hat. Jeder der beiden Ti 
bat nämlich feinen logifchen Mittelpunft in einem theoretifchen Grundbegriff: ver erfte Thei 
den Begriff des Cigenthums, der zweite urfprünglih in dem Begriff der Gefellichaft. Ke 
diefer Begriffe Hat indeß die praftifche Probe in der Ausführung rein und ungetrübt beſtan 
wie ſich aus der folgenden Überficht des Syſtems ergeben wird. Den erften Theil eröffnen bi- 
genannten „allgemeinen Wahrheiten”, d. h. Einleitungslehren, welche ſchon Sparez dem Ga 
buch felbft gegenüberftellt. Sie handeln von den Gefegen überhaupt unb ven allgeme 
Brundfägen des Rechts (Einleitung), von den Perfonen und deren Rechten überhaupt (Tit 
von Sachen und beren Rechten überhaupt (Lit. 2), von Handlungen (Tit. 3— 6), vom 
wahrfam und Befig (Tit. 7), endlich reinen mande, im Gegenſatz zu Svarez, zu den allgeme 
Lehren auch Tit. 8 „vom Cigenthum“. Eigenthum iſt „das Recht, über die Subflanzeiner S 
oder eines Rechts mit Ausſchließung anderer, aus eigener Macht, durch fich felbft oder einen 
ten zu verfügen‘ (Allgemeines Landrecht, Thl. J, Tit. 8, 6.1). Gegenftand des KigentG 
ift „alles, wa8 einen ausſchließenden Nuten gewähren kann“ ($.2). Gigentbum und : 
mögen fallen danach im mefentlihenzufammen.20) Es gibt ein Eigenthum an ver koͤrperl 
Sache, aber ebenjo gut dad Cigenthum einer Grundgerechtigkeit, eined Nießbrauchs, ja, 
das Allgemeine Landrecht die Gonfequenz zu ziehen nicht geſcheut hat, auch das Eigenthun 
einer Forderung. Dennoch drängt die Natur der Sache vahin, das Eigenthun an Eörperli 
Sachen als felbfländiges Inftitut aus der vagen Allgemeinheit des bloßen „Habens“ heri 
zubeben. Der landrechtliche Begriff des Cigenthums bahnt dazu ven Weg. Er erweiſt fi 
zweideutig, denn indem er die Subſtanz der Sache von der Subſtanz eines Rechts ſcheidet, f 
er dad Verfügungsrecht über die Subflanz der Sache ald Sacheigenthum allen andern Red 
gegenüber. Auch zeigt fich, daß daſſelbe Necht als Eigenthum oder Nichteigenthum erfche 
je nachdem man ed rein für fih oder in feiner Beziehung auf die Subftanz der Sache beitrag 
Zugegeben, daß ver Nießbraucher Eigenthümer feines Nießbrauchs iſt; auf die Subſtanz der ©: 
bezogen, ift fein Necht nicht das Eigenthun, fondern nur die Beſchränkung eined fremden Eig 
thums. Abjolutes Eigenthum ift nur dad Eigenthum im römiihen Sinn, Cigenthum an 
koͤrperlichen Sache. Dies gilt nicht bloß gegenüber den fogenannten dinglihen Rechten, font 
ebenfo gegenüber ber Forderung und hier zugleich auß einem andern Grunde. Das Allgem: 
Landrecht fieht in den Forderungen nur das Mittel zum Erwerb des Eörperlichen Eigenthi 
oder dinglicher Rechte. Sie haben feinen felbfländigen Zweck, fie jind nur die Keime dingli 
Rechtsverhältniſſe, und dieſe erfcheinen als die normale Entwidelung des geſammten Vermögt 
rechts. Darum mußte nothwendig die Dinglichkeit der echte an ein allgemeined, womoͤt 
allen Rechten zugangliches Erforderniß gefnüpft werden. Das perſönliche Recht wird ding 
durh Ginräumung des Beliged (Allgemeined Landrecht, Ihl.I, Tit.2,$.135). Ina 
dieſen Beziehungen fleht dad landrechtliche Vermoͤgenſrecht dem Römifchen Net grunpfät 
gegenüber. 

Der Römer ftellt an die Spige feined Vermögensrechté die beiden Grundbegriffe des Ei, 
thums und der Borberung, des dominium und der obligatio, beide in abfoluten Gegen 
Er faßt das Eigenthum als die totale rechtliche Unterwerfung der koͤrperlichen Sache; nur wi 
ſtrebend und nur um beftimmter öfonomifher Zwecke willen läßt er Eigenthumsbeſchränkur 
zu und erfennt einzelne dur ihren Inhalt individualiſirte dingliche Rechte an. Dem Ei 
thum völlig ebenbürtig ſteht diegorderung gegenüber. Das Landrecht geht aus vom Vermö 
Das volllommenfte Bermögen ift dasjenige, welches gegen jeden Dritten durch Klage behau 
werben kann, d. h. das binglihe Recht. Daher ift alles Vermögen entweder dinglich oder 
dent Wege, ed zu werden, und ber Bejig bildet die Brücke, über welche ver urſprünglich 
perfönlich Berechtigte zu dinglicher Anerkennung feines Rechts gelangen kann. DBerfuct ı 

10) „Alles, was ein Menſch zu dem Seinigen rechnen und darüber als über Das Seinige verfi 
fann, gehört zu dem Eigenthum biefes Menſchen.“ Svarez, Inhalt der preufifchen Landesgefen 
Sievert’s Materialien je wiffenfchaftliden Erflärung der neuciten allgemeinen preußifchen Lan 
gelepe, S. 4. Faſt noch weiter gehen S(varez) und G(oßler) in ihrem Unterricht über die Geſetze 
bie Einwohner der preußifchen Staaten (1793), II, $. 1: „Zum Eigenthum eines DMenfchen gehören 
vörberft feine körperlichen und Geiſteskrafte und jeder Gebrauch, den er Davon zur erlaubten Veforder 
feines Wohlitandes machen kann.“ 



Preußiſches Landrecht 135 

vun, von dem landrechtlichen Begriff des Cigenthums ausgehend, ſich in dem ſyſtematiſchen Bau 
Veiſten Theils zurechizufinden, jo jpiegelt fich ber Doppelfinn des Cigenthums in dem Syſtem 
er. Auf die Lehre vom Erwerb des Eigenthums, Tit. 9—13, folgt Tit. 14 „von Er⸗ 

ME iatang des Bigenthums und der Rechte“; darauf Tit. 15 „von Verfolgung des Eigenthums“, 
16 „son den Arten, wie Rechte und Derbindlichfeiten- aufhören‘’, endlich Tit. 17 vom „ge: 

winigeitliden Cigenthum⸗“. Dem Gigentbun in feiner Totalität, wovon die Tit. 8— 17 
kenbein, ſteht gegenüber das getheilte Eigenthum, Lehn und Erbzins (Tit. 18), und die Lehre 

3 wahen Gigenthumsbefchränfungen, namlich Pfandrecht (Tit. 20), Rechte zum Gebrauch oder zur 
Sepangfcemden Cigenthums, Niepbraud, Erbpacht, Leibe, Miethe und Pacht (Tit. 21), 
Gezboriehtigkeiten (Tit. 22), Zwangs- und Banngeredhtigfeiten (Tit. 23). Man ficht, 
Hersll Sriht gegenüber ven allgemeinen Begriff des Eigenthums der engere Begriff ald Sad: 
agenihum hervor. Es ift ver Widerſpruch zwifchen Lehrbuch und Geſetzbuch. Die Naturrechts⸗ 
Wrbäger hatten den landrechtlichen Eigenthumsbegriff vorbereitet 11), der Geſetzgeber Eonnte 
rei nur jehr unvollkommen durchführen. Verwandte Erjheinungen bietet der zweite 
Sl Grrubt, wie ſchon bemerft, auf der naturrechtlihen Geſellſchaftslehre; allein es offen 

kat fh in ihm der Kampf zwiichen jener in fich bereitö abſterbenden Theorie und der ben Geſetz⸗ 
A ren inflinctio innereohnenven lebendigen Anfchauung des preußischen Staatslebens. Dad na= 

chiliche Geſell ſchaftsrecht geht in ven Lehrbüchern, z. B. von Wolf, Daried, Weftphalu. a. 
when Begrisf ver Geſellſchaft aus. Die bürgerliche Gefellfchaft, die societas civilis, d. h. der 

Gast, ik davon nur eine Anwendung. Das Allgemeine Landrecht gibt nirgends ben abſtrac⸗ 
mBeriff der Geſellſchaft. Es ſpricht nur von verſchiedenen Geſellſchaften innerhalb des 
Butt und von ver bũrgerlichen Geſellſchaft (Thl. I, Tit.1, 66. 2—9) als deren Einheit. So 
Met im zweiten Theil an die Stelle jened abftracten Gefellihaftäbegriffd der concrete Be: 
ver bürgerlichen Geſellſchaft, d. h. des Staats. Der zweite Theil gliedert ſich nad den per: 
Balken Elementen des Staats und nach feinen Attributen. 

Berionlihe Elemente jind 1) die häusliche Gefellichaft mit ihren Ausläufern in Sippe und 
dewendtſchaft (Kir. 1 — 4) und ihrer Erweiterung dur das Geſinde (Tit. 5); 2) die Ge: 
Higaiten im engern Sinne (Tit. 6); 3) die verſchiedenen Stände, nämlich der Bauernftand 
(8.7), dee Bürgerftand (Tit. 8), der Adel (Tit. 9), die Staatsbiener (Tit. 10), dazu 
(dit. 11) von ven Nechten und Pflichten der Kirchen und geiftlichen Gefelligaften, Tit. 12 von 

- ern und höhern Schulen. Die Attribute der Staatsgewalt, von denen der Tit. 13 im allge: 
ı wnen handelt, werden im einzelnen nur rückſichtlich der fiöcaliihen Rechte (Tit. 14 —16) 
‚ab der flaatlihen Schutzgewalt in ihrer Beziehung auf Gerichtsbarkeit (Tit. 17), Obervor: 
nudſchaft (Fit. 18), Armenverforgung (Fit. 19) und Strafredt (Tit. 20) näher beſtimmt. 

In diefem Syftem liegt die naturrechtliche Theorie, wie ſchon gefagt, Im Streit mit den 

Keftiihen Anfchauungen ver Redactoren. Auch das Naturreht will nichts anderes ald ben 
Staat erklären, e8 bildet feinen Begriff ver Geſellſchaft im legten Zwed nur, um zu der bürger⸗ 
lihen Geſell ſchaft zugelangen. Allein es verflüchtigt Familie, Geſinde, Gorporation nicht zu bloßen 
Amenten der Staatögemeinihaft. Die socielates conjugalis, paterna, domestica, herilis 
tuben alle auf eigenem Brund, fie jind vor dem Staat und beftehen nothfalls ohne ven Staat. 

Sodann finden in der „naturrechtlichen Geſellſchaft“ die Stände feine Stelle. 12) Denn Hier 

11) In allen Naturrechtelehrbüchern begegnet das To nostrum als gleichbedeutend mit Dermögen, 
Rmit Recht überhaupt. Da nun nach römitchen Begriffen in dem meum esse fich das Eigenthum 
mdrückt, fo lag ed nahe, jenem abflracten Begriff die römische Terminologie unterzufchieben und das 
Kt mit dem Eigenthum zu identificiren. Vielleicht am abfchredenpften zeigt fich bie Folge diefer Ver: 
Kreung in Georg Friedrich Meier's Recht der Natur (1767), ©. 247. Danad) beeinträchtigt man eine 
Sesgfran an dem Ihrigen, wenn man ihr unfeufche Dinge vorfagt; denn man zwingt fie wider ihren 
Willen, einen gewiflen Gebrauch ihrer Ohren zu erhulden. Daß die Ausdehnung bes Befiges über den 

umebeftg hinaus, die juris possessio als allgemeines Princip und leife Spuren von Rachwirs 
hugen ber beutichen Gewere ebenfalls zur Verflüchtigung bes Bigenthumsbegriffs beigetragen haben 
aögen, joll nicht beftritten werben, aber das Allgemeine Landrecht knüpft unmittelbar und in erfler 
deihe an das Naturrecht an. 

12) Die fogenannte societas inaequalis bezieht fich nicht ettva auf die verfchiebenen Standesrechte 
imerhaib der bürgerlichen Geſellſchaft, fondern auf alle Gefellfchaften, in denen der eine ale Obers 
haupt, ber andere als Untergebener erſcheint. Ganz charakteriftiich für die Unfähigfeit des Naturrechte, 
be rerfchiebenen Etänbe in ſich aufzunehmen, ift namentlich der Umftand, daß Klein, einer der Redac⸗ 
men bes Allgemeinen Landrechts, in feinen Grundfägen der natürlichen Rechtswiſſenſchaft (1797) das 
Etönberecht ganz übergeht, während fein Syſtem fonft burchgängig eine Wieberholung des landrecht⸗ 

lichen Syſtems ift, 
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fehlt es an der Gemeinſamkeit des Zwecks, welchen namentlich Wolf an die Epige ſtellt, & 
ser allem an den gegenſeitigen aus dem perſönlichen status bersorgebenben Reiten unb DH 
zen, auf melde alle Naturrechtslebrer neben dem Vertrag (Daries ĩogar allein) die — 
beſtimmung der soeietas gründen. Für die Geſetzgebung entſcheiden voldde Bedenken nidt. © 
allem Zuſamrienbang mir ter naturrechtlihen Theorie fonnten die Redactoren ihr nicht die 8 
raliärigung lebendiger Grideinungen res Staatslebens evfern. Noch mebr. Der philofohf 

ſchen Tendenz Rekı uriprünglih eine Arı von äuferlider Skematiñrung gegenüber, wie deu 

3.2. unter ver Rubrik‚Stadtbewobner“ urirrünglid Gelebrte, Kauflente, Juben, DE 
ginger und Vagabunden N in teliiamer Vereinigung sufammeninten mußten. 

Das landredlidde Eoftem des zweiten Tbeild int eine Ausgleidung zwiſchen folgen Ba 
ſuchen ſtatiſtiſcher Ebemariürung und tem Bedürfniñ nad einem r&ileierbiiä haltbaren, i 
üb geſchleſſenen Soſtem. Tierbiloierbiihe Richtung ver Redactoren knüpft an daß 
Raturrecht an. Daber tie sacietasdomestica, welche ñch in ven erſten fünr Titeln des Lan 
ennridelt ald societas connubialis Linatrimenmnalis. coniugalis) (Tir. 1), paterna (Tit. 
consanzuinitatis (Tit. 3 und 1), enrlih ale Geinvrererbälmig, über weiten feftem 
Stellung freilich Svarez ſelbſt feine Zweifel bare. 19) Daber ferner Der Vegriff des Staat# 
der kürgerlidsen Geiellibart, der societas eivilis. welche unzeräntert som Project des Corpodl 
juris Fridericisni in Dad Yantredr Üsergegangen it.!Y) Am mertwürtigiten tritt der Zufen 
menbang det landredtlichen Sottem& mır tem Naturrecht gerate ta bervor, mo es ti von ih 
icheidet. Se namentlif ın ver Vegriffebeifimmung ter Geiellißatt. Tie Gliederung der bil 
gerliden Beleuitatı lie: AS nıas eribörient durch eine Aurlötung in lauter Fleinere soll 
tates daritelica. Ten Geſellichaften tritt der Stand. trin ser allem vie organiſche Anl 
gegenüber. Dadurch ermert ũd der abftracte Vesrif ver Geſellichaft unfäbig, aus ih di 
reriönlisen Glewenie Des Etaats zu enmideln. Die Redacteren geben ibn auf und ſchich 
die Defnıienrer Feſelſdaẽt ın Tin. 6, worurd Re einen weit Beirinftern Einn, die Bel 
ung Kos ar? Getrl’Sstten rss suigärem Srradgesftausb un aut Gerrerarionen annehmn 

mug. Dersieihi man indes Die Reanitäbeitimmung jeibtt: Unter Geielliharten überbeu 
werten bier Verdindungen mehrerer Miralieder Det Sıasid zu einem gemeinibaftliden Ei 
smed serläntmn Algemened Santreds. TEN. Iu.6 VG 1) Sonde ũch tat woͤrilicht 
Rare Terzincn ver Geieuſdaſt ın abst: raeto mieder. saietasın zenere est pactum v 
qussipacium Je ine quodam Coniane ls yinbas vorseguen:s (Welf, Jus naturae mM 
thada säientäca periractetum .P.VIE © ı . 1. 
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ınteegen aut. weise ım segten Ited rer ten Üernäseräirterete des arselnen Dienen: i 
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hebt dies nicht um ihrer ſelbſt willen, ſondern weil die Handelsgeſellſchaft ſich auf den beſon⸗ 
ern Stand der Kaufleute bezieht, alſo von dieſer Seite betrachtet als Ausflug eines perſonen⸗ 
wätligen Berhaltnifies angefehen werben konnte. 

Die foftematiihe Anordnung von Tit. 13 abwärts ift nicht ſowol rückſichtlich der Gruppi- 
mmg als rückſichtlich des Geſammtumfangs der aufgenommenen Gegenftände von Intereffe. 
68 Handelt jich um die Rechte und Pflichten des Staats, zunächſt im allgemeinen (Tit. 13), ſo⸗ 
dann im befondern,, und bier theils um fiscalifche Nechte (Tit. 14 — 16), theild um bie ſtaat⸗ 
Kir Schutzgewalt in ihren Entfaltungen als Givilgerichtsbarfeit, Dbervormundichaft, Armen 
wriorgung und Strafredt (Tit. 17 — 20). 

Die Redartoren glaubten mit allen diefen Lehren, etwa das Strafrecht aufgenommen, 
weihes ſchon Svarez aus dem Geſetzbuch weglaffen wollte 29), innerhalb der Grenzen eine® blos 
„bürgerlichen‘‘ Geſetzbuchs zu ſtehen. Sie wollten nur aufnehmen, was in irgendeiner Weife 
Magenfland richterlicher Entſcheidungen werben könnte. In diefer Beziehung glaubte Svarez ein 
 Rriterium in dem Unterſchied zwifchen „den Verhältniffen des Negenten gegen das corps ber 
Marion im ganzen genommen und gegen eingle phoiliche oder moralifche Perſonen“ zu finden. 

' verwies er aus dem Geſetzbuch heraus in das jus publicum internum bed preußifcden 
Biaatd , letztere durften nach jeiner Anjicht im Geſetzbuch nicht fehlen. 16) 

Die Schwäche diefer Unterſcheidung liegt auf der Hand, und jie ijt zudem keineswegs feftge- 
heben worden, am wenigften in Tit. 13 (dem ehemaligen Tit. 1, Abth. 3, Thl. I des ge: 
Infıen Entwurfs). Sparez hielt indeß den genannten Titel allen monita gegenüber aufrecht, 
urthlich unter dem Binfluß der naturrehtlihen Syftematif, welcher ih Tit. 13 in feiner 
Whählung der Majeſtätsrechte im weſentlichen anſchließt. So nennt z. B. Wolf ald Atrribute 
iR Etantögemwalt die potestas legislatoria (vgl. Allgemeines Landrecht, Thl. II, Tit. 13, $. 6), 

jes puniendi (Allgemeines Landrecht, a. a. D., $6. 8 und 9), das jus onera tam ordinaria 
zum extraordinaria imponendi (Allgemeines Landrecht, a. a. O., F. 15), dad jus monetae 
wedendae (Allgemeines Landrecht, a. a. D., €. 12), das jus belli, das jus pactiones faciendi 
m gentibus aliis (Allgemeines Landrecht, a. a. O., 6.5), ein jws aliquod circa sacra (Allge: 

me Landrecht, a. a. D., N. 13, allgemeiner das ftaatliche Aufſichtsrecht überhaupt), das do- 
tiaium et imperium cminens (Allgemeines Landrecht, a. a. O., F. 14). Das alles ift offen- 
er Stantörecht , nicht „bürgerliche Necht. 17) Das natürlibe Staatsrecht ift nur ein Verſuch, 
ee Etaatägemalt in ihrer Ichranfenlojen Fülle theild zu erklären, theils fie in ihre Beſtand⸗ 
Ye zu zerlegen, ähnlich wie man ſich im Privatrecht abmühte, das Gigenthun in eine Reihe 
iciner Befugniffe aufzuldien. Das Naturrecht handelt alfo, wie auch Loͤher bemerkt hat, nur 

an en Rechten der Stantögewalt in abstracto, nit von ihren Hiftorifch gegebenen Schranfen. 
Oz ebenſo das Allgemeine Landrecht. Die ſtändiſchen Rechte in einzelnen Provinzen rüd: 
Müch der Steuerbewilligung werben in das jus publicum internum biefer Provinzen ver: 
Kim 18), d. h. das allgemeine preußifche Staatsredht hat überhaupt nur Einen Grund— 

Menken: vie Staatögewalt ift abfolut.” Indeß mie auch naturrechtliche Motive das Syſtem 
Allgemeinen Landrechts, namentlich im zweiten Theil, durchdringen, es wäre irrig, beibe 
orkene miteinander zu iventificiren. Den Redactoren ſteht nicht blos die Abftraction der „Ge⸗ 
Aſhaft“, e8 ſteht ihnen überall der lebendige preußiſche Staat vor der Seele.19) Ihn ftellen fie 
Mm Mittelpunkt, und indem fie mit lebendiger Anſchauung den Stant aus jeinen Elementen 

5) Bgl. Materialien bes Allgemeinen Landrechts, XVII, f. 10. 
16) Materialien des Allgemeinen Landrechts, XVII, f. 9. 
1%) Ge int merfwürbig, daß Svarez, welcher in der revisio monitorum die Merträglichkeit bes 

Pewärtigen Tit. 13 mit einem blos bürgerlichen Geſetzbuch gegen zahlreiche Mouenten vertheibigt, 

Be unmwillfürlich durch einen Vorſchlag recht gibt, welcher freilich nicht zur Nusführung gefommen 
Evarez wollte nämlich an die Aufzählung der Majeftätsrechte folgenten Paragraphen fchließen: 

Werächende Heheitsrechte find fein Gegenftand Diefes Geſetzbuche, und das Oberhaupt des Staats iſt 
ssühung berfelben richterlichen Erkenntniſſen nicht unternorfen.” Vgl. Materialien des Allgemei- 
i Landrechts, LXXX, f. 162. 

18) Evarez in ben Materialien zum Allgemeinen Landrecht, XIX, f. 40. 
19) Haller meint in feiner Reftauration der Staatewiflenfchaften, I, 187, außer auf dem Titelblatt 
mau nirgends, ob das Allgemeine Landrecht eher für Japan und China ale für die preußifchen 

ten gegeben fei, und W. von Kllewiz) hat dies faſt wörtlid, nachgefchrieben (Einige Worte über 
Kin Breusifchen Allgemeinen Sandrecht ausgeſprochenen ſtaatsrechtlichen Grundfüge, ©. 7.) Bon dem 

#em des Hrn. von Galler und feiner Nachbeter ift freilich wenig im Allgemeinen kandrecht zu 
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zu erbauen fuchen, fprengen fie bie engen Schranken ber naturrechtlichen Theorie, welche fle ur 
fprünglich gefangen hielt. Zwiſchen societas domestica und civilis ſchieben fie Die Stänbe ein, 
geſchieden nicht blos nach ver juriftifchen Abgreuzung ihrer Standesrechte, jonbern auch nad) dem 
wirthſchaftlichen Beruf, welchen ſie nach den Anſchauungen der damaligen Zeit im Staat zu er⸗ 
füllen haben, und auf welchen ſich ihre verſchiedenen Standesrechte gründen. überall ferner 
tritt gegenüber rein abſtracten Sonderungen der Zuſammenhang ber Lebensverhältniſſe hera 
vor. Beiden Bauernſtand wird von den Dorfgemeinden, bei den Bürgerſtand von den vers 
ſchiedenen bürgerlihen Gewerben und ven aus ihnen fließenden Nedtöverhältniffen, von Hana 
velögefellichaften, Wechſelrecht und Seeredht gehandelt. Ebenſo führt der Zufammenhang bei 
den Regalien über die blos fißcalifhe Seite hinaus. Der Abſchnitt vom Bergregal (Tit. 16) 
ift eine Godification des Bergrechts. 

Ziehen wir aus allem Obigen die Sunme, fo laffen fi die weſentlichen Gigentümlidtele 
ten des landesrechtlichen Syſtems dahin zufammenfaflen: 1) dad Landrecht ftellt an die Spigg 
nicht das abftracte Recht, ſondern das Rechtsſubject. Darauf beruht unter andern die eig 
tbümliche Zerfplitterung ded Erbrechts. Der Erbanfall an ſich gehört als Art des Eigenthumt 
erwerbs in Tit. 9 des erſten Theild. Allein vie Grunde des Erbanfalls jind wefentlich zwe 
faher Natur. Das teſtamentariſche Erbrecht iſt ein Ausfluß des Einzelwillens, das Intefl 
und Notherbenrecht dagegen ein Ausfluß des Familienzuſammenhangs. Deshalb iſt das te 
mentarifche Erbrecht in ven erften Theil verwiefen (Tit. 12), das gefegliche Erbrecht in ben * 
teln vom Familienrecht (Tit. 1— 3 des zweiten Theils) abgehandelt. 

2) Lebendiger Mittelpunkt des erſten Theils iſt der Cigenthumsbegriff, des zweiten Th 
der Staat oder die bürgerliche Geſellſchaft, zu welcher die engern perſonenrechtlichen Verbin 
gen der Familie, Corporationen, Stände ſich als perſoͤnliche Elemente und als Vorſtufe verha 

3) Die Rechteinſtitute gliedern ſich innerhalb jenes Rahmens nach ihren Zwecken, ſei eb Füke 
ben einzelnen oder für die bürgerliche Geſellſchaft. Darum werden die auf pas Eigenthu 
bezüglihen Inftitute gefchieven, je nachdem fie auf Erwerb (Ti. 9—13), Erhaltung 
(Tit. 14), Schuß (Lit. 15), Aufhebung (Tit. 16), Modification (Tit. 17 und 18) oben 
Beſchränkung (Tit. 19 — 23) des Eigenthums gerichtet find. 

Die perſonenrechtlichen Verbindungen dienen zunächſt ihrem beſondern Zweck, durch ge 
wieber dem höhern Zweck der Staatöverbindung. Die Kamilienverbindung dient gegenfeitigem 
Unterflügung , die Ehegenoflenihaft noch insbejondere der Erzeugung, die societas patermm 
der Erziehung der Kinder; Die Gorporationen fördern gemeinnügige Zwecke, jevem der StäwW 
ift fein eigenthümlicher Beruf im Staat angewiefen. Der Bauernftand dient vem Landbau 
der Bürgerftand dem Handel und dem Gewerbe, ver Adel der Vertheidigung des Staats u 
feiner innern Berfaflung, der Staatödiener dem öffentlihen Wohlſtand, der Sicherheit um 
guten Ordnung, endlih im Staatsoberhaupt treffen alle zerftreuten Strahlen wie in eine 
Brennpunkt zufammen. 

4) Aus jener Syftematilirung nad dem Zweck ver Inftitute gebt die Verflüchtigung 
Forderungsrechte zu bloßen Mitteln des Sacherwerbs hervor. Es gibt kein ſelbſtändiges &* 
lem ber Forderungen. Daraus ergibt fi als notwendige Eonjequenz die Berwerfung ir 
römiſchen Gontractiyftemd in einer doppelten Beziehung: a) es gibt Feine Scheidung der Ga 
tracte nach dem Gejihtöpunft der römiihen Real-, Eonfenfual= oder Innominateontraet 
b) ein und daſſelbe obligatorifche Gontractverhältnip löſt fi in eine Mehrheit ſelbſtändic 
Gontracte auf, fofern es eine Mehrheit rechtlicher Zwecke in fich vereinigt. 

So gilt der Bevollmächtigte ald Ermerböinftrument, der Vollmachtsvertrag gehört be 
zufolge in Tit. 13 „von Erwerbung des Eigenthumsd der Sachen und Rechte durd eim 
Dritten”. Der Verwahrungdvertrag bezweckt die Erhaltung des Eigenthums, gehört daher 
Tit. 14 „von Erhaltung des Eigenthuns und der Rechte“. Im Berwaltungdvertrag treff 
beide Zwecke zuſammen, und fo wird der Verwalter nad der einen Seite ald Verwahrer, nel 
ber andern ald Bevollmädtigter behandelt (Tit. 14, $. 109). 

Das Römische Recht Eennt dergleichen materiell gemifchte Vertragöverhältnifie auch. Ale 
es inbividualifirt Die Verträge und gibt aus jedem möglichſt eine Geſammitklage dergeftalt, da 
alle Färbungen und Gomplicationen des Verhältniſſes fchließlich unter einen durchgreifend 
Geſichtspunkt bezogen werben.2°) Das Allgemeine Landrecht fieht nicht auf die einheitlie 

20) Lehrreich iſt in dieſer Beziehung 3. B. die L. 79, D. 18, 1: „Fundi partem dimidiam ea log 
— ndjdisti, ut empor alteram partem quam reiinebas annis decem vertm pecunia in aund 
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unblage bed Verhaltniſſes, ven Contract, fordern auf ven Zweck und läßt aus der Mannidys 
tigkeit von Zmeden eine entiprechende Mannichfaltigkeit felbftändiger rechtlicher Verhältnifſe 
zorgeben. Ob dies wünſchenswerth ift ober nicht, ſteht Hier ebenfo wenig in Frage als die 
rplitterung des Erbrechts, oder die fuftematifche Herabprüdung der Obligationen. Der 
iderſpruch hat jich nicht gegen dieſe Erfcheinungen an jih, fondern gegen die Grundgedanfen 
tihten, aus welchen fie geflojien find. Wir fommen darauf weiter unten zurüd. Schon jegt 
im aber behauptet werben dürfen, was Löher mit guten Grunde von landrechtlichen Syſtem 
‚Gegenjag zu allen naturrechtlihen Syſtemen gerühmt hat: dad Syſtem des Allgemeinen 
mbrechtö lebt. 
V. Charakteriſtik des Allgemeinen Landrechts in einzelnen Lehren: Vor: 

merfung über das Berhältniß zum Deutfhen Recht; Gegenſatz von bing: 
Gen und perfönliden Rechten; Befig; ſtaatsrechtliche und polizeilide An— 
bauungen im zweiten Theil. Rückſichtlich der fyftematiihen Anorbnung waren den 
ledectoren feine Schranken gezogen. Dagegen Ichrieb ihnen die Cabinetsordre vom 14. April 
780 rũckſſichtlich des Inhalts ihres Entwurfs die Duellen vor. Sie follten aus dem Römifchen 
Int ihöpfen, jedoh nur infoweit ed mit dem „Naturgeſetz“ und der pamaligen VBerfaffung 
dereinſtimmt. Die Kolge war, was ſich auf den erften Blick offenbart , dad Nebeneinander von 
Berwandtichaft und tiefgreifenden Gegenfägen zum Gorpuß juris. Nicht die Verwandtſchaft, 
mlaber die Gegenſätze bedürfen ver Erklärung. 

Ran hat in dem Allgemeinen Landrecht die erfte fiegreiche Reaction zurüdgedrängter beut- 
Wer Rechtsgedanken gegen das fremde Recht gefeiert, insbeſondere den deutfchen Begriff der 
Ouere im Allgemeinen Landrecht wieder aufleben laffen. Ohne Zweifel enthält diefe An- 
Menung etwas Wahres. Das Allgemeine Zandredit ruht in wefentlihen Beziehungen auf 
tetlä:zechtlichen Elementen, fo im Kamilienrecht, im Ständerecht, in der Xehre vom Pfandrecht, 
waren Grundgerechtigkeiten, von Zwangs- und Bannrechten, auch theilmeije in ver Lehre 
von Beiis und Eigenthum. Allein gerade hier muB man ſich vorſehen, das Kind nicht mit dem 
Bere auszufchütten. In der Xehre vom Beſitz und Gigenthun geht das Allgemeine Landrecht 
iR auf deutſche Rechtsgedanken als jolde und in ihrer Reinheit zurück. Es fteht unter dem 
mmütelbaren Einfluß ber herrfchenven aus der Verſchmelzung einheimifcher und fremder @le- 
wenn entflandenen gemeinrechtlihen Theorie und Praxis. Was gegenüber ver gemeinrecht⸗ 
Men Theorie den Gegenſatz zwiſchen den landrechtlichen und dem römifchen Vermögensrecht, 
mentlich in der Lehre von Verhältniß der dinglichen und perfünliden Rechte gefchärft oder 
Miger ihn zu voller Klarheit gebracht hat, das ift weniger bie größere Energie des deutſch⸗ 
nidihen Bewußtſeins als die Energie ſittlicher Principien und der fie in ihren Folgeſätzen ent: 
nitelnden logiſchen Conſequenz. Dadurch ift ver Zufammenhang mit nationalen Anfchauun: 

zugleich anerfannt und in fein richtiges Map zurüdgerwieien. Denn in jeinem Grunde wie 
feinen Zielen wird das ſittliche Bewußtſein durch nationale Anfhauungen zwar bedingt, 
der eh geht nicht in ihnen auf. Bornemann nennt dad Allgemeine Landrecht dad hriftliche 

buch.zu) Liber den Ausdruck läßt ih ſtreiten. Faßt man den Grundgedanken beſchränk⸗ 
‚aamlih dahin, daß im Allgemeinen Landrecht das Gebot von Treu und Glauben, die An 

ung jittlicher Gemeinſchaft als Grundlage des Verkehrs das ganze Geſetzbuch als leben⸗ 
Brincip durchdringe, jo ift der Gedanke, was man auch dagegen einwendet 22), richtig 

Productiv. 
Auf ihm ruht die Wirkjamfeit des blos perfönlichen Exrwerbötiteld gegen Dritte; ein Satz, 
t freilich von den gemeinrechtlichen Praktikern geichaffen 23), aber für dad gemeine Recht 

Anomalie, für dad Landrecht im Einklang mit feinem Syſtem ift. 
Das Römische Recht ftellt, wie ſchon gefagt, dingliches Recht und Forderung einander ald 

Wen — — L_ı_ — 

los conductanı habeat. Labeo et Trebatius negant posse ex vendito agi ut id quod con- 
sit fiat. Ego contra puto: si modo ideo vilius fundum vendidisti ut haec tibi conductio 
taretur.‘ (Javolenus.) 

21) In Gans’ Beiträgen zur Revifion der preußiichen Geſetzgebung, S. 2406. 
2) €o hat in diefen Tagen wieder Börfter in feiner Theorie und Praris des heutigen gemeinen 
iſchen Privatrechts, I, 19, darauf hingewiefen, bag die Beflimmungen des Allgemeinen Landrechts 

die Form der Verträge zu einem guten Theil den guten Olauben aus biefem Rechtsgebiet Heraus: 
Rızıen. Allein die Motive diefer Beitimmungen find befanntlich eroteriich, d. h. teils poligeilicher, 
Bis fecalifcher Natur (Mechtaficherheit und Stempel). . 

- D) Bl, Baron, Abhandlungen aus dem preußifchen Recht (1860), ©, 192 fg. 



140 Preußiſches Landrecht 

abſoluten Gegenſatz gegenüber. Das Weſen des dinglichen Rechts beſteht darin, daß es fld 
gegen jeden Dritten behauptet, dad Weſen der Obligation darin, daß es ein Band zwiſchen 
zwei beftimmten Perfonen ift. Ebendeshalb wirft fie weder für noch gegen Dritte. Wenn alfı 

A mit dem B über eine Sache handeldeinig geworben ift und ſich verpflichtet, ihm die gekauft 

Sache zu übergeben, fo hindert dad den E nicht, dieſelbe Sache von A zu kaufen, und er wir 

rechtmäßiger Bigenthümer, wenn ihm umd nicht dem B Die Sache übergeben it. B mag fld 
mit feiner Gontractöflage an ven A halten, für den Ckommt das obligatorifche Verhältniß zwi 

hen A und B nicht in Betracht, gleichviel ob er davon bei Abſchluß des fpätern Kaufgefchäft 

Kenntniß Hatte oder nicht. 
| 

Die gemeinrehtlihe Prarid flieg jih am diefe unerbittlihe Kolgerung. Sie ſchützte de 

erften Gontrahenten gegen ven ſpätern In dem Fall, wenn er von dem ſchon beftehenden perfäw 

lichen Anfprud des andern Kenntniß Hatte. Sie that ed aus Gründen ver Billigfeit, obwol fi 
im übrigen ben ftrengen Gegenfag von Forderung und dinglichem Necht beibebielt. ’ 

Das Allgemeine Landrecht nimmt das fittlihe Motiv aus der gemeinrechtlichen Praxis a 
alfein es geht weiter; die ſtarre Jfolirtheit der Obligation wird aufgegeben. Die Fordern 

trägt in fi den Kein zu einem dinglichen Recht. Sie verwandelt ſich in ein wahrhaft dingli 
Net, wenn der Beiig hinzutritt, denn dann wird dad Verhältnig auch für Dritte erfennb 

Vorher gilt e8 wenigftend gegen folche , welche davon wußten. | 

Wie die abfolute Iſolirtheit ver Forderung, fo wird andererſeits die abfolute Wirkung sd 
dinglihen Rechts durchbrochen. „Wer die dem rechtmäßigen Eigenthümer oder Befiger abh 
den gekommene Sache von einer unverdächtigen Perfon durch einen läftigen Vertrag an fi 
bracht hat, muß biefelbe jenem zurüdgeben. Er kann iedoch dagegen die Erftattung alles deſſ 

was er dafür gegeben oder geleiftet hat, fordern” (Allgemeines Landrecht, Thl. I, Tit. 1 

66.26 und 27). Auch hier liegen die Anknüpfungspunfte mit der gemeinrechtlichen Praxis m 

mit ihnen die fittlihen Motive zu Tage, wonach felbft in dem außergeſellſchaftiichen Nedjt WM 
Gedanke ſittlicher Gemeinſchaft, gegenfeitigen ſich Bebingens und Beſchränkens ver fubjecting 
Rechte fortwirkt. Sie fpielen auch in die landrechtliche Befigiehre hinein, doch iſt es einfellig 

deren Geſtaltung geradezu aus ihnen abzuleiten. Vorbedingung zum Verſtändniß des lank 
rechtlichen Beſitzes ift die Kenntniß der damaligen gemeinrechtlichen Theorie und ihres Verhäll 

niffes zum Römiſchen Recht. DieRevactoren wollten nicht etwas weſentlich Neues fchaffen, I 

Arbeit ift nur ein erſter Verſuch, aus dem chaotiſchen Durcheinander den leitenden Faden Hrraul 
ufinden. z Der roͤmiſche Beſitz, die possessio, als die thatſächliche vollſtändige Beherrſchung ver koͤrpra 

lichen Sache, fällt in feiner Sphäre urſprünglich mit dem römiſchen Eigenthum zuſammen. 
gab nur Eigenthumsbeſitz. Die juris possessio, der Beſitz beſchränkter thatſächlicher Herrſcha 
über koͤrperliche Sachen war eine Erweiterung, und fie iſt nur auf einzelne beſtimmte Fälle b 

ſchränkt geblieben. 
- 

Das Mittelalter durchbrach diefe Schranken. Die juris possessio ward allgemein, fie wa" 

fogar auf Verhältniſſe obligatorifher Natur, 3. B. auf Reallaſten, bäuerliche Dienfte übertrage 

Dadurch gewann die Sphäre der possessio eine neue Geftalt. Nicht geringere Umwandlung 

erlitt die Lehre von ver Fortdauer des Beſitzes. Possessio ift an ſich eine Thatſache, fie begin 
und endet mit der thatſächlichen Herrſchaft, welde ihr Wefen ausmacht. Allein fofern bie 

Thatſache juriſtiſch wirkt, insöbeſondere fofern fie rechtlich geihügt wird, liegt für ven Gefr 

geber bie doppelte Moͤglichkeit vor, unter befondern Umfländen jener Thatſache ven Schuß 

verfagen,, obwol fie befteht, oder umgefehrt ven Schutz, melden er ber lebendigen Thatfar 
verfpriht, zu übertragen auf Bälle, wo fie in Wahrheit nicht mehr beſteht. Dies ift jchon 1 

Römischen Recht geſchehen. Die fogenannten Beiigfehler, die possessio vi, clam, prec.ırio, ft 

dern unter Umſtänden den Beligihug, umgekehrt wird unter Umſtänden ein possessor, weld 
feinen Belig vi, clam oder precario verloren bat, dem Dejicienten gegenüber noch gleich eine 

possessor behandelt. 
Zu diefen nur relativen Fortwirkungen eines thatſächlich verlorenen Beſitzes traten and⸗ 

Fälle abfolurer Kortwirfung, Producte eines unverfennbaren favor retinendae possessiom 

d. h. des Wunfches, den Berluft des Beſitzes dadurch unſchädlich zu machen, daß man den Berl‘ 

rechtlich negirte. 24) Die mittelalterlihe Rechteſprache begriff alle Bälle jener fheinbaren ju 

24) Bol. Bruns in Bekker's und Muther's Jahrbuch des gemeinen beutfchen Rechte, IV, 38 
Mitte, in der Zeitſchrift für Civilrecht und Proceß, Neue Folge, XVIII, 234—3Ul. 
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ſchen Fortexiſtenz eines thatſächlich verlorenen Beliges unter dem Namen possessio civilis 
id ſtellte je der possessio naturalis gegenüber. Mit den allgemeinern Begriff fand ſich eine 
düere Sphäre feiner Anwendung , Die possessio civilis wurde über die römiichen Fälle auß: 
sehn. Endlich erlitt dad Syitem des Beſitzſchutzes, abgejehen von ven [hun erwähnten Mo: 
Kationen, eine Umgeftaltung. 
Das Römiſche Net gemährt als reine Bejigklagen, d. h. ald Rechtsmittel, welche ſich blos 

uf bie Thatſache des Beſitzes gründen, jeine poſſeſſoriſchen Interbicte, theils als interdicta re- 
nendae, theild ald interdicta recuperandae possessionis; erjtere vorwiegend beſtimmt zum 
Shug des gegenwärtigen, legtere bejtinnmt zur Wiedererlangung des fehlerhaft entzugenen Be⸗ 
iges. Dieinterdicta gebühren jedoch nurdem pussessor, demjenigen, welder die Sache ſchlechthin 
mic beberrichen will, nicht dem detentor, dem Berwahrer oder Innehaber in fremden Nanıen, 
Tie mittelalterliche Praxis ſchuf zwei Bejigklagen, das jpäter jogenannte ordinarium, fi an= 
Würfend an das römiſche interdictum (retinendae possessionis) uti possidetis, und das 
smmariissimum, urjprünglich eine außerordentliche Procedur, jpäter ein proviſoriſches Beſitz⸗ 
wiabten, deilen Verhältniß zum ordinarium gerade im 18. Jahrhundert in die vollitändigfte 
Sermitrung gerathen war. Aus der Flut widerſtreitender Anjichten ragen indeß als feite Punkte 
berest: 1) Die Eigenſchaft ded summariissinum ald Schugmittel des jüngjten Vejigflandes, 
Wi ordinariumm jollte nad) der Meinung einflupreicher Praktiker ein Schugmittel des ältern ehe⸗ 
mälgen Beſitzes, aljo ein remediun recuperandae possessionis fein; 2) der Rechtoſatz, daß 
an der detentor,, aljo der bloße Inhaber in freudem Namen ald Kläger im summariissi- 
mem auftreten fünne. 

Tie Redactoren fanden aljo in Abweihung von Römiſchen Recht: 1) den Bejig über ven 
Igeannten Sud: (d. h. Eigenthums-)Beſitz ausgedehnt auf den Beſitz von Sachen ober Rech⸗ 
ea (förperlihen und unförperlichen Sachen) überhaupt; 2) die possessio civilis als Veſitz, 

 weler solo animo fortdauert, auch nachdem die phyſiſche Müglichkeit, vie Sache zu beherrſchen, 
seloren iſt, als ein allgemeines, über die römiſchen Ausnahmefülle ausgedehntes Inftitut; 
‚Hald Beiigklagen das ordinarium in unklarer Abgrenzung von summariissimum, und im 
mmwarüssimum den detentor, den Inhaber in fremdem Namen, zur Klage legitimirt. 

An diejen Punkt knüpft die landrechtliche Bejiglehre an. Sie geht aus von der Inne- 
Waung, jofern jchon dieſe im summariissimum poffejjorifch geihügt werben jollte. Die ®e- 
Wörlım, das gewollte Innehaben einer Sache geht je nach der Beichaffenhelt des Willens in 
pi Kategorien auseinander: in vie Gewahrjam im engern Einne: dad Innehaben in fremden 
Sapın, und in den Bejig: das Beherrſchen ver Sache mit der Abſicht, darüber für ſich felbft zu 
Büügen. Ebenſo kann jemand Inhaber oder Bejiger eines Rechts fein, je nachdem er ed für 
ere oder für jich jelbft ausübt. Doch ergibt jich hier eine Schwierigfeit. Die possessio ci- 
Ts dauert fort auch nach dem unpreiwilligen VBerluft der Gewahrjan. Der Dejicient, obwol 
für ich über die Suche verfügen will, gilt den Dejirirten gegenüber, ja nad) einigen Praf: 
Sera überhaupt nicht als Bejiger. Deshalb Eonnte den Redactoren die Gewahrfan nicht als 
mötgendiges Element in der Begriffsbeſtimmung des Beſitzes gelten, denn er überbauert fie 

Umfländen oder wird troß ihrer nicht erworben. Andererſeits ift ed Elar, daß aller Beſitz 
äpig von Ergreifung der Gewahrjam ausgeht. Die Redactoren haben deshalb vie Ge⸗ 
lam nur als ein Element des Beſitzerwerbs aufgenommen und den Bejig ald folden gar 
befinirt. 
In der Behandlung der ganzen Lehre tritt num deutlich Folgendes hervor: 1) die Gewahr: 
iR in den Boraudjegungen ihres Erwerb und ihrer Dauer rein thatſächlich, der Beſitz 
tion in die Bedingungen feiner Exiſtenz das Element der Rechtmäßigkeit wenigftend in= 
Kauf, daß er durch gewaltthätige oder betrügliche Handlungen überhaupt nicht erworben, 
ebendergleihen Handlungen Dritter jo lange nicht verloren wird, als in ver Perfon ver 
Inhaber der Erwerb des Bejiged durch ihren eigenen Beiigfehler gehemmt wird; ber 

reiwillig durch Dritte herbeigeführte Verluft ver Gewahrfam hebt den Bejig erft dann 
Mi, wenn ein anderer den Beſitz auf feblerfreie Art ergriffen hat. (Allgemeines Landrecht, 

I, Zit.7,$. 122.) 
2) Der Bejig iſt im Landrecht ftreng als Gorrelatbegriff des Eigenthums gedacht, er folgt aljo 
Ausdehnung des Eigenthumsbegriffs, nur daß ſich rückſichtlich des jogenannten Beſitzes 
afchten die Praxis mit der in ihrer ſchrankenloſen Unbeſtimmtheit undurchführbaren Aus- 
Maung des Beſitzes abzufinden hat. 
HDie Vofjejlorienklage des preußiſchen Rechts nah Thl. I, Lit. 31 der Allgemeinen Ge— 
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richtsordnung gebührt ſchon dem bloßen Inhaber wegen Beunruhigung ober ‚neue 
beimlicher oder gewaltfamer Entiegung. 

Außer bem possessorium summariissimum fennt das preußifche Recht fein abgefonderi 
Befigverfahren. Und fo ſcheint es, der preußiſche Beiig werde ald folder, gegenüber der © 
wahrſam, nicht felbftändig geigükt. Für den poſſeſſoriſchen Schug fei ihm die Gewahrſal 
ſubſtituirt, er ſelbſt fei nur „die Verwendung der Gewahrfam zur Bildung und Erhaltung wo 
Eigenthum und dinglichen Rechten‘ 25), bei der Tibergabe, ver Occupation, der Erfigung. 

Allein 1) der Beſitz ift nicht blos eine „Verwendung“ der Gewahrſam, denn er iſt in feini 
Fortdauer nit ausnahmslos durch fie bedingt; 2) der Beil wird allerdings ſelbſtändig «| 
folder und zwar gerade dem Inhaber gegenüber gefhügt. Der Befiger kann den Inhabe 
welcher in feinem Namen betinirt, jogar eigenmächtig vertreiben (Allgemeines Landrecht, Tpt] 
it. 7, 6.144). Er kann wegen Entfegung ded Inhabers zweifellos felbft im possessoriag 
als Kläger auftreten, wenn ber Inhaber e8 unterläßt, anverer zweifelhafterer Kalle zu geſchweige 
Und vom possessorium abgeſehen genügt die bloße Thatſache, daß dem Beſitzer durch G 
Liſt oder Betrug die Gewahrſam entzogen worden iſt, um jedem dritten Inhaber die Pflicht 
Angabe ſeines Beſitztitels aufzuerlegen (Allgemeines Landrecht, Thl. I, Tit. 7, 6. 184). 
allem: der Beſitzer wird geſchützt um ſeines Beſitzes willen. Bei ihm gibt ed ein wahres jus poll 
sessionis. Der Inhaber leitet allen Anſpruch auf Schuß lediglich aus feinen Pflichten ab; ri 
Shut wird alfo indirect dem Befiger gewährt, ven er vertritt (Allgemeines Landrecht, a 
Tut. 7,6.137). Der bloße Inhaber hat diejenigen Nechte, welche aus der Pflicht folgen, W 
Sache oder dad Recht zum Beften deſſen, welchem ver Bejig gebührt, zu erhalten. 

Der Schuß des Beſitzes als ſolchen ift freilich nur relativ, und indem das ordinarium di 
beſonderes Verfahren neben dem summariissimum verworfen wurde, alfo petitorifche, d. h. au 
befiereö Recht geitügte Behauptungen der Behauptung des Beſitzes entgegengeftellt werbäl 
Eönnen,, erfcheint ver Befig felbft ald ein nur relatives Verhältniß. Dazu aber Tagen die Kell 
fon im Nömifhen Recht, die directen nur getrübten und verwirrten Vorbilder in der ge 
rechtlichen Xebre von ber possessio civilis, von dem Schuß des ältern Bejiged, von dem BA 
hältniß zwiſchen ordinarium und summariissimum. Die Rebactoren haben nur Elarer um 
ſchaͤrfer das herausgehoben, wohin die gemeinrechtliche Lehre drängte: der Beſitz iſt nicht el 
rein thatſächliches Verhältniß, die Gewahrſam iſt reines Factum; beide werden in beſtimme 
Weiſe geſchützt, die Gewahrſam um des Beſitzers, der Beſitz um ſeiner ſelbſt willen und € 
erfle Vorftufe zum Eigenthum. 

So viel über einzelne Lehren des erften Theils. Aus dem zweiten Theil heben wir das Ep 
recht und Die Lehre von den Rechten und Pflichten des Staats hervor (Tit. 1 und 13). 

Die Ehe ift im Allgemeinen Landrecht mürdiger aufgefaßt ald in Cocceji's Project, ſoviel E 
auch dagegen fagen läßt, ihren Zweck (Kinderzeugung oder perfünliche Unterſtützung) zu ſpeciaß 
firen. In zwei Inftituten des Eherechts offenbart ji die Transaction zwifchen firengern Prine 
pien und den Sitten ver Zeit, nämli in dem Inſtitut ver Ehe zur linfen Sand, welche Syar 
ſelbſt als Analogie des römischen Concubinats anfah, und welche urjprünglic „nicht nur ab⸗ 
Iihen, fondern aud folden Manndperfonen offen ftehen follte, die in königlichen Dienften vd 
KRathscharakter erlangt haben‘ ; ſodann im Recht ver Eheſcheidung. Hier ift (und war ſchon ver 
her) auch formell die Scheidung nicht mehr auf Ehebrud und boͤsliche Verlaffung befhränfl 
während man in andern Rändern die nicht ſchriftmäßigen Eheſcheidungsgründe unter dem melte 
Mantel der „boͤslichen Verlafjung‘ zu verbergen ſuchte. Dem Allgemeinen Landrecht find vei 
halb ſchwere Vorwürfe gemadt worden. Die Ehe zur Tinfen Hand war gegen die Maitreffen 
wirthſchaft gerichtet. Das Eheſcheidungsrecht hat fih nach langen Kämpfen biöjegt unverſeh 
behauptet. Im Ehegüterrecht ift das römische Dotalfuftem verlaſſen und mit dem auf deutſche 
Grundlage ruhenden Syftem des ehemännlichen Nießbrauchs vertauſcht. Der „Erbihag‘‘, d.1 
„ein zu Bunften ver Ehe von Dritten errichteted Fideicommiß“ ift eine Erfindung der Nebas 
toren und niemals lebendigen Redhtend geworden. Den Gipfelpunft des zweiten Theils bild 
nad feiner ganzen Anlage die Lehre von den „Rechten und Pflichten des Staats überhaupt‘ 
Es ift fhon hervorgehoben, daß im Sinne des Allgemeinen Landrechts wie des veutfchen Nc 
turrechts, welches bier nur abweichende Beſtimmungen des Fundamentalvertrags vorbehal 
bie Staatsgewalt unbeſchränkt iſt, aber ihr unbeſchränktes Recht iſt nur das Mittel zur E 
füllung ihrer unbeſchränkten Pflichten. Dieſe Lehre zeigt ein doppeltes Geſicht. Nach der eine 

25) Baron, ©. 22,29, 
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eite betont fie die unbedingte Vollgewalt des Herrſchers, nach der andern Seite gründet ſie 
we Gewalt nicht auf ſich ſelbſt, ſondern auf ihre Zwecke, und ihre Legitimation nicht auf eine 
Holnte Höhere Ordnung, fondern auf ven Vertrag, d. h. urfprünglih auf den Willen ver Un⸗ 
ehanen. Der Audgangspunft aller flaatlihen Bereinigung ift daher die an fi ſchrankenloſe 
ieinuelle Willtür. So führt denn jene naturrehtlihe Theorie, je nachdem man einjeltig den 
fang oder bie Grundlage der Staatögemalt betrachtet, entweder zur Ubermacht oder zur 
Anmacht der Staatsgewalt. 

Den deutſchen Naturrechtslehrern war nur jene erſte Seite im Bewußtſein. Sie wollten 
mc den beſtehenden, abfoluten Staat erklären. Deshalb befteht Die einzige Übung der indivi⸗ 
wellen Freiheit in ihrer Selbftveräußerung an die Staatögemwalt, wofür allerdings der Ver⸗ 
rag herhalten muß, jedoch nur als todte Formel, da dem ausdrücklichen Vertrag der ſtillſchwei⸗ 
gende, dem wirklichen pactum dad quasipactum an bie Seite geftellt wird. 26) 

Die deutſchen Naturrechtélehrer wollen aljo einfach das Beſtehende legitimiren; fofern man 
Ira Syſtemen überhaupt eine reformirenve Tendenz zufchreiben will, wäre es lediglich pie Hin: 
wegrdaumung aller Schranken der fürfllihen Gewalt. Daher haben fie fein Wort gegen bie 
Dendesvorrechte, gegen Reibeigenichaft, gegen dad landesherrliche fogenannte jus reformandi, 
Lh.gegen die Austreibung Anverögläubiger.27) Sie erfennen trog ihres Ausgangs von der 
wnsinuellen Freiheit die Sklaverei an, und trog der Beziehung der Staatögewalt zu Ihren 
Wihten fprechen fie von der Libertragung bed imperium jure proprietatis als Beſtandtheil 
in patrimonium.?®) 

Diefe Sahlage muß man erwägen, um Tit. 13 des Allgemeinen Randredits und deſſen 
‚ Berhältnig zu einzelnen perfonentechtlihen Kehren zu verftehen. Tocqueville nennt ihn ein mo: 
demes Haupt aufeinem gothiſchen Leibe, eine Zwittergeftalt zwiſchen alter und neuer Schöpfung, 
an logiſchen Widerſpruch, begangen im Dienft abfolutiftifcher Tenvenzen.??) Der Wider: 
Wen befteht ohne Zweifel, allein erft in unjerın Bewußtjein. Die Redactoren haben, wie die 
Atarrechtslehrer ſelbſt, in jener allgemeinen Theorie nichts als eine „bequeme Hypothefe” zur 
&fläirung der Nechte zwifchen Regenten und Unterthanen gefehen.°) Gie lebten in einem ab⸗ 

SH) Vgl. z. B. Wolf in feinem Jus naturae methodo scientifica pertractatum, Thl. VII, Kap. 1, 
&%: „Cum qui in societatem recipitur promiltere teneatur leguın societatis observantiam, et 
‚MM erpresse promittat tacite tamen eandem promiltere intelligatur, quando autem per quasi 
jetum recipitur, eandem promittere praesumatur etc. gl. $. 204: „Nemo alteri invitus 
sb potest sed ad subjectionem requiritur consensus ipsius sive expressus sive tacitus 
Be praesumptus.“ 
N) Wolf verfleigt fi) nur zn dem Eage, das dem Fürften Toleranz unverwehrt fei, wenn er fie 
wolle! 

2) Wolf, a. a. O., Thl. VIII, Kay. 1, $. 40: „Si imperiun transfertur in alium quoad exer- 
&kım, is idem habet in usufructu, si vero quoad substantiam, jure proprietatis idem possidet 
“per consequentiam in patrimonio habet.“ 
: 3) „Sous cette tete toute moderne nous allons maintenant voir apparaitre un corps tout 
päime; Frederic n'a fait que lui öter ce qui pouvait gener l’action de’son propre pouvoir et 
Wut va former un être monstrueux qui semble une transition d'une creation & une autre. 

Dans cette production etrange Frederic montre autant de mepris pour la logique que de soin 
de sa puissance et d’envie de ne pas se creer de difficultes inutiles en attaquant ce qui &tait 
score de force A se defendre‘ (L’ancien regime et la revolution, S. 362). 

80) Svarez fagt geradezu in den Materialien, XVII, f.9, vom Gefellfchaftsvertrag : „Dieſen Grund⸗ 
I halte ich zwar nicht für hiftorifch richtig, weil bie Geſchichte wenigitens der allermeiften altern und 
wuen Staaten beiveift, dag phnfiiche und moralifche Unterjochung ihr Urfprung gewefen fei. Er if 
der doch pHilofophifch wahr oder Doch wenigitens eine fehr bequeme Hypothefe, um daraus die Rechte 

VDichten zwifchen Regenten und Unterthanen zu erklaͤren.“ Es fcheint hier der Ort, vor einem bops 
wien Misverftändnig zu warnen, Einige laflen Svarez unter dem Einfluß von Roufleau ftehen, ans 
der führen feine philofophifchen Anfichten vorzugsweife auf die Schriften von I. G. Daries zurüd. 

it Konſſeau's Contrat social hat der Gefellfchaftsvertrag bei Svarez nichts als den Namen gemein. 
der Anfchauungen von 3. G. Daries fleht er viel näher. armer hebt fogar in der Vorerinnerung zu 
U II, Abth. 3, des gedrudten Entwurfs die Verwandtfchaft des Syfleme im Gefegbuch mit bem Spa. 
fen ver Daries ſchen Eehrbücher hervor. Dennoch darf man bezwelfeln, ob Svarez wefentlic aus Das 
ns geſchöpft Hat. Es iſt jchwer, die „Geſchwiſterähnlichkeit“ zwifchen den Lehrbüchern von Daries 
a dem Syſtem bes Allgemeinen Landrechts zu entdecken. Das Einzige wäre etwa die Zerfplitterung 
is Erbrechts nach den Delationsgründen; allein auch biefe gehört Daries nicht ansfchlieplich an. Wich⸗ 

if, daB Daries den Bertrag ale nothwendige Grundlage der Gefellfchaft verwirft (Institutiones 
fisprudentiae universalis, $. 521), während ihn Svarez troß ber @inficht in die hiftorifche Unmwahr« 

bt als „philofophifch“‘ richtig feiihält. Das Richtige fcheint, daß Svarez bie Bücher von Daries zwar 
| Fannt, aber feine eigenen philofophifchen Anfichten unmittelbar aus Chr. von Woif geſchoͤpft hat, 

| 



144 Preußiſches Landrecht 

foluten Staat. &8 konnte ihnen nicht beifallen, mittels des bürgerlichen Geſetzbuchs die Stac 
verfaffung umzugeſtalten. Anbererjeits find fle mehr als viele Naturrechtälehrer, namen! 
als die Gründer der Geſellſchaftstheorie, von einfeitig abfolutiftifhen Tenvenzen freigebliel 
ober richtiger, Die Idee der „Pflicht“ ald der Grundlage des monarchiſchen Rechts ift bei ih 
mehr ala PBhrafe.?1) 

Machtſprüche bewirken nad) 6. G der Einleitung zum „Allgemeinen Geſetzbuch“ weder Re 
noch Verbindlichkeiten. Gelege, welche nicht zuvor durd die Geſetzcommiſſion geprüft ji 
follten nad) $. 8 der gedachten Ginleitung unverbindlich fein. Dieſe Beftimmungen find zufc 
der Cabinetsordre vom 18. Dec. 1793 geftrihen, dagegen Hält das Allgemeine Landrecht 
Freiheit des häuslichen Gotteßdienfted und ven Grundſatz feft, daß niemand ſchuldig ſei, ü 
feine Privatmeinungen in Religionsſachen Vorfchriften von Staat anzunehmen (Allgemei 
Landrecht, Thl. IT, Zit. 11,66. 7 und 3). 

Allerdings find vergleihen Vorſchriften gemiſchter Natur, fie jind zum Theil, namentlid 
ihrer Richtung gegen Machtſprüche, Vorſichtsmaßregeln des Abjolutisnıus gegen fich jelbft ı 
als ſolche keineswegs neu ??), auch iſt mit der bloßen Freiheit des häuslichen Gottesdienſtes 
Breibeit der Neligionsübung nur in fehr beſchränktem Maße zugeftanden 33) und nament 
feinerlei Schuß gegen bürgerliche Zurüdjegungen gewährt, wie denn unter Friedrich dem Gro 
zwiſchen Proteftanten und Katholifen rückſichtlich der Fähigkeit zu hohen Staatdäntern, ja 
Gemeindeämtern unterſchieden worden if, der Juden ganz zu geſchweigen, deren Zurüdjeßt 
überall mehr auf dem Gegenſatz der Naffen ald des Befenntniffes beruht. 

Trotz aller dieſer Abzüge bleibt eine würbige Auffallung über das Verfältnig des He 
fer zu den linterthanen übrig. Die Redactoren legen Gewicht darauf, die Pflichten des He 
ſchers hervorzuheben; nad ihrer Anſicht jollten und wollten Preußens Monarden „nicht D 
poten fein”. 3%) Ebenſo erklärt fi) Syarez mit Wärme gegen ven überhandnehmenden fiöce 
ſchen Geiſt.s) Mirabeau hat mit bejonderer Bewunderung auch die Humanität, wie des Gef 
buchs im allgemeinen, jo der Ihon vorher durch Friedrich den Großen eingeführten (und 
Geſetzbuch beibehaltenen) Grundſätze über die firafrechtliche Behandlung der Fleiſchesvergeh 
namentlich ruckjichtlich ver Geſchwächten, hervorgehoben.?%) In der That grenzt die Sorge! 
Geſetzgebers für außereheliche Kinder und ihre Mütter an Zärtlichfeit?7), allein er iſt da 
nit blod von Humanitätsrüdjichten geleitet. „Einen jeden Staat”, jagt Garmer in ein 
Schreiben an Dandelmann 28), „und befonverd dem preußifchen, der vermöge feiner politijd 
Lage ein fo zahlreihes militair unterhalten muß, ift äußerfi an der Beförberung der Populati 
gelegen.” Dergleihen politiiche, bezüglich polizeiliche Motive durchdringen das Allgemei 
Landrecht überall, namentlich im zweiten Theil. Ihnen gegenüber Eonnte ſich die individue 
Freiheit, ja felbft, wie man zugeftchen muß, die Strenge jittliher Grundſätze nicht überall n 

81) Darauf fommt, foweit ich fehe, auch Friedrich’8 des Großen Stellung zum Naturrecht hinaı 
ine neue Anfchauung des Staats vermag ich nicht mit Binntfchli (Gefcyichte des Allgemeinen Staa 
rechte und der Bolitit, ©. 233) in Friedrich's Echriften zu entdeden. 

32) Abgefehen von den römischen Beilimmungen über die exceptio sub- oder obreptionis ge 
Refcripte foll nad) bem mir non befreunbeter Seite mitgetheilten kurheſſiſchen Edict vom 26. Nov- 17 
„der Zuftiz ihr ſtracker Lauf gelaffen und eine dawider ausgewirfte Verordnung nicht anders als per su 
et obreptionem erfchlichen oder aus Irrthum oder Misveritand ertheilt angefehen und davon ungehinb 
im geraden Wege weiter proccdirt, mithin feine Sache... anderswohin als wor die ordentlich beftelli 
Suftigcollegia gezogen und alles andere, was dagegen gefchieht, als ungültig null und nichtig betrach 
werden.‘ Ganz ähnlich eine Berfügung Briedrich'6 I. von Preußen vom 16. Jan. 1706, f. Trentel: 
burg, a. a. O., Note 43. 

83) Wer erinnert fidy nicht der „ Getwiffensfreiheit‘ nach dem Religiongedict vom 9. Juli 1788, u 
nad) „niemand der mindeite Gewiſſenszwang zu feiner Zeit angethan werden‘ foll, folange er fei 
jevesmalige befondere Meinung für fic) behält und füch forgfältig hütet, ſolche nicht auszubreiten? ($. 
Leider findet man unter bem Edict auch Carmer's Namen. 

84) Worte Carmer's in dem Schreiben an Danıdfelmann vom 8. Dec. 1793. (Materialien des Allı 
meinen Randrechts, LXXAVIIL, f. 30.) 

35) in feiner Abhandlung von den Regalien, Materialien bes Allgemeinen Landrechts, XIX, f. 88 
36) De la monarchie prussienne, V, 229. 
37) Abgefehen von ihren civilrechtlichen Aniprüchen gegen ben Schmängerer wird der Geſchwä 

ten Aufnahme bei einer Hebamme zugefichert (Thl. I, Tit. 20, 8. 894), ten Hebammen harte £ 
handlung oder Vorwurf gegen bie Beichwächte bei Strafe unterfagt ($. 908) und jede Mannsperie 
die fich eines außerehelichen Beifchlafs bewußt iſt, verpflichtet, fich von vornherein um bie Geſchwächk 
and ihre etwaige fünftige Schwangerichaft zu befümmern ($. 914 und 915). 

38) Vom 8. Der. 1793, |. Materialien des Nllgemeinen Landrechts, LXXXVIIT, f. 32, 
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Kraft behaupten, und daraus ganz beſonders erflärt ſich die Geftaltung des land: 
rſonenrechts. Es ift ein Product nicht blos juriftifcher ober rechtsphiloſophiſcher, 
polizeiliher Anfhauungen und Zwecke. Der Staat follte ſtark werben an Men⸗ 
materieller Kraft. Daher die Sorge für Population, die Begunftigung einzelner 
mentlich ver Windmüller und des Seidenbaued , und wenigſtens als mitwirkendes 
‚aber die Schärfung der Standesunterſchiede und die Beibehaltung der Erbunter- 
drückender Geitalt. 
Declamationes einiger Monenten gegen das herrſchaftliche Strafrecht (gegen vie 
nen) fann man ji nicht ehren”, meint Syarez, „da einmal gewiß ift, daß vie 
aft nicht beftehen fan, wenn man der Herrfchaft dies Recht nehmen .. . wollte. 39% 
unterichiede ftehen, wie ſchon früher bemerkt wurde, in Beziehung zu dem jebem 
eintlich zukommenden ausſchließlichen Beruf. 
ran, daß die Berufsarten ſo, wie es geſchah, unter die einzelnen Stände vertheilt 
em Bürgerſtand dadurch dad Emporſteigen im Heere verſchloſſen blieb, find nicht blos 
»miſche Anſchauungen ſchuld geweſen. Friedrich der Große ſuchte weder Ehre noch Ta⸗ 
erftande.20) Wie nun im zweiten Theil des Allgemeinen Landrechts der preußiſche 
ch's des Großen ſich in der Lehre von feinen perſoͤnlichen Elementen, d. h. im Fami⸗ 
Ständerecht abſpiegelt, fo andererſeits in der Neigung des Allgemeinen Landrechts, 
freiern individuellen Ermeſſens das Reglement zu ſtellen. Der Staat ſchreibt der 
hr Kind ſelbſt zu ſäugen (Allgemeines Landrecht, Thl. IT, Tit. 2, 6. 67), er treibt 
it dem zehnten Jahre aus dem Bette ihrer Altern verſchiedenen Gefchlechts (Allge⸗ 
echt, Thl. II, Tit. 20, 6.1077), er zwingt die Mütter, ihre vierzehnjährigen Tbdy- 
Inzeichen und den Folgen der Schwangerichaft zu unterrichten (Allgemeines Land⸗ 
zit. 20, $. 902), er verwandelt ven Bormund lediglich in das ausführenve Or: 
iundſchaftlichen Gerichts und beftellt für dieſes eine möglihft im einzelnen ausge⸗ 
ft8anweifung (Allgemeines Landrecht, Thl. IT, Tit. 18). 
Bormundfdaftsredt tritt die polizeiliche Nidhtung des Allgemeinen Landrechts auf 
e hervor. Der Staat erfüllt das naturrechtliche Ideal, er iſt vie allgemeine Affe: 
‚ er nimmt die Beförderung der allgemeinen Blüdfeligkeit auf feine Schultern, 
jer Auffaflung im Allgemeinen Landrecht zu voller Realität verhelfen mußte, an 
' Staats land ein Mann, weldhee mit diefem ungeheuern Programm Ernft machte 
er That injomeit gewachſen war, als e8 Menſchenwille und Menfchenkraft über- 
jen. Daß er für feine Leiftungen, vollend8 nach den Berbeerungen des Kriegs, fi 
umſehen mußte, ift leicht verſtändlich; fißcalifche Tendenzen fpielen felbft in rein 
e Beflimmungen des Geſetzbuchs hinein.*!) 
action ded Allgemeinen Landrechts; Popularität; Vermeidung 
je. Die Redaction und damit im untergeorbneten Maße auch ver Inhalt des All- 
drechts ward mehr als bei jevem andern Geſetzbuch durch das Streben nad Ge⸗ 
ichkeit und nad) Vorbeugung von Proceffen bedingt, ja dad Allgemeine Landrecht 
gezeigt wurde, aus biefem Geſichtspunkt überhaupt zuerft in Angriff genommen 

o monitorum, |. Materialien bes Allgemeinen Landrechts, LXXX, f.127. Es fcheint, daß 
a meilten mit den Ideen Friedridy 6 des Großen begegnet. Sein Mitarbeiter Klein fleht 
eichenden Standpunft, wenigftens nad) einigen Aufjägen in feinen Annalen zu urtheilen. 
Ichen ihnen und dem gedruckten Entwurf die Branzöfifche Revolution, welche das landrecht⸗ 
echt als gehäffig und auf die Länge unhaltbar darſtellen mußte. Svarez flieg fich weniger 
ale an die Patrimonialgerichtsbarkeit; in ihr erblickte er eine der größten Irregularitäs 

n Geſetzgebung“. Materialien des Allgemeinen Landrechts, XIX, f. 38. 
befannte Etelle aus Friedrich's des Großen Werfen in der Überfegung bei Preuß, Fried⸗ 
‚IN, 133. „Es iſt nöthiger, ale man glaubt, Diele Aufmerffamfeit auf die Wahl der Offi⸗ 
n, weil der Adel gewöhnlich Ehre hat. Man fann indeß nicht leugnen, daß man bisweilen 
ı ohne Geburt Berdienft und Talent findet, aber das ift felten, und in diefem Fall thnt man 
ten... . Berliert er (der Adel) feine Ehre, fo findet er felbft im älterlichen Haufe Feine 
bag ein Bürgerlicyer,, wenn er Gemeinheiten begangen, ohne Erröthen das Gewerbe fei- 
eder ergreift und fich dabei nicht weiter entehrt glaubt.‘ 
gehören namentlich die Beflimmungen über die ſchriftliche Form der Verträge. Sie ſoll⸗ 
ch dem Stempelfiscns zugute fommen. Auch entflammen fie in ihrer erſten Geftalt dem 
om 13. Mai 1766. 
fon. XI. 10 



146 Preußiſches Landrecht 

worden. Die Grenzen ſeiner Aufgabe hat Svarez mit folgenden Worten bezeichnet: „Für ble 
philosophen, für Männer von ſehr ſcharfem, durch Ubung geſtärktem Nachdenken iſt unfer @ 
ſetzbuch jo wenig beſtimmt als für Leute aus dem niedrigſten Pöbel, deren Begriffe ich m 
mals über die gröbften Cindrücke der Sinnen erheben. Die Abficht ift, wie ich mir vorflel 
daß Leute von mittelmäßigen, durch ganz gewöhnliche Erziehung gebildeten Fähigkeiten, infe 
derheit aber alle diejenigen, welche irgendein richterliches Aut bekleiden, das neue Gelegbn 
follen verflehen und anwenden koͤnnen.“ #2) 

Aud in dieſer Begrenzung ergibt fi ald Konjequenz die Neigung zur Gafuiftit ober wir 
mehr pas (von Svarez, a. a. O., geradezu geforderte) Hervorheben nicht gerade unmittelbar geg 
bener Kolgefäge noch neben der ihr zu Grunde liegenden allgemeinen Regel. Eine andere de 
gerung hat Svarez an jener Stelle nicht ausgefproden, aber im einzelnen im Geift per Gef 
netsordre vom 14. April 1780 betbätigt: ed werben möglichft ſolche Beftimmungen vermisde 
welde in ihrer Anwendung auf ven einzelnen Ball zu ſchwierigen Complicationen und 
vorausjihtlih zu Proceflen führen würden.“) Ja, es find diefer Rückſicht ganze R 
tute geopfert oder in ihrer Anwendung auf das äußerfte befchränft worden, mie z. B. die cad| 
munio omnium bonorum und (freilich zugleid) aud andern Gründen) die Trebelltanifche q 
Faleidiſche Quart. 

VII Kritik des Allgemeinen Landrechts. Nach ber verſuchten Darſtellung Mu 
Allgemeinen Landrechts in feinem Syſtem und feinen innern Motiven läßt ſich die Frage all 
abrmeijen: was ift das Geſezbuch werth? woraus ſich von .felbft zwei Fragen entwideln: wm 
galt es für feine Zeit? und was gilt ed für die unjere? Kür feine Zeit ift das Allgemeine Zune 
recht ein vortreffliched Werk. Es iſt in Wahrheit im wefentlichen die Sunme rechtlicher Cua 
welche damals den praktiſch tüchtigſten, wilfenichaftlich gebildeten Juriften einwohnte. 5 

Wenn man vom Ständerecht, insbeſondere der Erbunterthänigkeit und vom Stra 
abſieht, ſteht ed auf der Höhe feiner Zeit. Das zeigt ſich nicht nur in der Beherrſchung deke⸗ 
riſtiſchen Stoffe, es tritt beſonders im Syſtem und in der Sprache hervor. Man mag die fg 
matiſche Anordnung in Ihrem Ausgangépunkt verwerfen, fein anderes Geſetzbuch und ebemz 
wenig ein Werk der gleichzeitigen juriſtiſchen Literatur hängt in dieſer Weifeorganifch zufamumm 

Die Sprache ift, was Svarez von ihr verlangte *%), kurz, deutlich und beftimmt. Die IB 
genofien haben denn auch überwiegend ein günſtiges Urtheil gefällt, am unbedingteften Ve 
beau in feinem befannten Werke über die preußiihe Monarchie.*°) Allervings fehlte eb Mi 
nicht an tadelnden Stimmen. Männer wie Juſtus Möjer und Schlofier fahen das Sreipand 
gefährliche deöd Neglementirend, der unbeflimmten Ausdehnung des fürftlihen Negiments 4 
der „allgemeinen Wohlfahrt willen‘; Sclofler trat für dad Gewohnheitsrecht gegenüber U 
Monopol der ftaatlihen Geleggebung, für die freie und würdige Stellung bed Richters gegg! 
über dem Verbot freier Auslegung in die Schranfen. Wie Scloffer und Möfer *%) ven US 

lutismus und die Allgewalt der Geſetzgebung bekämpften, fo war andern das Geſetzbuch als 4 
fährliche Neuerung verhaßt; wie denn ſchon vorher mandherlei Bedenken laut wurden, ob zud 
ein „Nationalgefegbucy” vem Korpus juris, mit dem Corpus juris den juriftifchen Kacuitdd 

42) Vol. Materialien des Allgemeinen Landrechts, VIII, f. 9. 
43) Byl. Evarez in feinen amtlichen Vorträgen bei der Schlußreviflon des Allgemeinen Landredi 

(abgedrudft mit Anlagen in von Kampg’ Jahrbüchern, XLI, 1— 208), zum Allgemeinen Geſeßgbe 
Thl. I, Tit.2, 6.136; Tit. 5, 8.172, $.893 fg.; Tit. 9, $. 427; Tit. 11, $. 95; Tit. 17, $.176 4 
178; Tit. 21, $. 401 fg., $. 478 fg. u. a. m. 

44) Materialien zum Allgemeinen Landiecht, VIII, f. 95. 
45) A.a.D., V, 255: „Nous osons assurer qu’ä en juger par les trois premiers volumes (i 

gebrudtten Entwurfs) il n’a paru jusqu'ici, chez aucune nation, un recueil de lois aussi com 
aussi rempli d’humanit6, de vues philosophiques, de r&sultats neufs et profonds.” Wenn Tor 
ville, a.a. D., ©. 366, hervorhebt, wie theilnamlos bie preußifche Nation die Bublication des Allgemet! 
Lanbrechts dahin genommen habe, fo ift nicht zu vergefien, daß der Kritif fchon der Entwurf vorgeßel 
batte und daß die Nation im Jahre 1794 fich für das Ständerecht, d. h. für Erbunterthänigfeit u. * 
nicht begeiftern fonnte. Dazu kam die Ausführlichkeit des Geſetzzbuchs. Der fürzere Code civ 
viel mehr in das allgemeine Bewußtſein übergegangen. 

46) Johann Georg Schloffer in den Briefen über die Befeggebung überhaupt und der Entwurf ! 
preußischen Geſetzbuchs insbefondere (Branffurt 1789), ©. 46, 120, 170; Zuftus Möfer, nicht fowol 
birester Belämpfung des Allgemeinen Landrechts, befien Erfcheinen er nicht erlebte, ale gegen die ve 
aufgenommenen und auch fonft verbreiteten Tendenzen des aufgeflärten Abfolutismus, f. in ben Batı 
tifchen Phantaflen den Auffaß: „Der jebige Hang f allgemeinen Geſetzen und Berorbaungen iſt der 
meinen Breiheit gefährlich”, Thl. II, Note 2, ©. 24 u. 26. 
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mit ihnen dem Heiligen Nömifchen Reich gefährlich werden Eännte.37) Aud die Behand⸗ 
geinzelner Lehren hat ſchon in der eriten Zeit lebhafte Angriffe erfahren, wie z. B. die Lehre 
s fogenannten tilulus et modus acquirendi. 
Bon kirchlicher Seite wurde namentlih das landrechtliche Cheſcheidungsrecht bemängelt. 
his endlich ift feit dem Erſcheinen des Savigny'ſchen Werkes „Uber den Beruf unferer Zeit 
Bejeggebung” häufiger angefochten worden als die landrechtlihe Caſuiſtik. Es tft Hier 
der Ort, dieſe Vorwürfe eingehend zu beleuchten. Sie alle treffen das Allgemeine Laub: 
t nicht als Product feiner Zeit; bei der Würdigung bed Allgemeinen Landrechts für Gegen⸗ 
mund Zukunft dürfen jie allerdings nicht übergangen werven, allein jene Würdigung feßt 
tReantniß ber inzwiichen eingetretenen Rechtsveränderungen und Reviſionsverſuche voraus. 
Be lafien fte in kurzer Überſicht folgen. 
WIL Geſetzreviſion.“s) Die Zuverfiht, mit welcher Klein in jeiner Kritik ber 

Wifer'ichen Briefe dem Allgemeinen Landrecht im weſentlichen einen unerfchütterlihen Be: 
kah prophegeite, ift bald getäufcht worden. Die Verſuche zur Revifion des kaum abgeſchloſſe⸗ 
m Werks beginnen im einzelnen fhon vor vem Anfang ded Jahrhunderts. Am 11. April 
1803 wurde der ſogenannte Erfte Anhang zum Allgemeinen Landrecht publicirt; er enthält bie 
DM Min getroffenen Abänderungen des Allgemeinen Landrechts nach der Legalfolge und iſt an 
kon betrefienden Stellen der von 1803 ab erfchienenen Ausgaben des Allgemeinen Landrechts 

t. 

Sei Jahre fpäter , bei Publication der Criminalorduung am 11. Dec. 1805, wurde be: 
ine Revifion ded Strafrechts (Thl. II, Tit. 20) in Ausficht geftellt, dann durch eine Gabi: 
Mine vom 25. Nov. 1808 neuerdings angeregt, endlich am 3. Nov. 1817 zu einer allge- 
zen Geſetzreviſion geichritten,, an welcher denn auch unter vier Leitern (von Beyme 1817 
FR, Draf von Dandelmann 1826—30, von Kamph 1831 —42, von Savigny 1842—48) 
gukeitet worden if. Das Werk ift liegen geblieben. Dagegen bat die Rechtsentwickelung 
Maik auf ven Abſchluß der Befegreviiion gewartet. Ganze Theile des Allgemeinen Sand: 
nd abgeſchafft, andere find wenigſtens durchloͤchert, noch andere durch die Praris umge: 
Ale, Abgeſchafft if zundrverft das geſammte landrechtliche Strafrecht (Thl. II, Tit. 20), ſo⸗ 
Yan das Weqhſelrecht ( Thl. U, Tit. 8, 6. 712 fg.) und infolge des neuen Handelsgeſegbucht 
auf des landreditlihe Handelsrecht. Die Geſindeordnung im Thl. I, Tit. 5 bat fon im 

1810 einer neuen Geſindeordnung weihen müflen. Wie fehr fi ferner das Agricultur- 
Vur Begenwart infolge der Stein'ſchen Gefeggebung und das Staatsrecht namentlid in⸗ 

br Berfaffungdurfunde vom 31. Jan. 1850 von den landrechtlichen Sagungen unter: 
oe, iſt befannt. 

adlich hat die Praxis für manche Lehren einen neuen Boden gefhaffen. Das Allgemeine 
baierät drückte die richterliche Thätigkeit auf moͤglichſt mechaniſche Auslegung des Geſetzbuchs 
Rab; für alle Zweifel rief es die Geſetzcommiſſion und mittel ihrer den Geſetzgeber herbei. 
Difer Abweg wurde ſchon durch die Cabinetsordre vom 83. März 1798 wieder verlaffen und 
Efreie Auslegung dem Richter zurüdgegeben. So ift denn die Praxis, mie es bie Ratur der 
he mit ſich bringt, ein Gorrectiv des Geſetzes geworben; fie bat namentlid in manden Leb- 
Rauf Koften des Allgemeinen Landrechts den Zufammenhang mit ver gemeinrechtlichen Praxis 
inerhergeflellt, 3. B. das landrechtliche Princip der Schriftlichkeit der Verträge thatſächlich 
er entichiedener zu Bunften des gemeinrechtlihen Princips der formlofen Verträge in den 
ktergrund gefchoben. 
Das Landrecht erfüllt alfo Heutzutage nicht mehr, was Svarez als die Aufgabe eines Befeg- 

ie hinſtellt. Es kann niemand aus ihm allein die rechtlichen Normen felbft nur für den Pri- 

4) So fchreibt Dr. Chriftian Gottlob Biener: „Da auf das Corpus juris die juriftifche Zunft ge: 
kabet it, fo müßte dieſe den fremden Geſetzbüchern nachflürgen. Der Kaiſer allein hat in Deutfchland 
KRect, ein Privilegium zu Ertheilung der afademifchen Würden zu geben, biefe beruhen mit auf den 
mien Gefegbüchern, es erwächſt auch hieraus eine neue Urfache vor die Aufrechterhaltung ber fremben 
te Bedenklichfeiten bei Verbannung der urfprünglich fremden Rechte aus Dentichland und Ein- 
kung eines allgemeinen deutfchen Nationalgeſetzbuchs (Halle 1781), S. 36. Biener tröftete fich indeß 
tier Zuverficht, daß Deutfchlande Berfaflung dauern werbe „folange das europäifche Volkerſyſtem 
Reine allgemeine Kataſtrophe leidet, diefes aber wird nie umgeworfen werben“. Ebendaſelbſt, ©. 27. 
8) Bgl. von Kamptz, Artenmäßige Darftellung ber preufifchen Gefeprevifion (Berlin 1842); auch 
wu Kamp’ Jahrbũchern, Ob. LX. 10° 
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vatverfehr entnehmen. Daran ift in erfter Reihe nicht dad Geſetzbuch ſelbſt, fondern die U 
geftaltung der politifchen und focialen Verhältniſſe ſchuld. Die Frage ift nur, ob ein neueß € 
bäude nach verwandter Methode errichtet werben fol. An jich finden wir gegen vie Grundfä 
welche Svarez für die Codification aufftellte, nichts zu erinnern. Er verlangte als innere @ig 
ſchaften des Geſetzbuchs, daß feine Vorſchriften „ver gefunden Vernunft, der natürlichen BIN 
feit und den Beften der bürgerlichen Geſellſchaft gemäß feien, daß fie untereinander harı 
niren und ein zulammenhängenbes Ganze ausmachen, und daß fie nicht ohne fehr überrbiegen 
Gründe von den Vorſchriften der bisher angenommenen und üblich geweſenen Nedte i 
weichen“. 209) Man wird jich ferner Glück wünſchen dürfen, wenn fpätere Godiflcationen 1 
demfelben Ernft und von ebenfo tüchtigen Organen geleitet werden, als e8 bei ver Redaction! 
Allgemeinen Landrechts gefchehen iſt. 

Insbeſondere wird man von jedem fünftigen bürgerlichen Geſetzbuch fordern dürfen, } 
feine Schöpfer, wie die Redactoren bes Allgemeinen Landrechts, den Staat vor Augen hal 
und ihn nicht der Kirche auf denjenigen Bebieten opfern, wo beide einander berühren, namt 
lich im Eheſcheidungsrecht. Dagegen wirb die Aufgabe und damit auch Syſtem und Inf 
eined neuen Geſetzbuchs vom Allgemeinen Landrecht grundfäglich verſchieden zu beftimmen fü 
Es wird ſich handeln nit um ein „vollſtändiges Geſetzbuch“ wie das Allgemeine Lanbrei 
fondern um ein wahrhaft „bürgerliches“ Geſetzbuch, d. h. um eine Codification des reinen P 
vatrechts unter Ausſchluß des Straf: und des Verwaltungsrechts. j 

Das Geſetzbuch wird darauf verzichten, dem Laien von gewoͤhnlichen Fähigkeiten und 
wöhnficher Bildung eine an fi genügende Handhabe zu felbfländiger ——— 
einzelnen Fall zu fein. Es wird deshalb die Einfachheit der Deciſivbeſtimmungen ihrer 
widelung in einzelne reine Folgeſätze vorziehen und die Detatlausbildung der Praris übe 
Auch wird es ſich befheiden, nur Geſetzbuch, nicht zugleich philofophifches Lehrbuch zu fein. 
Syſtem kann offenbar nicht dem Allgemeinen Landrecht entnommen werben. Die Verfchtebil 
der Aufgabe entzieht dem landrechtlichen Syflem feine Grundlage. Auch läßt ver Eigenthui 
begriff als Mittelpunkt des reinen Vermögensrechts ſich nicht feſthalten. Die Forderung di 
in ihr Recht wieder eingefegt werden, und damit ergibt fih von felbft die Neubildung el 
Syſtems ter obligatorifchen Verträge. Ober, was nit andern Worten die Grundverſchich 
heit bezeichnet, dad Vermögensrecht kann nicht wie im Allgemeinen Landrecht nad rein dt 
mijchen Zwecken geſchieden werben, ed ordnet ſich nach der logiſchen Structur der Rechte. 
welchen Quellen das Fünftige Geſetzbuch feinen Inhalt zu fhöpfen Haben wird, läßt jich erſt da 
beftimmen, wenn es feftfteht, ob es ſich um ein preußiſches oder um ein gemeinſames dentfl 
Privatrecht handelt. Und darüber ift unjerd Ermeifens bisjegt nichts weiter zu fagen, al®1 
auf die Länge der Widerſpruch zwifchen gemeinfamem Handels: und Wechſelrecht und partbı 
laren Rechtsbüchern über andere Theile des Obligationenrechts fich nicht behaupten kann. M 
mehr wird dad gemeinfame Handels- und Wechſelrecht entweder die noch dem Particularıı 
verbliebenen Beftandtheile des jencehte ober wenigftend des Obligationenrehts nach fi 
den Bereich gemeinfamen Nechtö ziehen, oder e8 wird jich wieder in particulare Handels⸗1 
Wechſelrechte auflöfen. Deshalb verzichten wir auf eine neue Eodiflcation des preußischen # 
vatrechts bis dahin, wo etwa die Hoffnung auf ein gemeinfames beutfches Obligationenredht a 
gegeben werben muß. Gin Aufſchub der Codification wird auch durch die Stellung des all 
meinen Geſetzbuchs zu den Provinzialvechten bedingt. Das Allgemeine Landrecht jollte u 
urſprünglicher Abjicht nur ergänzend zu den Provinzialrechten Hinzutreten. Die Codificat 
der Provinzialrehte ift nur rückſichtlich Oſt- und MWeftpreußens erfolgt, und es läßt ji « 
biefem Beifpiel wie aus den Privatzufammenftellungen anderer Brovinzialrechte Elar erjef 
was es mit der bunten Fülle ftatutariicher Rechtsgebilde auf jih hat. Außer in Yamilien: ı 
Erbrecht jheint dad particulare „Rechtsbewußtſein“ wenig entwidelt°0); die Zeit wird lehr 
ob und inwieweit auch hier eine Audgleichung für den ganzen Staat erreichbar ift, wie fie 
11. Juli 1846 rückfichtlich der befondern Rechte über die ehelihen Güterverhältnijje und 

49) Materialien des Allgemeinen Landrechts, VIII, f. 95. 
50) In Danzig war ganz vergeflen worden, daß nach dortigem Statutenreht münblicher Bert 

zur Verpfändung der Mobilien genüge. In Schlefien wechfelte das Statutenrecht vielfach mit den Pa 
monialrichtern, indem der antretende Patrimonialrichter zugleich das ihm gerade geläufige Red ı 
brachte. Und die Gerichtseingefeflenen hatten erfahrungemäßig nichts dagegen! Bol. Mengel, Das bı 
hende Kocalrecht des Herzogthums Schlefien und der Graſſchaft Glatz, ©. 8. 
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wlüche Erbfolge im Herzogthum Schlefien und der Grafſchaft Glatz zur Befeitigung boden⸗ 
Ir Rechtsverwirrung hat erfolgen müſſen. 
X. Literatur des Allgemeinen Landrehts. Bibliographiſche Notizen finden fich 

nd in den meiter unten zu nennenden Lehrbüdhern, namentlich von C. F. Koch, theils in den 
keänzungen und Erläuterungen ver preußifchen Rechtsbücher durch Geſetzgebung und Rechts⸗ 
denigait‘‘ (vierte Ausgabe, 1858; die fünfte ift im Erfheinen). Hier nur einige Worte über 
e Begründer ber landrechtlichen Kiteratur. Mehrere Umſtände entzogen dem Allgemeinen 
merehi während ber erften Jahrzehnte feines Beftebens eine genügende wiſſenſchaftliche Pflege. 
In Geiehgeber jelbft Hatte jich im Publicationspatent vom 5. Febr. 1794 (a. E.) mistrauiſch 
he viſſen ſchaftliche Erklärung des neuen Geſetzbuchs aus dem gemeinen Recht verbeten. Die 
Geibte wurden von oben herab belehrt. Andererfeit betonte die fogenannte Hiftoriiche Schule 
katumüdrlige Entſtehung des Rechts, die Bedenken gegen Codificationen. Auf diefe Weife 
guet dad Allgemeine Landrecht außer Zufammenhang mit der gemeinrechtlichen Theorie, und 
Yuenig genug für die Beröffentlihung der Materialien geſchah, fo fehlte es ſelbſt an Mitteln, 
Willgemeine Landrecht wenigftend aus ven Vorarbeiten zu erklären. In allen viefen Bezie⸗ 
Aungen it es beſſer geworben. Der Richter hat eine freiere Stellung zurüderhalten, ein großer 
Sei der Materialien ift publicirt; die Verknüpfung ded Allgemeinen Landrechts mit dem gemei- 
Maya Res iſt von mehrern Seiten in Angriff genommen und damit eine Wifjenfchaft des preußi= 
Wr AchtE begründet worden. Das Gauptverbienft gebührt zwei Männern von verſchiedener 
iengz, den im Jahre 1864 verftorbenen W. Bornemann und dem ehemaligen Fürſtenthums⸗ 
Qiirecior C. F. Koch. Der erftere geht auf die gemeinrechtlidhe Praxis, Koch dagegen, 
wie faſt fagen, gegen feinen Willen, auf das reine Römiiche Recht zurück, woraus ji 
abe Berichiedenheit ihres kritiſchen Maßſtabs für dad Allgemeine Landrecht ergibt. Metho⸗ 
iger geht Bornemann zu Werfe; den größern Einfluß der Koch'ſchen Schriften erklärt 
 eminenter juriftiiher Scharfiinn und die genrängtere, in fefte Lehrfäge zufammengefaßte 
Behellung. Hauptwerke find: Bornemann, „Syſtematiſche Darftellung des preußifchen Civil⸗ 

BR (6 Bde., zweite Audgabe, 1842 — 45); zum Theil durch Temme bearbeitet. Koch, 
oa des preupifchen gemeinen Privatrechts‘ (2 Boe., 1857 — 58) und „Allgemeines 
rt mit Sommentar in Anmerkungen’ (pritte Auflage, 1862 — 63); für die preußifche 
on unberechenbarem Einfluß. 
de von Bornemann und Koch gegebene Anregung ift der Praris zugute gefommen, auch 
Nachſtrebende für die willenfchaftliche Bearbeitung des preußischen Nechts gewonnen. Wir 

bier nur die neueften Werke: A. von Daniels, „Lehrbuch des gemeinen preußifchen 
kechts“ (2 Bde.). Heydemann, „Einleitung in das Soitem bed preußiſchen Civilrechto 

1), Bo. I, allgemeiner Theil (anſchaulichſte Darftellung des landrechtlichen Syſtems 
Pestheilß nach ver Zegalfolge). Körfter, „Iheorie und Praxis des heutigen gemeinen preußi- 

fe Brivatrecht8 auf der Grundlage des gemeinen deutſchen Rechts“ (1864); Bd. I, erfte 
fr, Einleitung und Grundbegriffe (betont auf das entfhievenfte den Zufammenhang 

fen dem preußifchen und dem fortfchreitenden gemeinen Recht, weniger, wie ed fcheint, 
&rflärung des Allgemeinen Landrechts aus ber Doctrin und Praxis des vorigen Jahre 

18), 

Die Kortbildung des preußiſchen Privatrehtd durch die Praxis fpiegelt fi in folgen 
Sammlungen preußifher Rechtsſprüche, namentlih des Obertribunals: Simon und 
Etrampff, „Rechtsſprüche der preußiſchen Gerichtshöfe“ (4 Bde., 1828— 35): Koch, 

leſiſches Archiv für praftifche Rechtswiſſenſchaft“ (6 Bde., 1837— 48); „Präjudizien des 
feimen Obertribunald‘ (Bd. I, 1849; II, 1856); „Entſcheidungen des königlichen Ober: 
Bmucld”, feit 1837; „Rechtsfälle aus der Praris des königlichen Obertribunals” (4 Bde.). 
ehrt, „Archiv für Rechtsfälle, die zur Entiheivung des Föniglichen Obertribunal® ge- 

Kt find‘, feit 1851; derfelbe, „Necdtögrundfäge ver neueften Entſcheidungen bed königlichen 

Aerribunals“ (3 Bde.). Zur DOrientirung über die Praxis dient auch ganz beſonders dad 
Eingang diejes Abfchnittd genannte Werk „Ergänzungen u. ſ. w.“. Liber vie Zeitſchriften 

3. B. Förſter, a. a. O., S. 27. 
Man hat trotz hervorragender einzelner Leiſtungen nicht mit Unrecht über Stagnation in 

MR preußischen Rechtswiſſenſchaft geklagt, auch mol die Schuld auf pas Allgemeine Landrecht 
Moben. Doch fiegt immer mehr eine richtigere Würbigung des uͤbels. Die preußifche Rechts⸗ 
Kimihait leidet unter der fehlerhaften Einrichtung des Rechtoſtudiums und der Staatsprü⸗ 
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ut bie Principien und mit ihnen die lebendige Harmonie ſowol im wirklichen und praftifhen 
ka wie in dem geifligen Bor: und Abbild veffelben oder in ihrer Erkenntniß und Wiſſenſchaft 
um ſehr vernadläfiigt. Sodann verwechſelt fie in ihrer unlebendigen, zufammenbanglojen 
miaffung häufig Die Princivien und Kräfte bed Seind und des Erfennend und hält nament⸗ 
hihre Erkenntnißformeln von Geſetzen und Rechten für die wirklichen Gefege und Mechte jelbft. 
HR andy dieſes wieder eine Folge der Zunft: ober Handwerkseinſeitigkeit der Gelehrten, bie, 
wihee Beichäftigung in dem Erkennen und im Betrachten des unmittelbaren nächſten Stoff 
hd gelehrten Erkennens, namlich der wiſſenſchaftlichen Gedanken und Regeln oder ver auf: 
Whriebeuen Geſetzesworte beſteht, dieſe als die Sache felbft anfieht und darüber pas wirkliche 
bien vergißt. Welcker. 

Priſe, Priſenrecht und Priſengerichte. Die Privatkaperei iſt abgeſchafft, dat Kapern if 
ih geblieben. Wir nähern und der Idee, daß der Krieg ein Kampf zwiſchen ven Stanten ſei, 
him Kampfe die Staaten ihre Kräfte meflen, um einander zu überwinden, und auch, um ein= 

zu berauben, aber dad gegenwärtige Bölkerreiht Hat diefe Idee noch nicht ganz verwirklicht. 
Fi noch im Kriege die Schiffe des Staats kreuzen, um die feindlihen Handelsſchiffe zu er⸗ 
Agten, weutrale im illoyalen Handel begriffene aufzubringen, wird dad Kapitel vom Priſenrecht 
Hr and den Darftellungen des Voͤlkerrechts verſchwinden. 
g Vamit eine Priſe rechtmäßig ſei, ift dreierlei erforderlich, erſtlich eine rechtmäßige Captur, 
uiend ſicherer Befig und endlich Sondemnation durch Urtheil des competenten Prifengerichts. 
u. b In frühern Artikeln !) ift angegeben worden, wer zur Erbeutung auf der See bereihtigt 
WAwelches But der Kaperei ausgefegt fei. Ein Schiff, eine Ladung, die von einem Unberech⸗ 
ſMerufgebracht wurden, ober welche nicht aufgebracht werben burften, müffen natürlich den 
| a zeftituirt werden. Feindlich Schiff, feindliche Ladung wird genommen, neutrales Schiff 
Mt regelmäßig frei. Es ift einleuchtend, daß es von der höchſten Wichtigkeit jein müffe, die 
Betieidung zwifchen feindlichem und neutralem Eigenthum, die zugleich eine der ſchwierigſten 

BB Denn die commerziellen Beziehungen unter den handeltreibenden Völkern und Privat: 
* ſind ſo vielfach verſchlungen, die Feinde haben ein ſo großes Intereſſe, ihr Cigenthum 

day 
dw Exkeutung zu entziehen, und es gibt fo viele Mittel, ven wahren Charakter zu verfteden, daß 

F Inn Kal die Nationalität eines Schiffs äußerſt zweifelhaft fein kann. Die allgemeine 
ı wlannte Negel lautet freilich fehr einfach: wer in einem feindlichen Lande bomicilirt iſt und 
: wort aus fein kaufmänniſches Geſchäft betrieben hat, gilt als feindlicher Unterthan, und 
MdB, was ihm gehört, iſt feindliches Cigenthum, because it is a very just principle, 
ia ime of war a person isconsidered asbelonging to that nation, where he is resident 
wicarries on his trade. Aber wann iſt ein Domicil begründet? Wenn ſchon daburd, daß 
‚Baar in einem Staat dad Bürgerrecht erwürbe und dort die bürgerlichen Laſten und Pflichten 
Eilte fo wäre es ein Leichtes, in Kriegszeiten um ein paar Thaler den Nationalcharakter zu 
iadern und dem Feinde durch eine einfache Transaction feine Beute zu entziehen. Das Voͤlker⸗ 

a ſteht über den bürgerlichen Gejegen eines Staats, dem municipal law, wie es die Eng⸗ 
nennen; völferrehtlih Fan der Gharafter einer Perſon nicht durch jene beflimmt 

werden, bier gilt nur die reine natürliche Wahrheit. Auf den Aufenthalt in einem Lande, den 
Betrieb von Geſchäften daſelbſt kommt es an, nicht in welchem Verhältniffe die Perion zu ber 
Dirigfeit daſelbſt fteht. 

| Der Beginn deö Kriegs iſt entſcheidend; was zu dieſem Zeitpunft Perfonen in einem feind⸗ 
I Men Rande gehörte, ift feindlich. Das franzoͤſiſche Priſenrecht Hält freng an diefem Grundſat 
' und geflattet nach Ausbruch der Beindfeligkeiten keine Neutraliiirung feindlicher Schiffe durch 
‚Unfauf ſeitens Neutraler. Es ift gewiß, daß ein ſolches Brincip allgemeinen Rechtögrundfägen 
-Weriprict, denn warum follte es ven Neutralen nicht ebenfo gut erlaubt fein, von den Krieg: 
ſihtenden Schiffe wie andere Güter im legalen Handel zu erwerben? Die Engländer haben es 
Mil immer anerkannt, daß es jedem Neutralen als ein natürliches Recht freiftehe, von ven 
. Winden Schiffe zu kaufen, aber indem fie forderten, daß es bona fide geſchehe, famen ſie that⸗ 
ßsélich faſt zu demſelben Refultat wie die Franzoſen, diefe Art Oeſchäfte zu hindern. Die Eng: 
ı linder nehmen nämlich eine Colluſion an, wenn das Schiff auf der Bahrt, in transitu, verkauft 
dird, fie haben ſtets eine Geneigtheit verrathen, bei einer Umtauſchung der Flagge kurz vor 
Erginn des Kriegs mals fides zu vermuthen und dem Neutralen bie Laſt des Beweiſes für bie 
Leyalitãt des Ankaufs aufzubürden. Rechtfertigen läßt fich dies ebenfo wenig wie das Verbot 

1) Bgl. die Art. Kaperweſen zur See und Meutralität, 
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der Franzoſen. Colluftonen find moͤglich; kann aber jemand deshalb für einen Betrüger gehaltı 
werben, weil er mit dem Feinde eines andern in Beziehungen trat, mit dem er ſelbſt in freund 
ſchaftlichen, friedlichen Verhältniſſen fteht? wo ift ein Grund, einen Unterſchied zwiſchen Schiffi 
und andern Gütern zu machen? 

Woran erkennt man nun, ob Schiffe feindlichen oder neutralen Unterthanen gehören? D 
Flagge bietet natürlich kein ſicheres Kennzeichen; freilich ſchreiben die Seegeſetze aller Nation 
den. Unterthanen vor, auf ihren Schiffen nur die Landesflagge zu führen?), bei Hoher Straf 
aber gewiſſenloſe Kapitäne hat e8 immer gegeben, die unter doppelten Farben fegelten. Gebt 
Säiffspapiere, Beilbriefe, Urfprungscertificate, Seepäfle fihere Auskunft? Die Engländer ya 
neinen e8; Beamte, welche diefe Urkunden auszufertigen haben, Eönnen ſich beftechen laſſen 
Papiere können erfchliden werben. Noch während des legten Kriegs hat das englifche Prifer 
gericht ein Schiff condemnirt, deſſen Papiere vollfländig in Ordnung waren, meil es erſt Em 
vor Ausbruch des Kriegs in den Beſitz von Neutralen übergegangen mar und noch in d 
frübern Fahrt verwendet wurde. Daflelbe Gericht ſprach eine andere Prife frei, obwol vet 
Papiere Mängel auswiefen, indem es annahm, daß der neutrale Charakter vollftändig bei 
gethan war. Das franzöflfche Prifenreglement, ſoweit e8 einen Ankauf von feindlichen Shi 
zuläßt, fordert die Beobachtung beftimmter Körmlichkeiten. 

Das Studium des Völkerrechts ift mitunter dazu angethan, die Anfichten von Recht, u 
man bei dem Studium des bürgerlichen Rechts gewonnen, in Verwirrung zu bringen. SU 
liegt ein folder Ball vor. Man fragt, mit welchem Recht nimmt fi ein Staat heraus, eine 
andern darüber Vorſchriften zu machen, mit welchen Bewetsmitteln die Neutralen ihre Nattd 
nalität beweiſen jullen. Es ift Sache jedes Staats und fein Recht, feinen Unterthanen Regeh 
über die Bedingungen und den Beweis ver Nationalität ihres Eigenthums zu geben; jever Mei 
trale ift nur den Belegen jeined Staats unterworfen; die Anmaßung einer Nation, fremii 
Unterthanen ihren Anoronungen zu unterwerfen, ift die Ufurpation einer Jurispietion über W 
Angelegenheiten eines andern Staats, ift ein Angriff auf deſſen Unabhängigkeit, ein reimd 
Misbrauch der Gewalt, den eine flarfe Nation einer ſchwachen zufügen kann, den aber jehd 
kräftige Bolt mit demfelben Unwillen zurüdmeifen muß wie die Prätenfion einer ausſchließliche 
Herrſchaft über die Meere. 3) 

Es iſt das Völkerrecht in allen diefen Fragen gegenwärtig in einer Umwandlung begri 
die dahin führen wird, der Wegnahme feinplihen Cigenthums Schranken anzulegen. In 
That, der Sag, daß jeder Kriegführende ein wohlerworbenes Recht babe auf alles ſchwimment 
Eigenthum feines Gegners, von dem das ältere Net ausging, daß ihm dieſe Beute dam 
Geſchäfte nad) Ausbruch des Kriegs nicht entzogen werden dürfe, ift der Gegenwart nicht me 
angemefien. Keinen Grund gibt es, ſolche Geſchäfte zu beichränfen, feinen Grund, bei ben 
Abſchluß derjelben an Golluflonen zu denken, aus denen Bräfumtionen zu Gunften des Captor 
entfprängen. Vielmehr ver Beſitz des Neutralen erweckt die Bermuthung für fein Eigenthum 
Mängel des Erwerbs, mala fides des neutralen Käufers follten billig von dem Gegner bewiefe 
werben. In jenem Gutachten heißt es zum Schluß, wenn das pofltive Völkerrecht bisher no 
nicht dieſe Sähe angenommen hat, fo iſt doch eine unwiderſtehliche Tendenz, dahin zu gelangen 
in Europa und in Amerika vorhanden. 

Der Räuber bevient fi jedes Mittels, Lift oder Gewalt, ehrlich oder unehrlich, erlaul 
oder unerlaubt, wodurch er zu feinem Zweck zu kommen glaubt; ver Krieger, der Kaper, der in 
offenen Krieg gegen die Feinde feines Volks Ereuzt, darf überhaupt nur mit offenem Pif 
feinem Zeinde entgegentreten und ihn mit ehrlichen Waffen befämpfen. Es gilt gegenwärtä 
noch für eine erlaubte Kriegstift, ohne Flagge an ein Schiff heranzufegeln, um nicht zu fris 
den Feind aufmerffam zu machen, und fogar eine faliche Flagge aufzuſtecken, ift nicht für ver 
boten gehalten; die chevaleresken Franzoſen haben ihren Kapern bei hoher Strafe unterfag 
andere Flaggen als die franzöfliche an Bord zu führen; allein wenn der Kreuzer das gejag! 
Schiff zum Beilegen zwingt, durch den fogenannten coup de semonce, oder im Gefecht muß € 

2) Schon die alten hanfeatifchen Rechte, 3. B. das hamburgifche Recht von 1276: Ein jewlick ufı 
Börger fell füren enen roden Blugh, fo we fe des nich beit, de ffell int beteren mit dre Marken Sülver 
to ber Stadt Köre, he ne leihe en nebder ber Angites willen. Ev weld Geeſt od enen roden Dläghı 
füret, de frall geven alfo vele, wart he an uferm Rechte beflaget. 

3) Worte des norbamerifanifchen Attorney:General in einem Gutachten, bei Sötbeer, Sammlun 
officieller Actenftücte, Neue Folge II, Nr. 182. 
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wLenbeöflagge aufziehen. Die Strafe ift jedoch nicht, daß der durch pas Hinterliftige Verfahren 
murmene feinvliche Kauffahrer freigegeben wird — mie koͤnnte der Feind folhe& verlangen? — 
dern, daß dem Captor alle Ansprüche auf die Brife ab: und dem Fiscus feine® Staats zuge⸗ 
hen werben, oder wenn der Aufgebrachte ein Neutraler war, jener ihm zum Erfag aller 
Ben und Schäden condemnirt wird. 
Der coup de semonce hat ven Zweck, das gejagte Schiff zum Bellegen zu nöthigen, um es 
hieinem Nationalharakter und ven Beftanptheilen feiner Ladung zu unterſuchen. Ein unter 
rs cioilifirten Bölfern übliher Brauch legt jedem angehaltenen neutralen Schiff die Pflicht 
hü der Ausübung des Durchſuchungsrechts feitend der Kreuzer der Kriegführenden nicht 
Waerfegen, indem er auf den Verſuch thatfächlihen Widerſtandes oder der Flucht die Strafe 
tenfiscation des Fahrzeugs feht*); denn, wie Sir IB. Scott in einem Urtheil fi ausſprach, 
ua neutrale Schiffsmannſchaften zu Gewaltthätigkeiten fchreiten dürfen, fi aus dem Beſitz 
Müder Kreuzer zu ziehen, fo wird die Anhaltung neutraler Schiffe eine Scene gegenſeitiger 
Ishleligkeiten und Streitigkeiten werben. Gefährlich iſt es, nachdem der Beſuch angefünbigt 
LYapiere, fei es auch ganz unſchuldiger Art, über Bord zu werfen oder wenigſtens beifeite- 
Kringen, da, wenn biefe Thatfache conftatirt werden kann, regelmäßig die Strafe der Con⸗ 
Ition folgt. Auf der andern Seite müffen auch pie Kreuzer bei Vornahme der Unterfuhung 
wiſſe Rüdfichten beobachten, welche ſich durch allgemeines Herfommen gebildet haben. Während 
mb auf Kanonenſchußweite voneinander entfernt bleiben, ftilliegend oder nebeneinander 
Ik, wird von dem Kreuzer ein Boot mit einem Offizier und einigen Leuten zu dem andern 
Ginühergefchickt. Der Offizier kommt allein an Bord, feine Unterſuchung beſchränkt fi 
af Beſichtigung und Prüfung der Schiffspapiere, Kadungsmanifefte und Gonnoffamente, 
ah, wenn aus dieſen fich beſtimmte Verdachtsgründe ergeben, wird fie weiter aus⸗ 
Heat und geht in eine förmliche Durdfuchung des Schiffd und der Ladung über. In neuern 

ift die Ausübung des Unterſuchungsrechts noch weitern Foͤrmlichkeiten unterworfen. 
SeEmention von 1801 zivifchen England und Rußland, der fpäter Schweden und Dänemarf 
bigeteeten find, melde Kapern jede Unterfuchung unter neutralem Gonvoi fegelnder Schiffe 
Miert regulirt auch Die Durchſuchung durch Kriegeéſchiffe der Kriegführenden; dieſe leptern 
Ya fh, außer wenn Wind und Wetter es nicht erlauben, außer Kanonenſchußweite halten, 
we Unorbnung zu vermeiden, fle dürfen nur einen Offizier an Bord des convolirenden 

fenben, wo Die linterfuchung ver Papiere vorgenommen wird, keine weitere Unterſuchung 
Van, wenn diefe Bapiere in Ordnung befunden werben ; im entgegengefetten Fall muß ver 
lawoi commandirende Offizier den Convoi fo lange anhalten, als zur genauern Durch⸗ 
ſien der verdächtigen Schiffe und ihrer Ladungen nothwendig iſt; er hat aber das Recht, bei 
Senke: berfelben dem durchſuchenden Offizier der Kriegführenven einen ober mehrere feiner 

zur Affiftenz beisuoronen. Ergibt nun die forgfältigere Prüfung der Papiere, das 
der Mannſchaft des verdächtigen Schiffs genügende Gründe zur Anhaltung, fo ift jener 

iu benachrichtigen, und er ift berechtigt, Offiziere auf das angehaltene Schiff zu beorbern, 
bie fernere Procedur bis zur Gondemnation orbentlih und rechtmäßig vor fidh gehe. 

wengehaltene Schiff muß in den nächften Hafen der Kriegführenden zur Aburtheilung ge= 
Kaft werben. Ergibt fi aus dem Urtbeil des Vrifengerichts, daß e8 ohne genügende Gründe 
dbracht ift, fo wird der Commandeur des aufbringenden Kreuzers für ſchuldig erflärt, den 

ümern des aufgebrachten Schiffs und der Ladung alle Koften, Schäden, Verlufte der 
Vringung zu erſetzen. 
Das Ehrgefühl, der Stolz des Neutralen ſträubt ſich gegen eine Behandlung, die ihn von 

echerein ald Verbrecher oder als verdachtig vorausſetzt, und dieſem Gefühl ſoll, wenn auch 
denrillig, ſelbſt das ſtolze Albion nachgeben müſſen. Eine Unterſuchung darf nicht vorge⸗ 
Rum werden, wo kein Verdacht iſt, und ein Verdacht iſt nicht vorhanden, mo die Aufrichtig⸗ 
N, de Wahrheitsliebe nicht bezweifelt werden darf; die Erklärung bes neutralen Convoi⸗ 
mandanten iſt über jeden Zweifel erhaben, ſagt der Franzoſe Chaix-d' Eſt-Ange, jeder Verſuch, 
Imufechten, um durch genauere Unterſuchung des Convoi ihre Wahrheit zu ermitteln, iſt 
k Beleitigung der neutralen Flagge. In ten neuern Verträgen feit 1780, deren es eine 
2% Reibe gibt 8), pflegt eine Glaufel allgemein aufgenommen zu werben, welche befagt, daß 
Erklärung des Gonvoicommandanten, die convolirten Schiffe gehörten dem Staat an, 

9 Tie franzöflfche Ordonnance de la marine von 1681, eine fpanifche von 1718, 
Rs. Cuſſy, Phases et causes célehres, Buch I, Tit. 3, $. 19. 
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deſſen Flagge fle führten, und führten in ihrer Ladung feine Kriegscontrebande, als vollkänk 
genügend angefehen werben folle, um jede weitere Unterſuchung zu verhindern. 

Il. Der interfuhung muß ſich jedes Kauffahrteifhiff, ohne Widerſtand zu leiften, umeg 
werfen, die Aufbringung in einen Hafen der kriegführenden Partei, welcher ver nehmen 
Kreuzer angehört, braucht er fich nicht fo ruhig gefallen zu lafien. Freilich ver Neutrale, welch 
die auf fein Schiff gefegte Prifenmannidaft zu bewältigen oder ſich ihrer zu entledigen verſuch 
fei es durch Lift oder Gewalt, Hätte unbedingt Gondemnation zu erwarten, denn ed wird von & 
Präfumtion ausgegangen, daß er den Spruch des Prijengerichts nicht zu befürchten habe, ıy 
dag fomit jein Unternehmen ein verbrecherifche Attentat jet, weldye8 mit der Strafe der Co 
fiöcation zu belegen iſt. Aber etwas anderes ift es, wenn wegen Unzulänglidfeit der Prifg 
mannſchaft oder wegen ihrer Unfähigkeit, das Schiff zu lenken, deſſen Leitung wieder an If 
neutralen Kapitän zurüdfehrt. Dann hat er außer im Fall eined gegebenen Verſprechens 
Pflicht gegen ven Gaptor, in jeinem Intereffe das Schiff in einen Hafen zu fleuern. Er ift 
feinem Rheder verantwortlich, des Captors Pflicht wäre e8 geweſen, ven Befig der Prife fi 
gehörige Weile zu ſichern, hat er dad nicht gethan, habeat sibi. Gehört der Genommene 
Feinden des Captors an, fo hat er gar Feine VBerpflihtung gegen diefen, die ihm auyertegle 
allen feinen Anorpnungen zu fügen. Durch einen Act vehtmäßiger Gewalt ift er in die Hei 
des Captors gekommen, er hat feine Strafe zu fürdten, wenn er ſich dieſer Gewalt zu entzich 
verfucht. Lupum aurihus teneo, äußerte in einem Urtbeile Sir Walter Scott; kann er ip if 
machen, fo hat er ein Necht, ed zu thun. Der Kapitän ded genommenen Schiffs muß fi ui 
allen Umſtänden von der Erwägung leiten lafien, daß er das Intereffe feiner Rheder und 
mäßig auch das der Zabungseigenthümer vertritt, Das nicht zu gefährnen Ehre und Pflicht 
ebieten. 

i Des Captors Sache ift es, ven Beſitz feiner Priſe fich zu fihern. War dad genommg 
But feinvliches, jo erwirbt er fofort durch die Befigergreifung Eigenthum, wie ſchon 4 
Roͤmiſche Recht lehrte, das des Feindes Eigenthum den Dccupanten zufpricht. Neutralen gehen 
®üter dagegen werben erfi durch das Urtheil des Priſengerichts, welches fie condemnirt,s 
worben. Wie nun, wenn dem Gaptor feine Prife wieder abgejagt wird von einem fl 
Feinde, der ihn aus dem Bejig vertreibt, oder wenn der Captor freiwillig, 3. B. dur Stig 
überfallen, die Prife wieder aufgibt? Fällt Schiff und Gut wieder an die frühern Eigenthig 
zurück, ober iſt es jegt Beute des Recaptors oder derjenigen, die das abandonnirte Schiff in 
Hafen in Sicherheit bringen ? Es gehören Diefe ragen zu den wichtigſten des Priſenrechts, 
keineswegs übereinflimmenve Grundſätze befolgt. x 

Der natürlichen Betrachtung drängt ſich eine dreifache Unterſcheidung auf. Das von Pism 
genommene Gut muß immer feinen Eigenthümern reſtituirt werden; die Seeräuber haben 1 
Net an demſelben, fie fonnten die Cigenthümer des Befiged berauben, niemals aber des Cig 
thum. Wie fhon das Lübiſche Recht ©) veroronete, Haben die Kriegsſchiffe, die Piraten geramfl 
But abnehmen, außer Erfag ihrer Koften, Eeinen Anſpruch auf eine Remuneration für Di 
Dienft; Kapern und Privatfchiffen wird billig eine ſolche zugeiprodhen. Denn jener Pflicht 
es, die Meerespolizei zu üben, dieſe haben feinen Beruf, ven Gefahren und Koften eines Kay 
mit Räubern ſich zu unterziehen. 

Was die Neutralen anbetrifit, fo ift es evident, daß ihnen durch die Befreiung aus 
Gewalt eined Kriegführenden fein Dienft erwiefen wird. Ihr neutraler Charakter würde 
vor der Condemnation gefhügt haben, auch wenn er die Aufbringung abzuwenden nick 
Stande war. Allenfalls könnte man fagen, daß in den Fällen, wo das neutrale Gut der & 
fiöcation nicht entgangen wäre, z. B. weil e8 Contrebande war, durch die Recaptur die neutr« 
Gigenthümer von der Gefahr eined wirklichen Verluftes befreit find, der den Mecaptoren el 
Anfprucd gäbe auf Das wiedergewonnene But, dad dem neutralen Cigenthümer verloren gem 
twäre, wenn der erfte Gaptor den Beiig behauptet hätte. Allein ed mag fein, daß von dem N 
tralen durch dic Recaptur die Gefahr ver Gonfidcation abgewendet iſt, welches Recht gibt bi 
Umftand dem Befreier? Die Neutralen haben nad dem Völkerrecht freien Verkehr, fr 
Handel mit den Kriegführenven; ihr neutraler Gharafter, den fie unbedingt bis zum condem 

6) Bud VI, Tit.5, Art. 2: „Würden Seeräuber But in der See nehmen und ihnen foldyes ! 
erum abgejaget durch etliche Auslieger auf ihre eigene Koft, fo follen fie bie Hälfte bes Guts be 

und bie andere Hälfte dem befchäbigten Kaufmann zuitellen. n aber die Städte Auslieger 
See, und die würden das genommene Gut erobern, bie follen bem Kaufmann alles wieberum zuftell 
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Irtheil des Prifengerichts behaupten, muß von allen Kriegepartelen refpectirt werben. 
yon einer verlegt, jo hat deshalb die andere nicht die geringfte Befugnig mehr. Wäre 
Reutrale von den Brifengericht des Captors verurtbeilt worden, well er ja durch bie 
on Kriegscontrebande deilen Begner begünftigte, fo kann eben diejem gegenüber feine 
ihn keinen Nachtheilen ausfeßen, die ja jeinen Vortheil bezmedte. Das Außerfte, 
Neutralen zugemuthet werden darf, iſt, daß er einen Bergelohn zahle, wo er durch die 
ber Gefahr einer Condemnation und den Koſten und Schäden der priſengerichtlichen 
entgangen iſt. 
® Erwägungen find die Franzoſen gefolgt und haben das neutrale aus feindlicher 
urch franzöjiiche Schiffe befreite Gut Eoftenfrei reftituirt. Ohne Zweifel ift diefe Hands 
fe eine ſehr edelmüthige, liberale, aber nicht praktifch, wenn nicht alle andern Nationen 
Grundſãtze befolgen. England, dem fih Amerika anſchließt, beobachten in dieſem Punkte 
ıdfag der Neciprocität, lie behandeln die Alliirten oder Neutralen ebenſo, wie dieſe 
ıgländer verfahren, vie fie aus den Händen eines feindlichen Captors befreit haben. 
a das befreite Gigenthum frei zurück, wo diefe e8 thun, in andern Källen bewilligen fie 
wtor ein Prijengeld für die Befreiung. Spanien aboptirt ebenfall® das Brincip ber 
ität und hat nur für den Fall, wo e8 nicht anwenpbar, eigene Ordnungen. 
Beziehung auf Schiffe und Güter eines Unterthanen ber Kriegführenven, bie aus den 
bed Feindes durch ein Fahrzeug ihrer Nation befreit werben, ftellt ih das Verhältniß 
erd. Dieje find wirklich zurüderobert, denn der Feind würbe fie nicht zurückgegeben 
ie er nach Kriegsrecht erbeutet hatte. Würde hier nad voller Strenge gehandelt, fo 
m Recaptor das Genommene gehören müllen, da er e8 vom Feinde, dem es bereits 
hörte, erbeutet harte. Aber ein gewiſſes Gefühl, dem auch das Recht Rückficht ſchenken 
äubt fi dagegen, daß der Recaptor gewiſſermaßen auf Koften feiner Landsleute fi 
‚ bie durch den Feind um das Ihrige gefommen find. Die Billigfeit erforbert, daß ben 
Bignern ihr But reflituirt werde, aber nidyt bad Ganze. Es muß zwiſchen ihnen und 
Iptor, der vom Feinde eroberte, geteilt werben. Gern werben jene auch einen Theil 
enn jie dadurch das übrige erhalten. Alle Brifengefege erfennen dies an und bemühen 
m Gonflict zwiſchen dem rigor juris und der Billigfeit Ausdruck zu geben. Sie find 
a in der Art, wie fie Die Grenze ziehen. Das amerifaniiche Geſetz will unterfcheiden, 
ife bereitö condemnirt war; dann joll jie den frühern Cignern nicht reflituirt, ſondern 
ptor als gute Prife zugejprochen werden; eine noch nicht condemnirte dagegen fällt an 
m Gigenthümer zurüd, die an ven Reraptor einen Bergelohn zu zahlen haben, bald 
bald ein Sechbtel des Werths, e8 wäre denn, daß das befreite Schiff nach der Gaptur 
einden in ein Kriegsſchiff verwandelt wäre. Die hier gemachte Unterſcheidung, ob vor 
der@ondemnation, hat in der That Eeinen vernünftigen Grund, benn e8 wir» ſich nicht 
n lafien, daß das Urtheil eines Prijengerichtd einen Rechtötitel für eine Captur zu 
mag, als nur dem eigenen Staat des Captors gegenüber; die Erbeutung allein iſt es, 
n Auslande gegenüber, fpeciell ven frühern Beflgern, den Rechtstitel des Captors 

weniger innere Begründung iſt in der franzoöͤſiſchen Regel zu entveden, bie ein Schiff, 
Zeinden genommen, 24 Stunden in ihrem Beſit geblieben ift, als gute Prife dem 
zuerfennt, dad vor Ablauf vieler Zeit befreite ven ECignern gegen Bergelohn zu reſti⸗ 
eblt. Es iſt doch rein willkürlich, einen Zeitabfchnitt als entfcheinend für ven Verluft 
thums hinzuftellen, der ohne alle Beziehung zur Wegnahme beliebig gegriffen wird. 
er dad franzöfifche Recht ſich auszeichnet, ift, daß ed den Bergelohn verſchieden bemißt, 
ı der Recaptor ein Staatsſchiff oder ein Kaper geweſen. Die Difiziere des Staats, die 
erwählt haben, in feiner Verteidigung ihr Blut zu vergießen, müflen e8 als ihre 
licht anfehen, den Unterthan des Staat zu bejchügen und ihn aus ben Händen der 
befreien. Ihre Belohnung ift vor allem die Anerfennung ihres Staats, und es würde 
ı Schlecht ſtehen, ihre pflichtuiäßigen Dienjte für Geld zu verfaufen; ber Kaper hat aber 
ern Trieb als den, zu erbeuten, Gewinn zu machen, er führt nicht den Krieg als Der: 
eines Baterlandes, der dieſem Hoͤchſten alleDpfer bringt, fondern er benugt den Krieg, 
deldſpeculation, ein Geſchäft zu machen. Und folange man bie Kaper bulbet, würbe 
ı etwas entziehen, wollte man den Bergelohn ihnen abſprechen. Zum @lüd Haben bie ci⸗ 
Staatenauf dieje Peſt ver Seefriege, nie Brivatlaperel, verzichtet, und fo if ihr trauriges 
3 Betreff des Vergelohns hinfällig geworden, 
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Die Grundſätze des neueſten engliſchen Priſenreglements, welches freilich auch den jüng 
Fortſchritt in dieſer Richtung bezeichnet, hat allein Regeln, welche vor dem Forum der K 
beſtehen koͤnnen. Es verſpricht unbedingt die Reſtitution alles engliſchen von Feinden gen 
menen Cigenthums, das von engliſchen Schiffen befreit wird, einerlei, wie lange es In feindli 
Beſitz geweſen, ob e8 condemnirt war oder nit, einzig und allein den Ball audgenommen, 
das Schiff als Kriegsihiff von den Feinden ausgerüftet oder gebraucht worden war. Dagı 
ift darauf Gewicht gelegt, 06 die Beute vom Feinde bereits in einen Hafen eingebracht war ı 
nicht. Im erftern Fall wird das Schiff durch das englifche Brifengericht an den frühern Ei 
thümer zurückgegeben, während im andern es von felbft an fie zurückfällt. Kin Bergelohn gebi 
dem Recaptor in jedem Fall. Fällt ein vom feindlichen Gaptor aufgegebened Kahrzeug in 
Hände von Landsleuten des Genonmenen, fo wird e8 diefem unbedingt zurückgegeben, may 
auch noch fo lange im Beſitz des Feindes geweſen fein; dem glücklichen Kinder aber mwirb 
Finderlohn bewilligt. 

III. Die Einführung der Prifenjurispictton bezeichnet einen wichtigen Fortſchritt der nen 
Zeit. Während des ganzen Alterthums und noch Tange im Mittelalter ſcheint man es dem Bür 
dem Neutralen, veflen Gut feinem Glauben nad widerredhtlich im Kriege genommen tv 
überlaffen zu haben, feine Anſprüche gegen den @xbeuter vor deſſen orbentlihen Berichten : 
zwar nach dem Recht des Gerichtsorts zu verfolgen. In England ſcheint zuerft der Gedanke 
fprungen zu fein, eigene Gerichte einzufeen, benen jede Erbeutung im Kriege zur Entſcheibd 
vorgelegt werden müfle, ob fie mit Recht gemacht fei oder nit. Schon in einem Bi 
Eduarb’s II. an ven König von Portugal heißt e8, daß die flreitigen Güter vom Admiral, 
welchem die Anfprüche vom Captus geltend gemacht wären, für gute Priſe erklärt morben fe 
Gine PBarlamentdacte von 1414 verordnete, daß alle Schiffe, die etwas vom Feinde erbeuts 
ihre Prifen vor den Admiral bringen und fie fi von diefem zufprechen laflen follten. 4 
Anfang an waren wol diefe Berichte angewieſen, nicht blos die einheimiſchen Belege, fon! 
auch die Verträge mit andern Völkern, den völferrehtlihen Braud in ihren Entſcheidunge 
beruͤckſichtigen. Bon England aus verbreitete ſich diefe Inftitution weiter; in Verträgen 
Frankreich aus dem 15.und 16. Jahrhundert ward vereinbart, Daß die auf Beute audgefahn 
Schiffer bei ihrer Rückkehr ihre Prifen dem Admiral anzeigen und ohne deſſen Erlaubniß m 
davon verkaufen follten. Niemand darf die Beute Eaufen und erwerben, als bis fie für; 
Priſe vom Admiral erklärt ift. Leicefter als Generalftattbalter führte die Prifengerichte im 
Niederlande ein, als dieſe ven wildeſten Kaperkrieg gegen Spanien führten. 

Das gegenwärtige Völkerrecht verlangt unter allen Umſtänden, daß der Gaptor | 
Priſe in einen Hafen bringe und vor ein Prifengericht ftelle, welches über die Nechtmäßl 
der Captur feine Entiheidung abgebe. Nur die Noth und die äußerſten Umftände befreien 
dieſer Verpflichtung, wie 3. B. wenn der Captor, auf einer fernen Expedition begriffen, nid 
viel Mannſchaften entbehren kann, um die Prife gehörig befegen zu können, wenn er nid 
Stande ift, einen Hafen feiner Nation zu juchen, wie gegenwärtig die Kreuzer der conföberl 
Staaten von Nordamerika, weil alle Häfen von überlegenen feindlichen Streitkräften bi 
find. In folhen Fällen der Noth geflattet ihm das Völkerrecht, ſelbſt den Richter zu machen 
die Prife ganz wie eine regelmäßig condemnirte zu behandeln. Es erlaubt ihm dann, bie fe 
lihen Schiffe, die er nicht behaupten kann, zu zerflören, oder gegen Ranzion freizulaflen, 
den neutralen Schiffen die Kriegscontrebande zu entführen u. f. f. Aber auch nur die Noth 
ſchuldigt ein ſolches Verfahren, welches vom Völkerrecht entſchieden gemidbilligt wird. 

Aber welcher Staat iſt competent, über Gapturen zu entſcheiden, mwelder iſt beredtigt 
Prifenjurispietion auszuüben? Soll die Antwort vollftändig ausfallen, jo muß fie mit ein 

Unterfheidungen gegeben werben. Was den Fall betrifft, wenn ver Gefaverte einer Kri 

partei angehörte, fo kann e8 feinem Zweifel unterworfen fein, daß ausichließlih dem Staa! 
dem der Gaptor gehört, die Prüfung und Entſcheidung über Die Captur zufteht. Des ei 
Eigenthum ift nad) Kriegsrecht erbeutet und wird auf feinen Ball wieder freigegeben. 
Priſengericht bat ſich nur mit der Frage zu befchäftigen, ob die Captur nad den Vorſchr 
des Voͤlkerrechts und des Prifenreglenents des betreffenden Staats gemacht worden, ode 
Unregelmäßigfeiten dabei vorgefallen find, und ob demgemäß die Beute dem Captor oder 
Fiscus feines Staats zuzufpredhen fei. Der Captor ift nur feinem Staat verantwortlich, d 
allein hat das Recht, feine Bewohner bei ver Erbeutung zu unterſuchen und je nach dem Au 
ber Prüfung zu belohnen oder zu beſtrafen. Ein’ einziger Ball wird felbft von den Autori 
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errechts, welche den Kriegführenden vie ausgedehnteſte Priſenjurisdiction zugeftehen 7), 
nmen, ber, ſobald die Priſe mit Verlegung der Neutralität gemacht ift, 3. B. auf neu: 
erritorium oder durch ein feindliche im neutralen Gebiet außgerüftetes Schiff, dann 
fie dem neutralen Staat, deſſen Neutralität nicht geachtet wurde, nicht nur pas echt 
ber Nation des Captors die Prije zu reclamiren, ſondern aud, wenn die Priſe ſich auf 
hebiet befindet, bie Jurisdiction über diefelbe, welche natürlich auch die Befugniß in ſich 
dem Gaptor durch Spruch des Berichts die Priſe zu entziehen. In allen übrigen Fällen 
Jurisdiction des Neutralen geleugnet, mag das gefaperte Schiff einem Kriegführenven 
m ober einem Neutralen, oder jelbft dem neutralen Staat, in deſſen Hafen fie eingebracht 
Schiff eine fremden Staats, der im Frieden lebt mit dem Neutralen, ift, auch wenn es 
afen des legtern fich begibt, nicht deſſen territorialer Jurisdicetion unterworfen in Betreff 
idlunger, die eö auf offener See verübt; e8 geniept das Recht der Exterritorialität. Und 
n Recht nehmen auch die Prijen theil, die ed dorthin gebracht, folange fie ſich in deſſen 
befinden. Der Neutrale hat fein Recht, ji) in die Angelegenheiten des Breniden- zu 
ed würde eine Verlegung der Neutralität des fremden Staatd jein, dieſem etiwa® ent: 
sollen, deſſen Beſitz er nad) dem Recht des Kriegs erlangt bat, jei es rechtmäßig ober nicht. 
taat hat die Prliht und das Recht, das einem andern widerfahrene Unrecht zu ahnden; 
eigenen Unterthanen vor Unbill zu [hügen, ift er ſchuldig. Sollte e8 aber der Prife 
seinen von ber Befagung gelingen, ſich aus der Gewalt der Beinde zu befreien, fo werben 
venn auf neutralem Gebiet dürfen feine Gewaltthätigkeiten, feine Feindſeligkeiten unter 
egführenden geübt werben, es fei denn, daß der neutrale Staat es geftattete. ®) 
welchem Recht jedoch übt der kriegführende Staat die Jurispiction aus über die Neu: 
ten Eigenthum durch jeine Kreuzer genommen ift? Es ift Died eine Frage, bei deren 
die Ehre und die Intereffen der Neutralen und der Kriegführenven gleich fehr betheiligt 
nerkannte Praxis ift e8 bisher, daß den Berichten der Gaptoren, d.h. der Kriegführenden 
mahme des obigen Falls über die ihren Feinden fowol al& ven Neutralen abgenonmenen 
Hein die Jurisdiction zujtehe.?) Allein gegen dieſe Praxis haben ſich ſeit etwa 100 Jahren 
tentlich in der neueften Zeit viele und berente Stimmen 10) erhoben. Friedrich ver ®roße, 
tgerechte Entſcheidungen englifcher Prifengerichte aufgebracht, verweigerte 1751 ihre 
nz anzuerkennen über Gapturen neutralen Guts, die nicht im engliihen Territorium, 
anf offener See oder im Gebiet ihrer Feinde gemacht jeien. un, diefe Theorie war jo 
Rand mit dem von allen Voͤlkern bisher beobachteten Berfahren fo fehr in Widerſpruch, 
tin großes Verdienſt war, ihre IInbegründetheit aus der Geſchichte nachzuweiſen. Es 
ich kaum glaublich, daß Friedrich der Große wirklich beabfichtigt habe, dieje neue Theorie 
durchzuführen; ihm Fam e8 wol mehr darauf an, für jeine mishandelten Unterthanen 
and Schabenerjag zu befummen, und für dieſen Zwed mochte fie ihm eine gute Waffe 
er er fie vollftändig fallen lieb, als er ven Zwed erreicht Hatte. 
tjehr ſchwer, in dieſer Frage den richtigen Ausgangspunkt zu finden. Sieht man bie 
n über Priſen als eine Art von crimineller Jurispiction an 11), deren Gompetenz im 
Sau durch dad forum arresti oder deprehensionis begründet werde, jo fehlt es an 
unde, die Gerichte des Captors für zufländig zu halten, anders als in dem Fall, wenn 
ı auf feinem Gebiet erbeutet jind. Auf offener See können die Kriegführenden über 
alen feine Gerichtsbarkeit, weil dieſe Folge der Souveränetät ift, beanſpruchen; daß 
‚ aber auf dem Gebiet feines Gegners in deſſen Jurisdiction kraft Kriegsrechts ſuc⸗ 
ingt zu abenteuerlih, um ihm Gewicht beizulegen. Allein ver Geſichtspunkt, in der 
ı der Prijengerichte einen Act der Ausübung internationaler Strafrechtöpflege zu er: 
yeint ein ganz verfehlte. Das neuere Völkerrecht erklärt ja die Zufuhr von Kriegs- 
de zum Feinde durch die Neutralen für völlig erlaubt, es will auch nicht den Bruch einer 
18 ein Delict anſehen, das geftraft werden müſſe, und dieſe beiden find doch die einzigen 
welchen über Güter, die den Neutralen gehören, Gonfiscation verhängt werden darf. 

eaton, Elements du droit international, Il, 87 fg. Gutachten des norbamerifanifchen At⸗ 
ıeral bei Sötbeer, Sammlung officieller Actenftüde, Neue Folge, I, Nr. 188, 
ıtfeuilie, Des droits et des devoirs des nations neutres, Il, 157. 
teuborn, Seerecht, hl. 11, $. 238. Convention zwiſchen England und Franfreih vom 
854 
namentlich auch Wurm, in den ältern Ausgaben bes Staats: Lerifon im Art. Yriien und 
pe. 11) Kaltenborn, a. a. O. 
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Ob e8 zweckmaãßiger, für pie Übung unparteiifcher Gerechtigkeit beſſer fei, über die Reutra 
abgejagten Priſen den neutralen Staat oder den Etaat des Captors entſcheiden zu laſß 
darüber kann man flreiten; es lapt ich untere Bedünkens ebenio viel dafür als Dagegen fagı 
und halten wir e8 für eine müßige Arbeit, die Utilitätsgrũnde für die eine oder Die andere Aufl 
anzuführen, da ein Streit, bei dem es ſich um Rechtsauſprüche handelt, nicht entſchieden wi 
durch Rüdihten der Zweckmaͤßigkeit. Wären dieje Die enticheinenden, jo würde allemal die 
ſcheidung nad) dem Intereſſe des mächtigſten Staats ausfallen. 4 

Die Neutralen haben das Recht, frei mit ven Kriegführenden Handel und Verkehr zu 
ben, die Kriegführenden, die Zufuhr von Kriegscontrebande und den Verkehr mit den von h 
blofirten Plägen ihrer Feinde zu hindern. Es find dies zwei Rechte, von denen feine 
Vorzug vor dem andern hat, und bie daher in einen unlöslichen Gonfliet gerathen müffen, 
nur durd die Gewalt entichieden werden kann. Der neutrale lintertban, indem er eine 
partei mit Kriegämaterial veriiebt, Leiftet diejer Beiftand gegen ihren Gegner; indem er 
gültige Blokade bricht oder zu brechen verfucht, bemüht er fich, eine rechtmäßige Kriegsma 
des Kriegführenden zu vereiteln. In beiden Fällen fegt er ih in Oppofition mit dem R 
Kriegführenden, er handelt gegen ihn feindſelig, er fordert die Gewalt heraus. Der 
führende hat unzweifelhaft das Recht, gegen ihn Gewalt zu gebrauden und fein Borhabeme 
hindern, fo gut er ed vermag; der friegführende Staat und der neutrale Unterthan fieben %g 
dem Kriegsfuß miteinander, jener darf diefen wie einen Feind anfehen und nad) Kriegßge 
behandeln, und dies gibt ihm Die Befugniß, das im feindfeligen Verkehr betroffene Gigemußg 
zu confidciten. 

Gibt man zu, daß die über neutrale auf der Zufuhr von Kriegscontrebande oder ea 
Blokadebruch ertappten Schiffe verfügte Confiscation des Schiffs, reipective ded Gargos Mil 
Begründung finde in vem Kriegsrecht des Captors — und dieſe Prämiſſe ift unabmenpiiiggt 
fo fann man ſich aud) der Folgerung nicht entziehen, daß die Gerichte bed Captors allein. 
Gompetenz beiigen in Angelegenheiten der Gaptur. Denn wenn Kriegführen ein Art der 
veränetät ift, fo iſt es auch jede einzelne Friegeriiche Mafregel. Über Acte der Souveränetaͤ 
kann fein unabhängiger Staateinem andern die Gognition und die Entfcheidung mit verbinhfllt 
Kraft für fi allgemein einräumen, ohne feiner Würde etwas zu vergeben. el 

Das eigene Intereffe, um die Grundfäge der Gerechtigkeit nicht zu verleugnen und 
mationen ſeitens der neutralen Staaten zu vermeiden, nöthigt jede Eriegführende Mach 
Ausübung ihres Kriegsrechts nicht blindlings den Händen ihrer Offiziere und ihrer 
kapitaͤne zu übergeben, bie nur zu häufig, ſei es aus Cifer, ihrem Souverän zu dienen, fel 
Unkunde oder fonft wie die Würde deſſelben compromittiren würden. Eben dies Intereffe 
anlaft fie, die mit der Ausführung ihrer Maßregeln betrauten Perſonen unter eine Go 
ftellen, welde Ausſchreitungen und Misbräuche ihrer Functionen verhindern foll. Zu 
med iind die Prifengerichte in den einzelnen Staaten eingerichtet, fie haben ihr Votum d 
abzugeben, ob die Captur im conereten Hall nad Kriegsrecht gemacht worden. 

Hiermit find einzelne Ausnahmen wol verträglich, wie die bereitö angeführte; denn 

Gaptur unter Verlegung der Neutralität geichehen, fo ift die Würde des neutralen Staats 
legt und er zu allen Schritten bereditigt, die zur Wiederherftellung berfelben oder S 
nothwendig find. Aus der Verpflichtung des neutralen Staats, feine Uintertbanen zu ſch 
ergibt fich fein Recht, über vie Geſetzmäßigkeit einer Captur zu entfcheiden, die noch nicht 
Urtheil ver Prifengerichte ded Captors gültig geworden ift, wenn die Prije in einen Hafen 
neutralen Staats eingebracht wird, deſſen Unterthan der Genommene if. Verlangt dieſer @. 
feiner Regierung Hülfe, fo ſcheint, es könne biefer das Recht nicht abgefprochen werben, über 
Gaptur zu jubiciren. | 

Die Brifengerichte follen alfo darüber wachen, daß die Werkzeuge des Staats nicht i 
Befehlen zuwiderhandeln, nicht die Vorfchriften des Völkerrechts bei ihren Kriegdunt 
mungen verlegen, which is the great desideratum of a court of prise, lo preserve undi 
nished the rights ol subjects of neutral states, without derogating from rights e 
sanctioned by the law of nations, the rights of belligerent powers and so reconale 
abstract principles of justice with practicability. 12) Sie follen dem Staat eine Garantie 
und geben, daß der Krieg auf legale Weile geführt werde und nur das geſchehe, wozu au 

12) Luſhingto in m El the Leucade; Sötbeer, Sammlung officieller Actenſtücke, Neue Folg 
Rr, 151—169; Anh. S 
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ıde Macht nad Völkerrecht berechtigt ift. Es verfteht fi daher von ſelbſt, daß Ihr 
nur ihren Staat bindet, daß er niemals Nechtöfraft für andere erlangt. Aber es liegt 
ur der Sache, daß jeder Staat die Urtheile der Prifengerichte, auch wenn fie zu feinem 
ereichen, achten wird, da er viefelbe Achtung eintretenvdenfalls für fi in Aniprud 
ierauf beruht ed, daß der Kauf einer rechtmäßig condemnirten PBrife als ein gültiger 
anerfannt wird. Iſt die Sondemnation erfolgt, jo fteht e8 daher aud jedem Neu- 

‚ Schiffe zu erwerben, ohne beforgen zu müflen, ihrer wieder beraubt zu werden. 
wird jeder Staat dad Urtheil eines Prijengeridhts anzuerfennen ſich weigern, fobald 
feinen Unterthanen, feiner Meinung nad offenbares Unrecht geſchehen IR. Manche 
aben diejen Fall in Verträgen vorgefehen, indem ſie ausmachten, daß auf Berlangen 
sten einer neutralen Macht ver kriegführende Staat eine Revijion des Prijenprocefied 
söhfte Regierungsbehörde anordnen folle. Wo Verträge nicht exiftiren, ba gibt es, 
neutraler Staat die prijengerichtliche Procedur feiner Meinung nad widerrechtlich 
das Mittel, wodurch unter jouveränen Staaten alle Streitfragen entfchieden werden 
mächſt friedliche Verhandlungen, diplomatiſche Intervention, dann Mepreffalien, im 
Ball der Appell an dad Schwert. 
fann jelbfi nicht einmal behaupten, daß Die prifengerichtlichen Urtbeile für ven eigenen 
den fie ergangen, unabänderlich jind. Sowol die engliiche als die franzönfche Vraris 
B ald einen Grundſatz der gejunden Vernunft an, jedes Urtheil, deſſen Baits falſch ſei, 
Irrthum, worauf es beruhe, bemahrbeitet fei, abzuändern. 13) 
ı der Staat eine Priſenjurisdiction einrichtet, ſchafft er ſich gleichſam in dem Prifenz 
lebendiges Gewiſſen, das nicht nur feine warnende Stimme gegen bevorftehennes 
hebt, das begangene Unrecht ftraft, aufhebt, fühnt. Der Priſenrichter nimmt alfo 
yohe Stellung ein; dad Organ des Völkerrechts, der Richter zwiſchen ven Völkern, 
n Engländer, Sir 3. Marriot, ih ausdrückt, der gemählte Schiedsrichter der, ganzen 
Melt zu fein, gewiß, es iſt nichts Kleines. Er hat die Ehre feines Staats oft in feiner 
Gefühl, das die erhabeniten Gedanken, das höchſte Selbfibemußtfein hervorrufen muß. 
glauben, daß alle Staaten zum Wächter ihrer Ehre immer nur die tüchtigften red⸗ 
inner beftellt hätten, aber wie die einzelnen Menſchen, jo ziehen aud vie Völfer es 
or, Unrecht zu begehen, weil es ihnen augenblidlihen Vortheil abwirft, als bie 
Früchte der gerechten Handlungsweiſe zu ernten. &8 bat Priienrichter gegeben, wie 
der Sir 2. Ienfind, Sir W. Scott, der Franzoſe Portalis, die einerfeits durch vie 
id Klarheit ihrer Einjiht, den Umfang ihres Willens zur Entwidelung des Voͤlker⸗ 
tragen, andererjeitö durch die unmwandelbare, in ihren Urtheilen bemiejene Rechts 
der Geſinnung jih unvergänglihen Anſpruch auf Achtung und Ruhm erworben 

Ihe Männer iind jedoch jelten, viel häufiger jind die Beijpiele, daß die Prifengerichte, 
nzöftichen zur Zeit der Revolution, ich dazu bergegeben haben, vie Räubereien ver 
ch ihre Ausſprüche zu legalifiren. Den Anforderungen, die der Engländer Marriot 
rifenrichter macht, weder ehrgeizig noch habſüchtig, nicht haſchend nach der Gunſt 
Volks no der Negierung, unerihroden, vom lebendigſten Rechtögefühl befeelt, 
Erziehung, mit guten Kenntniffen audgerüftet zu fein, haben vie wenigfien 

mmer wünſchenswerth, nicht zu viele Prifengerichte in einem Staat zu haben; nicht 
chtheile haben in frühern Kriegen die Neutralen dadurch erlitten, daß in Frankreich 
Ihiedene Gerichtshöfe nach der Brijenjurispiction Zuſtändigkeit befaßen. Jacobſen 1%) 
Jeijpiel an, daß ein Reclam ſchon gegen 20 Jahre, ohne zu Ende zu fommen, 
abe, bloß weil die Reclamanten von einer Behoͤrde zur andern gewiejen wurden. 
ı Died, e8 geht die Einheit ver Mechtöpflege verloren, und die Auswahl unter ven tüch⸗ 
nern wird verringert. CEbendies ift ein ſehr wichtiges Moment, welches gegen bie 
n von Prifenrichtern, Gonfuln, in den neutralen Staaten angeführt werden kann, 
ae die Zuſtimmung diefer- nicht, mit ihr aber zuläjjig fei, mag wol faum bezweifelt 
[ber es leidet feinen Zweifel, daß dieſe Conſularrechtspflege ſich nur zu leicht der 
ſt des Staatd entzieht und zu ungerechten Urtbeilen führt. Das neuere Völkerrecht 
‚und mit Recht; eine in einen neutralen Hafen gebrachte Prife kann kaum als im 
8 des Captors angejehen werben. Sic W. Scott erklärte, ein Schiff, das in einen 

bien, Seerecht, ©. 549. 14) a. a. O., ©. 546. 



160 Priſe 

neutralen Hafen aufgebracht und von einem bort etablirten Priſengericht condemnirt wor 
ſei nit als condemnirt anzufehen. 

Die Aufgabe ver Prifengerichte ift, zu prüfen, ob eine Prije auf rechtmäßige Weife erbe 
worden, nicht die, eine Gaptur zu rechtfertigen. Die Duelle, aus der jie die von ihnen anzun 
denden Regeln entnehmen, jind zunächſt die zwifchen vem Staat des Gaptord und des & 
perten beftehenden Verträge, in Ermangelung folder das Völkerrecht, welches die Richtſqh 
für den Verkehr zwifchen Völkern bilvet. „Der Sig der richterlihen Autorität ift dem Ra 
nad hier im Eriegführenden Lande, nad) dem mohlbefannten Gejege und Braudye der Bl 
aber das Recht jelbft kennt nicht pie Schranke des Raumes. Es ift die Pflicht deſſen, der bier fl 
diefe Frage genau ſo zu entfcheiden, wie er viejelbe Frage entiheiden würde, flünde er 
Stodholm ; feinen Anſpruch von feiten Großbritanniens zu erheben, den er nicht unter venf 
Unftänden auch Schweden zugeftehen würde, feine Pflicht den Schweden als Neutralen 
zulegen, die er nicht auch für Großbritannien, wenn ed neutral wäre, anerkennen würbe. 
Die Prijenreglementß ver einzelnen Staaten Eönnen natürlich bindende Vorſchrift nur 
eigenen Unterthanen fein, nicht für fremde, welche der Souveränetät der Kriegführenden 
unterworfen find. Der bereitö erwähnte Bortalid äußerte hierüber in einer Entſcheidung: 
Reglements über das Kreuzen gegen ven Feind werden nur uneigentlidh Gejege genannt 
Recht entipringt nicht aus ven Reglements, fondern die Neglements jollten aus dem Recht 
ſpringen.“ Diefem idealen entfpricht jevoch der wirkliche Zuſtand der Dinge bisher fehr ı 
alle Staaten, befonvers aber Frankreich, haben in ihren Reglements Forderungen, 3.8. in? 
der Schifföpapiere, die jedes neutrale Schiff bei ich führen müſſe, aufgeftellt, deren Erfügg 
fie jeitend der Neutralen unnadhiichtlich bei Strafe der Wegnahme verlangten. Man muß. 
ein Glück anfehen, daß die ehrenhaftern Prifenrichter dieſen Misbrauch inſoweit einfchrä 
als fie ven Sat auiftellten, daß die Priſenreglements reftrictiv auszulegen feien, d. h. in 
Sinne, welcher „ver Freiheit und der Gerechtigkeit am angemeſſenſten ſei“. Für einen TE 
Priſenrechts ſind ſie indeß faſt die einzige Duelle; um die Fragen zu entſcheiden, wie vie erig 
Priſe zu vertheilen ſei unter die Captoren, unter Rheder und Mannſchaft des Kapers, Of 
und Beſatzung des Kriegsihiffs, wie, wenn mehrere Schiffe, z. B. Kaper, oder Kapen 
Kriegsſchiff die Beute gemeinſchaftlich machten, wenn die Prife den Staat zufalle u. f. 
diefe Fragen find die Prifengerichte auf die Priſenreglements angemwiefen. Wir übergebe 
Fragen, weil jie allgemeine Wichtigkeit nicht haben. 16) 

Gewöhnlich beftehen die Prifengerichte in mehrern Inflanzen, ſodaß eine meh 
Prüfung dur‘) Appell von dem niedrigern zum höhern Gerichtshof möglich iſt. Es pfiegl 
diefer erſchwert zu fein, um Weitläufigfeiten und Verzögerungen abzuhelfen, wie venn dad 
Berfahren auf möglichfte Einfachheit und Schnelligkeit berechnet ift. 

Sol die Idee eines Proceſſes vor einem Prifengericht angegeben werben, fo ift e# ni 
eines eigentlichen Rechtsſtreits zwiſchen zwei Parteien, denn in vielen Fällen flieht dem Ge 
niemand gegenüber, nämlich allemal, fo oft dad genommene Schiff und Gut Feinden bef 
angehörte. Seiner Anlage nad) entipricht vielmehr das Verfahren ven, welches der Cintre 
von Erwerbungen von Eigenthum oder dinglichen Rechten in die Hypothefen- over Grund 
an vielen Drten vorhergeht, indem dieſe erfl vorgenommen wird nach vorgängiger P 
des Rechtstitels des Antragftellers feitend ver Behörbe. Der Captor, der im Beſitz ber 
ift, verlangt, daß die Nehmung für rechtmäßig erkannt und ihm infolge davon die Prife 
ſprochen werde. Seine Sache ift es, feinen Antrag zu rechtfertigen durch eine Darftellung 
Thatbeſtandes und Vorbringung aller Beweije, wodurch ed. jeinen Anſpruch auf die Pri 
rechtfertigen vermag. Das Prijengericht wird dann auch ſeinerſeits thätig, indem es ein BE 
der Mannſchaft und ver Baflagiere ver Priſe anftellt, wo es dies nöthig findet. Aus vemf 
Captor vorgelegten Material und der linterfuhung des Prijenrichterd wird die Entfcheik 
gefunden, Die entweder des Captors Anſprüche anerkennt (Condemnation) oder fie verwirft 
ſtitution der Priſe). Wird die Priſe oder ein Theil derſelben als neutrales Eigenthum, 
der Confiscation nicht ausgeſetzt fei, in Anſpruch genommen, fo entſpinnt ſich nun eine 
handlung, die mit einem Rechtsſtreit Ähnlichkeit hat. Der Neutrale reclamirt, d.h. er beha 

15) Worte Sir Walter Scott's. 
16) In den engliſchen Werken über Völkerrecht wird dieſer Gegenſtand fehr weitläuftg b 

Den Lefer, der fich genauer unterrichten will, verweilen wir auf Wildman, Institutes of internat 
Jaw, Ihl. IL, Kap. VIII und IX. 
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vie Brife nit confiscirt werben dürfe, und muß, nachdem der Gaptor bereits feine Anfprüche 
legt hat, den negativen Beweis führen, daß die Prife nicht confißcabel fei. 
Infomweit Ik gegen ben Bang und die Einrichtung des Verfahrens vor Priſengerichten nichts 
ebliches einzuwenden, auch der Umſtand dürfte nicht fo fehr von Bedeutung fein, daß im 
lamproceß dem Neclamanten ein negativer Beweis aufgebürdet wird; bie Praris, die Hands 
ung iſt es, welches bewirkt, daß das an fi gute Verfahren in vielen Fällen jich in eine gegen 
Rentralen gerichtete Waffe verwandelt. 
Statt wie man billig erwarten follte, ven neutralen Reclamanten, welde in einem fremben 

we, deſſen Recht, vefien Einrichtungen fie nicht Eennen, fern von ber Heimat, oft nicht in der 
I. Beweismittel berbeizufchaffen, auftreten müffen, pie Verfolgung ihrer Rechte zu ers 

‚ Iheinen viele Staaten es fih zum Princip gefeßt zu haben, ihnen dieſelbe ſoviel 
zu erſchweren. Man belaftet fle mit hoben Gautionen für die eventuellen Proceßkoſten 

Mesndenerfag, fo in England, man fegt bie Proceßfriſten fo kurz, daß fle außer Stande find, 
al aus der. Heimat beizubringen, deſſen fle zur Begründung ihrer Anſprüche bedürfen. 

ba beſchränkt fie Hinfichtlich der Beweismittel, indem nur Documente zugelaffen werben zur 
hrung; melde fi zur Zeit der Nehmung an Bord des genommenen Schiffs befanden 
ch, Rußland, Schweden), im völligen Widerfpruc mit allen Grundſätzen des Rechts 

er Billigkeit, daß jemand fein Cigenthum aberfannt mwerbe, ohne ihm die Möglichkeit 
‚alle Mittel zur Rettung zu verſuchen. England und Spanien find gehalten, ven 

en wenigftend in einigen Fällen den Beweis durch andere Mittel, erfteres 3. B. dann, 
ir Reclamant feinen Betrug oder irgendein voͤlkerrechtswidriges Betragen fi hat zu 

fommen laflen. &8 mag außerdem noch ermähnt merden, daß bei Verkäufen von 
Sütern nicht die gehörige Nüdfiht auf die Cigenthümer genonmen wird, indem 

immer Die befte Gelegenheit zum Verkauf gefucht wird. Und das vor allem darf nit 
m werden, daß, wenn eine Priſe freigegeben wird, den Eigenthümern felten, man 

fegen, niemal8 der gehörige Schadenerſatz für Koften, Verlufte, die fie durch die un: 
Me Captur erlitten haben, gewährt wird. Diitunter iſt e8 der Diplomatie gelungen, fobald 

Yen gehörigen Nachdruck auftrat, ven Erfolg zu erringen, den benachtheiligten Unter: 
Erſat für ihre Berlufte zu verfchaffen, in den meiften Fällen aber haben die Neutralen 
Gefahr, im Neclameproceß ihre Sache zu verlieren, jahrelang zu proceffiren, obendrein 

e Berlufte in ven Kauf nehmen müflen. 
find Schattenfeiten der prifengerichtliden Bognitionen, bei denen doch oft fo Hohe 

auf dem Spiel leben. An Abftellung viefer Misbräuche zu gehen, das wäre eine 
‚ die unterer gefitteten Zelt würbig wäre, welche die Kaperei auf dem Meere abgeſchafft 

. Denn die Brijenjurispiction, die aus dem Gedanken hervorgegangen, unter ben Völkern 
Hm Kriege das volle firenge Recht walten zu Iaffen, follte nie dazu dienen, um Unrecht zu 
L Mllein mögen die Mängel der Ausführung auch noch fo groß fein, der Gedanke, die 
tung im Kriege nicht blos von dem Urtheil des Eroberers, fondern auch von dem Spruch 
kteitiger Männer abhängen zu laflen, ift vortreffli, und wie er in frühern geiten die 
effaperei vor den ſchlimmſten Ausartungen gefhügt hat, fo wird er aud in der Zukunft 
erſtärkter Kraft dazu beitragen, die Herrſchaft des Rechts auch über ten Krieg zu befefligen 
fe Die rohe Gewalt einzudämmen. R. J. Burchardi. 

ivatfürſtenrecht, ſ. Hausgefege. 
egien; Privilegienboheit. A. Begriffund Arten. Unter Privilegium (pri- 

jum, jus singulare) verſteht man im weitern Sinne jede Abweichung von dem gemein⸗ 
sen ſtrengen Recht (jus commune, jus strictum), d. h. jede Ausnahme von ſolchen Net: 
Nigen, welche ſich als ſtreng logiſche Conſequenzen des Rechtsbegriffs darſtellen, und zwar 
Unterſchied, ob einer ſolchen Ausnahme ſelbſt eine allgemeine Gültigkeit infolge ihrer Auf: 
ng in einem allgemein verfündeten Geſetze, oder nur eine auf einzelne Fälle beichräntte 
Igkeit für einzelne Berfonen oder Sachen oder einzelne Klaffen verfelben infolge ihrer An: 
kung in einer fpeciellen Berorbdnung zukommt. Gin ſolches Privilegium oder jus singulare 
Nerredht) in dem angegebenen mweitern Einne fann daher der Form feiner Anorbnung 
Mication) nach entweder ein jus generale oder ein jus speciale fein. Solche jura singu- 
aber, welche nur als jus speciale, d. h. nur in befondern, bloß für einzelne Fälle gültigen 
idnungen enthalten find, heißen vorzugsweiſe und im engern Sinne Privilegien. Seinem 
kt nach kann ein Sonverret (jus singulare) entweder eine Begünftigung und Bevor: 
aste-®exifon. XI. 11 
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rechtung enthalten, oder es kann zu befondern Leiſtungen und Laften verpflichten, Beſchränki 
gen auflegen over fonft nachtheilige Verhältniſſe begründen. Je nachdem dad eine ober || 
andere geſchehen ift, bezeichnet man dad Sonderrecht als privilegium favorabile oder privi 
gium odiosum. Für das erftere find in Deutfchland im Mittelalter insbeſondere die We 
„Gnade“ oder „Freiheit, Freiheiten, libertas, begnaden, befreien, libertare‘, leßtere Auedri 
namentlich bei Ertbeilung fläbtifcher Gorporationdredhte, 3. B. „urbem libertare etc.” , 
Gebrauch geweien. Iſt ein jus singulare favorabile in der Form eines allgemeinen Geſe 
erlafien (jus singulare favorabile generale), ſodaß es nicht nur In einzelnen Fällen und | 
einzelne Perfonen und Saden gilt, ſondern für jede Perfon ohne Unterſchied, wie z. B. 
Römiſchen Recht die Lex Anastasiana und das jus competentiae etc., ober doch wenigſtens 
einzelne Klaſſen von Perfonen unter gewiflen gejeglihen Vorausſetzungen wirkt, wie z. 
Hausfühne, Brauen, Soldaten, Minderjährige oder fonft mit einer gewiflen Unbeholfen 
(rusticitas) behaftete Perfonen, wie z.B. pas roͤmiſche Sc. Macedonianum, Vellejanum g 
Auth. Si qua mulier etc., fo wird dad Sonderrecht vorzugöweife eine Rechtswohlthat (beg 
ficium legis) genannt. Ein j Jus singulare ſavorabile dagegen, welches gegen den Inh 
gemein verbietender Gelee einer Perſon als jus speciale verliehen wird, heißt Dispenf 
oder Gnabenindulte. If ein Privilegium einem Individuum oder einen Gorporation ind 
Art verliehen, daß ſich der Verleiher zugleich verpflichtet, andern Perfonen entweder über 
nicht, oder doch nicht innerhalb eines gewiflen Bezirks oder innerhalb gewiſſer Zeit ein ah 
Privilegium zu extheilen, fo wird das Privilegium ein ausfchließendes oder Monopol (mu 
polium);. im entgegengefegten Ball, wenn baflelbe Privilegium mehrern Perfonen verlig, 
wird, ein cumulatived genannt. Wird ein Privilegium nad) dem Muſter eines bereit erihe 
andern Privilegiums verliehen, fo wird es als privilegium ad instar bezeichnet. Der 
anlaffung ihrer Ertheilung nad find die Privilegien entweder ad instantiam oder ex arl 
gegeben, je nachdem der Souverän um die Ertheilung angegangen worden war oder ohng 
ſolches Nachſuchen von feiten ver Intereflenten aus eigener Entſchließung (proprio motu) 
Privilegium verliehen hat. Wird das Privilegium von dem Staatöherrfcher infolge q 
onerofen Rechtsgeſchäfts, wie Kauf u. ſ. m. (wohin aber die bloße Zahlung der nad der F 
desverfaflung etwa für die Ausfertigung ber Diplome und die dazu erforderlichen Gig 
u. dgl. gebührenven Taren nicht zu zählen jind), verliehen, fo nennt man das Privilegis 
eonventionelles; im entgegengejegten Falle, wenn e8 ohne Gegenleiftung von feiten & 
pfängers gegeben wird, ein gratioſes Privilegium. Nach feiner Wirkung iſt ein Priv 
entweder ein affirntatives oder ein negatives, je nachdem ed dem Inhaber vie Bornahme polig” 
Handlungen geftattet, oder Dritte zu Unterlafjungen im Verhältniffe zum —— 76 
pflichtet, wie z. B. ein Privileglum gegen den Nachdruck. Seinem Umfange nach iſt ein F 
legium entweder ein perſoͤnliches, wenn es einer Perſon nur für ſich auf ihre Lebenszeit, 
auf eine ſonſt beſtimmte Zeit, oder auch zwar für ſich und ihre legitimen Deſcendenten, jedo 
diefem Kalle ohne Rückſicht darauf verliehen wird, ob dieſe Deſcendenten audy Erben und R 
nachfolger des Beliehenen werden ober nicht, wie z. B. dies bei der Verleihung des erbli 
Adels der Fall iſt. Dinglich (privilegium reale, Realprivilegiun) wird ein Privilegium 
genannt, wenn es einer Berfon zu Gunften einer von ihr befeflenen Immobilie in ver Act’ 
lieben wird, daß es fortwährend mit diefer Immobilie an einen jeden Erwerber t | 
(als ein Immobiliarrecht) übergeht, gleichviel 06 der neue Erwerber ein Univerfal: ober ı 
Singularrechtsnachfolger des erften Privilegirten ift. Gemifchte Privilegien (privilegia min 
d. 5. ſolche, welche den Charakter eines perfönlichen und eines Realprivilegiumd in ſich J 
einigen, kann e8 der Natur der Sache nad) nicht geben. Was man fo nennt, find nichts anıg 
als perfünlige Privilegien, an welden kraft einer bejondern Vergünſtigung der Geſetze 
noch einige andere beftimmt bezeichnete Berjonen außer dem erften Privilegirten, nicht aber 
ſämmtliche Rechtsnachfolger Antheil haben, fo wie z. B. an dem privilegium moratorü 
die Bürgen des Hauptfchuloners Antheil nehmen. ine eigenthümliche Bedeutung hat 
das Wort „Privilegium“ (privilege) im franzöfifhen Civilrecht. Es bezeichnet hier ein gef‘ 
liches Vorzugsrecht eines Gläubigers an dem Vermögen feines Schuloners, Exaft deſſen ef 
der Befriedigung den übrigen Gläubigern, und fogar ben Öypothefengläubigern vor 
(Code Napoleon, Art. 2095 fg.). Etwas Ähnliches findet fi iedoch auch ſchon im gem “ 
(Roͤmiſchen) Recht in Bezug auf die Rangordnung ber Pfanpgläubiger untereinander ur 
Bezeihnung ald pignus privilegiatum s. qualificatum oder hypotheca privilegiata s. qu 
licata. (Thibaut, „Syſtem des Pandektenrechts“, 6.802 fg.). Hinſichtlich der Gegenſtän 
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mi fie fich beziehen, find vie Arten der Privilegien ebenfo mannichfach, als e8 verſchieden⸗ 
he oder Berpflichtungen gibt, welche nach der fpeciellen Rechtsverfaſſung eines Landes als 
pläre Rechtöverhältnifie erſcheinen. Es kann daher recht mohl vorkommen, daß In dem einen 
Be eine gewiſſe Berechtigung nur in der Form und infolge eines Privilegtums ausgeübt 
sen fan, welde in einem andern Staat als eine allgemeine Berechtigung (jus commune) 
it wird, 3. B. das Recht ver Berehelihung unter Verwandten gewiffer Grade. Insbeſon⸗ 
wwirb eine ſolche Abweichung Hinfichtlich des Betriebs folder Geſchäfte hervortreten, welche 
naher ber andere Staat als Regalien erklärt bat. Es iſt daher auch keine allgemein erſchö⸗ 
e Aufzählung ber verſchiedenen Arten der Privilegien (den Gegenſtänden nach) möglich. 
kebstäucplichften Arten der Privilegien in Deutſchland, welche in Form der Verordnung für 

Berfonen ertheilt werden, find: 1) Handelsprivilegien, Monopole und Batente für 
ngen, und Brivilegien gegen Nachdruck, Nachbildung von Kunftwerfen u. dgl. 2) Die 

Hung des jus universitatis für Vereine jeder Art (movon die Verleihung von Stadtrecht, 
fireht u. f. w. Unterarten find) und bie Beilätigung milder Stiftungen al8 idealer Per: 

8) Die Verleihung von Auszeihnungen jeder Art (Orden, Titel, Würden, Standes: 
gen), ja fogar der gejammte Staatsbienft beruht Hinfichtlich des Stantsbeamten auf 

Brivilegium, da demſelben durch das Anftellungsdecret ebenfo wol befonvere Rechte ale 
re Pflichten aufgelegt werben (©. hierüber Zöpfl, ‚Allgemeines Staatsrecht“, 6. 149.) 

Mk Begnadigung , Abolition und der Erlaß der Strafe. 5) Die Ertheilung von Dispen- 
un gegen prohibitive Civilgeſetze, wie Bolljährigkeitderklärung (venia aetatis), Legitima: 
auhelicher Kinder per rescriptum u. f. w. 6) Bon großer Bedeutung war auch nad) der 
Serfaffung das Aſylrecht, welches einen wichtigen Theil ver geiftlihen und weltlichen 
täten zufländigen ‘Privilegien bildete, allein des großen Misbrauchs wegen, welcher da⸗ 

tieben wurde und nur zu oft die Beſtrafung ver robeften und gemeinften Verbrechen ver- 
ee, föon feit vem Anfange des 16. Jahrhunderts immer mehr eingefhränft und bebeutungs- 

te. (Bamberger Haldgerihtöornnung vom Jahre 1507, Art. 204; Zöpfl, „Bam: 
Acht”, ©. 158.) 

BR Erwerbung der Privilegien. Die regelmäpige Art, wie Privilegien erworben 
iR Die Verleihung durch das Staatsoberhaupt. Sowie in dem Staate überhaupt nur 

Mexrverän das Recht zufteht, Belege zu geben, fo fleht auch nur ihm die Befugniß zu, ver- 
he Beftimmungen zu erlaflen, wonurd Ausnahmen von den Gefehen begründet werben. 

gniß zur Ertbeilung von Privilegien ift naher ihrem Weſen nady ein Souveränetäts- 
Fand was die Form des Gebrauchs deſſelben anlangt, eine Unterart ver geſetzgebenden 
; was dagegen feinen Inhalt anbelangt, fo tft e8 ver Gegenfag ber Juſtizhoheit, infofern 

«is die Befugniß der Krone zur Gründung und Handhabung eineß gemeinen Rechts⸗ 
des (jus commune) aufgefaßt wird. Dieſes Recht der Krone, Brivilegien zu ertheilen, 

b Brivilegienhoheit oder Privilegienregal genannt. "Aus dem ebenerwähnten Gharafter 
d Hoheitorechts welcher der Befugniß, Privilegien zu ertheilen, innewohnt, ergibt ſich von 
R, daß weder Gorporationen, Magiftrate und Behörben, noch Stanves- und Grundherren 
ig ind, Privilegien in dem eigentlihen Sinne dieſes Worts, d. h. jura singularia mit 
Hung gegen ſämmtliche Staatögenofien zu ertheilen, es wäre denn, daß fie die Befugniß 
pa von dem GtaatBoberhaupt fpeciell erworben hätten, in welchem Fall ber Umfang ihrer 
ngniß durch ihren Erwerbötitel bedingt und im Zweifel (weil eine ſolche Befugniß an fi 
Rwieber etwas Singuläres iſt) auf das geringſte Maß einzufchränfen iſt. Es verfteht fidh 
Igend von felbft, daß vergleichen Behörden, moralifche oder andere Perſonen, ſoweit fie ein 
ſt haben, Verordnungen und Verfügungen zu treffen, auch in Bezug auf einzelne der ihrem 
fagungsredht fpeciell untermorfenen Perfonen oder Sachen Beihränkungen und Modifi⸗ 
men oder Ausnahmen flatuiten Eönnen. Nur in dieſem beichränften Sinne kann man da⸗ 

Ewa auch von einem ſolchen Privilegienrecht der Behörven u. ſ. w. weiter fprechen, welches 
ifmen nicht beſonders erworben zu fein braucht, ſondern als ein unmittelbarer Ausfluß 
Berorpnungsreits jelbft erfcheint; jedoch bezieht nicht einmal der gemeine Sprachgebrauch 

„Briollegium‘ auf foldhe von den Behoͤrden Hinfichtlig ihrer eigenen Verordnungen 
Ausnahmen. 
ein jedes Privilegium ein durch ein eigentliches Geſetz oder doch Durch eine dieſem an 

Bedeutung gleichſtehende Rechtöquelle (Beroronung u. f. m.) begründetes befon- 

Recht iſt, fo ift ed unnoͤthig und überdies in vielen Beziehungen jogar unrichtig, wenn 
11* 
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man — wie gewoͤhnlich geſchieht — das Verhältniß des Privilegirten zu der Staatsgewalt 
ein vertragsmäßiges betrachtet. Bine ſolche Betrachtungsweiſe wäre ſelbſt logiſch nur in je 
Fällen zuläffig, mo es ſich um ein durch ein Reſcript (eine Specialverordnung) einer Verf 
ertheilteö privilegium favorabile handelt; fie iſt aber ſchon der Natur ver Sache nad überall 
unzuläffig, wo das privilegium ein odiosum ift, ober wo daflelbe, wie pie beneficia legis, 
einem allgemeinen Gefege wurzelt. Allein felbft für jene vortheilhaften Privilegien, welche ( 
Neferipten beruben, ift der ermähnte Befichtöpunft der Vertragsmäßigkeit wenigſtens eine üb 
flüffige und fogar häufig aud eine jehr gezwungene Fiction, wie z. B. wenn man von ein 
ſtillſchweigenden Vertrage ſpricht, wo das Staatsoberhaupt aus eigener Bewegung, ohne u 
gängiges Anſuchen, einer Perſon ein Privilegium verleiht, welches dieſelbe, ohne Gefahr 
laufen, den Fürſten zu beleidigen, nicht einmal ablehnen kann. Der Grund, aus welchem w 
glaubte, das Verhältniß zwiſchen vem Srtheiler des Privilegiumd und dem Empfänger aldi 
vertragsmäßiges auffaffen zu müflen, liegt darin, daß man fidh bemühte, für ein vortheilhah 
durch ein Refeript verliehenes Privilegium den Charafter eines erworbenen (nicht beliebig fell 
Augenblid und ohne befondere Gründe widerruflihen) Rechts zu vindieiren. Wan bat 
hierbei überfehen, daß Gefege und Verordnungen an ſich ebenjo gut Gründe der vollen R 
erwerbung find, wie es Verträge fein können, und daß die aus Verträgen abgeleiteten A 
ebenfo wenig bie einzigen erworbenen Rechte find, als fle durch die Staatdgewalt abfolut: 
aufhebbar find; daher fi) denn von felbft ergibt, daß man für Die Unwiderruflichkeit einem 
mal erteilten Privilegiums feinen feftern Haltpunft gewonnen bat, wenn man es für den W 
fluß eines (übervies in der Regel fingirten) Vertrags erflärt, ald wenn man ji darauf“ 
ſchränkt, daſſelbe al8 die Wirkung eines allgemeinen Gefeged oder eined Refcripts zu betradige 
(Bon dem Einfluffe, welchen Die eine und die andere dieſer beiden Formen, in melden Privileg 
gegeben werben fönnen, auf die Entziehbarkeit deſſelben äußert, f. unten D.) Übrigens ih 
e8 an der Natur des Privilegiumd gar nichts ändern, wenn jeiner Erthellung fogar ein wmeell 
Bertrag mit dem StaatBoberhaupt vorangegangen:ift; denn für den Begriff des Privilegka 
und für feine Rechtswirkung an ji ift es ganz gleichgültig, welche Gründe den Regenten 
ſeiner Verleihung beſtimmt haben moͤgen. 

Im Mittelalter wurde das Recht, Privilegien zu ertheilen, in Deutſchland nach dem Es 
des Nömifchen Rechts ala ein ausſchließendes Recht des Kaiſers betrachtet, welches er entf 
unmittelbar oder dürch eigene, durch beſondere Vollmachten (Gomitive) hierzu befugt | 
Beamte (Pralzgrafen) ausübte. Den veutfchen Landesherren fam daher das Recht, ° 
zu ertheilen, nur infofern und infoweit zu, al& fie von dem Kaifer dazu befugt — ** 
reſp. eine Comitive erhalten Hatten. Entſprechend dem Charakter, welchen die Privilegieragmt 
der Imperatoren im Roͤmiſchen Recht an ſich trug, war auch die Privilegiengewalt der der 
Kaiſer, welche fi) inſofern als Nachfolger der roͤmiſchen betrachteten, in den ältern Zeiten, \ 
namentlich noch in ven Zeiten der Hohenflaufen ald ein abſolutes und unbefchränktes F 
erkannt, und barauf gebt auch der Auſdruck „plenitudo potestatis Caesareae“ oder „Pal 
Machtvollkommenheit“, worauf fi die Kaiſer bezogen, wenn fie eine mit dem hergebralf 
Recht in Widerſpruch ſtehende oder fonflige erorbitante Verfügung erließen. Die Dei! 
hobeit der Kaiſer fpielt daher in den mittelalterliden Rechtsſyſtem eine große Rolle; 
nämlich auf der einen Seite der Raifer durch das Herkommen, die Berfaflung des Die 
durch die uͤbermacht ver Reichsſtände gehalten war, vie gefeßgebende @ewalt nur mit Cor 
des Reichstags audzuüben, fo hatte er Dagegen in feiner PBrivilegienhoheit das Mittel, 
und willkürlich zu verfügen, woburd freilich am Ende Häufige Verwickelungen und Streitig 
mit den Reichsſtänden entftanden und naturgemäß das Beftreben hervorgerufen wurde, 
faiferlide Machtvollkommenheit immer mehr einzufhränten. Diefe Cinſchränkung 
endlich im Weftfäliichen Frieden (1648), Art. 8, 6. 2, im großen durchgeführt, indem ba * 
Bezug auf die Vornahme aller eigentlichen Regierungshandlungen die Theilnahme der 8 
fände und des Reichstags zur Regel erhoben wurde, ſodaß die Befugniß zur Extheilung | 
wiffer Privilegien, wie 3.3. der Stanpederhöhung, der Legitimation unehelldyer Kinder, 
Verleihung alademifher Würden u. ſ. w. nur noch als eine Singularität erfhien; daher 
aud jene Privilegien, melde von dem Kaifer nach wie vor ohne Koncurrenz des Meichätaf 
unmittelbar oder durch die mit pfalzgräflichen Gomitiven verfehenen Reichsglieder ertheilt 
fonnten, ſeitdem als Reſervatrecht bezeichnet wurben. Es finden fi) überdies aber nod 
fache Bälle, in welden die Kaiſer durch die Stände weiter genöthigt wurden, den Reſt 
Drivilegienhobeit in Bezug auf gewiſſe Berhältniffe ebenfalls aufzugeben oder zu befchränken 

4 
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+38. wurbe bei der Wahl Karl'8 VII. (1742) in die Wahlcapitulation, Art. 22, 6. 4, eine 
Ammung aufgenommen, Eraft deren dem Kaifer unterfagt wird, den aus unflreitig notori: 
a Risheirath erzeugten Kindern eined Reichsſtandes die väterlien Titel, Würden u. dgl. 
d die Succeffionsfähigkeit ohne Ginwilligung ter (ebenbürtigen) Erbfolger beizulegen. 
Wwigens darf aud der Einfluß niche überjeben werden, welden die von dem Kaijer an vie 
Abstände zuletzt faſt regelmäßig geichehene Verleihung ver Privilegienhoheit auf die Ermei: 
zung der landesherrlichen Gewalt gehabt hat. Als ein vom Kaiſer verliehbenes Recht wurde 
inlich die Privilegienhoheit in den einzelnen Territorien von den Landesherren ohne Mitwir: 
ung der Landflände ausgeübt und dadurch der Anfang gemacht, auf dem Wege der Verorb: 
ung die Rothwendigkeit einer eigentlichen Gejeggebung zu umgehen, zu welcher die Landſtände 
Percurtiren verlangt haben würden. Nach ven gegenwärtigen Staatöverbältniffen in Deutſch⸗ 
Ib, wo ſich jeit der Auflöfung des Reichsverbandes in ber Hand der Souveräne die ehema⸗ 
Sgafaijerlihen und die landesherrlichen Negierungsrechte confolidirt haben, bedarf es, um der 
me rie Privilegienboheit zu vinviciren, der frübern hiſtoriſchen Titel nicht mehr, ſondern jie 

km Staatsoberhaupt kraft des Begriffs der Souverünetät (als integrirender Beſtandtheil 
zu. In den modernen conflitutionellen Monarchien iſt bereits die Frage angeregt 

‚ ob und inwiefern den Landſtänden eine Theilnahme an der Privilegienhoheit zuſtehe. 
Srage ift, nach dem Geiſte der conftitutionellen Monardie, weldye nur eine Theilnahme 

denflände an der Geſetzgebung, aber nicht an ven Verordnungen kennt, gerade nad dem 
Mer Unterſchiede zu beantworten, ob die Krone von der Privilegienhohbeit in der Form der 
Wen Bejepgebung (durch leges generales), wie 5. ®. bei der Anordnung von Privile- 

Minderjährige u. dgl., oder in der Form der Verordnung (durch leges speciales, Re: 
) wie z. B. bei der Ertheilung einer Begnadigung, einer Belohnung oder Auszeichnung 
n.Gebraud macht. Wo die Brivilegienhoheit in Form der allgemeinen Geſetzgebung — 
ein der conflitutionellen Monarchie mit Zuſtimmung der Kandflände — ausgeübt wird, 
Beßtone in dem Gebrauch dieſes Hoheitsrechts völlig unbeſchränkt, d. h. es gibt hier für 
Umfang, in welchem bie Privilegienhoheit zu gebrauchen ift, feine andern Grenzen als jene, 
ver geſetzgebenden Gewalt ihrer Natur nad durd ven Zweck des Staats gejegt ind. In 

Berm der allgemeinen Bejeggebung fann daher aud die Staatögewalt nicht nur privilogia 
ilia, fondern auch privilegia odiosa ertheilen, je nachdem die öffentliche Wohlfahrt joldye 
macht: 3. B. gewiſſen Unterthanenklajlen, wie Soldaten, Beamten, Geiſtlichen u. |. w., 

Di Gentract verbieten, ihnen die Wechſelfähigkeit abiprechen u. dgl., ober Ausländer bei 
ieb gewifler Erwerbszweige im Inlande bejondern Beihränfungen oder Abgaben 

Rawerfen. Wo dagegen die Brivilegienhoheit nur in der Form ipecieller Verordnungen 
x Reſcripte in Bezug auf einzelne Fälle und Perſonen ausgeübt wird, fordert die Humanität 
die Billigfeit, jowie dies auch aus dem Begriff eines rechtlich georpneten Staatözuflandes 
‚fest folge, daß der Inhalt eines jolden Privilegiums für das betreffende Inpividuum nur 
vorteilhafter, nicht aber ein — gegen die allgemeinen @ejege — verlegenver jei; daher denn 
, ein Reicript, welches die von den ordentlichen Gerichten ausgeſprochene Strafe ſchärfen 
ve, als ein illegaler Act der Staatögewalt zu betrachten wäre. Diejen Grundſaz har auch 
Roͤmiſche Recht in einer jeiner vortrefflichſten Stellen (,Impp. Theud. et Yalent. A. A. ad 
sum”) L. 7, „Cod. de precibus imp. oflerendis‘‘ (l, 19) ausprüdlid adoptirt und fomit 
iv fanctionirt, und dabei jogar ven Gerichten zur Pflicht gemacht, foldhe Nefcripte ſowie 
folge, weldye erworbene Rechte dritter Perſonen verlegen, als erſchlichen zurüdzumelien. 

ichtlich jener Reſcripte aber, welde ein privilegium favorabile gewähren, hat das Mb: 
be Redyt ven humanen Grundſaz aufgeflellt, daß fie zu Bunften deſſen, welchem ſie ertheilt 
den, ſtets in ihrem volifien und weiteften Verſtande interpretirt und zur Anmendung ge- 
bt werden follen. (L.3, „Dig. de const. princ.“ II, 4]). Im übrigen macht das Interefie 
inem mögliäft auf gleihmäßigen Brincipien beruhenden Rechtszuſtande wünſchenswerth, 
sie Staatögewalt von ihrem Recht, Privilegien zu erteilen, nur in den möglichft feltenen 
en und nicht ohne dringende und wohlbegründete Veranlaſſung Gebrauch made. Beſondere 
fit ift bei der Ertheilung von Monopolen an Privatperfonen zu empfehlen, weldye jehr 
ı für das Bublitum und das gemeine Weien drückend werden können, jelbft wenn fie ich 
nur auf die ausjließlihe Benugung und Audbeutung einer von dem Privilegirten ſelbſt 
sten neuen Entdeckung beziehen. In foldden Fällen verdient es weit mehr Beifall, wenn 
Btaatöregierung (wie man bereit6 in neuerer Zeit in mehrern Staaten zu thun angefangen 
ı wirklich werthoolle und gemeinnügige Entdeckungen an fi} kauft, refp. den Erfinder durch 

Sa 
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eine angemeſſene Prämie belohnt, die Erfindung ſelbſt aber dem Publikum zur Benutzung u 
weitern Verfolgung freigibt. Daß aud, außer dem bisher erwähnten Fall einer Verleihm 
dur das Staatsoberhaupt, Privilegien durch Verjährung innerhalb einer beflimmten Zeit ei 
worben werben Eönnten, läßt ſich wenigftend nach dem gemeinen in Deutſchland geltenden Mel 
in Ermangelung einer entſprechenden gefeglihen Vorſchrift nicht vertheivigen. Wenn med 
aber dagegen die Totalität der deutſchen Rechtsbildung in Betracht zieht und namentlich eriwäg 
in welchen unzähligen Fleinen und particulären Kreifen ſich das deutſche Volks- und Staau 
leben von jeher bewegte, und wie häufig dasjenige, was urfprünglich den Charakter eines g 
meinen Rechts trug, unter veränderten Umftänden und bei der fpätern Ginmirkung neuer ık 
frembartiger Rechtsquellen feinen urfprünglichen Charakter einbüßte und im Vergleiche mit d 
neuern Berhältniffen als eine Singularität erfcheinen mußte, fo Tann nicht bezweifelt werke 
daß nicht auch Privilegien durch unvordenkliche Verjährung, gerade jo mie alle andere der a 
flimmten Verjährung nicht unterworfene Rechte, follten erworben werben koͤnnen. 

C. Shug und Beftreitung ber Privilegien. Zur gerihtlihen Beltenpmadem 
und Beftreitung ver Privilegien find die für vie Geltendmachung und Beflreitung der Servitum 
in dem gemeinen Recht gegebenen dinglichen und poffefforifhen Rechtsmittel in analoger WE 
wendung (utiliter) zu gebrauchen ; insbeſondere iſt unter ven Rechtsmitteln Iegterer Art, wm 
der Natur ver hier in Frage kommenden Verhältniſſe, vie Spoltenflage von der häufigften = 
tifhen Beveutung. Wo ein Privilegium in der Form eines Nefcripts ertheilt worden iR, Dei 
daffelbe auch zweckmäßig von denjenigen, melde ſich dadurch rechtswidrig beeinträchtigt hak— 
vermitteld der (überhaupt zur Bekämpfung rechtswidriger Refcripte eingeführten) Ginreber - 
Erſchleichung (exceptio ob- vel subreptionis) angefochten werben. 

D. Erldöfgen und Verluft ver Privilegien. Im allgemeinen gelten Ginfätiige- 
Erloͤſchens ver Privilegien viefelben Grundſätze wie in Bezug auf dad Erlöſchen anderer Rz 
überhaupt. Privilegien erldfhen daher, und zwar fogar ohne einen Anſpruch des bisher Bi 
legirten auf Entſchädigung, ſowie das Privilegium durd ein eigentlihe8 und allgemeine 
der conftitutionellen Monarchie mit Zuftimmung der Landſtände erlaflenes‘) Geſetz aufgehem' 
wird, ohne Unterſchied, ob es jelbft ebenfalls in einem allgemeinen Gefege begründet war, 1 
3. B. die Rechtswohlthaten der Weiber im Sc. Vellejanum, oder ob es durch eine Verordas 
(Reſcript) verliehen war, wie z. B. ein Monopol, ein adelicher Titel u. ſ. w. es wäre bee 
das derogatorifche Geſetz felbft ausfpricht, daß und melde Entfhäpigung, und von mem ( 
dem Staat, ober von den durch die Aufhebung des Privilegiumsd unmittelbar Gewin 
fie geleiftet werben fol, wie dies in der neuern Zeit bei ver Aufhebung vieler alter V 
wie der Bann, Zehnt:, Fronrechte u. ſ. mw. häufig gefchehen ifl. Wird dagegen ein 
gium einer Perfon nicht durch ein allgemeines Geſetz, ſondern nur durch eine Verordnung ( 
Reſeript) aus Rückſichten des Sffentlihen Wohls aufgehoben, welche nur gerade gegen bie n | 
zelne Berfon des Privilegirten und in einem einzelnen Ball geltend gemacht werben, fo 
hier alle jene Rückſichten ein, welche im allgemeinen da obwalten, wo der Staat erworbene 
(wenn fie au ihrem Wefen nad feine Privilegien find, wie 3. B. das Grundeigenthum) 
einer Privatperfon oder in einem befondern Fall zum Opfer verlangt, d. h. fo oft ein P 
gium nur durch eine Verordnung oder ein Mefeript in concreten Fällen aufgehoben wird, 
bührt dem bisher Privilegirten volle Entihädigung durch ven Staat, weil er bier für bad 
gemeine Wohl eine Laft übernimmt, welche nicht von allen übrigen Staatöbürgern gleich 
getragen wird. Berner erloͤſchen Privilegien, wenn fie gleich anfänglich nur auf eine be 
Zeit oder widerruflich (ad bene placitum) ertheilt waren, durch den Ablauf diefer Zeit ober 
dem Widerruf der Staatsregierung. Außerdem erlöſchen Privilegien durch ven Ablauf ber 
die Verjährung von Klagen überhaupt geltenden gemeinrechtlihen Verjährungsfriſt (p 
scriptio longissimi temporis), wenn dem Berechtigten von dem Betheiligten ein Widerſp 
entgegengefjeßt worden iſt und er ſich jene Zeit hindurch dabei beruhigt hat. Gewoͤhnlich 
auch der Misbrauch des Privilegiums unter den Gründen aufgeführt, melde veffen Wi 
durd die Staatögewalt rechtfertigen follen. Allein da eine ſolche Entziehung des Privilegi 
nichts anderes als eine Strafe fein würde, jo läßt fich dieſelbe auch nur da rechtfertigen, wo 
felbe durch ein Strafgefeg oder durch eine dem Privilegium felbft und unmittelbar beigefügt 
Glaufel als Folge des Misbrauchs angedroht ift; und fomit läßt fich im allgemeinen nl] 
mehr vertheidigen, als daß Privilegien, welche politiſche Berechtigungen enthalten, wie z. ®. u 
Staatsdienft, wegen Misbrauchs entzogen werben Eönnen, indem hier überhaupt nit von eim 
reinen Berechtigung die Rede fein kann, ſondern viefelbe der Natur der Sache nach Immer w 
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emifcht und als ſtillſchweigend durch die Erfüllung derfelben bedingt erfcheint. Dem 
ten iſt e8 in ver Regel unverwehrt, auf fein Privilegium zu verzichten und daſſelbe 
i, infoweit überhaupt jedem Berechtigten freifteht, feine Rechte ungebraucht zu laflen 
ben zu entfagen, d. 5. aljo, infofern ihm dies nicht durch eine befondere gefegliche 
ng unterfagt ift, wie 3. B. mitunter ver Verzicht auf gewiſſe Stantesprivilegien, wie 
legirten @erichtöftand, verboten tft, ober infofern das Privilegium nicht mit Pflichten 
t, wie z.B. die Befugniß der Staatöbeamten, in welchem Fall die Wirkſamkeit der 
J durch die Ertheilung der Staatserlaubniß bedingt iſt. Zoͤpfl. 
trag. Der vorſtehende Artikel, welcher Begriff und Arten, Erwerbung und Verluſt 
egien ausführlich behandelt, wird nur mit Rückficht auf die ſeit ſeiner Abfaſſung ener⸗ 
vorgetretene Bewegung gegen alle Bevorrechtungen ſelbſt, weniger auf dem politiſchen 
em ſocialen und wirthſchaftlichen Gebiete einiger ergänzender Zuſätze und zu deren 
ng einiger hiſtoriſcher Bemerkungen bedürfen. 
olitifche wie die bürgerliche und wirthichaftliche Freiheit, nicht minder aber auch bie 
e und wirthſchaftliche Gleichberechtigung find gegenwärtig Ziel: und Wendepunkte 
atdentwickelung und gefellichaftlichen Beſtrebungen geworben. Die Fortſchritte ver 
ıft und die Bebürfniffe des Lebens arbeiten daran auf gleiche Weile. Bon den aus der 
| der Zukunft leuchtenden Wahrheiten erflärt Alexis von Tocqueville (‚Das alte 
len und die Revolution’) für die erſte, „daß alle Völker unferer Zeit durch eine un: 
raft, die man vielleicht regeln und zügeln, doch niemals beflegen wirb, beherrfcht wer- 
ꝛ fie hier allmählich, dort mit mehr Gewalt zur Zerflörung einer Ariftofratie mit Pri- 
rtreißt.“ 
eſte Frucht der Franzoͤſiſchen Revolution für die Länder und Voͤlker des europäiſchen 
diſt die fortſchreitende Verwirklichung des in feinem innerſten Weſen aus dem Chri⸗ 
nwacdjenen Gedankens der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Geſetz, mit Be⸗ 
iener fländifchen Gliederung, welche die bürgerliche Geſellſchaft mitteld Privilegien 
errechte in verſchiedene freie und unfreie, herrſchende und dienende Faftenartige Grup⸗ 
te und auseinanderhielt. „Die Yranzofen haben’ (mie Tocqueville bemerkt) „per 
itſagt oder fie nicht verftanden, dagegen die Gleichheit, wenn auch nur als gleiche 
e8 Welterobererd, errungen.” Der „Fanatismns der Gleichheit“, von welchem Frank⸗ 
est beberrfcht wird, findet aber feine vollftändige Erflärung und Begründung in ven 
fihen Revolution voraudgegangenen forialen und rechtlichen Zufländen, wie fie in 
ı allen Zeiten unbefannt waren. In Frankreich wucherte dad Privilegienwefen nit 
yem Gebiet des oͤffentlichen, fondern weit mehr auf dem des Privatrechts. Daifelbe 
Inſtitutionen, fondern Stände, Volksklaſſen und Individuen. 
nd in Frankreich (wie Tocqueville ausführt) lange vor 1789 die politifchen Vor: 
ldels wie die Rechte der ſtädtiſchen Gommunen von der nivellirenden Allgewalt deöpo= 
lkürherrſchaft verfchlungen waren, hatten ſich die von leßterer, und zwar großentheils 
e einer die Geſellſchaft ausſaugenden Finanzpolitit ausgehenden Privilegien auf allen 
bieten der Gefellfchaft, insbeſondere auf dem der volkswirthſchaftlichen Tätigkeit der 
geniftet. Zu dem eigenthümlichen Streben der Bevälferungen des Mittelalters, ſich 
‚gen und Ständen mit ven verſchiedenartigſt abgefluften politifgen, bürgerlichen und 
lien Rechten abzufondern und gegeneinander abzuſchließen, fam dort die ertremfte 
3 des von der Eentralifation getragenen Bolizeiregime. Gewerbe und felbft Grund⸗ 
‚ jede wirthfchaftliche Thätigkeit der Gefellfhaft und des einzelnen galt als ein dem 
jehörigeö Gut, zu deſſen Benugung die Genoſſenſchaft wie der einzelne die auodrück⸗ 
bniß und Gonceffion der Regierung bedurfte. Dabei hielt jedoch der franzoͤſiſche Adel 
: VBerarmung feine für die Mitglieder der übrigen Geſellſchaftsklaſſen periodiſch 
fender werdenden Privilegien feft. „Obſchon verfelbe ſchon lange nur noch auf einen 
Öffentlichen Verwaltung, auf die Juſtiz, Cinfluß Hatte und feine politifche Bebeutung 
en war, dehnte jich der finanzielle Theil feiner Brivilegien fogar weiter aus. Seine 
varen vor 1789 flaunenerregend in ihrer Zahl und in ihrer Berfchiedenheit. Die 
erhoben in allen Provinzen Zölle von Markt und Mefien, waren im ausfchließlichen 
Jagdrechts, durften allein Taubenhäufer und Tauben halten, die Bauern zwingen, 
ıbe in ihren Mühlen zu mahlen und in ihren Keltern zu preflen. Der Boden Frank⸗ 
Tag den Dienftbarkeiten des Adels von der verfchledenften Art, während doch die Leib⸗ 
bed Bauernftandes in Frankreich ſchon Länger aufgehört hatte als anderswo.“ Bor 
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allen befaß ver Adel die ausgedehnteſte Steuerfreiheit, obgleich er von dem Gorrelat der 
der Leiflung von Kriegödienften zum Schuß ded Landes, längft entbunden war. Gr ha 
zu einer Kaſte ausgebildet, welche alles, was nicht adelich war, abjonderte und ausſchloß u: 
andere Volksklaſſe in eine niedrigere, untergeoronete Stellung zurückdrängte. Als unt 
Ludwigen der „Taille” viele andere Staatöfteuern und Staatdleiftungen hinzutraten, muf 
perfönliche Privilegium der Steuerfreiheit des Adels ald dad verhaßteſte eriheinen. „Di 
Ungleichheit in der Beſteuerung“, fagt der obengenannte Schriftfteller, „iſt von allen 
regeln, die man ergreift, um die Menſchen zu unterſcheiden und die Stände zu bezeichn« 
verderblichſte und diejenige, die ſich am beften eignet, die lingleichHeit, fowie Abfonverun 
der Gefellfchaft Hervorzurufen und beided unbeilbar zu machen.“ Daher die Sucht, Abel: 
zu erfaufen, welder die Finanzipeculation der Regierung bereitwillig entgegenfam. 
aber cafjirte Ludwig XIV. und fein Nachfolger alle dieſe Diplome als durch Lift erſchliche 
der und ließen fte von neuem erfaufen. Während der bürgerliche Bejiger eined Guts zu | 
hatte, war der adeliche vermöge feines perjönlidhen Vorrechtô von der Steuer befreit. 

„Bedenkt man’, jagt Tocqueville, „daß der Abel feine alten politiihen Rechte ein 
und mehr ald in andern feupaliftifchen Staaten Europas in Frankreich aufgehört hatte, di 
wohner zu leiten und die Landesangelegenheiten zu verwalten, daß trogdem die geminnbr 
den Rechte und die indivinuellen Privilegien der einzelnen Mitglieder diefed Standes 
bedeutender und zahlreicher geworben waren, daß der Abel nicht mehr eine herrſchende, ſi 
nur noch eine geſchloſſene und privilegirte Klaffe, nicht mehr eine Ariftofratie, ſondern nı 
eine Kafte war, jo wird e8 nicht mehr auffallen, daB diefe Privilegien den Franzoſen 
begreiflich und jo verhapt wurden, und daß beim Anblick derjelben jener demokratiſche 3: 
ihren Gemüthern entbrannte, ver noch jegt in ihnen glüht. Crinnert man ſich endlich, daf 
Adel von den Mittelklaſſen, deren Berührung er felbft vermied, und von den untern K 
deren Liebe er verfcherzt hatte, getrennt lebte und daher von der ganzen übrigen Nation 
daftand, daß er zwar dem Schein nad das Haupt der Armee, in der Wahrheit aber eis 
ziercorps ohne Soldaten war, dann wird man auch begreifen, wie er, nachdem er ein 
taujend aufrecht geftanden, in Biner Naht (Auguft 1789) hat geflürzt werden fönnen.“ 

Jedoch aud der Beamtenfland genoß befondere fociale und perfönlihe Vorrechte, meı 
mals auch mehr durd) die Eigenmacht ver Negierung ald durch den Schuß von Geſeten, 
fpäter und noch heute in den Gompetenzconflicten bei Civil- und Griminalflagen über 
misbraud feinen Ausprud findet. Diefe bevorzugte Stellung des Beamtenthums erfl 
daß in Frankreich in der Zeit von 1693—1709 40000 neue Amtöftellen,, die jedem 2 
offen ſtanden, errichtet und von der Staatöregierung verfauft worden jind. 

Ähnlich verhielt es fich im Bereich der Gewerbsbeſchäftigung und Induſtrie. Di 
Staat erfaufte Meifterihaft und Gewerbsconceſſion gab ein Privilegium auf Arbeit unt 
ben andern von dem natürlichſten Net aus, durch Arbeit feine und der Seinigen @ 
zu ihern. 

Der den Kranzofen eigenthümliche Begriff der Bourgeoifie, welche in Frankreich nor 
gefegt den Neid und Die Misgunft der arbeitenden Klaflen erregt, erwuchs nicht minder aui 
frühern Privilegien, mit welchen ein vornehmeres Bürgerthum fih mehr und mehr vı 
Heinen Handwerkern und Arbeitern abgefondert und dabei die ſtädtiſche Verwaltung ne 
bamit verbundenen Eremtionen und Vorzügen zu feiner Domäne gemadt hatte. We 
Geſetze der evolution, über die Vernichtung der gewerblihen Monopole, der geiäl: 
Meiſterſchaften und Zünfte weit hinausgreifend, jede Bereinigung und Berathung unt 
werbögenoflen verboten, fo war auch died der Rückſchlag des früher wuchernden Brivi 
und Goncefjionsfgflems in Bezug auf zahllofe Erwerbsthätigkeiten und Induftriezweige. 

„Die Sommuniften und die fogenannten Demokraten in Frankreich“ (ſagt Franz ki 
feinem Bude „Über bürgerliche Freiheit und Selbflverwaltung‘) „hegten einen wahrı 
gegen vie Bourgeoifte, und die Regierung fachte ihn an, um unbedingt fhrankenlofe Her 
der Form und dem Grundſaz nad zu errihten. Wenn wir bie @inzelheiten ber franzt 
Geſchichte von 1848 und den folgenden Jahren betrachten, jo drängt ih der Gedanke au 
eine ungebeuere Menge von Franzoſen durchaus eine wirkliche und unbebingte Vorrecht 
haft der fogenannten Arbeiter errichten wollte.” Schon dad Sondereigenthbum erſchien 
als ein Privilegium. 

Daß dagegen dem englifhen Volk die Freiheit über der Gleichheit ſteht, erklärt ſich wie 
aus den althergebrachten Rechtszuſtänden Englands. Denn hier bildet das gemeine 
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entliches und Privatrecht nicht ſcheidet, die wahre englifche Berfaflung. Das gemeine 
e Recht oder die allgemeine Rechtöregel gilt durch das ganze Königreich, und obgleich 
e Particularrechte erifticen, jo iſt daſſelbe dennoch dasjenige Geſetz, welches hinſicht 
derſonen und Sachen Anwendung findet und allen beſondern Geſetzen zur Gruudlage 
gl. Fiſchel, „Die Verfaſſung Englands”, ©. 24, 31 und a. a. O.). Died gemeine 
feit ver Magna⸗Charta (1215) auf gleiche Weile für ven Beer mie für den geringften 
ger und Arbeiter. So mar z.B. die Erwerbung von Rittergütern feit Jahrhunder- 
nehr ein Vorrecht des Adels. Ungeachtet der in den Händen der veſitzenden Volke: 
Wbeiondere der größern Grundeigenthümer, rubenden Selbflverwaltung find fie es 
be die größte Steuerlaft getragen haben, und das im Interefle der ärmern und arbei- 
oltöklajlen, die vermöge der ausgedehnten obligatoriihen Armenpflege aud dieſen 
mit erhalten oder doch bei venjelben erleichtert werden. Ebenſo haben Patrimonial: 
age aufgehört. Der engliiche Adel ift kein abgefhloflener Stand, am wenigften eine 
e Peerage felbft nicht an Grundbeſitz gebunden, ſtets auigefrilcht Durch die um das 
d verdienteften Bürger und vielmehr ein nach Erſtgeburtorecht vererbliches Staatdamt. 
Se Begriff von Miöheirathen, wonach die Ehe zwiſchen Männern von Adel und Frauen 
bürgerlicher Herkunft nichtig iſt (melden ungeachtet des Art. 4 der preußiichen Ver: 
stunde vom 31. San. 1850 jelbft noch der hoͤchſte Gerichtshof in Preußen aufrecht 
4 in England fletd unbekannt. 
r gelten auch im engliſchen Staatsweſen Privilegien, jedoch von ganz anderer Art un 
g. Die wenigen Vorrechte der Mitglieder des Oberhauſes, der Beerb, beſchränken fich 
ide: jie Eönnen megen größerer Verbrechen nur durch ihresgleichen, Durch das Ober: 
ihtet werben, find frei vom Perf unalarreft, und die Beleidigung eines Peers oder einer 
ird als qualificirte Injurie behandelt. 
obrigkeitliche Conceſſionsweſen für die Ausübung gewerblicher Thätigkeiten iſt nad 
ig geihloflener Zünfte und Erwerbömonopole ſchon lange lediglich auf foldhe Gewerbe 
‚ für welche das Interefle des Gemeinweſens eine Aufficht erheifcht. 
ſpricht man von Privilegien des Parlaments, der Krone, des Ober: und des Unter⸗ 
Die Omnipotenz bed Parlaments datirt von alter Zeit. Daſſelbe ift von höchfler Ge⸗ 
von abfoluter Autorität. So betrachtet ſich jeded Haus als den alleinigen und höchiten 
über das, was man Privilegienbrud nennt. Keine Jurisdiction geht über die 
nd es hält fich bei Entſcheidung in Sachen feiner Privilegien jogar von allen jonft 
rihügenden Formen emancipirt. Es gilt ald Princip, Daß dur einen gejeggeberi- 
edermann an Leib, Leben, But und Ehre geftraft werden fann, und daß in den eigenen 
nfadhen der Häufer keine Intervention der Gerichte geftattet fei. Selbſt die Ber- 
ng von Berichten, Abflimmungen und Verhandlungen des Parlaments ohne beilen 
ı wurde als fhwerer Privilegienbrud angejehen, wodurch die Rechte und Freiheiten 
nents vernichtet würden, und erſt feit 1836 iſt es geftattet, Abflimmungsliften zu ver: 
t. Auch wurde erſt 1831 im Gigungdfaale des Oberhauſes eine Balerie für Zuhörer 
t, während fonft Fremde, die bei ver Abflimmung auf den Galerien blieben, arretirt 
Dies Privilegium tft im Unterhauſe erit feit 1858, im Oberhauſe erſt feit 18657 auf: 
( Vgl. über das vorflehenve Fiſchel, a. a. O., ©. 406 fg.) 
ber waren und find Privilegien von Inflitutionen, nicht von bürgerliden Ständen 
nen. In England ſteht dem Recht ſtets eine Pflicht als Correlat gegenüber. Zu der: 
rivilegien des oͤffentlichen Rechts gehört unter anderm auch Die Portofreiheit der Mit- 
geleggebenven Factoren während ber Gigungsperiobe. 
auch als ein im Staatöinterefle begründete Privilegium der Beanten deren Frei⸗ 

Berjonalarrefi und die Beſtimmung zu betrachten, dad ihnen bei Grecutionen und 
die nöthigen Bücher, das unentbehrliche Hausgeräth, Betten, anfländige Kleider und 
yenio ein geiwijjer Theil des Gehalts belaffen werben und frei bleiben müflen, wogegen 
ivilegien des Beamtenftandes, z. B. die Befreiung oder Begünfligung verfelben be: 
neiner Staatd: uud Gommunallaften und Abgaben, wie Schuß gegen Givil: und 
lagen durch den jogenannten Competenzconflict, mit einem Rechtsſtaat nicht verein: 

egien, welde auf dem kirchlichen @ebiet wurzeln und ſich an die Unterſcheidung 
ich anerfannten und geduldeten Religionsgeſellſchaften, von Diſſidenten, Juden u. f. w. 
‚ wirfen vielfach noch jegt auf fociale und bürgerliche Rechte der verſchiedenen Glau- 
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bensgenoſſen ein, und es ift ihre völlige Befeitigung durch allgemeine Ainfürung der Civll 
und Civilſtandsregiſter (ſ. Perſonalſtand und Perſonalſtandsregiſter) wie durch die ehrl 
Durchführung der in den neueſten Staatsverfaſſungen, wie z. B. auch in der preußiſchen! 
1850, ausgeſprochenen confeſſionellen Gleichberechtigung zu erwarten. 

Dem die menſchliche und bürgerliche Geſellſchaft des 19. Jahrhunderts durchdringen 
Gedanken der Gleichberechtigung, dieſer „demokratiſchen Richtung der Zeit”, gab vie Ber] 
fungdurfunde des preußiſchen Staats vom 31. Ian. 1850 in der Beflimmung ded Art 
Ausdruck: „Alle Breußen find vor dem Geſetz gleih. Standesvorrechte finden nicht flatt. 4 
öffentlichen Amter find unter Einhaltung ver von dem Geſetz feſtgeſtellten Bedingungen 
alte dazu Befähigten gleich zugänglich.” 

Die Gemwährleiftung der perfönlichen Freiheit, ver Unverleglichfeit ver Wohnung, wie ’ 
andern in der Verfaffungdurfunde beftimmten Grundrechte find diefelben für jedermann di 
Unterſchied von Stand und Geburt. ‚= 

Noch viel früher verhieß die Verfaſſungsurkunde des Koönigreichs Baiern vom 26. 
1818 in der einleitenden Anſprache: Gleiches Net zu allen Graden des Staatsdienſtes will 
allen Bezeihnungen des Verdienſtes; Gleichheit der Gefege und vor dem Gefeg ; Gleihheill 
Belegung und der Pflihtigfeit ver Staatsbürger; gleiche Berufung zur Pflit und zur @ 
der Waffen. Ahnlich beflimmte die badiſche Verfaffungsurkunde vom 22. Aug. 1818, 9 
8 fg., wie die würtembergiſche vom 25. Sept. 1819. Nur machten alle dieſe Werfaffunig 
wie vas organiſche Ediet Baierns von 1808 und das würtembergiſche Adelsſtatut hinſich 
der Errichtung von Fideicommiſſen und Majoraten, ferner der Reichsſtandſchaft, ver Geri 
barfeit u. f. m. Ausnahmen zu Gunſten des Adels. Nachtheiliger waren die erft in nen 
Zeit aufgehobenen Gewerbönonopole und Zunftprivilegien. 

Noch ftehen auch In Preußen in deſſen Provinzial- und Kreisverfaffung die politifchen ME 
rechte, 3. B. von Rittergutöbefigern, mit jenen Principien im Widerſpruch. (S. Prow 
deögleihen Landräthe und Kreisftände.) 

Wenden wir und zu dem Privilegienweien im engern Sinn. Darunter wird begrifl 
„Die von der Staatögewalt ausgehende Begründung oder Anerfennung eines beſondern, 
der allgemeinen Rechtsregel (beruhe diefe Regel auch auf einem jus commune oder auf 
jus singulare einer ganzen Perfonenklafje) nicht abzuleitenden Rechts, wodurch abweich 
Rechtszuſtände beftimmter Individuen in gewiſſen Verhältnifien oder Beziehungen zum 
und zu ben übrigen Staatögenofjen gefhaften werben. Die meiften Geſetzgebungen 
19. Jahrhunderts haben vergleihen Singular: und Sonderrechte entweder ganz aufg 
oder doch deren Erwerb und Verluft allgemeinen gefeglihen Bebingungen und Negeln 
worfen. 

So hatte lange vor &manation der preußischen VBerfaffungsurfunde von 1850 bie 
ßiſche Verordnung vom 9. Det. 1807 bei Aufhebung der Leibeigenfchaft und Erbunterth 
feit jevermann ohne linterfchied von Stand und Geburt den Erwerb von Grunpbeflg 
jeglicher Art wie jede gewerblihe Beihäftigung geftattet. Die Befreiung von der Leibeiz 
[haft wurde im frühern Mittelalter unter anderm infolge Nieverlaffung von Leibeigenen 

halb eines ftäntifchen Bezirks als ein befonberys Privilegium einzelner Städte betrachtet 
dieſen legtern durch kaiſerliche Gnadenbriefe beigelegt. Schon lange ift e8 ein Privilegiuml 
englifhen Bodens und feit dem auf Alerander von Humboldt's Anregung unterm 9. 
1857 (Gefegfammlung de8 preußifchen Staats, 1857, ©. 160) erlaffenen Gefeg, auch ® 
Gebiets Preußens, daß Sklaven von dem Augenblid an frei werden, wo ſie das Gebiet betreti 

Die preußiſche Gewerbegeſetzgebung von 1810 und 1811 ſchaffte die Realprivilegien w 
andere Monopole im Gewerbsweſen ab, und ſelbſt die Vorrechte der Inländer bezüglich der ® 
treibung ftehender Gewerbe im Begenfat zu Ausländern find in Preußen durch ein neue GA 
vom 22. Juni 1861, betreffend die Abänderung einiger Beflimmungen der allgemeinen pre 
hiſchen Gewerbeordnung vom 17. Ian. 1845, bejeitigt, nur mit Vorbehalt noch von Beſchro 
fungen hinſichtlich der juriftiihen Perſonen des Auslandes und ausländifcher Unternehn 
von Berfiherungsanftalten. Ebenfo ift nad demſelben Geſetz das obrigkeitliche Conceſſion 
weſen' auf die für die Geſundheit und Sicherheit des Publikums nadıtbeiligen Gewerbébeſch— 
tigungen eingeſchränkt. (Wegen der Aufhebung ver Gemerbömonopole u. |. m. .|. Gewerb 
Br. VI, S. 552 fg. u. ©. 561 fg. ded „Staats-Lexikons“). 

Desgleihen wurden die Vorrechte gewiffer Güter auf Grundfleuerfreiheit aufgehob 
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Güeuudftener, Bo. VII, ©. 169); desgleichen dad Vorrecht früher des Adels, ſpäter we⸗ 
‚Het der Rittergütter in Betreff der Jagd, wogegen das Jagdrecht durch das preußiſche 
Ye vom 31. Oct. 1848 jedem Grundbefitzer auf eigenen Grund und Boden geſtattet und 
Din untrennbares Zubehör feines Grundeigenthums erklärt iſt. 
# Beider Aufhebung von Gewerbsmonopolen und Zunftverfaſſungen enthalten dagegen be: 
jeintende Anfievelungd= und Nieverlaffungsgefege auf der andern Seite ebenfo viele Privi- 

2 für die Gemeinden und deren bisherige Bürger und Angehörige. (S. Freizügigkeit 
Riederlaffung.) 

= Usfvem wirthſchaftlichen Gebiete begründen die Handelsmonovole, welche einzelnen Geſell⸗ 
fen verliehen werben, dann die Schußzölle zu Gunſten einzelner Fabrikationszweige und 

kanten nicht minder verwerfliche Vorrechte. (S. Handelspolitik, Br. VII, S. 393 fg. 
dfg.). 
haben die Staatsgeſetzgebungen ber heilſamen Richtung der Zeit auf Beſeitigung von 

jien und Sonderrechten keineswegs überall die gebührende Rechnung getragen. Noch 
wärtig berubt 3.3. in den meiften deutfchen Staaten die Ausübung des Banfgemwerbes, 
Errichtung von Bank: und Grevitanftalten auf befondern mit Privilegien verbundeuen 

a Gonceffionen, nicht auf allgemeinen, nur die Bedingungen folder Gewerböthätig- 
rrzeichnenden Geſetzen, und daffelde gilt von der Anlage der Eifenbahnen. 

e ſchließen dieſe biftorifchen Grläuterungen mit folgenden, zum vorftehenven Artikel ſehr 
a und für vie deutſchen Geſeggeber und Zuſtände fehr empfehlenswerthen Worten aus 

ift von Franz Lieber: „Uber bürgerliche Freiheit und Selbftverwaltung” (aus dem 
ı von Dr. Mittermaier), ©. 85: „Jeder einzelne hier erwähnte Gegenfland, Monopole, 
iheit, Gewerbefreiheit, Breibeit des Austaufhes, Cigenthum u. f. w. hat eine lange 
voll Kämpfe gegen Irrthun und Regierungseinmifhung im Laufe von Jahrhun⸗ 

und jelbft von Jahrtaufenden. Jeder zeigt die fortvauernd flufenmeife, wenn auch lang⸗ 
rwickelung der Freiheit, und es hat dieſe Entwidelung ihr Ende nod nicht erreicht.” 
Ber allem andern aber gilt es der Abfchaffung der Privilegien auf dem wirtbfchaftlichen 
fielen Gebiet, welche für die Entwidelung der Völfer und für die natürliche und all- 

bürgerliche Freiheit am nachtheiligften und am drückendſten ſind, indem fie das Eigen: 
Me die Arbeitsthätigleit anderer gefährben und verlegen und am meiften dazu angethan 
Pe naturgemäßen und bereiitigten Fortſchritte der menſchlichen Geſellſchaft zu lähmen. 

W. A. Leite. 
Mereß (Gerichtsverfaſſung, zunächſt Civilproceß). Die mangelhafte Bil⸗ 

der zuſammenlebenden Menſchen hat nothwendigerweiſe Zuſammenſtoͤße zur Folge, die 
2 Grund in falſchem Cigennutz haben, ſei es nun, daß Unkenntniß oder daß boͤſer Wille in 

BR Geftalt und entgegentrete. Wollte man nun im Fall folden Zufammenfltoßes jeden ein- 
m auf fi und etwa die Unterflügung vermweifen, melde er bei Naheſtehenden ſich zu ver: 
aim Stande wäre, fo würde ald allein geltende Norm die größere Kraft anzufehen fein, 

Dremit märe die Rechtloſigkeit des Schwachen ausgeſprochen. &8 ift daher durch die Criſtenz 
iger Drbnung nothwendig, von jener ſelbſthelfenden Eigenmacht abzufehen und jene Streit: 
gen ohne Die unmittelbare Theilnahme der flreitenven Theile zum Austrag zu bringen. Damit 
ker den Brad dieſer flaatlihen Einwirkung noch nichts geſagt; vielleicht beſchränkt fich dieſelbe 
ten Zwang zur Anerkennung des Schiedsſpruchs eines unparteitihen Dritten, vielleicht tritt 
GStaat in jevedmaliger Vertretung für den einzelnen Fall ald Richter auf, vielleicht endlich 
WM er ſtändige Organe, die in feinem Interefle und Namen dem Streit ein Ende maden. 
Jenes Berfahren nun, welches erforderlich iſt, um zu der Erlevigung folden Zwiſtes zu 
men, nennen wir Proceß. Der Ausdruck iſt dem Nömifchen Recht unbekannt; daſſelbe ge: 
wät nur judicium und bezeichnet mit procedere nur feierliches Umberziehen u. f. w.; daß 
meniiche Recht bat jedoch ſchon processus für gerichtliched Verfahren im Gebrauch, und von 
wider Ausdruck zu uns gefommen. 
Die Rechtskreiſe, welche fih um jeden einzelnen Menſchen ziehen, find für die mitlebenven 

infgen von verfchienenem Werth. Bald hat die Freiheit des einzelnen in den Augen der 
Manmtheit den größern Werth, und dem einzelnen ift ed daher überlaflen, ob er ihm zu- 
Iete Berlegung, ihm zuflehenden Anſpruch vor Gericht geltend machen will oder nicht. 
üb hingegen erblickt die Befammtheit in jenen Rechtskreiſen die ſtützenden Grundpfeiler ihrer 
men Griftenz, erklärt diefelben für unverleglich in ihrem eigenen Interefje und geftattet daher 
Gniht dem einzelnen Träger diefer Rechte, eine etwaige Verlegung derſelben nach eigenem 
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Gutdünken zu Recht oder Unrecht zu machen. Es iſt unverkennbar, daß für dieſe Scheib 
ein feſtſtehender, für alle Zeiten unverrückbarer Maßſtab nicht vorhanden, daß es vielmehr 
Culturfrage iſt, wo jene Grenze zu ziehen ſei; an fie aber ſchließt ſich an Der Unterſchied zwif 
Eivil- und Criminalproceß, welcher ſomit auch ein ſchwankender iſt. Hier ſoll nur vom @ 
proceß gehandelt werden, der Strafproceß bleibt beſonderer Darſtellung vorbehalten. 

Solange es ſich alſo nur um Anſprüche handelt, welche bürgerlicher Natur, dem Ber; 
bed Berechtigten unterworfen find, folange flehen wir auf dem Gebiet des Givilverfahn 
deſſen Aufgabe mithin darin befteht, ven Streit über bürgerliche Anjprüde vor den verfaffun 
mäßig dazu beflimmten Organen zur Entſcheidung zu bringen. 

1) Es müffen daher ftreitende Theile vorhanden fein. Sedermann kennt das Sprichw 
„Wo fein Kläger, da ift fein Richter.‘ Solange alfo von niemand ein Anfprud behauptet w 
j&hreitet in unfern Fragen dad Gericht nicht etwa von Amts wegen ein; denn es ift Elar, daß d 
ieded ſolches Einſchreiten dem Charakter der in Frage ſtehenden Anſprüche zumidergehan 
und der Berechtigte gezwungen würde, von einem Recht Gebrauch zu machen, welches er y 
leicht gar nicht oder doch zur Zeit nicht geltend machen wollte. Es muß daher iedes Gericht 
es ſonſt beſchaffen, wie es wolle, abwarten, was die ſtreitenden Theile zu ſeiner Entſchein 
bringen wollen. Dieſer Grundſatz, der das Auftreten ſowol des Klägersé als entſprechendenß 
dad des Beklagten erfordert, iſt jo unabweislich, das; jedes Civilverfahren ihn anerkennen mı 
wenn es als Civilverfahren gelten will; wir nennen ihn die Verhandlungsmaxime, weil ı 
ihm das Gericht nicht jelbft zur Stofffammlung fohreitet, jondern nur das vor ihm vera 
Material zur Prüfung zieht. 

Daraus folgt aber aud, daß fo gut wie der Anfang, fo aud die Richtung und dad Gube 
Streitd in der Hand der Parteien liegen. Sie beftimmen nicht blos ob, fondern auch wor 
gefiritten werben fol. In ihrem Belieben fteht e8 alfo, welche Materialien ſie überall zum 
richtlichen Kenntniß bringen und vb fie den einmal erhobenen Streit bis zum Erfenntnig Ä 
führen wollen. Das Gericht darf jo wenig ihm aus irgenpwelder andern Duelle befam: 

Stoff in den Streit hineinziehen, als es aus dem Beginn des Proceſſes ein Recht auf feel 
liche Entſcheidung erhält. 

Es iſt nun wiederholt im Kauf der geſchichtlichen Entwidelung der Verſuch gemacht weoug 
dieſem Grundſatz der Verhandlung Abbruch zu thun, bald indem man das Gericht verpfliggl 
jelbftthätig zu werden mindeitend für vie Aufklärung des dargelegten Stoffs, bald indem ti 
dem franzöfijchen Recht nachgehend ein eigenes Organ ſchuf in der Staatdanmwalticaft, | 
endlich indens man durch Advocatenzwang die Parteien felbft von der Stoffvorlegung fern il 
Indeß der Grundfag jelbft hat fo menig Theoretifches, ıft ſo einfach ver Ausprud des wirtlil 
zu Grunde liegenden Privatrechtöverhältnifles, daß unbefangene Auffafjung jede ſolche Sch 
lerung zurücweifen wird. Denn genau genommen läuft diefelbe auf eine Bevornundung 
aus. Man fürdtet ven Misbraud und will daher nicht ven Gebraud ; man will in ob 
mundfchaftliger Weile dafür Sorge tragen, dag nicht eine Partei ihr zuſtehende Medhte 
Schmeigen oder ſchlechte Proceßführung verliert, aber man beeinträchtigt in dieſem Stre 
Unbefangenheit des Gerichts oder jchafft in ber eintretenden Staatsanwaltſchaft fozujagen | 
fünfte® Rad am Wagen, deſſen Geſchicklichkeit noch dazu ſo hoch veranfchlagt wird, daß mad 
ihm einen Erſatz für alle andern fieht. 

Mir müflen die nähere Erörterung diejer Yrage dem Art. Staatsanwalt vorbehal 
Nur darauf wollen wir noch hinweiſen, daß ed mit dem Anwaltszwang zum Theil eine af 
hende Bewandtniß hat. Während nämlich jene jogenannte Inſtructionsmaxime das Berk 
die Mitwirkung der Staatsanwaltſchaft Hingegen dieſes Organ verpflichtet, zur Borlegung | 
Stoffe mitthätig zu werben, enthält die Verpflichtung ver Partei, jih in ihren Nechtöftreit 
feiten durch Advocaten vertreten zu laſſen, Eeine Beſtimmung über das Ob, jondern über I 
Wie. Unſer Brincip freili würde und audy bei dieſer Frage dahin führen, jeder Bartei e# 
überlaſſen, ob fie durch rechtsverſtändigen Beiſtand ſich unterflügen oder vertreten laflen wei 
Bon Staatö wegen, aus dem Ideal jener Bevormundung, ift augenjcheinlid) jedem verſtändi⸗ 
Bedürfniß genügt, jobald die copia jurisconsultorum vorhanden und dadurd der Partei 
Gelegenheit geboten ift, Rechtsbeiſtand zu finden, fobald fie e8 will. Allein ein anderer Geld 
punfi tritt und hier maßgebend entgegen, ver namlid auf eine georpnete Procepleitung. % 
Gericht, wenn ed anders eine rechtliche Entſcheidung fällen joll, muß im Stande fein, die V 
legung des Stoffs fo zu leiten, daß klar und verfländli wird, was denn eigentlich die Parts 
entſchieden wiflen wollen. Es if offenbar, daß an dem Starrfinn oder der Unfähigkeit ei 
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mu dieſes Beſtreben des Gerichts gelegentlich ſcheitern koͤnnte, und es iſt daher unabweisbar, 
im Geſichtspunkt der nothwendigen Proceßleitung fo weit Geltung zu ſchaffen, daß man bie 
issglihe Partei entfernt und jie zwingt, fi Durch einen Rechtskundigen, deflen Fähigkeit und 
Meihaftslofigleis moͤglichſt garantirt find, vertreten zu laſſen. Namentlich dann wird fi 
# Raßnahme als zweckmäßig herausftellen, wenn die Borlegung des ftreitigen Materials in 
ver Rede gefihehen muß und dadurch die Anforderungen an den Vorlegenden jelbft erheblich 
heigert werden. 
da diejem Zuiammenfloß der beiden Geſichtspunkte — der Freiheit in der Proceßführung 

mjeitö, der erforberlichen Klarheit andererſeits — follte man aber nıın auch unſers Gr: 
Mb nicht weiter vorgehen, ald das Bedürfniß der Bermittelung eben nothwendig macht. Zu 
(am abjoluten Zwang der Vertretung ift nach unjerer Anſicht nicht einmal in wichtigern Sachen 

sügender Grund vorhanden. Die Procepleitung mag eingreifen, ſobald ſich die Untüch⸗ 
i des einen oder andern berauögeftellt har; aber es ift zu weit gegangen, wenn man die 

Pa von den Umſtänden des einzelnen Falls loslöſt und fie gefeglich ein für allemal regelt. 
bequem dieſe Regelung auch unverkennbar für die Berichte, fo nüglich jle für die Anwälte 
fe wmig entſpricht jie der Berechtigung ver Varteien, die von der Geltendmachung ihres 

a zurückgedrängt werden ohne andere als ſolche Bequemlichkeitögründe. Man wird 
Ziwerluſt, Arbeitövergeudung, Proceßverſchleppung, ja Mangel an eigenem Intereſſe bei 

Yarieien jelbft entgegenhalten, aber man vergipt dabei, daß für jeden Verluft, der infolge 
ea ie Parteien trifft, es ein Aquivalent in Gelv gibt, daß andererieit die Berichte für das 
Fällen organifirt jind, daß endlich ver Mangel an Intereffe nicht als Urſache behandelt wwer- 
ef, während er Wirkung ift, Wirkung nämlich des Mangels an Gelegenheit. 
C Bean wir alfo dergeſtalt Die miöglichfte Selbftthätigkeit ver ftreitenden Theile befürworten, 
Pr deni nicht in Abrede geftellt werben, daß es Fragen gibt, deren Verhandlung nit einzig 

Seteiligten überlailen werben Eann, daß andererfeitö'gemifle Perſonen ſchlechthin unfähig 
„tethelich zu handeln. Es find das eben Erwägungen materiell-rechtlicher Natur, die aljo 
Gebiet des Proceſſes nicht eigenthüntlich,, für daffelbe vielmehr in feſtſtehender Erledigung 

Flen ind. Für den Proceß ſelbſt kommt nur jene Proceleitung in Betracht, und wir dürfen 
Beimmtheit annehmen, daß Hier das Gemeinwohl in der möglichſten Unbeſchränktheit des 

Aa zu finnen iſt. 
SM Die Barteien müflen ihren Streit über bürgerliche Anſprüche führen. Bor allen 

A muß daher ein Anſpruch erhoben fein, und nicht etwa blos dem Schein nach, fondern in 
Bet. Zu bloßem Gutachten find die Gerichte nicht organtfirt, alſo auch nicht bereihtigt, 
Inge ihre Thätigkeit audy noch fo fehr von der willkürlichen Vereinbarung der Parteien ab, 
ne ein in contradictorifer Form eingeholtes Gutachten dem Begriff des Proceſſes ver- 

Ders entgegentreten. Daher muß jenes Bericht feine Mitwirkung verweigern, fobald ih der 
keit als bloßer Scheinproceh herausſtellt. Damit ift noch nit gejagt, daß jedem An⸗ 
q auch ein wirkliches Recht zu Grunde liegt, wie man in doctrinärer Form ſich wol aus- 
it hat. Dom Standpunkt des materiellen Rechts aus ift allerbings die procefiualifche 
ſelgung nichts als eine eigenthümliche Bewegungdart des Rechts ſelbſt; aber es wäre augen: 
nlich widerfinnig, wollten wir eine Befugniß zur gerihtlihen Verfolgung erfl dann geben, 
n die Criſtenz des zu Grunde liegenden Rechts uns überzeugend dargethan wäre, während 
zugleich erflären, daß gerade ver gerichtliche Streit diefe Eriftenz feftftelen fol. Vom 
abpunft des Procefied haben wir e8 alfo von vornherein nicht etwa mit der @riftenz, fondern 
ig mit der Behauptung zu thun, deren Wahrheit wir unter Mitwirfung des Gegners prü: 
deren rechtlichen Werth wir entſcheidend feftftellen. Died feſtzuhalten iſt um fo wichtiger, 
im Kauf des Proceſſes jederzeit noch Thatſachen auftreten können, deren Wirkung darin 

#t, die aufgeftellte Behauptung fruchtbar zu machen und ihr die nothmwendige Grundlage 
träglih zur Seite zu fchieben. Das ift unverkennbar die bloße Folge der Verhandlungs⸗ 
ime. Denn fleht ed den Parteien frei, den Streit fo weit zu führen, wie fie wollen, fo find 

uch befugt, denfelben abzubrechen, ſobald fie wollen ; mit andern Worten, fobald der Gegner 
wnfeitigen Behauptungen zugefteht, muß durch ein vollgültiges Geſtändniß jeder Streit über 
m Punkt erledigt fein. Dem Gericht noch irgendwelche Zweifel zu geflatten, greift in die 
ke, in die Dispofitionshefugniß ver Parteien ein; die einzige Frage, welche ver gerichtlichen 
ſtellung unterliegt, iſt die der @riftenz des Geſtändniſſes; die Wirkung des einmal als exiftent 
anten kann vermünftigermweife nicht zweifelhaft fein. Es ift daher auch ein verwerflicher 
Arad, wenn in neuefter Zeit man hier und da dem Richter eine Prüfung der Beweiskraft 
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gibt und dabei nur an die Prüfung denkt, melde ſich auf die Vorausſetzungen der Exifh 
bezieht. 

Was ift aber der Gegenſtand dieſes Geſtändniſſes? Jedweder Anſpruch tritt und in fe 
giſtiſcher Geftalt entgegen ; wir wenben auf die thatſächlichen Verhältnifie, die fogenannte Klag 
ſubſtanz, die fefiftehenden Rechtsfäge an und erhalten ald Nefultat eben unfern Anſpruch. S 
nun das Geſtändniß, diefem Entwidelungsgang folgend, alle einzelnen Theile außer Sti 
fegen, ober blos einzelne, oder etwa nur dad Geſammtergebniß? Die Frage if von fold 
Wichtigkeit und hat zu verſchiedenen Zeiten fo verſchiedene Erledigung erfahren, daß wir en 
bet ihr verweilen. 

Unfere Altvordern, durchdrungen von der hoͤchſten Achtung vor der Perſoͤnlichkeit einmalg 
dann auch in kindlicher Unkenntniß des Gaufalzufammenhangs führten ihren Rechtöftreitä 
Hauptſache nach über den Anfpruch allein, deſſen Grundlagen nur da in Betracht famen, wege 
für die Elare Bezeihnung des Anſpruchs etwa zur Vertheidigung des Gegner oder günſtich 
Stellung des Klägers nothwendig waren. Den Parteien blieb es alſo überlaffen, den 
für fich zu machen ; ob aus den Thatſachen ein Anſpruch folge oder nit, dad prüften die T 
felbft; fie allein nahmen ven Vorwurf des etwaigen Irrthums auf fih, und nur bie Co 
dürfen wir nicht überſehen, welche in der Nothwendigkeit der Cideshelfer in den meiſten FA 
lag. Nicht genug war ed, dad die Partei jene rechtliche Überzeugung gewonnen hatte, zu 
mußten ihre Genofjen Reben. Dann aber lag Anerkennung wie Aberfennung bed jenfeit® 
bobenen Anſpruchs in der Hand des Theild, dem Recht und Gericht das Wort zufprach, am 
daß der Richter auf eine Prüfung der Anſpruchsſubſtanz felbft fi eingelafien Hätte. Dub.“ 
ſtändiß mithin umfoßte den Anfpruch ald Ganzes. 

In gleicher Weiſe tritt im römischen Verfahren ver Anſpruch als Ganzes und entgegen 
gebt folgeweije das Geſtändniß auf ihn ohne Berückſichtigung feiner Begründung. Indeß nei 
biefer confessio in jure hatten die Nömer eine confessio in judicio, bei welder der Mas 
der Solennität ober die bereits erfolgte Zerlegung des Anſpruchs jene Wirkung abihwid 
Wie nun in fpäterer Zeit beim Zufanmenfall von jus und judicium jener Unterfchieb fie; 
wahrte oder ausglich, das ift noch Aufgabe wiſſenſchaftlicher Unterſuchung. Jedenfalls ha; 
im Lauf der Zeit mit ver Nothwendigkeit für ven Kläger, fofort feinen Anfpruch nicht blos ca 
zuftellen, ſondern zu fubflantiiren, aud) der Standpunkt für unfere Frage verſchoben. 
mit diefer Nothwendigkeit Hand in Hand foll gehen die richterliche Prüfung jenes Syll 
bergeftalt, daß erfl dann ver Richter zur Einleitung des Verfahrens die Hand bieten darf, 
er von der Richtigkeit der Klage fi überzeugt bat. Daraud ergibt fich denn, daß der b 
dende Staat den Parteien ed abgenommen hat, die Richtigkeit ihrer Schlußfolgerung auf 
nehmen, und daß er ebendadurch ihre Dispofition zurüdgenrängt hat auf die Beg 
des Anſpruchs, von der Frage der Nichtigkeit auf die der Wahrheit, des Beweifes. Weil 
die rechtliche Wirkung der Klagthatfahen fon durch deren Zulaflung anerkannt ift, d 
beſchränkt fi dad Geſtändniß auf die Klagbegründung. 

So follte e8 fein, aber fo iſt es nicht. Keineswegs Eommen die Berichte dieſer Berpfli 
nach, die Klage vor ihrer Behändigung jener Prüfung zu unterwerfen, und daraus erwägt 
Moͤglichkeit, daß nach gegnerifchem Geſtändniß bei dem Gericht die Überzeugung ſich ein 
daß um der Unbegrünbetheit der Klage willen auch jened Geſtaͤndniß nuglos fe. Man 
auf verſchiedene Weife dieſem Conflict abhelfen. Entweder fo, daß man, fefthaltenn an j 
richterlichen Prüfungsrecht, die Verwerfung der inconcludenten Klage dem Gericht zur 
Pfliht machte. Dabei aber wäre dad Präjubiz bedenklich, welched auf etwaige Vernachlaͤſſi 
dieſer Pflicht zu fegen wäre, und wenn man auch in ber Androhung von Geldſtrafen etwa gem 
genden Schug finden wollte, fo hat dod) der andere Ausweg den Borzug ſchon deshalb, weil 
auf größere Freiheit und Zurechnungsfäbigkeit der Bartei hinausläuft. Man könnte nä 
und die neuere Jurisprudenz, entſprechend der ganzen Richtung unjerer Zeit, neigt entf 
dazu, — man Eönnte vem Richter jene Prüfung benehmen und ihn verpflichten, erſt dann 
Würdigung des vorgelegten Stoffd zu fhreiten, wenn die Parteien die Vorlegung als 
erklären. Aber ſelbſt wenn man dieſen letztern Weg gebt, man wird doch niemals wieber 
einem Geftänpnig über den ganzen Anfprud kommen, e8 müßte denn vorher unfer Proref bg 
Poftulat fallen laflen, daß jeder Anſpruch begründet werde durch rechtlich wirkſame Tihatfadeg 
Durch diefed Erforderniß ift das Geſtändniß über den Anſpruch felbft deshalb zur inmögliäke 
geworden, weil das Recht ald ſolches der Parteidispoſition entzogen, ein Geſtändniß über U 
den Anſpruch flügenden Rechtsſätze nicht möglich if. Das Geſtändniß iſt Heutzutage auf W 



Proceß 175 
hrheitung der thatfächlichen Behauptungen beſchränkt und hat aljo nur dann eine Wir- 
j, wenn bie rechtliche Erheblichkeit diefer Thatſachen feſtgeſtellt iſt. Solchenfalls aber wird 
su felbflänbigen Berpflihtungdgrund für ven Geſtehenden und gibt alfo im Kauf des Streitä 
amn vornherein nicht begründeten Anſpruch ohne weitere Prüfung eine rechtliche Grundlage. 
8 ergibt fi daraus, daß ein Anſpruch in ebendem Proceß erft zur Entſtehung und au 
süntergang kommen kann, in welchem die Entſcheidung über feine Exiftenz herbeigeführt 
ben ſoll. Der Proceß Hat ein ſelbſtändiges Leben mit vernichtender und ſchoͤpferiſcher Kraft. 
er Umftand Hat man nicht felten verfannt und e8 als eine Schattenfeite bezeichnet, daß, wie 
a ſich ausdrũckt, der Proceß formelles Recht ſchaffe; als ob neben dieſen Gründen die alten 
hin VWirkſamkeit beſtänden, neben dieſem formellen noch ein materielles Recht exiſtire; als 
Dei auf Formen und formellem Grunde ruhende Recht dadurch zu einem formellen Recht werde 

jene procefiualifchen Urſachen geringern Werth hätten ald alle andern vom Recht anerkannten. 
bier zeigt fi) eine Neigung, welche mannichfach ſchon unferer Zeit zum Vorwurf gemadt 
Reigung nämlich, im Streben nad) dem Innern geiftigen Gehalt Die äußere Form zu ver- 

und zu unterfchägen, obgleid nur durch das Fefthalten der Form bie nothwendige 
it im Rechtsverkehr geſchaffen werden fann und wir durch dad zu weit gehende Abftreifen 

hermen in ein Schwanfen geführt werben, welches fchließlich die fundamentalften Kragen 
Parede Kleinigfeit hineinzerrt und an Stelle leicht erkennbaren Abjchluffes den fleten 

ga Anſpruch, deſſen Erörterung Gegenſtand des Givilprocefled ift, wurde oben als ein 
bezeichnet. Es tritt dadurch der Civilproceß in Gegenfag nicht nur zum Straf: 

Sei, in welchem es ſich um Öffentlihe Strafe handelt, fondern es ſcheidet ſich dadurch das 
Orbiet der öffentlichen Rechte aus, welche der Sognition deutfcher Gerichte in ver Regel 
usterliegen. Auch hier zeigt fich wieder die Jugendlichkeit unſers Berfaffungslebend: für 

ächlichen Vorausſetzungen unferd bürgerlihen Dafeins, für unfere politifcden Nechte 
wir deö geridhtlihen Schußes, find alſo niht nur dem guten Willen, fondern, mad 

ssißgeivender,, dem Irrthum und der leichterklärlichen Ginfeitigkeit von Verwaltungs 
anbeimgegeben. Der Danım, den gerichtliche Entſcheidung gegen Willkür zöge, würde 

Refend ungleich flärker fein. 
Diejer Streit wird geführt vor den verfajlungsmaßig zuftändigen Organen. Je nad) 

| rſtufe des Volks werden dieſe Organe hoͤchſt verfchieden fein. Aber two immer die 
Mie Bildung vorhanden iſt, werden Grundſätze darüber beſtehen, daß in dieſer ober jener 

fe Gntſcheidung des Zwiſtes liegen folle. Wie groß dabei die Gefahr, Daß Gewalt in 
des Rechts doppelt graufam wirke, ift feit allen Zeiten anerkannt, und auf bie ver- 
Art hat man Schugmittel geſchaffen. 

Ye Römer erblidten in ihrer Blütezeit die flaatlihe Autorität nur in dem Errichten des 
Mi und ver etwa nöthigen Vollſtreckung. Wer aber Richter in dieſem Gericht fein folle, 
Neinung entſcheiden folle, das lag unter der freien Wahl der ftreitenden Theile, denen da⸗ 
zder größtmögliche Schug gegen Willfür gegeben war. Denn die Entſcheidung, bie von 
m Richter erging, mußte nunmehr gelten als die eigene, von ber Partei mittelbar geſpro⸗ 
„ In ähnlicher Weife lag der Rechtsſchutz bei unfern Altvorvern darin, daß die Beiugniß, 
dericht zu begen, dad Recht des Berichtöbannes in anderer Hand war als Die Befugniß, 
t zu fprechen. Und während bei ven Römern der von den Parteien gefürte Richter, ge: 
auf das ihm ausgejprochene Vertrauen, fein Urtheil ſprach, fanden bei ven Germanen die 
Hien dad Urtheil, dem Tadel jedes Gleichen ausgeſetzt. Alle dieſe Schanzen der individuellen 
keit und des Rechts jind zum Fleinern gewandelt durch die centralifirende Wirkung, welde 
äterer Zeit der Staat, gelehrig der Kirche folgend, ausübte; fle find gewichen dem Beamten⸗ 
ı, und nur bad hat ſich erhalten, daß die vom Gabinet. unabhängigen Richter unabjegbar 
außer durch lirtheil und Recht, und daß regelmäßig mehrere Richter in collegialifcher Thä⸗ 
it die Entſcheidung fprechen. 
Es liegt auf der Hand, von wie erheblichem Einfluß diefe Frage der Organijation der Ge⸗ 
rauf den Bang des Verfahrens und auf das Zutrauen zur Suftizpflege überhaupt ifl. Be: 
die Richter das ungetheilte Vertrauen der flreitenden Theile, fo iſt es nicht nur möglich, 
the fonft wünfchenswerthe formelle Sicherung gegen willfürliche Übergriffe zu befeitigen, 
ern es kann fogar die Einrichtung beflehen, daß die Entſcheidung nur dieſes einzigen Rich⸗ 
eingeholt werden darf, mie das 3. B. im claſſtſchen Roͤmiſchen Recht ver Hall war, wo bie 
al gefprochene, auf der Parteiconvention unmittelbar ruhende Sentenz nur im Wege der 
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revocalio in duplum, eines freilich ſehr beſtritte nen Inſtituts, angetaſtet werben konnte. it 
dagegen die Richter dem Volk fremd gegenüber als dieſem geſetzte Beamte, fo liegt nichts wi 
als dag Entſcheidung über Entſcheidung eingeholt wird, ſolange dazu noch höhere Kreiſe 
handen find. Zu gleichem Ergebniß führt aber auch die Gleichſt ellung, welche das alte deu 
Recht zwiichen Richtern und Parteien anerlannte, und welche in dem Urtheilsſchelten, dem 1 
ftellen abweichender Entſcheidung, die Streitfrage an bie lautere Duelle zog, freilich Feines: 
ausgehend vom Begriff einer Beamtenhierardhie ober, wie dad Kanonifche Recht, von der A 
libilität des Papftes. In unferm Proceßrecht Hat ſich aud dieſen völlig verfhiedenen Anlı 
das fogenannte Recht der mehrern Inſtanzen entwidelt, nach welchem es in den deutfchen La 
regelmäßig drei Inftanzen geben ſoll. Dieſes Recht ift durch die Bundesacte ausv 
währleiftet in ver Weiſe, daß Staaten von unter 300000 Seelen bi zu dieſer Stärke 
undern fi wegen gemeinfchaftlicher pritter Inſtanz vereinigen, ſchon beftehende dritte Inſta 
in Ländern von mindeitens 150000 Einwohnern aufrecht erhalten bleiben und den vier M 
Städten das Recht zuftehen folle, fi untereinander über die Errichtung eined gemei 
vberften Gerichtshofs zu vereinigen. Die Bundesverjammlung hat jedoch in einem Bei 
fall anerkannt, daß ed zur pflichtinäßigen Binrichtung genüge, wenn bie Regierung ü 
Einrichtung in Unterhandlungen flebe. 

Auch gegen dieſes Necht der mehrern Inftanzen hat ji in neuefter Zeit die fortſch 
Kritik gerichte. Dan hat in Vorſchlag gebradt, die Anrufung höherer Inflangen ei 
Rechtöfrage einzuſchränken und die Frage der That der endgültigen Feſtſtellung vesjenigeh 
richts zugumelfen, vor welchem die Sache verhandelt fei, oder gar nur eine Nichtigkeitsbeſ 
zu geflatten, im üdrigen es bei der Entſcheidung des Proceßgerichts zu belaffen. Diefe 
ichläge find unverkennbar der confequenten Durchführung der linmittelbarkeit entfprungen 
bei der Schwierigkeit, welche ver Auffaflung civilproceffualifcher Streitfragen fi dam 
wann entgegenftenmt, bürfte Die Mislichkeit einmaliger Verhandlung bebenklicher fein 
Inconfequenz gegenüber dem Princip der Unmittelbarkeit. Freilich fegt annererfeits dab 
halten an dem Inſtanzenzuge die Einfiht voraus, daß eine Anderung des frühern Verh 
der Inſtanzen zueinander nothwendig ifl, und zwar eine Anderung von folder Tragmelie 
der Begriff der Inflanz ein völlig anderer wird. Denn wollen wir die Entſcheidung 
richte höherer Inflanz einholen laſſen, fo ift e8 durchaus geboten, die Rehtömittelinftang 
eigentlichen Rechtsmittelcharakters zu entkleiven und flatt der Prüfung, ob der Unt 
ſetzmäßig entfchieden, vielmehr einen ganz neuen Proceß vorzunehmen, veſſen Inhalt nur 
eine geroiffe Ahnlichkeit mit den frühern Procep hätte. Es würde alddann mit andern 
die erfte Verhandlung im weſentlichen ven Charakter einer Probe erhalten und ihr Werth 
züglid) darin zu erbliden fein, daß die Parteien, durch die Erfahrungen der erften 
belehrt, denjenigen Irrthümern und Nachläſſigkeiten aus dem Wege gingen, welche einen‘ 
günftigen Ausgang des Verfahrend zur Folge hatten. ' 

Welt wichtiger aber noch al8 die Frage nach der Stellung mehrerer Berichte zueinander 
die Organifation des einzelnen Berichts. In feinem wohlverſtandenen Intereffe wird ber &R 
alle Mittel anwenden, welche binfichtli der Fähigkeit und des guten Willens der einzel 
Urtheiler Garantien bieten. Durch Prüfungen wird er Unfähigen den Eintritt verſchlich 
durch möglichfte Kernhaltung jedes äußerlichen Motivs den ſchwachen Charakter vor dem Stu 
heln bewahren, fireng ahnden, wo Nachläfiigkeit oder Ververbtheit das Recht ſchädigt, und! 
Auffinden des Rechts felbft ſoweit möglich erleichtern durch collegialifhe Beſettzung. Durch 
wird nicht nur vermitteld der Debatte dem Irrthum und der Unkenntniß die Thür gef 
und ihre nadhtheiligen Einwirkungen auf tas thunlich geringfie Maß zurückgedrängt, fonb 
es wird zugleich der Befangenheit oder Böämwilligkeit einzelner Richter eine heilfame Schre 
gezogen. Die collegialifhe Befegung der Gerichte ift daher mit vollem Recht zu einer we 
viptelflen Forderung der Jetztzeit geworden; nur für bie kleinern Sachen laſſen Rückfichten 
finanziellen Seite die Einzelrichter fortbeſtehen. Allerdings gibt es Juriſten, und beſond 
ſind es ſolche, welche in glüdlihem Wirkungskreiſe ſtehen, die der Beibehaltung von Binzelrl 
tern erfter Inflanz, namentlich für das flache Land, das Wort reden. Der von ihnen angezog 
Brund genauer Berfonal- und Sachkenntniß, näherer Stellung des Richters zu ven Eingel 
jenen, größerer Befähigung gütlicher Beilegung der Sache u. |. w. ift unleugbar zutreffend 
ehrenwerthem perfünligen Charalter des Richters. Allein diefen vorauszufegen, ſcheint u 
in thesi unnöthige® Rifleo, fobald wir im Stande find, die Cinrichtungen ſelbſt dergeſtalt 
treffen, daß in ihnen auch der minder gute Charakter zur Verwendbarkeit geleitet wirh. Bew 
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de für den Landbewohner ein Bedürfniß, unbefangenen Rath zu erhalten, und wir betrachten 
aat glũckliches Derbälmip, menn ihn fein Zutrauen dabei an die Behoͤrde führt, weil im 
drijel der Rath verjelben der uneigennügigjte jein wird. Allein wir jehen ungern die richter- 
We Behörde in einer jolden Stellung, welde ihrer künftigen Entſcheidung präjudizirt und ſie 
ipelich zwingt, die ſpätere Entſcheidung als Rath zu geben, wenn fie nicht dad Recht ober 
* der Geringſchäzung ausſetzen will. Zum Beirath mag daher lieber die Verwaltungs⸗ 

dienen; ihr Geſichtspunkt wird den Betheiligten durchweg näher liegen, ihr Mapftab 
ungebilbeten Gefühl verſtändlicher jein. Rathſchlagt der Richter, fo laufen wir Gefahr, 
äglih ein colorirte® lirtheil zu erhalten, und wir halten vie Barbiofigfeit der Juſtiz für 

sberfte Tugend. 
) Bon diefen Organen foll die Enticheivung des Streitd abgegeben werden. Es iſt eine 

reitete Auddruddweije, dap die Aufgabe des Civilproceſſes die Reaction gegen das un: 
fe Unrecht, die Nealtjation der Rechtsidee auf dem Gebiet des Civilrechts jei. Die philo- 

Hr Seite dieſer Anſchauung näher zu betrachten, ift Hier nidht der Ort. Was aber die 
und infonderheit die proceilunliihe Seite anlangt, fo halten wir von dieſer aus jene 
meije mindeſtens für irreleitend. Keineswegs iſt ed der Zweck des Givilproceffes, den 
zu realifiren, jondern einzig, die richterliche Entſcheidung über ihn eintreten zu laifen. 

iih, daß bier Wille des Schulpners nachher die Anwendung flaatlihen Zwangs north: 
macht; moͤglich aber auch, daß vie Pilicht freiwillig erfüllt oder daß ber zugeiprodene 

vom Berechtigten aufgegeben over endlich, daß der Kläger nıit feinem grundlofen An- 
abgewieſen wird. Und doch müflen wir in allen dieſen Bällen gleicherweiſe von einem 

B ſprechen, für deflen Begriff unjerd Erachtens die geftörte Rechtsidee etwas völlig 
bares if. Käme ed auch zu einer Vollſtreckung, fo müßten wir und do davor aufs 
hüten, diefe als den eigentlichen Zweck des Givilprocefied anzuiehen. Der Procep hat 

Urcht jein Ende mit und durch das Endurtheil erlangt, und die ihm ſich etwa anreihende 
Beation iſt nur ein äußerlicher Anhang, der vielleicht gar in der Hand eines andern Organe 
y Das Verhältniß wird aud) offenbar dadurd in feiner Hinſicht geändert, dad unjere Ge: 
be vegelmäßig mit der Bollfiredung jelbft betraut jind ; denn dieſes Element der Gerichtöherr⸗ 
Weit fönnte jenerzeit ihnen genommen werden unbeſchadet ihrer richterlichen Stellung, melde 
wa blos die Rechtſprechung i in die Hand legt. 
Ar müflen gegen jene Bezeichnung, welche den Schwerpunkt des Proceſſes in Die Cxecution 
ip, um fo energiſcher auftreten, weil ſie nicht blos von doctrinär unrichtigen, ſondern auch 

Wi unhaltbaren Conſequenzen begleitet iſ. Diele Tendenz der Wieverherſtellung des 
Ükten Rechts, welcher wir auf dem Gebiet des Strafproceſſes die Inquiſitionsprocedur nicht 
t, fondern auch noch heutigentagd die Schwierigkeiten verdanfen, melde ſich der Auffaflung 
GStrafverfahrens als eines wirklihen Streit entgegenitellen, viefe Tendenz ift auch auf den 
niet des Givilprocefled die Brujtwehr für Die Irrlehre der norhmendigen Mahnung. Soll 
einem geſtörten Rechtszuſtand wirflich die Rede fein, jo liegt ed nahe (obgleich manche Ju: 
a jenem Auddrud gar feinen Werth beilegen), von dem Kläger zu forvern, daß er vorerft 
Verſuch gemacht Habe, auf gütlihem Wege feinen Aniprud zu befriedigen. Glücklicher⸗ 
e hat die Prarid ji, wenigſtens in neuefter Zeit, dieſem Irrthum ziemlid durchgehend ver: 
fen; tie läßt die Klage zu ohne vorgängige Interpellation. Und in der That jcheint dieſe 
faſſung die allein richtige , denn nicht ob ner Beklagte bisher ven Anſpruch des Klägers un: 
Üt lieg, nicht ob er died mit oder ohne Recht that, fondern ob dem Kläger überall ein An- 
& zuſteht, das unterliegt ver vichterlihen Entſcheidung. 
In dieſer rigierlihen Beurtheilung liegen nun folgende einzelne Momente enthalten. Es 
darin vor allem die Findung des Oberſatzes. Welche Rechtsgrundſätze zur Anwendung zu 
gen, darüber entjcheidet einzig der Richter, und ed würde eine, bekanntlich verbotene, Gabi: 
inftiz jein, wollte die Regierung ihm darin irgendwelche Vorſchriften machen. Darüber ift 
einig; aber ſeltſamerweiſe gibt es trotzden Juriſten, welche freilich ven Richter im einzelnen 
rgeftellt jehen und der Regierung Eingriffe nicht geftatten, dafür aber im ganzen und großen 
wiederum ind Ermeſſen der Regierung, aljo außerhalb des Rechts flellen, indem jie der 
zung find, daß dem Richter nicht zuftehe, zu prüfen, ob die Geſetze verfaſſungsmäßig erlaflen 
. Jedem Laien wird ed unſers Erachtens ſchwerfallen, die Möglichkeit dieſes Zweifels auch 
zu begreifen. Der Richter ift verpflichtet, nur Gejege anzuwenden, darüber jind alle einig; 
ein Geſetz zur Eriftenz kommt, ift in der Verfaffung mit dürren Worten feftgejegt; was ohne 
taatsskerifen. XII. 12 
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neie Irfsrnereiie, ſei ed mu melden Rımer et zelz. me Ber rer. zei iſt ein Beh 
un» jeder gerineebatte Rikır teemiiäıe, eb zu ıgeeriren JIrut rerer zuru viel dageg 
nich die Rickter ferien !232erie. Ber Iriger ner Erzumdseruir. dee Kıoze zur ihre unmittelße 
Mertrerung ieı rad Heike ım Erzur: Miefra Ürzımer The ırhee rıe Er eireeng allein zu, 
ermad Bere ĩei eder mE. Auein alie dteie Mezramges. der ne 2 auf: gerade fett elı 
bererloraien Snmmuny. ientern grster junsrder Sent@eat rufen enr'erungen jein, 
alle fallen suizmmen. vebılb wir r13 ven Tönen er r% su’Srimnsıree Foren Die Frage 
sereintahen: „bar vie Berfswunz Geleng cr mt Bar nom Telid ver gemeingefäl 
lichen AnrSr it, dai eiz fozserimer Aut Ka ni: buntes fürn. arte ıt nid zu rei 
Keinen’zılis aber fönnen ir gerlitzen. rue Arıze 2m geboren Te-’seana relbũ ervroben 
wellen: denn bier greift tie Belırif Vs eng ın 2:4 Re tiV—,. Du Die Made rat AXecht blen 
une vielleicht zer retete Gbarafier am red rmenret.? miie: en Brad ve Rechte willig 
men beigt. 

(68 Sar ali: er Richter tie Geirge inzameenten un? wur Die Geiege. ut Sen niemanı a 
er ñ rictirea Ian, æas Geieg un Mehr ver Daber ik aa Die Rettrztateng der Barig 
viele "Ar den Richter nit muxügehen?, un? bier Ünper: maızkem Dıe Nertuurheen Mmarime jo wä 
wie tie Direntriendferugnis ter Hreizensen Ibeile ibten Pirz_ MWır rollen Redı lebut 
raber Die neue Grieggetung wie Die anüintige Erarid geaen weitliräge Recktedeductionem 
Rarteien auf, weläe tSen von der Neihdueiegaebuzı. vena az ohne erberliden Griolg, u 
foren muren. „Juri rit cura.“ 

Auder Pieter Findung des Ufvrisgel liegt Dem Nubter die Fetleliung des Unteriageß- 
Auf rem vergerragenen Miuer::! Far er vie nah Verner recıder ißerzeugung relevaui 
Ibatiacen Keraud;ukehen und ven \eren Sabrbeit eder limmubrker teine Gnribeidung 4 
bãngig zu maden. Im melder Weite das geißehen ice. bilder ın ränıter Jeit wiederumi(l 
Gegendunt lekbatrer Debatte. Sell dieſes reierune Material ru: era Urtdeil eder nur 
eine rrecegleitente Verrũgung reſtgeſtelle werten: ell der Wiebrer gebunden teim, Pie von 
einmal bezeicäneren Ibariachen als erfubliä au 'rarer anszerfrene: mıbiltwie 
28 Gnpurzbeil bedingt in AS. eder kann das Gericht jeine Auftr ——— dnbern und 
flarem  Brmeißergeeni von der zurgeteliren Nerbe rer Ibatradden <>: zu? su andern über 
Sir 1Slesen und ebne Bedenken denen: gen an. melde ein Ben eriurzbeil — ndRi 
eben. Zu irgendeiner Zeit it es in jedem Frovek netdwendiag dus das Gerber ih da 
einer abikliegenten liberzeugung turkarkeiter. worn ed ven ersentichen Deweidiag e 
mil. Dann aber erieint e& ung al das Praktiſde. dieie Arbeit gleih zorzumebmen um 
einer unribtigen, au? mangelbarter Würdigung des Mareruald rudenden Nerrügung dis 
eitung der Barteibandlungen zu verftarten un? ven Barreren en Berne? gegen das 
Pie Hand ıu geben. daS durch voreilige, ebne \Imiiht zerre'tene Bemerdsudigen ihnen 
and Zeiz obne jeden Rugen vergeuper teien. Wan wender ein das hang erk am Ende 
Beweilvertabrene ih uberieben lafle. var ein anderer Qemei!’ag die Barteı sum Ziel g 
zen ibr and wel babe erbracht werten fönnen: man Biir und ie weinlihe Lage entgegen, ‚| 
weißer Bann der Richter durch den Wemeidizg und teten redrefräftse Hettellung gebunden | 
die zum Eieg gewiſſermaßen derechtigte Partei der Sache reriuihr ıu Irredhen. Allein rad M 
Gegengründe chne Wertb. Gem: may od namenilib derm Wedrel ver Nidrerperion reist 
’ein, Die gegen Die eigene Anttär Hreitende Nebräfrart aöten zu münem: aber wer wird die 
Sufjectisitir Rechnung tragen gegenuße: Ber unabreielıten Autorität ver Nedhröfraft! Il 
⁊22 ten andern Einwand anlang:. 13 murzelt er unterer Anũcdt nad ın der Voraußiegung eim 
-alid, namentlih zu eng gettellien Demerdiiget: ct dad Tdema nur nong formuliıt, find ao 
zıe gebörig, tie unmittelbar relenanıen Ibarrsden surzmnengertellt in 'nwrialiirter, den Be 
:eien serfläintlider Kafung. vo lüsı nd gar nidr adieden medbald durd Velden richtig geflellt 
Bereiäiag die Partei ever ver Richter ſellten gerrüft werten koͤnren Tie entgegenflchen 
Anthr gebt augeniärizlıh Busen aus, daR die von ıdr gerünidte Anderung eine Berbeilerm 

‘a. Das inaberene Dührt millfürbde Annatme. Ten richtigen Beweisiat jell der Rich 
zuiellen, un? zır fönmen der Anüdı nıdı deiplidten Tan der Ridter ert verunglüdter V 
zerte Freürte um en ristigen Sag aur;ufinden. 

Tamı 177 rıSrerlicher Itrtbum nice audgeiälonen. un? wit marter. dader auch dem Inflit 
>12 Fr reren. weißes zur Beieitigung Velden Irırbumd dient. ven Rebtömitteln. Auch hi 
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ng etwaiger richterlicher Verſehen zu beſchreiten, oder ſollen fie pflichtig ſein, vorerſt 
hrung zu verſuchen, und erſt nach abgegebenem Urtheil zu der Antaſtung jenes Be⸗ 
fugt ſein? In ver Conſequenz des Gefichtöpunfts, von welchem wir an die Frage 
i, liegt augenſcheinlich die ſofortige Zulaſſung von Rechtömitteln, weil fie dem Be: 
bt wird, vorab eine feſtftehende Grundlage für die Beweisthätigkeit der ſtreitenden 
langen. Das Syſtem der vorbehaltenen Berufung bat jedoch den praktiſchen 
nicht felten jene Rechtsmittel wegfallen, welche zur bloßen Vroceßverſchleppung 
erden. Vielleicht hätten beide Theile gegen den Beweisſat ſofort Rechtömittel er- 
1 ed ihnen geflattet geweien; jet aber, wo das Ergebniß des Proceſſes dergeftalt 
; jie in der Hauptſache ihre Wünſche befriedigt ſehen, unterlaffen jie pie Einwen⸗ 

chtsmitteln überall und halten feft an ver Entſcheidung, unbefümmert dadurch, daß 
einem Beweisverfahren ruht, weldes fie als falſch begründet anjehen. Hierzu 
der obern Inſtanz die etwa nöthige Entſcheidung und Verhandlung der Sache da⸗ 
rt wird, daß nur einmal und dann die ganze Sade ihm vorgelegt wird. Wir 
r, die insbefondere dur die hannoveriſche Prarid offenbarten Vorzüge der vor: 
erufung den boctrinären Conſequenzen unfer® Principe vorziehen zu müſſen. 
eſtſtellung Des Linterfage8 durch den Richter muB lich deflen Beweis gejellen, und 
r wieder auf dad Gebiet der VBerhandlungsmarime. Die Parteien müſſen, jede an 
dem Richter die uͤberzeugung von der Wahrheit jener thatſächlichen Behauptungen 
pelche fie ihren: Anſpruch zu Grunde gelegt haben. Nicht darauf kommt es an, die 
er Wahrheit zu überzeugen, fondern ‚judici fit probatio”. 
nun dieje richterliche Überzeugung i in verſchiedener Methode erbracht werden. Ent: 
it das Net ed dem Richter, ſich, ſei es wo immer ber, jeine Überzeugung zu bilden, 
dann von einer materiellen Bemeistheorie. Oder aber das Gefeg ſtellt gewiff⸗ 
und bekleidet deren Erfüllung mit der Fiction der Wahrheit in der ſogenannten 
weistheorie. Die letztgenannte beherrſchte das altgermaniſche Recht, welches im 
on dem Gedanken ausging, daß die aufgerufene Gottheit ſich der bedrängten Un⸗ 
ten, zu deren Gunſten mol gar von allgemein anerkannten Erfahrungsſätzen ab⸗ 

So ehrend dieſe kindliche Religiojttät, wie jie in dem zahllod geſchworenen Eib 
esgericht ih ausſpricht, für dad Gemüth unferer Vorfahren fein mag, fo mußte 
elle Auffaflung des Roͤmiſchen Rechts den Sieg davontragen, fobald fie nur den 
annt wurde. Die Römer hatten urfprünglid dem judex privatus feinerlei Gren⸗ 
Überzeugung gezogen. Die Benugung eines Mitteld war ihm weder verboten 
Da aber wir nit das Roͤmiſche Recht in feiner urſprünglichen Reinheit über- 

n, jo ift auch zwifchen der römiſchen materiellen und der germaniſchen formellen 
e nie ein unmittelbarer Zufammenftoß erfolge. Es hatte jich vielmehr die roͤmiſche 
mit Zujägen verjegt, die zum Theil einen geifligen Stützpunkt in den nad Nord⸗ 
rungenen germanifchen Einrichtungen gefunden haben mögen, größtentheils aber 
ten des altmofaifchen Necht® ruhten, welde, purd dad Neue Teitanıent überliefert, 
ausichließliche Anerfennung fanden. Das mojaijche Recht beflimmte nämlidy, daß 
Zeugen überall vie Wahrheit künden follten. Das Chriſtenthum hielt an dieſem 
beftimmte die urjprüngliche Eräftige römiſche Auffaflung durch den Sag, daß zwei 
Rigter feine Überzeugung aufnöthigten, ſobald gegen ihre Glaubwürdigkeit feine 
lägen. In dem dritten Zeugen erblidte man (vielleicht geflügt auf die Organiſa⸗ 
anifhen Eiphelfer, welche in einzelnen Fällen fogar Bapfte praktiſch anerkannten) 
ı Theil jelbit. Im Zufammenhang mit der formaliftiihen Richtung, melde das 
ꝛrichtsverfahren überall beherrſcht, brachten dieſe Beweiscegeln, denen ver Schola: 
ndere Aufmerkſamkeit widmete, den Richter nahezu zur Stellung einer Maſchine 
ın durch richtig vorgeführte Zeugen willenlos eine Anſicht entlocken konnte. In 
wo man bei ſteigender Bildung ſchon begonnen hatte, ſich von der formellen Be⸗ 
szulöſen und die Kenntnißquelle der einzelnen zu berückſichtigen, — in Deutfd: 
ı in dieſem romaniſchen Recht einen Kortjchritt auf der bereitö betretenen Bahn, 
ch die Norddeutſchen, fefthaltend an ihrer einheimifchen DOrganifation, abhold 
edoch die zähe Energie der Kirche jhlieplih zum Sieg verhalf. Der Nimbus, der 
Zahrhunderte hindurd und mit Recht der ratio scripta des romaniſchen Rechts 
elı jelbft dann dieſe Beſtimmungen aufrecht, ald die Bildung unferd Volks bereits 

12° 
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über diefelben binausgegangen war. Erſt dem nationalen Aufleben in dieſem Jahrhu 
gelang es, die mittelalterlihen Ipeen zum Sturz wenigftend auf ven @ebiet des Strafverfah 
zu bringen. Aud für den Givilprocch muß die freie Beweisprüfung binnen kurzem anerk 
werden. Denn jene Furcht, wie fie no Juſtus Möfer äußert, daß ohne dieſe Regeln vi 
fremdem Hecht gebilpeten Richter in grober Willkür mit Hab und Gut [halten würben, fl 
heutzutage verblidgen, und nur gaghafte Gemüther glauben no, daß die Vernunft des Mid 
mit jenen Beweisregeln ſtehe und falle. 

Was alfo ver Richter als wahr annehmen folle, dad kann ihm vernünftigermweife nur | 
Vernunft fagen, unterftügt nöthigenfall® durch einzelne Fictionen, die vielleicht höherer Aus 
dung weichen werden. Wir brauden blod an die Zeugung zu erinnern, und jedermann I 
und beiftinnmen, daß zur Zeit die Ordnung hier nur durch gefeglich fingirte Gaufalität Herfl 
zu maden ift. In ſolchen Notbfällen muß das Gejeg helfen, aber ſoweit unfere Vernunft 
jegt reiht, lafje man fie allein gehen und entkleide fie aller formellen Vorſchriften, welche 
weder ihr conform und dann überflüjlig oder ihr widerfprechenn und dann verwerflich find. : 
dieſes Hineinziehen ded vernünftigen Menſchen Nachtheile bringe, iſt namentlich bei der codl 
lirenden Offentlichkeit und collegialiſcher Beſetzung der Gerichte nicht zu erwarten; F 
bewirkt es ficherlich Die Ausſoͤhnung des Lebens mit dem Recht, welches leider in eine unv 
liche Formalität fich zurückgezogen hatte, der nur durch langjährige Bewältigung natürl 
Auffaflung ein Verſtändniß abzuringen war. 

Tritt jene freie Beweisprüfung ein, jo ift damit augenfcheinlich nichts geändert für diejen 
Fragen, welche nicht der Beweifung, fondern ver Dispofltiondbefugniß der flreitenven 
entfpringen. Eo bleibt alfo trogvem das Geſtändniß mit feiner rechtſchöpferiſchen Kraft; 
ihm gefellt ſich bei richtigem Verſtändniß unfers Erachtens der Parteieneib zu. Es if h 
der Ort, das Unjuriftifche, Widerfinnige diefed kirchlichen Almofens näher zu beleuchten 
heutige Xehre zu prüfen, wie fie in kritikloſer Weife auf einem mwüften Durcheinander heid 
und chriſtlicher Religionsfäge und rechtlicher Normen zufammengeleimt iſt; nur fo viel 
uns unzweifelhaft, daß nur die Vereinbarung der flreitenden Theile jelbft dieſem Gib 
rehtlihen Werth geben kann, daß die religiöſe Seite der Handlung den hriftlichen 
einer controlitenden Mitwirkung veranlaflen mag, daß aber ver Nechtögrund nur in ber 
jitiondbefugniß der Parteien gefunden, die rechtlichen Borausfegungen und Wirkungen 8 
diefer aus feftgeftellt werden pürfen. Die Römer haben das mit einfacher Schärfe nie vet 
und wenn man heutzutage gegen diefe Erkenntniß jich verfchließt, fo ift das eine Befange 
die weder der Geſinnung noch dem Verftand zur befondern Audzeihnung gereicht. 

Wenn nun ber Richter Oberfa und Unterfag ermittelt hat, fo fpricht er das Erge 
Vergleichung beider in einem Urtheil aus, d. h. In einer alle Betheiligten bindenden Weife. 
Rechtskraft, welche unumgänglid nothiwendig ericheint, um dem Schwanfen ver Rechts 
niffe ein Ende zu fegen, rubte bei ven Römern auf dem Bundament, welches der Grundſtein 
ganzen Eivilverfahrend war; ſie war dad Product der Barteiconvention, welche in der Li 
teftation die ftreitenden Theile dem Ausfpruch des erwählten Richterd untertwürfig machte. 
Eonnten die Parteien diefen Ausfpruch nachher antaften, aber nur unter der Wucht der U 
creſcenz, wie fie fich ald Erſatz der alten manus injectio und des bei diefer nöthigen vindex! 
audgebilvet hatte. Es war dad die Conſequenz des conventionellen Elementd, welche dahe 
Megfall fam, ald der centralifirende Staat die Unterwerfung unter das Gericht nicht meh 
die Form einer Bereinbarung £leidete, fondern kraft obrigkeitlicder Autorität forderte, als au 
Stelle der actio judicati der Erecutiondantrag trat. Diefe Autorität des Staatd iſt auch h 
noch das Entſcheidende, und dataus fchon ergibt ji, daß die Vollſtreckbarkeit des Urtheils 
bunden iſt an die territorialen Örenzen; denn nur dann fönnten wir eine andere Auffafl 
billigen, wenn die Vorausfegung richtig wäre, von welcher einige Juriften auögehen, daß m 
lich auch heute noch wie bei den Roͤmern die Natur eined Duaficontractd mitdem ganzen App 
der procefiualifhen Conſumtion in der Ritisconteftation enthalten fei. Wir halten dies für 
und fönnen deöhalb in der actio judicati nur eine hiſtoriſche Reminifcenz erbliden. 

Daß nun dieſe Entfheidung troß ihrer Nechtöfraft nichts Productives ift, liegt auf 
Hand. Wir Haben früher fhon angedeutet, daß die Wirfung proceffualifher Nechtöfäge, ! 
jäumter Friften, gerichtlicher Geſtändniſſe u. dgl. dem Urtheil zu ®runde liegen und dadurch 
Inhalt geſchaffen werden kann, welche vem bei Eingang des Procejled vorliegenden NRetäi 
hältniß nicht entfpricht, aber wir fahen damals ſchon, daß mit diefem Rechtsverhältniß alebı 
eine Verwandlung durch rechtlich wirffame Greigniffe vorgegangen ift, durch welche Verwa 
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kdechtsverhältniß in feiner etwaigen urſprünglichen Geſtalt zu exiſtiren aufgehört hat. 
ictiver Kraft der Entſcheidung könnte man nur infofern reben, ald buch den Mangel 
Rechtsmittel ein dem Richter untergelaufener Irrtum unabänderlich wäre. linter- 
artei die Cinwendung zuläffiger Rechtsmittel, jo würde offenbar erft biefer Verzicht 
Leine Wirkung zulegen, welche ed an fi in feiner Weife hätte. 
e Civilproceſſe indep gelangen nicht zu diefem eigentlich beabfihtigten Ende. Bis: 
t diefed Schickſal an bloßen Verflößen gegen die formellen Voraudfegungen des 
3, und wir erhalten aldbann die fogenannte Abweifung angebradhtermaßen, vielleicht 
jorüdlihen Hinweifung auf bie zu Gebote ſtehende Abhülfe. Bisweilen aber liegt es 
arafter des bejonvern Givilverfahrend, daß jene endgültige Entſcheidung gar nicht 
werben fann. Während der Givilproceß ſich regelmäßig fo abwidelt, vaß eine eigene 
anz zur Erſcheinung kommt, ift diefe Einrichtung offenbar verſchleppend, ſobald bie 
ne Aufihub vem Gericht vorgelegt werden können. Selbft wenn das nur von ber 
ei geihehen koͤnnte, wäre ed nicht nur unbillig, fondern enthielte eine erhebliche Be: 
es Credits, wollte man ſolchen liquiven Anfprud erfl durch alle Stadien des Ver- 
ndurchziehen. In andern Fällen ernöthigt die Sicherung ded Verkehrs, die Auf: 
g der Ordnung und des guten Anſtandes, die Befeitigung von Störungen, welde, 
nden Barteien aufrecht erhalten, ihre beſchädigende Wirkung weit über dieſe felbft 
recken, alles dies treibt zu Maßregeln, bei denen man weniger auf jorgiältige Er⸗ 
ils auf fchleunige Abhülfe bedacht ift, bei deren Prüfung fozufagen die Obrigkeit den 
drängt und vielleicht blos proviforifch ein Zuftand geichaffen wird, deſſen Störung 
e Gewalt bis zum Nachweis des beflern Rechts hindert. Oder die Koften des ordent⸗ 
ihrens find fo groß, daß fie das Streitobject überfleigen, die Parteien fich vielleicht 
geführten Rechtsidee beruhigen müßten ohne jeden praftifhen Nugen. In allen 
m tritt ein jummarifches Givilverfahren ein, es wird in abweichender Form mit dem 
Streben zun Ende verfahren, und wenn babei der Bereihtigte wirkli in Nachtheil 
Ute, fo liegt die nachherige Ausgleichung in Widerklage oder feparater Klage oder 
wie die Geſete e8 nun nennen mögen, nahe. Neuerdings ift freilich dieſes ganze 
n geiftreicher Feder angegriffen: ein folches Streben zum Entſcheid mit Vernachlaͤſ⸗ 
: Solennität, vielleicht mit mündlicher Verhandlung, Ausſchluß der Advocaten, Ab⸗ 
r Sriften, Berfhmelzung von Beweis- und erfiem Verfahren und namentlich mit 
inigung an Stelle des unerlaßlich nöthigen Beweiſes, — ein ſolches unbeſtimmtes 
fei dem beutichen Proceßrecht unbekannt. Im Mittelalter allervings babe es eine 
ihung vom orventliden Proceß gegeben, allein die Beflimmungen ber berühmten 
Saepe feien allmählich zu Regeln des orbentlihen Verfahrens geworben, und die 

:at des Berfahrend fei nur eine prima facie cognitio, ein Urtheilen auf Grund bes 
egenden Materials vorbehaltlich nachträglicher Anderung wegen der weitern Auß- 
des Unterliegenven. So jharfiinnig num aud die einzelnen Beifpiele zuſammen⸗ 
‚ fo halten wir das Ganze doch für irrig ; e8 hat auch dieſe Briegleb'ſche Anfiht unſers 
nen Anklang gefunden, wenn wir vom Oberappellationdgericht in Dresden abſehen. 
‚ daß der ganze Bau an den Beweidregeln zerfchellt. Die Beweisregeln find ed, bie 
tinigung jelbft behufs endlicher Entſcheidung das Leben verliehen haben; jie find es, 
a nationalöfonomifchen Bedürfniß des Verkehrs in Widerſpruch tretend, ihre eigene 
hervorrufen. Und wenn wir audy nihtin Abrebe flellen fönnen, dad die Beflimmun: 
lementina nicht tauglich find, auf fie ohne weiteres den heutigen Unterſchied zu ftügen, 
nit nur einer von den vielen Fällen dargelegt, in melden die Quellen Eritiflo8 und 
ſches Verſtändniß benutzt werden. Wir fehen bie Glementina mit ihren Beſtimmun⸗ 
en al8 den derzeitigen Querſchnitt an, und angefichts der fortgeſchrittenen Entwide- 
a wir bei ver Anſicht, daß wir den Unterſchied zwiſchen ordentlichem und fogenanntem 
fummarifhen Proceß für einen nothwendigen halten, man müßte denn von einer 
vollen, in welcher dieſe Eleinen obrigkeitlichen Functionen nit mehr in Form eines 
ihrens von den Gerichten ausgeübt würden. 
adliche Entſcheidung enthält alfo Die rechtliche Würdigung des flreitigen Materials. 
in Ab- oder Anerkennung des erhobenen Anſpruchs, und ba ver Bründe.mehrere, 
trſchiedene Anſprüche au von hüben und drüben erhoben ſind, fo fann demgemäß 
adurtheil aus mehrern Theilen beftehen, aus denen zulegt die Abwelfung des Klägers 
rurtheilung des Beklagten refultirt. Es iſt fofort Elar, daß nicht blos dieſe letzten 
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Merukms. Ienerz Doz zene Ibeile Gegeatans veö riherrtichen Urtheild Ab, Daß fie ı 
pr ce mini erihinen Eur. Ice Te überall gar Gatiheitung femme tonnten. | 
Dagegen zu rmärınger über jene Ibreilenrigeine binazs vom Geriht erwa zur Begräul 
senseele: Zstene zuzerheis it. nad fzum im ieimer Rarar aid Bieter Gnrieibungdgrund ı 
Der Reiiuftzı "ihtz "ein, zeil eb gar mie Die eungultige Aulegung des redılihen Mafkehl 

5, Riten wu nun such jenes Beriagren, bem vieie Giemente eigen ünr, als Givüveriel 
surıleneea, is treren innerhalb rieier Grenzen vo rare Nie Urı des Bertahrens ſelbſt In 
use on der erbeblihten Irazmrite berrer. Bir wollen vor allen ren Grundfag ver 
zussiserler beieudten. 

Der ãkere Broceg iewel des Deutiben wir des Rimiisen Reis wurde vor bemjem 
serhanzeit, ver Bie Gunihrinung abzugeben baue. Tie Barteien traten ver dem Geriät auf] 
eririeruen ibren Etreit in Aede un Gegenrere. Des Ber: bilvete vas Berlchrömittel; or 
Erin hinzutrat, na geichah es nit, um Das Rierergeiriebene aid Den rigrutlihen Gegeme 
ser Guribeimung anzuichen, jontern bauptiadlid. um fünttigem Zweiiel vorzubeugen. U 
zer Herrichan der Eirche aber bilvete ab mchr un? mehr rie Striit als Dat Eutideidenden 
zus; Die Fänge der Berbanplungen, ver redantiige Rebttgung,, Die mannidhlachen lügen 
Autdlücke, welche binter jeder Ferm ũch zu vertieden iudern, — alles das mag dazu beigeim 
baben, day wie Berichte allmählich tie müunnlien Borıräge mehr unt mehr aus dem Auge 
loren zu» bei ver Abgabe der Gnribeibung ri mehr zur mıebr an das in von Brecefartem 
gehäufte Material hielten. So erbielt ver Satz quod non in actis. non in mundo ſeine = 
ıbümlihe Bedeutung, bag nur der Imbalı ver Acten als Umerlage der rierrluhen Cutſhoũ 
gelten »ürfe, und in dieſem Princiv der Actenmäpigkrir trängte np zwiihen Bortrag uud | 
igeisung ein Bevium ein, welches ber Gelahr unrikiger Auiteffung »eryeit unterlag ul 
mũndlichen Borträge, wertblos wie fie geworben, in manchen Länsere jdriitlichen 
ſchlechtweg opferte. Liber jedes Bedenken unricbtiger Protefoflation oder irriger Auff 
geſchriebenen Parteivortrags jegte man ũch Pinweg mit der Verbandiungsmarime. 
die Barteı dies ſelbii geichrieben,, das Brotofollat ſelbit genehmigt, mas fonnte fie mehr 
als eine gewiienbhatte Brütung ibres eigenen Berbringens! Dazu fam no ein icht 
Gewinn: mau gewann im dieſem Acteninhalt ven eigentliben Etreitgegenſtaud 
firirt und konnte denielben alio, jo sielmanmwollte, wiederbolten Braiungen untermwert 
Gerichten, namentlich der böbern Inftanz, in nuce verlegen. 

Trotzdem werden dieſe geprieienen Vorzüge von ben Schattenſeiten weit überwogen. 
nur DaB durch die Actenmäpigfeit eine Hare, vor Misrerilänbeitten möglichſt geficherte 
legung der Sache vor dem Richter äugerfl erſwert wird, va Diefer ũch auf jeine maßgebe 
Arten verläät, ielsen aber die Darſtellung in dieien lichtvoll genug if, um ohne auffallendol 
frengung den Zulammenhang zu ermitteln: es fommı mit noch größerm Gewicht ver | 
Han» hinzu, daß bei einem Juilizcollegium des Zeitaufwanbes wegen nicht wohl jümmi 
Richter dieſes Studium durchmachen können. Wenn daber vor ben Gollegien ein Referent 
Inhalt ver Acten verträgt, vo iR es klar, daß zu der Möglichkeit einer irrigen Auffaffung 
ieiten Des Referenten, zu vieler endlich die Möglichkeit eines Mieverkändnitied der Nelarion 
teiten der andern Mitglieder des Collegiums tritt, zu geichweigen ber oft durchgeſprochenen Ü 
Hände, wie ñie durch die Geſchäftsroutine und ihre jummariihe Metbore nicht ſelten einrei 
Un» was die abermalige Prüfung dieſes unwanvelbaren Objects anbelangt, fo theilt fie 
dieſe Mängel und bieter vieleicht je nad dem Gharafter des zulegt Vrüfenden nod einige 
dere dazu. 

Angeiihts deſſen bat ich denn heutzutage mit wenigen Ausnahmen bie Überzengung 8 
gebrochen, daß die Actenmäßigkeit ein erheblicher Febler des Proceſſes jei, daß man um der? 
teen wie um der Richter willen zurüdgreiten müfle zu dem alten Grundſatz, Daß Auge in 9 
Das vorgetragen werde in freier Rede, was vom Gericht enticbieden werden joll. Nad bi, 
Grunviag der Unmittelbarkeit kann alio der Richter nur dasjenige Material beurtheilen, wei 
ihm unmittelbar vorgelegt it; man tkut augenjcheinlich nicht gut, dafür Die Bezeichnung 
Mündlichkeit zu wählen: denn wenngleich in den meiften Fällen der münblide Bertrag ven J 
des Berfahrens bildet, fo iR Body nicht nöthig, daß alles Material mündlich vorgetragen we 
au dem Verfahren der Unmittelbarfeit ift dad Überreihen ven Schriftſtüchen, das Borl 
von Acten nicht fremb. Und zudem würbe jene Bezeihnung Mündlichkeit zu dem Irrt 
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18 handele es ſich nur un das Aufgeben ber Schrift als Verkehrsmittel zwiſchen Gericht 
reien. 
h diefem Grundſatz der Unmittelbarkeit wird der Schwerpunkt der ganzen Verhandlung 
eTermin, in weldhem die Stoffvorlage erfolgt. Um nun aber biefe zu ermöglichen, iſt 
einlid für den Beklagten eine Vorbereitung nöthig, fo gut wie der Kläger die ihm etwa 
zuflellenden Einreden kennen muß. Die Parteien wechſeln daher zweckmäßigerweiſe, 
.da8 hannoverifche Geſetz vorfchreibt, vorbereitende Anträge, deren Kürze durd daß 
vr Rechtsdeduction und durch die Bezahlung des Advocaten nah Werthklaflen ſich ge⸗ 
yerftellen läßt. Durch viefe Vorträge erhält zugleich das Gericht, und zwar regelmäßig 
Vorſitzenden dazu beſtimmtes Mitglied, die nöthige Kenntnif vom Streitgegenftande. 
e Anträge und Gegenanträge gehen nicht über den Werth bloßer Vorbereitung hinaus; 
itlihe Kern liegt im Termin; bier koͤnnen daher beliebig abweichende Behauptungen 
It werden, jofern nicht die Gegenpatrtei die ihr entzogene Vorbereitung zum @egenftande 
vondd macht und dadurd Bertagung herbeiführt. Die richterliche Entſcheidung um: 
das im Termin Borgetragene, aus welchem einzelne erhebliche Data zu gerichtlichen 
genommen werden, jei ed auf Antrag von einer Partei, fei es auf Anordnung des 
den. 
ann nicht unjere Abjicht fein, ven Bang joldes Verfahrens hier bis in Detaild darzu⸗ 
ber wir glauben, das Angeführte genügt, um jeden zu der Überzeugung zu führen, daß 
he Unmittelbarfeit ein erheblicher Gewinn für treifendere Entſcheidung gegeben ifl. Die 
etragenen Materialien kommen in gleicher Weife zur Kenntniß ſämmtlicher Richter, 
) ein lebhaftes Bild des Ganzen einprägt an Stelle jener Relation aus Actenflößen. 
in auch die einfchlagenden Fragen zu ſchwierig jind, um fofort die Entſcheidung zu ſpre⸗ 
A doch für die nachfolgende Berathung eine ganz andere Grundlage gewonnen, welde 
itige Inflruction des Neferenten über vie einſchlagenden Rechtsfragen noch werthvoller 
Die Stinnme der Erfahrung redet denn auch dieſer Einrichtung aufs klarſte dad Wort. 
ı man in Hannover nicht ohne Midtrauen dem neuen Verfahren entgegenging, haben 
ie im actenmäßigen Verfahren groß gemorvenen Praktiker dergeſtalt mit ihm befreun- 
n Verlauf von acht Jahren nur , Proc. der vorgefallenen Streitigkeiten in ber geſetz⸗ 
eflatteten ausgedehntern Schriftlichfeit verhandelt worben find. 
Unmittelbarfeit ift nicht blos von weſentlichem Einfluß auf die Darftellung und das 
niß der Sache felbft, fie äußert auch nach andern Seiten erheblihe Wirkung. Sie än- 
mir jhon früher andeuteten, durchaus ven Gharafter der Rechtsmittelinſtanz. Denn 
in diefer nicht zurüdiallen auf das alte getabelte Princip der Actenmäßigkeit, was 
ende Länge des erftinftanzliden Verfahrens zur Hinterthür wieder hereinbringen 
‚ folgt aus der Unmittelbarfeit, daß die Vorlegung des Stoffs in zweiter Inſtanz mit 
rſchöpfenden Sorgfalt gefchehen muß wie in erfter Inftanz. Nunmehr find die Richter 
nflanz im Stande, ein Urtheil abzugeben, aber ſie entſcheiden unverkennbar nicht bar: 
das Gericht unterer Inflanz richtig geurtheilt habe, fondern fie würbigen das ihnen 
Material, und mag auch dieſe Würdigung in der äußerlihen Form einer Beflätigung 
verfung der sententia a qua beſtehen, jo darf und bod) diefe Außerlichkeit nicht daran 
1, daß wir ed mit einem ganz ſelbſtändigen Proceß zu thun haben, daß bie Rechts⸗ 
ınz ein neued Verfahren enthält. Es ift daher ganz unmöglid, dieſe Rechtomittel⸗ 
8 jogenannten benelicium novorum zu entfleiven, und ed ergibt ji) daraus zugleich, 
wirtliche Aufzeichnung in erfter Inflanz nur von der fecunbären Bebeutung iſt, etwaige 
»Außerungen der Parteien gegen künftiges Beſtreiten zu ſichern. 
3orlegung des Stoffs jelbft muß aber audy durch die Unmittelbarfeit eine andere wer- 

3 artenmäpige Verfahren hatte bekanntlich ven Grundſatz eventueller Stoffvorlage; es 
3, was überhaupt die Partejen zu benugen gewillt waren, auf einmal in bem vafür 
n Abſchnitt des Proceſſes vorgetragen werben. Stand ed nun auch durchaus im Er⸗ 
:Bartei, ihr nicht nöthig erſcheinendes Material einfady zur Seite zu laflen, jo war doch 
ch leicht erklärliche Vorſicht, theils durch die fhriftflelleriiche Mitwirkung der Advocaten 
hnliche eine Häufung von Stoff, welche um fo mislicher auf das Verſtändniß ein- 

durch ein Hin: und Herziehen ver Thatfachen möglichft viele Geſichtspunkte gewonnen 

‚ten, aljo möglichſt unbeflimmte, zu diefem Zwed verwendbare Ausbrüde gewählt 
ußten. Nun gab es allervings von biefem Eventualprincip Ausnahmen; ed konnte 
; bevorzugtes Material zur vorgängigen Befeitigung in bie erfle Linie ſchieben; ed 
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konnte ebenfe das Gericht einzelne Fragen behufs Elarerer Erörteruug zur feparateı 
lung ziehen. Allein die Uniicherheit des Erfolgs auf der einen, die Schwierigkeit bı 
auf der andern Seite machten beide Auswege zu feltenern Ausnahmen. Auch bier 
die Unmittelbarfeit corrigirend ein, indem-ed nunmehr dem Bericht ein Leichtes wir 
fammengehdrige zufammenzuziehen und die einzelnen Theile ver Streitfrage dergeſt 
handlung zu bringen, daß jeber in feiner gefchloffenen Selbſtändigkeit und an der fü 
ſtändniß günftigften Stelle Hervoriritt. Das ganze Verfahren erhält alfo eine fe 
mehr entfprechende Beweglichkeit. 

Durch ven Grundſatz der Unmittelbarkeit wird endlich ebenfo die vichterliche Pr 
beeinflußt. Wir wollen damit keinedwegs der jeßt fo Häufig vertretenen Anſicht daB! 
als bringe die Selbftänpigfeit des Richters es als nothwendige Eigenſchaft deffelben ı 
der Richter nur richte und von jeder andern Befchäftigung fern gehalten werbe. &o ı 
und fogar die Regierungen flimmen ja allmählich vem bei, daß die Beihäftigung n 
tungsfachen dem richterlichen Gharafter Eintrag thut, fo ehr paher Trennung von 
Adminiftration im Interefle beider geboten fcheint, fo weit find wir doch von dem f 
folgen einer felbftgefchaffenen Idee entfernt in ver Überzeugung, daß ein folder Rı 
ſchlechterdings zum Verfennen des Lebens und jeiner Bevürfniffe führt. Die richt: 
lung ſcheint un daher keineswegs zu fordern, daß dem Gericht die Leitung bed Ver 
nommen mwerbe, allein aus andern Gründen ergeben fi ähnliche Wirkungen. Wil 
lich, und wir flimmen dem bei, will man nicht mehr die Abweiſung angebrachten 
Grund der Klage allein geftatten, jo fordert nunmehr die Würde des Gerichts, da 
nicht eine Mitwirfung anjinne, weldhe, eben mweil ihr jede Kritik verboten ift, zur bI 
ſchen Thätigkeit herabiinkt. Aus dieſem Grunde erſcheint e8 und zweckmäßig, die ® 
des Gerichts auf die Anfegung eined Verhandlungstermins zu befchränfen; und meı 
einmal bahin gelangen, ben Parteien felbft die Herftellung der Verbindung zu üb 
fpriht nun ſchon das Bedürfniß formeller Leichtigkeit der Organifation dafür, die 
eonfequent durchzuführen. Nur in denjenigen Fällen, mo dieſe Verbindung übe 
der Parteien gebt, ift nach wie vor die Hüffeleiftung feitend flaatliher Organe nothw 
daß wir für diefe Fragen die Staatsanmaltfchaft ald Bedürfniß erachten mödten. 

Während fo auf der einen Seite dem Richter die Proceßleitung zu großem Thei 
men wird, erhält pas ihm verbleibende Reſiduum eine Neubelebung. Denn foll vor ' 
in freier Verhandlung der ganze Sachverhalt vorgelegt werben, jo müflen nothwend 
richt Mittel zu Gebote ſtehen, dieſe Vorlegung dergeftalt zu leiten, daß ihre Klarhe 
ſtändniß möylih Hält. Abgeſehen von ver Brocenpolizei wird alfo das Bericht in n 
Grabde wie bei actenmäßigem Verfahren dafür Sorge tragen, daß Ungehörigeß unt« 
das Behörige verftänplih und Elar vorgetragen werde. Wir lernen baber hier e 
thätigkeit des Berichtö kennen, nach welcher dieſes in ausgedehntem Fragrecht nid 
Stoff ſelbſt herauslockt, aber die Gemeinverſtändlichkeit der Vorträge garantirt, ni 
die Partei unterbricht, die Sigung vertagt, fidh ohne Verzug an Ort und Stelle beg 
Zmweideutigfeiten hinfichtlich der Kocalität zu heben, oder wol gar an das zuhörend: 
jich wendet, um diefen oder jenen Aufſchluß zu erhalten. Diefe Maßregeln gewähre 
dem einzelnen rechtſuchenden Theil größeres Vertrauen, fie ftellen überall zwiſchen 
und dem Recht wiederum eine Verbindung, ein Verſtändniß her und befeitigen die ı 
ſcheinung, daß die Gerichte in eingerofteten Ausdrücken reden, deren Kenntniß eine 
Gedächtnißarbeit erfordert: daß fir dem Wort eine Höhere Bedeutung beilegen als ! 
fennbaren Sinn, dag an Verfldgen gegen ſolchen stilus curiae hier und da die deutl 
wegen Undeutlichfeit zu Grunde gebt. Gewiß hat eine Elare Gerichtsſprache gro! 
weil ed nirgends von folder Erheblichfeit ift, Zweifel auszufchließen; allein das lä 
bie Erfahrung ganzer Laͤnder zeigt, auch ohne jenen Tangathmigen Bombaft erreicı 
Gerichte anderer Yänder noch heute huldigen. Ein Urtbeil, welches nur dem Juriſte 
diefem nur nach jpecieller Kenntniß des Curialſtils verftändlich ift, ein ſolches Urtt 
ſchon injofern feinen Zweck, ald es dad Mistrauen und die Abneigung gegen einen | 
tigen Zweig bed Staatsorganismus fhärft und das Volf gewöhnt, in blindem Wo 
eigene Wefen des Rechts zu ſuchen. Man rede der Nation verſtändlich und befreu 
dem ihr fremd gewordenen Redt, und man wird Hochachtung und Liebe für Nedt ı 
wiffenichaft erziehen, wo heute die alltägliche Erfahrung nur Geringſchätzung aufwe 

Wir werden faum nöthig haben, und dagegen zu verwahren, als ob ed ih u 
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id kränkende Behauptung handele. Wir find durchaus der Anficht, daß die Art des 
8 die Urfache, jene Cigenſchaften des Richters die Wirkung feien. Ebendeshalb ver: 
it und viel von einer Ünderung des Verfahrens, welche jene verderblichen Grundſätze 
1) dadurch von den beteiligten Berfonen einen Drud nimmt, der bei den meiften feine 
Einflüfle zeigt. Iſt das erft geſchehen, fo bürgt eine andere Seite des neuern Ber: 
18 vor dem Rüuͤckfall, namlich die Offentlichfeit. 
Iten fannten kein heimliches Berichtöveriahren, unfere Vorfahren ebenfo wenig. Erſt 
be Einfluß im Verein mit der größern Anwendung der Schrift entzog dem Volk vie 
ae an Ereigniſſen, welche als grundbeſtimmend für fein ganzes Wohl und Wehe auf 
ffe jedes Bürgerd den höchſten Anſpruch machen. In den heutigen Berhältnifien und 
ch verwidelte Verkehrsverhältniffe nöthigen Berfhlingung ver Rechtsſätze würde nun 
e active Theilnahme des Volks am Rechtſprechen zu Sonderbarkeiten führen ; faſt jeve 
finen Nichtjuriften zeigt uns, daß wir nicht, ven Römern gleich, ein Volk von Iuriften 
ſo mehr Werth aber müflen wir darauf legen, daß zu der Parteiendffentlichkeit, wie 
:Unmittelbarfeit entfpringt, die Öffentlichkeit des ganzen Volks trete. Man wendet 
‚daß dem Volk ein Interefie an Givilrechröftreitigkeiten überall nicht beimohne; allein 
q nicht bloß, 06 die Urſache dieſes Mangels nicht gerade an derfiechtöpflege felbft liege, 
iſt auch durch richtige Politik geboten, das Volk mit dem Staat aufs innigſte zu ver: 
Wir müflen durch den gerade jet beſtehenden Zuſtand unfer Urtheil nicht beſtechen 
ın fragt wol, welcher rund, welche Veranlaflung zur Einführung der Öffentlichkeit 
tlih vorliege? Aber zugegeben felbft, daß in manchen Landen die Charakterfeſtigkeit 
ihen Beamten außer Zmeifel ſteht, daß hin und wieder der obenbezeichnete Nugen ber 
eit bereit8 durch die Perfönlichkeit ver Richter gegeben ift, jo müflen wir doch ſchon bie 
ng als irrige bezeichnen. Wir find, in ven Windeln der Heimlichkeit und des Amts- 
es anfgemachien, ſchon durch die Macht der Gewohnheit geneigt, dieſen Zuftänden eine 
hwendigkeit beizulegen, welche ihnen vollſtändig abgeht. In ver That müßte die Frage 
welcher Grund dazu führen fönne, mit unfern Rechten und unferm Vermoͤgen reiht: 
ahren und dabei zugleich uns die Augen zu verbinden. 
üffen daher, und bie meiften theilen heutzutage unfere Anſicht, die Öffentlichkeit bes 
3 ald das Vernünftige bezeichnen, bafern nicht befondere Gründe im einzelnen Hall 
(ug der Dffentlichfeit fordern. Dur Öffentlichkeit wirb die Ihätigfeit ver Gerichte 
pocaten auf der. Höhe ber Zeit gehalten und jene Vorliebe für alterthümliche Gewohn⸗ 
ichtet; durch Öffentlichfeit wird dem Volk Zutrauen zur Zufizpflege und zwifchen 
Nation jene Wechſelwirkung erzeugt, weldhe zur Hebung beider auf dad entſchei⸗ 
rägt, und deren wir Deutihen zu unjerm beſondern Nachtheil jahrhundertelang ent- 

: ebengezeichneten Grundzüge jind im weſentlichen als allgemein anerkannte zu be⸗ 
bſchon Hinfichtli ihrer Durchführung und der gegenfeitigen Abgrenzung bie Mei- 
eder mannichfach auseinandergehen. Aber trotz dieſer Sachlage ſtehen wir doch zu 
ner jeltfamen Stellung. Als in frühern Jahrhunderten die Reception des romani- 
3 jih vollzog und die Entwidelung unferer einheimiſchen Zuflände durchbrach, da 
n Furzfichtig ein Weltrecht gefunden zu haben, dem jebenicht feſtgegründete particulare 
eichen müfle. Selbſt da, wo, wie in den Ländern Sähflihen Rechts, mit ruhmlicher 
unter dem Schug einer mweifen Geſetzgebung für das angeftanımte Recht gekämpft 
r dod die Obmacht des römischen Geiſtes erdrückend, zumal da ihm bie Höchfte Macht 
ı Römifchen Reich deutfcher Nation zur Seite ſtand. So erhielten wir allmählidy ein 

‚ in welhem Brucflüde des alten Deutfhen Rechts verfhmolzgen waren mit dem 
m des italienischen Proceſſes, der freilich mancherlei Eigenthümlichkeiten in Süpen 
te. Aber dieſe zähflüffige Maſſe, nur durch große geiftige Arbeit zu beherrſchen und 
em Gefihtöpuntt zu faſſen, wurde in ben einzelnen Streitfällen noch zurüdgedrängt 
Itechte und Gewohnheiten. Selbft die zur Einheit zielende Thätigkeit der Reichs⸗ 
8 Ihuf nur neue Gonflicte; denn mehr ald die Landesgerichte ſchloß fie ſich an vie Ita⸗ 
ind davon abgejeben, war ibr mittelbarer Einfluß ſchwer zuergründen. Go geriethen 
n Zuftand, dem man von gemiffer Seite mit Grund vorhielt, daß ihm die Bezeichnung 
x nicht zulomme. Denn ſicherlich konnte in den meiſten Gerichten Deutſchlands der 
» Kenner des gemeinen veutfchen Proceſſes keine gefegmäßige Entſcheidung fällen. 
alten wir feſt an ‚‚gemeinem veutfchen Proceßrecht“ ir wollen wenig Werth par: 
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auf legen, daß in einzelnen Territorien ienes die offlcielle Duelle iſt; denn bei der Zerriſſen 
welche felbit die Lehrer des gemeinen Vroceſſes in fietd neue Abweichungen führt, bleibt alg 
wirklich Enticheidende im einzelnen Kal doch nur die ver einen oder andern Lehre ſich 
ſchließende Anſicht des Richters übrig. Für und ift das maßgebend, daß wir eben inf 
fließenden Maſſe ven Rohſtoff erbliden, welchem die Landesgeſetzgebung in einzelnen Rog 
dieje oder jene Ausprägung wol geben konnte, den fie aber in den leitenden Sägen meifl 
fennen mußte, der fie hoffentlich über kurz ober lang in einheitlicher Geftalt wiederum hewälll 
wird, ihr Gleiches mit Gleichen, vergeltend. If das einmal geſchehen, dann find wir unter! 
erften bereit, da8 bißherige gemeine Proceßrecht ald eine Entwidelungsftufe anzufeben, m 
bildenden Werth jede ernftere Auffaffung mit geihichtlihem Verſtändniß zugeftehen muß. | 

Sreilich find zur Zeit die Audfihten dazu nicht beionders groß. Zwar tagt in Ha 
eine vom Bund eingefeßte Givilproceßcommifjion und arbeitet mit großer Emſigkeit ihrer 
gabe entgegen; allein audy fie entrinnt nicht der deutſchen Zerfplitterung. Nicht genug 
Preußen in der gemeinfamen Proceßgeſetzgebung feine gemeinnüßige Anordnung in Gi 
Bundeögejeßgebung erbliden fann und daher die Gompetenz jener Commiſſion in Abrede 
— e8 würde felbft im entgegengejegten Bau der Grund tiefer gegraben werben müflen, a 
eine wirkliche allgemeine deutſche Procedur jih erheben künnte. Solange no Patrim 
gerichte in Deutfchland beftehen, ſcheitert fhon an diefer einzigen Frage die einheitliche 
tung. Und felbfl davon abgejehen, es werben nach dem alten quot capita tot sensus bieei 
Regierungen ſich nicht verftchen zu einer übereinjlimmenven Organifation ver Behörben, 
als die unerlaßliche Borauffegung für das übereinflimmende Verfahren ericheint; hier wird 
die Staatsanwaltſchaft fefthalten, vort wird man fie gar nicht, an andern Orten mit beid 
Macht annehmen; Hier wird man cajliren, in Eleinern Nachbarſtaat reformiren; bier ben. 
genbeweis und die vollfräftigen Urkunden einengen, bort fie völlig dem Richter überla 
dritter Stelle die alten Beweisregeln beibehalten. Und allen dieſen Verſchiedenheiten fi 
ih fofort Die praftifh widhtigfte Frage an, ob im jenfeitigen Staatögebiet das Urtheil voll 
bar ifl over nicht. Je mehr man, wie die hannoveriſche Commiſſion in manchen Kragen zu 
gendthigt ıwar, bie einzelnen Beftimmungen audzuführen oder zu ergänzen der Landesgeſ 
vorbehalten fieht, deſto klarer fpringt die Nutzloſigkeit der Arbeit in Die Augen, die zu 
lihem Ende nur dann geführt werden kann, wenn wir und entſchließen, die fremden, 
Mecht und veutfchem Sinn nicht entſproſſenen Inflitutionen beijeitezulaflen und die I 
wohnheiten abzuftzeifen, felbft mo fie und das Beflere zu fein fheinen, — um bed gemeil 
Beſten willen. A. Nisfenu 

Proceß (Griminalproceh), ſ. Strafverfahren. \ 
Proletariat. Die Staaten des Alterthums kannten ſämmitlich die Sklaverei in i 

herbften Form. Auch den Deutichen der Römerzeit war fie burdaus nicht fremd, wenn 4 
Tacitus, der vornehme Römer, der geweiene Conſul, für diefe Menſchenklaſſe nur einige ger 
ſchätzende Worte hat. Im Mittelalter verwandelte ſich, Hauptfählih unter dem mildern 
Einfluß des Chriſtenthums, die Sklaverei in die ungleich günfligere Form der Leibeigenid 
und wenn auch diefe in ven meiften europaijchen Ländern verſchwunden und in der neueften | 
jelbit in Rußland großartige Anftrengungen zur Befeitigung derſelben gemacht werben 
beiteht doch noch zu viel Ungleichheit zwifchen den bejigenden und befiglofen Klafien der men 
lihen Geſellſchaft, als daß die Forderungen ver legtern auf Verbeflerung ihrer Lage ald wu 
rechtigt von der Hand gewiefen werden bürften. Es handelt ih nur darum, den rechten | 
zur Abhülfe ihrer gerechten Beſchwerden zu finden. 

Der Urfprung des Wortes Proletarier fchreibt jih aus den Einrichtungen des römiſ 
Königs Servius Tullius her. Die von ihm eingeführte Eintheilung des römischen Volks 
den alten Unterſchied zwiſchen Patriciern und Plebejern vollſtändig beftehen ; fie nahm dabei 
eine feine Weife auf das Alter Rückſicht, das Hauptgewicht aber legte dieſe Verfaſſung auf 
Bermögen. Nur der Bejigende follte die Macht im Staat ausüben Eönnen, weil er allein 
öffentlichen Laſten trug, womit freilid) auch der Zugang der Plebejer zur Macht angebahnt n 
Die Bürger, die weniger ald 12500 As (266 Thlr.) im Vermögen hatten, hießen Proleta 
(Proletarii), weil jie nur durd ihre Nachkommenſchaft (Proles) Werth und Bedeutung 
Staat hatten, aud) Capite censi, weil fie nur nad Kopfzahl gefhägt wurden. Sie hatten fi 
ober doch nur hHöhft geringe Abgaben zu zahlen, aber dafür auch jo gut als feinen Ginfluß 
die Stantöverwaltung. Die öffentlihen Amter maren ihnen verichloffen, an vem @emeinbela 
hatten fie keinen Antheil. Drüdenver noch waren die barbariſchen Schuldgeſetze des alte] 
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1 Der zahlungsunfähige Schuldner konnte nicht etwa blos, wie dies noch während des 
m Laufes des Mittelalters Rechtens war, in Haft gehalten werben, ſondern er wurde oft 
Gläubiger übergeben, daß er ald Knecht feine Schuld abarbeite, woraus dann zu leicht 
ige Anetiähaft hervorging. Der Kampf der zur Theilnahme an der Staatöverwaltung 
berechtigten Bürger gegen tie bevorrechteten Klaſſen ifl das bewegende @lement der innern 
ichte Roms während der Zeiten der Republik. Boneiner Verbeilerung ver Lage ver Sklaven, 
Zahl in fletem Zunehmen begriffen mar, war dabei freilich nie die Rede. 
ta dem Untergang Roms verſchwand der Name Proletarier und Proletariat auf viele 
hunderte aus dem Sprachgebraud ver Völker. Die neuere Zeit hat den Namen wieder 
rgejucht, wir bezeichnen mit vemjelben ben befiglojen Arbeiter. Einen jolden Stand nun 
I natürlich, fobald die Menſchheit aus dem Zuſtande der Außerften Barbarei heraustrat, 
Im Bölfern und zu allen Zeiten gegeben, wenn auch in verſchiedener Geſtalt. Je roher 
mmenjchlicher ein Bolt war und ift, deſto elender und gedrückter war von jeher und iſt noch 
vie Rage der in feinen Schoje lebenden Broletarier. Mit der Zunahme des Wohlſtandes, 
kung und der Humanität ftellt ſich auch das Verhältniß der befiglofen Arbeiter günftiger. 
u man nicht auf bejondere und vorübergehende Verhältniffe und auf einzelne Difricte 
‚fo it der Zuftand der unterften Volkoklaſſe in England und Belgien günftiger als in 
land, und hier wieder bei weitem glücklicher ald in Polen und Rußland. Anı gunftigften 
WBerhältnig in raſch aufblühenven Staaten, wie in Nordamerika, wie es bier wenigfteng 
hl war, ehe der Bürgerkrieg das Land zerfleiichte. Aus den Umſtande, daß man von 
has ber die lauteften Klagen über die Noth ver Arbeiter vernimmt, darf man fih nicht zu 
Oauben verleiten laflen, daß es die ſchwerſten Leiden zu ertragen hätte. Simonde de Sie: 
laßt fi) fogar zu dem Ausrufe hinreißen, das Volk fei das glücklichſte, welches am meiften 
‚und wenn dies aud) ein Paradoxon ift, jo laßt jih aus der Klage doch nie die Größe des 
zermeſſen, fie liefert vielmehr ven Beweis, daß man von ihr Abhülfe hofft. Aus den Hütten 
Ritelaltex& iſt Fein Nothſchrei zu und herübergedrungen, und doch haben wir überflüfiiges 
si5 von dem Blend, in welchen damals die unterften Bolfökiajien ſchmachteten. Es gibt 
ice in den ſüdlichen Staaten Europas, in denen das Volk ſich glücklich ſchähen würde, 
‚fe beſtändig ein Brot hätten, das in englijgen und deutſchen Armen: und Arbeitshäuſern 
Tumult hervorrufen würde, und doch Hören wir nichts von Klagen, welche Auch weder von 
Inwaltung noch von ihren vermögendern Mitbürgern beachtet werben würden. 
ish in glücklichern Rändern jah man in einer frühern Periode auf die herabgewürdigte 
8 Proletariats mit tiefer Gleichgültigkeit. Erf in ver zweiten Hälfte des vorigen Jahr: 
erta fing man an, die Urſachen des Wohlſtandes des Volks im allgemeinen und den Zuftand 
stern Boltöflafie im befondern einer Prüfung zu unterziehen. Es war überhaupt rine 
ver Theorien. Bid dahin waren die Völker und Städte faft unbewußt und inſtinctmäßig 
keichthum oder zum Ruin gelangt. Jegt begann man, zunächft in Frankreich, die Urſachen 
tohlfahrt und der Berarmung der Nationen auf ewige und unverbrüchliche Gelege zurüd- 
ren. Man flellte Theorien auf, die ji zuerit freilich mehr durch geiftreihe Korm und 
nde Diction als durch wiſſenſchaftliche Schärfe und praftiihen Werth außzeichneten. Der 
zt Ludwig's XV., Quesnay, ſah die Erzeugniffe des Bodens als die einzige Duelle des 
bums an und folgerichtig das Einkommen deffelben als ven einzigen berechtigten Gegen: 
der Auflage. Der Staatsrath Vincent de Gournay, Intendant des Handels im Jahre 
‚ fegte ven Wohlftand des Volks in dad Gedeihen ver Manufacturen, er verlangte für bieje 
Sreiheit der Beivegung; die Regierung thue genug, wenn fie gleichgültig bleibe, daher 
berühmte Marime: Laissez faire, laissez passer. Turgot fuchte die Grundfäge feiner 
inger zu vereinigen und zu ergänzen, indem er die Macht des Kapitals, d. h. ver 
ne der vorhandenen Arbeitderzeugnifle hinzufügte, und wenn er als Minifler mit ver 
führung feiner Plane ſcheiterte, jo lag der Grund einestbeild in den heillofen Zufländen 
amaligen Frankreich, anderntheild in den zu gewaltfamen Maßregeln, durch die er 
e zu erreichen juchte, die fih nur langjam und auf naturgemäpem Wege verwirklichen 
Endlich offenbarte Adam Smith die @ejege, auf denen das Gedeihen des Volks berupt, 
sad man im einzelnen mit Recht ausfegen mag, im allgemeinen enthält feine Theorie eine 
cheit, die durch nichts zu erſchüttern ift. Aber Die hereinbrechende Franzoͤſiſche Revolution 
m ihren Neuerungen viel zu ſtürmiſch, ald daß fie die Gedanken Adam Smith's in Aus: 
ing bringen oder auch nur jorgfältig hätte prüfen jollen. Wenn Marat bie täglige Aus: 
ung von Lebensmitteln an das Volk forderte, wenn Mobespierre die Barantie der Arbeit 
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und allgemeine Erziehung verlangte, wenn Babeuf ausſprach, ed ſolle kein beſonderes Cigenil 
beſtehen, ſondern ein gemeinſamer Beſitz, Gemeinſamkeit ver Arbeit, tägliche Bert 
Arbeit, da die Natur jedem gleiches Recht auf alle Güter ver Erbe gäbe, fo geriethen ſie ſi 
auf die Abivege ded Communismus und Socialismus, auf denen fie freilih von ihren M 
folgern noch bei weitem übertroffen worden find. Denn feit der Sranzöftfchen Revolution if} 
Frage über die Verbeſſerung ver arbeitenden Klaſſen nicht von der literariſchen Tagesorbe 
verſchwunden. Eine Menge Theorien find aufgeftellt und bejeitigt, und gerade in ber Ge; 
wart wird die Frage mit einer Lebbaftigkeit erörtert wie nie vorher. Gelegentlich ſtreifen 
Theorien freilich an Wahnmig; es gibt wol jegt wenige mehr, die die Grundſätze Fouck 
Proudhon's oder Louis Blanc’s feftbalten und vertheidigen möchten, allein ſie haben wenigfl 
dad Gute gehabt, daß fie eine gründliche Erörterung diefer Fragen angeregt und dadurch m 
Misftände befeitigt Haben. Die Lage der beiiglofen Klaffen hat ji feit dem Beginn 
Jahrhunderts im allgemeinen fehr wefentlidh verbeflert. Es ift wahr, daß in vielen Laͤ— 
jeit der Zeit Rückſchritte gefhehen find, daß ſchlechte Verwaltung, Polizeiwillkür, unge 
Vertheilung der Abgaben, Verzögerung der Nechtöpflege, Widerſtand aud gegen bie fi 
bringenbfte Neuerung große libel hervorgerufen haben, e8 ift wahr, daß noch jegt in m 
Gegenden Deutſchlands Noth Herricht, wer aber ſich die Mühe geben will, ven Zuſtan 
Arbeiter in dem erften Jahrzehnt unfers Jahrhunderts mit dem bes fiebenten zu vergleide 
wird leicht den ungemeinen Fortſchritt gewahren. Wenn jet unendlich viel mehr über; 
Nothſtand der untern Volksſchichten gefprochen und gefhrieben wirb, wenn die Arbeiter f 
über Mittel zu ber Berbeflerung ihrer Lage berathen, fo ifl dies nur ein Zeichen, bap ki 
gedankenloſes Elend fremp geworben ift. \ 

Es jollen nicht im mindeften die Gefahren verfannt werben, welche aus der Unzufriebe 
der Arbeiter mit ihrer jegigen Lage, aus dem Neid, mit dem fie ven Luxus und die Bequemii 
der Reichen betrachten, aus dem Gefühl, daß ſie allmählich zu einer Macht im Staat erf 
hervorgehen können, allein diefe Gefahren haben ihren Grund wefentlid darin, daß if 
firebungen nur zu häufig auf falfihe Bahnen geleitet werden. Das Streben nad; Verbeſſe 
des Zuftandes, dad jedem Menſchen innewohnt, ift eine wohlthätige Cinrichtung der R 
Ohne dafjelbe würde eine Stagnation der bürgerlihen Verhältnifſe eintreten. Daß’ 
beiter fih feiner Rechte als Menſch, ald Staatöbürger bewußt wird, daß er Ad 
jeinem Stande empfindet und diefe Achtung aud von andern verlangt, daß er jein Im 

in den Ständeverſammlungen vertreten wiſſen will, daß ex gleichen polizeilihen Schug um 
glei prompte und unparteiifche Juſtizpflege forbert, wie fie feinen burd Geburt mehr & 
fligten Mitbürgern gemährt wird, dad kann nur wohlthätig auf die ganze Gefellichaft zur 
wirken. Wollte man ihm aber mit einem Schlage ſämmtliche politiſchen Rechte mit allen übe 
Klafien geben und dies nicht etwa als ein zu erſtrebendes Ziel, jondern als ein ihm von Ag 
zuftehenves Recht, dad nur zur Ausführung zu kommen brauchte, binftellen, ex würde ſelbſt 
erfle Opfer fein. Es würde eine joldye völlige politifhe Gleichberechtigung auch praktiſch 
ausruhrbar jein, benn wenn man auch gar fein Gewicht auf den Unterfchieb ber Intelligenz 8 
der Befähigung, über Öffentliche Angelegenheiten zu urtheilen, legen wollte, obgleidh bis 
Unterichied doch einmal vorhanden iſt und unter den gegebenen Verhältniffen vorhanden | 
mus, io fehlt dem Beftglofen nothwendig die Unabhängigkeit, welche ver Wohlhabende genit 
Berg in Macht, und ver Nichtbejigende befindet ſich flet8 in irgendeiner Abhängigkeit von ie 
deijen Bermögen und Gefchäftäbetrieb ihn in den Stand jeßt, wenigftend feinen nothbürftk 
Unterhalt zu erwerben. 

8 bat Sorialiften aus dem Jahre 1848 gegeben, die alles Ernſtes die Vernichtung | 
ſtaritals als das befte Mittel zur Verbefferung ver Lage ver Proletarier empfahlen. Das 
ungerahr, ald wenn jemand fagen wollte, daß befte Mittel, das menſchliche Leben zu verlänge 
es die Vernichtung ſämmtlicher Lebensmittel. Aber eine andere Argumentation hat vie 
Ein. Man jagt, daß die großen inpuftriellen Etabliſſements der Neuzeit und überhaupt : 
Bereinigung einer großen KRapitalfraft in Einer Hand oder in einer Actiengefellihaft nel 
zeug pen Arbeitöichn herabdrücken und ed dem Befiglofen inımer ſchwieriger machen, fell 
Buna:z rin Gewerbe anzufangen und überhaupt einen Beſitz zu erwerben; denn der Zubre 
were same größer, durch Die Arbeitötheilurg, wie fie in großen Fabriken berricht, und wel 
üb Ds Aumse 808 einzelnen oft nur auf bie Anfertigung eines geringfügigen Gegenflani 
beikgrisht, vorsne wie Arbeit immer mechaniſcher, und ver Arbeiter verfinfe immer mehr 

un len Man beitachtet dieſes Verhältniß des Arbeitgebers zu dem Arbeil 
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teberaufivacdhen der Leibeigenſchaft, als eine neue Art von Helotenthum, pas mit 
veflenden Haud das phyfiſche und geiftige Wohl der untern Volksklaſſen vergiftet. 
ft fi auf das Beijpiel Englands, auf die immer wiederkehrende Noth der fehle: 
ber. 
ınterliegt es feinem Zmeifel, daß e8 ein großes bel ift, wenn, wie in Rußland, ih 
Raffe des vorhanvenen Kapitals in den Händen weniger überreiher Magnaten fam: 
Rafle des Volks nur nothbürftig feine Bloͤße deckt und feinen Hunger ftillt, und daß 
Ih am glüdlichften fühlt, in dem ſich ber Wohlſtand moͤglichſt gleichmãßig über alle 
rbreitet. Aber daraus folgt noch nicht, daß eine Anhäufung von Kapital in der Hand 
gen und intelligenten Induſtriellen oder einer Actiengeſellſchaft an ſich ein Übel iſt, 
nicht für dasß eigentliche Proletariat. Der Arbeiter lebt von dem Flufle des Kapitals, 
mer erneuerten Production, die durch venjelben hervorgebracht wird, und wird ji 
weit befjer in großen GStabliffements befinden als in Eleinen, weil dort die Production 
d beffer vor ji gebt und der Arbeitgeber im Stande ift, den gefhicten Arbeiter 
ezahlen. Gerade die Arbeitstheilung befärbert feinen Wohlftand; denn mag er ih 
vit einem unbebeutenden aber nothwendigen Ziveige der Fabrikation befhäftigen, er 
dieſem wahrſcheinlich zu einer Fertigkeit bringen, welche jeine Thätigkeit lohnend 
is Beiſpiel Englands beweiſt durchaus nicht, mad bewieſen werden ſoll. Tauſende 
den find allerdings über den, namentlich in London fo ſchroff hervortretenden Gegen⸗ 
n einem übermäßigen Kurud und der bitterften Armuth betroffen gewefen, viele er: 
rin den bevorflehenden Ruin des britiihen Reichs. Aber England fährt fort zu 
1, Die, melde jeinen Untergang prophezeiten, hatten blos die Oberfläche geliehen. In 
t von fo ungeheuerer Größe, mie London, wird ſich zwar ſtets eine große Menge des 
em Proletariatd finden, eine große Anzahl in Lafler verfunfener, ihren täglichen 
rgeudender Menichen, wozu hier noch der flete Strom irifcher Auswanderer kommt, 
nterfchied zwifchen Arm und Neid fällt auf den erften Anblick greller ind Auge als 
anders. Allein die Zahl der befigenden Klafien ift in England im allgemeinen ver- 
Big größer ald in jedem andern Lande, Belgien vielleicht audgenonmen, und ſelbſt in 
das uͤbel bei weitem nicht fo fühlbar, als ed dem oberflaͤchlichen Beobachter erſcheint. 
freilich nicht geleugnet werben, daß Hier große Mängel in der Geſetzgebung und 
ıg beftehen, jo namentlid in dem Unterrichtsweſen, das auf einer viel nieprigern 
: al8 in Deutihland, und in ver Armenpflege, die oft eine Prämie auf das Nidhtörhun 
r e8 ift nicht richtig, daß jih der Arbeiter im ganzen in Babrifpiftrieten in einer 
je befindet als in den blühendſten Aderbaubiftricten, im @egentheil weiſen die flati- 
;bellen nad, daß in den erftern die Armenfleuer niebriger, die Lebensdauer eine 
Und daß die Moralität hier auf einer nievrigern Stufe ſteht ald in den vorwiegend 

derbau angewiefenen Bezirken, möchte zu erweifen unmöglidy jein. Die Berbreiher: 
icht durchaus nicht zu Gunſten der ländlichen Bevoͤlkerung. 
den jchlefifchen Webern herrſcht unbezweifelt oft große Noth. Aber nicht die Fabriken 
ı daran. Es ift nit einmal immer ausgemacht, daß ein früher felbftändiger Meifter, 
igt wird, für größere Gtabliffementd zu arbeiten, darum nothwendig eine jchlecdhtere 
einnimmt. Es mag fein, daß er mehr verbient, ober daß ber gelicherte Abſatz ihm 
de Entſchädigung barbietet. Allerdings verändern die großen Babrifen die Art ver 
n, fie produciren billiger und machen dadurch oft den Handarbeitern eine nicht zu er: 

joncurrenz. In ſolchem Ball würde der Arbeiter, der dem Strom nicht zu folgen im 
‚ gezwungen fein, bei zeiten ein anderes Gewerbe zu ergreifen, und dies ift oft jehr 
Derartige Übergangsperioben find immer peinlich für die Betreffenden. Aber die 
det ſich fortmährend in einem Übergange, wenn auch er nicht oft in ſo ſchroffer Weiſe 
. Im ganzen lehrt die Erfahrung, daß der Fabrikarbeiter ſich in einer ſehr viel 
Rage befindet als der Tagelühner auf dem Lande. 
ändliche Proletariat wird meit weniger befprochen und weit weniger gefürdtet als 
he, weil ed, zerftreuter und weniger verbunden, nicht leicht zu einer die Sicherheit der 
Klaffen bedrohenden Macht heranwächſt, und weil ed weit weniger an den politifchen 
nen der Zeit theilnimmt. Hier ift die Pflicht, für die täglichen Bebürfniffe der 
ı forgen, noch weit ſchwieriger zu erfüllen als unter ven Arbeitern der Städte, fie 
er unaudgefegten Anflrengung. Die Leibeigenfhaft ift thatſächlich nicht mit Ginem 
cht durch ein einziges Geſetz gefallen, es blieben anfangs noch Fronen, Herrendienfte, 
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drückende Auflagen, und in Wirklichkeit war der freie Mann vielerorts unmittelbar nach 
Aufhebung der Leibeigenſchaft übler daran als der ehemalige Leibeigene. Noch immer ſi 
auch nachdem die Fronen in den meiſten deutſchen Ländern gefallen find, Misſtände gen 
vorhanden, und aud) in der Bruft des lündlichen Proletariers ift das Gefühl feines Rechtden 
der Macht, die in der Bereinigung liegt, die Sehnſucht nah Verbeflerung feines Zuften 
erwacht und verbient nicht minder die Beachtung eines jeden, vem dad Wohl feines Vaterlan 
anı Herzen liegt. Mag man jedoch daß ftädtifche over ländliche Proletariat anbliden, die & 
gleihung mit der Bergangenheit zeigt ein faft unausgeſetztes Kortfchreiten des Wohlftanves, 
Bildung und der Humanität, eine Berbeflerung der Lage der untern Schichten der Bevölkeru 
eine Annäherung ber verſchiedenen Volksklaſſen. Bine einzelne Welle mag jurüdfpring 
aber die Flut fehreitet vorwärts. Wer die Chroniken des Mittelalters, die auf jeder & 
wieberfehrenven Berichte von Hungerdnoth Fennt, wer auch noch die Geſchicht⸗ der nem 
Zeit.prüft, d. h. die Geſchichte des Volks, nicht bloß die der Herrfcher, ihrer Bündniſſe 
ihrer Fehden, der wird ſchwerlich zu einem andern Refultat gelangen, der wird nicht Ka 
verfucht fein, die „alte, gute Zeit zurückzuwünſchen. Eine Qungersnoth, wie fie im Mi 
alter zu den gewöhnlichen Erjcheinungen gehörte, iſt jegt fo gut wie rein unmöglih. Da 
forgen die Gommunicationdwege, die Bijenbahnen, die Dampfſchiffe, ver nationale Verl 
der Völker. 

Wenn wir aud hiernach die Lage der beſitzloſen Arbeiterklaſſe und die aus derſelben q 
fpringende Gefahr nicht ganz mit fo trübem Blick anfehen, ald dies von vielen, namentli 
von Stein in feinem hochſt fhägbaren Werke ‚Der Socialismus und Sommunisnus des 
tigen Frankreich“ (Leipzig bei D. Wigand) geichieht, jo fol damit durchaus nicht in Ay 
geftellt werden, daß die heutigen Arbeiterbewegungen für jeden Baterlandsfreund eine e 
Mahnung enthalten, daß das Streben ver beitglofen Volksklaſſen nad Verbeflerung Ihrer & 
feine volle Berechtigung bat, daß es die Pflicht jedes Wohlmeinenven ift, zur Hebung ber un 
Volksſchichten nah Kräften beizutragen. Es handelt fih nur um die Mittel und Wege, 
beftehenven uͤbelſtänden Abhülfe zu verſchaffen. Es iſt dies nicht blos eine Tageöfrage, fork 
eine Brage, von deren richtiger Beantwortung viel Wohl und Wehe abhängen wird. Un 
erfte Antwort darauf ift: Das vorzüglichite Mittel ift wahre Aufklärung, Beförderung | 
Bildung und Geflttung unter ben nievern Volksſchichten. Nicht dadurch wird einen lihek 
gebeugt, dad man die gefahrbrohenden Symptome verbirgt, und nicht dadurch wird dem U 
welches in Zeiten politifder Aufregung ein entfeflelter befilofer Haufe über den Sau 
bringen vermag, vorgebeugt, daß man ihm jetzt einzureden verſucht, er müſſe mit dem 
zufrieden fein, für das ihn das Schickſal beflimmt habe. Es befteht in der That zwiſchen 
Grade der Bildung und des Wohlftanves eines Volko ein inniger Zufammenbang; je HER 
die Stufe der Bildung iſt, um fo mehr Mittel wird dad Volk in Händen haben, ſich Wohle 
zu erwerben, und je mehr Wohlftand es bejigt, um jo mehr Mittel hat ed, zur Bildung: 
gelangen. Mit ver Zunahme der Bildung der Arbeiter rüden fie von ſelbſt ven jegt durch Be 
und Kenntniffe bevorzugten Klaſſen näher, und ein Hauptgrund des Neides, mit den zur Zi 

, der Reihe von dem Befiglojen betrachtet wird, verliert jeine Kraft. Ebenfo verhindert waß 
Aufklärung die Ausfchmeifungen, melde unausweihlih die Bewegungen einer rohen Mad 
begleiten, die für eine Zeit zur Macht gelangt ift. Daher ift ein Hauptaugenmerk auf den Voll 
unterricht zu richten. Biel können richtig geleitete Arbeitervereine und Handwerkerſchule 
mehr noch Regierung und Gemeinden durch zweckmäßig eingerichtete Volksſchulen thun. Wie fel 
eine wahre Bildung auf die Moralität des Volks wirkt, davon foll nur das eine Beifpiel ang 
führt werben, daß im Jahre 1836 in ver Brafihaft Middleſer, die den größten Theil von Lond 
in fi faßt, nicht eine einzige Perfon aus den gebildeten Ständen unter den Verbrechern zähll 

Arbeitervereine zur gegenfeitigen Unterflügung, Wohlthätigkeitövereine können auße 
ordentlich viel Gutes wirken, greifen jedoch nicht den Grund des Übels an. Bon dem weſen 
lichften Einfluß ift jedoch die Freiheit ver Bewegung in allen Zweigen des Lebens, Preßfreibel 
Gewiſſensfreiheit, Abſchaffung des Bevormundungsſyſtems, der perjönliden Dienfte, wo | 
noch vorhanden find, und der dinglichen Laſten, fomeit nicht ſolche dem alljeitigen Interefle en 
ſprechen, wie dies z. B. bei der Borfinugung der Ball fein fann, envlid des Zunftzwange 
Nicht minder wichtig ift ein gerechtes Steuerfuftem, die möglichfle Verminderung der indirech 
Steuern, die auf die ärmere Bevölkerung am fchwerften laften, und endlich ſprechen wir d 
Hoffnung aus, daß die Zeit nicht mehr fern iſt, wo die Umwandlung des ſtehenden Heers | 
eine neuorganifirte Landwehr zur Wirklichkeit werden kann. 

. 
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Vie Jeztzeit iſt außerordentlich fruchtbar an Verſuchen zur Loͤſung des Problems, wie dem 
Aerſtande aufzuhelfen ſei, aber freilich tauchen darunter immer neue Theorien auf, deren 
Airlichung, wenn fie überhaupt, auch nur für eine Zeit, moͤglich wäre, gleich unheilvoll für 
Bhrbeiter wie für den Beflgenden fein würde. Wir erwähnen eine, weil fie gerabe in ber 

rt Auffehen macht, die von Laflalle. Er geht von dem Gedanken aus, das, wenn aud 
fage des Arbeiters eine beſſere ift als früher, das Blud doch im Grunde in der Vergleichung 
von Berhältniflen ver Nebenmenſchen beſteht, vaß der Arbeiter ſich alfo nicht wohl fühlen 
jelange er täglich Mitbürger vor fi hat, die in Genüſſen ſchwelgen, melde er entbehren 
Um den Arbeiter nun zu ber Stufe zu erheben, auf welcher er fih befinden muß, um zu: 
zu fein, muß ihn der Staat in den Stand fegen, an dem Unternehmergewinn theilzu: 
er muß der Arbeiterflafle eine fo große Summe vorſchießen, daß eine Quote auf jenen 
kommt, die in inpuftriellen Unternehmungen angelegt wird. Das ift feine Pilicht, 

märbeiter bezahlt ihm Abgaben. Die Ungereimtheit dieſes Planes fpringt in die Augen. 
firäten wir gar nicht, daß ernfllih und nachhaltig die Hand an die Ausführung eines 
Aanes gelegt wird. Aber die Gefahr befteht darin, daß der Habgier ein faſt unmwiber- 
Köder hingeworfen wird, und daß eine Zeit kommen fann, in welder Einwirkungen 

It auf den Arbeiterfland eine, wenn auch nur vorübergehende, doch unheilvolle Auf- 
keroorrufen Eann. | 

"Se Haltung des Arbeiterflandes in der Gegenwart wird faum als eine unbefriedigende 
werben fönnen, und wer die Vergangenheit mit dem jegigen Zuſtande, den heutigen 
rab der Arbeiter mit der noch vor wenig mehr als einem Menſchenalter herr⸗ 

Roheit vergleicht, der wird ſchwerlich verſucht fein, in ber Xage des Proletariatd die 
Gefahr Für Deutichland zu fehen und mit boffnungslofem Auge in die Zukunft zu 

G. 
tion, ſ. Verbannung. 

Keferiptie Brotectorat. Im allgemeinen ifl Protection Fein juriſtiſches Verhaͤltniß, 
in bezeichnet nur eine gewiſſe Bönnerfchaft, ehrende, wohlwollende, befhügende Theil- 
der Mächtigen, vorzüglich der Fürften, an Verhältnifien und Vereinen von Schwächern 

eordneten. Sie wird von freien Männern und Bürgern in der Regel auch nur von 
Nalgenen Fürſten oder von Mitgliedern ihrer fürflliden Familie erbeten oder angenommen 
Me Ebendeshalb iſt auch jede Protection auswärtiger Fürften und Völker für andere 
Min ein Berhältnif, welches die höchſte Ehre und Würde, das höͤchſte But für Die befchügten 

Mn, ihre volle, voͤlkerrechtlich gleihelinabhängigkeit und äußere und innere Selbfländigfeit 
. Das Rapoleonifche Rheinbunds- Protectorat ift in noch frifchem Andenken, und die 

Kipdter von Oft und von Weſt angebotenen Protectorate, vollends aber jedes Beftreben 
Her Regierungen oder Parteien für ſolche riefen fletd mit Recht einen lauten Schrei der 
Igsetion in Deutfchland hervor. 
Mar infofern etwa könnten Brotectionsverhältniffe einer fremden Negierung für einen 
ut vergleihungdmeie befier und erfreulicher fein, als fie eine noch größere und ſchlimmere 
Wngigkeit verdrängen, ober als fie nur Übergangszuſtände für völlige Unabhängigfeit bil: 
L Die mit einer folgen Protection verbundenen Nechtöverhältnifle find übrigens durchaus 
Wieden. Siehe 5. B. die Art. Zonifche Infeln, Moldau und Walachei und Rheinbunb. 
Gine befondere Art von Protectionsrecht hat der Deutfhe Bund. Nach einer von der Bun: 
efesimlung 1816 an ven Senat der Freien Stabt Frankfurt erlaflenen Erklärung und 
t Autwort des Senats (beide ſtehen in Klüber's „Staatsarchiv““, Bd. II, S. 157 u. 219) 
be Bundesverjammlung dad Recht, einzelnen Berfonen Schugbriefe für den Aufenthalt in 
Murt zu ertheilen. Früher träumten mande Patrioten von einem Recht der Freiftätte, 
bes politifh Verfolgte oder die wegen politifcher Vergehen Angeſchuldigten am Sige der 
8 deutichen Bundesverfammlung erhulten ſollten. Statt deſſen find wol mande dieſen 
ufgen fehr entgegengefegte und von ven frühern völfer- und ſtaatsrechtlichen Grunpiägen 
richende Eriheinungen und Maßregeln zu Tage gefommen. Vgl. Klüber, „Offentliches 
W", 6. 143. Zu den nicht empfehlenswertben Eigenthümlichkeiten der engliſchen Ber: 
kung gehört es, daß dort die Protection oder Empfehlung angejehener Perfonen ver hohen 

atie für Anftellungen im Staatsbienft gewiſſermaßen die Zeugnifle über Staatsprü⸗ 
u, welche man dort biöher größtentheils nicht hatte, erfegen müjlen. Melder. 
Proteſt, Proteſtation. Der Ausdruck Proteſt, Proteſtation wird ſehr häufig in den ver: 
Kmen Gebieten des geſellſchaftlichen und rechtlichen Lebens angewendet. 
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&o wird 5. B. proteflirt gegen Vermögensdilapidationen wie ũberhaupt gegen nachthe 
privatrechtliche Verfügungen; ferner im Wechſelrecht in jedem Fall, wo die vollſtän 
Realiſation der Wechſelvorſchrift nicht ſtattfindet; man proteſtirt auch gegen einen unbeg 
deten Verdacht, gegen vollendete Thatſachen, gegen Majoritätsbeſchlüſſe , gegen angel 
oder wirkliche Gewaltsübergriffe feitens eined politiſchen Machtfactors im Staat gegen 
andern ?), ‚gegen falſche Beurtheilung u. f. w. 

Die für das „Staats-Lexikon“ widtigfte Art von Proteſten ift diejenige, welche in 
internationalen Berfehr vorfommt. 

Wenn nänlid in oder von einem Staat etwas gejchieht, was ven befiehenven Bert 
oder fonfligen internationalen Berhältniffen zu einen oder mehrern andern Staaten er 
läuft oder doch dafür erachtet wird, diefer Staat, reip. diefe Staaten aber die dadurch entf 
Streitfrage nicht fofort durch die Waffen ober durd eine friedliche Vereinbarung zum | 
bringen können oder wollen, jo wird einſtweiien Proteft erhoben. 

Wie bei allen Proteften, fo liegt auch bier der Zmwed darin, dab man im Moment 
unzweifelhaften oder doch zweifelhaften Rechtsverletzung jeinerfeits fofort das Möglichfte f 
Wahrung bes Rechts gethan haben, den Verleger extra bonam fidem verfegen und ven | 
einer Art von Rechtöverjährung ſowie ven mit dem Stillſchweigen verbundenen Verdacht, 4 
man bie fraglide Handlung billige, verhindern will. 

So haben z. B. der Deutiche Bund, Öfterreih und Preußen an der Spige, ı ii 
zwölfSahre lang und fon lange zuvor die Landſtände gegen die vertragawidrige Bedrü 
Norbalbingifhen Herzogthümer durch die Dänen, jo haben ferner bie Schupmädte g 168 
Zuftand der Dinge in Griechenland im Sommer 1863 proteftirt. Air 

Die allgemeine Anficht über den Werth der internationalen Proteſte iſt eine ſehr 
Gewöhnlich hält man fie für lahme Erklärungen, daß man die Gutheißung und Anerke 
eined Vorganges verweigere, melden zu hindern man nit den Muth und die M 

ſich fühle. 
Wie fehr nun auch diefe Auffaffung durch eine große Reihe hifkorifcher zhetfagen 

wird, fo paßt fie doch nicht auf alle wirkliden und möglichen internationalen Prot 
Würdigung derfelben muß man nämlich vorzüglich von folgenden Punkten ausgehen: 
proteftirt nit blo3 dann, wenn man gegebenenfalls im Augenblid ein mebreres ı 
fann, fondern aud dann, wenn man vorläufig ein mehreres nicht für nothiwendig @ 
Mitunter erfcheint ed aud zwerfmäßig, nad) einer Seite hin etwa zu thun, währ 
einer andern Seite ein forortiges energifheres Einſchreiten nody zu vermeiden räthlich fl 
2) Jever Proteft ift an fi nur eine Korm.?) &8 kommt alfo auch bei ihm fletd darauf 
und inwieweit er feinem Inhalt nad materiell berechtigt und entweber einen morall 
Drud zu üben befähigt, oder der Proteflirende im Stande ift, feinem Protefl den ı 
Nachdruck zu geben. 3) Auch bei dem Schwädhiten aber wird der Proteſt oft wie ein $ 
zu einer höhern Gerechtigkeit erfheinen. Sollte derfelbe dem gewaltigen Unrecht oder f 
ftärfern Nothwendigkeit gegenüber aud wirkungslos verhallen — er wird doch nicht i 
fpurlo® vergehen. Wie fih unmerflid) aus dem Zujammenwirfen zahllojer Eleiner Kräfig 
ſchwarzen ®emittermolfen fammeln, die dann zerflörend auf vie Erde zurüdfallen, jo er 
durch die Häufung gerechter, aber nicht geachteter Protefte ver Schwachen allmählich jene 
Schwüle, welche den zerftörenven Eruptionen der Bulfane vorauszugehen pflegt. 

Die für Deutſchland wichtigſten Protefte iind: 1) die Proteſtation der evangeliſchen 
fände (Kurſachſen, Ansbach, Heflen, Anhalt) gegen ven Reichstagsabſchied zu Speier 1 
Diejelbe gründete ſich theild auf ven Neihstagsabichieb zu Speier von 1526, theils aufd 
Grundſatz, daß man beſonders i in religidien Dingen Bott mehr geboren mäüfle als ven Menfll 
und erſcheint demnach ald eine VBindication der religiöfen Freiheit und ald ein Proteſt gegems 
Grundidee des deutſchen Kaiſerthums wie gegen die Autorität des Papfled. Don dieſer M 
teftation batirt fi Die Bezeihnung Proteflanten, proteftantiihe Kirche. Bei dem hohen Gg 

4 

1 

1) Zöpfl, Deutfches Staatsrecht, II, 342. y 
2) Held, Staat und Gefellichaft, I, 608. Gneiſt, Das englifche Verfafſungs⸗ und Berwal 

recht (erſte Auflage), I, 216, nennt die ganze Regierung Jakob's 1. „ein Hin und Her von P 
Hierher gehören alfo auch die Proteftationen für die fogenannten Prärogative der Krone gegen das 
lament und umgekehrt. 

3) Man bedient fich dazu wol auch der Verwahrung zu Protokoll (f. d.). 
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un Selbſtaͤndigkeit, welchen die Reichſſtände entgegen dem Kaiſer erlangt hatten, kann dieſer 
ufſtation auch einiger nationale Charakter nicht abgeſprochen werden, was dadurch nicht 

it wird, Daß Die gegen den Kaiſer in ven Waffen geſtandenen Reichsſtände im Weſtfäliſchen 
ausdrũcklich amneflirt worden find. 2) Die Proteflation des Papfles gegen bie 

isioni catholicae, locis piis ac personis et juribus ecclesiasticis quomodo libet‘ 
undiziellen Artikel des Wefträlifchen Friedens, nicht, wie oft behauptet wird, gegen biefen im 

en (Zöpfl, „Deutjches Staatsrecht“, II, 840, Note 4). Die Frage aber, ob auch diefe Artikel 
bie katholiſche Kirche Geltung haben, muß, jomeit ed ſich nur um deren äußere rechtliche 
kung banbelt, bejaht werben. Denn eine Broteftation, erfolge fie von wen immer, hebt die 

fe Bande derer, die den fraglichen Zuſtand auf rechtlichen Wege begründeten, nit auf 
mihalt lediglich jeitend des Proteftirenvden den Vorbehalt, daß den nad feiner Anfiht ihm 

Rechten durch jenen Zuftand nicht derogirt fein ſolle.“) 3) Die Proteflationen der 
tifirten , vieler Fleinerer Yürften und des Hrn. von Stein, envli die des Papfleß gegen 

deſchlüſſe des Wiener Congreſſes. Die Meviatifirten proteflirten gegen die Mediatifation 
verwahrten ſich gegen jede Schmälerung ihrer Rechte, verlangten Wiedereinfegung in den 
m Stand, Zuziehung zu ven Berathſchlagungen über die deutiche Bundedverfaflung und 
hen wol auch den Verzicht auf einen Theil ihrer Regierungsredhte (Bgl. Klüber, „Ucten 
Bimer Congreſſes““, Thl. I, I, IV u. V).?) Der Papft hatte durch feine Xegaten und 

ı eine Reihe von Eingaben, Forderungen und Erklärungen in geiftlidhen und weltlichen 
genbeiten auf dem Congreß gemacht (Klüber, a. a. O., IV, 427 fg.) und unter dem 

1815 feierlic) gegen vie vom Congreß gemachten, der roͤmiſch⸗katholiſchen Kirche nach⸗ 
a Berfügungen proteflirt (Klüber, a.a. D., IV, 319, 325, 429, 437, 441).*) Someit 
vteſte nicht durch ſpätere Eonienfe gehoben find, gilt von ihnen, was sub 2 über den 
gegen den Weftfäliichen Frieden gefagt worden ifl. 

Ghliehlic, noch einige Bemerkungen über die unverfennbare Erfcheinung, daß viele Protefte 
ih ganz effectlos bleiben. 

ei Rechtöverlegungen fommt überhaupt immer fehr viel parauf an, ob fie 1) die Folge 
dem Verletzenden unabweisbaren Nothwehr find oder nicht, und ob fie 2) gegen noch 
hige Rechtszuſtände gehen oder nur gegen eine des innern Lebens verluflig gewordene 
echtsform gerichtet find. 

Broteft erſcheint nämlich als eine formelle Verwahrung gegen etwas, was ben angeb- 
wirkliden formellen Rechten, refp. Standespflichten des Proteflitenden gegenüber, 

ar wieder vechtlich-formell als eine Ufurpation oder ald eine Revolution fi darftellt. 
Sen Not Fein Gebot Eennt, fo kann fich der im Nothſtande befindliche au nit um Brotefle, 

ke im allgemeinen oder nur nach ver Anſicht des Proteflirenden noch jo begründet fein, 
u. Das Slück, die größere Klugheit und die aud von Allianzen bedingte übermacht, 
übrigens auch auf feiten des Broteftivenben fein fönnen, werden dann über den Erfolg 

einen. Sind aber Rechtöverlegungen infolge von großen politifhen Greigniſſen eingetxeten, 
mtlich, weil Die verlegten Verhältniffe keine zeitgemäße Fortbildung erhalten und fi mit 
Forrſchritt in unvereinbaren Widerſpruch gefegt Hatten, fo fanın dem Protefl zwar eine 

ſe tragiſche Würde innewohnen ; aber jo gewiß in einem folden Kal immer eine formelle 
verlegung vorhanden ift, fo wenig wird ein Protefl dagegen wirkſam werden. Die Macht 

Umftände wird überwiegen, und dad lonale Bedauern über die Unvermeidlichkeit und Un- 
barkeit der formellen Rechtsverletzung wird fich in der Erfenntniß mildern, daß eine abfolut 

Rechtöcontinuität infolge der menſchlichen Unvollkommenheiten ewig ein unerreich⸗ 
$ Ideal bleiben muß. Gerade die Wirkungslofigfeit vieler Protefte auß den angegebenen 

Inden beftätigt aber vie beiden Grundprincipien einer jeden gefunden Politik, nämlich einmal 

d Damit ift aber nicht gefagt, daß der rechtlich begrundete Zuftand, gegen welchen proteflirt wirb, 
4 materiell abfolut gerecht und formell unabänderlich fei. Wie Döllinger in feinem Buche: Kirche 
Kirchen (Münden 1861). ©. 50 fg., gezeigt, fo hat der Papſt nur gegen ein tief unflttliches und 
iliches Princip, welches den religiöfen Stipulationen des Weftfäliichen Friedens zu Grunde lag, 
ih gegen ben Grundſatz „cujus est regio , illius est religio’ proteftirt, und in dieſer Beziehun 
gefammte Entwidelung der Berhältniffe und Anfichten feit dem Weftfälifchen Frieden ben —* 

Zwyſtes ſchlagend gerechtfertigt. 
) ©. auch Klüber, Üüberficht, S. 149, 327, 565. . 
6) Bol. auch KRaltenborn, Die deutfchen Einheitsbeftrebungen, I, 152 fg. u. 224. 
Einatssterifon. XII. 13 
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den Sag, daß die wahre Selbfländigfeit eined Staats vor allem durch eine eigene zur Beha 
tung diefer Selbftändigfeit genügende Macht bedingt ſei 7), und dann, daß der organische Befl 
und Fortſchritt eines jeden Staats weſentlich von ber zeitgemäßen Reform abhänge. Eine hö 
Ausbildung und ehrlihere Handhabung des Voͤlkerrechts koͤnnte freilich dazu führen, aud 
Proteften ver Schwächern größere Wirkſamkeit zu gewähren. Allein trogdem werben ſtets 
Selbftänvigkeit ver Staaten und dad damit verbundene Nichtinterventionsprincip fowie 
Selbfterhaltungdrecht verfelben unüberſteigliche Hindernifle für einen geordneten Rechtsg 
in, voͤlkerrechtlichen Fragen bleiben. In innern ragen aber wird e8 nie ganz zu vermeiben | 
daß Protefte gegen fornıelle Rechtöverletzungen durch Bezugnahme des Verletzenden 
das Nothrecht oder jus eminens des Staat6 ihre Wirkſamkeit verlieren, namentlih, w 
die Zeit die Verlegung billigt und letztere ſelbſt mit moͤglichſter Schonung vorgenom: 
wurde. 3. Selb. 

oteſtantismus, ſ. Luther und Reformation, 
rototoll Heißt urfprünglih das vorn angeleimte Blatt eines Buchs, auf welchem 

Auffchrift fand. Da nun Urkunden, welde in glaubbhafter Weiſe über gefhehene Dinge: 
Borgänge berichten follen, an ihrer Spipe oder auf dem erften Blatt dad Verzeihniß ver 
wefenden, namentlich aud) ben Namen des Schreibenven jelbft, enthalten müflen, fo Hat 
derlei Urkunden überhaupt Protokolle genannt. 
Am zweckmäßigſten theilt man die Protokolle ein in gerichtliche und nihtgerichtliche. 
Gerichtliche Protokolle find ſolche, welche mit Rückſicht auf eine beftimmte Rechtéſache, 

tige oder nichtflreitige,, civil: oder flrafrechtlihe, abgefaßt werben. Die gerichtlichen Pr 
find Die älteften und Fam etwas ihnen Ahnliches Ion bei ven Römern vor. In einem ei 
maßen ausgebildeten Rechtsleben wird es nicht ohne einige Schriftlichfeit abgehen; auf 
moderne Princip der Münplichkeit ver Procefie ift keine Aufhebung, ſondern nur eine Vef 
tung des frühern rein fohriftlihen Verfahrens, deſſen böchfte Beveutung in dem Gap 
fprodhen war: „quod non in actis non in mundo.” Gin in der gehörigen Weife abg 
gerichtliches Protokoll ift eine Öffentliche Urkunde und daher im Stande, über bie protofol 
Thatfache vollen Beweis zu liefern. Die weſentlichen Erforderniſſe eines ſolchen P 
find: 1) Abfafjung bei befegter Gerichtsbank, d. H. in Gegenwart des Richters und X 
3) Abfaffung durch den hierzu beſonders beeidigten Actuar; 3) der Gegenftand muß 
Gompetenz der protofollivenden Behoͤrde gehören ; 4) Angabe des Orts und ver Zeit 
nahme, ver Gegenwärtigen, ganz objective Aufnahme ver fraglichen Thatfadhen u. ſ. w. W 
ſchrift des Protokolls nad geichehener Vorleſung durch die Betheiligten, durch ben 
und den Protofollführer. 

Nichtgerichtliche Protokolle jind auch die Notariatsprotokolle (ſ. Notariat). Es komm 
aber nichtgerichtliche Protokolle auch in allen Sitzungen von Collegien über den Verlach 
Sigungen vor und genießen, wenn in der gehörigen Form abgefaßt und auf competenzmäf 
Gegenftände fich erftredend , in ver Regel gleichfalls publicam tidem. 

Bon befonverer Bedeutung find !): 1) die Protokolle der conftitutionellen Körper; 2) 
Protokolle der deutſchen Bundesverſammlung; 3) bie Brotofolle ver diplomatiſchen Conferen 

Zu 1. Bezliglich ver Aufzeihnung des Verlaufs ver Sigungen conftitutioneller Verſan 
lungen muß zwiſchen ven Protofollen und der Aufzeichnung ber vollfländigen Berhandimd 
unterfchieden werben. Das Protofoll wird gewöhnlich von befondern beeidigten Beamten ı 
Mitgliedern jedes Haufes geführt und enthält meift nur die wichtigern Momente der Berbe 
lungen, namentlid) die in ven Kammern gemachten Bropofitionen und bie darauf gefaßten I 
fhlüffe. Die meiften Geſetze verlangen bie Publication der Protokolle durch den Drud, wei 
manden Ländern den Mangel ber Öffentlichkeit ver Kammerfigungen erjegen muß. DRirm 
fteht dem conftitutionellen Körper ausnahmsweiſe die Befugniß zu, einzelne Gegenſtände 
der Berdffentlihung audzunehmen. Dies geſchieht auch dadurch, daß die oͤffentliche Sigumy 
eine geheime verwandelt wird, in welchem Fall das Protokoll entweder regelmäßig gar nicht 
druckt oder doch nicht publicirt wird. Sind die Sitzungen oͤffentlich, fo bleibt dann die S 

alli 7) Dieſe Macht iſt auch die Dorausfegung einer würdigen Allianz, nicht fo das bloße Sure 
lirten. 
1) Über die Brotofolle auf dem deutfchen Reichstag, namentlich über die fogenannte KReichedictal 

vgl. Zöpfl, Nechtsgefchichte, S. 556. 
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qientlichung der ganzen Verhandlung, namentlich der Reden und ſonſtigen Vorgänge, der 
; Im Tagespreſſe überlaflen, deren Nepräjentanten, Schnellfchreiber, zu dieſem med den 
Ögungen beimohnen. 

Dagegen werben, hier und ba nach audprüclicher Beſtimmung des Geſetzes, die gefammten 
kmfändijchen Verhandlungen (oder doch eine Überſicht derſelben) officiell aufgenommen und 
mÖrud beförbert. Der Preis dafür wird niedrig geftellt, damit eine größere Betheiligung 
iM Bublifums möglich werde. Die Koften für die Herſtellung diefer vollftändigen Sigungs- 
ini erwiejen fich aber fo bedeutend und die Theilnabme des Publikums war fo gering, daß 
au in mehrern Ländern wieder davon abgekommen ift. In Frankreich Hat die Vorfchrift, daß 
"Journale nur die vollſtändigen Verhandlungen der fogenannten repräjentativen Körper 

heilen dürfen, den Zweck und das Reſultat gehabt, der Tagespreſſe die Iheilnahme an 
ken Derhandlungen faſt unmöglich zu machen und alſo vie Offentlichfeit derſelben für pas 
gar Volk flatt zu fleigern,, zu vermindern. 

A. Für die Abfaffung der Protokolle und Sitzungsberichte, deren Richtigſtellung, Drud u.f. w. 
Mhliamen die betreffenden Geſchäftsordnungen das Nähere. 
. 302. Die Protofollführung in- den Sigungen des veutichen Bundestags war, wie die 
Behlication der Vrotofolle, zunächſt durch die vorläufige Geſchäftsordnung vom 14. Nov. 1816 
gemnet. Das Schwanfen zwiſchen dem Princip der Offentlicyfeit und dem der Heimlichkeit, 
we diefed infolge der flarfen Fluctuationen in der öffentlihen Meinung und folgeweife ver 

rijen politiichen Ereigniſſe des legten halben Jahrhunderts eintrat, hatte die Wirfung, daß 
yamtlid jeit dem Jahre 1851 über dieſen Gegenſtand mehrere Bundesbeſchlüſſe gefaßt und 
ane neue jogenannte revidirte Geſchäftsordnung (von 16. Juni 1854) erlaffen wurde. 

hauptſäte des gegenwärtig geltenden Bundesrechts über dieſen Punkt find folgende: 
y—AM in den Bundestagseſitzungen iſt ber Director ber Bundeskanzlei und in deſſen 
hinderung eine von der Bundesverfammlung dazu beftimmte Perfon. Das Protofoll ent: 
Mt, außer den allgemeinen Formalien eines Protokolls, die Krflärungen und Anträge, vie 
träge der Ausſchüſſe, die Abflimmungen der einzelnen mit deren wichtigſten Motiven, vie 

üffe und dad Verzeichniß der Eingaben, wobei fchriftlich übergebene oder dictirte Abflim: 
gen wörtlich ind Protofoll aufgenommen werten. Behufs der Vollziehung des Protokolls 

b bafjelbe, nachdem es geordnet, zur Kinficht und Unterfhrift der einzelnen Gefandten in 
tion gejegt und falls ji dabei Anflände ergeben, die Hebung derfelben in der nächſten 

ag vorgenommen. Die gedrudten Protokolle, die Erklärungen, Anträge und Vorträge, 
s die an die Bundesverfammlung gejandten Eingaben müffen unverzüglich unter die Be: 
ſchaften vertheilt werden. 
2) Die förmlich vollzogenen Prototolle der Bunpedverfammlung werden in einer amtlichen 
abe (jogenannte Original: oder Kolioaudgabe) zum Gebrauch der Bundedtagsgefandten 

ihrer Regierungen gebrudt. 
3) Über die Publication der Bundesprotofolle liegt eine grope Anzahl von Bundesanord- 

gen vor, die zwiſchen verichiedenen Graden der Publicität der Bundestagsverhandlungen 
B: uud herfchwanten. Einerſeits iſt ed klar, daß bei dem theilweiſe voͤlkerrechtlichen Charakter 
Bundestagsverhältniſſes ſelbſft und der am Bunde zu verhandelnden rein völkerrechtlichen 

azelegenheiten (Verhältniß des Bundes zu auswärtigen Staaten und ſelbſt zu mehrern Bun- 
kgliedern als europäiſchen Mächten) eine abſolute Publicität aller Bundestagsverhandlun⸗ 

æ nicht zuläſſig erſcheint, während ſelbſt bei Dingen, welche nicht unter die angegebenen Kate- 
im gehören, eine gewifje Antipatbie gegen die Publicität um fo mehr plaßgreifen mußte, je 

hr der Bund den modernen Freiheitöbeftrebungen entgegen ven Charakter einer Bolizeianftalt 
nommen hatte. Andererſeits muß auch anerfannt werten, daß die auf Anordnung des 
ades bi zum Jahre 1828 erſchienene Quartaudgabe der Bundestagsprotokolle wol nicht 
deshalb vom Publifum unbeachtet blieb, weil fie jehr unvollſtändig war, indem fie die nur 

tRenntnißnahme der Bundestagsgefandten und deren Regierungen beflimmten Separat- 
tofolle nicht enthielt. 
Die gegenwärtig über dieſen Punkt beftehenden Nornen find folgende: 1. DerBundestags: 

klug vom 7. Nov. 1851 (Protokoll, 6. 208). Derfelbe beflimmt: 1) Die Berhanplungen 
Ir Bundestagsſitzung werden, inſofern ihrer jofortigen Bekanntmachung nichts entgegenftebt, 
& ihrem wejentlihen Inhalt möglichſt jchnell durch die dazu außerjehenen Tageöblätter ver- 
mtlicht. 2) Die Bekanntmachung der Sigungsprotofolle ift unter vorgängiger Ausfheidung 
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desjenigen, was ſchlechthin geheim zu halten iſt, nach Ablauf einer jeweils zu beſtimmenden P 
riode und längſtens nach Ablauf eines Jahres, von dem Datum des betreffenden Protokolls 
gerechnet, geſtattet. Hierbei behält fi die Bundesverſammlung diejenigen Maßnahmen vı 
welche zur Sicherung eines wortgetreuen Abdrucks der Protokolle als erforverlich erſchein 
3) Es wird ein aus fünf je für ein Jahr gewählten Mitgliedern der Bunbesverfammlung fi 
ſtehender Ausſchuß niedergefegt, welder a) den Vollzug des Beichluffes sub 1) unverzügl: 
einzuleiten und der Bundeöverfammlung hierwegen, jomeit nöthig, Die geeigneten Vorſchlä 
zu machen, b) die treue, vem Zwed entſprechende Abfaſſung der für die öffentlichen Blätter 6 
flimmten Reſumes der Sigungen, unter Ausſcheidung des nicht zur gleihbalbigen Beröffen 
lihung Beeigneten, zuleiten und zu überwachen und für deren möglichft raſches Erfcheinen Sor 
zu tragen, c) die ſucceſſive Bekanntmachung ver Situngsprotofolle durch Feſtſetzung des Te 
mind, wenn foldhe geftattet und durch Ausſcheidung desjenigen, was unbedingt geheim zu | 
ten ift, vorzubereiten hat. Jedem Bundestagägefandten ſteht e8 frei, bezüglich auf Die X 
öffentlihung der feine Regierung jpeciell betreffenden Angelegenheiten an ven Ausihuß 8 
merkungen’ gelangen zu laflen over desfalls Anträge an die Bundesverſammlung zu fe 
Bei vorfommenden Meinungsverfhievenheiten im Ausſchuß ift die flreitige Frage auf Berl 
gen des diſſentirenden Theild der Bundesverſammlung zur Enticheivung vorzulegen. € 
wird diefer Ausſchuß beauftragt, d) zu geeigneter Zeit der Bundesverfanimlung darüber B 
trag zu erftatten, wie ſich dieſer Beſchluß in der Erfahrung erprobt habe, und welchen Modiſte 
tionen derjelbe hiernach etwa zu unterwerfen fein dürfte.?) 

1I. Nachdem die revidirte Geſchäftsordnung der Bunbesverfanmmlung von 16. Juni 18 
vorftehenden Bundesbeſchluß beftätigt und nur auf die eingeleitete Reviſion veffelben hin 
wiefen hatte, erfolgte zunädhft der Bundesbeſchluß vom 10. Ian. 1856 (Protokoll, $.1 
welcher vie Wiederinvollzugfegung des Beichluffes vom 7. Nov. 1851, und zwar von Beg 
des laufenden Jahres an, verfügte, und darauf hin unterm 8. März 1860 (Protofoll, $. 
ver Beſchluß wie folgt: 1) Die Protokolle ver Bundesverſammlung werden in der Regel, i 
zwar aldbald nach dem Drude der für die hohen Regierungen beftimnten Eremplare, mit 
einer befondern Sammlung veröffentlicht. über diejenigen Fälle, in melden ausnahmeı 
ein Begenftand unbedingt oder zeitweije geheimzubalten ift, beſchließt die Bunvesverfam 
lung fofort in ver Sigung, über welche das Protofoll aufgenommen wird. 2) Gierneben Kid 
es bei den Beſchluß vom 7. Nov. 1851, wonad unter Leitung des Ausſchuſſes die Veh 
lung einer jeden Sigung der Bundeöverfammlung, injoweit deren alsbaldiger Belanutmat 
nicht8 entgegenfleht, ihrem weſentlichen Inhalt nad fofort durch die Tagesblätter veröffentälf 
werden. 3) Der beflehende Ausſchuß wird mit Ginleitung des Weitern zu dieſem Zwei 
auftragt.?) 

II. Der Bundesbeihluß von 31. Ian. 1861 (Protokoll, $. 36), durch welchen vem MA 
fuchen des Buchprudereibefigerd E. Krebe- Schmitt, weldyer den Drud und Verlag der für bi 
Publikum beflimmten Bundedtagsprotofolle in einer befondern Duartausgabe übernommms 
hatte, bei der geringen Betheiligung des Publikums aber feine Rechnung nicht finden fonnd 
entſprochen und geftattet wurde, Die befondere Duartaudgabe für dad Publikum fallen zu (ol 
oder, wie es im Text heißt, „bie für das Publikum beftimmte Sammlung der Bundestag 
tofolle flatt wie biäher in Duart-, vom Beginn diefed Jahres an in Folioformat, mie die fl 
bie hohen Regierungen und Geſandtſchaften beſtimmten Eremplare, herauszugeben“.*) 

Zu 3. Wenn wir nun zulegt von den Protofollen ver diplomatiſchen Konferenzen zu ſpu 
hen Haben, fo verfteht ſich von felbft, daß Dies mit Ausflug der Bundesprotofolle zu geſcheht 
habe, obgleich, wie bereits oben bemerkt, viefelben vun Einer Seite aus gleichfalls zu ben dipli 
matifchen Eonferenzprotofollen gerechnet werden Eönnten. 

Über ven Begriff eines viplomatifhen Protokolls äußert jih Vattel (‚Le droit des gens’ 
Ausgabe von Pradier-Fodereé, Thl. IN, ©. 412) folgendermaßen: „On entend par prote 
cole, la formule des actes diplomates; c’est aussi le proces verbal dresse par le secretait 

2) ©. von Meyer, Corpus juris confoed. (dritte Auflage), IL, 565. 
3) G. von Meyer, a. a. O., I, 13. Über die Ausführung des legtbemerften Auftrags an ben Au 

ſchuß ebendafelbfl, S. 15. 
4) &. von Meyer, a. a. O., 11,27 fg. Viel Material aus den Bundesprotofollen enthält das d 

Periode von 1816 — 24 umfaſſende Werk: Ilſe, Geſchichte der deutſchen Bundesverfammlung u. |. ? 
(3 Bde., Marburg 1860 — 62). _ 
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es; on emploie enfin ce mot pour designer l’ensemble des formalitss usitées 
lations diplomatiques, l’Ctiquette, le cer&monial.” 
ar ift von den angegebenen Bedeutungen die erfte die wichtigfle und fleht dieſelbe mit 
in engfter Berbindung. Die protofollarifhen Verhandlungen einer diplomatifchen 
tunft (le proces verbal u. ſ. w.) ſchließen mit einem befondern Protokoll, in welchem 
Itate derfelben zufammengeftellt werden. Sonach ift ein Protokoll in dieſem Sinne 
ur Erklärung des Einverfländnifles zwiſchen den diplomatiſchen Agenten mehrerer 
Staaten über eine völferrechtliche Angelegenheit.) 
ch erſcheint aber das Protofoll an fi auch Hier nur als eine Form und unterfcheibet 
a gerichtlichen Protokoll namentlih dadurch, daß die Glaubwürdigkeit des legtern 
angel jedes individuellen Intereſſes ſeitens des vollziehenden Berichts beruht, wäh: 
olomatiſchen Protofollen der Congreß jelbft vollzieht, und deſſen Blieber nie ohne 
‚ wenngleidh amtliches Intereffe bei der Sache ſind. Allein nicht die Glaubwürdig⸗ 
te8, weldye bei diefen Protofollen ald Hauptfache erfcheint, ſondern die Frage nach 
hen Wirkſamkeit, und hier wieder nicht Die Frage, ob fie die Theilnehmer binden, 
‚ welche Wirkungen fie auf die Nihttheilnehmenden Außern. Als ſolche kommen 
tracht: a) die Regierungen, reſp. Souveräne ber auf dem Congreß vertretenen 
) die übrigen Angehörigen viefer Staaten, c) die auf vem Congreß nicht vertretenen 

Die diplomatischen Vertreter handeln auf den Bongreflen nur Eraft aufhabender Re: 
Imacht. Der Mangel folder und die angeblich oder wirklich nothiwendige Einholung 
stionen ift der Grund, warum derartige diplomatiſche Verhandlungen oft jo ſehr 
:änge ziehen. Hat jedoch ein Geſandter bei Vollziehung des Protokolls nur feine 
ingebalten, fo muß deſſen Regierung ſchon hierdurch als rechtlich verpflichtet ange: 
n. In diefen Ball if die darauf noch folgende Ratiflcation nur eine Bekräftigung 
U8 und eine ausdrückliche Anerkennung der inftructionsgemäßen Haltung des Ge⸗ 
n aflen übrigen Fällen tritt die Verpflichtung einer Regierung erſt mit der Rati⸗ 
Protofolls ein. Da übrigens die Kaflung der Protokolle nicht blos abfihtlid,, ſon⸗ 
nabſichtlich zu verſchiedenen Auffafjungen Veranlafjung geben kann, fo ift die Rati- 
elben unter allen Umſtänden nothwendig, wenn von einer rechtlichen Verbindlichkeit 
verden foll. uͤbrigens muß ſchon an dieſer Stelle bemerkt werben, daß es für die 
eine völferrehtlichen Vertrags Feine höhere juriftifge Autorität geben kann als 
en Staat jelbft, und daß ferner feine voͤlkerrechtliche Verpflichtung für ſich allein fo 
m einen Staat in feinem Selbſterhaltungs- oder auch nur in feinem natürlichen 
reien Bewegung und Erpanfion zu binden. 
Ob und inwieweit die nicht zur Negierung gehörigen Glieder eines Staats durch 
ollzogenes und vatificirtes diplomatiſches Gonferenzprotofoll, reſp. durch die in 
n niedergelegten Beſchlüſſe vechtlicd gebunden werben, ift eine Frage, welche mit der 
Trage zufammenfällt, ob und inwieweit die von einer Negierung rechtsgültig ab: 
völkerrechtlichen Verträge für die Angehörigen eines Staats bindend feien? Gier 
. großer Unterſchied zunächſt zwiſchen conflitutionellen und nihtconftitutionellen 
nd dann wieder zwifchen den conftitutionellen Staaten ſelbſt. Wenn nämlich aud) 
Staat die Angehörigen unmittelbar durch ein abgeſchloſſenes und ratiflcirtes Pro: 
tigt und verpflichtet werden, ſondern hierzu die in gehöriger Form geſchehene Publi⸗ 
Brotofoll8 durch die Staatögewalt erforvert wird, fo erſcheint in einem nichtconſti⸗ 
Staat die Regierung bei Publication der von ihr abgefchloflenen, reſp. eingegange- 
htlihen Verträge in keiner Weife rechtlich beſchränkt. In conftitutionellen Staaten 
örtzur Publication, refp. zum Geltendwerden derartiger Beflimmungen für das Land 
diejenige conftitutionelle Form, welche zur Publication von Verorbnungen erforder- 
namentlich die Contrafignatur des verantwortlichen Reſſortminiſters. Bezieht ih 
igliche Beſtimmung auf einen Gegenftand, zu deſſen völliger Feſtſtellung für das 
itwirkung des Staatsraths und der conftitutionellen Koͤrperſchaften, letzterer in der 
n oder in der gefleigerten Form (d. h. bei einfachen oder Verfaſſungsgeſetzen) ver: 
Big nothiwendig ift, fo muß, da die Promulgation und Publication nur unter ben 

rfteht fich von ſelbſt, daß derlei Protokolle auch zu Berwahrungen ober Proteflen gebraucht 
N. 
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ae rer Mitwirkung flattfinden kann, dieſe auch platzgegriffen haben.s) Erſcheint 
ꝛe Staatégewalt in der Negotiation und Abſchließung völkerrechtlicher Verträge for 
re "a mug ſie doch, ſollen dieſelben im Lande rechtliche Wirkung äußern, falls fie! 
‚ırungseerlegung beabfidhtigt, entweder ber Zuftimmung der Stände gewiß oder entjäl: 

ene dieie Zuflimmung den Vertrag nicht zu halten. librigens befteht unter ven cr 
reler Staaten felbft wieder der Unterſchied, daß in einigen Berfaflungen die Stände fl 
Mizcontrabenten eines völferrechtlichen Vertrags fein müflen, wenn er für das Land reı 
Buch werden Joll, oder daß menigftend hierzu eine förnlihe Genehmigung deſſelben 
‚er Stinde verlangt wird. 
Berzitet man biefe verfchiedenen Erſcheinungen, fo fpiegelt ſich in denfelben offenbar 
æ Inmmidelungdgang des modernen Staatsrechts ab. Beginnend mit der abfoluten? 
zezatt iſt der völferrechtlihe Bertrag lediglich Sache der Eabinete, die auch in der Real 
sefelben innerhalb der Landesgrenzen rechtlich unbegrenzt find. Mit dem Erwaben 
gmaht der Öffentlichen Meinung entftehen Berfaffungen , mit ihrer Übung tagt fofon 
tintnig, daß in einem Staat alled zufammenbängt. In Verbindung damit wächſt 
ae Giniicht , einerſeits, daß diplomatische Verhandlungen nicht den gewöhnlichen G 
licität vertragen, anbererfeitd, daß ein innerer Zufammenhang zwifhen ven modernen 
zaten beſteht, der das innere Neben eined jeden einzelnen von ihnen weſentlich 
ner man zu dem allen die zeitweife bervortretenden reactionären Strömungen zurkd' 
Alutismus und die radicalen Strömungen vorwärts bis zur Negation jeder Fräftigeni 
eitlichen Staatsgewalt, jo erflären fi alle hierher gehörigen Erſcheinungen unferer 
Als allgemein geltende, die Kreiheit und Ordnung gleichmäßig wahrende Principien 
n Gegenſtand fann man folgende annehmen: 1) Die Regierungen ſtehen auch in allent 
igen Beziehungen unter ben beſtehenden Befegen ihres eigenen Landes. A 
m rechtfertigt nur die wahre, reſp. die dafür erachtete Noth. 2) Unter viefer Bora 

eint bie viplomatifche Negotiation und der Abichluß derfelben, die man ebenfo w 
Ginfluß bedeutender PBerfönlichkeiten wie von dem der öffentlihen Meinung trennen 

der ganzen eigenthümlichen Natur des völferrehtlihen Verkehrs der Staaten, 

e der conflitutionellen Regierungen. Der Einfluß der Öffentlihen Meinung läßt 
m Stadium ebenfo wenig juriftifch formuliren wie leugnen. Der Brad der Entf 
und Deutlichfeit der Öffentlihen Meinung, ihre Auffaflung und Würdigung b 
‚ find jedoch natürlich nicht juris, fondern facti. Die öffentliche Meinung kann aber 

ſchuldhaft, abſichtlich oder leihtfinnig, unterfhägt werben, fonbern fle kann and 

zweifelhaft fein, mandmal bei Geheimhaltung ganzer Verträge oder ber wichtigſten 
tbeile derfelben ganz fehlen, woraus ſich erklärt, daß fie oft erft nachträglich zum A 
gt?) Endlich 3) Die von einer Negierung eingangenen völferretlihen Verträge 
qhᷣtlich ihrer Geltung, reſp. Bollziebbarkeit im Lande unter den allgemeinen Berf 

umungen über dad Wirffamwerben bindender Normen für das Volk (f. oben und 
Art. Wölferverträge). u 
Jue. Man follte meinen, daß die Anſicht, ein Protokoll koͤnne für einen bei Abfı 
ben nicht vertreten geweſenen Staatgar feine rechtliche Wirkung haben, auch in keiner 

‚anftanden fel. Wird ein ſolches Protokoll fpäter von einem Nichtmitcontrahenten 
infolge misliebiger Prefflon angenommen, fo liegt der Grund feiner Verpflichtung 

Im 'Brotofoll, fondern In der nadträglichen Annahme, woran bie etwa beſtehende 

ı bar annehmen müſſen, begreiflich nichts ändern fann. Staaten find im völferred 

hr ſrele Individuen, wie die handlungsfähigen Privaten im Privatverfehr, und AL 

ach jede Urotokoll für den nicht daran theilnehmenden Staat als res inter alios acta ri 

llfommen unverbindlich fein. Jeder Verſuch, einem Staat durch die UÜbermacht ein fol 

„fall ala rechtöoverbindlich aufzuzreingen, muß von dem Standpunft dieſes Gtaatd auf 
ehtäwinrig erſcheinen, wenn auch bie zwingenden fremden Mächte aus irgenbei 

AUnelle gilt auch von den Befchlüflen des Deutfchen Bundes. Vgl. Held, Goflem den 1 

usreıhta, IE, RIM 
U | 

"| un ummuneaheons internationales si rapides, la publicite, ont cree une 

’ une netavelle ayee laquelle tous les kouvernements sont forces de compter; cette pi 

nal Inpinton Flle peut tre un moment ou indecise, ou egaree, mais elle finit d 

jur ne planen de eQte (da In Justice, du bon droit et del'humanite.” Pradier⸗Fodéré in | 

lt len pen, IN, 8 
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hanbe, z. B. ihrer eigenen Selbſterhaltung wegen, ſich in ihrem Recht glauben ſollten. Ver⸗ 
set und dadurch auch bona fide verſchiedene Auffaſſungen zulaſſend wird die Sache aber 
‚kan, wenn es jich um ein Land und Volk handelt, deflen ſtaatliche Selbſtändigkeit ganz, oder 
ze wol auch angenommen wird, theilmeife in Frage ſteht, alfo nicht blo8 infolge von Bundes: 
imfältniffen ober wegen einer Art von Suzeränetät (ſ. Sonveränetät), fondern auch 3. B. in- 
klge son Berfonalunionen und dabei eingetretenem Regentenwechſel oder infolge einer Revolu⸗ 
isn. Erſteres war z. B. in Schleswig-Holſtein, letzteres in Griechenland und Belgien der Fall. 

Bär ſolche Übergangeſtadien zwiſchen ſtaatlicher Selbſtändigkeit und Unſelbſtändigkeit laflen 
ih, wie für übergangeſtadien im allgemeinen , keine feſten Regeln aufſtellen. Jedenfalls muß 

ſtaatliche Selbflänpigkeit eines Landes entjchieden fein, wenn es als gleichberechtigter Con⸗ 
at an den biplomatifchen Verhandlungen Antheil nehmen will. In ver Aufnahme eines 

gan Bertreters jeitens eines Congreſſes aber muß immer auch die Anerkennung der poli- 
m Gelbftänpigfeit des vertretenen Landes gefunden werben. 
Uns alledem folgt, daß das zu fo trauriger Berühmtheit gelangte Londoner Protokoll von 
2 weder für die mit Dänemark nur perfonaliter unirten Norvalbingifchen Herzogthümer, 

Bhfür den Deutfhen Bund, noch für die einzelnen daran nicht betheiligten deutſchen Staaten 
arerbindlich war, und daß die Diplomatie bei Abſchließung deſſelben ebenfo bie unzweifel- 

a Rechtsgrundſätze wie bie nicht minder unzweifelhafte Macht der Öffentlihen Meinung 
x Anſatz gelafien.®) 

& Sehr Lehrreiches über die Belgien betreffenden Gonferenzprotofolle vom 20. San. 1830 
Bam 18. Febr. 1831 |. bei Jufte, „Histoire du congr&s national de Belgique”, 

‚kann über das die orientalifhe Frage betreffende Brotofoll vom 13. Juli 1841 bei 
‚„Memoires“, VI, 80 fg. 3. Held. 

roudhon (Bierre Joſephey Unter den franzoͤſiſchen Schriftſtellern des 19. Jahrhunderts, 
Ie auf dem Felde der ſocialen Wiſſenſchaften thätig geweſen ſind, war P. unzwelfelhaft ver 
ige und bedeutendſte, zugleich aber auch deshalb der wichtigſte, weil feine Lehren in Frank⸗ 
to des Druds, der auf den ganzen Lande laftet, und trogvem fie felbft den Maflen ſchwer 

Madlich find, noch immer ſtarke Wurzeln gefaßt zu haben feinen und eines Tags, wenn 
Erfgütterungen eintreten und bie Welt in Bewegung feßen werben, auf ven Bang der 

Manifle tiefgreifenven Einfluß üben können. Geboren am 15. Ian. 1809, aljo zu der Zeit, 
8 Kaiſerthum Napoleon’8 I. in der höchſten Blüte land, flamnıte er aus einem kleinen 

rer Freigrafſchaft (Franche-Comté) unweit Befancon, wo 37 Jahre früher Kourier das 
ber Welt erblidt Hatte. Seiner eigenen Mittheilung zufolge war fein Vater, der aud einer 
aufanıilie des Gebirges flamnıte, Küfer, feine Mutter Köchin; fie verheiratheten ſich erſt in 

u Jahren und erzeugten fünf Kinver, von denen Bierre Joſephe das ältefle ifl. Die 
mBausiichten des Knaben gehörten zu den ungünftigften, bie ſich denfen laſſen; da Die Altern 

Is Bermögen befaßen, mußte er fhon früh an ven Arbeiten in der Werkſtatt theilnehmen und 
Bir herangewachſen die Rinder hüten. Mit Stolz dachte er fpäter an dieſe Zeit firenger, 
gendlicher Arbeit, die er oft zu ſchildern pflegte, zurüd. Sein Bleiß, feine Lernbegierde mad: 
Lindeh bald einige menſchenfreundliche Bürger von Bejangon auf ihn aufmerkfam; mit ihrer 
ie gelang ed, ven zwölfjähtigen P. auf dad Gymnaſium diefer Stadt zu bringen. Aber auch 
# hatte er mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen, denn ex war von allen Mitteln ent⸗ 
Ist, und jelbft die nothwendigſten Bücher fehlten ihm, ſodaß er fle von feinen Mitſchülern auf 
kunden und Minuten borgen mußte. Namentlich vermißte er pie Wörterbücher, vie für ihn 
sfo wichtiger waren, als er ſchon damals auf Sprachkenntniffe großen Werth zu legen an⸗ 
g. Aller Bemühungen ungeaditet, Eonnte B. feine Studien nit vollenden; mehr und mehr 
flegten die arg fließenden Quellen, und er mußte ernftli auf lohnenden Erwerb denken. Die 
kngten Kenntniffe, die er vermehren wollte, wieſen ibn auf ven Buchdruck Hin; er wurde 
)Jabre alt Buchdruder, ſpäter Corrector. Was ihm an gedrudten Werken und Manuferipten 
u die Hände ging oder ihm fonft erreihbar war, pflegte er zu lefen und zu flubiren, vor 
em aber theologifche Schriften, die in Befangon häufig erfdienen und ihn aud veranlaften, 
hdie Kenntniß der hebräifchen Sprache anzueignen. Im Jahre 1830 brach die franzöflfche 
kolution, welche Karl X. flürzte, aus; fie übte indeß auf den damals 21 Jahre alten P. 
mig Einfluß aus, da er ver Lodung, ber Tageöprefle feine Kräfte zu winmen, wiberfland und 

8) Bol. hierüber die geharniſchte Barlamentsrebe des Hrn. E. Jones in der angeburger Allgemeinen 
“tung von 1864, Hauptblatt Nr. 49, S. 781 fg., Art. London vom 15. Fehr. 
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die ihm angebotene Stelle des Redacteurs eines zu begründenden liberalen Blattes nach kurz 
Bedenken ablehnte. 

P. hatte ih, wie erwahnt, ſchon frühzeitig für Sprachſtudien intereffirt; er arbeitete « 
biefem Felde weiter und forfchte dem Lirfprung der Sprachen nah. Die Richtung, welche er a 
dem Leſen zahlreicher theologifcher Werke ſich angeeignet hatte, wirfte ſtark auf feine Arbek 
ein; von der liberzeugung geleitet, daß alle Sprachen von einer Urſprache des erften Menſch 
paared und ihrer Nachkommen herſtammen, fchrieb ex feine erfte Abhanvlung „Essai du 
grammaire generale”, welche er ald Anhang der neuen von ihm 1837 beforgten Audgabe 
„Elements primitifs des langues‘’ von Abbe Vergier publicite. Diefe von ihm fpäter g« 
verworfene Arbeit verjchaffte ihm von der Akademie zu Baris eine ehrenvolle Erwähnung, 4 
ber Akademie zu Befancon aber 1838 ein Feines Stipendium, melde ihm die Verpflichte 
zu wiſſenſchaftlichen Arbeiten auferlegte. Inzwiſchen war er ſich felbft mehr und mehr klar 
worden. Nachdem er, wie er fpäter an Blanqui ſchrieb, „Proteſtant, Papift, Arianer, Ha 
arianer, Manichäer, Snoftifer, ſelbſt Adamit und Präadamit“, ferner auch Fourieriſt u. ſ. 
geweſen war, hatte er, wie er ſich ausdrückt, einige Kenntniß erworben, glaubte nichts 
wußte entweder etwaß oder nichts, war Verſtandesmenſch (rationaliste) geworben und 
nunmehr alle Dinge, namentlich aber die ſocialen Verhältniſſe, mit kritiſchem Blick anzufı 
ihre Mängel und Wivderſprüche feftzuftellen und mit unermüblicher Energie und leidenſche 
lihem Eifer Die Bajen anzugreifen, auf welden das gegenwärtige Gebäude der geſellſchaftlich 
Ordnung ruht. 25 

P.'s erſte ſtaatswiſſenſchaftliche Schrift mar eine Abhandlung über die Sonntagsfeiech 
Beantwortung einer Preidfrage der Akademie zu Befancon über den Nugen ber Son 
heiligung. Da fie, abgefehen davon, daß fie ſtreng genommen die geftellte Frage nicht ben 
wortete, ohne Zweifel audy der Richtung wegen, welche fie verfolgt, den Preis nicht erhick, 
warb fie erſt fpäter gebruckt, mußte indeß hier erwähnt werben, weil fie P.'s nädhfte 
einleitet. Nachdem derſelbe nämlich nachzuweiſen geſucht hat, daß in der jübifhen Sab 
bie abfolute Gleichheit aller Staatsbürger proclamirt fei, führt er aus, daß in ber mit umf 
gründlicher, aber unverbeflerliher Richtigkeit wiederkehrenden Feſtlichkeit und Arbeitsruße. 
Sonntags der Ghriften, einer Fortfegung des jünifhen Sabbats, auf das ſchlagendſte das 
berne Princip der Freiheit, Gleichheit und Brüpderlicgfeit ausgeprüdt werde. Entgegen ve 
bauptung, daß man den Andeutungen der Natur, welche überall die Ungleichheit zeige, 
müſſe, bezeichnet er die Ungleichheit ald das Geſetz der Ihiere, nicht ver Menſchen, und fort 
die Gleichheit aller Menſchen als eine reelle, alle Lebensverhältnifle umfaflende. Zugleid 
langt er die Begründung einer feften, unzweifelhaft rihtigen Geſellſchaftswiſſenſchaft. Wie 
fagt er, eine Wiſſenſchaft ver Ouantitäten gibt, welche die Zuflimmung erzwingt, die Willl 
ausſchließt, jede Utopie zurückweiſt, — eine Wiflenfchaft ver phyſiſchen Erfheinungen, weil 
nur auf der Beobachtung der Thatfachen beruht — eine Granımatif und VPoetik, nur auf d 
Weſen der Sprache gegründet: fo muß es aud eine Wiflenfchaft der Gefellfchaft geben, eine u 
folute, unerbittliche, auf die Natur des Menjchen und feiner Fähigkeiten, ſowie auf deren Ba 
hältniß zueinander bafixte, eine Wiflenfchaft, vie man nicht erfinden, fondern nur entdecken mu 
Und das Ziel diefer Wiffenfchaft ſoll das fein, einen Zuſtand geſellſchaftlicher Gleichheit zu fü 
den, der weber Gütergemeinſchaft, noch Einflellung in ein Regiment, noch Zerftüdelung, nı 
Anarchie ift, ſondern Freiheit in ver Ordnung und Unabhängigkeit in der Einheit. 

Weit wichtiger ald die Sonntagsfeier war P.'s folgende Schrift, welche feinen Namen 5 
erſt ver Welt befannt gemacht hat. Die Akademie zu Befancon hatte eine Preisſchrift verlan 
über pie Sfonomifhen und moralifhen Folgen, welde in Frankreich das Beleg über die glei 
Theilung der Güter unter die Kinder gehabt habe und für die Zufunft haben werde; P. knüp 
an biefe Frage, wenn auch nur lofe an und fehrieb feine Abhandlung: „Was ift pas Eigenthun 
Unterfuhungen über dad Princip des Rechts und der Regierung“ 1), welde ex ver Akaden 
widmete, Als die Aufgabe derſelben flellte er hin: das Eigenthum, die Bafiß des jegigen Stan 
und ber beſtehenden Inftitutionen, für immer zu vernichten. Die Kühnheit, mit welcher er dir 
Aufgabe proclamirte und die Behauptung, Eigenthum ift Diebflahl, ausſprach, die reich 
Kenntniffe und gründlichen Studien, welche die Schrift verrieth, die mächtige Sprache, welı 
fie Hören ließ, machten überall den tiefften Eindruck; jedermann in Paris und in den Provinz 

1) Quest-ce que la propriet6? Ou recherches sur le principe du droit et du gouverneme 
(Paris 1840). 
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tmoite bed genialen Broletariers, die Preſſe befchäftigte ſich unausgeſetzt mit demſelben 
nte feine hohe Bedeutung an, die Akademie von Befancon, welde P. ald den intellec: 
heber bezeichnet hatte, jagte ſich von demſelben feierlih los und ſelbſt ein Griminal: 
ohte, den Blanqui, welchem im Inftitut von Frankreich das Referat oblag, nur mit 
uwenden vermodte. Nichts fehlte mithin, um den Erfolg der Abhandlung in Franf- 
sem ganz außerorbentlihen zu machen, und auch in andern ändern Europas, nament- 
ıtihland, fand P. bald eifrige Lefer, bier und ba felbft in den gebildeten Kreifen ein- 
änger. 
zchrift über dad Eigenthum folgten im Jahre 1841 zwei andere, welche mit ihr eng 
Hingen, der „Brief über dad Eigenthum an Blanqui“ und das „Avertiffement an bie 
ner, Brief an Gonfiderant”. Der erflere follte die geſchichtliche Entwickelung des 
36 darlegen, die zweite die Kehren des Fourierismus, denen V. früher felbft angehan⸗ 
befämpfen. Die Regierung glaubte diesmal nicht ruhig bleiben zu müſſen; ſie ließ 
Alten des Doubs flellen und foll fogar ven Staatsanwalt angewiefen haben, zwölf: 
fängnißfttafe zu fordern. P., der fich ſelbſt vertheinigte, warb indeß von ben Ge⸗ 
2, welche in feinen Schriften feine unmittelbare Gefahr für Staat und Geſellſchaft 
onnten, freigeſprochen. 
techt Hat Stein in feiner Schrift über den Socialismus und Gommunismußd des heu⸗ 
ikreich darauf aufmerffam gemacht, daß es fafl unmöglich ift, irgendeine Erſcheinung 
vegung Frankreichs zu finden, ohne in ihr die volksthümliche Bafis des geifligen Le: 
dee ver @leichheit, zu entdecken. Auch P. ging von ihr, wie ſchon in feiner Schrift 
onntagsfeier, aus. Nachdem er ſich die Frage aufgemorfen: „Warum gibt ed in ber 
t jo viel Schmerz und Elend? Soll der Menfch ewig unglücklich jein?” kommt er zu 
ugung, daß der Sinn „jener fo gefährlichen und geheiligten Worte: Gerechtigkeit, 
Freiheit nie begriffen worden fei, daß die Begriffe von allen dieſen Dingen noch tief 
ſchweben, und daß diefe Unwiſſenheit zulegt die einzige Urfache des Bauperismuß ſei“. 
ranzoͤſiſche Revolution habe in diefer Hinficht nichts geleiftet; fie Habe die Gleichheit 
efege zwar proclamirt, aber fle zu beflimmen nicht verfianden. Alle Berfaflungen 
8 jegten die Ungleichheit des Ranges und Vermögens voraus, obgleich ed neben ber: 
idglich fei, auch nur den Schatten einer Gleichheit der Rechte zu finden. Das Bolt 
habe das Sigenthum gebeiligt und fei damit in die Zeit der Privilegien und ber 

jurücgefallen. Sei aber das Eigenthum gerecht? Jeder fage ohne Zögern ja, indeß 
ge keineswegs fo leicht zu beantworten, und nur bie Zeit und bie Erfahrung könnten 
herbeiführen. Gegenwärtig fei diefe gegeben und er wolle verfuchen, fie darzulegen. 
fer Darlegung, fährt er fort, wolle er nichts beſtreiten, nichts verwerfen, nichts be: 
ex wolle alle Gründe zu Gunſten des Cigenthums annehmen und nur nad) ihrem 
den, um daraus zu beurtheilen, ob dieſes Princip durch das Eigenthum getreu aus- 
ird. Es folle Äh dann zeigen, daß alle Gründe, welche man zur Vertheidigung bes 
isrechts erfonnen hat, immer und nothwendig bie Gleichheit, d. h. bie Negation des 
is ergeben. Demnächſt wolle er fehen, weshalb die Gleichheit ihrer logifchen Noth⸗ 
ungeachtet nicht eriflirt. Dieje neue Unterſuchung zerfällt in zwei Theile; in dem 
ter, ob das Factum des Eigenthums wirklich und ob e8 möglich iſt, in dem zweiten 
chzuweiſen, daß das Cigenthum, wie bie Sklaverei identiſch ift mit dem Morb, fo iden⸗ 
em Diebftahl ift, daß ed im Widerſpruch mit den Principien der Gerechtigkeit und 
yeit ſteht. 
aüſſen und verfagen, näher auf P.'s berühmtes und berüchtigtes Memoire, das fo 
Imeinende erfhredt und jo viele Misverflänpnifie hervorgerufen hat, einzugehen; 
mß indeß werden, daß er von der roͤmiſchen Definition des Bigenthums ausgeht, mo: 
tigenthumsrecht das Recht ift, feine Sache nad Belieben zu brauden und zu mis: 
Er war dazu auch infofern berechtigt, ald der Code dieſe Definition ſich angeeignet 
diefer Definition bemaffnet zieht er ind Feld gegen die ältern Juriften, welche bad 
ı ald natürliches Recht bezeichnen, gegen die jüngere juriftifche Schule, welche es auf 
ation flügt, gegen die Nationaldtonomen, die die Arbeit ald Urſache des Cigenthums 
Es wird ſich nicht leugnen laflen, daß das, was er gegen fle anführt, oft ſchlagend iſt, 
Nichtigkeit vieler Gründe, welde fie für das Cigenthum vorbringen, mit wenigen 

iſdeckt, baß er ihnen mitunter den Boden unter den Füßen völlig fortzieht — nichto⸗ 
er liegt das weſentliche Verdienſt feiner Arbeit nur darin, daß er zuerft eine wirklig 
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ehler in der bisherigen Büter- Production, Vertheilung und Gonfumtion feftflellte, indeß 
ge, auf denen zu beſſern ſocialen Zuſtänden zu gelangen ſei, nicht zu bezeichnen vermochte. 
Halb erwarb er ſich auch Feine Schüler und Anhänger, obwol er infofern auf das Volk, 

BProletariat eingeſchloſſen, einwirkte, als er es mehr und mehr von den litopien Gaber's 
enberer abzog, und ihm eine beflere, freilich auch ſchwerer verdauliche Koft darbot. 

®. hatte Die Abficht, feiner Philofophie ver Noth ein neues Werk, das Programım der pro: 
Afloriation oder die Aöfung des Probleme des Proletariats, folgen zu laſſen, als die 

tion von 1843 ausbrach. Diesmal erklärte fih PB. nicht, wie vor 18 Jahren, incompe: 
zar Theilnahme an der PBubliciftif,, fondern beſchloß vielmehr , fortan direct auf die in Be- 

3 gekommenen Majlen einzumirken. Sogleich ging er and Wer, indem er feine Ideen in 
6 erſcheinenden Heften, welche enorme Verbreitung fanden, nieverlegte. Am 1. April 1848 

er Rebacteur ded „Repräsentant du peuple’’, der bis zu den Junitagen erſchien und mit 
Schärfe alle politifhen und focialen Parteien und Richtungen angriff. Wenige Tage nad 
aahme ver Redaction des, Repräſentanten“ publicirte er eine Brofchlire, melde den Titel 

Jeniſation des Credits und des Umlaufs und Loͤſung des focialen Problems’ führte, und 
ia Steuer-, Anleihe: und Bankproject enthielt. Der Staat jollte nah P.’8 Meinung bie Or: 

tion des Credits in die Hand nehmen, das Bankweſen mit dem Steuerwefen in die engfte 
Aeeung fegen. Diefelbe Idee ward von ihm in feinem Journal zur Sprache gebracht und 
hau), nachdem er In Paris mit 77000 Stimmen zum Volksvertreter gewählt worden 
we conflituirenden Verfanmlung in einem Antrag vorgelegt, fiir weldden außer P. nur 
ie Stimme ſich erklärte. B. ſtand auch in der conflituirenden Verſammlung allein da; 

Mn ſich auf die äußerfte Linke ſetzte, hielt er ſich doch zu feiner Bartei, fondern ſprach und 
gleihmäßig gegen alle, ſodaß er fugar ein Duell mit Felix Pyat auszufechten hatte. 

ber Abſtimmung über die Todesſtrafe erflärte er ih, feinen frühern Ausfprüchen ganz 
‚ für die Todesſtrafe, wollte fi bei der Berathung des Cingangs des Berfaflungsent- 
nicht für das Recht auf Arbeit, über welches er eine eigene Brofchüre veröffentlichte, er: 

zn, weil es ebenſo wenig als das Cigenthum genau definirt worden fei, und votirte ſchließlich 
a bie endgültig feftgeftellte Verfaſſung, weil fle, wie er ausſprach, ebenfo wie die frühern 

Mehungen Frankreichs unflar und inconfequent fei, von Widerfprüden und ungenauen 
ren wimmele. 
ber arbeitenden Klaffe hatte fich im Laufe des Jahres 1848 P.'s Ruf mehr und mehr 

; verfland man ihn aud oft nicht, fo begriff man doch, daß er ein tüchtiger, confequen: 
in energifcher Zerftörer der alten Zuflände, die als unleivlich erfhienen, fei. Als er im 

1848 ein neues Journal, den „Peuple“ gründete, brachte er e8 mit verhältnigmäßig 
Mühe auf 70000 Gremplare, Eonnte es aber, der zahlreichen Procefie und Strafen 
welche ihn trafen, nur bis zum April 1849 erhalten. Nod in dem legtern Jahre ſchuf 

„Voix du peuple‘, in welcher er hauptſächlich Bafliat befehdete, und als auch diefe unter: 
}, 1850 „Le Peuple de 1850”, melde wiederum alle Barteien und alle hervorragenden 
fen Männer in gleiher Weife unerbittlih befämpfte, um nicht zu fagen, vernichtete. 
Im Januar 1849 Hatte P., der nad) und nad) zu der überzengung gefommen mar, daß er 

and bei feinen Bankprojecten nicht auf die Negierung,, ſondern ausſchließlich auf das Volt 
hen müfle, feine Volksbank projectirt. Um den Geſetzen zu genügen, follte ſie als Handels⸗ 
lihaft mit einem Actienkapital von minbeftens fünf Millionen begründet werben. Der 
kill ausgearbeitete Blan machte auch im Auslande Aufſehen, und es follen nicht unbetradht- 
Zeichnungen eingegangen fein; nichtöbefloweniger mußte P. den ganzen Blan aufgeben, da 

PRISR su breijähriger Haft verurtheift, feine Bureaur aber geſchloſſen wurden. Nachdem er 
em Gefängniß durch Emigration in die Schweiz zu entziehen gefucht Hatte, aber frei: 

zurückgekehrt war, büßte er feine Strafe in St.-Pelagie ab, fegte indeß während der Haft 
Schriftftellerei und feine Rebaction der „Voix du peuple‘ fort. Es erfhienen 1849 die 
breiteten „Confessions d’un revolutionnaire” und die „Actes de la r&volution“, 1851 

„Idee generale de la revolution”, 1852 nad dem Staatöflreidh „La revolution sociale 
ntree par le coup d'état“, welche legtere Schrift, nachdem fle zuerft polizeilich nieder⸗ 

worden war, auf ein Schreiben P.'s an den Präfldenten von diefem freigegeben wurde 
fofort ſechs Auflagen erlebte. 
Daß P. von allen ven tiefeingreifenpen Vorſchlägen, welche er in feinen Schriften machte, 

” nicht einen acceptiren ober nur von größern Kreifen billigen fab, lag freilich zum Theil in 
krmehr und mehr finfenden Stimmung des Volks, hauptſaͤchlich aber darin, daß fie felbft nach 
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P.'gs Anjichten, der die Revolution von 1789 nicht einmal als eine Revolution an 
wollte, eine totale jociale Umwälzung mit einem Schlage hervorbringen follten. Am 
konnte vielleicht noch bie von ihm vorgefchlagene bedeutende Herabfegung vieler drücken 
Steuern anziehen ; dagegen mußte die Herabfegung der Mieihen und Pächte, per Nachlaß 
Dritteld der Hypothekar- und Darlehnsſchulden, die Reduction ver Gehalte und Loͤhne, die 
liche Gründung von Grevitinftituten, welche den Zinsfuß progreljiv berabdrüden jollten,! 
allerdings beſchränkte Barantie von Production und Abfag ſchließlich das ganze Volk gegem 
aufrufen. P. felbft blieb nichts übrig, ald nach näherer Ermägung von mandyen feiner 
Ihläge zurüdzufonmen. Damit ift indeß nicht gefagt, daß er nicht viele Keime für bie 
wickelung ver Zufunft gelegt, Fünftige Umgeftaltungen angeregt bat; mandye Idee, weldg 
den legten zehn Jahren fruchtbar werben will, laßt fi auf ihn zurüdführen. 

Im Gefängniß hatte ih P., der von den Frauen in allgemeinen feine günſtige Meig 
gebegt, verheirathet. Nach feiner Entlaffung aus der Haft publicirte er in Brüſſel 18680 die, 
losophie du progres, un programme‘, in Paris aber 1854 den „Manuel du spéculat 
la bourse“, der zunähft anonym herausfam. Obwol PB. neben Arbeit, Kapital und Giy 
tion die Speculation ald gleichberechtigt anerkannte, fie als die intellectuelle Gonception be 
ſchiedenen oͤkonomiſchen Proceſſe bezeichnet hatte, betheiligte er ſich doch lebhaft an ven Angf 
gegen ven Börſenſchwindel und die Action der „Geldwühler“, deren Gewinn, wie er fagteg 
nie rein fei von Gorruption, Gewalt und Betrug. Das Heil der Zukunft erwartete er numg 
vorzugäieife von ven auf Gegenfeitigfeit beruhenden probuctiven Arbeiteraflociationen, w 
ji untereinander wieder aſſociiren follten, und welche eine neue Form der Givilifation erft 
würden, die in politifcher, öfonomifcher, äfthetifcher Hinſicht gänzlich von allen frühen ver 
den, Diebftahl, Erprefiung, Agiotage, Betrug u. |. w. nicht mehr fennen und nur auf pen 
beruhen werbe. Ä 

Groͤßeres Aufjehen als dieſe Schriften und die 1855 publicirte „Des reformes 3 og 
dans l’exploitation des chemins de fer’, welche wichtige Thatfahen und Eroͤrterungen in M 
enthält, erregte dad dreibändige Werf „De la justice dans la revolution et dans l’Eglise*,g 

1858 verdffentlidt, in acht Tagen in 10000 Sremplaren verbreitet ward, aber zu einer 
urtheilung des Verfaflers (drei Jahre Gefängniß und Geldbuße von 4000 Frs.) führte. 
in dieſer Schrift wieder griff P. in gewohnter Weiſe mit außerordentlichem Geſchick die 
an, deren Inconſequenzen und Blößen er auf den erſten Blick erkannte und vor den Auge 
bloßlegte. Aber wiederum gelangte er, indem er die Gerechtigkeit wie früher Die Gleichheit \ 
nicht zu einen beſtimniten pofitiven Refultat, das ſich irgendwie verwenden ließe; ja er fe 
jogar genöthigt, feine frühere Stellung der focialen Frage gegenüber weſentlich zu mobil 
und die Anſicht audzufprechen, daß der Kohn des Arbeiters jich mit feinen Leiſtungen ins & 
gewicht fegte, ein Wort, das funfzehn Jahre früher nit über jeineXippen gegangen wäre, d 
vielmehr růckſichtslos verdammt hatte. Selbft dem Eigentum ftellte er jich nicht mehr fo ſih 
al8 ehemals gegenüber. „Ich bin arm, wie meine Altern waren. Seit faft vierzig Ja 
habe ich gearbeitet, und ih armer vom Sturm verfäplagener Vogel habe ven Zweig, der mg 
Brut ſchirmen fol, noch nicht gefunden.” In diefen Worten, welche B. in dem ebenermähg 
Merk ausgeſprochen hat, liegt die Andeutung, daß er fein Leben faft ſchon als ein verf 
betrachtete. Gewaltig contraftiren fie mit dem ſtolzen Ausruf im Memoire über das Eigen 
„Ich habe das Eigenthum vernichtet, niemald wird es wieder auferſtehen.“ Je größer: 
Hoffnungen waren, mit denen der Proletarier den Kanıpf gegen die ganze Welt und ihre: 
ciale Ordnung unternahm, deſto tiefer mußte er ihr Behlihlagen fühlen. Bon dem Proletat 
nicht allein, von allen Wohlgefinnten Hoffte er unterftügt zu werden — er ſtand allein, I 
weder Anhänger noch Schüler, fah feinen Nachfolger, der fein Werk fortzufegen vermöl 
Und doch theilte er nur das %o8 aller derjenigen, welche wie er, mit einem gewaltigen Ge 
ausgeftattet gegen alle Unvollfonnmenheiten rückſichtslos polemiſiren, die herrſchenden Anfid 
von einem Standpunkte aus, der nur wenigen zujagt, bekämpfen, das Schlechte und Many 
bafte ohne Erbarmen und offen zu vernichten ſtreben. Nichtsdeſtoweniger wird niemand 
haupten wollen, daß P. nicht eine der bedeutendſten Erfheinungen unfers Jahrhunderts 
weien, und daß er nicht eine Menge fruchtbarer Samenförner, welche freilich Die Zeit erſt rei 
wird, ausgeſtreut. Ein Mann, ein Charakter im vollſten Sinne des Worts, in der Sa 
aufgehend, für welde er flritt und lebte, zu jedem Opfer bereit und nichts für fich forder 
hatte er ſchon diefer Eigenfchaften wegen hoben Anfprud auf Achtung; dazu fommt noch, baf 
das, was er für vecht hielt, nie auf dem unrechten Wege zu erzielen geſucht hat, daß er nie e 
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ne Waffe geführt als das auf gründliche Forfhung und firenge Prüfung ſich ſtüßende Wort, 
8, wie er einmal ausſprach, die Gleichheit, wenn fle durch das Schwert nicht legen Eonnte, 
iSiege führen follte. So einjeitig er oft aufgetreten ift, fo viele Irrthüimer ihm vorgehalten 
ken können, jo manche Wandlungen er durchgemacht hat, er ift immer wahr geweien ; weder 
Herrſcher, noch der Maſſe, noch ven Barteien hat er jemals geſchmeichelt. Mag nıan das 
din Frankreich nicht in vollem Maße anerkennen: in Deutſchland hat man noch nie tüchtigen 
mmern, auch wenn man ihren Standpunkt nicht billigen konnte, die Stellung, die ihnen ge: 
kt, verfagt, und am Ende fland und auch der wiſſenſchaftliche P., der die beutfche Gelehr⸗ 
Bit hoch und werth hielt, näher als feinen eigenen Landsleuten, die ihn kaum verflehen 

s, oft ihn nicht einmal verftehen wollten. 
Rahdem ihm Ende 1860 offtciell mitgetheilt worden war, daß Die gegen ihn gerichtlich feft- 

dreijährige Gefängnißſtrafe erlaifen worden ſei, Eehrte er nach Frankreich zurüd und 
weiſt zu Paffy, wo er am 19. Jan. 1865 flarb. Seine literarifhe Thätigkeit war noch 
audgebreitet; er kämpfte offen und muthvoll für Selbftregierung ded Volkd und Decen- 
ion, griff indeß zu gleicher Zeit das durch Napoleon II. jo ftarf hervorgefehrte Ratio: 

| cip an und erflärte ſich ſowol gegen die Freiheitsbeſtrebungen der Polen ald gegen 
Bgttetionen für den ftalieniihen Einheitsſtaat. Dadurch regte er Die gefammte liberale 
Frankreichs gegen ji auf. Im December 1864 vollendete er biß zur legten Reviſion 
mefted Werl: „De la capacitt electorale gles classes ouvrieres et de leur avenir poli- 

f. Seinem Eharafter blieb er bis zum legten Augenblic treu und ſelbſt vie Organe der 
Ir ydenten in ihren Nefrologen feiner mit Achtung. 9. Runge. 

nz, Provinzialftände, Brovinzialverfaffung, Kreisverfaſſung mit befonvderer 
ist auf Preußen. Die Bezeihnung „Provinz“ ald geographifche Abtheilung eines 
gebiet8 ift aus dem Staatsorganismus ded alten Nömerreihd entnommen: Solange 
dt Rom (die Urbs) mit der fie umgebenden Landſchaft den römiſchen Staat bildete, gab 
feine Provinzen. Diefe entſtanden erft mit der Beliegung und Unterjohung fremder, 

Ber außeritaliicher Völker. Die befiegten Voͤlker wurden Unterthanen des roͤmiſchen 
I, die eroberten Ränder von den Siegern zu Provinzen, d. h. zu Verwaltungsbezirken 
Bit, welche nad) Vollmacht und Zutheilung des roͤmiſchen Senats von Magiftraten, in der 
Vroconſuln over Broprätoren, abminiftrirt und dabei nicht blos in Staatsintereffe zur 

des römischen Staatsſchatzes, fondern nur zu oft auch im Privatintereffe jener Ber: 
Abeamten zur Erholung für die außerordentlihen Ausgaben ihrer einjährigen Amts: 
Mal Eonfuln over Prätoren ausgebeutet und mit Steuern erbrüdt wurden. Röͤmiſche 
fangen, Sitten und Sprade tilgten mit der Selbfländigfeit allmählich auch die Eigen: 

iten der zu römijchen Provinzen degradirten Landſchaften aus; mitunter wurben ganze 
rungen von Landſchaften und Städten, mie z. B. Korinths und Karthagos, in die 

herei verfauft und über das ganze Gebiet des Reichs zerfirent. Dagegen erhielten andere 
aften und Städte einzelner Provinzen römiſches Bollbürgerredht. In andere wurden , 
Golonien von Veteranen und befiglofen Bürgern entfendet; daneben lebten roͤmiſche 

sherren und Speculanten in allen Provinzen. Die Gefege Cäſar's führten fpäter vie 
I Stadtverfafſung und Gemeindefreiheit in verfihiebene Provinzen ein. Auf diefe Weiſe 
faamirte ſich Dad römiſche Weltreich, bei jeiner Ausdehnung über vie befannte Erde, vie Be: 
kungen ber eroberten Landſchaften und machte aus ihnen, beim Nivellement von Einric- 
a, Reiten und Sitten, römijche Amts: und Berwaltungäbezirfe. (Vgl. Mommien, „Rö⸗ 
Geſchichte“, II, 1; II, 518 fg. und a. a. O.) 
Heihfalls beruhte in den neuern Staaten, melde aus verſchiedenen vormals felbflännigen 

Biorien zufanmengejegt find, die Bildung von Provinzen auf Verbindung ſolcher ſpäter 
Böroberung, Vertrag oder Erbiaft zum Stamm: ober Hauptlande erworbenen, mit dieſem 

1 Staatöganzen vereinigten Territorien. 
der Begriff der Provinz wir jedoch durch dieſe Benennung an ſich nicht erfchöpft. Der 
nach iſt darunter die Hauptabtheilung eined Staats in geographiicher, abminiftrativer 
juudh legislativer Beziehung verflanden, welche in dem einen ober andern Staat auch ald 

B, Regierungdbezirk, Departement, Grafſchaft u. |. w. bezeichnet wird, und es gehört daher 
jachlihen Verſtändniß eine gleichzeitige Angabe ver in mehr oder weniger Unterabthei- 

In abgeftuften Landeseintheilungen, wie ein Blick auf die verfhiedene Größe und Vevölke⸗ 
der Haupt: und Uinterabtheilungen. Ein hervorragend wichtiger Gefichtöpunft bei dieſen 
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Haupt: um» Unterabrkeilungen ıfl ſodann, wiewen nenjelben ald eigenen Organiömen im 
eine autenomiide Theilnahme ın der Gejeggebung und Berwalrung innerhalb ihres Be 
wnfcht, cder wietern fie lediglich eder doch überwiegend nur ald territoriale und geograp 
Arminiftenondbezirte der Staaten und ihrer Central- und Provinzisiregierungen beit 
werden. 

Wie in vdieſer legtern Beziehung, jo treten ebenſo in Betreff ver hiſtoriſchen Ausbil 
sin Brovinzialeintheilungen, als geographiſcher Hauptabtheilungen des Staats, zw 
Frankreich, Gagland und Deutidland jehr bemerkenswerthe Unterſchiede hervor, welche, be 
gegangen aus ihrem geſchichtlichen Entwickelungsgange und Volkscharakter, dieſe rückwi 
wiederum beſtimmen. | 

Waren bei der ſpätern Bildung von Provinzen wol aud ältere Stammuntericeibg 
(mwıe in Boiern |. unten) oder geographiſche Verhältniſſe nach Flũſſen, Gebirgen u. j. w. 
jo if doch im allgemeinen, jo wenig wie bei Ber Bildung der Territorien älterer Zeit die € 
artigfeit phniticdder oder gewerblider Verhältniſſe per Gegend oder Berälferung maßge 
jo wenig auch bei den jpätern und neuern Gintheilungen ver Staaten in Brovinzen oder is 
lege geographiihe und Verwaltungsbezirke vie Rückficht auf gleiharrige Beſchäftigu 
Deniken oder phyfiſche Berhältniffe des Landes Die vorherrſchend enticheidende geweien. x 
jo enthält 3. B. die preußiihe Rheinproring, welche aus einigen 80, früßer und bis; 
zölichen Occupation von verſchiedenen Landesherren beberrſchten Territorien zuja 
it, jruchtbare Flußthäler und unfrudtbare Gebirge, Ader: und Waldgegenden, Wei 
vorherrſchende Aderbau: und Fabrikdiſtricte. In tem gröpern Theil ver Rheinprovinz 
Code civil, in einem fleinern, dem rechtsrheiniſchen Theil des Regierungsbezirk Kob 
das gemeine Recht und in einem jett getheilten rechtsrheiniſchen Kreije (Reed und Du 
das Breugiihe Allgemeine Landrecht. 

Die preupiihe Brovinz Weſtfalen if ebenjo aus ben verjchieteniten Territorien, 
mit ſehr abweichenden, nur in neuerereit mehr und mehr ausgeglichenen Provinzialr 
Guterrechte, Erbfolge u. j. m. zujammengejegt. Die Territorien diejer Provinz ſind zum: 
alrpreußiiche, zum Theil erfi infolge des Reichsdeputationshauptſchluſſes von 1803, 
folge ver Wiener-Gongrep-Acte von 1815 neu erworbene Landeſtheile. Es befteht z. 
gegenwärtige Provinz Weſtfalen aus vem Fürſtenthum, vormaligen Hodfiit Paper 
Graffchaft Ravensberg, dem Stift Herford, dem Fürſtenthum, früher reichsunmi 
Abtei Korvei, der reichſsunmittelbaren Grafſchaft Rietberg, der alten hohenzollernſ 
ſchaft Darf, der Abtei Eſſen, den Hochſtift over. Fürſtenthum Münſter, ven ehemals 
mirtelbaren Herrſchaften Rheda und Gütersloh, der Grafſchaft Hohenlimburg, der Hreien 
ſtadt und Grafſchaft Dortmund, der früher kurkölniſchen Feſte Redlinghauien, ven Grafl 
Zedlenburg, Lingen und Steinfurt und einigen erſt 1811 mediatifirten Herrſchaften 
Salm, Salsı:Kurburg nebfl den Amıern Ahaus und Bochold und einem Theil des 1811 = 
tifirten berzoglid arembergiihen und fürflih croviigen Amı Düllmen, jodann auf 
jonft naflauiihen Lande Siegen und den vormals reichſsunmittelbaren Grafſchaften Wittgem 

Im Münfterland beileht die Hof:, im Herzogthum Weitfalen (Regierungsbezirk 
berg) tie Dorfverfaſſung. In einigen Theilen des legtern waltet ein weit vorgejchrittener,, 
gedehnter Fabrifberrieb, in andern die Agricultur vor. Überdies haben in den verſchich 
Zerritorien jeit dem Reihöderutariondhauptihlup von 1803 verſchiedene deutſche Regiern 

gewechſelt. Dann bildeten fie jeit dem Tilfiter Zrieden von 1807 unter ber irembherr| 
Theile beziehungsmeije des Königreichs Weftralen, des Großherzogthums Berg und der fra 
nid-banfeatiihen Departements. 

Im größten Gegenjaß fteht die Bildung der Hauptlandedeintheilung einerfeits in Zı 
reih und andererjeits in England. 

Auch in Frankreich waren die verſchiedenen, ſchon früher als Provinzen bezeichneten 3 
Lothringen, Yanguedor, die Provence u. |. w. bejondere, vormald von eigenen geiftlichen 
weltligen Fürſten beberrichte Länder, welde nad ihrer Vereinigung mit dem franzöfl 
Rei zwar abgejonderte Verwaliungsbezirke, zum Theil indeß noch lange Zeit, unter ! 
behaltung ihrer althergebrachten eigenthümlihen Einrichtungen, jelbft beſonderer Zölle, 
trennte Landſchaften bildeten. In dem einen Äheil (den pays d’etat) beflanden noch bil 
Revolution jogar eigene Prorinzialflände, die dem in Frankreich jeit Jahrhunderten Kerrfi 
den Gentralijationsinflem mit jeiner Willfür: und Polizeiherridaft nicht ohne Erfolg wi 
Randen. (Bol. Aleris de Tocqueville, „Das alte Staatsweſen und die Revolution‘, in 
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ng von Boscowig, Anhang „Bon den Provinzialflaaten [Pays d’stat] und von Lan: 
ı befondern‘’, ©. 248 fg.) Kurze Zeit vor der Revolution wurde aud den übrigen 
n, ven fogenannten pays d’election, die Iheilnahme an der Provinzialverwaltung 
eben. @leich darauf zerftörte jedoch die Franzöſiſche Revolution diejenigen geographi⸗ 
fonftigen provinziellen Unterſchiede der ältern Territorien, melde ji) jenem Centrali⸗ 
Rem gegenüber erhalten hatten. Dadurch verſchwanden in Frankreich die letzten Reſte 
overnment, und ed vertaufchten die Franzoſen, wie Alerid de Torqueville fagt, für 
heit die Freiheit. Die erfte franzöjlfche Berfaflungsurfunde von 1791, welde „das 
eins und untbeilbar‘ erklärte, theilte deſſen Gebiet in 83 Hauptgebiete (departements), 
ıptgebiet in Kreife (districts, arrondissernents) und jeden dieſer Kreife in Bezirke 
), und es behielt ſodann auch die republifanifche Verfaſſung des Nationalconvents von 
Gintheilung in Hauptgebiete oder Departements mit Rückficht auf die danach bereits 
Befteuerung, Rechtspflege und Verwaltung, nebſt der weitern Eintheilung in größere 
m, in Fleinere Gemeinveabihnitte und Urverſammlungen bei; nur die Zahl der De: 
t8 wurde um einige vermehrt, dabei auch für jedes Departement ein Departemental: 
agdrath, für die größern Bemeinden Canton- und für die untern Abtbeilungen Ge: 
the eingefegt. In der dritten bald darauf erlaffenen Berfaffungsurfunde wurde dann 
mermwaltung für dad Departement, eine Zwiſchenverwaltung für bie Kreije oder Di: 
d eine Bemeindeverwaltung für die einzelnen Gemeinden nach völlig uniformen Grunp: 
d mit Wahl der Gemeinbebeamten und Bermaltungsräthe angeordnet. Später er: 
e Departementalräthe neben ven Präfecten, wie bie Bezirköräthe neben ben Unterprä- 
r in einigen abminiftrativ:richterlihen Geſchäften ein entſcheidendes, im Übrigen ein 
«8 Botum; e8 wurden die Vorſteher der Departements und Diftricte gleich den Ganton: 
Untermaires durd die Stantöregierung ernannt, die fie nah Willfür abfegen fann. 
der franzöflichen Departements, als Hauptunterabtheilungen des Staats, beträgt jegt 
ein 373 Arrondiffements und 2938 Gantone mit 37510 Gemeinden eingetheilt find. 
37,382225 Einwohnern Frankreichs enthalten die Departements, excl, Seinedepar: 
eip. im Marimum 1,300000, theild etwas mehr oder weniger als eine halbe Million, 
num 125000, durchſchnittlich etwa 425000. 
maland dagegen ift die noch jegt beftehende Brovinzialeintbeilung in Grafſchaften 
aus ältern felbfländigen Territorien hervorgegangen, indeß bis auf die vornorman⸗ 
t zurücdzudatiren und mit wenigen Beränverungen bis zur Gegenwart unangetaftet 
blieben. Die Eintheilung in Braffchaften (Counties oder Sbires, deren 40 in Eng: 
in Wales) bildet Die bürgerliche Haupteintheilung des Landed. Die Grafſchafts⸗ 

3 Hatte bereitö im 14. Jahrhundert ihre weientliche Ausbildung. Bon biefen Graf⸗ 
‚aren einige ehemalige Eleine Königreiche, 3. B. Kent, Sufler, Efier, Norfolk, Suffolf, 
e, andere jhon zur Zeit der jogenannten Heptarchie befondere Statthalterſchaften oder 
igreiche, wieder andere nad der normannijhen Eroberung abgefonderte Pfalzgraf⸗ 
Stets hatten diefe Grafſchaften die Bedeutung gleichzeitig von größern Gommunal: 
ı, wie von Gerichto- und Verwaltungäbezirfen. Die Friedensrichter als dasjenige 
Inftitut, auf weldem die Selbftverwaltung hauptſächlich beruht, werden von ber Krone 
zanze Grafſchaft ernannt. Ald Hauptbeamter fleht der Grafſchaft ein Sheriff vor, 
rfprünglid Statthalter des Königs in Bezug auf Yinanz:, Militär: und Gerichts⸗ 
ıg in der Grafſchaft war. (Vgl. hierüber die „Geſchichte und heutige @eftalt der eng: 
ymmunalverfaflung oder des Seligovernment‘ von Dr. Rudolf Gneiſt, zweite Auf: 
uptth. II, Bd. I, Abth. 2, ©. 403 fg.) Dabei waren und blieben Groͤße und Be- 
der Srafichaften fehr verſchieden. Durdfchnittlich enthalten jie in England 60 Qua⸗ 
n und 450000 Einwohner, in Waled nur 30 Duabratmeilen und 84000 Einwohner. 
nen haben die Grafſchaften mit wenigen Ausnahmen eine geringere Bevölkerung und 
t geringern Flächeninhalt ald die preußiſchen Regierungsbezirke. Nur die Grafſchaft 
auf 284 Duadratmeilen eine Bevölkerung von 2,0383051 Ginwohnern, Middleſex 

ich Londons auf 13 Duadratmeilen 2,205771 Einwohner, wogegen die Bevölkerung 
Brafichaften unter 100000, 3. B. von Rutland fogar auf 21859 berabgeht. (Dal. 
P. l, Abth. 2, S.412 fg.) 
thalb der Grafſchaft knüpfen fi Die wichtigften Beziehungen des Gemeindelebens an 
ipiele oder die Gemeinde: und Gutsbezirke an; ver Genfus von 1861 weift in England 
Irtögemeinden nad, die gegenwärtig als Pfarrkirchenbezirke für die Armenverwaltung 
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in diefer Hauptcommunalleiflung ihren wefentlichften Mittelpunkt haben und ein Bemifd 
kirchlichen Pfarrbezirken , mittelalterlidien Zehntſchaften und fpäter gebildeten Drisarme 
bänden darſtellen. (Gneiſt, S. 416.) Jedoch bilden feit ver Reform ded Armenweis 
Jahre 1834 die großentheild aus ver Zuſammenſchlagung mehrerer kleiner Kirchfpiele ern 
sen Sammıtgemeinden oder Unions (Kreife) die nächſte Unterabtheilung der Graffchaft, I 
in England und Wales (bis zum 1. Jan. 1858) etwa 640 eingerichtet waren. Bei unge 
18 Mit. Einwohnern in England und Waled kommen durchſchnittlich auf eine folche Mi 
oder Samnıtgemeinde 26—27000 Einwohner; im einzelnen ift Die Bevölkerung derfelbe 
doch fehr verſchieden. (Vgl. hierüber „Die engliſche Arnıenpflege” von Dr. Guſtav Kries 
ausgegeben von Dr. Karl Frhr. von Richthofen, ©. 50 fg.) 

Bon den für die ganze Grafſchaft ernannten Friedensrichtern verrichten einzelne bie 
wichtigen Gefchäfte vorzugsmeife in ven ihnen nahen Kreijen (Unions), während vie bei 
dern Geſchäfte und Recurdentfcheidungen über Beichwerben in ven verfchiedenen zum W 
freije der Friedensrichter gehörigen Reſſorts von den Kollegien der Friedensrichter ber: 
ihaft in ihren DQuartalfigungen beforgt werben. 

In Schottland, deſſen Einwohnerzahl (1851) 2,888742 beträgt, wo die Sammtg 
verfaflung aber nit obligatorisch durchgefũhrt iſt, kommen auf jedes der 883 Kirchſpiele 
ſchnittlich 3271 Einwohner. 

In Irland, das jetzt infolge der ſtarken Auswanderung ſeit einem Decennium nun 
6,500000 Einwohner in 3439 Armen: reſp. Wahlbezirken umfaßt, ſind für gewiſſe 
munale Beziehungen, insbeſondere die Armenvermaltung, ebenfalld Sammtgemeinven 
gebildet. Durkfchnittlih Haben die Sammtgemeinden 40196 Seelen, 21 Wahibezief 
legtere 1905 Einwohner, wobei aber im einzelnen Größe und Bevölkerung diejer € 
gemeinden und Wahlbezirfe erheblich voneinander abweicht. (Richthofen, a. a. O., 6.4 
243 u. 260.) 

In allen Iheilen Großbritanniens befteben überbied in ven Sammtgemeinven (Uniong 
deren verfihiedene Aufgaben eigene Organe des Selfgovernment. (©. hierüber — 4 
heutige engliſche Verfaſſungs⸗ und Verwaltungsrecht“, II, 667; desgleichen Fiſchel, „Die 
faſſung Englands”, ©. 307 fg., und Richthofen, a. a. O.) 

In Deutſchland Hat mit dem Neihsverband jede Analogie der einzelnen Territori 
der 1495 gebildeten Reichskreiſe als Hauptabtheilungen eined Reichsganzen längſt auf 
Der Deutſche Bund ift „ein völferrechtlicher Verein einzelner ſouveräner Kürften uni 
Städte für die Sicherheit und Unabhängigkeit Deutſchlands, für die Ruhe und das & 
gewicht Europas, wie für die Unverlegbarkeit der einzelnen deutfchen Staaten‘, und jebe 
vorgefommene Einmifhung des Bundestags in die innern Berfaffungsangelegenheiten ein 
deutfcher Staaten nur eine dem Weſen dieſes Staatenbundes widerſprechende GComye 
überfhreitung. 1 

Zwar fliehen dagegen die Vereinigten Staaten von Nordamerifa und feit 1848 bie 
tone der Schweiz in einer engern flaatliyen Verbindung, keineswegs aber als Provinzen. 
einzelnen Staaten, reſp. Gantonen iſt eine Mehrzahl von Gefeggebungs: und Verwa 
rechten mit dem ihnen entfprechenden Maße von Souveränetät vorbehalten. Der Bunw 
wird durch eine gemeinfame Gentralregierung und Gentrafrepräjentation nur in Bezug 
jenigen Angelegenheiten vertreten, welche nad Maßgabe der Bundesverfafſſung und des 
deövertrags den Gegenſtand und Inhalt ver Bundesgemeinjamkeit ausmachen. (Vgl. viel 
die betreffenden Artikel des „Staatö:Lerifon”: Bund, Bundesverfaflung u. |. w.) 

Ebenſo wenig ift eine Provinzialeintheilung im öſterreichiſchen Kaiſerſtaat erfennbar 
derſelbe thatfähhlih no gegenwärtig ein Gonglomerat von deutichen und außerbeutfchen, 
ih, zum Theil nur dur) Perfonalunion, vereinigten Erb> und Kronländern, Landſchaften 
Gebietstheilen bildet, die bi8 zur neuern Zeit abgefonderte Verwaltungen, auch meijt in 
fogenannten Poftulatenlandtagen , thbeilmeife, wie Ungarn, in ihrer eigenen Reichs 
ſelbſtändige Organe befaßen. Welcher Staatdorganismus aus einer Vermittelung des 
lihen Diploms vom 20. Oct. 1860 mit feinen föderaliftiihen Orundzügen und des 
grundgeſetzes vom 26. Febr. 1861, mittels deſſen ein monarchiſcher Einheitsſtaat mit 
ſamer Reichsvertretung geſchaffen werden ſoll, hervorgehen wird und wie weit von einer 
theilung in Provinzen die Rede fein kann, bleibt ver Zukunft vorbehalten. (©. Dfterreiä.) 

Dagegen hat fi in ver Mehrzahl der größern deutſchen Staatögebiete, in Kampfe MT 
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Individualismus, die Einordnung ber provinziellen Befonderheiten, welche mit den 
sen reihöunmittelbaren Territorien zufammenflelen, in ven Gefammtorganidmus des 
nnoch vollzogen, wenn auch fpäter und allmählicher, daher fchonender wie In Frank⸗ 
iſ immer noch traditionelle Anfnüpfungspuntte für provinzielleund municipale Selbſt⸗ 
ig und entiprechende ftändifche Drganifationen übrigblieben. War der Entividelungs- 
Yeutfchland zunächſt ein dem franzöfifchen völlig entgegengefegter, indem bie verfchie- 
der des Reichs, weltliche und geiftliche Fürften, den gemeinfamen Reichſsverband aus- 
iſſen, ihre Territorien von den Einrihtungen und Gefegen des Reichs unabhängig 
nd dieſelben zu ſelbſtändigen Staatögebieten erhoben, fo waren alsſsdann doch bie Lan- 
innerhalb dieſer ihrer Landesgebiete behufs Goncentrirung der Staatäfraft zur 

yen Austilgung der provinziellen Sonderheiten gendthigt. Es war das die Bebingung 
ht und jeder weitern politiſchen Entwidelung wie des Schutzes nad) außen, den ber 
Staat übernahm, während diefer Schug früher von einzelnen Gorporationen, Städten 
ichaften für fi allein beforgt worden war. In dem mit der Ausbildung der Landes⸗ 
t eintretenden Kampfe ded modernen Staats, der fi anfangs als abfoluter ober als 
at geltend zu maden hatte, mit dem auf ſtändiſcher Olteberung und landſchaftlichen 
ngen beruhenden Feudal- und Ständeweſen mußte die landesherrliche Gewalt fiegen ; 
ji felbft fowie die ihr nothmwendigen Finanz: und Militärfräfte nur auf eine ein= 
jeſtaltung der unter ihrem Negime zu einem Staatöganzen vereinigten und zufammen: 
n Territorien flügen. „Ohnehin“ (fagt Roſcher in feiner „Nationalökonomik des 
8 und der verwandten Urproductionen‘, S.7, in ber Binleitung, „Die Gentralifation 
einen Staaten im Staat”) „geboren die Menſchen lieber einem großen Herrn als 
nen; was aber würde heutzutage die Öffentlihe Meinung von einem Staat urtheilen, 
m die innere Rechtöficherheit, um die Geſundheit, Bereicherung und Bildung feiner 
sen gar nicht kümmerte?“ Und weiter S. 9: „Die Selbfländigkeit der Provinzen wird 
ı Hortfhritt der Amtshierarchie, jeder Verbeflerung des Transportwefend, jeder Zu: 
3 allgemeinen Nationalfinns geringfügiger.“ 
ußten bei einer fräftig fortjchreitenden Entwidelung des neuern Staats auß der Lan- 
hkeit audy in Deutichland die einzelnen, unter Einer Landeshoheit zufammengefügten 
Iandigen Territorien mit innerer Nothwendigkeit in Provinzen verwandelt und fo ald 
Glieder einen Staatdganzen eingeorpnet werben. 
hab Died aber in den einzelnen deutſchen Staaten auf verfchiedene Weile; bald voll: 
‚ bald weniger vollfommen; bald fo, daß man nad franzöftfhem Vorbild die neuen 
yeilungen des Staats, wenigftend vorerft, nur als größere Apminiftrationsbezirke für 
Iregierung, mit Befeitigung jedes Selfgovernment, einrichtete, auch den fpäterhin zur 
ıe an der Bezirföverwaltung berufenen Nepräfentativverfanmlungen (Provinzial- 
ur ein conjultatived Botum und untergeordnete Befugnifle einräumte; bald fo, daß 
Iten landſchaftlichen Stände neben ben neuen Staatöverwaltungäbezirken fortbeftehen 
venigftens ihre Zufammenfegung nad den feudaliftifchen Traditionen der ftändifchen 
g ordnete. 
fondere bei den die Autonomie und Selbftverwaltung betreffenden provinzialftänbi= 
ihtungen fommt aber vorzugsmweife in Deutſchland die ſehr verſchiedene Größe und 
ng von großen, mittlern und Eleinen Staaten in Betracht. Daſſelbe gilt von ben 
id Unterabtbeilungen für die Landedvermaltung. 
ner der Staat ift, deſto weniger bedarf es weiterer Hauptabtheilungen, und als Unter⸗ 
en des Landes genügen bloße Verwaltungsbezirke; die Centralgewalt ſteht in ven 
taaten unmittelbar über den drtlihen Gommunal: und Polizeibezirken. berdies 
jih in ihnen ganz angemeffen jociale, wirthſchaftliche und politifche Angelegenheiten 

en Organen. Insbeſondere gilt daher nur für größere Staaten, foweit e8 fih um 
l-, refp. Kreißvertretung, nicht blo8 um Selhftverwaltung von drtlihen Communen 
mas Roſcher, a.a.D., ©. 11 u. 13 bemerkt: ‚daß der Bipfelpunft jeder Volls⸗ 
ng da eintrete, wo ſich die übrigen juriftifchen Perſonen, vie Heinen Staaten im Staat 
Befammtftaat unterworfen haben, aber fonft noch lebenskräftig fortbauern und dabei 
d Glieder, Gebäude und Grundlage im Gleichgewicht flehen, wo dagegen ver Staat 
weitern Fortfchreiten, in feiner Gentralgewalt nicht alle Eleinern, geſellſchaftlichen 
ig aufgelöft hat, ſodaß fie Fein eigene8 Leben mehr befigen und die Unterabtheilungen 
'erifon. XI. 14 
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nur ihm jelbft gegenüber einen zujammenhanglojen Haufen von Individuen bilden, daB: 
gleihfam in Staub verwandelt worden.” Nur infomweit als ber WBetteifer der einzelnen Sta 
glieder ſchaden würde, jei die Gentralifation heilſam, alfo namıentlid in der auswärtigen Ba 
im Heerwejen wie in allen Staatsthätigkeiten, welche am beften maſchinenähnlich geübt weı 
Umgefehrt, wo jener WBetteifer nugt, da würben die Gentralijationsbetrebungen nur ſche 

Der Einflug und die Bedeutung ter Provinzen oder ihnen gleichſtehender Hauptab 
lungen, wie ber provinzialſtändiſchen KRörperjchaften für bie politiiche und fociale Entwicke 
hängt wejentli vom Volkscharakter und vom Geiſt der Staatöverfaflung ab. Iſt Eng 
derjenige Staat, wo das heilſame Gleichgewicht ber beiden Gegenſähe am früheſten erreicht 
wol eben darum am längften bewahrt worben, wo ed zwar zu eigentlichen Provinziallandu 
nie gekommen, aber auch eine despotiſche Übergemalt des Mittelpunftes über die Brovi 
trog der Omnipotenz des Barlamentd — in feinem Lebenskreiſe wahrzunehmen ift ( 
a. a. O.), fo verſchwindet Dagegen in Frankreich jede reelle Wirkjamfeit des gleihwol 
ten Beneralconjeil oder Departementsraths neben bem Präfecten gegenüber dem ben 
Staatsorganismus bis in die unterfien Kreife beherrſchenden Centraliſationsſyſtem; es 
der weltgeſchichtliche Beruf der franzoͤſiſchen Nation, in der Bewegung zwiſchen Gegenjä 
übrigen Rationen auch binfihtlih dieſes Gegenſtandes geſchichtliche Lehren, aber a 
ſchreckende Beijpiele zu geben. War allerdings ein vollfonmenes einheitliches Staa 
das eine nothwenvige Bedingung und ein Bebürfnig für die menſchliche Entwidelung 
lange unmöglich, als (wie trog aller Gentralifation und Willfürherrichaft auch in Fr 
bis zur Revolution Hin) die verſchiedenen Landſchaften durch abweichende Befege über 
zung u. j. w., ſelbſt durch Zollichranfen, Staaten im Staat bildeten, fo jchlug die eine 
tbeilbare Mepublif mit der radical neuen Departementalverfaflung in das Gegentheil um. 

Gonftitutionen und Gefege der legten Decennien haben zwar aud in den jonft zurü 
benen deutihen Staaten eine abminiftrative und finanzielle Staatseinheit hergeftellt. 
fieben dagegen in mehrern biefer Staaten noch die Staats- und die Provinzial, reſp. die 
verfaflung unvermittelt und disharmoniſch nebeneinander. 

Bon Preußen wird fpäter ausführlicher die Rede jein. 
In Hannover umfaflen die an Stelle der Provinzialregierungen ald Mittelbehö 

chen vem Staatdminifterium und den Amtern, den Stadt- und Patrimonialobrigkeiten 
tenen ſechs Landdroſteien (excl. namlich der Berghauptmannſchaft Harz), zufolge 
12. Oct. 1822 und Verordnung vom 18. April 1823 (1. Bölig, „Die europäiſchen 
gen u. f. w.”, Bo. 1, Abth. 1, ©. 269 271 fg.), mit Ausnahme von Oftfriesland, je 
alte Landſchaften. Fürflen: und Herzogthümer wie Grafſchaften; dieſe letztern haben ei 
verſchiedene Größe und Bevölkerung. Hannover hatte mit ſeinen gegenwärtig 1,820000 | 
wohnern urjprünglich folgende ältere Landihaften oder Provinzen Ralenberg, Grubenha 
Lüneburg, Bremen, Berven, Lauenburg, Hoya, Diepholz, Hadeln und Bentheim, wozu 
1815 Osnabrück, Hildesheim und Oſtfriesland binzutraten. 

Das Landesverfaſſungsgeſet vom 6. Aug. 1840 (8. 81) ließ Provinziallandſchaften 
ſtehen 1) für die Fürſtenthũmer Kalenberg, Göttingen und Grubenhagen, nebſt Eichsfeld 
einigen befiiichen Anıtern, 2) für das Fürſtenthum Lüneburg incl. eines Theils vom Her 
thum Sachſen-Lauenburg, 3) für die Grafſchaften Hoya und Diepholz, 4) für die Her 
thümer Bremen und Berben, 5) für das Fürſtenthum Osnabrück, 6) für das Fürſtent 
Hilpesheim nebft Stadt Boslar, 7) für das Fürſtenthum Oftfriesiand nebfl dem Harlin 
lande. Dabei blieb weiterer Berhandlung vorbehalten, wiefern auch in andern Landesth 
Provinziallandfchaiten eingerichtet oder diejelben andern Provinziallandſchaften angejchlı 
werben jollen. Den Brovinziallandichaften ift dad Recht zur Zuftimmung, Aufhebung, 
änderung oder authentijchen Interpretation aller die perfünliche Freiheit, das Privateigent 
oder fonflige wohlerworbene Rechte beſchränkenden oder entziehenden VBrovinzialgejege, wir 
Bewilligung provinzieller Abgaben und Laflen vorbehalten. Größere Rechte, wo fie beſte 
jollten hierdurch nicht ausgeichloflen werben. 

Die vielfad) erneuerten Beſchwerden diefer Provinziallandichaften, rejp. der damit zuf 
menhängenden ritterfchaftlihen Gorporationen wegen ihrer alten Rechte, ſowol gegen das 
fafjungdgejeg von 26. Sept. 1833, al8 gegen die fpätern, indbefondere die unterm 5. € 
1848 nad Vereinbarung ergangenen Abänderungen und wie ver Bundestag, über feine 6 
petenz als völferrehtliher Verein fouveräner Fürſten hinausgreifend, fi in die Berfaffu 
angelegenheiten des Koͤnigreichs Hannover hineinmifchte, find befannt, und Doch befigt die | 



Provinz 211 

Nvweriſche Ritterihaft nur 5 Proc. des cultivirten Landes und 7 Broc. der Forſten. Das Ver: 
Meagtgeſetz vom 5. Sept. 1848, betreifend verjchiedene Anderungen des Landeöverfaflungs- 
u, beſtimmte im F. 33 nur, daß die Verhältniſſe der Provinziallandſchaften, deren Zu- 
Beersfehung und Wirkungsfrels nad) vorgängigerBerhandlung mit ven beſtehenden Brovin- 

haften Durch allgemeine Geſetzgebung geregelt werben follten. Ein diejerhalb erlaſſenes 
Fr vom 1. Aug. 1851 wurde aber wiederum fuspendirt. (S. Zachariä, „Deutſche Ber: 

uegeſetze der Gegenwart“, S. 228 u. 242.) 
Yard) die octroyirte koͤnigliche Verordnung vom 1. Aug. 1855 wurden alddann, unter 

ung jener Beflinnmung und bei Wiederherftellung der Verfaffungsbeflimmungen von 
, den in den verjchienenen Provinzen beftehenven ritterfchaftlihen Gorporationen ihre 
kamäßigen Rechte und namentlich die Befugniß wieder eingeraumt, ihre Statuten mit 

iger Genehmigung abzuändern ober neue Statuten einzuführen, auch Bereine zur Erhal⸗ 
ihrer Güter einzurichten. (Zachariä, a. a.D., erfle Kortfegung, S. 13 u. 34). Dieje 

tionen und die Brovinziallanpfchaften fallen wefentlih zufammen, und die Verordnung 
1. Aug. 1855 verlich wiederum den Ritterjchaften der legtern das Recht zur Wahl von 
deputirten zur Erften Kammer. (S. Rittergüter.) 

ꝛAußerdem betreffen die Befugniffe der Provinziallandfchaften thatſächlich einige Verwal- 
Bplangelegenheiten, wie Beuerfaflenweien, ſodann Theilnahme an ven Wahlen von Mitglie- 

a des hoͤchſten Gerichts und auf den Vrovinzialbezirk bezügliche Gefeßgebungsangelegen- 

Es Königreih Sachſen zerfällt in vier Kreife je unter bejondern Kreispirectionen 
‚ Leipzig, Zwickau und die Oberlaujig zu Baugen) von je 84 bi8 45 Duabdratmeilen 

wip. 827000 und 300500, zufammen 2,225240 Ginmobnern. Die 4 Kreiſe zerfallen 
zAmtshauptmannſchaften. Neben dem durch Die Staatöverfaflung geregelten allgemeinen 

emaltungsorganismud beftehen in jenen Kreifen Kreidtage und ritterfhaftliche Gonvente, in 
Lberlaufig Provinzialftände, reſp. Vrovinziallandtage, weſentlich aus den KRitterguts- 

Ban der betreffenden Landestheile, und bilden die Kreisconvente, xefp. der oberlaufigifchen 
winziallandtag auch den Wahlförper für die Wahlen der Rittergutsbefiger zur Erften und 
en Kammer. (S. Rittergüter.) Die Wirkjamfeit der beſondern Provinzialfände ver 

mlaufig bezicht ji) indbejonvere auch auf communale Einrichtungen, unter andern auf eine 
rfjame Hypothefendanf. (S. Hypothekenbanken.) Ingleihen hat die altländiſche Rit⸗ 
neuerlid einen Verein zur Beförberung des Realcredits miitteld Ausgabe von Pfand⸗ 
gebildet: (Vgl. zu Obigem die Sächſiſche Verfaffungsurfunde vom 4. Sept. 1831, 

‚and das Wahlgefeg de eod., II, $. 25 fg., S. 170 u. 192 in Zachariä, a. a. O.) 
' Das Königreih Würtemberg mit 354 Quadratmeilen und 1,720000 Einwohnern ift 
ner Kreife getheilt (Nedar:, Schwarzwald-, Jart: und Donaufreiß), beziehentlih im 
Timum und Minimum zu 113 und 60 Duadratmeilen und zu 497375 und 376750 Ein: 
mern. Die A Kreije zerfallen in 64 Oberämter mit 1912 Gemeinden. Jedes Oberamt, 
weichen mehrere Gemeinden vereinigt find, bildet gemäß der Verfaſſungsurkunde vom 

3). Sept. 1819, $. 64, und des Verwaltungsedicts von 1822 eine Amtskörperichaft, Die durch 
Amtsverſammlung vertreten wird, welder leßtern eine weſentliche Theilnahme an der wei- 

Bu Bertheilung von Staatöfleuern und Laſten innerhalb des Oberamtsbezirks und eine auto: 
iſche Mitwirkung bei den Gommunalverhältniffen der Amtskörperihaften zufteht. (Dal. 
ariä, a. a. O., S. 305, und Brundfteuer, Bd. VII, ©. 182.) 
Im Königreih Baiern (1861 mit 4,688800 Einwohnern) beſteht die provinzielle Haupt: 
Heilung des Landes aus acht Megierungdbezirken oder Kreifen (Ober: und Nieder: 
em, Ober-, Mittel- und Unterfranken, Oberpfalz, Schwaben und Rheinpfalz), mit reip. 
9 und 108 Duadratmeilen und 778000 und 484000 Einwohnern. (Vgl. Kolb, „Handbuch 
vergleihenden Statiſtik“, dritte Auflage, S. 217.) In jedem der acht Kreife Baierns fleht 
Kreißregierung mit einem Präſidenten an der Spige, ein anfangs dem franzöfifchen General: 
der Departements nachgebildeter Landrath, d. h. eine aus Wahlen der Kreißeingefeflenen 

korgegangene Kreißvertretung zur Seite, beren Organifation 1825, dann durch Berorbnung 
15. Aug. 1828 erfolgte (vgl. hierüber „Staats: Lerifon”, II, 217 fg. u. 262, Art. 

ieen), ſchließlich aber durch das Geſetz vom 28. Mai 1852 (vgl. Zahariä, a. a. O., 
149 fg.) weientlid reformirt worden if. 
Zufolge dieſes neuern Geſetzes bildet jeder Regierungsbezirk eine Kreicgeme mne und beſteht 

} ® 
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in jedem berfelben als Vertreter diefer Corporation ein Landrath. Dieſer Landrath wird gebild 
1) aus Vertretern der Diftrictögemeinden ; 2) aus Vertretern der der Kreidregierung unmittel 
bar untergeorbneten Städte, 3) aus Vertretern der größern Grunbbefiger, welde behufs d 
Wahl in Höchftend vier Wahlbezirfe vertheilt werben; 4) aus drei Vertretern der wirklichen fell 
ftändigen Pfarrer ; 5) aus einem Vertreter ber Liniverfität, wo eine ſolche befteht. Die 7 
gefchieht überall mitteld Stimmzettel. Für die Mitglieder werden Erfagmänner gemäßlt. 
Landräthe werden auf die Dauer von ſechs Jahren und ein Ausſchuß verjelben auf drei Ich 
gewählt. Ihre Wirkfamkeit umfaßt die Aufftellung eines Etats und Beſchließung von 
gaben, refp. Kreiseinrichtungen, Straßen, Gebäuden u. |. w. für die Kreidgemeinde, Prü 
von Gemeinderehnungen, Erwerbung, Veräußerung, Verpfändung von Realitäten und Reqhti 

. für Rechnung der Kreidgemeinde, Begutachtung von Veränderungen im Umfang von B 
tungs⸗ und Negierungsbezirken, auch über Gegenſtände der Landedcultur, Beſchwerdefüh 
u. ſ. w. Der Steuerfuß aller directen Steuerarten beflimmt den Mapftab für Kreisuml 

Ferner, um nod einige Beifpiele für die Gintheilung ver Gebiete anzuführen, befteht 
Großherzogthum Heffen aus den drei Provinzen Starfenburg, Oberheflen, Rhein 
von reip. 55, 73 und 25, zufammen 153 Duadratmeilen und 322934, 299231 
234643, zufammen 856804 Einwohnern; Sahjen- Weimar aus drei Kreifen: We 
Eiſenach, Neuſtadt mit reip. 324, 22 und 1% = 66 Ouabratmeilen und reſp. 137 
81000 und 49000 Einwohnern. 

Menden wir und jetzt zueBrovingialeintheilung des preußifchen Staats und deren Ü 
eintheilungen. Derjelben liegt, abgefehen von wenigen fpätern Veränderungen, jo nam 
ber Bereinigung der Provinz Kleve-Berg mit dem Großherzogthum Niederrhein (der 
provinz), die Verordnung wegen verbefferter Einrichtung ver Brovinzialbehörben vom 30. 
1815 zum Grunde. (Vgl. von Rönne, „Staatsrecht der Preußiſchen Monarchie“, 
Auflage, Bd. I, Abth. 1.) 

Preußen, einfchließlich de8 Jahdegebiets und Hohenzollern, mit über 18,500000 
wohnern und 5100 Duadratmeilen, zerfällt in acht Provinzen, Provinz Preußen (Of- 
Meftpreugen), Bofen, Brandenburg, Pommern, Schlefien, Sachſen (die öftlichen Pro» 
MWeftfalen und Nheinprovinz (die weftlihen Provinzen). Diefe 8 Provinzen enthalten. 
deren abminiftrative Iinterabtheilungen 25 Negierungäbezirke und zuſammen 337 Kreife; 
gegen zerfallen die (zum Verwaltungsbezirk der Rheinprovinz gelegten) hohenzollernſch 
in fieben Oberamtsbezirke. Innerhalb jener Kreiſe zählt der preußiſche Staat 994 
und 31242 ländlihe Gommunen oder Dörfer, außerden 8097 Eolonien, dazu 11931 
werke und 30277 einzelne Gtabliffements, welche theild Kommunen für ſich bilden, theils 
außer einem Gommunalverbande ji befinden. Die Regierungsbezirke find theilweife *— 
deutender Größe und Bevölkerung. So enthält z. B. der Regierungsbezirk Koönigsber 
Preußen 938000, Gumbinnen ebendaſelbſt 671000, Marienwerder 682000, Poſen 91 
Votsdam einſchließlich Berlin beinahe anderthalb Millionen, in Schlefien der Negierungshegl 
Bredlau 1,250000, Düffelvorf in ver Rheinprovinz 1,063000 Einwohner u. f. w. und mg 
ber Neuvorpommern umfaflende Regierungsbezirk Straljund erheblid weniger, nämlich my 
203000, außerbem der Regierungdbezirf Erfurt 354000, während andere Regierungsbezig 
nicht unter — 500000 Seelen zählen. 

Anftatt in Baiern die Landräthe, d. h. dort die repräfentativen Körperjchaften der Kell 
mit den Regierungäbezirfen zufammenfallen, find in Preußen bie Regierungsbezirke ledigh 
Verwaltungsorganismen; nur bie Provinzen haben jede in ihren Provinzialfländen, demnäd 
aber auch die Unterabtheilungen ver Regterungsbezirke, die Kreife, in den Kreiöftänden befem 
dere Vertretungen mit Theilnahme an der Verwaltung. Die Bevölkerung der einzelnen Ba 
vinzen Preußens kommt der Bevölkerung der überwiegenden Mehrzahl ver deutſchen Stastl 
gleich ober überfleigt fie noch erheblih. Sie beträgt in ver jegt aus Oft: und Weftpreußen g1 
fammengefegten Provinz Preußen mit 4 Regierungdbezirken und 57 Kreifen auf 11788 
bratmeilen 2,744500 Einwohner; in der Provinz Poſen mit 2 Regierungdbezirfen 
26 Kreifen auf 536 Duadratmeilen 1,417155 Einwohner ; in ver Provinz Brandenburg, 
fchlieplich der dazu gehörigen Nieverlaufig und mit der Stadt Berlin als befonderm Stadik 
mit 2 Regierungdbezirken und 33 Kreifen auf 734 Quadratmeilen 2,329996 Ginwoh 
in der Provinz Pommern mit 3 Regierungdbezirken und 26 Kreiſen auf 577 Quadra 
1,328381 @inwohner; in der Provinz Schleſien mit 3 Regierungsbezirken und 58 Kreifl. 
auf 742 Quadratmeilen 3,269613 Ginwohner; in der Provinz Sachen mit 3 Regierung 



Provinz 213 

wirken und 41 Kreilen auf 461 Ouabratmeilen 1,910062 Einwohner; in ver Provinz Weft- 
kn mit 3 Megierungdbezirfen und 35 Kreifen auf 368 Duabratmeilen 1,566431 Binwohner; 
ader Rheinprovinz mit 5 Megierungsbezirfen — außer ben unter verfelben Provinzialver: 
witung flehenven hohenzollernfchen Landen — und mit 61 Kreifen auf 487 Ouabratmeilen 
096629 Einwohner; in den hobenzollernfhen Landen, welche in 7 Oberamtsbezirke zer- 
en, und dem an der Nordſee belegenen Eleinen Jahdegebiet auf 21 Duadratmeilen 65100 
Immohner. (S. Grundvertheilung, Bd. VII, 6.207, und „Jahrbuch für die amtliche 
Matiftif des preußifchen Staats“, Jahrg. 1862, Thl. 1, S.67 fg. Zählung von 1858, 
mhrend 1864 im Staate nahezu 20 Mil. Einwohner vorhanden.) 
. Die Bezirke der acht Armeecorps, außer ven Garbe-Armeecorpd, congruiren, wenn nid 
Frall, jo doc größerntHeils mit den Provinzen, hingegen die Bezirke ver 21 Appellationd- 
Wihte von jieben Provinzen meift mit ven Negierungsbezirfen, der Bezirk des Appellations- 
with zu Köln aber meift mit ver Rheinprovinz, fomweit der Code civil gilt. 
+. Der Umfang der preußifchen Kreife ift in der Regel in ven öftlihften Provinzen verhältniß- 
Big bedeutender, dagegen die Bendlferung vorteinerelativ geringere, andererſeits der Flächen⸗ 
Weit ner Kreije in den mittlern, befonders in den weftlihen Provinzen durchſchnittlich ein weit 
erh Hingegen Hier die Einwohnerzahl meift eine relativ weit größere. Beiſpielsweiſe 

t der Flächeninhalt des größten Kreiſes im Regierungäbezirt Königsberg 32 Quadrat⸗ 
Im: Heinften etwa 15; abgejehen von dem Stadtfreife Königsberg mit 87000 Ein- 

‚ die größte Einwohnerzahl eined Kreifes in der Provinz Preußen 51000, die geringfte 
33000; in der Mark Brandenburg im Regierungsbezirf Potsdam der Flächeninhalt 

Nadratmeilen und die Einwohnerzahl 67000 beim größten, 20 Ouabratmeilen und 
200 Ginmwohner beim kleinſten Kreife und der geringflen Bevölkerung. In der Provinz 

‚ Regierungsbezirk Kößlin, gibt es einen Kreis von beinahe 44 Duadratmeilen mit 
000 Einwohnern, dagegen einen Kreid mit nur 94/, Quadratmeilen und 18000 Einwoh⸗ 

gr; in Schlejien, Negierungsbezirt Bredlau, nur Kreife von 6—15 Duadratmeilen, im 
zum und Minimum mit 73000, reip. 24000 Einwohnern ; in der Provinz Sachſen einen 
id von nicht ganz 3 Duadratmeilen und einen Kreis von beinahe 20 Duadratmeilen, einen 
W mit 14000 Einwohnern und Kreife mit einigen 60000 Einwohnern; in der Provinz 

alen Kreife von 5 und von 15 Duadratmeilen und folde von 21000 und von einigen 
0 und ſelbſt 80000 Einwohnern; in der. Rheinprovinz dergleihen von weniger als 4 
en mehr ald 10—15 Quadratmeilen, reſp. von einer Einwohnerzahl von 20000 bis zu 

Ba 70000. 
Reben der Provinzial: und Kreißeintheilung beſtehen in einigen Provinzen Preußens noch 

ige nur einzelne Theile einer Provinz und nicht überall ganze Regierungsbezirke umfaſſende 
mwnalfländifche Verbände, von melden ſpäter beſonders die Rede fein wird. 
Außerdem muß der Erörterung der Provinzialflände und Provinzialverfaflung in Preußen 

#Bemerkfung vorausgeſchickt werben, dag es ſich Hierbei nur um die politifche Eintheilung des 
eb, bezüglich um Die Theilnahme ver diefer Haupt: und Unterabtheilung des Landes ent⸗ 
enden politiichen Körperichaften an der Staatöverwaltung und Geſetzgebung handelt. In 
derer, namentlich in Beziehung auf das Creditweſen der Rittergüter, neuerlich auch von Be: 
Bingen ohne Rittergutöqualität, beftehen in mehrern Provinzen des preußifchen Staats je 

ältern Landſchaften und Territorien eingerichtete ritter- oder Iandfchaftliche Creditverbände, 
As ald Unterabtheilung eined Hauptereditverbandes, theils jelbftändig, Hinfichtlich deren auf 
Art. Ereditanftalten, fomwie auf den Art. Ereditvereine, Bd. IV, S. 189 fg. u. 209 fg., 
tdgewiejen wird. - 

b 

Bährend die Vertretung (der Landrath) mit ber corporativen Verfaflung ber Kreisgemeinde 
den acht Kreiſen Baiernd erft mehrere Jahre nach Publication der bairiſchen Landesverfaffung 
kerichtet wurde, ift die Provinzialverfaffung in Preußen vielmehr ver Staatöverfaffung zu 
ge voraudgegangen und bis zu biefer Stunde mit Iegterer in ihren Brundelementen nit in 
lang gefegt worben. Auch congruirt die provinzialſtändiſche Sinrichtung von 1823 nicht 
mal durchweg mit der ſchon 1815 im weſentlichen feftgeftellten territorialen Abgrenzung ber 
yeinzen , indem fich die erftere in Brandenburg und Pommern vielmehr an die ältere Landes: 

& Brovinzbegrenzung anſchließt. 
Der fpeciellern Darftellung der provinzialſtändiſchen Verfaffung in Preußen müflen einige 

Borifche Bemerkungen vorausgehen. 
Auch in den einzelnen Landſchaften, aus denen der brandenburgifch:preußifhe Staat zu: 
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fammengefegt ift, haben überall Territorial: oder Provinzialftände bis zu der Zeit in voll 
Wirkfamkeit befanden, ald der Große Kurfürft Friedrich Wilhelm im Jahre 1653 den Laul 
ftänden der Kurmarf Brandenburg, Prälaten, Herren, Nitterfchaft und Städten, bie I 
Landtagsreceſſe ausfertigte, und als demnächſt König Friedrich Wilhelm I. ungeachtet feiner 
der Erbhuldigung in den verſchiedenen Provinzen den Ständen derſelben gegebenen 
ficherung, „daß er deren Rechte wie im allgemeinen auch die Landesverfaſſung aufrecht erhal 
wolle“, auf die Remonftration der preußifhen Stände wegen eined Generalhufenſchoßes,, 
durch das ganze Land ruinirt werden würbe” (1717) refolvirte: „Tout le pays sera rui 
Nihil kredo, aber died kredo, daß die Junfers ihre Autorität, nie pos volam (dad liberum voll 
wird ruinirt werden. Ich aber ftabilire die Souverainete mie ein rocher von Bronze!” alßj 
ebenfo ven kurmärkiſchen Landftänden in feiner Refolution vom 22. April 1713 erklärte, , 
er in Zukunft feloft für die Wohlfahrt und für das Beſte feiner Unterthanen Tanvesvät 
jorgen, ganz befoundere Sorgfalt aber darauf wenden werde, daß Gerechtigkeit in feinen Lai 
blühe, im übrigen aber die Kandtagdreceile genau und gründlich prüfen und darüber 
werde, ob und inwieweit ſolche Receſſe auf die gegenwärtigen Zeiten noch anwendbar u 
nicht das eine oder andere, fo zu des Landes Flor und Wahsthum dienen könne, darin zu 
ändern und zu verbeffern fein möchte. Er wolle niemals verfprechen, was er nicht auch koͤni 
und unverbrühlid zu halten gedenke.“ 

Wie in den übrigen deutfchen Ländern beftanden vormals aud) in ver Provinz until 

a 
r 

und in den andern von den Hohenzollern erworbenen verſchiedenen Territorien landſtän 
Berfaffungen mit allen gewöhnlichen, theils uranfänglihen, theild fpäter ven Fürſten abgevral 
genen Attributionen der Landſtände, ald dem Recht zur Bewilligung der Steuern, ber bir 
wie der indirecten, bald mit ausfchließlicher, bald mit theilweifer ftändifcher Verwaltung, i 
Tpeilnahme an der Geſetzgebung, an ver Beftellung ver Landesgerichte, mit dem Recht; 
Ginwilligung in Kriege und Bündniffe, wie in Beräußerungen, mit Garantirung des In 
nats gewifler Beamtenfategorien, mit Huldigungdreverfalien und andern urfundlichen 
jegungen feitend der Fürften, felbft mit den Recht zum bewaffneten Widerflande der 
gegen den Landesherrn (Lancizolle, „Königthum und Lanpflände in Preußen”, ©.4 
wie alle8 died, indbefondere der bewaffnete Widerſtand auch in den verſchiedenen bairif 
Territorien galt. (Vgl. hierüber von Lerchenfeld, „Die altbairifchen landſtändiſchen rei 
und Landesfreiheitderflärungen“ mit gefhichtlicher Einleitung von Rodinger.) Noch befin 
durch das 18. Jahrhundert in den verfchiedenen, unter hohenzollernſchem Scepter vere 
weftlihen und öftlihen Territorien, Oftpreußen, Schlejien, Kleve und Marf u. f. w. ei 
gefonderte Provinzialverwaltungen, meift unter befondern Provinzialminiftern, dabei ve 
dene Verwaltungs, Steuer: und Finanz-, fogar für mehrere Provinzen und Landſchaften 
fondere Zollgefeßgebungen mit Zoll: und Verkehröfchranfen zwifchen ver einen und an 
Nur der Geift eines Friedrich des Großen vermochte ed, die Kräfte diefer mannichfaltig geftalt 
ten Staaten im Staat zu großen einheitlihen Actionen zufammenzufaffen. Sobald ein fol 
das Ganze beherrſchender Geift fehlte, bedrohte die Wirfung jener 'Brovinzialverfaffungen 
Eriftenz des Staatd. Died aber wurde erft bei dem tiefen Fall Preußend nad dem Til 
Frieden von 1807 erkannt. Zu den nothwenbigen Reformen des großen preußifchen Minifte 
Freiherrn vom Stein in der Eurzen Zeit vom October 1807 bi zu feiner Verbannung dur ir 
poleon im December 1808 gehörte mit Befeitigung der Babinetäregierung auch die der Prov 
zialminifterien, ſowie die Einführung von Reflortminiftern, vefp. eines Befanımtminifteriuml 
und Staatdrath8 für die ganze Monardie, vabei die Beitellung von Oberpräfidenten als perpe 
tuirlihen Commiſſarien des Geſammtminiſteriums an Ort und Stelle für die verfchiedend 
Hauptunterabtheilungen des Staats, damals eined Oberpräſidenten für die Provinzen DR 
preußen, Ritauen und Weftpreußen, eines für die Kurmark, Neunarf und Bommern und eine 
für Schlefien; viefe zu dem Zweck (vgl. Bublicandum vom 16. Febr. 1808, betreffend vie ver 
änderte Verfaffung ver oberften Staatsbehörden der preußijchen Monardjie in Beziehung au 
die innere Landes: und Binanzverwaltung), „ver Staatövermaltung die größtmögliche Einhell 
Kraft und Regfamkeit zu geben, fie in einem oberften Bunfte zufammenzufaffen und die Beiftel 
Eräfte der Nation und des einzelnen auf die zweckmäßigſte und einfachfte Art dafür in Anfprui 
zu nehmen, forvie zu mehrerer Belebung des Geſchäftöganges in ven Provinzen”. Gleichzeit 
beflimmte eine Verordnung vom 26. Febr. 1808 die Trennung der Juftiz von der Vermaltun 
wie den Beruf und die Bonipetenzen der verfchiedenen Verwaltungszweige, insbeſondere d 
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beierungen im Sinn derjenigen perfönlichen, geiftigen, fittliden und wirthſchaftlichen Frei⸗ 
ia, welche pie unerlaplihe Grundlage und Vorausfegung der Selbftvermaltung bilden muß. 
: Diefen prineipiell und organiſch zuſammenhängenden Grundlagen des neuern preußiichen 
Istöweiend, welche inzwiſchen in der Agrar und in der Gewerbegeſetzgebung praftifch 
u Leben getreten waren, entſprachen demnächſt das lange vorbereitete Gefeg vom 26. Mai 
818 „aber den Zoll und die Verbrauchäfteuer von ausländischen Waaren und über ven Ver: 
kr wiſchen den Provinzen des Staatd” , wie die Befege vom 30. Mai 1820 über die gleich⸗ 
Wie Einrichtung des Abgabenweſens, die Klaffen-, Mahl:, Schlacht- und Gewerbefteuer. 
khäurch jene Bejek von 1818 wurde unter den verfchiedenartigen, feit 1815 zum Theil neu 
mmengefeßten, politifch zu Einem Staat verbundenen Ländergebieten Die zur Begründung 

len Fundaments eines Fräftigen Staat8organismus nothwendige wirthſchaftliche und ge⸗ 
Zuſammengehsörigkeit der einzelnen Provinzen und Territorien, wie im Bewußtſein 
lkerung, jo in Bezug auf die Büterverhältniffe Hergeftellt; es hob dies Geſetz die bis 

3 Jahre 1806 und 1807 beftandenen einige 60 verfchiedenen Zollſyſteme, Tarife und Zoll- 
gen auf und warf ebenfo viel Zollſchranken nieder. Durdy die Gefege von 30. Mai 1820 
tde eine einheitliche gleichmäßige Linnformung bed gefammten preußifchen Steuerweſens 
Iheilen des Staats bewirft. 

Nur iſt der ſchon 1810 und fpäter häufig gemachte Vorbehalt wegen der Grundfteuer, ihrer 
ihung und der Aufhebung der Grunpfleuerfreiheiten allererfi durch die Geſetze vom 
1861 erledigt. (S. Grundfteuer, Bo. VII, ©. 171, 178.) . 
eits hatte dad fogenannte Gensdarmerie-Edict vom 30. Juli 1812 den Übelſtand der 

MRreiöverwaltung in dem Mangel aller Revräfentation oder in deren Einfeitigfeit und 
Übergewicht erkannt, welches einzelne Klaffen von Staatöbürgern, die Rittergutöbefiger, 
isten vorherrſchenden Einfluß auf die Öffentliche Verwaltung jeder Art haben, und e8 hatte 
Eict zur proviforiihen Abhülfe, unter den Vorſitz des vom König ernannten Kreis⸗ 

‚ eine aus ſechs zu wählenden Kreißbeputirten, je zwei für die Stäbte, je zwei für bie 
töbefißer, je zwei für den Bauernfland, eingerichtete Kreisverwaltung angeordnet. 

Bas die Stein-Hardenberg'ſche Neformgefeßgebung von 1807 und folgendem Jahre auf 
a focialen und wirtbichaftlichen Gebiet vorbereitet Hatte, follte auf dem politifchen Gebiet 
3 die bereitö in den Finanz- und Steuerebicten von 1810 und 1811 verheißene National: 

tation zufolge Föniglihen Grlaifes vom 22. Mai 1815, betreffend die zu bildende 
entation des Volks, befeftigt werden. Namentlich verbieß die Veroronung zum Zmwed 

»Blloung einer Repräfentation des Volks die Herftellung und zeitgemäße Einrichtung, refp. 
abiſdung von Provinzialſtänden, aus welchen die Verſammlung der Landesrepräſentanten 
dählt werden ſollte, deren Wirkſamkeit ſich auf die Berathung über alle Gegenſtände der Ge⸗ 
gebung zu erſtrecken habe, welche die perſönlichen und Eigenthumérechte ver Staatsbürger 
Einſchluß der Beſteuerung betreffen. Das Ergebniß mehrjähriger Berathungen über dieſe 
15 verheißenen ſtaatlichen Organiſationen, gemäß Art. 13 der Bundesacte und der Art. 54fg. 
aus den Karlsbader Conferenzen hervorgegangenen Wiener-Schluß-Acte vom 15. Mai 

0, war jedoch das Geſetz vom 5. Juni 1823 über „Anordnung von Provinzialſtänden im 
ſt der ältern deutſchen Verfaffungen und in Gemäßheit der Eigenthümlichkeit des Staats“. 

Diefem allgemeinen Gefeg folgten 1823 und 1824 acht befondere Verordnungen über 
ammenfegung der Provinzialflände in den verfchievenen acht Provinzen. 
Nachdem hierauf die Verordnung von 21. Juni 1842 wegen Bildung provinzialftändijcher 

Jichüffe, fodann das Patent vom 3. Febr. 1847 wegen Berfamntlung der Provinzialftände 
Monarchie zu einem Vereinigten Landtag in einer Herrencurie und in einer Gurie der brei 

inde voraudgegangen waren, führte allererfl vie Bewegung des Jahres 1848 zur conſtitu⸗ 

ellen Berfaffungsurfunde vom 31. San. 1850. 
Die allgemeinen Gompetenzen ver 1823 errichteten Provinzialftände gingen bereitö in dem 
einigten Landtag mit feinem periodifh einzuberufenvden Ausſchuß, vollends aber in dem, 

Hge Verfaſſung vom 31. Ian. 1850, aus zwei Kammern, fpäter dem Herren: und dem 

jeoronetenhaufe beitehenven Landtag für die ganze Monarchie unter. Dagegen wurde bie 
nach Publication der Verfaſſungsurkunde erlaffene und mit ihr in Harmonie flehende 
is⸗, Bezirks: und Provinzialverfaflung für den preußiſchen Staat vom 11. März 1850 
ft fuspendirt, ſodann aber durch ein Gefeg vom 24. Mai 1853 wiederum aufgehoben, 

Hzeitig auch der ihr zu Grunde liegende Art. 105 der Verfaſſung im mefentlichen befeitigt. 
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Ein anderes Gejeg über die Kreisverfaflung ift bisher nit zu Stande gekommen und ein fold 
über die Provinzialverfaflung dem Landtag bisjegt nicht einmal vorgelegt. Es find vielme 
die Provinzialordnungen von 1823 und 1824 wiederum in Wirkſamkeit getreten, obwol t 
Beſtimmungen wegen ber ſtändiſchen Blieverung und befonders der Vorrechte bed erften, veig 
erften und zweiten Standes von Herren und Rittergutöbejigern mit dem Art. 4 der Berfaffungf 
urfunde unvereinbar find, und obmwol daß bie Orbnungen vom 11. März 1850 aufbe 
Geſetz vom 24. Mai 1853 die Wieverinfraftfegung ver frühern Kreis: und Provinziale 
faflung in den acht Provinzen ausbrüdlih nur mit dem Vorbehalt ausſprach, „ſoweit bi 
felben nit mit den Beflimmungen ver Verfaffungsurfunde in Widerfprud ſtehen“. 

Sind freilih mit der VBerfaflung von 1850 die Beflimmungen des Geſetzes vom 5.8 
1823 fortgefallen, „daß, folange feine allgemeinen fländifhen Verſammlungen flattfinven, 
Provinzialfländen aud die Entwürfe folder allgemeinen Befege zur Berathung vorgelegt we 
den follen, welche Beranderungen in ven Perfonen: und Eigenthumsrechten und in den Steg 
zum Gegenſtande haben, infoweit legtere ihre Provinz betreffen”, fo bewenbet es dagegen | 
den andern Beftimmungen, wonach dad votum consultativum der Provinzialflände über Ge 
entwürfe eingeholt werden foll, welche allein ihre Provinz betreffen, ferner ihnen das Recht 
fteht, Bitten und Befchwerven, welche auf das jpecielle Wohl und Interefle ihrer ganzen B& 
vinz oder eined Theils verfelben Bezug haben, an den König gelangen zu lafen, und wo 
ihren Beſchlüſſen unter Vorbehalt Löniglicher Genehmigung und Aufſicht die die ganze Pror 
nit etwa bloß einzelne Kreife angehenden Communalangelegenheiten überlaffen jind. | 

Die Verhandlung mit den Provinzialftänden fteht vem das oberfle Organ der Verwaltu 
in jever Provinz bildenden Oberpräjidenten der Provinz zu, welder vom König beftellt wir 
nach befien Entſcheidung aber auch (zufolge Gefeg vom 21. Juli 1852) abſetzbar ift. 

Die Provinzialflände find theils, ſoweit e8 ich um legiölative ausjchlieplich ihre Provinz 
treffende Angelegenheiten handelt, berathende Organe, theils verwaltende Körperichaften, 
welcher legtern Gigenfchaft fie in den Gommunalangelegenheiten der Provinz oder mehrenug 
Kreiſe derfelben felbftändig auch über die Aufbringung von Communalſteuern zum Nugen ug 
Provinz beſchließen vürfen. ALS eine nothwendige Bedingung für die der Mitwirkung der beif 
den Häufer des allgemeinen Landtags unterliegende Gefepgebung kann es jedoch nicht angefehemi 
werden, daß die Vrovinzialflände über einen ihre Provinz ausfhlieplih angehenven 
entwurf gehört worden find. Ob fie gehört werben jollen, ift leviglich Sache des Ermeſſen 
Staatöregierung. Denn der Rath der Provinzialftände hat fletd nur die Bedeutung Ami 
Gutachtens. A 

Der Zufammenjegung der provinzialftändifchen Inftitute liegt die Gliederung von bei 
Ständen, Ritterfchaft, Bürgern und Bauern, in mehrern Provinzen (Schleſien, Sachſen 
Weſtfalen und Rheinprovinz) von vier Ständen zu Grunde, indem zu jenen genannten breigt 
noch die frühern reihöunmittelbaren Fürſten und Grafen, fowie andere fogenannte Stande 
herren als ein bejonderer (erfter) Stand Hinzutreten. Kinige, große Fideicommiſſe bejigeniw 
Familien des erſten, refp. zweiten Standes haben nur Collectivſtimmen. Gbenjo jind aud 
mehrere kleinere Städte zu einer Collectivſftimme auf dem Provinziallandtag verbunden. Rast 
in der Provinz Weftfalen und in der Rheinprovinz hat der zweite Stand der Ritterfchaft, dei 
dritte Stand der Städte und der vierte Stand der Landgemeinden, refp. der in ven beiden am: 
dern nicht begriffenen Grunpbejiger gleich viel Abgeorpnete (beziehentlich 20 und 25) zu mählem. 
In Sachſen beftellt die Ritterfchaft, felbft ausſchließlich des erften Standes — zu welchem die zwei 
Domkapitel und die Orafen zu Stolberg gehören — , aber einihließli einer Collectivſtimm 
der Bejiger größerer Bamilienfiveicommifle 30, der Stand der Städte-24 und der vierte Stand 
der Bauern und übrigen Qutöbeliger nur 13 Abgeorbnete. In der Provinz Pofen mird die 
Ritterſchaft, ausichlieplich des erften aus einigen Bürften und Grafen beftehenden Standet, 
durch 22, der zweite Stand der Städte durch 16 und ber dritte der Randgemeinden durch 8 Abs! 
georbnete vertreten. In Schlejien, wo zu dem erflen Stande eine Anzahl Kürften und Stanbeisi 
herren gehört, von denen die legtern ihr Stimmrecht jedoch nur durch drei Mitglieder aus ihrer. 
Mitte ausüben fönnen, wird der zweite Stand der Ritterſchaft durch 36 Stimmen einſchließlich 
eines GSollectivabgeoroneten der Majorats: und Geſchlechtsfideicommißbeſitzer und von 6 Abs’ 
geordneten der gefammten Ritterſchaft des preußiihen Markgrafthums Oberlaufig, der britie 
Stand der Städte durch 30 Abgeoronete und der vierte Stand der Randgemeinven und übrigen 
Grundbeſitzer durch 16 vertreten. In ber Provinz Pommern hat die Ritterfchaft einſchließlich 
des Fürften von Putbus 24 Abgeordnete und zwar 16 aus Hinterpommern, 4 aus Altvorpom: 
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4 aus Neuvorpommern, der zweite Stand der Städte ebenip vertheilt, zufammen 16, 
n der dritte Stand 8 Stimmen. In der Mark Brandenburg, wo zum erften Stande 
fapitel zu Brandenburg und die Grafen von Solms mit Virilfliimmen, die bevorrech⸗ 
Eunftig zu bevorrechtenden Bellger adelicher Majorats⸗ und Familienfideicommiſſe mit 
timmen, der Herrenfland der Niederlaufig mit einer Stimme mitgehören, bat außer: 
tisterihaft und zwar in der Kurmarf 20, in der Neumark 6 und in der Nieberlaufig 5, 
ı 31 Abgeoronete zu wählen, wogegen der zweite Stand der Städte und zwar in 
art durch 15, der Neumark durch 4, der Niederlaufig duch A Abgeoronete vertreten 
ber dritte Stand, ebenmäßig auf jene Randestheile befonberd vertheilt, nur 12 Ver: 

. In der Provinz Preußen bat bie Nitterfhaft 45 Abgeoronete, je nach den verjchie= 

. Theilen Weftpreußen, Oftpreußen und Litauen zu wählen und gehören außerdem 
a Stande die Burggrafen und Brafen zu Dohna wegen ihrer Geſchlechtsſfideicommiß⸗ 
n, wie die Bejiger größerer Familienfideicommiſſe, denen die Theilnahme an der für 
ifteten Gollectivjtimme verliehen ift oder verliehen wird. Der aus den Städten gebil: 
te Stand wird dur 28 Abgeordnete reprajentirt und der dritte Stand durch 22. 
u wählenden Abgeordneten jeded Standes jind Stellvertreter zu wählen. 
rothwendige Bedingungen zur Wählbarfeit in die Brovinzialftände gelten Grundbeſitz 
ein wenigftend zehnjähriger, in der Familie vererbter, vollendetes dreißigſtes Lebens- 
unbeſcholtener Ruf, neben der Eigenſchaft als preußifher Unterthban. Daß noch jegt 
infhaft mit einer hrifllihen Kirche zur Wählbarkeit gehört, ift zufolge Verfaſſungs⸗ 
on 1850 zu beftreiten. Demnächſt gelten in Betreff der perfönlihen Vertretung, reip. 
Ibarfeit im Stande der Fürften und Herren, aud für dad Recht zur Theilnahme an 
atjtimmen, ingleihen in Stande der Nitterjchaft wie in dem ber Städte und Land⸗ 
n, verjchiedene bejondere Beftimmungen , hinfichtlich deren auf von Roͤnne, „Staats⸗ 
Preußiſchen Monarchie”, verwiejen wird. Bon diejen beſondern Bebingungen der 
keit ijt nur beijpielöweife hervorzuheben, daß zur Ausübung der provinzial- und 
IRändijchen Nechte im Herrenftande der Niederlaufig abeliche Geburt des Beſitzers ver 
errichaft nothwendiges Erforderniß ift, in Schleſien dad Recht zur Theilnahme an ven 
namen der freien Standröherren durch Beiig einer bevorrechteten freien Standesherrſchaft 
de Geburt des Beſitzers, in Weftfalen und in der Rheinprovinz das Recht zu einer 
me im erften Stande dur den Beſitz eined vormals reichBunmittelbaren Landes bes 
eird, wogegen im Stande der Ritterfchaft (zufolge Verordnung vom 9. Det. 1807, 
| Brincip der ſtändiſchen Gliederung bezüglich des Erwerbes und Beſitzes aller Grund⸗ 
waufhob) die adeliche Geburt Fein Erforderniß mehr ift, in der Provinz Preußen aud 
eines für jich beftehenven, felbftändigen fogenannten kölmiſchen Gutes von ſechs koͤl⸗ 
ufen jeparirten contribuablen Landes, fowie eined andern größern gleihartigen Land: 
Recht der Wählbarkeit zum Abgeordneten der Nitterichaft gibt. In der Rheinprovinz 
zum Stande der Nitterichaft der Berig eines ehemals reichsritterſchaftlichen oder land⸗ 
m Gutes in der Provinz, von welchem jährlich eine Grundſteuer von mwenigftens 
. ald Hauptiteuer entsichtet wird, wie der Bell eined andern größern Gutes, welches 
in den zweiten Stand aufzunehmen für angemeflen erachtet. 
ie Wählbarfeit im Stande der Ritterfhaft feftzuftellen, follen von ſämmtlichen in 
ije belegenen ritterichaftlihen Gütern fogenannte Matrifeln angelegt werden. In der 
3randenburg, Pommern, Schlejien und Sachſen entfcheivet je nach ver ältern Terri- 
yeilung die frühere Qualität der Rittergüter als adeliche und zur Kreisſtandſchaft be⸗ 
reſp. zur Zeit von 1804, 1805 u. ſ. w. Der König kann Rittergutöqualität ver- 
Jiejelbe geht durch Zerftüdelung unter ein gewiſſes Map verloren. 
tande der Städte können in ben Öftlihen Provinzen nur fläbtifche Grundbeſitzer ge: 
den, welche entweder zeitige Magiftratöperfonen find oder ein bürgerliche Gewerbe 
ıter welchem jedoch das der Heilkunde und der Praris ald Rechtsanwalt nicht begriffen 
Map des Grundbeſitzes und Gewerbes je nad) der Volkszahl iſt jedoch ein ſolches, daß 
. Berbindung mit dem Nequifit des zehnjährigen Beſitzes die Zahl der wählbaren 
n vielen Städten erheblich befchränft. 
Jählbarkeit im Stande der Landgemeinden in den ſechs öflihen Provinzen ift durch 
eines ald Hauptgewerbe jelbft bewirthfchafteten Landguts von einem gewiſſen, in den 
en Landestheilen verichieden beflimmten Umfang bedingt. 
pilich des activen Wahlrecht iſt bezüglich der Vertreter der Ritterjchaft in der Provinz 
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Preußen noch bemerkenswert, daß die Befiger der inshefondere in Mafuren und Pommerel 
häufig vorfommenden kleinen adelichen Güter, melde zufammen eine Commune bilden und 
Ehrenrechte nur gemeinfhaftlich ausüben, auch das Wahlrecht nur collectiv wahrnehmen koͤnn 

» Im Stande der Landgemeinden ver Öftlihen Provinzen, mit Ausnahme von Pofen, mäßl 
die Dorfgemeinven einen Ortömähler und bilden dieſe Wahlmänner ſodann mit den Beflge 
der zur Ritterſchaft nicht gehörigen Büter bezirksweiſe einen Wahlkörper, in welchem fle Bezirl 
wähler wählen , durch deren Wahlen ſodann erft der Abgeorbnete für ven Provinziallandtagı 
wählt wird. Hingegen werben die Wahlen der Ritterſchaft meiftens auf den Kreistagen vollzog 

Nach dem für ſämmtliche Provinzen erlaffenen allgemeinen Reglement über dad Verfaht 
bei den ftändifchen Wahlen vom 22. Juni 1842 geſchieht die Wahl jedes Landtagdabgeorbim 
und jedes Stellvertreterd in einer befondern Wahlhandlung durch abfolute Stimmenme 
und ‚abweichend von dem Wahlverfahren der Mitglieder des Abgeoronetenhaufes, mittelß 
deckter Stimmzettel. 

Die Provinziallandtage follten alle zwei Jahre zufammenberufen werden. Der Vorfl 
(Landtagsmarſchall) ſowie deſſen Stellvertreter werden vom König aus den Abgeorbnet 
erſten Standes und in den vier Provinzen, in weldyen es vier Stände gibt, aus denen des ef 
oder zweiten Standes ernannt. Der Oberpräſident ober deſſen Stellvertreter fungirt ald 
tagscommiffarius und ift die Mitteldperfon aller Verhandlungen der Provinziallandtage 
der Staatöregierung, welcher er die Beichlüffe und Anträge ver Provinziallandtage mit vg 

ie Gutachten zu überreichen hat. Zur Vorberathung jener Beſchlüſſe und Anträge über db 
fhiedenen, dem Landtag vorgelegten PBropofitionen werden in der Regel befondere vorberei 
Ausihüfle aus der Mitte des Landtags ernannt. Zu einem gültigen Beſchluß über folde Sog 
fände, weldhe von dem König zur Berathung an die Provinziallandtage verwielen find, 
worüber ihnen ver Befhluß mit Vorbehalt Eönigliher Sanction überlaflen oder, ſofern ¶ 
fonft der Befhuß zur Kenntniß des Königs zu bringen ifl, wird eine Stimmenmehrheit n 
zwei Drittheil erfordert. Iſt diefe nicht vorhanden, fo muß dies mit Angabe der Verfchienenll 
der Meinung ausdrücklich bemerkt werden. Auf den Provinziallandtagen (wie auf den Aral 
tagen) findet bei Gegenſtäänden, bei welchen dad Interefle ver Stände gegeneinander gefiel 
ift, Sonderung in Theile (itio in partes) ftatt, fobald zwei Drittel der Stimmen eines 
des, welcher ſich dur einen Beſchluß der Mehrheit verlegt glaubt, died verlangen. In 
Hall verhandelt die Berfammlung nicht mehr in der Gefammitheit, jondern nach den 
Ständen, und die. Berjchievenheit ver Qutachten wird dann zur königlichen Entjcheidung 
gelegt. Auch die Abgeoroneten eines einzelnen Landestheils der Provinz fönnen gegen 
jhlüffe der Mehrheit des Provinziallandtags Berufung auf koͤnigliche Entſcheidung über 

_ abweichende Meinung einlegen. Für die zu ven Gommunalangelegenheiten der Provinz 
tigen Verwaltungsgegenſtände und Inftitute hat der Provinziallandtag die Ausſchüſſe 
Berwaltungscommifjiunen zu wählen. 

Zu diefen Verwaltungdangelegenheiten gehören vorzugsweife die Errichtung und Be 
tung gemeinnügiger Inflitute für die ganze Provinz, wie Landarmenhäufer, Irren-, Wai 
Taubſtummen- und Blinvenanftalten, Chauffeen, das Feuerverfiherungsmelen , jomeit der 
oder andere diefer Gegenftände nicht den in einigen Provinzen beſtehenden Gommunallan 
vorbehalten ift. Hingegen gehört das Iand= ober ritterfchaftliche Creditweſen in allen ſecht 
lihen Provinzen, wo vergleihen Grebit- und Pfanpbriefdinftitute beftehen, wie bereitd 4 
bemerft wurde, nit in den Wirfungskreis der Provinzialftände. s 

Seit Errichtung der hauptſächlich zur Unterflügung des Sparkaſſenweſens, wie zu 
fhüffen und Darlehnen an Gemeinden beflimmten Provinzialhülfsfaffen fällt aber auch da 
Berwaltung in ihr Reſſort, ſoweit fie nicht den in einzelnen Provinzen beftehenden Gommun 
ſtänden (f. unten) überlaflen ift. Ebenfo nehmen die Provinzialftände in einigen Kandestheil 
fo in der Provinz Preußen, an ver Verwaltung der zur Förderung der Landescultur beftimd 
ten, vom Staat geftifteten Meliorationsfonds theil, aus welden einzelnen Grundbeſitzern 
Amortifation und gegen mäßige Zinfen Darlehne zum Zweck der Landeömelioration g 
werben. Deögleihen fteht ven provinzialftändifchen VBerfammlungen in allen Provinzen d 
Mitwirkung und Gontrole an den Angelegenheiten ver 1850 zur Förderung der Ablöjung 
Reallaften u. |. w. errichteten Rentenbanken ber betreffenden Provinz, ebenſo bei Beranlage 
der Staatseintommenfteuer buch Wahl von Mitgliedern ver Bezirks: Einfhägungscommifl 
zu. Ihr in diefer Weife umgrenzter Wirkungskreis wirb jedenfalls auch bei einer Reform! 
Provinzialflände fortzudauern Haben, da Angelegenheiten diefer Art recht eigentlich dem Gel 
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waltung in größern oder Eleinern Kreifen des Staatälebend angehören. Noch ifl 
alitänden durch das Geſetz, betreffend die andermeite Negelung der Grundſteuer 
.1861 und deren weitere Vertheilung innerhalb ver Bontingente der verſchiedenen 
und Verbände, eine Mitwirfung zugeftanden. Der Brovinziallandtag hat die bei 
serregulirung in den einzelnen Negterungäbezirfen zu bildenden Bezirkscommiſſio⸗ 
Hälfte zu wählen. Die Provinziallandtage der beiden weſtlichen Provinzen aber 

initiver Untervertheilung ver feftgeftellten Grundſteuer- Sauptfunmen mit ihrem 
yört werden. (S. Grundfteuer.) 
sſtändiſche Verfaſſung in ihrer gegenwärtigen @eftalt ſchloß fi an die Er⸗ 
Provinzialftände nad 1823 in den nächſtfolgenden Jahren an. Auch dieſe kreis: 
rfaffung tft bisher mit ven Grunpfägen der Staatöverfaffung zufolge Urkunde von 
O nicht in Einklang gebracht, nachdem die Kreis-, Bezirks: und Provinzialordnung 
31850 außer Kraft gejegt worden. Über Gompetenzen und Zufammenfeßung ver 
über deren Betheiligung an den Landrathöwahlen und an der Kreisverwaltung, 

ie verbältnipmäßig große Zahl der zu Virilſtimmen berechtigten Rittergutöbejiger 
in ungenügende Vertretung der Städte und Randgemeinden wird auf den Art. 
nd Kreisftände (im preußiſchen Staat) zurückgewieſen, deögleihen auf den Art. 
. 88 joll hier nur noch die Bemerkung eine Stelle finden, daß in ven öftlichen 
es Staats fletd und von alters her der Kreid und der Streidtag Hauptträger und 
eioſtändiſchen Vertretung, wie der burd fie ausgeübten Selbſtverwaltung, nächſt 
ndſchaften und Territorien andy die widhtigfte Unterabtheilung des Staats geweſen 
3 1807 und 1812 bie Kreieſtände ausſchließlich aus Rittergutöbejigern beftanden, 
8 1807 meift vom Adel, in Vertretung ihrer Hinterfaflen und Bauern, da die 
e (vor 1812 und reſp 1824 fg.) auf dem Kreißtage nicht erfchienen, doch auch von 
iffen nicht betroffen wurden; daß andererſeits hingegen in den weftlihen Provin⸗ 
auch in andern ſüdlichen und nördlichen deutſchen Rändern der Ball) die Amterver: 
reichte und der Amtsbezirk hauptfächlich Träger der gemeinfamen Gommunal- und 
ltung der verfchiedenen zum Amte gehörigen Gemeinden war und zum Theil na: 
ven zwei weftlihen Provinzen noch ift; denn in den neuerworbenen Theilen der 
hen Provinzen wurde die Kreißeintheilung erft feit 1815 eingeführt. Dagegen 
en ſechs öftlihen Provinzen noch gegenwärtig an einer Gemeindeordnung für das 
melche in den beiden weftlihen Provinzen, refp. 1841 und 1845 , erlaffen iſt. 
imlich ijt neben den Provinzialftänden und Provinziallandtagen in einzelnen Pro⸗ 
rititut ver Gommunallandftände. Es beflimmten die Geſetze vom 1. Juli 1823 
. März 1824 wegen Anordnung der Provinzialflände, daß die in den einzelnen 
1 dc3 betreffenden provinzialftänpiihen Verbandes beftebenden Sommunalverhält- 
ıf die Geſammtheit deffelben übergehen, fofern ſolches nicht durch gemeinſchaftliche 
befhloffen würde, daß bis dahin vielmehr die bisherigen Gommunalverfafiungen 

nen Randestheilen, mie fie biöher beflanden, in ihrer objervanzmäßigen Einrich⸗ 
ern und ed geftattet jein follte, für diefe Angelegenheiten auf vorgängige Anzeige 
glihen Landtagscommiſſarius und mit deſſen Bewilligung jährlich befondere Ver: 
(Gonmunallandtage) zu halten, jedoch mit verhältnigmäßiger Zuziehung von Ab⸗ 
er Stände, welchen die einzelnen provinzialſtändiſchen Befege die Landſtandſchaft 
ie Beichlüffe über Veränderungen in den Gommunaleinrihtungen und über neue 
bgaben jollen jedoch der Eöniglihen Genehmigung bedürfen. 
eſondere Communalſtände und communalftändifche Verbände beftehen 1) in ver 
indenburg a) für die Kurmarf, b) die Neumarf, c) die Altmark und d) daß vor- 
'grafthum Niederlauilg; 2) in der Provinz Pommern a) für Hinter: und Altvor- 
ıd b) für Neuvorpommern nebft Rügen; ſodann 3) in der Provinz Schleflen für 
itz. Wie bei den Provinzialftänden beſtimmit ſich auch bei den communalſtändiſchen 
ie territoriale Abgrenzung für jeden dieſer Berbände nad) der ältern Landeseinthei⸗ 
ıhre 1806, reip. zu 3 vom Jahre 1815. 
Altmark erfcheinen die Beſitzer der in die Matrikel eingetragenen Rittergüter der 
iſchen Kreije periönlich, ferner ein Abgeordneter für jede der leben Städte und ein 
r des Bauernflandes aus jedem landräthlichen Kreife. Auch bier werben für bie 
n der Städte und Bauern Stellvertreter gewählt. Auf andern Gommunalland: 
nen die Abgeordneten der Brovinziallandtage gleichzeitig mit ihren Stellvertretern. 
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Der Oberpräfident der Provinz ift Regierungscommiffarius aud) bei ven Gommunallandtag 
Letztere find jedoch befugt, ihre Vorfigenden und deren Stellvertreter, indeß aus den Dig 
dern des erften Standes, ſelbſt zu wählen. 

Die Conmunallandtage treten jährlich zufammen und haben an Stelle ber betreffen 
Provinziallandtage für den Bezirk des Gommunalverbandes Ähnliche Angelegenheiten zu 
und zu verwalten, wie fie den Provinziallandtagen in denjenigen Provinzen —E 
gewieſen ſind, in welchen Communallandtage nicht beſtehen. 

Die beiden Communallandtage der Provinz Pommern haben aus ihrer Mitte einen eng 
Ausſchuß von zwei Mitgliedern des erſten und einem Mitgliede eines jeden ver beiden au 
Stände auf die Dauer der jehsjährigen Wahlperiode zu wählen, melden in Altvor⸗- und 
pommern die frühere Benennung „Vor: und hinterpommerſche Lanpftube” und in 
pommern „Lanpfaften = Bevollmächtigte” und in Bezug auf Führung und Gontroliru 
Berwaltung der Gommunalangelegenheiten die jenen alten flänvifchen Behörven früber 
legene Geſchäftswirkſamkeit verblieben ift. Sie fünnen einen Synbifus und dad erfo 
Subalternperfonal beftellen. 

Obwol die Kreid:, Bezirfd- und Provinzialorbnung für den preußiſchen Staat 
11. März 1850 anfangs juspenpirt, dann dur das Belek vom 24. Mai 1853 außer 
gejegt wurde, fo ift es doch von Interefle, einiger Beſtimmungen derfelben bier zu erw 
um daraus zu entnehmen, in weldyer Art-im Jahre 1850 die Staatöregierung unter 
mung beider Kammern die Provinzial: und Kreisverfaſſung mit der allgemeinen, auf 
tionelle Prineipien gegründeten Landesverfaſſung in Einflang bringen wollte. An ver 
diefer Ordnung fland das Princip der Selbjtverwaltung der Bommunalangelegenheiten 
die Kreife, Bezirke und Provinzen, nur unter Mitwirfung der Staatdregierung und U 
Organe, ver Landräthe, Regierungs- und Oberpräjidenten, weldye ver König zu ernennen 
Über die Kreisangelegenheiten fol die Kreißverfammlung , über die Provinzialangelegen 
die Provinzialverfanmlung befchließen,, mit der Verwaltung ver Kreißangelegenheiten a 
befonderer, au der Wahl ver Kreidverfanmlung hervorgehender Kreisausſchuß, body 
Borfig und Theilnahme des Landraths, beauftragt werden. Die Kreisabgeorbneten ſollt 
den verſchiedenen Wahlbezirfen der Kreife durch die von den Gemeindevertretungen in je 
meinde zu wählenden Wahlmänner auf ſechs Jahre gewählt werben, und follte für die 
Wählbarkeit nur ein beflimmter Cenſus gelten. j 

ALS Kreis: und Provinzialangelegenheiten bezeichnete das Geſetz: Errichtung, Ein 
und Veränderung von Kreis: und Provinzialinftituten, Anlagen im befondern In 
Kreifed oder der Provinz, wie Straßen, Kanäle, Bifenbahnen, Meliorationen u. |. w., 
gleichen Erwerbung, Benugung und Beräußerung von Kreid: und Provinzialeigenthum. 
außerdem ald Kreis-, Bezirks- und Provinzialangelegenheit zu betrachten fei, werbe du 
fondere, das Armenweſen, vie Corporationen und Inftitute, den Weges, Wafler: und Ufer 
das Deichwefen, die Landedculturverbeflerungen und andere Gegenflände betreffende Geſetze 
ſtimmt. Nur zu Beſchlüſſen, durch weldye die ®emeinden zu Beiträgen für Ausgaben des Krel 
über drei Jahre hinaus oder zur Leiftung von mehr ald 10 Proc. der directen Staatöfteuer u 
pflitet werben ſollten, wurde die Genehmigung des Minifterd bed Innern und ber * 
erfordert. Zur Abwehr oder Milderung eines dringenden Nothſtandes im Kreiſe ſollte 
die Kreisverſammlung ohne weitere Genehmigung die Erhebung einer einmaligen Kreisabgi 
bi8 zu 5 Proc. der directen Staatsfleuern felbft dann beihhließen dürfen, wenn der Geſa 
betrag der von ven Gemeinden des Kreiſes aufzubringennen Kreisabgaben 10 Broc. der St 
fleuern überfteigt.. Nur zu Anleihen, wie zu Beſchlüſſen über Bürgfchaften ver Kreisſsgen 
ven, bedurfte e8 höherer Beftätigung. Ähnliche Gompetenzen galten für die Provinziale 
fammlungen, welchen insbejondere dad Recht beigelegt war, fowol für Provinzialangel 
beiten als auch für gemeinfame Angelegenheiten einzelner Bezirke loder mehrerer Kreife, ſi 
zur Befeitigung eines Nothſtandes Ausgaben zu beſchließen und diefelben auf die Berid 
Kreife oder Gemeinden zu vertheilen. Ebenſo follte vie Brovinzialverfammlung die Abgel 
vertheilen, welde nad) Provinzen aufzubringen find, infofern nicht das Gefe in anderer Pd 
darüber beflimmt, veögleichen über Einführung, Abänderung oder Aufhebung von Prork 
zialgefegen, fowie über andere Gegenſtände ihr Gutachten abgeben, wenn dies von der Gtad 
regierung erforvert wird. Die Ginnahmen- und Ausgabenetatd der Kreife und Provinzen fe 
ten, nachdem jie von den Kreis- und Provinzialverfammlungen feftgeftellt worden, veröfftt 
liht werden. Dagegen find Repräfentantenverfammlungen für Die Regierungsbezirke auch m 
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Berorbuung von 1850 nicht einzuführen, wol aber für bie einzelnen Regierungsbezirke 
Bißräthe, weldye unter Borfig und Mitwirkung des Regierungspräfidenten zur Bermaltung 
!&ommunalangelegenheiten des Negierung&bezirkö berufen, von der Provinzialverfanm- 
g auf ſechs Jahre aus den von ben Abgeoroneten der Kreife des Bezirks aufzuftellenven je 
IGandidaten zu wählen. Für die Wählbarkeit der Bezirfsräthe war ein höherer Genius 

Die Abgeorbneten zur Provinzialverſammlung jollten durch die Kreisveriammlung gewählt 
sen, ſodaß jeder Kreid wenigftens einen Abgeordneten auf den Provinziakanptag ſchickte, 
60000 Seelen aber zwei Abgeorbnete und für jebe fernere Bollzahl von 50000 Seelen noch 

Abgeordneten mehr. 
Nies find die weſentlichen Grundzüge einerfeit der noch beflchenden Provinzialverfaflun: 

fa Breußen, andererjeitö derjenigen Reformen, welche bezüglich des Wirkungsfreifes ver 
a provinziellen und Kreißvertretungen und der GSelbfiverwaltung der Provinzen 

Breife für nöthig erachtet wurden, um indbefondere die mit dem Verfaſſungsſtaat und den 
ittionellen Principien unvereinbare fländifche Gliederung nebft dem Vorrecht der Ritter: 

ger in den vepräfentativen Körpern aus ber Zufammenfegung der Provinzial: und 
Mertretungen auszuſcheiden. 
Bean ſehr treffend ſagt auch Odilon-Barrot in feiner Schrift über die Centraliſation 
O., S. 88): „man müſſe die Organiſation der Provinzen und Communen mit der poli⸗ 
onſtitution des Landes harmoniſch verbinden. Wenn die politifche Freiheit, um dauer⸗ 
fein, fi auf pie Sommunalfreiheit fügen müſſe, fo jei der umgekehrte Hall nicht mins 

." In Breußen fügt fi aber die Reaction auf die feudalfländifche Kreis und Provin- 
hung. Es if, wie der Minifter Freiherr vom Stein in feinem politifchen Teftament vom 

Per. 1808 ausſprach, „vie Disharmonie im Volk, jener Kampf der Stände, ber und un: 
made und deshalb vernichtet werben müfle”. In gleihem Sinn erklärte fi) der 

ianzler von Hardenberg bei Eröffnung einer interimiftifden Rationalverfammlung am 
er. 1811 über die Nothwendigkeit, einen gemeinfamen Beift, ein Nationalinterefle an 
Bielle der nach ihrer Natur fletd einfeitigen Bropinzinlanfichten — des alten Ständeweſens — 

plaffen. Und folange ver Gegenſat dieſes legtern zu den politiichen Principien der Ver⸗ 
Ing in den Provinzial: und Kreisſtänden, wie aber auch im preupifchen Herrenhaufe feine 

findet, fo lange kann die conflitutionelle Staatöform in Preußen nit zu vollem Leben 
Sefigkeit gelangen. Erft mit der ÜUberwindung und Bermittelung dieſer Disharmonie 

er Rechtöftaat zur Wahrheit. Erſt dann kann der mit der Verfafjung gepflanzte Baum 
Freiheit feine tiefen Wurzeln in Land und Volk treiben und Fräftig emporwachſen, 

der Unterbau des Staats, die politiſche Organiſation ver Selbſtverwaltung in Gemeinde, 
Hund Provinz, nicht mehr wie biöher auf ver durch Art. 4 der Verfaſſungsurkunde beſei⸗ 

a ſtändiſchen Blieverung und mittelalterlich = feudaliftifcher Grundlage ruht, fondern die⸗ 
Reform und Umbildung erfahren wird, welche ihn mit dem conftitutionellen Syſtem, mit 
ts- und Verfaflungsftaat in Übereinftimmung fept. 

88 iſt dieſe mit fortvauernden Kämpfen verbundene Didhbarmonie im Staatdorganismus 
ohne ernfte Gefahren, und dies nicht allein für die Staatöfraft nad außen und innen, 
em ſelbſt für die Verſchiebung des richtigen Machtverhältniffes und Gleichgewichts der ver- 
Amen Staatögewalten. 
In Jahre 1849 wies felbft der damalige Minifter des Innern, Freiherr von Manteuffel, 
als noch in Vertheidigung der Gemeinvegefeggebung vom 11. März 1850 gegen die ver 
sm abgeneigte Seubalpartei, darauf hin: „daß die Staatöregierung fhon zu lange dem 
genden Proceß der alten communalen Zuftände durch die Agrargefeggebung, die Gewerbe: 
keit u. |. w., ohne andererfeit8 organifirend einzufchreiten, zugefehen habe“; er warnte, „auf 
witerten morſchen Fundamenten aufzubauen‘‘, ſprach e8 auß, „daß fidh die Staatöregierung 
noch längerm Zögern einer großen Verantwortlichkeit ſchuldig mache, woraus unbeilvolle 
ünde folgen würven”. 
de Länger die Staatöregierung und dad Herrenhaus anftehen, diefe Verantwortlichkeit ein⸗ 
fen, je geredtfertigter und je naturgemäßer erfcheint die wachſende Machtſtellung des dritten 
sed ver Geſetzgebung als des bewußten Trägers fortfchreitender, aber auch unabwenpbarer 
bilsung der Staatöinflitutionen, je mehr wird die auf ven gegenwärtigen provinzial- und 
Mändifchen Verfaflungen beruhende Selbftverwaltung , weil ihre Glemente der Bergangen= 

angehören, zurüdtreten und einer Gentralifation Blag machen, an welder das franzöfliche 
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Staatöwefen ſchon lange krankt, und melde mit einem gefunden Staatdleben au dann z 
yereinbar ift, wenn ſie von einem Parlament audgeht. 

Mögen in diefer Beziehung am Schluß des Artifeld noch die Worte eines tiefen und ef 
tenen Kenners und Beobachters politifher Zuftände (von Profeffor Franz Lieber, einem Dy 
fhen in Norvamerifa, aus feiner trefflihen Schrift: „Über bürgerliche Breiheit und Selbſu 
waltung‘, aus dem Englifchen von Dr. Mittermaier) eine Stelle erhalten, als ein Zeugniß 
die hohe Bedeutung, melde eine organtjirte Selbftverwaltung in Provinzen, Kreifen und 
meinden, gegründet auf eine mit ver VBerfaflung und Staatöverwaltung , wie mit den repräfl 
tativen Körperfchaften des ganzen Landes übereinftimmende, harmoniſch geglieverte Gomm 
verfaſſung, in Bezug auf die Erhaltung der Staaten wie auf die Ordnung ber Gefellfchaft, 
Sicherheit von Eigenthum und Recht, felbft auf die geiftigeund ſittliche Erhebung dereinzelne 

„Die politifche Freiheit, ebenfo aber auch jede dauernde Bürgichaft der Öffentlichen 
nung wird am jicherften durch die vereintthätige Theilnahme der Bürger an der Erhaltum 
fortfchreitenden Entwicelung bed großen wie des kleinen Gemeinweſens begründet, durch &g 
verwaltung und eine deren Wefen entiprechende Decentralifation. Die Selbftverwaltung 
ift lebendig gegliedert; fie beſteht nicht in bloßer Berneinung ver Macht, vielmehr in ge 
famen thütigen Lebenswerkzeugen, in Inflitutionen und deren georbneter Verbindung. 
ift fie zugleich der Gegenfag zu einer Auflöfung der Geſellſchaft in einzelne abgelöfte m 
trennte Unabhängigfeiten, wie zu jeder Willfürberrfhaft, gehe diefe von einzelnen Gap 
habern over vom Volk aus.“ ... „In Frankreich, wo man die Freiheit lediglich auf allgen 
Stimmrecht und auf den hierdurch wirkenden Gedanken der Gleichheit gründete, verwe 
man Gleichheit und Volksherrſchaft einerſeits und Volkoherrſchaft und Freiheit ander 
Gleichheit und Volksherrſchaft ſind weit davon entfernt, die Freiheit auszumachen, vie 
kann dabei die ſchlimmſte Willkürherrſchaft beſtehen. Die ungetheilte Souveränetät ved I 
bei äußerſter Centraliſation, die Herrſchaft des allgemeinen Stimmrechts in feiner Anwerk 
bedeutet nur Herrfchaft ver Mehrzahl, und man meint in Frankreich, daß die Freiheit i 
ſchrankenloſen Herrſchaft der Mehrzahl befteht.” ... „Nach engliſcher Anſicht beſteht hingen 
auf Inſtitutionen und politiſcher Freiheit beruhenbe Selbſtverwaltung darin, daß alle 
der Regierung, vom unterften bis zum höchſten und mädtigften, wahre Inftitutionen m 
den Eigenfhaften jind, welche ſolchen in hoͤchſten Sinn des Worts zukommen. “ ‚Dodi 
die Seldftverwaltung wenig ‚ beitände fie nur in einem Congreß und in Staatengefegge 
(wie in Amerifa), oder in einem Parlament (wie in England). Selbjtverwaltung m 
ganze Staatdleben durchdringen, muß daher auch eine auf Einrichtungen und Geſetzen 
hende Selbſtverwaltung der Grafſchaft, der Provinz oder des Kreiſes ſein.“ · 

W. A. Kette 
Prügelſtrafe. Die Prügelſtrafe iſt eine Art in der Gattung der Leibesſtrafen, welse 

in verſtümmelnde und einfache eintheilte, und deren Merkmal darin beſteht, daß fie c 
phyſiſche, leibliche Seite der menſchlichen Natur ſchmerzerregend einwirken ſollen. Dieg 
ſame Grenze, über welche die Leibesſtrafen nicht hinausgehen dürfen, liegt in der Integrith 
Lebens. Thatſächlich ift ed nämlich möglich, daß unter dem Namen einer bloßen Leibesſtraſt 
Erfolge nach eine Lebengftrafe vollftredt wird. Mittels der Spiegruthen oder des Gafſenle 
führten einfache Prügel in alter Zeit zum Tode des Delinquenten. Gr wurde mittel® wi 
holten Prügelns todtgeſchlagen. Zur Begrifföbeftimmung der Prügelfttafe und Leibes 
gehört vaher nothivendig jene Eingrenzung des Erfolgs auf die Zufügung förperliher Schme 
ohne Beeinträdtigung des Geſundheitszuſtandes und ohne Lebensgefahr. 

Die verftümmelnden Strafen find in den europäifchen Staaten faft gänzlich abgeſe 
Deutſchland Hatte jhon vor hundert Jahren begonnen, die legten Reſte derſelben zu til 
während in England no heutzutage Brandmarfungen bei Militärverbredhen vorkom 
Auch die Vrügelftrafe ift ald ein richterlich anzuwendendes Strafmittel in vielen fortgeſh 
tenen Staaten aufgehoben, während fie in anbern noch fortbefteht. Bevor wir die Frage 
ber Zwedmäßigkeit und Rechtmäßigkeit der Prügelſtrafe einer Unterfuhung unterziehen; 
es angemeflen, ihren Urfprung, die Mittel ihrer Anwendung und ihre Beſtimmung ia 
Kürze zu prüfen. 

Geſchichtlich leuchtet ein, daß die Eörperlihe Zühtigung im nothwendigen Zufammenf 
fteht mit der perjönlihen Freiheit und der auß ihr bervorgehenden Menſchenwürde. Diefe 
Völker, welche fi in einem Zuſtande politiicher Roheit und Entartung befinden, vermögen 
fittlige Natur der Strafe nur unvollfommen zu erfaflen und richten daher die dem Berbreil 
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gegenzujegende Reaction gegen die leibliche Verfönlichkeit. Die Strafe ſoll phyſiſch empfind⸗ 
hwirken ; eine Freiheit, die durch Strafe zu beſchränken wäre, fennt die moraliſche Barbarei 
u wie politifche Knechtſchaft nicht. Wie fehr die Prügelſtrafe mit der geſellſchaftlichen Cultur 
Isumenbängt, zeigt gerade das Roͤmiſche Recht vorzugsweiſe. Unter ven Königen und in den 
Beben Zeiten der Republik ſcheint die Prügelftrafe der Hinrichtung mit dem Beile jedesmal 
wengegangen zu fein. Bon der Hinrichtung der Söhne bed Brutuß wird dieſer Procep aus⸗ 
ih erwähnt. Jener Zufammenhang zwiſchen Prügel (virgis caedere) und Todesſtrafe 
bar außerdem durch Die Symbole der Macht in ven fasces der Lictoren veranfhauliht und auch 

leges Porciae feftgehalten, denen zufolge förperlihe Zühtigungen und Tobeöftrafe ab- 
haft wurden. Der republifanifchen Würde des civis Romanus, von denen jeder einzelne 
Beil Hatte an der Majeftät des Volks, war ver Gedanke körperliher Züchtigung unerträglid. 

tung vor der freien Perfönlichkeit fhien unzertrennli von der Achtung der körperlichen 
pualität, und iſt es auch in der That. Wo neben dem freien Bürgerthum die Sklaverei 

ss, wie in den antifen Staaten, mußte ohnehin Die Würbe des freien Mannes ganz befon- 
im lebendigen Bewußtſein aller ji erhalten. Wenn ein unberedhtigter Gingriff in die 
möiphäre des Staatöbürgerd mit der infamirenden actio injuriarum zurüdgemiefen 
m konnte, mie wäre es möglich geweſen, dem Beamten eines republikaniſchen Staatsweſens 

Meqhtwollkommenheit zu geftatter, durch Prügel das römifche Bürgertbum zu entehren? 
Miehr bemerfenswerth, daß mit dem lintergange der alten Breiheit auch die ſtrafrechtliche 
htung der Berjon in Verbindung fland. Vor einem alles vernichtenden Abſolutismus der 

fonnte feine Würde der Perfönlichfeit beftehen bleiben. Todesſtrafen, Verftümmelungen 
ügel wurden allmählich zur Regel; wahrſcheinlich durch die Anwendung der höchſten 

Hewalt (extraordinaria cognitio) gegen die ungeheuere Maije der Sreigelaffenen, die feinen 
H hatten an der vollen Achtung des freigeborenen Manned. Nach und nad dehnte fich 

Manendung der Brügel auf alle Schichten der Bevölkerung des römischen Kaiferftaats aus. 
ber höhere Stand der honestiores behielt da8 als Brivilegium, was zu Zeiten der Republit 

gmeined Necht ver Bürger geweſen war. Als Mittel der Prügelſtrafe, die neben ven zahl: 
Ba Berftümmelungen und einem auf harte Todesſtrafe bafirten Strafſyſtem als mild 
ten mußte, werben erwähnt: die Geifelung (flagellatio, vinculorum verberatio) für 

oder folche, die zur Strafe ihre bürgerliche Kreiheit verloren hatten, ferner Ruthen⸗ 
ie (fustigatio). Kür Unvermögende trat die förperlihe Züchtigung an Stelle der Geldbuße. 
em Umſtande, daß die höhern Stände von der Prügel befreit jein follten, leuchtet indeſſen 
noch die alte Vorftellung hervor, daß dieſe Strafe ald ein Schimpr galt. Soldaten hatten 

u Theil an jenem Vorzuge, fondern waren der fustigatio unterworfen. 
Roc viel audgedehnter war ber Gebrauch der Prügelftrafe im Mittelalter. Weber dad noch 

Retwickelte Germanenthum, noch die Kirche erhoben Widerſpruch gegen bie Anwendung bes 
les oder der Ruthen. In der Anſicht jener Zeit hatte dies um jo weniger irgendetwas 
Rößiges , als ſelbſt gefrönte Häupter jih vom Papſt oder deſſen Stellvertreter £örperlich 
ügen liegen. Raimund VI. von Touloufe, König Heinrich Il. von England und Lubiwig VII. 
Frankreich werben hierfür als Beifpiele citirt. Kür die Disciplin der lebenden Heere, die 
als aus dem allerſchlechteſten Geſindel Buropad geworben murben (Reisläufer), war bie 
konnade, wie es fchien, völlig unentbehrlih. Zahlreiche Strafgefepe des 16. und 17. Jahr: 
derts prohen die Prügelitrafe. Die Bagen am franzöſiſchen Hofe wurden, ſelbſt wenn fie in 
Armee gedient hatten, koͤrperlich audgepeitiht. Einige Monarchen liebten e8, in eigener 
ion den Stod zu führen. Friedrich Wilhelm I. und fein Stod wurben berühmt: ein Zeichen, 
wenigftens im 18. Jahrhundert fih die Sitten zu verfeinern begannen. Der Adel Frank⸗ 
#, Englands und Deutſchlands ſah nad und nad dad Schimpflihe der Schläge ein; doch 
Sen adeliche Cadetten no gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Breußen mit dem 

witon tractirt. Hätte dieſe adeliche Auffaflung nicht ven Schein eines Privilegiums gehabt, 

rärde die Franzoͤſiſche Revolution vielleicht nicht jo eilig geweien jein in der Abſchaffung 
Brügelftrafe. 
In Deutidhland Hatte auch die Peinliche Halsgerichtsordnung die Züchtigung und den Staup⸗ 

n beibehalten. Kür zahlreiche Verbrechensfälle wurde dieſe Art der Öffentlichen Auspeitſchung 

Berbindung gebracht mit der Landesverweiſung, in Beziehung auf welche fie einen acceflo= 
un Gharafter hatte. Vorzugsweiſe aber war es die polizeilide und niedere Sicherheitöpflege, 

ge jidy des Stockes mit Vorliebe beviente. Man machte dabei zahlreihe Unterfheidungen. 

ı Haufe aus richtete fich die Schwere naturgemäß nad der Anzahl der Streiche, welche nad 

e 
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den meiften orientaliſchen Geſetzgebungen noch heutzutage auf das genaueſte beſtimmt 
Außerdem kam das gebrauchte Inftrument in Betracht, von denen das eine in der öͤffentli 
Meinung günftiger geftellt war ald das andere. Endlich Fam fehr viel darauf an, von wen 
Prügelftrafe vollzogen wurde. Während die von der Hand des Henkers bewirkte Vollſtrech 
nach der gemeinen Volksanſicht überall als befhimpfend galt, nahm man feinen Anſtoß an 
durch den Gerichtsdiener ertheilten Ruthenhieben. Letzteres erklärt ſich theilmeife aud bare 
daß in allen Öffentlihen Erziehungsanftalten von der Ruthe reihliher Gebrauch gemacht wu 
Da ver heilige Ignatius von Loyola in reiferm Mannedalter geprügelt worben war, bielten e# 
Sefuiten namentlid) für angemeffen, von der körperlichen Züchtigung für Bildungszwecke th 
lichſt Nugen zu ziehen. Auch in Paraguay haben die Mitglieder ver Befellfhaft Jeſu befand 
davon die außgebehntefte Anwendung ohne Unterichien bes Alters und Geſchlechts gem 
wogegen felbft in China die Prügelftrafe auf das weibliche Geſchlecht nicht audgekt 
werden darf. 

Nach gemeinem deutſchen Recht, wie es Geſetzgebung, Herkommen und DBenwaltungspe 
entwidelt hatten, Fam die Prügelftrafe in Anwendung: 1) als richterli zu erfennenbe: 
polizeilih abminiftrativ verhängte Strafe für leichte Vergehen und Polizeiübertretu 
vorzugsweiſe gegen Bettler, Bagabunden und Diebe; 2) ald richterlich erkannte Strafſche 
im Zufag zu den Freiheitöftrafen. Die Zuchthausſtrafe wurde häufig durch eine beftimmie 
zahl von Stockſchlägen oder Nuthenhieben geſchärft, welche dem Delinquenten bei feiner | 
nahme ind Zuchthaus ald fogenannter „Willlommen‘ und bei feiner Entlaffung als „Abſh 
verabreicht werden mußten; 3) ald Ordnungsſtrafe im Strafverfahren wegen bartuäd 
Leugnens, vermweigerter Antwort oder Siniulation Förperlicher Gebrechen, 3. B. der Taul 
Stummpdeit und anderer die gerichtliche Vernehmung hindernder Leiden, 4) ald Mit 
äußern Disciplin und Zucht in den Strafanftalten des Staats. - 

Über den Misbrauch der körperlihen Züchtigung wurde frühzeitig Befchwerbe er 
Dieje richtete ſich vorzugsweiſe gegen die früherhin in Deutſchland faſt uneingefäe 
Polizeigewalt und die Patrimonialgeridhte. Durch die Erfahrung, daß derartige Mishr 
gerade bei der Prügelftrafe häufiger vorfommen fonnten, aufmerfjam gemacht, wendete f 
wiſſenſchaftliche Unterſuchung allmählich auch gegen das Princip der Prügelſtrafe ſelbſt 
einer eingehendern Betrachtung der einzelnen Strafmittel war eine doppelte Anregung ge 
zunächſt durch die veränderten Auffaflungen ver allgemeinen Strafprincipien, melde ſicht 
roben Abfchredung immer mehr und mehr abfehrten, fodann durch die feit 1830 let 
erfaßte, auf die Tagedorbnung gejeßte Gefängnißreform, in der jich alle praßtifchen T 
auf Beilerung der Sträflinge verförperten. Mas man über die maßloſe Auspehnumg 
Prügelfttafen in den alten Strafanflalten zu beobachten Gelegenheit fand, wirkte ganz = 
gemäß auf die allgemeine Auffafiung der Eörperlichen Strafen zurüd. Die Mehrzahl we 
maligen Eriminaliften, namentlid DMittermaier, befämpfte daher fhon vor dem Sabre 
die Prügelftrafe. Seit jener Zeit ift die Anzahl der Gegner fortdauernd im Wachtthrt 
blieben, ſodaß man gegenwärtig behaupten Fann, daß nur wenige Juriften, unter denen fl 
einziger von allgemein anerfannter Bedeutung findet, die Prügelftrafe für empfehlene 
‚halten. In der Meinung aller gebildeten Kreife galt die Prügelftrafe ſchon vor 1848 für 
bebingt beſchimpfend und entehrend. Sie wurde in dieſelbe Klaſſe der verwerflichen Strafu 
aufgenommen, in welche man Brandmarkung. Prangerſtellung u. ſ. w. verwieſen Hatte. | 
politiſche Bewegung in Deutſchland warf 1848 die ganze Wucht ihrer Forderungen il 
anderm auch gegen die Prügelftrafe. Sie legte damit Zeugniß ab von dem Umſchwung! 
Öffentlihen Meinung, melde funfzig Jahre früher feinen Anftoß genommen hatte en | 
Brügelftrafe. 

Es würde verkehrt jein, in diefem Umſchwung das Refultat einer politifchen oder liber 
Agitation zufehen. Vielmehr war die veränderte Auffaffung ver Prügelftrafe ein naturgemä 
Ergebniß höherer Bildung, eines gefteigerten Freiheitsbedürfniſſes und des tiefen Drang 
geleggeberifche Ungleichheiten überall zu tilgen. Unter dem Einfluß ſolcher Anſchaum— 
wurde die Prugelſtrafe als ein richterlich zu erkennendes Übel in faſt allen deutſchen Gtan 
abgefchafft, in denen fie fih damals noch vorfand. Nur wenige Ränder, wie Hannover 1 
Altenburg, machten hiervon eine Ausnahme. Schon vor dem Jahre 1848 war die koͤrpeck 
Züchtigung aufgehoben in Belgien(1840), Sarbinien(1829), Barma( 1820), Naffau (180 
Braunſchweig (1827), Baden (1831), Großherzogtbum Heilen (1841), woraus bervorge 
dag man fi 1848, in weldem Jahre aud Spanien dieſer Strafe entſagte, in erbeblid 



Prügelftrafe 225 

MiRande gegen die Forderungen der Zeit befand. Der einfache, an ſich unerhebliche Umſtand, 
We Aufhebung der richterlich zu erkennenden Prügelſtrafe in Zuſammenhang getreten war 
den politiſchen Bewegungen des Jahres 1848 und von ben Deutſchen Grundrechten ($. 9) 

zrochen wurde, erwarb der Prügelfirafe hinterher eine Anzahl von Freunden, welche in 
eine politifche Parteifrage erfennen wollten. Einerſeits fhien es diefen prügelfreundlichen 

sem darauf anzulommen, jede „Errungenſchaft“ und Erinnerung ber Bewegungsjahre 
rer ſelbſt willen ſchon zu vernichten, damit Die Herftellung des Alten als eine tiefgreifende 
ich den Gemüthern einprägen könne; andererſeits glaubte man gerade an der Prügel- 
Rein Mittel gefunden zu haben, ven Geift ver Widerfeglichfeit in den untern Schichten des 

ja unterbrüden, die Autorität der höhern Schichten zu heben und ber polizeilichen Sphäre 
Begenfag zur Rechtspflege thunlichft eine Verflärfung zu geben. In Preußen war es daher 
köbefondere ber Eleine Landadel, welcher von Zeit zu Zeit feine Stimme zu Gunften der 
ſſtrafe erhob und in den Verhandlungen des Landtags (zulegt 1856) die Wiederein: 
ng begehrte. Diefe Bemühungen ſcheiterten indeß an dem Juflizminifter Simons, welcher 
ht hervorhob, daß die angeführten Gründe vielleicht nicht unbeachtet bleiben könnten, 
Be ſich um Abſchaffung einer geſetzlich beſte henden Strafe handelte, daß dieſelben dagegen 
möreichten, um ein neues Strafmittel in den Rechtszuſtand des Landes einzuführen. Vom 
net eines Miniſteriums Manteuffel war dies daß Beſte, was ſich gegen den Landadel 
ließ. Übrigens Hatte dieſe Bartei allerdings inſofern ein Intereſſe an ver Prügelſtrafe, 
Bitihaffung derſelben die ländliche Bevölkerung in den öſtlichen Provinzen daran ge- 
fette, gegen fummarijche Grecutionen der Gutsherrihaft und eine ihnen zugebachte 

Tracht Prügel” bei ven Gerichten häufig Abhülfe zu fuhen und die angeftanmte 
it zu misachten. Auch in Stahl's Rechtsphiloſophie tritt dieſer Geſichtspunkt nicht un: 
hervor; der Philoſoph meint nämlich: die abſolute Verwerfung der Prügelſtrafe gründe 

f das falſche Princip der Revolution, der Vergoͤtterung des Menſchen, nach welcher ber 
Mh 508 durch feine Criſtenz und Bürgerqualität eine abſolute Würde und Heiligkeit bat. 

mar Stahl unbefangen genug, anzuerkennen, daß die Abſchaffung der Prügelftrafe bei 
Pärittener Öefittung und entwideltem Ehrgefühl gerathen fein könne. 
na andern deutſchen Staaten Eonnte man es ſich nicht verfagen, die Prügelftrafe, nachdem 
Under: Zeit hindurch abgefchafft gewefen war, wieder einzuführen. Die Reftauration 

fterreihh unter dem Gefihtöpunfte der Haupt: und Disciplinarftrafe, ferner ale 
Bugömittel für Kerker- und Arreſtſtrafe, ſodann in Würtemberg, wo die Brügelftrafe 

Bm Ausprude Köſtlin's („Syſtem des Strafrechts“, I, 450) in einer exorbitanten Weife 
J erhielt, und im Königreih Sachſen. In den beiden legtgenannten Staaten Tann die 

ge Züchtigung als ein Surrogat der Freiheitöftrafe (bei Bettlern und Bagabunden) ein: 
Medlenburg erfreute fih vom 11. Ian. 1849 bis zum 29. Jan. 1852 einer prügel- 

Beriope. Auch andere Kleinftaaten folgten dem Beifpiel Ofterreiche. Aber nit in 
a Staaten allein hat die Prügelftrafe noch Beltung. Selbft in England wird die Aus- 

ag (whipping) verhältnigmäßig nicht felten vom Richter erfannt, insbefondere davon 
m ingenblidhe Verbrecher Gebrauch gemacht. Ebenſo befteht die Prügelftrafe in mehrern 
beizercantonen zu Recht. Es ſcheint ſonach dasjenige widerlegt zu fein, was wir bereits 
den Zuſammenhang zwiſchen ver periönlichen Freiheit und ver Aufhebung der Prügelftrafe 
B Haben. Allein es ift nicht gerade auffällig, daß in den beiden Ländern, welche ſich politiſch 
x Snflitutionen erfreuen, die Eörperlihe Züchtigung fortvauert. Was England zunächſt 
ft, fo darf Daran erinnert werben, daß dort politijche Kreiheit und fociale oder kirchliche 
wrtheile dicht nebeneinander beftehen, und daß vafelbft eine fortichreitende Gejeßgebung 
niemals einen Impuls durch die reine Idee der Humanität, fondern nur durch die Erkennt⸗ 
materieller Interefien empfing: ein Urtheil, welches fogar gegenüber der Emancipation der 
Wen aufrecht erhalten werben darf. Dazu fommt der Umſtand, daß das fehr mangelhaft 
Bidelte Volksſchulweſen eine Roheit in den unterften Schichten der Bevölkerung fortbeftehen 
‚von welder man auf dem Gontinent wenig weiß. Hinſichtlich der Schweiz darf darauf 

am gemacht werden, daß es in den entlegenern, von den großen Verkehrsſtraßen wenig 
en Gebirgscantonen an einer höher ſtehenden Schicht ver Bevolkerung als der Trägerin 
erter Sitte und eblerer Lebensweiſe fehlt, und daß fi in einer dem beſſern Beifpiel 
en Bewohnerſchaft neben einfahern Berhältnifien vielfache Uncultur und Hoheit erhalten 

Bon den Barbareien, welche dad Strafrecht einzelner Schweizercantone aufzumeifen Hat, 
15 Waats:2erifon. XII. , 
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ige meiſtentheils nur den geringern Polizei- oder Vergehenäftrafen verfallen, ohne jemals 
ſchwereres Verbrechen zu begeben, richtig und plangemäß zu behandeln, iſt eine der ſchwie⸗ 
In Aufgaben der Sihherheitäpflege und Berwaltung. Dennod erſcheint eine Ausnahme: 
kung auch bier um fo weniger zuläfiig, ald erfahrungsgemäß auch die Prügelftrafen früherhin 
noch viel unwirkſamer ertwiefen haben, um eine Anderung herbeizuführen. Das Refultat 
tförperlihen Züchtigung war eine noch viel größere Abflumpiung und Verhärtung an Stelle 
Bübels, welches man befämpfen wollte. Berbeflerung der focialen Zuflände, vor allen Dingen 
tErziehung, der Armenpflege, rechtzeitige Arbeitövermittelung durch die freie Thätigkeit von 
keinen find die präventiven Mittel, die ſich gegen Arbeitölojigkeit, Bagabundiren und Bet: 
ki zunãchſt wirkſam erweijen werden. Für die Klaffe der unheilbar Stumpfen und rüdfälligen 

den wird Dagegen die dauernde Einſperrung in Arbeitsanftalten an Stelle der kurzzei⸗ 
Gefängnipftrafen das einzige Mittel jein, um der Gefellihaft Sicherheit zu gemähren; 
der Schutz gegen Beläftigungen ift bei diefer Art von Zumiderhandlungen gegen die öffent: 
Ordnung der oberfle Geſichtspunkt. 

- Außer ven Bagabunden und Bettlern nennt man gemöhnlid jugenvliche Verbrecher als 
e Klaſſe, welche am paſſendſten der Brügelftrafe zu unterwerfen ift. Hiergegen iſt indeſſen 

„daß der Staat überhaupt nur an zurechnungséfähigen Perſonen Strafe vollſtrecken 
fan, und daß bei vorhandener Zurechnungsfähigfeit gerade das jugendliche Alter befon- 

ufyruch darauf hat, rückfichtsvoll behandelt zu werden, ohne Cinbuße an der eigenen und 
Achtung zu erleiden. Mer vermag zu bezweifeln, daß fchon die bloße Einbildung einer 
Beſchimpfung für die ganze Zukunft eines jungen Menſchen vorausbeflimnend wirken 

Me lebendiger die Phantafie, befto größer die Gefahr. 
Wir überlaffen dem Lefer, zu prüfen, ob die angeführten Gründe für die Prügelftrafe be- 

ins Gewicht fallen. Nur das Eine wollen wir bemerken, daß die Beflerung jugendlicher 
in befondern, von den Gefängniffen gefonderten und verſchiedenen Erziehungs- 

als eine ber widtigften Aufgaben ver forialen Politik erfannt und in England, 
‚ Belgien, Holland, der Schweiz und Würtemberg erfolgreid in Angriff genommen 

if. 
fern Empfehlungen der Prügelftrafe iind nunmehr diejenigen Gründe entgegenzufegen, 
De Erfahrung zu Ungunften verfelben Strafart an die Hand gegeben hat. Sind die 

für die Bertheivigungdlinien fhon ſchwach genug, fo genügt, wie und ſcheint, ſchon ein 
Gegengrund, um e8 rathfam erfcheinen zu Taflen, daß ver Geſetzgeber von ber Prügel⸗ 
and nehme. Hervorzuheben ift: 

Die Gefſundheitsgefährlichkeit. Schon im vorigen Jahrhundert war man dazu 
‚ al& die Prügelftrafe in voller Blüte fland, zahlreiche Ausnahmen zugulaffen und 

Gutachten über das förperliche Befinden einzufordern. Aus den fehr genauen Bor: 
Wien über die Bekleidung der Delinquenten, über die Länge, Stärke und Holzart ber zu 
Menden Nuthen ergab fich die gefeßgeberifche Erfahrung von der Gefährlichkeit koͤrperlicher 
Bigungen. Ginerfeitd wollte man ein ſchmerzendes und empfindliches, andererjeitö ein für 
VDeſundheit gefahrlofes Strafübel: Forderungen, vie fich fehr ſchwer miteinander ver: 

Iteßen. 
Bon ärztlicher Seite wurden gegen die Prügelſtrafe wohlbegründete Bedenken erhoben. 
Moverflännlich fehlte es aber auch nicht an ſolchen, melde das Gewicht derartiger Cinwen⸗ 

gen zu entfräften ſuchten. Hier und da wurde fogar ſchon die Rückſichtnahme auf die war: 
en Stimmen ärztlicher Sachverſtändiger als kränkelnde Philanthropie, moraliihe Schwäch⸗ 

kit und weichliche Gefinnung verfhrien und ven Gegnern der Prügelftrafe der Vorwurf 
Igelnber Energie gemacht. E8 kann zugegeben werben, daß ber Umfang und bie Grenze der 
der koͤrperlichen Züchtigung zu beſorgenden Geſundheitsnachtheile auf völlig zweifellofe 
He nicht feftzuftellen find, daß einige Ärzte die Nachtheile ver Prügelſtrafe in medicinifcher 
Kt zu Hoch, andere zu gering veranſchlagen, allgemein gültige Normen daher faum zu ge: 
nen find. Gerade die Ungemißheit und Unficherheit der ſachverſtändigen Urtheile und bie 
michfach wahrnehmbaren Wiperfprüche follten hier eine Lehre für den Oefeggeber fein. lim 
beſondern Einfluß der Züchtigung auf einen Delinquenten zu ermeflen, genügt nicht die 
nfuchung der Muskulatur, die oberflächliche Beſichtigung des Körperbaueß, die Nachforſchung 
‚alten vorhandenen innern Krankheiten. Es ift vielmehr nothwendig, den Grad der Nerven⸗ 

: zu meflen und vor allen Dingen bie pſychiſchen Einwirkungen in Betracht zu ziehen, melde 
15° 
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die Vollſtreckung der Prügelfirafe zur Folge Haben kann. Und dazu dürfte wol niemand 
Stande fein. Wer vermöchte ein Nervenfieber als Confequenz ver Prügelfirafe in jedem | 
zelnen Fall auch nur nachträglich darzuthun! Daß aber ſolche Nahwirkungen eintreten koͤm 
wird jo leicht niemand beftreiten. Sobald nicht völlig unerfegliche Vortheile durch die Prä 
ſtrafe gewährt werden, muß die Befeggebungspolitik ſchon ſolche Rückſichten auf die ungewif 
der Geſundheit moͤglicherweiſe nachtheiligen Gonfequenzen gelten lafſen. Was nun aber 
pſychiſchen Refultate der Prügelftrafe, die Einwirkung auf das Gemüths- und infolge de 
aud auf das Nervenleben betrifft, fo entziehen fich diefe noch viel mehr ver Berechnung. Se m 
aber die öffentliche Meinung in der Prügelftrafe einen Schimpf erblickt, deſto mehr wird « 
das Bemußtfein der Delinquenten eine folde Auffaflung unwillkürlich reproduciren. 
Punkte ver Ehre ift e8 am wenigften üblich, daß fich jemand auf feine individuellen Auflg 
im Widerfpruch mit der allgemeinen Stimme beruft. Im Zufammenhang mit diefen Beben 
fteht der zweite Grund gegen die Prügelftrafe: | 

2) Die VBerfhiedenartigfeitund Ungleihartigfeitder Wirkung des Stn 
übels. Im Weſen ver ſtrafenden Gerechtigkeit liegt die Richtung auf die gleiche, einem 4 
tiven Maßſtab zugängliche Wirkung des Strafübels, daher find die Strafmittel vom 
punfte der Gerechtigkeit um jo unvollfommener, je mehr ihre Wirkung bedingt erſcheint 
den perfönlihen Bigenfchaften des Thäterd. Unzweifelhaft find alle phyſiſchen Strafmittel d 
aus diefem Grunde verwerflih. Denn die phyſiſche Natur der einzelnen Menſchen ift in GO 
Maße von der Herrſchaft des Willens unabhängig als moralifhe und rechtliche Verbältel 
Der Einfluß der Preibeitäftrafen auf das Gemüth kann mannichfach gemäßigt und 
werden; in der Prügelfitafe verfüllt die menſchliche Natur einer mechaniſchen Kraft, 
Schmerzen hervorruft, deren fubjective Empfindung bei ſchwächlichen Naturen ganz and 
muß als bei Eräftigem, abgehärtetem Körper. Oder foll e8 dem Gerichtsdiener überlaffen | 
nad Gutdünken ven Schwung der Ruthenftreiche zu fleigern und zu mindern? Die Beſorg 
daß damit der Willfür ein Spielraum gegeben werbe, veranlaßte Bentham, eine Prügelmafll 
zu empfehlen, bei welcher die Kraft ver Schläge mechanifch geregelt werben konnte. Wofürf 
ſich auch entſcheide, 06 für die Vollſtreckung dur Menſchenhand over für die Anwendung a 
Prügelmaſchine, immer werben diefelben Bedenken und Einwendungen befteben blei 
einer ländlichen, wenig entwidelten Bevölkerung, in der die Nüdficht auf das Sinn 
entfchienen überwiegt oder phyſiſche Schwäche zu den jeltenen Ausnahmen gehört, würd 
Brund gegen vie Prügelftrafe vielleicht weniger ſchwer wiegen, weil man vie Ungleichach 
in der Wirkung der Prügelfirafe nicht deutlich erfennt. Diefem anthropologiſch ſocialen 
hältniß ift auch in der Geſchichte der Strafmittel Beachtung zu ſchenken. &8 erklärt fich bau 
dag rohe, Eräftige, gleihmäßig geftaltete Volkerſtämme, in denen bie Individualität der 
Perſonen wenig bervortritt, bei ihrem erften Auftreten in der Geſchichte andere Str 
gerecht erkennen ald die gebildeten Gulturvölfer. Nod heute überwiegt bei ben Süd 
lanern vie rein phyfifche, auf Hervorrufung von Schmerzen berechnete Auffaffung der 
Died führt ung: 

3) Zu der befhimpfenden Qualität ver Prügelftrafe in der Iffentli 
Meinung. Liber das Vorhandenſein einer weitverbreiteten Anſchauung, welde in der 
lichen Züchtigung einen Schinpf erkennt, haben wir und bereitö ausgeſprochen. Ob mar 
Anfichten tabeln oder misbilligen will, ift ganz gleichgültig. Die geſellſchaftlichen Vorſte 
über Ehrenhaftigkeit oder Schimpflichfeit gewiffer Handlungen find gefeggeberifch weder 
zeugen noch zu vernichten. Die Strafgefeßgebung hat jolde Momente, wofern fie in den 
und edlern Schichten ded Volks herrſchend geworden find, einfach anzuerfennen; denn 
geſetze find jelbft nichts anderes ald Ausdruck der fittlich-rechtlicden Korberungen ihrer 
Je größer vie Harmonie zwifhen dem Strafgefeg und der Gerechtigkeitsidee des Volks if, 
größer wird auch Die praftifche Wirkung der Mechtöpflege fein. Als Haynau patriotifche 
in Ungarn öffentlich auspeitſchen ließ, traf ihn die Verwünſchung aller Gebildeten. Man 
jeiner Handlungsweiſe eine gefeglich bemäntelte Mifjethat gegen die ſittlichen Vorftellum 
Zeit. Außerhalb unferer Aufgabe liegt e8, hier nachzuweiſen, warum beſchimpfende 
bedingungslod verworfen werben müffen. Wenn man auch nicht die Beflerung als Prindp 
Strafe anerfennen will, wirb man immer zugeben müflen, daß diejenigen Strafmitte, 
den Berbrecher vorausſichtlich verſchlechtern oder ein Motiv der Beilerung entziehen, unter 
Umſtänden zugelaffen werden dürfen. Wer fi durch Prügel in ber dffentlihen Meinung! 
für allemal entehrt glaubt, wird nicht ablaffen und ermüden, feine Feindſchaft gegen bie fill 
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yaft, von der er ſich ausgeſchloſſen wähnt, aud fernerhin zu bethätigen. Selbſt in 
Hat man 1862 nit umhin gefonnt, der Anwenbung der koͤrperlichen Züchtigung die 
chranken zu ziehen. Für Deutfchland ift die geſetzpolitiſche Frage hinfidhtlich ver Prü⸗ 
mf dem dritten Deutfchen Juriftentage zu Wien endgültig entſchieden worden. Ohne 
nur eine einzige Stimme für das Gegentheil fi) geäußert hätte, wurde die fofortige 
ng aller beſchimpfenden, dauernd entehrenven und koͤrperlichen Strafen einmüthig be- 
Es if jomit ein „Schuldig“ gefprodgen, von welchem e8 Feine Berufung mehr geben 
merkenswerth ift jedenfalls, daß die überwiegende Mehrzahl der in Wien tagenden 
ve Öfterreichifchen Kaiſerſtaat angehörte und ſich dennoch niemand fand, welcher das 
Geſetz vertheidigte: eine unter Nechtögelehrten aller politiigen Parteien jedenfalls 
vere Erſcheinung. In welche Gonflicte wird ein Richter verfegt, welcher eine Straf: 
ag anzuwenden hat, die von den heruorrageflpften Rechtslehrern und Gerichtsbeamten 
hen Nation als zweckwidrig, ungereht und entfittlicdennd bezeichnet wurbe? Der 
tatter, Hr. von Hye, welder in frühern Jahren die Prügelftrafe in Oſterreich für 
ig erkannt und ihre Wiedereinführung weſentlich mit Rückſicht auf die außerdeutſchen 
ile der oͤſterreichiſchen Monarchie gutgeheißen hatte, beantragte 1862 ſelbſt die end⸗ 
bſchaffung. 
as einſtimmig geäußerte Rechtsbewußtſein von mehr als tauſend deutſchen Juriſten 
ilſo: die Abſchaffung der Prügelſtrafe. 
viel weniger als in den bisher beſprochenen Beziehungen zu Vergehenshandlungen 
ige Anwendung gerechtfertigt werben, welche die gemeinrechtliche Praxis von der 
m Züdtigung ald Ungehorfamäftrafe in der Vorunterſuchung machte. Unmittelbar 
ſebung der Folter glaubte man darin ein unentbehrliches Surrogat entvedt zu haben. 
czahl der Schriftfieller glaubte no zu Anfang bed gegenwärtigen Jahrhunderts, von 
chränkten Erfahrungsfreife aus behaupten zu müflen, daß ein Inquirent ohne ven 
ver Aufgabe unmöglich gewachſen fein könne. Erſt die im Jahre 1848 eingeleitete 
ed deutfchen Strafprocefled führte auch hierin einen Umſchwung herbei. Offentlichkeit 
dlichkeit wurden eingeführt, die alten hemmenden Beweisvorſchriften beſeitigt und 
5 die Verſuchungen, Geſtändniſſe zu erpreſſen, wenn nicht überall fortgeſchafft, doch 
jemindert. Man gemöhnte fi daran, in ven Angeſchuldigten vie berechtigte, auch den 
er Strafrechtspflege nicht unbedingt preidgegebene Perſoöͤnlichkeit des Staatsbürgers 
Die Mehrzahl der reformirten Proceßgejege und Proceßordnungen verbieten jeden 

m eine Ausfage von Angefhuldigten zu erhalten. Das preußiſche Strafgeſetzbuch 
en Unterſuchungsrichter mit Strafe, welcher in die ehrwürbige Prarid des alten 
eneifers zurückfällt. Aber dennoch bleiben die Spuren alter Misbräuche wahrnehmbar 
ach der mecklenburgiſchen Gefängnißordnung vom 18. Det. 1842, welche noch in den 
tHSprocefje gegen Wiggerd (1853) zu Bützow gehandhabt wurde, hatte derjenige, 
h als Vorunterfuhungsgefangener nicht beſcheiden und anſtändig betragen würde, 
e körperliche Züchtigung zu erwarten. Nach derſelben Gefängnißordnung, welche 
zaragraphen umfaßt, beſchäftigen fi die zwoͤlf erſten Paragraphen mit der Andro⸗ 
Hieben gegen andere Zuwiderhandlungen ver Vorunterſuchungsgefangenen. Auch in 
Hanfeftädten wurde von den Ungehorfamäftrafen gegen Leugnende noch lange Zeit 
3 Gebrauch gemadt: eine Praris, die glüdlihermweife in der großen Mehrzahl ver 
Staaten der Erinnerung bereit fo weit entrückt ift, daß fie als eine vorweltliche an: 
erben würde. 
ch ift noch zulegt auf die Prügelftrafe als ein Mittel zur Aufrehterhaltung ber Ge⸗ 
Bciplin zu verweifen. Somol in den franzoͤſiſchen Bagnos, als in den englifchen und 
Hefängniflen, vorzugäweife in den Zucht: und Arbeitshäufern wird davon ein häufiger 
gemacht. Allein es iſt daran zu erinnern, daß gewichtige Autoritäten ber @efängniß- 
ft auch Hier die Prügelftrafe für entbehrlich Halten. Zu Bunften der Prügelftrafe für 
er entehrenden Freiheitsftrafe Verurtheilten könnte fheinbar der Umſtand fprechen, 
Ichen Fällen von einer befondern fchimpfligen Wirkung der Züchtigung neben der 
g der Chrenrechte nicht mehr die Rede fein könne. Auch behauptet eine große Anzahl 
ıgnißbirectoren die vorzüglich abſchreckende Macht der Förperlihen Züchtigung in den 
ern. Gegen ſolche Anempfehlungen ſpricht aber die fehr bedenkliche Inconſequenz, 
in liegen würde, wenn man der willfürli und frei ſchaltenden Aominiftration das⸗ 
Verfügung ftellen wollte, was das Strafgefeß felbft als unfittli getilgt und nicht 
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einmal der proceſſualiſch geordneten Entſcheidung eined Gerichtshofs anvertrauen will. | 
größere VBerfügungsfreiheit und Autorität den höhern Gefängnißbeamten um ihrer Wirkiandkg 
willen beizulegen ift, deſto näher liegt die Beforgniß, daß ein gar nicht eingeſchränktes, wu 
Inftanzenzug befreite Ermeſſen ſich ſchnell entſchließt, einem Widerſpenſtigen etliche * 
zählen zu laſſen“. 

Wie viel vabei von ver Perjönlichfeit ver Gefängnißpirectoren abhängt, bat die Grfaßrag 
gelehrt, indem jie zeigt, daß in einzelnen Strafanftalten ein höchft feltener, in andern ein aufe 
ordentlich häufiger Gebraud von Hieben gemacht wird. Unter allen Umftänden iſt anzuerkenng 
daß die ehemalige Berwahrlofung der Gefangenen in jhredlichen Behältniffen und die 
ſcheidungsloſe Anhäufung von verworfenen Menſchen die Peitſche zu einem unentbeh 
Inſtrument machte. Die Abſchaffung und Entbehrlichkeit der Prügelftrafe als ein Zucht 
für Gefangene erfcheint naher thatfächlich bevingt durch eine Reform ver Gefängnifle und — 
planmäpig auf Beflerung gerichtete Behandlung der Verbrecher. Wir vertrauen unfer 
angefidht8 einer gegenwärtig noch weit verbreiteten Praxis dem Urtheil derjenigen Fachm 
welche in ihrer eigenen @efängnißverwaltung den Beweis geliefert haben, daß auch ohne 
die Disciplin behauptet werven fann. Zwiſchen der Strafgefeggebung und der Stra 
ftredung befleht ein nothwendiger Zufammenhang, eine tiefgreifende Wechſelbezie 
IR in der einen Beziehung anerkannt, daß von der Abſchreckung im allgemeinen fein Segen g 
erwarten ift, fo muß man eine robere Anſchauung auch aus ven Strafanftalten verbannen: 
dur dad Princip wahrbaftiger Gerechtigkeit eriegen. Diit befonverer Genugthuung iſt 
der neuen bairiſchen Strafgefeggebung (1861) zu gedenken, welche vie förperliche Z 
als Disciplinarfirafe in allen Strafanftalten und Gefängniflen unbedingt ausſchließt (Art. 
Auch der Gefangene bewahrt feine Menſchenwürde. Gewiß gibt es entartete Menſchen, weil 
von ihrem eigenen Standpunkte aus gemeflen, ver Prügel würdig erjcheinen. Aber nidt my 
folhen Menſchen Schonung zu erweifen, if von der Anwendung eined jolden Mittels algg 
jehen. In dem Inpividuum, felbft wenn es noch fo entartet ift, lebt immer das Bild der Kg 
tung. Die heutige Geſellſchaft fühle fih beleidigt in ver Vorftellung, den Menſchen durch ed 
rein phyfiſche Strafe dem Thiere gleichzuftellen, welches durch die Peitſche angetrieben wär 
In vollfommener Harmonie mit diefen äfthetiich- fittlichen Empfindungen der heutigen Geſellſcha 
verwahrt fi auch das Strafrecht gegen ein Mittel,"veflen Anwendung dem höher ent 
Begriff ver Gerechtigkeit nicht mehr entfpricht. F. von Holgenporff.; 

Bubliciften. Dieſes find Schriftfteller oder Lehrer im Fach des jus publicum obe. 
Staats: und Voͤlkerrecht. Früher fepte man wol bei dieſem Namen flet8 ſtudirte Juriſten 
In neuerer Zeit, feit den neuen politifchen Berfaffungen und Kämpfen und bei der allgeme 
Theilnahme der Bürger an denſelben gibt man diefen Namen gewöhnlich auch allen politifi 
Schriftſtellern und insbefondere auch den Zeitungsichreibern, ſobald fie über politifche Ver 
niffe Grundfäge und Meinungen aufftellen und vertheidigen. Es ift unftreitig eine ber 
tigften Befchärtigungen, welche ein Bürger ergreifen Eann, ein hoher und einflußreicer, 
deshalb auch mit großer Verantwortlichkeit verbundener Beruf, dad Recht und vor allem 
hoͤchſte und wichtigfte Recht des Vaterlandes, des Fürſten, ver Mitbürger, das Verfaſſi 
und Öffentliche Recht derfelben, Elar zu machen und zu verteidigen. Die unermeplide S 
rigkeit des Gegenflanves, des Staatd nämlich und feiner jedesmaligen Entwidelungsftufe 
feiner innern und äußern Verbältniffe und Bedürfnifſe, und die ebenfv große und * 
einflußreiche Wichtigkeit der publiciſtiſchen Lehren und Grundſätze ſollte die Publiciſten beſon 
auffordern, ſich ſoviel moͤglich vor Einſeitigkeiten und Verirrungen zu bewahren. Klüber,, 
fentliches Recht“, F. 14 u. 15, enthält hierüber und über die verſchiedenen Methoden gute Wirk 
insbeſondere auch Warnungen gegen Partei- und Sektengeiſt, einſeitige philoſophiſche ode 
hiſtoriſche Vorurtheile, Hypotheſenſucht, jeſuitiſchen Probabilismus, charakterloſe Halbheu 
Menſchenfurcht, Wohldienerei und Verketzerungsſucht. Das Wichtigſte von allem aber Km 
Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Schwächen und die Verſchiedenheiten der menſchlichen Naturen 
Einſichten, Verhältniffe müflen freilich auch Verſchiedenheiten der Anjichten und Richrunge 
unter den Bubliciften erzeugen. Bielen fehlt ſchon die nöthige Freiheit und Unabhängigkeit dei 
Geiſtes, fich über die augenblicklichen beſondern Berhältniffe und Richtungen zu erheben. Sa 
darum ift e8 auch zum Verſtändniß und zur rechten Würdigung publiciftiicher Kehren um 
Syſteme hoͤchſt weſentlich, die befondern Zeit: und Lebensverhältniſſe ihrer Urheber ſorgfälti 
zu erforfchen und ind Auge zu faſſen. Dennod gibt es zulegt, fowie Ginen Gott, fo aud nu 
Bine Bernunft, Sittlichkeit und Gerechtigkeit, und alle wahren und würdigen Publiciften, alı 
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Ike nicht Verräther an jenen Heiligthümern, an dem Wohl und der Freiheit ihres Vater⸗ 
et werben wollen, müßten in ihnen und zunächſt in der Gerechtigkeit ſtets ihren Ginigungs: 

Anden. Dazu aber gehört unbeſtechliche Wahrheits- und Geredhtigfeitäliebe, und ver 
für fie zu kämpfen und zu opfern. Für den Publiciften zunächſt und vor allem ift alfo 

werhabene Auffaflung weſentlich, weldye vie claffifchen roͤmiſchen Juriften in dem Anfange 
KBanbeften von ven Juriften fordern, daß fie ih nämlich als wahre, treue Priefter im Dienft 
gwsterländifchen Gerechtigkeit betrachten, bereit, in Ehrfurcht, Treue und Begeifterung für fle 
i ihren Dienft lieber ald Märtyrer in den Tod zu geben, ald jie und ihr Heiligehum zu 

den, zu verrathen, abzuſchwören. Aber wie vielmal fieht und erlebt man anderes. Hier 
man die Feigheit und Schwäche der Menſchen, fehr häufig insbeſondere auch die vielen 
hber des Belehrtenftandes vor der despotiſchen Macht und ihren Drohungen verflummen: 
Buerunt Jureconsultorum oracula. !) Und doch iſt dieſes Verflummen, fo feig und fo 
Bei) und gleich der Verleugnung feined Gottes vom Prieſter es oft fein mag, doch noch 

Schlimmſte, vollends alsdann nicht, wenn etwa die despotiſche Gewalt fo furchtbar und 
8 ift wie Die der meiften römijchen Imperatoren und wie diejenige, von welcher 

Benin „Galigula”, Kap. 34, erzählt: „Oninem Jurisconsultorumscientiam abolere voluit, 
respondere possint praeter se.“ Dod nur bei jener hohen Tüchtigfeit, freiheitliebennen 

zleit und Würde, welche Die wahrhaft großartigen römiſchen Juriften mit der ehernen 
Üben Charakterfeſtigkeit auch in der ſcheußlichſten Deöpotie fefthielten, und für weiche viel 
len Märturer wurden), müflen die Despoten auf den Untergang und auf das Ver- 

ber Rechts- und Staatswiſſenſchaft Hinarbeiten. Heutzutage, du guter Galigula, bei 
hißen Befügigfeit von vielen unter unfern veutfchen Juriften und Publiciſten, hättet du 
MReſponſa und Debuctionen nicht zum Nachtheil, fondern zur Unterflügung deiner Un: 

gleit gefunden! Heute und bei und Deutfchen ſtänden dir viele gelehrte Verräther au 
rund menjchlicher Gerechtigkeit, an des Vaterlanded Verfaſſung, Ehre und Freiheit zu 

Bake, Berräther nicht etwa blos aus Furcht vor deinen graufamen Martern und Todesſtrafen, 
ned Furcht vor einer Nichtbefoͤrderung ober vor einer Penflonirung, ja, aus nichtswürdiger 
seh Geld und höhern Stellen, nach ſchimmernden Ordensbändchen und leeren Titeln, 

Ber aljo un ſchnöden Lohn. Jetzt ſieht man häufig die ganze Wiflenfchaft verfälfchen, 
H&fteme aufftellen, um vie Willkür zeitliher Machthaber zu rechtfertigen, um die öffent: 
A kinung irvezuführen und um die Lehren der Rechts- und Freiheitäfreunde in Schatten 
a und wirkungslos zu machen. Hier paflen dann die Eintheilungen der Publiciften von 
Shmürbigen, erfahrungsreihen Klüber, $. 69, feine Gintheilung nämlid in wahre oder 
Pdubliciften: „vie wiſſenſchaftlich gebilveten, recht- und wahrheitliebenven furchtloſen“, 
Pa Schein- und Afterpublicifien: „die Routinier und Stegreif- und Gelegenheits: 
den (publicistes de circonstance), die Pöbelpubliciften, die Hof: und Windpu: 

welche knechtiſch den Mantel nah dem Winve hängen und chamäleonartig die Farbe 
Wein und welche von &. K. von Mofer auch Galgenpubficiften benannt werben.” 

i Welder. 
licitãt, ſ. Offentlichkeit. 

fendorf (Samuel, Freiherr von). Der Staat hat, wie alle menſchlichen Dinge, eine 
ge oder Befühlöfeite, eine rationelle over Erfenntnipfeite und eine vealiflifche oder mate- 
Rifche Seite zugleih. Wahrhaft wiſſenſchaftlich ift nur jene Auffaffung der Staatögefell: 
t, welche alle dieſe drei Seiten in vollfländiger Harmonie erfennt, und jeder concrete Staat 
dem Ideal der menfhlichen Geſellſchaft ebenjo nahe, wie er diefe Harmonie verwirklicht. 
R in großer Entfernung von diefem Ideal ein hoher Eulturgrad möglich, nicht fo ein hoher 
b der Givilifation oder wahren menfhlihen Bildung. Natürlid aber erfcheint ed, daß 
er Geſchichte eined Volks die vorwiegend realiftifche oder materialiftiihe und die über: 

end fittlihe und Gefühlsauffafſung ded Staats der rationellen Erkenntniß deſſelben vor: 

ben. Dieſe gehört jedenfalls einem Stadium größerer Reife an und iſt überhaupt nur 
möglich, wenn ein Volk die einfeitig materialiftiiche oder einfeitig nur durch das Gefühl 

ittelte Auffaflung des Staatd überwunden bat. Zwar muß eine lediglich rationelle Er: 

ng des Staats ald ebenfo ivealwidrig erſcheinen und im weſentlichen die gleihen Folgen 

a wie die andern einfeitigen Auffaflungen. Aber ohne rationelle Auffaflung fehlt ver 
— — — 

) Jakob Gothofredus, Manuale Juris, p. m. 14. 
S. Eyſtematiſche Enchklopädie der Stentöwifienfatten, Bo. I. 
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dritte Hauptton in dem vom Ideal gebotenen Dreiklang, in welchem allein der wahre Fortſ 
der menſchlichen Bildung, der Humanität, gegeben tft. 

Auch die Völker der modernen Ara batten ihre vorherrſchend fühlenden und materia 
ſchen Staatslebensperioden. Die politiſche ÜUbermacht der Kirche und der feudale Realismus 
die ewigen Zeugniffe dafür. Aber die Eultur der germaniſchen Welt follte weder mit einer | 
archiſchen nod mit einer feudalen Weltherrfchaft abfchliegen. Schon in den Momenten 
höchſten Blüte diefer beiden Syſteme zeigte ſich eine fortwährende ſtarke Oppoſition, um 
beide Syfleme in ihrer unnatürliden Allbeherrſchung, nicht ihrem gefunden Kern nad, 
fielen, fehen wir, neben andern dem GErfenntnißtriebe entflammenven Erſcheinungen, 
Staats: und Rechtsphiloſophie erfcheinen, welche hoch die Driflamme der geiftigen Zreihel 
Menfhen und ver Gleichheit ver menſchlichen Natur emporbielt. 

Waren ja fon in den Kämpfen des Kaifertbums und Papſtthums, namentlich feit Lu 
dem Baiern, manche nicht unbedeutenve philofophifche 1) Geifter erflanden; und wenn and 
germanifche Geift in vieler Beziehung durch falfhe und richtige Auffaffungen claffifcher, nam 
lich ariftoteliicher Meinungen und durch die Nothwendigkeit des Gebraud einer todten 
gebunden erfcheint, wenn auch weiter ein Machlavelli nur ven Moder feiner eigenen Zei 
räth?), wenn Thomas Hobbes den craffeften Abfolutismus naturretlih zu begründen 
und felbft Hugo Grotius ſich noch nicht vom Abſolutismus freimachen kann — bie Geifter w 
einmal in Regjamfeit verfegt, die alten Hemmniſſe der freien Forſchung hatten ihre gi 
Macht verloren und ein 3. Locke ließ nicht lange auf ſich warten.?) | 

Der erfte Deutſche, der ein vollſtändiges Werk über Staats: und Rechtsphiloſophie | 
und in dieſer Vollſtändigkeit die wiſſenſchaftlichen Arbeiten aller feiner nichtdeutſchen Bei 
ger übertraf, ift Samuel P. (nicht zu verwechſeln mit Friedrich Eſaias von Pufendorf, ver 
falls ein berühmter Schriftfteller, zwiſchen 1707 und 1785 lebte). *) Hochberũhmt zu 
Zeit und bald Hart angegriffen®), war er fpäter faft vergeffen. Nur nebenbei wurde feiner 
gedacht und erft in neuerer Zeit fehen wir die philofophifche Literatur demſelben theilbs 
allein, theils in Verbindung mit feinen berühmten Beitgenoffen und Nachfolgern ( 
Cumberland, Lode, Leibniz, Wolf u. f. w.) eine größere Aufmerkſamkeit zuwenben.‘) 
eigentlichen wiflenihaftlidhen Begründer des Naturrechts gebührte ihm ohne Zwei 
Stelle in diefem Werfe, wenn er audy nit der ſchärfſte Kritiker des deutſchen Reichsweſß 
weſen wäre. Mn 

Hören wir vorerft kurz feine Lebensgeſchichte: Samuel}. wurde geboren als d 
eines proteflantijchen Predigers zu Flöhe im ſächſiſchen Erzgebirge am 8. Jan. 1632. O 
arm und frühe ſchon für die Gottedgelahrtheit beflimmt, ergriff er doch die größere geiftige 
heit gewährende Jurisprudenz und fludirte in Leipzig und Jena, auf welcher legtern Unt 
(1657) er durch den Profeffor Weigel, einen Anhänger von Descartes, der Naturrech 
[haft gewonnen wurde. Cine Gefangenfhaft, pie ihn ald Lehrer im Haufe des ſch 
Befandten in Kopenhagen mit dem ganzen Gefolge deſſelben bei Ausbruch des Krieg z 
Dänemark und Schweden getroffen hatte, gab ihm Zeit und Gelegenheit zu feiner erften, 
dem Studium ded H. Grotius und Th. Hobbes hervorgegangenen Schrift: „Elemente 
juris universalis libri II’ ($aag 1660). Auf diefe Schrift hin erhielt er 1661 den fir 
eigens gefchaffenen Lehrſtuhl des Natur- und Voͤlkerrechts in Leipzig, wo er bis zum 3 
1670 mit glänzendem Erfolg wirfte. Im legtern Jahre fiebelte er an die Univerfität Yund I 
an welder ihnt von feiten Schwedens eine Profeflur angeboten worden war. Die Befel 
Lunds durch die Dänen veranlaßte den König von Schweden, PB. mit dem Charakter eines fd 
lich ſchwediſchen Raths und mit dem Amt eines königlich ſchwediſchen Hiſtoriographen 

1) Man denke an Roger Bacon. Über die Staatslehre des Mittelalters f. ven Auffaß Foͤrſter 
ber Allgemeinen Monatsfchrift für Wiffenfchaft und Literatur (1853) , ©. 832 fg., audy 922 fg. 

2) Auch Jean Bodin ift nicht zu vergeflen. Über die Bearbeitung flaatsrechtlicdyer Probleme | 
englifche Denker, wie Camden, Buchanan, Hoofer, in den Zeiten Eliſabeth's und Jakob's vgl. R 
Engliiche Geſchichte, I, 588 fg. 3) S. Rode, 

4) Er fchrieb Observationes juris universi (Zelle 1744—70, neu 1780—84). Pol. au 8 
dorf, Eſaias, Bericht über Kaiſer Leopold, feinen Hof und die öfterreichifche Politik 1671 — 74. 
einer Hanpfchrift Herausgegeben und erläutert von Helbig (Leipzig 1861). 

5) Leibniz, Observat. de princip. juris und deflen Monita quaedam ad S. Pufendorfli princ 
6) Bgl. Hettner, Beichichte der deutfchen Literatur im 18. Jahrhundert (Braunfchmweig 1868) 

— Werke von Leibniz, herausgegeben von Klopp (Bannover 1864). Erſte Reihe. 
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wdäholm zu berufen. Gr flarb aber am 26. Dct. 1694 zu Berlin, wohin er feit einigen Jah: 
als Privatmann übergefiebelt war. 
3.6 Werke find entweder hiſtoriſchen oder naturrechtlichen Inhalts. Von den hiftorifchen 

kelen deſſelben ift ohne Zweifel dasjenige das bedeutendſte, welches ex während feines Auf: 
thalts an ber Uiniverfität Heivelberg fchrieb, und zwar unter vem Pfeudonym Severinus de 
kazambano Veronensis, mit dem Titel: „De statu imperii germanici ad Laelium fratrem, 
kainum Trezolani, liber unus.“ Die unsvorliegende feltene Ausgabe in Duodez iſt eine vero⸗ 
wer von 1667.7) Das wichtigfte von ven naturrechtlichen Werken P.'s ift fein „Jus naturae 
Bgentrum”‘, 8 Bücher, zuerft erfchienen Lund 1672 in Quart und nahmald oft wieder auf: 

Das fpäter (zuerft 1673) von ihm erſchienene kürzere Werf: „De officiis hominis et 
is prout ipsi praescribuntur lege naturali‘‘, 2 Büder, wovon wir eine Ausgabe (Gießen 

) befigen , iſt nur ein kurzer Abriß des eben erwähnten größern Werks. 
Nab der Aufgabe des „Staats Lexikon” haben wir es hier vorzüglich mit P.’8 „Jus na- 
et gentium” zu thun und werben wir deshalb auch nur am Schlufle einen Blick auf ihn 

nus de Monzambano werfen können. 
B. geht in feinem Naturrecht und zwar fhon in der Vorrede ad lectorem davon auß, daß 
beſellſchaftlichkeit (Socialitas hominis) die Grundlage alles Naturrechts fei. Im erften 
gibt er dann die allgemeinen naturrechtlichen Vorkenntniffe, namentlich über Urſprung 

chiedenheit moralifher Weſen, über die Beſtimmtheit ver in die Moral einfchlagenven 
linen, über den menſchlichen Verſtand und Willen in ihrem Einfluß auf die moraliſchen 

ungen, über legtere im allgemeinen, über deren Norm oder über dad Geſetz in genere, 
ie Qualität und Quantität der moralifhen Handlungen. Das zweite Bud) beginnt mit 

weiß, daß ein gefeglofer Zuſtand der menſchlichen Natur nicht entſpreche, hierauf fol: 
be Rapitel über ven Naturſtand, über das Naturgefeß im allgemeinen, tiber die Pflichten 

hen gegen ſich ſelbſt, über Selbftvertheidigung, über Recht und Gunft ver Noth. Das 
Me Bud) eröffnet ein Kapitel, daß niemand verlegt, Feder Schaden aber erfegt werden müſſe, 

folgen die Kapitel über die natürliche Gleichheit aller Menſchen, von verſchiedenen Pflich⸗ 
er Sumanität, von der Erfüllung ded gegebenen Worts und von den Einthellungen ber 

en, von der Natur der Verſprechungen und Verträge überhaupt, von dem Gonfens, 
enftand der Berfprehungen und Verträge und deren Bedingungen, von ven Bermittlern 

Obligationen. Das vierte Buch handelt zuerſt vom Gebrauch der Sprache bri Obligationen, 
Boom Bid, von der Macht des Menfchen über die Sache, von der Entftehung des Eigenthums 

en Gegenſtand, von der Occupation, vom Erwerb der Acceſſionen, vom Recht an frem: 
Sachen, von der Übertragung des Eigenthums, von den Teftamenten, von der Inteftatfur: 

von der Ufucapion, von den Berbinplichkeiten, welche aus vem Eigenthum an ſich entfteben. 
u fünfte Buch hebt an mit der Lehre vom Preis und fährt fort mit ben einen Sachenpreis vor- 
Mependen Berträgen, mit der bei läſtigen Berträgen zu beobachtenden Aqualität, dann mit den 
sannten contractibus beneficis, wozu Mandat, Gommobat und Depofitum gezählt werben, 
auf mit den onerofen Verträgen, namentlih Tauſch, Kauf und Verkauf, Miethe und Pacht, 
rlehn, Societät, aleatorifchen Verträgen, accefforifchen Verträgen, ferner mit der Art und 
fe, Bertragsobligationen wieder zu Idfen, mit der Auslegung und fchließt endlich mit der 
Beinanderfegung, wie in natürlicher Freiheit die Nechtöftreite geführt werben. Mit dem ſechs⸗ 
Bud, beginnt der Übergang zu den politiſchen Verhältniffen und zwar durch bie Lehre von 
Ehe. P. beginnt dieſes Bud mit dem Sage: „Sequitur, ut investigemus tam originem 
taturam humani imperii etc.” Das zweite Kapitel diefed Buchs handelt von der väterlichen 
walt, da& dritte von der Herrengewalt. Daß flebente Buch fudht die „causa impulsiva con- 
uendae civitatis”, die innere Structur der Staaten, ven Urſprung der oberflen Gewalt oder 
tjeftät, bie Zimelge derſelben und deren natürliche Einheit zu ergründen, gibt dann ein Kapi⸗ 
über die Staatöformen, ein weitere® Über den Charakter der oberften Gewalt (de affectio- 
yus summi imperii), über die Art und Weiſe ihres Erwerbs, namentlich in Monardien, und 
et zulegt mit einem Kapitel über die Heiligkeit der oberften Staatögewalt und einem weitern 
pitel über vie Pflicht der oberften Gewalthaber. Das achte Buch enthält Folgende Kapitel: 
er das Reit, die Handlungen ber Bürger zu lenken, über dad Recht der Stantögemwalt auf 

T) Derfelben befindet fidy beigebunben: ‚‚Exercitationes duodecim quibus Severini de Monzam- 
10 ad modum promulsidis tractatus de statu imperii germanici discutitur: et quaedam chre- 
10, plura obelo, notantur.‘' Cis Veronam 1668. 
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daB Leben der Bürger zum Zweck der Vertheidigung des Staats oder wegen Verbrechen, üh 
die Gewalt des Staats, den Werth der Bürger zu beftimmen, über die Macht ded Staats bez, 
lich des Öffentlichen und Privatvermögens, über das Kriegsrecht, über pacta bellica, über &ri 
densſchlüſſe, Völferbündniffe und fonflige Verträge der Könige, über die Gründe des Verlu 
ber bürgerlichen Rechte, über vie Veränderung und den Lintergang der Staaten. | 

Hiermit jhließt dad ganze Werl. Aus unferer kurzen Inhaltsüberficht erhellt, Daß P. 
der That dad ganze Rechtsgebiet in fein Syftem aufzunehmen beftrebt war, und daß er dich 
Gedanken auch im mweientlihen durchgeführt hat. Für uns ift übrigend nur derjenige TI 
dieſes Werks von beſonderm Intereffe, welcher jih auf den Staat bezieht, weshalb aud nu 
mehr die wichtigſten einſchlägigen Lehrſätze P.'s gegeben werben follen. 1 

Nachdem P. die Ehe als seminarium generis humani charakteriſirt, die väterliche Ba 
als ſolche trefflichſt dahin beflimmt hatte „cumsit necessaria ad explendam obligationem adıı 
sus liberos a natura injunctam, tanta quoque esse intelligitur, quanta adeum änem obti 
dum sufficit‘‘' (Lib. Vi, c. 2, 6. 6), wieß er zuerſt nach, daß die Unfreiheit weber von ber 
ſelbſt no unmittelbar von Gott, fondern vom Vertrage oder vom Kriege herrühre, vie 
freiheit ſelbſt aber nie ein Zuftand abjoluter Rechtsloſigkeit jein dürfe. Nun erſt geht era 
Grundurſache des Staats ein. Nachdem er ven Brundfag aufgeftellt, vap der Menſch me 
jelbft als die Geſellſchaft liebe, und behauptet hat, daß aus dem Befelligfeitätriebe nicht | 
ber Staatötrieb folge, findet er, nah Würdigung einiger anderer Momente, die „genui 
priuceps causa, quare palreslaınilias, deserta naturali libertate, ad civitatcs consti 
das descenderint‘, darin „ut praesidia sibi circumponorent contra mala, quae homi 
homine immineant.” Es ift died im weſentlichen vie Hobbes'ſche Theorie, die den groben 
thum enthält, daß Freiheits- und Ordnungstrieb nicht gleich urfprünglich, jeder von ihnen 
glei natur: und vernunftnotäwendig, und die Geſellſchaft ohne den Staat möglid fei. 
nächſten Kapitel fehrt die gleichfalls ſchon von Hobbes aufgeftellte Vertragstheorie wieder, 
mit dem Unterſchied, daß P. zwei Grundverträge flatt des einen von Hobbeß verlangt. P. 
hiermit einen an fi) wahren Gedanken, nämlich den, daß die Art und Weife der beſondern 
ftaltung eined concreten Staats nicht ohne die freibildende Kraft feiner Angehörigen 
werden fönne, falſch aus. Die Folge davon iſt, daß auch feine Eonfequenzen ſo wenig auf 
Princip pailen wie die des Hobbes. Die Freiheit ift bei P. für den Staat, von feiner 
dung abgejehen,, ebenfo unfruchtbar, wie bei Hobbed. Daher fommt er in Lib. VII, c.2,$ 
zu den Sägen: „Ubi penes unum hominem est imperium, civitas velle intelligitur, 
cunque isti homini (cui sanam rationein conslare praesupponitur) placuerit, et qui 

circa negotia, quae circa finem civitatum spectant; non item circa alia“... „Vult enim 
pulus per voluntatem unius hominis“ ... „Rex est populus.” Im nädften Kapitel (cs 
unterfucht er die Entſtehung der oberften Gewalt. Er geiteht zu, daß fie, wie jie aus den u 
begründenden Verträgen hervorgegangen, mit vem Willen und der Billigung Gottes e 
leugnet aber entjchieden (6. 3), daß die Majeftät unmittelbar von Gott fomme, und richtet. 
dabei direct gegen 3.%. Horn, „De civitate“, Lib.2,c.1. :Bezüglid) der Staatöformen, ıı 
welchen das folgende Kapitel handelt, ftellt P. für die civitas regularis die befannte Thes 
von ihrer Dreiheit auf und unterfcheidet alſo Demokratie, Ariftofratie und Monardie ou 
reguum. Nach einzelnen guten aber den Kern der Sache nicht innmer berührenden Außerung 
über diefe Staatöformen folgt einiges über die vitiosae aut corruptac civitatis formae, da 
über gemifchte Kormen. Von praktiſchem Blick zeigt, was B. unter Bezugnahme auf {4 
pſeudonymes Werk „De statu imperii‘ über Staatenfyfteme, $. 15 ig., Kap. 5, äuße 
ebenfo das, was er am Ende diefes Kapiteld über die Frage nad) der beften Staatäform fagt. J 
dem darapffolgenden Kapitel „De allectionibus summi imperii’ kommt P. zu dem richti 
Reſultat, daß eben, weil dad Oberhaupt ded Staats die oberfte Gewalt innehabe, es aud 
nem Richter unterftellt jein koͤnne, drückt dies aber falſch aus, indem er fagt, daß Die Stan] 
gewalt, vefp. deren Träger „legibus humanis solutus aut potius superior” fei. Ubrigen 
verwahrt er fih $. 7 ausprüdlid gegen die Annahme, ald ob dem abjoluten Regiment noff 
wendig der Begriff der Ungerechtigkeit oder Unerträglihfeit innewohnen dürfe: „Sane en 
non ideo civitates constituimus, ut neglecto jure naturali omnia ex prava libidi 
fiant etc.“, der König fei auch ohne ausdrückliches Verſprechen durch die Thatſache der Th 
befteigung ad recte administrandum verpflichtet ($. 10). In $. 7 fg. wird auch von einer 

mitirten Staatögewalt gefprochen und deren Charakter darin gefunden, daß in gewiflen Fä 

entweder dad ganze Volk over Die Nepräfentanten feiner Klaffen gefragt werben müflen, we 



Pufenborf 235 
Nacht des Volks nicht überall diefelbe fei (6. 12); die Berufung und Auflöfung der 
ung, ſowie bie Initiative der Berathungsgegenflänne müfle aber jevenfalld heim 
ben „ni regi nudum nomen relinquere, aut irregularem rempublicam facere ve- 
Der Rath des Volks oder der Bolförepräjentanten dürfe übrigend nicht unberückfich⸗ 
. Daß Hobbes zwifchen oberſter und abjoluter Gewalt keinen Unterſchied zulaffe, 
ranlaflung, gegen erftern in F. 13 zu Felde zu ziehen, und indem er hier neben den 
Brenzen der Staatögemwalt in dem imperium limitatum auch die materiellen natür⸗ 
zen berjelben aus dem Staatözwed wiederholt betont, geht er im Vergleich zu Hobbes 
m Schritt weiter auf der Bahn des freien Staatd. Obgleich nun aber P. die Mög- 
B der Souverän ven Bürgern unrecht thun könne, zugibt, fo kommt er doch zu kei⸗ 
n Refultat, als daß unbebeutendere Rechtöverlegungen viefer Art zu verzeihen feien, 
ı fhwerften und abjihtlichften Nechtöverlegungen nichts übrigbleibe ald auszuman- 
itfliehen und fi einem andern Staat zu unterwerfen ®), und daß „salva obligatione 
principem, nullo praetextu vim eidem opponere fas erit“ (Lib. VII, c.8,$.5, 
edenfall® fönne man denjenigen nicht beiſtimmen, welde „ita crude jactant“, daß 
inen zum Tyrannen entarteten König entfegen und beftrafen dürfe (daſelbſt 6. 6). 
rage, was eines guten Bürgers Pflicht gegen einen Ujurpator fei, antwortet P. 
10), daß die Sache oft fo ich geftalte, daß es nicht blos erlaubt, fondern gerapezu 
der Herrfchaft des Bejigenden fi zu unterwerfen. P. verlangt eine entſprechende 

r Bürften (Kap. 9), denen der Grundſatz „salus publica suprema lex esto” als 
eg gelten jolle, da jie glauben müßten, daß ihnen perjönlidy nichts Fromme, was 
Frommen des Staats gereihe. Dabei verlangt er aber auch nicht einen nur auf 
ıhenden, fondern einen freien Gehorfam der Bürger. Diefen beförvere nichts mehr 
yehaft hriftlich religidfer Sinn und tüchtige Öffentliche Schulen, namentlich aber und 
ders das gute Beifpiel ver Herricher ſelbſt. 
ind die widhtigften auf das Öffentliche Net unmittelbar Bezug habenden Säge aus 
rrecht. Wir haben geſehen, daß P. in der Vertretung des Abfolutismus noch inmit- 
Zeit ſteht. Aber als freier Forſcher über den Staat, in feiner Unabhängigfeit von 
und in jeinem Beſtreben, vie freie Inpividualität auch im Staat zur Geltung zu 
d über jeder perfönlichen Willkür endlich einem Höhern, allgemeinen fittlichen Geſetz 
ng zu verſchaffen, gehört er zu ven Bahnbrechern ver Neuzeit. Der bisher faft un: 
inzigen Autorität der Kirche auch in weltlihen Dingen flellt er das Recht des freien 
enüber, das Erkennbare buch Vernunftthätigkeit auch zur Erkenntniß zu bringen. 
für Deutihland das rationelle Element in die Staatswiſſenſchaften ein, feßte an die 
bisherigen rein theologiichen eine vorherrſchend philofophifche und natürliche Moral, 
er hierfür bei feinen Lebzeiten die heftigften Anfeindungen erdulden mußte, fo ift es 
weis der fortgejchrittenen Zeit, daß diefe Anfeindungen mwirfungslos abprallten — 
It aber follte B. mehr, als fie bisher gerban, Recht winerfahren laſſen. Denn wenn 
m Standpunft der Theologie aus der Vorwurf einer gewiflen Flachheit gemacht wer: 
fo darf nicht überfehen werden, daß er eben ven bisherigen vorherrſchend theologiii- 
after der Staats- und Rechtswiſſenſchaft brechen wollte. Daß er nicht ganz frei 
theologiiicen, lag zudem noch im Zeitgeſchmack. Aud ver Nachweis einzelner Wider: 
ſich felbfi und einiger Misverfländniffe des Hobbes, wäre er auch unwiderleglich 
‚ £önnte an den hervorgehobenen Verdienſten P.'s nur wenig ändern. Als erſter 
zlehrer und Schriftfteller Deutſchlands aber wird ihm bei der Vollſtändigkeit feines 
en Syſtems jedenfall in der deutſchen Literaturgeſchichte der Staatswiſſenſchaften 
endere Stelle gebühren, als fie ihm 3. B. von R. von Mohl eingeräumt worden ift.?) 
x ein fpeculatives Genie noch ein Driginalphilofoph. Sein jus naturae wie fein 
yfticiis hominis et civis“ verfolgen beide ein praktiſch mögliches Ziel — ein beſſeres 

auch Buch 2, Ray. 8, 88. 3-6. 
ichte der Literatur der Staatswiflenichaft, I, 241 u. 331. Auch Röder, Grandzüge des 
(zweite Auflage, Heidelberg 1860), 1, 239 u. 247 fg.; 11, 270, geht fchnell über P. 
:br anerkennend und eingehend ſpricht von P. James Mackintoſh in feinem „Discours sur 
droit de la nature et des gens’’ (Battel, Droit des gens, Ill, 361 fg.). @in anderer 
Barbeyrac, hat Noten zu Grotius und P. nefchrieben. Battel, a. a. O., 1,52, 77,81. 
b: De ae juris naturae et gentium adversus Hobbesium, Pufendorflum, Tho- 
nedig 7). 
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Verſtändniß des Staats und dadurch eine Verbeſſerung des Staats ſelbſt. P. if ein vorl 
ſchend kritiſcher Geiſt, und dies hat er am beſten durch dad außdgezeichnetfte feiner hiſtori 
Werke, „De statu imperii‘', beiwiefen. Dieje dem Umfang nad kleine Schrift ift eine der 
zendſten Hiftorifch = politifchen Schöpfungen, welche überhaupt die moderne Literatur aı 
weifen hat. Das ungeheuere Auffehen, welches fie bei ihrem Erfcheinen machte, ift ebemfl 
greiflich, wie e8 unbegreiflich bleibt, vaß ein Buch von dieſer Bebeutung fpäter fo wenig bir 
wurde. Wir glauben, daß man den Werth des Buchs nicht ſchlagender bezeihnen kam 
damit, daß die meiften und wichtigften darin niedergelegten Wahrnehmungen und Urtpelle 
heute nad) 200 Jahren noch treffend und wahr find. 

Betrachten wir das Buch etwas näher. Schon in der Vorrede tritt der friſche und fi 
Geiſt P.'s hervor. Da fchildert er feine Studien der Riteratur des deutſchen jus pubil 
Mühevoll Hatte er von einem Rath, der eine in diefer Beziehung fehr reihe Bibliothek 
e8 erlangt, daß ihm diefer eine Auswahl der geeignetften Autoren lieh. Aus Gefälligke 
Büchereitelfeit habe ihm dieſer durch zwei fehr robufte Diener „repetitis aliquoties fe 
fein Zimmer fo mit Büchern vollgeftopft, daß für ihn ſelbſt faft kein Plägchen übrigte. 
zweifelt faft über die felbft auferlegte Plage, rettet fi aber, indem er ſich erinnert, da 
all vem von der unerfättlichen deutfhen Schreibemuth Producirten nur wenig Werthoe 
Dabei wird eine Menge von Literatenſchwächen ſcharf, aber gerecht gegeifelt.?°%) Da dieß 
ratur feinen forſchenden Geift nicht zu befrienigen vermochte, fo begab er fi, um feinen 
zu erreichen und ein fo großes und intereffantes Volks- und Staatsweſen, wie das 
gehörig Fennen zu lernen, von Münden aus auf die Reife, auf welder er durch € 
fhauung und Unterredungen mit bedeutenden Männern von öffentlichem Gharafter 
Wiſſensdurſt befriedigte. Die Nefultate diefer Forſchungen find ed, die er im Br 
niederlegt.. Schon in Kap. 1, De origine imperii germanici, verräth der Autor f 
naue Befanntfchaft mit Tacitus „Germania 11), der er einzelne Säge entlehnt. Nat 
die Frage von der Nationalität Karl's des Großen unterfudht, weift er nad, daß berjelbe | 
ſchiedenen Theile feines Reichs unter verfchiedenen Titeln befaß. Dabei wird die Thro 
Gintheilung des Landes, dad Syſtem ver Theilungen kurz und treffend berührt, ebenfe 
neuerung der römifchen Kaiferwürde in Karl dem Großen. P. findet die Legitimität vih 
exit in der Anerkennung der Kaiſer von Byzanz, dad Wefen der ernannten Würbe aber 
lum fuisse constitutum supremum defensorem ei protectorem seu Advocatum sel: 
manae et bonorum quae ad ipsam ex usurpatione Pontificum aut aliorum libei 
spectabant. Dad Wefen diefer defensio oder advocatio wiederum flieht er darin ‚Mb, 
quadam duntaxat foederis inaequalis sedem Romanam ejusque bona Carolo ful 
juncta.” Aus dem Verfall ver Karolinger geht Deutſchland als felbftänniges Neid 6 
die römifche Krone auf die deutfhen Könige über; es fei aber ein kindiſcher J 
dem fränkiſchen over deutſchen römiſchen Reich eine Kortfegung des römifhen Kaifel 
erkennen zu wollen. Kap. 2 beihäftigt jih mit den Gliedern des Deutfhen Reichs x 
ginnt mit den Reichsftänden. Die verfchievenen Stimmverhältniffe, ver Nachweis ver! 
ſtandſchaft, die Nangordnung der Reichsſtände und die Bejchichte des Öfterreichifhen 4 
füllen, mit einigen Bemerkungen über die Reihsftänte, vie Reichsritterſchaft und die Kell 
theilung,, diefes Kapitel. Wichtig ift befonders die Stelle in 6. 4: „Probe autem obse 
dum, Austriacos in sua familia dignitatem Caesaream tamdiu continuasse, non solum 
vix ulla sit praeter ipsam per Gerinaniam domus, quae ejus fastigii splendorem g 
reditibus tolerare queat, sed etiam quod opes suas ita disposuerat, ut nullo negotio 
liarem Rempublicam constituere possent, si contingat, alium ad Caesareum munu 

cari.“ Der Reichthum und die Verweltlichung der geiſtlichen Reichsſtände werben befonvers 
mitgenommen, bie günftigere Rage des Adels in Deutfchland hervorgehoben, der 
Glanzes der Städte bezeichnet, daß Ranonikaten-, Pfründen: und Vicarienwefen fam 
Coͤlibat gelegentlich ver Reichsritterſchaft gegeifelt und Die Erwähnung der Kreiseintheilu 
den Worten geichloffen: „Cuanquam an non et eadem divisio ad distractionem 
maniae faciat, dum quae unum circulum adfligunt mala, reliquos segnius afficiunt, 

» 10) Bgl. au Kap. 6, 88. 1,3 m. f. w. 
11) „Nonnullis reges erant, sed fere suadendi magis autoritate quam gubendi poieen 

Val. Kap. 2, $.3: „Novis suis rebus in decus simul ac subsidium“; Kap. 3, 8.2: „per pi 
vicosque jus redlebant etc.” 
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serito dubiles.“ Kap. 3 handelt von der Entſtehung und Ausbildung der Macht der 
Mallände, vefp. der Landeshoheit, und kann P. kaum dus Lachen darüber Halten, daß deut: 
GSqchriftſteller die Berwandlung des Reichsamts in Privateigenthum als lobenswerth und 
juertheinigten. Er findet den Gauptübergang dazu im Lehnsverhältniß , durch welches die 
Mier Bürften nicht gemindert worden fei. So fei ed gefommen, daß durch fich ſelbſt mädh: 
tReifer wol die Kürften zum Gehorſam gezwungen hätten, ſchwache Dagegen nur „fere pre- 
is'' regierten , Diejenigen aber, welche Die Macht der Fürſten zu brechen verfuchten, ſich ſelbſt 
üntergang bereiteten. @elegentlich der geiftlihen Reichsſtände wird des großen Kampfes 
Men Papft und Kaiſerthum und zmar mit einer fehr firengen Kritik der geiftlichen Fürſten 

- Die Entflehung der Städte wird als etwas weſentlich Germanifches und zwar zunaächſt 
e der durch das Chriſtenthum angebahnten Milderung ber Sitte bezeichnet und dabei 

derjenigen Hauptmomente gedacht, melde der Ausbildung des Städteweſens günftig 
‚ namentlich des Intereſſes der Kaifer, die wichtigften Städte dem Einfluß ver Landes 
zu entziehen. In Kap. 4 ift die Rede vom Kaifer, feiner Erwählung und feinen Wäp- 
von dem Unterſchied der frühern und. neuern Wahlart, von der Entſtehung der Kur: 
‚wobei zwiſchen dem römifhen Kaiſerthum und dem deutſchen Koͤnigthum ſcharf unter: 
wird, von der Goldenen Bulle und dem römifchen König. Das nächſte Kapitel enthält 

von der durch die Wahlcapitulation, die Reichsgeſeze und Gewohnheiten forwie 
Die Rechte der Stände beſchränkten Kaifergewalt. P. erklärt, daß die incrementa , welche 

gelegentlich ver Wahl gewannen, enormia et ad leges Monarchiae haudquidquam 
tia gewejen feien, vie Fürſten bei dieſen Gelegenheiten auch nur an ihr eigenes Interefle 

hätten. Bei aller Schärfe und Bitterfeit, womit P. dieſe Verhältniffe und die efelhafte 
lei wie bie grobe Unwiſſenheit der deutſchen Schriftfteller geifelt, erkennt er noch ale 

ilfam an „potestatis imperaloriae leges expresso et Jistincto scripto comprehendi”. 
erben bie einzelnen Eaiferlihen Rechte durchgegangen und deren Beihränktungen ange: 
m, dabei aud wichtige Controverſen, wie fie namentlich eine Folge der Reformation ge: 
m, z. B. Die Frage erörtert, ob den Fatholifchen Klerifern die Annahme der Augsburger 
kikon in der Art zu geftatten jei, daß ſie mit ihrer Würde auch zugleich die „ditiones sa- 
W behalten könnten? Bei der geſetzgebenden Gewalt erörtert B. unter Bezugnahme auf 
Isuring’8 Tractat „De origine juris germanici” auch die Frage von der Reception des 
en Rechts, vie er als das Werk der gelehrten Juriſten des 15. Jahrhunderts Hinftellt. 
Scqhluß dieſes Kapitels hat den deutſchen Proceh und die GerichtSorganifation zum Gegen⸗ 
ke, bei welcher Gelegenheit befonvers auch der geiftlihen Gerichtöbarfeit , ver Austräge, des 
WEammtergerichtö („vulgo lites Spirae dicuntur spirare, sed nunquam exspirare, cujus 
ausa est tum immensao ambages processus, tum causarum multitudo, et paucitas 
sorum. Sed praeprimis, quia deficit utplurimum facultas exequendi sententias‘‘), 
siferlihen Hofgerichts, der Reichstage, der kaiſerlichen Nefervatrechte und der in der Lan⸗ 
‚heit der Stände enthaltenen Rechte Erwähnung geſchieht. Waren die bisherigen Kapitel 
tes vorzügliden Brave hiſtoriſch intereffant, jo find e8 die nun folgenden Kap. 6 mit 8, bie, 
emſelben kritiſchen Beift geichrieben, vorzugsweiſe praktiſch wichtig erſcheinen. Kap. 6 
fucht vorerſt die Form des Deutſchen Reichs. Nachdem P. vie verfchiedenen Anfichten über 
vorm des Deutſchen Reichs geprüft und nachgewieſen hat, daß Feine der regelmäßigen 
töformen auf dafjelbe pafle, fommt er enblich in $. 9 zu dem Nefultat: „Germaniam esse 
ulare aliquod corpus et monsiro simile’, im Zauf der Zeiten entflanven „per socor- 
facilitatem Caesarum, ambitionem Principum, turbulentiam Sacerdotum” und zwar 
regno regulari in tam male concinnatam formanı est provolutum, ut neque regnum, 

ı limitatum, amplius sit, licet exteriora simulacra tale quid prae se ferant, neque ex- 
corpus aliquid aut systema plurium civitatum foedere nexarum, sed potius aliquid 
haec fluctuans. Quod ipsum exitiabili morbo, internisque convulsionibus perpe- 

ı praebet fomitem, hinc ad leges retrahere Inıperium nitente Caesare , inde in plenam 

latem tendentibus Ordinibus.” Hat P. mit diefen Sägen das verkommene Weſen bes 
ſchen Reichs zu feinen Zeiten vraftifch geſchildert, fo bat er dabei freilih Eins überfehen, 
ich den Hauptpunft, daß die realen Befammtverhältniffe Deutſchlands weder dem Ideal des 
8 noch den Anforderungen eined organifhen Einheitéſtaats entiprahen, und daß er an 
frühern Stelle felbft zugegeben, wie die Einheit des Reiché eigentli nur in ber Per: 
hkeit einzelner mächtiger Kaifer beftanden habe. Kay. 7 ift der Prüfung der Stärken 
Schwächen des Deutichen Reichs gewidmet. P. findet Deutſchland „in Viris et in Rebus’ 
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reich, reicher als die übrigen Staaten. Auch hält er eine allgemeine Coalition zur Unterbridg 
Deutſchlands für unmöglich (6. 6). Nichtsdeſtoweniger fei die ungeheuere Mat Deutfilai 
die feft gefaßt der Schreden von ganz Europa fein würde, durch innere Krankheiten und & 
vulſionen fo fehr gelähmt, daß fie Faum zur Selbftvertheidigung zureihe. Die Brundur 
viefes bels fei der Mangel einer flraffen Einheit. An dieſer Stelle gibt P. die 
Grundfäge über Staatenverbindungen, für melde er, follen fle Feſtigkeit und Dauer Be 
verlangt, daß die verbiindeten Staaten nicht mit zu verſchiedenen Macht: und Verfaffung@u 
hältnifien, und daß jie nur „maturo consilio , legibus prius rite conceptis” in ben Bunb 
treten feien. Deutfchland fei um fo kränker, als in ihm viefe Kranfheiten verbunden vorf 
welche einerfeitö „ex regno male formato”, andererſeits „ex systemate sociarum civiti 
indigesto‘ hervorgehen (68. 7, 8). Dazu komme die Spaltung der Religion, dieſes fonft 
ſten Bandes der Staaten ($. 9), dann die vielen Eiferfüchteleien und Streitfragen unter 
Reichsſtänden (6. 10). Dabei wird die unendlihen Verſchleppung der einfachften Nedhts 
und der Übelftant ver zahllofen Münzſorten beſonders erwähnt und damit geſchloſſen: ‚A 
aliqui Principes luxuriae duntaxat, venationique sint dediti, nulla aut exigua pul 
privataeque rei habita cura, id hominum vitium est, non Reipublicae, nec ab istha 
aliae civitates immunes conspiciuntur.” Im legten Kapitel verfucht es P., im Vertrauci 
die deutfche Humanität, Fremdes mehr als Binheimijches zu bewundern, feine Anfichten 
die Mittel gegen bie angeführten Krankheiten zu bezeichnen. Dabei wendet ex fi zuerſt 
die von Hippolytus a Lapide zur Heilung Deutfhlands vorgefhlagenen Mittel, die er im mg 
lichen verwirft (66. 2, 3). Als fein Hauptmittel gibt P. (6. A) an, daß, nachdem „pravit 
status Germaniae ita velut induruisse, ut sine eversione totius Reipublicae ad leges 
regni non possit reformari .... ut cuique sua jura maneant; ac nulli concedatur, ut 
cilliorem possit opprimere, utque adeo inter dispares licet opes par sit omnium libx 
atque securitas. Das Oberhaupt ſei nicht blos durch genau beflimmte Geſetze zu befhrk 
fondern auf) „‚perpetuum aliquod consilium eidem circumponendum, quod socios re 
sentet; cui res quotidianae totam Rempublicam concernentes exequendae committz 
super quibus prius ab universis suis sit definitum”. Schließlich wendet fi P. wieder 
die deutſche Religionsfpaltung , hebt die Unterſchiede zwifchen ber katholiſchen und bem Mi 
Kirchen hervor und unterftellt den damaligen Zuftand der katholiſchen Kirche, namenti 
hohe und niedere Prieftertfum, einer fehr eingehenven und unbarmberzigen, freilich a 
immer ganz unbefangenen Kritif, nach welcher er zu dem Schlufle fommt: „Facile puto 
sam suam Deo cordatisque omnibus adprobabunt Principes Protestantes, quod cumfl 
quas summi imperii partes in ditionibus suis exercerent, curam quoque sacrorum 
vindicaverint etc.” Man flieht leiht, daß es P. wie andern ergangen — er iſt ſtärker i! 
Negation als in der Erfindung pofitiver Beflerungsmittel. Übrigens muß man das Bi 
felbft und ganz gelefen haben, um eine richtige Vorftellung von der claſſiſchen Kürze 
Schärfe, von der mandmal an Ironie grenzgenden Unbarmherzigkeit des Urtheils und 
druds P.'s zu befommen. Linerihöpfli an Lehre für unfere Zeiten ift dieſes Buch eine ſte 
Gewiffenderforfgung für die deutihen Regierungen und Völker, und fo find wir wol zu 
Schluſſe berechtigt, daß, gleichviel ob man die Geſchichte mehr als den Ehrenfaal oder mebe 
dad Sündenregifter eines Volks betrachtet, P. für immer eine glänzende Stelle in der Geſe 
der deutjchen Literatur gebühre.’2) J. Held. 

Pütter (Johann Stephan)2) — nächſt I. J. Mofer der hauptſächlichſte Begründer I 
deutſchen Staatsrechtslehre — wurde am 25. Juni 1725 zu Iſerlohn in der weftfäli 

12) Bezüglich der Literatur ift außer ben bereits citirten Werfen zu vergleichen Bluntſchli in 
mann's Jahrbuch der illuftrirten deutfchen Donatshefte (1862), XII, 136 fg. ; der bier befindliche 
ſatz iſt wörtlich in das beutfche Staatswürterbuch von Bluntfchli und Brater übergegangen. Aut, 
Bluntſchli's Geſchichte des allgemeinen Stautsrechts und der Politif (1864) ift P. eine ehrenvolle S 
eingeräumt. ©. Stppolytus a Lapide. 

1) Biographifche Nachrichten von ben jegtlebenden Rechtsgelchrten in Deutſchland, berausgegel 
von Weiblich (Halle 1781), II, 198 — 213. P., Berfuch einer afademifchen Gelehrtengeſchichte Mi 
der GeorgsAuguftussUniverfität zu Göttingen. Bd. I, 1765, S. 142 — 147; Bd. II, 1788, S. 18 
—129; Bd. III, fortgefegt von Brofeffor Saalfeld 1820, S. 63— 65; Bd. IV, fortgefegt von Unive 
ſitätsrath Dr. Ofterley 1838, ©. 275. P.'s Selbftbiographie. Zur danfbaren Jubelfeier feiner funfzu 
jährigen Profefiorftelle (Göttingen 1798). R. von Mohl, Gefchichte und Literatur der Gtaatöwifr 
ſchaften (Erlangen 1856), II, 425— 438. 



Hütter 239 

rafſchaft Mark geboren, wo jein Bater ald Kaufmann lebte. Durdy guten Unterricht, theils 
Brivatſtunden, theild auf der Säule zu Limburg a. d. Lahn frühzeitig wiſſenſchaftlichem 
Ieben zugeführt, konnte er ſchon in feinem vierzehnten Jahre zu Oftern 1738 die Univerſität 
krburg beziehen, wo damals der Philojoph Wolf lehrte. Im Herbſt 1739 ging er nach Halle 
im Herbſt 1741 nad) Iena. Hier lernte er den berühmten Eftor kennen, der Gefallen an 
m fand und ihn, als er felbft im Jahre 1742 als Kanzler nad Marburg berufen ward, 
wog, ihm dahin zu folgen. In Marburg fing P. 1743 an zu advoriren, wandte ſich aber bald, 
arth einzelne Privatiffima dazu angeregt, auch dem akademiſchen Lehrfach zu. Bereits im Aprit 
14, alfo in feinem neungebnten Jahre, wurde er beider Rechte Licentiat, und von Oſtern deſſel⸗ 

| Ichre⸗ an hielt er öffentliche Vorleſungen, die ji) nach und nach einer groͤßern Zuhoͤrerſchaft 
uten. Sein anwaltſchaftlicher Beruf, den er daneben nicht feiern ließ, brachte ihn mit dem 
6 gmmergericht zu Weplar, wo er verjchiedene Proceſſe zu führen Hatte, und einzelnen 
gliedern dieſes Gerichts in nähere Verbindung, und fo gefchah es, daß der dortige Kammer⸗ 
Möafiefior von Schwarzenfels ihn feinem Oheim, dem herühmten Minifter von Münd: 

empfahl, dem e8 eben gelungen war, die Univerſität Göttingen zu gründen, und der auch 
et den ihm fo tüchtig Empfohlenen dahin zu ziehen wußte. Ehe P. fein neues Lehramt 
fer, machte er noch eine für belehrende Beobachtungen beftimmte Reife nad Weglar, Frank: 
Regensburg und Wien, und von Hier zurüd über Prag, Leipzig, Berlin nad) Göttingen, 
Ber im Herbſt 1747 eintraf. Einer ber erften Lehrer diefer neuen Anftalt, war e8P. ver: 
Bi, am Ausbau und der Entmwidelung der jungen Hochſchule thätig mitzuwirken und nicht 
qu dem Glanz beizutragen, defien fie jih Haldigft zu erfreuen hatte. Durch den lebhaften 
il an der fo von ihm mit in die Höhe und zur Blüte gebrachten Univerſität ließ er ſich auch 

gen, vielen ehrenven und ſchmeichelnden Vocationen nad andern Univerfitäten oder höhern 
dämtern zu widerfieben und der Hochſchule treu zu bleiben, auf welcher er fi den Ruhm 
n hatte, ber zu jo vielen Berufungen führte, und an die ihn „Dankbarkeit, Bemußtfein 

Rügligfeit, Vortheil und Gewohnheit gleichmäßig feſſelten“.) Inter Orundlegung vieler 
Rihes verfaßten Lehrbücher lehrte er außer deutſchem Privatrecht deutſche Neichögefhichte, 

8 Staatöreht, Privatfürftenrecht und das Verfahren bei den Reichögerichten. Anfangs 
er nur wenige Zuhörer, bald fonnte er jie nad) Hunderten zählen. Seine erfte Borlefung 
rben Reichẽproceß begann er nach feiner eigenen Vlittheilung mit nur drei Zuhörern, ſodaß 

Be Lehrſtunde mehr die Geftalt einer freundfchaftlichen Unterrevung als eines afabemifchen 
Portrags gewann”.3) Aber das änderte ſich raſch, namentlich als aud viele fürſtliche Ber: 

a jeine Vorleſungen bejuchten. 
\ Auch jein Landedherr, König Georg II. von England, Kurfürft von Hannover, ließ feine 
Kern nach Böttingen gejandten Söhne von ihm unterrichten. Mit vieler Redſeligkeit be: 
Wet uns P. von den drei jüngften königlichen Prinzen, Ernft Auguft (dem fpätern König 
k Sannover), Auguft Friedrich (dem nachherigen Herzog von Suffer) und Adolf Friedrich 
m nachherigen Herzog von Gambridge und fpätern Vicefönig von Hannover). Sie befuchten 
Sommer 1788 feine Borlefungen über die Reichsgeſchichte. „Kein noch fo zahlreich befegtes 
bitorium“, fo erzählt er, „hätte meinen Vortrag fo beleben können als das Glück, ſolche drei 
inzen al® ganz unaudgefegt fleißige und unaufhörlig aufmerffame Zuhörer in meinem 
rſaal vor mir zu fehen. Um die Pfingftferien in diefer Stunde nit unbenugt zu laſſen, 
brten fie mid doch täglich niit ihrem Beſuch. Der Prinz Auguſt“, ſo fügt P. hinzu, 
urde nur durch eine Kränklichkeit, die in einer Beklemmung der Bruſt beſtand, im Lauf ſeiner 
igen Studien unterbrochen, da er auf Anrathen der Arzte fih auf einige Zeit nach Hieres 
der Provence begeben mußte. Er fand fih zwar nad etlichen Monaten, dem Anjehen nad) 

13 wohl und gefund, wiener hier ein, mußte aber doch noch von neuem ein milderes Klima 
ven, wozu Italien gewählt wurde. Die beiven andern Brinzen genoflen eine fo dauerhafte 
ſundheit, dab fie nach beendigter Reichsgeſchichte mit gleih ununterbrodenem Eifer auch 
nen Lehrvorträgen über daß deutſche Staatsrecht beimohnten und felbft in dem biesjährigen 
terordentlich harten Winter ſich nit abhalten ließen, auch in ven Falten Wintermonaten in 

nen zum Glück doc nicht weit von ihrer Wohnung entfernten Hörfälen fi einzufinden. 
ben darauf eingetretenen Ofterferien wandte ich täglich noch eine Stunde dazu an, in meinem 

rbirzimmer ihnen allein einige Hauptgrundfäge des deutſchen Fürſtenrechts befannt zu machen, 

ran fie zu meinem großen Vergnügen nicht wenig thellzunchmen ſchienen.“ 

2) R. von Mohl, a.a.D., ©. 427. 3) B.’s Seldftbiographie, a. a. O., I, 181. 
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Im Jahre 1749 warb P. zum Mitglied des Spruchcollegiums und 1753 zum orventlid 
Profeffor ver Rechte ernannt. In der erfigenannten Eigenihait fand P. vorzugsweiſe Belege 
beit, die öffentlihen Zuſtände des Deutſchen Reichs und das deutſche Staatsrecht näher kenn 
zu lernen. Wenige Jahre vorher — 1751 — hatte er ſich mit Petronella Gertraude, T 
des Solms-Braunfels'ſchen Geheimraths Stock vermählt, mit der er eine funfzigjährige m 
glückliche Ehe verlebte. Im Jahre 1757 warb ihm die erledigte Profefjur des deutfchen Staat 
rechts übertragen, während er im folgenden Jahre mit dem Hofrathätitel und fpäter 1770 3 
dem Gharafter eines Geh. Juſtizraths beehrt wurde. Dazwiſchen wurde er mit ven ehrenpfh 
Miffionen betraut. So begleitete ev 1764 den Eurbraunfchmweigifchen Gefandten von dem ® 
als Geheinrath zur Wahl und Krönung Kaiſer Joſeph's nad Frankfurt, wie er auch fpäks 
ſchon hochbejahrt, in gleicher Eigenſchaft noch einmal von dem Hannoverifhen Wahlbotf 
von Beulwig bei der Kaiſerwahl Leopold's IL. 1790 zugezogen wurde. Einen dritten X 
an der durch den baldigen Ton Leopold's im März 1792 Wiederum nöthig gewordenen Wa 
botfchaft tHeilzunehmen, lehnte P. theild mit Rüdfiht auf fein Hohes Alter, theils aus 
Grunde ab, weil „außer der eigentlihen Wahl und Krönung in Geſchäften wenig 
fommen möchte”. 

So wuchs von Jahr zu Jahr P.'s Ruhm und Anfehen, vornehmlich auf feine tiefe Ken 
des deutſchen Staatsrechts ſowol wie des Privatfürftenrehtd gegründet. Das ungeh 
winfelreiche Gebäude ver deutſchen Reichsverfafſung, vie, mie er fih einmal (Bd. JI, S. 19, fi 
‚Beiträge zum deutſchen Staatd- und Fürſtenrecht“) audbrüdt, leiber „in mehr als 
Betracht als einzig in ihrer Art” angefehen werben fonnte, war ihm bis in die Eleinften 
bekannt, ex fand fich in diefem Labyrinth zurecht und war ber Leitfaden, mit deſſen Hülfe 
minder Kundige durchwinden konnten. Freilich mußte er e8 mit anfehen, wie ed immer 
zur Ruine zuſammenbrach, wie der Siebenjährige Krieg es baufällig machte und ver Revolu 
krieg mit jeinen Folgen feine Grundlagen erfehütterte und verrückte. Selbft das — 
ſtürzen des durch Alter ehrwürdigen Gebäudes, deſſen Aufrechthaltung beſonders dur 
erkennung und Befeſtigung der die Einheit darſtellenden kaiſerlichen Gewalt ver Gegenſt̃ 
feiner Wünſche und Beſtrebungen war, erlebte ex noch, aber nur noch körperlich. Sein Go 
Alter, das ihm bejchert wurde, Hatte ihn wieder zum Kind gemadt. Schon im Jahre 19 
war er jo geſchwächten Geiftes, daß ex beim Einmarſch franzöjtfcher Truppen fi der Zeitz 
noch im Siebenjährigen Kriege glaubte; allein erſt zwei Jahre fpäter, 1805, murbe er auf 
Nachſuchen ale Drbinarius des Sprucdcollegd pro emerito erflärt. Noch zwei Jahre Ich 
förperlih und geiftig ein Scheinleben ohne Gefühl deſſen, was rings um ihn vorging, Bi 
endlih am 12. Aug. 1807 fanft entfchlief. *) 

In der langen Seit feines Lebens war P. nicht blos als Lehrer, ſondern auch als Su 
fteller ungemein thätig, wenn auch Die Zahl feiner Schriften derjenigen feines Altern Zeitgenoß 
3.3. Mofer, nicht entfernt gleihlommt. Zu feinen Hauptfäriften find zu rechnen: „Patrioti 
Abbildungen des heutigen Zuſtandes beider hoͤchſten Reichsgerichte“ (Goͤttingen 1749); „Grr 
riß der Stantöveränderungen des Deutfchen Reichs“ (Göttingen 1753, fiebente Auflage, 17% 
„Vollſtändiges Handbud der deutſchen Reiäpiftorie” (Böttingen 1762, zweite Auflage, 17 
„Elementa juris publ. Germanici’’(17—1766); „Nova epitome juris publ.“ (1757); „C 
spectus juris germ. privati hodierni’ (1754); „Instit. jur. publ. germ.“ (Göttingen 17 
neunte Auflage, 1802; ins Deutſche überfegt vom Grafen von Hohenthal, mit Anmerkungent 
Grimm, 3Bde., 1791— 93); „Der Büchernachdruck“ (Göttingen 1774); „Hiſtoriſcher Enwu 
der heutigen Stantöverfaflung des Deutihen Reichs“ (3 Bde., Böttingen 1756 — 87, briä 
Auflage, 1798); „Beiträge zum deutſchen Staats: und Fürſtenrecht“ (Göttingen 1777 — II) 
„Jus privatum principum’' (dritteXuflage, 1789); „Tabulae juris publici synopticae“ (zmell 
Auflage, 1787); „Liber den Unterſchied der Stände, beſonders des hohen und niedern Adelt 
Deutfhland‘ (1795); „Von Misheirathen deutſcher Fürſten“ (1796); „Geiſt des Weftfälifi 
Friedens“ (1795). Daneben hat er auch Bücher religidfen Inhalts geichrieben, die jedoch 
Bedeutung haben, fo 1772: „Der einzige Weg zur wahren Slüdfeligfeit, deren jeder M 

4) Nr. 138 der Göttingifchen Gelehrten Anzeigen vom 29. Aug. 1807 verfündete: Am 12. 
farb der Patriarch der deutfchen Publiciften, der berühmte Geh. Juſtizrath Johann Stephan 
defien ausgezeichnet große Berdienfte um feine Wifjenfchaft, um die Bildung fo vieler taufend Stau 
diener und um ben Glanz ber Univerfität, der er über 50 Jahre feine raſtloſe Thätigleit mit feltenen 
Eifer widmete, unvergeßlich bleiben werden. Er erreichte ein Alter von 82 Jahren und fat 2 Monate 
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dig iſt (vierte Auflage, 1794); „Etwas für alle Stände und etwas zur täglichen Andacht für bie, 
igre Gefinnungen damit übereinftiinmend finden werden‘ (1775); „Die Augsburgifäe 
n und die katholiſche Gegenreform“ (1776); „Die chriſtliche Religion in ihrem wahren 
enhange und in ihrer wahren Vortrefflichkeit vorgeſtellt“ (1779) u. a. m. 

Gelten mag e8 einem afabemifchen Lehrer beſchieden geweſen ſein, während der langen Zeit 
Id mehr denn fünfzigjährigen Lchramts ſtets ein fo zahlreiches und fo erlauchtes, aus den 

Samilien des großen Baterlandes zufammengefeßted Auditorium um fi verfammelt zu 
m, wie deffen fich PB. in jedem Semefter rühmen durfte, und wie er ed auch mit verzeihlidhen: 
und pebantifcher Benauigfeit in feiner Selbſtbiographie aufzäblt. 

i 88 Hauptvorzüge ſowol als Lehrer wie als Schriftfteller beftanden in einem Elaren, 
den Verftand, einer logiſchen Folgerichtigkeit in feinen Ausführungen, die er in geſchmack⸗ 
wiſſenſchaftliche Syſteme zu bringen wußte, und endlich einer feltenen Kenntniß ver ältern 

Batur des deutſchen Staatsrechts bei detaillirtem juriftifhen Willen. In Bezug auf das 
3 Vrivatfürftenrecht iſt P. heute noch eine Autorität, P.'s Lehre heute noch die faſt allein 

ne. Ein wenig jünger wie Moſer, hat er gleich dieſem den Bau des deutſchen Staatsrechts 
den helfen, zu deſſen weiterer Entwickelung dann jüngere Kräfte beitrugen; aber während 

Be im ſeltenen Wechſel eines unruhvollen Lebens feine Erfahrungen fammelte und Die 
eihfachften Launen des Schickſals zu erproben Hatte, war es P. vergönnt, in ruhiger und 

ter Bahn, beſchienen von der Sonne bed Glücks, den langen Kreislauf feines Lebens zu 
1. Beiden aber gemeinfam blieb troß dieſer Ungleichheit der Verhältniffe die nie er: 

be und ſtets erfolgreiche Pflege des deutſchen Staatsrechts. Moſer's Arbeit war ein 
Bein, ein Zufammentragen des vorhandenen Stoff, worauf er dann aud der Maffe der 
Mabenen Entjcheipungen älterer Bälle feine Lehre flüßte, P. Dagegen orpnete und fichtete 

B Etoff in ſtrenger Auswahl, jedes Überflüffige dabei fern haltend, und entnahm dem 
sorbandenen Material die leitenden Grundſätze, aus denen er dann fein Syſtem 

Waßte. 
Bean man daher in diefen beiden Namen vorzugsweife die Grundpfeiler des deutfchen 
Weeihtö erblicken will, fo mag der ältere Mofer wol jedenfalls ven Ruhm in Anſpruch 
a lönnen, um einige Decennien früher den neuen Aufbau biefer Wiffenfchaft zuerft be- 
zu haben, aber ven wiflenfchaftlihen @efhmad, die ordnende und zerglievernde Hand 

ha von P. beigebracht, und mit Recht wirb ver legtere von einem berufenen Kenner der 
wiſſen ſchaften „ber vorzugsmeile praftifche Theoretifer und der hoͤchſt gelehrte Prak⸗ 

& immer geeignet zur Belehrung und Unterrichtung“ genannt.5) Freilich wird ihm dabei 
son derjelben Seite gegenüber dem unerſchütterlichen und felbft nicht durch die Keinen einer 
m Kerkerhaft zu beugenven Freimuth des patriotifhen Mofer ein entfchienener Mangel an 
käftiger Sefinnung zum Vorwurf gemacht. Mag nun diefer Tadel begrimdet fein oder 
fo viel bleibt feft, daß P. in wiſſenſchaftlicher Beziehung wol mit Recht der berühmteſte 

Kie Bublicift genannt wird, indem er das bis dahin verſchwommene Hiftorifche und praktiſche 
rettrecht ſtreng in feine verſchiedenen Theile zerlegt und das fo getrennte wieder in ein 
inetes Syſtem gebracht hat, das heute noch die Brunblage dieſes Zweigs des oſnuichen 
ſislebens in Deutſchland bildet. €. 2. 

N. 

Naebicalismus, ſ. Parteien. 
anzionirung. Unter Ranzionirung verſteht man die Befreiung aus feindlicher Ge⸗ 

t; a ommt vor theild in Beziehung auf Perfonen (Kriegsgefangene), theild auf Sachen 
ten). 
1. Ranzionirung von Kriegsgefangenen. Der Menſch ift das grauſamſte Thier; 
Kampfe mit feinedgleichen der wildeſte und blutgierigſte Gegner, iſt er nach beendigtem 
eit der unbarmherzigſte Sieger. Das Wort, womit wir den Inbegriff aller edelſten und 

‚Rıvon Mohl, a. a. O., S. 428. 

taats⸗Leriton. XII. 16 



242 Ranzionirung 

erhebenften Gigen- und Leidenfchaften bezeichnen, das eben vom Menſchen entnommen 
fommt ihm fo felten zu. Die Behandlung der Kriegögefangenen in ben verſchiedenen Eye 
der Geſchichte liefert Davon einen Beweiß. 

Im Alterthum herrſchte ein fehr einfaches Princip. Das Voͤlkerrecht erklärte den Kr 
gefangenen für den Sklaven des Siegers, ber mit ihm nad) Belieben ſchalten und walten Fon 
zu den Kriegögefangenen wurben aber nicht blos die im offenen Kampfe Übermundenen, font 
alle Angehörigen des Volks, mit weldhem der Krieg beftand, gerechnet, wenn daſſelbe nicht u 
freiwillige Iinterwerfung der Niederlage zuvorgefonımen war. — Das gewöhnliche Sch 
eines befiegten Gegners war, daß Habe und Gut von dem Sieger genommen, er felbft mit‘ 
GSeinigen in die Sklaverei verfauft wurde. Selten waren die Beifpiele, wo der Sieger in eh 
Anfall der Milde oder frommer Scheu, oder aus politifchen Gründen Schonung übte ur 
Unterworfenen im Beil ihrer Breiheit und Vermögens ließ, indem er ſich durch andere 
für die Mühe, fie befämpft zu haben, entſchädigte. Dagegen wurde e8 auch kaum tavelndy 
gefunden, einen Gegner, der ven Zorn ded Sieger8 durch jeinen beſonders tapfern Wiberf 
erregt ober feinen Haß durch feine Hervorragende Größe auf fich gezugen Hatte, nad ver IJ 
gabe mit kaltem Blut töbten oder in grauſamer Haft halten zu laffen. Eine Auswechß 
oder Ausldfung der beiverfeitigen Kriegögefangenen nad Friedensſchluß oder währen 
Fortdauer des Kriegs fand felten flatt; jie fam auf in ber fpatern Zeit bei ven Griech 
mentlid unter ven Diadoden), ald das Landsknechtsweſen fich entwickelt hatte. Die NöImeg; 
boten in ihrer beffern Zeit die Auslöfung ihrer gefangenen Landsleute ganz, Damit dieſe ba 
zu tapferın Widerflande in der Schlacht ermuthigt wurden.) P 

Nicht viel befier war das Los der Gefangenen im Mittelalter. Man erklärte freili 
den im Kriege Bejlegten für ven Sflaven des Siegers, fondern man fagte, wer es habe a 
Gewalt ankommen laffen, müffe, wenn das Los fi gegen ihn fehre, fih dem unterwerfen, 
ber Sieger für gut finde mit ihm vorzunehmen. Dem Sieger flehe eben jedes Recht gegen 
überwundenen und gefangenen Gegner zu. Bürmwahr eine fhredlidhe Theorie, fogar 
Hand eined milden Siegers gefährlich! Der Gefangene durfte mishandelt, verflümmelt, ge 
in Haft gehalten, in die Sklaverei abgeführt und verfauft werden. Sehen wir auch ab w 
graufamen Behandlung in den unbedeutenden Fehden zwiſchen Fleinen Dynaften und ei 
Städten, die jedoch mehr Raub: ald Kriegszüge waren, die Thaten eined Ezzelino da Re 
eines Karl des Kühnen bei Brandfon, ja felbft folder ritterlicher edler Fürſten wie Hein 
von England bei Azincourt, Kaifer Marimilian’s I. nad) ver Einnahme von Kufftein, V. 
bie hiftorifhen Belege zu dem harten Net. Es war nichts Seltenes, daß die ganze Bela: 
und Einwohnerſchaft eroberter Ortfchaften, nicht im Raufche des Sturms, fondern mit kg, 
Blut zur Strafe für ihren hartnädigen Widerſtand und zum abfchredenden Beifpieg 
andere dem Strange des Henkers überliefert wurde. Gin Menjchenleben, das überhaupt! 
deſto geringern Werth zu haben fcheint, je weniger es davon zu vernichten gibt, galt inf 
Zeit nit viel. Die große Maffe des gemeinen Volks, das in die Hand des Siegers fiel, J 
wenn er ed nicht Eurzweg über die Klinge fpringen ließ, in einen Zufland der Knechtſchaf 
draht — das deutſche Wort „Sklave foll feinen Urfpming von dem Schidjal ver fi 
gefangenen Wenden, Slawen, erhalten haben — fpäter auf die Galeren geſchmiedet, um) 
Ruderdienfte zu thun, oder in bie trandatlantifhen Plantagen geſchickt, um dort für den GM 
zu baden und zu graben.?) Nationen, welche weder Baleren noch Plantagen befaßen, 
kauften wol gar ihre Kriegögefangenen an andere, die jih im Befig diefer vortrefflichen 2 
tionsanftalten befanden. 

1) Im fpätern Römischen Recht wird die Losfaufung von Gefangenen, redemtio captivorum, 
etwas ſehr Gewöhnliches erwähnt, welche von der Gefeßgebung fogar begünfligt wurde. Jedoch 
trachtete fie ber Staat keineswegs als feine Aufgabe, fondern ale eine firchliche, welche er der 
und dem frommen Eifer ihrer Mitglieder überließ, ähnlich wie in neuerer Zeit die Losfaufung ber 
ven aus der Öefangenfchaft der Barbaresfen. Beachtenswerth bleibt, daß der Rosgefanfte zu dem! 
demtor in ein der Sklaverei ähnliches Berhältniß trat, bis er die Löfungsfumme diefem erfegt fi 
ober auf irgendeine Weife von feiner Schuld zum Erſatz ledig geworben war. 

2) In den Jahren 1604 und 1630 ward zwifchen England und Spanien vereinbart, daß bie 
gefangenen nicht auf die Galeren geſchickt werden follten; bie im irländifchen Kriege 1690 g 

efangenen auf die weftindifchen Plantagen zu ſchicken, wurden die Engländer nur durch die Audreh 
von Repreflalien verhindert, 
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Seitdem die Kirche, ſchon im frühen Mittelalter 3), hriftlihe Gefangene zu Sklaven zu 
em und zu verfaufen verbot, warb dies barbarijche Kriegärecht nur noch gegen Heiden und 
ammebaner geübt, denen ein ähnliches Geſetz unterfagte, Blaubendgenofien in Sklaverei 
ılten, und von dieſen nach dem Reciprocitätsprincip wieberun gegen ihre hriftlicden Feinde 
Seltung gebradt. Wenn Spanier, Italiener, Franzoſen die türfifchen Gefangenen an 
Ruderbänfe ver Galeren feflelten, jo war das Los chriſtlicher Kriegsgefangener bei ven 
im Sklaverei. Die Türkei jowol wie Perſien hat erft jeit Beginn unfers Jahrhunderts 
r Grundſatz aufgegeben und das Princip der Auswechſelung von Kriegegefangenen 
tirt.ꝰ) 
Das Auftreten der Kirche zu Gunſten der Kriegsgefangenen ſcheint anfänglich nicht gerade 
Shicdjal verbeſſert zu haben, erſt mit der Verbreitung höherer Gefittung und größerer 
mnität, jomie mit der Ausbildung ded modernen Staats trug das fanonifche Verbot die 
kte, welche hriftlicher Bifer davon ernten wollte. 
88 hing diefe Folge mit den damaligen Staatseinrichtungen zufanmen. Die Lehnsheere 
tZeit beftanden aus den durch ein perfönliches Band der Treue an ihren Lehnsherrn ge= 
ben Bajallen,, die auf eigene Koften dienten und den Schaden, ben fie bei Leiftung ihres 
fe erlitten, aus eigener Kaffe trugen.) Umgekehrt fiel alle Beute ihnen zu, aud bie . 
genen, die nicht zu den werthlojeften Beuteftüden zählten, nur mit der Beſchränkung, daß 
ers wichtige Gefangene, Perfonen von Hohem Range, Zürften, Feldherren gewiſſermaßen 
Irbeuter von feinem Feldherrn expropriirt, d. H. gegen ein von ihm anzufegendes Loͤſegeld 
mabgenommien werben burften.®) Seitdem aber hriftliche Feinde nit mehr in Die Skla⸗ 
Nabgeführt werden durften, hatte e8 im allgemeinen fein Intereffe, ite zu Gefangenen zu 
ka, da der Sieger jih damit nur die Sorge für ihren Unterhalt und Bewachung auflud. 
tmo ein Löjegeld zu erwarten fland, lohnte es jich, den entwaffneten Gegner zu fehonen, 
uf indeß nur bei vorhehmern Beinden-gerechnet werden durfte, weil damals wie jegt Die 
k Maſſe derjenigen, mit welcher die Kriege geführt werden, nicht über Geldmittel zu ver- 
a batte. Während diefe daher dem elendeften Schickſal verfiel, der graufanıften Behandlung 
efegt war, erwirkte dad kirchliche Gefeg denen, welche im Stande waren, die Habfucht ihres 
zers zu befriedigen, Leben und Freiheit. Als Heinrich V. bei Azincourt die franzoͤſiſchen 
agenen niedermachen ließ, befahl er, Diejenigen zu fhonen, von denen er ein hohes Loͤſegeld 
yrefien hoffte. Im Jahre 1441 wurden in Barid einige engliihe Gefangene eingebracht, 
Islje gefettet wie Hunde; die, welde eine Ranzion bezahlen fonnten, wurden in Freiheit 
L, die übrigen, an Händen und Füßen gebunden in die Seine geworfen. 
18 Bildete jich infolge dieſer Umſtände dad von neuern Schriftftellern über das Völkerrecht 
annte Syſtem der Nanzionirungen aus, welches darin befland, daß der Sieger mit jeinem 
ıgenen ?), über welchen ex die unbedingte Gewalt hatte, einen Vertrag ſchloß, worin dieſer 
zſegeld zu geben verfprady, jener dagegen fi dazu verftand, ihm Leben und Freiheit zu 
m. Dad urjprünglid bedungene Löjegeld zu erhöhen, außer im Ball des Irrthums über 
und Stand des Ranzionirten, war ebenfo unzuläflig, als nach gezahlten Löfegelne ihm 

reiheit noch länger vorzuenthalten. Häufig ward dem Gefangenen die Nüdfehr in das 
fand fon vor Entridtung der Löſungsſumme geflattet, zu den Zweck, felbft diefelbe 
menzubringen; für feine Rückkehr bürgten dann fein unter Berpfändung ver Ehre ge: 
es Verſprechen oder die beftellten Geiſeln. Starb der Gefangene, ehe die Ranzionsfunme 
jezahlt werden können, ohne jeine Freiheit wievererlangt zu haben, oder ward er vorher 
em Seinigen befreit, fo war er wie jeine Erben der Schuld des Loͤſegeldes ledig. Dagegen, 
bm die Freiheit bereitö zugeflanden, fo befreite ihn der Tod nicht; eine zweite Gefangen: 

Seit dem dritten Lateranifchen Eoncil 1179. In der orientalifchen Kirche warb der gleiche 
fag ungefähr um diefelbe Zeit angenommen. 
Die Türkei in Verträgen mit Rußland feit 1807; Perſien feit 1828. 
Ban, Lehnrecht, 8. 75. 
So kaufte Eduard III. von England den bei Crecy geſangenen König Johann von Frankreich von 
Uberwinder für 10000 Livres; Karl V. von Frankreich den berühmten Captal de Buche für 

kivres. Mehrere andere Beiſpiele führt Ofe Manning, Commentaries, Kap. 8, an. 
Bisweilen vereinbarten fich beide Parteien ſchon vor Beginn bes Gefechts dahin, daß der Sieger 
zegner Ranzion gewähren folle. 16° 
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nahme, noch ehe die erſte Kriegsgefangenſchaft durch Zahlung des Xöfegeldes abgethan war, 
nit die früher eingegangenen Berbinplichkeiten. 

Gefangene, die wegen des zu verhoffenden ober des bereits veriprochenen Loͤſegeldes ei 
gewifien Werth in ihrer Perſon verförperten, wurben, mie andere Werthobjecte, Gegenftant 

Verkehrs; man verkaufte, verfdyenkte, vererbte jie ganz wie Sachen. ®) 
Sm Lauf der Zeit erhielt dieſes Syſtem manche Berbeflerungen und Milverungen, 

mentlich feitvem die Soldheere auflamen, in denen eine feſtgegliederte militärifche Rangordn 
herrfäte. Es ward Regel, tie Löfegelver nad einem feften Preife anzufegen, welcher ei 
Monatsfold des Gefangenen gleihfam. Die Wohlthat der Ranzionirung warb allmählid 
fämmtliche Kriegögefangene ausgedehnt; auch der gemeine Krieger Eonnte ſich Idfen d 
Hingabe eined Monatsſoldes, und e8 galt für unnüge Graufamfeit, den befiegten ®e 
zu töbten. ) | 

Einen jo großen Kortfihritt dad Syflem der Ranzionirungen gegen das des Alterth 
bot, fo entfprach e8 doc; weder den humanen Anfichten der Neuzeit, noch war ed vereinbar. 
der felt dem 16. Jahrhundert ausgebildeten Idee des modernen Staats. Solange der 
Herr mit feinen Vafallen ins Feld zog, war gewillermaßen die Fehde eine perfönliche 
Kriegerd, und ed nur billig, daß, wie er den Verlufl trug, er au) den Gewinn erntete. 
aber die Staaten mit Solpheeren ihre Zwiftigfeiten ausfochten, deren Ausrüftung, Untel 
während de® Feldzugs der Staat beftritt, nahm der Staat, wie er die Laften des Kriege N 
auch den Gewinn defielben in Anſpruch und forberte für fi die Kriegsbeute und die Kl 
gefangenen, auf welche er früher nur ſehr beſcheidenen Einfluß übte. Aus dem Löfegelde FÜR 
Gefangenen ih für die Kriegskoften bezahlt zu machen, daran konnte der Staat nicht bei 
mochte der Soldat auch noch fo wenig gelten und das Kriegsrecht noch fo fireng fein, daß 
in dem Gefangenen mweber einen Verbrecher, der für den geleifteten Widerſtand beftrafl 
werben verdiente, noch einen perfönlichen Feind erblicken Eonnte, fo hatte der Gieger‘ 
anderes Interefle an ihm, als ihn, folange die Entſcheidung noch zweifelhaft war, d. h. bi] 
Friedensſchluß, unſchädlich zu machen, damit der Gegner nicht feiner Kräfte fich bepienen 
Hieraus ging feit dem Weſtfäliſchen Frieden (1648) das Gartelfoftem hervor 10), wel 
Übergang zu dem gegenwärtigen Auswechſelungsſyſtem bilder. Durch Verträge für 
eined Kriegs warb ausgemacht, daß jeder ver contrahirenden Theile feine Gefangenen 
andern wieder einzulöfen dad Recht haben folle, fei e8 noch während der Fortdauer o 
Beendigung bed Kriegs. Man darf aber nicht glauben, daß ver Sieger, folange er die 
genen hatte, weniger Recht über fie befaß al8 früher 11), obwol im Lauf der Zeiten die A 
fie herausgeben zu müflen, eine Milderung ihrer Behandlung bewirken mußte. 
Gartelverträge warb nur ein Verzicht der abſchließenden Parteien für den fpeciellen Ya 
gründet auf die Befugniffe, welche ihnen das ufuelle Völkerrecht gewährte. Der Sieger 
fi noch wie in frühern Zeiten die freiefte, uneingeichränftefte Verfügung über die Kräfte 
Gefangenen bei; man zwang fie nicht blos zu friedlichen Arbeiten in feinem Dienfte, ſi 
zeihte fie auch mit Gewalt in die Armee ein und nöthigte fie, an ver Seite derer zu kämpfen, 
fle furz vorher gegenübergeftanbenhatten. 12) 

Das Cartelſyſtem verprängte dad der Ranzionirungen; dieſes bat jich ſelbſt ſeitden 
fhon überlebt. Die lange Friedensperiode feit 1815, melde für Verbreitung der Geflttum 
wohlthätig gemefen ift, Hat, wie fle bewirkte, überlieferte Barbareien im Völkerrecht abz 
und daſſelbe mehr mit den Principien der Vernunft und des Rechts an ſich in Einklang zul 
gen, auch die bereitd im vorigen Jahrhundert begonnene limgeftaltung ver Grundſätze hinſich 
der Kriegögefangenen vollendet. j 

8) Vol. Battel, Droit des gens, Bud 3, $. 278. Ote Manning, a. a. D. 
9) Im niederländifchen Befreiungsfriege empörten fich die Soldaten ſowol des fpanifchen alt 

holländifchen Heeres, als zuerft von den fpanifchen Befehlehabern und dann als Reprefialie auch vom! 
holländifchen den Feinden Pardon zu geben verboten wurde. 

10) ®heaton, Histoire des progres du droit des gens, I, 213. 
11) Hugo ®rotius, De jure belli et pacis (1625), II, 7, lehrt, daß alle Kriegsgefangenen Ele 

würben, gegen die jebe Gewalt erlaubt fei, daß fie fich nicht durch die Ylucht aus ihrem Zuſtande 
freien dürften, außer im Ball unerträglich harter Behandlung, daß bie zu Neutralen gelüdk 
Kriegsgefangenen von jenen an die Herren wieder ausgeliefert werben müßten. Bygkershoek Qu 
stiones juris publici (1737), ftellt noch feine mildern Grundfäge auf; dem Sieger, welcher vae R 
über Leben und Tod feiner Gefangenen habe, ftehe auch die abiolute Bewalt über die Gefchonten zu. 

12) So ftellte noch Friedrich der Große die bei Pirna gefangenen Sachſen in das preußifche Heer 
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Geis dem Weſtfäliſchen Friedensſchluß (1648) ward es üblich, in den Friedenstractaten bie 
Wieferung der beiderfeitigen Kriegögefangenen zu flipuliten. So ward gewiflermaßen all- 
Bid durch oftmalige Wiederholung feines Inhalts der Orundfag, der jegt unbezweifelt feſt⸗ 
RK, daß nie Gewalt ded Siegers über die Kriegögefangenen nur fo lange dauere ald der Krieg, 
Pier Frieden ihm jede Macht über fie entziehe, geboren und eingebürgert. Gegenwärtig ver- 
ed ſich von jelbft, daß nad) Friedensſchluß die Gefangenen wedhfeljeitig zurücdgegeben werben 
Wien, ohne daß e8 einer beſondern Stipulation in diefer Beziehung bedarf. 
Dead moderne, unter den an der europäiihen Gulturentwidelung theilnehmenven Nationen 

rijhende Völkerrecht hat die Kriegögefangenen der Erbeutung im Kriege entzogen, e8 lehrt: 
iezegefangenſchaft ift fein Entflehungsgrund der Sklaverei; und dies erkennen ſelbſt ſolche 

fer an, welche bei jich ſelbſt nach dem Recht ihres Staats die Sklaverei dulden. Durch die 
Bindung im Kampfe wird dem Gefangenen nicht rechtlich die Freiheit entzogen, fondern 
Hatſächlich ſuspendirt. Der Sieger hat fein anderes Recht gegen fie, al8 in ihnen feinem 

er ein Mittel der Kriegführung zu entziehen und dadurch feine Widerſtandskraft für die 
per ihres feindſeligen Verhältnifſſes zu ſchwächen. Er darf fie gefangen halten, damit ber 

Rh ihrer nicht bediene, aber weder hat er das Recht, fie, wenn fie aufgehört haben, dem 
fe zu nügen, zu vernichten, noch fie für feine Zwecke zu verwenden. 

; Geht Hieraus einerjeitö hervor, daß die Gefangenen durd ihren gezwungenen Aufenthalt 
km Feinde in ihrer Heimat feine Rechte verlieren Eönnen, mit Ausnahme joldher, deren 

an die wirfliche perjönliche Ausübung des Inhabers gebunden ift, mit andern Worten, 
3 jus postliminii 1?) Hinjichtlid der Kriegsgefangenen eine „unndthige Rechtöformel‘ 
ap folgt andererfeitö, daß jedenfall, wenn der Kriegszuftand aufgehört hat, von beiden 
a die Kriegsgefangenen auögeliefert merden müflen. Nach der Nüdfehr des Friedens hat 
Btaat ein Recht, die Kriegögefangenen, die feine Feinde nicht mehr find, nach Kriegsrecht 

# zurückzubehalten. Nur ſolche Gründe, welche auch berechtigten, jeden im friedlichen Ver⸗ 
ed Land bejuchenden Ausländer in Haft zu nehmen, geben bie Befugnip, nach Beendigung 
riegsgefangenſchaft vie Freilaffung noch hinauszuſchieben, die Übernahme privatrechtlicher 
iublihleiten und vie Begehung von Verbrechen. Dann aber ift die Haft feine Kriegs: 
enſchaft, ſondern entweder Civil- oder Griminalarreft. -Den Repreffalien folten Kriegs- 

me nicht unterworfen werben, da fie wehrlos, ohne Mittel, der gegen fie geübten 
Widerſtand zu leiften oder fih ihr zu entziehen, in der Macht ihres Gegners fi 

der neuern Zeit pflegen bie civilifirten Nationen ihre Gefangenen nidt bis an das Ende 
riegd zu behalten, jondern aud fon während der Dauer defjelben, namentlih wenn 

ka Ente nod weit entfernt fheint und die Zahl ver Befangenen auf beiden Seiten glei 
Bi, eine Befreiung derſelben duch Auswechſelung eintreten zu laffen. So im deutſch⸗ 
iſchen Kriege 1848—50, im orientalifhen Kriege 1854—56, im gegenwärtigen norb= 
rifaniihen Bürgerktiege. Sowol Rückſichten der Menſchlichkeit als des Intereſſes, welche 
umer identiſch fein ſollten, gebieten ein ſolches Verfahren. Die Leiden des einzelnen Gefan⸗ 
n, der feiner Freiheit beraubt, zum Nichtsthun verdammt, ſchlecht behandelt ifl, Die feiner 
ilie, welche des Verſorgers entbehrt, wachſen mit jeder Stunde, um die fein Zufland ver- 
ert wird, ohne dap die Vortheile, welche Der Sieger aus der Fortdauer feiner Gefangenfchaft 
2, in entiprehendem Maße zunehmen. Im &egentheil kann man behaupten, ſchwinden die 
aglichen Vortheile mit jedem Zeitabfehnitt. Das Vaterland der Gefangenen empfindet ihre 
eſenheit je länger deſto weniger; die Einbuße an geübten Soldaten wird erfegt und ver: 
erzt; die Fortdauer des Widerſtandes ift der befle Beweis, daß ihr Verluft nicht mehr ver- 
emird. Auf der andern Seite verurfacht die Gefangenhaltung dem Sieger Koften, für die 
nen directen Erſatz nit findet. Nur mo durch die Kortfegung der Kriegsgefangenſchaft ji 
e Bortheile erlangen lafjen, z. B. wenn der einen Partei die geringe Bevölkerung ober das 
rioflem den Erſatz an geübten Kriegern ſchwer machen, da iſt e8 in der That menfchlicer, 
auszuwechſeln, um ‚durch Entziehung der Widerflandsmittel raſcher ven Frieden 
eizuiühren. 
Die Auswechſelung während des Kriegs geſchieht auf Grund von Cartelverträgen, welche 
wilen für den Fall eines Kriegs zwiſchen Staaten abgeſchloſſen, bisweilen erft während des 

3) Das Recht auf Wiederherftellung des Mechtezuflandes vor der Gefangennahme. 
4; Heffter, Völkerrecht, $. 189. 
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Kriegs vereinbart werden. Diefe Verträge, obgleich im Frieden abgefchloffen, melde das B 
halten der ftreitenden Parteien gerave während des Kriegs oronen follen, werden natürlich u 
durch den Ausbruch des Kriegs aufgehoben.16) Das in ihnen befolgte Princip ift nit im 
das gleiche. England und Holland, welche bei großem Reichthum Mangel an guten Solda 
leiden , Haben mehrfach in Verträgen ji das Recht erworben, ihre Gefangenen gegen & 
einzuläfen, in welchem Fall ein fefler Tarif für vie verſchiedenen Grade im Heere aufgefli 
wurde. So ward beiſpielshalber in einem Cartel zwiſchen Holland und Frankreich (167 
ein Obergeneral gleih 50000 Livres, ein General gleich 4000 Livres geſchätzt, in einem Berti 
zwiſchen England und Frankreich (1780) ein Marſchall von Frankreich und ein Admiral 
60 Pfd. St., ein Oberſt = 12 Pfr. St., ein gemeiner Soldat = 1 Pfr. St. 10) In anb 
Gonventionen ward Dagegen nur Auswedfelung von Mann gegen Mann, nicht gegen © 
ausgemacht, 3. B. 1793 in einem Gartel zwiſchen den leßtgenannten Mächten. Und es läßt! 
nicht leugnen, daß dies Syſtem, mag es vielleicht auch nicht fo praftifch fein wie das erftere, 
unfere Anfhauungen von Menſchenwürde beſſer wahrt. 

Ein eigenthümliches Syftem follen nad den Zeitungen die Nordamerifaner in dem g 
wärtig dort wüthennen Bürgerfriege befolgen, dad, wenn es fidh bewährt, ein großer %o 
fein würbe. Die Kriegögefangenen werben parolirt, d. h. auf ihr Ehrenwort, nicht gegen 
Sieger bis zur erfolgten Auswechſelung dienen zu wollen, in ihre Heimat entlaffen ; nur bie 
nigen, welche die Parole verweigern, werben in die Detention abgeführt. Von Zeit zu Zeit mw 
die Auswechſelung vorgenommen, indem in den Büchern, welche über die Parolirten von bei! 
Theilen geführt werden, einfach die Namen der Befreiten audgeftrichen werden. 

Das Borftehende zeigt, daß aus dem heutigen Völkerrecht die Ranzionirung von af 
genen gegen Loͤſegeld als ein gewoͤhnliches Mittel, die Kriegdgefangenfhaft zu envigen, d 
ſchwunden ift. Sie fommt gegenwärtig nur noch ausnahmsweiſe vor, nämlich in Fällen 
Noth. Wenn jemand gefangen genommen wird im ehrlichen Kriege von ſolchen Völkern, 
das unter civilifirten Nationen geltende Völkerrecht nicht Eennen und nicht beachten, oder 
ſolchen, welche außerhalb alles Rechts ftehen, Räubern und Piraten, fo bleibt oftmals 
anderes Mittel übrig, feine Freilaffung zu erwirfen, als durch Zahlung eines Löſegeldes 
erkaufen. 17) Ferner gibt e8 Fälle, wo das Völferreht juspenpirt wirb durch einen No 
der ſich unter fein Geſetz bringen läßt. Dies iſt 3. B. der Fall bei einem Ranzionsve 
ein einzelner Soldat bei einer Begegnung wechjelfeitig mit einem gleich ftarfen Feinde 
unter ber Bedingung, Daß, wer zuerft auf Kameraden floße, ald Sieger gelten folle, o 
Kaper, dem ed an Lebendmitteln gebricht, die gefangene Mannfcaft zu ernähren. Das ge 
liche Gefe kann hier nicht entſcheiden, denn diefe Bälle find ganz fingulärer Natur; und 
muß ein unter ſolchen außerorbentlihen Verhältniffen gefchloffener Ranziondvertrag, mag 
fonft das Geſetz des Staats die Ranzionirung überall oder die nit von der Staatsregi 
ausgehende verbieten, flrict gehalten werden. 18) Aber nur dem ehrlichen Feinde; dem Nä 
dem Piraten dad gegebene Beriprechen zu erfüllen, wird Fein Recht den Beraubten nötht 
es wirb vielmehr ihn fhügen gegen abgezwungene Verpflichtungen ; dem einzelnen m 
überlaffen bleiben, inwiefern er aus Gewiſſenhaftigkeit oder aus Interefle auf den Schug 
Geſetzes verzichten will. 

Das Löfegeld wird in folhen Fällen womöglich durch Geiſeln gefihert, welche frei mel 
in dem Augenblid, wo der Gefangene durch Tod ober Auslöfung feine Freiheit Er 
Ward der Ranzionirte, der fein Löfegeld aus eigenen Mitteln zahlte, im Dienft fü 
Baterlandes gefangen, fo bat er billigerweile Anfprud auf verhältnigmäßigen Erfag 
feinen Stant. 

Es erübrigt noch einige Worte zu fagen von ber Selbftranzionirung, der Befreiung ww 
eigene Kraft, Lift oder Gewalt aus feindlicher Gefangenſchaft, von welder die neuere Krief 
geſchichte einige glänzende Beifptele liefert. 29) Iſt fle ein Verbrechen, für welches eine Sm 

15) Battel, Buch 3, $. 175. 
16) Beadytenswerthi ift, wie bie Preife von Offlzieren und Soldaten in circa 100 Jahren gefel 

waren. 
17) Für Bälle diefer Art hat es noch praftifchen Werth, feine Freiheit zu verfichern, wie das Br 

ßiſche A denen vanbredit, Thl. II, Tit. 8, 88. 1975 u. 1979, geftattet. 
18) Battel, Buch 3, $. 364, 
19) Cuſſy, Phases et causes celebres, Buch 2, Kap. 33. 
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ws dem verhängt werben kann, deſſen Gewalt ver Befangene ſich entzog? In frühern Zeiten 
Itman unbedenklich fo verfahren, wenn man den Ranzionirten wieber in feine @ewalt befam, 

m man die Selbftbefreiung als einen Verſuch anfah, ven Kaptor um ein mohlermorbeneß 
die Dienfle des Befangenen oder fein Löfegeld zu bringen. Wenn jedoch gegenwärtig das 

fen der Kriegsgefangenſchaft nur beſteht in einer thatfächlichen Beſchränkung ver natürlichen 
heit, um die Rückkehr in den feindlihen Staat und die Iheilnahme an fernern Kriegs 

eehmungen zu hindern, fo rechtfertigt dieſer Zweck zwar wol die Detention, ja felbft 
Maßtegeln, Zeflelung, aber nimmermehr eine Strafe desjenigen, welder fidh der 

Betion entzogen hat. Der Gefangene weicht nur ver Gewalt, er anerkennt Fein Recht des 
ger, ihn feſtzuhalten, und dann vim vi repellere licet. Die Freiheit ift ein fo koſtbares 
Adaß jede Bemühung, die entzogene wiederzugewinnen, ein natürliches berechtigted Streben 

8 wir fogar in den Verbrecher achten, welcher aus der Haft zu entkommen ſucht. Strafbar 
vie Selbftbefreiung nur werben, wenn: bei ihrer Ausführung ein Verbrehen begangen, 

‚ein gegebene Ehrenwort gebroden wurde. Selbft Gewalt gegen die Wächter, Verwun⸗ 
and Tödtung Berfelben, find an ſich fein Delict; fie werden e8, wenn fie über die Grenzen 
vthwendigen, um vie Freiheit zu erlangen, hinausgehen. Die Angehörigen der Nation 
welche ven Befangenen hielt, machen fi durch die Theilnahme an ver Befreiung eines 

u ſchuldig, der Begünftigung des Feindes. 
Wirt ſchon vorgekommen, daß Gefangene in groͤßern Maflen fi aus der Gewalt ihrer 

befreiten und zu einen neutralen Staat fi retteten. Wie foll ih dann der Neutrale 
en, wo die Ignorirung der Thatſache nicht mehr möglich ift und die eine oder beide 

1 die Auslieferung der entfommenen Gefangenen verlangen? Der Gefangene ift frei, 
er der feindlichen Gewalt entkommen tit, wenn er auch nody nidht die Heimat, jondern 

wentrales Gebiet erreicht Hat. Der neutrale Staat, will er ihm nicht Aufenthalt und 
bei fi gewähren, darf ihn jedoch weder feinen Feinden außliefern, noch zu feinen 

anden ſchaffen; in beiden Handlungen ift eine Begünftigung ber Kriegführenven nad der 
oder andern Seite hin enthalten. Er ift berechtigt, ihn aus feinem Gebiet zu entfernen, 
aut unter ſolchen Umſtänden, daß nicht ſchon das bloße Verlaffen des neutralen Terri- 
ns den ehemaligen Gefangenen in die Hände feiner Beinde zurüdkliefert. Er muß Ihn den 

fällen der Flucht preidgeben, d. h. ihm die Möglichkeit des Entrinnens, feinen Gegnern 
Bglichkeit des Einholend gewähren. Nur dann ift c8 „fair play‘; eine Begünftigung der 
genen werben in vielen Fällen das Mitleid mit ihrem Schickſal, die Menfchlichkeit auch den: 
überfehen laflen, ver dadurch einen Vortheil eingebüpt hat. 

IR freilich der flüchtige Gefangene dem feindlichen Staat wegen Verbrechen verhaftet, fo 
die Frage feiner Auslieferung auf einem ganz andern Boden. &8 handelt ji jegt nur 

um, inmwiefern der neutrale Staat flüchtige Verbrecher an den Staat, der ein Recht fle zu 

ken bat, auf deſſen Requijition auszuliefern verbunden ift. Nur darf nicht überfehen werben, 

B mande Handlungen, welche in den Augen des Requirirenden verbredherifche find, 3.8. 
wb des Ehrenworts, für den requirirten neutralen Staat diefen Charakter nit in 
tragen. 
I. Der zweite Theil unferer Erörterung bezieht ih auf die Ranzionirung von Sachen. 

wol nicht ausſchließlich eine Frage des Seerechts, fo gehört fie ihm bod vorzugsmeife an; 
r haben ſich eine Anzahl befonverer rechtlicher Beftimmungen ausgebildet. Gegenwärtig hat 
IMecht der Ranzionirung jehr an Wichtigfeit verloren, ſeitdem der Unwille ver Völfer bie 
fhaffung der Privatfaperei unter den civilifirten Nationen erzwungen bat und eine beflere 
fizei Die Meere von Piraten rein hält; allein eine blos hiſtoriſche Audeinanderfegung iſt es 
be, die wir im Folgenden geben, ſondern eine ſolche, welche in ver Gegenwart noch Inter- 
Bietet. 
Man verftebt unter Ranzionirung eines gefaperten oder von Piraten aufgebrachten Schiffs 
Freikaufung deflelben von dem Eaptor. Der Genommene zahlt oder verfpricht eine Summe 

Des, um mit Schiff und Ladung der Erbeutung fich zu entziehen, oder gibt einen Theil von 

hf oder Ladung hin, um dadurch das übrige zu retten. Die Nanzionirung wirb entweder 

ich bei der Aufbringung abgefchloffen ober erft nach gefhehener Condemnation der Prife. 

ich engliſchem Recht wenigflend wird auch ver Ankauf einer Prife nad) ver Gondemnation durch 

ı frübern Eigenthümer zu ven Ranziondfällen gerechnet. 
Die Hauptquelle der Lehre von der Nanzionirung bildet das franzöfifhe Hecht, vor allem 

berühmte ordonnance de la marine Ludwig's XIV. (1681), welde ihrerſeits aus dem 
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Consulat del mare gejhöpft hat und die Grundlage aller neuern Geſetzgebungen gemorben | 
foweit e8 bie internationale Seite der Frage angeht. 

Zwei Fragen find im Folgenden zu beantworten: 1) Wer darf ranzioniren, und wer ba 
ranzionirt werden, und 2) welche rechtliche Folgen entſtehen aus ver Ranzionirung® Bir ter 
biefelben nacheinander zu beantworten ſuchen. 

1) Solange das DVölferreht in Seekriegen ald eine Waffe die Brivatfaperei geflate 
mußten die Befeßgebungen der Staaten darauf bedacht fein, die Gefahren, welche die freie ug 
abhängige Stellung der Kaperkapitäne, ihr Gewerbe, das nur zu großen Anlaß bot, die niedch 
Leidenſchaft der Habſucht auf Koften des Rechts und der Pflicht zu entflammen, bereitete, i 
vermindern, da fie ig nicht ganz bejeitigen ließen, und zu verhüten, daB die gegen den Feij 
gezückte Waffe nicht in eine Geifel für Freund und Feind jich verwandelte, Der Geift der 
Abwendung von Misbräuchen getroffenen Beflimmungen läpi erfennen, in welchen Ric 
befonderd die Erfahrung eine Ergänzung und Sicherung des internationalen Rechts durch 
municipale ald nothiwendig gezeigt hatte. 

Singen auch nicht alle Geſetzgebungen ſo weit wie die däniſche (Kaperreglement von 18 
jeden Privatvergleich zwiſchen dem Aufbringer und dem Aufgebrachten von der vollzo 
Aufbringung bis zur Condemnation zu verbieten und dem erftern nur zu geftatten, im No 
Bictualien und Ammunition aus dem aufgebrachten Schiff zu nehmen, jo haben jie dog 
Ranzionirung gefaperter Fahrzeuge durch ven Gaptor, wenn aud auf verfhiedene Weife, 
[wert und nur in Ausnahmefällen zugelaffen. Die ordonnance de la marine 1681 ori 
ſchon an, daß nur ranzionirt werben dürfe, 1) oü la prise embarasse de maniere, qu’il m 
pas possible de s’en charger avec les prisonniers pour la conduire ou l’envoyer en lieu 
sürete, und 2)oü il convient mieux de relächer la prise pour ne pas interrompre la co 
Do auch diefe Gebote fhienen no zu mild und der Willkür der Kaperfapitäne zu 
Spielraum zu laflen. Spätere Orvonnanzen von 1693 und 1696 fügten hinzu, daß 
unter dem Werth von 1000 Livres und über ven Wertb von 15000 Livres nicht freigeg 
werben dürften, und eine andere von 1756 verfürzte die ſchon befchnittene Breiheit noch 
durch ein Verbot an die Kaper, zu ranzioniren, als bis ſie drei Priſen auf ihrer Kreuz 
aufgebracht hätten. Etwas modificirt fand viele legte Eingang in die ſpaniſche, ‚Orbonnanz 
1779, weldge eine Ranzion nur in dem Ball zu bewilligen erlaubte, daß der Kaper ſich im 
von drei Prifen auf offener See befinde. 

Es ift augenfcheinlich, welcher Geift dieſe firengen Gejege eingegeben hat. Die Sc 
welche die Kaperei abhält, in wilde Räuberei ji zu verwandeln, dad Mittel, ein geſe 
Treiben der Kaper zu verhüten, die prifengerichtliche Procedur, jollte nicht nad} der Laune 
Kaperfapitäns bejeitigt werben dürfen. Man wollte ebenſo jehr verhindern, daß der K 
unberechtigterweiſe freie, im legalen Handel begriffene Schiffe anhalte, um jie durch Die Droh 
ber Aufbringung zur Zahlung eines Loͤſegeldes zu bewegen?0), als auch, daß die Kaperei n 
zum Dedmantel benußt werde, um Darunter einen verbotenen Handel ded Feindes und mit 
Feinde zu verſtecken. ungefetzlichteiten dieſer letztern Art, Durchſtechereien mit dem Fei 
waren in dem langen Seekriege zwiſchen England und Frankreich zu Anfange dieſes Jahrhundert 
etwas jo Allgemeines und Gewöhnliches, daß die franzdfliche Kapergejeßgebung dagegen bei 
ſonders einzuſchreiten fi genöthigt jah. Damald flanden die Kaufleute der franzöflichen um 
holländischen Küftenflädte mit den engliſchen Kapern, welche in der Nordſee zahlreich kreuzten 
in feſter Verbindung. So oft ein Schiff auslaufen jollte, warb mit einem Kaper die Aufl 
bringung und Ranzionirung vorher verabredet; das auslaufende Schiff fuchte ven Kaper auf 
an ben ed adreflirt war; diefer Eaperte und ließ es wieber frei gegen die Zahlung des vereinbart 
Löfegelves, wodurch ed nun freie Fahrt für feine Reije erlangte. In gleiher Weije jchloflen eng 
liſche Kaufleute mit franzoͤſiſchen Kapern Geſchäfte. Wenn aud damals dies Unweſen biente 
die Härten einer barbariſchen Kriegführung zu mildern, jo fann es doch leiht in andern Fälle 
gewiffenlofen Menſchen zum Mittel werden, die Sache ihres Vaterlandes zu verrathen, dahe 
ihm ein Ende zu machen Ehre und Pflicht jedes Volks fordern. Hiergegen war die auffallen 
Beſtimmung des franzöjifhen Prijenreglements von 180321) (wieder in Kraft gefegt mähren! 

20) „Il est expressement defendu & tous capitaines de bätiments armes en course ou et 
guerre — de ranconner & la mer aucun bätiment muni d’un passeport emene d’une puissancı 
neutro.“ Franzöfliches Kaperreglement von 1803. 

21) Cuſſy, Buch 1, Tit. 3, $. 29 .” 



Ranzionirung 249 

alifhen Kriegs 1854) gerichtet, daß ein bereits einmal vanzionirtes Schiff nicht zum 
al auf derfelben Meife ranzionirt, wol aber von jedem Kreuzer aufgebracht werben 
>» der Gedanke, die Aufſicht über die Kaper dadurch zu verflärken, daß fie gleihfam 
zu Wächtern beftellt würden, zum Ziel geführt, ift nicht Gegenſtand unjerer Unter: 
jedenfall — und das räumen ſelbſt franzöfiiche Federn ein — konnte die Art feiner 
ng nit eine gerechte genannt werben. Denn wie will man es vertbeidigen, 
n, welcher fich freie Geleit erfauft hat, daſſelbe zu entziehen, nachdem er im Vertrauen 
ne Reife fortgefeßt hat? Am beften fcheint die englifhe Einrichtung geeignet, den 
heiten der Kaper zu fleuern, nach welcher eine Ranzionirung nur im äußerfien Noth: 
bt wird und aud dann nur Kraft behält, wenn das Priſengericht nad) forgfältiger 
ung aller Umftände fie nachträglich ſanctionirt. 
mag im einzelnen Fall eine nicht gerechtfertigte Härte in ber Verſagung ber Löfung 
ver man darf ji nicht dadurch Hinreißen lafjen, die Erfhwerung der Nanzionirung 
Bejeggebung zu tadeln. Solange es Privatlaper gibt, nıuß fie eine Ausnahme blei- 
ih wie die restitutio in integrum des Civilrechts. Es ift eine ſchwere, jedoch wahre 
bie Kaper von vornherein als fähig und geneigt zu piratifchem Treiben anzufehen — 
ıntur mali — und fie darum als verbadtig der ſtrengſten Aufficht zu unterwerfen. 
|, den jie gegen daß wehrlofe Eigenthum führen, weckt aud in den beſſern Blementen, 
nglich der Patriotismus, der Ehrgeiz, die Feindſchaft hinausgeſandt hat, die niedrigen 
ften der Habſucht, der Beutegier, welche leicht zu Verbrechen anreizen. Die gemachten 
zen berechtigten nicht blos, ſie machten es zur zwingenden Nothwendigkeit, ihrem 
hrefeſte enge geſetzliche Schranken zu ziehen, deren überſchreitung unnachſichilich ge⸗ 
rde. Neuerdings iſt die Privatkaperei abgeſchafft worden und damit der Weg betre⸗ 
u Verfolg auf das Ziel hinführen muß, dem unſere Zeit zuſtrebt: Sicherheit alles 
nthums zur See. 
iſt dies Ziel nicht erreicht, noch Führen, wie die jüngſte Wergangenheit, das ſeeräuberiſche 
rDänen im Kriege von 1864, gezeigt, in Seekriegen die Parteien nicht blos den Krieg 
bewaffneten ebenbürtigen Gegner, fondern noch vorzugsweiſe gern gegen den friedlichen 
r. Aber zwijchen dem Privatlaper und dem Staatsſchiff, das zur Störung und Ber- 
es feindlichen Handels in See gefandt wird, iſt doch ein weſentlicher Unterſchied. Der 
eur eines Kriegsschiffe wird ſich Ungeſetzlichkeiten nur feltener zu Schulden kommen 
ient dem Staat, deſſen an ihn geftellte Aufgaben er erfüllt, gebunden durch das Geſetz, 
borchen er gewohnt ift als deſſen Vertreter, durch feine Ehre, durch die Bande der 
m Hierarchie. Ihm braucht nicht ſpeciell Zwang in Betreff ver Nanzionirung ge: 
auffahrer auferlegt zu werden; feiner Gonduite darf vertraut werben, daß er das 
' Ehre, dad Interefie ded Staats, deren Wahrung ihm übergeben ift, treu hüten 
er Dffizier auf der See ſteht darin nicht anders als der Offizier auf dem Lande. Er 
x jeined Souveräns innerhalb der Örenzen feiner Machtbefugniſſe, und was er inner- 
vornimmt, müſſen feine Vorgefegten gelten lafien. Ihr limfang wird theild durch 
heilten Befehle und die Beſchaffenheit ver ihm gewordenen Aufgabe bemeflen. Wie 
Grunde jhon früher die für das Verhalten der Kaper erlaflenen Prifenreglements 
net des Staats ſtehenden Befehlshaber bei den Beflimmungen betreffs der Ranzio⸗ 
sicht gedachten, fo ſchweigen die neueften der Seemäcdhte, weldye die Privatkaperei bei 
afft haben, ganz von der Nanzionirung. 2?) Nicht ald ob damit biefelbe ganz obfolet 
väre, es bedarf nur in den Prifenreglements keiner Bezugnahme darauf, da für die 
ie Kriegegefepe maßgebend find. 
But auf dem Meere, was mit Recht gefapert wird, darf auch gegen ein Loͤſegeld wieder 
ı werden, mag ed Neutralen oder Feinden angehören. Im allgemeinen bebingt ber 
arakter der aufgebrachten Beute feinen Unterfchled. Wie neutrale Schiffe mit ver: 
ralfchen oder doppelten Papieren, die, welche fidh ver berechtigten Durchſuchung wider: 
e Priſen find, fo fteht auch ihrer Loͤſung nichts entgegen; fie gelten eben als feindliche: 
eil fie ihren neutralen Charakter nicht erweiſen koͤnnen over ihn durch ihre Widerſetz⸗ 
virft haben. Wo aber der Grund der Gondemnation neutraler Schiffe, reſp. Ladun⸗ 
on dem Eigenthümer vorgenommene feindſelige Handlung iſt, da darf die Befreiung 

. 3. B. das oͤſterreichiſche Brifenreglement vom 8, Mär; 1864, das preußiſche vom 
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von der Strafe nicht erlaubt werden. Denn, argumentirt der Berfafler des berühmten Weir 
über die Neutralität im Kriege??), mollte ver Feind die Ranzionirung der Neutralen gehört 
den Kriegöcontrebande zulaffen, jo würde er damit eingeftehen, daß die Zufuhr verfelben gu 
Feinde ihm nicht ſchade, der Neutrale folglich, welcher ſich damit befaffe, dadurch nicht dem Gegi 
Unterſtützung und Hülfe leiſte und feine Verlegung der Neutralität begehe. Ebenfalls räu 
der Baptor, der für einen Blokadebruch oder den Verſuch eines ſolchen Verzeihung gewäß 
durch Die Geflattung der Loͤſung ein, daß jene Handlungen nidyt gegen ihn gerichtete Acte | 
Feindfeligkeit ſeien. In beiven Fällen liege in ver Zulaffung ver Nanzionirung das Zugefkki 
niß der Unfhäplichkeit der Handlungsweiſe ver Neutralen, und wenn dad anerfannt werde, 
dürften Die Neutralen fordern, daß fle,in ihren Verkehr mit ven Kriegführenden nicht mol] 
und geflört würden. Entweder muß die Handlung mit Condemnation beftraft werben, oder 
hört auf ftrafbar zu fein; eine Begnabigung gibt es nicht; den Blokadebruch, die Zufuhr 
Kriegscontrebande ſtraflos zu machen, heißt, fie für erlaubt erklären, da das Moment 
barkeit nur in der feindſeligen Natur jener Acte liegt. 2%) 

Beſchränkungen durch dad Recht gibt ed natürlich nur für diejenigen, welche daß Net 
ſich anerkennen; die Piraten, melde ſich außerhalb aller ftaatlichen und internationalen Orai 
ftellen, betraditen als ihr Geſetz ihre Willkür, und mögen fie auch in ihren Verhalten ein 
wife Richtſchnur befolgen , fo ift viele doch fein Recht, defien Snnehaltung nıan von ihnen“ 
zwingt. Der Pirat ranzionirt, wann und wen er will. Kür ihn befteht, was Verträge i 
der internationale Brauch unter den Völkern fanctionirt, was die Geſetze der einzelnen Greg 
für ihre Unterthanen angeordnet haben, nur fo weit, als er e8 beobachten will. Es iſt nit 
der Unterfhied ver Macht zwiſchen dem Seeräuber und dem friegführenden Volk, wie t 
fangene kariſche Pirat Alerander dem Großen erwiderte, daß diefer mit Hunderten, jener! 
Einem Schiff feine Feinde befriege. Des Räubers Hand ifl wider jedermann und jebermi 
Hand wider ihn. 

2) Wirkungendes Ranzionsvertrags. Aus dem Ranzionsvertrag, der gefällt 
if, fobald Captor und Gefaperter über die Breilaffung und Loͤſungsſumme einig geworben 
deffen Berfection und Wirkſamkeit keiner folennen Formen bedarf, entfpringen für beide TE 
Rechte und Verpflihtungen, Während der eine Theil die Kolgen der Aufbringung abme 
will, bat der andere Anfprucd; auf die NRanztondfumme, die entweder gleich erlegt ober 
Zahlung f für die Zufunft verſprochen wird. Wegen vieler beiverfeitigen BerbinvlichFeiten 
der Ranziondvertrag in doppelten Eremplaren ausgefertigt zu werben, von denen ber GE 
das eine nimmt, daß andere den Nanzionirten übergibt. Durd die Löfung erwirbt das 
zionirte Schiff freie Fahrt (salvus conductus) bis zur Beendigung der Reife, für melde 
rangionirt ift, gegen alle feindlihe Kreuzer; als Legitimation, ald Paß dient ihm dazu! 
Eremplar des Ranzionsvertrags, welches ihm überliefert wird. Der Eaptor kann nur auf fl 
Beute verzichten, er ift aber nicht befugt, ſchwwimmendes Gut, welches, wenn ed auf dem M 
betroffen würde, der Gondemnation verfallen wäre, von der Kriegderbeutung außzunef 
d. h. ihm Sicherheit und Schug gegen feindliche Kreuzer zu gemähren. Dazu wohnt nur 
Souverän die Machtbefugniß bei, denn das nad allgemeinem Kriegdrecht der Kaperei « 
gefegte Eigenthum dur Verwilligung eines sauf-conduit ſchützen, heißt einen Act ver & 
veränetät ausüben, ein Privileg ertheilen, eine Ausnahme von dem allgemeinen Recht ma 
welches nur von- ber geſezgebenden Gewalt des Staats ausgeben Tann. Geflattet das Re 
eined Staats den Kapern und den andern Kreuzern deflelben, feinpliche genommene vr 
ranzioniren mit der Wirkung, daß alle Schiffe die Loͤſung gelten laſſen müflen, fo heift 
nichts anderes, ald daß dieſelben durch das Geſetz ermächtigt find, namens des Souveränd 
Conceſſfion zu ertheilen, wie ja auch ſonſt im Staat oftmals einzelnen Behoͤrden die Erla 
von Ausnahmebeſtimmungen überlaſſen wird. Es folgt hieraus, daß nicht blos die Kreuzer 
kriegführenden Macht, deren Flagge ranzionirt hat, die Ranzionirung zu reſpectiren (ul 
find, fondern auch die ihrer Alliirten. Man muß eben als ſtillſchweigende Genehmigung jeh 
Allianzvertrags anfehen, daß die Alliirten gegenfeitig ihre Souveraͤnetätshandlungen af 
und alfo den nicht für einen Feind anſehen wollen, melden ver eine von ihnen Eraft feiner 8 
fugniß feines feindlichen Charakters entkleidet hat. 

23) Hautefeuille, Le droit des neutres, ®b. IV. 
24) Jacobfen, Seerecht, S. 809. Martens, Essai, $. 23. Wildman, Institutes, Bp. UI, Kap. 

Cuſſy, Phases, I, 281. 
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Eine merkwürdige Ausnahme hiervon macht die bereits obenerwähnte Beflimmung des 
ureglements von 1803, Art. 44: „Le bätiment rancgonne et rencontr6 par un second 

Bire pourra &tre pris et conduit, soit dans lesportsde la republique, soit dans les ports 
ou neutres.” Der biftorifche Anlaß diefer unbilligen Anordnung warb bereit6 ayge: 

t, wir müflen hoffen, daß das Gerechtigkeitögefühl und die Loyalität der frangöflfchen Re⸗ 
mug aus dem ober ihrer Geſetze ein Geſetz auömerzen wird, welches zugleich dem völfer- 
ihen Brauch anderer Nationen und der Billigkeit widerſpricht. 2°) Der zweite Gaptor hat 

h auf die Priſe, wird aber fhuldig, dem erften Baptor die ausbenungene Ranzionsfumme 
hen. von welcher die ranzionirten Eigenthümer des Schiff und der Labung befreit werben; 

a ſich jedoch Durch Abtretung der Priſe von dieſer Verpflichtung losmachen. Die etwa für 
Mungefumme zur Sicherung geftellten Geiſeln werben ebenfalls frei und fortan ale einfache 
Baefangene behandelt. 

da welben Umfang der durch die Loͤſung erlangte salvus conductus gilt und wirft, hängt 
von den Abmachungen ver Gontrahenten, theils von den gefeglihen Beflimmungen in ben 

Ian Staaten ab. Franzöſiſche Drbonnanzen ſchreiben 3. B. vor, daß er nur bewilligt wer⸗ 
Ierfe zur Rückkehr in ven Heimatöhafen des Schiffö, der ausdrücklich in dem Paß angegeben 
wuf, es wäre denn, daß der Beſtimmungshafen eher zu erreichen. Er foll nur gelten für 
Plange Friſt als abſolut nothwendig, um den angegebenen Hafen zu erreichen, und nie⸗ 
firlängere Dauer als ſechs Wochen. 20) Betreffs der Auslegung deſſelben muß daſſelbe 
dangewandt werben, welches der englifche Prifenrichter Sir W. Scott für Licenzen aus⸗ 
7) Die Bewilligung veffelben ift ein Brivileg, eine Ausnahmebeftimmung, melde einer 
Interpretation unterliegt, ohne jedoch mit pedantiſcher Genauigkeit Außgelegt zu werben, 

feine weitere Ausdehnung leidet, als welche die Souveränetät, von der fie emanirte, beab: 
‚ durch deren Anmendung jedoch nicht die Ehre und Loyalität der bewilligenden Regie- 

im Stage geflellt werben darf. Gin @eleitöbrief z. B., audgeftellt für die Fahrt nah dem 
mmungöbafen, hat feine Kraft für die Nüdfahrt, während er, für die Reife bewilligt, für 
sund Rückfahrt gilt. Die Nichtinnehaltung der gefeßten Brift, melde veranlaßt wurde 
force majeure, hat die Folge, daß eine entiprechende Verlängerung bewilligt wird. Man 

Berehtigt, als Regel aufzuftellen, daß der Schitjer, welcher bona fide, aufrichtig und getreu= 

won tem echt der freien Fahrt Gebrauch gemacht hat, der Strafe der Confiscation entgeht, 
Be die unabwendliche Folge davon iſt, daß er den salvus conductus gemisbraucht hat. Gin 

mirtes Schiff 3. B., welches auf der Reiſe nad einem andern Hafen betroffen wird, ale 
Mes veftinirt ift, wird der Condemnation ebenfo gut verfallen wie dasjenige, welches nach 

af einer fo langen Zeit nach der Ranzionirung auf der See angehalten wirb, daß es den 
Ramungsbafen längft erreicht haben müßte, wenn es nicht durch Seeunfälle aufgehalten ift. 
Faeutrale Charakter eines ranzionirten Fahrzeugs beſteht nur fo lange, als eine vernünftige, 
Wäubige Auslegung des sauf-conduit zuläßt, nachher tritt e8 unmittelbar in feinen durch 
Rationalität gegebenen feindlichen Charakter zurüd. Wie jede andere Privileg kann auch 
ertbeilte sauf-conduit, auch menn ihm nicht die Glaufel „pour autant de temps qu'il nous 
ra” inferirt worden, jederzeit von dem Ertheiler wiverrufen werben. &8 verftehr ji dann 
hder Billigkeit von ſelbſt, daß dem Inhaber veffelben Zeit gelaffen werden muß, um fi in 
berheit zu bringen. 
Der Berpflidhtung des Captors, dem Nanzionirten Sicherheit gegen Aufbringung zu ver: 
fen, entſpricht von feiten des leßtern die Verbindlichkeit, die Loͤſungsſumme zu entrichten: 
h dem Feinde gegenüber muß daß gegebene Wort heilig ſein 20), und wenn aud) nicht jeber- 
un die Größe eined Regulus bejigt, welcher ad supplicium redire maluit, quam fidem hosti 
am fallere, fo follte vo niemand je dem Feinde die verfprocdhene Gegenleiflung für etwas 
ppfangenes ſchuldig bleiben. Allein obwol die angefehenften Schriftfteller 20) die Heiligkeit 
mit dem Feinde während des Kriegs und mit Rückſicht auf den Kriegszufland gefchloffenen 
träge als ein fittliche® und rechtliches Gebot hinftellen, fo fieht es doch in der Praris damit 
lich aus. Wenn nit die Schuloner freiwillig ihren Verpflichtungen nachkommen — einen 

35) Cuſſy, Phases, Bud 1, Tit. 3, $. 29. 
26) Bothier, Trait6 de la propriete, $$. 129—131. 
27) Dal. auch Vattel, Buch 2, $$. 269 fg. 
38) Maximum autem exemplum est justitiae in hostem. Cic. de off., I, 13. 
9) Battel, Buch 3, $. 176. Heffter, $. 99. 
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Zwang gegen fie zu üben, iſt der feindliche Gläubiger nur dann im Stande, foweit er ih anf 
orbentliher Zwangsmittel verſichert hat, da nad) gegenmwärtiger Praxis das Recht zur Klage 
Bericht dem Feinde verfagt wird. Macht der Captor ji daher nicht gleich für den Betrag | 
Ranzionsſumme durch Wegnahme von Theilen der Ladung oder Schiffägegenftänden bezahl 
wird er, um fiher zu gehen, ſich nicht an einem ſimpeln, wenngleich ſchriftlichen ober ſogar eih 
beftärkten Verſprechen des fi loͤſenden Schifferd genügen laffen, jondern wird, was dasfl 
möhnlichfte zu fein pflegt, auf invirectem Wege durch Wechſel, ausgeftellt auf Perfonen, y 
denen er der Honorirung gewiß ift, fi Die Nanziondfunme zu verfchaffen ſuchen. Außen 
gebietet vie Borficht, durch Geifeln, die dem ranzionirten Schiff entnommen werben, Die * 
heit des Erfolgs verbürgen zu laſſen, ſowol um die Contremandirung des Wechſels abzu 
den als auch dem neutralen Zahler zur Deckung zu verhelfen. Das franzoͤſiſche Priſenreglen 
von 1803 befiehlt um dieſer Zwecke willen den Kaperkapitänen bei hoher Strafe, immer 
und den zu ihrem Unterhalt noͤthigen Proviant aus dem ranzionirten Schiff zu enta 
Findet ſich aud in den maritimen Befegen anderer Staaten nichts Derartiges, jo ſetzen fie 
gleichwol die Stellung von Beifeln ald einen regelmäßigen al voraus, für den ſie Vorſi 
zu treffen bemüht find. 

Hat aber der Kührer eines gefaperten Schiffs die Befugniß, um ed zu ranzioniren, 
des Fahrzeugs, reſp. der Ladung, zu veräußern oder deren Cigenthümern Verpflichtungen 
zuerlegen? Kine fo beftimmt ausgeſprochene Berjiherung, wie in dem Allgemeinen r 
Blan hamburgifcher Verfiherungen, 6. 123: „fein genommenes oder aufgebrachtes Schiff 
But wieder freizumadhen und zu ranzioniren, iſt der Schiffer nicht qllein befugt, ſondern 
wenn feiner Rhedern und Befrachtern Beſtes dadurch befördert, ſolches zu thun ſchuldig 
verbunden”, Eehrt nirgendwo wieder, ohne daß deöhalb angenommen werden dürfte, weil 
ausdrücklich gejagt, fei in Seegefegen anderer Staaten gar nihtö gejagt. Der Standpunkt, 
dem fie leben, ift vielmehr derfelbe wie jener hamburgiſchen Aſſecuranzordnung, fie 
fih, nur ven allgemeinen Geſichtspunkt anzugeben, die Kolgerung daraus für die Fälle ver 
wendung dem Juriften überlaffend. 

Augenfcheinlich befindet jich ein Schiff, dad.von einem Kreuzer einer kriegführenden 
berechtigterweife aufgebradt ift, in derſelben Lage wie ein anderes, welches in Gefahr if, 
ſtranden. Das Schiff, dad in die Hände des Feindes oder eined Seeräubers gefallen ifl, 
im erflen Fall der Brundfag des Cigenthumserwerbs durch Erbeutung nod gilt, im an 
ein Zufall dad Geraubte dem rechtmäßigen Eigenthümer wieder zurüdzugeben vermag, 
Eigentümern fo gut verloren, wie wenn ed auf den Strand gerathen und von den Wellen 
trümmert, over wie wenn ed gefunfen wäre. Die Wegnahme durch den Feind, die S 
eines Schiffs find zugleich außerordentliche, durch menſchliche Kraft und Klugheit nicht abz 
dende Gefahren, melde durch ungewöhnliche, nicht regelmäßig im Kauf einer Seefahrt ih 
nende Umflände herbeigeführt werden. In beiden Beziehungen aljo fleht die Feindesgefaht 
Seenoth glei, und e8 würde daher dad durch die Natur der Sache gebotene Brincip fein, 
unter dafjelbe Nechtögejeg zu ftellen. Daß die Sergefege ald gleich behandeln, was der 
lichen Anſchauung als gleichflehenn erfcheint, das zu zeigen, bedarf eines kurzen Cingehent 
ihren Inhalt. l 

Zunächſt dad Römijche Recht, deſſen ewiger, unvergänglicher Inhalt, fo fehr ihn die Gegg 
wart herunterzufegen liebt, die Quelle und die Grundlage aller modernen Rechte ift. In ein 
Stelle 3°), die in deutjcher Überfegung folgendermaßen lautet, heißt ed: „Zur Löſung ein 
Schiffs aus ven Händen der Seeräuber müffen alle beitragen, wie Serviud, Ofilius und Lal 
lehren, während der Verluſt defien, was Räuber auf dem Lande genommen haben, den Gigs 
thümer trifft, ohne daß die von denfelben Räubern bei derfelben Gelegenheit Beraubten 5 
Löjung des geraubten Guts beizutragen verpflichtet wären.“ Dieſer Entjheidung liegt ! 
Anſchauung zu Grunde, daß die Beraubung durd Piraten ein all ver großen Haverei jei, da 
nur in Fällen diefer wird der erlittene Schaven über alle, welche ſich in derſelben Gefahr beia 
den, aus welder fie Durch die Opfer einzelner befreit wurden, vertheilt. Ganz diefelbe Aufiı 
fung findet fich in allen ſpätern Seerechten bis auf das veutfche Handelsgeſetzbuch, das jüng 
Product gefeggeberifcher Tätigkeit, herunter. Soim ‚‚Consulat delmare‘ 32), im dänifchen ? 

30) L. 2, $. 3. D. de lege Rhodia de jactu, XIV, 2. 
31) Kap. 227. 
32) Chriſtian V. danffe Lov, Buch 4, Kap. 3, 88. 18 u. 19. 
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ranzöflfehen 33), im englifchen *) und auch im deutſchen Recht. Doch fcheint hier dieſelbe erft 
«dem Einfluß des Nömifchen Rechts Eingang gefunden zu Haben ; das aus dem 17. Jahr⸗ 
vert Rammende ‚„‚Revidirte hanfeatifhe Seeredht‘‘ 35), deffen Beflimmung im neuen lübi— 
ı Recht 36) einfach wiederholt if, enthält noch den entgegengefegten Grundſatz, daß auf dem 
x wie auf dem Lande der von Feinden oder Piraten Geplünderte ſelbſt feinen Schaden tragen 
k. In den neuern deutfchen Handelsgeſetzen 27) findet fich die römische Anſchauung, natür⸗ 
mit Rüdficht auf Die Kaperei, welche den Römern unbefannt war, erweitert; fle bürfen wir 
We allgemein gültige ver Gegenwart bezeichnen. Nur der Inhalt des Deutfchen Handels- 
Neue mag bier Platz finden. Der Art. 708, welcher bie vorzüglicften Bälle der großen 
berei aufzählt, gibt auch ven als dazu gehörig an: „wenn im Fall ver Anhaltung des Schiffe 
Feinde oder Seeräuber Schiff und Ladung losgekauft find.’ 
We Bälle der großen Haverei fegen eine außerorbentlidde, ungewöhnliche Gefahr vorauß, 

fi Schiff und Ladung befinden, welche alles zu vernichten droht, wenn nicht außer: 
ihe Anftrengungen gemacht werden, ihr zu begegnen. Hier reichen die gewöhnlichen 
iſſe, welche der Kührer eines Schiffs in Bezug auf ven Schiffsförper und die Ladung Hat, 
tungsgewalt betreifd der Rheder und Labungseigenthümer, welche dad @efep oder die 
ten derfelben ihm beilegen, nicht aus. Es handelt fich hier nit darum, etwas auf das 

und die Ladung zu verwenden, um beide in gutem Stande zu erhalten oder Geſchäfte zum 
der Rheder abzuſchließen, ſondern einen Schaden zuzufügen, um dadurch einen größern 
n. Die Lage, in welcher der Schiffer jich befindet, ift eine außerordentliche; fo muß 

e Dispofltiondgemwalt eine außerorventliche fein. Was er thut, thut er auf eigene Hand, 
geſchieht, um das gefährdete Ganze zu retten. Es kann nicht die Rede davon fein, zu 
06 er Vollmacht gehabt, fondern nur, ob das, was er getban, unter den Umſtänden noth⸗ 

big umd nüglich, ob es zweckdienlich geweſen, zur Abwendung der Gefahr geholfen habe. 
hierauf kommt ed an, ob er wie ein verfländiger Mann gehandelt, der lieber etwas preis⸗ 
als mit dem Ganzen untergeht, ob fein Verfahren im wirklichen Intereffe feiner Rheder 
fen, daß jeder in gleicher Lage ebenfo gehandelt haben würve, ob er nicht das Maß des 
ſwendigen überfchritten. Wenn die Umſtände fo befhaffen find, daß es nicht möglich iſt, 
eBerluſt fi) daraus zu befreien, fo muß der Schabe allerdings, welder nicht vermieben mer: 
fsunte, getragen werben wie ein unvermeiblicheö Übel, und infomweit hört jede Verantwort⸗ 
dt dafür auf. Es ift, obmwol des Schiffer Thun die nächſte und unmittelbare Urſache 
Werluſtes ift, damit doch nicht anders, als wenn Wind und Wellen oder Beindesgewalt 
wranlaßt Hätten. Nicht die nächſte Veranlaſſung, ſondern der limftand entſcheidet, durch 
hen Die unglückliche Lage herbeigeführt wurde. Der böfe Zufall mit der ganzen Kette der 
Ihm herrührenden Folgen trägt in der vernünftigen, überlegenden Auffaffung bie Urſache 
Schadens in fih. Die Verantwortlichkeit beginnt aber wieder, wo der Schiffer mehr ald zur 
endung der Gefahr nothwendig, that; jeder weitere Schaden kann nicht au Rechnung des 
ãcklichen Zufalld gefgehen, fondern nur dem Mangel an Umfiht und liberlegung des 
ffers zur Lafl gelegt merden.?°) „Alle Schäden, melde dem Schiff oder ber Ladung ober 
a zum Zweck der Grrettung beiner aus einer gemeinfamen Gefahr von dem Schiffer ober 
veflen Geheiß vorfäglich zugefügt werben, ſowie auch bie durch ſolche Maßregeln ferner vet- 
hten Schäden, ingleichen die Koſten, welche zu vemfelben Zwed aufgewendet werben, find 
e Saverei.‘ 3°) 
bierin , auf diejer Betrachtung, daß es ein Nothſtand if, aus welchem vie Ranzionirung 
et Schiff und Ladung zu befreien, daß Noth nach dem vulgären Ausdruckkein Gebot Eennt, 
det ſich dad Recht und die Pflicht des Schiffers, zu ranzioniren, auch ohne daß ed einer aus⸗ 
lichen Erwähnung im Gefeg bedarf. Der Schiffer würde gewiſſenlos handeln, das In- 
fe ber MHeder und Ladungseigenthümer, das wahrzunehmen ihm obliegt, in unverantwort⸗ 
er Weife außer Acht laflen, wollte er nicht eine Ranzionirung vornehmen, wo eine prifen- 

3) Code de commerce, Art. 400, deſſen Säge in ben fpanifchen, italienifchen und nieberländis 
Sandelsgefeßbüchern wiederholt find. 
4) Abbott, A treatise of the law to merchant ships and seamen. Bildman, Institutes of 
national law, Buch 2, Kay. 7. 
5) Engelbrecht, Corpus juris nautici, Tit. 9, Art. 4. 36) Buch 6, Fit. 5, Art. 1. 
7) Breugifches Allgemeines Landrecht, Bo. II, Tit. 8, 98. 29 - 34. 
8) L. 10 pr. D. de lege Rhodia, a 
9) Deutfches Handelsgefegbuch, Art. 708. 
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gerichtliche Procebdur ihm feine Ausjiht auf Freikommen von Verluft, fei e8 des Schiffe, 
Ladung oder nur eines Theild derielben, oder andern Koften bietet, und wo nicht genef 
Befehle feiner Vorgeſetzten oder Geſetze des Staats «8 ihm verbieten. Wie er in Geg 
Schiffsausrüſtungsgegenſtände, Theile ver Ladung über Bod werfen darf, fo iſt er auch Beh 
um der Aufbringung zu entgehen, an den Captor davon zu veräußern, und hierin iſt nad 
logifchen Regel, daß in dem majus das minus enthalten, auch die Befugniß eingefchloffen, | 
Zweck der Ranzionirung eine Löfungsfumme für feine Rheder und die “erunsteigennb ins 
veriprechen. - 

Bei Feindesgefahr wie in Fällen der Seenoth iſt der Schiffer, um ed in einem — 
Gegenſatz auszudrücken, nicht der Vertreter der Rheder, er iſt Befehlshaber, von deſſen BA 
men Leben und Schidjal der Mannſchaft, des Schiffs, der Ladung abhängt. Anf feinen 
tern ruht die ganze Lafl der Verantwortlichkeit; nicht blod, wenn die Rheder Im voraus 
Einwilligung geben over nachträglich genehmigen, ift feine Handlungsweiſe correct; anf 
Zuftimmung braudt er feine Rückſicht zu nehmen, er darf fogar trog ihres Widerſpruch 
feinem Ermefien handeln mit der vollen Gewißheit, daß ihre Misbilligung die rechtlichen Ag 
feines Abkommens mit dem Feinde nicht wieder aufhebe; denn da es im Fall einer Gapkg 
nicht allein um den Verluft von Sachen handelt, fondern ebenfo fehr um die Kreiheit der S 
befagung , jo darf die Entfcheidung nicht ausſchließlich im Intereſſe und nad) vem Er 
Rheder, refp. Ladungdeigenthümer, getroffen werden. Es foll damit nicht audgefchloflen, 
daß ihren, als der vorzugsweife Interefjirten, Wünſchen und Entſchlüſſen ganz befondere 
ſicht gefchenft wird ; nur die Anſicht muß zurüdgewiefen werben, ald ob jene Berfonen du 
Berbot ven Schiifer in der Freiheit feines Entſchluſſes hindern könnten, ebendas, was jenet 
angeführte hamburgiſche Verordnung mit folder Entſchiedenheit betont. GEs iſt aus Wi 
Grunde auch dem Umſtande weniger Gewicht beizulegen, ver überall, wo der Schiffer ald Ver 
feiner Rheder fungirt, von entſcheidender Bedeutung ift *9), nämlich ob der Schiffer fid 
matshafen ober in der Fremde befand, oder, wie der Gedanke ſich allgemeiner faffen läßt, ob 
Stande war, die Entſcheidung der Rheder einzuholen over nit. Es iſt von diefem Umſtar 
Bültigfeit feiner Handlungen nit abhängig, wenigflend nicht nach Deutfchem Recht. 
jelbft nicht einmal verbunden, ihre Meinung, ihren Rath einzuholen; er kann ed thun, er 
um anderer Anſicht fennen zu lernen, er mag, um dad Befte zu finden, fie und die Schiff 
ſchaft befragen, aber eine Verbindlichkeit, das zu thun, exiſtirt für ihn nicht, und felbft, wug 
es gethan, bleibt ihm wie die Sreiheit des Entjchluffes bewahrt, fo auch die Berantworiif 
behalten. In djefem Sinn ordnet das Deutfhe Handelsgeſetzbuch an*!): „Wenn ver ER 
in Sällen ver Gefahr mit ven Schiffdoffizieren einen Schifförath zu halten für angemeflen ik 
jo ift er gleichwol an die gefußten Befchlüffe nicht gebunden ; er bleibt ſtets für Die von If 
troffenen Maßregeln verantwortlid.” Daß der Rheder und Ladungseigenthümer in 
Artikel keine Erwähnung geihieht, dafür muß die Erklärung wol in der Verfaflung bed 
dernen Seeverkehrs gefunden werden. Auf ven Eleinen Küftenfahrzeugen bilden vie Bigenth 
mit ihren Söhnen, Brüdern, Bettern felbft die Bejagung; auf den größern Schiffen aber 
über Meer geben, pflegen, da heutzutage der Hanbel fat ausfchlieplih durh Sommiffl 
trieben wird, Rheder und Ladungseigenthümer ihre Iuterejjen einzig durch den Schiffer 
treten zu laffen. In jenem Artikel diefer Perſonen zu gedenfen, hatte feinen Werth, da bie 
der Gefahr, mögen ſie durch Wind und Wellen oder Klippen und Feinde herbeigeführt fei 
meiftend dort zu ereignen pflegen, wo es feine Möglichkeit gibt, fih an fie zu wenden. We 
lich die Umſtände es zulaffen, da gedenken auch jene Geſetze der Rathſchlagung mit den Rhe 
ohne an deren Ausgang ein anderes Refultat zu knüpfen wie im erften Fall, Der Art. 
des Deutſchen Handelsgeſetzbuchs ſcheint darauf hinzuweiſen: „Rechtsgeſchäfte, welche der Sqhi 
eingeht, während das Schiff ſich im Heimatshafen befindet, ſind für den Rheder nur dann 
bindlich, wenn der Schiffer auf Grund einer Vollmacht gehandelt hat, oder wenn ein * 
beſonderer Verpflichtungsgrund vorhanden iſt.“ Dieſen Rechten zufolge wird an die 
beachtung der Rathſchläge, ſei es der Rheder, ſei ed der Schiffsoffiziere, feine andere Wirk 
geknüpft werben dürfen als die, welche dad Preußiſche Landrecht an der obenangeführten Eu 
bezeichnet, daß des Schiffers Verantwortlichkeit wächſt, daß er für den daraus entſtande 

40) Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 495 u. 496. 
41) Art. 485. In gleicher Weife das bänifche Seerecht, Chrifiian V. danſte Lov, Buch 4, Kay 

$. 10; in ähnlicher Weiſe das Preugifche Allgemeine Landrecht, Thl. II, Tit. 8, 88. 1463 -66. 
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haftet, wenn er ohne erhebliche trifiige Gründe von der Meinung des Schiffsraths 

ejer Frage, wie überhaupt in der Auffaffung der Verhältniffe des Schiffers ſowol zur 
j als zu den Rhedern ſcheint in den romaniſchen Seerechten nicht erſt feit der neueften 
nderer Genius zu herrſchen, eine Erſcheinung, deren Urſache und Grund man vielleicht 
rückführen darf, daß die Romanen feine Seevdlfer find, daß ihre Schiffahrt überwie- 
enſchiffahrt ift, dienur wenig fi auf die hohe See hinauswagt. Wie der Schiffer 
von, daß er niemals in weite Entfernung von feinen Rhedern gelangt, ſtets in größerer 
keit von ihnen ſich befinden wird, fo wird auc fein Verhältniß zur Schiffähefagung 
enartiger geftalten, da es eine überall wahrgenommene Thatſache iſt, daß die Mann- 
er Fleinen Küftenfahrzeuge aus Verwandten ober doch aus Angehörigen verfelben 
: zufammengefeßt zu werben pflegen. Während in den germanifchen Seerechten der 
ud als Vertreter der Rheder eine gewiſſe Unabhängigkeit bewahrt und der Befagung 
blos der Befehlshaber ift, tritt er in den romanijchen im Verhältnig zu jenen blos als 
a diejen gleihjam als der Samilienvater auf. In Anwendung auf unfere Frage würde 
8 ein ſtärkeres Gebundenfein des Schiffer an die Befehle der Rheder und die Rath: 
t Shiffsoffiziere, beziehungsweife Mannfhaften, ergeben. Denn wie der Diener 
ben Borfihriften feines Heren den Gehorſam nicht verjagen darf, fo wird andererfeitd 
t der Familie im Kamilienrath die entſcheidende Stimme haben, jedoch Die Meinungen 
m Mitglieder nicht ignoriren Eönnen. Lind ferner befteht aus beiden Rückſichten ein 
Zwang für den Schiffer, wo es fih ausführen läßt, Rath mit ven Rhedern und ver 
agung zu halten. Man wird die Wahrheit des Befagten aus folgender Stelle des 
del mare (Rap. 227), deren Inhalt der Code de commerce, Art. 410, im we: 
wiedergibt, erjehen: „Ein Schiffer, ver auf offener See oder in einem Hafen, oder 
Rhede, oder an einem andern Ort bewaffneten feindlichen Schiffen begegnet, mag ih 
Kapitän um eine Summe Geldes vergleichen, und wenn Kaufleute an Bord find, foll 
m den Vergleich befannt machen, und wenn feine Kaufleute an Bord find, fo joll der 
vie dem Steuermann, den Offizieren und den gemeinen Schiffsleuten Raths pflegen, 
der Schiffer mit Rath und Genehmigung bejagter Verfonen das Löfegelo bezahlt, To 
: Kaufleute dawider nichtö einwenden.“ 
ı nun aud der Schiffer „kraft feiner geſetzlichen Befugniß“ Ranzionsverträge ab- 
ann, fo reicht doch feine Befugniß, die Rheder und Ladungdeigenthümer auf Zahlung 
gsſumme zu obligiren, nicht jo weit, daß er jie perfönlic mit ihrem ganzen Vermögen, 
ıne de terre, haftbar machen könnte. Nur in Beziehung auf Schiff und Ladung Hat 
ollfonmenpeit, zur Rettung aus Noth zu veräußern, und wie er, wenn er Ranzion 
wur gegen fofortige Entridtung der Löfungsjunme, blos Theile des Schiffö oder ver 
ıtte hingeben Eönnen, fo darf er auch, wenn er Verpflihtungen übernimmt, mit diefen 
h des ihm anvertrauten Vermögens nicht überjhreiten. Nur bis zum Belauf des 
melden Schiff und Ladung zur Zeit ver Gaptur repräfentirten, haften Rheder und 
‚genthümer dem Gaptor. Die Forderung deſſelben wird dadurch gewiffermaßen an 
13 beider Objecte geknüpft, Schiff, Fracht und Ladung haften ausichlieglich. 42) Gehen 
Ladung, ehe jie an ven Beflimmungdort anlangten, für welden durch die Ranzio- 
re Schiffer freie Reife erwirkte, verloren durch Untergang, eine zweite Gaptur u. f. f., 
Eigenthümer der infolge der Bereinbarung mit dem Gaptor übernommenen Verbind⸗ 
edig. Ebenso Eönnen fie fi durch Überlaſſung des Schiifd und der Ladung an den 
lbandon) liberiren. 
bad eine Gremplar des Ranzionsvertrags, welches, wie früher bemerft warb, dem 
»nden Gaptor überliefert wird, fteht in ähnlicher Beziehung zu der Dauer feiner For⸗ 
ie da8 Schiff jelbft. Jene Urkunde dient keineswegs blos zum Beweis des erhaltenen 
nd gegenüber feinen Vorgefegten und dem Aufgebradhten, jondern es ift von ihrem 
Beltendmachung der Forderung aus dem Ranzionsvertrag felbft abbängig. Ähnlich 
echſelſchuld an den Beſitz der Wechſelurkunde, fo ift jene Forderung an ven Beflg des 
ıltenen Eremplars geknüpft. Franzöfiſche Schriftfteller bezeichnen daher geradezu 

de de cominerce, Art. 216, 423, 425. Breußifches Allgemeines Landrecht, Thl. II, Tit. 8, 
ı. 1794, 1832 u. 1833. Deutfches Handelsgefegbudy, Art. 462, 504, 505, 507. Über das 
ehr vgl. Wildman, a. a. O. 
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daſſelbe als „Lettre de change, tirée a l’ordre de celui, qui a fait la prise“. Indeſſen 
man doch dieſe Analogie nicht zu weit ausdehnen. Nicht jeder Verluft der Urkunde bel 
darin verfhriebene Schuld auf, 3. B. nicht der Verluſt durch Brand, Schiffbruch. Dies 
die Verbindlichkeit zu löfen, Hat nur ein ſolcher Verluſt, welcher infolge von Kriegsereig 
erfolgt. Indem die Urkunde gewiflermaßen an die Stelle der ranzionirten Prife tritt, n 
alle Umflände für fie befreiend , welche die Priſe felbft befreit Haben würden, wenn fie fid 
im Belit des Captord befunden hätte. So wie alfo der Ranzionirte vor dem Prifengeri 
welchem jede Captur juftificirt werden muß, feine Losſprechung von der Ranzionsſchuld 
miren fann, fo löſt ihn audy die Aufbringung ded Captors durch Landsleute oder Alltirte, 
audgejegt, daß bei diefem Ereigniß der Gaptor die Urkunde an Bord Hatte und fle dort vor 
zweiten Gaptor gefunden wurde. Ward fie zufälligerweife nicht entdeckt, fo haben weni— 
englifche Prifengerihte angenommen, daß eine Befreiung nicht eingetreten ſei, meil ber 
Captor nicht ven Beſitz einer Sache erworben haben könne, von deren Dafein er feine £ 
niß Hatte. 

So viel fheint auch in der prifengerichtlihen Praris feftzuftehen, daß die Durch eine j 
Gaptur gelöften Berbindlichfeiten ver Ranzionirten gegen den erften Gaptor durch eine ni 
nicht wienerhergeftellt werben, daß, um es mit einem juriftifchen Ausdruck zu bezeichnen 
Recaptur nicht die Kraft einer restitutio in integrum habe. In einer andern Beziehumg 
gegen ift um fo energifcher von ven englifchen Juriften an dem Sage feftgehalten worden 
die Ranziondurkunde in die Stelle des ranzionirten Gut ſuccedire, wie ja die Engländer, 
in der Kaperei ein Mittel erbliden, ven Eriegerifchen Eifer ihrer Seeleute zu weden und 
fpornen, eine Auslegung des Rechts begünftigen, melde vie Gegenſtände ver Kaperei 
fältigt. Engliſche Prifengerichte haben die zweite Gaptur wie eine Art gefeßlidher Ge 
handelt, durch welche der zweite Gaptor in die Forderung des erſten eintritt und bie 
des Loͤſegeldes ebenio zu fordern berechtigt ift wie diefer. Weder aus rechtlichen noch auf 
lichen Gründen läßt fich jedoch eine foldye Praxis vertheibigen, melde zu dem Refultat fü 
die Erbeutung eined Stücks Papier mehr Rechte gibt als Die dev Sache ſelbſt, da doch j * 
gleichſam deren Vertreter iſt. Nichts Erhebliches läßt ſich gegen Emérigon *2) einwenden 
durch eine Captur nur Eigenthum erworben werben koͤnne an reell exiſtirenden g 
Gegenſtänden, die man thatſächlich in Beſitz nehme und behaupte, wie an —* 
u. ſ. w.; eine Ranzionsurkunde ſei aber nur ein Document, welches eine eingegangene 
tung bezeuge, deren Legalität häufig noch ſtreitig ſei. Die Erbeutung dieſes Docume 
moͤge nicht die Kraft und Wirkungen eines auf einen Wechſel geſetzten Indoſſaments zu 
Worauf der zweite Captor Anſpruch hat, mas ihm die Billigkeit zuſpricht, das iſt aufs 4 
der militäriſche Bergelohn, den er auch bei Befreiung der Priſe ſelbſt gezogen haben würd 
Lohn für feine Anftrengungen, ald Vergütung für Mühe und Koften. 

Das Charafteriftiiche der großen Haverei liegt in der Gemeinſchaft aller Intereflente 
Schiff und Ladung, wie der Gefahr fo der Rettung aus derſelben. Mag aud nur ein ein 
mit oder ohne feinen Willen Opfer gebracht haben, um dieſe herbeizuführen iſt fie geſcheh 
kommt fie auch ben übrigen zugute. Und daher iſt e8 billig, daß er den Verluft nicht allein I 
daß fie zu einem verhältnigmäßigen Antheil herangezogen werden. Es foll diefe Billigke 
erft in ven Seegefegen ver Rhodier berückſichtigt worden fein **) ; heutzutage bildet fie eis 
allen feefahrttreibenden Völkern anerfanntes Recht. Die große Haverei wird von Schiff, | 
und Ladung gemeinſchaftlich getragen.*5) Iſt pie Nanzionsjunme von einem bereits be 
fo müffen die übrigen ihm verhältnigmäßig Die Audlagen erfegen ; foll erſt noch gezahlt wı 
die auf fie fallenden Beiträge einliefern. Es iſt das eine gefehliche Verpflichtung, von w 
Rheder und Ladungseigenthümer fich nicht losmachen Fönnen, e8 müßte denn fein, daß, we 
in Holftein, das lübiſche Necht*®) noch gilt, der Verluft aus einer Captur allein den trifft, 
Sachen gefapert wurden, außer wenn durch Bertrag unter den Interefienten gemeinfame 
begründet wurde. 

Ebenſo wenig wie die Verpflihtung gegen den Gaptor, iſt diefe Erjaßverpflichtun 

43) Traite des assurauces. 
44) Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia jactus mercium factus est, om 

contributione sarciatur, quod pro omnibus datum est. 
45) Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 702. 
46) Revidirtes hanfeatifches Seerecht, Tit. 9. Art. 1. Lübifches Recht, Buch 6, Tit. 5, Art. 
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ifft und Labungsinterefienten untereinander eine perſoͤnliche in dem Sinn, daß die Schulb- 
mit ihrem gefammten Vermögen für die Zahlung einftehen müßten. Ihrem Umfange nady 
hr fi ihre Haftpflicht nicht über ihren Antheil an Schiff, Fracht und Ladung Hinaus, 
‚fewol niemand braucht mehr zu zahlen, als fein Antheil werth if, al8 auch mit dem Verluft 
w Antheild wird er ſelbſt frei. Gewiſſermaßen an ven Objecten haftet die Schuld, mit ihnen 
md flirht fie, mit ihnen wandert fie im Rechtsverkehr von einem zum andern, bis fie getilgt 
daher liberirt ſowol der totale factifche Untergang der beitragspflichtigen Gegenſtände nad) 
Ranzionirung al& der juriftifche in der Perſon des bisherigen Cigenthümers, z. B. durch 
Kauf im Wege der Zmangsvoliftredung ?7), durch bona fide Erwerb von feiten eines Drit- 
I) Auch Haben nach ven Seerechten die Schuldner das Recht, durch Aufgeben ihrer Antheile 

if und Ladung (Abandon) fi zu befreien. *%) Nur Ein Recht nimmt, foviel dem Ver⸗ 
jbekannt, die Rückſicht auf die Menſchlichkeit, den Abandon zu verbieten, wenn für das 
me Loͤſegeld Geifeln gegeben find, vor deren Befreiung; es iſt das Geſetzbuch des großen 
koͤnigs Friedrich II. 50) 

And der ganzen Idee des rhodifchen Gefeges, alle die Berfonen zu einer Schadensſocietät 
igen, welche derſelbe Unglücksfall betroffen, aus welchem fie durch die Aufopferung ein: 

unter ihnen gerettet wurden, ergibt fi von felbft, daß diejenigen audgefonvert werben 
‚weldhe, obmol fie im Moment der Gaptur an Schiff und Ladung theilbatten, von der 
der Aufbringung unberührt geblieben wären. Diefe tönnen nicht verbunden fein, zur 
umme beizutragen, ba ihnen die Aufbringung keinen Verluft, die Ranzionirung feinen 
gebracht hat. Gehört z. B. die Ladung eines neutralen Schiffs Feinden an, fo trägt 
ft ihrer Konfiscation ihr Eigenthümer allein, eben wie umgefehrt den Rheder allein 

Weriuft betroffen hätte, wenn das Schiff feinvlich, die Ladung neutral war oder erflere® nur 
ia einer Unordnung in ven Schifföpapieren aufgebracht wurde. 1) Nach vemfelben Princip 
wa zur großen Haverei nicht die Schäden gerechnet werben, welche zwar bei Gelegenheit einer 
ünfamen Gefahr, aber durch bloßen Gufall over durch jemandes befonderes Verſchulden 
uaben find. 52) Auch dann kann weder die Gefahr noch die Rettung eine gemeinſchaftliche 
wat werben, wenn ber Kaper oder Pirat nur Schiffdprovifionen oder nur Ladungsſtücke 
uhmen wollte, zu deren Erhaltung der Schiffer eine Röfegeld zu geben fi entſchloß. Wie 
wBegnahme, jo find aud an ver Zahlung nur die Eigenthümer diefer Dinge betheiligt, 
—* etwa im voraus alle Intereſſenten ſich über Gemeinſamkeit aller Verluſte ver gemein⸗ 

en Seefahrt vereinbart haben. 5?) 
welchem Verhältniß Schiffsfradht und Ladung an dem Verluſt theilnehmen, nad welchem 

Web, Drt, Zeit vie Schägung beitragspflidtiger Gegenſtände und des Schadens gefchehen 
ke, das gehört im befonvern der Lehre von der großen Haverel an; eine Erörterung biefer 
je würde ſowol über den vorliegenden Gegenſtand hinausgehen als auch das Maß des une 
Ianten Raums überſchreiten. Es mag nur die Bemerkung hier Blag finden, daß hinficht⸗ 
erfelben ein principieller Gegenſatz zwifchen franzöfifchem und deutſchem Seerecht ih wahr- 
ven laßt. Während nämlich dad Eonfulat zur See (Art. 227) und der Code de commerce 
.303, 417) die Beiträge zur Hälfte auf die Labung, zur Hälfte auf Schiff und Fracht ver: 
ra, läßt das Deutiche Handelsgeſetzbuch, in Übereinflimmung mit dem Roͤmiſchen Recht °*), 
Fund Ladung nad der Größe ihres Werths beifteuern, während die Fracht mit zwei Drittel 
Betrags herangezogen wird. 95) 
Eine vernünftige Gefeggebung wird darauf bepadt fein, den Rhedern oder Ladungseigen⸗ 
ern, deren Gigenthum der Ranzionirung wegen bingegeben worden tft, over welde die 
ngöfumme bezahlt haben, zum rafchen Erfah ihrer Vorſchüſſe zu verhelfen. Die pürftigen 

7 Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 767. 
8) Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 728. 
9) Code de commerce, Art. 369, 395. Preugifches Allgemeines Landredgt, Thl. II, it. 8, 
1832 u. 1833. Revidirte hamburgifche Affecuranzordnung, Art. 124. Deutfches Handelögefeg- 
‚ Art. 838, 844. 50) Preußiſches Allgemeines Landrecht, a. a.D. 
1) Breußifches Allgemeines Landrecht, Thl. II, Tit. 8, $$. 1906, 1910. 

2) Preußiſches Allgemeines Landrecht, Thl. IT, Tit. 8, $. 1789. 
8) Consulat del mare, Art. 229. Dänifches — Chriſtian's V, Bd. IV, Kap. 3, $. 16. 
Fifches Allgemeines Landrecht, Thl. II, Tit. 8, 88.1 u. 1904. 

4)L. 2, $.4. D. de lege Rhodia de jactu, XIV, 2. 65) Art. 719, er 723. 

aats⸗Lerifon. All. 
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Mittel, welche dad Nömifche Recht in dieſer Hinficht fennt, Klage des Schiffers und Reten 
der beitragspflichtigen Güter, haben die neuern Seerechte durch beflere Anftalten erfegt, wı 
dem raſchen Bang des heutigen Verkehrs angemeffener find. Sie befchränfen fi nicht auf 
unzureichende Präventivmaßregel der Retention, die fie allerdings conferviren und verbefl 
indem fie dem Schiffer auflegen, bei Strafe eigener Haftbarfeit vie beitragspflichtigen Güter 
Berichtigung oder Sicherung ihrer Antheile nicht an die Empfänger auszuliefern, und fe 
diefe Berantwortlichkeit auf die Rheder ausdehnen, wenn ver Schiffer auf ihren Befehl 
verabfolgt HatdS) ; fie haben vielmehr einige vorzügliche Neuerungen eingeführt, theils dab 
daß fie die Verfolgbarfeit der beitragspflichtigen Objecte duch Gewährung eines Pfanpre 
an Schiff und Waaren erweiterten 57), theils daß fie den Bläubigern die procefjualifche Gelte 
machung ihrer Anſprüche mitteld des Rechts zu arreftiren erleichterten. 98) 

Eine lange Reihe von Bragen, denen wir noch eine furze Betrachtung ſchenken m 
fließt jich an im Hall einer VBerfiherung von Schiff und Waaren, der fo fehr der regelt 
ift, daß ihn zu übergehen faft als eine Nadläjfigkeit beurtheilt werden dürfte. Darin 
niemand etwas Auffallendes finden, daß, wenn die Rheder und Befrachter an die Handlun 
Schiffers im Fall einer Nanzionirung gebunden find, die Affecurateure ſich noch wenige 
Folgen verfelben entziehen dürfen, d. h. den Verfiherten den Berluft erjegen müffen. 3 
während veutjche Nechte verordnen, daß „vie Affecurateure, was der Schiffer zum Beſten, 
Schiffs getban, genehm Halten müfjen ohne einige Widerrede‘‘59), laßt das franzöfifche 
ihnen die Wahl, ob fie die Loskaufung für ihre Nehnung annehmen oder die Verſichern 
fumme zahlen wollen. 6%) Die Pfliht zur Benachrichtigung von dem gefanmten Bor 
beftebt ihnen gegenüber natürlich ebenfo wie gegen die Rheder, denn au ihnen muß bie 
legenheit und Möglichkeit gelaffen werden, durch entſprechende Schritte bei dem Gaptor die 
fungsfumme zu reclamiren. Borausfegung ift Hierbei ſelbſtverſtändlich, daß rin Fall vor 
auf welden fich die Verſicherung erftredt. Nun läßt fich freilih mit völliger Beſtimmtheit 
im einzelnen Fall die Weite ver Ausdehnung einer Berfiherung angeben, allein fo mannidt 
find auch wiederum die Verficherungsverträge nicht, daß es nicht möglich wäre, in den Ge 
allgemeingültige Negeln für ihre Auslegung aufzuftellen. Es bat fogar die Geſetzgch 
dazu fhreiten müſſen, jolde zu geben, da der faufmännijche Brauch feftftehenne Glaufelg 
Verjiherungsverträge geſchaffen hat, venen eine durch Ufance fanctionirte Bedeutung bei 
pie nur der gefeglichen Fixirung bedurfte, um Zweifel im einzelnen Fall auszufchließen. 
gilt als Regel, daß ver Verſicherer alle Gefahren trägt, welche während der Dauer der Ba 
rung Schiff und Ladung treffen Eönnen, Seenoth nicht minder ald Kriegsgefahr, Wege 
durch Feinde und Piraten 61), wenn nicht ausdrücklich die Haftung beſchränkt worven iſt. 
der Berficherer fi „Sreiheit von Kriegsmoleſt“ ausbedungen, jo trägt er alle Seegefahr, 4 
jeine Verantwortlichkeit endigt mit dem Zeitpunkt, in weldem die Kriegsgefahr auf die! 
des Schiffe Einfluß zu üben anfängt, und er braucht daher nicht den durch Aufbringung, € 
fißcation und Ranzionirung erlittenen Schaden zu erfegen. 6?) ine andere Bedeutung ha 
Glaujel: „Nur für Seegefahr” ; fie überträgt zwar auf den Verficherer die Haftung fürf 
Gefahren der See einſchließlich des Seeraubs, aber fie befreit ihn von der Haftung für Gom 
cation durch Friegführende Mächte, für Nehmung, Beſchädigung, Vernichtung und Plünd 
dur Kriegsſchiffe und Kaper, für die Koften, welche entftehen aus der Anhaltung und " 
mirung.‘ 68) Die Bermuthung ftreitet indeffen immer gegen die Berurfahung des Schah 
duch Kriegsgefahr, ſodaß auf den Affecurateur im Interelfe des Verſicherten die Laſt gem 
wird, jeine Breiheit vom Erfag zu beweifen. 

Ehe wir dieſen Aufiag abſchließen, müffen wir noch einen kurzen Blick auf das Schichſal 

* 

56) Preußiſches Allgemeines Landrecht, Thl. II, Tit 8, 66. 1895 u. 1896. Deutſches Hanl 
gefehbuch, Art. 733. 

7) Deutfches Handelsgeſetzbuch, Art. 758. 
19) Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 732. Breußifches Allgemeines Landrecht, Thl. II, Tü 

59) Revidirte hamburgiſche Affecuranzerdnung, $. 124. Vgl. Voigt, Zum Afferuranzredit, ©. 
60) Code de commerce, Art. 396. 
61) Code de commerce, Art. 350. Preußifches Allgemeines Landrecht, Thl. II. Tit. 8, $. 2 

Deutfches Handelsgeſetzbuch, Art. 824. 
62) Revidirte hamburgifche Aflecuranzorbnung, $. 40. Deutfches Handelsgefegbuch, Art. 852. 
63) Revidirte Hamburgifche Aſſecuranzordnung, $. 39. Deutiches Handelsgefegbuch, Art. 858. 
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Befeln werfen, welche für die Zahlung der Ranzionsfumme ver Gapıoz fi hat flellen laſſen. 
{die Beifeln nicht jelbft die Zahlung ſchulden, ſondern nur ald Brand dafür haften, daß 
entlihen Schuloner ihr Verſprechen erfüllen, fo fleht doch ihr Schickſal in engfler Ver— 

hang mit ber Schuld, für welche ſie bürgen, eine Verbindung, die ihnen das Recht gibt, 
allein durch Zahlung der Loͤſung jich von ihrer Haft zu befreien und vor dem zufländigen 

Jagericht Breigebung bed genommenen Schiffs zu reclamiren, welche ja ihre eigene in fi 
It, jondern davon, daß der Captor fie in jeiner Gewalt behält, ift fein Recht gegen bie 
sthümer des ranzionirten Guts abhängig. Man wird died begreifen, wenn man fi an 
erinnert, was früher bemerkt wurde, daß die Netention ver Beifeln oft das einzige Mittel 
Baptors wird, jih die Nanzion zu verſchaffen; hat aber der Berechtigte Fein Mittel, fein 
zu verfolgen, fo ift das Recht ſelbſt verloren; denn, wie die Juriften jagen, ein Recht haben 
nicht geltend machen fönnen, ift fo gut wie dad Recht nicht haben. So hat in der Regel 
egnahme des Kapers, des Piraten, der tie Geiſeln noch an Bord führte, nicht bloß die 
tung diefer, fondern auch die des Schiffs, für welches jie hafteten, zur Folge. Außerdem 
natürlich jeder Umſtand, welcher die Ranzionirten liberirt, auch die von ihnen geftellten 

ia,; die Dauer ihrer Haftbarfeit ift jedoch keineswegs abhängig von der Forteriftenz ver 
khtung der ranzionirten Gigenthümer. Jever Weg, die ihnen entzogene Freiheit wieder⸗ 

innen, ift ihnen unbenonmen; gelingt ed ihnen, dem Captor zu entkommen, fo find fie 
In Voͤlkerrecht gilt ziemlich durchgehend der Sag, daß man ein Recht gegen eine Perfon 

Aue Sache nur jo lange behauptet, ald man die Berfon oder Sache Hat. 
Es welches Verhältniß vie gelöften Geiſeln, vie nicht zugleid, auß der Detention ded Gap: 

fonımen jind, nad) der Befreiung von ihrer Haftungspflicht gerathen, darüber enticheiden 
Bigen Beziehungen zwifchen dem Nehmer und dem Genommenen. Geſchah die Nehmung 

Rriegdzuftande zwiſchen Nationen, jo müflen bie Geiſeln das Schickſal thrilen, das diejenigen 
welde auf einen gefaperten Schiff gefangen werden. Neutrale Unterthanen, andere Per: 
„welche nicht in die Kategorie derjenigen gehören, welche auch ald Angehörige des Fein⸗ 

En der Kriegsgefangenſchaft erimirt jind, werden frei, bie übrigen fallen in Kriegsgefan— 

Was die Uinglüdlichen betrifft, welche ein grauſames Geſchick in die Hände eines Biraten 
et Hat , jo müflen fie ihre Kreiheit von einer glücklichen Stunde erwarten, Wer ein redt- 
leben führt, von dem Achtung eines, wenn auch des beften Rechts hoffen, ift felten von 

Be Koften des Uinterhaltö, der Auslöfung der Geijeln übrigens werben zur großen Ha: 
Igerechnet. °*) 
uber der Ranzionirung gegen Löfegeld gibt ed eine Selbftranzionirung eines gefaperten 
durch deflen Beſatzung, die ſich durch Überwältigung der darauf gebraten Priſen— 

aſchaft wieder in den Befig des Schiffs ſetzt. Hierüber ift in den Art. Kaperweien zur 
und Rentralität das Nöthige bemerkt. R. I. Burdardi. 
Nationalismus, f. Obfeurantismus. 
Kaub, Raubmord, Strafenraub. Das Verbrechen des Raubes iſt zwar ſchon frühzeitig 
ein ſolches aufgefaßt und mit Strafe belegt worden; allein theils die eigenthümliche Natur 

a, theils die Verſchiedenheit der Sitte führte zu ungleihen Beflimmungen über baflelbe 
3 verjchiedenen Rechten. Das Römifche Recht, welches den Raub unter den weitern Be⸗ 

des furtum mit aufnahm und als eine Art des legtern betrachtete, geflattete Daher wegen 
abes ſowol die Erhebung der actio furti auf Privatftrafe, ald aud die Anftellung einer 
ssatio auf Öffentliche Strafe extra ordinem. Es begnügte ſich aber nicht Hiermit, ſondern 
einerjeitd noch eine befondere Klage megen Raubes (vi bonorum raptorum) auf das Vier: 
‚ andererfeits faßte es ven Raub als eine Unterart des Verbrechen der Bemaltthätigfeit auf 
ließ eine accusatio auf Grund der lex Julia de vi zu, wobei es je nad) Verſchiedenheit der 

fe die Strafen der vis publica oder vis privata eintreten ließ, auch denen, welde fremde 

nungen bewaffnet und mit Erregung eines Auflaufs ausplünderten, ſowie den grassato- 

und latrones , legtere den jegigen italieniihen Banditen vergleihbar, noch härtere Strafen, 
Iegtgenannten Todesſtrafe drohte. In den deutſchen Rechtsbüchern der ältern Zeit iſt der 

ab gleichfalls als ein ſchweres Verbrechen behandelt und mit Strafe in verſchiedenen Ab- 

H 64) Breufifches Allgemetues Landrecht, Thl. 1, Tit. 8, $. 1881. 17° 
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ſtufungen belegt, wobei zum Theil die Beſtimmungen des Roͤmiſchen Rechts wegen Geldu 

mit benutzt find, jedoch auch oͤffentliche bis zur Todesſtrafe anſteigende Strafe vorkommt. % 
ſich ſpäter mit dem Sinken der königlichen Macht das Fehderecht zum Schutz gegen die AR 
handnehmenden Gewaltthätigkeiten ausbildete, erlitt allerdings auch die rechtliche Auffaffu 

des Raubes inſofern eine Anderung, als jede bei einer geſetzmäßigen Fehde verübte Gew 
tigkeit, mithin auch ein Raub, für erlaubt galt. In dieſer Periode, welche bis zu dem 
frieden von 1495 reiht, war daher zwiſchen dem erlaubten, d. h. bei einer rechtmäßigen Fel 
begangenen Raube (der depraedatio) und dem außer einer folden verübten (robbaria) una 
ſchieden, welcher legtere mit der Strafe des Todes bedroht war. Diefer Unterſchied fiel mit! 

Aufhebung des Fehderechts durch den gedachten Landfrieden weg, ſodaß von da an jeder R 
ber, welcher auf offener Straße den Reichsfrieden verlegte, ald Friedbrecher beftraft warb. S 
ift auch der Standpunkt, welchen die Peinliche Gerichtsordnung Kaifer Karl's V. von 1532 

hält, indem fie fih auf das Nömifche Recht und die Conſtitutionen Kaifer Karl's V. (über? 
Kandfrieden) bezieht. Sie fegt Todesftrafe dafür feft, eine Strafe, welde von der ſpätern 

meinrechtlichen Praxis nah und nad) auf die Fälle des Straßenraubes beſchränkt ward. 
neuere Geſetzgebung hat hier noch Unterſcheidungen eingeführt und dadurch das Verbrechef 
deſſen Strafen abgeftuft, für die ſchwerſten Fälle aber die Todesftrafe beibehalten. 

Wenden wir und nad diefem geſchichtlichen Überblick zu den fpeciellen Sägen des her 

Rechts über dieſes Verbrechen. Im allgemeinen wirb daſſelbe übereinftimmenn aufgefaft 
eine mittel@ Gewalt gegen eine Berfon verübte Entwendung. Es vereinigen fi in demf 

daher die Mehrzahl ver Momente des Thatbeftandes des Diebſtahls mit denen des DVerbre 

ver Bewaltthätigkeit. Von dem erflern unterſcheidet ven Raub blos das Erforberniß eine‘ 

Zweck der Entwendung angewendeten Gewalt gegen die Perfon; im Verhältniß zu dem 

brechen der Gewalt (vis) des früheren gemeinen deutſchen Recht oder dem Verbrechen ver Ai 
gung des neuern, in den deutſchen Strafgefegbüchern enthaltenen Rechts ift ver Raub ne 
beſonders hervorgehobene, auögezeichnete Art jened allgemeinen Gattungsverbrechens. Hie 
ergeben fi im einzelnen folgende Säge: 1) Zur Vollendung des Raubes gehört bie wi 
erfolgte Entwendung. Died ift nad) gemeinem deutſchen Strafrecht vie vorherrſchende uny 
tigere Anſicht. Man hat dad Gegentheil, daß nämlich das Verbrechen des Raubes ſchon 
Zufügung der Gewalt vollendet fei, um deswillen behauptet, weil die Vergewaltigun 
Perfon das harafteriftifche Moment des Raubes fei; allein dies kann jenes erftere Exrforik 

nicht befeitigen, da man doc keinesfalls behaupten kann, eine Sache fei geraubt, obel) 
Perfon fei beraubt, wenn die Sache ihr noch nicht entzogen ift. Bon den neuern Gefept 
haben allerdings mehrere, wie 3. B. das öfterreihifche, hannoveriſche u. a., der legtern & 
fi zugewandt , allein andere, namentlid, vie neueften (Preußen, Würteniberg, Baden, Sa 

[1855]), fordern, und wol mit Recht, die Befigergreifung ber zu raubenden Sadıe. 

2) Die Gewalt muß zu dem Zweck angewendet worben fein, den Befig der zu raube 
Sade zu erlangen, jie muß ald Mittel der Entwenbung dienen. Allerdings grenzt hier 

an der Fall, wenn jemand, nit um eine Perfon zu vergemwaltigen und dadurch eine Ei 
dung zu bewerffielligen, fondern um nöthigenfalld feine Perfon vor der Ergreifung, oben 

bereit8 geraubten Sachen vor ver Wiederwegnahme zu [hügen, fih mit Waffen verfieht und 
diefen Waffen Gebrauch macht. Dies letztere iſt nad) der richtigern, auch gemeinrechtlich 
kannten Anſicht nicht Raub, ſondern bewaffneter Diebſtahl. Indeß ſtellen mehrere 
Geſetzbücher dieſen Fall wenigſtens dann dem Raube gleich oder belegen ihn mit den Strafen 
Raubes, wenn die Gewalt zwar erſt nach vollendeter Wegnahme, aber zu dem Zweck, fd 
dem Beſitz der geſtohlenen Sache zu ſchützen, erfolgt iſt. 

3) Die Gewalt darf nicht blos an der Sache, ſondern muß an einer Perſon verübt ſi 
Daß die vergewaltigte Perſon auch der Beraubte ſei, iſt nicht nothwendig. Es kann die Gen 
z. B. auch nur gegen einen zum Schutz der Sache aufgeſtellten Wächter verübt worden ſein. 

4) Die Gewalt kann ſowol eine phyfiſche als pſychiſche fein, ſie kann in Thätlichkeiten, a 
auch in Drohungen beſtehen; nur müſſen, worin die neuern Geſetzbücher meiſt übereinftime 
dies Drohungen einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben des Bedrohten oder naher! 
gehörigen veflelben fein. 

Die Abftufungen der Schwere dieſes Verbrechens und mithin auch feiner Strafe beim: 
jih in den meiften neuern Geſetzen nad dem größern oder geringern Brad der verübten Bew 
der größern oder geringern Gemeingefährlichkeit des Verbrechens (Banden:, Straßem 
u. dgl.), ven Folgen veffelben für die vergewaltigte Perſon. Es fleigen dieſe Strafen von mi 
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m Zudtbaus (nur in den leichteſten Fällen nad einigen Geſetzen blos Arbeitshaus) 
har Todesſtrafe an, letztere jedoch nur in einigen Geſetzgebungen, und zivar nur, wenn ber 
oder ſehr ſchwere Berlegungen die Folge des Raubes gewefen find. 
Den Fall des Straßenraubes, welder im frühern Recht, wie oben bemerkt, geſetzlich aus⸗ 
j war, behandeln vie neuern Geſetzbücher nicht als eine befondere Art des Verbrechens 
Raubes , fondern e8 wird der Umſtand, daß der Raub auf öffentlicher Straße erfolgte, nur 
ein bei der Ausmeflung der Strafe zu berückſichtigender, die Strafe innerhalb des geſetz⸗ 
Strafmaßes fleigernder Brund angefehen, fofern nit einzelne Geſetzgebungen, wie 

bemerkt, je nach der Art ver Ausführung u. ſ. w. überhaupt, verſchiedene Stufen der Straf- 
it aufftellen. 
Etenfo Fällt ver Begriff de8 Raubmordes, d. 5. der zum Zweck der räuberiſchen Erlangung 
Gade verübte Mord, unter bie allgemeinen Grundſätze über Mord. (Bol. noch Kieden- 

ahes Hans. ‚Das Rauhe Haus ift eine den Zmeden der Innern coroteftantifgen) 
on dienende, mittelö freiwilliger Gaben begründete und größtentbeild auch unterhaltene 
k, welche von Dr. Wichern gejchaffen und am 1. Nov. 1833 eröffnet wurde. Auf ham⸗ 

n Gebiet, in der unmittelbaren Nähe des Dorfs Horn gelegen, follte das Rauhe Haus, 
Name aus der hochheutich gewordenen Bezeihnung „Ruge's Haus“ hergeleitet wird, als 
ssanflalt Für verwahrlofte Kinder dienen und jomit einer Aufgabe genügen, für welde 
ältere Mufter zu Kornthal in Würtemberg, zu Düflelthal in der Rheinprovinz und an 
andern Drtengegeben waren. Aus einem unfcheinbaren Anfange wuchs dad Rauhe Haus 
U empor und erweiterte fid) räumlich zu einer größern Häufergruppe, indem gleichzeitig 

em räumlichen Wachsthum die Beflimmung derfelben über jeine urfprünglicgen Oren= 
hinaus ausgedehnt wurde. Begünftigt wurde die ſchnell fortſchreitende Entwidelung des 

a Haufes durd die gefanımte einer firengern Autorität in Glaubensſachen zugewendete 
tung , durch die Bunft einzelner Monarchen , namentlich Friedrich Wilhelm's IV., dur 

Binterftügung der geſammten Orthodorie. Bor allen Dingen war es indeß die jeltene Ener⸗ 
die organifatorifhe Babe und die alle Verhältniffe für feine Zwecke geſchickt benutzende 
gleit des Dr. Wichern, melde dad Rauhe Haus zu einer der bebeutendften Schöpfungen 

ner Zeit emporhob. Was Eifer und Ausdauer einzelner Menſchen auch mit anfangs gerin- 
itteln zu leiften vermögen, zeigt daB Rauhe Haus, deſſen Anlage auf einem ganz richtigen 
gedanken und auf der Erfenntniß berubte, daß in den Formen amtlicher Borforge, vor= 

Iſchaftlicher Thätigkeit und flrafrechtliher Strenge gegen die aus jugendlicher Verderbniß 
ingenden Duellen zahlreiher Verbrechen hoͤchſt ungenügende Vorkehr getroffen fei. 

R diejenigen, welche in kirchlicher Hinfiht auf einem andern Standpunkt flanden als 
VBihern, waren daher von vornherein geneigt, feinen Beftrebungen, joweit fle in der 
ungsanſtalt für jugenpliche Verbrecher verförpert waren, vollen Beifall zu ſchenken. Je we⸗ 

3 von irgendeiner andern Seite geſchah, um für die von Dr. Wichern verfolgten Ziele ſelb⸗ 
z und mit eigenen Mitteln zu wirken, deſto mehr ftieg das Anjehen des Rauhen Hauſes, 

a Ruf jehr bald die Grenzen Deutſchlands, fogar Europas überfhritt. Im Jahre 1858 
e die gemeinfame Bezeihnung des Rauhen Haufes einen für die Zwecke der Jugend: 

ung und der Innern Miſſion beftimmten Privatbefit von etwa 50 Morgen Landes, auf 
ih 24 Gebäude befanden. Das Vermögen der Anftalt an liegenden Gründen, Bau⸗ 

iten, auöftehenden Kapitalien, Mobilien und Inventariun betrug in vemjelben Jahre 
190 M. 3 Schill. (ungefähr 52000 Thlr.). Unter Verzihtleiftung auf eine rein äußer- 
Beſchreibung ded Rauhen Hauſes in feinen einzelnen Beftandtheilen und Gebäuden, 
Iegtere zum Theil beſondere Bezeihnungen führen, wie Fiſcherhütte, Schmalbennefter, 
forb, Schönburg, verſuchen wir bie einzelnen Berwaltungdzmeige und Thätigleitögebiete 

Rauhen Haufes darzuſtellen. Das Rauhe Haus felbft ſondert feine Verwaltung in vier 
en: 1) die Kinderanftalt, 2) die Brüberanftalt, 3) die Buchdruckerei und 4) die Agen= 

oder Buchhandlung des Rauhen Haujes. 
L Die Kinderanftalt des Rauhen Haufes war urfprüngli der Keim und der Kern, 
weichem die heutige Organifation hervorgewachſen ift. Ihre Begründung darf als bleiben- 
Berdienft von Wichern angefehen werden, infofern gerade durch diefed Unternehmen die 
erkſamkeit auf die In jugendliher Vermahrlofung und Berwilvderung liegenden Funda⸗ 

te vieler Berbrehen hingewiefen wurde. Für den aufmerkſamen Beobachter unterliegt es 
stage feinem Zweifel mehr, daß die Berbeflerung der fittlichen Befammtzuftände einer Na- 

r° 
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tion von der vollswirthſchafclichen Cultur und der fittlich = intellectuellen Pflege ver Jugend 
zugsweiſe abhängig erſcheint; Bedingungen, welche in der Lage der untern Geſellſchaftsſchi 
und indbefondere der arbeitenden Klafſen zuſammenwachſen, indem bier die Bildung der 
gend gleichzeitig unter dem Gefichtspunkte der Erziehung zur Arbeit und ver Befähigung 
fpätern Lebenserwerb aufzufaflen ift. Neben ven von Staat und Gemeinde im allgemeinen 
gejegten Normen für den Volksunterricht pflegen fich indeß überall mehr oder weniger zahlr 
Erſcheinungen zu zeigen, in denen der erfahrungsgemäß feftgefete und auf ein Zufamu 
wirfen mit ver Familie berechnete Unterrichtsplan fi in feinen Mitteln und in feinen W 
als unzulänglidy erweift. Es kann vorkommen und fommt nur zu häufig vor, daß ärmere d 
der dem regelmäßigen Einfluß des Volksunterrichts durch frühzeitige Arbeitöverpflichts 
entrückt werben, ober daß Entttlihung, Roheit und Verwilverung der Altern das Überget 
über die fittliden Elemente ber Schulzucht gewinnen. Die Zahl jugendlicher Verbrecher,“ 
denen die flatiflifchen Tabellen eine zwar unvollfändige, aber doch hinreichend traurige Mit 
f&haft ablegen, zeigen die Früchte folder Vermahrlofung, bei denen der Schwerpunft ber? 
ſchuldung nit in die einzelne That, fondern in die Verſäumniſſe der Erziehung zu 
und die Beſorgniß obwaltet, daß bei den frühzeitigen Anfängen einer verbrecheriſchen 
bahn nur durch einen erneuten Erziehungsproceß, nicht aber durch die flaatlihe Straf 
Vorkehrung gegen das enbgültige Übergewicht des Verbrechend getroffen werben ann. 
die alten Geſetzgebungen beachteten einen Unterſchied zwiſchen den Verbrechern jugenkl 
und reifern Alterd. Allein fie waren weit bavon entfernt, dad Princip ber Tinterfchel 
auch in der Eigenthümlichkeit einer beſondern Behandlungsweife zur Geltung zu E 
Außer ver Klafle ver jugendlichen Verbrecher, bei denen der Staat jedenfalls einfchreiten 
wenn ed auch nicht nothwendig iſt, daß gerade er durch feine Organe die Öffentliche & 
gewalt walten laffe, finden fi überall eine größere Anzahl von Kindern, bei venm 
ihrem Geſammtverhalten die Prognofe geſtellt werden kann, daß ohne planmäßige Seg 
tungen ganz befonderer Art und ganz befonverer Stärke dad Verbrechen das Endziel 
innern Entwidelung fein werde. Auf die „Nettung“ vermahrlofter Kinder, veren Ju 
dur Noth oder Zerrüttung ihrer Familien, oder durch die Unzulänglichkeit der gewoöͤhr 
Schulzudt, oder durd die ſtark hervortretende perfönliche Neigung zum Verbrechen bkch 
fgeint, ift die Kinderanſtalt des Rauhen Hauſes berechnet, in welder Kinder beibeif 
ſchlechts in einer Altersftufe bis zu 16 Jahren theild auf Anfuchen ver Altern, theils i 
einer durch Gemeinden oder vormundſchaftliche Behoͤrden bewirkten Überlieferung A 
finden fönnen. Für die Kinder wohlhabender Altern befteht ein beſonderes Penſionat, für ät 
wird eine wenn aud geringfügige Gegenleiftung in Geld von den um Aufnahme Nachſucht 
erſtrebt, ohne daß hierdurch der Charakter der Wohlthätigkeitsanſtalt im geringſten moW 
wurde. Nah dem im Jahre 1858 erſtatteten Bericht betrug die regelmäßige Anzahl de 
Rauhen Haufe befinvlihen Zöglinge 100 Kinder, wovon etwa ein Drittel weiblichen 
ſchlechts. Innerhalb des vierjährigen Zeitraums von 1853 — 57 hatten von 570 Aufnd 
geſuchen nur 138 Gewährung finden können. Auf Grund eines befondern vom Vermalt 
rath des Rauhen Haufes abgejchloffenen, die volle und uneingefchränfte Zucht übertrag 
Aufnahmecontracts übt das Rauhe Haus feine erziehende Gewalt nach pädagogiſchen, HM 
miſchen und vor allen Dingen ftreng Eirhlihen Grundſätzen. 

Hinfichtlich des pädagogiſchen Elements ift zu bemerken, daß bie auf elementaren Unter 
geitügte Erziehung die bibliſche und religiöfe Untermweifung entfchieven bervortreten läßt 
überdies auf einem fogenannten Familienprincip baſirt ift, wonad je 12 Kinder in einen 
fonderten, eng in jih zufammenhängenven und um einen „Hausvater“ ald Mittelpunkt 
fließenden Kreis eingetheilt werden. Durch dieſen auf Anregung des Gemüthslebens bei 
ueten Grundſatz unterſcheidet fi dad Rauhe Haus vorzugsmeife von den frangöflfden und 
gifhen Beflerungsanftalten für jugendlihe Verbreher. Seitdem Dr. Wichern infolge ft 
Berufung in den preußiſchen Staatödienft gendthigt war, einen Theil feiner Arbeitskräfte 
Rauhen Haufe zu entziehen, find die einzelnen Familien außerdem der Obhut befonderer, 
angefebenen Männern Hamburgs ausgewählter Patrone übergeben. Selbft nad ver | 
laffung feiner Zöglinge verſucht das Rauhe Haus fhügende Beziehungen zu ihnen aufred 
erhalten, zu welchem Zweck nanıentli in die mit Handwerksmeiſtern abgefchloffene Lehr 
tracte Beflimmungen aufgenommen werben, welche einen Verkehr zwifhen den in Ham! 
untergebrachten Zöglingen und ver Anftalt des Rauhen Haufes ermöglichen. Rad dem 1 
erflatteten Bericht wird nämlid die Mehrzahl der Zöglinge zu Hamburg in bie Lebre geg 
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auf Schiffen untergebracht. Der Unterricht ſelbſt, welcher theild von Kandidaten ver Theo⸗ 
(jogenannten Oberhelfern) , theil von fogenannten Brüdern, theils von „Gehülfinnen“ 

wird, umfaßt im Winter 25, im Sommer 22 Stunden wödentli, von denen täglich 
für ven Religiondunterricht beflimmt ift, ein Zahlenverhältnig, gegen welches mande Be: 

erhoben werben können. 
Ya Sfonomifcher Beziehung ſucht das Rauhe Haus tie Arbeitöfräfte jeiner Zöglinge für 

Bünterhalt der Anftalt und zu Beihaffung der Verwaltungsbedürfnifſe nutzbringend zu ver: 
. Neben ver ländlichen Arbeit auf ven zum Rauhen Haufe gehörigen Srundftüden fin: 

18 die Beiyäftigung mit Handwerksarbeit in beftimmten der Anftalt vortheilhaften Be: 
igen, wie Bäckerei, Tifchlerei, Korbflechterei, meiblihen Handarbeiten. @in geringer 

ntheil an ven Arbeitderzeugniffen (von Y, Schi. wöchentlich auffteigenn) wird mit 
t auf deren Büte in Sparfaflen für die Kinder aufgefammelt, aus deren Inhalt unter 
Aufficht Heine Anfhaffungen von Schreibmatertal, Bildern, Büchern u. |. m. bewerk⸗ 

werben dürfen. 
In feinem religiöfen Charakter will dad Rauhe Haus „nichts anderes als das einfache ge: 
Ghriftenmeien, wie der Herr und feine Apoftel e8 der Melt gebracht hat“ (Jahresbericht 

1858, ©. 19). Ie nad) der Stellung der Beurtheilenden wird vie Auffaflung dieſer Ten- 
eine verfchiedene fein müflen. Während von einer Seite behauptet wird, daß in Rauhen 
zu viel gebetet und zu wenig gearbeitet wird, wird von anderer Seite der Vorwurf er: 
das confelfionelle Element trete in ver Erziehung nicht flark genug hervor. Einzelne Be- 

x und Beobachter ded Rauhen Haujed veriihern, daß ihnen ein „finfterer Geiſt“ daſelbſt 
getreten, andere wollen von religiöfer Eraltation oder Deprefiton nichts bemerkt haben. 
fo fubjectiv gefärbten Wahrnehmungen ift e8 ſchwer, zu einem endgültigen Urtheil 

bie Erziehung des Rauhen Haufes zu gelangen. Schwerlich wird man ſich aber dem Ein- 
erfchließen können, daß in den für den Gebrauch des Rauhen Haufes ausgewählten Lie: 
(Broben davon theilt Dr. Duboc mit in feiner Schrift: „Die Propaganda ded Rauhen 

jenſes und dad evangelifche Johannisſtift in Berlin‘, Leipzig 1862), in den genauen Vorſchrif⸗ 
über den Gebrauch von Jahres: und Tagesſprüchen, in den Formen der gotteßdienftlichen 
gen Anzeichen dafür vorhanden find, daß die religiöfe Einwirkung auf das kindliche Gemüth 

i mannichfache pedantiiche, mechanifch formulirte, von dem allgemein üblihen Maß des 
ifchen abweichende Außerlichkeiten geknüpft erfcheint , und daß gerade hiervon eine Anlei- 
zu einer gewiffen Oftentation und Manterirtheit, die man häufig ald Heuchelei bezeichnet 
von vielen Seiten befürchtet worden iſt. Wir verzichten Hier, indem wir und mit den gege: 
Andeutungen begnügen, auf eine Kriti, welche nur an allgemein pädagogiſche Gefichts⸗ 

kafte anknüpfen könnte. Liber ven in der Erziehung des Rauhen Haufes erreichten Erfolg 
Hit es an zuverläfiigen Nachrichten durchaus. An einer Statiftif, deren Werth freilich in vielen 
Men nur ein beichränfter fein würde, gebricht ed. Mad) den Berichten des Rauhen Haufes 
SR follen die erzielten Nefultate außerordentlich gunftige fein. Auch wird verliert, daß bie 
kmwerbungen von Arbeitgebern um Übermweifung entlaffener Zöglinge zahlreicher feien als die 
öier der Entlaffungen. Vermag man allen Borurtheilen für oder gegen dad Rauhe Haus zu 
tagen, jo wird man der Gerechtigkeit am nächſten kommen, wenn man dem Rauben Haufe 
e Berdienftlichkeit feiner Bemühungen und einen im Verhältniß zu ber flaatlihen Strafbe- 
mdlung jugenvlicher Berbredher unzweifelhaft vorhandenen moralifhen Nettogewinn zuge: 
eht, Dagegen aber aud) erwägt, daß die ſtarke und mie ung ſcheint einfeitig übertriebene Bläu- 
gleit an den Zöglingen des Rauhen Haufed Spuren zurüdläßt, melde typiſch erſcheinen, die 
abefangene Außerung der Berfönlichkeit beeinträchtigen und außerhalb der vem Rauhen Haufe 
wandten Kreife leiht Mistrauen in die innerliche Neliglofität erwecken fönnen. Daher er: 
ärt ed fich zur Genüge, daß, abgefehen von theologiſch kirchlichen, zum Pietiomus neigenden und 
m Autoritätäftandpunft betonenden Kreifen,, vielfah Abneigung gegen Die Beftrebungen des 
auhen Haufed geäußert worden iſt. Aud die in Berlin erfcheinende „Proteſtantiſche Kirchen⸗ 
tung” hat als Organ der liberalen proteftantifhen @eiftlichkeit mehrfach Bedenken gegen das 
aube Haus geäußert (Jahrg. 1858, Nr. 38, ©. 891), desgleichen Schenkel in feiner „AU: 
meinen kirchlichen Zeitfhrift” (Jahrg. III, 1862, ©. 527). Dagegen war Bunfen der Ret⸗ 
ngeanftalt für jugenplihe Verbrecher entſchieden günſtig gefinnt, obwol er den kirchlichen 
tanppunfte des Dr. Wichern und der mit dem Kirchentag verſchwiſterten Innern Miſſion 
ner ganzen Richtung nad nur inſoweit zuflimmen konnte, als er gegenüber der Verminde⸗ 

in 
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zung focialen GClends durch die freie kirchliche Tätigkeit auf die größere oder geringere Zum 
mäßigfeit der gewählten Mittel feinen Nachdruck zu legen hatte. 

Mit Rüdjiht auf die nugbare Verwendung der dem Rauhen Haufe zur Verfügung ſteh 
den Arbeitskräfte und bie vortheilhafte Befhäftigung einzelner Zöglinge entfland die in ih 
Verwaltung von der Kinderanftalt getrennte Druderei, welche 1842 auf Actien begründet: 
Diejelbe zahlt für ihre aus der Kinderanftalt entnommenen Xehrlinge ein Koſtgeld und iſt v 
zugsweiſe mit dem Drud von eigentlihen Büchern beſchäftigt. Zwei Jahre fpäter (184 
wurde durch die Agentur des Rauhen Haufes eine Verlagshandlung ind Leben gerufen, wel 
ihre Artikel ſämmtlich in der bereit erwähnten Druderei bruden läßt, den Druderpreis ung 
fürzt zahlt und dadurch die Kinderanſtalt direct unterflügt. Die Agentur, welde auf R 
T&üfle von einzelnen Privatperfonen begründet wurde , trägt dad Rifico ihrer Unternehmu 
allein, wogegen der erzielte Reingewinn in Zukunft für die Brüderanftalt des Rauhen £ 
beſtimmt fein fol. Es ift überflüffig zu bemerken, daß die Agentur des Rauhen Haufes qj 
einzelnen Romanen und belletriftifhen Werken vorzugömeife für Die Zwecke ver Innern Rf 
für die Verbreitung von Tractaten und Erbauungsfcriften wirft. Unter ihren Verlagsart 
fleht da8 Organ ver Innern Miſſion und Rauhen Haufes, die „Fliegenden Blätter”, 
feit 1844 von Dr. Wichern rebigirt werden und in mehr ald 2000 Exemplaren verbreitet 
ſollen, in erfter Linie. Dieſelben find gleichzeitig ein obligatorifches Communicationsmittck 
die zur Brüderanftalt des Rauhen Haufed gehörigen Perfonen. In der Brüderſcha 
Rauhen Haufeß treten die Beziehungen zu Staat und Kirche am deutlichften hervor. Waͤh 
daher von der Erziehung des Rauhen Haufes nur in befhränkter Weile gefagt werben? 
daß fie in das Gebiet ſtaatswiſſenſchaftlicher Erdrterungen hineinzuziehen ift, Enüpfen fl 
die Brüderſchaft fehr wichtige Staatdintereffen und Fragen principieller Art. Da indeß 
Brüberanftalt des Rauhen Hauſes in engfle Verbindung zu dem Erziehungswerk des Ra 
Hauſes geſetzt ift, war die bisher gegebene Darftellung nicht nur nicht überflüfjig, fonvern fag 
unerlaßlich für das Verſtändniß der auf die Brüberfchaft bezüglichen Erörterungen, zu bei 
wir und nunmehr wenden. | 

Obwol von einigen Seiten, namentlich in ver von Oldenberg zur Vertheidigung ver € 
derſchaft veröffentlichten Schrift, behauptet worden if, daß die Brüberanftalt völlig unzertr 
li fei von der Kinveranftalt, fo lehrt doc die Erfahrung dad Gegentheil. Sehr viele 
tungshäufer und Beilerungdanftalten heftehen in Deutfhland und andern Ländern, in W 
bie Erziehungsweiſe derjenigen des Nauhen Haufes analog ift, ohne daß eine „Brüderſt 
damit in Zufammenhang fände. Der Grundgedanke, welder die Stiftung und allmäf 
Ausbildung einer Brüderſchaft oder Brüderanftalt leitete und gleihfalld auf Dr. Wichern zur 
geführt werden muß, beſteht darin: die in der Erziehung und Schulung verwahrlofter Kim 
ausgebildeten Lehrkräfte regelmäßig nad) einem beftimmten Zeitraum durch frijche, neu eint 
tende Perfonen zu erfegen und die Austretenden für die Zwecke der Innern Miffton außerh 
des Rauhen Haufes, d. H. für Eirchliche Armenpflege, Krankendienſt, Geſellen- und Herbeg 
wefen u. f. w. zu verwerthen. Diefem Plan entfpredhend wurde die Erziehung verwahrld| 
Kinder gleichzeitig Bildungsmittel für die Beamten der Innern Mifiton, Gelegenheit zur 1 
probung von Fähigfeit, Glauben und Charakter der von frommen Bereinen, Stiftungen d 
Regierungen gewünſchten Beamten. Was man bei zahlreichen, namentlich ſchlecht befolde 
Subalternbeamten vermißte, und was die bloße Beſoldung allerdings nicht zu erzeugen v 
mochte, nämlich innern Beruf zu einem oft mühſeligen Wirkungdfreife in Armen, Kranfı 
und Strafanftalten, vor allen andern Dingen aber eine fefte, Eirchlich gefinnte Gläubigkeit, 
welche man von feiten der Regierungen fo Hohen Werth legte, das glaubte man allgemein ı 
der Ausbildung im Nauben Haufe erwarten zu koͤnnen. Jedenfalls war ein Zeugnip ı 
Dr. Wichern für die Befegung zahlreicher Stellen um jo erwünfdter, als er in der abgeſchlo 
nen, von feiner Perſon getragenen und durchdrungenen Wirffamfeit des Rauhen Haufes h 
reichend Gelegenheit finnen mußte, die perfönlihen Kigenihaften der „Brüder vollkommen 
durchſchauen. Eine auf vreijähriger genauer Perſonenkenntniß beruhende Empfehlung | 
Dr. Wichern mußte einen ganz andern Werth haben als die düritigen Sittenzeugniffe, wel 
in mechaniſcher Weife von Bolizeibehörden audgefertigt zu werben pflegen. Sehr bald übertı 
fi) das Anjehen des Dr. Wichern auch auf dieſe zweite Schöpfung, von der es aber flar ift, I 
fie in keinem nothwendigen Zufammenbang mit der Kinderanftalt ſteht. Es ift fogar denkb 
daß die Entfernung befonders tüdhtiger Kräfte aus dem Rauhen Hauſe nad) erfolgter Ausl 
Jung den Intereflen der Erziehung, welche bei dem fortwährenden Wechſel eintretender und ı 
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er Brüder an Stetigfeit einbüßen muß, geradezu entgegenwirken fann. Auf der andern 
ie kann aber auch nicht geleugnet werden, daß ber zeitweiſe eintretende Erſatz älterer Lehr⸗ 
Be durch jüngere dazu beitragen mag, eine größere Friſche und Lebenvigfeit in ver Leitung 
inderanftalt zu erhalten. Nah und nad) wurden die einzelnen im Rauben Haufe auge: 

Brüder in einen genoſſenſchaftlichen Verband vereinigt. 
Bas mit der Ginrichtung einer jolden proteftantiihen Brüderichaft von Wichern beabfich- 
wurde, War weder überraſchend noch neu. In katholiſchen Ländern beſtanden zahlreiche 
ſenſchaften und Gongregationen für praftifch Eirchliche Zwecke, welche nachzubilden um fo 

er lag, al8 auch der Proteftantismud der Staatsgewalt und dem Staatsbeamtenthum gegen: 
eine größere Selbfländigfeit forderte und einen Antheil an ber Löfung der focialen Pro⸗ 

pe beanjpruchte. An den Diakonifjinnen war zudem feit längerer Zeit ein für Dr. Wichern 
gende Beiſpiel gegeben. Nichtsdeſtoweniger legt auch die allmählich bewirkte und gegen⸗ 

3 teft gefchlofiene Geſtaltung der Brüderſchaft des Rauhen Haufes beutli genug Zeugniß 
4 die Organijationsgabe ihres Vorſtehers. Als eigenthümlich in der Brüderſchaft des 

ı Hauſes ericheint der Gedanfe, Die einzelnen Mitglieder aus einer praftifchen Erpro⸗ 
a und nicht blos aus der theoretifchen Neigung zu einen beflimmten Beruf hervorgehen zu 

Unterſcheidend im Vergleich zu katholiſchen Gongregationen tft außerdem der Umfland, 
für die einzeln Wirfenden und von dem Zuſammenhang mit vem Rauhen Sauje äußerlich 

en Brüder befondere Mittel ver Bereinigung und eine Intereſſengemeinſchaft fef- 
Kmwurden, bei denen es unmöglid iſt, eine der Technik des Jeſuitenordens nachgebildete 
tung zu verkennen. 
Aſprünglich ſchien Dr. Wichern die Brüderanſtalt des Rauhen Hauſes als ein „Seminar“ 
Zwecke der Innern Miſſion aufzufaſſen. Als ſolche bezeichnete er fie ſelbſt im Jahre 1845. 

a aber die Innere Miſſton ein beſonderer Zweig des 1848 veranſtalteten und ins Leben 
Kirchentags wurde, die Gegenſätze auf kirchlichem und politifchen Gebiet ſich ſchärften, 

he confeſſionelle Streitigkeiten im Schos der evangeliſchen Kirche auftauchten und end: 
dad Ordensweſen der Eatholifhen Kirche in Deutfehland einen neuen Aufſchwung nahm, lag 

je die im Rauhen Haufe ausgebildeten und in verfhiedenen Berufäkreifen verwendeten . 
zu einer feflen, eng zufammenfdließenden Genoſſenſchaft zu verbinden und als eine Art 

orporation zu conflituiren. 
im das Wefen der Brüderſchaft des Rauhen Hauſes richtig zu erkennen, ifl es jedenfalls 

gnetften, Dr. Wichern felbft zuhören. Er fagt: „Die bleibende Verbindung der Berfonen 
ie eine Geſinnung ded Glaubens und Durch die eine gemeinjame Arbeit des Berufs, dies 
de und diefe Ordnungen im Bleibenden,, ift das Eigenthümliche unferer Verbindung.‘ 

inem von Wichern verfaßten, in der Herzog’fhen „Real-Encyklopädie der theologiſchen 
mfgarten‘ abgedruckten Artikel uber Diafonen und Diakoniffinnen heißt e8 ferner in un⸗ 
Äbarer Beziehung zur Brüderſchaft des Rauhen Haufes: „Der unbefangene Blid in die 

ze Sinrichtung und die nach außen gehende Wirkſamkeit unferer Diafoniffenanftalten und 
erhäufer führt und nicht, wie vielfah angenommen wirb, auf die jhon ver apoftolifchen 
angehörige Inftitution der Diafonen und Diakoniffen zurüd; vielmehr hat in ihnen die 

geliiche Kirche in ganz neuer, rein evangeliiher Art den zur Zeit der Reformation abgerifle: 
Faden ver kirchlichen Corporationen, Orden und Stifter für praftifche Liebeszwecke zum 

von Kindern, Kranken, Verlaffenen und Sefangenen u. ſ. w. wieder aufgenommen.‘ 
Wie jehr vie Brüderſchaft in ihrer Ausbildung durch den Bang der Zeitereignifle beeinflußt 
begünfligt wurde, zeigt der Vergleich zwiſchen den ver Zeit nad) auseinanderliegenven Be: 
erſtattungen ihres Vorfteherd, welder bei den erften Anfängen der Brüberanftalt offenbar 

t voraußfehen fonnte, zu welcher Bedeutung diefelbe heranwachſen würde. Zehn Jahre 
Km in dem Anſehen diejer Stiftung viel geäntert. Im Jahre 1845 hatte Wichern feine 
fung als ein „Seminar’ für die Zwede der Innern Miſſion bezeichnet, 1855 erklärte ev 
sen, es fei hohe Zeit, die Vorftellung abzumehren, als ob die Brüberanftalt nur ein Se: 

ar jei. Wie die Angelegenheiten ver Brüderſchaft und ded Rauhen Haufes in Jahre 1856 
fien waren, zeigt da8 damals erſchienene von Dr. Wichern verfaßte „Feftbüchlein des Rau⸗ 

Hauſes“. Kür denjenigen, welcher an den jpäter entftandenen, auf das Rauhe Haus be⸗ 
fisen Streitiragen ein größeres Interefle nimmt, als Hier im allgemeinen voraudgefeht 

Rben darf, iſt es von Wichtigkeit, dieſe Publication zu vergleihen mit den feit 1861 bewirkten 
Röffentlihungen. 
Wir bemerkten bereits, daß auf die Brüderjchaft des Rauhen Hauſes ein Abglanz der dem 
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BVorfteher des Rauhen Haufes zuerfannten Verdienſte fil. Man gemöhnte fi allmäf 
daran, in ihren Angehörigen vie hriftliche Nächſtenliebe und ven flärkften Glauben perfon 
eirt zu ſehen. Von vielen Seiten gelangten Anfuhen um Zumeifung von Brübern an | 
Rauhe Haus. Im Jahre 1856 arbeiteten 57 entjendete Brüdet in verſchiedenen Rettum 
häufern, 4 in andern Anftalten, 27 unter ven Gefangenen, 1 als Haudvater in einem Ü 
für entlaſſene Sträflinge, 13 als Hausväter für entlaffene Sträflinge, 9 als Golonifteny 
diger in den Vereinigten Staaten von Amerika, 1 in einem Krankenhaus, 7 in verfchiek 
andern Berufen. Nach ven vonDr. Widern in feinem „Feſtbüchlein“ gemachten Mittheil 
gen entiprach die Anzahl ver entſendeten Brüder nicht im entfernteften ver Nachfrage. 3 
halb der 10 Jahre von 1846 — 56 waren 513 Brüber des Rauhen Haufed nach außen 
begehrt worden, und zwar waren diefe Forderungen geftellt 196 mal von Verwaltungerh 
oder Euratoren von Anftalten und Vereinen, 47 mal von Strafanftaltd- und Gefängniß 
tionen, 29 mal von verfchiedenen Stabtmagiftraten und Vorſtänden ſtädtiſcher Inftitute, 
von Landgemeindevorfländen, 33 mal von ftädtifchen und andern Schulvorftänden und &f 
von einzelnen Berfonen, al8 Gutsherren, Fabrikbeſitzern, Vorſtehern von Privatfhulan 
Mad die Zweckbeſtimmung betrifft, für welche „Brüder“ verlangt wurben, fo theilt M 
folgende Ziffern mit: man verlangte 173 zur Verwendung in Rettungshäufern , 50 für 
und Armenhäufer, 38 ald Helfer in ver Armenpflege, 23 für Waifenhäufer, 86 zur Gefe 
pflege, 14 zur Krankenpflege, 65 als Lehrer, 67 als Informatoren unter Fabrikarbeitern 
Borfteher von Geſinde- und Aderbaufchulen, ald Herbergäväter. 

Aus diefen Ziffern erficht man, daß die Brüder vorzugsweiſe zu folhen Stellungen be 
wurden, bei denen zwar feine große tehnifche Vorbildung erfordert zu werben pflegt ober! 
weniger ind Gewicht fällt, wol aber ein moralifhes Anfehen ver Beamten dringend erfe 
lich erſcheint. 

Friedrich Wilhelm IV., deſſen Wohlthätigkeitsſinn eine ſtark kirchliche Färbung trug] 
hörte zu den eifrigſten Verehrern der von Wichern gepflegten Richtung. Den Brüder 
Rauhen Hauſes murbe daher durch eine beſondere Cabinetsordre die Anftellungsfähigke 
den Supalterndienft in den Strafanftalten im Jahre 1852 verliehen. Vier Jahre fpäter m 
unter gleichzeitiger Berufung des Dr. Wichern zur Leitung ded preußischen Befangnigwg 
der Brüderfchaft ald einer Genoſſenſchaft der Aufſichtsdienſt in dem großen Zellengefän 
Moabit bei Berlin übertragen. Während die Anftellung des Dr. Wichern auf einem Gebi 
licher Verwaltung In einer eigend für ihn creirten Stellung um fo auffallender erfchien, ai 
felben feiner bisherigen Wirffamkeit nad} eine befondere praftifche Vorbilpung für das M 
ftrativfach Faum zugefhrieben werben Eonnte und in Kanımerverhandlungen über diefen @ 
mehrfach Eroͤrterungen gepflogen wurden, nahm man von der Berufung der Brüder des! 
hen Hauſes weniger Notiz. Man wußte zwar Hier und da, daß von dem Gentrafausfähu 
Innere Mifiion die Brüvderanftalt ald eind von denjenigen Inflituten bezeichnet worden we 
welchen die von derſelben anzuſtellenden Arbeiter vorbereitet werden ſollten. Die nähern 
Hältniffe ver Brüderfchaft und ihre innere Organifatton waren indeß nur wenigen zum 9 
Haufe in engerer Beziehung ſtehenden Perfonen befannt geworden. 

Erſt ald der Unterzeihnete im Junt 1861 feine in vier Auflagen gedruckte Schrift: „ 
Brüderfchaft des Rauhen Hauſes, ein proteftantifcher Orden im Staatsdienſt. Aus biöher 
befannten Papieren”, erſcheinen ließ, wendete ſich die allgemeine Aufmerkſamkeit der gefa 
ten beutfchen Preffe der Brüpderfchaft des Rauhen Hauſes zu. Es war in ver ermähnten SE 
welcher im Januar 1862 eine zweite unter dem Titel „Der Brüberorven des Rauhen Hm 
und fein Wirfen in ven Strafanftalten, nebft weitern MittHeilungen aud den bisher unbeh 
ten Papieren” nachfolgte, die Organifation ver Brüderſchaft auf Grund der lithographk 
Umſchreiben des Dr. Wichern und der 1858 als vorläufige und vertrauliche Mittbeilung 
druckten Brüberordnungen gefhilpert, demnächſt ver Nachweis verſucht, daß diefelbe auf & 
ihrer „Ordnungen“ als ein proteftantifcher Orden anzufehen fei, und auf die Gefahren Hü 
wiesen, welche der Dienft kirchlicher Corporationen im Strafanftaltödienft des Staats be 
laſſe. Nicht nur im großen Publikum, fondern auch in theologiihen Kreifen riefen viefe % 
theilungen die größte uͤberraſchung und allgemeines Auffehen hervor. Sogar die „Reue eh 
gelifche Kirchenzeitung“, welche der Innern Miffion und der Richtung des Dr. Widern 
ders nahe ſtand, bezmeifelte einen Augenblid die Authencitität der vom Verfafler 
Duellen, bis es der orthodoxen evangeliſchen Preſſe vortheilhafter erfchien, ven Eindruck 
vom Berfafler gegebenen Auffchlüffe vurd die Behauptung abzuſchwächen, die Organiſation 
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ãderſchaft ſei bereits früher mehrfach von Dr. Wichern Öffentlich dargelegt worden. Als Gegen— 
ten gegen die vom Unterzeichneten gezogenen Schlußfolgerungen, namentlich gegen die be: 

ete Ordenqualität der Brüberfchaft erfhienen: 1) Divenberg, „Die Brüder des Rauhen 
ſes. Wider Herrn Dr. von Holtzendorff“ (zweite Auflage, Berlin 1861) und 2) Böhlau, 

De Cinzelhaft in Preußen. Bine Kritik“ (Weiner 1861). Um die kirchlich religidfe Rich: 
g des Rauhen Hauſes näher zu harakterifiren, verfaßte endlih Dr. Duboc eine Flugſchrift: 

Ne Bropagantva des Nauhen Hauſes und daß evangelifhe IJohannisftift in Berlin’ (Leipzig 
#2), in welcher vie aufklärungsfeindlichen Tendenzen der Brüderſchaft gefchilvert merben. 
eine anonym 1863 in Altona erichienene, anjcheinend von einem moabiter Aufſichtsbeam⸗ 

ührende Schrift („Die Rauhhäusler im Gefängniß“) trat ven Ausführungen ded Unter: 
ten durchgehends bei. 

"6 kann hier nicht beabjichtigt werben, einen Streit weiter zu verfolgen, deffen Anlaß und 
quenzen zwar noch in diefem Augenblick fortvauern, deſſen Materialien indeß vollfommen 

Höloflen vorliegen. Thatſache ift, daß Die gefammte unabhängige liberale Preſſe in Deutſch⸗ 
Partei ergriff gegen vie Verwendung der Brüberfchaft im preußiſchen Strafanftaltsdienſt, 
daß auch das Organ ber freien kirchlichen Richtung, die „Proteſtantiſche Kirchenzeitung“ 

Berlin ſich dieſer Auffaſſung anſchloß, wogegen die conſervativen Blätter, vor allen Dingen 
„Reue Preußiſche (Krenz:)Zeitung”, die Regierungspreffe und die theologifchen Zeitſchrif⸗ 
der orthodoxen oder ftreng kirchlichen Richtung ebenfo entfchieden für die Brüperfchaft des 

Hauſes in die Schranfen traten. 
a dem mit Heftigfeit und Eifer geführten Streit müflen, foweir ed auf eine Feitftellung 

a demjelben gewonnenen Refultate anfommt, zwei Bragen voneinander unterfchieden wer: 
‚wenngleich diejelben im engen Zufammenhang zueinander fiehen: nämlich die grundfäß- 
Frage, ob die Brüderſchaft des Rauhen Haujes als ein proteitantifcher Orden oder doch 

eine Corporation ihrer Einrichtung nad angefehen werden kann, und ferner die praftifche 
, 06 eine Genoſſenſchaft wie vie Brüder des Rauhen Haufes, felbft wenn man binfichtlich 
Drvendqualität zweifelt, zweckmäßig im Strafanftaltövienft durch den Staat zu verwen: 

find oder nicht? 
f Um über vie erftere, in kirchenpolitiſcher Hinficht nicht unmwichtige Trage zu einem beſtimm⸗ 

rgebniß zu gelangen, ift es vor allen Dingen nothwendig, auf die im Nahre 1858 fhrift- 
febigirten und als „vertraulich“ bezeichneten Ordnungen als die eigentliche Entfheidung®: 
Be zurückzugehen und die Berhältniffe der von Rauhen Haufe entlaffenen Sendbrüder zu 
Vorſteherſchaft des Rauhen Haufes ins Auge zu Fallen. Nach diefen Ordnungen ift zunächfl 

A klar, daß von einer äußern Ähnlichkeit zwiſchen katholiſchen Orden und ber Brüder: 
ft bed NRauben Haufes nicht die Rede fein fann, wenn man als entſcheidendes Merkmal 
Gelübde der Keuſchheit, des unbedingten Behoriams und der Armuth fefthalten will. 

ige kirchlich, wenn auch nicht bürgerlich bindende Geſetze verpflichten die Vrüderſchaft 
Smegd. Anders aber geftaltet fi die Sache, fobald man Keufchheit, Armuth oder Ent: 

ng des perjünlien Beiiges und Gehorfam nicht als das Wefen, fondern nur als eine 
m firchlidh-corporativer Autorität über das Individuum neben andern gleichfalls denkbaren 
men anfteht. Auch bei der Brüderſchaft des Rauhen Haufes wird nämlich der einzelne Bru- 

rin einem weitgreifenden und intenſiv ftarfen Abhängigkeitöverhältniß von der obern Lei- 
‚ in einer fortdauernden Unterordnung, In einer wirkſamen, gegen andere Berufd- und 
8freife abſchließenden Intereffengemeinichaft erhalten und fomit in den Beziehungen zum 

Rast und zur Kirche eine den katholiſchen Orden durchaus analoge Xebensbeziehung geſchaffen. 
ar ift feinem Bruder der Austritt aud der Brüderſchaft verwehrt, wie aud in proteftanti: 

Ben Ländern und in Frankreich das Kloftergelübde Feine bürgerlich bindende Kraft hat. Allein 
Schwierigkeit, nachdem einmal der praktiſche Beruf der Innern Miſſion ergriffen und län- 

ze Zeit hindurch geübt worden ift, eine neue den Unterhalt ver eigenen Perſon und ver Ba- 
Be gemährende Unterfunft zu erlangen, tft um fo größer, al8 bei ausgetretenen ober aus⸗ 
Rofenen Brübern die anderweitige Bethätigung feines einmal erlernten Berufs theild durch 
Berhältniffe erichwert, theild, ſoweit das Gebiet oder der Einfluß der Innern Miffton in 

ker Geſammtheit dabei berührt wird, geradezu vermehrt werben fol. Die Handlungs: und 
seftimmungsfähigkeit ald Angehöriger ver Brüderſchaft iſt weſentlich eingeſchränkt durch 

Anforderungen, welche eine höhere Anſtaltsleitung an ihn ſtellt, obgleich er rechtlich be⸗ 
btet im Dienſt von Privaten, Communen oder Staatsregierungen ſteht. Worauf es der 

erſchaft anfommt Iftalfo, daß alle, von ihr verliehenen, verfchafften oder vermittelten Amts⸗ 
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flellungen nicht nur im Sinne der rechtlich vorgefegten Behörven, fondern auch im Geif u 
nach den Tendenzen des in ihrer oberften Leitung centralifirten Gefammtwillend verwei 
werben. Dieſe oberfte Zeitung rubt in ven Händen des fogenannten Oberconvicts zu Horn, 
defien Spitze Dr. Wichern ſteht, während die einzelnen Brüder zu Convicten mit regelm 
Berfammlungen gegliedert find, welche als ſolche untereinander nicht verfehren dürfen, ſond 
nur durch die gemeinſchaftliche Oberinſtanz in Beziehung zueinander geſetzt find. 

Dem einzelnen Bruder find nah den Ordnungen des Jahres 1858 insbeſondere am 
hende, dur genofjenfhaftlihen Zmang (Vermahnung, Verweis, Ausſchließung, A 
luft u. f. w.) durchzuſetzende Verpflihtungen auferlegt: 1) Beftimmte, äußerliche, regel | 
wiederkehrende Slaubenderercitien, @ebete, Andachten, Gebrauch von Sprüden, gemeinf 
lihe Abenpmahlsfeiern. 2) Verfhwiegenheit in Angelegenheiten ver Brüderſchaft. 3) Ber 
erflattung über tiefer eingreifende Breignifie, melde die Berufsarbeit des Bruders betr 
4) Sreimwillige Uinterwerfung jedes Bruders unter Mahnung und Strafe, fobald er vom 
fireng zu Haltenden Gonvictordnung abweidht. 5) Enthaltung von allen Nebengejchäften ag 
jeinenr Amte, wofern nicht eine befondere Erlaubniß von den Vorfteher des Rauhen Har 
teilt wird. 6) Unzuläffigfeit von Veränderungen des auf dad Amt bezüglichen Anfte 
vertrags ohne Mitwirfung und Zuftimmung der Guratoren des Rauben Haufe. 7) Bi 
wortlichfeit gegen die Brüberichaft dafür, dag jeder Bruder feinen Dienft in vem Sinwei 
dem Geiſte thut, in welchen er entfendet worden und zu deſſen Bewährung ſich die Brüperf 
verpflichtet weiß. 8) Unzuläfjigkeit, ven Zeitpunft ver Verheirathung nad) eigenem @ 

zu wählen. 9) Rückſicht auf die Zwecke der Innern Miſſion bei der Auswahl der € 
10) Verpflihtung der Brüder zur gegenfeitigen Überwachung der Irregehenden ſowie ve \ 
gen, welche Gefahr laufen, irrezugehen oder zu fallen. 11) linzuläffigfeit, einen andern A 
als den anvertrauten ohne Bermittelung des Vorſtehers zu übernehmen. 12) Uinve 
Feit der engern Amtsgenoſſenſchaft mit den Angehörigen anderer Brüderſchaften; eine Ve 
die dazu dienen foll, fonft unvermeidliche Conflicte zwifchen den Verwaltungen und Orbax 
verjchiedener Genoſſenſchaften zu verhindern. | 

Aus viefen Anführungen aus den Brüderordnungen von 1858 ift mit unmiderleg 
Gewißheit zu folgern, daß die perfönliche Freiheit der einzelnen Brüder mit Rückſicht auft 
Gejammtinterefje ver Innern Miffion erheblich und in einer über das fpecielle Amtöinteraig 
Brüder hinausgehenden Weiſe eingeſchränkt ift, und daß bie oberfle Leitung der Brüpeik 
auf rund der Ordnungen eine Intervention zu üben vermag in bie Amtsübung der einge 
Zwar wird von den Vertheidigern der Brüderſchaft eine derartige Dazwiſchenkunft als 
flattfindend hartnäckig behauptet, allein auf diefe thatſächliche Frage kann ed offenbar bei el 
rechtlichen Prüfung der Sachlage und der Brüderordnungen nit ankommen. Es genügt je 
fall8 zu wiflen, daß eine Dazwifchenkunft flattfinden darf, foweit e8 ſich nicht um fpecielle 2 
legenheiten des anvertrauten Amts handelt. Kür jede die perfönlicye Freiheit einſchränke 
Beflimmung Hat die verfaflunggebende Inftanz der Brüderjchaft fiherlih ihre guten Gri 
gehabt und fachliche Vortheile der Innern Miffion erfirebt. Es kann zugegeben werben, daß! 
Ordnungen der Brüberjchaft von 1858 nicht unmittelbar einem hierarchiſchen Intereffe a 
fprungen find. Schwerlid aber ift zu leugnen, daß ihr Erfolg zu einer hierarchiſchen uͤbern 
nung kirchlicher Inſtanzen über die evangeliſche Freiheit der einzelnen Brüder führt, und daß il 
ganze Anlage hierarchiſchen Zwecken hoͤchſt vienftlich ift. Wenn man zur Rechtfertigung ber u 
und in der Kürze wiedergegebenen Beitimmungen behauptet, daß die Brüderſchaft unend 
viel Gutes gethan und zur Verminderung focialer Nothſtände Erhebliches beigetragen habe, 
überfieht man dabei, daß dieſes Ergebniß vielleicht mit der im Rauhen Haufe erhaltenen pral 
fen Ausbildung, keineswegs aber mit den in den Brüderordnungen enthaltenen Befchränk 
gen der perfönlihen Breiheit in Zufammenhang gebracht werden fann. So nützlich das 
Jahre 1845 nad Dr. Wichern's eigenen Worten vorhanden gemwefene Seminar für Senvbrü 
gewirft haben mag, fo if doch faum zu verfennen, daß die der Brüderſchaft im Jahre 18 
gegebene Geſtaltung nur aus den fatholifirenden Tendenzen einer auf dem Boden des Protefl 
tismus zu Einfluß gelangten Bartei und aus der Anbetung der objectiven Glaubensautori 
im Gegenfaß zur fubiectiven Gewiflensfreiheit erklärt werden fann. Statt den Verkehr ver e 
fendeten Brüder mit dem Rauhen Haufe dem freien Ermefien, der Anhänglichkeit und der? 
neigung jedes einzelnen Bruders zu überlafien, hat man denfelben in bindende, vie Unabhi 
gigkeit der einzelnen weſentlich beeinträchtigende Vorſchriften gebannt, damit der einzelne 
vie Anſtalt gefefjelt werde, welcher er auch nad feiner Entſendung dienſtbar bleiben fol. In: 
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Fällen Hat der Bruder des Rauhen Haufed zu wählen zwiſchen dem Verluft feiner nad 
— der Brüderordnung auskömmlich dotirten Stellung oder der geforderten 

1Berbachtung der Orbendregeln. 
Mal Grund der den Brüderorpnungen von 1858 entnommenen, vorflehend mitgetheilten 

ıngen, welde ſtreng gehalten werben follen, wird ınan in ben Stand gejegt zu beur⸗ 
a, 0b der Staat Anlaß hat, die Brüderſchaft nach Analogie katholiſcher Congregationen 

1 zu behandeln. Nicht nur von der „Proteſtantiſchen Kirchenzeitung“ und von Schen- 
J, Allgemeiner kirchlichen Zeitfchrift”’, alfo von theologifcher Seite, fondern auch von hervor: 

ı Juriften katholiſchen Befenntniffes, unter denen Mittermaier genannt werben foll, 
Bezeichnung der Brüberfchaft als eines proteftantifchen Ordens ausdrücklich anerkannt 

Wir übergehen natürlich dasjenige, was vom Standpunkt ber evangelifch = proteftan- 
m Lebendanfchauung gegen die Reftauration ordensähnlicher Einrichtungen gefagt werben 
und gefagt worden if. Doc mag bier im Vorübergeben bemerkt werden, daß auf 

Meeng Iutherifcher Seite Ausftellungen gegen die Brüberfchaft des Rauhen Haufes erhoben 
en find, weil in ihr der Gedanke des allgemeinen Prieſterthums zu fehr betont und daburd) 
ünfehen des eigentlichen Previgeramts Abbruch gefchehen fei. 
Die praktiſche Frage, ob Orden oder Genoſſenſchaften für Zwecke der Staatöverwaltung 
Augen verwendet werden können, und ob daher die Berufung der Brüderſchaft des Rauhen 
sin den preußiſchen Gefängnißdienſt gebilligt werben kann, iſt in ihrer Entſcheidung be: 

h das zwiſchen Staat und Kirche obwaltende Rechtsverhältniß einerfeitö und durch bie 
gemachten Erfahrungen andererfeitt. Was jenen erften Punkt betrifft, fo if von vorn= 
Iqugugeben, daß die Stellung des proteftantifcd = paritätifhen Staats zu kirchlich dogmati⸗ 

Menoſſenſchaften eine ganz andere ift als diejenige, welche durch Die Idee eined ausſchließ⸗ 
echtigten Staatskirchenthums beherrſcht wird. Es wäre daher völlig unzuläffig, in dieſer 
Spanien und Deutſchland miteinander in Parallele zu bringen. Vom Standpunft 

iſſtonell gemifchter Staaten, mie Preußen, wo der Grundſatz allgemeiner Gewiflensfreiheit 
bie Beredytigung zur Bildung neuer Religionsgeſellſchaften anerkannt ift, muß es höoͤchſt 

beuflich erſcheinen, einer beftimmten, fireng confeflionellen Brüderſchaft eine zwangsweiſe 
ende Amtsautorität innerhalb ver Strafanftalten zu übertragen. Erfahrungsgemäß muß 

a befürchtet werben, daß der Neligionseifer in Verhältniffe hineingetragen wird, in melde 
Bi hineinpaßt. Wer vermöchte überdies in Abrede zu ftellen, daß die amtliche Wirkſamkeit 

Corporationen im Staatsdienſt faft überall zu Colliſionen zwiſchen ven adminiftrati- 
tereffen und dem miöverftandenen Meligiondeifer geführt hat und ſehr leicht führen kann? 
geben mag diefe Gefahr in den Hintergrund gedrängt fverden, wenn bie allgemeine 

mg der Staatöregierung dem in den Gorporationen vertretenen Syſtem entſpricht. Vor⸗ 
Den aber bleibt die Beſorgniß, daß Gonflicte entflehen können, immerhin, und es iſt außer 

Zweifel, daß das kirchlich⸗ corporative Element im Staatöpienft höchſtens ald ein Noth⸗ 
Fin ſolchen Fällen betrachtet werben fan, wo ed an geeigneten Kräften anderweitig gänz⸗ 

Vmengelt. 
> uch in Preußen ſchien die Regierung dies zu fühlen. Sie verſuchte, indem ſie die Ordens⸗ 

Htät der Brüderfchaft des Rauhen Hauſes beftritt, deren Berufung mit dem Mangel an 
Iqueten,, für den Strafanftaltöpienft verwendbaren Bewerbern zu rechtfertigen. lim dieſem 

zei abzuhelfen, hatte man nicht nur, wie bereitö ermähnt, der Brüberfchaft ven Anſtaltsdienſt 
abit übertragen, fondern auch einen Vertrag mit dem Rauhen Haufe abgefchloffen, 

5 gegen eine vom preußiſchen Staat zu zahlende jährliche Penſion von 200 Thlrn. eine 
ahl von Brüdern regelmäßig für ven Aufſichtsdienſt in ven preußiſchen Strafanftalten aus⸗ 

werben follte. Sowol Dr. Wichern als die Vertreter der preußifchen Negierung im Ab: 
zinetenhaufe verfiherten, daß vie Zöglinge des Rauhen Hauſes in jeder Beziehung den an 

an fiellenden Anforberungen und Erwartungen entfprochen hatten, und daß der Mangel uud: 
raner Kräfte für die Befegung der Auffichtöftellen im Strafanftaltspienft das Verhältniß 

ige, in welches die Brüderſchaft zum Staat getreten fei. Anders lautet dagegen das in 
Byorliegenden Frage entſcheidende Zeugniß des ehemaligen Gefängnißdirectors zu Moabit, 

a. Schüd, welcher fih In feiner Schrift: „Die Einzelhaft und ihre Vollſtreckung in Bruchfal 
Moabit‘ (Reipzig 1862), eingehend Äußert und früherhin zu ven Lobrednern der Brüder⸗ 

ft gehört Hatte. Derfelbe bemerkt im Widerfpruch zu Dr. Wichern, daß Befängnißbeamte 
hinreichender Anzahl außerhalb der geiftliden Orden und Brüderſchaften gefunden werben 

Ban, baf bie Brüder in’ Moabit erft von den nichtkirchlichen Beamten gelernt haben, was fie 
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in der Einzelhaft verrichten follen. Hiermit ift aljo gejagt, pap vem Rauhen Haufe bie Cigh 
Schaft als Vorbildungsanftalt für ven Gefangenenvienft fehle, was auch um fo mehr einlen 
tet, als der Umgang mit verwahrloſten Kindern für ſich allein zur Behandlung erwachſch 
Berbrecher nicht befähigen kann. Weiterhin fagt Schück von der Brüderſchaft im ganyı 
„Das Band gemeinfamer Liebe, von weldem man fie alle hätte umſchlungen halten follen, % 
nicht vorhanden; einzelne Gruppen hielten zufammen. Die äußere Erſcheinung außer % 
Dienft war nicht fo einfach, wie andere ähnliche Genoflenfdaften in Zülchow und Dilburg 
darfiellen. Dan bat den Brüdern des Rauhen Haufed beigemeflen, daß ihr Glaube mi) 
geiflige Superiorität fehr groß fei, daß jle dafür Hielten, die hriftlihe Gnade fei an ihnen ug 
ald an andern offenbar, ihr Herz wiedergeboren und ihr Geifl ganz bejonders himmliſchen N 
gen zugewandt. Dem ift nit durchweg beizuſtimmen. Die Demuth allerdings, vie i 
Werth ſelbſt nicht kennt, war nicht überall vorhanden ein ſtarkes Selbſtgefühl, eine Ü 
bebung, überſchwenglichkeit vielmehr, genährt durch das ihnen aus ihrer eigenen Mitte vie 
Öffentlich gefpenvete Lob, und ein Corporationdgeift, der ih nad außen von ven Mith 
firenger abſchloß, ald für ven Dienft wohlthätig fein mochte.” 

Außer Schück, welcher ald dienſtlich Vorgefegter der Brüderſchaft des Rauhen Ha 
Moabit die vielfältigſte Gelegenheit zu praktiſcher Beobachtung hatte, haben ſich faſt afle 
fängnißfundigen Schriftfteller Deutſchlands gegen die Verwendung religidfer Genoffenf 
in Strafanftaltöpienft ausgeſprochen. Ohne ven Gründen, welche dagegen ind Gewicht 
an diejer Stelle Beachtung ſchenken zu fönnen, erwähnen wir: Mittermaier, „Allgemeine 
ſche Strafrechtezeitung“ (1861), ©. 770; Hover, ebendaſelbſt, S. 245; Roͤder, ebenda 
©. 442; „Der Strafvollzug im Geiſte des Rechts“ (Leipzig 1863), S. 239. Füßlin, „ 
meine deutfche Strafrechtszeitung“ (1863), 6.33. Ebenſo haben ji ſchon vor dem die B 
haft des Rauhen Hauſes betreffenden Streit Dr. Varrentrapp, Dr. Diez und der Eönigli 
ifche Regierungsrath Zahn in gleichem Sinne ausgeſprochen. Nur Julius empfahl in De 
fand ganz allgemein die Zulaſſung geiftlider Gorporationen im Dienft der Strafan 
In Preußen befhäftigte fich dad Abgeorbnetenhaud mehrmals mit der vorliegenden Frage. 
zwei Beichlüffen von October 1862 und vom Januar 1864 wurde der Regierung bie & 
ihrer Verpflidtungen gegen dad Buratorium des Rauhen Haufed anempfohlen, und 
Budget für die Ausbildung von Brüdern des Rauhen Haufes ausgeworfene Summe g 
Ob vie Regierung nad) der in Budgetfragen angenommenen Theorie diefem Beſchlußen 
men wird, iſt nicht voraudzufagen. 

Unabhängig von dem Urtheil darüber, ob die Brüderſchaft im Strafanftaltädienft n 
gend zu verwenden ift, hat man zu würdigen, welche Leiftungen ven Senvbrübern des R 
Haufes ald Krankenpfleger und auf andern Gebieten der Innern Miſſion gutgejchrieben wg 
den fünnen. Hierüber zu entjheiden fehlt e8 gegenwärtig noch an geeigneten Material 
Während auf der einen Seite hervorgehoben wird, daß gerade „die chriſtliche Bejinnung“| 
rufen fei, den Dienft der Elenden, Schwachen und Berlafjenen ven Händen des gewinnfüchtk 
Eigennutzes oder der ſtumpfen Gleichgültigkeit zu entreißen, haben Öfterreichiiche Ärzte feit 18 
fih vielfach gegen die Berwendung geiftlider Gorporationen in Kranfenanftalten audgefpro@ 
Der Zufunft bleibt e8 vorbehalten, eine Bermittelung zu verſuchen zwifchen den gerabe | 
ftarf divergirenden Anſichten. Eind ſcheint mindeftend die Erfahrung ſchon jegt zu lehren, nd 
lich daß geiftlihe Stiftungen, obwol ihnen anfänglid ein ideales und tief religiöjes Dom 
innewohnte, im Berlauf der Zeit gleihfall8 durch hierarchiſch weltliche Intereſſen verfudd 
zu werben pflegen und einen corporativen Eigennug an Stelle des individuellen Egolsa 
aufmeijen. 

ALS eine dem Rauhen Haufe verwandte Anftalt beſteht das von Dr. Wichern in Berliz | 
gründete Sohannisftift, welches gleichfalls durch freie Beiträge gegründet wurde und von St 
die Verleihung der Rechte einer juriftiihen Berfon erhielt. Da viejelbe noch in Entflehen! 
griffen, kann fiber die Wirkjamfeit und die Erfolge diefer neuen Stiftung noch nichts geh 
werden. Bemerkenswerth ift nur, daß in neuefler Zeit Dr. Wichern in feiner Schrift: „PD 
Rauhe Haus, feine Kinder und Brüder” (Hamburg 1862), welde ald legte umfaſſende Berk 
erſtattung von feiner Seite hier zu erwähnen iſt, und in ven „liegenden Blättern” (184 
Nr. 8) mit befonderm Eifer die von dem großherzoglidh badiſchen Kirchenrath Dr. Schenkel 
wählte Bezeihnung des Pietismus von feinen Schöpfungen abgewehrt Hat. Ob mit Ra 
darf man bezweifeln. Nur fo viel ift zuzugeben, daß das Rauhe Haus zu den Kirchens 
faſſungsfragen eine mehr neutrale Stellung einnahm und aud) von dogmatiſchen Streitigkei 
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ber evangeliihen Kirche fi zurückhielt, ſich die Geldbeiträge und die Bunft aller klrch⸗ 
rteiungen offen zu halten fuchte, überall nad außen auf die innere Religiofität den 
horuck legte und die praktiſch-ſocialen Zeitflrömungen mit großem Geſchick berüdijid- 
e Anerkennung , die auch in der Thatfache beflätigt wird, daß nach denn Ausbruch des 
holſteiniſchen Kriegs im Februar 1864 Dr. Wichern fi auf den Kriegsſchauplatz bes 
den Brüdern des Rauhen Haufes an der Hülfspflege ber preußiſchen Truppen, der 
ung der Borpoften mit freiwillig gefammelten Lebensmitteln u. ſ. w., Wegſchaffen 
ter vom Kampiplag einen nochmals erweiterten Thätigfeitöfreis zu bieten. 

8. von Holtzendorff. 
tion. (Rüdwirfung, Gegenwirkung in politifher Bedeutung und 
ıng.) Es iſt ein Geſetz des geſammten organifchen Lebens, daß auf jebe heftige Be⸗ 
n Rückſchlag erfolgt, ein @efeg, unabhängig von unferm Willen, welches im Staats: 
t weniger Bültigfeit hat ald im thieriſchen Organismus und im Leben des einzelnen 
. Keine Krankheit kann gehoben werben, ohne daß der Körper gegen diefelbe reagirt, 
gewaltfame Audbrud eines vielleicht mit Recht erzurnten Volks hat eine Abfpannung 
mung zur Folge. Wir ſehen oft, daß fi gute Laune und felbft eine Art von Sym⸗ 
den eben noch gehaßten und gefürdteten Bedrücker unter der großen Menge einftelkt, 
erfte Sturm der Leidenſchaft ausgetobt hat. Der fortgejegte Widerſtand gegen die 
m Forderungen der Zeit zieht wahrſcheinlich eine Revolution nach ſich, deren Heftigkeit 
aaßig nad der Größe der voraudgegangenen Miöregierung richten wird, aber jede 
in har auch beſtimmt eine Reaction in ihrem Gefolge, vie von den Machthabern um jo 
ird außgebeutet werden Fönnen, je mehr die Revolution das Maß überſchritten hat. 
m find daher fo alt ald Revolutionen, d. 5. als die Geſchichte der Menichheit. Seit der 
der Ifraeliten gegen ihren Befreier, der fle von den Yleifchtöpfen Agyptens in die 
führt hatte, liefert die Geſchichte zahllofe Beijpiele von Auflchnungen gegen wider: 
und unerträglichen Drud und von einer darauffolgenden Unzufrievenheit ınit dem 

ehnten, jegt für unleivlich gehaltenen Zuflande; in die Sprache des Volks iſt aber ber 
erjt feit der Franzoͤſiſchen Revolution oder eigentlich erſt nad den Befreiungskriegen 
gen, und hier wird derfelbe faft jtets im übeln Sinn gebraucht. 
Wort fann überhaupt in einem verfchiedenen Sinn aufgefaßt werden, zunächſt in 
tern und engern, gleichwie der Begriff der Revolution in einen engern und weitern 
raucht wird. Im engern Sinn bedeutet Revolution die Umgeflaltung der gefanmten 
faſſung, im weitern auch jede Umgeflaltung der geſellſchaftlichen Verhältnifie, vie durch 
uſchloſe Mittel bewirkt werden fann. So führte die Erfindung der Buchdruckerkunſt 
zroße Revolution in dem Zuftande der civilifirten Welt herbei, deren heilſame Folgen 
:Zeit kein Menſch verkennt. Dennod war Hier, wie inallen menſchlichen Einrichtungen, 
rauch möglich, gegen den fi eine Reaction erhob, zuerſt in der Geſtalt von Preß⸗ 
ann feit Bapft Alexander Vi. in ver Geftalt der Genfur, bis nıan in ausgedehnterer 
eit das wahre Mittel gegen den Misbrauch fand. 
iefem Sinn fünnen demnach Reactionen wohlthätig wirfen, wenn jie fih darauf be: 
Mittel zur Abhülfe von Misſtänden herbeizuführen, die durch Veränderungen im 

tlichen Zuftande eines Volks hervorgerufen find. Aber aud wenn man Reaction im 
id gemöhnlidhen Sinn auffaßt, wonach darunter ein Rückſchlag gegen eine ſich wider 
ende Ordnung im Staat erhebende Volksbewegung verflanden wird, gibt es gejunde 
me Reactionen. Eine Revolution mag vollkommen gerechtfertigt und nothwendig fein, 
rjegt jedesmal den Staatöförper für eine Zeit in einen widernatürlichen, krankhaften 
deſſen Aufhebung jehr bald ein Bedürfniß wird. Die Exploſion einer revolutionären 
g bringt mit Nothwendigfeit eine Menge Elemente an die Oberfläche, welche während 
näßigen Ganges der Staatsmaſchine mit vollem Recht am Boden gehalten werben; 
elten Leidenſchaften deö großen Haufens werben faſt unausweichlich Scenen der Roheit 
Schredens hervorrufen, Ehrgeiz, Selbſtſucht und Nadyjucht werden ſich zu leicht unter 
e ver Baterlanddliebe verbergen. Daß in ſolchem Fall die wahren Grundſätze des 
ne georbnete Verwaltung, eine feſte Regierung, welche dem friedlichen Staatsbürger 
leiht, wienerhergeftellt werden, das if eine naturgemäße und mwohlthätige Reaction. 
ı Staat, welcher ſich nach der Bärungäperiode einer Bolfderhebung damit begnügt, eine 
Dronung wieder aufzurichten, ohne die Mängel der alten Berfaflung wieder einzu⸗ 
id ohne die guten Ginrichtungen, die aus der Revolution entfprungen find, entfernen 
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zu wollen. Aber ed geichieht nicht oft, daß died Maß innegehalten wird. Es gibt eine Neackh 
welche geneigt ift, alles, was eine Volkserhebung mit jich gebracht hat, zu verbammen und fei 
zu befeitigen, alle8 Alte blo8 darum, weil es alt ift, wieder aufzurichten, und melde fi} reg 
mäßig nicht damit begnügt, defenfiv gegen Neuerungen einzufchreiten, ſondern neue Sicherum]| 
maßregeln und ftärfere Bollwerfe für Vorrechte und Privilegien anftrebt, die längft vom II 
der Zeit angefreflen find. Daß fich dies immer und immer wieder in der Geſchichte wieberhoft, | 
fi ein vollſtändiges Reactionsſyſtem Heranbilvet, welches mit Conjequenz und gemifferuef 
foftematifch zu Werke gebt, dafür iſt e8 unſchwer, die Urſachen aufzufinden. 4 

Die erfte und eberfte Lirfache ift die natürliche Wirkung von Stoß und Gegenitoß, bie: 
fpannung nad) einer heftigen Aufregung einerfeitd und bie daraus folgende Erftarfung 
Gegenpartei andererjeitd. Hiermit ſtehen andere Urſachen in Verbindung. Es gibt überall 
Klaffe von Xeuten, die mir Zähigkeit an den Hergebradhten hängen, die alled Neue mit ver 
tigen Bliden betrachten, die felbft dann, wenn fie zur Anerkenntniß der wohlthätigen Wiruf 
einer Neuerung gezwungen find, doch noch UÜbel prophezeien, die aus derfelben hervor 
werden. Diefe Stabilitätöpartei, die freilich nicht mit ver eigentlichen Reactiondpartei zu 
wechſeln ift, wird ſich faft immer der legtern anſchließen, und ed wird ihr nit an Gi 
fehlen, dieſen Anſchluß zu rechtfertigen. Denn aud die gerechtefte und heilfamfte Nencl 
führt in.ihrem unmittelbaren Befolge Berlegungen ber Intereffen ganzer Klafien der Gefeff 
herbei, und diefe werden empfunden, während bie Übel, von denen die Revolution ein Bell 
freit hat, nicht mehr empfunden werden. Solange die Revolution nur noch im Verftanii 
Individuen vor fi geht, jolange nur noch die Ideen fi umbilden und nur neue Theori 
eine veränderte Staatöverfaffung aufgeftellt werben, während noch niemand burd die in & 
ſamkeit gejegten Neuerungen leidet, lebt man voll Hoffnung und Vertrauen auf die fommä 
Berbefierungen. Wenn aber die Explofion erfolgt, menn das verheißene Glück eine Wirkll 
werden foll, wenn alle gewinnen wollen und niemand verlieren, dann ſchwinden auf 
Träume der bloßen Theoretifer vor den Thatfachen der Gegenwart; die alten Berbältniffe, 
denen man gebrochen bat, erfcheinen mit allen ihren Mängeln erträglier als die Zuſt 
welche man zu preifen gewohnt war, ehe man ihre Wirkungen in ihrem vollen Umfangek 
Das ift die Reactionsperiode, aus welcher ſich vielmald ein gebeihlicher Übergang zu einemj 
georbneten, den Anforderungen der Zeit entſprechenden Staatsleben entwidelt hat, DW 
noch weit häufiger zunächſt die Rückkehr zum Alten zur Folge gehabt hat. Diefe Rückkehr 
fohreitet aber auch darum oft alles Maß, jelbft den gefunden Menfchenverfland, weil die zw 
gerufenen, wieder zur Gewalt gelangten Machthaber fehr gewöhnlich eine geraume 
fremden Lande zugebracht und unterveffen alle in ihrem Baterlande vorgenommenen Neu 
nice nur mit entfchiedener Abneigung, fondern au durd ein völlig falſches Medium geft 
haben, welches vie Sehnſucht nad der Rückkehr zwifchen fie und die Ereigniffe geftellt bat. 
MWidermwille gegen alle inzwiſchen entflandenen Einrichtungen ift mit jevem Tage der Ber 
nung geftiegen und ihre Unfenntniß der Fortfchritte, welche die Nation unterbeflen gemacht 
veranlaßt fie, das alleinige Heil in einem vollfländigen Wiederaufbau ded zertrummet 
Staatögebäudes zu erbliden. | 

Aber das innere und äußere Leben ver Völker und Staaten fchreitet, wenn es nıdt dei 
gehindert wird, nad) einem ewigen Naturgefeg, welches in der göttlichen, moralifchen U 
orbnung begründet ift, auf dem naturgemäßen, nad ver Volkseigenthümlichkei fich geftaltend 
Wege der freieften Entwidelung und Ausbildung aller feiner Kräfte fort. Allerdings hat ed 
allen Zeiten entgegengefegte, durch Verfennung ber wahren Volksintereſſen oder durch prix 
Intereffen hervorgebrachte Beftrebungen gegeben, und eine einzelne Welle mag zurüdipring 
aber vie Flut fchreitet vorwärts. Bei ven Anhängern des eigentlichen Reactionsſyſtems wer! 
die Privatintereffen ftetS eine Hauptrolle fpielen. Die an der Spige Stehenden werben ra 
mäßig diejenigen fein, die viel verloren oder viel zu verlieren haben, und bie vollen Erſah 
dad Verlorene oder volle Sicherheit für ihren Beflg und ihre Macht beanſpruchen. &8 if da 
durchaus natürlich, Daß man jederzeit unter ven bevorrechteten Klaffen der Geſellſchaft zahlre 
Bertreter jened Syſtems findet, und jeber, der die Welt Eennt, weiß, wie leicht man fich der T 
ſchung Hingibt, daß die eigenen Intereſſen mit den Öffentlichen zufammenfallen. 

So zieht ſich durch Die ganze Geſchichte ein Reactionsfoftem, welches ſich gegen jeden Fi 
Tritt firäubt, und welches, zum Übermaß getrieben, die Revolution gebiert und ein dar 
folgendes Reactiongfoflem, welches dem erftern in feinen Grundzügen analog, aber nicht vd 
homogen ift. Es zeigt fich in ven faft zahlloſen Revolutionen ver Eleinern griechiſchen Republil 
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vem fortgeſegten Kampfe ber Ariſtokratie und Demokratie des Roͤmerreichs, in feinen buͤrger⸗ 
Kriegen und dem endlichen Übergang zum Despotismus. Ihm zum Opfer fiel ver erha⸗ 

pe Etifter unferer Religion, dem heute das „Kreuzige ihn‘ von denfelben Lippen zugerufen 
‚die geflern das Hoſianna gefungen hatten, es bluteten die Apoflel und die Taufende von 
tern während der Ghriftenverfolgungen. Es war eine Reaction gegen die mittelalter- 

Kaiſermacht, welde das Feudalſyſtem ſchuf. Das 16. Jahrhundert war Zeuge einer 
kirchlichen Revolution gegen Lehren, die von der urfprünglicden Reinheit des Blaubens 

ichen waren, und gegen die hierarchiſche Gewalt der Eatholifchen Kirche. Der ſtürmiſche 
if der Neformatoren rin eine Zeit lang alles vor fidh nieder. Dann trat eine Reaction ein. 
Katholicismus, die Jejuiten an der Spige, hielt plögli land und ging feinerfeits zum 
ig über. Gleichzeitig begann unter gänzlich neuen Verhältniſſen der Kampf der aufftre- 
Fürſtenmacht gegen die mittelalterlihe Ariftofratie. Diefe Kämpfe fanden im 16. 

undert einen Abſchluß, der ji freilih in den verfhiedenen Ländern ungemein ver- 
äußerte. Gine Sceivelinie war zwifchen den ſich befehdenden Confeſſionen gezogen, 

die Macht der Heubalariftofratie war in allen Ländern gebrochen. Allein in Deutſchland 
aus den großen Vaſallen jouverine Fürſten geworden, die Faiferlihe Macht bebeutete 
mehr, und das Land blutete an ven Wunden eines langen, greuelvollen und verheerenden 

ug. In Frankreich war durch die beiden großen Cardinäle die Königkmacht auf ven hoͤchſten 
Ä geftiegen, die Bafallen, die einft die Krone faſt ihres ganzen Anſehens beraubt hatten, 
zu Höflingen herabgefunfen. Kein Land aber zeigt gerade in diefer Periode die Wirkungen 
Bed und Gegenſtoßes im Staatöleben deutlicher ald England. 
r entwidelten fich nach ver Thronbefteigung des Haufes Stuart jene feltfamen Theorien, 

Silmer fpäter in ein Syſtem brachte, und nach welchen ber Herrſcher zufolge eines goͤtt⸗ 
Rechts jeverzeit abfoluter Herr über feine Unterthanen ift, nach denen fein Vertrag zwi- 
beiden längere Gültigkeit hat, als es dem erflern beliebt, und nad denen fein Übermaß der 
Be Widerſtand von jeiten der legtern rechtfertigen Eann. Die Verſuche Jakob's 1. 

arl's L, dieſe Theorien zur praktiſchen Geltung zu bringen, widerrechtli unternommen, 
Mag und gewaltjam ausgeführt, bewirkten die Revolution von 1640. Als aber das Haupt 
PRbnigs gefallen war und Cromwell, deſſen eiferner Energie nichts hatte Widerſtand leiften 

‚im Grabe lag, trat eine Reaction zu Gunſten des Koͤnigthums ein, von Deren Heftig⸗ 
Geſchichte kaum ein zweites Beifpiel bietet. Das Parlanıent von 1660 war faft koͤnig⸗ 

geiinnt ald der König und jeine Minifter, diefe hatten fat Mühe, das Parlament von 
iebenen Beſchlüſſen im Intereife des Königthums und der mit vemjelben eng verbundenen 
niſchen Kirche, welche feierlichft Die Theorien Filmer's adoptirte, abzuhalten. Das Volk, 

lange von den Indevenventen gefnechtet und vor lowaler Begeifterung außer ſich war, 
jte dem parlamentarifchen Benehmen Beifall zu. Auch die weiſeſte Verwaltung hätte biefe 

Fiſterung nicht erhalten Eönnen, die Thorheiten und Lafter Karl's IL. brachten fchnell einen 
igen Umſchwung der öffentlihen Meinung bervor, die nad langen Kämpfen ver ‘Parteien 
8. Haufe Stuart unter dem fopflojen und graufumen Jafob IL. den Untergang brachte. Die 
solution von 1688 fegte zum Heil für England der Eönigliden Macht beflimmte Schranken ; 
a wie jehr ih Wilhelm von Oranien auch hütete, diefe zu überfchreiten, und mie genau er 
bieine Zujicherungen hielt, vie Reaction zu Bunften des vertriebenen Königshaufes, die er 
ker voraußgejagt hatte, war flarf genug, jeinen Thron wiederholt zu erfhüttern, und ſchwächer 
ſchwächer werdend, ihn faſt un zwei Menfchenalter zu überleben. 
Es liegen jih leiht aus dem folgenden Jahrhundert zahlreiche Beiſpiele der immerfort 
enden Kraft einer gleihen Wechſelwirkung aus allen Ländern anführen, allein dies Jahr- 
Bert war im ganzen die Zeit der unbeichränften und unangezmweifelten Fürſtenmacht, bi8 am 
Be deſſelben die große Revolution ausbrach, welche vem unferigen feine Färbung gegeben hat. 
mand, der die Gejchichte ſtudirt hatte, konnte der Meinung fein, daß eine der aufeinanber- 

genden Berfaflungen aus der Periode der franzöfifhen Republik irgend lebensfähig fei, aber 

b, nachdem hier der wilde Rauſch der Republifaner, wenigſtens hauptſächlich, es verſchuldet 

ke, daß das Volk ſich unter einem eifernen Despotismus ſklaviſch beugte, zeigte ih vie 
sihung derer, welche Napoleon’8 Macht für unübermwindlid hielten. Es ſcheint vollkommen 

vis, daß auch ohne den ruſſiſchen Feldzug die rieſige Großmacht fpäteftend mit dem Tode des 

Ken Schlachtenfürften ihr Ende erreicht hätte. Die gewaltige Begeifterung, mit welcher die 

fforberung zur Erhebung entſprochen wurde, zeigt zur Genüge, daß bad urphe Volk bereits 

Biautöskerilon. All. 
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vorher aus dem dumpfen Schluntmer, in dem e8 lange gehalten worden, erwacht war. Dasa 
Jahrzehnt nach den Befreiungäfriegen wird mit Recht ald eine Zeit der Reaction bezeich 
Zu friſch find in dem Andenken der jegigen Generation die Begebenheiten aus viefer Peria 
der Sturm von 1830 und die darauffolgende ſchwüle Winpftille, die Hoffnungen, die ſich 
das Jahr 1848 fnüpften, und die Enttäufhungen, die dem folgten, ald daß wir darüber h 
Worte verlieren foliten. Die Analogie ver Bewegungen und der folgenden Abfpannung « 
allen verfihiedenen Epochen, felbft die Ähnlichkeit ver PHrafeologie jpringt auch dem oberfld 
lichſten Beobachter in die Augen, aber wer die Geſchichte verfolgt, kann wenigſtens lern 
im Siege nicht übermüthig, nad) einer Niederlage nicht zaghaft zu fein, feinen Triumph nid 
misbrauden und an einer Sache, die er ald die Sache der Wahrheit und des Rechts erfaı 
bat, nicht zu verzweifeln, feinen Gegner nie zu verachten und vor der Gewalt blos darum, 
fie Gewalt ift, nicht zu knien. Aber häufig bindet uns vie Gegenwart, als wenn es die Cwig 
wäre, und wir vergeffen die Erfahrungen von Jahrtaufenden. Die warnenden Geftaltene 
Philipp II. von Spanien oder eined Ludwig XV. von Frankreich gehen unbeherzigt. au 
Machthabern vorüber, und die Leiter einer Volkobewegung gedenken felten ver verftüm 
Leichname eines Effer oder Danton. i 

Reallaſten. Liber die Entftehung diefer Verhältniffe wie über ihre rechtliche Ne 
fortwährend Streit; aud die Entflehung des Ausdrucks: Reallaften (onera realia) I 
Dunkeln. &8 ergibt fi, daß das Wort zuerft von Juriften und in den Befegen im Zufam 
hange mit den Vorzugsrechten gemwiffer Abgaben im Concurs gebraudt wurde.!) Was 
unter verflanden werben follte, ſchwebte den Gefeßgebern fo wenig als den Juriſten deutlich 
Im Römischen Net fand man Verhältniffe?), in welchen die Idee, daß bei gewiffen Abg 
die Grundſtücke jelbft, morauf fie haften, und nicht die Befiger der Grundſtücke die Ber: 
teten feien, ausgefprochen fihten. Im Deutfchen Recht kamen aber noch mehr foldye Laſten 
bei welchen die Verbindlichkeit fo unzertrennlih auf einem Grundſtück rubte, daß fle auf 
Befler deſſelben überging. Während das Nömijche Recht von folden Abgaben in öffent 
Nectöverhältniffen ſprach 2), flellte das Deutfche Recht das Dafein folder auf Grundſt 
rubenven Laften aud zum Vortheil von Privatperfonen dar. Man bemerkte Zehnten, 
an Geiftlihe over Weltliche zu entrichten, Fronen, welche vem Gutsherrn zu leiften, © 
zinfen, welde an bereiitigte Gorporationen oder Familien oder einzelne Perfonen zu # 
waren. Zugleich fand man aber auch Verhältniffe, in welden jever Befiger eines Gruch 
als folder gewiſſe Pflichten ͤbernehmen mußte, 3. 3. bei dem Deihbau oder bei gewiſſen 
eigniffen, 3. B. menn ein emphyteutifhes But an einen neuen Grundholden fiel, eine Ab 
3. B. Laudemium, bezahlen mußte, oder wo derjenige, welder ein Gut übernahm, zu e 
wiffen Leiftung verpflichtet tourbe, welche durch beflimmte Konventionen, z. B. bei adelichen 
tern, oder durch Gewohnheit auf dem Gute ruhten, 3.8. bei ver Leibzucht. Man war ver 
für dieſe dem Römischen Recht unbekannten Berhältniffe einen pafienden Namen zu finden 
ihre juriftifhe Natur gehörig zu charakteriſiren. Gewiß ift, daß lange vor der Verbrei 
römiſcher Nechtdanfichten im deutſchen Rechtsleben viele Nechtöverhältniffe vorfamen , inGbehl 
dere in den mannichfaltigen Arten der Orundzinfen (census).?) Die Gefchichte lehrt, de 
Mehrzahl viefer Grundlaften, namentlich Die mit dem Ausdruck census bezeichneten, Aush 
der Oberherrlichkeit waren; allein wieder in verfhiedener Richtung, indem einige von den LG 
oder Grundherren den ihnen unterworfenen Bauern aufgelegt worden, andere aber Aus‘ 
des Schugverhältniffes (Vogtei) waren, indem die Schugpflichtigen das beſtehende Verf 
ihrer Schutzpflicht durch die Verpflichtung, jährlich al8 Äußeres Zeichen einen auf jeden Beil 
eines Guts übergehenden Genfus zu leiften, anerfannten.5) Allein gewiß ift, daß fol 
ewige Grundlaſten auch als Leiftungen vorfamen, melde für Verleihung von Rechten, F 
den Erwerb des Grundeigenthums, ald Bergütung für ven Loskauf biöher beflandener Verpfül 

> 
ã 

Proceßorduung, Art. 13, 8. 6, erwähnt ben Ausdrud. Vgl. Einert, Erörterungen einzelner Mai: 
des Civilrechts (Dresden 1840), S. 3. Bei franzöftfchen Schriftftellern, 3. B. Guido Papa, f 
der Ausdruck ſchon früher vor. 

2)L.7,D. de publ. L. 2, Cod. sine censu. L. 1, $. 3, D. de via public. 
3) Uber Römifches Recht Duncker, Die Lehre von den Reallaften, S. 59. 

- 4) Rachweifungen bei Mittermaier, Deutfches Privatrecht, $. 175; und Häberlin in der Zei 
für Deutfches Recht, XVII, 141 fg. ' 

5) Geſchichtliche Nachweifungen bei Mittermaier, Deutfches Privatrecht, $. 175, Rete 165—33. 

1) Schon Carpzov, Defin., p. I, def. 54, Const. XXVIII, fpricht davon. Auch die alte n. 
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B. Kriegspienft, überhaupt wie eine Art Kaufpreis aufgelegt wurden.) Nach Ver⸗ 
es Roͤmiſchen Rechts gewöhnten die Juriſten ji daran, deutſchrechtliche Inſtitute unter 
ormen zu bringen, Analogien dafür in römiſchen Inſtitutionen zu ſuchen. Vorzüglich 
yazu, die Reallaſten nady Analogie der Servituten zu behandeln), und da man ohne⸗ 
ervitutes in faciendo ſprach und die ältern Juriften gewohnt waren, alle Rechts⸗ 
e unter römische Klageformen zu flellen, und die römifchen actiones confessoria und 
bie befte Rubrik varboten, unter der man wegen Reallaften Elagen Eonnte, fo ver- 
‚ bald die Anſicht, daß Reallaſten deutſchrechtliche Dienſtbarkeiten ſeien ®), und noch ein 
ſches Geſetzbuch, nämlich das badiſche ), ließ ſich durch jene Anſicht beſtimmen, von 
en unter dem Ausdruck Erbdienſtbarkeiten zu reden. Da man im Roͤmiſchen Recht 
bgaben, in denen man die erſte Ähnlichkeit mit den deutſchen Neallaſten fand, eine 
verbunden bemerkte, ſo konnte vorzüglich wegen der Bedeutung, welche dieſe Laſten 

erhielten, bei manchen Juriſten die Anficht entflehen 29), die deutſchen Reallaſten 
ypothek verbundene Forderungen zu betrachten 21) und dadurch die Dinglichkeit des 
je8 zu begründen. In neuerer Zeit wurde die Erforfhung der rechtlichen Natur der 
Gegenſtand vielfadher Streitigkeiten. Der Berfafler des gegenwärtigen Aufſatzes ge= 
her durch eine nähere Analyſe des Wejens der Reallaften zur Nadweifung !2), daß die 
Grunde liegenden Berhältniffe wahre Forderungsrechte jeien, welde von den perſoͤn⸗ 
dadurch zu unterſcheiden wären, daß die Verpflichtung dazu nicht auf einen Vertrag 
elchen der Berechtigte mit jedem Butsbefiger fchließt, fondern fo auf dem Bute ruht, 
f jeden Befiger des Guto von felbft übergeht; daher ver Ausdruck: dingliches Forde⸗ 
bezeichnen erihien. Während ver Berfafler dieſe Bezeichnung und die damit zu⸗ 
ngende Anfiht bei genauerer Prüfung fpäter aufgab, wurde fie von andern Schrift: 
fgenommen.??) Man verfuchte eine allgemeine Theorie der Reallaften aufzuftellen, 
Säße verjelben bei allen Arten angewendet werben follten; allein eine Hare Berflän- 
rüber mar um jo weniger möglid, je weniger die Juriften darüber einig waren, 
‚hältnifje fie zu den Reallaften rechneten. Der Fehler war, daß man die Zahl zu weit 
und bie dem dffentlihen Recht angehörigen Verpflihtungen, 3. B. Grundſteuern, die 
nd Gemeindefronen, ebenfalls dahin vechnete 1%), während doch bei ihnen nicht wie 
rundzinfen, Fronen und Zehnten ein privatrechtliches Verhältniß, fondern vielmehr 
nterthanen als joldhe oder dad Gemeindeglied als ſolches treffenne, nad ven Grund⸗ 
Sffentlichen Rechts zu beurtheilende Leiftung zum Grunde lag. Mag man aud, wenn 
Darftellung aller auf Liegenſchaften ruhenden Kaften die Rede ift, in ver Geſammt⸗ 
He Zaften aufnehmen , fie mögen dem Staat, oder einer Gemeinde, oder einer Privat: 
eiftet fein, und fie wieder in ſtaatsrechtliche und privatrechtliche eintheilen, und auf 
nit @iner Bezeihnung alle foldhe Laften bezeichnen und hierzu das Wort Reallaften 
o iſt e8 doch unpaſſend, wenn man bei ver Entwidelung des Privatrechts von Real⸗ 
iefem weiten Sinn ſpricht und eine Theorie aufzuftellen ſucht, welche auf die flaat6- 
: privatrechtlichen Laſten paffen fol. Daß dies zu irrigen Kolgerungen führt, ergibt 
wenn man erwägt, daß ſchon in Anfehung der Entſtehungsgründe und ver Erld- 
en andere Rechtöfäge bei dieſen privatrechtlichen Laſten als bei den Verpflichtungen 
lichen Rechts entſcheiden. Nicht weniger unpaffend iſt ed, wenn man diejenigen La⸗ 
e auf Liegenfchaften als Husflüffe des Obereigenthums ober des emphyteutifchen oder 

chmeifungen bei Mittermaier, Deutiches Privatrecht, $. 175, Note 11—14, 28, 4. 
rpzov, Def. 1, const. XXVIII, Rx. 54. Gerhard, De servit. in faciendo consist. de a. 1710. 
rtheidigt von Zachariä in der Schrift: Welche Rechte hat der Gläubiger einer vorbehaltenen 
idelberg 1828), ©. 10. 
diſches Landrecht von 1809, Art. 71Oa. 
vert, @rörterungen, ©. 5. 
:6 findet ſich insbefondere auch früh bei den franzöflfchen Schriftflellern. ©. noch darüber 
5.7 5.7. 
den frühern Auflagen des Deutfchen Privatrechte. 
B. Bollgraff im Beilageheft zum Civilarchiv, ©. 167. Reyſcher, Würtembergifches Privat: 
1. 
weitern Umfange fprechen von Reallaflen (jebod; wieder verfchieden) Phillips, Deutfches 
‚I, 631. Maurenbrecher, Deutfches Privatrecht, I, 709. Funke, Lehre von ven Reals 
175. - 

18° 
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Meierverbanded ruhen, mit den Reallaften, die für ih ohne Beziehung auf ein ſolches 
haältniß begründet find, zufammenmirft und zwei Hauptklaffen 15) aufftellt, je nachdem ef 
auf eine Herrſchaft fich gründen (oder nach einem andern Ausdruck? gutsherrlichen Nerus 
ausfegen), andere dagegen als felbflännige Reallaften ohne eine folhe Beziehung vorkomg 
denn fo wenig e8 den Nömern eingefallen ift, au8 dem emphyteutifchen Kanon und Laut 
eine befondere Klaſſe von Rechten zu machen, ihre Entftehung und Aufhebung durch Dieb; 
hältniß, als deſſen Ausfluß jie vorfommen, begründet wird, und ihr Umfang nur na 
Gonventionen und den Befegen fi richtet, welche das bezeichnete Hauptverhaltniß beſtir 
ebenfo follte man aufhören, die von Grundholden den Grunpherren zu leiſtenden @f 
zinfen oder Fronen ald Arten der Reallaften darzuftellen und nach den Grundſätzen zu bew 
len, welche für viefe Laften überhaupt gelten, weil man fonft zu völlig irrigen Folgerung 
langt und durch die Anwendung von Rechtsſätzen, welche bei ven gutöherrlichen Grun 
z. B. bei der Frage: ob der Zinsherr die Zinfen erhöhen darf 12e), vorkommen, auf die 
laften überhaupt die Natur derſelben auf eine nachtheilige Weife entftellt. Reallaft 
zwedmäßigften ald jene Verbindlichkeit aufgefaßt 17), welche auf einer Kiegenfchaft fo vu 
fie auf jeden Befiger verfelben zu gewiſſen, ewig oder doch für längere Zeit wiederkehrenh 
Privatrehtöverhältniffen vorkommenden, zum Vortheil einer phyfifchen over moralifchen® 
begründeten Leitungen verbunden wirb und für alle zur Zeit feines Beſitzes fällig wer 
Zeiftungen haftet. Nach viefer Begrifföbeftinnmung ift ver Kreis der Neallaften, von wi 
im Privatrecht die Rede fein kann, weit enger, als die meiften neuern Schriftfteller i 
ſtellen. Nach unferer Anſicht können nur 1) Orundzinfen (census), 2) Zehnten, 3)! 
al8 Reallaften aufgeftellt werden. Dehnt man den Kreiß verjelben weiter aus, fo (du 
Gefahr, bei der Aufftellung einer gemeinfchaftlihen Theorie ver Reallaften dadurch, 
die Grundſätze allen hereingezogenen Arten anpalfen muß, Säge aufzuftellen, melde, 
fie bei einigen Arten richtig find, bei den übrigen zu irrigen Folgerungen verleiten. Die l 
rechte, welche der Berfafler dieſes Auffages zwar ſelbſt Früher zu ven Reallaſten rechne 
hören nicht hierher 13), weil zum Weſen der Reallaft das Merfmal gehört, daß die 8 
dem Befi eines Grundſtücks ruht, während die Bannrechte mit vem Aufenthalt in ei 
bannten Bezirk zufammenhängen 19) und jeder, der in diefem Bezirk wohnt, bannpfli 
3.8. wenn er Getreide mahlen laflen will, e8 auf der Bannmühle thun muß, und wi 
Bier holen will, e8 bei dem Zwangsbrauhauſe zu holen pflichtig iſt; währenddem wahr 
laſt immer nur ven Befiger des Grundſtücks trifft, auf welchem die Laft ruft. Der Gral 
weldem man dad Näherrecht (jus retractus) nicht zur Reallaft zählen ſoll, liegt vart 
dabei feine Keiftung vorfommt, welde zu den Wefen der Neallaft gehört, ſondern w 
Retractöberechtigte, wenn das Gut, worauf fich fein Necht bezieht, veräußert wird, b 
in den Kauf gegen Erfüllung der von dem Käufer mit vem Verkäufer verabreveten Bebt 
gen einzutreten. Der Käufer leiftet hier nichts, fondern tritt nur dem Retractsberechtigt 
Gut ab, nachdem dieſer ihm alle, was ver Käufer bereits gab, erſetzt hat; und fo kand— 
das Näherrecht nur zu den @infchränfungen des Verfügungsrechts über das Cigenthum 
In den Begriff der Reallaft nahmen wir dad Merkmal auf?0), daß die Laſt eine ewig ı 
kehrende fei; daher follte dad Verhältniß der Leibzucdht (Auszug) nicht zu den Reallaften ge 
werden; denn wenn aud der Gutsübernehmer ſich vertragsmäßig verpflichtet, dem But 
gebenden oder den von ihm im Vertrag bezeichneten Perſonen jährlich gewiſſe Reichniffe im 
oder Lebendmitteln zu leiften,, ſo liegt babei nur ein Borderungsredht zum Grunde. Zwar 
der Gutsuübergebende, wenn das Verhältniß durch Vertrag oder Landesgeſetz dinglich? 
gründet ift, gegen jeven Gutsnachfolger, wenn er auch mit ihm ven Vertrag nicht ſchloß 

15) Bei Eichhorn und Albrecht ijt daher der Kreis der Reallaften über die Gebühr erweitert. 
16) Mittermaier, Grundſätze des deutichen Privatrechts, $. 177, Nr. 4, Note 13. 
17) Diefe Anficht ift in Mittermaier's Grundſätzen des deutfchen Privatrechts, 6.173, d 

Schon über den Begriff ift nach der Verfchiedenheit der Theorie, bie einem Schriftfeller zu 
liegt, eine Berfchiedenheit. 

18) Mittermaier, Grundfäge des deutichen Privatrechts (fechste Auflage), $. 172, Rote. 9 
lips, Brivatrecht (zweite Auflage), I, 635. Maurenbrecher, Privatrecht, I, 710. 

19) Dunder, eehre von den Reallaften, ©. 239. 
20) Mittermaier, Grundfäge bes Privatrechts, $. 283. 
21) Das nur unter vielfachen Befchränfungen von der Dinglichfeit des Berhälmmiffes geipre 

werben fann, ift immer mehr anerfannt, vgl. Nachweiſungen in Mittermaier's Privatrecht F. 2IL 
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ichniſſe einklagen; allein dadurch entfteht Feine Reallaft, die dauernd begründet ift; 
nur an die Lebensdauer der Perſon geknüpft, zu deren Vortheil die Leiftung gereicht. Die 
inen Grundſätze über Verjährung u. |. w. paflen nicht darauf, jo wenig als bie pro- 
Ichen Beftimmungen, die z. B. bei der Berechnung ber Appellationsfumme bei den ewi⸗ 

£eflen (oneribus perpetuis) entſcheiden. Wenn man Laudemium zu den Reallaften 
=), fo legt man dieſem Inſtitut theild einen dinglichen Charakter bei, welden e3 nicht 

132), theils kommt es nicht als eine ſelbſtändige Laſt, ſondern als Ausfluß eines andern 
wptverhältniffes (3.8. ver Emphyteuſe oder der Butöherrlichkeit) vor, theils iſt es keine 
pinäßig wiederkehrende, fondern nur bei gewiffen Ereigniffen eintretenve; in welchem Fall 

ber von manden Bedingungen abhängt, welche bei ven Reallaften nicht vorfommen. 
die Deichlaft follte man nicht als Art der Reallaften aufführen, weil der Deichpflichtige 
za einer Zeiftung zum Vortheil einer berechtigten Privat: oder moralifhen Perjon ver- 
iR, ſondern nur vermoͤge des Societätsverbandes und zum Theil ſelbſt Im eigerten Inter- 

a gewiſſen Deichtheil im ſchaufreien Stande erhalten ober (nad) neuern Deichrechten) zu 
often der nothwendigen Deicharbeiten verhältnigmäßig beitragen muß. Die Befchichte der 

te, melde den jetzt als Reallaſten bezeichneten Rechtsverhältniſſen zum runde liegen, 
nit völlig aufgehellt. Die erfle Spur derfelben mag fchon In den früh vorkommenden 

pen 2%) liegen. Dabei hatte ver Gutsbeſitzer als ſolcher Eraft feines Beiiges vie Verpflid- 
‚ zum Beften der Kirche oder auch weltlicher Herren einen Theil der Früchte zu geben ; aber 

den Zeiflungen, bie man census nannte25), und die ſchon zur Nömerzeit in einem ge⸗ 
et vorfamen, lag die Entſtehung der Neallaften.: Gier wurden von denjenigen, welden 

Bütermaffen gehörten, von denen fie einzelne Kändereien zum Bau an andere überließen, 
a census aufgelegt. Während fpäter Güter verfauft wurden, betrachtete man In 

Zeiten, in welden das Geld noch felten war, den auf ewige Zeiten dem Butöbefiger 
sten Grundzins als eine (dem Kaufpreis ähnliche) Gegenleiftung für das verliehene 
Die Abgabe ruhte hier auf dem Grundſtück als ewige Laft; wer dad Grundſtück erwarb, 
ohne daß es erft einer Verabredung mit ihm bedurfte, in das Berhältniß zu nem Zins: 
gten und wurde daher ald Gutsbeſitzer prlichtig zur Xeiftung der Abgabe. Zu den eben 

a Leiſtungen Fam eine neue Klaffe hinzu, die der Fronen 26), durch welche ver Beiiger 
IDrundſtücks verpflichtet wurde, gemeine Lörperliche Dienfte zum Vortheil einer berechtig⸗ 
ion in gewiflen regelmäßig wieberfehrenden oder bei beflimmten Veranlaffungen ohne 
sch auf Entſchädigung zu leiften. Solde Keiftungen fonnten in frühern Zeiten leicht vor: 
a, in welchen man nicht leicht freie Arbeiter zu gewiffen Dienften gegen Lohn miethen 
‚und wo ſelbſt ber Geldmangel dazu brachte, flatt des Kaufpreifes für verliehene Liegen- 

fen oder Rechte perfünliche Leiftungen, vie für den Berechtigten, 3.8. wegen der Land: 
haft, werthvoll waren, von jedem Beilger eines gewiſſen Guts fich zu bebingen, das der 
igte verliehen hatte oder worauf daß verliehene Recht ruhte. Bald vermehrte ſich die Zahl 
auf Grund und Boden liegenden Leiftungen, bei denen die Verpflihtung ohne weitere 
redung auf jeden Bejiger überging. Das bloße Eintreten in einen gewiſſen Kreis, nad 
Statuten mit der Mitgliedſchaft auch gewifle Berpflihtungen verbunden waren, bie das 

als Vergeltung für beftimmte Vortheile übernahm, legte oft ſolche Laften auf. Alle 
a von Grundſtücken in einem gewiflen Bezirk waren z. B. pflihtig, Grundzinſen zu be⸗ 

m, weil der Herr dieſes Bezirks Schugrecht ausübte und daher jeder, welder Grundſtücke 
m Bezirk befaß und den Schuß in Anfprud nahm, aud zur Vergeltung einen Grundzins 
mmußte. So ruhte nicht felten eine von dem Herrn ded Bodens, worauf eine Stadt ge⸗ 
wurde, auf jedes darin gebaute Haus gelegte Laft einer ewigen Abgabe, zu welcher jeder, 

hier ſich anfiebelte, ſich verpflichtete. Cine befondere Erwähnung verbient noch die Sitte des 
telalter8 27), die ewige Dauer eined Verhältnifles, in welchem jemand ald Befiger eines 
adſtücks zu einem andern ſtand, dadurch an den Tag zu legen, daß ber Beliger dem Berech⸗ 
seinen ewigen Zins leiftete. In den Zeiten, in welchen noch weniger gefchrieben wurde als 
a8, two man nicht Öffentliche Regifter oder Bücher hatte, durch melde die in biejelben einge- 

22) Wie 3. DB. Maurenbrecher, $. 344, es thut. 
8) Dunder, Lehre von den Reallaften, ©. 228. 24) Bgl. den Art. Seht. 
5) Nachweifungen in Mittermaier’s Grundfügen des Privatrechte, $. 175. 
8) liber gefchichtliche Ausbildung derfelben Mittermaier's Grundfäge des Privatrechts, $. 189. 

FT) Rachweifungen in Mittermaier's Privatrecht, $. 172, ©. 466, 
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tragene Laſt auf ewige Zeiten, oder noch folange fie eingetragen ift, als geſichert eı 
e8 wichtig, in der Leiftung des ewigen Zinfes, wenn er auch nur gering war, ein I 
den, durch welches auf eine bleibende Weife äußerlich der Pflichtige feine Verhält 
Berechtigten anerkannte. ⸗ 

Als ſpäter roͤmiſche Rechtsanfichten ſich verbreiteten und die deutſchen Nechtön 
immer mehr verdrängt wurden, befanden ſich die Juriſten in Bezug auf die richtige 
ſirung der Reallaſten in großer Verlegenheit. So kamen die ſchon oben bemerfi 
zum Vorſchein 28), durch welche man das deutſche Inftitut unter römische Formen 
gien zu bringen ſuchte. Wollte mar fe als deutſchrechtliche Dienftbarkeiten aufite 
ein foldyes Verfahren ebenfo unpaſſend als nachtheilig. Man fand freilich im Roͤn 
den Satz, daß eine Dienftbarfeit nicht im Handeln beftehen könne, man fonnte n 
daß bei ven Neallaften ver Pflihtige thätig fei, 3. B. Bronen leifte, Abgaben briı 
Nömifches und Deutiched Recht zu vereinigen, half man ſich durch Die Behauptung, 
griff ver Serpitut durch das Gewohnheitsrecht erweitert jet. Allein dies war irrig; ! 
zerflörte man ein weſentliches Merkmal der Dienftbarfeit, wenn man eine servitus 
behauptete, man ftellte völlig heterogene Inftitute unter einem Nechtöbegriff zuf 
nicht willfürlich erweitert werben fonnte, weil durch Die Erweiterung die ganze Na 
vitut zerflört wurde. Wer die Serpitut auszuüben berechtigt iſt, Hat einen Thei 
thums des Grundſtücks, worauf die Servitut ruht; fie felbft ift eine Beſchränkun 
thums, wa8 bei ven Reallaften nicht ver Fall ift, indem bei ihnen der Eigenthür 
ſchränkt ift und der Nealberechtigte feinen Anfprud auf das Gut hat. Wollte man 
der Servituten anwenden, fo fam man z. B. in Bezug auf Erwirfung, Erloͤſchr 
irrigen Bolgerungen in Bezug auf die Reallaften. Von der Dienftbarfeit unterfd 
Neallaft dadurch, daß bei der erftern das Grundſtück das unmittelbare Object ift 
Berechtigung geht, ſodaß die Benugung des Grundſtücks felbft leidet und der Befig 
wird, während bei der Neallaft es nur der Befiger iſt, melden die Forderung des 
trifft und etwaß biefem zu leiften hat, wogegen das Grundſtück nur ald Leiter des 
rechts betrachtet werden fann.29) Nicht weniger unpaſſend war ed, vie Reallaſt 
Hypothek verbundenes Forderungsrecht zu betrachten 30); denn ſchon überhaupt 
laften das Grundſtück nicht verpfändet, indem feine geſetzliche Hypothek wegen Hi 
ſteht; der Realberechtigte Hat Feine Rechte auf das Grundſtück; während bei ver. 
verpfändete Grunpftüd für die Forderung haftet, ift die Klage wegen Reallaften 
gegen ven Befiger des Grundſtücks gerichtet. Auch die Anficht, nach welcher Ne 
lie Forderungsrechte feien, ift nur zum Theil wahr, wenn man dem Ausprud: „i 
andere als die römifche Bebeutung unterlegt. Der Verfaffer dieſes Aufſatzes geſteh 
er jene Bezeihnung früher vertheidigte, nur Unflarheit veranlaßte, die un fo nadıt 
den mußte, je mehr vie Anjicht zu völlig irrigen furiftifchen Kolgerungen führte 
danach nicht erflären Eonnte, wie wegen NReallaften der Berechtigte Beilgrechts 
tann, und pie Annahme einer perfönlichen Klage in Widerſpruch mit dem durch Ianı 
gebraud anerfannten Sag flehen würde, daß wegen Neallaften im Gerichtäfta 
genen Sache geklagt werben kann und nad) einigen Landesgeſetzen felbft muß. 

Schwerlich trägt auch zur Aufhellung der wahren Natur der Reallaften die vor 
aufgeftellte Anficht bei, nach welcher alle ſolche Laſten Nachbildungen des gutöhe 
hältniſſes fein ſollen. Schon die Geſchichte widerlegt diefe Meinung, da e8 befı 

28) Monographien über Reallaften find: Seuffert, Das Baurecht der Reallaiten un 
recht (Würzburg 1819). Schwarz, Das Inititut der Reallaften (Erlangen 1827). Dunc 
von den Reallaften (Marburg 1837). Außerdem enthalten die Lehr⸗ und Handbücher 
Privatrechts Darftellungen ber Lehre. Eichhorn’s Privatrecht, FF. 160-163. Maurenb 
Phillips, Privatrecht, I, 616. Mittermaier, Privatrecht, $. 172. Die neueflen Yor 
Gengler, Lehrbuch des deutfchen Privatrechts, $. 70. Wächter, Erörterungen aus dem | 
Deutfchen Recht, I, 121. Beſeler, Syſtem des beutfchen Privatrechts, III, 138. Bluntfe 
Privatrecht (dritte Auflage; beforgt von Dahn), S. 267. Gerber, Syſtem des deutfcher 
$. 167. Gerber in ben Jahrbüchern für Dogmatif des Römifchen und Deutfchen Rechte, 
brand, Lehrbuch des deutfchen Privatrechts, $. 146. Schenf in der Zeitfchrift für Rechter 
fen, XIV, 336. Häberlin in der Zeitfchrift für Deutfches Recht, XVIIL, 131. 

29) Gerber in den Jahrbüchern für Dogmatif, I, 54. 
30) ©. dagegen mit Recht Dunder, ©. 22. 
31) Albrecht ſelbſt Hat dieſe Anficht fpäter in Richter's Kritifchen Jahrbüchern, III, 25 
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ındzinjen Tür verliehene Rechte ohne alle Beziehung auf Gutsherrlichkeit beftellt wor⸗ 
und insbejonbere auch in Städten aus Gründen, die mit Butöherrlichkeit nicht zuſam⸗ 
em, entflanben; bei vielen Arten von Zehnten ift oßnehin ver Urſprung ein der Guts⸗ 
it völlig fremder. Die Conſequenz der Anfiht von Albrecht gibt dem Berechtigten zu 
(hte, welche ihm nicht zuerfannt werben Dürfen; insbeſondere hat er keine Proprietäts- 
f das pflidtige But, infofern von reinen Reallaften die Rede ift; ein Heimfallsrecht 
ihtleiftung kann von ihm nicht geltend gemacht werben, da ihm nur, wenn der Pflich⸗ 
leiftete, dad Recht zuftand, ein Pfändungsrecht an den beweglichen Sachen auszuüben, 
ı Bezirk ver pflihtigen Sache waren.32) Daß in den Fällen, in welchen ver Butöherr, 
r, wegen Nichtleiſtung größere Rechte gegen den Pflichtigen hat, man nicht von eigent⸗ 
allaften ſprechen fol, wurde Ihon oben bemerkt. Sehr anjprechend ſcheint die Anficht 
(der 23), nad) welcher das belaftete Grundſtück mit dem Beſitzer iventificirt wird, ſodaß 
nd und Boden pflichtig find und der Befiger ihn repräfentirt; allein auch dieſe Anſicht 
feine Billigung; man mag bildlich von dem Grundſtück ald Schuldner ſprechen, jur: 

ce und ernſt aber follte man davon nicht reden; denn dadurch würde Die ganze Perfön- 
es Pilichtigen verſchwinden, während doch bei vielen Arten eine wahre Thätigkeit des 
gefordert wird, 3. B. wenn er Fronen leiten muß. Denkt man fi das Grundſtück 

5chuldner, jo müßte auch dies ver Beklagte fein, während doch ver Beiiger belangt wird, 
nntlich nach der rihtigen Meinung von dem Berbältniß bes fori rei sitae zum foro do- 
n gemeinen Recht die Klage wegen Reallaften aud im Wohnort des Beſitzers angeflellt 
ann. Denke man ji die Cideszuſchiebung, die in einem Rechtaſtreit über ſolche Laſten 
it; nur dem Beſitzer wird der Eid zugefchoben, nur er ſchiebt ihn zu. Wollte man bie 
feine Repräfentation des Grundſtücks flellen, fo käme man zu manden Verwidelun- 
3. wegen der Kegitimation. Daß nur der Befiger es ift, ver als der Pflichtige erfcheint, 
h aus dem Recht deſſelben, vie Neallaft (infofern dies durch Vertrag mit dem Berech⸗ 
ſchieht oder nah dem Landesgeſetz gefchehen Fann) abzulöjen. Die Anfiht, daß nur 
noſtück pflichtig jei, zeigt auch ihren nachtheiligen Einfluß, wenn es auf Beantwortung 
Rechtsfragen, z. B. über die Wirkung der Gonfolivation des berechtigten und ver: 

a Grundſtücks, ankommt.?*s) Wenn nıan für die Anficht, daß dad Grundſtück pflictig 
darauf berufen will, daß nad Statuten der Zindherr im Kal, wo der Pflichtige nicht 
& an dad Grundſtück halten kann, jo dehnt man theils einen Sag, der bei manchem 
ichen Arar vorgefonmen jein mag, irrig auf Neallaften überhaupt aus, theils würde 
ınrichtigen Folgerungen fommen.?>) 
er Lehre von den Reallaften bemerkt man leicht, wie nachtheilig die Verbreitung des 
na Rechts in Deutfchland und die unfelige Sitte, alle deutfchrechtliche Verhältniſſe in 
Formen zu bringen, gewirkt bat. Das Inflitut der Reallaſten befand vor der Ver⸗ 
des Noͤmiſchen Rechts für ih. Die Schöffen erfannten feine Natur und beurtheilten 
elben die vorfommenden Rechtsfragen. Man fand darin ein Verhältniß, welchem eine 
um Grunde lag.?) Das Recht desjenigen, welcher Grundzinfen oder Zehnten, Fro⸗ 
rdern befugt war, erſchien als ein mit den Grundſtück, auf deſſen Belig die Laſt ruhte, 
verbundenes, daß fein Recht, ald unzertrennlid das Grundſtück belaſtendes, daſſelbe 
ſo affieirte 77), daß dem Berechtigten alle Rechte eingeräumt wurden, welche demjeni- 
nden, der die Gewere des Grundſtücks ſelbſt Hatte.?%) Er konnte danach wegen ver: 
were jene Nedhtömittel geltend machen, die dad Deutſche Recht gegen denjenigen gab, 
zewere brach; danach hatte der Berechtigte die Befugniß, gegen jeden Beſitzer des 
icks, ohne daß ed erſt einer neuen Verabredung mit dieſem bedurfte, dad Recht auf bie 

uer, Das Stadtrecht von München (München 1840), S. CXLII. 
under, Lehre von den Reallaften, ©. 93. Zum Theil Bluntfchli, Rechtsgeſchichte von Zürich, 

5. über die Anficht Dunder’s Phillips, Bat, Er I, 622. Manrenbrecher, I, 69. 
‚äberlin in der Zeitfchrift für Deutfches Recht, © 
Jie Zinsgewere ift in den Urkunden beflimmt —88 Auer, Das Stadtrecht von Muͤnchen, 
cVIII. 
Rittermaier, Grunvfäge des beutichen Privatzechts, pr 466. 
zo wird daher in den Urkunden von dem Befitz, 4 . Sehnten oder Genfus zu beziehen, ges 

Urkunden von 1230 in Thaumaffldre, Cout, de Berry, S. 209. Urkunden in Dunder, 
ven Reallajten, S. 40. 
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Leiſtung der Laſt geltend zu machen, weil dad Band, welches den Berechtigten mit der & 
verfnäpfte, durch Die ihm zuſtehende Gewere als ewig dauernd, d. h. folange die Sache befle 
begründetes gefichert war und daher auch von jedem anerkannt werden mußte, der das Gru 
ſtück beſaß. Vermöge dieſer Gewere konnte der Berechtigte im Ball der Nichtleiſtung gegen! 
Beſitzer wegen verletzter Gewere klagen, ſodaß es nicht auf eine weitere Eroͤrterung, ob ihm 
Recht zuſtehe, ankam, ſondern nur auf die Nachweiſung, daß er die Gewere habe, und vern 
der Gewere konnte er gegen den Nichtleiſtenden die Pfändungsrechte ausüben, welche an die 
were gefnüpft waren. Er war endlich gegen jeden Dritten durch die Gewere in ver Art geſch 
daß er gegen ven Störer wegen verlegter Gewere Elagen konnte. Diefer Charakter feines Rd 
als einer durch Gewere gefhügten rechtlichen Befugnip erklärte es, daß zur Erwerbung 
Übertragung des Rechts auf Neallaften die gerichtliche Auflaflung ?9) (investitura) a | 
Weiſe gehörte, wie dieſe Handlung bei Erwerbung von Liegenſchaften nothwendig war. 
Form und die ihr zum Grunde liegende Idee gab eine gewifle Publicität, welche bei dem 
hältniß um fo leichter ven Übergang auf jenen Befiger erklärte. 

Auf diefe Weiſe erfannte man, daß bei den Reallaften eine saisine 29) (Gewere) 
finde *1), alle Rechtsmittel ver saisine ftanden demjenigen zu, weldher wegen Reallaften 
gen befugt war; mas im germaniſchen Recht Gewere (saisine) hieß, wurde von den I 
die an die römischen Rechtsausdrücke gewöhnt waren, possessio genannt; und fo eniflai 
Satz: daß auch die poflefforifchen Rechtsmittel wegen Reallaſten zuläfiig feien, daß ſelbſt 
den Befig mit Vorbehalt des petitorium verhandelt und entfchieden werben künne.*2) 
nonifche Recht erfannte ebenfo die Zuläffigkelt ver Bejigklagen bei ven NReallaften an.*®) 
fpäter die reinen beutfchen Nechtöbegriffe immer mehr verfchwanden, und im Rechtsſyſt 
Klaſſifikation der Rechtsinſtitute nach den Anfichten des Roͤmiſchen Rechts gemacht murke, 
den die Juriſten auch das Inſtitut der Reallaſten vor. Man hatte insbefondere im 
Nömifchen Rechts alle Nechtöverhältniffe danach klaſſificirt, je nachdem fie perfönliches 
dingliches Necht begründeten. Die im Deutfchen Recht des Mittelalterd aus ver dabei 
beten Gewere leicht erflärbare Natur der Neallaften erzeugte, wie man bald erfannte, 
rechtliche Bolgerungen, die man nur aue der Natur dinglicher Klagen ableiten konnte; 
nahme eines perfänlichen Rechts var im Widerfpruch mit dem Übergange ver Laſt auf je 
figer und mit der anerfannten Zuläjjigfeit der poſſeſſoriſchen Nechtömittel; man bemerkte; 
jene deutſchrechtlichen Verbältniffe, bei welchen das alte Recht eine Gewere dem Berechtig 
die meiſte Ähnlichkeit mit den roͤmiſchen durch dingliche Klagen geſchützten Rechten ha 
und fo ſprach man von Reallaften als vinglihen Nechten. Statt zu erfennen,, vaß man 
römische Syſtem nicht Verhältniffe, die demſelben ganz unbefannt waren, gewaltfam W 
gen follte, daß man daher auch die Reallaſten ald eigene deutſche Rechtöinftitute, wie fo% 
andere, der beutfchrechtlihen Natur gemäß aufftellen müßte, fuchte man römifche Analog 
Muß man nun zugeben, daß in unfer heutiges Rechtsſyſtem das Römiſche Recht fo eing 
gen it, daß unfer ganzes Studium darauf gebaut erfcheint, fo kann man freilih auch 
Reallaſten in den Klafüfikationen der Rechtöverhältniffe Feine andere Stelle finden als die, 
man fie als eine befondere Art der dinglichen Rechte aufftellt, die jedoch für fich ſelbſtändig, 
einheimifchen Natur treu und ohne roͤmiſche Analogien beurtheilt werden müflen. Die 
eulargefeggebungen haben wenig für die rechtliche Entwidelung der Natur dieſer Laſten u 
nur aus Beflimmungen über einzelne Fragen fann man Schlüffe ableiten. Auch die 
haft Hat noch nicht fo viel dafür gethan, als für andere Rechtslehren geleiſtet wurde. Albrei 
in vieler Beziehung ſonſt werthvolles Buch geht von einer unrichtigen hiſtoriſchen Vorat 
jegung aus, beachtet nicht genug die zur Vergleichung wichtigen Rechte der übrigen germa 
fen Mölker und geht nicht hinreichend in die Fortbildung des Inſtituts durch die ſpätere Bra 
und dur Einfluß des Roͤmiſchen Rechts, ſowie in die Zergliederung der einzelnen Streitfrag 

39) Darauf führen die Urkunden, 5. B. in Auer’s Stadtredht, S. CXXX. Dunder, ©. 65. 
40) Es ift befannt, daß saisine in den alten Rechtsquellen das bedeutet, was das beutfche W 

Gewere. Bol. Mittermaier, Grundfäge des beutfchen Privatrechte, $. 150. 
41) So erflären bie alten franzöftichen Rechtebücher, z. B. in ber Dlim (Ausgabe von Beag 

I, 370) von Zinsherren: „Quia fuerunt in saisina percipiendi denarios.‘ 
af Ir findet ſich in den Urfunden von 1230 bei Thaumaffiere, Cout. de Berry, ©. 209, a 

prochen 
48) C. 6, 19, X, de praescript. C. 391, X, de decim. 
44) Rachweifungen in Mittermaier's Grundfägen des deutſchen Privatrechts, 5. 150, Rote 14. 
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)as Bud, von Dunder ift verbienftli wegen ber kritiſchen Unterſuchungen und der Brü- 
er einzelnen Fragen. Durch neuere Forſchungen von Renaud, Gerber, Häberlin und 
Hl iR einer richtigen Theorie erheblich vorgearbeitet worden. Gin vorzũgliches Hinderniß 
sin, daß die Juriften die römifhe Bedeutung von Dinglichkeit von der deutſchrecht⸗ 
licht genug unterſchieden. linfehlbar wird die richtige Auffaffung am beflen durch die Er⸗ 
ng des Weſens der deutſchen Gewere, ihrer rehtlihen Wirkungen, infofern der Inhaber 
were den Rechtaſchutz durch eine Klage erhielt, die einigermaßen ver römifchen dinglichen 
jleichgeftellt werben kann. 3°) Die deutſche Dinglichkeit umfapte weit mehr Verhaͤlmiſſe 
tömifche *°) und äußert fich vorzüglich in der Beſitzklage, mit welder der Berechtigte 
eben Beſitzer des Grundſtücks, auf welchem die Laſt ruht, fein Realrecht verfolgen kann, 
doch auf dad But ſelbſt einen Anſpruch zu Haben oder daſſelbe beſchränken zu Eönnen.*7) 
e vorſtehenden über die Natur der Reallaften aufgeftellten Theorien laflen fi in drei 
bringen: 1. Klaffe verjenigen, welche in der Reallaft ein Forderungsrecht erkennen und 
ie Brundfäge von den Obligationen darauf anwenben #); 2. Klaffe derjenigen, welde 
illaſt einen dinglihen Charakter beilegen *9); 5. Klafle, die einen gemifchten binglihen 
ligatorifhen Gharakter annehmen.) In Bezug auf die Durdführung der Theorie 
b freilich wieder eine große Verſchiedenheit der Anfichten, 3.8. wenn Gerber in ver Real: 
eObligation mit dem Charakter der Stetigkeit erkennt und fie eine Obligation mit gefpal- 
eiftungen nennt, und das Grundſtück ald den äußern Leiter eines Forderungsverhält⸗ 
ufjapt 94), oder Häberlin?2) ven Charakter der Dinglichkeit in der Fortdauer der deutſch⸗ 
en Anſicht und darin findet, daß der Berechtigte, ohne von vornherein und principaliter 
aittelbares Recht gegen die Sache zu haben, jeden Beflper des Grundſtücks zu immer wie⸗ 
mben Leiſtungen anhalten kann. 
trachtet man nun näher die rechtliche Natur der Reallaſten, fo entſcheiden folgende Säge: 
Reallaft begründet die Pflicht zu einer Leiſtung zum Vortheil einer gewiſſen berechtigten 

. Dieje fann entweder eine phyſiſche Perfon oder eine Gorporation fein, und die Laft 
ieber vorkommen , entweder infofern der Berechtigte ein gewifles Amt hat 53) oder ein 
gtes But bejigt. In dem legten Ball ift dann aud ein Realrecht vorhanden. II. Jede 
aft trifft den Beſitzer des Guts, auf welchem die Laft ruht, und es bedarf der Berechtigte 
veitern Nachweiſung 5%), z.B. daß ber Butöbefiger bie Lafl durch beſondern Vertrag 
umen habe, jobald er nur darthut, daß derjenige, den er in Anſpruch nimmt, das pflich- 
tbejigt. ML. Der Berechtigte begründet feine Klage durch die Nachweiſung, daß, wenn 
ilrecht °°) an den Beiig eined gewiſſen Grundſtücks geknüpft ift, er dies Gut befige, und, 
e Zeiftung zum Vortheil eines Amts geſchieht, daß ihm Died Amt zuflehe. "Hier wird es 
:eB wichtig, ob der Beamte, al& ſolcher, die während feiner Amtsführung fällig werden⸗ 
kungen einflagt oder über dad Dajein des Rechts überhaupt der Proceß erhoben wird. 
legten Ball kann man dem Beamten feine Befugniß zugeftehen, über das Recht ſelbſt zu 
ı und bie Eriftenz deſſelben Durd feine Proceßführung zu gefährden. IV. Das Recht 
Uajten kann von dem Berechtigten auf andere übertragen, wenn aber das Recht an ein 
sed But gefnüpft ift, nur mit diefen But ald Zubehör veflelben veräußert werben. 
dem Recht auf Reallaften folgt fein Anfprud auf das But jelbft 5%), das Begentheil 

- ein, wenn die Neallaft blos ein Ausfluß eines gutsherrlichen Verhältnifles iſt, wo der 
r, als folder, die ihn aus dem Gutsverleihungsvertrag zuſtehenden Rechte auf das 
folgt. VI. Das Recht auf eine Reallaft, infofern es als Ganzes aufgefaßt wird und 

Yute Erörterungen in der Schrift von Delbräd, Die dingliche Klage des Deutfchen Rechts 
18517), ©. &0. 
Dies zeigte fich flar in ver Auffaffung der Miethe nach Deutichem Recht und in ber Bedeutung 
es: Kauf bricht nicht Miethe 47) Häberlin, ©. 155. 
3.8. Seufert, Hillebrand. 49) 3. B. Albrecht, Renaud, Dunder, Häberlin. 
3. DB. Runde, Bluntichli, Beieler. 
Werber in den Sahrbüchern für Dogmatik, XI, 44, 46, 52. 
Zäberlin, S. 147. Bol. aud) Gengler, Brivatrecht, ©. 296. 
3. DB. ee müflen für das Amt A von den Bürgern fo viele Klaftern Holz fronweife gefahren 

dänſel, Bemerfungen und Excurſe zu dem fächfifchen Civilrecht, II, 5—7. 
Bon den Realrechten vgl. Maurenbrecher, 1, 769. KReyſcher, Bürtembergifches Privatrecht, 
Mittermaier, Brundfäge des deutſchen Privatrechts, $. 173 a. 
Mittermaier, Grundfäge des deutfchen Privatrechts, I, 470. 
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nicht als Anſpruch auf eine einzelne fällige Leiftung erſcheint, wird wie ein Recht aufı 
genfchaft betrachtet 57), was aus dem alten Recht, aus der durch pie Gewere begründeten 
trennlidyen Verbindung der Laft mit der Liegenſchaft und aus der ewigen Dauer ſich 
Sowie daher ſchon im Mittelalter vie Erwerbung bes Rechts auf Reallaſten und die I 
gung auf andere durch Inveflitur begründet werden mußte, fo muß dies noch jet geſche 
wenn in dem Landesgeſetz 59) für die Erwerbung und die Trangiceription von Liegenſch 
gerichtliche Auflaflung oder Bintragung in gerichtliche Bücher vorgefchrieben iſt. VIL. : 
rechtigte kann aller poſſeſſoriſchen Rechtsmittel zum Schug feines Rechts ſich bedienen.) 
oben wurde gezeigt, daß im Recht des Mittelalterd die Gewere ſtattfand; dad Känoniſt 
batte die aus ber possessio fließenden Rechtsmittel hier angewendet. In der Folge ent| 
Anſicht von der quasi possessio®t), die bei Neallaftlen um fo leichter angenommen 
fonnte, da das Inflitut mit Grund und Boden zuſammenhing und man germanijche ? 
unter römifche Formen durch Erweiterung römifher Sätze brachte. So ſprach die Rei 
gebung 62) von der quasi possessio bei Reallaften. Eine Schwierigkeit erhob ih nun 
facher Hinſicht, theils wenn ed auf die Begründung der pofleflorifchen Rechtsmittel a 
theild wenn die @rundfäge des Römischen Rechts über Erwerb und Berluft des Beilged a 
laften angewendet werden jollen.C?) Im Geiſt des Deutjchen Rechts iſt das poſſeſſoriſcht 
mittel dad der Klage wegen verlegter Gemwere; und daraus entfprangen die Klagen weg 
liums und die Klage auf Schug im jüngften Beſitz 6%); daß diefe auch wegen Reallaftı 
ftellt werden koͤnnen, ift nicht zu bezweifeln. Nun find aber auch aus dem Roͤmiſchen! 
verſchiedenen roͤmiſchen Interbicte befannt geworden, dieſe fordern ihre eigene Begr 
Da man fie überhaupt bei den Inftituten anwendet, bei welchen quasi possessio zuläfi 
kann aud) der Anwendung diejer Interdicte bei ven Neallaften nichts im Wege ftehen ; 
fi derfelben bedienen will, muß dann aud die römifhen Beſtimmungen über Erfo 
und Beringungen der Interbicte befolgen 65), was 3. B. wegen der Verjährung mich! 
In Bezug auf Bejigerwerb und Verluſt findet fi in dem Römifchen Recht, welches d 
laften nicht kennt, auch Feine Vorſchrift. Es entfliehen vaher in der Anwendung ber r 
Analogien nothwendig Streitigkeiten, da der Beſitz von dem Recht geichieven iſt und dei 
ein Recht hat, ven Beſitz zu verfolgen deswegen noch nicht das Recht hat. Da bei dem 
riſchen Rechtsmittel der Berechtigte eben den Schug im Beſitz erlangen will, jo kann ed ; 
weiſung, daß der Kläger ſich im Befig, eine Reallaft zu fordern, befinde, nicht genüge 
er nur darthut, daß er das Net, z. B. Zehnten von den Eingefeffenen in A zu verlan 
worben ober dad But B, auf welchem nad den Vertrag das Zehntreht ruht, gefau 
er muß barthun 69), daß er in den Beſitz bed Nechtö gekommen, daß z. B. die Zehntp 
den Zehnten geliefert, daß er die Grundzinſen bezogen habe. Es genügt aber dazu ſche 
er nur einmal zur Ausübung gekommen ift 67); eine mehrmalige Vornahme ver Kei 
zum Beligerwerb nur wegen Miöverfländniffe gefordert worden. Es ift aber, went 
Pflichtige zur Leiſtung fich bereit gezeigt hat, und über feine Abficht, dem Berechtigten | 
flung vermöge der obliegenden Pfliht zu thun, fein Zweifel obwaltet, ver Befig ſchon eı 
felbft wenn es zur wirklihen Ausübung nicht gefommen iſt 68), 3. B. weil ver Verech 

57) Auer, Stadtrecht, S. CXXX. Bluntſchli, Rechtsgeihichte, 1 416—421. 
58) Mittermaier, Grundfäße des deutſchen Brivatrehts,“$ 
59) Wenn bas Landesgeſetz, 3. B. der franzöflfche, die ——e als Mobilien erklärt, 

fich freilich die im Tert aufgeftellte Anfi 
60) In diefer Weife |prechen ältere Mefanben von ber Zinsgewere. 
'61) Daß diefes Inſtitut aus der germaniſchen Gewere (saisine) bporgig und die oft a 

Anficht der Romaniſten irrig iſt, vgl. Duncker in der Zeitſchrift für Deutſches Recht, III, 33. Mit 
Grundfäge des bentfchen Brivatrechts, I, 401. 

62) —— von 1548, 88. 56, 69. 
63) Über die Klagen vgl. Bluntfchli, ©. 277. Häberlin, ©. 168. 
64) Dunder, Lehre von den Reallaften, S. 106. Dunder in der Zeitichrift für Deutfd 

II, 96. Höpfner, Die Befigrechtstitel, S. 60, 
65) Dunder in der Zeitfchrift für Deutfches Recht, IL, 92. Seuffert in den Blättern fü 

BL. in Baiern, 1841, ©. 41. 
erall wird auch ſchon in alten Urkunden darauf alles geſtellt, daß der Berechtigte 

an Dunder i in der Zeitfchrift für Deutfches Recht, Il, 58. 
4 ie Schon alte Juriften, z. B. Chaſſanaͤus, Ad Consuet. Burgund., sub XI, $. 1, geben 

nſicht aus. 
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Yin ved Berpflichteten von der Ausübung in einem einzelnen Ball noch nicht Gebrauch ge- 
bat. Inſofern das Römifche Recht überhaupt das gemeine Recht in Deutſchland wurde, 
Richter auch berechtigt, die leitenden allgemeinen römischen Grundſätze über Befigerwerb, 

Ausäbung dur Stellvertreter auf Reallaften anzuwenden. Schwieriger ift die Entfchei- 
Bang der Frage: wie der Beſitz verloren wird? @8 find dreierlei Anfichten möglich; nach der 
Inen *9) iſt der Beſitz ſchon verloren, wenn nur die Pflihtigen die Leiſtung, auf die e8 anfommt, 
mwrließen, 3. B. wenn der Zindpflitige ven Grundzins zur gehörigen Zeit nicht bringt; 

d nad einer andern Meinung 79) die vorgängige Aufforderung des Pflihtigen durch den 
gten und die darauf ergebende beftimmte Weigerung zu leiften gefordert wird. Eine 

Anfit 71) dagegen fieht erſt dann ven Befig ald verloren an, wenn der Beredtigte, nach⸗ 
ihm die Weigerung zur Kenntniß gekommen ift, fi dabei beruhigte. Welche diefer Theo⸗ 

u die richtige ift, läßt ſich aus einem gleichförmigen deutſchen Gerichtsgebrauch nicht nach⸗ 
; bie @erichtähöfe und Sprucheollegien 7?) gehen von den verfchienenartigften Anfichten 

‚und dies um fo mehr, je leichter fih darüber ftreiten läßt, welche ver römifchen Analo- 
man zum Grunde legen will. Man fühlt bald ??), daß man mit jeder der Analogien 

enbeit fommt; man mag römifche Stellen über Verluft des Beilge® von Immobi⸗ 
der von Dienftbarkeiten zum Grunde legen und bei den legten die Reallaften den servi- 

continuis oder discontinuis gleichſtellen. Aus dem Verhältnig des Beſitzes bei Lie- 
en Täßt fi z. B. nichts in Bezug auf Meallaften folgern 7%), denn bei dem erften iſt 

Umftand, ob 3.3. ver Befiger ver Liegenichaft fie noch fo lange Zeit nicht betrat, gleich: 
‚ weil dies nicht zum Befig gehört und niemand aus der Abweſenheit des Befigerd Vor⸗ 

jiebt, während bei ven Reallaften aus der Unterlaſſung des Bezugs der Leiftung ein bi: 
Bortheil des Pilichtigen fich ergibt und der Berechtigte verliert. Etwas anderes ift es, 

un bei Liegenſchaften ein Dritter den Berechtigten aus dem Beſitz jagt und dieſer fich be- 
Am richtigſten möchte es noch fein, wenn man von dem allgemeinen römijchen Sag 

75), daß der Belig corpore verloren gebt. Hierzu kann nur ein Ereigniß genügen, 
dem bißherigen Befiger dad Bewußtſein aufdringt, daß das factifche Verhältniß auf- 

und ihm die Möglichkeit entzogen wird, die Thatſache, in welcher fein Recht fi äußert, 
zu reprobuciren. Dies tritt aber Durch die Weigerung beöjenigen ein, der die Reallaft 

foll; dadurch ift dem Berechtigten Died Bewußtſein aufgenrungen; er fann nun nidt 
, wie er will, die Reallaft geltend machen ; er muß das Hinderniß erft durch Klage aus dem 
räumen. Durd dad bloße Nichtleiſten des Pflichtigen kann Died noch nicht bewirkt wer: 

‚ denn dies ift keine außere Thatſache. Aber auch die Beruhigung des Berechtigten bei ver 
erung iſt nicht nothwendig; ebenjo wie bei den Servituten der Beſig verloren geht, wenn 

Herr des dienenden Grundſtücks thätig und unzweifelhaft die fragliche verbietet, tritt dies 
Nfteallaflen ein, wenn bie Weigerung des Pflichtigen entfchieven ausgeſprochen wird. Nicht 
Ionen läßt ſich übrigen, daß, mie dem Berfafler durch viele in deutſchen Stauten vorgekom⸗ 
me Proceſſe klar geworben ift, diefe Theorie eine Veranlaffung zu vielfachen Täufchungen, 
der Berechtigte leidet, und zu Proceßverzögerungen gibt, weil, wenn er wegen Reallaften, 
gen Beftgflörung 7°) das römifche Interbict anftellt, welches verlangt, daß der Kläger noch 
Beſitz war, er nah Monaten und oft nad Jahren angebrachtermaßen abgewiefen wirb, weil 
‚ergibt, daß der Pflichtige ſich beſtimmt gemeigert habe, und der Gerichtshof dann eine Beſitz⸗ 
jegung und nicht bloße Störung annimmt. Der traurige Zufland der Rechtsungewißheit in 
utichland tritt aud in Bezug auf die poflefforifhen Rechtsmittel recht Mar hervor. Wenn 

69) 3. B. nad Martini, De jure censuum, Kap. 9, Rr. 31. 
70) Dunder in der Zeitfchrift für Deutfches Recht, II, 78. 
71) Roßhirt im Archiv für Civilpraxis, VIN, 72. 
72) Das heidelberger Spruchcollegium hat wenigftens in neuerer Zeit bie zweite im Tert angeführte 
ſicht öfter zu Grunde gelegt. 
73) Biel Gutes darüber in Seuffert, Blätter für Rechtsanwendung, 1841, ©. 37. 
74) Seuffert in den Blättern für Rechtsanwendung, 1841, ©. 38. 
75) Dunder in der Zeitfchrift für Deutfches Recht, S. 79 fg. Mittermaier, Grundfäge bes Privat: 
18, I, 472. 
26) In alten Urkunden fommt oft dissaisina vor; dies bedeutet in der Regel Beſitzentſetzung, aber 
4 oft Befipflörung im Sinne des Römifchen Rechts. Deutfchrechtlich aufgefaßt deutet dissaisine 
fBerlegung ber Gewere und begründet die Klage wegen Berlegung. Obnehin ift es in der Braris 
ſehr mie, Befipflörung und Untfegung richtig zu unterfcheiden. Hönfner, Die Beſitzrechts⸗ 

tel, ©. 52. 
. 
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von Reallaften die Rede iſt, welche nach dem Landesgeſetz Eintragungen in öffentlige Bis 
verlangen, wird der Beſitz erft erworben fein, wenn vie geſchehene Eintragung nachgewieſen 
Die unregelmäßig geihehene Loͤſchung kann aber nicht als Befigentfegung gelten, weil & 
Löfhung nicht eine Handlung der Bartei, fondern der buchführenden Behörve 1.77) VOL 
Befiger einer Liegenſchaft, auf welcher eine Reallaft ruht, haftet nur für feine Leiſtungen, we 
zur Zeit, wo er bie Liegenſchaft befigt, fällig werben. Die Frage: ob der Befiger auch für & 
Hände hafte? ift fehr ftreitig. Die Gonfequenz der Anficht von der Dinglicfeit, der man 
unrichtige Ausdehnung unterlegte, vie Meinung, daß das Grundſtück eigentlich pflichtig fel 
jeber Befiger nur als Repräfentant befjelben belangt werde, dad verpflichtete Grundſtück 
das nämliche bleibe, die irrige Anwendung römifcher Analogien, die grundlofe Annahme ber 
hypothecaria oder die Anwendung von dem Gleichniß des Grundſtücks als fruchttrage 
Baums, von welchem die einzelnen Leiſtungen als Früchte abfallen, führte zu der firengen | 
fit 78) von der Haftung jedes Befigerd wegen Rückſtände ver Leiftungen, die unter vem Borg 
fällig wurden. Hältman an dem Grundſatz feſt, daß die Verpflichtung zur Leiſtung von Real 
Rur durch den Beſitz des Grundſtücks, auf welchem ſie ruhen, bedingt iſt, ſo kann auch jede 
für Leiſtungen in Anſpruch genommen werden, welche zur Zeit feines Beſitzes fällig mu 
denn nur der ift verpflichtet, der das Grundftüd damals bejaß, als die Teiftung fällig war 
war auch nur der damalige Befiger für die dasmals verfallene Leiftung pflichtig; es müf 
neuer Verpflichtungsgrund nachgewieſen werden, durch den auch der Nachfolger für ven 
fland in Anfpruch genommen werben fann. Died ift der Fall entweder a) wenn der jepige: 
figer der Univerfalfucceffor dedjenigen wurde, unter weldhen die Rückſtände fällig wurden, | 
wenn b) er bei dem Butsantritt die Rückſtände befonders übernahm, oder c) wenn in 
Öffentlichen Buche die Rückſtände eingefchrieben waren und bei der Transjeription des Gut 
den neuen Beliger dieſer als libernehmer der ihm aus dem Buche bekannten Rüdflänve | 
Aus den neueften Forſchungen ergibt fi, daß die Verfchievenheit ver Anjichten über Haf 
für Rückſtände vorzüglid darin ihren Grund hat, daß man nicht einig darüber iſt, ob 
zelne Leiftung dinglich verfolgt werden fann. Geht man davon aus, daß der jeweilige Bel 
als folder und folange er e8 ift, wegen einer Leiſtung verfolgt werben kann, fo ift mit dem 
geben des Bejiges des Guts auch dad Band aufgelöft, das ihn als dinglich verpflichtet zum 
flung verfelben, und fo kann nur die verfallene Leiftung als perjünliches Forderur 
gegen denjenigen eingeflagt werben, der Damals Befiger war, als die Leiſtung fällig wur 
Der neue Befiger haftet wegen der in feiner Befigzeit fällig werdenden Leiſtungen, auch m 
ihm bei dem Erwerb von der auf dem Gut ruhenden Laſt nichts geſagt wurde, weil die 
als unzertrennlich mit dem Gutsbeſitz verbunden iſt.*1) 

Bon den einzelnen Reallaſten iſt an den Orten, wohin die einſchlägigen Ausdrücke gehli 
(Grundzinſen, Fronen und fpäter von den Zehnten), gehandelt. Nur die Begründung und 
Erlöſchung der Reallaften verdient hier noch eine Erörterung. I. In Bezug auf die Begel 
dung zeigt ſich wieder die Schwierigkeit, rein deutiche Rechtöinftitute unter die Grundſätze 
Nömifhen Rechts zu ftellen. Eine große Zahl der Neallaften entfland lange vor der Berk 
tung des Römiſchen Rechts, 3.3. aus ven Verhältniflen des Schuged und’ der Feubalisät! 
Mittelalterd und aud Anfievelungen. Wollte man die Beredhtigten, im Fall der Verpflich 
feine Pfliht zur Zahlung beftreitet, wo daher der Berechtigte ſchuldig iſt, den Beweis jeh 
Rechts zu führen, anhalten, nad ven Orundfägen, die feit Verbreitung des Roͤmiſchen Rei 
gelten, die Grwerbung feined Rechts darzuthun, z. B. die Urkunde der Beftellung vorzuleg 
jo würde in einer großen Zahl von Bällen der Beweid unmöglich werden. Hier zeigt ih 
Vortheil der Beweisführung, daß der Berechtigte im unvordenklichen Beſitz des in Anfprud 
nommenen Rechts ji) befunden habe.s2) Stellt man die Frage darauf: inwiefern durch U 
abredung dad Recht auf Reallaſten erworben werben kann, fo muß man die Zeiträume un! 
feinen. Sieht man auf die Zeit, in welder dad rein Deutfche Recht galt, fo mochten zr 

77) Vgl. darüber Auer, Stadtrecht, S. CXCIX 
78) Franzke, Resolut. leg. famos. 1, res. 3, Mr. 12. Bhillipe, Privatrecht, I, 626. Dum 

Lehre von den Reallaften, ©. 106. 
79) Maurenbrecher, Privatrecht, 1, 696. Mittermaier, Grundſätze des Privatrechts, I, 476- 
80) Häberlin, S. 160. Dies wurbe auch von den fächfifchen Gerichten anerfannt. 
81) Bluuiſchli, S. 272. 
82) Diefer Befip war ja ſchon im alten Recht ein wichtiges Schupmittel. Stellen in Mittermeaiı 

Grundſätzen des deutſchen Privatrechts, I, 436. 
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erh uͤbermacht und Druck einzelner Mächtigen, welche allen in einem gewiſſen Bezirk Woh- 
ben, Die beſtimmte Bortbeile genoſſen, Laſten auflegten, manche Reallaften entftanven fein; 

ia um vechtlichen Schuß vor Bericht zu finden, mußte gewiß nod etwas hinzukommen, wo⸗ 
Ba Recht auf Reallaften als ein durch Gewere begründetes fich darſtellte. Wir fehen aus 

Urkunden, daß vie Berechtigten ſich auf ihre saisine berufen und auf ven Grund verfelben 
Serpflichteten verurtheilt murben. Diefe saisine fonnte entweder begründet werben a) durch 
Auflaſſung, welde das eigentliche Mittel, Gewere zu geben, war, ober b) wahrſcheinlich 

In eine mit gewiflen Kormen verfehene Urkunde ®3), c) durch die lange Dauer ver Gewere. 
aun das Romiſche Necht ſich verbreitete, änderten fi bie alten Rechtsanfihten. Die ehe⸗ 
je Anflaffung verſchwand ald ein gemeinrechtliche® Inftitut. Viele Zuriften fahen jegt nur 
auf den der Inveflitur vorausgegangenen Vertrag und kamen zur Behauptung ®*), daß 

der bloße Bertrag genüge; allein weder im Sinn des Nömifchen Rechts, welches durch 
räge fein ſolches ewig dauerndes auf jeden Befig ũbergehendes Verhältniß beftellen Täßt, 

Him Sinne des Deutſchen Rechts, deſſen Grundanſicht noch immer bei deutſchrechtlichen Ver⸗ 
Baiften enticheiden muß, kann die bloße Beftellung durch Vertrag genügen. Denn die Idee, 
Hein Bingliches Recht beſtellt werben ſoll, führte einft zur Auflaſſung. An vielen Orten ift 

vie Begrünbungdart des dinglichen Rechts bei dem Eigenthumsegperb; mo fie aber auch 
meld ſolche vorkommt, fehlt e8 nicht an Öffentlichen Büchern 85), in welchen dingliche Rechte 
tragen werben. Nimmt man daher auch an, daß dur Vertrag das Verhältniß zmifchen 

strabenten und ihren Liniverfalnadgfolgern begründet werben kann, fo genügt er doch 
um die Reallaft ald ewig dauernde auf jeden Beilg übergehenve zu begründen. Vieles 

darauf anfommen, ob in dem Lande öffentliche Bücher vorkommen, in welche Cigenthums⸗ 
angen eingetragen werben. ft dies ver Fall, fo wird durch dieſe Eintragung auch die 

R begründet werben können.8%6) In Bezug auf die Verjährung flebt feft, dag im Sinn 
Deutichen Rechts durch den Menfchengedenfen überfleigenden Beilg des Rechts daſſelbe er- 
ben werben fann, worauß bie fpätern Juriften die fogenannte unvordenkliche Verjährung 

baben.?”) In Anfehung der Erwerbung der Reallaften durd eine beflimmte Zeit 
ch dauernde Verjährung iſt ed zwar richtig, daß in vielen deutfchen Ländern 98) eine ſolche 

Bhrung zugelaflen ift, weil man entweder die Arialogie der Servitutenverjährung durch 
eedfelung auch auf Reallaften anwendete oder davon ausging, daß alle dinglichen echte 
Berjährung erworben werden können; allein wo fein Landesgeſet eine ſolche Verjährung 
sallaften annimmt, ift ver Richter nicht berechtigt 29), Neallaften durch Verjährung als be⸗ 

anzunehmen; denn dad Deutſche Recht, das zunächſt bei deutſchrechtlichen Inftituten ent- 
den muß, kannte Feine foldhe Verjährung, und das Nömifche Recht bietet eine Norm dar, 
alle dinglichen Rechte durch Verjährung erworben werben können. Zwar hat man, um die 
negatoria auszuſchließen, die vreipigjährige Klagenverjährung anzuwenden geratben 99), 

a mit Unrecht würde man die Verjährung jener Klage da anfangen laſſen, wo die Leiftung 
erſten mal geforvert wird; mit jeder neuen Einforderung erwächſt auch wiener pas Recht 

Rage, und die dreißigjährige Leiſtung mag zwar demjenigen, der auf ſolche Leiftung fi 
Paten kann, im Befigproceh vortheilbaft fein; aber das Necht felbft hat er dadurch nicht er⸗ 
fen. 11. Auch in Bezug auf die Erlöfhung der Reallaften kann man die Verjährung nicht als 
Sungsgrund anerkennen 91), obwol manche Landesgeſetze dieſen Grund ald genügend an: 

fa. Zwar wird dad Recht, eine einzelne fällig gemorbene Leiftung zu fordern, burd Ver: 
ung infofern vertilgt werden, als die Klage wegen jener Leiſtung in 30 Jahren verjährt 
h; allein daraus folgt nicht, daß auch das ganze Recht durch Nichtgebraudy während 30 Jahre 

gehe. Auch Hier führt das rein Deutſche Recht, das entſcheiden muß, nicht auf die An- 
einer folhen Verjährung, und das Nömifche Recht gibt zwar die Klagenverjährung und 

8) In einer Urkunde von 1267 in Schöpflin, Alsatia dipl., I, 459, fommt wenigftens eine traditio 
torporalis Possessio per praesens instrumentum vor. 
4) Maurenbrecher, I, 699. Phillips, I, 629. 
5) Über Wichtigfeit der Eintragung in derfelben Stunde von der Leibzucht, ©. 418. Zeitfchrift 
harheffifcges Recht, ©. 162. 
86) Bluntſchli, S. 274, der mehrere Unterfcheidungen macht. 
87) Duncker, Lehre von den Reallaften, S. 148. 
88) Haubold, Sächſiſches Recht, S. 547. Bon Helen: Seitfchrift für kurheſſiſches Recht, IL, 162. 
89) Mittermaier'sYrundfäge des Brivatrechte, I, 624, vgl. mit Dunder, 6.141. Bluntſchli. S. 275. 
90) Dunder, ©. 142. 91) Phillips, Brivatrecht, I, 680. Meanrenbrecher, I, 708. 
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lologen und Schulmänner von einer immer größern Zahl von Realſchulmännern beſucht wer 
denen man die willigfte Aufnahme entgegenbringt, wie 3. B. 1864 in Hannover gefie 
Auf die wifenfhaftlihe Bewegung auf diefem Gebiet genauer einzugehen fcheint hier nid 
Drt, wol aber geboten, nachzuweiſen, was von den Regierungen in der Sache gefcheben if, 
einige Notizen von dem Beftande der Realfchulen zu geben. - 

In Preußen wie im ganzen nörbliden Deutichland waren es mit feltenen Ausnaf 
ftäbtifche Gemeinmefen, von denen die Gründung und Grhaltung dffentlicher Nealfchulen. 
höherer Bürgerfchulen ausging. Natürlid mußte deshalb ihre Einrihtung eine verſchü 
artige werden. Theils vie Vermehrung derſelben, theild das Verlangen nad) Befriedigum 
wachſenden Bepürfnifles und nach Beilegung von Rechten, wie fie nur der Staat geben feı 
forderte die Negierungen auf, vegelnd und ſchaffend einzutreten. Der erfte Schritt, den die y 
Bifche Regierung that, war der Erlaß eines Reglements (vom 20. April 1831) für die Pr 
der Candidaten des höhern Schulamtd. Darin werben die höhern Bürgerjchulen als Ar 
bezeichnet, die eine wiflenfchaftlihe Vorbildung bezweden, viefe aber überwiegend bu 
Unterricht in der Mathematik und ven Naturmiflenfchaften, durch Hiftorifche und geogr 
Kenntniffe und durch ein genauered Studium ber vaterländijchen und der franzdilichen & 
zu erreichen ſuchen, ohne den Unterricht in der lateiniſchen Sprache auszuſchließen. (DBg 
glements für die Prüfungen zum höhern Schulamt in Preußen‘, herausgegeben von En.f 
hade, Berlin 1858.) Darauf folgte unter vem 8. März 1832 die „Vorläufige Inftructie 
die an ven höhern Bürger: und Realſchulen anzuorbnenden Entlafjungsprüfungen‘‘. DR 
jelben war denjenigen, welche den Unterricht in einer „vollftännigen‘‘ böhern Bürgerfch 
in einer Realſchule genoffen hatten und mit genügenven Kenntnifjen aus derſelben entlaffe 
den Eonnten, die bisher an den Beſuch der obern Gymnaſialklaſſen gefnüpfte Berehtigumg 
einjährigen freiwilligen Militärvienft, zum Eintritt in das Poſt-, Forſt- und Baufach 
die Bureaur ver Provinzialbehörven zugelihert. Man Eann diefe Inftruction als epochemg 
anjehen, nicht blos für Preußen, fonvdern aud für die Länder, auf welche vaflelbe feit fein 
bebung unter Stein und Hardenberg namentlih im öffentlichen Unterricht maßgebenk 
gewirkt bat, indem fie den Realſchulen eine beftimmte Aufgabe ftellte und an deren @ 
gewiſſe Rechte fnüpfte, ohne eine freie indivinuelle Geftaltung der einzelnen Realſchule 
Örtlihen Verhältniffen und Bedürfniſſen ganz auszufhließen. Unter dem Minifter @ 
wurde aber 18541 eine Beſchränkung dahin getroffen, daß nur denjenigen Zöglingen bei 
ihulen und Höhern Bürgerfchulen, welche in der Prüfung den hinreichenden Brad der:Befä 
in der lateiniſchen Sprache nachwieſen, das Zeugniß ver Reife audgefertigt werben dürfe. 
dem eine im Jahre 1849 einberufene Konferenz von 31 Schulmännern der Monardie z 
gutachtung eines vom Minifterium der geiftlichen u.|.w. Angelegenheiten vorgelegten Ent 
der Neorganifation des böhern Schulweſens (vgl. C. A. W. Krufe, „Die Reorganif 
entwürfe für das höhere Schulweſen“, Elberfeld 1849) ohne äußern Erfolg gebliebe 
bevorzugte das Minifterium von ver Heydt und von Raumer fühlbar die Gewerbjchule 
Gymnaſien zum Nachtheil ver Realſchulen. Erſt der Bultusminifter von Bethmann⸗ 
wendete den leßtern wieder die Gunſt der Regierung zu, freilid auch nicht, ohne ihnen | 
Bedingungen aufzulegen. Unter ihm erfchien die „Unterrichts- und Prüfungsoronu 
Realſchulen und der höhern Bürgerſchulen““ vom 6. Ort. 1859, welche auf Gutachten 
die von den Provinzialbehörden auf Grund von eingeforberten Öutachten ver Realſchuldire 
eingereicht worden waren. Diefe Ordnung, welche heute noch maßgebend ift, jtellt den 
Lehranftalten, welchen fie gilt, ven gemeinfamen Zwed, eine allgemein wiflenfchaftliche B 
dung zu denjenigen Berufsarten zu gewähren, für welche Univerfitätöftunien nicht erfor 
find, und unterfiheivet Nealfchulen, welche ein Syſtem von ſechs aufſteigenden Klaffen 
und höhere Bürgerſchulen, die von derfelben Grundlage aus zu einer geringern Zap 
Klaffen auffleigen, theilt aber zugleich die Realſchulen in ſolche erjter und zweiter Ordnun 
dem nur diejenigen der erften Ordnung zugezählt werden, welche Selbflänvigfeit als f 
Lehranftalten und Vollftändigfeit des vorgefähriebenen Lehrcurſus und Lehrplans befigen 
zweijährige Gurfe in der obern Klaffe). Das Lateiniihe?) ift wie dad Engliſche Wehe 
Realſchulen und für die höhern Bürgerſchulen verbindlicher Lehrgegenftand. Das Recht 

2) Dies muß auch heute nody ale ein Streitobject im Realſchulweſen betrachtet werden. Zut Di 
tirung darüber dient vorzüglid: Stimmen aus Nord: und Süpdeutfchjand über den Werth res di 
für die Realfchule, gefammelt im Jahre 1859 von C. U. Kletke (Breslau). 
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freiwilligen Militärvienft erlangen die Schüler der höhern Bürgerfchulen erſt durch 
g des Abiturienteneramens, die Schüler der Realihulen zweiter Ordnung, nachdem 

halbes Jahr in Brima, die der Realſchulen erfter Ordnung, wenn fie ein halbes Jahr in 
geieflen Haben. Den mit vem Zeugniß der Reife entlaffenen Schülern der Realſchulen 

hr Ordnung find ausgedehntere Rechte zugeſtanden als denen der zweiten, wodurch jie in 
Mrfacher Beziehung den Gymnaſialſchülern gleichgeftellt werden. (Bgl. Mushade, „Samm- 
Rs aller noch gültigen, das preußiſche Realſchulweſen betreffenden Befepe und Verordnungen“, 
kün 1851, fortgeſetzt in deſſen Schulkalender, von welchem 1865 der 14. Jahrgang erfhienen 
karaus: „„Shronologifdhe Überjicht der in ven 12 Jahrgängen des Schulfalenders enthalte: 
Säule und Lehrer betreffenden Geſetze, Verordnungen u. ſ. w.“, Berlin 1864.) Bon 

Seiten her hat diefe Unterricht: und Prüfungsordnung Angriffe erfahren, zum Theil 
ſcharfe (3.8. in „Sechs Artikel wider die Unterrihtd- und Prüfungsordnung u. f. w.“, 

em preußifhen Schulmann, zweite Auflage, Danzig 1861), auf die Hier einzugeben 
wie eine eigene Beurtheilung daran zu knüpfen ver Raum nidt verflattet. Im Jahre 
befanden in Preußen 65 vom Minifterium anerkannte Realſchulen, von, denen 50 feit 
entſtanden find, und 17 ebenfo anerkannte höhere Bürgerihulen. Bon den Realſchulen 
53 erfler und 12 zweiterOrpnung. (Vgl. Wieſe, „Das höhere Schulweſen in Preußen‘, 
1864.) 
Königreich Sachſen wurde die erſte öffentliche Realſchule 1834 dur den Director 

el (geft. 1862) in Leipzig nach einem noch heute durch feine Cinfachheit und weile Be⸗ 
g fich empfehlenden Plan als ſtädtiſche Anflalt errichtet. Die von der Regierung ge- 

un Gewerbſchulen erwiejen fi ald unzweckmäßig; nur eine derfelben wurde beibehalten, 
Themnig, und 1863 zu einer höhern erhoben, die zwei andern in Blauen und Sittau ver: 

man in Realſchulen und verband fie mit den dortigen Gomnafien, nachdem eine vom 
Beger in Dresden verfahte Petition im Jahre 1845 ‘ver Ständeverfammlung die Foͤr⸗ 
des Realſchulweſens and Herz gelegt hatte. Zwei frühere Lateinjcyulen in Dresden und 
) das Lyceum in Annaberg waren ſchon zu Realſchulen umgeftaltet und 1857 eine neue 

in Ghemnig dazugefonmen, als die Regierung die Nothwendigkeit erfannte, ven 
im Lande eine gejegliche Bafts zu geben. Schon im Jahre 1848 Hatte jie ein Regu⸗ 

für die Candidaten des höhern Schulamts zu haltenden Prüfungen betreffend, erlaffen; 
1860 folgte das mit einer Anzahl einberufener Schulmänner berathene „Regulativ 

Realſchulen“ (vom 2. Juli), deſſen Beobachtung fie zur Bedingung ihrer Anerfennung 
r Realſchulen und der Zutheilung des damit verbundenen Rechts der ven Übergang in 

höhere Fachſchulen eröffnenden Maturitätöprüfung machte. Mit der preußifchen Ordnung 
1859 Hat eB zwar gleiche Bafid und fchreibt es gleiche Klaſſenzahl (ſechs) vor, es verlangt 
burchgängig nur einjährige Curſe und ftellt das Lateiniſche nur facultativ hin. In Detail: 

ngen leiftet e8 unter allen ung befannten Regulativen wol am meiften, nicht zu feinem 

der Schulen Vortheil, weil ed ven nad) oͤrtlichen Bedingungen und Bedürfniſſen zu bemei- 
en Schuleinridhtungen zu wenig Spielraum gewährt und durch Abweihungen, die man 

toch Hat gelten lafjen müſſen, in jeinem Anfehen beeinträdtigt wird. Die jieben angeführ- 

Realjchulen find nad ihrer Reorganifation als regulativmäpige anerkannt und bißher die 

igen im Königreih Sachen geblieben. 
Das Königreih Hannover hat nur Bine höhere Bürgerſchule in der Stadt Hannover ald 

känpige Realſchule und eine neben dem Öynınafium beftehenvde Realſchule unter -einem be- 
ern Director in Lüneburg, während in 13 Gymnaiien Realklaſſen eingerichtet find. Es 

de zu weit führen, wollten wir den Realſchulenbeſtand in den Eleinern deutſchen Staaten 

ihnen. Man findet ihn genau angegeben in dem ſchon genannten alljährlich erſcheinenden 

ulkalender von Mushade, doch muß bemerkt werden, daß hier und da, 3.2. in Naflau 

) Schulanftalten ven Namen von Realſchulen führen, welde nicht anderes ald gewöhnliche 
tgerfchulen find. 
In Süddeutſchland ging die oͤſterreichiſche Regierung mit allgemeinern Maßregeln zur 

berung des Realſchulweſens ſchon im vorigen Jahrhundert voran. Sie verordnete zur Vor: 
ung des Handwerkers und des Kaufmannd die Errichtung von Normal-, Haupt: und In= 

riefäulen. Die erfle Normalſchule wurde 1771 in Wien eröffnet und ein Generaldecret 

: 6. Dec. 1774 ſchrieb Normalſchulen in den Provinzen vor. Solche entſtanden 1774 in 

abruc, 1775 in Prag und in Graz, 1776 in Linz. Induſtrieſchulen beſtanden ſchon vor 

taate-Bexifon. XII. 19 
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1777, zehn Jahre ſpäter gab es deren 100 in Böhmen allein. Alle dieſe Schulen geriethen « 
nad und nad) in Verfall. Im Jahre 1804 verfügte ein Hofbecret die Gründung von ‚IM 
und Bürgerfchulen”. Bon ven dadurd ind Leben gerufenen Anftalten befanden zu Anl 
des Jahres 1840 noch 7 Realſchulen in Wien, Prag, Brünn, Trieft, Rafonig und Re 
berg, neben viefen zahlreiche vierklaffige Normalhauptfhulen. Bis 1849 kamen zu ih 
Realſchulen zu Innsbrud, Klagenfurt und Graz. Das neue Öffentliche Leben, welches die A 
1848 und 1849 in Öfterreich erweckt hatten, follte auch auf dem Gebiet des Öffentlichen 
richts Früchte tragen. Auf den vom Negierungspräfidenten Grafen Leo Thun ausgegangk 
Entwurf für die Organifation von Realfhulen vom Jahre 1849 folgten veffen am 2.8 
1851 von Kaifer genehmigte Anträge auf Errichtung neuer Realihulen und Neorganift 
beftebenver. (Bgl. H. J. Bidermann, „Die tehnifdye Bildung im Kaiſerthum Oſterreich“, 
1854.) Nach denſelben ſollten vie Realſchulen, wie die zeither ſchon in Wien und Prag «x 
technifchen Inflituten beftehenden thatſächlich wären, theild Vorbereitungsanftalten für 
technische Inftitute fein, theild ven Schülern, die nicht in ſolche überzugehen gefonnen ſeien 
jenige Bildung auf dem technifchen Gebiete verfchaffen, welche ohne tiefere wiſſenſchaftlicht 
dien erreicht werben koͤnne. Deshalb wurden Ober- und Unterrealfchulen von je brei] 
gängen unterfhieden, von denen die legtern für jich beftehen Eönnen, während vie 
Borhandenfein einer Uinterrealfhule an demfelben Ort unter einer und verjelben Leitung 
ihr voraußfegen. Zür diejenigen Schüler, welche ſich frühzeitig den Gewerben zuwenden 
doch noch einigen über das Maß der Volksoſchule Hinausgehenven Fachunterricht genießen 
beftehen außerdem Unterrealfchulen mit nur zwei Sahrgängen. Bon den Unterrichtsgege 
ben ift das Lateiniſche ganz ausgefchloffen, ſind die fremden Spraden nicht verbindlich; 
den verbindlichen Lehrgegenſtänden figurirt Wechſel- und Zolltunde, Maſchinenlehre, Bad 
in Verbindung mit Zeichnen; für Unterrealſchüler und ven erften Jahrgang ver Oberrenil 
kommt Modelliren hinzu. Im Lehrplan der Unterrealſchule find für die obere oder dritte 
6 Stunden Chemie, für die erfte oder unterſte Klaffe 10 Stunden geometrifches Zeichn 
Verbindung mit Geometrie, für die zweite und dritte Klaſſe 8 Stunden Freihandzeichnet 
geihrieben. Man fieht, wie Hier hauptſächlich das im gewerblichen Leben Brauchbare is 
dem fv jugendlichen Alter ver Schüler ganz unzuträglichen Ausdehnung berüdfichtigt WR 
wie die Unterrichtögegenflände, welche Geift und Charakter vorzugsweife zu bilden geeige 
zu kurz kommen müflen. Und es fehlt in Oſterreich ſelbſt nicht an berufenen Stimmen, 
Stab über das vorgeſchriebene Unterrichtsſyſtem brechen (z. B. in der 1863 eingege 
„Zeitſchrift für Realſchulen und Gymnaſien“ von Kopetzky, Kraͤl und Warhanek und in 
Fortſetzung, der „Unterrichtszeitung für Oſterreich“ von Gehlen und Warhanek, 1864).7 
Jahre 1863 beſtanden in den deutſchen Ländern Oſterreichs 19 Ober: und 86 Unteil 
ſchulen. 

Im Koͤnigreich Baiern (Vgl. Schmid, „Encyklopädie des geſammten Erziehungs: 
Unterrichtsweſens“, Gotha 1859 fg., I, 458 fg., und Hopf, „Entwickelung des Realfcgulum 
in Nürnberg”, Fürth 1854) wurde 1808 der erſte Anfang im Realſchulweſen gemacht mil 
für die vereinigten Provinzen von Niethammer entworfenen „allgemeinen Normativ". Def 
ftellt dem Gymnaſium das Realinftitut, dem Progymnaſium die Realfchule parallel gegen 
weift in die Realſchule Knaben von 10—14 Jahren zur Vorbildung für das bürgerliche 2 
durch Unterricht in der deutſchen und franzoͤſiſchen Sprache, durch Die Elementeder Raturgel 
und Mathematik und durch das Zeichnen und läßt diefe Disciplinen im Nealinftitut, meld 
Weg zum akademiſchen Studium bahnen und eine Vorbereitungsanftalt für den Fünftigen 
meraliften und Naturforfcher fein foll, vier Jahrescurſe hindurch erweitern, ferner Beft 
nebft den allgemeinen philoſophiſchen Wiffenfchaften und auch italienifche Sprache lehren. ? 
inflitute entflanden nur in Nürnberg (unter &. H. Schubert 1809—16) und in Aug 
Realſchulen gab e# in allen größern und den meiſten Mittelftäpten, zum Theil mit Brogymm 
verbunden. Im Jahre 1816 wurden die Realinftitute als einer fihern Bafis entbehrend 
gelöft, die Realſchulen in Höhere Bürgerfchulen umgewandelt, ohne daß fie darum etwas at 
al8 gewöhnliche Bürgerjchulen geworden wären. Dem weiter gehenden Bedürfniß bie 
Privatihulen, Handwerkerſchulen, polytechnifche Anftalten, in denen vorzugsweiſe Zeignen # 
die mathematifchen Disciplinen gelehrt wurden. König Ludwig I. erließ am 16. Yebr. 18 
den Befehl, in allen größern Städten technifche Zehranftalten zu gründen, denen am 4.% 
1836 eine Bollzugsinftruction gegeben wurde. Den techniſchen Schulen, auf welche die Feu 

x 
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saufgehobenen höhern Bürgerichulen übergeben follten, wurde aufgegeben, „die Kunft in die 
werbe zu übertragen und den Beichäftöbetrieb felbft auf jene Stufe zu bringen, welche den 

ritten der Technik und der nothwendigen Goncurrenz mit der Juduflrie des Auslandes 
. Demgemäß jollten fie vorbereiten 1) auf den reinen Kunftberuf, 2) auf die tech⸗ 

Zweige des öffentlichen Dienftes, als: Bau:, Berg:, Salinen: und Forftmefen, 3) auf 
iſche Zweige des bürgerlichen Lebens, 4) auf rein bürgerliche Berufsarten, beſonders auf 

Jıstionellen Betrieb von Fabriken u. ſ. w. Diefe techniſchen Lehranftalten gliederten ſich in 
adwirthſchafts- und Gemwerbichulen, welche Schüler mit dem zwölften Jahre aufnehmen 

kei Jahrescurſe umfaſſen (jolder Anflalten beftanden bis in die neuere Zeit 26), und die 
niſchen Schulen (techniſche Lyceen), gleichfalls mit drei Jahrescurſen (in Münden, Nürn: 
und Augsburg, Cintrittsalter: das vollendete funfzehnte Lebensjahr). Die ungünſtigen 
ıngen, bie man mit diefer Einrichtung machen mußte, führten zu der neueften „Schul: 
g für bie technijchen Lehranſtalten im Königreich Baiern‘' vom 14. Mai 1864. Nach 

Ben jollen unter vem Staatöminifteriun ded Handels und der öffentlichen Arbeiten ald tech⸗ 
g Schranflalten die Gewerbidule, dad Realgymnaflum und die polytechniſche Schule be: 

Die Gewerbſchule ſchließt fi mit drei @urien an die Volksſchule und tritt an die Stelle 
pnherigen Landwirthſchafts- und Gewerbſchule; das Realgymnaflum jegt, mit vem huma⸗ 
en Gymnaſium parallel laufend, den linterricht einer vollftändigen Lateinſchule in vier 

a fort und erweitert ihn; fie befähigt durch ihr Abſolutorium zum Eintritt in bie polytech⸗ 
Säule (nur ine in Münden) fowie zum Übertritt auf die Univerfität für Studien, melde 
8 den engern Kreis der Facultatöwillenichaften fallen. Der Lehrplan des Realgymna: 
der uns bier vorzugsweiſe angeht, verlangt außer den mathematiſchen Didciplinen, die 

ben Elementen der höhern Analyiis und der analytiichen Geometrie abichließen, in allen 
Burjen 6 Stunden wöchentlich Zeichnen, in den zwei obern Gurfen mit Bofjiren und Mo: 
en, nur in dem zweiten Gurfus Zoologie und Botanik in 4 Stunden, Phyſik im dritten Cur⸗ 
8 Stunden, Mineralogie und Chemie im vierten Curſus in 5 Stunden, nur in den zwei 

a Surfen Geographie und in den beiden obern Geihichte in je 2 Stunden und außer der 
m Sprache, die auf die drei untern Gurfe mit refp. 4, 3 und 2 Stunden beichräntt ift, 

He, fran zoͤſiſche und engliihe Sprache, die legte aber nur in dem vierten Curſus in 4 Stun: 
das Srperiment, welches nad dieſem Blan offenbar damit gemacht werden foll, daß manche 

linen nicht neben=, fondern nacheinander und noch dazu in zum Theil fehr geringer Stun: 
gelehrt werven, dürfte jih in Schulen jchwerlich bewähren; ebenfo wenig Ausſicht auf 

erfreulicden Erfolg eröffnet, was man mit ſparſamer Hand der Mutterjpradhe und den 
m modernen Sprachen (daß Lateiniſche ift dagegen in den beiden untern Curſen mit 4, 
beiden obern mit 3 Stunden bedacht) mie der Geographie und Geſchichte zugemeflen hat. 

Würtemberg find vie Realfhulen in Betreff des Alters der Schüler und der dienft: 
Stellung der Lehrer Parallelanftalten der Lateinſchulen, welche ihre Schüler bis zum 
baten Lebensjahre behalten, und ed wird darin außer ven Realien daß Franzoͤſiſche, nicht 
Lateiniſche gelehrt; fie erheben ſich alſo nicht weientlich über vie Bürgerſchulen des nörd⸗ 

Deutſchland, unterjcheiden ſich aber, wie ed fcheint, darin, daß jie mehr Realien im engern 
treiben als diefe. An manden diefer Realſchulen wird der Unterricht noch über dad vier: 
eJohr hinaus in einer obern Abıheilung fortgeſetzt, die theild auf die polgtechnifche Schule, 
auf die hHöhern Gewerbe vorbereitet. Diefe nennt man Oberrealichulen, und dergleichen 

fen in Stuttgart, Uln, Heilbronn, Ludwigsburg, Ehlingen, Reutlingen, Tübingen, Rott: 
ind Hall. 
In Baden, wo eine große Anzahl Schulen (32) den Namen höherer Bürgerſchulen füh- 

‚bon Denen aber nur einige wenige, wie die in Karlörube, Heidelberg und Manheim, An: 
& auf venfelben zu machen haben, fieht wie für dad ganze Schulwefen, fo auch für die Neal: 
hoͤhern Bürgerjhulen eine neue Ordnung in Ausſicht. 
KBie weit im Auslande das Realſchulweſen Boden gemonnen und wie eö dort ſich einge: 
et bat, fönnen wir hier nicht verfolgen; ohne Selbftüberhebung darf wol gefagt werben, daß 

auswärts fait überall, wo eine Pflege des öffentlichen Unterrichts flattfindet, unſere Schu- 
ls Die Vorläufer auf diefem Gebiet betrachtet, wie der zahlreiche Befud aus der Berne zu 

geſendeter Schulbeamten und Schulmänner zu erkennen gibt. 
C. IH. Wagner. 

Webellion, ſ. Hochverrath und Nevolufion. 19° 
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Rechnungswefen ded Staats. Die Hier einfhlagenden Fragen des allgeme 
Staatsrechts find in den Art. Budget und Finanzwefen von einer Autorität erften Ra 
bereitö erörtert, e8 bleibt nur übrig, das Wichtigfte über die Technik des Staatsrehne 
weſens beizubringen, ſoweit Diefelbe von allgemeinerm Intereſſe ift. Ä 

Das Staatd: oder Kameralrechnungsweſen im meitern Sinne umfaßt alle diejenigen 
richtungen und Thätigfeiten, welche dem Zweck dienen, das ſächliche Staatdvermögen wie U 
Vermehrung, Verminderung oder Kormverwandlung nad) Art und Menge in georbneten 
lihen Niederſchriften varzuftellen, die Nichtigkeit dieſer Darftellungen zu fihern, es fe 
ftellen, weldde Sunmen oder Werthe vie einzelnen Verwaltungen und Perfonen wegen 
ihnen anvertrauten Theile des Staatövermögend zu vertreten haben, barüber zu wachen, 
dieſer Verbindlichfeit nachgefommen werde, der höchſten Staatsgewalt aber und ven viäy 
renden Oberbehörden jederzeit einen Überblick über die Erfolge der Staatswirthſchaft und 
bie Bebürfniffe und Mittel verfelben zu verſchaffen. in fpecififcher Unterſchied zmifgen 
Grunpfägen für dad Staatörehnungsmweien und denen für dad Rechnungsweſen größeres 
meinden, Stiftungen, Domänen, Genoflenfchaften u. ſ. w. befteht nicht; der Unterjchie 
nur in der größern Mannichfaltigkeit ver Gegenftände des erftern, indem wichtige Theile 
ben (Heer und Flotte, ſtehende Gefandtichaften u. |. wm), im Gommunal> u. ſ. w. Haushe 
mals vorfonmen Eünnen. Das Staatsrechnungsweſen iſt daher fehr geeignet, der Org 
tion de8 communlichen u. f. w. Haushalts zum Mufter zu dienen, wie andererſeits die 
fhritte der Vermoͤgenswiſſenſchaft und deren Bethätigung bei geſellſchaftlichen Privat 
nehmungen (Fabriken, Eifenbahnen) nicht ohne fürdernden Einfluß auf die gleihartigen 
des Staatsrechnungsweſens geblieben find. 

Das Staatsrechnungsweſen in dem Sinne, in welchem ed nad) dem Plan dieſes Werl 
aufzufaffen ift, pflegt man einzutheilen in A. eigentlihes Rechnungsweien, B. Etatweſe 
C. Rafjenwefen; zu befferer Liberficht des Stoffs mollen wir aber A zerlegen in I. Red 
führung, II. Rechnungsreviſion und II. Buchhaltung; ferner B in IV. Etatsaufftellung 
V. Rechenſchaftsablegung, wogegen C (hier VI.) feiner Gliederung bedarf. 

I. Staatsrehnungsführung. Sie befteht aus der Gefammtheit ver in einem 
während eines gewiflen Zeitraums durch Zahlen und erläuternden Text bewirkten amtlich; 
neten Aufzeichnungen über ven Zuftand und die Veränderungen des Staatövermögen 
jeiner einzelnen Theile. Sie vertheilt fih auf eine große Zahl von Perſonen verſchick 
Rangftellung, von denen jede nur mit den in ihrem Geſchäftsbereich jich ereignenven W 
ſchaftlichen Thatſachen zu thun hat und fo zu Erreihung des Gefammtzield beiträgt. Fir 
Rechnungsführer nieverer Ordnung beſchränken fid die Rechnungsgeſchäfte auf die Erhe 
von Staatseinfünften, Beftreitung gewiffer fharf begrenzter Ausgaben und Ablieferung 
Überfchuffes an eine bezeichnete Kaflenftelle, oder auf Beftreitung von Ausgaben mittels d 
ihnen anvertrauten Berechnungsgeldes und periopifhe Nachweiſung diefer Ausgaben; fig 
dere ift mit der Ermächtigung zur Einnahmenerhebung und Ausgabenbeftreitung eine 
mögendverwaltung verbunden. Befteht da8 zu verwältende Staatsvermögen nicht blos in & 
beftänden (Außenftände und Schulden eingerechnet), fonvdern zugleih in Naturalien, b 
lihen Inventarien, Immobiliarbeſitz, fo find über jede diefer Vermögendflaffen abgefor 
Niederfchriften zu Halten. Die Niederfchriften werben ſolchenfalls zerfallen in die Geldrechr 
die Naturalrechnung (mit oder ohne Beranfchlagung des Geldwerths der Naturalien), baf 
ventarienz(Gerätbichaften-)Berzeihnig und das Berzeihniß der Immobilien. Bei ein 
dern Verfahren würde (da für Naturalien u. ſ. w. nur ein mehr oder weniger unguverläf 
Schätzungswerth ji ermitteln läßt) ein Hauptzweck ver Rechnungsführung unerreiht 6 
die Vertretungen des Nehnungsführerd nad Dualität und Quantität auf das Schärfe 
zuftellen. 

Als allgemeine Erforderniffe jeder Rebnung find anerkannt: Wahrheit, Vollſtä 
Belegung der Rehinungsangaben, gute Anordnung der einzelnen Aufzeihnungen unter 
mäßiger Benugung der Tabellenform, gleihmäßige Art der Darftellung, Kürze, Einf: 
und Beflimmtheit des Ausdrucks, gute reine Schrift ohne Durchſtreichung und Aus 
gute räumliche, dem Auge wohlthuende und ven Üiberblic erleichternde Anordnung. uͤber 
Form der Rechnungsbücher find von den zuftändigen Oberbehörden Inftructionen nebſt 
gehörigen, mit Probeeinträgen verfehenen Muftern oder Formularen zu ertheilen. Xeere, 
den Gebraud vorbereitete Formulare find durch Lithographie oder Typendruck zu verviel 
gen und ben Rechnungsämtern nad ihrem Jahresbedarf zuzuftellen, theild um ven großen ® 
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un auch Koſtenaufwand zu vermeiden, ven die Anlegung mit der Feder verurfachen 
heils um die Gleichmäßigkeit und Vorſchriftmäßigkeit ver Handhabung zu ſichern.1) 
Berzeichniſſe über das Geräthinventar und den Immobiliarbeſitz, namentlich über letz⸗ 
nen für mehrere Jahre fortgeführt werden; Geld: und Naturalrehnungen aber find 
resabſchnitten zu führen, wenn nit ausnahmöweife für einzelne Verwaltungszweige, 
‚gfall der Jahresrechnungen, vierteljährlih Nechnungsablegung angeordnet if. Das 

Siahr richtet fich nad) dem Budget: oder Finanzjahre. Es fallt nicht in allen Staaten 
Ralenderjahre zuſammen; im britifhen Reich 3.3. beginnt ed mit dem 1. April, in 
und Würtemberg mit dem 1. Juli, in Baiern mit den 1. Dct., doch bildet das Ka: 
e den natürliäften Abſchnitt und verdient ven Vorzug. Deshalb hat man in Oſter⸗ 
es zeither mit dem legten October ſchloß, neuerlich das bürgerliche Jahr auch als Fi⸗ 
angenommen, obgleich für die Übergangsperiode die Unbequemlichkeit entftand, daß 
a neubegrenzten Finanzjahre eines von 14 Monaten vorangeht und bejondere Vor: 
ı zu treifen waren, um bei Rückblicken auf die Vergangenheit das Übergangsjahr zu 
ungen braudbar zu machen. | 
zebräuchlichſten Hülfsmittel der Nechnungsführung find: dad Tagebuch (Journal), 
le Einnahmen und Ausgaben fofort bei ihrem Eintritt (bei Erhebung von Gefällen 
jegenwart des Einzahlerd und bevor ihm Quittung ertheilt wird) nad) ihrer Zeitfolge 
rt werben, und dad Hand: oder Hauptbud (Manual), weldes die Einnahmen und 
ınad Gruppen ordnet, jo nämlich, daß das Manual in ebenfo viele Abjchnitte zerfällt, 
ihme- und Ausgabefategorien (im Sinne des für den bezüglichen Wirthſchaftszweig 
ebenen Rubrikenſyſtems) vorfommen fönnen, und innerhalb jedes Manualabſchnitté 
ben angehörenven einzelnen Poſten (beziehentlich die aus Hülfsbüchern entnonmenen 
eträge) eingetragen werden. Dan muß darauf Bedacht nehmen, daß dad Manual 
18 Goncept ver an die Graminationsbehörde einzureihenden Jahres- oder Hauptrech⸗ 
en kann; namentlich wird died für Gentralfaflen, überhaupt dann ausführbar fein, 
rechnungsführende Stelle nur mit Geld oder Geldrepräfentationdmitteln, aber nicht 
ralwirthſchaft zu thun hat. Bei den Amtöftellen für die Abgabenerhebung, wo wenige 
jenügen, um die erhobenen Geldpoſten nach ihren Kategorien zu zergliedern, erfüllt 
:egifter die Zwecke des Journals wie des Manuals; überhaupt find Die von Nothwen⸗ 
rt Zwedmäßigfeit gebotenen Modificationen überaus verichieden.?) 
Jahresrehnung hat den ſyſtematiſch geordneten Nachweis aller innerhalb des Red: 
res vorgefommenen wirthfchaftlihen Ihatjachen in gedrängter Kürze und doch mit der 
Begründung zu liefern. Soll nun, wie oben gefagt, das Manual zugleich ald Eon: 
ahresrechnung dienen, jo empfiehlt es ſich, daſſelbe mit Geldſpalten für jeden Monat 
ungsjahres zu verfehen, jever zu erwartenden Einnahme oder Ausgabe im voraud den 

des Etats ihr gebührenvden Plag anzuweiſen und die Einträge fo zu bewirken, daß, 
das Manual einerfeitd den monatlichen Kaſſenabſchluß nachweiſt, andererfeitö auch die 

gehörenden Theilzahlungen in Eine Jahresſumme ſich vereinigen laflen. 
ie Sahresrehnung unfpannende Zeitraum ift mit dem Finanziahre iventifh. Stüd- 
n auf nur einen Theil des Rechnungsjahres Famen früher bei einen Wechſel in der 

ꝛs Rechnungsführers häufig vor; in neuerer Zeit find fie mit Recht außer Gebrauch 

1, da jie feine vollſtändige Überjlcht bieten, alle daraus zu ziehenden Vergleichungen er: 

und mande andere Unannehmlichkeiten in Gefolge haben. Damit aber die Oberbe: 

r den Stand der Kaflenverhältniffe und über den Fortgang der Staatswirthſchaft und 

ebniſſe in kürzern Zwifchenräumen unterrichtet bleibe, läßt man in der Regel von den 

sführern monatlich oder vierteljährlich fummarifcge Nehnungsauszüge oder Kaflen: 

ı (Monats: over Duartaldextracte) einreichen. Selbſt von denjenigen Amtöftellen, 
t einer Jahresrechnung nur Vierteljahresrehnungen abzulegen haben, fordert man 

tatliche Überfihten, dafern der Verwaltungszweig, welchem fie dienen , fehr erhebliche 

Intereſſen vertritt und die Ergebniffe großen Schwankungen unterworfen find. 

er die Regeln für die tabellarifche Cinricytung des Rechnungsweiens vgl. Löw, Theorie des 

mwejens (Berlin 1860). 
arf und trefienb finden fich die bei der amtlichen Buchführung zu befolgenden Grundfäge bei 

telt. Auf Rau, Grunbfäge der Finanzwiſſenſchaft, brauchen wir nicht beſonders aufmerffam 

da bdiefes.Werk fchon längf die verdiente weiteſte Berbreitung gefunden hat. 
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Durch die Jahres- reſp. Duartaldrehnung legt der Verwalter ober die Verwaltung 
Rechenſchaft ab über vie Gebarung mit dem anvertrauten Staatövermögen. Diefe & 
muß gründliher Prüfung unteriworfen werden, und vamit dies gefhehen kann, die Rechnz 
genügend belegt fein. Die Rechnungsbelege find theilß erläuternd (Nachmwelfungen, V 
niffe u. |. w.), theil8 beweifend (Documente). Zu beweifen ift bei ven Ginnahmen, daß fle 
mehr, ald die Rechnung angibt, betragen Haben; bei ven Ausgaben die Befugniß zu f 
Beftreitung und daß jie wirklich in der angegebenen Höhe an die Empfangsberechtigten 
find. Als Beweismittel dienen unter anderm für die Etatsſähe beglaubigte Abſchrift de @ 
für alle zufälligen Einnahmen Kieferfcheine, Beſcheinigungen, Brotofolle u. ſ. w.; für alle 
ren Ausgaben Quittungen, beziehentlich 'quittirte detaillirte Rechnungen der Xieferanten 
Arbeiter, wobei die Arbeitsleiftung (bezüglich neuer Anſchaffungen der Eintrag in dad }ı 
tarium) von dem zunächſt betheiligten Beamten zu befcheinigen iſt; für Nachläffe (Re 
Zeugniffe der Empfänger ; für Auszahlungen zu Gunften eines Dritten legale Vollmacht 
Die Zahlungsbefugniß aber ift zu belegen bei allen Ausgaben außer denen, melde im 
tionsmäßig ohne jvecielle Genehmigung erfolgen dürfen, durch Befehl der zuftändigen 
behörbe; bei Venflonszahlungen durch Lebensatteft, worin (bezüglich der Witwen und &@ 
jenen Töchter) auch zu befcheinigen iſt, daß der Givilftand ſich nicht verändert habe; & 
lung an die Erben Empfangsberedhtigter durch Erblegitimation u. ſ. w. Überall iſt bie 
tung ber legten Empfänger beizubringen, niemals aber eine Zahlung, felbft an Behörder 
zu dem Zmed weiterer Auszahlung zu bewirken, dafern nicht ein ausdrücklicher Befehl 
vorliegt. Die Quittung muß auf diejenige Kaffe geftellt fein, welche pie Ausgabe veftıt 
verrechnen hat; war die Zahlung verlagsmeife von einer andern Behörde beftritten ng 
hierüber quittirt worden, fo hat Iegtere dem bezüglichen Belege ihre eigene Quittung # 
erfolgte Erftattung beizufügen, und nun erft fann die Ausgabe bei der in der Schlußquitten 
nannten Kaffe zur Verausgabung kommen. 

Es iſt nicht zu ermöglichen, daß die dem Rechnungsjahre angehörenden Einnahme 
Einnahme : Soll) aud wirklich innerhalb veffelben eingehen und die für das Rehnungefa 
willigten Ausgaben (das Ausgabe: Soll) bis zu deſſen Ablauf ſämmtlich beftritten find; 
bleiben vielmehr Einnahme- und Audgaberefte. Die rechnungsmäßige Behandlung biefeg 
erforbert befondere Vorkehrungen, da, namentlich mit Rückſicht auf die ven Ständ 
vorzulegenden Ausweiſe, e8 nicht thunlich fein würde, fie mit ven Einfünften und Erforbe 
derjenigen Rechnungsjahre, in denen fie ihre Erledigung finden, zu vermifhen. Zum 
forgt man dafür, daß die Zahl der in die Bücher des neuen Rechnungsjahres zu übertraf 
Nefte möglichft verringert werde. Dies geſchieht durch Offenhalten ver Journale und 
nuale u. f. w. in den erften Wochen nad Ablauf des Rechnungéjahres, ſodaß während 
Zeit von den einfhlagenden Büchern je zwei geführt werden: durch Kortfegung der BUS 
das alte Jahr und Ingebrauchnahme gleihnamiger Bücher für die dem neuen Jahre angef 
den Einnahmen und Ausgaben. In Preußen erfolgt der Bücherabſchluß für das abg 
Jahr (Graaf, „Handbuch des Etatd-, Kaflen: und Rechnungsweſens des königlich preufl 
Staats“, S. 268) für die nicht direct abliefernden Specialrecepturen am 26. San. Toly 
Jahres, für die Zwiſchen- und direct abliefernden Kaflen am 31. Jan., für die Provk 
hauptfaflen am 10. Febr., für die Gentralfaffen am vorlegten Tage im Februar. 
bleiben noch immer viele Cinnahme- und Ausgabepoften zurüd, deren Abwidelung entme 
einem befondern Rechnungsabſchnitt für pie Reftvermaltung erfolgt oder durch Anlegung gel 
ter Spalten für die laufenden und die Refteinnahmen und -Audgaben. Für Einnabmereftef 
untern und mittlern Kaffenftellen oder Verwaltungsämtern tft noch eine dritte Methode if 
brauch: unter dem Kaflenbeftanve dieſer Amter Baarfchaft und Einnahmerefte zu begreifen. 
in Rückſtand gebliebenen liquiven Einkünfte werben dann gleich den mwirfli eingegangen: 
budt, nur beim Abſchluß der Rechnung wird nachgewieſen, wie ver verbleibende RechnJ 
beftand in Baarſchaft und Reſte (unter Berufung auf das beizufügende Reftverzeichnif: 
vertheile, und wenn dieſe Reftefpäterhin baar eingeben, wachſen fie einfach dem Baarbeft« 
und verfhwinden dagegen aus dem Reſtverzeichniß. Das Kaffabud oder Journal hat folk: 
fall& nicht den vollen Rechnungsbeſtand (einſchließlich der außenſtehenden Nefte), ſonden 
den darunter begriffenen Baarbeftand nachzuweiſen. Auf Ausgaberefle der untern und mi 
Kafienftellen ift aber diefed Verfahren nicht anmendbar; fie fann man in der Rechnung 
den Zeitraum, auf welchen jie in Rückſtand verblieben find, nur „vor der Linie‘ oder ine 
befondern Verzeichniß der verbliebenen Ausgabereſte nachweiſen und jpäter, bei der wirft 
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hlungsleiflung, in einen befondern Rechnungsabſchnitt vereinigen. Auch für Einnahme: 
Ausgabereſte der Gentralfaflen ift bloß eine der beiden zuerft genannten Methoden zuläjfig. 
Die Beſtimmung eines gleihmäßigen Schlußtermins für alle Kaflenftellen im Lande wird 
Iwendigerweije bei einzelnen Berwaltungszweigen dad erforderliche Ausmaß überſchreiten, 
enden nur eine unzureichende Frift gewähren. Deshalb ift in Sachfen der Termin zum 
Muß der Rechnung für jede Kategorie von Necepturen und Zwifchenkaflen befonvers be: 
mt, am ausfömmlichften für die in internationalen Abrechnungen ſtehenden (Oberpoſtkaſſe, 
mseiienbahndirertionen u. f. w.); die Gentralfaflen haben ihre Bücher bis Ende Januar 
Wen Jahres offen zu halten, ſodaß fie die Monatsüberſicht für den December erſt gleichzeitig 
der für den Januar einreichen Eönnen ; in allen Büchern und Nachweiſen aber zerfällt für 
Ginfünfte und Erforbernijje (im Gegenfag zu den „uneigentlihen Einnahmen und Aus: 

die Geldſpalte in zwei Golonnen: ‚auf laufende Rechnung” und ‚auf Refte früherer 
Wie lange Reftzahlungen auf dad abgelaufene Jahr vorkommen können, richtet ſich 

ber Sinnahme nad) dem Rechnungsabſchluß der einliefernden Behörden, da ſelbſtredend bei 
Mentralftelle (die durch Minifterialverordnung zu bedeckenden unmittelbaren Einnahmen 

abgerechnet) auf irgendwelches Jahr nicht mehr und nicht weniger vereinnahmt werben 
u, wie die einliefernde Stelle als abgeführten Überſchuß verausgabt hat; bei den fpeciell 
pebuenden Ausgaben ver Gentralfafien aber jind die Minifterien in Bezug auf bie Frift 

dung der im Budget bewilligten Summen nur dur die Rückſicht auf rechtzeitigen 
des Rechenſchafsberichts beſchränkt. Wir kommen bei Beſprechung des Rechchſſchafts⸗ 

‚unter V, hierauf zurück. 
ie in den Rechnungen darzuſtellenden wirthſchaftlichen Vorgänge trennen ſich in zwei 
Gruppen: in ſolche, durch welche das verwaltete Vermoͤgen ſich thatſächlich vermehrt oder 

nindert hat, und ſolche, durch welche gegen Hingabe eines Vermögenstheils ein anderer von 
en Werth, aber von anderer Form erworben worden ifl. Zu legterer Gruppe gehören im 
Maushalt: Einziehung von Cinnahme- und Tilgung von Ausgabereften, Gewährung von 
Hufen und Berechnungsgeldern und Wievereinziehung berfelben, Ver: und Einkauf von 
Bhpapieren, ferner Depvjiten, Cautionen und Einnahnıen für fremde Nennung. Einnah⸗ 
Ind Ausgaben dieſer legtern Gruppe heißen, im Gegenſatz zu den eigentlichen Einkünften 
dem eigentlichen Aufwand, uneigentliche Einnahmen und Ausgaben oder Nichteinfünfte und 
Pac ober durchlaufende Poſten. Nach dieſen beiden Gruppen zerfallen die Rechnungen 

ils in zwei große Hauptabfchnitte, von denen die erflere noch in ordentliche und außer 
ie Einkünfte und Bedürfniſſe zerlegt werden fann. Das immobile Staatdvermögen in 

Mereich der Rechnungsablegung zu ziehen, ift nicht wohlgethan, weil man e8 Hier nicht mit 
meifelhaften factiihen Werthen, fondern nur mit fehr willlürliden Shägungdwerthen zu 
nbat, ſodaß die Ausmittelung diefer Werthe beffer durch beſondere Nahweilungen erfolgt. 
kr dieſer Boraudjegung ift aber aud eine Veräußerung oder Erwerbung von Immobiliar⸗ 
uögen in ven Rechnungen ald wirkliches Einkommen oder Bebürfniß zu behandeln, dafern 
tder Erlös aus Beräußerungen oder die Einnahme an Abldfungsgelvern, durch welche der 
uh des bezüglidhen Beſitzthums gefhmälert wird, wieder zu Anfäufen verwendet werben 
I(Staatd: und Domanialgrundftod in Baden, Domänenfonds in Sadjen u. f.w.), in 
hem Fall vergleihen Einnahmen und Ausgaben in die Gruppe der „uneigentliden” ge: 
m. Die fundirte, planmäßig zu tilgende Staatsſchuld ift nicht dem mobilen, fondern den 
obilen Stantövermögen gegenüberzuftellen ; deshalb gehören die planmäßigen Tilgungs: 
ı der Öffentlihen Schuld in die Gruppe der eigentlichen (und zwar der ordentliden) Staats: 
rfniffe, wogegen Abzahlungen auf die vem mobilen activen Staatövermögen gegenüber: 
nde fchwebende Schuld (getilgte Ausgaberüdftänne und Handdarlehne u. f. w.) in die 
ppe der „uneigentlihen‘ Ausgaben gehören. Die Einziehung der Sinnahmerefte kommt 
n Rechnungen nicht direct zur Erſcheinung, wenn dieſe Refte, nachdem fie liquid geworben, 
t nach ihrem Sollbetrag in dem bezüglichen Heberegifter oder Manual vereinnahmt und 
wirfliden Bingang nur in das (den Baarbeftand ver Kafle nachweiſende) Kaflenjournal 
tragen werben. 
[. Rechnungsreviſion. Die Rechnung gelangt in der Reinfhrift (wenn fie nicht etwa 
yem in: der Urfchrift einzuliefernden Heberegifter identiſch if) und ausgeflattet mit allen 

inalbeweisftüden binnen vorgeſchriebener Frift an die zur Nehnungsprüfung geordnete 
e, beziehentlich an diejenige Mittel: oder Oberbehoͤrde, welcher die zuftändige Rechnungs⸗ 

ver (Rechnungsexpedition, Galculatur) beigegeben if. Die Revifionsbeamten oder Era: 
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minatoren haben zu prüfen: die arithmetifche Richtigkeit aller Zahlen, die Vorfhriftsmäpigi 
der Darftellung, die Bollftändigkeit und Glaubwürdigkeit der beizubringenven Belege, die € 
mädtigung des Rechnungsführers zu den vorgenommenen Berwaltungdacten. Zugleich bie 
bie Rechnungs: und Belegprüfung die befte Gelegenheit zu Wahrnehmungen über die wi 
ſchaftliche Zweckmäßigkeit des Geſchehenen; treffen aber die Hierbei hervortretenden Mängel « 
Bedenken nit den Rechnungsbeamten felbft, ſondern eine höhere ihm vorgefegte Stellejf 
ziemt es ſich nicht, diefe Wahrnehmung unter die dem Rechnungsführer zur Beantwortung z 
fertigenven Revifionserinnerungen (Monita, Notate) einzureihen, jondern es iſt geeigud 
Orts zu veranlaffen, daß der Tadel oder die Aufforderung zur Rechtfertigung bed Geſcheheh 
an die betreffende disponirende Stelle direct gelange. 
Die befle Form für die Revifionsnotate ift die Protofollform, fhon darum, weil fle den 

videnten zu objectiver Aufzeichnung des Befunds nöthigt und den Ton ber überlegenheit 
hält, dem nur zu leicht in einem gereizten.und empfinvlihen Ton geantwortet wird. Nie 
darf in dem Revifionsprotofoll ein Tadel ausgefprocdhen und hierdurch der ‚„‚Entjcheidung” 
eretirung) vorgegriffen werden. Die Rehnungsprüfung muß möglihft raſch erfolgen, 
ber Rechnungsleger nicht zu lange darüber in Ungewißheit bleibt, ob und welche Ausſt 
gegen feine Rechnung erhoben werben. 

Zum Revifionsprotofoll wird am zweckmäßigſten ein Formular angewendet, weldes 
ten für die laufende Nummer der Notate, für die Notate jelbft, für deren Beantwortungz 
bie Entſcheidung und vielleicht noch für die decretirten Erfagpoften und Vergütungen emf 
Unter geeigneten Berhältniffen kann zwiſchen Beantwortung und Entſcheidung eine Spalt 
bie Begutachtung eingefchaltet werden. Die Beantwortung hat binnen einer für jeben-einz@ 
Ball vorzufchreibenden auskömmlichen Frift zu erfolgen. Die Entſcheidung muß jebe&meh 
einer höhern, der Examinationsbehoͤrde vorgefegten Stelle ausgehen, z. B. die Abfaflung 
Reviflonsprotofolld von der der Mittelbehörve beigegebenen Rechnungsexpedition, die Entf 
dung von der Mittelbehörde ſelbſt, oder erftere von der betreffenden Section der Ren: 
fammer, legtere vom Plenum verfelben. Es wirb zwar vielfach vorfommen und empf 
zur Geſchäftsvereinfachung, daß der Monent, als der mit dem Detail der Verhältnifle ı 
tefte, aud die Entſcheidung entwirft; dieſer Entwurf hat aber nur ven Charakter eines 
fundigen Gutachtens und bedarf der vorfichtigen Prüfung eines Oberbeamten namentlid 
wenn Eraminant, ungeachtet ver Rechnungsführer widerſpricht, fein Notat aufrecht 
Iſt die Beantwortung unzureichend, jo wird entweber dem Rechnungsführer deren Vervoll 
digung aufgegeben, oder das Notat wird zur Übertragung in das nächſte Revifionspr 
oder zu befonderer Berichterflattung ausgehoben. Sind die legten Anſtände befeitigt, fo ef 
feitend der Decifivbehörvde die Ausfertigung des Juftificationsfcheind oder die Decharge 
Rechnungsführers. Wird fie ertheilt, bevor ver Nachweis vorliegt, daß bie verbliebenen 4 
ftände in die nächfte Rechnung richtig übergetragen, vie zum Erſatz auögemworfenen Beträge ı 
einnahmt find u. f. w., fo werben dem Juftificationd= oder Liberationsjchein die nöthigen I 
behalte beigefügt. Überhaupt kann die Freiſprechung niemals eine unbedingte fein, denn fie: 
freit nicht von der Verantwortlichkeit für Thatſachen, welche aus der Rechnung und ihren 8 
lagen fi nicht Haben erkennen laffen , ſondern erft ſpäter befannt werben. 

In vielen Staaten befteht die Einrichtung, daß die von der zuftändigen Rechnungskam 
revidirten Rechnungen noch einer Superrevifion unterliegen. Feder (in feinem „Handbuch & 
das Staatsrechnungs- und Kaffenmwefen‘) äußert hierüber: „Alle Rehnungen ohne Ausnaf 
jährli einer Oberrevifion zu unterwerfen, würbe nicht fo viel Nugen gewähren, als es A 
wand erforderte. Um jedoch die Unterbehörden in der nöthigen Aufmerfjamfeit zu erhal 
Iheint e8 ebenfo zweckdienlich als genügend zu fein, wenn jährlich aus jeder Provinz oder jed 
Kreife einige Rechnungen , nad Beſchaffenheit der Umſtände, eingefordert und bei der O6 
revifion genau geprüft werben.” ine folde nohmalige Revifton durch eine Eraminatia 
behörve höhern Ranges (die Oberrehnungsfammer) ift nothiwendig, wenn für jede Brom 
oder jeden Kreis eine befondere Rechnungskammer befteht, mo alfo darüber zu wachen iſt, 
in allen dieſen gleihnamigen Rechnungskammern nad) einerlei Grundſätzen verfahren wi 
Auch im andern Fall, d. i. wenn die Nehnungerpeditionen nad) Hauptzmeigen geſchieden fı 
fann fie darum nüglich wirken, weil Fachbehörden leicht in Gefahr kommen, für ihren Gefal 
bereih Grundſätze anzunehmen, welche mit denen anderer Zweige des Staatöpienftes in Wi 
fprud flehen. Die Aufgabe der obern Rechnungsreviſtons-Inſtanz würde in beiden Yäl 
fein, für gleihmäßige® Vorgehen, für allfeitige Anwendung geläuterter Grundfäge, für U 

t 
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ber ueddmäßigften Formen u. ſ. w. Sorge zu tragen. Beſteht aber die Superreviflon 
‚ va8 bei der erfien Revifion Geprüfte nochmals zu prüfen, fo würde fie ald ein entbehr- 
Larus zu bezeichnen fein. Denn wenn es eine unbeftrittene Korberung ber Finanzwiflen: 
iR, jede Gontrole womöglich fo anzulegen, daß fie nicht bloß um ihrer felbfk willen, ſon⸗ 

ie auch zu Grreichung felbflänviger wichtiger Zwecke gehandhabt wird, fo erhellt, daß auch 
jder Rechnungsreviſion nicht von zwei Behörden eins und vaffelbe vorgenommen werben barf. 
b Euperrevifion bereits geprüfter Rechnungen von feiten der Oberrechnungskammer follte 
hr auf Ausnabmefälle beihränft bleiben. Ohnehin wird man von der Geflelung zur 
herreviſion die Rechnungen oder doch die Rechnungsunterlagen derjenigen Finanzzweige 
Iuehmen müflen, zu deren Prüfung (wie 3.8. beim Poft:, Eijenbahn-, Zoll:, Hütten- 
Pan. f. w.) gründliche Fachbildung gehört. 
Die Aufgabe der Oberrehnungdfammer, des oberften Rechnungshofs, ift in den einzelnen 

verſchieden, läßt jih aber im allgemeinen dahin faflen, daß diefer Behörve die Prü⸗ 
ämmtliher Staatörehnungen zufteht, inſoweit nicht befondern Behörden vie definitive 

g gewifler Rechnungsgruppen übertragen if. Die Rechnungen der Staatdcentral: 
gehören allenthalben zu den von der Oberrechnungskammer zu prüfenden. Meiftens bat 

u die von ven Rechnungskammern der Mittelbehörden oder Departementöminifterien fon 
Mechnungen der vorgedachten Oberrevifion zu unterwerjen. Hiermit wird in der 

bie Oberleitung des ganzen Staatsrechnungsweſens verbunden fein. 
die Stellung, welche die Oberrehnungsfammer im Syſtem des Behörvenorganismus 

t, ift verfchieden. Sie ift entweder, nad von Gzörnigy „Das Öfterreichifche Budget 
2°, deflen Audprudsmeife wir beibehalten, die eines unabhängigen Gexichtshofs, wie 
eich, oder einer unabhängigen oberften Verwaltungsbehoͤrde, wie in Oſterreich, oder 

dem Staatöminifterium, wie in Preußen, beziehentlih dem Kinanzminifterium, wie in 
‚ unterfiehenden Behörde. Fungirt fie ald unabhängiger Gerichtshof, fo enticheibet 
die Rehnungsrichtigfeit der von ven Rechnungsführern vorgelegten Rechnungen und 
biefelben, vergleicht viefe Specialrehnungen mit der Hauptrechnung des Finanzmini- 
‚ prüft die Raffenergebnifle, die Ausmeife über die Staatöforderungen und berichtet an 

oberhaupt darüber, ob die Ginnahme und Ausgabe im Einklang mit dem Budget 
ben nachträglich bewilligten Erevitänderungen und neuen Greviten fleht; dieſer Bericht 

n mit den Erläuterungen der Minifterien an die Kammern gebracht und von legtern 
liche Entlaftungsbefchluß gefaßt. Nimmt die Oberrehnungsfammer die Stellung einer 
ängigen oberften Verwaltungsbehoͤrde ein, fo beſchränkt fih ihr Wirkungskreis mehr auf 
g und Erledigung der Sperialtehnungen und deren Vergleihung mit den Anordnun⸗ 

fr anweiſenden Minifterien; in ſolchem Bau iſt vieauf Grundlage der vorausgegangenen 
geprüfung zufammengeftellte, ver Reichsvertretung vorgelegte Binanzhauptrehnung 

da Ergebniß der Eontrofe, worüber 3. B. in England die entlaftende Beihlußfaflung 
kiten der Reichſsvertretung erfolgt.?) Auf das Verhältniß der Oberrehnungsfammer zur 
repräfentation kommen wir bei V (Rechenſchaftsablegung) zu fprechen. 

M. Buchhaltung. Die Rechnung jeder Kaſſenverwaltung kann nur diejenigen Ein⸗ 

k) In Sachſen ift die Oberrechnungsfammer eine nur unter dem Gefammtminifterium flehenbe, dem⸗ 
Bortrag eritattende,, mit den Bepartementsminifterien im Tone der Gleichberechtigung verkeh⸗ 
kBerwaltungsbehörde mit collegialifcher Spitze. Ihr liegt die Abnahme und Zuftification der von 
Iebern Landestaflen abzulegenden Rechnungen und Koftenverzeichnifie ob, ſowie aller derjenigen 
hungswerfe, welche nicht durch andere verfaffungsmäßige Craminationsbehörden zu prüfen find; 
Rbem ift vorbehalten, ihr die Erörterung befonders fchwieriger Rechnungsgegenflände auf Antrag 
deparıementsminifterien oder anderer höherer Behörden zu übertragen. Rechnungen, welche ver: 
agemäßig von den Rechnungserpebitionen der Minifterien und anderer Oberbehörden fürmlich ab: 
mmen und juftificirt werben, und worüber ben Rechnungsführern von jenen Behörden oder in deren 
en eine befondere Decharge ertheilt wird, bleiben von weiterer Abnahme und wiederholter Exami⸗ 
m bei der Oberrechnungsfammer ausgejchloffen. Sie fann aber, fo oft fle folcher juflificirter Rech- 
en bedarf, auf Mittheilung derfelben und ber dazu gehörigen Belege und Eraminationsarten an⸗ 
a. Binden ſich hierbei Nachläffigkeiten in der Defectur ober ergeben fich fonftige bedeutende Aus⸗ 
ngen und Bedenken, fo hat die Oberrechnungsfammer nad) Befinden eine oder bie andere ſolche 
ung einer genauen Nacheramination zu unterwerfen, die entbedten Fehler und Gebrechen der⸗ 
m Behörde mitzutheilen, von deren Redynungserpebition jene Rechnungen abgenommen worben 
und ihr die Remedur ober bie Zurechtweifung der jchuldigen Rechnungsführer und Rechnungserpe: 
em zugeben. Wird diefer Aufforderung nicht entiprocdhen, fu hat die Oberrechnungsfams 
ich d an das Geſammtminiſterium zu wenden. 

, 
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nahmen, Ausgaben und Vermögenöbeflände nachweiſen, deren Binziehung, Befreitung d 
Berwahrung ihr anvertraut iſt. Es bleibt noch übrig, den Inhalt der Individualrechn 
in eine Gefammtdarftellung der Wirthſchaftsergebniſſe jedes Zweiges der Finanzverwal 
und ſchließlich des geſammten Staatshaushalts zufammenzufaflen. Am ſchicklichſten g 
dies Durch eine beſondere Behoͤrde, die Staatsbuchhalterei. Es können zwar auch bie ef 
Kaſſen verpflichtet werden, bie Einnahmen und Ausgaben der ihnen untergeordneten Kaſſe 
Auszuge in ihre Rechnungen aufzunehmen, ſodaß die Rechnung der Hauptftaatöfafle von 
die Hauptſtaaisrechnung, beziehentlich bie Umriſſe verfelben , bildet. Hierdurch Fünnen j 
die Arbeiten der Staatsbuchhalterei nur vorbereitet over vereinfacht werden, ohne daß fe 
entbehrlich würde, zumal die Hauptſtaatskaſſe jich nur mit der Geldgebarung, nicht aben 
Duantiflcirung anderer VBermögenstheile, demnach auch nicht mit Darftellung des Reinei 
mens oder Reinaufwandes befallen fann. | 

Bei der Staatsbuchhalterei muß das Detail aller Einnahmen und jeder Art von Auf 
fo gebucht werben, daß der vollfländige Brutto= und Nettoertrag oder: Bedarf für jede Kat 
der Stantdeinnahmen und des Staatdaufwandes, überhaupt die Ergebnifle jedes einzelnen 
waltungdzmeigd, wie des gefanmten Staatshaushalts dargeſtellt werden können. Zu 
hung dieſes Zwecks muß fie der Verwaltung Schritt für Schritt folgen und wirb dan 
in der Lage fein, über die Ginnahmen und Ausgaben bei ven Staatshauptkafſſen ſpecielle 
trole zu führen. Daß es zu ihren Aufgaben gehört, die für dad Staatsbudget und den MR 
ſchaftsbericht erforverlichen Unterlagen zu fammeln und zufammenzuftellen, mag hier 
voraud bemerkt werden. © 

Wir flehen hier vor der Frage, ob der fogenannie Kameralftil oder der faufmänni 
Stil der italienifchen oder doppelten Buchhaltung) für das Staatsrechnungsweſen vor; 
fei. Die Journale und Hülfsbücher Eommen hierbei weniger in Betracht als Die Manua 
Sahresrehnungen. | 

Beim Kameralftil zerfällt das Manual Cbeziehentlih vie Jahresrechnung) in zwei 
Haupttheile für die Einnahme und für die Ausgabe und jeder derjelben vielleicht noch 
Oruppenbezeihnung für A. eigentliche und B. uneigentlihe Einnahmen oder Ausgaben. : 
nahme und Ausgabe zerlegt ji in fortlaufend numerirte Kapitel, wobei Einnahme wit 
gabe mit Kap. I beginnt und die Nummerreihe durd die Oruppenabtheilung (A und F 
unterbrochen wird. Wahl und Reihenfolge der Kapitel ift für die eigentlichen Ginnahmes 
Ausgaben (A) nicht willkürlich, fondern durch die Gliederung des Etats geboten; für bie 
gentlihen Einnahmen und Ausgaben (B) richtet fie ih nad) den möglichen Borfommnifl 
daß hier 3.3. bei ver Cinnahme Kapitel für Befland aus voriger Rechnung, wieder eingen 
Activvorjchüfle, zurüderftattete Bafjivvorfchüfle u. f. w. vorfummen werden. Hinter dem 
Einnahme : wie Ausgabefapitel der Gruppe A werben die betreffenden Kapiteljummen 
holt und addirt, das Gleiche gefhiebt am Schluß der Gruppe B unter Wiederholung der & 
A und unter Darflellung der Gejammteinnahme oder Geſammtausgabe. Endlich fe 
Vergleihung der Befammteinnahme mit der Gefammtausgabe und die Entzifferung 
nächſte Rechnung überzutragenven Beſtandes. Den Nettoertrag oder Nettvaufwand aber ff 
man (bei nicht mit Naturalwirthſchaft verbundenen reinen Kaffenverwaltungen) aus der 
renz zwifchen der Einnahmejumme A und der Ausgabejumme A. Nah dem faufmännk 
Stil verwandeln fih die Rechnungskapitel und deren Unterabtheilungen in ebenfo viele Ce 
die aber ihren Zweck, für jeden Geſchäftszweig und jeden Geſchäftsfreund Soll und 
gegenüberzuftellen, darum nicht erreichen Eönnen, meil die mit den Etatöpofitionen —F 
einzelnen Rechnungsabtheilungen zu ſolchen Gegenüberſtellungen feine Veranlaſſung Bid 
Die Einträge für die Einnahmeconten würden faft ſämmtlich in das Soll, für die Ausgabecch 
in das Haben einzutragen fein, und man hätte nichts erreicht, als den Umfang des Manual 
das Doppelte zu vermehren, weil jeder beſchriebenen Seite eine leere gegenüberſtehen wi 
Nur Indebiteeinnahmen und Ausgaben würben bei der Hauptbuhform fogleid ihre u 
Stelle finden; Erlaffe, Remiffe, Boniflcationen u. j. w. aber, für welche im Etat ein befonk 
Anfag befteht, dürften nicht im Conto des bezüglichen Einnahmetiteld ald Contrapoſt behaul 
werden, fondern müßten, wie beim Kameralftil, als ſelbſtändige Ausgabe auftreten. Für u 
und Baffivforderungen würde zwar der Faufmännifche Stil ji eignen, aber auch hier Iel 
tabellarifch eingerichtete Nachweiſungen daſſelbe. Geeigneter ift die kaufmänniſche Form 
mit Naturalwirthichaft verbundene Kaflenverwaltungen, doch ſelbſt bei dieſen möchte fle. 
Dazu ſich empfehlen, daß, nachdem dad Detail ver Naturalwirthſchaft in geeigneten Hülfebhd 
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rzeichnet und zu Sabresfummen gefammelt worden if, die rehnungführende ober die ihr un- 
telber vorgefehte techniſche Behörde neben der im Stameralftil aufgeftellten Bel: und Na⸗ 
alrechnung ein nur die Sahreäjummen im Auszug enthaltendes faufmännifches Hauptbuch 
Bhruirt, um diejenigen Ergrbniffe zu gewinnen, welche fie dem vorgefeßten Minifterium in 
ken Jahreßberiäht darzulegen hat. Daß im allgemeinen die kaufmänniſche Form fi nicht für 

Akaſſenrechnungen eignet, dafür fpricht die Erfahrung, daß Oſterreich der einzige deutſche 
t geblieben iſt, welcher ihre Anwendung verſucht hat, auch hier jedoch mehr und mehr die 

digkeit erkannt worden iſt, auf die kameraliſtiſchen Buchformen zurückzugehen und bie 
Aanniſchen nur bei denjenigen Verwaltungszweigen beizubehalten, welche, wie namentlich 

Montanfach, auf Gewinn und Verluſt betrieben werden. Der Grund liegt darin, daß, 
Lim, a. a. O., S. 158, bemerkt: „die Formen der doppelten Buchhaltung auf das dem fauf- 
niſchen Geſchäftsverkehr gänzlich fremve Verhältniß der Abrechnung zwiſchen Mandanten 
Mandatar nicht eingerichtet ind.” Soweit man fie gleichwol in Oflerreich beibehalten hat, 

m gendthigt, „bie Abrehnung zwifchen Mandanten und Mandatar auf Grund der mit 
bgen veriehenen Journale zu bewirken, und die Führung des Hauptbuchs nad doppelten 

m iſt Begenftand einer für fich getrennten Buchhaltereithätigkeit, welche, von der Verpflid- 
g einer Rechenſchaftsablegung über eine eigene Vermögensverwaltung befreit, ſich füglich 
männifhher Buchformen bedienen kann“. Abgejehen von den ältern Autoren, welche gleicher 
Beung find, erflärt auh Rau, „Finanzwiſſenſchaft'“, IE, 414 fg., in den Staatörehnungen 

re der Regel nach der Kameralftil ven Borzug. Das der Hauptvortheil erfterer Methode, 
brleiftung der Ziffernrichtigkeit, auch beim Kameralftil fich erreichen läßt, wir weiterhin 

Biaen fein. 
So wenig aber ver kaufmänniſche Stil für die der Eramination (dem Defecturverfabren) 
anterwerfenden Rechnungen ber Berwaltungsämter empfohlen werben kann, ſo unerlaßlich 
er für das Hauptbuch der Staatsbuchhalterei, wenn fie ihrer Benennung entſprechen foll. 
x werben e8 vor ben Leſern verantworten fünnen, wenn wir bier die Einrichtungen der 

fen Finanzbuchhalterei mittheilen, weil fle von den jonft üblichen, 3.2. von ven bei 

fl, „Entwurf einer Kameralrechnungsordnung“, S. 280 fg., vorausgefeßten tabellari: 
R Ginträgen, wie von der (nad von NRönne, „Staatöredht der preußifihen Monarchie“, 
891) in Preußen beſtehenden Einrichtung, wonad die Staatébuchhalterei aus den Kaflen- 

gezogene Abſchlũſſe empfängt, weſentlich abweichen. 
Die Riederfähriften über die Einnahmen und Ausgaben der Finanzhauptkaſſe, des Finanz⸗ 
amts, der Staatöfchuldenkaffe, der Cautionz- und Depofitenhauptkafle erfolgen bei der 
azbuchhalterei, welche iiber alle dieſe Centralkaſſen die Controle zu führen bat, in einfachen, 
dem Kameralftil angelegten Iournalen, beziehentlih Manualen oder Regiſtern von verfchie- 

ger tabellarifcher Ausftattung. Ebenfo erfolgen die Notirungen Über die Korderungen 
Stnanzhauptfafle. Die Jahres-, beziehentlih Duartaldrehnungen der dem Yinanz- 
terium untergeorpneten Hebeftellen und Bermaltungsänter im Lande gehen der Binanz- 
halterei durch Die Sraminationdbehörde zu, un für das betreffende Specialbuch, beziebentlich 
das Hauptbuch, verarbeitet zu werden. Specialbücher beftehen für diejenigen Verwaltungs - 
ige, welchen eine größere Anzahl gleichnamiger Rechnungsſtellen vienftbar ift. Sie enthalten 
tsbellarifchem Vordruck in der erften Verticalfpalte die Orpnungsnummer der Rechnungs⸗ 
el, in der zweiten den ben ganzen Aufbau der Rechnung wievergebenven Tert (nämlich: 
fünfte nach ihrer etatmäßigen Sonderung, Summe der Einkünfte, Beftand aus voriger Ned: 

83 und fonflige uneigentlihe Binnahmen ; dann: Aufwand nad) der etatmäßigen Sonderung, 
mme bed Aufwandes, abgelieferter uͤberſchuß und andere uneigentlihe Ausgaben, Summe der 
umtausgabe, verbleibender Beftand); die übrigen Längenfpalten jind nur zur Aufnahme von 

Mummen vorbereitet und erhalten ven Ortsnamen der einzelnen Rechnungsämter zur Auf- 
. Die legte verticale Geldfpalte bleibt für die Ouerfunme der auf einer Bogenbreite zu: 

mengefaßten Zahlen reſervirt und dieſe Zmifhenfummen werden auf den legten Seiten des 
8 in eine die Ergebniffe des ganzen Verwaltungszweigs darftellende Hauptfunmenipalte 

kinigt. Nur diefe Schlußfummen geben in das Hauptbuch über. Kommen bei einem ſolchen 
naltungszweig Naturalien in Brage, deren Art und Geſammtmenge wiſſenswerth ift, fo 
dem Gpecialbuch eine hierauf bezügliche tabellarifche Üiberficht beigegeben und im Haupt: 

% werben bei dem betreffenden Konto (vor der Beldfpalte) die zur Addition der Natural- 
Rantitäten nöthigen Golonnen eingefchaltet. Der Abfchnitt über den Forſthaushalt z.B. ge: 

het fi im Hauptbuch jo: Mobiles Bermögen bei den Forſt- und Jagdämtern zu Anfang 
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des Jahres (Activa und Paſſiva); dergleichen am Schluß des Jahres; Ertrag der Borken m 
Jagden (Einkünfte und Aufwand); Geldwirthſchaft der Forſt- und Jagdkaſſen; Holzverſchle 
in den Staatsforſten (mit Spalten für Nutzholz und Brennholz, letzteres geſchieden in Derb | 
Stodholz und Reiſigholz); Betriebsanftalten zu Erzielung von Forfinebennugungen (4 
gräbereien u. f. w.). Die Poften im Ertragsconto werden entnommen: für den Werth der 
ſchlagenen Hölzer und für den Ertrag der Torfgräbereien u. ſ. w. aus den beiden zulegt gene . 
ten Naturalconten; im übrigen find e8 die im Konto ver Geldwirthſchaft vorkommenden GE 
fünfte und Bepürfnifle, jedoch mit Weglaflung alles über die Unterfcheivungen bed Etats 
ausgehenden Detaild. Der reine Ausprud für das mobile Vermögen ver Forſt- u. |. w. 2 
zu Anfang und zu Ende des Jahres correfpondirt mit dem gleihen Gintrag in ben be 
Gonten für das „gefammte mobile Staatsvermögen zu Anfang (beziehentlih zu Ende 
Jahres“; der erzielte Betriebögewinn (das Saldo des Ertragsconto) wird übergetragen i 
„Conto der gefammten Staat8einfünfte und des geſammten Staatsaufwandes;“ die abgelief 
Überſchußgelder endlich finden fi wieder in dem Gonto der „Überfußeinlieferung zur Fin 
hauptkafſe“ als Soll, und im Haben des legtern Gonto zerlegen fe ſich in ſolche, welc 
vor dem Journalabſchluß der Finanzhauptkafſe innerhalb des Rechnungsjahres eingegi 
ober für die Finanzhauptfaflenrehnung in Reſt geblieben find. Iſt ein Verwaltungs 
oder ein Staatsbeſitzthum nur durch eine einzige Kaſſe oder Anftalt vertreten, beziehentlig 
beim Hüttenbetriebe) durch Anftalten, weldhe wenig over nichts Gemeinfames haben, ſodaß 
jebe derfelben ein beſonderer Etat aufgeftellt ift, fo wirb die bezügliche Jahresrechnung 
ſtändig für dad Hauptbuch verarbeitet, und zwar fo, daß überall die Poften des Ertragke 
fich nach der Auiftellung des Etats ordnen und diefes Sonto direct als Unterlage für den m 
hin zu erwähnenden Redenfhaftöberiht dient. Die Naturalien werben in der Regel 
hier gezeigt ift) nicht im Debet und Credit zweier Conten nach ihren Zählungsmaßftabez 
geführt und addirt, fondern nur in dem bezüglihen Naturalconto. Eine Ausnahme made 
Metallinhalte der Probuctiondmaterialien und Producte bei den Silberſchmelzhütten ur 
Münze wegen ihrer großen Erheblichfeit und ihres fpecififchen Werthd. Bei den Bucdu 
über ven Münzbetrieb verfährt nıan wie folgt: Die Naturalconti über dieBorräthe an Met 
und Metallgemifchen jind mit Spalten audgeftattet für ven Beininhalt an Gold und Ef 
beziehentlih für das Gewicht an Kupfer. Die Metallvorräthe zu Anfang und am Schluß 
Jahres werden in zwei ebenſo rubricirte befondere Conti für „Vorräthe an Münzmet 
Anfang (beziebentlih am Schluß) des Jahres‘ zufammengeftellt; auf der den Speck 
gegenüberſtehenden Seite aber fpaltet ſich das Generale in zwei Poſten: Geldwerth diejer ii 
turalien (ohne Bintrag in den Gewichtsſpalten) und: Quantität derjelben (ohne Eintrag 
Geldwerths). Die erftere gebt in dad Eonto der „mobilen Bermögendbeflände ver Münze” # 
die letere in ein hinter dem Ertragsconto eingefchalteted bejondered Conto für „Rechnu 
abihluß des Münzmetalls“, welches Feine Gelvfpalte, jondern nur Gewichtsſpalten ent 
Dieſes Conto weift nach: auf der Ereditfeite die anfänglichen Vorräthe, ven Ankauf und fi 
fligen Zuwachs, den bei ven Arbeiten (z. B. bei ver Scheidung edler Metallgemifcye) etwa 
vorgetretenen Naturalgeminn; auf der Debetfeite den Verkauf, den Verbrauch (joweit er eig 
Verkaufe gleichzuachten ift), den Naturalverluft und Gewichtsabgang bei den Arbeiten, J 
verbleibenden Vorrath, und liefert hiermit eine gebrängte Überficht der gefammten metallif 
Naturalwirthichaft. Lim diefe Einträge zu ermöglichen, wird, wie für die Summe der anfl 
lihen und ſchließlichen Borräthe, fo audy für alle Anfäufe und Verkäufe u. |. w. in ven Nat 
conten die Buchung der Quantität und ded entfprechenden Geldwerths in zwei Buchpoften 
ſchieden, von denen die legtere mit den Kaflenconto correfpondirt, die erftere aber auf ven 
wähnten Naturalrehnungdabichluß übergeht. Die mit befondern Kaflen und Buchhaltere 
ausgeftatteten Departements des Kriegd und des Cultus werden im Hauptbud der Find 
buchhalterei nur fummarifh behandelt. Das immobile Bermögen wird diefer Buchführ 
nicht unmittelbar einverleibt, weil man dabei nicht mit rehnungsmaäßig feftgeftellten, ſonde 
nur mit approrimativen Werthgrößen würde zu thun haben. Die Budgetſummen komm 
in dem Hauptbuch ber ſächſiſchen Finanzbuchhalterei nicht vor; nur dad Mittel zu Vergleich 
derſelben mit dem wirklichen Ergebniß iſt vargeboten, während diefe Bergleihung felbft nur: 
den zu verſchiedenen Zwecken aus dem Hauptbuch oder ben Hülfsbüchern gezogenen (Dispofiti 
und Situations=) Überfichten erfolgt. 

Soll die Darftellung des Reinertrags oder Reinaufwandes vom Rechnungsführer ver 
und mit der Rechnung unmittelbar verbunden werben, fo läßt fih dies nicht durch den 
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megdabfhluß (welcher vie Vertretungen des Rechnungsführers feftzuftellen hat), fondern nur 
benirfen, daß letzterm als Anhang eine Ertragsberehnung beigefügt wird. Handelt es ji) 
um Geldſummen, jo berechnet ſich der Ertrag einfach dur jummarifche Wiederholung ver 
ichen Sinfünfte und des eigentligen Aufwandes (alfo der oben vorausgefehten Zwiſchen⸗ 
A) und @inzeihnung des Saldo. Zerfällt die Rechnung in ®elo- und Naturalrehnung, 

MR dieſes Saldo einer Correctur zu unterziehen, indem der Werth des Naruralienzumadhfes 
e :Abgangs noch in Betradht kommt, und zwar, menn die Geldrechnung einen Ertrag ober 
minn nachweiſt, durch Zufhlag der Vermehrung oder Abzug der Verminderung de Natu- 
Iwertb8; wenn fie mit Aufwand oder Verluſt abfihließt, durch Addition des Naturalien- 
us und Subtraction des Naturalien- Plus. Um bei dem Vorhandenſein veränderlicher 
Meraloorrätbe dahin zu gelangen, daß das reine Saldo der eigentlichen Einnahmen und Aus: 

den Betrieb8: oder Berwaltungderfolg ohne weitere Correctur wiedergebe, dazu kennt 
t nur Cin Mittel. Es befteht darin: die Koften ver Naturalienanfhaffung nicht definitiv 
ungdaudgabe zu ftellen, ſondern als ein ver Naturalienverwaltung (3. B. den Mafdi- 
ätten, Magazinen und Bekleidungs- oder Wirthſchaftsdepots der Ciſenbahnen) ge: 
Vorſchuß- oder Berehnungsgeld zu behandeln, den Selbſtkoſtenwerth ded wirklichen 
58 aber ver Naturalienvermaltung zu erftatten (d. h. fie Dafür zu entlaften) und ihn 

Betrag des wirklichen Aufwandes zu verausgaben; hierbei entflandener Gewinn wird der 
ienverwaltung zur Zaft gerieben und fleigert die Berechnungsgelderſchuld, Verlufte 
ihr gutgerechnet; überhaupt darf fie niemals ein eigenes activeß oder paſſives Ver: 
haben, fondern die Activa an Vorräthen und Forderungen müflen fi gegen vie Be- 
gögelderfähuld und fonftigen Zahlungsverbindlichkeiten aufheben. 

der Ertragsberehnung läßt ſich fogleich die Bewährleiftung der (die Nothwendigkeit des 
Snerfahreng nicht ausſchließenden) Ziffernrichtigkeit oder die Gegenrechnung beifügen. 

Eieteht einfach darin, dag von der Summe des am Schluß des Rechnungsiahres verbliebenen 
8 und des eingelieferten Überſchuſſes pas anfängliche Vermögen, beziehentlid von dem 
en Bermögen und dem empfangenen Zufchuß das verbliebene Vermögen, abgezogen 

Das Saldo muß mit dem Unterſchied zwiſchen dem eigentlichen Einkommen und eigent- 
Aufwand übereinflimmen. Man erreicht hiermit auch bei Eameraliftifchen Rechnungs⸗ 
den hauptſächlichſten Vortheil ver Doppelbuchhaltung, daß nämlich, wenn feine Fehler 

Eintrag und beim Abſchluß des Hauptbuchs vorgefallen find, der im Haupt: Bilanzconto 
Bermögendvergleihung) und im Haupt-Gewinnconto (bei Bergleihung aller Gewinne 

Serlufte) berechnete Gewinn miteinander übereinflimmen muß. *) 
für Werthöberehnung des mobilen wie immobilen Naturalvermögens müffen nad) Ver⸗ 

beit der Fälle auch verſchiedene Maßſtäbe in Anwendung fommen; es find dies: der 
Mfoftenpreis, der Berfauföpreid oder Tauſchwerth und der Reinertrag oder Gebrauchs⸗ 
%. Kür angekaufte Productions- und Betriebömaterialien ift die Berehnung am ſicher⸗ 
und einfachſten, weil erſtens der Selbftkoftenpreis im Antaufspreife (vielleicht unter Hin⸗ 
kt von Transport-, Zerfleinerungs:, Reinigungskoften u. f. w.) gegeben iſt, und weil 
ten® bei Gegenſtänden, welche ver Verwandlung over Berzehrung gewinmet find, der Werth 
ur Zeit der Verwendung Feine beachtenswerthe Veränderung erleiden wird. Bei erkauf⸗ 
jebrauchsgegenſtänden an Werkzeugen, Mafchinen u. f. w. iſt die Werthöbeſtimmung fhon 
eriger, weil die Anſchaffungskoſten nur fo lange ven Werth dieſer Geräthichaften richtig 
rücken, als legtere noch nicht in Gebrauch genommen find oder doch noch nicht merklich an 
Büte verloren haben. Hier muß jährlich ein gewiſſer Procentfag der Anſchaffungskoſten 
Berthsabnutzung abgefchrieben werden, wogegen bie aufgemendeten Nachſchaffungsé- und 
erationkoften zuzufchreiben find. Oftmals wird man die Sache durch ſummariſche Be: 

) Löw iſt der erfle, welcher den Grund dafür auf einen ebenfo überzeugenden als einfachen Aus: 
gebracht hat, indem er (©. 135) fagt: „Die Nothwendigkeit dieſer Übereinftimmung , welche in 
Itern Zeiten oft als ein befonderes, nur faufmännifchen Buchhaltern zugingliches Geheimniß ſorg⸗ 
verſchwiegen worden ift und felbft jegt noch von vielen als eine ihnen nicht wohl erflärliche Er⸗ 
ung angeflaunt werben wirb, ergibt fich ohne weiteres daraus, daß nach allgemeinen arithmetiichen 
a die Summe der anfänglicdyen Beflände (a) und der Einnahmen (b) fletS der Summe ber Aus: 
; (ec) und ber fchlieglichen Beſtaͤnde (d) gleich fein muß, dv. d.a+b=c+d. Subtrahirt man 
jeiden Seiten der Gleichung die Größe a+ c, fo wantelt ſich die Gleichung von felbfi um in: 
—=d—a, d. h. ber Differenzbetra der Einnahmen und Nusgaben ift flets gleich dem Differenz: 
3 der anfänglichen und ſchließlichen Beſtaͤnde.“ 

+‘ 
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handlung vereinfachen können; dafern nämlich unter ven gegebenen Verhältniffen die Bora 
ſetzung zuläfiig ift, der Werth des Geräthſchaftenvorraths werde durch Ausbeflerung u 
Ergänzung auf ungefähr gleiher Höhe erhalten, jo läßt fi diefer jährliche Gelbaufwanb-: 
Aquivalent der Naturalabnugung anfehen und der Geſammtwerth dieſes Inventars als fi 
ftehend behandeln. Zum Berfauf beſtimmte Producte und Fabrikate jollte man nurg 
dem Preife ver Selbflloften (der Geſtehungskoſten), nicht aber nad) dem erwarteten Kaufen 
veranſchlagen, fo nämlich, daß zwar die Verläge aller Art, weldhe in ven unverfauften Wan 
enthalten jind, beim Abſchluß des Produttiongjahres vollftändig zur Geltung fommen, 
muthmaßliche Verkaufsgewinn aber erit dem Abſchluß desjenigen Jahres zugute kommt, 
welhem der Verkaufsgewinn realijirt ift. Namentlich ift diefe Zurüdhaltung dann gebef 
wenn die Nothwendigkeit einer Preisherabfegung oder die Bewilligung eines Rabatte d 
Remiſſes an einen Theil der Käufer oder eine Verringerung der Qualität dur das % 
der Waaren u. f. iv. nicht ausgeichloffen if. Nur wo feind diefer Bedenken vorliegt, aut 
fernere Aufbewahrung feine Koften verurſacht, mag es ftatthaft fein, ven Werth des Mag 
lagerö nad) dem geordneten Berfauföpreife in Nechnung zu ziehen, und zivar darum, wei 
foldenfalld derjenige Geldwerth ift, in welhen die Naturalmerthe durch den Verkauf ſeir 
verwandelt werben. In jedem andern Fall ift es befler, verkäufliche Borräthe, wenn man 
lichſt einfach verfahren will, nur mit einem (dem Yinterfchied zwiſchen dem Verkaufs 
Seibftfoftenpreife entjprehenden) procentalen Abzug am tarmäpigen Verfaufspreije zu, 
anfhlagen. Zur weitern Verarbeitung oder zum Gebraud in eigener Wirthſchaft beftk 
felbftgewonnene Producte u. f. w. laflen fih, wenn ed gangbare Handelsartikel find, 
mäßigen: ortsüblichen Marftpreije verwerthen, außerdem nad ven ungefähren Gewinn 
oder Herftellungskoften mit Rüdfiht auf den Preis, um welden man fie bei einem Ka 
angebot mit Vortheil würde erwerben Eönnen. Liegende Gründe an Adern, U 
Teichen u. |. w. wird man in der Regel nad dem für benachbarte Privatbefigungen gi 
Gulturart und Bodengüte pro Ader oder Morgen u. |. w. durchſchnittlich zu erlangenden 
kaufspreiſe abzufhägen vermögen; verfagt diefer Maßſtab, fo bleibt die Kapiralifirur 
jährlichen Nugungdertrags übrig oder die Grundfleuer, melde das Areal, wenn ed f 
Privatbefig befände, zu tragen haben würde. Kür Waldungen entſcheidet Alter und S 
bodenftänvigen Holzes, deſſen Taration zu einer felbfländigen Wiſſenſchaft ſich auge 
hat. Für Gebäude ift der muthmaßliche Verkaufspreis am geeignetften; vie Anlag 
find nicht durchgängig ald Schätzungsmaßſtab zu brauchen, wenigftend dann nicht, wenJ 
Gebäude nah Maßgabe feiner Beſtimmung fih an einem Ort befindet, welchen vie X 
des Brivaten fehwerlich gewählt haben würde (Brenzzollhäufer, Wegegeld-Cinnahmen u. ſ 
oder wenn ed eine Binrichtung hat, welche beim Ubergang in Privathände einen Umbau # 
machen würde. Der Werth eines ſolchen Gebäudes fann möglicherweife auf ven Preis zug 
zuführen fein, der aus dem Verkauf des Materiald und de8 Grund und Bodens zu Löfen J 
Sind die aufgewenveten Neubaukoften (unter Zufdlag der Meliorationskoften) ale Me 
zuläfiig, fo muß gleichwol eine jährlihe Werthsabſchreibung von — 5 Proc. (nah 4 
fhiedenheit des Baumateriald u. f. w., überhaupt ver Widerſtandsfähigkeit des Gebäudeh 
Berluft geſchrieben und damit fo lange fortgefahren werden, bis diejer „„Zeitwerth‘ bie 
erwähnte Uintergrenze, d. i. ven Areal: und Materialienwertb, erreicht hat. Ein bequemell 
ungefähren Schägungen audreichende8 und für eine größere Geſammtheit von Gebäube 
Durchſchnitt brauchbares Anhalten bietet die Brandverfiherungstare in denjenigen Staateng 
welchen die fiscaliſchen Gebäude der Brandverfiherung unterworfen find. Zür den Gel 
compler eines Beſitzthums (z.B. für Kandgüter mit Einfluß der Gebäude, wie des leb 
und tobten Inventars, für Korften mit ven eingeichloffenen Wieſen, Steinbrücden n. f. w. 
Beamtenwohnungen, für Eifenbahnnen mit den Betriebd- und Stationdgebäuven u. f. w.) 
der Rapitalbetrag der Sahresnugung oder auch das aufgewendete Ankaufs- oder Anlagel 
einen ungefähren Werthsausdruck liefern ; jehen aber ſolche Beſitzthümer (3. B. Kohlen 
ver allmählichen Ausnugung entgegen, fo darf erſternfälls der jährlihe Ertrag nur n 
befannten Formel für den gegenwärtigen Werth einer Zeitrente berechnet werden. Es 
ih hieraus, daß dem Ermeflen oder der Willkür bei Abſchätzung des Immobiliars ned 
größerer Spielraum gelaflen ift al& bei der Werthöbeflinnmung des mobilen Naturalvermögs 
daß es demnach nicht räthlich fein fan, im Staatsrechnungsweſen pie Grundſtocksverwaltunz 
der eigentlichen Rechnungsablegung zu vermijchen ; daß felbft die vergleihungämeife minder 
fihere Werthsſchähung des mobilen Naturalvermögensd nur zu flatiflifchen und abmint 
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men kann, aber nicht geeignet ifl, pie Vertretungen des Rechnungẽführers zu firiren; 
sr beſchränktern Gebrauch, namentlich zu Darlegung der wahren, vom Inhalt der 
ng abweichenden Betrieb3= oder Berwaltungsrefultate, die Art der Werthéermit⸗ 
t dem Rechnungsführer over der ihm zunächſtſtehenden Directivbehörde über: 
en darf, fondern an bleibende Normen gebunden fein muß, weil jonft zu leicht 
Schlußergebniſſe durh einen Wechſel in der Veranihlagungsweife verfihleiert 

nen. 
as ift Die Xehre von der Vermoͤgensfeſtſtellung der zur Zeit nod am mwenigften ent: 
il des gefammten Staatorechnungsweſens. E. Löm („Die Bermögenswiflenichaft, 
5oftem der Volkswirthſchaftslehre nebſt Brläuterungen‘“) ift auch hier der erfte, wel: 
r einichlagenden Wahrheiten einen wiſſenſchaftlichen Ausbrud verliehen hat. *) 
atsaufftellung. Für den Staatshaushalt bildet das Staatsbudget (Haupt: 
Staatserigenz u. f. w.) die Hauptzufammenftellung aller in ver nächſten 

ver Budgetperiode in Ausfiht ſtehenden Staatseinkünfte und bewilligten Staats: 

Staatsbudget bedarf, wenn es nicht auf Koften der liberfichtlichkeit mit Details be- 
n, aber doch die nörhige Klarheit und ein volles Verſtändniß gewähren foll, Hinficht- 
jroßen Theild feiner Anfüpe ober der „Budgetpofitionen‘ befonderer Linterlagen 
t8), welche wiederum, inſoweit fie auf eine Gefamnıtheit gleichartiger Anftalten oder 
zöftellen fih beziehen, im Verhältniß zu legtern ven Charakter von Generaletats 
ind von Voranfchlägen, welde bie einzelnen Anftalten u. ſ. w. zum Gegenſtand haben 
), begleitet fein können. | 
ge (firirte) Einnahmen und Ausgaben find zu veranſchlagen nad dem neueften 
er Berüdjihtigung der in Ausficht ſtehenden Veränderungen; unflänvige nad) dem 
ichen Ergebniß der legten Jahre, ebenfalls unter Rückſichtnahme auf die in nächſter 
»de zu erwartenden Erhöhungen oder Verminderungen. Die gefundenen Durch⸗ 
:n koͤnnen hierbei nur dann zum alleinigen Anhalt dienen, wenn innerhalb der in 
ezogenen Jahre Feine ungewöhnlichen, nicht leicht wiederkehrenden belangreichen 
und Audgabepoften vorgekommen find; ferner, wenn die Jahre&beträge auf: und 
mwanfen und fein Grund für die Borausjegung vorliegt, es werde künftig ein 
rhältniß eintreten. Zeigen aber die berechneten Jahresbeträge (beziehentlich nad 
ig der nicht wiederkehrenden ertraorbinären Poften) eine conflante Tendenz zum 
r Ballen, dann fragt e8 ji weiter, ob nunmehr ein Beharrungszufland eingetreten 
' Steigen, beziehentlih Fallen, fi fortfegen werde oder ein Rückſchlag fi er: 

in Gebot der Borficht, vie Ausgaben auskoͤmmlich, die Einnahmen aber etwas nie⸗ 
ranjdhlagen, als fie zu erwarten find. Diefe Vorficht darf aber beim Staatsetats⸗ 
zu weit ausgedehnt werben ; die Staatöregierung würde fonft in die Lage fommen, 
HrSteuern auszufchreiben, ald (mit Inbegriff der Nugungen des Staatövermögend, 
nftalten und der durch internationale Verträge limitirten Abgaben) zu Dedung des 
-f8 erforderlich find (3. B. mehr Grund-, Gebäude: und Gewerbefteuer-Simpla, 
ige oder Kreuzer von der Grundſteuer-Einheit oder von je 100 Fl. des Steuer: 
hr Zuichläge zu den ordentlichen directen Steuern), ober fie würbe zum Nachtheil des 
rlaflen, diejenigen Erleichterungen zu gewähren oder wohlthätigen Unternehmungen 
n, welche die Finanzlage geftattet. 

w'ſche Werthöformel lautet: W = Q a: —(K + Im) ar] sin. R. Darin bedeutet W 

ines Vermögenstheils, Q die Quantität und P den Preis ober das Qualitätsmaß ber 
yeit, K die Koſten des Auf: und Abladens, der Berpadung u. f. w. für bie Ginheit, Im 
tlöhne, welche aus einem beftimmten Lohne 1 fürsdie Einheit und der Meilenzahl m fich zu: 
; alfo Q (K -+ Im) die gefammten Koften, welche aufgewendet werden müffen, um einen 
e befindlichen Gegenſtand in wirthfchaftlichen Gebrauch zu nehmen, und welche mithin den 
nicht am Gebrauchsorte befindlichen @egenflandes verringern ; ferner bezeichnet die Muls 
r Größe mit dem Factor q" die Zunahme des Werths infolge der Zeit und die Divifion 
rch denfelben Factor q" die Abnahme des Werthe infolge der Zeit; endlich tritt bei Beſtim⸗ 
erths von Gegenftänden oder Berechtfamen einer beftimmten Perfon noch der Grab bes 
ht Hinzu, der zwifchen +1 (für bas volle pofltive Eigenthumsrecht) und —1 (für cin 
werhältniß) fchtwanfen fann und daher in sin, R einen paffenden Repräfentanten findet. 

v 
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Die Eintheilung des Staatsbudgets wie der Specialetatd (dad Rubrikenſyſtem) muß 
der Ginrihtung der Rechnungen übereinflimmen, ſodaß Stat und Rechnung fi gegen] 
decken: pas Staatsbudget mit ven Rechnungen ver Bentralfaffen, die Sperialetats mit ven (| 
nungen der bezüglicden Verwaltungen. Hat man für nöthig gefunden, im Rubrifenfofleg 
Hauptſtaatsbudgets ober eined Specialetatö Änderungen vorzunehmen, fo müſſen fofort ang 
hiervon berührten Abfchnitte (Kapitel) der betroffenen Gentral- oder Speriallaffen: Regum 
danach abgeändert werben, damit niemals nöthig ift, Dad einem Gtatdanjag correſpondi 
wirkliche Ergebniß aus mehrern Kapiteln ber einfchlagenvden Nechnungen over aus dem U 
eined Rechnungskapitels dad mehren Etatsnummern Aingebörenbe außziehen zu müflen. ( 
ſucht deshalb Anderungen im Rubrifenfgflen des Staatsbudgets möglihft zu vermeiden. 4 

Die Budgetperioven find entweder ein=, zivei= oder breijährig, erfteres in allen Großſt 
Je länger die Budgetperioden find, deſto unficherer werden bie Boranfchläge; andererfeist 
jih aber aud hoffen, daß ein Jahr gegen das andere fi) audgleiche. Der überwiegenve B 
längerer Finanzperioden befteht darin, daß Die Landesvertretung nicht alljährlich fich zu x 
meln braucht. Drei Jahre find hierfür ald das längfte zuläffige Ausmaß zu bezeichnen; d 
jährigen Finanzperioden Baiern bilden eine vereinzelte Ausnahme vieler allfeitig anerfl 
Regel, eine Ausnahme, deren Befeitigung nad) langem Kampf endlich bevorfleht. ©) 

Gegenfland des Staatsbudgets find nicht Die gefammten, ver Staatöverwaltung dien 
(der Borausfegung nach intact zu erhaltenden) Anlags- und Betrieböfapitale, ſondern x 
Zuflüſſe und Abgänge, weil jeve Budgetperiode ihre Bedürfniſſe in der Hauptſache aus 
eigenen Cinkünften zu beftreiten hat, wenn auch zu Dedung ungewöhnlicher Anfort | 
die Grübrigungen früherer Perioden zurüdzugreifen ift oder die Erträgnifle der Zukr 
Mitleivenheit gezogen werden. Der für die Beurtheilung des Budgets allervings hoͤchſt 
Nachweis über ven Stand ded Staatövermögend und feiner Beftandtheile gehört als be 
Beilage unter vie Belegftücde zur Motivirung des Budgets. Auch die unter Umſtänden nl 
Fixirung der Höhe, auf welcher das Betriebsfapital ver Hauptſtaatskaſſe und einzelner 
erhalten bleiben foll, kann nur in einer Beilage zum Budget oder anmerfungsweife an 
treffenden Stellen ver Specialetatd ausgefprocdhen werben. 

Für den Staatöhaudhaltspları im ganzen (Hauptſtaatsbudget und Specialetat® zuf 
genommen) wird mit Recht Vollſtändigkeit ver Aufftellung verlangt, ſodaß bei den Ei 
die volle Brutto: oder Roheinnahme und alle davon zu deckenden Gewinnungs⸗, bezie 
Erhebungskoſten und jonftigen Laften, bei vem Staatsaufwand ver volle Betrag ver zu 
tenden Ausgaben und alle vie Anforderung an die allgemeine Staatskaſſe ermäßigenven IR 
Einfünfte der bezüglihen Verwaltungszweige vollftändig zur Aufrehnung fonımen. . 
Forderung der Theorie ift von der Prarid mehr und mehr anerfannt worden; in welder ii; 
ihr aber am zwedmäßigften zu genügen fei, ob mitteld Aufnahme aller nicht bloß du 
Steuer= u. |. w. Hebeftellen, fondern auch durd die Verwaltung von Domanialdefl 
dann durch die fiscalifhen Verfehrs-, Fabrikations-, Debitdanftalten u. |. w. vermittelt 
einnahnen in dad Hauptſtaatsbudget felbft (Bruttobudget) oder durch Verweiſung 
Details in Specialetats oder Budgetunterlagen, ſodaß das Hauptbudget nur die v 
Specialkaſſen zu erwartenden Überfhüfle oder vie ihnen zu gewährenden Zuſchüſſe auf 
(Nettobupnget), diefe in den legten Jahren vielfadh in ven Ständefammern, und zwe 
ſtens zu Gunften des Bruttobudgets7) verhandelte Frage iſt nur formeller Natur, deum 
mand wird beftreiten, daß der Staatshaushalt (einfchließlich feiner Unterlagen) ein vollkä 
Bild der ganzen Staatöwirthfhaftsführung aufzurollen hat, und nur darüber können bi 
jihten auseinandergehen, wie viel hiervon in dad Hauptbudget felbfl und wie viel in die li 
lagen gehört. 

Will man das Syftem des Bruttobudgets ſtreng durchführen, jo treten viele ‘Boften t 
und breifad auf. Zum Beifpiel: Befigt ein Staat Silberbergbau und Silberfchmelzhütte 

6) Bei einem fechsjährigen Budget „vermag nur ein infpirirter Prophet das Richtige zu | 
wer nur mit menfchlichen Fähigfeiten begabt ift, wirb ftets Gefahr laufen, mehr oder weniger ju % 
und entweder dringende Bedürfniſſe darben zu lafien oder größere Auflagen als nöthig zu 
(Gommiffionsbericht des Abgeordneten Freiheren von Bletten.) 

7) Im Gegenfag zu dem Votum der repräfentativen Körperfchaften anderer Staaten haben vie} 
fifchen Kammern im Jahre 1861 beantragt: „daß fünftig die Bubgetaufftellung ... der conferue 
Darhführung des Syſtems des Nettobudgets näher gebracht werde.‘ 
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* ver Cinnahmetheil des Bruttobudgets denſelben Silberwerth dreimal: als Erlös der 
poanenen und an bie Hütten verkauften Erze, ald Werth des in den Hütten ausgebrachten 
su bie Münzflätte verkauften Beinjilbers, als Betrag des in der Münze außgeprägten Sil⸗ 

eldes. Solche Beiſpiele ließen ſich in Menge aufführen. Ferner iſt ed ein Axiom ber 
hre, daß nur gleichnamige Groͤßen, Dinge einerlei Art addirt werden können. Nun 

äh freilich die Summe der einzuhebenden Steuern u. f. w. und die Summe der bei ben 
meifenbahnen eingehenden Fahrgelder und Frachten ober der von den Zöglingen einer 
tionirten Unterrichtöanftalt gezahlten Schulgelver u. ſ. w. gleihmäßig in Thalern ober 

a ausdrücken, und formell fleht der Addition nichts im Wege; im Weſen diefer Sinnahme- 
uagen waltet aber doch ein jehr erheblicher Linterfied, denn über Steuern (nad) Abzug der 
mmeiblichen Erhebungs- und Verwaltungskoſten) fann die Staatsregierung zu jedem ihrer 

frei verfügen; Eiſenbahn-Fahr- oder Frachtgelder, Poftgelver, Bezahlung für Holz ober 
producte, Schulgelder u. |. w. aber empfängt die betreffende Verwaltung nur gegen 
qhme einer jehr beflimmten, für die allgemeine Staatskaſſe im günftigften Falle nur einen 
a Gewinnantheil übriglaiiende Gegenleiftung,, ſodaß man kaum berechtigt fein möchte, 
md ähnliche Summen als gleigartige Größen zufammenzurechnen. Es müſſen aljo, wenn 
ie „Sinnahmelaften” im Ausgabebudget zujammenftellt, große Summen der heterogenften 

ist werden, wogegen dad Nettobudget nur addirungsfähige Größen in Aufrehnung 
namlich: in der Ginnahme die Beiträge der einzelnen Verwaltungen oder Dienflzweige 
zeitung des allgemeinen Staatsaufwandes, in der Ausgabe ven Aufwand für bie einzelnen 

WSchörden u. |. m. und für die Zuſchuß erfordernden Staatsanſtalten. 
ließlich concentrixt fi die Vertheinigung des Brutto: und Nettobudgets lediglich in der 

:welder oberfte Gintheilungdgrund ift für die Aufflelung des Staatshaushaltsplans der 
äßigſte? Und wenn ein Koryphäe der Staatswirthſchaftslehre (Rau, „Finanzwiſſen⸗ 

‚ vierte Auflage, I, 431) hervorhebt: „Im preußifchen , britifchen und badischen Vor: 
ge nehmen die Koften ver Ginfünite eine befonvere Stelle ein”, und tadelnd hinzufügt: 

andern müſſen jie erſt zufammengejucht werben‘, — ſo läßt fi der Sag aud umkehren in 
Nusfage: „Im ſächſiſchen, würtembergiſchen u. ſ. m. Voranſchlage erfieht man fofort bei 
HBofition, wieviel der betrefiende Dienft- oder Verwaltungszweig nad Abzug des Elemen- 
Wwanpes , bezichentlid der eigenen Ginfünfte, dem gefammten Staatöhaushalt einbringt 

; in andern muß Died erfi zujammengejucht werben‘; und man fönnte hinzufügen: 
br nl zum preußifchen Staatshaushaltsetat ift zwar für jeden einzelnen Verwal: 

ig die Ausgabe von der Cinnahme oder ungefehrt abgezogen und fo das reine Ergeb: 
drgeftellt; in dem Hauptetat ſelbſt iſt aber nicht letzteres, ſondern die rohe Cinnahme und 
gabe übertragen, ſodaß daß reine Saldo gerade an der Stelle zu vermiflen ift, mo es vor 
Ru erwarten wäre.‘ 
Die Betriebsfonde der Staatöverwaltung oder die Beftänvde an Baarfchait, Werthpapieren, 
raſtänden, Naturalien u. |. mw. find in ber Regel nicht Gegenſtand der Bubdgetaufftellung, 
wa zuweilen in die Binanzgejege Beflimmungen hierüber aufgenommen werden; nur in 
en wird neben dem Hauptfinanzetat ein „Voranſchlag ded umlaufenden Betriebsfondé des 
meinen Staatshaushalts“ ſowie des Betriebsfonds der (vom allgemeinen Staatshaudhalt 
pſchiedenen) Poſt- und Eifenbahnbetriebsverwaltung ven Kammern zur ®enehmigung vor: 
fund mit dem Binanzgejeg verfündigt. Ebenſo werben in Baden bie aus dem Domänen: 
WRodövermögen beabfichtigten Berwendungen etatijirt, mit ven Kammern vereinbart und 
bras Finanzgeieg kundgemacht. 
Für den praftiihen Nugen detaillirter Zergliederung ded Ausgabebudgets und ber dazuge⸗ 
mberr Specialetats ifl es von großer Wichtigkeit, daß im voraus beflimmt werde, inwieweit 
ex Staatöregierung geftattet fei, Erfparungen an einem Theil der hewilligten Ausgaben zu 
ſrausgaben bei andern Gtatstiteln zu verwenden. Daß Öfterreichiiche Binanzgeleg für 1864 
alt die Vorſchrift, Daß die nad den einzelnen Kapiteln, Titeln und Paragraphen des 
atsvoranſchlags bewilligten Ausgabecredite (mit alleiniger Ausnahme der Bezüge bispo- 
er Beamten und Diener) nur zu den in den bezüglichen Kapiteln, Titeln und Paragraphen 
khneten Zwecken verwendet werden dürfen. In den Voranſchlägen Preußens u. |. w. 
diejenigen Bubgetpofitionen oder Gtatönummern ausdrücklich bezeichnet, welche für den 
x gegenſeitiger Übertragung etwaigen Mehrbedarfs nöthigenfalls zufammengezogen wer: 

Können; durch dieſe Ausnahmen ſtellt ſich von felhft die Regel feft, daß in allen andern Fällen 

taates2erifon. XII. 20 
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die von den Kammern bewilligten Summen nur für den Zweck ver Bewilligung! 
werben dürfen (Sperialität des Budgets). Die von von Malchus (‚Politik der innen 
verwaltung‘, II, 186; „Finanzwiſſenſchaft“, II, 122) biergegen geltend gemachten 
durch Negirung der libertragbarfeit der Erſparungen werbe die Regierung genötf 
Bedarfsanſchläge möglihft hoch zu halten und hiermit werbe die Steuerforberung ve 
durch Die höhere Verpflichtung der Regierung für möglihft vollftännige Erfüllung de 
zwede werde in Fällen, in welden dieſe und ver regelmäßige Fortgang der Verwal 
durch eine Überfäreitung der Etatsanſätze ober durch Transferirung von Fonds 
Poſition auf andere gefichert werben koͤnne, vie Regierung zu beiden fich felbft verpi 
achten u. ſ. w.; dieſe Gründe treffen nicht ſowol die Specialität des Budgets, als 
die Berechtigung der Staatregierung, im Bebarfsfall (ganz abgejehen von andern 
Iparniffen) Statsüberfhreitungen und deren Rechtfertigung nicht zu fheuen. Hiervo: 
bei der Frage über die zuläffige Ausdehnung der Specialität des Budgets nicht die Red 
nur von Fefthaltung der verabfchiedeten Etatsſätze für den Zweck der Rechnungsable— 
Sachſen Haben auf dem Landtag 1863 — 64 die Stände felbft für die wenigen, ı 
wandten Bupgetpofltionen, für welche herfömmlidh die Übertragbarkeit zugeſtanden 
Erneuerung diefer Bewilligung verweigert, weil fie darin eine Erſchwerung der fünfti, 
nungsablegung erfennen, und von feiten der Regierung ift dem nicht wiberfprochen 
weil leßtere auf die Fortdauer jenes Zugeſtändniſſes keinen Werth legte. Den 
Gegenfag zur vollen Specialität des Budgets bietet das Heutige Frankreich, indem 
Gefeßgebende Körper die Bedarfsſumme jedes Minifteriums nur nad) großen Sec 
genehmigen hat, überdies aber die Stantögewalt Üiberweifungen (Virements) auf ant 
getfectionen decretiren kann, ſodaß die Borlegung und Berathung eines vetaillirten 
rein illuforif wird. 

Die meiften unftändigen Ausgabejummen des Budgets haben den Charakter voı 
treffenden Miniflerien eröffneten Crediten, deren Überfhreitung einer befondern Recht 
bedarf; andere beruhen auf unabweislihen Verbindlichkeiten, deren Betrag fih zwar : 
audberehnen und darum nur nad) den Erfahrungen der legten Jahre in das Budget 
läßt, aus deren höherm wirklichen Belauf aber ver Regierung fein Vorwurf zu m 
Solche Berehnungsgelver (Dispofitionsquanta) werden ſich fhon durch ihren Titel 
Crediten unterfcheiden ; ed ift aber nüglich, wenn jle durch eine befondere Signatur (ii 
veriſchen Budget: „plus minus‘) kenntlich gemadt werben. ®) 

Betrachten wir jet pie Cinrichtung einiger Budgets deutſcher Staaten, wobei wi 
Darftellung nicht zu unterbrechen, das gelegentlich zu Bemerkende in die Noten verwei 

Der öſterreichiſche Staatsvoranſchlag zerfällt in zwei (nicht durch Finalabſchlu 
dene) Theile: „Erforderniß“ over Ausgabe und „Beredung‘ over Einnahme. Der Aus 
der Einnahmetheil enthält drei Gelpfpalten für ordentliche, außerorbentlidhe und 
Einnahme over Außgabe.?) Die Ausgaben zerfallen in 17 Hauptrubriken, veren 
am Schluſſe vecapitulirt find: I. Hofflaat, I. Gabineföfanzlei des Kaifers, III. R 
IV. Staatörath , V. Minifterrath , VI. Minifterium des Außern , VII. Staatsmüı 
VIII.-X. Hofkanzleien für Ungarn u. f. w., XL.— XIV. Minifterten ver Finanzen, bei 
und der Volkswirthſchaft, ver Juſtiz, der Polizei, XV. Gontrolbehörhen, XVI. und XV 
ſterien des Kriegs und der Marine. Da aber drei diefer Hauptrubriken in mehrer 
zerfallen (, Staatsminifterium” in: A. politifhe Verwaltung und B. Gultus und U 
„Minifterium der Marine‘ in: A. Kriegs- und B. Handelömarine; „Miniſterium ver$ 
in die Sectionen: A. eigentlicher Staatsaufwand und B. Betriebs-, Erhebungs- und 
tungsloften der Staatseinnahmen, mit beziehentlih 9 und 17 Kapiteln), fo befteht 
gabebudget gleichzeitig aus 44 fortlaufend numerirten Kapiteln, melde wieder in ! 
Paragraphen fih verzweigen. Beim eigentlihen Staatsaufivand des Finanzdep 

8) Man nennt fie in Hannover ‚Plus MinussPofitionen” im Gegenſatz zu den feften 
mentsfummen‘'. " 

9) Daß im Staatsvoranfchlage für die Finanzperiode 1864, d. i. für bie 14 Monate vo 
1868 bis legten December 1864, Einnahme und Ausgabe zunächſt in a) Voranſchlag für 
monatliche Periode vom 1. Nov. 1863 bie legten October 1864, b) Boranichlag für die M 
vember und December 1864, c) Geſammtvoranſchlag für die ganze vierzehnmonatliche Peri 
gliebert iR, erfcheint als eine ausnahmsweife Übergangsmaßregel. 
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pr. AL A) find unterſchieden: Finanzverwaltung, Subventionen und Dotationen, Grund⸗ 
Rung, allgemeine Kailenverwaltung , allgemeiner Penilondetat , Zinjen der Staatsſchuld 
ließlich ver Entſchädigungsrenten), Schuldentilgung. Die Betriebs: u. |. w. Koften (Rubr. 

B) folgen den linterjcheidungen des Cinnahmebudgets. Letzteres bat dieſelben 17 Haupt: 
in wie das Ausgabebupget, ſodaß jelbit diejenigen, bei denen keinerlei Einnahme zu erwarten 

Bubr. L—V. und Minifterium ver Juſtiz) im Text und in der Wiederholung aufgeführt 
=. As Einnahmen find unter anderm veranichlagt: beim Minifterium des Außern: 

ulatseinfünite; bei der politiihen Verwaltung : die Einnahmen der Strafanftalien, der 
len Zeitungen u. |. w.; beim Kultus und Unterricht: die Überſchüſſe einzelner Religions: 
6äulfonds und die Megiekoftenbeiträge verichiedener Fonds; beim Minifterium der Fi— 
a: directe Steuern, indirecte Abgaben (einſchließlich Salz, Taback, Taxen, Gebühren von 
tgeſchäften, Lotto 10), Mauthen oder Wegegelder u. |. w.), Staatsgüter, Staatsforſten, 
fabriken, Bergweſen, Münzweſen, Einnahmen aus der Veräußerung von Staats: 

Yun 11) u. ſ. w.; beim Handelsminiſterium: Poſtgefälle, Telegraphenanſtalt u. |. mw. 
ih iſt hiermit vollſtändig zum Syſtent des Bruttobudgets übergegangen. Ob der 

sranfchlag hierdurch an Vollſtändigkeit oder Überſichtlichkeit gewonnen habe, iſt leicht 
atworten, wenn mit der neuen Einrichtung die des Budgets für das Finanzjahr 1863 

a wird. In legterm ift ver Einnahnietheil ausgeſtattet mit Geldſpalten für die Brutto. 
Sme, die Slementar-Ausgaben, die Specialbeträge des Überjchuffed und die Sunme bed 
hufle6 aus jeder Hauptrubrik. Dem entjprechend iind im Ausgabentheil die eigenen Gin: 

der zu botirenden Verwaltungen bei den betreffenden Abtheilungen quantiflcirt und 
Zeder Dienflzweig u. ſ.w. kommt daher nur einmal (im Einnahme- oder Außgabetheil, 
m er Überihuß gewährt oder Zuſchuß erfordert) und dennod mit dem vollen Betrag 

aentaren Einnahmen und Ausgaben zur Eriheinung. 
preußiſchen Staatöhaußhaltdetat gehen (wie in den Budgets ber meiften Staaten) die 

den Ausgaben voran. Cinnahme- und Audgaberheil enthalten gleiche Golumnen, 
: Nummer des Kapiteld, Nummer bed Titels, Gegenſtand, Anſchlagsſumme Tür daß 
jahr (dahinter bei der Ausgabe die darunter enthaltenen künftig wegfallenden 
), Anſchlagsſumme für dad Vorjahr, Mehr oder Weniger gegen dad Vorjahr, Er: 
gen. Die Einnahmen jind nad den Minifterien georpnet und alle neun Minijterien 

eten: I. dag Finanzminiſterium mit 12 Kapiteln: Domänen, Korften 12), Ablöjungen 
mänengefällen und Verkäufe von Domänen und Forſtgrundſtücken 13), Gentralverwal- 

der Domänen und Zorften, directe Steuern, indirecte Steuern (einſchließlich Chauflee- 
‚Brüden-, Fähr- und Hafengelver, Strom: und Kanalgefälle, Hvpotheken- und Gerichte: 

Wereigebühren, u. |. w.), Salzmonopol, Kotterie, Seehandlungßinftitut, Preußiſche Banf, 
Bee, allgemeine Kaflenverwaltung); II. das Minifterium für Handel, Gewerbe und öffent- 
Wirbeiten mit ven Kapiteln: Poſt-, Geſetzgebungs⸗ und Zeitungdverwaltung, Telegraphen- 
Beltung , Porzellan: Manufactur in Berlin, Gejunpheitögeihirr-Manufactur in Berlin, 
Miedene Einnahmen der Verwaltung für Handel, Gewerbe und Bauten, Verwaltung für 
B>, Hütten: und Salinenmweien, Verwaltung ber Bijenbahnangelegenheiten ; IIT. das Juftiz- 

Merium mit ven Gerichtöfoften u. ſ. w.; IV. das Miniflerium des Innern mit ben Ginnahmen 
WBitraf- u.f. w. Anftalten, ver Negierungsamtöblätter, der Polizeiverwaltung u. |. w.. 
m Miniſterium für die Ianpwirtbichaftligen Angelegenheiten mit zwei Kapiteln: lanpmwirth: 
BHiche und Geflütvermaltung; VI. das Minifterium der geifllichen, Unterrichtö- und Mebi: 
Bangelegenheiten: öffentlicher Unterricht, Cultus und Unterrit gemeiniam und diverſe 
were ‘Beträge; VII. dad Kriegsminiſterium: „verichiedene Kinnahmen“ ; VIII. da Marine: 
Uerium: ‚„Ginnahmen aus der Landesverwaltung de6 Jahdegebiets“ und „verichiedene 

to) Daß bie Lottoeinfünfte den indirecten Abgaben bergezählt find, müchte fchmerlich Nachahmung 
ienen. 
11) In Baiern, Sachſen, Hannover, Würtemberg, Baden u. ſ. m. werden Einnahmen letzterer Art 
za den laufenden Stuatseinfünften gezählt, fondern fliegen in den Domänengrundftod (Staats- 

BsRauffchillingsfende, Domünenfonds). 
12) Bon der Einnahme aus den Domänen und Korften wird die bem Kronfibeicommiß hierauf (me: 
Berein ann der landesfüritlichen Chatvullengüter mit den Staatsbomänen) angewicfene Rente von 

Thlru. unmittelbar gefürzt. 
18) Vgl. hierüber die vorfichende Note 11. 20 

[7 # 
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Einnahmen”; IX. das Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten: „Conſulats- 
Papgebühren.” Auf die Summation diefer neun Hauptrubriken folgt die Einnahme au 
hohenzollernfchen Landen. - Das Ausgabebunget zerfällt in die beiden Haupttheile: , 
dauernde Ausgaben‘ und „einmalige und außerorbentliche Ausgaben”. Die erftern fpaltı 
in drei große Abteilungen: A. Betrieb8-, Erhebungs- und Verwaltungstoften und Lafle 
einzelnen Einnahmezweige, B. Dotationen mit 4 Kapiteln: Zufhuß zur Rente deB J 
fiveicommißfonds, dffentlihe Schuld, Herrenhaus, Haus der Abgeorpneten; C. Staatöve 
tungsaudgaben. A und C, ingleihen die einmaligen u. f. w. Ausgaben gliedern fid, 
die Einnahmen, nad) den zuſtändigen Minifterien, die aber hier in etwas veränderter Re 
folge vorfonmen, und denen bei C (unter I.) nod das Staatsminifterium mit den Kay 
Bureau des Staatöminifteriums, Staatsarchive, General:Drvendcommiffton, Gcheimes ( 
cabinet, Oberrechnungskammer, Ober:Eraminationscommilfton für die Prüfung zu U 
Berwaltungsämtern, Disciplinarhof, Gerichtshof zur Entfheidung der Gompetenzemd 
vorangeht. Den Schluß des orbentlichen mie des außerordentlichen Ausgabebudgets 
ebenfalld der Anfag für die bohenzollernfchen Lande. Die Eivilpenjionen ſtehen u 
Staatöverwaltungsausgaben des Finanzminifteriums, die Militärpenflonen unter d 
Kriegsminifteriumg; in erflerer Abtheilung ift auch der Refervefonds zu unvorherg 
Ausgaben (dad Haupt-Ertraorbinarium) zu ſuchen. 14) Bei denjenigen Titeln, bezieht 
Kapiteln, bei denen die lIbertragung der Erfparniffe von einem auf den andern Titel oW 
nerhalb deſſelben Titels von einem Finanzjahre auf das andere gefeglich zuläſſig ift, wir 
ausdrücklich bemerkt. 10) Durch alle Verwaltungszweige ift pie Sondirung der Ausg 
„perfönliche” und „ſächliche“ Cbeziehentlih „Fachliche und vermifchte”) conjequent durchge 
In den Sperialetat3 find die perfönlihen Ausgaben wieder getbeilt in Beſoldungen 
(£ategorienweife benannten) höhern Beamten, die fubalternen Beamten und die Diene 
und in andere perſoͤnliche Ausgaben, unter welchen (nad Umſtänden) die Nemuneriru 
Hülfsarbeitern und Hülfsfhreibern, die Copialien oder Schreibegebühren, bie Pof 
Gratiftcationen und Unterflügungen, die firtrten Dienflaufmands-Entfhäpigungen, t 
zulagen, Stellvertretungs= und Umzugskoſten, Unterflügungen an nicht venſionsber 
Witwen und Waifen u. f. w. eingereiht find. Die ſächlichen Ausgaben zerfallen in Am 
Bureaufoften und in die Koften für Erhaltung und Einrihtung der Gebäude, Die Hd 
einzelnen Dienftzweigen vorhandenen Betriebskapitale wird in den betreffenden Sper 
unter der Linie angemerft. 

In der für Baiern mit dem Finanzgeſetz veröffentlichten „Generalüberſicht des 
f&lägigen Betrags der StaatBaußgaben und Staatdeinnahmen‘' fiehen die Ausgaben ( 
den Einnahmen (rechts) gegenüber. In zwei Gelvfpalten find, wie früher im öfterrei 
Budget, die (gemeinjährigen) Partialſummen ver Paragraphen oder Abtheilungen 
Ordnung von den Totaljummen ver Kapitel over Sauptrubrifen getrennt, ſodaß lepter 
ſtehen und addirt werden können. Die Ausgaben zerfallen in Staatsfhuld, Etat des koͤnit 

14) In den Budgets von Baiern, Hannover, Würtemberg, Königreich und Großherzogtäum @ 
u. ſ. w. bildet der Reſervefonds, als felbfändige Hauptrubrif, den Schluß ber Ausgabe ; leßt 
dann vorzuziehen, wenn er nicht zu den unvorhergeſehenen Ausgaben Eines Miniſteriums, fontef 
gefammten Staatsregierung beflimmt ifl. 

15) Für alle Titel, für welche ein ſolches ausnahmsweiſes Zugeftänbnig nicht ertheilt if, g 
die Regel, daß Erfparnifie nicht zu Gunften anderer Jahre oder Titel verwendet werben bürjen. 
hiermit ausgefprochene Specialität des Budgets gilt aber nur für die vollen Kapitel» ober Titelf 
wie fie durch den in die Gefepfammlung aufgenommenen Staatshaushaltsetat (in die Hauptübe 
aufgenommen find. Daher klagt von Rönne (a. a. O., I, 787), die Finanzcontrole ber Landes 
tung fei befegränft auf die Titel des Hauptetats, welche zum Theil ungetrennte Summen von nd 
Millionen enthalten, über die Innehaltung der Specialetats aber habe nur die von der Staateregil 
nicht unabhängige, der Landesvertretung nicht verantwortliche Oberrechnungsfammer zu wachen. 
Minifter feien daher durch die Controle des Landtags nicht gehindert, Ausgaben, weldye viefer H 
migt hat, ganz oder theilweife zu unterlaffen und dagegen nicht bewilligte oder ſogar ausdrücklich 
tworfene Ausgaben zu machen, wenn nur die Gefammtfumme ber einzelnen Titel nicht überſch 

' wird. Um dies zu verhindern und das nach Art. 104 der Berfaffungsurfunde ber Landesvertt 
fiehende Recht der Finanzcontrole wirffamer zu machen, hat der Abgeordnete Hagen im Jahre 1 
Antrag auf genauere Sperialifirung der in den Hauptetat aufzunehmenden Ausgaben (nämlid I 
Aufnahme der weientlichen Ausgabepofltionen aus ben dem Staatshaushaltsetat zu Grunde liegl 
Berwaltungsetats in den Hauptetat) geftellt. Entgegenfommenb iſt von ber Regierung im Gtaatl| 
Halteetat für 1868 die Zahl der Ausgabetitel von 218 auf 537 vermehrt worden. 
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B Staatsraths, der Landtagsverfammlungen und des Landtagsarchivs, des Staats- 
as veö Löniglichen Haufes und des Äußern, der übrigen Departementöminifterien, 
snfalten (mit den Abtheilungen: Erziehung und Bildung, Fatholifger und proteflan- 
zus, Geſundheit, Wohlthätigkeit, Sicherheit, Induſtrie und Eultur, Straßen:, 
ad Waflerbau, befonvere Leiftungen des Staats an die Bemeinven, Steuerkatafter, 
It, &lasmalerei); dann folgen Zuſchüſſe an die Kreiſfonds, Militäretat10) (ein- 
Benspdarmerie und Militärpenfionen), Landbauetat, Penflonen der Witwen und 
r Civilſtaatsdiener (wogegen die Quieſcenzgehalte und Benjionen der Beamten bei 
en Dienflzweigen in Anfat fommen), Reichsreſervefonds (legterer mit einer Abthei- 
e Zinsgarantie ber pfälzifchen Maxbahn und der Oſtbahnen). Die Einnahmen find 
in birecte Staatdauflagen, indirecte Staatsauflagen (einfhließlih Taxen), Staats: 
ad Anftalten (Salinen und Bergwerke, Bifenbahnen, Poft, Donaubampficiffahrt, 
Yonau:Main:Kanal, Geſetz- und Regierungsblatt, Telegraphenanftalt, koͤnigliche 
umberg, übrige Staatöregalien), Stantövomänen, befondere Abgaben, übrige Ein- 
arunter Steuerbeilhlag der Pfalz). „Zur Dedung des Entganges an Rüdfländen 
abre der achten Binanzperiobe‘’ find im Budget für 1861—67 aus dem Beſtande ber 
inanzperiode 200000 Fl. den veranidjlagten Einkünften zugefegt, und hierdurch iſt 
der Einnahnıen und Ausgaben hergeftellt. Alle außerorbentliden, von den Erübri- 
herer Finanzperioden zu beſtreitenden Ausgaben find nicht in das Budget aufgenom= 
ın nur im Finanzgefeg vom Jahre 1861 verzeichnet. Letzteres enthält aud die Er- 
; für das Minifterium ded Handels und der Sffentlichen Arbeiten, vie Mebreinnahme 
etrieb der Staatseifenbahnen in der Periode 1861—67 bis zum Marintalbetrag 
I00 Bl. auf Vermehrung des Trandportmateriald diefer Bahnen zu verwenden. Der 
aatshaushaltsetat bildet nach Obigem ein Nettobubget; dem an die Kammern ge- 
Budgetentwurf wird aber eine Zufammenftellung der Bruttoveinnahmen beigefügt 
njchlagung ber verbleibenden Rückſtände, der zu bewilligenden Nachläſſe und der auf: 
n Erhebungs- und Berwaltungskoften, wodurch die in das Budget übernommenen 
je in ihre Hauptbeftanptheile aufgelöft werben. Zwei weitere Tabellen zerlegen die 
ahmen und die Einnahmelaften (ebenfalls nad den Bupdgetpofitionen) in die Bartial- 
elche bei ven einzelnen Brovinzialfinanzlammern oder bei den centralifirten Admini⸗ 
‚der bei der Centralſtaatskaſſe vorkommen werden. Sehr ausführliche Specialetats 
a Hauptüberfiten. Wie in den preußifchen Specialetats find auch in ven bairifhen 
hen und fählihen Berwaltungsausgaben (Befoldungen und Amtsregie genannt) 

nnt; erflere jind abgetheilt in flatusmäßige, Beſoldungen extra status, Gehalts⸗ 
aus frühern Dienftverhältniffen, und theilen jich weiter nach Bezügen in Geld (flän- 

e und Nebenbezüge, legtere mit der linterglieverung in Bunctionszulagen, Provi⸗ 
&molumente, Entfhäpigung für freie Wohnung, dergleichen für Dienfigründe) und 
Naturalien (in Betreide, in Holz, Anſchlag der Dienſtwohnung, desgleichen der 
de). 
Hiifhen Budget jind die Einkünfte in die beiden Hauptklaſſen „Nutzungen des 
iögens und der Staatdanflalten‘‘ und „Steuern und Abgaben‘ getheilt, von denen 
rei Sectionen zerfallen: A. Domänen und andere Beflgungen, B. Regalien und da: 
yene Berkehrs:, Fabrikations- und Debitdanftalten, C. Zinfen von werbenden Ka⸗ 
igleichen Adminiſtrations⸗ und zufällige Einkünfte. Zur Section B find gerechnet: 
der Poſt, der Eifenbahnen, ver Leipziger Zeitung, des Salzmonopols, ver Floͤßen 
fe, die Chauſſee- und Brüdengelver; zur Section C gehörten unter andern die Kanz⸗ 
yer Ober: und Mittelbehörden, der Kotterieuberf up. 17) Das Ausgabebudget ent- 
ingig zwei Gelofpalten für „normalmäßige“ und „tranſitoriſche“ Ausgaben. Die 
ten deffelben find: A. allgemeine Staatöbebürfniffe (Unterhaltung des koͤniglichen 

— — —— — — — 

: Eigenthümlichkeit des bairiſchen Budgets iſt, daß dem Etat für die active Armee die Na: 
ung an Roggen und Hafer zu einem feften Preife garantirt iſt, in ber Art, daß geringere 
Reichsrefervelonds zugute, höhere demfelben zur Laſt gefchrieben werden. 
zlichen mit Rau's Eintheilung der Staatseinfünfte umfaßt die erfie Hauptklaſſe des ſaͤch⸗ 
ihmebudgets den PBrivaterwerb der Regierung, die Einkünfte aus Hoheitsrechten und bie 
18 Gebühren, die zweite aber die Steuern (Schapungen und Aufwandsfteuern). Biele 
ſpannen in dem Abfchnitt „Steuern‘ ein ungleich weiteres Gebiet. 
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Haufes, Verzinfung und Tilgung der Staatöfhulden, auf ven Staatdfaffen ruhende Jal 
renten, Abloſung der dem Domänenetat nit angehörigen Laflen und Abfindungszafle 
bei Rechtsſtreitigkeiten, Landtagskofſten, Aufwand in allgemeinen Negierungsd- und Bei 
tungöangelegenheiten); B. Gefammtminifterium nebſt Depenvenzen (3.8. Dauptftaarden 
Oberrechnungskammer u. f. w.); C.—H. Departement der Zufliz, des Innern u. f. w.; J. 
träge zu ven Ausgaben des Deutfchen Bundes; K. Penflondetat; L. Bauetat; M. Neferneft 
Die außerordentlihen Ausgaben zum Bau von Bifenbahnen, zur Errichtung neuer Eh 
gebäude, zu Durchführung von Ablöfungs- und Entſchädigungswerken u. f. w. wurben fi 
in ein „außerorbentliches Budget” zufammengefaßt; ſeit 1861—63.aber iſt e8 vorgezogen‘ 
den, fie (mit einem Drittheil der Bedarfsſumme, weil die ſächſiſche Finanzperiode eine dre 
rige ift) an den betreffenden Budgetftellen als „traniitorifch” einzufügen und die Bilanz 3 
der etatifirten Einnahme und Ausgabe dadurch herzuftellen, daß am Schluß des Einmi 
budgets ein Boftulat: „Zufag aus den verfligbaren (beziehentlich: ſoweit ndthig Durch Gefi 
Greditmaßregeln zu verftärfenden) Beftänden des mobilen Staatsvermögens“ beigefügt 
Die Hauptzufammenftellung des fähflfhen Budgets erfcheint ald Nettobudget in dem © 
daß fie diejenigen Summen zur Erfcheinung bringt, welche an die Finanzhauptkaſſe ge 
ober von diefer (beziehentlich durch Vermittelung des Finanzzahlamts) ven Sperialtaffen f 
währen find. Der Bupdgetvorlage find aber für alle diejenigen Pofltionen des Binnahme 
Ausgabebudgets, bei welchen der Aufwand von der Einnahme oder die Einnahme von t 
wand vorweg abgezogen ift, überhaupt für die in mehrere Theilfummen (Etatdnunm 
fallenden Bofitionen, Specialetats beigedruckt, welche de Bruttofummen ver Ginnaf 
Ausgabe nahmeifen. Da ferner außer den auf die Adminiſtrations- ober Betriebstafk 
wiefenen Elementarausgaben no vielfach allgemeine, von der Centralkaſſe zu beftreiten 
im Andgabebudget unter dem Staatdaufmand poftulirte Generalfoften (over auch fi 
etatifirte Einnahmen der im Ausgabebudget aufgeführten Verwaltungen) vortommen, F 
bei allen denjenigen Specialetats, wo vergleichen Berhältniffe obwalten (zu befferer Unt 
dung in Curſtvſchrift) Die anderwärts etatifixten, bei Beurtheilung des bezüglichen V 
zweigs in Betracht zu ziehenden Budgetanfäge nachrichtlich angemerkt, und fo ift biei 
Budget eingeftellte, von den Sperialfaffen zu ermartenve Überſchußeinlieferung 19), bezich 
bie ihnen zu gewährende Bedarfsſumme auf ven möglihft angenäherten Betrag ber 
Staatöfafle verbleibenden reinen Nugung, beziehentlich des wirklichen Aufwands für bie 
kaſſe, zurückgeführt. | 

Dad hannoveriſche Budget für die Einnahmen und Ausgaben der Generalkaſſe H 
Hauptſache ein Bruttobudget, ausnahmsweiſe aber find die Erträge der Lotterien nur 
verbleibenden liberfhuß in Einnahme geftellt. Die Budgetperiode iſt zwar zmeijährig 
werben bie PBoftulate für jedes Kinanziahr einzeln ausgeworfen. Einnahmen wie Ausgabe 
nad Kapiteln, Titeln, Abſchnitten und Unterabfehnitten u. f. w. vielfach zergliedert, glei 
ift aber jedem Bupgetanfag eine fortlaufende Nummer gegeben, was die Bezugnahme 
einzelnen Bubgetpofitionen fehr vereinfacht, ohne den Einblick in die ſyſtematiſche @lie 
der Rubriken abzuſchwächen. 29%) So zerfällt das Einnahmebudget in 86, da® Ausgabe 
in 442 Bojitionen. Die Hauptabfihnitte des Cinnahmebudgets find: von den Korften ı 
mänen, von den Steuern und Zöllen, von dem oberharzifchen Bergwerfö- und Korfthe 
von Communion- (Hannover: braunfhmweigifchen) unterharzifhen Bergwerks⸗ und 
baushalt, von den Kohlenbergwerfen, von den Salinen, vom Kalfberge zu Lüneburg, ı 
Waflerzöllen, von den Poſten, von den Eiſenbahnen und Telegraphen, Chaufſee- unt Br 
gelver ver Chauſſeebauverwaltung, Überſchüſſe von den Rotterien, Sporteln der Oberbrbhl 
Zinfen von Activfapitalien, übrige unmittelbare Einnahmen der Generalkaſſe, Zahlungen 

andern Kaflen (Beitrag der Kronkaſſe zu ven Beſoldungen der Verwaltungs-, Forſt⸗, i 
beamten und Amtsrentmeifter und Beiträge ver Hauptflofterkafle, der Kriegskafle und der 
verfitätskaſſe zu den Beſoldungen der Landbaubeamten). Das Ausgabebudget entbält die He 
rubriken: I. Geſammtminiſterium (einſchließlich der Abtheilung des Finanzminifteriumi 

18) Daß früher für den nach Beſtreitung des Elementaraufwandes verbleibenden Überſchuß der 
drud „‚Reinertrag‘ gebraucht wurbe, hat begründete Anfechtungen erfahren, weshalb Diefer Wustr 
den neuern Vorlagen vermieden worden ift. 

19) 3.2. die ubgetfell jür die Befoldung der Bahnmeifter bei den ältern Eifenbahnen mil) 
eichnet werben mit VII. 16. A. 1a, wenn ſie nicht zugleich die laufende Nummer 114 führte, 
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und Forſten), II. Stände (einſchließlich ver Provinziallandſchaften), II. — IX. Depar⸗ 
iniſterien, X. Paſſivetat (einſchließlich der Renten und der Abfindungsgelder wegen 
lligen Binnenzölle), XI. Penſionsetat ?20), XII. künftig wegfallende Ausgaben (z. B. 
e Beſoldungszulagen und Entſchädigungen wegen früherer Dienſtverhältniſſe, Warte: 
nporäre Zahlungen an das Militär, Zuſchuß zu ven Ausgaben der Dffizieröpeniions: 
w.), AI. außerorventlige Ausgaben (in den legten Jahren: Zahlung an den Kapita- 
ber Generalkaſſe von den Überſchüſſen ver ältern Gifenbahnen und Iahredrate zum 
zur erfien Binrihtung des föniglihen Schlofjed zu Montbrillant). 21) Bei jeder Vo— 
Befoldungen iſt angemerkt, wie viel der Marimalfag der Befoldung jeder Beamten: 
betragen darf. Anſchlagsſummen, deren eventuelle Überſchreitung ſich nicht verhindern 
als, Plus-Minus-Poſitionen“ (ſ. o.) bezeichnet. Die Specialität des Ausgabebudgets 
h gewahrt, daß ihm die Vorbemerkung beigefügt iſt: „Jede laufende Nummer des 
udgets bildet eine Ausgabepofition im Sinne des 6. 19 des Finanzkapiteld vom 
;1857, infofern nicht über die Verwendung einzelner in ben Pofltionen enthaltener 
wiſchen der Föniglichen Regierung und den Ständen befonvere Vereinbarungen ge: 
dm.‘ 

wurtembergifche Hauptfinanzetat beginnt mit 1. Aufzeihnung des Staatöbedarfs 
tzifferung deſſelben für jedes der drei Periodenjahre, der Summe diefer drei Jahre 
emeinjährigen Durchſchnitts. Eingetheilt ift ver Staatsbedarf in Givillifte, Apanagen 
hume (einfhlieglih Unterhaltung der Apanageichlöffer), Staatsſchuld, Nenten, Ent: 
gen (für aufgehobene Steuerbefreiungen und für Theile der Kronaußftattung), Pen: 
aſchließlich der Benfionen für Kirchen: und Schuldiener), DQuiefcenzgehalte, Gratia⸗ 
imer Rath, Departement der Juſtiz u. ſ. w., landſtändiſche Suftentationgfafle, Reſerve⸗ 
ann folgen Il. „Ertrag des Kammerguts“, d. i. der Domänen, der Verkehrsanſtalten, 
e |= 0] und der unmittelbaren Einnahmen bei der Staatskafſſe, und III. „Dedungs: 
‚t bie birecten und indirecten Steuern, zu welchen legtern die Sporteln gerechnet finv. 
teneintheilung für die Tabelle J findet fih auch bei Il und III wieder, jedoch mit der 
ng, daß der Spalte für den Meinertrag des erflen Periovenjahres Colonnen voran- 
bie Noheinnahme und den Elementaraufwand mit Zergliederung des leßtern in Ver: 
often und übrige Ausgaben. Bei den Grund: und Gewerbefteuern ift Rob: und 
ihme identiſch, indem dieje Steuern von den Oberamtöpflegen ohne Aufwand für bie 
e erhoben und abgeliefertwerben. Die Bilanz der (laufenden) Ausgabe und @innahme 
get Für 1861—64 Hergeftellt durch Anfag eined aus der Reſtverwaltung zu entneb: 
uſchuſſes; die außerorbentlihen Staatdausgaben find wie bei Baiern nicht in das 
‚fgenommen, fonbern im Finanzgeſetz verzeichnet und ebenfalls auf das Vermögen ver 
tung gewiefen. Das Betriebs: und Vorrathékapital der Finanzhauptlafle war in 
nanggejegen auf eine beflimmte Summe limitirt; in dem von 1862 aber ift nur gefagt, 
erde gebildet au8 dem Bermögen ver Reſtverwaltung, wie legtered nach Abzug bes 
itrags zum laufenden Dienft und der vorgefehenen außerorventlihen Staatsausgaben 
nen wird”. Der Hauptfinanzetat wird ald Beilage ded Kinanzgefeges im Regierungs⸗ 
eirt. 
veijährige Hauptfinanzetat für Baden zerfällt in ſechs, unverbunden nebeneinander 
yeile: Nr. 1 Etatder orventlihen Ausgaben; Nr. 2 Etatder außerorventliden Ausgaben 
ſemeine Staatöverwaltung; Nr.3 Etat der ordentlichen Einnahmen; Nr. 4 Voranſchlag 
fenden Betrieböfonds des allgemeinen Staatshaushalts; Nr. 5 Etat der auf das Do- 

t Benflonsetat enthält: Penfionen für bonigliche Diener, Peuſionen an Witwen und Waifen 
chen Dienern und an fonflige Hülfsbedürftige, Zufchuß zur Witwenkaſſe für die Bivildiener: 
chuß zur Unterftügungsfaffe für die Waifen der untern Zolls und Steuerbeamten, fortlaus 
emporäre Unterflügungen, Gnabenquartale. Daneben beſteht die bei Xli vorfommende Of⸗ 
snsfafle, und eine Hospital: und Militärunterflügungsfafle, welche leztere Zufchüffe aus 
afle und aus der Generalkaſſe empfängt und dagegen Zufchüfle an bie 90: und Givildiener: 
: zu leiften hat. Für den Nichthannoveraner ift die Nothwendigkeit diefes @ewirres von Spe⸗ 
hwer verfländlich. 
s Abfcynitt zu Unterhaltung des königlichen Haufes fommt im Fr Du Staatobudget 
da bekanntlich in Hannover der König feine Einkünfte panpti lich aus den vom Gtantegut 
men Krondomänen bezieht. Die Erfüllung wirb (mie in Preußen) von der Bruttoeinnahme 
en und Korflen vorweg abgezogen. 
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manialgrundſtocksvermoͤgen zu übernehmenden außerordentlichen Ausgaben; Nr. 6 Zuſam 
ſtellung der Specialetats, d. i. der vom allgemeinen Staatshaushalt ausgeſchiedenen! 
waltungszweige. Nr. 1 enthält zwei Geldſpalten zu Entzifferung ver Anſätze für jedes Pi 
denjahr und zerfällt in die beiden Haupttheile „Laſten und Bermwaltungsfoften” und ‚eig 
liher Staatsaufmand”, beide nach ven Minifterien georonet; beim eigentlihen Staatdaufı 
erfcheinen das großherzogliche Haus, die Ranpflände, der Beitrag zu den Bundeslaſten 
Matricularbeiträge) unter „I. Staatöminifterium” , die Bundeskoſten aber (die Bezüge 
badischen Bundedtagsgefandten u. ſ. w.) unter „I. Minifterium des großherzoglichen Ge 
und der auswärtigen Angelegenheiten”, die Ausgaben für Cultus und dffentlihen Untet 
unter „IV. Minifterium des Innern‘, die Oberrehnungsfammer, die Schuldentilgung (fei 
Perzinfung und Verwaltung der Staatsſchuld), ferner die Givilpenfionen unter „VI. Fin 
minifterium‘‘, wogegen die Militärpenfionen („für früher geleiftete Dienſte““) unter „VI. Ad 
minifterium‘ auftreten. Nr. 2 ordnet fih (abweichend von Mr. 1 zu oberſt nad) ven 1 
ſterien; erft in zweiter Linie tritt (fpeciell beim Hauptabſchnitt für das Finanzminift 

GEintheilung in „Laften und Verwaltungsfoften” und „eigentlihen Staatsaufwann‘‘ auf 
Trennung der Anſätze nad Periodenjahren fällt felbftverftänvlich Hier meg, dagegen ſpalll 
die Poftulate (durch Verticalcolonnen) in a) aufrecht erhaltene Credite 22), b) neue Berwil 
gen und c) Summe(a+b). Nr. 3 enthält wieder wie Nr. 1 zwei verticale Geldſpalten fi 
Ziffern jedes Periodenjahres; als oberfter Gintheilungsgrund dient, wie in ben Einnaf 
gets von Oſterreich und Preußen, nicht die Natur der Cinnahmen (Einkünfte aus dem EM 
vermögen, aus Hoheitsrechten, aus Gebühren, aus Steuern, ober wie fonft die Cinth 
troffen werben könnte), fondern die Competenz dereinzelnen Minifterien. Nr. 4 führtin d 
Spalte die mit Betriebsfonds verfehenen, nach den Drinifterien georpneten Berwaltungsnue 
16 Paragraphen oder Ordnungsnummern auf; dann folgen Gelpfpalten für @elpvorrath) 
turalvorräthe, Activrefte, Summe diefer Activen, Baffiven, Reft ver Activen.23) In Nr. H 
für 1864 und 1865 veranfchlagt die fortgefegten Verwendungen zur Anſchaffung von 
gegenftänden in die Kunfthalle zu Karlsruhe, zur Herftellung einer weitern Wafferieitunge 
den Hofbezirk daſelbſt und zur Herftellung eines Gebäudes für die Hofbibliothef und dad R 
liencabinet, alle drei Boften als eigentliher Staatsaufmand des Staatöminiflertumsd. 9 
bält die Einnahme und Ausgabe der Poftverwaltung, der Eiſenbahnbetriebsverwaltu 
Bodenſee-Dampfſchiffahrtsverwaltung, ferner den Antheil am Neinertrag der Main: 
Eifenbahn, die Ausgabe ver Eifenbahnbauverwaltung, endlich die Binnahme und Ausge 
Eiſenbahnſchuldentilgungskaſſe. Beigegeben ift ver Zufammenftellung von Nr. 6 die V Ä 
gung der Betrieböfonds der Poft:, ver Eifenbahnbetriebs- und der Danıpfiiffahrtövermeig, 
mit denfelben Unterfheidungen wie bei Nr. 4. Sämmitliche hier beſchriebenen Überfidteg; 
langen ald Beilagen des Finanzgeſetzes zur Publication durch das Negierungäblatt. DE 
Kammern unterbreitete Budgetvorlage ift mit ven nöthigen Specialetats außgeftattet, ven 
geeigneten Fall Unteretats beigegeben find. Für diejenigen Dienflzweige, welche Gin 
zu verwalten haben, find einerfeits über die Einnahmen und Einnahmelaften, andererfeitf 
den eigentlihen Staatsaufivand gefonderte Etats aufgeftellt. Jedem Btat over Unteretat! 
präcis gefaßte ‚Begründung‘ beigefügt. 

Wir fönnen Hier abbrechen, denn bie weiter ausgedehnte Beſchreibung beftehenver & 
tungen würde nur zu Wiederholungen führen. Welchem ver hier vargeftellten Budget 
Borzug gebühre, ift ſchwer zu fagen, da man fi der Wahrnehmung nicht verfchlichen | 
daß die gefammte Organifation der Staatdregierung und Staatöverwaltung, wie fie Hi 
fih entwidelt hat, im Staatshaushaltsplan fidh winerfpiegelt; auch erlahmt jede Kritik a 
Erfenntniß, daß das für den Fernſtehenden vielleicht Befremdende gleichwol mit ven einde 
[hen gewohnten Anjhauungen im Einklang fleht, aus irgendwelchen Nüglichfeitögrimbe 
empfiehlt und jede Abänverung nur unmwilllommene Störungen verurfadgen würbe. 2 
find wir es den Leſern ſchuldig, eine Anfiht auszufpredden, und wir thun es in Folgenden: 

: N 

J 

22) Die Bewilligungen des vorausgegangenen Budgets köonnen alſo, wenn fie innerhalb der ved 
ganz oder theilweiſe unverbraucht geblieben And. nicht ohne weiteres im Mechenfchaftsbericht refe! 
werben, fondern bedürfen anberweitiger ſtändiſcher Genehmigung. 

23) Die Anfchlagsfumme des Gelbvorrathe ift aber nur im ganzen aufgeführt, daher fans 
Bruttofumme der Activen fowie ber Reſt ober Nettobetrag ber Activen auch nur ſummariſch, wit 

bie einzelnen Derwaltungszweige, angegeben werben. . 
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ı Die StaatBeinkünfte follten fo geordnet werben, wie fie nad dem jegigen Stande der 
mzwiflenfchaft fi eintheilen, alfo (nad Rau): 1) Privaterwerb der Negierung (a. Ein- 

te aus Brundftüden und Rapitalien, b. Einkünfte aus dinglihen Rechten), 2) Einkünfte 
Sobeitörechten, 3) infünfte aus Bebühren, 4) Steuern (a. Schagungen, b. Aufwands- 

). Uneigentliche Einnahmen (durch Schuldenaufnahme oder Schmälerung des Staats- 
ubbefiges u. ſ. w. erlangte) follten von den wirklichen Einkünften ſcharf gefondert werben, 

fle überhaupt in das Budget aufnehmen will. 
Bei dem Staatsaufwand ſcheide man 1) Ausgaben aus der Verfaflung (a. Civilliſte, 

gen u. ſ. w., b. Ausgaben für die fländifche Repräfentation); 2) übrige allgemeine 
Abedürfniſſe (a. Berzinfung und planmäßige Tilgung der fundirten Staatsſchuld, b. auf 
Gtaatslaffen gewiefene Entſchädigungs- und Ablöfungdrenten, c. Penſionen u. f. w.); 
Megierungsausgaben (a. des Staats- oder Befammtminifteriums, b. u. f. w. der De: 

entöminifterien); als legter Abfchnitt der Regierungsausgaben follte eine Poſition 
onds zu Übertragung etwaiger Ausfälle im Einkommen und entftehender Verlufte, 

Fchen zu unvorhergefehenen Bedürfniſſen“ niemals fehlen, doch wäre e8 gut, dieſen Anfag 
Byet Sicherung der Bilanz des Staatshaushalts zu formiren, ihn aber nicht al8 einen ver: 

en Grebit zu betrachten, alfo Eeinerlei Ausgaben auf den Refervefondd anzumeifen. 2*) 
tlige Ausgaben, namentlid neue Kapitalanlagen von größerm Belang, können 

m „außerorbentliches Budget’ vereinigt merden (welchem alsdann ein glei hoher Betrag 
pentlicher Binnahmen, 3.3. Entnahme auß den verfügbaren Kaſſenbeſtänden, ſich gegen: 
ellen läßt); zweckmäßiger aber werden fie im Ausgabebudget an den entſprechenden Stellen 
haltet. Jever hierbei berührte Artikel oder Titel des Budgets zerfällt folhenfalls in 

he“ und „außerordentliche Ausgaben, wenn nicht durch ohnehin durchgeführte Tren⸗ 
5 ber Seldfpalte in normalmäßige und tranfitorifhe Audgaben zur Einfhaltung ertra- 
närer Audgaben Borkehrung getroffen it. Dan gewinnt hierbei voppelt: die Einheit des 
gets bleibt ungeſchwächt, und jeveaußerorventliche Ausgabe läßt ſich unmittelbar in diejenige 
btheilung legter Ordnung einreihen, der jle angehört. 

E Suoifchen welchen Ausgabepofitionen eine gegenfeltige Übertragung und bei welden Poli: 
m eine Übertragung der Erfparnifje auf die nächſte Budgetperiode zuläffig ift, follte (mie 

gen‘) ausdrücklich angemerkt werden. Ebenſo empfiehlt e8 jich, die ver Staatöregierung 
als feflbegrenzte Credite beiwilligten, fondern zur Berehnung audgeworfenen Summen 
bannoverifhen Plus-Minus-Pofltionen) als ſolche ausdrücklich zu kennzeichnen. 

P Daß ein mit genügenden Specialetat3 audgeftatteted Nettobudget nach der Anficht des Re⸗ 
ten ven Vorzug vor einem Bruttobudget verdiene, iſt ſchon oben befproden. 

VY. Nedenihaftsablegung. Der Nachweis, daß die Staatöregierung nach den Feſt⸗ 
Mungen des verabſchiedeten Budgets verfahren ift, beziehentlich wie weit die Borausfegungen 
E Boranfcläge durch das wirkliche Ergebniß beflätigt worben find oder von ihm abweichen, 
Re durch den Rechenſchaftsbericht (Rechnungsausweis, Finanzhauptrechnung, allgemeine 
| gu.f.mw.) geführt. Er muß in feinem ganzen Rubrikenſyſtem genau an das Haupt: 
datsbudget jih anſchließen, ebenfo mie feine Beilagen dem Aufbau der Specialetatd zu folgen 
ben. Alle erheblichern Abmeihungen von den Gtatöfägen in ver Einnahme und Ausgabe, 
mentlich in legterer, bevürfen einer zwar gebrängten, aber ausreichenden Erläuterung und 
diehentlich (bei Überfchreitung feflbegrenzter Grebitbewilligungen) der Rechtfertigung. 
* MReiftentheild wird mit dem Budgetentwurf für die neue Periode zunächſt ein vorläufiger 
Uchluß über Einnahmen, Ausgaben und Beſtände des oder der legtverflofienen Jahre ven 

Iammern, beziehentlich ven Finanzcommifflonen verfelben vorgelegt, lediglich mit der Beftim- 
kung, bei Beurtheilung ver neuen Budgetanſätze ald Anhalten zu dienen. Bon dieſen vorläu: 
ben Abſchlüfſen reden wir nicht, fondern von den definitiven, auf deren Grund die Entlaftung 

x Stantöregierung auszuſprechen iſt, wenn wir jegt vergleichen, wie in denfelben Staaten, 

zen Budgets oben befehrieben worden find, die Rechenſchaftsberichte ſich geftalten. 

In Oſterreich umfaßt (nad) von Czoͤrnig, a. a. O., Heft 4) der definitive „Centralrech⸗ 

ungsabſchluß“ auf Grund der von den Controlbehoͤrden geprüften Rechnungen und zufammen- 

24) So geſchieht es im Großherzogthum Heſſen; ift eine Ausgabe aus dem Reſervefonds zu beden, 

‚ wird ein entfprechender Betrag bes letztern auf diejenige Ausgabepofition übertragen, wohin bie Aus⸗ 
ube nach der Natur ihres Gegenftandes gehört; unter ber Bubgetpofition „Refervefonde‘' aber wirb 
kemals"eine Ausgabe verrechnet. 
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geflellten Bilanzen die Geldwirthſchaft ſämmtlicher Staatöfaflen, nanılid die Bruttoeinnafuu 
und Bruttoausgaben, dad gefammte „Revirenent“ aller Kafien, fowie ven anfänglichen Etag 
bie Vermehrung oder Verminderung und den ſchließlichen Stand ſämmtlicher Activen und Bg 
fiven der einzelnen Staatövermaltungszweige. Die früher entbehrte formelle Übereinflinmgg 
des Gentralrehnungsabfchluffes mit den Zufammenftellungen ver Finanzverwaltung if buy 
neuere Anorpnungen (Verordnungsblatt Für den Dienftbereich des öfterreichiichen Sinenzuig 
fteriumd, Jahrgang 1863, ©. 277 ig.) geſichert. Danach ift künftig in der Stantörehung 
unter anderm der Dienfl des laufenden Berwaltungsjahres von dem der Borjahre getrennt zu 
handeln; die weder im laufenden noch im folgenden Jahre realilirten Credite erlöfchen und 
im Bevarföfall von neuem veranlagt werven; nad der Reihenfolge ter Stats jind bie J 
den Vorjahren herrührenden Cinnahme- und Ausgabereſte, die im Lauf des Rechnungsj 
ftattgehabte Abftattung, die durch Erlaß, Uneinbringlichfeit oder infolge von Berichtig 
Wegfall gelommenen, endlich die ſchließlich in Rückſtand gebliebenen Beträge, abgeſondert 
ſichtlich zu machen; rüdjichtlich der liberfchreitungen und Erübrigungen bei einzelnen Etats 
die Urfachen in der Anmerkungsfpalte flanphaltig aufzuführen. Das Nähere wird fid 
geben, wenn der erfte Rechenſchaftsbericht aus der conftitutionellen Periode Ofterreich vo 

In Preußen zerfällt die „allgemeine Rechnung über den Staatshaushalt“ in zwei 
fländige Abtheilungen: „laufende Verwaltung‘ und „Reſtverwaltung“. Bei ver lau 
Verwaltung jind Geldſpalten vorhanden für vie eingefommenen (auögegebenen) Beträge, 
rudftändig gebliebenen, die Sunme, den Anjag im Entwurf zum Staatshaushaltsetat für, 
Gegenitandsjahr. Bei der Reſtverwaltung lauten die Geldecolonnen: Es jind eingekommen ( 
gegeben), an Reften find noch einzuziehen (zu beridiigen), Summe, Solleinnahme (& 
gabe) nach vem Rechnungsabſchluß für das Vorjahr, gegen dad Soll mehr, beziehentlid ı 
ger.26) In ver Tabelle der laufenden Verwaltung find bei ven einmaligen und außerorkg 
lichen Ausgaben unter A die im Entwurf des Staatshaushaltsetats vorgejehenen vorangefg 
dann folgen unter B die „jonfligen‘ extraordinären Ausgaben (in den legten Jahren: für Dig 
deszwecke und zu Eifenbahnbauten). Die Reftverwaltung oder ver „Nachweis der Zinnaf 
und Ausgaben auf Hefte‘ beginnt mit dem nad dem legten Rechnungsabſchluß verbliebe 
Baarbeflande, verzeichnet dann die ‚Einnahmen auf Etatsreſte“ in der Reihenfolge des 2 
bievauf folgen die Ausgaben mit venjelben Haupt- und Unterabiheilungen wie im Budget 
in der überſicht der laufenden Verwaltung, und zulegt wird ver verbleibende Baarbeftauk 
Reftverwaltung entwidelt. Auch der Nachweis wegen ver hohenzollernſchen Lande fcheidek 
in zwei Hefte für Die laufende und die Reftverwaltung. Dieſelbe Trennung findet ſich, verfil 
nad, in den Specialnachweiſungen. Als beſondere Beilage ift die „Rechnung der Nennung 
dee Staatdjhates‘' beigedruckt. Sie enthalt den, in Effecten und Courant geichievdenen Zumal 
und Abgang, anfänglichen und ſchließlichen Beiland ; ver Beſtaud der ‚Schagfammer‘ aber 
nit mit in Rechnung gezogen, fondern nur anmerfungsweife aufgeführt, und Die Richtig 
diefer Angabe wird von der Oberrehnungsfanner auf Grund des ihr darüber mitgeth 
mir einem Beſtandsatteſte des Curators des Staatsſchatzes verjehenen Nachweiſes beicheinig 

In Baiern erfolgt, obgleich vie Finanzperioden ſechsjährig find, dennoch die Rachweiſ 
dev Rechnungsergebniſſe jahrweife, und zwar für jedes Jahr mittels eines „vollftändigen! 
zugs“ aud dem vom Binanzminiflerium an den König erflatteten Bortrag über die Vern 
dung der den Gentralfonds zugewiejenen Staatdeinnahmen, womit der Nachmeid über! 
Stand der Staatöjhuldentilgungsanftalt und der Grundrentenablöfungsfafle verbunden wi 
Die erftere Nachweiſung zerfällt in drei Theile: A. Dienft der Borjahre, B. Ergebnifle des 
enden Jahres, C. befondere im Budget nicht enthaltene Staatöfonds. Unter A Eommen 
das jogenannte Berlagsfapital (zur einftweiligen Dedung der noch nit durch Einnahmen 
beftreitenden Bedürfniſſe des laufenden Dienftes beftimmt und im unveränderlichen Berrag 
einem Jahre in dad andere übergehend) und die Beftände ver frühern Yinanzperioben | 
denen des verfloffenen Theil der laufenden Beriode.26) R begreift die eigentlihe Rechnung ii 

25) Die als Einnahme: oder Ausgaberefte Tür das Jahr ihres Uriprungs nachgewiefenen Poly 
tragen alfo unr den Eharafter von Anfchlagsfummen, Die fpäterhin fich vermehren ober vermindes 
können. Diefe Behandlung der Meite, bei welcher feine Finanzperiode zu einem reinen Abſchluß gelangt 
iſt die in Deutfchland verbreitetfte, wogegen wir bei Sachſen einem wefentlich abweichenden Verfahre 
begegnen werben. 

26) Wie in Preußen iſt auch in Baiern die Summe der Einnahme- und Ausgaberefte aus früher 
Verioden feine feftftehende, der Abwidelung entgegenzuführende Größe, fondern es vermehren Hd d 
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-lufrmben Jahres, wobei bezüglich) der Ausgaben die Erhebungs- und Verwaltungsfoften, 
— Inbgetmäßigen StaatBausgaben und die auf Rechnung des Reichsreſervefonds erfolgten 

unterſchieden find. Die unter C zufammengeftellten, im Budget nicht enthaltenen be- 
Staatsfonds betreffen die Staatögüterlauffhillinge, vie Reſerve-Getreidemagazine, 

Unterkügungsfonds für Staatsdiener und deren Relicten, ven Bonds zu Begründung einer 
Serftonsanftalt für flaatöpienerfchaftliche Witwen und Waiſen, die Borichüffe aus dem Dispo: 
Aentfonds der zweiten Finanzperiode (1825 —31) zu Gunſten der Polytechniſchen Schulen, 

Gtaatsſactivkapitalien, ven allgemeinen Stipendienfonds, einen allgemeinen und einen be: 
Inbern Inbuftrieunterflügungsfonds. Der Ertrag der Eiſenbahnen fteht in ver Nachweiſung 

dem Gentralfonds zugewieſenen Staatseinnahmen durdlaufenn in Einnahme und Ausgabe, 
erber Staatsſchuldentilgungsanſtalt (fpeciell ver Eifenbahnbau-Dotationdkaffe) uberwiefen 
welche ihrerſeits wieder die Eiſenbahnbauhauptkaſſe zu dotiren hat. 
Die ſäch fifhe Rechenſchaftsbericht fordert und verdient eine genauere Beihreibung. Gr 

in fünf Hauptabſchnitte: A enthält vie zu den Gentralfaflen geflofienen Staatdeinfünfte 
ven von denfelben Kaffen beftrittenen Staatsaufwand, in Vergleichung geflellt mit dem 

; B wiederholt dieſen Nachweis, erweitert ihn aber durch Verzeichnung ber Bruttoein- 
und des Elementaraufwandes, mie durch Berüdfichtigung der Zu: und Abnahme der 
Vermögensbeflände bei den Specialfaflen und Fonds, ſodaß hier die Frage nad) dem 

mit der Überfihußeinlieferung oder der Bebarföfummenverabfolgung identiſchen) wirk 
Einfommen oder Aufwand beantwortet wird;.C liefert eine gedrängte fummarifche Über: 
mobilen Bermögend bei den Eentral- und Specialfafien, wie des Zuwachſes und Ab⸗ 

innerhalb der Finanzperiode; D verzeichnet die Staatsſchulden und deren Vermehrung 
Berminderung; E envlich zergliedert das immobile Staatövermögen und die mobilen Ber: 

ände bei den verſchiedenen Betriebsanflalten und Kaflenverwaltungen. Selbflver: 
orbnen jich die Einträge in den Überſichten A, B und E nad) ven Poſitionen des Budgets. 

Beftrechnung ?7)) ift mit der überſicht A vereinigt; die Geldſpalten verjelben lauten nämlich 
I) dreiiähriger Betrag des Voranſchlags, 2) zu ven Gentralfaflen eingezogene Überſchuß⸗ 

(bei der Ausgabe: wirklider Aufwand ver Gentralfaffen), und zwar a. innerhalb der 
‚ b. zu Ende der Beriope verbliebene Nefte, c. Sunme; 3 und 4) Mehr oder Weniger 

ben Boranfchlag, 5) eingezogene Mefte (bezahlte Ausgabereſte) aus frühern Jahren, be: 
li Invebiteeinnahmen (Invebiteausgaben). 28) Die Nachweiſung B enıhält im Ein- 

detheil folgende Geldſpalten: 1) Bruttoeinnahme bei den betreffenden Specialtaflen oder 
Rwaltungen, 2) davon beftrittener Aufwand, 3) erzielter Liberfchuß, beziehentlidh (in Curſiv⸗ 
Kit und mit dem Minudzeichen) entitandener Berluft, 4) Duanta des Voranſchlags (identifch 
t dem dreijährigen Betrag des Voranſchlags in der Tabelle A), 5) mithin find erlangt mehr, 
p. (negativ) weniger, 6) der Überſchuß ift in Rechnung gewährt a. durch baare Ablieferung 
Ye Gentralfaflen, h. durch Verſtärkung ver Vermögensbeflänve bei den Specialfailen ; 
demnächſt find von den Vermögensbeftänden der Specialkaſſen an die Centralkaſſen eingelie- 
. Bon den Spalten 6b und 7 fann für jene Budgetpofltion nur eine ober die andere in 

ipreile Durch nachtrüglich aufgegogene Gefälle, durch Defecterfaßgelber u. f. w., bie Paffivrefte durch 
hträglich ben Borjahren zur Ka gefchriebene Ausgaben, durch Defectvergütungen u. |. w. 
27) Der Rothiwendigfeit befonderer Neftrechnungen entgeht man dadurch, daß zwiſchen Reftzahlun- 
und Nachſchußzahlungen unterfchieden wird. Auf Refte fann nicht mehr abgefchrieben werben, als 

bez angelchrieben war; treten nad) dem definitiven Vücherſchluß noch Anfprüche zu Bunften oder zu 
ten der Staatsfafle auf, fo treffen fie die laufende Verwaltung. Andererſeits müſſen bie limitirten 
te unbebingt nach ihrer vollen Summe znr Erledigung fommen: uneinbringliche Sinnahmerefte unter 
&zeitiger Berluftverfchreibung zu Laſten ber laufenden Verwaltung, wegfallende Ausyaberefte unter 
edervereinnahmung unter ben zufälligen Rinnahmen der laufenden Verwaltung. 
285) Die Ausprüde Indebiteeinnahmen und sAusgaben bedürfen einer Srläuterung. Werben Ein- 
men oder Ausgaben der Gentralfafien durch fpütere Reftitution oder durch Verweifung auf eine an- 
: Bubgetpofition annullirt, fo wirb der annullirte Betrag, wenn bie Reftitution innerhalb der Fi- 
speriobe erfolgt ift, im Rechenfchaftshericht einfach gefürzt; erfolgt fie aber erft nach Abichluß der 
Venbücher eines dritten Periobenjahres, fo würde durch bie unmittelbare Kürzung bie Übereinſtim⸗ 
ng des Rechenfchafteberichts und der Kafienbücher verloren gehen; ber reftituirte Betrag bleibt dann 
er den Gentralfafjeneinnahnmen oder Ausgaben flehen, wird aber von denen ber laufenden Verwal: 
z abgefchieben und (unter der Linie und mit dem Aſteriscus bezeichnet) als Indebiteeinnahme oder 
gabe aufgeführt. Im nachſten Rechenfchaftebericht fommen in ungetrennter Summe als ‚‚Reflitus 
SpofRten‘' dieje Indebiteeinnahmen zur Berausgabung, die Indebiteausgaben in Einnahme. 
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Gebrauch kommen, je nachdem ber hier in Spalte berechnete wirklihe Gewinn mehr ober wen 
ger beträgt wie bie in der Überficht A Spalte 2c verzeichneten Einlieferungen; die Summe I 
legtern ift gleich dem nad) der Üiberficht B an die Centralkaſſen abgelieferten Nettoeinkonen 
Spalte 6a plus dem eingelieferten Vermoͤgenstheil Spalte 7; andererſeits liefert in derſelb 
Überfiht B der nach Spalte 6b zu Verftärfung des Betricbövermögens bei den Sperialfafl 
zurüdhehaltene Theil des Erwerbs minus der nad) Spalte 7 aus dem Betriebövermögen m 
nommenen uͤberſchußeinlieferung den (in den Überſichten C und E weiter nachgewieſenen) Beta 
der Berftärfung der mobilen Vermoͤgensbeſtände bei den im Einnahmebubget vorfonmenk 
Specialfaffen und Adminiftrationen, während die gelammte Überfhußeinlieferung (die, mg 
vorftehenver Beſchreibung, mit der Geldſpalte 2c ber Überficht A in Übereinflimmung gebrad 
Endſumme in Spalte 6a ber Überfiht B, alfo die Summe der Spalten 6a und 7 legte 
Überjicht) plus des nurerwähnten Bermögenszunacfed (Endfumme in Spalte 6b) das 4 
nerhalb der Finanzperiode bei den Behörven ver Einnahmeverwaltung erzielte Rettoeinten 
nen (Spalte 3) wiedergibt. Ähnlich iſt ver Audgabentheil ver uͤberſicht B eingerichtet, 
chem ein die Verbindung mit den andern Haupttheilen des Rechenſchaftsberichts ve 
der Abſchluß folgt. Die Überſicht C über den Zuwachs und Abgang beim mobilen 
vermögen behandelt im erflen Abſchnitt die Gentralfaflen (Kinanzhauptlafle, Finanzzahlq 
und Staatsſchuldenkaſſe), im zweiten die Geſammtheit der für einzelne Berwaltungsz 
Anftalten oder Miniflerialdepartementd beſtehenden (Special-) Kaflen. Jeder viefer bei 
Abſchnitte beginnt mit dem Stande zu Anfang ver Periode, führt die innerhalb ver Yung 
periode eingetretenen Veränderungen vor und ſchließt mit Entzifferung des am Schluß: 
Periode verbleibenden Nettgvermögend. Beim Abſchnitt A wird dad anfängliche und ſihll 
liche Bermögen zerglievert in Baarſchaft, Werthpapiere, Einnahmerückſtände, außenſteheh 
Vorſchüfſe u. ſ. w., mit Gegenüberſtellung der liquiden Zahlungspaſſiven. Der Nachweis 
Beränderungen erfolgt in der Form, daß auf der bezüglichen Drudijeite die Beträge des! 
wachſes (links) und des Abgangs (rechts) ſich gegenüberfichen und ver Text den Mittel 
einnimmt. Für die Ziffern des Zuwachſes wie des Abgangs find zwei Spalten vorhe 
„Geld“ (Baarſchaft und Effecten) und „Werthe““. Die aus der laufenden Verwaltung einge 
ferten Staatdeinfünfte fommen ald Geld, die neuentflandenen Einnahmerefle ald Wert 
Zuwachs; eingezogene Einnahmerefte aus voriger Periode kommen ald Geld in Zuwachs, 
Werth in Abgang, denn ſie vermehren zwar ven Baarbeftand, vermindern aber die unter 
anfängliden Vermögen enthaltenen Activforderungen; ebenfo kommen die beftrittenen | 
gaberückſtände früherer Jahre, gewährte Activvorfchüfle u. |. w. als Geld in Abgang, ale W 
in Zuwachs u. ſ. f. In dem Abfchnitt für die Specialkaſſen braudt das anfängliche und jet 
lihe Nettovermögen, wie dad Saldo ded Zuwachſes over Abgangs nur in je Einer Summe « 
geführt zu werben, weil bie Ülberfiht E, beziehentlich (Hinfichtlich des Zuwachſes oder Abgamy 
pie Überfichten B und E das Nähere enthalten. Das Verzeichniß D über die Staatsſchulden! 
nichts Bemerkenswerthes; um fo intereffanter ift dagegen bie Überjicht E de8 immobilen Stas 
vermögeng, jowie der mohilen Vermoͤgensbeſtände bei ven Sperialkafien. Der Verzeichnug 
des immobilen Vermögens ift die linke, der ned mobilen Bermögend bie rechte Hälfte der Vogel 
breite gewidmet. Für jenes wie für diefes lautet der Tabellenfopf: Budgetpofition, Angabe W 
Kaflen und Verwaltungen, Stand zu Anfang der Periode, Zuwachs, Abgang, Stand am Sal 
der Periode, hauptjächlichite Urſache des Zuwachſes oder Abgangs. Für das immobile Va 
mögen iſt vor den Geldſpalten eine Colonne für die „Klaſſe“ beigefügt, um durch Einſtellw 
einer römifchen Zahl: I. die ver freien Benugung ver Krone vorbehaltenen 2°), II. die zur öffen 
lien Benugung und zu gemeinnügigen und allgemeinen Zmweden beſtimmten, IH. die im ® 
trieb der Staatswirthſchaft, behufs ver Production materieller Güter oder Dienfte befindliche 
IV. die für Zwecke des Civildienfted und V. die für Zwecke des Militärdienfled vorhanden 
DBeftandtheile des immobilen Staatövermögens zu fondern. Der dritten Klaſſe find beigezäf 
die „Aquivalente für Immobilien“, d. h. Gelvfummen, welche beim mobilen Bermögen a 
liquide Ausgabereſte der Centralkaſſen aufgeführt ſind, nach ihrer Verwendung aber das imm 
bile Staatsvermoͤgen um ven gleichen Betrag vermehren werden, wie z. B. der Domänenfon! 
Oomanengrundſtoch. Anı Schluß der liberfiht E ift bie Summe bed immobilen Staat 
— ben . — — — — — 

29) Sie find nur inſoweit eingeſchätzt, als ſich in der Brandverſicherungstaxe oder im Nutzung 
ertrage ein Anhalten für die Werthsermittelung dargeboten hat. Die Föniglichen Refipenzichlöffer z. ! 
find underanfchlagt geblieben. 
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radgens, einſchließlich der letztgedachten Hquivalente, nach den angeführten Klaſſen wieder⸗ 
it, die Summe bes mobilen Vermögens aber ift zerfällt in Baarſchaft, Staats: ober andere 
tedipapiere, Ginnahmerüditände, außenſtehende Vorſchuſſe und Berechnungdgelver u. ſ. w., 
Berth Ver Raturalvorräthe, vom Activvermögen zu Fürzenve Baffiven. Die Schätzungsſumme 
Wimmobilen Staatövermögens fteht in Feiner Verbindung mit vem Staatsrechnungswerk; die 
Iehlen des mobilen Vermögens aber correfpondiren im ganzen und einzelnen mit ven liber: 
Men B und C ded Rechenſchaftoberichts Die Nachweiſungen über die Erwerbungen und Ver: 
Merungen beim Domänenfonvs gehen mittel& befonderer Megierungdvorlage an die Kammern 
he Brafung und Gutheißung. 
"a Hannover werden die Ergebniffe des Haushalts der Generalkafie, obgleich Die Budget⸗ 

eine zweijährige ift, für jedes Rechnungsjahr einzeln an die Kammern gebracht. Die 
ige Hauptüberfiht meift zunachfi die Einnahmen und Ausgaben aus frühern Jahren 
riſch nach. Dann folgen Einkünfte und Aufwand für dasjenige Rechnungsjahr, welches 
nd der Darftellung iſt, mit den Geldſpalten: Budgetfumme, wirkliches Soll, darauf ift 

gu 1. Juli 18.. gezahlt, bleibt Rückſtand am 1. Juli 18... Diefer Nahmeis über die 
fte und Bedürfniſſe der laufenden Verwaltung gibt Gelegenheit, das Ergebniß mit den 
mmen zu vergleichen, obſchon dad Mehr oder Weniger nicht zur Ziffer gebracht iſt. 

Abſchluß des letztern Nachweiſes ift zur Seite bemerkt, wie viel die innerhalb des dar⸗ 
Jahres neu entflandenen Activvorfhüfle betragen. Hierauf folgt ein zweiter, die 

Jahre mit umfaffender Abſchluß (ebenfall® mit Sollbetrag, darauf iſt gezahlt, verblet- 
er Rückſtand), welcher den anfänglichen Activ- oder Paſſivbeſtand des Gurrentfonds ver 
nallafle, die vorzutragenden Einnahme: und Ausgaberefte, die bupgetmäßigen Einkünfte 
Berwenvungen, die auf die frühern Überſchüſſe angemwiejenen Audgaben, die geleifteten und 

Actiovorfchüffe u. f. w. nad) ihren Hauptfunmen barlegt und damit ſchließt, den ver⸗ 
n Beftand mit dem Sollbetrag des normalmäßigen Betrieböfapitals zu vergleichen. 

k Specialnachweiſe über die Ergebniffe der einzelnen Verwaltungdzweige (mit Unterlagen 
B Erläuterungen), dann fiber Beitand, Zuwachs und Abgang bei ven Separatfonbs (dem 
ditelienfondo der Generalkafle, ven Eiſenbahn⸗- und beziehentlich Hafenbaufonds, dem Sonde 
euften Domänengebäuden und Inventarien ?®), dem Commerzkapitalienfonds) ſchließen 
en. 
In Würtem berg begegnen wir wieder wie in Preußen und Baiern einer Sonderung der 
enden und der Neftverwaltung mit denfelben nachträglichen Correcturen der urſprünglich 
beftellten Activ- und Paffivrefte, bei erftern durch nachträglich aufgezogene Activforderungen 
zentflandene Inerigibilitäten, bei legtern durch Mehrbebarf im Vergleich zu dem reſervirten 
Wgabebetrag oder Heimfall entbehrlich geworbener Reſervate. Bei den Berg: und Hütten: 
en und den Salinen wird dad Betriebs: und Borrathöfapital, nicht minder das Grund: 
al entziffert und Zuwachs oder Abgang nachgewieſen; bei ven Eiſenbahnen findet ſich ver 
hmerth der Materialienvorräthe nebft der Stückzahl der Locomotiven und Wagen verzeichnet; 
der Bovdenjee:Dampficiffahrt der Werth der Materialvorräthe u. ſ. w. Kaflenbeflänbe ver 
mbahnhauptfafie und der Oberpoſtkaſſe hat ver Rechenſchaftsbericht nicht aufzuführen, da 
ve Kaſſen angewieſen find, bein Rechnungsſchluß dad ganze „Rechnungsremanet“ an die 
natshauptkaſſe abzuliefern. 
In Baden gelangen an die Kammern (in zwei Quartbänden) zwei weſentlich verichiebene 
henſchaftsberichte gleichzeitig: einer auf die der kandtagseröffnung unmittelbar vorausgegan⸗ 
m zwei Jahre als „Nachweiſung ver eingegangenen Staatögelver und deren Verwendung”, 
andere auf daß zweite und drittlegte Jahr als „Vergleichung der Budgetſätze mit ben 
Inungsergebniflen‘; das zmeite Jahr in der erftern Nahweifung ift alfo das erſte Jahr in 
legtern. Die erftere enthält die Hauptabtheilungen: I. Hauptflantörehnung nebft zugehö- 
m Betrieböfondsbarftellungen, II. der Prüfung des ſtändiſchen Ausfhufles unterliegenne 
bnungen (Amortiſationskaſſe, Zehntichuldentilgungstaffe, Domänengrundftod, Staats: 
ndftod, Ciſenbahnſchuldentilgungskaſſe), II. aus der Hauptftaatöfafie ausgeſchiedene Rech 
gen (Boft, Eifenbahnen, Badeanftalten u. f. w.) Die Nachweiſungen für das erfle wie für 
zweite ber in Beirat kommenden Jahre bilden jelbftänbige Hefte; ihre Spalteneintheilung 

30) Außerdem gibt es nocy einen Domanialablöfungs- und Deräußerungsfonke und einen Holz- 

ndgelberfondse. Die in mehrern beutichen Staaten beftehende Vorliebe für ſolche Geparatfonde ift 
shaft überrafchend. 
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ft: Sol, Bezeihnung der Binnahmen over Ausgaben, Haben, Reſt. Die „Hauptſta 
rechnung“ (für jedes Jahr) zerfällt in A. Betriebsfondsrechnung, B. Etatsrechnung. Die „ 
triebsfondsrechnung“ gliedert fih bei der Binnahme wie bei der Ausgabe in I. Reſte aus u 
ger Rechnung (bei ver Cinnahme: Geldvorrath, Naturalienvorräthe, Activreſte von eigentli 
Einnahmen, Activrefte von uneigentlihen Binnahmen; bei der Ausgabe: Nefte von eigentli 
Audgaben, Refte von uneigentlihen Ausgaben); II. uneigentlide Einnahmen beziebentlig 
gaben vom laufenden Jahre (Lieferungen und Zufhüfle, auf Rechnung ver Staatsſchull 
tilgungsfafle, auf Rechnung anderer Staatd- oder der Staatsanfltaltsfaflen, auf fremde R 
nung, zur Berihtigung irriger Journalseinträge — durchgängig in Einnahme und Ausg 
mit gleihen Soll, alfo durchlaufend). Bon den verbleibenvnen Befländen werben bie Gelb: 
Naturalvorräthe unter III. „Geld: und Naturalvorräthe an künftige Rechnung“ in Ausg 
geftellt, die Reſte aber erſcheinen beim Abſchluß der Betrieböfondsrechnung als Saldo und ga 
erft, nachdem ihnen der aus der Etatsrechnung reſultirende Überſchuß oder Kehlbetrag zug 
worden ifl, in bie Betriebsfondsrechnung des nächften Jahres über. Die „Etatörehnungf 
handelt zunächſt den orbentlihen, dann den außerordentlihen Etat. Demnächſt zerfällt 
nahme wie Ausgabe in I. folde vom laufenden Jahre, Il. vom unmittelbar vorhergeiug 
Jahre, I. von frühern Jahren ald dem unmittelbar vorhergehenden (legtere nur nad Ü 
Geſammtbetrag), IV. als Einnahme: Abgang an Paſſivreſten, als Ausgabe-Abgang an | 
reften, V. ald Ginnahme-Bermebrung, ald Ausgabe: Berminderung der Naturalvor 
Den „Hauptſtaatsrechnungen“ find (auf diefelben Jahre) beigegeben: die Darflelung vebz 
laufenden Betriebsfonds nuch Geldvorrath, Naturalvorräthen, Activreiten, Paſſiven, un 
Darſtellung des ſtehenden Betriebsfonds der Staategewerkékaſſen (d. i. der Salinen⸗, ber X 
und Hütten- und der Münzverwaltung), durch ſummariſche Werthsangabe 1) der Liegenſe 
Gebäude und Gewerbseinrichtungen, 2) der Werkzeuge und Geräthſchaften. In gleichen 
folgen weiterhin, bei der Abtheilung für die aus ver Hauptflaatsrehnung ausgefhienenn 
nungen, die Darftellung des umlaufenden Betriebsfonds bei ver PoR:, Eifenbahn: u. ſ. w. 
Bapveanflaltenveswaltung, fowie des ſtehenden Betrieböfonds der Poſt- und der Eifent 
betrieböverwaltung. Die „Bergleihung der Bupngetfäge mit ven Rechnungéergebniſ 
erfolgt für die beiden Jahre einer Finanzperiode gemeinfhaftli und zwar im erflen Hau 
über die in der Hauptſtaatsrechnung erfcheinenden Berwaltungdzweige, in dem zweiten übe 
Poft: und Eifenbahnbetrieb. Der erſtere Haupttheil zerfällt nad) ven Minifterien in ſecht 
ſtändige Abtheilungen, denen eine fiebente für die „Zufammenftellung ver ſechs vorherg 
Abtheilungen“ fi. anſchließt. Die Belpfpalten enthalten die Bupgetjäge, das Rechnung 
jedes Periodenjahres und der ganzen Periode, Mehr over Weniger gegen das Bupget. ®1) 
fiebente Abtheilung wiederholt nad ven Haupttiteln des Budgets die Ergebnifle ver erfimf 
Abtheilungen und liefert hierdurch eine „vergleihenve Darſtellung“ I. des ordentlichen & 
Il. des außerorbentlihen Etats, III. beider Etats, d. i. ven jummarifchen Hauptabfchluß. 
hierher war ber Tabellenkopf unverändert geblieben; nun aber folgt eine „vergleichende 
flellung der orventlichen Nettoeinnahmen‘ (unter IV. für jedes der beiden Budgetiahre,' 
V. für beide Jahre zufammen) mit nachſtehenden Golonnen: Spalte 1, Verwaltungs 
Spalte 2, Nettoeinnahme nach vem Budget, Spalte 3, Nettoeinnahme nad ver Rechnung, Spall 
Mehr oder Weniger des Nehnungsergebniffed gegen dad Budget, Spalte 5, Naturalienveri 
rung oder = Verminderung, Spalte 6, vervollfländigte Nettorehnungdeinnahme (Spalte3+ 
Spalte 7, Mehr oder Weniger der legtern gegen da8 Budget. Die den „Nachweiſunge 
eingegangenen Staatögelvder” u. f. w. beigefügten Darftellungen ver umlaufenden Betr 
fonds finden hierdurch ihre Verwerthung und die Ergebniffe der Geldrechnung vie nötf 
Ergänzung. 

Den einflupreichften Factor für die Geflaltung des Rechenſchaftsberichts bildet demnaqh 
Behandlung der Reſte. Während z.B. in Sachſen, hierin übereinflimmenb mit den Ginz 
tungen Frankreichs (f. Budget), der definitive Rechnungsabſchluß vertagt wird, um | 
— — — 

31) Bemerkenswerth iſt die Zuſammenſetzung des Rechnungsſoll aus den Einnahmen und F 
des laufenden Jahres plus der im nächſten Jahre hinzugetretenen. Diejenigen Summen, unter 
ſolche Poſten aus dem Nachjahre enthalten ſind, werden mit dem Aſteriscus bezeichnet. In die 
chung der Budgetſätze werben alfo aus der obengedachten Nachweiſung nur die Zahlen aus Section IA 
Gtatsrechnung bes laufenden und aus Section II der Etatsrechnung des folgenden Jahres aufgenomem 
vbgleich man fortfährt, fpäter auftauchende Poften (Section III der Etatsrechnung) von der laufe 
Bermwaltung auszufcheiben. 
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6 dem Dienfl der abgelaufenen Finanzperiode (in Frankreich: des abgelaufenen Jahres) 
pringenden Einnahmen und Audgaben thunliäft zu erfaflen, die nad dem Rechnungs: 
Welng bekannt werdenden Binnahmen und Ausgaben aber der neuen Finanzperiode zugute 
Ihn ober zur Laſt fallen, gefaltet fich in Preußen, Baiern, Würtemberg u. f. w. ver Nachweis 
bet die Abwickelung der al rüdftändig vorgemerkten Einnahmen und Audgaben zu einem 
Vindigen Rechnungswerk mit ihm eigenthümlichen Einkünften und Laſten. 

Sin zweiter wichtiger Unterſchied befteht darin, ob die Ermittelung der wirflihen @infünfte 
Erforderniſſe lediglih nad den Geldrechnungen erfolgt oder dabei das Betriebövermögen 

lien Berwaltungen berückfichtigt wird. Unſers Wiſſens ift Sachſen der einzige Stant, 
letzteres confequent purchgeführt ift. 22) 

Bevor der Rechenſchaftsbericht an vie Kandesvertretung gebracht wird, damit diefe ihn prüfe 
im Genehmigungsfalt die geiegliche Erledigung ausſpreche, unterliegt fie in vielen Staaten 
genauen Gontrole von jeiten der oberften Rechnungsbehörde, welche die Richtigkeit der 
ungen zu beſcheinigen bat (dafern nicht ihr felbft — wie in Öfterreih — die Abfafſung 
enſchaftsberichts obliegt). In Frankreich beſtätigt der Rcchnungshof auf Grund der 

vorgelegten Nachweiſungen des Staatäsſchatzes vie Genauigkeit ver miniſteriellen Rechnun 
erſtattet darüber an ven Kaiſer Bericht. Dieſer Bericht gelangt mit den Erläuterungen 

anzminifters an den Geſetzgebenden Koͤrper, welcher über die Entlaftung Beſchluß faßt. 
Ben werben (nad) von Rönne, a.a.D.,1, 250) zuerft für die einzelnen Bermaltungen 
Sperialüberfichten aufgeftellt, diefe ver Oberrehnungsfammer zur Prüfung und Ber: 

g mit den Kaflenrechnungen vorgelegt und nad erfolgter Beſcheinigung der Richtigkeit 
ultate derjelben ale „Finanzhauptrechnung“ nad den Titeln des Staatshaushaltsetats 

geflellt. Diefe Finanzhauptrehnung wird nochmals der Oberrehnungslanmer zur 
g überwiefen, und es wird von leßterer befcheinigt, ob diefelbe mit ven Summen und 

ägen übereinflimmt, melde in den von der Oberrehnungsfammer revidirten und 
irten Kaflenrehnungen in Einnahme und Ausgabe nachgewieſen find. Sie gelangt dann 

einer Überficht der vorgefommenen Etatsüberſchreitungen zur Entlaſtung der Staats: 
hm an die Kammern, welche auf Bericht ihrer Budgetcommiſſion über die Ertheilung der 

e an die Staatsregierung befchließen. 3°) 
b Se der Decharge wird in einer Adrefle beider Kammern (fländifchen Schrift) 

rohen. In Baden wird diefe die Staatöregierung liberirende Adreſſe durch das Re⸗ 
gsblatt publicirt. 

Recht der Kammern zu Einfichtnahme der Rechnungen, oder nach Befinden zu Be: 
tung fpecieller Außwelfe, kann durch die Atteftation ver Oberrehnungdfammer ober der für 
pine Minifterien an deren Stelle tretenden Rechnungscontrolbehoͤrde nicht befchränkt wer- 
überdies Bleibt die Rechnungsreviſionsbehörde, wenn fie noch fo unabhängig geftellt iſt, 

2) In Baden werden zwar ebenfalls (ſ. vo.) die Betriebsfonds in Vergleichung gezogen, doch ges. 
ht dies mehr in der Form einer beiläufigen Notiz, wogegen in Sachien die Beränderungen ber Bes 
ſafonds (mach obiger Beichreibung des ſaͤchſiſchen Mechenichafteberichts und des Verfahrens der füch: 
wu Finanzbuchhalterei, Bunft III) in den Bücherabfchluß eingearbeitet find. 
83) Hierzu bemerft Rönne, a. a. O.: „Dieſes Verfahren entipricht feinesivege feinem Zwed, fon- 
verfällt nur eine Zormalität.... Dies bat die Budgetcommiffion der Zweiten Kammer wiederholt 
wat und in ihren der Kammer erflatteten Berichten ausgeführt, zugleich aber darauf hingewieſen, 
ws zur Erreichung der Zwecke des Art. 104 der preußifchen Berfaffungsurfunde vor allem erforder: 
fei, das darin vorbehaltene Gefeg über die Einrichtung und Befugnifie der Oberrechnungskammer 
zlaffen..... Der genauern Prüfung der einzelnen Kaffenrechnungen fünnten fich die Kammern aus 
gel an Zeit und Kräften nicht unterziehen, fondern dies müfle Sache der oberſten Rechnungs 
de bleiben; wol aber läge es im Interefie der Kammern, bie Refultate der Revifion ber Rech: 

(vie Bemerkungen ber Oberrechnungafammer) fennen zu lernen, wenn fie mit Bewußtſein die 
Büberfchreitungen genehmigen und die Decharge ausfprechen follten.... Die Berfaflungscomniifs 
: der (preußifchen) Nationalverfammlung, von welcher die Beflimmung bes Alinea 8 des Art. 104 
rlegung ber allgemeinen Rechnung mit den Bemerfungen der Oberrechnungsfammer) herrührt, hat 
echt bemerft, daß die Vorprüfung ber Rechnungen und die Feſtſtellung ihres Refultats durch eine 
I&taatsminifterium unabhängige Behörde erfolgen müfle, welche jo den Kammern die allgemeine 
beung vorzulegen habe, damit die @utlaftung der Staatsregierung erfolgen fünne; indeß verftche 
von ſelbſt, daß auch die fpeciellen Unterlagen der allgemeinen Rechnung den Kammern auf Erfor: 
zugänglich fein müßten, und endlich bedürfe die Oberrechnungsfammer einer ihre Unabhängigfeit 
der Regierungsgewalt mehr gewährleiftende @inrichtung, bie der Fünftigen Geſetzgebung vorzube: 
en ſei.“ 
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immerhin Organ der Staatöregierung, welche durch bie Landesvertretung controlirt werben 
und legtere Tann nicht erwarten, daß vie Nevifionsbehörde (die hoͤchſte Gewiffenhaftigkei 
ſelbſtverſtändlich vorausgeſetzt) die zu prüfenden Thatfachen aus dem Gefihtspunft der Lan 
vertretung beurtheile. Es follte daher ven Kammern (zunächſt den Kinanzcommiffionen 
jelben) Einſicht in die Originalrechnungen, Mittheilung vetaillirter Iinterlagen zu weiterer. 
gänzung des Rechenſchaftsberichts u. f. w. niemals verweigert ober erſchwert werben, d 
richt der Verdacht auftauche, es feien in ven Rechnungen Dinge enthalten, welde das Li 
fcheuen haben. 

Am gründlichfien wird die Kontrole der Kinanzverwaltung feitend der Stände in Hannı 
gewahrt durch die ganz eigenthümliche Inftitution des „Schatzcollegiums“, über veffen Ge 
tung und Befugnifle wir in ver Note ?*) nach den Gefeg vom 12. Sept. 1848 dad Wil 
mittheilen. 

VI. Raffenwefen. In Abfiht auf die Drganifation ver Kaffenftellen find Theorie 
Praris darüber einig, daß darauf Bevacht zu nehmen if, ihre Anzahl möglichft zu beiden 
und foviel als thunlich die Einnahmen eines beftimmten Bezirks in Einer Kafle zu concentg 
Amtsfig, Befugniß und gegenjeitige Verbindung der Kaflen fo zu wählen, daß die Eins 
ohne Beläftigung der Zahlungspflichtigen eingezogen werben fünnen unb der Bedarf anf 
lungsmitteln ſchnell und leicht dem Ort des Bedarfs zugeführt werden kann; den Umla 
Gelder zwifchen ven Kaflen fo zu ordnen, daß einerfeits ein zwedlojes Hin= und Herſenden 
felben, anvererfeitö eine das nöthige Ausmaß überfleigende Anhäufung von Geldſumm 
den Kaſſen nieverer oder mittlerer Ordnung verhütet wird. Zum Theil befchränfen aber: 
Forderungen ſich gegenfeitig, denn die Nüdficht auf möglichfte Erleichterung der Zahl 
pflichtigen nöthigt zu Errichtung einer größern Anzahl von Recepturftellen,, als dem Jay 
der Verwaltung entfpricht. Ebenſo werden dem Poftulat der Iheorie: die Kaflen mögli 
concentriren, bezüglich der untern Kaſſen fhon dadurch Grenzen gelegt, daß jedes Pof:, 
bahn, Telegraphen:, Zollamt u. f. w. zugleich als elementare Kafjenftelle auftritt, foraf 
die Zahl der Kaflenhalter zu vermindern, nur dag Mittel bleibt, im geeigneten Fall m 
Bunctionen in Einer Perfon zu vereinigen, indem ihr neben ihrem Hauptgefchäft noch ein. 
tes und drittes felbfländiges Nebenamt übertragen wird. Das Hin- und Herfenden von £ 
gelvern läßt fih übrigens weſentlich befchränfen, indem den einliefernden Kaflen gewi 
Auftrag der Gentralftelle zu leiftenve fändige Zahlungen übertragen werben und bei z 
digen Ausgaben von dem Inftitut der „Anweiſungen“ Gebraud gemacht wird, Durch wei 
Gentralftelle zwei Kaffenverwaltungen eines Orts wegen Empfangnahme des Überſchuſſch 
einen und Lieferung bed Bedarfs der andern gegenfeitig aufeinander verweiſt. 

In größern Staaten haben die untern Kafjen ihre Überſchüſſe an eine Provinzialtafl 
zuliefern ; fo 3. B. in Preußen, wofelbft vie Brovinzialkaffen beftimmt find, bie in einer Pr 
aufkommenden Erträge einzelner oder mehrerer Einnahmezweige theild von den Speciall 
theil8 unmittelbar einzuziehen, vie mit der Verwaltung diefer Zweige verknüpften Koften, 
‚Ne nicht den Specialkaſſen überwiefen find, zu beftreiten, demnächſt aber auch diejenigen 
lien Staatshaushaltsausgaben zu leiften, weldye von den betreffenden Minifterien und 
ſten Verwaltungsbehoͤrden aus dem zu ihrer Dispofition geftellten Bedarf auf vie Provi 
etat8 gebracht fin. 

34) Das hannoveriſche Schagcollegium ift zufammengefept aus dem Präflbenten ber oberfien € 
verwaltung als Vorfigendem, aus zwei von ben allgemeinen Ständen bes Königreich zu ermähle 
Mitgliedern und aus den beiden Generalfecretären der allgemeinen Ständeverfammlung. Jede Ka 
hat ein Mitglieb des Schapcollegiums (einen Schagrath) auf Lebenszeit zu wählen. Die Wahl if 
auf Mitglieder der Ständeverfammlung befchränft, wol aber ift der Gewählte als ſolcher Mitglie 
Kammer, welche ihn erwählt hat. Die gewählten Mitglieder, deren jedes 2000 Thlr. Gehalt am 
Generalfafle bezieht, müflen in Hannover wohnen. Der Geichäftsfreis des Schapcoflegiums = 
unter anderm die Prüfung der Rechnungen der Generalfafle und der bagugehörigen ebenfaflen x 
Überwachung des Ganges des Etaatshaushalts. Zu lepterm Zweck ift das Schagcollegium in ben & 
gefegt, über die vom Binanzminifterium an die Generalfaffe ergebenden Einnahme s und Ausg 
anweifungen u. |. w. vollftändig Gegenbuch zu führen. Bedenken gegen die Rechnungen ober gey 7 
miniſteriellen Kaſſenanweiſungen find, wenn fie nicht durch Vernehmung mit beim Bine misuife 
erledigt werben fünnen, der allgemeinen Stündeverfammlung zur Kenntniß zu bringen. Die nö 
Unterbeamten werben auf Borfchlag des Schagcollegiums vom Finanzminifterium ernannt. (Den 
theil dieſes Eollegiums an der Staatsfchuldenverwaltung übergehen wir, da hierin nichts Cigenth 
liches liegt.) 
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In Mittelſtaaten mit geichloffenem Gebietsumfang find Provinzialfafien zu entbehren ; 
aber bedarf man audy hier einer Anzahl von Kaſſen mittler Ordnung für verfchiedene Zweige 
Gtaatöverwaltung oder des Staatövienfled. Solche Specialhauptkaſſen, deren Geſchäfte 

I füglich von der oberften Staatskafſſe beforgt werden Eönnen, find namentlich erforderlich 
Ne Berzinfung und Tilgung der Staatsſchulden, dad Kriegsminifterium, das Minifterium 
Gultus und Öffentlichen linterrichtö , die Boft:, Eifenbahn: und Staatötelegraphenvermal- 
‚nit minder für das Berg: und Hüttenweſen, wo dajjelbe von größerer Beveutung if. 
Unentbehrlichfeit diefer Specialhauptkaſſen beruht für die Staatdfhuldenverwaltung dar⸗ 
daß die Nüdjicht auf Aufrechthaltung des Staatöcrevitd e8 fordert, die Verwendung ber 
mägigen Dotation möglichſt unabhängig von dem übrigen Staatöhaushalt zu maden, 
Ned 3. B. in Preußen und Sachſen dadurch gefchieht, daß die Verwaltung der Staatäfchuld 

de Hände eines ſtäudiſchen Ausſchuſſes gelegt iſt 39); für das Cultus- u. f. w. Minifterium 
großen Anzahl von Stiftungen und Fonds, welche daſſelbe zu verwalten hat, für die an= 

ebengenannten Staatöverwaltungäzmweige auf der Eigentbämlidfeit und Mannichfaltigkeit 
aſch nn Verhältniſſe, die ji nicht den als Regel geltenden Formen des KRaffenverfehrs 

laften. 
Die oberfle Spige im Syſtem ver Kaſſenſtellen bildet die Hauptſtaatskaſſe des Landes, bei 

alle Uberſchüſſe zufammenfliegen und alle allgemeinen Staatöbepürfniffe ihre Befrie⸗ 
g finden. Letzteres geichieht entweder jo, daß fie Die zunı NReflort der oberflen Staats⸗ 
ben gehörenven Ausgaben felbft beftreitet, beziebentlich für ihre Rechnung durch Provin⸗ 
u |. w. Kaſſen beftreiten läßt, oder fo, daß jie den neben ihr beſtehenden Zahläanıtern den 
Bigen Bedarf in monatlichen Raten überliefert. Die Staatsſchulden, Kriegöminifterial: 

Moltusminiſterialkaſſe iind ſolche Zahlämter; man kann aber nody weiter geben und durch 
ung eines Zahlamts für die Gefammtheit der übrigen Staatdausgaben (Finanzzahlamt 
ien) die Hauptſtaatskaſſe faſt gänzlich vom Detail des Ausgabegeſchäfts befreien. Bon 

Ban („Finanzwiſſenſchaft““, Il, 138 fg.) beruft jich zum Beweis der Nothwendigkeit einer 
m Trennung auf den großen Umfang und das oft vermwidelte Detail der Ausgabegeſchäfte 

Ben Gentralfaflen, in Hinſicht auf welches eine Bereinigung der Einnahme: und Ausgabe: 
ftung eine Gefährdung der Ordnung berbeiführen könne. Zu derſelben Anſicht befennt 
eferent in Bezug auf größere und Mittelftaaten, weil ihm nur zwei Bälle venfbar find: 

auf die Schultern des Kaſſendirectors wird eine für die Sicherheit des Staatsſchatzes 
liche Bertretungslaft gehäuft, oder Die nominell vermiedene Spaltung der Staatöhaupt: 
in einen die DBerrievigungsmittel des Staatöbebarfd nur im großen verabreichenden 

aupunft der Einnahmen und ein oder mehrere Zahlämter vollzieht ſich factiſch, indem das 
ngögeichäft in Die Leitung von Abtheilungsvorfländen übergeht. 

&o mannichfaltig wie die Kaſſen felbft ift das der Staatsgeldwirthſchaft dienſtbare Perfonal. 
aden fich hier Ortseinwohner, welche die Bermaltung einer Hebeitelle geringern Belange 
ebengefchäft übernommen haben; in Ruheſtand verfete niedere Beamte, denen durch Über: 
—— — — — 

W) Im Königreich Sachſen iſt die Staateſchuldenverwaltung ganz den Ständekammern übergeben. 
807 der Berfaflungsurfunde beftimmt: „Su Verzinfung und Tilgung der Staatsfchulden befteht eine 
Bubere Staatsichuldenkafle, welche unter die Verwaltung der Stände geheilt ift. Diefe Verwaltung wirb 
x einen fländifchen Ausſchuß mit Hülfe der von ihm ernannten und vom König beftütigten Beamten 
Mrt. Er hat auch bei erfolgender uflöfung ber Zweiten Rammer feine Gefchäfte bie ae Eröffnung 
neuen Stänbeverfammlung und erfolgten Wahl eines neuen Ausfchufles fortzufegen. Der Regierung 
sermöge bes Oberauffichterechts frei, von dem Zuſtande ber Kaſſe zu jeder Zeit @inficht zu neh⸗ 
Die Zahresrechnungen über diefelbe werden von der oberften Rechnungsbehörbe geprüft und bei 
ordentlichen Landtag den Ständen zur Erinnerung und Juftification vorgelegt.’ Weiter verords 

das Geſetz vom 29. Sept. 1834 über die Einrichtung der Staatsichuldenfafle: Der fländifche Aus⸗ 
beſteht aus fünf Mitgliedern , welche, nebft ebenfo viel Stellvertretern derſelben, auf jeder ordent⸗ 

a Etändeverfammfung dergeftalt zu wählen find, dag abwechſelnd die eine Kammer zwei, bie andere 
drei Mitgliever und ebenfo viel Stellvertreter durch Stimmenmehrheit dazu aus ihrer Mitte 

t. 3m Leitung der Gefchäfte, and) Beiorgung der laufenden Angelegenheiten wählt ber Ausſchuß 
ſich einen Borftand nebfl einem Stellvertreter, bei welcher Wahl, fomweit thunlicy, darauf Rüds 

zu uehmen ift, daß mindeftens einer derfelben in Dresden weſentlich fidy aufhalte. Dem Ausfchug 
Bauch, nach Ermefien des Finanzminifteriums, aus des legtern Mitte ein Beamter zugeordnet wers 
welcher jedoch dabei nur eine berathende Etimme führen foll. Der Ausichug if dem König und den 

Inden dafür verantwortlich, daß die Verbindlichkeiten gegen die Staatsgläubiger pünktlich erfüllt 
Den 

Btaate-erifon. xl. 21 
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tragung ebenſolcher Geſchäfte eine Erhöhung des Penſionsbezugs gewährt wird; Binzelbean 
böhern Ranges mit von ihnen zu vertretenden Privatgehülfen ; bei den Staatöfabrifen, I 
Mittelbehörden für Verfehrdanftalten u. |. w. ein oder mehrere unter Auffiht und Leite 
des Directoriumd der Behörde ausſchließlich oder vorzugsweiſe mit den Kaflen: und Be 
führungsgeſchäften beauftragte Beamte; bei reinen Kaflenverwaltungen endlich entweder ı 
Dirigent, ein oder mehrere Kaffirer beziehentlich Zahlmeifter und ein oder mehrere Gegi 
buchführer (Gontroleure) mit den nöthigen Affiftenten, Nehnungsgebülfen, Kanzliften u 
Dienern, oder ein Kaffirer und ein Buchhalter als coordinirte Vorſtände zweier Abt 
lungen für die Raflengefhäfte und für die Buch- und Rechnungsführung. 

Unter den Regeln für vie Handhabung des Kaſſendienſtes find die Vorkehrungen für äuf 
und innere Kaflenficherheit die wichtigften. Die äußere wird gewahrt durch feuerfeite Kafl 
gewoͤlbe, eiferne Kaſſenſchränke, zuverläfiigen Verſchluß der Schränfe und Kaflenlocale, 
tärifche Wadhtpoften, Verbot an die Ortskaſſen u. ſ. w., größere Beflände anzufammeln, 
berufung aller bei Geriäätöbehörven u. |. w. in Berwahrung genommener Werthöpapier 
Nieverlegung derjelben bei der Depojitenhanptfaffe des Landes u. dgl. m. Die innere Ki 
jicherheit bedingt zunachft die Herftellung einer zweckmäßigen Gontrole, die nach Umſtänder 
Bud: oder Kaflencontrole oder beides zugleich fein fann. Zur Bucheontrole gehört, fl 
Quittung über eingelieferte @elver erft dur Die Gegenzeichnung des Controleurs Bühl 
erlangt, und daß der Gontroleur von allen zur Auszahlung prafentirten Quittungen Kram 
zunehmen und fie zu figniven bat. Aufgabe ver leitenden Oberbeboͤrde ift es, die Regime 
führung zwifchen Kaflenverwalter und Gontroleur fo zu vertheilen, daß womöglich nik 
beiden Bücher gleicher Art geführt werben, ſondern von jedem ein anderes, welches auf 
Rückſicht auf Eontrole, nah der Verſchiedenheit der zu fammelnden Nachweiſungen erft 
fein würde. Die Kaflencontrole verlangt, daß die Kaffe unter Mitverfchluß des Go 
geftellt if. Damit diefer Mitverfchluß die Abfertigung der Zahlungsempfänger nicht be 
theilige, wird dem Beamten, weldher die Zahlungen zu leiften hat, ein angemeflened Berechni 
geld als Handkaſſe zur eigenen Verwahrung übergeben. Bei Hauptlaffen mit reihen, J 
Bedarf des laufenden Dienfted weit überfleigennem Beſtande an Baarichaft und Effecten 
am fehicklichften der muthmaßlich intact bleibende Theil dieſer Beflände (der Staatäfi 
das Normal: oder Stammtlapital) unter den Mitverfchluß eines Mitglieds des Finang 
ſteriums geftellt. 

Ein anderes Schutmittel gegen Verlufte, welche durch Vernachläſſigung ober Unt 
ftehen können, find die Gautionen der Raflenbeamten. Sie find entweder baar ober In (d 
mifchen ober andern als annehmbar anerkannten) Werthpapieren zu erlegen ; erfternfalld 
den fle ven Nieverlegern zu einem mäßigen Sage verzinft (in Öfterreich mit 3 Proc.), 
falls werben ihnen die Zindcoupons zur Berfallzeit behufs der Realifirung ausgeliefert. 
tionsbeflellung durch Hypothek kann nur ausnahmsweiſe (3. B. von Gemeindebeamten 
Gewerbtreibenden, denen man eine Ortdeinnahme oder Poftverwaltung u. f. m. als Re 
geſchäft anvertraut) zugeſtanden werben, weil eine folde Gaution nur mit Verluſt von Zeit 
Koften fi flüfiig machen läßt. Von genügender (den größtmöglichen Betrag einer Bez 
treuung dedender) Höhe fünnen übrigens die Gautionen nur bei geringern Elementart 
gefordert werden, wo fie nad) der von einer (monatlichen oder halbmonatlichen) Ablief 
zur andern, beziehentlicdy nad) ver Summe bed in die Hand des Beamten gelegten ſtehenden 
rechnungsgeldes jich bemefien laſſen; wollte man bei größern Kaflenverwaltungen, zumal 
Sauptlaflen, die Kaution zu hoch greifen, fo würde e8 ſchwer halten, Beamte zu finden, w 
Mittel und Neigung hätten, einer folhen Bedingung zu genügen. Hier muß bie fhärfere ( 
trole und Aufficht dad Ungenügende der Bautiondleiftung erfegen. ! 

Damit niht Unordnung fich einfhleihe, wird den Kaflenverwaltern ein periodiſcher Ka 
ſturz (beziehentlic) unter Zuziehung des Gontroleurd) und die Niederſchrift des Ergebnifles d 
Selbſtreviſionen vorgeſchrieben. Im geeigneten Ball wird auch dem Dirigenten der betreffend 
Verwaltung oder ver nächſten Oberbehörbe die Kaflencuratel übertragen und biefer Kae 
curator verpflichtet, zeitweilig Reviſionen vorzunehmen und den Befund zu berichten. F 
Kaflen endlich, bei venen eine folche Guratel nicht paſſend fein mürbe, ift das Inſtitut der Kal 
tevijoren (Binanzinfpectoren, Bifltationdcommiflare) von großem Nugen. Diefe Beami 
empfangen ihre Aufträge von Fall zu Fall von der Oberbehörde, zu welcher fie veflorticen ( 
weit nicht ihre Dienflinftruction den zu beachtenden Turnus vorzeihnet), unterwerfen bie ( 
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sure Geſchäftsführung ver zu revidirenden Kaffe oder VBerwaltungsftelle einer eingehenden 
Kung und erflatten über ven Verlauf Bericht an bie ihnen vorgefeßte Behörbe. 
iteratur. Am vollftändigften iſt dieſelbe nachgewieſen hinfichtlich des gefammten Red: 

-, Etats- und Kaſſenweſens in Rau, „Grundſätze der Finanzwiſſenſchaft““, und bezüg- 
Rechnungsweſens insbeſondere in Löw, „Theorie des Rechnungsweſens“. 

5.9. Koͤhler. 
Meht. (Begriff des Rechts; des moralifhen und des juriflifhen, des 
ürligen and des pofitiven. Die juriflifhe Natur der Nedtögefege, ihre 
mtlihen Merkmale und ihre Unterfhiede von den Moralgefegen. Daß 
ht im Staatsorganiomus und der jegt glüdlih fortſchreitende Gieg 
richtigen Grundbegriffe.) 
Degriffdes Rechts. Es iſt dieſes der Grundbegriff aller Rechtswiſſenſchaft. Seine 
Auffafſung iſt alſo natürlich eine Grundbedingung der richtigen Erkenntniß und Be: 
g aller Rechtsverhältniſſe und der Verſoͤhnung der verſchiedenen Rechts- und Staats: 

Das Wort Recht wird in einem weitern, einem engern und engſten Sinne gebraucht. 
Ya weitern Sinne bezeichnet Recht die Übereinflimmung mit irgendeinem Geſetz. Daher 
ben gebilbetften Bölfern, ven Griechen, den Römern, ven Germanen ſchon die ſprachliche 
Kuftimmung ded Worts Recht mit den Worten Gefeg, Geſetzgeben, Befegerhalten.!) So 

jubeo, rectum und regere. Auch eine Übereinflimmung mit Natur= oder mechanifchen 
wird als recht bezeichnet, fo vie rechte Bahn de Geſtirns, der rechte Armel für pie Be- 

engern Sinne bezeichnet Recht die uͤbereinſtimmung mit einem praftifchen oder Willens: 
‚mit einem Geſetz für das Handeln der Menſchen. Bon folden praktiſchen Befegen gibt 
BSauptarten, das religiöfe, das moralifche und das juriftifche Geſetz. Die libereinflim- 
mit dem religiöfen Geſetz bildet das göttliche Recht, die mit dem moralifchen ober fittlichen 
das moralifche Recht und die mit dem juriſtiſchen Geſetz das juriftifche Necht. 
engften Sinne nun bezeichnet man mit Recht gerave das juriſtiſche Net. Will man 

i dem juriſtiſchen Geſetz und Recht fi nicht mit dieſem blos Außerlichen formalen Begriff 
begnügen , fondern auch die weſentliche Natur derfelben und ihre Verſchiedenheit von 

en andern und vorzüglich von dem rein moralifhen Geſetz und Recht erfennen, fo muß 
ächſt die verſchiedene Natur der Geſetze unterfcheiden,, welde das willkürliche Handeln 
ſchen beflimmen. Diefe Gefege find entweder die der Sinnlichkeit und Selbſtſucht, deren 
daft in ver Geſellſchaft Kauftreht und Despotie begründet, over es find höhere 

. Diefe aber finn wiederum entweder Geſetze des blinden @laubens, deren Vorberr: 
In der Gefellihaft die Theokratie begründet, oder Gefeke der freiprüfenden fittlidhen 
umft, deren Vorherrſchaft in der Gefellfhaft den Rechts- oder den vernunftredt- 
In freien Staat begründet. Gewöhnlich fließen fich diefe drei Gefege an drei Ent: 
Inngöftufen der Völker. In der Kindheit der Völker, zumeilen aber au in einem 
er kindiſch gewordenen Greifenalter herrſchen fauftrechtliche despotiſche Geſetze vor. In 
ſagendlichen theokratiſchen Entwickelungsperioden ver Völker, wie in unferm Mittel⸗ 
und noch Heutzutage bei mehrern orientalifhen Völkern, welche nicht aus dieſer Periode 
gügender männlicher Neife und vernunftrechtlider- oder freier Cultur fortgefchritten 
‚ wird das religiöfe, fittliche und juriſtiſche Geſetz nicht getrennt und unterfchienen. Die 
mbarte Religion und dad von Brieftern gehandhabte religidfe Geſetz der alten Hebräer, 
Indier, der Mohammedaner umfaßten und vereinten alle drei. Bloßer linglaube oder 
die Überfchreitung fittlicher Borfehriften waren daher auch weltlich oder richterlich ſtraf⸗ 
Bergehen. So erftrebte es bekanntlich für die hriftlihen und Die germanifchen Völker vie 
srchie des Mittelalters. Freilich erfannten ſchon die noch heidniſchen Germanen ebenfo wie 
hiechen und Roͤmer ein felbfländiges, volksmäßiges, freies juriſtiſches Recht an, und auch 
te Chriſtenthum erfannte und heiligte zuerft unter allen Religionen der Erde die Selb⸗ 
igkeit des weltlihen Rechts (f. Chriſtenthum). 
Diefe Selbſtändigkeit hat natürlich jetzt in unſerer gereiften männlichen, vernunftrechtlichen 
vde immer vollkommener über theokratiſche Prieſterherrſchaft geflegt, ſodaß auch echt chriſt 

Vgal. Welder, Letzte Gründe von Recht, Staat und Strafe, S. 4. Welcker, Syſtem, I, 351. 
21° 
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liche Grundſätze nur mittelbar, nur vermittel8 einer juriſtiſch gültigen Aufnahme ins jurifti 
weltliche Recht juriftifch gültig werden Finnen, 

Ganz gleich verhält es ſich auch mit ben rein fittlihen @efegen als folden. Die gefitte 
freien europäifhen Nationen, und namentlich die deutſche, find endlich, fowie der Eindheitlk 
oder ſinnlichen, der fauftredhtlichen oder despotiſchen Entwidelungsperiode, fo aud) dem juge 
lichen theofratifchen Mittelalter und feiner Priefterherrfchaft entmachlen. In unferer md 
lihen, vernunftrechtlichen Zeit ift e8 eine unbeflreitbare hiſtoriſche Thatſache für und gemort 
daß weder einem prieflerlichen noch einen despotiſchen weltlichen Pfaffenthum das Recht zu 
flanden wird, mit juriftifcher oder weltliher und ftaatlicher Gewalt freie Bürger zur Befolgı 
beflimmter Gebote deshalb zu zwingen, weil die Zwingenden dieſelben für chriſtlich ober 
fc Halten. Nur nad juriftifhem Recht bürfen fie jegt richten, nur nach ſolchen religiöfeng 
fittliden Beſtimmungen, welde auch zu juriftifchen erhoben oder als ſolche anerfannt wog 
find. Wie aber gefchieht nun dieſes? 

Hier ift zunächft zweierlei ebenfalls Hiitorifh gewiß und unbeflreitbar; fürs erſte dat 
nur ein Theil ver religiöfen und ſittlichen Pflichten, welche beide das ganze Leben ver wi 
religiöfen und fittlihen Menſchen umfaflen, mittelbar juriflifch gültig gemacht worbem 
fobann das, daß dieſe juriftifche Natur für viele einzelne Beflimmungen dadurch entfleft, 
jie beftimmte Genoflenichaften oder Staaten als befondere pofitive Gefege für ſich feſtgeſtellt 
anerfannt haben, und zwar bald in wörtlihen Beſchlüſſen ver Vereinsglieder und ihrer Irg 
bald in ſtillſchweigenden, durch Rechtsgewohnheiten erfennbar gewordenen Willenderkläun 
über gemeinſchaftliche Geſellſchaftsverhältniſſe. 

Es bleiben nur folgende Fragen übrig: 1) Ob und warum denn vernünftigerweiſe nid 
rein religiöfe und das reine vernünftige Moralgefeg juriftifche Bültigfeit haben follen? 2)4 
durch denn die juriftifche Gültigkeit eines Theils ver veligiöfen und moraliihen Geſetze get 
fertigt wird? 3) Ob ſich diefelbe auf die einzelnen pofitiven Sagungen und @emohndelt 
ſchränkt, oder ob neben ihnen auch ein juriſtiſch gültiges natürliches Recht begründet und 
gewielen werben kann? und endlich 4) Wie ſich alles juriftifche Recht, namentlich alfo auf 
Naturrecht, ſcharf von der reinen Moral unterſcheidet? 

Zul. Schon die jegt offenkundige große Unvollfonmenheit der Erkenntniß, des fill 
Willen! und der Kräfte aller Menſchen, gleichviel mit welchem göttlichen, priefterliheng 
Herrſcherglanze fie ih zu umhüllen fuhen mödten, fagt jeven Mann von gefunder Berl 
und Erfahrung, daß alle Menfchen in religiöfen und moralifchen Dingen eine viel zu um 
fommene, wechſelnde und zu vielfach widerſprechende Erfenntniß haben, vaß fie zugleich m 
vielfachen Täufhungen ihres Erkennens auch vielfahen Abweichungen ihres Willend un 
worfen find, und daß fie überhaupt niemals vie Hinlänglichen Kräfte und Mittel befigen, 
wirflid ein göttliches Recht oder ein göttliche Neih auf Erden zu gründen und zu erf 
und um mit weltliher Gewalt die religiöfen und fittlihen Gefege in venfelben zu verwirkli 
Sodann aber ift ja Diefed der Grundcharakter der dritten oder unjerer heutigen Eintwidele 
periobe, der Periode des reifen Mannesalterd oder ver Vorherrſchaft der reflectirenven pr 
den Bernunft, daß freie felbfländige Männer ihr höchftes Geſetz für ihre Beflimmung nur: 
ihrer eigenen freien Prüfung und Gewiffensüberzeugung Ichöpfen, daß fle alfo auch einem fü 
äußern, für ihre und der Ihrigen Lebendbeflimmung einflugreihen Geſetz fih nur unterm 
bürfen, welches fie als mit ihrer eigenen Überzeugung übereinſtimmend anerfannten, und! 
natürlich aud nur infoweit gemeinjhaftliche, äußerlich bindende Geſetze anerfennen und 
gründen werben, als es für ihre gemeinfchaftlichen Friedens- und Hülfsbebürfniffe une 
lich ift. Auch die beften und fittlihften Männer würden alfo täglich mit einer allherrſchen 
prieflerlihen oder cäfaropapiftifhen Gewalt und Einrichtung in revolutionären Gegen 
kommen. So würden denn vollends heutzutage überall die unvollfommenen und widerſpru 
vollen Erfenntniffe, Neigungen und Willensmeinungen der Bürger jeden folden Verfud « 
bald in anarchiſchem Fauſtrecht vernichten. 

Zu 2. Die natürlichen und fittlihen Bebürfniffe per Menſchen Dagegen, die natürliche 8 
ſchiedenheit der Anfichten über Zwecke und Mittel und die Hülfsbebürftigfeit ver inbivinuel 
freien Berfönlicgkeit beſtimmen dieſelben überall, ſobald fie mit viefen verſchiedenen Aniid 
und mit ihrer Hülfsbedürftigkeit nebeneinander leben, zur friedlichen Vermeidung ververblk 
Colliſionen, ſowie zur zweckmäßigen friedlichen Hülfsleiftung gemeinſchaftliche gewohnhe 
mäßige oder ausdrückliche poſitive Normen zu begründen und gemeinſchaftlich anzuerfen 
So beweift e8 alle Geſchichte gefitteter Nationen von ihren früheften überall vorfommen 
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Po in durch die verfchienenften Genoſſenſchaften hindurch bis zu ihren ausgebildeten 
rbältniffen. 
. Aber nicht blos einzelne juriftifche pofitive Gewohnheiten und Sagungen, fondern 
‚meine natürliche juriftifche Rechtsgrundſätze, ein wirklich juriftifhes Naturrecht für 
Friedensgeſellſchaft, weſentlich verſchieden von blos individuellen religiöfen oder mo⸗ 
Ylaubend: und philofophifcden Anfihten einzelner Gelehrten oder einzelner kirchlichen 
er Philoſophenſchulen, erfannten, neben den einzelnen pofttiven Beflimmungen, die 
ömiſche Jurisprudenz und auch die neuern civtlifixten Nationen. Nur beantwor- 
in Deutſchland in unferm bald abgelaufenen pbilofophifchen Zeitalter vie Frage über 
g und Begründung ded Naturrechts fehr verfchieden. Die Philofophen und ihre 
Aubigen Schuler auch unter den Juriſten vergaßen gänzlich den für juriftifch- praf- 
tsſätze unentbehrlichen juriftifchen Charakter für ihre philofophiichen Lehren und Mei: 
Sie wollten diefelben unmittelbar aus ihrer jeweiligen neueften reinen Philo⸗ 
aus der reinen Moraltheorie, hier fo, dort fo deduciren, reisten aber durch ſolche un: 
Zermifchung der jurifliiden und philoſophiſchen Facultät viele praftifche oder theore⸗ 
rhafte Juriften, wie Hugo und Savigny, beinahe auch Juſtus Möfer, zu einer gänz⸗ 
werfung alled Naturrechts. Sie begründeten blos individuell philoſophiſche Lehren 
ibendmeinungen, individuelle Philofophie oder PHilofophenfhulen über das, mas 
1Recht werden follte, und fchufen endlofen Streit der Theorien flatt anerkannter 
Grundſätze. Sie verfhuldeten dadurch vielfache Verkehrtheiten in ver juriftifchen 
ıft und Geſetzgebung und richterlichen Praxis. 
führten auch fo die allgemeinen fittlihen und gefellihaftlihen Bebürfnifle, der ge: 

uſchenverſtand und die gefündern Grundlagen des hiftorifchen, namentlich) aud des 
ı Rechts faft überall zur Anerkennung ſcheinbar gleicher Begriffe, wie die der Freiheit, 
yeit, des Befig: und Eigenthums-, des Geiellfchafts- und des Staatsrechts. Das mög: 
chleifen der verfchiedenen Folgerungen verſchiedenartig begrünbeter und alfo auch in 
verfchiedener Brundfäge durd die Inconfequenz, dieſes täufchte die oberflächlich Ur⸗ 
über die Wichtigkeit der richtigen Begründung wahrer natürlicher Nehtögrunnfäge 
die Gefahren und verderblichen Folgen ver unrichtigen. Dennoch iſt ed auch einem 
Berftand ſelbſt Hiftorifch Leicht klar zu machen, daß eine römifh - juriftifche, eine Pufen⸗ 
nd eine Roufleau’jche, eine Kantifche und eine Hegel'ſche ſowie eine ſocialphiloſophi⸗ 
indung jener Begriffe, 3.8. der Freiheit, ver Gleichheit, einen weſentlich verfchiedenen 
3 Begründeten und fo weſentlich verfchienene Folgeſätze verfelben Begriffe gibt, daß 
e größten Verirrungen und gefellfhaftliden Nachtheile, despotifde und anardifche 
ınd Zuftände hervorgerufen und unterflügt wurden. Nahe liegende, zum Theil welt- 
Erfcheinungen des Sakobinigmus, Kommunismus, Socialidmud beweifen dieſes fo 
nan von den vielen verderblichen Folgen der Einmiſchung modern philoſophiſcher Leh⸗ 
3 praftifch juriftifche Recht in den untergeorpneten Gebieten, etwa an bie vielen noch 
. überwundenen empörenden Folgen der Feuerbach'ſchen Einmifhungen Kantiſcher 
chtsgrundſätze ind Criminalrecht nicht einmal zu erinnern braucht. . 
allgemeine verderbliche Folge aber folder Naturrechtöbegründungen zunächſt für bie 
enſchaft ergab jih dadurch, daß dieſe nichtjuriſtiſchen rein philoſophiſchen Naturrechts⸗ 
eift in einen ſolchen Widerſpruch ſelbſt mit unſern beften poſitiven Rechtsgrundſätzen, 
auch mit der claſſiſchen roͤmiſchen Jurisprudenz traten und in ſo weiter Kluft von der⸗ 
anden, daß ebendadurch die Meiſter unſerer hiſtoriſchen Juriſtenſchule zu dem ver⸗ 
gänzlichen Ausftoßen des natürlichen Rechts aus der poſitiven Jurisprudenz ſich ver⸗ 
n. Dieſe Meiſter ſelbſt aber kamen jetzt ebenfalls In entſchiedenen Widerſpruch mit 
nft von ihnen fo hochverehrten claſſiſchen roͤmiſchen Jurisprudenz. Der eine Altmeiſter 
ſchen Juriſtenſchule, Hugo, ſuchte in diefer Richtung in feinem fogenannten Natur: 
nzlich alles natürliche Recht zu zerſtören, daß er ſophiſtiſch jene Rechtsvernichtung, 
Berwandlung der freien Bürger in Sklaven, als naturrechtli und rechtsgültig dar⸗ 
r andere, Savigny, verfpottete nun in feinem Beruf und in der Einleitung ber „Zeit: 
die hiſtoriſche Rechtswiſſenſchaft“ die allgemeinen Naturrechtögrundfäge und die gefeg: 
Reform des pofitiven Rechts nach denjelben. 
öft jich denn nun die Aufgabe einer Begründung naturrechtlicher Rechtsgrundſätze, 
leich eine juriftifche Natur Haben und alle jene Ihlimmen Folgen bisheriger Theorien 
n? Wie bei andern großen Problemen fo führt aud hier der einfachſte Weg zum Ziel. 
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Die Betrachtung der gegebenen Zuſtände freier Männer und Völker (qui legibus e 
ribus reguntur, nad dem Auddrud der römifhen Juriöprudenz), fobald dieſelben unabh 
von despotifcher und priefterliher Gewalt neben: und miteinander leben wollen, fie führ 
bloß zu den den frievliden Hũlfsbedürfniß dienenden einzelnen pofitiven Sagungen, fle 
mit der einfachften Logik auch zu der jeber friedlichen Rechtsanerkennung zu Grunde lieg 
gegenfeitigen friedlichen Achtung und Anerkennung ihrer freien Perfönlicgkeiten, zu jenen 
lichen consensus, welden ausdrücklich und ſchon in den erflen Titeln des römischen Nechti 
zehnmal wiederholt die erften juriftifchen Meifter dev Welt als die wahre juriſtiſche Quel 
Grundlage pofitiver, zugleich aber auch der aus ihnen logiſch gefolgerten naturrecht! 
Geſetze und Brundfäge anerfennen?), zu dem Frieden, welden ebenfo die Rechtsurk 
und der Rechtsſprachgebrauch der germanifchen Völker als ihre Grundlage für alle ju 
oder gemeinſchaftlich bindenden Rechtsgrundſätze anerkannten.?) 

Die durch ſolche ausdrückliche oder thatſächliche friedliche Anerkennungen und Ben 
rungen bewirkte Begründung juriftifcher Form und Gefeggebung für einen Theil der r 
und Moralgeſetze ift nicht Hlo8 erfahrungsmäßig nachweisbar, fie ift auch vernünftig F 
begründet und geheiligt. Die Erfahrung beweiſt uns ja ebenfalls, daß freie gefittete 
und Menſchen ſchon ihre erſten Friedens- und Gaſtverträge wie ihre Verfaflungsverträg 
Stantögefepgebungen bis auf den heutigen Tag durch eidliche Angelobung bei dem, wei 
eined jeden oft verſchiedener religiöfer jittlicher Überzeugung jevem dad Heiligfte ift, feierh 
ihre, jegt geheiligten gemeinfchaftlihen Geſetze Öffentlich anerfennen. Und folange jie g 
dieſen anerkannten friedlichen Verhältniſſen bleiben, folange fie, ohne eigene fauftrechtiil 
verbrecherifche Kriegderklärung, deren Schug für fi gelten Laffen, fo lange bleibt ja für 
erfahrungsmäßig gerechtfertigte Annahme ihrer Anerfennung des nicht rein willf“ 
fondern fittlich gebeiligten rechtlichen Friedens. Das einfachfte friedliche Verhältniß 
diger freier Menſchen if nun die erfahrungsmäßig gewiffefte Grundlage einer allg 
erfenn= und beweidbaren logifhen Kolgerung naturredtlider G 
Sie ergeben fih auf hiſtoriſch-philoſophiſchem Wege in anakgtifcher logiſch 
widelung und Kolgerung aus der Natur diefes erfahrungsmäßpig anerkannten 
Friedensverhältniſſes freier Perſonen. Ohne alled Deduciren aus fubjectiven, individ 
loſophiſchen oder teligidjen Überzeugungen entftehen fo für alle Friedensgenoſſen g 
lich äußerlich over juriftifch gültige, natürliche Rechtsgrundſätze und Rechte, welche, 
unten bei 4) zeigen wird, ſchon nad) den Bolgerungen der römischen Juriften ein ganzes 
foftem bilden. Insbeſondere ergeben jich durch die Verbindung des reinen Friedens 
licher Hülfsvereinigung und namentlih mit ver allumfaffenden oder der ſtaatlichen für 
flimmung der freien Genoſſen eines Volks — es ergeben ſich aus diefem ebenfalls Hi 
gebenen Bereine und feiner Natur logiſch die natürlien flaatsrechtlihen Grundſäge. 
reine Recht (Privatrecht) ift der gegenfeitige Friede freier Perfonen ver hoͤchſte Grundſt 
das Staatörecht iſt es ihre friedliche Hülfsvereinigung für ihre Beſtimmung (ihr 
ſammtwille für diefelbe und für ihren flaatlihen Organismus). 

.„ Die fo entwidelten natürlichen Rechtsfäge flimmen nun mit ben pofitiven Mechtsji 
gefitteter Völker in der weſentlichen Grundlage überein. Zugleich aber follen fie in i 
freien folgerichtigen Entwidelung aus verfelben die durch Schuld der Verhältniffe, Zei 
Perſonen vielfady mangelhaften und inconjequenten pofltiven Beflinmungen vermeiden 
Audlegung, Ergänzung und Berbefferung ded pofitiven Rechts dienen. 

1. Zu 4. Die jurififhe Natur der Rechtsgeſetze und ihre wefentll 
Merkmale und Unterfhied von den Moralgejegen und den rein philofol 
ſchen Lehren. Das juriſtiſche Geſetz will der Nechtögemeinfhaft oder allen Rechtsgenoſſ 
äußere gemeinſchaftliche frievlihe Ordnung verbürgen und muß deshalb von allen aufg 
Weiſe befolgt werden. Es muß daher für alle objectiv oder äußerlich allge 
gültig und allgemein erfenn= und beweisbar fein. Schon der allgemeine! 
ſchenverſtand fegt in Beziehung auf das juriftifche Nechtögefeg und die demſelben entſprech 
Rechtsverhältniſſe voraus, daß diefelben ald allgemein erkennbar und äußerlich gültig 4 

2) Dal. die erften allgemeinen Titel der gefeglichen Inflitutionen und Pandeften über die Entl 
und Natur vom Recht und von allen verfchiedenen Arten naturrechtlicher und pofltiver Geſetze. S 
Lerifon, Bb. I, ©. XLI fg.; und bie Art. Deuziüe Beisiäte und Grundgefeg. Welder, Letzte © 
©. 498 fg., und Spfem, 1, L, 152 fg. 3) ©. Note 2. 
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je Riter = und Zwangögewalt zulaſſen und für einzelne !Berfunen oder Nechtöfubjerte inner: 
ib der ihnen beigelegten Rechte ober Rechtsſphären ein freies willfürliches Dürfen, einen 
Bebigen Gebrauch oder Richtgebraudy ihrer Mechte oder Nechtöbefugniffe begründen. Alles 

ſucht man, fordert man, fegt man voraus, wenn man von äußerm juriftiichen Recht 
pikt, wenn man es finden ober begründen oder geltend machen will. 
Diejed alles nun ergibt ſich auch wirklich bei unferer Begründung des Rechts. Rechtsgeſetz 
Rechtsverhältniß erſcheinen nad dieſer Begründung als eine an ji fittlihe und 
je, aber äußerliche gegenfeitige Anerkennung oder Bereinbarung fitt: 
t, freier Perſönlichkeiten für ihr gleich freies, friedliches Nebenein- 
tbeftehen und Wirfen in der Sinnenwelt. Das Redtöverhältniß will mit an- 
Borten eine freie Harmonie der Wechſelwirkung, den rechtlichen Frieden over die gleiche 

Breibelt diefer Perfönlichkeiten begründen. 
eigentbümlihen Merkmale und die Unterſchiede des juriflifchen Rechts von der Moral, 

ker Praxis fletö als nothwendig fich aufprängten, theoretifch aber oft einfeitig aufgefaßt 
‚befteben hiernach in folgenden Hauptpunften: 1) In dem unmittelbaren undnäd: 

Gegenflann und Zwed. Dieſe beftehen nämlich bei ver Moral in ver Harmonie der Befln- 
and Handlungen der Menjchen mit ihrer höchſten, ſittlichen, unſterblichen Beflimmung, 
Harmonie mit fi felbft und mit der eigenen Seligfeit oder mit dem göttlichen Willen 

ifall. 
i dem Recht dagegen beſtehen ſie in der Erhaltung ver äußerlichen Harmonie der Wed: 
ng verſchiedener Perſonen oder in der Erhaltung ihres gleichen rechtlichen Friedens 

ihrer gleichen rechtlichen Freiheit. Nur hiernach fragt das Recht als eine ſelbſtändige 
bung. Was dem redhtlihen Frieden, ver gleichen rechtlichen Freiheit nicht widerſpricht, 

nicht rechtsverletzend, es iſt juriftifch recht. 
ilich fordert als Mittel auch die Moral den außern Frieden, aber doch nicht unmittelbar 
den legten Zweck. Diejer beftebt vielmehr bei ver Moral nur in der hoͤchſten fittlichen, 

überirdijchen unfterbligen Beftimnung der handeluden Individuen. Dieſer ober dem 
Willen und Beifall rückſichtlich dexfelben ober ihrer ewigen Seligfeit ift alles Irdiſche 
net. Alles Irdiſche erſcheint nur ald Mittel für diefen unmittelbaren Gegenſtand und 

Für Die ganze Welt darf das jittlihe Weſen feine flttlihe Befimmung, den göttlichen 
und Beifall, darf es feine Seligfeit nicht aufgeben. Freilich muB aud dad Recht und 
tlihe Handeln, es nıuß auch die Gründung und Erhaltung einer gleihen äußern fried⸗ 

Sreiheit mittelbar und zulegt die fittlihe Beflimmung zu ihrem Gegenſtand und Zweck 
Ba, ihnen dienen. Die ſittliche Geſetzgebung umfaßt nämlich das ganze menſchliche Wollen 
MHandeln. Alle jeine Kräfte, alles fein freied Handeln muß der Meni zur Erreihung 
we unendlichen Beflimmung und Vervollkommnung verwenden. Es ift alfo vollends un: 
Kb, daß er dad Rechtsverhältniß, welches den größten Theil feiner irdiſchen Lebensverhält⸗ 
e beſtimmt, nicht zulegt ebenfalls feiner fittlihen Gefinnung und Beſtimmung unterordne, 
yarh fie und für fie begründe, einrichte, heilig Halte. Es gibt, mit andern Worten, fein 
bh gleihgültiges Handeln. Nur ſcheinbar fönnte bei ganz unbebeutenden Handlungen eine 
je @leichgültigkeit eintreten. Dieſes wäre für erfle infofern möglich, als man wegen ver 
wllfommenbeit der menſchlichen Erfenntmiß den Zuſammenhang diefer Handlungen mit der 
hen Beflimmung und Bervollfonmnung, ven Einfluß für fle noch nicht einfähe. Es wäre 
wr auch injofern möglich, als man, etwa wegen der nöthigen Erholung und Erfriſchung der 
möfräfte, abſichtlich ver eigenen Luft die Wahl unter folden an jih unbebeutenden Hand⸗ 
gen zu überlafien, als Pflicht der Selbfterhaltung anfehen Fönnte, Indem man, wie Kant 
t, nicht immer wie auf Bußangeln gehen darf. Alsdann aber würde vennod bie durch die 

me Luft für die Erholung getroffene beite Auswahl unter den ſcheinbar gleihgültigen Erho- 
gehandlungen, 3.8. ob man dahin oder dorthin feinen Spaziergang richtet, eine Pflicht: 
Mung und nicht mehr jüttlich gleichgültig fein. Nimmermehr aber fann bie Anordnung und 
Kisunung faft des ganzen irdifchen Lebensverhältniſſes duch Bingehung und Erfüllung des 
ktöyerhältnifies in irgendeiner Beziehung auch nur ſcheinbar fittlih gleichgültig fein, wie ed 
Mangel richtiger Begründung des Rechts und bed rechtlichen Dürfend verfehlte Rechtötheo⸗ 
tvoraudfegen wollten. 
2) Der zweite Hauptunterſchied zwiſchen Moral und Recht befteht in den Duellen für bei- 
ki @efege. Die unmittelbare und nächſte Duelle befteht nämlich für das moralifche 
eg der handelnden Individuen in der Vernunft oder Religion, in ihrer eigenen vernünfti- 
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gen ober religiöfen Überzeugung von dem, was bie Vernunft ober der göttliche Wille ihner 
ihre fittlicde Beflimmung vorſchreiben. 

Für das gemeinſchaftliche Friedens: oder Rechtsgeſetz aber befteht zwar Die mittelbare 
legte Duelle auch in der fittlihen Überzeugung der Rechtsglieder von ihrer Beflimmung 
von der Nothwendigfeit eined würdigen frienlihen Geſellſchaftsverhältniſſes für dieſelbe. 
unmittelbare und nächſte Duelle für das Rechtsgeſetz aber bildet ber ausprüdkiche 
thatfächliche Friedens- oder Rechtsvertrag, die gemeinichaftlihe äußere Anerkennung glei 
Freiheit oder einer gleich heiligen, gleich freien Berfönlichkeit und Würbe. Grfahrungsm 
anerkannter Sriebe freier Perfonen und logiſche Entwidelung der Kolgefäge aus dieſem « 
kannten Grundfag und Grundbegriff in ihrer Anwendung auf die Erfahrungsverhältnifle, 
find die Duellen für alle Rechtsſätze. 

3) Der dritte Hauptunterfchien zwiſchen Moral und Recht befteht in der Art der Erfennl 
feit und Gültigkeit ver Moral: und ver Rechtsgeſetze. Die Rechtsgeſetze find objectin-g 
auf gleihe Weiſe und äußerlich für die Rechtsmitglieder erfenn: und 
weidbarundgältig. Sie find gefellfchaftlich allgemein erkennbar und gültig für alle 
glieder des Rechtsvereins, gleichviel, welchen verſchiedenen religidfen oder philofophifgenl 
fichten, Grundprincipien oder Syſtemen fie huldigen. Die Moralgeſetze find dieſes nicht. 

Die Rechtsgeſetze werden nad) dem Vorigen entwickelt aus der erfahrungsmäßigen Anci 
nung des Friedens (oder der gleichen Freiheit) der Rechtsglieder und aus den logiſchen 
rungen dieſer erfahrungsmäßigen Wahrheit. Erfahrung und Logik jind alfo 
mittelbaren und nächſten Quellen ver Rechtöogeſetze. Erfahrungsmäßige und logiſche 
beiten find für alle, melde nur überhaupt gefunde Sinne und Erfenntnißkräfte und den 
für Die Wahrheit haben, im wefentlichen auf gleiche Weiſe erkennbar, oder es iſt doch 
ſtend im Fall des Irrthums diefer Irrthum allgemein beweisbar. 

Gleiches gilt nun aber keineswegs in Beziehung auf die rein moralifchen Wahrheiten 
Befege. Die Moralgefege müflen zulegt ſtets aus metaphuflfcden oder moraliihen und 
Auffaflungen und innern Überzeugungen von dem Überfinnliden, Ewigen, Goͤttlichen 
Berhältniß des Menſchen zu vemfelben geſchoͤpft und entwidelt werden. Diefe Auffaffun 
Überzeugungen aber find ihrer Natur nah — fie find wenigſtens bisjegt — erfahrung 
nicht auf gleihe Weile für alle Vernünftige, für alle der Erfenntniß der Wahrheit 
und die Wahrheit Wollenven erkenn⸗- und beweisbar. Wem ver logifche Beweis richtig 
würde, daß feine Schlußfolgerung auf einem falſchen Syllogismus berubte, daß er den 
Widerſpruchs verlegte, ver muß feinen Irrthum erfennen. Wem nachgewieſen wird, 
fahrungsmäßig felbftändige Rechtsglieder dieſes Bürgervereins vechtlichen Frieden, nidt 
allgemeines Fauſtrecht wollen, daß fie bei dem allgemeinen Hödjften, was es für fittlice 
fonen gibt, bei ihrem Eid zu Gott, daß fle durch Bürger: und Verfaflungseide dieſe fri 
Achtung der eigenen und ber Mitbürger gleich heiligen Perfönlichfeit beſchwuren, daß fie 
den nothwenpigen logifchen Folgeſätzen fich felbft äußerlich und freiwillig zu unterfleller 
dafür die Zufiherungen ihrer eigenen rechtlichen Freiheit anzunehmen, als ihre an 
Pflicht betheuerten, wem dieſes nachgewiefen wurde, der hat — eine objective, eine a 
erfenn= und nachweisbare gemeinfchaftliche Grundlage für die logiſchen Folgerungen veri 
zelnen Friedens- oder Rechtsgeſetze. Banz anders bei jenen höchſten metaphyſiſchen und! 
gidfen moralifgen Auffaffungen und Prineipien. Hier finden wir bie zum heutigen Tag fi 
bei ven wahrheitsliebendſten philoſophiſchen Meiftern die allergrößten Verichiedenheiten, ja 
bie größten Begenfäge. Dem Kantianer fucht vergeblich ver Hegelianer, dem Materialiften 
Spiritualift und Supernaturalift, dem Deiften der Chriſt fein höchſtes Princip zu ermei 
Und wo Verſchiedenheit und Gegenfa ver Principien ift, da muß auch Verſchiedenheit und! 
beweißbarfeit ver Folgeſäte bis ins Unendliche bleiben. Diefe Verſchiedenheit der Folgel 
jo groß fie in taufend wichtigen Beziehungen der rein philofophifchen Rechts⸗ und Sta 
theorien auch wirklich ift, würde doch nod ungleich größer fein, wenn nicht in der Wirkitd 
die Objectivität und Gemeinfchaftlichkeit ver rechtlichen Ordnung beflünde; wenn nicht diefe 
meinſchaftlichkeit die Philofophen oft unbewußt und unwillkürlich zwänge, gegen ihre eige 
@runpfäge inconfequent zu werden. Die metaphufifchen und religidös= moralifcden Grundp 
cipien gründen ji, wie ſchon bemerkt wurde, auf die Auffaflungen des Überfinnliden, ' 
endlihen. Diefe Auffaflungen, von endlichen, beſchränkten Menfhen ausgehend, find, m 
auch ihr Gegenſtand zulegt ein gemeinfchaftlich Wahres iſt, doch durch die individuellen Ste 

— "wnlte, Schwächen und Täufchungen der Auffaſſenden fo verſchieden, daß fie nie zum gem 
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Maftlihen unmittelbaren Grundprincip der äußern vpraktiſchen Geſetze für alle gebraucht wer- 
Binnen. Wenn alle am fernften Horizont einen dunkeln Gegenſtand ſehen, ſo ſehen ſie zu⸗ 

I alle allerdings einen wahren wirklichen Gegenſtand. Der eine aber fleht hoch, der andere 
‚ der eine fieht mit gutem ober gar mit betvaffnetem Auge, der andere mit trübem und 
fnetem. &o fönnen fie denn fich keineswegs vereinigen in dem, was fie ſahen, oder in 

‚gemeinfaftlihen, nur durch das Geſehene beftinnmten Regel ihre Handelns. So iſt es 
ven überfinnlichen Dingen und der Erfenntnig von ihnen. Nicht umfonft fuchte daher bie 

jeit in kirchlichen und rechtlichen Vereinbarungen, in äußern Glaubensbekenntniſſen 
Srunbverträgen und ſelbſt in poſitiven Sagungen Friede und Einigung. Die kirchlichen 

x gelten natürlich nur ald kirchliche und nur für die Kirchenmitgliever ale ſolche. Wo daher 
etwa ein theofratifcher allgemeiner blinder Glaube alle Nechtögliever, wo nicht eine fort- 

re unfehlbare äußere Dffenbarung des göttlichen Willens felbft ructichtlich der äußern 
ſchaftlichen oder juridifch = politifchen Verhältniſſe flattfände, da könnte eine Ableitung 

er Rechts und Zwangsgeſetze blos aus religiöfen und philoſophiſchen, metaphyilichen und 
iſchen Srundprincipien nie zu allgemein erfenn= und beweisbaren Wahrheiten, nie zu 

gen für den Frieden freier Individnen führen. Sie führt vielmehr nur zum fauft- 
ı Meinungdfrieg und zum fheußlichfien Glaubenszwang. Jedenfalls aber führt eine 

ehre, Die ihre Geſetze aus Grundprincipien ableiten und beweifen will, welche die Rechts⸗ 
trog aller Vernünftigkeit und Wahrbeitsliebe doch zum größten Theil nicht als richtig 

ieſen anerkennen, nie zu objectiven allgemein erfenn= und beweisbaren Rechtswahrhei⸗ 
d Geſetzen. Gerade aber tiefe Objectivität wird als weſentlich ſchon durch den Begriff 

tigemeinen äußern, des juriftifhen, alfo auch allgemeine äußere Richter: und Zwang: 
t zulaſſenden Mechtögefehes bedingt. Ob der A für fein Serlenheil zu faften oder Buße 
n, ob er überhaupt oder jegt in dieſer beftimmten Weife gute Werke zu üben habe, bariüiber 

ihn fein Rechtsgenoſſe B für fi allein entſcheiden. Er muß ihn als rechtlichen Bürger 
a und in Frieden laffen, auch wenn er ben feinigen entgegengefeßte Überzeugungen begt 
befolgt. Er kann nicht fordern, daß er den feinigen nachgibt. Ganz anders aber denkt und 

ber B, wenn davon die Rede ift, daß ihm der A feine Berjon, fein Bigenthun oder 
zeitliche Freiheit verlegt. Hier läßt er fi nicht durch des A abweichende religidfe ober 
phiiche, metaphyſiſche und moralifche Überzeugungen und Principien von der Forderung 

‚ daß derfelbe mit ihm das Unrecht biefer Verlegung erkenne und ed zurücknehme. 
auf jene ihm unerweisbaren religiöfen und moralifchen fubjectiven Überzeugungen gebt 
biefem Neätöftreit ein. Nein, auf die anerkannten Grund= und Folgefäge des gleich 

gen rechtlichen Friedens oder der anerfannten rechtlichen unantaftbaren PBerjönlichkeit, auf 
in und Gleichheit flügt er fih und fordert die fortvauernde Anerkennung und Seilighal- 

Bp derjelben, bie Anerkennung ihrer nachweisbaren erfahrungsmäßigen und logifchen Folge⸗ 
als die Bedingung feiner eigenen retlihen Achtung, als die Grundbedingung bes 

Itlichen Friedens. Ohne daß es dabei irgenn auf die Verſchiedenheit der fubjectiven re⸗ 
⁊ oder philoſophiſchen, der jũdiſchen und chriſtlichen, ver Fichte'ſchen und Hegel'ſchen over 
e'ſchen Grundprincipien ankommt, können alle verſtändigen Rechtsgenoſſen von allen 

ändigen Mitgenoſſen dieſes fordern, hierüber praktiſch urtheilen und richten. 
4) Ein vierter Hauptunterſchied der Moral und des Rechts, welcher eng mit allen bisheri⸗ 

|, mit dem eigenthümlichen Gegenfland und Zweck, mit den eigenthümlichen Quellen und 
R bejondern Art der Erfennbarfeit und Gültigkeit ver Moral: und Nechtögefege zuſammen⸗ 

‚if der, daß die Rechtsgeſetze, nicht aber vie Dloralgefege ein freies willkürliches Dürfen, 
ben Rehtökreis für das freie Belieben des Berechtigten begründen. 
& Die Moralgefpe begründen für denjenigen, welchem te gültig gebieten, unbedingt noth- 

ige Pflichten zur immer größern Annäherung an das unendliche Ziel der fittliden Boll: 
enheit. Sie gebieten ihm, alles fein freied Handeln für dieſes unendliche Ziel zu ver: 

und zu jeder Zeit gerade die dazu wichtigſte Pflicht und dieſelbe in der Art zu erfüllen, 
beides dieſer Aufgabe am meiften entipriht. Es gibt nad dem reinen Moralgefe Feine 
liſch gleihgültigen Handlungen, keinen Kreis für ein freies willfürlihes Dürfen, 

ein beliebiges Handeln oder Nichthandeln. 
F Ganz anders bei dem Recht. Diefed bezweckt für jeve indididuelle Perfönlichkeit einen für 
fe andern Bürger unverleglichen äußern Briedens: ober Rechtskreis, damit innerhalb beffelben 
b 5 Perſon nach ihrer eigenen ſittlichen uͤberzeugung ihre Beſtimmung foͤrdern und 
Meirklichen koͤnne. Nur dieſer von allen anerkannte äußere Friedenskreis für jeden einzelnen 
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felbft, nicht aber die jevegmalige moralifche Pflicht deilelben innerhalb dieſes Rechtskreiſes if. 
alle äußerlich allgemein erfenubar und gültig. Ebendeshalb alfo begründet dad Mechtöge 
innerhalb dieſes Rechtskreiſes für den Berechtigten zwar ebenfalls feine moralisch gleichgäßl 
Handlung, wol aber ein rechtlich freied Dürfen, einen Kreis rechtlich erlaubter oder recht 
gleihgültiger Handlungen, zwiſchen weldden der Berechtigte äußerlich oder rechtlich frei nur g 
feiner eigenen individuellen jittlichen Überzeugung zu wählen hat. Mein Haus, mein Gig 
thum iſt der rechtlich allgemein anerkannte, für alle erkennbare unverlegliche Rechtéku 
Solange ich nur innerhalb deſſelben bleibe, muß jeder mich innerhalb deſſelben nach meinem 
lieben frei ſchalten laſſen. Er fanıı nicht juriftifch gültig urtheilen, behaupten und fordern, } 
nur diefer ober jener beliebige Bchrauch meines Rechts meiner eigenen jittliden Geſetzgebn 
Beſtimmung und Blücfeligfeit entfprehe. Es muß nach vem Friedensvertrag juriſtiſch v 
angenommen werben, dap ich in demfelben, over folange ich nicht vechtöverlegend den 
Rechtskreis überjchreite, gut handele. „Quilibet praesumitur bonus, donec probetur 
rium.“ Dieſes rechtliche Dürfen aljo begründet erſt die wahre rechtliche Freiheit, ift wei 
Grundcharakter des Rechts. 

5) Der fünfte Hauptunterſchied von Moral und Recht beſteht endlich darin: das Recht,g 
aber die Moral läßt äußere finnlihe Motive, äußere Richter: und Zwaugsgewalt zu. 14 

Die Moralgefege müflen nad ihrem oben unter -1) außgeführten Gegenſtand und A 
lediglich um ihrer felbft willen oder nur aus Udtung und Liebe für das Sittlidgute ober: 
göttlichen Willen, nicht aber wegen äußerer ſinnlicher Büter oder Strafen erfüllt werben. 4 
alddanı und infoweit hat ihre Erfüllung Werth, ift fie wirklich moraliſch, begründet 
Beifall Gottes, die Übereinſtimmung ded Menſchen mit jeinem höhern Gelbft, die wahre 
ligfeit. Die Moralgefege laſſen zugleich, nad ihrer unter 3) audgeführten unmittelbaren 
bängigfeit von den fubjectiv verſchiedenen höchften moraliſchen over religiöfen Grundpr 
und Überzeugungen der Handelnden, Durdauß feine entſcheidende äußere Nichter- und Z 
gewalt ſchwacher, anders philofophirenver, anders fühlender und glaubender Mitmenice 

Ganz anders verhält es fich mit dem Rechtsgeſez. Sein Gegenftand und Zweck if; 
und unmittelbar der gefellfchaftliche, äußere oder rechtliche Friede für alle Rechtsgenoſſen, 
diejelben auch den verſchiedenſten philofophifchen oder religiöfen Brundprincipien und S 
huldigen. Wenn nun aud die mittelbare Grundlage des Frievendvereind die allgeme 
lihe Achtung der eigenen und fremven Perfönlichkeit if, fo wird Doch der Gegenftand und 
bed Nechtsvereins, der äußere rechtliche Friede, nicht im mindeften verlegt, wenn äußere. 
liche Motive mitwirken, un die Berlegungen des Rechts zu verhindern. Diefe Motive, di 
äußern Lohns und die der finnlihen Straf- und Zwangsgewalt, ſind aljo Hier zuläfiig. . 
erhalten nach ven aufgeftellten Grundanſichten in unſerer Theorie zugleich Zuläſſigkeit 
würbige Geſtalt. So nämlich, wie die Menſchen ſich für den Ball phyfiiher Krankheiten 
voraus Arzte, bittere Arzneimittel, ſelbſt Irrenanſtalten ſchaffen, fo fegen ſie ſich für Die g 
wo ihre allgemeine jittlihe Achtung des rechtlichen Friedens nicht Fräftig genug zur Erbai 
des Rechts wirken, wo Berfuchungen die zum vechtlichen Frieden vereinten Mitgliever zum 
derfprud mit ihrem eigenen wahren Willen, zur Verlegung und Aufhebung des Frich 
zun Beginn bed Fauſtrechts verführen wollten, mit eigener Freiheit zum voraus die n 
juriſtiſchen Arzte und Heilmittel. Sie begründen namentlidy auch für die Bälle, in welchen 
gar gänzlich rechtlos oder fauftvechtlich gefinnte Feinde des Rechtsvereins denſelben bedrohen 
ten, kräftige Schutzmittel des gemeinſchaftlichen Friedens. Solche Zwangs- wie die ang 
nen Lohnmittel entſprechen vollſtändig dem Zweck der Erhaltung der äußern Rechts- oder 
heits⸗ und Friedensordnung. 

Und ganz ebenſo klar iſt es, daß die Rechtsgeſetze und die Frage über bie Übereinſtimug 
oder Nichtübereinſftimmung des Handelns der Rechtsgenoſſen mit denſelben, mit der ä 
Friedensordnung, eine äußere Richtergewalt zulaſſen. Denn bier geht das Urtheil von g 
ihaftlihen , für alle Rechtsgenoſſen allgemein anerfannten und allgemein erfenn: und b 
baren, allgemein gültigen Orundfägen aus und jehreitet in der Anwendung berjelben auf 
ebenfalls allgemein erkenn- und beweisbaren Wege ber logifchen und Erfahrungébeweiſe 
Diefes gilt felbft in Beziehung auf die pojitiven Gefege, wenngleich wegen der Theilung 
Arbeit für die verſchiedenartigen Lebensgefchäfte die Bürger einen befondern Juriftenflaub 
vollmächtigten, ſich vorzugäweife mit ver Auslegung und Anwendung der Rechtsgeſetze zwi 
ihäftigen. Aber es beweiſt zugleich, wie nothwendig es iſt, durch fortdauernden Antheil | 
Bürger an ver Rechtsgeſetzgebung und Rechtſprechung durch Öffentlichkeit und Schwurgerkd 
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serzuglih durch Einfachheit, Nationalität und vaterländifche Sprache der Gejeke, jenen Grund⸗ 
fer des Rechts, nämlich der Objectivität, die allgemeine Sreenn- und Beweidbarfeit zu er: 

. Bo das Gegentheil eintritt , fo wie feit vem romanijirenden und Faftenmäßigen Mittel: 
bei den meiflen europäiihen Völkern, da gebt au das wahre Kecht felbft, da gebt bie 
ige Freiheit unvermeidlich zu Orunde. Sowie die Erfahrung ed beweift, daß alle freien 

der Erde ihr Recht und ihre Freiheit wirklich auf wahre Friedendverträge gründeten, fo 
iR fle auch, daß fie Recht und Freiheit, fo wie die Engländer und Schweden, nur dur Er: 

diefer Vertragomäßigkeit oder Objectivität behaupteten. (S. Note 2.) 
N. Die bisher gemwöhnlihen Angaben ver Unterfhiene des Rechts von 
Moral. Cine kurze Prüfung derfelben wird unjere biöherigen Anſichten anſchaulicher 

und weiter begründen. 
Es ſtehen fich Hier zwei verſchiedene Hauptanſichten entgegen, zwiſchen welchen die ung eigene 
mittlern, aber, wie wir hoffen, einen ſelbſtändigen, einen umfaſſendern und richtigen 
punkt einnimmt. 

1) Die ſeit Thomaſius, Gundling und vor allem ſeit Kant ausgebildete Naturrechtstheorie 
‚wie man gewöhnlich jagte, die Theorie des natürlichen Zwangsrechts beging fürd erſte 
Schler, das Recht von der Moral gänzlich loszureißen. Es wurde ſo einfeitig und bodenlos. 
halich ſtellte man hiernady zwei Hauptunterfchiede zwifhen Moral und Recht auf. 

4. Dan fagte, das Recht hat auch nicht einmal in feiner legten Grundlage, es hat auch nicht 
mittelbar eine Gemeinfchaftlichfeit mit ver Moral. Feuerbach erfand, confequent dieſe 
ausbildend, jogar neben der moraliichen noch eine zmeite praftifche, die juridiſche Ver⸗ 

als die Duelle des Rechts. Allein dad aus der jittlihen Vernunft ſtammende Moral- 
Eittengefeß umfaßt nach der frühern Ausführung unter IT 1) alles freie, alles praftifche 
n der Menſchen, mithin auch das gejellfchaftlihe und ven Rechtsverein. Wollte man 
gänzlich davon loſsreißen, fo würde derfelbe nothwendig aller fittlichen ‚Heiligkeit entbeh⸗ 

‚ er müßte zugleich nach dem großen Grundſatz des allumfaflenvden Sittengefepes: „Was 
für mich ift, das iſt wider mich“, unfittli werben. Es wird auch wol feiner befondern 
isführung bebürfen, daß ed nur Eine Vernunft gibt, nicht zei, wie Feuerbach, oder gar, 

ein Herr Gallifen wollte, drei. Es wäre freilich bequem, zur Begründung deſſen, was die 
ewig Eine Vernunft nicht begründen kann, beliebig neue Bernunften zu erfinden. Aber 
bach that dennoch der Wiſſenſchaft einen Dienft, mit feiner ſcharfen Conſequenz die Theorie 

gãnzlich von der Moral loögeriffenen Naturrechts oder natürlihen Zwangsrechts fo jehr auf 
äuferfle Spige zu treiben, daß ihre Unhaltbarkeit fo augenfällig wurde. 
Nach der von und oben (Bh. I, ©. XLi fg.) aufgeftellten Theorie ift dad Recht keineswege 
loßgeriflen von der Moral. Es gründet fich vielmehr mittelbar allerdings auf die Moral, auf 

feeie fittliche Überzeugung ver einzelnen von der Nothwendigkeit ver Achtung und ber An: 
ung der freien Perfönlichkeiten oder des rechtlichen Friedens. Mittelbar iſt ja für chriſt⸗ 

Menſchen nnd Völker die hriftliche Religion aud für ihre geſellſchaftlichen Berhältnijie 
Big. (S. Chriſtenthum.) Die unmittelbare und nächſte Duelle für dad Recht aber iſt die 
—2* erfahrungsmäßige Anerkennung oder der Rechtsvertrag ſelbſt, ver aus jener über— 
sung hervorging. 

B. Ein zweiter Fehler der Kantifchen Rechtstheorie war der, daß fie ven außern Zwang, bie 
ingbarfeit nicht blos ald den zweiten Hauptunterfchied zwiſchen Recht und Moral, fondern 

rt ald den urfprünglichften, als den höchſten und wefentlichften Charakter, ia al6 das alleinige 
Kb zureichende Mittel der Erfüllung aller Rechtspflichten aufflellte. Deshalb gab man aud) 
na Hecht den Namen „Zwangsrecht“. Unſere Theorie ſtellt die Zulaffung nicht blos des 
Rang, fondern überhaupt aller äußern Motive, alfo auch ded äußern Lohn, der äußern 
re u. f. w., als einen blos abgeleiteten Gharafter des Rechts auf. Sie leitet denfelben 
8 deſſen Natur und Zweck und aus ſeiner äußern geſellſchaftlichen Allgemeingültigfeit ab. Sie 

tet auch den äußern Zwang keineswegs als genügend zur Erfüllung aller Rechtspflichten 
.) hält auch eine factifhe, vollfländige äußere Erzwingbarfeit keineswegs für eine abjolut me- 

Bedingung jever Rechtspflicht und ihrer Anerkennung. Die Kantiſche Theorie aber kanı 
bie entgegengeſetzten Einfeitigkeiten zu den größten Fehlern. So ftellte fie ald Kennzeichen 

er NRechtspflichten oder zur Beantwortung ber Frage: welches jind Nechtöpflichten? den Sat 
kf: „Rechtspflichten find diejenigen Bflichten, welche erziwungen werben können.“ Fragte man 

wm aber: melde Pilichten können oder dürfen denn erziwungen werben? fo antwortete dieſe 
Ipeorie im Girkel: die Rechtspflichten. Noch bevenklicher aber waren andere auf diefe Weife fich 
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ergebende Fehler. So wollte man wirkliche Rechtopflichten blos darum, weil fle ſich nich 
äußerlich erzwingen ließen, ganz aus dem Rechtsgebiet ausſtoßen. So z. B. die wahrer 
vertragamäßigen Rechtspflichten des ſouveränen Regenten, den man ja zur Erfüllung 
zelnen Pflichten nicht richterlich abfolut zwingen kann; fo ferner die weſentlichſten Nechtt 
der Ehegatten, Altern und Kinder, diefe Rehtöpfligten ſowol nach dem römifchen wie ı 
chriſtlich deutſchen Recht, und überhaupt das ganze erfte Rechtsgebot ver claffifhen r 
Jurisprubenz, das des juriſtiſchen Honeftum oder das alle Statusverhaltnifle vegierenbe‘ 
honeste vivere, ja die ganze intellectuelle Hauptfeite alles Rechts, den rechtlichen Wi 
constans alque perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi). Dem ganzen Redit ı 
alle Lebenskraft geraubt und ver Kopf abgeichlagen. 

Gleich verfehrt war es, zu glauben, daß ber finnlihe Zwang völlig genüge zur 2 
lihung der Rechtsordnung. So vernadjläffigte man die für eine wahre freie Rechts 
freier Wefen unerlaßlichen Grundlagen oder Motive der jittlihen Achtung und Ehre. I 
als habe man ed mit einem Haufen Beſtien oder roher Sklaven zuthun: „oderint dum m 
das heißt: „‚gleichviel, ob die Bürger eine jittlihe Achtung für die Heiligkeit ver Rechtse 
einen wahren rechtlichen Willen Haben oder nit, wenn nur ein äußerer Zwangsmecha 
wenn nur Burdt und Schredten vorhanden find.” Selbft Die Eide, wodurch doch bißher 
Völker, eben weil fie von ganz entgegengefegter Anjicht ausgingen, die rechtliche Ord 
verbürgen firebten, ſuchte man bei vieler heillofen Anfiht zu befeitigen. Man behaupt 
man £önne bie Rechtsordnung aud unter Teufeln verwirfliden, und überfah, dap r 
Zeugniß der Geſchichte noch bei allen Völkern Recht und rechtliche Freiheit zu Grunde 
wo religiöfe und fittliche Achtung des Rechts, der Freiheit, ver Treue und Ehre zu ru 
gen, wo nicht wenigſtens im allgemeinen das Recht auf biefer freien Achtung ruhte 
gleich für die Erfüllung im einzelnen äußere Motive ald Unterflügungs= und Heilmi: 
zugenommen werden können und müflen. 

Das Bemühen, diefe äußere Zwangsrechtsordnung zu ihrer höchſten Kolgerichtig 
Vollendung zu erheben, insbeſondere Fichte's ſcharfe Kolgerichtigkeit in diefer Bemürhu 
hüllte auch Hier die unheilbare Lücke des Syſtems. Fichte fah ein, daß in der Nechtsord 
gerade zur Erfüllung der wichtigſten Rechtspflichten, zur Erfüllung der Rechtspflid 
Regierenden, an dem vollftändigen äußern Zwange fehle. Wer mag aber noch an ein 
felbflänpige Rechtsordnung glauben, wenn alles Recht nur auf dem Zwange beruht un 
diejenigen, weldje die Zwangsgewalt beiten, nicht dazu geziwungen werben Fünn: 
Zwangsgewalt nur rechtlich und nicht rechtswidrig, nicht zur Zerftörung alles Rechts anzu! 
Fichte glaubte zu Helfen, indem er Ephoren erſchuf, welche felbft die Könige überwach 
Rechten zwingen und fie firafen follten. Aber er vergaß, dag nun eine Zmangdgerm« 
welche vie Ephoren zwingt, ihre furdtbare Gewalt nur rechtlich auszuüben, und welche 
Zwang abhält, nicht, wie fo oftmald in Sparta, ſelbſt die größten Despoten zu werd 
werben nun die eigentliche fouveräne Regierung. Abermals in ewigem Cirkel müht j 
Theorie vergeblich ab, ihr geſchloſſenes Zwangsrechtsgebäude zu vollenden. Stets b 
Theil der Zwingenden, bleibt gerade die größte, gefährlichſte Macht außerhalb des bl 
ſiſchen Zwangs. 

Sowie die Hauptlebenskräfte der freien Rechtsordnung, die Tugend der Bürger 
nächſt ihre Freie Achtung der eigenen und fremden Perfönlichfeit und Ehre und die freiı 
öffentlihe Meinung, fo überfah diefe Nechrötheorie auch ven urſprünglichſten Haupt: 
aller Rechtspflichten, jene DObjectivität oder die allgemeine äußere geſellſchaftliche Aner 
und Erfenn = und Beweidbarkeit und Gültigkeit für alle Rechtoglieder. Sienahm da 
feinen Anftand, das Recht aus nicht objectiven individuellen philojophifchen Anſchauun 
Schulſyſtemen abzuleiten und ihm fo allen praftifchen juriftifchen Boden zu entziehen 
in unfern neueften flaatörechtlichen Kämpfen fpielte biäher dieſe einſeitige Zwangsrech: 
und ihre mechaniſche Auffaffung des Staatdorganismud, feiner Einheit und Sour 
eine verderbliche Rolle, wie unten (IV) Klar werden wird. 

2) Die andere in entgegengefeßter Richtung einfeitige Haupttheorie über das Verhäl 
Moral und Nedt, die der frühern PHilofophen vor Thomaſius und Kant, wie die der 
die der Schhellingianer, Hegelianer u. f. m., begeht den Fehler, dad Recht mit der Moral 
philoſophiſchen und religioͤſen Sittenlehre zu verfchmelzen, e8 wenigftend unmittelbar 
felben abzuleiten, e8 rein philoſophiſch zu debueiren. Sie gründen es nicht, fo wie 
allen freien Voͤlkern der Erde es thun, blos mittelbar (nämlich vermittels der erfahrungs 
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edendanerfennung und Bereinbarung) auf Moral und Bhilofophie. Dadurch nun ſchei— 
zanze Begründung eines wahren freien Friedens- oder Rechtsverhältniſſes. Sie können 
ölligunpraftifche Rechtstheorie over einen philoſophiſchen undreligiöfen Glaubenszwang 
elbe und für biefelbe begründen. Ihren angeblichen Rechtsgeſetzen fehlen alle fünf zuvor 
ten wefentlihen Gharaftere. Sie begründen fein wahres freied Friedens: oder Rechts⸗ 
B, keine praktiſch gültigen Rechtsgeſetze, fondern eine unpraktiſche bloße Lehre von dem, 
ihrer individuellen Schultheorie Recht werden Eönnte, wenn alle Individuen biefer 

hultheorie huldigten, was aber nimmer der Fall ifl. Sofern aber die Anhänger biefer 
ufällig Gewalt erhielten, ihre Iheorie zu verwirfligen, würben fie einen philoſophiſchen 
iöfen Glaubenszwang, einen fauſtrechtlichen Meinungsflreit herbeiführen. Diefe Sy: 
runden niemals objectiv oder äußerlich und geſellſchaftlich allgemein erfenn: und be: 
für alle Rechtsmitglieder gültige Geſetze. Ihre Moraltheorie läßt Leine äußerliche 
ınd Zwangsgemalt zu. Sie begründet endlich fein freies millfürliches Dürfen innerhalb 
m Nechtöfreijes, mithin gar Feine rechtliche Freiheit. 
fafle das wirkliche Rechtöverhältniß freier Völker in feiner wejentlihen Geſtalt auf, fo 
dem gefellichaftlichen und wirklichen Zeben gegeben iſt! Eine gründliche Analyſe dei- 
t alsdann alle jene obigen fünf verſchiedenen Hauptbeftandtheile oder Hauptcharaktere 
Jeder Verſuch, eine Theorie des natürliden Rechts zu entwideln, wird alfo fi als 

ınd verfehlt varftellen, wenn fie nicht, fo wie bisjegt allein die unferige, dieſe weient- 
iraktere und Grundbedingungen eines wirklichen freien Rechtszuſtandes zu begründen 

der jegt fortſchreitende Sieg der rihtigen Grundbegriffe ſowol des 
ſtechts an fi als in feiner Geflaltung im freien Staatsorganismuß, 
iefere, namentlih aud biftorifche Begründung und für die reihen praftiihen Folgen 
ımentalbegriffe unferer Wiſſenſchaft muß ich freilid auf meine oben (Note 2) citirten 
ıngen verweifen. Da ed aber praktiſch fo unendlich wichtig ift, daß auch unfere deutſche 
denz ebenfo wie die vömijche in ihren Grundbegriffen fi einige und baburd ihre 
ürde und Wiſſenſchaftlichkeit und ihren fegensreihen Einfluß begründe, will ich bier 
uf hinweiſen, daß die bisher entwidelten Grundanſichten, welche ich vor einem halben 
vert zuerft öffentlich ausjprach und feitven in halbhundertjährigen unermüblidhen wif: 
hen und praftifhen ‚Kämpfen zu bewähren, für die Aufgabe meines Lebens hielt, 
ch mehr Beftätigung erbalten. 
rhielten insbeſondere Beftätigung durch zwei Haupturfachen, durch die wachſende Zu- 
zu der hiſtoriſch-philoſophiſchen Methode und durch die praftiihen Freiheitsbeſtre⸗ 

er Völfer jeit ven Befreiungskriegen. Beide förberten zunächſt dad Erflerben ber be- 
entgegengefegten Theorien. 
ein philoſophiſch aprioriſtiſch deducirenden Rechts- und Staatstheorien traten ebenfo 
espotiſchen des Feudalismus und Abfolutismud und die theokratiſchen immer mehr 
ter biftorifch-philofophiichen Auffaffungen der freien nationalen Grundideen der ge⸗ 
olfer. Mehr ald die individuelle Vernunft einzelner Schulphilojophen mußte jegt die 
der freien und nad) Freiheit firebenden Nationen, mußten ihre Grundideen in Bezie- 
ihre gemeinihaftlihen Verhaltniffe für deren rihtige Auffaffung und @eftaltung ale 
ig und praftifh anwendbar erſcheinen. Die Rantifhen ebenfo wie früher vie Wolf: 
Schelling'ſchen und Hegel'ſchen, wie die Fichte'ſchen und Herbart’fchen und die Krauſe'⸗ 
urrechts⸗ und Staatöbegründungen, unter fi felbft wie mit unferm nationalen 
Zwieſpalt, find veraltet und flerben mit den noch lebenden legten Schülern und 
dieſer metaphyfiſchen Schuliyiteme täglich mehr aus. Ja das ganze philojophiiche 
macht täglich mehr, und mehr ald ed gut iſt, einer vorherrſchenden naturwiſſenſchaft⸗ 
> Hiftorifchen Richtung Platz. Immer vollfländiger fliegen bie freien Staatöbegriffe 
der Voͤlker. 
Dauptgegnerin der rein philofophifchen Rechtstheorien, die anfänglich rein hiſtoriſche 
ve Juriſtenſchule, hat ſchon mit dem legten Werf ihres Meiſters Savigny die gänzliche 
ng des philofophifchen Elements und des Naturrechts fallen laſſen. 
em fräftigen Fortwirken hiſtoriſch-philoſophiſcher Erforfhung und zugleich der prafti- 
heitöbeftrebungen mußte bald die geſundere Auffaffung audy noch andere Verkehrtheiten 
So namentlich ven Eifer und den Beifall für die wetteifernde Erfindung nagelneuer 

ilicher Schulſyſteme über Freiheit und Recht ber Völker. So mußte insbeſondere auch der 



334 Reit 

Materialismus der oberflächlichen mechaniſchen Staatötheorien, der zwangsrechtlichen Sicher 
ber zufälligen Staatderfindungs- und Staatdmafchinentheorien feinen Einfluß verlieren. ! 
minder andy der Materialismus der Naturpbilofophie, welchen theilweiſe ſelbſt unmillfk 
auch die hiftorifche Juriftenfchule in ihrem naturgefeglichen Sichvonſelbſtmachen des Rechts 
in ihrem unfreien Staatdorganismud anheimgefallen war. Allmählich erkannte ı 
daß beides zu dem Kanonifiren aller beftehenven ſchlechten Zuſtände führte, flatt zu ihrer fı 
Reform, die doch von einer gefunden hiſtoriſch-philoſophiſchen Forſchung und von ver praftil 
Sreiheitöbeftrebung gleihmäßig gefordert wurben. Für dieſe Neforn aber mußte fid 
Ausſcheidung der Nefte der frühern despotiſchen und theokratiſchen Zeiten aus 
freien Rechtsſyſtem als nothwendig ergeben, und zugleich mit der Unterſcheidung der verſch 
nen Entwidelungäperiovden und ihrer verſchiedenen Grund- oder Verfaflungsgefege aud 
Hiftorifch und praktiſch gleich wichtige rechte Unterfcheidung der Berfaffungen von ven 
Ben Regierungdformen. 

Jene beiden Foͤrderungsmittel für unfere heutige freie Rechtsentwickelung leiteten au 
Blick auf die unterflügende große Übereinflimmung ber Rechtsgrundſätze der fri 
Bölfer in der freien Entwidelungsperiode. Hier traten natürlich zunächſt die beine! 
meiften freien und praftifchen Voͤlker hervor, die Römer nämlid, deren Jurisprudenz gi 
artig die Grundbegriffe des freien Nom noch in ver factiſchen Despotie fefthielt, und vie &ı 
länder. Freilich können bier von den Grundlagen des Staatöwefend dieſer beiden gräj 
Staatsvoͤlker, nad welchen fi meine Anfihten audgebilvet hatten, nur zwei hervorgeht 
werden. 

Die erfte ift vie rdömifheund englifhe Zurüdführung alles Rechts frd 
Männer aufihre freie frieplihde Anerfennung und Zuflimmung, auf eil 
der Grundlage nad fittlihen aber freien Gefammtwillen der Rechtsgen 
fen, auf ihren thatfählihen oder ausprüdlihen Gonfens und Bertrag 
ihren Frieden nad) dem altgermanifhen und altenglifhen Sprachgebrauch) und auf 
frieplihe Mitwirkung (ihr Mitthaten), fei ed durch eigenes Mitflimnen 
durch ermählte Vertreter (Bolfstribunen, Volksrechte, Grafſchafts- oder Reich 
jentanten), überhaupt auf ihr thatfahlih erkennbar gemachtes Rechtöbew 
ſein. Auf letzteres gründen ja jetzt auch die Anhänger der hiſtoriſchen Juriſtenſchule das 
(Auch Bluntſchli fordert ausdrücklich die allgemeine Anerkennung, ihre erkennbare Fo 
Rechtsbegründung. Wächter nennt mit ven Germanen das Recht Frieden, welches 
gleich die Nechtsbegründung, den Friedensſchluß und auch ihr Ergebniß , dad Recht beze 
Die unvermeidliche Conſequenz aber nöthigt nun auch die Hiftorifchen Juriften, überel 
mend mit ihrem Verfahren, welches logiſch aus der Natur der einzelnen Rechtsinftitute; 
3.8. Beil, Eigenthum, Obligation, allgemein praftifhe Grundſätze für dieſe Inftitute‘ 
widelt, auch gültige allgemeine natürliche Rechts- und Staatsgrundſätze anzu 
Diefe laffen fih ja ganz auf dieſelbe Weife analytifh und logiſch folgerichtig entwickel 
der hiſtoriſch-philoſophiſch erforfähten Natur- und Grundidee der allgemeinften Rechtsi 
nämlich des Rechts- und Staatövereind aller Völker unferer dritten Entwickelungsperiode 
alfer Völker, qui legibus et moribus reguntur, auf welde vie Römer ausdrüdlid ihre 
entwwidelung beſchränken. 

So war ja auch ſchon die roͤmiſche Jurisprudenz felbft von dem Conſens einzelner 
füge zu der Anerfennung der ibm zu runde liegenden allgemeinen (natürlichen) Rechtsg 
füge fortgefchritten. Alle frühere Gefchichte edlerer Völker, ver Araber, Hebräer, Griechen 
Germanen erzählt uns fogar ausdrücklich Begründungen von Recht und Frieden durch fei 
eidliche Gaftverträge mit einzelnen, wobei denn nad) Tacituß der germaniſche Baftgenofie 
Gaſtfreund auch gegenüber feinen Volksgenoſſen vertrat. Die Römer begründeten ſolche 
und Briedensverträge auch zwiſchen dem Staat und fremden Völkern. Hierauf berubt ja i 
gentium, durch welches fie zuerft bei noch roherer empirischer Auffaflung des Gonfenfes 
natürlichen Rechtsgrundſätze für die Friedensgenoſſen nur die einzelnen Rechte anerfand 
worin man bei allen freien gefitteten Völkern hiſtoriſche Ubereinflimmung fand. Allmäl 
aber erheben fie fi) zu den allgemeinern Rechtsgrundſätzen [der ratio juris, der natur 
aequitas®) oder ratio naturalis], welche diefen Rechten oder vielmehr dem Rechtsverein ft 

4) Die aequitas im Römifchen Recht überfeht man ganz falfch Durch Die unjuriflifche unorganifd 
Hecht verlegende Billigfeit. Dem Wortfinn und —ã——————— nach ei aegquitas a 
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Irunde lagen. So ber Praelor peregrinus in feinem Gericht über die fremden Rechts⸗ 
ticht minder aber auch ver Praetor urbanus in feinem Bericht ber Römer, deren 
lerhafte poſitive Rechtsbeſtimmungen, jo mie z. B. die der alten rohen materiell 
ion bei Verlegungen, er wahrhaft veformatorifch nach feiner naturalis aequitas in 
rechtere, verhältnißmäßig gleiche Genugthuung verwandelte. Da er aber bei all 
jen naturrechtlihen Verbeſſerungen des pofitiven Rechts doch im wefentlichen die 
des römischen Volksconſenſes adhtete, jo Tagen von ihm vie Pandekten (L.7 u. 8 
et 3.) vortrefflich, neben der Anerfennung feines Rechts, die Givilgefege nicht bloß 
und zu ergänzen, fondern auch zu verbeflern (corrigendi), daß er doch viva vox juris 

ſolchergeſtalt die Römer das Naturrecht und feine allgemeinen Grundfäge orga- 
flich mit dem freien Confend und mit dem pofitiven Recht einigten, ebenfo vereinig- 
die Moral mit dem freien Conſens. 
ihen Grundlagen des Friedensvertrag hielten fie ſtets heilig, und ebenfo gut wie 
eiheit und Gleichheit der rechtlichen PVerfönlichfeiten und ihre Cigenthums- und 
yte, fo hielten fie auch Rechte und Rechtspflichten der Ehre und ver Treue als in 
nerfannt. Die ganze Geſchichte des freien Rom, feine Bejeßgebung und Literatur 
e aus Binem Munde die hochſte Achtung der Ehre und Treue, befonderd aud der 
Aber auch hier hielten fie fich innerhalb des juriftifchen Gonfenfes und frei von ber 
3 der Moral und des Rechts. 
rgenfeitige Achtung und Anerkennung freier Perfönlichkeiten, dieſes war zugleich 
liche Friede fo aud die rechtliche Ehre ſelbſt. Es folgten nun unmittelbar aus biefer 
lage Rechte und Pflichten ver Ehre und der Ehrbarfeit (honestas). So mie fid 
Mechtöfolgen der Ehrverlegungen anderer ableiteten, fo auch die Rechtäpflicht, die 
aliche Würde und Ehre zu behaupten. Hiernach flellt bie römiſche Jurisprudenz die 
ehrbarer oder adhtbarer perſoͤnlicher Würde, pie honestas ober das honeste vivere 
-aeceptum juris auf ($. 3 u. L. 10 de Justitia et J.). Das merkwürdige Rechts⸗ 
Senfur, melde periodiſch die Rechte aller Bürger mit ihrer Ehrbarkeit ausglich, und 
: Bandeftenjurtöprubenz (f. L5. de extraordin. cognitionibus) ftellten (ebenfo wie 
er deutfches: ehrlos⸗rechtlos und rechtlos-ehrlos) den großen Grundſatz auf, daß 
uf Ehre beruhe, und daß Vernichtung der Ehre auch Aufhebung des Rechts umd die 
der Ehre au Minderung des Rechts nach ſich zieht umd umgefehrt. Und ſchon die 
icht diefen fo höchſt beachtenswerthen Wechfelzufammenhang aus, inftm daſſelbe 
matio ebenfo die Ehre wie die Rechtsfähigkeit, und injuria ebenfo vie Ehrenkränkung 
töverlegung bezeichnet. Als Ehrverlegung erfhien ven Römern jede abfichtlihe Nicht⸗ 
Rechte, welche man In dem Friedensvertrag oder mit ver Zufage der Achtung der freien 
it zu achten verſprach. Deshalb konnte mit ver Injurienklageald Realinjurie jede ſolche 
verfolgt werden, für welche nicht ſchon anderweitig Genugthuung begründet war. 
einigten dabei vieRömer in bewundernswerther Weife 5) mit einer foldyen Achtung 
Natur und Grundlage des Rechts die Freiheit und die objective Natur des confentir- 
Bei der Cenſur wirkte hierzu ſchon die ganze großartige republikaniſche Natur, vie 
Feit und Difentlichfeit ver Behörve und die Unterordnung auch ihrer Entfcheidungen 
ikdconfens oder das Veto ver Volkstribunen. Die roͤmiſche Juriöprudenz behauptete 
dem friedlichen Rechtövertrag ſelbſt zu Grunde liegende fittlihe Achtung der Freiheit 
noffen, je nach ihren eigenen invivinuellen Überzeugungen ihre fittliche Lebens: 
zu verwirklichen. Gerade für diefe individuellen Sreihelten und zur Verhinderung 
onen hatte man ja die allgemeine friedliche DOrbnung und bie in ihr enthaltenen 
n objectiven conjentirten Recht erhoben. Die ganze römifche Verfaſſung und Geſetz⸗ 

ält die (zum Theilweiter unten ermähnten) Beweife von der hohen Achtung der Würde 

des römischen Bürgers, der 3.38. als pater familias mit feinen eigenen Hausgöttern 

en religiöfen Geboten lebte und theild mit feinem befondern Familienverein, theils 

ı oder verhältnigmäßig gleiches Recht, das analoge oder für gleiche Fülle gleiche Recht, die 
r naturrechtliche Ausgleichung und prätoriiche Verbeſſerung einfeitiger ungerechter, fricter, 
töbeflimmungen. Vgl. Welder, Syflem, ©. 605 f 
usführung hierüber und über das juriftifche honestum in Welder's Syſtem, I, 238 fg. 
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allein die perfönlihen und Vermögensverhältnifle feiner Familie faft fouverän regierte 
mit der religiös-fittlichen Achtung des juriſtiſchen Rechts felbit, welde (don dieL.1 de) 
et Jure an die Spige des Rechtsbuchs ftellte, war ſchon von felbft jene Freiheit verbund 
fonad der ausdrückliche allgemeine Rechtsgrundſatz, daB, fo fehr auch diefe oder jene Haı 
als fittlic geboten erſcheinen möge, fie doch der freien indivinuellen Überzeugung jedes Re 
noſſen überlaffen bleibe, servanda arbitrio.6) Nur ein Fleiner Theil von fittliden Pflichten 
daher inſoweit ald ein juriftifhes Honeflum anerkannt, als diejelben zur Bewahrur 
jenigen juriftifhen C&hre und Würde unentbehrlich fchienen, welche ja die Friedendgenoffei 
als die Grundbedingung einer achtbaren Perfünlichkeit anerkannt Hatten, ober wozu 
durch Ihre Theilnahme an beſondern juriftifchen perſoͤnlichen Verhältnifien, wie z.B. eh 
oder amtlihen , noch beſonders verbürgten. In Beziehung auf diefe bleibenden perfä: 
Berhältniffe (status), welche die Römer als erfien Rechtstheil ihres Syſtems aufftellten, 
darum ihr erfted von den drei Rechtsgeboten (honeste vivere), weil ein bleibendes angem 
honnetes Berbalten in folgen juriftifchen Verhältniſſen, 3. B. ald Gatte, Vater u. ſ. w.: 
war, und die Rechtöpflicht nicht wie in Beziehung auf Sachen- und Obligatenvorredi 
beiden andern Rechtstheile) durch das Ge- oder Verbot einzelner Handlungen erſchoͤpfe 
zeichnet werben fonnte. 

Die Neuern hätten nicht dieſes erfte Nechtögebot wie überhaupt jene drei Nechtsthell 
ihre drei Rechtsgebote verworfen, hätte man fich nicht durch moderne ſtubenphiloſophiſche A 
theorien abhalten laffen, den ganzen römischen Rechtsorganismus richtig zu erfaflen um 
wie e8 doc fo energifch gefordert wurde 7), in wiflenfchaftlihem innern Syſtem zu begreif 

Ganz ähnlich wie mit ver Ehre verhält e8 ih nun auch mit der Treue. Klar iſt ed, d 
Sriedendvertrag, ein friedliches unbewaffnetes Nebeneinanderleben den Glauben an vie 
heit und dad treue Halten des zugeſicherten Friedens ald Grundlage anerkennt. So fagie 
mit Recht Die Römer: fundamentum justitiae ſides. Hieran fnüpfen ſich alle nachtheiligen 
folgen und Strafen von allen Berlegungen diefer Treue, aljo von allen abſichtlichen Ber 
aller Rechte, welche im allgemeinen Rechtövertrag oder in neuen befondern Treueverpfl 
oder Verträgen ald heilig anerfanntwaren. Das Roͤmiſche Recht, beſonders aber die natu 
prätorifche Reform alter einfeitiger over flricter pofitiver Sagungen erhielt weit forgfältig 
bie modernen bie Treue (bona fides) im ganzen Rechtsverkehr aufrecht, vorzüglich auf 
bie Beftrafung aller abſichtlichen (doloſen) Rechts- oder Treubrüche, auch wenn fie noch nichtg 
nalrechtlich waren, doch durch die Strafen der Infamie, des Doppeltzahlens, ber Proceßn 
Ebenſo ab& ſchützten fie den beſtehenden Friedenszuſtand durch den Glauben und die ju 
Boraudannahmen ver Wahrheit und der treuen Haltung der Zufiherung des Nedhtöveg 
(praesumtiones juris, praesumtio boni viri, pro possessore, pro reo u. |. w.) bis 
riftifhen vollen Beweis des Begentheild. In meifterhafter Durchführung auch diefes 
princips der Treue, der bona fides®), blieben fie aber auch hier ftet8 innerhalb des ju 
Friedens oder des rechtlichen Conſenſes. Sie dachten z. B. nicht daran, blos moraliſche 
in der Xiebe, in der Freundſchaft, over Wahrheitd- und Treueverlegung in der Unter 
juriftifch zu behandeln. Wol möchte alfo Ulyian (im Anfang der Pandekten) alles 
Römer zurückführen auf ihre Höchfte fittlihe Macht, auf Jupiter, neben welchem auf 
pitol der Tempel der Treue fland; fogar fon die Treue für den gleichzeitig zu all 
geforderten Volksconſens vereinigte mit der fittliden Idee die volle u 
lide Freiheit. 

So konnte dann die römifche Jurisprudenz in voller Confequenz mit fi ſelbſt vie 
feit des freien Conſenſes ald die Grundbedingung alles juriftifhen Rechts für freie Ber 
durchführen. Mit befonderer Energie führt überall auch noch das Juſtinianiſche Re 
dieſen Höchften Rechtsgrundſatz durch. Schon die vier erfien Titel der Pandekten, die zwei 
ber Inflitutionen, diefer aldgefegeögültig publicirten Rechtsbücher, führen nachdrücklich alle! 
gültiger Geſetze, die nicht ausprüdlichen, dad Naturrecht und die Rechtsgewohnheit, wie di 
drücklichen ſtets wiederholt auf den Consensus omnium zurüd, welder auch den Kaifer zu| 
Gonftitutionen ermächtige (quia populus ei et in eum potestatem suam concedat). & 
allein begründen fie deren Rechtsgültigkeit, folgern hieraus ihre juriflifhen Bedingungs 

6) L. 144, 197, de regulis juris. L. 42, de ritu nupt. 
7) Welder, Syftem, I, 569 fg. 
8) Dgl. Darüber Welder, Spftem, I, 685 fg. 
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m.?) Sie bezeichnen dabei alled Belek überhaupt als Volksvertrag (communis 
ae sponsio) und auch bad Naturreht und Gewohnheiterecht als Vertrag , ala 
nventio. 

die Zurüdführung des Rechts auf urfprünglichen Friedensvertrag, an welchen auch in 
rotis die Ableitung des pactum von pax und pacisci erinnert, hielt noch die Pandekten⸗ 
benz in der L. 5 de captivis feſt. Diefe Stelle erflärt Fremde und fremde Völker 
ür ganz rechtlos gegenüber von Römern und dieſe ebenfo gegenüber von jenen, wenn 
licher ober gaſtlicher Nechtövertrag mit ihnen gefchloffen mwurve. 19%) Moͤgliche harte 
r Rechtsgrundanſicht milderten die neuern Völker in der Ausführung durch Annahme 
gend abgeichloffenen Rechtsvertrags mir allen friedlichen Fremden; jedoch zuerſt nur 
ahme deſſelben zwiſchen denen, die fich zum Chriſtenthum befannt haben, weshalb 
tiften, jo namentlich der berühmte Lauterbady, noch am Ende des 18. Jahrhunderts 
ı für rechtlos erklärten. Das europäifche Völkerrecht, ebenfalls der allgemeinen Rechta⸗ 
cht huldigend, kennt noch heute die voͤlkerrechtlichen Anerkennungs- und Friedens⸗ 
idſchaftsverträge zwiſchen Voͤlkern auch ohne vorhergehenden Krieg lediglich zur Be: 
der völkerrechtlichen Verhältniſſe. 
ſtets wiederkehrende Rechtsgrundanſicht und indbefondere die angeführten Beſtim⸗ 
ber die Rechtsgültigkeit aller Geſetze, in welchen ja doch nicht unpraktiſche Antiquitäten 
erden ſollten, ſondern vielmehr das ausgeſprochen wurde, daß die roͤmiſche Juris⸗ 
lbſt noch in der factiſchen Despotie für die juriſtiſche Gültigkeit aller Staatsgeſetzgebung 
ilt nur das freie Wollen und Anerkennen der Bürger, den Vertrag in dieſem Sinne 
em eines obligationenrechtlichen Privatcontracts), als den Rechtsgrund anzugeben ver: 
50 begründete denn auch Savigny's letztes Werk alles Gewohnheitsrecht jegt ganz 
früher meine „Letzten Gründe’ und mein, Syſtem“ auf den Conſens ver Rechtsgenoſſen 
ickelte hiernach alle praktiſchen Bedingungen und Wirkungen deſſelben, während 
hänger ſeiner Schule ganze Bücher geſchrieben hatten, um entgegengeſetzte Theorien 
ren. 
zweite Grundlage römifhen und englifhen Staatsweſens beſteht 

ichtigen Auffafjung der felbftändigen flaatlihen Gewalten zur 
brung des Geſammtwillens und ihres harmoniſchen Berhältniffes, 
richtigen Auffafiung von Staatdgemwalt oder Souveränetät und 
z3mus. 
ômer hatten in ihrem großartigen, wahrhaft organiſchen aber freien Staatswe— 
em Gemeinweſen oder jus publicum [oder populicum] des römischen Volks) die Selbft- 
(die organiiche Souveranetät) und zugleich die organifche Verbindung und Wechſel⸗ 
iehrfacher Organe — ihrer Curien-, Genturien- und Tribut:Gomitien, ihred Senats 
mats, ihrer Genjur und Prätur und ihres freien römiihen Bürgerrechts vortrefflich 
nd dieje organiſche und freie Einigung ſchuf die bemundernswerthe römische Staats⸗ 
e bauerte, bis die fluchwürdige Selbfljucht der Ariftokratie mit ihren Gewaltthaten 
Sracchiſchen Verſuche zur Reform des durch Croberungs- und Sklavereiverhältnifie 
n Staatsweſens die traurigen Wechiel einer unorganifchen, einer mechaniſch und un: 
fouveränen Ariflofraten-, Demofraten- und Imperatorengewalt bervorrief. So 
Anfang des Verfalls des Rieſenbaues römiſcher Größe herbeigeführt. Jetzt erloſch na: 
sächft der höchſfte Ruhm des Staatöweiend der guten alten Zeiten, welchen bie Römer 
ıng auf die Grundlage ihrer freien Stantöverfaflung, das felbflänpige, aber mit dem 
fen organijch verbundene freie römische Bürgerrecht, mit den beveutungsvollen Worten 
m: Majores nostri in quocunque civium — summum esse voluerunt. 

3. B. die Lex 32 de legib.. Sie fagt: „Cum ipsae leges nulla alia ex causa nos te- 
am quod judicio populi receptae sunt, merito et ea. quae sine scripto usus appro- 
nes teneant. Nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an 
8 et factis. Quare rectissime etiam illud receptum est, ut non solum suffragio le- 
sed etiam tacito consensu omnium lexes per desuetudinem abrogentur.” 
am si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque foedus amicitiae 
um habemus, hi hostes Iquidem non sunt. Quod autem ex nostris ad eos pervenit, 
‚ et liber homo noster ab iis captus servus fit eorum. Idenıque est, si ab illis ad nos 
ırveniat.‘ 

:erifon. XII. 22 



338 Reit 

Ähnlich bat aud in dem größten Staat der neuen Zeit der praftiiche Freiheitsgeiſt 
engliigen Volks auf feinen altgermaniichen Grundlagen mehrfache ſelbſtändige Organe ft 
freien Gemeinnejend, das Königthum, dad Ober- und Unterhaus, die Nationalgeridgte und 

durch freie Wahl: und Berfammiungs:, Preß- und Betitions- und vor allem auch durch die fi 

Widerſtandsrechte jelbfländige Bürgerthum immer vollſtändiger zu einem bewunberndl 
then organiihen und freien Staatöleben geeinigt. 

Gründlichere Betrachtung folder Vorbilder, auf welche beide ſchon die Franzöflichen Mefe 
vorfhläge hinwieſen, ſowie der Kortjchritt in der eigenen Freiheit mußten uns inımer mehr, 
Sieg über die despotiſchen Folgeſätze der mechaniſch- abfoluten Zwangsgewalt und einet ı 
freien Organismus führen. Die geläuterte öffentliche Meinung verwirft jegt jene abfel 
ſchrankenloſe, alfo rechtloſe Souveränetät, ſowol einer Roufſſeau'ſchen vemofratiihen Stimm 
mehrheit wie der monarchiſchen Regierungsgewalt, zwiſchen welchen beiden die Franzoſen ſi 
und unglücklich hin⸗ und herſchwanken; ebenſo aber auch die neueſte preußiſche Krankheit, Die 
tenfion einer wenigſtens in Conflict abfolut entſcheidenden Koͤnigsgewalt. Die meiſten deu 
Ständeverſammlungen bekämpften ſeit den Freiheitskriegen energiſch vie Hierauf begrii 
Megierungsverſuche zur Vernichtung der beſchworenen Verfafſungen und des ſelbſtaͤ 
Volksrechts durch Scheinconſtitutionalismus, durch die freche Lüge eines Steuerverwillige 
rechts ohne Verweigerungsrecht und durch die Beſchränkung des ſtändiſchen Rechts aufl 
Mitwirkung bei der Ausübung des ungetheilten fürſtlichen Souveränetätsrechts. Lehtereß 
bloße Phraſe, jolange die Selbſtändigkeit des en ſtändiſchen Mitregierung 
gewahrt bleibt. Und die neueften Berfaffungen von Ofterreih und Preußen erflären auf 
lich die Theilung des Höchften Souveränetätsrechts, ver Gefehgebungaziwifchen dem Koön 
den Ständen. Die deutfche Nationalverfammlung von 1848, ihre Verhandlung und 3 
jung beftätigten vollends den Sieg der reiten Grundſätze in der Öffentlichen Meinung. 

In dem wahren Organismus aber, felbft in den blos phyſiſchen, gibt e8 außer im x 
renden Krankheitsproceß gar kein Organ, weldes abfolut über die andern Organe 6 
feinen Abſolutismus weder des Kopfes noch der Bruft, weder des Nerven- noch des Blu 
Noch weniger ift dies zuläffig in einem freien lebendigen Organismus des freien Boll 
welchem ja jhon die einzelnen Glieder freie felbfändige Perjonen find, die für ihre e 
Kebensbeflimmung nad ihrer eigenen Gewiſſensüberzeugung fouverän entſcheiden follen, 
ebenveöhalb nur daß auf ihrem freien jittlichen Conſens berubende freie Bereinigungs- 
Verfaflungdgefeg ver Gemeinjchaft, dieſen grundgefeglihen Gejammtwillen, als deren gei 
Einheitsband und höchſtes Geſetz anerkennen dürfen und für deſſen fletige Durchführung 
in felbfländigen öffentlihen Organen ſelbſtändig mitwirken. Hier darf no weniger al 
bhyſiſchen Organismus ein einzelnes Organ für fi allein abſolut entſcheiden. Somie viel 
im rein phyfiſchen Xeben die Lebenskraft, der Lebenstrieb ale — höchſte Gewalt alle 
nen Organe durchdringt und in ihrer angemeflenen Wechjelthätigkeit erhält, ihre Ge 
verhindert und audgleicht, jo fol ed aud im Staatsorganismus fein. Ebenſo foll in den 
Verwirklichung des grundgefeglihen Geſammtwillens bed Volks gebildeten 
tutionellen Organismus dieſer lebendige Geſammtwille ſelbſt die Organe in Thätigkeit 
Wechſelwirkung wie in ihrer Selbſtändigkeit und'in ihren Schranken erhalten. Durch 
Lebenskraft und durch die gutberechneten und die allſeitig gutgebrauchten conflituttow 
Mittel und Motive ſollen die Organe ihren Frieden, ihre Einigung (nach deutſchem, 
Gleichgewicht nach engliſchem Ausdruck) bewahren und herſtellen. Und wie bei blos phy 
Leben für die Lebenskraft und bei dem intellectuellen Leben des einzelnen Menſchen a 
deſſen hoͤchſte Regierungsgewalt, für die Seele, nicht ein einzelnes Hauptorgan als ihr 4 
jhliepliher materieller Sig oder als ihr ausfchließlicher Träger bezeichnet werden kann, wie I 
mehr beide den ganzen Organismus und zunächſt feine Hauptorgane durchdringen und d 
fie wirfen müſſen, jo ijt ed auch mit der Seele des Volksorganismus, mit jenem grundgejegli 
Gefammtwillen der Nation, welder alfo wirklih allein der wahre höchſte Souverän 
Dabei aber können die für einen freien Staatdorganismus nöthigen mehrern felbfkankl 
Hauptorgane ebenfalls fouveran genannt werden (wie ja ber Sprachgebrauch die verfl 
denen Dbergerichtöhöfe veffelben Staatd Cour souveraine nennt). Man kann aud meh 
Regierungdorgane fouverän nennen und im Gegenfag gegen die Negierungsdfouveränetät 
höchſte Verfaflungsgefeg, den nationalen Gefammtwillen, ald die Verfaffungsfouveränetät 
zeichnen, die völferrechtlihe Souveränetät aber der ganzen Nation zufchreiben, wenn fie ı 

Bein König vorzugäweife repräſentirt. Dazu kommen dann noch felbfländige Freiheitdorz 
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I regierten Volke wie die geheiligten (sacro-sancti) römiſchen Bolfstribunen und jelbftän- 
x, unzerörlicde Berfafiungsrfreiheiten ver Bürger und ihrer Vereine. Wenn eins der felb- 
nbigen Regierungsorgane, fo wie gewöhnlich der König, deshalb vorzugsweiſe fouverän ge: 
aut wird, weil ihm Die Ehre der Souveranetät, die Majeftät, beigelegt wirb, fo darf man 
wid die wahre Selbfländigkeit anderer Hauptorgane vernichten over ableugnen , daß man 
ner Sache nach oder in Wahrheit als ausfchließlich ſouverän bezeichnet und behandelt. 
Und hier nun erfennt endlich, mit ver allgemeinen Verachtung des Scheinconftitutionaliömus, 
wahrhaft conftitutionelle Theorie und Öffentlihe Meinung das Richtige. Sie fordern überall 

dem felbfländigen Organ des Königthums auch für das Volf in feiner Repräſentation 
indige, oder was daſſelbe ift, fouveräne Perfünlichkeit und Gewalt, entfprechend felbft dem 

Reichoſtaatsrecht, welches nicht dem Kaiſer, ſondern dem Kaiſer und Reich die 
ung&gemalt beilegte, und nach dem engliſchen Recht, welches fie nur dem Varlament, im 
en Sinne nämlich dem Verein von König, den Ober- und Unterhaus zuerkennt, und 
mit dem alten Deutichen Reich vem Monarchen für ſich allein nur einzelne augnahmameije 
trechte oder Praͤrogative zuihreibt. Man fürchtet endlich jene verderblichen Verirrungen, 
ultramonarchiſch oder ultrademofratiih und roh mechaniſch, welche ebenfo unpraktiſch 

subiftoriich, nur Gine Souveränetät eines Organs fennen und biefelbe entweder dem 
m oder der Volförepräjentation beilegen, und fomit hier bie Kreiheit des Volks, dort 

Rönigthum vernichten , dabei aber ſtets den allumfaſſenden höchſten Souverän und daß 
ijche Ginigungsprincip, das lebendige Verfallungsgeieg der freien Nation, gänzlich mis- 

Der wirklich freie Staatsorganismus aller freien europäiſchen Völfer enthält in der 
neben Kaifer und Reich, neben König, Ober- und Unterhaus, noch andere felbflänpige 
fichfeiten und Organe, das ganze unmittelbar nicht mitregierende Wolf, feine unab⸗ 

gen Berichte, feine Gemeinden, feine Kitchen, feine freien Bürger. Diele alle follen ja 
rim Staat durd alle ihre Verfafiungsrechte, durch Die der freien Wahlen und Vereine, 
tktionen, der Preile, der Jury und vor allem auch durch die verfaflungsmäßigen Wider: 

Hte, insbeſondere durdy Die von König und Parlament befhmorenen unverleglichen, 
e beſchränkenden Grundrechte (jura sacra, semper firma atque immutabllia, englislı 
rights) für Erhaltung des Staats, der Verfaflung, ver richtigen Regierung, nad) ihrer 
Bändigen oder fouveränen verfaifungsmäßigen Überzeugung ebenfo wejent: 
wirken wie König und Barlament. Wer vermag dieſes heute noch abzuleugnen, ſich 

dieſes ein lebenbiges großartiges römifhes oder englifhe® Staatsweſen auch nur zu 
? 

Anch ſolche Verkünder des göttliden Rechts, welche daflelbe nicht als Befhönigungsmittel 
afſungs- und Eirbruch und für hochmüthige Volksunterdrückung erdichten und vom 

des Herrn rauben wollen, ſondern welche ehrlich nur eine höhere einigende Bürgſchaft 
Misbrauch der Freiheit wie ver Gewalt, gegen verfaſſungswidrige Gelüſte im Cabinet 
der Vollövertretung juchten, auch fie finden allmählich dieſes höchſte göttliche Geſetz nur 
aflfeitig beſchworenen mittelbar auf fittlich:religidfer Volksgeſinnung und Rechts- und 

itöliebe begründeten freien lebendigen Verfaſſungégeſetz oder dem fittlih rechtlichen 
mmtwillen der Nation. Sie hören auf, die ganze organiiche Einheit ihres ſtaatsrechtlichen 
m& zu ſchänden und zu zerflören durch die Einſchmuggelung jenes fremdartigen muftijchen 

Königsrehte. Hinmeg endlich mit der pben, der abfoluten Königöfouve: 

tät, mie mit der Durch fie herausgeförverten rohen abjoluten VBolfsfouveränetät! 

Anch für die mefentlichen fittlichen, alfo auch für die hriftlich- fittlicden Grundlagen des Grund⸗ 

es und alfo überhaupt ver Rechts⸗ und Staatögefeßgebung, zugleich aber für die nur mit: 
are (nur vermitteld des freien Rechts- und Staatsconſenſes bewirkte) Rechtögültigkeit reli⸗ 

fr und fittlicher Grundſätze mußte die Zuſtimmung täglich wachſen. Der geiunde Sinn ge: 

freier Nationen vergißt nie die fittlihen Orundlagen, ver bewußte Kampf für die Freiheit 
führt von felbf zu der nur mittelbaren Geltung. Unter den Schriftftellern für dieſe 

se, ebenfalls früher fo oft verfannte Brundanficht nenne ich mit Vergnügen Blunıchli 

Thriſtenthum“ und „Recht“ in feinem „Staats-Wörterbuch““), wie denn dieſer hoͤchſt aud- 
nete Schriftfſteller überhaupt immer vollftändiger der hiſtoriſch- pbilofophiihen Methode 

ver freien organifhen Auffaflung der Rechts- und Staatsverhältniſſe huldigt. 

Die Röthigung ver Eonfequenz, befonders vie Nöthigung der Conſequenz der Thatſachen, 

gganiiche Entwickelungs- und Harmonietrieb unſers jugenblichen Breiheitölcbens — fie 
22° 
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führen jegt überhaupt, nachdem einmal die Anerkennung eine frein nationalen ı 
tutionellen Staatdorganismus ins Leben trat, immer mehr mit unbeflegbarer Gewalt « 
der Anerkennung aller Beſtandtheile des Syſtems dieſes Organismus, welche Die oben (N 
eitirten Ausführungen näher entwideln. Auf jie muß ich bier zurückverweiſen. 

Hier will id nur noch erinnern an die hiſtoriſch und praktiſch gleich wichtige Unterſch 
derdreifahen Nedhtsiyftenze, des despotiſchen. theofratiihen und vernunftrechtlichen, um 
züglich ihrer dreifahen Brincipien, ober der zur Erfüllung diefer Grundgeſete nöthis 
vorberrfchenden Lebenstriebe, nämlich ver Sinnlichkeit und Selbſtſucht für den Despoti 
des blinden Glaubens für die theofratifche Prieſterherrſchaft, ver frei prüfenden Bernun| 
lich oder ihrer Achtung eigener und fremder fittlicher Beftimmung für den freien Staat. 
nach erfcheint für den freien oder Rechtsſtaat für feine Gründung und Erhaltung folde 
lichkeit und Treue und ihre (oder der wahren Ehre) möglichfle Förderung nicht mehr als ı 
fentlih. Sie ift vielmehr das wahre Lebenselement der freien Berfaflung oder der 
ren Bolföfreiheit, vie weientlihe Brundlage und Aufgabe patriotiihen Gemeingeiſtel 
friedlich hülfreichen Geſammtwillens, fo wie hinwiederum die durchgeführte freie Berft 
für die Erhaltung der Volksfittlichkeit jelbft we ſentlich if. Ihre Preißgebung in vera 
erichien daher in Preußen bei dem Schluß diefer Reaction durch den jegigen König fowel 
der eigenen Negierungderflärung mie nad der allgemeinen Bolfdzufimmung als die 
ſchwerſte aller Berlegungen ver Nation. Und gleiches allgemeines Urtheil wird fierlid 
wieder laut werben bei dem Ende der leider jegt erneuerten Reaction und ihrer ſittlichen ©i 
und Verderbniß. 

Ahnlich aber wie dieſes Lebensprincip für dad freie Staatsgrundgeſetz, fo erſchen 
immer mehr auch die conftitutionelle Form oder Organijation deflelben und zwar imm 

» lichen jene nationalsgermanifche, die zuerft in England zeitgemäß ausgebildet und erprobt u 
al8 abfolut nothwendig zur allfeitigen Durchführung dieſes freien Befammtwillend. Sie 
etwa zufällig oder entbehrlich für die Freiheit der heutigen germaniſchen Nationen, fodaf 
ſelbſt einzelne geiftvolle Männer, 3. B. ein Konſtantin rang, meinten, diefelbe auch dur 
dere beliebig zu erfindende und auszuwählende, etwa abſonderlich preußiſche Kunftftüde! 
werben fönnte. Aus den Grundelementen des freien germaniſchen Nationallebens mit 
dernswerthem praftifhen Sinne und Gemeingeift in langen ſchweren Kämpfen zeitgemi 
flaltet, ift vielmehr dieſe conflitutionelle oder, was gbjolut daſſelbe ift, parlamentarif 
ganifation in allen ihren Haupttheilen gerade dazu ausgebildet, um ven freien fittlicäen 
fammtwillen der Nation, ihre altgermanifche Freiheit, ſoweit ed jegt möglich und mitt 
tionalen Einheit und Ordnung vereinbarlich iſt, überall und gemeinfam durch alle DI 
durchzuführen. Sie ift für das freie Verfaſſungsgeſetz vaflelbe, was für unfere Srele” 
Körper; darüber find die europäischen Nationen jegt einig, trog aller Schmähungen be# 
lamentarismus und trog aller vorübergehender Unterbrüdungen beflelben durch des 
Herrſchſucht und ihre Knechte, durch bildungsloſe fauſtrechtliche Junker und feile Menegak 

Ähnliches gilt insbeſondere auch von ven Grundlagen biefes Freiheitsorganismut 
den wejentlihen und den unzerflörligen Verfaſſungs- oder Brunpredtei 
Bürger. In Beziehung auf fie Hat namentlid auch die Berhandlung der deutſchen Rail 
verfammlung über biefelben , dann ihre Sanction und ihre jet fo oft vernommene Zurk 
derung wefentlich daß öffentliche LirtHeil ser 

Die bisher angebeuteten Beftandtheile fr ihrer innigen Bereinigung bilden den Dig 
mus des Rechts- und Staatslebens eines freien Volks, verwirklichen fein Rechts- und SI 
grundgefeg, feinen Gefammtwillen, fein Staatsredt. 

Freilich bleibt die Verwirklichung auch dieſes hoͤchſten Principe — ganz ebenfo wie ja 
menjchliche Ideal, wie ja au das Vernunft: oder Tugenbprincip des einzelnen fittlichen ' 
fhen — nur unvolllommen. Aber dad Streben nad vemfelben ift doch weſentlich. U 
ift — gänzlich verfdhieden von dem bloßen Gedankending mander Theorien — zugleich tha 
lich im weſentlichen verwirklicht in freien Staaten over unter unfern bisherigen Bo 
jegungen. 

Diefe Borausfegungen folder Verwirklihung eines jittlih freien Geſammtwillen 
Bürger eines Volks waren: 1) Die Vorherrfchaft des Grundprincips deflelben, der frei pı 
den fittlihen Vernunft in dem Volk. 2) Die allfeitig anerkannte und eidlich verbürgte Hel 
bed darauf gegründeten rechtlichen Friedens, feiner Grundbeſtandtheile, ver gleichen und 
Perfönlidfeiten, und ihres freien Zufammenwirfens jür den flantlihen, den friedlich hi 
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In Gefammıtwillen des Volks für feine Beflimmung. 3) Die freie conflitutionelle Orga: 
tion für das freie harmonifhe Zufammenmwirfen aller Bürger und aller gefellihaitlichen 

pene zur Verwirklichung dieſes Staatsgrundgeſetzes. 4) Die befondere ausdrückliche Sanc⸗ 
und möglichfte Berbürgung ver Grundrechte der Bürger, welde ihnen nach dem Rechts⸗ 
vom Berfaffungsgeiek und nad) ver Gonflitution (Bgl.1—3) ihre Privatfreiheit, ihre freie 
serhältnigmaßig gleihe Theilnahme am Staatszweck und an der conflitutionellen Wirk⸗ 
it begründen, deren Ausübung, ſoweit es für die freie Berfaflung nöthig ift, felbflän- 
oder ſouverän ift, und welche ver Aufhebung durch vie Staatögefeggebung entzogen find. 
er uneigentlich kann noch al8 weitere Bebingung aufgeführt werden die conftitutionelle 

ng. Dieſe ift nämlich durch die vollfommene Durchführung jener vier Bedingungen 
gegeben. Sie befteht in jener uud der Harmonie und Selbfländigkeit aller Organe ge: 

ı unb geregelten Selbftverwaltung und Zufammenwirkfung und bejonders aud in der 
stionellen Miniſterwahl durch die Negierung je nach dem Volksvertrauen. Diefe gibt 

} die beftmöglichen, die verfafiungsmäßigften und fähigften Minifter. Das zeigt Eng- 
wad jeine vortrefflichfte Verwaltung, die trog fo vieler verberblichen Reſte des Mittel⸗ 
und der fremden Groberungen England zum reichfien und mädhtigflen Volk ver Erde 

HM, während man in Deutſchland meift noch die Misgeburt conflitutioneller Verfaſſungen 
aſſungsfeindlichen Miniftern jieht. 

16 unzerjtörliche Rechte bezeichnet z. B. die nordamerikaniſche Verfaſſung ausbrüdlid die 
Religiondfreiheit, die Prepfreiheit und dad freie Volksverſammlungsrecht. 
Rom wurden bis fpät die Beflimmungen des bei dem uralten Volksauszug befhworenen 
geſetzes, leges sacratae, fo betrachtet. Cicero erflärt, e8 würde die aberwigigfte (stultis- 

) Behauptung fein, das ganze verfanmelte Volk fönne durch feinen Ausfprud Unrecht zu 
schen, und führt vor dem Volk in der Rede für ven Cäcina zum zweiten mal flegreich bie 

glichkeit aus, rechtsgültig eines jener gebeiligten Rechte aufzuheben, namentlich einen 
Bien Bürger vie Freiheit und das Bürgerrecht abzufprehen. Es gehört aber ferner hierher 
dem gewaltigen Schuß der demokratiſchen Volksfreiheit durch das Veto jeiner unantaftbaren 
en auch das Verbot einer Verlegung der gefelichen Rechtsgleichheit durch Privilegien, 

a Gicero praeclarissimam legem nennt.!!) Die den eveln Rechtébegriffen des freien 
eue fpätere römifche Jurisprudenz anerfennt ebenfalls noch Heilige Rechtsſchranken 
eggebung und verkündet felbft durch ven Mund factifch despotiſcher Kaifer noch in den 
iſchen Rechtsbüchern die Unverleglichkeit der jura naturalia semper firma atque im- 

ilia und als eine Stüge der Regierungsmajeſtät ihr Verbot, ſolche kaiſerliche Conſtitu⸗ 
welche diefe Nechte verlegen, zu befolgen. 12) 

a England, wo fi freilich aud Hier der Mangel einer gefchriebenen Verfafjung geltend 
vertbeibigte im Beginn der anterifanifchen Revolution der größte englifhe Staatenann, 
Pitt, und mit ihm der beruhmtefte Rechtögelehrte, ver Oberrichter Lord Camden wieder: 

u flegreichen Reden ſolche altenglifcye (und altveutfche) Heiligkeit des Kigenthumd, daß es 
freie Verwilligung des Cigenthümers oder jeined Nepräjentanten ſelbſt durch ein Geſetz 

bmig, Ober- und Unterhaus nicht vechtögültig fünne genonmen werden. Glänzend 
beide den Beweis, daß nad engliſchem Recht (mie nad) dem echt veutfchen) die Be- 

ung ſich von dem Geſetzgebungsrecht untericheide, weil fie jene freie Bewilligung voraus: 
„Deshalb“, fo jagte ver Dberrichter, „iſt dieſes Geſetz (die Stempelacte) ganz rechtswidrig, 
ven Örundfägen des Naturrechts zumider als audy den Grundgeſetzen unjerer Berfaffung, 
f die ewigen unveränderlichen Grundgeſetze felbft gegründet if. Taration und Reprä⸗ 

Btion jind unzertrennlid verbunden. Kein britifches Parlament kann fie trennen. Gines 
| Cigenthum tft fein abfolutes Cigenthum. Niemand Hat das Recht, e8 ihm zu nehmen, 

er nicht felbft oder durch feine Stellvertreter feine Ginmilligung dazu gibt. Die höchſte 

kann einem etwas von feinem Eigenthum nehmen ohne feine Ginwilligung, oder fie 
einen Raub und wirft allen Unterſchied zwiichen Freiheit und Sklaverei nieder. Denn 
Bann derjenige noch fein Cigenthum nennen, dem ein anderer das Recht hat, fo oft er will, 

el er will, zunehmen und jich zuzueignen?“ Korb Chatam aber verfnüpfte in einer praktiſch 
a Weiſe mit diefem Einen ungerftörlihen engliihen Geburtsrecht (birth right) und 

dem allgemein anerkannten englifchen Steuerverweigerungsrecht noch ein andered unzer: 

1) Cic. de legib., III, 4, 19. Offic., II, 12. Pro domo, 17. Pro Sexto, 30. 
2) C. 6, si contra jus. L. 7, de jur. et fact. ignorantia. C. 4, de legib., Nov. 89, c. 11. 
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flörliches Verfaflungsreht, dad Recht namlich zum Widerftand gegen Berfaffungsverleg 
König, Ober: und Unterhaus hatten Die ohne Die Repräjentation und Bewilligung der As 
£aner in einem Parlamentsgejeg ausgeſprochene Befleuerung derielben, fie hatten Die Ster 
aete förnılid) widerrufen. Dennod wiederholte man bald die als ſolche anerfannte Verfaffu 
verlegung durch die Theeſteuer, welches dann den zulegt gemaltjamen Widerſtand in Voſton 
vorrief. Lord Chatam aber jpra nun im Oberhauſe die im Munde eines jolden Su 
mannes, ſowie durch Die zwei in Frage lebenden wichtigen Verfafſungsrechte und durch bir 
welthiftorifch werdende Streitiadhe centnerihweren Worte auß: „Ic freue mid, daß Am 
widerfland. Drei Millionen Menſchen fo todt gegen alles Freiheitsgefühl, daß fie fi ireim 
zu Sklaven bingäben, würden treffliche Werkzeuge geworben ſein, auch und übrige zu SEI 
zu maden.” 

Allgemein bekannt ift e8 ja aud außerdem, wie in England jelbft die kälteſten Jud 
3. B. ein Blackſtone in jeinem Sommentar, den Widerſtand gegen verfaſſungswidrige Gem 
gung allgemein, und keineswegs beſchränkt auf vie vollen privatrechtlichen Notbwehr: und 
ftandsredhte, ald das Recht aller Engländer und als das koſtbarſte unentbehrliche Sch 
der Freiheit und Verfaflung preijen. Mit Stolz rühmen alle Engländer ihre glorreiche A 
Iution von 1689, und mit Pierät feiern fie das Anvenfen ihres muthigen Steuerverweig 
Hamppen und ihrer revolutionären Freiheitsmärtyrer Algeron Sidney und Lord Ruſſell. 4 
hatte auch in Beziehung auf die Widerſtandorechte ihr praftiicher Takt ihnen ſchon zur 
Revolution für die Magna-Eharta gefagt, daß vie in Griechenland und Rom fo hochgep 
Soloniſchen und römifhen Sanctionen ded Tyrannenmordd in der Monardhie wegen U 
heit der allgemeinen Erkennbarkeit des Verfaſſungsbruchs beffer durch andere Schugmittel 
werben. 

Beſonders wichtig ift aud ein anderes Freiheitsrecht, welches ſchon die Magna: Che 
ligt, und welches wol alle freien Nationen als unzerflörlih anerkennen, dad freie A 
derungsrecht. 

In Beziehung auf die Roͤmer preiſt es Cicero mit gleich begeiſterten Worten, ebenſo 
wiederholt auch die hohe grundgeſetzliche Verehrung der perſoͤnlichen Würde und Frei 
römiſchen Bürgers hervorhebt und es rühmt, daß ſelbſt ſein Körper durch feine To 
und keine koͤrperliche Strafe herabgewürdigt werden durfte, womit es denn zuſammenh 
er ſelbſt noch bei Anſchuldigung von Verbrechen unter Mitnahme ſeines ganzen Vermö 
auswandern durfte. 18) 

Die ganze Bedeutung aber, welche nad griechiſchen mie nad) römischen Rechtsanſi 
freiefte Ausmwanderungd: und Wegzugsrecht als höchſte Sanction der Begründung aller 
pfliht auf freien Conſens hatte, darüber belehrt und vortreifli die Abhandlung Kri 
Plato. Hier weift nämlich Sokrates, welder, ohne nad der Erhebung ver Anklage g 
von jenem Auswanderungsrecht Gebrauch machen zu wollen, ſich Freiwillig dem richterlichen 
unterworfen hatte, ven Rath, jegt noch zu entfliehen, nachdem ihm der Giftbecher zuerka 
mit Entſchiedenheit zurüd. Gr thut dieſes durch die Erinnerung an das, mas das Ba 
feine Mitbürger oder die atheniihen Gelege zu folder jegt rechtowidrigen That jagen 
Ausprüdiih in ihrem Namen, aljo doch gewiß, um die atheniſche Rechtsanſicht auszuſ 
und zu billigen, fagt hier Sokrates und mit ihm Plato: „Würden nicht aldvann bie at 
[hen Bürger oder vielmehr ihre Gefege mit Recht zu mir jagen Eönnen: wir flellen es 
frei, wenn er gefeben bat, wie es bei und beichaffen ift, wie der Staat regiert und Recdhtgef 
wird, das Seinige zu nehmen und hinzugeben, wohin er Luft Hat? Wer aber bei uns 
und ji unfere Art ver Redtöverwaltung und Staatdeinrihtung gefallen läßt, von dem giag 
wiraud, daß er alled, was wir fordern, zu thun ſich Habe verbürgen wollen, denn niemanbl 
einen Staat lieben ohne jeine Belege. — Diejenigen aber, melde den Gefegen fi entzit 

18) „Carnifex et obductio capitis et nomen ipsum crucis absit non modo a corpore ch 
Romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. Harum enim omnium rerum nof 
lum eventus atque perpessio, sed etiam conditio, exspectatio, mentio denique indigadi 
Romano atque homine libero est. O! nomen dulce libertatis, o! jus eximium nostrae | 
tis, o! Lex Portia legesque Semproniae! O! Jura praeclara atque divinitus jam inde & 
cipio Romani nominis a majoribus comparata — ne quis invitus civitatem muletur ne 
civitate maneat invitus. Haec sunt fundamenta firmissima nostrae libertatis, sui qued 
juris et retinendi et dimittendi esse dominum!“ Cic. pro Rabir., 4. In Verr., v. 54, 57, 
Pro Caecina, 84, 
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.n Beripiehen und Vertrag, welchen jie ohne Zmang und Täuſchung mit dem Staat 
genger n.“ 

DOieſes find Worte von ſchwerer Bedeutung. Alle Geſetze und praktiſchen Rechts- und 
handlungen aller freien Voͤlker verkündigen wie mit Einem Munde für alle Rechts⸗ 
erhältniſſe — welche materielle oder ſittliche Entſtehungsgründe dieſelben auch haben 

a — doch zu ihrer rechts gültigen Form den freien Conſens und Vertrag als unent: 
ih. Ihre praktifchen Schriftfteller von den alteften bis zu ven neueften Zeiten huldigen der- 
Rehtögrundaniiht. So allgemein übereinſtimmend ifl in biefem Punkte das Rechts⸗ 

Bein aller Völker von den Anfängen irgend gelitteter Verhältnifle bis zur höchſten Voll⸗ 
ang freier Staatöverfaflungen, daß jelbft die Geſetze praktiſcher theoftatifcher Prieſterherr⸗ 

3, wie die hebräiſchen und die kanoniſchen, und daß auch civilifirte Despoten ſowie die 
Napoleon in ihrem „von Botted Gnaden und durd den Willen ver Nation’ viele 

Hfosım mwenigftend zur Täuſchung ihrer Völker anerkennen müſſen. 2%) Selbſt ein Plato 
ich derfelben huldigen, wo er nicht etwa jeine dichteriſch geftalteten :BhHilofopbeme, fon: 

wie in feinen Geſetzen und im Kriton praktiſche und griechifche Volksverhältniſſe ind Auge 
Und nun möchten dennoch einige wenige deutſche Schriftfteller, Naturphilofophen, reli= 

Sanatifer und mit Haller fauſtrechtliche Junker glauben, dieje ewige Grundlage menſch⸗ 
Freiheit vernichten zu können! Zwar hat der neuerwachte praftifche Rechtsſinn bereits ber 
ergehend verderblichen Begrifföverwirrung im weſentlichen ihr Ende bereitet. Doch blieben 

einzelne Irrthümer zurück. Und hierhin gehört auch jene völlige Entgegeniegung 
ifen Rechts- und Staatdanfiht gegen vie moderne, nad welcher bie erflere die freie 
ichkeit und Berechtigung der Bürger im Staat hätte untergehen laifen. Die obige Pla: 
Darftellung und ſchon allein die Solonijche Erklärung, daß er den atheniihen Bürgern, 

x materielle Bütergleihheit gewollt hätten, zur Schadloshaltung ald ihr beiferes Recht ven 
æ Antheil an ver Regierung des Staats gegeben habe, genügen zur Berichtigung dieſer 

Sie zeigen, daß die Öriehen nicht beabfichtigten, Breibeit und Perſönlichkeit ver Bürger 
mnflijchen ober veöpotifchen Staatögögen zu opfern. Man wollte vielmehr mit Arifto- 
d.), daß der Staat Breiheit und Beſtimmung aller Bürger durch ihre freie Mitwirkung 

ice. Nur ariftofratifcher und Pöbelabfolutismud verhinderten oftmals die Verwirk- 
ber auch von Plato wie von Ariftoteled anerkannten gefunden Rechtsbegriffe. 1°) 

ig aber ſind die Platonifhen Worte auch für die Auffaflung der Bedeutung des freie: 
degzugsrechts für die Durchführung der Vertragogrundſätze. Wenn die Verwirklichung 

| vier Grundbedingungen allen Bürgern die Möglichkeit begründet, durch ihre freie 
anung und Mitwirkung in einem ihrer Überzeugung entſprechenden Rechtszuſtaude zu 

hund wenn dann zulegt ein jeder, welcher dennoch eine UÜbereinſtimmung jeiner und jeiner 
Anfichten nicht bewirken fann und auch nicht die Einwilligung in bie ihrigen der 
ng vorziehen will, fo ift die Ausmwanderungdfreiheit die Bürgſchaft, daß, joweit 

1 menfcylicher Unvollkommenheit moͤglich if, feine Freiheit geachtet wird. Für alle blei- 
BR und verfaſſungsmäßig zuſammenwirkenden Bürger aber behält jegt ſtets das Princip 
freien consensus omnium feine eriwiejene Wahrheit. 

exſcheint jegt abermals als eine tiefe und jo viele neuere Theorien beſchämende Aur- 

5 der römischen Jurisprudenz, daß ſie in allen zahlreihen Stellen, welche alle Nedts- 
ichkeit und den Conſens gründen und Die vechtögültige Entflehung ver Bejege beiprechen, 

pl nur von consensus omnium, nie von einem consensus plurimorum fpreden. Nach 
sen Berathen und Mitflimmen aller ift die Entfcheidung der Stimmenmehrheit aller: 

eine unvermeiblide Form zur möglihften Durchführung des Geſammtwillens eined jeden 
ninms und befler ald die Geltung der Minderheit ver Stimmen. Aber fofern nur alle 

Gefammtheit beſchworene Berfaflungsgrundfäge und namentlich alle ihre Schranfen 
afungsmäßigen Rechte heilig gehalten wurden, fo haben aud alle ſchon durch ihren 

4) Die reichlichen Hiftorifchen Belege für alle diefe Süße f. im Art. Brunbdgefeg. 
5) Man vgl. hierüber den Art. Urikoteles. Das Abfolute jenes Gegenſatzes der antiken und 
men Staateidee iſt ebenfo irrig als viele andere moderne abfelute Gegenfüge. Ihm fteht fchon 

ben die Ariftotelifche Grundforderung für die Freiheitdes Staats und ber Bürger: „Das 
Aelfeitige Regieren und Regiertwerden‘ und bie vortreffliche Bezeichnung der Freiheit 
bie zwei Dinge vereinigend, die Befugniß der Bürger, nach ihrem Belieben zu leben, und 
zTheilnahme an der Staatsregierung”. 
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Eintritt und ihr Mitwirken zum voraus ſolche Mehrheitsentſcheidung als der möglichſt be 
zugeflimmt. Deshalb unterfchreiben denn aud in Fleinern Gollegien alle die Beichlüffe ı 
Urtheile als gültige Beſchlüſſe aller oder des ganzen Gollegiums. Es tft nur Unkunde de 1 
jens der freien Berfaflung und ihres Geſammtwillens, wenn man ſolche Mehrheilisbeſchl 
als willkürlich und dem Zufall Huldigend verfpotten will gegenüber etwa gar von monardifi 
Beihlüffen, in deren Erwägung und Berathung fo oft einzelne verwerfliche ſtimmunfäl 
PBerfonen oder andere Einflüffe die Entfcheivung bewirken. Es ift aber die gleiche Unkm 
wenn man nad) despotifchen oder auch radicalen Nouffeau’fhen und jafobinerifchen Theo 
Regierungs- oder Mehrbeitäbefchlüffe ohne jene Bedingungen und Schranken des Rechts u 
der Berfaflung zum Sefammtmillen ftempeln will. Hiergegen legen alle verfländigen u 
freien Bölfer und ihre Verfaflungen, den wahren Rechtsbegriffen huldigend, lauten Proieſti 

Auch wir Deutſchen huldigen jetzt dieſen wahren Rechtsbegriffen in der allergrößten I 
heit. Aber es fehlt leider noch viel, daß unſere Einrichtungen denſelben und ihrer ſtetigen Dä 
führung entſprächen. Dieſes iſt, zumal feitvem die Durchführung der nationalen Einigum 
bie Ginführung ihrer Verfaflung von 1849 noch gemaltfam verhindert iſt, nur fehrf 
weife ver Fall. Nur vorübergehend in einzelnen glüdlihern Momenten — fo in den A 
reihen nationalen Befreiungsfriegen von 1813—15 oder audy im Jahre 1848, wo ſich 
deutfchen Regierungen und Volköftämme zur feierlichen Anerkennung ber wahren Rechtöbrg 
und zur Verwirklichung verfelben in einer freien Neichsverfaſſung einigten, oder aud im 
1863, wo bie geeinigte Stinime der ganzen Nation bie fämmtlichen fünf Großmächte von Ef 
fowie die zwei größten deutſchen Regierungen und audy die Übrigen deutfchen Regierung 
ber diefen Rechtsbegriffen entfprechenden Befreiung veffelben Schleswig - Holftein nöt 
welches man kurz zuvor noch durch unwürdige, gemeinf&haftliche Verträge und Beichlüffe m 
drüden wollte, welches fogar die beiden deutſchen Großmächte noch im Jahre 1868 mit ge 
tigen Armeen in der Unterdrückung zu halten gedachten. 

In gewöhnlichen Zeiten aber vermochte die Nation ihre gefunden Nehtsüberzeugunge 
. ber noch nicht zum Siege über die gänzliche Zerriffenheit und die fo vielfach noch beBpot 
Berbältniffe zu bringen. Bielen Fürſten blieben dieſe gefunden Rechtsbegriffe, obgleich R 
Throne nur durd fie und mit ihnen behaupten Fönnen, doc bißfeßt zu misliebig. Viele 
von Jugend auf und fortbauernd ungebenden Abelihen gehören zu jenen geifteßroben und 
ſüchtigen Fauſtrechtsrittern, welche ihre Herrſch- und Habſucht jet nicht durch Schwertäg 
befriedigen können, ſondern nur durch niederträcdhtige Kriecherei und eidbrüchigen Verrat 
thigenfalls durch Preisgebung der Tegitimen wie der volldmäßigen Fürftenwürbe. Sie F 
und verfolgen natürlich jenen freien Nationalconfen® und feine fittlihen und Ehrengrundf 
jeine allgemeinen natürlihen Rechtsgrundſätze wie feine conflitutionelle Organifation. 
allgemeine tiefe Verachtung der Nation freilich würbe ihre ververblichen @inflüffe Leicht Hefl 
wenn nicht zwei Hinderniffe dieſen Sieg.erfchiwerten. 

Fürs erfte ift die Politik unferer beiden Großmächte troß aller fürftlichen Blichten 
Verheißungen zu undeutſch, zu ſehr auf eine europäiſche Machtſtellung, zwar mit bei 
Kräften, aber auf Koften deutfcher Einheit und Freiheit beftrebt und ebendeshalb auch ber 
ſelbſt das dürftige deutſche Bundesrecht und die deutichen Randesverfaflungen verfaffungt 
zu Gunften deöpotifcher Ausnahmögejege zu lähmen. Linter diefen legtern aber beſtehth 
allerempoͤrendſte und verberblichfte darin, dap man flatt irgendeines rechtlichen Schuye 
Berfaffungsrehte den Bundesgeſetzen ein gemeinfames Interventiondredht zu Gunften veif 
ſcher Regierungen, wie man dieſelbe z. B. in der ſchamloſen kurheſſiſchen Invañion ausübte, 
geſchoben und ſo für das Volk in den mindermächtigen Staaten eine himmelſchreiende 64 
loſigkeit begründet hat. 

Sodann haben ſich durch alle dieſe Verhältniſſe das Ehrgefühl der Bürger, ihre Rechts! 
Freiheitsliebe, ihr Muth der Vertheidigung des Vaterlandes fo weit lähmen laſſen, def 
wegen feiner möglichen Gefahren den Gebrauch der natürlichen Widerſtandsrechte und felbl 
Steuervermweigerung gegen eid- und verfaffungsbrüdige Regierungen allerneiſt ganz um 
ließen. Sie vergaßen, daß Ehrenmänner bie unwürdigen Fauſtſchläge ind Antlig, durch we 
frecher Übermuth fie herabzumürbigen jucht, auch dann, wen e8 gefährlich werben könnte, I 
noch abmwehren, fie vergaßen, wie wol ein Volk, welches fo wie das preußiſche jeine befäjtmen 
Verſaſſungsrechte und die Öffentliche Moral ſchänden läßt, dafteht mit jeiner Ehre vor ver || 
und in der Geſchichte. Sie vergaßen noch mehr, daß die Gefahren einer geduldeten Rei 
zerfiörung noch ungleich größer find ald die der Gegenwehr, daß fie für und Deutfche aber wı 
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hjent imermeßlich find, Daß gerade die Unterlafiung der rechtzeitigen männlichen Gegenwehr 
ber wachfenden Demoralifation und Rechtsvernichtung zum gänzlidden revolutionären Um: 
führt, daß endlich, wie es England in den legten zwei Jahrhunderten beweiſt, die bloße 

usächt unfehlbaren männlichen Gebrauchs der Widerſtandsrechte gefahrlos ſchon Die Ver: 
und bie Anfänge der VBerlegungen verhindert und überwindet. 
MAenfalls haben der Mangel und noch mehr ver Nichtgebrauch der Schuprechte bei der Un: 

| Burg unſers Rechto⸗ und Staatsorganismus jetzt vielfache unwürdige und empörende Er⸗ 
agen deutſcher Regierungspolitik hervorgerufen, ſolche, welche Recht und Freiheit im 

a unter bie Füße treten, die Nationalehre nach außen ebenſo wie vie Fürſtenehre herab: 
ı und das Vaterland endlich innerer und äußerer Vergewaltigung preiögeben. Sole 

de könnten zulegt ſelbſt gefegeötrene und monarchiſch gefinnte Männer ven Rettungs⸗ 
a der Berzweifelnden zuführen. 

5 fin gottlob! gerade dieſe Erfcheinungen une ihre immer brohender werdenden Ge⸗ 
und Kränfungen geeignet, durch ihre fchmerzlich empfundenen Begenfäge mit den wah⸗ 

KRechts- und Staatsbegriffen dieje und ihre Folgeſätze Doppelt flar zu machen und 
Ration zu einigen in ihrer lebendigen Auffaſſung und in den rettenden Entfchluß, Eofte es, 
e& wolle, durch ihre energifche Berwirklihung die Ehre und das Heil des Vaterlandes 
gegen die innere Schmach ebenfo glorreidy wie 1813 gegen die äußere fiherzuftellen. 

Welcker. 
Red at der erften Racht, ſ. Jus primae neectis. 
Bechtömittel. Der Ausbrud Rechtsmittel wird in einem fehr verſchiedenen Sinn ge- 

Während er im meiteften Sinn alle gefeglicden Mittel zur Wahrung von Rechten, 
alle Klagen u. |. w., ferner alle Gautionen und andere Sicherungsmittel gegen zukünf⸗ 

Serlegungen mitbegreift, verfteht man dann unter Beihränfung auf den Proceß alle 
Abwendung von Rechtsverletzungen, die (wirklich oder vermeintlich) durch den Richter zu⸗ 
a werben, gegebenen Mittel unter dieſem Namen. In einem engern und dem gewöhnlichen 

aber bezeichnet der Ausdruck Rechtsmittel diejenigen Mittel, welche auf die nochmalige 
ing und Abänderung richterlicher Verfügungen gerichtet find, in welchem Sinn ihnen die 

2 Beſchwerden entgegengefegt find, durch welche die Abftellung gefegmwidriger Handlun⸗ 
Unterlafjungen des Richters, der Erfah des durch folde angerichteten Schadens u. |. w. 

ft wird. Für die weitere Betrachtung eignet es ſich, die Nechtömittel im Givilproceß von 
im Strafverfahren zu ſcheiden, obmol mehrere Grundſätze beiden gemeinjam find. 
Rechtsmittel im Civilproceß. Die Haupteintheilung derfelben ift die in orbent- 

und außerordentlihe, je nachdem ber Gebrauch derfelben an eine zehntägige Frift, nach 
Ablauf Nechtöfraft eintritt, gebunden iſt oder nicht; im erſtern Ball follen dieſelben (die 
lichen) den Eintritt dieſer Nechtökraft verhindern, im legtern Fall (die außerorbentlihen) 

was bereitd reiätöfräftig erfannt if, wieder aufheben. Eine andere Verſchiedenheit, welche 
⁊ Sattungen von Rechtsmitteln vorkommt, ift die der devolutiven und nichtdevolutiven 

Mömittel. Die erftern find diejenigen, welche mit der fogenannten Devolutiofraft verfehen 
> 9. h. durch welde ver Rechtsſtreit an eine höhere richterliche Inftanz gelangt, mobei 

ge Richter, gegen deſſen Verfügung dad Nechtömittel gerichtet ift, der judex a quo 
Lappellatur) zwar die Zuläffigfeit und Kormrichtigfeit des Nechtömitteld zu prüfen, der 

ie Richter aber, judex ad quem (scil. appellatur), die Gognition über die Beſchwerde⸗ 
Me und in der Sache felbft hat. Bei den nichtdevolutiven Rechtsmitteln enticheidet ver bis- 

je Richter. Endlich unterfcheivet man noch zwiſchen fußpenfiven und refeifforifchen Rechts⸗ 
1, son denen durch jene der Proceß bis zur Erledigung des Rechtsmittels ſuspendirt, durch 

aber die nachträgliche Wiederaufnahme der rechtöfräftigen Entſcheidung bewirkt wird. 
Suspenſivkraft fommt den meiften Rechtsmitteln zu ; fie Hat zur Folge, daB jede Zumiber: 
lung gegen diefelbe, fei e8 durch den Nichter, den Gegner oder den Memedirenven felbft, 
entat) nichtig und flrafbar ift. 
Alle ordentlichen Rechtsmittel unterliegen rückſichtlich ihrer Zuläfligfeit gewiſſen Beſchrän⸗ 
jen ; fie Tönmen nur gegen Erkenntniſſe, die noch nicht in Rechtskraft übergegangen find und 

en wirklich den Beteiligten etwas aberfannt tft, ferner nur unter ver VBoraudfegung, daß 
de Schaden eine gewifje Höhe erreicht (die fogenannte Appellationsfunme), ferner 

Br Beobachtung der, bei einzelnen Rechtsmitteln verſchiedenen, Bormalien und Innebaltung 
vorgeichriebenen Nothfriſt (fatale) eingemwendet werben. Die Nichtbeachtung diefer For: 
und Friſten hat die Zurũckweiſung des Rechtemittels zur Folge, welches man dann als ver- 
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faumt (deiert) bezeichnet. Damit aber auch ein formell zuläjjiges Rechtsmittel den gerwünfd 
Grfolg habe, muB es materiell erheblich jein, d. h. einen geeigneten Beihwerbegrund (gra' 
men) enthalten, welder in der Verlegung eined materiellen oder proceſſualiſchen Rechts befh 
In der Regel darf hierbei bei den orbentlihen Rechtsmitteln eine Berufung auf neue Th 
ſachen oder Beweismittel (nova) nit flattfinden. An jih kann die zur Beſchwerde gezog 
Verlegung entweder bereits eingetreten (gravamen de praesenti) oder nur zu befürchten fi 
(gruavamen de futuro); allein nad) ber Praxis der deutſchen Gerichte fönnen Erkenntniſſe weg 
des legtern nicht angefochten werden. 

Soviel die Wirkungen der ordentlihen Rechtsmittel anlangt, jo veranlaffen fie einez 
Incidentverhandlung über die Frage, ob die erhobenen Beichwerben gegründet feien ober mf 
Dieſe Wirfung erſtreckt jih an ich nicht weiter, ald von dem Remedirenden felbft beantrag 
es gehen Daher die nicht angefochtenen Theile des Erkenntniſſes in Rechtékraft über, aber eb 
auch zum Nachtheil des Remedirenden in ver Regel nicht erfannt werben (in pejus non 
matur). Allein fhon nah Juſtinianeiſchem Recht wird durch die Einwendung eines I 
mittels jeitend der einen Partei zugleich für den Gegner die Befugnip herbeigeführt, bei 
Rechtsmittels für dieſen Streitpunft ſich zu bedienen (jogenaunte acceſſoriſche Adhäſion). $ 
aus bat fich die Lehre von der Gemeinjchaft der Rechtsmittel gebildet. | 

Ein Zufammentreffen (Concurrenz) mehrerer Rechtsmittel findet dann flatt, wenn 
einem ober beiden Iheilen gegen viejelbe Entſcheidung gleichzeitig mehrere Rechtsmittel ei 
wendet werben ; in einem jolhen Ball wird jedes Mechtömittel fir ih behandelt, über alles 
in vemjelben Erkenntniß entjichieden. Collidiren hierbei dieſe Rechtsmittel, indem fie über 
nicht oder doch nicht vor demſelben Gericht nebeneinander verhandelt werben fönnen, jo i 
gleichen Rechtsmitteln die Bravention maßgebend, bei verichiedenen Rechtsmitteln Hat das 
lutive vor dem nichrbevolutiven, das fuspenjive vor dem vejeifjoriichen ven Vorzug. in 
mulation der Rechtömittel, d. 9. eine Einwendung verjchiedener Nechtömittel feitend deris 
Partei gegen denſelben Bunft ift nur als alternative oder juccefiive oder nah Wahl des R 
direnden elective möglich. 

Bei dem Verfahren auf die orbentlihen Rechtsmittel iſt nad gemeinem deutſchen Prg 
recht zu unterfcheiden: die Cinwendung (interpositio) des Rechtsmittels; jie erfolgt regeln 
vor dem judex a quo (j. oben) und ift an die Innehaltung der zgehntägigen Frift (decend 
gebunden; die Rechtfertigung, melde die Ausführung der Zuläjiigfeit des Rechtsmittel 
Aufzählung und Begründung ber einzelnen darin enthaltenen Beſchwerden begreift, jomeitä 
nicht ſchon bei der Einwendung gefchehen ift; im der Regel auch die Beantwortung durth 
Gegner, dafern diefer nit eine Widerlegung ald unnöthig zu unterlaffen ausdrücklich oder fi 
ſchweigend erflärt (submissio ad acta) und die Ertheilung eines Relevanzbeſcheids nad 
beriger Cognition über dad Rechtsmittel feitend des Richters. 

Die einzelnen Rechtsmittel im gemeinen Civilproceß find: 1) orbentlide, die Appelle 
und einige Surrogate derfelben, jowie die Beſchwerde wegen heilbarer Nichtigkeit; 2) an 
orventliche, Die Beſchwerde wegen unheilbarer Nichtigkeit und die Reititutiondflage. Dos 
legtern wird nachſtehend unter dem Art. Restitutie in Integrum die Rebe fein, von den 
tigkeitsbeſchwerden ift in den Art. Nullität gehandelt. Es bleiben daher Hier nur no 
Appellation und deren Surrogate zu betrachten. 4 

Durch die Appellation, gemeinrechtlich das wichtigfte Rechtsmittel, wird die Höhere Jul 
aufgefordert, die von einem niedern Richter ergangene Verfügung zu prüfen und abzuändg 
Sie ift ein ordentliches devolutives Rechtsmittel und hat in der Regel auch Suspenfirk 
Nach gemeinem Recht kann nad dem Grundjag der drei Inflanzen, wenn bie beſchwert 
Berfügung von einem lintergericht audging, zweimal appellirt werden (Appellation, Of 
appellation). Man unterſcheidet die Rechtsmittel gegen dad Erkenntniß und gegen das Verfaht 
Nach gemeinem Recht muß der Appellant binnen 30 Tagen den Unterrichter um Ertheil 
eined Zeugniſſes über die rechtzeitige Sinwendung des Rechsmittels bitten, welches den 
apostoli führt, forann bei dem Obergericht die Appellation in ber beftimmten Friſt ein 
(introductio appellationis), ferner in der Rechtfertigungoͤſchrift die Beſchwerdegründe 
führen. Soweit nit die Appellationdredtfertigung offenbar verwerflid ift ober im 
theil fofort zu einer abändernden Verfügung (ordinatio) führt, werden Appellationdpros 
erfannt, d. h. Verfügungen des Oberrichters zur Einleitung ber weitern Verhandlung vor! 
Obergericht, denen das confirmatorifche oder reformatorifche Appellationdurtheil folgt. A 
tionen gegen andere, ber Nechtäkraft nicht fähige proceitualiche Verfügungen find nad jepi 
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echt auch zuläffig; Da der judex a quo ſolche Decrete auch jelbft abanvern darf, fo 
vol über die formelle Zuläſſigkeit als über die materielle Erheblichkeit dieſer Appel: 
inächſt felbft zu cognofeiren und kann leßtere fomit ohne Devolution erledigen. 
ı der Appellation kennt das gemeine deutſche Proceßrecht noch einige Surrogate ber: 
n denen hier, nachdem die bei den Reichögerichten zuläffigen Rechtsmittel dieſer Art 
ufbhören des Deutſchen Reichs weggefallen find, nur noch die Revifion erwähnt wer- 
welche früher fubfiviariich bei denjenigen Erfenntniffen von Territorialgerichten, 
be wegen Mangel der Appellationdfumme nicht an die Neichögerichte appellirt werben 
gt noch particularrechtlich in denjenigen Staaten vorkommt, weldye zu einem gemein: 
ODberappellationdgeriht vereinigt find. Nächſtdem gibt ed noch particularretlich in 
taaten Nechtömittel, welche in den Wirkungen mit der Appellation übereinfonmen, 
Devolutiveffect haben. Sie werden verfchienen benannt: Läuterung, Supplication, 
iariſche Reviſion u. f. w. 
anzöfifhen Recht iſt die Appellation gleichfalls das regelmäßige Rechtsmittel gegen 
fe; daneben kommt noch die Oppofition vor, welche auch gegen Contumacialurtheile 
erden kann. Als außerordentlide Rechtsmittel kennt bafjelbe die Drittoppofition,, die 
fegung in den vorigen Stand und die Regreßklage gegen die Nichter. 
ı Griminalproceß gibt es nach gemeinem Deutſchen Recht "vier Rechtsmittel in 
sichneten engern Sinn, welche wiederum in orbentliche und außerorbentliche zerfallen. 
exe Sintheilung hat hier die Bedeutung, daß die erflern vor, bie legtern nad Voll: 
es Straferfenntniffed gegeu diejed gebraucht werden. Die ordentlichen Rechtsmittel 
Pegel fuspeniiv. Die Wahrung einer Nothfriſt ift gemeinrechtlich für die Regel nicht 
ben. Dieſe Rechtsmittel find: 1) die Appellation, in gleidem Sinn wie im Civil⸗ 
Jiefelbe kommt gleihmäpig im Nömifchen und im Kanonifchen Recht vor und wird 
tern Deutichen Recht (ald fogenannte Urtbeilipeltung) anerkannt; in der Peinlichen 
dnung Karl's V. von 1532 wird. fie jedoch nicht erwähnt (mol aber in dem Entwurf 
om Jahre 1521); bie fpätern Meichögefege verwerfen fie nur ald dem Herkommen 
end in peinlihen Sachen ald Rechtsmittel gegen die Entfcheivungen der Berichte ber 
de an bie beiden höchften Reichögerihte. Dagegen ward fie particularrechtlich viel: 
fannt. Die Appellation bat Devolutiveifeet und flebt fomol dem Angefchulpigten 
nfläger zu, in der Regel jowol gegen Zwiſchen⸗ ald Endurtheil. Die Beſchränkungen 
ation in Bezug auf einzelne Verbrechen, wie jie im Römiſchen und auch im Kanoni- 
t jich finden, pflegten in Deutſchland feine Anwendung zu finden. 2) Das Rechts⸗ 
weitern Bertheidigung. Es ift dem beutichen Criminalproceß eigen und vertritt viels 

telle der Appellation in demfelben, da man lange der Anjicht war, daß ber Unter⸗ 
coceB nur eine ſummariſche Verfahrensart ſei und die Appellation nicht zulaffe. Sie 
olutived Rechtsmittel. Sin nochmaliger Gebrauch derjelben ift gemeinrechtlich nit un⸗ 
rticularrechtlich meift auf gewiffe Fälle und Vorausſetzungen beichränft. 3) Die Nich⸗ 
hwerde (j. Nullitäat). 4) Die Wiebereinjegung in den vorigen Stand. Sie fland 
Roͤnmiſchem Recht ald außerorbentlidhes Rechtsmittel dem Angeſchuldigten gegen ver: 
? Grfenntmiffe, welde [don in Vollzug gefegt ſind, zu und zwar zu dem Zweck, durch 
3 bes Erkenntniſſes die nadytheiligen Wirkungen veffelben, insbeſondere für die Ehre 
huldigten, befeitigt zu ſehen. Verſchieden Hiervon ift Die fogenannte restitutio ex 
tiae , welche durch einen Act des Regenten erfolgt. Barticularrechtlicy erfuhren viele 
el niancherlei Modiflcationen. Eine fehr weſentliche Unigeitaltung führte aber die Ans 
: Srundjäge des zunädit dem franzöfiichen nachgebildeten Anklageverfahrens mit 
richten in deu meiften deutſchen Staaten mit ih. Das franzdjiiche Recht hat zwei ver⸗ 
zyſteme von Rechtämitteln im Strafverfahren: daß eine für Die correctionellen oder 
tifachen, denen das für die einfachen Polizeilachen analog iſt; das andere für die 
-ihtöfachen. Für jene gibt es zwei Rechtsmittel, die Appellation und bie Nichtigkeits⸗ 
(cassation); daffelbe Urtheil kann Hier zweimal angefochten werden. In Schwur⸗ 
ven gibt ed nur vie Nichtigkeitsbeſchwerde, es findet nur eine einmalige Anfechtung 
mächft ift noch in gewiſſen ſehr beſchränkten Fällen die Reviſion zuläflig, gleichbedeu⸗ 
Biebereinjegung in dem obigen Sinn, oder mit Wiederaufnahme ded Verfahrens, wie 
: neuere deutſche Strafproceßgejeße nennen. Dem Vorſtehenden entſprechend kennt 
: deutiche Strafverfahren aud für die Regel nur die beiden ordentlichen Rechts⸗ 
Berufung und der Nichtigkeitsbeſchwerde. Doc werden diefe Bezeichnungen in den 
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verſchiedenen Geſetzgebungen mehrfach verſchieden gebraucht. Zunächſt iſt aber die Richtig: 
beſchwerde dasjenige Rechtsmittel, welches an den oberſten Gerichtshof gebt, wahrend aul 
Berufung eine Mittelinftanz (Appellationsgericht u. |. m.) enticheivet. Inſoweit ber erfl 
der Gaffationshof, nicht zugleich auch Revilionsinftanz ift, hat derjelbe auf Die Nichtigkeiti 
ſchwerde nur bejahendenfall® Caſſation zu erfennen, die pojitive neue Entſcheidung aber: 
von einem andern Gericht auszugehen (1. Rullität). — Dem außerorventliben Rechtsmittel 
Wiederaufnahme endlich ift meift ein gegen früher erweiterter Wirkungskreis gegeben, jobef 
namentlich aud unter gewifjen Beihränfungen zum Nachtheil des Angeſchuldigten, nidt U 
wie früher von ver Prari und Particulargejeßgebung mehrentheils fefgehalten wart, 
Bunften vefjelben, plaßgreiien fann. (S. Wiederaufnahme des Strafverfahren.) 

Rechtspflege, f. Juſtiz. 
Rechtsphiloſophie, ſ. Naturrecht. 
Rechtswiſſenſchaft, ſ. Jurisprudenz. 
Nechtswohlthaten (beneficia juris). Im poſitiven Recht unterſcheidet man 5 

demjenigen Recht, welches für alle Staatdangehörige ohne Unterſchied bindend ift, dem 
malen Recht (jus ooınmune) und demjenigen, welches aus nicht rein juriftiichen Rückficht 
weidhungen von dem erflern enthält, dem anomalen Recht (jus singulare).. Das legtere 
wiederum entweder auf einem relativ allgemeinen Rechtéſatz beruhen, bergeftalt, daß 
Bunften gewifler Klaffen von Berfonen (Minderjährige, Brauen u. f. w.) oder von € 
oder auch zu Gunſten aller Staatdangehörigen, joweit fie fi in gewiſſen befondern Recht 
hältniffen befinden, Ausnahmen von der allgemeinen Regel aufftellt — dies find die bei 
juris oder Rechtswohlthaten — oder es kann auf einer von ber oberiten Staatsgewalt ein 
ftimmten einzelnen Perfon oder Sache verliehenen Gewährung beruhen — dies die Prim 
im engern Sinn, welchen man wol audy die Privilegien im weitern Sinn gegenüberftelitg 
zunächſt Die vorgedachten Rechtswohlthaten, dann aber auch die zu Iingunften eim 
Klaffen u. f. w. eingeführten erceptionellen Nechtöfäge (fogenannte privilegia odiosa 
umfaſſen (f. Privilegien). Allgemeine Grundfäge, welche von allen Redtömwohithaten g 
und aus nem Begriff derfelben folgen, find namentlich folgende: biefelben fönnen nieman 
gebrungen werden (beneficium invito non datur, beneficia non obtruduntur), font 
Erwerb hängt von dem Willen beifen ab, der fid) in der rechtlichen Rage befindet, die zu f 
ebenfo auch der Gebrauch der jemand zuftehenden Rechtswohlthat, dafern nicht andere, 
diefelbe Wohlthat zutheil kommt, durch feinen Nichtgebraud) derſelben Schaven leiden; 
minder kann jeder, dem eine Rechtswohlthat zufteht, auf Diejelbe in der Hegel nad W 
in der gejeglichen Form verzichten, darf fie aber nad) geleifteten Verzicht nicht mehr in A 
nehmen. 

Man unterſcheidet zwiſchen ſolchen Rechtswohlthaten, welche den Berechtigten für ih 
ſon gegeben find (benelicia personae), und ſolchen, die mit gewiſſen Rechtöverbälmiff 
bunden jind (beneficia causae). Die erftern nit, wol aber Die legtern, können auch x 
Erben, Bürgen, Gefjionaren u. f. w. der Berechtigten ausgeübt werden. Zu den erflerng 
3. B. das beneficium competentiae, worüber nachher; zu den legtern die Wiedereinfeh 
den vorigen Stand (f. Restitatie in integrum). 

Über eine große Zahl folder Rechtswohlthaten, insbeſondere iiber die fogenannten Be 
gien des Fiscus, der Minderjährigen, der Brauen, der dos, ferner über die fogenannten 
legirten Pfandrechte ift in den einzelnen, die genannten Nechtöverhältniffe überhaupt betr 
den Artikeln das Einſchlagende bemerkt; in Nachftehenden heben wir dagegen Diejenigen & 
wohlthaten heraus, die auch in ver Rechtsſprache fpeciell als beneficia der einen oder « 
Art aufgeführt zu werben pflegen. 

a) Beneficium abstinendi. Dieje Rechtswohlthat bezieht fih auf ven Erwerb 
Erbſchaft. Diejenigen Berjonen nämlich, welche bis zum Tode des Erblaffers in deffen S 
ih befanden, indbefondere aljo die Haußfinder (filius und filia familias) deffelben, erw 
nah Roͤmiſchem Recht die ihnen zufallende Erbſchaft von felbft, ohne ihr Wiffen over GE 
(j. Erbredt). Um nun diefelben vor ven Nachtheilen zu fhügen, welche ihnen durch te. 
gen geswungenen Erwerb einer überfchuldeten Erbſchaft entftehen würden, war durch dad 
riihe Net bei den Römern das fogenannte Enthaltungsrecht (jus oder beneficium 
nendi) eingeführt, vermöge deſſen jich die Kinder der väterlihen Erbſchaft dadurch en 

"konnten, das fie fich jeder Einmiſchung in dielelbe enthielten. Diefed henoficium wur 
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hes Geſuch ohne weiteres ertheilt, ea fiel in deſſen Folge zwar nicht von ſelbſt ihre Ei⸗ 
als Erben weg, wol aber wurden alle praktiihen Kolgen diefer Eigenſchaft von ihnen 
et, und aud für Dritte wurde dadurch bewirkt, daß alles geichehen konnte, was das 
Ach brachte, wenn fie nie Erbe gemorben wären. Es wurde ihnen ſowol für al& gegen 
ı aus Erbſchaftsforderungen und Schulden verweigert, und flatt ihrer traten bie ſub⸗ 
die Mit- oder die Inteftaterben ein. Durch jede Handlung, wodurch ber Erbe fid in 
aft einmifchte, ſowie dur unredliches Verhalten veffelben ging diefe Rechtswohl⸗ 
en. 
neficium cedendarum actionum (Redtöwohlthat ver Klagenabiretung),, die 
obwol in den romiſchen Rechtsquellen ſelbſt nicht vorkommende Bezeihnung einer 

irgen zu ſtatten kommenden Nedhtövergünftigungen. Man verfteht darunter das Recht 
n, von dem Bläubiger, den er aus der Bürgichaft befriedigt, die Ceſſion der An- 
Telben gegen den Hauptſchuldner und gegen ven Mitbürgen zu verlangen, um fich den 
uch gegen bieje legtern Berfonen zu deden. Nach firengen Recht ſtand diefer An⸗ 
"Klagenabtretung dem Bürgen nur dann zu, wenn bie Vürgſchaft in der Form des 
en Grebitauftragd beftellt morven war; aus Rückſichten der Billigfeit wurbe ver gleiche 
nachmals, wahrſcheinlich im gewohnheitsrechtlichen Wege, auch andern Bürgen ge: 
lbrigens ſtand dieſelbe Rechtswohlthat auch den Vormündern zu, welche durch ihre 
ing einen von Mitvormündern geſtifteten Schaden abzuwenden unterließen, für wel⸗ 
der Vormünder ſolidariſch haftete; in dieſem Fall mar das beneficium cedendarunı 
zur Dedung des Rechtsanſpruchs des zahlenden Vormunds gegen die Mitvormün: 
n. 
neficium cessionis bonorum (Redtöwohlthat der Güterabtretung). Sie be⸗ 
Befugniß des infolventen Schuldners, feine Gütermafle feinen Gläubigern zu über: 
entgebt dadurd ber Schulphaft und der nah Romiſchem Recht mit dem gemöhnlichen 
rjahren (ber venditio bonorum) verbundenen Ehrlofigfeit (infamia) und kann aud) 
ht erſt ipäter entflandenen Klagen aus Forderungen, foweit diefelben aus dem abge- 
zermögen nicht bezahlt wurden, eine Ginreve fo lange entgegenftellen, ald er nicht 
einigem Vermögen gelangt iſt. Diefe® beneficjum ift durch eine von Julius Käfer 
iſtus Herrührende lex Julia eingeführt. 
:neficium competentiae (Rechtswohlthat der Gompetenz). Die Regel, daß ver 
die vollftändige Bezahlung einer Geldſchuld zu verlangen befugt if, erleidet eine Be⸗ 
y Dur) das, was man in der jpätern Rechtsſprache mit dem obigen Namen bezeichnet. 
Klaffen von Schulpnern wurde nämlich im Nömijhen Recht jchon frühzeitig aus 
yer Billigfeit eine Ginrede gegen die Schuldklage gegeben, vermöge deren fie urſprüng⸗ 
x fo viel verurtheilt werben konnten, als ihr Vermögen zur Zeit der VBerurtheilung 
ne Vergünftigung, welche fpäter dahin ausgedehnt ward, daß dem Schuldner nicht 
genommen werben, ald er, ohne der. nöthigften Subiiftenzmittel zu entbehren, ber: 

nte. Dieje auf bie Perſon der Schulpner befchränkte Rechtswohlthat fleht zu: den 
unter jih, den Altern gegenüber ihren Kindern, den Mitgliedern einer Societät in 

das, mad ein socius dem andern aus der Societät jchuldet, den Soldaten, bem auf 
ang einer Schenkung verflagten Schenfgeber, ferner dem Schuldner, ber fein gan⸗ 
gen ven Släubigern abgetreten hat, in Bezug auf das nachher erworbene Vermögen, 
m Schwiegervater gegenüber bein Schwiegerjohn in Bezug auf Die verfprochene dos 
ıusd der väterlihen Gewalt Setretenen in Betreif der während derjelben contrahirten 
fofern er von dem Vater wenig oder nicht8 geerbt hat und nicht lange na Aufgebung 
hen Gewalt darauf verklagt wird. 
neficium dationis in solutum (Rechtswohlthat der Hingabe an Zahlungs: 
eje exit von Juſtinian eingeführte Rechtswohlthat enthalt dad unter gewiſſen Um⸗ 
Itend zu machende Befugniß des Schuldners, jeinen Gläubigern bei einer Geldſchuld 

eldes jeine beiten Sachen, beſonders Grundſtücke, zu einen gerichtlich zu ermittelnden 

an Zahlungsftatt zu überlaffen. Während der Gläubiger wider feinen Willen eine 
die zu fordernde Sade anzunehmen jonft nicht verpflichtet iſt, Toll er vermöge jenes 
ı dann dazu verbunden fein, wenn ver Schuldner von den Bläubiger deshalb ge- 

d und feine baaren Zahlungsmittel aufbringen kann. 
eficium deliberandi. Zu Abwendung der Nachtheile, welche einem Erben aud 
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dem Erwerbe einer überſchuldeten Erbſchaft erwachſen können, iſt ihm, außer dem umten ı 
i) zu erwähnendven beneficium inventarii, die vorgedachte Rechtswohlthat im Romiſchen! 
gegeben; vermöge verfelben hat er die Befugniß, innerhalb einer obrigkeitlich feftzufege 
Frift den Beſtand der Erbſchaft zu unterfuchen und zu überlegen, ob er jte annebmen obe 
davon loßfagen wolle. Nach älterm Recht fonnte dieſe Frift auf nicht weniger ald 100% 
aud wichtigen Gründen auch auf längere Zeit oder wiederholt gemährt werben ; nach Juftink 
ſchem Recht aber ſoll fie ftet8 nur einmal und zwar vom Richter nicht über neun Monate { 
Regenten nicht über ein Jahr) betwilligt werden. Läßt der Erbe diefe Friſt verſtreichen, 
fih zu erflären, fo follte nach älterm Roͤmiſchen Recht die Erbfchaft, wenn Gläubiger 
Bermädhtnißnehmer auf die Erflärung drangen, ald angetreten, wenn aber Miterben, ald4 
geihlagen angefehen werden, was nad der Aniicht einiger Nechtögelehrten auch noch nat 
term Juftinianeifchen Recht gilt, während nad) Anderer Anſicht In dieſem die Erbichaft fe 
fall& ſtets für angetreten gilt. 

8) Beneficium divisionis (Rechtswohlthat ver Thellung). Während an | 
Gläubiger dad Recht zufteht, von mehrern folidariich verpflichteten Schulpnern einen oil 
Banze zu belangen,, kann berfelbe verndge der obgedachten ven Schulonern zuſtehenden I 
wohlthat gendthigt werden. nur den auf den einen Mitſchuldner fallende Antheil von ihm 
zuflagen und wegen des Schulprefteß die übrigen Mitſchuldner nah Kopfthellen auszuf 
dafern die legtern überhaupt zahlungsfähig find. Diefe anfangs nur beichränft für Mit 
von Kaifer Hadrian eingeführte Rechtswohlthat wurbe im fpatern Römifchen Recht au 
mehrere andere ſolidariſch haftende Schulpner ausgedehnt. | 

h) Beneficium excussionis oder ordinis (Rechtswohlthat der Boransfiage)} 
der vorftehend unter g) bezeichneten verwandte Rechtswohlthat, welche, von Zuftinian d 
führt, gleichfalls Hauptfächlich bei der Bürgfhaft Anwendung findet. Sie begreift bie 
fugniß des Bürgen, von dem auf Zahlung ihn belangenden Bläubiger zu verlangen, %x 
felbe zuvor den Hauptſchuldner ausflage, dafern diefer zahlungsrähig und ohne große € 
rigfeit zu belangen if. In einem andern Sinn verfteht man beim Pfandrecht unter benef 
excussionis das Befugniß des von dem Pfanpgläubiger auf Ausantmortung des Pfant 
langten Beſitzers des lehtern, den Gläubiger zuvor, wenn er (der Befiger) nicht zugle 
Schuldner ift, an ven Hauptſchuldner, wenn er aber dieſer felbft ift, an das Specialpfan 
den generell verpfändeten Sachen) zu verweifen. 

i) Beneficium inventarii (Rechtswohlthat des Inventare). Während nad 
Römiſchen Hecht der Erbe für alle, auch die den Activbefland des Nachlaffes überiteh 
Schulden haften mußte, wurde die früher den Soldaten allein zuſtehende Mechtöver 
gung, nur bi8 zur Höhe dieſes Activbeflanded zu haften, von Juſtinian auf alle Erben 
dehnt, dafern fie ein Inventar über die Erbichait (daher der Name diejer Nechtäwohltt 
hörig errichten, d. h. mit der Aufftellung dieſes Nachlaßverzeichniffes während be& erſten 
nats feit dem Ihnen befannt gemorbenen Erbanfall beginnen und baffelbe vor Ablauf bes 
Monats vollenden, aud das Verzeihnig auf Verlangen der Gläubiger eidlich (durch de 
genannten Manifeflationdeid) befräftigen. Der Erbe erlangt dadurch, außer daß er vom 
Haftung über den Activbeftand des Nachlaſſes hinaus frei wird, das Mecht ſich gleiche $ 
mit den übrigen Gläubigern in Bezug auf feine eigenen Forderungen an den Erblaffer 
halten, ferner gewiſſe Ausgaben (für Begräbnig des Erblafferd u. ſ. m.) vorweg abzı 
von der Mafle die Gläubiger in der Reihe, wie ſie jih melden, die Vermächtnißnehmer 
nad Abzug der Falcidiſchen Quart zu befriedigen. 

k) Beneficium separationis (Rehtöwohlthat der Abfonderung). Durch tiefe 
Erbihaftsgläubigern zugute kommende Rechtswohlthat werben biejelben vor den Gefahren 
ſchützt, welche ver Geltendmachung ihrer Anſprüche an einen Nachlaß dadurch drohen, daB! 
ſelbe mit dem überfchulveten eigenen Vermögen des Erben zufammenflieft. Sie können 
möge biefer Rechtswohlthat verlangen, daß das Vermögen des Erblaffers von dem des E 
abgefonvert und ihnen zu ihrer Befriedigung ausſchließlich überlaffen werde, wogegen fe 
ihre desfallfigen Anfprüde an den Erben verzichten. Doch kann die beneficium, da6ü 
gend außer den Bläubigern auch den Vermaͤchtnißnehmern zuſteht, nur binnen fünf Jahren: 
nur fo lange geltend gemacht werben, als jie ven Erben nicht als Schulpner angenommen ha 
und die Scheidung der beiberfeitigen Maffen noch außführbar ift. ©: 

Nedekunſt (yarlamentarifhe). Redekunſt oder Rhetorik nennen wir bie Ihe 
ber Berevfamfeit, d. i. den Inbegriff der Regeln, welchen ein Vortrag entfpredden muß, 
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ibenen, an bie er gerichtet ift, ven flärfften Eindruck für die Anjicht des Sprechenden 

Worzubringen. ) 
So allgemein verbreitet unter der Geſammtmaſſe ver Menfchen die Fähigkeit zu reden iſt, 

Mten And Doch zu allen Zeiten wahrhaft gute Redner geweſen. Allerdings finden weitaus 
neiſten Menſchen nur zum gewöhnlichen Sprechen Belegenheit und erlangen auch nur darin 
Übung ; die höhere oder eigentliche BVeredſamkeit bleibt ihnen nach Theorie und Praris fern. 
nungeadhtet muß die außerordentlich geringe Zahl der ausgezeichneten Redner auffallen, 
wir die Menge derjenigen in Betracht ziehen, deren Beruf (ald Deputirte, akademiſche 

r, Anmälte an ben Gerichten mit mündlidem Verfahren, als Prediger u. f. 1.) möglichfte 
dung und Übung in der Beredſamkeit erfordert. 

Man Tollte denfen, daß derjenige, welcher ein gemöhnliches Geſpräch mit aller Keichtigfeit 
ebenjo in einer etwas größern, dann auch in ganz zahlreiher Berfanmlung ohne Mühe 

vollkommen fließend zu fpredhen im Stande fein müßte, zumal wenn er fi auf feinen 
ag nach Inhalt und Form vorbereiten konnte. Doc dies ift keineswegs der Ball. Die 

wagen ed nur, zu einer größern Verfammlung zu reden; bemerkenswertherweiſfe 
ſelbſt ausgezeichnete und vielgeübte Nenner dad Bekenntniß abgelegt, beim Beginn, zumal 
wichtigen Vortrags, „von ganzer Seele und an allen Gliedern gezittert“ zu haben. ?) 

Bringt ein günftiger Eindruck, der jich in Kauf der Rede bei den Hörern Funpgibt, 
me eine überaus ermunternde, erhebende und begeifternde Rückwirkung auf den fernern 
ag des Sprechers hervor, obwol manche hinwieder dadurch beirrt und über die Grenzen 
rien werben. 
do ſcheint denn im erflerwähnten Fall faft bei einem jeden das dunkle Gefühl (denn nur 
chãltnißmäßig wenigen waltet hierin eine Elare Erkenntniß 06) von der Mannichfaltigkeit 
öße der Anforderungen jich geltend zu nıachen, die man, felbft unwillfürlid, an einen 

Spredher, an einen Redner erhebt, und deren Umfang Gicero in folgender Weife 
: „Bon einem Rebner hat man zu verlangen ven Scharflinn eines Dialeftifers, die 

fen eines Bhilofophen, vie Sprache faſt eined Dichters, das Gedächtniß eines Rechts: 
Hen, die Stimme eined Bühnenhelden und beinahe das Geberdenſpiel eine® ganz ausge: 
tin Sthaufpielere.” ®) 

fab dennoch hat Cicero bei diefer Menge und Größe von Anforderungen noch einige fehr 
Tide überfehen; wir meinen insbeſondere die richtige Würdigung des Bildungsgrades, 
8= und Beurtheilungsvermögend der Zuhörer oder Richter, die Berückſichtigung ihrer 
ma und felbft ihrer Vorurtheile (ohne dieſes wird auch ber fonft gefchicktefte Redner 

Iweck großentheild oderfogar gänzlich verfehlen, jelbft die beite Sache vielleicht verderben); 
ernden Fleiß, ſowol um den Gegenſtand der Rede an ſich vollftändig fennen zu lernen 

allen Seiten zu prüfen, ald auch um fi zum eigentlihen Vortrag gehörig vorzube: 
Die wenigften von denen, melde den jo leicht hingleitenden Vortrag eine ausgezeich⸗ 

lednerd über einen wichtigen Gegenftand vernehmen, vermögen die Mühe zu beirtheilen, 
der Sprecher aufwendete, um ein ſolches Ergebniß zu erlangen. 
Redner foll nun, nad Eicerot), fo ſprechen, „daß er überzeugt, daß er unterhält, daß er 

. „Überzeugung“ ifl jenem großen römifchen Redner „das Nothwerk, Yinterhaltung der 
Rübrung der Sieg des Nebners; vor allem ift e8’” — nad) deſſen Erfahrung — „die legte, 
allein eine Sache gewinnen hilft". — Zu dieſem Zweck foll er „das Niedrige ſchlicht, das 
erhaben, das zwiſchen beiden in ver Mitte Stehende gemäßigt vortragen”.9) Ebenſo muß 

‚ dem gerade vorliegenden, an ſich vielleicht trodenen und wenig gewinnenden Gegen⸗ 

ein böbered Interefle zu verfhaffen, um vie Aufmerkſamkeit derjenigen, an melde der 
ag zunächft gerichtet ift, möglichſt zu feffeln, ihre Theilnahme dafür zu gewinnen und zu 
a. Gr muß dabei dur die Art feines Vortrags (durch deſſen Klarheit und innere 
haftigkeit, keineswegs durch Künftelei) in jenen Hörern möglichft die unmillfürlich fih auf. 
mbde liberzeugung begründen, daß er, der Redner, feinen Gegenftand vollftändig und all- 
kant und ihn ebenfo zu beurtheilen im Stande ift; vor allem aber, daß er ſich felbft von 

über ben Begriff namentlidy O-uinctilian, De institutione oratoria, Bud 12. Sulzer, 
Rund Praktik der Beredſamkeit. Zachariä, Anleitung zur gerichtlichen Beredſamkeit. 
a Craffus in Gicero's Drei Büchern vom Redner, Bud, 1, Kap. 62. 
Eisero, Drei Bücher vom Redner, Buch 1, Rap. 28. 

Aßicero, Buch 1, Kap. 21. 5) Gicero, Buch 1, Rap. 29. 



362 Redelunf 

ser Rabrket ieiner Sache e.chrrıngen f=bir (Tedamsnenen zanı ie üũchtlich gekür 
Reren "Sara taram, Harz 52 mögen: eine Kime, 22 22 :rinnca jazze Rebmer, bie 
Berrag mi Phraien zu hmũcten ’aen, 12 eñ̃ ideen. ı 

Gme solitänzige Gunwidelang zer Theetie ter Berer' ine .:231 Eegreiflicherweile 
tem Dian des, Staais-eriken. Bu geben zeöfuib razazi, vidbeionnere auf Die Ginth 
Ber Reten nad teren Inbalı un Germ, na Azertuung zu Acdiafrung, nicht ein, fü 
beigränfen und auf einige Anteusungen bezuglih ter varlamentırııhen Rerefunfl, weld 
ner allein keihäftige. 

Bei allen zur einigermaßen crzilifirien, dabei aber freien Bölfera erbok ih im ben frũ 
Zeiten iSon tie Bereriamfeu :: eine Arı Macht. Sie übe Gina: auf die Eutjcheidung 
allgemeiner Berjammiung berachenen Gegentänze, Lır.ze juzor, ebe man ven einer Auz 
Rede wußte; und gewiß haste | tie Macht des treñ̃end geirrochenen Borıd unentlid oft ſch 
Gerükie ven Tautenzen ergriffen, bi8 man tarın dacte. aus Dem einer gewaltigen Wirkie 
nd erfreuenten Bortrag ausgezeichneter Redner beüımmıe Regeln abzuleiten, Die . 
sollfommnung tes Vortrags Eei andern Lienen fönnıen. 

In den vielen freien Staaten ned alten Griechenland, we alle für dus Gemeinweien 
tigen Gegenttänte öfentih verkanzelt wurten, machten Ach iozu’agen überall einzelne d 
mol durch treffende Griafjung ver zu nerbanteluten Fragen au sich als durch hinteiß 
Borırag bemerfbar. Obgleich man aber ren bedeutenden Vortheil unmägıuh verfennen 
ben „Lie Babe der Rede — die Geliungfei une Scheͤnbeit des Vortrags — allein } 
währte, jo war dech ter Unterricht in ven frubern £elleniiden Zeiten nicht auf die 

fontern ausichließlich auf das Sichsertraurmadben mit tenjenigen Rifenihaften gerichtet, 
nöthig find, um mit Sahlennmig über Die Staatdangelegenkeiten ſrrechen zu können 
wofür beſonders Philoſophie une Bolitif galten. Die älsefte Schrift über Revekunfl, we 
wir wien, iR tie auf und gefommene Rbeterif des Arifioreled. Eie ſcheint und in 
Theilen viel zu ſehr ausgebilter, als daß wir nicht im Gegenjag zu ter gewößnli 
nahme an das frühere Borkanbeniein mannichfacher Borarkeiten glauben ſollten, 
große Stagirite dieſes Merk verraßte. Allein deñſenungeachter koͤnnen wir nicht bezweij⸗ 
gerade die ausgezeichnetſten Redner Atbens, ein Temeſtbenes und Aichines (und nor 
ohne Zweitel ibon Perifleö), tie muſterhafte Tremiichfeit ihrer Merten nicht einem 
jein mit eigenen Schultegeln verbankten, ſondern vielmehr ıbrem audgezeichnet richtigen äk 
der Ratur der Dinge, um vie ed ſich bandelte, un? ter Xage ter Berhälmifje, verbu 
beionderer perſönlicher Faͤhigkeit und großer Übung. In ſpäterer Zeit, nad dem 
ber helleniichen Freiheit, als die der allgemeinen Beachtung würdigen Gegenflände ber 
berathung entzogen, die Rede überhaupt beihrünft war, gab es in Hellas feine großen 
mehr. Man ſuchte durch Künſtelei in der Form das mangelnde Weſen der Sache zu eriepei 
ſank die Redekunſt zum Epielmerf herab, ja ie ward, noch zu weit Schlimmerm mi 
zu elender Sophifterei auf der .einen, zu ſchamloſer Krieckerei und Speichellederei 
andern Eeite. 

Gerade diejelben Grideinungen mie bei den Griechen traten bei den Römern 
Redner, ehe es eine in Regeln gebrachte Redekunſt gab; Blüte der Beredſamkeit in ben 
der Freiheit, und zwar auch Hier wie im Hellas fich ſtets weiter entwidelnd mit dem Kortidk 
ber allgemeinen Gultur (Cicero 8 Name darf unbedenklich gleich nach dem des Demoft 
gerührt werden); dann aber aud) Untergang der wahren Beredſamkeit gleichzeitig mit dem 
gange der Freiheit. 

Wo immer der Peſthauch des meltlichen oder geiftlichen Desporidmus jih über ein 
verbreitete, da blühte die edle Pflanze ver Beredſauikeit nicht empor, vielmehr ging fie ı 
ſolchem Einfluß jelbft da zu Grunde, wo fie zuvor ſchon gewurzelt hatte. Wie das Alter! 
beurfundet auch dad Mittelalter dieſe Wahrheit. So weit die Machtgebote der rohen ſchra 
108 gebietenden Herrſcher — jei ed im Fürſten- oder im Prieflergemand — nur im 
reichten, ſucht man vergeblich) nad wahren Rednern: dagegen finden wir niehr ald eine | 
von jolden in den freien Städten. Aber leider war gegenüber jenen ausgedehnten Herr 
gebieten der ganze Wirkungskreis hier ein beengter und Fleiner, und dabei erwies ſich di 
allgemein vorwaltende geiftige Berfinfterung in vielfachen Beziehungen als zu undurchdrin 
um wichtige Erfolge erlangen zu laffen. So wiſſen wir denn von feinem wahrhaft ausgezeich 
Redner aus jenem langen Zeitraum ber Geſchichte 
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Die mündlichen Vorträge an den verjchiedenen Hochſchulen, noch mehr aber die Wichtigkeit, 
ide bei den Proteftanten gleih vom Beginn der Reformation an den Predigten beigenieffen 

je, förberten dad Wiedererfiehen der Berepfanıfeit wenigftend nad) einigen Richtungen hin. 
höberm Maße belebte und bilvete ſie fih aus an den Parlanıenten in Frankreich, und manche 
Reben, welde vor diejen Gerichtshöfen gehalten wurden, gelten nicht nur bis heute ald 
ſter gerichtlicher Beredſamkeit, fondern fie werben auch nach Sahrhunderten noch dafür aner⸗ 
st, mit Bewunderung gelefen, als Vorbilder fludirt werden. Die Namen Cochin, D’Agueffeau, 
val, Peliſſon, Patru und Le Maitre werden von allen, die nur einiges von deren vorzüg: 

3 Reden feunen, ſtets mit Hochachtung audgefprochen werben. 6) 
Zolitifge oder eigentlihe parlanıentarijche Beredſamkeit in höherm Sinn bildete fi erſt 

Ber Neuzeit wieder auß, feitvem England feine in dieſer Beziehung wahrhaft freie VBerfaffung 
ngen dat. In den beiden Barlamentöhäufern, beionverd aber in jenem der Bemeinen, 

manche Redner auf, die jenen „von der beflen Art” unbedenklich beigezählt werben müſſen. 
treffend ſprachen oft Walpole, Pulteney, Dundas, Kor, Pitt, Burfe, Canning, dann (ehe 
feine jpätere zweideutige Rolle verfiel) Broughanı; ferner in der fpatern Epoche Peel und 

ll (obwol an letztem beſonders eine ungefällige Art des Vortrags mit allem Grunde ge: 
twird), endlih O'Connell. 
ine noch ungleid größere Ausdehnung erlangte Die parlamentarifche Beredſamkeit infolge 
ranzöſiſchen Revolution. Zwar iſt man ziemlich gewöhnt, die franzöſiſchen parlamentarifchen 

deu britiſchen weit nachzuſetzen; allein wir halten dies für das Ergebniß einer vorgefapten 
ung. England bejap zu feiner Zeit Männer von größerer Eloquenz, und es hatte überhaupt 
mer in gleicher Menge aufzuweifen wie Frankreich in der Furzen Epoche der erften paar 

e ber Revolution. Man denke an Mirabeau, neben tüchtigen Gegnern wie Maury und 
es, dann an Barnave, Duport, Lameth, Petion, Rabaut de Saint:Etienne und die Genoſſen 
Kämpfe; man erinnere fih der gewaltigen Erfolge, die in ven damaligen Verſammlungen 

Nacht ver Rede jo oft errang. Man gedenke ver wenigen, aber Mark und Bein durchdrin⸗ 
Den Worte, die Mirabeau am Schluß der königlichen Sigung von 23. Juni 1789 dem 
eeremonienmeifter des bis dahin abjoluten Herrfherd entgegendonnerte; man gedenfe ferner 

ig merkwürdigen Sigung in der Nacht vom 4.Aug., und man wird nicht nur dem Refultat 
bie Eloquenz der Redner errathen, fonvdern man wirb auch erfennen, daß es fi bier 

ipt um gewaltige Beifpiele der unwiderſtehbaren Macht, welche vie Rede zu erlangen 
g, handelt; man wird ſich gerade Hierdurch am eviventeften überzeugen, bis zu welchem 
dieſe @loquenz zu erheben, zu begeiftern, vie ſchlummernden Gefühle zu wecken im Stande 
an vergegemmärtige jich recht, wie im erftermähnten Ball gleihlam Ein treffendes Wort 

Widerſtande entflammte, zur Verachtung ver Gefahr begeifterte, und wie es mehr vermochte 
He Drohung mit der noch obenprein vom Nimbus des alten Königthums umbüllten phy⸗ 

Gewalt; man rufe jih im Geift zurück, wie im zweiten Fall die Macht der Rebe faſt 
Ha die erhabenften Beiinnungen, die in gewaltigen freiwilligen Aufopferungen ſich that⸗ 

J beurkundende Selbftverleugnung in einer zahlreichen Verſammlung, ald geſchäh' e8 ver: 
18 eined elektriſchen Funkens, mit Ginem Schlage erweckte, wie jie nicht nur den Entſchluß zu 
a Opfern Hervorrief, fondern nicht minder auch die Kraft zur Ausführung ſchuf. 

3a früherer Zeit bot noch niemals irgendeine Verſammlung ſolche Bulle wahrhaft trefflicher 
bar wie bie franzölifche geſetzgebende Natiovnalverfammlung zur Zeit der Girondiſten. 
Beredſamkeit, melde Erhabenheit der Ideen, welder Glanz des Vortrags, wenn 

zniaud, Guadet, Genſonne, dann Louvet, Barbaroux, Jönard, Briffot, Condorcet und 
fo manche ihrer Freunde ſprachen, Münner „von ber beften Art“, Nebner „von ber 

a Art‘! 
Selbſt unter der Bergpartei fand man tüchtige Sprecher. Wir dürfen hier nur an ben für 

it (und zwar für Freiheit im edeln Sinn) wahrhaft glühenden Gamille Desmoulins, 
an den keineswegs blos wilbleivenichaftlichen, ſondern auch befähigten und Fühnfräftigen 

6) Um nur das uns gerade am nüchften liegende Beifpiel anzuführen, verweifen wir auf das Plai⸗ 
2, welches d Agueſſeau in feiner Eigenfchaft als Generaladvocat im parifer Parlament vom 19. März 
L in einer Civilſtandefrage hielt; eine Rebe, durch welche manche des Alterthums, insbeſondere 
als eine von Gicero übertroffen wird. (Diefelbe ift abgedruckt in Bb. II feiner Werke, Paris 1761, 
auch im Anhange zu Zachariä’s Anleitung zur gerichtlichen Beredſamkeit, Heidelberg 1810.) 

Etaate⸗Lerifon. XI. 23 
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Danton erinnern. Seldft in Beziehung auf Robeöpierre geht man zu weit, wenn man 
bevingt alle Fähigkeit ald Redner abſpricht. Wie hätte er in dieſem Fall zur höchſten 
gelangen, wie diefelbe zu behaupten vermocht? Wer auf dem Ihron geboren ift, ode 
als glücklicher Feldherr ausgezeichnet hat, mag allerdings auf der höchſten Stufe des € 
fheinen, ohne der Babe der Rede ſich zu erfreuen. Unmöglich iſt Died aber bei eine 
Zeiten der Höchften Aufregung lebenven einfachen Rechtsgelehrten, ver ji) weder dur 
Ihaftliche noch irgend andere Leiftungen einen glänzenden Namen erworben hatte, | 
dahin zu den unbekannten Perfonen gehörte und überdied in den Ballen, in den 
phyſiſches Handeln ankam, nie ein Mann ver That war. Allerdings wäre es ungen 
Robespierre als einem wirklich guten Redner zu ſprechen; ex zeichnete ſich nicht durch 
au, ebenfo wenig ald durch Hejondere Berftanvesichärfe, fondern vielmehr dadurch, di 
einer gewaltigen Idee völlig durchdrungen und getragen war und diejelbe mit allen, 
blutigften Mitteln coniequent und in feiner Art unerfchütterlich charakterfeſt verfolg 
ihm aber eine Art von Beredſamkeit wirklich zu flatten Fam; nämlich diejenige, daß 
feiner Epoche gerade vorherrfchenden Meinungselemente ſcharf zu erfaffen und zu bei 
ebenfo die Leidenfchaften in feinem Sinn zu entflammen.und dadurch feinen Zw 
langen wußte. 

Auch nach dem Sturz ded Terrorismus, und nachdem das Yallbeil jo oft ſchon 
bervorragenoften Hänpter aller Parteien in Thätigkeit gejeßt war, finden wir no 
tüchtige Redner in der franzöfifchen Bollövertretung, wenn aud in Fleiner Anzahl, un 
namentlich Tallien. 

Der alte Napoleon war unfähig auf parlanentarifhem Boden. Trog aller Bor 
auf feinen Gewaltftreih vom 18. Brumaire warb er durch wenige Worte entrüſtete 
vertreter jofort verblüfft und verwirrt und gelangte erft dann wieder zu ſich felbft, « 
von der brutalen Macht der Bajonnete umgeben fah. Unter jeiner Gewaltherrichaft ı 
Frankreich keine freie Rednerbühne, Feine Nationalvertretung, ſonach auch Feine parlam 
Beredfanikeit mehr. Carnot's wenige und jhlichte, gleichwol aber tiefeinfchneident 
gegen vie Ginführung bes Kaiſerthums bilden fo ziemlich die einzige hochehrenbafte A 
gegen den damaligen Phraſenſchwall, an welchem ſich eine Maſſe kriechender Seelen 
Es bedurfte erft ver Niederlage von Leipzig, um zu den wenigen mittelmäßigen Beer! 
ernuthigen, welche endlich Laine und Raynouard auszufprehen wagten, und in denen die 
Welt ein halbes Wunder zu vernehmen glaubte. 

Anders geftalteten ſich die Verhältniſſe unter ver Reitauration. Da ungeachtet ber ji 
Umtriebe gegen pie Erwählung liberaler Deputirter doch jevenfalld die Tribüne meisten 
frei war, fo lebte die parlamentarijhe Beredſamkeit bald aufs neue empor, und zwar n 
größerer Kraft, ald die verſuchten Rüdichritte und die deshalb angewendeten Gorruptü: 
jedes edle hochherzige Gemüth verlegen und zum Kampf aufitaheln mußten. Allerbin; 
jich nicht verfennen, daß man viele der damaligen liberalen Redner jehr überſchätzte; ebe 
bleibt es indeß, daß gar manches Tüchtige geleiftet ward. Vor allen zeichnete ſich 2 
Gonftant aus, obwol er fich eines glänzenden Vortrags nicht erfreute. Neben ihm jim! 
genannt zu werben ber ebenfo edel denkende als kühne, ebenjo jehr für das Recht, die? 
und Freiheit erglühende als unerfchütterliche Manuel, dann Foy und Lafayette, auch 
Royer⸗-Collard und Caſimir Perier. 

Unter den ſpätern parlamentariſchen Rednern in Frankreich behauptet der Legitimif 
entſchieden die erſte Stelle. Nächſt ihm zeichneten ſich Odilon-Barrot, Mauguin, TE 
Guizot aus. Noch ſind Lamarque und Garnier: Pages anzuführen. 

Die Wirkungen der Franzöſiſchen Revolution auf Belebung parlamentariſcher Ber: 
waren indeß keineswegs auf Frankreich beichränfkt. Italien, Spanien (der „göttliche“ Ar 
Portugal, Belgien, dann Holland, Schweden und Norwegen befamen Männer aufzum 
ſich als Redner mehr over minder bemerkbar madten, deren Aufzählung jedoch Hier 
führen würbe. 

In Deutſchland fehlte vor der Zeit der Einführung der neuern Verfaffungen die Gr 
zur Entwidelung einer parlamentarijhen Beredſamkeit. Kaum waren jedodh bir 
fitutionen in einigen Dittelftaaten, beſonders Südweſtdeutſchlands, ind Leben getreten, 
es ſich, daß es an Männern nicht fehlte, welche aud) des Worts mächtig waren. Die B 
der 1830er Jahre verlieh der Sache neuen Aufihwung. So jehr auch nah kurzer 
Befugniffe der Kammern wieder eingeengt, und fo fehr vie Freiheit der Tribüne jel 
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orbnungen und befonders durch Die mannichfachſten Verfolgungen und Bedrückungen 
er Volksvertreter beichränft ward, fo fehlte es doch in ven Mittelftaaten felten an be- 
prechern, von denen manche ihre Kreijinnigfeit mit fchiveren Opfern befiegelten. Es 
ne wohlverdiente Anerkennung, wenn wir zunächſt die Reihe ver einflußreichſten Redner 
nzelnen beutichen Ständeverfammlungen aus ber Zeit vor der großen Märzbeiwegung 
8 1848 kurz überbliden. | 
Jaiern zeichneten ti auf den erften Landtagen (1819 und 1822) beſonders Hornthal 
ſchon 1822 audgeichloffene, ſpäter fo unglüdliche) Behr aus (nächſt ihnen von Aretin, 
ze Rede beim Schluß des Landtags von 1822 über die Aufgabe ver Volksvertreter 
ſchlechten DMiniftern eine gewaltige Wirfung hervorbrachte). In den Berfammlungen 
» und 1828 that fi} am meiften Rudhart hervor (au Benzel:Sternau). Im Jahre 
robten ji) als tüchtige Redner: Schüler, Culmann (bald geftorben, wol zunächſt infolge 
ich erlittener ſchwerer Unbilden) und Seuffert (mit Ungnade aus feinem frühern 
öfreije als akademiſcher Lehrer entfernt und durch Verfolgungen dem Wahnjinn nahe 
. In den Jahren 1834 und 1837 Willih. Auf ven fpätern Landtagen vor 1848 
ih noch bemerkbar Stodinger, Edel und von Lerchenfeld, von dem Miniftertifh aus 
Ludwig von Dttingen-Wallerflein und von Abel. 
sarlamentarifcher Tüchtigfeit Teuchtete damals die badiſche Deputirtenfammer allen 
utſchen Ständeverfammlungen voran. Insbeſondere wird nıan feine andere zu nennen 
'e fein, in ber verhältnipmäßig fo viele Mitgliever der freien Rede mächtig wären wie 
Inter den Männern, die an diefem Ort gewirkt haben, zeichnete fi) vor allen 
eck aus. Obwol des fo beveutenden Hülfsmitteld eined vortheilhaften Organs ent: 
mar er dennoch wol ber erfte und außgezeichnetfte unter allen damaligen parlamen: 
Rednern Deutihlands. Eine Fülle von Kenutniffen, bewunderungswürdiger Scharf: 
treffenves praktiſches Erfaflen des Gegenſtandes mußten allein ſchon mit Hochachtung 
an Mann erfüllen, wenn man auch gar nicht die Länge der Zeit und bie Manni: 
der Berfuhungen in Anſchlag bringen wollte, in denen ſich jein Charakter treu 
Ald weitere Hauptzierden der badifhen Kammern jener Zeiten nennen wir 

rg, von Liebenftein, Duttlinger, von Ipftein, Welder und Mittermaier, fpäter aud 
d Baflermann. 
eich geringer al in Baden war in allen andern Staaten Deutſchlands die Zahl der 
mentariſche Sprecher hervorragenden Männer; zunächſt infolge ber beſchränkenden 
Be. Doc können deſſenungeachtet jo ziemlich alle deutſchen Länder mit Volksvertretung 
e und bievere Männer aufweijen, die ſich in folder Stellung erprobt haben; jo Wür- 
einen Pfizer, dann Uhland, Schett, Rödinger und Tafel; in Hefjen-Darnıftadt machte 
[8 Ernft Emil Hoffmann durch eine derbe, aber ziemlich praftifche Art der Beredſamkeit 
r; es thaten ſich ferner und zwar mehr in eigentlich parlamentarijchen Kormen hervor: 
zpfner und Bageın; Kaffel bejaß einen Jordan und Schomburg; Naffau einen Herber 
yar auch dieſes edeln Greifed Kohn — der Kerker, woburd er vor der Zeit dem Grabe 
ward); Sachen einen Todt, Schaffrath, Joſeph und Eiſenſtuck; Hannover einen Stüve; 
weig einen Steinader u. ſ. f. 
ven mannichfachen Beichränfungen der Waplgejege, den geringen Erfolgen ber ſtän⸗ 
emühungen, vor allem aber im Hinblid auf die Dornenfrone, welde fo vielen freifin= 
geordneten in Deutſchland zutheil warb, darf man mit gerehtem Nationalftolz auf 
der Anzahl von Rednern hindeuten, die unferGefammtvaterland ungeachtet aller jener 
werthen Verhältniſſe dennoch ſchon damals aufweifen Eonnte. 
Jahr 1848 bildete eine ganz neue Phaſe für die parlamentariſche Beredſamkeit in 

gewaͤhrte einen hohen Genuß, der Berathung der badiſchen Deputirtenkammer über einen in⸗ 
Gegenſtand beizuwohnen. So erinnert ſich der Verfaſſer bes gegenwärtigen Artifels ſtets 
€ ber ausgezeichneten Berhandlung, welche am 18. Juli 1839 über die Motted’fche Motion 
Biederherftellung einigen Rechtszuftandes ber Preſſe“ in dieſer Derfammdung Rattfenb, an 
iscufflon namentlich Rotteck, Welder, Ipftein, Sander, Duttlinger, Bekk, Rindefchwender 
ach (Teitend der Regierung Vlittersborf und Nebenius) theilnahmen. Hätte man ganz abfehen 
n der hohen Wichtigkeit des Gegenſtandes, fo hätte fchon der Eine Umſtand die Bewunderung 
Kammer hervorrufen müflen, daß in einer fo wenig zahlreichen Berfammlung doch eine ſolche 
Männern au finden fei, die ohne Ausnahme fo treffend zu ſprechen erhannen, 
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Deutſchland. Niemals Hatte noch die Welt eine Volksvertretung geſehen, die eine ſolche F 
von Verſtand, Wiſſen und Beredſamkeit in ſich vereinigt hätte wie das deutſche Parlam 
Ja es war ſogar vielleicht eine allzu reiche Fülle. Wenigſtens fünf Sechstheile aller Vert 
beſtanden aus Männern, welche öffentlich zu ſprechen wohl befähigt waren. England Eonnte 
mals auch nur annähernd ein ähnliches Verhältniß aufweifen, und wie weit ftand ſelbſt die ft 
zöftfche Nationalverfanmlung in ihrer vorzugsmweife glänzenden @irondiftenepuche dage 
zurüd! Auch muß man anerkennen, daß alle Parteien ohne Ausnahme treffliche Redner befaf 
Infolge dieſer Fülle tft e8 aber auch geradezu unmöglich, einen einzelnen als den vor allen ant 
Hervorragenden zu bezeichnen; Feiner konnte eine abfolute Überlegenheit erlangen ; feiner fon 
zu Beſchlüſſen binreigen wie Diirabeau, denn eine jede Partei vermochte es, gleiche Kräfte geg 
überzuftellen.. Auf der Linken machte fih anfangs Robert Blum am meiften bemerff 
doch befaß er mehr die Befähigung zum Volkd- ald zum parlamentarifchen Redner und bef 
fih ſomit nicht ganz an feiner Stelle; dennoch bleibt e8 völlig ungeredtfertigt, wenn man | 
Später in dieſer Beziehung geradezu für unbedeutend ausgeben wollte. Indeß ward er übe 
durch den genialen und geiftvollen, wenn auch mitunter ald „frivol’' bezeichneten Karl 
Überzeugungdtreu und ſchön ſprachen von diefer Seite namentlih noch Ludwig Simon I 
Löwe (von Calbe), ungemein einfchneidend Berger (von Wien); aud Zimmermann von Ch 
gart verdient Erwähnung. Selten, dann aber aus dem Innerften des Herzens redete LI6lE 
Schoder, anfangs dem Centrum angehörend, fpäter immer entfchiedener zur eigentlichen & 
herübertretend, erlangte eine der ausgezeichnetften Stellungen, inden er ſich als einer der y 
enbetften Redner entwidelte. (Jacoby aus Königsberg, geiftuoll und fharffinnig in hohem &x 
trat gleichwol nicht als Redner auf; gerade jo der treffliche und ebenfo ſcharfſinnige Temme; 
Fallmerayer ſprach nie in der Verſammlung.) Das Centrum beſaß in Gisokra den wenig 
in einer weſentlichen Beziehung redegewandteſten Vertreter, den die Verſammlung üb 
aufwies. Er war das Schrecken der Stenographen, welche dem unbeſchreiblich raſchen 
feiner ebenſo ausgedehnten als inhaltreichen Vorträge niemals zu folgen vermocdhten. „ 
ſollte nicht glauben, daß der menfchliche Gedanke mit folder Raſchheit ſich nur entwideln fi 
wie Giskra ſpricht“, fagte einft der Abgeoronete Minifter Römer zum Verfaffer des gegen 
tigen Auffages, nachdem jener über zwei Stunden lang ohne jebe Unterbrechung mit foldhen 
erhörten Schnelligkeit durchaus correct und treffend gefprocden hatte. Großen Einfluß « 
Verſammlung übten in der erften Zeit die Neden von Gagern's; doch verdankte er feine Er 
großentheild äußern Umftänden: feinem Ruf, feiner Stellung und feiner Eräftigen Geſtali J 
Stimme. (Als Präfivent wurde Gagern von Simfon entfchieven übertroffen.) Aus dem. 
trum dürfen ‚ferner nicht übergangen werben: Nieffer, Befeler und Waig. Der vollig‘ 
Redner von der Rechten war Rabomig. Er vermied ed allerdings, häufig zu fprechen oder 
andere Sragen als folche, die er genau kannte, namentlich über militärifche Gegenſtände. J 
aber war fein Vortrag prägnant, Far, von feinem Standpunkt aus vortrefflih. Binde 
vom preußiſchen Vereinigten Randtag ein fehr großer Ruf vorangegangen, fand als eigen 
Redner wol erft in dritter Klaſſe feine Stelle. Ex befaß zwar die Kunft, alle Borrepner af 
mäfeln, konnte aber eine eigene Entwickelung umfaffender Art Höchftens in aphoriftiicher WE 
vortragen, und zmar dies wie jenes nur in ganz auffallend incorrecter Weife, indem er fl 
auch nur einen Satz vorbrachte, ohne anzuftoßen, zu ftottern, feine Worte zu wiederholen @ 
zu corrigiren. Lichnowſtky erregte blos durch die rüdfichtölofe Art feines Auftretens Aufſj 
Unter den Ultramontanen nahm wol Döllinger die erfle Stelle ein, geihmeidig und gew 
jedoch nie Hinreißend oder nur gewinnend. Dann mögen noch Rafaulr und Reichenſpe 
genannt werden. 

Es würde zu weit führen, die Männer, melde in jener Zeit in ben einzelnen Kammern] 
bemerkbar machten, Hier der Reihe nad aufzuführen. Doch dürfen wir auß der preußig 
Bolfövertretung nicht unerwähnt laſſen Walde, Kirchmann und Schulze aus Delitzſch, wei] 
Ichtere vorzugsweife das Prädicat eined Schönredners zugetheilt erhielt. 

Die vom Jahre 1849 an eingetretene Reaction wirkte wie ein alles verfengenver Sam 
auf das parlamentarifche Leben in ganz Deutſchland. Ein ganzes Jahrzehnt hindurch fehlte 
frifhe Entwidelung. Die hervorragendſten Männer von freilinniger Richtung waren in 
Verbannung getrieben oder ſchmachteten in Kerkern; einige hatten fogar mit ihrem Leben 4 
fliehen müffen; der Neft Eonnte felbft bei ftrengfter Zurüdgegogenbeit Faum Ruhe finden vor: 
läftigungen und Bedrückungen. Neue Kräfte fehlten durchgehende. Jedes freie Wort zoß 
ber Regel Berfolgung nach ih. Und leider ließen fich viele der Altliberalen durch blinde Hut 
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zung zum Foͤrdern jedes Rückſchritts Hinreißen. Eine Menge vermitteld octroyir: 
ſetze ober fonft unter tem Walten ver rotben Reaction gewählter, nad) Beförberung 
unger Beamten ging mit jedem Minifterium buch bi und Dunn. Man vernahm 
ch von bejchränfenden Polizeigefehen. Es war eine der Fläglichften Perioden in der 
eutſchlands. 
1859 iſt das conſtitutionelle Leben wiedererwacht. Auch Oſterreich und Preußen 
ntlidy eine Volksvertretung. Aber gerade in beiden Großſtaaten tritt die eigenthüm⸗ 
ıung hervor, daß es an neuen parlamentarifchen Talenten fehlt, und daß zu Wien, 
ber zu Berlin im allgemeinen die Männer von 1848 neuerdings die bebeutendften 
iſchen Stellungen einnehmen, dort namentlich ein Mühlfeld, Giskra, Berger, Hier 
Schulze und anfangs Binde (ſelbſt Virchow gehörte eigentlich [hon dem Jahre 1848 

eift Ofterreich in Rechbauer nnd Bring bedeutende neue Kräfte auf. 
an ſolchen neuen Kräften find die Mittelftaaten. Ohne in eine umfaflendere Spe⸗ 
inzugeben, dürfen doch jedenfalls genannt werden Braun aus Naffau, von Bennig: 
nover und Voͤlk and Baiern. 
rer Erörterung über parlamentarifche Beredſamkeit dürfen wir bie Schweizer nicht 
Es Herrfcht unter ihnen darin eine eigenthümliche Art. Das Öffentliche Leben, 
er Eidgenoſſenſchaft alles durchhringt, beginnend mit den von ber Berathung und 
ſämmtlicher Bürger eines Orts abhängenden Angelegenheiten ver Gemeinde, dann 
elt in den Großräthen der Bantone und in der eidgenöffifhen Nationalverfamm: 
ft thatſächlich, daß die Befähigung zum Befprechen der Verhältniffe des Gemein⸗ 
eine Ausbreitung erlangt hat wie nirgends in einem andern Lande. Es iſt aller- 
sie höchſte Art der Berebfamfeit, die Bier vorzugsmeife geübt und gefchägt wird. 
e find nicht blumenreich und ausgedehnt, vielmehr furz, körnig, einfach und ſchlicht, 
Praktiſche gerichtet, dabei doch keineswegs ohne geiftuolle Beigaben. Weldyen ge: 
g eigentliche Schönrebnerei hier verſpricht, mag man daraus entnehmen, daß nie: 
y nurrect verfuhen mag. TÜreffend das Richtige zu jagen, ſchmucklos und wahr, 
auptſache. Und es gibt fein noch fo kleines Dörfchen, unter deſſen Bewohnern nit 
teute ſich finde, vollfonımen befähigt, auch Öffentlich das Wort zu führen. 
teuzeit fonnte die parlamentarifche Beredſamkeit auch in Italien fich entwideln. Be: 
sermweije hat aber England unter der jungen Generation feine hervorragenden Red⸗ 
In Franfreih ohnehin (mo Ludwig Napoleon ebenſo wenig wie fein Oheim par: 

Erfolge zu erlangen vermochte) ift die Tribiine zu dem Zuftande herabgebradt, in 
h unter dem alten Bonaparte befand. Hier mag vielleicht noch die Kanzelrhetorif 
ſelbſt die gerichtliche Beredſamkeit findet fih eingeengt, fobald ein Begenfland an 
Volksrechte auch nur anftreift. 
hier auch noch auf den Unterfehien in der Art der Anwendung ver Redekunſt auf 

ven Verhältniffe aufmerkſam gemadt werben. Treten Geiftliche in einer parlamen- 
fammlung auf, fo wird e8 jie meiftend Mühe Eoften, den eigenthümlichen Ton und 
ndere Art der Kanzelvorträge abzulegen; der größten Zahl von ihnen wird dies nie 
gelingen. Aber auch an Rechtögelehrten (Advocaten, Staatöprocuratoren, Richtern 
fich nicht felten im parlamentarifhen Neben anfangs ein Fehlgreifen in der Art der 

ınd der Bemweisführung wahrnehmen. Wir kennen mandhe Bälle, in denen es ent: 
gen Rednern vor Gericht niemals gelang, vor einer parlamentariihen Berfamm: 
:ge Weije zu treffen. 
h eine entjchievene Befähigung auf dem Gebiet der politifhen Schriftftellerei be- 
keineswegs die Eigenfchaft, feine Anſichten in irgend erfolgreicher Weife vor einer 
ammlung entrideln zu können. Der tiefeinſchneidende Gormenin felbft bezeichnete 
gewaltige Waffe ver freien Rede in feinen Händen ald einen „hölzernen Säbel“, 
verdankt dad jo jehr fhägbare Werf Gibbon's über das Sinfen und den Fall des 

ven Umſtande, daß der tüchtige Denker und Gelehrte mit feiner Jungfernrebe in 
urchgeiallen war und darauf in Rom ſich zu zerfireuen ſuchte. Andererfeitö gibt es 
mehr gute Sprecher, welde ihre Gedanken nur in fehr unbefriedigender Weife 

atwickeln wifjen, ſelbſt wenn fie den gebildeten Klaſſen angehören. 
men num auf eine Bergleihung der großen Rebner des Alterthums mit den beften 

Männern, bie wir oben in ziemlich langer Reihe aufgeführt haben, find ganz gewiß 
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nur: fehr wenige, welche neben ven audgezeichnetften Rebnern von Athen und Nom aud) 
genannt werben dürfen. Aber dennoch möge man die Leiftungen unferer Zeitgenoffen nid 
fehr herabfeßen, indem man die der Alten zu ſehr erhebt! 

In formaler Hinſicht läßt es ſich zwar keineswegs beftreiten, daß einige (nicht viele!) 
Redner Athens und Roms jederzeit ald Mufter werben gelten fönnen. Dennoch wagen wi 
Anficht auszuſprechen, daß man fie im ganzen überſchätzt. 

Die alten Redner haben durchgehends ein allzu hohes Gewicht auf Die Form bed Bortn 
ein vergleich8weife zu geringes auf die innere Güte der Sade gelegt, um die ed ih hand 
(Kein Wunder, daß da aus der Redekunft alsbald die Sophiftif hervorging.) Ihnen faı 
mehr darauf an, die Zuhörer oder Richter zu überreden als jie zu überzeugen. Sie hielten 
jenigen für den vollendetften Meifter ver Redekunſt, der eben die Kunft bejige, die Vorurth 
Schwächen und Leidenſchaften der Menſchen durch ſeinen Vortrag am meiſten für ſich zu 
winnen. ("Yrroxprowv elvor Thv Entopuenv, war von Demoſthenes als Maxime angeno 
Gicero ſelbſt gibt an®), welche theatraliſchen Poſſenſpiele man ſich zur Aufregung u 
winnung der Leidenſchaften erlaubte, wie man dem Publikum weinende Kinder, blutige % 
ober andere vergleichen Dinge vor Augen bielt. „Es gibt Feine Art, das Gemüth des Zuiden 
aufzuregen oder zu befänftigen, die ich nicht angewendet hätte”, fagt ver größte römiſche Re 
unmittelbar nach foldyen Angaben mit aller Unbefangenheit, und dies namentlid auch ind 
ziehung auf feine gerichtlichen Reden, während es Body in Rechtsſachen vorzugsweiſe auf 
ſchaftsloſe, Falte Ermittelung des Thatbeſtandes und ebenfolhe Prüfung und Anmwendu 
Beflimmungen des Geſetzes ankommen follte, nicht auf fhaufpielfünftlerifche Hervorbri 
eines bloßen Knallefferts!9) 

Wir jind fonah — einigermaßen im Widerfprud mit den alten Rhetoren — der 
daß der Redner mefentlih den Gegenftand an fich ald eigentliche und wahre Hauptſache 
fol. Der ſchoͤne und Eindruck erregende Vortrag ift nicht Zweck ſeiner Rede, fondern nur 
zum Zweck. Der Redner, dem die Aufgabe zutheil geworden, vor einem vorurtheildn 
Haufen oder vor Richtern mit vorgefaßter Meinung zu ſprechen, wird allerdings dieſe u 
ſtigen Umftände mit zu berücjichtigen haben; er muß jene fhonend behandeln, barf fie 
geradezu unmittelbar angreifen. Liber alles aber muß ihm die Güte und Wahrhafti 
Sache geben; er muß vor allem felbft davon durchdrungen fein. Dies vorausgeſetzt, 
man leicht, worin feine eigentlihe und Hauptaufgabe liegt: in nichts anderm ald darin, 
durch Elare, verftändliche und einpringliche Entwickelung deſſen, was er für wahr und v 
fennt, aud) die Hörer und Richter überzeuge, keineswegs fie blos überrede, nod Durch ab 
Aufftellung von Trugfchlüffen irreführe oder jie durch blinde Aufregung gemeiner 
fchaften oder Schaufpielerfünfte betaube. Wer aber nicht felbft von der Wahrhaftigkeit u 
Recht einer Sache überzeugt ift, der werfe ſich auch nicht zu deren Vertheidiger auf. AU 
jagt man gewöhnlich, daß derjenige, welcher eine ſchlechte Sache geſchickt vertheibigt, ein 
und mehr entwickeltes Talent befigen müfle als der Sprecher für eine gute Sache. 
auch wirklich fo, fo möchte doch ſchwerlich ein Mann, in veffen Bruft Gefühl für wahre Ehre 
nad) dem Künftlerruhm geizen, ſich ſpeciell als Vertheidiger fchlechter Sachen auszuzeiqh 
Aber e8 ift dieſer Sag, wenigftens in den meiften Fällen, nicht einmal richtig. Gar oft erh 
bie Löfung der vorfäglich oder unvorjäglih verwirrt gemachten guten Sache ebenfo viel A 
ebenfo viel Talent und Gefchicklichkeit, al die Aufftelung von Sophismen und die Bildung 
Gewebes von Trugfchlüffen zur Durchführung des Unrechts erfordert. Die Worte des Xu 
tele8 19): ‚Immer ift das Wahre und das wirklich Beſſere auch leichter zu beweiſen“, find % 
nicht unbedingt und in allen Fällen richtig. Es ift ſonach nächſt ver Macht der Moral: 
auch das (obgleich felten ganz Flare) Gefühl von der Schwierigfeit der gelöften Aufgabe, m 
dem geſchickten Wahrheitövertheidiger nicht nur die Herzen gewinnt, fondern ihm, wen 
einmal die gute Sache als ſolche wirklich erwiefen hat, auch einen Eindruck auf die Hörer 
einen Namen ſichert, wie ihn in der Negel der allergeſchickteſte Unrechtsvertheidiger nie zu 
langen ober auf die Dauer zu erringen vermag. 

—— — — — — — — — 

= 

8) Gicero, Buch 1, Kap. 38 u. 39. 
9) Wir haben in der Reuzeit freilich erfahren, daß bei den legten Verhandlungen in dem Brocel 

Marſchalls Ney die Bertheibiger und der Angeklagte einen ſolchen Bühneneffect, wie ihn Gicero am 
verfuchten; das Urtheil darüber ift aber wol in der ganzen gebildeten Welt (etwa mit Auenahm 
wiffer bonapartiftifcher Kreife in Sranfreich) das gleiche, und zwar wahrlich Fein günſtiges. 

10) Ariſtoteles, Rhetorik, Kap. 1. | 
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» 68 wäre ungereimt, eine glänzende Vortragsweiſe geringachten zu wollen. Eine ax: 
nehme, Eräftige Stimme, eine durch muſikaliſche Harmonie das Ohr des Hörers gewinnende 

kellung und eine geſchickte Action erhöhen ungeniein den Eindruck eines jeden Bortrags. 
im Fall ift, öffentlich zu ſprechen, möge died nicht überfehen, ſich vielmehr, foweit jeine 
gen es zulaifen, auch in dieſen Beziehungen auszubilden fireben, hinwieder dabei aber audy 

vergeflen, daß ver richtig treffende Ausprud zweckmäßiger angewendet wird, weil er entſchie⸗ 

nachdrũcklicher wirft als Die nur muſikaliſch Elingende over jonit blos fhöne Redensart, und 
Bein Bortrag, an dem nıan (zumal infolge ber Anwendung gejuchter Ausdrücke) eine Kün— 

i gewahrt, weit entfernt, ben Eindruck auf die Zuhörer zu erhöhen, denſelben vielmehr ſchon 
zu entichieven ſchwächt, weil dieſe gerade dadurch daran erinnert werben, daß der Redner 

natürlich feine innigen Gefühle ausipricht, fondern auswendig gelernte Phrafen ber: 
mit. Darum wird denn auch ber wörtlich meniorirte oder gar der vom Blatt abgelejene 
frag unter fonft gleichen Berhältniifen nie den nämlichen Eindruck hervorbringen wie bie 
Hreiflichem LÜberlegen und alljeitigem Durchdenken des Gegenftandes frei gehaltene, wenn 
nie in gleicher Weiſe mie jene formell correcte Rebe. 
vgeſehen aber von dieſer Klippe, an der ſchon fo mancher Redner jcheiterte, Eönnen wir 
janpt, mie oben ſchon angedeutet, dem blod äußern Bortrag (dev Stimme, Wortftellung 
Action) keineswegs den vollen Umfang der Wichtigkeit zugeftehen, den ihm die alten Rhe⸗ 
und ihnen nachredend auch die meiften neuern Theoretifer beimeſſen. „Demoſthenes“, jv 
t Gicero 11), „theilte nem (bloßen) Bortrage bie erfte, zweite und Dritte Rolle zu. Died 

t fi) einigermaßen aus der früher allgemein herrſchenden Anſicht, daß nicht jomol Liber: 
m ald vielmehr lIberreden dle Hauptaufgabe des Redners fei. Deſſenungeachtet ging ber 
wol ſchon im Alterthun zu weit. Nach mehr als einer Außerung des Demoftbenes felbft 12) 

fein Hauptgegner Aſchines nicht nur einer flärfern und mohllautendern Stimme, fon: 
jäberhaupt eines geläufigern Vortrags fidy erfrent zu haben als Demofthened. Dennoch 
he jener zulegt im Kampf gegen ihn (den hinjichtlich des Außern Vortrags minder Aus- 

1) wahrhaft ſchmachvoll unterliegen. Ein anderes, unferer unmittelbar eigenen Be- 
Hung vorliegendes Beifpiel für die Anficht, daß ein auf klarer Erkenntniß der Sache be: 
bes und infolge deſſen ven Gegenſtand mit Klarheit und innerer Wahrhaftigkeit beſprechen⸗ 

jeugtjein des Redners mehr vermag als jelbft ein ſehr glänzender äußerer Vortrag, 
bes Beiſpiel aus dem dafür gehaltenen parlamentariihen Mutterlande if Lord (nun 

) Sogn Rufjel. „Seine Stimme iſt ohne Kraft‘, jagt der Verfajler der „Random Re- 
ions of the House of Commons” , „und er ſpricht die Worte ſehr unvollkommen aus, 
tebet er gewöhnlich in fu leifem Ton, dap ihn mebr als die Halfte des Haufed nicht zu 
vermag. Mas er vorträgt, ift oft in jo ſchlechtem Geſchmack, und bei jevem vierten 

nften Satz geräth er ind Stammeln und Stottern, wobei er noch die fehr üble Gewohn: 
at, unter fortmährendem Ausftoßen von „hm“ oder „hem“ die erften Worte eines Sapes, 

x oft drei bis viermal, zu wiederholen. Zudem flebt er meift fo bewegungslos da wie 
iſch, an dem er ſpricht.. Iſt er hörbar, fo ift er aber immer klar, midverftehen kann man 

mung nie... Seine Reden zeichnen ſich ſtets durch eine Flave und einpringliche Weiſe 
in der er die Beweisgründe aufftellt, wie fie jich einem denkenden Geift bieten müffen.“ 
Bie Häufig fommen aber auch fonft noch Beweife für unjere Anficht vor, wie oft hat man 
gußeit, zu getvahren, daß felbft ungebilvete, rohe Naturen meifterhaft den rechten Ton 
m, Kopf und Herz der Hörer gewinnen und aufs vollftändigfte ihren Zwed erreichen, wenn 
mmeebin ihre Reden jeder künſtleriſchen Geftaltung entbehren und nad den Regeln der 
vieleicht ſelbſt unter aller Kritik bleiben! (Gar manche der Volksreden O'Connell's 
in viefe Klafie.) 

AXwol es ſonach gewiß ift, daß Leute ohne glänzenden Vortrag und ohne alle kunſtmäßige 
Teung der Korn ihrer Reden dennoch durch das Treffende ihrer Gedanken, Die Klarkeit 
Ideen und überhaupt die Zweckmäßigkeit ihrer Bemerkungen einen tiefen Eindruck auf die 

% berporbringen können, jo bleibt der Vortheil, den ein gefälliger ober formell fhöner Vor: 
gewährt, body, wie oben ſchon gejagt, immerhin außerordentlich groß. Daruın follte audy 
fe Entwidelung ber Beredſamkeit ein bei der Erziehung wenigftens nicht jo fehr vernach— 

— [then 

EN) Eicero, Bud 1, Rap. 17. 
2) Namentlich in ber Rebe für bie Krone, in welcher ſich Demofthenes offenbar nicht ohne Reid 
ıeme Cigenſchaften feines Gegners äußert. 

\ 
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läffigter Gegenſtand fein. Sodann ergibt es fich ferner hieraus, daß ber Redner nicht unw 
bereitet auftreten fol, wenn anders nicht der Drang des Augenblicks ſolches bebingt. J 
befondere entwerfe er ſich bei größern Audeinanderjegungen einen Plan, nad welchem er fe 
Bemerkungen ordnen und vortragen will; die wird ihn am meiften vor dem Kehler fichern 
Wiederholungen oder in ben gewöhnlichen Gonverfationdton zu verfallen. Bine ganz ku 
Skizze, die Aufzeichnung einiger Schlagwoͤrter, um dem Gedächtniß nöthigenfalls zu Hülfe 
fommen, wird in biefer Beziehung gemrügen. Das vollfländige Niederfchreiben und dann Ay 
wendiglernen einer gangen Rede, was namentlich Gicero empfiehlt, dürfte nicht nur in den ıy 
ften Fällen überflüffig, fondern oft felbft nachtheilig fein. Einmal wird man beim Aufzei 
leicht von jenem praftifch wichtigen Lehrſatz des Ariſtoteles unmerklich abgeleiter, daß „die 
ſchriebene Rede die ſorgfältigſte Ausarbeitung”, die öffentlich vorzutragende Dagegen zu 
etwas anderes, nämlich „die lebhaftefte Darſtellung“ erheiſcht, ſodaß der Eindruck der Rede, 
lange fie auf dem Papier ſteht, ein anderer zu werben ſcheint, als ſich nachher bei mün 
Vortrag ergibt, eben weil die Anforderungen in beiden Beziehungen nicht ganz Die gleichen 
Sodann beninmt die Mühe, welche der Sprecer auf das „Sicherinnern” und Nichtü 
der einzelnen Wörter und Sätze zu verwenden hat, ihm gar häufig einen Theil der fo w 
freien Geiſtesbewegung; das Vergeſſen eines Schlagwortd, das unerwartete Eintreten 
Störung oder nur augenblicklicher Unterbredung kann ihn leicht in Verwirrung bringen. 
wird aber auch — und dies ift dabei das Wichtigſte — felten völlig zu verhindern im 
fein, daß die Hörer etwas Gefünfteltes, nicht ganz Naturgemäprd an feinem Bortrag bem 
was den Bindruc verhindert, den ein fichtlich innige® Durchdrungenſein des Rednerd vo 
Wahrhaftigkeit feiner Sache unwillfürlich zu bewirken vermag. 

Das Studium der vorhandenen beften, ältern aber auch neuern Reden ift einem j 
der öffentlich zu ſprechen hat, von entſchiedenem Nupen. In diefer Beziehung ſei ed nun g 
unfere von der gewöhnlichen Meinung abweichenden Anfichten über den Werth der alten 
Shen Redner etwas näher zu entwideln. 

Mir verfennen deren hohen Werth, zumal in formeller Hinſicht, keineswegs, vermög 
aber deffenungeachtei nicht Davon zu überzeugen, daß ihr Studium allein den Vortheil für 
rifge Ausbildung gewähren Fönne, wie beinahe burchgehend8 angenommen wird, unb 
man ſich namentlich verleiten läßt, die vorzüglichſten neuern Reden als vergleichsweife g 
faft ganz zu misachten. 

Schon die Entfernung der Zeit und die gewvaltige Verſchiedenheit der Verhältniſſe, d 
flände und der Begriffe müffen vielfach den beabſichtigten Nutzen jener Werke für reon 
Bildung ſchwächen. 

Wenn wir aber auch abfeben von diefem allen, fo findet Die unbefangene Kritik fi 
den berühmteften Mufterreden des Alterthums fogar pofitive Mängel und Fehler. Nehm 
z. B. des Demofthenes glänzendſte Rede, die für Ktefiphon, jene Mebe, die feit mehr 
Jahrtaufenven bewundert wird und deren hohem Werth auch ver Verfaſſer des Gegenwaä 
feine vollſte Anerkennung zollt. Es iſt aber Täuſchung, wenn man, wie bisher immer geſchi 
ausfchließlich nur die Schönheiten und Vortrefflichkeiten dieſer Rede hervorhob; es finden 
doch auch Misftände in dieſem Werke. 

Wir rechnen hierher gleich die Perſoͤnlichkeiten wider den Gegner, die ſelbſt bis zu RR 
Gemeinheit ausgeartete Schmähung deſſelben, welche fich durch alle Theile des Vortrags 
durchzieht. Der Mann, der Talent genug beſaß, ihm — einem Demoſthenes — fo lange 
und oft entſchieden fiegreich die Spite zu bieten, wird von diefem überfhüttet mit Shi 
mworten. Gr nennt ihn nicht nur den Verworfenſten unter den Menſchen“, ſucht ihn nicht 
als den „Elendeſten“ und „Gemeinſten“ zu brandmarken, ſondern er heißt ihn auch 1 
„ſchlechten Schaujpieler”, einen „tragiſchen Affen“, ja er läßt fi) fo weit von feiner blinden 
benfchaft Hinreißen, daß er einen Aſchines (den er doch ſelbſt erſt nach langjährigen oſſch 
Kämpfen endlich zu beſiegen im Stande iſt) als einen Einfältigen ſchildern will. Dabei ſi 
ſeinem Gegner ſogar das unverkennbare Verdienſt, nicht infolge vornehmer Geburt, ſo 
durch fich ſelbſt etwas Tüchtiges geworden zu fein, zu einen Hauptvorwurf zu machen. & 
ihm den geringen Stand ſeines Vaters entgegen, verdächtigt den Charakter feiner Mutter | 
rechnet e8 ihm beinahe zum Verbrechen an, daß er, Afchines, in feiner Jugend vermitteld 
famen Erwerbs ſich Habe ernähren müffen. Hintendrein, nämlich nad) langen Declamati 
darüber und nad mandyen Wiederholungen, fagt er dann: „Doch er wolle das unberudii 
lofjen, wovon man die Schuld der Armuth beimeffen koͤnne.“ Es Flingt dies wie ein Hohn; 1 



Nebelunft 361 

auch darin eine Selbſtverdammung deſſen, was Demoſthenes bis dahin in diefer Be⸗ 
ſeſagt hatte. Wende man nicht ein, es ſei ſolche Art des Auftretens mit den griechiſchen 
und Gitten vollfommen übereinflimmend gemejen; jene Worte des Nebners felbft 

mlich auf dad Gegentheil; und wäre ed gemwejen, fo bleibt body immerhin unwiderleg⸗ 
ſolche gemeine perfönliche Ausfälle mit ven abfoluten und unmittelbaren Geſetzen des 
— wofür ja jene Rede mit als Mufter gelten ſoll — durchaus nit in Einflang zu 
nd. 
ieten erften Tadel reiht fich der damit zufammenbängende zweite eines übertriebenen 
ſſenden Eelbftlobes. Demoſthenes beſchränkt fich feineswegs darauf, die Angriffe feines 
zurüdguweifen und etwa die Handlungen feines eigenen Lebens einfach dagegenzu⸗ 
ſucht vielmehr bei jeber Gelegenheit ſich jelbft Weihrauch zu freuen. Im nämlichen 
nämlichen Athemzug, in welchem er mit den erhebenpften Worten von ber Freiheit, 
Anbigfeit und dem Glück des Vaterlandes — Athens und ganz Griechenlands — redet, 
Hinwieber über auf feine daneben kleinlichen und jelbft ſchmuzigen perfänlichen Ver: 
ınd Streitigkeiten mit Äſchines. Doch auch über dieſes Eigenlob hat fi) Demofthenes 
ve felbft pad Urtheil geiprochen, indem er endlich äußerte, er wolle ſchweigen davon, 
8 zugänglich und menfcenfreundlich geweſen und jeverzeit allen Hülfe zu leiften geſucht 
möchte nicht gern davon reden, weder wie er Gefangene loßgefauft noch arme Mädchen 
et babe. (Er will ſchweigen darüber und redet doch davon!) „Ich will keine Zeug: 
ber beibringen, ... denn ich bin der Anficht, daß der, dem Gutes erzeigt worben, flet8 
erinnern foll; daß hingegen jener, welcher andern Gutes gethan hat, es fogleich ver⸗ 
B, wenn der eine ald braver Mann, ber andere nicht ald Fleinlich denkender Menſch ſich 
[.” 

jogar von Sophiämen ift diefe Rede des Demoſthenes nicht ganz frei, von Sophis- 
rir, obgleid einer wirflidh genauen Kenntniß der Menihen und Zuftände entbehrend, 
ach mehr ald 2000 Jahren aus dem Inhalt der Rede jelbft zu erweifen im Stande find. 
Aſchines gejagt hatte, Demoſthenes habe alles Unglüd über Athen gebracht, beginnt 
it, zu entgegnen, daß nicht das Unglück, fondern dad Glück ihn ſtets umgeben habe, 
arauf hinweift, welches vortheilhafte 208, welcher Wohlſtand ihm von Kindheit an zu⸗ 
den, während Aſchines in feiner Jugend habe Aufwärterdienſte verſehen müſſen. 
fenbar Feine richtige Antwort auf die Außerung bed Gegners.) Man prüfe ferner bie 
welcher Demofthened den Athenern durch die Hinweifung zu ſchmeicheln ſucht, daß die 
ehe fie fich in ein Treffen gegen die Macebonier einließen, ehr natürlich das Eintreffen 
ruppen von Athen abwarteten, um nicht vereinzelt, fondern nıit gefammter Macht jene 
zugreifen. Hören wir, was der Redner aus dieſem fo ganz einfachen Umflande und 
eitern Thatfache folgert, dap die Thebaner — mährend fie gleiches Interefie mit den 
hatten! — nicht gegen diefe Athener in einen Krieg fich einliegen: „Dadurch, daß fie 
euch ald gegen euch den Kampf wagen wollten, erklärten fie, daß ihr tapferer feid, 
hr gerechtere Befinnungen ald Philipp Habt.” (Welche Folgerung!) 
wir aber endlich an viefer berühmten Rede am meiften zu tabeln haben, ift, daß fie 

. mehr zu überreden als zu überzeugen ſucht. So fehr fie in mancher Beziehung ein 
anftmerf bildet, in fo außgezeichnetem Grade Demofthenes die „Gabe der Rede“ beſaß, 
nzend der Erfolg war, den er gerade mit diefem Vortrag erlangte, fo find mir doch 
racht, ungeachtet aller Bewunderung, die und die beiden hier auftretenden Redner, 
1e8 und üſchines, in fo feltenem Grabe abgewinnen, dennoch daß beftimmte Bekennt⸗ 
ı zu müflen, daß wir nad) Diefen beiden langen Beweis: und Begenbemweisführungen 
ir einigermaßen genügenbe Aufklärung befigen, um über die Schuld ober Unſchuld 
ſich befümpfenden Redner ein eigenes Urtheil fällen zu können! Wären viele beiden 

mlich die von gleich audgezeichneten Meiſtern herrührenve Anklage und Vertheidigung) 
I vollendete Mufter, fo dürfte, zumal im Zufammenbalt und beim Vergleich beider 

x, eine ſolche mangelhafte Hauptjeite unmöglid) vorhanden jein. Ungeachtet unjerer 

g von ben damaligen Berhältniffen müßte die Schuld des einen, die Unſchuld des an⸗ 

ı verfchiedenen Beziehungen auch für und Elar hervortreten; man könnte und dürfte 

meifel bleiben, welcher der beiden Redner in den angeregten Fällen der Mann des 

3 der Wahrheit, welcher der Egoiſt und Betrüger war. Gerade dieſer, wir möchten 

a und Höhften Anforberung genügt feine der beiden Neben. 
nan nun alle bier misbilligten Punkte aufehen, wie man nur immerhin wolle, mag 
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man felbft jenen ber gerügten Mieſtände ausſchließlich den veränderten Verhältnifſen uns $ 
ftänden und der anders gewordenen Anſchauungsweiſe beimefien, fo Laßt fi) doch keinedfalll 
Abrede ftellen, daß die Art, in welcher die Neben der Alten abgefaßt find, heute nicht mei 
allen Beziehungen nachgeahmt werden darf. Immerhin wird ihr Stubium auch dem Rd 
der Neuzeit großen Vortheil gewähren, wefentli zu feiner Ausbildung und Vernolllommm 
beitragen; aber er darf ſich durchaus nicht darauf beſchränken, fi mit ven Alten allein verkt 
zu maden. Er foll vielmehr mit der namlihen Aufmerkjamfeit auch die beften Rebner der 9 
zeit fludiren. Und wahrlich! Die Parlamente von England, die politifchen und gerichtlichen 
fanımlungen in Frankreich, die Kammern und das bisjetzt erfl einmal verfammelte Parlag 
in Deutfchland lieferten Tängft jhon gar manche Neden, die, wären fie nur vor 2000 3 
gehalten worden, ganz unbedenklich neben den beiten aud jener weit entfernten Zeit aufg 
und fogar fhon in pen Schulen Wort für Wort erflärt und gepriejen werben würben, wi 
jle leider gegenwärtig in den natürlidy zumeift mit alltäglichen Dingen angefüllten biden 
merprotofollen beinahe völlig vergraben liegen. 1°) Diefe neuern Reben nun gewähren fü 
im Vergleich zu den alten mannichfache theoretifche und praktiſche Vortheile. Da wir f 
Perfonen und Zuftände näher Eennen, fo find wir auch in Fall, alle Momente richtiger zu 
digen. Wir flogen eben darum nicht auf fo viele Bezugnahmen und Anfpielungen, die undf 
unverſtändlich find, mie bei ven griechifhen und römifchen Claſſikern. Die Verhältniſſe ver 
die Ausdehnungen des Wiffend und der Begriffe, die von der Schicklichkeit gefegten Schr 
(Schranken, die wir nur loben fönnen), mit wenigen Worten: die Form ſowol als da# | 
der Sache find Hier die unferigen, während fie und dort vielfach fremd bleiben. 

88 fei und vergönnt, zum Schluß noch einen das Verhältniß der Redner der Neu; 
gehenden Punkt zu berühren. Gar oft vernimmt man den einem Spreder gemadten Be 
er rede nur für die Galerien. Es fragt fih nun: darf ver parlamentarifche Nebner a 
Gewinnung des Publikums Rückficht nehmen? Allerdingd muß ihm, eingedenk feiner wi 
und großen Verpflichtung, ver Gegenftaud felbft immer die Hauptſache fein, wie er denn 
öffentlichen Berfammlungen nun und nimmermehr berufen iſt, um Schaufpielerfünfte zu tr 
Wenn er aber das Unglüd haben follte, fidy inmitten einer corrumpirten Berfammlung 
finden; wenn ex ſehen müßte, wie eine feile oder feige Majorität gegen beſſeres Wiffen 2 
Tag Recht und Wahrheit mit Füßen träte; wenn er bei ver innigften Überzeugung, ber 
Darlegung einer unumftößlichen Güte feiner Sache und bei der trefflichfien Entwidelung 
Gründe für diefelbe dennoch deren Unterliegen voraußfehen müßte — Erfheinungen, bie 
Zeiten der Leidenfhaften nur allzu häufig vorfommen, wie unfereReactiondperioden nad 
und nad) 1849 beweiſen — und wenn die Tribline der einzige Ort ift, an melden: Die Wal 
überhaupt laut verfündet werden kann; alsdann darf der Redner mit vollem Recht es Ki 
befondern Angelegenheit machen, nicht nur die unmittelbar zur Entſcheidung Berufenen, 
dern nicht minder das ganze Volk über den Gegenfland aufzuklären, keineswegs blos u 
jelbft gegen die Verdächtigungen, Entftellungen und Berleumdungen zu fihern, welche bie 
theidiger einer brutalen Gewalt, der Verdummung und der Knechtſchaft fo Häufig gegenJ 
Bekämpfer zu verbreiten ſuchen, fondern noch ungleich mehr, damit die moraliihe Machtg 
erleuchteten und unbeſtochenen öffentlihen Meinung der obwaltenden Gorruption, der SE 
fucht und Feigheit und dem Midbraud der Gewalt mindeftens einige Rückſicht und d 
Scham abnöthige; überbied, damit möglichft viele einfehen und ertennen, welches ihre wei 
Breunde, welches ihre Feinde find, und endlich: in welcher Weife man ihre wichtigiten ung, 
ligften Intereffen mit Büßen tritt, und was hinwieder dad Gefek und die Bernunft ikuek 
thun geflatten und gebieten, um biefe vor fernerer Verlegung, Mishandlung und Verhoͤl 
zu [hügen, Verdummung und Verknechtung von ſich abzumehren und den fpätern Sieg 
Rechts und der Wahrheit vorzubereiten. G. F. Koll 

Reformation; Proteſtantismus. Die große Umwälzung im kirchlichen Weſen 
abendländiſch-chriſtlichen Europa, welche im Beginn des 16. Jahrhunderts in Deut 
und der Schweiz ihren Anfang nahm, von dort aus ihren Kreislauf fortſetzte und ebenſt 
deutende Veränderungen wie im kirchlichen, im ganzen politifhen, focialen und Gultu 

13) Es fönnte fi jemand ein Verdienſt erwerben durch Herausgabe einer Sammlung ber t 
ſten parlamentarifchen Reden ber Neuzeit. Neben den zu London und Paris gehaltenen Bo 
wären aber auch die beutfchen Kammerverhanblungen und bie flenographifchen Berichte ber Rati 
serfammlung forgfam zu burchforfchen. 
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men, die von ihr berührt wurden, hervorbrachte, fie mar Revolution wie Neform, 
ig alter, Begründung neuer Zuftände des Gemüths wie der äußern Welt. Sie ergriff, 
g bad ganze Leben bis ind Allerinnerfle, nach allen Seiten. Die gebräudlihen Be⸗ 
n: Kicchenverbeflerung, Lehr- oder Glaubensreinigung, bezeichnen ihr Ganzes nur 
‚ führen leit auf nur halbwahre oder falfche Vorftellungen. 
iſt auch die Vorftelung, ſie habe die Spaltung der allgemeinen Kirche herbeigeführt 
midet. Als fie eintrat, war die Einheit der letztern jeit Jahrhunderten zerriffen, bie 
'= Eatholifche Kirche zerfallen in zwei große Kirhenthümer , die orientalifche und latei: 
rrömijche Kirde, Die Trennung dieſer beiden war bie große Kirchenſpaltung, ber: 
durch kirchliche Entartung und Ginfeitigfeit bier wie dort, insbeſondere durch Die 
ht der Päpſte, melde fortwährend aud die Wiedervereinigung mit den griechiichen 
ſinderte und große Zermürfniffe und Trennungen im Schoje der abenbländifchen Kirche 
wogegen die Reformation das kirchliche Mefen von feiner Verderbniß reinigen und 
ebergewinnung der Idee die nothwendige Grundlage ver wahren Einheit beritellen 
e durch fie erft wieder möglich) geworbeit ift. 
rum iſt jie es nicht, welche Die neue Trennung verfhulvdet. Die Schuld derjelben liegt 
dem ſchneidenden Gegenjag, in welchen die Wirklichkeit der unfeligen Kirche mit ben 
jeligen Gottedreicheö getreten war. Längſt ichon erfüllte jie ihren Beruf, als äußere 
ig des legtern das göttliche im Erlöjer bervorgetretene Leben fortzupflanzen, nicht 
derſprach ihre Geftalt und Wirkfanıfeit dem Geifte, den Grundideen und Principien 
enthumsd. Das verweltlichte Papſtthum aber beutete pflichtvergefien feine Stellung 
haft in ihr nad den miateriellften Befihtöpunften aus, verfäumte es, bie dringend 
eform einzuleiten, widerftrebte ihr, fo oft jie von den verſchiedenſten Seiten laut und 
ih gefordert wurbe. Als dieſelbe von der auf den großen Gonkilien bed 15. Jahr: 
verjammelten Ghriftenheit eingeleitet wurde, verhinderte e8 ihre Durchführung. 88 
e tie, und bamit zugleich die Ausſöhnung, auch im 16. Jahrhundert, nachdem es bie 
ıg durch übermüthigen Trog gegen die Öffentliche Meinung herbeigeführt.!) 
nan immerhin in ver Schwierigkeit ber Sache oder in den die großen Goncilien felbft 
iden, bei aller Breilinnigfeit nur zu beſchränkten Geiſte Hauptgründe des Mislingens 
moerſuche im 15. Jahrhundert mit Recht fuchen, Die Hauptſchuld trifft Die Päpſte, 
ıchft Die Pflicht oblag, die Kirche von ihren Verderbniffen zu reinigen; und was folgt 
g, wenn e8 wahr ift, daß es ſchwer over kaum noch möglich war, Nbhülfe durch das 
yon in Verfall geratene Inftitut der Synoden, d. h. auf dem Wege der Geſedlichkeit, 
„ daß ji die auf den Goncilien verfammelte Intelligenz, daß ſich die Häupter der 
ft mehr oder minder untüchtig erwieſen, ihre Aufgabe zu löjen? Wie dem fei, die 
ung der Reform trägt die Schuld, daß das Verderben noch größer und unbeilbarer, 
eitelte friedliche Beflerung im folgenden Jahrhundert unter Sturmen und Ungewit⸗ 
ht wurde, durch welche fo viel Gutes, Großes und Schönes unterging, die fo viel Ver⸗ 
To ſchwere dringende Gefahren berbeiführten und eine Bermüftung zurüdliegen, au 
meiſthin erft fpat ein neues edlered und gedeihlicheres Leben entwideln Eonnte. 
nöthiger die Reform geweſen wäre, um fo unausbleiblicher wurde durch bad Ber: 

rfelben die Vereinigung der ſich immer mweiter verbreitenden, ſich fortwährend ſtärken⸗ 
iehrenden Elemente der beſiegten, aber nicht vertilgten Oppofition zu Krieg und Ge⸗ 
m Laufe des 15. Jahrhunderts Anderungen in ven europaifhen Welt: und Staats: 
en eintraten, durch welche die alte Stellung des Papſtthums, fein Cinwirken auf die 
und bürgerlidien Berhältniffe in der hergebrachten Weile unbaltbarer und unna= 

das Emporkommen, die welthiftoriiche Bedeutung, die Verdienſte der lateinifchen Kirche 
ihie um die abendländifchen Völfer überhaupt, das deutfche Volk indbefondere, fowie ihre alls 
eftandene Verberbnig, ihre Berfündigungen an den Nationen, unb wiederum vor allen an 
n, darf hier um fo mehr hinweggegangen werben, da über bas alles mie fonit manches Bei 

eformation in Bezug Kommendes auf zahlreiche Artikel des Staatssterifon verwielen werben 
elchen bereits ausfuͤhrlicher oder in gelegentlicher Berührung davon gehandelt worben if. 
namentlich die Art. Ablad, Annaten, Anglikaniſche Kirche, Ballitenifhe Kirche, Briedi- 

Calvin, Hugenotten, Luther, Kanoniſches Necht, Klöfter, Kirche und Kirchenverfeaſſung 

ı, Kirche und Kirchenverfaſſung (protellantifche), Thriſtenthum im Berhältuif zum Staat, 
u. ſ. w. Den in den legtgenannten enthaltenen betreffenden Anfichten ſchließt flch der Der: 
Artitels volllommen an. 
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türlicder wurde. War indeß der Kampf unvermeidlich, fo mochte der Ausgang deſſelben zum 
Haft erfcheinen.” 

Freilid war die Macht ned Papſtthums Hundert Jahre nad dem Koftniger Boncilium 
ſcheinbar noch diefelbe; fie war in ver That erſchüttert und ſchien nur flärfer als je befefl 
jedenfalls aber war fie noch fehr bedeutend, den neuen Ideen, dem Fortſchritt gefährlid. 9 
reiche und flarfe Interefien waren an ihr Beſtehen, ja an die Fortdauer ihre Misbrauchs 
der kirchlichen Schäden gefettet. Im der mit ihm verwachſenen Kirche war das Papſtthun 
allein gebietende Macht. Die kirchliche Gelehrſamkeit, repräfentirt auf den liniverfitäten; 
Klerus, zumal die Ordensgeiſtlichkeit, flanden auf feiner Seite, dienten ihm zur mäl 
Stüge, ob auch die Bifchöfe ſchel darüber fahen, daß ed ihre Rechte ſchmälerte, mande 
ihnen die Misbräuche erkannten, die Unordnungen gern abgeftellt gefehen hätten. Die 
der Tendenzen, die fih zur Zeit der großen Goncilien jo gewaltig hervorgethan, ſchien num 
zu ohnmächtigen Regungen fähig zu fein. Zwar hatte ſich abermals Papft Julius IL bei 
gefehen, bei feiner Wahl die Berufung eines allgemeinen Concils zur Reformation ber 
zu verheißen. Er verjagte jedoch dad von Ludwig XII. in Piſa verfammelte mit Gen 
Waffen, berief eins in ven Lateran, und fein Nachfolger, Zeo X., ſchloß daſſelbe im März £ 
nachdem es nicht blos das papftliche Verfprechen nicht erfüllt, fondern zum Werkzeug bei 
£räftigung alter und neuer Anmaßungen und Unbilden ver Curie gedient. Berufung a 
Kirchenverſammlung wurde förmlich und feierlich für ein Verbrechen, die Kirche für eine GH 
erklärt, der gegen einen ſchlechten Papft nur geftattet fei zu beten ; der freilinnige Katholici 
der zu Konſtanz und Bafel fo große Vorſchritte gemacht und feitvem fo weit zurückgedräng 
erlitt eine neue Niederlage in Frankreich, feinen Hauptfig, indem Kranz I. ein demüthigeß 
Gewonnene bedrohendes Concordat mit dem Papft fchloß, in welchem er auf die von ber 
kaniſchen Kirche früher angenommenen Bafeler Decrete förmlich Verzicht leiftete. | 

So gewaltig war dad Papſtthum auch als politifhe Macht. Es hatte über große mat 
Mittel zu gebieten. In den meiften Staaten fland fein Einfluß gleich mächtig , oft übertot 
der weltliden Macht gegenüber. Nachdem das Kaiſerthum ihn erlegen war, nachbem e 
Rei in Zerrüttung geftürzt, hatten e8 die deutſchen Fürſten meifthin gerathen ober nothi 
gefunden, fi mit ihm zu vertragen. Es war und blieb die einflußreichfle Macht im Reid 
Wahlen ver Könige wurden von den Päpften geleitet, die geiftlichen Fürften und die Kai 
pflichteten fich gegen fie zu Obedienz und Schugleiftung; das mit geſetzlicher Kraft befte 
von Friedrich TIL. der Nation nad dem Bafeler Concil aufgedrungene Aſchaffenburger € 
bat fanctionirte die meiften Anmaßungen und Erprefiungen ver Eurie, weldye Die reichften 
Eünfte unter vielnamigen Titeln und Vorwänden aus dem Reid zog und in allen Sphären 
Einfluß geltend machte, in beiderlei Hinficht den Kaifern weitaus überlegen. Während die 
gen Staaten binfihtlih ihrer innern und Außern Organifation und Gonfolidation Fortſ— 
madten, war in Deutſchland Verwirrung in allen Verhältniſſen. Das Gefühl der Shi 
lichkeit, Unverträglichfeit und Unhaltbarkeit ver öffentlichen Zuſtände hatte feit Der zweiten 
de® 15. Jahrhunderts zu wiederholten und angeftrengten VBerfuchen geführt, dem Reich 
befjere Berfaffung zu geben. Die Reihöverfaffung aber hatte fi jchon zu weit von ih 
ſprünglichen Grundlagen entfernt; die Eleinen und fleinern Grundeigenthümer waren! 
unfrei geworben, theild, wie die freigebliebenen Ritter, gar nicht, die Fürſten, weltliche 
geiftliche,, zu ſtark beim Reich vertreten; das allein durch die Städte repräfentirte demofre 
Element wurde fammt dem Kaiſerthum vom ariftokratifchen, nad) der Alleinherrfchaft fire 
den der zum Nachtheil der Gentralgewalt ſchon längft zu felbftändig gemorvenen Fürſten ni 
gehalten; dad Bürgerthum, bie Ritter: und Bauernfchaften verflanden einander nicht; 
wenig Einverſtändniß war zwifchen den Ständen und dem Raifer, ver feine beſondern, oft! 
Mugen des Reichs zumwiderlaufenden Interefien hatte und verfolgte, Hauskriege mit Reichck 
ten führte. Jeder fuchte fih, da in den unflaren gewaltfanen Zuftänven eine leitente 
ſchützende Obergewalt fehlte, auf eigene Kauft zu behaupten oder eine erwünſchtere Stellu 
erringen. Diefe Miöverhältniffe wußte das Papſtthum nur zu wohl zu benugen; es wirkte 
Anftrengungen, der Anardie ein Ende zu machen, entgegen, und wefentlich an feinem 
gegenwirfen, feiner Stellung im Reid und zu deſſen Gewalten mar alles Bemühen geſchei 
im leßtern, das um Friedens und Rechts willen gegründet worden, an die Stelle ber 
meinen Fehde Friede und Recht zu fegen. Die einft vorherrſchende deutſche Nation lag mit 
ganzen Fülle von Kräften und trog all ihrem Freiheitäjinn im Joche Roms, verlor von Jahi 
Jahr nad) außen, vermochte ihre Grenzen nicht mehr zu fhügen. Nie waren fo viele Reichen 
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m; fie hatten nur dad Wenigfte von dem, mad fie gefollt, zu Stande gebracht; was halb 
lb zur Ausführung gefommen, ſtändiſches Regiment, Landfrieve, Neichögericht, war 
in Berfall gerathen. In demfelben Jahre, 1517, in welches man den Beginn der Re- 
ion ſetzt, verfammelte ſich das Reid abermals in Mainz, weil die Unordnungen ind Un: 
iche gefliegen waren. Als Luther feine Thefen anfhlug, war die Reihöverfammlung aus: 
ergegangen, ohne etwas Wirkfames zur Beendigung der Unordnungen gethan, ja ohne 
ien Beſchluß gefaßt zu haben, die Öffentlichen Verhältniſſe unſicher, zerrüttet, die Nation 
iedigt, der beftehenden Zuftände überdrüßig, in allgemeiner Gärung, das Reich rath: 
ilflos lafſend. 
er Ohnmacht von Kaiſer und Reich wie der in andern Ländern ſchon feſter begründeten 
ing und Königsmacht gegenüber behauptete das Papſtthum mit um ſo größerer Sicherheit 
ühnbeit ſeine Gewaltfülle, übertrieb es gelegentlich noch alle ſeine frühern Prätenſionen. 
äpſte, der Klerus waren weithin verachtet beim Volk, das den hierarchiſchen Druck, das 
ke Ausjaugungsfoflem empfand, ſich nicht mehr durchgängig durch dad, was Die Kirche 
figion ihm bot, befriedigt fühlte, von dem Unterſchied zwifchen dem echten und dem kirch⸗ 
hriſtenthum, von mancherlei geiftlichen Trug wenigftend eine Ahnung hatte; die welt: 
Fürſten und Obrigfeiten erkannten und empfanden die Schmälerung ihrer Rechte durch 
erarchie, fühlten fich durch dieſelbe überall gehemmt, behindert. Deſſenungeachtet waren 
mihenden Ipeen ben fortwährend mehr oder minder geachteten oder doch gefürchteten 
qhum, als ſolchem, noch immer günftig. Ihre Grundlage war das riftliche Lehrfoftem, 
vie es in feiner Monftrojität nur in den Zeiten der hierarchifchen ÜUbermacht feine Aus: 
u hatte erhalten fönnen, durch alle errungene Gewalt ver Hierarchie aufrecht erhalten, 
Angriffe und Zweifel forgfaltig beroadht wurde. Die freifinnige Partei, die zu Konftanz 
4 die Reform betrieb, hatte ſelbſt noch an jeiner Befeftigung und Fortbildung theilge: 
m, die Abweichenden als Keger verdammt; fo jehr war auch fie noch von dem Ipeenfreife 
Hern Jahrhunderte beherrſcht geweſen, aus welchem nur einzelne heraudzutreten magten, 
Im Nationen nur eine, von jenen beftinmit, theilweife heraustrat. Und nody immer, 
!Zahre nach dem Aufftand der Böhmen, arbeitete die kirchliche Wiſſenſchaft, die Schola: 
abläjjig an Befeſtigung und Ausbildung der kirchlichen Thedrie. Die Grundideen bed 
ithums, von denen fich diefelbe fo weit entfernt, die fie bis zur Unkennbarkeit entitellt 
er echte Lehrgehalt, waren der Volksmaſſe, ja felbft den Belehrten jo verdunkelt, fo weit 
Augen ober in ein ſolches Licht gerüdt, daß der Mapftab zu einer Prüfung fehlte, die 
nzen hätte gefährlich werben fünnen. Die kirchliche Lehre herrſchte um fo jiherer und 
den Gemüthern, weil das Volf zu gläubiger Annahme derſelben erzogen und nad Mög: 
n Denfunfreiheit und Unwiſſenheit erhalten wurde. Die Gewohnheit und Fähigkeit 
igen Denkens fing erft an jich zu verbreiten. 
: den Lehrſyſtem hing aber das ganze, in dad politijche, bürgerliche, Familien- und 
Sieben verſchlungene kirchliche Leben, die Sitte, ver Gultus, die Stellung und die Bor: 
8 Papftthums, des Priefterftundes, ver @ölibat, das Buß: und Beichtſoſtem dev Kirche, 
Her: und Ordensweſen, die kirchliche Wirfenfchaft, die Kunft und maß ji fonft an dies 
knüpfte, auf das genauefte zujanımen. Die Kitche Hielt bei ihrer Lehre, die anerkannte 
»i ver Kirche troß aller Miöftände verjelben feft. Man war von erften Bemwußtfein an 
|, Die Kirche zu ehren, man verbanfte ihr doch unleugbar manches, fie leiftete theils ver: 
theils in Wahrheit vieled für diejes, verhieg no mehr für jened Leben, fie befaß die 
u binden und zu löfen,, fie war den Gegnern, ja den Bezweiflern ihrer Macht und Aus: 
eine furchtbare Rächerin, gab den Armen Brot, befriedigte hier den Ehrgeiz, dort die 
eder Habfuht. Man Eonnte jie an feiner Seite, konnte nirgends ihre Entartung an: 
obne niit ihrer ganzen Macht, mit allen beftehenven Gewalten zufammenzutreffen, ohne 
ampf auf Leben und Tod zu wagen, alle weltliche und geiftliche Ordnungen in Frage zu 
Sie war bie erfie nothwendige Vorausſetzung des ganzen Dafeind, aller Berhältniffe 

rftellungen; man fonnte ſich jened nicht ohne jie, fie felbft nicht ohne das Papſtthum, 
tittelpunft, denken. 
deshalb konnte das Papftthum aber auch nicht durch Die weltlichen Häupter befiegt 

Ihnen fland zunädft nur die materielle, gegen die herrſchenden Ideen ohnmächtige 
zu Gebote. Eie fonnten nit daran denfen, diefelben in ihrem Mittelpunkt, dem firch- 
ehrſyſtem, anzugreifen. Wo jie ih fonft von ihnen zum Angriff auf das Papſtthum 
en, batten fie immer noch die Aufregung der Menge zu fürchten. Sie konnten zum höch⸗ 
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flen daran denken, eine Reform zu bewirken ober der drückendſten Übergriffe fich zu er 
durch Erhebung der Goncilien über das Papftthum, durch gleiche Theilung der Gewalt zw 
der Kirche und dem Staat, mit Einen Wort, durch Verfaflungdveränderungen, die das I 
nicht trafen, aus welchem das libel feine Wucherfräfte ſog. Meifthin jedoch wurden fie 
von der dem beftehenven kirchlichen Weſen in angegebener Weife günftigen Meinung behe 
waren fie felbft Srömniler, Priefterfnechte, Fanatiker, lieben als ſolche oder des Vortheit 
ber, den jie in der Verbindung mit dem Papfttbum fanden, auch jegt noch großentheilß, ı 
die Jahrhunderte daher in noch größerm Maße ver Kal geweien, dem Papftthunı oft in 

ſelben Moment, in welchem fie alle Kräfte aufboten, daflelbe von andern Seiten ber anzugı 
ihren und ihrer Macht :Beiftand bei deſſen Bemühungen, die Fortſchritte der Intelligenz 
denen der Sieg allein abhing, bier gänzlich zu hemmen, dort auf gewiſſe Kreife zu beſchr 
So hatten ſich Kaifer Sigismund und Die Deutfche Nation zur Zeit de lebendigften Refon 
bens gebrauchen laſſen; noch Maximilian zeigte Neigung, dem Papſt zum Nieverhalten 
ftarfenden öffentlihen Meinung Beiſtand zu leiften, ihm helfen zu mwollen, in u 
Luther's die Bewegung zu erbrüden, welche Befreiung von ven Banden verhieß, ge 
Drud er ſammt dem Reich fo eifrig gefampft, und vom Reichstag zu Worms an halfen deri 
und ein bebeutenber Theil der Fürften ver Gurie bei vem Bemühen ver Befeiligung des 
ſchen Einflufles, indem fie Partei für diefelbe nahmen, Luther und deſſen Sache ächteter 
Acht zu vollziehen trachteten, Berfolgungen über die Freunde der Geiftesfreiheit verhängte 
Mandat nah dem andern wiber die Schreibfreiheit, dad wirfjamfte Mittel der Aufklärung 
gehen ließen. \ 

Das Papſtthum Eonnte nur durch den Abfall der Meinung geflürzt werben, wie et 
diefelbe zur Herrſchaft gelangt war, und jet hatten jih die Nationen durch den Umſchu 
den äußern Berhältniffen wie in der ganzen neuen Bildung dem Punkt jehr bedenklich 
von welchem aus fie die Kirche nothwendig in einem andern Licht anfeben, bei welchem a 
ſie die altgermohnten Vorftellungen aufgeben, den ganzen ihnen gejpielten Betrug, den tie 
zelten Wahn, ver fie fort und fort geblendet, niedergedrückt, gegen fich felbft bewaffnet, 
ihnen verbunfelte und verfälfchte hriftliche Wahrheit, die ihnen entzogenen Menfchen- 
meinderechte zurückfordern, entrüftet fich gegen die Lüge, Erpreffung und Ujurpation 
mußten. 

Hier lag die große Gefahr für das Papſtthum, das ſich ihr gegenüber in einer jehr 
thümlichen Lage befand. Es mar emporgefommen großentheild im Bunde mit der B 
heit, als Schügerin derſelben, der es jegt hinderlich geworden, die ihn gefährlicher mar 
Fürſtenmacht, deren Zunehmen ihm jedoch gleichfalls Beforgniffe einflöpte. Seine Ma 
auf der kirchlichen Demoralifation, während es nad) der Idee die Frömmigkeit und Si 
zu pflegen, in hoͤchſter Inſtanz zu repräfentiren hatte, die e8 aber fürdten mußte, wie 
der That der Zorn des in ſchwerer Verlegung lebendig erwachenden fronımen und jittli 
fühls eind der weſentlichſten Slemente ver Oppofition und Auflehnung war derſelben bi 
und flärkften Kräfte gab. Wie e8 vie Kicche für ihren Beruf erklärt, die Welt zu e 
wie fie dadurch, daß fie Licht gebracht, bie Hochachtung und Dankbarkeit ver Nationen 
hatte, und wie die Hierarchie der mittlern Jahrhunderte großentheild dadurch zur wel 
fhenden Macht geworben, daß ſie an der Spige der Intelligenz geſtanden, konnte jie 
in ihrer Herrfchaft nicht wohl erhalten, ohne auf der Höhe der Zeitbildung zu bleiben, fi 
rend die allgemeine Bildung, die Wiſſenſchaft zu pflegen, ven Fortſchritt zu fürbern. Ju 
aber lag zugleich ihre höchſte Gefahr, weil fie ſich eigennügig belohnt gemacht, einen 
bewahren, Abirrungen von der hriftlichen Wahrheit, Entftelungen, Blendwerke zu hüten 
die das Licht fheuen mußten. Den Päpſten däuchte jedoch die ihrem Anfehen und ihrer 
fülle von diefer Seite drohende Gefahr menigftend nicht fo groß oder nahe, daß fie ji 
gefehen hätten, ihr durch Beſchränkung und Beflerung zu begegnen. Sie verliehen ih 
dere Mittel, nicht ohne allen Grund. In der That lag jene Gefahr fowie die Hoffnung 
Wohlgefinnten, die von ber zunehmenden Verbreitung des Lichts, dem Aufblühen der ZI 
haften das Heil erwarteten, in ungewiffer Berne. Bei hoher Blüte der Wiſſenſchaft. 
tender Gelehrſamkeit, großer Bildung und Aufklärung fünnen, nad) dem Zeugniß ber 
alter und neuerer Zeit, ver Geſchichte gerade der Hierarchie und ihrer Kämpfe mit der Reft 
tion, ſehr verdorbene Zuftände, kann Despotismus in hohem Maß beiteben, zumal wa 
ſelbſt ein aufgellärter ift. Die Herbeiführung von würdigen und freien, vernunft: und 
gemäßen Zuſtänden erfordert weſentlich die Wirkſamkeit noch anderer, mit mannichfacher 
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lebhaſter wiſſenſchaftlicher Regſamkeit an ſich noch keineswegs gegebener Bactoren: 
inglichkeit, die edle Leidenſchaft für Ideen, ideale Intereſſen und Güter, ſittliche Kraft, 
es Willens. Verdorbene öffentliche Zuſtände aber und despotiſches Regiment demo⸗ 
wirken dem allen entgegen, und bedeutende Mittel ſtehen ihnen dabei zur Verfügung. 
Macht der Gewohnheit und ver Traͤgheit ſteht ihnen machtvoll zur Seite. Es kommt 
3 Unzuverbürgende, ob jemand das Wort finde, ven Zauber zu brechen, der in den die 
tigen Mafjen mit vamonijch blendender Gewalt bebherrfchenden, das Beſtehende halten⸗ 
liegt. Es dauert lange, ehe ſich Nationen, die ſich unter ein geiſtliches oder weltliches 
em ließen, nad) denn Wunſch zu den Entſchluß erheben, frei fein zu wollen. Und wenn 
btig ift, daß der freie Menjchengeift fich nicht für immer in Sefleln ichlagen, die Wahr: 
cht für immer verhüllen läßt, dag ed mit großer Schwierigkeit verbunden ift, das Fort⸗ 
ınd den endlichen Sieg einmal gemonnener Bildung und Willenichaft zu hindern, To 
8 doch als ein eitler Troft Ubergutmüthiger, ald eine Art Aberglaube oder als ein 
ug der zahlreichen Erleuchteten und Kreifinnigen, die aus Trägheit, Willensſchwäche, 
t und Furcht nichts thun noch wagen mögen, wenn man jene Wahrheit zu allgemein 
ihre nothwendigen Cinſchränkungen vergißt. Gin befeitigter fluger und mächtiger 
nus kann ganze und tüchtige Nationen Jahrhunderte in ver Nacht geiftiger Finſterniß 
in Stumpfheit und Barbarei zurüdwerfen, Aufklärung und Wiſſenſchaft in ihrem 
en und Aufblühen hemmen, vertilgen, edle, intelligente, geifteöregfame Völker ent- 
verdummen, für feine Zwecke und wider einft erfannte Wahrheit fanatifiren. Warum 
nicht der durch die Reformation noch nicht erſchütterten hierarchiſchen Macht um fo 
ıgen können, da es der durch le erjchütterten jelbft bei einen Theil der deutſchen Na= 
adten und Gebieten gelang, die nach ihrer geiftigen Bildung nicht zurückſtanden, für 
nation jich gleihfall8 eifrig erklärt und ſie entichlojien bei jich eingeführt Hatten? Die 
terberbniß that der Frömmigkeit fehr bedeutenden Eintrag, die zunehmende Bildung 
nicht wenigen Willenden die Richtung auf Skepticismus, Gleichgültigkeit gegen vie 
vollfonmene Irreligiojität, und diejer zu verfallen war zumal dad Volk in Gefahr, 
die allgemeinen Ergebniſſe der Wiſſenſchaft in jih aufnahm, deren Gründe es doch 

fen vermodte. Weil die Erfenntniß der religidfen Wahrheit und ihre Belebung in 
:bern gehemmt und daß religiöfe Bedürfniß nit wahrhaft befriedigt, die Entftellung 
isbräuchliche aber doch von der andern Seite unaufbörlich bloßgeftellt, gerügt, ver: 
-de, fo mußte ſich, je nachdem fich das religidfe Bedürfniß lebendig regte oder der Ver⸗ 
3 war, fanatiſche Schwärmerei ober ein alle verneinender Geiſt erzeugen, woher ber 
gion, d. h. der vornehmften und weſentlichſten Grundlage aud der bürgerlichen Frei⸗ 
ınd Freiheit, der Untergang drohte, Feine jiegreiche Erhebung gegen das Geiſtes joch 
!onnte, Weil ihr belebende Ideen, ſchafſende Benanfen fehlten, war die negirende 
der Brönmigkeit, dem Chriftenthum und damit jeder wahren Smancipation gefähr: 
em Papſtthum. 
ver PBapft, der zur Zeit des Ausbruchs der Reiormation regierte, begünftigte Wiſſen⸗ 
Aufflärung, wirkte ihr aber zugleich entgegen, fofern und wo fie eine der Hierarchie 
»Hende Richtung nahm oder das derjelben ungefährlich erfcheinende Maß zu überſchrei⸗ 
. Und in den Map, als die Beffern auf das Aufblühen der Wiſſenſchaft und die ver: 
ildungsmittel Hoffnungen bauten, wurbe jene Gegenwirkung verftärft und trübten 
usjichten. So erließ Xeo X., der geprieiene Freund und Förderer der Wiflenfchaften, 
ıjurverorbnungen, jobald von ben Bücherdruck Gefahr zu drohen jhien. Alexan⸗ 
d Leo X. bevienten jich nicht bloß, gleih ihren Vorgängern, der Inquilition ald Ges 

wider die emporfommende Geifleöfreiheit, fondern erneuerten die Befugnijje derjel- 
n jie allgemein zu machen, fie in Deutſchland zu der entjeglihen Macht zu erheben, die 
nien erlangt hatte. Wo inmer die geiftigen Beitrebungen die jeitend der Hierardie 

ven oder gebilligten Bahnen verließen , beeiferte ji dad Papſtthum, fie zurückzudrän⸗ 

zu erdrüden. Im ſchlimmſten Ball blieb ihm das Mittel, ſich wider die erſtarkende 

bie zunehmende Cinſicht und Bildung auf Koften des Fortſchritts und der Freiheit 

mit dem Fürſtenthum noch enger zu verbünden, was aud in ber That geihah, fo: 

bfall per Völker in ver Reformation feinen Anfang nahm und, wenn die legtere nicht 

g geweſen wäre, zu einer Deöpotie geführt haben würde, mie jle die mittlern Jahr: 
icht geiehen. Bon dem verbündeten Papſt- und Fürſtenthum drohte der Bolfs- und 

beit, die jich in ihrem vorhandenen Map eben durch Die Begenjäge beiber erhalten, bie 
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äußerfte Gefahr. Die Zerrüttung des Reiche bot dem Belingen jener Plane obenein q 
fihten,, ob auch vorauszuſehen war, daß der Verſuch ihrer Ausführung bei vem noch 
waltig jih regenden Freiheitsſinn der zum Gefühl ihrer Würde, zum Ringen nad S 
keit noch einmal erwachten beutichen Nation gewaltigen Widerſtand erfahren hat 
In jedem Fall war ein verwüftender, in der That auch ſchon in der erften Zeit ver Rı 
und außer Zuſammenhang mit ihr beginnender europaifher Kampf, waren in 9 
namentlich Kriege und Kriegsgreuel, Einmiſchung ausmwärtiger Mächte, Verbünbnij 
ſelben, Fortgejegte Trennung und Zwiefpalt zu erwarten, und gelangte bie Öflerreidhi 
zur Alleinherrſchaft, fo mußte dieſe, abgejehen von ihrer natürlichen Tendenz, um jc 
deöpotifche werben, eine um jo heftigere Reaction gegen die Geiftes- und Bölferfreit 
ten laſſen, weil ver Widerſtand aus der legtern bie flärfiten Kräfte gezogen, weil ve 
während Gefahr gedroht haben würbe, bis ihre letzten Regungen vertilgt waren. € 
drobender Ausficht eine ſchwere Gefährdung, wo nit Zerftörung der Voͤllerwoh 
Keime alled Beflern, der aufblühenden Wiffenfchaft, des neuerwachten Wahrheits- 
heitsſinns, des bisherigen Gulturgewinnd und der Eoftbarften Hoffnungen, Befeftigun 
fälſchten entarteten Chriſtenthums in ber Geftalt des damaligen, obenein zur Hen 
feiner ſchlechteſften Seiten und Eigenthünlichfeiten aufgeforberten Papſtthums (dad 
niit weltlid) = ve8potifcher Macht ein ganz andered war und fein mußte, als e8 im K 
derfelben und im Bunde mit den Nationen geweien), und ſomit nicht blos die Kor 
exclufiven verborbenen lateinifchen Kirchenthums, fondern eine fortſchreitende, una 
die Verweltlihung, die Srivolität, den Iinglauben und Fanatismus erhöhende Ber 
der religidfen Ivee. Und eben jet war in der Entdeckung einer neuen Welt die Aui 
net, dad das Chriſtenthum fi) wieder verbreite. Bing fie aber in Erfüllung, währen! 
lihen Nationen nur die Miögeftalt geben fonnten, fo geſchah es zur Unehre des Chr 
und zum Fluch der Menfchheit. Eben jegt drang ber Iölam fiegreich gegen Deutichla 
zen vor, und bie öffentlichen Zuftände traren unt die Zeit des Beginnd der Reformal 
leivlih, dag von manchen die Türken herbeigewünſcht wurden; fo war das religiö| 
nicht mehr ſtark genug, um die Chriſtenheit zur Abwehr zu vereinigen. Die Einfal 
manen und dad Umfichgreifen ver öfterreihifhen Macht trafen zufammen. Gefahr 
allen der deutſchen Nation aus den erftern wie aus dem leßtern; fie fiel der ande 
wenn fie die eine abmenbete. Die Reformation erwärmite daß deutſche und hriftliche B 
nicht durch fie das patriotifche, freiheitliche und religiöfe Interefle in eine jo lebhajte 
gekommen, hätte dad uneinige Deutichland nicht erliegen müffen? Lind wäre es erſt i 
gewejen, welche europäiiche Nation hätte dann noch wiberftehen können? 

Abernald waren es die Deutjchen, die einft vie Roͤmerherrſchaft gebrochen, ſodann 
dung des Papſtthums zu einem chriftlichen Kbalifat verhindert und die größte Laſt bei 
Ihen Kämpfe getragen, die nun ihre und die europäifche Freiheit, Gultur und Ch 
retteten. Sie hatten das bierardhiiche Joch am geduldigften getragen, am meiiten di 
litten, unrühmlich ji) gängeln und mishandeln lajfen, traten jeßt aber nicht blos am 
fondern auch in folder Weife auf, daß der Krieg nicht zu einem wilden, die ganze 3 
allen religiöien Glauben, Die ganze gefellfhaftlihe Ordnung vernichtenden Aufruhr 
6108 zerftört, fondern auch gebeſſert, georonet , auferbaut wurde. Sie erhoben ji u 
ſten der in ihrer Mitte ertönenden Freiheitsrufe für die geiftigfte, lauterſte und kla 
ihrer Mitte emporfommenden oppofitionellen Richtungen. Der beveutfame gefabrlid 
traf mit einem vemfelben gewachſenen, durch und durch deutſchen Mann zufanımen, 
die zum Aufftande reife Nation einen Führer fand, wie jie ihn bedurfte, und den fie zr 
den fie zum Angriff und Kampf zu folgen verfländig und muthig, kräftig, grof! 
fromm genug war. Mag zugeflanden fein, daß in der Chriftenheit trog der entarte 
Lehre und Priefterfchaft, viel weniger durch ihr Verdienſt, mehr Erleuchtung, Zı 
und Geifteöfreiheit vorhanden, daß die Hierarchie nicht fo verberbli,, ihre Obergew 
bart und drückend war, als vielfach einjeitig angegeben wird, ſodaß eine bis zur Ohn 
perirte Gefinnung und zahme Kreifinnigfeit die beſtehenden Zuſtände noch nicht ſchlech 
träglich gefunden haben würde, deſto mehr Ehre für das treffliche Gefchlecht jener 3 
fih gegen die Berberbniß und Unterdrückung auch ſchon, ehe viefelbe alles und jedes 
ſchritt, erhob. 

Da jeber friedlichen Beſſerung durch gefegliche Organe von Rom aug fortwähren 
gewirkt wurde, die Verbreitung ber neuen Ideen, der Fortſchritt der Bildung 
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‚ aber doch nicht gänzlich gehindert wurbe, da die Glemente ber Oppojition in Aufregung 
. fo mußte es fpäter bei einen Ereigniß oder einer Bewegung einmal wieder zu einem 
ud Eonımen. Es war eine Bewegung in ber deutſchen Wiffenfchaft, von welcher ver leg: 
ögehen jollte; die Tenvenzen und Entwidelungen ver beutichen Literatur zu Anfang des 
ihrhunderts follten welthiftorifche Bedeutung gewinnen, die Anfänge dazu werben, daß 
utſchen ſich noch einmal an die Spige der Nationen und des fi erhebenden Weltkanıpfes 

ei der Beſchaffenheit und Bedeutung des römischen Lehrſyſtems Ing nicht weniger als alles 
die tiefe verborgene Grundlage deſſelben, die lautere enangeliiche Wahrheit wieder ans 

iſchaffen; vor allen die deutſchen Gelehrten arbeiteten unermüdlich daran; ihr Eifer und 
:barrlichkeit löften die Aufgabe. Doch war es nicht Die Theologie allein, die dad Ziel an⸗ 
Die Ahnung jener Wahrheit, das Streben, fie zu entdeden, durchdrang die ganze Kite: 

ja die Nation überhaupt. Die oppojitionelle Gejinnung herrjchte bei der weitaus größern 
sit wenigftend ver Gebildeten in allen Ländern. Vornehmlich vem Umflande, daß er an 
pige fland, verdankte ein Erasmus feinen europäifhen Ruf. In Berlauf des Reuchlin'⸗ 
treites zeigte ed jih, daß bereits eine Fräftige, von den neuen freijinnigen, gegen bie hier: 
Weltanſicht anftrebende Ideen durchdrungene öffentlihe Meinung vorhanden war, die 
haftigkeit Partei gegen ven firengen Katholicismus und die Inquijition der Dominicaner 
Das theologifche Syſtem der legtern hatte niemals die Oppofition des mit den Wider- 
des Paſtthums feit Occam verbündeten Nominalismus, von welhem Luther und Me: 
n audgingen, zu gänzliden Schweigen zu bringen vermodt. Während die Humtaniften 
Reife gegen die römijche Barbarei anfämpften, nahmen vie philojophifch = theologischen 
| Die Richtung des Widerftanded gegen dad dominicaniſche Syften mit Ernſt und Eifer 
uf. Einzelne mendeten ji den firengern auguftinifhen Lehren zu, begannen, von ihnen 
nd, die Urſprünglichkeit, Die Reinheit der herrſchenden Kirchenlehre bald im einen, bald 
rn Punkt zu bezweifeln, zu beftreiten. Die Muftif, der Scholaftif alte Gegnerin, ver- 
ie Oppoſition des Auguſtinismus, indem fie ähnliche Ideen in noch größern Kreifen ver: 
Man ging inner mehr auf die Grundlehren zurüd, faßte ſchon den Sag auf, daß die 

einzige, über Bapft und Kirche erhabene Glaubensregel fei. Unter ven Univeriitäten, 
Zeit den höchſten Tribunalen wiſſenſchaftlicher Entiheidung, ven Bollwerken der zunft: 
Gelehrſamkeit, ver excluſiven Kirchenlehre, kam raſch die neue wittenberger empor, au 
von Anfang die freilinnige oppojitionelle Theologie einen fetten Sig und Anhalt erhielt, 
Ariftoteled und den Scholaftifern zum Auguftinus und der Heiligen Schrift ſich wendete 
t Berwerfung aller Werkheiligkeit die Lehre von dem alleinigen Heil der Menfchen 
n Glauben an Ghriflum zum belebenden Mittelpunft erhob. 
e ablaßfrämerifche Unfug des Jahres 1517 führte auf jene kirchlichen Theorien zurüd, 
ı den Gegenftand der Oppofition der ganzen wittenberger Univerjität ausmachten, und 
: Mitte der theologiſchen Überzeugungen der legtern ging Luther's Angriff aus, womit 
auıpf gegen die ganze Verunftaltung der urfprünglidhen evangelifchen Xehre durch das 
nde Lehrſyſtem begann, der feine unermeßliche Bedeutung, feinen welthiſtoriſchen Aus: 
kam, ber Reformation ihren Charakter dadurch gab, daß er von Anfang die Richtung 
Grund alles Übels nahm, die verwundbarfte geheime Stelle traf, an welder das hier: 
» Gebäube allein zum Sturz gebracht werden fonnte, und von ihr aus wieder gegen alle 
n Irrlehren und Misbräuche in tiefmotivirten Angriffen ih wendete; dadurch, daB 
fähig war, ben auf allen Seiten jih regenden oppofitionellen Tendenzen ihren Ausdruck 
ı, von feinem Standpunft aus den ganzen Ideenkreis der Zeit zu durchbrechen, für das 

‚ bad die Schrift die hoͤchſte Glaubensregel jet, und für jeine Auffaffung der Hrifllichen 
cit zu begeiftern und den Widerſtand darin zu vereinigen; dadurch endlich, daß bie deut⸗ 
tion feine Sache zu der ihrigen machte, ftatt theilnahmlos, träg oder feig zuzufchauen, es 
en, daß die geiſtliche Macht in ihm die Geiſtesfreiheit, die Nationalunabhängigkeit und 
urch Hülfe der weltlichen unterdrückte, die ſich dazu trotz der Abneigung des Kurfürſten 
ichſen hergegeben haben würde, wenn nicht eben das Volk und deſſen Stimmung ihrer 
ucht und Verblendung entgegengetreten, mit dem Beiſpiel des Muthes ihr vorangegan⸗ 
se. Als der Theſenſtreit eine gefahrvolle Wendung für Luther nahm, als ſich dieſer in 
und in ver Gefahr zu der Überzeugung erhob, die Sache Ehrifti, ver wahren Kirche, ver 
t und bed Vaterlandes wider den Antichrift, ein durch und durch verborbenes Kirchen: 

16-8erifon. XII. 24 
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wefen, eine die roͤmiſche Ehriftenheit und Deutſchland beknechtende Tyrannei zu fü 
dieſelbe Überzeugung nach und nad} die Gemüther fo gewaltig und in fo weiten Kre 
geiftiger Aufregung fo ſchwer zugänglicdye deutfche Nation in die heitigfte Beweg 
ihre Ruhe, Bedächtigkeit und Dulpfamkeit fich umwandelte in Entrüftung, Gifer 
Beuerköpfe, wie Hutten, waren mit nicht vergeblicher, in der empfänglichen Zeit beg 
findender demoſtheniſcher Beredſamkeit vorangegangen. Er hatte, wie er von fid 
ald der Ungeduldigſte den Kampf (im Streit ver Bettelmönde und Humaniften) 
die Deutfchen aufgerufen, ſich endlich einmal freizumachen; er entwarf Plane, zu 
zu greifen, bot mit andern Rittern den Schug ihrer Schwerter und Burgen an, « 
lihen Maßregeln gegen Luther die Empörung zum Ausbruch gebracht Hatten, wäh 
uͤberbedächtigen und Furchtſamen ein Erasmus vor dem Kriege gegen die Nomani 
ein ſäuberliches Verfahren, wie e8 ſtets vergeblich gewefen war und auch diesmal 
würde, begehrte und ald NRepräfentant der alles von den kirchlichen Obern und den 
der Wiffenfhaft und Aufklärung Hoffenden mindeftens ſpäterhin nit wenig bein 
fäuberliche, allein zum Ziel zu führen geeignete in Miscredit zu bringen. 

Bei der Theilnahme, welche Luther fand, ver Stimmung, die ſich deutlich genug 
{hen Nation kundthat, ver Abneigung Friedrich's von Sachen, des Reichsverweſer 
milian's Tod, fih zum Werkzeug der Gewalt gegen ven Bedrohten herzugeben, Geı 
gegen ihn zuzulaſſen, war es ein um fo größerer Midgriff Bapft Leo's X., dad M 
Unhaltbare und die Schamlofen und Schlechten, Die ed vertheidigten, In Schuß zu nı 
durch ein entgegengejeßted Verfahren hätte ver Streit beigelegt werden können. 
jedoch weder die Kraft und ven Zuftand der Meinung in Deutfchland noch Luther, 
nit die Bedeutung des Handel, hielt das Ganze für eind der Mönchögezänfe, wie T 
vorfamen und freilich auch eine weit ſchwächere und fehlechtere Macht und Sache al 
maligen Kirche nicht hätten gefährden fünnen; er hatte feinen Sinn für die der 
zun Grunde liegende hriftliche Idee, in welcher Zuther lebte, für Zurüdführung d 
jene von ihrer Bermeltlihung und Misgeftalt. Es Iag in jeinen Verhältniffen ı 
punkten, In Luther's Gefinnungd- und Glaubenskraft, daß feine Strenge: und 
ſcheitern mußten, und daß er, fobald es ihm nicht mehr nothwendig däuchte, den fäd 
fürften zu fehonen, den Mönd bannte, daß diefer ihm offen abjagte und nunmehr n 
rechtigfeit begehrte, fondern weiter an die Nation und deren Häupter mit der Kor 
fo durchgreifenden Reform fich wendete, daß nie ein Papſt feine Zuſtimmung dazu g 
würde, es ſchwerlich gekonnt hätte, felbft wenn er gewollt. Allein e8 war dahin gel 
eine gemäßigte Reform, wie das Papftthum jie Hätte bemilligen mögen, außer Fra 
eine rabicale genügte, möglich erſchien, demnach geforvert, verfudt werden muß 
voller Empörung begriffene, jedoch, von einzelnen Ausbrüchen abgefehen, ruhige ge 
tung behauptende Volk wollte fie. Zunächſt kam e8 nur daraufan, ob die Reich 
die Volksideen eingehen, ihre fo oft ergriffenen Emancipationsverſuche erneuern, 
oder die Gelegenheit verfäumen , das Urtheil Noms vollftreden, ven Vapſte helfen 
firhlihen Misbräuche, den päpftliden Einfluß, worüber fie oft bittere Klage erhob 
zu befeftigen. Allein ed waren die Kirche in ihrer dermaligen Geftalt mit vem Sta: 
lihen Fürftenfchaften und Prälaturen mit dem die Öffentlichen Verhältniffe beherrii 
dalmefen gar zu eng verwachſen; daß leßtere wäre tief erfchüttert, eine allgemeine 
tion hätte eingeleitet, mit ver kirchlichen die bisher mislungene, von neuem anzugı 
tifche Reform verbunden werben müflen, wenn das Reich auf die von Luther angerı 
nal gewordenen Ipeen hätte eingehen wollen. Mochte nun auch die eine Neform ' 
die andere fein, die unter ven Ständen herrſchende Meinung und Belinnung war 
vorbereitet, fo raſche energiiche Entjchlüffe zu faffen. Der größere Theil derſelben 
der Weltanficht dev mittlern Jahrhunderte; nur wenige unter ihnen erfannten di 
ded Moments, waren ergriffen wie dad Volk von dem, was dieſes befeuerte. Ti 
feiten ſchreckten, man Hätte fi) ganz auf das Volk und deſſen Stimmen ftügen, das ı 
politifche Gebäude auf Herftellung der gemeinen Freiheit gründen müſſen; dies wäre 
Grundbedingung, nimmermehr aber nach dem Sinn der zur Territorialhoheit emp 
Fürften, der Feudalherren, am allerwenigften der geifllihen gemeien. So ſchie 
fland es mit dem öffentlichen Wefen, daß nicht viel an der Wahl des franzöſiſchen 
Oberhaupt der Nation gefehlt hätte, daß Fein Fürft von rein deutichem Blut und S 
Kaijer gewählt werben fonnte, daß die Berhältniffe zur Wahl eines Königs nöth 
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Bpolitif nothwendig fogar von theilmeife reichögefährlichen Geſichtspunkten ausgehen 
arl V. verſtand Die Bewegung in Deutfchland nit. Der päpftliche Legat beſtürmte 
: Stände ; auch fremde Kürften, die Könige von England und Portugal, mifchten fi 
jehrten Unterdrückung der lutheriſchen Kegerei. Die Repräfentanten des Reichs ver- 
fi in Worms, konnten fich jedoch über die große Nationalangelegenheit nicht einigen; 
tige politifche Rückfichten kam das dem Volkswillen widerſprechende, ſelbſt nach feiner 
Bültigkeit dem Zweifel unterworfene Wormfer Cdict zu Stande, und der kirchliche 
de nicht hergeſtellt, pad Reich blieb dem gefährlichen Einfluß der Curie preißgegeben, 
he Meinung unverſöhnt, die Nation in einer Aufregung, die unabfehbare Berwides 
ı Kämpfe verfündete. Zwar ertönten auch jegt wie biöher auf jebem Reichstag laute 
r das kirchliche Unweſen, e8 geichah jedoch nichts, ihnen Nachdruck zu geben, und ber 
yundete fi) mit vem Papft gegen die Neuerung. Hutten hatte an Luther gefihrieben: 
rk wird nicht untergehen, es ift aus Bott, meins wirb untergehen“, und bamit richtig 
der beiderfeitigen Richtungen gewürdigt; der von ihm repräfentirten, nach welcher 
egung zunächſt als ein Kampf für die deutſche Freiheit aufgefaßt, und ber von Luther 
„ weldye von ver religiöfen Tendenz beherricht wurde, in bie fih das Volk mit ganzer 
ngemorfen, in ver es ſich mehr und mehr befefligte, und won welcher es jich keineswegs 
3 dadurch abwendig machen ließ, daß die Häupter Beichlüffe gefaßt, welche feiner vor⸗ 
n Stimmung zumwiderliefen, die ſich vielmehr dadurch geltend machte, daß fle Die allge⸗ 
ſtreckung des Wormfer Epictd verhindern Half, zu deſſen Ausführung e8 nur in einis 
n deutichen Bebieten fam. Die Stände waren doch zum Theil der Sache Luther's ges 
meiften Abgeneigten hielt Furcht vor Unruhen zurück; die Reformation auf eigene 
ı ihren Anfang , foweit jih der Volkswille geltend zu machen vermochte. 
flürmifchen Auftritten, zu welden es mährend Luther’8 Verborgenheit auf ber Wart⸗ 
ttenberg bei Umgeftaltung der kirchlichen Orpnungen nad) den neuen Ipeen kam, trat 
n nicht beachtete urfprüngliche Verſchiedenheit der Principien und Geiſtesrichtungen 
aſten Repräjentanten der Reformation hervor, welche von biefer Zeit an den wichtig: 
3 auf den Gang der, faft gleichzeitig auch auf einem andern Punkt begonnenen , Re: 
üben jollte. Der Ablapunfug hatte in ber Schweiz einen aͤhnlichen Wiperfland ge: 
n Sadjfen. Im Jahre 1518 war der hochherzige Ulrich Zwingli wider benjelben 

Zugleich frei, hriftlich und patriotifch gefinnt wie Auther, doch fo, daß bie politi⸗ 
ig ihn mehr in Anſpruch nahm, ein würdiger Mitftreiter veffelben, Hatte er längft 
me wider die Misbräuche im kirchlichen und eidgendffifchen Wehen erhoben. Unab⸗ 
der frühern mächtigern Iutherifchen Bewegung, och angeregt und befeftigt durch fie, 

c fie fortan in der Schweiz und weit hinaus über deren Örenzen. Schon 1520 feßte 
daß der Große Rath in Zürich ein Gebot erließ, daß alle Prediger im Ganton fi 
te Evangelien und an die Schriften der Apoftel halten und von Menſchenſatzungen 
„üten. Im Jahre 1523 war in Zürich die Reformation in vollem Gange, und war 
Princip Zwingli's, der ih vom ganzen Katholicismus mit Leichtigkeit loßriß, daß 
Rirchenmeien, Lehre und Einrichtung, unbebingt, ſodaß alles abzuſchaffen fei, was 
ũcklichen Schriftbeweis für fih habe, auf die Sagungen der Heiligen Schrift zurück⸗ 
rden müfle, die er nach den objectiven Regeln einer unbefangenen Tpradhlic = hiſtori⸗ 
auslegte, und in welcher er ſich vorzugsweiſe an das hielt, was einer verflänbigen 
agt und zur fittlihen Beſſerung dient. Luther dagegen galt es ald Regel, ſich an ben 
Verſtand des Grundtextes zu halten, deſſen er fi) von Anfang ale ſchützenden Schil⸗ 
probter jiegreicher Waffe bedient; er ging von einem fubjectiven Blaubendprincip 
igte fi in demſelben durch jein Schriftftubium, verftand die Schrift nur, wie fie ihm 
igenthümlich dogmatiſchen Anſchauung erſchien, hatte flet8 diefe im Sinn, wenn er 
die Schrift für den alleinigen Glaubensgrund erklärte; er wollte von den kirchlichen 
gen und Gebräuchen alles beibehalten, was nicht ausdrücklich ber Schrift zuwider fei, 
orifchen apoftolifch = Eatholifchen Kirche ftehen bleiben, jie nur reinigen von den Ber: 
en ber fpätern Jahrhunderte, ihre Lehre, Einrichtungen, Gebrdͤuche nur außer Wider: 
der Schrift fegen; endlich aber ſollte nady feinem Sinn jede Anderung „aus dem 

fommen, nur ber vollfommen freien Überzeugung nachfolgen ald deren nothwen⸗ 
„weshalb er alle feine Korderungen auch wol auf die ber Freiheit ver Lehre reducirte. 
mirten Princip des unbeningten Gehorfame gegen Gottes Wort hing Kariflabt an 
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und ſtürmte in Wittenberg ohne Rückſicht auf dad Hiſtoriſche, Die Verhältniſſe, ohne zu ft 
ob die Anjichten bereitö zu jo weitgreifenden Neuerungen weit genug vorgejchritten wären 
machte jenes Princip noch radicaler geltend, weil er nad; ver andern Seite ſogleich audy ba 
reformirte noch überbietende, zugleich ſich erhebende wiebertäuferiiche in ſich aufnahm, al 
Zwickau ber bibliſch- muftiide Schwärmer in Wittenberg erſchienen, die nit blos das ı 
mirte Princip der völligen buchſtäblichen Schriftmäpigfeit und ber rüdfichtölojen Verwe 
alles Unbibliihen, alles blos Kirchlidden, zu ihrem ausgeſprochenen Princip gemacht , ſo 
dabei jeder andern menſchlichen Autorität gegenüber fi auf Dad Zeugniß des in ihnen mol 
den Geiſtes und der durch fie redenden Weiſſagung berieien. 

Bon der Anwendung bed reformirten Brincips, wenigſtens in deutſchen Landen, m 
geiftliden und weltlichen Obrigkeiten der Neuerung feinbfelig, hier und da hoͤchſtens du 
gegenüberflanden, ſchien allgemeine Verwirrung, Aufhebung aller Ordnung, wo nidt 3 
rung zu drohen; fon Luther's Reformideen waren trog ihreß conjervativen Elementi 
Reich weitaus zu rabical geweſen; die Anwendung bes fubjectiven Princips der Berufum 
den Geiſt gefährdete jede ruhige Entwidelung, ſchien beſonders dann, wenn noch andere be| 
tive Tendenzen politiſcher Art, mie jie bereits jeit Jahrzehnten ſich geregt, in der gäreuden 
hinzutraten, der weltlichen Ordnung der Dinge, der Kirche, fammt der echten religiöfe 
kenntniß, der ganzen gewonnenen Gultur den Untergang bereiten zu müflen. Luther erfı 
die Nothwendigkeit, der ſchwärmeriſchen Richtung mit Nachorud zu begegnen. Das refor 
Princip hätte er nach feiner Individualität wie nad) der Lage der Dinge in Deutſchland mi 
fi aufnehmen fönnen. Die Ruhe in Wittenberg herzuftellen Eonnte ihm nur dadurch 
gen, baß er den Ideen, in welchen er lebte, Die Herrichaft gewann, womit aber auch der & 
jaß des [utherifchen und reformirten Principe, die Spaltung der Reformfreunde in zwi 
teien, bie Bildung zweier erneueter Kirchen entſchieden war. 

Jetzt nun wäre ed, und bie Rage ber Dinge fand meniger ald in den Tagen ber * 
Verſammlung entgegen, die höchſte Zeit geweſen, eine definitive Entſcheidung über 
lichen Streit zu treffen, das Reich von Rom zu befreien und ſeine Einheit und Ordnung 
ſtellen. Der lebhaft angeregte beutich = patriotifche Sinn, der hohe Schwung der Geiſter 
ten die Nation fähig und geneigt zu den größten Anftrengungen und Opfern; bie Bei: 
benden Symptome einer aus ihrer Mitte wild aufbraujenden Gärung mahnten drin 
friedigendere Zuftände zu gründen, die Meinung zumal im Kern des Volks zu verführen.‘ 
Nation war einmal wieder auf dem beſten Wege zur Einigung, wie lie es ſeit Jahrhund 
mehr geivejen war, zur Einigung in ven religiöfen Intereifen und Ideen, an welche bie 
tiſchen fi anfnüpften. Der Gedanke, pas Zoch der Hierarchie abzumerfen,, hätte bie 
Stämme zufanmenführen mögen zur Erneuerung der alten NReichöfreiheit und Drbnung 
von ihr ganzes Geſchick abbing, die ihr erfted Nationalintereffe war. Das Wormier Si 
nur zu Stande fommen Eönnen, weil die Nation nur noch theilmeije von echten Sdrgan 
Willens an den Reichötagen vertreten wurbe, die ſtändiſche Nepräjentation feine wohl 
war, die in Worms Berfammelten bei den, was jie thaten und gefhehen ließen, der 
meinung die gebührende Achtung nicht ſchenkten. Es wurde verhängnißvoll, daß dies a 
jegt an nicht geihah, daß es zu Feiner Umgeflaltung Eanı, in deren Zolge die Bedürfniſſ 
Wünſche des Volks eine wahre und Fräftige Repräſentation beim Neich erhalten hätten. 3 
Berblendung und den Egoismus eined Theild der Stände und der VBerfafiungsverberbn 
terten bie koſtbarſten Ausſichten der politifchen und kirchlichen Reform und Befreiung, 
nahm die nüftere Wendung ber deutfchen Geſchicke ihren Urſprung. 

Der Kaiſer hatte Deutſchland nach dem Wornifer Reichstag verlaffen müſſen, Die HU 
forge Erzherzog Ferdinand's, feines Bruders, wurde durch Nüftungen gegen die Türken in 
ſpruch genommen, das fländijche Reichsregiment befam ziemlich freie Hand. Die Ideen 
weltlichen und religiöfen Reform erlangten die Oberhand in ihm, inden die einen fie in ſich 
nahmen , andere ihre Kraft fürdhteten. Inzwiſchen mar auf eo X. Habrian VL gefolgt, de 
Nothwendigkeit einer Reformation der Kirche erfannte, ununmunden einräumte, ihre! 
führung durch feinen Legaten Ghieregati auf dem Nürnberger Reichötag 1522 zufagen 
an feinem Hofftaat begann, wofür ihm in Rom Hab, Widerſtand und ein früher Tod ml 
zum Zeichen, daB beffere Päpfte Die durch die ſchlechten nöthig gemachten Reformen nidt! 
ausführen Fonnten, aud wenn fie wollten. Die Weigerung der Stände auf jenem Neil 
ihr kräftiges Auftreten war der Reformation im hohen Maße foͤrderlich; ; fie machte reij 
Fortſchritte, vor allem in den Reichsſtädten. Zum Beweiſe, wie ernftlich das Volk fie mw 



Reformation 373 
ze Gegner zu Gewaltmitteln, Genfur, Büderverbrennungen, Einkerferungen, Lan⸗ 
fungen, greifen, brach ſich vie neue Lehre troß derſelben an vielen Orten Bahn. Das 
iment erweckte die befte Hoffnung, daß es die deutſche Macht und Intereſſen Durch Kräf⸗ 
: ftändifchen Gentralgemwalt immer mehr einen, die Reformation in vorwaltend frieb- 
icher Weiſe durchführen oder doch ihrer Durchführung die frieblihften Wege bahnen 
er ganze römiſche Einfluß ſtand auf dem Spiel, das Reich war im Begriff, ſich von 
ıancipiren. Auch der Kaijer hätte nichts dawider vermocht, wenn die Stände einig 
Dad Regensburger Bündniß (1524) vereitelte alle Hoffnungen. Der Schaden wäre 
wäre jedoch nur dadurch zu heilen geweſen, bap die der religiöfen Bewegung geneig- 
e raſch ein Gegenbündniß geſchloſſen und dieſes auf Begünfligung ber die neue Lehre 
Freiheit begehrenden Volksmeinung und der Tendenz in den Stäbten und Bauern- 
ftugt hätten, un: das demokratiſche Element zu einer freien einflußreihen Stellung im 
erheben. Nichte weniger aber, ald daß die Fürſten dies gewollt hätten. Die Trennung 
gar nicht eingetreten, bie vegenäburger Verbündung nicht gewagt, wenn fie dahin ges 
benzen oder Neigungen gebegt hätten. Sie wollten fortwährend die Reichdeinheit, reis 
dnung, geftügt auf@rhebung der fürftliden Macht über die Gewalt des Kaiſers, Bür⸗ 
and niedern Adels. Dadurch hatten fie die Schilderhebung ver nun überwältigten Ritter 
‚ Hatten jie fi Die Städte entfremdet, was bereit3 weientlid zum Verfall ber Macht des 
mentd gewirkt. Bedrückungen auch von ihrer Seite fehlten nicht unter ben Veran: 
des um dieſelbe Zeit ausbrechenden Bauernkriegs, und fie firengten alle Kräfte an, 
md zu bewältigen, in melden: fich die Tendenz erhob, die vor der Umwandlung der alt- 
en Berfaflung durch das Keubalmefen beftandene gemeine Freiheit wienerherzuftellen, 
freie Gemeinden und große Grundbeſitzer, Eeine ariſtokratiſch⸗hierarchiſche Territorial: 
erren der wieder aufzurichtenven Baiferlihden Macht gegenüberftehen follten. Diefe 
zdes Kriegd wurbe vielen nicht klar. Sie wurde verbunfelt durch das wüfle Treiben 
rerifchen Haufen. Eng verbunden mar mit ihr die auf die religidfe Befreiung ge: 
gemeine des Volks, die gewaltiger und gewaltiamer als bisher fi hier kundgab. 
te das Reich fo gründlich gebeffert wiffen wie die Kirche, hielt aber fo feſt am Hiftori: 
8- wie am hiftorifchen Kirchenweſen; auch er faßte den Sinn ver Empörung nicht. 
che Reformation ſchien wie die ganze MeichBorunung gefährvet, die Repräfentanten 
inigten ſich zur Unterdrückung des Anfſtandes. Jedenfalls murbe es nachtheilig für bie 
3efferung und Befreiung wie für die kirchliche Reform, daß die religibſe Richtung in 
gewaltig überwog, daß bei ihm der Gedanke, die Reformation ded Kirchen: und 
end müfſe Hand in Hand gehen und die eine könne nicht fein ohne die andere, nicht zu 
m und fräftigem Berwußtfein gelangte wie bei Zmingli. Der Auffland wurde unter- 
allen feinen Tendenzen. Das ſächſiſche Reformationsprincip, die Ordnung waren 
ber die Feudal- und Herrenmadt geftärft, die monſtröſe Reichöverfaflung nen befe: 
Ausſficht auf Herftellung des Kaiſerthums und ver Berfaffung im alten Sinn, auf 
ng der gemeinen und religiöfen Freiheit durch dad Voll vernichtet. Die Heftigfte 
rat ein. Der rönifche Einfluß Hatte eine neue Grundlage in der Herflellung der feuda⸗ 
rarchiſchen Macht und Stellung der geiftlihen Häupter, ber Befefligung der beſte⸗ 
rfafſungszuſtände erhalten. Die Bärung in den Bauernſchaften batirte aus bem 
indert, hatte lange vor dem Jahre 1517 zu offenen Ausbrüchen geführt, der @ärungs: 
seber gemindert noch bewältigt; die Reformation hatte ihm Nahrung zugeführt, ihn 
verebelt; weit ſchreckbarer hatte fi) vor hundert Jahren das fanatifche Element er: 
ıd ber Katholicismus Hatte die Kraft, ed zu mäßigen, nieverzufämpfen, welche bie 
Teuerung bewieſen, nicht gehabt; dieſe war ſelbſt das nothwendige Erzeugniß bed 
katholiſchen Kirchenweſens; Irrthümer, Misverftänpniffe, Misgriffe, Übertreibuns 
änıpfe in Ihrem Gefolge waren unvermeidlich, wurben vermehrt und verfchlimmert 
Widverſtand auch gegen die allerndthigften Meformen, das allgemein Begehrte; fie 
eß bei den auf den tiefern Zuſammenhang nicht Blickenden der bößwilligen Anklage 

aß die Neuerung zu enplofem Aufruhr gegen alles Beſtehende, zu ewiger Zerftörung 
boch eben pad Beſtehende die Verneinung aus ſich erzeugt und das Pofltive, von ber 
Ausgehende, die Belebung der religidfen Wahrheit zurückſtieß. Das Argument wirkte 
Sen Anzahl der Bequemen, Ängſtlichen, Unentfchiedenen, Kurzfihtigen. Schon bie 
er Unruhen, verſchiedene heftige Streitigkeiten Luther’ (mit fürftlihen Gegnern des 
m&, Georg von Sachſen, Heinrih VII, Erasmus, der fi nun mit den eine Haltlofe 
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Mitte Behauptenden von der Sache der Reformation trennte) hatten bei vielen A 
gegen bie legtere, Furcht und Beſorgniß erwedt, genährt, die nun durch ben Bauern 
mächtig verftärkt wurbe, der jenen Schein nod fheinbarer machte, bie Einfgügterus 
bungen erleichterte. 

Deſſenungeachtet blieb Die ber Reformation günflige Meinung vorherrſchendi in de 
der Volkswille derſelbe. Die Deutſchen in der Reformationsepoche hatten zu viel geſur 
ſtand, Charakter, Geſinnung, waren zu mannhaft, thatkräftig, als daß ſie ſich ſelbſt 
Zeit, unter ſolchen Verwirrungen, bei ſolchen Gefahren und Niederlagen, durch ſol 
hätten einſchüchtern, irren, bethören, ſo bald von den Ideen, die ſie einmal aufgefaßt 
beit, die fie einmal angegriffen, hätten abwendig machen laſſen ſollen; die Fürſtent 
noch nicht allgewaltig, die Regierungscentraliſation noch nicht ſo weit gediehen, das 
zu freigeitöftolg, ſelbſtändig und wehrhaft, als daß fie davon hätten abwendig gemac 
koͤnnen. Sie meinten, die Reform müſſe nur um fo eifriger betrieben werben. T 
gingen voran ; der Strom der Volkösmeinung und die Macht ver Wahrheit rip auch im 
tere unter den Fürſten und immer weiter mit ſich fort. Seine Kreiheiten, feine P 
wurben dem Volk geihmälert, feinem Verlangen nad) dem Evangelium wagte maı 
widerftehen; fein Fürſt, Eeine Obrigkeit ließ jih durch die Infinuationen der Anh 
Alten beivegen, ber Reformation entgegenzutreten, die durch ben Bauernfrieg nur 
ſchleunigt wurde. 

Noch während deſſelben Hatten verſchiedene mächtige abgünftige Stände zu Deile 
drohende Berathungen gepflogen; der Kaifer, der wiederholt die Vollgiehung des 
Edicts geforvert, hatte Franz I. beitegt und gefangen genommen; beide verbanden fi 
genden Jahre (1526) zur Unterdrückung der Reformation; dieſe jedoch erhielt von. 
Friedrich's des Weifen Nachfolger, Johann dem Beftändigen, und in dem Landgrafe 
von Heffen eifrige Anhänger und Vertheiniger. Und in der Unterftügung ber ihr 
Stände ruhten jeßt ihre Ausſichten. Denn da bie Tendenz, fie auf dem Wege ein 
famen Umfehr durchzuführen, unterlegen war, blieb nur der Verſuch übrig, die Reic 
für fie oder body ihre Zulaffung zu gewinnen; zunädft aber galt e8, daß man jie behc 
feftige , foweit fie vurchgedrungen war. Auf dem Reichstag in Speier, 1526, traten 
gelifch gefinnten Stände offen ald Belenner der Iutheriichen Lehre auf. Noch in demſel 
gelang es dem Landgrafen, daB Torgauer Bündniß zum Schug wider Die Gegner ber! 
tion zu Stande zu bringen, welchem ſich mehrere Fürſten, unter ihnen Albrecht von: 
burg, der das Drdendland Preußen in ein weltliches Herzogthum verwandelt und | 
erfte Beifpiel der Säcularifation eines geiftliden Gebietö gegeben, und die Stadt M 
anfchlofien. 

In der Schweiz batte die Reformation von päpftliher Seite wenig offenen Wide 
fahren, weil e8 das Papſtthum bier mit dem Volkswillen zu tbun hatte. In den meif 
ten war um biefe Zeit die anfangs hartnädige Anhänglichfeit an das Alte überwu 
Meinung für die Zwingli'ſche Reformation gewonnen. Sie unterfhied ſich von der 
durch größere Nüchternheit und entichiebened Zurüdgehen zur Einfalt und den Ein 
der apoftoliihen Kirche in Lehre, Cultus und Verfaſſung. Der Gedanke einer freien d 
ordnung lag Zwingli, dem Schweizer, näher, und jeine heimijchen politijchen Zuſtän 
terten bie Ausführung deſſelben. Die Berichtenenheit der äußern Verhältniffe in de 
und in Deutfhland begründete an lich jelbft , neben der aus den differirenden @eiftes: 
Zwingli's und Luther's hervorgehenben, eine weitere Verſchiedenheit ver Entwidelung 
ſchen und ichweizerifchen Neformation. Vor allem lag jedoch ven Parteihäuptern d 
Lehre feftzuftellen; allein fie überfhägten die Bebeutung Ihrer individuellen Auffaſſ 
chriſtlichen Wahrheit, zumal in einzelnen Lehren und Lehrformen, für die Brömmigfei 
vie höhere Einheit nit zu finden, die Differenz weder beizulegen noch über jie hinw 
Der Sinn und die ganze Kraft ber Reformbewegung lag in dem enthufaftiihen W 
Bahrbeit zu entdecken, in ber feſten Uberzeugung, daß man fie, die Fein Unterhan 
Dingen nad) aupern Hücfichten zuließ, gefunden und zu behaupten habe. Neben ver Ba 
und Willenskraft übte der Geiſt einer die Gegner verdammenden Rechtgläubigkeit, da 
der von der Hierarchie beherrſchten Jahrhunderte, feinen Einfluß. In diefer Zeit mı 
auöbrechen zwiſchen ven einanber abflogenben wie ergänzenden Gegenſätzen der Luther 
Zwingliſchen Denk⸗ und Lehrweiſe. Es geihah nad) ven Vorſpiel in den wittenberger 
Durch den Abendmahloſtreit (1526), ver nachınala heftig erneuert und nie ganz beigele 
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in den noch jeßt nicht vollfommen ausgekämpften und verföhnten Begenfägen des refor⸗ 
und Iutherifchen Princips feinen Urfprung, fie gaben ihm feine Bedeutung und feine 
it. Es zerftörte vou Anbeginn die Einmüthigkeit ver Evangeliſchen und erbitterte vie 
rer gegeneinander biß zur Berfennung bed gemeinfanen evangelifhen Charakters. Nicht 
aß es zur Zeit der Bildung ber abweichenden Kirchen zu gemeinfanen Befhlüffen über 
GEinrichtung nit kommen fonnte; die Parteien jchloffen fi nicht einmal zum Wider⸗ 
jegen den gemeinjhaftlihen Feind aneinander. ALS ji Die deutſchen Evangeliſchen zu 
und Trug verbündeten, lehnten fie die ebenfo wünſchenswerthe ald natürliche Verbin: 
it ben Schweizern, zu denen bie oberländifchen Städte hielten, ab. 
die Neuerungen an fo vielen Orten zugleich, ohne Plan und Zufammenhang, mehr ober 
tummultuarifh, vorgenonmen waren und fo, daß die kirchlichen Obern in den meiften 
(ch davon zurückhielten oder henimend entgegentraten, die weltlichen Obrigkeiten meifthin 
beben ließen, fo mußte der kirchliche Zuftand in den evangelifchen Gebieten ein äußerſt 
ener jein. Da man ſich bedroht jah, wo Die Neuerung durchgedrungen war, und bie 
de Einigung mit den Schweizern nicht wollte, erihien e8 um fo nothwendiger, eine fo: 
ndmöglich feſte Ordnung einzuführen, obwol diefelbe nur eine proviforifche fein Eonnte, 
san noch immer die Vollendung ber Neformation durch dad gejeglihe Organ eines 
ober doch durch Beſchlüſſe des Reichs erwartete. Da ſich indeß die Glieder des letztern 
igen konnten, fiel dem Einzelnen anheim, was dem Ganzen gebührt hätte; die Conſti⸗ 
ber Kirche in den Gebieten, wo die Obrigfeiten dem Evangelium geneigt ivaren, warb 
er Zerritorialgewalten, und flatt einer deutſchen Nationalkirche Fonnten nur einzelne 
schen gegründet werben. Selbſt die evangelifhen Stände verfäunten es im Drange 
Ungewißheit der Zeitumftände, jih auch nur untereinander über gemeinjane Grund: 
bzeitig zu verfländigen. Landgraf Philipp berief 1526 eine Synode nah Homburg, 
Synodalorvuung nah dem Vorbild der apoftolifgen Kirche und eine durchgreifende 
tion beſchloſſen wurde. Nicht jo in Sachſen, wo man die Entſchloſſenheit des Landgrafen 
e, mehr Hoffnung auf Die Einführung einer reichsgeſetzlichen Ordnung der Dinge baute. 
7 ließ ich der Kurfürft, nit ohne Mühe, bewegen, der Sache durch Ernennung von 
ı und weltliden Bommiflarien infofern jih anzunehmen, daß durch dieſelben nad 
g und unter dem vorwaltenten Einfluß der vornehmften wittenberger Theologen die 
n Anordnungen getroffen wurden. Nach Luther’d Sinn war man vor allem nur 
edacht, dem verwahrloften Volk durch die Lehre aufzuhelien, es durch Diefelbe zur 
keit und Geiſtesfreiheit heranzubilden, hiermit den felteften Grund zu legen. Sei nur 
Lehre gefaßt und in ſicherer Uberzeugung aufgenommen, fo werde alle Misbräuchliche 
:Tallen, die rechte äußere Geftalt aus der befreiten Idee ſich ſchon entwideln. Die ala 
chriſtlich gedachten weltlihen Obrigfeiten folften vie legtere, die äußern Entwicelungen 
‚in ihren Schug, bie Zeitung der Kirchenregierung ald zur Zeit bie einzigen dazu an- 
m vorhandenen Werkzeuge in die Hand nehmen. Welches Recht der Gemeinde gebühre, 
adeutlich erfannt und ausgeſprochen, der biſchöflichen Gewalt, jofern fie danach ujurpirt 
vangelifch erſchien, beftimmt widerredet; die Unfähigkeit und jedenfall die Abgeneigt: 
Bijchöfe, daß kirchliche Regiment in einer mit den Gemeinderechten und Intereffen ſich 
den Weiſe fortzuführen oder wiederum zu übernehnen, lag am Tage. Ihnen jedoch die 
and Regierung der Kirche durch Bildung eines dem evangeliihen Princip der Gemeinde: 
emäßen Organs verjelben definitiv zu entziehen, Schritte zu wagen, wie nıan fie fpäter- 
in Sadjen that, mo man im Jahre 1541 noch gewaltiamer im Bistum Naumburg 
angeliſchen Biſchof einjegte, Died lag noch außer dem in Sachſen herrſchenden Ideen⸗ 
n Zuther war weder der Begriff ver Gemeinde fo lebendig wie in Zwingli, noch dachte 
‚ eine neue Kirche auf der alleinigen Grundlage der in der Schrift beſchriebenen ur⸗ 
hen Ginrichtung und mit gänzliger Verwerfung der Hiflorifhen Kirche erbauen zu 
Don tiefer Wirkung waren bie unvergängliden Früchte der Bifitation — Luther's 
nen namentlich; — allein bei dem von Sachſen ausgehenden beftimmenven Ginfluß, 
lchen bie aus der ſächſiſchen Bilitation Hervorgehende, nur die eine Seite ing Auge faf- 
cchenordnung bad Vorbild für Die meiften andern Ränder Iutherifher Confeſſion wurde, 
a8 Kirchenregiment in einem der urſprünglichen Abſicht zumwiderlaufenden Sinn in bie 
er weltlichen Obrigfeiten, und der Mangel an Vorausſicht bei den fählifhen Refor⸗ 
ihre Einjeitigfeit, ver Zwang der Berhältniffe in diefer, die weitere drangvolle Ent: 

\ der beutichen Reformation, fürftliher Egoismus, juriftiihe Engherzigkeit, Verſäumniß 
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der Gemeinde und Herrſchſucht der Tutherifchen Geiſtlichen in fpäterer Zeit wirkten zufam 
daß fich in der Tutherifchen Kirche eine Berfaffung bildete, Durch welche das hriftliche Leben in 
halb der Gemeinden nicht blos nicht getragen und gefördert, fondern vielfach gehemmt 
niedergedrückt wurde, eine Berfaflung, nad welder fi das Kirchenregiment factiſch nad 
nach zu einer die Gemeinderechte verdunkelnden, oft ſchwer verlegenben, die nöthige Selbflär 
feit ſchmälernden, wo nicht aufhebenden, dem evangeltichschriftlichen Princip nach einer an 
Seite nicht minder wie die hierarchiſche Beherrſchung der Kirche wiberftreitenben, bie le 
gleich dem verborbenen Papat vermeltlichenden und ſchwächenden Gäfareopapie geftaltete. 
Reformation ſchloß natürlid) und nothwendig die@mancipation der weltlichen von der geifl 
Macht und jomit Erhebung berfelben in ſich. So aber trug fie in Deutſchland und allen 
Zändern zu ihrer überhebung mit bei, wo der Gang der Ereigniffe pie Tendenz der Fürſtenge 
zur Unumfchränftheit begünftigte. Doch brachte dieſe Richtung die Kirhengewalt mehr w 
ſehens in die Hände der Kürften und vergrößerte die Macht derfelben, ald daß die Erweitt 
der legtern weientlich davon ausgegangen wäre, daß ihnen die Kirchengewalt anheimfiel 
ihnen anfangs eine Laft mar und ihre Stellung gefährvete. Auch war das, was Luther 
Melanchthon im Jahre 1527 betrieben, von dem, was fidh fpäterhin daraus entiwidelte, we 
lid verfhieden. An ven Misbraud dachten fie nicht und tabelten die Beherrfhung der A 
nad weltlichen Gefichtöpunften in deren Anfängen fo eifrig wie die Hierarchie felbft. Fur 
genügte es ihnen bei der ſchwankenden age, in welcher fich die ganze Neuerung befand, daß 
der Grund zu einer feften Organifation gelegt, die Freiheit, Reinheit und Ausbreitung der 
gefichert wurbe. 

Denn wenn ed den Gegnern auch nicht möglich mar, die Ausführung des Wormfer 
durchzuſetzen, weil die Iutberifche Lehre eine zu feſte Grundlage in dem Volkswillen Hatte; 
ber Ralfer, bedroht duch ein Bündniß Franz’ I. mit mehrern italieniſchen Fürſten 
Papſte felbft forwie durch Türkengefahr an Deutſchlands öͤſtlichen Grenzen, zur Schon 
Evangelifchen fi gendthigt ſah, jo wurde doch auch die verlorene Majorität der le 
wiedergemwonnen, Eonnten fi) die Stände über die Reformation fortwährend nit 
Auf dem Reichstag zu Speier 1526 war eben der die Pflicht oder Befugniß des Ne 
Territorialgewalten überlajfende Beſchluß gefaßt, bis zum Fünftigen Concil folle jeder 
in Anfehung des Wormſer CEdiets fich halten, mie er e8 vor Bott und dem Kaifer vera 
möge. Während ſich die Reformation demnach befeftigen und entmwideln Eonnte, wo 
Obrigfeiten geneigt waren, hörtedie Verfolgung ihrer Anhänger in den Gebieten der Kat 
nicht auf. Indeß förderte Diefelbe gleichfalls, eigentliche Gefahr trat erft wieber ein, 
Katfer mit Hülfe der allgemeinen Entrüftung wider dad Papfttfum 1527 Rom ai 
und, nachdem er felbit von einer Reformation, durd welche die päpftlihe Macht auf bie 
Schranken zurüdgeführt wäre, geredet, fie einzuleiten begonnen, im Jahre 1529 feine 
herrſchaft in Italien gejihert, mit Frankreich und England Frieden, mit dem Papfte ein Bü 
geſchloſſen Hatte, fodaß feine Diacht bedeutender war, als feit langer Zeit die Kaiſermacht 
Auf dem Reihstag zu Speier 1529 mar die Mehrheit der Stände der evangelifchen Le 
günftig und faßte trog dem lebhaften Widerſpruch der evangelifchen Fürften und ber 
felbft der Eatholifchen, den Beichluß, daß die Stände, welche bisher das Wormfer Epict 
hätten, dies auch ferner thun, die Evangelifchen Keine weitere Neuerung vornehmen u 
mand verwehren follten, Meffe zu halten; Eein geiftliher Stand dürfe feiner Zinfen, 
und Gült entfegt werben, niemand eined andern Standes Verwandte und Unterthanen d 
denfelben in Schug nehmen; die dem Saframent des mahren Leibes und Blutes widerfpr 
Sekten follten fo wenig al8 die Wiedertäufer geduldet werden. Die Katholifchen Eonnten ve 
rechnen, daß die Ausführung diefed Beſchluſſes das Kortfchreiten ver Reformation hemmen wi 
bis fie zum offenen Angriff vorzufchreiten im Stande wären; die auf den Grund der frdl 
Reichsabſchiede bereitd vorgenommenen Veränderungen hätten fi nicht behaupten fünne 
ganze den reformirten Brincip anhangende Partei war von ven Frieden des Reichs ausgeſchle 
Es galt dem Beftehen alled Neuen, bereitö zu gefeglichen Dajein Gelangten. Der fü 
Geſandte ſuchte hauptſächlich geltend zu machen, daß das Reich eine von einem Theil der &4 
für hriftlich gehaltene Lehre noch vor allem Concilium nicht für unchriſtlich erfiären, daß ma 

Sachen des Gewiffend der Majorität nicht flattgeben Eönne. Die Eaiferliden Gommille 
erflärten ven Befchluß jedoch für angenonmen, ver nur noch in die Form eines Reichsabſi 
zu bringen ſei. Die evangelifchen Fürſten vereinigten ſich zu einer Proteftation, die in 
Reichsverſammlung verlefen wurde, und appellirten in Gemeinſchaft mit vierzehn der kebrul 
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u Reigeftäbte, unter denen die oberländiſchen, an ven Kaiſer, ein allgemeines oder deutſches 
weil und an jeden unparteliſchen chriſtlichen Richter für ji, ihre Unterthanen und alle, die 

oder Fünftig an das Wort Botted glauben würven. Nachdem fi Die Evangeliſchen, jet von 
tung der Reichsangelegenheiten außgefchloffen und in ihren wichtigſten Intereffen bebroßt, 

der Idee einer Bereinigung des ſächſiſchen und ſchweizeriſchen Belenntniffes der nunmehr 
ieden antievangelifch geiinnten Reichsgewalt als diſſidirende Minderheit entgegengeflellt 

m, nm fich auf dem reichögefeglihen Boden zur Wehr zu fegen, wurde ein vielverſprechendes 
dantiſches Bündniß entworfen, das jedody nicht zu Stande Fanı, weil die Nepräfentanten 

istherifchen Princips die politifche Klugheit außer Augen festen, jih nur von religiöfen, ob 
Befangenheit bekundenden Motiven, von der reinften Gewiſſenhaftigkeit leiten ließen, ihrer 
atllichkeiten gegen ein Bünpniß, welches Widerftand gegen den Kaifer und Vereinigung mit 
abängern ber reformirten Lehre vorausſetzte, nicht Herr zu werden wußten und fie ihrer 
heinflößten. Es famen bier vernunft= und ſtaatsrechtliche Fragen in lebendige Anregung, 
he fich eine ſichere Entfcheibung weder in den Geſetzen noch in der Doctrin fand, die fi 
he ſpäterhin erft aus ihnen heraudbildete. Der Verſuch, ven Streit der Belenntniffe auf 
Geſpräch zu Marburg beizulegen, mislang. Man glaubte fi mit dem Kaifer noch ver- 

en zu Eönnen, obwol er jich feinpfelig gezeigt, in Bologna ſich Erdönen ließ und dabei ver- 
ben Papft und die römifche Kirche, alle ihre Befigthümer, Ehren und Rechte vertheidigen 
ien. Es kam ihm für den Augenblic! darauf an, feinen Bruder Ferdinand zum römifchen 

ı zu erheben, genügenve Maßregeln gegen bie Einfälle ver Türken, die bereit Wien be: 
zu treffen und die religiöfen Irrungen, jedoch nicht im Sinn der in der deutſchen Nation 

ſerrſchaft gekommenen, ihm fortmährend fremd bleibenden Ideen beizulegen. Zu biejem 
wollte er zuerft einen Güteverſuch nahen und, wenn derſelbe fehlfhlüge, Gewalt an⸗ 
m. Der päpflliche Legat drang für diefen Fall darauf, die Evangelifchen mit Feuer und 

t zu züchtigen, ihre Güter einzuziehen, eine Inquifition wie bie fpanijche in Deutſchland 
nen. Das Faiferlihe Ausichreiben zun Reichſtag nad) Augsburg (1530) athmete 

Frieden. Die Eyangelifhen hofften von diefer Berfammlung die Beendigung des kirch⸗ 
Smiefpalts. 
tach feinem Eintreffen in Augsburg erhielt Karl fogleich thatfächliche Beweiſe ihrer Ent: 

Henheit, von ihrer Überzeugung, ihrem Recht keinen Finger breit zu weichen. Sie hatten 
Nein Berlangen eine Schrift über ihren Glauben und die von ihnen abgefhafften Misbräuche 

eitet, die Augsburgiſche Gonfeffion. Sie war von Melanchthon verfaßt, Luther hatte jie 
bie proteftireuden Stände fie unterzeichnet. Sie murbe von dem ſächſiſchen Kanzler in 

NMeichſsverſammlung am 25. Juni deutjch vorgelefen, dem Kaifer in lateinifcher und deutſcher 
vw übergeben. Sie war durchdrungen von dem Begenfag fowol gegen das vefornirte 

als gegen die Abweichungen ver ſpätern lateiniſchen Kirche von dem Geiſt und Bud: 
ka der frühern apoſtoliſch⸗katholiſchen. Sie follte Feine Norm für immer aufftellen; man 

rte nur, für jegt weitere Anderungen nicht zu beabfihtigen ; fonbern lediglich ausdrücken, 
B bei den Lutheriſchen einmüthig gelehrt werde, fälfchliche Beſchuldigungen widerlegen, nicht 
Kr eine Dariegung der eigenthümlichen Entwickelung des deutſchen Proteflantismus fein, 
Wyielmehr nur zeigen, daß der Kaiſer bie neue Einrichtung gar wohl dulden möge; das Hußerfte 
beiten, was man zum Frieden bieten Fönne, dem fatholifchen Lehrbegriff fo nahe als möglich 
men; fie führte das Syſtem ber Iateinifchen Kirche nur bis zur Übereinflimmung mit ber 
wift zurüd, ſprach fih über die abgefchafften Misbräuche mit ver fhonenpften Zurüd- 

aus. 
Ihre Vorleſung brachte einen großen Eindruck hervor; manche Gegner erkannten, daß fie 
ir die Neuerung falſch berichtet worden; um fo mehr wurde die Confeſſion zum feſten Mittel: 
kt der Sefinnungen und ver Verbindung der Byangeliihen. Doch mußte die Abſicht bei der 
affenheit der Gegenſätze verfehlt bleiben; der Anftoß, den die in ihrer Anſicht einmal befe- 
Wen Katholiſchen an der Losreißung von Hierarchie und Kirche, an der dem Misverflänpniß 
ſo ſehr mie das altkirchliche Lehrſyſtem ausgejegten auguftinifchen Lehrweiſe der Evangeliichen 

en, war nicht hinweggeräumt. Die Eatholifche, ohnehin durch ihre engherzige unpatriofifche 
üitif dem römifchen Einfluß hingegebene Mehrheit ver Stunde weigerte fi, bem Güteverſuch 
) Raiferd entgegenzufommen. Sie forderte, daß diefer auf ihre Tendenzen und Beſchlüſſe 
dehe. Die Heftigften wollten fofort Gewalt angewendet wiffen. Der Kaifer folgte den 
tth, die Gonfefflon vor allem widerlegen zu laffen. Er ließ eine von leidenſchaftlichen Eiferern 
faßte Gonfutation vorlefen. Der erften eingereihten Entwürfe verfelben hatte er ſammt der 
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katholiſchen Mehrheit ih geſchänit und fie zurüdgegeben. Der dritte genehmigte blieb | 
wejentlichen bei den Syſtem der lateinijchen Kirche ſtehen, hielt fich im ſchroffen Wiberfprs 
gegen die Evangeliſchen, die fih nun widerlegt halten und ihrer Confeſſion entjagen, in d 
Gehorſam der römijchen und Fatholifchen Kirche zurückkehren follten. Der Kaifer erklärte, d 
Aufforberungen der Mehrheit der Stände wie bed Papfted gemäß jonfl gegen jie verfahren. 
müſſen, wie einem roͤmiſchen Kaiſer, Schugherrn und Vogt der Kirche zufomme. Schon wurk 
Vorbereitungen zum Stiege getroffen. Die proteftirenden Fürſten und Städte bemwiejen jet 
bie entichloifenfte Stanphaftigfeit. Sie waren von der lebendigſten Glaubenskraft und Beg 
fterung erfüllt, blieben, ohne Bündniß gegenüber der taujendjührigen Macht der beitebenh 
Ordnung der Dinge, die fih, im Papſte, Kaijer und Reich verbündet, feindfelig zu ihrer ling 
drüdung erhoben, vollflommen fehl. Die Gegner erfannten, daß jie Die Kraft der Begeiſterg 
bei den Evangelifhen, die Macht der Volksmeinung zu fürdten hätten; fie konnten fi. 
einem Kriege, wie fie ihn gern begonnen, auf ihre eigenen linterthanen nicht verlaffen, fühl 
ihre aus der allgemeinen Anerkennung nur zu vieler und großer Misbräuche hervorg 
Schwäche; fie liegen einen Vermittelungsverſuch flattfinden. Die Evangeliihen räunıten 
Möglichfte ein, die Herftellung der eingezogenen Kloftergüter, jogar ber Jurisdiction und X 
ficht der Biſchöfe über die Pfarren, wenn nur bie Predigt des Evangelii Treigelaffen weg 
Hätte man ihmen bied nur gegönnt, fo wären fir, un ben Frieden zu erhalten, ganz d 
Iutberifchen Princip gemäp gern auf den Grund und Boden der hiſtoriſchen Kirche ſtehen 
blieben. Sie hätten ji Die Augern Orbnungen berjelben gefallen laffen, ſofern fie nur j 
liberzeugung, die Freiheit der Lehre und Gewiſſen retten fünnen. Man fing in ihrer Mitte fi 
an, den Erfolgen des fürftlihen Kirchenregiments zu mistrauen. In Melanchthon wirkte ba 
Ahnung, weld eine Kirheman bei vemjelben haben werbe. Er vorallen hätte ein Übereinkon 
gewünſcht. Die Majorität ver Stände bot gleichfalls die Hand dazu, erflärte ji der Zulaff 
verbeiratheter Prieſter, des Kelchs beim Abendmahl güunftig. Die Ausjichten auf Berföhr 
Herftellung des Friedens und der Einheit des Reichs wurden jedoch durch die Unverſöhnlich 
der Gegenjäße und der Gurie zerflört, welche die legtern aufs ſchärfſte und feindſeligſte gel 
machte. Sie weigerte den Ginräumungen der Mehrheit ver Stände von vornherein die Gene 
baltung; was fie forderte, Fonnten die Evangeliihen nicht eingehen. Dieje verlangten, und 
Kaijer im Einverftänpnig mit dem Papſte bot ein Concilium; doc jollten fie bis dahin ind 
Gehorſam der Kirche zurückkehren. Sie verwarfen Diefe Bedingung, von welcher bei den frag, 
Reichsſchlüſſen über die Berufung eines Concils nie die Dede geweſen. Auf jene Schlüſſe, de. 
Rechtegültigkeit durch die fpeierifche Majorität nicht Habe geſtört werben Eönnen, beriefen Rap. 
wiederholt, begehrten endlich nur noch äußern Frieden. Nun hätte der Kaijer Krieg ge 
allein die Majorität der Stände fürchtete jebt, dan fein Sieg zu ihrer Herabdrückung fühk 
werbe, mochte ſich ihm dazu nicht hergeben. Sie begehrte, daß den Gvangelifchen noch Bedeng 
gelajfen werde. In biefem Sinn wurde ber Reichsabſchied entworfen, gegen bie Abgewichch 
abermals behauptet, daß jie durch Gründe der Heiligen Schrift widerlegt jeien. Melange 
überarbeitete die Gonfejlion, und feine Arbeit, befannt unter dem Namen Apologie, wurde 4 
Appellation an die Mit: und Nachwelt dem Kaijer überreicht und im Drud beraudgegeik 
Der Kaiſer forderte Binwilligung in den Abſchied, wibrigenfalld Gewalt angewendet wei 
würde. Die Evangeliichen verharrten bei ihren Erklärungen und verließen nad eingel 
PBroteftation Augsburg, das unter ven Augen des Kaijerd und angelichts der Gefahr mh 
dreizehn andern Städten ben Proteſtirenden ji anſchloß. Im Reichsabſchied verfündigte, 
Kaiſer jeinen ernften Entihluß, dad Wormfer Edict zu vollziehen und gegen die Ungehorſa 
durch den kaiſerlichen Fiscal bis zur Strafe der Acht procediren zu laffen. Das Kammıergemi 
wurde neu conftituirt und auf den Abjchied verpflichtet. Der Kaiſer war feft entichloflen, h 
Neuerung durch Krieg zu unterbrüden. Nun traten die Kvangeliihen in Schmalkalden 
fanınıen und legten bier ven Grund zu einem Schug- und Trugbünbniß, an welchem, fo klä 
fein Ende au war, die päpſtlich-kaiſerlichen Plane doch fcheiterten, und deſſen Erfulge jede 
den Beweis lieferten, daß ed nicht unmöglich geweien wäre, die Reformation in ganz Deutj 
vermitteld eines entichloffenen, auf die Bolfsftimmung ſich ſtützenden evangeliichen Bun 
auch ohne gewaltfane Umgeftaltung der politifhen Zuſtände noch durchzuführen. 

In der Schweiz hatte die Neformation wie in Zurich, jo in Bern, Bajel, Sanct:Gelld 
Schaffhauſen, Glarus, Solothurn gefiegt, anderwärts, in den Gebirgdcantonen, Zug, Luger 
wo das Volk den hergebrachten Glauben und Kirchenweſen treu blieb, aber auch Ichhaiten wi 
gewaltſamen Widerſtand erfahren. In vemjelben Jahre (1531), in welchem die kräiti 



Reformation 379 

wllung, welche die fhmalfaldener Verbündeten annahmen, ben Ausbruch des Kriegs in 
entfipland verhinderte, kam es in der Schweiz zu einer offenen feindlichen Bewegung beider 
arteien. Bei Kappel trafen die Kriegshaufen aufeinander. Zwingli war mit vem zürcheriſchen 
amer außgezogen, flarb den Helden: und Märtyrertod, der Sieg wurbe von den Katholiſchen 
wonnen, jedoch das Recht eines jeden Gantond zur freien Anorbnung feiner Religions: 
welegenheiten feflgeftellt. Der Einfluß und die Macht des teformirten Principe hatte nich 
siwäbhrend auch jenjeit ber ſchweizeriſchen Grenzen, namentli in Deutichland, verbreitet. 
weit des Augsburger Reichstags hatte die ſchweizeriſche Reformation faft mehr Gunft ala 
Wistherifhe Bekenntniß. Nicht bloß die Dberbeutfchen neigten ſich zu ihr Hin, ſelbſt Landgraf 

p war den Lehren Zwingli's zugetban. Hatte fi zu Marburg der Gegenſat am ſchärfſten 
er ausgeſprochen, jo wurde er jegt von Zwingli anı fhroffften hervorgehoben. Sobald 

bie Gonfejfion befannt geworden, erklärte er ſich eifernd nicht blos gegen die Einränmungen 
in einer dem Kaifer zugejenveten Schrift, jondern ließ obenein harte Angriffe gegen 

einfließen. Nun war noch viel weniger an ein Bündniß der beiden evangelijchen Barteien 
en. Die oberländiihen Städte mußten zu Augsburg eine eigene Gonfeftion übergeben, 
fie zur Mitunterzeihnung der Jutherifchen nicht zuließ;; fie wurben jedoch in das Schmal- 
Bünbnip mit aufgenommen, nachdem auf Betrieb des ftradburger Predigers Bucer 

Bereinigung in der Abendmahlslehre zu Stande gekommen war. In Beziehung auf bie 
zer gelang der ſchon weit gediehene Vermittelungsverſuch nicht; fie blieben daher von dem 
Haidener Bündniſſe ausgeichloffen. Eine mehr ſcheinbare ald mahre Vereinbarung durch 

nberger Goncordie (1536) hatte Eeinen Beftand. Das Schmalkaldener Bündniß wurde 
noch 1531 dur den Zutritt auch mehrerer bedeutender niederſächſiſcher Städte fowie 
ein Bündniß mit Baiern zum Wiberftande gegen Ferdinand's römifche Königewahl und 
eres mit Baiern, Sranfreih und Dünenark verftärkt, erhielt eine feite innere Organi⸗ 

‚ und al® abermals ein Ginfall der Osmanen drohte, mußten dem adhtunggebietenden 
„deſſen Beihülfe nicht zu entbehren war, Ginräumungen gemacht werden. So fam 1532 

erſte Nürnberger Religionsfriede zu Stande. Dem Kaiſer war es nicht genehm, daß der 
auf ein zur Beilegung des Streits und Abſtellung der Misbräuche beſtimmtes Concil 

Lebhaftigkeit erneuert wurde. Er berief in acht Jahren keinen Reichstag wieder, aus Furcht, 
ih derfelbe zum Nationalconciliun umwandeln möchte. Er forderte ein Concil vom Papfte, 
th in einem andern Sinn. Der leptere aber beforgte, durch ein folhed zu Einräumungen 
khigt zu werben. Erſt Baul IM. ſchrieb eins nad Mantua auf ven Mai 1537 aus. Der 
ker hatte abermals Krieg mit Frankreich; es hätte daher nicht zu Stande kommen Fönnen; 
Buangelifchen lehnten die Beſchickung deſſelben um fo mehr ab, da ihre proteftantiiche Befin- 
8 zu dieſer Zeit fo entſchieden als ihr Kraftgefühl gewachſen war und das päpſtliche Aus⸗ 
üben ihre Sache ſchon im voraus verdammt hatte. 
Nachdem ihre Stellung durch den Nürnberger Frieden befeſtigt worden, machte die Refor⸗ 
isn weitere Fortſchritte. Liber eine allgemeine Kirchenordnung hatte man fich freilich nicht 
inigen Eönnen, fo deutlih au die Nothwendigkeit folder Bereinigung erfannt war, foviel 
wendiger fie geweſen wäre, ba die Zeiten begonnen hatten, wo Die Reformation im fürſtlich⸗ 

Kichen Interefſe ausgebeutet wurde; indeß führte man bie unterbrocdhene Viſitation weiter, 
chfiſche Kirchenordnung verbreitete ſich in allen deutſchen evangeliſchen Territorien, auch in 
en, mo bie Cinrichtungen des Jahres 1526 demnach rückgängig zu werden begannen. Die 
eriſche Lehre wurde auch in Würtemberg eingeführt, in den ganzen Oberlanden umher, wo 
dahin die Öfterreichifche Macht, ver ver Landgraf durch einen kühnen, zur Einjegung bes recht⸗ 
jigen Fürſten unternommenen Kriegszug 1534 ein Ende machte, dad Volksbegehren nieber- 
alten hatte. Jetzt, im Frieden von Ktadan, erkannte Ferdinand bie oberländiſche Reformation 
wodurch thatjächlich die beengenve Beitimmung bed Nürnberger Friedens, nach welcher der⸗ 
e nur Denen zugute kommen ſollte, die ſich bereitd zur Augsburgiſchen Confeſſion befannt, 
ker aufgehoben wurde. Im folgenden Jahre traten noch mehrere Fürſten und Städte dem 
wbe bei, in welden 1538 aud Dänemark fürmlid aufgenommen wurbe. Auch in andern 
tigen Ländern, ohne Zutbun der ſchmalkaldiſchen Verbündeten, brach die Neform gegen die 
gunſt der äußern Verhältniſſe fih Bahn, in noch andern konnte jie nur durch blutige Gewalt 
hägehalten werben. Dabei tauchte an vielen Orten die Öinneigung zu ben Zwingli'ſchen Kehren 
keährend auf, ging man über die Grenzen hinaus, welche Das Luther'ſche Princip der deutſchen 
formation von Anfang geftedt; vielfach regte fih, in Münfter kam bie beftructive Richtung 
der empor, bie Wiedertäufer bemüchtigten ji der Statt. Ihr Umjichgreifen bedrohte in 



380 Reformation 

gleicher Weife ven Proteftantisnus twie die Reichsordnung, vie fi) daher zur Unterbrüde 
berfelben verbündeten. Münfter wurbe erobert, die ſchwärmeriſche Richtung gedampft, fie Fon 
ji fortan nur indgeheim fortpflanzen, feine äußern Zuftände begründen. 88 mar die Zeit I 
Befeftigung, Ausbildung und Eroberung der Reformation. Die Evangelifhen brüdten ı 
Gefühl ihrer Kraft und ihrer Überzeugung, daß eine Wiebervereinigung mit dem Katholiciken 
nicht mehr zu Hoffen fei, durch ihre Unterfhrift der von Widerfprud gegen venfelben auf 
henden, ob auch urfprünglich zu etwaiger Vorlegung auf einem Goncil beftimmten Schmalh 
difchen Artikel (1537) aus, vem Sumbol und der Urfunde ihrer Zosfagung von der papftlid 
biihöflihen Dbergewalt und Auffiht, ihres Ausſcheidens aus der Kirche, bie ihren mitt 
alterlihen Verfaſſungs-, Lehr: und Eultusverunftaltungen nicht entfagen wollte. Der eing 
Melanchthon Hätte ven Primat des Papſtes noch zugeftehen wollen, jedoch nur nach menſchlich 
Hecht und mit der Beſchränkung, daß dad Evangelium frei gelehrt merbde. Bis zum Jahre 154 
in weldem der Kaijer mit Yranfreich, dad wie die nordiſchen Reiche den — 5— 
Rückhalt gedient und dad ihn wie feine anderweiten Kriege beſchäftigt hatte, Frieden ſchloß 
Ferdinand einen Waffenftillftand mit ven Osmanen zu Stande brachte, war ber Proteftantiäk 
in innerer Kräftigung und äußerer Ausbreitung begriffen. Durch den (zweiten) Nürnbeg 
Frieden 1541 gewann bie Reformation einen bedeutenden Vorfchritt zur förmlichen Anrcli 
nung. Mehr als einmal batte ed nur von dem Bunte der Evangelifhen abgehangen, den & 
durch Waffengewalt zu erringen. Mehrfache Vergleihönerhandlungen hatten freilich nicht 
Ziel geführt, wogegen aber anch die fchmallaldener Verbündeten aus ihrer conf 
defenjiven Stellung heraudgetreten und fiegreich zum Angriff vorgeichritten waren. Seibltl 
Länder der Haupttbeilnehmer des 1538 gefchloffenen katholiſchen (Heiligen) Bundes, Hergl 
thum Sachſen und Braunfhmweig-Wolfenbüttel, waren der Reformation durch Waff 
der ſchmalkaldener Verbündeten gewonnen, bie meiften und wichtigſten Reichsſtände hi 
an, von ben weltliden Kürften boten nur noch König Ferdinand und die Herzoge von 
den Papſtthum eine wankende Stüge, indem Volk und Stände ihrer Lande entfchieben 
geliih gejinnt waren; auch in den geiſtlichen Herrichaften brach ſich Die Reformation Bahn, bei 
Biſchofen ſchien die Neigung zu entflehen, dem Beiſpiel des Hochmeiſters zu folgen; H 
von Köln hatte bereits Einleitungen zur Reformation des Erzbisthums getroffen. 

Zugleich aber ging auch der Schmalkaldener Bund ſeinem Verfall entgegen. Kaum 
ſeine Erneuerung nach mancherlei Zerwürfniffen der Fürſten und Städte, die über Gig 
tigfeit jener zu Elagen hatten, zu Stande gefomnen ; Herzog Morig von Sachſen übe 
mit dem Kurfürtten, trat aud und neigte fi) auf Faiferlihe Seite; ein neuer Audbrug 
Abendmahlsſtreits zerftörte die Goncordie mit den Schweizern. Der Bund befand ſich in inadg 
Auflöſung, als der Kaijer endlih Krieg wider ihn begann. Damit der leßtere nicht g 
offenbar ald Neligiondfrieg erjcheine, gab er vor, nur den Landgrafen und den Kurfürften- 
Sachſen als Landfriedensbrecher beftrafen zu wollen. DieBerbündeten zeigten ſich unentfi 
in ihrem Kriegörath herrichte Uneinigkeit. Herzog Morig überflel in ihrem Rüden Kur] 
der Kurfürit eifte feinem Lande zu Hülfe, dad Söldner- und Vaſallenheer ver Verbündeten 
ſich auf. Sie hatten ſich gleichſam abfichtlicy über den Charakter des Kriegs getäufcht, es verjä 
das durch Die fort und fort ſich erweiternde fürftliche Territorialmacht verftimmte und bers 
gedrückte, jedoch noch Hinlänglich widerſtandsfähige und geneigte Volk zur Abwehr aufzubi 
obwol Papft Baul MIL, fein zur lintervrüdung der Reformation mit dem Kaifer heimlich 
ſchloſſenes Bündniß verrathend, ven Krieg offen für einen Kreuzzug zur Ausdrottung ber 
erflärt. Bei Mühlberg kam ed 1547 zur Entſcheidungsſchlacht. Der Kurfürſt und fpäter 
der Landgraf geriethen in vie Gefangenfchaft des Kaiſers. Jener mußte die Hälfte feines 
an Morig abtreten, an melden auch die Kurwürde überging. i 

Karl enthielt ſich indeß zur Zeit Directer und firenger Glaubensunterdrückung, wie er ie m 
Anfang in ben Niederlanden verhängt; fie follte nach jeinem Sinne erft eintreten, wenn | 
Kirche feinen Anfihten gemäß reformirt wäre. Aber der Bapft wollte auch eine ſolche Ren 
nicht, erſchrak vor der kaiſerlichen Ubermacht, rief feine Hülfstruppeu zurück, näherte fich 
reich wieder; noch waren mächtige evangelijche Reichsſtände unbezwungen. ſtand der Krieg m 
dem proteſtantiſchen Volk bevor. Der Bapit verlegte das 1545 zu Trient eröffnete Concil md 
Bologna, um e8 dem faijerlihen Einfluß zu entziehen; es gerieth in Unthätigfeit. Karl fu 
derte, daß es mieverbergeftellt, von ven Proteftanten anerkannt werde; er beſchloß, einſtweil 
aus eigener Macht vorläufige Ordnungen im Reich zu gründen, ließ 1548 zu Augsburg B 
(Augsburger) Interim, ein Ediet verfündigen, dad eine Anoronung, wie ed in Sachen d 
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Religion bis zur Entſcheidung des Boncild gehalten werben jollte, und unter andern Einräu⸗ 
nungen bie bed Kelcho und der Vriefterehe enthielt. Die meiften proteftantifchen Fürften juchten 

| Annahme deffelben auszuweichen, am nachdrücklichſten widerſetzten ſich die norddeutſchen 
rſchaften; nur gewaltſam konnte ed in einigen oberdeutſchen Städten eingeführt werden. 
* ob auch meiſthin erfolgloſen Widerſtand erregte die Einführung des Leipziger 

das auf Betreiben Morig’ unter vornehmlicher Mitwirkung Melanchthon's ver⸗ 
u in welchem das faiferlidhe nur dem Schein nad angenommen, die lutheriſche Lehre 

weientlichen feftgebalten, obmol der größere Theil der fatholifhen Gebräuche als gleichgültig 
phora) und die päpftliche und bifchöflihe Gewalt bebingungdmeiie zugeitanden war, in 
Einu, wie man in Augsburg und Melanchthon auch in Schwalfalden dazu geneigt 
fen. 
Nie hatte der Kaijer, wie ed jchien, dem Ziel ver Begründung einer ſpamſch⸗katholiſchen 
Haft in Deutſchland näher geſtanden. Doch die Beſorgniß vor geiſtlicher und weltlicher 
zeherrſchaft, vie Anfänge derjelben weckten ven Entſchluß zu nachdrücklicher Abwehr. Das 

nicht Moritz' Sinn geweſen, daß die Freiheit Deutſchlands — die Fürſtenfreiheit over 
anbigfeit zumal — und des evangelifchen Glaubens vernichtet werben ſollte. Als Karl 

ngen traf, Magdeburgs ruhmwürdigen Trotz zu beugen, fanımelte der Herzog, der 
inigen andern Reichsfürften und dem franzöfifchen König in ein Bündniß getreten war, 

‚ drang aus Thüringen nad Tirol vor; der Kaifer mußte aus Inndbrud entfliehen 
kb fih zum Paſſauer Vertrag (1552) genöthigt, in welchen feilgejegt wurbe, daß der 
ſraf die Freiheit wienererhalten, dad Kammergericht zu gleichen Theilen mit Evangellichen 
werden und ein befländiger Friede auf einen balbigft zu berufenden Reichstag errichtet 

a folle. Der legtere verfammelte fich im folgenden Jahre zu Augsburg, ber Religiondfriede 
1566 geſchloſſen, nahen Papſt Baul IV. abermalige genügende Beweiſe geliefert, daß 

n eine Reformation zu hoffen fei und das Reich ſich ſelbſt Helfen müſſe, wad nun unter 
stion von Rom aus durch die freilich Eläglihe Auskunft geihah, daß das Recht ber 
nation, bad Recht eigener freier Überzeugung und Wahl des Befenntnifles, ven Reichs⸗ 
— nur diefen zuerfannt wurde. Der zu Augöburg gegründete Friedens- und Rechts⸗ 

ad mußte indeß ein unficherer bleiben, weil er den innern Zwiefpalt ungelöit ließ, indem 
ber beiden Barteien, und am wenigften die Fatholiihe, den Standpunkt des echten 
enthums und des vernünftigen Rechts der freien individuellen uͤberzeugung zu finden 

te, indem es beiden an Mäpigung fehlte, beide ihre Vorſtellungen für die einzig wahren 
Von Duldung anderer als der katholiſchen und lutheriſchen Meinungen war überhaupt 

die Rede. Die Evangeliſchen hatten freilich den beſſern Willen voraus, betrachteten ſich 
als Repräſentanten ihrer als zu eigener Entſcheidung in Glaubensſachen berechtigten 
janen, vermochten aber mit ihrer Vorſtellung, daß man nie einen wahren Religions- 

m Gaben werde, folange man nicht auch Die Gewiſſen der Unterthanen freilaffe, mit ihrer 
zung nicht durchzudringen, daß die Obrigfeiten jeder Partei ihren Unterthanen die freie 
des Bekenntniſſes bewilligen müßten. Zum Zeichen ver Leidenſchaft und Beſchränktheit 

Barteien, zum Beweiſe, wie ſehr die reihäftändiiche Vertretung corrumpirt, aus einer 
alrepräfentation eine Vertretung der Häupter geworden war, murde im Augsburger 
nur beflimmt, daß die Unterthanen wegen Religiondbeprüdung dad Recht eines freien 
gegen billige Nachiteuer Haben jolften, wobei die weitern Feſtſetzungen, niemand bürfe 
wegen feiner religiöfen Dleinungen beunruhigt oder mit weltlichen oder kirchlichen 

fen belegt werben, bie geiftliche Gerichtsbarkeit gegen die Evangeliihen nehme ein Ende, 
He bleiben im ruhigen Befig der Kirchengüter, die iie zur Zeit des Paſſauer Vertrags ge: 
nicht gar zu tröftlich erjcheinen Eonnten; und died un fo weniger, ba der Friede noch eine 
mung enthielt, die freilich das Beſtehen des Katholiciomus in Deutſchland auf die Dauer 
figern konnte, aber auch den Keim fortwährenben Unfriedens, ja faft die Nothwendigkeit 
neuen Ausbruch der offenen Fehde, einer blutigen Entſcheidung in fi ſchloß. Katho⸗ 

wurde ungeachtet alles Widerſpruchs der Evangeliichen der geiftliche Vorbehalt 
egt, demzufolge jeder die Religion ändernde katholiſche Prälat jeiner Stifter und 

Beben verluſtig fein folle. 
Aicht aber 6108, daß das Kortfchreiten, die Durchführung der Reformation in ganz Deutſch⸗ 
Ya den Augsburger Frieden gehindert wurde, fie Eonnte noch lange nicht einmal in ven 

‚ weiche fie bis dahin gewonnen, zum ruhigen Beftande gelangen, und auch ihre innere 
Moistelung wurde gehemmt, gerieth in eine falfche unnatürliche Richtung. Schon zu der Zeit 
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eher ) ‚now se dvm lutheriſchen Gebieten fortgefegt wurde, fir 
derfelben ver‘ ET rs n J 
ſich fortan n Pr ger sa verpflichten. Die ganze Bewegung war davon 

efeftig: * Serrdeit, die echte Idee der Kirche gegen die Entf 
Pr * — je tn Anſpruch auf Alleingültigfeit behauptenden Lel 
nit mehr ge rruß gegen bie leßtere hatte es nie gefehlt, doch 
Henben, vw’ I: er poftive Meinungen und bie Begeifterung für 
difgen A- apart. 0 hätte nur zum Umfturz, ı 

ichärti, * xageſchloſſene Partei bilden koͤnnen, deren Bildun 
— — — gegen bie alte Ordnung ber Dinge und deren Am 

Melant — über fie hinausgehenden Richtungen behaupten ko 
Reit ı - üker die Lehre zu vereinigen, daher die unaufhörlichen A 
in we — ben zu Stande zu bringen, und daher endlich die V 
Rüdt — Sa nie Apologe , daher großentheild in den Kreijen ber Refo 
Ferdi — Ausſchiteßlichtei und Unduldſamkeit, bie von ihnen 
in in —— Reformationsepoche war aber doch die Doctrin 
Srie — 4 a geweſen, hatte man doch noch immer in der Voraus: 
num, Apelsgle und Confeſſion etwas nad Gottes Wort zu verbeſſern 

H — Frieden aber gewann in ven lutheriſchen Landen die Rid 
Ziel - ‚Beflinmung der Olaubendartifel die Oberhand. Die durch die £ 

* zer Katholiken gefteigerte Furcht vor Zwieſpalt int Innern der 
Fi ‚Streitfuchht der Mehrzahl der Theologen und bie großentheild ve 
u ger Negenten erzeugten und nährten enbloje, die Kirche zerrüttende ur 
ver m die Iutherifche Rechtgläubigkeit und den Buchſtaben der Tutherife 
an Lehre, der nun zu berjelben despotiſchen Herrſchaft erhoben 
ver pas PapfttHun geübt. Das ftrenge und engherzige Lutherthum 
9 amvh im der etzwungenen Unterzeichnung her Concordienformel, t 
g — welche ſie nicht hob, fondern vermehrte, den Beweis lieferte, wie 
w Fr * geitauers war, in einem dogmatiſch genau fefzuftellenden und mit zw 

Glaubensbekenntniß das Ziel, die Einheit und Sicherheit der 
— und den Frieden der Gemüther zu ſuchen. Indeß gab dieſe ganze, auch 
he auffommende Richtung dem Neligionshaß, dem Fanatismus rei 
* die Stimmung, verhinderte lange das Fortſchreiten zu der geiſtigen Freit 
‚gran gelegt war, bie Ausbildung ber äußern Organijation der Kirche, wor 
ig gedacht Hatte, verzehrte Die innere beſte Kraft bed Proteftantismus. Die in 

an enthaltenen Keime des Unfriedens, fortgejegter Störungen jeber ruhigen ' 
Eintracht der Parteien gingen wuchernd auf. Der Proteftantismus wurde i 
ng, in feinem errungenen Befig fo lange gehemmt, bedroht, bis die nic ruh 

greuelvollen Dreißigjährigen Krieg ausbrach, deffen Ende ein Friede mar, d 
omus endlich in Deutſchland als gieichberechtigt feftftellte, vergleichungsweiſe 
mochte, ja ein Großes erſcheinen muß, wenn nian ſich erinnert, wie ſchwer 

nur fo viel zu erlangen, ſich erinnert, daß die vollftändige Gleichheit der Confeſſie 
gorzugung ber einen und Hintanftellung und Beläftigung der andern, trotz ber erı 
fegungen der wiener Bunbedacte, nod immer nicht zur vollen Berwirflihung ı 
Bon der andern Seite aber ermäßigt fich die hergebrachte Bewunderung des Weft 
dens gar fehr, wenn man erwägt, daß er faum über die Beſchräuktheit und Intolerı 
Burger hinausging, noch immer Feine wahrhafte Verfühnung der kirchlichen Geg 
und die Zerfpaltung des vermwüfteten, audländiſchem Einfluß immer mehr preisgeg 
beflegelte. So unheilbar waren zur Zeit des Anfangs der Neformation die Be 
Relchsweſens; fo ſchwer mar dieVereinigung zur Befferung geworben; jo unaufhal 
theild infolge davon, die Bürftenmacht im Steigen, die Voikokraft und Freiheit i 
griffen ; fo tiefrmurgelnd und weitverbreitet noch die aus den mittlern Jahrhunderten 
berzigkeit und Barbarei; fo groß und hartnädig die Macht und die Feindſchaft 
gegen bie neuen Ideen, daß die Deutfchen felchen Unſegen von ihrer ruhmwürdig 
ihren fangen ſchweren Kämpfen bavontrugen, daß der Gewinn, zunädjt wenigfte 
Rolf zutheil wurde, dad den Kampf begonnen und die meiften Opfer gebracht. 

Zum Zeichen der Kraft und Beredtigung der anfangs unſcheinbaren Bewegu 
des Vapſtihums zum Sturz, der Nothwenbigfeit und Unvermeidlichkeit, des all, 
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3 der Reformation ſetzte die letztere ihren Kreislauf durch die europaifchen Länder fort, 
n erfolgreicher als in Deutſchland ſelbſt, Doch nicht überall glücklich, nicht fo, daß bie an- 
ionen alle dad Werf ebenjo Fräftig und tüchtig angegriffen hätten, vielfach einen un: 
barafter kundgebend. Sie mar eine Entwidelung, eine Reaction bed germanifchen 
; gegen das romanijhe. Wie fie von den Deutſchen, den allein unvermijcht gebliebenen 
n angefangen wurde, fo drang fie aud nur bei den germaniſchen Stämmen und 
Durch. 
in der Schweiz hätte ihre vollkommene Durdführung nur gelingen können auf dem 

er zugleich politiſchen und Eirchlichen Erneuerung, erwies ſich dieſe Aufgabe ald zu groß, 
e der Katholicismus feinen Beiig zur Hälfte. Nach dem Siege der Bergcantone und 
zionsfrieden (1531) wurde noch Genf der Reform gewonnen (1535), wo Calvin feit 
Republik theofratifch zu beberrichen anfing, dad Kirchenweſen auf demokratiſch-frei⸗ 
Grundlage ordnete. Sein Ginflug überwand Zwingli's Richtung und verbreitete 
yie ganze reformirte Kirche, deren Mittelpunkt Genf durch ihn wurde. Der Galvinis- 
lange dem Luthertfum gefährlich, das fi nicht ohne Gemwaltübung feiner erwehrte; 

jedoch in rinigen deutſchen Ländern, deren Bürften zu ihm übertraten und nad) dem 
Reformationsrecht meifthin auch ihre Unterthanen zu ihm hinüberzogen. Auch in den 
den gewann die ſchweizeriſche Reformation die Oberhand. Luther's Schriften hatten 
Begeifterung für die von ihm ausgehenden Ideen geweckt, welche ven blutigen Gewalt: 
1Karl's V. und Philipp’ H. Trog bot. Das Volk erhob fich endlih m Waffen, und 
nörbliden Provinzen erfünpften ſich ruhmwürdig die religidfe und bürgerlidhe Frei⸗ 
die Verbindung der Niederlande mit dem eich locker geworden, Verbindung mit 

eutfchen Städten, der Schweiz und Frankreich vorherrſchte, menbeten fie ſich der ſchwei⸗ 
kehre und Verfaſſung zu. Calvin's und Zwingli's Anhänger, bald auch politifche 
Eampften lange um bie Oberherrſchaft. Auf der Synode zu Dordrecht (1618), deren 
das Seitenftüd zu ver Intherifhen Concordienformel bildeten, fiegten die Calviniſten 
n Schug und der Führung bed nah ber höchſten Gewalt firebenden Statthalters 
n Oranien über Die Renonftranten (Arninianer), bie vepublifanifche Partei; als dieſe 
worgekommen, erlangten die Remonftranten mieber zum mwenigften Duldung. Wie in 
rlanden ſiegte die calwiniftiiche über die Tutheriiche Richtung in Frankreich, wo die Re: 
t Thon früh Anhänger fand (Hugenotten), die ſich unter blutigen, mährend ber König 
ven Proteftanten unterflügte, über ſie verbüngten VBerfolgungen im ganzen Königreich 
en; doch blieb der Katholiciamus herrſchend durch Mittel der Gewalt mie in den übri- 
niſchen Nationen. In Spanien war er in der Maſſe des Volks noch lebensfräftig, nur 
endeten den neuen Ideen fich zu, welche die Inguifition bald genug wieber anstilgte. 
üthete bie legtere in Italien, wo die Reformation allgemeiner freudig begrüßt wurbe. 
nfchaftliche Aufklärung mar dort jo weit vorgefchritten als in irgendeinem andern Lande, 
hun in der Nähe geſchaut und verachtet. (88 blieb indeß fiegreich, weil in der finn- 
inolen und bigoten Maſſe des Volks Leine Begeiſterung für die pofttiven Ideen bed 
tiſsmus ſich verbreiten konnte, deffen negirendes, materielles Element nur aufgefaßt 
In ben deutſchen öfterreihifhen Landen hatten jich wie in Baiern alle Stände, bis zu 
en, der von Sadjien ausgehennen Bewegung jo eifrig angeichloffen wie in den übrigen 
Provinzen. Kaijer Ferdinand und Herzog Albrecht mußten 1556 das Abendmahl 
ven Seftalten zulaffen. Der geiſtliche Vorbehalt verhinderte nur ben äußerlichen Sieg 
rmation in den deutfchen Ländern unter Eatholifhen Negenten. In den Gemüthern 
e ſich der Broteftantisinus gegen alle Gemwaltvorfehrungen der Herrſcher, erlangte unter 
an II. gejegliche Anerkennung, wurde hauptſächlich auf Betreiben der Jefuiten unter 
. gewaltfam unterbrücdt, nur dem Adel wurde die Glaubensfreiheit gelaffen; unter 
‚ noch kurz vor der Reaction des Dreigigjährigen Kriegd errangen die Stände die von 
an erlangten Gerechtſame wieder. Nur Zwang und Gewalt vermochten ben vollftän- 
g der Reformation in Böhmen aufzuhalten, die Nation zum Katholicismus zurück⸗ 
Sn Ungarn warb dem legtern nur bie Hälfte des Landes erhalten. Ungarn und 

gen erfämpften fih mit ven Waffen die Glaubensfreiheit. Durch den Wiener Frie⸗ 
6) mußte freie Religionsübung nad der Augsburgiſchen und Helvetiſchen Gonfefflon 
erden. In Polen entſtanden zahfreiche Iuthertiche und reformirte Gemeinden, bie fich 
einigten und nach mannichfachen, ſpäterhin ſich wieder erneuernden Kämpfen 1573 
igionsfrieden erlangten, der ihnen (den Diſſidenten) gleiche bürgerliche Rechte wie den 
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Katholifen zufiderte. Vollſtändig fiegte die Reformation in Livland und Kurland uı 
nordiſchen Reichen. Riga nahm jie bereits 1521 an, bie Landſchaft folgte, die Dinge n 
die Wendung wie vorlängit im preußiſchen Ordenslande; 1561 erklärte jich der Heermeiſt 
Herzog von Kurland und Semigallen. In Schweden wurde die Reformation unter ( 
Waſa's Schut im Sinn Luther's allmählich beim Volk eingeführt, erlangte ſodann 
Reichsſchlüfſe geſetzliche Exiſtenz, die Biſchoöͤfe erhielten ſich durch Nachgiebigkeit ihre Reicht 
ſchaft und ihre Prälaturen, König Johann's IN. und Sigmund's Verſuche, den Katholic 
wieder einzuführen, mislangen durch den Widerſtand des Volks, 1593 und 1663 mwurt 
Augsburgiſche Confeſſion und die Koncorbienfornel ald ewige Symbole des Widerſpruchs 
den Katholicismus angenommen. In Norwegen wendeten ſich die freien Bauern ber Ref 
tion zu, die bier in Frieden, unter Stürmen in Dänemark, zum Sieg gelangte , wo fie 
ftian II. begünftigte, um die feiner Tyrannei im Wege ftehende bifhöfliche Macht zu vern 
Friedrich I. war ihr aufrichtig zugethan, das Volk wendete ſich ihr zu, 1527 wurde Gleihfh 
der Bvangelifchen und Katholifchen erlangt, der Reichſtag zu Kopenhagen (1536) v 
bie politifhen Rechte ver Kirche, die dur Bugenhagen's Kirchenordnung unter unumſi 
fürſtliches Regiment gerieth, das jedoch nicht tyranniſch geübt wurde, wie von Heinrich V 
England, wo zunächſt daſſeibe geſchah. Luther's Ideen fanden dort einen durch Wicliffe’s 2 
bereiteten Boden. Heinrich begann ſie gewaltſam zu unterdrücken. Eine Che trennend, 
andere ſchließend, verfiel der despotiſche König in ven päpſtlichen Baun, worauf er bie Ki 
gewalt an fich rip, fich felbft zum Oberhaupt ver englifchen Kirche erklärte, die Kirchengüt 
zug, das Moͤnchsweſen befeitigte, fonft aber die katholiſchen Kirchengebräuche feſthielt und 
Berfolgungen über Katholiken wie Autheraner verhängte. Erft unter Eduard VI. brach 
befier verfiandene Reformation tur Eranmer’d Bemühungen Bahn. Unter Maria tz 
biutige Reaction zu Gunften des Papſtthums ein. Durd Elifabeth gelangte Die Nefor 
zum Sieg, obwol nody nicht zu feftem Beftande. Zumal die bijhöflihe Verfaffung ı 
Rechte, die der Krone in Kirchenfachen vorbehalten worden, fodann die Hinneigung der E 
zum Katholicismus veranlaßten noch vielfache Streitigkeiten, Parteiungen, Zerrüttt 
Staat und Kirche, bis der Proteſtantismus endlich den Sieg behielt, wie in Schottland, 
Einführung und Behauptung der Reformation gleihralld nur nad vielen blutigen K 
gelang und Hinfichtlich der Verfaffung das kirchlich-demokratiſche Princip die Oberhand 
während in der Anglikaniſchen Kirche die bifchöfliche Verfaſſung aufrecht erhalten wurde, 
jener Kämpfe und der durch fie erzeugten Erbitterung und Berhärtung war ed, bap 
Proteſtantismus nirgends mit fo viel Unduldjanfeit und Strenge geltend machte als in 
britannien, dad au Irland durch Zwang und tyrannijche Gewalt ihm zuzuwenden vet 
aber dafür nur ven Fluch des irifchen Volks erntete, das den Glauben zurüdftieß, der if 
eine graufanıe Fremdherrſchaft aufgedrungen werden ſollte. 

Blicken wir nun zurück auf ben Punkt, von welchem die Bewegung ausging, ſog 
wir, daß ſie, je nachdem wir die Sache anſehen, viel mehr oder viel weniger erreicht hat 
das war, was ſie urſprünglich hatte erreichen wollen. Über ihr nächſtes unmittelbares ZU 
fie weit hinausgegangen, aus einem Streit über einen kirchlichen Unfug war eine Um 
geworben, die von Wittenberg aus faft alle europäifche Nationen, alle Verhältnifie w 
fände ergriffen, namentlich die bürgerlichen und politiichen gänzlich umgewandelt, bie 
des neuzeitigen Staatsweſens aus dem mittelalterlichen beſchleunigt, zu Stande gebradt, 
Gigenthümlichkeit beftimmt hatte. Aus einem Kampfe gegen untergeorbnete Delegir 
Papfttfumd war ein Kampf gegen dieſes jelbft, mit der Richtung auf Kirchenverbefleuug 
ganzen und großen, ein Kampf gegen die höchfte kirchliche Gewalt geworben, weil dieſelbe 
für ihre Delegirten nahm, ben Verſuch der Befferung entgegentrat. Sie fegte dem St 
dem es urſprünglich allein galt, die Reinheit der veligiöfen Idee zu retten, in der Wiede 
ftellung der durch die Berfülfhungen und Misbräude ver fpätern Jahrhunderte verunft 
urſprünglichen chriſtlichen Lehre und Kirche Befriedigung für das religiöfe Bedürfniß zu 
ben Anfprud auf fortwährende Alleinherrichaft des berfümmlichen Lehrſyſtems und Ki 
weſens, die Forderung entgegen, daß bie Anhänger der Bewegung mit allen denen, bie: 
Seite traten, die ihnen zutheil gewordene Überzeugung den herrſchenden Begriffen unten 
ihrer Tendenz entſagen, daß die Nationen und Staatsgewalten in der hierarchiſchen 
anſchauung nnd Bevormundung verharren ſollten, und nun geſellte ſich jenem Stechen 
nach Freiheit Hinzu, nahm es die Geſtalt einer Erhebung für Glaubens⸗ und Gerviffendird 
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der Berfönlichkeiten und Nationalitäten und ihrer freien Entwidelung , vorzugäweife 
hſten und geiftigften Angelegenheiten an. 
ın flellten fid) die Urheber der Bewegung und diejenigen, welde ſich ihr anichloffen, 
tanten der Macht gegenüber, die diefelbe zu unterbrüden firebte. Wir haben gefehen, 
ame entftand, wie und in weldyer engern Bebeutung er zunächſt nur den evangeliichen 
Reichsſtänden beizulegen war. Es lag aber im Wefen ber Sache, um die es ſich zu 
ndelte, und im Gange der Greignifje, daß Die Benennung einen tiefern und weitern 
s hatte, theild befommen und fo auf alle diejenigen ausgedehnt werben mußte, melde 
ver Behauptung des Katholicismus, daß die lateinifche Kirche die Verwirklihung ber 
Rirche Chriſti, unfehlbar und alleinfeligmadgend fei, ver Tyrannei und Anmaßung 
iderfpracden, burd die Lehre und Einrichtungen der lateiniſchen Kirche alle andern 
n, aud dur äußern Zwang bie einzelnen bei ihnen fefthalten und vie Abweichenden 
arũckführen zu bürfen, ja zu müſſen; welche andererſeits die Behauptung aufftellten, 
te ideale unfidhtbare Kirche die wahre fei und durch Eeine ihrer verſchiedenen Auffal- 
b Darflellungen vollkommen verwirklicht werbe; daß die wahrhaft Bläubigen aller: 
er unfihtbaren Kirche verbunden find; dag Feine menfchliche Lehre oder Kirche ben 
uf Alleinherrſchaft befige; dag wahrer, von Chriſto ausgehender oder an Chriſtum 
Bender Srömmigfeit fletd Anerkennung gebühre; daß Die fo wenig nach Willfür fub- 
einungen und Einfälle ald nach dem Belieben geiftlicher oder weltliher bern, fondern 
nftiger Auslegung zu deutende Heilige Schrift und fie allein die Richtſchnur des 
und Lebens, dad höchite Geſetz jedes Chriſten wie jeder Kirche, jenes Mitglied jeder 
: verpflichtet fei, ver biblifchen ſtets jorgfältiger zu erforfchenden Lehre in freier Liber: 
5 zu unterwerfen; daß endlich, wie der Glaube jedes einzelnen nur dad Ergebniß einer 
fung und Überzeugung, fo der Ausdruck des Glaubens der Befammtheit in ihren Be: 
riften nur der Inbegriff der gewonnenen freien Überzeugung aller Mitglieber der 
nd derjelben aber länger verpflichtet jei, als es Diefe Überzeugung theile. Der Prote⸗ 
hat daher jeinen pofitiven wie negativen Inhalt, fordert fowol Glauben ald Prüfung, 
wie Breiheit, Folgſamkeit gegen die Maren Entfheivungen des göttlihen Worts wie 
en barum — Widerſpruch gegen jede andere Autorität in Sachen der Erfenntniß, des 
als die der vermöge freien Bernunftgebrauds ermittelten Wahrheit, fällt aljo zu: 
‚it den alle Bildung zur wahren Srömmigfeit und Humanität bedingenden Princip 
weitens, der Vervollkommnung, der Toleranz in jenem hoͤhern Sinn, wo fie fi ald 
ing jeder fremden Rechtsſphäre varftellt, mit dem Geiſt des echten Chriſtenthums, 
und ®eilteöfreiheit, der Serle des germaniſchen Lebens; er ſchließt endlich, weil fich 
» Gedanke auf fein einzelned Gebiet befchränken läßt, die Nothwendigkeit in ji, daß 
nze Leben wie die Wiffenichaft frei entwidele, ift zugleich die Borausfegung, der An⸗ 
ie fefte Grundlage ver echten wiffenfhaftlihen und bürgerlien Freiheit. 
bh war ed dem aus vielfadher Barbarei eben durch die Reformation fich erft heraus: 
n Geſchlecht der Reformationdepodhe im Gebränge der das große Werk begleitenven 
‚in der Hitze fortwährenden Kampfes und Streits, nicht gegeben, ven Proteflantismus 
r rein, Elar und vollftändig zu erfaffen, im Leben darzuftellen. Indem die Broteftanten, 
en nächſtfolgenden Zeiten, den Zwang des Dogmas und feines Buchflabens, der tob- 
an die Stelle der Tyrannei feßten, gegen welche fie fih erhoben hatten; indem. fie viel- 
erfelben Unduldſamkeit und VBerfolgungsfucht fih beherrſchen ließen, die ihrem Auf: 
atgegentrat; indem fie ed nicht abzuwenden vermodten, daß perfänliche Leidenſchaft 
üchtige Politik die große und heilige Idee zum Werkzeug ihrer Eleinlihen und jchlech- 
: herabwürbdigten, Fehrten fie auf ben Punkt zurück, von welchem fie fih unter unfag- 
rengungen entfernt hatten, twurben ſie ihrem eigenen Princip untreu, fielen fie dem 
mus unter andern Kormen wieder anhein, einem Katholicismus, der ber befjern 
n und Schöpfungen des verlaffenen unfähig war. So wenig die Reformationdepoche 
fe Idee und den Begriff ver Breiheit rein erfapte, ebenfo wenig erreichte fie dad Ziel 
ung ber Kirche mit Behauptung ver Binheit berfelben, der vollen Freiheit von dem 
ben Drud. Nur eine, freilich ſehr wefentlide Verminderung ber Übermacht des 
8, nur Befreiung der einen Hälfte der abenvländifchen Nationen von der geiftlihen 
verniochte fie zu erringen. Wol übte fie auch auf den Katholicismus ihren Einfluß; 
richt bleiben, maß er geivejen war. Gr mußte ein geläuterter werden und iſt e& infolge 
terifon. XII. 25 
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ber Reaction bes Proteſtantismus auf die Eatholifche Welt geworden. Die hierarchiſche 
haft der Kirche über den Staat vollends zerftärte die Reformation gänzlich. Jedoch die näi 
Wirkungen des Proteftantismus auf den Katholicismus waren großentheils ververblid für 
verſchlimmerten ihn, wie namentlih in Deutſchland von der Reformationgzeit an die Röı 
bei ven Katholischen erſt recht überhandnahm. Überhaupt ift nicht zu leugnen, daß im Ge 
der Reformation ſchwere Nachtheile fih zeigen. Indeß würde eine Aufzählung und Abwaͤ— 
ihrer verberblihen und wohlthätigen Folgen bier zu weit führen; wir beſchränken und dahe 
einige Schlußbemerfungen von einem Standpunft aus, auf welhem wir die Richtigfei 
gegen die Reformation erhobenen Anfhuldigungen in einem Maße, wie e8 die Gegner nur 
ſchen mögen, zugeftehen fönnen, ohne Doch genöthigt zu fein, die Nichtigkeit des Verbanım 
urtheild derfelben einräumen zu müflen, dad von mehr als einer Seite her ſchon logiich « 
ftatthaft erfcheint. Man kann nicht jagen, die Reformation Hätte nicht angefangen wert 
fen, weil ihre und die folgenden Zeiten vielfach fo fdhlecht geweien, ehe man den unmög 
Beweis geführt, daß die Zeiten auch nur muthmaßlich beffer geweſen fein würden, wenn fi 
begonnen wäre. Nur zu recht- und vernunftwibrig, menjchenveradhtend und die M 
ſchändend und erniedrigend mußten die die Welt beherrjchenden Ipeen, Orbnungen, 9 
und Mächte fein, wenn überhaupt nur ein ſchwerer Kampf um die Neinheit und Freihe 
religidjen Idee nöthig war, und wie viel Schlechte und Ververbliches war mit Nothwen 
von ihnen zu erwarten, weld ein Verderbniß ficher durch fie begründet, da fie feine © 
ihres Beſitzftandes zu leiden vermodten, da troß des Aufſchwungs, den jener Kampf! 
die Berfunfenheit möglidy war, welche vielfad ihm folgte! War e8 nur halbwegs wohl 
mit dem Eirchlichen Weſen, waren die öffentlihen Zuftände nur halbwegs befriedigend, ft 
die Beranlaffung ber Reformation nicht vorfommen, oder es hätte doch Die fo geringfüg 
wegung, von welder fie ihren Anfang nahnı, die Wendung nicht nehmen £önnen, welche fie 
Sodann ift zu bemerken, daß häufig die Kurzlichtigfeit und Die ſchwache niedrige Geſt 
welcher dad Erhabene und Heilige, Vernunft und Net, Wahrheit, Kraft und Freiheh 
gleichgültig oder verhaßt ift, nicht blo8 die Beranlaffung der weltgefchichtlihen Begebenhi 
größten That deutſcher Nation, Eleinlich in den Fleinlichften Motiven ſucht, fondern auch J 
in ihren größten Berbienften die ftärkften Gründe fie anzuflagen findet; und weiter, de 
nicht felten viel Böfes, das feit ver Reformation gejhehen oder geworden, zu ihren Kol 
offenbarem Unrecht zählt, weil e8 in feinem gder nur einem ſehr entfernten urſächliche 
ſammenhang mit ihr ſteht; daß man endlich mit noch größerm Unrecht ihr die ganze ©: 
wiber fie geübten Reaction anrechnet. Breili hat jie dad Verkehrte, Gehäſſige ihres Chun 
ihrer Richtung, ihrer Folgen erhalten einerfeitd zwar durch die menſchliche Beſchränkthei 
Leidenſchaft ihrer ruhmmürbigen Anfänger und Börderer, eine Beichränftheit, Die üb 
großentheild aus ber Fatholifchen Bildung derjelben herrührte, die fie mit ihrer Zeit theilteng 
Leidenfchaft, die bei ihrem lobwürbigen und nöthigen Eifer gegen die Verderbniß und IJ 
Stimmung, in welche die nichtswürdige Vertheidigung derjelben jie verfegen mußte, zu nad 
war, als daß fie Hätte vermieden werben Eönnen, daß fie verdammt werden dürfte. Se 
erhalten ſodann dadurch, daß ihren edeln Tendenzen unreine, ihren Flaren fhmwärmerifäu 
mente fi} beimifchten, daß ihren wadern Borkämpfern Selbftjüchtige ſich zugejellten, vie J 
ihren Deckmantel jie nach ihren Zwecken zu lenken, audzubeuten trachteten. Dergleichen a 
bei jeder großen gewaltigen Bewegung unvermeiblih und kommt zumeift auf Rechnung 
jenigen, die diefelbe nothwendig machten, durch ihre Unverbeſſerlichkeit herbeiführten, auf 
nung der Verberbniß, die jo viel Selbftjuht und Schlechtigkeit erzeugt und genährt, durcht 
fo viel verborgene Keime ver Roheit, Uinklarheit und Schwärmerei gepflegt waren. Sie 
aber erhalten hauptſächlich durch die Bösartigfeit und Hartnäckigkeit des Widerſtandes, 
erfuhr, der fein Mittel der Lift und Gewalt unverſucht ließ, Fein nod fo ſchlechtes Drittel fe 
fie zu hemmen, zu unterdrüden, rüdgängig zu machen, dadurch Die Leidenfhaft und ihr uͤbe 
auch auf der andern Seite, die Verbitterung, den maßloſen Haß hervorrief, zur Ergreif 
ähnlichen Waffen gewiſſermaßen nöthigte. Denn die Geſchichte ſpricht Die Reformation 
dings nur von veraͤchtlichen ſchleichenden Liſten, nicht von Gewaltſamkbeit, Herrſch⸗ und! 
folgungsſucht frei; allein wie fie ihr, als der Sache der reinen chriſtlichen Idee, des Lieb 
ber Freiheit überhaupt, die beifere Tendenz zufpricht, fo lehrt fie auch, Daß die Bewegr 
Berufung auf Bernunft und Billigfeit begann, und die Gegenpartei durch Gewalt anti 
und ſolche weit graufamer und länger übte, als es von jeiten ber veformiftijchen, zu ihr 
brängten Partei gejchehen if. Man kann aus den unheilvollen Wirkungen der Reforı 
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Kfolgern, daß fie nicht Hätte angefangen werben, ſondern nur, baß fie energifcher und voll- 
miger hätte durchgeführt werben jollen. Darin, dag ihre Durdführung nur halb gelang, 

t Die theilweiſe Verberblichkeit ihrer unmittelbaren, die Berfpätung des größern Theils ihrer 
ntern heilſamen Folgen. So in ven europäiſchen Rändern überhaupt, in Deutfchland ine: 

‚ wogegen England namientlich ihrer vollfonnmenen Durchführung feine nationale Cin⸗ 
md Größe verdankt. Dap fie aber nur halb durchgeführt wurde, daran ift ſchuld ihre 
mald durch den Widerftand gegen jede Beſſerung erhöhte, hauptſächlich aber darin wurzelnde 
ierigfeit, dan die Reform zu lange verſäumt war, daß die Beflern nicht fräftig genug dazu 

a, die Nationen zu ftumpffinnig und zu lange das Unmefen geduldet; ſodann die Trägheit 
Lauheit, die Furcht und Selbſtſucht nur zu vieler, in8befondere die unfelige Verblendung 

kebeutenden Anzahl unter den Wohlgeiinnten und Erleudteten, die der Sache ihren nug= 
Beiftand entzogen, weil jie ji) überredeten oder überreden ließen, daß eine gefeßliche, all⸗ 

je Reform vom guten Willen des Papſtthums ober von der Macht der fortichreitenden 
aſchaft und Aufklärung zu erwarten fei, der Briebe und die Ordnung um feinen Preis aufs 
Igeſegt werben dürfe; daß man jich jeder Bewegung zu entziehen habe, in welder die Lei- 

thätig fei; bie nicht einjehen wollten, daß e8 Zuſtände gibt, Die gebeffert, Ideen, bie be⸗ 
werben müfjen, aber nicht behauptet werden Eönnen ohne Kampf, der wiederum noth⸗ 

z die DBegeifterung, die Leidenſchaft vorausjegt; daß ein ftetiged ununterbrochenes ort: 
zum Quten und Rechten freilid) dad Befle gewefen wäre, aber verfäumt, nicht zu hoffen, 
darum ein ſtürmendes Vorfchreiten zu ihm nothwendig geworben war, weil das Fort⸗ 

ı lange Hemmung erfahren und dad Schlechte eine jo gewaltige Herrichaft erlangt hatte, 
ı das Gute nur abgetrogt, nur durch Eroberung abgeswungen werden konnte. So zu: 
deutſcher Nation. Sie hatte zu lange Geduld geübt, zu kurzſichtig, gutmüthig und ſchläf⸗ 
sömifche Herrichaft eindringen und fich befeſtigen laſſen, als daß diefelbe ohne Sturm und 

z hätte bejeitigt werben fünnen ; wegen ihrer unbeholfenen Arglofigkeit, ihres nur zu lange 
teten, ſprichwoͤrtlichen, unrühmlichen Gehorſams mußte fie in die Hitze eines ſolchen 
6, die Leiden einer Umwälzung; dieſe aber ift ihr, indem das Heil nahe genug trat, in 

Jecher Beziehung zum großen Unfegen geworben, weil fie ſich noch immer nicht energifch, 
und allgemein genug über ven Befreiungs- und Reformbeſchluß einte, weil zumal ein Theil 
fnpter unpatriotifh an Rom ſich anſchloß und mit Erfolg anſchließen Eonnte, was aber- 
daran lag, daß mit dem Egoismus der Großen die Apathie des Volk! zum Verfall ver 
fung, zur Berberbniß ber Nationalvertretung zufanımengemirft hatte und noch zuſam⸗ 
tete, die Regeneration der Berfaffung und ver Reichsordnung zu verhindern. 

Bei aber vem allen, wie ihm wolle, die Reformation war eine in den ganzen Zufländen und 
Eitmijfen der Zeit liegende Nothwendigkeit; eine foldhe kann unter feinerlei Umſtänden 
amt werben, und die Schuld, wenn Schuld dabei iſt, nur auf Die Stelle fallen, welche bie 
xendigkeit begründete. Ein Weſen, dad eine jolhe Nothwendigkeit in ſich ſchloß, deſſen 

Brungöbebürftigfeit von feinen eigenen Leitern und Freunden zugeflanden war, das aber 
Spenfelben nicht gebeifert wurde, das auch jonft niemand auf frieblich-gefeglihen Wege 
Ru konnte, deſſen Schäden und Drud den Gebanfen und Verſuch einergewaltſamen Beflerung 
Beten und ihm fo allgemeinen Beifall gewannen in einer an blinden Gehorfan in geiftlichen 

gewöhnten Welt, bei den ruhigen und trägen Deutſchen; ein Weſen, deſſen Leiter und 
ftet8 zum UÜberfluß bewiefen, daß fie nie eine friedliche Befferung zugelaflen haben wür: 

ein Weſen, das weder die Beifteöfreiheit noch die Entwidelung zu einer vernünftigen bürger- 
Ordnung auffommen ließ, von allem Anfange bisjegt gegen die gleiche Berechtigung 
Anfichten und Orpnungen, jelbfl gegen die dürftigften Feftfegungen der Religiondfrieden 

irte, dad Verlorene nicht wieder erringen fonnte und dennoch der Welt den Frieden nicht 
, die Menſchheit im Namen des dazu beſtimmten Chriftenthums, dieſelbe zu einem felb- 

igen, freien geiftigen und ſittlichen Leben zu erheben, zu geboppelter Knechtſchaft herunter: 
und zur Erhaltung der legtern ſich bald mit dem fürftlichen Deöpotismus, bald mit der 
und Stumpfünnigfeit ver ungebildeten Bolköklaffen verbündete: ein ſolches Wefen ver- 

nicht zu beſtehen, war fiher an ſich jelbft mindeſtens ebenfo ſchlecht als alled Schlechte, was 
aus dem Beſſerungsverſuche hervorgehen konnte. Bei einem ſolchen Wefen durfte die Chri⸗ 

it, durften die Nationen nicht ſtehen bleiben aus Verzweiflung an vem Werke der Beflerung, 
die Anfprüce und Pflichten ihres Berufs und ihrer höhern Criſtenz aufzugeben ; bei einem 

ben Weſen geſchieht nimmermehr zu viel daran, felbft auf die hoöchſte Gefahr, ven Verſuch 
25° 
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zu wagen, ob nicht verbefjert werben Eönne, ift endlich ein folder Berfuch nie ohne überwie 
Nuten, wie fi) dies auch im vorliegenden Fall Flärlich Herausftellt.F 

Wir haben angedeutet, in welchen Gefahren vor dem Beginn der Reformation bie R 
der religidfen Idee und die Krömmigleit, dad Chriftentbum und mit ihm die Grundl 
ganzen Gefittung, zumal der germanifchen Nationen, die Cultur und dad Geſchick Europ 
bürgerliche und Geiftesfreiheit, insbeſondere die Zukunft Deutfchlands, ſchwebten. Die 
mation hat fie großentheil® abgewendet und jedenfall ver Verfälfchung der religiöfen Wo 
dem Miöglauben, den Angriffen ver geiftlihen und weltlichen Despotie einen unüberfte 
Damm entgegengefegt. Schon darin liegt ver Beweis ihrer fegensreihen Wirkſamkeit w 
unermeßlichen Bedeutung, daß fie in die Hälfte der gebilveten Welt, deren Verhältni 
Ideenkreis den Proteftantismus einführte und demfelben ven Weg bahnte zum Eindring 
in die Eatholifch bleibenden Nationen. Durch ihn, durch die von ihm ausgegangene lan 
aber freie und Fräftige- Entwidelung ber Literatur, der Staatöwiffenfchaften namentlid 
ihren: Einfluß auf das Erftarfen einer aufgeflärten öffentlichen Meinung; durch ben reli 
Glauben und die religiöfe Begeifterung, die Sittenftrenge, welche die Reformation neu bef 
unterbielt, und worin die feften und nothwendigſten Grundlagen aud der bürgerlichen $ 
und: Wohlfahrt enthalten find, wurde die Macht des vorfchreitenden Despotismus gebı 
Hat der Proteſtantismus nicht Durch fein Weſen, fondern durch den zufälligen Gang der | 
niffe, auf mehrern Punkten die Fürſtenmacht übermäßig geftärft, fo hat er ihr zugleich 
ſelbſt Map und Schranfe entgegengeftellt, liegen zugleich in ihm alle Antriebe und Be 
fegungen zur Löfung der Aufgabe, die Ordnung mit der Breiheit zu verbinden und na 
Idee diefer Verbindung den Staat zu geftalten. Durch ihn wurden die Niederlande g 
glücklich; Spanien büßte durch dreihundertjährigen, das ſchöne Land geiftig und mat 
wüftenden und zuleßt in bürgerlichen Zerrüttungen endenven Despotismus feine Unemf 
lichfeit für Aufnahme der Reformation; Frankreich hat feine Revolution mit ihren Leiden! 
machen müffen, weil e8 ſich durch Gewalt beim Katholicismuß fefthalten ließ. Es war 
immer ftarfe8 Geflecht, das die Reformation begann und wenigftend für die Hälfte 
lands zum Heil deſſelben ihren Sieg begeiftert und mit eiferner Beharrlichfeit erzwa 
Reichsverband war ſchon jo gut wie aufgelöft, jede Beranlaffung konnte feine ganzli 
öfung herbeiführen. Deutſchland war zerrüttet, Feine Ausficht mehr, daß es wieder zur 
und einer feften Ordnung gelange, und dies war ohne Stürme und Unheil drohende 
war jedenfalls unmöglich, wenn das Verhältniß des Bapftthums zun Neid nicht ein 
wurde, was eben nicht gejchehen Eonnte ohne Krieg. Die Volkäfreiheit war ſchwer gefä 
rafhen Sinfen, und hätte fich ver Katholicismus behauptet, wie tief würde allem Anſch 
Deutſchland gefunfen fein; e8 hätte fich des weltlichen Despotismus nicht erwehrt, den ge 
Drud fpäter nicht mehr abgeworfen. Wenn felbft der Aufſchwung, den die Neformati 
die Verwandlung des alten deutfchen Ehr:, Mannes, Rechts- und Freiheitstroßes in ei 
felben nur zu fehr vergefiende zahme, matte Freiſinnigkeit, wo nicht Servilität, dad 
eined gemilverten Freiheitszwangs nicht abwenden konnte, was hätte aus der deutſchen 
ohne die Reformationsanregung werben mögen! Mag man die Bortheile, welche ver 
Ausbildung Deutſchlands aus der durch den Kirchenftreit befeftigten politifhen Trenn 
worden, auch nicht zu hoch anfchlagen dürfen ,: der Kirhenftreit fand ven Verfall ver 
ordnung und Nationaleinheit vor, und man ſieht, wen felbft Das religiöfe Interefie, in 
die Nation fi noch einen konnte und wirklich einte, wenn jelbft ver ftarfe zum Schuß 
geſchloſſene Schmalkadiſche Bund die Trennung nicht abwenden, die äußere Einheit, tr 
daß er den Ziel fo nahe kam, nicht Herzuftellen vermochte, wie tief ver Verfall bereits mar. 
Reformation aber, indem fle dieſen Bund veranlaßte, das Gefühl der Nationalität er 
regte, hielt den Verfall wenigſtens auf, ſchuf eine Barteiung, durch welche wenigitend 
von Kräften, Gefinnungen und Bolfötheilen zufammengeführt und erhalten wurben, auf 
die Erhaltung der religtöfen und bürgerlihen Freiheit beruhte. Zwei Glaubensbekem 
hätten gar wol im Reich beftehen Eönnen, unvereinbar aber war die Stellung ber Wi 
gewalten zueinander mit einer feften Ordnung, bie Tendenz der öſterreichiſchen Politik m 
der Fürſten, die Volföfreiheit mit beiden; und hieraus mußten Zerwürfnifje hervorgehen; ! 
das regendburger Bündniß eine Spaltung des gerade infolge der Neformation auf bemi 
zur Einung begriffenen Reichs herbeigeführt und die Tendenz der Durch die religidfe Angel 
beit bewegten Nation zunäcft zur geiftigen Einheit in allgemeiner Annahme der Reform 
gebemmt, fo wurde dad Schmalfabifche, Ober: und Niederveutfchland einander nähernde 3 
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ber Mittelpunft der Oppofition gegen die geiftlichen Bingriffe wie gegen das Übergewicht 
öRerreigifhen Haufes, rettete die evelften und höchſten Güter gegen bie Anwendung ber 
Hihen und weltliden Regierungsmarimen befjelben, ſchuf fo viel politifche und hauptſächlich 
Kige Ginheit, wie diefe jegt allein noch moͤglich war, und belebte den Reichskoͤrper von neuem 
fuer politifchen Eriftenz, indem es Die in feinen Gliedern lebendigen Ideen nicht blos reprä= 
Ikte, ſondern auch anregte, ſchützte, ihre Verbreitung förderte. Wie Hinfichtlich der Sprache 
der Wiſſenſchaften in und unmittelbar nach den Reformationskämpfen Barbarei eintrat 
Imnody eine neue Schöpfung der Sprache, eine ungeahnte Blüte ver Wiſſenſchaften von ber 

ation batirt, ift diefe überhaupt für Deutfchland Erneuerung geworben, obwol fie Ber: 
zu werben ſchien. 

en mir immerhin zugeben, daß ver langen oft aufgezählten Reihe Ihrer heilſamen 
eine lange Reihe unheilfamer ſich gegenüberflellen läßt, entſcheidend ift ed, daß bie ſpä⸗ 
ere Zeit durd Höhere Bildung, reinere Chriſtlichkeit, humanere freiere Denkweiſe, ins: 

aber durch bie hierin gegebene Möglichkeit, zu wahrhaft Hriftlichen, vernünftigen und 
Refultaten in der Wiſſenſchaft wie im Leben zu gelangen, bezeichnet wird. Diefes 

aber, dieſe Möglichkeit, dieſe Ausfichten beruhen auf ver Reformation, auf dem durch jie 
inenen, allmählich heller erkannten, in alle Sphären getragenen Kreiheitöprincip, auf dem 
and der Wirkſamkeit des Proteftantismus, ver Wechſelwirkung veffelben und des Katho⸗ 

,‚ um deren ®egenfäge Die ganze neue Gefchichte fi dreht, auf dem Anftoß, den die 
tion gegeben, ihrem Hintvegräumen ewiger Hinderniſſe des Beffern. Der hierarchiſche 
ismus Hatte bie Zeit ſeines wohlthätigen Wirfens, feiner großartigen Hervorbringun⸗ 

bt, er Eonnte nicht blos nicht mehr befriedigen, fondern die Behauptung feiner Allein: 
ft wäre, da ihm die Menjchheit einmal entwachlen war, ba fie nicht ohne gewaltfame 

Hätte gelingen können, Zurüdwerfung der Nationen in die Zuflände der mittlern 
rte, ja etwas viel Schlimmeres geweien, Ertoͤdtung aller beffern vorhandenen Keime, 

onnenen @ultur, nicht eine helle, durch freundliche Sterne und Himmeldzeichen erhellte 
fonvdern die ſchreckbare Kinfternig etwa Spaniens, die Barbarei des Mittelalterd, etwa 

t Durch Verfeinerung, aber ohne deſſen Unſchuld, Gemüthsinnigkeit, Strebfamfeit. 
olicismus, wie er einmal war, Eonnte die reine religidje Idee und die Freiheit ver Ve- 

der Beifter nicht auffommen laffen. Die Reformation bat jene wieder and Licht geför- 
e begründet, und eben hierauf beruht alles Schöne und Gute unjerer geiftigen, veligiöjen 
erlichen Zuftände, alles Schöne und Gute, das die Menſchheit zu hoffen Hat. Sie war 

ker Rampf und Zerftörung eintretende Götterdämmerung der europäifchen Nationen, mit 
ach die Welt weder endet noch ver Niefen Beute wird, nach der eine neue fruchtbarere, von 
Menſchen bewohnte Erde ſich erhebt, die guten Götter wicher erjcheinen und mit ben ge: 
Menſchen fhöner ald zuvor wohnen. Unendlich ungeſchickt ift fie der zweite Sünden: 

t worben. Freilich, ausgeftoßen, vertrieben wurde eine neue Menfchheit, aber nicht 
gefündigt, fondern weil fie erlöfen wollte, nicht aus einer Stätte der Unſchuld, fon: 
Berverbniß; denn der zweite Sündenfall war eben nur die Entartung der Kirche ge: 
wodurch die legtere die Paradieseigenſchaft längſt verloren Hatte. Und Die neue Kirche 

findet in ihrer Verurtbeilung von feiten der alten, die fi nicht erlöfen wollte, bie 
Ehre, im zugebadhten Tode das Xeben; fie hat von jener viel leiden müſſen, hofft aber 
ubjal zu ihrer Herrlichkeit einzugehen; fie hat große Anfechtungen erbulvet, ſteht jedoch 
t da und wird ald ein Werf des Herrn, al8 die reinere Geſtalt, gemäß dem felfenfeften 
ber Ihrigen, in fortfchreitender Selbflläuterung und Annäherung an ihre — ben Be: 

kab damit die eigentliche Grundlage der allgemeinen Kirche, die Bedingung der Verſoͤhnung 
ſätze in ſich ſchließende — Iper die Welt überwinden. Möchten nur auf beiden Seiten 

gel des Fatholifchen wie proteftantifchen Kirchenweiens, die höhern Standpunfte der 
fhaftlichkeit nicht überſehen, ſondern die Vereinigung in ihnen unabläflig und reblich 
die Möglichkeit und Nothwendigkeit des gleichberechtigten Nebeneinanverftehend beider⸗ 
endig erfannt werben. Möchten insbeſondere die Deutfchen ſich hüten, roͤmiſch- jeſuiti⸗ 
überhaupt dem Einfluß ver Fremden zum Werkzeug der Störung und Trennung der 
en Einheit und Einmüthigkeit fi) Herzugeben und zu vergeflen, daß ſie vor allem 

e und Ghriften, und dann erft Katholiken und Proteftanten find. Nichts vermag Frafti: 
zu mahnen als die wohl verſtandene Gejchichte ver Urſachen, des Verlaufs, der Wir: 

und Folgen der Reformation. 
teratur. Vgl. Woltmann, „Geſchichte der Reformation in Deutſchland“ (5 Bde., 
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Altona 1800— 2); WMarheinefe, „Geſchichte der deutſchen Reformation” (A Bee., 
1816— 34); Neudeder, „Geſchichte des evangeliichen Proteſtantismus“ (2 Bde., 
184446); Ranfe, „Deutſche Geſchichte im Zeitalter der Reformation‘ (dritte 9 

5 Bde., Berlin 1852); Holzhaufen, „Der Vroteſtantismus nad feiner gefchichtliche 
ftehung, Begründung und Fortbildung” (3 Bde. Leipzig 1846— 59). K. Jürg 

Reformen (politifhe). Als im Jahre 1821 die fiegreiche Hofpartei in Frank 
äußerſten Maßregeln gegen liberale Bewegungen durchjegen wollte, vertheidigte Tallenı 
Freiheit der Preſſe gegen die Genjur und fügte feinen Gründen die Außerung Hinzu: „ 
fern Tagen ift ed nicht leicht, Tange zu täuſchen. Es gibt jemand, der mehr Geiſt hat a 
taire, mehr Geiſt ald Bonaparte, mehr Geiſt als jeder der vergangenen und künftigen I 
es ift: alle Welt.” Wenn dieſer Sag von jeher von den Staatdlenfern begriffen worbe 
wärben wir in der Weltgeſchichte jehr wenig von Mevolutionen zu lefen haben, und ur 
Drangjale, welche über das Menſchengeſchlecht gekommen jind, wären vermieden work: 
laöt fi kaum eine Revolution denken (wenn man namlich dad Wort in dem gewöhnliche 
einer gewaltjamen Staatdumwälzung aufiaßt), welche nicht Durch zeitgemäße Zugeſtändn 
feiten der’ jeweiligen Machthaber vermieden werben fönnte. An Warnungen fehlt e8 | 
jenigen, welde überhaupt hören können und lernen wollen, niemald. Daß aber oft bi 
nungsſtimmen ungehört verhallen, daß der Nothjchrei der Unterdrückten das Ohr der Mi 
und Glücklichen nicht erreicht, daß jelbft die laut ausgeſprochenen Wünjche ver übergropen 
heit des Volks unbeadhtet Bleiben, davon gibt jenes Blatt ver Geſchichte Zeugnid. Nicht 
es einen Staatsmann gäbe ober gegeben hätte, der es in Abrede ftellte, daß alles in d 
einer Reform unterliege, und daß Unvolllommenheiten und Gebrechen abgeſchafft 
müflen, allein die Macht der Gewohnheit, die Süßigkeit des Herrſchens, die Burdt ! 
Folgen der Neuerungen laffen häufig die Reformen verihieben, bis den Zugeftännnif 
Staatsmänner, welche die Zeichen der Zeit nicht früh genug erfannten, von mwilbaufg 
Volksmaſſen das „Zu ſpät“ entgegentönt. Es fragt jih daher nicht, ob reformirt werben 
handelt jüh Darum: wann follman reformiren und wie foll man reformiren ? und Die Bea 
tung diefer Frage ift auch für erleuchtete Staatsmänner im einzelnen Hall oft eine ſehr ſch 

Daß das Thema von den politifhen Neiormen zu den widtigften in ber Wiffenid 
Politik gehört, liegt auf der Hand, weil fie allein das geeignete Mittel bieten, Staatsret 
nen vorzubeugen und dad Stantöleben, ver Idee vom Staat gemäß, feinem Ideal imm 
zu nähern. Der allgemeine Charakter der geſunden und heilbringenven Reformen U 
leicht angeben. Sie beftchen in Maßregeln zur Fortbildung des öffentlichen Lebens, zur! 
Entwidelung und Erhöhung des phyſiſchen Behagens und der geiftigen Cultur des Bol 
Vermehrung der Sicherheit der Gefammtheit wie des einzelnen. Sie beruhen auf | 
fahrungsmäßigen Einfiht und Überzeugung, daß an der allgemeinen Unvollkommenl 
menſchlichen Dinge auch die ftantögejellichaftlihen Einrichtungen theilnehmen und di 
Bortfchreitend zum Vollkommenern und Beſſern befonders würdig und bepürftig find. . 
Maße, wie ein Volk in der Cultur und Eivilifation vorrüdt, muß aud) der Staat mit al 
nen Anftalten und Einwirkungen auf das Volksleben fortrücken, oder, mit andern Worten 
feine Berfaffung, Regierung und Verwaltung müffen gleihmäßig fortgebilvet werden, n 
nicht veralten oder, was bafjelbe ift, mit dem Leben und ver Bildung des Volks in Dich« 
befangen, auf jene hemmend und flörend einwirken, jollen. So ergibt ſich die unerlaßlicht 
wendigfeit zeitgemäßer Reformen im Staat oder der Fortbildung und Nachhülfe in jet 
feggebung und Verwaltung, je nad) der Art und dem Maße ver Fortſchritte des Volks i 
Richtungen feiner Entwidelung. Nothwendig ift es insbeſondere, zu Reformen zu fi 
wenn gewifle Unvolllommenheiten in dem Grundgejeg oder fonft in ven Gefegen ober 
Berwaltungsformen fo beſtimmt bervortreten, daß die erhöhten geiftigen Bebürfniffe bei 
und bie deutlich ſich ausſprechende öffentlihe Meinung damit in entſchiedenem Gegen 
jheinen. Denn verfäumt in ſolchem Fall eine Regierung hartnädig, die nöthigen Rı 
eintreten zu laffen, dann kann fie felhft dazu beitragen, daß am Ende flatt der Reformati 
oben herab eine von unten herauf herbeigeführt wird, nämlih auf dem Wege der Rev 
wie wir in der neuern Zeit in faft allen Ländern in Europa erlebt haben.) 

„Zögert man, dad Nothwendige zugugeftehen‘‘, bemerkte einft Tallenrand bei einer @ 
heit, wo von Reformen, welche die Öffentliche Meinung verlangte, und von Eonceffionen 

1) Bgl. von Beber, Grundzůge ber Politik (Tübingen 1827), ©. 286. 
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g die Rede war, „dann verliert man in diefem ungleiden und gefahrprohenden Kampfe bie 
2 einer großmüthigen Refignation. Die Nothivenvigkeit, ven billigen Wünfchen des Volks 
genzufommen und benfelben nachzugeben, beweift aber gerade, daß man dad Volk nicht 

Man legt alsdann freiwillig eine Gabe auf den Altar des Vaterlanded, ohne in den 
bacht zu geratben, mit Gewalt gezwungen zu fein. Wozu dient ed auch, von einer Zeit zür 
m zu verfchieben, was nothwendig gejchehen muß? Wie viel inruhe, mie viel Unfälle 
im in Frankreich vermieden worden fein, wenn die durch gebieterifche Umſtände nöthig ge= 
men Zugeftänpnifje früher oder zur rechten Zeit als freimillige Gaben des Patriotismus 
bracht worden wären!“?) Im ber That, dieſe durch die Erfahrung aller Zeiten beftätigte 
itslehre kann nicht genug zur Beherzigung empfohlen werben. Ihre Bernadjläfiigung 

Mröme von Blut gefoftet. Zugeſtändniſſe, ald Folge einer nahe liegenden Gefahr oder durch 
lt erpreßr, werben mit Midtrauen empfangen; nie find Die Menfchen damit befriedigt, fie 

a alövdann leicht zu weitern ungemeflenen Forderungen verleitet. 
die Frage, wann man reformiren jolle, laßt hiernach eine einfache Antwort zu. Man refor: 
ehe Die Reformen ald unbedingt und dringend nothwendig erfheinen, ehe noch bad Volk 
genmärtigen Zuſtand ald unerträglih empfindet. Dann mwirb das Volk die Neform 

als ein Geſchenk annehmen, und diefelbe wird die Hand der Regierung kräftigen, ftatt, 
sftliche Anhänger des Alten wähnen, dad Volf zu immer neuen und ungemefjenern For⸗ 
yen anzureizen. Man kann natürlich auch in Beziehung auf die Zeit in entgegengefeßter 
fehlen. Gleichwie viele Krankheiten des menjchlichen Körpers nur allmählich gehoben 
können, fo gibt ed auch Krankheiten im Staat, welche durch übereilte Anmendung von 

itteln nur um fo heftiger auftreten. Es waren größtentheild heilſame, aber vorzeitige 
‚ welde Struenfee auf das Schaffot und die durch geiftige Leiden zerrüttete Hülle bed 

amd wohlwollenden Joſeph II. in ein frühes Grab braditen. Der befonnene Staatömann 
Zeit der vorzunehmenven Veränderungen nad den Bedürfniſſen und dem Gultur- 
bes Volks abzumeflen wiſſen. 
wieriger iſt die Beantwortung ber Frage, wie weit fidh die Reformen erſtrecken müfjen. 
gemeine Antwort laßt ſich natürlich nicht geben. Zange Unterdrückung und Willfür- 
ft bringen eine ſolche Berichlehterung und Stumpfheit in den Charakter ver Menſchen, 

eſe ſogar die Empfindung fiir dad Beſſere verlieren und fih an den Zuftand der Knecht⸗ 
geftalt gewöhnen, daß fie eine Verbeflerung deſſelben nicht einmal für wünſchenswerth 

6 eine Wohlthat anzufehen geneigt find. Die Beijpiele, daß Keibeigene und felbft Sflaven 
gebotene Geſchenk ver Freiheit verihmähten, fliehen keineswegs ganz vereinzelt da. Hier: 

| dann kurzſichtige oder jelbftfüchtige Politiker ven Schluß, daß es ſchädlich, ja wider: 
} wäre, folche aus einer Lage, in der jie ji) behaglich fühlen, heraudzureißen. Der Trug: 
Kegt auf ber Sand. Es ift Elar, daß dieje Elenden, bei denen das Giſen in die Seele 
gen iſt, boppelt bemitleidenswerth find, und Daß ed nur Ein Mittel gibt, fie zu der Würbe 
enſchen zu erheben, das, ihnen Kreiheit zu geben. Freiheit ift ein Recht, deſſen fich ber 
mit rechtlicher Wirkſamkeit nicht entäußern kann. Nur das muß freilich zugegeben wer: 
8 in ſolchem Kal die Emanripation mit Vorſicht und in angemeffener Weife vor fich 

muß. 
eformiren im echten Sinn heißt: die gefellfchaftlihen Verhältniſſe nad Grundſätzen des 
Rechts und der Huntanität verbeffern und Misbräuche, die jich zum Recht erhoben, ab: 

Eine ſolche Reform wird freilich alte Stügen und Säulen eines lange beftandenen 
Bube8 umzuftürzen haben ; aber wenn biefe Stügen und Säulen innerlid) ausgehöhlt und 

find, nur noch tänfchen, nicht halten können, dann wird man ihren Untergang nicht zu 
den, jondern nur dafür zu jorgen haben, daß lich neue und beifere bilden. Wenn man aber 

langem Stillftande in ver Fortbildung der jtaatlihen Organijation, wie in unfern alten 
3 beim Ausbruch der Franzoöſiſchen Revolution ber Fall war, zu reformiren beginnt, dann 

es gemeiniglich ebenfo gut zu gehen, wie es geht, wenn ein altes Haus auögebefjert werden 
Men glaubt, mit wenigem die Ausbeſſerung durchführen zu fönnen; fängt man aber erft 

fazureifen, dann treten die äußerlich verborgenen Schäden erft zu Xage, und es muß viel 
gefchehen, ald man anfangs für nöthig erachtete. Die Hauptichwierigfeit in der Aus: und 
führung zeitgemäßer, zumal vurchgreifender Reformen liegt in dem Borbandenfein von fo 
aus der Vorzeit auf bie Jegtzeit Gefommenen und in dieſe nicht mehr Paſſenden. Daß 

fa) Memoires de Talleyrand, pour servir & l’histoire de France (Brüffel 1884), Thl. I. 
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dergleichen fidh erhalten Hat, ſich hat erhalten koͤnnen, ift eben eine natürliche Folge davor 
die politiſche Reformation lange mit den Fortſchritten ber Eultur und Givilifation nicht g 
Schritt gehalten hat, fondern hinter diefen zurüdgeblieben ift; daher kam ed, daß fı 
Staatögebäube morſchen Gebäuden gliden, an denen man nicht rütteln zu können glaubt: 
Gefahr, fie umzuftürzen und ſich felbft unter ihnen zu begraben. Diefe Betrachtung muf 
dem Unternehmen von Reparaturen abſchrecken, wenn man gleich fih nicht verhehlen konn 
durch deren Unterlafjung das Ubel immer noch ärger ward. Denn fing man einmal an zu 
riren, dann ließ fich nicht vorherfehen, wohin das führen Eönnte, und 06 man am End 
genöthigt fein würbe, alles einzureißen. Darum tröftete man fich oft lieber mit der Hof 
daß das Gebäude, welches fo lange geftanven, auch noch länger ftehen würde. Jedenfalls 
man noch feine totalen Reparaturen, und partielle fonnten wenig nugen. Daß aber audı 
Regierung, welche ernftlich zu reformiren beftrebt war, durch alle ihre. Reformen dennod 
wefentliche Berbefferung der ſtaatsgeſellſchaftlichen Zuftände zu bewirken vermochte, ift lei 
greiflich, wenn man erwägt, daß eine Regierung, die den Beruf haben foll, fich vem Ref 
tiondgefhhäft in dem obenangegebenen echten Sinn und Geift zu unterziehen, vor allen $ 
jelbft den Principien des Vernunftrechts gemäß eingerichtet jein oder werden muß. De 
dad Regierungsfnften jelbft verkehrt und fehlerhaft ift, da können auch alle in deſſen Gel 
Sinn vorgenommenen Reformen nur verkehrt und fehlerhaft auöfallen. Gehen biefe 5.9 
einer Regierung aus, bie herzloß ertödtend alles bevormunden und baher auch alles i 
Staatögefellichaft von oben herab leiten und Ienfen will, dann Haben die von derſelben beim 
Reformen oft nichts andered zur Folge, als daß das Bevormundungsiwefen mit feinem au 
Laftenden Gentralorud blos unter andern Formen und Farben fortgefeßt wird. Siei 
darum, wie ein neuerer Staatögelehrter richtig bemerkt, häufig mehr ben äußern ( 
ald das innere Wefen von wohlthätigen Verbefferungen und nicht felten mehr Übles al#i 
zum Reſultat. Meiftens haben fie feinen andern Werth ald ven formellen, und felbft «u 
faum. Wo vie Einrichtungen fortbeftehen und durch die Reformen meiftend nur fefter 
werben, durch welche der Staat die ſchwerfälligſten Mittel für die Eleinften Zwecke a 
Laſten auflegt, um einmal hergebrachte Inftitute in nuglofem Gange zu erhalten, Menſ 
thut, um Fictionen zu ſchmeicheln; wo man, während alle einmüthig den Lehrſatz nad) 
baß der Menfch ein Selbſtzweck fei und nie zum Mittel erniedrigt werden dürfe, doch das 
tHeil zur Grundlage der wichtigſten Staatdeinrihtungen macht; wo man fid) nicht entſchlü 
einem einfachen, menſchlichen und riftlichen Verfahren vorzuftreben — da kann fort ud 
reformirt werden, ohne daß es befler wird und befjer werben kann. Fehlerhafte Neforma 
forteme haben in der That mehr Unheil als Heil in die Welt gebracht. - Es kommt, wenni 
darum handelt, zu veformiren, vor allem darauf an, daß nach richtigen und gefunden E 
fägen reformirt wird. Die Aufftellung eines zur Erzielung fteter, zeitgemäßer, wahrhafte 
befferungen und Vervollkommnungen der menfhlichen Gefellfchaft geſchickten Neforma 
foftems ift darum ein wichtiges Kapitel in der Staatslehre und ein würbiger Gegenftand fi 
Nachvenken der Staatsphilofophen. 

Nichts ift gewöhnlicher, als daß die Nothwendigkeit befonnener und zeitgemäßer Ref 
bereitwillig zugegeben, aber ſtets vor Überftürzung gewarnt wird. Es follen die im 
lebenden Bürger, ald zum Kortichreiten in ver Erkenntniß und in der Wohlfahrt bel 
Weſen, in Angemefjenheit zu den unverkennbar fih anfündigenden phyfiſchen und ge 
Bevürfniffen, durch allmähliche Reformen auf der Bahn der Veredlung und der Wol 
fortgeführt werden, ſodaß die Staatsregierung felbft das Veraltete aufgibt, das Unvollkor 

- zum Vollkommenen fortführt und die höchfte Freiheit im Kirchen- und Bürgerthum ver 
und gemwährleiftet, die mit dem Zweck des Staats vereinigt werden fann. Es muß all 
Reform des innern Staatslebens von der gefchichtlihen Unterlage ver Berfaffung, Reg 
und Verwaltung ausgehen, und das Fortſchreiten foll mit Feſtigkeit und Kraft, mit Verm 
aller Übereilung geſchehen. Died Reformfoftem foll fi gleihmäßig auf das Ideal der Be 
und die Geſchichte fügen, Feine Gegenwart ohne Vergangenheit fennen. „Es verftattet 
Sturmſchritt zur Eroberung des Ideals; ed tritt aber auch mit gleichen Ernft und gleid 
fligkeit der Reaction entgegen mit ihrem Hiftorifchen Recht, ſobald das letztere nicht fein 
dauernde Brauchbarkeit für die Gegenwart, fondern blos fein Alter und feinen Stanın 
entweber in Rom und Byzanz oder in den Gapitularien der Karolinger oder in den P 
ifiporifchen Decretalen nachzuweiſen vermag.” 

So geiftreih nun auch dies Syftem, namentlich von Ancillon und Pölig verteidigt if 
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MWahres e8, richtig verſtanden, enthält, fo ift e8 noch ein Gaupthebel in den Händen ber 
on geworben. 8 ift leicht erflärbar, daß ein ſolches Syſtem von Reformen, welches ſich 
Juſtemilieu zwifchen zwei extremen Syſtemen anfündigte, in Deutſchland Glück machen 
Denn da die Wahrheit gemöhnlid in der Mitte zwifchen zwei entgegengefegten Extre⸗ 

finden ifl, fo erregte das zwijchen ven Syſtemen ver Revolution und der Reaction in der 
rbaute dritte Syftem, welches man das der Reform nannte, fofort für ſich ein günftiges 
heil. Es empfahl ih zur Annahme von feiten aller Gemäßigtdenkenden, Klugen, Bes 
em, das Recht, aber auch den Frieden, die Verbefferung des geſellſchaftlichen Zuftanves, 
ıch einen ruhigen Gang der Verbeilerung Liebenden. Man glaubte jo einen Mittelmeg 
n zu haben zwifchen zwei entgegengefegten Richtungen, nämlich der des Syſtems des 
iftrechts und der des Syſtems des hiftoriichen Rechts, und hoffte auf dieſem Wege Ver- 
8 ſtiften zu können zwiſchen den feindlich einander gegenüberftehenden Anhängern fi 
reitender und befämpfender Anlihten und Doctrinen. Das Reformationdfuftem follte 
Band zum Frieden bietender Berniittler zwiſchen dem von der Reaction vertheidigten 
hen Recht und dem von den Freunden der durch die Franzöſiſche Revolution auf DieBahn 
ten Grundfäge verfochtenen Vernunftrecht auftreten und dahin ftreben, mit Vermeidung 
feitigfeit und Übertreibung beider und der Berirrungen derjelben, wie fie ſich namentlich 
dalismus des Mittelalterd und in Frankreichs Staatsumwälzung auch geſchichtlich beur- 
hatten, vie Grundelemente, welche in deren extremen Meinungen fich befeindeten, in einen 
terbund zu vereinigen durch Auffaffung blos des Wahren, was jedes dieſer beiden ent⸗ 
ſetzten Syſteme an ſich hatte. Man hielt dad Reformationsſyſtem allein auf dem rich⸗ 
3ege begriffen, als allein ven Verhältniſſen entfprechend. Die Anhänger dieſes Syftems 
enjag der beiden andern Syſteme, in deren Mitte fie fanden, die Gemäßigten bilvend, 
die Aufgabe zu löjen haben, die Anſprüche des hiſtoriſchen Rechts und des Vernunftrechts, 
ſchichte und Philofophie auf frienfertige und friedliche Weiſe auszugleichen. Nur darin, 
eit die Korberungen ber Geſchichte zu beachten und wie weit die Philofophie gehen dürfe, 
der Art und Weije ver Vereinigung beider, fowie in ver Auffaffung und VBeurtheilung 
ſchichte felbft und in den philoſophiſchen Aniihten ſchien unter ihnen Verſchiedenheit ver 
ngen obwalten zu fönnen. Da fie aber alle bei ihren Beftrebungen einerlei Zweck und 
mliche Ziel vor Augen batten, jo ließ fich erwarten, daß jeder Streit unter ihnen ohne 
itige Exrbitterung bleiben, daß er nur ein ruhmlicher Wettfampf unter ven Stimmfühigen 
nfl der Wahrheit bleiben würde, wobei der Widerſpruch des einen den andern entiweber 
ı belehren oder doch zur gründlichen Befeftigung feiner Behauptung nöthigen, jedenfalls 
en Sadhe, für welche jeder von ihnen gleich begeiftert war, VortHeil bringen werde. Aber 
yenjo natürlich, daß auch bei Machthabern, die nicht das Anjehen haben mollten, hinter 
jeit zurüczubleiben, vielmehr vie Körderung eines zeitgemäßen Fortſchreitens ihrem eige: 
tereffe angemefien fanden, ein Reformationsſyſtem auf Beifall rechnen Eonnte, welches 
janz allein in die Hände gab, mo und wann, wie viel und wie wenig fie vemjelben nad: 
nen für gut halten mochten. Ebenſo wünſchten folche, welche mehr oder minder dem Sta: 
ſyſtem zugethan waren, doch oft vor der Welt im Licht von Freunden bed Fortſchritts zu 
en und nahmen um fo weniger Anftand, fi im Außern zu den Principien dieſes Refor- 
lems zu befennen, als fie durch eine Allianz mit demfelben ven Vortheil erlangten, die 
he Meinung, falls ihnen an dieſer etwas gelegen war, für ji zu gewinnen. Man fah 
ie Reformen, wie fie in den Schulen der Staatögelehrten gelehrt werben, allenthalben 
ı Regierungen ald Marime angenommen. Doc) dauerte ed nicht lange, jo wurden gar 
von den theoretifchen Verfechtern dieſes Reformenſyſtems, belehrt durch die Erfahrung, 
vie ſehr fie ven Einfluß ihrer Doctrinen auf die Stantöpraris überſchätzt und ſich in den 
gen, welche fie fih von denjelben verjprochen, getäufcht hatten. Denn die Boraudfegung, 
' fie gebaut, von der Geneigtheit und Bereitwilligfeit derer, die fih im Beli der Macht 
r Beoorzugungen in der Geſellſchaft befanden, ihre Sonberintereffen dem allgemeinen 
je zum Opfer zu bringen, bewährte jich als irrig, und e8 murbe nur zu offenbar, daß ein 
ı, welches die Allmählichfeit aller Reformen unbedingt und ausnahmslos als Princip 
te und von ber geſchichtlichen Unterlage ſich niemals zu entfernen geftattete, unter ben ob⸗ 
ven Umfländen und Verhältniffen den wahren flaatögejellfhaftlichen Fortſchritten eher 
ilig als vortheilhaft war. Unbefangene Politiker überzeugten fi daher bald von der 
Ihaftigkeit und Feblerhaftigkeit diefed ganzen Syſtems. Prüft man dieſes Reformen 
mas genauer, dann wird man in ber That finden, daß die Anhänger vefjelben bei deſſen 
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Anwendung offenbar einen zu hohen Werth anf die Berückſichtigung deſſen, was ſie Die geſchi 
liche Unterlage nennen, gelegt haben. Dadurch ſchon iſt ihr Reformationsprincip mancht 
Bedenklichkeiten unterworfen, wenigſtens wegen der leichten Möglichkeit einer ſchiefen Deuu 
deſſelben. Wirklich lehrt die Erfahrung, welcher Misbrauch oft mit jener Phraſe getrieben w 
den iſt, um Abgeſtorbenes, Veraltetes und erfahrungsmäßig Schädliches feſtzuhalten und nöͤth 
Verbeſſerungen zu verhindern. Es iſt keineswegs ein zu ſtarres Verharren beim Alten, w 
die zu große Beachtung der geſchichtlichen Unterlagen des innern Staatslebens leicht hinfüh 
könne, was dem wahren Zweck und Geiſt des Syſtems der Reformen zuſagt, ſondern nur 
bedächtiges und ſinniges Fortſchreiten mit dem Geiſt der Zeit, ven Bedürfnifſen und dem Sta 
der Civiliſation und Cultur der Voͤlker, ein möglichſt gleiches Schritthalten mit dieſen Gru 
lagen des Flors des bürgerlichen Weſens, wobei die geſchichtliche Unterlage des Beſtehenden 
mit großer Vorficht zu beachten ſein mag. Was in dem Beſtehenden wirklich veraltet oder 
haltbar ſei, was mit dem Geiſt der jüngern Zeit vereinigt werden kann oder demſelben ge 
widerſtreitet, vermag uns weniger die Geſchichte zu lehren als richtige Auffaſſung und echte, 
fichtige Würdigung der Gegenwart und ihres Geiſtes. Folgen wir nicht dieſem Tegtern & 
ftern und diefem nur allein unabhängig von den Daten der Geſchichte und der Verganger 
dann wird und manches als wohlerworbenes Recht ericheinen, mad, genau betrachtet, bed 
aus Misbräuden ſtammt. Unfer vom Weſen der Dinge gebotened Fortſchreiten wird de 
nie ein echtes Kortfchreiten, ein Halten gleihen Schritts mit dem Zeitgeift, fondern oft nu 
Nachhinken, vielleiht nur ein Nachſchleppen fein, das und ſtets hinter dem Zeitgeift zurkk 
Überhaupt kann die Geſchichte für den vernünftigen Staatsmann nie zum Leitftern fün 
dienen, was er thun foll, fondern blos zur Warnungstafel Hinfichtlich deſſen gebraucht we 
was er nicht thun ſoll. Gerade darin, daß unfere Reformen die gef&hichtliche Unterlage nei 
fließenden etwas zu ſehr beachten. liegt der Grund, warum fie, felbft bei ven: beften Wille 
Regierungen, ſo felten alle Barteien befriedigen, immer nur halbe Mafregeln bleiben u 
dem Stabilitätsfoftem hinführen, das alles beim alten gelaffen haben will. Die Norm für 
was geſchehen folf, kann nur der Stand der Gegenwart geben, nie ver der Vergangenheit. 
mislichen Folgen der Revolution und ihres Syſtems, Die ein auf die geſchichtliche Unterlaf 
ſtützendes Reformationsſyſtem vermeiden will, liegen keineswegs darin, daß fie, mit Misa 
ber gefichtlichen Unterlage, blos die Gegenwart und ihr Bedürfniß ind Auge gefaßt, 
darin, daß fie Diefe nicht nüchtern und richtig erfaßt haben, daß die Revolutionsmänner fe 
Gegenwart voraneilen und, ftatt fi) mit der Wirklichkeit zu befchäftigen, ven Gebilben 
Phantafie folgen, was fie natürlicherweife dahin führt, dad fie nicht auf- und fortbauen Hl 
fondern nur umflürzen müflen. Man kann übrigens ven abftracten Theoretifern und pl 
ſtiſchen Revolutionären nit allein den Vorwurf machen, daß fie häufig ven Grundſatz, be 
Bornahme politifher Reformen die gefihichtlihe Unterlage nicht aus der Acht zu laflen, 
fehen; er ift von den praftifchen Staatdömännern der neuern Zeit nit minder haufig mi 
worden, bie eben in naiver Bernadläffigung der Erfahrungen und der Geſchichte des beftche 
Zuftandes und Rechts mitunter ihreögleichen ſuchten. Und wenn jene bei der Misachtu 
biftorifchen Unterlage gemeiniglich menigftens ein Ideal vor Augen hatten und nur das Ret 
Bernunft achten wollten, dann verfolgten diefe nicht felten ein fehr unreines Intereſſe bei 
hem Verfahren und meinten ‚ daß die Gewalt gar Fein Recht zu achten brauche. Während 
wollten, was zum Theil nicht gefcheben konnte, thaten dieſe, mad nicht hätte gefchehen follen. 

Wenn Pölig und alle die, welche feiner Lehre folgen, den Grundſatz zu vertheibigen gef 
daß bei jeder weifen Reform zuvoͤrderſt die gefchichtliche Iinterlage des Staatöleben® zu b 
fei, dann ift es ihnen bloß gelungen, fo viel, aber aud) nur fo viel zu beweifen, daB die Kim 
eine ſolche Beachtung erheiſche, und daß ohne fie die Neformen leicht midlingen Eönnen, ja 
ftend als unhaltbar fi) bewähren werben. 

Das Juftemilieufyften der Staatögelehrten aus der Pölig - Ancillon’ihen Schule 
politiihe Reformation, von denen man, in der parlamentarifhen Sprache Frankreichs zu 
jagen würde, daß fie, wo nicht zur äußerſten Nechten, doch zum rechten Centrum gehörten, 
zugleich an zwei ihm anflebenden Gebrechen. Denn einmal follen nach veffen Vorſchrift alle g 
gemäßen Reformen, felbft wenn deren Nothwendigkeit und Dringlichkeit noch jo fehr erfannt 
immer nur nad) und nad) vorgenommen werben, ſodaß eine totale Wegräumung und Beil 
gung der vorhandenen Lihel allezeit erft in mehr oder weniger langen Zeiträumen zu ermad 
und zu hoffen ſteht und felbft vie fchlechteften Zuftände, denen durch bloßes bei denfelben 4 
gebrachtes Flickwerk nicht abgeholfen werben kann, auf unzubeflimmende Zeiten unverbefl 
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müflen. Und dann kann da, wo dieſes Syftem in ver Praxis als Richtſchnur angenom⸗ 
das Ziel ſtets nur dadurch erftrebt werben, daß man zu halben Mapregeln feine Zuflucht 
woburd theil® oft der Zweck verfehlt wird, theild die Unzuträglichfeiten und lÜbelflände, 
an eine Remedur zu bringen beabtichtigte, nicht felten fogar, flatt zu verſchwinden, nur 
hr an ven Tag fommen. Zwei Fehler aber iind es vor allen — wie Jürgens ſchon vor 
Jahren in einer treiflihen, auch noch für Die gegenwärtige Zeit viel Beherzigensmerthes 
nden Schrift 3) bemerkte — die bei vorzunehmenden Reformen, zumal bei und in Deutſch⸗ 
, fie vorzüglich ihre Heimat haben, forgfältig zu vermeiden find: Die Langſamkeit und Die 
t. Denn man kann darauf zählen, wenn bei den Deutfchen jemand Raſchheit, Energie, 
die Stelle des Zauderns, ewigen Anfchidend und bloßen Redens und Schreiben® ver: 
as man jogleich Ach- und Zeterfchreien von allen Seiten und ein ermüdendes und nicht 
endes Einpredigen von Mäpigung, Befonnenheit, Ordnung und Weisheit hört, bie das 
riflũſſig wird, weil der rechte Zeitpunkt zum Handeln vorüber iſt. In der That ſind 
unſere ganze Geſchicht⸗ lehrt, keineswegs durch uͤbereilung und im uͤbermaß von That: 
n einer Neuerungsſucht zu fröhnen, in den Zufland gerathen, worin wir und befinden. 
93 hat man fi) bei Reformen vor Übereilung und Unbefonnenheit zu hüten; Oxbnung, 
ng, Bedachtſamkeit find ſchöne Sachen und bei uns jo nöthig ald andererorten. Stu: 
nidht ſprungweiſe muß man in der Regel das Bute erreichen, nicht übereilt und im Dou- 
t vorwärts schreiten wollen, wohl bedenfend, daß, wie Menſchen und menfchliche Dinge 
ı find, das Beſſere, wie ein franzöfifhes Sprichwort fagt, oft des Guten Feind iſt. 
a8 ift ebenfo wahr, dag das Gute wol mit dem Mangelhaften, nie jedoch mit dem 
n beftehen kann; dad Schlechte wird vielmehr von dem Buten vernichtet werden müffen, 
nicht durch daſſelbe jeiner eigenen Vernichtung entgegengehen joll. Und nicht minder 
es, daß man nicht ſtets auf einer untern Stufe ftehen bleiben darf, wenn man zur ober- 
uf will, daß man nicht fchleihen und ſchlendern darf, wenn das Gute, deſſen man in ber 
ırt bedarf, eher als vielleicht in ein paar Jahrhunderten erreicht werben foll, und daß 
pelten Grund bat, fich zu beeilen, wenn man lange Zeit fo bedachtſam gemwefen, bie Hort: 
nzuhalten, jo weiſe, wenig oder nichts zu thun, fo befonnen, um einzufhlafen, bis ber 
er dringenden Noth aus dem Schlummer aufſchreckt und der ſchon gefhehene Schaden 
3 macht, aber oft weiter nichts übrigläßt als zu erfennen und mit deutſcher Gründlichkeit 
sijen, woher er eigentlich geflommen. Man foll nicht Bevanterie für Weisheit, Schlen: 
r Mäpigung, verblünte Reaction für Vorſchreiten ausgeben, und nicht Knechtſchaft für 
feit und das Ungeſchick für eine Bedachtſamkeit, die ſich ſcheut, irgendein Übel anı 
anzugreifen, für ein weifes Abhelfen ver Noth verkaufen wollen. Aber der Mittelmeg 
oft dahin, daß man, um feiner der entgegengefegten Beitrebungen zu nahe zu treten, 
Ken Reformen auf halbe Mapregeln befhränfen muß, und Halbheit ift hier nicht felten 
r, als wenn man alle beim alten läßt. Die politiſch mündig gewordenen Völker ftellen 
derungen unbedingt und unverweilt auf eine mit Garantien ungebene zeitgemäße Ver: 
ınd Rechtsordnung, auf verbürgte ſtaatsbürgerliche Rechte, auf ven Schuß der indivi⸗ 
freiheit, auf politifche und ſociale Vollrechte des einzelnen Staatdangehörigen. Diefe 
r, bie bei dem von ihnen verfolgten Suften vor allem ven Geboten des vernünftigen 
Jehör geben, find gleichwol weit entfernt, Kreunde von Staatdumwälzungen zu fein; 
en ſie nicht die Thorheit ihrer Gegner, an die Möglichkeit zu glauben, ihrem Weſen und 
tur nad) unverträgliche Sachen miteinander zu vereinbaren und für die Dauer in Gin: 
bringen, wie 3. B. ſtaatsbürgerliche Freiheit mit autofratifhem Abfolutismus und 
ftem, ftaat&bürgerliche Gleichheit und Bevorrechtungen einzelner Klaffen und Kaften 

Ebenſo wenig hat ed mit dem Borwurf jeine Richtigkeit, der ihnen öfter gemacht 
daß fie fih, um ihre ivealiftiihen Theorien zu verwirklichen, über alles pofitive Recht 
ıjegen fein Bedenken trügen. Nur das ift wahr, daß jie ſich nicht Dazu bewegen laſſen, 
Unredt, mag es aud Jahrhunderte beftanden haben, aus Refpert vor deſſen Alter, 
ıte abzufchließen. Sie wollen keineswegs, gleich den Nevolutionären, alled umgeſchaffen 
eformt haben, ſondern nur das Schlechte unbedingt entfernt niffen, und zwar nicht etwa 
veil es vielleiht auf geihichtlihem Grunde beruht, vielmehr lediglich darum, weil oder 
ed wirklich ſchlecht iſt. Welche hiſtoriſche Rechtsverhältniſſe dem Heiligen Recht ber 

er bie Nothwendigkeit durchgreifender Reformen bei der gegenwärtigen Lage Deutſchlands 
weig 1831). 
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Bernunft unnachtheilig und melde zugleich politiih gut oder wenigſtens unſchädlich ind, 
mögen und follen nad ihrer Doctrin fortbeftehen, jolange die Öffentliche Meinung fie in old 
doppelten Gigenſchaft anerkennt, und inſofern aus hiſtoriſchen Rechten überhaupt bereitd erwwd 
bene Privatrechte gefloſſen iind, follen die legtern durchaus unantafibar fein, weil fie in viel 

Fall ald gleichfalls vom Bernunitrecht geſchüht betrachtet werden müſſen. Mit diefem theoreil 
unbefchranft aufgeftellten Brincip ift jedoch jehr wohl rereinbarlih, das bei dem Beilreben, 1 
Rechtsideen in ver Praxis zu realifiren, mit Klugheit und Humaner Schonung, mit Beobachtu 
aller billigen Rüdficgten verfahren werten müfle und jolle. 

Die Erfahrungen aus dem Jahre 1848 und feit dieſem Jahre haben unendlich vieles g 
um Regierungen und Völker über die rechte Zeit und das rechte Map der Reformen aufzuflä 
Biel iſt zu thun übrig, viel Roſt der Vergangenheit Flebt noch unjerer Zeit an. Wer aber 
merfjam den Zufland vor zwanzig Jahren mit dem jegigen vergleicht, der möchte wol zu: 
Anfiht gelangen, daß die Zahl der heilfamen Reformen in den legten beiden Decennien in 
beutfchen Landen groß und der Weg angebahnt ift, auf dem Deutſchland zu einer engern E 
gung und zu einer organifhen Stärkung gelangen fann. % Murhard. 

Hegalien. Wir haben in vem Art. Hoheitsrechte den allgemeinen Begriff von Reg 
und den Unterſchied zwiſchen mwefentlicheh oder höhern und zufälligen und niedern, wie derf 
gewoͤhnlich aufgefaßt wird, gegeben, dabei jedoch die Hauptrückficht auf die eigentlichen: 
heitörechte gelegt. Es bleibt demnach übrig, die fogenannten niedern Regalien nad) Entfiche 
Ausbildung, Bedeutung und nad) ihren Schidjalen in der neueften Zeit einer eingehenbern 
trachtung zu unterftellen. 

Zuvor noch die Bemerkung, das der Ausdruck Regal mitunter in einer fehr engen ff 
fen Bedeutung für ein beflimmtes einzelnes Recht der Krone gebraudt worden ifl. Sol 
ſtand man 3. B. unter la regale in Frankreich das Recht der Könige, die Einkünfte ver Bi 
mer und Erzbisthümer währen? der Sevidracanz zu genießen und die von benfelben abhäm 
den einfachen Benefizien innerhalb deſſelben Zeitraums zu vergeben ), ein Recht, welches 
Entftehung nach bis in die Zeiten Chlodwig's hinauf datirt wird. 

Abgeſehen hiervon fo ift als die wichtigfte Grundlage des ſowol dem ältern Deutfche 
den Römifchen Recht (wenn man nicht gewiffe Eaiferlihe Gewerbsmonopole hierher rechnen 
fremden Begriff8?) der Regalität die Constitut. Friderici I, a. 1158 (II, F. 56) zu betra 
worin ed unter dem Titel: „Quae sint regaliae‘‘ heißt: „Regaliae, armandiae, viae publ 
flumina navigabilia, et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia quae ı 
dicuntur telonia, moneta, multarum poenarumque compendia, bona vacantia et qu 
ab indignis, legibus auferuntur nisi quae specialiter quibusdam conceduntur; bona 6 
trahentium incestas nuptias, condemnatorum et praescriptorum secundum quod in 
Gonstitutionibus cavetur, angariarum, parangariarum et plaustrorum et navium prae 

tiones et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expedilionem, pote 
constituendorunı magistraluum ad justitiam expediendam; argentariae et palatia in ci 
tibus consuetig; piscationum reditus et salinarum etbona committentium crimen maje 
tis, dimidium thesauri in loco Caesaris inventi, non data opera, vel loco religiose 
data opera, totum ad eum pertineat.” 

Man fieht leicht ein, dag in dieſer Stelle vorherrfhend private Berechtigungen mit R 
— —— — — 4 

1) Laurent, L'église et l'état, III, 35. Laboulaye, Glossaire de l'ancien droit francais ( 
1846), s. h. v. Collin de Blancy, Dictionnaire feodal (zweite Auflage, Baris 1820), S. 220. 
hierüber im 17. Jahrhundert geführten Streit zwifchen Staat und Kirche |. bei Schmidt, Geichichte 
Sranfreich (Heeren und Ufert), IV, 403 fg. Laferritre, Essai sur l’'histoire du droit francais, 1, 
Auch die deutfchen Könige hatten diefes Recht fammt dem jus exuviarum s. spolii, welche $ 
fämmtlich aus ber advocatia ecclesia abgeleitet wurden. Vgl. Thomaffin, V. et A. E. D., TH. 
Buch 2, Kap. 53 fg. Böhmer, J.E.P., Buhl, Tit. 4, 8.68. Eichhorn, Deutfche Staats: 
Rechtsgeichichte, Bo. 11, $. 327. Warntönig, Flandrifche Rechtsgefchichte, I, 434 fa. Zörfl, 
Rechtsgeſchichte, II, 43 fg. 

2) Altere Stellen bei Zöpfl, Rechtsgeſchichte, S. 471, Note 34. Reichsgrundſtücke heißen i 
Urkunden gelegentlich damit vorgenommener Verleihungen auch regales mansi. Otton. dipl. a 
Sontheim, Hist. Trev. dipl., I, 280. Mittermaier, Deutfches Privatrecht, I, 565, Note 27. 
hulla, c. 9. Der Auadrud Regalia wurde auch befondere bei Befepung der Bisthümer im Geg 
zu den Spiritualia gebraucht. Vgl. 3. B. Neugart, C. D. Il, 423 fg. Liber jus regale im Gege 
su jus regale et politicum f. Bortefeue, Leges Angliae (ondon 1599) bei Zaine, Histoire de ka 
tärature anglaise (3 Thle., Baris 1863), I, 150 fg. 
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Staatögewalt und Conſequenzen derfelben bunt zufammengewwürfelt find, was um fo natür- 
r für jene Zeit erſcheint, je weniger biefelbe an eine auch nur der Hauptſache nad) vollzogene 
ſcheidung des öffentlichen und des Privatrechts, refp. des Öffentlichen und des privatrecht: 
ı Beftandes eines Rechtoverhältniſſes oder an eine ſcharfe Ausbildung des Privateigenthums 
8 ſtaatlichen Herrſchafsbegriffs gedacht hatte. Übrigens Hatte dieſe Stelle ihrer urfprüng: 
Beſtimmung nad nur für Italien Geltung, und menn man fi auch fpäter in Deutſch⸗ 
yaran anlehnte,, fo hatte dies einerſeits ſtets Wiverfpruch gefunden, während andererfeite 
eit der Reception der libri feudorum in Deutſchland die kaiſerlichen Regalien faft alle ſchon 
em Wege lehnweiſer Verleihung in bie Hände der Reichsſtände übergegangen und eine 
von Gründen wirffan waren, melde für fi allein die Entflehung und Ausbreitung ber 
itat in Deutſchland erflärbar machen. | 
Bie jede Perfon eine privat: und öffentlichrechtliche Seite zugleich haben muß, wenn fie nicht 
it ifolirt ift, alfo in einem unnatürlichen Verhältniß ſich befindet, fo auch jede Sache von 
lugenblid an, in weldem jie wirkliches Rechtsobject geworben ift. Dies gilt von allen 
n; allein noch hat die Staatswiſſenſchaft fein Mittel erfunden, um in Forderungsrechten 
mbe und bewegliche Sadyen ver flaatlihen Einwirkung in dem Maße zu unterftellen, wie 
ei Liegenſchaften, namentlich bei Grund und Boden, möglich it. Wäre aud nicht, wie 
h der Hall gewefen, im Mittelalter das nicht unbewegliche Cigenthum an Maife und Werth 
inter dad unbewegliche zurückgetreten, fo würde ſchon der obige Grund hinreichen, um die 
be zu erfennen, daß die Verbindung des öffentlich: und des privatrechtlichen Charakters in 
m oder bie gleichzeitige Einwirkung ffentlih- und privatregptliher Wirfungen auf Saden 
gücch an den Immobilien hervortreten mußte. Gleichwie aber im Mittelalter die Frage 
em abftracten Eigenthumsbegriff eined Immobile weniger ventilirt wurde als die nach der 
mgöberehtigung, namentlich, weil der Feudalverband alles umfapte, fo befland auch eine 
ı größere Unflarheit über die Verſchiedenheit des Privatgrundeigenthums, refp. der daraus 
eitenden Befugniffe und der flantlihen Hoheit über das alle Privatgrundbefigungen zu 
höhern Ginheit verbindende Staatögebiet ?), als in Feiner Periode des Reichs vie aus: 
Hiche ftaatliche Natur deſſelben mit allen mefentlihen Gonfequenzen feftfland,, dagegen bie 
ſaatlichen Griftenz aufftrebende Natur der Territorien ſich weſentlich auf allodiale Batri- 
m, feudal oder allodial erworbene Negalien des Reichs und fonftigen Feudalbeſitz der 
m Dynaftien, und zwar mit Erfolg, ſtützte. 
diefe geſchichtlichen Erſcheinungen in ihren Wechfelwirfungen und unter den mechfelnden 
Malen des Kaiſerthums und der Landeshoheit, unter dem Einfluß der großen Veränderun⸗ 
a den focialen, geſellſchaftlichen, politifchen Verhältniffen, namentlich im Eigenthums- und 
desrecht, erklären auch die Gefchichte der Negalität. Zur Ausbildung derjelben ald eines 
dern Rechtsinſtituts Haben nun vorzüglich folgende unter die angegebenen Standpunfte zu 
wade Berhältniffe zufammengemirft: 1) Das Entſcheidende, was gewiſſe Rändereroberungen 
en Staat oder Die regierende Dynaftie, in welcher dad Mittelalter unbeftritten ven Schwer: 
des Staats fand, hatten, führte nicht ſelten zur Annahme eines Staats- oder Dynaſtieeigen⸗ 
Wober Obereigenthumd am ganzen Lande. Dabei waren die Miteigenthumsrechte der Mit⸗ 
rer entweder fhon zurüdgetreten, refp. zurückgedrängt, oder in irgendeiner Weife, jpäter 
Form der lehnweijen Verleihung von Landesparcellen dur den Chef der Eroberung 

helm ver Eroberer), dieſem Höhern Recht untergeorbnet worden. Diefe Anfchauung, bie 
ki erobernden Völkern häufig findet und nur ein roher Ausdruck für das weſentliche Ho: 
kht ner Gebietöhoheit oder der Erpropriation im Ball eined Staatsbedürfniſſes ift, findet 
dere Begründung in denjenigen Territorien, welche auf der Grundlage eined ausgedehn⸗ 
imoniums einer Herrenfamilie in den Kreis der politiihen Weſen, ver Staaten, ein- 

en ſuchen. Auch iſt es begreiflich, daß dieſes jogenannte Staatsobereigenthumsrecht defto 
Rer und verletzender hervortreten müſſe, je zweifelhafter noch die Exiſtenz des Staats, je 

Held, Staat und Geſellſchaft, II, 199, Note 148, wo die Literatur über dieſen Gegenſtand. 
r falfchen Anfidht über das Stautsobereigenthum fuchte man auch (mas burdh die Gebietshoheit 
dglich wäre) das Regal aller bona vacantia, auch der unbeweglichen, zu erflären. Vgl. Schmidt, 
»cessione fisci in bon. vac. (Iena 1836). Luſtkandel, Ungatifches Staatsrecht, S. GL fy. 
ä, Vierzig Bücher, 1, 91; II, 164. Bluntfchli, Allgemeines Staatsrecht, Thl. I. Dagegen 
zyſtem des Verfafiungsrechts, 1, 184 und Planck in der Allgemeinen Monatefchrift, 1852, ©. 916. 
ı viele Faiferliche Refcripte bei ben Römern Beflimmungen über berelinguirte Grundſtücke gaben ? 
aſteyrie, Histoire de la liberte politique, 1,9. Vgl. auch Herrenlofe Sachen. 
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mehr ſie gefährdet und je groͤßer die Energie iſt, welche denſelben aufrecht zu erhalt 
Darum tritt es denn auch in der Zeit der erſten Ausbildung des abſoluten Fürſter 
grelfften hervor. 

2) Früher ſchon mußte aber mit den erften Regungen eines öffentlihen Lebens 
entfieben, daß allgemeine Bebürfnifie nur aus allgemeinen Mitteln befriedigt werd 
daß gewiſſe Eigenfchaften ver Grundſtücke nicht der Sondernußung des jeweiligen SP: 
thümers allein oder feinem Belieben, ob und wie er fle gebrauchen wolle, anheimgeſt 
dürften, daß gewiffe Beihäftigungen nicht jedem gleich zugänglich feien *), daß der 
wiffer des Sondereigenthums nicht fähiger Dinge für alle nur durch eine beflimmte C 
erhalten fei. Nicht minder iſt ed ganz natürlih, daß man Dinge, mochten fie auch 
einem Grundſtück fih befinden, wenn nur wegen ihrer Verborgenheit (Koffilien) ı 
ftimmtheit (Wild) ein Privateigenthumswille in Bezug auf fie nicht daſein Eonnte, al 
gehörig betrachtete und, da fie doch von ber Gebietshoheit erfaßt fein mußten, dem S 
Fürften zuſchreiben zu müffen glaubte. 

3) Die abfolute Fürftengewalt hatte fomenig eine Grundlage in den gemeinen 
Rechten wie dad Princip einer allgemeinen gleichen Geldbeiſteuerpflicht zu ven Bedür 
Staats. Diefe fowie Die Anforderungen an den äußern Glanz der Bürften, auch wen: 
ber unfinnigen Verſchwendungs- und Genußſucht abfleht, waren aber mit den Zeiten 
nicht fo dad Haud- und Kammergut der regierenden Dynaflien. Wenn wir nun Hand ir 
der Entwidelung des Fürftenabfolutismus und des modernen Staats die gelehrten Ju 
Zegiften im Sinne der Stützung und Berftärfung ber Staats-, refp. Fürftengewalt th 
jo kann es und nidht wundernehmen, daß jie bei ven Annehmlichkeiten und Einnahm 
die Regalität gewährte, auch nicht um die Titel zu ihrer rechtlichen Begründung verle 
Zuletzt half die abfolute Gewalt des princeps, wie fie das Römifche Recht fanctionir: 
Bolt verfland davon fo viel wie von dem übrigen gelehrten Recht. Es wid) der Ge 
ſicher nicht ohne den mildernden Hintergedanken, daß der Fürſt ohne gewiſſe Einna 
beftehen Eönne. | 

Man erkennt leicht, wie in allen diefen Erfcheinungen wahre und faljche Ding 
find und ohne Zweifel Hätte fi die Einſicht leicht pamit abgefunden, daß ven Fürſten 
liche Zwecke gewiffe Einnahmen, daß ihnen vermöge ihrer politifhen Stellung beftin 
rechte gebührten. Aber offenbar war die Regalität ein fehr unglüdliher Weg zu d 
Die Unbeftinnmtheit des Rechtsbegriffs und feiner Grenzen *), die verſchiedene Beftim 
der an verfchiedenen Orten, die Uingleichheit, womit die einzelnen durch das Regal 
wurben, bie hicandfen Wirkungen bei defjen Ausführung, die oft unnatürliche Str 
Berlegungen befjelben 6) und endlich die vielen Privilegien, durch welche Begünftig: 
Einfluß der Regalität entziehen konnten; dies alles mußte fon früher, wo man ı 
Butd= und Landesherrlichfeit in ihrem patrimonial = patriachalifch = abjolutiftifchen 
wohnt war, eine flarfe Antipathie gegen die Regalität hervorrufen. 

Auch nach dem Zuftande ver Quellen Eonnte ih) unmöglich eine allgemeine deutich. 
Anficht über die Rechtmäßigkeit ver Regalien bilden. Das Römische Recht wäre, richtig aı 
der Negalität ungünſtig geweſen. Dem Deutfchen Recht fehlte ed an einen allgemein 
und was aud den ältern Quellen ba ift, ericheint entweder jelbft undeutlih und | 
(Lex Ripuar., Tit. 42) oder paßt nicht mehr für die Zeiten der weiter ausgebildeten 

4) Die Regalerflärung ber Jagd wurde auch ale Mittel der Volfsentwaffnung gebraud, 
fiycht, Die ſchwediſche Staatsverfaflung, S. 98. 

5) Daraus erflärt es fih auch, bob die Anfichten über die Stellung der Negalien im R 
fich entgegenftanden, indem, abgefehen von den Unannehmlichfeiten des Gegenſtandes, die e 
öffentliche, die andern ine “Brivatrecht verwiefen. 

6) Der ſich felbft widerfprechende Ausdruck „Wilddieb“ für denjenigen, der wilderle, füh 
Zeit, in welcher ber Tod durch den Strang bie gewöhnliche Strafe des jchweren Diebftahle ı 
daß der Wilderer, ber nicht fremdes Eigenthum geftohlen, fondern nur das einem andern 
Occupationsrecht ausgeübt hatte, ohne Gnade aufgehangen wurde. Die Präſumtion, daß de 
auch andere Berbrechen verüben müffe, wie 3. B. Straßenraub, Mord der Forſtbedienſteten, 
fo ſtrengen Strafbeflimmungen mit. Dazu fam noch eine ungeheuere Tare für das widerredy 
Wild, z. B. nach einer preußifchen Verordnung vom 9. Jan. 1728 50 Thlr. für einen Hafen, 
für einen Hirſch. Im Hanauifchen fand auf dem Wilderern lebenstängliche Strafarbeit mit 
von Hirſchgeweihen u. |. w. Vgl. von Kreitmayer, Annotat. ad Cod. Max. bav.civ., | 
Raferritre, Essai sur l’bistoire du droit francais, I, 
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Schwabenſpiegel“, Laßberg, F. 236 fg.). Immer aber können wir in dieſen Stellen ſowenig 
ie in dem Reichsdeputationsabſchied von 1600, $. 36, die Anſicht begründet finden, als ob 
er das Wild als Pertinenz des Grund und Bodens betrachtet, demnach die natürliche Anſicht 
nahen | jei, daß das Wild res nullius ift.7) Etwas anderes iſt namlich das Recht an dem Wild, 

8 naturgemäß bem primus occupans zuftehen muß, und dad Recht zu vecupiren, welches 
dem Grundeigenthümer oder demjenigen, den er ed übertrug, natürlich zuftehen Fann. 

a bat die Begründung der Regalität namentlih auch in der Anwendung ded Eöniglichen 
nrechtö auf gewifle Dinge, in den Vorbehalten der grögern Gutöherren, in der Entdeckung 

edeln (Silber) Metalle auf Eöniglihem Privateigenthum (am Rammelsberg bei Gos- 
am Harz gegen die Mitte des 10. Jahrhunderts), ferner in der landesherrlichen Obervor: 
kihaft. befonverd über die Bauern u. f. w. finden wollen, allein wie ftarfe Stützpunkte 
⁊ Inftitut in dieſen Berhältniffen finden mochte, eine allgemeine rechtlihe Begründung der 
lität durch dieſelben war unmöglich. 
Saran mußte übrigens ſchon die große Verſchiedenheit der innern Natur der einzelnen Re- 
ſelbſt das ſtärkſte Hinderniß fein. Denn bei ver Jagd ftand offenbar ver Nugen und das 
Bergnügen in erfter Reihe ®), dann folgten andere Rückſichten, und erit zulegt war ernft- 

tea den bemoralijivenden Wirkungen der Jagd für gewiſſe Stände und von den Rüdjichten 
dafpcultur die Rede.) Bei dem Bergbau mochte ed wol auch auf den Vortheil, nie aber 
ziönliches Vergnügen abgejehen fein, und man darf nur die ganze Entwidelung des Berg- 

&, wie fie ſich in der jogenannten Freierklärung des Bergbaues varftellt, betrachten, um ein- 
‚daB die ſtaatswirthſchaftliche und politiihe Bedeutung bei demjelben ſchon früh alle 
Sntereifen übermog. 
achdem wir in dem bereitö allegirten Artikel über vie Hoheitsrechte ven Begriff dev Rega⸗ 

) deren Arten entwidelt und unjere Anſicht begründet haben, daß als eine eigenthüm- 
Art von Regalrechten nur das Jagd: und Fifchereiregal, das Bergwerks- und Salinen- 
egal Hervorzuheben jei, wollen wir I. bie wichtigften allgemeinen Rechtögrundfage für alle 
lien, dann II. einiges über jedes einzelne verjelben angeben und endlich III. mit den Schid- 
der Regalität in unjern Tagen ſchließen. 
Es gehört zum Weſen des Negald, dag, Ausnahmen abgerechnet, das eigentliche Sub- 

5 Rechts rechtlich nur der Staat jein kann, obgleich thatſächlich auch ein Privater es fein 
. Diejer Grunvjag bleibt beitehen, wenn auch das Regal, wie gewöhnlid, ver Aus: 

3 nach Privaten übertragen wird. Diejes fortbeſtehende höhere Privatrecht des Staats 
3 Negal darf aber nicht mit ven Hoheitsrechten verwechſelt werben, weldye, gleihviel ob 

Bagliche Recht regal ift oder nicht, dent Staat infolge des politiihen Oberaufſichtsrechts zu: 
‚ obgleich anerfannt werben muB, dap, wo Negalität befteht, dieſe und das betreffenve 

je Mecht des Staats ſich unvermeidlich berühren und oft ineinander übergehen müſſen. 
h aber muß dad Verhältniß des Staats ald Verleihers der Ausübung, reſp Nutzung 

JRegals zu dem Empfänger dieſer Verleihung ein ganz anderes fein als ſein Verhältniß 
ſelben kraft des bezeichneten oberſten Staatshoheitsrechts. Infolge des erſten Verhält⸗ 

erſcheint der Staat lediglich als Fiscus, als Privatperſon. Er iſt, wie z. B. der Jagb- 
er, an die privatrechtlichen Bedingungen der Ubertragung gebunden u. ſ. w. Er muß 
auch, falls er aus politiihen Gründen oder als öffentliche Perjon die wohlerworbenen 
trechte der Inhaber der Ausübung des Regals zu beihränfen over gar aufzuheben für 
a erachtet, biefelben, wie bei jeder Erpropriation, entſchädigen. 10) 

Die Rechtsbücher des Mittelalters laſſen den Eigenthümer eines Bienenſtocks bie Ihwärmenben 
nicht über fein Grundſtück verfolgen, denn bie Biene it ihnen „ein wilder Wurm‘, der alfo 
Mäckficht auf das „in conspectu esse’ primn occupanli cedit. Der Cod. Max. bav. civ. 
int, 11, 936) zählt die Jagd unter die modos acquirendi dominium naturales. 
„Hätte man an Mäufen, Ratten, Würmern, Schlangen, Schnecken, Heufchreden, Müden, Bie⸗ 

äfern u. dgl. Infectis fo viel Profit und Euftbarfeit wie an andern wilden Thieren gefunden, 
Se ebenfalls chon lange zum Jagdregal gezogen worden.” Vgl. von Kreitmayer, II, 964. 
Melissus ad Frideric. IV. Elector. Palat. Garm. „Qui nimis indulgent erebris venalio- 

, 1los — Cernimus in brutas degenerare feras.” — CGonstitut. Würtemberg. Ludov. Due. 
5 1588: Bürger und Bauern, jobald fie fich einit dem Wilnpretfchiepen ergeben, jv werben fie 
‚ Baulenzer, Verthuner, Schwellger, Verderber Weib und Kinder‘ u. f. w. 

| er deutiche Rechtefinn kann ed nicht billigen, wenn feit dem Jahre 1848 wohlbegründete und 
oneroso begründete Jagdberechtiguugen ohne alle Entſchädigung aufgehoben wurden. Gin 
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Gemeinrechtlich ift kein einziges Regal in ganz Deutſchland, felbft dad Bergregal nit, 
gleih für deſſen Gemeinrechtlichkeit am meiften ftreitet. Ebenſo gibt es Eeinen gemeinrech 
unbeftrittenen Umfang irgendeines Regals. Es befteht daher auch Feine Präſumtion weber 
ein Negal noch für einen gewiffen Umfang veffelben. Iſt aber ein Regal und zwar in ei 
beftimmten Umfang innerhalb. beftimmter Grenzen unzweifelhaft rechtlich begründet , fo Hat! 
jenige , welcher die Breiheit hiervon behauptet, den nöthigen Beweis zu liefern. In allen ül 
gen Fällen muß derjenige, welcher die Regalität behauptet, auf erhobenen Widerſpruch fi 
Behauptung beweifen. | 

II. 1) Jagd: und Fifchereiregal. Diefe beiden Negalien haben fi) allenthalben gleichze 
ausgebildet. Da aber die Fiſcherei meift mit den großen öffentlihen Gewäflern zufanm 
hängt und die Rechte des Staatd in diefer Beziehung meift auf andern Gründen als auf 
Negalität beruhen, fo bleibt für das eigentliche Fiſchereiregal eigentlih nur der Begriff,: 
es das ausſchließliche Recht des Staats auf die Ausbeutung der Kifcherei in wilden Pri 
wäffern fei. Demnach erſcheint dieſes Regal nur von geringer Wichtigkeit und haben wir 
daher vorzüglih an dad Jagdregal zu halten, Das Jagdregal fließt fi innig an dasf 
nannte Forſtrecht an, womit aber keineswegs gefagt fein foll, daß es ein wahres Fotſt 
gegeben habe. Denn dem Staat als ſolchem ſtand nie ein ausſchließliches Recht auf die $ 
nugung der in wahrem Privateigenthum ftehenden Korften, reſp. Wälder, fondern immen 
eine Befugniß zu, die private Nutzung folder Wälder im Intereffe des Landes zu orbnen, J 
Befugniß, von welcher früher leider nar zu wenig Gebraud gemacht worden iſt. Die Kor 
der Wälder fürhrte aber zu einer Monopolifirung der Jagd, Die fih durch die königlichenJ. 
landesherrlichen Eigenthumsrechte an großen Wäldern, durch die Gutsherrlichkeit u. f. w.; 
immer weiter über dad gefammte Grundvermögen der Unterthanen erftredte. Zu den Eu; 
nungen, welche fi) aus dem Kampfe der Freiheit mit der Regalität erklären‘, gehört uni 
ihren Grenzen nad gleihralls Höchft unbeftimmte Eintheilung der Jagd in hohe und nik 
wozu fpäter wol aud noch Tine mittlere Jagd hinzukam. Das Jagdregal befteht im den 
ſchließlichen Recht des Staats auf weidmänniſche Hegung und Tödtung (Decupation) 
Regal untermorfenen jagobaren Thiere auf allen denjenigen freien Privatgrundbefigung 
Unterthanen,, über welche fih dad Regal erftredt. Hieraus ſowie aus den vielen damit t 
bindung ſtehenden Jagdfronen, dann dem Unftande, daß die Ausübung des Negal 
Jagdberechtigung) meift durch Pacht und andere Privattitel auf Private für beftimmte M 
und Perioden überging, entftand nicht nur eine große Verbitterung der betheiligten Perf 
da das regale Recht ded Staats und der Stunt ald Beredhtigter in den Hintergrund tra 
‚wenn er auch jelbft ausübte, gerade der größern Schonungslojigkeit wegen, womit Died ge 
der Brivate fih am fo ſchmerzlicher verlegt fühlte, ſondern ed erzeugte fih auch eine M 
verwickeltſten Rechtöftreite,, theild über die Grenzen des Jagdrecht felbft, theils uber bie 
ſchadensfrage, theild über Die Berechtigung der mehrern gleichzeitigen Pächter eines und J 
ben Jagpfreifed u. ſ. w. Da ed jowol an einem gemein deutfchen Geſetz als auch an 
folden Gewohnheitsrecht mangelte, überall aber Die verfchiedenften und wichtigſten Recht 
dirten, fo ift leicht zu erſehen, daß durch die Negalität der Jagd ein um fo unheilvollere 
ftand hervorgerufen werden mußte, je mehr mit der zunehmenden Bevölferung und Cultiſ 
Feindlichkeit des Wildes fich herausſtellte 11), je weniger die Rechtsanſchauung des Voll 
mit der Negalität ver Jagd vereinen fonnte, und je vemoralifirender das Wilderern aufs 
dehnte Bevölkerungen wirkte. Jäger und Grundeigenthüner waren die bitterften Feinde 
zwiſchen Jagdaufſehern und Wilderern entftand ein förmliches Syftem der Blutrache. 

2) Dad Berg: und Salinenregal.1?) Wenn aud dad Bergregal oft dahin definirt 
daß es das ausſchließliche Recht des Staats jei, Die im Schoje des Privatgrundeigenthu 

Untertbanen ruhenden Bofjilien, foweit fie eben regal find, allein zu gewinnen, fo beſteh 
dieſes Regal in dieſem Sinne längft nirgends in Deutſchland, da diefeg Recht in dieſem 

ftand kann durch einen Übergriff nicht rechtlich gehoben werben. Auch hat man ſich nicht al 
bei dem Übergriff diefer Zeit beruhigt, und wo es doch gefchehen, ba hat eine höhere politifche Wär 
Klugheit oder patriotifche Hingabe es erwirft. 

11) Tänger, Der Dianen höhere und niebere Jagdgeheimnifle (Kopenhagen 1699) gibt folg 
„&xtract besjenigen Wildes, welches der durchlauchtigſte Kurfürft von Sachfen in 44 Jahren Mi 
gefangen, gefchoflen und gehept: 46911 Stück Rothwildbrät, 1045 Thannenwildbrät, ZI 
Schwarzwilddrät, 37049 Stüd gemeines Wildbrät, zufammen 116907 Stüd“. 

12) Böhlau, De regalium notione et de salinarum jure regali (Weimar 1855). 
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als Hei und gemeinrechtlich anerkannt wurde. Die allgeneine Form, welche das Bergregal 
ı fer frühe angenonmen hat, ift die der Kreierflärung des Bergbaues, d.h. der Staat legte 
bad Recht bei, die Foſſilien im Privatgrundeigenthbum nicht als Bertinenz dieſes, fondern 
einen Gegenſtand freier Concurrenz zu erklären, und wenn er fich dabei gewiſſe fiäcalifche 
ke vom Bergbau fiherte, fo war doch die Hauptabſicht darauf gerichtet, Die Ausbeutung 
fir das Gemeinwohl jo wichtigen Foſſilien nit auf das Belieben oder die Fähigkeit derjeni⸗ 
feute zu flellen, auf deren Grundeigenthum fie fi) zufällig fanden. Die Berghoheit ift 
aa bei dieſem Regal dad dominirende Moment. Daher denn auch die Bergorbnnungen 
Berggeriäte ven Bergbau überall beftimmen. Dad Bergregal im Sinne der Breierflärung 
Bergbaues hängt jeinem limfang nach von den: Landesrecht ab, in dubio aber fann e8 nur 
wirkliche Metalle erftredt werben. Das Bergredit oder wie man mol aud fagt das Berg: 
thum kann nur darauf gehen, mit Ausſchluß eines jeden andern ein Bergwerk in gehöri- 
Beife außzubeuten, d. h. die im Schofe des Berges liegenden Boffilien durch bergmännifche 
Pation zu gewinnen. Gin Eigenthum an Grund und Boden ift damit nicht gegeben, wol 
ht aber ein ſolches durch Erpropriation, ſofern auf dieſem Wege der Bergberedhtigte, was 
nftehen muß, den für jeinen Betrieb nöthigen Theil der Erdoberfläche von dem bisherigen 
uhümer eigenthümlich und nicht, was auch möglich und fogar gewöhnlich, blos nugbar 
5.13) Die Kreierklärung des Bergbaues ſetzt voraus, daß jeder, der dazu die Fähigkeit hat, 
tgalen Kofillien in der Negel allenthalben unbehinvert juhen darf. Dazu bevarf ed einer 
feitlihen Legitimation, die man (von Schürfen) den Schürfzettel nennt. Der frühere Fin- 
rht in Bezug auf das Bergrecht allen jpätern Kindern vor. Der Finder, welcher zugleich 
Koßlegung des Ganges nachzuweiſen hat, muß nun die Muthung vornehmen, d.h. unter 
weiß jeined Findungs- und Gntblößungd=, reſp. Occupationsacts der Bergbehörbe die 
wthung machen, daß er in feinem Beſitz beftätigt oder mit dem Bergeigenthum belehnt werde. 
dieſem Geſuch entſprochen, fo Hat er das Bergrecht erworben, welches er nun nach den be: 
sen Geſetzen und unter gewiſſen firengen Präjudizien auszuüben hat. Der Bergbau pflegt 
lich in zwei Kormen ausgeübt zu werben, nämlich entweder ald Gigenlähnerfchaft oder ale 
nlihaft. Die Eigenlöhnerjchaft iſt eine Geſellſchaft von Höchftens acht und zwar oft bei einer 
ua Gewerkſchaft beichäftigten Bergleuten, wie ſich gleichfam durch ihre eigene Arbeit ab- 
m. Gie genießen einzelne Erleichterungen im Vergleic zur Gewerkſchaft, da man berlei 
mehmungen aus mehrern Gründen begünftigen muB, und bilden eine eigenthümliche Art 
werbsſocietät. Die Gewerkicaften find größere Bergbauvereine, die minbeitend neun 
ver Haben müſſen, bei denen aber das Banze auf dem Wefen der Actiengeſellſchaft beruht, 
u, was bei dieſer die Actien ſind, bei ver Gewerkichaft ven Namen Kure hat. Kure heißen 
Bi die Gefellichaftdantheile der Gewerkſchaftsmitglieder. Solcher Kuxe pflegen es, abge: 
son den fogenannten Freikuxen, welche ohne Pflicht, an ver Zubuße fich zu betheiligen, 
einen Antheil an der Ausbeute gewähren und regelmäßig einer Kirdhe, dem Staat, dem 
nbeigenthümer ober der Knappſchaſt gehören, ihrer 128 zu fein. Die Kure gilt ald un⸗ 
Bi, jeder darauf bezügliche Vertrag muß in daB Bergbuch eingetragen jein und ihr Er: 
gibt dad Gewerkſchaftsrecht. Sie bildet aber ſtets einen befondern mit dem übrigen Ver⸗ 
um nicht zu confundirenden Bermögenstheil des Berechtigten. Eine Ausbeute oder Divi⸗ 
Bift erfi dann vorhanden, wenn nit nur Feine Zubuße mehr erforberlih, fondern auch 
u Gewerken feine Zubuße erflatter und in der Kaſſe fo viel baarer Vorrath ift, daß Die Aus⸗ 
u für dad nächſte Vierteljahr damit gedeckt erfcheinen.1%) Das Salzregal, fofern es ſich 
Bteinjalz handelt, fällt unter den Geſichtspunkt des Bergregald. Gin befonderes Regal ift 
Br dann, wenn fein Gegenfland Duellenfalz if. Das Regal befteht dann in dem aus⸗ 
Wichen Mecht des Staats, aus den auf Privatgrundeigenthum vorfindliden Salzquellen 

zu gewinnen. 
In Bezug auf das Fiſch-, Berg: und Salzregal bat die neuere Zeit Feine weſentlichen 

Enderungen gebracht, ta jie ald Cigenthumsbeſchränkungen weber hinreichend allgemein 
läftig erſcheinen oder bei ihnen weniger das nutzbare Recht des Staats als vielmehr 
obeitliche Seite hervortritt. Dagegen finden folhe weientlihe Veränderungen in Be⸗ 

r auf das Jagdregal ftatt. An der Spige der im Jahre 1848 und danach erlaffenen 

8) Bittermaier , Deutfches Privatrecht, I, 675. 
4) Kremer, Spftematifcher Abriß der Bergrechte in Deutfchland (Freiberg 1808). 

taato⸗exifon. xl. 



—X Hegalirn 
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&8 ot niche zu vertennen ta in Dielen geiegläben Pefiinmmungen ein Hand von D Det 
neun lege. und aß Ber grobe Grunrkeig kunh tie auf ihm zuläinge Selbſtaus 
Jaqa fenens bed Beũtzers thatiãchlich begunitigt, der Eleine tbatiũchlich ohne eigeneß | 
Aud iu» auch Biete Geſetze nur einige, nicht alie Gestroserjen ber Fühern Beit ab 
Die wichtigite, Die über pen Bilrichaten, beitekt ach. ſorern He nicht auf eine * 
wurse, die feinedwegd immer alien gerekten Anferderungen entipricht. Nicthts 
fin» mir doch durchans nit ver Ancht Walter s 20), ct eb bie Vortheile der neuen 
größtentheils auf Selbksanjgung kinzudlirien Denn fürs erüe iR, bei dem hohen 3 ie 
jeit neuern Zeiten jur bie Jagerachtuagen gezahlt zu werten rilegt, namentlich far die 
Gemeinden, bie ruralen, ver auf tie Srundeigenihũmer r̃allende 
bedeutend. Auch gebert feine lange libung ever beicnzere Abttractiondgabe van, 
merfe, wie man durch bad neue Grirg wirklich eine Wertherbẽhung jeincd Grundſtũckt 
Surd anbere aber, und dies kalten wir unbedingt far Tas richtigere, liegt in einer; { 
gerrorbenen Unfreiheit ein Hlud, ver ch gar nicht nad Bermögenäwertk 
Ohne Zweifel map e8 in dem Grundeigenthümer ein ganz anderes Gefühl er erregen, 
mand, ver gleihjam son ihm ſelbſt gepachtet une Dafür an ibn zu zablen hat, anf ſeinen 
ftück jagt, ald wenn ed jemand wegen eined nie anerfannten Rechts oder vermöge einer 
Herrſchaft thut — ganz abgeieben varon, daß auch ter Berriek ver Jagd im eriten Sale 
anderer jein wir ald im leztern Gall. Bei der in vielen Gegenten Deutſchlands fo ı 
oit fat unglaublichen Varcellitung bed Grump und Borens können ohnehin die meiften 
bejiger nicht ernfilih an eine Selbiiausübung ver Jagd aufeigenem Grund und Beben 

Ubrigens dürfte ed bei unſern Culturverhältnijſſen feine zu kühne Annahme fein, 
Zeiten ter Jagd nit mehr gar lange währen werben. Ber reich genug dazu if, Wii 
jchloſſenem Gehege zu jeinem Bergnügen zu balten, dem muß tie wol immer unbenonme 
ben: aber nichteingeparkted Wild wird von Jahr zu Jahr immer mehr culturfeindlich erfl 
und ter Bortheil, den ed gewährt, wenigiten® in culturlih weit fortgejhrittenen Bey 
jehr gegen tie Nachtheile in ven Hintergrund treten, daß ſich unter ſolchen Berhättnif 
freie Jagd nicht mehr hulten kann. Die Ausrottung des jagrbaren Wildes in vielen 
ten Guropas ift jedenfalls ein Zeichen, daß wir mit tiefer Sache noch nicht zum GEnde 
men find. 

Literatur. Zöpfl, „Rechtsgeſchichte“, S. 470: Walter, „Rechtsgeſchichte“, I, 304; 
Mittermaier, „Deutſches Privatrecht“, 1. c.; Walter, „Deutſches Privatrecht““, ©. 1 
Gerber, „Deutiyes Privatrecht“, $. 92 fg.; Dans, „Handbuch des beutfchen Ki 
Thl. 11,$. 139 13.; Hillebrand, „Lehrbudy bed deutſchen Privatrechts“ (zweite Auflage, 

1864), $.52; Bluutili, „Deutjhes Privatrecht (dritte Aufinge, Münden 1864), 6. M 
Skelley, „Aphoriömen über das Bergroerföregal i in den preußiichen Staaten‘ (Berlin Mi 
Riccius, „Zuverläffiger Entwurf von der in Deutſchland üblichen Jagdgerechtigkeit (WM 
berg 1736); Rieper, „De sequela venatoria” (Göttingen 1789); Strube,, ‚Vindieise| 

15) Deutidges Privatrecht, S. 208. 
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ndi nobilit. germ.“ (Hildesheim 1793); Stieglig, „Geſchichtliche Darftellung der Eigen- 
Snerhältnifie an Wald und Jagd u. ſ. w. (Reipzig 1832); N. von Golg, „De damno 
> ejusque resitutione” (Berlin 1859); M. von Brünned, „De dominio ferarum, quae 
se capiuntur” (Halle 1862); Hüllmann, „Geſchichte des Urfprungd der Regalien in 
qland“ (Frankfurt a. M. 1806); Eichhorn, „Deutfche Rechtsgeſchichte“, Il, 424; 
»Sternfeld, „Die deutfhen Salzwerke; verfelbe, „Der Fiſchfang in Baiern u. f. w.; 
bbon, „Systeme federatif”, ©. 78. 3. Selb. 

entfchaft iſt in erblihen Monardien die außerordentlihe Staatöverwaltung, melde 
chung bes regierungsfähigen Alters des Ihronfolgers, oder fpäter, wenn durch 

Körper-, Geiſtes⸗ oder Gemüthsfehler, durch Abweſenheit, Suspenfion oder Entſetzung 
Werheren von der Regierung, Negierungsunfähigkeit erfolgt, ober bei erloſchener Thron⸗ 
eintritt. Sie heißt auch vormundfchaftliche oder Interimsregierung, Reichs— oder Regie⸗ 
Werwejung, VBicariat, Staatsvormundſchaft. Ihr Zweck ift, zu verhüten, daß die Staats- 
mug zweckwidrig geführt oder unterbrochen werde und der Staat in Negierungslofigfeit 
Unarchie falle. Der Regent oder Regierungsverwefer führt die Stantöregierung allein, 
wit Zuziehung eines Regentſchaftsraths. Auch kann gedacht werben, daß mehrere bie 
atſchaft gleichzeitig und gleichberechtigt führen, eine Einrichtung, welche die vollziehende 

ſchwächt und doch, iufofern fie gegen Übergriffe eines einzelnen Barantie geben foll, 
* Zeit illuforifch wird. Ehedem empfing ber vormundſchaftliche Megent die Reichölehen 
mr den Reihölehneid in eigenem Namen, führte Sig und Stimme in allen Reiche: 

geißvertammlungen, Gollegial: und Bamilienconventen, u. dgl. m. Noch jetzt nimmt er 
Sannıtem Herfommen in deutihen Staaten anftatt feines Pilegebefohlenen bie Landes⸗ 
29 an, beflätigt die Landesfreiheiten und die Privilegien einzelner Gorporationen und 
von Linterthanen, verwaltet die Landesregierung und erläßt die Geſetze. Der Regent 

egierungéverweſer führt die Staatöregierung aufs mwenigfte mit denjelben Beſchrän⸗ 
wie der Staatöoberherr. Er übt alle nicht pofitio ganz unzweifelhaft außgenommenen 

Eier Regierungdgemwalt gleich dem wirklihen Landesfürften nach Erforderniß ver Landes- 
t aus. Gr erhält in viefer Hinſicht beſondere Ehrenbezeigungen und Einfünfte. Die 
Haft Hört auf, wenn die fie bedingende Beranlaffung nicht mehr vorhanden ifl. 
legt in der Natur der Sache, daß Art und Entftehung der Regentſchaft und insbeſondere 
wirkung des Volks durch jeine gewählten Vertreter dabei ſich vollftändig nad den 
äpen bemefien, worauf das ganze Regierungsprincip des betreffenden Staats beruht. 
tritt fogar fehr deutlich in den Verfaſſungsurkunden unferer conflitutionellen beutfchen 

a hervor, injofern fie über diejen Gegenſtand einigermaßen umfaflende Beitimmungen 
Ben. Die im allgemeinern freilinnigern find ed auch da. Indeſſen verfteht es ſich von felbft, 
wiſſe oberfte Anorbnungen hier wiederkehren müflen und audy wirklich wieberfehren. 
RR die Beobachtung intereffant, wie oft in den einfchlägigen Beftimnungen ber einzelnen 

m deren ſpecielle Berhältnifie vorfehrend oder wahrend fih ſpiegeln. 
& der koͤniglich preußiſchen Verfaſſungsurkunde (Art. 56) überninmt, wenn der König 

kjährig ober jonft dauernd verhindert iſt, jelbft zu regieren, derjenige volljährige Agnat, 
& der Krone am nächften flieht, vie Regentſchaft. Er bat fofort die Kammern zu berufen, 
vereinigter Situng über die Nothiwendigfeit der Regentſchaft beichließen (Art. 57). 
volljähriger Agnat vorhanden und nicht bereitö vorher gefegliche Fürſorge für dieſen 
offen, fo Hat dad Stantsminifterium die Kammern zu berufen, tweldhe in vereinigter 

seinen Regenten erwählen. Bis zum Antritt ver Regentſchaft von feiten deſſelben führt 
kaatöminifterium die Regierung (Art. 58). Der Regent übt die dem König zuſtehende 

kt in beffen Nanıen aus. Derfelbe ſchwört nah Einrichtung der Regentſchaft vor den 
gten Kammern einen Eid, die Verfaffung des Königreichs feft und unverbrüchlich zu 

bend in Übereinfiimmung mit derjelben und den Geſetzen zu regieren. Bis zu dieſer Cides⸗ 
Be bleibt in jedem Ball dad beftehende gejanınte Staatöminifterium für alle Regierungs- 
Isngen verantwortlich. 
Bach der Eöniglich bairifchen Verfaſſungsurkunde tritt die Reichsverweſung ein: 1) während 
Rinberjährigkeit des Monarchen; 2) wenn derjelbe an ver Ausübung der Negierung auf 
ze Seit verhindert ift und für die Verwaltung des Reichs nicht jelbft Fürſorge getroffen hat 
treffen kann. Dem Monarchen ſteht es frei, unter den volljährigen Prinzen des Hauſes 
keichsverweſer für die Zeit der Minderjährigfeit ſeines Nachfolgers au eigen. In Er: 

6° 
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mangelung einer ſolchen Beſtimmung gebührt die Reichsverweſung denjenigen volljä 
Agnaten, welcher nach der feſtgeſezten Erbfolgeordnung der nächſte if. Wäre ber 
welchem dieſelbe hiernach zuflände, jelbft noch minderjährig oder durch ein ſonſtiges Din 

abgehalten, vie Regentſchaft zu übernehmen, jo jällt jie auf denjenigen Agnaten, welch 
ihm der nächſte if. Sollte ver Monarch durch irgenveine Urjache, die in ihrer Wirkung 
als ein Jahr dauert, an der Ausübung der Regierung gehindert werden und für biejen Fa 
felbft Vorkehrung getroffen haben oder treffen können, fo findet mit Zuflimmung der € 
welchen die Verhinderungsurſachen anzuzeigen jind, gleichfalls die für den Fall der M 
jährigkeit beftimmte gejegliche Regentſchaft ftatt. Wenn der König den Reichsverweſer f 
Zall der Minverjährigkeit feines Nachfolgerd ernennt, fo ‚wird die darüber ausgej 
Urkunde im Hausarchiv bis zum Ableben des Monarchen aufbewahrt, dann dem Geh 
ftaatöminifterium zur Einſicht und öffentlichen Bekanntmachung vorgelegt und zugleit 
Reichsoverweſer mitgetheilt. Wenn fein zur Reichöverwejung geeigneter Agnat vorhank 
der Monarch jedoch eine verwitwete Königin binterläßt, jo gebührt dieſer die Reichsvern 
In Grmangelung verjelben aber übernimmt jie jener Kronbeamte, welchen der letzte M 
hierzu ernennt, und wenn von demfelben Feine ſolche Beitimmung getroffen ift, jo gebt fie « 
erften Kronbeaniten über, welchem fein geiegliches Hinderniß entgegenftcht. Der Reichsde 
muß gleich nad) dem Antritt der Regentjchaft die Stände verfanmeln und in ihrer Mit 
in Gegenwart der Staatsminiſter jowie ter Mitglieder des Staatsraths nachſtehende 
ablegen: „Ich fhwöre, den Staat in Gemäßheit der Verfaſſung und der Geſetze des 
verwalten, die Integrität des Königreich und die Rechte der Krone zu erhalten und Dem 
die Gewalt, deren Ausübung mir anvertraut ift, getreu zu übergeben.” Der Regent übt 
feiner Reihöverweiung alle Regierungsrechte aus, welche durch die Verfaſſung nicht 
ausgenommen find. Alle erlenigten Amter, mit Ausnahme ter Iuftizftellen, koͤnnen wä 
Reichsverweſung nur proviforiich befegt werden. Der Reihöverweier kann weder 
veräußern oder heimgefallene Leben verleiben, noch neue Amter einführen. Das 
ftantäminifterium bildet einen Regentſchaftsrath, und ver Reichsverweſer ift verbunden, I 
wichtigen Angelegenheiten das Gutachten deſſelben einzuholen. Der Reichsverweſer hat 
der Dauer der Regentichaft jeine Wohnung in ver Eöniglihen Reſidenz und wird auf 
Staats unterhalten; auch werben ihm nebſtdem zu jeiner eigenen Verfügung jährlich 
auf die Staatskaſſe angemwiefen. 

Nach der Eöniglich würtembergiſchen Verfaſſungsurkunde tritt auf Diefelben Vera 
Meichöverwefung ein wie nad) der königlich bairiſchen, doch jo, daß dieſelbe, auch ohne 
der Minverjährigfeit eine Beitimmung bed Megierungsvorgängerd darin vorzujehen, 
der Erbfolge nad nächſten Agnaten geführt wird. Sollte fein dazu fühiger Agnat vo 
fein, fo fallt nie Negentfchaft an Die Mutter und nach dieſer an die Großmutter des Köni 
päterlicher Seite. Sollte jich bei einem zunächft nach dem regierenden König zur Erbf 
ſtimmten Bamilienglieb eine ſolche Beiftes- oder körperliche Beichaffenheit zeigen, wel 
felben die eigene Verwaltung des Reichs unmöglich machen würde, jo ift unter ver R 
des Königs dur ein förmliches Staatögefeg über den Funftigen Eintritt ber gefi 
Reichsverweſung zu entiheiden. Würde der König während feiner Negierung ober 
Anfall ver Thronfolge durch ein ſolches Hinderniß von der eigenen Verwaltung des Neil 
gehalten fein, ohne daß ſchon früher die ebenerwähnte Vorſehung getroffen wäre, jo fol; 
ftend binnen Jahresfrift in einer vom Geheimrath zu veranlaffenden Berfammlung | 
licher im Königreich anweſender volljähriger, nicht niehr unter väterliher Gewalt 
Prinzen des Eöniglichen Haufes, mit Ausſchluß des zunächft zur Regentſchaft berufenen Agl 
auf vorgängiges Gutachten des Geheimrathes, durch einen nad) abfoluter Stimmennchrf 
faffenden Beſchluß mit Zuftimmung der Stände über den Eintritt der geſetzmäßigen Regen 
entichieben werben. Der Reichsverweſer hat ebenjo wie der König den Ständen die Beobai 
der Landesverfaſſung feierlich zuzufihern. Der Reichsverweſer übt die Staatsgewalt ü 
Umfange, wie fie dem König zufteht, im Namen des Königs verfaſſungsmäßig aus, 
Reichsverweſer kann aber Feine Standeserhöhungen vornehnen, feine neuen Ritterordel 
Hofämter errichten und fein Mitglied des Geheimraths anders ald infolge eines geridl 
Grfenntniffes entlaffen. Jede wahrend einer Reichsverweſung verabjchlenete Abänderung 
Berfaflungspunfted gilt nur auf die Dauer ver Negentihaft. Auch können die dem 
beingefalienen Zehen während der Regentfchaft nicht wieder verliehen werben. Die Kofk 
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Waltung des Reichſsverweſers werden aus den Mitteln ver Givillifte beftritten, bie Apanage 
Sen wird As zum Betrag der einem Rronprinzen gebührenpen erhöht. 

+ Die Berfaffungsurfunde des Koönigreichs Sachſen lehnt ſich, was Die Vorausſetzungen einer 
Berungöverwefung betrifft, genau der königlich bairiſchen Berfaffungsurfunde an; der 
nich würtembergijchen dagegen in Bezug anf vie dazu Nächſtberechtigten. Der Eintritt und 

a5 einer Regierungsvermefung wird gefeglich bekannt gemacht. Was die Anordnung der 
aungöverwejung durch ben König für den Nachfolger betrifft, fo ift Die betreffende Be: 
ung ber königlich wurtembergiichen Verfajjungsurfunde, nur mit Verwandlung der Worte: 
folche Geiſtes⸗ oder Förperliche Befchaffenheit” in „ein Hinderniß“, wörtlich in Die Föniglich 

aufgenommen. Daffelbe gilt von dem in der Föniglih würtembergiſchen Verfaflungs: 
je von der Anordnung ber Negierungsverwejung für den König Gejagten, nur daß in 
iglich ſächſiſchen Verfaſſungsurkunde eine Zeit von ſechs Monaten ver Jahresirift und die 

ke Staatsbehörde“ dem Geheimrath jubftituirt ift, und daß dad Nequifit des nicht mehr 
väterlicher Gewalt Stehend der betreffenden Prinzen des Föniglichen Hauſes wegblieb. 
verfügte bie königlich ſächſiſche Verfaſſungsurkunde noch weiter: „Sind nicht mindeftene 

inigliche Prinzen zu Faſſung eines diesfallſigen Beſchluſſes gegenwärtig, fo werden die ben 
a nach alteften regierenden Häupter der Erneftinifchen Linie bis zu Erfüllung diefer Zahl 

⁊ Berfammlung eingeladen.’ Was die Gewalt des Regierungsverweſers betrifft, fo ſchließt 
e Löniglih ſächſtſche Verfaſſungsurkunde der Föniglih würtembergiſchen im oberften 
ag an, bezeichnet jedoch feine der dort enthaltenen Ausnahmen. Was Veränderungen 
Verfafſung betrifft, jo dürfen ſolche nach der königlich fahfifhen Verfaffungsurfunde 

a Regierungsverweſer weder in Antrag gebracht, noch, wenn jie von den Ständen bean 
srben, genehmigt werben, ald wenn ſolches von ihm unter Beirath deö nad) den eben- 

ter Beflimmungen conftituirten Familienraths und infolge eines in ver daſelbſt vor⸗ 
en Mape gefaßten Beichluffes gefchieht. Dergleichen Veränderungen erhalten aber 

a bleibende Gültigkeit. Der Regierungsverweſer hat, infofern er nicht ein auswärtiger 
ift, feinen wefentlihen Aufenthalt im Lande zu nehmen. Der Aufwand veffelben wird 
Givilliſte beftritten. Die oberfle Staatäbehörde bildet den Regentſchaftsrath bed 
agsſverweſers, und dieſer ift verbunden, in allen wichtigen Angelegenheiten das But: 

derfelben einzuholen. 
Bas das Königreih Hannover betrifft, fo enthielt das Batent von 7. Dec. 1819, bie 
fung der allgemeinen Stänveverfammlung des Königreich8 betreffend, Feine hierher ge⸗ 
a Beflimmungen. Dagegen beſtimmte das Grundgejeg vom 26. Sept. 1833 das dahin 
ge. Ebenfo enthält das Landesverfaffungdgejeg für das Königreih Hannover vom 
g. 1840 Anordnungen darüber. Dieje legtern gelten, troß der mancherlei fonftigen, in: 
m ftattgefundenen Änderungen am hannoveriſchen Staatöreht, noch jegt. Sie lauten: 

1. Eine Regentſchaft, Regierungsvermwefung, tritt ein, wenn ber! König entweder minder: 
ke ift oder in einen ſolchen geiftigen Zuſtande fich befindet, welcher ihn zur Führung ber 

ng unfähig macht. $. 18. Der König ift zu Anordnung einer Regentſchaft für den 
(ger auf den Ball berechtigt, daß diefer bein Anfall ver Thronfolge in einem ber beiben 

17 angeführten Fälle ſich befinden follte. Der König hat zum Regenten einen feiner 
gsfähigen Agnaten zu ernennen; findet ſich aber ein folder nicht, oder follte der König 
haben, von dem feinen Agnaten zuſtehenden Vorzuge abzumeichen, fo kann er einen 

ierenden Prinzen aus den zum Deutfchen Bunde gehörenden fouveränen Fürſtenhäuſern, 
das 25. Lebens jahr zurüdgelegt hat, zum Regenten ernennen. F. 19. Hat der König 

e Anorbnung für ven Thronfolger nicht getroffen, fo gebührt die Regentſchaft in ben 

; daB dieſer beim Anfall ver Krone minderjährig ift, dem in der Ordnung ber Thronfolge 
ehenden Agnaten, welcher das 18. Jahr vollendet hat, auch jonft regierungsfähig ift. 

Wein vegierungsfühiger Ugnat vorhanden, fo geht die Regentfchaft über auf die Königin, 
fin des Königs, fofern diefe das 25. Jahr vollendet Hat, mach dieſer auf die leibliche 

und endlich auf Die Großmutter väterlicher Seite. Iſt die Thronfolge auf die weiblidhe 

übergegangen, fo gebührt die Negentfchaft für die dazu nad Erlöfhung des Manns: 
zuer berufene Königin dem Gemahl verfelben,, falls dieſer das 21. Jahr vollendet 

; ſodann ihrer leiblihen Mutter und endlich ihrer Großmutter väterlicher Seite. Zu der 

— für den Sohn oder die Tochter einer regierenden Königin (Erbtochter) iſt zunächſt 
Gemahlin oder der Gemahl nach den obigen Beftimmungen, und nach diefen die Großmutter 
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mütterlicher Seite berechtigt. Durch anderweite Vermählung over Ehefchelbung 
weiblichen Adfcendentinnen von der Negentichaft ausgeſchloſſen. F. 20. Wenn der 
Grmangelung einer vorher von deſſen Vorgänger gemachten Anordnung ($. 18), 
Minverjährigfeit, fondern wegen feine8 geiftigen Zuſtandes zu Führung ber Re 
unfähig gehalten wird, fo haben die vereinigten Minifter binnen drei Monaten alle 
Agnaten zu einer Zufammenkunft zu berufen, um einen Beſchluß darüber zu fafl 
Negentſchaft wirklich nothwendig fei. Der in Ver Ordnung der Thronfolge zuerſt zur! 
beruiene Agnat nimmt an der Berfammlung keinen Antbeil. Halten die Agnaten 
nung einer Regentſchaft für nothwendig, fo theilen die vereinigten Minifter dieſen? 
allgemeinen Ständen zum Zweck ihrer Zuflimmung mit. Sobald dieſe erfolge od 
von vier Wochen nad der Mittheilung ohne eine Erwiderung abgelaufen ift, tritt der 
nung ber Thronfolge zunächſtſtehende Agnat, welder das 18. Jahr vollendet he 
regierungsfähig ift, ald Regent ein. $. 21. Ift ein folder nicht vorhanden, fo ift v 
einigten Miniftern und den allgemeinen. Ständen die deutſche Bundesverfammlu 
nennung dreier Bundedfürften zu erſuchen, welche einen Prinzen aus den zum Deut 
gehörenden fouveränen Fürftenhäufern zum Regenten ernennen.. Diejer muß das 
jahr zurückgelegt haben und feinen Aufenthalt im Königreich nehmen. Die Vorſch 
$. gelten aud für den Fall, wenn ber Ihronfolger minderjährig, eine Anorbnung 
gängers nicht getroffen und ein zur Regentihaft berechtigtes Mitglied des königli 
($. 19) nicht vorhanden it. 6. 22. Der beftellte Regent leiftet bei Übernahme ber: 
einen Eid auf die unverbrüchliche Aufrehhthaltung der Landesverfaflung. Sämmtlic 
der Erblandmarſchall, pie Präſidenten und Biceprafidenten der allgemeinen Ständen 
follen geladen werben, dieſer Feierlichkeit beizuwohnen. Nah der Eidesleiſtung 
Regent den Antritt ver Regentſchaft durch ein Batent zur allgemeinen Kenntnip. 
Regent übt im Ramen des Königs die Staatögewalt auf dieſelbe Weiſe wie ber 
Der Regent darf jedoch eine Schmälerung der Rechte des Königs ſowie eine Ander 
Grundſyſtem und in den verfafjungsmäpigen Rechten der allgemeinen Stänven 
und der Provinzialflände überall nicht vormehmen oder geftatten. Auch darf ver 9 
Stanbederhöhungen vornehmen. F. 24. Die Regentihaft hört auf, wenn der Kön 
der Tolljährigkeit erreicht oder der an der Ausübung der Regierung ihn hinden 
Zuftand aufgehört hat. Liber die Iegtere Frage ift auf dem im F. 20 angegebenen 9 
Heiden. Der Regent nimmt an den Berfammlungen der Agnaten feinen Anthı 
das Verfahren ver vereinigten Minifter nicht hindern. 6.25. Die Erziehung des mi 
Königs gebührt, wenn der vorige König deshalb Feine Anordnung getroffen bat, 
und nach ihr der Großmutter väterlicher Seite, falls dieſe fich nicht wieder vermähl 
Ermangelung diefer aber dem beftellten Regenten, jedoch mit Beirath der vereinigt 
Der Regent fleht den zur Erziehung des minderjährigen Königs berechtigten 9 
Seite, und ihm gebührt die Entfheidung, wenn deren Anfichten über die Wahl der ( 
über den Erziehungsplan von den feinigen abweichen. Die Aufiicht über die Verfi 
Geiſteskrankheit an ver Ausübung der Regierung verhinverten Königd und die So 
felben darf der Regent nicht übernehmen.” 

Nach der Eurhefiiihen Berfaffungsurfunde müſſen die Verfügungen des Lan 
Bezug auf eine Regentichaft für fih oder feinen Nachfolger mit landſtändiſcher? 
getroffen fein. Liegen ſolche Verfügungen nicht vor, fo hat die leiblihe Mutter 
jährigen Landesfürſten in der Negentihaft ven Vorzug vor dem nächſten fähigen Ag 
fte nicht fonft unfähig ift und folange fie ſich nicht anderweit vermählt. Bei andı 
derung des Landesfürften kommt die Regentſchaft vefien Gemahlin zu, wenn ans 
ſchaftlichen Ehe ein zur unmittelbaren Nachfolge berechtigter noch minderjähriger 
handen ift, außerdem aber dem zur Regierung fähigen nächſten Agnaten. In allen 
ber Regentſchaft ein Rath von vier Mitgliedern zur Seite, welche zugleich Minifler o 
täthe fein Fönnen und wenigftens zur Hälfte mit Beiftimmung der Landſtände zu ' 
Ohne die Zuflimmung dieſes Regentſchaftsraths kann Feine dem Landesherrn 
zulommende Regierungöhandlung gültig ausgeübt werben. Von feiten der R 
deren Raths iſt die Aufrechthaltung der Landesverfaſſung und die Regierung I. 
ebenfo wie von dem Thronfolger urkundlich zu geloben. Liber die nöthige Einleitı 
gentihaft enthält Die kurheſſiſche Verfaſſungsurkunde im wefentlichen vie Beftim 
föniglih würtembergifhen Verfaffungsurfunde, nur mit Weglaffung des Requ 

N 
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yore Antvefenbfeins ver betreffenden Prinzen, und daß insbeſondere jene Einleitung im Fall 
lansflänbijchen Antrags „alsbald“ von Gejammtminifterium vorzunehmen ift. Kür den 
des Vorhandenſeins eines geiftig ober Eörperlich unbefähigten Erbprinzen fchließt ſich vie 
ide Verfaſſungsurkunde insbejondere der Beilimmung ver Föniglic würtembergijchen 
fungsurfunde an. Aulh bei biejen Beftimmungen blieb es, trog der fpäter über andere 

mfgesogenen Stürnte. 
Mie braunſchweigiſche neue Landſchaftsordnung enthalt über dieſen Gegenſtand im we: 

⁊ biejelben Beflimmungen wie das königlich hannoverijhe Grundgeieg von 1833, 
zit den Bezeichnungen: „Regierungsvormundſchaft“ und „Vormund“ flatt Regentſchaft 
megent, ober vergleichen. 
em vorbemerkten Beſtinmmungen ſchließt ich in wefentliden an das Herzogtum Sachſen⸗ 
arg in feinem Grundgeſetz. 

bürftig in ben fraglichen Beziehungen ausgeitattet ift die Verfaffungsurfunde bes 
zogthums Heffen, welche auf ein Hausgeſetz verweiſt, das bisjegt nicht gegeben ift, und 
som Verweſer beim Antritt der Negentihaft in einer deshalb zu veranftaltenden 
ammlung abzuleiftenden Eid feftjegt. Ahnlich dürftig ift Die Verfaſſungsurkunde 

koßberzogthums Sachſen-Weimar-Giſenach, welche dem Verweſer der Regierung (Admi⸗ 
re) Die Ausſtellung einer fhriftlihen Zufage auferlegt. Desgleihen im Herzogthum 

= Meiningen Hilvburghaufen, Neuß jüngere Linie u. ſ. w. Dänemark verwies in 
Derietungögeiet vom 2. Oct. 1855 für Holftein und Lauenburg auf ein noch zu er: 

5 Gele. 
= nichts enthalten in ben fraglichen Beziehungen die Berfaffungsurfunde des Groß⸗ 
hums Baden, das Patent wegen Einführung der landfländiihen Verfaſſung im 
uhum Naffau und die landſtändiſchen Verfaffungsurfunden von Kippe: Schaumburg, 
:Detmolb, Schwarzburg-Rudolſtadt, Schwarzburg-Sondershauſen, viechtenſtein 
irol. 

Deß auch gegen den Regenten (Megierungsverivejer) das Verbrechen des Hochverraths be: 
werben fönne, ift unzweifelhaft; dagegen ungewiller, ob eine Beleidigung des Negie- 

peferd derjenigen des wirklich regierenden Fürſten gleichzuachten und folgeweife mit 
Br Majeftätöbeleivigung feftgeießten Strafen zu bedrohen oder nur ald eine gravere Art 
ajurien anzufehen jei. Die Behauptungen für und wider finden ſich in den 1840 gepflo- 

z landſtändiſchen Verhandlungen über den Strafgefegentwurf für dad Großherzogthum 
ausführlich entwidelt. ine Einigung beider Kanınıern — die Zweite Kammer erfannte 
Staatsregierung eine Majeftätöbeleidigung des Regierungsverweſers für undenkbar — 

icht möglich. Im Strafgeſetzbuch jelbft geftaltete ſich durch an die Regierung überlaffene 
ibung die Sache dahin, daß blos gegen den regierenden Fürſten eine Beleidigung der 

und folgemweife höhere Beitrafung ftattfinvdet, während die nämlichen Handlungen, 
die Gemahlin des regierenden Fürſten, jeinen alteften Sohn, beffen Gemahlin und 
veſer des Großherzogthums begangen, blos unter die Bezeichnung thätlicher und wört- 

Beleidigung jener Perfonen fallen und mit geringern Strafen bedroht jind. Entſchieden 
t den Negierungdverieier gleich dent vegierenden Bürften das würtembergiſche Straf- 
u, währenn andere Strafgejegbücher, tie namentlich das preußiſche, bairiſche, olden⸗ 

und fählliche, unter der Bezeihnung Staatsoberhaupt wol auch den Negierungs: 
er mit begreifen. 

Wer Hall einer Minderjährigkeit ift klar. Ebenſo iſt meiſt deutlih genug beſtimmt oder 
ſich durch Analogien beitimnen Laffen, wer die Regierungsverwejung zu übernehmen babe. 

e Schwierigfeiten dagegen werben bie „ſonſtigen Verhinderungen“ eined Negenten, und 
fondere dann bieten, wenn jie mit der von ben Verfaſſungsurkunden faſt mit Scheu be- 
im. binbernden „Geiſtes- oder Fürperlichen Beſchaffenheit“ identiſch find. Indeſſen kamen 
auch ſchon Solche Fälle mit wirklich durchgeführter Conſequenz vor. (Vgl. Klüber, „Of— 
Ihe Recht des Deutichen Bundes und der Bundesſtaaten“, 6.247, Note b, I—IIl daſelbſt 

beit „von langwieriger Abweſenheit“ und IV [ebenfalls als möglicher Grund einer Negent- 
von „grober Verlegung der Regentenpflichten‘‘, Zälle, welche feit der Auflöfung der 
m Reichöverfailung und des in den beutichen Bundesſtaaten eingeführten conititutio- 

jen Princips der linverantwortlicyfeit des Kandesheren, ausgenommen im Ball des Herzogs 
pi von Braunſchweig, von keinen praftiihen Folgen für etwa anzuordnende Regentſchaft 

KR.) 



108. Regentſchaft 
Die Falle ner Regentſchaft des Thronerben wegen Geiſfteskrankheit des Vaters ereign 

ich im Lauf des vorigen Jahrhunderts in England, Portugal und Dänemark. Die Rechte ei 
Noegenten hejlinımt in England dad Parlament. In Bezug auf vie Wahl eines Regen 
natrenn ver Dlinderjährigfeit des Nachfolgers iſt übrigens jelbit in abjoluten Staaten! 
eye Wille des wirklichen regierenden Fürften nicht unbedingt maßgebend. So bei Ludwig Ü 
son Kranfreih, welcher tie Regentſchaft während rer Minderjährigfeit ſeines lirenl 
Aummig’# XV. dem Herzog von Orleaus (Ludwig's XIV. Brudersjohne) entzogen und jein 
autürlichen Sohne, dem Herzog von Maine, übertragen hatte. Das Parlament caffirte u 
Beitimmung. i 

Bon neuern Regentſchaftsfällen in Teutſchland find hier zu erwähnen: 
1) Die Regentſchaft im Großherzogthum Baden. Am 24. April 1852 war der Orophe 

Leopold geftorben. Noch am nämlichen Tag erlieg fein zweiter Sohn, der Brinz Friedrich 
9. Sept. 1826), ein Manifeft des weientlihen Inhalts: Die tiefe Trauer über viefen Te 
werde noch gefleigert durch die ſchwere Geiſtes- und Leibeöfrankheit des nunmehrigen 
herzogs Ludwig (geb. 15. Aug. 1824), welche ihm nad) dem übereinſtimmenden Ausſpru 
Broßferzogin- Witwe und ber Agnaten bed Hauſes unmöglidh made, die fraft der Haus⸗ 
Landeögrundgefege auf ihn übergegangene Regierung anzutreten ober für deren Bern 
Fürſorge zu treffen. Er (Prinz Friedrich) habe demnach, durch jein Recht und feine Pflicht 
berufen, die Regierung des Großherzogthums mit allen der Souveränetät innemwol 
Rechten und Befugniſſen bereitö angetreten und merbe fie an der Stelle feines Bruders 
bis diefer von feinen ſchweren Leiden wieder befreit jei. Wie er ſelbſt die Treue gegen 
Großherzog ftetöhin bewahren werde, jo erwarte er al& ber Stellvertreter des Großhei 
von ſämmtlichen Dienern und Unterthanen, dap fie ihm (dem Prinzen) treu und gehorfe 
würden, und weile jie an, ſolches durch den ihm zu feiftenden Huldigungseid zu bekräſtigen g 
verbinde hiermit bie Verfiherung, die Verfaſſung des Landes heilig zu halten, deſſen 2 
möglihft zu beförbern, alle und jeden in ihrem Recht, in ihren Würben und Amtern 
fchüßen, fowie er insbeſondere feine Diener in dem ihnen anvertrauten Wirkungsfreife 
ausdrücklich beftätige. — Großherzog Ludwig war ganz mit dieſer Maßregel einverftan 
fi) aud) dadurch bewies, daß er am 5. Sept. 1856 förnlidh die Regierung niederlegtei 
22. Jan. 1858 flarb er. 

2) Die Regentihaft in Anhalt: Bernburg von 1855—63. Am 8. Ort. 1855 
Herzog Alexander Karl von Anhalt:Bernburg (geb. den 2. Marz 1805, zur Regierung ge 
am 24. März 1834) eine Verordnung, wonach er in Anbetracht ſeiner gefhwäcdten, der 
lihften Schonung bebürftigen Geſundheit zur Erleihterung in Wahrung der ihm oblieg 
Negentenpflicgten bejchloffen babe, feine Gemahlin (Friederike, geb. ven 9. Det. 181 
Prinzefiin von Holſtein-Sonderburg-Glücksburg) zur Mitregentin feine® Serzogthund 
nehmen und zu ernennen. In Gemäßheit deſſen werbe feine Gemahlin die von ihm ergef 
landesherrlichen Beihlüffe und Verfügungen gemeinfam mit ihm erlaflen und voll 
Dabei war weiter bemerkt, daß, wenn durch Geſundheitsrückſichten gebotene Behinberung 
bie Mitunterzeihnung unthunlich machen würden, ver alleinigen Unierſchrift feiner Ge 
bei allen einer landesherrlichen Vollziehung benöthigten Gefegen, Verfügungen und — 
weitigen Ausfertigungen bie volle Bültigfeit und Bedeutung feiner eigenen Unterzeit 
beigelegt werben folle. Schließlich drückte der Herzog die Erwartung aus und befahl zugf 
daß feine getreuen Stände, geiammten Behörden und linterthanen feiner Gemahlin als 
mehriger Regentin Treue und Gehorfam nächſt ihm felbft zu erweifen allezeit willig und U 
fein werden. Das Mitregentfchaftöverhältnig blieb biß zu dem am 19. Aug. 1863 erfoll 
Tode des Herzogs und Anfall des Herzogthums an Anhalt: Deffau: Köthen beftehen. | 

3) Die Regentfchaft im Königreih Preußen von 1857—61. Nachdem König Fri 
Wilgelm IV. von Preußen (geb. ven 15. Dct. 1795) im Mai 1857 die erften fhw 
Krankheitözufälle erlitten Hatte und dieſe bis zum Herbſt fortgejegt ſich ſteigerten, erließ 
König an den Prinzen von Preußen (Prinz Wilhelm, geb. den 22. März 1797) am 23.4 
einen Erlaß des Inhalts: „Da ich nach Vorſchrift der Ärzte mid wenigften® drei Monate‘ 
allen Regierungsgeſchäften fern halten Soll, fo will ih Ew. königlichen Hoheit und Lich 
wenn nicht wider Erwarten meine Gefundheit früher wiederum befeftigt werben follte, waht 
biefer Drei Monate meine Stellvertretung in der obern Leitung der Staatögefchäfte übertrag 
Mitunterzeichnet war das ganze Minifterium. Der Prinz von Prenßen, indem er bie 
Minifterium zum Zweck Öffentlicher Verkündigung bekannt gab, bemerfte dabei, daß ed 
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(ar SBille fei, unter gewiffenhafter Beobadytung der Kanbeöverfaffung und der Landesgeſetze, 

ven ihm bekannten Intentionen feines königlichen Bruders fo lange die Regierungsgeſchäfte 
a, als dieſer es für erforberlich eradhte. Am 6. Jan. 1858 verlängerte der König die 

bertretung auf fernere drei Monate. Das Nämliche geihah am 9. April 1858 und wurbe 
Heiden Hänjern bed inzwilchen zufamnıengetretenen Landtags hiervon Mittheilung gemacht. 
ankheit des Königs war inzwiſchen noch mehr fortgeſchritten und eine beftimmtere Ge⸗ 
ag der Verhältniſſe nothwendig geworden. Da, nachdem ver König in einem Erlaß vom 
t. 1858 den Prinzen für feine biöherige Stellvertretung gedankt hatte, fuhr er fo fort: 
Kb aber nad) Gottes Rathſchluß durch ven Zuſtand meiner Geſundheit jegt noch verhindert 
mich den Regierungsgeſchäften zu widmen, die Arzte aud für ven Winter mir eine Reife 
füblichern Gegenden verordnet haben, jo erfuche ich bei biefer meiner immer nody fort: 

Verhinderung, die Regierung felbft zu führen, Em. koͤnigliche Hoheit und Liebden, 
ge, bis ich die Pflichten meines Eöniglihen Amts wiederum felbft werde erfüllen fönnen, die 

plihe Gewalt in der alleinigen Verantwortlichkeit gegen Gott, nach beftem Wiſſen und Ge⸗ 
= in meinem Namen ald Regent ausüben und hiernach die erforderlichen meitern Anord⸗ 
en treffen zu vollen. Bon den Angelegenheiten meines königlichen Hauſes behalte ich Die: 
er, welche mieine Berfon betreffen, meiner eigenen Verfügung vor.” Mitunterzeihnet war 
bei dieſem Erlaß dad ganze Minifteriun. Jenem folgte dann der Erlaß des Prinzen von 

a, die Übernahme ver Regentſchaft und die Einberufung der beiden Häufer des Landtags, 
Det. Am 20. Oct. erfolgte die Eröffnung ded Landtags durch den Negenten. Tage 

f in der vereinigten Sitzung ber Landtagshäuſer wurde bie allerhöchſte Botſchaft ein: 
t. Sie forderte den Landtag auf, die vom König und dem Prinz:Regenten erkannte 
adigkeit ver Regentſchaft auch feinerfeitö anzuerkennen, worauf, mie bie Botfchaft ſchloß, 

R uns dem Art. 58 der Verfaffungsurkunde Genüge geihehen ſoll.“ Beine Häufer des 
erfannten einflimmig die Nothivendigkeit der Regentſchaft an, und leiſtete am 26. Det. 

gent vor ben vereinigten Landtagshäuſern den Eid auf die Verfaflung. Die Regentſchaft 
bis zum Tode ded Königs Friedrich Wilhelm IV. (2. Ian. 1861), infolge deſſen der bis⸗ 

Kegent ald König Wilhelm I. die Regierung antrat. 
Bin nichtbeutiher, aber doch in deutfche Verhältniſſe mehrfach eingreifender Regentſchafté⸗ 

ar der im Königrei Griechenland von 1832 — 35. Nachdem da zwiſchen Frankreich, 
ab und Rußland am 6. Juli 1827 zu endlicher Berichtigung der griechifchen Angelegen= 
vermitteld der Wahl eined Dberhaupts des neuen Staatd zu London ein Präliminar- 
g abgeichloffen worben mar und König Ludwig I. von -Baiern mit jenen Mächten am 
11832 fid) geeinigt hatte, erfolgte durch ihn am 27. Mai 1832 öffentlihe Genehmigung, 
ation und Beftätigung jener übereinkunft ſowol in eigenen Namen als in Bormundfchaft 
zum König von Griedhenland ernannten, nod minderjährigen Sohnes Otto (geb. den 
i 1815). Der Eintritt der Volljährigkeit veilelben wurde am 5. Oct. 1832 auf den 
met des zurüdgelegten 20. Lebensjahres, d. h. auf ven 1. Juni 1835, feſtgeſetzt, zugleich 

verordnet, daß bis dahin die Befugniſſe der oberften Staatögewalt in Griechenland im 
bed Königs durch eine Regentſchaft, deren Mitglieder gleichzeitig von König Ludwig, 

5 ihm als Vater und als Mitcontrahenten jenes Vertrags durch Art. X deflelben verlie- 
Gewalt”, ernannt murben, ausgeübt werben follten. Die Regentichaft, aus drei, bezie: 
seife vier höhern Givil- und Militärbeanten beftebend , leiſtete noch am Tage ihrer Eon: 
ing den Eid und wiederholte ihn auf ihren Wunſch anı 13. Oct. im Beijein des Königs 
1. Das griechiſche Volk aber gab durch feine Deputirten feine Zufriedenheit mit biefer 
tung zu erfennen. Am 25. Ian. 1833 begann Otto's Regierung mit der ihm zugegebenen 
haft und vom 1. Juni 1835 an feine jelbftünbige. 

Sin Todesfall, für deſſen Eintritt nıan an einen möglichen Regenten gedacht hatte, war der 
Könige Ernft Auguft von Hannover (geft. ven 18. Nov. 1851), da deilen Sohn, der 

vrinz, an einer ſchweren Augenkrankheit litt. Aber bad hannoveriſche Landesverfaffungs- 
von 1840 flatuirt gar Feine die Regierung bindernde Förperlidhe Beſchaffenheit, und zu: 

wurbe die Ginrihtung getroffen, daß ber Generaliecretär des Geſammtminiſteriums unter 

Durch Den neuen König unterzeichneten öffentlichen Urkunden beſcheinigte, biefelben ſeien 

erfolgtem Vortrag des Inhalts vom König in feiner (bed Generalſecretärs) Gegenwart 
wbänbig unterzeichnet worben. 
O5 der Regent auch zu Abänterungen ber Berfaffung befugt fei, follte, wo nit das 

peentheil pofitiv beſtimmt ift, aus der Natur feines Verhältniffes gefchloflen werben. Deffen: 
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ungeachtet warb dieſe Frage ftreitig und von manchen das Gegentheil behauptet in der Beſchw 
fache des Herzogs Karl von Braunſchweig gegen feinen gewefenenBormund, ben König Geor 
von England. K. Buchuer 

Regierung, Regierungsgewalt. Regierung iſt ein germaniſirtes lateiniſches 
und kommit von regere, rex. Man braucht wol auch das Wort Regiment nicht blos im : 
tärifchen Sinne, fondern audy für die Staatöregierung, womit bald, namentlih im Verhä 
zum Auslande, der Staat jelbft, bald die Gefammtheit der vie Staatsgewalt innehabenben 
ausübenden Perfonen, die fogenannten Regierenden, im Gegenfaß zu den übrigen, ben ' 
nannten Regierten, bald, namentlich im Verbältniß zu den conftitutionellen Körpern, nın 
verantwortliche Minifterium, bald mol auch die dem Minifterium zunächſt untergeorbnete bi 
Staatöverwaltungsbehörne bezeichnet wird. ) 

Wir haben e8 hier nur mit der Staatöregierung in den brei erfigenannten Auffaflung 
thun. Bon der Staatöregierung im letztbezeichneten Sinne des Wortd wird unter Staatt 
waltung zu handeln fein. Ä 

Unter Regieven verfteht man die maßgebende Leitung eines Weſens; Regierung im d 
fen Sinne ift daher die maßgebende oder entſcheidende Leitung desjenigen Gefammid| 
welches wir Staat nennen.?) Aus den Weſen des Staats ergeben ſich für ven Begriff ber 
gierung zunächſt und im allgemeinen jegt ſchon folgende Säge: | 

1) Ein Staat ohne Regierung ift abjolut undenfbar. Man hat in dem „gar nic 
regiert werden” in einer miöverflandenen oder entftellenden Auffaſſung des Begriffs von 
government ed ald das Ideal der geſellſchaftlichen Entwickelung des Menfchen Hinftellen 3 
nen geglaubt, daß ed nur noch Freiheit und gar feine Regierung, alſo aud) feinen Zwang 
oder Doch immer größere Freiheit und wenigere, ſchwächere Regierung geben müſſe. Mi 
ganz damit einverftanden, daß ein Staat in demſelben Grade würdiger und dem Ideal dei 
ſchen Dafeins näher fei, in welchen feine Angehörigen frei die beftehende Ordnung 
allein dieſer Sag ift ebenfo wahr wie der andere falſch. Denn inner wird ein aus einer 
von Menſchen zufammengefeßted und vergangene, gegenwärtige wie zufünftige Gen 
nach allen ihren Lebensrichtungen erfaffendes Geſammtweſen einer fortwährenden, le 
Herftellung und Bethätigung feiner Kräfte in Einheit bedürfen, damit e8 fei, was es fei 
und werde, wonach ed ftrebt. Es wird unvermeidlich fein, daß Die verfhiedenen Anſich 
Meinungen, die mannichfachen Kräfte und Strebungen in einer entfpredhenden Weiſe zuſ 
gefaßt und auf pas Ganze gerichtet werden. 

2) Die Negierung eines jeven Staats fann nicht anders ald wieder durch Menſchen 
geitellt werden, ein Uniftand, der die Abſicht vieler, alle Perſönlichkeit und alle menf 
Unvollkommenheiten aus ver Regierung zu befeitigen, gleichfalls als eine Unmoͤglichkeit 
nen lädt. Man hat Ideen regieren laffen, und ohne Zweifel beherrſchen die Ideen bie 
aber etwa anderes ift vie Idee, welche die Geifter bewegt und durch fie mittelbar auch 
Stanten unwiderftehlidh, aber allmählich wirkt, etwas anderes die unmittelbar wirkjame 
des wirklich beftehenpen Staats, wie fie eben da ift. Auch hat die Aufftelung einer Idee, 
der von Bott, von der herrſchenden Vernunft oder Moral u. f. w., die perjönlide Darftd 
derjelben duch Menſchen in irgendeiner Verfaſſung nie überflüfjig werben laffen. Der, 
fit, daß wegen diefer unabweisbaren Nothivenbigkeit einer Perſonification der Regierung, 
die menſchliche Unvollkommenheit in die Kactoren des ftaatlihen Rgiments aufgenonmen | 
den müfje, hat man die jehr ftolz und beſtechend lautende Behauptung entgegenjegen zu Ed 
geglaubt, daß darin eine gewiſſe Feigheit, eine fataliftiiche, abftumpfende, fortichrittausfchlief 
Ergebung und Schwäche liege, die man verbammen müſſe. Allein wir wollen dieſe Zelote 
Bollfommenheit nicht fragen, ob jie, nüchtern und ehrlich, vielleicht fich ſelbſt eine ſolche Fähi 

1) geld, Staat und GSejellichaft, IL, 16 jg., 28 fg., 263, 477. 
2) Wenn Waitz, Politit, ©. 47 fagt: „Im Staat mit Königthum und verfaffungsmaßiger 

nung fleht die Regierung neben dem Oberhaupt: ein verantwortliche Minifterium iſt nur eine eis 
Form derfelben”, und ©. 52: „Für alle flaatlichen Angelegenheiten fteht dem König die Regierm 
Seite“, und fo die Regieruug vom Souverän treunt, fie aber doch nur vom Souverän ernennen 
durch ihn in Thätigkeit verfegen und felbftändig machen läßt, ſo hat er eben deu Ausdrud Regi 
nur in einem befondern formellen Sinne gebraucht. Wenn 18 aber a. a. O., ©. 55, heißt: „I 
Handhabung der Ordnung int die fogenannte Regierung vorzugsweife Sache des Oberhaupts nu 
Regierung‘, fu müfjen wir zugeben, daß wir das nicht verſtehen und einen für ein fo kurz gefaßtes 
jehr bebenklichen Drudfehler annehmen. 
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ufehlbar volllommener Regimentsführung zutrauen, fondern und nur einfach darauf beziehen, 
Rh die providentielle Aufgabe ver Menfchheit — ewige Vervollkommnung — die Unvoilkom⸗ 

it wefentlich vorausſetzt, daß aber auch die mehrtaufennjährige geſchichtliche Erfahrung, 
welcher ſelbſt die begabteften Völker oft verhältnigmäßig ſchnell die Fähigkeit zur Vervoll⸗ 

| g verloren haben, die ununterbrochene Vervollkommnung eined Volks immer noch als 
ſiareichend erhabenes Ziel erfiheinen läßt. 
Y Regierung ift nicht denkbar denn als die Bethätigung, Erhaltung, Fortbildung ber 

tt Durch "Einheit oder einheitliche Darftelung.?) Wo die Einheit der Negierung aufbört, 
auch der Einheitsſtaat auf; e8 koͤnnen nun mehrere Regierungen ba fein, dann müffen 

uch mehrere Staaten gedacht werden. Die Ausübung ber Regierung mag nad} den ver⸗ 
Gegenſtänden an noch fo verfchiedene Formen gebunden fein, e8 mag ferner bei Orga⸗ 

na berfelben durch die Einführung von mehrern Gentrafftellen nad den verſchiedenen 
ort® des Staatoregiments in unvermeidlicher Anwendung ded Principe der Arbeits: 

hng eine wie immer große Zahl von oberften Megierungsorganen eingerichtet fen, bie 
des Ganzen, die Einheit der oberften Megierung muß über allen diefen untergeorbneten 

iedenheiten ſtehen wie das Leben des Staats über allen, felbft den mädtigften Sonder: 
gen. Lind dieſe abfolute Einheit ver Regierung oder Lenkung des Staats, abfolut, 

das Leben des Staats nicht in ver Sonderung, mol aber in der Einheit befteht und in einer 
gen oder organifhen Einheit, wie fie der Staat ned Menſchen megen fein fol, diefe Ein: 
darf auch einer einheitlichen perjönlichen Darftellung. Ob man fi zu dieſem Zwed für 
narchie entfcheiden zu müffen glaubt ober nicht, das Vernunftpoftulat der Einheit bleibt 
e, und mo es nicht befriedigt wird, da iſt nicht der Einheitsſtaat vorhanden, ſondern viel= 

t eine Gonföberation u. dgl. m. Übrigens wollen wir nicht verhehlen, daß, wenn man nicht 
befe oder jene der Form nad) vollkommener ausgebildete Monarchie denkt, die Einherrſchaft 

ger in der Melt vorgekommen ift und noch vorkommt, ald man gemöhnlich denkt, wenn 
ei nicht immer die Bezeihnung Monarchie gebraucht wird und gebraucht werben kann. 

ſei e8 als allmächtiger Miniſter oder Günftling, hinter oder vor einem Scheinfönig, als 
„Präfident u. f.w. Hinter oder vor einer ſcheinbaren Bolfdfouveränetät oder Ariftofratie, 

ange er in ven Staatdangelegenheiten allein das letzte und entſcheidende Wort fpricht, 
fo lange thatfächlich der Monarch, die Regierung. Es kann dies eine fehr precäre, gefähr- 

vorübergehende, latente Stellung fein,fie mag mit den formellen Berfaffungsbeflimmungen 
big oder zufällig in nod) fo großem Widerſpruch ſtehen; eine thatſächliche Cinherrſchaft 

da, gleichviel ob fie gut ober übel wirkt, ven äußern Schein bewahrt oder nicht. 
Keine Regierung oder Regierungsgewalt ift etwas nur aus der Perfon bed Negierenden 
endes und nur fürfieVorhandenes, Feine in einem andern Sinne als für den Staatszweck 

t den Staatsmitteln eine unbeichränfte oder allmächtige. Das Recht auf die Regierung 
Staats mag verfaffungsmäßig begründet fein, wie e8 will, e8 mag fogar ein perfünlidhes 

in Sinne fein, daß ed gefeglich nur dieſer oder jeder Berfon mit Ausſchluß aller übrigen zu: 
; immer ruht e8 auf dem Staat, um veffentwilien es beſteht, ſodaß man fagen muß, das 

ugsrecht fei um ver Regterungspflicht willen gegeben. Darum pflegen ſich auch alle 
von jeher auf vie „aufhabenden hohen Regentenpflichten“ als die höchſte Sanction 

Regierungserlaffe zu beziehen. Schon hierin liegt aber auch eine natürlihe Schranke aller 
ngögemwalt. Diele kann nämlich überhaupt nicht weiter gehen, als es die Natur des 
zulaßt, d.h. fle kann das innere freie geiftige Gebiet nicht erfafien und nie fo weit reichen, 

r die freie Außerung des innern geiftigen Lebens nicht ein beſtimmter Spielraum übrig- 
‚ deſſen Grenzen ſich nach den Zeitbebürfniffen und den denfelben entſprechenden Geſetzen 

. Die Regierungdgewalt ift aber ferner ebenio wenig ohne die Macht des Volks ald ohne 
KAraft der regierenven Perfönlichkeit denkbar. Beides zuſammen bildet die einige Staate: 

‚8) Alle Kraftelemente bes Volks, die öffentliche Meinung, die Majorität in der Volfövertretung, ber 
ſche Glaube u. f. w. gehen ſammt Gut und Blut, ſoweit fie flaatlich, in der Megierung eines rech⸗ 

Gteats anf, wenn es auch unter verfchiedenen Formen geſchieht. Die Einheit der Regierung zeigt 
wicht nur in dem alles durchdringenden Negierungsfuflem , fondern auch in bem legtentfcheidenden 
ves Hegenten und in befien abſolutem Beto. Das eine Regierung auch gut fei, beruht auf der Er: 

einer andern Einheit, ber Einheit der Interefien der Regierenden und Regierten oder der Ein⸗ 
Kber ee a und regierten Intereſſen und deren gefchiekter, flarler, ehrlicher Bethätigung. Dieſe 
fenutnig muß aber für jeden Ball yleichfam immer wieder nen gefucht und ihre Bethätigung ebenfo 
s acıwclit werben. 
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kraft, die ihre natürlichen, freilich nicht blo8 im Heer und in den Finanzen, in ver Seelenzahl u 
Gebietsausdehnung, in den phufiihen Elementen von Land und Volk liegenden Grenzen $ 
wenn man diefe Kraft eined Staats mit den Kräften anderer Staaten mißt. Die von eim 
Staat vorherrſchend vertretene Idee, die Energie, womit diefe Vertretung flattfindet, der Gi 
ber innern organiſchen Einigung des Staats, dies alles find koͤrperlich nicht meßbare, aber de 
mächtigere Factoren der Staatd=, reſp. Negierungdgewalt. Es ift aber noch ein anderer Baı 
in Anſchlag zu bringen. Bei jedem flaatlihen Volk werben die allgemeinen Staatdibeen t 
Rahmen für eine national-individuelle Entwidelung bilden. Innerhalb diefer legtern find w 
der unzählige Sonderentwidelungen in den dem Staat angehörigen Geſammt- (Gemein 
Stände, Gorporationen) und Einzelindividuen möglich. Die politiſche Einheit eined Ve 
befteht aber in ber ihm eigenthümlichen Einheit ver Anſchauungen über die wichtigſten Beziehu 
gen bed äußern Lebens, namentlidy über die Ordnung bed Verkehrs zwifhen den einzelnen 
dem Staat fowie zwifchen ven einzelnen felbft. Dieje Ordnung ift dad Recht, das öffentl 
und das private, und ſowie biefe nationale Rechtsüberzeugung zur Effenz bed ſtaatlichen Da 
eined Volks gehört, fo muß ed natürlich auch cine Schranfe wie eine Kraft der Negierung fi 
Die Ausbildung und Fortbildung des Rechts nad) den Anforderungen ver fortfchreitenden Ja 
muß Daher, wie die Handhabung des beftehenden Rechts in feinem ganzen Umfange, eine 
höchften Regierungdaufgaben fein. Die Regierung verhält fi dabei rein confervativ im: 
Rechtspflege, d. h. Erhaltung des beſtehenden Rechts bezüglich der unter vaffelbe fallenden 4 
zelnen Rechtsſachen. Receptiv aber ift die Regierung in der Aufnahme der ſich ergebenden ne 
Berhältnifie, welche neued Recht fordern; denn wenn fie nun dad gewünſchte Recht gibt, fo 
fie nur aus, daß die veränderte Rechtsanſchauung wirklich eine ſtaatliche fei, daß fie ber ven 
derten Sachlage gegenüber recht habe. Die Negierungsthätigkeit in Gefeggebungsfachen‘) 
ſcheint demnach ebenfo vorzüglich als eine erfennende und das Erkanute fanctionirende, w 
Givil- und Strafproceßſachen. Died jollte in allen Staaten gleich fein. Allein in einem S 
in welchem der Inhaber ver Staats⸗ oder Regierungdgewalt ohne jurifliiche Schraufe £ 
liegt die Verſuchung nahe, daß er das überfommene Erbtheil ver Nation an Rechtsüberz 
feinen perſoͤnlichen Eingebungen entgegen nicht hinreichend, fei e8 aus guten oder übeln @ 
den, achten koͤnnte, und daß er aus derſelben Nüdjicht die Stimme nad) NReforn über} 
falfh Höre, demnach das Recht im Rande nicht wie es befteht, fondern nach feiner perfänd 
Anficht in den gegebenen Fällen üben laſſe und die Neform des Geſetzes weigere oder nad. 
nem wie immer perfönlich beeinflußten Gutbünfen vornehme.d) Ohne Zweifel entfteht 
auf diefe Weife formelles Net, aber e8 fehlt jene Gerechtigkeit, welche das „ſundamet 
regnorum’' iſt. Ein richtiges politisches Gefühl hat daher flaatlich begabte Völker veranl 
derartigen Miögriffen dev Regierungsgewalt entgegenzutreten, und der Grunbfaß der Unab 

. gigfeit der Rechtspflege von ver perſoͤnlichen Anſicht der Regierenden fowie ber fernere & 
fag, daß bei ver Geſetzgebung dem Wolf eine entfcheidende Stimme gebühre, ift nach längern 
fürzern, ſchwerern und leichtern Känıpfen ein allgemeiner und faft unbeftrittener Grundfag | 
modernen Staatsrechts geworden, wenn auch ſowol der geſchichtliche Weg feiner Ausbi 
feine Auffaffung und Darftellung bei verſchiedenen Völkern forwie der Davon gemachte Geb 
fehr verfchieden und weder allenthalben und immer tadellod noch in den Wirkungen unf 
gewefen iſt. Diefer Grundſatz ift ed, was man das conftitutionelle Princip nennt, zu 
alfo die Selbftändigkeit ver Gerichte ebenfo weſentlich gehört wie dad Princip der individ 
und VBermögendfreiheit, und für welches demnach, fofern man, wie es oft geſchieht, nur! 
neuefte Phaſe veffelben, die Mitwirkung des Volks oder feiner Repräfentanten bei ber Bf 

4) Dies gilt auch von Sachen, welche der fländifchen Mitwirfung entzogen find. Bei allen & 
ebungsjachen in dieſem Sinne ift die befondere Fachfenntnig fehr wichtig. Die Regierung hat bei il 
erorbnungen wie der conflitutionelle Gefeggebungsorganismus bei conflitutionellen Gefegen auf 

Bachlenntniffe befonbere Rüdkficht zu nehmen. 
5) Es ift nicht beitritten, daß der Staat und feine Regierung, auch ber mächtigſte Weltitaat und 

unbefchränftefte Regierung, äußere, natürliche Machtgrenzen habe. Aber ter Staat hat feinem ei 
ſten Weſen nach, folange nur eine Spur von Menfchenwürdigfeit in ihm ift, auch innere Macht: ı 
Gewaltgrenzen, die zu überfchreiten nicht minder unnatürlich wäre als die iberfchreitung der änf 
Wo jene inuern Grenzen find, hängt von den concreten Umftänden ab. Iſt es aber bei einem Bolft 
gekommen , diefelben auch äußerlich, d. h. durch Gefeke einigermaßen darzuftellen, fo muß, falls! 

efeße vernünftig und auch mit den äußern Machtgrenzen im Einklang, die Güte einer Regierung I 
befiehen, daß fie fich innerhalb diefer Grenzen ebenfo frei loyal bewege wie der einzelne innerhaft 
feine perfünliche Freiheit im Intereffe des Ganzen begrenzenden Gefepe. 
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whung in denjenigen Staaten, in welchen dad Volk nicht jelbfl der verfaffungdmäßige Souverän 
verieben wollte, die rechtliche Anerkennung dev allgemeinen menſchlichen Breiheit und ihrer 
mationen ſowie der Unabhängigkeit ver Gerichte ald Vorſtadien erfcheinen müflen. 
5) Jede Regierung bedarf ver Krajt, eines beſtimmten Princips, der felbftändigen Stellung 

z den politifhen Parteien, der Beweglichkeit und GElafticität, des objectiven Blicks und der 
tie wirkenden Hand. Wir wiſſen jehr wohl, daß ed Regierungen gibt, denen es vorüber- 
d oder chroniſch an einer, mehrern oder gar an allen diejen Cigenſchaften fehlt. Dann 

rin fich in dieſen Mängeln die Krankheiten ver fraglichen flaatlidhen Geſellſchaft. ine 
fe Regierung beweift, daß, wie groß und mächtig, reich und gebildet eine Nation fel, alle 
Dinge doch nicht dem Staat zugute kommen, nicht zu flaatliher Bedeutung gelangt find, 
daß, falls dieſer Ubelftand nicht gehoben wird, die Nation Feine politifche Selbſtändigkeit er: 
m unb behaupten fann. ©) Auch eine principlofe Regierung ift ein Unglüd und zwar, wenn 

Brineiplofigfeit auf der Schwäche beruht, oft ein größeres als ein Eräftiged Regiment ſelbſt 
einem falſchen Princiv. Unter einen Regierungsprincip verftehen wir aber nicht die 
toform, auch nicht den hiſtoriſchen Entſtehungögrund oder den legten Rechtsgrund bes Be⸗ 

des Staats und jeiner Gewalt, jondern den Bundamentalfag, von welchem bei ver Aus⸗ 
g der gejammten Staatögemwalt andgegangen wird und daher auch jämmtliche Reſſorts der 

dierung maßgebend und mit einer gewiſſen Gleihmäßigfeit durchdrungen werben müfjen. 
$ Brincip fann offenbar fein anderes fein als das auf ber richtigen Erfenntnip des menſch⸗ 

a Weſens ji gründende wahre Weſen ded Staats. Princip der Negierung ift demnach die 
img des Staats jeinem abjoluten Weſen gemäß nad den in concreto gegebenen Umſtänden. 
Princip der Regierung ruht demnach wieder auf ber Erfenntniß des wahren Weſens des 
#3, feine Durchführung auf der Stärfe und Reinheit der politiicden Charaktere. So er: 
es ji, warum feine Regierung beftchen kann, deren Princip nicht Die größere Kraft einer 
a, die übrigend nicht immer bie befiere und dauerhaftere fein muß, für ji Hat, warum in 
satlihen Zuftänden eines Volks nicht eher ein gewiſſer Grad von Ruhe eintritt, als bis ein 
hr erfanntes Regierungsprincip in allen Richtungen des Öffentlichen Lebens zur Geltung 
men ift, warum ferner mit den Grfenntniffen iiber dad Weſen des Staats die Regierungs: 

Bipien fich mobiflciren, ja ganz wechieln, warum ed immer weniger an der Erkenntniß des 
Been Weſens des Staat ald an dem guten Willen und der Kraft zur Bethätigung biefer 
antniß im Regiment, oft aber auch nicht minder an der Fähigkeit dev Maffen für ein wahr: 
Raatögemäßrs Regierungsſyſtem gefehlt Hat. Wir werben weiter unten auf diefen Punkt 
fommen. Daß übrigens jeder Regierung auch eine gewiffe Beweglichkeit und Elaſticität 
amen müfje, daß eine praftijche Regierung demnach nie an eine flarre Principienreiterei 

m dürfe, erhellt fhon daraus, daß das Leben unendlich viele, nie vorherzufehende Bälle 
, für welche die Entſcheidung jofort und nad) den wirklich gegebenen Umſtänden geſchehen 

h, während über vie Auffafjung und Bethätigung eines Princips in jedem gegebenen Fall 
verichledenften boctrinären Anfichten möglich find. @ine befonderd wichtige Anforverung 

Regierung, wie fie jein joll, ift aber die, daß fie über den politiſchen Parteien ſtehe. Wir 
arecht gut, daß es Bälle gibt, wo dies theild wegen der Schwäche und Tendenzen einer be: 
ben Regierung, theild wegen der ganzen Richtung, welche das Parteiweſen genommen bat, 
glich erſcheint. Allein vann liegt eben der Fehler in der Regierung und in den Parteien 
and ift ein folher Zuftand fo gefährlich, daß die Eriftenz des Staats in feiner Integrität 
ffen Befeitigung ſteht. Wie in dem Begriff ver Regierung das Poſtulat der Einheit des 
8, feiner Kraft und deren Wirkſamkeit enthalten ift, jv liegt in dem Begriff der pars oder 
i das Begentheil, welches aber durch den Beiſatz „politiſche“ jich fo ſtellt, daß mit der Bar: 

Dung bie höhere Einheit nicht gefährdet werden fol. Nur unter diefer Borandfegung ift 
Bartet eine politifhe, unter ihr erjcheint aber auch die Stellung der Regierung über den 

Rteien nicht blos möglich, ſondern auch Logiich unvermeidlich. Dies verftehen 3. 8. die Eng: 
der meifterhaft. Ihre alten beiden großen Parteien ftehen in Bemwußtjein, daß jede derſelben 
Zeit zu Zeit berechtigt fei, das Staatöruber zu lenken, nebeneinander. Gelingt es ber einen, 

Bei einem aus Theilen mit noch lebhaften Sonderbewußtfein Aufammenge etzten Staat kann bie 
pt ver Regierung in verſchiedenen Theilen eine verfchiebene fein. Wird fie z. B. in einem Theil m 

wahres Gelfgovernment ergänzt, jo leidet dadurch der Staat nicht, die Kraft ift überall gleich, 
Die Zorm ihrer Anferung verichieden. Fehlt aber diefe natürliche Ergänzung, dann muß das Stre⸗ 

a der Regierung barauf gehen, überall in gleichem Maße kräftig zu werben. 
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bie andere biöher herrſchende aus dem Minifterium zu drängen, fo ift fie zufrieden, we 
ihre Leute die Vortefeuilles bekommen, ohne deswegen zu verlangen, daß fie nun ab 
Toried oder Whigs regieren follen. 

6) Eine. gute Regierung fegt ein gutes Bol voraus, immer aber muß ein Hauptaug 
der Regierung darauf gerichtet fein, daß ſie nicht zu früh und nicht zu ſpät wirkſam wert 
zu viel („pas trop gouverner‘) und nit zu wenig rvegiere. Alſo zur vechten Zeit u 
dem rechten Maße regieren! Den rihtigen Moment für wichtige Regierungshandlu 
ergreifen lehrt nur die flaatdmänmifche Begabung und Erfahrung. Das Maß der Re 
aber hängt noch von andern Dingen ab. Ohne Zweifel ift ein Staat in demſelben Grabı 
in welchem fein Volt von felbft, frei, ohne Gebot und Zwang, ſtaatsgemäß handelt. 
fpricht vom Zuvielregieren im Gegenfaß zum Selfgovernment. Allein das find lauter : 
Begriffe. Zu viel wird regiert, wenn dad Regieren die nach den Zeitanſchauungen no 
digen Sreiheitöfphären auf eine unnöthige und unerträgliche Weije beeinträchtigt. Dah 
e8 fommen, dad man in einem Staat von der Negierung ald Pflicht verlangt, was ihr in 
andern ald Recht verweigert wird. Daß diejenigen, denen jede politiſche Pflicht zu viel if 
über dad Zuvielregieren Flagen dürfen, verfteht jich von felbft. Wenn aber die Anforde 
des einheitlichen Staats innerhalb jeiner localen Abgliederungen von diefen reip. ihren O 
frei und gewiffenhaft mit localen oder perfönlichen Mitteln durchgeführt werben, jo fpri 
von Selfgovernment, welches nad dieſem Begriff natürlih aud in fehr verſchiedenem 
da fein kann. 

Nah viefen allgemeinen Bemerkungen müſſen wir auch einen Bli auf die mo 
Stantötheorien und ihre Auffaffungen ver Regierung und Regierungsgewalt werfen. 

Die moderne Theorie unterſcheidet nicht felten zwiſchen herrſchen (regner), regiert 
verwalten (gouverner) und vollziehen (ex&cuter). Bekannt ift das frangölifche Sprid 
„Leroiregne, mais il ne gouverne pas.” , und wir haben ſchon an einer andern St 
wähnt, wie verfchiebene pouvoirs oder Regierungsgewalten unterfchieden zu werben y 
Die Wiſſenſchaft verbankt dieſe Unterſcheidung den Franzoſen, welche in der Ausbildu 
Doctrinarismus wie fo mancher anderer glänzender, aber hohler Dinge vorangegange 
Diefe Erſcheinung erklärt ſich theils aus dem eigenthümlichen nationalen Charakter ber 
zofen, wie er fich gefchichtlich entwidelt hat, theild aber und ganz beſonders aus den eiger 
lichen politiichen Verhältniffen ver Nation. Die Franzoſen überwanden mit ber feudal 
freiheit auch zuerft die feudale Zerfplitterung. rei geworben gegen den Keubalidınus, ı 
fie Unfrele des modernen Staatsabſolutismus, und da fie beive Momente nicht organ 
yereinigen verſtanden, fuchten fie beren Vereinigung durch die Doctrin. Cine innerlid 
einigung entfland dadurch begreiflicy nicht, und jo waren ſchon in der vorrevolutionären 9 
Freiheit und Staatsbürgerthum in Branfreich hohle Begriffe. Da kam vie Revolution, 
ihren überſchwenglichen boctrinären Freiheitsbegriffen (declaration des droits de lPh 
zum fürdhterlichfien praftiihen Terrorismus führte. Von da an befonmt der Doctrina 
einige neue Wendungen. Die Unentbehrlichkeit ver monarchiſchen Staatsform und der 2 
einige Breiheit der in den Händen des Monarchen nothwendig vereinten Regierung! 
gegenüber zu retten und jicherzuftellen, führt zu den Doctrinen ver gemifihten Verfaſſung 
der Bewaltentheilung?); um dabei das Princip der Einheit zu retten, wird über alle! 
waltentbeile eine fingirte oder ideale Souveränetät gejegt und vergefien, daß jede ſt 
Souveränetät der menſchlichen Darftellung abjolut bedarf. Eine zweite und ganz bei 
wichtige dortrinäre Wendung ergibt fih aus dem Bedürfniß, den aus einer Nevolutiı 
vorgegangenen Zufland zu legitimiren. Ohne Zweifel gab es allenthalben und immer | 
närs und wird ed folche immer geben. Aber zu einem felbfländigen politiichen Syftem | 
Doctrinarismus erſt unfere Zeit, mit Guizot an der Spige, gemacht. Guizot war ein | 
der alten Bourbonen und ihres Regiments; er wirkte mittelbar zum Sturze Karl’8 X. mi 
unmittelbar zu revoltiven. Aus der Julirevolution ging das Bürgerfönigthum mit Gu 
Minifter hervor. Guizot ſah jid) gezwungen, jene Revolution zu rechtfertigen und denn 
esprit revolutionnaire auf Leben und Tod zu befümpfen. Diefer offenbare Widerſpruch 
nur durch eine künſtliche Doctrin erklärt werben, und fo erhellt, daß der franzöfifche Do 
rismus ein befondered franzoͤſiſches Bedürfniß zur Grundlage hat, welches nad Ausw 
imperialiftifhen Geſetze und Decrete ſowie der gefanmten imperinliftifhen Regierung a 

7) ©. vobeitsrechte. 
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aiſerreich 8) noch furtbeiteht. Mag darin eine gewiſſe Rechtfertigung des franzoͤſiſchen 
rismus gefunden werden, auf die Verhältniffe anderer Völfer, namentlich der Deut- 
ſen feine Lehren nicht, oder richtiger gejagt, fie paſſen bier jo wenig wie in Frankreich, 
was dad boctrinäre Streben in Frankreich erklärt und entfchulbigt, fehlt anderswo, 
auch in Deutfchland. 
ins haben fich die Bande des Feudalismus nur allmählich gelöft, und während ber 
ı Neichsoberhauptd nad und nad) erblaßte, hob ſich der in den Territorien entſtehende 
and Fürftenabfolntismus nie zu jener abgöttifhen Höhe, daß mit ihm ein gemiffer 
ger Grad von Preiheit und allgemeinem Rechtsſchutz unvereinbar erſchienen wäre. 
y Herfomneen, ſtändiſche und locale Breiheiten blieben ſtets eine anerkannte, wenn auch 
da misachtete und wol auch misbrauchte Schranke der fürftlichen Regierungswillkür. 
ir, abgefehen von ven beiden deutſchen Großſtaaten, deren europäiſche Stellung und 
rhältnifje bejondere Schmierigfeiten darbieten mußten, der libergang zum Conſtitu⸗ 
us in Deutſchland nur äußerlich ein auffallender Schritt, innerlid) längſt und gründlich 
t. Daß man fi) dabei an franzöſiſche Mufterharten und Doctrinen anſchloß, ſich der- 
jehr unfritifch bediente, und daß damit manches Unheil geftiftet worden iſt, kann nicht 
werben. Allein nicht dies ſchwächte Die deutſchen Regierungen ernſtlich; die Schwäche 
liegt in ihrer Eigenſchaft ald Klein: oder Mittelftanten und in dem auch ben regie- 
dlihen Elementen möglihen Anſchluß an die große veutfch-nationafe Bewegung. °) 
ı Gonftitutionalismus ijt e8 unvermeidlich geworden, zwiſchen ver Negierungsthätig- 
donarchen ımd der feiner oberften Regierungsorgane zu unterfcheiden. Aber auch dies 
t einem gewiflen Grade, bis dahin nämlich, wo dad Poſtulat der Einheit der Regie⸗ 
e Unterſcheidung mehr zuläßt. 
ven Bisherigen ergibt ſich, daß die angegebenen verſchiedenen Begriffe von Herrſchaft, 
g und Verwaltung ihre Hauptbedeutung nur im Verhältniß zur monarchiſchen 
m haben, wir alfo auch berechtigt find, jie nur in Bezug auf diefe eingehenver zu wür⸗ 
)ie der Korn nah monarchiſchen Staaten bieten nun allerbings ſchon in Bezug auf die 
ng dieſer Form, dann bezuglid Der Form felbft im Verhältniß zu der rechtlihen und 
ben Sinigung bed Staats eine fo große Verſchiedenheit dar, daß manche Monarchie ſich 
Punkten der Republik, mander Einheitöftaat fi einem Conföperativverhältnig im 
hen Sinne des Wortd nähert. Wie dem aber jet, wo ein Monarch verfaffungsmäßig 
itsoberhaupt ift, da ift er auch der perfünliche Träger der gejanınten Staatögewalt, 
er von Rechts wegen, der Inhaber der Regierungsdgewalt, von den auch jedes Mandat 
bung derfelben ausgehen muß. Dieſe oberfte Gewalt bezeichnet man richtig mit Re: 
fie ift an fi) einig und untheilbar und in der Monarchie auch durch eine einzige Berfon 
t. Sie hängt au der Perfon ded Monarchen, in welchem vie ſtaatseinheitliche Kraft 
n zufammenläuft, und gewinnt in der ausgebildeten Monarchie, in der Geblũütsmon⸗ 
th den Brundfag „ver Monarch ftirbt nicht‘‘ faft diefelbe ununterbrochene Stetigkeit 
staat felbft. Sie fann nie dad bloße Drgan eines fremden Willens (eine bloße Exe: 
n, da jonft dieſer legtere Wille ald fouverän erichiene. Sie vermag aber ebenfo wenig 
ıe Erecutivgewalt gedacht zu werden, da ein Wille ohne die Macht der Durdführung 
ächtiger wäre, Ohnmacht aber am wenigften bie Eigenſchaft des Staatöwillend fein 
eine ohnmächtig gewordene Megierung entweder einen in ber Auflöfung begriffenen 
r eine wejentliche Anderung in feiner Negierung anzeigen würde. Daß durd eine mit 
titteln ausgerüftete Regierung gewiile Gefahren ſowol für dad Staatöganze ale auch 
re entftehen Eönnen, ift Elar. Der oder die Regierenden können ſich verfucht fühlen, ihre 

faffung vom 21. Dec. 1851, refp. 14. San. 1852, Art.5: „Le President de la Republique 
sur) est responsable devant le peuple francais, auquel il a toujours le droit de faire 
Enthält vielleicht der Schlußſatz den Einn ber Faiferlichen Reiponfabilität (eine minifterielle 
I)? Oder erfcheint das franzöftfche Volk unter dem Empire als dieſelbe verfaffungemätge 
e Sefammtheit der Unterworfenen) wie unter der Republit (wo es ſelbſt der Sonverän fein 
Das find Harte Nüfle für den Doctrinarismus, während jebes Kınd fehen fan, was dieſe 
Stifch bedeuten. 
ıe ein wahres und mächtiges Völkerrecht kann ber Batriotismus bes Kleinflantsbürgers den 
ıt retten, er muß ihn entweder untergehen lafien ober felbft untergehen. Deutichlande befiere 
inn bemnach nicht in feiner gegenwärtigen Form ber Bielftaaterei liegen, es müßte beun ein 
lkerrechtszuſtand herbeigeführt werben. 
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Gewalt flatt in wohlverſtandenen Interefle des Ganzen nur im eigenen Interefie audzuben 
Mit einem Zuſtande eines Volks, welder ji durch eine große hiſtoriſche Errungenſchaß 
Rechtsanſchauungen und Rechtseinrichtungen auszeichnet, wäre eine ſolche Gefahr um fo; 
erträglicher, je mehr ihre Wirklichfeit Durch gefchichtliche Vorgänge erwiefen würde. Diefeg 
fahr zu befeitigen, wurden, abgefehen von den Experimenten mit der Staatöform ſelbſt, verk 
dene Mittel erfonnen. Wahlcapitulationen, Beſchwörung der Breiheiten und Rechte, U 
ftellung der Fürften unter ein Pairsgericht u. |. w. gehören hierher. Allein dieſe Mitth 
ſtreckten jih nur auf die Brivilegirten und ihre Privilegien und fanden oft nur in ſolchen 
bältniffen flatt, wo der monarchiſche und ver ftaatliche Gedanke noch jehr wenig ausgebildet 
Mit ver klarern Entwidelung des Staatd erfannte man, daß eine perfönliche Berantıne 
feit de wirklichen Souveränd, wenigftend folange er Souverän war, zu den logijchen 
lichkeiten gehörte, die, wenn Doch verjucht, fih an ven Erperimentirenden felbit anı fd 
räche. Berfiel man nun aud nicht allenthalben auf die Gemwaltentheilung im Sinne einer 
lung der oberfien Regierungsgewalt felbft, fo ſuchte man doch eine Garantie gegen willfi 
und verfaffungäwidrige Regierung, inden man zu der Verantwortlichkeit der oberften ® 
rungsorgane gegen das Staatdoberhaupt noch eine Berantwortlichkeit verfelben gegen die 
vertretung ſchuf, over indem bie Lanbesvertretung zu einem verfafjungsmäßigen Orge 
Beamtencontrole im Intereffe der Aufrechthaltung der Verfaffung gemacht wurde, eine 
richtung, bie in einem Verfaſſungsſtaat natürlich aud als im Intereffe des Throns gett 
anzujeben ift (f. Minifter). Die Amter und Beamten nun, welde zufanımen in ben x 
denen Branchen und Inflanzen Fraft landesherrlicher Anftellung Negierungsorgane find, Ü 
dad, was man im Gegenfag zur Regierung die Verwaltung nennen kann. 10) Wo de 
Begriff des Staatdanıtd, d. h. einer zur Nusübung eine wirklichen Regierungsrechts in 
einer beftinnmten Gompetenz und mit einer gewiffen Selbftänpigfeit autorifirten Sf 
Behörde fehlt, z.B. bei vem Lehramt, ven Hofäntern, dem Militär, den fogenannten äffen 
Dienern, ba ift, wenn derlei Stellungen aud der Verwaltung dienen und von ihr üf 
merben, fein Staatdamt, alfo aud) Feine Verwaltung im eigentlihen Sinne. Die GEinhei 
Verwaltung wird vargeftellt durch die Einheit ded Gefamnıtminifteriums und die Gin 
felben wieber mit dem Souverän Durch deſſen ausſchließliches freies Recht der Ernenn 
Miniſter wie ſonſtiger Staatsdiener, ſowie durch die in der Regierungsgewalt liegende 
organiſationshoheit. 

Zur Verwaltung gehört ein Suftem, welche von Regenten ausgehen muß, zuerfl « 
ausſetzt, daß alles, was bereits geſetzlich feitfteht, fo lange aufrecht erhalten werden muß, 
nicht wieder vehtögültig aufgehoben ift. In den conflitutionellen Staaten hat dies die befi 
Bedeutung, daß Verfaſſungs- und einfache Gejege nur (nad Vernehmung des Staat 
mit Einvernehmen und Zuftimmung ver Stände erlaflen, abgeändert, aufgehoben und « 
tiſch interpretirt werben Eönnen. Derlei Gejepe müfjen auch gewiffe Schranken für die e 
liche Berwaltung geben, mittelbar durch dad Steuerbewilligungsrecht der Landſtände, um 
bar, indem die Wahl gewiffer Beanıten, die Organijation der Ämter und vertvandte ( 
ftände durch conftitutionelle Geſetze georbnet fein Eönnen. 

Das Geſetz iſt deninady injofern eine Schranke ber Regierung, ald, folange e# 
befteht, eine einjeitige Anderung deſſelben durch den Regierungswillen des Souveräns ot 
Anordnungen ver Berwaltung verfaſſungsmäßig wenigftens in der Regel unzuläffig 
In Fällen aber, in denen die ſtändiſche Mitwirkung unmöglich, ein Regierungsact in Gef 
ſachen aber doch fofort nothwendig erjcheint, da tritt die Negierungsgewalt Eraft des fi 
Nothrechts in ihrer ganzen Fülle auf, indem jie für jih allein proviſoriſch das Geſet er 

Dad Regierungsiyften muß aber nicht bloß Diefer an fih nur formellen Schrante 
fprechen, fondern überhaupt dem Wejen des Staat und indbejondere der eigenen Art k 
ereten Staats und den Zeitverhältniffen angepaßt fein. 

Es Hat nie ein Regierungsſyſtem gegeben, welches ſich nicht irgenbeine® Regierungs— 
bemeiftert und durch die Sympathien des Volks oder der maßgebenden Klafien geherriät 
Die Regierenden und die Regierten mögen dabei dad fragliche Syſtem oft ſehr verſchie 
gegeben, vejp. begriffen haben. Bekanntlich hat man ven menſchlichen Egoismus als den @ 
aller Geſellſchaftlichkeit, als die Duelle aller Krankheiten des Staats bezeichnet. Allein 

10) Regierung ift demnach bie juriftifch unverantwortliche oberſte Staatsverwaltung, ® 
die verantwortliche von dem Eouverän übertragene Regierungsthätigfeit ver Beamten, 
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i dieſer allgemeinen Phraje wie mit allen derlei Dingen eine bedenkliche Sache. Der Egois: 
u hat ebenfo im allgemeinen zum Staat getrieben und im befondern Staaten zu feiner Be- 
higung geſchaffen, wie er gegebenenfall® ven Staat negirt, gefährdet, zerftört. Der Menſch 
mverlangen, daß ber Staat, den er lieben und dem er Opfer bringen fol, auch für feine 
Sulicgen Intereſſen einen Sinn, Hülfe, Veſſerung habe. Iſt dies der Fall, fehlt e8 aber nur 
ber richtigen Erfenntuig, nicht an dem guten Willen ver Individuen, fo trifft die Schuld den 
at ſelbſt, der dafür forgen muß, daß feine Angehörigen ihn erkennen. Führt aber Die richtige 
mutniß eines Staats nur dazu, daß die Regierten einfehen müſſen, wie fie nicht wegen des 
gen und ald lebendige Theile veffelben, fondern nur in der Richtung irgenbeines egoiſtiſchen, 
Inlichen Intereſſes eines Fürſten, einer Dynaftie, einer jogenannten herrſchenden Klaffe re: 
twerben, fo kann von einem jhulbhaften Egoismus der Regierten nicht geſprochen werben, 
x fie von nun an freiwillig nur an ſich felbft und nur gezwungen baran venfen, deu Staat 
8 zu leiften. Der organifche Grundgedanke des flaatlihen Geſammtweſens, feine ehrliche 
Sführung durch alle Zweige der Siaatögewalt und die richtige Erfenntniß davon verbreitet 
en weiteften Kreijen des Volks, dies jind die foliden Grundlagen einer ſtarken Regierung. 
bfie vorhanden, dann iſt ed auch geredhtjertigt, wenn in Fällen, wo ein fofortiges vollftän- 
Bund allgemeined Durchblicken oder Erkennen einer Regierungshandlung aus irgendeinen 
me nicht möglich oder nicht thunlich ericheint, ver Glaube und das Vertrauen auf die Re: 
wag plaßgreift und Die mangelnde Erkenntniß erfegt. 
Das Weſen und der Zweck des Staat, dies ſind demnach die maßgebenden Momente für 

ierungöſyſtem, reſp. Regierungsprinceip im allgemeinen; die Berhältniffe des einzelnen 
en Staat müfjen natürlich dieſe allgemein maßgebenden Momente eigenthümlich mobi: 
Zu biejen legtern Verhältniffen gehört aber ganz beſonders der Grad von politijcher 
ig und Gharaftertüchtigkeit in einem Volk, aljo feine Anfhauung vom Staat und ber 

des organiihen Zuſammengewachſenſeins der verſchiedenen Beſtandtheile ned Staats. 
ift aber jelbft wieder bedingt durch eine organifche Ausgleichung zwifchen Freiheit und 

ang, durch eine harmoniſche Durchbildung des ganzen Lebens ver Nation nad) den brei 
bensrichtungen, der materiellen, intellectuellen und fittlihen. Die Regierungsgewalt 

jdemnach die in der ſtaatlichen Nudgleihung zwifchen Freiheit und Ordnung und in der 
wailchen Ginheit des Volks nach allen Lebensrichtungen liegende Macht fein, die Geſammt⸗ 
it herzuftellen, bei ven fortmährenn ji ändernden Lebensverhältniffen zu erhalten und fie 
oh nicht organischen Beftanptheilen fomie ven noch unharmonifchen Stimmungen gegen: 
immer höher zu fördern. Der Gebrauch diefer Macht felbft ift die Regierung. 
tan Hat Regierung und Verwaltung auch ald gleichbedeutend gebraucht und fie dann ber 
zebung entgegengeftellt. Wieder andere unterfheiden auf der einen Seite die Geſetz⸗ 
5, welche fie allen andern Ginzelgerwalten übergeorpnet betrachten, und ftellen als zu den 

m gehörig vor allen die Regierung oder dad Regiment, dann die ricpterliche Gewalt, das 
t, auf, denen fie als minder wichtig die Staatdcultur und die Wirthſchaft folgen laffen, in 

pn beiden Bruppen es fich nicht ums Regieren handele (Bluntſchli „Allgemeines Staats: 
', Bud 5, Kap. 2, sub). Allein e8 gibt eine Staatskraft und Staatsthaͤtigkeit, welche 
über ber Befeggebung fleht und bie Geſebgebungsthaͤtigkeit mit den übrigen Thätigkeiten 
taatsgewalt leitet, wenn ſie auch dabei in dem conſtitutionellen Staat mehr beſchränkt iſt 
dem nihteonftitutionellen, da bort gewiſſe Normen an die ftändifche Mitwirkung gebunden 
Diefe Thätigkeit ift aber auch eine Regierungsthätigfeit, die jih in der Aufnahme ver 
sbedürfnifle, in der Ausarbeitung der Gejegbücher und ihrer Berbringung an die Stände, 

x Einberufung u. |. w. der Stände, in der provijorifhen Geſetzgebung Außert. Eine ähn- 
Kegierungethätigkeit findet bezůüglich der Juſtiz auch da ſtatt, wo dieſelbe verfaſſungsmäßig 
eigene Stellung hat, und äußert ſich in der Anordnung der Gerichte und Gerichtsſprengel, 
aſezung fähiger Richter, in der Erlaſſung der Rechtsſprüche im Namen des Souveräns 

deſſen Begnadigungsrecht, in der Überwachung der Rechtapflege bezüglich ihrer eigent⸗ 
Verwaltung u. ſ. w. Daß bezüglich der ſogenannten Staatscultur und Wirthſchaft eine 

erungethätigkeit nicht ſtattfinde, dürfte, wenn man zugeben muß, daß die Regierung ſich 
uf die Geſetzgebung erftrede, ſchwer zu begreifen fein, wenn man 3. B. an die Gejege über 
eerhältniß der Confeſſionen, an die Koncordate mit dem päpſtlichen Stuhl, an die Auf- 
huerträge ober Verorbnungen der Sekten, an bie Unterrichtsgeſetze, an die Gelege über 
Aertrunmerung, Bodenzufammenlegung, Entwäſſerung, an die Borfigelihe an die Ge⸗ 

hatssterifon. XII. 
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fege über Grund und Bobenentlaftung u. f. w. denkt. Zugegeben kann nur fo viel werben 
in Bezug auf Staatdcultur und Wirthſchaft Die Regierungsthätigfeit immer tiefer in die P 
fphären eingreift ald fonft und daß unter normalen Verhältniſſen gerade in biefen Betreffei 
die freie Thätigfeit ver Privaten mehr. Teiften muß als die Regierungsthätigkeit, die Hier 
nur im allgemeinen Intereffe fürdernd ala ſchöpferiſch auftreten fol. Allerdings führe 
aber bei allen dieſen Gefegen die Stände ein entfcheidendes Votum; wollte man aber au 
abfolute Veto des oberften Inhabers der Regierungdgewalt ganz außer Anſat laſſen, fo 
doch niemand behaupten wollen, daß die Regierung an dieſen für die Beſtimmung der Gi 
zwifchen Freiheit und Orbnung und für die wahre innere Staatseinheit, für die harımı 
Zuſammenſtimmung der Sauptlebensridhtungen und des Volks in ihnen fo entſcheidenden 
gen keinen Antheil Habe. 1!) 

Wir bleiben.dvemnad bei unferm Begriff von Regierung und Verwaltung und gebei 
Folgendes zu: 

1) Es ift eine Gonfequenz ver unentbehrlichen ftaatliden Ordnung, daß es in allen Zu 
der Staatsgewalt fefte, einfeitig durch die Staatsgewalt allein nicht abänderliche, Dagegen 
auch bewegliche, von ihr allein zu erlaffende und abzuändernde Normen gebe. Dies jegt nid 
eine unabhängige Juſtiz für Die Fälle der erften Art, fondern auch eine Schranke der perfön 
Regierungswillkür für die fraglichen Gegenſtände (eigentliche Geſetzgebung) voraus: J 
Unabhängigkeit der Juſtiz und in der Abhängigkeit jeder neuen gefeglihen Beſtimmun 
einer Einrichtung (Stände), welche der Probirftein ihrer Staatsgemäßheit fein foll, lie 
ungeheuerer Fortſchritt unferer Zeit und ein Brincip, welches, ohne daß dadurd ver Stu 
einer blogen Rechtsmaſchine werden würde, noch einer großen Fortbildung fähig ift. Für 
der zweiten Art ift eine gewiffe Abhängigkeit aller Staatdorgane vom Willen des Trage 
Stantögewalt unabmweisbar. Diefe Organe jind es, die wir ſpeciell Verwaltungsorgane get 
haben, und von denen wir unter Staatsverwaltung des nähern handeln werden. 

2) Wie die Geſetze mittelbar oder unntittelbar in alle Sphären des Staats eingreifa 
gleihfam den feften Kern des ftaatlichen Lebens bilden, fo iſt das Geſetz auch eine im Well 
Stunts felbft liegende Schranfe der Regierungsthätigkeit nad allen ihren Richtungen 
Souverän überninmt den Staat nad) Grenzen und Seelenzahl, aber audy nah dem g 
wefentlichen gejeßlichen Beftand, mie er ift, und Fann ihn nicht auf andern Wegen als 
wie der Staat jo geworden, anderd nahen. Das Gefek ändert ſich aber nur nad) feinen ch 
Lebensgeſetzen, die natürlich auch Lebensgeſetze des Staats geworden fin. 

3) Die Regierungsthätigkeit muß ſich demnach in andern Formen äußern, je nachdem 
um Geſetzed- ober andere Werke handelt, und digſer verſchiedenen Außerung der Geſetzgeb 
(und Rechtſprechens-) Thätigkeit und jeder andern Regierungsthätigkeit wegen Tann mm 
Geſetzgebungs- und Jurisbietiondgemalt ven übrigen Regierungdgewalten gegenüberftella 

4) Sieht man aber auf den materiellen Inhalt der Regierungsgewalt, jo ift es aller 
auch ein Fortſchritt der Zeit, daß man nad) dem Princip der Arbeitötheilung mehrere, dan 
größere, da eine Kleinere Zahl von Branchen unterfchieden (f. Minifter) und jede Brande 
einem Minifterium als oberftem Verwaltungsbeamten diefer Brandye centralifirt hat, ein 
richtung, welde in Feiner Weife die Einheit ver Regierung beeinträchtigen kann oder dot 

Gehen wir nun auf dad fogenannte Regierungsprincip zurück, fo haben wir ſchon ob 
wähnt, wie die Staatöform, der Staatözwed und die Entftehungsgründe des Staats, bezich 

weiſe deren Auffaffung, von dem größten Einfluß auf das Princip der Regierung, ref 
Gebrauchs der Staatögewalt wie auf die ganze Artung und Einrichtung derfelben fein m 
Von diefen Standpunft aus wollen wir nun die widhtigften Regierungsprincipien, wie 
nad der gewöhnlichen Anſchauung gegeben werden, einer nähern Betrachtung unterf 
Man kann hierher zahlen 1) die Anardhie, das Selfgovernment, den Föderalismus un 
Reich; 2) den Despotismus und bie. tyrannis in ihren verjchievenen Formen, als da fl 
Säbelherrſchaft, die Theofratie u. ſ. w.; 3) den Abſolutismus und die Burenufratie | 
dem fogenannten Polizeiſtaat; 4) den Conſtitutionalismus mit dem Liberalismus un 
Rechtsſtaat. 

Es iſt unſchwer einzuſehen, daß dieſe Begriffe weder Staatsformen noch Staatszwe 
zeichnen, wiewol die einen mehr mit dieſer, die andern mehr mit jener Staatsform und 

11) Gerade hier werden ſelbſt die noch ſo glücklich zuſammengeſetzten Stände die der Regier 
Gebote ſtehenden Fachlenutniſſe nicht entbehren lönnen. 
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bed Stantözwer Hiftorijch vorzufommen feinen und theilweiſe auch wirklich vorgekom⸗ 
And. Unſere Abſicht geht aber keineswegs dahin, dieſe Begriffe nach allen Richtungen Hin 

afhöpfen, ſondern fie, die fo oft ohne alle Kritik als Schlagworte gebraucht werben, auf ihren 
Bert zurückzuführen. 

Anarchie bezeichnet im allgemeinen einen regierungdlofen Zuftand. Eine abjolute Anarchie 
weher ebenjo unmöglich wie eine abfolute Staatdlofigkeit. Es gibt alfo auch nur eine rela- 
eAnarchie, relativ im Verhältniß zu einem bisherigen Staatöbeflande, indem derſelbe nicht 
Ir zufammenhält und ji vorübergehend oder bleibend neue Negierungskreife mit größerer 
er geringerer Entfhiedenheit bilden, oder relativ im Verhältniß zu einem beftimmten Re- 
mungsumfang ober Regierungsrecht, injofern ſich etwas, was bisher einen Reſſort der 
gierung bildete oder einen folhen angehörte, demſelben num entzieht. Anarchie Fann demnach 
ein Regierungsprincip fein, es wäre denn, daß man darunter ven Regierungdgrundfaß ver: 
ube, dieſes oder jened gar nicht in den Kreis der Regierungdgegenftände zu ziehen. Allein 

begreift leicht, daß e8 gar nichts im Staat geben kann, was nicht unter gewiffen Umſtänden 
in irgendeinem Sinne die Aufmerkfamfeit der Regierung erweckte, womit natürlich nicht 
ift, daß die Regierung in allen Dingen fofort mit Gefegen oder Verordnungen vorzugehen 

. So regiert man aud) durch gutes Beiſpiel, durch Beſeitigung fchäplicher Hinderniffe, durch 
iche und Verzichte u. ſ. w. 

Das Regierungsprincip des Selfgovernment!?) wird nicht jelten ebenfo wie dad der 
site in dem wohlmeinenden Sinne gebraucht, als ob durch die Anerkennung gewifler ab: 
wahrer PBrincipien und durch eine ihnen entſprechende Ausbildung der Menfchen alle Herr: 
ober Regierung in ftaatlihen Wortiinne entbehrlih würde. Daß jedes fittliche Weſen, 
auch Die fogenannten jurijtifchen oder moraliſchen Berfonen gehören, fich felbft beherrſchen 
‚ verftebt fi von ſelbſt. Da man ſich aber ein ſolches Wefen nicht außer ver Gefellfchaft, 
Staats: und Bölferverbande denken kann, fo ift e8 auch nicht möglich, die Eriftenz dieſer 

de ih nur davon abhängig zu denken, ob und in welden Grade jedes Glied verfelben 
Beziehung auf die Anforberungen dieſes Verbandes zu der nöthigen Beherrſchung feiner 
ualität und individuellen Beitrebungen gelangt iſt. Das Princip des Selfgovernnent 

une eined Regierungsprincips kann daher nur den Sinn haben, daß die Regierung nur 
eingreift und befondere Organe für ihre Thätigfeit ſetzt, als die freie flaatögemäße Thä⸗ 

der Staatdangehörigen, namentlich auch der Stände und Gemeinden, nicht ausreicht. 
Die Bedeutung, welche in unfern Tagen dem Föderalismus beigelegt wird, fommt, wie 
auf die Schwächung der oberften Regierungdgewalt gerichteten neuern Begriffe und An⸗ 

en, von der Furcht vor ven Gefahren der vollen Staatsgewalt für Die Freiheit, von dem 
gegen eine vollfländige flaatlihe Bentralifation her. Der Köberalismus ſoll bald die orga- 
Decentralifation eines zu ftarf centralifirten Staats, bald die flärfere Ginigung eines in 
e Staaten auf eine die Geſammtheit gefährdende Weiſe zerriffenen Volks bezeichnen. 

fol er das nationale Reben vor der Erftidung, hier vor der Verflüchtigung retten. Das 
ſelbſt ift außerordentlich Dehnbar. Der Staat, der jeden einzelnen eine beſtimmte unver: 
Sreiheitäfphäre gemährt, und in welchem namentlich die Loralgemeinden, Diftriete und 

fi) nit nur einer beſtimmten Selbſtändigkeit erfrenen, ſondern auch felfgovernnien- 
ihren Grenzen die allgemeinen Staatdangelegenheiten beforgen, ift in einem gewiſſen 

be foͤderaliſtiſch. Auch der Lehnsſtaat, nanıentli das Deutfche Reich, war föderaliſtiſch, und 
man unter , Reich“ nicht im allgemeinen ein regnum, eine Regierung, befonderd in grö- 

Gtaaten, fondern eine eigene Art davon (I. Kaifer und König) verftebt, liegt darin auch 
von dem Begriff der Conföderation. Ohne Zweifel verlangt der organifche Staat etwas 
liſtiſches; die Selbitändigfeit der Individuen, der fpeciellen und particularen Volks- und 
theile ift einer ver mädtigften Factoren des Lebens und der Kraft eined Staats, aber 

unter Einer Bedingung, nimlich der, daß es nicht an einer flarfen Gentralifation aller dieſer 
inbigfeiten fehle, daß jie alle von ver einen großen Staatsidee beherrfcht, d. b. vereint 
Se freier diefe Bereinigung unbefchadet ihrer Kraft ift, deſto beifer ift ver Staat, und daß 

mer freier werde, ift das Ziel einer jeden guten Regierung, deſſen Erreihung aber nicht 

12) Außer dem Sneift’fchen Werke ift das neueſte hierüber: M'e, L’Angleterre, Etudes sur le 
vernment (Paris 1864). F. H. Die gefchichtlichen Bedingungen des englifchen Selfgovernment, 
Deuntſchen Jahrbüchern, Juli 1864. 97° 



420 Regierung 

minder von der Mitwirkung ber Regierten abhängt. Föderalismus ift demnach entwede 
völkerrechtlicher Begriff, ſofern er eine Staatenverbindung bezeichnet, oder ein ſtaatsrechtl 
ſofern er das Gegentheil nicht von Concentration oder Centraliſation überhaupt, ſondern 
einer übertriebenen, unnatürlichen, unfreien, nur mechaniſchen Einheit und einer daraui 
ergebenden, überall allein thätigen Regierungsmaſchine ſein ſoll. 

Despotiſch oder tyranniſch nennt man diejenige Regierung, bei welcher grunbfä 
über dad ganze Daſein und Leben des Staats und aller ſeiner Glieder lediglich die vom Tr 
der Staatögewalt willkürlich beſtimmbaren und lediglich nad) feinen perſoͤnlichen Intereffa 
ſtimmten Anforderungen ber Einheit, und zwar ohne eine flaatliche Anerkennung ber Fre 
der Stantsangebörigen, entſcheidet. 13) 

Wenn nun die Regierungsgewalt die Macht ift, welche au einer innerhalb eines beſtim 
Raums zu einem felbfländigen Geſammtweſen in materieller Macht, fittlihen Orundanjcas 
gen und intelfectueller Erfenntniß eigenthümlich geeinigten Menſchenmaſſe hervorgeht, 
Eann ein fo unnatürliches Regierungsprincip wie das des Despotismus nur dann erklärt! 
den, wenn man auch erkennt, daß die Verſchiedenheit des Charafterd, der Art des ſtaatl 
Regiment, lediglich auf dem ‚Grabe der organifchen Einigung, auf der innern Art der Sin 
im Staat, auf der nationalen Auffafjung derjelben oder auf dem nationalen Inhalt beruht 
Die organifhe Einigung eines ſtaatlichen Volks ſtützt ſich aber vor allem auf die ſtaatspe! 
pielle Anerkennung der Würde des freien Menſchen und deren weſentlichen Gonjequenze 
jedem Staatsangehörigen und dann, In nächſter Folge davon, in der Richtung des Staa 
eine harmonifihe Geſtaltung ber brei großen Lebensverhältniſſe. Wo und foweit das eine 
das andere fehlt, da muß der Despotismus in irgendeiner Form zum Negierungsprincip 
und. zwar unabhängig von der etivaigen Staatöform. Etwas ganz anderes ift e8, wenn; 
Regierung oder eine beftimmte Regierungdmaßregel einem ober einigen der Stantdange 
als despotiſch ericheint. Dies ift wol in feinen Staat abfolut zu vermeiden und Fannf 
nicht blos formell:, jondern auch materiellzconftitutionellen Staaten, alfo auch nicht du 
Mitwirkung der Landflände zur Geſetzgebung, vermieden werben. Es erfcheint dann Die d 
tifche Wirkung des Regiments entweder ald die Folge mangelnder innerer organifcher 
beziehungöweife der ſtaatswidrigen Gejinnung einzelner und ganzer Maffen, oder als bi 
eined Misgriffs ver Regierung, bezichungdwelfe ver Landeövertretung, wol auch ald Fol 
wirflih oder angeblich unrichtigen Vollzugs oder endlich als vie Folge der überhaupt ni 
meidlichen Unvollkommenheit vom Stanppunft des Ideals des vollftändig organiſchen 
aus. Wird der Despotismus zum förmlichen Regierungsſyſtem, fo muß er entweder 
wunben ober der Staat aus der Reihe ver fortichrittöfähigen Staaten ausgeftrichen wei 
Übrigens ift noch darauf Rückſicht zu nehmen, daß ed aud-für ven Despotismus injofern fa 
abfoluten Begriff gibt, ald etwas bei einer Nation ald despotifh angefehen werden kaun, 
bei einer andern nicht als ſolches gilt, und daß aud) etwas bei einen Volk in einer Periode ſi 
Entwidelung ald nicht deöpotifh angefehen wurde, was in einer andern für despotiſch galt, 
umgekehrt. Dazu noch Eins! Ein Volk kann das Berwußtfein und den Willen einer er| 
reihen Zufammengehörigfeit haben, während über die Mittel derjelben, namentlich übe 
Art feiner Regierung u. f. w. die Anfihten im gegebenen Moment unvereinbar auseinae 
gehen. Derjenige, welcher ih unter dieſen Umſtänden in ven Beſitz der Regierung undi 
Gewalten jegt, wird in Verbindung mit den ihm zugefallenen Machtelementen, z. B. der Is 
auch dann, wenn er nichts weniger ald despotiſche Abſichten hätte, leicht von allen übrigen 
teien um ſo mehr für einen Despoten gehalten werden, je mehr er bei der Unvereinba 
Parteien und ihrer Anſichten in ſeinen Regierungshandlungen nur feinen eigenen Wille 
folgen fi) gezwungen jehen kann und gleichjam einen ganz neuen Aufbau der Staatögejellf 
im Innern verfudhen muß. 

Der Abſolutiômus ald Regierungdprineip, fol er nicht mit dem Despotismug vern 
felt werben, ift der Grunbfag, daß ber nach den gegebenen Umſtänden möglicdyerweije ri 
aufgefaßte Staat und fein Leben, oder beides, foweit ed richtig aufgefaßt und viele ng 
Auffaffung in die Sitte, Gewohnheit und in die Geſetze, melde auch ald bindend für 
Staatsoberhaupt gelten, übergegangen ift, von dem flaatlihen Willen des Trägers ver Ste 
gewalt abhängt Bel, „Staat und Geſellſchaft“, II, 641). Der Abfolutismus findet | 

13) Held, Staat und ee II, 640. 
14) Helb, a. a. O., „622. 
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Regel an der Schwelle vollendeterer Staatenbildungen in feiner höchſten Blüte, indem er 
Hi unentwidelte Länder: und DVölferelemente, welche aber in irgendeiner Weife burd 
ende Bebürfnifje veranlagt zufammenftreben, ſtaatlich verbindet und um der Feftigfeit und 
erhaftigkeit ver Verbindung felbft willen vie frühern Rechtsfundamente möglichft achtet und 
ie neue Verbindung rechtliche Fundamente zu begründen fucht. Alle europäifchen Gultur- 
m baben im Ausgange aus der Feudalperiode eine Periode des Abfolutismus gehabt und 
em Zeitabſchnitt manches Große begründet, jo z. B. England feine Flotte, Preußen fein 
u. ſ. w. An die Stelle der maffenhaften rein localen Schöpfungen ver Feudalperiode tra= 
un Schöpfungen von allgenteinerm Charakter, ven die frühern particularen Schöpfungen 
tens theilmeije allmählich gleihfalld annehmen mußten. Der Fortſchritt der Zeit war 
ibſolutiſtiſchen Regierungsprincip, welches fich nothiwendig einer großen Zahl von ergebenen 
ejonderd gefhulten Dienern (Bureaufratie) bedienen mußte, nicht Hold und hat daſſelbe 
jeſchränkt. Die rechtliche Unbeſchränktheit führte zu einer Maffe von Übelftänden, wie jebe 
Khränkte Gewalt audarten muß. Die Burenufratie wurbe zu einer ſelbſtſüchtigen Kafte, 
eils im Übernuth, theils im allzu großen Eifer jeve politiſche Selbſtändigkeit unterbrüdte 
a bie unantajtbarften Heiligthümer des Privatlebens ſchonungslos eingriff. Der Fortſchritt 
te fih deshalb mit aller Kraft gegen dieſes ganze Syſtem, welches er auch mit Polizelftant 
zuete. Allein gänzlich befeitigen Eonnte er ed nicht, und Fein Kortfchritt der Zeiten wird 
haupt je weiter führen als dahin, die Thätigkeit der Regierenden nach rein perfönlichen Ab⸗ 
Unfichten infoweit zu befchränfen, ald e8 durch Geſetze möglich iſt. Die Geſetze bilden glei: 
inen flaatlih=objectiven Rahmen um den Kreis der perfönlidhen Herrfchaft, der dann doch 
er wieber durch dieſe ausgefüllt und fogar ergänzt werden muß. Died führt und ganz natur= 
ij auf das conflitutionelle, vefp. liberale Regierungsprincip. 
Der Eonftitutionalismud und Liberalismus, fonft nur von den Abfolutismus und 
Reaction befampft, ift in unfern Tagen auch für freiinnige Männer Angriffsobjert gewor⸗ 
Die Urſache davon liegt vorzüglidy einerfeitd in den falfchen Theorien über Diefe Begriffe, 

eit3 in den unrichtigen und unglücklichen Anwendungen derfelben. Die Hauptirrthüner 
ſtitutionalismus beftehen in feiner rein formalen Richtung und feinem Beſtreben, vie 
ngen nicht fowol ſtaatsgemäß zu beſchränken ald überhaupt ihnen die Ginheit und Kraft 

Eimen. Der Irrthum des Liberalismus beiteht in feiner rein negativen Richtung gegen 
käftige Ordnung und in ber Anfiht, als ob ein grenzenlofes Huldigen jeder Freiheits⸗ 
ung ohne gleichzeitige Rückſicht auf vie ſtaatliche Ordnung Fortfchritt fei. Beide Irrthümer 
a zu den beflagenöwertheiten Folgen geführt und den Conſtitutionalismus wie den Libera⸗ 
ms da und bort biöcrebitirt. Nach unferer Anſicht handelt e8 ſich aber nicht ſowol um bie 
Ktigung des Gonftitutionalismus und Liberalismus, als vielmehr um ihr richtige Ver⸗ 
iß und deren diefem entiprechenden Gebrauch. Der Liberalismus entfteht naturgemäß in 
ppofition eined noch Iebensfähigen Volks gegen eine Richtung der Regierungen, welche in 

Bientlichen Angelegenheiten und im Privatleben ver Freiheit Feine Stelle mehr ließ. Um 
!6telle wieberzuerobern, war vor allem bie Befeitigung der zu vielen Hinderniſſe erfor: 

, und daher erſcheint der Liberalismus zunächſt offenjiv und negativ, fein Feind im Ge: 
feiner Schwäche aber paſſiv, nachgebend. Wenn der fiegreiche Liberalismus feine Stellung 

it und fich felbft zur productiven Kraft der vom rechten Maß ver Breiheit beftimmten Re- 
und Ordnung macht, und died muß feine Aufgabe fein, fo wird niemand feine Berech⸗ 

beftreiten Eönnen. Der Gonftitutionalismuß ift feinem innerften Weſen nad) eine Schd: _ 
ber liberalen Idee. Durch ihn foll grundfäglidy in der ganzen Einrichtung und Lebens: 

it des Staats die richtige Ausgleihung zwiſchen Freiheit und Ordnung vermitteld diefem 
Heigend gewibnieter Rechtsinſtitutionen verfudht werben. Diefe Idee bedarf Feiner andern 
Kertiguung al8 durch die entſprechende Ausführung. Wo diefe fehlt, fällt der Vorwurf nicht 
he Idee, jondern auf die Verhältniffe und auf diejenigen, welche mit unrichtigen Ideen 

pr der conftitutionellen Ginrichtungen werden. Auch verliert ſich der beftinnmte Charakter 

anftitutionellen Einrichtungen, nenn biefe weder eine wirkliche Nationalvertretung find, 

die eigentliche Regierung außer ihnen liegt. Dies ift 3.8. in England der Wall, wo dad 
ment feine wahre Bolkövertretung, fondern die Vertretung einer allerdings volfsthüm- 
Ariftofratie, zugleich aber auch thatfächlich wenigſtens die eigentliche Regierung geworden 

i welcher rechtlich dem König nicht viel mehr als die Erecutive gelaffen wurde. Es erſcheint 

ven neuern ſchärfern Betrachtungen des englifhen Staatsweſens dies jelbft für England 
fo günftig, wie man früher allgemein angenommen bat, ift aber, nachdem es dort nad} und 
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nach durch das Zuſammenwirken vieler ganz eigenthünlicher Verhältniſſe fo geworben 
falls nicht für andere Staaten anwendbar, wo jene Verhältniffe gänzlich fehlen. 

In Verbindung mit dem conflitutionellen Regierungsprincip finden wir, geftüß 
Kantiſche Philoſophie, die Theorie vom Nehtsftant. Es ift fein Zweifel, daß in der ı 
individuell freien, fondern auch gefelligen Natur ein Anrecht des Dienfchen auf politifche 
ruht, und bad moderne Staatsrecht bat nicht blos die individuellen Freiheitsrechte g 
fondern aud) politifche Nechte zur Anerfennung gebracht. Aber zwiſchen dieſen beiden 
von Berechtigungen herrſcht ein großer innerer Unterſchied. Die erftern find zunäch 
Individuums willen und erft durch dieſes hindurch auch für den Staat, die letztern jind 
Reihe für den Staat und erfl Durch dieſes Medium hindurch für den einzelnen gegeb 
find alfo in ihrer Beziehung zum Staat weſentlich politifche Pflichten. Allein das 9 
ihre Ausübung bleibt doch immer ein wirkliches Recht, und wir teilen die Anſicht, daj 
Selbftänpigkeit der Juſtiz noch fo lange nicht genug gethan ift, als jich Diefelbe mit ihn 
petenz nicht auf alle geſetzlich beftimmten Nechte erjtredt. 16) Allein wenn auch der 
allem nur gerecht fein foll, fo it Übung ver Gerechtigkeit und Rechtspflege im eigentliche 
finne zweierlei. Der Staat ann nie blo8 eine Rechtsanſtalt fein und ed muß ſtets nicht 
Regierung über allen Redtöanftalten, ſondern aud eine Regierung im Sinne der jen 
georbneten Verwaltung neben der Jurisdiction geben. Denn Regierung im erftern | 
der aus dem Geſammtweſen des Staatd zu deſſen Wohl, für deſſen Körberung un 
ſchoͤpfende mächtige Wille, und es liegt in dev Natur des Geſetzes, der Baſis aller bloße 
Diction, daß es, wenn es auch noch fo fhnell und vollſtändig zu Stande gebracht werben 
doch nicht im Stande ift, alle Eventualitäten des ſtaatlichen Lebens im voraus zu beftin 
alle Kreije veffelben einzugreifen. Streift doch felbft vie richterliche Thätigkeit in einzel 
len oft nahe genug an die gefehgebende an, was auch in conflitutionellen Staaten nicht 
werben kann, und liegt im Vollzug der Gefege eine Regierungsmacht, die auf das Ge 
oft den größten Einfluß übt. 

Sonach ift au der Begriff des Rechtsſtaats kein abfoluter und nicht im Stande, 
ſtändiges Regierungsprincip zu bezeichnen. Die Theorie fchafft nicht Negierungsprinci 
wenn fie ed thut, fo wird fie von ver Wirklichkeit widerlegt, indem das, was fie gefet 
will, nicht oder nicht fo ift, und was ſie danach zu modeln ſich befleißt, gar nicht ober nich 
Daß Leben mag theoretiſch beeinilupt, kann aber nie theoretiſch geftaltet werven. De 
der Regierung und ihrer Gewalten erſchließt jih nur aus dem allgemeinen Wefen de 
und darand, wie es fich bei einem beftimmten Volk in einen gegebenen Moment n 
minder richtig und vollkommen verwirklicht hat. 

Da wir oben unter Hoheitsrechte den wefentlihen Inhalt ver Regierungsgewalt 6 
geben haben, fo übrigt hierüber nur noch eine wichtige Bemerfung. Hat eine kräftige R 
ein der angegebenen Principien ald beſtimmende Hauptregel ihrer Führung ange 
ein Umftand, der ſich in ven meiften Fällen aus den geſammten ftaatlihen Zuftänver 
wird, fo ift diefed Princip weber unabänderlih, noch wird ed unbedingt und vol 
überall und immer wirkjam fein. Gerade darin, daß es an ſich fehlerhaft, feine Durd 
mangelhaft und auch im Intereffe der Regierenden felbft nicht immer möglich erfchei: 
entftehen Lücken im Syſtem, die durch ihre weiter gehenve Vergrößerung das Syſtem 
fährden und einen Syſtemwechſel nothwendig machen. Aber e8 liegt doch im Weſen ei 
faſſung eines Grundſatzes ald Princip, daß man benfelben in allen Richtungen durch 
fucht, und es entfteht jo leicht eine förmliche Principreiterei, bei der Gefahr ift, daß au 
dem Princip liegende Wahre padurd leide. Der Feudalismus und der Abſolutismus 
genannte aufgeflärte Despotismus und der formelle Conſtitutionalismus liefern reid 
weife hierfür. Jede politifche Wahrheit verbient die vollkommenſte Durchführung; a 
tiſch erprobt ſich eine politifche Wahrheit nur an ven gegebenen Umſtänden und ihr 
hältniß zum Fortſchritt. So kann ein Prineip an fi richtig, deſſen vollſtändige Verwi 
aber nur nad) und nad) in immer neuen umd weitern Kreifen zuläſſig erfcheinen. © 
namentlih von dem wahren conftitutionellen Princip, welches jih mit ver zunehmen 
ftitutionellen Bildung, aber audy nur mit diejer, ein immer größered Gebiet erobern fa 

er Regierung im Sinne einer höhern Staatsverwaltungsbehörde |. den Art. 

15) Bähr, Der Rechtoſtaat (Kafiel und Göttingen 1864). ine Befprechung darüber in 
Burger Nilgemeinen Zeitung, 1864, Nr. 264, “ Hung 



Rehabilitation 423 

swaltung. Das Neueſte uber unſern Gegenſtand ift Stein, „Die VBerwaltungslehre‘ 
Kultgart 1865), Thl. I, wo namentlid ©. 13 fg. von der Regierung gehandelt wird. 

3. Selb. 
Rehabilitation iſt Tilgung aller aus einer Berurtheilung entflandenen gejeglichen Un— 

igfeiten für die Zukunft. Der Natur der Sache nah wird die Verurtheilung regelmäfig 
:zu einer Leibed- oder entehrenden Strafe fein, weil nur ſolche Strafen eine ven Berurtheil: 
sreffende längere nachtheilige Kolge haben. Aber es geſchieht dies auch infolge von Strafen, 
Se wegen Verbrechen oder Vergehen, die nicht blos zur nievern Polizei gehören, erkannt 
den, oder auch nur infolge bloßer Stellung vor Gericht, ohne gänzlich freigeſprochen worden 
ein, in denjenigen deutichen Staaten, welche ven Gintritt in landſtändiſche Kammern ala 
glieder Davon abhängig machen, dag nichts von Ehenbemerkten gejchehen jei. Indem man 
Berurtheilten die Hoffnung gab, in der öffentlichen Meinung wieverbergeitellt (rehabilitirt) 
erden und bie linfähigfeiten aufgehoben zu jehen, welche ex jih durch jeine Verurteilung 
gogen Hatte, veranlaßte man ihn, von feinen Irrthümern zurüdzulommen und die Ver- 
mbeit jeined Verbrechens jih Durd eine gute Aufführung zu verdienen. Wenn der Ber: 
jeilte dieſe Hoffnung verlöre, wenn er ſich verdammt fünde, den Net feined Lebens in ver 
ande zu verlebei, jo würde feine einzige Beichäftigung jein, die öffentlihe Orbnung zu flören, 
lex bei einer Veränderung, Die er herbeizuführen jich bemühte, nur gewinnen fünnte. Das 
Ktut der Rehabilitationen iſt aljo fo politiſch als moraliih. (Vgl. Earnot, „De l'instructiou 

elle‘‘, Br. II, Parid 1830.) 
vollſtändigſten ausgebildet finden wir bie Rehabilitation im franzöſiſchen Recht und 

ſchon auf deren Spur in Art. 5, Tit. 16 der Ordonnanz von 1670, welde Rebabili- 
riefe beftimmte und ihnen die Wirkung verlieh, ven Verurtheilten in jeine Güter und 

Ruf wienereinzufegen. Sie warb auögebildet durch die conſtituirende Verſammlung in 
geiegbuch von 1791 und jpäter, mit mehrfachen Abänderungen, in die Napoleonijcye 
inalprocepordinung aufgenommen. Der Berurtbeilte, welcher feine Strafe erlaffen be: 

Hat, ift nicht wirflidy rehabilitirt. Die Rehabilitation kann nicht flattfinden, außer in 
men, welde dad Geſetz vorjhreibt. Die Gnade unterjcheidet jich weſentlich von der Re— 
tion darin, daß die Gnade einzig bewirkt, die Strafe aufhören zu laffen, mährend die 

Hitation den Berurtheilten von allen linfähigfeiten entbindet, feien e8 nun politijche, 
‚8 civilrechtliche, welche er ji zugezogen hat. Die Prürogative des Fürſten, felbft des 

erſtreckt ſich nit bis dahin, der Gnade unbedingt und in allen Beziehungen die 
ngen der Rehabilitation beizulegen. 

Nah der Napoleoniſchen Griminalproceßorpnung (Buch 2, Tit. 7, Kap. 4), welde 
ehemals franzöjiichen, jegt beutfchen Gebietötheilen links vom Rhein noch gilt, ift die 
ilitation eined jeden zu einer Leibes- oder entchrenden Strafe VBerurtheilten, welder feine 
audgejtanden hat, möglih. Jedoch kann dad Rehabilitationdgefuh von denjenigen, 

zu zeitiger Zwangsarbeit oder zur Zuchthausſtrafe verurtheilt jind, erft fünf Jahre nad) 
j ihrer Strafzeit angebradt werden. (Dieſe Beitimmungen erregten manche Zweifel, 
ob die Bitte un Nehabilitation von einen Berurtheilten im Exil angeftellt werben Eönne, 
die Berechnung der fünf Jahre u. dgl. Mit eine Folge hiervon war, daß in dem revidirten 
von 1832 für Frankreich manderlei Abinderungen aufgenommen wurden, wovon eine 

Bihtigern war, daß nun nicht mehr blos der zu einer Leibes- over entehrenden Strafe Ber: 
eilte, welder feine Strafe auögeftanden, jondern aud) der, welcher Verwandlungs- oder 
denbriefe erhalten hat, möglicherweije rehabilitirt werben kann. Die dabei vorgefchriebenen 
ten find aber noch viejelben.) Der Nachſuchende muß Zeugniſſe einer guten Aufführung, 
eftellt von den Municiyalitäten, in deren Sprengel er während ber feinem Geſuch vorher: 
tgenen Zeit getwohnt ober jih aufgehalten hat, feinem Geſuch beilegen. Dieſes Geſuch 
den erforderlichen Zeugniſſen u. ſ. w. wird auf die Gerihtöfchreiberei vesjenigen Gerichts- 
Hinterlegt, in deſſen Berichtöjprengel der Verurtheilte fih gemöhnli aufhält. Es wire 
den Generalprocurator mit einem motivirten jehriftlichen Antrag begleitet und kommt 
beim Gerichtshof zum Vortrag. Der Gerichtshof erftattet, nad etwaigen weitern Gr: 
gungen und nad eingerüdter kurzer Nachricht über dad Rehabilitationsgefud) in den dazu 
amten Öffentliden Blättern, nicht vor Verlauf von menigftend drei Monaten fein Gut: 
ı. Iſt Died dem Bittfleller ungüunftig, jo kann er nad) einem abermaligen Verlauf von 
Jahren jein Geſuch erneuern; ift ed aber demſelben günftig, fo geht Die Sache an den Juſtiz⸗ 
ter, der die Meinung des Gericht einholen kann, welches die Verurtheilung ausgeſprochen 
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hat. Der Zuftizminifter Hält parüber dem Kaifer Vortrag im Geheimen Rath, und erfolg 
Rehabilitation, fo wird, mit Einrückung des Gutachtens des Gerichtshofs, eine Verfügung! 
über auögefertigt, welche im Original an den begutachtenden Gerichtshof und in authentl 
Abfchrift an pen Gerichtshof, welcher die Verurtheilung ausgeſprochen hat, geht; eine am 
Abſchrift wird auf den Rand der Urfchrift des verurtheilenden Erkenntniffes geſezt. Ba 

. Wiederholungsfall verurtbeilt ift, wird zur Rehabilitation niemals zugelaffen. 
Aud in die deutihe Griminalgefeßgebung ift die Rehabilitation — im voraus gunfl 

für den Verurtheilten und unabhängiger von adminiftrativer Beflimmung, aber aller 
auch vom Geift des Inftitutd abweichender — einzuführen verfucht worden. So fohreihl 
neuere würtembergijche Strafgefeßgebung den Richter vor, die bürgerlichen Folgen einer! 
urtheilung auf eine gewiffe Zeit, auf zwei bis hoͤchſtens zehn Jahre, zu befchränfen, und nad 
badiſchen Strafgefeg fönnen dem zum Zuchthaus DBerurtheilten bei dem Dafein von & 
minderungsgründen, je nachdem fle in größerm oder geringerm Maße vorhanden find, bie 
gleich näher zu erwähnenden) Nachtheile oder einzelne derſelben durch das Straferfenntail 
laflen oder e8 Tann ausgeſprochen werden, daß diefelben nad) Ablauf einer im Urtheil zu 
ſtimmenden Seit, welche, vom Tag der erſtandenen Strafe an gerechnet, nicht weniger ald 
Jahre betragen darf, durch gerichtliches Erkenntniß wieder aufgehoben werben, wenn fid 
Berurtheilte in dieſer Zeit nicht einer neuen, auf @igennug ober fonftiger ſchändlichen Geftm 
beruhenden UÜbertretung ſchuldig gemadt hat. | 

Zu den obengedachten geſetzlichen Unfähigkeiten werben namentlih gehören: 1) 
Staats⸗, Kirchen⸗, Gemeinde⸗ oder fonftige Öffentliche Amter bekleiden zu koͤnnen; 2) 
titel, Würden, Orden und andere Ehrenzeichen erwerben zu können; 3) an Wahlen in 
fhen, Gemeinde⸗ oder kirchlichen Angelegenheiten activ oder paſſiv Antheil zu nehmen 
mund oder @urator zu fein, audgenommen über bie eigenen Kinder; 4) im vate 
Militär zu dienen; 5) bei Öffentlihen Beurfundungen ald Zeuge mitzuwirken; 6) 
ſtehende beſondere politifche Berechtigungen für feine Perfon zu befiken; und 7) wo 
ſchworenengericht eingeführt tft, Geſchworener fein zu koͤnnen. ' 

Es ift begreiflih, daß die Märztage des Jahres 1848 auch an Rehabilitationen, u 
in Bezug auf wegen politifcher Vergehen Berurtheilte over fonftwie, 3.8. durch Abfol 
von ber Inflanz, Benachtheiligte denken ließen und bezügige Verordnungen erſchienen. 
im Großherzogthum Heflen, worin durch Edict vom 19. März 1848 allen denen, 
in Tage veffelben ſich politifher Verbrechen oder Vergehen ſchuldig gemacht hatten, 
ie nicht Die dafür gerichtlich erfannten Strafen bereitd verbüßten, ober joweit fie nicht h 
begnadigt worden waren, bie Strafe erlaffen wurbe. Die wegen folder Verbrechen ober! 
gehen anhängigen Interfuchungen follten niedergefchlagen fein und nene Unterſuchung 
eingeleitet werben. Die Unterfuhungdkoften, melde infolge vechtöfräftiger Verurtheilung 
Angeſchuldigten zu erfegen und am Tage des Edicts noch nicht abgetragen feien, follten! 
weiter angeforbert werben. 

Es ift zu hoffen, daß dad Princip der Rehabilitation in unfern neuern Strafgefepgebu 
eine immer allgemeinere und breitere Anwendung finde. Der alte und nit einmal völlig: 
reichende Zuftand etwaiger Onadenertheilung im Adminiſtrativwege wird dadurch nicht int 
feinen Theilen aufgehoben , fondern nur zweckmäßig und weife beſchränkt. Diefe Beihräd 
gefchieht dann zu Gunſten einer felbftändigern und einflußreichern Stellung des Richten 
und der Öffentlichen Meinung zu ven betreffenden Kragen. 

Unter Rehabilitation verfteht man wol auch die Wiederherſtellung des Andenfen® 
Berflorbenen, eined ungerechterweife Hingerihteten, wenn 3. B. die Familie eine R 
des Proceſſes auswirkt. Dann werden aud andere Kolgen, 3. B. Gonflscationen, zu 
genommen. 

Die Rehabilitation des franzoͤſiſchen Handelsgeſetzbuchs (Buch 3, Tit. 5) kann dur 
Appellationsgerichtshof, nad befondern Formen, zu Gunften der einfachen Bankrou 
welche zu correctionellen Strafen verurtheilt worden ſind, ausgeſprochen werden. 

K. Buchne 
Reich (Deutſches), ſ. Deutſches Neich: ſowie die Art. Deutſche Geſchichte; P 

ſches Landesſtaatsrecht. 
Reichsadel, ſ. Adel: ferner vie Art. Neichſritter; Standesherren. 
Neichsgerichte. Zu den weſentlichſten Einrichtungen eines jeden Staats gehören bie 

richte, und e8 laßt fi in den germanifchen Staaten ganz genau nachweiſen, daß fid in Il 
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rGiaatögewalt eigentlih an ber Gerichtsbarkeit entwickelte. Der Zuftand ver Gerichtsbar⸗ 
LER deshalb auch bezeichnen ſowol für die Kraft der Staatögewalt als auch für das fie be- 
iſhende Princip. Als Deutſchland vom Fränkiſchen Reich losfam, war es natürlich nicht 
nt ein entwickelter ſelbſtändiger Staat; auch wirkten eine Menge fränkiſcher Einrichtungen 
heinigermaßen fort, namentlich, wenn fie jih an allgemeine germanifche Anſchauungen 
ı Zuftände anſchloſſen. So kam es, daß in der frühern Zeit die deutſchen Könige als oberfte 
Weirtiondherren Deutfchlands entweder felbft zu Gericht jagen oder, mad dad Gewoͤhnliche, 
Gofrichter, Pfalzgrafen, die an fie gebrachten Rechtsſachen verhandeln und entfcheiden 
m. Im Reich felbft befanden ſich für die von der kaiſerlichen Jurisdiction nicht erimirten 
zte bie Eaiferlichen Landgerichte. Allein wenn für die legtern der Raum immer enger 
be, fo fehlte ihnen wie den Hofgerichten und den Faiferlihen Rechtsſprüchen jelbft die 

ge Autorität, die Fräftige Executive. Die perfünliche Freiheit mar ſtärker als die flaatliche 
ung, und fo ſchwanken die Landfrieven felbft zwiſchen dem Charakter von Strafgefegen 

dene förmlicher Friedensverträge, da die Fehde unter gewiffen Vorausſetzungen flet3 als 
q; ertaubt, ja nothwendig galt (Kluckholz, „Geſchichte des Gottesfriedens“, Leipzig 1857). 

Unter biefen Umſtänden erreichte die Inorbnung in Deutſchland gegen Ende des 15. Jahr⸗ 
einen abfolut unerträglihen und un fo gefährlihern Grad, als unterbeffen andere 

1, namentlid Frankreich, einen hohen Grad ſtaatlicher Concentration erreicht hatten. 
sun in dieſer Zeit ein Dann von feltenen Gaben, namentlich von großer patriotifcher 
Rerung und ſehr energifhen Charakter die deutſch⸗ Kaiſerkrone trug, ſo mußte er auch 
uptaugenmerk auf dieſe übelſtände richten. So wurde Dar I. nicht nur der Schöpfer 
gemeinen Eigen Landfriedens, jondern auch des Eaiferlihen und Reichskammergerichts, 

hes der Ewige Landfriede felbft nur ein todtgeborenes Kind geblieben wäre. 
sie ber allgemeine Ewige Lanpfriede, fo wurde auch dad Eaijerlide und Reichöfammer- 
auf dem Reihötag zu Worms am 7. Aug. 1495 begründet und hatte daſſelbe feinen 
| erft in Frankfurt a. M. und nach mehrfachem Wechfel, feit 1693, in Weplar. (Zöpfl, 
eſcihte ©. 528, Note 2; vgl. auch Brandis, „Geſchichte der innern Verfaſſung des 

nmergerichts“, Wetzlar 1785.) 
— —— beſtand urſprünglich aus dem Kammerrichter (Präſidenten) und 
ſoren. Doch fanden in dieſer Beſetzung bald verſchiedene Modificationen ſtatt. Das 

Ugſte dabei war, daß, wie ſchon der officielle Name des Gerichts es ſagt, die Beſetzung 
vom Kaiſer noch von den Reichsſtänden allein, ſondern von beiden gemeinſchaftlich 

J. Die theilmweife Beſetzung ded Kammergerichts mit gelehrten Doctoren aber mußte in 
dung mit dem befannten 6. 3 der Kammergerichtsordnung von 1495 die Reception 
mifchen Rechts in Deutfchland (als ſubſidiäres gemeined Recht) wefentli fördern, und 
demnach Elar, daß die Braris dieſes oberften Neichögerichtd der Ausbildung des nationa⸗ 
rate nit eben günftig fein fonnte. (Stobbe, „Die Rechtsquellen“, Abthl. II, S. 83 fg.) 

tomeniger war die Idee der Errichtung des Reichskammergerichts eine treffliche und 
Deutichland die beiten Dienfte geleiftet Haben, wäre jener Grad innerer Einigung vor- 

a geweſen, welcher die Bafid einer jeden oberften Jurisdiction fein muß. 
ie Sompetenz des Reichskammergerichts erſtreckte ſich zunächſt auf alle Reichsunmittelbare, 
es in Klagſachen gegen dieſe die erſte und, wenn die Sache vor einen Austrag gebracht 

die zweite Inſtanz bildete. In ſtreitigen Civilſachen gegen Reichsmittelbare iſt das Reichs⸗ 
lergericht, wenn das faſt allgemein gewordene privilegium de non appellando nicht ent: 
Rand, in ber Regel nur in letzter Inſtanz competent. Immer aber reſſortiren an baffelbe 
aerela protractae vel denegatae justitiae und die quaerela nullitatis insanabilis. (Held, 
em des Verfafſungsrechts“, I, 446 fg.) Die Einführung eines fogenannten Reichsregi⸗ 
, an deflen Stelle fpäter die Eintheilung des Reichs in Kreife trat, gehört mit zu den 
atlofen Verſuchen, den Geſetzen des Reichs und den Urtheilen feiner Gerichte durch eine 
iſchere Execution Anfehen zu verfchaffen. (Held, a. a.D., I, 453.) 
Ne Art, bie Rechtsſachen zu behandeln, mar in der Kammergerichtsordnung vorgeſchrie⸗ 
welche fon unter König Friedrich III. entworfen und von deffen Sohn Mar I. 1495 be: 
gemacht worden ift und in der Folge unter Kaiſer Karl V. verſchiedene Zufäge und Ber: 
ungen erhielt. Dennoch wurde bald das Bebürfniß einer neuen beſſern Orbnung gefühlt, 
Verfaſſung des Kanımergerichts ſowol durch den Religionsunterſchied ald Durd den Mis- 
5 der ſtändiſchen Hoheit und Macht in Verwirrung gerathen mar, weshalb fhon vor dem 
jigjährigen Kriege, in Jahre 1614, der Plan einer verbefferten Drbnung concipirt wor⸗ 
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den ift. Verſchiedenes beſtimmte aud) ver Weftfälifche Friede, 1648. Das ganze & 
aber nie weder beſtimmt angenonmen noch verivorfen und fo nur durch den Gebrar 
geworben und galt ald Gejeg überhaupt nur infoweit, als es ältere Geſetze in fich en: 
durch neuere Geſetze, wie den osnabrückiſchen Friedensſchluß, jüngften Reichsabſchie! 
tiondreceß von 1713 und Eaiferlihe Waplcapitulationen nicht ein anderes beſtimmten 

So hatte dieſes höchſte Reichögericht im Grunde feine beftimmt vorgefchriebene $ 
form. Es bildete daher aud feinen Proceß in der Hauptjache felbft au, wozu es 
Kammergerichtsordnung von 1555 (Thl. II, $. 36) noch ausdrücklich autorifirt wu 
erſcheint demnach zugleich ald dad eigentlihe Drgan ver Ausbilpdung eines gemeinen 
Proceßrechts. 

Die Geſchäfte wurden in Audienzen vorgebracht, in Senaten bearbeitet. Die? 
Aſſeſſoren, welche die Stände des Reichs zu präſentiren und zu unterhalten hatten, ſol 
tragen; je 24 von Ständen der katholiſchen und proteſtanſtiſchen Partei und zwei vı 
ernannte. Aber ver nöthige Gehalt für fo viele war leider nie zufanımenzubringen 
flieg die Zahl der Affefioren auf die Hälfte der Vorſchrift. Diefer Mangel an ver 
Zahl der Affefforen hatte nothwendig den Verzug der Entigeidung der Rechtsſachen, 
eitatur in Betreibung derfelben zur Bolge, wodurch, in Verbindung mit dem Verfall 
tationen und der aus allen Veränderungen des Reih8 und Europas aufkeimenden 
fung fowol der Proceffe als der Barteijucht, die Verwirrung und der Rüdftand uı 
Geſchäfte ins Unendliche fich vermehrte. 

Dier Präfiventen waren verorbnet, aber nur zwei, die der Kaiſer ſetzte, nebit dei 
£onnten unterhalten werben. Und dieſes Gericht war nicht blos durch Sprüche thätig 
fhlüffe, die dur Ubung Herfouimen wurden, gaben ihm ſelbſt an der Gefeßgebi 
Seine dem Reichstag vorgelegten dubia waren Motionen gleich, die aber freilich nur 
ledigt wurben. 

Bald nach dem Reichöfammıergericht, im Sabre 1501, wurde von Demjelben Kai 
das andere hoͤchſte Reichögericht, ver Reichshofrath, gebildet, der anfangs freilid 
Staatdrath und Eonfeil ded Kaijerd als eigentliher Gerichtshof fein follte und von de 
fammergericht dadurch ſich weſentlich unterſchied, dag er fein ganzes Dajein jowie 
Befolduug und Inftruction feiner Räthe und Beijiger der Beitimmung des Kaifers 
in deffen Reſidenz er aud feinen Sig hatte. Dennoch gelangte er allmählich, wen 
Wiverſpruch der Stände des Neihs, zu völlig concurrirender Gerichtsbarkeit mit dı 
Reichsgericht, mit Ausnahme einzelner Gegenftänve, welche ihn jogar ausſchließlich 
zugsweiſe zufamen, wohin nantentlich die jogenannten Faiferliden Rejervatrechte, wir 
und Privilegienfaden, Rangordnung unter den Ständen, desgleichen alle Lehnsſad 
ten, weshalb dad Reichskammergericht nur alsdann competent war, wenn die Lehı 
dem anhängigen Rechtsſtreit nur bie Nebenfrage bildete und nicht ald Hauptſache zu 
kam und über den Befig geftritten wurde, bis endlich derfelbe in vem Weftfäliichen Fr 
nur als ein Gonieil des Kaiſers in Lehns- und Gnadenſachen, fondern auch ald oberfi 
her Juriddiction mit dem Reichskammergericht berechtigte Reichsgericht von alle: 
ſpruch befreit worden ift. Ja, ed wurde jogar dieſer Reichshofrath, je nad dem € 
Zwed der Parteien, jelbft von Proteftanten, oft ſogar vorzugsweife gefuht; wozu < 
leihtern Zugang ber Richter bie prompte, vorzüglihe Geſchäftsbehandlung und 
Sorge mit beitrug, welche für die Interefjen der proteftantiihen Nteligiondpartei ; 
war; denn nicht allein, daß ein Theil, wenngleich der Eleinere, ver Näthe aus Protei 
nommen war, fondern es konnte aud) deren völlige Üßereinftimmung die entgegenfte 
jicht ber größern Anzahl ver Eatholifchen ganz neutralifiren. Aud war beflimmt, t 
diefe Meinungsverſchiedenheit der katholiſchen und proteftantijhen Näthe des Hofs 
der Reichögefeke oder in Sachen zwiſchen Stauden von briderlei Religion betraf, al 
Sache an ven Reichstag gelangen follte, wovon aber in ver Wirklichkeit nie ein Ballx 

Diefes hHöchfte Reichsgericht ſprach alfo über alle Gegenftänve, worüber auch vo 
dern geſprochen werben konnte; doch fonnte, was einmal von dem einen Gericht an; 
war, nicht mehr vor bad andere gezogen werben. 

Die bei dem Reihöfammergericht, fo Eonnten aud) Hier alle und jede, mittelbaı 
mittelbare Neihöftände und Blieder belangt werben, jedoch, wie es hieß, ohne Al 
ihnen desfalls zuſtehenden Rechte. Eine Appellation von dieſen Gerichten fand nit 
aber Recurs an den Reichstag in folgen Dingen, die alle Stände gemeinfhaftlich inte 
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2. In wichtigen Sachen wurde ein Gutachten oder Botun an den Kailer geftellt, welcher ih 

in Gegenwart des Reichshofrathspräſidenten und des Neichövicefanzlerd, mit Zuziehung 
Referenten und anderer Reichshofräthe von katholiſcher und evangelifiher Meligion, vortra⸗ 
ließ und mit ihrem Beirat darüber einen Entihlup faßte. Die Reichohofrathsſchlüſſe (Con- 
)wurben von dem Reichsvicekanzler, die Mandate aber von dem Kaifer felbft unterſchrieben. 
shenbahn, „Geſchichte ver Entftehung, Bildung und gegenwärtigen Verfaflung des Eaifer: 

— Reih6bofraths”, 3 Thle. „Manheim 1793.) 
das waren nicht die einzigen, wol aber die höchſten beiden Reichsgerichte; denn außer ihnen 

ed immerhin noch hier und da beſondere kaiſerliche Hof- und Landgerichte, überall aber bie 
| rägalgerigite als Reichöuntergerichte. Über den Reichstag als Gericht, ferner über die 
Böuntergerichte und die Reichshofpfalzgrafen vgl. Held, a. a. O., 1, 447 fg. 
Die Wirkſamkeit ver Reichsgerichte Eonnte keine erfprießliche fein, und die Taujende von 

den, welche das Reichskammergericht bei Auflöfung des Reichs zurückgelaſſen hatte, be: 
feinen beſonders guten Geſchäfsgang. Allein auf der andern Seite liegt in dieſem fürn: 
Geſchäftsbankrott doc mehr ein Beweis für den veralteten Procek und die ungenügende 
ng bed Gerichts ald dafür, day es überflüfiig geweien wäre. Die Reichögerichte und 
modere das Reichskammergericht waren Doch inner etivag, worin das Bedürfniß der ſtaat⸗ 
Einheit nach einen gemeinjamen Organ der Rechtsbildung und Rechtspflege einige Be⸗ 
gung finden Eonnte. Daher hatten denn auch ſchon auf dem Wiener Congreß manche ihre 
von der Reconftruirung Deutſchlande mit der Idee eined dazu unentbehrlihen Reichs⸗ 

3 verbunden (jo namentlih Preußen in feinen Entwürfen eined Bundesvertragd vom 
, April und vom Mai 1815. Klüber, „Acten des Wiener Congreſſes“, Bo. I, Heft 4, 
Mfg; 11, 305), während andere (3. B. Würtemberg, Klüber, a. a. O., Thl. IT, Heft 5 

6%; Protokoll, III, IX und X) gegen das auch von Ofterreich angenonınene Bunbedgericht 
irten. Die Bundeögrundgefege begründen zwar aud eine Gerichtöbarfeit ver Bundes: 
wlung in manchen Fällen. Allein abgejehen davon, daß die richterliche Competenz bed 

eB eine viel zu enge ift, fo kann die Bundesverſammlung nad) ihrem ganzen Charafter fo: 
J wie der ehemalige Reichstag als ein eigentliches Gericht erſcheinen, und wenn er ſich auch 
am Urtheilen mirkliher Berichte in einzelnen Fällen zu bedienen hat, jo erſcheint Dies 
Be ald eine jehr ungenügende Aushülfe. Gelegentlid der Reformbeftrebungen des Deut: 

ades, reſp. der Beftrebungen nach einer ftraffern Einheit Geſammtdeutſchlands ift man 
auch immer wieder auf bie Idee eines wirklichen Bundesgerichts zurückgekommen, welche 
Einführung einer ſtarken Bentralgewalt und eines Bundesparlaments Hand in Hand 
So wurde 3.3. von feiten der Wiener-Eonferenz-Staaten in Auguft 1862 ein Antrag 
Bunde auf eine Delegirtenrepräjentation und ein Bundesgericht eingebracht, jedoch nur 
Breußens Proteft angenommen. Ähnliches geſchah auf dem Fürſtentag zu Frankfurt, und 

eine eigene Literatur über dieſe Frage gebildet. Vgl. Waitz, „Allgemeine Monats- 
, 1853, S. 503. Derſelbe, „Dad Weſen des Bundesſtaats“, S. 510 fg. Gebrüder 

| ajperger, „Deutſchlands nächſte Aufgabe’ (Berlin 1860). M. Mohl, „Über ein Bun: 
icht und das Geſetzgebungorecht des Bundestags’ (Stuttgart 1860). R. von Mol, 
törecht, Völkerrecht und Politik”, I, 63; Thl. II, Abthl. I, S.54 fg. Brang, „Dreißig 
vom Deutfhen Bunde“ (Berlin 1861). Stichling, „Das Bundesgericht, eine hiftorifche 

ahtung‘‘ (Iena 1862). Dazu die Flugſchriften von Wuttke, Wydenbrugk u.a. Vogt in 
R Jeitſchrift für die geſammte Staatäwiffenihaft”, 1857, ©. 328 fg. 

ie Beftrebungen nad einen Bunbeögericht bilden eben nur eine einzelne, aber nicht ifolirte 
* in dem großen Entwickelungsproceß, in welchen Deutſchland bezüglich ſeiner Geſammt⸗ 
miſation eingetreten iſt. Ein wirkliches oberſtes Gericht für Geſammtdeutſchland mit ent⸗ 
Bender Organiſation, Beſetzung und Competenz ſetzt aber offenbar eine weſentliche Ver: 
tung in dem Princip voraus, welches den bisherigen Bundeöverträgen zu Grunde liegt. 
e Revolution oder Ufurpation ift dies nur Durch eine freie Vereinbarung der deutſchen 

den mit ihren Völkern und dann untereinander felbft möglih, und wie fernliegend und 
lerig eine ſolche ericheine, jo bleibt doch für denjenigen, der die freie organische Entwidelung 
jt- und erfahbrungdgemäß allein wünfchen Fann, nichts übrig, als zu Hoffen, es werde ber 
ng Der Zeit ſich ſtark genug bewähren, um mit einer flärkern politiihen Einigung ber deut⸗ 
ı Ration überhaupt aud ein ihr entſprechendes oberfted deutſches Bericht auf dem Wege 
licher Reform herbeizuführen. 
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Eine intereſſante Schrift iſt noch von Medem, „Denkſchrift über den gegenwärtigen 
ſtand des Reichskammergerichtsarchivs“ (1860). Beck und). 9. 

Reichsgeſetze (Deutſche); namentlich Reichsdeputationshauptſchluß Mr 
6.1. Die Geſetze theilen fi) naturgemäß in foldhe, melche dad Verhältniß der Staatsangeh 
zum Staat, und in ſolche, welche Die Verhältniffe der einzelnen ald Privaten und den Prii 
verkehr betreffen. Bei ven Gefegen der erften Klaſſe findet infofern ein Unterſchied flatt, aß 
entweder Die Grundverfaffung des Staats und was von Standpunkte einer beftimmten G 
gebung aud als dazu gehörig betrachtet wird, ober andere für minder wichtig erachtete ey 
flände des Öffentlichen Rechts angehen. Erſtere bezeichnet man dann ald-Berfaffungdge 
letztere al8 einfache Belege, eine Eintheilung, welde in vielen conftitutionellen Staaten bie 
Bebeutung hat, daß die conftitutionellen Formen bei Erlaffung, Aufhebung, Abänderung: 
authentifher Interpretation von Berfaffungdgefegen erſchwert, bei allen iibrigen Geſetzgeb 
acten, alfo auch bei fogenannten Privatgefegen, nur einfach find. Rückſichtlich der letztern 
noch bemerkt werben, daß fie, fomweit fie nur dispoſitiv find, die freie Selbſtbeftimmung beril 
thanen zulaffen, fofern fie aber abfolut gebieten oder verbieten und aud, wenn nur biäpe 
wegen Mangeld einer andern Beftimmung, in Ball eines Rechtsſtreits eintreten, doch auch 
politifhen Charakter haben. Es ift ein Grundzug des Deutfhen Rechts, daß als Gefeg nur 
jenige geltenfoll, was mit der Rechtsberzeugung derer übereinftimmt, die zu binden es beik 
ifl. Daher erklärt fi in der ganzen frühern deutſchen Rechtsbildung dad Hervo 
Vertragsform, wobei ed freilich als ein Irrthum betrachtet werben muß, daß, namentlich 3 
der Ägide des Feudalismus, lediglich das Vertragsprineip zur Geltung gefommen ift. & 
ging auch das Deutſche Reich zu Grunde, oder vielmehr, Dadurch wurde eine fefte und ke 
Conſtituirung der deutſchen Völker zu einer mächtigen politifchen Einheit vereitelt. Auf 
Grundlagen entwickelte fi in Deutſchland mit der Ausbildung der Reichsſtandſchaft au 
Grundjag, daß dad ganze Reich verbindende Geſetze nur, in der Regel wenigftend, vom 
und Reid, d. h. Reichstag, erlaffen werben Eonnten; Vorbereitungen von Gefegen Eonnk 
auch durch einen befondern Ausſchuß (außerorventliche Reichsdeputation), ja jogar, wie 
Friedensſchlüſſen, vom Kaifer allein geſchehen. Day vie Wahlcapitulationen mit den Kl 
allein vereinbart wurden, ift nicht ohne Widerſpruch der übrigen Stände geſchehen. 

6.2. Die Formen, unter welden ein Reichsgeſetz, überhaupt ein Reichsſchluß auf 
Reichdtag (|. Reichstag) zu Stande kommen Eonnte, waren folgende. Damit ein vom 
vorgelragener oder von irgendeinem andern gemachter Borjchlag zur Berathung fommen 
mußte dad Reichstagsdirectorium (Kurmainz): a) denfelben zur offlciellen Kenntniß 
Reichsſtände durch ein Verfahren bringen, welches man darum Dictatur nannte, wi 
urſprünglich im Dictiren des Vorſchlags beſtand 1); b) ihn zur Inftructiondeinhofung en 
und c) den Termin zur Eröffnung bed Protofolld beſtimmen (Verlaßnehmung), gemöf 
auf zwei Monate. 

Mit deſſen Ablauf erfolgte in jedem ber brei Reichscollegien abgefondert bie fü 
Propofition, die Berathſchlagung, die Abflimmung und ver Beſchluß eines jeben Golleg 
nad der Stimmenmehrheit in demfelben. Stimmten die Befchlüffe fämmtlicher drei Go 
nit miteinander überein, fo wurde zwiichen den untereinander abweichenden Gollegid 
ihren Directorien (durch die fogenannte Re= und Korrelation) der Verſuch einer uͤberer 
mung bewirkt. Kam eine ſolche nicht zu Stande, fo blieb ver ganze Gegenſtand une 
Stimmten dagegen die fämmtlihen drei Collegien vollfommen überein, fo wurde aud 
gemeinſchaftlichen Beſchluß durch Kurmainz ein Reichsgutachten (Suffragium imperii) « 
Reichsoberhaupt redigirt und dem Faiferlihen Commiſſar zur Erwirfung kaiſerlicher & 
migung übergeben. Der Kaifer hatte ein unbefchränftes Veto.“) Wenn und foweit 

1) Bei dem Geſchaͤftogang ber beutfchen Bundesverfammlung hat man biefen Nusbrud b 
2) Diefes freie Beto des Kaifers und bie Grifteng ber höchtten Reichegerichte waren bas fell 

Palladium ber beutichen Freiheit. Denn was das Veto betrifft,. fo exiftirte in Deutſchland, 
bie Landeshoheit fich ausgebildet hatte, wie in jedem zufammengefeßten ober Völferkaat, ein 
Kämpfen der Bentralgemalt gegen das mitunter ungebührliche Hervortreten ber Indivibnalität. 
Reichsftänbe follten in ihren Territorien nicht willfürlich regieren, fondern nach ben Reichögefepei 
ber eigenen Derfaffung eines jeden Landes; namentlich follte Fein Lanbesherr berechtigt fein, auße 
durch Reichsgeſetze oder Landesgrundgeſetze gebilligten Steuern feine Unterthanen ohne ihre Ei 
gung mit weitern Steuern zu belegen. Der Geift der beutfchen Berfaflungen feste alfo in allen 3 
sorien eine landſtaͤndiſche Derfaffung voraus. Die Reicheflände hatten aber bie gefeggebenne Ge 
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ing nicht erfolgte, blieb wiederum der Gegenſtand unerlebigt. Ertheilte aber ver 
ch ein Ratificationspecret) ganz oder theilweife, beſchränkt oder ohne Vorbehalt und 
‚ feine Genehmigung, fo bildeten Reichsgutachten und Ratificationsdecret den 
B. Über das durch den Weſtfäliſchen Frieden eingeführte fogenannte Itionsrecht für 
ztagsgegenſtände f. ven Art. Neichsſstag. 
n frübern Zeiten wurde ein Reichstag einberufen, fo oft dad Reichsoberhaupt, der 
hes zur Erledigung beſtimmter Gegenflände für geeignet hielt. Bor der Beendigung 
urden alle auf vemjelben zu Stande gekommenen Befeße und fonftige zu publicirende 
fe in einer einzigen lirfunde vereinigt und bieje unter dem Namen Reichsabſchied 
imperii) publicitt. Dieſe Urkunde wurde von dem Neichöfanzler (Kurmainz) im 
3 Kaiferd mit Erwähnung der Mitwirkung der anwejenden, namentlich aufzufüh⸗ 
böftände entworfen, von den Eaijerlihen Commiſſar und einer ändifchen Deputation 
ber mainziſchen Kanzlei auf Pergament auögefertigt, von dem Kaifer und von dem 
von Mainz oder dem Neichövicefanzler unterſchrieben, vom Kaifer und ber flän- 
utation unterjiegelt und in feierlicher Verſammlung, worin der Kaijer oder fein 
er auf dem Thron faß und jeder Reichsſtand den für ihn beftinmten Plag einnahm, 
er Kaiſer verabjchiedete hiermit die Reichsverſammlung. Der Reichstag war beendigt. 
eihötage aljo, ebenjo viele Reichsabſchiede (mit Ausnahme der wegen Uneinigfeit 
lußnahme audeinandergegangenen Neichötage). Bei jenen Reichdabſchied, welden 
rt, muß man daher, um ihn zu finden, dad Jahr jeiner Entflehung bemerken und 
wenn in einem Jahre mehrere Reichsſstage beendigt wurden, den Ort oder Sig des 
Der neuefte Reichsabſchied it vom Jahre 1654 und heißt daher noch immer „ver 

icha bſchied“ (recessus imperii novissimus), indem ber barauffolgende 1663 
Reichstag niemald verabſchiedet, ſondern bis zur Auflöjung des Deutſchen Reichs 
tgejegt wurde. Seit dieſem Reichstag wurden daher die Gefege nur ald einzelne 
fe verfaßt und befannt gemacht. Bon dieſer Zeit an bleiben aber auch die deutſchen 
ar Reichstag weg, was natürlich aud auf den Gang der Neichögejehgebung fehr 
wirfen mußte, freilid aber mehr ald Folge denn ald lirjache der bereits innerlich im 
gangenen und unheilbar gewordenen Umgeſtaltung zu betrachten ift. 
Jer Reichätag Eonnte, wie ſchon bemerkt, einzelne Gegenftände jeiner Tihätigfeit, alſo 
jeggebung, mehr oder minder durch eine außerordentliche Reichsdeputation vorbereiten 
elche aus einer geeigneteniall$ zu einem einzelnen Geſchäft befonders erwählten 
er Eleinern Zahl von Reichsſtänden beftand und in neuern Zeiten ſtets durch Ab⸗ 
fogenannte Subpelegirte) unter Mitwirkung eines Faiferlihen Bevollmächtigten 
unter auch andere Verfügungen) vorläufig verabredete und audarbeitete. Jeder ein: 
ſchloſſene Gegenſtand bildet einen Reichsdeputationsſchluß; die ſämmtlichen Befchlüffe 
‚öhnlich bei Beendigung der Verſammlung in Eine Urkunde verfaßt, welde ben 
chsdeputationsabſchied erhielt. Jeder Beſchluß oder Abſchied dieſer Art fonnte durch 
ennung ber außerorventlichen Deputation gewöhnlich vorbehaltene Genehmigung 
igs zu einem Reichögefeg erhoben werben, und bieje Genehmigung erfolgte ebenfo, 
lich der Reichsſchlüſſe überhaupt in F. 2 von der förmlichen Propofition an bis zur 
. vorgetragen wurde. 

aiſer, defien Interefien natürlich eine jede Erweiterung ber lanbesherrlicden Gewalt ſchnur⸗ 
tritt, Hierbei fein DBeto gehabt haben, fo würde es den Reichsftänden nicht ſchwer gewor⸗ 
wohlthätigen Schranfen ihres Befteuerungsrechts im Wege der Geſeßgebung aufzuheben. 
1670 fam durch Mehrheit ber Stimmen ein Reichegutachten zu Stande, welches ben Lan⸗ 

ı beinahe unbefchränftes Beiteuerungsrecht zugeitand. Allein der Kaiſer (Leopold I.) vers 
hierauf im Februar 1671 ertheilten Entſchließung feine Genehmigung, erklärte vielmehr, 
smüsßigt halten würbe, „einen jeben bei dem, wozu er berechtigt und wie es bisher herges 
mlaſſen“; und rettete, wie Pütter in der "SlRorikhen Entwidelung ber Staatsverfaflung 
ı Reiche‘, II, 274, fi ausdrückt, durch diefe preiswürdige Faiferliche Erflärung manche 
noch vor übertriebenen Steuerumlagen und überhaupt vor Despotismus. „Das Anfehen 
päre vernichtet", fagte Johannes von Müller, „und gen Deutſchland einer nneingefchränfs 
n Ariftofratie preisgegeben, wenn das Deto, das Nonratificationorecht, dem Kailer ent: 
“Mas aber bie beiden höchften Reichsgerichte betrifft, fo waren alle Reichsangehörigen, 
a Unterthan nicht ausgenommen, der Regel nach befugt, bei dieſen Gerichten Klage zu 
jeden Nisbrauch der Landeshoheit. 
orbentlich genannt, weil das 16. und 17. Jahrhundert auch eine fogenannte Orbinaribepu: 
‚ welche einen Reichstag im Heinen bildete. 
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6. 5. Ob der Gegenſtand irgendeines Reichsgeſetzes die Verfafſung und Verwaltung 

Reichs oder feiner Theile betraf (ein Grund- oder Staatsgeſetz war), oder ob es Gegenſl 
des Privatrechts regulirte, war in Beziehung auf die Formen, unter welchen das Neidig 
zu Stande kommen mußte, ganz gleihgültig. (Darım finden wir auch einzelne Reichägf 
welche zugleich ſtaatsrechtliche und privatrechtliche Gegenſtände ordnen.) Daffelbe gilt von 
jenigen Reichögefegen, welche zugleich Staatöverträge find, wie z. B. alle Friedensſchlüſſe zul 
dem Deutfchen Reich und einen auswärtigen Staat. 

6.6. Die Verbindlichkeit, die Kraft und Wirfung der deutſchen Neichögefege umfaßt 
türlich das ganze Reid. Doch Eonnte in dieſer Beziehung ein weleutlicher Unterſchied ſtatt 
zwiſchen den dad Öffentliche Recht betreffenden, ven Staatögefegen, und zwifchen ven Pl 
gefepen. Jene verpfliägteten unbebingt Kaifer und Reich, dad Reichsoberhaupt, die Reid 
und übrigen Reichsunmittelbaren (welde fümmtlih hierin als kaiſerliche Unterthanen 
Unterthanen ver Reihöftaatögewalt erfchienen) und alle einen Landesherrn oder einem « 
Reichsſsunmittelbaren untertworfenen Mittelbaren ober Privatperfonen. Was die Verfe 
oder die Verwaltung des Bejanımtvaterlandes betraf, mußte von felbft ſich verſtehend von 
Mitglien des Staats, von jedem Neihsangehörigen, wie hoch auch fein publiciftifcher € 
punkt fein mochte, ald unbedingt gültig anerfannt werden. — Anders bei diefen, bei den | 
fügen PBrivatreihögefegen. Hier collidirte mit der Reichsſtaatsgewalt die Territoriaige 
ſeitdem die Meichöftände, allmählich der That nad), dann auch anerkannt, die Landeshohe 
worben hatten als eine zwar ver Reichögewalt ftet8 untergeorbnete, aber alle Rechte ver & 
alfo auch das ver Gefeggebung umfaſſende Staatögerwalt. Es war daher anerfannt, daß 
deutfche Landesherr die Privatreihögejege für fein Gebiet nah Belieben (natürlich mit 
eurrenz der Landſtände, wo foldhe vorhanden) abändern und aufheben Eonnte. Biswei 
den in einem Neichögefeg (tie z. B. in der Peinlichen Gerichtsordnung Karl's V.) ve 
fogenannte clausula salvatoria alle beftehenden Landesgeſetze abweichenden Inhalts W 
für fortdauend gültig erflärt. Auch in dieſem Fall Fonnte der Landesherr vermöge 
gefehgebenven Gewalt jene für geeignet gehaltene Abänderung treffen. Pie in einemf 
privatgefeß enthaltenen abfoluten Gebote und Verbote Ffonnten aber deshalb nicht & 
durd eine Territorialgefeggebung befeitigt werden, weil ſie nicht privates, fondern 2 
Recht find. In der That aber machten e8 Die Landeöherren, wie jie wollten. So iſt z. 
Garolina, ein ebenjo audgezeichneted wie auf dad Anvrängen der Reihsftände ſelbſt 
laßtes Geſetz in mandem Lande nur unter einem territorialherrlihen Namen (z.B. aW) 
lippina in Heffen) publicirt oder erft nach Tateinifcher Überfegung durch die Praxis zu 
tung gebracht worden. 

6. 7. Bor dem 13. Jahrhundert oder eigentlich vor der zweiten Hälfte des 14. Jahrhu 
hatte die deutſche Reichsgeſetzgebung wenig zu bedeuten. Sie beichräufte ſich faft ausſe 
auf dürftige und noch dazu von niemand beachtete Landfriedensbeſtimmungen. Wer 
auch vornehmlich feit der Goldenen Bulle (f. Kurfürften) und durch dieſe ſelbſt mand 
das öffentliche Necht geſchah, fo ift das, was die Reichögefege für Das deutſche Privatredit 
haben, kaum erwähnenswert. 

Die wichtigften Geſetze des weiland „Heiligen römifchen Reichs deutfcher Nation” ia 
1) Das widhtigfte aller Reichögrundgefege war die Eaiferlihe Wahlcapitulatienf: 

Vertrag, mwoburd der jededmalige Kaifer mit den Kurfürften, welche für fih und fi: 
Stände des Reich handelten, übereinfan, wie meit feine Rechte und feine Pflichten In: 
wefentlihen Punkten der Reichsverfaſſung ſich erſtrecken follten. (S. Kurfürften.) | 

2) Die Goldene Bulle von 1356 (aljv genannt — wie alle in gleicher Weife ausgefech 
Urkunden — von dem großen, an den Driginalien befeftigten vergoldeten Majeftätöig: 
deren Inhalt theild mit den gefammten Reichsſtänden zu Nitrnberg, theils auf einem Kurfig: 
tag zu Meß verabredet und in mehrern Reichsgeſetzen beftätigt wurbe. Dieſes Orunngefei: 
hält vorzüglih Beftimmungen über die Wahl und Krönung ded Reichsoberhaupts, übe 
bedeutenden Vorrechte der Kurfürften und über Führung der Reichsregierung während J 
Erledigung des Throns. 

3) Die Concordate mit dem päpſtlichen Hof, vorzüglich um die Grenzen der Staatte 
der Kirchengewalt in den Fatholifhen Theilen Deutſchlands zu beflimmen. Hierher gehöre 

4) Dies war befanntlich ber officielle Titel Deutichlande. Pütter in Göttingen (meldgen ber | 
faffer diefer Zeilen noch gehört hat) pflegte zu fagen: baffelbe fei weder heilig , noch römifeh, ned 
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rt Galirtinifche Vertrag von 1122; die Kürftenconcorbate von 1447 und bad Wiener 
raffenburger) Goncordat von 1448. 
r Ewige Landfriebe, durch welchen das Fauſtrecht abgeichafft wurde, und zu beffen 
ufrechthaltung man dad Kammergericht errichtete. Kaiſer Maximilian I. mußte fehr 
rieben werben; enblich faß er darüber zwei Tage von morgend 8 Uhr bis abends zu 
t Stunde „und darunter nur feine Mahlzeit genommen‘ fo wurden denn beiberlei 
n am 7. Aug. 1495 auf den Reichstag zu Worms zum großen Heil Deutſchlands 
hen. Böhlau, „Nove constitutiones domini Alberti“ (Weimar 1858). (Über die 
3 und Wirkungen der Landfrieden vgl. Zöpfl, „Rechtsgeſchichte“, S. 523 fg.) 
e Kammergerichtsordnungen, aldjehr wichtig für die deutſche Juſtizverfafſung und für 
B, beſonders die neuefte, fhon vom Jahre 1555. Ein vom Jahre 1613 datirendes 
es Concept der erneuerten und verbefierten Kammergerichtsordnung war widhtig, ohne 
les Reichsgeſez angejehen werben zu fünnen. 
te Reichspolizeiordnungen des 16. Jahrhunderts, befonderd von 1577 (durch eine 
ıtation zu Sranffurt vollendet). Daß die Boligeigewalt in den einzelnen Reiche- 
itbem mehr fi) ausbilvete, erklärte e8 hinlänglich, warım die erwähnte Reichspolizei⸗ 
on 1577 die neuefte geblieben. 
r Weſtfäliſche Friede, wörtli dem jüngften Reichsabſchied von 1654 einverleibt. 
icht blos ein von Kaijer und Reich mit Frankreich (zu Münfter) und mit Schweven 
wüd) gefehloffener Friede, fondern auch in doppelter Beziehung ein deutſches Reichs⸗ 
nn er enthält zugleich nicht mur einen Vertrag des Kaiferd und der katholiſchen Reichs⸗ 
den evangeliihen Ständen über die biöherigen traurigen Religiondirrungen, fondern 
Bertrag des Kaiferd mit ven gefammten Reihöftänden über die politifchen Befchwerben 
tigfeiten. (Beide Srievendinftrumente find in Bezug auf Deutſchlande Religions- 
ſche Berfaffung gleihen Inhalts.) 
zterer Beziehung hatte Deutſchland unter den Kaifern Ferdinand I. und II. einen 
rchgefochten darüber, auf welcher Seite bei den nad) Deutſchlands Geftaltung unver: 
Eollijionen zwiſchen der Reichshoheit und der Territorialgewalt ein größeres Über: 
ıttfinden folle, eine größere Kraft entwicelt werben fünne. Der Kampf wurde zum 
der Faijerlihen Macht entſchieden, und bierin lag, neben der Möglichkeit mancher 
lüte in einzelnen deutſchen Ländern, eine Sauptquelle der allmählichen Vernichtung 
igen Einheit Deutſchlands. (S. Reichstag.) 
7 Friede zu Luneville, mit Frankreich am 9. Febr. 1801 gefhloffen, zwar nur vom 
in, jedoch alsbald ohne Widerrede vom Reich genehmigt.) Durch diefen unheilvollen 
rlor Deutjchland das linfe Rheinufer und mußte fih der ſchon zu Haftadt verabrebeten 
ıng unterwerfen, den durch diefen Verluft beeinträchtigen erblichen Reichsſtänden eine 
ung zu geben, welche in den Deutſchen Reich felbft gewonnen und demnächſt genauer 
yerpen follte. 
r Reichöteputationshauptichluß von 25. Febr. 1803. (Vgl. Held, „Suftem des Ber: 
hts““, 1, 460.) Die Erlevigung ber in Luneville vorbehaltenen Gegenftänve geſchah in 
MWeife: In Gemäßheit eines Reichsgutachtens vom 2. Oct. 1801 murbe zu dieſem 
e auferorbentlihe Reichsdeputation ernannt, gebildet von vier Kurfürften: Mainz, 
Sachſen, Brandenburg, und von vier Fürſten: Baiern, Hoc und Deutfchmeifter, 
rg, Heſſen-Kaſſel. Die Reichsdeputation trat durch ihre Subbelegirten zu Regensburg 
g. 1802 nit nur unter den Aufpicien eines Faiferlihen Bevollmädtigten zufammen, 
ıch in Gegenwart eined franzöjiihen und eines ruſſiſchen Gefandten, indem dieſe 
hre Vermittelung zur Berichtigung der gedachten Entſchädigungsſache und zur Befe⸗ 
: Huhe Deutfchlands eintreten zu laſſen ſich entfchloffen”. Dan ließ der Reichsdepu⸗ 
» Seit, einen Entſchädigungsplan zu entwerfen; die beiden fremden Gefandten legten 
en am 18. Aug. jhon vor der fürmlichen Gonftituirung der Reichsdeputation zur 
vor. Nah mannidhfaltigen gegenfeitigen Mittheilungen und nad vielfachen Recla⸗ 

‚er Sntereflenten wurde ver Reichsdeputation von den genannten Befandten ein abge= 
mfafjender Plan (plan general) „als Refultat ihrer neueften Inftructionen‘ am 
tgetheilt; und nachdem auch hierüber nicht wenige Beſchlüſſe und Noten ausgetauſcht 

6. März wurde zu Regensburg das Protofoll eröffnet und fchon am folgenden Tage das 
hien au6gefertigt. Oſterreich hatte ſchon am 17. Bebr. ratificktt. 



432 Neichögefege 

waren, jo wurden bie ſämmtlichen Befchlüffe ver Deputation mit Zuſtimmung der vermitt 
Mächte in einen Reichsdeputationshauptſchluß am 25. Febr. 1803 verfaßt, welcher bus 
unbedingt zuſtimmendes Reihögutachten von 24. März und durch ein kaiſerliches Ratifica 
decret vom 27. April 1803 (worin nur Ein Bunft, die Vermehrung der Stimmen im 9 
fürftenrath,, von der Genehmigung ausgenommen war) zum Neichögefeg erhoben wurbe 

die Reihöveputation beendigte ihre Sigungen. mit der funfzigften anı 10. Mai 1803. 
Protokoll der Sigungen ift gedrudt in zwei Quartbänden; die Beilagen füllen vier. 

Diefer Hauptfhluß befteht aud 89 Paragraphen. Die eriten 47 haben einen boy 
Originaltext, einen deutſchen und einen franzöjtichen. Die folgenden beſchäftigen ſich m 
Berhältnifien der „aus ihrem Bejig tretenden“ Regenten, ver Geiftlichkeit, der Angeſtellt 
Gläubiger einzelner Länder und ver Reichskreiſe und enthalten allerdings gerechte und Ur 
wertbe Verfügungen zur Erleichterung des Schickſals derjenigen, die ohne Schuld Stan 
Eriftenz verloren und deren Vermögen durch veränderte Berhältniffe bedroht Mar. Nam 
wird in 6.59 den ſämmtlichen activen und penfionirten geiftlichen, weltlichen, Hof: und DR 
dienern in den ald Entfhädigung an einen andern Fürften überwiejenen Ländern „der mu 
fürzte Iebendlängliche Bortgenup ihres bisherigen Ranges, ganzen Gehalts und rechtm 
Emolumente oder, wo diefe wegfallen, eine dafür zu vegulivende Vergütung unter der Bebl 
gelafjen, daß fie fich dafür nah Gutfinden des neuen Landesherrn und nad-Maßgabe ihr 
lente und Kenntniffe auch an einem andern Ort und in andern Dienftverhältniffen gebu 
und anftellen lafien müffen. Jedoch ift folhen Dienern, welche in einer Provinz anjälll 
und in eine andere gegen ihren Willen überjegt werden follen, freizuftellen, ob jie nicht lie 
Penfion gejegt werden wollen. In dieſem legten Fall ift einem funfzehnjährigen Die 
voller Gehalt mit Emolumenten, einem zehnjährigen zivei Drittel, und denen, die ne 
volle zehn Jahre dienten, die Hälfte ald Penjion zu belaffen. Den wirklichen Penfiontfke 
falls nicht etwa neuerlich hier und da Misbräuche untergelaufen wären, ihre Penſionen 
bezahlen. Sollte ver neue Landesherr einen ober den andern Diener gar nit in Di 
bebalten gedenfen, fo verbleibt vemjelben feine genojfene Bejoldung lebenslänglich”. 

Die frühern Paragraphen umfaffen dagegen alle dasjenige, was direct auf die & 
der Stipulation des Runeviller Friedens Bezug hatte, namlich auf die Entſchädigung der 
erblichen Reihöftände für ihre durch Abtretung des linken Rheinufer verlorenen Be 
und auf die unmittelbar Hiermit in Verbindung ſtehenden Beitimmungen. (Mit ver kurff 
Würde war man hierbei, gewiß im Widerſatz gegen alle frühern Zeiten, fo freigebig 
dem Erzherzog, Großherzog von Salzburg, dem Markgrafen von Baden, ben He 
Würtemberg und dem Landgrafen von Heſſen-Kaſſel ertheilt wurde.) Hier ift vor allem 
wähnen, daß der Art. 7 des Luneviller Friedens nicht mehr als Entihädigung für 
Deutſchen Reich gehörigen Bejigungen des linken Rheinufers bedungen hatte. („Et 
par suite de la cession que fait l!’Empereur a la Republique Frangaise, plusieurs prä. 
etats l’Empire se trouvent particulierement depossedes en tout ou en partie, tan, 
c'est al’Empire Germanique collectivement a supporter les pertes r&sultantes de 
lations du present traite, il est convenu entre S. M. l’Empereur et Roi, tant en 
qu’au noın del’Empire Germanique, et la Republique Francaise, qu’en conformite ( 
cipesformellement &tablis au congr&s de Rastadt, l’Empiresera tenu de donner au i. 
hereditaires, qui se trouvent d&possedes a la rive gauche du Rhin, un dedomma: 
qui sera pris dans le sein du dit Empire, suivant les arrangemens, qui, d’apres ce@h, 
seront ulterieurement déterminés.“) Deffenungendhtet wurden, größtentheils Inf; 
Separatverträgen, welde von einzelnen deutſchen Fürſten, Preußen voran, mit GW 
waren abgefchloffen worden, nicht nur außerdeutſche Fürften (der Großherzog von 3 
der Herzog von Modena und ber Fürſt von Dranien, Erbftatthalter von Holland) für 
auperhalb Deutſchlands, nicht nur deutſche Fürſten für Verlufte, welche zum Deutſe 
nicht gehörten (Preußen für dad Herzogthum Geldern), entſchädigt; jondern es marde 
den nad) der Beitimmung des Luneviller Friedens für verlorene deutſche Reichslande zu 
digenden Fürſten denjenigen, welche damals in ſolcher Beziehung in günftigen politif 
hältniffen ftanden, der Erfag über das Maß des Berluftes hinaus jo reichlich zugeme 
der Begriff von Entſchädigung faft verſchwand. (Preußen 3. B., das an deutjchem, 
entfernt liegendem Reichsgebiet 24 Duadratmeilen und 67000 Einwohner, oder mit 
veränen Herzogthum Geldern 48 Quadratmeilen und 127000 Einwohner verloren hau 
zur fogenannten Entſchädigung 235"/, Ouadratmeilen und 558000 Einwohner.) 
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BGBierdurch kam es dahin, daß die Bejigungen aller unmittelbaren Erzbiſchoͤfe (mit Ausnahme 
xcAeÆuxrerztanzlers), aller unmittelbaren Biſchoͤfe und Prälaten (mit Ausnahme des Johanniter⸗ 
iſters), einer großen Menge von unmittelbaren und mittelbaren Abteien, Stiftern, Klöftern 
bb Domkapitein füculariiirt und gleih 31 Reichöftädten (unter 37 noch vorhandenen) mit 

ganzen Gebiet zur Entihädigung hingewiefen wurden. Zum Vortheil einer geringern 
von Reichsſtänden wurde aljo bie Eriftenz einer weit größern Anzahl aufgehoben, 

whrend die rechtlichen Verhältniſſe beider glei) waren, abgejehen davon, daß erftere zum Theil 
Iitiger waren und ſämmitlich allerdings ein erbliches Recht hatten. Man juchte dieſes dadurch 
zehtfertigen, dad in Deutſchland ein Gleichgewicht, ein politifched Gleichgewicht nothwendig 
daß daſſelbe vor dem Kriege vorhanden gemefen, durch venfelben zerftört worden, aljo nun: 

wiederhergeftellt werben müfle.) Dan wollte mit andern Worten die meiften größern 
erenden Stände bei der jogenannten Entſchädigung vorzugsweiſe berüdjichtigen, um einem 
zwiegenben Giniluß des Kaiſers oder ſterreichs entgegenzuwirken. Mag man formell dieſe 
fügungen der pamaligen oberften deutichen Stantögewalt rechtfertigen, weil jeder Staat 
Dge des jus eminens (ded Staatsnothrechts, des äußerſten Nechtd der Staatsgewalt) Die 

guiß Hat, einzelnen Eigenthun und wohlerworbene Rechte jeder Art zu entziehen, ſobald 
& der Überzeugung der Staatsgewalt mit der Erhaltung und der Wohlfahrt des Staats 
zeinbar find, die innere Gerechtigkeit aber wird fhmerli damit übereinftimmen, daß nıan 

e Entſchädigung nad vagen Begriffen eines politifchen Gleichgewichts im Innern 
ſchlands fo weit über dad eigentlihe Maß und Ziel einer Entſchädigung ausdehnte. 

Der großbritannifche Staatöiecretär der auswärtigen Angelegenheiten, Lord Hawkesbury, 
e fich nicht, im November 1802 bei Bröffnung des Parlaments zu erklären: „Wenn es 
ih geweſen wäre, gegen den Geift ver Ehrfucht und Vergrößerung, bejonders in Rückſicht 

tſchen Entſchädigungsſache, eine Barriere zu errichten, fo würben wir (die Minifter) 
Bernünftigeö unterlaffen haben. Da ich verfelben erwähnt habe, jo erkläre ich auch, daß 
zeiner Meinung nichts ungerechter geweſen ift. Ginige Stände erhielten weit mehr, als 
ren hatten, und andere eine zu geringe Entfhädigung.” Der Schlüffel zu der ganzen 
rungsweiſe, wenn es eines jolden noch bebürfte, lag in der Übermacht Frankreichs, 
em Interelie, des deutſchen Kaiſers Gewalt und Einfluß zu ſchwächen, und in der Eräf: 

GR Uinterftügung, welche hierin Frankreich bei vielen der größern deutſchen Reichsſtände 
ge ihrer politiſchen Verhältniſſe fand. Der Kaifer hatte zwar in der erften, der Reichs— 
tion durch feinen Bevollmächtigten mitgetheilten Propoſition erklärt: „Der Auftrag der 
tation fei: die zurgänzlichen Berichtigung des Luneviller Friedens noch vorbehaltene bejondere 
einkunft einvernehmlich mit franzöſiſchen Bevollmächtigten zu fliegen und insbeſondere 
dem V. und VIL Artikel feftgefegten Entſchädigungen durch Säcularifationen in Ordnung 
ger. Demmnad werde das erfte Geſchäft der Deputation fein, über die in der von den 

ttelnden Mächten übergebenen Declaration angenommenen Gntfhädigungdgrundfäge und 
e in derjelben Bemäßheit getroffenen mannidfaltigen Beſtimmungen die reiffte Berathung 

für die friedensfhlupmäpige Erfüllung der verheigenen Entſchädigungen niit gleicher 
Biptigkeit zu forgen, babei nur die in den Frieden felbft und in den raftabter Unterhandlungen 
Besten Gaupigrundfäge (ohne Geſtattung nachtheiliger Ausnahmen unter dem Vorwand 
B unter den vorzüglichern deutfchen Fürſten zu beobachtenden Gleichgewichts) immer vor 
wu zu haben.” Allein die Berudfihtigung eines ſolchen Gleichgewichts war durch bie er: 

meten Gonftellationen höherer Bolitif unabwendbar geboten, wenn auch nicht die freili nur 
BD Diefe Gonftellationen unvermeidlich geworbene in der für die Deputation von 3. Aug. 1802 

gten Reichsvollmacht enthaltene (und in der foeben erwähnten faijerlihen Propoſition 
olte Vorſchrift im Wege geſtanden Hätte, „einvernehmlich mit der franzöſiſchen Regierung‘ 

Gegenſtand zu erledigen. Die Mehrheit ver Reichsdeputation entſchied fih daher ſchon in 
| en Gigung am 8. Sept. für die Annahme der von den vermittelnden Mächten aufge: 

— — — 
k 
ur bei dem allgemein verehrten Karl Kriedricy von Baden hob man perfünliche Rückficht hervor. 

iß es iſt, baß andere politifche Rüdfichten, und wol bie ſtärkern, ben ruffifchen Hof und bie 
che Mepublik zu diefen Begünftigungen bewogen haben, ebenfo gewiß iſt, daß man nicht öffent» 

hätte A cause de ses vertus, wenn es nicht in Europa anerfannt gewefen wäre, daß an 
Fürften die beigelegte Auszeichnung nicht befremdend ſei.“ Bol. von Drais, Gefchichte der Regie: 

Bund Bildung von Baden unter Karl Friedrich (Karlsruhe 1816), 1, 6. 

Btaate:Lerifon. ZI. 28 
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ſtellten Grundſätze im allgemeinen; und was blieb ihr anderes übrig? Die Declarationen bie| 
Mächte Hatten der Reichſsdeputation einen Termin von zwei Dionaten zur völligen Beend 
ihres Geſchäfts vorgefhrieben; fhon in der zweiten Deputationsfigung am 81. Aug. 
Kurmainz mit Bedauern anführen, daß nicht einmal bis zu diefem Termin ,verſchiedene 
Höfe gewartet, fondern mittlerweile diejenigen Lande, welche ihnen in ven Declarationem 
gedacht worden, wirklih Thon theils in eigenthümlichen“ (jo Preußen allein), „theils in 
läufigen militärifchen Beſitz genommen“ hatten; und dad deutſche Reichsoberhaupt hatte z 
voraus fein Unvermögen zu Eräftiger Ginwirfung in der vorhin angeführten erften Propoſt 
des kaiſerlichen Bevollmächtigten veutlid genug mit folgenden Worten erlärt: „Der Kel 
babe feit den: erwähnten Reichsgutachten hei der franzöjiihen Regierung oft ſchriftlich 
mündlih auf die Zufammentretung der Reichsdeputation mit franzöſiſchen Bevollmädtig 
um bie noch übrigen Briedendpunfte zu verabreden, angetragen, aber vergeblich; ebenfo wol 
babe er e8 zu einer vorbereitlihen Verhandlung zwifhen ihm und der frangöfifchen Regierg 
bringen fönnen, und ob er gleich die zu Ende vorigen Jahres ihm von Rußland angetrag 
neue gemeinfchaftliche Unterhandlung in Barid fi bereitwillig habe gefallen laſſen: fo fel 
fein dortiger Botfchafter weder zu dieſer Unterhandlung gezogen noch von deren Fortgang | 
Reſultat benadrichtigt worden. Er habe aljo durch Feine Verzögerung over Unterlafjung fe 
reichsoberhauptlichen Anmits irgendeine Veranlaffung gegeben, dem Kaifer und Reich, aid e 
trabirenden Haupttheilen des Runeviller Friedensichlufjes, die ihnen darin vorbebaltene un 
telbare Behandlung und Berichtigung des Entfhäbigungsgefhäfts zu ſchmälern. Sobai 
von den gemeinjhaftlichen Berabrepungen Frankreichs und Rußland über diefen Gegen 
unterrichtet worden fei, habe er in Vertrauen auf die Achtung der erwähnten Mächte 
die unverlegbaren Rechte eines unabhängigen Stantd, wie der deutſche Staatöläryer: 
geeilt, die Reichsdeputation zufammenzuberufen, um zu der Behandlung eines Geihäfts 
zuwirken, bei den es fi um des deutſchen Reichs Intereffe, Eigenthum, Verfaffung, Wohl 
Wehe vorzüglich handelt; und er fei hierzu um deſto mehr bewogen worden, ba er die of 
Verſicherung erhalten, daß beide Mächte zur Berichtigung eines verwidelten Geſchäfte 
ihren Rath und ihre freundfchaftliche Verwendung als vritte, nicht interefiirte Staate 
nützlich erachteten, jedoch nicht gefonnen feien, dem Deutjchen Reiche und der daſſelbe rept 
tirenden Reichsdeputation die Befugniß abzuftreiten, an der Behandlung des Entſchädigi 
geſchäfts felbft theilzunehnen.” So war Macht und Einfluß des altehrwürbigen Dex 
Reichs zu einem Schattenbild herabgejunfen; in einem vergrößerten Mapftabe Hatte mm 
Säcularifationen des Weltfälifchen Friedens wiederholt und ein fehr gefährliches Beiſpiel 
Mediatiſirungen zum Beſten anderer Reichsmitſtände in aller Form Rechtens aufgefl 
Zwar betrachteten die Bubliciften ven Reichsdeputationshauptſchluß als ein fehr wichtiges nd 
Reichsgrundgeſetz; eher hatte man ihm für die legte Willenderflärung des Deutjchen Re 
halten mögen, wollte man e8 mit der Freiheit des Willens nicht genau nehmen; und ſchon 18 
fagte Gaspari (in feiner Erläuterung des Deputationdreceffed), von den 70 —80 in Deutid 
regierenden Familien ſprechend: „doch auch von diefen letztern dürften nur fehr wenige U 
Umflurz des Raiferthrond gewinnen; alle übrigen würden unter beffen Trümmern begr« 
werden.” Bern feien Vorwürfe gegen die irdiſchen Lenker ver Gefchicke, polttifcher Nott 
digkeit fi gefügt zu haben. Aber ein fchlinnmes Exempel war gegeben. Kaum beaurf 
eined nochmaligen Anftoßes gegen Deutſchlands Verfaffung, wie ihn zwei Jahre ſpät 
Preöburger Friede gab, indem er für Balern, Würtemberg und Baden eine plönitude! 
la souverainete ausſprach, deren Sinn und Bebeutung fchwer zu erfaflen. Wen Tau 
wundern, daß?) ſchon 1806 das Deutſche Reich und feine Verfaffung förmlich aufgeläf 
in Trümmern noch vor und ftand? (S. Rheinbund.) Jaup und J. H. 

Reichsritter. 1) Begriff und geſchichtlicher Urſprung. . Zu den Gliedern 
vormaligen deutſchen Reichsverfaſſung, welche in dem jetzt uns freilich oft noch dunkeln 
durch manches harte Machtwort verdüſterten Entwickelungsgange der Verfaſſungsgeſchichte 
ſers deutſchen Vaterlandes ihre Opfer auf den Altar des Vaterlandes wenn auch nur ung 7 
und nothgedrungen dargebracht haben, gehört der in dem Syſtem des vormaligen © 

7) Nachdem ſchon 1790 Goethe gelast hatte: 
a6 liebe heil'ge röm’fche Reich 

Wie haͤlt's nur noch zufammen. 
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Reis einſt ſehr angeſehene und wichtige Verein der vormaligen unmittelbaren Ritterſchaft, ein 
Berein adelicher Reichsglieder, die, ohne foͤrmliche Stände des Reichs zu fein und auf den 
Beiötagen Sig und Stimme zu haben, dennoch dem Kaifer und Reich unmittelbar unter: 
swıfen waren und in ihren eigenen Zauden viele den übrigen Ständen des Reichs gleiche und 
Bine echte befaßen. 
Der geichichtliche Urfprung dieſer Ritter, welche jich ſchon in ältern Zeiten vorfinden unt 
nn Zahl im 13. Jahrhundert merklich vermehrt wurbe, füllt in die Zeiten zurüd, welche auf 

gang bed Hauſes Hohenftaufen folgten, wodurch drei Herzogthünter, Franken, Schwa⸗ 
nun Elſaß, erledigt und in der Folge nicht wieder bejeßt wurden und auch am Rhein Fein 

3 war. Diefe begünftigenden Umſtände benugte aud) der Adel des ſüdlichen Deutſchland 
den Grafen, Bilden, Prülaten und Städten, um fi zur linabhangigfeit zu erheben, 
* gelang ihm durch treues feſtes Anſchließen feiner Mitglieder untereinander, feine Freiheit 
yaupten und fo auch bier wenigftend die Lehre zu beftätigen, was Einheit und Fefthalten 

Amzelter ſchwacher Kräfte für ein feſtes Ziel zu leiften vermag. 
+ Zange beftand ihr Verein, durch Gemeingeiſt und eigene Kraft geſchützt, ohne gefeßliche Be: 
Bubung; aber immer mehr befeftigte er jich im Lauf der Zeit. Erft im Religiondfrieden 

5 war ausdrüdlich die Rede von den freien Ritterfchaften , welche ohne Mittel der kaiſer⸗ 
m Majeflät unterworfen. Kaifer Ferdinand I. beflätigte 1561 die ſchwäbiſche Ritterorb- 
Ks, während die eigentliche fpätere Verfaſſung ver Ritterjchaft von Katjer Marl. und ven von 
1566 ertheilten Rechten berrührt. Seine vollfändige Ausbildung aber erhielt das reichs⸗ 

Kichaftliche Staatsrecht Durch den münfterifchen Frieden, welcher beftimmte, daß die freie 
höritterichaft in ihrem unmittelbaren Zuftande ungefränft bleiben follte. In ber Kolge wur- 
einzelne Ritterorbnungen,, wie namentlich Die des fränfifchen Kreifes, welche von Kaifer 

Af ſchon 1591 beftätigt war, durch die fpätern Raifer Ferdinand II., 1652, und Karl VI., 
38, weſentlich vermehrt, Die vheinifche Ritterorbnung von Kaifer Leopold I., 1662, beftätigt 
überbird im 17. und 18. Jahrhundert noch einige Ordnungen beigefügt, welche jedoh nur 

e Cantone und Orte betrafen. (Über das ſogenannte Geislinger Statut vgl. Zopfl, „Deut⸗ 
fünfte Auflage, 1, 255 fg.). Die Reichsritterſchaft zählte mehr als 350 Fa⸗ 

m, befaß über 100 Duadratmeilen, auf denen mehr ald 200000 Seelen lebten, die bei dem 
sen milden Abgabenſyſtem über eine Million zahlten. (Roth von Schredenftein, „Ge: 

e der ehemaligen Reichsritterſchaft“, I, 1.) 
2 Rechte dervormaligen Meichöritter. Man Hat früher darüber geftritten, ob die 

terſchaft reichsſtändigen Charakter gehabt habe, wie Died namentlich In dem „Archiv für 
abes⸗ und gutsherrliche Rechte“, Bo. IL, Heft 2, Nr. 2, behauptet wurde. Man ließ fich 
X irreführen, daß die Reihöritterfäjaft nicht 618 viele Rechte der Reichsſtände theilte, 

3 auch, freilich nur durch einen beſondern Zufag, gewiſſer reichögefeglicher Beftinnmun: 
* kaiſerlicher Gnadenzuſicherungen für die Reichsſtände als theilhaftig erklärt wurden. 
Zoͤpfl, „Deutſches Staatsrecht“, fünfte Auflage, I, 191.) Förmliche Stände aber waren 

Feichsritter nicht und ſelbſt in ihrer Gefammitheit weder reichs- noch kreisſtändiſch; auch tru⸗ 
fe zu den eigentlichen Reichsbedürfniſſen nicht bei, weder zu Reichs- noch Kreiöfteuern, 
jur Unterhaltung des Kammergerichts. Dagegen lieferten fie vem Kaiſer, anftatt der per- 

ten Dienfte, welche fie früher in Reichskriegen geleiftet hatten, bei befonverer Veranlaffung 
tativſubſidien, welche jie von ihren Unterthanen erhoben. Auch waren die Neichbritter 
ihre Perſon und in Rückſicht auf Ihre Territorien unmittelbar und die ihnen auf ihren 

3 zuflehenve Staatsgewalt der Landeshoheit ſehr analog, ſodaß auch die Appellation von 
a Behörden unmittelbar an die Neichögerichte ging und fie in Diefer Beziehung den Reichs⸗ 

im Grunde gleihftanpen. Die Glieder derjelben Hatten namlich auf ihren Gütern nicht 
a alle gutöherrlihen Rechte, welche dem Adel in Deutſchland überhaupt zuftanden als die 
und niebere Jurispiction, die Oberauffiht in Kirchenſachen, Jagd, Fiſcherei, ſie hatten 

gleich den Reichsſtänden die geſetzgebende Gewalt, dad Beſteuerungsrecht und waren des⸗ 

nicht blos Gutsbeſitzer, fondern ſelbſt Inhaber Tanbeöherrligjer Rechte, die fie entweder ein- 

oder in corpore audübten, zumal ihnen auch dad Recht der Austräge in der Maße zuſtaud 

den NReichöprälaten und Grafen; wovon fie jedoch, infofern es nicht Streitigkeiten der Mit: 
der Reichsritterſchaft unter ſich betraf, nicht leicht Gebrauch machten, fondern gewöhnlich 

!hen höchften Reihögerihten Recht ſuchten. Ja ſelbſt Sig und Stimme auf dem Reichétag 

ken fie im Jahre 1686 für fih in Anfprud genommen und drei vota a im Reiche: 
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fürſtenrath nad) den graflichen votis gefordert, ohne jedoch mit diefem Begehren durchdring 
zu fönnen; doch wurde in Reichsſachen, wenn öffentliche Schriften der Kurfürſten, Fürſten u 
Stunde Meldung thaten, die unmittelbare Reiheritterihait oft mit erwähnt, und namen 
batte es vie Reichsritterſchaft durch geihickte Negutiationen mehrentbeild dahin zu bringen g 
wußt, dap ſie in ſolchen Stellen der faiferlihen Wahlcapitulation, wo von dieſen oder jm 
Vorrechten der Reichsſtände die Rede war, mir eingejchlojjen wurde, 

Außerdem hatte die Reichsritterſchaft einige beiondere, auf die Erhaltung ihrer gemeh 
„ſchaftlichen Verfaſſung abzwedende Gerechtſame in Ausübung gebracht. Dahin gehörte u 
uglich die Immatriculirung oder das Recht, neue Mitglieder aufzunehmen. Um ein 

der Reichsritterſchaft zu werden, war es nicht immer genug, lich ein reichsritterliches Gut aı 
ſchaffen. Man konnte ein joldes Gut bejigen, ohne dadurch der reichsritterſchaftlichen Vo 
theilbaftig zu werden, außer infofern ſie an dem Gut flebten und mit dieſem auf den 
übergingen. Es gab deöhalb auch eine Menge Beſitzer reichsritterſchaftlicher Güter. bie 
noch feine Reichsritter waren, obgleich ihre Beiigungen ſich in der ritterfchaftlichen Verbiuku 
befanden und Die Reicheritterichaft alle ihr zukommenden Rechte darüber in demſelben Umf 
ausübte, ald wenn die Bejiger wirkliche Reichöritter wären. Denn um dies zu werben, Toy 
eine befondere Aufnahme gefordert. Der Regel nad Eonnte niemand aufgenonnen werden, 
nicht acht adeliche Ahnen zu beweijen im Stande war und der nicht ein reichsritterſchaftlich 
beſaß, dag wenigftend 6000 Thlr. werth war. Indeß wurde zuweilen, fowol wegen der Ahn 
probe ald wegen des angegebenen Werths des Guts, Dispenfirt, wenn der Kandidat fi 
guten Vermögensumſtänden befand und bei dem Ritterort eine gewiffe Summe fo lange w 
zinslich nieberlegte, bis er jich ein zur Reichsritterſchaft gehöriges Gut angefhafft Hatte. 
daher die Meinung fehr irrig, ald wenn alle Ritter von altem Adel gemejen, und ebenfol 
ift ed auf, wenn man glaubt, daß fie zu dem hohen Adel gehört und Dynaften gewefen u 
Der Fall war bei einigen Cantonen nicht ſelten, daß auch Neuadeliche aufgenommen wurde 
ſonders wenn man aus dem hohen Rang und dem Einfluß des zu Recipirenden vermui 
daß er der Ritterfchaft werde nützliche Dienite leiften fönnen. So war ed nichts Selteneb 
Minifter an reihsftändifgen Höfen, Reihöhofräthe und Kammergerichtsaſſeſſoren, w 
auch fein ritterſchaftliches Gut beſaßen, ald Reichsritter aufgenommen wurben. Si 
wuchs der Unterſchied zwijchen Realiften und Perſonaliſten, unter welder legtern Deneug 
man diejenigen Reichsritter begriff, welche nur für ihre Berfon, ohne Rüdjiht auf ein Guf 
die Reichöritterjchait aufgenommen waren. 

Gin andered noch wichtigered Recht zur Erhaltung ver reihäritterfhaftlichen Verfall 
war das Retrart: oder Einſtandsrecht, vermöge deſſen ein von einen Reichsritter an Fn 
veräußertes Gut binnen drei Jahren von deſſen nächſten Anverwandten, einem jeden Rd 
ritter oder der geſammten Reichäritterichaft vetrahirt und dahin geſehen werden jollte, ſolche J 
adeliche Güter bei dem Ritterkreiſe zu erhalten. Von ſeiten der Neihsftände hat man ſichi 
dieſes Recht mehrmals ſehr beſchwert und bie deshalb erhaltenen kaiſerlichen Privilegien u 
erorbitanten rechnen wollen, vergleichen der Kaifer nad jeiner Wahlcapitulation nicht erti 
jollte. Allein da diefelben zur Erhaltung einer veihögrundgejeglich anerfannten und jelßf 
günftigten Genoſſenſchaft dienten, fo Eonnten jie in der That nicht in jene Klaffe der Privi 
gezählt werben. 

Diefe von der Reichsritterſchaft hervorgebrachten und von den Kaifern derſelben verlich 
Gerechtſame, die zerſtreute Lage ihrer von reihöftändischen Landen umgebenen Güter und 
rere andere Urſachen gaben ewigen Stoff zu Streitigkeiten zwifchen ven Reichsſtänden un 
Reichsritterſchaft. An dem Faiferlichen Hofe begünftigte man, wie man wenigftens reichöfuge 
ſcherſeits glaubte, die Reichsritterſchaft über die Gebühr. Kein Wunder, wenn fo haufig. 
Reichsſtänden in ihren Proceſſen mit der Neichsritterichaft ver Necurd an den Reichötag g 
men und bort Hülfe geſucht wurbe, ohne jedoch auch hier die gehoffte Hülfe inımer zu fint 

3) Eintheilung in Kreife und Cantone und Divection der Geſchäfte. N 
nur in Schwaben, Franken une am Rhein, wo die Verhältniſſe ihre freiere Bildung meht 
günftigten, geſchichtlich ſich gebildet habende Ritterſchaft wurde in drei Ritterkreiſe oder K 
und jede Klaſſe wieder in ihre Orte oder Cantone eingetheilt. 

Zum fränkiſchen Kreiſe gehörten die Cantone: 1) Odenwald, 2) Gebirg, 3) Rhoͤn 
Werra, 4) Steigerwald, 5) Altmühl, 6) Baunach, wozu das buchiſche Quartier gehörte. 
dem ſchwäbiſchen Kreiſe ſtanden Die Orte: 1)an der Donau, 2) im Hegau, Bodenſee nnd 



Reichsritter 437 

yam Redar, Schwarzwald und Ortenau, 4) am Kocher, 5) am Kreichgau. Der vheinifche 
reiß Begriff Die Gantone: 1) Oberrhein, 2) Mittelrhein und 3) Niederrhein, mit ven Bezirken 
un und Wasgau, Wetterau, Weſterwald und Rheingau, Hundsrud und Eberwald. Im die 
fen Stifter diefer Gegenden wurben infolge errichteter Verträge und Statuten mur aus 
qhoritterſchaftlichen Familien Entiproffene aufgenonmen. 
Noch einen vierten Ritterfreis bildeten ehevdem die unmittelbaren Heichöritter im untern 

ſcj. Allein im Jahre 1651 wurde derfelbe auf einem allgemeinen Rittercorrefponvenztag 
t im bie Bereinigung der drei übrigen unmittelbaren Nitterfreije aufgenonmen, worüber 
Hein vom Kaifer 1652 beflätigter Receß errichtet ift. Seitdem das Elſaß unter franzöjliche 
heit gekommen, , hatte dieſe elfafiifche Ritterichaft zwar aufgehört deuticher und unmittelbarer 
U zu fein; inbeß find doch von ver damaligen Föniglichen Botmäpigfeit ihre alten Mechte und 
beiten beftätigt worden, bis die mir der Sranzöfifchen Revolution aufgekommenen Begriffe 
i Freiheit und Gleichheit venfelben noch früher als dieſſeits ein Ende machten. 
' De Angelegenheiten des Vereins wurden theils auf Directorial-, theild auf Plenarcon: 
bien, theils durch Borrefpondenz beförbert. Zur Leitung der Geſchäfte hatte nämlich jeder 
Merfreis feinen Director und alle drei zufammen ein Generalbirectorium, welches bei den 
SKreifen umwechſelte. Jeder Kanton hatte feinen Ritterhauptmann und gewiffe ihm zuge: 
ine Ritterrätbe, Ausſchüſſe und Syndiken fowie feine beſondern Kanzleien und Archive. 
Die Ritterfhaft Hielt bisweilen Rittertage, entweber allgemeine, da bie Directorien oder 
Ausſchüfſe aller Ritterkreife oder aller Santone zufammenfamen, ober nur bei einzelnen 

fen, wenn Ritterhauptleute oder zugleich die Ausfchüffe aller Cantone fi verfanmel- 
oder nur bei einen: einzelnen Ganton, wo bißweilen Ortsconvente, auf denen alle Mitglie: 
eines Gantond erſcheinen, oder gewöhnliche Ausſchußtage gehalten wurden, auf denen fidy 
fer Ritterhauptinann, Ritterräthe und Ausſchuß nebit ihren Bonfulenten einfanden. 
4) Änderungen ber neuern Zeit. Oft beftritten die Fürften des füplichen Deutſch 
‚denen fo viele unmittelbare Herren und Güter mitten in ihren Gebieten fehr läſtig waren, 
bie ihren Glanz durch einen alten und reihen Landadel gern erhöht gefehen hätten, die 
der Reichöritter und beunruhigten fie in ihrem Beſitz, ohne jebody fie aus demſelben ver- 

Bi zu Tönnen. Aber die großen Umkehrungen unferer Zeit führten auch den Untergang 
ritterſchaftlichen Vereins herbei. Durch die Abtretung des linken Rheinuferd an Frank 

gingen bie beiden Gantone Ober: und Nieverrhein verloren. Dazu entzog die allgemeine 
krlartfation der Stifter dem unmittelbaren Adel eine Menge von Präbenpen, auf denen er 
R feine Söhne und Töchter verforgen fonnte. Doch gelang es ihm in dem Reichsgutachten 

r 24. März 1803, in der neuen Ordnung der deutſchen Staatöverhälmiffe feine biäherigen 
ſte beftätigt zu ſehen. Auch erließ der Raifer, ald bald darauf mehrere Stände, beſonders 

Baiern, gewaltſame Schritte thaten, ihn zu unterjodhen, am 23. Jan. 1804 ein Gonferva- 

um zur Beſchützung der Ritterfchaft gegen fernere Beeinträdhtigungen und zur Wiederher⸗ 
ung verfelben in den vorigen Stand. Zwar proteflirten Preußen und Frankreich am Reichs⸗ 
gegen biefe Verfügung, aber bie Kürften hatten dem kaiſerlichen Befehl Folge geleiftet, und 
bien die Sache zu ruhen. Doch ſchon ein Jahr darauf war das ganze ritterfchaftliche Syſtem 
ichtet. Napoleon zog 1805 als Sieger nad) Ofterreih und erlaubte den mit ihm verbun: 
n deutſchen Fürften, über ven unmittelbaren Adel ald Beute zu halten. Doch blieben ihnen 

bisherigen Eigenthumsrechte mit gewillen Real= und Perſonalvorrechten, deren Inbegriff 
Grundherrlichkeit nannte. Alſo immer größere Rechte ald den bis dahin ſchon landſäſſig 
eſenen Rittergutsbeſitzern; während es freilich nicht an Schriftſtellern fehlte (wie nament⸗ 
Bollgraff, „Die Standesherren“, ©. 222), die aus dem Sinne der rheiniſchen Bundedacte 

t. 25 vgl. mit 24 und 27), wenngleich ohne allen Grund, zu beweifen fuchten, daß die 

uveräne auch hierzu nicht ſchuldig geweſen und denſelben hiernach nur Erhaltung ihrer 

enthumsrechte, nicht aber Patrimoninfgerihtsbarfeit und andere untergeordnete Regie- 

gerechte gebührten. 
Se ging die unmittelbare Reichsritterſchaft unter, ehe nody der letzte Ing des Deutſchen 
58 gefomnien war. Das Schickſal ihrer Mitglieder war verichieben, je nachdem Die Erwerber 

e Souveränetätörechte geltenn machten. Doch wurde ihr Verhältniß durch die deutſche Bun- 
acte , wenigftend in bürgerlicher Beziehung, für die Zukunft neu georbnet. 
5) Bellimmungen der veutfhen Bundedacte. Die deutſche Bundesacte, Art. 14, 

terfiheibet den Rechtszuſtand der Grundherren auf der rechten und linken Rheinſeite. Hiniiht- 
der Grundherren auf der rechten Rheinſeite, und zwar in der Regel nur derjenigen, welche, 
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nebſt ihren Beſitzungen, der Matrikel der Reichsritterſchaft einverleibt waren, beſtimmt hy 
deutſche Bundesacte die Rechte der Grundherren im allgemeinen auf folgende Weiſe: 

1) In Abſicht auf ihr perſönliches Verhältniß ſoll ihnen zuſtehen: a) unbefdrantg 
Freiheit, ihren Aufenthalt in jedem zu dem Bunde gehörenden ober mit demſelben in Krichg 
lebenden Staat zu nehmen; b) privilegirter Gerichtsſtand. 2) In Anfehung ihrer grunk 
berrlihen, vormals veihöunmittelbaren Beiigungen foll ihnen zuftehen: a) Antheil ve 
(landtagsfähigen) Begüterten an Landſtandſchaft und ſomit Pflicht und Net, ritterlig 
fanıpien für dad Wohl des ganzen Staatd, dem fie nun angehören; worin diefe vormalig 
Reichsritter, wenn fie immer richtig zu würdigen wüßten, fogar das fhönfte Erbgut 
müßten, das ihnen wie den Standeöherren aus den Staatöveränderungen und Umwälzu 
unferer Zeit noch geblieben ift. Ein Vorzug in der Landſtandſchaft wie bei den Standesher 
ift dagegen ihnen nicht gegeben, und hängt ed von ver Verfaflung des Landes ab, ob und 
weit fie Birilftimmrecht und in welcher Abtheilung der Landſtände auszuüben haben. b) Bat 
monialgerihtöbarfeit. c) Korfigerihtöbarkeit. d) Ortspolizei. e) Kirchenpatronat; jebed | 
daß alle dieſe Rechte nah Vorſchrift ver Landedgejege auszuüben find. f) Privilegirter Gerid 
ftand in Realftreitigfeiten. g) Auch ihre Privatgüter und ihre Rechte auf Batrimonialdieg 
und Abgaben bleiben ihnen wie den Standesherren ald Eigenthumsrechte. 3) Ebenſo folk 
binjichtlich ihrer vermifchten DVerhältniffe, nad den Grundſätzen ber deutſchen frühern & 
faffung: a) ihre noch beſtehenden Yamilienverträge aufrecht erhalten werden; aud b) ihren F 
milien die Befugniß zuftehen, über ihre Güter verbindliche Verfügungen zu treffen; doch mil 
folge dem Staatdoberhaupt vorgelegt und bei und von den höchſten Landesſtellen zur allge 
nen Kenntniß und Nachachtung gebracht werden. c) Alle bisher gegen die vormalige 
abelihe Kanıilienverfaffung erlafienen Berorbnungen jollen für Fünftige Fälle nicht weiter 
wenbbar fein. 

6) Befimmungen der Bundesacte Hinfihtlih der Grundherren auf 
linken Rheinfeite. Die Anwendung vorftehender Grundſätze auf denjenigen ehemalf 
nichtreichsſtändiſchen, aber reihsunmittelbaren reichsritterſchaftlichen Abel, welcher auf ber 
fen Rheinſeite von jener frühern Eigenfchaft Her begütert iſt, verordnet die deutſche Bun 
(Art. 14) nur in gewiffer Art. Diefer auf der linfen Rheinjeite begüterte Adel war nik 
durch Die Abtretung jener Länder an Frankreich feiner perfönlihen und dinglichen Neil 
mittelbarfeit und feiner reichsunmittelbaren Territorialgerechtigfeit beraubt worden. 
hatten die franzöſiſchen Gefege auch den Adelſtand und das, was die Branzofen droits seigu@. 
riaux et föodaux,, die deutſchen Gutögrund = oder Batrimonialherrlichfeit und Lehngerehiiig 
nennen, nebft ven Genten und Patronatrechten genommen und feine vormaligen Fibeicom 
rechte und Paſſivlehnverhältniſſe vernichtet. Die deutſche Bundesacte jegt nun feft: a) dal" 
Beſchränkungen ftattfinden follen, b) und zwar diejenigen, welche die dort beftehenden beig n 
dern Berhältniffe nothwendig machen. c) Zugleich erfennt jie hierdurch ſtillſchweigend anf, 
Wieverherftellung des durch franzdiiiche Geſetze vernichtet gewefenen niedern Adeiſtandes fi" 
jene Gutöbefiger und deren Familien. d) Dabei genehmigt fie die nähern Beftimmungk' 
welche dieſe Berhältniffe in den einzelnen deutſchen Staaten, jei es ftantögefeglich ober verk 
mäßig, erhalten haben, da diefe nähern Beftimmungen der Bundesverſammlung nicht vo 
halten worden, und wobei als leitender Grundfag anzunehmen ift, daß fein Vorredt ei 
räumt werben kann, welches mit der auf der linken Mheinfeite beſtehenden Rechts⸗, Geri 
Polizeis und Steuerverfaffung unvereinbar jein würde, ‘ 

7) Recurs an den Bundestag. Die Wiener-Schluß:Acte vom 15. Mai 1820, Art‘ 
verpflichtet Die Bundeöverfanmlung zu Aufrechthaltung biefer Beftimmungen und erflädl' 
Recurs an die Bundesverfammlung in beftinnmten Ballen für zuläffig,, indem er verfügt: 
liegt ver Bundeöverjammlung ob, auf die genaue und vollftändige Erfüllung derjenigen 
flimmungen zu achten, welche Art. 14 der Bundesacte in Betreff ver mittelbar gewordenen 
maligen Reihöftände und des ehemaligen unmittelbaren Reichsadels enthalt. Diejenigen & 
desglieder, deren Ländern die Beiigungen berfelben einverleibt worden, bleiben gegen den E 
zur unverrüdten Aufrehthaltung der durd jene Beflimmungen begründeten flaats ' 
Berhältniffe verpflichtet. Und wenngleich die über die Anwendung der in Gemäßbeit des Art 
der Bundesacte erlafienen Verordnungen oder abgefchlofienen Verträge entſtehenden Girl 
feiten in einzelnen Fällen an die competenten Behörden des Bundesſtaats, in welchem bie 
ſihungen ver mittelbar gewordenen Fürſten, Grafen unb Herren gelegen find, zur Gutjdgeiben 
gebracht werben müflen, fo bleibt denfelben doch, im Fall ver verweigerten gefeglichen und W 
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gemãßigen Rechtshũlfe oder einer einſeitigen zu ihrem Nachtheil erfolgten legislativen Er⸗ 
g der durch die Bundesacte ihnen zugeficherten Rechte, der Recurs an die Bundesver⸗ 
ung vorbehalten, und dieſe iſt in einem ſolchen Ball verpflichtet, wenn fie die Beſchwerde 
wet findet, eine genügende Abhülfe zu bewirken.“ 
ie Bundesverjammlung bat auch der Herftellung dieſes Rechtszuſtandes des vormaligen 
telharen Reichsadels noch vor Erſcheinung der Wiener-Schluß-Xcte ihre Aufmerkſamkeit 
endet. Richt nur Hat fie zu Vollziehung des Art. 14 der Bundesacte den Rechtszuftand 
rmaligen Reichsadels ausdrücklich in die Ordnung ihrer Berathichlagungsgegenftände 
fondern au auf die von Bevollmächtigten Diejes Adels bei ihr gemachten Anträge eine 

Gommifiton zur Wahrung diefer Gerechtſame niedergejegt und vie betreffenden ſüddeut⸗ 
döfe zur Erklärung und Abhülfe wirklich erhobener Beichwerben aufgefordert. Solche 
ungen jind auch bereitö in den Jahren 1818— 22 erfolgt von Heffen (Großherzog: 
„Sachſen, Raffau, Baden und Würtemberg. Es find aber Die erhobenen Beſchwerden 
h nicht überall erledigt; felbft im Großherzogthum Baden nicht, obgleich mehrere Mit- 
igte im Mai 1819 bei ver Bundesverfammlung angezeigt hatten, daß das badiſche Epict 
6. April 1819, betreffend die grundherrlichen Rechtöverhältniffe, von dem vormals un: 
ren Adel des Großherzogthums, mit Ausnahıne weniger einzelner, angenommen jei. 
nlicher Weiſe erklärte Würtemberg im Jahre 1832, daß die große Mehrheit des ritter- 
hen Adels die fönigliche Feſtſetzung feines Rechtszuſtandes angenommen babe. 
Schulden derGantone Nah dem Grundjag, wie foldhen die bisherige Praxis an- 
men bat, daß der deutſche Bundesſtaat auch in feiner Geſammtheit fein Nechtönachfolger 
#ellvertreter des früher ſchon erlofchenen Deutſchen Reichs noch des vor jeiner Stiftung 
ufgelöften Rheinischen Bundes ift, haftet jelbft der Deutihe Bund nicht für die Verpflich- 
des Deutihen Reichs. Dagegen jind Gorrealverpflihtungen der einzelnen Bundesglie⸗ 
ie ihnen als vormaligen Theilhabern ver Neihshoheit (Reichs- und Krelsſtänden und 
amittelbaren Landesherren) oder ald Rechtsnachfolgern von ſolchen gegen Dritte oblie- 
ermöge der immerwährenden und dinglichen Natur der Staatöverpflihtungen durch den 
er Reichsverbindung weder verändert noch aufgehoben. Aus dieſem Brunde unterliegt 
) feinem Zweifel, daß durch die Auflöfung der Reichsritterſchaft die Verpflichtungen zu 
ung der Schulden vormaliger Rittercantone auf diejenigen Regierungen verhältnißmäßig 
jangen find, deren Staatöhoheit die betreffenden ritterjchaftlichen Bezirke, welche ding⸗ 
lungspflichtig waren, zugefallen jind. 
der beutihen Bundedacte findet ih am Schluß des Art. 14 folgende Beſtinmung: 

hemaligen Reichsadel (d. h. der Reichsritterſchaft) werden vie sub 1 und 2 angeführten 
d. 5. die unbeſchränkte Freiheit, ihren Aufenthalt in jeden zum Bunde gehörenden ober 
iſelben in Frieden lebenden Staat zu nehmen; dann die Aufrechtbaltung ihrer nod bes 
rn Bamilienverträge jowie die Befugniß, über ihre Güter und Yamilienverhältniffe ver- 
e Berfügungen zu treffen, welche jedoch dem Souverän vorgelegt und bei den höchſten 
tellen zur allgemeinen Kenntniß und Danachachtung gebradht werden müflen, ferner 
der Begüterten an Landſtandſchaft, Patrimonial- und Forſtgerichtsbarkeit, Ortspolizei, 
patronat und ber privilegirte Gerichtöftand zugefihert. Diele Rechte follen jedoch nur 
orjchrift der Landeögejege ausgeübt und in den durch den Frieden von Zuneville von 
land abgetretenen und jet wieder Damit vereinigten Provinzen durch die Dort beftehen: 
chältniſſe beſchränkt werden.“ 
r Rheinbund hatte nämlich die ganze deutſche Reichsritterſchaft bereits mediatiſirt und 
ieder in den verſchiedenen deutſchen Ländern meiſt und der Hauptſache nach auf die gleiche 
nit ven Landadel geſetzt. Die Bundesarte wollte reſtituiren und garantiren, mad noch 
war. Die großen Reformen des Jahres 1848 und jeither haben mit den meiften politi: 
orrechten des Adels überhaupt auch die von der Bunbesacte garantirten Vorrechte der 
itterſchaft faft gänzlich, da und dort nicht ohne heute noch wirkenden Widerſpruch, dahin: 
men. Iſt der deutſche Adel im gegenwärtigen Augenblict iiberhaupt mehr nur eine be: 
: foriale Klaffe ald ein politifcher Stand, fo bildet die ehemalige Reichsritterſchaft inner: 
erfelben nur noch vorherrihend eine fpecielle Abtheilung. (Vgl. Stanbesherren.) 
enerung des deutfchen Adels ift, wenn überhaupt, nur aus ihm und durch ihn felbft 
. 
dem wir hiermit dieſen Artikel ſchließen, verweiſen wir, ſoviel die demſelben zu Grunde 
e Literatur, die nähere Ausführung einzelner Grundſätze und deren Geſtaltung in den 
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einzelnen deutſchen Ländern betrifft, außer den ältern Werken von Moſer, Pütter und Häber 
auf Klüber’s „Öffentliches Necht des Deutſchen Bundes” (vierte Auflage, 1840), $$. 6, ; 
43, 231, 320 — 326. Die neuefte Kiteratur f. bei Zöpfl, a. a. D., I, 253, Note 6. Bol. 
Laspeyres in der „Zeitfchrift für deutfches Recht und deutſche Rechtswifſenſchaft“, VI, 97 — 
und Held, „Staat und Geſellſchaft“, IT, 409; verfelbe, „Suftem”, I, 133, 137, 176. At 
„Acten des Wiener Congreſſes“, II, 468; III, 467 fg. ; VI, 447 fg. Beck und J. 9. 

Reichsſtädte ) und Reichsdörfer. Es war einmal in Deutſchland eine Zeit, wo, 
in einigen Gegenden bei der geringften Vertiefung in die Erdoberfläche allenthalben reidl 
Duellen bervortreten, fo überall lebendige Fleine Rechtsgemeinſchaften mit eigenem fprubeiul 
Leben und felbftändigen Zielen hervorbrachen. Die germanifchen Völker des Mittelalters 4 
flanden jene großen Staatdideen noch nicht, melde, zunächſt dem dahingegangenen weil 
und dem kaum noch vegeticenden öftlihen Nömerreich entlehnt, mehr die Zukunft vorausſag 
als daß fie ihre Zeit erfaßt hätten. Bon allen germanifhen Völkern aber trug das beui 
die mächtigfte moderne Staatsidee, während e8 an fi und bei feiner ganzen Lage und fd 
auswärtigen Verhältniffen am wenigften geeignet ſchien, dieſe Idee felbft ftantlidh zu ver 
lien. Aber auch den Deutfchen war ver Staat eine unabweisbare Nothwendigkeit, und wead 
großen Ganzen nicht gelang, das wurde, abiichtlih oder nicht, künſtlich ober natürlich, geng 
thätig oder frei, in zahllofen kleinern Kreifen verſucht. Selbft die alten Stammzufeum 
gehörigkeiten waren, abgefehen davon, daß fie fhon früh und oft durchbrochen wurben, 
föperativ als flaatlih und erfienen für die erften Anfänge des praktiſchen Staatsauff 
von unten hinauf meift noch viel zu groß. So entflanden, geftügt auf den Feudalism 
vielen, vielen kriegeriſch-agricolen Gemeinweſen, welche bald nur den deutſchen König; 
zunächſt einen geiſtlichen oder weltlichen Großen des Reichs aus irgendeinem Titel ale 
„Hoͤhern“ (daher „Herrn‘‘) erfannten, ein Verhältniß, bei welchem jede Art von Herrlichk 
einer gewiſſen meift fehr weit gehenven Selbftänvigfeit des fraglichen Gemeinweſens x 
fhien und, wenn ſich die Herrfchaft über mehrere derartige Gemeinmwefen erftredkte, jebe 
felben fierlid wieder fein eigened Recht Hatte. Der Hauptcharakter diefer zahllofen Ta 
riumsembryos war, mie gelagt, ein kriegeriſch-ländlicher, nicht ein ftäbtifher, und wer 
Zweifel ſchon fehr früh in Deutfchlann fefte Plätze, befeftigte Kraale und fpäter Burgel 
fommen, um in Kriegögefahr Weib und Kind, Hab und But zu ſchützen, fo find das 
wenig Städte, mie man dad germanifche Städteweſen aud ven auf deutſchem und gallifchem 
errichteten römischen Städten erklären Eann. 

Gleichwie aber nicht erft die Städte, fondern ſchon dieſe Friegerifh-länpliden Gemein 
als die erfte Schule ftaatlihen Lebens für unfere Vorältern betrachtet werden müflen, 
fcheinen fie auch ſammt den römifhen Städtereften als die erften Grundlagen der mc 
Stäptebildung. Namentli war e8 das Weſen der Burg felbft, mad der Stabt einig 
verblieb, während fie ftatt des ländlichen oder agricolen Elements das bürgerlich: induſte 
entwickelte. i 

Die germanifhe Städtebildung ift ein natürliches Glied in unferer Entwickelungtgeſch 
Wenn fi in alten wie in neuen Zeiten ver Despotismus auch im größten Lande nur @ineE 
baut, fo errichtet die Freiheit allenthalben Städte zur Hegung und Pflege ihrer Früchte. 
Fortſchritt der Zeit?) an der Hand des Ritterthums und der Kirche, genährt und geleitet 
die verſchiedenen Beziehungen zu Stalien und den blühenden italienifhen Städten, hatte ba 
zu den bisherigen Friegerifch:agricolen Aufgaben der Burgen und offenen Ortſchaften biel 
ftrielle Aufgabe Hinzugefügt. Viele Gewerbe wurden auf den Villen ſchon in fabrifäß 
Mapftab und mit großem Erfolg betrieben, und wenn zu dem allen, d. h. zur eigenen Marl 

1) Statute und Stadtrecht der fayferlichen freien und heiligen Reichsſtadt Lũbeck (Lübed 
Statuta und Willkür der freien Reichsſtadt Mühlhaufen von 1692 (Mühlhaufen 1788). Mei 
Abhandlungen aus dem reichsftäbtifchen Staatsrecht (Erlangen 1798). Die betreffenden Abſcha 
ben beutfchen Recdhtsgefchichten von Eichhorn, Zöpfl und Walter, wo auch bie neuere Literatur; | 
Held, Stant und Gefellfchaft, I, 190; II, 166, 307, 317, 327, 360, 352, 406, 421 fg., 429, 481. 3 
felbe, Syftem des Berfaflungsrechts, I, 187. Häberlin, Handbuch des deutfchen Staatsredits, I, & 
II, 119 fg. Uhrig, Die Grundzüge des Städtewefens im Mittelalter, mit befonderer Begt 
Freiftadt Worms (Worms 1864). Caſſel, Hiftorifche Abhandlung von den Geſetzen ber freien 
‚Bremen (Frankfurt 1764). ©. unten Rote 3. 

2) Über bie —— ber Stäbte für ein Volk vgl. Ausland, 1844, ©. 681, und 1845, ©. 
Arnold, Derfaffungsgefchichte der Freiſtaͤdte (2 Thle., Hamburg und Gotha 1854), Til.l, G. 
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gung ber Wohnfige und zu der gefteigerten über die Ortsbedürfniſſe hinausgehenben 
-obuction, noch ein koͤnigliches Palatium, ein Biſchofsſitz, eine Abtei oder das Grab 
mten Heiligen, ober, auch ohne fo etwas, nur eine beſonders günftige Lage des Orts 
und Wandel hinzufam, fo waren thatfählich alle Elemente einer Stadt gegeben, und 
e ſich Thon nad) Analogien in den römifchen Städten umfehen. 
eine eigenthümliche Rechtsgemeinſchaft im Vergleich zu andern Orten war durch dies 
Irt noch nicht. Die Standes =, Eigenthums- und Herrfchaftsverhältniffe in feiner 
maren noch immer diefelben mie fonft auf dem platten Lande und in ven Burgen. 
enge Zuſammenleben, die Nothwendigkeit gemeinfamer Wachſamkeit und Verthei⸗ 
Ganzen durch alfe, das Bedürfniß, den Überfluß der Gewerbsproducte zu verwerthen 
den UÜberfluß der ländlichen Producte von den Ummohnern oder fonftige Lebens⸗ 

zteiten und Lurusanforderungen von Fremden einzutaufchen, die Unentbehrlichkeit 
diefen neuen und befonbern Berhältniffen entſprechenden Rechts und Berichts in 
g mit dem mittelalterlidhen, auch für ſolche Neufhöpfungen geltenden Princip ber 
Pactirung, Autononie, Seldftregierung und Pairsgerichtsbarkeit mußten dazu 

e Städte fhon früh als eigenthümliche Nedhtögemeinfhaften zur Anerkennung zu 
der Moment der formellen Anerkennung einer Gemeinde ald Staat war, felbft bei 
andesherren mitunter gleich ftäptifch begründeten Gemeinden, ſowie auch bei ben aus 
n Gründen geftifteten vielen Stäbten in Sachſen und Thüringen durch Heinrich J., 
hes oder fpäter wol auch landesherrliches Privilegium, Stabtbrief, deffen wefentliche 
ile die Eremtion von der landgerichtlichen Jurisdiction, Die Verleihung eigener Ge⸗ 
t und der Selbſtverwaltung ber Gemeindeſachen, dad Marktrecht, ſowie die Bere: 
ı Betrieb des Handeld und zünftigen Gewerbes (der bürgerlihen Nahrung), endlich 
nnung der Breiheit der Bürger, waren. Diefe Privilegien wurben verliehen und 
erneuert zu werben, nicht fo immer bie darin aufgezählten Rechte, die feltener erſt ge: 
tens nur anerfannt worden find.?) 
kaiſerliche Anerkennungsact hatte aber nothwendig die Bedeutung, daß die Altern 
ı NReihsimmunitäten oder von der Jurisdiction der ordentlichen Reichsbeamten frei 
Städte, freie Reichsſtädte waren, und zählte dahin natürlich eine große Menge von 
eren viele jedoch allmählich auf verfchienenen Wege in die Abhängigkeit mädtiger 
berren gerieth und fo lanpfäffig wurden, d. 5. die Unmittelbarkeit unter Kaiſer und 
ißten. 
iſerliche Macht über die Reichsſtädte mar mehr eine Art von Schutzherrlichkeit und 
yobe Berihtöharfeit in denſelben durch einen Faiferlichen Vogt ausgeübt zu werben. 
ı waren fiefelöftändig. Die Grundform ihrer Berfaffung war die einer ariſtokratiſchen 
ınd wenn auch in ihnen wie in den andern Städten die Zünfte meiftens fiegreidh aus 
fe mit den Patriciern hervorgingen (f. Patrieter und Plebejer)*), fo Hatte dies 
— — — 

ſchildt, Tract. polit.-hist- - jurid. de juribus et privilegiis civitat. imper. (zweite Auf» 
687)., Donandt, Verfuch einer Befchichte des bremer Stadtrechte (2 Thle., Bremen 1880). 
und Olrichs, DVeiträge zur Kenntniß des Rechts von Bremen (Bremen 1837). Kofegarten, 
e und rügenfche Gefchichtspenfmale (1834), I, 86. Krufe, Gefchichte ber ftralfunder Ber: 
ealfund 1847), Abthl. I. Laurent's Werke über die älteften Bürgerbücher (liber civium) 
g. Burmeifter, Alterthümer des wismarfchen Stadtrechte u. ſ. w. (Bambarg 1888). Biſchoff, 
he Stadtrechte (Wien 1857). Gengler, Deutſchlands Stadtrechte. Die Ghronifen der dent⸗ 
: vom 14. bis 16. Jahrhundert, herausgegeben durch die hiſtoriſche Commiſſion ber bairi⸗ 
mie (bisjebt 3 Thle., 1862 — 64). Hormayr, Tafhenbuh, XVIII, 254 fg.; XIX, 
XX, 63fg.; XXXII, 303 fg. Leibniz, Ser. R. Brun. Ill, 483 fg., 484 fg. ®rupen, 
ıntiqu. Hannov. (Göttingen 1740). Nieberfächfifches Archiv, 1837, 1842, 1844, 1847, 
ckiſche Forfchungen, I, 355 fg. Mittheilungen des thüringifch = ſächſiſchen Vereins, HI; IV, 
. 1 fg., 61 fg.; VI, Abthl. 3, S. 28 fg. Baltiſche Studien, IV, b, 100; V, b, 151, 192; 
B. Caspar Weinrich’6 Danziger Chronik, herausgegeben von Hirſch und Roßberg (Berlin 
ben, Kriegs. und Sittengelchichte ber Reichsftabt Hürnberg (1860 —61), Thl. 1 und 2, 
ichrift, IV, 129 fg.; VI, 430 fg. Dillenins, Weinsberg, vormalige freie Neicheftabt u. f. w. 
1860). Zeitfägrit für wetfälifche Gefehichte u. f. w., III, 289 fg.; VIE, 172 u EN 
264 fg. Michelfen, Johann Friedrich's des Großen Stadtordnung für Jena (Iena 1858). 
ungeberichte, X, 572, 580. 
ayt's Tafchenbuch, 1841, ©. 355 fg. Sehr intereffant ift ein Auflag von Lifch „Über das 
trieiat’’ in den Mecklenburger Jahrbüchern (1846), XI, 169 fg,; XII, 284 fg. — * 
‚1848, S. 190 fo. 
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mehr nur eine Modification und Erweiterung der Ariftokratie ald eine Aufhebung des ari 
kratiſchen Princips zur Kolge.®) 

Die Selbftändigkeit, welche die Reichsſtädte bei ver Schwäche des Neid genoffen, ı 
welche un fo größer war, je mehr viele derfelben auch die Reichsvogtei, reſp. dad Amt des Reh 
ſchultheißen, endlich auch Die mitunter den Landesherren durch den Kaifer verliehene Gewalt, 
Landvögte oder Burggrafen an jich gebracht Hatten), veizte viele Städte, die bisher nod u 
reichsfrei waren, nach der Reichsfreiheit zu ſtreben. Dft war dieſes bis in den Anfang. 
15. Jahrhunderts reichende Beftreben theild durch die Umſtände, theils Durch den Kaifer ſi 
begünftigt. Die Landesherren waren den Städten verſchuldet oder fonft zu ſchwach, dem m 
tigen Ringen der Städte entgegenzutreten,, und die Kaijer erfannten, freilich nicht oft geg 
in der Selbftändigfeit ver Städte (wie der Reichsritterſchaft) ein Gegengewicht gegen die bei 
tralifirende Tendenz der Landesherren. Allein oft war aud) der Landesherr flärfer als bie &h 
und am Ende ſchlug der ganze Kauıpf doch zu Bunften der Territorialhoheiten aus. . 

Die Städte waren reich und mächtig geworben durch das neue von ihnen energifch vertue 
Gulturprineip, durch ihre flarken Ginigungen 7), durch ihr wohlgeordnetes Regiment ®), 
ben großen politiihen Grundſatz, erhabene Ziele nicht mit Eleinen Inauferigen Mitteln 
zu wollen, durch ihre Bildung, die ebenfo den Künſten des Kriegs wie denen bed Friedens 
wendet war, endlich durch ihren patriotifhen Sinn, womit fie manchem Kaifer, ber in ich 
Reich vergebens einen Stütz- und Ruhepunkt juchte, gaftlih ihre Thore öffneten. So fü 
fie auch in Deutſchland den Tierd: Etat in die höchſte gefepgebende und regierende Verſamm 
ein (j. Reichstag), beherrichten in dem mächtigen Hanſabunde 9) alle befannten Meere, br 
den beutfhen Namen in aller Welt zur Ehre, fegten Könige fremder Nationen ein und ai 
erzwangen ſich im Auslande Privilegien, welche vafelbft fuogar den Inländern verfagt wur 
Der deutihe Patriot wird ewig mit Stolz auf diefe Glanzperiode des deutſchen Städten 
blicken koͤnnen. 

Aber das Blatt wendete ih. Die Städte, und unter ihnen die wichtigſten, Die Reichtß 
krankten aud an ven Übeln des Mittelalters. Im Fortſchritt der Zeit erfchien bald Elei 
früher groß gewefen, und wurde zu Philifterthun, was ehedem als Bürgerthum erjchien, 
Reichthum machte übermüthig und der Muth erlofh — üppig und die Zudt ging vahig 
Kaifer wurde immer ſchwächer, der Landesherr flärfer. Die Städtebündniffe barften 
Mahtungleihheit ver Glieder durch den hochmüthigen Egoismus der mächtigern und bie 
terkeit der ſchwachen. Der neuentdeckte Seeweg nad Oſtindien unterminirte die alten Ham 
wege und entuölferte den deutſchen Markt, wahrend ex Hollande, Dänemarks und Eu 
Serlage zur Bafid eined neuen Welthandelsſyſtems machte, von welchem die Deutſchen 
geſchloſſen waren. Die Erfinnung des Pulvers rip Die Stadtmauern nieder und entwaffn 
Bürgerichaften; innere Zwietracht aber, gefteigert durch die Religiondgegenfäße, vollender 
Merk der Zerflörung der ſtädtiſchen Macht und Freiheit und eröffnete die Thore, melde ft 
meiftentheild mit Erfolg den geiftlihen Herrfchaften winerftanden hatten, dem weltlichen, lat 
herrlichen Fürſtenabſolutismus, der ſich in die Nechte des Kaiferd einfegte.19) 

Biele von den Fleinern Reichsſtädten führten bis zum Jahre 1801 eine Fünımerliche, ihre 

5) Leit, Lehrbuch des beutfchen Staatsrechts, ©. 62 fügt: Die republifanifche Regierungs 
ben Reichsſtädten fei dem Grunde nach immer bemofratifch, in der Ausübung aber bald mehr 
er ariftofratifch geweien. Kaifer Karl V. begünftigte in den Reichsſtaͤdten das bemofratifche 
öfler, Über bie politifche Reformbewegung in Deutfchland im 15. Jahrhundert, ©. 34 fg. 
6) Über Ortsbehörben in feinen Städten und Dürfen vgl. Mone, Zeitſchrift für oberrheini 

ſchichte, VII, 257 fg.; über Gemeindevertretung im Mittelalter, Anzeiger für Kunde der beutfchen 
zeit, 1860, ©. 360 fg. 

7) Held, Staat und Wefellichaft, II, 386. Raumer, Hiltorifches Taſchenbuch, VI, 8. 
8) Gleichwie es-Landfrieden gab, fo auch Stabtfrieden. Mone, Das Friedensbuch der Stabt 

um 1450, und befien Zeitichrift Fr oberrheinifche Geſchichte, VII, 3 fg. | 
9) Sartorius, Geſchichte des Hanfeatifchen Bundes (3 Thle., Göttingen 1802— 8). &. 5. &4 

rins, Sreiheren von Waltershaufen’s Urkundliche Geſchichte des Urfprungs der Deutfchen Hauſa, hei 
gegeben von Lappenberg (2 Thle., Hamburg 1830). Bontzulzmeny, Danzige Theilnahme an dem Kl 
der Hanfa u. ſ. w., 2. bierzu Anzeiger für Kunde ber deutſchen Vorzein 1861, ©. 31. K. von 
Die Hanfa und ber Deutjche Ritterorben u. f. w. (Berlin 1851). Gallois, Der Hanſabund vor 
Entfehung n. |. w. (Leipzig 1851). Barthold, Geſchichte der deutfchen Hanfa (3 Thle., ig 1 
Derfelbe iu Raumer's Hiſtoriſchem Taſchenbuch, Jahrg. VI, S. 49, und Biker in der ei | 
die geſammte Staatswiſſenſchaft, XIV, S. 570 fg. S. vanſa. 

30) Mone, a. a. O., IV, 137. Roth von Schreckenſtein, Das Patriciat, ©. 417 fg. 
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ne Krait aufreibende Grillen; fort, und nur ſechs der mädhtigften überlebten den Reiche: 
station®hauptihluß. Von dieſen kam Augdburg und Nürnberg im Jahre 1806 an 
ern. Die übrigen vier, Bremen, Hamburg, Lübed 1!) und Frankfurt, behielten den Namen 
k Etäbte und ihre Selbſtändigkeit auch durch die deutſche Bundesacte bis auf dieſe 

‚Die Gründe, welche dazu beſtimmten, inmitten eines Bundes von Monarchien, der ſich bie 
ifche Legitimität oder das monarchiſche Princip (f. Legitimität und Monerdie) zur 
fgabe geſetzt hatte, vier Republiken fortbeftehen zu laſſen, müſſen jehr dringend ge: 

fein, waren aber nicht ganz für alle vier Freiſtädte diejelben. Im allgemeinen mochte man 
freiſtädtiſchen Republifanismus wenig gefürdtet, die Stellung der Stäpte im Bunde 

untergeorbnet und es für bedenklich erachtet haben, fie dieſer oder jener Staatögewalt 
ronen. Bei den drei ehemaligen Hanſeſtädten wurde aber fiher aud der Umſtand in 

g gebracht, daß fie bei ihrem Melthandel, in ihrer Eigenſchaft als Seeftänte und Reprä⸗ 
des dentſchen Seehandels, ald Inhaber einer noch auf allen Meeren geachteten eigenen 

nur zum größten Nachtheil Geſammtdeutſchlands ihrer Selbftändigfeit beraubt werben 
und ſelbſt dann noch immer einen ſehr bedeutenden Barticularismus behaupten müßten. 
dies diefelben Gründe, aus denen ſich die größern Schwierigkeiten erklären, welche ſich 
Städten wegen ber linterwerfung unter allgemein deutſche Geſetze, des Beitrittö zum 
u u. f. w. ergeben haben. Bezüglich Fraukfurts 13) aber entſchied wol weniger feine 

Bebeutung in Reich oder fonit etwas als vielmehr die Anſicht von der Nothwendigkeit 
ichſam neutralen Gebiets für deu Sig der Bundesverfammlung. 
innern Berfaffungsverhältniffe der vier Breien deutſchen Städte haben durch und feit dem 
1848 mehr oder minder durchgreifende Veränderungen erlitten. Vor diefem Jahre 

dieſelben theils auf ältern Geſetzen und Verträgen, bie bis in die erſte Hälfte des 
hunderts zurüdreichen, theil® auf neuern, dem 18. Jahrhundert angehörigen Recefien 

en Geſetzen des 19. Jahrhunderts. Diejenigen drei Städte, melde ehedem ber großen 
Hanfa angehörten, wurden nad dem ganzen Charakter ihrer Verfaſſungen als 

tien betrachtet, während die Berfaffung von Frankfurt, wie jie durch die fogenannte 
iondergänzungsacte vom 18. Oct. 1816 fürs erfte abgefchloffen erfchien, einen mehr 
ſchen Charakter hatte. Als allen vier Freien Städten gemeinfhaftlihe ECinrichtungen 
fon vor 1848: 

Ein Senat oder Rath ald Inhaber der ganzen oberiten Regierungdgewalt. Diefer Senat 
einem auß feiner Mitte gewählten Bürgermeifter präjibirt und übt namentlich auch 

kpräfentation des Staats nach außen. 
N Eine Art von lanpfländifhem, aus den Bürgern der Stadt gebildeten, den Senat con: 

enden und bei gewiſſen öffentlichen Angelegenheiten mit entſcheidender Stimme mitwir⸗ 
r Gollegium. So die ſogenannten Älteſten in 12 Collegien in Lübeck, die Ältermänner 
He fogenannte Regierungscommifjion in Bremen, die Oberalten, Sechziger und Hundert: 
jer in Hamburg, endlich die ſtändiſche Bürgerreprajentation in Frankfurt. 
) Die allgemeine Bürgerverfammiung, der eigentliche Souverän dieſer Republifen und 
eidend in allen denjenigen befonders wichtigen Angelegenheiten, deren Entſcheidung nicht 
Rungsmäßig an die unter 1 und 2 bezeichneten Organe gewiefen war. 
Ran ſieht, die vier Freien Städte entſprachen durch die freilich urbeutiche Einrichtung sub 2 
Unforderungen des Art. 13 der Bundesacte, obgleich dieſelbe eigentlih darauf gerichtet 

in den Monarchien und troß dem fogenannten monarchiſchen Princip eine in der frühern 
Ranpfdaft fon nad) ven damaligen Verhältnijfen zeitgemäß audgebrüdte, in den Stäbten 
den freien ſtädtiſchen Verhältniſſen gemäß vorhandene Ginritung von, wie man gewoͤhn⸗ 
agt, republikaniſchem Charakter als zuläfiig, ja nothwendig zu bezeihnen. Natürlich aber 
ke auch gerade dieſer Beftandtheil ver Verfaflung ver Freien Städte die Aufmerkjamleit bes 
tiehen Bundes auf ſich ziehen, der nach der befondern Beflimmung des Art. 62 der Wiener: 
up: Arte auch nur confequent fih dahin ausſprach: „Die vorftehenvnen Beſtimmungen 

Lübe zählte nach dem Ausoſpruch Karl's IV. mit Rom, Florenz, Venedig und Bifa zu ben fünf 
bie Gtädten des Reichs. Droyſen, Geſchichte ber preußifchen olitit, 1, 98. 

Deutsche Bunbesacte, Art. 1 und 4. 
3 Frankfurt war der Mittelvunft bes fränkiſchen Rechts. Thomas, Der Oberhof zu Frankfurt. 
ıflen, Sranffurts Reichecorrefpontenz u. ſ. w. (Freiburg im Br. 1863). 
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(Art. 54 fg.) in Bezug auf den Art. 13 der Bundesacte find auf die Freien Gtäbte i 
anwendbar, als die befondern Verfaſſungen und Verhältniffe berfelben es zulaſſen.“ 

Nachdem Frankfurt fon im Jahre 1816 mit einer liberalern Berfaffung vorgegang 
trat, begünftigt durch Die mächtige Zeitſtrömung feit dem Anfange dieſes Jahrhundert, 
immer mehr bebend, im Jahre 1848 ihren Hoͤhepunkt erreicht Hatte, auch in den brei ehe 
Hanſeſtädten die Oppoſition gegen das alte ariftofratifche oder Gollegialverfaffungsfgt 
mer entſchiedener auf und fiegte endlich allenthalben. Nachdem bereits in ven Art. X 
Frankfurt, Hamburg und Luͤbeck die Gefhichte der Entwickelung und die gegenwärtig 
hältniffe der Verfaffungen diefer Stadtftanten gegeben find, genügt e8, hier auf Dieft 
und auf Zachariä, „Die deutfchen Berfaffungsgefege der Gegenwart‘ (Göttingen 1855, € 
Erfte Kortfegung, eod. 1858, ©. 229 fg. Zweite Kortfegung eod. 1862, ©. 168 fg.) 
weifen. Nur bezüglich Frankfurts ift eine wichtige Veränderung von neueflem Di 
erwähnen. 14) 

Nach dem organifchen Geſetz vom 13. Sept. 1853 15) beftanden nämlich bis zu de 
Tagen mehrere Beſchränkungen der tfraelitifchen Bürger und der Bürger der Landge 
Frankfurts in Beziehung auf vie ſtaatsbürgerlichen Nechte. Diefelben waren nämlich ni 
in den Senat ober in die fländige Bürgerrepräfentation gewählt zu werben; Ifraeliten 
auch zu Richterſtellen nicht gewählt werben. Beide Klaſſen durften, während in den Gefi 
den Körper hochſtens vier Jfraeliten gewählt werben Eonnten, in diefen Körper wede 
Mahl des Bonclave für Senatswahlen noch an ven Wahlen für das Ginunbfunfziger:6: 
tbeilnehmen. Desgleichen waren beide Klaffen von der Thellnahme an den Abſtimmm 
Bürgerfchaft über Veränderungen der Berfaffung ausgeſchloſſen. Alle dieſe Beſchrä 
find durch die am 4. Det. 1864 beendigte Abftimmung 19) der hriftlihen Staatsbür 
und zwar durch die Majorirät von 765 gegen 150 über einen die politifche Gleichſtel 
Sitaeliten und Landbewohner mit ver hriftlichen Stadtbürgerſchaft betreffenden or 
Geſetzentwurf aufgehoben und tritt nun die im Jahre 1849 ſchon geſetzlich ausgel 
ſtaatsbũrgerliche Gleichberechtigung fammtliher Staatdangehörigen mwieber in Kra 
Bublication dieſes neuen Verfaſſungsgeſetzes durch den Senat erfolgte unterm 8. Det.! 

Eine mit den Reichsſtädten verwandte, aber viel minder wichtige und in mandyer 3 
eigenthümliche Erſcheinung jind Die im ganzen wenig gefanıten Reichsdörfer (pagi i 
Es waren dies Dörfer, die, weil feiner Yandeshoheit untermürfig, unmittelbar unte 
und Reich flanden. Früher fehr zahlreich 18) auf den großen Reichsbeſitzungen in den fa 
Domänen, vielleicht auch infolge des Ausfterbend und Nichtwiederverleihens einzeln 
und Herrſchaften entflanden, nahmen jie durd) Häufige Verpfändungen und die wachjen! 
ber Territorialherren ab, ſodaß zulegt nur Alfchhaufen, die Freien Leute auf der Le 
Heide in Schwaben, Holzhaufen, Althaufen, Gochsheim und Sennfeld in Franken, Sul 

14) Ein neues Bürgerrechtsgefeg wurde am 26. Det. 1864 in Hamburg zu Stande geb: 
Saupibehimmung befielben, daß fein hamburger Staatsangehöriger, wenn er nicht ein Jahr 
men von 3000 Mark ober darüber hat, Bürger werden muß, diejenigen aber, welche dieſes E 
haben, zum Erwerb des Hamburger Bürgerrechts gezwungen find, dürfte von mehr als einem 
zur a bebenflich fein. Augsburger Allgemeine Zeitung, 1864, Außerordentliche Beilage zu 

15) Daſſelbe foll fich nach der Anficht mehrerer auf den Art. 46 der Wiener⸗Gongreß⸗Acte: 
stitutions de la ville de Francfort seront basees sur le principe d’une parfaite eg 
droits de differents cultes de la religion chretienne‘ fügen. Allein es ift mit Recht ben 
ben, daß biefer Artifel zunächſt nur die Aufhebung ber bisherigen Rechtsungleichheit unter 
lichen Sonfefftonen bezweckt. Daß derfelbe nicht auf Die Juden zu beziehen, folgt aus Art. 16 
desacte, welcher übrigens jebenfalls auch das beweift,, daß man damals noch nicht an cine v 
Emanripation ber Juden dachte. Die formelle Frage aber, ob, angenommen das Bundesred 
bie vollfländige Bleichflellung der Juden mit den Ehriften, die fouveräne Bürgerfchaft von 
biefes Verbot für Frankfurt aufheben könne, dürfte nicht anders zu beantworten fein ale | 
ob die monarchifchen Staaten Deutfchlande feit 1848 den Art. 14 der Bundesacte aufheben bu 

16) Bei diefer Wahl hat aber nur etwa ein Eiftel der Stimmbevednigten, nämlid 915 
abgeflimmt. Sind die 765 Stimmen für das Geſetz eine wirfliche Majorität? Immer bärf 
beutend größere Maforität der Abſtimmenden höchſt wünſchenswerth erfcheinen. 

17) Augsburger Allgemeine Zeitung 1864, Hauptblatt 279, ©. 4521, Beilage 280, 
Hanptblatt 284, ©. 4605, und Beilage 298, ©. 4841 fo. 

18) Urkundlich nachweisbar find ihrer 120. Walter, Deutfche Rechtsgefchichte, I, 440. 
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u im oberrheiniſchen Kreiſe übrigten, die aber durch den Reichsdeputationshauptſchluß von 
gleichfalls mebiatijirt wurden. 19) 
Ye Hauptgrundlage der Reichsdörfer dürfte in der corporativen Autonomie und Juris- 
u zu ſuchen fein, welche aud die Selbfländigfeit der Städte begründete und in dieſer 
gung anfangs zwifchen Eaiferlihen und Lanpflädten feinen weientlichen Unterſchied er: 
a ließ. Erft die Entwidelung der Landeshoheit der größedn Territorialherren und ihrer 
k macht ben Unterfhied auffallend. Bei den Dörfern kam zur Lanveshoheit aud bie 
herrlichkeit, welche zufanımen allmählid die Selbftändigfeit der Ruralgemeinden unter: 
a Eigenthümliche des Reichsdorſs befteht vorzugli darin, hiervon freigeblie- 
B ) 
Betrachten wir nun bie rechtliche Situation der Reichsdörfer etwas näher, fo ergibt ſich zuerft, 
ie, weil feiner Landeshoheit unterworfen, felber für ihre Marfung die volle Landeshoheit 
haben mußten. Wie beftritten auch dieſe Anjicht früher gewejen, wird fie doc heutzutage 
einen ernfllihen Gegner haben. (Vgl. von Dacheroͤden, a. a.O., S. 39 fg.) Es verſteht ſich von 
daß der rechtliche Begriff der Landeshoheit dieſer Dörfer durch den Umſtand nicht alterirt 
„daß fie fi nnter ver Advocatia oder Schirmherrlichkeit von Landesherren befanden. 
uicht nur hatten jie, gleich vielen Reichsſtädten, ihre advocati meift felbft gewählt, fondern 

auch wenigften® mit voller rechtlicher Freiheit ein Berhältniß wieder kündigen, deſſen 
für fie rechtlich nur in einigen Abgaben, nie in einer Verminderung ihrer Freiheit be: 
Daher vermied man es auch, die Bewohner diefer Dörfer, wie die der unfreien ober 
lien Doͤrfer, Bauern zu nennen, und bezeichnete fie auch nicht etwa mit „Reichs⸗ 

„ſondern nannte fie „reichsfreie Leute” oder „Hausgenoffen‘ oder „freie Reichsleute“ 
Bemeindeglieber". 
ie einzelnen Gerechtſame der freien Reichsdoͤrfer betreffend, ſ o jagt von Dacheroͤden, a. a. O. 
darũber ganz richtig, man könne dieſelben „nicht fo nach einer Regel beurtheilen, als man 
zechtfame des kurfürſtlichen oder fürſtlichen oder reichsſtädtiſchen Collegiums ober der 
ritterſchaft feſtzuſetzen im Stande iſt; wovon dies der Grund ſei, daß die Reichsdoͤrfer ſich 
Collegium oder Corpus formirt haben, ſondern jedes für ſich geblieben iſt und ſeine 
aus beſondern kaiſerlichen Privilegien oder dent Herkommen herleitet, welche immer nur 
ige Reichsdorf angehen, dem die Privilegien gegeben jind, oder in welchem dies oder jenes 
wirch Herkommen eingeführt if. Dazu komme noch, daß die Reichsdoͤrfer fo eigenfinnig 
auptung ihrer Reichsfreiheit feien, daß jie einen Auswärtigen etwas von ihren Anftalten 
richtungen erfahren lajlen...... auch nicht leiden, daB einer von ihren Einwohnern 
rts ſtudire oder ſonſt ſich außer ihren Dorf niebderlajje'‘. UÜbrigens werden doch folgende 
Reich8pörfern gemeinjame Rechte angeführt: 1) dad jus circa sacra; 2) in den proteflan: 
Dörfern dad jus in sacra; wobei zu bemerfen ift, daß gegen Ende de 18. Jahrhunderts 
ꝛichsdörfer? mit Ausnahme der Freien Leute auf der Leutkircher Heide, proteſtantiſch waren; 
hohe und niedere Gerichtsbarkeit, deren Ausübung aber in den einzelnen Reichsdörfern 
erſchiedene geweſen iſt; 4) die Autonomie oder dad Geſetzgebungsrecht, indem die Reichs⸗ 
ihre Dorfordnungen ſelbſt machten; 5) die Obrigkeit der Reichsdörfer iſt eine ſehr ver⸗ 

ne, desgleichen ihre Beſtellung. Der Reichsſchultheiß iſt in den meiſten die oberſte Perſon, 
am der Repräſentant des Kaiſers. In Gochsheim und Sennfeld wurde er von der Ge⸗ 
eſelbſt, in Sulzbach und Soden von Kurmainz und der Reichsſtadt Frankfurt gewählt, 
atten dieſe Dörfer daneben ſelbſtgewählte Bürgermeiſter und Vorträger. Die Freien Leute 
m Leutkircher Heide ſtanden unter dem oͤſterreichiſchen Oberamt ber Landvogtei Schwaben. 
mt übliche Huldigung der Reichsdörfer für den neuen Kaifer fiel wegen ihrer Koftfpielig- 
k dem 18. Jahrhundert hinweg; 6) die freien Reichsdörfer Haben das Recht ver Aufnahme 
Mitglieder, die Polizei, dad Recht der Beiteuerung, dad Recht, erbloſe Güter jure Äsci 

N Dacheröben, Berfuch eines Gtaatsrechts, Befchichte und Statiftif ber freien Reichebörfer in 
(Leipzig 1785). Häberlin, a. a. D., III, ancizolle, er beutichen 

—2* — und Territorialverhaͤltniſſe (Berlin 1830), S. XXV und 38, 78, 86, Fe 104, 148. 
Söler 8 Zeitfchrift, 1835, II, 446 fg. Ein Anhang zu dem Werk von Da röben iR: Segnig, 

„Geſchichte und Statiftif ber beiden Reichsdoͤrfer Gochheim und Sennfelb (Schwein: 

» Gtobbe, Die deutſchen Rechtsquellen, I, 585 fg. ; 11, 269 ig. 
) Die Anerlennung ber Reichsfreiheit dieſer Dörfer findet fih in Instrum. pacis Osnabruc ,V. 2. 



446 Ä Reichetag 
einzuziehen, die Jagd⸗ und Forſtgerechtigleit auf ihren Fluren; 7) die Reichſbörfer Hatten g 
Leiſtungen an das Reich zu machen. Über die Natur derſelben iſt Streit. Gewiß aber 4 
fie die ihnen auferlegten Reichsfteuern unter fich felbft nach freier Willkür anlegen konnten 
daß jus subcollectandi befaßen; 8) die Reihsbörfer hatten audy eine eigene Titulatur, 
Reichsſchultheiße, Gerichte und Gemeinde u. |. w., waren unbedingt frei von allen Dienſte 
Bronen der bäuerlichen Abhängigfeit. 

übrigens ſtanden die Reichsdoͤrfer untereinander in gar Feiner Verbindung. Refl 
Grinnerungszeihen der alten Gemeinfreiheit, ließ man fie wie Infeln innerhalb ber | 
gewordenen Welt fortbeftehen, und während vie viel mädtigern Träger des neuen freien 
gerthums, die Stäbte, dem landesherrlihen Abſolutismus meiſt zum Opfer fallen mu 
beſtanden einige Reichsdoͤrfer fort, nicht wie die Nefte ver Reichsſtädte durch ihre Macht, fo 
dur ihre Unbedeutfamfeit. Die Gründe, weldhe für Erhaltung der vier Breien Stab 
Deutſchen Bunde ſprachen, waren für fein Reichsdorf vorhanden. 3. Heft 

eichstag. Damit bezeichnet man in großen monardifchen Staaten die verfafl 
mäßigen Zufammenkünfte berjenigen Elemente, durch welche der Regent in der Ausübs 
Staatsgewalt rechtlich beſchränkt ift, zu dem Zweck, um mit ver Regierung die allgemeine 
gelegenheiten zu berathen und gemeingültig zu entſcheiden. Bekanntlich hat es auch im a 
Rändern, wenngleih manchmal unter andern Namen, Reichätage gegeben; wir werden umd| 
bier auf dem deutfchen Reihötag beſchränken müffen. 

Dem deutſchen Reihdtag, wie er feit dem 14. und namentlich feit dem 15. Jahrhu 
wefentlichen fertig daſtand, waren ähnliche Bildungen in Deutfchland vorangegangen, ww 
ähnliches ihm theild für Geſammtdeutſchland, theils für die einzelnen deutſchen Staaten 
In allen dieſen Bildungen wie in dem Reichötag felbft liegt allerbings eine und dieſellt 
tifche Idee, nämlich die, daß der Souverän felbft nit nur an die Geſetze gebunden, fonder 
deren oberfter Wärter fein müffe, und daß zur Gültigkeit eines Befeges deſſen Erkennt 
Anerkenntniß durch dad Volk erforderlich fei. Infofern, aber auch nur infofern erfä 
Bildungen dem verwandt, was wir nıın Gonflitutionalidmud nennen, und fo war ed be 
möglich, daß der englifhe Reichsſtag oder das Parlament ald Ausgangspunkt bed 
Conſtitntionalismus betrachtet und für venfelben öfter und mehr ald vernünftig zul 
werben konnte. Der Hauptgrund aber, warum ınan ben deutſchen Reichstag troß det 
tionellen in ihm ruhenden Grundgedankens nicht mit unjerm Eonftitutionaliänus ven 
darf, liegt weder in dem ariftofratiichen Princip feiner Bejegung, no in dem Umfang 
Gompetenz, nod in der Selbſtſucht, womit die Reihöftände nur ihre eigenen Intereffen 
ten, denn dies alles find auch bei und mögliche Dinge, fonvern darin, daß in den } 
alten germanifchen Reichs- und Hoftage die Ausbildung und das Verſtändniß des Stact 
Haupt noch viel zu gering, von dem Moment de definitiv entwidelten veutfchen Meichöreg 
eine wirflich ftaatlihe Entwidelung in Reid gar nicht mehr möglich war. Es fehlte 
fefte Baſis eines jeden wahren Conſtitutionalismus, ein folid und organiſch conftituirter 
und darum Fonnten aud die wichtigften Beftrebungen des Reichstags, ver feinem Werk 
eine feubaliftifhe Gonföberation war, ohne Ungeftaltung diefed Weſens ſelbſt nicht 
tionell, fondern fie mußten immer mehr auflöfeno fein im Verhältniß zum Reich. Die 
drüdung ganz analoger Beftrebungen ver Landſtände in den einzelnen Territorien bur 
der Macht ver Umſtände unterftügten Landesherren und infolge deifen die allmähliche Aust 
des territorialen Staat machten es möglich, daß nach Auflöfung des Reichs in ben ı 
ſouverän gewordenen deutſchen Staaten conftitutionelle Verſammlungen eingeführt w 
tonnten. Daß übrigens Ofterreih für feinen conftitutionellen Körper die Bezeichnung 
tag beibehalten hat, dürfte feinen Grund nicht blos in einem Anſchluß an den hiſtoriſqhe 
griff des deutſchen Reichſstags, fondern wol auch in einem vielleicht unflaren Gefühl Hat 
das Kaiferreich bei der Mannichfaltigfeit und großen Verfchiedenheit der von ihm um 
Nationalitäten trog aller feiner Gentralifationdbeftrebungen heute noch und wol für immer 
von dem alten Reiche von einer Art Föderation Hat und behalten wird ald von einem 
geſchloſſenen Einheitsſtaat. 
Bekanntlich bezeichnete man bie geſammte oberſte Regierung des Deutſchen Reicht mit 

fer und Reich“. Dex deutſche Reichſstag aber, oder dad Reich im Gegenſatz zum Kaifer, 
aus ſämmtlichen deutſchen Reichsſtänden gebildete große politifche Gorporation, deren 
mung die gewefen, „in allen Berathichlagungen über vie Reichsgeſchäfte, inſonderheit diej 
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yem instrumentum pacis namentlid) erprimirt und bergleichen‘‘1), eine reichegrund⸗ 
othwendige und entſcheidende Stimme zu führen. 
ı diefer Beftimmung war die Competenz der Reihöflände nicht geſetzlich normirt, 
re früher feine geringere. Selbft die angegebene pofitive Beflimmung erſcheint aber 
es Hauptpunfts, ver Grenzen der Eoınpetenz, ebenfo unbeftinnmt und deshalb mangels 
er Inhalt der meiften und wichtigften Reichögefege. War kein Reichstag verfammelt 
Zuflimmung doch nothwendig, fo vertrat ihn die fogenannte ordentliche Reichpepu: 
ya aber ber Reichstag feit 1663 permanent war, fo gab es ſeitdem nur außerorbent: 
Speputationen. Übrigens war es auch geftattet, die Zuſtimmung des Reichstags für 
z vollzogene Regierungshandlung nachträglich zu erholen. 
eichsſtandſchaft, deren wichtigſtes Recht darin beſtand, Sitz und entweder viritim ober 
‚urie Stimme auf dem Reichstag zu führen, ruhte regelmäßig auf dem Territorium 
n der Art, daß ſie der jedesmal regierende Kandeöherr ausüben Eonnte. Sogenannte 
ten, d. h. Reichsſtände ohne ein reichsſtändiſches Territorium, zu fhaffen, war feit 
Kaifer verfaifungsmäßig nicht mehr erlaubt, Die fon vor dem Weſtfäliſchen Frie⸗ 
en habenden Stinmen nannte nıan alte, die andern neuer. Bon den ben Reichöftäns 
enden Vorrechten waren dad jus foederum extraneorum und das Recht, fig colle- 
verjammeln oder auch nur circulariter untereinander in Verhandlung zu treten, bies 
elche mit der ftaatlihen Natur des Reichs am wenigſten vereint werben Fonnten. ' 
ber der Weftiälifche Friede das Deutfche Neich in feiner Hauptibee, in der advocatia 
yerlegte und brach, jo vernichtete er auch, behufs der Durdführung des Princip der 
er evangelifhen Stände mit den katholiſchen freilich nothgebrungen, die legte Kraft 
chötag ruhenden Befanmtorganifation durch die Einführung der fogenannten Itio in 
a8 I. P. O. beitimmt nämlich Art. 5, 6. 52: „In causis religionis, omnibusque allis 
ıbi status tanquam unum corpus considerari nequeunt, ut etiam Catholicis et 
e confessionis stalibus in duas partes euntibus, sola amicabilis compositio 
at, non attenta votorum pluralitate.”” Ohne Zweifel geht viefer den ganzen bis⸗ 
f Stimmenmajorität beruhenden modus der Beihlußfaffung abändernde Baffus nicht 
eligionsangelegenheiten und ungmeifelhafte jura singularum statuum, fondern auf 
, welde ein Theil ver Stände in feiner Eigenſchaft als pars religionis,für eine An⸗ 
feines corpus zu erflären?) für gut fand.®) In folgen Sachen beſchloß jedes ber 

»ora für fih nad Majorität der Stimmen. Fielen die Beichlüffe derſelben nicht über- 
Daus, fo war ein Befhluß des Reichſtags ohne amicabilis compositio unmöglid. 
itung ber Eigenſchaft beider Theile als corpora durch den Kaifer hob die veftructive 
riefer auf alle Neichsangelegenheiten anwendbaren Neuerung nicht auf, 
hen von den dem Itionsrecht unterftellten Fällen tagte das Reich in drei Gollegien. 
amtere Organifation des Reichdtagd begann nämlich erft feit dem 14. Jahrhundert; 
ze Ausſcheidung des Kurfürftencollegiums aus dem Neihsfürftenrath als eines „ab: 
ı Rath3" fällt in das 15. Jahrhundert, und obgleich Die Städte fhon früher auf den 
nerſchienen (ſ. Reihsftädte und Neichsdörfer), fo erfolgte die Anerkennung der vollen 
oſchaft ver Reichsſtädte erft durch den Weftfälifchen Frieden (I. P. O., Art. 8, 6. 4). 
ren denn die drei den Reichſstag bildenden Collegien, das der Kurfürften, Bürften®) 
Reichsſtädte, entitanden. 
turfürftencollegium war von allen dreien das wichtigfte, wie es die größte Macht 
te.5) Abgejehen davon, daß die Kurfürften durch Herfommen das außsfchließliche 
Wahl des Reichsoberhaupts erivorben hatten und ſich vor den übrigen Reichséfürſten 
iger Auszeichnungen erfreuten, fo bildeten fie auch in der ordentlichen Reichsdeputa⸗ 
ſonderes Collegium, hatten auf dem Neichötag das Recht der Geſetzesinitiative und 
n einigen Bällen ven ganzen Reichstag ( IWahlcapitulation, Art. 3, 6.4, 20; Art. 4, 
8, 6.2; Art. 11, 6.10). Ihre Zahl, anfänglich fieben (wenn der König von Boͤh⸗ 
eutf'her), wurde nah manden Wandlungen durch den Reichsdeputationshauptſchluß 
. mit welchem die durch den Luneviller Frieden eingetretene Vernichtung der Kurſtim⸗ 

lcapitulation, Art. IV, $.1. —— * Sa eneinfeument, Art. VII, $. 2. 
Held, Syſtem bes Derfalungereäjte, I, 

ı bebenfe, daß damals alle n ehtbeutfchen ine Fr Gonfeffion zugleich deutſche 
e waren. Moſer, Deutſches auswärtiges Staaterecht, 
r, Vom Reichsfürftenflande (Innsbruf 1861). 5) ©. NG ertkzken, 
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men von Köln und Trier anerfannt erjcheint, auf zehn gebracht. Das Kurfürftencollegiu 
unter dem Vorſitz von Kurmainz. 

Das Collegium der Bürften oder der Reichsfürſtenrath befand aus den übrigen rei 
diichen Landesherren, welche ſehr verſchiedene Titel führten (3. B. Herzoge, Markgrafen 
grafen, Fürſten, Grafen). Die innere Grundlage ver Reichsfürſtenwürde ift, ohne Rüd 
den Titel, die vom Kaijer unmittelbar verliehene Grafſchaft. Später unterfcdhieb ma 
aud nur, ob ein Reichsſtand, gleichviel ob geiftlicher oder weltlicher, die fürftliche Würbe : 
Recht zur Führung einer Virilftimme auf den Reichstag beiaß, oder ob er nur Antheif 
Curiatſtimme hatte, und nannte die erflern Reichsfürſten und die legtern Reihögrafen, g 
welches ihr perfönlicher Titel geweſen. (Held, a. a. D., I, 450; Zöpfl, „Deutfches Stan! 
1,202.) Die Anzahl der Stimmen in diefem Collegium war lange nicht feft beftimmt, 
nad) dem Augsburger Reichätag von 1582 trat gröfere Beſtimmtheit ein, da man biı 
ſtimmen, weldye und wie fie auf dieſem Reichſstag ausgeübt worben waren, als feſte Gr 
annahm, während zugleich feit jener Zeit die fatalen Länverkheilungen immer feltener 
und durch die Faiferlihe Standeserhöhung unzweifelhaft die Reichsſtandſchaft nicht er 
werben Tonnte. Bis zum Luneviller Frieden von 1801 hatte der Reihsfürftenrath ' 
Stimmen, von denen 94 Viril- und 6 Euriatflinnien waren. Sämmtliche Hundert 6 
waren in zwei Bänke, in die geiftliche und weltliche Bank und zwar in der Art getheilt, I 
der geiftlihen Banf®) 35 Viril: und 2 Curiatſtimmen (nämlich die der fogenannten fi 
fhen und rheinifchen Prälatenbank), auf der weltlihen Bank dagegen 59 Biril- und 41 
flimmen [legtere befaßen vie Grafen und biegen die wetterauifche, ſchwäbiſche, fränfiid 
weftfäliiche 9) Srafenbanf], faen.?) Das Directorium dieſes Gollegiumd hatten alte 
Öfterreih und Salzburg. Die Stimmenmajorität im Reichsfürſtenrath war früher e 
der Katholiken. Durch den Luneviller Frieden aber erlangten die Proteftanten dieſe 

Die Reichsſtädte oder die Faiferlichen, freien, d. h. nicht unter die Landeshoheit einet 
fürften gebraten Städte erſchienen zwar ſchon früh durch eigene Bevollmächtigte (di 
nuntü) auf den Reichötagen, nachweisbar zuerft unter Heinrich VIL (Albert, „„Argeı 
1309). Allein ihre Reichsſtandſchaft blieb ohne reichögefegliche Anerkennung 6 
„Rechtsgeſchichte““, 474), bis ie denſelben durch ven Weftfälifhen Frieden (Art. 8, 
drücklich zugeftanden wurde. Übrigens ijt e8 in Erwägung bed ſchon früher und E 
dem 17. Jahrhundert finfenden Glanzes der Städte 10) und der wachſenden Ianbeil 
Gewalt, ſowie in fernerer Erwägung der IInerheblichfeit des Votums der Städte ba 
ſtimmung der beiden erften Collegien leicht einzujehen, daß die Bedeutung der Neil 
Glieder des Reichötagd nur eine untergeordnete fein Eonnte. Auch waren fie bei gewifle 
3. 2. bei Aufnahıne von Reihöftänden in den Reihsfürftenrath u. |. w. (Zöpfl a. a. O. 
von der Abflimmung ausgeſchloſſen. 

Das Collegium der Reichsſtädte, in welhem zufolge des Reichsdeputationdhe 
von 1803 nur noch ſechs Städte 11) verblieben waren, zählte vor dem Luneviller 
51 Städte. Die Stadt ſelbſt war Reichsſtand und wurde auf dem Reichstag durch ihr 
giſtrat vertreten. Auch diefed Collegium zerfiel in Bänke, und zwar in zwei, in die ber fi 
ſchen 12) und rheinijhen Städte. 1?) Dirigirt wurde e8 immer von derjenigen Stadt, is 
der Reichötag feinen Sig hatte, alſo feit 1663 von Regensburg. 

6) Auf diefer Banf fapen aber auch Öfterreih und Burgund. ©. Pütter, Inst., $. 91. 
7) Seit 1641. 8) Seit 1654. 
9) Das Stimmfchema nach den Zuftänden vor dem Luneviller Frieden und ein anderei 

ſchema, wie es ber Heicheveputationshauptichluß aufftellte, der Kaiſer aber nicht ratifcirte, f. 
Deutfches Staatsrecht, 88. 76, 77. Über die fogenannten Alternationen ebendafelbft $. 78. Gin 
er bie Sufommenfegung des ganzen Reichstags im Jahre 1792 gibt Maurenbrecher, Deutſches 
reiht, ©. . 

10) Zöpfl, Rechtsgeſchichte, S. 503. Walter, Deutfche Rechtsgefchichte, SS. 242 und ML 
11) Augsburg, Lübeck, Nürnberg, Frankfurt, Bremen und Hamburg. 
12) Regensburg, Augsburg, Nürnberg, Ulm, Eslingen, Reutlingen, Nördlingen, Rotgenbur 

Schwaͤbiſch⸗Hall, Rothweil, Überlingen, Heilbronn, Gemünd, Memmingen, L Dünfeleipi 
berach, Ravensburg, Schweinfurt, Kempten, Windsheim, Kaufbeuern, Weil, ‚Ihm, 
dorf, Offenburg, Leutficchen, Wimpfen, Weißenburg im Nordgau, Biengen, , Zeil am 
merbach, Buchhorn, Men, Buchau, Bopfingen, in Summa 37. 

18) Köln, Aachen, Lübeck, Worms, Speier, Franffurt a. M., Goslar, Bremen, Hamburg, 
haufen, Norbhaufen, Dortmund, Friedberg, Wetzlar. | 
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techt, den Reichötag zu berufen, ftand nur den Kaifer zu. Abgeſehen von den oben: 
befondern Selbftverfammlungs- und Berhandlungsredhten, welche übrigend nie einen 
u Stande bringen oder erfegen fonnten, vermochten die Reichsſtände ohne oder gegen 
ı des Kaiferd nie jich zu einer verfaflungsmäßigen Tihätigfeit zu verfammeln, und die 
‚ welche die Beſchlüſſe des jüngften Reichstags und die Wahlcapitulation Art. 13, 
Raifer feßten, find wegen der Bermanentwerbung jened Reichstags nicht praktiſch 

rufene und verſammelte Reichstag Eonnte aber auch verfaffungdmäpig nicht ohne den 
Thätigfeit treten, veip. verbleiben. Früher war der Kaiſer perfönlihd am Reichstag 
ınd eröffnete und ſchloß ihn. Später, jeit 1663, als die Reichsſtände ven Reichstag 
in PBerfon bezogen, fondern nur dur Geſandte beſchickten, ließ er ſich durch einen 
n £aijerliden Prineivalcommiffar und durch den Goncommiffar vertreten. Damit. 
} Elend der „mangelnden Inftructionen”‘, des grenzenlofeften Etikettenweſens und bes 
en fremden, namentlich franzöfifchen Einfluffes. 
e der gefhilverten Competenz des Reichsſtags unterfchien man in Bezug auf die Aus⸗ 
Reichsſtaatsgewalt jura comitialia, d. h. diejenigen Neicheredhte, deren Ausübung 
n der freien Mitbeftimmung ver Reichsſtände im Reichstag abhing, und jura reser- 
ı Ausübung dem Kaijer zuftand. Allein auch zur Ausübung der legtern beburfte er 
tens der Zuftimmung der Kurfürften (daher jura reservata limitata), und was 
ut freien Willensbeftimmung übrigblieb (jura reservata illimitata), war faum ein 
er Macht. Unter diefen Umſtänden und nad dem Wortlaut des Weftfälifchen Frie⸗ 
8, $. 2, und ver Wahlcapitulation Art. 4, $. 1, erklärt es fih, daß die Streitfrage, 
0 für oder gegen die Beſchränkung der Eaiferlihen Gewalt zu präjumiren fei, zum 
er Freiheit des Kaiſers entfchieden werden mußte. (Held, a. a. O., I, 442.) 
oldene Bulle, der Weftfülifche und der Luneviller Friede bezeichnen die Hauptſtadien 
weiblichen Iintergangs des Deutſchen Reihe. Man hat die Aufhebung des Deutſchen 
Jahre 1806 einen widerrechtlichen Act geſcholten und ſchon auf dem Wiener Gongreß, 
m Jahre 1848 und feither die Wiedererrichtung des Reichs gleihfam ald eine Sache 
ität hingeftellt, wie jehr man auch im übrigen gegen das Legitimitätsprincip zu Felde 
n war denn ber fragliche Act des Jahres 1806 eine Aufhebung irgendeines wirklichen 
Lag nicht, zu allem Überfluß, der Rheinbund mit feinen unabänberlihen er: 
ınd Schöpfungen in Mitte? Die Abdicationdacte ded Kaiſers Franz iſt in der That 
tes ald die Erflärung, den Siſyphusſtein des Kaiferthbums nicht länger wälzen zu 
: er ihn felbft unfehlbar zermalmt hätte, die Erklärung, daß er allein nicht mehr im 
. perfönlicher Träger einer Geſammtmacht zu fein, die längft ſchon nicht mehr beftand 
atſächlich nad) allen Winden unwieberbringlidh außeinandergeftoben war. 1%) 
och hatte ed [hier taufend Jahre erfordert, bis die Idee des Reichs bis auf den letzten 
laßte, und diefe Thatfache allein genügt zu dem Beweis, daß dieſe Idee, felbft nad 
Modification infolge der Reformation, nit nur einen ungerflörbaren Grund in 
n Nation, fondern auch in der gefammten europaifchen Eriftenz beſitze. Deutfchland 
tſchen Völkern nicht nothwendiger als Europa der Welt. Deshalb Braucht man aber 
n eine Reconftituirung des Reich8 zu denken. Der Kortichritt weift nie auf eine be: 
undene frühere Dajeindform zurüd, fondern ſtets vorwärts. Mag man auch eine 
rm Deutfchlands, wie fehr fie jih von dem weiland Heiligen Römijchen Neich deut: 
n unterfcheide, Reich nennen, das Deutfche Reich wird nie wiedererflehen, und ſchon 
ıB an baffelbe, wenngleih nur in der Bezeihnung „Reich“, Eönnte feine befondern 
eiten wie Gefahren haben. 
ei aber, wie ihm wolle! Das Reid; war immer eine glänzende nationale Einheits⸗ 
was wir ihm in Beziehung auf den ſchwachen Inhalt vorwerfen können, das war 
n Theil unfere eigene Schuld. Dagegen danken wir ihm ewig die Freiheit von un: 
Gentralifation, die reichſte und miannichfaltigfte individuelle Entwidelung und, bei 
: Schwäde, doch immer einen gewiſſen Schuß gegen die abfolute Willfür der Landed- 
as Reich gehört in die organifhe Entwidelungdgefchichte unferer Nation, und wenn 
ner wahrhaft organiſchen, d. h. freien und doch ftarfen nationalen Einheit gelangen, 

d, Spflem, I, 246,463 fg.; II, 99, Note 1 und 295. Fröbel, Politik, II, 281 fg. 

texifon. XII. 239 
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dann danken wir dem Reich nicht ſowol die Einheit als die Freiheit. Die Herſtellung der E 
heit in der Freiheit iſt die große Aufgabe unſerer Zeit, unferer Generationen. Fremder Einfl 
in Verbindung mit deutſchem Sondergeift fcheint und dur die Schöpfung des Wiener Gı 
greffes von dieſem Ziel weit abgeführt zu haben. Allein es feheint nur fo. Mit dem Wad 
des Bewußtſeins unjerer Aufgabe wird der fremde Einfluß feine Macht verlieren, jede die @ 
heit gefährbende Sonderbeftrebung wird felbft den Einheitsgedanken nähren, und wenn n 
jich zu den rechten Mitteln entfhloffen haben wird 15), dann muß auch Die Überzeugung entftef 
daß, mad das Reich zerilärte, eine weſentliche Kraft war und iſt für den organiihen Aufbau 
veutſchen Nation. 3. Selb. 

Religiöfe und Firchliche Bewegungen der Gegenwart. (Allgemeine Chart 
teriftit; Reaction; Fortſchritt.) Wollen wir unfere religiöfen Zeitbewegungen dat 
terifiven und motiviren, fo müffen wir die beiden Factoren ind Auge faffen, deren Verhäft 
zueinander alle Bewegung auf religiöfen Gebiet erzeugt und bedingt. Diefe beiden Facto 
jind: Tradition und Zeitbewußtfein. Jede Neligiom knüpft fi an beftinmte hiſtoriſche De 
jie bilden das Stabile in ihr, dad Bleibende, was der Gemeinſchaft ald Richtſchnur dient, n 
ven Zufammenhang zwiſchen dem Jetzt einer Kirche und ihrem Urfprung erhält. Das ift 
Trapition. Das Zeitbewußtfein dagegen ift das Refultat einer völlig ungehenımten Beweg 
und Entwidelung; e8 ijt feinem Weſen nad) etwa durchaus Klüffiges, Bewegliches. Dieſe bei 
Factoren treten daher mitelnander in einen gewiffen Widerfprud. Und diefer Widerfpri 
dieſe Srietion, dieſes Suchen nad) Herftellung des Gleichgewichts iſt Urſprung und Bebing 
unferer religiöfen Bemegung. 

Die traditionelle Kirche, wie fie mitten in ber neuen Welt fteht, trägt noch gänzlich den 
jrüherer Jahrhunderte in fi. Sie denkt noch nach den logiſchen Prämiffen ihrer Urfprungs 
al8 ob e8 im Denken und im Auffaffen ver Dinge feinen Kortfchritt gäbe, hat fie noch dieſch 
Vorftellungen von Bott und der Welt, wie vor Hunderten von Jahren; fle Hat innmer no 
unvollkommene Vorftellungsweife, als ob jede außerorventfihe Wirkung magifche, übern 
liche Bedingungen voraußjegte, alfo eine durchaus kindliche, noch finnlide Vorſtellung 
Sie ftellt ein menſchliches Ideal auf, welches noch durchaus einfeitig, disharmoniſch, unve 
iſt, ein durch Afcefe und Gehorfam gleichſam zerquetſchtes Menſchenbild, wie nie katholiſche 
ein ſchwärmeriſch religiöſes, weltflüchtiges, wie der pietiſtiſche, ein durch eine rohe Verf 
zucht ſtumpfes Menſchenbild, wie der orthodoxe Proteſtantismus. Dieſen Geiſt, dieſe Ve 
lungsweiſe verfloſſener Jahrhunderte hat die Kirche ſanctionirt und behauptet ſie als die 
berechtigte und bietet alles auf, ſie unſerer Zeit zu octroyiren. Und wie ganz anders, wei 
vollenveter ift der Geift unferer Zeitbildung! Einſtmals war die Weltbildung unter der 
mundfchaft der Kirche, als die Kirche die ausfchließliche Beligerin aller geiftigen Güter war 
fi dadurch zur natürlichen Mutter des geiftigen Lebens machte. Aber vie Zeit drehte dat J 
hältniß um; die Kirche blieb ftabil, die weltliche Cultur entwidelte fi mit aller Energie 
gewann ben Borrang. E8 war beſonders in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhundertt, | 
in Deutſchland in üppigfter Pracht eine geiftige Blüte aufſchoß, die durch ihre Fülle impe 
gegen welche ver geiftige Gehalt ver Kirche fehr armfelig abſtach. Und diefe geiftige Blüte r 
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt; eine großartige Literatur öffnete ein reiches Gemüthsleben; 
geniale Philoſophie erzeugte eine Fülle nie geahnter Iveen; alle Wiffenfchaften, mit Grad 
bearbeitet, gemährten immer neue, größere Geſichtskreiſe des Wiſſens und Nachdenkens. 9 
famen große politifche Bewegungen, welche alle Nerven des geiftigen Lebens anregten 
Ipannten, wie die Erhebung im Jahre 1813, wie die Sturnjahre von 1848 und 1849. 
dieſer Weiſe reifte außerhalb der Kirche ein Eulturleben, welches mit dem flabilen Geil 
Kirche im fhreienditen Gontraft fand. Hier erwachte ein Menſchheitsideal, gegen welches 
abgeblaßte, vermagerte Menſchenideal ver Kirche weithin zurücktreten mußte. Es war natüt 
daß diefe neue Bildung ſich weigerte, noch länger unter der Vormundſchaft der antifen Kirch 
bleiben, daß fie von einem Selbftgefühl erfüllt wurbe und je länger je mehr von der K 
gänzlich zurückwich. Hatte noch diefe gebildete Welt durch ihre Poeſie den Begriff einer Gruk 
fülle erhalten, gegen welche vie Eirchliche Afcefe und Weltflucht vüfter abſtach. Hatte fie doch 
ihrer Wiffenfchaft einen Gedankenreichthum gefhöpft, ver ſich mit der altbadenen, befihränf 
Orthodoxie ſchlechthin nicht mehr vertrug. Die Bildung unjerer Zeit Hat mit Einen Worte 
Begriff ver Sumanitätaufgeftellt, einen Begriff, der mit ver kirchlichen Moral und Religioftät 

15) Held, Deutjchland, die deutſchen Großmächte und ber Deutfche Bund (Würzburg 1864), est 
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indlichen Widerſpruch treten mußte. Ein Conflict war unvermeiblid; und ed gab hier nur 
ne Alternative: entweder mußte fi bie Kirche für die Bildung der Zeit erfchließen, fie als 
riſtlich fanctioniren, oder es gab eine unheilvolle Trennung. 

Beides ſteht nun vor Augen in unfern religiöjen Bewegungen, einerfeit8 Trennung von der 
Arche, mo irgend Gefahr ift, daß fie ihre reactionären Tendenzen anbringen könnte, andererfeits 
waltſames Aufbrechen ver Kirche für die Bildung der Zeit. 
| Die Trennung von der Kirche zeigt ſich beim einzelnen als Indifferentismus. Wenige find 
Stande, das ehtReligiöfe aud der falſchen Schafe loszuſchälen. Wenn jie Die gegebene Kirche 
Schwachheit jehen, fo verzweifeln jie überhaupt an ver Religion. Beſonders in den Zeiten 
an den Orten der Reaction ift der Indifferentismus mächtig, wenn die Kirche in burean- 

iſcher Drachtfülle fih aufzuzwängen fucht, wenn für dad Regen des veligiöjen Volksgeiſtes 
fein Raum mehr ibrigbleibt. Da natürli mußte ein Abfcheu in der gebildeten Welt er: 

en, da kann man für eine Kirche, die in unferer Zeit fo armſelig daſteht und fich doch fo breit 
wichtig macht, nur ein mitleidiges Lächeln Haben ; da ift ed Fein Wunder, wenn vie Kirchen 
werben. Wenn alle Sonntage die todte Orthodorie gepredigt wird, da hält ſich natürlich 
der etwas Beſſeres und Echöneres fennt, vom Gottesdienfte fern. Da ift e8 Fein Wunder, 
ein großer Theil religiös verfümmert, wenn der Materialismus gewaltig überhandge- 
n bat. Der religiöfe Indifferentismus, der fo oft al8 ein Charafteriftiftum unferer Zeit 

net wird, hat feinen Urfprung größtentbeild in diefer Disharnıonie zwiſchen Kirche und 
dung. 

Bine weitere Kolge diefer Disharmonie ift das durch alle Kreiſe des flaatlichen Lebens ſich 
hziehende Streben unjerer Zeit nach Scheidung von dem Rechtsgebiet der Kirche. Wo 
itifche Reaction fich mit der Kirche verbindet, da ift natürlich diefe Scheidung verpönt; 

deſto größer ift aud) die Trennung der einzelnen von der Kirche, der Indifferentismus. 
aber ein Stantöleben ſich auf moderne Rechtsgrundſätze gründet, wo alfo daß Zeitbemußtfein 
len Beltung kommt, da tritt auch Togleih die Kofung auf: Trennung des Staats von 

Arche. Man verpönt jede Vermiſchung beider Gebiete, man fucht einen rechtlihen Damm 
Ben ihnen zu ziehen, alles, was ind Bereich des faatlichen Lebens gehört, ſucht man vor der 
haft der Kirche zu ſchützen; es wirb ihr der materielle, ver polizeilihe Schutz des Staats 
at, es wird ihr die Herrſchaft über Unterricht und Erziehung entzogen, wenigftend ihr aus- 
licher Einfluß, e8 wird die Ehe von den kirchlichen Gefegen erimirt und jle rechtlich dem 

zugewiefen. Es läßt ſich nicht leugnen, daß in biefem confequenten Streben nad) Tren⸗ 
"son der Kirche ein gewiſſes Mistrauen gegen letztere euthalten ift. Der Staat will feinen 

s Culturſchatz. feine Bildungsideale vor der Ginfeitigfeit, vor der reactionären Gewalt 
ticche, Die für jene feine Güter feinen Sinn hat und jogar auf ihre Zerftörung ausgeht, 

Ben. Es läßt ſich nicht leugnen, daß darin die Entfremdung bed modernen Volfägeiftes von 
- traditionellen Kirhenthum verborgen liegt. Daffelbe, was beim einzelnen Inpifferen: 

erzeugt, ruft im Großen des Staatslebens dad Drängen nah rechtlicher Scheidung ber 
hervor. 
tritt und alfo vor allem als deutliches Charafteriftifum unſers religidfen Lebens die 
ng gegen bie traditionelle Kirche entgegen. Dies kann aber durchaus nicht al8 eine Ab⸗ 

g gegen das Religiöje überhaupt, gegen jede Kirche betrachtet werben; vielmehr ift auch 
mwärtigen Zeitbemußtiein, wenn es fih aud der trabitionellen Kirche fremd fühlt, 

ſes Bedürfniß. Und noch mehr: dieſes religiöfe Bedürfniß kann auch nicht in ſich ſelbſt 
I, es muß arbeiten, ſich zur Oeltung zu bringen, es muß nothwendig darauf hinarbeiten, 

Kirchenweſen zu zeriprengen, ſich ein neues, völlig entiprechendes kirchliches Gemein: 
za bilden. Daraus entfpringt ein bemegted Leben auf religiöjem Gebiet, und unfere Zeit 
daffelbe in größter Mannichfaltigkeit dar. Es ift aber zugleich Elar, daß der Charafter 
religidfen Kampfes darin beftehen muß, daß bad moderne Volksbewußtſein die Schranken 

Kirchenthums zu durchbrechen ſucht, um an feine Stelle ein neues zu ſetzen. Da zugleich 
liche Stand der Vertreter und Kämpfer der Tradition ift, fo ftellt fih der Kampf be- 

noch als ein Kampf var zwifchen Geiftlichfeitöfirche und Volkskirche. Es ift ein Ringen 
Schlüffel des Himmelreichs, ob fie einem privilegirten Stande oder dem Volf angehören; 

kefes fich im ein veralteted Schema einzmängen laſſe, oder ob es fich felbft aus ver Fülle 
te Gultur, in Harnonie mit der gefanınıten Bildung der Neuzeit eine neue Gemein: 

Risofe. M 
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Daß diefer Kampf kein unbedeutender ift, leuchtet auf den erften Blid ein. Es hanı 
um ein Princip, das ausſchließliche Entſcheidung verlangt, ein unerbittliches Entweder 
Schon lange eigentlich befteht der befchriebene Gegenfaß der Tradition und des Zeitbewuf 
allein letzteres war noch niemals zu einer ſolchen Intenfität, zu einer ſolchen felbftber 
Klarheit gelangt wie in ver Gegenwart. Gewaltige Kämpfe, welche Die Nation durchzuk 
hatte, befonderd auch die Stürme des Jahres 1848, hatten in ihr dieſes religiöfe Selbftb: 
fein geweckt und erſtarkt. Die Gegenſätze wurden ehedem durch gegenfeitiged unver 
Nachgeben verwifcht, verdeckt. Allein mit dem Erwachen des ſich emancipirenden Volfi 
werben die Gegenfäge aufd äußerfte gefpannt. Die Spannung ber Gegenfäge ift Chara 
unferer Zeit. Wir leben in ver Zeit des Principe, der Confequenz. Jede Richtung prı 
aufs beftimmtefte und klarſte aud, mit Conceſſionen ift es zu Ende. Die reactionären Ge 
ftellen ihre äußerften Forderungen, fie fönnen daran nichts ſchwächen, jede Inconfequenz 
von der Welt der Gegenwart verhöhnt; oft gelingt ed ihnen noch, aber fiherlich nur ve 
gehend. Die lichten Mächte des Volksgeiſtes find fo gewaltig, daß die alten Brefchen fi 
mehr Halten Fönnen, und je mehr Siege er erringt, defto mehr wird er erflarfen, deſto 
meiner wird er erwachen. Wir leben daher in einer bedeutungsvollen Epoche. Es arbe 
eine kirchliche Krijid vor, deren Enprefultat freilich no in einiger Berne liegt, deren A 
aber je länger je mehr fihtbar wird: eine Zufunftöfirche, gebaut auf der Gultur unſer 
welche vem Humanitätdideal, weldhes ſchon jeht in ber modernen Bildung enthalten li 
frifche Lebensfarbe gefunder, unmittelbar aus Ehriftus, dem Herrn, ald den vollendeten 
fließender Religiofität mittheilt. 

Wir Fönnen diefe religiöfen Bewegungen in der gedrängten Weife, wie jie ung bier; 
iſt, nicht überſichtlicher geben, als wenn wir zuerſt die ſtabilen, reactionären Mächte, den r 
nären Proteflantismud und den reactionären Katholicismus in ihrem Wefen und Treiben 
ſchildern und alsdann die Reihe der Kämpfe vorführen, welche der Volksgeiſt zur Durchbi 
jener Dlächte geftritten hat. 

I. Reactionär-kirchliche Erſcheinungen. 1) Pietismus. Der Pieti 
eine eigenthlmliche Richtung, die auf religiöfen Gebiet nicht zu unterfhäßen ift. 
dürfen fagen: er ift eine ber intenfivften Kräfte in der religiöfen Bewegung. Was m 
Weſen dieſer Richtung betrifft, fo iſt e8 pfochologifch nicht ſchwer zu erklären. Die 
hat die Aufgabe, vermöge der Gottedidee den Menfchen fittlih zu machen, d. h. ihn! 
rechtes Berhältniß zu Welt und Leben zu fegen. Bei diefem geiftigen Proceß können mt 
zwei Vorgänge voneinander unterfcheiven. Der erfle wird ein negativer fein; daß wi 
unfittlicde, ſelbſtſüchtige, finnliche Verhältniß, in welchem wir zu der Welt und ihren6 
ftehen, zuexft einmal aufldjen; daß wir und einzig allein in die Gottesidee gleihfam z 
ziehen; alfo eine gewiffe Weltfheu und Weltflucht. Das ift num aber ein bloßer Über 
Nachdem wir und aud dem unfittlihen Zufammenhang mit der Welt (der Habſucht, Ch 
Eitelkeit, Sinnlichkeit) losgelöſt haben, follen wir nun nit in der Zurückgezogenheit bi 
follen wir nit in der Gottedidee ruhen bleiben, fondern mit ihr ind Leben hinaufl 
fie zum Mittelpunkt des Lebens machen, daſſelbe mit ihr erfüllen und vergeiftigen. Das ı 
die fittlihe Vollendung. Die erfte von diefen beiden Wendungen des religidfen Lebens ij 
die pietiftifche. Jeder religiöfe Menfch muß darum eigentlich feine pietiftifchen Perioden I 
maden. Wenn nun aber jene Durchgangsperiode zur völligen Lebensrichtung wird, wen 
bewußt in jener einfeitigen Richtung beharrt und fie für die normale anfieht, dann entfich 
was wir im Leben Pietismus nennen. Es iſt eine einfeitige Art von Froͤmmigkeit, ein 
abwenden von der Welt und allem, was fie in fich trägt, fei ed nun jchön oder nicht ſchoͤ 
gefühlsmäßiges Sih-auf-Gott:werfen; das ganze Leben ziehen und beftimmen laffen von! 
einfeitigen religiöfen Zuge. Die Richtung ift fo alt wie die Kirche. Die erften 15. 
hunderte, befonders die erften derſelben, erfannten eine andere Frömmigkeit gar nicht an; 
ſtammt 5.3. das ganze Klofter- und Einfiedlerleben mit feinen wunderlichen Erſcheim 
In der evangelifchen Kirche trat der eigentliche Bietismuß erft im 17. Jahrhundert auf. F 
Jakob Spener (geft. 1705), Auguft Hermann Francke (geft. 1727) gelten als Gründer 
Richtung. Der Pietiönus war einft eine unglaubli mohlthätige Reaction gegen eim 
flarrten Orthodoxismus, dieſes Drachengift für alles religidfe Leben. Der Pietismus ten 
noch nicht in den ſcharfen Gontraft mit dem übrigen Leben wie heutzutage. Er war U 
noch die wirklich berechtigte Form des Chriftentbums. Derfelbe lebte fort in der Brüpergem 

wmäser. Defonderd in der Perſoͤnlichkeit des Grafen Zinzendorf (geft. 1760) markirt, efl 
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28 ſchon in Eraltirtheit ausartenn. Gin ganz anderes Ausfehen hat nun aber ver Pietismus 
ferer Tage angenommen. Heute tritt er natürlich mit dem ganzen eitgeift, der ihm nur 
I der Geiſt des Satans erſcheint, In den grellſten Widerſpruch; er ift ein Hemmſchuh unferer 
azen Gulturentividelung geworden. Seitdem er ji gar mit dem Hierardenthum und dem 
thoborismus verbündet, hat er bei ven Zeitgenoflen meift allen Erebit verloren. 
Die Einfeitigkeit dev Richtung ift ed nun, was den Pietismus vor allem ald Erſcheinung in 

t Welt zu einer Höchft miögeftalteten Erfheinung madt. Seiner audgeprägten Einfeitigeit 
4 kann er für irgendetwas anderes ald das Neligiöfe feinen Sinn und fein Herz haben. 

weltliche Leben in jeiner Größe und Schönheit, Kunft und Wiffenihaft, Staatdleben, 
itliche Beitrebungen, Regſamkeit des großen Volkslebens ſind ihm Gegenflände des Mis- 

. Angftlic betrachtet er die edelſte und religiös unfchuldigfte Bewegung; nie ift er dabei; 
beobachtet er eine refervirte Haltung. Wir fahen dies in der großen patriotifhen Bewegung 
das Recht des norvifchen Bruderftammes; während man die Bewegung allgemein für eine 

Sache anjah, flüfterte der Pietiömus in größter Angftlichkeit: daß fih doc ja die Kirche 
hineinmiſche! und befrittelte jeded Eirchliche Lebendzeichen, das eine patriotifche Farbe trug. 
ihm nun aber erft eine Erfheinung in den Weg, die von fern feiner einfeitigen Froͤmmig⸗ 

wwiberzulaufen fcheint, da erhebt er jich mit einem Haß, ber zur verbiffenften Leidenſchaft 
igert, und feine Wuth ift Hier fo blind, daß ein Streiten unmöglich iſt; denn Die Vernunft: 
gelten nicht, je vernünftiger fie find, deſto mehr find fle vom Teufel. 
gleichmäßige Gegenfag gegen das weltliche Lehen gibt dem Pietismus einen Charakter 

olidarität und der Abgefhloffenheit. Unter fih bilden die Pietiften eine enggeichloffene 
infchaft ohne irgendeine förmliche Organifation. Die Intereffen des einzelnen find bie 
en aller. Ein reger Berfehr, welcher beſonders auch durch eine ausgedehnte Gaſtfreund⸗ 

unterftügt ift, häufige Berfammlungen, vege Correfpondenzen erhalten das Bewußtſein 
gleichen Geiftesrichtung. Je inniger fie unter fi verknüpft jind, deſto abſtoßender find fie 
die, welche außerhalb ihres Kreifes ftehen. Im Verkehr mit ven ‚Kindern diefer Welt‘ 

Pe entweder vorjiätig zurüdhaltend, oder, wenn fie auf den religiöfen Boden mit ihnen 
Ben, find fie unmwiberftehliche Profelgtennacher; fie laffen ſich dabei alle Schmach des Zurück⸗ 
8 gefallen, venn es gejchicht ja „um des Herrn millen”. Cine andere Froͤmmigkeit außer 
Brigen kennen fie ſchlechthin nicht. Sa, diejenigen, welche Religiofität befigen, nur nicht die 
e, find ihnen eigentlich noch wiberlicher als die völlig Ungläubigen, weil ber verdammende 
in feinem Strom unangenehm gehemmt wird. Ihre Einfeitigfeit ifl hier ſchlechthinige 

ılnfamleit. Man darf von einem Pietiften Feine Duldſamkeit verlangen ; denn feine Froͤm⸗ 

pit ift eben Unduldſamkeit. Gelingt e8 daher vem Pietismus, zur Herrſchaft zu gelangen, fo 
; er Eeine Grenzen für feine Herrſchſucht mehr; da weiß er feine Gegner mit den materiellften 
Bin zu peinigen, um die abfolute Geltung feiner Richtung ind Werk zu fegen. 
Beben wir nun den Bewegungen bed pietiftifchen Gefühlslebens etwas nad, fo finden wir 
ein genau gezeichnete Gepräge. Der frampfhafte Zug aus der Welt zu Gott, welcher den 
MBuiud Tennzeichnet, fordert ven ftxengften, gefpannteften Gegenfag, aus welchem jene Be- 
tug auf Gott wie aus einem gefpannten Bogen losfährt. Diefer Gegenjag findet fih nun 
ſeits im Gefühl der größten Sündhaftigfeit, andererſeits im Gefühl der erbarmenpen 
De Gottes. Sünde und Gnade im gefpannteften Gegenfag find die bewegenden Momente 
Bietismusd. Daß diejer Gegenfag im Stande ift, ein aufgeregted Gefühldleben zu erzeugen, 
mr; aber auch ebenfo klar ift e8, daß es auch nur ein erregted Gefühlsleben fein kann, daß 

iche Wille dabei erfchlaffen, vie Thatkraft erlahmen muß. Sündengefühl und Gnaben- 
find fo innig verwandt, ja Eins, daß ed immer etwas wunderbar Süßes ift, ſich in Die 

feiner Sünde zu verfenfen. Je größer die Sünde, defto größer die Gnade. Die Folge ift, 
Sündengefühle oft der Gegenftand eines kindiſchen Spielend und Tändelns werben, 

ß ein ſittlicher Kampf, de eigenen Unvermögend halber, undenkbar ift. Das Sichziehen⸗ 
von der Gnade ift ver Grundton des pietiftifchen Gefühls. Ja, ſelbſt nichts thun, immer 
En Gefühl des eigenen Unvermögens ſchmachten, ſich ganz überfitömen und bebeden 
bi der Gnade, diefe Richtung gibt dem Pietismus etwas Quietiftifches. Hier wird er 
5 träumender Seelenfchlaf. Natürlich find diefe Gefühle fentimentalfter Art; beſonders vie 
Hungen zu dem, von dem bie Gnade ausgeht, d. h. Jeſus, find von ſpielender Gefühligfeit. 
8 als das Lämmlein, Jefu Blut und Jefu Wunden find Gegenftände der erregteften Phan⸗ 
ZJa, e8 tritt häufig noch ein Factor Hierzu herein, welcher jener Gefühligfeit noch einen 
idern Schmelz verleihen muß: die Sinnlichfeit. Da der Mangel an fittliher Kraftanftren- 



454 Neligiöfe und Firchliche Bewegungen der Gegenwart 

gung gerade dieſer Seite des menſchlichen Weſens viele Conceſſionen mad, fo ift e8 nicht ı 
denfbar, als daß jene Paflivität der Seelenrichtung, die allerdings auch ſchon an ſich etwa. 
wandtes mit der Sinnlichkeit hat, von legterer zu einem abſonderlichen heilig-fleifchlichen € 
durchwebt wird. Wir wollen abfeben von den Ausſchweifungen einzelner pietiftifcher V 
wie der jogenannten Eönigöberger Muder, ver Sekte des Lutheraners Stephan zu Dresder 
allein jehr häufig und aus vielen pietiftifhen Gefangbüdern zu conftatiren iſt die Auff 
der Liebe zu Jeſus und untereinander ald einer durchaus finnlichen Liebe. Das Bild v 
Hochzeit, ver Gebrauch des Hohenliedes geben dem leßtbezeichneten Zuge Raum genug. 

Die Belehrung gefhieht mit einer Kataftrophe; ed ift in der Regel ein gewaltſam 
„die Gnade kommt zum Durchbruch“. Gin Pietift weiß gewöhnlich genau die Zu: und lin 
feiner Belehrung zu erzählen; er legt in die Erinnerung daran ein befondered Verg 
Auch dabei treten die finnfihen Vorftellungen wieder in den Borvergrund. „Es muf 
ſchütteln“, meinte der Würtemberger Schaufler. Der „Durchbruch“ ift Häufig zugle 
förperlihen Gonvuljionen verbunden. Ein Exempel dafür fei der befannte Vorgang im 
felder Waifenhaufe. Es follten zwar hier keine Bekehrungen fein, fondern Erweckung 
befonderes Sichregen des Geiftes; allein die äußere Erſcheinung ift dieſelbe wie die methol 
Belehrung. Vom 6. bid zum 13. Jan. des Jahred 1861 fanden infolge einer von Engla 
erfolgten Anoronung Gebetöverfammlungen im elberfelder Waijenhaufe flatt. Infolge 
wurden zunächſt einzelne, dann 60 — 70 größtentheild unmündige Kinder von Krämpf 
Gonpulfionen befallen; fie ſchrien, tobten, konnten felbft bei Nacht nicht zur Ruhe Eomme 
ten jih in den Gängen und Kellern auf, um durd Singen und Beten „ven Satan ſich 
halten‘. Oft traten Erjhlaffungen ein, ſodaß mandje eine Zeit lang der Sprache völlig t 
waren. Zehnjährige Knaben ftanden in ven Berfammlungen auf und beteten, wie ver © 
der Anftalt fih ausdrückt „fo inbrünſtig und fhriftgemäß, daß ed allen durch die Seele 
Das alles gefhah mit Wiffen und Bewundern des Directord Grafe und des Vorfteheri 
welche darin „Erweckungen“ fahen. Der Stadtrathentließ natürlich augenblicklich dieſe Voı 
Die Kreisſynode aber proteflirte gegen dieſen Beſchluß des Stadtraths, weil derfelbe nid 
fei, folche religidfe Bewegungen zu beurteilen. Wie fehr er aber dazu fähig war, das 
dad Nefultat ver gerichtlichen Unterſuchungen. Hier ftellte ſich alsbald heraus, daß die M 
von mehr ald der Hälfte der Kinder erheudhelt waren. Darunter waren alle die, die bef 
auffallende Erjcheinungen an ven Tag legten. Die Uinterfuhung ergab, daß methodiſch« 
Kinder eingewirkt wurde; fo fand man in den Betten der Kinder Tractate, welde ixijd 
amerikanische Erweckungen varftellten, und viele Kinder befannten aud offen, daß fi 
nachahmen wollten. — Iſt der Proceß des Durchbruchs glüdlich vorüber, dann befindet 
Gläubige im fihern Stande der Gnade. Davon hat er nun aud ein volles Bewußtfein 
ſtolzem Lächeln betrachtet er feine eigene Frömmigkeit, von oben herab bemitleivet oder ver! 
er die Kinder ver Welt. (68 bezeichnet Died auch wieder eine befannte, auffallende Se 
Pietismus, nah welder man ihn nit mit Unrecht mit dem Pharijäisnus zufamm 
Derfelbe geiftlihe Hochmuth, biefelbe Verachtung anderer, diefelbe Bervammungsfud 
da ſpricht: „Herr, ich danke bir, daß ich nicht bin, wie andere Leute”, zeichnet ven mo 
„Phariſäer“ aus, wie den antiken. 

Trog aller diejer Einfeitigfeiten Tann man übrigend dem Pietismus dad Zeugni 
verfagen, daß er dad chriſtliche Ideal wirklich zu erfireben ſucht. Er zeichnet fih dadur 
vortheilhaft vor dem Indifferentismus aus. Er ift wirklich von der religiöfen Idee vollkt 
erfüllt, und fucht dieſelbe nicht blos im Gefühl, fondern aud in feinen ganzen Leben t 
die geringfte Safer veffelben zu realifiren. Sein häusliches wie berufliched Leben, feine ! 
fein Berfehr, alles dies trägt den beflimmten Stempel feines religiöjfen Bewußtſeins. 
nenswerth find die Werfe feiner frommen Liebe. Schon Krande hat Bewunderungswi 
in Halle geleiftet. Aber auch der heutige Pietismus legt, was riftliches Vereinsweſen 
ftulten der Liebe und Barmherzigkeit, Verbreitung der Heiligen Schrift, innere und 
Mifiton betrifft, eine Rührigkeit und Opferwilligkeit an ven Tag, von der Die freiere tı 
Richtung noch viel lernen fünnte. Übrigens fo großartig dieſe Werke jind, fie tragen de 
den eigenthümlich einfeitigen Charafter ihrer Schöpfer. Insbeſondere geftaltet ſich dic ! 
weife als eine durchaus manierirte. Es gibt eine pietiftifche Schablone, welche ſich bie a 
Minutiöfefte ausdehnt. Die Unterhaltung der BVietiften hat jih zum Gebrauch keili 
Phrafen ausgeprägt; jie fehren bei jedem wieder; feine Manieren bis auf Mienenipi 
Bewegung find flereotnp ; jelbft die Tracht Hat ſich oftmals pietiſtiſch Färben müflen. Don 
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des Bekehrungswerkes aus. Er ſucht die Seelen gewaltſam zu erbredhen und Bußconvulflon 
in ihnen zu erzeugen. Seiner Aufgabe nad, ifl der Methodismus Miſſionskirche. Er if d 
eigentliche Bater der innern Miſſion und ift darin am meiften thätig. Gegen die Staatäfin 
tritt er nicht gerade feindfelig auf; merfwürdig aber ift die hierarchiſche Färbung feiner eigem 
Berfaffung. 

Werfen wir nun einen Blid auf dieWerfe, welche viejenige religidfe Richtung hervorbring 
die wir fhlechthin mit dem Ausprud ‚‚pietiftifche Richtung‘‘ bezeichneten, fo werben wir nad Y 
eigenen Terminvlogie diefer Richtung dieſelbe nach ihren zwei Seiten Hin mit den Ausorüd 
bezeichnen können: 1) innere, 2) äußere Mifiion. 

Die innere Miſſion. Es wurde ſchon früher darauf aufmerffam gemacht, daß der Pietiewd 
ſich al8 Kirche in ver Kirche betrachtet, ald eine Kirche, die ſchon zum lebendigen Chriſtentha 
hindurchgedrungen ift, während die übrigen Theile ald noch ſchlummernd erft erweckt werk 
müſſen. Aus dieſem Bewußtfein entfpringt nun eine außerorbentlic lebendige Thätigfeit u 
Pietismus, welche auf die Erweckung jener noch ſchlummernden Chriſten gerichtet if. DU 
Thätigfeit nennt er innere Mifjion. Sie ift feine innerfte Herzensangelegenheit; er weiß feh 
Srömmigfeit nicht Fräftiger zu bethätigen als in ihr. Die innere Mifjion trägt daher auf di 
Tugenden und Fehler des Pietismus wieder an fi. Diefelbe Energie, Zähigfeit, Opferfre 
digkeit, aber auch diefelbe Einfeitigfeit auch hier wieder. Die innere Mifjion ift ein Erampfhafl 
Drängen und Hafhen nah Belehrungen. Alle Schlihe und Mitteldden, wie fie einem krat 
haften Gefühl eigen find, werben angewandt. Alles fommt darauf an, zu fangen. Wenn 
nur gewillt ift, fih in die pietiſtiſche Schablone zu fügen, dann wird er ohne weitere® alß 
wonnener betrachtet. Die Mittel, wie die Wirkungen find dadurch oft jo äußerlicher Natur, M 
dem näher Betrachtenden das Miſſionsweſen häufig wie ein leerer Kram erfcheinen will. & 
Arten der innern Miſſion find der Natur ver Sache nach fehr verfchienene. Es gehören be 
Armenwefen, Krankenpflege, Rettungshäufer, Gefängnißmwefen, Gefellen- und Jünglingsvere 
Bibelverbreitungsweien, Diafoniffenanftalten, Brüberhäufer u. |. w. Wir heben nur einige 
wichtigften dieſer religiöfen Beranftaltungen hervor. ' 

Eine der beliebteften Beitrebungen des Pietismus ift die Verbreitung von Bibeln 
Tractaten. Hierin leiftet er Außerorventlihed. Nur Furze Notizen moͤgen hierüber Beleg 
geben. Im Jahre 1804 wurbe die große Bibelgefellfhaft zu London gegründet. Ihre li 
nehmungen waren im großartigften Maßſtabe angelegt. Sie übexſchwemmte bie ganze Zelt 
Bibeln. Als fie im Jahre 1853 ihr Jubeljahr feierte, Hatte fie uber 46 Mill. Bibch 
Umlauf gefegt, die Überſetzung verfelben in 166 Sprachen veranftaltet, ihre Cinkünfte 
109160 Pfd. St. gefteigert. Neben ihr haben ſich in Deutſchland unzählige Gefellfchaften 
gründet. Bebeutend ift vie Bafeler (1806) und die Preußiſche Bibelgefellfchaft. Außerbem 1 
jedes Land jeine eigene Geſellſchaft. Das vorzüglichfte Mittel, dieſe Bibelverbreitung, ſowie 
Verbreitung frommer, in pietiftifhem Stil gefhriebener Erbauungsfchriften und befonke 
frommer Tractate, zu befördern, ift die fogenannte Golportage, die in fehr umfangreichem M 
ftabe betrieben wird, und die dazu fehr billig ift, weil die Golporteure felbft von ihren chriftlich 
Brüdern gaftfreundlihft überallaufgenommen werben. Der Glaube an eine übernatürliche ® 
fung des ausgeſtreuten „Gottesworts“ gibt dem Werke eine erhöhte Bedeutung. 

Als ein bewunderungswürdiges Gebiet der innern Miſſion müffen aber die Anflalten 
Vereine hriftliher Barnıherzigkeit erfannt werden. Auch in ihnen findet fi der Stempel 
Einfeitigkeit vollſtändig audgeprägt ; aber man muß fi dagegen auch wieder gefteben, vaf 
eben die Sinfeitigkeit ift, maß diefen Anftalten Intenfität ver Kraft und Ausdauer verle 
Eigenthümlich ift, daß hierbei wieder ein Inftitut zu Tage tritt, welches man feines durde 
katholiſchen Charafterd wegen jahrhundertelang von ſich abgewiefen hat, wir meinen 
Eonpict von Männern oder Frauen zu einem religiöfen Berufe. Der Pietismus Eonnte ſe 
innige Berwandtfhaft mit ver Religiofität ver Jahrhunderte, in melden das Moͤnchthum gebor 
ward, nicht verleugnen. Es bedurfte lange Zeit, bis er endlich zu dieſem Zugeſtändniß fa 
denn erſt mit diefem Jahrhundert beginnt feine Wirkfamfeit in diefer eigenthümlichen Weiſ 
allein fein eigenes Weſen Hat ihn zu ſolchen Gonfequenzen geführt. Zu derartigen Anal 
zählen wir vie Diafoniffenanftalten, d. 5. Anftalten, in welchen „Schweftern” zum Armen: u 
Krankendienſt ausgerüftet werden. Die großartigfte diefer Anftalten findet ſich in Kaifers 
die Mufteranftalt für faft alle andern Europas; fie umfaßt die verfchienenften Richtungen bardl 
herziger Tätigkeit; fie enthält ein Krankenhaus, ein Lehrerinnenfeminar, eine Kleinkinderjäuh 
ein Waiſenhaus, ein Aſyl für entlaffene weibliche Sträflinge, eine Heilanftalt für Gemüthl 
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Stherflein heizutragen; in dem, was fie für die Miſſion thun, jehen fie mit Wohlgefallen 
eigene Frömmigkeit ſich widerſpiegeln. In den Mifjionsgefellihaften findet der Pietismus 
Drganifation feiner jelbit zu völlig conftituirten Gemeinjhaften. Allein was ift die wid 
Frucht dieſer pietiftiihen Miflion? Aus naturwüchügen, urfräftigen, mit natürlichen Tuge 
hochbegabten Menfchen werden häufig Menjchlein gemacht, die im Gefühl der allgemeinen‘ 
digen Verberbtheit ſchwärmen und mit gebrodhenem Muthe und dumpfem Geifte über die & 
des gefrenzigten Gottes träumen. 8 ift oft ſchmerzlich, zu leſen, wie ſich Lebenskraft und f 
licher Lebensmuth durch chriſtliche Miſſion jih in ein Gebrochenſtin und Kranfeln des Hn 
umwandelt, in ein Hinfchleihen in forcirten Demuth: und Gnadengefühlen. Wir wenigf 
fo Hoch wir auch die wiedergebärende Macht einer echten Religioſität anſchlagen, können iny 
Durchbruchöbekehrungen einen großen jittlihen Gewinn finden; wir meinen, eine wahre! 
fion müffe vor allem auf Cultur bajiren, fie müffe aljo vielmehr mittelbar als direct voridri 
Leider hat die Ausſchließlichkeit des Pietismus es bisjegt gänzlich verhindert, daß auch freil 
gere Ideen in der Mifjiousarbeit plaggriffen. 

Wenn auch eine Judenmiſſion zu erwähnen ift, fo kann jie nur ermähnt werben unter 
Namen eines Unfugs. Denn die zweckloſe Geldverſchwendung, welche dieſe Thätigkeit 
zeichnet, das abſcheuliche Jagdmachen auf Bekehrte, das fie charakteriſirt, iſt unſerer Zeit un 
chriſtlichen Geiſtes unwürdig. In allen Erdtheilen Lat eine engliſche Geſellſchaft ihre Ji 
miſſionare; eine Zeitung hat berechnet, daß die Bekehrung eines Juden häufig über 1000 BR 
zu ſtehen fomme! 

Die Mijjion hat für das religiöfe Volksleben eine befondere Bedeutung. Sie iſt das i 
Willen überfliegenve pietiftifche Gefühl. Die Mifjion iſt für das pietiftiihe Gefühl fo e 
völlig Entſprechendes; es kann fi Hier in der Korn des Mitleids und Erbarmens äußen 
findet Hier Stoff für feine ſupernaturaliſtiſchen Phantaſieſpiele, e8 kann hier feinen Trieb 
Profelgtenmahen an rohem Stoffe befrienigen. Die Mifjionöfefte find daher ſtets vie & 
punfte pietiftiichen Gefühlslebens. Sie werden mit großem Pomp, unerichöpflicden 
güffen, unergründbaren Gefühlen gefeiert. Das Herz wird bald erſchüttert von den fur 
Schilderungen heidniſcher, menſchenfreſſender Finſterniß, bald gerührt durch die lieblice 
ftellung fannibalijcher Gottſeligkeit. Die Phantafie wird reichlich gefüttert mit nackten 
jfalpirten Schäbeln, bratendem Menjchenfleiih. Die jentimentale Welt ift davon ge 
gibt mitleidig einen Beitrag, preift die Wunder Gotted an den Kannibalen und fühlt 
giös erquidt und geitärft. Die Mifiionsfefte jind ein Hauptmittel, den Pietismus zu 
zu verbreiten, und wirflid ift dadurd feine Einwirkung befonverd auf das Landvoll 
nicht geringe. 

Durch die Werkthätigkeit, wie ſie eben beſchrieben wurde, wird der Pietismus imm 
noch zu einer achtungswürdigen Erſcheinung, eine Crſcheinung, die wenigſtens vom Beñt 
Lebenskraft noch Zeugniß ablegt. Anders verhält es ſich darin mit einer andern reaction 
Erſcheinung in der Kirche, die dieſe Achtung bei weiten nicht verdient, dem Orthodoriämuß. 

2) Der Orthodoxis mus ift von dem Pietismus wefentlich zu unterjheiben. 6 
biftoriich ſowol wie pſychologiſch und ethifch eine andere Erſcheinung; ; und wenn ſie auch X 
ineinandergefallen find, ſo war das immer nur mehr oder weniger Zufall, in häufigen di 
treten beide Richtungen fogar in Contraft. Wie der Pietisinus auf der Seite des religl 
Lebens liegt, fo liegt der Orthoborisinus auf feiten der religidjen Lehre. Wie ver Pietid 
eine Ginjeitigfeit des hriftlichen Lebens ift, fo ift der Orthodoxismus eine Verirrung aufü 
lectuellen Gebiet. Bekanntlich ift dad Chriſtenthum weſentlich Leben (darin bat der Pietit 
recht); e3 fordert weiter gar nichts als fittliche Ausbildung des innern Menſchen durch bie 
meinfchaft mit Gott, und die Entftehung des Chriſtenthums ift nichts anderes ala die Mit 
(ung einer treibenden Kraft, welche in der bezeichneten Richtung bin wirft. Sobald aber % 
treibende Moment in die Menfchheit eintritt, ſobald nimmt daſſelbe auch eine menſchliche 8 
an; alfo nad) der Seite des Gefühls Die Form des Eultus, nad) der Seite des Denkens die ki 

Insbeſondere muß legtere hervortreten, denn tritt jene große Thatſache des Chriſtenthums 
menſchlichen Geifte vor Augen, ſo wird ev jofort dad Bedürfniß fühlen, auch tarüber us 
denfen. Aber bei diejen Reflexionen mußte jih aud fofort ein Misftand hervorheben. 
Eanntlich gehen die menſchlichen Reflerionen fehr auseinander; es mußte dies aldbald ver 
des menihlihen Egoismus Zwiftigfeiten hervorrufen; man mußte in Intereffe des Frie 
darauf dringen, Einheit der Reflexionen zu erzielen. So kam ed, dap eine gewiſſe Richtung 
Reflexion ſich allmählich als correct Heraudftellte ; aus der Richtung bildeten jich beſtimmte? 
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de Belenninifie, Symbole. Sobald dieſe vorhanden waren, mußten fie auch Normen fein, 
tive Normen für die jubjectiven Neflerionen. Die Lehre galt fomit nach und nad) ald etwas 
Higed, von Bott unmittelbar Geoffenbarteß, fie wurde ſchlechthin identificirt mit der Offen: 
ang ſelbſt. Das ift der große, unhrilvolle Wahn, ver ſich durch die Jahrhunderte bis heute 
urchzieht, das ijt ver Wahn, der Scheiterhaufen errichtete, um die Keger zu vernidhten, der 
grauendhafteften Bernichtungdfriege erzeugte, das ijt ver Wahn, der den frifchen, Heilbringen: 

B Bang ver Reformation aufhielt, ver die evangelijche Kirche bis heute jpaltete. Das Ehriften- 
als eine geoffenbarte Lehre anzufehen, das ift der Wahn, der ald Brömmigfeit nicht8 an- 

B mehr anfieht als Selbflverleugnung amı eigenen Verftand, Gaftrirung unjerd vernünf- 
a Geiftes, d. 5. Orthodoxie. Diefer Wahn ift es, der ein herrſchſüchtiges Priefterthum her⸗ 
rief, das im Beſitz eines Wahrheitspatentö zu fein glaubt, das fchon feit Jahrhunderten dar⸗ 
ausgeht, das Licht der freien Bernunft auszuloͤſchen. Den Egoismus ebendieſes Standes, 

abſcheuliche Begierde, auch die unbedeutendſte Abweichung von ſeinem Lehrſyſtem heraus: 
übeln, ſie zu verketzern, zu verdammen, dieſe Begierde, welche ihre Stelle im Sündenregiſter 
adem gemeinen Eigennutz, den Ghrgeiz u. ſ. m. findet, nennt man Orthodorismus. 
Dieje religidje Richtung bildet einen Hauptfactor unierer Zeitbewegungen. Man follte e8 

meinen, in einer Zeit, die für alle mehr ald einen Gehorfam in Deuk- und Glaubens: 
ageſchaffen fcheint! Der Orthodorismus in der evangelijchen Kirche ift leider eine Frucht 
deih anfänglich irrthümlich ji entwicelnden Reformation. Diefe großartige Bewegung, 

he und von einen langen Gewiſſensdruck befreit hatte, glaubte, noch unfähig der Wahrheit, 
ie Sreiheit die Grundlage wahrer Einheit jei, un eben diefer Einheit willen zum Ge: 
aſßdruck zurüdfehren zu müjlen. In einer Abgefchmadtheit, wie felbft vorher nie, wurde 
Urtbodorismusd ein Charakterzug der evangeliſchen, beſonders der Iutherifchen Kirche. Linfer 
mer Orthodoxismus ift übrigens eine neue Phaſe dieſer Richtung, deren Urfprung ji 
in Anfang unſers Jahrhunderts zurudvatirt. Bekanntlich hat im vorigen Jahrhundert 
Urtbodoridmus in den fogenannten Rationalidmus umgejhlagen, eine Richtung, ebenio 
und todt wie ihre Gegnerin, ohne innere Kraft und Leben, ein bloßes Erbleichenlaſſen ver 
zen Farben, ohne eigenes jhöpferiiches Brincip. Als nun das Elend der Fremdherrſchaft 

e deutſchen Gemüther drückte, als ſie ſich hierauf gewaltſam losrangen, da erwachte das 
Bedürfniß einer warmblütigen, lebensvollen Religioſität. Es war der Pietismus, der 

FOR feine Rechte geltend machte, der mit der Gemüthstiefe eines Spener bie Herzen zu er: 
en verſprach; weil aber dad Bedüͤrfniß vor allem auf etwas Poſitives, Feſtes, Handgreif⸗ 
8 ging, fo trat der Pietismus auf in dem ihm ſonſt fremdartigen Gewand ver Orthodoxie. 
Rın aus diefer Ehe auch zuweilen eine Eräftige Yuthergeftalt, wie ein Claus Harms, erwuchs, 
erlor Doch der Ehebund bald feinen ehrlich pietiftiichen Gehalt, die Orthodoxie verband fidh 
ber bureaukratiſchen Staatögewalt und brauchte ven Pietismus nur noch als dasjenige Gle- 
kim Volk, durch welches ver Kampf gegen ven Nationalismus am wirkſauſten durchgeführt 
den konnte. Seitdem iſt dieſe hierarchiſche Orthodoxie, durch die Jahre der Stürme noch 
t gekräftigt, der Factor in den Zeitbewegungen, der wie eine Rieſenſchlange die Gliedmaßen 
religiöjen Lebens zuſammendrückt. 
Der Pietismus hat ein innerlices Bedürfniß, ver Orthodoxismus ein rein äußerliches; ex 
Btandesegoismus, Theologendünkel; er ift aber häufig noch etwas Schlimmered: Herrſch⸗ 
Mund kirchlicher Despotismus. Wir dürfen dahin nicht das fogenannte Altlutherthum zäh- 
‚ welches lediglich als Beſchränktheit anzufchen iſt, welches aus der Oppojition gegen die Union 
achſen ift und darum vielfach gedrückt ji den Namen eines Martyriums erworben hat; defto 
br gehört aber dahin das jirtlich viel tiefer ftehende Neulutherthum. 8 ift diej jenige kirchliche 
Btung, welche ji) mit der reactionären Staatsgewalt verbunden hat zu gemeinſamer Unter- 
ung aller freiheitlihen Negungen, melde die reine Lehre ald gejunde polizeilihe Maßregel 
achtet, durch die die Öeifter nicht übel in Schranken gehalten werben; es ift das Staatskirchen⸗ 
tm, beſchützt vom Staat ald eine vortrefflich organilirte Bolizeianftalt, erſehnt von Menſchen, 
en der Abſolutismus angeboren if. Als glänzendſter Repräſentant der Richtung werde 
Raftenberg genannt; jein Organ iſt die „Evangeliſche Kirchenzeitung“. Hengſtenberg's höch⸗ 
MDogma iſt die Staatskirche. Den Begriff der Kirche recht juriſtiſch, recht maſſiv und em⸗ 
iſch zu faſſen, das verſteht keiner in gewandterer Weile als Hengſtenberg von theologiſcher 
He, wie von juriſtiſcher der verſtorbene Stahl. Man ſieht hieraus deutlich, wie wenig es ihm 
e feinen Geſinnungsgenoſſen um die reine Lehre an jich zu thun ift, fondern wie fie ihnen nur 
‚Mittel zum Zwed iſt. Hengftenberg weiß fein zu: und abzugeben an feiner Orthoborie, wie 
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e8 eben bie Verbindung mit den Staat verlangt. War er doch einer der treueften Käm 
für die Union, diefe freifinnige Auflöfung der confeffionellen Dogmen, als fie der Staat 
gehrte, während ihm vorher die vifferirenden Dogmen bis ins einzelnfte heilig waren. Klug 
ift fein erfte8 Gebot. Daraus jenes heillofe Verfahren, nad) melchen in ferviler Devotion « 
heilig gefprodhen wird, wad im Sinne des Abfolutismus zum Hohn der Vernunft und Sit 
feit gethan wird. Nach diefer Theorie ift die Obrigkeit von Gottes Gnaden infallibel; fi 
Zweifel daran ift revolutionär, gottlos. Man fühlt Efel über dieſes widrige Gebaren, wiel 
in der unfeufcheiten Weife Kirche und Staat miteinander vermifcht werben, wie eines dad 
in den unreinften Abjichten mißbraucht, wie die Kirche des ftaatlichen Abſolutismus Dien 
und ber erfte der Ichten Beihüger vor den entrüfteten Volk ift. Das ift aber nicht blos 
ftenberg’fche Theorie; jeder Staat und jeded Staatchen hat daran feinen Gefallen gefu 
Die lutheriſchen Päpſte [hoffen wie Gras in die Höhe zu den Zeiten der Reaction. Eine m 
gültige Staatöfirche der Art ift Mecklenburg. Kliefoth ift ihr Papft. Als man 1857 e 
daß ver Profeffor Baunıgarten zu Roſtock, der fonft ganz gläubig ift, in einigen Punften 
den Symbolen abweicht, wurde er entjegt, ja in enblofen Proceſſen und Gefängniffen h 
gezerrt. Wehe noch heute dem mecklenburgiſchen Pfarrer, der nicht ganz correct an den Te 
glaubt. Viele ähnliche Dinge fommen in Hannover vor unter Münchmeyer's, Petri’3, Uhlh 
und anderer Gefinnungsgenoffen glücverheißenden Aufpicien. Ganz ähnliche Dinge ı 
Vilmar's kurheſſiſchem Regiment, das widerſpenſtige Pfarrer oft mit Ginfperren in der Gafl 
gläubig zu machen wußte. Ahnlihe Dinge weiß faft jeder deutſche Staat aufzuweijen. 
förmliche Organifation, dieſe kirchlichen Tendenzen zu verbreiten, ift der fogenannte Evange 
Kirhentag, urjprünglid dazu beftimmt, eine Conföderation aller deutſchen Landeskirchen 
beizuführen. Er brachte dies zwar nicht zu Stande, aber feine Haupttendenz — er ging auf 
Bewegungen des Jahres 1848 ald Reactiondverfuch hervor — war unter den Hauptfpm 
Hengftenberg, Stahl, Bethmann-Hollweg u. f. w., die Rettung des Staatskirchenthumt 
bei feinem allgemeinen Miscredit allmählich auf ſchwachen Füßen ftand. Eine ähnliche D 
fation war die Gifenadher Kirchenconferenz, eine Verſammlung hoͤchſt officielen Anſtrich 
war eine Berbrüderung des Prälaten= und Hofpredigerthums, um mit vereinigten Rräßi 
Intereſſe diefer kirchlichen Höhepunkte zu verfolgen. Hier wurden die altmodifchen E 
bücher, die Privatbeichten und ähnliche Antiquitäten zur Welt befördert; an diefer Mutter] 
die Kliefoth und Bilmar, die Grüneifen und Ullmann ihre Milch gefogen. Dies war viel 
aus welcher die über ganz Deutſchland ſyſtematiſch ausfliegende Unterdrückung ver freifing 
Megungen, die „Ausrottung des Rationalismus‘ ausging. Die Pfarrer wurden gemajriſ 
Befdrvderungen, Zulagen wurden nad) dem Maße der Gläubigfeit mathematifch berechnet. | 
Gemeinde wurde rechtlich ald Null behandelt, man betrachtete fie ald eine Anzahl Unmür 
denen man ben Brei in ven Mund ftreihen muß. Dur ganz Deutſchland machten far 
alles Recht verhoͤhnende Scenen ihre Runde. Und was war der Erfolg? Daß die Ki 
verödeten, daß man die Kirche ald ein charakterloſes Polizeiinflitut veradhtete, daß mil 
Kirchlichkeit auch die Religion in den Gemüthern die ihr gebührende Achtung verlor! 

Die Orthodoxie ift eine für unfere Tage ausgelebte Erfheinung. Sie ift für das 
Denken unferer Zeit eine Daumenfhraube. Wenn ed einmal eine Zeit gab, wo man jr 
Religioͤſes anders ald übernatürli, ald in der maffivften Weife wunderbar denfen Eonnte, 
dieſe eit jegt nicht mehr. Trotzdem muthet fie und immer noch ihre fogenannten „&r 
wahrheiten” zu glauben zu. Sie ift immer noch der Anjicht, daß dad neugeborene Kin 
durch die Erbfünde verloren und verdammt fei, daß Jeſus eine ſchlechthin übernatürliche De 
geweſen ſei, daß er vor feinem irdiſchen Dafein als zweite Perfon der Gottheit eriftirt habe, 
er dann auf übernatürlihe Weiſe Fleiſch und Blut angezogen habe, daß die Werfe des 
munmten Gottes alle wunderbar gewefen fein müflen, daß er mit Fleifh und Bein au 
den und in den Himmel gefahren jei. Die Wirfuugen auf ven Bläubigen von Chriftud a 
rein wunderbar und magifh; die Bibel ift vom Heiligen Geifte dictirt; die Taufe, das Abe 
mahl find ihr die magiſchen Mittel, jene wunderbaren Wirkungen hervorzubringen. An vie 
alten Buchſtaben hängt die Orthodoxie mit Zähigkeit ; fie will nichts preisgeben (obgleid 
fie, ohne es zu wiffen, unendlich viel dem Zeitgeifte nachgibt). Man kann eine ſolche Orthode 
als religiöfe Richtung, ald Beſchränktheit belächeln, wenn fie nicht weiter gebt. Allein fie 
weiter, fie jucht die Herrfchaft, und zwar bie durchaus irdiſche, um alle ihr widrigen Bewegt 
gen gewaltfam zu eritiden. Darin liegt die unfittlihe Seite de Ortboborismus, vie in] 
That nicht leicht ind Gewicht fallt. IR ed ja der Moral Heiligfter Grundſatz: freie Entwiden 



462 Religidſe nnd Kirchliche Bewegungen der Gegenwart 
nichts weniger als unbedingte Souveränctät ; dies ginge nıın an, wenn fie ihr ſtreng i 
geſchloſſenes, eigenes Gebiet hätte; aber fie fhreitet darüber hinaus, fie behauptet, ! 
haben auf allen Lebensgebieten, Ehe, Bamilie, Schule, Wiffenfchaft; fie will dem ı 
Staat ihren Geift einhauchen, einen Geift, ver jeine Vernidtung ift. Daher diefe 
vielen Conflicte, die den unvergleichlichen, vft flegreidhen Starrfinn des Elerifalen Regi 
greliften Lichte zeigen. Die Conflicte mit den Staatsregierungen datiren ih hauptſäc 
Jahre 1848 her, wo der Zufland der Staaten zu Eroberungen leicht Beranlaffung gebe 
Schon in diefen Jahre verfammelten ſich viele deutſche Bifchöfe zu Würzburg, in de 
die „Freiheit“ der deutſchen Kirche zu wahren. Sie forberten unmmfchränfte Freiheit 

. und des Unterrichts, fie wollen dad Recht, eigene Unterrichtsanſtalten zu erhalten und. 
fie verlangen das Necht alleiniger Prüfung und Überwachung der Geiftlidhen, des Eu! 
Gongregationen. Das landesherrliche Placet verlangten fie abgefchafft. Dies war 1 
granım für Die Bewegung im einzelnen. Zuerft in Ofterreih. Nachdem die öſterreichi 
Ihöfe das Begehren ver Würzburger womöglich noch verftärkt hatten, entſprach die R 
vollfommen und genehmigte im April 1850 alle ihre Wünfche: freien Verkehr ver Bi 
denn Papfte, Wegfall des Placets, Recht der Berhängung von Kirchenftrafen, Gerid 
iiber die Geiftlihen, Beihülfe der Stantögewalt zur Ausführung ber kirchlichen Anor 
Einen definitiven Abſchluß befanen die Niederlagen des Staats im Concordat von 
1855. Mit ihn hat der Staat fein Oberhoheitsrecht völlig preisgegeben ; die Kirche if 
völlig fouverän in ihrem Gebiet geworben; jede ftaatliche Aufficht fallt weg. Wera 
wie weit die Kirche ihre Grenzen jieht, ber begreift, was abfolute Selbftänvigfeit ver. 
bedeuten hat. Jene Gebiete, weldhe ver Kirche verwandt, jedoch rechtlich unftreitig de 
zugehören, Ehe, Schule, Sitte, find Gebiet genug, um bie unerfättlihe Eroberungt 
Kirche zu befriedigen. Daß daraus unendliche Verwickelungen, nicht felten ultramontaı 
dale Hervorgingen, wie 3.8. bei Begräbniffen von Anderögläubigen, das iſt der Naturt 
gemäß Mar genug. Diefelben Conflicte Hatte Preußen zu erfahren, und auch bier ! 
Negierung zum Nachgeben die nothwendige Schwäche; die Bruft des Minifters M 
ſchmückte fi mit vem Piusorden, Sprache genug für jeden, der etwas von PBapfte mı 
heftigften entbrannte jedoch der Streit in den ſüddeutſchen Kleinftaaten. Im Jahre 18! 
die Biſchoͤfe der oberrheinifchen Kirchenprovinz in Freiburg zuſammen, um fi zu gem 
Action gegen die Regierungen zu verbünden. Sie ftellten eine Reihe von Forderungen 
nichts anderes verlangten al8 einen völlig fonverinen Staat im Staat, frei von jeder 
und jedem Titel, der im entfernteften die Oberhoheit des Staats andeutete. Die Reg 
gaben nur allzu Höfliche Antworten; auch fie beriefen eine Conferenz. Allein währen! 
conferirten, hatten die Bifchöfe, die nicht fo ferupuldg find, bereits factifch Ihren Gehor 
gekündigt. Mit der Entfhuldigung, man müffe Gott mehr gehorchen al8 den Menſche 
fie ungefragt in alle die Rechte ein, welche fie fich anmaßten. Dem mainzer Domfapitel c 
der Papft ven Bifchof Ketteler, der mit Hujarenenergie burdhgufahren mußte. Der ( 
von Freiburg gab ihm nichts nad. Es wurden Pfarrftellen beſetzt, Gramina vorge 
ohne die Regierung. Die Curie zeigte den höchſten Starrfinn; e8 Fam zu Gefüngı 
Gelvftrafen; ja der Erzbifchof felhft mußte in Anklagezuftand verjegt werben. Wer fie 
Kirche. Die Regierungen nüpften Verhandlungen mit dem päpftlidden Stuhl an, di 
tate der ewig langen Verhandlungen waren Goncordate, d.h. die Korderungen ver Kit 
den anerkannt. Diefe Concordate waren das fchreiendfte Unrecht für proteftantifche Sta 
fatholifchen konnten ſich noch damit vertragen ; allein die Parität ift geflört; ſobald vie 
Kirche ihre volle Selbftbeftimmung hat, ift neben ihr die Eriftenz einer proteftantijchı 
undenkbar. Wenn der Staat geredt fein will, muß er fih gegen die Zubringlichkeit d 
lifchen Kirche unbedingt wahren. Die neuefte Zeit hat darin den principiell richtige 
efunden. 

g Ein anderer Gegenſtand des Kampfes waren die gemiſchten Ehen. Auch tieje 
charakteriſirt die ftreitenden Theile. Im Jahre 1830 erichien das berüchtigte päpftliche! 
die Bijchdfe von Köln, Trier, Paberborn und Münfter, in welden verordnet wurde, 
eine folche gemifchte Ehe eine wahre und gültige Ehe. fein kann, wenn die Brautleute I 
ſprechen abgeben, vie Kinder katholiſch zu erziehen. Diefem Breve ertheilt der König von 
die Genehmigung, als der Erzbifchof Spiegel von Köln erklärte, daß das Breve durch 
in einem bem Staat feindlihen Sinne zum Vollzug fommen folle. Er follte aber bald ı 
se Hug dad war! Als Spiegel’8 Nachfolger, Freiherr von Drofte-Vifhering, trog des 
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38, eine Trauung nie zuließ, wenn nicht vorher das Verſprechen gegeben ward, bie 
holiſch zu erziehen, und als der Erzbiſchof Hartnädig blieb, fo erfolgte 1837 den 
eine bekannte Abführung nad) Minden. Diejer Act ver preußischen Regierung wurde 
Deutſchland das Signal zu einem Alarm. Das Feuer ded Fanatismus ſchlug überall 
entflanden Unruhen in Münfter, Paderborn, Köln, Kleve und andern Orten, und ber 
B am 10. Der. 1837 reine Allocution, in welder er in den heftigften Ausprüden das 
der preußifchen Regierung verdanımte. Zugleid Ar fich der Erzbiſchof von Pofen 
1, Martin von Dunin, in gleicher Aumaßung wie fein Amtsbruder in Kin und er: 
tegierung, daß auch er durch fein Gewiſſen ſich gedrungen fühle, bei gemijchten Ehen 
Inftructionen des Heiligen Vaters zu halten. Zugleich ſchickte er ohne Vorwiſſen 
ung in feiner Erzbiöcefe einen Hirtenbrief under, in welchem er jenem Priefter mit 
i drohte, der eine gemifchte She einfegne. 
ınnte denn dad von Rom angefhürte Feuer an den beiden Enten der Monarchie, 
ugifche Regierung kam in nicht geringe Verlegenheit. Umſonſt erließ ver König eine 
bre nach der anbern; ber Papſt überbot jede derfelben in ven ſchärfſten und fühnften 
über dad „unerhdrte Wageſtück“, vief Himmel und Erde zu Zeugen der „Wunden, 

liche Macht der Kirche Chriſti ſchlage“, und machte überhaupt in feinen verfchiedenen 
n, welche im September 1838 und im Juli 1839 erfolgten, Anſprüche geltend, welche 
rfte Periode des Mittelalterd erinnern. 
onliche Bervegung entftand im Often ver preußifhen Monardjie, als der widerfpen- 
chof nach Kolderg abgeführt wurde. Es entitanden Vereine Fatholifcher JZungfrauen 
ſemiſchten Ehen; die polnifhen Damen erfchienen in Trauerkleivern. Und ald am 
340 König Friedrich Wilhelm III. ſtarb, weigerte fi die Geiftlichkeit, das Trauer- 
den edeln Todten zu geftatten. 
erifale Treiben verbreitete fi) über ganz Deutfhland ; an allen Orten gab e8 Zwie⸗ 
Zerwürfniffe in ven Familien; die heiligften Naturbande wurden durch die Gewalt: 
altramontanen Heißſporns unterbrüdt; ja jelbft da, wo ſchon außereheliche Kinder 
waren, wurde häufig die Schließung ver Ehe hintertrieben. Es ift dies eine Art von 
a, gegen welche die enangelifche Kirche nicht Die entſprechenden Gegenkräfte im Beflg 
e auf alle Bropagandanıittel außer moralifchen verzichten muß. Diefelbe ffandalöfe 
a Hält daher die Eatbolifche Kirche bis heute confequent fe. Noch jegt muß in der 
Freiburg jeder Fatholifche Nupturient, welcher in gemijchte Ehe eintreten will, durch 
s verfprechen: 1) daß ſämmtliche Kinder Eatholiich werden müffen; 2) daß er fih alle 
n wolle, den afatholifchen Ehetheil zur Eatbolifchen Kirche zu befehren; 3) muß der 
Theil veriprehen, das Verfprechen des katholiſchen Theils in der Ausführung nie- 
ndern. Dies jind doch offenbare gewaltfame Beeinträchtigungen ver evangelifchen 
a es häufig am proteftantifchen Selbſtbewußtſein fehlt, fo Haben derartige Maßregeln 
tenden Erfolg. Die meiften Staaten haben daher auch in ihrer Gefeßgebung Schutz⸗ 
ergriffen. Die Eivilehe, die obligatorifche, nicht die facultative, kann Hier allein 
n. 
itter Gegenfland, un den jich jedoch erft in neuefter Zeit ein heißer Kampf entipinnen 
Schule. Auch auf diefen Gebiet tritt eben ein, was auf andern Gebieten ebenfo ein: 
das der Staat, welder das Zeitbemußtfein vertritt, und der Katholicismus in fcharfe 
erathen. Der Staat fieht die Schule ald fein Eigenthum an, und mit vollem Recht, 
t der Kirche bisher immer das Aufiichtsrecht gelaffen, weil auch er die religidfe Bil- 
othwendig erfannte. Allein die Verichiedenartigfeit des Geiftes macht eine Scheidung 
1. Daher beginnen auch hier die Grenzflreitigkeiten. Auch hier ift es hauptſäch⸗ 
Baden, mo die heftigfte Bewegung begonnen hat. Die neue liberale Geſetz⸗ 

elbſt feit 1860 verlangte die Gonfequenz, auch auf dem Schulgebiet eine Scheidung 
m, und fie murde in der gemäßigtften Weiſe vorgenommen ohne die geringfte Ver- 
kirchlichen Anſehens. Trotzdem erhob fi ein wüthenver Sturm des gefamniten fa: 
Merud. Auf Kanzeln und in Schulen wurde gegen die Reform getobt; es wurbe 
inz von der Schule zurückzutreten. Die Regierung blieb mit aller Energie feft, und 
8 Ultramontanismus möchte diesmal höchſt zweifelhaft erfcheinen. 
iben nun auch noch auf Ein hinzumelfen, um den Katholicismus zu harakterifiren, 
ibilität des Denkens, welche dem Katholicismus in noch confequenterer Weife zu- 
der proteſtantiſchen Orthodorie. Und auch hierin hat in neuer Zeit der Katholicts: 
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mus Unerbörtes geleiftet. Es verfteht fi am Ende von felbft, daß der Katholicismus an 
Meinungen von fi audftößt ald die von ihm fanctionirten. Allein daß er felbft Methoden, 
weidführungen, bie aus den Wiſſenſchaften der Neuzeit entſtanden ſind, die durchaus nicht 
terodox werden wollen, dennoch, weil ſie von einem andern gebraucht, ein anderes mal viell 
heterodox werden koͤnnten, verbietet, das iſt doch unerhoͤrt. Wir erinnern hier nur an den Her 
ſianismus. Hermes, Profeſſor in Bonn (geſt. 26. Mai 1831), war jo katholiſch rechtglaubig 
irgendein Kirchenfürſt; allein er war der Meinung, das katholiſche Dogma müſſe ſich aus 
nunftgründen mit Nothwendigkeit entwickeln laſſen, und er wurde dafür als Zweifler verbag 
Aus neuerer Zeit datirt ſich der Güntherianismus. Auch Günther (Priefter in Wien) | 
nicht im mindeſten heterodor, auch er fuchte eine philofophiihe Begründung des Dog 
leiften; aber auch er wurde verdammt, und feine einzige Zufludt war das „pater pec 
In neuefter Zeit hat Frohſchammer in Münden daffelbe Schidfal erleben müflen. Wegen 
lichten, die er ausdrücklich nicht al8 Die feinigen anerkennen mußte, wurbe er auf den Inder 
und fuspentirt. Man hat nun aber daran noch nidht genug, daß man Heterodoxes verda 
jondern das Nom des 19. Jahrhunderts weiß feine Conſequenz auch noch bis zur Erzen 
neuer Dogmen zu fleigern. Am 8. Dec. 1854 wurde dad Dogma von der unbefledten 
prängniß Maria proclamirt! Es wurde al ein wahrer Triumph der katholiſchen Kirche gef 
in echt Fatholifchen Kreifen vernahm man mit Jubel die neue That des katholiſchen Principe. 
fihtbar fei ver Heilige Geift auf die vom Papfte berufenen Bifchöfe herabgefommen! Die 
wollten fein Ende finden! Solches gejhieht in unfern Tagen. Im Jahre 1863 fand eine! 
lifhe Oelehrtenverfammlung zu Münden ftatt. An ihrer Spige fland der große Vertf 
des Katholicismus, Döllinger. Über diefe Verſammlung jprad ſich jedoch der Papft & J 
misbilligend aus, fie habe längſt verdammte Ketzereien wieder aufgefriſcht, fie habe EM 
um die kirchliche Autorität gekümmert, ſei ohne Anfrage zuſammengekommen. Es wurdeip 
engbegrenzte Beſtimmungen aufgeſtellt, unter welchen eine Gelehrtenverſammlung ſtatt 
dürfe, welche aber jede freimüthige Berathung unmoͤglich machen. Die geringſte Conceſ 
die Wiſſenſchaft, an den Volksgeiſt, an dad Deutſchthum iſt in Rom ein Frevel! Wir fin 
wieder vollfonmen beftätigt, was wir oben ald harakteriftifches Merkmal der Zeit auge 
legten: eine Vermiſchung der Begenfäge ift unferer Zeit unmöglich; alles ſucht in der € 
Gonfequenz feine Rettung oder feinen Sieg. 

Wir haben damit das Geheimniß der Simſonshaare der katholiſchen Kirche Gegemt 
principielled Verfahren, eine fharfiinnige Organifation, das dem Princip äußerft aba 
das ift die geheimnißvolle Urſache ver Thatfache, daß mitten im mächtigen Bluten des 
diefer antife Bau noch Wiperftand leiften fann. Die Herzen des Volks fehlen dem Katt 
mus; er ift eine Form ohne Inhalt, eine ausgehöhlte Schale, aber dieſe ift mathemati 
richtig gebaut, daß fie für ſich allein noch vollkommen beftehen fann. Wie abfolutiftifche Sic 
fo friftet auch der papiftifche Katholicismuß fein Dafein durd fein ſtehendes Heer. Deu 
libat hat feine enorme Wichtigkeit; ift der Eölibat aufgelöft, ift der Katholicismus auf 
Diejed Losreißen des Klerud aud den Zufammenhang ver Welt verleiht ihm feine Solidch 
Mit dlefen enggefchloflenen Corps dringt der Katholicismus vor; mit den barmberzigen @ 
ftern in die Krankenhäuſer, mit ven Nonnen in die Schulen, mit den Fefuiten in die @emei 
in die Staaten. Kein Gebiet fchließen jie von diefen Angriffen aus; je allgemeiner, defto I 
liſcher; Induſtrie, Wiffenfhaft, Kunft, Schule, Politik, alles gehört der katholiſchen M 
Sehr bemerfendwerth war in diefer Hinſicht die Fatholifche Berfammlung am Ende des N 
1863 zu Frankfurt. Es wurde hier iiber die Gründung einer katholiſchen Univerfität, Eachoik 
Sabrifen, fatholifher Wirthshäuſer geredet. Welche Plane! Wir Gaben hiermit vie 
rudfhrittliher Beftrebungen erreiht. So mächtig ihre Factoren fein mögen, den Strom 
fie nicht rückwärts bewegen. Es jind blos die Dämme, zwifchen benen ji der Strom g 
fortbemegt. Wir wenden und daher ab zu den religiöfen Bewegungen, die ihren Lau 
vorn nehmen, in der Richtung einer naturgemäßen, freien Entwidelung. 

I. Bon den biöher beſchriebenen religioͤſen Richtungen darf feine ven Anſpruch m 
daß fie ihre Geburtsſtätte im Volfögeifte Habe. Sie find ſämmtlich Geiftespronucte ver 
gener Jahrhunderte, feit denen das Alte vergangen und alles neu geworben iſt; es fönnen W 
nur einzelne Stände, einzelne befonderd organifirte Berjonen diefe Richtungen vertreten. 9 
deftomeniger treten fie ſchärfer hervor als die zeitgemäßen Richtungen. Die Urſache ift natud 
Wie e8 überall ver Fall ift, wo man ſich im Belig des Naturgemäßen und Normalen fühl 
findet ſich eben auch Die freie religidfe Richtung weniger veranlaßt, ſcharf hervorzutreten, wäl 
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ie rüdgängigen Bewegungen alle Urfache Haben, jich eclatant zu zeigen, alle Hebel in Bewegung 
nfegen und bie Welt von ihrer Eriftenz zu überzeugen; denn fie wollen ja den Strom bergauf 
Biren. Daher geftaltet ji der Charakter der freien religiöſen Richtungen etwas anders; jie 

& nicht in ftabilen Kormen ausgeprägt wie bie reactionären Mächte, fie find freie Bewegungen. 
freie Richtung ift das allgemeine, Öffentliche veligiöfe Bewußtfein, und die religidjen Be- 
ungen find bie reagirenden Gonvuliionen des Öffentlichen Bewußtſeins, wenn die hemmende 

m ſich überfpannt hat. Die freien religiöſen Bewegungen, die immer vom Volksgeiſte 
sehen, entfiehen daher meiftend nur aus Anlaß eclatanter Übergriffe von der entgegengefegten 
te; Damit foll jedoch nicht gefagt fein, daß fie nur negativer Natur feien; es gibt allerdingd 
folge, allein fie haben inımer bald ihre Lebendunfähigfeit bewieſen und find untergegan- 
Eine wirflih aus dem Volksbewußtſein geborene Richtung muß nicht blos negiren, fie 

immer wiflen, was jie will; fie leugnet das Eine, weil jie nad) einem andern poſitiven Ziel 
hebt. Das ift nun aud das Kriterium, an welchem wir den wahren Liberalismus von einer 
ten, nur vorübergehenden Geftaltung des negirenden Geiſtes unterfcheiden Eönnen. 
Benn wir bie gewaltigen Actionen des Volksbewußtſeins ind Auge faflen, jo läßt jich darin 
eine gewifle Bejegmäpigkeit erkennen. Die Bewegungen folgen aufeinander nad dem 

4 einer Art logiichen Proceſſes. Dieſer Proceß entwidelt fih aus, dem Gegenſatz des fpeci: 
theologiſchen Bewußtjeind und des Volksbewußtſeins. Während namlich jenes dad confer: 

he Interefie mit aller Macht vertritt, fchreitet das religidie Bermußtfein des Volks unver- 
k darüber hinaus. Dadurch tritt eine Störung des Gleichgewichts ein; ed entiteht eine 
anung innerhalb der Kirche. Das Volk ift ſich darüber in der Regel nicht ſogleich Mar, weil 
ht Darüber reflectirt; aber es ſucht die Spannung zu überwinden, e8 bricht aus in gewal⸗ 
Bervegungen,, aber viefelben find noch allzu unklar und blind, fie flürzen fich in Radica⸗ 

36 und verfümmern. Das iſt das erſte Stadium des Procefjed; wir werden darin die Be: 
mgen vor 1848, bie beutjchlatholifche und Die Bemegung der Lichtireunde erfennen. Aber 

MByannung hat indeſſen eine vefto mächtigere Wirkung zurüd auf das theologiiche Bewußt⸗ 
ausgeübt, fei es, daß dieſes ſich noch mehr verhärtet, fei es, daß es von der Gewalt des Volks⸗ 

Bußtfeind gedrängt einen gewaltſamen Durchbruch erleidet. Die Wiſſenſchaft faßt bier das 
Sbewußtjein auf, häufig in extremer Weife, allein ſie macht daſſelbe Elar und felbftbemußt. 

z erfennen hierin bie Periode, welche burch die große wilfenichaftlihe Bewegung von Strauß 
eharakterifict if. Don der Bewegung in dem wiflenfhaftlihen Kreife kehrt fie nun 

wieder zurüd in dad Volksbewußtſein, ſchärfer, intenfiver; durch reagirende Kräfte 
fi das Bewußtjein noch mehr, die Extreme werben abgeſchliffen. Und unwiderſtehlich ift 
f.der Strom des Öffentlichen religidfen Bewußtſeins, -unaufbaltfam geht er feinem Ziel 

‚Bir werben dem Geſagten gemäß die religidfen Volksbewegungen in folgender Orbnung 
iben: 1) bie deutſchkatholiſche; 2) die lichtfreundliche Bewegung; 3) die willenichartliche 
ung; 4) bie Bewegungen in den einzelnen deutihen Ländern; 5) ihre Zufammenfaffung 
tjchen Proteftantenverein; 6) die Reben=Jefu- Bewegung. 
liegt in der Natur der Sache, daß die freilinnigern religiöſen Regungen überwiegend auf 

des Proteftantismuß liegen. Der Proteftantigmus erfennt die Gntwidelung in der Zeit, 
rtichritt als fein eigenes Belek an; er iſt alfo felbjt immer die treibende Kraft zu neuen 

ungen. Anders verhält es jich mit dem Katholicismus. Entſteht i in Katholicismus eine 
Begung, fo bört ſie auf, eine Fatholiiche zu fein; ſie wird entweder ein Übergang zum Prote⸗ 

8, ober fie muß eine neue Baſis fuchen; findet fie dieje nicht fogleich, fo wird fie in ſich 
erfierben. Ein Beifpiel der legtern Art liegt uns vor im Deutſchkatholiciomus. Diele 
inung ift fehr belehrend. Gin gewaltiger Umſchlag ultramontanen Aufſchwungs war ſie 
e ber vielverfprechenpften, gewaltigiten Bewegungen, ſie fand jedoch kein neues Bett, ver⸗ 

in einer nichtsſagenden Sekte. Bekanntlich ging ſie aus von jenem Höhepunkt des Ultra⸗ 

niomus, ber Ausſtellung des Heiligen Mods zu Trier durch Biſchof Arnoldi. Eo war ein 
hirender Übermuth in ver Siegeögewißheit ber damaligen Zeit; viele Taufende wallfahr- 

zu ben Reliquien; es geihahen Wunder und Zeihen, ed wurde Ablaß ausgeſchrieben um 

. Man glaubte ſolches wagen zu dürfen: da erſchien plötzlich vom 1. Oct. 1844 in allen 
ngen ein „Offenes Sendſchreiben an den Hrn. Wilhelm Arnoldi, Biſchof von Trier‘, in 

ein katholiſcher Briefter vie Welt aufforderte, das geiftlihe Gaukelſpiel nicht länger 
ju dulden. Solche Worte, und aus dem Munde eines katholiſchen Priefterd, wirkten zün- 
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dend. Es war ein ähnliches Wort, wie die 95 Theſen Lutber's; denn bald Darauf begannen 
nördlichen Deutſchland an mehrern Punkten, beſonders aber in Schleflen , reformatoriſche 
wegungen. Man vernahm, daß viele Anhänger’ der katholiſchen Kirche fi von Rom Lobfay 
und zur Bildung fogenannter deutfchatholifcher Gemeinden zufammentraten. In dem Gh 
hen Schneidemühl in Preußifh- Polen trat fogar die ganze Gemeinde mit ihrem Preu 
Czerski zur neuen Gemeinſchaft über, und in BreBlau, dem eigentlihen Herbe der Beweg 
ftellte fich der unterdeß aus feiner Werborgenheit hervorgetretene Berfafler jenes Sendſchrelb 
der Priefter Johannes Ronge, an die Spige und begann unerfhroden daB reformater 
Werk. Die Bewegung war gewaltig, einheitlich, folange fie eine negative war, ſolang 
Misbräuche zerbrach, folange fie verwarf die Autorität des römifhen Vapftes als Oberhl 
der Kirche, den Cölibat, Die Dhrenbeichte, das Abendmahl in einerlei Geflalt und die Tri 
fubftantiation, den Erorcismus bei der Taufe, die Anrufung der Heiligen, bie Bilder =! 
Neltquienverehrung, ſowie das Wallfahrten, die Firmelung, die letzte Olung, die latein 
Sprache beim Gotteßdienft, den Ablaßkram, die Lehre vom Fegfeuer. Allein man Be 
hierbei nicht ftehen bleiben, man mußte eine pofitive Grundlage jhaffen. Als man aber bar 
ging, da hatte auch dad Werk feine Kraft verloren. Denn da Rand man auf einmal verwi 
weil es fein pofitive® Bebürfniß war, welches aus der katholiſchen Kirche geführt hatte. | 
war man rathlod. Man Iaborirte vor allen Dingen an einem allgemeinen Glaubensbekenn 
Dem Geifte der neuen Gemeinſchaft fagte das alte Apoftolifhe Symbolum nicht zu. Of 
fi) deswegen fhon 1844 die Gemeinde Schneidemühl davon los; ihr folgten 1845 8 
nad, Breslau, Leipzig, Elberfeld, Offenbach, Dresden, Unna, Hilvesheim, Berlin, We 
und Wiesbaden mit Glaubensbelenntniffen von frelerer Faſſung. Als allgemein ka 
allen deutſchkatholiſchen Gemeinden angenommen werben, daß fie ald Duelle ihres Ge 
und als Richtſchnur ihres Lebens die Heilige Schrift zu Grunde legten (aljo befa 
das Prineip der proteftantifhen Kirche). Zugleich mit dieſem Princip nimmt das la 
Bekenntniß auch Die von der hriftligen Idee durchdrungene und bewegte Vernunft « 
waren alfo alle Mopificationen des Kriftliden Denkens vertreten: Rationalismns 
pernaturalismus und Orthodoxie. Überwiegend orthobor iſt das ſchneidemühler 
niß, das ſich für die Gottheit Chriſti, den Heiligen Geiſt als eine Perfon der T 
für Auferflehung der Todten entfhienen erflärt und die fieben Saframente der 
Kirche und das Meßopfer fammt der Transfubftantiation beibehält. Das bredlaner 
ift überwiegend rationalliſtiſch. Darum fand es auch Hei weitem die allgemeinfte Auf 
und wurde auf denn am 22. März 1845 gehaltenen Goncil zu Leipzig, das von 273 
geordneten deutſchkatholiſcher Gemeinden beſucht war, fir das allgemeine Glaubensbeken 
der neuen Gemeinſchaft erklärt. Sakramente nimmt die deutſchkatholiſche Kirche nur we 
die Taufe und das Abendmahl, letzteres durchgängig unter beiden Geſtalten. Die Taufe E 
Zeichen ver Aufnahme in ven Chriſtenbund; fie wird an Kindern, mit Vorbehalt ver E 
tigung des Glaubensbekenntniſſes bis zur Verftandesreife, vollzogen. Das Abendmahl 
zur Erinnerung an Chriſtum und ald Zeichen des Bruderbundes aller Menihen. Des E 
liche des Gottesdienſtes befteht aus Belehrung und Srhauung. Die Meffe wird in ver 
fprache gefeiert und der ganze Gultus mit Rüdficht auf die Zeitbebürfniffe geordnet. Die 
nahme der Gemeinde und die Wechſelwirkung zwifchen ihr und dem Geiſtlichen wird als we 
liches Erforderniß angefehen. Die Verfaffung ift demokratiſch. Die Gemeinbevertretu 
eine dreifache: Vorſtand, Alteſtencollegium und Gemeindeverſammlung, die eine gegen 
Controle ausüben. Der Prediger wird gewählt und won der Gemeinde beſoldet. Al 
Frauen haben Stimmredht. | 

Der Gnthuflagmus war groß; viele glaubten eine religiöfe Wiedergeburt im Deutſch 
licismus zu erbliden. Aber um fo vorfihtiger waren die Regierungen. Für die Fatheil 
Regierungen war e8 Eeine Frage, wie fie fi zu benehmen hatten; in Oſterreich wie in * 
wurde der Deutſchkatholicismus nicht einmal als Sekte geduldet. In den meiſten kleinern 6 
ten wurden die Deutichlatholifen zwar als Sekte geduldet, aber immerhin waren fle vom 
Staatsbürgerrecht ausgefchloffen. Ja felbf in Preußen, wo es im Intereffe der Reg 
legen wäre, dad neue Element, das dem Schofe der katholiſchen Kirche entfliegen war, all 
treue Bundedgenoffin gegen die Anmaßungen ver römifhen Hierarchie zu begünftigen, 4 
man von dem anfangs eingehaltenen und in einer Verordnung vom 30. April 1845 anbeil 
lenen neutralen Verfahren ab und ſchlug In der Sache ber „katholiſchen Separatiften” A 
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migegengefeßten Weg ein. Schon dieſe Begrüßung von jeiten der Staatöregierungen war in 
Biaude, den erflen Cnthufiasmus etwas abzufühlen. 
' Die Berwegimg des Jahres 1848 war für ven Deutſchkatholicismus fehr gunftig, um fo un: 

er jedoch die darauffolgende Reactionsperiode. Die Bolizei überwachte ihre Berfamm- 

als politiſche Berfammlungen und verfauerte foviel als möglich ihre Eriftenz. Aber auch 
fh felbft verfam die Gemeinſchaft je mehr und mehr. Aus den wenigen Lebenszeichen, welche 
von ih gab, 3. B. ver neuen Kebensorbnung ber breslaner Bemeinde im Jahre 1857, zeigte 
ein Alleswollen und Nichtswollen. Der Deutſchkatholicismus fchfießt alles, was den Stempel 

ler Freiſtnnigkeit trägt, im feine weiten Arne ein, ohne über feine eigene Aufgabe eigent- 
im Klaren zu fein. Seine religiöfen Brundfäge bezeichnet ein Wiberwillen gegen alles 

aturale, Senfeitige; er will die Religion des Dieffeitd, der Humanität, er will Auf: 
‚ Bildung. Wie jhön das alled Elingt, vermag er eben nichts zu ſcheiden, was nicht zu 

iſchen iſt; er weiß nicht, daB es noch ein fpecifiich Meligiöfes gibt neben oder in dem all: 
in Menſchlichen. Die Wahrheit, daß eine Harmonie beftehen müffe zwiſchen Religion und 
r, miöverfteht er fo, daß er die Kultur zur Religion erhebt und die Religion verliert. Aus 
Bermifäung erfolgen oft lächerliche Producte; neben den Feſten zu Ehren Ghrifti beftehen 

‚ Befle zur Ehren großer Dichter, Schiller, Goethe u. ſ. w., die legtern fpielen diejelbe Rolle 
in ver katholiſchen Kirche die Heiligen. Eine Gemeinſchaft, die jo wenig die Begriffe zu 

verfteht, kann ih unmoͤglich lebensfähig erweiſen. 
Einer aͤhnlichen Erſcheinung auf proteſtantiſchem Gebiet haben wir auch noch Erwähnung 

„, deren Linien auch bald mit dem Deutſchkatholicismus zuſammenliefen, die Bewegung 
fogenannten Lichtfreunde. Diejelbe ift um fo bemerfenöwerther, als fie eine der erften reli- 

Megungen des ſich felbfländig fühlenden Volksgeiſtes ift, um jo merfwürbiger, als bier 
theologifche Richtung des Nationalismus einen Verſuch macht, ind Volksbewußtſein ein: 
en. Der alte Rationalismus war jonft nicht fähig, populär zu werben, weil er eine aus: 

ich theologifche Denkweiſe mar, weil er für die praktiſche Religiofität des Volks fein Ber: 
hatte. Seine Religion war eine lederne Moral, feine Theologie beftand aud drei arm⸗ 

aufgefaßten Begriffen: Gott, Tugend und Iinfterblichkeit. Da der Nationalismus nidt 
war, ein neues Princip zu erzeugen, fo blieb er an den Formen der alten Orthodorie hängen, 

B daß er ihren Inhalt durch die fünftlichften Verſuche auszuhöhlen ſuchte. Als nun am Anfang 
ierziger Jahre in Preußen unter dem Minifterium Eihhorn der herrſchende Orthoborismus 
aufs äußerfte uberfpannte, da erhob fi eine reagirende Bewegung unter dem Volk. Cine 
wegung bebarf aber immer ihrer ſachkundigen Leiter, und da eben jene Rationaliften bie frei- 

ige Theologie repräfentirten, ſchwangen fie ih, da fich fogleih Männer von Begabung fan- 
L zu den Führern der „Xicht= oder „Proteftantiihen Freunde“ auf. Seit dem 29. Juni 
1 traten in der Provinz Sachſen biefe Lichtfreunde in öffentlichen Berfammlungen , zuerft 
als Predigerconferenzen, welchen ſich jedoch zulegt alle Stände anſchloſſen, zuſammen, ſodaß 

Rn den regelmäßigen Pfingft: und Herbftverfammlungen, die zu Köthen flattfanden, nod) 
Kiöserfammiungen abgehalten wurden. Die Seele dieſer Konferenzen war Prediger Uhlich 
Ra Bömmelte, ein Mann von einer nicht gewöhnlichen Beredſamkeit und ausgezeichneten parla: 

iſchen Eigenſchaften. Der Hauptzweck dieſer Verſammlungen war, durch Gelinnung und 
m, durch Wort und Schrift das zu verfechten, wozu der Rationalismus in feiner conje: 

en Durchführung gelangen mug. Was früher nur Sache der Gelehrten geweien war, das 
jegt ind Leben und in die Volkskreiſe eingeführt werden. Anfangs legte die preußiſche 
ung diefen Verſammlungen kein Hinderniß in den Weg. Als aber ver hallifche Prediger 

icenus im Jahre 1844 in feiner berühmten Reve: „Ob Schrift, ob Geiſt?“ die Tendenz 
erfammlungen, den Beift über den Buchftaben der Bibel zu erheben, ſchärfer bezeichnete, 

er von Guerike in Halle in der „Evangeliſchen Kirchenzeitung‘' befhuldigt, er ftoße das 
antiſche Princip um, und nun ſchritt die Kirchenregierung ein. Durch eine Cabinetsordre 

5. Aug. 1845 wurden die Berfammlungen der Proteftantiichen Freunde gänzlich verboten 
den Geiſtlichen unterjagt , fich von dem Ort ihrer Anftellung zu entfernen. Ja Wislicenusd 

abgefegt. Damit hörten nun zwar die Verſammlungen auf; allein deſto lebhafter ſpann 
der Streit auf vem Papiere fort. Aus allen Theilen der preußifchen Monarchie wurden von 

der pietiſtiſchen Partei Protefte gegen Wislicenus, Uhlich und ihren Anhang veröffentlicht. 
Ber den Hunderten von Proteften antworteten Tauſende von Gegenproteften. 68 war ein 
kirm gegen die Reaction überhaupt, fei fie nun politiſch oder religiös, der Mittelpunkt 
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bed Kampfes, daB Symbol der Reaction war Hengftenberg mit feiner „Evangeliſchen Kir: 
zeitung”. Zwiſchen die beiden Gegenfäge ftellte ſich noch eine dritte Partei, hauptſächlich 
hänger Schleiermacher's, die Bifchöfe Dräſeke und Eylert an der Spige, verföhnend ir 
Mitte. Sie fuchten eine allgemeine Form, in weldyer fih nad dem Princip evangelifcher 
wiſſensfreiheit Die Gegenfäge vereinigen könnten; jeber, ver Chriſtus ald Grund feiner Sell 
anfieht, fol innerhalb ver Kirche ftehen; letzter Grundſatz foll aber ald ein jeder Bewe— 
fähiger zu betrachten fein. Um biefen Boden zu gewinnen, richtete man fein Augenmerf zun 
auf eine freiere Kirchenverfaffung. Man hatte damit fhon die Spur gefunden, die in nen 
Zeit auf den rechten Weg geführt hat. Die Bitten um Bewahrung proteftantifher Gewif] 
freiheit wurden von König abgewiefen, und ed blieb jegt nur noch der Ausweg ber Sekte. 

Der erfte, der ausfchied, war ver Divifionsprebiger Dr. Rupp in Königäberg. Als era 
lich eined Sonntags das Athanafianifche Symbolum angegriffen Hatte, wurde er vom Bonfiften 
abgelegt. Rupp trat jedoch völlig aus der preußiſchen Gonfiftorialkicche auß und gründete 
„Freie Gemeinde”. Dabei erklärte er ausdrücklich, nicht aus der evangelifchen Kirche überh 
geſchieden zu fein. Den Beifpiel Rupp's folgte aldbald Wislicenus mit der Gonftituirung ı 
Freien Gemeinde in Halle. Uhlich zu Magdeburg, der noch eine Zeit lang ſchwankte, trat em 
ebenfall8 aus der Landeskirche aus, nachdem er bereits fuspendirt worden war. Seine 
bänger conftituirten ſich zu einer neuen Gemeinfhaft unter vem Namen „Chriſtliche Gemein 
Das Jahr 1848 und die Jahre der Reaction waren diefen Freien Gemeinden durchaus 
günftig. Sie wurben polizeilih überwacht, als politifche Vereine aufgefaßt und verboten.’ 
Ausrottung fleigerte fih von Jahr zu Jahr, dad Patent von 1847 wurde nicht geachtet 
umgangen, bis endlich erft 1859 alle feindſeligen Mapregeln eingeftellt wurben. | 

Aud von diefen Gemeinden gilt dafjelbe, was von den deutſchkatholiſchen behauptet u 
mußte. Es fehlt ihnen durchaus an einer pofitiven Grundlage. Es bleibt ſtets ein ra 
unruhig wühlender Factor vorhanden, über den die Einfichtigern nicht Meifter werben 
Die Gemeinde des Wislicenus wollte ſich jedes Bekenntniſſes entjchlagen; fie wollte eig 
ſittlicher Verein fein; jeder foll,glauben, was er will; Gebräuche und Formen find oO 
Sie berühren fi darin innig mit dem Deutſchkatholicismus, mit welchem auch einige f 
gungsverfuche angefangen wurden, einige auch wirklich gelungen find. Beiden Gemeint 
das eigentlich Religiöfe, alfo dad Gemeinfhaftbildende; die nackte ſittliche Idee erzeuf 
feine Gemeinſchaft. Darin liegt ber Grund, daß die Bewegung ſich allmählich in nichts x 
bat und die Gemeinden der Verkümmerung nahe find. 

Die letztbeſchriebenen religidfen Bewegungen waren offenbar mislungen. Wenn au 
Volksbewußtſein in ihnen fhon mächtig wogte, es fehlte ihnen doch noch die Klarheit. © 
durfte einer wiffenfhaftlihen Richtung. Weil ihr die wiſſenſchaftliche Klarheit über bad! 
das ihr vorſchwebte, fehlte, darum verfümmerte die Bewegung. Es konnte aber niät N 
mehr ausbleiben, daß auch die theologische Wiffenfchaft vom neuen Geifte erfaßt wurde. 
folder Durchbruch des freifinnigen Volksbewußtſeins in einem eclatanten Acte der theolog 
Wiſſenſchaft war unſtreitig das „Leben Jeſu“ von Strauß, als ed im Sabre 1835 
Öffentlichkeit trat. | 

Die theologifhe Wiffenfhaft war in dieſer Zeit in einem chaotiſchen, unklaren Zuf 
Die-beiven großen Denker, welche die geiftige Welt beherrfchten, waren Hegel und SR 
mader; beide hatten ihre Schulen. Allein die Schüler vermochten dem Geifte der Lehrer 
treu zu bleiben. Da viele beiden ſchon einen etwas ſchaukelnden Boden unter fi Hatten, 
dem fie fi aber geichieft bewegten, war dad Schwanken den Nachfolgern zum Charalte 
geworben. In beiden Schulen neigte man immer mehr der pofitiven Seite zu, man ſchu 
vermittelte, ſuchte durch Scheinfpeculationen Orthodorie und Philoſophie identiſch zu m 
man fuchte dadurch den erfhredlihen Mangel an Wiſſenſchaftlichkeit, gründlicher Kritik z 
fegen. Daneben eine fteife, bornirte Orthoborie, die fein Hand breit nachgab und auf Ü 
felfenfeften Boden jene ſchwankenden Geftalten fpöttiih belächelte. Unter ſolchen Umſtä 
war das Strauß'ſche Werk ein wahrhaft erquidender Gemitterausbrud. Strauß Ihof 
weit über die naturgemäßen Schranken hinaus; allein Kritif war das Bedürfniß der Zeit, £ 
in aller durchſchneidenden Schärfe bot Strauß dar. Mit eminenter Tritifcher Begabung, 
Gelehrfamkeit und Scharfjinn machte er den Verſuch, das gefammte Leben Sefu in ein ged 
Gewebe von Mythen aufzuldfen, die größtentHeild aus dem Bedürfniß entflanden fein fol 
altteftamentlihen Stellen, die man ald Weiffagungen betrachtete, eine Erfüllung zu geben. 3 
Geſchichten, an welchen biöher das religidfe Bewußtfein hing, ohne die ver Glaube unterzugd 
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te, wurben bier mit gewanbter Hand plöglich ſcheinbar in nichts aufgkloͤſt. Wie mußte das 
Schreden fein! Wie ein Erdbeben zog die Bewegung über die gebildete Welt; die theolo- 
e Belt war außer Faſſung. Es erſchien eine Sünpflut von Gegenſchriften; die größten 
hrten bemühten fi, ihrem eigenen ſchwankenden Gemüth noch einigen Halt zu verleihen. 
ſtarke Auflagen wurben binnen fünf Jahren heißhungerig verfehlungen, die imponirende 
je des Buchs, der ganz objective Proceß der Fritifhen Unterfuhung, die Schönheit und 
idheit der Darftellung hatte diefe flürmifche Bewegung hervorgerufen. Man kann zwar 
tfagen, daß die Strauß'ſchen Ideen tief ins Volksleben eingedrungen feien. Das beweiit 
ı dad Creigniß bei feiner Berufung nad Züri, wo ja der allgemeine Volksunwille 108: 
J. Allein das, mad man Strauß zu verbanken hat, das wirklich Hochvervienftliche feines 
ds ift, Daß er die religiöfe Frage geweckt hat. Nach Kritik, nach befonnenen Refultaten der 
ik dürſtete man jegt, und die Wiſſenſchaft mußte darauf eingehen. 
die von Strauß angeregte kritiſche Frage wurde fortgefegt in der jogenannten Tübinger 
ke, mit derſelben Schärfe und wiffenfhaftlichen Gründlichkeit, mit der jener verfuhr. Das 
Rt diefer Schule war Br. Eh. Baur (geft. 2. Dec. 1860) in Tübingen. Es war nicht mehr 
eben Jeſu, was die Kritik befchäftigte; man ging einen Schritt tiefer auf die Grund⸗ 
auf eine Kritik der Evangelien felbft und überhaupt der neuteflamentlihen Schriften. 
diefe Kritik war äußerſt zerfegend. Sie ging von einer geiftreichen hiſtoriſchen Voraus⸗ 
g aus, von der Vorausſetzung nämlich, daß die religiöfe Bewegung der erften hriftlichen 
underte ledigli and dem Gegenſatz eined juden- und heidenchriſtlichen Elements erzeugt 
Aus diefen Gegenfägen,, ald Partei-, Tendenzſchriften in dieſem oder jenem Sinne follen 
uteftamentlichen Schriften entftanven fein. Man erkennt, wie eine foldhe Kritik, mit außer: 
tlichem Scharfiinn geübt, ein außerorbentliches Auffehen und eine große Bewegung erre: 
upte. Wir können uns denken, daß fie purgirend auf die gefammte Wiſſenſchaft einwir: 
ußte. Es erhob ſich natürlich auch hier ein wogenved Meer von Für: und Gegenfchriften. 
wenn auch die pofitiven Reſultate ver tübinger Kritik, weil jie von einer zu fehr fraglichen 
asſetzung audgegangen war, fi nicht im Feuer bewährten, fo blieb doch ein ewig ficherer 
ern für die Wiſſenſchaft zurüd: das Princip ver freien Hiftorifchen Kritil. Man wurde 
dothwendigkeit auf einen feiten, ftreng mwiffenfchaftlich geprüften Boden getrieben.. Man 
alles Halbe, Unkritifye, Speculativfcheinende verabfcheuen, man fühlte ſich, und bedeu⸗ 
wiffenfchaftliche Größen repräfentirten diefen Standpunft, nur noch wohl auf einem durchaus 
iſchen Terrain. Ebenſo ging ed auf dem eigentlich dogmatiſchen Gebiet. Auch Hier fühlte 
das Luftige ded alten Bekenntnißbodens; die Kritik Hatte diefen vollftändig durchlöchert; 
ernte jetzt die Wahrheit, die im religiöfen Zeitbewußtſein liegt, ſchätzen. Man ftellte fich 
ſier auf Begriffe, die vor der Kritik ver Vernunft beftehen Eonnten. Nachdem Strauß bie 
he geſchoſſen, fühlte man auch hier dad Bedütfniß des Realismus; die ganze Halbheit und 
chwenglichkeit des frühern Standpunkts führte zu dieſer pofltiven Grundlage. Trog man: 
hen Ertravaganzen Hat ſich doch auch hier ein gefunder Kern confolidirt, und Männer 
tothe, Weiße, Fichte u. f. w., haben eine Summe freifinniger Ideen fruchtbringend in die 
giſche Welt geworfen. So entwidelte fid) allmählich ein theologifches Bewußtſein, welches 
eligiöſen Bewußtſein des Volks adäquat war. Wenn aud noch ein großer Theil der Theo: 
und Sacultäten dieſem ebenbeſchriebenen wiſſenſchaftlichen Geifte noch Feind ift, fo zeigt 

sch derſelbe in feiner ganzen Erſcheinung als berufen, den Thron zu befteigen, als der echt 
iſchaftliche die Zukunft zu bejigen. 
Bir jind damit da angekommen, wo wir wieder zurückkehren müſſen zum religidjen Be- 
fein des Volks. Wir fahen, daß das neue theologische Bewußtſein nur ein Durchbruch des 
ſchon gärenden Volksbewußtſeins war. Es ift daher naturgemäß, daß das neue wiſſen⸗ 
liche Bewußtſein auch ebenfo wieder zurückwirkte auf pad erftere, nachdem in ihm bie frei: 
zen Ideen der Zeit eine Richtung und Läuterung erfahren hatten. Während die Ideen 
vum wiſſenſchaftlichen Proceß noch unbeſtimmt und unklar waren und daher beim eriten 
timen verfüimmerten, fo war man jegt nicht nur viel Elarer, fondern das freilinnige Be- 
fein trat auch mit viel größerer Intenjität und Energie auf. Gin zweiter Läuterungs- 
GB lag ferner noch dazwiſchen. Die Revolutionsjahre von 1848 und 1849 haben auch auf 
religidfen Gebiet geklärt. Was dort in Form flüchtigen Dampfes aufftieg, hatte ſich ge: 
rt allmählich niebergefegt. Kurz, wir fehen mitten aus der preſſenden Hülle der Reaction 
Geiſt religiöfer Freiheit von folder Nahhaltigkeit, ſolcher Klarheit ji gebären, daß 

sı unfehlbar der Todesfeim der reactionären Herrfhaft verborgen liegen mußte. Dos 



470 Religiöfe und Firchliche Bewegungen der Gegenwart 

freiheitliche Bemwußtiein wartete nur eined Anlaſſes und Antriebes, um feinen Siegedlauf 
beginnen. 

Dad Decennium vom Jahre 1850 — 60 ift charakteriſirt durch dad Anſchwellen ver Re 
tion. Jede Landeskirche hat ihre kirchlichen Höhepunkte aus diejer Zeit aufzumeifen. Abery 
trat auch ein Umſchlag ein; in einigen Landeskirchen ſehr gewaltſam, in andern auch nur! 
ein milder Haud. Diejenigen Länder, wo die Bewegung zum vollen Ausbrud kam, waren 
bairifhe Pfalz, Baden und Hannover. Im zweiten hat fie den confequenteften, veinften 2 
lauf genommen. Im legtern find die Kämpfe immer nod nicht zu Ende. Wir gehen über, 
zum Theil jehr gewaltigen und charakteriſtiſchen religidfen Bewegungen Furz ind Auge zu fa 

In der Pfalz Hatten vie kirchlichen Kämpfe zwiſchen Volk und Geiſtlichkeit ſchon feit &x 
dung der Union nicht mehr aufgehört. Die ewigen Reibungen zwifchen dem bairiſchen D 
confiftorium und den pfälziſchen Volk hatten ſchon feit 1848 die Trennung der pfälzer A 
zu einer jelbftändigen herbeigeführt unter einem eigenen Gonfiftoriun. Das Jahr 1848 fi 
überhaupt ein günftiges; ſchon hatte die pfälzger Kirche vie Ausiicht, eine auf conflitutiondd 
ſchem Boden ſtehende Verfafjung zu erhalten. Allein alles ſchlug ind Begentheil un. M 
im Jahre 1853 gelang, eine reactionäre Generalfgnobe zu verfammeln, genehmigte biefe 
Dorlage eines Verfaſſungsgeſetzes, welches dem geiftlihen Glement entſchiedenes Überge 
darbot, und welches, obgleich es von der Synode Mobdificationen erfuhr, von der Regie 
dennod unverändert eingeführt wurde. Noch weiter ging die Synode von 1857; fie bei 
und dad war der Zunder, der die Flamme des kirchlichen Kampfes hell auflobern ließ, die 
führung eined neuen Geſangbuchs. Das bisherige Geſangbuch, in rationaliflifcher Zeit 
ftanden,, mundete vem orthodoxen Magen, der nur feite, majlive Speije haben will, Eeineh 
Defto mehr follte nun das neue Geſangbuch diefe Merkmale tragen. Pieriftifhe Supligkeit, | 
gefrorene Orthoborie wetteifern, ven Vorrang zu erringen. Died war nun ein Begenflax 
zu fehr mit dem Gemeindeleben verfnüpft ift, ald daß die Gemeinde nit nothmendig | 
intereflirt fein mußte. Sie proteftirte gegen ein Geſangbuch, dad fo durchaus im fi 
Widerſpruch mit ihren religiöfen Bewußtfein ftand. Dem Proteft jedoch folgte auf vera 
Seite dafür Gewaltthat. Ja, ein älterer, vielgeachteter Beiftlicher, der einmalan eing 
jammfung theilnahm, wurbe ohne alles Rechtöverfahren feines Amts entſetzt. Kinder, Wi 
das neue Geſangbuch nicht befaßen, wurden von der Confirmation, ja fogar von der Schul 
geihloffen. Natürlich flieg mit jeder neuen Gewaltthat auch die Aufregung. Faſt alle Ge 
ven leifteten Widerſtand, manche aber jo hartnädig, daß fie ihren Kindern verboten, die Gh 
bücher anzuſchaffen und zu gebrauden; die Aufregung ftieg oft bis zu den ffandalöfeflen' 
tritten. Ein Haß gegen die Orthodoxen hatte ſich ver Gemüther bemächtigt, daß viele ihre K 
gar nicht mehr taufen ließen, daß Bamilien die Thür fchloffen, wenn ber Pfarrer zum feelfet 
lihen Beſuch kommen wollte. Eine Flut von Beſchwerden, Petitionen beflirmte die Regier 
Die Bewegung organifirte fih im fogenannten „Proteftantifchen Verein‘, deſſen Berfam 
gen oft von Taufenden bejucht wurden. ine Petition (1860), von gegen 40000 Unt 
bedeckt, verlangte Siftirung der Geſangbuchseinführung, eine Generalfynode, melde bie 
faffungsverhältniffe neu ordne, eine freiere Befegung des Kirchenregiments. Endlich ga 
Kegierung zögernd nad. Im Anfang des Iahres 1860 kam eine Entſchließung berfe 
wonad dad Wahlgejeg von 1853 betätigt ward, demgemäß bie Synode nun aus der $ 
Beiftlihen und der Hälfte Laien befteben follte. Die Laien freilih werden aus brei von 
Gemeinde Borgefchlagenen durch dad Eonfiftoriun ernannt. Kerner wurbe die Cinführn 
Geſangbuchs vom Majoritätöwillen ver Gemeinde abhängig gemacht, was zur Folge hatte 
es fafl in allen Gemeinden abgeihafft wurde. Zwei rabiate Mitglieder des Gonfiflo 
(darunter Ehrard) wurden penfionirt. An des legtern Stelle ift in neuefter Zeit ein ber 
ralen Richtung angehöriger Pfarrer getreten. Wir haben dieſe Ereigniffe als einen Sieg 
Volksbewußtſeins zu betrachten ; freilich fehlt ihm an der Vollſtändigkeit noch manches, wir 
aud die Berfammlung von Kaiferdlautern am 20. Mai 1861 ausfprady; die Wahlordur 
unvollfommen, der Gemeinvewille kann noch nit genügend zum Auddrud fommıen. 

Ein vollendetered Werk brachte die liberale Bewegung im Nachbarlande Baden zu 
Auch hier ſtand die Reaction in ihrer üppigften Blüte. Wie der Katholicismus Duck dad 
corbat feine ſchwarzen Fittiche weit audbreitete, jo hatte fidh auch ein hierarchiſches eva 
Kichenregiment in innigfter Verbindung mit der reactionären Staatögewalt auf breitefter 9 
niebergefeßt. Herren, wie Ullmann, ein Mann der Gijenacher Konferenz, der über jedes ille| 
Beräufh vornehm die Nafe zu rümpfen pflegte, Bahr, deſſen Denken fih im Ausgrübels ı 



Keligiöfe und Tirhliche Bewegungen ber Gegenwart 471 

licher Symbolik verloren hatte, ver Hofprebiger Beiſchlag, der mit dem Privilegium, 
n allein ſprechen zu dürfen, aus Preußen berufen ſchien, faßen ins Regiment. Nachdem 
iſch alles Lebendige in ver Landeskirche in die Schablone des Orthodoxismus und Pie: 
eingeziwängt worden war, follte eine Generalſynode das Verfahren der regierenven 
yefeglich fanctioniven. Die Synode von 1855 erfüllte, foviel an ihr war, alle dieſe 
hierarchiſchen Hungers. Zwar gelang der Berfuch, die Befenutniffe wieder zum Geſetz 
ten Landeskirche zu machen, nicht vollſtändig, deſto mehr aber gelangten die liturgi- 
katechetiſchen Ideen der Eiſenacher Eonferenz zur vollen Verwirklichung. Die Synode 
zte deu Oberkirchenrath mit Abfaffung eined neuen Kirchenbuchs, nener Religiondlehr- 
ab eined neuen Geſangbuchs. Die Lehrbücher, vie auf die Lehrbücher des 16. Jahr⸗ 
ohne Rückſicht auf die Zeitverhältniffe zurüdgingen, wurden von dem Voll noch mit 

eigen angenommen. Als aber bie Agende erihien, in welcher man wieder auf das 
e Kirchenceremoniell zurüdzufehren verſuchte, ald die weitgehenpfte Form Kniebeus 
jponforien und ähnliche Geremonien einführen wollte, da brach der ganze Volksunwille 
Fam Petition um Betition an ven Großherzog, die Städte und die Dörfer wetteiferten 
der, und jhon in den Brlaffen Ende 1858 und Anfang 1859 nahnı ver Großherzog die 
ıng der allgemeinen Ginführung zurück, überließ jeder Gemeinde ihren eigenen Willen 
ngte nur die Ginführung der neuen Gebete, wogegen man nichts hatte. Da man ſich 
merbin noch auf einem höchſt unfihern Boden fühlte, da die Macht des Kirchenregi- 
mer noch fortbauerte, fo währte auch der Kanıpf in der Preffe immer noch fort. Ins⸗ 
zeigte jich Hier, wie es hauptfükhlicd der neue Standpunkt der Wiſſenſchaft war, ver 

»em Volksbewußtſein innig vermandt fühlte und nun mit aller Macht dem Volk durch 
: Berfaffung die Geltendmachung feines religiöfen Bewußtfeins zu verſchaffen ſuchte. 
elberger theologiiche Kacultät (Schenkel, Rothe), verbunden mit andern bedeutenden 
3. B. Häuffer), führte den Kampf wit aller Energie weiter. Und der Umſchwung ber 
3 Berbältniffe Erönte ihr Streben aud) mit den glänzenpften Erfolg. Tim den Kampf 
Reaction zu organifiren, war bie fogenannte Durladher Gonferenz gegründet worden. 
ete ihr Augenmerk zunächſt auf das beftehende Concordat und gab der Öffentlichen 
‚ihre einheitliche und richtige Bahngegen dieſe geiftige Feſſel. Und fie kämpfte mit Glück. 
m 7. April 1860, al8 der Großherzog die berühmte Proclamation an fein Volk erließ, 
flerium flürzte und alle freiiinnigen Beftrebungen einen neuen Aufſchwung nahmen. 
e8, daß die Durlacher Konferenz (Schenkel, Zittel an der Spige) ihren Angriff auf 
ete Verfaſſung ver evangelifchen Kirche richtete und mit lauter Stinnme dad Gemeinde- 
ur Grundlage verlangte. Es dauerte auch nicht lange, da flürzte dad Regiment des 
n Oberkirchenraths; der Hofprediger Beifchlag ging ald Profefior nah Halle. Männer 
ı, aber verföhnlicden Richtung, die dad allgemeine Vertrauen befaßen, nahmen ihre 
a; der Präſident des Kollegiums follte Fünftig ein Jurift fein. Das Geſetz, das die 
g der Kirchen vom Staat ausſprach, forderte von felbft ſchon von der evangeliſchen 
aß jie fi eine Grundlage bauen müſſe, auf welcher ſie in der neuen Selbfländigkeit be- 
inte. Zur Durdführung diejed neuen Berfaffungsbodens berief ver Großherzog eine 
Mmode, welcher der Entwurf einer freilinnigen,, conftitutionellen Berfaffung nad) dem 
yer rheinpreußiſchen und olvdenburgiichen Berfaffung vorgelegt wurde. Mit Ausnahme 
ngen Minorität genehmigte die Synode die neue Berfaffung, und mit Freuden wurbe 
n Gemeinden begrüßt. Diefe Verfaſſung hatte ald Grundlage die Gemeinde, welcher 
ierung und Selbftvermaltung zugeflanven ift; ile hat ihre Vertretung in einem weitern 
a engern Ausſchuß; die Pfarrer werden aus drei vom Oberkirchenrath Vorgefchlagenen 
zemeinde gewählt. Die Didcefan= und Generalfgnode , legtere aus Urwahlen hervor: 
yeftehen aus der Hälfte Geiftlicher und der andern Weltliher. Die Berfaffung hat 
st vortrefflich bewährt, und ed zeigt jich Faum in einem andern Lande ein regeres kirch⸗ 
en, mehr religiöfe Bewegungen als in Baden. 
I natürli , daß die in Baden fo jiegreich vollendete Bervegung eine Cinwirkung aus: 
zte auf die übrigen, befonderd die angrenzenden deutſchen Landeskirchen. Wenn e8 auch 
mberg zu nichts weiterm fam ald einzelnen gedachten und gefprochenen Wünſchen, fo war 
sehr Naſſau und Großherzogthun Heilen, in welche fich vie Bewegung lebendiger fort: 
In Heffen war es die Friedberger Gonferenz, melde fidh die Verfaffungdfrage zur Auf: 
te. Aber leider waren ihre Elemente zu gemiſcht, als daß nicht bald ihr Erfolg der fein 
B lie in Fractionen auseinanderging. Die entſchieden freie Richtung vertrat Thudichum 
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von Büdingen, welcher auch zu Oppenheim vie heſſiſchen Landesverſammlungen organiftel 
Eine Adreſſe an den Großherzog ſollte eine neue Verfaffung erbitten. Ebenſo erließ die m 
allzu bedächtige Friedberger Gonferenz eine Denkihrift, deren Forderung auf eine Verfaffm 
gleich der badiſchen hinauslief. Durd alle dieſe Bemühungen, beſonders als ſich auch das Di 
zu bewegen anfing, kam das Conſiſtorium endlich etwas in den Zug der Verfafſungsfrage. 9 
Zmeite Kanımer befürmortete eine freie Berfaffung. Aber befto eigenfinniger war ber Rath! 
unter, und der ganze Ghor ver lutherifch gejinnten Pfarrer ſchrie jo laut auf, daß bid auf] 
heutigen Tag Heſſen feiner Verfaſſung harrt. 

Außerſt lebhaft wurben die Kämpfe in Hannover. Doch hatte ſchon längft eine extrem h 
rifch gefinnte Partei alles Terrain an ſich geriffen: Petri, Münchmeyer, Münkel, Niemann, ! 
Hofprediger Uhlhorn find Namen genug, die deutlicher als alle Facta reden. Die fyanvll 
Keperriterei gegen den Baftor Sulze, der fi nicht ganz correct orthobor ausdrückte, if 
Schandfleck für alle Zeiten. Diejelbe Bartei, die ihren Übermuth an ſolchen einzelnen BU 
geſtählt Hatte, Eonnte ſich nicht überwinden, denfelben Ubermuth auch einmal am großen Gau 
des evangeliihen Volks Hannovers zu erproben; er wurde erprobt durch Binführung ei 
neuen Katechismus. Im Jahre 1862 am Tage der Eonfirmation des Eöniglichen Prinzen me 
an die Stelle des alten, im gemöhnlichen rationaliftifhen Beifte abgefaßten Katechismus, be 
den koͤniglichen Erlaß ein neuer eingeführt, ein volllommen abaquater Ausdruck bed veinfk 
ungetrübteften Lutherthums. Es war zwar der alte Luther'ſche Katechismus, allein nocht 
einer Erflärung, aus der Zeit ded Dreißigjährigen Kriegs ftanımend. Diefer Katechismus 
hielt fo craffe Anfchauungen, daß fich felbft die confervativften Elemente des Welfenftaats 
entiegen mußten. Die theologifhe Facultät in Göttingen hatte theild an der Nevactiont 
genommen, theils war fie zu ſchwach, ein Wort des Tadel auszufprehen. Da erhob ik 
volle Volksbewußtſein; aud allen Theilen des Landes, aus Stadt und Dorf, flofien bie 
tionen an den König. Die Pfarrer traten in offenen Zwielpalt mit ven Bemeinven. Gef 
wurden den Altern auferlegt, wenn fie ihren Kindern den Katechismus nicht anſchafften. 
bie Armern befahl dad Gonfiftorium, aus den Kirchenfonds bie Bücher anzuſchaffen, — 
Gemeinden verweigerten es. Großes Argerniß erregte auch die Formel der Teufelabſagui 
der Taufe, die Pathen verweigerten dieſe Formel, die Paſtoren beſtanden darauf, weh 
viele vorzogen, die Kinder gar nicht taufen zu laſſen. Paſtor Baurſchmidt in Lüchow, der in 
Broſchüre den Katechismus kritiſirt hatte, wurde zur Verantwortung nach Hannover citirt; 
aber wie ein demüthiger Büßer dort einzuziehen, wurde er überall wie ein Triumf 
empfangen. Niemann, der Gonfiftorialrath , mußte, der Volfdaufregung zu entgehen, be 
fliehen. Zu gleicher Zeit erhöhte ein anderer Skandal die allgemeine Aufregung ; einer 
mirte Kirche zu Lengerich follte auf Anordnung bed Gonfiftoriums zu Osnabrück troß 
Bitten der Gemeinde an — Katholiken verkauft werden. Sole Häufungen von deöpotf 
Skandalen trieben Die Aufregung des Volks aufs höchſte, und der König fand fich endlich be 
gen, das Gebot der allgemeinen Einführung wieber zurüdzunehmen (19. Aug.). Alten 
teligidfe Bewußtſein des Volks mar jegt fo weit nefräftigt, daß es fich mit dieſer Halbheit 
mehr abfpeifen ließ; es wollte eine principielle Änderung; es wollte eine neue, Tiberale® 
faffung. Ahnlich der Durlacher Gonferenz, verfammelte fi in Gelle ein großer Theil von @e 
(ihen und Laien unter dem Vorfig des vielverfolgten Baurſchmidt. Mit einem gemähi 
Progranım verfehen, von der Begeifterung ver Gemeinden getragen, war fie von bebeuten 
moraliſchen Drud, der feine Wirkung nad) oben nicht verfehlte. Man gab nad, man ließ 
ſchweigend den alten Katechismus uneingeführt, man überging die Teufelentfagungsiorme 
der Taufe; man vertröftete auf eine neue Verfafſung, wenn auch immer nur halb; ein W 
des Gultusminifterd (Lichtenberg) ſollte das Verſprechen befiegeln. In der That wurde 
eine Vorſonode berufen, welder ein Verfaffungsentwurf vorgelegt murde. Gin auf preif 
tialer und ſynodaler Grundlage erridteter Bau, wenn er auch bei weitem no& feine volfärhll 
liche Berfaffung ift, muß immerhin als ein Sieg des ſtark gewordenen Volksbewußtſeindi 
trachtet werden. Man kann fagen: aud) in Hannover hat die freie religiöfe Volksbewegung! 
hemmenden Schranfen durchbrochen. 

Wenn man dieſen Umſchwung der kirchlichen Verhältniſſe in ven einzelnen dentſchen Laube 
kirchen nacheinander betrachtet, ſo muß und der Eindruck kommen, als ob überhaupt fd ı 
mächtiger, religiöſer Umſchwung in unſern Tagen vorbereite, als ob überhaupt die enangelf 
Kirche einer neuen Zukunft entgegengehe. Während lange die Kirche das ausſchließliche Vri 
legium ber Geiſtlichkeit war, hören wir auf einmal aus ver Tiefe des Volks eine Bewegung hı 
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quellen, die wir an ber Intenjität, mit welcher fie auftritt, ſchon als eine ſolche erkennen, Die 
trubt, bis fie da6 Feld behalten hat. Allein nody immer find ſolche Bewegungen ſporadiſch; 
reten vereinzelt auf und find daher in ven wenigſten Fällen im Stande, für ven Augenblid 
igſtens zu reuſſtren. Es hängt dieſe Erſcheinung aufs innigfte natürlich zufammen mit den 
fen Berhältniffen Deutſchlands. Hätte Deutſchland eine politifhe Einheit, fo hätte audy 
ishliche Bewegung ganz andere Dinge geleiftet. Aber bisjegt mußten e8 bloße Einzellämpfe 
in jebem Staatchen muß wieder eine neue Burg erftürmt werben. Je mehr aber eine Be- 
ing zertheilt wird, deſto ſchwächer ift fie und deſto geringer find ihre Erfolge. Daraus ift 
klärlich, daß die Bewegung, weldhe in der Pfalz, in Baden, in Hannover fo mächtig war, 
berfelben Kraft auch in die andern Rleinftaaten nicht eindringen konnte, und daß nod jo 
hierarchiſch⸗ bureaufrasifche Greuelregimente eriftiren fönnen. Die nächfte Pflicht für die 
x jener religidfen Volksbewegungen fann nun nur bie jein, eine Sammlung aller jener 
migen Elemente zu veranftalten, fie zu einem gemeinfamen, einheitlichen Wirken zu orga⸗ 
m und fo ben Bewegungen ihren nothwendigen Mittelpunft zu geben. Nur unter viefer 
agung iſt ein erfolgreiches Gelingen der freifinnigen Beftrebungen zu hoffen. Dadurch 
m die Kräfte eined Landes von außen unterftügt, fie fühlen fi ald Ausflug einer noch 
ran Macht, und bei dem dadurch zunehmenden Muth, bei der Organifirtheit des ganzen 
pfeß ift Der Sieg um jo befchleunigter und ficherer. 
diefen Gedanken hat der Deutfche Broteftantenverein aufgenommen; er flrebt nach dem 
‚alle liberalen Elemente ver evangelifhen Kirche Deutſchlands zufammenzufaffen und ge⸗ 
am eine freie deutſche, auf den Bemeinbeprincip auferbaute Kirche allmählich anzubahnen. 
intſchluß, einen ſolchen Verein zu gründen, ging von der Durlacher Gonferenz aus. Die 
mmlung, welche am 3. Aug. 1863 in Durlach abgehalten wurde, beſchloß mit Einftin- 
it pie Gründung eines deutſchen Proteftantentags; fie hielt „eine organifche Vereinigung 
berjenigen deutſchen Proteftanten, welche auf vem Grunde des in der bapifchen Kirchenver⸗ 
ig zur Geltung gelangten Gemeindeprincips fliehen, für ein dringendes Bebürniß”; fie 
„5 eine Borverfammlung einzuberufen, um bie vorbereitenden Schritte zur Gründung 
aus Laien wie Beiftlihen beſtehenden deutſchen Proteſtantentags zu treffen. Die Bor: 
umlung fand denn aud wirklich flatt zu Frankfurt a. M. am 30. Sept. 1863. Aus 
Staaten Deutſchlands waren die bedeutendſten Repräfentanten der freien religidfen und 
olitiſchen Richtung anweſend. So war Baden durch Bluntſchli, Häuffer (wenigftens 
5), Rothe, Schenkel, Zittel, Rau, Holtzmann, Schellenberg u. a., Hannover durch 
igſen, Ewald, Baurſchmidt, die ſächſiſchen Herzogthümer durch die Hofprediger Schwarz, 
c, Schweiger, Kurheſſen durch Oetker, Knies, Heſſen durch Thudichum, Hoffmann u. a. 
ten. Über die Aufgabe, welche ſich der Verein flellt, gibt der erfle Paragraph des Sta: 
binreichenden Aufſchluß. Er Heißt: „Auf dem Grunde des evangelifhen Ghriften- 
3 bildet fi unter denjenigen deutſchen Proteftanten, welche eine Erneuerung ber pro= 
tifchen Kirche im Geifte evangelifher Kreiheit und im Einflang mit der gefammten Cul⸗ 
wickelung unferer Zeit anftreben, ein Deutſcher Proteflantenverein. Derfelbe ſetzt fich 
atlich zum Zweck: 1) den Ausbau der deutſchen evangelifchen Kirchen auf den Grundlagen 
emeinbeprincip8 und die Anbahnung einer organifchen Verbindung der einzelnen Landes⸗ 
s auf dieſen Srundlagen; 2) die Wahrung ver Rechte, Ehre, Freiheit und Selbſtändigkeit 
utſchen Proteftantismus und die Bekämpfung alles unproteftantifchen, hierarchiſchen We⸗ 
innerhalb der einzelnen Landeskirchen; 3) die Erhaltung und Förderung Ariftlicher Dul⸗ 
und Achtung zwiſchen ven verſchiedenen Confeflionen und ihren Milglievern; 4) die An- 
ig und Förderung aller derjenigen hriftlichen Iinternehmungen und Werke, welche die fitt- 
Rraft und Wohlfahrt unferd Volks bedingen.“ Der Hauptverein verzweigt ſich in die ein- 
ı Zanbeövereine, diefe wieber in ihre Rocalvereine. Der engere Ausſchuß beiteht aus 17 
gemäßlten, theild cooptirten Mitglievern, mit möglichfter Berückſichtigung ber einzelnen 
öficchen. Der weitere Ausſchuß befteht aus dem engern und der gleihen Anzahl von 
rn Gooptirter. Derjelbe verfammelt ih nur an den alljährlich abzuhaltenden allgemeinen 
eſtantentagen. Jedes Mitglied des Vereins bezahlt einen Thaler. Der fo entflandene Verein 
bei feiner erften Erfcheinung einen außerorbentlichen Anklang; überall bildeten fi Zweig: 
se. Sein Anklang war befonders in den Ländern groß, wo durd Kämpfe das kirchliche 
fie ſchon in erhöhten Maße vorhanden war, mie in Hannover und Baden. Weniger 
ill wurbe ihm z. B. in Würtemberg zutheil, wo das religidfe Leben zu individuell und ab- 
rlich iſt, als daß ein derartiger Verein fogleih Boden faſſen Eönnte; noch weniger in 
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Preußen, wo die große Menge der Laien den kirchlichen Intereſſen allzu entfremdet if. ! 
den Verein für einige Zeit lahm legte, dad war die politifge Frage, welche die Gemi 
Deutſchlands in viel Höherm Maße bejhäftigte durch die Greigniffe in Schleswig: Holftein 
bie kirchliche. Es iſt aber nicht zu zweifeln, daß, ſobald ſich die politifchen Bewegungen « 
geiegt haben werden, bie religiöjen Fragen mit deſto größerer Macht wieder erwachen wer 
und ebenfo unzweifelhaft ift, daB dann ver Proteftantenverein, deſſen Programm durchaut 
Bedürfuiſſen und Tendenzen der jegigen Welt angemeſſen ift, zu erneuter Blüte gelangen ı 

Wenn nıan die Statuten des Proteftantenvereind ind Auge faßt, fo ergibt ſich fogleich, 
er feine Aufgabe zunächſt in einer freien Verfaſſung ſucht. Es wurden ihm hierüber von 
entgegengejeßteflen Seiten der religiöfen Richtungen Vorwürfe gemacht. Man jagt, es Haı 
ih in der Kirche doch zu allernähft um eine freifinnigere Lehre, das, was die Gemü 
bauptfächli von der Kirche entfremde, das jei die aus frühern Jahrhunderten herüsbergel 
Zehre; dieſe verroftete Orthodorie müffe einmal weggefchafft werden, dann werde man Ad 
freier denfenden Kirche mit größerer Freude anſchließen. Allein hierin liegt ein große | 
Eennen unferer veligiöfen Zuftände. Es iſt nicht zu leugnen, vaß ein gewiſſer Zerfegungäpi 
die Phyſiognomie des kirchlichen Lebens bildet. Das alte Kirchenthum mit feiner orthod 
Lehre, mit feinem fleifen Hierarchenthum, ift in Verweſung begriffen. Neue Ideen durchzi 
die Köpfe, fie ftehen in ſchneidendſtem Contraſt zu jenem alten Kirchenweſen, fie Haben fein inn 
Weſen bereits aufgelöfl. Kurz, es ift ein neuer religiöfer Geiſt ſchon erwachſen, und doch 
ber alte Firchliche Leib no da, ohne Kraft und Leben, nur noch dazu berufen, den Geiſt zul 
digen und zu-quälen. Was ift hier Die Aufgabe? Es läßt fich Logifcherweife nur Bine def 
Auflöfung des alten Hierarchenthums, Herftellung einer neuen Form, in welcher ji berg 
derne Geiſt leicht und frei bewegt, welche ihn felbftändig leben und denken läßt. Erſt 
ein neued religioͤſes Gemeindeleben gebilvet haben, dann erſt wäre auch ein gemeinfameß 
mentragen ber religidfen Ideen zu einem gemeinfamen Lehraudprud denkbar. Darum li 
Hauptaugenmerk des Proteflantenvereind zunächſt in einer Verfaflung; er hat dazu jeinen 
Grund; er will dem Volksgeiſte nichts eininpfen und beibringen, was nicht aus ihn 
ihöpferifch hervorgeht; er will ihm nur zu feinen Mecht verhelfen, daß er leben kann, 
jelbftändig handeln und denken und Lehre bilden kann. Letzteres kann er nur ber frei 
widelung des freien Gemeinbelebend anheimftellen. 

Indeß hat die religidfe Bewegung ſchon wieder einen Schritt vorwärts gethan. 
ift ein bloßer freier Verfaffungdftand noch nicht das vollendete Endziel eines Gemeinde 
iſt fogar nichts, wenn nicht auch inneres Leben vorhanden ift, wenn die Form nicht erfüllts 
nit Geiſt. Die Berfafjung ift nur die Grundlage, auf welcher ſich das Gemeindeleben en 
Daher ift ed eine Ergänzung unſers Berfafjungslebend zu nennen, wenn auch von am 
Seite ded religiöfen Lebendgebiet3 eine Bewegung fomnit, insbeſondere, wenn fie das relig 
Denken betrifft, wenn das Intereffe für religiöje Fragen gewedt wird. Lind eine folde Be 
gung haben wir zu fhägen in der neueften Leben-Jeſu-Bewegung. Es ift merfwürbig, ( 
durchaus nicht zufällig, daß zu gleicher Zeit vrei Bearbeitungen des Lebens Jeſu erjchienen fi 
von Ernſt Renan, David Friedrich Strauß, Daniel Schenkel. Es muß dieſer Erſcheinung ein 
jere8 Bebürfniß unferer Zeit zu Grunde liegen, und die Bewegung, welche jene Literatur hen 
gebracht hat, beweift dies hinlänglich. In der Perſon Jeſu faßt lich alled Neligiöfe zufamı 
alles chriſtlich⸗religioͤſe Denken und Fühlen. Je nachdem nun ein denkender Chriſt eine velig 
Richtung eingenommen hat, danach wird fih nun auch feine Vorftellung von der Perfon‘ 
ändern. In der Auffaffung dieſer Berfon erkennt man die religidje Richtung der Zeit. & 
nun leicht erkennbar, daß die überwiegende Richtung unjerer Zeit dahin geht, vie religi 
Thatfachen möglihft natürlih, möglichſt faßbar zu begreifen. Alles Supernaturale gebt 
wider die Seele, jie ift fo lange unbefriedigt, bis ji) der fupernaturale Knoten gelöft hat in j 
natürlich erfennbaren Theile. Ihr ganzes religiöfed Leben muß ſich daher in dem Punkt com 
triren, Jeſus aus feiner gefpenfterhaften Übernatürlichkeit zu enthüllen und ihn in feiner 
menſchlichen Größe und Geiftesichönpeit zu hauen. Dieſes Bedürfniß war die Zeugungsfi 
aus welcher die Leben = Seju = Literatur entſtand. 

Die Reben : Jefu = Bewegung begann in ber Eatholifhen Welt. Nenan war es, ber mit: 
Zauber franzöfifcher Darftellungsgabe die franzöſiſche und alsbald auch die italtenijce, ı 
liſche, deutſche Welt elektriſirte. Selten wurde ein Bud) mit diefem Heißhunger verjälum 
mit den veranftalteten Volksausgaben moͤgen gegen vierzig franzoͤſiſche Auflagen erfchienen | 
Der Papſt jepte das Buch auf den Inder, die Biſchöfe Hielten Faſtenpredigten und erliepen ı 
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nihriefe Dagegen. Je mehr es verboten wurbe, deſto mehr wurde es gelefen. Diele Erſcheinung 
für die katholiſche Welt durchaus nicht ohne Bedeutung, wie aus dem Eifer des Klerus einer: 

BB und der Leſebegierde andererjeitd Elar hervorgeht. Es zeigt lich hier die ganze, große Kluft 
ſchen dem Katholicismus und vem Volksbewußtſein. (68 zeigt ſich bier das außerordentliche 
dürfniß nach einer gefunden, realen, natürlichen religiöſen Speile. Bon einer vollen Befrie: 
ang bed religidien Bebürfniffes kann bei Renan allerdings weniger die Sprache fein, denn 
defus iſt der Held eines Romans, wenn auch der Liebe, der begeiſterten Verehrung würdig. 

in immerhin iſt fein „Leben Jeſu“ einem beſtimmten religiöſen Bedürfniß zu Hülfe gekom⸗ 
und zur Anbahnung eines neuen religioſen Bodens für die Zukunft ãußerft geeignet. 

‚Das „Leben Jeſu“ von Strauß if feiner ganzen Anlage nad nicht im Stande, tiefer ind 
einzugreifen. Dazu ift es einerfeitö zu gelehrt geſchrieben, andererſeits ift jein Gharafter 

ſehr Eritifch zerſetzend, als daß es einem religiöfen Bedürfniß entfpräche. 
Defto mehr aber bemegungsfähig ift das „„Gharafterbild Jeſu“ von Schenkel, ein Bud, 

I anf fireng Eritifhen Vorarbeiten ruht, den deutſchen wiffenichaftlichen Ernſt vollſtändig 
hrt und doch hemußtermweife fir das Volk, für fein religiöjed Bedürfniß gefchrieben ift. 

Binnen wenigen Monaten drei ftarke Auflagen nöthig wurden, daß die Feuilletous der poli- 
Zeitungen Auszüge braten, ift hinlänglidy Beweis, wie ſehr es dem allgemeinen Be⸗ 

friß entſpricht. Gin Beweis dafür ift vor allen auch der aufgeregte Kampf, der fid) in dem: 
a Baden entfpann, in welchem in ven letzten Jahren ſchon fo viele religiäfe Kämpfe auöge- 
m wurden. Schenkel ift Director des Predigerſeminars in Heidelberg. Ald nun das Budy 
ien, verfanmelten ſich gegen hundert orthodoxe Geiftlihe in Karlöruhe, erließen einen 

wtlichen Protefl, unterzeichnet von 118 Geiſtlichen, gegen Schenkel’8 Stellung in der babi: 
u Kirche und baten zugleich den Oberkirchenrath um Antrag bei vem Minifterium auf Ab⸗ 
ng Schenfel’d. Zugleich machten fie alle mögliche Agitation, beſonders auf dem Lande; bier 
ng ihnen häufig ver Runftgriff, ven Leuten zu beweiſen: die Religion ift in Gefahr. Hierauf 

t die Durlacher Gonferenz zum ſechsten mal zufanımen, glänzend beſucht wie noch nie; mit 
Biniedenheit wurde jene Ketzerrichterei verurtheilt, die große Begeifterung, die von hier aus 
da ganze Land zog, hatte bald die orthodoxe Partei moralifch gelähmt. Das Glänzendſte 

2 an biefem Siege der Glaubens- und Kehrfreiheit war die Entſcheidung des Oberkirchenraths 
wa 17. Aug. 1864 auf die Cingabe der Protefterheber. Diejelben wurden enſchieden abge- 

und ihr Benehmen gerügt, das Necht der freien Forſchung auf die Gefahr jedes Re⸗ 
ats bin wird fireng gewahrt; „pie Bekenntniffe find Feine Glaubensgeſetze“; die mora⸗ 

Macht der hriftlichen Kirche fei groß genug, um alles Unchriſtliche von fi abzufondern. 
isfes denkwürdige Schriftflüd, dad dem Kampfe feine Spige abgebroden bat, ift werth, in der 
Iqhichte unferer Eirchlihen Bewegungen aufgezeichnet zu werben. Es bezeichnet einen fehr be: 

ktenden Schritt. Es ift dad erfte mal, daß ein Kirchenregiment mit Klarheit und Beftimmt- 
anerkannte: die Bekenntniſſe find feine Geſetze, der Proteflantisnus if freie Bewegung 

Breligidfen Bewußtſeins; es ift das erfte mal, daß eine Kirchenregierung das gegenwärtige 
Baidfe Bewußtſein als vollgültig anerkannte. Wir ſehen hier einen ber bedeutendſten 
Munıphe ‚ welche der kämpfende Volfsgeift fi errungen hat, und zweifeln nicht daran, day 
tſelbe auch auf die übrigen deutſchen Kirchen ſeine Rückwirkung ausüben wird. 
Bie wir die ganze Reihe der durch ven Volksgeiſt geführten Kämpfe zum Schluß überblicken, 
h ein ganz beftinnmter Fortſchritt unbezweifelbar. Anfangs hatte jeder Durchbruch des freien 

eiſtes noch das traurige Shidjal, zur Seftenbildung übergehen zu müſſen und damit zu 
mmern. Gr zeigt auch in jener Periode noch viel Unflarheit und Überfpanuung. Allein 

Zeitbewußtſein Elärt ſich allmählich, e8 geht mit ihm eine Wandlung zum Solivern, Nüd: 
* vor, bie Jahre ber Revolutionsſtürme bilden die Scheidewand; unter der Cisdecke der 

ction klärt ſich, erflarft ver Geift der Selbſtändigkeit, er wird flärfer und erringt einen 
eg um den andern, bei denen wir ſogleich fehen, daß vie Reſultate feine Nebelgebilve, fondern 

kter der Garantie eines felbftbeiwußten Volksgeiſtes durchaus reale Güter iind. Wir dürfen 
hf eine kirchliche Zukunft hoffen, auf eine freie Gemeindekirche, die auf dem Boden des Volks⸗ 
Nuußtfeind, auf den Boden der Zeit und ihrer Gultur fieht. Die Aufgabe ifi nur, daß wir 
Ne, insbeſondere alle nichtgeiſtlichen Glieder der Kirche, mit Ablegung alles Indifferentismus 
m das gemeinjame Ziel mit vereinigten Kräften kämpfen. (Vgl. auch den Art. Buftan-Abolf: 

Wiftung.) MW. König. 
Kenegaten. Renegat ift 1) eigentlich einer, der etwas ableugnet; dann gewöhnlich 2) ein 

eligionsverleugner; ferner 3) vorzugäweije derjenige, welcher von der chriſtlichen Kirche zum 
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Mohammedanismus übergetreten ift. Unter den Nenegaten dieſes Jahrhunderts Hat fi a 
mentlich ver ehemalige franzöfifche Oberſt Selveß, dann Soliman-Paſcha, als ägyptiſcher Bene 
einen Namen erworben. Wenn nit mehr in den Maße wie früher die unglückliche Lage I 
Ehriften im Orient die Urfache fein mag, daß viele derielben zum Mohammevanismus Eh 
treten, jo ift dagegen durch Nachlaß einer ſonſt mit dem Übertritt verbundenen Formalität bi 
lipertritt Doch fchr erleichtert. Zugleid) fpielt der Vortheil hierbei noch eine bedeutende Re 
insbeſondere bei Ürzten, denen, iind jie Mohammebaner, pas Innere der Wohnungen der 
fifhen Großen und inabefonbere deren Harems leichter fih Öffnen. 4) Unter Renegat verf 
man aber auch den von feinem politifhen Glauben Abgefallenen. Ein folder Abfall kann fe 
vom Abfolutißmus zum Liberalismus als umgekehrt gefchehen, obgleich die lIbergänge % 
Liberalismus zum Abfolutismus, der Erfahrung nah, die häufigern find. Dabei wirb 
liberalgejinnten Männern die Anſicht zugeftanden werden müſſen, daß Abfälle vom Abfolutit 
der Vernunft und der menfhlichen Natur würbiger erfcheinen als Abfälle vom Kiberaliämf 
und daß ſonach Anſchuldigungen des Renegatismus von feiten der frühern Meinungsanhä 
des abſolutiſtiſch Geſinntgeweſenen, beſonders da er in den feltenften Fällen einen Vortheil 
durch erreihen mag (Reactionen find häufiger und anhaltender ald Revolutionen), tegelm 
objectiv unbegründet erſcheinen. Es ift einlenchtend, daß das Abfallen von einem politik 
Glauben, einer politifhen Überzeugung, nur dann ber Gegenftand der Kenntniß des Publif 
wird, wenn ed jih äußerlich kundgibt. Bon diefem äußerlichen Kundgeben wird man banzl 
nad) der Art dieſes Kundgebend und andern begleitenden Umftänden, auf das innere V 
dabei mit mehr oder minder Zuverläffigfeit zu fchließen im Stande fein. Es wird mehr 
minder wahrfäeinli fein, ob ehrenbaft und durch unabhängige Selbftprüfung geänderte ) 
zeugung oder Motive ver Schwäche und ſelbſt der Nieverträchtigkeit jene Änderung des politlf 
Glaubens veranlapt haben. Freilich mit vollftändigfter Zuverläffigkeit wird fein men 
Auge den Ausichlag Hier zu geben im Stanbe fein. 

Der Natur ver Sache nad) ſehen wir die meiſten politiſchen Meinungd- oder Glar 
änderungen in denjenigen Ländern, in welchen die bedeutendſten politiſchen Veränderung 
verhältnißmäßig Eurzen Zwifhenräumen ſich zutrugen. In erfter Reihe fteht da Die SA 

Frankreichs feit 1788, wo erft der abjolute, dann der conftitutionelle König, dann der Es 
dann das Dirertorium, dann dad Confulat, dann dad Kaiferthum, dann die erſte Reſtau 
dann die Hundert Tage, dann die zweite Reflauration, dann infolge ver Julirevolutioe 
Berufung Ludwig PHilipp’d zum Thron, dann die zweite Republif und dad zweite KRaiferl 
nebft der Menge ihrer Unterabtheilungen und Unterflufen, die verfchiedenartigften Gelegenhe 
gaben, jih der einen oder andern Regierung mit mehr oder minder pofitivem Eifer anzufält 
Auskunft über die praftifche Benugung diefer Gelegenheiten liefert insbeſondere das in Pa 
im Jahre 1815 erfchienene „Dictionnaire des giroueties, ou nos contemporains, pe 
d’aprös cux-mdmes’‘, Unter ven unfhuldigern Namen der Wetterfahnen wurden in vi 
Buche die franzöfifchen Abgefallenen feit 1788 abgehandelt. Es ift nicht frei vom Vorwurf 
Ungerechtigkeit und leihtiinniger Malice, weil es als Kriterium der Aufnahnte in feine Regi 
weiter nichts verlangte, ald daß der Aufgenonmene mehrern von jenen Regierungen geil 
hatte. Daß er die frühere nicht meineidig hatte ftürzen Helfen und der neuen, nun einmal bi 
Volkswillen ober durch Eroberung legal eingeführten Regierung mehr pafjiv und amtögelf 
lich als politiſch ſich angejchloffen Hatte, galt nicht ald Ausnahme. Deffenungenchtet kann 
jener Schrift in niehrern Beziehungen einen bleibenden Werth nicht abfprechen. Eine def 
Antwort erhielt fie in ‚Le censeur du dictionnaire des giroueltes, ou les honnetes g 
venges” (Paris 1815). 

Nächſt Frankreich hat mol England die meiflen politifhen Ummälzungen erlebt. Namentl 
die Republif unter Oliver Cromwell, die Reftauration unter Karl II. und die Nevolutien y 
1688 nebit der Thronbefteigung Wilhelm’ und Maria’s. 

Daun Polen, Spanien, Portugal, Italien u. f. w. 
Indeſſen find auch Zeiten, wo die politifchen Veränderungen in weniger großartigen Ra 

jtabe ſich zutrugen, bedeutfam genug, der Bezeichnung ver Renegaten ihre Angehörigen zuzufühn 
Sp auch in Englands, Branfreihs, der Niederlande und Deutſchlands neuern Geſchicht 
Denn das conftitutionelle Intereffe, das da überhaupt zur Sprache kam, Die Vermerfliäf 
Zuläſſigkeit oder Nothwendigkeit, die Borausfegungen und Eonfequenzen von Repräſentat 
verfaffungen, die Deutung des monardifchen Principe, die Gejchichte, worauf man kallı 
und bie Orundfäge der Bernunft, worauf man ſich berief, dad Streben, der Wiberflant 
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kb gab genug Anläffe, Abfälle von bis dahin äußerlich kundgegebenem politifhem Glauben 

Dieſe Abfälle ergaben jih aber unter den mannichfachſten Mobificationen. Manche gaben 
Behhfel ihrer Befinnungen zu und behaupteten, gute Gründe dafür zu haben; andere ver: 

‚ fie ſeien noch diefelben, nicht blos ſubjectiv überzeugungßeifrig, fondern auch i in Bezug 
ie Objerte; ; und noch andere behaupteten oder verſicherten gar nichts, indem ſie ſich deſſen 

der von ihnen eingenommenen Stellung für überhoben hielten oder mit Recht für klug 
„ über Umſtände Stillſchweigen zu beobachten, welche ſich nicht rechtfertigen lichen. 

ade, Leidenſchaft und Cigennutz waren von jeher die Loſe, welche über dem Schickſal des 
geworfen wurden, und die dann biefer mehr oder minder eifrig und freiwillig und 
oll in ihren Ergebnifjen ſich aneignete. 

Ber als politifcher Renegat bezeichnet wird, hat am wenigſten da die Möglichkeit, mit 
Erklärung auszumeidhen, two ein Öffentliches Leben mit freifinnigen Injtitutionen zu 

fe iſt und insbeſondere Dad Mittel der freien Preſſe dem angreifenden Theil zu Gebote fteht. 
fo ift e8 ganz begreiflich, daß bis zum Jahre 1848 in Deutſchland diejenigen, welche die 
ide Meinung als politifhe Renegaten bezeichnete, im Genuß ihrer erworbenen höher 

oder fonftigen Vortheile es ſich ganz bebaglich fein ließen, ohne (jeltene Fälle ausge⸗ 
) jener dffentlihen Meinung, welche doch kaum anders ald mündlich ſich äußern Eonnte, 

zu fliehen. Anders in England und in Frankreich. Insbeſondere in England jah und flieht 
men Parlamentswahlen der Kandidat jich ver Pflicht der Sffentlichen Erläuterung über fein 
alten ausgeſetzt, und felbft während der Dauer des Parlaments beichließen möglicherweife 
Bähler Aufforderungen an ihren Gewählten, feinen Plag im Unterhaufe zu verlaffen, da er 

auen nicht mehr beiige. Seit 1848 hat übrigens auch in Deutſchland ſowol Preſſe als 
liche Übung in diefer Hinficht eine würbigere Stellung eingenommen. Nachweis jogenann- 

iſcher Renegaten, daß fie mit ver Meinungsveränderung feinem Vortheil ji zugewandt, 
} sernünftigerweife jeine Wirkung nicht verfehlen können, wogegen erlangter Bortheil, 

der nicht wohl gedacht werben kann, wenn fein Empfänger noch feinen früheren politifchen 
en angehangen hätte, nothwendig ven höchften Verdacht bewußten Abfalld und folge: 

haroßer Schwäche oder entſchiedener Niederträchtigkeit nach ſich ziehen muß. Indeſſen wiegen 
bei ehrlichen „Rockumwendern“ (wie die Engländer foldhe Leute heißen) die für ihren 

Britt angeführten Gründe häufig ſchwach genug und machen dann jedenfalls ihrem Verſtande 
Sefondere Ehre. So z. B., dab man über die Motive der biöherigen politiiden Glaubens: 

2, ihren Ehrgeiz, ihre Selbftfucht, jich vergewiffert und deshalb ihre Reihen verlaffen habe. 
5 da die Menſchen alle mannichfaltiglich Fehlen, jo ift e8 ebenſo lächerlih, nur auf der einen 
abfolut Tugenphafte zu ſuchen, ald, da man fie bier nicht fand, zu einer andern Seite fidh 

ren, wo man fie vorausfichtlich ebenfalls nicht antreifen wird. Dabei follte dem rechten 
Immer der Brundfag, das Princip, als Fahne gelten. Diejer Grundjag, dieſes Princip, 

leicht für den Augenblid nicht in allen feinen Theilen ind Leben praktiſch einzuführen; es 
äger, einiges erft davon zu nehmen oder zu geben; aber e8 wäre nicht redlich und edel, da⸗ 
auf immer fein Gewiffen nıit den Grundjag abgefunden zu halten und jenem Einigen die 
oder Fargite Auslegung zu geben. 

bo {ehr regelmäßig bie vorftehenden Bemerkungen ihre Anwendung werben finden müffen, 
Br iſt Doch auch ein gewiffer Bedacht im Urtheil nöthig, wenn daſſelbe den Werth haben ſoll, 
er der Beichichte und nicht blos dem erregten Augenblick zufteht.. Schön fagte (1841) 
enin in feinen Nachruf auf von Garnier-Pages: „Er war fo glücklich, daß er ald Volks: 
jene ftetö gefährliche Probe des Umſturzes mehrerer Regierungen nicht zu beitehen brauchte. 

e er in jenen Tagen, ald die Julicevolution ausbrach, Deputirter gewejen, würbe er, gleich 
plen andern, die Schranfen feiner Sendung überjchritten haben? Hätte er den Kampfplatz 
fen, um die Todten zu plündern? Würde er unter den Verſtrickungen der Machtvollkom 
it die politiſche Jungfräulichkeit verloren haben, welche er jegt bis zum Tode mit fo mufter: 
Reinheit und Entbaltfamfeit bewahrte?“ Dieje ragen, die Cormenin nit zur Unehre 

Lodten, aber zu Ehren feiner eigenen, nad Unparteilichkeit ſtrebenden Auffaffung auf den 
bed ehrenwerthen franzöfifhen Republikaners legte, gelten auch wol, menngleih immer 

chuldigend, für politiſche Umwandlungen, die unter weniger erflaunlicen Berbältniffen 
gegangen. Die Berwöhnung und Übercultur unferer Zeit, die Schwierigkeit, angenehme 
iffe bei dem Sinn eined Garnot u. |. w. zu befriedigen, folgeweiſe die Leichtigkeit der 
ng, ſodann die Kunft der uͤberredung, die der Menſch am meiften bei ſich ſelbſt mit 
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Erfolg übt, und die Spiegeljechtereien der moraliid-laren Philoſopheme unferer Zeit, ſind 
und gern die Mäfler zwiſchen Überzeugung und Überzeugung. Und dazu kommt noch, de 
frühere Anfit Häufig nicht einmal fehr Überzeugung geweſen jein mag, fondern daß, wie & 
in feinem Aufſatz „Die Apoftaten des Willens und die Neophyten des Glaubens” fagt, 
Meinung nicht im Denen, fondern der Menſch nur in ber Meinung gewohnt hatte. 

Indeſſen wiegen diefe Rüdfichten wieder weniger, wo der volitiſche Renegat bereii 
männlichen Jahren und aljo auch zu einer gewiffen Reife des Erkennens und Wollens gel 
war. Desgleichen wird ein Bli auf die vorherige äußere Lage des Menegaten biejem a 
nügen, wenn fie fo war, daß er mit tüchtiger Rührung feiner Kräfte anflimbig, wenn and: 
reichlich leben Eonnte. Immer aber wird dann das Urtheil mehr ein verwerfendes fein mi 
wenn ein foldyer libertritt zur andern, jiegenden politifhen Partei und die Annahme von © 
bezeigungen durch diefelbe mit erflärtem Öffentlichen, literarifchen oder parlamentarifchen 
flürmen gegen die frühere politifche Meinung und mit unbelegten Verdächtigungen gegen U 
Anhänger alsbald verbunden if. Der politifche Renegat follte wenigftend empfinden, def 
unanftändig und unſchoͤn von ihm gehandelt fei, Die Frage des Rechts und der Moral gam 
feite gelaffen. Gälte doch ſchon für den Jüngling das, was Schiller's Roſa dem Don 
durch die Königin fagen ließ: 

Sagen Eie 
Ihm, daß er für die Tränme feiner Jugend 
Soll Achtung tragen, wenn er Bann fein wirb, 
Nicht öffnen foll dem tödtenden Juſekte 
®erühmter befierer Bernunft das Herz 
Der zarten Goͤtterblume — daß er nicht 
Soll irre werben, wenn bes Staubes Weisheit 
Begeifterung, bie Himmelstochter, läftert. 

Das Abgefallenfein von früherer politifcher Anficht ift die regelmäßige und fehr wi 
Waffe gegen politifche Gegner, die zur Macht gelangten, und um fo beweißlicher und wir 
wo ein audgebreiteted Öffentliches Leben bie in ihm Lebenven veranlafte, mit ihrer y 
Farbe öffentlich herauszugehen. 

Die Herausgeber des vorhin erwähnten, Dictionnaire des girouettes” ſagten in be 
zur zweiten Auflage: Sie hätten daran gedacht, auch ein Dictionnaire der Unveränberlide 
invariables) herauszugeben, fi aber überzeugt, daß es weit leichter fein würbe, dem „E 
naire des girouettes’' die Ausdehnung der Encyklopädie zu geben, ald aus dem andern Mi 
naire eine Brofhüre von nur mäßigem Umfang zu maden. Deshalb ſei denn auch von 
auf diefed neue Unternehmen verzichtet worden. Zum Glück mag dies mehr für den ben ü 
Eindrüden fo leicht Hingegebenen Franzoſen gelten, während fhon in England ſolche Be 
wechiel feltener vorfommen. Auch in Deutſchland haben, insbeſondere in unfern Shi 
fammlungen, folange fie das Refultat freier Wahlen waren, Beifpiele tüchtiger Ant 
an einmal erfannte und audgefprochene flaatsrechtliche Principien nicht gefehlt, ungen 
der andern Seite her der Vortheil lockte und weniger die Öffentliche Meinung, welde mi 
wird, al eine Anzahl Beſchränkter, Angftlicher oder Schlechter ſolche Männer als mit eine 
ftillen Wahnſinns behaftet, der literarifch oder in den Kammern zeitweife zum Ausbruche ka 
hinzuftelfen gefucht Hat. K. Buchne 

Nenten, Rentenanftalten (Rapitalrente; Grundrente; Zeitrenten; Re 
kaſſen und Rentenbanken; Rentenbriefe; Rentenkauf; Rentenfguld: R 
verſicherung; Leibrenten; Penſionskaſſen; Rentenanleihen; Rente 
ſicherungsanſtalten; Rentenverſicherungsanleihen; Tontinenanlei 
Rentenanſtalten; Verſorgungsanſtalten). 

Wie wir auch den Begriff des Eigenthums auffaſſen, auf welche rechtliche Grundlag 
e8 baſiren, wie wir und feine Entftehung und Fortentwickelung denken mögen: das min 
ift, folange nicht dad Inflitut des Eigenthums überhaupt in Frage geftellt wird, unbef 
daß der Eigenthümer, fofern er nicht ausnahmsweiſe durch Rechte anderer und Befehe in fe 
Dispofitionsrecht beſchränkt ift, über feine Sache frei nach feinem Gutdünken verfügen darf, 
fann fie mithin, ſoweit fie fih überhaupt confumiren läßt, als Genußmittel verwenden, 
brauden, ober aber, indem er auf ihren Verbrauch zeitweife verzichtet, bewahren. Yan ii 
Ball entgeht ihm für den Augenblid der Bütergenuß. Ohne Entſchädigung für dieſe 
leiftung auf den zeitigen Genuß pflegen ſich indeß nur wenige die Gonfumtion eines 
Gutos zu verfagen; nur der Geizhals und der Unverſtaͤndige legt Belpflud zu Geibäd eis 
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in feine Tube, ohne Vortheile für ſich mit Hülfe feines Schages zu erfireben. Alle 
wollen in angemeflener Weiſe für Die Entbehrung, melde fie fih aus freiem Willen 
n, eine Bergütigung erlangen. Und diefe ift aud an fi und mit Rückſicht auf die 

ichen Bortheile, welche dem wirthihaftlihen Leben und der Gefammthelt aus der 
a eines beträchtlichen Theils der fachlichen Güter erwachſen, völlig gerechtfertigt, ganz 
davon, daß die Bewahrung und Erhaltung der Güter in der Regel dem @igenthümer 

verurfadht und außerdem die Gefahr des Verluftes und ver Verſchlechterung der Güter 
überall in größerem oder geringerm Grade vorhanden zu fein pflegt. 

Saflen wir die Entſchädigung für die zeitweiſe Verzichtleiftung auf den Genuß eines ſach⸗ 
Guts näher ind Auge, fo ergibt fi, daß fie fih nach dem Charakter des Guts und nach der 
der Berzichtleiſtung regeln muß. Je werthvoller daß betreffende Gut ift, je vortheilhafter 

ber Sütererzeugung verwendet werben kann, je zahlreicher diejenigen find, melde es zu 
mwünfchen, vefto höher wird fich die Entſchädigung ſtellen; aber auch das kommt in Be- 
„ob dad But bei der Nutzung gefährdet iſt oder ſich verichlechtert und enblich zu Grunde 
Gbenfo verſteht fi von ſelbſt, daß die Entſchädigung höher ausfallen muß, wenn bie 
tleiftung auf einen Tängern Zeitraum flattfindet, als wenn fie nur für eine kurze Zeit ein: 
Denn in dem erften Ball gibt der Bigenthümer fein Conſumtionsrecht auf eine längere 

klobe, wozu er ohne größere Vortheile nicht geneigt fein wird, auf, mährend der Benuper, 
dies nun ein Dritter oder er felbft fein, zugleich ed länger auszunutzen, aus demſelben be: 

Belichere Bortheile zu ziehen vermag. In der Regel berechnet man baher die Entſchädigung 
Rücjiht auf den Normalzeitraum eines Jahres und pflegt fie Sahresrente ober einfach 
te zu nennen. 
Am bäufigften fommt die Rente ald Kapitalrente (Stamm:, Zindrente) vor. Da das 

tal im Sinne der Volkswirthſchaftslehre als ein Vorrath von beweglichen Gütern, weldye 
bömittel dienen, aufgefaßt wird, fo befteht e8, wie in ven Wort Vorrath hinreichend 

drückt ift, aus angefammelten Gegenſtänden, auf deren augenblidlichen Genuß verzichtet 
mift. Es kann von demfelben mithin mit Recht eine Mente, die ſich auch mit Rückſicht auf 

Wrobuctivfraft des Kapitald rechtfertigt, geforbert werben. Denn ohne Kapital ift ebenſo 
5 eine Production moͤglich als ohne Arbeit. Je nachdem nun das Kapital, Die Maſſe ver 
Hanımelten Erwerbsmittel, entweder von dem Bigenthümer felbft genugt ober aber an Dritte 
maung überlaffen wird, pflegt man vie Kapitalrente natürlich oder ausbedungen zu nennen. 

a Ball, wenn der Gigenthüner fein Kapital felbft produetiv verwendet, muß er vie 
mit Rüdfiht Darauf berechnen, was ihm während verfelben Zeit für das Kapital in dem 
wenn er ed einem andern zur Nugung überlaflen hätte, von dieſem gewährt morben wäre; 
rliche Kapitalrente ift demnächſt, foll für ein wirtbichaftliches Unternehmen ber Unter: 
gerwinn ermittelt werben, gleich ven übrigen Probuctionsfoften (Koften der Rohftoffe, 
Bohn u. f. w.), von dem Rohertrag in Abzug zu bringen. Die bevungene Rapitalrente 

Bi dagegen auf einem Abkommen zwifchen dem Gigenthümer und demjenigen, der bad Ka⸗ 
ger Benugung erlangt, und wird auch mit dem Namen Zind belegt. Sie kann entweder 

ober Leihzins fein. Im erſtern Hall werden ſachliche Güter, welche bei ihrer Benugung 
gänzlich verzehrt, fondern, wenn auch verſchlechtert, zurückgegeben werben, überlaffen, und 

t daher ein förmliches Miethöverhältnig ftatt; im andern Kal ift dagegen ein Darlehns⸗ 
tniß vorhanden, indem umlaufende Kapitale (und namentlich Geld) von dem Bigenthümer 

werben. Denn dieje laſſen fich, ohne verbraucht oder ausgegeben zu werben, nicht nugen 
üffen daher bei der Rücklieferung durch andere gleicher Art und Güte in gleicher Anzahl 
werben. Im Leihzins ift ald Nebenentſchädigung nur dasjenige enthalten, was dem Dar: 
als Aflecuranzprämie für das Riflco, welches jeder Gläubiger mit Rückſicht auf den mög- 
Berluft von Kapital und Zinfen läuft, in Anſpruch nimmt; im Mietbzind aber auch die 
jBigung für die Verfchlehterung und etwa nothwendige Audbefferung und Wieder: 
Äung der vermietheten Sache. 
if Hier nicht der Ort, näher auf die Kapitalrente einzugeben, und wir müffen uns fogar 

son, auf die große nationalöfonomijche Bedeutung verfelben auch nur flüchtig hinzuweiſen. 
atlich von ihr verichieben ift die Grundrente (Landrente, Bodentente, rente du sol, 
nt). Wer ein nugbares Grundſtück (Ader, Wiefe, Wald, Alpe, Obftgarten, Torflager 

ie.) befigt, kann aus demfelben einen Ertrag ziehen, indem er es entweder felbft bewirth⸗ 
Bet: oder aber vie Bewirthſchaftung einem Dritten gegen eine angemeflene Entſchädigung, 

dieſer in beftimmten Zeiträumen (halbjährlich, jährlich) zu zahlen hat, überläßt. In dem 
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eritern Hall erzielt der Beſitzer des Grundſtücks felbft einen Rohertrag, welder, da die me 
Grundſtücke ver Erdarbeit unterworfen werben, in ber Regel in Bodenproducten beſteht. 
Werth ver legtern ftellt fi entweder bein Verkauf durch den Erlös oder bei der Conſum 
3.2. zum Zweck anderweiter Production, durch Ermittelung des Erlöſes, welcher im Fall 
Verkaufs zu erzielen geweſen wäre, heraus. Werben von diefem wirklichen gber nur berecht 
Erlöſe die zur Hervorbringung des Rohertrags nothwendigen Ausgaben (Lohn und Kofl 
Arbeiter, Ausfaat und Pflanzen, Abnusnng der Werkzeuge und Geräthe u. f. m.) abgezogg 
bleibt der Reinertrag übrig, in dem indeß noch die Rente des aufgewendeten Kapital und 
Gewerbsgewinn des Unternehmerd liegen. Werben auch dieſe noch in Abrechnung gebradl 
bleibt endlich) noch der Betrag übrig, welcher aus dem Eigenthum des Grunpftüds ohne | 
wirfung anderer Erwerbsquellen fließt. Man pflegt denjelben die natürliche, übrigbleif 
Grundrente (loyer des terres) zu nennen, während man ald ausbedungene Grundrente (Bu 
rente, fefmage) diejenige charakterifirt, welche fi dann herausftellt, wenn der Bigenthümer 
Grundſtück nicht ſelbſt bewirthichaftet, fondern einem Dritten gegen eine verabredete Pacht üben 
Auch hier muß die Örundrente häufig erſt berechnet werden. Völlig gleich dem Pachtzins ift fa 
wöhnlich, fobald auf dem Grundſtück Gebäude und bewegliche Gegenftände, welche mit 
tet werben, nicht vorhanden jind; im andern Ball wird ver Miethzins ver Gebäude und Mo 
feitgeftellt und vom Pachtzind abgezogen. Der Reft bildet audy bier die Grundrente. & 
Schriftfteller, (und namentlih Ricardo, der zuerft der Grundrente in vorzüglicher Weile f 
Aufmerkſamkeit zugewendet hat) wollen zwar die Grundrente nur ald die Vergütung fi 
urſprünglichen und ungerftörbaren Naturfräfte, welche im Boden liegen, auffaffen und be 
von der Grundrente der übrigen noch die Zinfen des auf den Grund und Boden bei Md 
tionen verwendeten Kapitald abrechnen. Aber mit Recht wird darauf erwibert, daß fie 
nichts erreichen Tönnen. Das zu Bodenverbeflerungen verbraudte Kapital verſchwindet; ef 
ih nicht mehr abgefondert benugen; e8 vermehrt ziwar den Ertrag des Grundſtücks, aber 
Bermehrung ift ein unzertrennlicher und nicht mehr zu unterſcheidender Beſtandtheil der & 
rente geworden und muß deshalb mit und in biefer zufammıengefaßt werben. 

Wenige volkswirthſchaftliche Kragen haben fo viele Erörterungen hervorgerufen 
zahlreichen Gontroverfen geführt als Die Brage der Grundrente. Und dennoch haben dd 
die verſchiedenen Anſichten noch nicht zu einer Ausgleichung bringen können. Die erftenf 
welche fih mit der Brundrente befhäftigten, waren vie Phyfiokraten (|. Phyſiokratie) 
in ihr die einzige Duelle des NationalreihtHums jahen; ihnen folgten Adam Smith um 
Schüler, die zwar der Örundrente die ihr früher zugefprochene exclufive Stellung im vwirtif 
lichen Leben abſprachen, aber ihre Wichtigkeit niemals verfannten; ferner Ricardo, Rt, 
Jones und viele andere, deren Schriften, auf welche wir vermeifen müflen, in ausfüßk 
Weiſe die Grundrente nad Entftehung, Entwidelung, Charakter und Wirkung abhanbeig 

Obwol man im Mittelalter, das fich überhaupt von allen Unterfuhungen über Bolten 
ſchaft fern hielt und erft gegen fein Ende hin die Staatswiſſenſchaft wieder zu pflegen aufing 
Begriff ver Grundrente nicht Eannte, zog doch der Orundeigenthümer die Vortheile derſell 
vollftändigfter Weile. Indem er feinen Grund und Boden an Landbauer, Bauern, weil 
bearbeiteten, überließ, bedang er fih dafür theils beſtimmte jährliche Zeiflungen an Arbeit, 
denprobucten u. f. w., theild einmalige, weldye dann, wenn ein Grundſtück von einem Inf 
auf den andern im Wege der Erbfolge überging, gewährt werden mußten. Beide Arte 
Reiftungen erklären und rechtfertigen ſich aus der Grundrente, die jih der Grundeigent 
vorbehielt; was der Bauer zog, war, abgefehen von ver Bergütigung für feine Aufwendr 
wefentlich der Lohn feiner Arbeit. Denn da der Bauer ein wirkliches Eigenthumsreqht 
beſaß, fo fonnte er auch auf die Grundrente oder auch nur einen Theil derfelben Anfprad 
erheben. Als in fpäterer Zeit die Anjiht Raum gewann, daß der Bauer gewiffe Rechte ax 
den, von dem er nicht willfürlich vertrieben werben Eönne, habe over im Intereffe des & 
befigen müffe, änderte fi) zwar das beiderjeitige Verhältnig und warb der Grundhert 
mehr ald @igenthümer, fondern nur noch ald Obereigenthümer angefehen. Aber man hielt 
ſobald nicht die bäuerlichen Leiftungen des rechtlichen Urjprungs ganz entbehrten, daran je 
der Bauer in dem Fall, wenn er auf Grund von Landedgefegen ganz freier Gigenthür 
von ihm bearbeiteten Grund und Bodens warb, den Grundeigenthümer entichädigen m 
Dies pflegte nun entweder duch Rückgabe eines Theils des Grund und Bodens ober 
eine jährliche Rente zu geſchehen. Was die legtere betrifft, fo wandelt fie, wenn fie eine t 

währende ift, mithin 6i8 zum einfligen Abkauf fortvauert, einfach Die Natural: und Ar 
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des pflichtigen Bauer in eine Geldleiſtung um, für deren Sicherheit zwar das Grund⸗ 
haftet, bei welcher indeß der Berechtigte Fein Eigenthumsrecht am Grundſtück behalt. Hört 
neh nach Ablauf einer gewiffen Periode ohne weitered auf, fo liegt in ihr zugleich vie 

bes Ablöfungsfapitald, welches der Verpflichtete für den gänzlichen Wegfall der Lei- 
und ber an ihre Stelle getretenen Geldrente, welche hier und da wol auch Grundrente 

tworben ift, zahlt. Derartige an einem beftimmten Termin megfallende Zeitrenten 
itäten) find für den Berpflichteten inſofern fehr günftig, als fie ihn in den Stand fegen, 
wenig erhöhte jährliche Zahlungen ji nach und nad) von einer immerwährenden Laft zu 

en; fie find aber für ven Berechtigten nicht bequem, weil er das Ablöjungsfapital in vielen 
n Theilzahlungen, die er nugbringend nicht leicht anzulegen vermag, empfängt. Man 
I6, um beide Theile völlig zu befriedigen, zur Errichtung von Kaſſen gefommen, welchen 

tigten bie ihnen überwiefenen Zeitrenten gegen fofortige Zahlung bed Ablöfungsfapi- 
äberlajfen. Selten können jolhe Rentenktaffen oder Rentenbanken von PBrivatgefell- 

errichtet werben, weil dieſe nicht nur Erfag für die nicht unbedeutenden Berwaltungs- 
und das übernommene Rijico, fondern auch einen Gewinn fordern; die meiften Nenten 
find daher Staateinftitute und gewähren dem Berechtigten dad Abldiungsfapital nicht in 

ken Gelde, jondern in eigenen Schulvobligationen, fogenannten Nentenbriefen, welde 
WB haben und zinstragend find, und von denen alljährlich ein beftimmter Theil mit Rückficht 
Die infolge der Zahlung der Zeitrente durch ven Prlichtigen eingetretene Tilgung eines Theils 

ammten Schuld eingezogen wird. Die Rentenkaflen gewähren aud) dem Pilichtigen Vor⸗ 
}, indem fie ihm z. B. zu geftatten pflegen, ſich durch Kapitalzahlungen vor der in Ausficht 
menen Zeit von der Rentenſchuld zu befreien. Deshalb und weil fie überhaupt das ganze 

fangsgeſchäft weientlich fördern, bat man ed mit Recht für zuläfiig erachtet, den Pflichtigen 
Theil der entflehenden Verwaltungskoſten durch Erhöhung des Rentenbetrags auf- 

Bir müſſen hier noch, wenngleich ebenfalls nur in Kürze, des Rentenkaufs erwähnen. Es 
ent, daß das Zindnehmen von Kapitalien in frühern Zeiten bis zur neueften heran viel: 
MBiderjacher gefunden hat. Jahrhunderte hindurch wurde nicht nur feine gefegliche Zu: 

it beſtritten; auch die Religion mijchte fich ind Spiel, und ed fam fo meit, daß Hier und da 
gen, welche Zind nahmen, von der Kirche und dem Genuß bes Abendmahls, ja felbft von 

irchlichen Begräbniß ausgefchloffen wurden. Noch Heute ift Nentier in den Augen vieler 
hrentitel, weil man ji) darunter einen Menſchen denkt, der, ohne felbft zu arbeiten, von 
jeit anderer, denen er jein Kapital bargeliehen hat, in Müßiggang und Völlerei lebt; und 
Wuchergeſetze deuten noch auf daß frühere Verbot des Zindnehmend hin. Nichtsédeſto⸗ 

er Eonnte man niemals des Darlehnsgeſchäfts entbehren; namentlid der Brundbefiger be: 
oft des Kapitald, um jeine Wirthichaft zu erhalten und zu verbeffern ober feinen Befig zu 
ren. Dazu kam, daß auch Kirchen und Klöfter Kapitalien befaßen, welche nußbar gemacht 

Ben follten. Man erfand daher den Rent: over Bültfauf, der darin beftand, dag der Schuld 
5 verpflichtete, für das dargeliehene Kapital aus dem Ertrag feined Grundbeſitzes eine 
Rente alljährlich zu gewähren. Gewiſſermaßen überließ hierbei der Eigenthümer einen 
der Srundrente (mol auch diejelbe ganz) dem Gläubiger gegen einen Kaufpreis unter 
halt des Rückkaufs. Denn der Schuldner konnte fi von der Rente durch Rüdzahlung 

Bayital8 jederzeit wieder befreien, mährenn dem Gläubiger ein Kündigungsredjt nicht zu: 
. Ohne Zweifel bot das Inftitut des Rentenkaufs dem Grundbeſitzer jehr große Vortheile, 

es iſt daher zu bevauern, daß e8 nicht erhalten geblieben ift. 
uch für den Kapitalbefiger hatte der Rentenfauf infofern einen Vortheil, ald er ihn nicht 

Berwaltung feined Kapitals überhob, jondern ihm auch eine beftimmte fefte Rente 

e. Bei Darlehnen ift zwar auch das Kapital unveränderlich, und es muß diefelbe Summe, 
dargeliehen ift, erftattet werben, aber da beite Theile kündigen können, verändert fich leicht 

Bin, d. h. fleigt und füllt er, je nahben Kapital auf den Geldmarkt geſucht oder angeboten 
Wielleicht zum Theil der Wunſch, Kapitaliften die Erwerbung einer feften Rente zu ermög: 

‚ ohne Zmeifel mehr aber noch das Beftreben, dem Publikum die Betheiligung an einer 
Anleihe lockend ericheinen zu lafjen, haben zu ven Rentenanleihen der Staaten geführt. 
Staat verfpricht bei ihnen, dem Inhaber einer von ihm auszugebenden Obligation jährlich 
Rente von 3, 4, 5 Ihalern oder Francs zu gewähren, und laßt ſich für diefe Zufage ein Ka⸗ 
zahlen, bad nad) dem Stande bes Geldmarkts und mit Rüdfiht auf den Staatscrebit in 
aates2erifon. XII. al 
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Augenbli der Emiffton der Anleihe normjrt wird. Gewoͤhnlich nennt man biefe Rem 
4: ,5:procentige; damit wird aber keineswegs ausgefprodhen, daß für 3, 4, 5 Thlr. jal 
Rente ein Kapital von 100 Thlrn. gezahlt ift oder bei der Tilgung zurückgezahn werden 
das erzielte Kapital iſt vielmehr bei den Z- und 4proc. Renten oft ſehr viel geringer, uı 
die Rüdzahlung betrifft, fo pflegt fie nicht förmlich durch Aufruf und Audlofung flattzu 
Der Staat zieht e8 vielmehr in der Hegel vor, viejenige Zahl der Obligationen , melde 
jährlich zu tilgen hat, zum Tagescurs auf der Börfe anzufaufen. Inwiefern die Rentena 
zu empfehlen find und melde Nachtheile fi bei ihnen von Standpunkt der Finanzwiri 
berausftellen, wird an einem andern Drt (f. Staatsfchulden) erörtert werben; nur d 
merfung muß bier noch gemacht werben, daß für die Kapitaliften, welche fich eine fefte da 
Rente fihern wollen, die Staatörenten nicht geeignet find. Denn abgefehen davon, daß € 
papiere überhaupt nicht die faft abfolute Sicherheit bieten wie 3. B. Schulobriefe auf I 
und Boden, ift e8 auch vorgeflommen, daß im Wege ver fogenannten Rentenconverfi 
Staatörenten beträchtlich Herabgefegt, um 10—15 Proc. vermindert worden find. 

Wir haben bereitö wiederholt von dem Streben der Kapitaliften gefprocdhen, fid fe 
jichere Renten zu verfhaffen, und wollen pafjelbe mit wenigen Worten noch näher zu begr 
und demnächſt zu erörtern fuchen. Während derjenige, welder an ein wirthſchaäftliches! 
nehmen Kapital, Förperlicde Arbeit und geiftige Thätigkeit ſetzt, allerdings Verluſte ed 
aber ebenfo auch Gewinn machen und feinen Beſitz vermehren kann, ift das Gleiche bei den 
pitaliften nicht der Kal. Diefer läuft zwar immer ein gewiſſes, wenn auch weit Eleineres 
aber kann fein Bermögen nur durch Erfparnifle von feinem Einkommen, nicht durch 
Operationen und Gonjuncturen erhöhen. Der eigentliche Kapitalift, derjenige, welder 
Papierfpeculationen und Wuchergeſchäften fernhält, fudt daher vorzugsweife nad 
lagen. Namentlich wird dies aber derjenige thun, welder nur ein verhältnigmäßig 
Kapital zur Verfügung hat, und der durch den Verluft deffelben und der aus ihm 
Nente in Noth und Blend gerathen würbe. Je fidherer aber das Kapital angelegt 
geringer pflegt die Zindrente auszufallen, pa mit der Zunahme ber Sicherheit die fi 
Affeeuranzpramie abnimmt. Infolge deffen vermögen nur wenige Kapitaliften, d. 
jenigen, welche über bedeutende Kapitalien verfügen, von ihren Zinsrenten zu leben; 
Kapitalift muß, wenn er durch Unglüdsfälle over Alter erwerböunfähig geworden if 
wenn ihm anderweit UnterhaltSmittel nicht zufließen, oft fein Kapital angreifen, 
damit indeß feine Jahreörente und kommt, fobald er zu Höherm Alter gelangt, wol dahin, 
endlich das Kapital felbft aufgezehrt bat. Diefer lImftand und überhaupt der Wunſqh, 
erwerbsfähigen Menjchen eine Gelegenheit zu gewähren, fidy ein forgenfreied Alter zu 
haben ſchließlich zu einer eigenen Art von Verfiherung geführt, welche zwar erft inn 
hervorgetreten ift, aber doch bereits zu einer beträchtlichen Ausdehnung zu gelangen 
Wir meinen die Nentenverfiherung, von der wir bereit8 mehrere Formen kennen. 

Wenn auch erft in unferm Jahrhundert das Verſicherungsweſen einen fo bedeuten 
ſchwung genommen hat, daß die Zahl ver Verfiherungen, welche in Europa täglich abg 
werben, eine faft ungebeuere ift, fo gab ed doch ſchon früher manche Inftitute, melde 
fiherungseinrichtungen zu betrachten find, und die ſich langſam aus faft unſcheinbaren 
entwickelten. Ein ſolcher kleiner Keim iſt auch derjenige, welcher der Renten 
Grunde liegt. Bauern, welche ein hoͤheres Alter erreicht hatten und die Bewirthſch 
Grundſtücke nicht mehr durchführen konnten, überließen die letztern den Söhnen over 
ſoͤhnen eigenthümlich, indem ſie entweder kein Kaufgeld oder ein verhältnigmäßig geri 
Anſpruch nahmen, dagegen aber ſich ein ſogenanntes Leibgedinge, d. h. einen Jahresg 
beſtimmte geldwerthe Leiſtungen (z. B. Wohnung, Speiſung, Kleidung u. ſ. w.) au 
Ahnlich verfuhren Eigenthümer von Wirthshäuſern, Inhaber von andern gewerbli 
ſchäften u. ſ. w., indem fie in gleicher Weife ihr Gefchäft überließen. Der Zweck, ver 
leitete, war ein boppelter; fie fiherten ji) nicht nur biß zu ihren Tode ein feſtes unveränbd 
Einfommen, jonbern ermöglichten auch dem übernehmenden Sohn oder Schwiegerfohn| 
bie Gründung einer felbftändigen Exiſtenz. Daß letztere aus damilienverhältniffen en 
gende Motiv fiel fort, ſobald die Abtretung der Grunpftüde an eine fremde Perfon erfolgt 
dieſem Hall pflegte fi) der Abtretende, wenn er auf den Kaufpreiß ganz verzichtete ober 
unter dem Werth des abgetretenen Gegenſtandes ſtehenden annahm, eine Jahresrente «a 
bedingen, welche über ven zur Zeit üblichen Kapitalzins mit Recht Hinausging, weil im ih 
nur biefer Zins felbft lag, fondern auch das aufgegebene Kapital nach und nad ausgezaplt u 
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aſelbe geſchah, wenn jemand ſich eine ſogenannte Leibrente (rente viagère, annuity) kaufte, 
h. wenn er einem andern eine Kapitalſumme unter der Bedingung, daß dieſer ihm dafür eine 
Munnte jährliche Rente von höherm Betrage als ver landesübliche Zins zahle, eigenthümlich 
Imwied. In beiden Fällen leiteten den Rentenzahler und den Nentenerwerber gleihe Motive. 

kr erflere juchte dabei ein nugbares Grundflüd oder ein Kapital eigenthümlich zu erhalten, 
ee in Ciner Summe jenes bezahlen, dieſes zurüdzahlen zu müffen, ver zweite wollte des bef- 
wUnterhaltö wegen während jeiner Xebengzeit nicht nur feine Kapitalzinien, fondern fein Ka- 
W ſelbſt verbrauden, ohne doch Gefahr zu laufen, daß er bei mehr als mittlerer Lebensdauer 
bätern Jahren der Eriftenzmittel beraubt ſei. 
Bei der Berehnung der Rente kamen neben den Betrage ded Kapitald, auf welches der 
stenerrverber verzichtete oder daß er baar zahlte, in Betracht der landesübliche Zinsfuß, das 
mr des Mentenerwerbers und feine wahrſcheinliche Lebensdauer. Se höher der landesübliche 
8jug war, defto höher Eonnte unter allen Umſtänden Die Rente normirt werben; fie flellte ſich 
rauch Höher, wenn der Rentenerwerber bei Abſchluß des Rentenvertrags bereits ein hohes 
7 erreicht hatte und die Wahricheinlichfeit vorhanden war, daß die Nente nur wenige Jahre 
ntrichten fein werde, weil in diefem Fall die allmähliche Zahlung oder Rückgewährung bes 
itals Durd die Rente in wenigen größern Naten erfolgen mußte. Niedriger mußte fie da⸗ 
m werden, fobald der Nentenerwerber noch in jungern Jahren fland, die Vermuthung des: 
I bafür ſprach, DaB er die Mente während eines langen Zeitraums beziehen werde, denn hier 
w die Zahlung oder Rüdgewährung des Kapitald in vielen und daher Eleinern Raten zu 
heben. Da nun aber die wahricheinliche mittlere Lebenspauer eines Menjchen felten vie 
Riche ift, fo übernahmen beide Theile bei dem Nentenvertrage ein Riſico. Starb der Renten: 
Mänger vor ben Tage, weldher ald der jeined wahrfäeinlihen Todes angenommen war, fo 
be er 6i8 dahin nicht fo viel empfangen, al8 er ver angeftellten Berechnung zufolge empfangen 
Be; lebte er länger, jo erhielt er dagegen mehr, mußte ver Rentenzahler mehr leiten, als vor: 

egt war. Dabei litt ver Nentenempfänger weniger, weil er, wenn er frühzeitig flarb, 
gu Zweck, bis zu feinem Tode ein beſtimmtes jährliches Einfonmen zu erhalten, immer er- 

hatte; dagegen wurde der Nentenzabler im zweiten Ball oft ſchwer betroffen und vielleicht 
ur außer Stand gejegt, jeine Verpflibtungen zu erfüllen. Man überzeugte fi) daher bald, 
bie Mentenverficherung nur dann auf richtiger Grundlage beruhe, wenn von dem Verſicherer, 
freilich dann nicht mehr ein einzelner fein kann, Rentenverträge in großer Anzahl abgeſchloſſen 
ben. In viefem Hall nämlich gleichen jih für ihn Gewinn und Verluft aus, Tann er jeine 
klufte bei den länger lebenden Beriicherten durch den Gewinn veden, welcher fich bei den früher 
Berbenen ergibt. So entitanden diejenigen Inftitute, Geſellſchaften u. ſ. m., welche ſich mit 
tenverficherung befaflen. 
Bevor wir auf dieje Inftitute eingehen, haben wir nody einige andere vorzuführen, melde 
be reine Pentenverliherungsinftitute find. Dahin gehören erftens diejenigen Hospitäler und 
Korgungshäujer, welche alte Leute gegen Zahlung eined beſtimmten Ginfaufögeldes auf: 

und ihnen bis an ihr Lebensende Wohnung, Nahrung und außerdem alle übrigen 
jensbedürfniſſe oder an Stelle derſelben eine kleine monatlich zahlbare Summe gewähren. Als 

Verſicherungsanſtalten ſind ſie um deswillen nicht zu betrachten, weil ſie in der Regel Wohl⸗ 
eitsinſtitute ſind und infolge deſſen das Einkaufsgeld niedriger normiren, als unter andern 
nden mit Rückſicht auf die von ihnen gewährten Leiſtungen geſchehen ſollte. Ähnlich verhält 
mit den Penſionskaſſen für Beamte, Geiftlihe, Lehrer, Eifenbahnangeftellte u. f. ww. 

für deren Witwen; auch fie befigen entweder ein eigenes Bermögen, deſſen Zinjen zur Er: 
ng der Peniiondrenten verwendet werden, vder erhalten behufs dieſer Erhöhung Zuſchüfſe 
den Staatd:, Gemeinde: oder Geſellſchaftskaſſen. Häufig bejteht bei ihnen die Zwang: 
ichtung; jeder, der der betreffenden Kategorie angehört, muß fich ihnen anfhließen. Das 

iche ift der Fall bei den meiften Arbeiterpenjiondfajlen für einzelne Kabrifen und Gewerbe: 
jige, welche bei Eintritt eines gewiſſen Lebensjahres ober vorzeitiger Invalibität mit Hülfe 
» Zufchüffen der Arbeitägeber Beniionsrenten gewähren. Bei den genannten Penſionskaſſen 
jd das Ginlagefapital der Berjiherten entmeber zum Theil auf einmal eingezahlt, zum Theil 
ich jährliche Einſchüſſe eingejamneelt, oder e8 finden nur jährlihe Cinſchüſſe in Form von 
rteljährlichen oder monatlihen Ratenzahlungen oder Gehaltsabzügen ftatt. 
Penn wir nunmehr auf die reinen Rentenverjiherungsanftalten näher eingeben, fo haben 

s fie zunächft noch einen Augenblid mit Rückſicht auf den Zwed, welden In verfolgen, ind 
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Auge zu faflen. Wie bereits angeveutet, handelt es fi bei ihnen darum, einer beſtim 
Perſon ein lebenslängliches, jährlich zahlbares Einfommen von einem im voraus feftgefe 
oder jährlich fleigenden Betrage zu fihern ; fie find mithin Leibrentenanftalten, Inftitute, w 
ſich damit befchäftigen, denjenigen, welche eine Leibrente zu erwerben wünſchen, diefelbe u 
möglichft günftigen Bedingungen zu gewähren. Nicht felten Hat man ihnen vorgeworfen, ba 
den Egoismus befördern, und namentlich ift dad von Mac Culloch geſchehen. Wenn es auf: 
tig ift, daß die Nentenerwerber häufig die Rente durch Zahlung eines Kapitald erwerben, bil 
der Vermehrung ihres Einfommend mithin ihr Bermögen vermindern und dadurch vich 
ihren Erben einen Schaden zufügen, jo find fie dazu auch vom Standpunkte der Moral ul 
berechtigt. Reiche Leute werden ſich der Nentenverfiherungsanftalten, welcher fie nicht bedi 
faum jemals bedienen; arme haben fein Kapital zu opfern; es handelt fih mithin hier mm! 
Perfonen, deren Einfommen zum großen Theil auf dem Erwerb durch Handel und 
thätigkeit beruht. Wenn diefe ihr Kapital nit zur Erwerbung einer Reibrente verwenden 
find fie, wenn fie zu Höherm Alter gelangen, genöthigt, e8 ebenfall zu verbrauchen, Fe 
damit die Sicherheit, daß ed ausreichen werde, befigen; ja fie müffen vielleicht von ihren 
tigen Erben unterflügt werden. Überdies kann das Necht ver Erben, welche in den mel 
Fällen nicht einmal Kinder, fondern entfernte Verwandte find, in feinen Ball größer ſein 
das des noch lebenden Erblaſſers, kann es dieſen nicht hindern, über fein Eigenthum 
zu feinen Gunſten zu verfügen. Auf die großen Bortheile, welche Die Rentenverficherung 
gehen wir übrigens nicht näher ein; fie liegen Elar auf der Hand und jind zum größern 
auch bereitö angedeutet. 

Ihrer innern Einrihtung nah Fünnen die Nentenverfiherungsanftalten 
Berfiherungsanftalten in zwei Arten geſchieden werden, in Actien- und in Gegenfeitigfei 
ten. Im erftern Fall find beftimmte Perfonen, denen ausreichenved Kapital zur Verfügung 
zufammengetreten; dieſe verpflichten fih, demjenigen, ber die im voraus beflimmten 
leiftet, die gewünfchte Rente zu zahlen. Bei Gelegenheit der Befprechung ver Leibrenten 
reits erwähnt worden, daß derartige Anftalten, wie Privatperfonen, welche fich zur 
einer lebendlänglichen Rente verpflicgten, im einzelnen Fall bald, wenn der Rentenerw 
zeitig flixht, einen Gewinn maden, bald, wenn verfelbe ein hohes Alter erreicht, Verl 
den. Vorausgeſetzt, daß die Mortalitätstabellen, auf melde die Berechnung der Rente 
ift, richtig find, gleichen fih aber Berluft und Gewinn fchlieplich aus. Da inve die 
Actiengefellicpaften fletö etwas niedriger normirt wird, ald möglich wäre, fo werben n 
die Berwaltungskoften gevedt, e8 bleibt aud; ein Gewinn übrig, welcher den Action 
Entſchädigung für ihre Mühmwaltung und das übernommene Rifico zufällt. Andere 
ih bei den Gegenfeitigkeitögefellfchaften, denn biefe beftehen ausſchließlich aus den 
erwerbern, die ſich gegenfeitig eine Rente zufagen. Bei ihnen werben bie eingezahlten 
Sa verwaltet; Gewinn wie Verluft fallen ven Kaffenmitgliedern zu und 
Überſchüſſe dienen zur allmählihen Erhöhung der Rente. Allerdings erfparen die Gliede 
Gegenſeitigkeitskaſſen ven Gewinnantheil, welchen bei Actiengefellfhaften vie Actionäre für fl 
Anſpruch nehmen; aber fie müflen dagegen ein Refervefapital zufammenbringen, damit I 
diejenigen, welche am längften leben, wegen Mangel an Fonds ſchließlich ihre Mente v 
Im allgemeinen find Rentenverjiherungsanftalten auf Gegenfeitigkeit nicht zu empfeh 
ftellen ven Rentenerwerber nie vollſtändig ſicher, beſitzen meift eine complicirtere Verwal 
und müffen auf manche nügliche Einrichtungen, welche bei Actiengefellichaften leicht vurdfül 
find, verzichten. Was dieſe betrifft, fo zeichnen fie ſich namentlich durch die Sicherheit, well 
vorausgefeßt, daß fie richtig organifixt find, bieten, vorteilhaft aus. Abgefehen Davon, taf 
Einrichtung vor der Concefjlonirung der Anftalt faft überall ſeitens der Staats ber Re 
Prüfung zu unterliegen pflegt, find fie, weil ein etwa entflehender Ausfall von den 
befigern getragen werben muß, angetrieben, zuverläffige Beredinungen zu Grunde zu legen 
eine fireng geregelte Berwaltung einzuführen; ferner zwingt jle die Goncurrenz, melde ft 
gegenfeitig maden, den Theilnehmern die möglichft günftigen Bebingungen zu machen, U 
ben Eintritt in jeder Weife zu erleichtern, auf ihre Wünſche fo weit als irgendmoͤglich einzuge 
Wenn die Rentenverfiherungsanftalten gegenwärtig faft allgemein recht zweckmäßig eingen 
jind, fo verdanfen wir dies vorzüglich den Actiengefellfehaften , welche gewöhnlich bei neuen | 
richtungen zuerft Bahn brechen. Erwähnt muß bei dieſer Gelegenheit noch werben, vai 
Actlengeſellſchaften dieſer Art gemöhnlich nicht allein Renten, ſondern auch Sterbegelver, 1 
fleuern u. ſ. w. verfichern. 
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ichtlich der Erwerbung der Rente finden fi) gewöhnlich zwei Formen, die indeß von 
d demſelben Nentenerwerber audy gleichzeitig benußgt werben Eönnen. Die Rente wird 
durch einmaligen Einkauf, durch Zahlung eines Kapitald (auf Kapitalfuß) oder durch 
Beiträge, welche während einer Reihe von Jahren geleiftet werden müffen (auf Gontri- 
8), erworben. Mit Recht wird bemerkt, daß die erfte Form von leichtſinnigem Auf: 
3 Kapitald abhält und demſelben eine fefte Widmung zu Gülfe in fpätern Jahren gibt 
md daß dagegen der für die Volkswirthſchaft nachtheilige Umftand, daß die Kapitale 
erden, kaum in Betracht kommen fann; fie ift namentlich für diejenigen, welche bereit® 
ı Alter ſtehen, vortheilhaft, da dieſelben ihr Kapital zur wirthfchaftlichen Thätigkeit in 
nicht mehr zu verwenden vermögen. Dagegen empfiehlt fi) vie Zahlung der jährlichen 

. welche überdied zur Sparfamfeit anreizt, für alle Die, welche durch ihre Arbeit ein 
Einfommen, als fie nothwendig haben, befigen, und ift nur infofern bedenklich, als die 
werber durch Unglücksfälle in die Lage kommen Eönnen, daß fie die jährlichen Zahlungen 
r zu leiften vermögen und ihr Anrecht an die Kaffe ganz ober zum Theil aufgeben 
Mande Kaffen haben indeß dieſen Ball ind Auge gefaßt und gewähren felbft dann, 
jährlichen Zahlungen vor der verabreveten Zeit aufhören, eine, freilich herabgeſetzte, 
Wichtig ift die Beflimmung des Alterdjahres, in den: die Rente zu laufen anfängt. 
jährliche Beiträge geleiftet, fo wird in der Regel die Rente erſt mit einem gewiſſen 
re (wenn das funfzigfte, fünfundfunfzigfte, ſechzigſte Jahr vollenvet ift), fällig; ſolche 
erden Alterd- oder aufgeihobene Renten (rentes viageres differdes, deferred an- 
jenannt, im Gegenfag zu den gewöhnlichen Leibrenten (rentes viageres simples), 
ort zu laufen beginnen, nachdem das Cinkaufékapital eingezahlt worben ifl. Indeß 
üufgefhobene Renten häufig aud bei einmaligem Einfauf vor, weil natürlich die auf- 
: Rente weit höher ausfällt als die einfache Leibrente, deren der Nentenerwerber in 
Jahren zu feinem Unterhalt nicht nöthig hat. 
n wird ed noch der Bemerkung bedürfen, daß der Rentenerwerber nicht nur für fid, 
uch für dritte Perfonen Renten anfaufen kann. Damit ift vermögendern Leuten das 
Joten, mit verhältnigmäßig nicht zu großen Opfern Dienftboten, Anverwandten und 
fonen, welche fie unterflügen, eine erträgliche Exiſtenz zu ſichern. Sie können babei 
daß die Rente erſt mit dem Jahre ihres Todes fällig werben foll, in welchem Fall fie 
ſtellt, ald wenn fie vom Ginfaufötag an läuft. In gleicher Weife vermögen Männer 
ckunft ihrer rauen zu forgen; die Nentenverfiherungsanflalt wird damit eine Witwen 
ıffe nach Art derjenigen, melde für Beamte beſtehen. Auch als Watfenkafle kann fie 
und die erforderlichen Mittel zur Erhaltung und Erziehung der Waifen varbieten. In 
ill Läuft Die Rente zwar ebenfall8 vom Todedtag des Erwerbers ab, hört indeß auf, 
Waiſen dad Alter, in welchem fie fich ſelbſt durchzubringen vermögen, die Majorennität 
iht Haben. Und mit alledem find die möglichen Zunctionen der Rentenverficherungö⸗ 
noch nicht ſämmtlich erfchöpft; es find vielmehr noch viele andere denkbar, über melde 
hier fortgehen, weil fie zu den Seltener hervortretenden gehören. 
haben gejagt, daß die Nentenverficherung in der Regel von Actien- oder Gegenfeitig: 
ſchaften ausgeübt wird; aber auch der Staat ift, und zwar namentlich in früherer Zeit, 
berer aufgetreten. Beiſpiele diefer Art bieten unter andern Frankreich und England; 
‘ mußte indeß ſtets durch Kapitalzahlung erworben werben und war nur eine neue 
rm in Zeiten, wo gewöhnliche Anleihen ſchwer zu effectuiren waren. Die von berfelben 
n Vortheile ftellten fi übrigens niemals heraus; verhältnigmäßig nur wenige Per: 
Jeiligten fich bei ver Nentenverficherungsanleihe, die Bedingungen derfelben waren jn: 
Mangelhaftigkeit der ven Berechnungen zu Grunde gelegten Mortalitätdtabellen fo 
daß der Staat große Berlufte erlitt, und die Abwickelung der Anleihe erforberte der 
tanglebenden wegen eine lange Periode. Noch Heute können indeß in England Beſitzer 
irkaſſenguthabens Renten auf den Staat, und zwar fowol einfache Leibrenten als auf: 
erwerben; die Zahl der wirklich erworbenen (12500) ift indeß der Goncurrenz der 
‚ften wegen nur gering und Fann deshalb kaum ind Gewicht fallen. 
ig mehr Erfolg al8 die Rentenverfiherungsanleihen Hatten die Anleihen in der Form ber 

ten Tontinen, melde zu einer weitern Entwickelung des Rentenweſens führen follten. 
ven von dem Neapolitaner Lorenzo Tonti erfunden, der fie dem Garbinal Mazarin 

Seine Idee fand bei dem geldbedürftigen Minifter Anklang, die Anleihe warb 1653 
fam inbeß nicht zu Stande, weil das Parlament das Edict einzuregiftriren weigerte, 



* 
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Erſt 1689, als Ludwig XIV. feine Kaſſen vollſtändig erſchoͤpft ſah und alle Verſuche, 
ſchaffen, fehlſchlugen, warb bie erſte Tontinenanleihe wirklich ausgeführt. Wer eine ! 
werben wollte, zahlte 300 Livres ein, alle Rentenerwerber wurden mit Rückficht auf 
in 14 Klaſſen eingetheilt und jeder Klaſſe, welche dem Staat 1 Mill. Livres an Kapit 
100000 Livres jährlicher Renten zugeſagt. Der Zinsfuß betrug mithin 10 Proc. un 
hoch angenommen worden, weil in den Zinſen das Kapital nach und nad) zurückgezah 
Alljährlich wurde ver Geſammtbetrag der Renten jeder der vorhandenen Klaſſen unte 
vorhandenen Rentenbefitzer gleichmäßig vertheilt; die Überlebenden erbten mithin di 
der Abgeſtorbenen und ſahen daher ihre Rente, welche anfänglich nur 30 Frs. betrug, ı 
Jahre fleigen. Als die legte Menteneriwerberin des Jahres 1689 im Jahre 1726 fta 
fie nicht weniger als 73500 Frs. jährliher Rente. Obwol auch diefe Tontinenanlei 
Mangel an Theilnahme der lockenden Berfprehungen ver Regierung ungeadtet n 
ftändig begeben werben Eonnte, folgten ihr dennoch zehn weitere, 6i8 im Jahre 1763 fü 
kunft durch eine Eönigliche Erflärung alle Tontinen mit wachfenden Renten in Frankreit 
unterfagt und 1770 die aus der frühern Zeit noch beſtehenden Tontinenrenten in feite 
derliche Lebendrenten umgeftaltet wurden. 

Schon 1692 Hatte England Frankreichs Beifpiel befolgt, und noch im Jahre 1789 
als e8 alle Anleihearten fruchtlos verfucht Hatte, eine Tontinenanleihe ab, an welcher r 
mehr als 6000 Kapitaliften theilnahmen. An fich iſt Die Idee der Tontinen zwar feir 
für ein Land, das bedeutende, alljährlich fteigende Einnahmen Hat, und das vermittels 
tinen feine Anleihe beftimmt tilgen muß; daß fie nicht durchſchlug, Hatte indeß feine g 
ftihhaltig zu erfennenden Gründe. inerfeit8 ward das Bedürfniß, fi für Die fpäter 
jahre ein ausreichendes Einkommen zu fihern, noch nicht fo lebhaft gefühlt als jetzt; 
feitö wuchſen die Renten, wie die Erfahrung gezeigt hatte, anfänglich fehr langfam, u 
war die Bermaltung nicht ohne große Schwierigfeiten. Dazu fam, daß die anleihenden 
ſich bei der Rentenberechnung nicht auf gute Mortalitätstabellen, welche erſt nad und 
flanden, zu flügen vermochten und deshalb ein fehr gewagtes, in der Regel gegen fie « 
des Geſchaͤft unternahmen. 

Auch die Privattontinen oder eigentlichen Nentenanftalten entftanden zuerft in F 
das erſte Beifpiel war die Caisse Lafarge, gegründet 1759 und 1770 unterbrüdt, wı 
mangelhaften Grundſätzen baftrt nicht zu beflehen vermochte. Bald folgten ihr andı 
ſchien fogar während der großen Sranzöfifchen Revolution, als ob Tontinenanftalten a 
und unter Oarantie ded Staats ind Leben treten follten. Doc überließ man ſchlie 
Herftellung der Privatthätigkeit, die indeß wenig vorſichtig zu Werke ging. Se größer 
fprehungen waren, die ihre Uinternehmer ven Beitretenden machten, vefto ſchneller 
heraus, daß fle nicht gehalten werden Eonnten; bald überzeugte man ſich, daß man aufei 
lichkeit gerechnet hatte, welche kaum zu den Zeiten furchtbarer Epidemien hervortritt. 
tinenanftalten gingen deshalb wieder zu Grunde und tauchten erſt 1816 wieder auf, 
mals nah 1833 eine Blütezeit zu erleben. Aber auch jet trat bald wieder ein Rüd 
und Ende 1851 waren bereit3 von 22 Tontinen= und Lebendverfiherungsgefellicha 
weniger als 13 infolge ihrer ſchlechten Gefchäfte in der Liquidation begriffen. Wei 
ftellten fi die Berfiherungsgefellfchaften dieſer Art in England, und auch in Deutfchla 
Misgriffe und infolge veffen unglücliche Unternehmungen nicht felten vor. 

Die gegenwärtigen Tontinen, in Deutſchland gewöhnlih RNentenanflalten?!) 
wurben im allgemeinen wie die frühern gebildet, weichen indeß doch in einzelnen Punfter 
find auf Gegenfeitigfeit beruhende Geſellſchaften, welche eine durch Vererbung fteigen 
zufihern. Alle gleichzeitig eintretenden Mitglieder bilden eine Jahresgejellfchaft ; dieſe 
nach dem Lebensalter ver Eintretenden in Altersklaſſen, innerhalb welcher ven überleben 
gliedern der durch den Tod der andern frei geworbene Antheil, alfo eine fortwährend zu: 
Rente zufällt, bis der im voraus feftgefegte Marimalbetrag, über melden in feinem 
ausgegangen werben darf, erreicht iſt. Ie höher das Lebensalter einer Altersflafie 
Jahresgeſellſchaft ift, defto Höher ift von Anfang an die Rente, je niedriger deſto gerin 

1) Derartige Rentenanftalten in Deutfchland, welche eine große Ausdehnung erlangt hal 
Wiener —— (feit 1825), Stuttgarter Rentenanfialt (jeit 1833), Badifche Ver 
anſtalt (feit ). Breußifche Rentenverficherungsanftalt (jeit 1838), Rentenanftalt ver Bair 
pothelens und Wechſelbank (feit 1839). 
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en finb von gleichem Betrage; derſelbe Theilnehnier kann indeß mehrere Einlagen zu 
her Zeit machen und auch andern Jahresgefellichaften beitreten. Wer die Einlage nicht ſo⸗ 
Kroll einzahlen kann, dem werben Iheilzahlungen gejtattet, von welchen Zinfen bis dahin, 
Ne Einlage ergänzt ift, gutgeichrieben werden. Die ſämmitlichen Binzahlungen werben von 
Raffenverwaltung verzinslich angelegt; die jüngern Klafien erhalten zunächſt eine Rente, 

ich niebriger flellt ald der erzielte Zindfuß des angelegten Kapitals, während bei den 
Klaffen die Rente fofort den Zinsfuß überfleigt. Aus ven erlangten Zinfen müffen auch 
t unbeträchtlichen Verwaltungskoſten gedeckt werden. Stirbt ein Theilnehmer, fo erhalten 

Erben fo viel, ald er an Renten noch nicht bezogen hat, zurüd;; die bezahlten Renten gehen 
m für Die Erben von Kapital ab. Haben in einer Klaffe alle noch vorhandenen Glieder 
arimalrente erlangt, jo fällt der etwa noch vorhandene Rentenüberjhuß der nächſtfolgen- 

Altersklaſſe derſelben Jahresgeſellſchaft zu, welche, wenn die ältere Klaffe ganz ausgeftorben 
ud ihr Bermögen erbt. Ebenjo wird, wenn eine Jahreögefellichaft außgeflorben ift, die— 
e son der nächſtfolgenden Fahreögejellichaft beerbt. Die Vererbungsbeſtimmungen find indeß 
R von ullen deutſchen Gejellichajten aufgenommen worden; mehrere verjelben zehren bad 
ital in den Renten völlig auf. | 
In Frankreich gelten zum Theil diefelben Beitimmungen, indeß Eonımen au andere Ein- 
agen vor. So verbleibt der Jahresklaſſe 3. B. Hier und da bein Tode eines Renten: 

das von ihm eingezahlte Kapital; ed wird daher aud nicht zurüdgezahlt und erft zu 
Pr Zeitpunkt entweder unter die liberlebenvden allein oder bieje und die gefeglichen 

der Verſtorbenen getheilt, oder auch die Erben ver Verftorbenen beziehen bis zu einem 
us feftgefegten Termin die Renten, in dieſem Termin aber wird dad Kapital ausſchließ⸗ 

die Ülberlebenden getheilt. Indeß bleibt audy hier dad Princip der Tontinen wefentlich 
ändert, und ed kommt bei allen Mopificationen mehr oder weniger nur darauf an, das 

anzuloden. 
hne Zweifel müſſen die Renten: (Tontinen=) Anftalten überhaupt, namentlich aber bie 
deutſchen als eine Verbeiferung ver Nentenverfiherungsanftalten im Sinne der Idee, 
ihnen zum Grunde liegt, angefehen werben; leugnen läßt ſich indeß nicht, daß dad Ziel, 
ihrer Gründung angeftrebt ward, nicht erreicht wurde. Recht Elar wird Dies, wenn man 

Kenntniß von den boffnungsreihen Ausführungen nimmt, welche Major Bleſſon bald 
der Gründung der Preußiſchen Rentenanftalt in feiner Schrift („Die Rentenverficherungs⸗ 

n und deren Bedeutung für Mit: und Nachwelt”, Berlin 1840) gibt. In arger Selbit- 
ung roollten manche der Gründer der Nentenanftalten nicht nur jedem Lebenden die Mög- 
gewähren, ſich ein völlig ſorgenfreies Alter zu bereiten; fie ſuchten auch, für die Fünftige 
ion Borforge treffend, dieſe in den Stand zu feßen, jich ſchon im frühern Alter eine aus⸗ 

de Rente zu verſchaſſen. Deshalb führten fie bei ven deutichen Anftalten das Vererbungs: 
ein. Obwol jie ſich über dad Steigen der Rente täufchten und ein verhältnigmäßig 

jelles Wachſen verjelben aunahmen, verhehlten fie ſich doch, da theilweife Rückzahlungen an 
jErben der Verſtorbenen ftattfinden mußten, nicht ganz, daß die meiften Mentenerwerber 
im hohen Alter zum Maximum gelangen würden; ebenfo ward ihnen klar, daß in Bezug 
bie erften Jahreögefellfchaften eine Abhülfe nicht möglich fei. Sie wandten daher ihren Blid 
ie fpätern Jahreögejellichaften und machten jie zu Erben der frühern. Strenggenommen möchte 

das kaum rechtfertigen laffen; ed wäre unbedingt richtiger geweien, die Einlagen und die 
kkäge derſelben derjenigen Altersklaſſe, welcher fie gehören, ganz zukommen zu laffen. Aber 
n ganz abgeſehen ift es auch nicht zweifelhaft, Daß die Vererbung erſt nad) vielen, vielen 

‚ nad einer jehr langen Periode, welche felbft die folgende Generation nicht mehr erleben 
die Renten der ältern Glieder um Jahre früher als jegt zum Maximum fleigern wird. 

RE Erreichung diejed Rejultats ift e8 nämlich erforderlich, daß die Rentenanſtalten zu bebeuten: 
vererbten Vermögen, welches fih nur allmählich anfammeln fann, gelangen. Aus guten 

uben hat deshalb aud die Badiſche Verſorgungsgeſellſchaft, eine der älteften deutfchen Ren⸗ 
wuftalten, dad Vererbungsprincip fhon im Jahre 1842 aufgegeben und das allmähliche Auf: 
Igen des Kapitals, welches eine beträchtliche Erhöhung der Renten zur Folge hatte, eingeführt. 
Mehrere der veutichen Nentenanftalten nennen fi Verforgungsanftalten; fie find dies indeß 

u für die jenigen Klaffen der Bevölkerung, welche über ein ihnen entbehrliches Kapital ver: 
en fönnen. Gine eigentliche allgemeine Verjorgungsanftalt, welche auch dem Arbeiterflande 
Winglidy ift, gibt e8, ver Bemühungen des Gentralvereind für das Wohl dev arbeitenden Klaffen 
Nteußen ungeachtet, noch nicht, da der genannte Verein zwar vor Jahren Statuten entworfen 
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bat, fie aber noch nicht zur Einführung bringen Eonnte. Nur die Lebensverſicherungegeſellſch 
Concordia zu Köln Hat 1854 eine Arbeiterfaffe, durch welche Arbeiter ſich eine Rente bi; 
100 Thlr. jährlich erwerben Fönnen, gegründet, indem ſie fih an das franzöſiſche Vorbild ( 
vom Staat 1850 gegründete und von ihm verwaltete Caisse de retraite ou de rentes viagk 
pour la vieillesse) anſchloß. Diefe beruht nämlich auf Kapitalzahlungen, welche minde 
5 818. betragen müſſen und nad) Belieben wiederholt werben Eönnen; jede Binzahlung 
fofort eine Rente zu, melde je nad) der Beflimmung des Rentenerwerbers vom funfzigfien 
fünfundſechzigſten Lebensjahre anzu laufen beginnt, und bei der vie Ruckzahlung des Kapitalsg 
dem Tode des Rentenerwerbers bevungen werben kann. Der zu Grunde gelegte Zind 
5 Proc.; wird der Arbeiter vorzeitig invalid, fo tritt die Fälligkeit der Rente, melde dann! 
li} geringer normirt wird, fofort ein. Ähnlich und noch etwas vortheilhafter für Die Mitg 
ift Die belgiſche, vom Staat garantirte Kaffe eingerichtet. 

Die altern Abhandlungen und Schriften über Leibrenten und die Tabellen, welde 
Berechnung zu Grunde zu legen find, find von Halley (1693), de Molvre (1724), Simf 
(1724), Deparcieur (1746), denen im 18. Jahrhundert noch Euler, Price, Morgan, ve € 
Cyran, Tetens u. a. folgten. Im 19. Jahrhundert jind Finlayfon, Baily, Milne, Gon 
Davied, Babbage, Meyer, Gremilliet, Mofer zu nennen. Bon den neueften Werfen weg 
wir Wild, „Die Leibrenten:, Lebensverfiherungs: und Rentenanftalten‘ (Münden 18 
David Jones, „Leibrenten und Lebendverfiherungen. Deutſch von Hattendorff“ (Hana 
1859). Berner ift zu verweifen auf Bleffon’8 angeführte Schrift, Krönde, „Über 9 
anftalten” (Darmſtadt 1840); NRüffler, „Widerlegung der Schrift des Dr. Kroͤncke“ (Li 
1840); Rau, „Beitrag zur Kenntniß der allgemeinen Rentenanftalt zu Darmſtadt (De 
ſtadt 1844); Kühlenthal, ‚Die allgemeine Berforgungsanftalt in Baden’ (Karlsruhe 18 
Brunner, „Über Penſions-, Renten: und Lebendveriiherungdanftalten‘‘ (Münden 18 
Beauvifage, „Guide du deposant à la caisse de retraites ou de rentes viageres pour la 
lesse‘’ (dritte Auflage, Paris 1852); Herrmann, „Über Sparanflalten im allg 
(Münden 1835). Ferner Mittheilungen bei Rau („Volkswirthſchaftspolitik“) und ı 

H. * 
Nepräſentatives, conſtitutionelles und landſtändiſches Syſtem, un 

Theorie des Königthums von Gottes Gnaden. Die in einem deutſchen Groß 
den man für dad Repräſentativſyſtem bereits vollftändig gewonnen glaubte, thatfächlid g 
gemachte Theorie des „Königthums von Gottes Gnaden“ bat vielfach Vermunderung und 
flaunen hervorgebracht. Die Gegenfäge, um die es ſich dabei handelt, find alt, darü 
fteht fein Zweifel; allein man nahm an, daß die den Gotted-Gnadenthum zu Grunde lieg 
Anfhauungsweife einem überwundenen Standpunkt angehöre, überwunden nämlich wit 
Moment der Gültigkeiterflärung einer auf dem Prineip der Volkövertretung beruhenden I 
faffung überhaupt. Gewiß hat man recht, die Theorie von der Allgewalt des Herrſcherth 
wie der Servilidmud von Prieftern fie erdachte, für unvereinbar zu halten mit dem in 
Eonftitutionen mehr oder minder anerfannten Volksrecht. Wir werden und unten bes nä 
darüber auöfprechen. Zange zuvor, ehe der jegige Kampf in Preußen begann, iſt derſelbe Ka 
in andern beutfchen Staaten, welche früher neuzeitliche Verfaflungen erlangt hatten, bereith 
führt worden, wenn auch unter anderm Namen und in etwas abweichender Form. 

Hatten felbft die Rheinbundsfürſten die Herftellung von Verfaffungen als Bebürfniß au 
fannt (Weftfalen, Baiern), fo Eonnten die deutihen Regierungen beim Sturz „des Ui 
drũckers“ und in der Epoche der „Befreiung“ wenigftens nicht den offenen Abfolurismns 
clamiten. Sobald aber beſtimmte Volfsredhte, deren Anerkennung der Natur der Verhälu 
nad ald Minimum gelten mußte, ausgeſprochen werben follten,, fah man von den meiften | 
gterungen Schwierigkeiten erheben. Endlich kam der befannte Art. 13 der Bundesartel 
Stande, mit feiner Beftimmung: „In allen Bundesſtaaten wirb eine landſtändiſche Verfaſſt 
flattfinden.” Die Ausprüde waren fehr unbeflimmt, oder eigentlich, wegen ihrer Unbeftimm 
heit eigens gewählt. Doch fiel es zur Zeit des Wiener Congrefjes niemand ein zu beb 
daß damit irgendetwas Geringeres anerfannt werben wolle als die Berpflihtung zu einem 
valent für die aufgehobenen,, in ihrer frübern Form allerdings veralteten Landſtände. Xu 
lieferten die Wiener-Congreß- Verhandlungen felbft den Beweis, daß etwas Geringeres al 
gemeint fein könne. Insbeſondere hatte das fchriftliche Votum Hannovers vom 21. Dt. 18 
(eingereicht durch die beiden Bevollmächtigten Graf Münfter und von Hardenberg) die feltfas 
Prätenfion gebührend zurückgewieſen, als ob in dem Begriff der „Souveränetät, welthen 
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‚Yürflen in Anſpruch nahmen, eine Ausſchließung irgendwelcher Volksrechte enthalten fei. „Ein 

äſentativſyſtem“, Heißt es darin wörtlich, „ift in Deutſchland von den älteften Zeiten her 
geweien... Der König von Großbritannien ift unleugbar ebenfo fouverän wie jeder 

mbere Fürſt in Europa, und bie Freiheiten feined Volks befeftigen feinen Thron, anftatt ihn 
untergraben.” Auch erklärten vie preußifchen Bevollmädtigten auf dem Kongreß ihre völlige 

inftimmung mit dem Inhalt dieſes hannoveriſchen Votums. 
So hielt man denn die Ausdrücke „repräſentative, conſtitutionelle und landſtändiſche“ 

Karichtungen längere Zeit für ungefähr gleichbedeutend, etwa mit den: Unterſchied, daß die 
zeichnung „landſtändiſch“ eine Wahl ver Volksvertreter nad) den verfchiedenen einzelnen 
känden anbeute, ohne daB dies jedoch von Einfluß fein Eünne auf die Nechte ver Vertretung 
genüber der Regierung, und ohne daß dies abhalten dürfe, Die Gewählten eigen zu verpflich- 
Rn, „nur des ganzen Landes allgemeines Wohl und Beſte ohne Nüdficht auf beſondere Stände 
ad Klafjen‘ ind Auge zu faflen (wie es 3.8. wörtli in der bairiſchen Verfaſſungsurkunde 
üät). Indeß die Bedeutung der Worte änderte jih allmählich, indem Diftinctionen geſchaffen 
urden, von denen der allgemeine Sprachgebrauch lange nichts gewußt hatte. So fam es denn, 
5 mit der Zeit nicht mehr jede Verfaſſung ald eine repräfentative gelten durfte, nach welcher 
u Volk Vertreter oder Mepräjentanten wählt, jondern nıan bezeichnete damit fpeciell ſolche 
kerfafjungen, bei welchen dad Princip ver Boldfouveränetät vorherrſcht. Ebenſo galt der Aus- 
mu Gonftitution nicht geradezu mehr ald die allgemeine Bezeihnung für Verfaffung über: 

, fondern man verftand nicht felten eine beſondere Art von Berfafjung darunter, nänılid 
ige, bei welcher (mie bei der franzöjifhen zur Zeit der Neftauration) das Princip der 
jouveränetät nicht vorherrſchte, bei der aber die Vertreter nicht gerade nady Ständen ge- 
wurben. Iſt letzteres der Fall, jo gebraudte man ven Namen ſtändiſche Verfaffungen. 
ändiſche Verfaſſung bezeichnete in Deutſchland jomol die zweite wie bie dritte Form. 

> Diefe Unterſcheidungen wurden unſers Wiſſens zuerft nicht etwa in wiſſenſchaftlichen Schrif- 
geltend gemacht, fondern in einer mit Abfaffung einer Verfaſſungsurkunde beauftragten 
äfterialconferenz. Das Volk ahnte nichts davon , und es vergingen Jahrzehnte, biß ein reac: 

Bnärer Minifter die Enthüllung machte, ald dieſelbe eben für feine Zwede zu taugen ſchien. 
R genugjam bekannte bairiſche Minifter von Abel gab nänılih in der Abgeordnetenſitzung 

24. Febr. 1840 eine Erklärung, melde um fo größeres Aufiehen erregte, als befanntlidh 
wenige deutiche Berfaffungen ver bairiichen nachgebilvet find. Ein Deputirter hatte be- 

tet, in Baiern beſtehe mehr als die alte landſtändiſche, es beſtehe eine repräfentative Ver⸗ 
ung, indem jeder Abgeoronete nicht feinen Stand oder Bezirk, fondern das ganze Land zu 
treten verpflichiet jei. Diejer Behauptung, als beige Baiern eine Repräfentativverfaflung, 
heriprach nun der Minifter auf entſchiedenſte. Gr bemerkte dabei Folgendes: „Ich habe 
Grundunterſchied, der im allgemeinen zwifchen jeder fländifchen Verfaffung gegenüber den 
afentativen Berfajlungsformen befteht, hervorgehoben, um darauf aufmerkſam zu maden, 
unfere Berfaffung im allgemeinen eine ſtändiſche mit den durch die Verfaffungsurfunde be- 
mten Attributionen, aber nicht eine repräfentative fei. Es geben zur Entſcheidung der Brage 
Brotofolle ver Minifterialconferenz, welche vie Berfaffungsurfunde aus königlihem Auftrag 
worfen und bearbeitet hat, daß Farjte und unzweideutigſte Maß. In der Situng der Mini⸗ 
ialconferenz von 19. April 1818 (die Minifterialconferenz befland, wie ih nur im Bor: 
geben anführen will, aus dem Eöniglihen Feldmarſchall Fürften von Wrede, den damaligen 
f Staatöminiftern, den fünf Generaldirectoren der Minifterien und aus dem Präſidenten 
Staatsraths), ed war die zwoͤlfte Sigung, ward die Frage eigens zur Berathung aufgeftellt, 
wie zu gebenve Verfaſſung eine fländifche oder eine repräjentative fein follte. Die Aufforde- 
g hierzu war gegeben theils durch die Gonftitution vom 1. Mai 1808 !), welche Baiern eine 

präfentative Berfaffung zugedacht Hatte, theild durch den revidirten Entwurf vom Jahre 1814, 
zwar nie zur Veröffentlihung gelangt ift, der aber die Grundlage der Berfaffung von 

re 1818 und der desfallſigen Berathung gebildet hat, und welcher in diefem Hauptpunft mit 
R Gonftitution vom Jahre 1808 übereinflimmte, indem auch er das repräfjentative Syflem 
mommen hatte. In der Sigung vom 9. April 1818 nahm nun der damalige Staatsmini= 
Graf von Rechberg pad Wort und bemerkte: «Der geſchichtliche Bang, der bereitd von dem 

a. Feldmarſchall Fürſten von Wrede erörtert worben, emtwidele die Schritte, wie dieſer 

. I) Diefe Derfafiungeurfunde, welche an die Stelle der alten, zuvor fartifch aufgehobenen lands 
Kiihen Berfaffung treten follte, war zwar förmlich promulgirt, aber nie in Bollzug gefeßt worden. 
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Wunſch nad einer ſtändiſchen Verfafjung herbeigeführt worden, und bebürfe Seiner nähe 
Auseinanderfegung. Nur müſſe bemerkt werben, daß hierbei pie Völker von zweierlei Gefidt 
punkten auögegangen,, einige von dem Wunſch, ihre alte beftandene Berfaffung wieder zue 
halten , andere von dem Nepräafentationdfyften, einem Kind der Revolution, wie es in Iran 
reich beftände. Sie glaubten, daß man das Syftem der Nepräjentation, welches immer m 
unter allen Geftalten auf die Grundſätze der droits de ’homme hinführe, und welches ſich na 
in Eeinem Staat nad) den gemachten Erfahrungen bewährt habe, verlaffen und ſich jenem d 
Verfammlung der Stände annähern und hierbei, ſoweit e8 mit Berüdiichtigung der Berf 
niffe und des Zeitgeifteß ausführbar, die Formen und Befugniffe der beftandenen frühern ® 
raffungen im Auge behalten folle.v Diejer Meinung ſchloß ſich fofort auch der damalige Mi 
fter de8 Innern, Graf von Thürheim, an, indem er fagte: allnter diefer Borausfegung 
Stände gebildet werben follen) glaubten fie auch auf die wichtigen zwei Punkte aufmerſſ— 
machen zu müffen, daß man das Syſtem der Repräfentation ganz verlaffe und jenes der Stän 
verſammlung aufgreife, wovon große Bortheile in jo mander Beziehung ſich bewahren wi 
und daß durch feſte Normen jeder Verlegenheit der Staatdgewalt, wodurch der Bang 
Staatshaushaltung gelähmt werben fünnte, vorgebeugt werde.» Auch der danıalige Generg 
director von Krenner ſprach fich fofort aufs entihiedenfte im gleihen Sinne aus: «Nicht in 
Sinne einer Bolförepräfentation», jo bemerkte er, sfondern einer ftändifchen Berfammlung 
betrauteften Staatöbürger und Eigenthümer wünſchten fie dieſe Verſammlung wieder enifl 
zu fehen. Diejelbe mit Rechten zu begaben, die dem Monarchen ſchon nad der Etyme 
des Worts ‚Monarch‘ untheilbar zuftänden, und wodurch, wenn er jle den Ständen einräw 
er einen bedeutenden Theil des Rechts feiner Krone an dad Volk hingäbe, hiergegen mi 
fie ſich erflären.» Zuletzt bemerkte der damalige Staatsminifter der Juftiz, Graf von Reig 
berg, wie er jih für dieſes Syflen und namentlidy für Die Beichränfung der fländifchen Re 
deshalb ausfprechen müſſe, weil fonft die Stände fidy leicht ald Mitregenten anjehen, zur! 
größerung ihrer Rechte und weiterm Einmijchen in die Regierungsverwaltung alles auf 
und dem Monarchen in allen Negierungshandlungen die Hände binden würden. Ihr Gen 
ihre von treuer Anhänglichfeit an des Könige Majeftät, von reinem Patriotismus für ihr 
land geleitete Brivatüberzeugung fpreche gegen dieſe Stellung der Stände, und ſie fönnten! 
felben nte anders betrachten ald mit dem allgemeinen Vertrauen bezeichnete Näthe des Kb 
mit welchen ver Monarch die zun Wohl des Staats und der Unterthanen zu ergreifenben 1 
regeln berathet, denen aber nie Rechte des Monarchen, Mitregierungsdrechte und Befugnife 
geftanden werben dürften, ohne fidh ver Gefahr audzufegen, die Regierungsrechte des Mona 
beſchränkt und Schritt für Schritt beftritten zu fehen, welches befonvers in einem Staat mitte 
Größe, umgeben von großen Mächten, zu vermeiden höchſt nothwendig fei.» Darauf wurbe 
Concluſum einftinnig darauf hin audgefproden: «daß Berathungen über die Bildung 
Stände auf den Grund des Gonflitutiondentwurfd von 1814 fortzufegen,, jedoch pad Sf 
der Repräfentation gänzlich zu verlaffen und jenes ver Stänveverfammlung durdhzuführe 
Und dieſes Protokoll Hat die Genehmigung des allerhödhften Gebers der Verfaffungsurke 
fofort erhalten und ift die Baſis unferer Berfaffungsurfunde geworden.“ 

Nach diefen Erklärungen, indbejondere nach ber legten verjelben, jcheint ed, als ob bie 
Abfaffung des bairifhen Staatögrundgefeged zunächſt beauftragten Beamten ver Anſicht 
wejen jeien: eine landſtändiſche Verfaflung gemähre, im Gegenfag zur repräfentativen, 
Volk fein anderes politifches Recht als das, eine beftimmte Anzahl Höchftbefteuerter Leute 
jeiner Mitte zu erwählen, welche das Staatsoberhaupt alle paar Jahre einmal verfammele, 
beren bloßes Gutachten über gewiſſe innere Verhältniffe des Staats, die e8 ihnen fpeciell 
lege, zu vernehmen, ohne im übrigen an deren Beichlüffe gebunden zu fein, da das Staa 
Haupt nach wie vor Monarch (nach der woͤrtlichen Überſetzung des Worts, alſo Allei 
ſcher) ſei, der in nichts ein Mitregierungsrecht ver Stände dulde. 

Allerdings hat jene Anſicht bei Abfaſſung der bairiſchen Verfaſſungsurkunde unverken 
vielfach vorgewaltet, und es erklärt ſich durch dieſe erſt in ſpäter Zeit erfolgte Enthüllung ( 
früher aufs ſorgſamſte verſchwiegen ward) gar manche Beſchränkung der Rechte der Kamm 
die dann auch in andere deutſche Conſtitutionen übergetragen wurden, vermuthlich ohne Da 
deren Verfaſſer jene Diſtinetion und überhaupt jenes eigenthümliche Syſtem der ſtändiſchen Be 
ſchränkung kannten. Indeß waltet ed do, ſelbſt in der bairiſchen Verfaſſungsurkunde, ml 
unbedingt und allenthalben vor, und jene Commiſſion muß das Bedürfniß, von ihrer 
anjicht abzuweichen, öfters ſelbſt gefühlt haben, wie denn z. B. g. 6, Tit. VII ver Berfafungdt 
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utende beſtimmt: „Die zur Dedung ver... Staatdaußgaben ... erforderlichen directen 

werben jedesmal auf ſechs Jahre (nämlich von den Kammern, nad) voraudgegangener 
bed Budgets) bewilligt”; 6.2 des nämlichen Titels: „Ohne den Beirath und die 

ung der Stände bed KönigreichE Fann Fein allgemeines neues Geſetz, welches die Frei: 
ber Berfon oder das Eigenthum der Staatsangehörigen betrifft, erlaffen noch ein ſchon be: 
bes abgeändert, authentifch erläutert oder aufgehoben werben.” Tit. VII, 6.4: „Der 
g tann ... in feinen: Fall irgendeine anhängige Streitfache oder angefangene Unterſuchung 

“ihnlich in manden andern Beftimmungen. 
Die neue Theorie erlangte ihre weitere Ausbildung auf den famojen Karlsbader Confe⸗ 

‚ deren Beftimmungen befanntlicy feitens ver beteiligten Diplomaten aus genügenden 
Künden folange als möglich geheimgehalten murben. (Die Verdffentlihung erfolgte erſt im 
re 1845 in dem Werfe: „Wichtige Urfunden für den Rechtözuftand der deutſchen Staaten 
B Anmerfungen von 3. L. Klüber, herausgegeben von K. Th. Welcker.“) Der berüdhtigte 
Eug mit feiner Sophiftif war beſonders thätig geweſen in diejer Frage. Die Actenſtücke feibft 

vielfach ven fpreddenpften Beweis, daß die Diplomaten, melde einft die Bundesacte ab- 
aft, damals gar nichts geahnt hatten von einem innern Unterſchied zwiſchen Iandftändifcher 

ı Repräfentativverfaffung; daß man nun aber, im Auguft des Jahres 1819, eine Difline- 
künſtlich jhaffen wollte, vermittel® welcher das Volk um jene kärglihen Rechte, die man 

vier Jahre zuvor felbft zugefprocdhen , auch noch geradezu betrogen werde. 
In dem Protokoll der fiebenten Gonferenz zu Karlsbad vom 13. Aug. 1819 wird behauptet, 
Ausorud „landſtaͤndiſche Berfaffung” im Art. 13 der Bundedacte fei im Gegenfaß zu „rein 
küfentativen” DVerfaffungen gewählt. Das nämliche Protokoll aber ftraft dieſe durch nichts 

ste Behauptung geradezu felbft Lügen, indem ed, nur menige Zeilen fpäter, ausbrüd- 
Ausfludt fi bedient, e8 habe „die Gefahr, welche für die Ruhe ver Staaten auß der 

führung einer-Bollörepräfentation entftehen Fönne, den Regierungen im Jahre 1815 nit 
peutlich vorgelegen”, als fie ihnen heute, d. h. zur Zeit der Karlsbader Gonferenzen, vor: 

müffe; das näntlidhe Protokoll führt ferner eigens eine ganze Kategorie von deutfchen 
ten auf, „welche unter der Benennung von Ständen eine in der Form mehr oder weniger 
Fedehnte Volkörepräfentation haben‘, und das gleiche Protokoll will endlich „das fernere 
öpreiten auf dem Wege repräjentativer Berfaffungen aufgehalten‘ wiffen. Gin dem Pro⸗ 
M als Nebenbeilage angefügter Aufſatz von Beng ſucht dann theoretiſch einen Unterſchied 

Eigen repräfentativen und landſtändiſchen Verfaffungen im obenbezeichneten Sinne durchzu⸗ 
ren — geiftloß fophiftifch und unter Berleugnung aller thatjächlichen Berhältniffe, namentlich 
alten deutfchen landftändiſchen Rechte, die in vielen äußerft wichtigen Beziehungen unendlich 
Baroehnter waren als die Befugniffe,, welche das jeige Repräfentativfuflen den Kammern 
ihrt. (Bir wollen blos erinnern an dad vormals von den Fürften ſelbſt eigens verbriefte 

ht des bewaffneten Widerftandes gegen Misbrauch der Gewalt und an die Thatfache, daß Die 
fände alle von ihnen bewilligten Steuern durch ihre eigenen Organe, nicht Durch landesfürſt⸗ 

RR Beamte erheben ließen, mie fie auch diefe Kaſſen durch ihre eigenen Organe verwalteten.) 
Nach der neuen Theorie ver Karlsbader Gonferenzen follte überall in Deutfchland als bun- 
vidrig verweigert und eventuell abgeihafft werden: 1) eine eigentliche Wollövertretung, 
Antheil der Stände an der gefeßgebenden Gewalt (alfo nicht einmal „Antheil“!), 3) Öffent- 
it ver Verhandlungen und 4) unbebingte Steuerbewilligung. Dap die ganze Inftitution, 

je alsdann noch übrigblieb, aud nicht den geringften praftifchen Werth beſäße, liegt auf 
Hand. So entging denn auch zu Karlsbad felbft nicht die bairiſche Verfaffung dem aus- 

Bdtichen Vorwurf, fie „räume dem demokratiſchen Princip und der revolutionären Tendenz 
Augenblid8 einen Spielraum ein, der die rein monardifchen Regierungen, unter welchen 
Bund urſprünglich, mit Ausnahme der Freien Städte, gefchloffen worben, wenn nicht ge- 
zu in demofratifche und demagogiſche, doch in foldhe verwandele, deren Gewalt zu jehr be: 

känkt fei”. (Nebenbeilage 1 zu Protokoll 8, von dem würtembergiſchen Bevollmächtigten, 
fen von Winzingerode, hervorgehoben.) Ebenſo entblödete fi) der hannoveriſche Bevoll⸗ 

Btigte, Graf Münſter, nicht, feinem eigenen Botum auf vem Wiener Congreß, worin er nicht 
Br die eben vermweigerten Rechte für die Randflände gefordert, fondern felbft des Ausdrucks 
Pepräfentativfgftem‘‘ ſich bedient hatte, geradezu in das Angeficht zu fchlagen. Der medlen: 
sifche Bevollmächtigte, Hr. von Pleſſen, ſuchte die augern Schwierigfriten zu umgehen: man 
Möge nicht (theoretifch) Die vepräfentative der landſtändiſchen Berfaflung entgegenfeßen, ſondern 
Br forgen, dab (praftifch) die mißliebigen Dinge aus den beftehenven Verfaflungen befeltigt 
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und aus neuen Urkunden diefer Art fern gehalten würden. Der würtembergifche Bevollmäg 
tigte, Graf von Winzingerope, ſah fih noch zu dem Geſtändniß gebrängt: So fehr es zu win 
ſchen wäre, fo würde es doch jet nicht mehr möglich fein, über das Repräſentativſyſtem ges 
binwegzufommen. Das Volf würde an feiner empfindlichſten Stelle getroffen, weil es, we 
ſolche Verfaſſung einmal befige, fie „in eben dem Maß zu ſchätzen weis, in meldem flänı 
Vertretungen durch den Adel, durch die Beiftlichkeit, duch Gorporationen, mit Binem R 
durch Stände, von welchen man den Gorporationdgeift unzertrennlicy glaubt, verhaßt ger 
worden find”. Bezeichnend für den Umfang der alten Landſtandsbefugniſſe war feine Beil 
gung: Man möge nicht daran denken, den alten Landen ihre alte Verfaſſung wiedergeben 
wollen, „welches der Übel ärgſtes fein und den Zweck ganz verfehlen würde”. Gin flag 
Beweis gegen die Vorfpiegelung, als ſchließe das landſtändiſche Syſtem jene reelle Beigch 
fung der Regierung aus. 

Ein Beſchluß in diefer Frage kam indeß bei der Karlsbader Konferenz nicht zu Sta 
Diefe Verhandlungen bildeten aber die geheime Grundlage der befaunten Beſtimmungen in! 
Wiener-Schluß-Acte, wobei man ſich hütete, die Sache offen zu bezeichnen ober das V 
mungsurtheil fpeciell gegen die „Repräfentativverfaffungen‘’ zu ſchleudern. Auch die gebe 
Wiener Konferenzen vom Juni 1834 hatten unter anderm den gleihen Zweck einer Beſche 
Eung der Volksvertretungsrechte. Gigentli Neues boten fie nicht dar. f 

In jener Zeit der geheimen Konferenzen und Beſchlüſſe (nicht erft in den jüngften Jahe 
ward denn auch die Lehre vom Gottes-Gnaden-Koͤnigthum ganz beſonders hervorgehoben. 
der praftifchen Bedeutung, welche dieſe Theorie vermalen wieder erlangt bat, mag es bier 
Ort fein, wenigftend etwas näher auf diefelbe einzugehen. 

Welches ift dieſes „Recht“ von Gottes Gnaden? Worin befteht e8? Auf welchen @ 
ftand und wie warb ed erworben? Denn in beiden legten Beziehungen muß erinnert we 
daß ed fein Necht gibt ohne einen Gegenftand, auf welden ein ſolches Recht gülrigerm 
worben werben kann und ebenfo thatſächlich erworben worden ift. 

Dad gedachte Recht ſoll beftehen in der Befugniß, ein Volk zu beherrſchen. Auf die fe 
in welden Grenzen? erhält man merklich abweichende Antworten. Der Grundgedanke, d 
heute ſelten mehr ganz unverhullt ausgefprochen wird, ging in früherer Zeit weſentlich ug 
der Fürſt von Gottes Gnaden kann thun was er will, er ift darüber nur Gott Reef 
ſchuldig! Gegenüber den in der Neuzeit nicht mehr zu vermeidenden Gonflitutionen u 
man gern die Frage wegen jener Grenze. 

Wie dem fei, ift dad Net, von welchem die Rede, etwa uranfänglich angeboren? © 
müßte e8 entweber allen oder nur befondern Menſchen angeboren fein. Im erften Fall gal 
da jeder dad gleiche Recht befäße, Feinen Grund, dafjelbe für eine einzelne Familie in Anfı 
zu nehmen; im andern Kal müßte dad geſammte menſchliche Geſchlecht aus zwei ganz ı 
denen Unterarten beſtehen, und damit wäre der Begriff der Menſchen als einer Gattung 
von weſentlich gleicher Natur aufgehoben. 

Wir wiſſen aber auch, wie der Ausdruck „von Gottes Gnaden“ ſich bildete und auöbrel 
Er entſtammte der hriftlihen Demuth. Zuerft waren es Geiftliche, Die zu irgendeiner Eire 

oder Flöfterlichen Würde erhoben worden waren, melde damit bezeugen wollten, daß fie 
ſolche Erhebung nicht in undriftlihem Dünkel ihrem eigenen Verbienft, ſondern lediglich 
göttlichen Erbarmung, Gnade over Fügung, obſchon derfelben ganz unwürdig, zuzufchreii 
hätten. Darum überbieten fi) denn auch die erften Anwendungen jener Formel in Auspri 
der Selbfternienrigung: „N.N. quamquam indignus, miseratione Dei“, oder „Dei fare 
clementia‘’, oder „Divina favente gratia etc., abbas, episcopus etc.” Bald ahmten welt 

Würdenträger dieſem Beifpiel griflliher Demuth nad, und nıan fah von ihren Leudes br 
fligte Könige, von diefen ernannte Herzoge und Grafen, ja fogar einfache Milites, fi mit j 
Bormel bezeichnen. Später ward es den blos eine niedrige Stelle Bekleidenden als Düntel d 
gerechnet, ihre Unbeveutenpheit für ein Augenmerk der göttlihen Gnade auszugeben, und 
die allerhoͤchſten Würdenträger (in Frankreich feit Karl VII. ausſchließlich die Könige) behi 
jene Formel, die vom Zeichen ver Demuth zum Merkmal ver hohen Würde übergegangen mar: 
Aber die Begründung eined Rechts zur Herrſchaft ergibt ſich Daraus in feiner Weiſe. 

m Fe das S eiftchen: Über vertragemäßige Vereinbarung ber beutfchen Berfaflung mit den gi 
Bon einem tglieb ber Rationalverfammlung (Branffurt a. M. 1848). Berfafler if Friebe 

—* von ——* 
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E wäre nicht ſchwer, in Beziehung auf die einzelnen bermalen herrſchenden Dynaſtien nach⸗ 
meiien, wie fie auf bie Throne gelangten. Man würbe ganz materielle irdiſche Vorgänge, 
neßwegs aber vom Himmel veranftaltete Mirafel wahrnehmen. Und in Wirklichkeit kann es 
ter menſchlichen Verbältniffen gar nicht anders jein. Wer einen hohen Poſten rühmlich vor: 
WR, verdient alle Anerfennung, gleiyviel ob feine Stellung mit einem ſolchen Nimbus von 
orten umgeben ift oder nicht; wie hinwieber der in einen Mythus gehüllte Urſprung den Un- 
irbigen ober Unfähigen doch nicht befler erfcheinen läßt. 
Wie dem fei, fo kam man in den Reactionsperioden mit der Theorie des „Königthums von 

#te® Gnaden“ und mit der Unterfcheidung zwifchen landſtändiſcher und repräfentativer Ver⸗ 
ung zu Gonfequenzen der wunderlichften Art. Ganz befonders war es in jener Zeit das be: 
ate „Berliner politiihe Wochenblatt‘, welches viefelben ohne alle Beſchränkung und ohne 
Scheu entwidelte. Seine Reiter erblidten in jeder repräfentativen Berfaflung einen „wider: 
lichen, wenn auch (formell) gefeglichen Zuftand”, weil eine ſolche „die Nechte und das Eigen: 
m des Fürſten“ (vermuthlich Land und Keute in ſich begreifend) beihränfe, ihm damit die 
ralifche landesherrliche Macht entziehe oder ihn auch nur im Gebrauch der legtern einichränfe. 
hiperrechtlich fei und bleibe eine ſolche Verfaſſung, auch wenn fie vertragd- und gefeßmäßig fei, 
1 fie dem Fürften nicht 6108 feine ermorbenen, fondern auch den freien Gebrauch feiner ur- 
unglichen Rechte entziehe, die Minifter und Diener defjelben der Berantwortlichfeit gegen ihn 
binde und fie dagegen den angeblichen Repräfentanten des Volks verantwortlich made.” .... 
ke unbefchränkte Monarchie fei fhon an und für fich eine meit vollftändigere Verfaffung, als 
je eine Verfaſſungsurkunde befgreiben und darftellen könne. Die Verfaffungen ver confti- 
ionellen Staaten werben dann als Urkunden bezeichnet, „denen die erſten Erforderniſſe eines 
ſsgültigen und rechtsbeſtändigen Vertrags abgehen.“ Zum Schluß wird behauptet: „Die 
ſete der Naturnothwendigkeit, auf welchen der Staat beruhe, verbieten die Zugeſtehung einer 
Ritutionell=vepräfentativen Verfaſſung und rechtfertigen völlig die Nichterfüllung eines 
ken etwa gegebenen Verſprechens.“ (!) 
Doppelt auffallend find ſolche Lehrſätze allerdings im Munde erklärter Anhänger bes hiſto⸗ 
—*— Denn wenn irgendetwas, ſo iſt ein ſolches Syſtem eine ihresgleichen ſuchende 
öhnung eben des hiſtoriſchen Rechts. In den früheften Zeiten, im Mittelalter und bis zur 

km Epoche des Deutſchen Reichs herab hatte das Volk und hatten deſſen Vertreter, die 
Inde, jehr wichtige, eine wahrhafte Nepräfentatioverfaffung in der jegigen Bebeutung beur⸗ 
wende Rechte. Wir wollen hier nur in aller Kürze an die befannten Worte des Tacitus er- 
wrn: „Nec Regibus infinita aut libera potestas. De minoribus rebus principes consul- 
%, de majoribus omnes“; fobann an den zum Spridwort gewordenen Ausdruck der 
Inde: „Wo wir nicht mitrathen, da wollen wir auch nicht mitthaten“; an die befannte Ur- 
be des Kaiſers Heinrich VII. vom Jahre 1231; an die verſchiedenen ſtaatérechtlichen Urkun⸗ 
aus der bergiichen Befhichte von 1320 und 1382, und aus der Eölnifchen von 1487 und 
38 (Soeftifher Krieg) u. ſ. w.; an die landſtändiſche Geſchichte aller deutſchen Stämme ohne 
Mrahme; endlich an die mujfterhaft treffenden Worte des großen Geſchichtskundigen Juſtus 
Her: „Ein Knecht ift derjenige, welcher jo wenig an ber gefeßgebenvden Macht als an der 
merbewilligung Antheil hat und nicht fordern kann, daß ınan ihn durch feineßgleichen verur: 
Ken laſſe.“ 
Ein ähnlicher Unterfchied wie der in Deutſchland hervorgehobene zwiſchen Mepräjentativ: 

blandftänpifchen wurde übrigens zur nämlichen Zeit in Nachbarlänvern, insbeſondere in 
mfreich zwiſchen repräfentativen und conftitutionellen Syſtem entwidelt. Hier ging die 
itliche Beſprechung nidyt von reactionärer, fondern in Gegentheil von republifantfcher Seite 
‚ wonach fi denn die von dem ‚Berliner politiichen Wochenblatt‘ ganz abweichende Auf: 

Sweife von felbft ergibt. Irren wir nicht, fo war e8 Arm. Carrel, der dieſen Unterſchied 
ft naher erörterte, und zwar in einem Auffat, den der „National“ vom 26. März 1833 
bieft. Der Berfafler ging von der Anjiht aus, daß das ganze conftitutionelle Syftem auf 
er Täuſchung beruhe, indem entweder dad rein abjolute oder daß rein volfsthümliche Brincip 
er dieſer Maske verſteckt werde; es fei babei ein Innerer Bwiefpalt zwiſchen biejen beiden 
undſätzen nicht auszugleichen, und immer müſſe zuletzt entweder der eine oder der andere ber: 
en unterliegen; nur etwa als uͤbergangsform ſei die conjtitutionelle Verfaſſung vielleicht 
mäßig; fo in Frankreich, als dieſes vermitteld der fremden Bajonnete den Bourbonen 
eliefert worden fei. „Die Sombination, weldhe man bie conftitutionelle Monarchie nennt, - 
d 1814 von Frankreich durchaus nicht al8 Zweck, jondern nur ald ein Mittel angerufen. 
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Man verlangte fie nicht ald einen definitiven Zufland, fondern als einen proviſoriſch 
(unter den, damals obwaltenden Berhältniffen) jo vortheilhaft ald möglidh war.... 9 
hatte Europa die Bourbonen ebenfo gut ald abjolute wie als conftitutionelle Souverä 
ftellen fönnen; nur würden fie als abfolute Souverüne vielleiht ſchon nad 15 Mona 
fallen ſein, ftatt daß fie jet erfi nah 15 Jahren gefallen find.” 

Der Verfaſſer betrachtete die conftitutionelle Regierung ald eine der verſchiedenen Ar 
NRepröjentativregierung; die legte ift das Genus, Die erite eine der Specied. ‚Die Re 
tativregierung befteht überall, wo die Gonftitution die vollziehende Gewalt der Control 
oder mehrerer Berfammilungen unterwirft, die mehr oder weniger vollfländig dad Land 
fentiren..... Unter allen möglichen Anwendungen von Repräjentativregierung iſt Die ve 
menfle diejenige, welche die gegenfeitige Unabhängigfeit der drei Staatsgewalten, ver 
gebenden, vollziehenvden und richterlihen, aufrecht erhalt; diejenige, welche die gleich 
Unterwerfung diefer drei Staatögewalten unter eine vierte Stantögewalt fichert, deren | 
Land niemals entledigt, die man die conftituirende Gewalt nennt, und die nur von fpı 
VBerfammlungen ausgeübt wirb; diejenige, welche, indem fie der vollziehenden Gewalt eiı 
veihenvde Ausdehnung gewährt, jie der fortdauernden Gontrole des Landes untermwirft 
Gontrole, welche fi durch nie Wahl, durd Die Bota der beiden Berjammlungen, durch bi 
antwortlichfeitöbeflimmungen gegen den Depofitär der oberften Gewalt in den Fall aud 
wenn dieſe Gewalt misbraucht worden iſt.“ Der Berfaffer fügte in Beziehung auf Fra 
noch beſonders bei: „Es ſtimmen jept alle Barteien darin überein, daß wir wahre: 
15 Jahre der Reftauration nicht die Nepräfentativ: , fondern nur die Gonjultativverfaflu 
habt haben. Das jogenannte conftitutionelle Königthum war einer ganz illuforifchen Gi 
unterworfen. Wir brauden zum Beweis, daß dad Land nit das, was ed wollte, ſonder 
das gethan hat, was bie Legitimität wollte, nur den fpanifhen Krieg, die den Emig 
gegebene Entihädigung und das Sarrilegiengefeg anzuführen.‘ Was vie Geſtaltung der 
jeit ver Julirevolutiou betrifft, fo liegen ‚‚zwei Dinge vor: die Nationalfouveränetät ui 
Monardie, die man eine gewählte zu nennen beliebt. Welche von diefen beiden Kräften i 
diejenige, die handelt, bie gouvernirt, welche die Schranfen ver Freiheiten nad innen f 
und nach außen die Intereflen und die Forderungen Frankreichs ordnet? Selbft vie 5 
des Königthums vom 7. Aug. verbergen fih nicht mehr, daß ed dad Königthunt ift, das g 
dad gouvernirt, ob gut ober ſchlecht, darauf kommt e8 hier nicht an; aber ed gouvernün 
dies ift dem Zweck der Nepräjentativregierung zumwiber.?) Die beiden Kammern, meld 
Namen nad) dad Land repräjentiren, gouverniren nit nur nicht im Namen des Land 
eontroliren dad Königthum nicht, fondern find ſelbſt nicht einmal berufen, ihm ihre Anjıd 
belicate Dinge mitzutbeilen. Diefe Kammern haben die einzige Milfton, die Stelle der Nat 
repräfentation einzunehmen, zu machen, daß das Land nicht repräfentirt werde, da zu bi 
gen, wo dad Land verweigern würde, und das Beifpiel des Gehorſams da zu geben, mo d 
borfam eine Schande iſt. Ein ſolches Syſtem hat von der NRepräfentativregierung m 
Namen.... Das Einzige von deu NRepräfentativfyften, das wir befigen, ift die Freiht 
Preſſe und dad Schwurgericht bei Preßvergehen.” 

So weit die Bemerkungen des „National“, weldye damals ihrer Merfwürbigfeit megen 
aud in der „Allgemeinen Zeitung‘ abgevrudt wurden. Bolgendermaßen dürfte indeß bie 
deutlicher werden. Man theilt gewöhnlich die verfchievenen Regisrungsformen in: vepußl 
jche , conftitutionell =monardhifhe , abfolut= monardifche und despotiſche. Allein dieſe A 
nungen find nicht fharf genug. (In der Republif Venedig herrſchte dad repräſentative & 
infofern es dad ganze Volk umfaſſen foll , weit weniger vor al8 heute im monardifchen Ey 
oder Belgien.) Wir ſtellen dagegen folgenden Grundunterſchied auf. Es treten bei da 
ſchiedenen Verfaffungsformen zwei Haupt: und Kundamentalgegenfäge hervor: Gntmwebe 
digt man der Anjicht, daß alled (Land und Leute) eined einzigen wegen vorhanden, melde 
zelne zur Beherrſchung aller andern von Gott unmittelbar eingefegt, darunı auch nur ihn. 
und nimmermehr aber dem Volk verantwortlich fei und ebenfo wenig von der Ration in 
feiner Machtvollkommenheit beſchränkt werden könne; es ift dies Die Regierung „von 6 
Gnaden“ in der bekannten eigenthümlichen Bedeutung diefer Ausdrücke; oder aber ma 
Eennt fi} zu der Anſicht, daß das Wohl der Geſammtheit aller in einem Staatsverbande & 

8) Der Berfafler erflärte übrigens ausbrüdli, daß er an das: „Le roi regne et ne ges 
pas‘, nicht glaube; daß ein König nicht regieren Fönne, ohne zu gouverniren. 
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Im nicht nur an fich als höchftes Geſetz gelte, ſondern auch daß die Mittel zur möglichflen Errei⸗ 
'dang dieſes Wohles durch die Geſammtheit ſelbſt auszumählen und nad den Anjichten und Be: 
Häfen der Mehrheit feſtzuſetzen jeien; dies Führt, da in grögern Staatövereinen nicht alle 
Barger zu einer Verſammlung unmittelbar vereinigt werden fönnen, zur Repräſentativregie⸗ 
rung im ausgedehnteſten und ſchärfſten Sinne des Worte. Daß erite diefer beiden Syfteme 
Inden wir am entſchiedenſten verwirklicht in China und Japan, das andere in der Schweiz und 
a ven Bereinigten Staaten von Amerika. Gier gibt ed feinen Herrſcher, dort Fein Volk, leg: 
eres wenigſtens ber politifhen Bedeutung nad (denn factijch freilich Eann zwar dad Volk des 
berricher® ganz entbehren, der Herrfcher aber niemals des Volks). 
Imiſchen diefen beiden einander ganz entgegengefegten Grunbprincipien hat man nun ein 
Rittelioften zu bilden geſucht. Es ift, mas wir gemöhnlich das conftitutionelle Syſtem nennen. 
abe ift dieſes an fich nichts unbedingt Selbſtändiges, das ji uranfünglich gleichſam aus ſich 
Abſt entwidelt hätte, ſondern dad eine ober das andere jener beiden eriigenannten Grundprin⸗ 
Bien bildet immer die Baſis der fogenannten conftitutionellen Verfaſſungen, nur daß, nad) der 
Raenthümlichfeit der Verhältniſſe und Zuſtände, bald. das repräjentative, bald das abfolutifti- 

Element vorherricht und ji vor den andern, ja dieſes verdrängend, geltend zu machen 
t. Ungeachtet des Beftehend der Monarchie hat in England, Belgien, Spanien u. j. w. doch 
repräfentative Suiten entſchiedener geitegt als in mancher vligardhifchen Republik; der deut: 
e Beweis deflen liegt darin, daß es factiich nicht Das fogenannte Staatöoberhaupt, fondern 
ehr dad Parlament oder die Volkskammer ift, welches oder welche das Syften und jelbft 

Berfonen der Minifter beftimmt. Auch hat in England das Staat8oberhaupt feit dem Jahre 
998 niemals einem Parlamentsbeſchluß Die Sanction verfagt. In Frankreich ſchwankte die 

ſchale lange, im Grunde war aber auch hier der Sieg der demofratifgen Einrichtung lange 
usſicht geftellt; Ludwig Philipp jelbft erſchien nur darum fo mächtig, weil er ſich bei der 
jorität der Franzoſen (wenigſtens der Mittelflaffe) das Anfehen und ven Ruf zu erwerben 

‚in ihrem Vortheil zu regieren. 
Daß entgegengefegte politifche Princip, nämlich das abfolutiftifche, dad „von Gottes Gna- 
waltete vor ven Märztagen 1848 im Grunde in allen deutſchen Staaten mit landftändi- 
Berfaflung. Das Staatdoberhaupt vereinigte hier beinahe unbedingt alle Nechte ver Na: 
in feiner Berfon. Der Fürſt „regierte und gouvernirte“ völlig unverantwortlid. Die ver: 

smäßigen Beihränfungen beftanden mehr ſcheinbar als in Wirklichkeit. Die Abgeorb- 
hatten durchaus gar keine Macht. Auch forgte die Geniur, daß ſich feine öffentliche Mei- 
in politifhen Dingen bilden koͤnne. Entſchiedener als felbft die Wiener: Schluß: Acte 
ein anderer factifher Unftand, daß in Deutichland das eigentliche repräfentative Syſtem 

18 gar nicht in Ausübung war. Diefe fänmtlichen deutſchen VBerfaffungsurfunden enthiel- 
eine faft ganz ununterbrochene Reihe von Beichränkungen der Volks- und ver Kammıerbe- 
iſſe; dieſe Volksrechte waren beinahe allenthalben fo ziemlich auf dad Minimum deſſen 
efegt, was man zugeftehen zu müffen glaubte. Deſſenungeachtet ift bezüglich aller dieſer 
3 antibemofratifhen Berfaflungen bis zu ven Märztagen feine einzige Veränderung, Eeine 

ige Interpretation vorgenommen worden als zu weiterer Beſchränkung des etwa ſcheinbar 
ndenen bemofratijch- repräfentativen Elements; auch nicht eine einzige zur Beſchränkung 

Regierungsbefugniffe, Hunderte hinwieder im entgegengefegten Sinne (wie es ja fogar be: 
ich des hannoveriſchen Landeöverfaflungdgefeges von 1840 geihehen iſt!), es fei denn, daß 
Furcht vor den nach den Julitagen 1830 nach allen Seiten hin fprühenven Bligen zu Gon- 

en gezwungen hätte, welche aber die nıeiften Gouvernements blos ald momentan abge: 
gte Zugeſtändniſſe betrachteten, zu deren vollftändigfter Zurücknahme fie nur den erften 

ken günftigen Augenblid abwarten zu müſſen glaubten. (ALS ein ſolches momentan abge: 
Bigted Zugeſtändniß hat z. B. der bairiihe Diinifter von Abel nad einigen Jahren ven 1831 
I Ständen vorgelegten, aber nie ind Leben gefommenen Prepgefegentmurf bezeichnet mit dem 
Drücklichen Beifügen, daß man jet, wo ſich die Verhältniffe geändert hätten, eine ſolche over 
e ähnliche Bonceffion durchaus nicht mehr machen merbe u. |. w.) | 
Das Jahr 1848 bedingte allerdings tiefeingreifende Veränderungen. Die auch darauf ge: 

Rte Reaction ſuchte diejelben möglichft vollftändig zu verlöfchen und auszutilgen. Es ift ihr 
EB theilweife gelungen und jeit mehrern Jahren fieht jie ihr mühſames Werk eben doch Stüd 
. Stud zufammenbreden. Wir urtheilen Hier nicht über deſſen jegigen Zuſtände. Zur wiffen: 

aftlichen Beurtheilung ver Frage an fi) genügen Die Bemerkungen über die frühere Beftal- 
ig derſelben. In Beziehung auf eine rein demokratiſche Staatdeinrichtung, mie ſolche nament⸗ 
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lich in der Schweiz befteht, gegenüber dem Syſtem eines vermeintlichen „Gleichgewichts der ( 
walten’ hat fich der Verfaſſer näher ausgeſprochen in der Schrift: „Die Schweiz in ihren b 
gerlihen und politifchen Zuftänden“ (zweite Auflage, Zürich 1858). 

Zum Schluß nur nod ein paar hiſtoriſche Erinnerungen. Die Phraſe: Le roi rogne 
ne gouverne pas, beruht eigentlich auf einer bereits zwei Jahrhunderte alten und vom hol 
Adel erdachten Theorie. Als der junge König Ludwig XIV. im Widerfprud mit dem Bar 
ment den verhaßten Kardinal Dazarin aus der Verbannung zurüdberufen wollte, machte 
ariftofratifche Partei geltend, namentlich in der Schrift „Les veritables maximes du ge 
vernement de la France, justifi&es par l'ordre du temps” (Saag 1652): Die Perfon | 
Königs fei allerdings geheiligt, aber doch nur durch die äußere Erfheinung des Königthun 
bie Seele deflelben ſei ganz etwas anderes als die Berfon des Fürften; dieſe Seele beruhe 
Geſetz, der Gerechtigkeit, der Öffentlihen Ordnung. Man habe des vreizehnjährigen Königs 
bemächtigt und ihn den Seinigen, dem Parlament, der Sauptftadt entführt und bilde ihn 
ein, damit auch die koͤnigliche Gewalt zu befigen; vieß fei ein Irrtbum, man babe nur ein 
Schatten. Einzig und allein im Parlament thue der König gültige Ausſprüche; hier übe er! 
Rechte ver Krone aus, hier hauptfächlich ruhe die Souveränetät. Die modernen Monardl 
feien durch eine Art von Ariftofratie gemäßigt; alles geichehe im Namen eines einzigen, «| 
ein einziger thue dennoch nicht alles. Die Macht entfpringe aus der Verbindung ded Som 
rang mit den Unterthanen; die Monarchie jei von den Altvordern gewählt worden, nidtı 
ihre Kreiheit aufzuopfern, fondern um fie zu wahren. — Die Hauptmarime des conftitutiondl 
Doctrinarismuß erweift fi demnach als alten ariftofratifchen Urſprungs. 4 

Ganz befonder8 wunderlich iſt e8 aber, in welcher Weife diefer moderne Doctrinari 
zuerflauftrat. (Guizot in feiner Schrift „Trois generations’‘ gibt Darüber harafteriftifche 
theilung.) Die im Jahre 1815 gewählte Chambre introuvable wollte, Gebrauch madend 
eonftitutionellen Net, der Krone Dinifter aufpringen in ihrem ultraconfervativen 
Dagegen nun erhob ſich jene doctrinäre Partei, weldhe die Qualification der „conftitutio 
damals und in der Folge ausſchließlich für fi in Anfpruc nahm. Sie erhob ſich dagegen, 
Würde und Freiheit des Königthums gefährdend. „Was iſt denn das für ein geheimniß 
Weſen“, rief Royer-Collard, bekanntlich das Haupt der Doetrinäre, „was iſt das für ein 
fen, welches ſolche Opfer fordert? Wer hat es definirt? Wer hat das Recht, dem Volk e 
dere Definition aufzudrängen als die in ber Charte enthaltene? An dem Tage, an wel 
Regierung der Willkür ver Kammermehrheit wich preißgegeben fein, an vem Tage, an 
es als Ihatfache feftftehen wird, daß die Kammer die Minifter des Königs zurückweiſen 
ihm andere aufzwingen Fann , welche die Minifter der Kammer und nicht des Königs wären, 
dieſem Tage ift es nicht blos um die Charte, fondern um unſer Königthum geſchehen, um ied 
unabhängige Königthum, welches unfere Väter beſchirmt und von dem allein Frankreich al 
was es jemals an Freiheit und Glück beſaß, empfangen hat; an dieſem Tage befinden wird 
in einer Republik.“ Wie ganz verſchieden ift dieſe Doctrin von derjenigen, welde dieſelbe Pad 
fpäter aufzuftellen fich gedrungen fühlte! Wie deutlich zeigt fich Hier aber auch, wohin eine Bei 
geräth, welche, fefter Grundprincipien ermangelnd, nad der nıomentanen Nüglichkeit Ded 
nen aufftellt und fpäter wieder umgeftaltet. 

Die Theorie des „Gottes-⸗Gnadenthums“ ift jedenfalld völlig unvereinbar mit jedem g 
faffungszuftande, wie die Neuzeit ihn fordert. Wenn Gott einen einzelnen Menſchen eigens y 
Regieren aller andern ausgewählt bat, fo muß er ihm auch höhere Fähigkeiten, höhere & 
fiigt, Höhere Weisheit verliehen Haben — fonft hätte die Bevorzugung feinen Zwed und GA 
Dana müßte denn allerdings der Anfprudy der Volfövertretung auf Bewilligung ober Ril 
bewilligung der Steuern, Gutheißung oder Berwerfung einer vom Gottbegnadeten befohlel 
DOrganifation, als eine Verleugnung der höhern Cinſicht, ein freventlicher Eingriff in vie fl 
orbnungen Gottes felbft erſcheinen. Zwiſchen beiden Suftemen, dem Gottes - Gnabenthi 
und dem modernen Verfaſſungsſtaat, gibt e8 ſonach Feine Bermittelung. G. F. Kolb. 

Repreſſalien. Eine geſunde Politik lehrt, das äußerſte Übel des Kriegs über einan 
nicht zu verhängen außer um der wichtigſten Urſachen willen. Die Gründe, welche ein Bolt I 
wegen fönnen, fi) allen ven Gefahren, welde ein Krieg mit fi) bringt, Berwüftung bes Lande 
Plünderung, Zerftlörung der Städte und Dörfer, Vernichtung der Gewerbthätigfeit, des Het 
dels, Verarmung der Bürger, Verminderung des Glanzes, ver Macht, des Einfluſſes des 
ſollten immer nur fo zwingende fein, daß das Opfer, welches gebracht werden müßte, wen 
nicht zum Kriege käme, größer wäre, ald wenn bie Entſcheidung durch Die ee en 
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ib. Sieht ein Volk ſich im feiner Eriſtenz, in feiner Freiheit und Unabhängigkeit angegriffen 
ker bedroht, fo rechtfertigt die außerfte Gefahr das Außerfte Mittel. Es if rühmlicher, wenn 
It der Untergang des Opfers überhebt, durch die @emalt gezwungen jene koſtbaren Güter auf: 
geben, als aus Furcht vor den Übeln des Kriegs freimillig auf fie zu verzichten. 
Bis zu jener äußerften Grenze aber, wo Pflicht, Ehre, Menfchlichkeit gebieten, der Groͤße des 
kerfahrenen Unrechts willen lieber alleß zu wagen, gibt ed viele Grade. Die Stauten wie die 
bisivuen können jich auf viele Weife unrecht tbun, ohne daß gerade ihre Selbftänpdigfeit in 
ge kommt. | 
‚Zu ber Berlegung unſers Rechts ganz zu ſchweigen, ift weder männlich noch Aug. Nur 
aNegierung, die jegliben Sinn für Ehre und Gewiſſen eingebüßt Hat, iſt dazu im Stande, 
x ein Bolf, dem alle Mittel des Widerflanved genommen find, und das nichts anderes tbun 
m, als jede Kränfung in das große Schuldbuch einzutragen zu den übrigen, für die am Tag 
Abrechnung Rache genommen wird. Denn da man der Schmäde, den Unvermögen zu: 
Ei Daß Senugtbuung nicht verlangt wird, fo werden durch das Befchehenlaffen nur neue 

igungen, neue Derlegungen herausgefordert, deren Neparirung immer fhwieriger wird. 
Baahınömeife mögen mächtige Staaten im Bewußtfein ihrer Größe eine Beleidigung un: 

det hinnehmen. 
Belche Mittel aber joll ein Staat anwenden, um die Aufhebung ſolches Unrechts, Erfag für 
rlittenen Schaden zu erlangen? Klagen vor dem Richter kann er nicht, denn unter unab⸗ 
tigen Staaten gibt es im allgemeinen feinen Richter, der Streitigkeiten zwifchen ihnen ent= 

‚ Rechtöverlegungen durch fein Urtheil wieder aufhebt. Ausnahmen Eonımen allerdings 
die deutſchen Bundeöftanten Haben durch den Bundesvertrag ſich hinſichtlich aller ihrer 
tigfeiten untereinander einem @ericht unterworfen; in Alliangverträgen wird bisweilen 

acht, daß Differenzen unter den Alliirten durch Schiedsſpruch erledigt werben follen; 
met nehmen öfter Staaten zu dieſem Mittel ihre Zufludt. In manden Fällen wird durch 
Haftliche Vermittelung eines Dritten die Zwiftigkeit ziweier Staaten ausgeglichen oder 

Vergleich oder diplomatifche Verhanplungen. Wenn jevod alle diefe Mittel nit zum 
führen, was dann? Es bleibt, da es über den Staaten feinen Richter gibt, nichts übrig, 

zu auch die Individuen im Naturzuflande ſchreiten würden, die Selbfthülfe. 1) Jeder 
t wird zum Richter feined Rechts, wie ex deſſen Vertheidiger ift, und unternimmt mit 

a Kräften ſich die Satisfaction zu verfähaffen, die ihm von freien Stüden des Beleidigers 
gervährt wird. Das Völkerrecht geftattet ihm Repreffalien (im weitern Sinne) anzuwenden, 
i8 zugefügte Unrecht wieder gut zu machen. 
Repreflalien (im weitern Sinne) find eine friedliche Selbfthülfe, eine Anwendung der Ge⸗ 
um ein erlittened Unrecht zu befeitigen, ohne den Kriegäzuftand eintreten zu laſſen. Re: 
lien flören die frienlihen Beziehungen zwifchen den Staaten, heben fie jedoch nicht auf. 

und Verkehr gehen ihren Gang weiter, die diplomatifche Berbindung wird nicht abge⸗ 
u. . f. Die bisherige Praxis unter den Völkern, wie ſie in Verträgen, Staatögefegen, 

Übung ſelbſt hervortritt, hat, wie den Krieg, fo auch ven Gebrauch der Mepreffalien unter 
{haft des Rechts gebracht. Gewiſſe Grundfäge pflegen von den Völkern beobachtet zu 

1, fowol was die Gründe, die Vorausſetzungen anbelangt, unter melden ver Gebrauch von 
pefialien geftattet ift, als auch was die Anwendung felbft betrifft, Richtung, Umfang, Dauer, 
ag und Ende berjelben. 
inı dem Leer eine Elarere Einficht in das Wefen ver Nepreffalien zu eröffnen, müffen wir 
dem Begriff derfelben etwas ausſcheiden, was mit ihnen nur in jehr enger Verwandtſchaft 

I NRepreflalien im weitern Sinne nennt man jede Wienervergeltung, die von einem Staat 
einen andern geübt wird, um diefen zur Aufhebung einer Verlegung zu bewegen. Sehen 

keoch auf Die Art und Beichaffenheit ver Verlegung, welche einen Staat zugefügt wird, fo 

m wir einen Unterſchied bemerken, ver für vie Befchaffenheit ver Neprefjalie von Bedeutung 

Bar läßt ich die Orenzlinie diefer Unterſcheidung nicht jharf ziehen, und gefchichtlich iſt ſie 

kamer beobachtet worden, aber nichtsdeſtoweniger ift fie vorhanden, und bei einer Darftellung 
Deſens ver Neprefialien darf ſie nicht überjehen werben. 

il) „Nam quum duo sint genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, 
nque illud sit proprium hominis, hoc belluarum, confugiendum est ad posterius, si ui 

licet superiore.” Cic. de off., 1,2. 
sterifon. Xl. 32 
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Die Verlegung kann entweder darin beflehen, daß ein Staat das erworbene Recht ch 
andern vorenthält, z. B. die in einem DBertrag übernommenen Berpflichtungen nicht exfü 
will oder darin, daß ein Staat einen andern eines unbilligen Bebanblung unterwirft. Gel 
das internarionale Rechtsleben nicht auf Verträgen beruht, hängt die Geltung, welde ein 
dem andern bei fi) einräumen will, ganz von feinem Belieben ab, ſodaß fein Recht gebrm 
wird, wenn jene Beltung felbft auf das geringfte Maß reducirt wird. Aber jowie im Bed 
der Individuen die Sitte gewiffe Regeln gebeiligt Hat, deren Nichtbeobachtung als Beleidig 
gilt, fo auch in den Beziehungen der Völker zueinander. Ein jedes unabhängige Bolt 4 
verlangen, daß der frievlihen Bethätigung feiner Perſönlichkeit Fein Hinderniß in ven 4 
gelegt werde, infofern die Berjönlichfeit eined andern dadurch nicht beeinträchtigt wird, daß fl 
Unabhängigkeit, feine Würde und Ehre geachtet werde, unter allen Umſtänden ſelbſt in 
geringften feiner Angehörigen. Der Unterſchied beider Fälle ift Bar; im erftern re 
angreifende Staat im Unrecht, weit Inn Widerſpruch mit feinen Verpflihtungen, im anders 
gegen gebraucht er nur fein ſtrenges Recht, verlegt aber dadurch die Vorſchriften der Billig 
er iſt in Übereinftimmung wit dem formellen, in Widerſpruch mit dem materiellen Medt. 
erftern Hall handelt er gegen das jus, im andern gegen die aequitas; dort ift feine Hanbiu 
weife eine injusta, hier blos eine iniqua. Derartige Berlegungen laffen fi in nıehrfacher I 
denfen?), indem ber eine Staat den Angehörigen eines fremden Staats ſchwerere Laſten 
erlegt als feinen eigenen Unterthanen oder andern franden durch Einführung oder Erhö 
birecter oder indirecter Abgaben und Zölle, durch Beſchwerung mit manderlei Rath 
der Rechtsverfolgung; indem ein Staat Fremden nicht an ven VBortheilen Genuß einräumt 
er feinen Bürgern gewäßrt, 3.8. fie von ber freien ungehinverten Bafjage in feinen 2 
ausfchließt oder von dem Hanbelds und Gewerbsbetrieb daſelbſt; indem ein Volk ein « 
Im tiefen Srieben wie ein feindliches behandelt oder ſich ſolche Befuguiſſe anmaßt, wie fe 
Serrfcher gegen die Unterworfenen ausübt; indem «8, wie Martens, a. a. D., es bezeichne 
droit coutumier zum Nachtheil eined fremden Staats verlegt, d. H. bie @runbfäge, we 
allen Bölfern gegenjeitig in ihren Beziehungen beobachtet zu werben pflegen, wie z. B. ne 
Staat die Reitöverfolgung privatrechtlicher Anſprüche vor den Gerichten ganz oder tf 
verbietet. Die Unbilligfeit kann durch die Art, wie fie ind Werk gefegt wird, durch die R 
die ihr ablichtlich gegen und gegeben wird, zu einer Beleidigung unferer nationalen Ehre u 
aber ſie kann auch blos durch Die Sorgfalt für das Wohl der eigenen Untertbanen v 
oder erft vurch die zufällig mit ihr fi verfnüpfenden Folgen fi zu einer Unbilligkeit gef 
In allen Fällen hat der in feiner Würde, in feinen Intereffen verlegte Staat das Recht = 
Pflicht, die Nachtheile, vie ite für ihn erzeugt, von ſich abzuhalten. Natürlich ift das C 
das „Wie“ nicht blos eine Frage des Rechts, fondern ebenfo fehr der Politik, 

Es iſt die Brage aufgeworfen, ob es erlaubt fei, gegen eine Die aequitas verlegenne Me 
eined Staats mit Krieg zu reagiren. Martens ®) meint, daß niemals der verlegte Staat 
tigt fei, Gewalt zu ühen ober die Erfüllung einer ihm obliegenden Verpflichtung zu ve 
Den legten Theil des Satzes zuzugeben, ift nicht das mindeſte Bedenken; ver erflere jedoch e 
eine Beichränfung, die ſich durch ihr Übermaß vernichtet. Wir wollen ed dem Philanthe 
dem Briedendfreund, dem gewiſſenhaften Vertheiniger bed Rechts einräunen, daß Engla 
ſchreiendes Unrecht beging, als es die Chineſen, die feine Verbindung mit ihm früher — 
hatten und Feine in Zußunft haben wollten, durch Gewalt der Waffen zwang, ihre Häfen I 
öffnen und ihre biöherige Abgefchloffenheit, nie nem englifhen Handel unbequem war, aufrugf 
Aber wenn ein Staat und, die wir biäher in frievlihem Verkehr mit ihm geflanden 
plöglih aus feinem Gebiet verbannt, und den Zugang zu ihn verfperrt und baburd we 
Handel, die Duelle unferer Griftenz, vernichtet, follen wir aud) dann das Mecht nicht & 
zu befänpfen, ihn mit Waffengemwalt zu nöthigen, ein fo unbillige8 Verfahren, das une 
aufzugeben? Gr bedient fich nur feined Rechts, und qui jure suo utilur, neminem Iaedil, 
das Recht, aber das Recht töbtet und. Soll vie Achtung vor jeinem Recht uns bewegen, | 
toͤdten zu laffen, ohne den Außerften Verſuch zu unferer Erhaltung gemacht zu haben? FR uk 
Eriftenz un nicht ebenfo viel merth wie die unfer® Gegner, oder follen wir bem } | 
lismus zu Liebe und eher von Rechts wegen vernichten laſſen als uns durch ein Unrecht ve 
Völker jind Feine Catonen, denen das ftarre Recht mehr gilt ald ihre Exriftenz. Das Geſe 

2) Martens, Precis, $. 254. Heffter, Europätfches Völkerrecht, 6. 111. 
8) Martens, $. 264. 
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Kherheltung IR am Ende doch vas höchſte. Die Geſchichte gibt zahlreiche Beifpiele an die 
‚dad Fräftige Nationen wenigſtens nicht ohne Kampf fi in die zu ihrem Nachtheil vor: 

enen Änderungen der innern Sejepgebuug eines andern Staatd fügten. Die Einfüh: 
der Ravigationdacte in England durch Dliver Cromwell, welcher damit dem holländischen 

ueftthanbel den Todesftreich verfegte, veranlapte zwei blutige Kriege mit Holland, in melden 
Meptere Macht vergeblich verfuchte, die Zurücknahme jener Acte zu erzwingen. Ludwig XIV., 
(ihm yon den Holländern Aufhebung ihres Verbots der franzoöſiſchen Waaren nicht bewilligt 
&, begann den fogenannten zweiten Raubfrieg (1672— 78). Jedem Bol gilt das Recht 
eine Griftenz mindeſtens ebenjo viel ald das Recht eines andern, Bejege nach feinem Belieben 
wlaffen, und wenn es die Macht beilkt, wird e8 unbedenklich diefe daran wagen, fein Hecht zu 

iDigen. Im Verkehr ver Völker wie vereinzelnen, im Kampfe der Intereffen herrſcht das 
nur bis zu einer gewiflen Grenze, die Noth entſchuldigt alle®. 

Benn im einzelnen Ball der Würde unferd Staats ed angemeffen jein kann, eine empfan⸗ 
e Beleidigung zu ignoriren, die Noth gibt und auch dad Recht, dic Grenze zu überfchreiten, 
he das Recht fegt, gerade wie der einzelne in bie Rage gerathen kann, lieber fein Leben im 
silampf aufs Spiel zu fegen, als die Wege des Rechts zu betreten. Es joll hiermit nicht dem 
deiz, der Kriegeluft der Regierungen und Völker dad Wort geredet werden. Niemals darf 
Berge für die Erhaltung der Ehre des Staatd zum Dedmantel Friegeriicher Belüfte werben. 

Recht fordert nicht, daß ein Volk von einem andern eine unbillige Behandlung dulde, das 
fanctionirt durch vielhundertjährige Praxis, erlaubt Mittel anzuwenden, und gegen jie 

hügen, fie zu befeitigen, Genugthuung dafür zu nehmen, aber es gebietet auch, daß die 
kon gegen eine und zugefügte Verlegung niemals flärfer fei als diefe felbft. Die Folge, 
die Verlegung nad) fi zieht, muß im Verhältniß zu dieſer ſtehen, gleich ſchwer, gleich 
3», gleichartig fein. Wir Haben aljo ein fehr einfaches Princip: das Üble, das ein fremder 

t und zugefügt bat, fügen wir ihm wieder zu. Wir menden auf ihn den Gruudſatz an: 
quisque in alterum statuerit, utipse eodem jure utatur‘, oder wie ed auf deutſch lautet: 
du nicht willft, daß man dir thu’, das füg’ auch feinem andern zu’; wir meffen ihn mit 
m Elle, mit der er und mißt. Das Völkerrecht nennt bad Retorjion, retorsion en droit. 
4.B. ein Staat von ven Waaren, wenn jle auf unfern Schiffen eingeführt werben, böhere 

J oner Abgaben als von andern Bahızeugen, fo belaften wir umgefehrt feine Schiffe in 
Rande flärfer als Die übrigen. Legt 3. B. das franzöſiſche Net jedem Ausländer, ber 
nfreich eine Klage anftellen will, die Pflicht auf, dem Beklagten Caution für alle even: 

3 Koften zu leiften, fo ahmen wir dafjelbe nad und laſſen Eeinen Franzoſen bel und zur 
zu, als wenn ex ebenfalls ſolche Gaution geleiftet hat. 

In der Theorie nimmt ſich obiges Princip fehr einfah aus, die Wiedervergeltung ber 
ität fcheint faetifch fo leicht durchführbar, dag ihre Anwendung überall möglich frei. Dem 

3 nicht jo in der Wirklichkeit. Gin richtiges Verhältniß zwiſchen der voraufgegangenen 
ng und der nachfolgenden Vergeltung gehört nicht immer zu den leichten Aufgaben ; jene 

adet der Verlegte vielleicht ſehr ſchwer, während dieſe der Beleidiger kaum merkt. Juͤ 
Fällen wird ver verlegte Staat nicht im Stande ſein, eine ber verletzenden Maßregel 

| in feinem Gebiete auszuüben. Daß er deshalb auf die Retorſion verzichte, wäre nicht 
billig, ſondern höchſt unweiſe. Er ift in biefen Fall berechtigt, durch eine der Verlegung 

Ba ähnliche Maßregel fich felbft und feine Unterthanen gegen jene zu fhügen und bie 
jeit des Rechts wiederherzuftellen.*) 

Ber ift aber berechtigt, die Retorjion audzuüben? Der einzelne Stantöbürger gewiß nicht, 
er hat Fein Mandat, Feine Legitimation, die Vertheidigung feined Staatd zu übernrhnien. 

5 aber beichränft Heffter, a. a. O. 9), die Anwendung der Netoriion zu fehr, menn er für 
„einen legiölativen Beſchluß der Staatögewalt und eine Autorilation für die Behörden 

die einzelnen” forbert. Die völferrechtliche Praxis menigflend fanctionirt eine ſolche Mei: 
nicht. Wenn auch, wo ein Staat die Ausländer mit höhern Zöllen belaftet oder die Be- 

gen der Niederlaffung bei fich erſchwert, nur des fremden Staats hoͤchſte geſetzgebende 

t pie Befugniß zur Retorfion beiigt, weil den untergeorpneten Verwaltungsbehoͤrden nicht 

Mompetenz zu derartigen Maßregeln beimohnt, fo gibt e8 doch viele andere Fälle, wo jedt 

Irde in ihrem Geſchäftskreis die Retorſion zu üben berechtigt und verpflichtet ift. If es 
— — — — 

Heijter, a. a. O. 5) Ebenfalls Struben, Rechtliche Bedenken, V, 3. 

5 
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denn etwas anderes als Netorfion, wenn, da das franzdiifche Recht von jebem ausläni 
Kläger im Eivilproceß Gaution für Koften fordert, von dem hanfeatifchen Oberappellatione 
darin eine justa causa arresii wegen Juftizerfhiwerung gefunden wurde? Es bedarf mı 
Erwähnung, daß unfere Berichte regelmäßig ihre Beihülfe zur Erecution von Urtheilen, zu 
lieferung von Berbrechern verjagen, wenn der Staat des requirirenden Gerichts nicht Recip 
beobachtet. Niemand nimmt Anftoß daran, und gewiß iſt ein ſolches Verfahren aud r 
billigen. Jede Obrigkeit Hat die Pflicht, die Unterthanen innerhalb ihres Gefchärtsgebiett 
beften Kräften zu [hüßen, und wäre das nicht Verweigerung des Schugeß, wollte fie den | 
den Rechte gegen jene ausüben laffen, die dieſe ihrerjeitd zum Nachtheil unjerer Angehl 
nicht geftatten wollen. Die Zeiten find gottlob! vorüber, mo die Behörden benachbarter Et 
weil e8 für die Quinteſſenz aller Staatsweisheit galt, im Internationalen Verfehr nicht entg 
kommend und freundfchaftlich fich zu benehmen, mit Erlaffen nad) dem „Wie du mir, fo id 
einen beftändigen Kleinfrieg führten, aber immer die Hülfe von der höchſten Regierungsg 
abwarten müflen, heißt häufig die Gewährung berfelben ad calendas Graecas veriveifen 
fann die unmittelbare Hülfe durch die Obrigkeiten auch ohne höhere Autorifation in u 
gegenwärtigen Zuftänden nicht entbehrt werben. 

Wenden wir ung jegt zu den Repreffalien int engern Sinne. Died Wort, aus dem 3 
niſchen ftammend, beveutet urfprünglich die Wegnahme von Perfonen und Sachen zur Wi 
vergeltung für eine erlittene Beraubung. Gegenwärtig befaßt man unter ihnen die Neu 
eines Staats gegen ein von einem andern zugefügte8 Unrecht. Wie das ältefte Roͤmiſche 
nur ein Delict kannte, in welchem ſowol alle criminellen und privatrechtlichen Delicte aufge 
das Verbrechen der Injurie, fo dad gegenwärtige Völkerrecht. Das internationale Delid 
injuria, gegen welches der verlegte Staat Repreflalien anwendet, begreift nicht blos den! 
des Völkerrecht3 in ſich, Sondern auch die Nichterfüllung urfprünglich auf privatrechtlichen @ 
den berubender Verpflichtungen. Es hat bald mehr einen criminellen, bald mehr einen! 
rechtlichen Charakter, ſodaß die Reprefialie bald als Rache für erlittenes Unrecht, bald all 
theidigung des verlegten Rechts erſcheint. 

Daß Repreſſalien dem Alterthum unbekannt geweſen ſeien, iſt nicht ne 
immenfe Gelehrfamfeit de8 Hugo Grotius 9) hat aus den alten Schriftftellern einige 
geführt, die den Gebrauch ver Repreffalien beweifen. Was wir aus denfelben entnehmen 
ift wenig. Es ſcheint nur, daß fie mit erflaunlicher Keichtigfeit verhängt wurben. Wei 
Fremden feines Eigenthums beraubt war, ohne daß die Beraubung Bruch eine® Vertragt 
fegte fi eigenmädtig in den Beſitz einiger dem Räuber oder feinen Landsleuten gehd 
Güter, wo er fie fand, fei e8 im Gebiet der Räuber oder an dritten Orten. Eine Mimi 
des Staats fheint nicht flattgefunden zu haben, wenigftens nicht infofern, daß derfelbe die ( 
feined verlegten Bürgers in die Hand nahm. Ob die Stelle bei Ariftotele8”), wo er von e 
Beſchluß der Karthager, fremde Schiffe aufzubringen, ſpricht und dabei einer Berechtigun 
einzelnen zur Aufbringung gedenkt, fo gedeutet werben dürfe, daß jene Berechtigung von 
poraufgehenven Ermächtigung feitend der Gemeinde abhing, läßt fi ſchwerlich ausm 
Das Umgekehrte aber, daß Staaten die Ausübung der Repreffalien im einzelnen all be 
verboten, Fommt wol vor, und es wäre wunderbar zu nennen, wenn das nicht wäre. E 
eigentliden Kriegözuftand zmifchen Volk und Volk, der nad dem Voͤlkerrecht des Al 
durd eine feierlihe Kriegderflärung eröffnet wurde, begründeten die Nepreffalien v 
nit; Jofephus 8) wenigftens erzählt, dag die Rathgeber des Königs Herodes von Judee 
gerathen hätten, einige arabifche Stänme, die ihm eine Schuld nicht bezahlt Hätten, zu 4 
fallen und ihnen fo viel But, ald zur Dedung der Schuld erforderlich, abzunehmen, in 
behaupteten, daß das Feine Friegerifche Unternehmung, fondern die rechtmäßige Ein 
einer Schuld fei. 

Ahnliche Zuſtände wie im Alterthum mögen im frühen Mittelalter beſtanden haben, 
fh Spuren in noch viel ſpäterer Zeit zeigen. Wen iſt nicht aus Goͤtz von Berlichingen“ 
befannt, wie er dem Schneider, der auf dem Eölner Freifchießen den Preis gewonnen hatkı, 
ihm die Kölner nicht zahlen wollten, Hülfe verfpricht und nun ſogleich der Stabt Köln H 
anfündigt. Dies Beifpiel, das einer Zeit angehört, als ſchon geordnetere Zuftände auf 
Deutſchland angebahnt waren, zeigt deutlicher als jeder Bericht, wie raſch die fauſtfertige 

6) De jure belli et pacis, III, 2. 7) Oeconomica, Bud 2. 
8) Antiquae historiae, Bud 6. 
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geit wer, vermeintliche ober wirkliche Unbilden zu ahnden, und gewährt uns in die Zuſtände 
iherer Zeiten einen Binblid, wo ſie viel allgemeiner und verbreiteter waren. Jeder Brivate, 
her fih in feinem Recht gefranft fühlte und nicht nach feiner Dieinung genügende Befrie: 
mng erhielt, fiel obne weiteres über jeinen Gegner ber, ohne fi viel mit der Unterſuchung 
Buhalten, warum der andere ihm nicht Genüge thäte. Und nicht allein das; er beichränfte fich 
je blos auf den Gegner, vie Idee der Geſammtbürgſchaften mar fo mächtig und durchdrang fo 
rbas Rechtsleben, daß jeder Landsmann, jeder Mitbürger für dad Unrecht feiner Gemeinde 
feiner Senoffen für haftbar gebalten ward. Dan Fann ih wol denken, daß eine Zeit, vie 
Schuldigen wie den Unſchuldigen gleichmäßig beftrafte, ed nicht gar zu genau mir der Unter: 
ung der Schuld nahm und nicht ſehr forgfältig darin war, die Verpflichtung der in Anfprud 
sommıenen feitzuftellen. Dieſe wilde vegelloje Ausübung bed Fauſtrechts, welche jenen Rechto⸗ 
h, fogar den vermeintlichen, mit einem Act der Gewalt erwiderte, hinderte faft allen Berfehr 
‚Handel. Wie fonnte, mag nıan fragen, cin Kaufmann ed unternehnen, feinen Wohnfig zu 
aflen, in fremde Ränder zu reifen over Waaren dorthin zu fenden, da er gewärtigen mußte, 
gdem Drt, den er pailirte, mit jeiner Perſon und Habe angehalten, im ſchlimmſten Ball 
legtern beraubt, im günftigften fo lange feftgehalten zu werden ald Bürge für die Zahlung, 
m irgendein leichtſinniger Mitbürger feine Schuld nicht berichtigen wollte, ein verbrecheriſcher 
5 und Diebftahl begangen hatte. 
Sobald infolge der in ven Städten aufblühenden Gewerbe der Handel einen lebhaftern 
kehr zwiſchen den einzelnen Stäpten, Landſchaften und Reichen hervorgerufen hatte, mußten 
je Zuftände unerträglich werden. Die erften Anftrengungen,, ihnen ein Ende zu maden, 
in wir in NRorbitalien, mo ſich zuerft fRädtifche Induftrie und Handel entwidelt hatte. Die 
Kuten der lombarbifchen Städte aus dem 13. Jahrhundert enthalten zahlreiche Beftimmungen 
x die Ausübung der Itepreilalien, deren Kern darin beſtand, die Vorausfegungen derfelben 

änfen und ihre Ausübung unter flaatliche Aufſicht zu flellen. 
reffalien follen nicht mehr um jeder Urfache willen ausgeübt werben; mer eine Schuld 

einem Ausländer zu fordern hat, foll, wird Zahlung vermeigert, zunächſt bei dem zuſtän⸗ 
m Gericht Elagen; erft wenn ihm dort das ausländiiche Bericht den Rechtsſchutz verfagt, darf 
bbervergeltung geübt werden.?) Den Verſuch, Rechtshülfe auf dem orbentlihen Wege geſucht 
haben, erflärt der befannte Jurift Bartolus 19) für überflüffig. wenn ein Staat nicht offenbar 
Zuſtiz verweigere, aber ſolche Einrichtungen treffe, die im Erfolg auf Eins hinauskämen, 
). in einem Rechtoſtreit zwiihen Bürgern und Fremden die Entſcheidung immer für erftere 
r» Weniger ftreng find die Statuten in Anfehung der Beraubung; e8 genügt ihnen in dieſem 
fon die einfache Thatſache, daß ein Bürger im Auslande beraubt, beftohlen, daß ihm fein 

um vorenthalten jei, um Repreſſalien zuzulaffen.1!) Auch wollen die Geſetze fie nicht 
bedeutender Beranlaffung willen ‚pro modico debito” zulaffen und nit zu Gunften 

Ausländerd 12); ed kommt fogar die Beſtimmung vor, daß fie ganz verfagt werben follen, 
der Inländer feine Forderung gegen den Fremden durch freiwillige Hingabe von Saden 
en habe; hier ſoll der Gläubiger außfchlieglih auf ven Rechtsweg verwiefen werden. In 
at eine eigenthümliche Anwendung des Sages: „wo man feinen Blauben verloren hat, 
n ihn wieder holen.‘ 
8 Wichtigſte war, daß die Ausübung der Repreflalien ohne Wiffen des Gemeinweſens 

us verboten wurde; wer ein Recht auf dieſelben zu haben meint, ſoll fi an feine Obrigkeit 
und ihr feine Sache vortragen. Es wird von diefer dann ein orbentlihed Verfahren 

weitet; e8 werben die Anſprüche des Klägers geprüft, Beweife aufgenommen, ver Gemeinde, 
Imelche Beſchwerde geführt wird, jedem einzelnen Bürger derfelben wird rechtliche Gehör 
attet, um ihr Benehmen zu rechtfertigen; iſt das beendigt und die Klage begründet erfunden, 
IK nod einmal ein Verſuch bei dem rechtweigernden Staat gemacht werben, auf friedlichem 

e Benugthuung zu erlangen. Erſt wenn dies alles nicht Hilft, wird die Ausübung von 
effalien bewilligt, bald von der Obrigkeit allein, bald dur Beſchluß der Gemeinde. 13) 

‚fchieht died dadurch, daß dem verlegten Bürger lilterae s. cartae repraesaliorum über: 

) Statuta civ. Parmae a. 1255 (in den Monumenta historica ad provincias Parmensem et 
ntinem, Parma 1855), S. 53—57;; Statuta Venetorum a. 1240, ©. 139 
) In feinem Tractatus de repraesaliis, quaestio II. 
) Statuta, a.a.D. 12) Stat. Parm. a. 1255, ©. 57, 60. 
j Stat. Parm. a. 1266, ©. 62. Stat. Venet., a.a. DO. Stat. Placent., IV, 37. Bartolus, IV, 12. 
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Itefert werben, durch welche er ermächtigt wird, die Bürger des verlegenden Staats mit I 
Perſon und Habe anzuhalten und feftzunehmen, imo er fe finvet. Br bedarf daza ver Mitwirken 
feiner Obrigkeit nicht, vielmehr iſt die Ausfügrung ihm ganz überlaſſen, Doch foll er bis « 
reftirten Perfonen und Güter vor den Vopeftk bringen und fein Verhalten rechtfertigen. | 
Perfonen werben ins oͤffentliche Gefängniß gebracht, die Güter nimmt der Verletzte in 
fanı, bis er Genugthuung erhält; doch darf er an ihnen nichts beſchädigen; fann er keine 
factton befonmen, fo darf er fi aus ihnen ſowie aus dem Loͤſegeld der Perſonen ſchadlos 
doch muß er den Überichuß herausgeben. 

Gleiche Urſachen führten bei andern Völkern zu ähnlichen Beſchränkungen der Repreffel 
In England, in Deutfchland wurden Verordnungen erlaffen, daß niemand wegen der Schu 
oder Delicte feiner Mitbürger in Anfprud genommen und in Haft gehalten werben folle, « 
wenn ihre Obrigkeit den Glänbigern zu ihrem Recht zu verhelfen unıerlafle. 1%) Mur, 
diefe, auf Die rechtmäßige Weiſe darum angeſucht, ihren Beiftand veriveigere, um den GE 
digen zur Satisfaction zu zwingen, behalten fi die Dlegierungen vor lottros de marque ı 
repr6sailles zu ertheifen.19) | 

Die Erfahrung Hatte gezeigt, wie verberbli den Interefien des Gemeinweſens bie 
Ihränfte Ausübung des Fehderechts ſei. Den Misbrauch deflelben zu verhüten, wear ber $ 
einerjeitö ber Treugen und Landfriedensſchlüſſe, fo andererfeits jener ſtatutariſchen Belege, 
dem man die Anwendung von Repreflalten unter die Herrfchaft von gewiſſen Formen und w 
die Aufiicht des Gemeinweſens ftellte, wollte man verbüten, daß bie Selbſthülfe anders al6 
Schutz des verlegten Rechts geübt werde. Wie im Proceß die Barteien mit Eiden und Ben 
unter der Wacht des Nichterd, daß alles unpartelifg herginge, für ihr Recht ſtritten, fo bei 
ernfien Waffengange unter ver Aufſicht des Gemeinweſens. 

AuffRepreflallen hat jeder Verletzte ein Recht, fo gut wie ex feine Anſprüche vor dem R 
vertheidigen darf. Sie Fönnen ihm nicht verweigert werden, wenn er fein Recht gegen 
Schuldner nachgewieſen hat, und daß diefer ihm nicht Befriedigung gewähren wolle. Die 
wirkung des Staatd befhränkt fich Darauf, fein Recht zu prüfen und ihn zur Wertheidigung 

‚ felben durch Austellung des Repreſſalienbriefs zu legitimiren. Die Verfolgung von Anf 
auf Reprefjalien gehört zu den üblichen Mitteln und bildet mit der Sequeflration und ben 
bie außerordentliche zur Ergänzung der unzureichenden gembhnlichen dienende Nedhtähutft 
denen je nad) Lage der Umſtände die eine oder die andere vorgezogen wird. Die Befuguiß 
ift in der Verfönlichkeit enthalten, und nur well der Gebrauch berjelben mit gefährlichen ( 
für das Gemeinmweien verbunden ift, ein Grund, der bisweilen zu einem völligen Werbet 
Repreffalien führte 36), wird eine befonders flarfe Verlegung des in Anſpruch genom 
Nedtd erforbert. Das Ungewöhnliche liegt in der Ungulänglichfeit der gewöhnlichen Mittel, 
zu feinem Recht zu gelangen, darin, daß der zuftändige Richter feine Beihülft verjagt, dem € 
digen zur Vefriebigung anzubalten. 

Sowie aber die Staaten fich ihrer Aufgabe bewußt wurben, ald Träger ber Rechtsord 
für die Aufrechterhaltung derfelben zu waden und daher ſowol bei ſich jeden Necht zu ge 
al® bei andern auf die Erfüllung diefer Korberung zu dringen, mußte ihnen das linsrir 
ver bisherigen Geftalt der Repreffalien einleuchten. Jede Selbſthülfe it Negation ber U 
ordnung. Daraus ging naturgemäß eine Veränderung im Weſen der Nepreffalien Ki 
deren Entividelung nit überall gleichmäßig geihah, ſondern zunäcft bei den Völkern 
welchen die moderne Staatdidee fich zuerfi Bahn gebrochen hatte, bei den Franzoſen un 
ländern. Da der Staat einerfeitd es nicht dulden kann, daß ber einzelne eigenmädlig 
Frieden breche und ven Krieg beginne, ſo verbietet er den Privatfrieg, der von einzelnen 
eigene Hand zum Schug ihres Rechts unternonmen wirb, unbedingt und macht bie Bef 
dazu von feiner Genehmigung abbängig; nur mit Einwilligung bed Staats dürfen Mey: 
geübt werben. Schon bei Bartoluß, ber in der erften Hälfte des 14. Jahrhunderts lebte, 

14) Martens, Essai sur les armateurs, 6.4. Wheaton, Histoire des progr&s du drell 
gens, I, 80 fg. Hüllmann, Stüdtewefen bes Mittelalters, I, 199. 

15) Die Litterae de marca (von dem Worte marca, Grenze) unterfcheiden ſich von ben Litterat 
repraesaliis dadurch, daß jene berechtigten, bie, gegen welche fle ertheilt waren, auch auperbal 
Staatsgebiets des Ertheilere, namentlid auf offener See, zu ergreifen, biefe nur innerhalb ber 
grenzen. ' 

16) Bertrag zwifchen Strasburg und Köln, 1227, Kuln unb Utredit, 1257 (Hũllmenn, se. a. Q 
ztwifchen Parma und Reggio, 1270, und Pontremoli 1275 (Stat. Parm. a. 1966, G. BT fe) 
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ſelchen Unfauungen. In dem angeführten traotatus de repraesaliis befinixt er fie als 
particulare, zu deren Ausübung eine Erlaubniß des judex erforbert werbe, ober wie er 

Binzufegt „magis dicitur requiri manus regia seu potesias regia seocundum 
juris divini et gentium“. Rod mehr tritt die Auffaflung hervor in Geſetzen 

ichs und Unglanb3 37), in denen die Bewilligung von Reprefjalien den Richtern entzogen 
als ein ausſchließliches Mecht der Megierung, welches aus der Souveränetät des Staats her: 

wird, zugeſprochen wird. 
Auf der andern Seite fann auch ein Volk gegen ein anderes nicht mit Gewalt vorgeben, 
we dieſes fidh ihm gegenüber in ein Unrecht verfegt hat. Erſt wenn ver angreifende Staat 

der angegriffene pie Sache ihres Unterthanen zu ber ihrigen gemacht Haben, treten bie Staa⸗ 
in Beziehung zueinander. Auf ber Seite ber letztern geſchieht es durch bie Rechtöverwei⸗ 
8. Daher wird in einer Meihe von Verträgen feit vem 15. Jahrhundert zwiſchen ver: 

BVölfern ausgemacht 12), in Briedendzeiten ſolle e& nicht geftattet fein, ver Unterthanen 
der Büter eined andern Staats ſich zu bemächtigen, um auf dieſe Weife Befrienigung zu: 
der Anſprüche zu erhalten, anders als wenn der Staat des Schuldigen, auf gehörige Weife 
gangen, fid) geweigert hätte, dieſen zur Erfüllung feiner Pflicht zundthigen. Wo eine Juſtiz⸗ 

weigerung nicht vorhergegangen, wird der Privatfrieg im Frieden gang verboten. lim die 
kigserweigerung zu sonftatiren, war bie Glaufel in Verträgen üblich, daß nad dem Geſuch 
Mechtshulfe noch ſechs Monate gewartet werden müfle, ebe bie Privatfehde begonnen wer: 
bürfe " 
Im „Guidon de la mer“, einer Sammlung von feerechtliden Sagungen aus dem Ende bes 
Fahrhunderts, finden wir eine fehr ausführliche Darftellung des Repreſſalienrechts. Gr iſt 
Brunblage der berühmten „Ordonnance de la marine” Ludwig's XIV. von 1681 geworben, 
der wirberum fa alle andern Staaten gefhöpft haben. 19) Aus diefen Gründen mag bie 

effende Stelle aus dem „Guidon” hier einen Plat finden. Sie lautet: „„Lottres de marque 

ie reprösailles se concedent par le roy, princes potentats ou Beigneurs souverains En 

terres, quand hors le fait de la guerre, les sujets de diverses ob6yssances ont pille, 

96 les unr sur les autres et que par voye de justice ordinaire droit n'est rendu aux 

zez ou qua par temporisalion ou delais justice leur est denide. Car comme le saig- 

# sonverain, irrit6 contre autre prince son voisin, par son heraut ou ambassadeur 
de natisfaction de tout ce qu'il pretend luy avoir estò fait, si l’offence n'est amendee, 

schde par voie d’armes, aussi a leurs gujets plaintifs, si juslice n'est pas administree, 

leur griefs, mande leurs ambassadeurs qui resident en cour vers leurs majeslez, leur 

temps pour aviser leurs maisires. 6i par apres restilution et satisfaction n'est 

e par droit commun à toutes nalions de leur plein pouvoir et propre mouvement con- 

ant leltres de marque, contenant permission d’apprehender, saisir, par foroe ou autre- 

it, les biens et marchandises des sujets de celuy, qui a tol&r6 ou pass6 sous silence le 

pmijer tort; et comme ce droit est de puissance absolue, aussi il ne se communique ny 

kgne aux gouverneurs des provinces, villes et cilez, amiraux, vice-amiraux ou autre 

ästrats.” 

Geitdem der „Guidon’‘ verfaßt wurde, bat ſich im Recht der Nepreffalien wenig geändert. Die 

nität der Neuzeit Hat nur den Kreis ihrer Anwendung ermeitert und ihre Form gemilbert; 
sreftalien werben nicht blos um eined den Untekthanen jugefügten, d. h. privatredhtlichen Un- 

4 geübt, fondern auch wegen einer dem Staat ald ſolchen wiberfahrener Verlegung eines 

Hieiftifchen Nechts. Während früher der Staat in folgen Fällen nur die Wahl Hatte zwifchen 

tg und Gefallenlaſſen des Unrechts, ift, ſeitdem Die Repreffalien bier gugelaflen find, ein 

tel zur Abwehr deſſelben gegeben, welches namentlich den Eleinern Staaten von Nupen if, 

Krieg mit größern nicht führen fönnen , denen aber die eigene Würbe eine Rechtsverletzung 
puſtecken nicht erlaubt. Schon früher hatten ſich Stimmen gegen den Privatkrieg erhoben 20); 
wenn auch einzelne Souveräne infolge davon auf die Audgabe von Nepreffalienbriefen ver: 

teten, jo wollte doch Balin, der Commentator der „Ordonnance de la marine’, nen Verzicht 

17) Mertens, Essai sur les armateurs, a. a. O. 
18) Zu ſiaden in Dumont, Corps universe) diplomatique, Thl. I-VII. Martens, Recueil, 
L IV. Gine Anzahl find auch angeführt bei Dfe Manning, Commentaries on the law of nations, 
».2. 19) Vgl. Wheaton, Histoire, I, 83 u. 150. 
20) 2occenius, De jure marit., III, 3. u. 4. 
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Recht, zum Schuß der bedrohten oder verlegten Rechte einer befreundeten Macht Maßregein 
Miedervergeltung vorzunehmen, wird aber nicht blos Durch einen dauernden ® 
worben; auch vorübergehende Allianzen gewähren es. Wenn z. B. zwei Staaten ald U 
gemeinfam einen Friedensſchluß mit einem dritten geichloffen over als Garanten gemeinfä 

lich eine Anleihe veffelben verbürgt haben, fo mürbe, mollte vieler feine Verpflichtungen g 
einen von ihnen nicht erfüllen, nicht blos ber unmittelbar Verletzte zu Repreffalien berd 
fein, jondern aud) der andere. Denn in diefen Fall hat er fi dur Pie gemeinfame % 
beim Abſchluß der Verträge auch zum Schuß feined Genoſſen verpfliätet. Darf man nut 
mit Heffter einen Schritt weiter gehen und Mepreflalien int Intereffe einer anbern Ma 
lauben, „um einer allgemeinen Verlegung des Völkerrechts, um einen unmenfdliden, di 
techtöwibrigen Verfahren ein Ziel zu fegen“, weil die Staaten „vie Vertreter der Mrafh 
iind? Wir glauben nit; man baut mit einem ſolchen Princip nur eine Brüde für Jam 
tiondgelüfte. Jede Revreflalie ift eine Rechtsverletzung, die einem Staat zugefügt wird, n 
zuerfi das Recht verlegt hat, und bie nur dadurch berechtigt ift, daß eine Rechtöverlegung va 
ging. in Bruch des Völkerrechts, der nicht gegen und gerichtet ift, mag unfer fittlichet @ 
verlegen, wie fann er und aber berechtigen, unfererfeitö ein Unrecht zu begehen gegen be 
uns nichts zu Leine that? DBeleivigungen des ſittlichen Gefühls zu ftrafen, iſt dem & 
überlaffen, durch welches ſich daſſelbe ausſpricht, ver Öffentlichen Meinung. Diele fig 
Begenwart, die Geſchichte in der Zukunft über fie zu Gericht. 

G& warb ſchon angedeutet, daß die bloße Begehung eines Unrechts noch feinen € 
mächtige, Nepreflalien zu üben, daß noch etwas weiteres binzufommen müffe, Die Wei 
das Unrecht wieder aufzubeben und für den zugefügten Schaden Erſatz zu leiften. Diesl 
blo8 ein Boftulat der Vernunft, fondern ein voͤlkerrechtlich anerkannter Sag, deſſen 
durch viele Stantöverrräge bezeugt if. Nach unferm heutigen Standpunkt betrachten 
eisiliirten Staaten nicht als ebenfo viele Feinde, die nur durch Die Gewalt oder die Fu 
abgebalten werben, einander unrecht zu thun. ALS die erfte Aufgabe jedes Staats erfdei 
zutage die Herrſchaft des Rechts und dieſes unparteiiich Cinheimiſchen wie Fremden zu ge 
Darum iſt die Erwartung begründet, daß jeder Staat, von dem oder unter deſſen Autor 
Rechtsverletzung begangen ift, fogleich die nöthige Satisfaction geben merbe, wenn bi 
feiner Kunde gelangt ift. Ebendaraus folgt weiter, daß der Verlepte fich erft an ihn 
muß, un Satidfaction im weiteften Sinne zu erlangen auf dem gewöhnlichen Wege, 
Recht des Staats vorfchreibt. Erft wenn die orbentlihen Mittel nicht ausreichen, ver 
außerorbentlihen der Selbfthülfe gegriffen werben. Die Verweigerung des Rechts, mag: 
Souverän oder untergeordneten Behörden, auf legiölgtivem, jublciellem oder abmiaik 
Wege erfolgen, muß vorangegangen fein, ehe die Selbfthülfe berechtigt if. N 

Hieraus folgt des weitern mit Nothwendigfeit, worauf auch Battel mit Nachdrud 
daß es jich bei Repreſſalien nur un Verfolgung eined unbeftrittenen zweifelloſen Rei 
dein kann. Wird das angeblich verlegte Recht beftritten, fo würde es ein Bruch des Bi 
fein, desiwegen Gewalt zu gebrauchen. In diefem Fall ift ed allein zu rechtfertigen, ba 
es ſich un ein Necht handelt, das unmittelbar einem Staat gegen einen andern zufleht, aut 
nationalen Rechtsgründen entitanden ift, auf dem Wege frienliger Berbandlung u 
Souveränen eine Audgleihung verſucht werde, dagegen über privatrechtlide Anfpruße 
welche dem fremden Staat die Cognition zufteht, deſſen Entſcheidung, wenn ſie nad bet 
lien Regeln gegeben worden, geachtet werbe, wie ja deijen eigene Unterthanen daran— 
fein würden. Daß aber pie Braris nicht immer der Theorie des Völkerrechts entſpreche, 
ganz neuerdings Englands Verfahren gegen Brafilien gezeigt. 

Che Wiedervergeltung für erlirtened Unrecht geübt werben kann, muß, wie e& fid vom 
verfleht, dieſes conftatirt fein. Wie der Beweis vefjelben zu führen fei, barüber laffen ME 
völferrechtlihe Vorſchriften aufftellen; bier entſcheiden die innern Inftitutionen der di 
Staaten, Die Beihaffenheit des einzelnen Balls. Die Billigkeit erforbert bisweilen, haft 
Weg der Gewalt betreten wird. zuvor auf diplomatiſchem Wege Abhülfe gefucht werbe; ii 
aber fann die Nechtöverlegung fo evident fein, daß ein Verſuch, ven widerrechtlich hen 
Staat zur Achtung für das Recht zu bewegen, ein Zeichen der Schwäche fein würde, wi 
wenn die Gejepgeber eines Landes den auswärtigen Greditoren der Staatsſchulden ik 
ſprüche aberfennen. 

Steht die Nechtöverweigerung feit, fo ift Die Nepreffalie berechtigt. 
Nur die höchſte Regierungdgemwalt, welde den Staat in feinen äußern Bakjugnt 
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‚ hat die Befugniß, Die Ausübung derſelben anzuordnen, feine andere Behörde, wenn ihnen 
Leim bie Befugniß dazu ausdrücklich übertragen iR ober fie als Vertreter ihred Souveräns 
Gewalt für ihn audzuüben bevollmädhtigt iind, wie 3. B. die Geſandten, die Commandau⸗ 
ver Land: und Seemacht in fernen Gegenden. Denn die Staaten als folche verkehren mit⸗ 
aber nur durch ihre Regierungen. 
Beithen Die höhere Geſittung der neuern Zeit den Privatkrieg für eim völkerrechtlich unerz 
es Zwangsmittel erklärt Hat, werden auch Repreſſalien nur unmittelbar unter ftnatlicher 
wität und mit flaatlihen Mitteln geübt. Der Staat bedient fi in der Gegenwart dazu 
BE gewöhnlichen Organe, ver Givilbehörben, feiner Land- und Seemadt. Zulajiig ift es 
ib, Daß er einzelne Bürger in feinen Dienft nehme und verwende, ohne daß biefe gemwärtigen 
m, als Piraten behandelt zu werben. Die Art und Meije der Ausübung der Nepreffalien 
wich in etwas natürlich) nad) der Dualität der Rechtöverlegung und nad den Mitteln ber 
bersergeltung, welche ber reprimirende Staat in Händen hat.22) Als Mittel kennt bad 
We Bölkerrecht nur gwei.2?) Das eine ift die Retaliation, baf wir dem Gegner vafjelbe 

zufügen, was er gegen und begangen hat; bezahlt er feine Schulden uns nit, bezahlen 
die unferigen auch nicht ; behandelt ex unfere Geſandten voͤlkerrechtswidrig, fo thun mir 

8. 8 gibt in dieſer Beziehung feine Grenze als die, weldge Ehre und Würbe bed 
Gtaatd und Die Menfchlichfeit ziehen. Sene verbieten, dieſelben Ehrloſigkeiten zu 

wie der Gegner, 3. B. das Vertrauen auf unfere Treue und Glauben zu täuſchen, biefe, 
mfeiten und Barbareien zu üben, etwa ven auf Befehl oder unter Connivenz der dor⸗ 

drben im Audlande begangenen Mord unfers Geſandten bei einer auswärtigen Macht 
unſchuldigen Perjonen ihrer Gejandten bei und zu rächen. 
andere Mittel, Repreffalien zu üben, von welchem das heftige Völkerrecht noch Ge⸗ 

macht, if, auf Die Berfonen, Sachen und Forderungen des @egnerd, melde fih in unferm 
befinden, Beſchlag zu legen. Alles, was der Nation angehört, ift den Repreſſalien 

en. Dad Völferreiht erimirt hiervon nur gewiſſe Gegenſtände, nämlich foldye, die im 
} des öffentlichen Vertrauens ſtehen, die inländiichen öffentlichen Fonds; was Auslänbee 
ſen angelegt haben, darf Mepreffalien halber nicht mit Beſchlag belegt werben, benn fie 
Der Mevlichfeit unferd Staats ihr Vermögen anvertraut, und dies Vertrauen darf nicht 
Mt werben, felbft nicht im Kriege. 
egen die arreflirten Verfonen und Sachen erwirbt der reprimirende Staat zunächſt Fein 
u Recht als das, fie in feiner Gewalt zu behalten, bis der beleidigende Staat Genug⸗ 
B gibt. Das Berhältniß der Berfonen ift das von Beifeln, nit das von Kriegägefangenen, 
En Krieg har noch nit begonnen ?®), und ſelbſt wenn viefer ſich fpäter aus ber Repreſſa⸗ 
kung entſpinnt, unterliegen fie nicht nothwendig dem Kriegärecht, fonvern nur, wenn 
Der Klafle von Berfonen gehören, welche nad Völkerrecht Deuifelben unterworfen find. Das 
gt von jelbft, daß fie fomol nad) Ausbruch des Kriegs ald auch, wenn ihre längere Ge: 
Haft ſich als unnütz erweiſt, freigelaffen werden müffen. Auch bie arreflirten Sachen 
munächſt nur in Die @ewalt des Oceupanten zu dem doppelten Zweck, dur ihre Vorent⸗ 
ng ben Gegner zur Nacglebigfeit zu nöthigen und ein Brand für die Zahlung der gegen 

ndeten Anſprüche zu beiigen. Daher liegt nun auch dem Occupanten die Pflicht ob, 
wn Grfüllung ihn fein eigenes Intereffe nöthige, für die Bewahrung und Erhaltung gu 
.5 fie müffen herausgegeben, reſp. erjeßt werden, wenn durch die Repreſſalien der beabſich⸗ 

> Dlandye, z. B. Klüber, unterfcheiden pofitive und negative Repreffalien, je nachben: fie beftehen 
mächtigung und Zurücdhaltung bem andern Staat ans ober zugehöriger Berfonen, Sachen ober 
‚ober 5 Verweigerung der Erfüllung einer Swangspflicht; eine Unterſcheidung, bie von ges 
b Berthe i . 
J Hefftes, Bölkerredit, $. 110. Über die Unterfcheidung der Repreflalien in fpeciele und generelle 
ion ber berühmte Großpenſtonär de Witt geurtheilt: „Je ne vois pas, qu’il y ait de difference 
Ges repr£sailles gengrales et une guerre ouverte.“ Man wird ihm beiftimmen müflen, wenn 
EB. bei Die Manning lief: „Special reprisale consist of the indemniflcation, by foreible 
in of injuries done to certain individual subjects of one state by Ihe subjects of another 
; special reprisals do not at all interrupt the relations of amity; they are only a mean of 
FA redress, where justice is refused and as soon as such redress is obtained for the 
Tduals injured, the right to exercise reprisals has ceased. General reprisals are only 
in time of war and cousist in authorising any individuals whatever, whether suffering 
‚private grieveness from the hostile power or not, to act against the subjects of the op- 

d sale.” 25) Schilter, De jure obsidum. 

[4 
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auf die bisherige Praris nicht als ein Zeichen einer humanen Befinnung, fonbern als eins 
Schwäche und Muthlofigfeit geltenlaffen. Noch in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunder 
warb von jener Braris Gebrauch gemacht. Es ift aber nicht zu leugnen, daß dieſe Ubung 
maählich abgekommen ift, daR fie von den überwiegenden Stimmen mißbilligt, von der & 
wart völlig verworfen ifl. Die Declaration des Pariſer Congrefied von 1856: „La course 
et sera interdite’, verbietet zwifchen Staaten, die ihr beigetreten find, den Privatkrieg nicht W 
im Kriegszuftande, ſondern auch al8 ein Mittel, Repreffalien zu üben. Sollte eine ber 
beigetretenen Mächte ober eine der beigetretenen mit Verlegung des Vertrags Repreflalienh 
audgeben, fo ift natürlich ihrem Gegner daſſelbe Mittel erlaubt. Die Waffe, welche ber Be 
gegen mich ſchwingt, darf ich auch gegen ihn gebrauchen. 

Nepreffalien werden heutzutage geübt, um die Befeitigung einer Rechtsverletzung und i 
Folgen zu erzwingen. Gin Staat, der von einer Macht auf feinem andern friedlichen Wege 
frienigung feiner gerechten Anfprüche erhalten kann, greift zur Selbfthülfe, um ſich ſelbſt 
Recht zu verſchaffen. Sie fegen immer ein Unrecht voraus, bie Verlegung eines unbeftritte 
zmeifelloien Nechtd, an welcher der Staat ald folder ald Urheber oder Begünftiger betbeiligti 
Diefe befteht biöwellen darin, daß er völferrechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen ge 
den fremden Staat nicht erfüllt, z. B. fi Eingriffe in die Souveränetätsrechte eines ant 
laubt, die Privilegien der Geſandten nicht reipectirt, übernommene Entſchädigungen nicht 
Martens?!) erzählt ein eclatantes Veiſpiel der Repreſſalien für eine Verlegung ber erſtern 
Der Herzog Victor Amadeus von Savoyen hatte 1700 mit dem franzöfiihen und fpanif 
Hofe einen Allianzvertrag gefchloflen, dem er, ala Oſterreich ihm beſſere Bedingungen bot, 
zu entziehen trachtete, um mit letzterer Macht eine Allianz gegen feine gegenwärtigen Alld 
abzufchließen, die aud 1702 zu Stande Fam, während der Herzog noch Oberſeldherr ber 
fifchen Heere in Stalien war. Da fein Land, feine Armee in den Händen der Franzoſen 
befand, mußte er mit großer Vorficht verfahren; es Eonnte jedoch nicht verhindert werben, 
die Franzoſen von feiner Verfidie Wind befamen und, um fidh gegen bie Rachtheile mög! 
fügen, einen Theil der ſavoyiſchen Truppen in ihrem Lager entwaffneten. Der Herzog, 1 
Ereigniß ald einen Bruch des Voͤlkerrechts anſehend, beſchloß, Repreffalien an dem franz? 
Geſandten in Turin zu nehmen. Er ließ ihn arretiren, nebft feinem gefammten Befolge in 
halten, in welcher ihm nicht blos alle einer Berfon von fo hohem Range gebührenden Beg 
lichkeiten verfagt wurden, in welder man ihn fogar an allem Noth, zulegt fogar Hunger Il 
ließ. Erſt nach einer Gefangenfhaft von 7%, Monaten warb der unglüdlihe Geſandte, 
alles Ungemach ſtandhaft ertragen hatte, entlaflen, ohne daß der Herzog von Savoven 
Zweck erreicht hatte, die entwaffneten und nad) Frankreich abgeführten Truppen ausgeli 
zu jeden. Ä 

Da jeder Staat ferner feine Unterthanen ſchützen muß, jo iſt ev auch berechtigt, ihre 
gelegenheit zu der feinigen zu maden und ihr Necht durch Nepreffalien zu vertbeibigen, 
eine fremde Macht ihre rechtmäßigen Aniprüche nicht befriedigt, etwa auswärtigen Gläubit 
die Zinjen oder die verfallenen Staatsſchulden nit bezahlt. Es liegt indeß in der Natur 
Sache, daß ein Staat wegen der übeln Folgen, welche die Betretung des Wegs ver Gewalt 
ihn haben kann, nicht fehr geneigt ift, in diefem Ball Repreſſalien zu üben, und noch wenig 
wenn die nächſten Subjecte ver Verlegung Privatperfonen find, die privatrechtlichen er 
tungen nit nachkommen, obwol Pflicht und Ehre jedem Volk gebieten, fih feiner Bürger, 
immer ihnen unrecht gefchieht, Eräftigft anzunehmen und dafür nicht das Außerfte zu I 
Denn die Achtung eines Staatd im Auslande, namentlich bei rohen Nationen, hängt von 
Kraft ab, mit welcher er feine Unterthanen ſchützt, und felbft eine brutale Gemaltthätigfeit, 
jehr fie fonft misbilligt werden muß, kann Hier zur weilen Maßregel werben. Daß indeſſen 
bloße Verlegung eines Privaten durch einen Privaten noch feine Regierung berechtigt, Rep 
lien zu gebrauden, ift klar. Die Billigfeit, das Recht erfordert ed, daß jeder gegen Vrivate 
Schug und Hülfe fuhe, wo dieſe regelmäßig zu finden find, d. h. bei ihrer Obrigfeit. Imj 
wohleingerichteten, nad) Gejegen regierten Staat wird dem Bremben wie dem Inlänber 

fhug gewährt, und man muß alle orventlichen Mittel verfucht haben, ehe man zu außerorbei 
lichen greifen darf. | 

Beifpiele des Gebrauchs von Reprefialien, um Genugthuung für ein den Unterthanm y 
gefügte8 Unrecht zu erhalten, find nicht felten. Eins hat in der Geſchichte eine gewifle 

21) Causes c6lebres, I, 1. 
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kagt burdh die Schriften, vie es zwiſchen ben ſtreitenden Mächten veranlaßte, und die epoche- 
Web in der Entwidelung des Voͤlkerrechts geweſen find. Gs ift zugleich lehrreidh für uns 
wife, indem es zeigt, daß, wenn die beutfchen Regierungen Kraft und Energie in der Ver: 
mung der Interefien ihrer Unterthanen bewieſen haben, ber deutiche Name auch im Auslande 
tung gefunden hat. 32) Die Engländer hatten in den Seefriegen mit Branfreig und Spanien 
4 um 1748 eine Anzahl preußischer Schiffe aufgebracht und condemnirt, angeblich weil fie 
egöcontrebande nach franzöliihen Häfen gebracht hatten, obwol dad engliſche Minifterium 
Ausbruch des Kriegs die Artikel, welche die Ladung gebildet hatten, auf fpecielle Anfrage der 
Biden Regierung für unſchuldig und erlaubt erflärt hatte. Als England den widerrechtlich 
änderten preußifhen Unterthanen keinen Schabenerfag gewährte, nahm Friedrich der Große 
weflalten, indem er auf die Forderungen englifcher Gläubiger, die fie gegen das kurz zuvor 
erte Schlefien beſaßen, Beichlag legte und tie Auszahlung bes fälligen Terming fiftiren ließ. 
Bwirfte. Nach langem Notenwechlel räumte zwar England nicht ein, den preußiichen Kauf: 
ma und Rhedern unrecht gethan zu haben, aber es verftand fich dazu, ihnen eine Entſchä⸗ 

mg zu zahlen. | 
Beine Unterthanen zu ſchützen fordert Die Ehre und dad Interefle ded Staats. Der Begriff 
nerthan“ ift bierbei nicht fo flrict zu nehmen; das Voͤlkerrecht kümmert fi) nicht um das 
ve ſtaatsrechtliche Verhältnis, in welcher eine Berfon zu einem Staat fteht, es fieht nur bar: 
‚06 fie in ihren Beziehungen nah außen ald Glied deſſelben auftritt. Es legt daher ben 

er eines lintertband nicht blos denen bei, welche das Bürgerrecht in einem Staat ge: 
haben, und ven Gingeborenen, ſondern auch den Ausländern, welche ihr Domicil in dem 

haben, wie ſchon der „Guidon de la mer” angibt: „Les reprösailles se concödent aux 
Is, sujets et regnicoles.” Wie aber, wenn ein durchreiſender Ausländer bei und von 
Ausländer beraubt wird, der letztere entzieht fich unferer Gewalt durch die Flucht, feine 

g verweigert beim Verlegten Genugthuung. Oder ein Staat geräth mit einem andern 
enzen und ruft den Beifland eines dritten an, darf in folden und ähnlichen Fällen ein 

zu Gunſten ihm Fremder, bie zu fhügen er feine Verpflichtung hat, Repreſſalien üben ? 
Zeiten nahm man dad nicht fo genau, und daher mag es kommen, daß in den Dar- 

en bed Voͤlkerrechts dieſe Frage nod gegenwärtig mit ziemlicher Ausführlichkeit erörtert 
Man fagt zwar, wann ein Bolf fi mit einem andern zur Eriegerifchen Befänpfung eines 

u verbinden fönne, warum nicht auch zu dem meit gellndern Gewaltverfahren durch Re: 
im? Die das jagen, überjehen ven Unterſchied zwifchen Krieg und Nepreffalien. Der 
än, welcher einem andern, jei es aus melden Brunde, ob als Principalmacht oder als 
‚den Krieg erklärt, ftellt fi Ihm blos ald Gegner gegenüber; ver offene Krieg endigt 

chtszuſtand zwiſchen den ſtreitenden Barteien, fegt die Gewalt an die Stelle des Rechts. 
fo Die Repreſſalien; biefe machen den freundfchaftlichen Beziehungen zwiichen den gwiftigen 

an fi) jo wenig ein Ende als ein Proceß zwilchen Nachbarn; fie fegen vielmehr die 
er des Rechtszuſtandes voraus, zu defien Wächter fich ver Nepreffalien übende Staat 

madt. Eine unabhängige Macht, welche in einer Differenz zwiſchen zwei anbern zu Gun: 
einen von ihnen Handlungen ber Gewalt im Frieden ausübt, fegt ſich zum Richter über 
verurtheilt dad Verfahren der einen für rechtöwibrig und übernimmt «6, Died Unrecht 
leihen. Mit welden Recht aber kann fih ein Souverän zum Nichter eines andern be: 

‚ der ihm nicht unterworfen ift? Der berühmte holländiiche Großpenſionär de Witt ſchrieb, 
662 England in einer Differenz zwifhen den Niederlanden und den Malteferrittern zu 

Men der legtern Nevreflalien gegen die erftern übte, in einer Note: „Il est &vident, qu'il 
pas de souverain, qui puisse accorder ou faire ex6cuter des reprösailles que pour la 
üse ou le dedommagement ‘de ses sujets, qu'il est oblig& devant Dieu de proteger; 
'jamais il ne peut les accorder en faveur d’aucun ötranger, qui n'est pas sous sa Pro- 
3n et avec le souverain duquel il n’a aucun engagement a cet ögard ex pacto vel foe- 
“ Died Argument flug durch, England wußte nichts entgegenzufegen und gab nad). Die 
de Wirt flatuirte Ausnahme durch pacto et foedere erfennt auch dad heutige Völferredht 
an; die nordamerikaniſchen Republifen, die Schweizercantone, die deutſchen Bundeöftaaten, 
‚I fie ſouveräne Staaten find, die nur einen Theil ihrer Souveränetätsrechte geopfert haben, 
wechielfeitig unbeftritten, wenn einer der Verbündeten verlegt ift, Nepreffalien zu deſſen 
Ren gegen Dritte aus. Sie leiten das Recht dazu aus ihrem Bundeövertrag her. Ein 

2) Martens, Causes celebres, II, 1. 
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Net, zum Schuztz der bedrohten oder verlegten Rechte einer befreundeten Macht Maßregeln & 
Mieververgeltung vorzunehnen, wird aber nicht blos durch einen Dauernben YBunbröveriragg 
worben; auch vorübergehende Allianzen gewähren es. Wenn 3.3. zwei Staaten ald Ulli 
gemeinfam einen Friedensſchluß mit einem dritten geſchloſſen oder als Garanten gemeinft 
lich eine Anleihe veffelben verbürgt haben, fo würde, wollte biefer feine Berpflichtungen gg 
einen von ihnen nicht erfüllen, nicht blos der unmittelbar Berlegte zu Repreffalien bere 
fein, jondern aud) der andere. Denn in diefem Ball bat er fi dur die gemeinſame We 
beim Abſchluß der Verträge auch zum Schng feined Genoſſen verpflitet. Darf man nicht 
mit Heffter einen Schritt weiter gehen und Repreſſalien ine Interefe einer andern Maik 
lauben, „un einer allgemeinen Berlegung bes Völkerrechts, um einem unmenfdlichen, « 
rechtswidrigen Verfahren ein Ziel zu ſetzen“, weil die Staaten „die Vertreter der Der 
iind? Wir glauben nit; man baut mit einem folhen Princip nur eine Brücke für Inter 
tiondgelüfte. Jede Repreſſalie ift eine Nechtöverlegung, die einem Staat zugefügt wird, ie 
zuerfi pad Recht verlegt hat, und bie nur dadurch berechtigt ift, daß eine Rechtsverlehung von 
ging. Ein Bruch des Völferrechtö, der nicht gegen und gerichtet ift, mag unfer fittliches Ge 
verlegen, mie kann er und aber berechtigen, unfererfeitö ein Unrecht zu begehen gegen ben, 
uns nichts zu Leibe that? Beleidigungen des fittlihen Gefühls zu firafen, iſt dem Arge 
überlaffen, durch welches ſich daſſelbe ausſpricht, ver Öffentlichen Meinung. Diefe figt t 
Begenwart, die Geſchichte in der Zukunft über fie zu Gericht. 

Es warb ſchon angeveutet, daß die bloße Begehung eines Unrechts noch feinen Gt 
mächtige, Repreffalien zu üben, daß noch etwas weiteres hinzukommen müffe, die WBeig 
dad Unrecht wieder aufzuheben und für den zugefügten Schaben Erſatz zu leiften. Dies H 
bloß ein Boftulat der Vernunft, fondern ein völferrenhtlich anerkannter Sag, beflen Ge 
durd viele Stantönerträge bezeugt ift. Nach unferm heutigen Standpunft betrachten fi 
eisiliirten Staaten nicht als ebenfo viele Feinde, die nur durch Die Gewalt oder die Furcht ig 
abgebalten werben, einander unrecht zu thun. Als die erfte Aufgabe jedes Staats erſcheint 
zutage die Herrſchaft bes Rechts und dieſes unyarteiifch Einheiniifchen wie Fremden zu ges 
Darum ift die Erwartung begründet, daß jeder Staat, von dem oder unter deſſen Autoriil 
Nechtöverlegung begangen ift, fogleich die nöthige Satisfartion geben werde, wenn bie 
feiner Runde gelangt iſt. Ebendaraus folgt weiter, daß der Verlegte fi erft an ihn w 
muß, um Satidfaction im weiteften Sinne zu erlangen auf dem gewöhnlichen Wege, i 
Recht des Staats vorſchreibt. Erſt wenn Die ordentlichen Mittel nicht ausreichen, darf 
außerorbentlihen der Selbfthülfe gegriffen werben. Die Vermeigerung des Rechts, mag ſieß 
Souperän oder untergeorbneten Behörben, auf legiölgtivem, jubiciellem oder adminiſtret 
Wege erfolgen, muß vorangegangen fein, ehe die Selbithülfe berechtigt if. 

Hierauß folgt des weitern mit Nothwendigkeit, worauf auch Vattel mit Nachdruck 
daß es jich bei Nepreffalien nur um Verfolgung eines unbeftrittenen zweifellofen Rechtt 
bein ann. Wird das angeblich verlegte Recht beftritten, fo würde e8 ein Brud des Völker 
fein, deswegen Gewalt zu gebrauchen. In diefem Ball ift es allein zu rechtfertigen, daß, 
es ſich um ein Recht handelt, das unmittelbar einem Staat gegen einen andern zuftebt, audi 
nationalen Rechtsgründen entftanden ift, auf dem Wege frienliger Verhandlung umter 
Souveränen eine Außgleihung verſucht werde, dagegen über privatrechtlidhe Anſprüche, 
welche dem fremden Staat die Eognition zufteht, defien Entſcheidung, wenn fle nad ben 
lihen Regeln gegeben worben, geachtet werde, wie ja deſſen eigene Unterthanen daran gebu 
fein würden. Daß aber die Brarid nicht immer der Theorie des Völkerrechts entipreche, bet 
ganz neuerdings Englands Verfahren gegen Brafilien gezeigt. 

She Wiedervergeltung für erlittenes Unrecht geübt werden kann, muß, wie e& fi von 
verfleht, dieſes conftatirt fein. Wie der Beweis deflelben zu führen fei, darüber lafien ſich 
völkerrechtliche Vorſchriften aufftellen; bier enticheiden Die innern Inftitutionen der ei 
Staaten, pie Befchaffenheit des einzelnen Falls. Die Billigfeit erfordert bisweilen, daß, 
Weg der Gewalt betreten wird, zuvor auf diplomatiſchem Wege Abbülfe geſucht werbe; bi 
aber kann die Rechtöverlegung fo evident fein, daß ein Verſuch, den wiberreihtli Kan 
Staat zur Achtung für das Recht zu bewegen, ein Zeichen der Schwäche fein würde, wie 
wenn die Geſetzgeber eines Landes den auswärtigen Greditoren der Staatsſchulden ihre 
ſprüche nberfennen. 

Steht die Nechtöverweigerung feit, fo ift die Nepreffalie berechtigt. | 
' Nur bie höchſte Regierungsgewalt, welche den Staat in feinen äußern Beziehungen m 
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ui, hat die Befugniß, die Ausübung derſelben anzuoronen, feine andere Behoͤrde, wenn ihnen 
ma bie Beiugnig dazu ausdrücklich übertragen iſt ober fie als Vertreter ihres Gouveräns 
Gemalt für ihn auszuüben bevollmächtigt find, wie 3. B. die Befanbten, die Commandan⸗ 

ber Lands und Seemacht in fernen Gegenden. Denn die Staaten als folche verkehren mits 
ur durch ihre Regierungen. 

Beitven Die höhere Beiittung der neuern Zeit den Privatfrieg fir ein völkerrechtlich uner: 
wies Smangsmittel erklärt hat, werden auch Repreſſalien nur unmittelbar unter flaatlicher 
eritãt und mit ſtaatlichen Mitteln geübt. Der Staat bedient fi) in der Gegenwart bazu 
Ines gemöhnlichen Organe, der Givilbehörben, feiner Land: und Seemadt. Zuläſfſig ift es 
BE, Daß er einzelne Bürger in feinen Dienft nehme und vertvende, ohne daß dieſe gewwärtigen 
Bir, als Piraten behandelt zu werben. Die Art und Meije der Ausübung der Repreſſalien 
tet ch in etwas natürlich nach der Qualität ver Rechtsverletzung und nad den Mitteln ber 
Nbersergeltung, welche ber reprimirende Staat in Händen hat. 22) Als Mittel kennt das 
mige Böfferrecht nur zwei.2%) Das eine ift Die Retaliation, daß wir dem Gegner daſſelbe 
weht zufügen, was er gegen und begangen hat; bezahlt er jeine Schulden und nicht, bezahlen 
x ihm bie unſerigen auch nicht; behandelt er unfere Geſandten voͤlkerrechtẽewidrig, fo thun mir 
:shenfalld. Es gibt in diefer Beziehung feine Grenze ald die, weldge Ehre und Würbe bes 
kisigten Gtaatd und die Menſchlichkeit ziehen. Jene verbieten, dieſelben Ehrloſigkeiten gu 
gehen wie der Begner, 3. B. das Vertrauen auf unfere Treue unb Glauben zu täuſchen, dieſe, 

amfeiten und Barbareien zu üben, etwa den auf Befehl ober unter Gonnivenz ber dor⸗ 
Bebörben im Auslande begangenen Mord unſers Gefandten bei einer auswärtigen Macht 

unſchuldigen Berionen ihrer Geſandten bei und zu rächen. 
Das andere Mittel, Repreffalien zu üben, von welchem das hedtige Völkerrecht noch Ge⸗ 

macht, ift, auf Die Berfonen, Sachen und Forderungen des Gegners, welche fich in unferm 
beſinden, Beſchlag zu legen. Alles, was der Nation angehört, ift den Mepreffalien 
fen. Das Wölkerrecht eximirt hiervon nur gewiſſe Gegenftänne, nämlich ſolche, die im 

des öffentlichen Vertrauens ſtehen, die inländiſchen öffentlihen Fonds; was Ausländer 
en angelegt haben, darf Mepreffalien halber nit mit Beſchlag belegt werben, denn fie 
der Meplichfeit unferd Staats ihr Vermögen anvertraut, und died Vertrauen darf nicht 

ſcht werben, felbft nicht im Kriege. 
Gegen die arreflirten Perſonen und Sachen erwirbt der reprimirende Staat zunächſt Fein 

Mecht als das, fie in feiner Bewalt zu behalten, bis ver beleidigende Staat Genug- 
gibt. Das Verhältniß ver Berfonen ift das von Geiſeln, nit dad von Kriegägefangenen, 

ein Krieg har noch nicht begonnen ?®), und felbft wenn dieſer fi fpäter aus der Repreſſa⸗ 
ung entipinnt, unterliegen fie nicht notbwendig dem Kriegsrecht, fondern nur, wenn 
der Klaffe von Berfonen gehören, welche nach Völkerrecht deuſelben unterworfen find. Das 

folgt von felbft, daß fie ſowol nach Ausbruch des Kriegs ald auch, wenn ihre längere Ges 
ſchaft fih ald unnüg erweifl, freigelaffen werden müffen. Auch bie arreftirten Sachen 
zunächſt nur in die Gewalt des Dceupanten zu dem doppelten Zweck, durch ihre Vorent⸗ 

den Gegner zur Nachgiebigfeit zu nöthigen und ein Brand für die Zahlung der gegen 
Segründeten Anſprüche zu beiigen. Daher liegt nun auch dem Occupanten bie Pflicht ob, 

en Grfüllung ihn fein eigened Intereffe nöthige, für Die Bewahrung und Grhaltung gu 
; fie müſſen herausgegeben, vefp. erjept iverden, wenn durch die Mepreffalien ver beabſich⸗ 

3) Mandye, z. B. Klüber, unterfcheiden pofitive und negative Repreffalien, je nachdem fie beftehen 
ächtigung und Zurückhaltung dem andern Staat ans ober zugehöriger Berfonen, Sachen ober 
a . = Verweigerung der Erfüllung einer Zwangsépflicht; eine Unterſcheidung, bie vor ges 

the if. 
) Heffter, Volkerrecht, $. 110. Über die Unterfcheidung der Repreflalien in fpecielle und nenerelle 
n ber berühmte Großpenſtonär de Witt geurtheilt: „Je ne vois pas, qu'il y ait de difference 
des repre£sailles gendrales et une guerre ouverte.” Man wird ihm beiltimmen müflen, wenn 

N4.3. bei Oke Manning lief: „Special reprisals consist of the indemniflcation, by forcible 
Ras of injuries done to certain individual subjects of one state by the subjects of anotber 
k: special reprisals do not at all interrupt the relations of amity; they are only a mean of 
kining redress, where justice is refused and as soon as such redress is obtained for the 
ividuals injured, the right to exercise reprisals has ceased. General reprisals are only 
j in time of war and consist in authorising any individuals whatever, whether suffering 
u private grieveness from the hostile power or not, to act against the subjects of the op- 
ꝛd atate.“ 25) Sıchilter, De jure obsidum. 
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tigte Zweck erreicht wird. Dagegen wird Genugtbuung nicht gegeben, fo kann ſich der Verleh 
aus ihnen ſchadlos Halten. Der Ausbruch des Kriegs hebt das biäherige Verhältniß auf; 
Mepreifalien übenden Staat fallen dann die arreftirten Sachen nach Kriegsrecht zu, wie die ve 
mäßig im Kriege gefaverten. . 

Eben wie die eigenmäctige Ausübung von Repreffalien ohne Vollmacht des Staats, ft 
e8 auch unter civilifirten Nationen unftätthaft, daß die Anhaltung von Perfonen und Gi 
blos auf einfeitige Verantiwortlichfeit der arreftirenden, menngleid unter Autorität ihre & 
veränd handelnden Verfonen gefhehe. Der übliche Gebrauch fordert, daß, wie jede Gaptur: 

“ Kriege durch den Spruch eines Priſengerichts fanctionirt und legaliirt werden muß, ein gie 
Merfahren bei jeder Captur auf Grund von Repreffalien geſchehe. Ein vom Staat eingele 
Prifengericht enticheider darüber, ob die Captur rechtmäßig geweſen, beſtimmt dad Schidie 
fequeftrirten Berjonen und Sachen, ordnet ihre Feftbaltung und ben Modus derſelben oder 
Freigabe an, ftellt im Fall der Ungemißheit pie Größe der Aniprüche feft, für die Berriebige 
efordert wird, weiſt Die Zahlung aus den genommenen Gütern zu und ordnet die Rückgabe 
berſchufſes an. 

Repreflalien find eine berechtigte Gewaltmaßregel wie bie Friegerifche Action, und daher 
jede Miverfeglichfeit gegen die Bornahme derſelben mit Gewalt verhindert werden. Den € 
den davon muß ber tragen, welcher die Anwendung ver Gewalt verſchuldet hat, jedoch fo, daf 
Misbrauch derfelben ihm nicht zum Nachtheil gereihen darf. 

Es wurde oben bemerft, daß in einigen italienischen Statuten ded Mittelalters Sid 
arreft und Repreffalien als zufammengebörig behandelt wurden. In der That bie Idee, 
welcher beide beruhen, ift diefelbe, ven bedrohten oder erſchütterten Rechtszuſtand durch ai 
ordentlihe Mafregeln, da die ordentlihen Drittel nicht audreichen, wieberherzuftellen. Beide 
eine in gefeglihen Kormen vorgenommene Selbfthülfe, beide wollen nur vorderhand AB 
fhaffen, fein Definitivum begründen. Aber fie haben die Tendenz, in ein ſolches überzug 
wenn von dem Verleger dad Unrecht infolge ded auf ihn ausgeübten Zwangs nik 
hoben wir. 

Wir haben bereits gefagt, was erfolgt, wenn einer der drei Fälle eintritt, 1) w 
Begner nachgibt, 2) wenn zwiichen ben beiden Nationen Krieg audbricht, und 3) endlich, 
der Gegner zwar hartnäckig Recht zu gewähren verweigert und ver verlegte Staat durch bie 
preffalien eine ſolche Genugthuung erbalten hat, daß er es zum Kriege nicht fommen läßt. 
die Perſonen anbetrifft, denen der Repreffalien halber Güter weggenommen find, fo verlier 
dieſelben nach dem Necht der Kriegserbeutung. Captur auf See wegen Repreflalien geb 
den äußern Unglücksfällen, für welche ver Verfiherer Erſatz leiften muß, wenn er nit 
Gegentbeil ausbedungen hat. 26) Cine Pflicht des Staats, feinen fhadenleidenden Untert 
ihre Verlufte wiederzuerftatten, ift zwar nicht im ftrengen Necht, jedoch in der Billigfeit bege 
det, denn feine Handlungsmeije ift Die Urſache ihres Verluftes, und die einzelnen als Opfer 
die Sünden des Ganzen leiden zu laffen, widerfpricht der Vernunft und ver Billigkeit. Sie 
zwar vorläufig die Schulden des Gemeinweſens mit ihrem Gigentfum, aber mit dem ſtillſche 
genden Vorbehalt des Grfaged. Dagegen können weder die Geſchädigten, noch der Staat 
gegen die, welche die erſte Beranlaflung des Unrechts gaben, wegen deflen Repreffalien ı 
werben, Anjprüce erheben. Nicht fie, ſondern der Staat, welcher fie nicht zur Sühne des 
rechts angehalten hat, ift verantwortlich, da er ihr Unrecht zu dem feinigen madht. 

Man ſpricht auch im Kriege von Mepreffalien. Hat die eine Partei den Kriegebraud,f 
Negeln, welche in der Kriegführung unter civiljirten Nationen beobachtet werden, verlegt, 
fi unerlaubter Kriegsmittel bedient, unnüger Grauſamkeiten ſchuldig gemacht, das Recht 
Parlamentäre nicht geachtet, jo ift der Feind zu Nepreflalien berechtigt. Zwiſchen dieſen 
und den Repreffalien in Friedenszeiten befteht ein weſentlicher Unterfchied; bei letztern ißg 
Geſichtspunkt maßgebend, durch einen Zmang den Unrechtthuer zur Genugthuung zu noͤth 
das verlegte Recht zur Herrſchaft zu bringen. Jene find dagegen mehr ein Act völkerrechng 
Strafrehhtöpflege, die ſich freilich auf dad vohefte und einfachſte Princip des Strafrecht, dei. 
Talion flügt. Wir fügen dem Feinde gerade fo viel uͤbles zu, ald er und gethan hat, in © 
heit der Platoniſchen Idee von der Strafe: daß geftraft werde, non quia peccatum est sed 
peccetur, um ihn dadurch zu nöthigen, fich Fünftig der Verlegungen des Kriegsbrauche zu 
halten. Wir begehen ein ebenfo großes Unrecht als der Feind, um ihn von weitern Berbrei 

26) Allgemeines Preußiſches Landrecht, Thl. II, Tit. 8, $. 2210. Code de commerce, Art. M 
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Imbalten. Wie man jieht, huldigt man, wenn es erlaubt ift, das Wort zu gebrauchen, im 
Bötferfirafrecht noch der Abſchreckungstheorie. Unſere Gegenwart hat und gezeigt und zeigt 
u täglich, in wie erſchreckendem Mage bei einer wilden barbarifhen Kriegführung Repreffa- 
en bißweilen geübt werden. Im norbamerifaniichen Bürgerfriege fheint beinahe jene Re⸗ 
weffalie eine andere herauszufordern, ſodaß jie flatt ein Mittel zu fein, Barbarelen zu verhin- 
un, eine Duelle von folchen wird. 
ı Repreffalien zwiſchen deutſchen Bundesſtaaten. Der Deutihe Bund bildet 
wa Berein von unabhängigen Staaten, deren jeder freilich in feinem Bebiet und In feinen 
Ingelegenheiten bie volle Souveränetät befigt, aber durch fein Bundeöverhältnig ſowol in feinen 

ungen zu andern Bundeögliebern als zu auswärtigen Mächten gewiflen Befchränfungen 
Berworfen ift.?7) 
Obwol die eiogelnen Bundesftaaten in ihren Verhältnifien mit auswärtigen Nationen bie 

der Souveränetät ausüben, fo hat doch bie Gefahr, die infolge ver Bunbespflicht, einan- 
dSchutz und Beiftand zu leiften, durch rücfichtslofe Ausübung diefer Rechte entftehen kann, 

a geführt, in vem Bundeövertrag Beflimmungen aufzunehmen, welde biefer @efahr vor: 
gen follen. Nah der Wiener:Schluß:Acte Art. 36 und 37 iſt der Bund einzufchreiten be: 
igt, wenn zwifchen einer auswärtigen Macht und einem deutſchen Bundeöftaat Differenzen 
ben. Bei Befchwerben der erftern hat die Bundeöverfammlung Abhülfe der gegründeten 

ge mit allen Mitteln zu bewirken, um weitern frieveflörenden Folgen zur rechten Zeit vor: 
gen. Umgekehrt bei Beſchwerden bes legtern foll der Bund, wenn die Klage ihm unbe: 

ſcheint, zum Frieden mahnen, jede Dazwiſchenkunft vermeiden, auch erforderlihenfalle 
yaltung des Friedensſtandes geeignete Mittel anwenden; im entgegengejegten Ball ift er 
‚ dem verlegten Bundedftaat die wirkſamſte Verwendung und Vertretung angebeihen zu 

Be und folde jo weit auszudehnen, als nöthig ift, damit demfelben volle Sicherheit und an⸗ 
jene Senugthuung zutheil werde. Die ältere proviforiiche Gompetenzbeftimmung vom 

Suni 1817 ergänzt die Wiener: Schluß: Arte dadurch, daß jie, obwol die Einmiſchung des 
bed bei Beſchwerden eines Unterthanen eines Bundesſtaats gegen eine auswärtige Macht 
umgefehrt eines Unterthanen dieſer gegen einen Bundesſtaat al8 nicht zur Gompetenz des 
bes gehörig hinftellt, doch die Verwendung deffelben für den Verlegten auf deſſen Anfuchen 
eten läßt, wo dann die Vorſchriften ver Schluß-Acte zur Anwendung kommen. 
Man fieht, daß nad dem Bundesrecht mit Ausnahnıe des legten Falle ein Bundesftaat bei 
ungen mit auswärtigen Staaten nie vereinzelt ftehen kann, fondern daß feine Sache von dent 

je immer zu ber feinigen gemacht werden fann und muß, wie ein ähnliches Verhältniß oben 
den ſchweizer und norbanterifanifchen Nepublifen ermähnt wurde. Wenn die thatfächlichen 

Bände ven rechtlichen entfprädhen, jo würde ein Brund zur Klage nicht vorhanden fein. Aber 
Falle wiffen, eine wie ſchwerfällige und ſchwache Maſchine ver Bund if. 
Streitigkeiten der Bunbesftaaten untereinander dürfen auf Eeine Weife durch Gewaltthä⸗ 

verfolgt werden; wie der Krieg, fo jind aud die Nepreflalien unter ihnen unbedingt 
eichlofien 28); Fönnen die zwijchen ihnen entflandenen Differenzen nicht durch die verfuchte 
ide Vermittelung erledigt werben, fo müſſen fi die ftreitenden Parteien vem Ausſpruch 
usträgalgericht8 unterwerfen, deſſen Entſcheidung, von dem Bunde erequirt, den Streit 

Bigt. Die Juftigverweigerung gegen die Unterthanen eines Bundesflaatd in einen andern 
stigt ebenfalls nicht zu Reprefiiomaßregeln, fondern nur zum Anrufen des Bundes, der feine 

fe und Beiftand nicht verfagen fann und erfahrungsmäßig nicht verjagt hat. Das Bundes- 
bat fogar den Ball vorgefehen, daß eine Brivatperfon nicht zu ihrem Necht gelangen könne, 
unter mehrern Bundesſtaaten die Pflicht, ihren Anfprüchen Genüge zu leiften, ftreitig ift. 

-Schluß⸗Acte, Art. 50.) Die Bundesverfanmlung wird, auf Anrufen des Betheilig- 
interveniren, zunädft einen Berfud zur Ausgleihung auf gütlihem Wege anftellen und, 
biefer fich unthunlich oder unzureichend erweift, die rechtliche Entfheidung der Streitfrage 

he; eine Austrägalinftanz veranlaſſen. R. J. Burchardi. 
Nepublik. Kein ſtaatsrechtlicher Begriff iſt von dem Sprachgebrauch ſchlimmer entſtellt, 
** Kunſtausdruck in der politiſchen Sprachverwirrung unſerer Zeit ärger misdeutet 

den als — Republik. Noch im vorigen Jahrhundert überſetzte man dies Wort mit „Frei⸗ 

— —— — — — —— ——-3— 

27) Klüber, Offemiche⸗ Recht des fen Bundes, $$. 220—224, 557; Zachariä, Deutiches 
us⸗ und Aunbesredit, SS. 269—274, 2 
8) Zachariä, a. a. O., 6. 288. — Art. 11; Wiener⸗Schluß⸗Acte, Art. 36—49. 
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float”, man verließ fpäter dieſe Übertragung als feinen beſtimmten Begriff Bezeichuentb wm 
kehrte zu dem ältern fremden Ausdruck zurüd, ohne daß man dadurch jene Vinbeftiunmißelt 1 
jeittgt, den Begriff feflgeftellt und beutlich bezeichnet hätte. Man legt vielmehr noch fegt h 
Nanın Mepublil in der Regel jedem Staat von nicht monardyifcher Berfaffung bei. Ic fg 
in der Hegel, denn confequent war man darin keineswegs; die Bereinigten Nieberlande, Pal 
Frankreich bis zum Jahre 1808 wurben Republiken genannt, das Deutſch⸗roͤmiſche Reich Hi 
gegen nicht. Man folgte der Gewohnheit und vergaß dabei, worauf ſchon Heeren ſehr richtig ad 
merkſam gemadt hat: daß der Ausvbruck Republik ih gar nicht auf pie Regierungdform Brad 
ſondern auf den Grundſatz, worauf die Berfaffung eines Staats beruht. 

Ütepublif, res publica, bedeutet ſprachlich ſoviel wie der halbveraktete deutſche Aukag 
„Gemeinweſen“, alfo einen Staat, deflen einzelne @lieder verbunden find zur Erreichung 
gemeinihaftlihen Zwecke. Ein folder Staat kann gedacht werden mit einer d 
ebenfo wol wie mit einer ariftofratifhen und monarchiſchen Verfafjung, denn ob alle, di 
wenige Bevorrechtete, ober ein Einziger für die Erreichung der gemeinſchaſtlichen Zwecke ſot 
d. h. das Gemeinweſen regiert, dad ändert an dem Grundſatz felbft nichts, menngleih | 
eine dieſer Staatöformen geeigneter fein mag, die Anſprüche aller Staatögltever auf Erreiiel 
wahrer Geſammtzwecke zu ſichern, als die andere. Weil die Anerkennung des Rechts don Dep 
wahrer Sreiheit bildet, war Die Überfegung des Worts Republik vurch Freiſtaat eine 
richtige, aber es ift klar, daß biefe Freiheit ebenfo gut verbürgt fein kann, wo an der Spike 
Geſchäfte ein auf Lebenszeit erwählter Kaifer fteht, als wo deren Leitung einem auf beft 
Zeit gewählten Präfinenten anvertraut ift. Ja e8 flebt gar nichtd im Wege, bie Gewalten 
vertheilen, Daß unter einem erblichen Megenten Die Freiheit aller Staatögkieber ebenfo ſeht 
ſichert erfcheint, ald dieß unter anderer Negierungeform menſchenmöglich if. Die i 
Niederlande unter ihrem erblichen Staatthalter waren ebenſo gut Monarchie als Republik! 

Die Schwierigkeit liegt in dieſem Ball nur in ber Gefahr, daß bie Gewalt, welche 
Hand eined erblihen Fürften von Generation zu Generation wächſt und erflarft, leicht zur 
folgung der ber Geſammtheit fremden, ja vielleicht feindlichen Sonderzwecke feines Hauſes 
wendet werben könnte. Eine Schwierigfeit, die jedoch von dem Weſen der monarchiſchen 
rungsform keineswegs untrennbar und hier nie fo groß und ſchwer zu befeitigen fein £ 
im Fall einer ariftofratifchen Berfaffung, wo flatt Ciner Familie deren mehrere zur V 
bes gemeinen Weſens berechtigt und gewiß nicht minder geneigt find, über dieſem Recht Dil 
entfprechenve Pflicht zu vergefien, folglich pie Gewaltmittel, welche ihnen zu deren Brfüllungi 
vertraut waren, fir die Verfolgung der Sonderzwecke ihres Standes zu misbrauchen. Diet 
ſchichte liefert den Beweis, daß in Ariftofratien von jeher weniger Freiheit zu finden war aid 
monarchiſch regierten — Republifen. Im diefem Ausprud liegt fein Winerfprud, da, 
ihon gezeigt wurde, ver Begriff Republik nicht dem der Monarchie entgegengefegt Ift, fonb 
dem der Despotie, weldhe Fein Recht der einzelnen anerkennt, fondern nur Ein Gubjet, 
Berfon des Herrn, ald berechtigt gelten läßt gegenüber einer blos mit Pflichten beiaba 
Menſchenheerde, deren mögliäft gute Pflege dann blos durch die Klugheit, nicht durch ige NR 
geboten erſcheint. 

Nichts anderes ald eine Republik mit monarchiſcher Regierungdform iſt Die conflitutien 
Monarchie der neuern Zeit, und ed war ein großer Irrthum ober Midgriff ber Führer ver A 
revolution, fie eine „verkleidete Mepublif” zu nennen. Damit glaubte man der antimonar@il 
Partei zu fchmeicheln, in der That aber fagte man ihr nur: wir würben auch eine (unverklein 
Republik geben, menn wir und nicht vor dem Auslande fürdten müßten, was wahrlich 
rühmliches Geftänpniß war; auf der andern Seite machte man die neue Verfaſſung und 
den Grundſatz, worauf jie und alle andern conftitutionellen Staatöverfaffungen 
alten andern Regierungen verdächtig; man fonute ja über kurz ober lang die Verkleidum 
werfen, und dann fand — fo ſchien es, oder fo konnte e8 ſcheinen — die Republik in 
ganzen jakobiniſchen Nacktheit und Blöße da. Das Schlimmfte aber war, daß man babark 
dem einen heil der Nation Hoffnungen erregte, die man zu erfüllen nie bie Abſicht gi 
bei dem andern Beforgniffe merkte, über die man nicht beruhigen durfte. Alle TU 
fanden ſich getäufcht, weil niemand die Wahrheit gefagt, vieleicht nur zu wenige fiel 
erkannt hatten. 

Woher aber eine folde Verwirrung des Sprachgebrauchs und mit ihr der Begriffe!‘ 
Ein Rückblick auf die Geſchichte wird dieſe Frage loͤſen! 

Die Staaten Griechenlands und der Voͤlker von griechiſcher Geſittung, Rom mit eingeſchloſ 
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tepublifen im eigentlichen Sinne des Worts, Gemeinweſen zum Schutz alljeitiger 
Auch die Staaten ber deutſchen Urwelt waren nichtd anderes. Gleichwol unterſchieden 
in einem hoͤchſt wichtigen Punkt: die größere Lebhaftigkeit der ſüdlichen Temperamente, 
&innliägkeit, welche der Reinheit und Helligkeit des häuslichen Leben® entgegenwirfte, 
milde Himmel, weicher das öffentliche Leben in Gottedverehrung, Kunftgenuß und 
rt begünſtigte, all das erweckte bei ben hellenifchen Völkern früh ſchon eine Liebe zum 
a feiner ſelbſt willen, Gemeingeiſt und infolge befjen freimillige Iinterorknung bes 
unter Die Geſammtheit und dad Geſetz und Hingebung für Volk und Vaterland. 
emeingriſt iſt der eigentliche Lebensathem der Republik, ihm kann fie durch nichts erfept 
r flirbt unter der Despotie. Deswegen Eounte bei jenen Völkern die Nepublif nidgt in 
übergeben, folange nod ein Bunfe ded urſprünglichen Volksgeiſtes lebendig var; 
and ging phyſiſch und moraliich unter mit feinen Republifen und Roms Kraft und 
ꝛit mit dem leuten Meft feiner republikaniſchen Erinnerungen. 
; anders verhielt es fi bei den germanifhen Völkern. Gier war das Familienleben 
te und Heiligſte, was der Menſch Sannte, fein Haus war fein Tempel und jeine Burg. 
die Bereinigung mit andern nicht aus Geſelligkeit, denn dafür genügte ihm der Kreis 
gen, nit um der Bereinigung willen, ſondern um beflern Schut für ſich und ſein 
erlangen. Ihm war der Staat nicht Zweit, ſondern Mittel, und in vielen, ja den meiſten 
mnothwendiges Übel. Ibm war es weniger um Theilnahme an Öffentlichen Angelegen- 
thun, als daß ver Staat ihm gegen moͤglichſt Fleine Opfer möglihft viel gewährte, 
zab jich ber alte Deutſche jo leicht unter den Schug eined Mächtigern, wenn biefer ihm 
Hausrecht unangetaftet ließ. Diefen Geiſt ver Abfunderung braten bie Deutichen mit 
reinigung ihrer zahllofen Eleinen Gemeinweſen zu einem Roͤmiſch⸗Deutſchen Reich, das 
iſch“ ſchon dem Namen nad ihnen fremd gegenüberfland, und gegen das erft Die 
erzoge, dann die Bandesfürften fie vertreten follten. Deutjche Freiheit benannte man 
ie Widerfpenftigfeit der einzelnen, befonderd unmittelbaren Reichsbürger gegen das 
d feine verfaffungsmäßigen Gewalten, mährend ſich die Ranveähoheit auf durchaus 
ifaniſchen, despotifhen Brundlagen entwidelte, namlich aus dem Eigenthumsrecht an 
nd Boden und den dazu gehörigen unfreien LZeuten, welchen Unfreien die unter ben 
r reichdunmittelbaren Landesherren fi flüchtenden freien, aber mittelbaren Reid: 
nmer mehr gleichgeftellt wurden, ſodaß das urſprünglich aus lauter Eleinen, auf ihre 
höchſt eiferfüchtigen Republiken beftehende „Römifche Reich dentſcher Nation‘ (mit 
te ber Reichsſtädte und wenigen Reichsdörfer) am Ende nur noch im Verhältniß der 
abe zu dem Kaijer als Republik erſchien, aber wahrlid nicht als eine griechiſche, auf 
ft und Bürgerfinn bernhende. 
ben biöher Entwicelten dürfte fi ergeben: 1) dad Weſen ver Republik hängt nicht ab 
Regierungdform, fondern von den Recht, vermöge beffen die höchfte Gewalt ausgeübt 
ift 2) deswegen eine mit erblichen Regierungsrechten audgeftattete Ariftofratie ihrem 
nach dem Weſen der Republik ebenfo fehr zumider als eine damit bekleidete Monardie; 
r 3) jene, die erbliche Ariftofratie, der Darftellung des republifaniichen Grundſatzes, 
ılein wahren Volks- und Staatdleben, meit gefährlicher als eine erbliche Monarchie, 
der antirepublifanijhe Grundſatz eine viel breitere Grundlage hat al hier, indem eine 
fiofratie durch ſich felbit, Die Anzahl und Gewaltmittel ihrer Angehörigen und vurch 
ittlihen Kaftengeift eine dem Staatözwed fremde Macht im Staat bildet, während die 
8 erblihen Monarchen nur in Volk liegt, in der Hingebang ber Geſammtheit der 
noffen für den Staat und feinen Lenker. 
8 ift ebendarum für bie Erhaltung und das Gedeihen monarchiſch- vepublifanifcher 
gen ıumerlaßlich, daß die Theilnahme des Volks an öffentliden Angelegenheiten ſtets 
ten, der ®emeingeift gepflegt und geftärft werde, was fiher nur dadurch geichehen kann, 
Staatögenofien ein billiger und zweckmäßiger Einfluß auf Sffentlihe Angelegenheiten 
ird. Der Grundſatz: „Alles für das Volk, nichts durch das Volk‘, gehört einer milden, 
uch nur Elugen Despotie an, weil er dad Volk wenigſtens für unmündig erflärt und 
mundete nie frei ift. 
agegen ift materielle Gleichheit ver Rechte durch das Weſen der Republik nicht geboten, 
ur Gerechtigkeit in Vertheilung der Bortheile und Laften, weil jebe® Libergewicht ber 
ıng über die Verbindlichkeit, als foldhes, dem Geſammtintereſſe fremd, alſo dem Begriff 
lit zuwider jein muß. 
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6) Wo durch dieſe gerechte Gleichheit und durch zeitgemäße uud volkothümliche Vetheifig 
des Volks bei Leitung feiner Angelegenheiten der Bemeingeift lebendig und wach erhalten w 
da können wirflihe Angriffe auf den Staat und feine Verfaffung nur von oben herab ı 
durch ariftofratifche Factionen oder von feiten der Anarchie gefhehen; der echte Republile 
ift ſtets ein guter Bürger, der fi überall nur ald Theil des Ganzen betrachtet, ji mit] 
Staat identificirt und die Regierung, melde in diefem feine Freiheit ſchützt, ebendarum fi 
und geehrt fehen will. Streit um die Zweckmäßigkeit einzelner Anordnungen oder Einrichrum 
wird dem Staat nie gefährlich werben, wo im Volk der Glaube fefftebt, daß bie Regien 
feine ihm fremden Zwecke verfolgen, fondern nur feine Angelegenheiten möglihft gut ı 
walten wolle. | 

7) Endlich von Demokratie (f.d.) unterfcheidet fih Nepublif wie das Weſen von der da 
Außer der Republif ift Demokratie undenkbar, denn ohne den echt republikaniſch geref 
Grundſatz wird jede fogenannte Demofratie Despotie, Poͤbelherrſchaft, despotiſche Ari 
oder Tyrannei u. f. w.; umgekehrt wird (nach 4) Feine Republik (auch die monarchiſche 
ohne mehr oder minder demokratiſche Inftitutionen auf Die Dauer befteben können. 

Zum Schluß erlaubt ſich der Verfafler Hier zu wiederholen, was er ſchon andern Orts ( 
republifanifche Befinnung audgefprocdhen bat: „Alle, die aus reinen Vernunftſchlüſſen 
Republifs verfechten, verftehen darunter entweder nur den Grundſatz, daß ber Staat und 
Staatögewalt nur um des Volks und des Gemeinwohls willen vorhanden, Deöpotie 
welche die Sefammtheit zum Mittel für die Zwecke eined einzelnen oder einer Bamilie 
unvernünftig fei; ober fie fegen für die VBertheidigung der fogenannten republikaniſchen 
rungsform einen Verein durchaus moralifcher und vernünftiger Menfhen voraus, und: 
muß ihnen zugeben, daß ein folder Verein Feiner königlichen Gewalt bedarf. Allein 
noch nichts weniger ald ausgemacht, welche Staatsform für die Menichen, unter denen wir 
und von denen feiner ganz gut und feiner ganz vernünftig if, die zweckmäßigſte ſei? Diefe 
war und iſt und wird immer ebenfo verſchiedenartig beantwortet werben müffen, als di 
dungsftufen ver Völker und die Mittel verfchieden find, welche einem jeden zur Errei 
wejentlihen Staatszwecks, ded Gemeinwohls, zu Gebote ſtehen, und die Hinderniffe, 
dafür zu überwinden find. 

„Mit Recht nennt ſich daher derjenige einen Republikaner, welcher im Staat.und allen 
Einrichtungen und Bewalten nur eine Anftalt für ven Schuß und die Erhöhung des a 
Wohls erkennt; er wird nie wollen, daß Einrichtungen beftehen, welche der Meh 
Staatdangehdrigen auf die Dauer zuwider, drüdend, unerträglich find; foldye Cinri 
würden ja dem Zweck wiberfprechen! Er wird wollen, daß der Wille und die Gefinnung 
einzelnen jich über alles und jedes frei ausfpredhe, damit die Wünjche der Mehrheit 
geprüft und, foweit fie fih befeftigt haben, zum @efeg erhoben werben. Er wird wo 
diefes Geſetz, folange es befteht, fireng und reblih gehandhabt und vollzogen werde, 
dag wirflih nur ner Öefammtwille herrfche. Diefer echte Republikaner wird alfo gegen 
anfänıpfen, was bie freie Willend- und Meinungsäußerung zurüdhält, er wird gegen 
tungen und Beftrebungen ankämpfen, die es erfchweren, die Gefinnung der Mitbürger za 
[hen und ihrem Ausdruck die Erhebung zum Geſez zn fihern. Aber er wird biefem 
felbft gehorfam fein, folange es befteht, er wird feinen Bollftredern die Achtung beivei 
den Berwaltern des Gemeinwohls gebührt. Solcher Republifanerjinn iſt der Lebensa 
Staaten, er allein, aber er au gewiß macht fie glücklich, ſtark und geachtet; ihn zun 
ftärfen ift nichts nöthig, ald daß die Inhaber der Gewalt das Geſetz ehrlich und gerecht vo 
die Öffentliche Meinung als die Mutter des Gefeped ehren und beachten. Geſchieht Dies, ie 
zwar jede Staatöverfaffung fi mit den Gefinnungen und Bebürfniffen des Volks än 
allmählich umgeftalten, aber immer wird das Volk frei und glüdlih, immer feine Reg 
ſtark und geachtet fein, 

„Wer dagegen eigenfinnig nur in Abfhaffung Eöniglicher Gewalt dad Glück der Böller 
uneingebenf, daß Sulla und Robespierre nichts weniger ald Könige waren, ber f 
Form mit dem Weſen, ven Schein mit der Sache. Wer gar, um diefe feine Anjicht bu 
Mittel gebraucht, welche dad Geſetz verbietet, der beiveift dadurch, dag er nicht fähig ſei, 
Privatzweck oder feine Privatmeinung dem Geſammtwohl und Befammtwillen unterzuorl 
dag er alſo nicht fähig fei und nicht verbiene, unter ber Herrichaft des Geſetes zu u 
daß er ein Republikaner nicht fei, nicht fein koͤnne oder wolle.‘ HR. Hofmann. 
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Nachtrag. Wie vicled gerade auf franzdfifche und deutſche Erfhelnungen von 1848 und 
9 Anmenbbareß liegt doch in diefen Worten, weldye der treffliche, wahrhaft freigefinnte und 
thaft confervative Mann, der aber den Miniſtern unbeliebt war, ſchon viele Jahre früher 
eb! Und welches traurige Gegenbild jeiner Grundfäge bieten und die meiften damaligen 
ublifaner. Ihren Beftrebungen und ihren Republifen fehlte vor allem das Wefen ber 
ublik: die vepublifanifche Tugend und Bildung. Ohne Selöftbeherrihung und Genüg- 
eit, ohne Klarheit und Feſtigkeit der Überzeugung, ohne wahre ſittliche Achtung und Frei⸗ 
vielmehr mit Eigenſucht und Eigenwillen, lief man in dem urfprünglid natürliden und 
sen Dppofitiondeifer gegen despotiſch gewordene Regierungen auch nad dem Sturz des 
otismus wie eine führerlos gewordene Locomotive maßlos in der alten Oppojitionßlinie 
Die Frage, wie die wahre Republik im Sinne des voranftehenden Artifeld am beften für 
Baterland zu erbauen fei, wollte man ſich nicht mit Ruhe und Klarheit beantworten. Noch 
ger hatte man Luft, den eiteln Ruhm und Ehrgeiz des Oppoſitionsführers mit ebler repu: 
niſcher Mäßigung eines den vaterländifchen Gemeinweſen ſich unterorpnenden Bürgers 
opfern. Die demokratiſche Form ber Regierung verwechſelte man mit der wahren Republik. 
da man die große Mehrheit ver befonnenern rechtſchaffenern Vaterlandsfreunde der repu: 
nifchen Regierungsform als einer unzeitgemäßen abgeneigt fah, fo hatten die Republikaner 
nAnftand, als Minderheit ver Mehrheit ihrer Mitbürger die Piftole auf die Bruft fegen und 
ir Freiheit zwingen zu wollen. Guillotinen, und wo fie nit ausreichten, Kartätfchen, 
Irte man von dieſen Neurepublifanern, fie follten in Volk die Kreiheit gründen. Ya, 
fe neumodiſchen unpatriotifchen Republikaner auch fo noch verzweifeln mußten, die Zu- 
Bung zur Republik zu erlangen, fo hielt feine Scham und feine wahre Vaterlandsliebe 
müd von geheimen Anzettelungen bed Bürgerfriegd und von dem Schredliäften und 
wblichften, von dem Berrath des Vaterlandes gegen dad Ausland, vom Verrath deutſcher 
mer an das zu aller Zeit gefährliche Nahbarvolf ver Franzoſen! Das untere Volk aber, 
kan ohne politifche und republifanifche Tugend und Bildung ſah, dennod aber zu unglüd: 
Ir Werkzeugen ver frevelhaften catilinarifchen Pläne misbrauchen wollte, dieſes verführte 
durch die gehäſſigſten lügneriſchen Aufreizungen und Täuſchungen. Man entflammte ſeine 
fucht durch falſche Vorſtellungen von Reactionsplänen und Bedrückungen, man reizte feine 

fühtigen Gelüſte durch Vorſpiegelungen großen Geldgewinns und der gänzlichen Wohl: 
Kt der republikaniſchen Regierungen, durch verſprochene Vertheilung der Civilliſten, des 
Ehen, des adelichen und geiſtlichen, ja des ſonſtigen Vermögens. Wer ſelbſt die Blicke 
ia mußte in dieſen Abgrund wüſter, gemeiner und barbariſcher Leidenſchaften und Vor— 

en, die man ſo in dem Volk erregte, der begreift es, wie jammervoll am Tage der 
t dieſe republikaniſchen Scharen auseinanderſtoben, der ſah es klar vor ſich, daß unſer 
durch allzu lange politiſche Unterdrückung entadeltes Volk noch weit entfernt iſt von den 
Grundbebingungen für eine republikaniſche Regierungsform, von republikaniſcher Tugend 

ung, daß dieſe catilinariſchen Beftrebungen, wenn fie fiegten, e8 vollends verberben und 
ktifcher wie inländifcher Unterbrüdung in die Arme führen müßten. Jedenfalls aber ift 
Kpublifanifch regierte Gefellfchaft ohne republikaniſche Tugend nur eine Räuberhorde. 
dire eine freie conflitutionell = monarhifche Regierungsſorm auch nicht an fidh eine voll: 
tere als eine rein republikanifche, jo müßte unjer Volk wenigftend vor allem in Bildung 
gend für die legtere erzogen werben. Wären Beibehaltung und Achtung der conſtitu⸗ 
en Monarchie und nicht für immer nöthig zur Erhaltung der Einheit und Freiheit und 
unferd großen deutſchen Gejammtvaterlandes zwijchen mächtigen raubfüdtigen Nad: 
fo find fie uns doch unentbehrlich zur Erwerbung diefer Einigung und greiheit und 

elder. 

eftauration nennen wir die Wiedeveinfegung eines Herrſchers oder einer Regenten⸗ 
‚ bie, durch Äußere oder innere Gewalt vom Thron vertrieben, nad) längerer oder kürzerer 
arch einen äußern oder innern Umſchwung der Dinge wieder zum Beſitz deſſelben gelangen. 
önnte ed faft ald gefchichtliche Negel bezeichnen, daß reflaurirte Kürften und Dpnaftien 
m Stande find, ji wieder in Einklang mit den von ihnen beherrfchten Völkern zu ſetzen; 
» PWiederheritellung des innern Friedens zwiſchen Fürft und Volk ift un fo ſchwieriger 

wahrfcheinlider, je größer der Zmijchenraum ift, der zwiſchen Entthronung und Wieber: 

ng verflofien ift, je größer die Uniwälzgung war, welche Die Thronentfegung hervorgerufen 

yer feit derſelben vor ji gegangen if. Bon den zahlreichen Reftaurationen, welche die 

8sLerifon. XI. 33 
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Sabre 1813— 15 in Frankreich, Deutſchland, Italien, Holland, Spanien und Portugal ber 
geführt haben, hat nur die holländiſche eine Dynaftie wieder eingefegt, Die fich wenigſtent 
ihrem urfprünglichen Erblande bis auf den heutigen Tag ohne Revolution erhalten bat; in a 
übrigen Staaten ift die Revolution gegen die reflaurirten Fürſten entiveber ſchon im erften ı 
im zweiten Decennium nad ihrer Wiedereinfegung ausgebrochen, und beutigentags ift 
großer Theil der Kürften und Dynaſtien längft wieder verjagt, deren Reftauration bau 
mit lautem Jubel begrüßt worden ift. 

Ein weſentliches Moment der moralifhen und materiellen Fürſtenmacht beruft in 
Gontinuität ihrer Übung, in dem ftetigen Zufammengehen der Gefchichte des Volks und ja 
Fürſten und in dem darauf begründeten thatfächlichen oder Doch fheinbaren Zufanımenm 
jen ihrer Intereffen. Die Erfahrung, daß mit dem plöglicden Abbruch dieſes Verhältel 
die ſtaatliche oder nationale Eriftenz des Volks nicht aufhört und noch weniger die Griſt 
verhältnifje des einzelnen eine wefentliche Veränderung erleiden, erfchüttert im Volk dad Sg 
des unlösbaren Zufammenhangs mit der Dynaftie, auch wenn biefelbe nicht durch eine R 
Iution, jondern durd) fremde Gewalt geftürzt worden ift. Die Entwidelung, welde das? 
des Volks während der Zeit der Fremdherrſchaft oder der Revolutiondepodhe durchlaufen 
fleigert die Entfremdung um fo mehr, je weniger in der Regel die von ihrem Volk und S 
getrennten Dynaftien diefer Eutwidelung, die ohne ihr Zuthun unter ver Regierung gegnerk 
Gewalten flattgefunden Hat, zu folgen im Stande und diefelbe anzuerfennen geneigt find. 
Verſuch, die unterbrochene Kontinuität zu leugnen und fie durch Anfnüpfung ihres 
Regiments an die Zeit feines gewaltfamen Abbruchs wieverherzuftellen, bildet in der 
die Duelle der Miöverhältniffe, die zwifchen Regierenden und Regierten eintreten und zu 
neuen Revolution führen. Der Verſuch, mit der alten Dynaftie aud die alte Zeit und 
Zuftände wiedereinzuführen, muß an der Macht der inzwiichen gewordenen neuen Zeit jüg 
und entweder zu einem abermaligen und unmwiberruflihen Sturz der Dynaſtie oder zu eing 
zwungenen Anerkennung der Borberungen führen, welche Die neue Zeit geftellt hat. 

Wir befhäftigen und hier nur mit der Gefchichte der franzöfifchen Reftauration v 
Jahren 1814 und 1815 bis zum Jahre 1830, deren Verlauf und Grundcharakter wir 
aligemeinen Gharafterifirung der Reſtaurationsepochen in den verſchiedenen Staaten I 
angedeutet haben. Zur Begründung jener allgemeinen Säge fünnen wir jedoch nicht unterd 
auf die außerordentliche Ahnlichkeit aufmerkfam zu machen, die zwifhen dem Verlar 
franzöfifchen und der englifgen Reftauration in die Augen fpringt, welche verfelben em 
150 Jahre vorangegangen if. Dort wie hier folgte die Neftauration auf eine Revo: 
welche mit der Hinrichtung eines König begonnen und mit einer Militärbictatur geenber' 
Dort hatte der engliiche Kronprätenvent während der Zeit feines Erild Zuflucht und Ba 
in Frankreich, hier der franzöfifche in England gefunden, und diefelben Meereöwellen If: 
ben einen wie den andern in fein wiedergervonnenes Vaterland zurüd. Dort wie Hier: 
die Rückkehr der alten Dynaftie als Befreiung vom Drud des militärischen Abfolutise 
Jubel begrüßt, erwachte aber fehr bald wieder die Unzufriedenheit des Volks, ald bie ı 
eingefegte Dynaftie fofort auch wieder zu ihren alten Regierungdgrundfägen zurüdig: 
Dort wie hier waren es zwei Brüder, die während der Reftaurationdepoche nachein« 
Thron beftiegen, von denen der ältere unter wechfelvollem Kampf der Parteien und nicht Fr 
unter ſcheinbar einmüthiger Zuflimmung des Volks und feiner Vertreter feine Regierung 
zu feinem Tode führte, wogegen ber jüngere durch die Maßloſigkeit feinerReactiondbeftreig” 
die neye Revolution herbeiführte, um dort wie Hier den verlorenen Thron auf einem nahe 
wandten feined Hauſes übergehen zu fehen, der ven vom Volk angeftrebten Conſtitutional 
zur Wahrheit zu machen verhiep. 

Neftaurationen bilden felten den Abſchluß, fondern in der Regel nur eine der vielen 
gangsftufen im Verlauf einer großen Revolutiondepoche, weil ver Erbe einer alten, w 
Revolution befänipfien und überwundenen Zeit nicht geeignet und gewillt iſt, jih zum iJ 
der neuen Zeit zu machen, die aus berfelben hervorgehen foll, weil das Eril ebene 
Monarchen wie Demokraten zum Verſtändniß der Fehler und Irrthümer führt, durch weil. 
die Täufchung ihrer Hoffnungen und den Verluft ihres Vaterlandes verſchuldet, ſondern ne 
Erbitterung gegen diejenigen, denen fie diefe Schuld zufchreiben, und weil dieſe wie jent J 
Rückkehr zum Vaterlande und zur Macht ald einen Fingerzeig des Schidfald und ber Geil 
betrachten, alles, was inzwiſchen geſchehen und geſchaffen ift, ald nichtig und verwerflich j 
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ten und Ihr eigenes Wirken wieder da zu beginnen und fortzuführen, wo fie gezwungen 
en, 68 zu unterbrechen und aufzugeben. 
Die frangöfifche Reftauration von 1814 und 1815 war für die fernere Entwidelung ber 
dñſchen Revolutionsgefhichte eine Nothivendigkeit, als die Militärbictatur des welt: 
mden Napolevnifchen Gäfarismus durch Die maßlofe Überfpannung feiner eigenen Kräfte 
unter der Wucht eines gemeinfanen Angriffs von ganz Europa zuſammenbrach. Die 
lution Hatte alle denkbaren Phafen ihrer Entwidelung durdlaufen: vom abfoluten zum 
Eratiicheconftirutionellen Königthum, von dieſem zur Republik und innerhalb derfelben 
‚die Schreckensherrſchaft ver revublikaniſchen Dictatur und der demokratiſchen Anarchie zur 
utionellen und militäriihen Republik, die ji dann wieder zur militärifhen Monarihie 
als ſolche zum jchranfenlojeften Abjolutismus der Einzelherrihaft gefaltet Hatte. Sie 
von der Phaſe ver blutigften innern Parteikämpfe für die Anerkennung und vermeintliche 
Mührung ihrer großen Ideen zur Fühnen und flegreihen Propaganda für dieſelben nad 
u, von dieſer zu einem nationalen und republikaniſchen Eroberungskampfe mit ganz Europa 
jegangen und hatte in dieſem Friegerifch-nationalen Taumel jich ſelbſt allmählich fo ganz 

‚ daß fle ihre ganze Kraft zum Werkzeug der unbezähmbaren Herrſchſucht eines einzelnen 
und die blutig erfänpfte Breiheit preisgab, um den betäubenden Rauſch eines noch 
Kriegsruhms dafür einzutaufhen. — Der Napoleonifche Kriegslärm und feine Tro⸗ 

die Erhebung Frankreichs zur weltbeherrſchenden Macht hatten die Nation in ver That 
it lang zu einer hingebenden Selbftvergeffenheit fortgeriffen, vermoͤge deren fie fich felbft 

in der fämpfenden und erobernven Armee und in der Perfon ihres großen Kührers 
ber die Welt mit feinem Namen erfüllte und mit feinem Schwert beftegte. Sie fühlte 

den gänzlihen Berluft ihrer eigenen Freiheit und Selbflänbigkeit nicht, weil ihr Wille 
gar in den Willen ihreö gewaltigen Herrſchers aufging, folange fie aus feinen Thaten 
Befriedigung fchöpfte, die ihr der Vorrang und die Herrſchaft über alle andern Na⸗ 

Nermährte. Aber ver fortgefegten und einfeitigen überſpannung des Nationalgefühls nach 
en Richtung mußte endlich diejenige Abfpannung und Abflumpfung nad ebendieſer 
folgen, die e8 dem Bol um fo Fühlbarer machte, um welch hohen Preis e8 diefen Kohn 
8 und der äußern Macht Hatte erfaufen müflen. Es war nit nur die immer fühl- 
prüdender werdende Erſchöpfung an materieller Kraft, die unerſchwinglichen Opfer 

und Blut, die, für end- und zweckloſe Kriege, für die Befriedigung des Napoleonifchen 
gefordert, die Hingabe des Volks für feinen Kaifer erihütterten und bebenPliche 

an Der Dauer der gegenwärtigen Zuftände in vemielben erweckten: es war das @efühl 
en Nichtigkeit, zu der die Nation allmählich herabgeſunken war, ſeitdem fie nur noch als 
nlojes Werkzeug in der Hand und für die Zwecke ihres gewaltigen Herrſchers erichien, 

fühl der vernichtenden Gefahr, von der die jo ſchwer erfämpfte bürgerliche Freiheit, von 
8 Selbſtbeſtimmungsrecht der Nation zur Geſtaltung ihrer innern Angelegenheiten 
: war, menn dad Leben berjelben noch länger in der Führung von Eroberungsfriegen 
, werın ihre Bedeutung nody länger nur in ihrem Kriegäheer und ihre Macht nur in der 
altigen Kriegsherrn beitand und alle Intereffen des Volks von den Intereffen des Kriegs 
hgen wurden. 
fe Betrachtungen und Smpfindungen hatten den innern Abfall Frankreichs von dem 
Bnijchen Militirdespotismud jeit dem Beginn des unglüdfeligen Kriegs vorbereitet, der 
Enechtung des ſpaniſchen Volks unter die Herrichaft eines Napoleoniden geführt wurbe, 
" weitichauenpite unter ven Staatdnıännern Frankreichs, Talleyrand, hatte vielleicht ſchon 
den bevorftehenden Ball Itapoleon’3 vorausgefehen, ald er fi) von demfelben losfagte, 
etma für eine neue Phaſe ver Revolutionsgeſchichte möglich zu machen. Die Kluft zwi: 
apoleon und dem franzöfiihen Volk erweiterte ji, ald er die ungeheuern Opfer für bie 
tg des ruſſiſchen Kriegs forderte, der in ganz Branfreich in hohem Grade unpopulär war, 
Niß ward unbeilbar, al8 mit der unerhörten Vernichtung der großen Armee das unge- 
Unglüd über Frankreich hereinbrach, das der weltenſtürmende Hochmuth des unerfätt- 
roberers verihujdete. Mit dem Nimbus feiner Unbezwinglichkeit verlor er auch feine 
we Gewalt über die Herzen des franzöſiſchen Volks, und nur die feſte Hand, mit der 
Die Zügel der Herrichaft führte, hielt den Ausbruch eines offenen Widerſtandes nieder, 
ur Wicderberitellung feiner erjhütterten Macht und feines verlorenen Kriegsruhms 
nzöfifcgen Volk neue unerhörte Opfer auferlegte. Die Gonfceription an 1813 ergab 
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bei weitem nicht Die Höhe der Truppenzahl, welche Napoleon gefordert hatte. Diele battı 
bereits derfelben zu entziehen gewußt. Lind ald auch die Hunderttaufende dieſes neuen f 
auf den deutfchen Schlachtfeldern gefallen oder bei ihrer Rüdfehr nah Branfreich dem 
derifchen Typhus erlegen waren; als alle Groberungen einer zwanzigjährigen blutigen $ 
führung durd die hartnäckige Ablehnung glänzender Friedensbedingungen von jeiten Rapol 
mit Einem Schlage wieder verloren waren und die verbündeten Mächte wieder wie im Jahre 
die franzdfifchen Grenzen bebrohten: da wurde der längft vorbereitete Abfall des franzdi 
Volks vom Napoleonifchen Cäſarenthum aller Welt offenbar, und felbft die imponirende! 
feiner Berfönlichkeit und feiner ungebrochenen Willensftärfe, vor der ſich bis dahin jeder & 
fland ſchweigend gebeugt hatte, vermochte die laute Kundgebung dieſes Bruchs nicht mef 
rüdzubalten. 

Die Befepgebende Verſammlung, diefed ergebene und Eriehende Organ der Napoleon 
Gewaltherrſchaft, wagte es, fih zur Verkünderin dieſes Bruchs zu machen, meil fie fühlt 
fie e8 im Einklang mit der Nation that. Der Eindrud, den der feinpfelige Bericht Laind'd 
das neue Gonferiptiondgefeg und die fulminanten Reden einer plöglich auftauchenden Oppo 
das laute Derlangen nach Brieben, die drohende Rückforderung der erbrüdten Freiheit aı 
Gemüther hervorbrachte, fonnte durch die gewohnten Bolizgeimaßregeln und durch die pl 
Auflöfung der widerfpenftigen Berfammlung nicht wieder verlöfcht werden. Das frang 
Volk Hatte fi beim Beginn des Kriegs von 1814 thatfächlich bereitd von Napoleon lodg 
Diefer führte venfelben nur noch mit dem legten Überreſt feiner Heeresmacht, nicht mit der] 
des franzöftfchen Volks, das den Einfall der Fremden nicht mehr ald einen Angriff auf k 
und die Selbſtändigkeit Frankreichs, fondern ald einen Vernichtungskampf gegen bie W 
ſchaftsplane Napoleon’8 betrachtete und daher dem Ausgang deffelben mit einer fonft un 
lihen Theilnahmlofigfeit zufhaute, die nicht nur die Apathie der Erſchöͤpfung, ſonde 
Symptom bes allgemeinen Abfall8 von den bis dahin Herrfchenden Syflem war. Nay 
Berzweitlungslampf, in dem er, wie nie zuvor, die Unerfhöpflichfeit feines Genies be 
wurbe in der Überzeugung geführt, daß ex fich die Herrfchaft über das franzöͤſiſche Volf m 
die Bewährung feiner ungeſchwächten Kraft in einem Siege über die vereinigte Macht E 
nicht aber durch einen Frieden erhalten Eonnte, der ihm ebenfo fehr von feinem eigene 
wie von den fremden Siegern dietirt war. Das erklärt feine Hartnädigfeit den ihm zu 
und Ghatillon angebotenen Friedensbedingungen gegenüber, melde ihm feinen TE 
Frankreich die Grenzen von 1792 (ja vielleicht auch die Nheingrenze) gewährten. 5 
wiedergewonnene milttärifche Sieg konnte ihm zugleih den Sieg über das abge 
Bolt fihern. 

Die empdrenden Scenen, welche dem Einzug der Verbündeten in Paris folgten: die 
Begrüßung der fremden Sieger ald Befreier, die Höhnende Befhimpfung des Kaifers, 
man ſich fo lange mie vor einer Gottheit gebeugt hatte, die Abſetzungsdecrete durch dad 
feine8 dienſtwilligſten Werfzeugs, des Senats, und endlich der ſchmachvolle Abfall feiner 64 
und Feldherren, die alles, was fie waren, nur durch ihn geworben; alle® das war 
plöglihe und wiberwärtige Hervortreten der verzehrenden Fäulniß, von der der gi 
Prachtbau ver Napoleonifhen Weltherrſchaft feit ange angefreffen und dem Zufamml 
geweiht war. 

Dem Sturz der Napoleonifhen Dynaftie folgte die Reftauration der Bourbonen 
unvermeibliche Nothwendigfeit, als die einzige Möglichkeit für die Erhaltung Frankreit 
ungeſchwächter Fortbeſtand allgemein als eine Bedingung des europäiſchen Friedens 
europäiſchen Gleichgewichts galt. Man kann jagen: niemand wollte die Bourbonen. 
Alexander und Franz iſt es bekannt, wie ſehr ſie ſich lange Zeit gegen ihre Wieberei 
ſträubten. England und Preußen begünſtigte fie, weil fie keinen andern Weg zur Wie 
ftellung geordneter und geficherter Zuflände mußten. Das franzöfifche Volk und indbc 
die Befigenden in Paris wollten den Frieden und nur den Frieden. Die Mehrbeit 
Moment faft gleichgültig gegen die Form, unter der ed denfelben erhielt, um wieder zu gl 
fommen. Die Männer der Bank und des Handelsſtandes hatten in Gemeinſchaft 
Gemeinderat von Paris den Marfhall Marmont zur Übergabe ber Stadt bewogen. I 
Eonnte ed einer verhältnigmäßig Fleinen Zahl, weldhe mit den Bourbon die Reflaurei 
Alten im meitern Sinne wollte, gelingen, jene lärmenden Demonflrationen für die Di 
ftellung bes legitimen Bourboniſchen Throns in Scene zu fegen, welche den Einzug der X 
beten in Paris begleiteten und venrielben folgten. 
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58 iſt bekannt, daß in jenen weltgeſchichtlich fo wichtigen Tagen die Entſcheidung über bie 
m Fragen der Zeit fomol von feinen Verbündeten wie von dem franzöfifcgen Volk faft 
Hießlich in die Hand des Kalferd Alerander gelegt wurbe, ber fih daher auch allmählich 
a gewöhnt hatte, fih ald den vom Schickſal berufenen Wiederherfteller der zerrütteten Welt: 
ung anzufehen. Auf ihn richteten jich daher die Bemühungen derer, die jeßt ven Moment 
namen faben, mit ihren Neflaurationdiveen hervorzutreten. Talleyrand hatte, ohne ſich ſelbſt in 
Borbergrund zu ftellen, die Antrigue geleitet; und nachdem es einem Seren von Vitrolled ge: 
m war, ſchon vor dem Binzug der Verbündeten in Barid die Abneigung Alerander’8 gegen 
Biedereinfegung der Bourbonen zu überwinden, fand in der Nacht, welche dem Einzug folgte, 
yaufe Talleyrand’s, in welchem Alexander feine Wohnung genommen hatte, bie wichtige 
ıng flatt, in welcher das Schidjal der Napoleonifchen und der Bourbonifhen Dynaftie ent⸗ 
en wurde. Außer den beiden Herrihern von Rußland und Preußen nahmen Talleyranp, 
erg, Schwarzenberg, Liechtenftein, Neflelrode und Pozzo di Borgo an derfelben theil. Das 
Hat, dad Talleyrand ohne birecte Einmiſchung in die Beratung durch geſchickte Taktik 
Rzuführen wußte, war die Entthronung Napoleon’8 und die Ablehnung einer Regentſchaft 
ke Luifend im Namen des Könige von Rom, ſowie der Erlaß einer Proclamation an daß 
* Volk, in welcher dieſe Entſetzung Napoleon's und ſeiner Dynaſtie ausgeſprochen, 
Mh aber vie Erhaltung der Integrität Frankreichs, wie ed unter feinen legitimen Koͤnigen 

‚ zugelichert und nach den Vorſchlag Talleyrand’8 der Senat berufen wurbe, um 
vijorifhe Regierung einzufegen und eine Berfaffung zu entwerfen, die dem franzöftfchen 
fagen würde und demnächſt von den Verbündeten anerkannt und garantirt werben follte, 
irkung diefer Proclamation konnte ebenfo wenig zweifelhaft fein, wie ed vie Bebeutung 

war. Es hätte der Audienz der vornehniften Legitimiften (Karochefoucauld, Choifeul, 
‚ Shäteaubriand) bei Neſſelrode nicht bedurft, um dem Volk Gewißheit über biefe 
zu geben. Es bedurfte ebenfo wenig der bourboniſchen Demonftrationen, mit denen 
Morgens die Straßen von Paris gleihfam bebediten, und noch weniger der anii- 

iſchen Brofhüre Ehäteaubriand’s, die in Taufenden von Eremplaren verbreitet wurde, 
Senat zu derjenigen Befhlußnahme zu beftimmen, die man längft für venfelben vor: 
batte. Diejer ftand jegt ganz und gar unter der Leitung Talleyrand's, und auf feinen 

beſchloß verjelbe die Entthronung Napoleon's und feines Hauſes, die Einſezung einer 
iſchen Regierung, welde aus Talleyrand, Dalberg, Jaucourt, Bournonville und 
uiou beftand, und den Entwurf einer Verfaffung, weldhe die conftitutionelle Monar: 
Senat und gefeggebender Verſammlung wieberberftellte und dem Volk einige der wid: 

Freiheiten, den Militärs ihre Grade und den Käufern der Domänen=, Kirchen: und Emi: 
üter die Unverleglichkeit ihrer Befigungen ficherte. 

diefer Weife hatte jih an die Entthronung Napoleon’8 und feines Haufes die Wieder: 
ang der Bourbonen thatſächlich angeſchloſſen, wenn aud der Senatsbeſchluß dieſelbe noch 
rt Annahme feined Verfaffungdentwurfs abhängig zu maden ſchien; und wer bie dama⸗ 
Torgänge in Paris beobachtete, ver mußte befennen, daß dieſer Beſchluß die laute Zu: 
ung des pariſer Volks gefunden habe. Am 12. April erjchien der Graf von Artoid ale 
ter der Bourbonen in Paris, und niemand bezmeifelte feine Befugniß, im Namen Frank⸗ 
mit ven Verbündeten einen Waffenftillftand und mit demſelben die allgemeinen Umriſſe 
aftigen Friedens abzuſchließen. Das franzdfijche Volk laufchte bereitd mit gleiher Span: 
auf feine Worte, wie es feit einer Neihe von Jahren den Worten aller gelaufcht Hatte, 
im montentanen Beſitz der Macht befanden; und fein glüdflich gewähltes Wort: „In'ya 

e change en France, iln’y aqu’un Francois de plus“, hat die Gemüther in hoͤherm 
für die Bourbonen gewonnen, als es in jenem Augenblick irgendwelche That vermocht 
Aber zweifeln müjfen wir, ob man ihm fel6ft für diefe Worte vie bald erfolgte Entrollung 
eipen Fahne anftatt der Tricolore verzieh, Die in der Revolutionſsepoche und unter 
eon das Symbol franzöjifhen Ruhms und franzöfifher Macht in ganz @uropa 
ben war. 
Benige Tage fpäter landete das Haupt der Bourbonen, der Graf von der Provence, in Calais 

rlieg als König Ludwig XVII. in Sranfreih die berühmte Proclantation von St.-Ouen, 

(her er, ohne Rüdfihtnahne auf den Verfaſſungseutwurf des Senats, den Franzoſen bie 
ligung conftitutioneller Rechte und Freiheiten zufiderte, wie ſie etwa in jenem Entwurf 

utet waren. In diefem wichtigen Aet fpricht fi mehr ald in irgendeinem andern bie 
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Stellung aus, melde die Bourbonen und indbejondere Ludwig XVIII. in der Reſtauratit 
epoche einnehnen. 

Die berühmt gewordene Formel, mit welcher man die Unhaltbarkeit der Reſtauration erkl 
„Die Bourbonen haben im Eril nicht8 gelernt und nichts vergeſſen“, ift Feine geichichtliche Me 
heit. Ludwig XVII. bat niemals die Rückkehr zu den Zuftänden vor 1789 beabſichtigt, 
ebenfo wenig hat er daran gedacht, die Thaten, die nad 17839 gejchehen find, zu rächen. 
Kehren, welde die Revolution über pad Recht und das Freiheitäbebürfniß der Völker verfik 
hat, find an ihm weniger verloren gegangen als au den deutfchen, fpanifchen und italienif 
Fürſten, die durch die Greigniffe von 1813—14 ihre Throne wiedergewonnen haben; 
während ein Berbinand VII. und andere Fürſten nur zu bald die Opfer vergefien haben, bie: 
Voͤlker für die Wieberherftellung ihrer Throne gebracht hatten, hat Ludwig XVIII. gezeigt, 
er auch die Öreuel zu vergeflen verftand, die mit dem Umſturz des Bourboniſchen Ihrons ı 
bunden waren. Ludwig XVII. hat es über ſich vermocht, die vollendeten Thatſachen und bie 
rungenfchaften der Revolution anzuerkennen. Aber er hat ſich nicht dazu erhoben, Die Revoly 
ſelbſt ald vollendete Thatfache anzuerkennen. Er hat die frei gewordene Krone Frankreichs 
als eine ihm von dem franzdilihen Volk oder von den Beflegern Napoleon's freiwillig da 
botene angenommen, fondern vermöge ſeines legitimen Rechts ald Erbe Ludwig's XVI. und 
von derſelben Befig ergrifien, nachdem der biöherige Ufurpator gezwungen worden war, fie 
derzulegen. Die Revolution mit ihren mechfelnden Staatöfornıen und Regierungen war dem 
nur eine gewaltfame und rechtlofe Unterbrechung der rehtmäßigen Regierung, die nach u 
barem göttlihen Recht niemand ald den Bourbonen zuftand. Ludwig XVIH. verleug 
biftorifche Berechtigung der Revolution, indem er das Princip der Legitimität wieberh 
oder vielmehr zum erften mal in diefer Schärfe und Beftimnitheit proclamirte And es zur 
nigen Grundlage des wieberhergeftellten Königthums machte. 

Vom Jahre 1815 His heute bewegt ſich die Geſchichte, nicht nur in Frankreich, fon 
dem gefammten mittel: und weftenropäifchen Gontinent in ähnlicher Weife, wie die in 
von 1603— 88 der Hall war, nicht fo jehr um vie Frage über dad größere oder gering 
der Rechte und Freiheiten der Völker oder der Befchränfungen der Königsgewalt, wel 
ſächlich ins Leben zu rufen find, ald um das Princip der Legitimität, d. h. des Köni 
von Bottes Gnaden und das der Volfäfouveränetät. 

Das Legitimitätöprincip des Königthums von Gottes Gnaden, dad von Ludwig XVI 
clamirt und dann von Talleyrand und Metternich audgebeutet worden ift, bildet die B 
Parifer Friedens mit der Wieverberftellung des bourboniſchen Frankreich, und in gleicher 
bed Wiener Congreſſes mit feiner Preisgebung der Bölferintereffen zu Bunften der Dy 
Es bildet vaher auch die Baſis aller Kämpfe, die jeitvem gegen die Nejultate und Cru. 
der beiden Parifer Friedenoſchlüſſe und des Wiener Congreſſes geführt worden find. 
dem Legitimitätöprincip vechtfertigte man in Spanien und Italien die Wiederherſtell 
monarchiſchen Abjolutismus, in Deutjchland Die Verweigerung der verheißenen Nerfafl 
in Frankreich die Juliordonnanzen. Der unlösbare Widerſpruch zwijchen dem durch De 
faffung anerkannten Recht des Volks und der Aufrechthaltung bed Princips der Legi 
mußte zum Sturz ded einen oder andern führen; und noch heute iſt es diefer Kampf, ber i 
eonftitutionellen Staaten Deutſchlands, nicht um dieſes oder jenes Recht, ſondern zwiſchen 
und jenem Princip geführt wird, und nirgends tritt derſelbe mit größerer Klarheit un 
fhiedenheit and Licht ald in den preußischen Verfaſſungswirren feit 1861. 

Frankreich verdankte in jenem hiſtoriſchen Wenvepunft den Legitimitätöprincip ui 
feine monarchiſche, fondern aud feine ftaatlihe Reftauration. Die Wieverherftellung 
reichs innerhalb der Grenzen von 1792, d. h. die Verzichtleiftung der jtegreichen Feinde 
reichs auf ihr unbeſtreitbares Croberungsrecht, ift nur erklärlich durch den glänzenden um 
fländigen Sieg des Legitiniitätöprincips, vermöge deſſen vie Geſchichte Frankreichs vom 
des Bourbonifchen Königthums am 10. Aug. 1792 bis zu deſſen Wiedereinjegung im 
1814 als wirkungslos für diejenigen betrachtet wurde, die nad) den Regitimitärsprind 
allein berechtigten Vertreter Branfreich waren. Es fonnte daher weder die frühere 
bung, noch der gegenwärtige Sieg der Verbündeten venjelben ein Recht auf Wiederver 
geben, da alle bisherigen Kämpfe in Wahrheit nicht gegen Frankreich, das nur in den Bourkd 
feine rechtmäßige Vertretung fand, ſondern nur gegen die Revolution und die Ujurparisst 
richtet waren, ber nun eben durch die Reftauration ein Ende gemacht wurde. Es kanu baber 
Ungerechteres und geſchichtlich Unwahreres geben als die Begründung der Ungunft und I 
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nung, mit welcher das franzöfifche Volk allegeit auf das Bourbonenthum blickte, durch bie 
Erinnerung an die Schmach der Fremdherrſchaft, mit welcher bie Wiebereinfegung deſſelben 
itet war. Denn die Schmach der Jahre 1814—15, wenn von einer folden überhaupt bie 
fein kann, verbanft Frankreich ausfchließlih Napoleon und dem Napoleoniömus, und die 
endung ber mit dieſer Niederlage des Napoleonismuß ihm drohenden Gefahr der politifchen 
Raatlichen Vernichtung verdankt es ausſchließlich der Reftauration des Vourbonenthums und 
mit derfelben zur Geltung gefommenen Legitimitätöprincip. 
Ebenſo wenig ift die Kluft, die ſich alsbald zwifchen dem reflaurirten Bourbonentdum und 
franzönifchen Volk bildete, aus dem Widerſpruch erflärlih, der zwiſchen dem Freiheits⸗ 
rmiß des franzöflihen Volks und den abfolutiftiihen Anfchauungen und Regierungs: 
dſätzen der Bourbonen geherricht hätte. Niemals feit dem Jahre 1791 bat Frankreich 

Verfaſſung gehabt, von der man fagen Eonnte, daß fie den Freiheltsbedürfniſſen des Volks 
r entiprochen hätte als diejenige, welche Ludwig XVIH. anı 4. Juni 1814 octroyirt und, 
dem er fie vor der wiederberufenen Kammer Napoleon’8 proclamirt hatte, für ſich und feine 
Holger beſchworen hat. Diecharte constitutionnelle gab Freiheit der Verſon, des Glaubens, 
Breile, des Beſitzes und des Erwerbes und erhielt die höchſte Errungenſchaft der Revolution, 
bleichheit aller vor dem Geſetz, aufrecht. Sie gab eine aus zwei Kammern gebildete Volks⸗ 
retung mit umfaſſenden und geiicherten Befugniffen anf dem Gebiet der Geſetzgebung und 
srbewilligung und mit dem unbeftrittenen Recht der Anklage und des Urtheilöfpruchd gegen 
wrantiwortlihen Minifter. Niemals Hat ferner Frankreich im Verlauf der Revolution und 
Raijertfums eine Regierung gehabt, welche die dem Volk zuftehenden und verfaffungsmäßig 
herten Rechte und Freiheiten gewifienhafter geachtet hätte als Rudwig XVII. Der Kanıpf 
ken dem Freiheitsbedürfniß des Volks und dem Abſolutismus des Throns hat Die Bour: 
m nicht geftürzt. Endlich ift e8 auch nicht die thatfächliche Verleugnung der Errungenfhaften 
HBuftände, welche Die Revolution gefchaffen hatte, Die den Dauernden Beftand der Bourboni: 
Reftauration unmöglich gemacht hätte. Ludwig XVII. hielt die allgemeine Gleichheit 

Beleg aufrecht, taftete die Freiheit des Bauernftandes und des bäuerlichen Grundbeſitzes 
an, jicherte den Kigenthümern der Domänen und Kirchengüter, fo wie den Käufern ber 

Bantengüter ihren Beſitz, erfannte die Gültigkeit ber beftehenven Geſetzbücher jowie der 

Gdie Revolution und den Napoleonismus contrabirten Staatsjhulden an, trat in officielle 
handlung mit der von Napoleon geichaffenen Volksvertretung, erhielt die Napoleoniſche 
ke und beilätigte die meiften Generale und Offiziere derſelben in ihren militäriſchen Gtel- 
m, ja ev bilvete jeine lebenslängliche Bairefamımer zum großen Theil aus den von Napoleon 
mten Senatoren, ertheilte vollftändige Anıneftie fir alles, was bis zu feinem Regierungs⸗ 
tt gegen die Bourbonen geſchehen war, und ſchloß ſelbſt die Königsmoörder von biejer Anı- 
nicht aud, ja er bildete fogar jein erſtes Minifterium zum großen Theil aus Männern 
tevolution und des Kaiſerthums. 

Ind trotzdem erlag die Reftauration nad weniger als einem Jahre dem plöglich wieber 
uchenden Napoleonidmus und nad) 15 Jahren einer neuen Revolution, weil das Princip ber 
mität mit dem einmal zur thatſächlichen Herrfchaft im Bewußtſein des Volks gelangten 
ip Der Revolution und des freien Selbftbeftimmungsrechts der Völker nicht verträglich 
ınd der Widerſpruch zwiſchen beiden auf der einen oder ber andern Seite inner wieder 
rtreten mußte. , 
udwig XVIII. war human von Gharafter und ehrlich conftitutionell aus Uberzeugung. Er 
nicht ohne Verſtändniß für den Charakter des franzöfiichen Volks und für bad Bedürfniß 
Zeit. Seine perſönlichen Regierungsgrundfäge entſprachen ven Berhaltniffen, unter denen 
f den Thron gefommen war. Vergangenes nicht zu rächen, unwiderruflich Verlorenes nicht 
rherzuftellen, das Neue, wo es feit begründet war, anzuerfennen und das Alte, das noch 
n hatte, wiederherzuftellen, den Ihron zum Duell alles Rechts zu erheben , aber das ein: 
jewährte Recht zu achten, die Überlieferungen der Monarchie wiederherzuftellen, aber auch 
ihmvollen Erinnerungen ver Revolution und des Kaiſerthums zu erhalten und das na- 
te Selbftgefühl des Wolks nicht zu verlegen — das waren die Negierungsgrundfäge, durch 
ı conjequente und beharrliche Anwendung er mit Recht die mieverhergeftellte alte Zeit mit 

ußerlich bejiegten neuen zu verjöhnen und die Flaffenden Wunden eines fünfundzwanzig: 
gen innern und äußern Kampfes zu heilen gedachte. 0 
Inter dem Schirm dieſer Orundfäge bat er glücklicher als fein älterer und fein jüngerer 

yer jeine Regierung Bid an fein Lebendenve geführt, obgleich der Sturm, der dad Bour: 
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bonenthum flürzte, ſchon während verfelben feine Anfänge fühlbar machte. Diefer Sturm gq 
die von Ludwig XVII. aufgerichtete conftitutionelle Monardie ift nicht von der unbefriebigl 
Revolution, fondern von dem einmal in Frankreich und in ganz Europa zum factiſchen Mel 
befiß gelangten Zegitimiömud ausgegangen, der durch dad Mittel des monarchiſchen Abfolus 
mud zum Zeubalftsat zurüdfehren und damit die erſte und unwiderruflichſte Errungenſqh 
der Revolution verleugnen wollte. Die Gefchichte der Reftauration ift eine fortgefegte Seid 
ber gegen das conftitutionelle Königthum und zunächft gegen den Thron und die Megierungi 
wig's XVII. gerichteten Gontrerevolution, zu welcher ſich der europäifche Legitimismud und 
dalismus mit dem franzöfifchen vereinigte. Die Julirevolution von 1830 ift lediglich ein | 
der Nothwehr gegen diefe Sontrerevolution. Sie bat daher die conftitutionelle Monarchie u 
umgeflürzt, ſondern nur gegen dieſe Angriffe zu fihern gefucht, und denſelben Charakter ba 
alle Bervegungen des Jahres 1830, die der franzöftichen folgten. 

Die erſten Berfuche ded Anſtürmens gegen die neu jidh geftaltende Ordnung der Dinge, im 
von der contrerevolutionären Partei unter Kührung des Emigrantenadels, der Geiſtlichkeit! 
des Grafen von Artois auögingen, würden an dem entſchiedenen Willen des Könige ebene 
fiheitert fein wie die Agitation der durch die Reſtauration geftürzten republifanifchen und na 
leonifhen Parteien, wenn nicht die Rückkehr Napoleon's und dad Regiment der Hundert U 
der ſchnelle und unerhörte Abfall der Armee und des Volks einen mächtigen Rudileg 
Bunften der Reaction, nit nur in Frankreich, fondern in ganz Europa hervorgerufen hätt 

Der dur die Macht der Fremdmächte wienereingefegte und gegen fein eigenes Bol 
mehrere Jahre unter ven Schug ihrer Waffen geftellte König, felbft nicht frei von ſchmer; 
Inmillen über den ſchmachvollen Verrath, den man an ihm verübt hatte, Eonnte fich dem 
dringen derer, die ihm allein treu geblieben waren, der feudalen Legitimiften, die fein z 
Exil mit ihm getheilt, und der Heiligen Allianz, die ihm feinen Thron mwiedererobert hatte, 
entziehen. Es iſt beveutfam für vie Charafterifirung jener Zeit, vafi Männer ver Nevel 
und Minifter Napoleon's, wie Talleyrand und Fouche, deren Bintritt in das Minil 
Ludwig's XVII. nad) dem Sturz Napoleon’8 ald eine Nothwendigkeit erfhien, Die Orgar 
feindfeligen Mafregeln gegen die Träger und Werkzeuge des Republikanismus und Nape 
mus fein mußten und, als jie ihr Werk gethan hatten, beifeitegef hoben wurden, um bem 
fterium Richelieu und Decazes Plag zu machen. Die Profeription von 19 und die Berba 
von 38 Generalen und Anhängern der Hundert Tage, die Hinrichtung von Labedoyere und, 
der Brüder Faucher u. a., die Ummandlung der lebendlänglichen Pairie in eine erbliche, die® 
ftoßung einer Anzahl Pairs, die fidh der Negierung der Hundert Tage angefchloffen, u 
Ernennung von 92 neuen Paird aus der Reihe der feudalen Legitimiften und eine ung 
Auslegung oder Umwandlung des Wahlgefeged vom 4. Juni waren die Regierungsmaft: 
welche dieſe unglüdlihe Wendung der Dinge bezeichneten. Die furdtbaren Greuel, twelde 
fanatifhen Royaliften und Katholiken im Süden Frankreichs verübt murben, die Abſchlag 
ber Mamluken in Marjeille, die Ermordung des MarfhallsBrune in Avignon, die blutig 
folgung der Proteftanten und Galviniften zu Nimes und Uzes, ganz beſonders aber der 
royaliftifhe Ausfall ver Wahlen zur Deputirtenfammer waren noch deutlichere Zeichen bed 
ſchwungs, melden die dffentlihe Meinung in dem durd die charte constitutionnelle zur 

haft berufenen Theil des Volks erfahren hatte. 
Diefe Deputirtenfanımer, Die unter den Namen der „chambre introuvable“ eine tram 

Berühmtheit erlangt hat und am 7. Det. 1815 zufammentrat, richtete ven erflen Stun 
Reaction gegen die conftitutionelle Monarchie ver Reftauration und dadurch nothwendiger 
auch gegen dieſe ſelbſft. Unter der Führung von Männern wie Villele und Labourbonnat 
tirte diefelbe in haftiger Gefchäftigkeit die Ausnahmägelege, durch welde die Garantien der 
fönlicden Freiheit aufgehoben, die Genfur der periodiſchen Preffe wieder eingeführt, die « 
orbentlihen Prevotalgerihtähöfe zur Aburtheilung politifch Angeflagter eingejegt mut 
Sie verftümmelte die von König beantragte allgemeine Amneftie dur Ausſchließung 
genannten Königsmörber (die im Nationalconvent für die Hinrichtung Ludwig's XVI. geftt 
fowie aller, welche unter ver Regierung der Hundert Tage ein Amt befleidet hatten; infolge 
endlich auch Fouche, vielleicht ver ehrlofefte Charakter ver Revolution, von dem Boden Ft 
reichs verbannt und feine politifhe Rolle ihrem Eläglihen Ausgang entgegengeführt m 
Unter derr Einfluß diefer Kammer erhob ſich der jüngere Bruder Ludwig's XVIII., Graf 
Artoiß, zu einer Macht, die dem König und dem Königthum mehr und mehr verberbliä 
den mußte. Um ihn fammelten fih im Pavillon St.:Marfan die Führer jener Majorität 
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sfige Häupter der contrerevolutionären Bewegung, von denen bie Befhlüffe der Kammer und 
mit auch ber Bang der Regierung beflimmt wurbe. Unter dem Schug feined Namen? und 
Hehens begannen die Häupter der feudalen und Elerifalen Partei ihre verderblichen und dem 
ne am meiften verhaßten Umtriebe, die auf nichts Geringeres ald auf die Wiederaufrichtung 
27 vorrevolutionären Privilegien gerichtet waren ; bildeten fich jene geheimen Gongregationen, 
ihre mächtigen Verzweigungen bald über das ganze Land ausbreiteten und ihren Einfluß auf 
Bildung und Wirkſamkeit aller Behörven und Magiftraturen und felbft auf die Offiziere der 
tonalgarben ausübten, zu deren Oberbefehlshaber Monjieur (Graf Artois) ernannt wor- 
| war. 
Der König fühlte nicht nur die Schwere des Drucks, der von diefer Seite auf ihn und feine 

sierung geübt wurde, fondern erfannte auch Elar die Größe und Dringlichkeit der Gefahr, von 
er fein Thron bedroht war, wenn ber von hier aus angebahnte Weg weiter verfolgt würde. 
firenger Sefthaltung an den Grundſätzen bed Gonftitutionalismus hatte er bis dahin ben 
ſchlüſſen der chambre introuvable feinen Wiverftand geleiftet und mit ſchmerzlicher liber- 
wung feines perfänlihen Gefühle ſelbſt das Todesurtheil Ney's unterzeichnet, um jich mit ber 
sjorität der berufenen Bertreter des Volks nicht in Widerſpruch zu ſetzen. Jetzt aber, als die 
ſicht der Kammer bekannt wurde, zu einer Verfaſſungsreviſion zu ſchreiten, von welder die 
Btigften Rechte, die er eben dem Volk gegeben und gefichert hatte, bedroht wurden, faßte er den 
iden Moment Eühn zu nennenden Entfhluß, im Hinblic auf die offenbare Gefahr, die ſich über 
anfteich zufammenzog, von den conftitutionellen PBrärogativen feiner Krone durch Auflöfung 
Kammer ®ebraud) zu machen, die fih in fo unberufener und trügerifcher Weiſe zur alleini- 

Hüterin derjelben aufprängte. 
Der ehrenwerthe und treuergebene Herzog von Richelieu, der für die Befefligung und Kräf: 

des bourboniſchen Throns zu jedem Opfer bereit war, und Decazes, der gewandte und 
gelinnte Minifter, der die ihm zutheil gewordene Gunft des Königs durch Thaten zu ver- 
und zu fihern wünjchte, ſowie Laine, der in der Geſetzgebenden Kammer von 1814 zuerft 

echte des Volks gegen Napoleon zu vertreten gewagt hatte, erklärten ſich zur Ubernahme 
antwortlichkeit für diefe Mapregel und jelbft für eine ehrenvolle Entfernung des Grafen 
aus Paris und Frankreich bereit. Am 5. Sept. 1816 erſchien die Fönigliche Ordre, welche 

thambre introuvable auflöfte, das Wahlgefeß der charte constitutionnelle wiederherftellte 
die unveränderte Aufrechthaltung derfelben dem franzöfifhen Volk zufiherte, und bald dar- 
erfolgte aud die Enthebung des Grafen von Artois von dem Obercommando der Na: 
ilgarden. 
Dieſe Acte des ſtreng conſtitutionellen und einſichtsvollen Königs wurden von der Bartei, 
ı welche fie gerichtet waren, mie ein revolutionärer Staatäftreich betrachtet und von den Or: 
n Derfelben, unter venen auch Ghäteaubriand, aufs heftigfte angegriffen. Aber ebenio freu: 
vurben fie vum Volk begrüßt, deffen Rechte zu wahren fich der König auch feinen vermeint: 
ı Kreunden gegenüber entichloffen zeigte. In Wahrheit ift diefe Maßregel als eine rettende 
Ludwig's XVII. zu bezeichnen, durch welche Frankreich für die nächfte Zeit vor dev Nüdffehr 
Revolution geihügt wurde, die unter den obwaltenden Berhältniffen ohne Zweifel nur 
abjolutiftiihen Terrorismus geführt, gewiß aber der Anfang zu einer Reihe trauriger Er: 
ffe in ganz Europa geworden wäre. 
Die Wahlen fielen im Sinne der Regierung und des Königs aus, d. h. fireng monarchiſch, 
in ihrer Mehrheit conftitutionell; die Ultraroyaliften bildeten die entſchiedene Minderheit, 
je wenige Mitglieder der Kammer gehörten dem vorgefäprittenen Liberalismus an. Die 
re 1817—18, während welcher diefe Kammer tagte, bilden vielleicht die glüdlichfte Epoche 
Reftaurationgzeit. In voller Libereinftinnmung zwifchen dem König und der Volkövertre- 
| wurde dad Wahlgefeg in liberalem Sinne verbefiert. Directe Departementöwahlen mit 
a Genfus von 300 Frsé. directer Abgabe für Das active und von 1000 Fre. für das paſſive 
pirecht und fünfjährige Dauer ver Legislatur. Ein freifinnigered Refrutirungd= und Avan- 
mrögefeg und ein Bejeg über die Verantwortlichkeit der Minifter wurden angenommen, die 
Te erhielt eine freiere Bewegung; und als diefe Gefeßesvorlagen in ver Pairskammer Wiber: 
b fanden, wurde dieſelbe durch 72 neue Ernennungen in liberalem Sinne reformirt, maß 
yie ſpätere Entwidelung von nicht geringer Wichtigkeit wurde. Der größte Triumph dieſes 
ifterium® oder vielmehr Richelieu'8 war, daß es feinen Bemühungen und feinem perjön: ; 
a Einfluß auf Kaifer Alerander gelang, das Land yon der Laſt der fremden Beiagung zu 
rien, beten Gegenwart durch ihren moralifhen und materiellen Drud dad Nationalgefühl 
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verletzte und die bourboniſche Herrſchaft immer noch als eine den Franzoſen durch fremde Gewalt 
aufgezwungene erſcheinen ließ. 

Aber mit dieſem Ereigniß endete bie glückliche Epoche der Reſtauration. Richelieu, ber nur 
ungern die Laft und die Verantwortlichfeit der Regierung auf ſich geladen hatte und ſich den 
immer mächtigern Andringen wivderftrebender Parteien nicht gewachſen fühlte, Tegte fein Minli 
ſterium nieder, als ihm die Loͤſung feiner Aufgabe gelungen ſchien, die wiederhergeſtellte Roi 
ardhie von fremdem Einfluß zu befreien. Der entſchiedene Anhänger bercharte constitutionnelg 

General Deffolles, trat an feine Stelle, und Decazes, der, von der Gunſt des Königs empo 
getragen, weniger von ausgeſprochenen Principien als von dem Wunſche geleitet wurde, fi di 
Gunft zu erhalten, wurde die Seele des Miniſteriums. 

- Die Neuwahlen für das ausſcheidende Fünftel der Kammer ergaben im Jahre 1818 ein 
entjchieden liberales Reſultat, daß e8 denn Gefchrei der Ultraroyaliſten über die offenbare Gefa 
von welcher der Staat und der Thron bebroht feien, gelang, auch den König in Unruhe zu 
fegen. Namen neuern und ältern demofratifhen langes, die aus der Wahlurne hervorginge 
wie Lafayette und Lafitte, Dupont de l'Eure und Benjanin Conſtant, die Generale Sebafti 
und Foy, fehienen nicht mehr den conftitutionellen Liberalismus, fondern ſchon die principi 
Oppoſition gegen dad bourbonijche Königthum zu bezeichnen. Und ald num gar in Grenoble b 
frühere Conventömitglied Gregoire, den man mit Unrecht zu ven Königsmördern zählte, de 
nicht für den Tod Ludwig's XVI. geftimmt hatte, zum Deputirten gewählt wurde, glaubte a 
Ludwig XVII. in diefer Wahl eine offene Verlegung der fhuldigen Pietät gegen das königl 
Haus, eine beginnende Wiederaufrichtung der Fahne der Revolution zu erfennen. Erließ 
daher leider auch in die jichtbar wieder wachſende reactionäre Strömung bineintreiben un 
gnügte ſich nicht damit, die Ausfchliegung Gregoire's aus der Kammer zu beantragen und but 
zufegen, fondern verlangte von feinen Miniftern bereit8 wieder Die Vorlage eined conjervatit 
Wahlgeſetzes, mit dem er fein eigenes Merf von 5. Febr. 1817 umftoßen wollte. Def 
verweigerte die Berantwortlichfeit dafür und erhielt feine Entlaffjung. Decazes trat ald die 
williges Werkzeug des Königs an die Spige des Minifteriums, und dad Werf verleugnend, 
das er Faum ein Jahr vorher mit glänzender Beredſamkeit das Wort geführt hatte, legte at 
Wahlgefeß vor, das einen großen Theil der Wahlen lediglich in die Hand des großen, meiſt 
lichen Grundbefißes legte, und feßte Die Annahme beffelben nicht nur bei der Deputirtenfam 
durch, in welcher Die reactionäre Strömung bereits wieder im Übergewicht war, ſondern au | 
der Pairskammer, welche Decazes zur Durchführung feiner liberalen Mapregeln in conſtit 
tioneller Richtung reformirt hatte. 

Zum Unglüd Frankreichs und der Bourbonen fiel in diefe Zeit der rückwärts ſtroͤmeni 
Bewegung, in welcher die freiheitöfeinplihen Tendenzen der Ultrarovaliften wieder in ver Kch 
mer und am Hofe jiegreih zu werden begannen, die Ermordung bed Herzogs von Berri, J. 
beliebteſten Prinzen, auf dem allein die Hoffnung der Thronfolge in der ältern Bourboni 

Linie ruhte. Durch den fanatiſchen Sattlergehülfen Louvel, der ſich ohne Mitwiſſer und Compiij 
die Ausrottung des bourboniſchen Königsgeſchlechts zur Lebensaufgabe gemacht hatte, 
dieſer Mord am 13. Fehr. 1820 vollführt. Der furchtbare Eindruck, den dieſes tragiſchet 
eigniß hervorbrachte, führte in Frankreich ähnliche Folgen herbei, wie die Empörung Monmo 
gegen Jakob Il. in England. Das Verbrechen eines einzelnen Fanatikers wurde von den 

nären Schreiern über die Gefahr des bedrohten Königthums dem ganzen Volk zur Laſt a: 
und mußte vom ganzen Volk mit dem Verfuft feiner Breiheit gebüßt werden. Das erfte 
welches die wieder zum Steg gelangte Reaction forderte, war Decazes jelbft, der ſich durch Mi: 
gejegte Nachgiebigkeit gegen dieſelbe vergebens bemühte, feine liberalen Antecedentien verge 
zu machen. Richelieu trat wieder an feine Stelle, und alsbald wurde das feudale Wablgeieh 
beiden Kammern angenommen und die Befhränfungen der Preife und der perſönlichen Arm 
vom Sabre 1816 wiederhergeſtellt. Die allgemeine Trauer über den Ton des Herzogs 
Berri wurde einige Monate ſpäter durch den Kreudenjubel unterbrodden, mit dem vie Or 
jeined Sohns und die durd) denjelben der Altern bourboniſchen Kinie geiicherte Erbfolge bei 
wurbe. Aber keineswegs trat dadurd ein Stillftand oder ein Rückgang der reartionären 
wegung ein. Vielmehr beraujchten ſich die Fahnenträger derfelben an der abgörtiichen % 
ehrung, mit der das ganze Volk den durch dieſes glückliche Creigniß wieder geficherten IM 
unjubelte, und die jihtbare BKügung Gottes, der den Frevel der Künigähaffer durch Jeine 6 
vereitelt hatte, wurde von ihnen ald ein Fingerzeig betrachtet, ſich ihrerſeits um jo feſter unt 
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wätbiger um den Thron zu fcharen und den Kampf gegen die vermeintlichen Feinde deffelben 
zum j0 energifcher fortzufegen. 

Die Wahlen von 1820, auf welche die Feudalen durch das neue Wahlgefeg einen überwie⸗ 
vnden Cinfluß ausübten, fielen Daher wieder ebenjo ultrarovaliftiih au® mie die von Jahre 
1815. Aber bie jihtbare Gefahr, die der öffentlichen Areiheit jegt um jo mehr drohte, da aud 
vr König Den Teactionären Tendenzen zu buldigen jhien, regte nun auch fhon im Volk den 
mern Abfall von der Reſtauration und der Dynaftie an. Es begannen die geheimen Geſell⸗ 
Warten jich zu bilden und ſich auszubreiten, und hier nnd da brach der allgemeine Unwille jchon 
a ſtürmiſchen Kundgebungen hervor, die freilich überall ichnell und blutig unterdrückt wurden 
md der Reaction nur neue Nahrung gaben. Aber das Verderben begann die Wurzeln des 
Binigthums zu ergreifen und wucherte von nun an mehr oder weniger unjihtbar ununterbrochen 
mt, bis die entwurzelte Dunaftie von dem hereinbrechenden Sturm umgeſtürzt wurde. Nicht 
ne jühlbare Wirkung in diejer Richtung war die Kunde von Tode Napoleon's auf St.-He⸗ 
ma im Jahre 1821. Der traurige und tragijhe Untergang des einit fo Gewaltigen befreite 
lich den bourbonifchen Thron von einer Gefahr, mit der ihn der lebende Heros immer noch 
oben fonnte. ‘Aber der todte Held mar dem überiebenden Sieger gefährlicher ald der lebende. 
n eben fein Tod verflärte jein Bild vor der Bhantajie des Volfs, das ihm einft mit jo ab- 
iiher Verehrung angehangen und ihn dann jo ſchmählich ſeinen Feinden preißgegeben hatte. 

ie Erinnerung an die Fehler, die ihm angebaftet, an Die Tyrannei, mit der er ihre Zreiheir 
drückt, an die unerihwinglichen Opfer, die ihnen feine maßloſe Herrſchſucht auferlegt, er: 

te vor dem Bilde ver Herrlichkeit und des Ruhms, zu den fein glänzender Name und fein 
reiches Schwert den Namen und die Ehre Frankreichs eniporgetragen. Vor biefem glanz- 

Bilde, bad der Tod idealiſirte, eridhien die Gegenwart ver Bourbonenherrſchaft, pie weder 
iheit noch Ruhm zu bringen ſchien, in trübem Lichte; und aus der Kunde von dem Tode bed 

Kaiſers ſchien der Geift der Vergangenheit dem Bolf mahnend und ftrafend zuzurufen, 
es ſich jelbft erniedrige, wenn ed nach Der glanzvollen Negierung eined Napoleon die ruhm- 

Gemwaltherrichaft eine Bourbon dulde. 
"Der Ausfall ver Wahlen Hatte bie Hinzuziehung fireng confervativer Elemente in das 
iſterium gefordert, und ed begann die Wirfiamfeit des Minifters Villele, dem Richelieu bald 

hen miußte. Er verband ſich mit Peyronnet, Shateaubriand und Montmorency zu dem 
Pinijterium, das einen weitern gefährlichen Kortjchritt der Reftauration auf den Wege 

Reaction bezeichnet. 
Frankreichs Geſchichte wird von jegt an nicht weniger durch den Gang der auswärtigen Er: 
ifte ald feiner innern Gntwidelung beftimmt: die fogenannte Demagogenbewegung vder 
iger Demagogenverfolgung in Deutichland, die ſpaniſche Erhebung gegen ven unerträglichen 
potismus Ferdinand's VII. und die verjelben folgenden Revolutionen in den verjchiedenen 

aten Italiens, die wachſende Oppoiition der Belgier gegen die ihnen aufgedrungene Herr: 
ft Hollandd und des Hauſes Oranien, der jihtbare Zwiejpalt, ver in Polen bereits wieder 

Kihen der herrſchenden Ariftofratie und der ruſſiſchen Regierung ausbrach, und endlid der 
E die Sntwidelung und den endlihen Ausgang dieſer Reactionsepoche ſo entſcheidend gewor⸗ 
Be Aufſtand ver Griechen gegen die Osmanenherrſchaft, machten die Furcht vor der Revolution 

r zur bewegenden Triebfeder in der Bolitit Europas und verliehen den Trägern der mon⸗ 
hiſch⸗ abſolutiſtiſchen Reaction in den Staaten der Heiligen Allianz das entſcheidende Über: 
wicht in der Zeitung der europäiſchen Angelegenheiten. Das Princip der Unantaftbarfeit ber 

Beiligten Königögewalt von Gottes Gnaden gegenüber jedem Recht und jedem Anfpruch der 
Bifer, das die Heilige Allianz unter Führung Alexander's und Metternich's auf ihre Fahne 
rieb, verdammte ohne weiteres jede Auflehnung gegen dieſe Gewalt, gleichviel durch weſſen 
xjchuldung ſie hervorgerufen war. Und nicht nur die gewaltſame und ſchonungsloſe Unter— 
dung derſelben, ſondern auch die Verhütung ihres Ausbruchs und ihrer Wiederkehr durch 
eſchränkung der Freiheit, durch Ausnahmsverordnungen und Ausnahmögeſetze galt in jedem 
U als das Recht und die Pflicht derer, in deren Hand ſich die Macht befand. Die Lehre von 
E&Solidarität der monarchiſchen Intereifen führte nothwendigerweiſe zur Proclamirung des all: 
Beinen Interventionsrechts zu Gunften ver bedrohten Kürftengewalt. Die Beichlüfie der 
arlsbader und Wiener Konferenzen, die Kürftencongrefle zu Troppau und Laibach in ven Jahren 
119, 1320 und 1821 waren Zeugniffe der Richtung, welche die von der Heiligen Allianz be: 
irſchte europaijche Politik in jener Zeit einmüthig verfolgte. Die nationale und freiheitliche 
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Bewegung in Deutſchland wurde durch eine Reihe von Präventivgeſetzen, die jede Bewegun— 
ber Geiſter unterbrüdte, durch Verfolgungen und Einkerkerungen zum traurigen Stillſtand ge 

bracht, die Erhebung in Neapel durch die Waffen Ofterreichs blutig unterdrückt und bie ſtumpf 
Grauſamkeit des barbarifchen Abfolutismuß wieder auf den Thron erhoben, im Norden Italien 
ber beginnende Aufſtand durch Verrat und Gewalt im Keim erftidt, das tapfere griechiſche Bel 
jeinen barbarifchen Unterprüdern ſchutzlos preisgegeben, und ſchon wurben die Waffen geſchmie 

bet, mit welchen auch in Spanien die ſiegreiche Revolution und die freie Verfafſung, bie ſich bei 
Volk durch die Cortes gegeben, zu Gunſten des elenden Königs Ferdinand zu Boden gemworfe 
werben follte. 

Die follte in folder Zeit der allgemeinen reactionären Strömung ein Bourbon auf 
Throne Frankreichs an Willen und an Kraft flarf genug fein, in feinem Lande den Sieg 
felben Princips zu verhüten? Die Deputirtenlammer, die aus dem neuen Wahlgeſetz be 
gegangen war, drängte ihn vielmehr unaufbhaltfam auf diefelbe Bahn. Die Eröffnung W 
Seffion führte einen Kampf gegen das Minifterium herbei, der am 11. Dec. mit dem St 
Richelieu's endete und zur Bildung des Minifteriums Villele-PBeyronnet-Gorbiere führte. & 
neued und firengeö Preßgefeg wurde vorgelegt und mit großer Majorität votirt und, was 
Gefährlichſte und für die Branzofen Verbaptefte war, troß des feit der Revolution gegen die 

fuiten in Frankreich beſtehenden Verbots bildete ficd unter dem Namen „der Väter des Glaul 
eine jefuitifhe Gongregation. Diefe verbreitete jih aldbald in mannihfachen Verzweigunmg 
und in fefler Organifation über das ganze Land und mußte ſich durch Intrigue und Term 
rismus einen mächtigen Einfluß auf alle Angelegenheiten des Stantd, ganz beſonders aber 
die Erziehung der Jugend zu verfchaffen, indem derfelben mit Wiffen des Königs die Leitung 
fogenannten kleinen Seminare überlaffen wurde. Aber gleichzeitig mit dieſen gefährlichen Fre 
den bed Throns beginnen aud) fhon von entgegengefegter Seite andere geheime Befelligei 
den Boben zu unterwühlen, auf dem derſelbe aufgerichtet war. Der aus Sübitalien ſtammg 
Carbonarismus fand in Frankreich, und befonderd unter dem Militär, eine ſchnelle und iji 
teihende Verbreitung und würde ſchon Damals dem Staat und dem Koͤnigthum ernfte Gefuie 
haben bereiten können, wenn es ihm nicht an tüchtigen und geeigneten Führern gefehlt Wi: 
Die ungenügend vorbereiteten und zu früh zum Ausbruch gekommenen Aufflände zu Beforte: 
Larochelle wurben mit leichter Mühe unterdrückt, und es erfolgten die Hinrihtungen von Bat 
Sauge, Earon und von den vielgenannten vier Sergeanten von Larochelle, welche Tetere MR: 
infolge der würdigen Haltung diefer fhönen, für die Sache der Freiheit begeifterten junge! 
Männer einen fo mächtigen und bleibenden Eindruc auf die Bevölkerung von Paris zurüli 
daß man biefe Hinrichtung bereits als einen der Anläffe und Anfänge zur Revolution ſe 
zeichnen barf. > 

Ein folgenſchweres Ereigniß für die Geſchichte der Neftauration war die Ludwig IM: 
gegen feinen Willen durch ven Congreß zu Verona auferlegte Intervention in Spanien. J. 
Berfaffung der Gorte8 von 1812 war infolge des Militäraufftandes von Jahre 1820 mit. 
brüdliher Zuftimmung Ferdinand's VII. wieerhergeftellt worden, ber feitbem fein conſtth 
tionelled Regiment ununterbrochen fortführte. Die Cortes beriethen mit dem König und 
Miniftern deffelben den weitern Ausbau und die theilweife Reform der Verfaffung. 
mochte über die Refultate diefer Berathung denken, wie man wollte, fo Eonnte doch die That 
nicht geleugnet werden, daß feit dem 7. März 1820 gefeglich geordnete Zuflände in Spa. 
herrſchten, daß von der nun zur Herrſchaft gelangten Partei feinerlei Gewaltthätigkeit gegen 
beiiegten Kahnenträger und Werkzeuge des blutigen Despotismus geübt wurden, mit dem GE 
dinand feine Rüdfehr nah Spanien gefeiert hatte. Am wenigften mar irgendwelche @ 
gegen den König geübt worden, wenn man auch allgemein wußte, daß er die neue Orbnung 
Dinge nur widerwillig duldete und ſich nur der Gewalt der Verhältniffe fügte, die er durchſ 
elended Regiment gefchaffen hatte. 

Aber die Lenker der europäifchen Geſchicke und insbeſondere die Häupter der Heiligen Alli 
bie 1822 in Verona verſammelt waren, betrachteten vom Standpunkt ihres monarchi 
Abfolutismus die Grundfäge der fpanifchen Verfaffung von 1812 für unverträglih mit 
Grundfägen, auf denen die Ruhe und Orbnung Europas beruhte. Sie erflärten bie gegen 
tigen Zuflände in Spanien für revolutionär, den König für unfrei und feine Zuftimmung ja 

Verfaffung und zu den Befchlüffen der Cortes für erzmungen. Sie beſchloſſen daher, trof 
englifhen Proteftes, der dagegen erhoben wurde, eine Intervention in Spanien zur Wie 
berftellung der Eöniglihen Autorität und beauftragten Frankreich mit der Ausführung 
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dichterſpruchs, den das oberſte Tribunal der allgemeinen europäifchen Reaction proclamirt 
alte 

Zudmwig hatte feine Bevollmächtigten bei dem Congrefſe, Montmorency und Ghäteaubriand, 
abin inftruirt, einen ſolchen Beſchluß nad Möglichkeit entgegenzumirfen. Diefe aber batten, 
m Gegenfag zu der ihnen ertheilten Inſtruction, ihre Zuftimmung zu den Antrag ber öft: 
ken Mächte ausgeſprochen, und nun Eonnte der König nicht umhin, ſich gegen feine beflere 

ugung zum Werkzeug der Reactionspolitit machen zu laffen, welche durch den Einfluß der 
heiligen Allianz zur herrichenden in Europa gemadt wurde. Die Reftauration mußte die 
eppelte Schmach auf jich laden, Frankreich, den Fahnenträger der europäifchen Völkerfreiheit, 

gewaltjamen Unterbrüder verjelben zu nahen und dieje traurige Aufgabe nicht aus eigener 
ſchließung und im eigenen Intereffe, fondern gewiffermaßen im Dienft fremder Mächte als 
Uſtrecker eines fremden und gebieterifchen Willens audzuführen. 
Das Bolf empfand auf tieffte die zweifache Demüthigung, die fi dad bourboniſche Frank: 
durch dieſen Interventiondfrieg zufügte. Die Majorität der Kammer zeigte ſich freilich 
freubigfte bereit, die zu Diefem Zweck geforberten 100 Mill. Frs. zu bewilligen. Aber der 
des Volks tönte aud den vonnernden Reden der wenigen Oppofitiondmänner, wie La- 
e, Benjamin Gonftant, Foy und Manuel, und als dieſer legtere an den Sturz des bour⸗ 
den Throns im Jahre 1793 in Worten mahnte, in denen die Berfammlung eine Recht⸗ 
gung des Koͤnigsmordes zu erfennen meinte, brach ein fo wüthender Sturm gegen venfelben 
‚dag man nicht Anftand nahm, ihn jofort aus der Mitte ver Berfammlung auszuftoßen. 
wel wurde von herbeigerufenen Gensdarmen aus dem Saal gefhleppt. Zweiundſechzig 
ieder der Linken folgten ihm, und das Bourbonenthum hatte eine neue Niederlage im Herzen 

franzoͤſiſchen Volks erlitten. 
Der Feldzug des franzoͤſiſchen Heeres von 100000 Mann in Spanien war unter der Füh— 
des Herzog von Angouldme ein militäriich Höchft ehrenvoller. Die franzoͤſiſchen Waffen 
überall iegreih. Das erite Eriegerifche Unternehmen ver Reftauration unter der Leitung 

bourboniſchen Prinzen brachte das erfhütterte militärifche Anfehen Frankreichs vor ven 
Europas wieder zu Ehren. Das Eonnte in den Augen des franzöfifchen Volks einen Er: 

für die Schmad bieten, die ihm diefer Krieg durch feinen Zweck und feinen Urfprung auf: 
| Die Stimmung ded Volks für die Regierung wurbe noch günfliger, ald man in Paris 
der gemäßigten und bejonnenen politifchen Haltung des Herzogs von Angouleme Kunde er: 
Mt. In feiner Proclamation von Andufar erklärte viejer, Eeine Gewaltthat der nun wieder 
x Herrſchaft gelangten Partei des monarchiſchen und kirchlichen Abſolutismus gegen die be⸗ 
Bte Liberale Partei dulden zu wollen. In feinen Verhandlungen mit den Cortes in Cadiz ver⸗ 
xgte er ſich für eine allgemeine Amneſtie und für die Aufrichtung einer liberalen Verfaſſung. 
B aber die Cortes feine Anträge verworfen hatten, Cadiz mit Waffengemwalt genommen und 
Kdinand befreit war, begann diefer alsbald, unbekümmert um die Verheißungen ſeines Be⸗ 
Nerß, des franzöfiihen Prinzen und Feldherrn, und unbefünmert um die von ihm beſchworene 
szfaflung, fein blutiges Negiment, opferte die edelſten Männer Spaniens in barbarifcher Weiſe 
maer Rache für den dreijährigen Zwang, den er fich Heuchlerifch gebeugt, und vertilgte jede 
dur von Breiheit unter dem Drud eined maßloſen Despotismus. Er befundete die dieſen 
Mader König ganz beſonders Eennzeichnende Undankbarkeit gegen feine Retter und Wohlthäter 
wech Die ſchamloſeſte Nichtachtung des franzdfifchen Heeres und feines Feldherrn, die er nun 
ge Dank, ja mit offenbarer Misachtung nach Haufe ſendete, als fie ihm den ſchuldigen Dienft 
Khan und feinen blutigen Thron wieder aufgerichtet hatten. Der Gerzug von Angouleme 
Bante gegen Ferdinand VII., der ſich in oftenjibler Weife unter ruſſiſchen Schug flellte, nichts 
Wrichten. Sein Wort, mit dem er die Ehre Frankreichs gegen das unglüdliche ſpaniſche Volt 
REpfänbet hatte, wurde durch die Thaten Ferdinand's in Gegenwart des fiegreichen franzöfifchen 
wered und vor den Augen ganz Europas verhöhnt. Der franzoͤſiſche Prinz konnte dem legi- 
men König, den er gewaltfam auf feinen Thron zurüdgeführt Hatte, nicht feindlich entgegen- 
wien. Frankreich hatte ja diefen Krieg im Dienft ver Legitimität, im Dienft der Heiligen 

unternommen, die den König von Frankreich zu ihrem Werkzeug gebrauchte. Das war 
wu brennender Stachel, der fich tief verwunnpend ing Herz des franzoͤfiſchen Volks einfenkte. 

Unter dem Eindruck der Siegedbotfihaften aus Spanien und infolge einer wenig conſtitu⸗ 
mnellen und nicht felten unehrliden Einwirkung der Regierungsorgane und der mehr und mehr 
den Vordergrund tretenden Geiftlichfeit waren die Wahlen von 1824 entſchieden zu Bunften 
me Ultrarooaliften ausgefallen, die dieſen Krieg gegen bie beftigfte Oppofition ber Liberalen 
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durchgefegt hatten. Die überwiegende Majorität gehörte ver Richtung an, welche Die ! 
von 1815 verfolgt hatte, obwol ed nicht mehr die fanatifhe Verfolgung, jondern, wie man 
die dauernde Nieverhaltung der Revolution und die unerjchütterliche Befeftigung bed 
thums galt. Die Stimme der wenigen Liberalen, unter denen nun audy pie Gafimir Perie 
wie mutbig und mächtig lie auch erhoben wurde, verhallte wirkungslos gegenüber der 
jenen Reihe ihrer Gegner, und niemand mochte ahnen, daß binnen wenigen Jahren bir 
Zahl zu einer Majorität anwachſen würde, durch welche der fo emſig wiederhergeſtellte 
feftigte Bau des Legitimismus wieder völlig umgefturzt werben follte. Der Geift der ! 
von 1824 war für die Geſchicke der Neftauration um fo gefährlicher, weil jie nicht, wit 
1815, in der ftürmifchen Haft ihrer Reactions: und Rachegelüfte vem König gewiſſerm 
Führung entriß und denjelben zum Widerftande nöthigte, wenn er nicht den Schwery 
politiiden Bewegung ein für allemal in bie Bolfövertretung gelegt jehen wollte. Die. 
von 1824 erſchien vielmehr durchaus gewillt, die beſtehende Regierung zu unterftügen u 
Leitung zu folgen. Die Bedingung, daß die Regierung jie auf den Weg führen werde, 
bekannten Grundfägen der Majvrität entſprach, durfte, einem Minifterium Villele- 
briand, einem Minijterium der ſpaniſchen Intervention gegenüber, als eine ſtillſchweige 
außgejegt werben. Der König und das Minifterium fühlten jich nicht auf eine inconftit 
Bahn gedrängt; aber man durfte im voraus der Zuftimmung für alle Mapregeln ger 
die auf conflitutionellem Wege zur VBermebrung der königlichen Prärogative durch € 
fung und Verminderung der Rechte und Breiheiten des Volks führten. Dan gleitete un 
unter dem angenehnen, aber auch erſchlaffenden Gefühl der Sicherheit und der formalen 
tigung auf der. abſchüſſigen Bahn der Reaction vorwärts, auf der lich ja zugleich Die Pr 
ganz Europa, wie e8 fheinen mußte, mit entſchiedenem Glück bewegte. 

Es war nady alleden nichts natürlicher, als daß man ſich eine fo willige und bequen 
mer möglichft lange und unverändert zu erhalten wünſchte, um mit derjelben das 2 
monarchiſchen Neftauration zu vollenden; und ebenjo wenig konnte man an der Zuft 
der Kammer zweifeln, ald das Minifterium den Antrag in verfelben einbrachte, die D: 
Legislatur von fünf auf lieben Jahre zu verlängern und nicht wie bisher alljährlich ein 
ausſcheiden zu laffen, fonvern die Kanınıer während der ganzen jiebenjährigen Epoche ıı 
dert zu erhalten und alsdann allgemeine Neuwahlen eintreten zu laffen. Die wichtige 
wurde in beiden Kammern mit großer Majorität angenommen und dem betreffende 
rückwirkende Kraft in der Weife verliehen, daß ed al8bald Anwendung auf die Kanını 
von der ed berathen und angenommen war, obgleich die Wahl ihrer Mitgliever unter < 
dern Vorausſetzungen jtattgehabt hatte. Biner fo dienftwilligen und monardiichen J 
zu Liebe glaubte dad Deinifterinm endlich auch mit einer Mapregel vorichreiten zu bür 
zu den Lieblingswünſchen der feudalen Partei gehörte, mit ver man jedoch ber öffentlichen 
mung gegenüber nur jhüchtern und vorjihtig hervortreten zu Dürfen glaubte. Es war 
Entſchädigung der Emigranten. Das Minifterium Villele wagte nicht, eine foldye vorzuf 
Aber e8 legte der Kammer ein Rentenconvertirungsgefeß vor, durch welches ver . 
der Rente von 5 auf 4 Proc. herabgefegt werben follte. Doch lag dieſem Gejeh ohne Zu 
Gedanke zu Grunde, von den Eriparnifjen der jährlichen Zinszahlung die Mittel zur Ei 
tenentfpäbigung zu gewinnen. Obgleich e8 befannt war, wie tief benachtheiligend ei 
Maßregel auf die Brivatverhältniffe von Hunderttaufenvden von Bürgern und nicht müı 
zahlreiche Wohlthätigkeitsanftalten wirfen mußte, die ihre Revenuen fait ausſchließlich au 
Renten der großen Staatsſchuld ihöpften, jo nahm die Majorität der Deputirtenfanın 
nicht Anſtand, das vorgelegte Gefe zu votiren. 

Aber Hier trat zum erſten mal der ſich Später mehrfach wienerholende Fall ein, daß vie 
kammer, wie jie durch das Vlinifterium Decazes in feiner erften Epoche gebildet war, 
Reactiondbeftrebungen des Minifteriums und der Deputirtenfanmer entgegenftellte 
Rentenconvertirungsgefeß wurde von derfelben verworfen. Zu diejer erften moraliſchen 
lage des Minifteriums Villele kam aldbald eine zweite, der Nücktritt Chäteaubriand's, 
geweigert hatte, für Die Votirung jenes unvolksthümlichen Geſetzes mitzuwirken, und dah 
Entlafjung auf eine ziemlich herbe Weije erhielt, aber infolge deſſen auch al8bald in eine 
tionelle Stellung zu dem Minifterium und nad) und nad) auch zu den Bourbonen ſelbſt 
für welche der geiftreiche und überaus rührige Staatsmann und Schriftfteller ein gefä 
Gegner werden follte. Ein anderes Anzeichen für die Gefahr, in welche die betretene B 
Reftauration zu reißen drohte, war das immer offenere und kühnere Hervortreten ver @ 
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t mit ihren Anſprüchen auf die Wiederherſtellung ver alten Privilegien der Kirche und der 
8 Frankreich verwiefenen Orten. Gin Hirtenbrief des Erzbiihors von Touloufe, Cardinal 
ermont Tonnerre, entbüllte diefe Plane und forderte geradezu einen enticheidenden Einfluß 
r eiftlichfeit auf die Leitung des Staats. Aber gleichzeitig erhielt auch der tiefe Widerwille 
zfranzöñſchen Volks gegen dieje Beftrebungen des Klerus durch ein Mandat ded Staatsraths 
ıötrud, welches die Verbreitung dieſes Hirtenbriefd unterfagte. Wir werden und ſpäter über: 
ıgen, wie dieſe Oppolition ver königlichen Gerihtähöre gegen den wachſenden Einfluß des 
erus von nicht geringer Bebeutung für den enplihen Sturz der Reftauration geworben ift. 
 Minifterium Billele aber ließ jih von den erften Anzeichen diefer im Publikum erwaden: 
sund auch in der Preſſe jich Eundgebenden Oppofition nicht etwa zum nachdenklichen Stillftand 
Tieinen abſchüſſigen Wege, fondern zu einer neuen gehäſſigen Mapregel beftimmen , nämlich 
Wiedereinführung ver Genjur, die kaum noch mit dem Wortlaut verVerfaffung in Einklang 
jracht werden fonnte. 
udwig XVIII. war mit dieſem Gange ſeiner Regierung keineswegs einverſtanden. Die 
ftigung der Königsgewalt, nach der er ſtrebte, glaubte er nicht durch Verlegung der Syinpa- 
oder gar ber gemwährleifteten echte des Volks, am allerwenigften durch Wiederherftellung 

feudalen und klerikalen Brivilegien erzielen zu fönnen. Aber das fühlbare Herannahen feines 
8 machte ihn troß der wunderbaren Kraft, mit der ex jein körperliches Leiden zu tragen und 
bergen wußte, unfähig, die Zügel der Negierung noch mit feiter Hand zu führen, feinem 
und jeinen Anſichten in jeinem eigenen Minifterium Geltung zu verihaffen. Der Graf 

Artoid beſaß ſchon jeit einiger Zeit einen überwiegenden Einfluß auf die Leitung der 
geihäfte. DVillele jelbft ſuchte jih über alle wichtigen Kragen zuerft mit diefem Prinzen 
ändigen, der zunächſt ven Throm einnehnien follte. Der König fah die Gefahr, in welche 

ron der Bourbonen zu gerathen drohte, vermochte aber nicht jie abzumenden. Und ald 
die Stunde jeines Todes fanı, den er mit enler Seelenrube erwartete, ſprach er zu feinem 

und Nachfolger die beveutungsvollen Worte: „Sehen Sie die von mir verliehene Ver— 
al8 den befteu Theil meiner Hinterlaffenfhaft an. Beobachten Sie diejelbe, und Eie 
wie id im Schloſſe unjerer Büter fterben. Vergeſſen Sie nicht, daß Sie Ihre Krone 

ren Sohn und Ihren Enkel zu bewahren haben.“ 
m 16. Sept. 1824 wurde Karl X. zum König ausgerufen. Karl X. beſaß in weit Höherm 

Be als Ludwig XVIII. die äußern Eigenſchaften, die der Franzoſe an jeinem König liebte, ja 
hn unter andern Berbältniffen zum Liebling des franzöſiſchen Volks gemacht Haben würden. 
dbereinigte in feinen Benehmen die Anmuth und Grazie des feinen Weltmanns mit der 
de und Hoheit des Fürſten. Er war, ald er 67 Jahre alt den Thron beftieg, noch ein ſchöner 
nm von edeln Zügen, leihter Haltung und feingewandter Gefelligkeit. Er imponirte den 
\gofen durch fürftlichen Glanz, mit dem er nicht feine Perſon, jondern jeinen Thron zu um: 
x liebte. Er verjtand zu vepräfentiven. Nichts kann irrthümlicher fein, al8 ſich unter KarlX. 
t Despoten vorzuftellen. Sein perjönliher Charafter war frei von Härte und Rauheit. 
sar wohlwollend, theilnebmend, leutjelig, großmüthig und vertrauensvoll, offen und wahr: 

Gin abelider Sinn in: beften, aber auch im ftrengften Sinne des Worts charakteriſirte all 
Thun. Aber hier war auch die Grenze feiner Tugend. Sein Fehler und jein Unglüd war 
Injeitige Beichränftheit feines Geijted und ſeines Gemüths, vermöge deren er jih über die 
Bauungen diejes adelihen Sinnes, wie er ihn von jeinen Vorfahren ererbt hatte, durchaus 
zu erbeben vermochte. Er war fein Denker, fein Staatemann wie Ludwig XVIIL Gr hatte 
Verſtändniß jeined Volks, feiner Zeit und feiner Aufgabe. Er war nicht im Stande zu be: 
en, Daß diefes Bolf nicht in der Krone und ihrem Träger feine Vertretung finde, daB e8 ein 
kfreich neben feinen König oder gar im Gegenfag zu demjelben geben könne. Die Wahrung 
æ ererbten föniglihen Würde war ihm das oberſte Geſetz jeined Lebens und Wirkens. Sie 
® ihm Die würdige und mafelloje Haltung, deren er ſich in feinen Privatleben bejleißigte, 
die unmandelbare Aufrechthaltung feiner Eöniglihen Prärogative, die jeinen unuuiſtößlichen 
Eerungdgrunbfaß bildete. Eeine Vorliebe für den Adel und die Geiftligfeit war der Aus: 
RE feiner innerften Natur, nicht jeiner politiſchen Überzeuguug. Er fonnte ſich den Glanz 
ehrond nur denfen ald den Mittelpunkt eines großen und glänzenden Kreijed von Vaſallen 
-Würbenträgern der Krone und der Kirche. Auch feine vermeintliche Frömmigkeit war 
Eder Ausdruck feiner Treue und Anhänglichkeit gegen die althergebrachte Sitte des franzö⸗ 
en Hofs als innere Religiofität. Er wollte dem Abel und dem Klerus nicht die alte Macht, 
dern nur ven Blanz ihrer alten Stellung wieberverleihen. Daß neben diejen auch das Volk 
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und insbeſondere dad Bürgerthum zu Macht und Anfehen gelangt und einen felbftthätig 
Antheil an dem Leben ded Staats zu fordern berechtigt fei, fhien ihm eine jene Verirrungen & 
Revolution, deren Bekämpfung er für feine heiligfte Pflicht hielt. Die gefährlichfte Schwät 
feines Charafterd war für den Erben des frangöfifchen Throns in jener Zeit der faſt an Leif 
finn grenzende Optimismus, der ihn bis zur legten Stunde feiner Regierung nicht verließ, 
mit dem er an bie Löfung der Aufgabe ging, vie er fich geftellt Hatte. Er hatte Feine Ahnn 
von ven Schwierigfeiten und Gefahren, von denen er umgeben war, und mar daher nur zu fe 
geneigt, jeden Widerſtand, der ihm entgegentrat, mochte er von feinen Miniftern, von der Voll 
vertretung oder gar vom Volk felbft ausgehen, als ſtrafwürdigen, durch ernfte Entſchiedenh 
leicht zu übertwindenven Troß anzufehen. 

Das war der Mann, der in jener Glanzepoche der franzdjifchen und der europäiſchen Ra 
tion den Thron Ludwig's XVI. einnahm, und die Umftände, unter denen er feine Regiern 
antrat, waren leider nur zu ſehr geeignet, ihn in den Taufchungen zu befeftigen, die endlich fein 
Sturz herbeiführen mußten. Die militäriſch glücflicde Beendigung des Kriegs in Spanien ha 
den franzöfifchen Waffen neuen Olanz, dem franzdflichen Staat erhöhtes Anfehen nad auf 
verliehen ; dad Minifterium Ludwig's XVIII. ftand Schon feit längerer Zeit auf dem politif@ 
Standpunkt feines Nachfolgers und zeigte ſich unbedenklich bereit, nach den Intentionen deſſell 
das Regiment zu führen; die gefegliche Vertretung des Volks, die er trotz des Wahlgeſetes,« 
dem fie hervorgegangen war, für die allein berechtigte anfah, war feinen Abjichten gewifl 
maßen ſchon vorangeeilt und lieg Feinen Zweifel an ihrer Ergebenheit für die Perfon und 
ihrer Zuflimmung zu den Planen des Könige. Lind auch unmittelbar aus der Mitte des Be 
fhien ihm während ver erflen Monate feiner Regierung und auch fpäter noch bet feiner g 
vollen Krönung zu Rheimd allgemeine und ungeſchminkte Anhänglickeit für die Perfon 
Königs, offene und freudige Erwiderung feines freundlichen Wohlwollens gegen vaffelbe 
auch der laute Ausdruck innerer Befriedigung über ven Eintritt einer Regierung entgegeng 
gen zu werden, von der man feine fernere Schwankung in ver Verfolgung der einmal 
zeichneten Bahn und damit die Herftellung einer feften und dauernden Ordnung der neue 
ftände erwarten dürfe. Daß Karl X. in der That überzeugt war, die Liebe und das Ver 
jeines Volks zu beſitzen, befundete er durch Beweiſe des Vertrauens, die er ihm ſeinerſeil 
Er entfernte bei feinem Erſcheinen unter dem Volk und felbft bei Öffentlichen Aufzugen ven = 
tärifhen Schuß, mit dem man bisher in Frankreich die Perſon des Königs zu umgeben g 
war. Er beſchwor ohne Bedenken die charte constitutionnelle, ja er ftellte die verfafft 
mäßige Freiheit der Preffe pur Aufhebung der Genfur wieder her, mit der das Minifer 
Villele ven Thron Ludwig's XVII. gegen öffentliche Angriffe ſchützen zu müffen geglaubt ka: 
Nicht minder durfte die Nehabilitirung des volldfreundlihen Herzogs Ludwig Philipp von 9. 
leand, den Ludwig XVIH. mit Mistrauen und Zurückſetzung behandelt hatte und dem Kach 
alobald den Titel „koͤnigliche Hoheit” und eine anfehnliche Apanage verlieh, für eine Gone. 
gegen bie Öffentliche Meinung und für ein Zeichen des Sicherheitsgefühls gelten, mit m 
der König feinen Thron beftieg und ihn dem Schuß des Volks vertraute. Und in der That 
auch die Stimmung des Volks, trotzdem, mas man von feinen Grundſätzen und feiner politi: 
MWirkfamkeit unter ver Regierung Ludwig's XVII. mußte, anfangs eine gunftige für Kal, 
weil das franzöftfche Volk nur zu geneigt war, mit dem Wechfel als ſolchem unbeſtimmte 6 
nungen zu verbinden und ſich dem Eindruck der liebenswürbigen, wohlwollenden und ı 
vollen Perfdnlichfeit hinzugeben, die nun nad der farblofen und unpoetifgen Regierung 
wig’8 XVII. den franzdfifchen Thron einnahm. 

Aber die Täuſchung Über das gegenfeitige Verhältniß Fonnte auf beiden Seiten nicht 
langer Dauer fein. Nachdem in den Tuilerien die alte ftrenge Hofetikette Ludwig's XIV. und 
mit ihren erblichen Apelshofämtern und mit oftenjibler Wiederherftellung der vorrevolutio 
Formen eingeführt war, gelangte dur dad Minifterium Villele - Peyronnet eine Reihe 
Gefehvorlagen vor die Kammer, die mit dem Geift ver Zeit und des Volks im fchrof 
Wivderſpruch flanden. Mit der erneuten Vorlage des Rentenconverfiondgefeges von 5 
3 Proc. war jet der Autrag auf eine Entſchädigung der Emigranten für ihre confiscirten O8 
aufdie Höhe von 1000 Mil. Fré. oder 30 Mill. Rente verbunden, welche ohne Steuer 
bung durch die Zinfenerfparniß für die große Staatsſchuld gedeckt werben follten. Ei we 
diefer Entſchaͤdigungsantrag als der erfte moralifche Angriff gegen die Revolution empfr 
als die Verurtheilung einer That verfelben, die feit einem Menfchenalter als vollendete T 

. 
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he in Wirkſamkeit war, ald der erfte Verſuch, pie Wiederherftellung vorrevolutionärer Zu: 
linde durch Opfer anzubahnen, die man zu Bunften eines freiheitäfeindlichen Ariftofraten- 
fand dem geſammten Volk auferlegte. Man konnte jedoch dieje Maßregel noch ald einen Act 
we Gerechtigfeit betrachten, der, nach gänzlicher Schließung der Revolution durch Wiederher⸗ 
kellung des bourboniſchen Königthums, ebenſo wol die einftigen Feinde der Revolution wie des 
Baigthums völlig amneſtiren, d. h. von der fernern Wirkung der über jie verhängten Strafen 
Br Zwangsmaßregeln befreien follte. Ja man Eonnte diefelbe, abgefehen von jeder politifchen 
Ierteilärbung, für eine zweckmäßige und nothiwendige Maßregel betrachten, da durch diefelbe 
gegenwärtigen Bellger der confißcirten Gmigrantengüter von jeder Gefahr und Beforgniß 
it wurben, die ihnen der immer wieder anftauchende Zweifel an der mioralifchen und po⸗ 

iſchen Rechtmäßigkeit und alfo auch an der factiſchen Sicherheit ihres Beſitzes bereitete. Die 
erte Entſchädigungsſumme der 1000 Milt., reſp. 30 Mil. Renten, wurde daher von 
Kammern bewilligt, wogegen das Rentenconverfiondgejeg von der Pairskammer ver: 

fen wurde und biefe hiermit offen als Wahrerin der Intereflen des Bürgerftandes gegenüber 
adelöfreundlichen Deputirtenfammer erfchien. 
Ungmeideutiger in ihren Tendenzen als ver Entfhädigungsantrag war eine zweite vom Mini: 
Veyronnet eingebrachte Geſetzesvorlage, nämlich ein Primogenitur: und Subftitutiondgefep, 
unter fcheinbarer Wahrung der Rechte des Erblaſſers, doch offenbar dad Zufammenhalten 
großen und auch bed Eleinen Grundbeſitzes in der Hand des Erfigeborenen und die Errichtung 
Fideicommiſſen begünftigte, die ſolche Beſtimmungen aud auf fpätere Benerationen ausdehn⸗ 
Dieje Geſetzesvorlage widerftrebte fo offen und entfchleden demjenigen Grundjag ber Re: 
ion, der, wie fein anderer, in Fleiſch und Blut des frangdiischen Volks übergegangen war: 
Grundfag der unbeningten Gleichheit aller vor dem Geſetz und ber völligen Befeitigung aller 
ker Geburt hervorgehenden Berechtigungen und Privilegien, fo entſchieden dem Grundſatz 
sollen Sreiheit und der unbefchränften Bewegung und Theilbarfeit des Beſitzes, inöbeſon⸗ 
des Grundbeſitzes, daß dieſelbe allgemein als ein offener Bruch mit der Nevolution und 
Errungenfchaften, ald der Verſuch einer Wieperherftellung des von derfelben aufs äußerfte 
ften und endlich überwundenen Feudalismus erfannt und enıpfunden wurde. Die Des 
fammer gab auch diefer Vorlage trog des übeln Eindrucks, den diefelbe gemacht und 

Äh bereits laut genug in ver Preſſe ausgeſprochen hatte, ihre Zuflimmung. Aber die Pairs⸗ 
er hatte auch diedmal den Mutb und den politifchen Taft, den Anforderungen ber Regie⸗ 
und dem Votum der Wahllammer gegenüber der dffentlihen Meinung Rechnung zu tra= 

and das Geſetz zu verwerfen. 
Noch lebhaftern und allgemeinern Unwillen hatte ein ſchon vor biefem vorgelegted Geſetz 

das Sacrilegium hervorgerufen, welches in drafonijcher Strenge die härteften Strafen 

jede Berlegung der katholiſchen Kirche und ihres Gottesdienſtes feflfegte und Misbrauch 
Beheiligten Hoftie mit der barbarifhen Strafe für den Vatermord, Entweihung der Meßge⸗ 

Pe mit dem Tode bedrohte. Es lag klar am Tage, daf die Regierung Karl’8 X. die Stügen 
Throns im Adel und in der Kirche fuchte, daß fie diefelben daher wieder zu einer Macht im 

kat erheben und ihre durch die evolution erlofchenen Privilegien wieder aufrichten wollte; 

die verfaſſungsmäßig garantirte Freiheit des Gewiſſens, daß insbeſondere die Gleichheit der 

tfeſſionen vor den Gejeg bedroht mar, wenn Die Anſchauungen der katholiſchen Kirche und 

wg Kierus zu Trägern und Quellen des bürgerlihen Geſetzes gemacht, wenn ihre kirchlichen 

Kblungen und Gebräude gewiſſermaßen unter ven befondern Schuß des Staatd geftellt und 

dem Nimbus der inverleglichkeit bekleidet wurden, vor der fich die nichtkatholiſchen Chriſten 
die Zuben in gleicher Weife beugen jollten wie ihre eigenen Angehörigen. Und wenn der 

irtlaut des Geſetzes zu dieſen Befürchtungen auch feinen directen Anlaß gegeben hätte, bad ganze 

ee trug einen jo mittelalterlich finitern, möndifch fanatifhen Gharafter an fi, ſtellte ſich 

Geiſt der Zeit und des Volks in jo unverfennbarer Weife gegenüber, daß e8 eine tiefe Ver: 

mung und nicht unbegründete Beforgniß in ver Bevölkerung hervorrief. Aber der Ein: 

ach, den bie liberale Preſſe dagegen erhob, die Entſchiedenheit, mit der die Kührer der ſchwa⸗ 
s Oppofition in der Deputirtenfanımer dagegen kämpften, verhinderten dieſe nicht, das mis⸗ 

&ge Geſetz faft unverändert anzunehmen, und wieber war ed nur bie Pairskammer, die durch 

ewerfung deſſelben das franzöiifche Volk vor der Befahr und der Schmad eines jo inquiſi⸗ 
kfchen Geſetzes ſchützte. Sie wurde für dieſes Votum durch Ernennung von 31 neuen Paird 
kgaft, die freilich nicht geeignet waren, die Würde der Ranımer zu erhöhen. Aber e8 verhin- 

Braateskerifon. XII. 34 
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derte Died nicht, daß dieſelbe trotzdem im folgenden Jahre das Primogeniturgefeg zum Ball bi 
und der einmal angenonmenen Richtung treu blieb. 

So auffallend dieſe Thatſache erſcheinen mag , fo findet fie doch ihre Erklärung nicht n 
der perfönlihen Zufammenfegung diefes Körpers, wie derfelbe durch die große Patröcrei 
von 1817 gebildet war, fondern aud in dem natürlichen Streben jedes lebensfräftigen X 
nismus, wenn jeine wefentlihen Organe durch krankhafte Affectionen ihre natürlichen } 
tionen verfagen, diefelben auf andere Organe zu übertragen, bie zeitweije gewiſſermaße 
deren Stelle treten. UÜberdies ift die Pairdfanımer in jener Zeit der Aufgabe nicht untre 
worben, für welche fie innerhalb des Staatsorganismus beflimmt war. Denn ihre Wirt 
feit war den beftructiven Tendenzen gegenüber, welchen die Deputirtenfammer im Dien| 
Krone oder vielmehr des Adels und der Kirche huldigte, eine conjervative: Und fie war 
der That, welde den Staatswagen auf der abfchufiigen Bahn, in Die er geraten war, au 
und Franfreich wenigſtens noch eine Zeit lang vor der Nevolution fhüpte, welche der zuc 
vorjreitenden Gontrerevolutton auf dem Fuß folgen mußte. 

In faft noch höherm Grade als dieſe Geſetzvorlagen bekundeten bie fonftigen Maßnal 
der Regierung den offenen Bruch Karl's X. und feiner Regierung mit den Thatſachen und 
mit den Erinnerungen der Nesolution, die Verleugnung ihrer in Fleiſch und Blur des fra 
ſchen Vols eingedrungenen Grundſätze und das Zurückdrängen in die Zuftände und Misbr 
vor 1789, die dem Volk Über alles verhaßt waren. ine ſolche dad Volk in feinen theu 
Erinnerungen tief verlegende Maßregel war die plöglidge und ganz ummotivirte Entlaffun 
150 hoͤhern Offizieren , die unter Napoleon ehrenvoll gedient hatten, aud ver Armee. Es 
als ob man dem Volk aud ven legten Schimmer einer Erinnerung an jene ruhmvolle Zei 
reißen wollte, in welcher Frankreich ohne die Bourbonen und trog ihrer groß und mächti 
weſen war; als ob die tapfern Thaten jener Krieger, bucch welche Frankreichs Ruhm übe 
Welt verbreitet wurde, ihrer wohlerworbeuen Ehren entkleivet, ja wol flatt verfelben 
Schimpf behaftet werben follten, weil jie ihr gutes Schwert im Dienft eines Herricherd gg 
hatten, der nicht von dem Blut Heinrich's IV. abftammte, und deffen Glanz die ruhmlofen: 
ger der bourboniſchen Krone immer noch allzu fehr verbunfelte. Solch grobe und leidenſih 
kränkende Angriffe auf die Chre und den Ruhm Frankreichs, auf dieſes einzige Beitgthum, 
feit der Reftauration der Bourbonen der franzdilfchen Nation aus jener Glanzepoche ihn 
fichte noch übriggeblieben war, wurde von dem franzölifhen Volk wie eine perfönliche © 
fränfung empfunden , wie die unwürdige Rache eines Schwächlings gegen ven Starken, de 
niebergeworfen hatte, und der nun durch eine fremde Gewalt entwaffnet worden mar. 

Den Ausbruch der in dieſer Weife mehr und mehr ſich anſammelnden Unzufriedenheit f 
jedoch Die jihtbar immer höher wachſende Gewalt herbei, welche ver Klerus nicht nur am 
König und feine Minifter, fondern auf ven Bang aller öffentlichen Angelegenheiten zu übe 
gann. Denn es war dies nicht der Einfluß, den die Geiftlichkeit infolge ber herrſchenden 6 
mung und Richtung der Zeit vermöge ihrer kirchlich-religiöſen Wirkjamfeit auf die Gen 
zu gewinnen wußte; es war ber zu einer Heeresm acht ver Kirche organifirte Klerus, eine: 
das ganze Land verbreitete geiftliheBongregation, die mit der ganzen Kraft und Fülle ver 
zu Gebote flehenden Mittel die Begründung und Ausbreitung einer Hierarchie anftrebte, m 
alle Kräfte und Interefien des Volks Dem Intereſſe der roͤmiſchen Kirche und dem Willen 
Organe unterordnen und dienfibar maden follte. Die Eongregation begnügte ſich ni 
der bereitwilligen Zuſtimmung des Königs zu allen Maßregeln, welche ven Glanz und 
recten Einfluß der Kirche und des Klerus zu heben beſtimmt waren, nicht mit ber 
Sonntagsfeier, dem Sacrilegiumögefeg und der thatjächlihen Abhängigkeit ver Jugenpderzi 
und des Unterrichtsweſens von ver Geiſtlichkeit. Sie umgarnte mit ihrem Einfluß alle 
den und Gorporationen bis zu ben kleinſten Dorfgemeinben herab, wußte die einflußrei 
Stellen in ven Minifterien, ven Departementsd- und Communalvermwaltungen, in den 
höfen und felbft im Heere mit ihren Werkzeugen zu bejegen und ihren weitreichenven Cu 
durd die verwerflihen Mittel der Kurt und Hoffnung, die fie in Bewegung jegte, auf alle 
flußreicden Perfonen in ver Weife geltend zu machen, daß fie ſich zu Werkzeugen ihres Wi 
und ihrer Plane gebrauchen ließen. So fühlte ſich ganz Frankreich durch Die affene und geh 
Wirkſamkeit diefer Gongregation wie von einem Ne umfponnen, das durch die Tauſende 
Fäden und Verfhlingungen, aus denen es gebildet war, endlich zu einer unzerreigbaremf 
zu werben drohte. Dem Beifte des aus allen Phaſen der Revolution jiegreich hervorgegang 
aufgeflärten Bürgerthums Eonnte nichts in dem Maße wiberftreben, wie dies Gebaren 
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us, deſſen hoͤchſtes und letztes Intereſſe, wie man ſich wol noch aus dem Anfang der Revolu⸗ 
erinnerte , nicht Frankreich, ſondern Rom war. | 
Und dieſe wohlorganijirte und wohlbisciplinirte Macht, veren oberfte Zeitung vielleicht nicht 
ıal in Frankreich zu ſuchen war, und der alle Mittel der Religion und der Kirche, des Altars 
ber Kanzel, der Schule und der Armenpflege zu Gebote flanden, die unter dem ausgeſpro⸗ 
m Schutz des Königs gewiffermaßen im Mittelpunkt der Staatöregierung fland, war eine 
Meglihe vermöge ihrer geheimen, doch aller Welt ſich kundgebenden Organifation und 
eſondere vermöge der durch biefelbe gegen dad Geſetz wieder erſchlichenen Einführung ber 
iten in Frankreich. Dan erinnerte ſich der jhonungdlofen blutigen Strenge, mit welcher 
Mitglieder der politifhen Vereine verfolgt morden waren; und daß dffentlihe Gewiſſen 
te fich Durch diefe von oben her privilegirte Misachtung des Rechts und des Befeges zu tief 
et, um nicht eine offene und eutſchiedene Reaction gegen Diefelbe zu verfuhen. Das erfte 
en der Öffentlihen Meinung, das gegen die hieracchiichen Befttebungen des Klerus, gegen 
bongregationen und dad geheime Jefuitenthum in die Schranfen trat, war bie Prefie; 
„Journal des Debats‘’ und ber „‚Constitutionnel” ſowie mehrere Provinzialblätter griffen 
nderö Dieje letztere Seite auf, für deren Verſtändniß das frangölifche Voll am empfäng- 
ea und das Geſetz anı unzweideutigften war, und auf dieſem Gebiet war ed auch, wo &hä- 
briand fi für feine Entfernung aus den Minifterium an feinen feühern Eollegen aufs 
Kmdlichfie zu rächen wußte. Die Regierung oder vielmehr die Kongregation glaubte fid 
Igenug,, Diefer Oppofition des öffentlichen Geiſtes, ver ſich in der fchnell wachſenden Ver: 
kung der jejuitenfeindlihen Blätter Eundgab, mit Gewalt ein Ziel zu fegen. Gegen zwei 
Blätter wurde Anflage erhoben. Aber diefer Proceß lenkte Die öffentliche Aufmerkſamkeit 

mehr auf diefe Frage und auf die Blätter, welche fie zum Gegenftande ihrer fortgefegten 
ung machten. Nach einer glänzenden Verteidigung der angeflagten Journale durch 

a und Merilhou wurden dieſelben von dem parijer Gerichtöhof freigeiprocden, weil, wie 
ũcklich in dem Urtheilsſpruch hieß, der Jefuitenorben in Frankreich gefeglich nicht ge- 

fi. Hiermit war aljo ein zweiteö Organ des Öffentlihen Gewiſſens, waren Die berufenen 
des Geſetzes gegen die Gongregationen und den Jeſuitenorden auf den Kampfplatz ge- 

1; und ba ſich durch die Anklage die Regierung mit denfelben mehr oder weniger identificirt 
fo war biefe durch den Spruch des Gerichtshofs einer Verlegung bed Geſetzes angeflagt, 
durch Duldung de3 Jefuitenordens und Begünftigung der Gongregation verübt Hatte. 
das eine Niederlage ver Regierung in den Augen der Öffentlichen Meinung, von der fie 

it Leicht wieder erholen Eonnte. 
hätte der Regierung ein warnendes Zeugniß vor den Gefahren des Weges fein follen, 
fie jich befand, als die Oppoſition gegen die Kongregation auch in der bißher fo füg: 

und dienftwilligen Deputirtenfanmer Eingang fand und fi aus der Mitte der treue: 
bänger des Königthums in einer Weiſe verftärkte, daß fie Die compacte Regierungs⸗ 

tat zu fpalten und aufzulöfen drohte. Wenn das öffentlihe Gewiſſen auch auf dieſe 
mlung fo mächtig zu wirken vermochte, die ja auch von der Megierung al8 dad berech⸗ 
rgan bed Volkswillens anerfannt wurde, fo mußte diefe wol fühlen, daß fie in Ge⸗ 

Bar, für ihr Syflem auch Die legte Stütze zu verlieren. Die Deputirtenfammer hatte ihr 
Et Verfahren wenigſtens den Schein der verfaffungsmäßigen Berechtigung verliehen, ob: 
man längft fon eine durd die Stimme von 80000 Wahlberechtigten und einer Au- 
roßer Srundbeliger gewählte Kammer nicht mehr ald die zur Vertretung bes Volks von 
Wionen beredtigte Berfammlung betrachtete. Aber das Minifterium war zur Zeit noch 
'ajorität in biefer Kammer gewiß und zeigte daher bei der infolge einer Interpellation des 
irten Agier angeregten heftigen Debatte nicht die geringfte Neigung, eine Anderung oder 

kur Milderung ihres Soſtems eintreten zu laſſen. Ja der Vertreter ber Regierung bei 
Debatte , der Cultusminiſter Frayſſinous, Biſchof von Hermopolis, ging in feiner Mis- 

ig ves Geſetzes und der öffentlichen Meinung unflugerweije fo weit, nit nur die @riftenz 

Huiten in Frankreich, jondern auch die denjelben übertragene Leitung der für dad geianmite 
Jungöweien fo überaus wichtigen Fleinen Seminarien vor ganz Frankreich zuzugeſtehen, 
smit die lingefeglichfeit der beftehenden von der Föniglichen Megierung geichaffenen oder 

forderten Zuftände öffentlich zu conftatiren. Hiermit hatte aber die Negierung nicht nur 

‚Keinden die gefährlichſte Waffe in die Hand gegeben, fonbern auch ihre ehrlichſten 

de entwaiinet, ja in ihre Gegner umgewandelt. Biner der entſchiedenſten Royaliften, 
34° 
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Hr. von Montlofier, ftellte ih an die Spige einer Bewegung, welche die Macht 
gegen die fernere Duldung ver Jefuiten und ber geheimen geiftliden Gongregation 
reich anrief. In Gemeinſchaft mit 23 angefehenen Advocaten richtete er eine Denk 
föniglihen Gerichtshof in Paris und forderte denfelben auf, die Duldung jener g 
fellfchaften für eine Verlegung der Geſetze zu erklären. Der Gerichtshof lehnte, ı 
deutiger Kundgebung jeiner übereinftimmenden Anſicht, den Antrag nur deshalb a 
einem ſolchen Verdict nicht competent ſei. Als aber die Betenten fih mit einer g 
fhrift an die Pairskammer wendeten, ſprach diefe fih auf den Antrag des Hrn. 2 
drücklich dahin aus, daß die Gefege gegen die Jefuiten und die geheimen Congreg 
in voller Kraft feien, und überjendete die Petition dem Minifterium zur Berückſich 
zur Wieberherftellung des verlegten Geſetzes. 

Allen diefen Manifeftationen der öffentlihen Meinung und ihrer verſchied 
gegenüber beharrten der König und feine Minifter bei ihrem Widerſtande gegen d 
gen berfelben. Die Misftimmung drang daher immer weiter und tiefer in die Bev 
Kundgebung derfelben wurde immer Ichhafter und unzmweibeutiger. Das Begrä 
nerals Boy, eines der entf&hiedenften und ehrenhafteften Oppofitionsmitglieder, 
laffung zu einer Maſſendemonſtration gegen die Regierung, die einer empfindliche 
derjelben glih. Die Leichenbegleitung von 100000 Menſchen aus allen, zum Thei 
ften Ständen der parifer Bevölkerung , die feierliche Ruhe, die trog der Lingunft d 
in diefem gewaltigen Zuge berrfchte, follten Zeugnig ablegen, wie tief man im Bi 
nung eined Mannes ehrte, der feine ganze Kraft der Bekämpfung des Minifteri 
Wahrung ver Volksrechte gewidmet Hatte. Die ernfte Theilnahme, mit welcher dic 
Maſſe troß des herabſtroͤmenden Regens der Grabrede Bafimir Perier’8, welche 
benen und feine politifche Wirkſamkeit verherrlichte, ihre ſtillſchweigende, aber ti 
Zuftimmung zu erfennen gab und vor allem die Bereitmwilligfeit, mit welcher Arn 
zu dem Nationalgefchent von einer Million Francs Heifteuerten, zu welchem Caſimi 
gefordert hatte, um ven Dan, den die Nation den Verftorbenen fhulvete, an fein 
feine vermäiften Kinder abzutragen ; alleß dies waren ernfte und bedeutſame K 
der Misftimmung , welde in der Maſſe des Volks gegen die Regierung herrichte, 
ſchiedenheit, mit welder fie die Befämpfung derfelben durch die Männer der parlı 
Oppofition zu unterflügen entfchloffen war. 

Das Minifterium aber gab immer noch dem verberblichen, für alle Regierung 
gefährlichen Irrtfum Raum, daß alle dieſe Zeichen und Zeugniffe einer mehr un 
jenden Unzufriedenheit mit dem Gang der Stantöregierung nidt die wahre Meinu 
ausdrüdten, fondern nur die Folge einer Fünftlihen und leicht zu unterbrüdent« 
feien, welche, von wenigen unruhigen und ehrgeizigen Geiftern pur Wort und © 
gerufen, die leichtbeweglichen Maſſen mit ſich fortriffe. Gern hätte man wol ſche 
Freiheit der Tribüne befhräntt, aber das Eonnte ohne einen directen Angriff auf d 
nicht gefhehen. Aber vie Preife, die doch in Wahrheit nur das Thermometer dei 
Stimmung fein kann, und die von der Macht, wenn diefe ſich im Gegenfag gegen 
Meinung fühlt, nur zu gern als die Beherrſcherin und Lirheberin verfelben bezeichne 
wird, glaubte man zügeln und befhränfen zu dürfen, ohne bei den verfaifungsm: 
nen der Geſetzgebung auf ernftlihen Widerſtand zu flogen. Peyronnet, der für fe 
lichen Verbienfte um die Krone bereits in ven Grafenſtand erhoben worden war, t 
drafonifhen Preßgefeß vor die Kammer, deffen firenge und vielveutige Beſtim 
laute Oppofition erftidlen follten. 

Die Aufregung, welche diefe Bedrohung eines fo wichtigen, durch die Charte con: 
garantirten Rechts im Volk hervorbrachte, war eine allgemeine und lebhafte. S 
faft alle Schichten und Stände der Bevölkerung, und felbft die Feudalen murden 
e8 hier nicht galt, ihnen ein beſonderes Vorrecht zu geben, fondern allen und aljo « 
koſtbares und wohlgefichertes Recht zunehmen. Und als ob mit jeden neuen Sc 
Regierung auf dem Wege ver Reaction vorwärts that, ſich eine neue Autorität 
rung der Volksrechte erheben follte, trat jetzt auch die anerkannte Vertreterin der Wi 
Academie frangaife, auf den Rampfplag gegen die Regierung. Nach einer glänge 
im Schos diefed höchſten geifligen Areopags, an der fih Männer wie Chäteaubrian 
und andere aufs lehhaftefte betheiligten, wurde gewiffermaßen ein officielle® Be 
urtheil über da vorgelegte Befeg ausgeſprochen und eine Commiſſion ernannt 

⸗ 
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sig eine Bittſchrift um Zurücknahme deffelben vorlegen follte. Die erften Männer ber 

Fenſchaft, auf deren Namen ganz Frankreich flolz jein durfte, begaben ſich zu dieſem Zweck 
1 König. Karl X. aber nahın die Deputation nicht an und fegte Dadurch nicht jene Männer, 
bern nur fich felbft vor der gebilneten Welt Europas herab. Ja er wagte ed, Männer wie 
lemain, Lacretelle und Michaud ihrer Amter zu entfeßen, weil dieſe Vertreter ber oberſten 
Rigen Bildungßintereffen eine andere Meinung audzufprechen wagten ald er und feine Mi- 
kr. In ähnlicher Weife waren jhon früher die geiftvollen und freifinnigen Brofeiforen ber 
Be normale Buizot und Goujin ihrer Lehrämter entjegt worden, weil ihre Anſichten den 

der herrichenden Fatholifchen Kirche nicht conform ſchienen. Kari X. hatte alfo auch ver 
geiftigen Autorität Frankreichs ven Krieg erflärt und zählte auch die Heroen der Wilfen- 

zu ben Ungehorſamen, die fich dem Föniglichen Willen nicht fügen wollten. 
Endlich aber trat auch bei ver Berathung dieſes Befeges in der Deputirtenfammer eine Er: 

g and Lit, die, wenn irgendeine, geeignet war, der Regierung Karl’3X. ein ernſtes und 
mliches Halt auf dem abſchüſſigen Wege zuzurufen, auf den fie fih zum Theil durch Die 
diejer Kanımer verirrt hatte. Das Minifterium fand bei ven Berbanblungen über biefe 
vorlage eine heftige und erbitterte Oppofition nicht nur auf der linken, fonvern auch auf 
ten Seite, nicht nur gegen das vorliegende Geſetz, fondern gegen die Haltung ber Regie: 

überhaupt. Ein Mann mie Ghäteaubriand ftellte ſich an die Spitze diefer neuentflandenen 
ion und griff mit allen Mitteln feines gewandten Geiſtes und feiner glänzenden Rebe 

inifterium , das ohne ihn beftehen zu fönnen glaubte, als ein Minifterium bes Umfturzes 
das durch Verlegung der Verfaflung und des öffentlichen Rechts die Krone bedrohe und Die 
befchimpfe, ſtatt fie im Herzen des Volks zu befeftigen. Ehäteaubriand fand entfchiedenen 
und Zuflimmung unter denen, die als unerfhütterliche Anhänger des Königs und ber 
en Kirche allgemein befannt waren und daher für die zuverläfjigften Stügen des Mini: 
galten. Es Eonnte nicht mehr zweifelhaft fein, daß Die wachjente Strömung, melde 
tlihe Meinung mehr und mehr gegen die Regierung genommen, auch auf biefe Ver⸗ 
ng ihren Einfluß nicht verfehlt Hatte, daß audy hier dad Vertrauen auf das Minifterium 
Peyronnet mädtig erihüttert war, wenn aud nur in dem Sinne, daß man in demfelben 

Jpehr die zuverläfligen Förderer und Hüter der Eöniglihen Machtvollfommenheit und der 
iefer eng verbundenen feudalen und Eirchlichen Brivilegien erfannte. Die verhältnißmäßig 
e Majorität, mit welcher das Minifterium das vorgelegte Preßgeſetz nad) langer und Hefti= 
batte durchbrachte, mußte ſchon als eine entjchiedene Niederlage deſſelben, ald da fichere 
en feines nahen Sturzed angefehen werben. Und wieder war es die Pairdfammer, 

das franzöfifheVolf, und man muß Hinzufügen, den franzoͤſiſchen Thron, vor den gefähr: 
B Folgen fhüpte, welche die Annahme und Ausführung dieſes Geſetzes nach der einen ober 
Mbern Seite nach jich ziehen mußte. Es erfuhr in ven Berathungen biefer Kammer jo hef- 
Mugriffe und wurde durch die Annahme zahlreicher Amendements fo völlig umgeftaltet, daß 
uuzet felbft fein Werk in demſelben nicht mehr erkannte und ſich entfchloß, es zurückzu⸗ 
Besı. Diefed Befenntniß der erlittenen Niederlage und der offene Rückzug vor der Macht der 
Nichen Meinung erregte ven lauteften Jubel in Paris. ine glänzende IUumination der 
WM bezeichnete den Tag gewiſſermaßen ald einen Siegeöfefttag der Nation und konnte das 

rium überzeugen, daß es in Paris Faunı noch Ein Haus gab, in dem man feine Nieber- 
micht als einen Triumph feierte. 
a Hlieb nur noch Gin Organ der öffentlihen Meinung oder vielmehr Ein organifirtes In- 
yes Volkswillens übrig, das fich als ſolches nod) nicht gegen die Regierung audgefprochen 
„ Der König und feine Minifter waren unflug und verblenvet genug, eine offene Kund⸗ 
Bag deſſelben zu provociren, und ſie fiel natürlich auf entfchiedenfte zu Ungunſten derſelben 
Am 29. April 1827 hielt Karl X. eine allgemeine Muſterung ber parifer Nationalgarbe 
x bat es fpäter felbft ausgeſprochen, in der Hoffnung, Hier die Huldigungen zu empfangen, 
Bus zu feinem Schmerz das variſer Volk feit längerer Zeit verfagte. Denn er ſtrebte nad 
Hebe und Berehrung feines Volks und gab jich immer noch dem Wahn bin, daß er fie befike, 
ber Kern bed Volks, den er in der Nationalgarde und in den Wählern zu finden glanbte, 
won Herzen zugethan ſei und den Verführungen der wenigen Aufmwiegler, von denen immer 
Meine Gofleute ſprachen, kein Gehör gebe. Gr follte ſich aufs bitterſte getäufägt fehen. Mit 
ktungsoollem Stillihmeigen wurde er von ber verfammelten Menge empfangen, ald er in 
gender Begleitung auf dem Paradeplatz erfhien. Als er aber die Reihen der aufgeftellten 
Bsnalgarben muflerte, mußte er aus der Mitte verfelben ven mehr und mehr anwachſenden 
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Ruf vernehmen; „Es lebe die Charte!“ zu dem ſich alsbald auch die laute Forderung: „N 
mit dem Miniſterium, nieder mit den Jeſuiten!“ geſellte. Der Koͤnig vermochte ſeinen 
nicht zu verbergen und kehrte in der düſterſten Stimmung in ſeinen Palaſt zurück. 

Und nun, nachdem Fein Organ der oͤffentlichen Meinung und des Volkswillens mehr 
handen war, das nicht in der einen ober der andern Weife feine Unzufriedenheit mit dem ge 

wärtigen Regiment zu erkennen gegeben hätte, entfchloß ſich Karl X., nicht etwa dieſen Wi 
verlaffen, fondern alle diejenigen zu züchtigen und zum Gehorſam zurücdzuführen, die es gei 
hatten, eine von feinem £öniglihen Willen abweichenne Meinung auszufprehen. Die P 
follte durch Wiebereinführung der proviforifhen Genfurbeftimmungen Ludwig's XVIII. gei 
und unjhäbli gemacht werden. Die Nationalgarde von Paris wurde am Tage nadh | 
verhängnißvollen Huldigungsparade wegen des Geiſtes der Wiverfpenftigfeit, der in berfi 
waltete, aufgelöft und ver Thron damit ver Fräftigften Stüge beraubt, die ihn gegen bie 9 
einer fi aus der Mitte des Volks ſelbſt erhebenven Unzufriedenheit zu ſchützen vermochte. | 
principiellen und ausharrenden Widerſtreben der Pairdfanımer gegen die Tendenzen ver 
gierung follte durch Creirung von 76 neuen Paird ein Ziel gefegt werden, während durch 
jelbe nur das Ninfehen dieſer hohen Verſammlung und ihre Macht, die Krone zu ſtützen, iı 
Augen des Volks herabgeſetzt wurde. Und endlich mußte auch die in ihrer Zuverläſſigkeit 
Dienſtwilligkeit für die derzeitige Regierung ſchwankend gewordene Deputirtenfammer der« 
näckigkeit des Königs weichen. Am 17. Nov. 1827 erfolgte die Aufloöͤſfung dieſer Verſa 
lung, die in der erſten Epoche ihrer Wirkſamkeit an eifervoller Hingebung für die Sach 
Königthums, des Feudalismus und der Hierarchie kaum hinter der chambre introuvabk 
1815 und 1816 zurückgeblieben war und nad) kaum dreijährigem Beſtehen nicht nur dab! 
trauen des Volks, fondern aud das Vertrauen zu fich jelbft und zur Durchführbarkeit ihred 
ftems verloren hatte. Die feilen und augenpieneriichen Präfecten der verihiedenen Dey 
ments, die ihre Mittheilungen wieder von den niedern Organen des Regierungsbureaufe 
muß erhielten, und die man allzu fehr gemöhnt hatte, nur zu fehen und zu fprechen masl 
Vorgeſetzten zu Hören angenehm war, hatten den Minifter des Innern berichtet, daß ü 
Ausfall ver Wahlen zu Gunften der Regierung fein Zweifel bereichen könne. Und di 
Wahne der durch ihre eigenen Maßregeln bervorgerufenen Selbfttäuihung preißgegeben ; 
nod einmal an diefe durch 80000 hödftbefteuerte und grundbeiigenne Wähler repräſth 
Stimme bed Volks appellirt, um endlich auch durch bieje ihre Verurtheilung in legter 3 
zu erfahren. 

@8 hätte der inwirkung der mit der Aufloͤſung der Deputirtenkammer nach der au 
lien Beftimmung des Geſetzes wieder frei gewordenen Prefie kaum beburft, um eine ung 
hafte Niederlage der Regierung troß des gefelichen und gefegwibrigen Ginfluifes & 
führen, den diejelbe auf die Wahlen ausübte. Die Misftinnmung und der Iinwille übe 
Bang der Regierung in den legten Jahren und ganz befonterd über den Binfluß, ben der 
und Die Gongregationen auf denjelben ausübten, war fo tief in die Gemüther eingebrur 
batte ſich fo fehr über alle Schichten de8 Bürgerthums verbreitet, Daß die Kandidaten des 
fleriums überall zurüdgewiefen wurden und der Ausfall der Wahlen einen Eieg zu & 
ber Oppoſition ergab, über ven nicht nur die bejiegte, ſondern auch die fiegreiche Pe 
ftaunt war. 

Man muß fagen, daß diefer Ausfall ver Wahlen von 1827 zu 1828 ald ein Glück 
franzdiifche Königthum betrachtet werben durfte. Ein entgegengefegted Refnltat würbe X 
auf jeinem gefährlichen Wege noch weiter getrieben und eine Revolution ſchon damald 
meidlich gemacht haben. Dieje aber wäre jedenfall viel verberblider für dad Königtk 
worden, da fie vom Volk unmittelbar im Gegenſatz gegen vie Vertretung deſſelben aueges 
wäre und alfo nicht, wie e8 1830 der Ball war, von diejer hatte gelenft und gemäßigt 
tönnen. Der Ausfall ver Wahlen in Sinne der allgemeinen Oppoiition mußte die Negi 
nach allem, was bereitd gefcheben war, zum Bewußtjein ihrer Berirrung, zum Stilfftand z 
Umkehr auf ihrem ververblichen Wege bringen und konnte daher zum Wendepunkt in dei 
ſchicken des bourboniſchen Thrones werben, der Durch den bisherigen Bang der Regierung 
bar dem gewaltfamen Umſturz entgegengeführt wurde. 

Und fo ſchien e8 auch einige Zeit, nachdem die Entſcheidung der bißjegt das Volk wert 
den Wähler jo ungmeideutig gegen das biäherige Syſtem des Minifteriumd Vilfele- Per 
autgefallen war. Denn Kari X. dachte damals noch nicht daran, gegen die von ver 
tion begründete unb von ihm ſelbſt beſchworene Verfaſſung mit einem Staatöftreidh ver; 
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Kammer zuſammentrat, über deren Zuſammenſetzung kein Zweifel mehr herrſchen 
entließ der König das Miniſterium Pillele-Peyronnet und ernannte am 4. Jan. 1828 
#igt liberaled Miniſterium, an deſſen Spige ber Stuge, gewandte und gefchäftöfunnige 
‚ae geftellt wurde, von dem man hoffen durfte, daß er es verſtehen werde, das Volk zu 
en oder Doch zu befänftigen, ohne den König zu reizen und zu verlegen. Das neue Mi⸗ 
akonnte über den Weg, den es der Kammer gegenüber einzuſchlagen hatte, nicht zweifel⸗ 
„ al& dieſe Royer-Collard zu ihrem Bräfipenten. wählte und in ihrer Adrefſe an ben 
ie ſtrenge Berurtheilung bed bisherigen Regierungsſyſtems unter anderm meit-ben 
ansſprach: „Die Klagen Frankreichs haben das bedauernswerthe Syſtem zurückge⸗ 
velches die Verheißungen Ew. Majeſtät zur Täuſchung machte.“ 
B in der nächften Zeit geſchah, trug daher ſichtbar den Charakter der entgegenkammenden 
m gegen den ausgeſprochenen Willen des Volkdo. Die verletzten Organe der oͤffentlichen 
3 wurden durch entſprechende Verordnungen und Meſetzesvorlagen verſohnt. Der Preſſe 
irch Aufhebung der Genſur der ihr gebührende Einfluß wieder eingeräumt und gefichert, 
loſte Nationalgarde wen organiſirt, die verlegte Autorität der Wiſſenſchaft durch Reha⸗ 
g der abgeſetzten Profeſſoren ver Akademie und der Ecole normale: wieder verſoͤhnt, ber 
ver Deputirtenfammen durch Erweiterung ihrer Befugniffe bei Berathung des Bungetö 
h einen Antheil an der authentifchen Auslegung der Geſetze um ein Weſentliches erhöht 
Wahlrecht des Volks, foweit es an demfelben Antheil hatte, durch gefegliche Feſtſtellung 
lerliften und durch firengere Controle des Negierungreinilufles vor Fälſchung geſichert; 
ich entſchloß ſich der König, auch der Öffentlichen Meinung des geſammten Volks durch 
ng der Jejuiten von: ber Leltung der kleinen Seminarien und durch Überwachung ber 
: Gongregationen gerecht zu werben... Ja, als der König nach langem Widerſtreben enb- 
3 Entſchluß gefaßt hatte, führte er. wie betrefſenden Maßregeln mit folder Entſchieden⸗ 
», daß er fi von dem lauten und trogigen Proteſt der @eifttichkeit gegen dieſelben nicht 
ie und fogar beim Papſt Klage darlıber führte, daß der Klerus das Beifpiel ber 
Biderfeglichfeit gegen ven ausgeſprochenen Eöniglihen Willen gäbe. Man hoffte 
Kart X. werbe ſich dadurch überzeugt haben, wie fehr er fich getäufcht habe, wenn er Die 
nb ihre Würbenträger für die zuserläffigiien Stügen des Thrones und der königlichen 
t anſah, da fie fich nicht ſcheuten, auch den König feinvlich gegenüberzutreten, jobald er 
r ausſchließlich ihrem Intereſſe und ihrem Willen zu dienen bereit war. 
e Vorgänge Ponnten um fo mehr die Hoffnung rechtiertigen,, daB ber hervorgetretene 
t zwiſchen dem reſtaurirten Throne der Bourbons und dem Geiſte des franzoͤſiſchen 
ter dauernden Heilung und Berfühnung entgegengehe, als nun in dem politiſchen Ent⸗ 
jögange der europäiſchen Verhältniſſe überhaupt ein Wondepunkt eingetreten zu fein 
Das englifhe Minifterium Ganning hatte ih durch eine freifinnige Politik von dem 
c Heiligen Allianz und der allgemeinen europäiſchen Meastion losgemacht, im Innern 
e Berbeflerungen ber Geſetzgebung angebahnt, nad außen den abſolutiſtiſchen Be⸗ 
n Dom Miguel’ in Bortugal und dem heillofen Abſolutismus Ferdinaud's VII. 
ien entgegengriwirft, die Unabhängigkeit der füdamerikaniſchen Freiflaaten von Spa⸗ 
rfannt und dad griechiſche Volk in ſeinem heldenmüthigen Kampfe gegen. die tür- 
valtherrſchaft nicht nur ſelbſt unterftügt, fondern die abfolutiftifhen und conſtitutio⸗ 
taaten Europas zu einer gemeinfamen Unterſtützung derjelben vereinigt und, ſomit das 
Völker, fih von einem ungerechten Joch zu befreien, zur Anerkennung gebracht. Die 
von Navarin mar offenbar die feierliche Proclamirung des nationalen Revolutions⸗ 
th die vereinigten hriftlichen Staaten Europas, und der hervorragende Antbeil, ben 
h unter vem Minifterium Martignac an der endlichen Befreiung Griechenlando nahm, 
3 das ſprechendſte Zeugniß des veränderten Geiftes ericheinen , der daſelbſt waltete. 
mungeachtet war diefe Wandlung, diefe Verföhnung der flreitenden und in Wahrheit 
nlichen PBrincipien nur ein vorübergehender Schein. Das Vertrauen zwiſchen König 
: war nicht wieberherzuftellen, weil der Gegenſatz zwiſchen dem legitimen Königthum 
aration, beilen Grundgedanke immer der Abſolutismus bleibt, und dem Selbfibeftim: 
cht der Nation, das dieſe ald unverlierbare Erbſchaft der Revolution betrachtete, Feiner 
ung fähig ift. Die Zugefländniffe ver Krone und des Miniſteriums an die Forderun⸗ 
zolks befriedigten dieſes und feine Vertreter nicht, weil fie eben nur aldabgenäthigte Zu⸗ 
fie, nicht als freie Anerkennung der Rechte des Volks erfchienen. Das Miniſterium 
ittelussg und ber Beriöbnung, iwie man Martignae ımd feine Genoſſen nennt, ſchien nur 
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beftimmt, die momentane Verſtimmung zu befänftigen, momentane Schwierigkeiten aus de 
Wege zu räumen, nicht dauernde und geficherte Zuftände herbeizuführen. Darum brachte! 
liberalere Regierung keine Zufriedenheit, keine Beruhigung im Volk und feinen Vertrete 
hervor. Die Breffe und die Oppofition in der Kammer drängten unabläffig vorwärts ma 
ficherftellenden Garantien für die Zukunft. Der König berradhtete dieſes Wachen der Korb 
rungen mit ven Zugeflänpniffen, zu denen er ſich als zu ſchweren Opfern feiner Machtuollfomme 
heit verftanden Hatte, als verwerfliche Undankbarkeit für jeine Großmuth, als ein ſprechend 
Zeugniß, daß man auf nichts anderes ald auf den gewaltfamen Umſturz des ihm von Bott we 
Itehenen Thrones Hinziele. Er grollte der Kammer, die jelbft nur nach unbeſchränkter Mai 
firebe und in Wahrheit nicht den Geiſt und den Willen des Volks vertrete, von dem er fich ſell 
und das legitime Königthum immer noch geliebt und geehrt glaubte. Er grollte feinen DRiu 
fiern, die ihn in ihrem Streben nach Popularität zu allzu großen Gonceffionen gedrängt hatt 
Er grolfte ſich felbft, daß er durch feine Schwäche und Nachgiebigkeit der unverleglichen Fönk 
lien Autorität bereits allzu viel vergeben habe, und der Gedanke, daß er einen andern und en 
gegengefeßten Weg einzuſchlagen habe, um fie wiederherzuſtellen, regte fi immer lebenbig 
in ihm. Eine Niederlage, welche dad Minifterium bei Berathung zweier freifinnigen und u 
Selbſtbeftimmungsrecht der Gemeindecorporationen huldigenden Geſetze über die Bildung U 
Munitipal: und Arrondiffementsräthe dur Vereinigung der äußerften Rechten mit der Lin 
in der Kammer ver Abgeorbneten erlitt, brachte feinen Entſchluß zur Reife, zumal er die übllih 
und zum Theil vielleicht unfreiwilligen Huldigungen , die Ihm bei einer Reife durch die Promi 
zen zutbeil geworden waren, als einen Beweis betrachtete, daß dad wahre Volk ihn: bei ein 
Kampf gegen jene Aufwiegler und Feinde des Throns zur Seite fiehen werde. i 

Unmittelbar nad dem Schluß der Kanımerfeifion erſchien am 8. Aug. 1829 die 
lie Ordonnanz, durch welche dad Minifterium Martignac entlaffen und zum Staumen 
Schrecken Frankreichs ein Minifterium Polignac = Labourvonnate- Bourmont an deſſen 
gefeßt wurde. Mit diefem Augenblid beginnt die Revolution, die Revolution des reftan 
legitimen Koͤnigthums gegen die Verfafjung und die Rechte des Volks, welcher vie 
tion des Volks gegen dad Königthun und der Umfturz des wiederhergeftellten Bourbonen 
mit Nothwendigkeit folgte. Wir verwelfen in Betreff ver nun noch folgenden Ereigniffe 
den Julitagen auf die ausführliche Darftellung in dem Art. Julirevolution. Gier wollen 
den fernern Bang der Breigniffe nur mit wenigen Worten andeuten. ; 

Frankreich erfannte die Bedeutung ver Namen, die ihm in dieſem Minifterium vor 
wurden. Es nahın die Kriegserflärung auf, die in demfelben lag, es fammelte fi} zum 
famen und energifchen Kampfe; eine allgemeine Agitation verbreitete fich über das ganze 
Die Kammer trat am 2. März 1830 wieder zufammen. Die Thronrede, welche von der 
der Krone redete, ihre geheiligten Mechte den Nachfolgern des Königs unverlegt zu überli 
und flrafbaren Umtrieben Eräftig entgegenzutreten, wurde durch die berühmte Norefje ber 34: 
erwidert, welche dem König keinen Zweifel ließ über ven Widerſtand, ven man jeder Veriegih: 
der Berfaflung entgegenzuftellen entfchloffen fei. Die Kammer wurde vertagt und alsbald 
aufgelöft. Die neuen Wahlen gaben ein noch weit ungünftigered Refultat für die Regi 
Der Staatöftreich wurde beichloffen. Am 26. Juli erſchienen die berühmten Ordonnanz 
Moniteur, am 27. beginnt mit dem Widerflande der Preffe gegen viejelben der Aufftand, © 
30. war der legitinne Thron der alten bourbonifchen Linie geftürzt und Karl X. mit feiner 
milte auf dem Wege nad England, am 9. Aug. war das Bürgerfönigthum Ludwig Ppili 
von Drleand an defien Stelle aufgerichtet. (S. Frankreich [Staatsgefhihte) S. Ster 

Restitutio in integrum (Wiedereinfegung in den vorigen Stand). 
firenge Recht kann bisweilen in feiner Anwendung auf die im Leben vorkommenden B 
niffe zu ungerechten Härten führen, weil e8 immer nad gewiffen allgemeinen Durchſ 
ten verfahren muß. In ſolchen Fallen foll durch die Rechtswohlthat der Wiedereinſ 
in den vorigen Stand, das beneficium restitutionis in integrum, dad ftrenge Nedı 
geglichen werden mit den Anforderungen wahrer Geredhtigfeit, indem ein nad) firengem 
verlorener Rechtszuſtand dem Betheiligten wiederhergeftellt wird. Die Wiedereinfegung in 
vorigen Stand ift daher die Aufhebung eined nach firengem Necht begründeten rechtlichen 
hältniffes, weil es im concreten Fall den Korberungen ber Principien der wahren Gerechti 
ber aequitas, wie e8 die Römer nannten, nicht der „Billigfeit‘, wie e8 häufig falſch ü 
wird, nicht entfpricht. { 

In diefem Sinne hat ſich das Inſtitut der Restitutio in integrum im Romiſchen Recht nel 
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zgebildet und ift auch in dem jebigen gemeinen Recht in vielfacher praktiſcher An⸗ 
wie in Barticnlargefeßgebungen übergegangen. 
einen Recht jind bier die Bälle, in welchen die restitutio dadurch mittelbar gegeben 
re Verletzte ein ganz neues Recht und eine beſondere Klage erhielt, mitteld deren er 
; gewiffen Grade zur Erlangung des verlorenen Recht oder zum Erfag gelangen 
ie Rechtömittel wegen jogenannter enormer Verlegung, die condiotio indebiti, die 
ad ähnliche, auch im Concurs []. d.) die actio Pauliana), ebenfo die Fälle, in wel⸗ 
itutio erlangt wird durch eine einfache Erklärung der Partei ohne Zuthun des 
DB. das beneficium abstinendi [f. Redtswohlthaten]), zu unterfcheiden von ben 
gentlichen restitutio, bei welcher das nad ſtrengem Recht verlorene Recht Durch den 
ittelbar fo mwiederhergeftellt wird, wie es vorher beſtanden hatte, wobei alfo vom 
rt wird, es folle Die Sache fo behandelt werben, als ob das die Rechtöverlegung ent⸗ 
rbaltmiß gar nicht eingetreten und das frühere Recht noch vorhanden wäre. Die 
efer Reftitutiondfälle gründen ſich bei den Roͤmern auf die fogenannten Edicte der 
S. Römifhes Ned.) | 
emeinen Grundfäge, melde von allen Reftitutionen nad) gemeinem Recht gelten, 
: 1) Es muß eine Verlegung vorhanden fein, welche durch das ihr vorhergehende 
t ſelbſt, nicht durch einen bloßen andermweiten Zufall, der fih daran knüpft, 3. B. 
en eined Haufes, welches ein Minderjähriger mit Genehmigung feine Bormunds 
gefauft hat, herbeigeführt ift, und melde auch der Verletzte nicht durch eigene 
ıgezogen hat (dies letztere wenigſtens ald Regel); 2) es dürfen ven Verlegten nicht 
engen Recht Rechtömittel desfalls zuftehen, außer wenn er durch die restitutio in 
‚ch beſſer und vollftändiger zu feinem Erſatz fommen kann; 3) e8 muß ein befon- 
) anerfannter Grund zur restitutio da fein (hierüber im einzelnen nachſtehend 
) die Reftitution muß in der Regel gegen denjenigen nachgefucht werben, ber un: 
"5 dad die Verlegung enthaltende Ereigniß etwas von dem Verlepten erhalten oder 
t, und gegen deſſen Erben; doch kann fie ausnahnisweiſe aud gegen den dritten Be⸗ 
:eitgegenftande8 nachgeſucht werben; 5) die Reftitution muß binnen vier Jahren 
an, wo die Abhaltung (bei Minderjährigen die Minderjährigkeit) aufhört, aus: 
em, wibrigenfalld fie in ver Regel verloren gebt; 6) die Wirkung der restitutio 
ſoweit dies moͤglich ift) alles wieder in den Zuſtand gefeßt wird, in welchem es vor 
ben Rechtsgeſchäft ji befand, alſo daB dem andern Gegebene zurückgegeben, das 
ht wieder ertheilt und der Verlegte von den von ihm übernommenen Verbindlich: 
ird. 
itutionsfälle ſtellt das Roͤmiſche Recht folgende auf: a) Minderjährigkeit. Wenn 
hriger, der unter Vormundſchaft ſteht oder doch ſtehen ſollte, ohne Conſens des Vor⸗ 
wo dies erforderlich, ohne obrigkeitliches Decret einen Contract ſchließt, fo iſt das 

ı an ſich nichtig, und er bedarf keine Reſtitution; iſt aber das Geſchäft von ihm 
ung jener Borausfegungen oder von feinem Bormund für ihn gültig eingegangen, 
firengem Recht daran gebunden; er erhält aber, wenn dad Rechtsgeſchäft ihm nach⸗ 
eftitution, dafern nit dadurch dem unfhuldigen Gegner ein weit bedeutenderer, 
ytheile des Minderjährigen in feinem Verhältniß flehender Verluſt zugefügt wird. 
er Grundfag in neuern Barticulargefeßgebungen mehrfach beſchränkt, namentlich 
räußerung von Mündelgütern die gefetlihen Kormen beobachtet worden find. Das 
ifche Recht erftredite da® beneficium restitutionis der Minderjährigen aud auf 
ben, dad Kanonijhe Recht erweiterte ed auf Kirchen und milde Stiftungen. 
Betrug und Irrthum. Allerdings begründen Zwang und Betrug auch befondere 
; allein die Rechtswohlthat der restitutio in integrum ift auch hier zuläfjig, info: 
tzklagen und die entiprechenden Einreden nicht ausreichen. Entſchuldbarer Irrthum 
) wird im prätoriſchen Edict, jedoch nur in gewiſſen beſondern Fällen als Reſtitu⸗ 
nerkannt; ob eine Ausdehnung dieſes Grundes auf andere, nicht benannte Fälle 
t zweifelhaft, doch kommt fie wol gegen procefjunle Nachtheile vor. c) Abweſenheit. 
wird nur reftituirt, wenn jemand durd Abweſenheit verhindert wurde, jeine Rechte 
en und zu verfolgen, und fie dadurch verlor; doch iſt es unrichtig, dies auf alle facti- 

nifſe auszudehnen, durch welde man an der Geltendmahung von Rechten behindert 
sehr galt für ſolche d) der allgemeine Reſtitutionsgrund des Vorhandenſeins einer 
ten Urſache“ (alia justa causa), der fogenannten generellen Clauſel. Liber den 
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Umfang dieſes Reftitutiondgrundes berricht viele Meinungsverihiedenheit. Nach der einen‘ 
ſicht wäre verjelbe auf diejenigen Abweſenheitsgründe beſchränkt, welche im Cdict des Prä 

nicht beſonders aufgezeichnet find; nad) der andern Anficht foll in allen Fällen veftitutirt wer‘ 
in denen ed aus Billigkeitögründen paflend eriheint. Als richtigen Grundſatz wirb man 
zunehmen haben: daß derjenige, der wegen eines äußern factiſchen Hinderniffes ohne alle ey 
Schuld fein Recht nicht mahren oder nicht geltend machen Eonnte, megen einer ſolchen Un 
laflung dann zu reftituiren ift, wenn ein anderer durch feinen Schaden fidy bereichern wollte. 
einer Reihe beſonders benannter Bälle ift übrigens im Römiſchen Recht die Reftitution bi 
ausgeſchloſſen, 3.3. in der Regel für Defcendenten gegen Afcendenten, ferner gegen die fl 
fäumniß der Frift zur Wiebereinfegung u. |. m. 

Diefe Reftitution kommt auch im Givilproceß vielfah dann vor, wenn bie Parteien ı 
deren Bertreter etwad verfäumt ober unridtig behandelt Haben. Solchenfalls bilder die N 
tution einen Incibentflreit, der mitunter, wenn die Grunde zur Reftitution ſowol als das X 
handenſein ver behaupteten Verlegung zweifellos find, aud) ohne vorheriged Gehör bed Bro 
gegnerd durch Ertheilung der restitutio erledigt werben kann, im Zweifelsfall aber ein vorf 
ged Verfahren unter ven Parteien vorausjegt. Insbeſondere wirb gegen Berfäumniß von | 
ſten und Proceßhandlungen Reftitution ertheilt, wenn ſich die Partei zur Entiuldigung i 
Ungehorjams auf unvorbergejehene.Hinderniffe bezieht und den Berhinderungdgrnnd (Die, 
haften‘) beſcheinigt. Hierbei wird weder der Nachweis der Gerechtigkeit ver Sache diefer | 
tet, noch ber Nachweis der abfoluten Unmöglichkeit ver Handlung, noch überhaupt voller Bar 
erfordert. Zugleich muß die verfäumte Proceßhandlung möglichft fofort bei dem Reflitutit 
gefud nachgeholt werden. | 

Ganz verfhienen hiervon ift das Rechtsmittel der Reflitution gegen rechtökräftige @ 
erfenntnifie. Es ift deutſchen, nicht römischen Lirjprungs und wird beſonders da angewendet 
nach den biöherigen Verhandlungen das anzufechtende Erfenntniß zwar ganz gerecht jein 
allein durch neue Thatſachen erwiefen werden kann, daß es in der That Parteirechle 
Daß Römische Recht beſchränkt in einem ſolchen Fall die Reftitution zu jehr, ſowol was di 
fonen, denen fie erteilt werben foll, ald mas den Grund einer folgen Reflitution anlan 
ber ift in beutfchen Reichögefegen (insbeſondere fhon ver Kammergerichtsordnung von 
ein beſonderes Rechtomittel der restitutio für diefe Fälle in dem Proceß bei dem Reicht 
gericht eingeführt, durch welches die rechtöfräftigen Enderkenntniffe auch ohne beſondere 
gründe (justa causa) wegen neuaufgefundener Gründe und Beweiſe wieder umgeftoßen 
fönnen. Da dies aber eine Gigenthümlichkeit des Eammergerichtlichen Verfahrens if, fe 
diefelbe im gemeinen Proceß an fich Feine Geltung beanſpruchen und bei Territorialger 
auf Grund befonverer Landeögefege zur Anwendung fommen. Dad Iehtere findet 
ſtatt, wodurch das vorgedachte außerorventlihe Rechtsmittel ver Reftitutioh zu einem 
lien, jedoch nicht devolutiven — übrigens auch häufig anders (3. B. Revifton) be 
Rechtömittel particularreitli umgewandelt wird. 

Ähnliches gilt von der fogenannten Reftitution gegen Straferfenntniffe. Allerdings 
auch bei diejer dur) ein (vom Regenten ausgehendes) Decret der vorhandene Rechtszuſt 
aufgehoben erklärt und ver frühere wiederhergeſtellt; alfein auch bier tritt Der weſentliche 
fhied von der römifch: rechtlichen Reflitution hervor, daß die hier gemeinte Neflimti 
beflimmten Rechtsgründen nicht beruht, ebenvaber auch nicht ald ein Recht geforbert 
fann, fondern lediglich als Act der Gnade in dem Ermeſſen des Landeöherru ruht. Da 
gleihwol auch Rechtsgründe Hier einfhlagen können, fo unterſchied man fpäter, freilid 
recht fefte Abgrenzung, zwiſchen ver fogenannten restitutio ex capite justitiae (Wiedereini 
aud Rechtsgründen) und restitutio ex capite gratiae (MWiebereinfegung ald Gnadenach). 
neuern Strafproceforbnungen ftellen Hierfür meift beftimmtere Rechtsnormen auf une 
handeln dad Banze ald „Wiederaufnahme des Strafverfahrend”. (S. Wiederaufnahme.) 

H. ©. 
Rettungshänfer, ſ. Wopltbätigkeitdanftalten. 
Neuß (die Fürftenthümer). Die zwiſchen den öftlihen Ausläufern bes Tpüringermal 

dem Sranfenwalde, Fichtel- und Erzgebirge auf meift fruchtbarem Hügellande gelegenen, | 
der Weißen Elfter und der Saale durchſtrömten beiden reußifchen Fürſtenthümer gehörea fl 
zu den Eleinften deutfchen Staaten, entbehren aber dennoch nicht einer bis in bie älteſte 

Geſchichte hinaufreihenden Eigenthümlichkeit, indem fie die dem reußifchen Fürftenhanfe ı 
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le des einft von defien Borfahren innegehabten, weit über feine jegigen Grenzen 
ftreckenden „Voigtlandes“ find. 
von Böhmen, Franken, Thüringen und dem Erzgebirge begrenzten Landſtrich 
beutichen Könige Bogteien ein, bie fie ald Domänen durch Dienfimannen, Bögte, 
zen. Dergleihen werben fünf erwahnt: Weida, Blauen, Gera, Greiz und Hof. 
jingen diefe Berwaltungen bei der Entfernung der Kaijer, und da ben legtern fo 
yerfönlicher Anhänglichkeit als an zerftreuten und entlegenen Domänen gelegen war, 
rhin mehr an ihren Stammländern al8 an den Reich intereffirt waren, allmählich 
z über, zum Theil unter Ginmwilligung der Kaifer, zum Theil unter einem Gegen: 
nach Lage der Umſtände fortgelegt, endlich auch ganzlich fallen gelafien wurde. 
rößern Ländern, den Marken und Herzogthümern, waren die Fürften zwar anfangs 
waren e8 aber ebendeöhalb geworben, weil jie ohnedies bie mächtigſten in ihrem 

riten des Volks, durch Grundbefitz, Anhänger und Dienfimannen befähigt waren, 
Würde zu tragen und ohne Hülfe vom Reich deffen Pflichten zu leiften. Gier war 
8 urjprüngliche Beiigthum zu behaupten und zu erweitern. Die Dinflmannen des 
jen, die fi) in den Beiig der von ihnen verwalteten Güter feßten, ſahen ſich ben: 
on vielen andern beftritten, die daſſelbe Recht darauf geltend madıten, dann und 
ol durch Faiferliche Schenkungen unterftügt waren. Warum hätten die Kaifer nicht 
en, die fie jelbft nicht behaupten Eonnten, fi einen Anhänger mehr erfaufen follen ? 
jtlande zumal waren ringeumber mädhtigere Herren, denen diefe verlaffenen Reiche: 
t bequem lagen. Daher im Anfange nur ein langſames, ungewiſſes Vorſchreiten, 
ein einzelnes Geſchlecht fi einen Länderumfang ermorben hatte, über deſſen Aus: 
ı fich unter dieſen Berhältniffen mundern muß, jpäter wieder ein Berfallen und eine 
on Berluften. ⸗ 
Beicbichte des reußiſchen Geſchlechts kommt als erſter im Jahre 972 ein Graf Aribo 
u Gleisberg oder Veitsberg bei Weida vor, der damals mit ſeiner Gemahlin Willa 
zkirche ſtiftete; ihn ſoll ſein jüngerer Bruder beerbt und deſſen Tochter einen Grafen 
Schwarzburg geheirathet, demſelben auch Veitsberg mitgebracht haben. Dieſe 
nicht Vöogte von Weida. Dagegen erhielt im 11. Jahrhundert ein Heinrich der 
jen Abflammung von den obigen und rũckwärts von ben Rügelburgern nur genen- 
ectur ift, vom Kaifer Heinrich IV. die Bogteien Weida und Gera. Ob er fie be: 
te, it unbekannt und, da die Partei jenes Kaiſers in viefen Gegenden unterlegen 
ihrſcheinlich In Urkunden von 1127 kommt nun wieder ein ministerialis noster 
8 Kailers, ſondern Heinrich's ded Xdmen) Henricus de Wida vor. Der foll des 
ich Sohn geweſen und durd ihn von den alten gräflichen Käufern Gleisberg und 
„ ja von den Lügelburgern abgeſtammt fein. 
ten ift e8, daß jener Henricus de Wida, der auch die Vogtei Sera befaß, der Vater 
8 Reihen oder Dicken war, der in Urkunden von 1143 — 93 vorfommt. Diefer 
ı beiden ererbten Bogteien auch noch die zu Greiz, zu Hof und zu Plauen, und zwar 
zogt Heinrich, der auf dem Kreuzzuge Kaifer Friedrich's I. zu Ptolemais gefallen 
be Heinrich der Reiche beging aber die gewöhnliche Unklugheit jener Zeiten, feine 
ınter feine Söhne zu tbeilen, welche Theilung 1206 durch einen zu Boben- Neu- 
den Brüvern geſchloſſenen Vertrag noch näher beftimmt wurde. Die Linie zu 
ſchon 1236, die zu Weida, die fhon 1389 die meipnifche Landeshoheit anerkennen 
‚ die zu Gera 1550. 
te Sohn Heinrich's des Reichen, Heinrich II., hatte die Linie zu Plauen geftiftet, 
ich und nach immer mehr Beiigungen in bem heutigen fähflihen Boigtlande und 
renzen hinaus in dem Fränkiſchen erwarb, in ihrem älteften Zweige audy die mit 
ungen und Gerechtſamen verbundene burggräflide Würde zu Meigen erlangte. 
tifter der plauenſchen Linie verbiente fi in ven Kämpfen Kaiſer Friedrichs u. 
den geſchichtlichen Namen, einige böhmijche Lehen und das Berg:, Münz:, @tleits. 

(. Sein Enfel ward von Kaifer Rudolf zum Richter des Pleißnerlandes ernannt 
Breiz, Ronneburg, Werdau, Mylau, Reichenbach, Mühltroff, einen Theil der 
au. a. Allein in den nun folgenden, der Landeshoheit To günftigen Zeiten ge- 

auenſchen Vögte, ohnedies durch neue Theilungen geſchwächt. in viele Hänbel wwir 
fen von Meißen, beſonders infolge einer von Heinrich dem Kleinen uber Mearfarar 
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Friedrich ven Ernſthaften geführten Vormundſchaft. Kalfer Ludwig der Baier Hielt ihren Fa 
noch einige Zeit auf; Kaifer Karl IV. aber begünftigte ihre Gegner; der Voigtländiſche Krlı 
(1354) lief ungludlih ab und die Nögte verloren 1356—57 einen großen Theil ihrer Bi 
figungen, während fie das übrige theild als böhmifches, theils als meißniſch-thüringiſches Reid 
afterlehn erkennen mußten. Nun jchrieben ſie jich nicht mehr wie zeither Vögte, jondern Herre 
zu Plauen. Von den plauenſchen Beſitzungen ging innmer mehr verloren und kam durch Kan 
Tauſch, Lehnrecht meift in die Hände des Haufes Wettin, einzelnes wie Hof auch an die franll 
fhen Hohenzollern. (Hof und das Regnigland ward 1373 an die Burggrafen von Nürnber 
verkauft.) Auch die meißniihe Burggrafenwürbe ging über dem fortmährenden Pe 
der Marfgrafen verloren, und aus den darüber entftandenen Streitigkeiten erwuch® eine 
Achtserklärung, infolge deren der Reſt der plauenſchen Beligungen (1466) an Meißen fd 
Zwar gelang ed einem Urenfel des Vertriebenen, Heinrich V., unter böhmiſchem Schuß, bei & 
legenbeit der Achtung und Vertreibung des Kurfürften Johann Friedrich von Sachſen, nefl 
Anerkennung feiner auf Dad Burggrafenthum geftügten reihöfurftlihen Würde, die. Herrſchaft 
Plauen, Voigtöberg, Adorf, Neufirhen, Schöne und Paufa, wo inzwiſchen die Refornatid 
eingeführt worben war, als böhmifches Lehn zurüdzuerlangen. Aber jeine Söhne wirthiäe 
teten ſchlecht, und ver legte diejes Zweigs überlieg 1569 feine Befigungen dem Kurfürk 
Auguft von Sachſen gegen eine Geldſumme, ftarb aud) 1572 in Schleiz erblos. Bon den 
alten Bogteien Plauen, Weida und Hof gehört die erfte jept zum Königreid Sachen, die zw 
war 1357 an Meißen und bei der Theilung an die Erneftinifche Linie des Haufes Wettin 
fommen, darauf 1567 dem Kurfürften Auguft von Sachſen als Entſchädigung für die Ke 
feiner Adtövollfiredung gegen ven Herzog Johann Friedrich IL. von Sachſen-Gotha abgetze 
worden, bildete im weſentlichen ven neuftäbter Kreis und kam 1815 an Preußen und von bie 
an Sadhfen- Weimar. Die dritte aber ift durch das Marfgraftfum Baireuth an Baiern 
langt. Auch die zum Herzogthum Sahfen= Altenburg gehörige Herrſchaft Ronneburg war 
Zeit lang Eigenthum der Voͤgte. 

Gin anderer Enfel des Stifter der plauenfchen Linie, Heinrich der Jüngere, hat den z 
Zweig derjelben begründet. Ex führte den Beinamen Neuße (Ruse, Ruthenus), wäh 
älterer Bruder der Böhme genannt worden fein fol. Über den Urfprung biefes Namens 
mande Bermuthungen aufgeftellt, aber feine recht glaubhaft gemacht worden. So mag e 
dabingeftellt Hleiben, ob der Umfland, daß alle Agnaten dieſes Haufes den Namen Gel: 
führen, wirklich von einer zu Ehren des Kaiſers Heinrich VI. getroffenen Beflimmung 
indem eine Verwandte veffelben, eine angebliche Gräfin Bertha von Tirol, zu den Stammütigt 
diefer Voͤgte gehört haben full. Jedenfalls blieb der Name Heinrich in dem Geſchlecht, und 
alle Nachkommen Heinrich's des Jüngern nannten fih Reuße, welcher Gefchlechtöname «ni: 
Stelle des Landesnamens trat und zu dieſem wurde. Die Gewohnheit der Theilungen bunt, 
fort. Diefe jüngere Linie ver Vögte von Plauen, die eben den Namen Reußen annahm, Se 
Greiz in Befig und 1451—53 Oberkranichfeld erworben. Sie fhlofien ih in den Shui: 
kaldiſchen Kriegen an den Kurfürften Johann Zriebrih an und verloren darüber Greiz ang. 
Bettern, pie Burggrafen. Indeß gelang ed 1562, Greiz zurüctzuerhalten und auch Gera, 
die Burggrafen nad dem Audfterben ver dortigen ältern Linie an ſich gezogen, zu | 
Als die Burggrafen ausftarben (1572), erbten ihre Agnaten nur noch die 1550 an bie: 
gekommenen Herrihaften Schleiz und Lobenſtein. | 

Die jüngere plauenſche Linie oder das heutige reußiſche Haus wurde dur Heinriqh 
Friedſamen (geft. 1535) fortgepflanzt. - Er Hinterließ drei Söhne. Die Linie des zweiten 
mittlere) erloſch 1616. Der ältere fliftete die Rinie zu Greiz, die ſich wieder in linter: 
Obergreiz theilte, aber durch dad 1763 erfolgte Ausfterben ber erftern ihre Beflgungen wie. 
vereinigt ſah. Daß ift die heutige ältere Linie. Wie die ſämmtlichen Reußen fhon 1673%: 
Reichsgrafenwürde erlangt hatten, jo ward die ältere 1778 in den Reichsfürftenſtand erhob 

Der dritte Sohn Heinrich's des Friedſamen ftiftete die jüngere Linie. Er befaß die Hei. 
ſchaft Gera und ein Drittheil der Herrſchaft Oberfranidhield. Sein Sohn, Heinrich Pofthu 
befam dazu aus ven Erbe der Burggrafen 1577 ein Drittheil von Lobenftein, Faufte 1585 
beiden andern Drittbeile dazu, ebenfo 1586 und 1610 die beiden andern Drittheile von O 
kranichfeld, ſowie er au Saalburg, Tanna und andere Güter erwarb und überhaupt eing 
Haußhalter war. Doch Oberkranichfeld konnte er nicht behaupten. Er verpfändete ed an 
verwitwete Herzogin von Sadhjen: Weimar, worauf es gleichfalls pfandweiſe 1620 an Schwt 

— Ferg-Nubolftadt ind 1661 an Sachſen-Gotha gekommen ift. (Seit 1826 gehört es zu Sud 
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Reiningen.) Dafür erwarb er bei dem Außsfterben ber mittlern Linie (1616) die Herrfchaft 
Echleiz, Reichenfeld n. a. Er ftarh 1635. Seine Söhne und Enfel theilten 1647, und bei dem 
nblojen Tode des einen 1666, ebenfo 1678 abermald. Daher entflanven die fünf Linien: 
Bera, Schleiz, Lobenftein, Eber&borf und Hirfchberg, ſämmtlich Zweige der jüngern Haupt: 
Inte. Die Linie zu Hirſchberg erloſch 1711, Die zu Gera mit Heinrih XXX. am 26. April 1802, 
werauf die drei andern Ziveige die Herrfchaft Gera ungetheilt unter gemeinfchaftlicher Ber- 
waltung behielten. Die Linien zu Schleiz, zu Lobenftein und zu Ebersdorf erhielten 1806 bie 
j rſtliche Würde. Bine Nebenlinie von Schleiz ift die paragirte Linie Köftrig. Die Linie 
peobenftein ftarh 1824 mit Heinrich LIV. aus, worauf Ebersdorf deren Befigungen mit den 

en ald Fürſtenthum Lobenſtein-Ebersdorf unter Heinrich LXXII. vereinigte. 
Im Jahre 1664 erneuerte man auf einem Geſchlechtstage die Beftimmung, daß alle Reußen 
Namen Heinrich führen follten. Seit 1688 unterfähieden fie fi) Durch Zahlen und zwar in 
der zwei Hauptlinien beſonders, wobei die jüngere Linie 1801 wieder von vorn zu zählen 
angen bat, während die ältere Linie bis 100 zählt und dann mit 1 wieder anfängt. 

ben Jahren 1668, 1681 und 1690 traf man neue $amilienvereinigungen. Man führte 1668 
Brimogeniturfolge ein, ſprach 1681 die fernere Untheilbarfeit aus und befeftigte dies 1690 
m pactum de non amplius dividendo. In allen gemeinſchaftlichen Angelegenheiten des 

und Geſchlechts führte „ved ganzen Stamms Älteſter“ das Directorium. Die vier Für: 
ümer Reuß: Greiz, Schleiz, Lobenſtein und Ebersdorf wurden am 18. April 1807 in den 

inbund aufgenommen, traten am 24. Nov. 1813 mieder davon ab und den Verbündeten 
und wurben 1815 fouveräne Blieder des Deutichen Bundes. Hier Haben jie im Engern 

teil an der 16. Stimme; im Plenum führt die ältere Kinie eine und die jüngere Linie 
eine Stimme. Das Bundedcontingent befteht nach der Bunbesmatrifel in 1 Bataillon, 
die ältere Rinie 2, die jüngere 4 Gompagnien ftellt. Im Wappen führen beide Linien 
L2öwen und einen goldenen Kranid. 

In den einzelnen reußifhen Fürſtenthümern beſtand bis zum Jahre 1848 wenigftens dem 
en nad eine Art fländifcher Vertretung, gebildet aus den Rittergutöbeligern und den 

eiftern der größern Städte, ſowie im Fürſtenthum Neuß älterer Linie den Directoren 
geiftlichen Stiftungen des fogenannten Deutjchen Hauſes in Schleiz und des Kaftengerichtd 
Saalburg. Waren diefe Stände fchon in frühern Jahrhunderten der landesherrlichen Gewalt 

über völlig ohnmächtig, und wurden fie nur bei Auflage von neuen Steuern oder Erlap 
igerer Geſetze um ihren „Beirath”, deſſen Beachtung oder Nichtbeachtung thatfächlich ganz 

ſder Willkür des Landesheren fand, angegangen, fo war ihr Anfeben im Laufe diefes Jahr: 
mdertö fo gejunfen, daß der legte Kürft von Lobenſtein-Ebersdorf, Heinrich LXXII., in dffent: 
hen Erlafjen dieſe ſtändiſche Verfaffung als „verrottet”” und als einen Hemmſchuh jeden Kort: 
Kitts mit Recht bezeichnete. 
Eine Wurzel im Volk hatten diefe fogenannten Stände um fo weniger, ald von deren felte= 

n Verhandlungen nichts in die Öffentlichkeit drang, aud) deren Mitglieder meift Die Wahrung 
ter Brivilegien, indbefondere ver Steuerfreiheit, als ihre hauptfächlichfte Aufgabe anfahen. 
Zwar waren die Öffentlichen Laſten, d. 5. die eigentlichen Directen Stantöfteuern, wegen ber 

beutenden Erträgnifſe, welche pie Domanialbefigungen ver Reuß jüngerer Linie, namentlich die 

Ben Waldungen des Oberlandes, ebenjo die Zölle und indirecten Steuern den Randeöherren 

warfen, und durch welche die Staatsbedürfniſſe zunächſt altherfömmlich gedeckt wurden, nicht 
beutend; befto drückender lafteten dagegen auf dem gefanımten Grundbeſitz, ſoweit er nicht 
Beeifch war, Abgaben und Dienfte jener Art, ſodaß der Bauernftand an jenen Borwärtsfommen 

Lig gehindert war. Daneben fehlte es faft an allen vom Staat ausgehenden gemeinnüßigen 
nfalten, wie fle die Nachbarſtaaten, deren öffentliche Steuern allerdings etwas höher waren, 

wen Angehörigen boten, war die Rechtöpflege eine äußerſt mangelhafte, vie Beamtenherrfhaft 

we faft jeder Schranke entbehrende. 
Durch das Zerjchlagen vieler vormals landtagsfähiger Rittergüter, ebenfo dadurch, daß bie 

desherren viele derjelben an fi brachten, beionders im Oberlande, wurde der ftändifchen 

Meinverfaffung jede Berechtigung und Kraft zumBortbeflande entzogen, und war es ſchon lange 

ve dem Sahre 1848 dllfeitig als dringenpftes Bedürfniß in allen Fürſtenthümern Reuß er: 

want worden, daß dieje „verrottete‘ Einrichtung einer den neuern Anfhauungen vom Wefen 

N Staatö entiprechenden Verfaffung Play mache. 

- Die Berwaltung der Fürftenthümer der jüngern Linie war eine jetrennte; nur für fpecielle 

poeige beſtand für fie die gemeinſchaftliche, durch Heinrih Poſthumus geftiftete Landesregierung 
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in Gera, die zugleich die obere Juftizbehörbe, fomwie unter Beiziehung des Superintendenten u 
eined andern Geiftlihen (Conſiſtorialrath) von Gera die Oberbehörde (Gonfiftorium) für a 
geiftlichen Verwaltungs-, ebenfo für die Eheſcheidungsſachen das Ehegericht (bis 1863) bilde 

Außer diefer gemeinfhaftlihen Landesregierung beftand für jedes Fürſtenthum bis 18% 
eine befondere Landesdirection ald eigentliche Regierungsbehörde, ebenjo befondere Behörk 
für die Verwaltung ded Domanialvermögend des Landes, daß von der regierenden Familie je 
Fürſtenthums ald Eigenthum zwar in Anfprud genonmen wurbe, deſſen Nugungen aberg 
Beftreitung bes Regierungsaufiwandes mit zu verwenden waren. Auch hatte jedes Diejer Fi 
ſtenthümer bis zu ihrer Vereinigung im Jahre 1848 neben der ihnen gemeinfhaftlichen Gef 
gebung und Geſetzſammlung eine Specialgefeßgebung und eine Sperialgefepfammlung. 

Im Fürſtenthum Neuß älterer Linie bildete und bildet noch heute die Landesregierung 
Greiz zugleich die obere Juſtiz- und Vermwaltungdbehörbe, auch mit Zuziehung einiger Gel 
lien als Beifiger das Konfiftoriun und Ehegericht, jowie für Rechtsſtreitigkeiten mit beiteit 
Gerichtsſtande die Unterinflanz, wobei fi) in der Mittelinftanz der Verjendung ber Acten 
„Reuterung” bedient wird. Neben der Landesregierung befteht vafelbft noch die fürftlihe Ka 
mer zur Verwaltung des dort nicht fehr beträchtlichen Domanialvermögens. 

Beide Linien haben feit 1817 dad Oberappellationsgericht in Jena ald oberften Gerich 
Hof, jedoch mit fehr beichränkter Kompetenz. In beiden herrſcht neben dem gemeinen Recht! 
ältere fächiifche Recht, foweit nicht die nur fpärlichen Particulargefege in einigen Zweigen eige 
Recht geihaffen haben. 

Diele eben geſchilderten Zuftände, das Bild Fläglichiter Kleinftaaterei, mußten die nachtheil 
ften Bolgen für die Cinwohnerſchaft haben, und war die Stimmung der legtern in allen bil 
Ländchen faft durchgängig die der Unzufriedenheit mit ven beſtehenden Verhältniſſen. 

Daher fan ed, daß im Fürſtenthum Lobenflein= Eberdporf, mo bie von dem 
Heinrich LXXI., ebenfo wie in den übrigen Bürftenthümern fireng aufrecht erhaltene 
gerehhtigfeit einen übermäßigen Wildftand erzeugte, die allgemeine Unzufriedenheit u 
bäuerlichen, von Feudallaſten und Dienften, wie auch in den drei andern Fürſtenthümern 
gedrückten Einwohnerſchaft in offenen Widerſtand ausbrach, ald 1826 verordnet wurde, 
liche ländliche Gebäude in der ald Landfeuerfocietät privilegirten Magdeburger Feu 
rungdanftalt zu verſichern. 

In der noch Heute im Gedächtniß der dortigen Landbewohner als Schredenstag I 
„Harraer Schlacht“ fielen dur das im Dorfe diefed Namens unweit Lobenftein zufa 
gezogene Militär gegen 20 Bauern und wurde eine große Anzahl verwundet. 

Diejelben Übelflände erzeugten 1830 und 1831 in Gera und Greiz Unruhen, welde, 
au von momentanen Urſachen veranlagt, lediglih Symptome der tiefer liegenden allg 
Unzufriedenheit mit den Öffentliden und Rechtszuſtänden waren. Kein Wunder daher, daß 
Februarrevolution des Jahres 1848 in diefe Bevölkerung wie ein zundender Funke fl 
fhon im April 1848 die Autorität aller Behörden in den geſammten Fürſtenthümern 
völlig vor der revolutionären Bewegung verfhiwunden war. 

Der Fürſt von Lobenftein-Eberöborf, Heinrich LXXU., welder dur den eigenthümli 
Stil feiner Öffentlihen Erlaffe öfters [don die Aufmerkfamfeit erregt hatte, bemühte fid, 
mehrfache Proclamationen die Bewegung zu befhwödren, ebenfo wie man in Schleiz und 
durch Zujage einer freien Berfaffung die Aufregung zu beſchwichtigen fuchte; allein Die Midſt 
welche in dem einen Fürſtenthum die veöpotifch = patriarhalifhe, in den andern vie 6 
fratifehsabfolutiftiiche, in dem dritten aber beide Regierungdweijen zufanımen während jo 
Jahre erzeugt hatten, und die durch diejelben hervorgerufene allgemeine, auch Durch eine be 
lihe Auswanderung nad) Amerifa documentirte Unzufriedenheit liegen jih nicht durch P 
mationen und Verfprehungen allein bejeitigen. 

Die Einwohnerfchaft der geſammten reußiihen Fürſtenthümer verlangte neben foto 
Abftellung der drückendſten Miöftände und der augenblidlihen Entfernung mehrerer all 
verhaßter Beamten Herftellung eines wirklich verfafjungdmäßigen Zuftandes, durch weil] 
nit nur gegen die Wiederkehr der zu befeitigenden Übelſtände, ſondern auch für Die jo dringe 
nöthige Reform in allen Zweigen der Gefeßgebung Bürgſchaft gegeben würde. 

Deshalb wurden in Reuß jüngerer wie älterer Linie in den vielen und äußerſt zahlreid 
ſuchten Volksverſammlungen, neben den allgemeinen deutſchen Beitrebungen auf Herfellm 
einer einheitlichen Reichsverfaſſung mit deutſchem Parlanıent namentlich folgende Vertang 
geſtellt: Herſtellung einer Verfaſſung mit repräjentativem Charakter, unter Befeitigung der m 
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Scheindaſein führenden Feudalſtände; Erlaß einer freifinnigen, die Selbftregierung ver- 
rgeuben Gemeindeordnung, durch welche die bißjegt in der Bemeindeverwaltung herrſchende 
ſtändige Abhängigkeit von dem Belieben der Landeöherren und ihrer Organe befeitigt 
"de; Herſtellung eines zeitgemäßen Griminalverfahrens mit Offentlichkeit und Mündlichkeit, 
wie Schwurgerichten, nicht weniger Erlaß eined ben neuen Rechtsanſchauungen angepaßten 
weigefegbudy8 an Stelle der noch geltenden Peinlichen Gerichtsordnung Kaijer Karl's V. (Ca⸗ 
Ina); Einführung einer befiern Befteuerungdweife, Aufhebung ver überaus drüdenden Feu⸗ 
Halten, Bejeitigung des Jagdrechts auf frembem rund und Boden und danıit des das Land 
lich verheerenden Wildſtandes; beſſere Ordnung ber noch im flarren Zunftzwang gehalte- 
n Gewerbeverhältniſſe; Fortbildung des bürgerlichen und Proceßrechts, daß feit einem Jahr- 
mbert fafl feine Verbeſſerung erfahren hatte; enblich Abtretung Der Domanialbefigungen an 
u Staat gegen Beflinnmung einer ven regierenden Häufern gu gewährenden Givillifte. 
Die Wogen der Beivegung in Lobenflein, Schleiz, Gera und Greiz gingen immer höher und 

insbeſondere bie Landbewohner mit fi fortgerifien. Verordnung drängte ich auf Ver⸗ 
g; heute wurde mit Standrecht gedroht, morgen alles, was verlangt worden war, zu: 

„bis unterm 22. April 1848 der Erla eines auf dem Princip bed allgemeinen Wahl: 
beruhenden Wahlgeſetzes für den zur Berathung einer Berfaflung für das Fürſtenthum 
jüngerer Linie einzuberufenben „conſtituirenden“ Landtag erfolgte, worauf kurz danach 

in Greiz ein Gleiches geſchah. 
der Hürft Heinrich LXXIL., der ſich durch das eigenmächtige Wegſchießen des Wildes feitend 
Bauern perſoͤnlich verlegt fand und durch Die Renitenz des einberufenen beurlaubten Mili- 
gefãhrdet glaubte, verlieh noch im April 1848 jein Stammſchloß Ebersporf, un nicht wie- 

in zurüdgufehren. Auch in Gera, wohin er ſich begab, fühlte er ſich, namentlich infolge 
hauptſächlich von den Landleuten ind Werk gefegten, von ihm als „infam“ bezeichneten 
petition auf Schloß Dfterftein bei Gera perſönlich beleidigt und nicht mehr fiher und 
ſich auf ein jeiner Schweiter gehöriged Gut in der Lauſitz, wo er am 1. Oct. 1848 
einer Proclamation jeined eigenthümlichen Stild zu Gunſten des Fürften zu Schleiz, 
LXU., abbicixte, welcher nunmehr die jüngere Linie Reuß, bie feit 1647 getheilt war, 

vereinigte. 
Daß der Geiſt ver Bevölkerung ein entfchieden freilinniger war, zeigte jich bei den dortigen 
len zum beutfchen Parlament. Zu viefem wurde zuerft Robert Blum in Leipzig mit fünf 
böteln aller Stimmen, als diefer ablehnte, ver Geſchichtſchreiber Dr. Wirth und nach deſſen 
ie der damals ald Socialpolitifer und ald Borfland des Demofratiihen Gentralvereins in 
Lin befannte Julius Kröbel mit jaſt gleihgroßer Majorität gewählt. 
Selbſt die Deutiche Centralgewalt fab jich veranlaßt, Notiz von den hochgehenden Wogen 
Bolitifchen Bewegung zu nehmen, und ſendete ven damaligen ſächſiſchen Minifter Oberländer 
Beich8commiflar im September 1848 in dad Land, ordnete aud) den Einmarſch von Reichs⸗ 
"en, Schwarzburger nach Kobenftein, Meininger nad Schleiz, Sachſen und Hannoveraner 
» Gera, im Herbſt deffelben Jahres an, während das reußiſche Gontingent nad Ihüringen, 
we nach Holftein beordert wurde. 
Am 2.0.1848 begann der conftituirende Landtag des FürftentHums Reuß jüngerer Linie 

a feine Thätigkeit, die ſich zunächſt auf Berathung des von Minifter von Bretſchneider 
egten Verfaſſungsentwurfs erftredte. Mittels Verordnung vom 23. Oct. 1848 war 

Nich für die nun vereinten drei Fürſtenthümer Reuß jüngerer Linie als oberſte Verwaltungs⸗ 

bede das Miniſterium gebildet und zum Miniſter der vormalige Chef der gemeinſchaftlichen 
Desregierung, Hr. von Bretſchneider, ernannt worden. Wit einer bei der bureaukratiſchen 
mangenheit dieſes Mannes anerfennenswerthen Gewandtheit wußte er ih die Kormen bed 

Bitutionellen Lebens und parlamentarifcher Verhandlung anzueignen, zugleid aber auch bei 
Drganifation ber Verwaltung mit vielen Takt und Verſtändniß für die Bedürfniſſe des 
Kbes, wenn auch des öftern mit zu viel Nachſicht gegen ven hergebrachten Schlendrian vieler, 
heſondere richterlicher Beanıten, vorzugehen. Es kam ibm dabei das unbejhränfte Vertrauen 

eſchon bejahrten Fürſten Heinrih LAN. , eined wohlwollenden und den volksfreundlichen Be⸗ 

ungen jeined Minifters jih accommobirenden Herrn, ebenjo zu fatten als die Unterſtützung 
kim der Mehrheit aus demokratiſchen Elementen beftehenden erften Landtags. 

Durch die Streitfrage, ob zu den Berathungen des legtern auch die einberufenen vier Mit- 
der vormaligen „Ritter und Landſchaften“ der drei Fürſtenthümer zugelajlen werben 

‚ wurbe ber Abſchluß der Verfaflung eine geraume Zeit bis nach der bejahend erfolgten 
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Entſcheidung diefer Frage durch das Reichsminiſterium verzögert; ed erfolgte aber inzw 
am 27. Dec. 1848 die Bublication des Gefeges, betreffend die Grundrechte des deutſchen I 
ebenfo anı 15. Jan. 1849 die der Deutfchen Wechſelordnung und am 26. März, reip. 19. 
1849 , die Verfündigung der deutfchen Reichöverfaffung und des Wahlgeſetzes dazu als La 
gejeg. Am 30. Nov. 1849 wardad Staatsgrundgeieg für das Fürſtenthum Reup jüngerer 
nebft Wahlgeſetz endgültig zu Stande gefommen und vom Fürften fanctionirt worden. Da 
war ein von demofratifchen Geift durchwehtes Werk, deſſen erften Theil die Deutichen Gr 
rechte mit allen ihren Zufagen und Berheißungen bildeten, in deſſen fünften Abjchnitt f 
der Volkövertretung fulgende Rechte zuerfannt wurben: a) entſcheidende Stimme bei bei 
ftenerung,, insbefondere dad Recht der Steuerbewilligung ; b) enticheidende Stinnme &ı 
Ordnung ded Staatöhaudhaltd; c) entſcheidende Stimme bei der Gejeßgebung; d) das 

des Geſetzvorſchlags, der Beſchwerde, der. Adreſſe fomwie der Anklage der Minifter. 
Das Wahlgefeß beruhte auf „breitefter demofratifher Grundlage‘, indem jeder unbe 

tene Staatdangehdrige, der dad fünfundzwanzigfte Lebensjahr zurückgelegt hatte und ei 
recte Steuer zahlte, für mahlberedtigt und wählbar erflärt wurbe, die Wahl ſelbſt abe 
direete war. Von demfelben demokratiſchen Geift durchweht ift die mit dem Landtag m 
barte, am 13. Febr. 1850 ald Befeg publicirte Gemeindeorbnung, deren Grunpbeitimmu: 
freie Selbftverwaltung der Gemeinden, aus dem „Thüringer Entwurf einer gemeinſchaft 
Gemeindeordnung“ entnommen find. 

Das bis dahin fehr im argen liegende Steuermwefen wurde durch dad Geſetz über die Gh 
fteuerregulirung vom 20. März 1850, fowie dad Gefeg über Einführung der Gewerbe: 
Berfonalfteuer vom 1. Juli 1852 georpnet, auf rund bed erftern dad ganze Land bonitin 
kataſtrirt und alle Befreiungen von Grundſteuern, aud) foweit jle den Rittergütern zuſta 
aufgehoben. Letztere werben zur Entfhädigung dafür unentgeltiih durch das Gefeg: 
28. Juli 1853 „wegen Aufhebung bed Lehnsverbandes“ allodificirt. 

Der reactionären Strömung der damaligen Zeit jedoch vermochte auch das Mi 
Bretſchneider nicht völlig zu widerftehen. Die von Bundeswegen angeorbnete Außerkr 
des Geſetzes über die Deutſchen Grundrechte hatte eine Reviſion des Staatögrundgejeg 
jelben Richtung zur unausbleiblihen Folge. Der erfte conftitutionelle Landtag, in feiner 
rität demokratiſch, widerſetzte fi anfangs dieſer durch innere Verhältniffe durchaus ni 
tenen Reviſion, allein durch das Übertreten mehrerer Beamten zur Minorität wurde fie 
gelegt, und legte nun bie nunmehrige demokratiſche Minorität ihr Mandat nieder. 
ſtändlich fanden nunmehr die den reactionären Geiſt ver damaligen Bundesbeſchlüfſe a 
Geſetze über das Vereins- und Verſammlungsrecht, ſowie über die Preſſe faft unbean 
Annahme. Anerkannt muß dabei werden, daß das Miniſterium trotz des entgegen 
Beiſpiels in einem größern Nachbarſtaat ſich jeder politiſchen Verfolgung gegen die d 
ſche Partei enthielt, auch an dem ſo nothwendigen innern Fortbau freiſinniger Einri 
fortarbeitete. 

Die Patrimonialgerichte, dieſe drückenden Überbleibfel aus dem Feudalſtaat, wurden, 
die befreiten Gerichtsſtände, durch Geſetz für aufgehoben erklärt, am 18. April 1852 
tingifche Strafgefegbuh und am 10. Dec. 1853 daß dem weimarifchen entſprechende 
über die Inteſtaterbfolge promulgirt und hierdurch der in dieſen Zweigen des Rechtsle 
handenen völligen Rechtsunſicherheit ein Ende gemacht. 

Mit dem am 19. Juni 1854 erfolgten Ableben des Fürften Heinrih LXII. ſchien fü 
Fortſchreiten der innern Entwidelung auf längere Zeit ein Stillftand gefommen zu fein, 
der Regierungdnadhfolger, Fürſt Heinrih LXVIL., geb. am 20. Oct. 1789, ein Bru 
verftorbenen Bürften, die beſtehende Landeöverfaffung, deren Anerfennung burch die A 
herbeizuführen unterlaifen worden war, als ihn bindendes Geile nicht anerfannte, aud 
Närz 1848 durd die Volksbewegung in Schleiz entfernten, inzwifchen in Preußen au 
geweienen und von den Regierungsgrundfäßen des neupreufifchen Junkerthums erfüllten! 
nifter Hrn. von Geldern an Hrn. von Bretſchneider's Stelle an die Spige der Verweil 
zurückberief, wogegen legterer zum Präſidenten des Appellationsgerichts und des Gonifterli 
in Gera ernannt wurde. Trotz des Widerſpruchs in dem im Februar 1856 einberufenen M 
tage wurde die fhon 1852 revidirte Berfaffung nochmals, und zwar diesmal ziemlich grün 
revidirt und dabei bejonders durch Abftreichen faft aller grundrechtlichen Beftimmungen, U 
Einräumen eine ziemlich weitgehenden Verordnungsrechts an den tanveöherrn, durd 4 
ftellung einer befondern aus drei Mitgliebern beftehenden, ebenfo wie die übrigen Mitzü 
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auf fe drei Jahre gewählten Vertretung der Eigenthümer der 30 landtagsfähigen 
die bei nur neun Abgeoroneten der übrigen Einwohner (drei für die Stadt Gera, 
Stadt Schleiz, einer für die Stadt Lobenftein, einer für die Städte Hirſchberg, 
d Tanna und je einer für die Landbezirke von Gera, Schleiz und Lobenſtein-Ebers⸗ 
inverhältnißmäßiger erſchien, ald die Paragiatöherrfhaft Köftrig dur ihren Für⸗ 
eines beſondern Vertreters erhielt; fernerdurd Einführung der indirecten Wahlen 
itterichaftlihen Abgeorbneten und eines, wenn auch niedrigen Cenſus zur pafiiven 
wogegen für das active Wahlrecht nur das Staatd= und Ortsbürgerrecht er: 
endlih dur Aufhebung der Beſtimmung, daß der Genuß der bürgerlichen 

gerlichen Rechte nicht durch das chriſtliche Glaubensbekenntniß bedingt fein foll 
Berfaffung) den feudalen Anfhanungen, foviel ald nur zu ermöglichen war, Rech⸗ 
n, wenn aud dem Landtag die entſcheidende Mitwirkung bei der Gefeßgebung und 
19 des Staatéhaushalts blieb. 
tifterium von Geldern, das offen Haflenpflug und fein Negiment als fein Mufter 
en jich überhaupt lediglich die Aufgabe gefett zu haben, bie feit 1848 entſtandenen 
dejeße, ungeachtet eine Reformbedürftigkeit nirgends vorlag, in ihr Gegentheil fo= 
bzuſchwächen, und zeichnete ſich Dagegen die fünfjährige Amtszeit deſſelben durch be- 
ichtbarkeit in neuſchaffender Geſetzgebung aus. Mit Ausnahme ded Geſetzes über 
brungsfriften für gewiſſe Geſchäftsforderungen, des Gejeßes über Einführung ber 
Hypothekenbücher und des unvollftändigen Geſetzes über Durchführung der Ablö⸗ 
allaften ift faft kein Fortſchritt in der Befepgebung während dieſes Zeitraums zu ver- 
rgen das Gegentheil durch eine große Anzahl von Verordnungen fi documentirte. 
senheit über dieſes Minifterium wurde immer allgemeiner und zeigte fi in ven 
Ingriffen auf Hrn. von Geldern im Landtage, ungeachtet letzterer, da fi} Die demo⸗ 
ei der Wahlen enthielt, faſt burdgängig aus Beamten und confervativen Elemen⸗ 
und in ver Preffe, ſodaß ſich der Fürſt Heinrich LXVIL. im Herbft 1861 entichloß, 
ntlaffen und an deffen Stelle den eben aus dem fachjenzmeiningifhen Staatödienft 
en Minifter Hrn. von Harbou zu berufen. 
begann ein neues Leben in der Verwaltung und Gefeßgebung des Landes. Den 
62 neugemählten Landtag wurden nunmehr die langerjehnten reformatorifcgen 
legt und von ihm mit Freuden begrüßt und mit wenigen Abänderungen ange⸗ 
ıter ihnen ift beſonders, außer den Gejegen über Einführung von Friedensrichtern 
‚einden und Abhaltung von freien Gerichtstagen bei den Juftizämtern und Kreis⸗ 
yorzuheben: das Geſetz über die Drganifafion der Juſtiz nebſt dem Staatövertrag mit 
imar und den beiden Fürſtenthümern Schwarzburg über Anſchluß an das genein- 
sellationdgericht in Eiſenach, ferner die thüringiſche auf Offentlichkeit und Münd- 
Strafprocefordnung mit Schiwurgerichten für ſchwerere Straffälle, endlich ein Geſetz 
rung des fehr im argen gelegenen weitjchweifigen altfächfifchen Civilproceſſes, wel⸗ 
je Grundlagen die recipirte alte kurſächſiſche Proceßordnung vom 28. Juli 1622, 
ordnung vom 22. Nov. 1699 und das jogenannte Juflizmandat vom 29, Nov. 
und nur in Bezug auf ſummariſch zu behandelnde Procepfachen dur das dem 
entnommene Geſetz vom 24.März 1838 ſowie in Bezug auf dad Verfahren in der 
tanz durch das Gejeh vom 31. Dec. 1835 in neuerer Zeit eine partielle Verbeſſe⸗ 
n hatte. Durch dieſe Gefege wurden mit dem 1. Juli 1863 ſämmtliche Juſtizbe⸗ 
rganifirt, das Appellationdgeriht in Eiſenach auch für Neuß jüngerer Linie die 
z für alle von den Kreidgerichten entſchiedenen Rechtsſachen, ſowie für Appellatio⸗ 
tenntniffe der Einzelrichter in Giviljachen, deren Beſchwerdegegenſtand 25 Thlr. 
unſchätzbar ift, wogegen das Oberappellationdgeridht in Jena ald britte Inftanz 
bie Kreisgerichte in Gera und Schleiz, fowie die Einzelämter in Gera, Hohenleu: 
Kobenftein und Hirfchberg in Thätigkeit traten, auch die im Ordinarproceß biöher 
, vielfach von trägen oder unfähigen Richtern gemisbraudte und das Schwanken 
Iprehung vermehrende Verfendung der Acten an Juriftenfacultäten abgeſchafft 
von der Verwaltung durchaus getrennte Juſtiz erlangte durch diefe Organifation 
bängigfeit und fielen fo viele Misftände der frühern Zeit. 
e Publication ver thüringiſchen Gewerbeordnung und bed Deutfchen Handelsgeſet⸗ 
n gemeinſchaftlichen thuringifhen Ausfüuhrungsgefegen dazu wun⸗ die Gemein⸗ 
fon. XII. 
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ſchaftlichkeit in der Geſetzgebung mit den drei verbündeten Staaten weiter fortgebildet, di 
Erlaß eines Geſetzes über die Volksſchulen die Stellung der Lehrer, durch die Novelle über! 
[öfungen vom 16. Juli 1864 die Lage ber Gruudbeſitzer verbeilert und das völlige Verſchn 
ben der im Fürſtenthum Gera bereitö durchgängig im Wege der Ablöjung bejeitigten Gru 
laften auf eine für die Verpflichteten jehr erleichterte Weiſe auch in den übrigen Landesthe 
ermoͤglicht und zur Durchführung gebracht. Auch in den übrigen Zweigen der Staatsvern 
tung gab ſich eine rege Thätigkeit durch Organiſation des Miniſteriums in drei Abtheilumg 
Inneres, Juſtiz, Finanzen, denen das aus den Chefs dieſer Abtheilungen beſtehende Geſam 
miniſterium als obere Inſtanz gegenüberſteht, durch Verbeſſerung der Gonmunicationsmitteli 
Länge der Chauſſeen beträgt im Verwaltungsbezirk Gera 9,5, Schleiz 12,030, Ebersdorf 10 
preußiſche Poſtmeilen); durch Beſchränkung von Vielſchreiberei der Verwaltungsébehörl 
ſowie durch Erlaß eines Geſetzes über die Polizeiverwaltung und eines neuen Militärgeſe, 
nach dent die active Dienftzeit bei ein Jahr und fünf Monate fortgefegtem Berbleiben ver Rd 
ten bei ver Fahne auf vier, die Reſervedienſtpflicht auf zwei Jahre feftgeftellt, die Stellver 
tung aber beibehalten worden ift, zum Beffern fund und bevarf ed wol faun der Erwähnt 
dag das Minifterium von Harbou in der ſchleswig-holſfteiniſchen Sade ebenfo auf jeiten. 
deutſchen Rechts fand, wie ed ſich ſofort für den preußiſch-franzoͤſiſchen Handelsvertrag je 
Fortdauer des Zollvereins im Verein mit den übrigen, zum Thüringiſchen Handelsverein! 
bündeten thüringiſchen Staaten erklärte. Die Folgen dieſer glücklichen Umwandlung der oöͤff 
lichen Verhältniſſe, die wol nicht mit Unrecht außer dem ehrlichen und biedern Charakter 
Fürſten dem Einfluß des Erbprinzen, Heinrich XIV. (geb. 28. Mai 1832), zugefchrieben ı 
find leicht zu erkennen und werben in den nächſten Jahren noch mehr fich zeigen. 

Die finanziellen Verhältniffe des Landes, das in den drei Fürſtenthümern (Landrathé 
bezirken), Gera mit 4, Schleiz mit 6, Lobenſtein-Ebersdorf mit 6 Quadratmeilen, & 
Einwohner, die durchgängig, bis auf fehr wenige Katholiken und hödftens 10 Zuben, 
proteftantifchen Glaubensbekenntniß angehören, zählt, jind befriedigend. Die Einnahmen 
in dem legten Budget auf die dreijährige Kinanzperiode von 1863—65 auf 280000, die 
gaben auf 272000 Thlr. pro Jahr veranlagt; die Staatsſchulden betrugen zur jelbige 
400000 Thlr. verzinsliche Staatsſchuld und 320000 Thlr. unverzinsliche Kaſſenſcheine. 

Die induftriellen und gewerblichen Berhältniffe jind, hauptſächlich in Gera (mit 1536 
mwohnern), wo durch die Gründung der Bank (1856) und die Herftellung der Eiſenbah 
Meipenfeld ein neuer Aufſchwung ſtattgefunden hat, der durch die erfolgte Fortführug 
Bahn nad Gößnitz und in nicht ferner Zeit nad) Hof und Sonneberg nod) bedeutender zu 
den verfpricht, befriedigend, die Lage der Landwirthſchaft feit dem legten Decennium infolg 
Beſeitigung des Wildſtandes und der Grundlaſten, ſowie der Bemühungen der landwirthij 
lichen Vereine eine günſtige. Es befinden ſich im Lande, hauptſächlich in Gera, nad der 
nahme von 1861 an wichtigern Fabriken: 7 Streich, 3 Kammgarnſpinnereien, 2 TuchfabJ 
(in Zobenftein), 14 Fabriken für wollene und baumwollene Zeuge, 1 Wachstuchfabrik, 5 
tenwerfe, 2 größere Eifengiepereien, 2 Majcinenbauanftalten, 3 Fabriken für Meflingm 
1 Gadbereitungsanftalt (Sera), 1 chemiſche Fabrik (Heinrichshall bei Köftrig), 1 Porz 
—* 11 Taback- und Cigarrenfabriken, 1 Harmonicafabrik mit zuſammen 37 Dampft 
zu 3941/, Pferdekraft. Gebundene Bauergüter ſind im Verwaltungsbezirk Gera 1054, 6. 
1174, Ebersdorf 1189; Wohnhäuſeri in Verwaltungsbezirk Gera 3881, Schleiz 3897, 9 
dorf 3600. Der Bergbau in Oberlande producirte 1863 an Eiſenerzen 41350 JM 
Kupfererzen 50, Antimonerzen 2938, Flußſpath 480, Salz(Gera) 30103, Braunfchle (R 
132000 Zolletr. 

An Schulen und Unterrichtöanftalten hatte das Fürſtenthum Reuß jüngerer Linie | 
2 Gymnaſien (Gera und Schleiz) mit 330 Schülern, 2 Schullehrerjeminarien (ebenvaf 
mit 40 Schülern, 12 ſtädtiſche Schulen, zu denen die Höhere Bürgerſchule'in Gera 1863 
ten ift, mit 8000 Schülern und 96 Landſchulen mit 8850 Schülern, daneben ein Taubitu 
inftitut in Schleiz und eine Handelsſchule in Gera. Sicher gewährt ein Rückblick auf die 
ſamen Folgen des Jahres 1848, von welhem die Befferung der Zuſtände in dem Ländcheh 
tirt, jedem Verftändigen eine wahre Befriedigung, ſoweit eine folde von den deurjden 
trivten eines Kleinſtaats bei den öffentlihen Zuftänden des Geſammtvaterlandes empf 
werben fanıt. 

Nicht glei Günſtiges läßt jih von dem Fürſtenthum Reuß älterer Linie (Greiz) | 
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wen Dort die Misſtände vor dem Jahre 1848 in vielfacher Beziehung nod Ärger als im ver: 
adten Nachbarlande, jo hätte e8 eines um fo ernflern Willens und einer um fo größern Kraft 
veren Befeitigung bedurft. Dieje aber fehlten beide. Denn wenn aud der aus Gera 1848 
5 Greiz ald Regierungsprälident berufene vorherige Advocat Otto infolge ber landesherr⸗ 
en Zufagen einen conftituirenden, auf Grund eines freifinnigen Wahlgefeges erwählten 
zbtag zur Berathung einer Berfaffung einberief, fo wurde ein Refultat bei dem Widerſtreben 
a oben nicht erzielt, vielmehr dev Landtag 1851 vertagt, ohne aufgeläft, aber audy ohne je 

einberufen zu werden. Hr. Otto, ein eigenwilliger Charakter und von bureaufratifcher 
hnung, ſchien ih an Wideriprud im Landtag nicht gemöhnen zu können. Derfelbe erließ 
wenigften® mancherlei Gefege, dur welche die Hauptübelftände in der Geſetzgebung des 

gehoben werven follten; daß er feinen Zweck damit nicht erreichte, war feine allei- 
Schuld nicht. Die kleinlichen Verhältnifie des Ländchens, das bei nur 6 Quadratmeilen 
1 Einwohner zählt, die feit langem herrſchende Bureaukratie, der Widerfpruh von 
‚mo eine in den Erlaß des jogenannten Keufchheitdmandats vom 28. Jan. 1859 fi 
de Strengglaubigfeit, der neuerdings, nad dem Ableben des Fürſten Heinrih XX. 

. 1859) unter der Regentihaft jeiner Witwe, Karoline von Heffen-Homburg, während 
Unmündigkeit feined Sohnes und Nachfolgers, Heinrich's XXII. (geb. 28. März 1846), 

o ſelbſt durch Aufgabe feines Amts aus dem Wege ging, fi Einfluß und Geltung zu 
fen wußte, endlich feine eigene Unfähigkeit zum @efeßgeber hinderten ihn das jich ge: 
Ziel zu erreichen. Abgefehen von ven mehrfach wieder abgeänverten 1852 erlaffenen Ge⸗ 
zur Verbeſſerung des noch mehr als in Reuß jüngerer Linie im argen liegenden altfädhli- 
Givilprocefied, einem unzureichenden Geſetz über Ablöfung der Grundlaften aus der näm⸗ 
Seit, ſowie einer die Selbſtverwaltung völlig ausſchließenden Art Landgemeindeordnung 
ig von den Früchten der gefeßgeberifchen Thätigfeit de8 Hrn. Otto ober feined Nachfol⸗ 

Ne Annte zu verzeichnen. 
och ift die Berwaltung von der Juftiz weder in der unterften Inſtanz (dem Juſtizamt und 
Mnalgericht in Greiz, Stadtwogteigericht Zeulenroda und Juſtizamt Burgk), nod in der 
sa. Snftanz, der aus drei Räthen beftehenden Landeöregierung in Greiz, getrennt; noch 
bie PBatrimonialgerichte und bie befreiten Gerichtsſtände nicht beſeitigt, noch iſt eine reprä⸗ 
Rise Verfaſſung trog der Zufagen von 1848 nicht gegeben, ſondern find die alten Feudal⸗ 
e, bie aus fünf Rittergutöbeligern, ven Bürgermeiftern von Greiz (10993 Einwohner) 
Beulenrova (6229 Binwohner) und drei Beamten des Fürſtenthums Neuß jüngerer Linie 
'Bürgermeifter von Schleiz ald Director des Deutſchen Hauſes bajelbft, dem Juſtizamt⸗ 
Kin Hohenleuben und dem Kajtenverwalter in Saalburg) beftehen und alle acht Jahre zu= 

eten, bei denen aber die gejanımte Landbevölkerung unvertreten ift, mit ihrem Mangel 
ten und Geltung reactivirt; noch fehlt eine Die freie Bewegung ber Gemeinden fichernbe 

fortgejegie Eingreifen ver Verwaltungsbehörden abſchneidende Gemeindeordnung; 
Iten int Eriminalproceß die Normen des Inquifitiondproceffed, wenn auch im Sabre 

endlich die Barolina durch ein dem ſächſiſchen entnommenes Strafgeſetzbuch beſeitigt wor: 
; noch hält endlih, ungeachtet in allen umgebenden Ländern die Gemerbefteiheit ein= 
ift, flarres Zunftwweſen das Gewerbe in Feſſeln und verhindert die volle Entwidelung 
ichen induftriellen Anlage ver Einwohnerſchaft von Greiz, wo ſich troß dieſer Hinder⸗ 

Induſtrie in neuerer Zeit beveutend gehoben hat. Kurz das Fürſtenthum Reuß älterer 
en noch minderjähriger Fürſt der legte feines Stammes ift, hat ſich durch feine zurück⸗ 

öffentlichen Verhältniffe in neuefter Zeit den wenig beneidenswerthen Ruf erwor⸗ 
ft Diedlenburg am meiſten unter allen deutſchen Staaten der Reform aller feiner 
und Rechtszuſtände zu bedürfen. B. Jüger. 

olution, Von der eigenthümlichen Bedeutung, melde das Wort Revolution in der 
ie bat, jehen wir hier jelbftverftändlih ganz ab. Allein auch fonft wird dies Wort in 
lich verfchienenem Sinne gebraudit, nur enthäit e8 ſtets den Begriff ver LIImmwandlung 

henden Zuftandes von Grund aus. Man jpriht völlig paſſend von Revolutionen in 
ſchen Welt, man benennt jo die ungeheuern Umwälzungen, welde unſere Erde im Laufe 
iarden von Jahren erlitten bat, und welche die neuere Geologie wenigftend in großen 

Meinen Umrifſen zeichnet; ebenjo wenig it der Ausdruck unzuläſſig in Beziehung auf die 
Kun Blanzenwelt. Solche Revolutionen, wie wir jte hier im Sinne haben, gehen immer 

ngfanı, gröftentheild in ungemeffenen und unmeßbaren Zeiträumen vor ji), allein auch 
35 



mit Bezug zuf Sie Eutwickeluug des NRenichen gejchlechts Kuser daifeibe far. Midhe bied 
Demagogen un aurgeregte Volkemaffen bewirken Ummalzemgen um ikzzslidhen uu2 } 
Leben, es gibt zahlloſe Resolntisuen, die fi im Laufe einer langen Jeirpertaite une fr di 
PMaite ver Erbensen sollizg uubemerkbar vollziehen. Jere greife Gurzedung eter Srũcas 
That nes Golumbus, vie Buherudertunf, vie Danıpruuıtbine raten fclıhe herser. Die 
Umgeflaltungen, weile durch ven Sieg des Ehritteurkumd, tie Drganijatien des mim 

lien Fenraiftaats, ven Übergang aus dieſen in den merarchifchen Ginheisäilnes, vie | 
cipation Ber Preffe, vie Gleichſtellung aller religiafen Sekten bersergeruien Eu, es m 
sine Zeeitdl Rrsoiztisuen, wenn auch lanze Jahre darũber vergehen mögen, che ich di 
77 Ber Dinge nirirt bat, uub in dieſen Ginne kann mem, ober mu Derten mu i 

gangöyeriote, in ber ſich das Aenſchengejchlecht fortmährenn befiuket, al einen i 
—— — Zuſtaud bez⸗eichnen, wenngleich dieſe Auferuföweiie dem ge 
lichen Sprachgebrauch söllig jern liegt. 

Dieſer legtere gebraucht vielmehr das Wort Aevolution regelmäßig in tem Einme ei 
verhältuigmäßig kurzer Zeit und auf gewaltjame Weile vor ſich gehenden Immaälzung bei 
lichen Beftandes im Eiaat, und dieſe ik es Die und hier allein Feidhaitigen fann Gall 
Temnad für Die folgende Unterfuchung biejen Begriff allein tet, fo ſind bie Beranticy 
jeder Resolutien: 1) daß fie gegen etwas rechtlich Befichenveß gerichtet if; 2) daj er li 
nicht auf geſetzlichem Wege, jondern im directen Widerſpruch mit den zu Redt befchenbe 
fegen vollführt wird; 3) daß die Etaatdummwälzung son ten birien Gejegen Untruse 
unternommen und burdgeführt wird. 

Hiernach lädt ſich der Begriff der Revolution in dem gedachten engern Sinne genam 
fielen. Sie if: „sie im Biserfprud mit der beſtehenden Redtsorsuung unternouxa 
volifũhrte Umwãlzung eines im Etaat rechtlich beſtehenden Zuſtandes ſeitens derj 
dieſer Rechtsordnung unterworfen find.” Daraus folgt aber zunächſt, daß eine 
niemals mislingen fanın, denn wenn der Verſuch, eine Staatsummwälzung zu Wege zu 
nit glückt und bie angegriffene Regierung objiegt, dann hat eben feine Revelution 
funden, und der Verſuch geht in ein beſonderes Berbrehen über, in das des 
Gleicherweiſe ergibt ig unmittelbar, daß Die Führer und Theilnehmer einer wirklichen 
nothwendig ſtraflos find, denn mit dem Sturz der beftehenven Staatöform fallen auch 
welche deren Sicherheit zu verbürgen beſtimmt waren. Kerner muß der Umflurz der 
Staatsform von denen ausgehen, tweldye dem Staat angehören. Ob Auswärtige Dabei 
find, it natürlich gleichgültig, aber es ift feine Revolution, wenn bie Staatöverä 
Auswärtige allein herbeigeführt if. Ganz unzuläſñg ift e8, wenn man, wien 
neuern Zeiten oft geſchehen ift, das Etreben nach Abänderung des rechtlich beſtehenden 
auf legalem Wege, mag daſſelbe nun in offenfiver oder defenſiver Weiſe (pafiiver Bi 
unternommen werden, und mag ed auch gegen den ausdrücklich aukgeſprochenen | 
Souveränd gerihtet fein, als revolutionär bezeichnet. 

Bei der Mannichfaltigfeit ver Staatöformen und der Verſchiedenheit ber Voͤlker if ed 
lich, daß die Revolution auch einen verſchiedenen Charakter annimmt. Sie wird ih 
flalten in Despotien, anders in Monardhien und Republifen. In rein deſpotiſchen € 
voltirt das Volk in feiner Gefammtheit felten ober nie. Es mag die durd Hunger 
zweiflung gebrachte Devölferung gegen den Herricher aufftehen, oder eine Militä 
den Thron umflürzen, over eine Palaftintrigue den biöherigen Despoten bejeitigen, 
andern diefe Bewalt zu verleihen, e8 mag dadurch die Politik des Staats weſentlich 
werden, bad Verhältniß zwiſchen Fürſt und Unterthan wird nicht alterirt. ZBenn men 
wie häufig gefchieht, den Begriff;ver Revolution auf den Ball beſchränken will, daß 
wälzung der Staatöform erfolgt, fo kann im Grunde in Deöpotien von einer folden 
Dede fein, denn ehe das Volk felbft eine Veränderung der Regierungsform durchſeht, 
ſchon mindeſtens fo weit fortgeſchritten fein, daß ſich die Despotie in eine abſolute 
verwandelt hat. Darin aber beſteht der Unterſchied zwiſchen dieſen beiden Regieru 
daß der abſoluteſte Monarch, der über ein civiliſirtes Volk herrſcht, doch immer dir oͤffen 
Intereſſen nicht ganz aus den Augen ſetzen und die ſchon hörbar werdende Öffentliche Bi 
nicht ganz unbeachtet laſſen kann. Der Übergang von der Despotie zu der abfoluten 
fann aber nicht durch eine Revolution bewerfftelligt werben, eben weil er durch den 
Fortſchritt des Volks zu einer höhern Stufe der Givilifation bedingt ift. Indeß fprict ma 
in beöpotifchen Staaten fehr gewöhnlid von Palaft- und Militärrevolutionen, und nl 
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nerdht, weil die Erhebung gegen ben gerichtet mar, ber biöher die volle Regierungsgemalt in fidh 
weinigte und fomit der alleinige Repräfentant des Staats war. 
In abfoluten Monarchien äupern fid) die Revolutionen regelmäßig in höchſt gewaltfamer 

Reife. Das Bewußtſein der Macht Hat für ven Menſchen etwas fo Anlodendes, daß auch wohl: 
de Fürſten hoͤchſt ungern auch nur eines Bruchtheils ihrer Machtvollkommenheit fich ent: 
und alle zeitgemäße Nefornen und Berfafjungsänberungen fo lange verſchieben, bis 

das furdtbare „Zu ſpät“ in Die Ohren bonnert. Das Volk, bisher in Unmündigkeit ge: 
und feinerlei Selbfithätigfeit bei ver Leitung des Staats gemöhnt, wird von dem neuen 

fühl berauſcht, folgt dann aber oft blindlings dem erften Demagogen, der feine Lei: 
ften aufzuregen verfteht. Ganz anders pflegt ver Verlauf der Dinge in einer conſtitu⸗ 
en Monardie zu fein. Das Volk ift Hier, wenigftend wenn bie Berfaffung lange genug 
den Hat, um im Bolt Wurzel zu faffen, auch in der Heftigften Aufregung gemäßigter und 
tener, es bejigt im Dergleich zu ven Unterthanen einer abfoluten Monardie faft immer ein 

hes Map von politifher Einfihi, und ſchon der Umſtand, daß erſt alle verfaffungsmäßigen 
Ktel erſchoͤpft werben, ehe man zu dem äußerſten ber Selbfthülfe fhreitet, macht den Ausbruch 
Siwendig weniger gewaltfam und die Neuorgantjation unendlich viel leichter. Diefer Unter: 
kb zwischen ven Volfserhebungen in abjolut regierten und in conflitutionellen Staaten zeigt 
:am deutlichſten durch eine Vergleihung der großen Sranzdiiihen Revolution mit der Eng- 
en von 1688. Während die Franzoſen in den erften aufgeregteften Jahren ich zu den wil⸗ 
wen Ausfchweifungen und entjeglichften Grauſamkeiten hinreißen ließen, berieth das englifche 
Flanıent nad) der Flucht Jakob's 11. ernft und befonnen über Präcevenzfälle aus dem 13. und 
Jahrhundert; während bie in raſcher Folge wechjelnden Lenker der franzöfifchen Republik 
Ruitgebäude von Berfafjung nad dem andern aufführten, trachteten die engliihen Staats: 
mumer von 1688 danach, die althergebrachte Verfafjung mit neuen Garantien zu umgeben. 
» Declaration of rights enthält kein Wort von unveräußerlihen Menfchenrechten oder eine ver 
Be Phraſen aus dem Ende des 18. Jahrhunderts; maß fie verlangt, ſtellt fie als altherge⸗ 

‚ ungweifelhaftes Recht ver Engländer hin. Weil die engliſche Revolution die Verfafſung 
Weſen nach durchaus nicht alterirte (denn die Abſchafſung des Dispenſationsrechts 

winer völligen Anomalie berührte dad Weſen der Verfafſung in keiner Weiſe), weil bier 
B die Dynaftie gewechfelt wurbe, hat man wol gefagt, die Vertreibung der Stuarts fei gar 
ver Revolution geweſen. Allein die Vertreibung einer Dynaſtie ift ſtets die Verlegung eines 
Wisbeftandes, die legitime Erbfolge und bie Unverantwortlichkeit des Königs waren unzwei⸗ 
maft weientliche Grundſätze des englifhen Verfaſſungsrechts, und mit beiden hatte man, frei: 
kur um unmittelbar nad) dem Thronwechſel wieder zu ihnen zurüdzufehren, augenblicklich 

. Es ift alſo fein Grund vorhanden, jenem für Englands Wohlfahrt im ganzen fo 
tigen Ereigniß den Namen einer Revolution abzufpredhen. Aber die Schnelligkeit, mit 
Dieſe durchgeführt wurbe, bie jegt eintretende gerechte Handhabung der Geſetze, ber trog 
ww innern Parteihaders immer fleigende Wohlftand beweift, namentlich im Vergleich mit den 

Zudungen und Schreden der Franzöjiihen Revolution und mit ven Folgen verfelben, 
genug bie fegensreihen Wirkungen, die eine volksthümliche Verfaffung auch zu Zeiten 
often politiihen Gärung ausübt. 
Mepubliken werben Revolutionen ſtets in der Form von Parteilämpfen auftreten, bie 
ſehr vielgeftaltig fein Eönnen. Aber mag nun das monarchiſche Slement mit dem ent⸗ 

republifanifhen oder das oligarchiſche mit dem rein demokratiſchen im offenen Streit 
en fein, jeverzeit werben Volksparteien den Kampf miteinander durchfechten. Die eigent: 
Revolutionen, die Übergänge aus einer Staatöform in die andere mögen kurz und ge- 
m fein, aber e8 wird regelmäßig ein langer innerer Streit zwiſchen ben einander gegen: 
henden Factionen flattgefunden haben, und die bejiegte Partei wird ſchwerlich fo ganz 

et oder gebemüthigt fein, um nicht im flillen bald wieder die Kräfte zu einen neuen 
fammeln zu können. Daher die rajche Aufeinanderfolge von Revolutionen in Republifen 

Deend einer auigeregten Zeitperiobe. 
lUlerdings geht jeder Revolution eine längere Zeit voraus, in der ſich der Zündſtoff der 
iedenheit häuft, in der die Lenker der Beinegung ihre Kräfte jammeln und ihre Bartei 
ren, und in der das Volk allmählich jih mit dem Gedanken an die Unhaltbarfeit des 
den Zuftandes und an einen gewaltſamen Umſturz vertraut macht. Die Veranlaffung 
affneten Erhebung mag ein höchſt unbedeutender Umſtand fein, wie bei der parifer Re: 

Dtion von 1848 das Banfet nom 22. Febr., aber die Gründe zu einem Aufſtande, ber eine 
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Ummwälzung aller Berhältniffe mit fi führt, liegen tiefer. Selbſtverſtändlich fegt j 
ſame Verfaffungsumfturz einen Zwieſpalt zwijchen ver Stantögewalt und den 1 
zwijchen ber Regierung und den Regierten, eine tiefe Misftimmung der legtern, ei 
niſchen Zuftand voraus. Allein diefer Mangel an Harmonie fann weſentlich verf 
faden haben, man ſpricht von religiöfen, politifchen, focialen Revolutionen, je 
religiöfe oder intellectuelle oder materielle Element als Ausgangd= und Zielpun' 
wird. Dabei ift jedoch wohl zu beachten, daß niemals eins dieſer Elemente völlig | 
dings geht der nächſte Anftoß regelmäßig von einer dieſer Richtungen aus. Go 
Sauptanlap der englifhen Revolution von 1688 der unjinnige Verſuch Jakob's IL 
tertbanen bie katholiſche Religion aufzwingen zu wollen. Allein wie viele Urſachen! 
hinzu, feine Bertreibung zu bewirken! Sein offenkundiges Streben nah unumfhrä: 
im Innern, feine verächtliche Politik nach außen, feine Grauſamkeit, Thorheit und } 
ten ihm von allen Seiten Feinde zugezogen. Dem Vaterlandsfreund und aufri: 
teftanten war ed ebenfo daran gelegen, dad demüthigende Verhältniß, in welchem Er 
den legten Königen aus dem Haufe Stuart: zu Frankreich geftanden, zu löjen unt 
linie zwiſchen ven Rechten des Königs und den Rechten des Volks feftzuftellen, als f 
Kirche aus der Gefahr zu erretten. Gin focialed Element Tann aber feiner Volksbewe 
weil ftet6 die große Menge, die mit Neid auf den Luxus ver Reichen blidt, von ei 
ummälzung eine Veränderung feiner Lage zum Befjern wünſcht. Selten oder nie 
drei Elemente ftark genug, ohne Hülfe der beiden andern an die phyſiſche Macht zu 
und jedenfalld werden bie beiden andern fofort nach der erfolgten Erhebung ihren | 
tend machen. Jede Revolution feßt voraus, daß eine Abhilfe der Beſchwerden auf ge 
Mege nicht zu erreichen gewefen ift, und diefe Beſchwerden treten bei Erhebungen 
erften Impuls in religidfem oder politifhem Drud haben, regelmäßig offen und deu 
bar hervor, wenn auch manche Häupter der Bewegung ihre bejondern eigennügigen 
folgen mögen. Bei Revolutionen, die urfprünglich rein materieller Natur iind, w 
Noth der ärnıften Volksklaſſen in den Vorbergrund geftellt. Dies ift aber, in unfer 
nigitend, regelmäßig ein Vorwand. Gerade von denjenigen Klaffen, welche am me 
geht der Anfloß zu einem Aufitande höchſt felten aus. Die ärmliche, elende, geplagte 
kerung bed Mittelalter dachte an Feinen offenen Aufftand gegen ihre Zwingherrei 
reformatoriſche Zeitalter fügte ven verfchiedenen Bewegungen in dem Bauernkri 
forinle Hinzu, die dann freilich zum unfaglihen Elend ver Wiederunterwvorfenen au 
unferer Zeitperiode mag ein durch Noth und Hunger gepeinigtes ländliches Arbeite 
einzelne Tumulte verurfadhen, dieſe jind aber noch weit von ber Tendenz entfernt, 
verfaſſung felbft irgend antaften zu wollen. Die wefentlihen Handhaben zur Ausfü 
focialen Revolution find die Arbeiter in großen Städten, und diefe leiden jegt nicht o 
Noth. Gerade diejenigen unter ihnen, melde fi verhältnigmäßig am wohlften b 
intelligenteften und fleipigften, find oft am meiften geneigt, fih bei den Beſtrebung 
änderung ihrer Rage, fei ed auch auf gewaltfamen Wege, zu betheiligen. Denn ih 
ftumpflinnige@rgebung fremd, mit denen mander ihrer Genoſſen feineXage trägt, fir 
mit Bitterfeit ihr fauered Tagewerf und ihren fpärlihen Lohn mit dem gemächlichen 
den Verdienſt des Fabrikherrn, der jeden Abend in feiner Equipage ind Theater 
gerade ift das Gefährliche der neuern Theorien Lafſalle's und feiner Geſinnungsgeno 
auf dieſe Geſinnung der Arbeiter ſpeculiren. Wir ſind der feſten überzeugung, daß je 
auch nicht auf die fürzefte Zeit praktijch werden fünnen, allein dadurch, daß fie mi 
ſprechen hervortrten, ven Rohnarbeiter fofort und ohne eigenes Zuthun zum Herrn 
fönnen fie in Zeiten großer politiſcher Gärung leicht ven Staat wenigftend in eine au 
Gefahr bringen. 

Der Unzufriedenheit des Volks fteht, wenn es bis zu einer Revolution komm 
Schwäche ver Regierung gegenüber, die aus Furcht oder aus wirklicher Ohnmacht ve 
nicht durch kräftige Mapregeln vorbeugen ober die begonnene nicht niederzujchlag 
Hieraus gebt hervor, daß die Revolution, auch die am leichteften und raſcheſten voll 
ein Zeichen einer fhmeren Krankheit des Staatsförpers ift. Derjelbe mag dadurch 
Krankheit genefen, aber fie ift immer ein äußerſtes Mittel, das ven Beweis führt, wie 
die Zerrüttung des Staat fortgefhritten ift. 

Inzwijchen wird jeder, der Die Geſchichte Eennt, zugeben, daß ed viele Revolution 
at, die in ihren Kolgen äußerft wohlthätig gewefen find, und e8 möchte zu unferer ; 
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mige geben, welche das Princip der Unzuläfiigfeit jedes bewaffneten Widerſtandes gegen den 
mbeöheren mit berjelben Entſchloſſenheit Eis in die äußerften Gonfequenzen verfolgen, wie 
es Filmer im 17. Jahrhundert getban hat. Die Engländer, au die Toried zum größern 
keil, reden von der „glorreichen“ Revolution von 1688. Es kann gewiß manchen Revolu= 
men bie volle Berechtigung nicht abgeſprochen werben, und man fpricht häufig von recht⸗ 
Wigen Revolutionen. Diefer Ausdruck hat jedoch etwas fehr Bedenkliches und führt leicht zu 
Ber vollftändigen Verwirrung ber Begriffe. Denn nach ver oben gegebenen Erklärung ift der 
iatörechtliche Begriff einer Nevolution ein ſtreng formeller, der Beginn derjelben fann nie ein 

äßiger genannt werben, er {ft immer gegen die beftehenden Geſetze gerichtet, da die Staats⸗ 
It unmöglich ihren eigenen Untergang fanctioniren fann. Die ſiegreich volibrachte Umwäl⸗ 
trägt ihre Berechtigung in fi, denn die fiegenden Empörer mögen die ganze Verfaſſung, 
bisherigen Civil: und Sriminalgefeße beftehen laffen, in dem Punkte ver Rechtmäßigkeit ber 
en Gewalt müfjen fie nothwendig eine Abänterung treffen; fie mögen, nachdem fie foeben 

ter bisherigen Erbfolge abgewichen find, ſofort zu berfelben zurückkehren, aber dem revolu- 
iren Act muß die Sanction der Bejeglichkeit gegeben werben, und es wird in Interefje ber 
erhaltung ftetd die erfte Aufgabe Der neuen Negierung fein, durch Anerfennung von außen 

Garantien für ihre Sicherheit zu erhalten, im Innern aber jede aufftändifche Bewegung mit 
, oft mit größerer Strenge zu unterdrücken wie die legitimfte Dynaftie. 

Sormiell rechtmäßig find daher die Handlungen, welche eine Revolution herbeiführen, nie: 
muß zur Rechtfertigung derfelben fih nad andern Gründen umjehen, und Bier [heint man 
terdings zu feinem andern Rejultat fommen zu können, ald daß nıan fie ald etwas natur: 

Mich Nothwendiges, Unvermeidliches binftellt, daß man alfo auf einen Nothſtand zurückgeht. 
der I har findet zwijchen ber erlaubten Nothwehr des Privaten gegen widerrechtliche Angriffe 
erer Perjonen und ter Erhebung eines Volks gegen feine Regierung eine viel genauere 
Megie flatt, ald man fi) in der Regel vorftellt. Unſere Gejeggebung hat längft darauf 
Köptet, Die Grenze zwijchen der erlaubten Notwehr gegen Vergewaltigung und der gefeg- 
Kgen Eelbitbülfe genau zu zieben. Es heißt: der Bedrohte muß außer Stande fein, 
Müchen Schug anzurufen, das angedroßte Übel muß ein gegenmwärtiges, ein bebeutended, ein 
ſes jein, welches aud in einem ftarfen Geiſte Furcht erregt. Wie groß muß aber das Übel 
‚un ein großes, und wie flarf der Geift, um ein ftarfer genannt werden zu Fönnen? Ganz 
lich verhält es jich mit Volkserhebungen, die eine gänzliche Umwälzung der Verfaffung oder 
&gftens die Entſetzung des bisher regierenden Fürſten (oder feiner Dynaftie) zum Ziel haben. 
Drud, unter dem dad Volk bisher gelitten, muß ſchwer genug jein, um einen äußerften 

ritt zu rechtfertigen. Eine rechtliche Abhülfe mug unmöglich und pie bevorftehenven Übel, 
Be bie fortgefegte Midregierung mit ih bringen würde, müffen von dem Volk für uner: 
Rich gehalten wernen. Wie groß die Midregierung ift, damit dad Volk fie für unerträglich 
darüber herrſchen freilich unter ven verfchiedenen Völkern Höchft verſchiedene Anfichten. 
gibt in den drei großen ſüdeuropäiſchen Halbinjeln Diftricte, deren Bevölkerung lich glücklich 
fen würde, wenn es ein Brot hätte, das in einem deutſchen oder englifchen Armenhaufe 
mTumult erregen würde. Ebenfo gibt es Völker, die e8 ald eine Segnung annehmen mürben, 
ia die Regierung ein Syſtem befolgen würde, das in Culturſtaaten unmittelbar eine Volks: 
ung zur Solge haben würde. Mird der Nothſtand demnach von jeden Volf anderd auf: 
Be, fo ift er doch keineswegs ein vager Begriff. Er geftaltet ji anders nach ber Cultur und 
Sitten jedes Volks, immer aber ift das Volk oder der einflußreichte Theil deſſelben von der 
eugung burhdrungen, Daß Der gegenwärtige Zuftand nicht zuertragen, und daß feine andere 
hälfe möglich ift als Die gewaltſame Selbſthülfe. 
8 entftcht aber die Frage, in melden Moment diefe Selbſthülfe ihr Ziel erreicht und bie 

ntsveränderung zu Ende geführt hat, d. h., wenn eine eigentliche Revolution vorbanden ift. 

t kommt alles auf den concreten Ball an. Nicht leicht wird der Fall eintreten, Daß nad der 

tituirung einer neuen Staatöform oder nach ber Erbebung einer neuen Dynaſtie die frühere 
Maffung oder ter entjegte Herrſcher nicht noch Breunde genug fände, un eine furchtbare 

hofition gegen die jegige Regierung zu bilden. Daher die häufigen jogenannten Contre⸗ 
slutionen. Formell ift die neuentftandene Staatsgewalt ebenfo rechtmäßig ald Die frühere, 

in Die Anhänger der geftürzten Megiernng werben in der Hoffnung, daß ihnen die Wieder: 
fegung ber legtern gelingen werde, ich folange wie möglich weigern, einzuräumen, daß die 
& vie Revolution eingelegte Regierung wirklich die nöthige Feftigfeit erhalten babe, um 
rechtlich beſtehend anerfannt werden zu müffen. Zwei Menichenalter hindurch Baben bir 
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ftarren Safobiten England an dem Haufe Stuart feftgehalten, bis die Schlacht bei Eullor 
ihre lebte Hoffnung vernichtete. In diejem Fall war die Revolution vollfonmen fiegreich, und 
möchte faum einen Legitimiſten unferer Tage geben, der zu behaupten wagte, daß Die Engländ 
wenn heute ein echter Stuart entftände, verpflichtet wären, dieſem zu gehorchen. Ein fo entih 
dener Sieg ift aber keineswegs immer die Folge der Volkserhebung. Sehr häufig iſt das früh 
Recht dur die Revolution nicht ganz vernichtet und reagirt dann gegen dieſelbe, mit ankı 
Morten, die Anhänger des frühern Zuſtandes find ſtark genug, eine Contrerevolution du 
zufegen. Eine Reaction gegen eine gewaltſam vollzogene Staatsumwälzung findet allerbig 
immer flatt, denn es ift ein Geſetz der geſammten Natur, daß auf jeve heftige Bewegung 
Rückſchlag folgt. Jede Staatöveränderung, jede Umgeſtaltung ber bisherigen DBerhältnifie 
neben ben großen Fortſchritten, bie fie herbeiführen mag, auch Übel hervorrufen, die im frü 
Rechtsbeſtande nicht bemerkbar gewefen find, und die gegenwärtigen Übel werben gefüßlt, ı 
rend die verſchwundenen Misftände fehr oft durch ein falfches Medium erblidt werden. 9 
ift naher erflärlicher, als daß von feiten derjenigen, die fi) in ihren Intereſſe verlegt fühlen 
in ihren Hoffnungen und Erwartungen getäufcht find, ſich Unzufriedenheit und Sehnſucht 
dem frühern Zuftande kundgibt; ed fragt ſich nur, ob der Rückſchlag ſtark genug ift, bie 
Ordnung zu zerftören und die aufgehobenen Verhältniſſe wieberherzuftellen, oder ob ber 
die Revolution herbeigeführte Zuftand die Kraft in ſich trägt, fi allgemeine Anerfennum 
verihaffen und fo zum Recht zu führen. 

Es ift Grgenfland des Streitd gewejen, ob der perfünliche Träger der Staatsgewalt re 
tiren könne, und man hat banad Revolution von oben und Revolution von unten unterſchie 
Allein nad firengem Rechtsbegriff ift e8 in Abrede zu flellen, daß Handlungen des Souverh 
mögen fie auch ven Rechtsſinu des Volks noch jo jehr beleidigen und mit den ertheilten 
fiherungen noch fo fehr im Widerſpruch ftehen, revolutionär genannt werden können. & 
den Englänvdern nie eingefallen, die Berfuche Karl's J. die Berfaffung Englands umzuß 
jeine zahlloſen Treulofigkeiten, die wiederholten Berlegungen feined feierlich gegebenen 
als revolutionär zu bezeichnen. Ein Souverän mag widerrechtlich und unjittlih handeln, 
diefe Handlungsweife wird, wenn fie ihren Zwed nicht erreicht, fhon um deswillen = 
revolutionärer Verſuch fein, weil der Souverän als folder unverantwortlich iſt und 
Handlungen einer gerichtlichen Procebur nicht untermworfen werden dürfen. Wenn aber 
der Umfturz der beſtehenden Verfaffung durch den Herrjcher bewirkt wird, z. B. rechtlich 
hende conftitutionelle Schranken auf gewaltfane Weile hinmeggeräumt werben, fo iſt bied 
Zweifel eine Ufurpation und vielleicht eine foldhe, die mit Nothiwendigfeit eine Revoluti 
Folge haben muß ; man wird bie verfaffungdwinrige That des Souveränd noch nicht als & 
Iution bezeichnen dürfen, weil ex jih immer auf formelle Rechtsgründe wird berufen Ki 
namentlid auf ven Nothſtand des Staats, den er ald Träger der höchſten Gewalt im äuß 
Ball dur gewaltfame Mittel zu befeitigen verpflichtet fei. Ein folder formeller Grund fi 
aber jederzeit dem revoltirenden Volf, da die Geſetze eines Staats niemals den Fall ald 
ih in fih aufnehmen fönnen, daB es den Untertbanen in irgendeinem Fall erlaubt fe, 
ganze beftebende Rechtsordnung zu vernichten. Wenn freilich Rouffeau mit feiner Lehre vo 
Volksſouveränetät recht hätte, wenn das Volk feine abfolute Gewalt ſchlechterdings weder 
äußern noch auf irgenpjemand übertragen und fich felbft für Feine Zeit durch eine Verfall 
oder durch felbfigegebene Geſetze binden könnte, fo würde im Gegenſatz hiervon das jonve 
Volk, d. i. die Mehrheit veffelben nach Kopfzahl, ver einzige Bactor im Staatsleben jein, ber 

nicht zu revoltiren im Stande wäre. Allein diefe Theorie würde, abgefehen von ihren jonf 
Mängeln, praftifch durchgeführt, zu gewiß zu einen völlig anardifhen Zuftande und zu ei 
ſchrankenloſen, von der vielleicht fehr unmwiflenden Majorität über eine einjichtövollere 
norität geübten Despotismus führen, ald daß jie au nur auf ſehr Furze Zeit zur Wirkliqh 
werben fönnte. 

Aber chen die Theorie Rouſſeau's ift denen vortrefflih zu ſtatten gekommen, nei 
neuerer Zeit von einem Princip der Revolution zu ſprechen und dieſem das Princip ver Leg 
timität gegenüberzuftellen lieben. Denn indem Rouffeau behauptet, daB das Volk in jede 
Augenblick durch Majoritätöbefhluß jede beliebige Verfügung über die ihm Angehörigen trefft 
jeve Veränderung in feinen Einridtungen vornehmen, jeder Obrigfeit die Gewalt, melde d 
nur im Auftrag des Volks ausgeübt werde, entziehen könne, will er alle Schranken nick 
werfen, welche von der Natur jelbft durd das Sittengejeg und die Nothwendigkeit der geil 
lichen $ortbildung gegeben jind, er zerftört ven Volfdorganismus, auf deffen naturgemäßer @u 
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rickelung das Wohl des Ganzen beruht, und jo mag man ſeine Lehre mit vollem Fug eine 
edolutionãre Doctrin nennen, allein von einem Brincip der Nevolution zu reden, welches im 
wrigen Jahrhundert entftanden und nun durch alle Schichten der Geſellſchaft hindurchge⸗ 
ungen jei, welches das Gemeinwohl gefährde, und dem man nur durch Aufflellung und Durch⸗ 

ng eines gegentheiligen Principe Widerſtand zu leiften vermöge, das ift offenbar gänzlich 
. Die Revolution ift immer ein vorübergehender, krankhafter Zuſtand. Es gibt ohne 
ifel Menſchen, welde in unruhiger Neuerungsfudt, und weil fie ſich nie mit ihrem Schidfal 
hnen Fönnen, jeder Volksbewegung Beifall zurufen, allein ein Princip ver Revolution kann 

fon darum nicht geben, da dieſe Iegtere möglichermweije gegen jedes Staatöprincip gerichtet 
fann, gegen das republifanijche jo gut wie gegen das monardifche, gegen dad demokratiſche 

gut wie gegen das der Legitimität. Es ift dieſer Ausdruck in neuern Zeiten von benen, bie 
Legitimiften nennen, erfunden worden, um edeln Reformationdgeift zu verdächtigen und 

äße Veränderungen ber flaatlihen Ordnung im Intereffe einer bevorrechteten Klaſſe zu 
xhindern. Es gibt in Deutfhland eine Bartei, welche das Schlagwort von dem Princip ber 
evolution beftändig im Munde führt, um beſchworene Verfaffungen brechen zu Eöunen; melde 
Ber That auf eine Revolution gegen ven rechtlich beſtehenden Zuftand finnen, mögen mit völlig 
wfelben Recht Revolutionäre genannt werden als die ausjchweifenden Demokraten, welche 
th Vernichtung bed Königthums überhaupt fireben; nur darin unterſcheiden ji erftere ſehr 
ihrem Nachtheil, daß fie jich ſtets prableriich zum Legitimismus befennen und Abſcheu gegen 
e revolutionären Bewegungen zur Schau tragen. Quis tulerit Gracchos de seditione 
wwrentes? 

Eine Revolution kann ohne Zweifel nothiwendig und Heilfan fein, allein fie ift immer von 
egen libeln begleitet, immer für den Staat gefährlid, zumeilen tödlich. Sie ift allerdings 
Be Kraftäußerung bed Volks, allein eine ſolche, welche Die Schwäche der Nation, ihre Unfähig- 
B; auf organifhem Wege zur ſtaatlichen Entiwidelung zu gelangen, auf das veutlichfte darthut. 

e entieflelt pie Leidenſchaften, die jih haufig in furchtbaren Schredensfcenen entlaben, jie er⸗ 
* t das Anſehen der Geſetze von Grund aus, ſie iſt ſehr gewöhnlich der Anlaß zu lange 
meernden auswärtigen Kriegen und innern Fehden. Die materiellen Nachtheile, die jede 

ution mit fi führen muB, liegen auf der Hand. Die Finanzen des Staats werben bie: 
ftetö ſchwer empfinden, ſowol der öffentliche ald der private Erevit wird große Störung 

keiden, das Blend, das über Tauſende von Familien gebracht werben kann, ift nie zu berechnen. 
Mer Vaterlandsfreund wird daher eine Nevolution ald eind der größten Ubel fürchten, welche 
e Ration treffen können, und wirb wünſchen, daß ein Mittel gefunden werde, der Revolution 
wzubeugen. Es gibt ein ſolches Diittel, das unfehlbar ift, zeitgemäße Reform. Es mag hoͤchſt 
mierig jein, in einem gegebenen Ball die rechte Weiſe auizufinben, in welcher die Reform 
Behgeführt werben foll, Rüdjihten auf die Würde der Krone und das Anſehen des Staats, 
m Beſorgniß, daß einer Conceſſion neue und ausſchweifendere Korberungen folgen werben, 
Been zur Borjiht auffordern, allein daran erfennt man ven wahren Staatömann, daf er bieje 
shwierigfeiten zu überwinden weiß, und daß er erfennt, welche Neform unter ben obwaltenden 
rchältniſſen dem Volk noththut. Es dürfte unmöglich fein, aus der Befchichte einen einzigen 

zu entnehmen, in dem bie Revolution nit nachweisbar durch rechtzeitige Reformen hätte 
ieden werden können. Wenn in dem fortwährennen Übergange der Menfchheit von einem 

be zu dem andern die ſtaatliche Entwickelung auf organifhen Wege ohne gewaltjame 
ütterung vor lich geht, fo ift dies ein fichereö Zeichen von der Bejundheit und Kraft des 
und von ber Weisheit feiner Staatdmänner. Die Engländer rühmen ji mit Recht, daß 

Revolution von 1688 ihre legte geweſen ift, und dag eine folche für die Zufunft, joweit 
ſchliche Blicke reichen, faft unmöglich ift. Schwerlich würde jemand wagen, in Betreff ber 
iten bed Continents dieſelbe Vorausſagung auszuſprechen. 
Über Revolutionen, deren Begriff und Charakter iſt unendlich viel geſchrieben worden; die 

wnzõſiſche Literatur über dieſen Gegenſtand füllt eine ganze Bibliothek. Wir heben einige 
Bwicdtigften Schriften hervor: Bellesforft, „Discours sur les rebellions‘‘' (Paris 1572); 
Werke von de Maiftre, namentlich ,‚Considerations sur la France‘; „Soirees de 

R-Petersbourg’‘; „Sur la revolution francaise”; Stahl, „Was ift die Revolution?‘ 
Berlin 1852); Clemens, „Die Revolutionen in ihrem Einfluß auf Körper, Geift und Ge⸗ 

' (Branffurt a. M. 1857); Zimmermann, „Die deutſche Revolution“ (zweite Auflage, 
ruhe 1861). Vgl. noch Montesquieu, „Esprit des lois““, Buch 5, Kap. 7, 11; Bud 6, 

ap. 9; Buch 8, Ray. 11: Guizot's „Memoiren; Helt, „Staat und Geſellſchaft“ (Leipzig 
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1863), II, 693. Im übrigen verweiſen wir auf bie in dem letztgenannten Werke, II, 686 | 
angeführten Werke und auf Schmidt-Weißenfels, „Geſchichte der franzöjifchen Revolution 
literatur‘. @. 

Rheinbund. Während des Halben Jahrhunderts, dad feit Auflöfung des Mheinbunl 
vergangen ift, hat fi) das deutſche Nationalgefühl in folder Weife gekräftigt, daß ung nit n 
die Wiederkehr ähnlicher Zuftände unmöglich erfcheint, fondern daß wir e8 auch kaum nod | 
greifen Fünnen, wie ed jemals dahin kommen Eonnte, daß deutſche Kürften ſich und ihre Völ 
von dem Verbande mit dem Reich und der Nation, der fie angehörten, völlig losrifſen und | 
unter die Oberhoheit eines fremden Bürften und Volks ſtellten, um denſelben als untrennk 
Kampfgenoſſen gegen ihre deutſchen Brüder zu dienen. 

Das Verſtändniß dieſes ſchmachvollſten Ereigniſſes, das di⸗ deutſche Geſchichte kennt, he 
möglich, wenn wir in ihm den endlichen Abfchluß einer feit Tanger Zeit ſich fortfehenden Rd 
von Vorgängen erfennen, in welchen jich mit geſchichtlicher Nothwendigkeit pie Setbftaufläf 
des Deutfchen Reichs in feiner feudalen Beftaltung vollzog, um der Neugeftaltung deutſchen Lebe 
durch Herftellung und Aufrichtung der nationalen Einigung Raum zu geben. | 

Wir müffen ziemlich weit zurüdgreifen, wenn wir ven erkennbaren Anfangspunft d 
Proceſſes auffinden wollen, und als folden Dürfen wir wol den Weſtfäliſchen Frieden bezeichn 
der den deutfchen Reichöftänden im weſentlichen fon Die Souveränetätärckhte verlieh, % 
denen fie bei Abſchließung des Rheinbundes einen fo traurigen Gebrauch machten. Wenn 
von bier aus den Gang der Greigniffe, die endlich zum Rheinbunde führten, überfchauen, 
müfjen wir das Zuſammenwirken breier Factoren beobachten, welche der deutſchen Gef 
dieſe Richtung gaben: die Gelüfte des ſpaniſch-habsburgiſchen Hauſes nach Herftellung ri 
monarchiſchen Abſolutismus in Deutfchland, die Beftrebungen der deutſchen Fürſten, ſich 
Kaifer und Reich möglihft unabhängig zu fouveränen Herren ihrer Erbländer zu machen, 
die Politik der franzoͤſiſchen Könige, melde in ererbter Eiferfucht gegen dad Haus Ha 
die deutſchen Fürften in ihrem Kanıpfe gegen den Kalfer unterftügten und dadurch nicht 
den Beitg veutfcher Länder, fondern audy zu immer wachſendem Einfluß auf die innern Ag 
genheiten Deutſchlands gelangten. So hatte Heinrich II. durch fein Bindnig mit Mori 
Sachſen gegen Karl V. bie lothringiſchen Bisthümer, jo Ludwig XIH. im Dreißigjährigen 
dur die Unterflügung Bernhard's von Weimar gegen Ferdinand II. und II. das Elſaß 
wonnen; und die Beitimmungen des Weitfälifchen Friedens, welche den Fürſten eine fo 
fangreihe Unabhängigkeit vom Kaifer und das Recht, Bündniſſe mit fremten Fürften zu 
pen, verliehen, find meift ald das Werk der franzöfifhen Einmiſchungspolitik zu betrachten. 

Und kaum gehn Jahre nad dem Abſchluß dieſes Friedens findet ein Vorgang ftatt, der 
jene Zeit zwar nicht von hervortretend bireeten Folgen begleitet war, aber doch offenbar alß 
Vorbild des Rheinbundes vom Jahre 1806 erſcheinen muß. Unter dem Vortritt der geiftli 
Kurfürften auf dem linken Rheinufer Ichloffen eine anfehnliche Zahl deutſcher Fürſten, u 
denen befonders Würtemberg, Hefien, Pfalz-Zweibrücken, im Jahre 1658 unter fi und 
dem Protectorat Frankreichs ein Bündniß „zur Aufrechthaltung des Weftfälifchen Friedens 
ber deutſchen Freiheit“, das, von einem Bundesrath und einem Bundeskriegsratb geleitet, 
Mitglied zur Aufſtellung eines Truppencontingents verpflichtete, zu welchem Frankreich 
16000 Mann ſtellen ſollte. Es konnte nicht zweifelhaft fein, gegen wen dieſes Bündniß g 
war, obgleih ed in dem Bundeßyertrag bieß, daß durch. vaffelbe das Reich in feiner 
gefhäbigt werden follte. Das Bündniß wurde erft im Jahre 1667 infolge der Bemüh 
des Großen Kurfürften aufgelöft, nachdem e8 Frankreich im Nevolutiondfriege Feine geri 
Dienfte geleiftet hatte. 

Seit diefer Zeit haben Bündniffe einzelner deutſcher Fürſten mit Frankreich zum S 
Deutſchlands und zum Theil zum offenen Kampfe gegen ven deutſchen Kaiſer nicht aufg 
Nicht nurftanden bie Kurfürften von Trier und Köln und von der Pfalz auf feiten Ludwig“ 
in feinem Nachefriege gegen Holland, der durch die Befegung Lothringens auch gegen De 
land gerichtet war; nicht nur machte ſich der deutſche Fürſt Egon von Fürſtenberg zum Bun 
genoffen Ludwig's in feinem Unternehmen gegen Strasburg; Balern und Köln waren auch 
Spaniihen Erbfolgefriege die Bundesgenoffen Ludwig's und führten alſo in Gemeinſchaft 
diefem den offenen Kampf gegen ihren Kaifer, wie dies im Jahre 1805 geſchah, als fi Vaier 
MWürteniberg und Baden mit Napoleon gegen den deutſchen Kaijer verbanden und mie wel 
1806—13 der Rheinbund an fünmtlihen Kriegen deſſelben gegen öſterreich und Vreuſe 
theilnahni. 
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Wenn wir ben meitern Fortgang diejer allmähliden Loslöſung deutſcher Fürſten vom 
beutichen Reichsverbande und der damit verbundenen Zunahme franzönichen Einfluffes auf 
biefe Fürſten und dadurch auf die innern Angelegenheiten Deutſchlands überhaupt verfolgen, 
jo haben wir insbeſondere dad Verhältnis Baiernd zum Habshurgifchen Kaiſerhauſe ins Auge 

faffen, das endlich auch für die Geftaltung des Kriegs von 1805 und aljo auch für vie 
ung ded Rheinbundes entjcheidend wurde. Schon gegen Ende der Verhandlungen über 
Weſtfäliſchen Frieden neigte ſich Kurfürſt Marimilian auf die Seite Frankreichs, weil er 

fühlte, daß der habsburgiſche Kaiſer trog der großen Dienfte, die er befonders in der 
Hälfte des Kriegs den Kaijer geleiftet, mit Diidtrauen auf den Zuwachs an Macht und 
uß blidte, ven Baiern dadurch in Deutſchland gewonnen hatte. Diefe veränderte Stellung 

iſchen dem Kaijer und dem Haupt der Eatholijchen Fürſten Deutfchlands trat dann in ſchroffſter 
iſe bein Ausbruch ded Spaniichen Erbiolgefriegs hervor, und als nad) dem Tode Karl's VI. 
bairifche Kurfürft jeinen Anſpruch auf die öfterreihiichen Erbländer gegen Maria Therefla 
auf Die deutſche Kaiſerkrone gegen Franz I. geltend machte, war e8 Ludwig XV., der dieſe 

ſprüche mit feiner ganzen Macht unterjtügte, und ber Ofterreichifche Erbfolgefrieg war für 
kreich nur eine neue Gelegenheit, das Haus Habsburg und dad Deutfche Reich zu ſchwächen 
Baiern an ſich zu feffeln. Als aber dieſe Gefahr durch den Tod Karl's VII. und den Aachener 
en von Öfterreich abgewendet war, kehrte ſich nad) Eurzer Zeit das Verhältniß um. Kaifer 
ph faßte ven Plan, bei dem Grlöfchen der beiden Eurfürftliben Linien von Baiern und der 
und vor ihrem Übergang an die Nebenlinie Pfalz: Zweibrüden die bairiihen Schländer 

Oſterreich zu vereinigen. Diesmal bedurfte Baiern Feines fremden Schuged. Friedrich 
Große wachte mit eiferſüchtigem Auge über die Beitrebungen des habsburgiſchen Kaifers, 
e Hausmacht in Deutjchland zu vergrößern, und nöthigte ihn durch feinen energifchen 

fand, 1779 auf die Erwerbung Baiernd, von dem er (mit Zuftimmung des nächſten 
„des kinderloſen Karl Theodor von der Pfalz) ſchon militäriſch Beſitz ergriffen hatte, und 
au auf die Gewinnung ber bairijchen Ränder gegen liberlaffung ver öſterreichiſchen 
tlande an Herzog Karl von Pfalz: Zweibrüden zu verzigten. Und um ähnlichen Macht: 
Berungdverjuden Oſterreichs in Deutichland ein für allemal entgegenzuwirken, bildete 

rz vor jeinem Tode den Fürſtenbund, der freilich auch wie der Rheinbund die alten Bande 
BD Reichs zu lodern und zu löſen geeignet war, aber nicht wie dieſer einen fremten, fondern 
Ben deutſchen Fürſten zum Mittel: und Einigungspunkt des neuen Bündniſſes machte. Es 
B5, un bie Stellung Baierns in den nun bald folgenden Mevolutiondfriegen, nicht zu recht: 
igen, aber doch zu erklären, eonjtatirt werden, daß Oſterreich jeine Abſichten auf Die 
Bewerbung der bairiihen Lande over doch eines Theils verfelben auch nad dem Tode Kaiier 
evh's keineswegs aufgegeben hat, wogegen Pfalzbaiern vom Beginn des Kriegs an aus 
Aorgniß für ſein freilich vor allem exponirtes pfälziiches Gebiet jih geneigt zeigte, ſich der Theil: 
ie an dem allgemeinen Kampfe zu entziehen und eine neutrale Stellung gegen Frankreich 
Ngunehmen. 
Während im Fahre 1792 auf den Neichötag zu Regensburg über die Nüftungen zum all= 
inen Reichskriege verhandelt wurde, erklärte der Minifter des Kurfürften Karl Theodor 
franzöſiſchen Miniiter Dumouriez, der mit einem Angriff auf die Pfalz drohte, daß er feine 
ichen Beziehungen zu Frankreich aufrecht zu halten wünſche, und auf dem Reichstag felbft 
ichte Pfalzbaiern am 6. Mai eine Borflellung gegen die angeordneten kriegeriſchen Rü⸗ 
der vordern Reichskreiſe, die bei einer etwaigen Iheilnahme am Kriege in ihrer ausge⸗ 

Lage der gänzlihen Zerftörung unterworfen fein würden. In der That bat au Baiern 
den meiften deutſchen Staaten an den Feldzug von 1792 Eeinen directen Antheil genommen 
machte bein Ginfall ter Sranzojen in fein pfälziſches Gebiet nicht den geringften Verſuch 

a Widerflande. Auch al8 bei ver jihrbaren Bedrohung von Mainz ver Reichstag ſich zu ener: 
Maßregeln aufraffen zu wollen fhien und der Kaiſer die Reichsſtände zur jchleunigften 

in eindringlicher Weije aufforderte, war ed wiederum Pfalzbaiern, dad gegen Die Aus: 
Maung feines Gontingent3 allerlei Bevenklichfeiten erhob und von den Rückſichten redete, die 

Kurfürft gegen Frankreich zu nehmen habe; und ald endlich nach langen Verhandlungen im 
1793 der Reichskrieg beichloffen wurde, war ed wiederum Pfalzbaiern, das nur durch fort: 

te Berbandlungen und endlich durch ernſte Drobungen zur Theilnahme an demſelben be= 
werben fonnte. Dagegen tauchten unmittelbar nah Abſchluß des Baſeler Separat: 
8, als jich zahlreiche Stimmen der fündeutichen Fürſten fir Anfchluß au denſelben erhoben, 

üchte von neuen Blanen Oſterreichs auf, mit Hülfe Ruflands oder ſelbſt Frankreichs Baiern 
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an ſich zu bringen. Als bald darauf der Krieg wieder feinen Anfang nahm, wurde be 
pfälzifhe Regierung befhulbigt, Manheim im geheimen Einverſtändniß mit ber fr« 
Republik den Feinden übergeben zu haben, und infolge veffen ließ der öſterreichiſch 
fogar ven leitenden Minifter von Pfalz: Zmeibrüden, Salabert, gefangen nehmen. AL 
1796 Jourdan und Moreau über ven Rhein vorgingen, traten der ſchwäbiſche und 
Kreis, unbefümmert um bie Pflichten, die ihnen der Reichöfrieg auferlegte, in Unterhe 
mit dem Feinde. Sie zogen ihre Gontingente von der Reichdarmee zurüd, öffneten if: 
gegen Zuſicherung der Sicherheit von Berfon und Eigenthum den Feinde und zahlten E 
Gontributionen, während fie die viel Fleinern Summen, die dad Reich zur Kriegfül 
fordert, verweigert hatten; ja Baden und Würtemberg gingen mit dem Beifpiel bei 
litätserklärung voran und führten fogar fhon Friedensunterhandlungen mit der fra 
Republik, in denen fie in die Abtretung ihrer Gebiete auf dem linken Rheinufer will 
ih fogar ſchon Entfhäpigungen dur Säcularijirung geiftliher Güter zufichern ließer 
aber, defien Kurfürft jhon bei der Annäherung ber Branzofen an die Grenzen fein: 
nad Sachſen geflohen war, ſchloß durch Vernittelung der Landſtände noch am 7. t 
Moreau von dem Erzherzog Karl ſchon zum Rückzug genöthigt war, mit vemfelben de 
ten Waffenftillftand von Pfaffenhofen, der den bairifhen Landen gegen Zurüdzie 
bairifhen Gontingent3 von Reichsheer und gegen Zahlung von 10 Mil. Frs. uni 
an Naturallieferungen Sicherheit von Perſon und Eigenthum verfprad, bie der fi 
Feldherr nad) wenig Tagen nicht mehr zu gefährden und noch weniger zu gewähren ı 
Freilich, als es den Erzherzog Karl bald darauf gelungen war, die Franzoſen über t 
zurüdgutreiben, und in ganz Deutſchland plöglich eine nationalpatriotifhe und f 
Stimmung des Volks hervortrat, weigerte jih der Kurfürft von Baiern, den Be 
Pfaffenhofen zu ratifleiren, fiel der würtembergiiche Friedensunterhändler, Minifter v 
warth, in die Ungnade feines Herrn und Gebieters, und aud der ſchwäbiſche und 
Kreis ließen ihr Verhalten in ver Zeit der Gefahr in Wien entſchuldigen. Aber es 
berichtet, daß bei den Kriegsereigniflen bis zum Präliminarfrieden zu Leoben irgen! 
tingent diefer Staaten am Kriege ſich betbeiligt Hätte. Und daher ſchloß auch Ofl 
Gampo:Fornio feinen Frieden mit Branfreich, ohne für das Reich dabei mehr zu thuı 
trügerifche Formel von der Integrität veffelben in die Friedensacte aufzunehmen, w 
derjelben Doch die Abtretung des linken Rheinufers ausprüdlich ftipulirt war und 
ſelbſt ji für die Abtretung Belgiens und der Lombardei außer Venetien noch Salzbur 
kleines Gebiet des bairifchen Oberlandes zufichern ließ. 

Im Srieden von Bafel Hatte Preugen damit begonnen, das Intereile des Reiche ı 
deutfchen Verbündeten der Übermacht Frankreichs preiszugeben. In dem Vertrage 
gingen die ſüddeutſchen Staaten noch weiter, indem ſie mitten im Kriege den Kaiſer 
Reich im Stiche ließen, um ſich ſelbſt ju retten. Zu Campo⸗-Formio wahrte daher der $ 
feine öfterreihifchen Intereilen und überließ das Neich feinem Schickſal, und zu Raflı 
wetteiferten alle in felbftfüchtiger Verfolgung ihrer Sonderintereifen; wenig befün 
den ſchweren Verluſt, ven das gefammte Deutfchland erlitten, und um die Machtver— 
feine® gefährlichen Nachbars, drängte fich vielmehr jeder einzelne dazu, für den P 
kleinern oder größern Landerwerbs bad drohend anwachſende Frankreich zum Schiedsri 
die Geſtaltung Deutſchlands zu machen. Ja es iſt bekannt, daß Oſterreich, während es f 
Reichsfriedensverhandlungen mit Frankreich zu Raktadt leitete, zugleich Separatunterha 
mit dem Directorium zu Selz führte, in melden alles, was zu Naftabt vorging, wiet 
*— und die Abſichten Ofterreichs wenigftend auf einen Theil von Baiern realifi 
ollten. 

Der Wiederausbruch des Coalitionskrieges Ende 1798 und der traurige Aud 
Raſtadter Gongrefjes vereitelten für den Moment alle diefe Plane und Hoffnungen, ı 
ich die verſchiedenen deutſchen Staaten und Fürſten gegenieitig bekämpft und alle um 
Frankreichs gebuhlt hatten. Aber trog der Wiebervereinigung des deutſchen Südens zun 
Kanıpfe fonnte doch von einen gegenfeitigen Vertrauen nicht mehr die Rede fein; und ı 
um diefe Zeit Karl Theodor von Baiern ftarb und Marimilian Joſeph von Pialz:3m 
der Schügling Preußens gegen die öfterreichifchen Abſichten auf Baiern jeit 1778, i 
folger wurde, erwartete man allgemein, daß diejer ſich der preußifchen Neutralitätsp 
Ihließen oder gar alsbald den Schutz Frankreichs gegen Ofterreich ſuchen würde. Aber 
nit jo. Marimilian Joſeph ſchloß ſich vielmehr mit Entſchiedenheit der Goalition 
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Reihöfriege gegen Frankreich an, wie e8 überhaupt in jenen Tagen ſchien, ald ob wieder ein 
MNem friſchen Beiftes wenigſtens im Süden Deutichlands über Fürften und Volk zu wehen be: 
glane. Aber freilich kam es bei der Langfamleit, mit der im Reich alles ſich beivegte, auch hier 

zu Rüftungen, welchen keine Thaten folgten, denn gerade als der glänzende Feldzug Sumo- 
'& infolge der Streitigkeiten mit Ofterreih und feines Alpenübergangs fo traurig endete, 
ber Reihötag mit feinen Beſchlüſſen über Erneuerung des Reichokriegs zu Stande gekommen. 
Kurfürfi Marimilian rüftete nicht nur bereitwillig fein Gontingent zum Kampfe, fondern 

arte fich bereit, gegen englifche Subfidien noch außerden 20000 Mann zu ftellen. Aber der 
ag, in weldhem er dieje Verpflichtung übernahm, wurbe merkwürdigerweiſe nicht mit den 
hen Kaijer Franz, fondern mit dem rufiifhen Zaren Paul abgeſchloſſen, dem der neue 

durch Gobenzl und Lehrbach als ein geheimer Freund Frankreichs dargeftellt worden 
‚ um ihn vielleicht zur Unterſtützung der öfterreihifchen Plane gegen Baiern zu gewinnen. 

ilian Joſeph beeilte ſich aber, ſich das volle Vertrauen des Zaren zu jihern und ſich ihm 
Kampfe gegen Frankreich anzufchließen, weil er wohl ahnte, daß er eines mächtigen Schußes 

ürfe, um die geheimen Abfichten der Öfterreihifchen Politik mit Sicherheit abwehren zu 
n. In der That nahm ein bairifches Corps an der unglücklichen Schlacht bei Hohenlinden 
eil, in der e8 5000 Mann und 24 Befchüge verlor ; auch an den legten Kämpfen, melche dem 
enftillftand von Speier und dem Frieden von Runeville vorangingen, betheiligte ſich noch 

Da anfehnliches Corps bairiſcher Subfivientruppen unter Herzog Wilhelm, wie ja die entſchei⸗ 
Aden Kämpfe dieſes Kriegs hauptſächlich in bairifchen Landen geführt wurden. 
»_ Der Sriede von Luneville und die darauffolgenden Verhandlungen des Reichstags und der 

eputatioh zu Negendburg , die nach faft zweijähriger Dauer zum Reichöpeputations- 
mptfchluß vom 25. Febr. 1803 führten, bilden bereitö den fihtbaren Übergang zur Auflöjfung 
deutſchen Reichſsverbandes und zum Anfchluß des deutſchen Südweſtens an Frankreich, der im 

Bunde feine endliche Vermwirflihung fand. Das Ende des Kriegd, die Niederlage Hſter⸗ 
„ die Aufldjung der Coalition, der Tod Kaiſer Paul's von Rußland ſchienen den Kurfürſten 
Baiern gegen die oͤſterreichiſchen Entſchädigungsgelüſte für die an Frankreich erlittenen Ver⸗ 
ſchutzlos zu laſſen, wenn fich derfelbe nicht des nun allmädtig gewordenen franzoͤſiſchen 

verfiherte, und fo ſprang Marimilian Joſeph fhon vor Eröffnung der berüchtigten 
Batihänigungsverhannlungen in Negendburg auf die Seite Frankreich über und fiellte ſich 
Bar) einen Separatvertrag vom 24. Aug. 1801 offen unter franzöſiſches Brotectorat, indem er 
wgen Berzitleiftung auf feine linksrheinifchen Befigungen ſich eine entfprechende Entſchädigung 
kr die erlittenen Verlufte aller Art zufichern ließ und bie Erklärung der franzöfifchen Regierung 
Bpesennehn, daß es im Intereffe Frankreichs liege, jede Schwächung des pfalzbairifchen Ge⸗ 

zu hindern. Faſt möchte man fagen, daß bei dem in den fogenannten Entſchädigungs⸗ 
mrbandlungen zu Regensburg zur offenkundigen Geltung gelangten Grundfag aller Betheiligten, 

ümmert um das Schickſal Deutichlande fi aus der allgemeinen Zerrüttung den moͤglichſten 
il für fich ſelbſt zu fhaffen, den mittlern und kleinern Staaten, befonders im Südweſten 

GHlande, kaum etwas anderes übrigblieb, als ſich unter den Schug und bie Protection 
ich8 zu flellen, und daß die Bonaparte’fhe Politik, diefe Staaten, an das frangdjifche 
e zu feffeln und ihnen zugleich, den beiden größern und beſonders Ofterreich gegenüber, 

einem Wachsthum an Land und Macht zu verhelfen, ihm von den damaligen veutfchen Ber: 
iffen geradezu aufgedrängt wurde. Wir können hier ven Wirrfalen der mannichfachen Sepa⸗ 

andlungen, bie von den großen wie von den Heinen deutſchen Staaten neben den regens- 
ifchen in Parid geführt wurden, und der von allen Seiten an den franzoͤſiſchen Machthaber 
Herandrängenden Anforderungen um feine Mitwirkung für die Erwerbung dieſes oder jenes 

deutfhen Landes nicht folgen. Das Nejultat diefer Vorgänge ift bekannt genug. Die 
meine Redtlofigfeil ward zum Behuf der Befriedigung der allgemeinen Ländergier procla= 
; die geiftlichen Güter, die reihöunmittelbaren Freiherrſchaften und Baronien, die Beſitzun⸗ 
der Ritterfchaften und der Freien Städte wurden zur Sättigung dieſer Gier preidgegeben, 

[le deutſchen Lande in ein Theilungsobject für deutſche Kürften umgewandelt. Bonaparte aber, 
Dem die Reugeftaltung der deutſchen Landkarte geradezu aufgedrängt worden war, benußte 
Iiefe Stellung, um die von ihm zur Fünftigen Beute Frankreichs auserfehenen Souveräne des 
dentſchen Südiweftens: Batern, Würtemberg, Baden, Helen, Naſſau, aufs reichfte und Hefte zu 

Bebdenken und zu arrondiren und aus ihnen eine Macht zu fhaffen, die neben den beiben eifer- 
füdstig fi anfeindenden Großmächten das dritte Glied der deutſchen Trias bildete, denn dieſe hat 
er ſchon damals als das fiherfte Mittel erfannt, Deutfchland niemals zu einer einheitlichen Kraft 

a 
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gelangen zu lafſen und dadurch in ſteter Abhängigkeit von ſeinem mächtigen und einheitlich zuſam 
mengehaltenen Nachbarſtaat zu erhalten. Ein ſprechendes Zeugnip davon, wie ſehr ſchon damal 
Bonaparte auch über die Grenzen Deutſchlands hinaus als der eigentliche Regierer und Lenke 
der deutſchen Angelegenheiten erichien, iſt wol das Schreiben des Papftes Pius VII. an denielbe 
vom Jahre 1803, der, bejorgt über die mächtige Erſchütterung, welche durch vie Eärcularifirumg 
der geiſtlichen Güter und durch Pie Unterordnung der kirchlichen Würdenträger unter die Gewel 
der weltlihen Fürſten die Macht ver Kirche in Deutichland erfahren hatte, ih nicht etwa aı 
den deutſchen Kailer, jondern an ten Erften Gonjul mit der eindringlichen Bitte wandte, ba 
Beriall ver Kirche in Deutihland abzumenden und dafür Sorge zu tragen, dag man, nd 
die zeitlichen Güter derſelben auf eine jammervolle Meije verloren jeien, nicht auch MM 
geiſtigen antajle. | 

Die Neugeftaltung Deutſchlands, mie fie endlich durch den Reichſdeputationshauptſchl— 
geworben war, zeigte ich aber keineswegs nur als eine äußerliche, geographiiche. Sie führte ı 
Nothwendigkeit auch zu einer tiefgreifenden innern Revolution, die einerjeitd Die traurige 
Zeiten des Rheinbundes anbahnen, andererjeitd aber auch die endliche Wiedergeburt der beut 
ſchen Nation vorbereiten mußte. Denn wer möchte ed leugnen, daB Die neue Ordnung der Ding 
wie revolutionär und unpatriotijch auch Die Vorgänge und Motive waren, welche zu derſelbe 
geführt hatten, doch mit einer Unmaſſe alten und verrotteten Wuſtes aufräumte, von dem j 
Friſche des politiiden und nationalen, wie des commerziellen Lebens niebergebalten wurde; 
die gänzliche Vernichtung des geiftlihen Staatsweſens mit jeinem mildeinſchläfernden Regim 
mit feinen Nepotißmus und Sinecurenunwejen, dañ dad Verſchwinden der reichögräflice 
und reichöfreiherrligen Eouveränetäten, die zum Theil mit ihren Hofhalten das Land völlig 
ausjaugten ynd ein wahrbaftes Deöpotenreginent führten, daß auch dad Erlöjchen ver verke 
menen und verfümmerten Exriflenz, welche noch von der gropen Mehrzahl der Freien Reiches 
mit ihrem bürgerlich ariftofratijhen Sondergeifte geführt wurde, und daß endlich der all 
eintretende lintergang des Ritterthums, das die legten Lberreite des Mittelalters bis in 
neuefte Zeit hineintrug, eine Nothwendigfeit war, wenn endlich das Keben der deutſchen Neil 
aus jeiner Zerriffenheit in unzählige Sondereriftenzin zu einer einheitlihern Bewegung # 
geben follte. 

Die durch Erwerbung der Eleinern Gebiete anjehnlich erweiterten Staaten, welche nun in 
bedeutend verminderter Zahl die Glieder des Deutſchen Reichs bildeten, oder die Fürſten, 
nun zu fouveränen Bebietern berjelben erhoben wurden, gemannen dadurch freilich ein erhoͤhr 
Gefühl von einer jelbftändigen politiihen Griftenz, vermöge deren tie die Anlehnung amt 
Gefammtheit ded Reichs entbehren und ihre eigenen Intereflen nach diejer oder jener Richw 
verfolgen zu können vermeinten. Sie wurden dadurch nicht nur gleichgültig gegen vie jict 
jih vollziehenne Selbſtauflöſung des Reiche, fondern haben dieſelbe endlich mit eigener Hau 
vollzogen, ohne vor der Erniedrigung zurückzuſchrecken, mit der jie jich vor der drückenden fra 
zöflihen Suprenatie beugten, um vie leichterträglichen Bande zu zerreigen, mit denen fie — 
Kaiſer und Reich gebunden waren. Und fie erjcheinen feitvem in allen Bhajen nationaler Gut 
widelung als das ſchwerſte und hemmendſte Gegengewicht gegen die nationalen Beitrebungel 
des Volks, Aber damals bildeten jie troß des bureaufratiihen Abſolutismus, der in allen vie 
jen Staaten zur Herrſchaft kam, doch ebenfo gewiß den Boden, auf welchem ſich daß frijchere w 
fruchtbarere politiihe Leben entwickeln konnte, vermitteld deſſen das deutiche Volk nad und ı 
zur politiichen Selbftthätigfeit, zur Mitwirkung an ver Geftaltung feiner öffentlichen Berhältiit 
zu gelangen vermochte. Und daher it es auch erflärlih, dag tie neuen Verhältniife von de 
deutschen Volk und ganz beſonders im Südweſten Deutſchlands als eine Verbeſſerung jeime 
Zuftände empfunden und mit Breuden begrüßt wurden, und daß auch zur Zeit bes Rheinbunde 
bie Bevölferung der Staaten, welche zu denſelben gehörten, faft überall mit der Rheinbundspolitt 
ihrer Fürſten ſympathiſirte und wenigftend weit davon entfernt war, die Kodtrennung ver 
Deutſchen Reich zu beklagen oder gar als eine nationale Schmach ru empfinden. 

Was nun noch bis zur definitiven Auflöjfung des Reichs gefhah, war nur die naturlide: 
Conſequenz defjen, was bereits geihehen war. Ein deutſches Recht eriftirte nicht mehr, va chen 
keine ſchützende Macht für dafjelbe vorhanden war. Hannover wurde mitten im Frieden mit 
Deutſchland von Frankreich in Bejlg genommen, und feine Sand erhob jih, um das dentſche 
Gebiet vor fremder Gewalt zu fhügen. Die ſtändiſchen Rechte wurden von den Souveränen er 
neugebilbeten Mittelitaaten ohne weiteres befeitigt, die ritterſchaftlichen Gebiete trog ber Ze: 
Rinmungen des Reichsbdeputationshauptſchluſſes mebiatijirt, und es blieb dabei trotz des failer: 
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a Ginjprudd und trog ver Verhandlungen bes Reihätage, weil jene Fürſten fur ihre 
valtmafregeln ein tür allemal des Napoleoniihen Beiſtandes jiher waren und beſonders 
ern aus tiefem Grunde den offenen Brud mit Ofterreich nicht ſcheute. Es konnte endlich auf 
ſchem Boten ter unerhörte Menſchenraub vollzogen werten, mit dem Napoleon dem 
tichen Reich den verächtlichſten Hohn ins Geſicht ſchleuderte, ohne daß ji in demſelben ein 
uger deutſchen Rechts und beutjcher Ehre gefunten hätte. Gin verhängnißvolles Vorzeichen 
für Deutſchland immer fuhlbarer herannahenden Kataſtrophe war tie glänzende Hulvi: 
Böfeier, die Napoleon nad feiner Erhebung zum Kaijer der Branzejen auf ehemals deut⸗ 
Boden in Aachen und beſonders in Mainz beging. Ter Glanz, den er bei dieſer Oele: 

it entfaltete, war offenbar darauf berechnet, weit über den Rhein hinüber jein blendendes 
zu werfen. Die devote Ergebenheit, mit welcher die Bevölkerung dieſer ülteflen deutichen 
Me den neuen geivalsigen Machthaber Huldigte, die Gegenwart deutſcher Fürſten, die ji 
Iſchon um Napoleon wie um ihren Fünftigen Lehnsherrn ſcharten, durfte in ihm mol den 

befeſtigen, daß ſeine Erhebung zum Kaiſer nicht nur eine glänzendere Grneuerung 
zöfiſchen Königtbung, jondern die Wiederaufrichtung des Reichs Karl's des Großen, 
euerung jened römiſchen Kaiſerthums bedeute, unter deſſen Krone ſich die Herrſchaft 
ichs, Italiend und Deutſchlands vereinigte. Ob in Mainz die Rheinbundsgedanken jchon 
Ausdrud fanden, möchte zweifelhaft erſcheinen; daß aber in Verkehr mit deutſchen Für: 
Anregungen dazu bereitö ausgeſtreut wurden, iſt mol mehr als wahrjgeinlid. Und fo 
wir ed wol aud ald ein Zeichen der Ahnung von den nahenden Ente des deutichen 
ums betrachten, daß der letzte deutſche Kaiſer Franz I. ſchon damals ſich veranlapt fand, 

in der Proclamation vom 14. Aug. 1804 hieß, „um die volle Gleichheit des Titels und 
lichen Würde mit den vorzüglichſten europäiſchen Regenten und Mächten zu erhalten und 

ten, dem Hauſe von Oſterreich in Rückſicht auf deſſen unabhängige Staaten deu erb- 
aijertitel beizulegen“. Freilich wurde die Mittheilung von diefem Vorgang den Reichstag 
Verſicherung gemacht, „daß wie in den Berhältnijjen der deutſchen Erbſtaaten (Oſterreichs) 
mijchen Reid) dadurch nichts geändert jei, fo auch Feine Veränderung in den übrigen 
en Berhältniffen und Beziehungen bezielt werde“. Aber ed ging doch durch die Nation 
ühl, daß der habsburgiſche Kaijer für alle Sventualitäten, welde ven Deutichen Reich 

Tehen Eonnten, jih und ſeinem Hauſe den gebührenden Nang unter den Souveränen 
>ypnaftien Europas ſichern wollte. 
ker Ausbruch ded dritten Goalitionäfriegd in Jahre 1805 mußte endlich die Entſcheidung 
em, und er brachte jie, wie man es nad) allem Vorangehenden vorausjehen Eonnte. In dem 
u Kampfe, der ſich auf deutſchem Boden vorbereitete, konnten die ſüddeutſchen Staaten nicht 

x1 bleiben, wie ed Preußen und der deutſche Norden zu ihrem Verderben noch zu fünnen 
Enten. Oſterreich forderte die Erklärung des Reichskriegs und drängte vor allen Baiern 
Beitritt. Aber gerade bier herrjchte über die Entſcheidung Fein Zweifel. Gin Anſchluß an 
Seich war für Baiern gefährlich, jelbft wenn der Sieg auf biefer Seite war; die Verbindung 
zanfreich verſprach im Wall des Siegs die glänzendſten Bortheile für Baiern, und wäh: 
yon Often und Weiten die Eampfgerüfteten Heeresmaſſen heranrückten, um, wie es jchien, 
wirifcheın Boden die entſcheidenden Schlachten zu liefern, Hatte Marimilian Joſeph ſchon 

B. Aug. dad verhängnißvolle geheime Bündniß mit Napoleon geſchloſſen, dem ſich Wür- 
Kg und Baden nothwendig anichließen mußten, und vermöge defjen ber Süben Deutſchlands 

ds zum Untergang der Napoleoniſchen Herrſchaft unwiderruflich an Frankreich gefeſſelt und 

Bernichtungdfanıpfe gegen das übrige Deutſchland mit demſelben vereinigt blieb. Man 

in Münden auf die Aufforderungen zum Eintritt in die Gonlition ausweichend und Hin: 

gb geantmortet, während man fon mit Napoleon verbindet war. Und ald deſſenungeachtet 
„Sept. Mad mit einem Theil des öfterreihiidhen Heeres über ven Jun in Baiern einrüͤckte, 

eine Proclamation Maximilian Joſeph's die Welt glauben machen, daß nur dieſer Gewalt⸗ 
k Diterreich8 den Anlaß zu ſeinem Abfall von Deutſchland und zu ſeinem Anſchluß an deu 
» jeined Vaterlandes gegeben habe. Auch Napoleon erklärte im Senat dieſen Einfail Ofter: 
- in das Gebiet jeines „Verbündeten ald den Anlaß zur Kriegöerklärung. Darimilian 

nd aber floh am 9. Sept. in das franzöfifche Lager und führte feine gelammte Kriegsmacht 

aarückenden Heeren Napoleon's zu, während an demſelben Tage noch ein eigenhändiges 

Siben des Kurfürſten an den deutſchen Kaiſer abging, in Dem er ſein heiliges Wort ver⸗ 

Dee, neutral zu bleiben und mit ſeinen Truppen nichts gegen bir Operationen der öſterreichi⸗ 

Armee unternehmen zu wollen. Würtemberg und Baden folgten natürlich dem gegebenen 



560 Rheinbund 

Beiſpiel. Und fo ſehen wir im Jahre 1805 wieder wie zu ben Zeiten Ludwig's XIV. Deut 
unter frangöfifchen Fahnen auf deutſchem Boden gegen Deutjche kämpfen und dieſen Kampf ı 
der äußerften Erbitterung bis zu den großen Tagen der Schlacht bei Leipzig fortiegen. 

Der Ausgang bed Kriegs von 1805, den Napoleon nun dreift genug war, als einen | 
die von dem Haufe Öfterreich bedrohte Unabhängigkeit des Deutichen Reich unternommenen 
proelamiren, führte natürlich zugleich zum Ende dieſes Deutſchen Reiche, zu deſſen Säuß 
begonnen fein follte. Der tiefe Ball Öfterreichs durch die Gapitulation von Ulm und die A 
derlage von Aufterlig, die unerhörte Selbftentwürbigung, zu welcher Preußen durch den Bert 
von Schönbrunn herabgefunfen war, gaben das übrige Deutſchland vollkommen ſchutzlos in 
Hand des Sieger, und die huldvollen Bunftbezeigungen Napoleon's gegen feine deut 
Verbündeten, die er mit einem anfehnlichen Länderzuwachs und fogar mit Königstiteln belof 
ließen keinen Zweifel varüber, daß bieje mit der Annahme folder Gaben in dad Vaſallent 
Frankreichs und des franzoͤſiſchen Kaifers eintraten und nicht nur ihr eigenes Land, fon 
ben ganzen Süden und Weſten Deutfhlands, ja man kann fagen, ganz Deutſchland der & 
d. h. der Willfür des franzöflihen Kaiſers preisgaben. 

Daß fühlte man denn auch feit dem Abſchluß des Predburger Friedens in ganz Deutfd 
und natürlich vor allen in den Theilen vefjelben, die nun ihr Schickſal lediglich von dem M 
Frankreichs und feines Machthabers zu erwarten hatten. Man fühlte, daß die innere X 
Deutſchlands zu einen Maß ver Aufldöjung gelangt fei, das ven endlichen Umſturz des Beſt 
den und eine Neugeltaltung unter irgenpwelder Korn zur Nothwendigkeit machte. «Gier 
da meinte man wol nod, daß dieſe Neugeftaltung aus den Entſchließungen ber Betheil 
felbft hervorgehen könnte, und bier und da taudten jogar ſchüchterne Plane für eine 
deutſche Gonföderation, für einen Verein der Kurfürften und dergleichen auf; aber bie vor 
ſchende Meinung, mochte jie als Beforgniß oder Hoffnung auftreten, ging do bahin, daß. 
geihehen follte und werde, von Paris aus erwartet und eben, wie ed von da fommen wÜ 
bingenonmen werben müffe, follte e8 auch dieSelbfterhebung Napoleon’& zum römijchen 8 
fein. Daß der franzoͤſiſche Kaifer Deutfchland immer fefter an ſich zu feſſeln beabfichtigte, 
nicht nur die Beſtimmungen des Preöburger Friedens, die Erhebung feiner Bundedgen 
Bafallenfürften und andererfeit die fortdauernde Bejegung ihrer Länder durch ein anſehh 
Heer, wie e8 hieß, zum Schuß gegen feindfelige Abiichten Ofierreichs oder auch gegen ihre! 
fpenfligen Untertbanen, bekundet. Es fam dazu, daß er ſich nun aud mit diefen Fürſten 
Bermählung Eugen Beauharnais’ mit einer bairifchen Prinzefiin und feiner Adoptivt 
Stephanie mit dem badifhen Erbprinzen verfhmägerte und feinen Schwager Joadim MR 
durch Erhebung zum Herzog von Kleve und Berg zum deutfhen Reichsſtand proclar 
Und endlich verfündete ver Reichserzkanzler Kurfürft und Erzbiſchof von Mainz, Karl Th 
von Dalberg, daB er den Oheim Napoleon's, Garbinal Feſch, mit Zuſtimmung des 
zoͤſiſchen Kaiſers zu feinem Coadjutor und Nachfolger ernannt und fomit einen Franzoſen 
fünftigen Defan des Kurfürftenraths, zum Leiter der Kaifermwahlen und der Reichstage 
ſtimmt habe. 

Unter den deutſchen Fürften, welde dad Schickſal Deutſchlands lediglich in die Hand 9 
leon’8 gelegt wiffen wollten, ift Dalberg derjenige, der In jener Zeit diefen Gedanken amt 
Haltlofeften, wir müffen jegt jagen: am jchanlofeften, verfolgte, wenn wir damit auch nit 
weitereö dem lirtheil derjenigen beitreten, melde dieſen ſchwachen, Teichterregbaren Manu 
nur des Mangels an Patriotismus und nationaler Gefinnung, fondern aud) der groben & 
fucht befhuldigen und feine ſchwärmeriſch bewundernde Hingebung für Napoleon ale 
Heuchelei bezeichnen wollen. Er war ed denn auch, der ſich nicht ſcheute, Für die Preise 
Deutſchlands an den franzsſiſchen Machthaber vie Initiative zu ergreifen und nicht nur bie 
hebung des Cardinals Feſch zu feinen Coadjutor in Paris anzuregen, fondern auch, wie et 
in einem Briefe an Napoleon vom 19. April 1806 ausdrüdt, Diejen zu einer Regeneratios 
deutſchen Berfaffung aufzufordern, inden er ihn ald den Mann bezeichnet, der, gleich Karlt 
Großen, der neue Kaijer des Abendlandes werben müffe. 

Aber in Paris bedurfte man diefer Aufforderung nicht mehr. Talleyrand hatte bereit# 4 
deutungen fallen Taffen, daß in nächſter Zeit entſcheidende Beftinnmungen über das künfl 
Schickſal Deutſchlands zu erwarten feien. Und man Eonnte ebenfo wol glauben, daß pie % 
forderung Dalberg's die Kolge eines Winks geweſen fei, den er zu einem folgen Schritt 1 
Paris empfangen batte, wie, daß er denſelben gethan habe, um durch fein Entgegenfommenge 
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Wlan Napoleon's ſich in der Fünftigen Ordnung der deutſchen Verfaffung, wie e8 auch that: 

5 geſchehen ift, eine hervorragende Stellung zu fiern. 
Aber in Paris wollte man nicht eine neue Organifation Deutfchlands, fondern die Durch⸗ 
ung und Vollendung der begonnenen Dedorganifation und Auflöfung des Deutfchen Reichs. 
dals na) dem offenen Hervortreten Dalberg's kein Zweifel mehr obwalten konnte, daß in 

Augenblick der entſcheidende Schlag geſchehen Eonnte, ber, wie es hieß, wieder zahlreichen 
und reihöftändifchen Eriftenzen durch Mebiatifirung ein Ende machen follte, erneute 

$ einmal das traurige Schaufpiel von Raſtadt und Negenshurg, inden die Bedrohten 
tung ihrer traurigen Souveränetät durch Beſtechung und kriechende Loyalitätsbe zei⸗ 

gu fihern fuchten, und e8 wanderten wieder ungehenere Summen beutfchen Geldes in die 
a franzoͤſiſcher Staatdmänner. 
48 Die Sachen in Paris fo weit gediehen waren, beeiferten ſich natürlich vor allen die drei 
Mdyen Bajallenftaaten, Baiern, Würtemberg und Baden, die Plane Napoleon's nad 
zu unterflügen und ſoviel wie möglich zu ihren Vortheil auszubeuten. Sie legten fo: 

meinjam einen Plan zur Reugeftaltung Deutſchlands in Paris vor und erreichten dafür 
mft, daß man ihnen durch geſandtſchaftliche Mittheilung einige allgemeine Andentungen 

ie Absichten des Kaiſers zugehen ließ, wogegen Gagern auflimmegen zu einer Abſchrift 
wften Entwurfs gelangte, in welchem die Gedanken Napoleon's über eine Neugeftaltung 
jlands niedergelegt waren, der jedoch noch fehr weſentlich von der ſpätern Rheinbundsacte 
. Dalberg beeiferte ſich ganz befonders, fi an ven weitern Verlauf der Angelegenheit zu 
gen, ſcheint aber doch nur einen fehr geringen Antheil an dem endlichen Ausgang ge⸗ 

m zu Haben, da man in Paris Anfang Juli bereitö zur definitiven Entfcheidung gelangt 
ſcheint. Und fo gelangte denn um die Mitte des Juli an die Fürſten des deutſchen Sü⸗ 

Ba6 mit dem Datum des 12. Juli verjehene, aber wie e8 heißt, erft am 17. in Paris unter: 
Metenflüd, welches unter dem Namen der Rheinbundsacte bekannt ift und jedem ein- 

ter für den Rheinbund auderjehenen Fürſten mit einer Bedenkzeit von 24 Stunden zur 
iqhnung vorgelegt wurde. 

and zögerte, diefe Linterjchrift zu geben. Und fo wurde ver Rheinbund abgefchloffen, 
den einleitenden Worten heipt, einerieitö von dem Kaijer der Franzoſen und König 

ien, und andererſeits von den Königen von Baiern und Würteniberg, den Kurfürften: 
zkanzler und dem Kurfürften von Baden, dem Herzog von Kleve:Berg, dem Landgrafen 

Men-Darmfladt, den Kürften von Naſſau⸗-Uſingen und Naffau: Weilburg, von Hohen: 
dechingen und Hobenzollern-Sigmaringen, von Salm:Salm und Salm=Kirburg und 
sburg-Birftein, dem Herzog vom Arenberg und dem Fürſten von Liechtenſtein und dem 

BR von der Leyen. Kür Frankreich unterzeichnete Talleyrand, für Baiern Anton von Getto, 
aberg der Graf Winzingerode, für den Erzfanzler ver Graf Beuft, für Baden Baron 

Bigenflein, für Kleve-Berg Baron von Schell, für Heilen: Darnıfladt Baron von Pappen⸗ 
Kür die beiden Naffau Freiherr Hand von Oagern, für die beiden Hohenzollern und die 
Salm Major Fiſchler, für Iſenburg Hr. von Greuhm und für Arenberg St.-Andre. 

E des Bundes bezeichnet die Einleitung „die Sicherung des innern und äußern Friedens 
Iodeutſchland, für welche, wie die Erfahrung feit langer Zeit und noch neuerdings ergeben 

beutiche Reichsverfaſſung keinerlei Bürgichaft mehr bieten koͤnne“. 
12 Paragraphen, welche die allgemeinen Beſtimmungen für die Gonftituirung des 
andes enthalten, befagen: 

1. Die Staaten der benannten Fürften follen für immer von den Gebiet des Deutſchen 
getrennt und untereinander zu einem beiondern Bunbe unter dem Nanıen Rheinbund⸗ 
vereinigt ſein. 

. Jedes Geſeh des Deutſchen Reichs, welches die benannten Fürſten, wie deren Unter⸗ 

‚und Staaten ober einzelne Theile derfelben bißher betreffen oder verpflichten konnte, joll 
d nichtig fein, audgenommen die durch den Vertrag von 1808 erworbenen Rechte der 

und Penſionäre und die im Art. 39 feſtgeſetzten Beflimmungen über den Octroi ber 

fahrt. 
8. Jeder der verbundenen Könige und Fürften verziätet auf diejenigen Titel, melde feine 

mgen irgendwelcher Art zum Deutjchen Reich bezeichnen, und theilt am nächften 1. Aug. 
Achötag feine Lostrennung vom Reich mit. 
4. Der Rurfürft-Reichderzkanzler nimmt den Titel Fürſt⸗Primas (altesse eminentis- 
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sime) Durchlauchtigſte Eminenz an. Der Titel Fürſt-Primas verleiht ihm jedoch Fein Borı 
welches der vollen Souveränetät widerfpricht, deren jeder der Verbündeten genießen folk. 

6.5. Der Kurfürft von Baden, der Herzog von Kleve-Berg und der Landgraf von Hei 
Darmſtadt nehmen den Titel „Großherzog“ an und genießen der Rechte, Ehren und Prär 
tiven, welche mit ver Königswürde verbunden find. Ihr Raug und Vorgangsrecht untereina 
ift und bleibt nach der Ordnung beftimmt, in welder fie in gegenwärtigem Artifel genannt! 
Das Haupt bed Haufes Naſſau nimmt den Herzogstitel und der Graf von ber Leyen ben 
ftentitel an. 

6.6. Die gemeinfanen Angelegenheiten ver verbündeten Staaten werben in einer Dun 
verſammlung behandelt, deren Sig Frankfurt fein wird, und melde in zwei Gollegien, bal 
Könige und dad der Fürſten, zerfällt. 

6.7. Die Regenten (ver Rheinbundsftaaten) jollen durchaus unabhängig von jeder. 
Bunde fremden Macht jein und fönnen demgemäß Feinerlei Dienfte annehmen, außer in den 
bündeten oder mit dem Bunde alliirten Staaten. Diejenigen, welche, bereitö im Dienfte anf 
Mächte befindlich, in denſelben verbleiben wollen, find verpflichtet, ihre Fürſtenwürde ul 
ihrer Kinder zu übertragen. 

6.8. Wenn der Fall einträte, daß einer der genannten Kürften ſich feiner Souverl 
ganz oder theilweife entäußern wollte, fo Eönnte ev e8 nur zu Gunſten eines ver verbi 
Staaten thun. | 

6.9. Alle unter ven Bundedftaaten entſtehenden Streitigkeiten werben durch den Bu 
tag zu Branffurt entichieben. 

6.10. Den Borfig in der Bundesverſammlung führt der Fürſt-Primas, und ı 
der beiden Gollegten über irgenbeine Angelegenheit allein zu berathen bat, fo präjidirt der 
Primas im Kollegium der Könige und der Herzog von Naffau im Collegiun der Fürſten 

6. 11. Die Zeiträume, in welchen die Bundesverſammlung oder eins ihrer Kollegin 
ſich zu verfanmeln Hat, die Art und Weife ihrer Berufung, die Gegenftände, melde i 
rathung unterworfen jind, die Form ihrer Beſchlußfaſſung und deren Vollziehung werk 
ein Grundſtatut beftimmt werben, welches der Fürſt-Primas binnen Monatäfriſt nade 
Notificirung in Regensburg vorlegen wird und das von den verbündeten Staaten ge 
werden jol. Died Grundftatut wird au das Rangverhältniß unter ven Mitgliedern be 
ſtencollegiums enpgültig feitftellen. 

6.12. Seine Majeftät derKaiſer der Franzoſen wird zum Protector des Bundes 
mirt, und in diejer Eigenſchaft ernennt er beim Tode des jevedmaligen Fürſt-Primad 
Nachfolger. 
68. 13 — 25 enthalten Beftimmungen über Gebietsausgleichung unter den verbi 
Etanten, fowie über die Reunion oder vollftändige Mediatijirung zahlreiher innerhallgg 
Grenzen gelegener Gebiete reichsunmittelbarer Stände und Städte und endlich der geil 
ritterihaftlihen Güter innerhalb des Bundesgebiets, über welche die Fürſten, denen fie zu 
alles Eigenthums- und Souveränetätörecht bejigen follen. Dem Fürſt-Primas wurde a 
Weiſe unter andern bie Souveränetät über Stabt und Gebiet von Frankfurt zugefprode 

6.26 bezeichnet als die bier verliehenen Souveränetätörechte: die Geſetzgebung, die 
Gerichtsbarkeit, die hohe Volizei, die Militärconfeription oder Nefrutirung und 
ſteuerungsͤrecht. 

FF. 27 und 28 beſtimmen diejenigen Rechte, welche ven durch dieſen Act mediatifirt 
fien und Grafen auf ihren Domänen verbleiben, unterjagen denfelben jedoch den Verka 
die Abtretung derfelben an einen dem Bunde nicht angehörigen Souverän. 

66. 29 und 30 verpflichten Die verbündeten Fürſten zur Zahlung ſämmtlicher Kreiöt 
des in ihr Gebiet fallenden Schwäbijchen Kreifes, ſowie ſämmtlicher fonitigen Schulden 
ihnen mebiatijirten Gebiete, 66. 32 und 53 zur Benjionirung der durch Die Mediatijirung 
Dienit gefegten Beamten und der Angehörigen der militärifchen und geiſtlichen Orden, di 
Säcularifirung ihre Revenuen verloren haben. 

$. 31 ftellt den verſchiedenen Fürſten des Rheinbundes die Wahl ihrer Refidengen im 
des Bundesgebiets oder eined alliirten Staats frei. 

$. 34 fpricht die Verzichtleiftung der verbündeten Fürſten auf alle durch diejen Ve 
getretenen Gebiete für alle Zeiten aus. 

63 folgen die wichtigen 66. 35 bi8 38, welche bejagen: 6. 35. Zwiſchen dem fra 
Kalferreih und den Rheinbundſtaaten in ihrer Geſammtheit und jedem einzelnen wirk 
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fkattinden, Eraft deren jeder Gontinentalfrieg, welchen einer der contrahirenden Theile 
ven haben wird, unmittelbar zu einem allen übrigen gemeinfamen wirb. 
6. Im Ball eine dieſer Allianz benachbarte fremde Macht ſich rüſten follte, werben bie 
yntrahirenden Theile, um nicht überrafcht, überfallen oder überrumpelt zu werben, in 
Weiſe rüften auf Grund einer Aufforderung, die deshalb von dem Minifter eines ver: 
ı Branffurt ergeben wird. 
Gontingente, welche jeder der Verbündeten zu jtellen hat, werben in vier Viertel getheilt- 
Bundesverfammlung hat zu beflimmen, wieviel Viertel mobil zu machen find; allein 
affnung foll nur infolge einer Aufforderung Sr. Majeflät des Kaiſers und Königs an 
jelne der verbündeten Mächte ind Werk geſetzt werben. 
‚7 verpflichtet den König von Baiern zur Befeltigung von Augsburg und Lindau und 
n Bereithaltung gewiffer Waffen: und fonfliger Kriegsvorräthe innerhalb derfelben. 
38 ſtellt die Kontingente für Frankreich auf 200000, für Baiern auf 30000, Würtem: 
000, Baden 8000, Kleve:Berg 5000, Heſſen⸗Darmſtadt 4000 und Naffau mit ben 
Staaten auf 4000, in ganzen 63000 für den Rheinbund in feiner dermaligen Be- 
g fett. 

9 ftellt den Hohen contrahirenden Theilen (d. h. der Allianz) anheim, in ber Folge auch 
wutiche Fürſten und Staaten in den Bund aufzunehmen, wenn ihre Aufnahme im ge- 
ven Intereſſe erſcheinen wird. 
O jegt für die Auswechſelung der Ratificationen dieſes Vertrags den 25. Juli feft. 
der Unterzeichnung dieſes Actenſtücks war alfo die thatſächliche Auflöſung des Deutſchen 
ollgogen, das nahe an ein Jahrtaujend eine fo bedeutende Stellung in der Weltgefchichte 
umen hatte. Die kecken Erklärungen, welche Napoleon und die verbündeten Staaten 
ug. in Regensburg abgaben, und die Nieverlegung ber veutfchen Krone von felten des 
Franz waren nur die formellen Kundgebungen dieſer Thatſache. Das Herrſchgebiet 
n's aber mar hierdurch um ein Gebiet von 2400 Quadratmeilen mit 8 Mil. Einwoh⸗ 
b niit einer ſtets Fampfbereiten Armee von 63000 Mann erweitert. Denn über bad 
ithum, in welches die fogenannten Souveräne eintraten, Eonnte wol niemand in Zweifel 
ſehr diejelben auch das ihnen von ihrem Gebieter verliehene Souveränetätsrecht ihren 
men gegenüber zu gebrauchen veritanden. 
‚ einer Geſchichte des Rheinbundes, d. h. von einer gemeinfamen Entwidelung der num 
zu einem Ganzen verbundenen Staaten, kann wol faum bie Rebe fein, nit nur weil 
7 deſſelben zu einer folchen eine zu Eurze war, ſondern weil die Gemeinſchaft der hier 
nen Glieder nur in der gemeinjamen und gleichen Abhängigkeit und Dienflbarfeit von 
n beftand, im übrigen aber die Bundesform niemals zu irgendeiner thatfächlihen Wirk⸗ 
jelangte und auch nirgends eine Anregung zur Ausführung gemeinfamer Maßrrgeln 

nnern Intereſſen des Gemeinwohls auftaudte. Eine anı 13. Sept. 1806 nad Frank⸗ 

ifene Bunbeöverfammlung fanten die Mitglieder des Bundes nicht angemeffen zu. be- 

und jo fan eine jolde während ber ganzen Dauer des Rheinbundes nicht zu Stande. 

wurde jedes einzelne Gebiet nach wie vor nad den Intereffen und Anfihten und nur 
ı auch nad) ven Launen ſeines Landesherrn regiert, denen ja jegt Fein politiſches Hin⸗ 
; den Rechten und Befugniſſen der Stände mehr entgegenftand. Allenfall koͤnnte eine 

[rt von Gemeinſchaft in der Übereinſtimmung gefunden werden, mit welcher überall 

dfäte und Formen des Napoleonifhen Regierungsweiend: vie ftraffe Gentralijation 
wohlorganifirten Bureaufratismud des Präfectene und Beamtenthums, die Formen 
yaltungsmehanismus, des Polizeiweſens u. f. w. zur Geltung kamen. 
Geſchichte des Rheinbundes möchte etwa wol die Darftellung des Antheild gehören, den 
von 1806—13 an allen Kriegen Napoleon’ gegen Preußen und Spanien, gegen Oſter⸗ 
beſondere gegen Tirol, gegen Rußland und endlich noch bis zum 19. Oct. 1813 gegen 

ererftandene Deutſchland genommen hat. Aber es ift Hier nicht der Ort zu einet Kriegs- 

. Bir wollen au bier nicht einzelner Kriegdmomente gebenfen, die, wie pie Ver⸗ 
des Lügom’ichen Corps durch ein Rheinbundscorps unter Normann, ein eigenthũmlich 

icht auf die damaligen deutſchen Zuftände werfen. Wir wollen nur das Eine co nita= 
Die Rheinbundstruppen ftolz waren, ein Glied der großen kaiſerlichen Armee zu fein, 

a die Tage der Schlacht bei Leipzig in diefen Truppen fich nicht eine Spur von natiomal- 

fer Anwandlung zeigte, wenn jie in deutſche Länder als Beinbe eingelen und ibre x 
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deutſchen Brüdern in blutigen Schlachten Fämpfend gegenüberſtanden, ja daß vielmehr nid 
in Tirol, fondern in ganz Deutſchland die Rheinbundstruppen mehr ald alle andern gefü 
und gehaßt waren, weil fle für feinnfeliger und gewaltthätiger galten als Franzoſen, Ita 
und andere Vafallenvölker Frankreichs. 

Zur Geſchichte des Rheinbundes in dieſer äußerliden Form gehört auch bie Anführun 
Wachsthums, dad er in den nächſten Sahren noch erfahren hat. Wir erwähnen alfo, va 

nächſt, ald der Krieg gegen Preußen in nächſter Ausfit fland, der ehemalige Großherzo 
Tobeana, Erzherzog Ferdinand, mit dem Gebiet des ehemaligen Bisthums Würzburg, d 
nad) den Beflimmungen bed Presburger Friedens zur Entſchädigung für bas an Oſterrell 
getretene Salzburg erhalten hatte, und mit dem er fich jetzt mitten in die Länder ber Rheinbe 
fürften hineingedrängt fah, dem Beitritt zu demfelben faum entziehen konnte. Derfelbe erf 
am 25. Sept. 1806. Der neue Rheinbundsfürſt ftellte zur Bundesarmee ein Gontingent 
2000 Mann, die fofort gegen Preußen verwendet wurden, und empfing dafür ben Titel, 
Großherzogs. 

Im Verlauf des preußiſch-franzoͤſiſchen Kriegs, der alsbald den ganzen Norden Dar 
lands in franzöſiſche Gewalt brachte, ſuchte ſich zuerſt der Kurfürſt Friedrich Auguſt von Se 
von dem gefährlichen Bündniß mit Preußen loszumachen, das dem Kurfürſten von Heſſer 
dem Herzog von Braunſchweig ihre Krone und ihr Reich koſtete. Er eilte Ende November‘ 
Berlin, um mit Napoleon wegen feines Eintrittö in den Rheinbund zu unterbandeln, fan 
den Katfer nicht mehr dort und ſchloß durch ven General Bofe am 11. Dec. zu Poſen ven 
dens⸗ und Freundſchaftsbund mit demfelben, ber ihn zum Mitglied des NHeinbundes wi 
Er ũübernahm die Stellung eines Gontingentd von 20000 Mann, movon 10000 foglel 
Eniferlichen Armee fließen, und empfing dagegen den Königstitel forwie die Gleichſtellr 
romiſch⸗katholiſchen Binmohner feines Erblandes mit den Lutheranern, die ver katholiſqhe 
fürft bisher von feinen fireng Iutherifchen Ständen nicht hatte erreichen können, und ı 
Frieden zu Tilfit erhielt er noch die Krone des auß den preußifch-polnifchen Vefigungen | 
bergeftellten Herzogthums Warſchau. Die Beharrlichkeit, mit welcher dieſes neufönigli 
glied des Rheinbundes auch noch im Jahre 1813 an feinen Protector fefthielt, koſtete if 
einen anfebnlichen Theil feiner Erblande. 

Bier Tage fpäter, 15. Dec. 1806, traten auch die Fürften der Erneftinifchen & 
Herzoge von Weimar, Gotha, Hildburghauſen, Meiningen und Koburg, dem Rheinbr 
und verhießen ein Gontingent von 2800 Mann zur Bundedarmee. Der treffliche Karl 
von Weimar hatte fih nur mit ſchwerem Herzen zu dieſem Schritt entfchloffen. Aber fü 
er das Schickſal des Herzogs von Braunſchweig getheilt, ald er nach der Schlacht bei} 
preußifche Heer, in dem er eine Divifton commandirte, troß der Aufforderung des Kaifer 
ſogleich verließ; und nur dem perfönlichen Einfluß feiner Gemahlin verdankte er es, daßer 
Haltung feiner Krone mit den Anſchluß an den Rheinbund und einer Kriegsftend 
2,200000 Irs. erfaufen durfte. Am 18. (13.) April 1807 unterzeichneten aud bie 
mäßtigten der anhaltinifhen Käufer (Deſſau, Bernburg-Köthen), fowie die Fürſten von 
Neuß, Shwarzburg und Walde zu Warfhau den Vertrag, durch welchen fie ihren # 
an den Rheinbund erklärten und ſich ebenfalls zur Stellung eines Contingent® von 220( 
verpflichteten. 

Die bedeutendſte Erweiterung des Rheinbundes war der Eintritt des Königreit 
falen, das Napoleon aus preußiſchen, kurheſſiſchen, braunſchweigiſchen und hannor 
bieten gebildet Hatte und bei der Beſtätigung feiner Berfaffung am 15. Nov. 1807 fit 
Rheinbundsſtaat erklärte und ihm ein Kontingent von 25000 Mann auferlegte. Den 
war fhon daran gewöhnt, daß Napoleon, unbefünmert um den Art. 39 der Bunbel 
Aufnahme neuer Mitglieder des Rheinbundes lediglich nach feinem Ermeſſen flattfinde 
ohne eine Mitwirkung ber übrigen Bundesglieder dabei zugulaffen. Ein befonberer # 
über die Verpflichtungen des Königs von Weftfalen gegen den Rheinbund ſchien wol kaum 
da diefer neugeſchaffene Fürſt nach der eigenen Erklärung Napoleon’d in der Gefehge 
Berfammlung vom 16. Aug. 1807 die Intereffen der ihm untergebenen Völker mit de 
gern, ihm als franzöfifchem Prinzen obliegenden Pflichten zu vereinigen haben werbe. Us 
befannt genug, daß hier von einer ſelbſtändigen Ausübung der dem König Jerome ül 
Souveränetät überhaupt nicht mehr die Nede war. Das Jahr 1808 brachte dem Rei 
noch den Beitritt der beiden Mecklenburg mit einem Gontingent von 4100 und 1900 RR 
18.%ebr. und 22. März und endlich am 14. Oct. den des Herzogs von Oldenburg, der & 
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je Durch die Vermittelung des Kaiſers Alexander in Erfurt wenigſtens auf einige Zeit dem 
ıbeflimmten Untergang entging. Es ward ihm ein Kontingent von 800 Mann auferlegt. 
‚hatte der Rheinbund am Ende des Jahres 1808 eine Ausdehnung von nahe an 6000 Qua⸗ 
imeilen mit mehr ald 14, Mill. Einwohnern erreiht. Das gefammte Bunbescontin- 
k war zu dieſer Zeit auf 119000 Mann fefigeftellt, wobei jedoch zu bemerken ift, daß es 
lid; von Napoleon abbing, immer neue Aushebungen anzuordnen, wenn durch Verlufte in 
un in ben verjdhiedenften Gegenden Curopas mit Hülfe des Rheinbundes geführten Kriegen 
engeſetzte Zahl der Truppen nicht mehr vollfländig vorhanden war. Das Jahr 1809—10 
bie nach Abſchluß des Wiener Friedens noch mannihfache Umgefltaltungen in den Ge⸗ 
m der Rheinbundsfürſten. Baiern erhielt einen anjehnliden Zuwachs durch die bem 
zeichifchen Kaiſer auferlegte Abtretung von Salzburg, Berchtesgaden und einiger anderer 
iste, fowie durch Baireuth, mußte aber dafür Theile von Tirol an Italien und Illyrien und 
te Gebiete an Würtemberg und Baden abtreten, die für ihre Teilnahme am öfterreichiicgen 
ge ebenfalls belohnt werben follten, wobei Napoleon zwiſchen dieſen Staaten und dem Ge⸗ 
des Fürſt-Primas noch allerlei Ländertauſch vornahm. Das Königreich Weftfalen wurde 
14. Jan. 1810 ganz unerwartet durch Berleihung von Hannover mit Ausnahme von Lauen⸗ 
| überrafct, follte ji aber dieſes Scheinbeſitzes nicht gar lange erfreuen. Endlich erhob 
wleon das Gebiet des Fürſt-Primas, Dad durch ben erwähuten Ländertaufch eine ganz 
ze Geſtalt erhalten hatte, zum Großherzogthum Frankfurt, ernannte jedoch, flatt des Cardi⸗ 
Weich, Eugen Beauharnais zum Erben deſſelben, der es in voller Souveränetät befigen follte. 
u Ausfterben feines Haufes follte ed jedoch an Frankreich fallen. Enplich wurde das Groß⸗ 
pgthum Berg bei der Berufung Joachim Murat’8 auf den Thron von Neapel, dem fünf: 

Sohn Ludwig Napoleon’ von Holland verliehen und natürlich vorläufig unter fran⸗ 
Me Berwaltung geftellt. 

demielben Jahre 1810 aber rip Napoleon felbft wieder einen Theil des Rheinbundgebiets 
felben los, als er behufs firenger Ausführung der von ihm angeorpneten Gontinental- 

bie geſammte Norbfeefüfte von den Mündungen der Maas und des Rhein bis zum Aus- 
Elbe ohne weiteres mit Frankreich vereinigte und, abgejehen von der Annectirung der 
dte und Hannovers, die Herzoge von Oldenburg und Arenberg und bie Fürſten von 

ihrer Länder beraubte und aud Theile des Königreich Weftfalen und des Großherzog⸗ 
Berg mit diefen neufranzöfifchen Departements vereinigte. Der Rheinbund verlor ba- 

ein Gebiet von 532 Duadratmeilen mit mehr ald 1 Mill. Einwohnern. 
Bo fchaltete und waltete Napoleon mit äußerfter Willkür über Land und Leute dieſer unter 
gRamen bes Aheinbundes bunt zuſammengewürfelten Gebiete, und fo wenig jih während 

Dauer irgendeine äußere Form der Gemeinſchaft geftalten Eonnte, jo wenig kann von einer 
infhaft oder einem Zuſammenhang der innern Entwickelung die Rebe jein, aus welder 
fe verichiedenen Elemente zur organiſchen Einheit eines politifjen oder gar nationalen 

zu geflalten vermochten. Die Staaten des Rheinbundes blieben durchaus gejonderte 
. Nur vie Abhängigkeit von Napoleon und die Dienftbarfeit für feine Intereffen, ſowie 

‚ ben die Herrihaft ver Napoleonifhen Staatd: und Regierungdmarimen auf die 
ngöteife aller Rheinbundsſtaaten übte, bildet daß einzig Gemeinjame in der Geſchichte 

. In den Wirkungen dieſes Regierungsſyſtems auf die Beftaltung aller Verhältnifie, 
bie Grundlage des politiiden und ſelbſt des nationalen Lebens bilden, müffen wir das 

ſte Element einer Geſchichte des Rheinbundes finden, meil diefe Wirkung weit über 
bed Rheinbundes, nicht nur in den Verhandlungen und Refultaten des Wiener Con⸗ 

‚ fondern bis in die neuefte Zeit in dem Entwidelungsgang der politifhen und nationa: 
bungen Deutſchlands ſich fühlbar made. 
allem müſſen wir dieſe Wirkung in der Losloͤſung ber Fürſten von jedem Zuſammen⸗ 
den national=deutichen Intereffen und in der Rückwirkung diefer Thatſache auf den 

isrer Bölker erfennen. Die politifche Eriftenz der Aheinbundsfürften ruhte fo ganz und 
dem Boden der Napoleonifchen Macht, daß ihre Betheiligung an allen feinen Unterneh: 
als eine nothwendige Folge davon erſchien und fie ebenfo fehr feine Siege über Preußen 

ich wie feine Triumphe in Spanien mit vollem Herzen auch als die ihrigen feier- 
Ja fie wirkten zur Schwächung und Demüthigung der beiden deutſchen Großmächte um fo 

iger mit, als fie damit zugleich pie Misachtung ihrer Rechte und ihrer Ehre zu rächen ge- 
in, pie fie früher von diefen mächtigern Nachbarn und Bundesgenoſſen hatten erdulden 

. Und dieſes Gefühl teilten zum großen Theil die Bölfer mit ihren Fürſten. Das war 
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der Charakter der ekelhaften Jubelfeiern, mit denen der Sieg von Jena und der Fried 
in ven Staaten des Rheinbundes begangen, das die feindſelige Geſinnung, welche von 
bundötruppen in ven Napoleoniſchen Kriegen gegen ihre deutſchen Brüder im Nord: 
wurde, das die Erbitterung,, mit melder man in Baiern die norddeutſchen Belehrten 
die König Marimilian Joſeph nah München berufen hatte. Insbejondere war e8 da 
das Beamtenthum der Rheinbundoſtaaten, in welchen fi ein gewiſſer Stolz auf ı 
ausbildete, den fie an dem Kriegsgruhm des großen Kaijerd und an der Ausübung de 
begründeten Regierungögewalt erworben zu haben glaubten. Sie waren wie ihre F 
bi8 tief ind Jahr 1813 und wol noch darüber Hinaus gut rheinbündlerifch und 
leonifch gefinnt. 

Die innern Reformen, welche die von jeder Schranke ihres guten oder böfen 2 
freiten Fürften zum Theil in umfaffender Weife ausführten, um ihrem aus verfchie 
Elementen mehr oder weniger neuentitandenen Staat nad) den Vorbild des franzöſiſi 
eine ſtraffe Cinheitsform zu geben, haben freilih den verwitterten und verfonmenen 
der votrevolutionären Zeit und beſonders den inımer noch mächtigen Überreften des feı 
Herifalen Unweſens entſchieden den Krieg erklärt und damit zahlreiche tiefwurzelnve 
befeitigt. Aber das Neue, das an deſſen Stelle kam, war ebenfo wenig aus dem Geif 
Bebürfniß des Volks hervorgegangen, wie e8 deſſen ſelbſtthätige Mitwirkung in Anfyn 
Noch viel weniger war ed aus dem gefhichtlihen Boden deutſcher Geiſtesbildung un 
Geftttung erwachſen, fondern die fhablonenmäpige Übertragung des gefammten Nap 
Regierungd: und Verwaltungsſyſtems auf den keineswegs dafür geeigneten Boden de 
Klein und Mittelftaatentyums. Diefes Syſtem des aufgeflärten revolutionären u 
man will, liberalen Despotismus mochte durch Verwirflihung gewiſſer Grunpfäge dı 
tion wol im allgemeinen aud dem Geiſte der Zeit dienen; aber, ohne alle Rückſicht 
fhitlih begründete Cigenthümlichkeit der Staaten und Völker durchgeführt, Eoı 
nivellirende Syftem eines militärifch und bureaufratifch centralijirten Iegierungsine 
niemald im deutſchen Boden Wurzel faffen und zu einem fruchtbaren Keim für die 
widelung des deutſchen Volks werben. 

In den einzelnen Ländern war die Wirkung dieſes Syſtems freilich eine ſehr vı 
je nach dem Willen und ver Cinſicht der Regierenden. Das Volk aber war der R 
gewalt gegenüber überall glei) willenlo8 uud lieg fich regieren, reformiren oder aut 
firen, wie es ihm von oben her auferlegt und aufoctroyirt wurde. 

Batern, dad Hauptland des Rheinbundes, ift durch die Öeftaltung, die eö von 
Napoleon’3 empfangen hat, in die unglüdliche Stellung gerathen, inner etwas be 
gelten zu wollen, ohne es doch zu einer andern politifhen Wirkſamkeit bringen zu £ön 
ber eined ſchwerzubefiegenden Hemmniſſes für die Einigung Deutſchlands. Die Reg 
Königs Marimilian Iofeph muß als eine durchaus wohlmwollende, die Wohlfahrt 
feinem Scepter vereinigten Stämme ernft anftrebende bezeichnet werben. Dem leiten 
fter Grafen Montgelas ift ein ungewöhnliches organifaturifched Bermaltungstalent, 
wanbtheit und Energie in der Leitung der geſammten Staatdangelegenheiten nicht ab 
Und gewiß haben die umfaflenden Reformen, die er während feined mehr als zei 
Regiments theild durchgeführt, theils angebahnt hat, viele alte Übelflände und Mit 
ſeitigt, viel Zweckmäßiges und Nutzbringendes geſchaffen, aber durch die rückſichtlos 
Haft, mit welcher fremdartig Neues ploͤtzlich an die Stelle des heimiſchen Alten gejegt n 
den Gang einer gefunden, natürlichen und nationalen Entwidelung in diefen Gebieten 
Zeit gehemmt und von ihrem Wege abgelentt. 

Die fehr verfhiedenartigen Gebiete, aus denen diefer Staat nad) miehrfacher Lin 
zufammengefegt war, wurden fofort ohne Rückſicht auf den Standpunkt ihrer geijtigeı 
giöfen Bildung und auf die hiftorifch überlieferte Geſtaltung ihres gejammten öffentlic 
zu einem uniformen Ganzen umgefhmolzen, das nad dem Mufter der franzöjiichen 
mentgeintheilung in 15 lediglich nad) geographiſchen Beſtimmungen abgegrenzte Besi 
wurde. ine Gonftitutionsurfunde vom 1. Mai 1808 befeitigte mit dem alten St 
alle befondern Verfaffungen, Privilegien, Erbämter und landichaftlihe Corporati 
führte ftatt derjelben eine gleiche Geſetzgebung und eine bureaufratiich organifirte un 
firte Regierung für das ganze Land ein. An die Spige jedes Bezirf8 wurde ein Ge 
miſſarius geftellt, ver, gleich den franzöſiſchen Präfecten, alle Negierungsgewalt in ſich 
und jede Selbſtändigkeit des politifchen Lebens in den Gemeinden und Gorporationen 
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wehte. Eine Bezirkövertretung, die ihm zur Seite geftellt werben und aus der eine allgemeine 
Rıtionalrepräjentation hervorgehen follte, ift niemals ins Leben getreten. Durch zahlreiche rafch 

nanberfolgende Decrete wurde die Aufhebung der Leibeigenfchaft, bie Reform des Juſtiz⸗ 
end mit Bleichftellung aller vor dem Geſetz, eine durchgreifende Umgeſtaltung ded Schul⸗ 
Kirchenweſens im Sinne rationaler Aufklärung, die Einführung der franzöfifchen Conſerip⸗ 
‚ die Drganifation des Steuer: und Abgabenweſens, der Pot: und Verkehrsverhältniſſe, 
n umfaſſende Maßregeln zur Förderung des Aderbaues und Handels, ver Wiffenfchaft 

Kunft verfündet und zum Theil mit Außerfter Energie durchgeführt, zun Theil aber auch in 
Anfängen aufgegeben. Es wurden zur Durhführung diefer Reformen zum Theil fehr 

zeichnete Männer, wie Feuerbach für die Juftiz, Jacobi, Jakobs-Niethammer, Thierfch u.a. 
Schulweſen berufen, die ald Norddeutſche und Fremde faum vor dem 'erbitterten Haß der 

Waiern geſchützt werden konnten. Aber e8 war das alles, foweit es unter dem Drud der 
Imzöfifchen Herrſchaft, der Continentalſperre, der Kriegdlaiten, des Conſcriptionszwangs, des 
Bgatenpruds, der Preßbeſchränkungen überhaupt ausführbar war, doch nur eine fünftliche 
Wöpfung, die, dem gegebenen Boden fremd, hier und da eine täujchende Blüte, an andern Or⸗ 
L wie in Tirol, zäben Widerſtand Hervorrief, nirgends aber zu einer freien Selbftthätigfeit des 
BEER führte, welche für das gejunde Gedeihen einer fo tiefgreifenden Neugeftaltung allein bie 
Besichait bieten kann. Baiern ift durch diefe Haft des Neformirene und durch den materiellen 

ng, ben es nur durd die Willfir eines frempen Gewalthabers gewonnen bat, aus feiner 
Wärlichen Entwickelung binausgeprängt, feiner deutſchen Aufgabe entfrembet worden. Die 

gswerthen Bemühungen der ſpätern geit, für daſſelbe eine feinen äußern Umfang ent⸗ 
nde Bedeutung und Wirkjanfeit in Deutjchland zu gewinnen, find auf politifhem Gebiet 

als zum Vortheil ver deutſchen Nation geviehen. Selbft in den glänzenden Refultaten, von 
fie für die Förderung deutſcher Wiſſenſchaft und Kunft begleiter gemefen, ift immer noch 
von oben her Gemachtes und darum nicht Naturwüchſiges und Gefundes mahrnehnibar. 

Rahmirfung des fremdartigen Ginfluffes, der von der Rheinbunddzeit ber auf die Ge- 
g Baierns in fih und auf feine Stellung im geſammten Deutſchland ausgegangen Ift, ift 

nicht überwunden. Es läßt ſich daher nicht ermeifen, welche Bedeutung dieſer Staat fünf: 
dem politiſch und national zu einer feftern Einheit fih zufanımenfchließenden Deutſchland 
innen beftimmt iſt. 
ie Seftaltung der politiihen Zuſtände in Baiern gibt im allgemeinen wol bad ent- 

Mechendite Bild von der Wirkung, welche der Nheinbund auf die Staaten und Völker audübte, 
demjelben angehörten. Dagegen kann die Regierungsweiſe des Königs Friedrich von 

mberg in dieſer Zeit nur als Zeugniß dienen, bis zu welchem Map der finnlofen Tyrannei 
Eden Ichiigenden !Brotectorat des franzöfiihen Kaijerd ein deutſcher Kürft den Misbrauch 
onseränetütsrechtö treiben durfte, das ihm durch die Mheinbundsacte verliehen war. König 
ich begnügte lich nicht etwa mit der völligen Beſeitigung der alten Rechtsordnung, bie dem 
hen Willen durch die Rechte der Stände und Gorporationen noch einige Schranken auf: 

‚ fontern beraußte die einft privilegirten, reichsunmittelbaren Stände und die kirchlichen 

enjchaften aller Rechte und Beſitzthümer, die ihnen felbft die Rheinbundsacte noch zu: 

. 3a, es ſchien ihm eine Freude, gerade diefen Theil feiner gegenwärtigen Unterthanen, 

dahin als Berechtigte ihm gegenübergeſtanden, mit befonderer Härte zu drücken und zu 
igen. Aber von jeiner Despotenlaune blieb auch feine andere Klaffe der Bevölkerung 

nt. Das Heer jeufste noch unter den barbarifchen Strafen der alten Kriegdorbnung, bie 

ten wurden zu wilfenlofen Sklaven Fünigliher Willtürmanregeln herabgedrückt, die Juſtiz 
der Sultandlaune des Fürften gegenüber jeder Seitftänvigfeit beraubt, und die Er: 
iſſe der Gerichtshöfe mußten jedesmal der königlichen Veftätigung unterbreitet werden. Die 
haft feurzte unter dem Abgabendruck, der nur der Erhaltung des Kriegsheers und ber 

wendung deö Hofes diente; eine allgemeine Entwaffnung des Volks wurde bis zur Auss 

ng von Jagdgewehren mit barbariſcher Strenge durchgeführt und endlich, um dad ganze 

in ein Gefängniß zu verwandeln, nicht nur die Auswanderung aufs ftrengfte unterſagt, 
auch aller Verkehr mit dem benachbarten Auslande unter polizeiliche Gontrole geitellt. 

Reformen, bie in irgendeiner Weiſe die Förderung des Volkswohls bezwedtten, war dabei 

er Weije bie Rede, und es iſt in der That munderbar, wie das würtemberger Volk trog 

bis in die allerlegten Zeiten des Rheinbundes feine Regung zeigte, ſich von den Feſſeln 

n loßzureißen und ſich der großen nationalen Bervegung des Jahres 1813 anzuſchließen. 
afreulichflen Gegenfag gegen das Gebaren des würtembergifchen Autokraten fland die wahr: 
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haft väterliche Negierungsweife, mit welcher ber treffliche, damals ſchon hochbejahrte Karl Fri 

rich von Baden die unabweislichen Kriegs: und Abgabenlaften, welche das ihm aufgezwunge 
Verhältniß zu Napoleon dem Lande auferlegte, durch moͤglichſte Schonung ber beftehennen I 
hälmiſſe und durch rückſichtsvolle Fürſorge für alle Angelegenheiten des öffentlichen Wohlt 
mildern juchte. Was dort von frangöfifchen Einrichtungen mit Einfluß des Code Napoleon ei 
geführt wurbe, hat offenbar wohlthätig gewirkt, und es dürfte nicht gefehlt fein, einen Theil 
gehobenen politiihen Lebens in Baden dieſer Zeit und ihren Wirkungen zuzufcgreiben. 

Auch die übrigen Fleinern Rheinbundsſtaaten des deutichen Weſtens haben neben bem Dr 
und der allgemeinen Schmad des Rheinbundes fi) doch auch mander Segnungen befich 
erfreut, die auf die innern Zuſtände der betreffenden Ränder und ihrer Bevölkerungen 
bleibend mohlthätige Wirkung ausgeübt haben. 

Im allgemeinen hat die Bevölferung der weſtdeutſchen Rheinbundsftaaten mit Audt 
von Würteniberg den Drud und die Schmad der Fremdherrſchaft doch nit in dem 
gefühlt, wie man es vorausfegen follte. Die Befreiung von ven alten Misbräuchen und 
fländen, welche eben bier in den geiftlihen und weltlichen Kleinftaaten geherrſcht hatten, 
Umwandlung der unerträglichen Vielherrſchaft ver kleinen Herren in die ®eftaltung größerer 
zufammenbhängenber politifcher Gebiete war ein Gewinn, deſſen Werth von aller Welt 
und gefühlt wurbe. Die Zweckmäßigkeit ver Reformen, mit benen man überall den alten 8 
des mittelalterlichen Privilegienthums forträumte, war zu augenfceinlich, ald daß man dieſe 
nit freudig annehmen follte, gleichviel aus weilen Hand jie fanıen. Darum iſt Die natie 
Erhebung hier um fo vieles ſpäter eingetreten ald im Norden und Dften Deutſchlands, weig 
nicht mit Unrecht fürdhtete, da mit dem Sieg der Feinde Napoleon's die alten Zuſtände wie 
bergeftellt und alle Errungenfchaften der Sranzöfifchen Revolution wieder befeitigt werben 
den. Und wo dies mit der allgemeinen Reftauration in der That geichehen ift, Hat bie 
innerung an bie Zeit des Mheinbundes tiefere Wurzel gefchlagen, als es für die Foͤrdern 
nationalen Sinnes im Volk wünjchendwerth war. 

Ganz anders verhielt es jich mit ben Eleinern und mittlern Staaten Mittel: und Rork 
lands, die nad) und nad den Mheinbunde beizutreten veranlagt wurden. Hier hatte m 
im Welten und Süden mehr als ein Jahrzehnt ver fortgejegten Berührung mit der Yranzi 
Revolution und fpäter mit Napoleon den Boden für die Aufnahme des Fremden vorbe 
Hier war auch nicht jene radicale Umgeſtaltung der Gebietäverhältniffe eingetreten und 
auch die Nothwendigkeit einer neuen Organifation herbeigeführt worden. Der Beitritt 
Rheinbunde führte hier nur zur Anerkennung der Napoleonijhen Suprenatie und zurl 
nahme der damit verbundenen Laſten, ohne daß damit auch weientliche Umgeſtaltungen in 
innern Organismus der Staaten oder in den politifhden Anfchauungen ver Völfer x 
den waren, 

Das jonderbarfte Gebilde ver Rheinbundsepijode war ohne Zmeifel das Königreid & 
falen, das Napoleon als eine phantafievolle Schöpfung jeiner fiegeötrunfenen Laune aub 
Beuteftüden des preußiſchen Kriegs mitten im Herzen Deutſchlands entflehen ließ, um, 
ih äußerte, vor den Augen des deutſchen Volks einen Mufterftaat zu bilden, ver demſelben 
Borzüge franzoͤſiſcher Kreiheit vor den Druck deutſcher Negierungen recht lebenpig vor ? 
ſtellen follte. Die preußiſchen Gebiete weſtlich von ver Elbe, die Länder der verjagten $ 
von Heffen und Braunfchweig, der ſüdliche Theil von Hannover und noch einige andere fie 
Gebiete wurden zu dieſem Mufterftant zufanmmengeleim und au deſſen Spige ald Muflerl 
ber jüngfte Bruder Napoleon’3, Jerome Bonaparte, geftellt, mit den Napoleon nad) man 
fachen Berjuchen, ihn anderweitig zu befchäftigen, in ver That nichts Beſſeres anzufangen 
als ihn zum König eines neugefchaffenen deutſchen Königreichs zu machen. Für dieſes neue! 
wurde aber aud aldbald im Auftrag Napoleon’3 eine Mufterverfafjung audgearbeitet und 
fündet, welche nichts weniger verhieß als Gleichheit vor dem Geſetz, freie Cultusũbung 
Gleichberechtigung der Confeſſionen, Aufhebung der Privilegien des Adels und der Köl 
fhaften, der Steuerfreiheiten mie ver Leibeigenfchaft und ver bäuerlichen Laſten und endlich 
Berufung von Departementalrätben und einer allgemeinen Volkövertretung. Auch die Belek 
aller Amter durch Deutjche wurde verheißen. Als mit ver Ankunft ver neuen Regierung 
Unzahl von Organiſations- und Reformdecreten erlaffen wurden, ſchien es wirklich einen A 
blick, als 06 hier die Stätte wahrhafter Staatskunſt und einer ungefannten Breibeit und A 
heit errichtet werben follte. Aber nur zu bald wurbe die Täuſchung fühlbar, der man id! 
Zeit Hingegeben Hatte. Der neuerrichtete Thron wurde zum Sanımelplag einer Unzahl ver 
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fenen und Hungerigen Franzoſen, bie fi aller einträgligen und einflußreihen Stellen zu 
nächtigen mußten, und neben benen bie beutfchen Minifter, insbeſondere der unglückliche So: 
mes Müller und Bülow vergebens fi) geltenn zu wachen firebten; und nur zu bald war ber 
mũthig fchwache, aber genußſüchtige König in einen fotiefen Pfuhl der ſinnlichſten und ſcham⸗ 
fen Schwelgerei hineingezogen, baß nicht nur Die Abgaben: und Schulbenlaft neben den un: 
ittlichen Forderungen Napoleon’8 das Land zu erdrüden drohten, fondern auch befonvers in 
fiel eine allgemeine und tiefgreifende Entfittlihung ſich verbreitete. Glücklicherweiſe hat diefer 
sat und biefe Regierung nicht lange genug gedauert, um auch in dieſer Richtung bleibende Fol: 
ı Kerbeizuführen. Ebenſo wenig ift nah dem Zufammenfturz des neuen Reichs in feinen 
bern Gliedern, in die ed wieder zerjiel, irgenbetwad von den Örganifationen und den foge: 
ınten Breibeiten deffelben übriggeblieben, obwol hier und da nod in fpätern Zeiten Erinne- 
gen berjelben mit dem Wunſche nach ihrer Wiederherftellung auftauchten. Der einzige that: 
liche uͤberreſt aus der weftfäliichen Zeit if die von König Jerome contrahirte Anleihe, vie 
mantlich bis auf ven heutigen Tag noch auf ihre Anerkennung harrt. 
Dex wiätigfte und folgenreichfte Theil der Geſchichte des Rheinbundes ift vie Art und Weife 
we Auflöjung, die mit wenigen Worten bargeftellt ift, aber in ihren verhängnißvollen Wir: 
gen fich vielleicht noch Lange fühlbar machen wird. 
Die Staaten und Völker des Rheinbundes haben in Wahrheit feinen Antheil an der natio= 
m Erhebung und Selbſtbefreiung des deutihen Volls vom Jahre 1813. ALS vie große 
ade von dem Ausgang des rujjifchen Kriegs, von dem Abfall Dord’d, von der Selbſtbewaff⸗ 
sg des Volks in Oſtpreußen, von ber begeifterten Schebung des geſammten Preußenvolts 
en die Napoleoniſche Gewaltherrſchaft nach dem Weſten Deutſchlands gelangte, blieb die: 
je nicht nur auf die Fürſten, ſondern auch auf die Völfer ohne Wirkung. Hier und da tauchte 
Kunde von einer im Bergiſchen und aud in Weftfalen gegen das franzöfijche Regiment ver: 
Ren Bewegung auf, aber e8 waren durchaus vereinzelte Erſcheinungen. Als das Bündniß 
bder Aufruf von Kalif an die Fürften und Völker des Mheinbundes die eindringliche und 

de Mahnung ergeben ließ, jich den nationalen Kampfe gegen den frembländifchen Macht: 
Fr enelce „ waren e8 nur die beiden Medlenburg, die dieſer Aufforderung Folge 

. In Sachſen aber zeigte jich bei ver Annäherung der verbündeten Heere zwar im Volk 
hfelbit in der Armee eine entſchiedene Neigung, filh von dem Napoleonifhen Bündniß los⸗ 
Bißen, aber König Friedrich Auguft verließ lieber mit feinen Schägen fein Land, das von 
verbündeten Heeren bejegt war, als daß er ſich mit denfelben zum Kampfe gegen feinen Pro- 
br vereinigte. Erſt ald nach den Schlachten von Großgoͤrſchen und Baugen Sachſen wieder 
der Gewalt Napoleon's war, kehrte er zurüd, um ſich fefter als je mit demſelben zu verbunden. 
ſden Rüſtungen Napoleon’s, die ihn in den Stand fegten, den Kampf an ver Elbe mit Erfolg 
Ber zu beginnen, hatten vie weſtlichen Nheinbundsflaaten mit Einfluß Weftfalens mefents 
and bereitwillig beigetragen, und ald nach Abbruch ver Friedensverhandlungen, welche dem 
kfenitillitann zu Poiſchwitz (4. Juni 1813) folgten, am 11. Aug. der große Entſcheidungs⸗ 
apf jeinen Anfang nahm, befand fich das geſammte Gontingent des Rheinbundes noch zur 
Me Napoleon's in ven Reihen ver Kriegsfgaren, mit welchen er die muthigen Kämpfer 
‚die Befreiung Deutſchlands niederzumerfen gedachte. 
Und in ebendiefer Zeit, in welcher die deutſche Sache ihre glänzendſten Erfolge feierte und 

fte Blut der Nation auf den großen Schladhtfeldern für die Freiheit und Einheit Deutſch⸗ 
dahinfloß, eröffnete Oſterreich Unterhandlungen mit Baiern, deren Reſultat den ſchoͤnſten 
dieſer Hoffnungen vereitelte. Freilich hatte Baiern ſchon bei Wiedereroͤffnung des Kampfes 

reſervirte Stellung eingenommen und feine Hauptmacht nicht mit dem franzoͤſiſchen Heere 
Elbe entjendet, ſondern am Inn aufgeftellt, um fie je nach Unſtänden nad) dieſer ober 

Geite verwenden zu können. Die Umſtände entfchieden fih eben für die Freiheit Deutſch⸗ 
‚und jegt jhien ed den König Maximilian Joſeph mit feinem Minifter an der Zeit, Unter: 

gen über feinen Abfall von Napoleon und dem Rheinbunde und über feinen Anſchluß 
je Berbündeten mit Ofterreich zu eröffnen, das von feinen Bundesgenoſſen ven Auftrag er: 

Ma hatte, dieſelben einzuleiten und abzufchließen. Das Refultat vieler unglüdlichen Verhand⸗ 
Ben war der am 8. Oct. abgefhloffene Vertrag von Ried. Nach ven Beſtimmungen deſſelben 
Aligte Hſterreich dem erſten der Rheinbundsfürſten nicht nur für die Rückgabe von Tirol die 
NMndigſte Gebietsentſchädigung, die auf deutſchem Boden in ununterbrochenem Zuſammen⸗ 

8 mit Baiern ſtehen ſollte, alſo die ungeſchmälerte Erhaltung der außerordentlichen Gebiets⸗ 
eiterung, bie ihm das mehr als achtjährige Bündniß mit Napoleon gegen Deutſchland ein: 
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getragen hatte, fondern au, was dad Wichtigfte und Verberblihfte war, die Erhaltu 
vollen und ganzen Souveränetät über dieſe Gebiete, welche Napoleon den feinen: Brot 
untergeorbneten deutſchen Kürften in der Rheinbundsacte über die ihnen zugetheilten ! 
verliehen hatte. 

Es ifi hier nicht der Ort, zu unterfuchen, ob Ofterreich dieſe Bedingung in ver Abji 
willigte, um dadurch die von Preußen begünftigten Ginheitöbeftrebungen des deutfchen 
im voraud zu vereiteln. Das aber fteht feit, daB die Beftimmungen des Nieber Vertrags, 
deffen Ratification Stein vergebend eiferte, es lediglich in die Hand des Königs von 2 
legten, ob eine Einigung Deutſchlands, unter weldher Form dies immer fei, überhaupt zu € 
fommen jollte, da ed eben von dem fouveränen Willen bes Königs abbing, ob und in w 
Maße er diefem Zweck einen Theil der ihm zugeftandenen Souveränetät opfern wollte. 

Wenige Tage nah Abſchluß dieſes Vertragd wurde die große Völkerſchlacht bei £ 
geſchlagen, welche das Schickſal Deutſchlands und Europas, alfo Doch mol auch des Nheinb 
entfchied. Die Sachſen und ein Theil der Würtemberger maren in der Schlacht zu ven 
bündeten übergegangen, der König von Sachſen in die Gefangenſchaft derſelben geratbe 
Heffen und Badenſer hatten nod am 19. Det. auf feiten der Feinde Deutſchlands gekä 
Das Königreich Weftfalen Löfte fih auf. Napoleon rettete ſich nah der Schlacht bei Hana: 
welcher zuerft wieber bairiſches Blut für die deutſche Sache flof, mit den Überreft feines £ 
nad Sranfreih, und eben jegt, am 2. Nov., bewilligte man dem König von Würtember 
jeinen Rüdtritt von dem bereitd zertrümmerten Rheinbunde zu Fulda dieſelben Bedingu 
die Baiern zu Ried erzielt hatte. Unter ähnlichen, wenn auch nicht ganz fo günftigen Fe 
wurden in der zweiten Hälfte des November auch die übrigen Rheinbundsfürften in den g 
Bund aufgenommen, mit Ausnahme der Öroßherzoge von Frankfurt und von Berg, des Ki 
von Weftfalen und der Fürſten von Ifenburg und von der Leyen, welche ihrer Länder und 
Souveränetät verluftig gingen, ſowie des Königs von Sachſen, über deſſen Schickſal ſpäl 
Wien befchloffen wurde. Der Rheinbund war nicht mehr vorhanden. Aber die Folgen 
jelben und beſonders des Nieder und der übrigen Verträge machten jih auf dem Wiener! 
greß (ſ. Eougreffe) fo fühlbar, daß alle Bemühungen deutſcher Batrioten für eine feſter 
fräftigere Einigung Deutfchlands und für Sicherftellung der Rechte des deutſchen Volt 
dem zähen Widerftande der ſouveränen Könige von Baiern und Mürtemberg fcheiterten 
das deutſche Volk keinen andern Lohn für feinen opfermutbigen Befreiungskampf zu gewi 
vermochte, ald denjenigen, den ihm die Vereinigung der ſouveränen deutſchen Fürſten zu e 
Staatenbunde gewährte, wie jich berjelbe in der veutichen Bundesacte von 8. Juni 1815 
ftituirt bat. S. Stern 

Richelieu und Mazarin. (Einführung des Syftems der abfeluten Kin 
gewalt in Frankreich; Unterwerfung des Adeld unter die unbefhränfter 
ſtenmacht; Vernichtung ber Provinzialrehte; Begründung der Gentral 
tionaller Mittel und Kräfte im gefamınten Staat und deren Abhängigkeit 
einem einzigen, ſhhrankenlos gebietenden Willen.) 

I. Die frühere Beſchränkung der Edniglihen Gewalt durch die Macht 
Adeld. Die Regierung Heinrich's IV. Mezeray fchon hat gezeigt, daß fih nach Bei 
tung der über alle öffentlichen Verhältniſſe ſich ausdehnenden Volksrechte die Herrſchaft dei 
erften Könige der capetingiſchen Linie nicht fowol auf die eigentliche Negierung Frank 
erſtreckte, als vielmehr nur auf die Ausübung der Befugnifle eined seigneur suzerai 
ſchränkt war. Die vergleihöweife geringe Macht, weldhe jie noch befaßen, war weit we 
Ausfluß ihrer Eöniglihen Würde als vielmehr ihrer Grundbeſitzthümer, Die ihnen als Eeig: 
verblieben. Die andern Seigneurd aber, die ehemaligen Reichsvaſallen, berrichten in 
Gebieten wie felbftändige Fürſten. Und felbft denjenigen Gehorſam, welchen fie tem 4 
noch ſchuldig waren, leiſteten ſie meiſtens nur, wenn und inſoweit es ihnen gerade zuſagte: 
es gebrach jenen nominellen Staatsoberhäuptern faſt immer an der nöthigen Mach, ihrem 
aud rechtlich noch fo gut begrümbeten Verlangen ven gehörigen Nachdruck zu verjchaifen. 

Ohne ausdrückliche Zuftimmung ber Seigneurs fonnte der König keinen allgemeinen. 
unternehmen ; mwenigftend waren jiein diefem Fall nicht verpflichtee, ihm Hülfe zu leiſter 
fämpfte dann nur mit den Mitteln feiner eigenen Grundherrſchaft, als einzelner Seigneur. 
als Oberhaupt Frankreichs. Der Form wie dem Weſen nach hatten ſich die Vaſallen fa 
ſelbſtändigen Fürſten emporgeſchwungen. Die meiſten von ihnen hatten ihre „Pairs“ wi 
Könige: fo zählte der Graf von der Champagne ſieben, jener von Vermandois ſechs, mel 
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und, ſoviel ung bekannt, alle übrigen, mit einziger Ausnahme des von der Normandie. Sie 
ı vabet ihre eigene, die Eönigliche ausſchließende Gerihtöbarkeit, und es bedurfte des Vor⸗ 
‚8 eines Schutzes ber Kirche, um (zunächſt unter den heiligen Ludwig) baillifs royaux als 
ste für privilegirte Perfonen und für Die ſchwerſten Fälle in ven ehemaligen Bafallenlän- 
einfegen zu fönnen. In allen Bragen von Bedeutung jehen wir den König an die Zu- 
nung bed hoben Adels gebunden. Als Papft Iunocenz IV. im Jahre 1244 den heiligen 
ig mit ber Bitte anging, ihm in feinen Reid) eine Zufluchtsſtätte gegen bie Berfolgungen 
kaiſers zu gewähren, wagte dieſer al& fo kraftvoll geſchilderte Fürſt nicht, Died zu gewähren ; 
[er vom Eifer für das Oberhaupt der Kirche erfüllt war, Tautete doch feine Antwort: fo fehr 
entſprechen wünfche, müſſe er doch zuvor bie Zuſtimmung der Barone zu erlangen fuchen.?) 
Inter folden Verhältniffen waren natürlich auch die Geldmittel der Könige äußerſt be⸗ 
ikt. Ungeachtet aller Münzverſchlechterungen und anderer verwerflicher Mittel konnte Phi: 
er Schöne, der Enfel des Heiligen Ludwig, die Staatseinküinfte nicht über 640000 Livres 
rbringen.?) Die franzoͤſiſchen Könige befanden ſich den mächtigen Feudalherren gegenüber 
ifig in derfelben Lage wie die deutſchen Kaifer. 
Bei ſolchen Zufländen betrachteten denn die Könige eine Beglückung des Volks keineswegs 
re höchfte Aufgabe (ded Volks, das faft bloß wie eine große Heerde angefehen ward!), fon: 
ihr Hauptftreben war auf Vergrößerung ihrer Hausmacht auf Koſten der andern gro: 
Seigneurd gerichtet. Diejed Streben gab ſich fhon unter Hugo Capet Eund und blieb das 
iche unter allen feinen Nachfolgern. Die härteften Schläge wurden dem Adel durch Lud⸗ 
1. verfegt. Es war dies allerdings nothwendig, doch fann man darum den genannten 
g keineswegs von dent Vorwurf der Gemwaltthätigfeit und Braufamfeit freifprechen; er hat 
Hm zutheil gemorbenen Namen eined Tyrannen nur zu fehr verbient. Seine Nachfolger 
ı dad von ihm angenommene Syſtem mit größerm oder geringerm Nachdruck fort, nament⸗ 
zanzi. Die Orneralftände wurden immer feltener zufammenberufen; man fand fie läfti- 
sdem Maße, in welchen man die unbefhränfte Königägewalt ausbildete. Hätte man ihnen 
ıgefeßlich zuftehenden Wirkungskreis belaffen, jo würde Frankreich wol ſchwerlich durch mehr 
undertjährige Religionskämpfe verwüftet morben fein. (S. Sugenotten.) 
Durdy Anwendung der rohen Gewalt wurden nun die Privilegien des Adels von ven Koͤni⸗ 
benfo in den Staub getreten, wie vorbem von dem Adel gegen die uralten Rechte des Volks 
hen war. Der Abfolutisnus bildete fih nad Form und Weſen immer mehr aus. Die 
ge ſtrebten dahin, feinen jelbfländigen Willen im Staat neben den ihrigen zu dulden; fie 
ten fich allmählich faft wie Halbgötter. in aftatifher Prunf, ein afiatifher Herrſcher⸗ 
tisnius trat an die Stelle der frühern Einfachheit. Feile Ereaturen führten Zuftände ber: 
velche die Fürſten jelbft zu begründen meiftens nicht im Stande gewejen wären, da e8 ihnen 
alich an Verſtand, an Keuntniffen und ber erforberlihen Kraft gefehlt hätte. Kaifer 
V. (oder vielmehr auch hier ein anderer für ihn, ver Kardinal XRimenes) hatte in Spanien 
teifpiel gegeben, das jich die andern Fürſten nur allzu gern zum Vorbild nahmen. Es wur: 
ſeue Behauptungen über die Machtvollkommenheit der Herrfcher aufgeftellt, neue, feltfame 
sien, zumal über Majeitätöbeleivigung ?), gebildet; Land und Leute mußten gleichſam ald 
Brivateigenthyum des Königs gelten, über das er nach Willfür und Laune verfügen Eönne. 
Bolchen Grundſätzen verſchaffte man denn auch in Frankreich unbedingte Geltung, und fo 

) „Dominus rex ipsis favorem praestitit, aflirmando quod ... ipsum dominum papam, si 
älium optimatum suorum, quod non potest aliquis regum subterfugere, permitteret, exu- 
km liberaliter receptaret.“ Matth. Raris. 
N Im Tresor des chartes (Reg. 46, Nr. 162) befinvet ſich noch eine Anmeifung von 5000 Livres 
wanf ten Schag, die Philipp der Schöne feinem jüngften Sohne Karl ausitellte, um dieſen für 
Bsmme von 40000 Livres zu entichädigen, welche er, der König, aus dem Eheeinbringen feiner 
Ka zu feinem Bortheil verwendet hatte, und die er, wie es ſcheint, zu erfegen außer Stande war. 
I) Das Majeftätsverbrechen war urfprünglich fo ziemlich das directe Gegentheil befien, was man in 
Folge Daraus machte. Die alten Römer würden fich fehr gewundert haben, wenn man unter biefem 
um eine Derlegung der Fürſtengewalt hätte beftrafen wollen. Hatten fle pas Gefep der Majeſtäts⸗ 
teen doch ausbrüdlich zum Schutze des Volks und der Bolfsfreiheit eingeführt, ſodaß banadı 
be aux diejenigen beftraft werden follten, welche die Majeſtaͤt des Volfs anzutaften wagten. Selbft 

toren Auguflus und Tiberius riefen den Schuß biefes Geſetzes nur unter dem Vorwande an, 
fe Bolfstribunen (nicht daß fie Kaiſer) feien! Und damals fluchte man ben elenden Michtern, 
eden Schuß gegen Verlegung der Majeflät der Republik auch auf die Perſon der erften Beamten 
Ühen übertrugen, wofür jene fich noch ausgaben. 
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tönnen wir un® nicht wundern, wenn 3. B. König Heinrich TIL. bei der Vermählung fei 
Bünftlings Soyenfe dieſem und feiner Braut (aud dem Staatövermögen) 600000 Golsth 
ſchenkte und bei deren Hochzeitöfeler 1,200000 diefer ®olbthaler für Keftlichkeiten verſchwent 
für damals befonderd enorme Sunmen; ober wenn wir lefen, daß derſelbe Fürft, um den 
zu Turin gewordenen glänzenden Empfang zu belohnen, da e8 ihm an Geld fehlte, Die drei La 
haften Pignerol, La Perouſe und Saviglian an den Herzog von Savoyen — verſchenkte! 

Wir müffen fogar die Bartholomäusnadt als einen natürlichen Ausfluß jener abfoluti 
ſchen Begriffe betrachten.” Denn fobald man von dem Grundſatz ausging, daß das Voll 
König gegenüber ohne Rechte, ja daß alle Menichen nur des Bürften wegen vorhanden fii 
mußte ınan wol zu der Bolgerung gelangen, daß die „Unterthanen“ eben auch demjenigen n 
gidfen Glauben folgen müßten, ven er zu beflimmen für gut finde, und daß feine „durch Ge 
Gnade“ verliehene Macht das Recht in ſich ſchließe, fie auf alle Weife dazu zu zwingen. &q 
ſolche Anmaßungen empörte fi freilich das innere Rechtsbewußtſein eines großen Theis I 
Volks. Viele vom Adel erklärten fich gleichfalls für Die neue kirchliche Lehre, manche aus inne 
Überzeugung, mande aber auch and niedrigen politiiden Rückſichten, indem fie unter big 
Fahne ihre adelichen Vorrechte erfolgreicher vertheidigen zu können hofften. Die blutigen ® 
folgungen der veformirten Kirche zwangen deren Belenner immer mehr, in ber eigenen Au 
Hülfe gegen vie despotiſchen Bedrückungen zu fuchen, und fo gaben lie ſich denn eine innere k 
ganifation, vermöge welder fie allerdings einen Staat im Staat bildeten, und deren geſam 
Einrihtungen ven Wunſch nad einer förmlichen republilanifhen Verfaſſung in ihnen hern 
rufen und unterhalten mußten. (S. Yugenotten.) 

Unter Heinrich IV. Hoffte man auf beffere Zeiten. Er war nicht mie Die gewöhnlichen 
pringen erzogen, nicht durch Schnieihelei fhon von Kinpheit an verborben worben; er 
daher auch die ihm von der Natur verliehene Gutmüthigkeit bewahrt und überdies manche 
reiche Wechfelfälle des Schickſals durchlebt. Dennoch wird fein Werth durchgehends überj— 
zunächſt wol deshalb, weil man ihn immer unwillkürlich mit ſeinen unmittelbaren Vor 
und Nachfolgern auf dem franzoͤſiſchen Thron vergleicht, mit Leuten von der entſchi 
Geiſtesbeſchränktheit oder der raffinirteſten Schlechtigkeit. Der Mann, dem Frankreich i 
Zeit am meiſten zu verdanken hatte, war nicht ber König, ſondern der edle Sully. Gries 
ber (vom Sahre 1596 an) die Finanzen ded Staats mit VBerftand und firengfter Redlichkei 
nete und baburd Die Möglichkeit einer geregeltern Verwaltung herbeiführte; jein, wenn 
nicht in allen Dingen eminenter, zumeilen auch durch ariftofratiiche Vorurtheile irreg 
dod im ganzen Elarer und ſtets auf Foͤrderung des Staatswohls gerichteter Verſtand und 
immer vorwaltende Ehrlichkeit nöthigten den König ſtets Achtung ab und führten ihn mandg 
zum Guten, wo er zum Schlimmen geneigt war. Freilich vermochte Eully nicht zu verh 
dag der Hof ein wahres Mufterbild der Häplicgften Ausſchweifungen blieb, ſodaß die Sittli 
der ganzen Nation von oben herab ſyſtematiſch untergraben wurde.“) librigens war ber 
mehrmals daran, den durch feine Offenheit unbequemen Minister zu entlaffen, und named 
ſoll ein folder Schritt in der legten Zeit feine Lebens von ihn beabjichtigt geweſen fein. 

Selbft Heinrich's Gutmüthigkeit war mehr das Ergebniß feines ziemlich leichtfertigen | 
turells ald des innigen Durchdrungenſeins der ihm als Staatsoberhaupt obliegenven 4 
pflihtungen. Auch wußte er jih niemals völlig über jene verwerflichen abfolutiftifchen Gr 
jäge zu erheben, die wir oben angebeutet haben. Schon in den Hugenottenfriegen, als man; 
eine Sache der innern Überzeugung kämpfte, hatte Heinrich ein anderes Rofungswort: ihm 
ed hauptſächlich eine Krone zu erobern! Bor dem Beginn redete er zu feinen Kanıpfg 
zunächſt nur von feinen (Thronfolge:) Recht. Das Nationalwohl, die Gewiſſensfreiheit ſu 
den unter ſolchen Verhältniſſen blos im Hintergrunde. Wir dürfen und daher auch nicht m 
dern, zu ſehen, wie Heinrich, um auf den Thron zu gelangen, dad Panier treulos verläßt, 
beifentwillen allein feine hugenottiſchen Kampfgenoſſen But und Blut geopfert hatten; zu A 

4) 88 iſt befannt, wie dieſe Ausfchweifungen unter Ludwig XIV. und XV. fortgefept wurden. I 
Heinrich IV. ſelbſt litt das Gemeinweſen mehr ale einmal unmittelbar darunter. Die Früchte res G 
von Boutras gingen verloren, weil Heinrich nach dieſer Echlacht nichts Angelegentlicheres zu 
wußte, als in den Armen der Gräfin Guiche au Ichwelgen, und man fennt genügend die 
unter denen ber fchen fiebenundfunfzigjährige König (im Jahre 1610, unmittelbar vor feiner 
dung) halb Europa in Krieg ſtürzen wellte, nachdem man dem Prinzen von Bond geitattet hatte, 
Sattin Dargarethe von Montmorency vor den Nachſtellungen Heinrich's nach Brüffel ia Ei 
zu Eringen! 
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we er nicht nur des Nutzens willen für fich felbft jene Lehre abſchwoͤrt, Die er fo lange für ſeine 
‚Auerfte Überzeugung ausgegeben hatte, ſondern wie e8 fogar einer drohenden Stellung von 
Men der Getäufchten bedarf, um ihm nur bie Zugeflänbniffe des Ediets von Nantes abzunöthis 
fa, jener Urkunde, durch welche keineswegs das gewährt ward, was man billigerweife erwar- 

und fordern mußte: nämlich gleiche Berechtigung beider Confeſſionen, unbedingte Gewiſſens⸗ 
it, wogegen allerdings in anderer Beziehung Zugeflänpniffe gemacht wurben, bie im 
effe des Staats Hätten vertweigert werben müffen, nämlich Die Einräumung fefter Pläge an 
genotten, ſodaß fie wirklich einen Staat im Staat bildeten. 
bereinflimmend mit diefem allen trug Heinri nie Bedenfen, die Mittel des Staats für 
perfönligen Zwecke und insbeſondere dafür zu verwenden, ſich Anhänger zu verfchaifen. 
ung und fonftige Eorruption waren ihm dazu genehme Mittel. Um die gerechten Forde⸗ 
ber Hugenotten und feine ihnen gegebenen Verſprechungen nicht erfüllen zu müffen, fuchte 

meinigfeit unter fie zu bringen, indem ex die Feilen unter ihren Säuptlingen theils durch 
chnungen, theild geradezu burch Geld gewann, mozu er mehr als 100000 Thlr. Sahres- 

aelte veriwendete.) Weit enormer waren die Summen, die er aus den Staatövermögen nahm, 
RG die vornehmflen Anhänger der Ligue zu erfaufen; zu diefem Behuf ließ er mehr als 
Mill. Livres aufmenven®), mehr als die geſammten Jahreseinfünfte des Staats betrugen. 
den geringern Anhängern jened Bundes machte er freilich weniger Umſtände; mehr als 
derfelben, ver bei feiner einmal angenommenen Bahne bebarrte, ward hingerichtet! 

x &o feben wir denn die unter Ludwig XIII., XIV. und XV. mehr und mehr entmwidelte Ge⸗ 
lung des Hofes und der Regierung ſchon aus der Zeit Heinrich's IV. (und felbft noch früher) 

aımmen: jene Sorruptionen und Ausſchweifungen, die dem Volf gleihfam ald Vorbilder 
Nachahmung aufgeftellt wurden; jene Sittenlofigfeit, ver nicht Heilig If; jenes Begrim- 

keiner auf bloßer Willkür beruhenden, den Volk alle Rechte raubenden abfoluten Herrſchaft; 
u Erheben des Kürften über die Nation und den Staat, wonach ed nur von beffen guter ober 

Laune abhängen foll, wie er mit dem Staatövermögen, ja mit dem gefammten Volk 
e und walte; jene monftröfen SPrincipien, die in Ludwig's XIV. „L'état c'est moi!” ihren 
A erreichten. 
Mirgends finden wir auch nur die Spur einer Anerfennung eigentlicher Volksrechte. Selbft 
damals bereits ſehr herabgebrückte Nationalvertretung wirb ganz in den Hintergrund ge: 
nat; am wenigften dachte der König daran, dieſe Repräſentation zu verbeſſern und zur Wahr⸗ 
zu maden. Unter Heinrich's Regierung ward ein einziged mal eine Notabelnverjamm: 

5 gehalten (1596 zu Rouen), nicht ein einziges mal berief nıan die Generalftände. Wende 
nicht ein, es feien dieſe Verſammlungen, in&befondere die Generalftände, zuvor ſchon in 

mefienbeit gelommen. Gie waren vielmehr gerade unter feinen unmittelbaren Vorfahren 
mtlih wiederholt zufammenberufen, wenn aud gleich durch Gorruptionen vielfach zu Partei: 
en misbraucht worden. Ja unter Heinrich ſelbſt Hatten fi, wider feinen Willen, bie Ge: 

MRände (1593 zu Paris) verfammelt. Wie wenig aber die Volksrechte überhaupt vergeflen 
en, und wie es alfo nur ald Schuld des Königs erfcheint, daß dieſelben Feine Geltung mehr 

Tonnten, beweift die am 8. Juni 1591 von Stabthaufe zu Paris aus verfündete Ur: 
de.) Dan war fig noch fehr wohl der Volksrechte bewußt; man verlangte deren Anerken⸗ 

5 und Bollziehung, Heinrich IV. aber war es, der dieſe Rechte verachtete und in den Staub 
PM Übereinflinnmend mit jenem Übergehen ver Generalſtände rieth er kurz vor feinem Tobe 
zur egentin ernannten Königin, auch den Barlamenten alle Gewalt in Staatsſachen zu ent- 
Ben, ſodaß der unnmſchränkten Herrſchermacht nichts mehr entgegentreten fönne! Dies waren 

5) Bol. die Me&moires de G. de Tavannes. 6) Mömoires de Sully. 
7) „Sera pourveu au Roi nouvellement esleu d’un bon conseil.... Que si l’on trouve bon, 
Ton fasse des loix fondamentales de l’Etat, les feront jurer au Roi neuvellement esleu, 
les articles que les Rois ont accoutume de jurer en leur sacre: lesquelles loix il jurera 
enir et entretenir de tout son pouvoir; et à quoi il s'obligera, tant pour lui que ses suc- 
ırs, avec la clause qu’en cas de contravention les sujets seront dispens6ss du serment de 

6. — Et afin que telles loix soient perpetuelles, et chaque jour reprösentedes aux yeux 
M ohscun, elles seront mises en la premiere, maltresse place de la premiere ville de la pro- 
je.-— Les Etats se tiendront, savoir les Göneraux, de six ans en six ans, ou tel autre temps 

I leur sera ordonnd en la ville qu’il plaira au prince de les assembler; et à faute de les as- 
tler, s’assembleront en la ville capitale. Les provinciaux de trois ans en trois ans, en la 

Meipale ville de la province.“ (Bgl. Mömoires de Nevers, II, 614). 
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die Zuftände, auf deren Grundlage Richelieu, Mazarin und Ludwig XIV. ihr Gebäude auffüh 
ten, auf welcher aber auch fpäter die Nevolution und das Kaiſerthum entftand. 

I. Regentſchaft ver Marta von Medici. Ludwig'sé XIII. erfie Regieruugs 
zeit. Hervortreten Richelieu's. Sehr bald nad dem Tode Heinrich's IV. fonnte man a 
fennen,, wie wenig folib der ganze Staatdorganismus begründet war. Wäre unter diefg 
König nur irgendeine feſte Grundlage gelegt worben, fo hätte ji) die innere Ordnung wen 
ftend längere Zeit, für den ſchlimmſten Fall felbft ſchon mechaniſch, in der frühern Weile ford 
erhalten müflen. Statt deſſen begann eine Auflöjung des ganzen Baued in feinem Innern, | 

Die verwitwete Königin Maria von Medici ward zur Regentin mährenb der Minderjäh 
feit des erſt neunjährigen Kronprinzen erklärt, und zwar durd einen bloßen Parlamentif 
ſchluß, nicht durch einen Beſchluß der Reichsſtände, in deren Befugniffen es gelegen hätte, 
man aber fürdtete. Der jeiner Ungefchmeldigfeit wegen unbequene Sully ward von jet 
Stelle verdrängt. Die elende Regentin ließ alle Gewalt in die Hände des Florentiners Gons 
(des nachmaligen Marſchalls d'Ancre) und deſſen Weibes Eleonore Gnligai gelangen. G8 4 
ein allgemeines Raub: und Verſchwendungsſyſtem ein. Der von Sully angejamnıelte Sta 
(ha ward in fürzefter Zeit an die Großen oder in Rurusabgaben vergeubet. Der Gunfll 
bereicherte ſich auf Koften des Landes und ließ e8 gern geſchehen, wenn auch andere feinem 2 
fpiel folgten. Je verächtlidher die Negierung ward, um fo mehr fahen fi die Prinzen und 
übrigen Seigneurd angelodt, ihre Häupter voll Übermuth8 zu erheben. Die Revolte war 
ite längft ein Mittel geworden, ſich Necht zu verihaffen oder Auszeichnungen und Belohnung 
zuerzwingen. Je unbändiger fie ſich geberveten und je mehr man fie fürdhtete, deſto mehr 
ftand man ihnen zu. Was lag dem italieniihen Günftling daran, daß jehr üble Folgen auf 
hem Berfahren für das ihm ganz fremde Volk entftehen mußten, wenn er ſich nur Ruhe 
jenen mächtigen Gegnern verſchaffen und feinen Naub vermehren Eonnte? ®) 

Im Jahre 1614 wurde Ludwig XIII. für großjährigeerflärt. Diefer unfähige Menſch, benu 
andern Berbältniffen auch nicht dad allergeringfte Dorfin Frankreich zu feinem Vorſtande ern 
hätte, erlangte nun, zufolge „göttlichen Rechts’ als dreizehnjähriger Knabe Die Herrſchaß 
ein ſolches Reich! Freilich war diefe Herrihaft nur eine nominelle. Die Königin:Witwe 
vielmehr durch dieſelbe Die Bunftlingsfamilie d'Ancre, behauptete nad) wie vor Die höchſte Ganl 
Machtlos in jeder Beziehung, war das angeblid abfolute Staatsoberhaupt gleichfam in jet 
Balaft eingeiperrt; ein halbes Jahr lang durfte ver-Scheinkönig nicht einmal die Tuilerien 
lafien. Zwar hatte man den aufrühreriihen Großen eine Zujammenberufung der Ger 
ftände veriprochen, allein alle Verhältniſſe wirkten zufanımen, dag das Ganze nur ein lee 
PBuppenfpiel ward. Bon vornherein erflärte der Präfident dieſer Verſammlung gleihjam 
höchſtes Geſetz: „Qui veut le roi si veut la loi.“ Auch war die Zuſammenſetzung biefer Neil 
fände wahrhaft kläglich; insbeſondere hatte man dem „dritten Stande‘ nur eine hoͤchſt u 
nügende Vertretung gewährt, und vergeblich erhob verfelhe feine Stimme gegen bie enorm 
Bergeudungen des Staatövermögend. So blieb denn Diefe Verſammlung ohne irgendein 
nennenöwerthen Erfolg; es war vie legte Zufanınıenfunft ver Generalftände, die vor dem 
ginn der Franzöjiichen Revolution flattfand; denn erft im Jahre 1789 wurden fie wieber $ 
rufen, um alödann auf innmer einer Nationalvertretung anderer Art Play zu machen. 

Im April des Jahres 1617 fand eine jener Palaftrevolutionen flatt, die in abjolutifli 
Staaten fo gewöhnlich vorkommen. Albert, befannt unter ven Namen Luynes, ein jum 
Burfche, deſſen vorzüglichfted Verdienſt in der Kuuft befand, Balken für den Sagbgebraud 4 
zurichten, und der zunächſt Dadurch der Bünftling des geifteöbejchränften Königs geworben i 
hatte, aufgemuntert durch eine ariftofratifhe Baction, dem Fürſten feine Bereitwilligfeit 
klärt, ihn von der thatſächlich fortdauernden Vormundſchaft feiner Mutter und des Marfd 
d'Ancre zu befreien. Der Streich gelang; d’Ancre warb gemeuchelmordet, an deſſen © 

8) Er und die Regentin ſchloſſen zu biefem Behuf mit den Großen erſt den Bertrag von Gt. 
hould ab, demzufolge dent Prinzen von Conde Amboife und 450000 Livres baar überlafen ward 
während ber Herzog von Mayenne 300000 Livres, jener von Longueville 100000 Livres Rente er 
ten n. ſ. w.; fpäter fah man fich zu der noch ungleich fchmählichern Übereinfunft von Loudun {t 
6. Mai 1616) geswungen, durch welche dem Prinzen von Condé fünf fette Plätze zur Garanlie UM 
laffen wurden, und berzufolge er überdies enorme Gelbiummen (der Berirag foftete der Staatafafle = 
als 6 Mill. Livres), dann Gouverneurs und andere Stellen und Benflonen für feine Kreaturen 
Der König mußte zudem erklären, daß bie offenbar rebellifche Kaction die Waffen aus feinem ar 
Grunde als des „allgemeinen Beſten wegen’ ergriffen habe! 
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ſebann in aller Form Rechtens ein Juſtizmord begangen [fie ward zunachft deswegen hingerich⸗ 
kt, weil ſie das Gemüth der Konigin-Witwe durch Zauberei gegen ihren Sohn eingenommen 
kabel”) und Maria von Medici endlich jelbft von Hofe verbannt und nah Blois verwiefen. 
de Zuflande des Gemeinweſens aber erfolgte in nichts eine Befferung. Luyneß theilte ſich mit 
wm König in den Raub d'Ancre's und plünderte die Staatskaffen für fih und feine Verwand⸗ 
ea und Genoſſen noch weiter aus. In der Eönigligen Familie fehen wir alle Bande ver Natur 
en; es zeigte jich ein unauslöfchlicher Haß zwiſchen den König und feiner Mutter, vem 

IR ein ſtandalvolles Beifpiel innerer Verdorbenheit vor Augen flellend, den Bornehmen und 
Bilingen aber einen ftetö willfonmenen Borwand zu Intriguen gemährend. Als Folge davon 
Werde der in jolher Weife vollkommen abjolutiftifch beherrfchte Staat entweder dad Opfer ber 
marchie, ober er hatte das drückende Joch raubjüchtiger und graufamer Günſtlinge zu ertragen. 

es in biefer Zeit und vorher jhon mit Verleihung der hoͤchſten Staatsämter gehalten ward, 
zen einige Beifpiele bemeijen. Concini (d'Ancre) war zum Marſchall, zur hoͤchſten milktäri- 

a Würde des Reichs, erhoben worden, ohne je im Kriege gewefen zu fein. Bald darauf er: 
lt ein Hr. von Themines die nämliche Auszeihnung (fammt 120000 Livres) ald Belohnung 
für, daß er den Verhaftsbefehl gegen ven Prinzen Condé vollzogen hatte. Ebenfo verlich man 

Gardekapitän Vitro den Marfchallsftab, weil er ven Günftling d'Ancre niedergefchoffen 
te. Wie faft überall, fehlte es auch Hierbei nicht an kriechenden Lobhudeleien, und jo beſchloß 
a namentlich die fi fo nennenve „Nationalſynode“ zu Bitte (aud ultranontanen Katho⸗ 

m beitehend), dem König förmlich den Beinamen „des Gerechten“ zu verleihen, weil er (durch 
Meuchelmord d Ancre's) feine Regierung mit @eredhtigfeit begonnen habe! (Die Achtung nor 
öffentlihen Meinung mußte tief gefunfen jein, um aller Moral jo offen Hohn zu jprechen.) 
r berief man zu Ende des Jahres 1617 eine Notabelnverfanmlung, allein die Abgeordne⸗ 
waren nicht durch die Nation oder auch nur durd) einzelne Stände berfelben gewählt, ſondern 
h den Hof und die Statihalter ernannt, und man machte einen neunjährigen Knaben zum 
Ädenten diejer Berjammlung. Breilich war dieſer Knabe eben „durch Gottes Gnaden“ Bru⸗ 

Königs, Safton, Herzog von Orleans, (Hätte eine Wahl ftattgefunden, fo Eonnte fie 
rings übel ausfallen; ein Kind aber hätte den Bolten nicht erhalten, die ſchlechteſte Wahl 
offenbar ein entfchieden minder ſchlechtes Ergebniß geliefert ald die Ernennung.) 

& So entwidelte fi immer mehr ein höchſt verterblicher Zufland. Anarchie, Hofcabalen, 
idungen, Schandthaten jeglicher Art breiteten jich weiter und mweiter aud. Das Volk be: 
ſich im tiefjten Elend, allenthalben gewahrte man Noth und fittlide Entartung. 

» In diefer Zeit und unter ſolchen Zuftänden nun war e8, daß der Nanıe eined Mannes zuerft 
emeiner befannt ward, der bald nicht nur die Verhältniſſe Frankreichs vielfach umgeftalten, 

aauch auf die Geſchicke von ganz Europa mädtig einwirken follte. 
Armand Jean Duplefjis von Richelieun, ipäter gewöhnlich ver Cardinal Nice: 
genannt, denn er ift es, von dem wir reden, war am 5. Sept. 1585 geboren. Er gehörte 
ner adelihen Familie von Poitou und erhielt, für den Militärdienft beftinmt, eine nad 

Im Ziel gerichtete Erziehung. Damals führte er den Namen „Marquis von Chillon“. Einer 
Brüder, der den Biihofsftuhl von Luson innehatte, entſchloß jih Kartäufer zu werden. 

a veranlaßte die Kamilie, unjern jungen Militär zu beſtimmen, daß er in ben geiftlichen 
übertrat, damit die Biſchofsſtelle von Luçon (nach einem nicht jehr Löblichen, in jener Zeit 
oft vorgefommenen Gebrauch) auch ferner der Familie erhalten werde. Tadurd ward Ri⸗ 
8 geiftliche Laufbahn begründet. Er ſtudirte jhnell Theologie und ward (obwol man die 

Fheit eines von ihm vorgelegten Taufſcheins zu Mom entdeckt hatte) 19) noch vor Erreichung 

fanonifchen Alters wirklich zum Biſchof von Lugon ernannt. Zu Parid gelang es ihn dar- 
urch Verwendung der Marquije d'Ancre, der Königin-Mutter vorgeftellt und durch dieſe 
hre 1616 zum Mitglied des Minifterrath ernannt zu werden. 

Schlau wußte Richelieu ſich jo zu ftellen, daß eine Hofrevolution ihn keinesfalls vernichten 
Bi. Er zeigte ſich der herrſchenden Partei ergeben, ohne deren Gegner wider ſich zu erbittern. 

dem Sturze feiner beiden Hauptgönnerinnen (dev Marquife d'Ancre und der Königin: 
Per) ward ihm ver neue fönigliche Günftling Luynes gewogen. Richelieu erfannte jedoch, 

— — ne 

{ 

8) Auf bie Frage: durch welche Zaubermittel fie den Geift der Köniyin gefeffelt habe, antwortete bie 
liche mit gerechten Stolz: „Durch die Überlegenheit, welche ein höherer Geiſt flets auf einen 
Bänften ausübt!” 

10) Bol. die Memoires du Marquis de Montglas. 
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daß die ränkefüchtige Maria von Medici doch früher oder ſpäter wieder einen entſcheid 
fluß über ihren geiftesbefhränften Sohn (Ludwig XII.) erlangen werde; er fah ein, 
fährlich für ihn fei, thell an der Regierung zu nehmen; er hielt e8 daher für Elug (ol 
gerade gegen fich aufzubringen), feine Sache vorerft in aller Stille an die ihrige 3 
Mährend fie aber wähnte, in Richelieu ein blind gehorchendes Werkzeug zu finden, b 
er feinerjeits, ihr nur fo lange zu dienen, bis er durch fie zur höchften Gewalt gelangt 
mehr, als er wohl erkannte, dap Diele Königin zwar zur Zeitung von Intriguen, Feine: 
zur Leitung von Staatsgeſchäften die nöthigen Bähigfeiten befike. 

Demgemäß begab ſich nun Richelieu, den Luynes in feiner bißherigen Stellum, 
belafjen wollte, freiwillig zur verbannten Königin nad) Blois. Er ſuchte hier die f 
rolle zwifchen Mutter und Sohn zu übernehmen. Anfangs gelang dies nit. Erw 
in feine Didcefe, dann fogar in das päpftlihe Gebiet, nach Avignon, verwieſen. In 
ſuchte er durch Herausgabe afcetifcher Bücher, die einen gewaltigen kirchlichen Eifer 
trugen, jeden politiſchen Verdacht von fi abzulenken. Mittlerweile verfuchten die 
der verwitweten Königin einen Aufftand zu deren Gunften. Es Fam zwifchen Mari 
diei und Luynes zum Vertrag von Angonleme, infolge deffen fie an den Hof zurnd 
nun vor allen auch Richelien wieder dahin berief. Diejer fing damit an, ſich bei 6 
ſchenden Parteien jicherzuftellen. Er verheirathete eine feiner Nichten mit dem zu 
table erhobenen Neffen des Luynes, begnügte ſich aber im übrigen noch mit der £ 
Stelle eines „Surintendanten des Haufed der Königin- Mutter‘, über welche er 
größere Gewalt erlangte, und durch deren Verwenden er benn auch im Jahre 1622 
nalshut, ſchon längft das Ziel feiner Wünfche, wirklich erhielt. Ludwig XIII. het 
früheften Zeit an eine entfchiedene Abneigung gegen Richelien. Daher waren auf ı 
Hungen ver verwitweten Königin, um ihm wieder eine Minifterrathöftelle zu verſcha 
vergeblid. Nachdem aber Luynes geſtorben war (December 1621), gelang e8 ver 
Medici, Richelieu's Gegner ver Reihe nach zu flürzen und feinen Wiedereintritt in d 
herbeizuführen. Durch ihn wähnte fie alle Staatögewalt in ihre Hände zu bringen. 
Täuſchung! Er war es, der fpäter veranlaßte, daß fie im Auslande in der Berbaı 
ben mußte. 

II. Richelieu's Herrſchaft. Der Zuftand des franzdjifhen Staatd war, ı 
dem biöher Bejagten ergibt, um diefe Zeit im höchſten Grade niederfhagend. Die: 
hatte man durch Verfolgungen dahin gebracht, daß ſie wirflid einen Staat im Sta 
Die Zügellofigkeit der Großen war unbeſchreiblich. Die Finanzen befanden fih in‘ 
Unordnung. Statt des von Sully angefanmelten Staatsſchatzes von 17 (nad ander 
Livres hatte man bloß in den legten ſechs Jahren eine Schufldenlaft von 50 Millionen 
und dies ungeachtet der Veräußerung vieler Domänengüter und ungeachtet einer Er. 
Stenern auf dad Doppelte ihres frühern Betragd. Dabei hatte, was dad Ausland 
Öfterreichifch = [panifche Macht eine foldhe Ausdehnung erlangt, daß dem von berfelb 
zingelten franzoöſiſchen Staat die höchfte Gefahr drohte. Hierzu Fanıen endlich noch bi 
len, die Intriguen der herrſchſüchtigen Maria von Medici, vor allem aber die Hindern 
der König Ludwig bereitete, dem man nach der gewöhnlichen Weife immer von der 
fien Weisheit” vorrebete, bis er diefe Schmeidhelei felbft glaubte und darum amı 
Setbftderrfcher fpielen wollte. 

Nichelieu’8 Stellung war ſonach nicht® weniger ald lockend. Und gewiß, hätte il 
gewaltiger Ehrgeiz getrieben, wäre er ſich dabei nicht einer außerorbentlichen Geifl 
mußt gemwefen, und hätte er endlich irgend Bedenken getragen, auch die allervertverflid 
anzuwenden, wenn fie nur zum Ziel führten, fo würbe er ohne Zweifel auf jenen au 
verzichtet Haben, der nur unter völliger Aufopferung der innern Ruhe und unter flı 
feiner ganzen Eriftenz fi behaupten ließ. 

Frankreich über alle andern Staaten zu erheben, galt ihm als die höchſte Aufgabe. 
Behuf erfchien es dem Barbinal unbedingt nöthig, daſſelbe in Innern einig und ſtark 
nach außen deffen Feinde zu ſchwächen und zu demüthigen. So entiwidelte jich ven 
litif dahin, daß er Die Selbftändigfeit ver Hugenotten zu vernichten, alle unabhängige 
Adels zu zerftören und alle Mittel des gefammten Reichs in den Händen eines völl 
völlig ſchrankenlos gebietenden Königs zu centralificen fuchte (an deſſen Stelle 
Grunde er allein herrſchte). Es war die vollendete Grundlage jened Gebäudes, das 
der Herrſchaft Ludwig's XIV. anftaunte. In den auswärtigen Berbältniffen aber I 



Nichelien und Mazarin 677 
ten barauf an, ber gewaltigen öſterreichiſch-ſpaniſchen Macht auf allen Seiten Feinde zu 
fen, fie in jeber Weiſe zu [hwächen und zu untergraben. 
68 kann unjere Aufgabe nicht fein, alle hiſtoriſchen Vorgänge unter Richelieu's Minifterium 
Reihe nach aufzuzählen. Wir begnügen uns, bie zur Erreichung feiner Hauptzwecke dienen: 
Greigniffe gruppenweife zu überbliden. 
Bas zuerft fein Verhalten gegen die Hugenotten betrifft, fo zeigte er fich anfangs, und felbft 
‚dem Kriege mit denjelben vom Jahre 1625, nachgiebig und wohlwollend gegen fie, der- 
en, daß man ihn in Spottjriften aus dieſer Zeit Le pontife des Calvinistes et le Pa- 
(che des Alhées nannte. Aber ed war dieſe Milde, dieſes Wohlwollen nichts als Berech⸗ 
g und Schein. Daher dauerten jie nicht länger als bis Richelieu die nachgiebigern unter 
Qugenotten von ven hartnädigern mehr getrennt 11), ſich felbft aber nach innen und außen 
lommen befefligt hatte und ein zur Unterdrückung jener Partei günftigerer Moment einge- 
n war. Go fehen wir denn, wie er abiichtlich jenen Kampf herbeiführte, der mit dem Fall 
glei Heldenmüthigen wie freiheitsſtolzen Larochelle und infolge deſſen mit Vernichtung 
Racht der Hugenotten envigte. (©. das Nähere im Art. Hugenotten.) Allerdings verdient 
nerkennung, daß er, nachdem die politifche Macht der Calviniſten gebrochen war, fie nicht 
Sanatifer blinvlings verfolgte und zu befehren ſuchte. Daß ein Staat im Staat nicht ge: 
et werden Eonnte, verfteht fi von felbft. Ohne ſolchen fortbeftehen zu laflen, hätte man 
Kings das große Brincip der Gervifjendfreiheit ausſprechen und diejen wichtigen Grundſatz 
lamiren Eönnen. Doch was in dieſer Beziehung ver Kxcalvinift Heinrich IV. nicht that, durfte 
ies von einem Garbinal der Eatholifhen Kirche fordern? Es war zunächſt der finftere, fana⸗ 
zUngeiſt jener Zeit, der foldhen freien Aufihwung faft unmöglih machte; und die nun 

u als politiiche Partei befiegten Galviniften hätten ſich Glück wünſchen dürfen, wenn man 
r religiöjen Überzeugung wegen in ver Kolge nicht nody unendlich mehr unterdrückt hätte, 

B unter Richelieu geſchah. 
Erreigung des zweiten Zield Richelieu's: Unterwerfung des Adels unter die unbe- 

te Königsniacht, koſtete einen längern und für ihn perfönlich oft weit gefährlichern Kampf. 
Riem Streit insbeſondere fehen wir denn aber aud Mittel der unmoralifgeften Axt durch 
agewendet. Was ihm dienen konnte, ward benugt, nicht zu niedrig, nichts zu verwerflich 

x. Nie ließ er eine Gelegenheit vorübergeben, um bie Häuptlinge der Adelspartei, fei es 
fa oder in Maſſe, mit jeinen zerſchmetternden Bligen zu treffen. Dabei kam e8 ihm trefflich 
ten, daB die Prinzen von Geblüt und die großen Seigneurs, mit fehr wenigen Ausnahmen, 
nichtswürdige Menſchen waren, Leute ohne Verſtand und Kenntniffe, die ſich ebenfalld zu 
Bhandthat privilegirt hielten. Daß ihre Macht gebrochen, ihren Gewaltthätigfeiten ein 
gemacht, fle unter die allgemeinen Geſetze des Reichs gebeugt werben mußten, unterliegt 
em entferntelten Zweifel, Wol aber mochte ed auf loyalere Weile geſchehen als in Riche⸗ 
Art. Freilich Hätte man dabei auf eine volksthümlichere Grundlage fi flügen, man hätte 

bi erhebenden Bürgerthum Zugeftänpnijfe machen müflen, die der alten, rein volksthüm⸗ 
Berfaflung ſich genähert, ebendarum aber auch die Herftellung eines abfoluten, ſchranken⸗ 
Königthbums unmöglid gemacht haben würden. Doc dies lag nicht in Richelieu's Ab- 
Nur gegen oben, nicht gegen unten wollte er die Macht der Ariftofratie befhränfen ; 
Bolf gegenüber wollte er fie vielmehr ald befondere privilegirte Kafte unbebingt aufrecht er⸗ 
‚ ald diejenige Kafte, auf die, ausſchließlich ein Theil des Koͤnigsglanzes herüberſtrahle, 
he in einem Zuflande des Lberfluffes und Prunkes (auf Koften der Nation) erhalten 

mmüfle.. - 
mit num wollte fi der Hohe Adel nicht zufrieden geben; er begehrte das Fortbeſtehen 
Eelbſtändigkeit, die längft einen Zuftand wahrer Anarchie herbeigeführt hatte. So häuf> 
denn offene Rimpfe und geheime Verſchwörungen gegen Richelieu, wobei die leidenſchaft⸗ 
utter und ber madhtbegierige Bruder des Königs ſich beſonders thätig zeigten. Der ſchlaue 
widerftand allen. Die Königin- Mutter ſelbſt ward zulegt gefangen genommen; man 
zwar entweichen, aber fie ſtarb, vergleichömeife in Dürftigkeit, zu Köln, in der Ver: 

I Schon früßer beftanden derartige Spaltungen unter ihnen. Zu ben Nachgiebigern zählte man 
ber Eully und Mornay, und es wird benfelben besiwegen zum Vorwurf gemacht, baß fie 

ernichtung ber hugenottifchen Wacht am meiften vorgearbettet hätten. (Dgl. Capefigue, Riche- 
Mazarin, la Fronde ct le regne de Louis XIV (Paris 1835—36), Thl. NZ. 
Bats-Lerilon, XII. 
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bannung; Gaſton, Herzog von Orleans, ver eines ſolchen Königs würbige Bruder, warb bafi 
gebracht, daß er wiederholt diejenigen preisgab und opferte, welde feinen Berführungen gefoh 
waren 13); von den übrigen Bornehmen aber wurden zu verfchiedenen malen viele abgeſchlacht 
wobei feile und gewiffenlofe Richter, Richelieu's Creaturen , fi immer zur Mitwirkung bene 
finden ließen; zubem trug der Cardinal kein Bedenken, fi auch auf andere Weiſe der ihm hit 
berlichen Berfonen zu entlebigen. So warb der verhaftete Oberfl Ornano wahrſcheinlich gemal 
chelmordet, der junge Graf Chalais nad) einer geheimnißvollen Procedur enthauptet; gleitj 
Los erlitt in der Folge der Marfchall Marillac, nachdem ihn Nichelieu vor ein theilmeife aubl 
Angeklagten perfünlien Feinden zuſammengeſetztes Gericht geftellt hatte, das in des 
dinald berüchtigter Wohnung zu Ruel feine Schluffigungen hielt; der letzte der Montmo 
mußte auf dem Schaffot verbluten. Obgleich der König und der Cardinal ſelbſt ſchon dem T 
ganz nahe flanden, fah man doch beide die Hinrichtung Bing: Mars’ und de Thou's an 
nen.13) Jede Gelegenheit wurde benußt, diejer ober jener vornehmen Familie eines ihrer € 
der durch Hinrichtung zu entreißen; hatten jich ſolche Leute in einen Zweikampf eingelaffen 
mußten fie erben (fo der Graf Chapelles und der Herzog von Bouteville); hatte einer bei 
Heer einen Nachtheil erlitten , fo Eoftete eö ihm das Xeben (fo dem Herzog von LKavalette 
verſchiedenen Befehlshabern befeftigter Städte). Terrorismus war Richelieu's Mittel, den 
in Unterwürfigfeit zu bringen und darin zu erhalten. Er, der hervorragende Diener der A 
hatte längſt zuvor fi angelegen fein laffen, den ohnehin rachgierigen König fogar in dad 
wiffen zu reden, daß die Fürſten ſich einer ſchweren Verantwortung ausfegten, wenn fie zu 
feien im Beftrafen ber Stantöverbrecher. Der Fürft müffe feine Macht zu dem Zweck gebra 
gu dem fie ihm vom Gott anvertraut worden, nämlich den Staat in Orknung zu Halten, Ni 
waltſamkeit ver Mächtigen zu verhindern und böfe Anfchläge zu unterbrüden. Thue er dad 
fo belade er ſich perfünlich mit fhwerer Schuld. Während ein Chriſt Beleidigungen nit 
genug vergeben könne, fönne ein König fie nicht Ichnell genug züchtigen; denn Gott he 
Mache in bie Hände der Könige gelegt. Auch dürfe die Beftrafung nicht einer andern Wet 
laffen Hleiben, „denn ber Staat hat keine Eriftenz nach diefer Zeit; fein Heil iſt in ber 
wart, oder null und nichtig.” Die Släubigkeit des Kirchenfürften an eine andere Zi 
offenbar nicht allzu feft! 

Was den dritten Hauptplan Richelieu's betrifft, nämlich die Shmädhung der öfte 
fpanifchen Macht, jo war deſſen Verwirklichung nicht fo ganz ſchwierig, wie es fcheineni 
wenn man nur auf bie Ländermaſſe binblickt, über welche fih die Herrichaft Der Regi 
von Madrid und Wien erſtreckte. Die Schwächung dieſer Macht hatte bereits von ſelbſt 
gonnen. Vermochte fie doch nicht einmal das Eleine Holland oder das ſich gleichfalls wi 
felbſtändig erflärende Portugal unter ihre Gewalt zurüdzubringen. Ein ganz unfähiger 8 
(Philipp IV.) und neben ihm ein beinahe ebenfo unfühiger Minifter (ber Graf Dlivared) | 
beten dem fpanifchen Reich mehr, als Richelieu vermochte. Bei dem Kampfe in Deutſchland 
hing e8 von ben Zufall ab, daß ſich in Guſtav Adolf ein auögezeichneter Feldherr fand, 
den die Demüthigung Oſterreichs herbeigeführt werben konnte. Richelien bleibt jedoch dad 
zu gering anzufchlagenve Verdienſt, jener Macht Feinde geſchafft und bie tüchtigften unter 
felben alsbald aufgefunden zu Haben, wobei er jich nicht darum befümmerte, daß er in D 
land bie Proteſtanten unterflüßte, während er fie in Branfreich niederdrückte; daß er, ein 
binal, ein Fürft der römifhen Kirche, es in Deutſchland ganz offen mit deren Gegnern bielk 

12) Mehr als einen diefer Unglüdlichen hätte der elende Bring retten konnen. Schalb aber eimt 
zu feinem Vortheil begonnenen Unternehmungen misglüdte, befümmerte er ſich nicht mehr um bie 
gen, welche für ihn alles gewagt hatten, fonbern dachte nur noch daran, möglichft vortheilbaite 
densbebingungen für fich perfönlich zu erlangen. Dabei gab er förmlich bie ungereimteften Bei 
Hungen. So machte er fich in der nach Montmorench’s Niederlage zwifchen ihm und Nichelier 
fchloffenen Übereinfunft ausdrücklich verbindlich: „A aimer tous les ministres du roi et particull 
ment le cardinal de Richelieu!” 

13) NRichelieu, bereits auf ven Tod erfranft, lag zu Tarascon. Der vom Sterben faum em 
ferntere König ließ fich zu ihm bringen und ein Bett in der Nähe bes Cardinals für fich errichten. 
diefer Lage nun wurden beide nicht müde, Todesurtheile und Proferiptionen zu decretiren. | 
tete fein Fünfsen von Milde, Nahficht oder Erbarmen. Als Richelteu fi darauf nach Lvon fr 
ließ, wurben bie @efangenen, beren Los bereits entſchieden war, in einem dem feinigen ange 
Fahrzeuge unmittelbar nachgefchleppt. Ein eigenthümlicher Anblick! 

14) Weit mehr Sorgen als dies machten dem Garbinal die weitftrebenden Plane Guſtav AN 
und während er die Nothwendigfeit erfannte, denfelben nachbrüdlich zu unterflügen, um Ofentid 
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Um jeine weitaußreihenden Plane zu verwirklichen, beburfte Richelieu vor allem enormer 
fhmittel. Es mußte deswegen natürlich eine feiner erften Sorgen fein, ben Finanzzuſtand 
anfreich zwar nicht im wahren Sinne zu verbefiern, mol aber zu orimen. Daß er verſchie⸗ 
ıe hohe Staatswürden, z. B. die Stellen des Gonnetable und des Admirals von Frankreich, 
bob, geihah weit weniger aus finanziellen als aus politifchen Gründen, damit Feiner der 
elichen die damit verbundene Macht erlange. Sein Hauptntittel war bie Erhöhung und Ver⸗ 
rung der Auflagen. So fam e8 denn auch, daß mir bie franzöjiihen Stantseinfünfte, melde 
Jahre 1609 unter Sully 32,57 1841 Livres betragen hatten, im Jahre 1642 (alfo 33 Jahre 
ter) auf 117,597600 Livres hinaufgeſchraubt finden. 
Danıit war denn natürlich auch die Möglichkeit erlangt, verhältnißmäßig für damals fehr 
Be ſtehende Heere zu unterhalten. Es konnte die franzöfifche Negierung zu gleicher Zeit in 
indern, in Batalonien, in Italien und in Deutjchland den Krieg führen, ja fogar, nach dem 
Sorudf Richelieu's, jieben Armeen zu Land und zur Sec aufitellen. Auch verdient es einer be= 
bern Erwähnung, daß der Cardinal zugleih der Schöpfer einer fehr anfehnlichen fran= 
iſchen Kriegämarine warb, deren das Land bis dahin durchaus entbehrte. 
Da Ridelieu die Begrünbung des abjolutiftifchen Syſtems in völlig maßlofem Umfang er: 

bie, ſo zertrümmerte er allentbalben die noch vorhandenen ſchwachen Hefte der alten volkd⸗ 
hmlichen Einrichtungen. Die Generalftände wurden unter ihm nie mehr berufen; die felten 
Hammelten Notabeln corrumpirte er dergeftalt, daß fie blos verächtliche Werkzeuge feiner Ge⸗ 
Mt waren; auch die Parlamente ſahen jih allenthalben befchränft; er achtete nicht auf ihre 
iteftationen, fondern ließ die Barlamentsräthe bei dem letieften Widerſtreben ohne Recht und 
Bbeil einkerkern oder verbannen. Ihre Befugnifie in politiichen Dingen wurden vernichtet, eben 

Beiugnifie, vie ihnen die Könige einft fo gern eingeräumt hatten, um durch fie Die Reprä⸗ 
tinverjammilungen zu verbrüngen. Daß die alten Municipalvechte nicht mehr geachtet wur: 

j, ergibt fich von ſelbſt. Dad Volk ohnehin galt vem Kardinal für nichts. GEs iſt gewiß be- 
Feend, wenn wir fehen, wie er in feinem „politiichen Teflament” diefe Grundlage des ganzen 

gebäude Faum im Vorübergehen berührt. Während er in jenem Bud den Berhält: 
des Klerus nicht weniger ald 12 Hauptabtheilungen widmet, gedenkt er ded Volks nur in 
faum zwei Seiten füllenden Unterabtbeilung. Und in welder Weile? „Alle Politiker“, 

ginnt er wörtli, „find einig darüber, daß, wenn lich die Völker zu wohl befinven, ed uns 
lich fein wird, jie in den Schranfen ihrer Pflicht zu halten.” Sie müllen deswegen immer 

eine gewiſſe Nothwendigkeit, einen Zwang, innerhalb ihrer Verbältniffe eingeengt bleiben; 
darf jie nie „la marque de leur sujelion“, aljo das Brandmal ihrer Knechtſchaft, vergefjen 
n; „man muß jie mit ven Maulefeln vergleichen, die, an dad Laftentragen gewöhnt, durch 
lange Ruhe mehr ververben ald durch Die Arbeit”; nur möge fie der Fürſt nicht überladen! 
kennen nichts , wodurch die Verwerflichkeit der Politik Richelieu's ſchärfer bezeichnet werden 
te ald durch diefe furzen Ausfprüce. Und das Verfahren während jeiner ganzen Herrſchaft 
it, daß e8 ihm Ernft war mit diefen Außerungen. 
Bei dieſer Grundanſchauung Richelieu's begreift e8 ich natürlich, wie fein ganzes Streben 
n ging, einen aſiatiſchen Herrſcherdespotismus in Frankreich Herzuftellen. So ifolirte er den 

r von ber Nation im allgemeinen und von allen einzelnen Ständen und Perſonen insbe⸗ 
e. Kein Verdienft Fonnte und ſollte Anerkennung finden und zu Würben gelangen, wenn 

ch nicht zuvor erniedrigte vor dem Throne. Am mieiſten Zugefländniffe gewährte er der 
Jliichen Geiſtlichkeit; man erftaunt, in jeinem politifden Teſtament zu lefen, wie er dem 

Big, wenn auch nicht dad fürnıliche Aufgeben, doch beinahe durchgehends die Nichtbenutzung 
feit langen Zeiten der frangöfiihen Negierung zuftehenden Beiugniffe gegen den Klerus 

J. Das Recht der Appellationen wegen Misbrauchs der geiftlihen Gewalt (der appels 
me d’abus) bekämpfte er grundjäglich, es für verwerflich erflärend, daß die Leute, welche 
‚Bott gewidmet haben”, von der weltlihen Jurispiction nicht abfolut befreit feien. Anders 

Mrerien, fann er gleichzeitig darauf, deſſen Macht derart befchränft zu halten, daß dem Schweden» 
die Mittel zur Verwirklichung jeiner gewaltigen weitern Entwürfe möglichft fehlen follten. Im 
2 Denfmwürdigfeiten fchildert Richelieu den nordifchen Herrfcher als einen Mann von ungemeflen- 
Ehrgeiz, der beabfichtigt Habe, nach Unterjochung Deutſchlands in Italien einzubringen, ben Papft 

Bärzen und bie Fatholifche Religion zu vernichten. Der Gardinal traf zum voraus Mafregeln, das 
Kfm des Eroberers zu bändigen. Dem römifchen Hofe gegenüber machte er geltend, daß, während 

Euſtav Adolf in Deutfchland unterftüge, er ihn damit von Italien abhalte. 97» 
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benahn ſich Michelieu allerdings, wenn bie Geiftlichkeit feinen perjönlihen Abiichten iı 
fpertellen Fall :entgegentrat. Aller Religiondeifer, alle Bemühungen bed Klerus ver 
ihn nicht abzuhalten, Die Broteftanten in Deutſchland zu unterflügen. Seine diplomatiſt 
Flärungen an den römiſchen Hof waren, wie die von ihm hinterlaſſenen „Memoiren“ 6 
zuweilen fehr entſchieden. So finden wir einen all aufgezeichnet, in welchem Papft Urk 
eine ver einigen entgegengefeßte Anficht behauptete und, ald die Religion berührend, in 
des roͤmiſchen Stuhls durchzuführen fuchte. Da gab denn Richelieu dem franzöftichen € 
ten zu Rom bie Gegengründe an, vermitteld welcher derſelbe das Oberhaupt der Kirche 
ftimmen follte; er fploß aber feine Inftruetion mit den Worten: „Nah Anführung allı 
Gründe wird man zu verftehen geben, daß, ungeachtet der übeln Laune Sr. Heiligfeit, dei 
nicht vor aller Welt zurüdtreten wird, und daß die Klugheit oft gebietet, Dinge gutzu 
die man nicht verhimvern kann.’ 

Richelieu's Charakter war unzweifelhaft von ver häplichften Art. Ein maßlojer | 
trieb ihn mit unwiberftehbnrer Gewalt. Er firebte nah Macht und Glanz bei der Mitwe 
Ruhm in der Gefhichte. Seine Prachtliebe und Prunkſucht waren außerorbentlih. ( 
einen Hof glänzender als der ver meiften Fürſten; derſelbe Eoftete jährlich 4 Mill. Livres 
häufte ſich der Cardinal ein für damals enormes Vermögen an.15) Grauſam aufs ä 
ruhte er bei Eeinem feiner Feinde vor deſſen völliger Bernichtung. Seine Rachſucht ging 
Kleinlichfte. Nie vergab er e8, wenn jemand einen Spottver# auf ihn verfaßt hatte. Verſi 
dieſer Berfafler follen verſchwunden fein, ohne daß man je erfuhr, was aus ihnen gen 
Bekannt ift bie Geſchichte des unglücklichen Urbain Grandier, Kanonikus zu Loudun, 
jenes Vergehens ſchuldig gemacht und gegen den der Cardinal ſpäter einen Proceß un 
Vorwand einleiten ließ, er habe die Nonnen des dortigen Urſulinerinnenkloſters beher 
Anklage, auf melde Hin die befonberd auderwählten Richter den Unglüdlichen zum Be 
vervammten! Dabei war Richelien ſtets voll von Heuchelei. Nie drohte feinen Gegnern | 
Gefahr, ald wenn er fi ihnen freundlich und gnädig zeigte. Wegen ber auf feine X 
Hin Verurtheilten drückte er hintennad das lebhafte Bedauern aus, indem er ſich ummil 
ber Sache ftellte und die ganze moralifche Berantwortlichkeit in den Augen der Welt 
allerdings mitſchuldigen Richter zu wälzen ſuchte. Mistrauiſch gegen jedermann, ſelbſt! 
treueſt Ergebenen, ſtellte er bei den Armeen zwei oder drei Marſchälle zugleich an, die der 
nach befehligten. Er miskannte keineswegs, daß mehrere Oberbefehlshaber ſelten eine 
legenheit gut führen; dies kümmerte ihn aber weniger, als daß er ſich vermittels ſeines E 
beider Heerführer verſicherte, indem insgeheim einer gegen den andern an ihn berichtete, 
dies ausdrücklich in ſeiinen „Memoiren“ angibt. Seine Eitelkeit kannte ebenfalls keine 
Sie war ed übrigens auch, die ihn zur Gründung ber Franzöſiſchen Akademie veranlaptı 
Autorität er jedoch ſchamlos misbrauchte. Auf feine Weifungen mußte diefelbe z. X 
neilſe's Cid“ höchſt abfprechenn beurtheilen, weil ver Dichter ed von jich wies, den Sch 
des Cardinals zumaden. Die Mehrzahl der erſten Akademiker fand ſich immer mit V 
gung von Bamphleten zu Gunſten Richelieu's beſchäftigt! Zu allen dieſen Fehlern faı 
daß der Cardinal voll von Aberglauben war. Er glaubte feft an Sterndeuterei und Bo 
gungen, womit er feine Leihtfertigkeit in moraliſcher Hinfit, feine Sitten- und Ge 
lofigkeit in jeder Beziehung beftens in Einklang zu bringen wußte. (Es war aljo Feine 
geifterei”, die ihn zur höchſten Immoralität verleitete.) Wie ungemein er in jenen Din 
fangen war, beweifen felbft feine ‚ Memoiren“, in denen er bei jevem ungewöhnlichen E 
eine Reihe von Borausverfündigungen und myfleriöjen Erfheinungen anzugeben weiß, 
umftändliche Aufzeichnung er ſich zur befondern Aufgabe gemacht zu haben fdheint.?°) 

Allerdings muß zur Entſchuldigung Richelieu's angeführt werben, daß manche feiner 
nur durch die Verhältniffe am Hofe fi in ihrer vollen Häßlichkeit entwidelten. Viele Din 
einen entſchiedenen Tadel verbienen, würben unter andern Zufländen entweder gar nic 
doch nur in fehr gemindertem Map zum Vorſchein gekommen fein. Freilich erinnert nı 

15) Man hat die Rachweife aufgefunden, daß feine „ Domänen‘ (im Jahre 1634) 502807 
ertrugen. 

16) Memoires du cardinal de Richelieu, sur le r&gne de Louis XIII, abgebruckt in der Coll 
de memoires relatifs a l’'histoire de France depuis l’avenement de Henri IV jusqu’ä la pi 
Paris en 1763 (Paris 1823), Bd. XXI, XXI fg. Bezüglich der Ermordung Heinridy’s IV. ri; 
auf mehr als ſechs Seiten nichts als mirafulöfe Erfcheinungen, bie er auf das Ereigniß bezieht. 
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bei immer mieber, daß gerade Nichelieu es war, welcher die Hierzu führende abfolute Herrſcher⸗ 
alt am meiften begründete. Es mar aljo gerade wieber fein eigenes Werk, das ihn zu Ab⸗ 
sulichfeiten beinahe noͤthigte! 
Wie dem aber fei, jo lohnt e8 fi wol der Mühe, etwas länger bei jenen Zuſtänden zu ver: 

ilen, da ſich eben hieraus deutlich ergibt, wohin die Verwirklichung der Lehre von ber ſchran⸗ 
loſen Königsgewalt führt. 
kudwig XIII. mar, wie mehrfach bemerkt, ein fehr beſchränkter Menſch. Die bei Fürften fo 

tiglich gewordene Schmeichelei, welche jede unbedeutende, oft fogar jede alberne Bemerkung, 
in fienur aud Eöniglichen Munde kommt, als „allerhöchſte Weisheit zu preifen fich ange: 
m ſein läßt, hatte auch in König Ludwig die Meinung begründet, daß er wirklich das fel, was 
n ihm immer vorfagte. Er Hielt jich für einen ausgezeichneten Staatömann. Darum wollte er 
t auch felbft regieren und meinte, alles müfle nach feinem Willen gehen. Daß er fich nie: 
[8 zu den weitausſehenden Ideen Richelieu's zu erheben vermochte, läßt fich errathen. Je mehr 
von den ftnatdmännifchen Talenten des Cardinals hörte, deſto eiferjüchtiger blickte er auf 
17); mollte er doch die Sonne der Weisheit fein, um die ſich die ganze Welt bewegen jollte! 
zum fchuf er dem Cardinal oft die ungereimteften Hinderniffe. Ohnehin Hegte er von ber 
Seften Berührung mit Richelleu her einen entjchlebenen Widerwillen gegen venfelben. So 
m man fidh denn wenigftens ein ſchwaches Bild von den Annehmlichkeiten der Stellung des 
zbinald entwerfen und von dem innern Glück, das der durch ihn großgezogene Abſolutismus 
ſelbſt genießen ließ. Gleichwol brachte e8 Richelieu dahin, daß ihn der Herrſcher trog aller 
eigung faſt für unentbehrlich Hielt. 
:Der König wollte alles fehen, alles kennen, über alle felbft entſcheiden. Deshalb purfte 

ieu nie es wagen, einen Plan auszuführen, ohne den Selbſtherrſcher davon unterrichtet 
deſſen Genehmigung erlangt zu haben. Gr mußte im Geheimen Rath die entmuthigendften, 

eften Einreden nicht nur anhören, ſondern auch dem Schein nad) als „allerhöchſte Reis: 
verehrten; er war gehalten, in ver Regel des Morgens im Schlafzimmer ded Königs ſich 
Anden und hier, vor dem Bett vefjelben auf den Knien liegenp, ihm feine Entwürfe vorzu⸗ 
; in diefer fHlaviihen Haltung mußte dad Genie des Barbinald den Kigenfinn und bie 

ränktheit ded Selbftherrfchers zu belegen oder vielmehr ihn zu täuſchen ſuchen. Denn ver: 
jeiner hündiſch-höfiſchen Geſchmeidigkeit nad) oben firebtedtichelieu ſoviel möglich e8 

zu bringen, daß der König meinte, ver Cardinal vollziehe doch nur feinen, des Königs, 
Sen und Befehl, von ihm gehe alles aus; eine Taktik, die ſich auch noch in Richelieu's Debi: 

feines „politifchen Teſtaments“ kundgibt, worin er alle durch ihn erlangte Erfolge un: 
gt der „allerhöchſten Weisheit” beimißt, er, ver am beiten wußte, welchem unfähigen 
ſchen er dieſes Lob ſpende! 

Aber nicht blos gegen die ſelbſtherriſchen Gelüſte Ludwig's, ſondern auch gegen deſſen Bigo— 
us und andere Vorurtheile hatte er fortwährend zu kämpfen. Der eifrige Theil des Klerus 
te ihm die Unterſtützung der Proteſtanten in Deutſchland nie vergeben und ſuchte auf alle 

ife eine Anderung des Syſtems durchzuſetzen. Der Beichtvater des Königs, Pater Couſſin, 
in Diefer Beziehung nicht nur ſelbſt fein Möglichfted, ſondern wußte auch in anderer Art 
en Monarchen einzumirken. Das Hoffräulein von Lafanette hatte ihm ald ihrem Beicht- 
reumüthig eine Niebichaft mit dem König befannt. Der Priefter aber, weit entfernt, fie 
ren guten Borfägen zu beftärfen, forberte fie in Oegentheil auf, das Verhältniß fortzu- 

‚ uns den Herrſcher von der Unterftüßung ver Keger abzulenken, wodurch fie ein glorreiched 
vollbringen mwerbe.18) Auch folden Stürmen wußte der ſchlaue Cardinal mit Hülfe 

Wer theologifcher Gutachten Trog zu bieten, zu deren Abfaffung er geiftliche Notabilitäten 
Pomp zu berufen pflegte. 

17) Sehr treffend bemerft Chevalier Gilibert de Mezlhiac, der Verfaffer der Schrift: Essai com- 
ıtif entre le cardinal duc do Richelieu et Will. Pitt (Paris 1816), unter anderm: „Louis XIII, 
t toutes les iddes etoient bornees, ne pouvoit s'elever a la hauteur des conceptions de son 
istre: honteux et chagrin de l’ascendant que Richelieu avoit pris sur lui, il s'en vengeait 
le contrariant etc.‘ In den Mémoires de Madame de Motteville fefen wir: „Jaloux de la 
adeur de son ministre, il (Louis XIII) commenga de le hair, des qu’il vit l’extr&me auto- 
qu'il avoit dans son royaume.“ 
18) Das Hoffräulein ging fpäter in das Klofter zu Berfailles. Auch da befuchte fie der König noch 
Rg, und biefe Kiofterbefuche machten dem Cardinal mehr Sorgen als alle übrigen Angelegenheiten 
vpa6, 
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Nicht minder unficher war Richelieu's Stellung durch die fortwährenden Angriffe von ſeit 
der Königin-Mutter und des Herzogs von Orleand. Binmal war fein Sturz bereits entſchiede 
Während fi) aber die Höflinge in Maſſe nach dem Palaft Lurembourg zur Maria von Mebi 
drängten, ihr Glück wünſchend und ben geftürzten Dinifter ſchmähend, hatte fich dieſer in allı 
Stille nad Verfailles begeben und es war ihm gelungen, bie Plane feiner Feinde im nämlidg 
Moment völlig zu vereiteln, in welchem diefe bereitö im Übermuth des Sieges ſchwelgten. N 
berühmt gewordene 11. Nov. 1630, „la journde des dupes“, endigte mit Verbannung 
Hinrichtungen und Berfolgungen anderer Art. 

Nachdem es dem Garbinal gelungen war, die verrwitwete Königin zu flürzen, machte er 
fi zur Angelegenheit, zu verhindern, daß fie je wieder zur Macht gelangen und ihm gefährl 
werben könne; er ließ nie mehr eine Verſtändigung zwiſchen Mutter und Sohn zu Ei 
kommen. Plagten ven König Gewiſſensbiſſe über vieles unnatürlige Verhältniß. fo verfah 
der Fürſt der Kirche alfobald auch darüber mit zweckdienlichen theologiſchen Gutachten, 
mitunter die berühmteften Prieſtes Frankreichs fo auszuſtellen ſich herbeiließen, mie ber ( 
dinal ihrer bedurfte. 

Was hatte er aber zu gewärtigen, wenn (der fo lange kinderloſe) Ludwig XII. ohne Hi 
terlaffung einer legitimen Nachkommenſchaft vor ihm geftorben wäre, während der präſumt 
Thronfolger (Bafton, Herzog von Orleans) ein rachgieriger Men, fein offen erklärter, | 
auf den Tod haſſender Feind war ? Richelieu's „Memoiren“ enthalten beachtenswerthe Ar 
tungen, wie er ſich in diefer Beziehung zu ſichern juchte, indem er das unmittelbare Interefie 
Königs mit in feine Sache zu ziehen wußte. Es war im Jahre 1634, als der Herzog vonÄ 
leans fi nach Flandern begab und einen Bund mit ven Spaniern ſchloß. Der Garbinde 
warf in aller Stille ven fühnen Plan, nöthigenfalld die Thronfolge zu ändern; er wagie 
fogar, ven König zum Vertrauten dieſes Planes zu maden. „Il faut”, fagte er demſelben 
einer langen Verbanplung, „il faut que les partisans de Monsieur puissent juger que 
faisoient vaquer la succession par mauvaise voie, ils trouveroient au pied du tröse 
vengeurs d’un telcrime, et qu'ils aient lieu de douter s’ils pourroient môme l'obtenkä 
dispute,, lorsqu'elle viendroit a vaquer par voie ordinaire.“ (So fteht ed mit dem fiel 
Herrſcherthum, eines Minifterd wegen foll die Thronfolgeordnung umgeftärzt werden; 
daß der Cardinal nur feineg ſelbſt, nicht des Königs wegen dieſen Plan entwarf, daß er au 
Project nie gebacht hätte, wenn der prafumtive Thronfolger fein Gönner geweſen wäre, er 
man von felbfl.) | 

Gerade jo wie in biefem Fall wirkte bei zahllofen andern Vorkommnifſen die Unfiger 
in welcher ſich unter der Herrfchaft des Abſolutismus ein jeder befindet, auf die Verhaltnf 
Namentlich hat Richelien an einer Stelle feiner Denkwürbigkeiten einige Außerungen fi 
ſchlüpfen laſſen, die einen Klaren Blick auf bie Stellung der außgezeichnetfien Staatimär 
unter dem unbeſchränkten Koͤnigthum gemähren. GEs find dies die Stellen feiner Schrift, 
denen der Garbinal die Ermordung Wallenftein’8 befpriht. Ein deuticher Geſchichtſchreiber 
Dreißigjährigen Kriegs hat in diefen Stellen nichts anderes als Beweiſe der Heuchelei erbl 
burd welche Richelieu fein geheimes Einvernehmen mit dem Friedländer zu verbeden ſuche 
Bir finden in jenen Hußerungen des Bedauerns über den Mord des großen Feldherrn ger 
das Begentheil der Heuchelei: eine fo lebenvige, innige Theilnahme, wie fie nur aus dem 
fühl einer jelbfteigenen gleich unfidern und gefährlichen Stellung hervorgehen fonnte. Ride 
beſaß in Frankreich eine ebenfo große Macht wie Wallenftein in Ofterreih; Ludwig XUL 
von ähnlichen Sharafter wie Kaifer Ferdinand II.; das, wozu ber eine gebracht worben ı 
fonnte wol aud beim andern einmal gefhehen. Darum führt der Cardinal fo entſchieden 
Vertheidigung des Friedländers. Der Dann, fo urtheilte er, welcher fo oft jein Leben für je 
Herrn aufs Spiel gefeßt, ver mehr für denfelben gethan hatte als irgendein anderer Menſqh 
der Welt, der von ihm felbft fo gewaltig erhoben worben, er muß nun auf Befehl dieſes 
eined unnatürlihen Todes flerben! Der Kaiſer unterfuchte nicht einmal, ob fein Verdacht il: 
gegründet fei; ein Verdacht, der um fo unmiberlegbarer erwieſen werben mußte, als Ba 
ftein gegen ven Zweifel (an feiner Treue) mit der Hinweifung auf taufend Thatſachen ant 
ten konnte, wie er feinem Fürſten (factiſch) gedient habe. Doch dem fei wie ihm wolle (fo 
gefahr fährt ber Cardinal in feiner Denkwürbigfeit fort), es ift eine traurige Gricpeinum 

19) &s if dies ſchon darum nicht glaubwürdig, weil Ricjelien’s Memoiren durchaus nicht fir 
größere Publikum beflimmt waren. - 
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then, daß, wenn allerdings der Herr nur jelten einen guten Diener findet, dem er vollkommen 
vetrauen darf, hinmwieber ein guter Diener nod) weit feltener einen Herrn trifft, auf den er fi 
nz verlaffen barf. „Der Geift eines Fürſten ijt eiferfüchtig, mistrauifch und leichtgläubig ; er 
kigt alle Macht, feine üble Laune an ihm auszulaffen; es wird zum Verbrechen, fich darüber 
aut zu beflagen, und, um bem Fürſten zu gefallen, verkleidet ihm jeder, und zwar noch mit der 
aöfe der Gerechtigkeit, die Handlungen feiner Oraufanıfeit oder feiner midtrauifchen Eifer: 

fat.” So find die Früchte der unbeſchränkten Herrſchermacht! Jener Mann, der am meiften 
gethan zur Begründung des Abjolutismus in Frankreich, der damit ein nur allzu bereitwillig 

geahmtes Vorbild für alle übrige Staaten Europas aufftellte; ex felbft mußte erzittern bei 
Gedanken, wie die jhranfenloje Willkürherrſchaft ihn jelbft, ihren eifrigften Beförderer, in 

em einzigen Augenblick auf die ſchmachvollſte Weife vernichten Fönne! Und wirklich verdankte 
Richelieu, nächſt feiner Gewandtheit und Schlaubeit, zumeiit Dod nur dem Zuſammentreffen 
— günſtiger Umſtände, daß er in ſeiner Stellung ſich zu behaupten vermochte; er verdankte 
zumeiſt dem Glück, das ſeine Unternehmungen begünſtigte; die Erfolge waren es, die ihm 

eim König als mächtigſte Stütze dienten; eine bedeutende äußere Niederlage hätte feinen Unter⸗ 
ang zur Folge gehabt. Lind wie konnte er ſich gegen eine ſolche fiherftellen? 

Der Zufall wollte e8, daß Maria von Medici, Richelien und Ludwig XII. — jene drei Men: 
‚ welde, obwol völlig ungleidh an Fähigkeiten, doc) ziemlich glei an Verworfenheit des 
rakters, jo lange mit- und gegeneinander auf der Schaubühne des Lebens aufgetreten 
en — auch fait gleichzeitig von Tode ereilt wurden. Maria von Medici ftarb (tie wir ge- 

haben zu Köln in der Verbannung) am 3. Juli 1642, Richelieu am 4. Der, des näm⸗ 
und Ludwig XIII. am 14. Mai des nächſtfolgenden Jahres.?0) 

T Richelieu's Hinſcheiden erfolgte für ihn felbft gerade zur rechten Zeit. Noch befand er fi 
itten feines Glanzes, auf dem Gipfel feiner Macht; fehon ftand aber ein Herabiinfen bevor, 
Autorität fing an zu wanken. Hätte Ridyelieu nur ein halbes Jahr länger gelebt, fo wäre 

wahricheinlich um jene glänzenden Verhältnifie gefchehen gewefen. „Eine jo gewaltſam ver- 
und unnatürliche Rage der Dinge”, fagt Capefigue, „konnte wol kaum von Beftand fein.“ 

allen Ständen hatte ſich ver Haß gegen Richelieu aufs höchite gefleigert; ſozuſagen, jeber- 
wünſchte zu feinem Sturze beizutragen; mie wenig er fidh aber gerade in diefer Zeit auf 

Stütze des Königs verlaffen Eonnte, geht daraus hervor, dag diejer Fürſt beim Ableben des 
altigen Miniſters fih darin gefiel, die Gaſſenhauer auf deffen Tod mit feinen Kammerdie⸗ 

Bern abzufingen 21); freilich zugleich auch ein Zeichen Eöniglicher Dankbarkeit für alles dasje- 
„was der Cardinal zum BortHeil des abjoluten Herrſcherthums gethan hatte! 
IV. Mazarin. Mit Richelieu's Tode, jo hoffte man jehr allgemein, werde auch dad von 

m begründete Syften zu Grabe gehen. Und wirklich würde dies theilweiſe der Hall geivefen 
„, wäre nad) feinem Ableben nicht ein Mann an dad Staatöruder gelangt, der, wenn auch 
Mopdificationen, nicht nur auf dad gleiche Ziel hingefteuert hätte, ſondern dabei gleichfalls 
g und fräftig genug geweſen wäre, die Klippen zu umidiffen und den Stürmen zu wider: 

. Diefer Mann war Mazarin. Obwol er an Talent, Ihatkraft und Genialität feinem 
gänger entſchieden nachſtand, kann doch des Syſtems des einen nicht gedacht werden, ohne 
andern, der daſſelbe vollendete, mindeſtens zu erwähnen. Wir können uns indeß bezüglich 

20) Richelieu’s lepte Lebenstage bieten das gewöhnliche Bild eines ſterbenden Tyrannen dar. „Er 
nt die Gefahr, in der er fchwebt; fein gepreßtes Herz ängitigt fi, fortwährend mit dem Schred: 
eines gewaltfamen Endes; dagegen nun müſſen feine Barden (cr Hatte eine eigene Leibwache) alle 

bes Balaftes bewachen; faſt niemand erhält mehr Zutritt zu ihm, faum noch der bemährte Freund 
Kichelien anders einen folchen befaß!) oder ber Diener des Hanſes. Bor alleın iſt er auf Abjebung 

Biniglichen Barbefapitäne bedacht, die fich (wie er meint) gegen fein Leben verſchworen haben. Aber 
König will fich nicht dazu verſtehen; erſt nachdem ber Kardinal droht, fih nach dem Havre zurück⸗ 

n, gibt Ludwig nach.” „Die lebten Tage Richelieu's“, fo berichtet ein anderer Gefchichtfchreis 
find durch ſchwere Sorgen und Förperliche Leiden gerrübt ; nirgends kann er Ruhe finden, Schmerz 
Erſchopfung verzehren ihn. Dazu kommt eine behändige Todesangft, in ber er ſchwebt; immer: 
fieht ex ſich von Gift und Dolch bedroht. Faſt alle feine Anhänger haben ihn verlaſſen. Mit ges 

altiger Angſtlichkeit laͤßt er ſich die Sterbefaframente ertheilen u. ſ. w.“ (Vgl. Capefigue, „Richelieu, 
azarin, la Fronde et le regne de Louis XIV.) 

21) In den Memoires de l'abbe de Choisy lefen wir: „Richelieu domina par la terreur 
"Sprit de son maltre, qui l’estimoit, qui le craignoit, et qui ne l’aimoit pas, jusque la qu'il 
% je premier à chanter avec ses valets-de-chambre les vaudevilles que le peuple fit sur la 
Ort de ce grand ministre,” 
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feiner Eurz faffen, da er nicht ald Gründer, fonvern eben nur als Kortfeger einer neuen Dr! 
nung der Dinge erſcheint und die Gefchichte der einzelnen Vorfälle unter feiner Verwaltung u 
hier nicht intereflirt. 

Jules Mazarin (oder vielmehr Mazarini), der Angehörige einer flcilifchen Abe 
familie, wurbe am 14. Juli 1602 zu Piscina in den Abruzzen geboren. Obwol zum Theole 
gen gebildet, führte er doch früh ſchon die Waffen (im Veltlin) und bewies bei diefer Belegen 
heit auch feine diplomatische Befähigung, wodurch er dem Cardinal Ridelieu befannt murke 
Bon jetzt an benugte er feine Stellung im papftliden Dienft, um im Sinne Frankreichs zu 
fen, in deſſen Sold er fi indgeheim begeben hatte. Richelieu berief ven fchlauen Italiener 
Jahre 1639 für immer nad) Paris und foll ihn fterbend dem König als den geeignetften Mag 
zur Fortführung der Staatsgeſchäfte empfohlen haben. Wie ven ſei, bald nad) dem Tode £ 
wig’8 XII. gelangte Mazarin zu einer minifteriellen Allmacht, fo groß wie Die Nichelieu's 
weſen war, und obwol zweimal geftürzt, wußte er doch ftet3 die nämliche Stellung wiederz 
langen, ſodaß auch er |päter inmitten feines Glanzes flarb (9. März 1661). | 

Mit Richelieu's Regierungsweife waren, wie wir gefehen haben, fo ziemlid alle St 
unzufrieden, dad Volk ebenfo wol wie der hohe Adel. Nach feinem Ableben ſchienen bie 
und bie Berhältnifle günftig, um das Jod des Abfolutismus, das fid) bisjetzt zunächſt in 
minifteriellen Machtvollkommenheit kundgab, abzufhütteln; es war ohnehin eine Periobe all 
meiner Bewegung, namentlich bildete Die beginnende englifche Nevolution ein zur Nachahmu 
wenigftens im Heinen, anlockendes Beifpiel. Die Minverjährigkeit des Königs (Ludwig's I 
und die dadurch herbeigeführte Regentfhaft einer zur Leitung der Staatögefchäfte unfähi 
Frau, der Anna von Ofterreich, waren überdies geeignet, die Parteien anzuſpornen, ihre 
zu verſuchen. So entſtand die Fronde. Prinzen, Seigneurs, Volk und namentlich auch 
Parlament erhoben ſich, um das herrſchende Syſtem zu ſtürzen. Mit Unrecht hat man 
Bewegung als unbedeutend betrachtet. Allerdings entbehrten die Unzufriedenen eines 
Vereinigungs- und Haltpunkts, ihr Streben war nach zu verſchiedenen Zielen gerichtet. 
ungeachtet konnte es keineswegs als eine leichte Aufgabe angeſehen werden, das Reg 
ſyſtem in der bisherigen Weiſe gegen dieſe allſeitigen Angriffe aufrecht zu erhalten und i 
noch fefter zu begründen. Geſchickt wußte Dazarin den einzelnen Klaffen der Unzufri 
meiſtens unerwartet die Häupter zu entreißen. Er (obwol Cardinal wie Richelieu) befüm 
fih dabei forwenig wie biefer um die Moralität der anzuwendenden Mittel, was zum 
führen mochte, war ihm erwünſcht. Wenn er ſich mehr ber Lift als, wie fein Vorgänger, W 
Gewalt bediente, fo entſprach dies allerdings mehr feinem Charakter, mitunter aber aug u 
veränderten Stellung und ber veränderten Rage der Dinge. Dazu trug ber Umftand nicht werd 
bei, daß Mazarin ald Fremder einen ſchwerern Stand hatte; jedenfalls verdient es Anerkennung 
dag, während Richelieu fo viele Gegner gewaltfam bed Lebens beraubte, Mazarin auch nl 
das Blut eined einzigen vergoß. Er war ein Mann nicht ſowol der Gewalt als vielmehrd 
Trandactionen. 

Indeß, das Richelieu'ſche Syſtem warb nad innen und außen aufredit erhalten. O 
Kämpfe, welche Mazarin zu führen hatte, waren nur dem Namen nad) andere als bie früßen 
Wir gehen nicht auf Einzelheiten ein, ſondern befhränfen und, die Hauptergebniffe derſelbe 
als Zeihen der Vollendung der Richelieu'ſchen Grundidee bier anzuführen. Es find bid 
1) Die Bernihtung der Macht der Parlamente. Hatte man fi anfangs von feiten ber 
gierung diefer Korporation bedient, um die alten Repräfentativverfammlungen diefes N 
zu umgeben, fo ſchränkte man fie nunmehr auf die Befugniffe bloßer Gerichtöhöfe ein, 
man gar feine Autorität in politifhen Dingen und überhaupt in Staatsangelegenbeiten } 
ftand. 2) Vernichtung der Provinzial: und der Sommunalfreiheiten. Die Centralifation 
Gewalt in einer einzigen ſchrankenlos gebietenden Hand ließ den Fortbeſtand Iocaler Sel 
digkeit nicht ferner zu. 3) Vernichtung der Selbftänvigfeit des Adels der Negierung gegenü 
Die Prinzen und die Seigneurd wurden unbedingt ber abfoluten Herrſchaft unterworfen; 
gegen das Volk behielten fie ungefchmälert ihre angemaßten Privilegien zu deſſen Berrudumg 
und Ausfaugung. Ä 

Um der abfoluten Macht nad) innen und außen ſtets eine beherrſchende Stellung zu fiherk 
geſchah mehr ald je zuvor für Erhaltung eines bedeutenden ſtehenden Heeres. Mazarin, MT 
Thevlog und Carbinal, war ein geſchickterer Schöpfer und Erhalter der Armeen als die eigen® 
lihen Generale; ja er verftand ed, größere militärifche Erfolge zu erlangen als jene Leute ves 
Fach. Er erkannte nämlich beffer als alle andern, wie fehr ed darauf ankomme, daß es nigt a 
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leld, Lebens⸗ und Kriegsbedürfniſſen für die Truppen fehle. Indem er in der Regel und fo: 
wit es von ihm abhing, forgfam hierauf bedacht war?2), befanden fi feine Soldaten meiften®, 
ssbefondere bei den Kampfen im Iulande, in einem Zuftande, daß namentlich die Edelleute 
men nicht zu widerſtehen vermocdhten. Allerdings hatte auch in dieſer Beziehung Nichelieu den 
und gelegt; doch bewies ſich Mazarin fo geſchickt und eifrig, als 06 der Krieg fein eigentliches 
lement fei. Auch dauerten unter ihm die Erfolge fort, welche man zuvor in den auswärtigen 
Ampfen erlangt hatte, und ebenſo wie ver Mefträlifche Friede (11648) dem franzöfifhen Reich 
we ſchoͤne Elſaß verichaffte, jo erlangte es durch den Pyrenäiſchen (1659) fehr bedeutende Theile 
rw Grafſchaften Artois, Flandern und Hennegau, dann des Herzogthums Luxemburg umd des 
uube8 zwiſchen der Sanıbre und Mans, endlich an den Pyrenäen Perpignan, Rouffillon und 
wafland. Mazarin ift eigentlich der Erfinder ver Theorie von ber ‚natürlichen Grenze”, wie 
w Franzoſen diefelbe verſtehen. Ex ftrebte nebſt dem Elſaß auch Lothringen, die Freigrafſchaft 
u die ſpaniſchen Niederlande (Belgien) mit Frankreich zu vereinigen und ſetzte auseinander, 
R in legten Fall wäre Paris, das Herz der Monarchie, durch ein unübertwindliches Bollwerf 
Bert und die Wiederkehr des Schreckens von Gorbie für immer abgewendet. Im Grunde 
ar auch died ſchon Richelieu’8 Gedanke, nur Eonnte dieſer noch nicht fo beſtimmt nad) der auch 
wa ihm gewünfchten „Rheingrenze“ ftreben. 
2 Blicken wir nun aber von allen politiſchen Dingen hinweg auf die innere Lage Frankreichs, 
Bf den Zuſtand der Nation, ſo ſtellt ſich uns ein Bild dar, das nichts weniger als erfreulich 

nt werden kann. Sehr richtig hat ein franzöſiſcher Gefchichtfehreiber?®) bemerkt: „Ma⸗ 
„ ein guter Politiker, aber ſchlechter Verwalter, ließ (bei feinem Tode) Frankreich mehr 

Itet nach außen als blühend im Innern zurüd. Er hatte nichts gethan, den Nativnalreich- 
m zu vermehren, und mar nur auf Bereicherung feiner ſelbſt ſowie feiner drei Neffen und 

Richten audgegangen, ſodaß er mehr ald 100 Millionen unferd Geldes in feiner Bamilie 
jufte. Der Mangel bei den Staatökaffen machte diefen Uberfluß noch gehäfiiger.” Nach 
Zeugniß von Zeitgenoffen ?%) bediente er ſich der unwürdigſten Dittel, um ſich zu bereichern; 

aufte Amter und Würden, weltliche und geiſtliche Stelfen ; alle8 war feil, felbft vie Ge⸗ 
it. Die Ehrenauszeichnungen wurden im ungeheuerften Übermaße verliehen. 25) or: 

onen jeder Art erfolgten in Maffe. Der Garbinal war fehr zufrieden, wenn er ben Unwillen 
Großen, namentlich der Brinzen, durch Geldverwilligungen befriedigen konnte; von Natur 
ſuchte er diejenigen, melche ihm imponirten, am liebften mit dem Vermögen des Staats zu= 

zu flellen; wer Furcht einflößte, Eonnte gewiß fein, alles von ihm zu erlangen. Daß die 
n des Landes in die grenzenlofefte Unordnung geriethen, daß man ben gewöhnlichen 

ten nicht einmal ihre Beſoldung auszahlen Fonnte, daß dad Einkommen bed Staats zum 
8 confumirt warb, daß man Vorfchüffe darauf mit 15 Proc. verzinfte, dies alles ſowie bie 
etene enorme Noth des Volks befümmerten den Garbinal wenig oder nicht! 

V. Indem wir ſchließlich die Totalität der Leiftungen Richelieu's und Mazarin's überblicken, 
wir allerdings einem geiftvollen neuern franzöſiſchen Geſchichtſchreiber nicht beiftinnmen, 
n derfelbe ein beſonderes Gewicht darauf legt, jene beiden fozufagen allmächtigen Mini- 

hätten nicht einen einzigen wahrhaft neuen Grundgedanken aufgeftellt. Allerdings ift «8 
eitbar, daß es die fhon früher angenommene Politif Frankreichs war, bie ſchwächern 

Stanten gegen Ofterreich zu unterftügen; allerdings ift es ebenfo unbeftreitbar, daß 
feit Ludwig XI., und felbft noch früher, die Tendenz ver franzöfifhen Regierung dahin ging, 

Nacht der Großen zu brechen, ihre Selbftänpigfeit zu beichränfen und womöglich zu ver- 
‚ dagegen die Kräfte des Reichs zu vereinigen und in den Händen bed König zu centra= 

. Alles dieſes beweift aber noch nicht und kann nicht bemweifen, daß nicht jene beiden 
kaifter es waren, welche ven Gebanfen zur Wirklichkeit umgeftalteten. Diefe Ausführung 

„was andere nur höchſt unvollſtändig und unklar gedacht Hatten, war ihre Sache. Das 
rdienſt deſſen gebührt ihnen, wie die fi daran knüpfenden Vorwürfe zunächſt nur fle treffen. 

22) Doch fennt man auch entgegengefeßte Fälle: Die Früchte des Sieges von Lens gingen verloren, 
EB an 100000 Thlrn. zur Deckung ber Bedürfniſſe der Armee fehlte. Das unter Turenne ftchende 
x zerfireute fich aus Dlangel an Geld. Aus gleichem Grunde mußte die Belagerung von Gremona 
Behoben werben. (Vgl. die Memoiren von Omer Talon.) 
23) Ragon, Histoire gencrale des temps moderne». 
4) Memoires de Montglat. Madame de Motteville. 
25) Eine Dame erbat ſich vom Gardinal ein Herzogihun für ihren Gatten, nicht fowol ber Ehre 

gen, Herzogin zu fein, als zur Vermeidung ber Schande, es nicht geworden zu fein! 
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Es war eine unbeningte Nothwendigkeit, daß ber Zerfplitterung der Kräfte im Innern d 
Reis, dem Beftehen von Staaten im Stant und dem Übermuth des Adels ein Ende gema 
werde; und die Verwirklichung veffen ift allerdings an ſich Fein kleines Verdienſt. Aber es fa 
die Ausführung nicht nur auf die unloyalite Weife unter Anwendung von Tücken und Tre 
brüchen und jeder Gewaltthat, überhaupt vermirteld der empörendſten Verbrechen flatt, ſonder 
man misbrauchte auch die über die Parteien und Gorporationen erlangte Übermacht zur Ha 
ftellung und Ausbildung eines wahrhaft aſiatiſchen Despotismus, einer Willkürherrſchaft 
infolge deſſen einer Gentralifation ohne Grenzen. Land und Leute jollten nur des Könige wege 
vorhanden, die ganze Welt gleihfam nur deshalb gefchaffen fein, damit er nad) Laune ber 
und gebiete. Alles, was vorhanden, ward als fein eigen geſchildert, womit er ſchalten und ı 
ten möge, wie ihm gefalle, wie vielleicht eine völlig wahnfinnige Brille ihn beftimme. 

Es ift bemerfendwerth, daß die abfolute Monarchie zuerft im Kirchenſtaat hergeftellt, de 
aud in weltlichen Ländern meiftens durch Geiſtliche eingeführt ward, fo in Spanien durd 
Garbinal Ximenes, in Sranfreih durch die beiden Cardinäle Richelieu und Mazarin. Die 
gründer dieſes abſcheulichen Syftems konnten in ihrer eigenen durchaus unjihern Stellung m 
als einmal gewahr werben, wohin daſſelbe jogar die audgezeichnetften und auserwählteſt 
Werkzeuge ſolchen Despotismus zu bringen droht; die nächftfolgende Generation hatte die de 
jenes verwerflichen Syſtems in Ludwig's XIV. Gewalt: und Schandtharen noch ſchmerzlichet 
empfinden, und die fpätere Geichichte bewied in ven Vorgängen der Revolution, wohin bie = 
beſchränkte Willkürherrſchaft früh oder fpat führen muß. 

Die Begründung jened Syſtems des Despotismus nahm aber zudem noch die ganze Kr 
und Thärigfeit jener beiden Männer ausjchließlih in Anſpruch. Für Belebung bed im 
Wohlſtandes, Hebung der eigentlihen Nationalfräfte geihah in ver langen Zeit ihrer H 
nichts. Die vor der Mevolution (meiftend unter der Negierung Ludwig's XIV.) erjdieneg 
Grfegbüder, dad neue Seerecht, der Handelscodex, Die Regelung bed Erbrechts u. f. w., 
ſämmtlich aus fpäterer Zeit, find die Werke von Barlamentsräthen, welche, obgleich bier 
wahre Wohlthäter ihres Vaterlandes, doch beinahe unbedingt vergeflen ſind. Der Zuſtach 
den Richelieu und Mazarin das franzöſiſche Land und Volk gebracht, bot ein Bild der Erſqh 
und der Noth dar. Es wucherten Elend und Korruption. Die moralifdhe Kraft ver Re 
war gebrochen; wie über ein Leichenfeld gebot widerſpruchslos der Despotismus. 

®. F. Kolb. 
Nitter, Ritterſchaft, ſ. Adel. 
Nittergüter, adeliche Güter, Ritterſchaft. Der Begriffsunterſchied der Rittergl 

von andern Grundbeſitzungen, Bürger: und Bauergütern und ben verſchiedenen Arten bi 
legtern, knüpft fih an die Ausbildung des Feudal- und ſodann des ſtändiſchen Staus. | 
Mittelalter wie in der neuern Zeit bis zu den VBerfaffungen des 19. Jahrhunderts, und er 
felbft no in viefem eine gewiffe Geltung behalten. (Vgl. im „Staats-Lexikon“ die ÜE 
Adel (im Mittelalter), I, 248, und Agrarverfaffung und Agrargeſetzgebung, indbelor 
I, 880 u. 343 fg.). Die Eigenfchaft ver Güter und die perſoͤnlichen Eigenſchaften ver De 
waren im Mittelalter fletö miteinander verflodhten, fanden in Wechſelbeziehung und bebii 
ſich gegenfeitig. Die fländifhe Slieberung entfprad den verjhiebenen @üterarten und ag 
Rechts⸗ und Verpflichtungsverhältniſſen. Auch der Kriegsdienſt und die Kriegsverfaſſungi 
dem bereits im 10. Jahrhundert überwiegenden Reiterdienſt führte, bei dem in De 
von jeher vorherrſchenden Triebe zu Einigungen, zu einer Innung der Ritterſchaft, welche 
getragen von den Ideen des Lehnsweſens, zu einen beſondern Stande ausbildete, der ſich fe 
ſpäter nach Geburtsrecht nur aus ſich ſelbſt ergänzte und Waffenrecht und hervorragende but 
liche Ehre für ſich allein, im Gegenſatz zu den waffenloſen Bürgern und Bauern, in Anf 
nahm. Die Ritterichaften ſchloſſen ji in ihren befondern Einigungen zu corporativen 
bänden zuſammen und judhten ihre eigenen Nechte und Intereſſen durch Privilegien und 
träge mit ben Landesherren geltend zu machen und zu firiren. Gegenſtand dieſer Verträge 
insbeſondere ald Gorrelat ihrer Berpflihtung zur Landesvertheidigung die Befreiung vor, 
orbentlihen Staats: und Genteindelaften. Diefe zu bewilligen wurden die Landesherren fh 
bei Ausbildung der Landeöhoheit jeit dem Mittelalter, um fo mehr noch durch ihre häufig J 
derkehrende dringende Geldnoth gezwungen. Die auf Wehrpflicht und Waffenrecht geg 
Ritterſchaft blieb im Territorium der herrſchende bevorrechtete Stand, der erft bei völlig 
änderten Militärweſen den Landesherren entbehrlich wurde. Die wehr⸗ und maffenlofe R 
ber Gemeinfreien hatten die Ritter zu ihren abhängigen Hinterfaffen herabgedrüct, vi R 

gm - 
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‚Üten und vertraten, wahrend der Landesherr nur die Hinterfaflen und Unterthanen 
‚eigenen Grundbeſitzungen vertrat. Die Ritterfchaft bildete nad Zahl und Stellung 
der Landflände, wo fie nit wie in Würtemberg aus dem Territorialverband ganz 
Jede landſtändiſche Bewilligung von Steuern feitend der Herren, Prälaten und 

urde an landesherrliche Zufiherungen von Gremtionen und Vorrechten in Betreff 
ıerung ihrer Berfon und Grundſtücke, fogar meift von Ausgangsabgaben auf die Pro: 
r Büter, wie felbit ver Befreiung von Zöllen für ihre Confumtiondgegenftände, 5.28. 
alz u. ſ. w., gefnüpft. 
nge den Rittern die Laſt des Kriegsdienſtes und der Landedovertheidigung als ein Privi⸗ 
res Standes oblag, erſchienen Exemtionen von den gemeinen Landeslaſten allenfalls 
igt. Wie ſehr dieſe Verbindung von Pflicht und Recht noch zu einer Zeit, wo die Be⸗ 
er Ritter: und Reitervienfte bereits in den Hintergrund zurüdtrat, auch im Bewußt- 
zolks wurzelte, ergibt ji unter anderm daraus, daß unter den 12 Beſchwerdeartikeln 
aim „Bundſchuh“, noch im zweiten Decennium ded 16. Jahrhunderts fein Gravamen 
Ihgabenfreiheit der Rittergüter vorkommt. . Es wurden aber diefe Abgabenfreiheiten 
ückender für die übrigen Klaſſen der Bevölkerung, als feit dem Ende des Mittelalters 
mehr in fpäterer Zeit ver Adel feine Eriegerifche Bedeutung mit bem Aufhören ber 
te und dem Aufkommen geworbener Truppen und flehender Heere verloren hatte 
iernächſt auf eigenen größern landwirthſchaftlichen Betrieb legte, als er feine privi- 
litiihe und bürgerliche Stellung dazu mishraudte, feine Bauern und Hinterfaffen 
Beſitzungen zu vertreiben und, entgegen dem alten Grundſatz der germanifchen Geſell⸗ 
faffung, „daß Bauernland nicht zu gutöberrlihem Hofefeld eingezogen werben bürfe, 
unvereinbar mit bemfelben und unverleglich zu erhalten ſei“, feine Gutsfeldmarken 
eingezogenen Bauernländereien vergrößerte. Verfaſſungsmäßig hatte der Ritterbienft 
ym al8 Gorrelat entiprechende Freiheit von den gemeinen Randeslaften auf beftimmten 
ubt. So beihränfte fi in der Marf Brandenburg jene Pflicht und dies Recht beim 
f ſechs, beim Knappen auf vier Hufen. Sodann aber gaben die Verwüftungen bed 
brigen Kriegs, ſowie auch der fpätern Kriege des 17. Jahrhunderts, in denen viele 
e wüft geworben und dad Land ſich entwölferte, zur Vergrößerung der ritterſchaft⸗ 
:ale Gelegenheit und Beranlaffung. Beides führte wiederum zu einer weiten Be⸗ 
8 Bauernſtandes und der Hinterjaffen, zur Einführung oder Vermehrung von Dien- 
‚eftellung der gutöberrlihen Landwirthſchaft. Bald wurde es, wie noch das Allgemeine 
eLandrecht von 1794 (Tit. 7, Thl. II, 6. 91) es ausſprach, als ein Vorrecht der De: 
Nittergütern angefeben, daß fie Unterthanen haben und herrſchaftliche Rechte über 
t Zeute ausüben fonnten, zu welthen man hauptjächlich auch die Leiſtungen von Burg: 
wie von andern Frondienften rechnete. 
mo der Kampf zwifchen der wachſenden Landeshoheit und den privilegirten Ständen 
eftern fräftiger und fiegreicher geführt wurde, vermochten e8 die Landesherren, das 
er ältern Landeöverfaffung aufrecht zu erhalten, wonach die bäuerlichen Beilgungen nicht 
t, mit Rittergütern nicht zufammengefchlagen und mit größern Dienften als biöher 
wert werben durften. Es ift hierüber unter andern auch Georg Hanffen, „Die Auf: 
r Leibeigenſchaft und Die Umgeftaltung der gutöherrlih-bäuerlihen Verhältniffe in ven 
imern Schleöwig und Holſtein“, S. 8, 10, unda. a. O. zu vergleichen. Konnte die Ritter⸗ 
ich ihre Unterthanen und Hinterfaffen, ven landesherrlichen Bedürfniſſen gegenüber, 
Yefteuerung nicht frei machen, fo erhielten ſie doch für ſich Die Steuerfreiheit der Ritter: 
ft andern Privilegien auch nad dem Wegfall des Ritterpienfted aufrecht und bewillig⸗ 
n SteuernaufKoften anderer. (Vgl. Eichhorn, ,„Deutiche Staats- und Rechtsgeſchichte“, 
. 426, und Thl. IV, 6. 547.) Eins der beveutendften Rechte der Nittergüter, welches 
(dung der Macht und Befugniß ihrer Befiger über andere Stände, insbeſondere über die 
n Hinterfaffen vorzugsmeife zu ftatten fam, war die Batrimonialgerichtebarfeit und das 
feitliche Recht der Volizei über But und Perſon jener. Beide ſchloſſen fih urſprünglich 
jengerichte über Hörige oder Leibeigene an, gingen demnächſt aber, und fuccefliv bereits 
4. Jahrhundert, durd Verkauf, Belehnung, Berpfändung der Fürſten nebit vielen, 
ich Öffentlichen Dienften und Abgaben an die Nittergutäbefiger über. Dadurch haupt: 
‚offen fi in den meiften deutſchen Landestbeilen die gutsherrlichen Territorien mit 
rgut und deſſen Hinterfaflen als zufammengehörige @ebiete ab und wurden DieBauern 
rn Ginfaffen diefer Bebiete der auf Herabdrückung ihrer perfönlicden Freiheit und 
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ihrer Befigrechte wie auf Ausdehnung ihrer Laften gerichteten gutsherrlichen Gewalt u 
fen. Aus dem obrigkeitlihen Recht leitete man die perfünliche Subjection, den Geiind 
dient, Hin und wieder auch Sterbefall, Beſthaupt, dann fogenannte Schuggelber, 
auswärts dienenden Unterthanen, wie befondere Gebührniſſe bei Beräußerungen der. 
bei Aufheirathungen Fremder in bäuerlihe Nahrungen des Orts u. f. wm. ab. St 
die in älterer Zeit ohnehin fehr werthvolle Griminals wie Givilgerichtöbarfeit noch 
andere Bedeutung. Wie fehr diefe Bedeutung der Gerichtöbarkeit für die bevorrechtete 
der Ritterfchaft erfannt wurde, ergeben unter anderm die vom Freiherrn von Lerchenfeld, 
Einleitung von Dr. Rodinger herandgegebenen „Altbairiſchen landſtändiſchen Freibrief 
Landesfreiheitserklärungen“. (Vgl. die Einleitung S. 29, 31, 63, 126, 137 fg.). T 
lichfeit wie den weltlihen Grundbeſitzern und ven Stübten wurden allmählid) alle Geric 
die Blutgerichte, überlaffen; wenigftend war man beitrebt, die Hofmarksgerichtsbark 
langen, welche die vollitänvige bürgerliche Gerichtsbarkeit und die Jurisbiction über ! 
bis zum Haldgeriht umfaßte (a. a. O., S. 138 fg., 380, 384 fg.). Auf jedem Lan 
jever Gelbbewilligung ließen fi die Stände in Ober: wie in Niederbaiern die Gerid 
beftätigen und ausdehnen. Als ein allgemeines Privilegium der Landſtände wurde in ' 
genonmen, „daß fie auch auf ihren einfhichtigen Gütern, fo im Landgericht gelegen, di 
gerichtliche Obrigkeit Haben’. Zulegt mußten die. Herzoge von Baiern dad Gerichte 
privifegium allen vom Adel und der Ritterfchaft, die vittermäpig und Adelsperſonen 
ſtens fo weit beftätigen, als die Guter „mit der Stift und Eigenthum“ ihnen zugebör: 
in denjenigen beutfchen Landestheilen, wie 3. B. in der jet preußifchen Provinz 8 
blieben vie bauerlihen Beliger von den Rittergutöbefigern unabhängiger, mo die 8 
mehrern Butsherren pflichtig und biefe nicht in Stande gewefen waren, ihre gutsobßrig 
Rechte über ganze, gefhloffene Ortſchaften auszudehnen. 

Urfprüngli und größtentheild noch bis zur neuern Zeit fiel die Eigenſchaft eines 
und eined Rittergut zuſammen. Nur der Adel fonnte Nittergüter mit den biejer . 
von Grundbefigungen anflebenvden Borrechten erwerben. Ausnahmen wegen Ermerl 
Rittergütern durch Bürgerliche beburften ausdrücklicher landesherrlicher Conceſſion, u 
bedurfte e8 befonderer Begnadigung feitens des Landesherrn, wenn den bürgerlichen 
auch die Ehrenrechte ver Standſchaft, der Jurisdiction, jelbft die Jagdgerechtigkeit 
Ortofeldmark zuftehen follten. (S. den Nachtragsartikel Privilegien, aud Provinz 
hen Landräthe und Kreisftände.) Auch Familienfideicommiſſe aus adelidhen ode 
gütern follten nur vom Adel errichtet werden können; nur ihm jollten ferner die 
Kirchenpatronat verbundenen Ehrenrechte zukommen. Sie mußten mit ihrer Bamil 
Kirchengebet ausdrücklich eingefchloffen und für fie mußte Kirchentrauer angelegt wert 
fonnten fi des Beſitzes des Ritterguts als eines beſondern Titeld bedienen u. f. w. (! 
diefe Vorrechte des Adels in Bezug auf den Beſitz von Rittergütern und deren Pertine 
zit. 9, Thl. IE des Allgemeinen Preußiichen Landrechts, 6.37 fg.) In Preußen wu 
ber Aufhebung der verfchiedenen Standesrechte und Standespflichten die Vorrechte t 
bezüglich der Erwerbung von Rittergütern erft durch die Verordnung von 9. Det. ] 
geihafft, und in den vormals koͤniglich ſächſiſchen Landestheilen der preußiſchen Provin 
ift die Befigfähigkeit von Perfonen des Bauernftandes bezüglich der Lehnrittergüter | 
1845 ausbrüdlich anerkannt. Nur Ausländer bedürfen auch jegt noch beim Erwerb ve 
gütern der landeöherrlichen Genehmigung, und e8 muß jeder neue Erwerber eines R 
auch der Inländer, einen Huldigungdeid (homagium) leiften. Die Rittergutöbefiger h 
Recht zur Tragung einer eigenen Iandftänbifchen Uniform ; das in Mecklenburg zwiſchen 
und bürgerlihen Rittergutöbefigern Tange ftreitige Recht hierzu ift dagegen in Preußen 
gemeined ohne Rückſicht auf adeliche Qualität. Es find Dies die mittelalterlichen Übe 
@intheilung der Landſaſſen in zwei Klaffen, der erften Klaffe von Berfonen, melde den 9 
zu leiften Hatten (den milites over Rittern), bei welchen der landsassiatus plenus und 
er ſich auf die mit dem Beſitz des Rittergutö verbundenen Unterthanenpflichten beſchränkt 
plenus, von Bedeutung it (Runde, „Grundſätze des deutfchen Privatrechtsö“, fünfte 
$. 408), andererfeitd den Perſonen, welche nicht zum Stande der Ritterbürtigen gehört 
nen Leuten ober auch Pfleghaften des Landesherrn) (Eihhorn, „Das deutſche Friv 
$.52 fg.). Im Königreih Baiern Fünnen zufolge des organifchen Edicts vom 28. Jul 
die Fünftigen Verhältniſſe des Adels betreffend, Majorate nur vom Adel gegründet werde 

u, 70 des CEdicts in Poͤlitz, „Die europäiſchen Berfaffungen ſeit dem Jahre 1789”, 1, 10 
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Im allgemeinen jind, reſp. waren Die Vorrechte ver Rittergüter, gleichviel ob jie von Per⸗ 
fmen adelicher oder bürgerlicher Herkunft bejeffen werben, welche zujammen ven harakteriftifchen 
Interihied zwijchen Nittergütern und Gütern anderer Art bilden, urfprünglich aber als jeden 

Gigenthum zuftehende Befugniffe betrachtet wurden, folgende mit den Grundſtück verbun: 
Gerechtſame: Landſtandſchaft, Grunpiteuerfreiheit, Befreiung von der Ginquartierung und 
Zandfronen, Patrinionialgerihtöbarfeit, in der Regel auch Forſt- und Jagdgerechtigkeit. 
Die perjönlihen adelichen Freiheiten wurden zu Vorrechten adelich freier Rittergüter. Diefe 

die immunitas a plebejis et rusticanis oneribus Haben. Auch-die Bierbraugeredhtigfeit 
ete man wol jonft zu den befondern Rechten der Rittergüter (Gihhorn, a.a.D., 6.288, und 
„„Grundſätze des gemeinen deutſchen Privatrechts“, fünfte Auflage, 6. 405 fg.), ferner 

den privilegirten und erimirten Gerichtöftand, auch des bürgerlihen Beſitzers und feiner 
ilie, fofern er auf dem Rittergut jeinen Wohnſitz hatte. Befanden jich auch bei dem Ritter⸗ 
feine Hinterjaflen, über welche ven Befiger die Patrimonialgerichtsbarkeit zuftand, fo war 

h derſelbe nebft Familie wenigſtens von den gewöhnlichen Landgerichten eximirt und hatte 
Gerichtsſtand vor den höhern landesherrlichen Juftizbebörben. 

. Zu den bevorredhteten Gütern dieſer Art gebörten die Eattelhöfe (Spbelhöfe), ſofern fie 
pre Rittergüter waren oder hierzu erhoben find. Viele unter dieſer Beeiänung vorkfonmenbe 
er, deren Beiiher dem Stande der Mitterfchaft nicht angehörten, wurden hingegen, weil ur: 
Rnglich von Leuten bürgerlichen Standes bejeffen, zu Nittergütern nicht erhoben. Inzwiſchen 
e® Hin und wieder auch Eleine Nittergüter, welche amtsfäflig, nicht ſchriftſäſſig iind, d. h. 

hen gewöhnlichen Amts: und Landesgerichten Necht nehmen müſſen, ungeachtet fie fonft die 
echte der Rittergüter theilen. Wie die Sedelhöfe oder fattelfreien Güter mit Ritterguts- 
midhaft beſonders in Ober: und Niederſachſen, fo kommen aud in Schleſien unter den Erb⸗ 

jeien (den Beflgungen der alten, urfprünglichen Unternehmer von Golonifationen) ritter: 
ze Scholtijeien vor, welche urjvrüunglih von Perſonen adeliden Standes erworben oder 

Men worden waren. Selbit bis zur neueften Zeit wurde mandhem gröpern Gut Ritterguts- 
kHät mit Land- oder doch Kreisſtandſchaft, dauernd oder für die Beſitzzeit gewifler Kamilien 

Die Sammlung der öffentlichen Lirfunden noch aus dem 16. Jahrhundert und fogar noch 
Bder eriten Hälfte des 17. Jahrhunderts weift nach, wie häufig an die Beſitzer der mit ver 
zur Kriegdiolge belafteten Nittergüter ein Aufgebot zur Geftellung von Ritterpferben 
mg. Dei gänzlich veränderter Kriegsverfaſſung hatten die Landesherren das größte Interefle, 
obſolet gewordenen Kriegsdienſte in ein Oelväquivalent zu verwandeln. Diefe Verwand— 

j geſchah in Deutichland am früheften in den kurſächſiſchen Staaten, wo die Nittergüter fon 
16. Jahrhundert ab Nitterpferbögelver, ſpäter, nach der Ritterpferberolle von 1632, bie 

Burrogat der Orundftener eingeführten Prajent: und Donativgelver zahlten. Man fuchte 
8 in ältern Zeiten „vie Bafallen” auch zu den allgemeinen Beeden und Yandfteuern heran 
hen. Der Unterſchied zwifchen beſchockten und nichtbeſchockten Rittergütern bezieht jich aber 
fächlich darauf, ob zum Rittergutsartal bäuerlihe und refp. contribuable Grundſtücke 
en oder nicht. 

In den brandenburg⸗preußiſchen Rindern wurde nad) langen Berhandlungen mit der Ritter= 
tauf den Streiötagen dad ſehr mäßige Lehnpferdegeld oder der Lehnskanon erſt feit dem An⸗ 
des 18. Jahrhunderts eingeführt. 

In Preußen ift der privilegirte und erimirte Gerichtsſtand erft feit der neuen Gerichts: 
fung vom Januar 1849 und um dieſelbe Zeit auch die Patrimonialgerichtöharfeit der 

ergüter aufgehoben. Hingegen wird die Brundfteuerfreiheit, melde in den Provinzen 
mern, Brandenburg und in den vormals kurſächſiſchen Theilen der Provinz Sachſen bis 

Reueften Zeit fortbeftand, erft mitteld der Gejege vom 21. Mai 1861 gegen Entſchädi⸗ 
a beſeitigt, obwol dies ſchon nach den Finanzgeſetzen von 1810 fg. in Ausſicht land. Auch 
hah dies in andern deutſchen Staaten, fo namentlich im Königreih Sachſen, ſodann aber in 

Pr beutfchen Randestheilen, welche eine Zeit lang unter der Fremdherrſchaft fanden, ſchon 
Der, und zwar hier ohne Entſchädigung. Wie auf den Kreistagen in Preußen dad Recht der 
Lergutsbejiger zu Virilſtimmen bei der Kortvauer und reſp. Wieberherftellung der freiöftän- 

Ben Berfaflungen aus dem Jahre 1824 und folgende noch jegt befteht, ift in dem Art. Land⸗ 

Be und Kreisftände wie in dem Art. Provinz erörtert, dajelbft auch ver Rechtsverhältnifſe 

-Mittergutöbefiger in den verfhiedenen Landſchaften des Königreihs Hannover gedacht. 

Kfichtlich der Kreisſtandſchaft theilen in den preußifchen Provinzen Oft: und Weftpreußen bie 
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Befiger der fogenannten fölmifhen Güter bei einem gewiſſen Umfange die Rechte der Rit! 
güter. Zu den Vorrechten der Rittergüter gehörten in mehrern preußifchen Provinzen a 
bie, zunächſt in Schleiien zur Erhaltung der Beſitzer errichteten, land- oder ritterfchaftlid 
Greditvereine. (S. Ereditvereine, desgleihen das „Jahrbuch für die amtliche Statiftif 
preußifhen Staats“, Jahrgang 1862, 1, 177 fg.) Neuerlid find jedoch dergleichen Eredin 
eine auch auf Güter anderer Art ausgedehnt worden. 

Seit Aufhebung der Brunditeuerfreiheiten, des erimirten Gerichtsſtandes und ber Patrin 
nialgerichtsbarkeit, ingleihen ver Jugdgerechtigfeiten auf fremden Grund und Boden und] 
Aufhebung over Ablöfung anderer gutöherrlicher Geredhtigkeiten, wie 3. B. der Hutungdgen 
tigkeit mit Schafen auf den bäuerlichen Feldern, ver Befugniß zur Verleihung von Gewerl 
eoncejlionen u. |. w. find die Rittergüter mit Stadt: und Bauergütern zum Staat wie zu 
dern Güterklaſſen in ein gleiches Rechts- und Verpflichtungsverhältniß getreten. In ber 
haben die Privilegien der Rittergüter jeden vechtlihen Boden verloren feit der völligen U 
wandlung der Heeredeinrichtungen, feitven die Wehrpflicht eine allgemeine geworben unbf 
Erhaltungsfoften des Militärs aus der allgemeinen Staatäfaffe, und nicht mehr von den Ritt 
gütern allein ober porzugäweife zu tragen find. Auch ftehen die Virilſtimmen der Rittergh 
in Preußen auf den Krelötagen und ihre bevorzugte Vertretung auf den Brovinziallandteg 
fomwie die 1856 während der Reactiondzeit reftaurirte gutsobrigkeitliche und polizeiliche Gem 
im entfchiedenften Widerfpruch mit der Verfaffungsurfunde vom 31. Jan. 1850; es erwar 
dieſe Misverhältniffe ihre endliche Befeitigung in Wege der Geſetzgebung. 4 

Dagegen haben in Preußen die Rittergutsbeflger als folhe bei der Zufammenfegung 
Abgeordnetenhauſes und den Wahlen zu demfelben kein Vorrecht, wie überhaupt das 
der ſtändiſchen Gliederung in Bezug auf die allgemeine Staatöverfaffung in Preußen 
fommen befeitigt ift. Daffelbe ift feit ven Verfaffungsgefeg vom 4. Juni 1848, die Wahl 
Landtagsabgeorpneten betreffend, auch im Königreich Baiern der Kal. (S. Zachariä, „Die 
ſchen Berfaffungdgefege der Gegenwart”, &. 135 fg.) In Bezug auf Gemeinde 
bilden dagegen in Preußen die Rittergüter mit dem gutöherrlichen Areal, einſchließlich 
Gutswirthſchaft gehörigen Dienftboten und Tagelöhner, in der Regel eigene Guts- reſp 
munalbdezirfe. Sie jind hier und da nur hinfichtlih einiger Communalleiſtungen, jo z. 8. 
Provinz Schleſien Hinfichtlih dev wichtigften Gemeinvelaften, ald Armenpflege und 
mit den Gemeinden und Gemeinvebezirken verbunden. In andern deutihen Staaten, fo ia 
öfterreichiichen Kaiferftant, jind auch dieſe Communalverhältniffe nach den Beftimmungen 
Gemeindegefege anderweit georbnet. 

Zahl und Umfang der Rittergüter ift in ven verfchiedenen deutſchen Ländern, aber ah 
ben einzelnen preußiichen Provinzen fehr verſchieden. Es wird nit ohne Intereffe fein, 
eine ftatiftifche Üiberjicht wenigftens ver letztern zu geben, wozu die Materialien zur Hand 
Es befinden fich im preußiſchen Staat etwa 11813 landtagsfähige Rittergüter; dazu | 
welche nur freistagsfähig find, 176, und in der Provinz Preußen nur Ereistagsfänige f 
Güter 281, einſchließlich dieſer beiden letzten Kategorien aljo 12270, mit einem burdjii 
lihen Areal von 2000—2100 Morgen; deren kleinſtes enthält 1, reip. 2 Morgen, deren 
tes über 72000 Morgen Fläche. Im Regierungsbezirk Köslin gehören beinahe zwei 
in andern Öftlihen Provinzen beinahe vie Hälfte, in noch andern über ein Drittel des & 
areald den Rittergütern. Es beträgt deren Zahl beijpieldweije in Regierungsbezirk 
berg 874 außer 118 fölmifchen Gütern, im Regierungöbezirt Poſen 919, im Regier 
Breslau 1271, im Regierungsbezirk Liegnig 1117, wogegen der Regierungsbezirk 
nur 130, Minden 96, Düffeldorf 174, Aachen 99, Koblenz 30 und Trier nur 12 lan 
fähige Rittergüter zählt. („Jahrbuch für die amtliche Statiftif des preußiſchen Staats“, 
gang 1862, 1,122 u. 158 fg.) 

Während bei der Zufammeniegung der Zweiten Kammer, reſp. des Abgeorbnet 
des allgemeinen Landtags und bei ven Wahlen dazu in Preußen und Baiern das Princi 
ftändifchen Gliederung verlaffen wurde, ift diefes Princip in andern deutfchen Berfaff: 
theils für Die Erfte, theils für die Zweite Kammer noch gegenwärtig maßgebend. Es ifl 
in dem gegenwärtigen Artikel aus den Grunde zu erwähnen, weil dabei auch vie Ri 
refp. deren Befiger eine befondere und zun Theil bevorrechtete Stellung einnehmen. 

In Hannover befteht zufolge Fönigliher Verordnung von 16. Mai 1855, betreffen 
Ausführung ded Bundesbeichluffes von 12. April 1855 über die Beſchwerde der Land: 
Nitterfchaften, die Erſte Kammer unter anderm aud) aus den von den Ritterjchaften ber 
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on Landſchaften (Kaleınberg, Grubenhagen, Lüneburg, Bremen, Verben, Hoya, Diepholz, 
nabrüd, Hildesheim, Oftfriesland) auf die Dauer eines Landtags zu erwählenden Deputir- 
‚zufammen 27. (Vgl. Zadaris, a. a. O. Erfte Fortjegung, S. 35.) 
Im Königreih Sachſen gehören nad der Verfaffungsurfunde vom 4. Sept. 1831 zur 
ten Kammer 12 auf Lebenszeit gewählte Abgeorbnete ver Rittergutöbejiger, welche auf den 
erſchaftlichen Gonventen der vier Kreije, und reſp. in der oberlaujiger Provinzialveriamm- 
g gewählt werben; an der Wahl nimmt jeder Befiger eines für flimmberechtigt erflärten 
terguts theil. Außerdem ernennt der König nad freier Wahl auf Lebendzeit 10 Ritter- 
Bhefiger für die Erfte Kammer. Wählbar find jedod nur Rittergutöbeflger, deren Gut min- 
ens 2000 Thlr. jährlichen Reinertrag gewährt, und der König kann nur ſolche Ritterguts- 
her ernennen, welche von ihren Bütern einen jährlichen Reinertrag von minveftend 4000 Thlrn. 
eben. uͤberdies befteht aber auch die Zweite ſächſiſche Kammer aus 20 Abgeordneten ber 
tergutöbefiger neben 25 Abgeorbneten der Städte, 25 Abgeordneten des Bauernſtandes und 
ertretern bed Handels und Fabrikweſens. Wahlberechtigt zur Zweiten Kammer in der Klafie 
Rittergutöbefiger ift jeder Befiger eines Ritterguts ohne Unterfchied der Größe des Guts 
ber adelichen oder nichtabelichen Geburt des Beſitzers; nur ift zur Wählbarfeit fiir die Zweite 
amer ein jährliher Yutsreinertrag von 600 Thlrn. nöthig. (Zadhariä, a.a.D., ©. 171, 
', 193.) 

Im Königreih Württemberg Tann ber König zufolge Verfaſſungsurkunde vom 25. Sept. 
9 erbliche Mitglieder der Erften Kammer nur aus dem grundbellgenden flandeßherrlichen 
e ritterfchaftlichen Adel ernennen, welde aus einem mit Fideicommiſſen belegten Grund: 
nögen 6000 BI. Rente beziehen; hingegen gehören außerdem zur Zweiten Kammer 13 Mit: 
ya ritterfchaftlihen Adels, welche von dieſem aus feiner Mitte gewählt werben. (Zachariä, 
:D., S. 313.) 
Rad der in diefer Beziehung nicht abgeanderten Berfaffungsurkunde des Broßherzogthums 
km vom 22. Aug. 1818 gehören zur Erften Kammer auch act Abgeordnete bes grund: 
Ken Adels. (Zachariä, a. a. O., ©. 334.) 
‚In andern deutſchen Staaten, in welchen nur Eine Kammer beſteht, wie in den fächfifchen 

thümern und wiederum aud in Kurbeffen, hat der adeliche Rittergutöbefig eine An- 
Deputirter befonders zu wählen. 
Zu bemerken ift Hier nur, daß die den vormals Reichsunmittelbaren in der Bundesacte ein- 
Iumten politifhen und ſtändiſchen Vorrechte aus andern Gefihtöpunften zu beurtheilen find 
(hier audfcheiden. 
Biederum hat aber auch in Preußen der Rittergutsbeſitz als folher durd die auf Orund 
ſpätern Verfaffungsgefehes vom 7. Mai 1853, betreffend die Bildung ber Erften Kanımer, 
gene Verordnung wegen Bildung der Erften Kammer nebft Neglement über die Wahl der 
dien Provinzialverbänden der Grafen, fowie der für den alten und befefligten Grundbeſitz 
köfentirenben Dlitgliever ver Eriten Kammer vom 12. Oct. 1854 ein befonderes Vorrecht 
ken. Denn die wieder nach den alten Landſchaften, aus denen die acht preußifchen Provinzen 
innengefegt jind, eingerichteten Wahlverbände der Grafen und des alten und befeftigten 
PAbefitzes beſchränken ſich auf die innerhalb der verfhienenen Landſchaftobezirke, refp. Pro⸗ 
1 Belegenen Nlittergüter und refp. Rittergutöbefiger. 
Imar wurden aud in England in älterer Zeit die von den Braffchaften in dad Parlament 
deten Deputirten in der Regel aus den Rittern, jedoch bei allgemeinem Wahlrecht aller 
Grundbeſitzer gewählt; zu feiner Zeit aber war ber Erwerb von Rittergütern auf adelichen 
etsftand beſchränkt, und ed unterfchieden fi die Nittergüter von anderm freien Grund: 
nicht durch erhöhte Mechte, ſondern durch doppelte Steuern, nämlich neben der Orundfleuer 
och durch ein für Ablöfung des Rittervienftes zu zahlendes Schildgeld, welches letztere erſt 
H. zur Belohnung der Verdienſte um bie Stuartd aufhob. Der Zuſammenhang zwiſchen 
itterwürde und dem Rittergut war in England ſchon fehr früh fortgefallen; aud wählte 

‚ KRittern die aus allen Grundbeſitzern beftehende Wahlverſammlung fpäter Gelehrte, Juri⸗ 
Fabrikanten und Hanbeltreibende, nachdem diefe Berufsklaffen an Bedeutung den großen 

beſitz an die Seite traten. Die ſtändiſche Gliederung von Rittern, Bürgern und Bauern 

t Zufammenfegung des englifchen Unterhaufes niemals Geſetz gemefen. (Vgl. Dr. Rudolf 
ft, „Adel und Ritterfchaft in England“, Berlin 1853; Dr. Fifchel, „Die Verfaffung Eng: 
ee. &.352, 378 und a. a. O.) Die Ritterfchaft war in England von frühefter Zeit her 
ffener Stand, in welchen inäbefondere jeder größere Grundbeſitzer eintreten Eonnte, früher 
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fogar eintreten mußte; die Magna-Charta erlaubte bereitö ver Ritterfchaft, Theile ihrer Ritte 
güter zu veräußern, und fhon 1290 wurde die Veräußerung jeded Rittergutß unter der 8 
dingung, daß die Schildgelder vefjelben Fortbezahlt würden, an jedermann geftattet. Heinrich A 
verlangte von ben Lehnserben, um ver Gebühren willen, den Ritterichlag beim König ein 
holen, und Eduard II. verpflichtete im Jahre 1307 jeden Örundeigenthümer, ber eine jahräg 
Rente von 20 Pfd. St. hatte, den Ritterfchlag zu eriverben. 

Auch in Deutſchland iind die befondern Nechte ver Rittergüter, noch mehr ein Stand d 
Nitterfhaft, infolge der Geſetzgebung des 19. Jahrhunderts zu einer inhaltölojen Tradition g 
worden, und mit Net fagt Mar Dunder in feinem am 18. März 1858 zu Tübingen g 
nem Vortrag über Feudalität und Ariftofratie: „Unſer Bauernfland ift glüdlichermeife 
wie der Englands durch das Übergewicht des großen Grundbeſitzes in feiner Mehrzahl in Pä 
verwandelt worden. Unſer Bürgerftand ift im Belig größerer Bildung und größerer politi 
Befähigung ald der englifche Bürgerſtand. Unſere Bürger und Bauern befigen größere 
gung, größere Tüchtigkeit und größere Hingebung für die Berwaltung ihrer Gemeinden ald 
Bürger und Bauern Englande. Der große Grunpbefiger hat diejelbe ſociale Stellung, er fa 
die Muße und Unabhängigkeit haben, welche die dauernde Beihäftigung mit den Öffentl 
Angelegenheiten fordert. Der Verſuch, die deutſchen Berfaffungen im 19. Jahrhundert zu fe 
dalifiren, ven Buralismus zun Werkzeug des Feudalismus zu machen, würde, wenn er gelimg 
fönnte, die Lage Frankreichs vor der Revolution, die Lage des Jahred 1789, wiederholen. X 
taufcht der große Grundbeſitz nicht ernfthaft die feudale Stellung mit der communalen, fo 
ihm fein vorübergehender Erfolg das Schickſal eriparen, heijeitegefhoben zu werben.” 

DW. A. Lette. 
Nitterorden, ſ. Orden. | 
Robespierre (Brangois Marimilien Iofephe Iſidore), geb. zu Arrad am 6. Mai lt 

geft. zu Baris am 28. Juli 1794.) Die Jugendzeit und die erſte Thätigfeit des Lebens 
bei R. fein beſonderes Intereffe. Sohn eines Advocaten in Arras, verlor er ſchon frühß 
Altern, wurde von feinem Großvater, ebenfalls einem Advocaten, und fpäter vom A 
ber Stadt verforgt und von letzterm mit einer Sreiftelle im. College Louis le Grand m 
bedacht. Nach vollendeten Schulunterricht ſtudirte er die Rechtswiſſenſchaft und Ließ Wi 
Arras als Advocat nieder, wo er fich Durch manche literarifche Arbeiten und feine Ealte, uf 
lid geredite Stellung Anhang genug erivorben hatte, um 1789 in die Nationalverfammi 
gewählt zu werden. Seine Beredſamkeit fonnte ſchon damals nicht bezweifelt werben, | 
Eharafter ſchien ein fireng unbeftechliher nach den Vorbild eines Cato, und ſowie feine Re 
mit vielen theovetiihen Phraſen verbramt fein zugeſchnitten waren, fo erjchien auch der may 
und finftere Mann immer in zierlicher, feiner Kleidung. Sein Inftinct führte ihn bald we 
ger in die Nationalverjammlung als in den Jakobinerclub, und erſt nach Mirabeau's Tode 
er an in erfterer eine größereNolle zu ſpielen, da bis dahin feine advocatoriiche Beredſamkeit 
großen und reihen Darftellung des legtern in jeder Hinjicht weichen mußte, in melder 
Blut war, während bei Rt. die Kälte vorherrſchte. Anderthalb Jahre Hatte er aljo mehr 
Club ald in der Nationalverfammlung fih hervorgetban und bei vielen jogar als Schwärek: 
gegolten; allein indeß er noch feinen übermächtigen Einfluß ausübte, lernte er doch mit rufe: 
ger Beobachtung die Verhältniſſe kennen, verfland er jich mit der republifanijchen Zufunfl 
verfhmelzen, und va er fehr genügſam und einfach lebte, widmete er feine Zeit der Falten PM 
fung aller einzelnen in der Nationalverfammlung vorkommenden, dabei jedoch principiel 
praktiſch hochwichtigen Kragen. 

Mit Mirabeau's Tode änderte ſich befanntlich überhaupt die ganze Stellung der königlig 
Würde zur Nationalverfammlung, weil die Verfaffung, welche noch immer eine monardii 
Baſis hatte, vollends nad der Flucht des Königs im Juni 1791 von vornherein unterg 
war. NR. erflärte fhon im October 1789, vie Conftitution fei nichts ald leere Phrajr,W: 
werde am Ende auch nichts ald ein Buch fein. Ihm war ed vorzugsweiſe um die Volksſour 
netät zu thun, und aud dieſem Gefichtöpunfte feßte er es am 16. Mai 1791 durch, vai 
Mitglied der conflituirenden Verſammlung in die legislative gewählt werden dürfe, theil P 
er der Anfiht war, die Abgeordneten ald Stellvertreter der Volksſouveränetät müßten of 
wechſelt werden, damit fo recht viele Berjonen die Mitwirkung erhielten und nicht dad Dora: 
tirtenamt gewiffermaßen erbli würde, mehr aber no, weil er der Lage der Dinge 

4 

1) Vgl. DOufrard, Les Robespierres. Monographie bibliographique (Paris 1863). 
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ndeß fo viele unleugbar begabte Männer ausgeſchloſſen würden, dürfe man voraus— 
deſto mehr neue Perjönlichfeiten ohne Vermoͤgen, Grundbeſitz und ariſtokratiſchen 
abl gelangen müßten. Dadurch wurben der gemäßigt conftitutionellen Bartei die 
‚gen und die vorgerüdte Linke, antimonardifch:republifanifh-revolutionär, errang 
viht. Am 27. Mai befhloß die Nationalverfammiung, die Wahlen follten am. 
finden, und der Jafobinerclub erließ zu dieſem Behuf eine Adrefſe, weiche R. ent⸗ 
am 19. Juni daſelbſt vorgelefen hatte. Als gefährliche Feinde der Freiheit wurden 
jten geſchildert, welche fih mit dem Schleier der Ordnung und des Friedens bedeck⸗ 
ng fei für diefe alled, wa& ihrem Syſtem zufage, Friede fei die Grabesruhe. Diefe 
weiche pad Volk „‚conftitutionell unterprüden” wollten, wären weit ſchlimmer alt 
Zeinde ver Revolution. Diefe Adreife wurde im Glub bewundert, und da nun einige 
ter die Blucht des Königs eingetreten war, fo konnte ein Riß nicht außbleiben; die 
tei im Club, mit Männern wie R. und Petion, mußte den Kampf und den Um⸗ 
rufen. . 
. Zuni hatte der König ſich entfernt, ſchon am 22. war die Nationalverfammlung 
nter und der Jafobinerclub in außerorbentliher Sigung. R. war ed, ber nun jene 
Ordnung noch ganz anderd zu verdächtigen verfland. Ludwig XVI., fagte er offen, 
ht auf das Ausland, fondern auf eine mächtige Partei in der Hauptflabt, und 
‚ationalverfammlung ale die Stadtbehoͤrde müßten nicht mehr, wie fie ihre Pflicht zu 
ten. Gin tiefer Abgrund drohe die Freiheit zu verfhlingen. Die Mitglieder der 
cſammlung wären Gontrerevolutionäare, aus Unwiffenheit, aus Furcht, aus Rache, 
Zutrauen, aud aus Beftehung; er müſſe die Wahrheit jagen, und £ofte fie ihm auch 
Mit ihm zu fterben ſchwuren gleich viele Hunderte vom Glub, Camille Dedmouline 
je. Dennod gelang es ihm noch nit, gegen wie Gonftitutionellen die Verfolgung 
als einfachen Bürgers, der nicht unverleglich fei, durchzuſetzen, nur daß er eine 
eranlapt hatte, die zu feiner Breude, da er ver Meprälentant eines ſchreckenhaften 
ir, zuimmer größern Zerwürfniffen führen mußte und ald erfte Folge den Austritt 
gten und Sonftitutionellen aud dem Jakobinerclub aufzumeifen Hatte, indem Diele 
ub der Feuillants bildeten. Am 18. Suni erliefen die Jakobiner eine von R. ab: 
lärung an die Rationalverfanımlung, in welcher dieſe fih ald die Männer ſchil⸗ 
he die erhabenfle und reinfte aller Tugenden, die Liebe zur Freiheit, ausübten; 
e ſelbſt in ihrer Übertreibung noch eher zu entſchuldigen fein als die abges 
eichgültigfeit der Sflaven oder die treulofe Sanftmuth der Feinde der Gonflitution, 
ye und jüßlihe Ton der Entſchuldigung nad fo leidenſchaftlichen Reden Fam aber, 
nen perfönlihen Muth beſaß und in den Aufrubrtagen bed Juli feine Wohnung 
id ſich verſteckt Hielt, wogegen freilih die Männer der Ordnung, und Lafayelte 
„ auch den Muth nicht hatten, die Clubs zu fprengen, ſodaß Briffot und Petion 
ufzuwirgeln im Stande waren. Bald erfhien R. wieder und arbeitete tüchtig mit, 
Nationalverſammlung bei Gelegenheit der Reviſion die Verfaſſung fo revolutionär 
zu geftalten. „Sch bin Eein Republikaner“, fagte er am 13. Juli; „man erweift 
Ehre mit diefem Titel. Ich bin Fein Monardift; dieſe Schande hat man mir auf 
an. Bepublif bedeutet Feine befondere Regierungdiorm, das Wort fann auf jede 
freier Menſchen angewendet werden, melde ein Vaterland Haben.” In folder fo: 
jenhaiten Weile wurde die eben erft gefhaffene Verfaſſung ſchon wieder revibirt. 
e gleih am Schluß der Revilion, am 1. Sept., die Eidesleiſtung des Königs, jede 
g drohe Gefahr für die Freiheit. Died gefhab in der Eöniglichen Sigung von 
und R. wurde unter Volksjubel dur die Straßen gefahren. 
iölative Berfammiung trat in den erften Tagen des Dctober zufammen. Durch 
richlag fehlte N. in derfelben; doc wuchs die Macht der Jafobiner, und unter diefen 
erfte und gewaltigfte. Er hatte fich einige Monate von Paris entfernt, theild um 
ihen, theild um im flillen zu beobachten; erſt am 28. Nov. 1791 trat er wieder 
n danu jeven Tag, ſprach jededmal. Damals fah ihn Archenholz und ſchildert ihn 
idenichaftlichen Redner, indeß er andererjeitd bervorhebt, er babe fich jedesmal 
ung in feinem Coſtüm fo vorbereitet wie eine Dame zum Ball.?) Die Sigungen 

rva, Jahrg. 1792, Auguſt, S. 30. 
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fogar eintreten mußte; bie Magna⸗-Charta erlaubte bereitd ver Ritterſchaft, Theile 

güter zu veräußern, und ſchon 1290 wurde die Veräußerung jedes Ritterguts u 
dingung, daß die Schildgelder veffelben fortbezahlt würden, an jedermann geftattet. 
verlangte von den Lehnderben, um der Gebühren willen, den Ritterjchlag beim 
holen, und Eduard II. verpflidtete im Jahre 1307 jeden Orundeigenthümer, ber 
Rente von 20 Pi. St. Hatte, den Ritterſchlag zu eriverben. 

Aud in Deutihland jind die befondern Rechte der Rittergüter, noch nıehr e 
Nitterfchaft, infolge der Gejepgebung des 19. Jahrhunderts zu einer inhaltsloſen 
worden, und mit Recht fagt Mar Dunder in feinem am 18. März 1858 zu Tübi 
nem Vortrag über Feudalität und Ariftofratie: „Unfer Bauernfland ifk glücklid 
wie der Englands durch das Übergewicht des großen Grundbeſitzes in feiner Mehrze 
verwandelt worden. Linfer Bürgerftand ift im Beiig größerer Bildung und größe 
Befähigung ald der englijhe Bürgerftand. Unſere Bürger und Bauern befigen 
gung, größere Tüchtigkeit und größere Hingebung für die Berwaltung ihrer Gemu 
Bürger und Bauern Englands. Der große Grundbeiiger hat Biejelbe fociale Stel 
die Muße und Unabhängigkeit haben, welcde die dauernde Beſchäftigung wit de 
Angelegenheiten fordert. Der Verſuch, die deutſchen Verfaffungen im 19. Jahrhi 
dalijiren, den Buralismus zum Werkzeug des Feudalismus zu machen, würde, wer 
fönnte, die Lage Frankreichs vor der Nevolution, die Rage des Jahres 1789, wiede 
taufcht der große Grundbeſitz nit ernfihaft die feudale Stellung mit der commun 
ihm fein vorübergehender Erfolg das Schickſal erfparen, beijeitegeihoben zu werd: 

W. 
Nitterorden, ſ. Orden. | 
Robespierre (François Marimilien Joſephe Iſidore), geb. zu Arras am ( 

get. zu Paris am 28. Juli 1794.) Die Jugendzeit und die erfte Thätigfeit d 
bei R. fein bejonderes Interefle. Sohn eines Advoraten in Arrad, verlor er jd 
Altern, wurbe von feinem Großvater, ebenfalls einem Advocaten, und fpater 
ber Stadt verforgt und von legtern mit einer Freiftelle im College Louis le Gr: 
bedacht. Nach vollendetem Schulunterricht ſtudirte er Die Rechtswiſſenſchaft ur 
Arras ald Advocat nieder, wo er lich Durch manche literarifche Arbeiten und feine 
lich gerechte Stellung Anhang genug erworben hatte, um 1789 in die National 
gewählt zu werden. Seine Beredſamkeit Fonnte ſchon damals nicht bezweifelt ! 
Charakter ſchien ein fireng unbeſtechlicher nad dem Vorbild eines Cato, und fowi 
mit vielen theovetiihen Phraſen verbrämt fein zugefchnitten waren, fo erfchien auı 
und finftere Mann inımer in zierlier, feiner Kleidung. Sein Inftinct führte ik 
ger in die Nationalverjammilung als in den Jakobinerclub, und erſt nach Mirabeaı 
ex an in erfterer eine groͤßere Rolle zu ſpielen, da bis dahin feine advocatoriiche Ber 
großen und reihen Darftellung des legtern in jeder Hinſicht weichen mußte, in 
Blut war, während bei. die Kälte vorherrſchte. Anverthalb Jahre hatte er < 
Club als in der Nationalverfammlung fi Hervorgetban und bei vielen jogar ale 
gegolten; allein indeß ex noch feinen übermächtigen Einfluß ausübte, lernte er d 
ger Beobadytung vie Verhältniffe kennen, verfland er fi mit der republifanijce: 
verfchmelzen, und da er fehr genügſam und einfach lebte, widmete ex feine Zeit dei 
fung aller einzelnen in der Nationalverfammlung vorfommenden, dabei jedoch pı 
praktiſch hochwichtigen Kragen. 

Mit Mirabeau's Tode änderte ſich bekanntlich überhaupt die ganze Stellung de 
Würde zur Nationalverſammlung, weil die Verfaſſung, welche noch immer eine 
Baſis Hatte, vollends nach der Flucht des Königs im Juni 1791 von vornherein 
war. R. erklärte jhon im October 1789, die Konftitution fei nichts als Irere 
werde am Ende auch nichts al8 ein Buch fein. Ihm mar es vorzugsweiſe um bie Bi 
netät zu thun, und aus dieſem Gejichtöpunfte ſetzte er ed am 16. Mai 1791 dur 
Mitglied der conftituirenden Verſammlung in die legislative gemählt werben dürfe, 
er der Anſicht war, die Abgeoroneten ald Stellvertreter ver Volksſouveränetät mü 
wechfelt werben, damit fo recht viele Perfonen vie Mitwirkung erhielten und nicht 
tirtenamt gewiffermaßen erbli würde, mehr aber no, weil er der Lage ber: 

1) Vgl. Oufrard, Les Robespierres. Monographie bibliographique (Paris 1863). 



Nobespierre 695 

und nur ber Weg gefucht, dev Bergpartei inner- und außerhalb des Clubs die Herrſchaft 
ſchaffen. Das Girondiftenminifteriun fiel [hon im Juni, ein Minifterium der Feuil⸗ 
onnte ſich noch weniger halten, und erftere boten alle, auch die revolutionärften Mittel 
m wieder and Ruder zu kommen; vergeblid, in Juli erfhien ein neues Minifterium 
e, und bie Höderationdfefte, melde eine Ausgeburt verfelben waren, die lebhaften Debat⸗ 
er Abfegung des Königs, dazwifchen die gewaltigen Volkötumulte, bei denen jih R. 
iemals erbliden ließ, fo willfonmen fie ihm auch waren, brachten den reiflid von ihm 
ten Borfchlag zu Wege, man jolle den König und die Nationalverfammlung gleichzeitig 
ı und einen Nationalconvent einberufen. Alle Mittel, daß er die bevorflehenven 
enstage verbindere, fchlugen fehl, er war nirgends ſichtbar und ließ den Dingen ihren 
es heißt, daß er fih fogar am Tage des 10. Aug. in einem Keller verborgen habe, abends 
x fih wieder im Club und forderte wieder einen Nationalconvent. Raſch benupte er die 
nbeit, er wurde Mitglied der Repräjentanten der Commune von Paris, er lehnte zwar 
räjibent des Nevolutionetribunald zu werden, dad er in Borfchlag gebracht hatte, allein 
el trat ihm näher, und gern ließ er die Girondiſten noch einmal Hervortreten, um Werf- 
es Sturzed der Monarchie zu werben und dann felbft unterzugehen. In der Commune 
e den gewaltigftemGinfluß, ber um fo fchredlicher war, als er jle in beftändiger Auf⸗ 
zu erhalten wußte, ohne daß er felbft unmittelbaren Antheils an allen Greueln, welche 
iften, beſchuldigt werben fonnte, doch trug er daran Schuld, und die Septembertage 
immerhin die Ausgeburt feiner böjen Rathſchläge, bei denen er perfönlih in Angft 
e und fein Leben in die Echanze zu fchlagen nicht geneigt war. So bahnte er jeiner 
aft den Weg, ohne daß er fhon als fihtbarer Volfäturann hervorgetreten wäre; fo er= 
die Wahlen zum Nationalconvent unter folhen Aufläufen, und ihn felbft fiel gleich eine 
en Stimmen von Paris zu. Am 21. Sept. wurde diefer Gonvent eröffnet, wo die Bi- 
en noch fehr mächtig waren, allein der offene Kampf in Gonvent, im Jakobinercluh, 
Breffe ſowie bie ftille folgerechte Durchſetzung der reiflich überlegten Plane führten R.'s 
ftufenweife voran. Am 29. Det. im Convent angeſchuldigt, ex habe die September- 
wirkt, die Wahlen beeinflußt, er treibe eine Art von Selbftvergätterung mit fi ſelbſt, 
rubig und bat, erſt anı 5. Nov. ſich verteidigen zu dürfen, was er denn auch in einer 
tigen Rede that, in welder ev Die Septembertage mit Stolz hervorhob und für fid 
eanjpruchte, ald daß er den Sieg der Freiheit erleben möge. Die Majorität des Con⸗ 
ing auf diefe von den Tribünen mit Jubel aufgenommene Rebe faft einſtimmig gur 
dnung behufs der Anklage über, und am Abend ward ihm eine Feier im Jakobinerclub 
Itet. Dad alles machte auf den Falt berechnenden Menichen keinen Eindruck: dagegen 
er am 5. Dec. im Club, nur Brutus und Rouffeau als echte Männer des Volks zu 
Die Bildfäule eines politiichen Charlatand mie Mirabeau mußte fort; er flellte fid 
‚ inter ald den uneigennügigen, unwandelbaren Bertheidiger ver Menfchheit dar, ver 
bereit fei, jein Leben dafür preidzugeben; fein Beftreben war aber zuerft nicht allein 
re der Monardie, die Einführung der Republif, fondern die blutige Durdführung 
ver perfönlichen Plane bis zum Dictator Frankreichs. Die Eraltition ging immer wei- 
nur ber Efel am Mord und an der Schandthat Eonnte zur Ernüchterung führen, erft 
licher Dictator al8 Conjul und Kaijer konnte wieder orduen. Am 3. Dec. 1792 hielt 
fie Dede gegen Ludwig XVI., am 21. Ian. 1793 fiel das Haupt des unglücklichen Koͤ⸗ 
nd auf dieſe erfte Stufe folgte die zweite, der Sturz der Girondiſten, melde als unechte 
er der Hreiheit und Intriguanten gegen die Republif unaudgejegt verbädhtigt wurden, 
R. am 13. März erflärte, er wolle gar nicht ven Tod dieſer Intriguanten, fie follten 
befehren und möchten dann leben bleiben. Am 26. März trat erin den Wohlfahrts: 
„damals noch mit einer Anzahl von Girondiſten, am 1. April wurde die Unverletzbar⸗ 

Eonventsmitglieder aufgehoben, am 3. verlangte ev Iinterfuchung tvegen des von Du: 
ausgeübten Verraths, beſonders gegen Brijfot; die heftigften Debatten loverten auf im 
„ das Nevolutionstribunal ſprach den von den Girondiſten angefchuldigten Marat frei, 

x Abmahnung vor übereilten Miffethaten hob R. doch faft gleichzeitig die Nothwenpig- 
eVolkserhebung gegen alle verdorbenen und ariftofratiichen Abgeorbneten hervor, am 
wurden die Sauptanführer der Sirontiften, 32 an der Zahl verhaftet, ſoweit man 
in Baris auffinden Fonnte. 
der auf der Staffel ver Macht weiter gefhritten, empfahl ver fchlane R. die Vermeidung 

33” 
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jeglauer Aucrchie eine neue auf Beilöjouveränrtät baſirte Verfaſſung mit einer ı 
disralon. its-droils de l'homme et du eitoyen“ follte gefhaffen werben, am 10. 
it ge Fer zu Ehren ser Gonflitution von 1793 flatt, und am 25. Sept. fpr 
wuurlinsmert für den Wohlfahrtſausſchuß aus, in welchem R. einen fo mächtig 
amäkte: Bafjeibe thaten der Jaksbinerclub umd die parifer Commune. Endlich 
Geuentöfteuntb &t.-Juf vor, was denn auch am 10. Oct. angenommen wurde: 
BFreren iſt nie provifortide Regierung Frankreichs eine revolutionäre; das vroviſt 
‚ottnererjeil, Miniſter, Generale, conftituirte Körperichaften fleben unter der LE 
ne Vohilſichrtsausſchuffes, der alle acht Tage nem Convent Rechenſchaft ablegen f 
Echrecken war zur Tageſssronung erhoben, das „reoolutionäre” Tribunal erfchien an 
HL. Gerrjihte durch den Ausfchug, allein es war auch der Anfang vom Ende. 

Kur neun Monate! Am 16. Det. wurde Marie Antoinette, Königin von ran 
gerichtet; am 31. Det. fielen die Haupter von 21 Girondiſten; im Novenber fol 
Ber Herzog von Orleans, Egalite benannt, Frau Roland, Barnaveu.a. Was wa 
auszurotten? Alte, welche R. als Gegner feiner jakobiniſchen Dictatur erfannte 
denen er ſelbſt feig und furchtſam feine Rache üben wollte, bis er faum mehr uf 
feinen Blutdurſt Löfdgen follte („buveur de sang’ war er ſchon ein Jahr zuvor beze 
ven). Im Laufe des Jahres 1793 betrieb er die Reinigung des Jakobinerclubs, a 
alle Adelichen, Bankiers und Ausländer audgeicgloffen werben mußten, ſetzte feine 
gegen die atheifiiigen und überipannten Anhänger Hebert's und die allmählich fich zu 
Stimmaung herabſpannenden Freunde des ſchwächer gemorbenen Danton fort, bezeichn, 
contrerevolutionãt und ald Agenten ned Auslandes und predigte eine neue ‚„morale 
für ven Rationaleonvent. „Die Demokratie fügt fi auf die Tugend, in der Revo 
if Tugend mit Schredien deren Triebjeber, Schrecken iſt ein Ausfluß der Tugend, 
als die ſchnelle Gerechtigkeit” (Sigung vom 5. Febr. 1794). Infolge folder Bo 
zuerſt ven Hebertiften der Garaus gemacht, Hebert und noch etwa zmanzig Perjon 
am 13. März verbaitet, wobei &t.:Iuft den Anfläger fpielte; am 24. März wurd 
gerichtet. Es war in ver That fihnelle Gerechtigkeit! Schon wenige Tage darauf 
Bervähtigung der zweiten Faction, die im Dienfle des Audlandes die Revolution 
graben judte; am 30. Marz wurbe Danton verhaftet. Öffentlich erklärte R., er jetı 
der Freiheit und des Baterlandes, er verlaffe deshalb alle feine Freunde, ſobald e 
fallen ſehe, und fo müſſe er auch Danton fallen laſſen. St.-Juſt war gleich zur Haı 
Bage zu leiten, Danton mit ſechs Anhängern wurbe angeklagt, am 2. April begamı 
ce, am 5. wurde Danton mit 13 andern Berfonen hingerichtet, am 13. folgten 
Anhänger der beiden erwähnten Parteien, darunter die gewiß unſchuldige breise 
jährige Fran von Camille Desmoulind. War ed damit zu Ende? Immer neue Aufla 
dãchtigungen, Scheingerichte und Hinrichtungen. R. war auf die böchfte Stufe ja 
gefliegen ; ohne yerfönliden Muth, bekannt mit den Mitteln, wie er die Gegner geil 
muöte er immer feinen baldigen Sturz befürchten, daher er ben Schreden ale Audi⸗ 
gend anempfahl. So erhob fih ver Zwieſpalt im Wohlfahrtsausſchuß ſelbſt, we amı 
entſchieden bei R. auſsharrte, indeß der tüdhtige Garnot zu einem ebenjo fanatzäürten 
Bauer herabgeſunken war; ein ähnliches Zerwurfniß fand fih im Sicherheitäautitzk, 
Ausſchüſſe waren wieder untereinander verfeindet. In beiden faßen zulammen ya 
fonen, insgeſammt mehr oder weniger Männer ber eraltirtefteu Tenvenzgen, Hremsi 
rechtigkeit der Buillotine. Ob nicht außer der Angft vor den Menſchen au mark 
beime Angft vor Gottes Strafen in R. verborgen geweſen? Bar er es bob, Wera 
Dad Dafein eines höchften Weſens und die Unſterblichkeit ver Seele auzuerfenaen ze 
bunden mit einem Gultus, der allerdings im Dicnfte der Revolution fieben Fair, 
un» Jafobinerclub billigten den Gedanfen, der Maler David ordnete das „Be mu 
Weſens“ an, welches am 8. Juni flattiand. R. hielt die Feftrede, er zog. ermen Bizı 
in ber Hand, an der Spige des Convents ſtolz nad) den Marsfelde. Gar zur Karl 
ten gegen ihn, ed galt noch einen Kampf auf Leben und Tod. Zu dieſen Seree u 
Revolutionstribimal auf jeinen Antrag neu organifirt, Couthon und Ex : Nuck m 
ihn treulig. Der Sicherheitsausſchuß morbete mit Hülfe jenes Tribunalt aut Bmar 
dieſen Ausſchuß zu vernichten war R.’8 legter Hauptverfud, um dann an zer Buge d 
fahrisausſchuſſes folange als mögli zu gebieten. In 57 Tagen wurden ir 2 | 
Dingerigtet, R. wurde dieſer Oraufanıfeiten beſchuldigt, er vertheidigte ht wir zum 
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ıch Neben über die Tugend und ben Schreien. Am 23. Juli flug er in vereinigter 
sg beider Ausfhüfle vie Errichtung von vier neuen Revolutiondtrifunalen in den Depar: 
8 vor, St.= Juft wollte zur Rettung bes Baterlandes einen Dictator eingefegt Haben, 
a8 Lönne fein anderer als R. fein. Am 25. Juli begann der Kampf im Convent durch 
Rede R.'s, in welder er die Dictatur ablehnte, allein eine Verſchwörung gegen das 
fand denuncirte und dem Nationaleonvent allein die Macht eingeräumt haben wollte. 
feine eigene Macht war gebroden, am 27. Juli befahl der Gonvent feine Verhaftung, 
ließ ihn nicht nieht zu Worte fommen. R. ſaß ermattet auf einem Lehnfluhl des Hötel- 
He, als im Halbdunkel ein Gensdarm (Merva) fi einfhlih, mit einem Piftol auf ihn 
und ihm die Kinnlade zerſchmetterte. Man ſchaffte ven Schwerverwundeten fort. Auch 
al war die Gerechtigkeit ſchnell. Schon anı folgenden Tage, 28. Juli 1794, 6 Uhr nad: 
38, wurde R. hingerichtet, nachdem er einen Schmerzensſchrei audgeftoßen, meil ein 
x ihm den Berband von der Wunde abgeriffen hatte. In feiner Gefellfhaft fielen noch 
Köpfe. 
zo der Verlauf von R.'s Wirkſamkeit. Wie foll man ihn charakterifiren? Es ift nidt 
eine ſolche Revolutionserfheinung zu beurtheilen, nicht um fie zu befchönigen, wie es 

inzölifchen Demofraten verfuhen, nod um ihn ganz zu verbammen, wie andere Schrift: 
es zu thun pflegen. Eins ift gewiß, fein Regiment hat der Revolution die Spite abge; 
m, es ging nicht mehr, e8 mußte wieber zur Menſchlichkeit zurücgefehrt werben, nad 
die Franzoſen derſelben in frevelhaften Wahnfinn lange genug den Rüden gekehrt Hatten. 

M. Runtel, 
om und Römifches Reich. (Bolitifhe@efhichte und Staatsverfaſſung.) Der 
n der Geſchichte von Rom, die Entſtehung der Sichenhügelftadt an ver untern Tiber, die 
ufe der Jahrhunderte ihre Herrfchaft über alle Eulturvölfer der Alten Welt bis zu den 
m von Medien und Periien auöbreiten follte, ift in tiefes Dunkel gehüllt. Die zahlreichen 
m und Sagen überdie Vorgeſchichte und die angebliche Gründung der Stadt durch die Brüder 
Ius und Remuß, die weſentlich auf Mythen und Sagen beruhende Tradition von den ältern 
der Koͤnigsherrſchaft, wie auch die nody immer überwiegend jagenhafte Tradition von der 
iniſchen Herrſcherfamilie und von den Anfängen der Republik, berühren wir hier nur in 
Bürze; für den weſentlichen Zweck dieſes Artikel wird Rome Gefchichte zuerft mit der 
ung des Tribunats, mit dem Beginn der großen Ständefämpfe zwiſchen den Patriciern 
n Plebejern wirklich von Bedeutung. 
ie Stadt Rom erhebt fi) an der untern Tiber, etwa drei deutjche Meilen oberhalb ber 
ung dieſes Fluſſes in dad Tyrrheniſche Meer; die Hauptmaſſe der Stadt breitete ſich im 
yumı, wie noch heute, auf ven Hügeln und in den zwifchen benfelben befindlichen Nie- 
ſen am linfen Ufer aus. Die gewöhnliche, freilich ſehr problematiſche Chronologie ſetzt Die 
ung dieſer Stadt in das Jahr 753 v. Chr. Als Ausgangspunkt der älteften Stadt gilt 
adition der PBalatiniihe Hügel; die Burg mit den Alteften Heiligthümern dagegen, die 
f in die vepublifanifche Zeit hinein eine militärifche Beveutung behauptet hat, und wahr⸗ 
ich in der Zeit vor der Gründung einer ſtädtiſchen Gemeinde an ber Tiber für die bäuer- 
Bewohner diefer Gegend ben feften Gentralplag abgab, lag auf den benachbarten Capi⸗ 
chen Hügel (mons Tarpejus). Im Laufe ver Altern Königszeit find nacheinander die 
m Berge ebenfalls befegt, die zum Theil verfumpften Nieberungen zwiſchen venfelben 
ı gelegt und ebenfalls bewohnbar gemacht worden. Nach der Trabition iſt e8 König 
us Tullius (578—534 v. Chr.) geweien, der dann diefe Anfievelungen auf den fieben 
n (Palatin und Capitol, Quirinal und Edlius, Aventin, Cöquilin und Vininal) mit 
Rarfen Feſtungslinie umfchlog und dadurch die Verſchmelzung der bisher entwickelten 
bungen zu der Bejammtftabt Nom vollendete. 
zas nun die ethnographiſchen Beziehungen ver Bewohner dieſer Stadt und der zugehörigen 
haft, der Nömer, angeht, jo gehören diefelben ihrem Kern nah zu dem einen der beiden 
a, untereinander nahe verwandten Hauptftänme der altitaliihen Völferfamilie, dem 
ſchen. Es erſcheinen aber die Latiner von Ron vom Anfang ihrer Geſchichte an ald gewiſſer⸗ 
s abgefprengt und für lange Zeit in entichiedener Feindſchaft mit ihren nächften Stamm⸗ 
mbten und Grenznachbarn, dem Staatenbunde der Landſchaft Latium, die jich ſüdlich von 
und der untern Tiber am Tyrrhenifchen Deere audbreitete. Für den fpeeiellen Namen 
Iteften römischen Ratiner hält mıan gewöhnlich ven ver Ramner. Eine ehr beſtimmt feft- 
tene Tradition läßt nun in Roms ältefter Zeit viele Ranıner mit einem von dem andern 
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(ben umbro=fabelliiden) Hauptflamm der Altitaliker abgefprengten fabinijche 
fih verſchmelzen; es jind Died die fogenannten Titier, denen vielfach die Anſiedelun 
Duirinal zugewiefen werben. Am entſchiedenſten tritt in Roms fpäterer Geſchichte, r 
den erften Menjchenaltern der republikanifchen Zeit, Has fabinifche Element in verfi 
großen Patriciergefchlechter hervor, wenn aud die Tradition das erfte Eintreten ı 

- felben, namentlich der berühmten Claudier, in die römiſche Geſchichte nicht an die 
knüpft, fondern erft in eine verhältnißmäßig jüngere Zeit verlegt. Zu den Namnern 
diefen älteften Blievern des altrömifchen Gemeinweſens, iſt endlich nach ver Überlieferu 
noch ein drittes Glied getreten ; es find die fogenannten Ruceres, in denen man aber! 
fheinlich ebenfalld ein latinifche8 Element zu fuchen hat. Der (bereits vor dem 
Luceres bräudlihe) Geſammtname des Volks an der Tiber war Quirites ot 
Romanus Quiritium; in der hellern Hiftorifhen Zeit bezeihnetver Name „Quiriten“ 
Volk in feinen innern Angelegenheiten, der Name „Romani“ dagegen in feinen ! 
nad außen. 

Die Tradition kennt für Roms altefte Jahrhunderte eine Reihe von ſieben Köni; 
lus (753 — 7 16v. Chr.), Numa Pompilius (715— 672), Tullus Hoftilius (672 
cus Marcius (640— 616), Tarquinius Priscus (616— 578), Servius Tullius (5 
und endlich Tarquinius Superbu8(534— 510). Das ganze zum Theil überaus ſchw 
der traditionellen Konigsgeſchichte Roms Haben wir hier nicht näher zu erörtern; 
uns darauf befchränfen, die für unfern Zweck weſentlichſten Punkte in aller Kürze ; 
Es ift gewiß, daß der fogenannten republifanifchen Zeit Roms eine längere Reihe vo 
altern voraufging, mährend deren dad römische Volk in ähnlicher Weiſe von König 
wurde wie Die griehifchen Staaten vor der Zeit ihrer Ariftofratie und wie fehr za 
meinden in dem älteften Italien, namentlich auch in Ratium. Betrachten wir nun die 
des älteſten römiſchen Staatsweſens, fo finden wir zunächſt in der ältern Königägeit, ı 
die einzelnen Elemente, auß denen das römijche Volk wahrſcheinlich erwachſen ift, zu 
organifhen Ganzen fi) entwidelt Hatten, neben der eigentlichen römiſchen Bürger 
eine Schicht politifch redhtlofer Einwohner. Abgefehen nämlich von ven auch damal 
hältnißmäßig zahlreichen Sklaven, gab es in Rom eine Menge fogenannter Glieı 
„Clienten“ find ald eine Art „höriger“ Bevölferung anzufehen; muthmaßl 
Volksklaſſe aus ven Neften einer ältern (beziehentlich flanınıverivandten), von ven 
Römern in ältefter, „‚patriarhalifcher” Zeit untermorfenen Bevölkerungsſchicht 
Diefe Glienten, die man mit ven (allerdings noch viel fchlechter geftellten) Heloten 
und den Peneiten in Theffalien verglihen hat, waren dem eigentlichen vömijchen Ve 
thänig; fie waren aber nicht etwa in ihrer Geſammtheit der gefamniten freien Bürz 
terthan, fondern die einzelnen Clientenfamilien gehörten ven einzelnen Geſchlechter 
bürgergemeinde an, bie einzelnen Glienten waren bie „Hinterfaflen” der VBollbürge 
unter deren Patronat fie fanden. Das ganze Verhältniß aber war Fein gewaltfan 
unter den Schu der Religion geftellt, wie denn aud die Glienten an ben religiöj 
der Gefchlechter, zu denen fie gehörten, theilnahmen. Ihre Zahl mehrte jich aber 
laffung von Sklaven und durch Zumanderung Auswärtiger, die bei ihrer Anfiedel 
fih unter das Patronat eined Vollbürgers zu ftellen pflegten. Gegenüber dief 
über diefer Unterlage politifch vechtlofer I) Einwohner, fteht nun in dieſer alten Zeit d 
der freien Nömer, der römischen VBollbürger, der Patricier, wie diefelben gemwöhn! 
werden; ſie find bis zu dem Beginn der Ständefämpfe die wahren Träger der römije 
entwidelung gewejen. Diefe alte Bollbürgerfchaft, dieſer populus Romanus, erſche 
dem Beginn der römischen Geſchichte in eigenthümlich feſter Weiſe gegliedert; wir bei 
analog den ältern Zuftänden in einem großen Theil von Griechenland während | 

1) Zwed und Raum biefes Auflages fchließen felbftverftändlich cin Eingehen auf 
Probleme und Controverfen über die Einzelheiten der altrömifchen Gefchichte gänzlich aus 
befien hier doch bemerft, daß nach einigen, bie den im Tert entwidelten Anftchten Fon fehr 
bie Glienten überwiegend aus Leuten erwachſen wären, die fich freiwillig unter das Patro 
Bürgergefchlecyter begeben hätten. Nach derfelben Anficht hätten dann die in der ältejten V 
worfenen Einwohner zuerft den Anfang jener politifch unfreien, aber perfünlich freien Pleb 
die (f. u.) allerdings erft viel fpäter durch neue bedeutende Eroberungen der Altrömer ma 
mehrt wurden und zu einem höchft wichtigen Gliede bes Staats erwuchſen. 
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Uriſtokratie, Formen, welche, an urſprünglich natürliche Verhältniffe angelehnt, nad dem 
Auſter, „nad dem Vorbild des Familienverbandes, der natürlichen Verwandtiſchaft“ geftaltet 
Ind. Wir kennen bereits die drei Stänime oder Tribus der Namner, Titier und Luceres; jeder 
üeſer Tribus gehörte cin beſtimmter, abgegrenzter Theil der roͤmiſchen Mark an. Jede viefer 
keibus zerjiel nun in je zehn ſogenannte Gurien, gejchlofjene Unterabtheilungen der Bürger: 
Haft, deren jede ihren gemeinjamen Herd und Berfammlungdort, ihre eigenen gemeinfamen 

e und Heiligthümer beſaß. Jede der dreißig Eurien beftand wieder aus je zehn Defaden 
tien) over Geſchlechtern (gßentes); es waren Verbindungen von (wahrfheinlich) je zehn 

ilien, welche weniger (oder doch keineswegs ausſchließlich) durch Verwandtſchaft miteinander 
inigt waren ald vielmehr dur einen gemeinfamen Gentilnamen und außer anderm na= 
ich durch gemeinfane Dienfte und Heiligthümer. So erſcheint ver römijche Staat in der 
en @eftalt, vie aus dem Dunfel der Vorzeit in einigermapen erfennbaren Umriſſen hervor: 
‚als ein Geſchlechterſtaat; mit den feften politifchen Formen find zugleich religiöfe Elemente 
eng verbunden, ein Umſtand, der nachmals bei dem Kampfe zwifchen den Patriciern und 
Plebejern lange Zeit fehr ſchwer ind Gewicht fallt. 
Das römische Vol wurde alfo (nad der gebräuchlichen Chronologie bis gegen Ende des 

-Zahrhundertd v. Chr.) von Königen beberrfht. Die Machtſtellung diefer Herrſcher war 
bar eine ſehr beveutende; der römische König war im Kriege — und Rom hat ſchon von 
inn feiner Geſchichte die blutige Arbeit des Schwerts nur felten unterbrodden, — der 

chränkte Oberbefehlshaber des Heeres. Im Frieden aber iſt der König der oberfte Priefter 
der oberſte Richter; er befindet ſich endlich im Beſitz jener vollen Regierungsgewalt, bie 

zur Zeit der Republik, vor der Zerlegung der höchſten Gewalt in verſchiedene Amter und 
tem allmählichen innmer mädtigern Emporwachſen des Senats, dem Bonfulat eine fo außer: 
tlihe Bedeutung gewährte. Es liegt aber in der Natur der Dinge, daß in fo einfachen 
‚ wie die der römijchen Könige noch waren, die Macht des Königthums immer fehr weſent⸗ 
rch vie Perſönlichkeit des jedesmaligen Trägers ver römischen Krone beflimmt fein wird. 
chränkt war aber der römische König durchaus nicht. Bine fehr entfchiedene Beſchränkung 

monarchiſchen Machtfülle lag von vornherein darin, daß der altrömifhe Staat und feine 
tionen nad dem Slauben der römiſchen Vollbürger auf göttliher Sanction und „Au: 

&t’' beruhte, daß jie religiös geweiht und geheiligt waren; eine Berlegung der altbegründeten 
chtungen und des Herkommens aud) feitend der Könige ıhhußte daher ald ein Vergehen gegen 

F@öätter ericheinen. Dann aber gab es verfihiedene Öffentliche Organe, die, wenn auch ihre 
Betsrechtliche Competenz der Theorie nach nur wenig umfaſſend war, doc) das roͤmiſche König- 
Man iunſoweit befchränften, daß daſſelbe nichtals ein reiner Abjolutiömusd bezeichnet werben fann. 
Ban König zur Seite fland zunächſt der Senat, eine politiiche Verfanmlung, in der wir wahr: 

Lich eine Vertretung der 300 Geſchlechter zu erfennen haben ; fei ed nun, daß bie Geſchlechter 
BR ihre Vertreter ernannten, fei ed, daß lediglich der König dieſe Vertreter zu berufen Hatte, 
bei aber an den Beſtand ver Gefchledter gebunden war”. Der Senat der Königezeit erſcheint 
lerdings lediglich als Beirat des Herrfchers, der ihn auch allein zu verſammeln hat; allein ver 

Bnig Konnte doc, wollte er nicht geradezu tyranniſch auftreten, ſich nicht leicht ohne ſchwere 
Ebenfen dem Herkommen entziehen, dad ihm gebot, auf Die Stimme ded Senats ein ganz be: 
mberes Gewicht zu legen. Ahnliche Berhältniffe wie in Griechenland zur Zeit der fogenannten 
Roijchen Monarchie können in diefer Beziehung au für Rom angenommen werben. Und in 

wfjelben Weife war aud der Einfluß der Volksverſammlung thatſächlich wahrjheinlich bedeu⸗ 

uder, ald ed nad) ven Angaben über deren rechtliche Gompetenz feheinen möchte. Die Volfsver: 
Menılung, d. h. die Verſammlung der geſammten römiihen Vollbürger, melde nad Eurien 

Manımentraten (comitia curiata) und dann in der Art flimmten, daB innerhalb der einzelnen 
karien die Mehrheit der Köpfe, für die Schlußentiheidung aber die Mehrheit der Eurien maß: 
Send war, Eonnte ebenfalld nur auf Berufung bed Königs zufammentreten, und aud dann 
utte fie ſich jeder Debatte zu enthalten, Hatte fie Feine Berechtigung, felbftändige Anträge zu 
Blien; ihr Recht war darauf beſchränkt, die Eöniglichen Anträge einfach zu genehmigen ober ab: 
Mehnen. Ihre Entſcheidungen aber wurden vorzugäweife eingeholt bei Kriegderklärungen und 
Tiedensſchlüſſen und bei ver Einführung neuer Gefege. Endlich ſcheint auch ſchon in früher 

keit unter Umſtänden bei ſchweren Griminalfällen eine Appellation an die Volksverſammlung 

mitgefunden zu haben. Jedenfalls aber nıußte e8 dem König, dem ja Feine umfaflenden Mittel 

R Gebote fanden, um im Fall einer nachhaltigen Oppofition feitend des Senat und der Boll: 
Urger feine Plane ind Werk zu fegen, unter allen Umſtänden fehr bedeutend daran gelegen 
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fein, fich bei feinen Unternehmungen nad innen wie nad außen fletd der bereitwilligen 9ı 
ſtimmung des Senats und des Volks zu verfichern. 

Dazu fritt endlich, daß bad römiſche Königthum Feine Erbmonardie war. Wurde h 
römifche Thron durch den Tod erlebigt, fo fiel die Gewalt, welche vie Bollbürgergemeinde ir 
König bei feinem Regierungdantritt übertragen hatte, wieber zurück an diefe Bürgerſchaft, aut 
„von den Göttern geliebten und gefegneten Geſchlechter“', und e8 handelte ih dann umf 
Mieverbejegung des Thrond. Und dabei war ber Wille ded Senats und Volks von ſehr en 
ſcheidender Bedeutung. Zur „Bortleitung der Staatsaufpicien“ und zur Veranftaltung ber neu 
Königsmahl ernannte der Senat zunädjft eine Reihe von zehn Interregen (Zwifchenfünige 
die einander in kurzen Friſten ablöften. Diefe Männer verftändigten fih dann untereinaut 
und mit dent Senat über den zu erwählenden König; dann berief der fungirende Interrex 
Quriatcomitien und forderte dad Volk zur Genehmigung der Wahl auf. War die Zuftimmm 
des Volks erreicht und hatten auch die Aufpicien die Genehmigung der Wahl feitend der Gh 
angezeigt, fo wurde die Volföverfanmlung abermald berufen, um den neuen König in fl 
Form anzuerkennen und demſelben durch eine ausdrückliche lex curiata de imperio die vollel 
niglihe Gewalt zu übertragen. Bon befonberer Bedeutung war aber bier wie fonit bei ü 
Mömern überall der Ausfall der Aufpirien. Es ift eben für den Geiſt ver Römer charakteriſti 
daß fie, wie wir fihon bemerkten, ihr ganzes Staatsleben mit den Göttern in die engfte Berl 
dung feßten, daß jte Feine politiihe Einrichtung trafen, ohne durch die Aufpicien die Genehmige 
der Götter einzuholen. Es hat aber dieſe religiöfe Weihe, mit der übrigens namentlich inf 
fpätern Zeit vielfacher Misbrauch getrieben wurde, ven Sieg der fpätern Plebejer fehr Iag 
aufgehalten, ganz beſonders auch darum, meil, ald fich erft neben den Staat der römischen X 
bürger ein neues Glied, Die fogenannte Plebs, gebildet Hatte, die Anſicht immer fcharfer um 
mwußter zur Geltung kam, daß lebiglich die Vollbürger berechtigt ſeien, durch Anftellung 
Aufpicien mit den Staatägöttern zu verfehren. Die Folge war, daß nachmals in den ſtändif 
Kämpfen nit blos die Hartnäckigkeit, ver Stolz, der politiihe und materielle Egoismus verf 
bürger, ſondern auch ſehr ernft gemeinte religiöje Bedenken verfelben den berechtigten Anh 
ber Plebs gegenüberftanden. 

Das Hauptintereffe der römischen Geſchichte während ber Königszeit Enupft ſich non 
keineswegs außfchließlih oder auch nur überwiegend an die Stellung der alten Mona 
Allerdings ift au) in Rom, foviel fi erfennen läßt, das Streben bemerkbar, die Wahl 
archie wenigitend thatſächlich zur Erbmonarchie zu geflalten. Und die Tradition von ber 
quinifchen Dynaftie läßt die Bermuthung wenigftend zu, daß in dem letzten Abfchnitt ver Kl 
zeit der römifche Thron mehr ald einmal auf gewaltſame Weiſe erledigt und neu beſetzt w 
iſt. Endlich vie Haltung des legten dieſer Herrſcher erinnert in auffallender Weife an dat! 
treten mehrerer der nanıbafteften Vertreter der fogenannten ältern Tyrannis der Griechen. 
Hauptpunfte aber, die wir für dieſe Zeit noch zu berühren haben, find doch der verhältnigmä 
ſchnelle Machtaufſchwung des altföniglihen Römerftaatd, die Entflehung der Plebs und 
ältefte und nachhaltig bedeutſamſte Verfuh, auf Grund neuer, den Geſchlechterſyſten 
an Prinripien die neuentftandene Plebs mit den Altbürgern in die engfte Verbin 
zu feßen. 

Rom, der jüngfte latinifche Staat, getrennt von den unter der Leitung von Albal 
feit alter8 beſtehenden latinifhen Staatenbunde, hat in merfwürbig jhneller Entwidelung 
nächſten Stammverwandten bedeutend überholt, bald vollkommen überflügelt. Zwar ware 
Iocalen phyſiſchen Verhältniffe ver Landſchaft, in ver Nom ſich erhob, in gar manchet 
ziehung ungünftig genug; dagegen gab ed andere Berhältniffe, welche die Kraftentwidelung® 
jungen Stadt andauernd friih erhielten, diefelbe fortwährend fteigerten. Nom war beile 
geographiſchen Lage die natürliche Vormauer der übrigen Latiner von Latium, ſowol gege 
ftammfremden Rafennen oder Etrusker in dem Lande zwifchen der Tiber und dem Turrbeni 
Meer, welche gerade während der fogenannten römijchen Königézeit (nad) deren tratiticne 
Chronologie) auf der Höhe ihrer Macht ftanden, wie gegen die ftet3 wiederholten Angrife 
rüftigen fabinifhen Kriegövölfer, die — ganz im Zuſammenhang mit dem (bis tief in vie 
Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. hinab) fortgefegten erobernden Vorbringen der andern 
bellifhen Stämme nad dem ſüdlichen Italien — unabläfjig auf dem linfen Ufer der Tiber 
an der Anio:Linie ihre neuen Erwerbungen nach dem latiniichen Kuftenlande vorzuſchieben 
ten. In den ſelten unterbrochenen Kämpfen mit dieſen Stämmen entwickelte ſich jener 
Kriegergeiſt des römiſchen Volks, der daſſelbe nachmals zur Eroberung einer halben Weit 
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higen jollte; ein Volk kraftvoller Bauern, in feiner ijolirten Stellung lange lediglich auf feine 
gene Kraft angewiefen, hat Rom feine Waffen aber in fehr früher Zeit auch gegen feine nächften 
stinifchen Stammedgenoffen gewendet. Ob die Tradition im Nedt ift, menn fie den Römern 
ke Zerflörung des latiniſchen Vororts Albalonga zufchreibt, fteht dahin; aber es kann als ſicher 
elten, daß die rsmiſchen Könige geraume Zeit über in langwierigen Kämpfen nıit ihren [atini: 
den Nachbarn venjelben mehr und mehr Terrain abgewannen, eine nicht geringe Zahl Fleinerer 
stinijher Örtichaften unterwarfen und dem römifchen Gebiet einverleibten. Bine jehr beſtimmte 
Bendung in der Politik der Römer gegen bie Latiner trat dann in ben legten Zeiten der Königs⸗ 
kerfchaft ein. Nach der Tradition war es der König Servius Tullius, Der zuerft Die erobernde 
Belitif gegen die Latiner einftellte; dafür wußte er dieſes verwandte Volk, deifen Stellung in⸗ 
witten zahlreicher feindlicher Glieder der umbro-jabelliichen Völfergruppe jicherlich ehr gefährdet 
war, zu beftinimen, mit Rom in ein Bündniß zu treten, welches feit dieſer Zeit allerdings die 
weichiebenartigften Phafen durchlaufen hat, aber bis zur vollfländigen Verſchmelzung aller Ita⸗ 
Bes mit den Römern in legten Sabrhundert der Republik nur zeitweife nieder gelöft worden 
R. Der Bund, den Servius Tullius ſchloß, mar auf volle Rechtsgleichheit beider Theile berech⸗ 

es war eine Art Eidgenoſſenſchaft. Allerdings aber hat dann Roms letzter König, Tarqui⸗ 
Suprrbußd, ein Mann von berriiher Natur und fühn auegreifender Bolitif, den großen 
beil, den ihm die Stellung feiner geichloffenen Macht zu der lockern Föderation ver Ratiner 

äbrte, dahin ausgenugt, feinem Staat in ſtrengſter, gewaltſamer Weile die Hegemonie oder 
andern Worten geradezu bie Herrihaft über den latinifhen Bund zu gewinnen. 
Die Eroberungen, durch welche die römischen Könige vor dem jogenannten Servius Tullius 
Gebiet ihres Stantd namentlih auf dem ſüdlichen Ufer der Tiber und vor allem bis zu ber 
änbung dieſes Strond hin erweitert haben, jind aber von ganz befonderer Bedeutung für bie 

e Entiwidelung des Romerthums gemorden. Die Anficht nämlich der meiften neuern For: 
geht dahin, daß aus der Maſſe der bei dieſen Eroberungen unterjochten Latiner die römijche 
erwachſen (beziehentlich [ogl. oben] ein etwa ſchon von alter8 her vorhandenes plebejifches 

ent im römiſchen Staat dadurch num erft zu großem limfang und höherer Bedeutung ers 
Bitert worden) iit. Die Behandlung der unterworfenen Städte und Landfchaften war in der 

ge Diefe: bie Römer entriffen ven Beſiegten einen Theil (gewöhnlich ein Drittel) ihres Grund⸗ 
8, der dann zu dem römiſchen Domaniallande (ager publicus) gejchlagen wurde. Die 

>berten Stüdte, jobald fie nicht im Kampfe zerflört waren, verloren ihre politifhe Selbftän- 
Weit, jie waren nunmehr nichts ald Aggregate von Wohnplägen für die neuen Untertanen des 
miſchen Staats. Die Unterthanen jelbft, von denen manche aud) veranlaßt murden, nach der 
maptftadt überzujiedeln, wurden aber nicht zu der Stellung der alten Glienten herabgedrüdt. 
e waren feine hörigen Leute, jie bevurften feines Patrons unter ven Vollbürgern, fie behielten 
Ee privatrechtlihe Selbftänpigfeit. Ihre Zahl mag endlich noch wiederholt gewachſen fein 
ech Die Zumanderung von Scharen italiſcher Flüchtlinge umbriiger Abfunft aus Etrurien, 

vor dem Andrang ver Raſennen, ald dieſe Etrurien eroberten, ſich nach dem ſtammverwand⸗ 
 Momı retteten. Dieje Verbindung einer jehr zahlreichen, perſoͤnlich freien, aber politifch recht⸗ 
en, unterthänigen Bevölferung mit den Staat der Altbürger ift für Roms ganze Geſchichte 
⁊ der einichneidendften Bedeutung geworden. Zunähft wurde dadurch die Stellung ber Alt- 
Eger gänzlich verändert. Es trat bier ein ähnliches Verhältniß ein wie beiſpielsweiſe in Ra: 
ken zwiſchen den Spartiaten und den lakoniſchen Beriöfen: die bisherigen Vollbürger ber 
ihus der Ramner, Titier und Ruceres erſchienen nun, was jie in der ältern Zeit nicht waren, 
RB Untertbanen gegenüber als ein gefchloifener, ſehr zahlreicher Erbabel, das Volk der Alt: 
mer, Die Patricier, ftehen nunmehr den neuen Römern wie ein privilegirter Stand gegenüber. 
Me jich dieſes Verhältniß von felbft gebilvet, im Lauf von vielleicht ziwei Generationen muß⸗ 
k fich die ſchweren libelflände dieſer Situation bereitd fühlbar machen, und jo erwachfen denn bie 

&me jener Bewegungen, auf weldhe Roms jpätere Größe zum guten Theil zurückzuführen if. 
" Die perfönliche Breiheit, Der gerettete Beſitz eines Theils ihre Güter, die privatrechtliche Selb: 
Bapigfeit, die „Fähigkeit zu ven römischen Vermögendredhten, dem jus commercii“, Eonnten 

Rärlich die plebeiifchen Neurömer mit ihrer politiihen Stellung nicht auf die Dauer verſöhnen. 
we Maſſe der Blebejer war doch eben nur ein völlig unorganijches Aggregat von Menſchen, 
Kies an die Batriciergemeinve nur ganz äußerlich geknüpft war. Die Plebs hat feinen An⸗ 

wlan den politifchen Nechten der Bürgergemeinde, jie bat feinen Anfprud an ben Genuß des 
Bentövermögend, an die Benutzung ded ager publicus; zwiſchen Batriciern und Plebejern be: 
&% fein connubium, fein gemeinfames Eherecht; die religiöſe Erelufivität der Altbürger fürchtet, 
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durch eine Mifhung des patricifchen mit plebejiſchem Blut das reine Vollbürgerblut zu trübe 
welches allein zur Anftellung rechter und wirkſamer Auſpicien befähigt; die Plebejer haben al 
auch an dem Dienft der Staatögottheiten Feinen Antheil, ihre Eulte find lediglich ihre Priva 
fache. Die Plebs wird aber zu den Steuern und zum Kriegsdienſt herangezogen; fie hat m 
Einem Wort dem Staat gegenüber wol jehr ernfte Pflichten, aber feine Rechte. Es waren di 
fe8 Zuftände, die wenigflend von einem Theil der Plebejer ſehr drüdend empfunden wurbe 
denn unter ihnen befanden fi nicht wenige Bamilien, deren Vorfahren in ihren eigenen @ 
meinden einft pur Reichtum und namhafte politifche Stellung bedeutend geweſen waren. 

Die Bedenken, die an ſolche Zuftände fi Enitpften, die Gefahren, welche aus foldyen Be 
Hältnifjen mit der Zeit für den ganzen Staat hervorgehen Eonnten, entgingen am menigften» 
Königen. Und eben die Könige find e8, denen bie Tradition fehr entfchiedene Verſuche zuſchreil 
die Pleb3 organisch mit den Altbürgern zu verſchmelzen; jedenfalls fonnten die Könige auch 
den Neubürgern fehr nützliche Bundeögenoffen gegen die Gejchlechter finden. Dem König Ta 
quinius Priscus ſchreibt die Überlieferung den Berfud zu, durd Ausdehnung der alten Kor 
des Geſchlechterſtaats die Neubürger mit ven Altbürgern zu verſchmelzen. Der Verſuch ſcheit 
an der Hartnädigfeit der Geſchlechter; fo muß er jich Damit begnügen, die zufammengejchmolge 
Zahl der Geſchlechter durch Aufnahme vornehmer Plebejergefchlechter in das Vollbürgerthe 
zu ergänzen, beziehentlich zu vermehren, und in entſprechender Weife die angefehenften und nes 
hafteften Plebejer zu dem Dienft bei der Reiterei mit ven patricifchen Neitern zu vereinigen. | 
find ganz andere Principien, auf denen die umfaffende Neugeftaltung des römiſchen St 
mefens beruht, die unter dem Namen der Verfaffung bed Servius Tullius geht. Diele 
gedehnte Reform hatte einen dreifachen Zweck; fie war darauf berechnet, zuerft vie gefammte 
mifche Bevölkerung zu möglichft überfichtliher und rationeler Berwaltung neu zu gliedern; fi 
ferner, und zwarin ganz eminenter Weife, auf eine neue Organifation ded römischen Heerm 
berechnet, welche in angemeffenfter Weife die Kräfte, mie jeit uralter Zeit des patricifchen 3 
fo jegt ver Neurömer militärijch verfügbar machen follte; enplich fuchteman auf dieſem W 
neuen Boden zu gewinnen, auf den fi ohne Verlegung ber alten religiös geweihten GA 
terverfaffung Alt: und Neubürger auch politifch zuſammenfinden follten, auf dem auch der 
ein gewiſſes Terrain eingeräumt werben fönnte. Die neuen Brincipien aber, welche vieler Xi 
zu Grunde liegen, welche dann im Lauf der Zeiten vie bis dahin in Rom allein gültigen Gr 
füge vollfländig im den Hintergrund gedrängt haben, iind eben vollfonmen rationale; ber 
miniftrativen Gliederung liegt ein lediglich topographiſches Princip zu Grunde, die neue 
tärifche und politifche Gefammtverfaffung trägt ven Charakter, den die Griechen timok 
nennen; ausgehend ven den Grundſatz, daß die politiihen Rechte der einzelnen Bürger 
deren Pflichten, nad) deren Leiftungen an ven Staat zu bemeffen find, wird Hier nicht mehr 
bei dem alten Gefchlehterftaat die Geburt ald Vollbürger oder Plebejer, fondern ver ( 
das Vermögen, und zwar bad Vermögen an Grundbeſitz zum Ausgangspunkt gemadit. 

Die jogenannte Servianijche Verfaſſung nad ihrer anminiftrativ-topographifchen Seile 
legte das römifche Gebiet in eine Anzahl von localen Bezirken; die Stadt zerfiel, wie von 
ber, in 4 Regionen, die Mark dagegen in (wahrfcheinlih) 26 Tribus; jeder vieler 2 
umfaßte alle daſelbſt anfäffigen kriegs- und fteuerpflichtigen Bürger, ſowol die Patricier 
Glienten wie Die Blebejer. Die Bezirke dienten dann zu Anhaltepunkten für Die Regierung mi 
ed fih um Aushebung von Truppen, Steuerumlagen und Schatzungen handelte; auf 
die Eintheilung in Tribuß, beziehentlich Negionen, und deren weitere Unterabtheilungen Da 
nugt worden, un zugleich den Öffentlichen Eultus der Plebejer zu organifiren. Die miliis 
politifche Organifation, die in manchen Stüden an die Solonijche Verfaffung des ath 
Staats anklingt, zerlegte dad Geſammtvolk in fünf Steuerflaffen, die wieder in Unterabtt 
gen, die ſ ogenannten Centurien, zerfielen. Die ſogenannten Servianiſchen Cenſusſummen w 
gewoͤhnlich in Geld angegeben; demgemäß wurden die römiſchen Bürger auf Grund der na 
Verwaltungsbezirken geordneten Cenſusliſten (die Vermögensſchätzung wurde ſelbſtverſti 
von Zeit zu Zeit regelmäßig erneuert) in fünf Klaſſen gebracht, „je nachdem ſie“, wie die 
angeben, „zu 100000, 75000, 50000, 25000 und 10000 Affen cenſirt waren“. Diem 
Forſchung hat indeſſen gezeigt, daß dieſe Zahlen nicht jener ältern Zeit angehören, wo ein 
ein wirkliches Pfund Kupfer wog, ſondern erſt dem 6. Jahrhunderts der Stadt. „Dier 
lichen Säge find 20000, 15000, 10000, 5000 und 2000, und dieſe find ſpäter, mo bie 
um vieled leichter gemüngt wurden, verfünffadht worden; auch wurde dann der Genus der & 
und fünften Klaſſe auf 110000 und 11000, dann abermald auf 125000 und 12500 AR 

[ 
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hoͤht.“ In erfter Linie ftand bei dieſer Drganifation ver militäriiche Zweck, aus dem fi dann 
mnäachft verſchiedene Einrichtungen und Abtheilnngen dieſer Stlaffen erklären. Bis auf die mili- 
tärifch Höchft bedeutſame, politiſch aber ſehr bedenkliche Neugeſtaltung, die zuerſt C. Marius im 
Heerweſen einführte, galt bei ven Römern der ſtolze Grundſatz, das Recht und die Ehre der 
Baffen, des Dienfted bei den Hauptwaffengattungen der Armee, nur den befigenden und vor 
allen den grundbejigenven Klaſſen des Volks zu verleihen. So ift denn ſchon in der Serviani- 
hen Zeit die ganze Menge ver Bürger, deren Vermögen ven Genfusjag der fünften Klaſſe nicht 
esteichte, in eine jechöte Abtheilung, in Eine Centurie (ſ. unten) vereinigt, die vom Kriegsdienft wie 
ven Steuern befreit war; Abftufungen verfchiedener Art find nachmals auf diefem Bunfte aller: 

8 eingetreten. Weiter aber ſtehen bei ver erften Klaffe an ver Spige 18 Genturien (6 pa: 
che und 12 plebejifche), denen der Eoftfpielige Dienft zu Roß zufällt; die fünf Klaſſen des 
volks flellten fünf verſchiedene Arten der Bewaffnung dar, von der Bewaffnung mit der voll 
igen ſchweren Hoplitenrüflung bis zu der leihteften Ausrüſtung mit Schleudern. Die 
en find dann überall in gleich viele Genturien der Altern (d. h. der Bürger von ſechsund⸗ 

sigften bis jechzigften) und ver Jüngern (der Bürger vom fiebzehnten bis fünfundvierzigften 
Bjahre) zerlegt; vie letztern ſind eben zum Felddienſt beftimmt. Endlich find noch vier Cen⸗ 
n militärischer Handwerker und Muſiker dieſen Klaſſen zugelegt, die nad) dem fonft gül- 
Princip der ſechſten Klaſſe hätten zugejchrieben werben müffen. 

Nach der politiichen Seite zeigt dieſe Verfaſſung, darin ver Solonifchen ganz beſonders ähn⸗ 
fehr entichieven das Beftreben, die den Plebejern zu gewährenden Zugeftändniffe mit der 
ihften Schonung der bisher beftandenen Borrechte ver Altbürger zu vereinigen; in der zäh 

fervativen Weife, die den Römern bis auf Marius und Saturninus eigenthümlich, geht 
Beftreben, ven Plebejern politische Rechte zu gewähren, die Tendenz zur Seite, aud in die⸗ 

neuen, ganz rationell angelegten Staatderbnung den Altbürgern ihr altes Übergewicht 
neuen Formen zu fihern. Es war allerdings ein großer Schritt, daß jegt zuerft die bisher 
ſchvoͤllig rechtloſen Plebejer zu gemeinſchaftlichem Stimmrecht mit den Altbürgern zugelaſſen 

; aber dieſes Stimmrecht war doch ein ſehr beſchränktes. Die Geſammtzahl der Cen⸗ 
Ben belief ſich, mit Zurechnung ver Einen Centurie der jechöten Klaſſe, auf 193; davon kamen, 
Ger den 18 Rittercenturien, auf die erfte Klaffe 80, auf die zweite 20, dazu nod zwei Centurien 
Mitärijcher Handwerker, auf die dritte wieder 20, auf die vierte 20 nebſt zwei Centurien Mus 
Bz, auf die fünfte endlich 30 Genturien. Laſtete nun allerdings die Hauptwucht des Kriegs: 
miſtes und der Steuerzahlung auf ven Altbürgern und den reichern Blebejern, fo war eben auch 
R großem Eifer dafürgeforgt, daß diefen Elementen faft immer die Entſcheidung in den Comitien 
wnturiatcomitien) zufallen mußte. Die ter Natur der Dinge nah minder zahlreichen 
Fäden und Altbürger bejagen mit Einrehnung der Rittercenturien in der eriten Klaſſe bereits 
k Genturien, aljo ſchon, wenn fie einig waren, mehr ald die einfache Majorität; die Menge ver 
mern Beſitzer war in die weit minder zahlreichen Benturien der übrigen Klaffen, das Proletariat 
lich in die Eine legte Genturie gefammelt. Ebenſo war aud die Gintheilung des „Stimm: 
eres“ wie des Kriegäheeres in gleich viel Genturien ber Altern und der Jüngern fehr ent: 
Meden im conjervativen Intereffe, welchem legtern ohnehin die ganz überwiegende Rückſicht 
f den Grundbeſitz im höhften Grade diente. 
»- Zrogdem war damit für bie Plebs wenigſtens ein Fuß breit Terrain auf dem Boden poli⸗ 
per Rechte gewonnen ; inzwifchen hat diefe Berfaffung, hat namentlich ver Verſuch, zuerft Die 

n Elemente der Plebs mit den Altbürgern mehr und mehr zu verfchmelzen, zunächſt Feine 
baren Folgen gehabt. Es ift dieſes geſchehen, weil die Entwidelung des roͤmiſchen Staats⸗ 

_ in ven Zeiten nad) dem fogenannten Servius zum erften und bis auf Tiberius Gracchus 
= zum einzigen mal durch eine gewaltjame Revolution durchbrochen wurde: eine Revo: 

n ‚ welche bald auch ver Pleb8 eine ganz neue Stellung gibt und diejelbe nöthigt, neben dieſer 
rienverfaffung ſich felbftändig neue Organe und damit ganz neue Waffen zu fchaffen für 

— der ſeitdem für mehr als zwei Jahrhunderte ver roͤmiſchen Geſchichte ihren Cha⸗— 
ibt 

3 Der römifhe Staat hatte in den legten Zeiten ver Königsherrichaft eine verhältnißmäßig 
ende Stellung gewonnen. Die auögezeihnete Befähigung der Römer gerade für die Tha⸗ 

Bas Kriege, die dann erſt in dem 5. Jahrhundert n. Chr. gänzlich verloren geht, Hatte fi 
Bipeits allen Nahbarvölfern fühlbar gemacht; zur Zeit des traditionellen legten Königs, des 
iquinius Superbus, gebot Rom ſchon über ein unmittelbares Gebiet von nicht unbedeutender 
ung. Nom beberrfchte Die Tiber von Fidenä bis zu ihrer Mündung vollſtändig, auf dem 
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rechten Ufer des Fluſſes allerdings gehörte ven Römern nur ein ſchmaler Lanpflreif, 
auf dem ſüdlichen Ufer namentlich das Mündungsgebiet des Anio und dann, mehr geg 

weſten gewandt, ein mehrere Meilen breiter Strich bis zur Seeküſte hin ihr Gigenth 
Das ganze Gebiet ſchlägt Mommſen bis auf mindeſtens 20 Quadratmeilen an. Die € 
Bevölkerung ift ſchwer zu beſtimmen; die Tradition gibt freilich fhon für die Zeiten des 
Tullius die Zahl von 84000 waffenfähigen Männern an. Dagegen werben dieje Ang 
den Reuern flarf angefochten; Mommfen nimmt an, dag bei dem Ausgang der Könige 
und fein Öebiet ‚eine Bevölkerung von nahe an 20000 Waffenfahigen hatte, wozu dann 
mindeftend die dreifache Zahlan Frauen, Kindern, Greiſen, nit grundjajligen Leuten uı 

ten £ommt”. Ob nun die legten Könige Roms, wie man wol angenommen bat, vı 
Gebiet aus auch im ſüdlichen Etrurien Macht gewonnen haben, fteht dahin; ſicher all 
wir, daß jie (ogl. oben) zulegt die volle Hegemonie über den latinifhen Bund gewonne 
zulegt aud mit den alten Landesfeinden der Latiner, den Aquern in Ofen und ben 
im Süden von Latium, die feitvem fir mehrere Jahrhunderte die grinnmigften Feinde! 
fhen Staats gewejen find, glüdlich gefämpft haben. Bei dem Ausgang der Königs; 
das latinifche, beziehentlich dem latiniſchen Weſen wiedergewonnene Machtgebiet ver A 
nad Circeji und Terracina. Der höchſt intereffante Handelsvertrag, der (nach der gen 
Annahme, die freilich neuerdings von mehrern für das Jahr 348 v. Chr. plaidirenden 
ftark angefochten worben ift, im erſten Jahre der Republik) von den Römern zugleich ir 
der Zutiner mit Karthago abgefchloffen wurde, beweift recht deutlich, wie beveutend | 
Noms damals bereitd war. Er zeigt aber auch neben anderm, daß ſchon damals, ohn 
den von Anfang an weſentlich agrariihen Eharafter des römifhen Staats zu verän 
geographilche Lage der Stadt Ron auf dieſem Punkte lebhafte mercantile Beziehun 
erwachſen lajlen. Indeſſen iſt e8 gar nicht zu leugnen, daß bis zu dem Ende ber rep 
fhen Zeit bei ven eigentlihden Römern nur der Großhandel (und analog namentli 
fpätern Zeit die große Geldwirthſchaft und Speculation) in rechten Anjehen ftand. € 
ſehr wahrſcheinlich, daß während der ganzen legten Periode ver Königszeit, wie das be 
ſtammfremde Etrurien und wie dad ftammverwandte Latium, fo auch Rom in ftarfe 
von hellenijchen Einflüſſen berührt worden ift: Einflüffe, die jich in fehr vielen Bezieh: 
dem Eultus, in dem Münz- und Gewichtſyſtem, in den großen Bauten der legten König 
timofratiichen Charakter der Servianiſchen Berfaffung abſpiegeln. Endlich aber trägt ı 
ſchon bemerft), wie überhaupt die Geſchichte ver legten Königöregierungen Roms weje 
den ältern fich unterſcheidet, namentlich die Regierung des Königs, mit dem die römij 
archie zu Ende geht, einen Gharafter, der vielfach an Erfcheinungen ver ältern griechifch: 
nie erinnert. 

Damit tritt aber aud) in Roms Geſchichte ein Wendepunft von außerorventlicher X 
ein. Es ift nicht zu verfennen, daß, ganz analog jener Entwidelung, die einige Jah 
früher in Griechenland faft ohne Ausnahme der Ariftofratie den Sieg über die fı 
heroiſche Monarchie in die Hand gegeben hatte, audy in Stalien, namentlich in den © 
Etrusker und Latiner, jich überall zwiichen den Gefchlehtern und dem Königthum ein 
audgebilvet hat, der endlich allerorten zu den Sturz der Monardie führte. Dieje 
dung war aud in Rom in Anzug; und hier wurde, wenn wir der Tradition folgen, d 
faß ganz beſonders durch das Auftreten des legten Königs, des Tarquinius Superbug, 
ber einerfeitd wol mit flarfer Hand die Macht und den Glanz des Staats außerorder 
andererjeitd aber auch mit felbftherrlicher Willkür vie Schranfen des Herkommens uni 
Berfaffung zerbrach. Es ift wol wahrjcheinlidh, daß vorzugsweife der Haß der Geſchl 
Bild diefes Kürften mit den ſchwärzeſten Karben gezeichnet hat; wahrſcheinlich auch, 
fhwere Hand bei weiten mehr auf den Patriciern ald auf ver Plebs gelaftet bat. G 
Revolution, die zulegt feiner und jeined Haufes Herrſchaft, und damit zugleich der Mo 
Rom ein Ende machte, muß auch im mejentlichen als ein Werf der Geſchlechter gelten. 2 
Ball lief jie aber fo glatt ab, wie die patriciſch gefärbte Tradition es varftellt; die g 
änderung der Berfaffung mar offenbar von ſchweren Erſchütterungen, mol aud ve 
Kämpfen unter den Römern jelbft begleitet. 

Die Überlieferung jegt den Sturz ver Monarchie in das Jahr 510 oder 509 v. Ch 
fie nun aud über die ſchweren innern Erſchütterungen leicht hinweggeht, jo weiß fie dot 
vertriebene Dynaftie, deren Anhang in der Stadt felbft erft nach Entdeckung einer ge 
Verſchwörung mit furdtbarfter Strenge gebrochen werden Eonnte, nun mit Mate 
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hat, durch Waffengewalt fi die Rückkehr nah Rom zu erzwingen. Die Tradition fegt dann 
auch die fänınıtlichen ſchweren Striege, bie die Nömer bald nach der Einführung der republifani- 
füen Berfaflung zu beftehen hatten, in unmittelbare Beziehung zu den Neftaurationsverfudhen 
der Tarquinier. Erſt nach langem und zum Theil verluftvollen Kampfe fteht enplich die Republik 
yeichert da; mit dem Tode des greifen Tarquinius Superbuß, der, nachdem er alle feine Söhne 
hatte untergehen fehen, im Jahre 495 als Blüchtling zu Cumä flirbt, nehmen die Gefahren von 
Diefer Seite ber ein Ende. 
‚ Die traditionelle Geſchichte Roms von ber erften Erhebung gegen Tarquinius Superbus 
bis zu deſſen Tode ift ungemein reich, zugleich hoͤchſt dramatiſch belebt; aber auch dieſes Stüd 
Beihichte trägt noch inner einen ganz fagenhaften Charakter, bietet der Forſchung die ſchwie⸗ 
Daten Probleme. Es ift wol nicht ganz unwahrfdeinlih, daß die vepublifaniiche Berfaffung, 
Wenigfiend in ihrer Spite, nicht ſofort die Beftalt gewann, die und nachher mehrere Menfchen: 
er hindurch begegnet; daß es vielmehr noch einer Reihe weiterer Entwidelungen bedurfte, 
IM man diefes Ziel erreichte. Und fteht e8 nun wol außer Zweifel, daß die neue Republik mit 
Dem vertriebenen Bürftengefchlecht noch längere Kämpfe audzufechten Hatte, fo wird nıan dagegen 

hmen müffen, daß verfchiedene der anſchließenden Kriege mit den Nachbarvölkern feitens der 
nicht im Interefje der Tarquinier begonnen waren. Bon biefen Kriegen find namentlid 

von befonderer Bedeutung. Zuerft der Krieg mit dem mächtigen Etruskerfürſten Porſeuna 
Slujium (507 v. Chr.), der Rom menigftend vorübergehend um feine Unabhängigkeit 
te und den Staat einen Theil feines Gebiets entriß. Und nachher die Kämpfe mit den La⸗ 
‚ welche legtere die Verhältniſſe benugt, fi von Rom unabhängig gemacht und wahr: 
li ihren alten Bund wiederhergeftellt Hatten. Jedenfalls war der Untergang ber römi- 
Monarchie mit ſchweren Verluften für den römiſchen Staat verbunden; verjelbe Staat, der 

whrend ber tarquinifchen Zeit einen fo hohen Aufſchwung genommen hatte, war auf feiner Bahn 
Geder weit zurücgefchleudert worden. Allein ver hochſtrebende Sinn, ber bereitd die Roͤmer 
Iebte, ließ fie dabei jich nicht beruhigen. Die Erinnerung an die herrſchende Stellung in Mittel: 
Bäien, die fie bereits beſeſſen, ließ fie nicht ruhen; und fo fehen wir denn, wie e8 ihnen ſchon im 
Wre 493 gelingt, mit ven von Aquern und Volsfern ſchwer bevrängten Latinern wieder in ein 
udeöverhältnig zu treten. Breilih war von der bisher befeflenen Hegemonie feine Rebe; es 
ME wieder wie vor Zeiten ein Schuß: und Trutzbündniß zwifchen Römern und Latinern auf 
= Bafis der vollen Gleichheit und Begenfeitigkeit zwifchen -beiven Staaten; aber es war body 
= Rom immerhin ein jehr wejentliher Gewinn. Militäriſch höchſt werthvoll war e8 auch, daß 
Bäge Jahre fpäter in diefen Bund auch das ſabiniſche Volk der Hernifer aufgenommen wurde, 
Wen Gebiet die den Römern und Latinern gleich feindlihen Stämme der Aquer und Volsker 
Dgraphiſch und flrategifch voneinander ſchied. Mit viefem Zeitpunkt aber beginnen nun auf 
2 viele Menfchenalter hindurch fi fortfpinnennen Kämpfe der republifanifhen Röner mit 
wg zulegt genannten kriegeriſchen Stämmen wie mit andern Nahbarvölfern, Kämpfe, deren 
reiche Beendigung dem römiſchen Staat enblic zugleich die latiniſche Hegemonie und bie 
le Herrichaft über Mittelitalien in die Hände gibt. Parallel aber mit diejen langen Fehden 
nafen Die hochbedeutſamen innern Entwickelungskämpfe des republifanifchen Nom, die für die 
Kahften zwei Jahrhunderte ein noch weit höheres Interefie beanſpruchen. 
"Die neue Republif Rom zeigt, wenn wir der üblichen Chronologie folgen, im Jahre 495 
wa dieſe Berfaffung. An vie Stelle des Königthung ift ein neueß Amt getreten, deſſen Träger 
we Grhen der königlichen Stellung und Machtfülle fein follten; aber vie gewaltige Macht, vie 
water allen Umſtänden in der Hand auch des höchſten Beantten der Republik lag, wurde doch 
Kr weſentlich dadurch beſchränkt, das die Präſidentſchaft ver Republik nicht mehr von Einem 
Bann, fondern von zwei Beamten, Conſuln (mie fie gewöhnlich, wenn auch erft feit etwas ſpä⸗ 
wer Zeit genannt werben), gemeinfdaftli verwaltet, und daß diefe Männer nicht mehr auf 
Bbendzeit, ſondern nur auf Bin Jahr erwählt wurben.?2) Es waren aber keineswegs demo⸗ 

_ 3) Die volle Fönigliche Machtfülle wurbe in den Zeiten der Republif in befonbers dringlichen Mo⸗ 
‚wo man die Bortheile der firengften einheitlichen Leitung gewinnen wollte, vorübergehend wies 

Erggergeftellt; dies geſchah, indem der Senat in folcyen Fällen die Bonfuln veranlaßte, beziehentlich nd» 
‚einen fogenannten Dictator zu ernennen, der bann bas volle Impertum der beiden Sonfuln, uns 

ft und unverantwortlich, in feiner Berfon concentrirte, gegen defien Entſcheidungen Feine Ap⸗ 
üstion (f. u.) ſtatthaft war, deſſen Amisführung aber die Zeit von fechs Monaten nicht überbauern 
Dür Zur Zeit der Ständefämpfe haben die Batricier diefes Mittel oft dazu gemisbraucht, um ben 
heran der Plebs zu brechen. 
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kratiſche Elemente, denen durch dieſe Veränderung der römifchen Staatöverfaffung die Herrf 
im Staat zuflel; der Sturz der Monardie war, wie gefagt, eine That der Geſchlechter gew 
und lediglich die Ariftofratie ift e8, die nunmehr in Rom gebietet und die Organe des St 
beherrfcht. Neben ven Confuln waltet, wie fonft neben den Königen, der Senat; der Th 
nad follte der Senat auch jegt nur der Beirath ver Konfuln fein, die ihn zu berufen, feine 
batten zu leiten, die Gegenflände der Verhandlungen einzubringen hatten. Tihatfächlich 
bat fih das Verhältniß im Lauf der Zeit faft ungefehrt; e8 war nur natürlich, wenn eine; 
reihe Verſammlung namhafter und politiſch erfahrener Männer von hohem Range, vie let 
länglich ihre Sie behielten, bald genug das entſchiedene Übergewicht gewann über bie 
antwortlichen Beamten, die bei aller Macht doch eben immer nur Ein Jahr lang in Amt | 
den; nicht davon zu reden, daß der Senat bald genug fehr entſchiedene Mittel fand, um w 
ſtrebende Confuln zu zwingen, nad) feinem Willen zu handeln. Es war nur natürlich, wenn 
mählich die eigentliche Regierungsgemwalt mehr und mehr dem Senat zuflel, die Gonfuln zı 
wirklid nur die ausführenden Organe ded Senat3 wurden. Es wurde in diefer Entwicke 
auch durch ven Umftand nichts geändert, daß (menigftens während der erften Menſchenalte 
Republik) die Eonfuln die durch den Tod entflebenven Rücken im Senat durd) neue Ernennu 
zu ergänzen hatten. Übrigens wurde es wol ſchon ziemlich frühzeitig üblich, daß die gewef 
Gonjuln, auch wenn fie vorher noch nidht Senatoren geweſen, in Senat blieben, menig 
das Recht, im Senat zu fpredhen, behielten, biß fie orpnungsmäpig unter die Senatoren 
genommen werben Eonnten. Wie der Senat feit dem Sturz der Tarquinier eine ganz neue 
deutung gewann, fo traten bie nad) der traditionellen Gefhichtöparftellung durch Serviuß: 
liu8 begründeten Genturiatcomitien erft feit Einführung der Republif (unter Tarquinius' 
verbuß follen fie factiſch ſuspendirt geweſen fein) wirflih ind Leben. Ihre Kompetenz erſt 
fih aber gegenwärtig namentlich auf folgende Bunfte: auf die Wahl der höchften Beamten, 
Gonjuln, auf die Annahme oder Ablehnung eingebradhter Geſetzesvorſchläge, auf die oh 
Entſcheidung in ſchweren „Kapitalprocefien”, und endlich auf vie Entſcheidung über ange 
digenden Krieg. Inzwiſchen wurden dieſe Rechte des in den Genturien vereinigten Geſan 
volks durch die ariftofratifhen Elemente der Verfaſſung ſehr ſtark beſchränkt. Die Wafll 
Gonfuln war keineswegs eine freie zu nennen; vielmehr fand hier allem Anſchein nach lag 
Zeit über eine Art Borwahl des Senats ftatt, und die Wähler Eonnten nachher die Vorgeif 
genen nur verwerfen, aber feine etgenen Candidaten aufftellen. Lind nachher Hatte ver in! 
Guriatcomitien verfammelte patricifhe populus erft nod) den Gewählten durch eine eigene 
curiata de imperio daß „Imperium“ zu ertheilen. Was aber die Behandlung von Gele 
vorſchlägen angeht, fo hatten die Benturien (glei den Curiateomitien) dad Recht der Initial 
nit; fie Hatten einfach über die Vorſchläge, die von feiten des Senats, beziehentlich mit de 
Genehmigung, ihnen zur Annahme oder Ablehnung vorgelegt wurden, ihre Stimmen abzuget 
Und nachher hatte noch der populus ver Curien das Recht, in letzter Inftanz, wie die Wah 
fo die Beſchlüſſe der Genturien feinerjeitd zu beflätigen ober zu verwerfen. 

68 war alfo der Sturz ver Monarchie ledigli zum Gewinn des Patriciatd, der Geſchlech 
ariftofratie ausgefchlagen. Um fo ungünftiger geftaltete fih nur zu bald die Stellung der Pk 
Es ift wol möglich, daß die Plebs in der erften Aufwallung fih an der Vertreibung des 
gemein verhaßten Tarquinius Superbus mitbetheiligt hat; e8 mußte aber ven Plebejern E 
genug klar werben, daß die Vernichtung der Monarchie, deren Träger doch immer die natürlid 
Bundedgenofjen ver Plebs gegen die Bollbürger waren, gar nicht in ihrem Intereffe gem 
war. Die Tradition erzählt denn au, daß die Patricier, jolange noch eine monarchiſche! 
ftauratien möglich fchien, ed nicht an Schritten haben fehlen lajfen, um die Plebs für den me 
Zuftand der Dinge zu gewinnen. Es ift auch nit unmöglich, daß nad) dem Sturz der Tara 
nier wirflid eine Anzahl namhafter Plebejer in ven Senat aufgenommen wurde; nur dab 
folder Schritt für die fpätere Haltung des Senats in den Ständefänpfen ganz ohne Folgen 
blieben ift. Berner aber fcheint wirklich die Tradition recht zu haben, wenn fie dem Geſeh 
Conſuls PB. Valerius Poplicola, der niht lange nad dem Sturz der Monardie ben Genf 
e8 zur pofitiven Pflicht machte, gegen ihre auf Tod oder Leibesftrafe lautenden Urtbeile 
Provoration an die Genturien zuzulaffen , zugleich den Sinn gibt, daß damit das wichtige Rı 
der Appellation auch den Plebejern verliehen worden fei. Jedenfalls aber ſchwanden bie Ri 
jihten gegen Die Plebs feitens der VBollbürger, fobald die neue Republik vollfonımen gefich 
daftand. Und nun mußten die Plebejer fich fagen, daß ihre Stellung in dem Staat andaun 
eine höchſt ungünftige war. Dieſer fehr zahlreiche Beftandtheil ver Nation war noch immer ! 
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jcdem Antheil an der Staatöverwaltung ausgeſchloſſen; die wenigen politifchen Nechte, welche 
Nie Plebs beſaß, waren doch jo eng wie möglich eingeſchränkt; und während der Staat ihr Blut 
sub Geld in umfaſſender Weife in Anſpruch nahm, ohne daß fie durch Rechte und Vortheile in 
icgend genügender Weiſe entſchädigt wurden, ftanden Die Bollbürger ihnen noch immer fo fremd 
ygenüber, daß nicht einmal dad connubium zwiſchen beiden Ständen geftattet war. Es waren 
neſes Zuftände, die, mie ſich von felbft begreift, auf die Dauer den Plebejern, die fi nun ſchon 
wit langen Jahren als echte und rechte Bürger des römifchen Staatd fühlten, unerträglich wer⸗ 
jen mußten. Indeſſen ging doc) die erfte Bewegung gegen bie Vollbürger nicht von dem rein 
pelitiſchen Gebiet aus. Die ſchwere Zurüdjegung, die ſchlimmen Ubelftände, die mit ven foeben 

en Berhältnijfen verbunden waren, wurden doch am ſchwerſten gerade von den Theil der 
jer empfunden, der focial ven PBatriciern am nächften ftand, aber an und für fich nicht leicht 
bie Mittel zu verfügen hatte, um ſich allein etwa eine Erfüllung feiner Wünfche zu er: 
en; wir meinen jene immerhin zahlreichen Blebejer, die durd) großen Grundbeſitz, beziehent⸗ 

durch die Abkunft von den regierenden Familien der Städte, Die von den Römern vor Gene: 
Ionen unterworfen waren, unter ihren Standesgenoſſen eine Art von Adel bildeten. Es war, 
gelagt, nicht bad Gebiet der Politif im engern Sinne, auf dem ſich die erften Beivegungen 

bar machten. Es waren vielmehr vie jocialen Zuftände, namentlich der großen Maffe ver 
n Plebejer, welche die erften mächtigen Aufwallungen ver Plebs gegen die Altbürger her⸗ 
fen. &8 war aber auch nad diejer Seite hin die Lage der Plebs damals überaus nach⸗ 

ig. Die Plebejer haben es lange fehr ſchwer empfunden, daß ſie überall unter der firengen 
isdiction der patriciichen Beamten fanden, die nah dem Herkommen, nad einen Gewohn⸗ 
recht, nad) Rechtögrundfägen richteten, welde der Plebs nicht befannt waren. Weit berber 
empfand die Plebs die NachtHeile ihrer materiellen Lage. Es ift allervings wol wahrichein- 
daß auch die Altbürger, foweit e8 auf Grundeigenthum ankommt, untereinander große Ab⸗ 
gen zeigten, und ferner, daB fie in dieſer Beziehung im allgemeinen nicht eben viel reicher 

wen als die beſſer ſituirten Plebejer. Dagegen war ihre Lage, abgeiehen von dem Gewinn, 
kühnen der Großhandel zugeführt Haben wird, namentlich nad einer beftinnmten Seite Hin 
Taus günftig. Seit uralter Zeit nämlich Hatte der römiſche Staat die Grundftücke, die er den 
Muohnern eroberter over bezwungener Städte abzunehmen pflegte, zu jeinen Domänen, bent 
Prtannten ager publicus, gefhlagen. Dieje neuen Erwerbungen wurden dann theils verfauft 
= verpachtet, oder aber von Staats wegen in Eleine Theile zerſchlagen und an römiſche Staats- 
Reger afjignirt, um auf dieſe Weije neue Bauernftellen zu gründen. Es blieben aber immer 
B Höchft bedeutende Theile dieſes Domaniallandes übrig, die dann mit Genehmigung ber 
Ratsregierung von römischen Bürgern gegen einen beſtimmten Jahreszins ‚vorläufig occupirt” 
B auögenugt werben fonnten. Es war nun ſchon längft dad Verhältniß eingetreten, daß ſolche 
Kyirte Stüde des Domaniallandes, obwol fie rechtlich niemals ihren Charakter ald Staats: 

Bestbunt, der Staat niemald den Anſpruch auf Wiedereinziehung der occupirten Grundftüde 
Küeren jollte, andauernd mie Eigenthum behandelt, vererbt, verjchenkt, verfauft, mit Schul: 
Belaſtet wurden. Den ganzen Vortheil der Ausnugung bed Domaniallanded zogen aber fort: 
Fend wie zu der Zeit, ald von einer Plebs noch feine Rede war, die Patricier. Die Plebejer, 

Mol fie unabläfjig mit ihrer Kraft und mit ihrem Blut dazu mitwirften, ven Beſitz des Staats 

Bermebren, hatten doch nur das Redt, für ihr Vieh die Gemeindeweiden zu benußen; und 
N dieſes Recht ift wahrjcheinlich bald nach Begründung der Adelörepublif der Plebs that: 

Mit aus der Hand gewunden worden. Sonſt aber nahmen eben die Altbürger dad Recht, 
Bäle des ager publicus zu occupiren, audjchließlich für ji in Anfprud. Abgeſehen von ver 
Berechtigfeit, die darin lag, hatten die Plebejer Davon großen Schaden. Es mag fein, dap nur 
zeihern Plebejer größere Stüde des gemeinen Feldes mit Vortheil hätten bewirthſchaften 

men. Jun aber trat zu dem Umſtande, daß die Plebs an ven Domänen (Seltene Aſſignationen 

Rgenonmien) feinen Antheil hatte, der andere Misbrauch, daß einerfeitd die Altbürger bald 
ug die Zahlung der Abgabe von ihren Domanialbeiigungen verfallen liepen, und bap anderer- 

8 diefe Befigungen bei dein Genfus nicht mit angegeben, nicht mit befteuert wurden. Machten 
R die Staatsausgaben, nanıcntlich die Kriegöfoften e8 nöthig, die Bürger zu befteuern, jo 
mben die Batricier lediglich für ihr Eigentyum an Grund und Boden herangezogen, flanden 

alſo, geftügt auf ihren fleuerfreien Beiig, viel befler als die Plebejer, die nur ſteuerpflichtiges 

Mindeigenthum hatten. Und dazu trat endlich Die große Härte, daß bei ber Umlage der Steuer 

Rapitalien der Altbürger nicht belaftet, Dagegen den Plebejern die auf ihren Gütern laften- 
R Schulden nicht in Abzug gebradjt wurden. Und damit berühren wir endlich ven dunkelſten 
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Zunft in der damaligen Lage namentlich der ärmern Piebejer. Die ſtets ſich twieberhe 
Kriege mit ven Radybarvdlfern, welche die meiftend aus Bauern beftehenden Plebejer ga 
ſonders ſchwer trafen, und namentlich auch die beſtändige Belaftung mit Steuern (deren 
dadurch nicht gentildert wurbe, daß dieſe Steuern nur ald Borfhüffe galten, die nach glüdl 
endetem Kriege zurückzuzahlen waren) flürzte einen fehr bedeutenden Iheil der Plebe 
ſchwere Schulden, die bei der damals üblichen Höhe des Zinsfußes in nur zu vielen Fälle 
in erſchreckender Weife anſchwollen. Als Bläubiger ver armen Pichejer erfcheinen nun ab 
jenegeiten durchgängig bie reihen Batricier, die alfo — ähnlich wie e8 etwa Hundert Jahre | 
zu Solon’8 Zeit in Athen. zwiſchen den @upatrivden und den verarmten attifhen Bauern fla 
auf dem Wege waren, bie politiih minder berechtigte Plebs zum großen Theil auch wirch 
lich von fi) abhängig zu mahen. Nehmen wir nun die erbarmungslofe Habgier Hinzu, d 
Römern bis auf Caſſiodor's Tage herab eigenthümlich war, erwägen wir vor allem, w 
erbört hart die Sagungen und die Praxis des altrömijchen Schuldrechts waren, fo wird e 
Elar, wie gerade von diefer Seite ber die erften großen Angriffe auf die Stellung der Alt 
beginnen Eonnten. 

68 hat nun von Anfang an keineswegs an Patriciern gefehlt, die gegen dieſe ſchweren 
ſtände durchaus nicht blind waren ; namentlich bie forialen Leiden der Plebs begegneten bei nu 
einem namhaften Altbürger einem tieien Bitgefühl. Allein die Gejammthaltung der Altl 
ift dadurch nicht verändert worden. Die Batricier haben es nicht verfianden, weder burd 
Ihmelzung mit dem plebejiſchen Adel, durch Zulaffuug ber großen Plebejerfamilien zu ber 
tiichen Vorrechten und materiellen Bortbeilen des Bollbürgertbums der plebejifchen Maſ 
natürlichen Bührer zu rauben und ihre eigene Macht auf einer breitern Grundlage feftzuftellen 
auch durch weile Pflege der materiellen Wohlfahrt der niedern Plebs einen Angriff auf ih 
litifchen Vorrechte für lange Menfchenalter abzuwenden. So blieb deun der große Kamp 
chen vielen beiden Blementen des römiſchen Volks nicht lange auß, jener Kampf, der nıit dem: 
Siege der Plebs endigen follte. Die Kürze des und zugemeflenen Raums nöthigt und nu 
Geſchichte dieſes Kampfes möglichſt jummariih zufammenzufaflen; wir fhidlen aber einig 
merfungen über ven Gharafter dieſes hochinterefſanten hiftorifchen Proceſſes voran. 

In der Geſchichte diefer Ständekämpfe ind zwei Zeiträume von allerdings ſehr verfäh 
Zeitdauer zu unterſcheiden: die Zeit bis zu dem jogenannten Decemvirat, und dann ber 
Beitraum bid zu dem Abſchluß diefer Kämpfe im Jahre 286 v. Chr. Während des eriten 
Beiträume ift von einem Anſpruch der Blebe, an dem Regiment theilzunehmen, noch feine 
Die innere Bewegung nimmt, wie ſchon bemerft wurde, auf focialem Gebiet ihren Aus 
ſociale, materielle Fragen find zunächſt dad treibende Moment. Daneben waltet entſchied 
tend der Plebs die Tendenz vor, fi der drũckenden Gewalt der patricifhen Beamten mögli 
entziehen, dieſe möglichtt abzuſchwächen. Zum Glüd für den Staat wird aber die legtere 
tung, die eine Gonfolidirung des römiiden Gemeinweſens auf die Dauer unmöglich gı 
hätte, feit den Tagen des Decemvirats verlaffen. Geit der Zeit der großen Krifis, die ji « 
Namen ber Decemvirn knüpft, ändert die Plebo ihre Taktik. Die Tendenz, fi) von dem 
eigen Staat möglichſt zu jondern, wird aufgegeben; e3 gilt jest, innerhalb des Staat# t 
bührende politiige Stellung zu erringen. Und wenn auch die focialen Fragen fortdauern 
hohe Bebeutung behaupten, wenn auch Die agrariihe und die Schuldfrage wiederholt ſchar 
vortreten, fo flehen doch jeit der Zeit ver Decemvirn die eigentlich politifchen Intereſſen ſeh 
ſchieden im Borbergrunde. Und erft mit diejer Wendung nimmt der Kımpf wirflich den 
rafter eines Ständekampfes an; vorher ſtehen die Batricier und die Piebejer einander weit 
wie zwei Völker gegenüber, bie durch ‚ungleiche Bündniß“ miteinander verbunden find. 

Die Sompatbien der modernen Beurtheiler find, mit wenigen Ausnahmen, mit Red 
den Beſtrebungen der Plebejer zugewandt gemefen. Mit Recht wird hervorgehoben, di 
Plebs nur billige Dinge gefordert hat; mit Recht ftellt man die römifchen Plebejer an poli 
Einjiht und maßvoller Haltung hoch über die Mehrzahl ver griechifchen Demokraten. Wä 
in Griechenland, das unbeweglihe Sparta und für eine lange Zeit das intelligente Athen 
genommen, die politiihden Parteifämpfe überall eine gefährliche Neigung zeigen, zu Re 
tionen außzuarten, iſt bi® auf die Tage der Gracchen herab in Rom die Nevolution dab 
woran bie Varteien denken; während in Griechenland mit feltenen Ausnahmen jeder Sieg 
Partei von maſſenhaften Berbannungen, ſelbſt Hinrichtungen begleitet ift, während vor alle 
ſtegende Partei ſich in gänzlicger Umformung der beftehenden Verfaſſung gefällt, erfirei 
roͤmiſche Plebs nur den gebührenven Antheil am Itegiment. Dft genug fſchwer verlegt, & 
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Blebejer doch nicht an blutige Rache; das Höchſte, womit ſie drohen, ift Die Seceflion, die Ab⸗ 
ıng von dem Staat. Und endlich beweifen fie, ald fie endlich ihren Zweck erreicht haben, that⸗ 
lich, daß fie Hei ihrem Streben im beften Recht geweſen waren; jie führen in der That dem 
zat eine faft unerichöpfliche Fülle von friſcher fittlicder, militäriicher und politifher Kraft und 
tigkeit zu, die Rom für eine Reihe von Jahrhunderten zu dem edelften und gefundeften 
nat der Alten Welt gemacht, ihm endlich die Weltherrfchaft in die Hand gegeben hat. Dies 
dert und aber nicht, auch den Altbürgern gerecht zu werden. Es ift wol wahr, daß in den 
ialen Fragen ber römische Egoismus oft überaus winermärtig ſich darftellt; es ift nicht minder 
hr, daß namentlich die jungern Patricier wiederholt nur allzu fehr geneigt waren, fich in rohen 
kaltthaten und iibermüthigen Streichen zu ergehen; was aber die rein politifchen Kämpfe an= 

fo jind wir durchaus nicht berechtigt, den langjährigen Widerftand der Altbürger lediglich 
ben Hochmuth und den Gigennug einer „privilegirten Kaſte“ zurüdzuführen. Wir dürfen 
vergeffen, welche bedeutende Rolle bei den Altrömern die Religion gerade im Staatsleben 
m; und ed ift wol begreifli, wenn ber ehrliche Glaube diefer Patricier e8 ihnen lange 

ſchwer gemacht hat, der Plebs das connubium und die Theilnahne an dem durch „göttliche 
* begründeten Regiment ohne ſchwere Gewiſſensbedenken zuzugeſtehen. Und dann gereicht 

Altbürgern doch zu hoher Ehre, daß ſie endlich überall doch nicht der materiellen Gewalt, 
bern der Macht ver beffern Überzeugung gewichen find. Auch dad darf nicht vergeffen werben, 
die Patricier in Krieg und Frieden wirklich Ausgezeichnetes Teifteten, derart, daß die Ple⸗ 
rauch in den Tagen des wildeften Haders jie wol haffen, niemald aber verachten, ſondern fich 
kefen Altbürgern ald an ftolgen Vorbildern echten Römerthums fhulen Eonnten. Die große 
Igkeit aber, mit ver beide Theile gerungen haben, beruht endlich auch ſehr weſentlich darauf, 
— unbeſchadet der bei ven Patriciern angenommenen Zumiſchung fabiniiher Glemente — 
t IHeile des römischen Volks überwiegend von gleicher Art waren; und wir müffen nicht ver- 
R, daß PBatricier wie Blebejer ihrem Grundcharakter nach ein Volk von Bauern waren. Dar- 
Beruht zum jehr bedeutenden Theil der conjervative Charakter diefer ſtändiſchen Kämpfe, 
wiftofratifhe Charakter, ven auch nad dem Sieg ber Plebs das römiiche Staatsweſen bis 
en Tagen des Gato und Sciyio Amilianus herab trägt; darauf aber eben aud) vorwiegend 
he Ausdauer, mit der beide Theile miteinander ringen, bis überall die unermüdliche Hart- 
kgfeit der Pleb8 den Sieg davonträgt. Dadurch hat denn die im Laufe ver Jahrhunderte 
Fam erwachſene römijche Verfaffung jene Beftigkeit und Tüchtigkeit erlangt, welche griechifche 
Btömänner nur mit einem Gefühl jehnjüchtigen Neides betrachtet Haben. Gines freilich ift 
me praktiſchen Bol, das ſich niemals darauf einließ, auf Grund politiiher Theorien einen 
kffenvden Neubau feiner Berfaffung zu verfuchen, dad immer nur das eben Nothwendige, 
aber mit gefammter Kraft anfahte und von Compromiß zu Compromiß fortſchritt, nicht 

geblieben: gerade die Art der römischen Verfaſſungskämpfe ließ doch auch feine Frage 
ndig ausfechten, ließ doch die Elemente des Dualismus in dem Staatöleben nicht vollflän: 
rwinden, ſchuf doch eine Verfaſſung mit unleugbar hoͤchſt gefährlichen Factoren, die einft 

er Stunde, wo die politiſche Probuctivität der Nation im Grlöfchen, die Tüchtigkeit des 
lcharakters im Schwinden begriffen war, ihre unheimliche Macht zeigen follten. Wie fid 

6 von jelbft verfteht, fpielen die unabläfligen Behden mit dem Auslande wieberbolt in den 
ungsfampf hinein. Da ift nun zu fagen, daß, im großen betrachtet, gerade der innere 
die Roͤmer beftändig frifch erhalten hat. Es ift wol wahr, namentlich in den erften Zeiten 

28 nicht an bedenklichen Scenen, fehlt e8 nicht an ſchlimmen Rückwirkungen der innern 
Pofe auf die Kriege mit den auswärtigen Feinden, im allgemeinen aber müffen wir fagen: 

ind rechnete jicher falich, der da wähnte, ber Adel oder die Plebs werde ihm aus Haß 
die heimiſchen Gegner die Thore Roms öffnen; einzelne Verräther bat auch Rom erzeugt, 

ammıtvolf aber zeigte im Augenblid® ver Gefahr von außen dem Feinde fletd eine dro⸗ 
Mauer von Erz. 

rbliclen wirjegt in ſummariſcher Kürze den Verlauf der innern Geſchichte Roms, zunächſt 

tend des 5. Jahrhunderts v. Chr. Nach der gewöhnlichen Chronologie, die freilich fehr pro: 

gtilich ifl, war die materielle Noth der Plebs bereitö im Jahre 495 v. Ehr. jo groß, war bie 
terung über die unmenſchliche Handhabung des Schuldrechts feitens der Altbürger damals 

Rs fo gewaltig, daß eine gewaltſame Erhebung ver Plebejer zu befürditen ftand. Eine ſolche 
ng erfolgte wirklich im Jahre 494, ald die Patricier ihre unter dem Drang audwärtiger 
efahr gegebenen Zufagen nicht hielten. Die Plebs half ſich aber nicht durch eine blutige 
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Revolution, fondern durch Seceſſion, b. h. die unter den Waffen verfammelten Plel 

ten fih von den Altbürgern und befegten einen Berg am Anio (den jpäter fogena: 

sacer) mit der Abficht, hier oder anberdwo eine neue Stabt zu gründen. Der ſchwer 
Lage brachte jebt den Adel zur Nachgiebigkeit; e8 gelang, zwiſchen beiden Gliedern de 
Volks einen Bertrag herzuftellen, der vollkommen in völferrehtliher Form abgeſchle 
Diefer Bertrag gab der geprüdten Plebs zunächſt die Tilgung der gegenwärtigen € 
ift aber fir die ganze Zukunft Roms unermeßlich wichtig geworten, weil er zuerft der 

ganz neue Waffe in die Sand gab, nämlich das Volkstribunat. Damals nur erft dar 
fi) gegen den Drud der patriciſchen Magiftrate möglichft zu fihern, erzwang die BL 

ihr eine Anzahl rein plebejifher, aus ven Reihen ver Plebs jelbft hervorgehend 
zugeſtanden wurbe, beren Aufgabe ed war, bie einzelnen Plebejer gegen die Härt 
Misbrauch ver confulariihen Amtögewalt zu ſchützen, namentlich auch auf firenge Dı 
des Rechts der Provoration zu halten, und die, berufen, überall gegen Bergewaltigu 
bejer einzutreten, während ber Zeit ihres Amtsjahres perfönlich unverleglicy (ſacroſa 
wer ſich an ber tribunicifhen Heiligkeit vergriff, war sacer, d. h. er verfiel ber 
Götter und konnte von jedermann ungeftraft getödtet werben; die Tribunen jelbft w 
unverantmortlih. Gewählt aber wurden fie nad) ver Meinung vieler Neuern in den 
comitien; inbeß bat die Meinung anderer Forſcher, welche vie Wahl ver Tribunen 
an in die Standesverſammlungen ber Plebs (ſ. unten) verlegen, viel mehr Wahr] 
Die Zahl der Tribunen belief fi) anfangs auf zwei, naher auf fünf, ſeit dem Jahre 
auf zehn. 

Diefe Wendung der Dinge wurde, wie gejagt, fürRom von höchſter Bedeutung. 
hingefiellt bleiben, ob etwa, wie mande annehmen, durch jenen Vertrag lediglich ein jch 
ded plebejifhes Gemeindeamt mit einer höhern Weihe bekleidet worden ift. Jedenf 
aber jegt die Zeit, wo die Plebs innerhalb des Staats ſelbſtändig organijirt wird. D 
(denen plebejiihe Adilen als Polizeis und Berwaltungsbeamte ver Gemeinde zur Seite 
jegt, wie Die Schugherren, fo die natürlichen Vorfteher ver Plebs, die Schiedsrichter i 
tigfeiten der Plebejer untereinander und mit der „Jurisdiction in Marktſachen“ bet 
aber gewannen auch die Standedverfammlungen der Plebs eine ganz andere Bere 
zuvor. Die ſonſt nur „vereinzelt und ungeoronet”, namentlihd an Marfttagen, zufa 
tenen Zufammenfünfte der Gemeinde wurben jet zweckmäßig organijirt; mit Ausjd 
trieier und deren Glienten (welche letztere jegt mit ven Plebejern in den Eenturien ſti 
Dadurd die Macht ber Altbürger über diefe Comitien ſehr weſentlich verftärften), 
unter dem Vorſitz der Tribunen bie Plebejer in Berfammlungen zufammen, welche, 
den Iocalen Tribus geordnet waren (deren Zahl feit einer neuen Organijation vom 
v. Ehr. nurnod 21 betrug), Tributcomitien genannt wurden. Und dieje Gomit 
nun die Tribunen benugen, um die Plebejer im Sinne der von ihnen geführten P 
arbeiten und nanıentlih innerhalb ver Plebs ein fehr beftimnites Standesgefühl 
die Blebejer ihrer Intereffen lebendig bewußt zu maden; nur fo Eonnte es allmät 
werben, daß die Plebs, die bei aller Kraft und Bedeutung denn doch über weite Räu 
wohnte und noch aller politifhen Schulung entbehrte, den durch ihre Geſchloſſ 
Elar erfannten Intereffen, ihre politifche Routine, ihre wohlbefeftigte religiös-polit 
fiellung fo fehr überlegenen Altbürgern entfcheidende Erfolge abgewann. Die Tr 
find wirklih das treibende Element in der römifhen Berfaffungsentwidelung gen 
wenig bedeutend ihre Stellung auch zuerft erfcheinen mochte, die ihnen zugetbeilten 9 
doch derart, daß fie bald genug die neuen Echirmherren ver Plebs befähigten, aus‘ 
digung zum Angriff uberzugehen. Ihre Hauptwaffe ift immer ihre Unverletzlichkeit 
antwortlicgfeit: Umſtände, die jedem gegen ihr Vorgehen gerichteten Angriff die Spig 
Überall wenn die Tribunen negativ, hindernd auftraten, ftand jedem einzelnen vo 
Hinderniß im Wege; lediglich bei pofitiven Schritten konnte ein Tribun durd die Gi 
Eollegen gehindert werben. Es hat fih nun aus dem Recht, hülfreich zu Gunften 
Plebejer einzutreten, ſehr bald dad fogenannte Interceſſionsrecht entwidelt; d. h. 
Tribunen aud) zunächſt noch keineswegs gegen allgemeine Regierungsmaßregeln ein 
konnten fie doch jeden einzelnen Plebejer, wenn er ſich einer als widerrechtlich betracht 
zahlung oder Aushebung widerſetzte, gegen die Folgen ſeiner Widerſetzlichkeit ſchützen 
ſie namentlich dem verzweifelten Mittel der Plebs, durch Widerſtand gegen gefortei 
dienſt die Hartnädigfeit der Altbürger zu fchlagen, ihre Macht leihen, und bie einfe 
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he Erklärung, daß fie nöthigenfalld in diefer Weile eintreten würden, wirkte fo gut wie das 
ecte Beto gegen einen Beſchluß der patricifchen Regierung: ed war dies feitend der Tribunen 
oder Weg, um zu einem fehr ausgedehnten Einfageredht zu gelangen. Berner aber nahmen 
ı die Tribunen wahrſcheinlich fhon ziemlich frühzeitig da8 Recht, den Verhandlungen bed 
nats beizumohnen; es wurde dieſes jehr nüglich und nothwendig, auch allgemein als zweck⸗ 
Big anerfannt, weil jie wiederholt im Interefje ver Plebs bei dem Senat Anträge verſchieden⸗ 
Art einzubringen hatten. Es wurde dieſes bald genug fehr wichtig, jobald erft bie bisher 
r thatſächlich beftehenden Tributcomitien eine anerkannte ſtaatsrechtliche Stellung gewonnen 
ken. Das Tribunat hat allmählich eine immer ſchrankenloſere Macht erlangt; es bat eine 
ellung gewonuen, bie dem Staat gerabezu gefährlich werden Eonnte; indeſſen dieſe Gefahren 
ben ſich, dank dem praftifchen Verſtande und feſtem Rechtsjinne der Altrönıer und ber Tüch⸗ 
beit des Volkocharakters, erft in jehr fpäten Zeiten flark fühlbar gemacht; zunächſt hat dieſe 
ı Römern ganz eigenthümliche Inftitution fehr entjchieven dahin gewirkt, die Befirebungen 
Vlebs andauernd in gejeglichen, wir möchten fagen, parlanıentarifchen Bahnen zu Balten, ber 
Hebr vorzubeugen, daß die römifche Staatdentwidelung durch eine Revolution durchbro⸗ 
Rmwurde, und nachher hat fie vor allem eine höchft intereffante legislative Thätigkeit ins 
ben gerufen. . 
Geraume Zeit über freilih tragen, wenn wir der Liberlieferung folgen, bie ſich feit dem 
re 494 v. Chr. fortipinnenden Ständekämpfe einen höchſt unerfreulihen Charakter. Die 
Me der Altbürger hätte der Plebs das unbequeme Tribunat gern wiener abgerungen; Ges 
Igkeiten von beiden Seiten, brutale Störungen ver Tributcomitien durch die jüngern Patri⸗ 
"blieben nit aus. Die Gereiztheit nahm zu, als der edle Conſul Sp. Caſſius Viscellinus, 
Iben über ben Gigennug feiner Standedgenoflen, im Jahre A86 v. Chr. eine lex agraria, 
Se anfcheinend umfaſſende Afjignationen auf dem ager publicus zu Gunften der Plebs und 
Ige Ginziehung der Steuer für die von den Patriciern oecupirten Grundſtücke forberte, ein= 
bie und wahrjcheinlidh auch durchſetzte. Die Rachgier der Patricier, die dann im nächften 
Pe den treitlihen Gonfularen unter dem Vorwand, er habe nad der Krone getradtet, zum 
e verurtheilten (ob in den Gurien oder in den Genturien, ift ftreitig), die ferner fein Gefeg 
t zur Ausführung kommen ließen, empörte die Plebs tief. Seit diefer Zeit wirb bie For— 
ag, die lex Cassia ausgeführt zu jehen, der Gegenftand jahrelang mit äußerfter Grbitterung 
gefegter tribuniciiher Anftrenguugen; nach diefer Seite nimmt der Kampf erft feit dem 
ce 466 unter dem Drud gefahrvoller Kriege mit den Äquern und Volskern ein Ende. Die 
Erbitterung aber, die vielfJahre lang während der ältern Periode der Ständekämpſe zwi⸗ 

s Adel und Piebs beftand, fpiegelt ſich vor allen darin ab, daß in diefer Zeit beine Stände 

erholt die Criminalgerichtsbarkeit ald Waffe gegeneinander benugen; die Möglichkeit zu 
en DBerfahren bot der Umſtand, daß der zwifchen beiden Ständen im Jahre 494 geſchloſſene 

ag völferredhtlicher Art war. So murde ed möglich, daß Mitglieder beider Stände, die ſich 
u das geweihte focdus vergangen hatten, von den beleidigten Parteien vor ihre Special: 
ktien geftellt und verurtheilt werben Eonnten; dabei kam e8 denn gewöhnlich darauf an, ben 
eklagten durch ungeheuere Geldbußen wirtbfhaftlih zu ruiniren. Die Tribunen beginnen 

rjeits jeit ben Jahre 476 v. Ehr. folche Patricier, die jih gegen das foedus und deffen Con⸗ 

enzen vergangen hatten, vor die dann als Schwurgericht auftretenden plebejiſchen Comitien 

ellen; ſie haben allmählich daraus auch das Recht gezogen, patriciſche Beamte anzuklagen, die 
ihrer Meinung der Gemeinde Schaden bewirkt, beziehentlich deren berechtigten Anſprüchen 
zfirebt hatten. Seitens der Patricier wurde in ber Hitze dieſer Kämpfe leider ſelbſt der 

ichelmord nicht vermieden. 
Es verging in folder ſchliumen Weiſe längere Zeit, bis ernſthafte Fortſchritte der Plebejer 

Begegnen. Es war wichtig genug, daß ſeit dem Jahre 481 die Bürgerſchaft wenigſtens für 
Bahl Eines Conſuls nicht mehr an den Senatsvorſchlag gebunden ſein ſollte. Es war aber 

bedenkliher Schritt auf dem Wege ver innern Zerklüftung, wenn (fo nad Walter's Dar: 
ung) die Plebejer dad Recht ver Provocation an ihre Sondergemeinde errangen. Wahrhaft 
wtungsvoll ift aber das Jahr 471 v.Chr. geworden. Damals nämlich gelang ed dem wackern 
bunen Bolero Publilius, die Annahme eined Gefeges burchzufegen, welches einerjeitd bie 
Gl der Tribunen und pfebejiihen Adilen in ven Tributcomitien feit beftätigte, andererſeits, 
das war die. Hauptjache, diefen Trihuicomitien eine ſtaatsrechtliche Stellung verlieh, dieſelben 

Inem organijchen Inflitut der Republif machte. Mit andern Worten, das Recht der Plebs, 
. 39° 
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in diejen Verſammlungen über allgemeine Staatdangrlegenheiten zu berathen und zu 5 
wurde förmlich anerfannt. Danach Eonnte die Plebs entweder im voraus über ihr 
in ven Genturiatcomitien ji vereinigen, oder aber ihre Beſchlüſſe (plebiscita) ging 
ftalt einer Petition dur die Tribunen an den Senat, der fie dann, falls jeine Zu! 
zu erreichen iwar, den Curien (nad) Annahme einiger zuvor auch noch den Centurien, 
nehmigung zugehen ließ. 

Seit vieler wichtigen Wendung verlaufen nun längere Jahre, vie theild durch ne 
Stürme, noch mehr aber duch äußere Bedrängniſſe für das römijche Volk überaus ı 
wurden. Die Kriege mit ben Nahbarvölfern (die wir unten in der Kürze zufanım 
namentlich mit den Aquern und Volöfern, verliefen in diefer Zeit, namentlich in den 3 
465 bis zu der Epoche des Decemvirats, nichts weniger ald glüdlid für die Römer. 2 
von den innern Kämpfen, fo wirkten aber zu dieſer unglücklichen Kriegführung fhwi 
mit, welche damals wiederholt das Volk trafen und feine Kraft ſchmälerten; e8 waren di 
bare Seuchen, die beide Stände mit zerftörender Wuth heimſuchten. Bor allem vie Iı 
466 und 463, wie aud) das Jahr 453 v. Chr., blieben ald Jahre des Unheils und der $ 
in böfem Andenken; auf die ſtändiſchen Kämpfe übten aber dieſe Berheerungen einen bı 
werthen Einfluß infofern aus, ald damals nicht wenige der alten VBollbürgerfamilien v 
ausftarben. Da ohnehin auch den römiſchen Patriciern die bekannte Erfahruug nid 
blieb, daß jede in fich gefchloffene Corporation, zumal wenn ſie ſich nicht Durch zahlre 
mit ganz frifchen Elementen beftändig auffriicht, im Lauf der Generationen langjam an 
fanmenfhrumpft, io war dieſes Ausfterben zahlreicher Geſchlechter, für die ſich fo 
Erſatz bot, ein Herber Schlag für das Altbürgertfun, deſſen zähe Widerſtandskraft 
Plebejat dadurch ſehr empfindlich gefhwächt werben mußte; nicht davon zu reden, bapd 
riſche Einfhwinden der Altbürgerjchaft verjelben auch äußerlich den Charakter einer & 
zu geben anfing, was namentlich feit der großen demnächſt zu bezeichnenden Men! 
Ständekampfes die Angriffdenergie ver Plebejer, die nun nach Gleichheit ver politiſch 
zu trachten begannen, fehr beveutend verftärkte. 

68 waren aber fehr Schwere Kämpfe, Die endlich zu Diefer wichtigen Wendung in dei 
der beiden Stände führten. Nah envliher Annahme namlid der Publiliſchen Re 
entbrannte der Streit zuerft wieder mit befonderer Heftigfeit um die Rogation dee 
C. Terentilius Harſa. Dieſer Mann flellte im Jahre 462 v. Chr. den Antrag, den it 
den Jahre das Collegium der Tribunen aufnahm und fehr ernfthaft zur Berathung 
demzufolge zur Beſchränkung ver unbegrenzten und maßlofen, wilikürlichen Strafgemalt 
fuln gegenüber ver Plebs, die man theild durch Schuld der Verhältniffe, theild durch p 
Schuld der Beamten, die eben nur auf dem „ungeichriebenen Gewohnheitsrecht“ fußte 
ſchwerer empfand, durch die Wahl der Gemeinde eine Commiſſion von fünf plebejijch 
nern beftellt werben jollte, mit der Aufgabe, „Gefege zur Regelung und Beſchränkung 
ſulariſchen Amts- und Strafgemwalt abzufafien; joviel Recht und Gewalt die Plebs dei 
über ſich einräumen werde, fo viel folle er ausüben dürfen, nicht aber feine Laune und 
zun Gefeg machen“. 68 zielte aljo dieſe Rogation ganz entſchieden darauf ab, die fel 
Stellung und Organifation der Plebs zu vollenden, die Macht der patricifhen Bean 
die Plebefer geravde auf dem hochwichtigen Gebiet der Gerichtsbarkeit nah Möglichke 
fhränfen. Die Althürger traten nun diefem Beginnen mit größter Heftigfeit entgege 
mit diefem Antrag unter allen Umſtänden verbundene Beſchränkung des conjulariji 
periums (die allerdings ftaatsrehtlid nur pur die Genturien und die Zuſtimmung de 
angeoronet werden Fonnte) wollten jie durchaus nicht willigen; aber den tiefer Blicker 
gingen auch die Gefahren nicht, die darin lagen, wenn die Plebs nun aud ein ſelbſtändi 
gewann und der Dualismus im römifhen Staat und Volk immer ſyſtematiſcher ſich ar 
So gab e8 denn überaus hartnädige Kämpfe, welche dann und wann felbft zu ſchändlie 
tritten fich fteigerten, die von Verrath am Vaterlande faun mehr zu fheiden waren. 
trogdem die Altbürger mit allen Mitteln das Zuſtandekommen zunächſt von Plebiſciten 
Frage zu hindern ſuchten, die Tribunen gaben nit nad, jahraus jahrein wurde be 
tllifche Antrag wiederholt. Auch die Nachgiebigfeit der PBatricier in andern Punkten: 
fie zu, daß im Jahre 457 die Zahl der Volfötribunen auf zehn erhöht wurde; jo über 
im Jahre 456 der Plebs den ager publicus auf deut feften mons Aventinus in Rom 
lage eined Quartiers für ärmere Plebejer; fo wurde im Jahre 454 durch die lex der 
Sp, Zarpejus und A, Aternius dad bisher unbejchränfte Recht der Konfuln, Vermögt 
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ı verhängen, erheblich beſchränkt und feft regulirt; — auch ſolche Eonceffionen vermochten vie 
äbigfeit ver Plebejer nicht zu erſchüttern. Da endlich entichloffen fich die Altbürger nachzugeben; 
Igelang ihnen aber, ein Compromiß herzuftellen, durch das allerdings eine fehr entjchiedene 
jeſchränkung ver confulariihen Strafgewalt thatſächlich zugeftanden, andererſeits aber das po= 
ich gefährliche Moment der urfprünglichen Rogation befeitigt wurde. Man fam nämlich, 
idem man zugleid, wie ſchon bemerft wurbe, durch Die lex Aternia Tarpeja die Strafgewalt 

Conſuln auf einem fehr wichtigen Punkte weſentlich beichränfte, in den Jahren 454—452 
Chr. ſeitens des Senats mit den VBolfötribunen dahin überein, dap eine beiden Ständen des 

8 gemeinjame Civil: und Griminalgefeßgebung verfaßt, die Aufgabe aber, das neue 
drecht zu cobiflciren, einer Commiſſion von PBatriciern übertragen werben follte. 

- Zu dieſem Zweck wurden denn nunmehr alle Vorbereitungen getroffen; dazu auch hatte 
en jeit dem Jahre 454 v.Chr. eine Geſandtſchaft nach ven griechiſchen Städten von Italien, wie 
nad Athen abgeſchickt, um an Ort und Stelle Studien über die bemährteften griechiſchen 
ezgebungen anzuſtellen. Endlich wurde nun im Jahre 452 für das nächſte Jahr eine Com⸗ 
n von zehn Männern (die fogenannten Deremvirn) patriciſchen Standes erwäßlt, denen bie 
be, das allgemeine römiſche Landrecht feſtzuſtellen, zufiel. Weil es aber einer vollſtändigen 
ſtaliung der alten Ordnung galt, jo wurden für das Jahr 451 alle ſonſt üblichen Magi⸗ 
ren, das Konjulat und das Tribunat, aufgelöft (beziehentlich ſuspendirt) und, allerdings 
ausdrücklichen Vorbehalt ver beſchworenen Rechte und Freiheiten der Plebejer, dieſem 
ium der Decemvirn auch die volle Regierungsgewalt, und zwar mit unbeſchränkter Voll⸗ 
ohne Provocation, übergeben. Die Regierung der Decemvirn im Jahre 451 wird nun 

gelobt; nicht minder ihre legislative Thätigkfeit, durch welche zu Ende dieſes Jahres (ge⸗ 
genommen gegen Ende ihres Amtsjahres, fie hatten ihr Amt im Mai ded Jahres 451 
eten) dad große Werk im weſentlichen vollendet war, derart, dag zunächſt ein Koder von 

Tafeln veröffentlicht werden Fonnte, Der dann nad) vorgängiger Billigung ded Senats von 
M'Genturien angenommen und von den Eurien beftätigt wurde. 
Rad) der Tradition hatten aber die Decemvirn des Jahres 451 ihre Aufgabe noch nicht gänz⸗ 

ollenden können; es wurden daher zum Zweck der Vervollftändigung und Ergänzung bes 
echts au für das Jahr 450 v. Ehr. abermald Decemyirn erwählt, unter denen ſich dies— 

‚auch mehrere Vlebejer befanden. Dagegen ift nun die Vermuthung aufgeitellt worden, daß 
mals im Plan gelegen habe, das ganze Syften ver Höhern Magiftraturen neu zu geftalten, 
man jeitend der Altbürger beabſichtigt babe, einerſeits das läſtige und gefährliche Tribunat 
kg zu bejeitigen, anbererjeitö, ver Plebs zu Gefallen, dad übermächtige Conſulat durch 
fon mächtige Magiftratur zu erfegen; daß man daher, indem man zugleih mit den 

unen auch die plebejifhen Comitien bejeitigte, die fogenannten zweiten Decenvirn als eine 
ige Einrichtung, ald ein natürlich ſtets durch Mahl zu erneuerndes höchſtes Regierungs: 

Legium einführte und jich dabei entſchloß, die Decemvirnftellen aus Altbürgern und Plebejern 
een. Wie weit diefe Bermuthung, wie meit eine analoge Betrachtung aud ber nachmals 
chten Inftitutionen Grund Hat, ift hier nicht näher zu unterſuchen. Wol aber wird man 

agſtens annehmen dürfen, daß die große Mehrheit ver Batricier ſich fehr gern Zuſtände ge- 
ken ließ, wo zwar das Conſulat durch eine andere Behörde erjegt war, wo aber aud) das ver- 
dee Tribunat befeitigt morben war. Inzwiſchen das Gelingen folder Blane wurde nad} der 
Mdition dadurch vereitelt, daß dad ziveite Deremvirat unterkeitung des energiſchen und brutal- 
Bijchen Appius Claudius binnen Furzem in eine unerträgliche Gewaltherrſchaft ausartete, 
vie Maffe der Plebs, endlich auch wenigftend die einfichtigern, dem Gefammtintereffe des 

t8 zugewandten Altbürger aufs tieffte empörte. Die Unzufriedenheit wuchs, ald die Decem⸗ 
auch mit Ablauf ihres Amtsjahres (im Mai 449 v. Chr.) ihre Amter nicht niederlegten und 

jolhen Umſtänden trog der Einrede wohlmeinender Senatoren, wie C. Glaubiuß, 
lerius Potitus und M. Horatind Barbatus, nun fogar Legionen zum Kanıpfe gegen bie 
ner und Aquer aufboten. Bekanntlich war ed dann nad der Tradition der Frevel des 
us Glaudiud gegen die Virginia, des mächtigen Plebejers L. Virginius Tochter, des be⸗ 
ten Alttribunen 2. Iciliuns Braut, der Tod der edein Jungfrau unter der Hand bed eigenen 

ers und der Ruf zur Rache und zur Freiheit, ven Virginius nun im Lager, Icilius in Rom 
6b, was eine gewaltige Srhebung der Plebs herbeiführte. Die Legionen erfhienen zürnend 

Bauptftadt, befegten den Aventin, wo ſich das plebejiiche Volk in Maffe um jie janımelte; 

als nun der Senat von den Decemvirn nicht laſſen, dieſe Gewalthaber ihrerjeitö nicht frei: 

Byig abdanken wollten, da zog das geſammte Plebejervolk auf Rath des Alttrikunen M. Dui— 
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lius, wie einft zur Zeit der großen Schuldennoth, wieder Hinaus nad) dem Anio un! 
dem Heiligen Berge. Diefe zweite Seceſſion der Plebs wirkte; jegt endlich dankten di 
ab, jegt unterhandelte ver Senat durch L. Valerius und M. Horatius, die populärf 
des Adels, mit der Plebs, und damit leitete fich Die Wendung ein, die für die ga 
Berfafiungsentwidelung ver roͤmiſchen Republik von bleibender Bedeutung geworde 
mer 449). 

Das Ergebniß diefer Krifid war zunächſt, daß dad Decemvirat aufhörte (daß 
der Verſuch, auf diefem Wege den Staat zu leiten, aufgegeben wurbe), daß man t 
faffung, vor allem das Tribunat, dad Recht der Provoration, und anvererfeits das C 
Amt erhielt übrigens erft damals diefen Namen) wiederherilellte. Zu Gonfuln, die 
beide nad freiem Belieben der Bürgerfchaft gewählt werben Eonnten, wurden zu 
2. Balerius und M. Horatius erwählt. Es war alfo die Korn der alten VBerfaffun 
bewährten, wie mit ihren bevenklihen Seiten erneuert worden; aber die Bewegungen 
Sabre brachten nach verfhiedenen Seiten Hin fehr bedeutenden Gewinn. Auf ver 
war es durch die großen legislativen Arbeiten gelungen, durd Eodiflcirung und | 
Bearbeitung des römiſchen Nedtd den bunten und verwidelten Zuftänden der bi 
denen Redhtäverhältniffe ein Ende zu machen. Mit dem Codex feiner „Zwölf Tafeln 
das römische Volk, Altbürger und Plebejer, „ein gemeinfames Ehe:, Eigenthum: 
und Strafrecht‘, ed war endlich für beide Glieder des römischen Volks auf einem Ge 
hoͤchſten Bedeutung eine feſte Gemeinſamkeit Hergeftellt. Allen Anfchein nah war 
fucht worden, nach manchen Richtungen Hin ſchroffe Härten zu mildern; trogvem blie 
das Schuldrecht noch immer wahrhaft furdtbar, und Die gefegliche Feſtſtellung des 2 
tiger Ehen zwifchen Altbürgern und Plebejern hielt eins der ſchlimmſten Trennu 
zwifchen beiden Stände mit verderblicher Zähigkeit feft. Dagegen fuchte das neue 2 
Erfolg jener ſchlimmen Praxis der bisherigen Ständefämpfe zu begegnen, verzufol 
fahen, wiederholt im Kampfe ver Parteien in politifhen Proceffen Plebejer vor 
PBatricier vor bie Tributcomitien zur Verurtheilung geftellt worden waren; von jei 
wenigſtens „in Beziehung auf die Kapitalgerichtöbarfeit vie Centuriatcomitien das c 
berechtigte Organ des Nationalwillend fein”. Und dann iſt die große Krilis i 
auch dadurch fo fehr beveutfan geworben, dag bie Pleb3 (tie wir e8 oben fchon 
haben), feit diefer Zeit pie Tendenz aufgibt, fich foviel als mögli von dem Staat 
ſich ſelbſtändig zu organifiren; es beginnt die Zeit, wo fie mehr und mehr dahin ı 
zwifchen beiden Ständen beſtehenden Schranken aufzuldfen und einerfeitö fih mit den 
vollfländig zu verſchmelzen, andererjeitö den ihr gebührenden Antheil am Regin 
winnen. 

Jedenfalls war die Sache ver Plebs durch den Sturz des zweiten Decemvirats b 
fördert worden; hatte ber treffliche Tribun Duilius durch fein Veto jedem Act de 
über die Beftrafung ver geflürzten ſchuldigen Bewalthaber hinausging, gewehrt, f 
gegen die Conſuln Valerius und Horatius durch eine Reihe von Gefegen die Nechte de 
nur feft gefihert, fondern auch erweitert. Sie hatten zuerft das Recht der Provocation 
lihften und bindendſten Form ſichergeſtellt, ſodaß e8 Fünflig Feine Magiftratur, vie D 
ausgenommen, mehr geben follte, von deren Spruch nicht an dad Volf appellirt we 
fie Hatten ferner die Unverleglichkeit der Volkstribunen durch die furchtbarften Stra 
„durch ein unter die Bürgfchaft und den beſondern Schuß der Götter geftelltes Gefet 
geſichert. Endlich aber Hatten fie die Tributcomitien nicht allein wiederhergeſtellt, f 
felben zugleich auch die Geltung und die Bedeutung „einer allgemeinen Nationalven 
verliehen, d. 5. fie hatten viefelben nunmehr den Genturiatcomitien ſtaatsrechtlich 
indem fie feftjegten, „paß, was die Pleb8 in Tributcomitien befhließe, für das gej 
bindend fein ſolle.“ Die Streitfragen, die fih an diefe (ſpäter noch mehrmals erı 
flimmung fnüpfen, können wir hier nicht erörtern; doch fchließen wir und der Ani 
zufolge zunächſt die Bedeutung der Tributcomitien damals ſich nur ebenfo weit wie‘ 
turiatcomitien erſtreckte; d. h. die Beichlüffe der Tributcomitien bedurften nun nod 
thatfählih) der Genehmigung feitend der Gurien. Was den Senat angeht, fo | 
fheinend infoweit beim Alten, daß die Tribunen andauernd für alle Plebifeite, we 
praftifhen Durchführung der Bollziehung durch die Erecutivgemwalt, der Zuftimmu 
nats nothwendig bedurften, fi Im voraus mit dem Senat zu verfländigen, beffe 
gung ſich zu verfihern ſuchten. Damit war denn viel gewonnen; auf der einen Seite 



Nom und Römisches Neich 615 

Trihutcomitien, frei von den ſchwerfälligern Formen der Genturien, das eigentlihe Moment 
er Bewegung in Non, fie nehmen eine Fräftige Initiative im Sinne beſtändiger gejeglicher 
Beiterentwidelung, ſie erzeugen, da ihren Berathungen gewöhnlich eine Reihe lebhaft bewegter 
‚Soncionen’‘ (Meetings) vorherging, ein ſehr energifhes politiſches Leben, von befien nüg- 
ben Folgen die ganze Geſchichte ver folgenven Zeit deutliche Kunde gibt. Auf der andern Seite 
pirkte diefe erhöhte Stellung der Tributcemitien mehr und mehr zur allmählichen Ausgleihung 
ſes herben Dualismus innerhalb des römischen Belammtvolfd.T) Aller Wahrfcheinlichkeit nach 
nahmen die Patricier und deren Glienten von nun an auch an den Tributcomitien theil. Noch 
mehr, Die Wahl ver Duäjtoren (höchſte Finanzbeamte), die übrigens ebenfalls noch immer nur 
uus den Altbürgern genommen wurben, ward damals ven Tributcontitien überlaffen. Natürlich 

58 mit diejer ganzen Wendung der Dinge die Macht der Bolfötribunen in hoben Grabe. 
ie ericheinen jegt mehr und mehr ald Beamte ver Geſammtnation; fie erhalten bei der erhäß- 
Bedeutung ver Tributcomitien Zutritt zu den Berathungen des Senatd (mo jie dann bald 
g dazu famen, jeden ihnen misfälligen Beſchluß des Senats durch ihre Interrefiion zu hem⸗ 
); der Senat bedient fi unter Umſtänden ihrer Unterſtützung, felbft gegen patricifche Be⸗ 
‚ und felbft Patricier ſuchen jegt den Schug der Tribunen. Endlich Hatten fie mit der er: 
en Bedeutung der Tributcomitien, fpeciel mit Übertragung ber Duäftorivahlen an diefelben, 
das wichtige Recht erhalten, Aufpicien anzuftellen. 
Seit den Abſchluß Diefer großen Krijis ſehen wir denn nun aud die Plebs in fletigem Vor⸗ 

ingen begriffen. Allerdings aber ift diejer Kortichritt nod immer nur fehr langfam. Wie es 
hnlich geſchieht, fo folgte auch Hier einer mächtigen Erregung eine gewiſſe Abfyannung; 

n machte ji für die Plebs ver alte Übelſtand wieder geltend, daß bie Eraftvollen Landleute 
ihren Dörfern zeritreut lebten und keineswegs bei jeder Gelegenheit fofort zu politifcher 
gung zur Hand waren. Und nun war bie zähe Maffe der Altbürger, denen Balerius und 
tius ſchon viel zu weit gegangen waren, keineswegs gewillt, der neuen Taktik ver Piebejer 

Dit beſonderer Nachgiebigkeit entgegenzufonmen. Es kam dazu, daß bie Tendenz, nunmehr einen 
Mimmiten Antheil am Regiment zu erringen, naturgemäß ihre Hauptträger weſentlich nur 
Reer den großen Familien ver Plebejer fand; die ärmere Maſſe ver Plebejer, denen fociale und 
mterielle Interefien weit mehr am Herzen lagen, übten In der That erfi dann wieder einen un: 
üperftehlihen Drud auf den Adel aus, wenn es galt, frevelhaft hervorgetretene Parteimuth des 
Dels wieder zu brechen, und noch mehr, ald ed ih darum handelte, zugleich einen großen politi= 
Den und einen großen mirthfchaftlihen Gewinn für Die geſammte Plebs zu erringen. So ſehen 
&r denn, wie nunmehr allerdings der Ständefampf einen verhältnigmäpig minder büftern, einen 
zbaltnigmäßig mildern Charakter annimmt ald in der erſten Hälfte des 5. Jahrhunderts 
Chr.; aber es vergeht doch eine lange Reihe von Jahrzehnten, bis endlich wieder die Plebs 
ac längerm, immerhin nicht erfolglojem Kampfe ſich zu einen neuen gewaltigen Aufſchwunge 
"hebt. 

Den erften ernfthaften Angriff auf die abgefchloffene Stellung ver Altbürger unternahm 
uch dem Sturz der Decemvirn der Tribun C. Ganulefus, der im Jahre 445 die Rogation ein- 
rachte, daß das gefegliche Verbot ver Ehen zwiſchen Patriciern und Plebejern aufgehoben wer- 

3) Dazı allerdings find die Römer niemals gefommen, bie Dopyelheit ihrer Rationalverfammlungen 
u bejeitigen, intem fie entweder beibe gänzlich miteinander verfchmolzen oder gar eine diefer Berfamms 
ungen völliy fallen liegen. Dagegen hat man es boch verfucht (nach Annahme einiger vielleicht ſchon 
mr Zeit ber im Tert gefchilderten Krifis, nach andern VBermuthungen etwa erſt in der Zeit vor dem 
Bweiten Punifchen Kriege), die äußere Seftalt der Genturiatcomitien mit den Tribus in einer Weife in 
Berbindung zu bringen, Die zugleich das bei der bisherigen Ferm der GBenturieneintheilung beftehende 

altige Übergewicht ber Altbürger und ber reichern Bürger bedeutend abfchwächte. Indem man näms 
(f. oben) die 18 Reitercenturien und die 5 Eenturien ber Arbeiter u. |. w. unverändert fortbeftehen 
, ging man fonft von ber alten Abtheilung (nach welcher von den 170 übrigen Genturien die Bürger 

ber eclen Klaffe allein 8O Senturien, die andern Klaſſen zufammen nur 90 Genturien einnahmen) 
Kanz ab. Nunmehr formirte man die Centurien in ber Art, „daß aus jeder Tribus zehn Benturien, zwei 
uns jeder Rlafie, eine der Ältern und eine ber Jüngern, gebildet wurden. Sonach zählte nun jebe 
Bklafie gleich viele Senturien, nämlich das Doppelte der Tribuszahl, und ter Vorzug der höhern Klafien 

d nur noch darin, daß innerhalb der einzelnen Tribus die an Zahl geringern reichern Bürger für 
WEä Genturien bildeten und demnach durch ihre Stimme ebenfo viel vermochten ale die viel größere Zahl 

ärmern Bürger”. Im Jahre 241 v. Ehr., wo bei der wachjenden Ausdehnung des römifchen Bür⸗ 
Wrrgebiets Die Tribus bis auf 35 angewachfen waren, zählte man 350 (und mit Einrechnung jener an⸗ 
Dern unverändert beibehaltenen 23) 373 Genturien. 
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den follte, vielmehr zwifchen den Angehörigen beider Stände vollgültige Ehebünd 
allen civilrechtlihen Wirkungen derjelben follten gefchloffen werben fönnen. Lind trog 
nädigen Gegenwehr, weldye ver Hochmuth wie die religiöje Superftition eines flarfen 3 
Altbürger diefer Forderung entgegenftellte, gelang ed dem Fühnen Tribunen in ver 2 
Annahme feined Antrags durchzuſetzen, der vielleicht zunächſt nur erft wenige praftifd 
hatte, aber dafür principiell, für die Zerjegung der patrieciſchen Geſchlechterverfaſſung 
„Bermeltlihung‘ des römischen Staatsweſens, für die Milderung des Gegenſatzes zwi 
Gefchlehtern und der Gemeinde wie für Anbahnung einer wirklichen Verſchmelzur 
Stände um fo widtiger war. Diefer Erfolg fteigerte die Energie der Tribunen für be 
um eine andere Rogation, die gleichzeitig mit dem Antrag des Canulejus von feinen 
eingebracht war, und welde, von gleicher principieller Wichtigkeit, fi gegen ven Kern! 
bevorrechteten Stellung der Altbürger richtete. Die Tribunen forderten nämlich dan 
die Zulaffung der Plebejer zu vem Gonjulat: „es jollte ver Bürgerichaft freiftehen, bie 
nad Gefallen aus den Gefchlechtern oder aus der Gemeinde zu wählen.” Darüber en 
ein neuer gewaltiger Kampf; die Leidenſchaften arbeiteten mit italienifcher Heftigfeit; zu 
ſchon wiederholt erprobten gewagten Zwangsmittel der Tribunen, bei drohender Krie 
die Aushebung der Truppen zu unterjagen, trat jegt ein anderes, ſie intercedirten gegen 
haltung von Senatsjigungen. Endlich gaben die Parricier dahin nad), daß fie den 
zwar den Zutritt zum Conſulat nicht gewährten, dagegen darauf eingingen, daß Eünfti 
der Conſuln SKriegstribunen (Oberften) „mit confularifher Gewalt‘ gewählt werten 
und zu biefer Stellung follten die Plebejer jo gut wie die Batricier wählbar jein. Die 
tribunen ftanden aber an Rang den Conſuln bedeutend nad. 

Diejer neue Sieg ber Piebejer war aber für lange Jahre doch nur ein „‚papierener”, 
theoretifcher Erfolg. Für eine lange Reihe von Jahren wiederholt fidy einerjeits in 
Streitfrage, ob für das nächſte Jahr Konfuln oder Gonfulartribunen gewählt werde 
Dann aber wußten die Altbürger zunächſt im Jahre 444 die neugewählten Conſulart 
darunter wahrſcheinlich zwei Plebejer, nad) wenigen Monaten unter dem Vorwand, da 
Wahlcomitien Fehler in ver Anftellung ver Aufpieien vorgefommen, zur Abdanfung ; 
gen, un dann für die übrige Zeit und für bie nächſten Jahre nieder Conſuln zu wäble 
nachher wußten fie — neben andern — alle ihnen zu Gebote ſtehenden Mittel der Ein 
auf die Wahlen jo energiſch anzuwenden, daß, auch wenn nit Gonfuln gewählt wurde 
dem Jahre 401 v. Chr. ohne Ausnahme nur Patricier zu Gonjulartribunen erwählt 
(68 zeigte ji) auch Hier die befannte Erfahrung, daß in politiihen Kampfen dieſer Art 
lid nod lange Zeit und ein zähes Ringen nöthig ijt, um theoretiſch zugeſtandene Re 
praktiſch wirkſam werben zu laffen. 

In engem Zufammenbange ferner mit ver Einführung dev @onfulartribunats im Ja 
fteht nun die Gründung eined neuen patriciſchen Staatsamts, der Cenfur, deren Be 
wöhnlid in das Jahr 443 v. Chr. verlegt wird. Die Schöpfung diefer neuen Magiſtrat 
ein helles Licht auf die Taktik, welche vie Batricier, von manchen recht Eleinen Mitteln at 
jest und dann wieber in dem folgenden Jahrhundert in dem politifhen Kampf mit 
bejern anwandten. Die Ginführung der Genfur erfolgte nämlich allen Anfchein nad n 
un die mit Geſchäften überbürbete höchſte Magiftratur zu entlaften. Vielmehr evt: 
Altbürger damals, ald fie das Gonfulat zurüdftellten und den Plebejern das Recht de 
nahme anı Goniulartribunat gewährten, das Syſtem ver höchſten Beamtungen in der \ 
das Conſulartribunat und die Genfur das Confulat vertraten; die Gejchäfte der Genjv 
faßten aber alle jene Dinge, welche der Adel damals noch unter Feiner Bedingung ini 
der Plebejer wollte übergehen laffen. Wie die Altbürger auf keine Weiſe die höchſte Zur 
aus ihrer Hand geben wollten, jo follten aud) die Gejchäfte der auf Kriegs: und Steuern 
beziehenden Mufterung und Schagung des Volks, die für die Zufammenjegung d 
turiateomitien und Tributcomitien fo fehr wichtige Handhabung der Genjusregifter, 
dung der Bürgerrollen nah Klaſſen, Tribus u. f. w. ftets ein Vorrecht der Geſchlechter 
Zur Berwaltung diefer Gejchäfte wurden nun feit der Zeit des Gonfulartribunats je; 
tricier zu Genjoren gewählt; die Amtsdauer der Genfur war anfangs auf je ein Luſtru 
Jahre) feftgeiegt, aber im Jahre 434 wurde jie auf Die Zeit von je anderthalb Jahren ke 
ſodaß der Staat je drei und ein halbes Jahr ohne Cenſoren blieb. Seit dieſer legten Vera 
wurden für die Jahre, wo es feine Eenjoren gab und Conjulartribunen fungirten, in 
patrieciſcher Konjulartribun zu den übrigen gewählt, ver Die höchſten Nechtögeichäfte (ala 
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ber Prätor“) zu leiten hatte. So ftellte es jih denn fehr entſchieden heraus, daß ed im mefent- 
Gen nur der militärijche Theil der conjulariihen Macht war, ver (und für lange Jahre eben 
u nur dem Namen nach) durch das Conjulartribunat ven Plebejern zugänglich geworden war. 
Ye Genjur aber entwickelte ſich allmählich zu jenem Amt, veffen Gewinnung (man pflegte nur 
rweiene Gonjuln oder Conjulartribunen damit zu befleiven) fpäter für ben höchſten Preis ade: 
Wen Ehrgeizes galt. Denn bald gefellte ji, außer anderm, zu der cenforijchen Aufgabe, die 
benfud- und Bürgerliften zu bilden, das Recht, Bürger, die in irgendeiner durch das Strafgefeg 
Wr zu erreichenden Weile jih unehrenhaft benommen oder fonft gegen bie gute Sitte und 
Beöt jich vergangen Hatten, durch eine cenjoriiche „nota“ zu flrafen; damit waren dann (und 
We Cenſoren haben diefe hohe Discretionäre, ohne VBerantivortung ausgeübte Macht leider zu: 
beilen im Sinne politiicher Parteimuth gemidbraudt) fehr erhebliche Nachtheile verbunden. 

bei ver „Lectio” (Mufterung und Ergänzung) ded Senats, die ihnen nachmals (in der 
Pit nach der unten zu ſkizzirenden Liciniſchen Geſetzgebung) an Stelle ver Eonjuln, beziehentlich 
#Gonjulartribunen, zufiel, mußte ein von cenforiiher Rüge getroffener Senator feinen Sig 
B Senat aufgeben; ein Ritter mußte in folchen Fall feinen vornehmen Dienft zu Roß verlaffen; 
Banderer Bürger wurde in jolhem Ball aus den Verband der Tribus ausgeſchloſſen und zu 
fonderer Etrafe noch außerdem durch Belaftung mit einer höhern Steuer beftraft. 
Wir ſehen aljo, daß die Bortheile, welche die Plebs in dem Ringen nad politifcher Gleich⸗ 

Kung mit den Gefchlechtern jeit dem Sturz der Decempirn gewann, zunächſt nur erft fehr 
ſchränkter Art waren. Trogdem ift aber, wir wiederholen es, feit diefer Zeit ein allerdings 
& langjamer, aber ftetiger ortichritt zu bemerfen. Neben dem fortlaufenden Kampfe um das 
nfulartribunat ift nun für die nachfte Zeit vorzüglich hervorzuheben, daß im Jahre 421 v.Chr. 
Zahl der Quäſtoren von zwei auf vier erhöht und gleichzeitig (genauer im Jahre 420) den 
ebejern durch die Energie dev damaligen Tribunen der Zugang zu diefem Amt geöffnet 
ze; im Jahre 409 gelang ed dann zuerft, drei dieſer Quäftorenftellen mit Plebejern zu be: 
en. Und da ed endlich feit dem Jahre 400 v. Chr. wirklich ermöglicht wurde, faft regelmäßig 
en oder nıichrere Plebejer zu Gonfulartribunen zu erwählen, jo fhien endlidy die Bahn zu 
waählicher politifcher Gleichſtellung beider Stände fih doch vollkommen ebnen zu jollen. Da 
zde Noms ruhige Entwidelung durch einen furdtbaren Sturm von außen her jäh und ſchreck⸗ 
unterbrochen. Es nöthigt uns dies zu einer kurzen Skizzirung der römijchen Kriegsgefchichte 
Drend des erften Jahrhunderts der großen Ständefämpfe. 
Seit ver feiten Begründung der ariftofratiichen Republik und feit ver Erneuerung, beziehent: 

‚der Reform der Bündniſſe mit ven Latinern und Hernifern (f. oben) verging nicht leicht ein 
Pr, wo Rom und jeine Verbündeten nicht mit dem einen oder dem andern der benachbarten 
fer des mittlern Stalien in Fehde gelegen hätten. Es find für jened Jahrhundert namentlich 
* Bölfer, Die ald Hauptfeinde der Römer und Latiner eriheinen: die Etrusker von Beil, die 
Einer, die Aquer und die Volsker. Die Schwäche des römischen Staatd nach dem Zufanmen- 
Z ber Tarquiniſchen Macht hatte jeinerzeit ven Muth der feindlihen Nahbarn gegenüber ven 
mern jehr bedeutend gehoben, und die langwierigen innern Parteifänpfe in Rom, wenn fie - 
B den Geiſt ver Römer ſtets frifh und geipannt erhielten, waren doch auch wiederholt be= 
Hiche Hinderniſſe einer nachdrücklichen, ausgreifenden Kriegführung gegen jene rüftigen aus⸗ 
eligen Feinde. Jedenfalls verhielten jih die Mömer bis tief in die zweite Hälfte des 5. Jahr 
kbertö v.Chr. hinein bei ihrer Kriegführung — im großen und ganzen angeſehen — wejent= 
Defenüv; jie mußten ed ald cin großes Glück anjehen, daß die feindlichen Stänmte niemals 
Befanımt fid) zum Kriege gegen Nom vereinigten, wenn auch einzelne berjelben, namentlid 
ker und Subiner, oder Aquer und Voldfer, wiederholt miteinander gemeinfame Sache 
ten. 
Wie überhaupt in diefer Sfigge, jo können wir am wenigften bei biejen Stiegen über eine 
dz knappe Zeichnung hinausgehen. Da ift denn zu jagen, daß in den erften Zeiten der Res 
Blit nach Begründung des Volkstribunats Noms gefährlichfte Gegnerin Die etruskifhe Stadt 
Kiwar. Mit diejen Vejentern gab es namentlid) feit dem Jahre 485 einen überaus erbitter- 
„ mit blutiger Energie und grauſamer Hartnädigfeit geführten Grenzfrieg, ber für Rom 
une Zeit über höchſt unglücklich verlief; erft eine ſchwere Niederlage, welche die mit ven Sa= 
ern verbündeten Bejenter im Jahre 475 erlitten, beftinmte bie legtern zum Abſchluß eines 
tedend, der erjt im Jahre 437 wieder gebrochen wurde. Deito lebhafter wüthete Dagegen in 
Fer Sriedengzeit der Kampf mit den übrigen Feinden. Was die Sabiner angeht, fo tragen 
eddings die endloſen (angeblich mit dem Jahre 505 v. Chr. begonnenen) Behden der Römer 
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mit zielen Eriegeriiken Bet gan; uberziegene ten Gbarakter 2er Rauterei”, wer 
Bann umt wann (nanıentlig Tenn nd kie Eakiner mu azıem ter Nıbkurmclter 
haben, ernfihaftere Rämpie gibt. Im allgemeinen aber sriimfı tie S:linzrickee, ı 
Sabiner nicht zzehr im Erw daran venfen fonnien. ibre-Grezzen an ver Tiker 
zuidieben, in Elutigen unk gerlörenten, aber bilteri!ä interene.cten . Streit: une Ra 
Die namentlich vie remiich-lariniiche Mark bis sum Anie kerutren. Seit ven groben ( 
li, ven inı Jabre 449 ter Goniul M. Heratius über tie Sakiner rarentrug. if vor 
mis Bieten Voik keine Here mehr; wahricheinlich Folgte ĩeit dieſer Zeit vie ſabiniſche 3ı 
zur Grigcpfung tes heimatlichen Landes, dem Zug ikrer Stammzermanteen, tie ñ 
une ipäter mehr und mehr mit glänzeneem Griciz über tie leckenden Landidaften de 
Italien verbreiteten. Um ſo barmädfiger und zugleich velitiſch Eereunamer waren ti 
und langwierigen Kriege mit den tapiern Hauern, tem an ver Sürgrenze ter Sabine 
anjajfigen Bergröifhen im obern Gebiet des Anio, und mit ten mächtigen belaf 
Eige — das breite Gebirgslann jühreilih zen Trerus unt auf keiten liiern 
Liris, dad Gebiet wiicgen ver Meeresküſte bei Antium und ten Pentiniſchen Sümpfe 
Landſchafen ter Marſer und Samniter — Zatium und das Hernikerland tunlid 1 
Au viele Kämpfe find zuerit aus Grenzſtreitigkeiten bereorgegangen, und zwar itar 
Auſchein nad beide Friegeriiche Bölfer ſeit alters den Zatinern al3 feindliche Nachbe 
über. Als Tarquinius Superbus die volle Hegemenie Ronıs üker bie Latiner begrü 
waren Römer und Latiner namentlich den Bolöfern gegenüber in entibietenen ori 
Seeplätze Antium und Girceji wie auch Tarracina waren von ten Rönıern abhängig 
nius jelbft ſoll die volokiſche Hauptſtadt Sueſſa Bometia zerftört haben. Hier aber mur 
ſammenſturz der römiihen Monarchie mit deren Folgen für Die römiihen und latinitd 
eſſen höchſt nachtheilig. Die Voléeker und mir ihnen Die Aquer erihienen mit dei er] 
der Republit als höchſt gefährliche Feinde der Latiner wie der Römer; es war nun 
Bortbeil für Rom, daß der Drud vieler ſchlimmen Nahbarn die Latiner wieder zu 
römifhen Bunbnip zurudführte (1.oben). Der Kampf aber wurde beiderſeits in der X 
daß die Volsker mit Macht dad latiniſche Bebiet an der Küfte und am Trerus und ırı 
wärts für fi) zu gewinnen fuchten, während die Aquer ſich erobernd weſtwärts und jur 
ausbreiteten. Die Römer dagegen, die durch dad Bündniß mit den Hernifern ein 
Aquer von ven Volskern geographiſch ſchieden, andererſeits dadurch eine Pofition beſaße 
zur Bereinigung des Trerus mit dem Liris vorgeſchoben, keilartig in das Land ver Di 
drang, ſuchten den Voldfern gegenüber fich auszudehnen, indem ſie das Gebirgslan 
dem Trerus und den Pontiniſchen Sümpfen mit römiſch-latiniſchen Colonien, die aber 
als Militärftationen anzuſehen find, bejegten und dadurd die öſtlichen Volsker von 
lichen zu trennen firebten. Diefe Kriege find nun zum großen Theile ebenfalld nur R 
indeſſen hatten fie body auch ganz andere Rejultate ald die Sabinerjehte. Und zwar 
Anſchein nad, im großen betrachtet, Römer und Latiner in der erften Hälfte des 5. Jah 
v. Ghr. nichts weniger ald glücklich. Die Städte an der Küſte, namentlih Antium, fir 
voldfiih, und in der folgenden Zeit find fehr zahlreidhe Städte und Colonien an bei 
volskifhen Grenze in die Hand der Voldfer gerathen, ſodaß namentlich jeit 487 ver K 
Regel vielmehr in der Nähe des eigentlich römifchen Gebiets geführt wird, ſobald nid 
hen Volsker Ruhe Halten und die Röner wechfelnden Glücks nur mit ven Antiaten fü 
Und in ähnlicher Weife find die Aquer nad) und nad} in den Befig der latinijchen Lan 
in die Gegend des Mons Algidus (der „öftlihen Wand des Albanergebirges“) gefomm 
wird feit 465 v. Ehr. dieſes Gebirge regelmäßig der Ausgangspunkt ihrer Raubzũg 
römische Mark. Und in ven Jahren feit 465 v. Ehr. nehmen dann (ſ. oben) unter dei 
fen anderer Unglücksfälle die Dinge für Die Röner eine fo ungünftige Wendung, dag ' 
Volsker wiederholt tief in das unmittelbare Gebiet der Hauptſtadt, faſt bis unter 
Rome vorvringen konnten. Erft mit dem Jahre 459 trat eine beffere Wendung für 
ein; wahrſcheinlich wurde übrigens damals mit den mweitlihen Volskern, Die ſeitdem 
lang nicht mehrald Feinde der Römer ericheinen, unter Preisgebung des vielumftrittene 
Briede gefchloffen. Dagegen wandte Rom nunmehr feine ganze Kraft wider die | 
die öſtlichen Voldfer, mit denen unter abwechſelndem Glück auch noch nad) dem Siegı 
fuln 2. Balerius und M. Horatius (449) gefochten wird. Aber mit dem Jahre 43 
günftigere Wendung der militärischen Verhältniſſe für Die Römer deutlich hervor; | 
Jahre ift offenbar die Macht der Aquer und der öftlichen Volsker, die überdem aller W 
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heit nach Durch Die ſtarke Ausbreitung und den Aufſchwung ver fabellifchen Stämme in ihren 
Ruden fhwer mitgenommen wurben, in entſchiedenem Sinken, die Römer ergreifen mit wach⸗ 
endem Erfolg die Offenſive. Die weitern Kämpfe mit diefen Völkern zeigen die Roͤmer im ent⸗ 
Giedenften Vorbringen; Schritt für Schritt wird das latinifche Land ihnen wieder entriffen, bie 

er werben allmählich vollftändig In ihre arme Berglandſchaft zurückgedrängt, das Land ber 
Michen Bolsfer wird felbft Kriegefhauplag und in Jahre 408 von den Rönern, die damals bis 

Lacus Fucinus (See von Gelano) vordrangen, allenthalben plündernd durchzogen. Eine 
Beine unglüdlicher Kämpfe (bis zum Jahre 404) erfchöpfte dieſe Völker fo fehr, daß fie dann 
ben Dernichtungöfriege, ven Rom damals gegen Veji eröffnete, fo gut wie ganz unthätig 

aben. 
ä Es waren aber die legten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts v. Chr. wieder aud) durch ſchwere 

fe mit ven Bejentern bewegt. Der langjährige FAede mit Beji nahm ein Ende, ald im 
re 438 die von Rom abhängige Stadt Fidenä zu den Vejentern abfiel. Der darüber im 
re 437 ausbrechende Krieg endigte im Jahre 434 mit Wiedergewinnung von Fidenä. Und 

im Jahre 427 der Krieg ſich erneuerte, Fidenä dann abermals abfiel, da wurde legtere Stadt 
Uſtändig zerftört, Veji aber 425 v. Chr. zum Abſchluß eines langjährigen Waffenſtillſtandes 

bmöthigt, nach deſſen Ablauf die Römer im Jahre 405 den Krieg mit dem beflimmten Plan er: 
veuerten, dad verhaßte Veji vollftändig zu vernichten. Bon den übrigen Etrusfern, die nächften 
Btäbte des tudcifchen Südens ausgenommen, ſchlecht unterftügt, mußte Veji nahlangenı Kampfe 
adlich unterliegen. Seit dem Jahre 404 ernfthaft belagert, derart, daß die Nömer gegen alle 
Bewohnheit jener Zeiten auch den Winter über die Einfihließung und die Angriffe fortiegten, 
el die Stabt unter den energifchen Stößen des feit dem Jahre 401 zuerft auftretenden M. Furius 
amillus, eines PBatricierd von beſonderer Zähigfeit, des größten Heerführerd, ven Rom vor den 
tpnitifchen Kriegen überhaupt bejeilen hat; als Dictator bat er Veji im Jahre 396 endlich er: 
kermt; es war der größte militärifche und territoriale Gewinn, den die Römer feit dem Sturz 
re Zarquinier überhaupt davongetragen haben. Lind diejer glänzende Sieg gab nun ihrem 
Riegsmuth und ihren audgreifenden Tendenzen einen ganz neuen Aufſchwung. Auf ber einen 
beite nämlich begannen jie jet, ihr Gebiet auf Koften der Etruöfer immer weiter nady Norben 
zb Norpmeften vorzufchieben. Das früher fo gewaltige Etrusfervolf war damals in raſchem 
Sinfen begriffen. Die maritime Größe der Etrusfer war feit den Siege des Königs Hiero 
on Syrafus bei Kyme (474), überhaupt feit dem maritinten Aufihivung der Öriehen von Sy: 
mus und Tarent, fortvauernd im Verfall begriffen. In Campanien erlagen die etrusfijchen An⸗ 
«belungen in ver zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Ehr. den fabellifhen Stämmen; noch 
Slimmer aber war e8, daß die etruskiſchen Landſchaften in Oberitalien, die feit Beginn des 
. Zahrhunderts v. Chr. mit den von den weſtlichen Alpen herabdringenden Gelten (Gallier) in 
detem Kampfe lagen, gerade in dieſer Zeit, wo Veji erlag, durch neuzuwandernde celtifche 

Schwärme furhtbar bedrängt wurden. In Oberitalien ging der Hauptplag Melpum (bei Mai: 
and) in demfelben Jahre verloren, wo die Römer Veji eroberten. Während dann im Norden 
sie Gelten den Po überſchritten und ſich ſüdwärts ausbreiteten, ſchoben die Römer im Süden in 
ven Jahren 395—391 ihre Grenzen bis zu dem Ciminifhen Walde vor und gewannen nod) 
weiter nordwärts die Städte Bulfinii und Salpinum; ed war ein befonderer Gewinn, daß 
wan in Sübetrurien eine ftarfe Bevölkerung italifcher Abkunft fand, die fonft in harter Hörig⸗ 
et unter den etrusfifchen Herren geftanden hatte und nunmehr fehr ſchnell vollftänvig romani⸗ 
Art wurde. Und nach dem Fall von Veji wandten die Röner ſich aud) fofort wieder mit Macht 
Jegen die Aquer und Volöfer, die denn and immer mehr bedrängt wurden, derart, daß im Jahre 
893 zwar noch die Landſchaft von Antium volskiſch, Circeji und Tarracina aber wieder roͤmiſch 
waren. So war damals die alte Macht, die man einft zur Zeit der Tarquinier befeffen, wieder: 
Bewonnen und viel folider begründet al8 früher; noch mehr, der latinifhe Bund war jegt in 
moͤglichſt vollftändige Abhängigkeit von Rom gerathen, weil ja die Römer einerfeitd große Stüde 
Ber latiniſchen Landſchaft unter blutigen Kämpfen den Aquern und Volskern hatten wieber ab- 
Bewinnen müflen, und meil andererſeits die vieljährige Kriegsnoth die nicht von den Feinden 
eroberten Stäbte gänzlich in die Arnıe ver Nömer getrieben hatte. So war Ron auch nad) bie: 
fer Seite in fletem Machtaufſchwung begriffen, als eine ſchwere Kataftrophe hereinbrach, welche 
den Staat nad innen wie nach außen wieder um mehrere Jahrzehnte in feiner Entwickelung 
urũckwarf. 

Dieſe Kataſtrophe wurde durch dieſelben Celten herbeigeführt, welche, wie wir ſchon ſahen, 
en Etruskern neuerdings fo ſehr gefährlich wurden und ihre Wohnſitze erobernd bis tief in das 
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flache Uierlane zer heutigen Amilia und Romagna rorſchoben. Tiere Celten maren im Jahr 
391 Eid nad rer etruskiſchen Stadt Cluñum sergetrungen und bedrängten dieſelbe aufs ſchwerſte 
die diplomatiſche Interrentien ter son Cluñum um Hülfe angerufenen Römer lenkte, weil di 
roͤmiſchen Geſandten wider alles Völkerrecht an ten Gefechten ter Etrusker gegen die Gelte 
theilnahmen, den celtiſchen Stoß unmittelbar auf Rem ſelbſt. Unglücklicherweiſe war Rom 
beſter Feldhert Camillus kurz vorher durch einen böſen politiſchen Proceß genöthigt werben, im 
Gril zu geben, und Lie für das Jahr 390 gewählten Conſulartribunen waren ihrer Aufgabe | 
wenig gewadien, daß tie Schlacht an ver Altia (18. Juli 390) mit einer vollſtändigen Niederlage 
der Römer endigte. Die Kolgen waren ſchrecklich; die von ihren Ginmohnern verlaffene Hauyl 
flatt Rom wurde nun von den Celten erckert une gänzlich zerſtört; nur das flarf beſetzte um 
tapfer vertheidigte Gapitol hielt mit Glüd eine lange Belagerung aus: damit wurde wenig 
ſtens die Exiſtenz des römiſchen Staats geretter. Die lange Belagerung ter Burg, die Zieht 
des römischen Sommnterd und Herbſtes, mehrfache unglüũckliche Gefechte mit römiihen und latim 
ſchen Scharen bei Streifzugen in das innere Land hinein, erſchöpften nun allerdings vie Kra] 
der Celten; trotzdem maren lie noch immer im Stande, nach fiebenmonatlicher Yelagerung, d 
fie endlich durch Unglücksnachrichten aus Oberitalien beimgerufen wurden, die Römer zu nötfl 
gen, ihren Abzug mit Gold zu erfaufen. Damit war tenn Rom allerkingd von lintergang ge 
tettet; aber die Stabt, wo fi nun die Ginmohner von allen Seiten wieder zuſammenfan 
war ein Schutthaufen, und der Staat war durch dieſe gewaltige Erſchütterung nicht allein 
mittelbar ſchwer heimgeſucht — die große Niederlage der Römer hob auch nach verſchie 
Seiten hin ven Muth der feindlichen Nachbarn und nöthigte das tapfere Volf wieber zu ei 
Reihe ähnlicher erſchöpfender Kriege wie nach vem Eturze der Tarquiniſchen Königdfamilie. 

Da war nun für Die Römer der gewaltige Kriegsheld und Staatdmann Gamilluß, der 
aus den Exil zurüdgefehrt war, nad vielen Seiten hin ein rettender Helfer. Es war zu 
fein Einflup, unter dem (389) der Eleinmüthige Gedanke, das öte Ron preiszugeben und 
Beji überzufiedeln, aufgegeben wurde; die Stadt iſt dann in aller Eile wieder aufgebaut 
freilih fo fehr ohne Plan, Ordnung und Ruͤckſicht auf Ehönheit, dag erft unter ben 
Auguſtus und Nero die Stadt zu einer wirklich ſchönen Gropftadt ungeftaltet worden ifl, 
millus aber war ed nun, deſſen Feldherrngenie ven Römern in ven zahlreihen Kämpfen mi 
überall fi regenden Feinden eine Reihe Foftbarer Siege gewann, bie übrigens auch jegt 
ſehr weſentlich dadurch ermöglicht wurden, daß dieſe Feinde, wie es früher und fpäter fo 
geſchehen, den Kampf gegen Nom meift vereinzelt, ohne Zufammenmwirfung, unternaf 
Dieje Feinde waren aber nicht mehr bloß die Volsker, Aquer und Etrusker; auch die Yatiner 
Herniker, jegt der drückenden römischen Herrichaft vollfonmen überbrüßig, zeigten bie 
lichfte Neigung, die Waffen gegen Rom zu erheben, nur daß aud fie zum Glück für die R 
niemal8 einen umfaſſenden Aufftand wagten. Zunädft aber waren die Jahre 389— 377 
ITom überaus ſchwer und gefahrvoll. Zuerft erhoben fi die Volsker und Aquer im Jahre 389; 
fie wurden aber von Camillus dermaßen getroffen, daß jeit 388 die Nquer 34 Jahre lang ni 
mehr auf dem Kampfplag erſchienen und jeitens ber Volsker nur nod dir Kantone von Antizg 
und Ecetra den Krieg dauernd fortfegten. Inzwiſchen Hatten aber auch die ſüdlichen Etrusfer, 
namentlich die von Tarquinii, den Kampf eröffnet; in Iangem blutigen Ringen behaupteten Wi 
Römer ihre Sroberungen bis zum Ciminiſchen Walde, bis dann auf diejer Seite mit dem Zahn 
385 die Waffen für längere Zeit wieder ruhen. Dafür mogte der Kampf noch lange Zeit u 
den latinifchen Lande. Latiner und Hernifer hatten bereitö zahlreiche Breiwillige zu ven Scharen 
der Volsker ſtoßen laffen; nun aber gehen den Voldferfämpfen eine ganze Reihe von Verſuche 
latinifher Städte (darunter namentlich Präneſte) zur Seite, durch bewaffneten Aufſtand ji ven 
Rom unabhängig zu machen, Verſuche, die falt regelmäßig dazu führen, daß Latium imma 
fefter an Rom gefeffelt wird, daß folhe Städte zur Strafe ihre politifche Selbftändigfeit we 
foren und unter nichts weniger als gümftigen Bedingungen (f. unten) dem römifchen Stuatt 
verbande einverleibt wurden. Mit dem Sahre 377 tritt dann auf dieſem KRampfplag eine län 
gere Waffenruhe ein; fo gewannen die Römer volle Zeit, nun auch die Hauptentſcheidung in IM 

Kampfe zwiſchen Blebejern und Patriciern zu erreichen. 
Die Zerftörung der Hauptftadt und Die Verwüſtung der Landſchaft durch die Gelten, Ne 

Eoftfpielige Wieverberftellung des Zerftörten, dann die unabläfiigen Kriege feit 389, wirkten auf 
bie materielle Lage der minder begüterten Plebejer überaus nachtheilig. Ganz ähnlich wie ia 
den erfien Zeiten des 5. Jahrhunderts v. Chr. erfcheint jegt wieder ein ſebr großer Theil tet 

—Vebo in ver ſchwerſten Schuldennoth. Und während die meiften Patricier bei ihren viel reidem 
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ilfsmitteln und bei fortgelegter Ausnutzung ihrer Antheile.an dem ager publicus bie ſchwere 
iſis verhältnigmäßig leicht überftanden, wurden fie zugleich wieder wie vor einem Jahrhundert 
harten Gläubiger ver ärmern Plebejer. Das noch immer höchſt graufanıe Schuldrecht wurde 
t größter Unbarmperzigfeit angewendet, und großentheilß finanziell und wirthſchaftlich von 
ı Altbürgern abhängig, ließ die Plebs es geſchehen, daß der Adel nun auch jeine frühere poli- 
Je Suprematie thatfächlich wieder einnahm. Unter deu Drud der Berhältniffe und gegen- 
er einem Camillus, der bei aller feiner militärifhen und politiihen Größe doch eben auch der 
yefte Führer der Altbürger war, erlahnıte die Kraft der tribunicifchen Oppofition, und das 
ht der Plebejer auf Theilnahme am Conſulartribunat wurde bald wieder faft völlig illu⸗ 
fh. Die Roheit, mit der der hochgeſinnte Patricier M. Manlius, zur Zeit der Geltennoth 
fetter des Capitols, jegt (385) der aufopfernde Wohlthäter der nothleidenden Plebs, von 
nen argwöhniichen Standesgenoflen zuerft moraliſch gemishandelt, dann auf bedenkliche Irr: 
ge getrieben, endlich (384) von den Curien zum Tode verurtheilt wurde, fleigerte zunächft 
eben madtlofen Grimm der Plebs. Cine Rettung aber aus der tiefften Noth und zugleich 
eheilſame und entfcheidende Wendung in dem großen ſtändiſchen Kampfe trat erft ein, als ver 
kb8 aus ihrer eigenen Mitte zwei Führer von audgezeichneter politifcher Gewandtheit erwuchſen, 
he mit großer Feinheit die politifhen Intereffen der vornehmen Plebejer zugleich mit ven 
fen materiellen Intereffen ver ärmern Maffe vertraten und dadurch einen auf Die Dauer un: 
derſtehlichen Drud auf die Altbürger ausübten. 
Diefe Männer waren C. Licinius Stolo und L. Sextius Lateranud; Volkötribunen im 

bre 376 v. Chr. traten jle mit einer ganzen Reihe von Anträgen auf, die ein unzertrennliches 
nzes ausmachen follten. Zur Erleichterung der plebejifhen Schuldner follte (erſtens) von den 
"den Plebejern laftenden Schulden das, was bereit8 an Zinfen bezahlt war, in Abzug gebracht, 
Neft aber in gleihen Raten binnen drei Jahren abgetragen werben. Berner follte e8 von 
Eab niemand mehr erlaubt fein, von den Domanialländereien mehr denn 500 Morgen Lan: 
zum Ader= und Gartenlande in Befig zu haben, und auf ber gemeinen Weide einen Vieh⸗ 

&d von mehr denn LOO Stud großen und 500 Stüd Fleinen Viehes zu halten; höchſt wahr: 
ialich wurde damals zugleich die Teilnahme an der Benugung des ager publicus aud) für 
Plebejer gefordert, zunächſt jollte es legtern möglich werben, die von den Patriciern zurück⸗ 
ſebenden Grundſtücke zu orcupiren, und bie durch die geforderte Verringerung bed Vieh: 
ades herbeizuführenden beveutenden Veräußerungen großer Biehheerven feitend der Altbürger 
Iten wahrſcheinlich der Plebs die Möglichkeit zu Ankäufen diefer Art ſchaffen. Drittens endlich 
derten die Tribunen, welche die illuforifche Natur der bisherigen Korm der Berechtigung der 
ebejer auf die Theilnahme am Gonjulartribungt nur zu wohl fannten, daß das Gonfulat her: 
teilt und von nun an ſtets Die eine der beiden Gonjulftellen aus den Plebejern beſetzt werben 
te. Diefe Rogationen riefen wieder einen höchſt energifchen Kampf hervor; die Altbürger 
bten ſich mehrcde Jahre lang dadurch zu decken, daß fie wiederholt mehrere ver übrigen Tri: 
nen dahin gemannen, gegen jene volksthümlichen Anträge ihr Beto abzugeben. Dafür hinderten 
inius und Sertius, die von der Pleb8 zehn Jahre nacheinander immer wieder zu Tribunen er⸗ 
hlt wurden, fünf Jahre lang (375— 371) die Erwählung aller höhern Staatöbeamten. Und 
ner mußten jie die Pleb8 durch ihre Agitation allmählich fo energiſch zu bearbeiten, daß zuleßt 
‚kein Volkstribun mehr fand, der für die Patricier aufzutreten wagte. Als endlich auch 
68) der Verſuch fcheiterte, durch die Ernennung von Dictatoren die kühnen Volkshäupter zu 
umen, ba verfuchte der Abel, wenigſtens dad Gonfulat für fich zu retten, indem er der ärmern 
eb8 verſprach, den beiden jorialen Rogationen feine Zuſtimmung zu ertheilen, falld man bie 
itte (die politifche) aufgeben würde. Nun aber erklärten Licinius und Sertius ihren ſchwan⸗ 
ven Standeögenofjen, fie würden nur unter ber Bedingung eine nohmalige Wahl zum 
tibunat annehmen, daß alle drei Anträge zufammen zur Annahme gebracht würden, und hielten 
mit die Plebs wirklich feft. So geihab ed denn, daß endlich im Jahre 367 der zum Dictator 
nannte Camillus und der Senat nadhgaben, die Rogationen genehmigten, die Grwählung bed 
ertius zum Gonful für das Jahr 366 v. Chr. zuliegen. % immer aber wiberflanden bie 
«ricier, und jie verweigerten nun dem neuen plebejifhen Bonful ihre Beflätigung durch Die 
wien. Endlich gelang es ber vermittelnden Thätigkeit des Camillus, auch hier eine Aus: 
eichung zu erzielen; man trug ber noch immer fortwirkenden Abneigung der Altbürger, auch 
e oberfte Jurisdiction in plebejifhen Händen zu ſehen, Rechnung und ſchuf jegt, indem man bie 
bterlichen Competenzen vom Conſulat ſchied, abermals eine neue patriciſche Magiftratur, die 
Atur; dann erſt gaben auch die Curien in der großen Frage nach. (In dieſer Zeit wurden 
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auch zu den feit langem beftehenven plebejifchen Apilen noch zwei neue, fogenannte ı 
aus dem Abel zu wählende hinzugefügt.) 

Damit Hatte venn Die Plebs endlich ven entjheidenden Sieg gewonnen ; es Fam nu 
an, ihn auch feftzuhalten und wirklich nugbar zu machen. Sehr leicht ift ihr dieſes 
geworben; denn die Verſuche des ſchroffern Theild der zur Ergebung genöthigten Be 
nunmehr nadträglid durch Intriguen und Chicanen verjchiedenfter Art der Plebs if 
zu verfümmern, aud dad nenerrungene Recht auf die jedesmalige Befegung ber einen 
ſtelle illuſoriſch zu machen, dauerten nit ohne Erfolg noch geraume Zeit fort; mäl 
Jahre bis 343 v. Chr. ift ed noch fiebenmal gelungen, die Wahl von je zwei patricijc 
fuln durchzuſetzen, was dann enblid im Jahre 342 die Plebs mit ven Beſchluß erwider 
mehr die Befegung beider Gonfulftellen durch Plebejer zu geftatten. Inzwiſchen war ! 
bei der Maſſe ver Altbürger die Überzeugung durchgedrungen, daß vie Plebejer jegt ihr 
und ihrer Kraft fo entjchienen bewußt waren, daß es thöricht und hoffnungslos jei, il 
länger die Benugung ihrer Rechte ftreitig zu machen; andererjeitö aber entwidelte die 
ven heroifhen auswärkigen Kämpfen ver zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. e 
Tüchtigfeit, vie aus ihren Reihen Hervorgegangenen Generale zeigten fo eminent al 
Tugenden, daß der noch beſtehende Gegenjag zwifchen beiden Ständen ſich immer mehr 
und Damit die Altbürger immer geneigter wurben, den Blebejern ein Amt nad) dem « 
öffnen. So wurde die neue curulifche Apilität fon im Jahre nach ihrer Einſetzung 
Plebejern zugänglich; noch mehr, im Jahre 356 wurde zuerft ein Plebejer, C. Mar 
tiluß, zur Dictatur berufen; berfelbe Mann verwaltete dann im Jahre 351 zuerft ı 
Plebejern auch die Genfur, bie dann feit 339 bleibend zwijchen beiden Ständen gethei 
und enbli (337) erzwangen die Plebejer auch ven Zutritt zu der von dem Adel fo laı 
nädig vertheidigten oberrichterlichen Stellung, zu ver Prätur. Es kam zulegt, wie man 
mittelalterlihen Kämpfen im Innern der italienifchen Städte ebenfall® wiederholt ben 
dahin, daß die ſtaatorechtliche Stellung der Batricier theilweije minder günftig war a 
Plebs; es gab nämlich endlich Fein patriciſches Staatsamt mehr, zu dem die Plebejer Ee 
tritt hatten, während dagegen bie Patricier fein Anrecht auf die urfprünglidy rein plı 
Amter erhalten hatten. Dabei aber blieb man keineswegs ftehen ; auch die alte religiöfe Aı 
lichfeit ver Altbürger ſchwand dahin, das röͤmiſche Staatsweſen wurde immer mehr, verr 
und fo Eonnte ed geichehen, daß die Plebejer auch zu den wichtigen geiftlihen Staatsäm 
tritt erhielten. Schon jene großen Tribunen Licinius und Sextius hatten noch vor dem 
des gewaltigen Entſcheidungskampfes im Jahre 368 durchgeſetzt, daß ihre Standesgen 
Zutritt zu dem Collegium der Auffeher der Sibylliniſchen Bücher erhielten; und ſpät 
die Plebejer im Jahre 300 dann auch ben Gintritt in die politifch höchſt wichtigen Prie 
gien der Auguren und Pontifices erlangt. Hand in Hand aber mit diefem erfolgreid 
ben, die vollfommenfte @leihheit in der politifhen Berechtigung beider Stände herzuftel 
ohne daß wir immer über dad Detail ganz genau unterridtet find, Die entfchievene Ten 
Beichlüffe der römischen Nationalverfammlungen von allen hemmenden Einwirkungen | 
eifchen Sondergemeinde freizumaden. Bon ganz befonderer Bedeutung war nad) die 
hin die Legislation des plebejiſchen Dietators D.. Bublilius Philo, ver im Jahre 339 ( 
bie eine Genforftelle geſetzlich für die Plebejer ſicherte, andererſeits) für die legislat 
ſchlüſſe der Genturiatcomitien wie für die der Tributcomitien die Nothwendigkeit der 
gung durd die Guriatcomitien aufhob; und nachmals (ungewig wann, nach verſchied 
nahmen um 300 v. Chr., nad andern freilich erft zufanınren mit der unten zu erii 
Hortenſiſchen Geſetzgebung) verloren die Curien durch Die lex Maenia aud das Red, I 
len der Eenturien zu beflätigen, d. H. die Gurien mußten jenen Beſchluß der Genturien, 
wie Gejege, ſchon im voraus beftätigen. 

Dauernder waren die focialen Leiden der Plebs; die Folgen ver celtiihen Ka 
waren doch jo ſchnell nicht zu überwinden, und das Streben, die Schuldennoth und 
Schuldgeſetzgebung zu mildern, vtrurſachte noch eine ganze Reihe energijcher und wirth 
folgenreicher Bewegungen. Weſentliche Rejultate waren namentlich, daß einerfeitd da 
munı ber erlaubten Zinfen wiederholt herabgefegt, andererjeitö aber durch die lex 
(326 oder 313 v. Chr.) der Schuldproceß entſchieden humaner geftaltet und namen 
fhredlihe Praxis der fogenannten Schuldknechtſchaft abgefhafft wurde. Dennod w 
Schuldfrage noch immer fo flark, daß noch die große Volksbewegung, welche (ſ. unten 
Abſchnitt beſchließt, in ſocialen Misftänden dieſer Art wurzelte. Die Ausnugung des Dr 
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mitteln und bei forigefeter Ausnugung ihrer Antheile an dem ager publicus die ſchwere 
3 verhältnigmäßig leicht überftanden, wurden jie zugleich wieder wie vor einem Jahrhundert 
ırten Gläubiger der ärmern Plebejer. Das noch immer höchſt grauſame Schuldrecht wurde 
rößter Unbarniperzigkeit angewendet, und großentheild finanziell und wirthfchaftlih von 
Itbürgern abhängig, ließ die Plebs ed gefchehen, daß der Adel nun auch jeine frühere poli- 
Suprematie thatjächlich wieder einnahm. Unter dem Drud der Verhältniſſe und gegen: 
inem Samillus, der bei aller feiner militärifchen und politifhen Größe doch eben auch der 
e Führer der Altbürger war, erlahmte die Kraft der tribuniciihen Oppofltion, und das 
der Plebejer auf Theilnahme am Sonfulartribunat wurde bald wieder faft völlig illu- 

J. Die Roheit, mit der der hochgefinnte Patricier M. Manlius, zur Zeit der Celtennoth 
etter des Capitols, jegt (385) der aufopfernde Wohlthäter der nothleivenven Plebs, von 
margwöhniſchen Standesgenoſſen zuerft moralifch gemishandelt, dann auf bedenkliche Irr⸗ 
getrieben, endlich (384) von den Curien zum Tode verurtheilt wurde, fleigerte zunächſt 
en machtlofen Grimm der Plebs. Eine Rettung aber aus der tiefften Noth und zugleich 
ilſame und entiheidende Wendung in dem großen ſtändiſchen Kampfe trat erft ein, ald der 
haus ihrer eigenen Mitte zwei Führer von auögezeichneter politifcher Gewandtheit ermuchien, 
k mit großer Feinheit bie politiihen Intereffen der vornehmen Plebejer zugleich mit den 
pa materiellen Intereffen der armern Mafle vertraten und Dadurch einen auf die Dauer un: 

hlichen Drud auf die Altbürger ausübten. 
fe Männer waren C. Licinius Stolo und 2. Sertius Lateranud; Volkstribunen im 

1376 v. Chr. traten ſie mit einer ganzen Reihe von Anträgen auf, die ein unzertrennliches 
ausmachen follten. Zur Erleichterung der plebejifhen Schuldner ſollte (erftend) von den 
Plebe jern laftenden Schulden das, maß bereitd an Zinjen bezahlt war, in Abzug gebracht, 
aber in gleihen Raten binnen drei Jahren abgetragen werben. Berner Sollte es von 

niemand mehr erlaubt fein, von den Domanialländereien mehr denn 500 Morgen Lan 
Ader= und Gartenlande in Befig zu haben, und auf der gemeinen Weide einen Vieh- 

don mehr denn 100 Stud großen und 500 Stud fleinen Viehes zu halten; höchſt wahr- 
Eh wurde damals zugleich die Theilnahme an ver Benugung bes ager publicus auch für 
ebejer gefordert, zunächft jollte es Iegtern möglich werben, die von den Patriciern zurid- 
nden Grundſtücke zu orcupiren, und Die durch Die geforderre Verringerung bed Sich⸗ 
B herbeizuführenden bedeutenden Beräuperungen großer Viehheerden feitend der Alckurger 
‚ wahricheinlich der Plebs die Möglichkeit zu Anfäufen diefer Art ihaffen. Trittend axnli 
Ben die Tribunen, welche die illuſoriſche Natur der bisherigen Form der Berechtigung er 
er auf die Theilnahme am Gonjulartribunat nur zu wohl kannten, daß das Geurimer Irr- 
» und von nun an fletd die eine der beiden Gonjulftellen aus den Plebejern Gerge meztent 
Dieſe Rogationen riefen wieder einen Höchft energifchen Kanıpf hervor: ze Aktunger 

r fich mehrtde Jahre lang dadurch zu decken, daß fie wiederholt mehrere ner Augen {Er= 
dahin gewannen, gegen jene volksthümlichen Anträge ihr Veto abzugeben. Zarız cuaterteit 
us und Sertius, die von der Plebs zehn Jahre nacheinander immer wiezer a Time CT- 
wurden, fünf Jahre lang (375— 371) die Grwählung aller Höhern Eummeinsmmen. Und 
wußten jie die Pleb8 durch ihre Agitation allmählich fo energiſch zu A 08 SULENT 
in Volkstribun mehr fand, der für die Patricier aufzutreten wage Wii zum 
‚der Verſuch fcheiterte, durch die Ernennung von Dictatoren vie Ze Näaurrer :ı 

en, da verfuchte der Abel, wenigſtens bad Gonfulat für ſich zu x EFT ITmeTD- 
verſprach, den beiden jorialen Rogationen feine Zufliimmung zu muis HS mar "ı: 
(die politiihe) aufgeben würde. Nun aber erklärten Licinuck zum rent Ar. 
s Standeögenofjen, jie würden nur unter der Bebingung zum UmnE Bin = 
mat annehmen, daß alle drei Anträge zufammen zur AnnchememsmmmiiumeReit. ı::- " 
tdie Plebs wirklich feit. So geihah ed denn, daß enblih u Zumm if "er um _ 
ınte Camillus und der Senat nachgaben, die Nogationer guummmugmuis. -BEITZUN:. 7 
ius zum Gonful für das Jahr 366 v. Chr. zulicgen. es Eiern” 

icier, und ſie verweigerten nun den neuen plebejiiu unit 
en. Endlich gelang es der vermittelnden Tpätigfer ebd um = 7 
bung zu erzielen; man trug der noch inner fortmekmmuflRMMBmMEMEE = ex = 
berſte Jurisdiction in plebejifchen Händen zu [een input mi. TG.. 
erlihen Competenzen vom Gonjulat [hied, abrzuniimmmessertr 7" ı7 mn: f 7 

Bar; dann erft gaben auch vie Gurien in br ginn 5 _T 7" 

2“ 
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noch länger dauerte e8, ehe auch nur die übrigen ſabelliſchen Stämme, ehe die mächti 
chenſtadt Tarent, ehe Die norbitalifchen Völker zwiichen ven Sabinerlande und den Ay 
wall am Arno ſich für die Samniter in Bewegung ſetzten; hatte bie in dieſer Zeit zuerft | 
herausbildende auswärtige Politik ver Nömer lange Zeit gefährliche Coalitionen zu ver 
dad Zuſammentreten lange getrennter, ja untereinander feindliher Gewalten zu hem 
ftanden, fo bildeten ſich endlich foldye antirömifchen Coalitionen erft dann, wenn ber ı 
entſcheidende Moment fhon vorüber mar, ober aber die immer von neuen auftretend: 
der Sammiter traten gar planlod und in nugloier Bereinzelung gegen die Römer 
Kanıpfplag. 

Der Berlauf diejer langen Kriege, deren Geſchichte übrigens noch ſtark mit ſagenha 
menten burchfegt if, fEigziven wir nachftehend in ganz fummarifcher Weife. Der erfte K 
der Römer mit den Samnitern begann im Jahre 343, derfelbe wurde nur in Gampanien 
ed war nur erft eine gegenfeitige Kraftprobe. Diefer Krieg nahm ſchon im Jahre 34 
ein Ende; die Verhältniffe nämlich zwiſchen Rom und den Latinern waren jegt bie ; 
Spannung gediehen, dap man in Non demnächſt den Ausbruch eines Bundesgenoffenf 
wartete, und darıım mit den Samnitern im Jahre 341 einen Frieden (und Bündniß) fi 
diefen einen Theil von Gampanien, den Römern aber Gapua ließ. Als nun die La 
Bunde mit einem Theil der Ganıpaner den Kampf mit den Samnitern fortführten, fl 
ihnen die Kapuaner und die Voldfer von Antium an; die diplomatijche Intervention de 
trieb die Latiner zu der Fühnen Forderung, Rom folle jie in fein volles Bürgerrecht au 
und alle Staatsämter mit ihnen theilen. Das führte fofort zu dem offenen Brud und 
hoͤchſt gefährlichen Kriege, ver (340 — 338) endlich mit der gänzlichen Niederlage der ger 
verbündeten Völker und der vollftändigen Auflöjung des latinishen Bundes (j. unter 
Seit diejer Zeit verftrihen Tängere Jahre, ehe e8 wieder zu einem großen Striege kam. Ir 
waren die Römer darüber gar nit im Zweifel, dag der entſcheidende Kampf mit den Sc 
über furz oderlang doch ausbrechen müffe; fie benußten daher die nächſten Jahre, wo die 
noch dazu duch Fehden mit Tarent in Anfprud genommen waren, um ſich zu dem große 
ausreichend vorzubereiten und namentlich aufder volskiſch⸗ campanifchen Brenze gegen Sı 
von Fregellä bis Cales, ſtarke Militärcolonien anzulegen. Der offene Krieg zwiſchen Nön 
Samnitern brach aber im Jahre 326 wieder aus, um mit einer furzen Unterbrechung 
Jahre 304 zu wüthen. In dieſem entſcheidenden Kriege, wo Die Römer nun immer mehr 
fhiedenen Heeren gleichzeitig operirten, arbeiteten jie etiva in folgender Weile. Aufl 
Seite fuchten fie die Samniter in ihr Bergland einzufchließen, ihnen die Glacidlan 
ihrer Bergfeftung, namentlich Campanien, Rucanien und Apulien abzugewinnen, zu ſper 
fannitifhe Hochland rings mit ftarfen Militärcolonien, die dann durch Heerftragen ı 
ander und mit Latium verbunden wurden, zu umfhließen. Auf der andern Seite verfu 
Römer unabläfjig gewaltige Stöße in das famnitifche Land felbft hinein, um hier bi 
und feften Pofitionen zu nehmen und bie famnitiihe Volfäfraft aufzureiben. So erh 
eine Maſſe hoͤchſt mörderifcher Kämpfe, die anfangs auch für die Römer (die Candin 
müthigung fällt in das Jahr 321) manche ſchwere Schläge braten. Allmäplich ab 
gegenüber ben zahlreichen glänzenden Generalen der Römer, die frifche Kraft des tapfeı 
volf8 zufanımen; da begannen endlich mit vem Jahre 312 die übrigen Italifer nadhein: 
für die Samniter in Bewegung zu fegen. Zuerſt erneuerten die Etruäfer den Krieg 
Nömer, und 309 folgten ihnen die Umbrer; unter ungeheuern Anftrengungen abe 
der Römer wurden die Etrusker ſchon 308 wieder zum Frieden gezwungen, die U 
demfelben Jahre total gefchlagen, ven Samnitern war es trog aller Verfuche nicht gelur 
ihren nördlichen Kampfgenoſſen vie taktiſche Verbindung herzuftellen. Die verfpätete € 
ber kleinen fabelliihen Völker Dlittelitaliens, zwifhen dem Sabinerlande und der Adi 
[den Samnium und dem Umberlande (308), blieb für die Samniter ebenfo nuplos 
Aufftand der Hernifer (feit 307), dem endlich (304) noch einnal Die Hauer folgten. J 

304 mußten endlich die Samniter, mit ihnen die fabelliihe Völfergruppe von Mitt 
fid) zun Frieden und damit zur Unterwerfung bequemen, die ihnen darum nicht leichte 
weil jie (j. unten) unter vem Namen eines „Bündniſſes“ verhüllt wurde. 

Demnächſt beeilten ji pie Römer, die wohl wußten, daß diefer Krieg mit den Stalil 
Suprematie nur erft fehr oberflächlich begründer hatte, ihre neue Machtſtellung durd 
legung neuer ftarfer Golonien und Militärftraßen, namentlich in Mittelitalien, in dei 
haften zwiſchen dem Giminifhen Wald und der Adria, foviel als möglich zu befeftigen. 
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bat begann der große Krieg ſchon wieder im Jahre 299 mit den Etrusfern und 298 mit den 
munitern. Auch vieler Krieg, der für Rom ganz befonders bedrohlich wurde, meil Diesmal 
kit 296) famnitifhe Scharen den Etrusfern Die Hand reichten, und nun nicht bloß die Umbrer 
& wieber erhoben, ſondern auch bie Belten ſich ihnen anſchloſſen — eine drohende Gonftellation, 
ie erſt (295) durch den glänzenden Sieg ver Nömer bei Sentinum in Umbrien wieder ihrer 
bhrecken beraubt wurde —, diente nur dazu, die Suprematie Roms zu verſtärken. Die 
Rehrzahl der Etrusfer ftellte ſchon 294, Die Samniter im Jahre 290 den Kampf wieder ein, 
ie ſehr verfpätete Erhebung der Eabiner in demſelben Jahre wurde ohne Mühe fofort nieder: 
poorfen. Zu noch größerer Sicherung ihrer Pofition in Unteritalien hatten die Römer fon 
Bi nach der Stadt Venufia auf ven Grenzen von Samnium, Apulien und Rucanien, eine Go: 
baie von 20000 Mann geführt. Seitdem jegte die römifche Volitit das Werk der Umfpan- 
veng Italiens mit dem in feinen Örundzügen nun fchon feftgeftellten Ne von Colonien und 
Beraßen wieder ungehindert fort, bis vie Italiker noch einmal, diesmal mit fremder Hülfe, den 
ermweifelten Kampf um ihre Unabhängigkeit erneuerten. Im Jahre 283 nämlich hatten bie 
Krußfer mit Hülfe der celtifhen Senonen und Bojer den Kampf begonnen; bie Senonen wur- 
m nun zwar beinahe vertilgt, ihr Land (die Mark bei Sinigaglia) erobert, die Bojer total ge- 
Magen und 282 zum Frieden gezwungen; der etrußfifche Krieg wüthete aber noch, als (282) 
cht nur Die Samniter ſich wieder erhoben, ſondern auch die Bruttier und die mit Nom biäher 
frenndeten Lucaner (weil ihnen Rom den Angriff auf die Griechenſtadt Thurii verbot) zu den 
kaffen griffen. Den Anftoß zu Diefem legten fabellifhen Kriege (wie zu der etruskifch = celtifchen 
Febung) gaben aber die Anreizungen ber Stadt Tarent, die, längft auf Roms wachſende 
kat eiferfüchtig, neuerdings durch dad Vorbringen der Nömer bis nahe an ihre Grenzen 
mmer bejorgter geworden war. Und ſchon im Jahre 281 kam es zu einem Conflict zwiſchen Rö⸗ 
sen und Tarentinern ſelbſt, der nun auch diefe griechiſche Republik in den Kampf hineinzog. 
Ba der römifchen Kriegsmacht im offenen Felde hart mitgenonmen, mußten bie Tarentiner 
Rp feinen andern Rath, ald die Hülfe des Königs Pyrrhos von Epirus, des größten Feldherrn 
E bamaligen Griechenwelt, in Anſpruch zu nehmen. Und wirklich gemann im Jahre 280 die 
Enyende Taktik des Pyrrhos den Römern den Sieg bei Heraflen am Siris ab; die Epiroten 
wangen dann bis Dicht vor Nom, bis nad) Tränefte vor. Aber fon hatten die Etrusker mit 
Bm einen guten Frieden geichloffen, und die unnarhgiebige Zähigkeit der Römer wie auch bie 
werichöpfiiche Nachhaltigkeit ihrer Kräfte machte die Erfolge ned Pyrrhos, der noch im Jahre 
O einen blutigen Sieg bei dem apuliſchen Asculum erfocht, bald völlig illuſoriſch. Und als 
Ma ber unftete Epirote in Jahre 278 ſich zu andern Unternehmungen nad Sicilien wandte, 
ur Italiens Schickſal entichieven. Unwiderſtehlich warfen die römischen Leglonen nunmehr ven 
Keen Wiperfland ver unteritalifchen Stämme und Städte nieder ; Pyrrhos felbft, ver im Jahre 
ES nad Tarent zurückkehrte, wurde bei Benevent völlig gefchlagen, und nicht lange nad} feinem 
Buge aus Italien fiel (272) Tarent in die Hände der Römer. Neue Colonien und Heer: 
wen im Süden wie im Norven vollendeten das römiſche Netz, und nad Bezwingung berlegten 
- und dort noch fortiwogenden Empoͤrungen Eonnte im Jahre 266 v. Chr. die Eroberung ber 
Mſchen Halbinjel von Rhegium und Tarent bis zum Arno und bis nad Rimini als vollendet 
Isgefeben werben. 
& Die Art aber, wie Rom die befiegten Stämme Italiens beherrfchte, war fehr eigenthümlich. 
Mine Frage waren dieſe Völfer nun enpli von dem herrſchenden Volk an der Tiber vollkom⸗ 
wm abhängig; aber jie follten auf der einen Seite (mit einigen Ausnahmen) nicht ald Be⸗— 
Wefchte, nicht als eigentliche Unterthanen angefehen werden, und auf der andern Seite trugen bie 
Mmer mit großer Klugheit Sorge dafür, in ihren ſtaatsrechtlichen Beziehungen zu ven verfchie: 
Bauen Stämmen und Stäpten Italiens die reichſte Mannichfaltigfeit vorwalten zu laſſen, derart, daß 
Bemicgt leicht möglich wurde, daß ſich unter diefen vielfach gegliederten und getheiften Stalifern 

e gegen Rom gewendete Gemeinſamkeit der Intereffen ausbildete. Im ganzen angefehen, fo 

ben, mit wenigen Ausnahmen, vie italijchen Völker als „Bundesgenoſſen“ der Römer be- 
; bier wurde aber ein weientlicher Unterfchied gemacht zwifchen den fogenannten Latinern 

Bar ben Bundeögenoflen latiniichen Rechts und den übrigen Verbündeten. Die nichtlatiniſchen 
eögenoflen‘‘ bildeten die weit überwiegende Mehrheit; e8 waren die maffenhaften fabelli- 

‚ umbrifgen und etruskiſchen Völker, die Mom in jenem langwierigen Kriege zur Ergebung 
Dithigt Hatte. Mit dem Abſchluß des Bündniffes war hier (die Bebingungen im einzelnen 
exen natürlich fehr verfchieben, bald günftiger, bald ungünftiger) gewöhnlich nie Abtretung von 

aatss2erifon. XII. 40 
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Gebietsſtrecken verbunden ; nominell blieben dieſe Völker ſelbſtändig, fie behielten ihr L 

fie behielten ihre Selbftregierung , fonft aber war es faft ohne Ausnahme ein Bündniß 

gleihen Bedingungen.” Die diplomatiihe und militäriſche Führung war bedingungßl 

Hände der herrſchenden oder „hegemoniihen‘’ Macht übergegangen; nad) außen hin erfch 

„Bundesgenoffen‘ völlig ald Roms Untergebene — Rom befhließt nach feinen Gutdi 

fie Krieg und Frieden, die verbündeten Staaten dagegen fünnen nicht mehr Krieg unl 

befchließen, werer untereinander noch mit dem Audlande. Die fonfl beftehenven Bedi 

ließen bier mehr, dort weniger Breiheit übrig; die Hauptſache aber war überall, 

„Verbündeten“ (denen dabei das fogenannte commercium und wahrſcheinlich auch ! 

nabium mit den Römern zutheil wurbe) für den Krieg, wo Nom die Stellung der 

truppen und deren jeveömalige Stärke befahl, die nöthige Unterflügung an Mannſchaften 
fhiffen, Geld, Proviant und anderm Material leiſteten; vie Verpflichtungen der einzeln 
und Voͤlker, wie andererfeitd die VBortheile, die Rom ihnen zu gemühren für gut und bi 
waren durch die Verträge genau beftimmt. Im allgemeinen ift nun zu fagen, daß biı 
wenn fie auch) gerade die Stellung ber Eoftjpieligften Waffengattungen den Bundesgen 
wieſen, einerfeitö die einmal geſchloſſenen Verträge mit großer Treue einhielten, ani 
mit Energie und Gewiſſenhaftigkeit ihre Schuspflict im Intereffe der Verbündete 
nahmen. Gine wefentliche Verſchlechterung in der Lage mancher Verbündeten trat erfl 
die Römer den Abfall mancher verfelben während des zweiten Puniſchen Kriegs zu ftrafeı 

Vielfach anderd war die Stellung der fogenannten Latiner. Die Römer hatten, 
ſahen, nach Unterwerfung der altverbündeten Latiner im Jahre 338 den Latinifchen B 
gelöft; damals nun wurde ein Theil der alten latiniſchen Städte jofort und vollftändi 
roͤmiſche Bürgerrecht aufgenommen, nody andern zwang man zur Strafe das römiſche 
recht, aber ohne Theilnahme der Einwohner an den römischen Stimm= und Ehrenred 
(f. unten); alle übrigen Tatinifhen Städte, foweit fie nominell felbftändig blieben, 
völlig ifolirt. Die uralte politiiche Verbindung unter ihnen börte auf, ed beftand zwiſch 
fein commercium und fein connubium mehr. Dagegen blieb jede einzelne diejer € 
enger Beziehung zu Ron; mit Nom beftand commercium und connubium, ſie warı 
Theilnahme am Kriege und deilen Gewinn beffer geftellt al8 die fonftigen Bundesgeno| 
Bürger fonnten ungehindert nad Nom überjieveln; ſolche Latiner Eonnten nachma 
namentlich fpäter fehr wichtig. wurde, in das römiſche Bürgerrecht eintreten, wenn fie 
Heimat einen leiblichen Erben zurückließen; fie wurden endlich fofort römische Bürgı 
jie in ihren Städten ein dffentlidyes Ehrenanıt befleivet hatten. Es wurbe aber dieſes jo 
Latiniſche Recht nach und nach auf eine Menge anderer Orte übertragen; die Römer g 
nämlich außer ihren Bürgercolonien eine große Anzahl von Colonien, die, großent! 
latiniſchen Bürgern, beziehentli aus erprobten Kriegen treuer Bunbeögenoffen form 
felbe Stellung erhielten wie die Überrefte der alten Bundedgenoffenfchaft in dem altı 
ſchen Lande. | 

Endli war im Lauf dieſer Beriode dad unmittelbare römische Bürgergebier bede 
weitert worden. Abgeſehen von ven zerftreuten Bürgercolonien, abgefehen davon, de 
neuen Eroberungen in den latiniſchen und volskiſchen Strihen maffenhafte Römer a 
waren, jo hatte eben der Staat namhafte italifche Gebiete unmittelbar einverleibt. Di 
wie ſchon bemerft wurde, in doppelter Geftalt gefhehen ; einerfeits Hatte man eine A 
verläfliger latinifcher Städte, die dabei ihre jelbftäandige Viunicipalverfaffung bebielten, 
römischen Vollbürgerrecht beſchenkt, andererfeitd hatte man in großer Außpehnung | 
volskiſche, campaniſche Städte, dann nad Beliegung Dieter Völker auch die meiften 
die Äquer und die Sabiner mit dem niedern römifchen Bürgerredt (ohne Stimm- un 
rechte) zwangsweiſe „beſchenkt“, wodurch dann diefe Völfer und Stüdte in eine gan, 
Lage verfegt wurden wie einft die Plebejer vor dem Beginn der Ständekämpfe. Alle 
Weiſe dem römiſchen Bürgergebiet einverleibten Gemeinden hießen Municipien; ! 
‚aber die Römer fo ftreng, daß fie ſolchen Städten nicht einmal die eigene Communalvei 
liegen, fondern zu deren Leitung Cbeziehentlich zur Jurisdietion) ihnen römiſche Bea: 
feßten, fo hießen diefe Gemeinden „Präfecturen“ (fo nannte man übrigens auch ſolche 
Die, was namentlich fpater infolge von Aufſtänden zumeilen vorfam, zur Strafe ſelbſt net 
römiſchen Bürgerrechtö beraubt und Direct als Untertbanen behandelt wurden). Die 
die auf Diefe Weife ihr unmittelbares Staatögebiet bis nach Campanien ausgedehnt ha 
ganzen Landſchaften bis zum obern Liris werden jeßt beiläufig im mweitern Sinne zu „I 
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begann der große Krieg ſchon wieder im Jahre 299 mit den Errudfern und 298 mitt 
nitern. Auch diejer Krieg, ver für Rom ganz befonderd beprohli wurde, weil dieon 
296) ſamnitiſche Scharen den Etrusfern die Hand reichten, und nun nicht blos vie Umb 
teder erhoben, fondern auch die Gelten ji ihnen anjchloffen — eine drohende Conſtellati 
ft (295) durch den glänzenden Sieg der Romer bei Sentinum in Umbrien wieder ih 
‚den beraubt wurde —, diente nur dazu, die Suprematie Roms zu verftärfen. 4 
zabl der Etrußfer ftellte ſchon 294, die Samniter im Jahre 290 den Kampf wieder e 
br veripätete Erhebung der Eabiner in demfelben Jahre wurde ohne Mühe fofort nied 
efen. Zu nod größerer Sicherung ihrer Pofition in Unteritalien hatten die Römer ſch 
nach der Stadt Venuſia auf den Grenzen von Samnium, Apulien und Rucanien, eine C 
von 20000 Mann geführt. Seitdem jegte die römifche Volitif dad Werk der Umſpa 

; Staliens mit dem in feinen Grundzügen nun fhon feftgeftellten Nep von Colonien u 
Ben wieder ungehindert fort, bis die Italifer noch einmal, diesmal mit fremder Hülfe, t 
veifelten Kampf um ihre Unabhängigkeit erneuerten. Im Jahre 283 nämlich Hatten 
Wer mit Hülfe der celtifhen Senonen und Bojer den Kampf begonnen; die Senonen wı 

n zwar beinahe vertilgt, ihr Land (die Mark bei Sinigaglia) erobert, die Bojer total 
und 282 zum Brieden gezwungen; ber etrusfifche Krieg wüthete aber noch, als (28 

tur die Samniter jich wieder erhoben, fondern auch die Bruttier und die mit Nom biel 
beten Lucaner (weil ihnen Rom den Angriff auf vie Griehenftabt Thurii verbot) zu t 
griffen. Den Anſtoß zu Diefem letzten fabellifchen Kriege (mie zu der etruskiſch-celtiſch 
g) gaben aber die Anreizungen der Stadt Tarent, die, längft auf Roms wachfer 

eiferfüchtig, neuerdings durch das Vordringen der Römer bis nahe an ihre Gren; 
beiorgter geworden war. Und ſchon im Jahre 281 Fam es zu einem Conflict zwiſchen A 
d Tarentinern felbit,, ver nun auch dieſe griedhifche Republik in ven Kampf hineinzt 
römischen Kriegsmacht im vffenen Felde hart mitgenonmen, wußten bie Tarentir 

en andern Rath, als die Hilfe des Königs Pyrrhos von Epirus, des größten Feldber 
aligen Briechenwelt, in Anfpruch zunehmen. Und wirklid gewann im Jahre 2201 

Bande Taktik des Porrhos den Nömern ven Sieg bei Heraklea am Siris ab; bie Griree 

Par dann bis dicht vor Rom, bis nad) Tränefte vor. Aber fhon hatten die Grrudfer u 
einen guten Frieden gefchloffen, und bie unnachgiebige Zähigkeit ver Römer wie szd 2 
Böpftiche Nachhaltigkeit ihrer Kräfte machte die Erfolge des Pyrrhos, der neh in Ze 
ünen blutigen Sieg bei dem apulifhen Asculum erfocht, bald völlig illuſorick Ze zi 

wer unftete Epitote im Jahre 278 jich zu andern Unternehmungen nad Siccat una 

Taliens Schidjal entſchieden. Unwiderſtehlich warfen die römiſchen Leglenen zummeir 71 

Eiverſtand der unteritalifchen Stämme und Städte nieder ; Pyrrhos ſelb ze zu ihn 
ch Tarent zurückkehrte, wurde bei Benevent völlig gefchlagen, und nid Immer uf mr 
@ aus Stalien fiel (272) Zarent in die Hände der Nüner. Neue Goinwe zur Der 

x im Süden wie im Norden vollendeten das römiſche Neg, und nah Berrzszums IT. SEE 
Rp dort noch fortiwogenden Empdrungen Eonnte im Jahre 266 ». Ete ze Frrirezus Dei 

>een Halbinjel von Rhegium und Tarent bis zum Arno und bis nad Bizur deilende 
hen werben. 
ne Art aber, wie Rom die befiegten Stämme Italiens beherriie rtrwerttumih 
Srage waren diefe Völker nun endlich von dem herrfchennen But zer Zr Seil-cae 
haängig; aber fie jollten auf der einen Seite (mit einigen Kubmmmer nat 1.3 Te 
Date, nicht al8 eigentliche Untertbanen angefehen werben, umt aut zerumm gt "1177 = 
"mit großer Klugheit Sorge dafür, in ihren flaatörehrliier Bin = "et =e- 
Btämmen und Stäbten Italiens die reichte Mannichfanige =? 
Mt leicht möglich wurde, daß jih unter diefen vielfaß gepumummmum unber-eT _— 
wegen Rom gewendete Gemeinſamkeit der Intereflen mitten. JR u 
Ex, mit wenigen Ausnahmen, die italiihen Völker alt EU el en ı. 
Etz hier wurde aber ein weientlider Unterfgieb gend: udn" MAT— 
Der Bundeögenoffen latiniichen Rechts und ben Iibrzeeuiiuniummer =? - 
Deggenoſſen“ bilveten die weit überwiegende Wehziner- -mmmuzıme MET" _ 
Imbriſchen und etrusfiihen Völker, die Mom im ——— zer 

t hatte. Mit dem Abſchluß des Bunbnifek unter eHmız-77 
' Natürlich fehr verſchieden, bald günfliger, e — 1 
@tgsLerifon. XII. . 
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mung, aber nicht an der Debatte theilnahmen. Im ganzen befland dann, folange der Ser 
wirklich dad Vertrauen der Gemeinde verbiente, folange andererſeits die Bürgerfdaft mi 
innerlid und äußerlich vollfiändig verwandelt war, ein fehr ſchönes Verhältniß. Allervir 
aber werden wir am Ende der folgenden Periode finden, wie ſich das römiſche Volk in allen | 
nen Theilen unter dem Zuſammenwirken fehr verfhiedener Momente, gerade zur Zeit feü 
Höchften Glanzes, innerlih und äußerlich fehr mwefentlih und zwar fehr zun Nachtheil eh 
tũchtigen Staatsentwidelung verändert hat. Eins vieler gefährlichen und zerfegenden Eleme: 
ift ſchon in der legten Zeit des 4. Jahrhunderts v. Chr. recht Eenntlich hervorgetreten; es ſi 
die fogenannten Freigelaffenen. In dem römifchen Staat gab e8 von Anfang an, und zu 
unter beftänpiger Zunahme, fehr zahlreihe Sklaven (wenn aud in ven ältern Zeiten meiſtn 
Haus: und Feldſklaven), jened gerade für republifanifche Gemeinweien fo fehr nachtheil 
Element. Im Lauf der Jahrzehnte waren nun viele Taufende ehemaliger Sklaven freigelaf 
worden und in Dem römischen Volk aufgegangen, welches dadurch vielfache fremde Blutmiſche 
gen erhielt. Die Art namentlich der Stabtbevölferung ift allerdings erft viel ſpäter daron 
unerfreulicher Weife ernftlich berührt worden; politifche Schwierigkeiten aber machten bie A 
£öinmlinge diefer frühern Sklaven, welche durch Betrieb von Gemerben und Handelsgeſchäft 
allmählich fehr bedeutſam wurden, jchon in ziemlich früher Zeit. Dan gab ihnen allerbim 
die gewöhnlichen bürgerlichen Rechte, wollte ihnen aber die Ehre des regelmäßigen Kriegehie 
fle8 und das Stimmrecht in den Comitien nicht zugeſtehen; fonft waren fie „in bie vier fi 
{hen Tribus eingefchrieben und wurden bier nach ihrem Vermögen befteuert‘‘. Es wurbe 
hoͤchſt unangenehm empfunden, ald der Genfor Appius Claudius im Jahre 311 (wie 
vermuthen, vielleicht aus Haß gegen die ſelbſtbewußte, grundgefellene Plebs) die Freig 
ſtimmfähig machte und dieſelben (wie auch das ſonſt in den vier ſtädtiſchen Tribus zuſa 
gebrängte grumbbefiglofe Volk) durch ſämmtliche Tribus vertheilte. Dies mar ein Angrif 
das Grundyprincip der Verfaſſung, da die Tribus bisher auf dem Grundbeſitz beruhten; e⸗ 
aber auch ein demagogiſcher Zug, weil die bäuerlichen Mitglieder der ländlichen Tribus 
felten die Gomitien regelmäßig beſuchen Eonnten und dadurch den Freigelaſſenen plögl 
Möglichkeit zufiel, die Abftinnmungen zu beberrichen und ganz neue Majoritäten zu 
Daher war man jehr zufrieden, als der Genfor DO. Fabius Marimus [don im Jahre M 
Freigelaffenen zwar nicht wieder des Stimmrechts beraubte, fie aber dadurch unſchädlich 
daß er fie ſämmtlich wieder in die vier ftäntifchen Tribus zufammendrängte. Spuren ſchroffer 
trieifcher Antipathie gegen Die Plebs kommen auch noch ſpäter dann und wann vor, fonfl aber 
das Patriciat (die Clienten waren nad und nad in die Pleb3 aufgegangen) feit Ausgang 
oben ffizzirten Periode politifh allmählich fo gut wie ganz bedeutungslos, ſchwand bie Zahl 
alten Gefchlechter immer mehr dahin. Dafür erwuchs aus den zahlreichen großen Plebej 
lien, die zu hoben Staatsänitern gelaugten und die mit den Reften der Altbürger fich veri 
zen, nad) und nach ein neuer (euruliſcher) Adel, ein Amtsadel; großer Beilg und Abkunſt 
hervorragenden Männern, die ein hohes (curuliſches) Staatsamt geführt hatten, wurke 
Grundlage diefer neuen Ariftofratie, der fogenannten Nobilität, deren Gegenſatz zu der arıı 
begiehentli verarmten Maffe ven Ausgangspunkt für die furchtbaren Bürgerzwifte ver el 
Periode der Republik abgibt. | 

Mit dem Abfchluß des eben gefchilverten Zeitraums aber treten nun bie innern Berhäftel 
des römischen Staats für mehr denn hundert Jahre weit zurüd hinter der auswärtigen Pol 
es ift die Gefchichte der Erhebung Roms zu einer Weltmacht, die wir zunächft in aller Kür 
flizgiren haben. Mit ver vollſtaͤndigen Eroberung von Italien (266 v. Chr.) var der römif 
Staat glanzvoll in die Reihe der Großmächte der Alten Welt eingetreten. Und fofort bey 
nen nun die langen Kämpfe, aud denen Ron als die herrfchende Macht der ganzen Weit 
Weſtens hervorgehen follte. Es find dies aber die furchtbaren Kriege mit der größten F 
Handelsmacht der damaligen Welt, mit der afrikaniſchen Weltmacht Karthago. Hatten bi 
wiederholt nur freundliche oder doch noch nicht feindſelige Berührungen zwiſchen Rom und 
thago ſtattgefunden, fo war bei der Natur der antiken Politik ein Zuſammenſtoß zwiſchenb 
den Mächten feit nem Augenblid, wo Rom feine Feldzeihen an der Meerenge von Meffina di 
richtete, nur noch eine Frage der Zeit. Und früher noch, ald man erwartet hatte, entzunbeied 
diefer Kampf an ben verwidelten Zuſtänden ver Infel Sieilien. Die feit beinahe an 
Jahrhunderten unabläffig verfolgten Plane der Karthager auf die vollſtändige @roberung 
herrlichen Infel waren damals dem Belingen fehr nahe; es gab damals auf Sicilien aut 
awei Gebiete, die ihren Waffen noch nicht anheimgefallen waren, nämlich das Heine S 

| 
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gebiet von Syrafus, damals von König Hieron II. ganz vortrefflich verwaltet, und die Stadt 
Reflana, die fich jeit etwa 284 v. Chr. in ven Händen empörter campanifcher Sölnner befand, 
weiche hier ald „ Manıertiner” eine wilde Soldatenrepublif gebilbet Hatten. Neuerdings dur 
König Hieron II. ſchwer bedrängt, hatten die Mamertiner in Jahre 265 v. Chr. die Hülfe ver 
Römer angerufen; nach langem Schwanfen, welches ebenfo wol durch die Scheu vor fo unfau= 
bern Befellen, wie die Mamertiner waren, hervorgerufen wurde, wie buch die Brfenntniß, daß 
‚un durch das Gingreifen in die ſiciliſchen Wirren fiherli in Conflict mit Karthago gerathen 
eäffe und zugleich in eine ganz neue und unabjehbare Bahn politifcher Entwickelung einlenfen 
werde, entſchloſſen fich vie Römer, Meſſana unter ihren Schug zu nehmen. Noch aber war kein 

iſcher Soldat in Meſſana erichienen, als ſchon die eiferfüchtigen Karthager mit Hülfe der 
zugemandten Partei unter den Mamertinern felbft nicht allein Frieden zwifhen Meflana 

Syrakus vermittelten, fondern auch Hafen und Burg der Stadt Meffana mit ihren Trup⸗ 
beſetzten. Da war ed denn der Fühne römische Oberft C. Claudius, der Führer des römi⸗ 
Bortrabs, der (Brühling 264) von Rhegium aus mit ebenfo vieler Lift als Entfchloffen- 

it die KRarthager wieder aus Meflana verjagte und die Stabt für Rom vccupirte. 
Damit war denn der große Krieg mit Karthago entbrannt. Diefer Krieg drehte ich für 
ere Jahre zuerft um die Infel Sicilien, unter blutigen Kämpfen im offenen Felde und dann 
heißem Ringen um bie feften Seeftäbte diefer Infel, mo dann die Karthager endlich (bis 

Jahre 261) ganz auf die Weftküfte von Sicilien zurüdgebrängt wurden. Aber die Römer 
Bten ſich bald überzeugen, daß fie die Karthager, die zugleich durch energiiche Blofaden und 
enangriffe Italien hart mitnahmen, niemals aus Sicilien würden verbrängen fünnen, fo= 
die Gegner mit ihrer Flotte ungehemmt das Meer beberrfhten. So wurde denn ſeitens 

Römer in Jahre 260 eine namhafte Flotte großer Kriegsſchiffe ausgerüftet; freilich begann 
eine ſchwere Lehrzeit für die Römer, die nach anfänglich glüdlihen Erfolgen auch zur See, 
durch die nantifche Überlegenheit ver Feinde, theils durch flarfe Misgriffe ihrer Admirale, 
ander mehrere Blotten einbüßten. Der verwegene Verſuch des Römers M. Atilius Re- 

| ‚ durch eine Landung in Afrifa den Krieg raſch zu Ende zu führen, der in Jahre 256 
d begonnen wurde, endete durch Regulus' eigene Schuld im Jahre 255 mit einer furdht- 
Niederlage. Und trog mander Erfolge im einzelnen auf Sicilien erlitten vie Römer dann 

auch nachher wiederholt fo entfchienene Verluſte, daß feit vem Jahre 247 der große Krieg 
iſanvig ruhte und der Kampf fich hauptſächlich auf die intereſſante Fehde mit dem genialen 

ager Hamilkar Barkas beichränfte, der jih mitten ziwifchen ven römifchen Poſten zuerft auf 
Ras Berge Erkte (jegt Monte Vellegrino bei Balermo), nachher (244) in der Stadt Eryr bei 

na feftgefeßt Hatte und den Nömern außerorventlich viel zu ſchaffen machte. Da war es 
Basti die patriotifhe Energie der roͤmiſchen Bürgerſchaft, die aus Privatmitteln im Jahre 
Meg eine neue Blotte von 200 Schiffen baute und dieſelbe dem erfhöpften Etaat jchenkte; ber 
Rpße Seeſieg, den dann der Admiral diefer Flotte, C. Lutatius Catulus, bei ven Agatifchen 
Nafeln erfocht (10. Febr. 241), nöthigte endlich die nicht minder erfchöpften Karthager zum 

‚ der die legtern außer anderm namentlich zur Abtretung der Inſel Sicilien zwang. 
r- Mit der Erwerbung von Sicilien betraten die Röiner alfo den verhängnißvollen Weg der 
Keritalifhen Groberungen. In dem römifchen Reich aber bildete Sicilien das erfte Glied 

neuen Kategorie, die für Rom felbft nach vielen Seiten hin im höchſten Grade bedeutſam 
| ſollte; Sicilien (damals noch Syrafus ausgenommen) wurde nämlich vie erſte römi: 

„Provinz“. Es wurde dad erfte eigentlihe Unterthanenland, den ſich dann fo viele andere 
Hen follten. Solche Landſchaften erhielten eine flarfe römische Bejagung und einen römi: 
Statthalter, der mit der militärifchen Gewalt zugleich die Jurisdiction über die in der 

Byoinz jich anſiedelnden Römer und nah Nömifchen Necht lebenden Italifer erhielt und an 
iSpitze der Civilverwaltung ftand, wie aud die oberfte Leitung der Gerichtsbarkeit der nad) 

Landrecht lebenden Brovinzialen in feiner Hand hatte. Bei der Beilgergreifung pflegten 
Ömer gewöhnlich fehr fühlbare Veränderungen in ver Verfaffung der einzelnen eroberten 

kber einzuführen, aber fie dachten nicht daran, das nationale Weſen ihrer Unterthanen mit 
It anzutaften, Net, Cultus, Sprache und Sitte der bejiegten Völker zu verfolgen ober 
einen Fleinlichen polizeilichen und bureaufratifchen Drud auszuüben. Im allgemeinen be: 

die Brovinzialen ihre communale Selbſtverwaltung, nur dad die Römer überall bie 
— und timokratiſchen Elemente auf Koſten der Demokratie hegten und pflegten. 

wurden auch bei den Provinzen mit großer Klugheit, wie in Italien, gewiſſe Kate⸗ 
beſonders begünſtigter Neichöglieder geſchaffen. Es gab Städte oder Gebiete, Die nomi⸗ 
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nell als frei, jelbitändig und föberirt galten; andere Städte wurden wenigſtens für frei erklä 
d. h. jie hatten Feine Befagung, fie waren hauptſächlich von der unntittelbaren Gewalt des rön 
fhen Statthalters befreit und konnten ſich ohne directe Berührung mit den Römern nadı ihr: 
Landrecht regieren, daſſelbe auch „durch ihre eigene Geſetzgebung felbftändig fortbilden“. Ei 
ganz befondere Gunft endlih war ed, wenn eine folhe Stadt auch die fogenannte Immunit 
d.h. die Freiheit von allen Abgaben an die Römer erhielt. Die Stellung der Provinzen ift ab 
namentlich in den fpätern Zeiten der Republif, keineswegs eine glückliche geweſen; zunächſt wurb 
fie von Rom aus ſtark mit Steuern belaftet, Rom erhob gewoͤhnlich eine Kopf= oder Verm 
gendfteuer,, eine Grundſteuer und nahm aud in der Negel die vorgefundenen Regalien, Hafe 
und Binnenzölle, für fih in Beſitz. Dabei fand dann ein doppeltes Verfahren flatt; Die direct 
Steuern wurben gewöhnlich, wo jie in feften Geldſummen befanden, von den einheimiſch 
Behörden der Provinzialen jelbft aufgebracht, die indirecten Steuern aber und die Grundſten 
wo fie in einem Bodenzehnten beftand, wurden ſeitens des Staats verpachtet, und fehr ba 
gelang es den römischen KRapitaliften, die Erhebung dieſer Gefälle durch Pacht in ihre Hände 
ziehen, ein Verhältniß, dad nad) und nad) für Die Provinzialen überaus nachtheilig wurde. Un 
neben vielen andern Laften verſchiedenſter Art empfanden e8 die Provinzen bald fehr übel, da 
die römischen Statthalter (anfangs eigene Prätoren, fpäter die Prätoren und Conſuln, A 
vorher in Rom an der Spige ver Gejchäfte geftanden hatten) gewöhnlich alljährlich wechſelten 
außer andern ſchweren Nachtheilen wurden die Provinzen bei dieſem Verfahren bejonders ie 
durch fo ſchwer belaftet, daß fie nicht allein normal das ganze Gefolge dieſer Männer zu erhal 
ten hatten, fondern auch ald erft ver römiſche Adel auszuarten begann, ben rückſichtsloſeſten Cl 
preffungen feitend diefer habgierigen Nömer und deren Gehülfen ausgeſetzt waren, die thai 
fachlich nad) und nach vollfommen wie periiiche Satrapen auftreten fonnten. Die Ausbeuhe 
der Provinzen dagegen auch zu militäriigen Zweden begann im größern Umfang erft mitbe 
legten Jahrhundert v. Ehr., mo dieſe Länder die unerſchöpflichen „Rüſtkammern“ der rd 
[hen Bürgerfriege geworben find. 

Die Zahl der römischen Provinzen nahm nun nach dem erften Puniſchen Kriege ſchritte 
zu. Bald nach'dieſem Kriege gelang e8 den Römern, unter hoͤchſt perfider Benußung ber ge 
Noth, in melde die afrikanische Republik durch den ſchrecklichen Aufftand ihrer Soͤldnet 
rathen war, den Kathagern die Infeln Sardinien und Gorlica (238) zu entreißen. Seit 
haben die Römer für längere Zeit ihre Waffen gegen Norden gefebrt; unter heißen Kämp 
gelang es ihnen, nachdem fie 229 und 228 v.Chr. auch den Frechen Piratenzügen ver Illyriet 
Ziel gejegt hatten, die oberitalifchen Gelten zu bezwingen. Gin furdtbarer Einfall mehre 
diefer Stämme in Etrurien (225 v. Chr.) endigte mit deren gänzlicher Niederlage, und ® 
wurde unter hartem Kampfe bis zum Jahre 222 das oberitalifche Niederland bis zur Trek 
und zum Teffin erobert, dann deſſen Romaniſirung durch ftarfe Golonien eingeleitet; da 
war man denn der Vereinigung aller Länder zwiſchen den Alpen und Italiens Meeredg 
fehr nahe gerüdt, nun aber auch die enplofen Fehden mit den Liguriern im weſtlichſten Obe 
italien, wie aud mit den zahlreichen celtifchen und illyriſchen Alpenvoͤlkern eingeleitet. 

Inzwiſchen bereiteten fih neue uud ſchwere Gefahren vor. Der große karthagiſche Gene 
Hamilkar Barfas hatte, um feinem Staat die Möglichkeit zu ſchaffen, dad verlorene Überger 
über Italien wiederzugewinnen und an Rom ſchwere Rache zu nehmen, feit den Jahre 237 «i 
der ſpaniſchen Halbinfel ein neues karthagiſches Reich begründet, deſſen Vollendung nat 
feinem Schwiegerfohn Hasbrubal und feinem eigenen talentvollen Sohn Hannibal zufiel. 1 
Hannibal, der gewvaltigfte und genialfte Feind diefer Römer, der feit 221 in Spanien com 
dirte, begann endlich im Jahre 219 v. Ehr. den Rachefrieg gegen Rom, indem er Roms % 
desgenoſſen, vie Bewohner der griechiſchen Stadt Sagunt in Spanien, angriff und vernicht 
So gewaltig nun auch damald die Macht der Römer war, vie zu jener Zeit in den geſan 
römifh=italifhen Landen 700000 waffenfähige Männer zu Yuß und 70000 zu Roi zul 
Hannibal's Feloherrngröße brachte jie an den Rand des Untergangs. Er brach im Fruhj 
218 aus Spanien auf, drang endlich An Herbft d. I. nach einem überaus kühnen Alpenzug 
Oberitalien ein, wo ihm der Sieg am Teſſin und der bald nachher erfämpfte gewaltige Sirg 
der Trebbia demnächſt ſämmtliche Beltenftämme von Oberitalien al8 Verbündete zuführte. ?t 
aller Anftrengungen ver Römer erfodht er dann im Jahre 217 an dem Trafimenifchen Ser 
im Sabre 216 bei Cannä (2. Ang.) in Apulien zwei Siege, die jedesmal mit faſt vollſtindight 
Vernichtung der ihm gegenüberftehenden Geere endigten. Damit war aber ver Zenith fi 
Glücks erreicht. Hannibal's großer Plan war es, zuerft durch foldde gewaltige Schläge de 
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janze Syſtem der römiſchen Bundesgenoſſenſchaft in Italien zu erjchüttern, begiehentlich zu ver- 
igten, dann endlich fi auf Rom jelbft zu werfen. Der Sieg bei Gannä nun führte ihm 
illerdings die ganze Maife ver unteritalifhen Völker, die Apulier, Samniter, Qucaner, Brut: 
ter und namentlich das mächtige Capua als Bundedgenoffen zu, weiter aber wirkten Hannibal's 
zoge Siege nicht. Die griechiſchen Küftenftäpte und dad den Römern treuergebene Mittelitalien 
waren nicht zum Abfall von Rom zu beflimmen, und num entwidelten bie Römer felbft ihre 
inze zähe Energie, ihre ganze unvergleichliche Standhaftigkeit und patriotifche Opferfreu: 
Dekeit. Nun, wo Hannibal ſelbſt feinerfeits eine fefte Balls in Italien zu fihern, abzurun= 
vn und zu vertheidigen hatte, änderten die Römer, bie nun feine Kriegsweiſe erkannt hatten, 
ine Strategie und nahmen einen Kriegsplan an, der den Kampf zunächſt zum Stehen brachte 
ww, da ſich num eine ganze Reihe Fleiner Kriegstheater in Italien jelbft entwicelte, einer 
neuen Reihe tüchtiger römiſcher Generale die Möglichkeit gab, zuerit über Hannibal's Unter: 
koherren namhafte Erfolge zu erringen, endlich auch dem großen Karthager felbft mehr als 
inen Schlag beizubringen. And dennoch hätte Non erliegen mögen, wäre ed dem Hannibal 
ungen, alle jene Kräfte flüſſig zu machen, die nady feiner Überzeugung nöthig waren, um 
ton wirklich zu bezwingen. Nun aber wurde der Nachſchub aus Spanien von Anfang an 
idurch gelähmt, daß die Römer bier ebenfalld gleich bei dem Beginn bed Kriegs feiten Kup 
Bten und mit großer Energie den Krieg gegen die farthagifchen Statthalter führten. Bon 
frifa aus wurde Hannibal nur febr mangelhaft unterftügt. Um von andern Seitenpartien 
& großen Kriegs zu ſchweigen, fo erwiefen ſich die Hoffnungen, die Hannibal auf die Hülfe 
8 Königs Philipp V. von Macedonien gefegt hatte, als faft gänzlich illuſoriſch. So geſchah es, 
5 envlidy im Jahre 211 die Stadt Capua von den Römern wieder erobert werben fonnte; die 
rchtbare Härte, mit der Die Römer, wie andere abgefallene Stalifer, fo namentlich dieſes Capua 
wften (die Stadt wurde durch Hinrihtungen, durch Verkauf vieler Bürger in die Sklaverei, end: 
B durch Wegführung der meiften Einwohner entvölfert, das Vermögen ber Befigenden confiscirt, 
e Feldmark eingezogen, ver Reit der @inwohner ald Untertbanen letzter Ordnung zurüdgelafien, 
e Stadt fiaatörechtlich lediglich al8 ein Haufe Häufer behandelt), wirkte in ſchrecklicher Weile 
u Nachtheil ver Karthager. Und ald nachher (im Jahre 207) Hannibal's Bruder, Hasdru⸗ 
M, endlich doch ein bedeutendes Heer aus Spanien nach Stalien geführt Hatte, da vernichtete 
eſes Hasdrubal Niederlage bei Sena am Fluſſe Metaurus Hannibal’8 letzte Hoffnungen. 
Ge Entiheidung brachte dann ein junger römijcher Feldherr, der erft während dieſes langen 
Biegd herangereift war, P. Cornelius Scipio. Diefer Heerführer hatte feit dem Jahre 209 
Spanien mit jolhen Erfolg gefochten, daß mit dem Jahre 206 die Karthager bis nad 

mdes (jept Cadiz) zurüdgemorfen waren. Dann bat er endlich im Jahre 204 von Sieilien 
wie Landung in Afrifa glücklich vollendet, ſofort, unterftügt Durch den von den Karthagern 
>den Römern übergetretenen Numidierkönig Maſſiniſſa, die Karthager fo glüdli bekämpft, 
ng deren Regierung endlich den Hannibal aus Italien zurüdberufen mußte (203). Es war 

wfonft, denn im Sabre 202 wurde der alte Held auf jeinem heimatlichen Boden bei Zama 
a Scipio fo vollftändig gefchlagen, daß die Karthager (in Jahre 201) einen Frieden [ließen 
ußten, der ihren Staat auf ein mäßiges Gebiet in Afrika befhränfte und der zu einem Staat 
unen Ranges herabgedrückten puniſchen Republik (neben andern harten Bedingungen) zugleich 

w ſchmachvolle Bedingung auferlegte, der zufolge fie außerhalb Afrikas niemals, in Afrika aber 
we mit Einwilligung der Nöner außerhalb ihres eigenen Gebiets Krieg führen durfte. 
- Rom ging aus dem zweiten Bunifchen Kriege unbeftritten als Weltmacht hervor; in allen 
Madern weitlih vom Npriatifchen Meere dominirte jegt Roms Einfluß, das unmittelbare 

Reichögebiet aber war um zwei neue Provinzen vermehrt worden, nämlich Die beiden fpanifchen 

Novinzen, Das „dieſſeitige“ und das „jenfeitige” (die Landſchaft vieffeit und jenfeit bes 
Nero). (58 war jeßt die eit gefonmen , wo die Römer für viele Decennien zum legten mal bie 

Batigeibung über den Punkt, der die Orenze ihrer Groberungen jein follte, überwiegend in 

Beer Hand hatten. Es war ein ſchweres Unheil für das römische Volt, daß die vömifhen 

Ftaatsmãnner es ſich jetzt nicht mehr verſagen konnten, nun auch in das bunte Treiben der 

wlenifchen und helleniſtiſchen Welt öftlich vom Adriatiſchen Meere einzugreifen. In der That 

malte der Buniiche Krieg kaum ausgetobt, als die Römer ihre Waffen ber das Adriatiſche Meer 

wi der griechiichen Halbinſel trugen. Die wiederholten feindlichen Berührungen ver Römer 

König Philipp V. von Macedonien während des zweiten Buniichen Kriegs hatten es bereits 

Min gebracht, daß die zahlreichen griehifchen und helleniftifchen Gegner dieſes wilden und ges 

“ltfomen Mannes mit Rom in nähere Beziebungen getreten waren. Und gleich nad) der end⸗ 



636 Rom und Rönifches Reich 

der geheimen Abftimmung, im Jahre 139 für die Wahlen, in Jahre 137 für die Volksgerich 
die Selbftändigkeit ver Gemeinde zu flärfen, Eonnten doch wieder nur denen unbedingt gefallı 
welchen vie Gefahren gänzlich entgingen, die aus vollfländiger Löfung ver Macht der Comiti 
von dem Einfluß aller übrigen Gewalten, die aus der immer fhranfenlojern Macht einer gan 
li verarmten Volksmaſſe fo leicht ſich entwickeln konnten. 

So der innere Zuftand der mächtigen Nepublif in der nächſten Zeit nad dem Ball von Ka 
thago und Korinth; jo der Boden, auf dem nunmehr eine neue Demofratie, die mit den altı 
Plebejern nichts gemein hatte, auf dem eine der Nobilität oder den fogenannten Optimaten tal 
feindliche „„Popolarpartei’’ erwachſen follte. Die bevorfichenden Kämpfe mußten aber um| 
gefährlicher werben, weil im Lauf der beiden legten Menfchenalter jeit Hannibal's Befiegug 
auch die alte fittliche Kraft ver Römer beveutend abgenommen hatte. Die griechifch = helleuill 
ſchen Eroberungen Hatten auf die Römer einen ſehr ſchlimmen Einfluß ausgeübt; mit dem 
Theil der griechiſchen Bildung waren aud eine Menge auflöfender und zerfegender Elemente 
Rom eingedrungen; die alte Religion war vielfach durch dad Eindringen orientalijcer 
zurückgedrängt, Krivolität, kecker Zweifel, roher Unglaube waren in großen Kreifen herrfi 
geworden; der Hang zu roher Schiwelgerei, zu wüften Ausjhweifungen war in alle Kreiſe 
drungen; die Neigung zur Ghelofigfeit breitete ſich aus und Daneben, in Anlehnung an die 
römifche Habgier, eine wüſte Sucht, ſchnell große Reichthümer zu erwerben. Lind enblid w 
der zu allen Zeiten harte und rohe Sinn der Römer durch das überhandnehmende Behagen 
den entmenfchenven blutigen Schaufpielen der Thierhegen und der abfcheulichen Bechterfpiele 
der fogenannten Ölaviatorenfämpfe immer mehr verhärtet. Das waren ſchlimme Zei 
unter denen das Jahrhundert der römijchen Revolutionen anbrach. 

Es waren nun aber, mie fhon geſagt, zunächft nicht die ſchweren Schäden in der & 
verwaltung und Kriegführung, wie fie namentlich in den Zeiten ver Kriege gegen Karthage 
Numantia and Lit traten, was den erften großen Sturm gegen bie Nobilität ind Leben 
bie neue bemofratifche Bewegung fnüpfte an den focialen Nothfland an. Die ungeheuen 
fahr für den Staat, die in dem Hinſchwinden des römiſchen Bauernftandes Tag, hatte 
längft eine Dienge tüchtiger Männer ernfthaft beſchäftigt. Es gab nun zwei Wege, auf 
man dem Staat damals noch immer einen neuen tüchtigen Mittelftand zuführen konnte. SM 
fonnte einerjeitö die ganze Maſſe der unter den verjchiedenften Formen (1. oben) von Rom 
herrſchten italifchen Bundesvölker (die man leider in neuerer Zeit immer berrifcher und rü 
lofer zu behandeln jich gewöhnt hatte) in den römifchen Vollbürgerverband aufnehmen; vll 
hätte man (die mangelnde Recdtögleichheit Hatte bisher das Ausfaufen der italifchen 
durch die Römer verhindert) fofort mehrere Hunderttaufende tüchtiger Staatöhürger für 
gewonnen, bei zeiten in dankgewinnender Weije einen Act politifher Gerechtigkeit ausgeiil 
der Herrihaft der Nepublif über die außeritaliihen Provinzen eine breitere Bafis verlichet 
Freilich hätte man dabei den ganzen Stolz des römiſchen Adeld wie des Volks und die poliiifll 
Eiferfucht ver beffer firuirten mie Die materielle Giferfucht ver niedern Bürger auf die ihnen 
römiſchen Bürgern zuftehenden Rechte und Vortheile überwinden, man hätte endlich mit 
Kraft nad) Mitteln ringen müffen, die alte Form der VBerfaffung wenigſtens einigermaßen w 
der neuen Thatſache der Erweiterung des römischen Bürgergebietd über ganz Italien in Gi 
lang zu bringen. Anvererfeitö fonnte man bie noch brauchbaren und rettungsfähigen Glen 
des römischen ländlichen Proletariatd wieder zu tüchtigen Staatöblirgern umfchaffen, wen # 
moͤglich wurde, nady Art der ältern Zeiten umfalfende Afiignationen auf den Staatsvominl 
anzuftellen. &8 hätte nun wol am nächſten gelegen, eine umfaflende Auswanderung nad Mt 
Provinzen einzuleiten, bamtit wären aber, bei den heillojen antiken Syſtem, welches ri 
Theilnahme am höhern Bürgerthum unmittelbar nur mit der perfönlichen Tiheilnahme an M 
Gomitien verband, mafjenhafte Römer dem Bürgerrecht entfrembet worden. So blick de 
zunächſt nur übrig, ſich nach Domänen in dem unmittelbar römijchen Italien felbft umzuicke; 
die meiften verjelben aber, ſoweit jie nicht verpadhter, maren feit langen Jahren (mit völlige 
Nichtachtung der Kiriniih= Sertifchen Gejege) im Bejig der großen und reichen römiſchen ® 
ſchlechter. Nun hatte allerdings ver Staat dad zweifellofe Recht, die oecupirten Domänen mt 
ber einzuziehen, aber ein folder Schritt fonnte wenigſtens in feinen Confequenzen einer forial® 
Revolution nahe fommen, er mußte jedenfall die ganze Wuth des bedrohten focialen und m 
teriellen Egoismus entflammen ; e8 war endlich zweifelhaft, ob ſelbſt ein folches radicales Kid 
gegenüber dem damals herrſchenden wirthſchaftlichen Syftem dauernd Hülfe bringen würde. 

68 ift nun für die Erihöpfung der politifchen Productionskraft in Rom wie für den Arm 
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GBergebrachten hängenden Sinn der Römer harakteriftifch , daß man zulegt gerape ben letzt⸗ 
‚bezeichneten Weg einſchlug, daß man eine Maßregel verfudte, bie am meiften einen con- 
vativen Charakter trug und dennoch die Gefahr einer Revolution am nächſten brachte. Und 
zer, nachdem bie ältern patriotifhen Staatsmänner Roms vor ven Gefahren einer ſolchen 
ttungsthat zurückgeſchreckt waren, ifl ed ein jugendlicher Staatsmann, beffen Idealismus ihn 
bt, das ungeheuere Werk anzufaflen: unglüdliherweife ein Jüngling, deſſen nod unge- 
nite Cinſicht die Leidenfchaft der Gegner unterfchägt, deſſen noch wenig geübte Hand einfeitig 
ıdie roͤmiſch⸗ agrarifche Frage rührt, ohne zugleich die italiſche Frage anzufallen, deſſen un- 
ſählte Kraft bei geringer politifher Erfahrung bald erlahmt, derart, daß der mohlmeinenbe 
Kormator dann rettungélos der Nevolution zutreibt, die er gerade hatte verhindern wollen. 
efer Mann war der Sohn jenes ältern Senproniud, der etwa breißigjährige Tiberius 
mpronius Brachus, der im Jahre 133 v. Ehr. als Bolkstribun mit der Rogation auftrat, 
Einne der alten Licinifchen Geſetzgebung, body mit mehrfachen Milderungen bed alten Ge⸗ 
es, ven Befig an occupirten Domaniallänbereien auf je 500 Morgen Landes für ven einzelnen 
irger zu beſchränken; die fonftigen bisher occupirten Ländereien follten eingezogen, dafür bis 
einem beftinmten Grade Entfhärigungen bewilligt, die eingezogenen Domänen aber an bie 
nen Bürger in beflimmten Lojen „als unveräußerliche Erbpacht“ afjignirt werben. Diefer 
Krag erregte bei den großen römischen Befigern einen Sturm ver Entrüftung, und ald nun die 
pbilität im Senat ven M. Octavius, einen Gollegen des Grachus, beftimmte, das kühne 
iftreten des jungen Reformerd durch fein Veto zu lähmen, da fpigten ſich die Dinge zu einer 
ſen Kataſtrophe zu. Bei der Hartnädigkeit des Octavius gerieth Gracchus zulegt in wahre 
rzreeiflung, der unerprobte Staatsmann ſah ji) phne weitere legale Mittel; die alte Praxis 
e zäben Plebejerführer, in folden Fällen vie legale Agitation zu eröffnen, in langjährigen 
gen einerjeitd Die Gegner zu überzeugen oder Doch zu ermüden, anbererfeitö die Wahl von 
Eihunen, die gegen die Gemeinde zum Adel hielten, unmöglich zu machen, war den Stants- 
Banern wie dem Volk der pamaligen Zeit abhanden gefommen. Bielleiht aus Furcht vor 
Den Ausbrüchen der wüthenden Menge (dad verarmte Landvolf war zu dieſen Comitien aus 
a Römifch: Italien herbeigefonmen) griff darum Gracchus zu einem Mittel, mit ven er bie 
Jerten der Revolution in wahrhaft verhängnißvoller Weile eröffnete; mährend nad römi- 
vu Staatsrecht die Abſetzung eined Beamten etwas völlig Unerhoͤrtes war, lieh er jet durch 
immung der verfammelten Tributcomitien den Octavius abfegen und vergriff ſich fomit 
u der uralten ‚Heiligkeit der tribunicifchen Würde. Nun allerdings ging das Sempronifce 
&rrgefep durch, und ver Senat durfte der Ausführung beflelben ſich nicht widerfegen. Um fo 
Mbender darum der Haß der Nobilität gegen Tiberius, der, fobald das Landvolk die Stadt 
leder geräumt hatte, fih nunmehr lediglich auf das Stadtvolk und deſſen Gunſt angewiefen ſah. 
mdiefer Stellung fah er fih, um deſſen Gunft zu behaupten, fchrittweife zu neuen Angriffen 
uf die bisherige Machtſtellung und Gompetenz des Senats getrieben; und ald es dann endlich 
der neuen Tribunatswahl über ver Bemühung des Gracchus, auch für das folgende Jahr 
wm Tribunen erwäblt zu werben, zu blutigen Händeln fam, wurde Grachus mit vielen An 
Ingern von einer Schar fanatifcher Oligarchen und deren Begleitern mit Knitteln erfchlagen. 
Diefer handliche Frevel, durch ven die Nobilität in einer den alten Ständekämpfen fremden 

eiſe das Jahrhundert der neuen Bürgerfehden einleitete, ſollte ſich an dem eurulifchen Adel ſchwer 
den. Zunächſt hatten fie damit der neu ſich bildenden demokratiſchen Partei einen Märtyrer 
ſeben, hatte fie ferner in dieſen leidenfchaftlichen italienifhen Gemüthern bie glühendſte Rach⸗ 
T erwecdt. Die vemofrutifche oder popolare Partei aber, die jegt ihren Kampf mit ben Opti⸗ 
Ken begann und bald genug auf dad rein politifche Gebiet hinübergriff, war, wie gefagt, jegt 
: in der Bildung begriffen und keineswegs fo einfach geftellt wie einft die alte Plebs in ihrem 
Benfag zu den Geſchlechtern. Der Begenfag zwiſchen dem curulifchen Adel und der Maffe 
T, wie wir oben zeigten, fehr weſentlich ein ſocialer; e8 gab eigentlich Leine politiihen Fragen, 
ex vielmehr ed gab damals doch kaum mehr Streitpunfte rein politifcher Art, Über weldhe ein 
iſthafter, über welche namentlich ein dem öffentlichen Wohl fruchtbringender Kanıpf zwiſchen 
Maſſe und der Nobilität Hätte geführt werben fünnen. Es war fehr wehl moͤglich, durch 

ergiſche Angriffe auf den Senat deſſen Gompetenz zu fhwächen, die Macht der Gomitien immer 
br auszudehnen; man konnte die ſchweren Schäden des Regiments der Nobilität ſehr Far 
8 Licht fiellen,, das Vertrauen des Volks in Die Führung des Senats immer tiefer erſchüttern, 
er Damit war doch garnichts für das Öffentliche Wohlgewonnen, fobald und folange e8 nicht ge: 
ag, bie demokratiſchen Gewalten des Staats, bie Comitien, zweckmäßiger zu geſtalten, mit anderu 
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Morten, folange ed nicht gelang, neue und tüchtige Organe zu fehaffen, mit denen etn 
kratiſchen Elemente im roͤmiſchen Staat in wahrhaft heilbvingender Weife auf € 
parlamentarifhen Siege am Regiment ſich betbeiligen Eonnten. Und daß dies nier 
dieſes ift eins ver entſcheidendſten Motive für bie verhängnißvolle Wendung diefer ne 
geworben. Die neue demofratifche oder popolare Beivegung in dem römifhen S 
auch das ift harakteriftiich für Rom, faft ohne Ausnahme nicht von Männern geleit 
Abkunft nach aus den mittlern oder nievern Schichten der römischen Bejellfchaft Her 
waren, es find vielmehr faft fammtlid Männer, die den Kreifen der adelichen Fe 
ftammten und aus den verſchiedenſten Motiven die Leitung der Maſſen gegenüber ve 
die Hand nahmen. Die Maſſe ſelbſt, foweit fie nicht dauernd von den Geſchlechtern 
halten wurde, erhigte ji nur erft langfam. Das Ergebniß aber ift vor allen Di: 
waltigfte und gefahrvollite Aufſchwung des Tribunats, deffen Träger für die folge 
fühne Demagogen den Krieg gegen die Nobilität führen. Es hat dann bald nachhe 
Einfluß des großen Cajus Gracchus ein ganzes Syſtem von Ideen römiich:demofrati 
ſich gebildet, die dann für lange Jahrzehnte dad Programm diefer Schule geblieber 
vielen Richtungen hoͤchſt bedeutend und fruchtbringend, blieb viefes Programm aber 
nur einfeitig, weil fein Römer ven Weg zu der fundamentalen reprälentativen Neuge 
Nationalverfanmlung, der Theilnahne des Denos am Staat fand. Und fo trieb 
endloſen Kämpfen faft ziello8 weiter; immer wieder gewann, unter ſolchen Verbi 
naturnothwendig, der Senat zum großen Theil feine alte Vollgewalt zurüd, die e 
Ende fand, als die Parteien anfingen, die Fundamente zu werben für die perjünli 
bungen und Intereffen ihrer Führer, römifher ,Machtmenſchen“ von geradezu m 
Gewalt bald auch von unmittelbar monardifchen Planen. 

Der Sturz ded Tiberius Gracchus befeitigte fein Geſetz nicht, vielmehr murde bı 
doch in den nähften Jahren inſoweit praftifch durchgeführt, daß auf Grund jeh 
Aſſignationen die Zahl der römischen Bürger bis zum Jahre 125 v. Chr. (nah Mo 
um mehr denn 70000 Köpfe ftieg. Zugleich traten mehr und mehr namhafte Rön 
die Führung der Bopolaren in die Hand nahmen und eine Reihe Kämpfe von fecund 
eſſe mit vem Senat beftanden, namentlid M. Fulvius Flaccus und E. Bapirius € 
Affignationen aber fegten ſich fort, biß Die Bopolaren endlich aud) die Domänen ein 
dachten, deren Benugung ben latiniſchen Bundesgenoſſen geftattet war; darüber dre 
auch die italifche Frage in gefahrvollſter Oeftalt zu entzünden, und um dieſer Gefahr ; 
jegte e8 der berühmte Scipio Amilianus, früher ein Hanptführer der Reformpa' 
dings aber, weil er feines Schwagers Tiberius Gracchus' Haltung hart gemiebilli 
Demofratie zerfallen, durch, daß (129) die Adertheilung factiſch fiftirt wurde. Di 
ften ver Demofraten, vor allen wahrſcheinlich Carbo, rächten ſich dafür durch die ı 
Ermordung des berühmten Manned. Nun aber, da die Italiker durch Scipio's A 
ben Senat geivonnen waren, galt ed für die Popolaren, den Senat auch auf dieſer ©ı 
flügeln, und Fulvius Flaecus zuerft trug fih (125) mit den Gedanken, auf irgen 
die Zulaffung der Italifer zum römifchen Vollbürgerrecht herbeizuführen. Sehr er 
wurde ber Parteifampf erſt wieder mit dem Sabre 123 v. Ehr., als des ermordet 
jüngerer Bruder, Cajus Grachus, das Volfstribunat antrat. Diejer gewaltig 
verfolgte ven doppelten Zweck, einerfeitö für den Tod feines Bruders an ven Senat 
zu nehmen, andererfeitö die Machtftellung der Oligarchie bleibend zu erjchüttern, vie 
entfchieven zum Durchbruch zu bringen. So fegte er denn in den Jahren 123 und ] 
eine Reihe von Geſetzen durch, die theild eine nur momentane Bedeutung hatten, 
für viele Jahrzehnte die Richtung der popolaren Bewegung beftimmt Haben, nur t 
licherweiſe gerade die nachtheiligſten, nur allenfall® durch die Wuth des Kampfes ri 
zu entſchuldigenden Maßregeln, zu denen er ſchritt, fih am erften erhielten, wäbrent 
Ideen nur erft viel fpäter fruchtbar geworben find. Es war fein Plan, vie ganz 
Stadtvolfs, des Landvolks und der Italifer von Senat zutrennen, zugleich aber auch 
ariftofratie von der Nobilität lodzureipen, und dabei trat es fehr deutlich ang Richt, 
die Stellung ber in ben und durch die Tributeomitien faft allmächtigen Tribunen 
fländen zu einer Machtſtellung ausbeuten ließ, bie an die Verikleiſche fait monarchi 
führung erinnert. Bon vielen minder hervortretenden Punkten abgejehen, jo gewan 
dad Stabtvolf, indem er leider ben Grund legte zu dem jpottbilligen Verkauf dei 
aus den Öffentlichen Speichern an das Proletariat; e8 war die Ginleitung jener heille 
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ag“ der Proletarier aus Staatömitteln, die dann ſich bis zumlintergang des Reichs fortgefeßt 
t. Die reihen Ritter trennte er von dem Senat, indem ey denſelben nicht allein (nicht zum 
winn der Rechtspflege) Die Bejegung der ftändigen Gerichtscommiſſionen verjchaffte, die ſonſt 
a Senatoren zugeſtanden hatte, fondern ihnen au, zum Ruin dieſes unglüdlichen Landes, 
Erhebung aller Steuern in der Provinz Afta (f. oben) in die Hände fpielte. Leider, wie ge: 
it, find e8 namentlich dieſe Ginrichtungen geweſen, die jih dauernd erhielten; die wahrhaft 
Namen Plane des Cajus, der vor allem dem Elend des ländlichen Proletariats durch groß- 
tige Golonifationen in Italien, aber au in den Provinzen (zuerft in Karthago), begegnen 
te, der endlich fein Werk durch die Aufnahme der Staliker in das römifhe Vollbürgerrecht 
frönen gedachte, dieje kamen nur verkümmert oder gar nicht zur Durchführung. Die Lift der 
timaten (denen natürlihd Gracchus töblich verhaßt war), die durch den Tribunen Livius 
ruſus den Gajus in unmittelbar populären Anträgen überbieten ließen, und die Abneigung 
ch des römijchen Proletariats gegen die Zulaffung der Italiker zum roͤmiſchen Vollbürgerrecht 
tergruben endlich die Machtftellung des großen Demagogen ; er fonnte ed nicht mehr erreichen, 
3 man ihn aud für dad Jahr 121 v. Chr. wieder zum Tribunen erwählte. Und im Jahre 
1 wurde er dann, nicht mehr durch ein Amt gefhügt, durch die Angriffe der optimatifchen 
sgner auf jeine Bejege endlich in einen hoöchſt bevenflihen Conflict getrieben; die Spannung 
yrte endlich zu einem blutigen Straßenfampf in Rom, bei den Cajus jammt dem Fulvius 
accus und 3000 feiner Anhänger das Leben verlor. 
Damit war der erfte Act der römischen Nevolution zu Ende; die erfte Hauptichlacht zwischen 

ıÖOöptimaten und den Popolaren hatte mit der gänzlichen Niederlage der legtern geendigt; 
‚mals wieder jollten fo enle Gegner, wie die beiden Grachen, den Optimaten gegenübertre= 
ı, die fernern Kämpfe aber jollten überwiegend nicht mehr auf der Tribüne und an den Wahl- 
um, jondern auf Schlachtfelvern ausgefochten werden. Zunächſt aber gebot die Nobilität 
eder ohne Widerftand in Kom; eine neue Erhebung der Bopolaren erfolgte erfi nach längern 
ihren, als einerfeitö Die tiefe Korruption der regierenden Familien jich in abſchreckender Weife 
ubgegeben hatte, andererjeitd der Demofratie ein militäriſcher Führer aus ihrer eigenen Mitte 
wachjen war. Die Gorruption der Mobilität trat aber ganz beſonders grell hervor bei Gele⸗ 
beit des Kriegd gegen den numidiſchen Fürſten Jugurtha (111 — 105), der beiläufig nur 
it der größten Atftrengung übermunden werben Eonnte. Der neue militäriſche Führer des 
olks aber war C. Marius, ein Bauerfohn aus der Gegend von Arpinum, ein ausgezeichneter 
oldat, der jich durch fein Verdienſt emporgeſchwungen hatte, zulegt aber durch Die thörichte Ab⸗ 
gung des curulijchen Adels gegen Emporkömmlinge jeiner Art, bei Gelegenheit feiner Be: 
bung un dad Gonfulat im Jahre 107, auf die Seite der Demokratie gebrängt worben war. 
if Marius gewefen, der (im Jahre 106), anſcheinend ohne die Gonfequenzen zu ahnen, 
ne höchſt folgenreiche Anderung im römifchen Heerweſen einführte; damals geſchah ed, daß 
an, um die ſchwere Kriegslaft, die bisher faſt gänzlich auf ven befigenden, namentlich den grund: 
Rhenden Klaſſen rubte, zu erleichtern, die Xegionen auch aus den ärmſten Proletariern zu re⸗ 
nliren begann. Damit begannen ſich die römischen Legionen zuerft mit Leuten zu füllen, bie 
Modem Waffenhandwerk ein Gewerbe machten; damit begann jene Entwickelung, welde vie 
kmiichen Legionen allmählich aus den Friegerifchen Organen der Staatögemalt, der Nepublif, 
Kölinden Werkzeugen in ver Hand großer Parteihäupter werben ließ. Marius jelbft gewann 
ber ſchnell die Höchtte Gunft der Maifen,, indem er nicht allein den afrifanifchen Krieg glücklich 
Wadigte, jondern bald nachher ver Retter des Staat aus der größten Gefahr wurde, in meldye 
em in der ganzen Zeit jeit dem großen Geltenfturn des Jahres 390 v. Ehr. bis auf Kaifer 
allienus überhaupt geratben ift. Zum eriten mal nämlich kündigte fih in den legten Jahren 
92. Jahrhunderts v. Chr. der Feind an, dem die Römer endlich erliegen follten. Die germa⸗ 
Ge Bölferflut nämlich der @imbern und Teutonen hatte bereit im Jahre 113 die Alpengrenze 
Bicht, aber erft feit dem Jahre 109 waren Diele Völker ven Nömern, vie ihre (feit 125 v. Chr. 
Tündete) Provinz in dem ſüdlichen Gallien vertbeidigten, wahrhaft gefährlich geworden. 
te Reihe jchredliher Niederlagen verbreitete Schrecken bis nah Nom; da war es denn - 
trius, der durch die blutigen Siege bei Aqua Sextiä im Jahre 102 über die Teutonen und 
Mercelli im Jahre 101 über die Cimbern die antike Welt vor einem frühzeitigen Unter- 

ige bewahrte. Ä 
Der gefeierte Held der römischen Demokratie, das Schredbild der Nobilität, murbe aber balb 
D feinen legten Siege ruhmlos wieder von Schauplag verdrängt, weil er im Jahre 100 v. Chr., 
ı fechöten mal Conſul, fich zuerft zum Werfzeug einiger grundfchlechten Demagogen ber: 
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gegeben , dann aber, als er deren Schlechtigkeit erkannt, jelbft die Waffen gegen feine b 
Bundesgenoſſen geführt hatte. Damit gewann der Senat abermals das Übergewicht 
erit einige Jahre fpäter unter greuelvoller Bürgerfehde für längere Zeit einzubüß 
Hauptftoß Fam diesmal von außen. Die Stimmung der Italifer war feit der ©r 
immer gereizter geworben, immer offener drohten fie, dad roͤmiſche Vollbürgerreht m 
fih erzwingen zu wollen. Und ald nun endlich aud ver Verſuch des wohlmeinenden 
bunen M. Livius Drufus, den Italikern diefe Conceſſion zu gewinnen, völlig gefcheiter: 
ſelbſt (im Herbft de8 Jahres 91 v. Chr.) ermorbet worden mar, da erhob ſich der gri 
von Stalien zum Aufftande gegen Ron. Nach mehrjährigen mörberifgen Kampfe, 
Italien mit Blut und Greueln erfüllte, hatten (bi zum Jahre 88 v. Chr.) die Italil 
That ihre Forderung im wefentlichen erreicht ; allerdings verfchlangen fich Die Reſte biej 
im Jahre 88 noch mit dem in demſelben Jahre ausbrechenden erften römischen Bürgerfri 
dings dauerte e8 noch mehrere Jahre, bis die Gleichſtellung vollſtändig geworden n 
aus den Greueln des italifchen wie des Marianiſch-Sullaniſchen Bürgerkriegs ging en 
die italifche Halbinfel 6i8 hinab zu den Padusländern ald ein römiſches Bürgerlan 
Abgefehen aber von den ſchrecklichen Zerflörungen biefer Kriege, fo trat nun erft nit 
breitung des römifchen Bürgerrechts über faft ganz Italien der ungeheuere Übelftand 
ganzen Schärfe hervor, daß man ven Weg nicht finden konnte, um die alte römifche V 
zu einer Staatöverfaffung umzubilden ; nanıentlidh die Gomitien wurden immer ſchwa 
inımer wüfter. Im ganzen bat von ber großen Beränderung Rom ſchließlich weit m 
theil gehabt als die italifchen Gemeinden, jedenfalls ſtroͤmten jegt dem roͤmiſchen Staatt 
Kriege und Frieden alle die eveln Kräfte des italiichen Volks direct in üppiger Fülle zu 

Es mußte aber, wie fhon bemerkt, das unglüdliche Italien unmittelbar nach ben 
menfinfen der Flammen des Bundesgenoſſenkriegs noch durch eine weitere Reihe ſchreck 
volutionen hindurchgehen. Im Jahre 88 v. Chr. nämlich beantragte ver Tribun P. ( 
Rufus eine Reihe von Geſetzen (darunter audy jenes, welches die zunächſt auf die acht 
legten Tribus befhränften italifhen Neubürger über ſämmtliche Tribus vertheilen fo! 
an fi großentheild ganz zweckmäßig, doch der jhroffen Partei im Senat entfhieben 
Über ven Ringen mit ven Gonfuln, unter denen L. Cornelius Sulla, ein ausgezeich 
ben legten Kriegen wiederholt glänzend erprobter Feldherr, zugleich der entfchlofjenfte ! 
jener Zeit, beſonders hervortrat, entfefjelte ver leidenſchaftliche Sulpiciuß die ſtädtiſche 
und erzwang die Annahme feiner Gefege mit Gewalt; daran aber follten fih m 
knüpfen, bie in Rom bisher unerhört gewefen waren. Es hängt dieſes mit dev dama 
ftalt der Dinge an ven Oſtgrenzen des Nömifchen Reichs zuſammen. Hier nämlich 
Römern neuerdings ein hoͤchſt gefährlicher Feind erwachſen; nicht ſchon Die Parther, t 
Herrſchaft des Königs Mithradates I. (175—136) ein öſtliches Großreich zwifchen di 
und den Hindukuſch gebildet hatten, zunächft aber mit ven Römern noch nicht ſich berüh 
dern der gewaltige Sultan Mithrivates VI. Eupator von Bontus, der, feit dem I 
ſelbſtherrſchender König, die Küftenländer am Schwarzen Meer, vom Sangarioß ı 
an bis zur Krim, erworben hatte und eine höchſt bedrohliche Macht darſtellte. Enplid 
Römer in Kleinafien zum Kampfe genöthigt, hatte er im fchnellen Siegedlauf im Jahre: 
die römischen Truppen aus ganz Kleinafien verbrängt, dann aber durch die, von den 
Publicanen und Wucherern ſchwer gedrückten Einwohner mit feiger Grauſamkeiten 
80000 wehrlofe Römer und Italiener in Kleinaſiens Städten abfchlachten laffen, ent! 
Anftalten gemacht ven Krieg nad) Griechenland zu tragen. Zur Führung nun des Kri 
diefen blutigen Sultan mar der roͤmiſche Conſul des Jahres 88, Sulla, defignirt; bie 
dem italifhen Kriege her in Campanien ftehenvden Legionen waren für diefen Kampf 
Nun hatte fih Sulla gleich nach dem Siege des Sulpicius (f. oben) aus Rom nah Role 
und Sulpiciuß lebte in der Furcht, Sulla werde jegt mit feiner Armee gegen bie römi 
mokraten marfchiren. In diefer Beforgniß verftieg er fich zu einem beijpiellojen Schrit 

Verderben erft recht über fein Haupt brachte ; er beftimmte nämlich vie Gomitien, d 
den Oberbefehl über die in Kampanien ſtehende Armee und die Führung des Kriege g 
thridates abzuipredyen und beides dem alten C. Marius zu übertragen, dem man zu! 
proconfularifche Gewalt verlieh. Jetzt zeigte es ſich, wie ſtark ſich der Geift der roͤmiſch 
nen verändert hatte; ohne Mühe beſtimmte Sulla die Soldaten (nur die höhern Off 
ten ihm dabei nicht) jegt mit ihm gegen Nom zu ziehen. Und nun wurde die Hau 
blutigen Kampfe mit Sturm genommen, Sulpicius, Marius und mehrere andere geäl 
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riiedene Anordnungen getroffen, um fir die Zeit des aflatifhen Kriegs bie Bartei der Opti⸗ 
sten nothbürftig fiherzuftellen. Sulla ift dann fobald ald möglich nad ven Dften aufge- 
oben; er landete inı Frühling des Jahres 87 in Epirus, unterwarf in biefen und dem fol- 
den Jahre das zum Theil abgefallene Griechenland und vernichtete in zwei mörberifchen 
Hachten in Böotien, im Jahre 86 bei Chäronea und 85 bei Orchomenos, zmei gewaltige 
atiſche Heere; dann jegte er inı Jahre 84 nach Ajien über, mo er den Mithridates zwang, ben 
Rand der Dinge, wie er vor dem Kriege gemefen war, twieberherzuftellen. Nachdem dann 
ch die Provinzialen, die fih mit römischen Blut befleckt hatten, ſchwer geftraft waren, kehrte 
ılla im Jahre 83 nad) Italien zurück, um hier an den Demofraten,, die feine Abweſenheit in 
recklicher Weiſe benußt hatten, furchtbare Rache zu nehmen. 
Sulla hatte nämlich Nom noch nit lange verlaffen, als ſich zwiſchen ven Conſuln des Jahres 

‚dem Optimaten En. Octavius und dem Popolaren 8. Cornelius Cinna neuer Zwift erhob, 
olge deſſen Cinna die Hauptftabt räumen mußte. Nun feßte ſich Cinna mit dem im Jahre 88 
ter jhmweren Gefahren nad) Afrika entronnenen E. Marius in Verbindung; ed gelang ihnen, 
Life und römische Truppen, dazu auch ſchlimmes Geſindel aller Art, in Mafje aufzubringen 
b den Krieg gegen die Optimaten zu eröffnen. Die Schwäche und zum Theil die Unzuver: 
figfeit der jenatorischen Truppen brachte e8 endlich dahin, dag Nom ſich ergeben mußte, und nun 
jann ber greife Marius fanınıt den wilden Horden, vie feine unmittelbare Umgebung bilbeten, 
jen die optimatifchen Gegner ein entjegliches biutiges Wüthen, dem Hunderte der namhafte- 
n Bürger ald Opfer fielen; beflere Zuftänve traten erft ein, als der alte Konfular endlich mit 
ang des Jahres 86 geitorben war. Cinna fand einige Jahre ſpäter (84), als er fi an- 
Idte, Sulla in Griechenland anzugreifen, bei einer Solpatenmenterei den Tod. Jedenfalls 
er fanden die demokratiſchen Führer, als Sulla im Jahre 83 zu Brundufiun landete, dem letz⸗ 
n mit großer Übermacht gegenüber. Trogdem machte c8 die große Ungefchidlichkeit der meiften 
okratifchen Generale (unter denen nur Sertorius als Menſch mie als Feldherr glänzend Her: 
rragte) dem Sulla möglid, binnen zwei Jahren eined moͤrderiſchen, über ganz Italien fich 
Shreitenden Kriegs endlich ſeine Gegner vollftändig zu übermwältigen, den Sertorius aus: 
nommen, ber ji nach Spanien zurückgezogen hatte. Damit ſchloß der zmeite Act der römt- 
m Revolution; and die zweite Hauptichlacht zwiichen den Optimaten und den Demokraten 
de mit dem vollftändigften Sieg der Optimaten geendigt, und Sulla gab fi alle Mühe, 
eſen Sieg je vollſtändig als möglich andzubeuten. Hatte er ſchon glei bei nem Ende des 
auptkampfes nicht allein viele Tauſende Friegögefangener Samniter niederbauen, Samnium 
Afändig verwüften laffen, hatte er dann durch die Ealtblütige Grauſamkeit feiner ſyſtematiſch 
tgeordneten Proferiptionsmordthaten Nom und Italien noch viel tiefer in Greuel geftürzt, als 
t Jahren Marius und deſſen Banden: jetzt verfuchte Sulla, der legte große römiſche Parteifüh⸗ 
t, der im weſentlichen feine eigenen Intereffen nur in denen feiner Partei fuchte, ſyſtematiſch Die 
Üigarchie wieder neu zu bafiren. Im Herbft ded Jahres 82 vom Eenat und Bolt auf unbe: 
mmte Zeit mit dictatoriſcher Gewalt beffeinet, jiedelte er einerſeits 120000 Soldaten in ver- 
Hedenen Theilen Italiens feft an, eine Maßregel, vie ſehr entichieden zur raſchern Romani⸗ 
ung der Halbinfel hinwirkte. Dann aber vernichtete er (während die vollftändige Gleich— 
Kung ver Italifer nicht mehr angetaftet wurde) eine Menge der durch Cajus Gracchus einge: 
Prien Neuerungen, entzog namentlih den Rittern die Gerichte wieder. Sonſt galt e8 vor 
am, tie demokratiſchen Organe der Berfaffung zu Gunften des Senats möglihft zu be: 
ränken. Namentlich die politiiche Macht des Tribunats wurbe gebrochen, das alte Inter: 
ĩonsrecht allein den Tribunen gelaflen, endlich die Beftinnmung getroffen, daß die Befleivung 
Tribunats zu Eünftiger Übernahme hoher Staatsämter unfähig machen jollte. Volksbe⸗ 
üffe follten von nun an wieder immer an einen Vorbeſchluß des Senats gebunden fein, die 
tofratijche Umgeftaltung der Genturien (ſ. oben) mwieber aufhören, endlich aber Geſetze nur 
‘ch die Genturiatcomitien (nicht mehr durch die Tributconitien) erlaffen werben koͤnnen. 
Die neue Reftauration ver Dligarchie, beziehentlich der Machtſtellung des Senats, leitete 

ı den legten Kampf ein, ver der Republik felbft factiſch ihr Ende bereiten follte. Raum näm⸗ 

war Sulla (im Jahre 78) geftorben , fo begannen die Barteimirren von neuen. Nun war 
das nächfte Intereife ver Popolaren, die durch Sulla den Volk entriffenen Rechte ſchrittweiſe 

‘per zu erobern. Bald aber wurde edganzflar, daß die neuerwachſenden Kührer der Demokra⸗ 

nicht mehr in erfter Linie dad Intereſſe ihrer Partei verfochten,, fondern mefentlich die Demo⸗ 

tie nur benugten, um ihre eigenen Intereffen zu fördern, d. h. nunmehr, um ſich felbft eine 

Staates2erifon. XII. 41 
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monarchiſche Machtftellung zu erobern. ine ſolche Wendung fonnte un jo wenige 
ben, je mehr die fat fchranfenlofe Satrapengewalt, welche die römijchen adelichen € 

in den Provinzen ausübten, ven vepublifanijchen Sinn ertödtete, und je größer die V 
war, die der gegenwärtige Zuftand der römijchen Heere den einzelnen Machtmenſ 
brachte. Die populare Bartei ijt aber ven großen Machthabern um jo länger in Diejer 
gefolgt, weil es einerjeitö ganz offenbar war, daß jede Partei zu ihrem Obfiegen über d 
des Schwertes ver großen Generale nicht mehr entbehren Fonnte, und weil anderer 

Sulla’8 Tode die Unfähigkeit des oligarchifchen Regiments überall erjchredend klar zu: 
Gine Zerfüllung des Reichs aber (wie etwa nach Alexander’8 des Großen Tode nit den 
niſchen Reich gefchehen) erfolgte nicht, weil der Ehrgeiz der römiſchen Großen vorwi 
Kom und auf pie Weltherrſchaft gewandt war. Endlich aber gewann der Kampf jegt d 
Zähigkeit und Heftigfeit, weil die klarer fi ausprägenden monarchiſchen Gedanken einze 
mehr die Nobilität immer flärfer dahin drängten, als Vorfehter der Nepublif, dere 
wit ihrem Interefje unmittelbar zufanımenfiel, aufzutreten, und weil dieſe Stellung 
nach dem curulifchen Adel gar viele Bundesgenoſſen zuführte, die jonft nicht eben Fr 
Oligarchie waren, 

Der erite jener Männer, die um die thatjächlihe Alleinherrichaft vangen, war | 
General En. Pompejus. Bis dahin ein eifriger Anhänger ded Sulla, feiner ganze 
nad eigentlich ein geborener Ariftofrat, ergriff diefer Dann für längere Jahre die 
Popolaren, deren Gunſt dafür den ehrgeizigen Mann überaus fürverlich wurde. Sei 
Macht aber erwarb er ſich durch jeine Siege als Feldherr; ein Mann von fehr beveuten 
tarifchen Talenten, hat er dabei wiederholt dad Glück gehabt, daß ihm, was dann fi 
Haß der Optimaten gewaltig fteigerte, die fiegreihe Beendigung vieler ſchwerer Kri 
Hände fiel, an denen ſich die Generale der Nobilität vorher lange mit höchſter Anfiren 
gemüht hatten. So geſchah es zunächſt bei einigen Kämpfen, die theild noch unmit 
den Sullaniſchen Kriege zuſammenhingen, theils aus den ſchrecklichen ſocialen Zuftäi 
liens, beziehentlich des Römerreichs, hervorgingen. Zuerft gelang es ihm durch ſeing 
Glück, den ſchwierigen Sertorianiſchen Krieg in Spanien im Jahre 72 zu beendigen, 
dem Rückmarſch nach Italien die Nefte ver furdtbaren Scharen empörter Sklaven um! 
toren, die feit dem Jahre 73 unter dem gewaltigen Spartarus die Halbinjel verheert, I 
durd den Prätor M. Licinius Sraffus (den größten Banfier des damaligen Rom), P 
ehrgeizigen Rivalen, ſchwere Niederlagen erlitten hatten, völlig zu vertilgen (71 v.Chr 
Popularität wuchs, da er im Jahre 70 als Conſul die tribuniciſche Gewalt in ihrem « 
fang wieverherftellte ; jeit diefer Zeit wurde nun Das Tribunat die befte und ſtärkſte Waff 
fürftlider Gewalt vrängenden Demagogen, indem die denfelben ergebenen Tribunen ı 
in die höhere Derwaltung eingriffen und ihren Batronen durch Volksbeſchluß und j 
bie Interefjen des Senatß die wichtigſten militärischen Aufträge und andere namhafte 

verfchafften. Auch dabei wirfte Bompejus mit, daß die ausſchließliche Bejegung de 
jegt dem Senat wieder entriffen, diejelbe außer vem Senat aud) den Rittern und ein 
angejehenen Klajje ver Bürger zugetheilt wurde. Auf Grund diejer Bopularität Fonnt 
jud ed erreichen, daß ihm durch das Geſetz des Tribunen Gabinius im Jahre 67 ver Ar 
gewiejen wurde, die unter ven bamaligen Zeitläufen unerträglich gewortene Pirareri 
telmeer, die biöber nicht Hatte unterdrüudt werden können, mit Einem Schlage zu v 
und daß Pompejus zu dieſem Zweck das Recht erhielt, auf drei Jahre innerbalt vı 
Meeres und bis auf 10 Meilen in das Land Hinein den Oberbefchl zu führen, 200 Kı 
und Truppen bis auf mehr denn 120000 Mann auizubieten. Die Gewandtkeit und € 
feit, mit dev Bonpejus binnen drei Monaten die Piraterie vollſtändig ausrettete, ' 
Menge den Vorzug einer umfaſſenden einheitlihen Leitung vor dem oligardijden ! 
abermals ſcharf and Licht; Pompejus' Anfehen aber war jegt fo groß, daß ihm (im J 
durd das Volk auf Antrag ded Tribunen Manilius nun auch Die Beendigung des tanıı 
benden Kriegs gegen Mithridates und deſſen Ehmiegerjohn Tigrane von Arnienien 
gen wurde; eines Kriegs, den der ausgezeichnete Optimat Lucullus feit dem Sabre 7A v. 
glüdli führte, in welden aber im Jahre 67 eben eine gefährliche Kriſis eingetreten ırı 
jegt war Pompejus überaus glücklich; bid zum Jahre 62 v. Chr. hat dieſer Feidherr al 
im Often gevemüthigt, Roms Orenzen vamals bis zum Kaufajus und nach Armenien 
Cuphrat (d. h. bis an die Parthergrenze) und durd Ginverleibung von Syrien aut 
Arabiſchen Wüfte vorgefchoben. 
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Als Pompejus im Jahre 61 nach der Hauptſtadt (wo inzwiſchen der Conſul Cicero und die 
Ptimaten die von ganz brutalräuberiſchen Tendenzen getragene Verſchwoͤrung des Catilina im 
Jahre 63 unterbrüdt hatten) zurüdfehrte, mar man allgemein des Glaubens, der große Sieger 
nrbe jeßt ſich in ven Bejig der Alleinherrſchaft fegen. Pompejus aber wagte ed nicht, diefen 
ten Schritt zu thun; auch er konnte den Zauber nicht bannen, den bis dahin die Achtung vor 
er vielhundertjährigen Berfaffung auf alle römiſchen Machthaber ausübte. Ex fcheute zurüd 
or einem offenen Gewaltftreih, da er die legale Fiction nicht fand, die fein Gewiffen beruhigt 
ätte. So entließ er, ald er im Jahre 61 Brunduflum erreichte, feine Legionen; damit aber 
and ernun ohne Waffen ven harten Angriffen der von ihm vielfach ſchwer gereizten Nobilität 
egenüber; und fehr bald gerieth er in eine jo unbequeme Stellung, daß er gern bie Hand jened 
mgern Staatdömannd ergriff, der, von uralten Abel, aber durch Frauen mit Marius ver: 
andt, zur Zeit ein vielgenannter Führer der Popolaren, ſchon lange mit fiherm Blick fein 
genes Ziel, die Alleinherrfchaft, verfolgte, namlich des Cajus Julius Cäſar. Cäſar, Pom⸗ 
jus und dazu auch jener reiche Craſſus vereinigten fi im Jahre 60 (ed ift das erfte fogenannte 
Kiumvirat) zu gemeinfamer Ihätigfeit und fehrten nun in gemeinfamen Intereffe ihre ganze 
Baht gegen bie Optimaten, die durch biefe Kombination fehr bald vollfommen gelähmt 
wrden. Während daburd die Stellung ded Pompejus in Rom felbft übermächtig wurde 
Braffus ift jhon in Jahre 53 in einem frivol begonnenen Partherkriege in Mefopotamien 
Bmachvoll untergegangen), trug Cäjar den größten Gewinn davon. Conſul des Jahres 59 
Emlich, ließ er fich ſeitens des Volks durd) den Tribunen Vatinius Illyrien und die cidalpinis 
Be Provinz in Oberitalien gegen alles Herkommen auf fünf Jahre anmweifen, wozu dann ber 
Benat noch die tranealpinifche Provinz im ſüdlichen Gallien fügte. In diefem Gallien hat nun 
mſar in Jahre 58 zuerft die geführlihen Invaflonen der Helvetier und der Germanen des 
rgionift bezwungen; ex hat durch feine Eroberung und fefte Sicherung aller Länder bis zum 
Beean und bis zum Rhein den Römerthun eine neue zukunftreiche Provinz gewonnen; er hat 
mwmals durch Gewinnung der ganzen Rheinlinie (die er felbft zweimal überfähritt), die Grenze 
Wpeftellt, die dann bis zum 5. Jahrhundert n. Ehr. die fefte Grenze des Nömerreich8 bleiben 
Bllte. Lind mie nun jeine militäriihen Entdeckungszüge, die felbft Britannien berührten, und 
gin frischer Rihm Die Römer beſtändig bezauberten, fo ſchuf er ſich in dieſen gallifhen Kämpfen 
BE— 51 v. Chr.) aud ein im höchſten Grave ergebened, taktifh ganz außgezeichneteß Heer 
won Veteranen, die unentbehrlihe Waffe für ven Entiheidungsfampf, ven er jelbft für un- 
wrmeidlich hielt 
Dieſer legte Kampf aber nahte faſt uberrajchend ſchnell. Die Eiferfucht des Pompejus auf 

ar's Glück und Siege trieb den alten Feldherrn allmählich zur Verföhnung mit der Nobi— 
Mit; iiber dem Beitreben ver legtern, ven Eroberer Galliens nad Ablauf feiner (im Jahre 54 
Er: fünf Jahre verlängerten) Statthalterfhaft politiſch und militärifh entwaffnet hinzu= 

en, entwickelten jich namentlich feit pem Jahre 51 jo ſchwere Eonflicte zwiſchen Gäfar und der 
Bojorität des Senats, daß endlich bei der Erhigung ber Leidenſchaften der offene Brud nicht 
Behr hinauszuſchieben war. Cäſar und jeine Agenten operirten jo fein, daß endlich die Kriegs: 
Mlärung zu Anfang des Jahres 49 v. Chr. von der Nobilität ausging, ald deren Feldherr jept 
Impejus arbeitete. Und nun überfchritt Cäſar im Januar des Jahres 49 den Rubico, Ita⸗ 
Ms nördlichen Grenzfluß gegen die Papudebene, um in rafchem Lauf den doch nur fhlecht vor⸗ 
Feiteten Pompejanern ganz Italien abzugewinnen. Während dann Pompejus und die Opti- 
aten auf der griechiſchen Halbinfel die Streitkräfte ver öftlihen Provinzen fanımelten, ließ nun 
Afar, un zunächſt ji ven Rücken vollſtändig zu derfen, durch feine Unterfeldberren vie Infeln 
icilien und Sardinien bejegen; er jelbft übermwältigte in längerm Kampfe den Widerftand der 
Mıpejanifch geiinnten Stadt Maſſilia und brachte ferner unter höchſt fhwierigem Ringen auch 
: zahlveichen, dem Pompejus treuergebenen Legionen in Spanien zur Ergebung. Zu Anfang 
B Jahres 48 fegte er dann trog der ftarfen Bompejanijchen Flotte, Die das Adriatiſche Meer 

herrſchte, nach Eyirus über. Nach langem und unentfchiedenen Kampfe mit Pompejus bei 

hrrhachium warf ih Cäſar zulegt nad) Theffalien und in der Ebene bei Pharfalus kam es 
nn am 9. Aug. des Jahres 48 zu der Hauptfchlacht, in weldyer das republifanifche Heer gänz⸗ 
> geichlagen wurde. Die Ermordung des Pompejus an der Küfte von Ägypten, wo er eine 
aflucht fuchte, durch die Agenten des elenden Hofs der Lagiden erleichterte Cäfar’3 weitere 
hritte. Gäfar feinerfeits fab ſich in Ägypten, wo er in den Thronſtreitigkeiten zwiſchen dem 
igen König Ptolemäus Dionyſos und deſſen ebenſo ſchöner und koketter wie geiſtig bedeutender 
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Schweiter Rleoyatra für legsere Barlaı erstiff. im einen gefäbriichen Kampr miz Ber ägsptiice 
Haticnatpartei serwidelr, der Ah wrienzli im umz kei zer Start Aleranpria abjwicte. Re 
enptichern glänzendem Eiege aber feine ägevtiichen Gegner wankte nd Gilar nach Kleinaile 
um bier durch den Eieg bei Zela zen Bkurmuced, des Mubrivates Eckn, ter umıer ten Bim 
per Mömer fein vaterliched Rei wiederzugewinnen beifte (im Jabre 47), vell tãndig wieder 
werfen.. Dann aber hatte er ac 5 neue, hochtt gerãbrliche Kimyie zu beſtehen mir den Reyalli 
kauern, Die fig umer Führnug des berußmien (jungern) Gate zur anterer Optimaten inui 
ſchen in Afrika wieder geianımeiz una durch Die Trurpen bed numiviihen Königs Iube rerfiäf 
hatten ; sie Echlacht bei Tharius (6. April des Jahred 46) beendigte dieſen Ichwierigen Zelbgug 
en legten un» härteñen Kamypi aber hatte Gitar nachber noch in tem indlichen Spanien g 
beſtehen, wo ii} ver General Labienus, zie Eöhme des Bemyejud und ein Theil der alıyomp 
janifdgen Legionen einem Aum̃ande ber Eingeborenen augeidjlefien hatten. Gäjar, der im 
yember des Jahre 46 nad Spanien abging, beſchloß dieſen Krieg im März des Jahıed 
duch bie mörberiihe Schlacht bei Runta. 

Damit f&lof denn der dritte Act ter römiidhen Resolution; aber ver Kampf, ven bie De 
kratie einft gegen Die Robilität begonnen, hatte mir tem Sturz der Republif geentigt; die Zei 
einer neuen Monarchie waren für Rom gefommen. Die Unhaltbarfeit der republifanäke 
Ordnung in biefem Weltreich war nicht zu beitreiten; jeitdem tieRobilitär den feften Boten we 
loren, die Bopolaren aber ihre Unjahigkeit, den Staat auf neue Grundlagen zu flellen, wicke 
hoit bewieſen Hatten, alle „ıepublifaniigen Tugenzen‘ aber tiefem Volk verloren gegen 
waren, ſeitdem lag in einer moblgeortneten Monarchie die legte Rettung für diejen Staat; mi 
davon zu reden, van für das Wohl vieler Millionen nichtitaliſcher Menichen, für die Maße 
Brovinzialen beflere Zeiten erſt Bann anbredden fonnten, wenn ber furchtbare Zuſtand, de 
zufolge das italijche Bolk unbeſchränkt über eine halbe Welt gebot, dahin verändert wurde, 
ein wohlgeordnetes Königthum gleihmäpig uber römijchen Bürgern und PBrovinzialen u 
unb pie Interefien beider Maſſen des Reihe gleichmäßig pilegte und wahrte. Nun aber w 
ein ſchweres Unglück für die Römer, daß infolge der Entwidelung des legten Jahrhunder 
neue Monarchie doch nicht durch die Überzeugung von ihrer Rothwendigfeit, ſondern 
einfl die ältere Tyrannis der Griechen — auf dem Wege der ſoldatiſchen Gewalt, auf dem if 
der Ufurpation in das römiſche Staatöleben eingeführt wurbe. Mebr aber, vie Form um 
Name des Königthums war feit Jahrhunderten den Römern fo entſchieden verhaßt, daß fe 
nad dem materiellen Obiiegen Cäſar's über jeine bemaffneten Gegner der große Kriegäfurk 
nit wagte, fofort der neuen Monarchie den Namen eined Königthums zu geben, daß er fe 
enbli ar biefem Verſuch unterging und feiner feiner Nachfolger ed wagen Fonnte, in dich 
Ricstung vorzugehen. Die alte Republik war ihrem Weſen nach verloren, und doch f 
bie Römer fich nicht entfchliegen, das Schattenbild dieſer Republik fallen zu laſſen. Das d 
hatte überaus traurige Folgen. Es begann jener noch lange Jahrhunderte fortwäßrem 
Widerſpruch zwiſchen der Form und dem Inhalt der roͤmiſchen Berfaffung: nominelt blich I 
römische Volk bis zu den Zeiten ded Konflantin fouverän, factifh aber befand in Rom 
ſchrankenloſeſte Abfolutismus, den die Geſchichte der Gulturnälfer kennt. Weil man fid 
direct zu der Monarchie befennen wollte, fand man in keiner Weife ven Weg, um neben 
neuen fürftliden Macht irgendwie ven Kern ber alten Kreiheit zu bewahren. Weil man 
dem Namen und den Formen der alten Republik nicht abzulaffen vermochte, fo drang bie 
fürflige Macht, das „Imperatorenthum‘‘, gleichſam auf Umwegen in den Staatsorgani 
ein; geſtützt auf die tribunicifche und bie militärifche Gewalt, erwuchs dieſe neu fi ki 
ſürſtliche Magiftratur mit ihrer Tendenz, die Competenz faft aller andern Magiftraturen in 
Han des Fürften zu concentriren, one Doch dieſe Amter felbft zu befeitigen, bald zu einer® 
die alle übrigen Organe des Staatslebens vollftändig überflügelte und abforbirte. 

In biefer Richtung bewegte ſich nun zuerſt Cäſar; der Senat, der nach der Niederlage 
Optimaten faft nur noch aus feinen ältern und aus vielen neuen Anhängern befland (dei 
dann nach feinen legten Siegen bi8 auf 900 Köpfe erhöht hat), beeilte fich, feinen Wünfden 
gegenzukommen. Abgefehen von mafjenhaften Ehrenbezeigungen jeder Art, die wiederholt 
Caſar's Haupt gehäuft wurden, fo war e8 fehr wefentlich, daß der Senat ſchon nad) ver 
bei Bharfalus dem Sieger außer anderm tribunieifche Unverletzlichkeit verliehen hatte; vor 
aber nach der Schlacht bei Munda ernannte ver Senat den Gäfar zum Gonful für zehe 
zum Dietator auf Lebenszeit und namentli zum „immermährenden Imperator” mit 
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hrendem unbeſchränkten confularijhen und proconſulariſchen Oberbefehl, zugleich mit dem 
&t, dieſes Amt und diefe Gewalt auf feine leiblichen wie auf feine aboptirten Nachkommen zu 
erben ; Dinge, zu denen dann noch, immer mit äußerer Beibehaltung der übrigen Formen ver 
publik, ‚die thatſächliche Wahl der Magiftrate, die Verleihung ver Provinzen, die Herrfchaft 
re alle Truppen und bie alleinige Verfügung über den Staatsſchatz feitens Cäſar's verknüpft 
ren. Es war nun nur natürlich, daß bald genug bei ver Mafle ver Republikaner vie ftärffte 
iſtimmung über die neue Ordnung der Dinge erwachte. Wol zeigte Cäſar einen wahrhaft 
iglichen Sinn; hatte er ſchon in ben Kriegen feinen Gegnern gegenüber eine Milde bewährt 
feiner ver Machthaber vor ihm, fo fuchte er nah Abſchluß des Waffenfampfes alle Elemente 
römifhen Welt mit jeiner Herrichaft zu verföhnen. Dazu gab er fich einer ebenfo umfaffen: 
ı wie genialen Negierungsthätigfeit hin, durch welche eine Maffe Schäden der biöherigen Ber: 
kung bejeitigt werben follten, durch welche ferner die Bahnen vorgezeichnet wurden, in denen 
römiſche Welt ih dann fir Jahrhunderte bewegen jollte. Diefes alles Eonnte aber die ari- 
kratiſchen Elemente in den römijchen Volk, und was fonft damit zufammenhing, mit ver 
srpation nicht verjühnen. Und auch von feiner eigenen, der popolaren Partei vermechte Gäfar 
ch den Glanz feiner Spiele und Schenkungen doch nur die Maffe bleibend zu gewinnen; nicht 
rige feiner alten Anhänger waren höchſt empört dadurch, dag aus dem langen Kriege nicht ver 
eg der Demokratie, fondern eine „Tyrannis“ hervorging; die wahre Ausgleihung wilden 
neuen Monarchie und dem Weſen ver alten Freiheit war eben nicht gefunden worven. Und 
x war Cäſar unbejonnen genug, durch gleichgültigeß oder übermüthiges Benehmen gegen bie 
wblifaniichen Formen und deren Träger viele Empfindlichkeiten ohne Noth zu erregen. Am 
iſten aber verdroß doch jein nur wenig verhülltes Streben nad) den Formen und dem Namen. 
»Rönigthums; jo bildete jich denn aus zurnenden Optimaten und verlegten Demokraten, end⸗ 
Haus ſolchen demokratiſchen Anhängern Cäſar's, die ihre Rechnung nicht gefunden hatten, eine 
erſchwoͤrung, an deren Spige ver ſchwärmeriſche Republifaner M. Junius Brutus und der 
uidentigere G. Caſſius ftanden. Die Meinung, daß Gäfar, der demnächſt einen großen Krieg 
pen die Parther beginnen wollte, unmittelbar vor feiner Abreife ih noch mit den Diabem 
meücden werde, beftimmte dieſe Männer, den Imperator am 15. März des Jahres 44 v. Chr. 
a Senat zu ermorden. 
* Die Berfhworenen hatten die ungeheuere That ohne Berechnung der Folgen, ohne jeven 
Eter teichenden Plan unternommen, und die VBerblendung der Führer, die offenbar meinten, 
Bali Durch die Bejeitigung des großen Ufurpators die alte Herrlichkeit ver Republik herftelfen 
rlönnen, follte ih denn auch an ver Republik furdtbar rächen. Sofort nämlich zeigte es ſich, 

die Maſſen vollkommen ſtumm blieben, daß zwar flarfe Antipathie gegen das Königthum, 
a Enthufinsmus aber für die Republik und zumal für die Herrſchaft des Senats feine Spur 

nden war. Und jo wurde denn tad Reich bald wieder der Schauplag neuer furchtbarfter 
pfe zwiichen Parteien und neuen ehrgeizigen Machtmenſchen. Cäfar's nächſter Freund, ver 
egabte Conſul M. Antonius, wußte es durd feine Schlauheit bald dahin zu bringen, daß 
nordung Caſar's ohne alle unmittelbare Nachtbeile für deſſen Schöpfungen blieb. Und 
b er dann die Mörder überall ifolirte, deren Entfernung aus Rom nad) ihren Provinzen 

ftigte, wußte er alle& vorzubereiten, um einerjeitö jich felbft den Weg zur höchſten Gewalt 
nen, andererjeitö die Rache an den Republifanern einzuleiten. Nachdem er allmählich 
Truppenmaffen an jich gezogen, gedachte er ſich zuerft in den Bejig der cisalpinifchen Pro= 

zu fegen, bie er ſih — wider Willen des Senatd — durch Volksbeſchluß auf Koften des 
ſt gebietenden Decimus Brutus, eined der Mörder, zutheilen ließ. Während Antonius anf 
Weiſe feine Plane allmählich vemasfirte, war aber des Ermordeten Großneffe, 8. Octaviuß, 
ãäſar's Adoptivſohn jegt C. Julius Cäſar Octavianus genannt, aufgetreten, der, ein Menſch 

ı böchfter politifcher Begabung, trog feiner Jugend (er war erſt im Jahre 63 v. Chr. geboren) 
€ anftand, fofort nad Cäſar's Erbichaft zu ringen. Bon Antonius ſchnöde behandelt, Hatte 

einerjeitö den Republifanern in ven damals von Bicero beftimmten Senat genähert, an⸗ 
erſeits ebenfalls mafjenhafte Truppen angeworben. Und ald nun gegen Ende des Jahres 44 
Rrirg in Oberitalien wirflid begann, da beauftragte ver Senat den Octavian, mit den Gon= 
: des nächften Jahres dem Decimus Brutus zu Hülfe zu ziehen. Die Niederlage des An= 
lus (27. April des Jahres 43) bei Mutina (Modena) hob die Hoffnungen der Republikaner 
B pöcfte; fie traten nun auch mit Brutus und Gaffius, die neuerdings in den Provinzen des 
ns große Heere organifirten, in Verbindung, wie aud mit des großen Pompejus Sohn, 
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Sertuß, der feit der Schlacht bei Munda in Spanien neue Kräfte gefanımelt, Ant 
wonnen hatte und nunmehr, vom Senat zun Chef der Flotte ernannt, ſich mit flarfe 
auf der Infel Sicilien feftiegte. 

Die Hoffnungen der Republifaner auf einen ſchnellen Sieg ihrer Sache wurden 
getäufcht. Octavian, der gar nicht daran dachte, Die Intereffen des Senats zu fürber 
überdem durch fehr deutliche Verſuche ver Republikaner, ihn jegt beifeitezuprängen, 
legt fühlte, nahm jegt eine höchſt zweibentige, bald eine höchſt gewaltſame Stel) 
den Senat ein. Dabei ließ er e8 geſchehen, daß Antonius nah Gallien entkam, daß 
(wodurch dem Decimus Brutus ein ſchmähliches Ververben bereitet wurde) in Galli 
Legionen der Generale Lepidus und Plancus vereinigte. Und als endlich dieſe Streit 
der in Italien eingebroden war, da ſchloſſen (Ende October des Jahres 43) Octavian 
und Lepidus bei Bologna miteinander ein Bündniß, das fogenannte zweite Trium 
fie auf fünf Jahre mit der höchſten Gewalt befleidete, und deſſen Spige zunächſt gege 
den Waffen ftehenden Republikaner gekehrt war. Dann rüdten jie mit ihrer ganzen ' 
Nom, erzwangen die Genehmigung ihrer Beichlüffe durch dad Volf, traten ihr neu 
27. Nov. an und eröffneten ihre neue Thätigkeit durch ein ſcheußliches Blutbad. Ei 
maſſenhafte Geldmittel für den Krieg gegen die Republikaner zu beſchaffen, andererſe 
wol ihre Privatrache zu befriedigen wie um die namhafteſten Anhänger ver Republi 
zu vertilgen, machten auf Grund Falter, ſchändlicher Berechnung und abſcheulichen M 
die Häupter ihrer Gegner die drei Blutmenſchen Proferiptiongliften befannt; Hu 
Senatoren und Rittern wurden damals geächtet (darunter vor allen Gicero), Italien ı 
lichen blutigen Greueln überſchwemmt. Schwere Erpreffungen und dazu die ruchlofen 
wilden Veteranen erhöhten dad Elend ver Italiener; aber die Triumpirn erreichten ih 
indem fie endlich im Spärfommer und Herbſt des Jahres 42 v. Chr. in Macevdoni 
Gegend von Philippi, dad republifanifche Heer der Brutus und Caſſius in zwei Hau) 
vollftändig zertrümmerten. Damit hatte Die Sache ver Republif ihren Todesſtreich eı 
feit diefer Zeit drehte ſich alled nur noch um die Frage: wer follte Cäſar's Erbe auf 
ſchen Thron fein? Antonius und Octavian waren wol darüber einig, daß der um 
Lepidus, den fie jegt auf den Bejig von Afrika zu befhränfen gedachten, beijeitezujd 
zwifchen ihnen beiden aber begann jegt jener geheime Antagonismus, der zulegt noch 
römifche Welt in einen ungeheuern Krieg flürzte. Antonius, der fi demnächſt zum 
der öftlichen Landſchaften nad) dem Orient begab, verfiel hier jofort dem damonifchen ( 
£ofetten Königin Kleopatra, der zulegt der Fluch jeined Lebens werden follte. Oc 
gegen fand fofort eine Maffe ver ſchwierigſten Gejchäfte vor, die jeine Kräfte immer 
widelten und für die legte Entſcheidung ftählten. In Italien nämlich follte er die 
Beteranen abvanfen und glänzend belohnen; da dies nur auf Koften einer Menge rei 
geſchehen jollte, fo wurde Italien abermald ein Schauplag der wildeſten Leidenſd 
furchtbaren Elends. Und diefe greulidhen Zuftände benugten des Antonius mit Oct 
feindete wilde Gemahlin Bulvia und Antonius’ Bruder Lucius, um an der Spige de 
im Herbſt des Jahres 41 die Waffen gegen Detavian zu erheben. Der Kampf concı 
endlich bei ver Stadt Perujia und endigte im Frühjahr 40 v. Chr. mit dem Siege X 
Nun aber war die Rache des M. Antonius zu fürchten, der auch in der That mit fla 
im Sommter des Jahres 40 vor Brundufium erſchien, auch mit Sertus Bompejusß ı 
bung trat. Da waren ed dann bie Soldaten felbft, welhe einen Friedensſchluß zr 
Triumvirn erzwangen ; damals wurde das Reich (außer Afrika) zwifchen Octavian unt 
getheilt, und zmar durch eine nachmals noch oft wieder benugte Linie (dad Adriatiſch 
zu der Gegend der dalmatiniſchen Stadt Scodra), welde ziemlich genau Die Grenze zr 
mehr oder minder hellenijirten öftlihen und den überwiegend romaniſchen weftlichen 
des Reichs bezeichnete. Zur Befriedigung der Italiener fhloffen die Triumvirn im 
auch mit S. Pompejus zu Mifennn einen Frieden, dur den Sertud den Bejig der J 
fica, Sardinien, Sicilien und ded Peloponnes erhielt. Inzwiſchen war vie Rube 
langer Dauer; zuerft brach von nenem der Krieg aus zwifchen Pompejus und Det 
v. Chr.). Nur unter ungeheuern Anftrengungen gelang e8 endlich ven Octavian, im 
auf Sicilien die Pompejanifhe Macht gänzlich zu zertrümmern; banıald wurde banı 
zweibeutige Lepidus dur Octavian völlig von dem Schauplag ber Greigniffe verbrän 
fen Octavian und Antonius, die im Jahre 36 das Triumvirat auf weitere fünf Jahı 
hatten, blieb der legte Entjgeidungsfampf auch nicht lange mehr aus. Während aber 
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iged Regiment Italien berubigte und durch glüdliche Kämpfe in Dalmatien fein Heer 
tte Antoniud Durch elende Kriegführung gegen die Parther, durch fern wüftes Leben 
ı und burdh feine Hingebung an Kleopatra fich bei den Römern mehr und mehr uns 
madt. Und als endlich der offene Bruch (im Sabre 32) eintrat, war Octavian ſchlau 
Krieg nicht unmittelbar gegen Antonius, fondern gegen deffen Geliebte, die Kleopa⸗ 
n zu laſſen. Die Schlaffheit des Antonius verhinderte dieſen, ſchon im Jahre 32 mit 
Macht Italien anzugreifen; fo trafen denn erft im Jahre 31 v.Chr. die römifchen und 
m Streitkräfte des Oftens und des Weftens zu Buß, zu Roß und zu Waffer an Grie⸗ 
Weſtküſte zufammen. Und am 2. Sept. 31 v. Chr. entichied die unwürdige Haltung 
ind die große Scejhlacht bei dem afarnanifchen Vorgebirge Actium und bamit ben 
siefed Kriegd für Octavian; dieſem gewaltigen Schlage folgte dann im Jahre 30 v. Chr. 
ı, wohin der Sieger auf dem Wege durd Alten vordrang, der Uintergang des An 
der Kleovatra; in berjelben Zeit, mo die cäfarifhe Monarchie feft begründet murbe, 
Nom nun auch das legte, nominell noch unabhängige helleniftifche Reich, das ägyp⸗ 
DOcean bis zum Euphrat und ven Kataraften von Syene war jegt die gefammte Melt 
yumd dem römifchen Scepter unterthan, in römifcher Umrahmung zufammengefaßt. 
ın Octavian im Jahre 29 v. Chr. triumphirend nah Rom zurüdgefehrt mar, ging er 
viel Klugheit wie Geſchmeidigkeit an die Aufgabe, dad neue Fürſtenthum in den Or: 
der römischen Staatöverfaffung einzuführen und die Römer, die allerdings durd) die 
ı Greignifte feit Cäſar's Tode ſchwer erjhöpft waren, fehr bedeutend an Widerſtands⸗ 
ren hatten, vor allem nach Ruhe fich ſehnten, langſam und ſyſtematiſch an die Allein 
zu gewöhnen. Octavianging aber, wie fhon bemerft wurde, ganz beſonders darauf auß, 
wnarhiiche Amt Dur eine Anhäufung der Gompetenzen der übrigen Magiftraturen 
faſſungsmäßig wie factiſch gewaltigften in der Republik zu machen und dadurch alle 
taatsgewalten lahm zu legen. In aller Kürze zuſammengefaßt, fo entmwidelte fih nun 
Geſtalt der neuen fürftlihen Gompetenz in folgender Weife. Gleich nach feiner Rück⸗ 
tom ließ fih Octaytan von dem Senat den Titel Imperator” in derfelben Bedeutung 
vie er zuletzt (f. oben) dem Julius Gäjar gegeben war. Damit im legalen und bleiben 
ver cherften Militärgewalt des Reichs, lieg ſich Octavian nun aud) die cenforifche Ge⸗ 
ragen und benußte diefelbe demnächſt, um bei einer durchgreifenden „Läuterung des 
28 v. Chr.) nicht allein ſehr zahlreiche, aus verſchiedenen Gründen ald unwürdig an— 
Männer aus Dem Senat zu ſchaffen, fondern auch gegen 200 Männer aus vielem 
zu entfernen, die ihm wegen ihrer Hinneigung zu republikaniſchen Ideen unbequem 
Bei einer fpätern lectio senatus Im Jahre 18 v. Chr. Hat Octavian dann die Zahl 
oren auf 600 herabgeſetzt, jonft auch den fenatorifhen Cenſus jehr bedeutend erhöht.) 
sen Jahre verlieh ihm fein Freund Agrippa als zweiter Genfor die beveutiane Stellung 
je ded princeps senatus. Weſentliche Kortichritte machte Octavian dann in Jahre 27 
in Jannar deffelben Jahres nämlich legte er vor dem Senat feine imperatorifche Ge⸗— 
T: er gewann es durch dieſen Schritt, den er fpäter noch mehrmals wiederholte, 
inmehr der Senat im Gefühl der Unentbehrlichkeit ver monardifchen Gewalt feiner- 
end bat, diefe Machtftellung wieder zu übernehmen. So wurde ihn denn (neben dem 
Auguftus, nad dem Octavian nunmehr gewöhnlich genannt wird) damals durd Bes 
Senats und ded Volks die Imperatorengewalt in aller Form beftätigt; die militäriſch⸗ 
wifche Gewalt aber ordnete Auguftus jegt derart, daß er die Verwaltung des Reiche 
senat theilte — mit großer Klugheit in der Art, daß er die Aufficht über alle jene Pro= 
vorbehielt, welche von ſtarken Befagungen gehalten wurden, während dem Senat bie 
ig der völlig beruhigten Landfchaften zufiel, die nur wenige oder gar Feine römifhen 
ötbig hatten. Meiter aber ließ fih Auguftus im Jahre 23 durd Volk und Senat bie 
he Gewalt auf Lebenszeit übertragen; dies war ungemein widtig, weil dadurch der 
rfeitö perſönliche Heiligkeit und Unverleglichfeit erhielt, ferner das Recht gewann, gegen 
itt des Senatd oder der Comitien fein Veto einzulegen, und weil endlich aus dem ihm 
‚Wenden tribuniciſchen Schutzrecht, welches fih nunmehr über das ganze Reich aus— 
das böchſte Begnadigungsrecht entwickelte, weil e8 damit Recht wurde, an die oberfte 

ng des Fürſten als an eine legte Anftanz zu appelliven. Gleichzeitig wurbe die ſchon 
ürde des höchſten Imperators verbundene lebenslängliche proconfularifche Gewalt ihm 
talt firirt, daß, wie er als Generalifiimus auch über alle Truppen in ben fenatori: 
inzen gebot, wie er auch über die fenatorifhen Provinzen doch die höchſte Aufiicht 
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hatte, er auch in dieſen Provinzen eine höhere Macht ausüben fonnte ald die vom Senat | 
ſtellten Statthalter. Endlich nahm er im Jahre 19 audy bie cenſulariſche Gewalt auf Lehend; 
an und war nun aud über Römer und Italiener (ſoweit jie nicht ſchon ald Soldaten unter if 
als Imperator flanden) in allen Givilverhältniffen die gebietende Macht: namentlich auch kom 
es nicht ausbleiben, dag fürftliche Edicte bald ven eigentlihen Gejegen vollkommen gleicgefe 
wurden. Schließlich fügen wir Hinzu, daß Auguſtus auch nod die cenſoriſche Gewalt tauen 
ausübte, und im Jahre 12 v. Chr., wo er die Würde ded Pontifex maximus annahnı, auf! 
oberfle Leitung des Cultus in jeine Hand bekam. 

In dieſer Weije bildete Auguftus Die Gompetenz des Imperators aus; nachmals wurke 
dann herkömmlich, daß bei Dem NRegierungsantritt eined neuen Fürſten demjelben die gejanm 
faiferlihe Machtfülle durch einen Senatäbeihlug übertragen wurbe. Und äußerlich bat ji bie 
@eftalt der neuen Monardie im wejentlihen bis zu den gropen Veränderungen erhalten, wei 
durch die Diocletian und Konitantin in den römiſchen Staatsweſen eingeführt wurden. € 
fehr fih nun auch die Beitalt, in welcher die cajariihe Monardie ind Leben trat, durch die ve 
gängige Geſchichte erklärt, eine glüdlihe Wendung, wenigſtens für die eigentlichen Römer, 4 
darin nicht, oder anders ausgedrückt: gerade ber tiefe Widerſpruch zwiſchen Form und Inhalt & 
Staatöverfaffung, der jeit dieſer Zeit Hervortritt, hat es gehindert, daß die römiſche Welt i 
vollem Umfange der Vortheile theilhaftig wurbe, die mit dem Aufhören ber wüthenden und be 
fo hoffnungsloſen Parteikämpie, die mit Dem Ubergange ver Herrſchaft aus den Händen rim 
corrumpirten Nobilität und eines nicht weniger corrumpirten Demos in bie Hand einer nena 
legal begründeten, einheitlichen Stautögemwalt ſonſt hätten erzielt werben fünnen. Formell, m 
es kurz zufammenzufafien, beftand die alte Republik noch mehrere Jahrhunderte Fort; die Gem 
tien beflanden nach wie vor, nur dag nachher durch Tiberius im Jahre 14 n. Chr. die eigen 
lichen Wahlhandlungen von ven Comitien in ven Senat („mit weientlicher Berückiichtigung 
von dem Kaijer empfohlenen Candidaten“) verlegt, die Gewählten dann in den Comitien me 
zu fheinbarer Genehmigung verfündigt wurden, nur dag au die Mitwirkung des Voll 
ber Geſetzgebung ſich allmählich in bloße Zuſtimmung zu den Senatsbeſchlüſſen vermand 
Der Senat aber ſchien formell an Macht und Anſehen nur noch gewonnen zu haben; tem 
gefehen davon, daß das meiſte, maß das Volf einbüpte, dem Senat zugewandt wurde, jo 
die Kaifer diejen hohen Reichsrath, durch den jie das Volf zu beherrſchen gedachten, auferlid 
verſchiedene Weije, machten ihn vor allem zu einen hohen Gerichtshof, dem alle Verbrechen ki 
Grades (namentlich politische Verbrechen, und Kapitalſachen im Kreiſe jenatorifcher, über 
höher geftellter Familien) zugewiejen wurden. Endlich aber hatte der Form nad) der Senat 
nit die Ernennung, wol aber das Recht der Beftätigung der neuen Kaijer in der Hand: ul 
leicht glaubte ein Imperator rechtmäßig zu herrſchen, jolange er nicht die Anerfennung W 
Senats gewonnen — oder aber erzwungen hatte. Dem äußern Schein nach war die failerli 
Gewalt no immer fein nothwendiges Glied des römijchen Staatsweſens, formell konnte 
ſcheinen, als Fönnte jeden Augenblid dad Principat wieder aufhören; der Fürſt berricte kei 

wegs aus eigenem Recht, jeine Gewalt galt andauernd immer nur als eine ihm übertragene, 
Principat war eine Magiftratur wie die übrigen, fo ſehr, dag der Fürſt jenen Augenblid 
und neben andern Senatoren bei den gerichtlichen Arbeiten des Senats anflagend, urthei 
ober vertheidigend ſich bethätigen konnte. 

‚Und dennoch war und blieb das römiſche Principat ein völlig ſchrankenloſer Abſolntit 
mud. Schon die legale Gewalt des Princeps bob dieſe Magiftratur weit über alle andech 
hinaus; konnte doch außer andern der Fürſt dank jeiner cenforifchen Gewalt die Geftalt dh 
Senats jehr nad feinem Gutdünken formiren, gab ihm doch fein tribunicijched Veto vie ma 
ſchiedenſte legale Obergewalt über alle übrigen Staatögewalten. Die Hauptſache uber meh 
dag ben Zürften ald dem Herrn über die ganze Militärmadt, überhaupt über alle ei 
ſchen Mactmittel des Staats, Kräfte zu Gebote ftanden, mit denen er jeden Widerſch 
ohne weitereö beugen fonnte. Und gerade dieje Stellung des Principats wurde fr bie eigk 
lihen Römer in bejonters hoben: Grade verberblih. Die Zeit iſt in Wahrheit niemals * 
kommen, wo fidh der lebensvollite Theil der römiſchen Bürger, wo ſich vor allem die Abföns 
linge des römiichen Adels wirkiih und aus voller Überzeugung mit der Monarchie ald ſelhe 
serjöhnt hätten. Solange noch der Schwerpunft der römiſchen Geſchichte dieſer ſpätern Jahr 
Hunderte in Rom felbft lag, dauerte doch der geheime Widerwille namentlich ver Höhen Schichn 
ber Bejellihaft gegen das Principat fort; und wenn man jih nun auch mit den einzelnen ru: 

un.) Perionen mehr und mehr recht wohl vertragen mochte, fo ließ man es doch nie 
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ahin fommıen, daß der ujurpatorijche Charakter des Principats vollftändig zurückgetreten wäre. 
jie gejannite Auffajjung der Verhältniſſe ließ ed nicht zu, ein feſtes Erbrecht auszubilven; 
nd jo geihah «8, daß die Bejegung bed erledigten Thrond (menn nicht zuvor zwifchen dem je- 
eiligen Inhaber und dem Senat ein Abfonımen getroffen werden Eonnte) uur zu Häufig ganz 
nmittelbar durch blutige Ujurpation, durd Intriguen und Gewaltthaten aller Art beftimmt 
urde, daß nanientlich eine geraume Zeit über die fogenannte Prätorianergarde, jpäter aber 
2 grojen Legionen (ſ. unten) den entſcheidenden Einfluß auf die Kaiferwahl gewannen. Wenn 
un die Kaiſer eigentlich niemalg durch die öffentliche Meinung gedeckt wurden, wenn es faſt nie= 
zals über die eriten Berjuche zur Bildung wirklicher Dynaftien hinauskaui, wenn endlich bie 
eiſten Kaiſer ih durch Verſchwörungen kühner Ehrgeiziger bedroht wußten, jo begreift es jich 
ur zu ſehr, daß gar viele dieſer Jmperatoren dazu kamen, ihre ebenjo glänzende wie bedrohte 
stellung durch furchtbare Schrerfmittel zu jihern. Dazu traten aber noch andere ſchlimme Übel: 
ände. Gerade die anjcheinend jo bedeutende Machtftellung des Senats, dem doch wieder gar 
sin materieller Rückhalt zu Gebote ftand, veranlaßte einerjeitd rohere Naturen auf dem Thron, 
oh lange ehe mit Septimius Severus auch die brutale Eiferjucht eines ſchroffen Soldaten 
egen ten Senat ſich erhob, dem Senat ihre ganze materielle Überlegenheit, oft in blutigfter 
Beife, fühlbar zumachen; andererſeits war aber auch der Inhaber des Thrond durch Feine Schranke 
ed Brjeges, der Religion oder einer öffentlihen Meinung gehindert, ſich in den ungeheuerften 
-Sorheiten und Abjcheulichfeiten zu ergehen; dies trat namentlich dann ein, menn junge Leute 
on geringer Bildung auf den Thron kamen, wie auch wiederholt, wenn Fürften dieſen Thron 
liegen, die bereits ald Knaben jich für die Weltherrſchaft beſtimmt wußten; bei jolhen Ver: 
ältnijfen ertrugen die Roͤmer dad fehlende Erbrecht dech immer noch lieber, weil jie doch immer 
often, da unter ſolchen Umſtänden eher noch gereifte und welterfahrene Männer zum Principat 
elangen würden. Alles zujammengefaßt aber, jo war das große Elend für die eigentlichen 
koͤner wejentlich dieſes: jo oft auch und jo viele vortreffliche Männer vie kaiſerliche Stellung 
Anahmen, 23 gab feine verfaſſungsmäßige Garantie fir ven Beftand des Guten und Tücdhtigen, 
es ſolche Fürſten einleiteten, und es gab gar keine Schranke gegen die Ausartung des Prinei- 
us zur graujamjten Deöpotie, oft unmittelbar nad) dem Abſchluß einer ganz vortrefflien 
egierung. 
Unſere Aufgabe nöthigt ung, namentlich die Jahrhunderte ver Kaiſergeſchichte moͤglichſt kurz 

ſammenzudrängen, nur noch die Hauptzüge der weitern Entwickelung in aller Kürze anzubeu: 
I. Uberbliden wir zuvörderft die Zeit von Auguftus bis auf den Negierungsdantritt des Coni⸗ 
Bus, jo jchen wir, wie zunächft eine Neihe von Fürſten aus den (durch Auguftus’ Verbindung 
t der berühmten Livia ſich bildenden) Juliſch-Claudiſchen Haufe dad Scepter führt (Auguftus 
14 n. Chr., Tiberius 14—37, Caligula 37—41, Claudius 41—54, endlich Nero 54— 
n. Chr.). Es jind Männer, unter denen wenigjtend Tiberius eine großartige Begabung be: 
I, aber durd) feine eigene wie durch die Schuld der Verhältniſſe zum furchtbarſten Despoten 
Tpe, während ſeine Nachfolger nach verſchiedenen Richtungen hin für die Römer vielleicht 
d entjeglicher wurden. Die Greuel des Nero riefen endlid große Erhebungen in den weit 
en Provinzen hervor, und nun erfolgte eine neue Zeit blutiger Kriege im Reich, hei denen 
Smal die großen Legionen ver Orenzprovinzen das entſcheidende Wort ſprechen, bis endlich 
Jahre 69— 70 n. Chr. der General der jurischen Truppen T. Flavius Veſpaſianus die Krone 
dinnt. Die neue Flaviſche Dynaftie geht aber jhon durch die Schuld des zweiten Nachfolgers, 
blutigen Domitian, im Jahre 96 wieder unter. Nun endlich Hat Rom das Glück, nachein⸗ 

der eine lange Reihe ausgezeichneter, untereinander gewöhnlid durch Adoption verbundener 
Anner auf dem Thron zu jehen: Nerva (96 — 98), Trajan(I98— 117), Hadrian(117— 138), 
toninus Pius (138 — 161) und Marc Aurel (L61—180). 
Die innere Entwickelung in dieſer Zeit jtellt ji) in der Kürze aljo dar. Die ſchlimmen Sei: 
bes Principats traten unter dem als Regent ganz vortreiflichen, die Härte der Alleinherrſchaft 
3 verbüllenden Auguſtus noch kaum hervor. Doc wird es bereitö bemerkbar, und Died fet 
bis herab auf Domitian mit jeltenen Baufen immer jtärfer fort, daß das römijche SPrincipat 

: der altherfönmlichen Freiheit der Rede und der Schrift nicht befteben kann; beilere Zeiten be⸗ 
wien erit mit Nerva, mo allerdings der tiefe Gegenfaß der höhern Klaſſen gegen das Principat 
abzuftumpfen beginnt. Charakteriſtiſch aber bleibt es ebenfalls bis auf Nerva, daß das 

Ancipat gegenüber den höhern Ständen immer ijolirt bleibt; daraus erflärt ſich einerjeitd der 
tige Ginflup der Sreigelaffenen an dem neuen Hofe, andererfeits aber die Neigung der mei: 
s Kaijer bis auf Domitian, neben den Truppen jih vor allen auf die nievern Maflen des 
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vömifchen Volks zu ftügen, d. h. nicht etwa durch wohlthätige fociale Maßregeln, fondı 
üppige Gefchenfe, vor allem aber durch prunfvolle Feſtſpiele. Dieje Spiele werben ai 
in dem in allen Schichten corrumpirten Rom dermaßen Hauptfache, daß die mehr und 
politifher Macht einbüßenden republifanifhen Würdenträger zulegt ihre Hauptaufgabe 
in der Leitung diefer Spiele finden. Und nun beginnt die Zeit, wo bei vem Man 
öffentlichen politiichen Thätigkeit pas Intereffe aller Klaffen ſich vorzugsweiſe auf Sc 
jeder Art wendet. Im dieſer Beziehung machen auch die Regierungen Der tüchtige 
feinen nennendwerthen Uinterfchied. Sehr weſentlich endlich wird mit Tiberius der Ei: 
Prätorlanergarde; unter diefem Kaijer wurden nämlich die jeit Auguftns in der Nach 
der Hauptſtadt vertheilten, aus Italienern beſtehenden Garbetruppen in Rom vereinigt 
wechſelnd unter einem oder zwei Präfecten) daſelbſt in einem feiten Lager Fafernirt. Sı 
bis auf Nerva herab der Einfluß diefer Truppe und ihrer mädtigen Führer auf die 2 
des Throns ebenſo bemerkbar wie unheilvoll; erft für die Zeit feit Trajan tritt diefer 
wieder vollftändig zurüd. 

Dagegen bietet feit Auguftud der Zuftand des römischen Reichs nad) andern Seiten 
höchſt glänzende Erfcheinungen. Unter dem Schug eines mehr denn zweihunbertjährig 
dend im Innern, der nur einmal durch die Kämpfe nach Nero’3 Tode für einen Theil vı 
momentan unterbrochen wurde, blühte, im Often mehr griehiih, im Weiten mehr r 
gefärbt, eine hochgefteigerte Givilifation, ein lebhafter Handel erfüllte das Reich, | 
Indische Dcean war von Agnpten ber jeßt von Kauffahrern aus dem Reiche belebt; 
mifche Literatur feierte zu Auguftus’ Zeit, durch feinen Einfluß befonders gebegt 
pflegt, glänzende Triumphe, und wenn aud mit dem 2. Jahrhundert n. Chr. die je 
miſche Literatur allmählich in Verfall gerieth, fo nabın dafür die römifche Rechtswi 
einen un fo höhern Aufſchwung. Zahlreiche römifhe und griehiihe Studienſitze 
bis zum Untergange des Reichs; neben Rom und Kartbago, neben Berntog, Tar 
Alerandrien gewann beſonders Athen, feit dem Ausgang der Antoninenzeit eine vol 
Univerjität, eine neue Blüte, die erft unter Juftinian I. völlig verfhiwand; und Hand 
damit ging auch eine ſchoͤne Nachblüte dergriedhifchen Literatur. Am meiften jevenfalla g 
duch dad kaiſerliche Negiment die Provinzen, die nun nicht mehr der brutalen Willkür 
fhonungslofen Erpreffungen der curulifhen Statthalter und Generale audgefegt waren, 
durch die Strenge, mit der intelligente Kaifer (darunter gerade auch ſolche, die wie Tibe 
Domitian in Rom als furchtbare Dedpoten fchalteten) über den Statthaltern wachten, 
ruhigen Entwidelung geſchützt wurden; nur Galigula und Nero ſuchten mit ihrer toller 
ihaft auch mehrere Brovingen vorübergehend heim. Es war namentlid) Auguftus' T 
daß er eine neue und juftematifche Provinzialordnung einführte, die befonders die Bef 
der Provinzen und bie Gehaltöverhältniffe der römischen Statthalter feit regulirte. 
alten, namentlich der helleniftifyen Gulturländer gewannen jegt einen ganz neuen Auff 
andere Provinzen, wie Spanien und Ballien, wurden allmählid völlig vomanijirt, von d 
ſchen Cultur durchdrungen, mit blühenden Städten, ja jelbft mit Studienſitzen erfüllt. € 
nun aber nicht blos diefe Kandfchaften, die von dem Römerthum auch innerlich erobert 
gerade noch in den erften Jahrzehnten der neuen Monarchie waren noch einige andere hö 
tige Landſchaften für das Reich erobert worden, die namentlich für die Folgezeit höchft b 
werben follten. &8 lag nämlich im Sinne der von Auguſtus verfolgten und feitgefteflte 
in Gäfar’8 Geifte dem Reich auf feiner ganzen Nordſeite in verfelben Weiſe eine „r 
Grenze“ zu geben, wie der Rhein von ver Nordſee bie zur Schweiz bereits bildete. Es 
namentlich darauf an, die ganze Donaulinie zu gewinnen. So jind tenn die Alpenlan 
Rhätien und Vindelicien im Jahre 15 v. Chr. durch Auguftus’ Stiefjühne Drufus und 
erobert, die Provinzen Rhätien, Binvelicien und Noricun gebildet worden: mehr abı 
jeit ven Jahre 35 v. Chr. war Die Unterwerfung von Dalmatien und Pannonien (ling 
feit ver Donau) begonnen, um nad furdtbaren Kämpfen im Jahre 9 n. Chr. vollendet 
den. Ebenſo ift auch in dieſer Zeit das thragifche und möſiſche Land vollfonmen bejept 
Möſien (dad untere Donauthal) ift wol erft unter Tiberins, Thrazien erft unter Glaub 
ftändig zur Provinz eingerichtet worden. Bahlreiche fefte Städte (beziebentlich verſchanz 
und Gaftelle dedten die Rhein- und Donaugrenze ; die neuen Donauprovinzen aber 
allmäpli völlig vomanifirt, mit vielen Städten befeßt, und namentlih in Pannoi 
Dalmatien, in Möften und Thrazien erwuchs aus den völlig romanijirten Provinziu 
ausgezeichnet tüchtige Bevölkerung, die gegenüber dem langſam infenden Italien bie 
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inder enblih zum Kernlande des Reichs werben ließ, aus welchem feit der Mitte des 3. Jahr: 
‚ndertö n. Chr. die beiten Soldaten, Generale und Kaifer hervorgehen follten. 
Die äußere Sicherheit des Reichs beruhte ſeit Auguftus auf einem ſtehenden Heere. 

ıgufluß, der mit Energie und Erfolg die durch die Bürgerfriege fo ſchwer erfchütterte Disciplin 
eberherftellte, führte dieje nun unabweishar gewordene Maßregel ſyſtematiſch durch. Ab: 
jehen nun von den Befagungstruppen der Hauptftabt und von den Flotten des Mittelmeerß, 
e von kleinern Heerhaufen in den innern Provinzen, war die ftehende Reichsmacht (bi auf 
audius beftand fie aus etwa 25 Legionen, f. unten) durchgängig an den gefährlichften Grenzen 
d über bie ſchwierigſten Provinzen vertheilt. Namentlid, am Rhein und an der Donau (die 
ch noch durch Stromflotillen bewehrt waren) ftanden die meiften und beften Xegionen: außer: 
m Hatten namentlih Syrien und Spanien fehr ftarfe Befagungen. Die Legionen (jegt 
100 Mann ftarf, woran fih noch Reiterei bis zu 726 Pferden und ein namhafter Artillerieparf 
loß) wurden principiell aus römifchen Bürgern gebildet, was, da die Dienftzeit des Legionars 
bauf 20 Jahre erſtreckte, bei einem jährlichen Erfag von höchſtens 18000 Mann (die in ge: 
oͤhnlichen Zeiten wol überwiegend Breiwillige. waren), bei einer Bürgerbevölferung von 
3—20 Millionen feine beſondern Echwierigfeiten machen konnte. Während der erften zwei 
ihrhunderte ver Kaijerzeit hielt man wahrſcheinlich auch an diefem Princip feit; nur daß man 
a Hall der Noth und wenn man in einer Provinz nicht genug römifche Bürger fand, auch un— 
denklich aus den Provinzialen refrutirte, die Dann wahrſcheinlich nad} einer gewiffen Dienftzeit 
8 römische Bürgerrecht erhielten. Sonft aber ftellten die Provinzen weſentlich fogenannte 
älfstruppen ; diefes waren „theild geworbene, mit zwanzig: bis fünfundzwanzigjähriger Dienft- 
K, und zwar meift Reiterei over leichte Truppen, wie Bogenſchützen oder Schleuderer ; die weit 
Berwiegende Mehrzahl derſelben beftand jedoch in ausgehobenen Mannfchaften, die wahrfchein: 
Bnur im Kriege in voller Stärke prüfent, außerdem aber nur in Cadres vorhanden waren”. 
ie regelmäßige, ftetö bei ven Fahnen verfanmelte römische Kriegsmacht berechnet Wieters- 
Im, den wir hier folgen (Legionen, Truppen in dev Hauptftabt, und gemorbene Hülfsvölker) 
auf 200000 Mann; die durch Aushebung zu gewinnenden Dilizen jchlägt er auf kaum 
0000 Mann au. Infolge ver Gewinnung einiger neuen Provinzen wurde dann nach und 
5 (bis auf Septimius Severud) die Zahl der Legionen bis auf 30 erhöht. 
Bei einem Umfange von etwa 103—110000 Duadratmeilen mit gegen 90 Mill. Ein: 

hnern, die man für das damalige Römiſche Neich berechnet, erfheint im Vergleich mit der heu⸗ 
m Zeit diefe Truppenftärfe nicht Hoch; fie reichte aber vollftändig aus, meil damals mit 
Bnahme der PBarther das Römifche Reich faſt überall nur ſchwächere, uncultivirte Stämme 
Nachbarn hatte, und weil die Angriffsfurie der deutſchen Stämme noch nicht erwacht war. So 
nte denn Auguftus ſehr wohl die Politik feftftellen, derzufolge die Römer weitere Eroberun⸗ 
nicht mehr unternehmen jellten. Nur auf Einem Punkte wich er zu feinem Schaden davon 
Res mar nämlich fein und feiner Stiefjöhne Gedanke, die tapfern deutfchen Völker, die theils 
er Marbod an der mittlern Donau ein ſtarkes Reich gebildet hatten, theild ohne Zujammen- 
ig nebeneinander lebten, bis zur Saale und Elbe bin zu vemüthigen und aud ben weſtdeut⸗ 
a Sauen zunächſt ein abhängiges VBafallenland zu mahen. Die glänzenden Feldzüge des 
ufus (feit vem Jahre 12 v. Chr.) und anderer Heerführer nach dem innern Deutichland, dann 
Einfluß der römischen Givilifation, ſchienen wirklich das Gelingen dieſes Pland in den 

iniſch⸗weſtfäliſchen Gegenden ernftlich einzuleiten (der gegen Marbod im Jahre 6 n.Chr. ein- 
eitete Feldzug kam nicht zur Ausführung); da war es die unfinnige Politik des römifchen 
atthalters Quinctilius Barus, die im Jahre 9 n. Chr. eine gewaltige Erhebung der nieber- 
itſchen Stämme unter dem Cherusferfürften Hermann herbeiführte. Die dreitägige Mord: 
acht im Teutoburgermwalde vernichtete ein römiſches Kernheer und machte Deutichland wieder 
t, Roms fünftige Bejieger waren jet gefunden! Den rächenden Angriffen der römiſchen Ge⸗ 
‘ale auf Niederbeutfchlend machte dann Tiberius im Jahre 17 n. Ehr. ein Ende; feine nur zu 
olgreiche Politik wurde ed, die Germanen durch Eluge Nährung ihrer innern Zwiſtigkeiten für 
Im ungefährlich zu machen; in ſolcher Weile ging audy im Jahre 19 u. Chr. dad Reich Mar: 
d's zu Grunde. Abgefehen nun von dem großen, an den vömifchen Thronfriegen dieſer Zeit ſich 
zündenden Kriege der Bataver gegen Rom, der auch einengroßen Theil des linfen Nheinufers 
imentan in Brand fegte, 69— 70 n. Chr. (der befanntlich mit dem furdtbaren Aufftande der 
den, 65— 70, zujammentraf), ift e8 dann an der beutfchen Rhein: und Donanlinie für 
age Jahrzehnte nicht mehr zu großen Kriegen gekommen ; die Römer konnten aber allmählich 
& die Schwarzwaldlandichaft zwiſchen Rhein, Nedar und Donau ihrem Reich einverleiben. 
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rare unter tem eteljien zer nun folgenden Fürnten, tem Alexander Sererus (222—2 

gann nun eine furchrkare Leidenszeit für das Nah. Zu ten Angriffen ver Germanen, 
lid ver Alamannen zwiihen Main und Bodenſee, kam damals eine neue Geraßr, inden 
in Alten Die Karther durch dad Fürſtenhaus ter Sajlaniten geilurzt wurten (226 n. 6 
nun die Perfer mit neuer Kraft ich wieder erboßen, um fur Jahrbunderte böchnt gı 
Angreifer der öflihen Provinzen zu ıverten. Nah und nad ırird das Reid auf aller 
grenzen, an ter britiiden und galliichen Kufte durch ſächſiſhe Seeräuber, am unter 
durch die Franken, am mittlern und obern Rbein ung in nen Alpenlantern Durch Die Ala 
an der mittlern Tonau duch jarmarifhe Stämme, in Dacien und am Schwarzen M 
die Gothen, im Oſten durch Die Perſer angefallen, während nun audy Die afrifaniichen 
die jütlihen Provinzen beunruhigen. Naturlih war ter Kampf nicht überall gleich; 
mit gleicher Stärke im Gange; allein Nom ift nun bleibend auf die Defenſive angewieñ 
nunntehr ift Die Kriegoͤmacht des Reichs nicht mehr ausreichend; nun müſſen (denn nu 
wenige Provinzen lieferten ſelbſtändig ausreihente brauchbare Manniharten) die 
oft vom Weiten nad dem Oſten und umgekehrt hin= und hergesogen werten, und eine gi 
derlage der Jiömer auf Ginem Punkte gab ſicher das Eignal zum Einbruch feder Sch 
vielen anvern Punkten. Tazu fanı nun, daß jeit Jahrzehnten tie Kraft der Brorinziale 
dur ſchwere Seuchen verzehrt wurde, daR man mehr und mehr fremde, germani 
ſarmatiſche, Hulfdtruppen werben mußte; mehr aber, das frühere Budget (das Reiki 
des 1. Jahrhunderis wird auf etwa 150 Mitt. Thlr. angefchlagen) reichte ſchon lar 
mehr aus. Die Yafleıı ver Bevölkerung nahmen in erſchreckender Meife zu: und name 
Verſchlechterung der Münze von Staats wegen jeit Commodus, die um die Mitte red: 
bunderts ihren Höhepunkt erreichte, verbreitete bi3 zu den beifern Zeiten des Aurelian u 
liches Elend. Endlich aber fiel jeit Garacalla die Bejegung des Throns vellftändig in vi 
der Legionen; der Kaiſermord ward zur Tagesordnung, die Intrigue fand lange ibren: 
nur bei kurzen Regierungen. So dauerte es lange, bis endlich jich in ven neuen endloſen 
ein Stamm tüchtiger Feldherren bildete, die Bann begannen, in die Bejegung des Throne 
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Drbnung zu bringen, namentlich aud wieber dem Senat die Sand boten; bis zugleich in 
tem Umfange, und jest namentlid in den Landſchaften zwifchen der pannvnifchen Donau 
dem griechifhen Meere, noch einmal ver rettende Friegerifche Geiſt erwachte, der ver Alten 
lt noch für mehrere Menſchenalter die Exiftenz rettete. 
Das monotone Elend der unmittelbaren Grenzlandſchaften, dietiefe Noth der Innern Provin⸗ 

‚ ben raſchen und blutigen Wechfel der Kaifer feit Alerander Severu®’ Tode deuten wir nur 
Der Höhepunkt des Jammers aber trat gerade unter und nad) dem Kaiſer ein, von dem bie 

serale bei feiner Erhebung gerade das Beſte erivartet hatten: es war Valerianus (253— 260), 
in dem Perſerkriege unterging. Und unter feinem Sohne Gallienus ward, namentlich auch 
ch furchtbare Gotheneinfälle, die Noth fo groß, daß allenthalben die Statthalter fi, glelch⸗ 
ob mehr oder minder gern, gendthigt ſahen, als „Tyrannen“, d. h. als felbftändige Pro- 
jialfürften dad Scepter zu ergreifen. Da war es endlid — Gallienuß fiel 268 n. Ehr. 
ch eine Verſchwörung ver Generale — ber große Claudius, der zuerft durch feinen Gothenſieg 
er Rieſenſchlacht bei Naiſſus (jegt Niffa) im Jahre 269 eine beffere Zukunft anbahnte; dann 
en ed bie gewaltigen „illyriſchen“ Kaifer Aurelian, der allerdingd um 271 Dacienden Gothen 
rat (270—275), und Probus (276— 282), wie auch der tapfere Carus (bis 283), welche 
rall das Reich wieder in feine Fugen braten und durch eine Reihe von Siegen es endlich 
gli machten, daß nun wieder geordnete Verhältniffe im Reich plaßgreifen konnten. 
Mit dem Regierungsantritt des hochbegabten Diocletian (284) beginnt nun eine ganz neue 
t für das Römifche Reid. Diefer gewaltige Menſch, der, umgeben von einer Menge nam: 
ter Feldherren, überall jiegreich die Ehre des Reichs behauptete, fuchte durch eine Reihe höchſt 
ſentlicher Veränderungen in dem ganzen Regierungsiuflem dem Reich neuen Halt zu geben. 
zuerſt war ed, der Darauf verzichtete, die römische Welt noch immer allein zu beherrſchen; er 
ann daher, ſich nacheinander mehrere Reichsgehülfen (fogenante Cäſaren) zuzugejellen, deren 
m er ji dann wieder ald „Auguſtus“ im Mange gleichftellte, welche unter feiner Oberhoheit 
jelne Reichstheile verwalten follten. Die Hoffnung freilich, die er daran knüpfte, durch ſchär⸗ 
t Organifation dieſes Syſtems auch den fleten Ufurpationen und Thronfriegen begegnen zu 
men, fcheiterte vollftändig; folange er aber felbft regierte, erwies ſich die Iheilung ber 
rwaltung jehr zweckmäßig. Mit Diocletian begann aber aud die endliche Vernichtung der 
mblifaniichen Reſte ver Verfaflung, zugleich die Immandlung des militärifhen Kaiſerthums 
ein „bureaufratifches" Neginent. Was das erftere angeht, fo wurden namentlich die legten 
Pe der alten Macht und Bedeutung des Senats bis auf einen Schatten vernichtet; die Ver: 
ang ber Gentralregierung von Rom nah Nikomedien, mo Diocletian geteöhnlich reſidirte, die 
hebung von Mailand zur Refidenz des Auguſtus Marimian trugen ebenfalls jehr entfchieden 
pa bei, dieſen Proceß zu beichleunigen. Es war Diocletian, der an Stelle der militärijchen 
wmen am Hofe einen feierlihen Pomp, ein ſtrenges (anfcheinend perfifhen Vorbildern ent: 
ſates) Ceremoniell einführte, ver aus dem bißherigen Imperator der Mömer einen „Dominus’ 
käte, das Diadem anlegte, überhaupt ber kaiſerlichen Würde ven Blanz einer geheiligten Maje⸗ 
Ku verleihen ftrebte; Dabei wirktenentfchleven religidfe Motive mit, venn Divcletian, ein war: 
tt Anhänger der ſinkenden olympifchen Götterwelt, faßte die Eaiferlihe Stellung auf ald „eine 
kettbalterichaft des Jupiter, und in dieſem Sinne follte auch das neue Geremoniell dazu 
Men, den „irdiſchen Stellvertreter ver Gottheit‘ zu verherrlichen, eine geweihte Schranke zwi: 
m dem Kaifer und dem Volk zu ziehen. Die großen Veränderungen endlich in dem Detail 
Verwaltung, die nachmals für das Neich geltend blieben, ſind fiherlich ſchon von Diorletian 
zebahnt worden; ihre wirfliche Vollendung erreichen fie aber erft durch ven bedeutendſten feiner 
folger, Konftantin ven Großen. 
Die neue Ölieverung der Regierung des Reichs, die Diocletian angeordnet hatte, führte hal 
D feiner und Maximian's freiwilliger Abvanftung (305 n. Chr.) zu neuen und ſchweren innern 
mpfen; da war es denn Konflantin (im Jahre 274 zuNaiffus geboren), der Sohn des früher 
Weſten ale Gäfar, feit 305 (bis 306) ald Auguſtus gebietenden Konftantius Chlorus, der 
lich nad) langen und mörberifchen, das ganze Reich erſchütternden Kämpfen im Jahre 328 
' Sefammtreich wieder unter feiner Herrſchaft vereinigte. Sein Sieg brachte zugleich ein ganz 
es geiftiged Princip zum Obflegen. Das feit Jahrhunderten langfam und immer mächtiger 
ausbreitende Chriſtenthum nämlich war von Diocletian und einigen feiner Gäfaren und Nach⸗ 
ker ſeit 303 wegen des nun deutlich erfannten Gegenſates gegen das olympifche Götterthum 
> das ganze antife Weſen in wahrhaft grauenvoller Weiſe verfolgt worden. Konftantin 
legen, der — feine inneren religidfen Überzeugungen find noch heute Gegenſtand des Streits — 
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ig jetzt Die Blüte ber illyrifchen Halbinfel zu Grunde, die Niederlage des Valens bei Adria⸗ 
pel am 9. Aug. 378 begründete die Gothenherrihaft im Nömijhen Reih. Wol gelang es 
u großen fpanifchen Imperator Theodoſius (379— 395) , Die Bothen zum Krieben zu zwin⸗ 

i, fie blieben aber al8 Soldaten und Anfiedler im Römifchen Rei. Und ald nach mehrfachen 
Alien Bürgerkriegen gegen Ufurpatoren im Welten Theodoſius endlich am 17. Jan. 395 
rb, da begann die Zeit, wo durch bie, urſprünglich auf ſolche Zwecke gar nicht berechnete 
ichötbeilung zwiſchen Theodolius’ Söhnen, Arcadius im Oſten und Honorius im Weften, 
ter deren ehrgeizigen Miniftern Rufinus und Stiliho die bleibende Scheidung zwifchen den 
adſchaften öfllih und weftlich von der Adria und den dalmatiſchen Gebirgen eingeleitet wurde, 
dein Doppelregiment in Konftantinopel und in Mailand Cbeziehentli in Non oder in dem 
en Ravenna) unter felbftändigen Dynaſtien begann. 
Mit Theodoſius' Tode begann nun aber auch die Zeit des Untergangs ded Weftrömifchen 

ichs, dad weſentlich nur noch durch immer ſtärkeres Heranziehen deutfcher Krieger und 
dherren feine Eriftenz friftete. War die illyriſch-griechiſche Halbinfel glei nad) Theodoſius 
be durd einen furhtbaren Bothenaufftand unter Alarich ſchrecklich heimgeſucht worden, 
krafen ſeitdem die Hauptgefahren überwiegend den Weſten. Und als in unerhörter Thorheit 
iſer Honoriud im Jahre 408 feinen General Stiliho, der bisher dem Alarich wie andern 
Inden energifch Halt geboten hatte, ermorden ließ, da überſchwemmte Alarich ganz Italien . 
tem jelbit wurde in Jahre 410 genommen und geplündert), während feit 409 Gallien 
n Germanen aller Axt überflutet und furdtbar heimgefudht wurde. Nun gelang ed zwar 
q̊Alarich's Tode (410), die Weftgothen für Rom zu gewinnen und zur Befämpfung der 
bern Germanen nah Spanien (412) zu leiten; dafür aber mußte denſelben das ſüdliche 
Blien bleibend eingeraumt werben, während Branfen im Norden dieſes Landes, Burgunder 
möberrhein ber ſich allmählich erobernd ausbreiteten. So entwickelt fih denn jener Zuftand, 
außer Italien und Afrifa Die Nömer nur noch zeritrente Striche ihrer alten Provinzen wirk⸗ 
Innehaben, die eingedrungenen germaniihen Stämme dagegen, auch im Frieden nur fehr 
tan das Reich geknüpft, ſich langjanı, aber unmwiderftehlih ausbreiten. Da war ed denn ein 

er Schlag, dad im Jahre 429 (unter Balentinian III. 425 —455) von Spanien auß Die 
malen nach ven Herrlichen Afrika übergingen, nad und nad das ganze ſchöne Land bie 
W Karthago eroberten und hier unter ihrem König Geilerih ein Reich gründeten, deſſen 
peegene Serräuber bald den Küften des Mittelmeers überaus gefährlid wurten und nicht 

bezwungen werben Fonnten. In dieſer und dev folgenden Zeit war ed nur noch der ge: 
ige General Aëtius, ein Nömer aus Möſien, deffen Kraft und Talent das zufanımen- 
Wende Reich noch ſtützten; es ift derſelbe Mann, der, ald der große hunniſche Sultan Attila, 
433 namentlih dem Often gefährlih, enplih im Jahre 451 jih auf den Welten warf, 
? Goalitivn der Römer und vieler Germanen, namentlih der Weftgothen in Gallien, zu 
Inde brachte; der dann in der Rieſenſchlacht bei Chaͤlons an der Marne den großen Hunnen 
Weichen bracte, und auch bei dem Angriff ber Hunnen auf Italien (452) ſehr Weſentliches 
Rettung des Reich beitrug. Den Dank zahlte ihm Kaiſer Balentinian III, inden er 454 
übermächtig getvorbenen General ermordete. Damit mar bed Reiche legte Stüge gefallen. 
Nunmehr geht es mit dem Reich ded Weſtens (auch England war ſchon lange von den Le: 
ten geräumt und wurde, im Norden von ben barbariichen Picten und Scoten geplagt, um 

Mitte des 5. Jahrhunderts von ſächſiſchen Ginwanderern erobert) raſch zu Ende. Nach Valen⸗ 
an’8 IH. Ermordung im Jahre 455 wechſeln, nahen im Juni 455 ein vandalifcher Raub⸗ 
Mom jelbit geplündert, die Kaiſer wieder mit furctbarer Geſchwindigkeit, meiftend durch 
wft und Abneigung des ſueviſchen Generals Rieimer, der ald Germane nicht felbft nach der 
me zu greifen wagte. Ricimer erhob und flürzte wieder eine ganze Reihe Imperatoren 
dunter den ebeliten, Dajorian, 457— 461), bis er endlich im Jahre 472 ſammt dem Kaifer 
Brius an der Belt ſtarb. Nun erhob burgundiſcher Einfluß den Glycerius auf den Thron, 
aber bald wieder von dem jeitend dev Byzantiner begünftigten Julius Nepes verdrängt 
De (474). Nepos wurde wieder durd den General Oreſtes geſtürzt, der jegt (Detober bed 
Tes 475) feinen Sohn Romulus Anguftulus auf den Thron erhob. Und nun war es der 
Khrer germanijcher Soldtruppen, Odoacer, welcher endlich im Augujt des Jahres 476 in 
tüger Erhebung dem Haufe des Drefted ven lintergang bereitete, den jungen Auguftulug 
Ite, den römischen Thron nicht wieder bejeßte und, von dem Hofe des Oſtens unter gewilfen 
Auen anerkannt, die Herrſchaft in Italien und den Alpenprovinzen ald König antrat. Damit 
Eßt die Geſchichte des Wetrömifchen Reichs ab, Teilen Ausyang das Oſtrömiſche over 

' 
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Byzantiniſche Reich no fait um taufend Jahre überlebt Hat. Auf ben Trümmern aber t 
Abendländiſchen Reichs erhebt ſich die jugendliche romaniſch-germaniſche Stantenwelt, ber 
Geſchichte den Übergang bildet zu jener des beginnenden Mittelalters. G. F. Hertzberg 

Romaniſche Völker. Wie mehr oder weniger alle ethnographiſchen Sammelwoͤrter 
hat auch die Bezeihnung „Romaniſch“ etwas U’itzutreffended. Zahlreiche Berölferungsmafl 
werden den romanischen Völkern beigezählt, rne wirklich dazu zu gehören; fie müffen eBi 
gefallen laffen und laffen es ſich zum Theil rech jern gefallen, weilin dem Staat, dem fie ei 
verleiht find, eine aus dem Römiſchen entftan ‚ne fogenannte neulateinijche Sprache ald offic 
anerkannt wird, einige Zwiſchenſtellungen, 3. B. Belgien und die Schweiz, abgerechnet, mo 
Ginwohner zwar ihre politiche, aber nicht ihre ethnographiſche Zufammengehörigkeit gutheiß 
Daß der Sprache eined Volks ein fo weitgreifended Recht zufommt, hat feinen Grund dar 
daß die Sprade das unentbehrlihe Organ für die gründliche Aneignung fremder Bildun— 
zuftände ift, daher ganze Völferfchaften fo gut als Individuen erft dann ihre natürliche 2 
ftammung zu Gunſten einer andern Bivilifation abzulegen im Stande find, wenn fie die Spra 
der legtern reden. In dem Sinne beligt Guropa nur drei romanifhe Culturvölker: Itali 
ner, Spanier, mit Einfluß ver Portugiefen, und Franzoſen, die indgefammt als: 
recte Erben der alten Römer anzufehen fird. Zwar Eönnte e8 ſcheinen, daß infolge der Th 
lung der Römerherrfhaft in ein Weſtrömiſches und ein Oftrömifches Neid) das Nomanif 
auch an den Geſtaden des Bosporus feiten Fuß gefaßt Hätte; allein daß dies in Wahrheit ni 
der Fall war, erfennt man fon an dem Unvermögen der oftrömifchen Kaiſer, ven Lateinifä 
in ihren Ländern zum Siege zu verhelfen. Daß es bloß aus Eitelkeit und Beſchränktheit unk 
laffen worden, um die Scheinehre hellenifcher Eultur zu rette.., läßt jich ſchwerlich behanpk 
wäre das römifhe Wefen den Byzantinern, auch nur den Beffern unter ihnen, zur anbe 
Natur geworden, fo würde fein Machtbefehl den einmal eingeleiteten Romanifirungsproref, 
hintertreiben vermodt haben. So aber blieb dad Roͤmiſche blos eine Zeit lang an ver DW 
fläche haften, um bald ganz zu verſchwinden. Bei der Aufrichtung des byzantinifchen These 
war den Selbſtherrſchern, die daraufſaßen, alles, zum Theil reichlichft, zugefallen, nr 
Volk. Ihr Reich war recht eigentlich ein glücklich erfonnener geographifcger Begriff, niit 
und nicht weniger; denn fie hatten zu Unterthanen ein buntes Gemiſch theils bildungkue 
theils verbildeter Voölkerſchaften, die kaum eine andere Regierungsweiſe ertragen Eonnten d 
polizeilihen Abfolutismus; wie denn die Eroberung Konftantinopeld durd die Kreuzfche 
von dem einheimifchen Pöbel und Landvolk mit Jubel begrüßt wurde. So cerflärt es fich, ward 
die nichtöfagendften dogmatiſchen Zänfereien ald unvertilgbared Unkraut den politifchen Orgel 
nismus überwucherten und in einen Cäſaropapismus audarteten, der in Kirche und Staat fl 
andere Richtſchnur anerkannte ald die Stabilität der leeren Form. Das Buzantinertfum 
feinen Inhalt und darum auch Eein gefchichtliches Intereffe. Eher könnte man fich verſucht fü 
den Rumänen eine Stelle unter den romaniſchen Völkern anzuweifen, wozu außer dem 
namen und der Volksſprache das politifpe Leben, daß ſich neuerbing® unter ihnen zu regen Hl 
ginnt, einigen Anlaß zu bieten ſcheint; allein die dürftigen Überreſte von Bildung, welche h 
römiſchen Colonien daſelbſt zurückgelaſſen hatten, vermochten jene Völkerſchaften, trog der 
lichen Lage an der untern Donau, wegen der Ungunſt der Verhältniſſe nicht ſelbſtändig zu 
wickeln. Die Rumänen find Faum mehr ald halbbarbarifche Slawen, ſowenig denſelben 
Bildungsfähigkeit damit abgeſprochen werden foll. 

Anders die romaniſchen Völker, die dem Untergang des Weſtrömiſchen Reichs ihre 
ſche Selbſtändigkeit zu danken hatten. Italien, die Pyrenäifche Halbinſel und Frankreich 
men in geographiſcher Hinſicht an den Vortheilen, welche Europa durch die Verzweigung 
derung, Individualiſirung feiner Länderräume, wegen der relativ größten Küftenbegr 
und reichſten ‚Entwidelung der Geftabeform genießt, in hervorragender Weife theil. I 
Halbinfeln, wie gefchaffen zum Herrfchen über ein Binnenmeer und einen Ocean, mit 
Hinterlande, das in gefchloffener Maſſe den beiden vorwärts geftredtten Blievern nicht allen @ 
Stüßpunft dient, fondern mit ihnen auch die Gunſt der beiden Deere theilt — eine gludim® 
Zage für eine Mehrheit verwandter Nationen, die allen gegenfeitigen Reibungen und uch 
gungen zum Troß an dem entſcheidenden Punkt doch immer wieder zufammentreffen, iR iüe® 
zu denken und ließe die germanischen Völker nicht ohne Bangigkeit in die Zukunft bliden, ml 
die Romanen in-der Verfolgung gemeinfamer Ziele beharriicher wären. Italiener, Erik 
Branzofen haben zunächſt das miteinander gemein, daß Ihre Vorfahren von Rom and niät AM 
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tr unterjodht, fondern zugleich geiftig erobert wurben; in ihnen lebt das Roͤmerthum wirkild 
ort, und Rom ift ihr geihichtlicher Mittelpunkt auch jetzt noch, weil e8 vermöge feiner eigen: 
hümlichen Stellung als kirchlicher Staat zur religiöfen Vormundſchaft über alle Romanen fich 
erufen fühlt und politifhe Veränderungen, mögen fie noch fo dvurdgreifend fein, den Grund: 
nd Edftein dieſes Verhaͤltniſſes wol erihüttern fönnen, aber nicht fo bald umilürzen. _ 

Zu dem Bewußtſein, ihr nationaled Gep. ige dadurch erlangt zu haben, daß dem Über⸗ 
ewicht der römiſchen Waffen ver Sieg der rönı. sen Cultur aufdem Fuße folgte, geſellt fich ver 
eitere Umftand, daß auch die Blutmifchung der. na ‘.fhen Hauptvölker eine auffallende Ahn- 
chkeit zeigt. Die ungefunden Stodungen und tranthaften Hemmungen in ber Gefdhichte des 
Inzantinertgums rühren größtentheild von der widernatürlichen Vermiihung des Roͤmiſch⸗ 
elleniſchen mit dem Slawiſchen her, indem eö zu feiner Erneuerung der organifchen Säfte und 
hätigkeiten kam, vie überlebten Bilvungszuftände vielmehr unvermittelt neben dem rohen Na⸗ 
waliönus der Slawen zu liegen kamen, ohne weder denfelben zu vergeiftigen, noch auch aus 
mm die urfprünglichen Kräfte zu ziehen, deren ein gefundes Gulturleben niemals entrathen 
nn. In Weiteuropa hat das durch die Völkerwanderung aufgefrifchte Blut der in Abhängig: 
it von Nom gerathenen Völker einen neuen Gulturprocen eingeleitet, und zwar jo, daß im 
dorden Frankreichs, Spaniene und Italiens dad Germanenthum, ohne die frühern Bewohner 
afzuzehren oder ihrem Einfluß ſich "u entziehen, die Bedeutung eines nationalen Factors er: 
ingte, wogegen inı Süden bie alte. Bevölkerungsſchichten ver Hauptfadhe nad) den Ausſchlag 
R geben fortfuhren und weit mehr durch einen bewußten Gegenfaß zu den germanifchen Fremd⸗ 
ingen in eine wirfjame und nachhaltige Beziehung zu dieſen traten. Solde polare Spannung 
ann im ganzen nur vortheilhaft fein. Am fühlbarſten ift der Uinterfchied in Frankreich, weni 
er außgeprägt in Spanien, aber auch bier ohne Vergleich mächtiger, ald man gewöhnlid) an- 
ummt, während in Italien die bevorzugte Stellung Roms Italiſches und Germanifches zwar 
jertwährend zu vermitteln firebte, aber gänzlich zu amalganıiren Eeineswegs vermochte. Seit 
pem flegreichen Vorbringen germaniſcher Stänıme nach dem Weften Europas ift die Gefchichte 
wafers Erdtheils, und in Grunde die Weltgeſchichte überhaupt, weiter nichts als ein ununter: 
wehened Streben uach einem vernünftigen Gleichgewicht zmifchen Germanentgum und Roma: 
denthum, dermapen, daß felbft foldhe Kriege, die auf einem ganz andern Boden außgefochten . 
werden, einen bleibenvden und die menſchliche Geſittung fördernden Erfolg nur dann haben, 
Beim dad romanifh-germaniiche Völkerſyſtem ſich auf bie eine oder die andere Weife daran 
iheiligt. Als an der untern Donau das mächtige Bothenreich durch die Hunnen auseinander⸗ 
eſprengt war, gelangten ®othen bald frieblich, bald feindlich bis nach Thrazien und Kleinafien. 

bft in Konftantinopel verbrängte das gothiſche Kleid die römische Toga ; Gothen wurden die 
fertrauten des Kaiferd, aber Spuren ihrer Wirkſamkeit haben fie nicht hinterlaſſen, es fei denn 
ſpuren der VBerwüftung. Überall wo jih Germanen mit Romanen miſchten, entflammten 
Bensfähige Gebilde einer im Bortfchreiten begriffenen Givilifation, und auch dann, wenn die 
t genug wiberwillig eingegangene Verbindung auf den erften Blick unfruchtbar erſcheint, darf 
it Sicherheit angenommen werden, daß Keime vorhanden waren, die fich erit ſpäter entwickelten. 
Es ift eind der Hauptverbienfte L. Ranke's, in feinen Geſchichtswerken diefe Wechjelbezie- 
Ing bejonderd ſcharf ind Auge gefaßt und den Nachweis geführt zu Haben, daß die enge Ver: 
udung zwiihen Staat und Kirche bei fortvauerndem Wiberftreit, und die monardifh - län 
[che Gonftitution jeder einzelnen Landſchaft neben dem daraus entipringenden innern Gegen⸗ 
d die wirkſamſten Triebfevern des Syſtems find. Auf dem Widerftreit der geiftlihen und 
Litifchen, ver monarchiſchen und fländifchen Tendenzen in der Wechſelwirkung unabhängiger 
Rtionalitäten innerhalb einer alled umfaffenden, doch nie abgeichloffenen,, mehr idealen ald 
Präjentativen Ginheit beruht das eigentliche Leben bed Abendlandes, die Kontinuität feiner 
Kdung, fein Übergewicht in ver Melt überhaupt. Bon ihrem Mittelpunft aus haben die Ro: 
nen vorzugämeife dazu beigetragen, die Idee des Chriſtenthums im Geiſte un, nad) den fitt: 
Den Bedürfniſſen des Abendlandes in ven Sagungen und Ordnungen bes bürgerlichen Lebens 
x Geltung zu bringen; und fo wenig beftritten werden kann, daß die Staatdeinrihtungen durch 
e vormundidhaftlihen Anfprüce ver kirchlichen Gewalten vielfach zu leiden hatten, fo klar liegt 
anı Tage, daß der unter den Trummern der Alten Welt eben erft im Werden begriffene Re: 

Sentativftant ohne die hülfreiche Hand einer fittlidy= religiöfen Gemeinſchaft ſich fo bald nicht 
Eräftigt, vielleicht die zu feiner Gxiſtenz erforderlichen Bedingungen niemals erhalten haben 
Tarde. Die Verſchuldungen der römijchen Priefterherrfchaft mögen noch fo groß fein, ihre 

StaatssRerifon. XII. 42 
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Verdienſte find nicht geringer und ber Anerfennung um fo werther, als durch fie zuerfi & 
gebrochen werden mußte. 

Bielleicht gibt es feine zweite Stadt, die ſich gleich gut zu einer Landeshauptitabt eignete 
Nom für dieitalienifhe Halbinfel. Der in einer Ausdehnung von 120 geographiſchen 9 
len durch die Injel laufende Gebirgözug der Apenninen mit langgevehnten, terraflenfürmig ı 
ſteigenden Barallelthälern wird im Weiten Mittelitaliens durch gewaltige vulkaniſche Bildun 
unterbrochen. Die Stätte, wo Ron fteht, iſt minder gefund und minder fruchtbar ale die 
meiften alten Zatinerftänte; aber eben darum enthielt ſie bei ver in anderer Beziehung auf 
ordentlich günftigen Lage nur einen Antrieb mehr zu angeftrengter Arbeit und unabläfl 
Berfolgung jener weltgefchichtlichen Aufgabe, die Birgil ala Herrſcherrecht bezeichnet. Noch 
Latiumd edle Stämme nicht untergegangen. Aus den Ihönen, regelmäpigen Zügen ver! 
wohner des Nlbanergebirged, ven großen Ihmarzen Augen, dem freien Blick, der gemefln 
Bewegung eines ſchlanken, wohlgebilveten Körpers fpricht bis auf dieſen Tag ber edle & 
eines Volks, das Rom feine Herrfchaft gründen half und dann an derſelben theilnahm. 4 
die leicht Hellenifirbaren Japygen Unteritaliend, Etrusfer und Celten Oberitaliend fi zus 
unbrifch = jabellifchen und latinifhen Stännen Mittelitaliend verhalten haben mögen, umg 
meinſchaftlich mit diefen und im Gefolge der roͤmiſchen Weltherrichaft ven Grund zu legen. 
einem italiſchen Nationalbewußtiein,, dieſe Unterfuhung liegt hinter der Grenzſcheide, wei 
die romanifhe Völferfamilie von der Alten Welt trennt. Romaniſch fängt Rom und mit ih 
Italien erft da zu werden an, wo es Anſpruch auf eine priefterlihe Stellung in der wefteurepl 
hen und momöglich allgemeinen Ghriftenheit macht; weit entfernt, durch eine bloß ideale & 
danfenverbindung das geiftlihe Rom als den berechtigten Erben und Träger des kaiſerlichen a 
zufehen, haben die römischen Biſchoͤfe Ihren wohlbegründeten Rechtstitel aus der geſchichtliche 
Stellung ihres Sprengels abgeleitet, weshalb ed auch nach der Völkerwanderung ohne 
feine Geſchichte Italiens gibt. 

Deſſenungeachtet it Rom weit fpäter hriftlich geworben, ald man gemöhnlid 
So viele Edicte au Kaijer Theodoſius gegen die Bdtterverehrung erlaffen mochte, Nom 
nicht auf heidniſch zu fein, und nachdem den Tempeln durch ein Gefeg des Kaiferd Hoi 
(vom Jahre 408) ihre Einfünfte entzogen worden waren, verfiegte der alte Glaube weit 
wegen mangelnder Unterhaltungsfoften als auß fittlihen Beweggründen. Unerfchöpflide 
thümer wurden in finnlojen Genüffen verfchwelgt, auf Circus und Bantomimen richtete ſih 
Bier lüfterner Lebemenſchen, denen jedes höhere Streben abhanden gefommen war. Der 
der Stabt beginnt mit der vierzgehntägigen Plünderung durch Genſerich's Vandalen, ald 
tium und Jupitertempel in Trümmer fielen, und mas an denfwürbigen Spolien nod) vo 
war, nad Byzanz wanderte. Einem fo völlig verfommenen Zuftande gegenüber eriheint 
lichte, auf ſich felbft ruhende Heldengroͤße des oſtgothiſchen Theoderich, an der Spige fei 
„Barbaren“, als Verfündigerin eines neuen und enttwvidelungsfähigen Zeitalter. Auf fenq 
Stempeln heißt Rom zum legten mal Felix, aber mochte dad Glück auch auf der Neige fe 
zähes Ausharren im Unglüd unter den härteften Schlägen des Schickſals, fo lautete die nm 

Lofung. Der Kaiferpalaft, ven Theoderich jih in Navenna baute, fein eigenes, aus Erz * 
goffenes Reiterſtandbild mit der nadten Geftalt, die in der Linfen ven Schild hielt, mitm 
Mechten den Speer ſchwang, endlich die originelle Grabkapelle, die fein Andenken auf die [pie 
ften Gefchlechter bringen wird, das waren lauter neue Motive, die eine nahe bevorftehende Us 
wandlung des Roͤmiſchen in ein Romaniſches verfündigten. Denn darin beſteht ja der Unier 
fhied beider, daß das Romaniſche ein mit germanifchen Kräften, Anfhanungen, Triebieen 
bereichertes Nömiiches ift. In dem Kanıpfe, der ſich zwiichen Oftgothen und Byzantinern 3 
die Oberherrlichkeit in Italien entfpannı, nimmt das Papſtthum eine eigenthümliche Stellung ek 
Der Abfcheu gegen den Arianismus der Bothen hieß den Belifar mit feinen Slawoniern il 
Hunnen willfomnen, wie er durch die Porta Afinaria in die reiche, aber nicht? weniger M 
glückliche Stadt einzog; erreicht wurde weiter nichts, ald daß die Griehen von dem Bra 
Hadrian's herab ſich ihre Gegner mit Bilvfäulen vom Leibe zu jchaffen fuchten und ber zerftörtl 
Wafferleitungen wegen die Babejeffel den Dienft von Bifgofsftühlen thun mußten. Nahe 
an Vernichtung grenzenden Beſiegung der Gothen erließen die Kaiferlichen eine pragmatiiit 
Sanction , welche die vorhandenen Befigverhältniffe betätigte, aber au den Steuerndrud ® 

neuerte. Groß wurde dad Anfehen der Bifchöfe in den Städten; nicht genug, daß jie Die DM 
der Beamten zu leiten hatten, es ftand ihnen aud) eine weitreichende jchiensrichterliche Entſchei⸗ 



Romanifhe Voͤlker 669 

ng unb bie Gontrole über die gefammte Verwaltung zu. Bon Dauer konnte die Unterwer⸗ 
ig unter bad Oſtreich nicht ſein. 
Zwar nicht unrühmlich, wol aber ohne bleibende und durchgreifende Spuren ihrer Wirk: 

ıfeit binterlafien zu haben, endete die oftgothilche Herrihaft, um ven Longobarben, dieſen 
chzüglern der Bölferwanderung, Platz zu machen, deren mittlere Stellung zwiſchen Romanen 
Germanen mehr Beachtung verdient, al man ihr gewöhnlich ſchenkt. Im Begenfaß zu den 

tgothen,, bie nach dem Vorgang ver Heruler als Preis für die Eroberung und die Mühe des 
affendienſtes ein Drittel der Ländereien oder eine entfprechenve Abgabe beanfprudten, haben 
Longobarden den Stand der einheimiichen Decurionen und Landeigenthüner gänzlich vere 
t, den übrigen jedoch einen Brad von Kreibeit gegönnt, ver den Grund legte zu dem kern⸗ 
ten Wefen der oberitalieniihen Romanen. Schon daraus folgt im Grunde von ſeibſt, daß 
in Staat und Kirche fein andere als ihr eigenes Recht duldeten, was in Rom, von wo auß 
Fden Sieg des Kanoniſchen Rechts eifrigft bingearbeitet wurde, den meiften Anftoß erregte. 
ı$ aber unter der Longobardenherrſchaft alle Spuren des Frühern verwiſcht worden feien, 
ih darum nicht behaupten. Kein Papſt, auch Fein weltliher Fürſt Hat für die Begründung 
B Romanisdınus mehr gethan ald Gregor der Große, aber feine Wirkſamkeit erhält ihr rechtes 
Kt erſt Durch die gehörige Rückſichtnahme auf fein Verhältniß zur morgenländifhen Kirche 
nerſeits und den dem Arianismus ergebenen germanifchen VBölferfchaften andererfeitd. Jahres 
ng bat Gregor in der Stellung eines Nuntius in Konftantinopel zugebradt, ohne die griechi⸗ 
e Sprache zu erlernen, eine Gleichgültigkeit, Die zwiſchen Welt: und Oftrömern ganz gemöhn- 
Bwar und die unheilbare kirchliche Trennung unter ihnen zur unaußbleiblichen Folge haben 
mite. Bei Gregor hatte fie jedoch einen ungleich enlern Grund. Seine Abneigung gegen das 
tiechiſche galt weniger der Sprache als dem byzantiniichen Wefen überhaupt, insbeſondere den 
fruchtbaren dogmatiſchen Zänfereien, die weiter nichts waren als theoretiiche Schauftüde, für 
Ihe vie Menge in Zuneigung und Haß gerade ebenfo ſich entflammte wie fürdie, Brünen‘‘ und 
„Blauen“ auf ver Rennbahn. Als eine gejunde und praftifhe Natur Eonnte Gregor feinen 
denblick in Zweifel varüber fein, daß durd die Reizmittel eines verfeinerten Lebendgenuffes 
abendländiſchen Ghriftenbeit in ihrer zum Theil greulihen Verwilderung nicht zu helfen, 

e fittliche Befferung, auf die doch alles ankam, nicht zu erwarten fei; was war alfo natür= 
Pr, als daß er vom Stuhle des heiligen Petrus und deſſen oberbifhöflihen Befugnifien allen 
hrten Brunf, den er in Byzanz hinlänglich kennen gelernt hatte, möglichft fern zu halten 
te, wobei ed nicht verwundern kann, daß er der heidniſchen Bücher wegen felbft den Unter: 
£ in ver Grammatik verwarf. So hat er mit moͤnchiſcher Beratung die weltlihen Wiffen- 
ften aus der Kirche verwielen; um aber bie dadurch entftandenen Lücken im Bewußtſein ber 
iubigen auszufüllen, griff er zu dem nichts weniger ald unbebenklihen, durch den finftern 
'Tglauben des Mittelalter hinlänglich verurtheilten Auskunftsmittel, die Phantafle feiner 
rde mit heiligen Legenden zu beichäftigen. Don ihm rührt vie Menge helliger Sagen ber, 
Gemiſch von fronmer Selbittäufhung und frommem Betrug, merfwürbig zumeifi durch 
berechnete Schlauheit, womit Gregor in feinen Dialogen nur ſolche Legenden erzählte, welche 
Namen italienifher Heiligen feiner eigenen Zeit verherrlidhten und glauben madten, in 
m, wo die Nachfolger Betri thronen, fei die Kraft und die Babe ver Wunder noch immer 
eihem Map vorhanden. 
Das Höhft praftifche Mittel mupte dazu dienen, nicht ſowol der oftrömifchen Kirche ven 
"rang flreitig zu machen, als vielmehr dem bebrohlichen Umfichgreifen de Arianismus unter 
wefteuropäifchen Germanen ein Ziel zu fegen. Nichts legt ein fo rühmliches Zeugniß ab 
den gefunden Anlagen der alten Deutfchen, wie ihr fhlichter religiöfer Sinn, der mit den 
tgfindigfeiten der griechiſchen Dogmatik nichts zu fehaffen Haben mochte und mit derjelben 
tchiedenheit den üuberfpannten Wunderglauben der abendländiſchen Kirche von ſich wies. 
ammengehalten mit der von der Rechtgläubigkeit ungertrennliden Unbulbfamfeit jenes fin- 
n Beitalterd, Elingt es recht erquicklich, wenn ein arianifcher Abgefandter des ſpaniſchen 
rigs Leovigild an den fränkiſchen Chilperich gegen ven bekehrungsſüchtigen Börberer ver 
tglaubigen Wunderlehre, Gregor von Tours, äußerte: „Läſtere nit eine Lehre, Die nicht 
deine if. Wir unſerstheils, obſchon wir nicht glauben, was ihr glaubt, läftern es doch 
t. Denn wir fehen es nicht als ein Verbrechen an, fo ober anders zu glauben. Es iſt bei 
b eine gewöhnliche Rede, es fei nicht fträflich, wenn man zwifchen Altären ber Helden und 
er Kirche Gottes hindurchgehe, beiden feine Ehrfurcht zu bezeigen.” Ohne on den Schritten 
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vorpaqunq ver mit vom Kanteizeuthun zerkunzenen Wañenehre entgegen, eine Berer 
Ber giöhtenrkeild die Härten des yeutaliämud entirrangen. Man inter beuride Nam 
Noraren, Ärsıen uns Nalern; ver erſte bebeutente Gelebrte im Italien nach Jakrbe 
mar rin Longobarde. las zer Bapft anbelangt, io war er in direrter Abhängigkeit von 
lichen Eparchen in Rasenna, auf die Kirche und ihre Gerichtöbarkeit beſchränkt. Mitı 
ringer Umſicht ordnete Bregor tie weitligen Angelegenbeiten der Kirche, und währen?! 
ſtens nur zum Schein unter failerliger Oberberrlichkeit ſehenden Stätte in ten bürg 
Angelegembeiten von einem Vräfecten,, in den militäriſchen von einem Herzeg regiert! 
blieb vom Varſt ein, wenn auch eingeihränftes, Aufrichtörecht mit der Berufung an ven 
Schon Die Bopdengeftaltung der Halbiniel brachte es mit ih, daß unter den Longobar 
hersoglige Localgewalt dem Konigthum den Vorrang flet3 von neuem fireitig machte 
unterfiügs durch die Ausnahmeſtellung Roms und die mit anerfennungdmertber Zähigfi 
harrenden Bozantiner. In folder Lage kannte die Barteimuth in den Städten bald feine 
mehr, aber fowenig Rom von den allgemeinen Unbilven der Zeit verichont blieb, 
namoentlich die Kaiſerlichen ſich Plünderungen und andere Gewaltthätigkeiten, mie will 
Abführung von Geiſtlichen nah Konftantinopel, erlaubten, fo hatte doch die einmal ein: 
Gentralifation und Machterweiterung des Papſtthums einen glücklichen Fortgang. De 
nifhe Klerus fland fıfl zu Nom gegen Byzanz, indeß am päpfllihen Hofe die bozant 
Dranıtennamen als fleben Cardinalbiſchöfe ſich einfanden, denen jpäter vie fieben Kuı 
des Deutſchen Neih8 nadgebildet wurden. Demütbig walliahrteten angelſächſiſche Ki 
dem Grahe ded heiligen Petrus; ein Sohn Karl Martell’8 wurde Einſiedler auf ven € 
und je rüidfihtslofer dir Longobarden dad Oberhaupt der abendländiſchen Ehriftenbeit nı 
ſchüttelung des griehiihen Jochs zu bedrängen begannen, deſto inniger wurden die Be 
nen zwiſchen Vapſt und Branfenfönig, defto näher rückte die Stunde der Befreiung. 
Npoftel der Deutihen, Bonifacius, die Alpen überfhritt, um vom Papſt die biſchöfliche 
zu empfangen, flebte er zu &ott, er möchte ihn von den Longobarden eine milde Beka 
erfahren und der (byzantiniſchen) Krieger Libermuth und Wildheit glücklich entgehen 
Schon darım war die @inverlelbung der Longobardenmacht in die fränfiiche Herrfchaft ein 
Segen für Italien, noch weit wichtiger aber wegen der eigenthümlichen Stellung, we 
Branfenfönige in der ernenerten Eigenſchaft römiſcher Kaifer zu Italien und dem roͤl 
Stuhl beanfpructen und behaupteten. Bei der allen germaniihen Stämmen gemeiı 
Grundanfhauung ließ es jich leicht bewerkſtelligen, die longobardifchen Ginrichtungen ı 
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meifchen zu vertauſchen, wobei pie Einführung der Gaugrafen hauptſächlich in Betracht kam; 
ı fühlbarften machte fi die Veränderung in der Einfegung ber vielen fränkifchen Beamten 
d in der Znlaffung der verſchiedenen Volksrechte, unter denen die Wahl freiftannd. Auch das 
ſtitut der Schöffen übte eine nachhaltige Wirkung. Wol konnte e8 ein in der Geſchichte einzi- 
Erfolg Heinen, als Karl ver Große vom Papft ven Schlüffel vom Grabe der Apoftel und das 
mner Roms in Empfang nahm und vom Patriarchen Jeruſalems die Schlüffel vom Grabe 
z Heilands und das Banner Jerufalems erhielt, im Grunde aber war ed doch nur ein 
ınaergefchenf, weil die Kaifer über dem Entfernten und Unfichern das Nächſte und Notbiwen- 
‚fe aus den Augen verloren. Ohne Unterlaß und mit Aufbietung ihrer beften Kräfte haben 
für die germanifche Staatsidee gekämpft, ohne daß Deutfchland felbft für die ſchwerſten Opfer 
ıen bleibenden Gewinn gezogen hätte. Nicht einmal Karl der Große vermochte Unteritalien unter 
ne Botmäßigkeit zu bringen. Solcher übel genugangebradgten und fhlecht belohnten Großmuth 
ben die Italiener e8 zu danken, daß jie, was ohne deutſche Hülfe unfehlbar geſchehen wäre, 
n Byzantinern, Sarazenen, Norniannen nicht gänzlich zur Beute wurden und überdies Gele: 
abeit erhielten, aus den ununterbrocdenen Streitigkeiten zwifchen Kaiſerthum und Papſtthum 
ti den größtmöglichen Vortheil zu ziehen. Wie traurig e8 ohne den tapfern Arm ber kaiſer⸗ 
Ken Majeſtät ausſah, bezeugt ein Brief des thatfräftigen Papftes Johann VIII. an Karl den 
ahlen, worin es heißt: „Die Städte, die Eaftelle, die Dörfer ind mit ihren Bewohnern durd) 
8 Sarazenen zerftört, die Bifchöfe zerftreut; innerhalb der Mauern Roms ſammeln ſich die 
fe des gänzlich entblößten Volks; draußen ift alles Wüfte und Einöde, nichts mehr übrig 
b, was Gott abwende, der lintergang der Stadt. Die ganze Campagna iſt entuölfert, nichts 
une ober den Klöftern und andern frommen Orten nichts dem römifchen Senat zum Unter: 
Ü geblieben.” Dies war um fo jchlimmer, weil das Kaiſerthum felbft im tiefen Verfall lag, 
far, daß Karl der Kahle fih dahin erniedrigte, die Stimmen des Papfles und der Römer 
erkaufen. Kleine Tyrannen trieben mit der Krone Karl's des Großen und mit der Freiheit 
liens ein vermeſſenes Spiel. In der Cultur wurde Rom nicht blos von Konſtantinopel und 
germanifirten Ländern, ſondern in noch höherm Grade von den Machtſitzen des Mohamme⸗ 
isſsmus im Oſten und Welten weit überholt, und da der römifche Adel, in erſter Linie die 
fen von Tudeulum, fortwährend Anfpruc auf den päpftlihen Stuhl machte, Hierin durch 
Umſtand beftärft, daß während 250 Jahren unter 42 Papften nur zwei nit aus Rom oder 
: Kirhenftaat hervorgegangen waren, fo Fam es bei jeder Papſtwahl zu ven argerlichften 
tritten, wogegen die Wiederaufrichtung der Faiferlihen Autorität durd) die Ottonen feine 
ernde Abhülfe zu Schaffen vermochte. Die Beifergeiinnten mußten e8 ſchon als eine glück⸗ 
reißende Wendung begrüßen, al8 Gregor VI. vie Papſtwürde Fäurlih an ſich brachte, nur 
fie ben Händen eines notoriſchen Verbrechers zu entreigen. Die Romfahrten der Kaifer 

'en meiftentbeild bloßes Schaugepränge, fcheiterten doch alle ihre Anftrengungen, in den 
ernden Beiig Unteritaliend zu gelangen, und fogar auf die Deutjchen, welche Otto der Große 
ütalienifchen Reichslehen außftattete, war Fein Verlaß. 
Eine neue Seftalt gewannen die italieniihen Angelegenheiten in ihrer ganzlichen erfplitte: 
g und Zerfahrenheit erft, ald das Papftıhum fich feines Herrſcherberufs vollfommen be: 
3t wurde und den Kampf nit den meltichen Mächten offen aufnahm. Die fittlihe Anre— 
g dazu ging von dem reformirten Benebictinerorden aus. Schon in 11. Jahrhundert war 
Burgundiiche Klofter Elunv, ausſchließlich in Abhängigfeit vom Bapftthum gegründet, eine 

Btige Brufimehr kirchlicher Unabhängigkeit; es dauerte nicht lange und durch das ganze 
Nliche Abendland pilgerten Gluniacenfer, um bie wiederhergeftellte Strenge der Klofterzucht 
Mittel zur Schärfung der weltlichen Gemiflen und zur Beeinfluſſung der Volitik zu benugen. 
w eifernen Arm mußten der kirchlichen Reformpartei die unbändigen Normannen leihen, die 
Dlich bis in das Herz Rußlands eindrangen, fünlih am unterften Ende der italienifchen 
vbinſel die ſtädtiſchen Gemeinweſen in ein Deich zu verſchmelzen ſich anſchickten. Gregor's VII. 
Sße beruht zunächſt auf dem klaren Begriff, den er ſich von dem Beruf und Recht der Papſt⸗ 
>alt machte: der Papſt jigt an Gottes Statt und lenkt fein Reich auf Erden; von der apoflo: 
den Sonne erbält der Pond der föniglihen Gewalt alles was er an Glanz beiigt; dem 
ellvertreter Gottes ift jegliches untertban; er foll belehren, ermahnen, ſtrafen, beilern, rich: 
und entſcheiden über Geiſtliches und Weltliches; damit aber die Kirche frei wird von irdi: 

vMenihenmacht, muß die Geiftlichfeit ein geichloffener,, nur feinen idealen Intereflen leben 
Stand fein, und Damit er ed dabin bringe, dan er nicht länger der Verführung zur Un: 

Tendeit und Lafterhaftigfeit ausgeſetzt bleibe, fol der Prieſter zur Eheloſigkeit gezwungen 
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werben. Um nun aber feine theoretifchen Gedanken ind Wirkliche zu überfegen, blieb & 
keineswegs gleich feinem Vorgänger, Gregor dem Großen, bei den auch einer afcetifh 
migkeit geftatteten Mitteln fichen ; im Bewußtſein feiner guten Abſichten kam es ihm ni 
an, felbft ven „Acheron“ in Bewegung zu fegen , mit nicht blos zweibeutigen,, fonberı 
verbrecherifchen Berfonen gefellfchaftliche Verbindungen einzugehen. Der Normannen 
Robert Buidcard, der nichts weniger ald mit freundlichen Abfichten ein Nachbar des 
nium Petri geworben war, fand fi am Ende doch veranlaßt, den bebrängten, jebı 
wegs geängftigten Papft wieder auf den Thron der Chriftenheit zu fegen, nachdem er 
des Kaiſers des Oſtens in Albanien vernichtet und den Kaiſer des Weftend, ver di 
feiner demüthigenden Abfolution in Ganoffa damit rächen wollte, daß er Gregor in be 
burg belagerte, in vie Flucht geiagt hatte. Obwol in feiner eigenen Hauptſtadt gefang 
Hatte das Papſtthum im Verlauf zweier Jahrzehnte ganz unermeßliche Erfolge geha 
eilt ein franzöjiiches Heer den Aragoniern zur Hülfe; als Dienfimann des Papftı 
Wilhelm von der Normandie England (1066); ſechs Jahre ſpäter zieht der Normanı 
als Sieger in das dem Islam verfallene Palermo ein und an bemfelben Tage (25. ! 
welchem der von ven Römern abermals vertriebene Gregor in Salerno ftirbt, erobert | 
von den Sarazenen Tolebo zurüd (1085). 

Zur Abgrenzung der zweifelhaften Rechte zwiſchen weltliher und kirchlicher Gew 
ſchwerlich einen geeignetern Ausweg als den, welhen Papft Paſchalis II. den Kaijer £ 
vorſchlug: die Bifchöfe jollten dem Reich die Krongüter zurüderftatten und fortan voı 
leben, der König aber auf die Inveftitur für immer verzichten. Allein für billige Abkom 
das Zeitalter keinen Sinn, und fo wogten die @egenfäge nach wie vor wirr burdeinant 
jeder nahm, was er erlangen konnte. Dem entſprach genau die bürgerliche Verfa 
Kirchenſtaats. Man hätte meinen follen, daß Hier gerade, wo die im Entſtehen begriff 
nifche Nation ihren Mittelpunkt Hatte, fofern von einem ſolchen überhaupt die Rebe fe 
die politifhe Organifation am leichteften von flatten gehen würde; dem aber ftand bie 
natur einer Mifchregierung im Wege, die im Gegenfaß zu der unbeitimmten Maſſe 
einerfeitö und des niedern Volks andererfeits Fein freies Bürgertum auffomnıen lief 
werkergenoſſenſchaften frifteten unter dem Schug vornehmer Herren Ihr ruhmloſes T 
blieben auf die bürftigen Hülfsmittel eined von den Sparpfennigen frommer Pilger 
Gemeinweſens befchränkt. Reiche und angefehene Bürger traten in die Reiben der Ar 
bie bis heute von den päpfllichen Lehen ihre Titel fuhrt und wie die einzelnen Kird 
Lehndleute in ihrem Dienfte hatte. Gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts wurde t 
und Gonfularregierung von der Volkspartei geflürzt, und wer vom Adel der Gemeinde 
treten wollte, mußte die Stadt verlaffen. Der Patricius allein follte die Majeſtät! 
Shen Volks repräfentiren. Nur furze Zeit dauerte diefer Traum der wiedererftanden 
blik; in feine weltlichen Rechte von neuem eingefeßt,, zehrte ver Papſt von feinen Rega 
hengütern und Lehen und hatte der von der Gemeinde freigemählten Magiftratur di 
tur zu erteilen. Irgendetwas Bildungsfähiged hat fih daraus nicht entwidelt; der 
ftaat, weil auf einen innern Widerſpruch gegründet, mußte ein unfertiger politifche: 
bleiben, der in abgelegenen und dürftigen Gebirgägegenven jetzt noch an Barbar 
Gerade zu der Zeit, da in Rom die Gonfularregierung befeitigt wurde, entflanden in 
bardei die Gommunen mit Gonfuln an ihrer Spige. Um die Mitte des 11. Jahrhun 
wicelten fih im außerroͤmiſchen Italien die Keime neuer Eultur, zum Theil infolge 
rechte, welche Kaiſer Otto der Große mehrern Städten ertheilt hatte. Auch dabei zei 
daß eine gewiſſe gegenfäglihe Spannung zwifhen oben und unten dem Ganzen we 
ftatten Fam. Während die Normannen den ganzen Süden Italiens, mit Ausnahme £ 
unter einer ber franzöjiichen nachgebildeten Lehnsverfaſſung mit Negierungsbebörden 
ronen vereinigten, zerfiel der Norven in größere und kleinere Marfgrafichaften, Or: 
erimirte Bisthümer. Hatten einzelne Städte die heftigſten Stürme überbauert, fo konn 
fortwährenden Wechſel der Regierungsgewalten ſich leicht zu Nuge machen ; mehrere un 
wie Lucca, errangen bertitd um die Mitte des 11. Jahrhunderts die Wahl eigener DI 
Mit Ausnahme der Markgrafen von Toscana und Ivrea trat Die Grafengewalt vor de 
nitäten ber Bifchöfe mehr und mehr in den Hintergrund, um bifchörlichen Lehns- und? 
Platz zu machen. Inden mit Schöffen befegten Vogtei- und Grafengerichten führten 
(Eapitan) und der Vicecomed des Bifhofs den Vorſitz. Daß ed an Stoff zu Streitigt 
fehlte, liegt in der Natur folder Verhältniffe, Die Capitane, ald die oberften Va 
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choͤfe, machten fih und ihre Lehnsherren bei ven ihnen untergebenen Lehnsrittern (Val⸗ 
oren) frühzeitig verhaßt, und von Mailand aus verbreitete fi eine Verſchwoͤrung dieſer 
ven Leute, denen fich die Minifterialen und alles niebere Volk anfchloffen, uber ganz Italien. 
Aufſtändiſchen wählten ihre eigenen Richter und Schöffen und ließen ſich erft beſchwichtigen, 
Kaijer Konrad Il. den VBalvafforen Erblichkeit ver Lehen, eigene Schöffengerichte, Berufung 
diefen an den Kaifer oder feinen Pfalzgrafen, Sicherung gegen bie Berwandlung der Lehen 
zins⸗ und Pachtgüter verbieß. Kurz darauf verſchwinden der bifchörlihe Vogt und Vice: 
8; feit Ende des 11. Jahrhunderts finden fih in Norditalien überall Conſuln, meiftend 
an der Zahl, an der Spige der Stabtgemeinden, deren Jurispiction und Führung im Sriege 
ibernehmen. Nachdem auf die Weife die Gommunen in den Befig der Selbftregierung ge: 
zt waren, richteten fie, um ber obrigfeitlihen Leitung mehr Nachdruck zu verleihen, das 
tiſche Wefen faft ohne Ausnahme fo ein, daß zwei Rathocollegien mit alljährlich wechſelnden 
valtsboten (Podeſtaͤs) an der Spige, die Gemeindeangelegenheiten beforgten, dad eine mal 
iberiviegend ariftofratifhem, das andere mal in demokratiſchem Geiſt. Überall ſtanden fi 
en republifaniftifhen Gemeinweſen allgemeiner Bürgerfiun und particulariftifche Familien: 
teilen gegenüber, und um bie Ähnlichkeit mit den althellenifchen Kleinftaaten noch vollſtän⸗ 
er zu machen, fehlte e8 unter den italienifhen Städten niemald an Reibungen , die oft genug 
angivierige und Eoftfpielige Behden ausarteten. Es war eine Eroberungspolitif im Fleinen, 
inen eigenen Weg ging Venedig, wo ſchon im 7. Jahrhundert aus der fpätrömifchen Militär- 
faffung die Herzogswürde mit einer Volfdverfanmlung und Gemeindevdgten ſich entwickelte, 
ausgemacht es ift, daß eine Nachwirkung des altrömijchen Bürgerlinns fi in allen dieſen 
nieipalen Bewegungen verfpüren läßt, fo wird man doch gerade hier die Mitbetheiligung des 
wanenthums nicht außer Acht laffen dürfen. Mailand iſt dem Blute nad unter allen 
Bern Städten Italiens vielleicht am wenigften italienifh und am meiften germanifch, und 
paart fich nirgends Die Vorliebe für dad Ginheimifche fo unverhohlen mit dem Haß gegen 

Deutſche. 
Die lombardiſchen Städtebündniſſe hatten weit weniger als ähnliche Verbrüderungen in 
ern Ländern zum Zweck die Abwehr feudaler Bedrückungen, fondern viel häufiger Auf: 
‚ung gegen die Anjprüche der Kailer. Zumal die Zwiſtigkeiten, in welche die Hohenſtaufen mit 
Buelien gerieten, konnten nicht verfehlen, die Parteileivenfhaften unter den kaiſerlich 
päpſtlich Geſinnten zu neuer Glut anzufahen, die um fo verheerender wirkte, weil die an 
wohlbegründeten Nechte, welche die Kaifer daſelbſt geltend machten, gegen lie da8 Mistrauen 
die Abneigung der Püpfte immer mehr fteigerten und fo verbitterten,, daß der Zwieſpalt in 

ver Zeit unheilbar wurde. Go oft und nachdrücklich auch Friedrich I. feine Widerſacher auf 
tenifhem Boden zu Paaren rrieb und den Trägern Eaiferliher Lehen ihre Verpflichtung in 
nnerung brachte, bejiegt hat er den nationalen Widerſtaud niemals, felbft nicht durch die 
ſtörung Mailands, hauptſächlich weil Hinter den aufrührerifchen Städten immer wieder 
ienifch gelinnte Päpfte ſtanden. Auch er mußte ed erfahren, was Petrus Diakonus von den 
tſchen Kriegern Heinrich's V. bemerkte: jie gleihen dem Schnee ihrer Heimat, indem fie, von 
Hitze berührt, jih in Schweiß auflöjen und von der Sonne aufgezehrt werben. 
Indem fie dad Kaiſerthum befampite, zunächſt nur in ihrem eigenen Iutereife, hat die 
figewalt ohne Unterlaß für die Selbitändigfeit Italiens geftritten. Selbſt ver Keil, der in 
Fleiſch der italienifhen Nationalität dadurch getrieben wurde, daß Friedrich II. zugleich 
fer und Erbherr der Länder dieffeit und jenfeit des Faro war, führte nicht bloß nicht zu 
beabiihtigten Verihmelzung Italiend mit Dentſchland, vielmehr umgekehrt zu der Löfung 
r widernatürliden Verbindung, der man es bauptſächlich zuzufchreiben hat, daß bie beut- 
n Länder damals nicht nach dem Beifpiel anderer Staaten einen geographiihen Mittelpunkt 
mit diejem ein ſicheres Unterpfand ihrer zufünftigen Einheit erhielten. Gin deutfcher Kaifer, 
leben Kronen trug und ganze 15 Jahre den Boden Deutſchlands nicht ein einziged mal be= 
‚that als Feind mehr für die Italiener, als ihre beiten Freunde hätten thun fünnen — er ver⸗ 
tete vollends die legten Stützpunkte, welche die Deutfhen in Italien hatten. Died war 
dings nur möglich, weil die im Papſtthum bei aller Schlechtigeit einzelner Päpſte fortleben: 
Ideen ihre gemwaltigfte Verkörperung gerade in dem Zeitpunft erhielten, da das Königthum 
Deutihen durch einige hervorragende Herrfchergeftalten feine Nachbarn mit ernftlicher Ges 
: bedrohte. Innocenz III. war nahe daran, die frommen Wünfche Gregor's des Großen 
die Eühnften Hoffnungen Gregor's VII. in Erfüllung geben, den Papſt ald ven oberften 
ugherrn der geſammten Chriſtenheit anerkannt zu fehen. Nicht genug, daß er mit ver Be: 
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gründuug eines feften Beſitzſtandes in Italien die Lehnsoberherrlichkeit über Sicilien, Portug 
und Nragonien verband, England dieſelbe Demüthigung bereitete ; durch Benetianer und Franke 
ließ ex felbft das griehifche Kaifertfum zertrümmern. Einen wirklichen und bleibenden Gi 
winn hat von den Kreuzzügen allein dad Papſtthum und als fein Partner Italien gezogen; fein 
Nation brachte zu ven zwedlofen Unternehmungen verhältnigmäßig weniger Opfer und ernte 
größere Vortheile. Dem päpftlihen Commandowort durfte ſich Fein weltlicher Herrſcher d 
Chriſtenheit entziehen, während bie italieniſchen Handelsſtädte ſich nicht etwa mit den unermei 
lihen Hülfsquellen begnügten, welche durch das blanke Schwert der abendländiſchen Ritt 
ihnen geöffnet murben, ſondern ſich überdies Überfahrt und Zufuhren von ihren eigenen Mi 
hriften anftändig theuer bezahlen liegen. Alle Schleufen des Wohlftandes und der eng dam 
verbundenen geiftigen Erhebung ließen ihren Segen über dad Land flrömen, dem der papfl 
liche Stuhl und die Hoheit feiner Stellung einen kaum geafnten Glanz verlieh und doch zugleh 
weit weniger läflig wurde ald den übrigen Völkern des Abendlandes. Nicht ohne Midtraue 
hatte man in Rom die Schoiaftif ſich zu einem Syſtem chriſtlicher Wiffenfchaft abfchließen fehen 
die päpftlichen Legaten warnten vor den neuen Lehren, und ed dauerte fehr lange, bis die Sm 
tenzen Peter's des Lombarden, dieſer Katechismus der Scholaftifer, von allen Fegerifchen Sapaı 
frei befunden wurben, um fortan der durch ein Lateranconcil feflgejegten Glaubenslehre ein 
Rüſtkammer voll philoſophiſcher Spipfindigfeiten zur Verfügung zu ftellen. Eine ähnliche Be 
wandtniß hatte ed mit den Bettelorben. Die Eurie meigerte ih, die Erlaubniß zur Stiftung 
neuer Orden zu ertheilen, aber nicht fobald waren Dominicaner und Franciscaner im Bei 
verfelben, und ſchon übten fie als geiftliche Miliz eine Kirchenpolizei, wie der Hüter der Redks 
gläubigfeit fie nicht wirkfamer wünfchen Eonnte. Ihr Beruf brachte fie dem Volk nahe, und ruft 
einbringlicheö, jebermann verſtändliches Predigen gewannen fie ſich die Herzen ber grofef 
Menge, welche die reguläre Geiftlichkeit fih entfremdet und, zumal in ven Städten, einen Rh 
orientalifch = fenfualiftifcher Religiondlehren und communiftifher Tendenzen hatte werben la 
Diefelbe Opferwilligfeit, die mit Gefahr des Lebens rettete, was zu retten mar, wandte fiä 
der innern ber äußern Miffion zu. Schon im 12. Jahrhundert Hatten die italieniſchen fa 
delsſtädte Factoreien in Alerandrien, obſchon die Päpſte ven Faufmännifhen Verkehr mitt 
Ungläubigen verboten. Auf demſelben Wege folgten Bettelmönde als Miffionare, a 
Tunis errichteten fogar die Branciscaner ein Klofter, In welhem Kaifer Karl V. daB 6t.:%6 | 
£oböfeft feierte. r 

Für die allgemeine menſchliche Bildung in Wiffenfhaft und Kunſt trugen die Stähle, 
Sorge, faft möchte man fagen: nad) dem Maß ihrer bürgerlichen Freiheit und der unter ihr: 
Schuß ſich häufenden Reihthüner. Schon früher bezeichnete man die Gelehrten als Minme| 
ftäptifcher Bildung, die Nhetorenfchulen gingen niemald ganz ein; aus folden entſtanden We 

ältefte Schule der Medirin in Salerno und die Rechtsſchule in Pavia, die ſich bis ins 10. Jahre 
hundert verfolgen laffen. Auf dem Boden, dem ed feine Entitehung zu danken hatte, inaig 
verwachſen mit ven Anfchauungen, Neigungen, Überlieferungen der einbeimifchen Benölferuss 
gen, nahm das Römische und dad ihm nachgebildete Kanoniſche Necht in Italien eine ganz andere 
Stellung ein als in dein Staaten, nad) venen ed erft verpflanzt werden mußte. Don ein 
völligen Ausſterben des Nömifchen Rechts in Italien fann fo wenig bie Rede fein ald 
einem plöglien Wiederaufleben veffelben; nur das eigentliche gelehrte Studium ermadte aß 
da wieder, wo überhaupt neue Culturelemente ſich zu regen begannen. Schon die Fortbibumg 
des kirchlichen (Kanoniſchen) Rechts bliebe gänzlich unverftanden, wenn jede Befanntfdaft mb 
den Juſtinianiſchen Gefegbüchern gefehlt hätte. Durch Irnerius und feine Nachfolger nat 
von Anfang des 12. Jahrhunderts an in Bol: jna die Rechtsſtudien einen folden Aufiämung 
daB außer dem Privatrecht nunmehr auch da& ffentliche davon beeinflußt und die Begruntumg 
einer fehr weitreichenden Kürftengewalt weſentlich unterftügt wurde. Darüber, daß die gelehe- 
ten Zuriften Bologna ghibelliniich gefinnt waren und den Faiferlichen Oberhobeitärechten nic 
Vorſchub leifteten, hatten die Italiener un fo weniger Klage zu führen, als mit gehöriger Mal 
auögerüftete Negierungdgewalten ein allgemein gefühlte Bedürfniß und für pie Mechtöficherhet 
unumgänglic geboten waren. Nur in ſolcher Lage vermochte dad Privatrecht, feine rubime 
tären Bildungen abftreifend, fih den Anſprüchen reichgegliederter Lebensordnungen in fi 
ausgeſprochenen Formen anzupaffen und der endloſen Zerfplitterung in Localrechte Cinhe 
zu thun. 

88 gehört zu den merfwiürbigften Erſcheinungen in der Geſchichte, daß nach dem misgläde 

Verſuch Friedrich's II., Italien zu unterjohen, und während fein Erbe zwiſchen ben Häuſen 
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jou und Aragonien getheilt wurde, die nörblichen und mittleren Ränder ver Halbinfel inntitten 
wildeften Stürme in Kunft und Wiffenfhaft zu einer außerorventlichen Blüte gelangten. 

e Genius der Nation erfchloß feine reihften Hülfsquellen, und zwar in einem Zeitpunft, da 
| in gänzlihe Ohnmacht gefallene Bapfttfun im Patrimonium Petri einen völligen Still- 
id aller geiftigen Negungen berbeiführte, wofür das an Kunſtdenkmälern fo reihe Nom ein 
rübender Beleg if. Gerade aus diefer Periode hat es gar nichts Bedeutendes aufzumeifen. 
'olge der Verlegung des päpſtlichen Stuhls nad) Avignon ſchwand der Einfluß des Kirchen: 
rhaupts auf die Geſchicke Italiens gänzlich, fat gleichzeitig mit dem Anfehen ver Kaifer; 
lien war fi) felbit, feinen eigenen Gingebungen zurüdgegeben. Selbft Ghibellinen und 
elfen, fo hartnädig fie ſich nach wie vor befämpften , wetteiferten in ver Förderung einheimi⸗ 
T Bildung, ohne die e8 Fein nationaled Bewußtſein gibt. Ungeachtet der politifchen Zer⸗ 
itterung griffen die Verhältniſſe vortrefflich ineinander. Die Binnenſtädte bereicherten ſich 
ich Inbuftrie, Wechſel- und Banfgefhäfte, Venedig und Genua betrieben den Seehanbel, 
hdem das ghibelliniſch geiinnte Pifa für immer feine Macht auf dem Meere eingebüßt Hatte. 
meben enttwicelte Florenz nad aufen eine feltene Expanſivkraft feiner demokratiſchen Inſti⸗ 
tionen, aber der große Wohlftand, zu welchem in allen augefehenen Städten einzelne Familien 
angten, konnte nicht verfehlen, ftrebfamen,, auf geniethete Söldnerhaufen fi flügenden Ge⸗ 
ithabern die Wege zu bahnen. Doc auch diefe, felbft wenn fie ihre Mitbürger bebrückten, 
ken in der Regel ihren Stolz varein, Künfte und Wiffenfhaften zu befhügen. Gine Aus- 
hmeftellung behauptete Venedig, dem, fehr abweichend von ven einem fortmährenden Wechfel 
termorfenen demokratiſchen und despotiſchen Negierungdgemalten,, eine vor den vermerflich- 
, ja unmenſchlichſten Maßregeln nicht zurückſchreckende Ariftofratie über arge Beprängniffe 
weghalf. | 
Auf der einen Seite die mächtigſten Antriebe des claffiichen Alterthums, auf der andern der 
afteſte Verkehr mit dem Mohammedanismus verliehen ver Bewegung einen Zug von Selb: 
digkeit und Allgemeinheit, daß Fein Gebiet des Wiſſens unangebaut blieb und Leine Kor- 
ng fih dent Zwang der firchlichen Autorität blindlings untermarf. Und recht ald ob die Ge: 
mitheit ver VBölfer nicht nur mit ihren materiellen, fondern nicht minder mit ihren geiftigen 
itzthümern Stalien zinspflichtig wäre, folgten der Fremdherrſchaft in Sicilien dahin die frühe: 
romaniihen Sprabildungen und Dichtungen. Das Provenzalifche weckte in der legten 

: ber Hohenftaufen, unter den bunten Bildungszuftänden Sicilien®, das Verlangen nad 
T eigenen Sprache, die an dem Mittelpunft der nationalen Eultur Italiens, in Toscana, 
rein italienifhes Gepräge, ausgezeichnet durch Wohlflang, Biegſamkeit und Reichthum, 
eit. Mit dem einzigen Homer vergleichbar in dem Ball, daß diefer eine geſchichtliche Perſon⸗ 
eit wäre, hat Dante alle nationalen Bilpungselemente feines Volks, nicht blos ihrem In⸗ 

‚ fondern auch ihrer Form nad), in eine muftergültige Dichtung zufanımengefaßt, welche allen 
en in Wiffenihaft und Kunft nad Höherm ſtrebenden Landsleuten zum wirkſamſten Brzie- 
gömittel diente. Es iſt gar nicht zu fagen, mie weit Dante's culturgeſchichtlicher Einfluß 
rt. Statt feiner wurde Perrarca ald Wiederherfteller des claſſiſchen Alterthums mit Ehren: 
igungen überfchüttet und auf dem Capitol gekrönt. Vor der Türkengefahr flüchtenve By- 
'iner, zunächſt Chryſoloras, verfhafften ven Verſtändniß des Griechiſchen Eingang. Leider 
nte das MWidernatürliche eines gerade in der günftigften Lage zu meltlicher Herrichart gelang: 
Wrieſterthums feine andern Folgen haben, als vaß die Gelegenheit zur dauernden Verſchmel⸗ 
g größerer Bebietötheile außblieb oder, wo fie fich zeigte, die mächtigften Kleinſtaaten, wie 
Kedig und Genua, Mailand und Florenz, in nutzloſen Fehden fich zerfleifichten und Eindring⸗ 
je fich Immer von neuem gleich Schmarogerpfl- "zen einnifteten. Neben einzelnen rühmlichen 
Snabmen unter den Fremdherrſchern war die durch Cosmus von Medici in Florenz glor: 

5 begründete Macht feines Haufes nicht im Stande, dem Grundſchaden der Kleinftaaterei ab⸗ 
elfen; daqgegen haben die Mebiceer, als die vorberften in dem allgemeinen Wetteifer ver Dy⸗ 
ken, den miffenfchaftlihen , namentlich Platoniſchen, Studien und in noch höherm Maß den 
nflen die grofiartigfte Foͤrderung angedeihen laffen. Rühmlichen Antbeil an der allgemeinen 
formationsbewegung nahmen die Staliener durch die Gründung von Afadenien, ſowie durch 
Eifer, womit fie die mathematifhen und Naturwifſſenſchaften betrieben. Man kann von 
en fagen, daß fie zuerft in ganzen Abendlande den Stanppunft ver Schulaftif verließen, wäh⸗ 
d fie im politiſchen Leben mit Riefenihritten ibrem Verfall entgegengingen, feildem bie 
vfte Fire ih und ihre Verwandten Politik in großen zu treiben anfingen und abermalß bie 
mden ind’ Land zogen, Die Berweltlihung des Papſtthums gipfelte in den aller Sitte Hohn 
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ſprechenden Ausichweifungen Alexander's VI., jenes ſpaniſchen Borgia, der Italien‘ 
gigkeit tiefere Wunden flug ald alle Ausländer zufammen. Nad ven beivaffneten 
gang Karl’ VII. von Frankreich durch die Halbinfel und nad der Ligue von Bambran, 
Vapſt mit auswärtigen Mahhabern zur Unterprüdung eineß italienifhen Staats ſchl 
die Halbinfel der Zankapfel zwifchen Branfreih und dem Kaifer, um fortan für Dip 
Abfindungen ven ſtehenden Kaufpreis abzugeben. Linter fo mislihen Umfländen, « 
leitenden politifhen Gedanken und ohne bie fittlihe Kräftigung durch Rückkehr zum 
lichen @eift der chriſtlichen Religion, mußte Italien in feiner politifhen Entwidelung u: 
zurüdbleiben, als gerade biejenige Bürftengewalt, bie dazu am wenigften geeignet wa 
henftaatlihe, mehr oder weniger auf der ganzen Halbinfel ihren Grundſätzen Gel 
ſchaffte, die in kläglicher Vermiſchung der kirchlichen Inftitutionen mit den ftaatlihen 
funden Fortſchritt unmöglich machten. Zur Zeit, da unter den germanifden Naı 
Beflerung der Kirche an Haupt und Bliedern die Lofung war, entfaltete, vom Haud 
tife angeweht, die italieniihe Kunft eine bezaubernde Bulle von Ipeen und Formen 
aber fofort in Verfall, als die verſchiedenen Kunftihulen zu einer römiihen Kunfll 
verſchmolzen, die feinen natürlichen Boden mehr hatte. Im eigenen Haufe des Papft 
es eine Zeit lang zum guten Ton, ſich zu heibnifchen Lehren zu befennen, als um bie 
16. Jahrhunderts die Bifhdfe von Rom den ihnen dringend anempfohlenen Reform; 
ließen und mit Hülfe des Jeſuitenordens die Reftauration des mittelalterlidden Do, 
Kirchenregiments gegen den in ſich ſelbſt zerfallenden Proteſtantismus durchjegten. 2 
Misbräuche zu entfernen, fügte dad Triventinifche Concil ſich zulegt in allen weſentlich 
ten den Anfprücen der Hierarchie, die politifh dem veränderten Stande der Ding: 
Rechnung trug, als fie ihre überlieferten Tendenzen, fich der fürftliden Gewalt entgegı 
aufgab und mit dem weltlichen Abfolutismus einen freiheitsmörderiſchen Bund jchlof 
thum und Kaiferthum gingen nunmehr nicht nur friedlich nebeneinander her, fonder 
fih Die Hände zur Unterdrückung aller felbfländigen Negungen, die als revolutionär u 
hriftlich bezeichnet wurden, um Die gegen fie in Anwendung gebrachten Gewaltthäti 
vechtfertigen.. Die Gefahr war um fo größer, da das Haus Habsburg in feinen beide 
zweigen, Ofterreih und Spanien, von Italien aus durch Hochburgund und die Niede 
Netz bildete, das alled Dazwifchenliegende zu erſticken drohte. Es erklärt ſich fo die a: 
Thatſache, daß zu Anfang des Dreißigjährigen Kriegs der Kailer faft nur ſlawiſche u 
nifche Truppen, und nur romanifches Geld gegen die Deutfchen zu verwenden hatte. It 
tete von dem hierarchiſch-abſolutiſtiſchen Bündniß weiter nichts als Die tauben Frü 
ftörter Ruhe, die nationalem Tode gleihlam und durch vereinzelte Befferungsverjud 
geflärten und wohlwollenden Abfolutismus in Neapel und Toscana wenig gewann. 
Friedendihluß von Aachen (1748) ſaßen auf allen erblichen Fürſtenſtühlen Italiens, 
Eſte in Modena, Ausländer, in Mailand, Mantua und Toscana Deutjche, in Neapel 
und Barma Bourbons, in Piemont und Sardinien dad Haus Savoyen. Durch die: 
tbung eines Sohnes von Maria Therefia mit der Erbin von Modena wurde aud dad 
lienifche Regentenhaud germanifirt. 

Selbft während dieſes traurigen Zeitraums bewährte jich die tuchtige Natur des 2 
in Unwiſſenheit und Aberglauben begraben lag. Gin einziger Eräftiger Hauch der Fre 
es erwachte zu neuem fröhlichen Dafein. Der Bunft, an melden Italien zur Zeit, } 
veih, England, Deutichland, die Niederlande durd Ludwig XIV. und den Turfen 
Grundfeſten erigüttert waren, in den Entwidelungsgang Europas eingriff, liegt in! 
der eracten Wiffenfchaften, da alle andern Wege freier Geiftesthätigfeit veriperrt warer 
ift der eigentliche Begründer ver Beobachtungskunſt, er, der die Natur zwang, und 
fachen zu offenbaren, aus denen die Gejege abzuleiten find, bie einen natürlichen 
in feinen fortichreitennen Verlauf bedingen. Daß aud ein Balilei fein ehrwürdig 
unter die Machtſprüche der Inquilition beugen mußte, fennzeichnet amı beiten ven Wi 

in welchem die Weltanfhauung feines Volks Gefangen lag. Harvey, der Entbeder 

freislaufd, bat in Padua ſtudirt; Borelli gebührt der Ruhm, die Phyſiologie begı 
baben, weil er zuerft auf die Lebenserſcheinungen die Gelege der Phyiif und Mechanik a 

und wo es irgend galt, die Geheimniſſe ver Natur zu ergründen, da hat Italien mitge 

Der völtige Umfturz des Beſtehenden, den die Napoleoniſche Herrihaft daſelbſt 

hatte, trug nirgends beffere Früchte. In mehr als einem Betracht kamen dem Kaijer i 

zoſen nationale Sympathien entgegen; die Hauptſache jedoch war, daß das neubelehte? 
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fühl unter den Gebildeten aller Stände die Hoffnung auf eine beſſere Zukunft und das Ver⸗ 
men zu der eigenen Thatkraft wach erhielt. Das Gewohnheitsmäßige in ber Denkweiſe der 
afle und die Bajonnete Metternidy’8 vermochten die Kartenhäufer ver Reflauration und den 
8 geographiichen Begriff Italiens noch eine Zeit lang zu halten: abzuwenden war die Krife 
bt, und al& fie wirflich eintrat, konnte Piemont allein ven Ausſchlag geben, das feiner Lage, 
ſchichte und Volksnatur wegen alle Bedingungen eines nationalen VBerfaflungsftaats in fi 
einigt. So verdächtig fih Karl Albert in jüngern Jahren benahm, jo unanfechtbar war gleich 
fang feine italienifche Gelinnung, und wenn'man erwägt, daß er feiner eigenen Außerung 
olge eingezwängt lebte zwifchen den Dolchen der Garbonari und der Chocolade der Iefuiten, 
wird man die Achtung einem Monarchen nicht verfagen, der feit feiner Thronbefteigung langs 
nen, aber fihern Schrittö im eigenen Lande gegen den Widerftand einer allmächtigen Partei 
jenigen Reformen durchſetzte, welche die Befreiung Italiens erft möglich machten. Der zweite 
tpoleon, um auch dabei in die Fußftapfen des Oheims zu treten, that das Übrige, und das 
Inigreich Italien hat in der kurzen Zeit feines Beſtehens ungeachtet der riefenhaften Schwie: 
keiten, womit es fämpfen muß, die Probe feiner Lebensfähigkeit nicht nur, ſondern auch 
ner Unüberwindlichkeit ruhmvoll beftanden. Was auch kommen mag, und jo vieles Die borti: 
r Zuftände zu wünſchen übriglaffen, die Rüdfehr zum Alten ift unmöglich. 
Die Pyrenäiſche Halbinfel ift wol das einer richtigen Beurtheilung unzugänglichfte 

nd Europas; fie enthält ein Gemiſch von Gegenſätzen, wobei das Außerfte Maß von Freiheit 
dlich neben dem hoͤchſten Grad von Unfreiheit hergeht. Zuflände ver Art erheifchen einen eige- 
ıMapftab un fo mehr, weil fie in Spanien zur Unterlage eine ver Aufklärung noch gar fehr be= 
ftige Gejhichte haben. Der Widerſpruch macht ſich Thon in den geographiſchen Verhältniffen 
serfbar. Ein ziemlich regelmäßiges Viereck, an feinen Seiten von zwei Meeren befpült und 
ch einen Bebirgöriegel mit dem Feſtlande zugleich verbunden und von ihn geſchieden, könnte 
Balbinfel ihrer natürlichen Lage nach der Kopf Europas fein, wenn Geſtade und Binnen- 
d für Die höhern Culturzwecke ebenfo gegliedert wären wie unjer ErbtHeil im großen und 
izen. Statt deflen erhebt fie ſich von den reichlich mit natürlidden Reizen, aber mit wenigen 
uchbaren Seehäfen audgeftatteten Küften zu einem Hodlande mit meift unbewaldeten Ebenen, 
>» dad deshalb für den Binnenverfehr nur einige ſtreckenweiſe geeigneten Flüſſe befigt. Ande⸗ 
feits gewähren im Sübmeften Cadiz, im äußerften Nordwelten Vigo, La Coruña und Ferrol 
treffliche Anferpläße für Kriegs: und Handelsſchiffe, verlieren aber von ihrer Brauchbarkeit 
durch den Umſtand, daß der Schlüffel zum Mitteländifchen Meer und Atlantifchen Dcean, 
zraltar, in fremden Händen ruht. 
In ein kaum aufzuflärendes Dunkel hüllt ih Spaniens Urbevoölkerung, fhon von den Alten 

rer benannt, und auch bie Elemente, die fldy mit ihnen im Verlauf der Jahrhunderte miſchten, 
en ih nad Zahl und Einfluß nicht beftinnmen. Das aber ift ausgemacht, daß in feinem 
ide Europas, außer etwa Italien, der Mifchproceß reihliger und mannidfaltiger war. 
gefehen von den gänzlich unaufgeflärten celtifchen Beftandtheilen, ift e8 namentlich der ſemiti⸗ 
:Stanım, der nicht blos in Bhöniziern und Karthagern, jondern auch in Juden ein zahlreiches 
ntingent lieferte, und die darauf bezügliche Archäologie, einmalernftlid in Angriff genommen, 
t einer un fo reihern Ernte entgegen, weil man endlich angefangen bat, den vorhandenen 
and Licht tretenden Denkmälern der römifchen und weſtgothiſchen Vorzeit Die Aufmerkjam: 
t und Schonung zuzuwenden, die jie in jo hohem Grade verdienen. Mit der ihnen eigenen 
irtnäckigkeit haben vie Römer Spanien troß des Widerſtandes, auf den fie von feiten der ein- 
miſchen Bevölkerung ftießen , nicht blos unteriodht, fondern auch romaniſirt, was ihnen, mit 
nahme der in und an den Pyrenäen anſäſſigen Basconier, fo wohl gelang, daß die Gin: 
ner ſich ald Angehörige Roms fühlten und wie die meiften Städte, fo auch die meifte Bil: 
ng unter allen rönifchen Provinzen befaßen. Nachdem von Afrika herüber das Chriſten⸗ 
ım feften Fuß gefaßt hatte, fand das Nicänifche Glaubensbekenntniß jeinen eifrigſten Ber: 
Idiger an dem in Spanien geborenen Kaiſer Theodoſius. 
Plündernd waren fhon im 2. Jahrhundert Gimbern und Teutonen durch die Halbinfel ge: 

en; ald fodann zu Anfang des 5. Jahrhunderts Alanen, Vandalen und Sueven einbrachen, 
ſchwindet fhon nad) kurzer Frift der Name der nach Lufitanien gevrängten Alanen gänzlich, 
Vandalen fegen nach Afrika über, und die Sueven breiten fi über Luſitanien und Bätica 
, bis ihr Rei im Jahre 535 im weſtgothiſchen aufgeht. Die nachrückenden Weftgothen, 
% Burgunder, Branfen und Oftgothen aus Aquitanien verdrängt, zogen ald georpnetes 
lkoheer in Spanien ein. So ſehr fie darunter litten, daß durch das Außfterben des Königs: 
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geichlechts der Balten die Thronfolge den Wechfelfällen der Wahl unterworfen war, 
Nachtheil, zum Theil menigftend, ihr Arianismus auf, der Feine Faftenartige © 
Priefterichaft außerhalb ver Volksgemeinde zuließ. Wie überhaupt in ber Urzeit der 
war die Berfaffung der Weftgothen eine auf der Dienftpflicht aller Freien beruhen! 
gegliederte Wehrverfaffung, verbunden mit richterlichen Befugniffen aller derer, die 
tärifhen Grad hatten. Der König umgab ſich mit angefehenen Edelingen, bie d 
gericht bildeten und bie Hofänter befleiveten; Herzoge waren über die Provinzen 
Grafen leiteten dad Gerichtsweſen in ven Diſtricten. Die jungen Leute erlernten, 
Namen von „Gardingen“ (Sunfer, romaniſch Infanzon), bei Hof und bei den Grafe 
tärifchen und richterlihen Dienft und beforgten die Stellvertretung. Die Krondomä 
Eflaven eine mittlere Stellung zwiſchen Leibeigenen und Bemeinfreien einnahmeı 
von eigenen Beamten verwaltet. In den Städten hatten fih unter der Obhut d 
Reſte des römischen Communalweſens erhalten, aber Grundeigenthum galt als um, 
verbunden mit der Ehre eines freien Germanen, und was auf Orund und Boden ! 
findet ih im Geſetzbuch aufs genauefte und zweckmäßigſte geregelt. Bon ihren Lie 
mußten die Romanen zwei Drittel abtreten, jedoch fo, daß das eigentliche Wirthſcha 
mit feinen Gärten als Drittel gerechnet wurde. Reiche Weftgothen gaben ihre Güt 
pacht an ärmere Stammgenoſſen, die mit Zurüdlaffung ver Hälfte ihres Ermworben 
ausſcheiden Fonnten. 

Die Romanen hatten ihre eigene Sprache, ihr eigenes Recht, ihre eigene Religio 
ben, da Wechfelbeirathen ftreng verboten waren, ausſchließlich auf ſich felbft angewie 
wol Fonnte es bei ihrer Geſchmeidigkeit und höhern Bildung nicht fehlen, daß ihr € 
die Befleger in fortmährenden Wachſen begriffen war. Den größten Gewinn zogen 
Duldſamkeit der artanifhen Geiftlichfeit, ganz abgejchen von ven überaus zahlreic 
die ſich durch ihre Kenntniffe den Gothen vielfach nützlich erzeigten und felbft richter 
tionen über die Romanen ausübten, zu geichweigen ihrer Brauchbarkeit im Steue 
katholiſche Geiftlichkeit ruhte natürlich nicht, Bis fie den Sieg über den Arianismut 
tragen hatte, mad zugleich der verhaßten Judenſchaft ihren Einfluß aus den Hänt 
hieß. Inder Wahl der Mittel war man nichts weniger als ängftlih und fand es, 
Ordnung, den Sohn zur Enıpdrung gegen feinen föniglihen Vater anzuftaheln. An 
wirfte in diefem Sinne Gregor's des Großen Freund, Biſchof Leander, ver ven Kö 
red zum Übertritt vermochte, waß in furzer Frift die Befehrung des geſammten Both 
Bolge hatte. Bon da wurde Gregor dad Ideal der ſpaniſchen Geiſtlichkeit, wie es ehel 
flin geweien war, und die Belehrer bedienten ſich für ihre Zwecke befonderd gern des 
gor verbreiteten übertriebenen Wunderglaubens zur Berherrlihung des Fatholijchen 
Die bisherigen Reichsverſammlungen verwandelten fih in Synoden, die ſich zwar ve 
mit kirchlichen Angelegenheiten zu befaffen hatten, jedoch, unter Beiziehung Fönigli 
denträger, auch weltliche, von des Könige Eurie vorgelegte Befegentwürfe beriethen. 
genug kamen die Juden weg, die für die ihnen vor dem Übertritt zutheil gemorvene 
jeit Jahren angefummelten Haß der Katholifchen bis auf den legten Tropfen zu Eoftei 
aber auch die unvermeidlihe Spannung zmifchen gothiihem Adel und Fatholifcher ( 
führte, zumal bei ven Königdwahlen, zu bedenklichen Uinregelmäßigfeiten und verb 
Umtrieben. Neben der Binheit des Glaubens beftand zwifchen Gothen und Romanı 
gerlihe Trennung fort, da8 Gemeinweſen konnte weder romaniſch noch germaniſcheh 
der greife Chindaswind, der ſich die Krone eigenmädhtig aufleßte, mußte mit graufam 
erfi Ordnung fchaffen, bevor er ed magen Fonnte, dem Hauptzwieſpalt ein Ende ; 
worauf er bad romaniihe Geſetzbuch bejritigte, dad alte Gothenrecht, zum Theil dur: 
tbeile bed Römiſchen Rechts, ergänzte und erweiterte und fo die politiſche Ginig 
Untertbanen vollzog. Sein Sohn Receswind brachte dad nene Geſetzbuch auch in for 
ziehung zum Abſchluß und bob durch ein eigened Geſetz das Eheverbot zwiichen © 
Romanen auf. Der innere rieve mar auf dem Wege freilich nicht herzuftellen,, da v 
ſucht und der Gigennug der Priefterpartei zulegt alle Anftrengungen ſelbſt guter Fin 
übrigens die wenigften waren, vereitelten. Allem Anſchein nah war König Witiz 
auf nichte Geringeres als Wieverherftellung der altgorhifhen Verfaſſung und Bi 
einer Nationalfirde gerichtet, fcheiterte jedoch an den Widerſtande ver Klerikalen. € 
folger Roverih erlag am Guadalete (711) dem erften Anprall des Emir Tarif ı 

12000 Berbern (Mauren), arabifhen Quellen zufolge, weil Witiza's Söhne 
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ucht ergriffen und Spanien durch eine Hungersnot über die Hälfte feiner Einwohner ver- 
ren batte. 
Daß bei der Nieberlage Verrath im Spiele war, ift fehr wahrſcheinlich, gewiß aber, daß 

on nach Verfluß zweier Jahre ganz Spanien fi In den Händen der Moslems befand, 
ſchmaler Gebirgsſtreifen im äußerſten Norden ausgenommen, wohin ſich alle die geflüchtet 
ten, denen eine mühfelige Breiheit über eine bequeme Knechtſchaft ging. Die meiſten 
ren Bothen, da die Romanen über Freiheit und Ehre anderd dachten. In den ſtaatlichen und 
Hlihen Einrichtungen trat feine mefentliche Anderung ein; nur an Pracht und Überfluß war 
jt zu benfen, indem ein ärmliche® Dorf die Stelle des Eöniglihen Toledo vertrat. So hoch 
n die Tapferkeit und den Freiheitsſinn biefer ftreitbaren und glaubenseifrigen Männer auch 
chlagen mag, gegen die bermacht der Mohammedaner würden jie ſchwerlich ſich lange haben 
ten und noch weit weniger ihr Vaterland zurückerobern können, wenn ihre Feinde auf ven 
intel unfruchtbaren Landes einigen Werth gelegt und durch feine innern Zwiftigfeiten ihre 
ht gelähnt Hätten. Den Ehriften am nächſten hatten die Berbern In ven dürren Ebenen und 
len Gebirgen der Mancha und Eſtremaduras, Leond, Galiciens und Afturiend ji nieber: 
Affen, wogegen die von den Syrern vertriebene arabifche (medineſiſche) Partei pas fruchtbare 
dalufien für fich behielt. Ohne ihre gegenfeitige Abneigung abzulegen, vertrugen in ber er⸗ 
1 Zeit beide Parteien fich leidlich, ſodaß fie die Pyrenäen zu überjchreiten vermochten; indeſſen 
man dem Vorbringen Abd-ur-Rahman's an die Loire und Karl Martell’8 Sieg bei Poi⸗ 
t8 ein allzu großes Gewicht beilegen; um Frankreich dauernd zu unterjochen, fehlte es den 
wifhen Mauren nicht blos an Mannfchaften, e8 brach unter ihnen auch ein fehr heftiger Bür⸗ 
frieg aus, indem ein von den Berbern in Afrika geſchlagenes Heer ver Syrer den Mebinefen 
u Giege über ihre Nebenbuhler verhalf, aber nur um ſich felbft der Herrichaft zu bemächtigen. 
ich als der einzige überlebende Sprößling aus der Familie der Omajjaben, Abd⸗ur⸗Rahman 
Große, in Cordova ein weftlihes Khalifat errichtet hatte, machte ihm der Parteizwift fo viel 
Khaffen, daß er und feine Nachfolger an Eroberungen nicht denfen Eonnten. Bon wiberfpen- 
en Emirs gerufen, drang Karl der Große foger in Spanien ein, jedoch ohne etwas aus- 
ichten. Glücklicher war fein Sohn Ludwig, der Gatalonien als fpanifche Mark an das Fran 
reich brachte. 
Es war die glänzendfte Periode der Maurenherrſchaft, für die Hafem I. eine mächtige Flotte 
f, und gewährt einen erfreulihen Anblick wegen des blühenden Zuflandes, zu welchem Künfte 
Wiſſenſchaften, Aderbau und Gewerbthätigkeit gediehen, unter den Augen duldſamer und 

ichtsvoller Negenten. Aus Eordova bezog die abendlänbifche Shriflenheit großentheild ihren 
arf an mathematiihem und mediciniihem Wiflen, außer der arg verſtümmelten Vhilofopphie 
Arifloteles. Die äußere Lage der unter den Ungläubigen zerftreuten Chriſten war eine ganz 
ügliche, allein zu ihrem Unglück hatten die Söhne des Propheten dieſe auch geiftig überwun⸗ 
. Schon weil e8 den Chriſten, die wegen ihrer ſchlechten Ausſprache des Arabiſchen Muzaraber 
en, an einer gebildeten Sprache gebrach, befanden fie jich Im entſchiedenen Nachtheil; aber 
» die Ordnungen und Anftatten, die lie aus dem untergegangenen Reich herübernahmen, 
vehrten des Halts, ſchon weil fie feine fittliche Unterlage hatten. Es war eine frauje Ver: 
yerung, die ih bald bedingungslos den Sitten und Anſchauungen der Morgenländer hin 
» bald mit blinder Leidenſchaftlichkeit den hriftliden Standpunft wahren wollte. Apoftaten, 
ihre Ölaubendgenofien ſchmählich beraubten, und Fanatiker, die durch Verhöhnung des Korans 
Blutzeugniß drängten, wirkten gleich nachtheilig; in der gänzlichen Abgeſchiedenheit von ber 
igen chriſtlichen Welt entflanden die fonderbarften Kegereien, und nachdem grgen den Schluß 
10. Jahrhunderts der Staat der Omajiaden in mehrere unabhängige Königreiche außeinan= 
zefallen war, verloren die Muzaraber audy noch daB Bindeglied, daß fie an dem Erzbiſchof 
. Xolebo gehabt hatten. Zu ihrem Glück näherten ſich ihre freien Blaubendgenoifen über 
iedo und Xeon Schritt um Schritt dem Mittelpunfte des alten Gothenthums, dank den frei= 
gen Gemeinderechten und Stäbteordnungen, welche die Könige den am meiften ausgefegten 
enzorten bewilligten. Aber auch bie ritterlihe Klinge that ihre Schuldigfeit. Was das 
ttelalter unter einem tüchtigen Ritter, einer geichloffenen, in ſich ruhenden kriegeriſchen Per⸗ 
lichkeit verſteht, ſtammt zum Theil aus dem Morgenlande und wurde zuerſt im chriſtlichen 
anien typiſch. Von Ali, dem Tochtermann des Propheten und ben Siegfried des Jslam, 
1 man, Daß die Helden, Die er zu Boden ftredte, nah Dupenden zählten, und noch aus [päterer 
it werden von den Moslems eine Menge Einzelfämpfe berichtet. Gerade diefe Art Krieg: 
Kung, gleihjam auf eigene Fauft, fagte ven Spaniern zu. Alles eroberte Land gehörte dem 
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König, ſodaß au in den von geiftlihen und weltlichen Herren verlicehenen Freibrieft 
nigliche Beftätigung und Oberberrlichfeit,, fowie die Berufung an das Hofgericht als 
lich voraudgeiegt wurden. Allen Sonderrechten lag das alte Weftgothenrecht zu Gru 
bie von Geſetz nicht vorgejehenen Bälle ertheilte dad Hofgericht fchienärichterliche A 
(Fazahas), die aufgezeichnet und gefammelt wurden. 

Sn dieſelbe Zeit vürften die Anfänge des unter dem Namen Fuero Viejo befanntı 
fen Feudal⸗- oder Adelsrechts fallen, daß feine erfte urkundliche Aufzeichnung unter Al 
1138 (1135?) erhielt und ald vom König nicht beftätigted Gewohnheitsrecht fortvauen 
1272 durch Alfons X. die vom Adel erbetene Beftätigung erhielt. Ginen entſcheidender 
punft in den Geſchicken der Vyrenäifhen Halbinjel bildet die Nüderoberung Tolet 
Alfons VE, mit Hülfe franzöſiſcher und felbft deutſcher Nitter. Als Verbannter hatı 
längere Zeit bei einen Maurenfürften gaftliche Aufnahme gefunden und ſich wie mit d. 
Bildung, fo mit ver Toleranz der Moslems vertraut gemacht. Auf den Thron gelangt, 
er fih, alten feinen Linterthanen gerecht zu werden: Juden, Mauren, Muzaraber, Frar 
flilianer erhielten Sonvderredhte, ſodaß ed ven Anfchein gewann, die Blutrechte würden ı 
recht gänzlich verbrängen. Don der nachhaltigſten Wirfung war ded Königs Vermah 
einer burgundiſchen Prinzeſſin, die eine Menge Franzoſen, darunter viele&luniacenfer, 
zog und ed burchzufegen wußte, daß die muzarabiſche und gallifanifche Liturgie in Span 
die römijche erfegt wurbe. Papſt Gregor VII. nahm fich heraus, mehrern fränfifchen 
die jih zu einem Zuge nad Andalufien anfhidten, das Kand, daß fie den Sarazenen a 
würden, ald Lehn St.-Peter's zu übertragen. Zwei franzöfiihe Bringen, die Alfons n 
Töchtern vermählte, fegte er ald Grafen über Balicien und Bortugal, was der erfle A 
zu einem felbftändigen Königreich Portugal und, neben franzöſiſchen und römiichen Gef 
Troubadourdichtung dort @ingang verfchaffte, weit friiher al8 im eigentlihen Spanien. 
Urbild eines fpanifchen Ritterd wurde der Bid Mittelpunkt der ganz und gar nation 
manzenpoefie, war indeflen, wenn man ihn nad arabiichen Berichten auf jein geichichtli 
zurüdführt, zwar von heldenmäßiger Tapferkeit, dagegen nichts weniger als ein Mi 
Frömmigkeit und Treue. Von Zaragoza aus, wo er ed mit den Ungläubigen hielt, bra 
er jeine Mitchriften, und nachdem er jih auf verrätherifche Weiſe Valencia bemächt 
erlaubte er fih empörende Mishandlungen gegen die Einwohner. Gin jeiner würdiger 
Graf Berenguer von Barcelona, warf ihm heidnifchen Aberglauben vor: die Raben, die 
die Sperber, die Adler feien feine Götter. Mit Alfons VI. lebte er auf dem Fuße unbı 
Mistrauend, dad allein ſchuld baran war, daB die aus Marokko berbeigeeilten Alm 
bei Zalaka (23. Oct. 1086) den Ehriften eine furdtbare Niederlage beibrachten. 

Durch die Mehrheit felbftändiger Reiche, in die ed zerfiel, Gaftilien, Aragonien, $ 
Gatalonien, Portugal, ſchwächte zwar auch dad hriftlihe Spanien jeine Streitkräfte, es 
unter den damaligen Umſtänden faum zu ändern, und Gaftilien und Aragonien bild 
immer den Kern des Ganzen. Die Trennung hatte auch ihre vorıheilhafte Seite, we 
Fürften, die ohne die Willfährigkeit ihrer Unterthanen nichts vermochten, zu um fo frei, 
Bewährung liberaler Einrihtungen nöthigte. Sehr gelegen kam den Aragoniern di 
flügung durd) die Hlotten der Genueſen und Piſaner; Kreuzfahrer eroberten Lifſabon un 
im Weiten, und fo blutig die Niederlage war, welche die Kaftilier durch die Almohaden 
fo wurde jie doch gänzlich in den Schatten geftelit durch den Sieg, weldyen die von Inn 
aufgebotenen Kreuzfahrer bei Las Navas erfechten halfen (1212). Die Eroberung 3 
Cordovas, Sevillad, Murciad, Valencias, der Balearen gab den Chriften vollends d 
gewicht, trug aber aud) viel zu den Wirrjalen bei, die unter ihnen einriffen. Der liber 
mächtigen Apelögefchlechter Eannte bald Feine Grenze mehr. Alfons IX. von Xeon, ver 
anders zu helfen mußte, ließ Räuber und Rebellen von den Thürmen ftürzen, ins Mer 
fiedendes Waſſer merfen, hängen, peinigen und foltern; in den Städten fanf pad Ani 
Königdgrafen und die PVrivilegirten entzogen ſich gänzlich der königlichen Obergeridt 
Selbſt das von den Cortes frübzeitiger ald anderswo ausgeübte Steuerbewilligungsrech 
Aragonien fi bis 1134, in Caſtilien bis 1177 zurüdverfolgen läßt, hatte mancherlei Ul 
im Gefolge. Auf den Namen der älteften Berfaffungsurfunde Hat pas Ordenamiento A 
welches auf der im Jahre 1188 inLeon abgehaltenen, auch vom dritten Stande beſchickten 
verſammlung erlaffen wurde. In Kraft deſſelben übt der König gemeinſchaftlich mit vei 
den das Recht, Krieg zu führen und Frieden zu ſchließen, fichert einem jeden ſtrenge U 
Iichkeit feined Hauſes und verheißt, daß dem Angeklagten unweigerlich fein Ankläger ger 
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eſtellt werde. Erweiſt ſich die Anlage als falſch, To trifft ven Ankläger die auf dad Verbrechen 
fegte Strafe. Sehr entichieden verwarfen die Communen die Unſitte der Gottesurtheile, auf 
a ordnungsmäniges Unterfuchungsverfahren dringend. 

Zunächſt für den Gebrauch der Muzaraber veranftaltete Ferdinand II. von Baftilien eine 
berſetzung des Weſtgothenrechts ind Gaftiliiche (Fuero Juzgo), was freilich die Fueros oder 
ionderrechte noch lange nicht außer Wirkſamkeit fegte, fo wenig, daß den ſtädtiſchen Gemein: 
efen die Wahl ihrer richterlihen Beamten überlaffen werben mußte. Die Provinzen flanden 
ter Starthaltern mit einem eigenen Richtercollegium. Nach mehrern verunglüdten Ber: 
xhen, ein allgemeines Landrecht zu fchaffen, ließ Alfons X., mit dem Beinamen des Gelehrten 
mbio), die Siete Partidas abfaffen, vie in caſtiliſcher Mundart ein wunderliches Gemiſch 
Nttelalterliher Vorftellungen und römijcher Rechtsbegriffe enthielten und felbft die herköͤͤmm⸗ 
de Ahronfolgeordnung nah Römiihenm Recht abanderten. Uinverfennbar hatten außer den 
Blehrten Juriften mauriſche Ratbgeber ihren Antheil daran, und zuden ließen die zugezogenen 
Beißlichen ſich die Gelegenheit nicht entgehen, den übertriebenften Forderungen des römlichen 
Buhls Beltung zu verfchaffen. Das unverdaute Machwerk konnte darum nicht anders ald auf 
Ein Seiten Unzufriedenheit und Mistrauen werden; forderten doch die Communen von ihren 
Rirftern geradezu, daß fie eine für fie ausprücklich geſchaffene geiftliche Ehe eingingen, und ficher: 
Bden aus ſolchen Verbindungen entfprofienen Kindern gejegliche Erbanſprüche. Auch ließen 
e Gortes ſich Feine Gelegenheit entgehen, um der Anhäufung von Grundeigenthum in der 
weten Sand, zumal jeit dem Entftehen mächtiger Ritterorven, Einhalt zu thun, freilich mit ge: 
Bgem Erfolg, denn obſchon die Siete Partidas lange Zeit nur ald außerordentliche Rechts⸗ 
ee dienten, leifteten fie deffenungenchtet gleich von ihrem Entftehen an dem Illtramontaniemus 
ng vorzügliche Dienfte. Die unter Alfons’ X. Namen laufenden gelebrten und dichterifchen 
Beiten geben ſich ald Erzeugniffe eines von Hriftlihen, jüdischen, mohammedaniſchen Dichtern 
d Beichrten beſuchten Hofs zu erfennen,, haben aber böhern Werth allein in ſprachlicher Be- 
nıng. Paris und Bologna wurden viel von fpanifhen Scholaren beſucht; die Univerfitäten 
lentia (1209) und Salamanca (1254) erhielten franzoͤſiſche und italienifche Lehrer, wofür 
wentlic Deutfche nefromantifcher Studien megen nad Toledo wanderten, bis die Domini: 
er aufs firengfte die Beichäftigung mit der Alchemie verboten. Höchſt läftig wurben bie 
den, weil fie die Staatöfinanzen faft ausfchließlich in ihre Hand bekamen. Sandyo IV. mußte 
Den Gortes von Haro (1288) den Communen geloben, die Steuern nicht mehr an Juden 
yerpaditen, fondern durch rechtfchaffene und erprobte Männer aus ihrer eigenen Mitte ord⸗ 
Igsmäßig erheben zu laffen. Der Staatsrath ſelbſt erließ einen Befehl, daß außerordentliche 
azern einflimmig von den Abgeordneten des dritten Standes bewilligt fein müflen. Um fi 
Mothfall ſelbſt Recht verſchaffen zu können, fihloflen Die Städte Bünpdniffe unter jih mit 
mäßigen Bereindtagen. Im Belig aller einträglichen Staatdämter gelangten Apels- 
Dlechter zu unermeßlihem Neihthum, und in Aragonien Eonnte die unirte und gefchloffene 
Uspartel ed wagen, fi von den Räthen der Krone Treue geloben zu laffen, den König den 
rorfam beliebig aufzufündigen und alle eroberten Gebiete unter fi zu theilen. Der Reichs⸗ 
rrichter (Justicia) übte Recht felbft gegen den König und feine Diener. 
Dies und die Haremegewohnheiten der Könige ebneten dem ungebundenften Despotismus 
Weg, der im 14. Jahrhundert unter allen erdenklichen Freveln auf der Halbinfel wüthete, 
ſchrecklichſten in Gaftilien unter Peter ven Grauſamen, der, ein Meifter in der Wort: 
Sigkeit, ungeftraft Hand felbft an die Diener der Kirche legen konnte. Der Abhub der Sälb- 
Banden aus den englijch-franzdjiichen Kriegen wurde von feinem eigenen Bruder gegen ihn 
geboten, worauf er durch Brudermord endete. Ganz ruhte das conftitutionelle Leben auch 
nit; Beter mußte die Unverleglichfeit ver Cortesmitglieder verfprechen, und Johann I. for: 

e die Stände auf, die Stärke des ſtehenden Heeres zu beſtimmen; die ftädtifchen Abgeordneten 
Mnben nachdrücklich auf ver Wahl ihrer Beanten, dem Vereind: und Petitionsrecht, aber jo 
» man alle dergleichen Bemühungen anfchlagen mag, jene zweckmäßige Trennung zwiſchen 
"= und Unterhaus wie in England Fam nicht zu Stande und darum auch Beine Ginigung 
Br den Ständen felbft. 
Für das Banze war e8 ein Gewinn, daß in Oft und Weſt zwei Eleinere Seeflaaten ihre 

mptthätigkeit ver Schiffahrt und den Handel zuwenden fonnten. In beiden war franzoͤſiſcher 
Nuß vorherrſchend, ohne daß jene auf ihre Eigenart Verzicht zu leiften brauchten; ja, Cata⸗ 
ten, obwol ein fhmaler und noch dazu meift unfruchtbarer Küftenftreif, war in vielen 
acken den gefammten Abendlande vorausgeeilt und wirb von einen unverbädhtigen Zeugen 
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des 13. Jahrhunderts als das gebilvetfte, blühendſte Land geſchildert. Die Uſatici von Barı 
Iona, in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts zufanınıengeftellt, find das ältefle Landre 
des Mittelalterd und merkwürdig vorzugäweife darum, weil fie die Regalien auf Häfen, Lau 
ſtraßen, Flüffe, Ouellen, Wiefen, Weiden, Wälder, Höhlen, Felſen, letzteres um dem unbefugt 
Aufbau von Burgen zu mehren, ausdehnten und die Grundzüge eined Ser: und Gandelöred 
feftftellten. Zumeift ihren catalonifchen Unterthanen hatten die Könige von Aragonien es 
danken, daß fie ihre Herrſchaft über Sardinien, Gorjica, Sicilien und Neapel auszudehnen u 
mochten. Die BPortugiefen ihrerfeitö machten ji durch den Muth und die Ausdauer verbiz 
womit fie jih auf den Ocean wagten und an der Weſtküſte Afrikas eine Nieverlaffung nagt 
andern gründeten, bis jie ven Seeweg nad) Oftindien gefunden hatten. Außere Kriege unbi 
nere Unruhen vermochten den Aufſchwung nicht zu hemmen, fo wenig ald in den italieniſqh 
Seeftäbten. 

Einmal im Befig des Throns, ergriff Iſabella von Gaftilien mit Eräftiger Hand die Ju 
der Regierung. Um der Anarchie zu fleuern, fcheute fie Feine Mühe und Feine perfönlide & 
fahr; nad) langer Zeit hatte die Gerechtigkeit wieder ihren ungebinderten Lauf, und mas b 
Krone gebührte, ward ihr auch zutheil. Ifabella’8 ehelide Verbindung mit Ferdinand m 
Aragonien verlieh den Anordnungen beider Monarden eine bisher unerhörte Bürgſchaft d 
Dauer. Der unter dem Namen der heiligen Hermandad längft beftehende Stäbtebund ges 
Räubereien und Bewaltthätigfeiten wurde in eine höchſt wirffame Reichspolizei umge 
Die Bürger hatten zur Unterhaltung bemaffneter Mannjchaften zu fteuern und jede Ortiä 
beitellte zwei Richter, weldye nach Braud und Herkommen über Verbrechen gegen die öffentl 
Sicherheit aburtheilten. Der Gottesfriede, den die Kirche mit unzulänglihen Mitteln herzußrig 
bemüht war, fand an ven Kommunen nachprüdliche Vollſtrecker und die Krone verlich den fe 
fanıen Beftrebungen eine einheitliche Richtung, bis der Zeitpunft gefommen war, um bie Pag 
ſche Polizei in eine £önigliche zu verwandeln. Für das lenkbarere Gaftilien wurde ein Ga 
coder entworfen und der zeither ſtändiſch aus Geiftlihen und Adelichen zufanmengejepkt 
binetörath auß drei Adelsmitgliedern und neun Nechtögelehrten gebildet, unter dem Vorſſa 
Prälaten. Für Eriminaljahen blieb das Hofgericht beftehen, die oberſte Berufungsiuhig 
Givilangelegenheiten erhielt ihren feften Sig in Valladolid und flatt lebenslänglicher Mk 
einjährige. Strenge Überwachung des zerrütteten Münzweſens und Erleichterung der ben Ju 
del drüdenden Abgaben verliehen dem kaufmänniſchen Verkehr neues Leben; viele Milk 
gewann der Staatsſchatz, feitvem auf Betreiben des dritten Standes die verfchleuberten A 
güter und zwecklos ausgejegten Jahrgelder gegen Entſchädigung eingezogen und zurudbehe 
wurden. ine fait noch empfindlichere Cinbuße für den Adel aber war die Abhängigkel, | 
welche die übermächtigen Ritterorden zu der Krone kamen, die nichts verfäumte, um fo" 
Hülfdquellen zu ihrem und des Landes Beſten zu verwenden. Bine Zeit lang jchien es fogat, 
ob den Übergriffen des päpſtlichen Stuhls gewehrt werben follte; jobald man jedoch in Ka 
merkte, daß Ernft gemadt werde, zog der Papft möglichft gelinde Saiten auf und verkauf 
dazu, zu den höchften geiftlihen Würden für Spanien nur Eingeborene, und zwar aufden® 
flag der Monarhen, zu ernennen. lm die Früchte fo wohlerwogener Politik hat Iſabeht 
blinder Glaubenseifer fie felbft und ihre linterthanen gebracht. Zwar ift ihren raflloien 8 
mühungen bauptfählih die Groberung Granadas, des legten und ſtärkſten Bollwerkt 
Mauren, und deren gänzliche Vertreibung oder Unterjohung zuzuſchreiben: zwar verdankt & 
nien den babri thätigen Milizen die erfte Ausbildung jencd trefilihen Fußvolks, das faft über 
Jahrhundert aus den meiften Schlachten fiegreich hervorging ; zwar mehrten fich durch die gl 
zeitige Entdedung Amerikas Ruhm, Anſehen und Reichthümer der mächtigſten Monathie 
faum glaublicher Weije, aber alles dad um den viel zu bohen Preis einer gänzlichen Knecht 
der Gewiſſen. Die unmittelbare Nähe der Ungläubigen und die vielen über die Halbinid 
freuten Juden rechtfertigten auf einen gewifjen Grad die Angft der Ehriften vor Sektireri. 
wenn auch der Stifter des Dominicanerordend, Spanier von Geburt, nicht als der Uirhebml 

Inquijition angefehen werben fann, fo iind ed doch feine Anfhauungen und Grundjüge, 
kurz nad feinem Tode das furchtbare Glaubensgericht ausſchließlich in Die Hände des ATaM 
braten. In Norpfpanien hatte die Kegerei der Albigenſer ſich lange erhalten; ihren mul 

Miftionsberuf fanden die Eifrigen unter Sarazenen und Juden, zu melden Behuf bie Dei 
orden Lehrſtühle für das Arabifhe und Hebräiſche errichteten. Verhältnißmäßig jpit. ® 
dann auch um fo graufamer, begannen Verfolgungen und Quälereien der Juden; um & 
und Reichthümer zu retten, ließen ſich Tauſende taufen, befolgten zum Schein die chriſlihe 
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Bräuche, blieben aber insgeheim den Vorfchriften des alten Glaubens treu. Ähnlich machten es 
le Mohammedaner, denen man nur die Wahl zwiſchen Auswanderung und Übertritt ließ, 
aß e8 überall Neuchriſten“ gab, an deren Aufrichtigkeit zu zweifeln man allen Grund hatte. 
8 der Mitte der Beiftlichkeit erhob fich deshalb der Ruf nad Einführung der Inquifition auch 
Saftilien — in Aragonien beftand jie längft — und nad) einigem Widerſtreben ließ Iſabella 
zeſchehen, daß ihr ehemaliger Beichtvater Torquemada den Inquifitionsproceh zu einem Hohn 
Falles göttliche und menſchliche Recht verunftaltete und Maffenverbrennungen anorbnete, bie 
ich den Stiergefechten für jung und alt zu einer Art Volföbeluftigung wurden. In Portu: 
. fanden die caftilifhen Juden gafllihe Aufnahme, bis Karl's V. Schwefter auch dort das 
tige Geſpenſt heraufbefchmor, worauf Inquijition und Jefuiten das übrige thaten. 
So rei an ſchoͤnen Zügen die Regierung des „katholiſchen“ Fürſtenpaares auch war, alle 

dunkelte der Unſegen deöpotifcher Gewalt. In Karl. vermodten die Spanier ebenfo wenig 
en nationalen König zu erbliden als die Deutſchen in Karl V. einen nationalen Katfer ; ald 
den fpanifchen Boden betrat, midfiel er allen wegen feiner niederländiſchen Umgebung, bie ſich 
den hoͤchſten Stellen prängte. Keinen angenehmen Empfang bereiteten ihm die Kommunen, 
eſtürmiſch Abſchaffung der Adelöprivilegien, Reform der ſtändiſchen Verfaffung und der Ge⸗ 
findeoronungen, Zurücknahme der veräußerten Krondomänen forderten. Kaum hatte Karl 
nad) Deutfchland begeben, als der fchlecht organifirte Aufſtand der Comuneros“ ausbrach, 
eenur, um durch die Zwiefpältigfeit der Stände und die Uneinigkeit der Communen felbft, 
ua weder in Aragonien noch in Andalufien erhoben fie jih, der Eöniglihen Gewalt zum Siege 
verhelfen. Der von einzelnen Geiftlihen und Adelichen unterftügte Wiberftand der Junta, 
"In völlige Anarchie ausartete, brach in jich felbft zufammen, und Karl, der des Geldes wegen 
Stände nicht ganz miſſen Eonnte, brauchte fie nur an verfchiedenen Orten einzeln zu verfam- 
3, um ihr Anfehen zunichte zu machen. Ihrer natürlichen Stügen in ven Städten bernubt, 
nte Die Reformation in Spanien gleihfall® nicht gedeihen. Unterſcheiden laſſen rich dafeldft 
L reformatorifche Richtungen, denen ed, wie den Ständen, an einem gemeinjchaftlichen Ziel 
rad: die philologifhehumaniftijche, vie mit höchfter Verehrung an Erasmus hing und von 
Erzbiſchof von Toledo, Alfons Fonfeca, gegen die wüthenden Anſchuldigungen der Möndye 
Schußz genommen wurde; die moftifch-afcetifche, nach Wieberherftellung der Apoſtelkirche ſich 
nende des Primad von Spanien, Carranza, ver gegen die Proteftanten in England und den 
Berlanden Beuer und Flamme fpie und fpäter durch feinen Ordensbruder, ven Dominicaner 
Ichor Eano, auf Jahre ven Gefängniſſen der Inquifltion überwiefen wurde; endlich die eigent: 
Sproteftantifche, die ihren Bücherbevarf von Brankfurt über Antwerpen bezog und in Ara⸗ 
ken und Andalufien geheime Stügpunfte beſaß. Karl's V. Haß gegen die Reformation half 
die Regungen fchleunigft erſticken, weit mehr aus politifhen als religiöfen Bedenken, er: 

»te aber weiter nichts, als daß er auf Jahrhunderte die gefunden Entwidelungdtriebe des 
xifhen Volks lähmte. Was durch langes Ringen von feinen Vorgängern der päpftlichen 
"ie aus den Händen gewunden war, gab Philipp II. aus eigenem Antrieb preid und erhielt 
En die Appellation von ver geiftlichen an die weltlichen Gerichte nebft dem Eöniglihen Reten- 
hörecht der pävſtlichen Bullen aufrecht. Es gibt Feine zweite Regierung , die mit dem Auf: 
ab ungeheuerer Mittel fo wenig erreichte, theild weil Philipp inſtinctmäßig jeven als feinen 
Snlihen Feind anfah und ald Keger und Rebellen verfolgte, der anders dachte und empfand 
er, theils und hauptſächlich, weil er aus Mistrauen und Neid feine treueften Diener im ent: 
kdenden Augenblid im Stiche ließ. Durch Verftellung und Arglift meinte er feine Über: 
mheit überall behaupten zu können. Im Namen der hriftlihen Religion wurden die ge: 
Fien Morisco8 zuerft zum Aufftande gereizt und dann beinahe ausgerottet, die @ingeborenen 
Mexico, Chile, Peru glei wilden Thieren gebegt, die in allen ihren Freiheiten bedrohten 
derlande mit Mord und Plünderung heimgeſucht. Man ſchaudert, wenn man in den hollän- 
Ben Archiven die vergilbten Bapiere durchblättert, von denen ein einziges Blatt oft Dußende 
Brannter, enthaupteter, ertränfter Evangelifchen nennt. Auch bei den frangditfchen Bürger: 
gen fparte man den Brennftoff nit, aber außer ber Niederwerfung der Türfen und ihrer 
Bänger fchlugen alle auswärtigen Unternehmungen Philipp's fehl, und die Ruhe, bie im 
nern herrichte, ald Die Freiheiten Aragoniens auch noch am Boden lagen, war bie Ruhe bes 
abe. Gin dedpotiiher Wille Hatte das Innerfte feines Volks nad außen gekehrt und feine 
Serthanen das in ver Berne zu fuchen gemöhnt, maß fie zu Haufe hätten erwerben follen. Der 
»anier hielt ich für befugt, von ver Beute, d. b. von der Arbeit anderer, anftatt von feiner 
Btaateskerifon. XII. 43 
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eigenen zu leben. Philipp's II. Geſetze erklären dad Handwerk als ſolches für niebrig ı 
den Küchen jungendienſt für ehrenvoll. Hatte ein Gewerbtreibender fo viel verdien 
feinen Renten leben zu können, fo zog er in eine andere Provinz, mo er als Edelmanı 
fonnte. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts gab ed in Sevilla 16000 Seidenwebſtühl 
des 17. Jahrhunderts nur noch 300. Längere Zeit galt das ſpaniſche Tuch für di 
Europa; im 18. Jahrhundert mußte man Fremde kommen laffen, um das Weben u 
der Tücher zu lehren. Die Bauern ließen es fi fauer werden, allein bei ver Abgeſ 
der Dorfihaften und vem Mangel an Schulbildung war ihre Arbeit felten eine lohner 

In dem Sinne einer auf geiftigen und fittlihen Motiven ruhenden Innerlichfe 
ipanifche Weltanfhauung faum noch national heißen; Eatholifches Ceremoniell und 
Brauch miſchten fich zu einem äußerlichen Charafterbild mit glüdlihen Anlagen auı 
Menden, die vol Liebe an der Heimat, ihren Sitten und Gewohnheiten bingen. % 

. tionalen Kern der Romanzendichtung ſchloſſen ji die Kormgefege der italienifchen A 
Das Kräftige, felbft Herbe des caſtiliſchen Idioms verlieh dem Ausdruck eine gewiffe 
Stimmung; gleichwol war e8 der Bortugiefe Camoens, der den in die Weite ſchwei 
oberungdtrieb feiner Stammgenoſſen die glüdlihfte Sprache und echt epiſchen Geiſt vı 
fpanifhen Dichter hatten ihre Stärfe in der dramatiſchen Erfindung, die zügelloß I 
Vega, maßvoll bei Galderon auftritt, aber, mie ed die Art des Volfs einmal war, pla 
Motivirung der Handlung in phantaftiiche Vorftellungen und gefhraubte Gefühle El 
hriftliche Wunderbegriff, noch gefleigert durch Die wirklichen und eingebildeten Wunt 
ter Welttheile, beherrichte auch die Kunft und trug dad meifte dazu bei, daß die Spa 
bildenden Künften nichts Eigenthümliches zu Wege brachten, außer Murillo's Mador 
aber befähigte fie eine in ihrer Art einzige Vornehmheit, troden und gemeffen, audi 
gangsſprache ungweideutig ausgeprägt, zu der treffenpften Ironie und feinften Selb| 
Cervantes ift nit nur ihr originellfter Dichter, fondern auch ihr befter Schriftftelfer 

Mit allen Gebrechen des erblichen Abfolutismus behaftet und durch die vielen W 
then auch leiblich verfommend, bieter der fpanifche Zweig des Haufes Habsburg, und 
Spanien felbft, einen kläglichen Anblick dar. Die legten Überrefte ver Moridcos, Hund: 
von betriebfamen Menſchen, wurben unbarmherzig vertrieben; die Folge war, daß 
ctanifhen das Jahr darauf eine Hungersnoth ausbrach und die Grundherren den grü 
ihrer Binfünfte einbüßten. Mit den Verfiegen der innern Hülfsquellen, das Die ame 
Silberflotten noch vermehrten, wurden die auswärtigen Befigungen in Italien, Fran 
Niederlanden eine immer drückendere Laſt. Sie verfchlangen, was Spanien an Gelb u 
‘haften aufzubringen im Stande war. Anders wäre e8 gar nicht möglich geweien, vaj 
das fpanifche Joch abſchüttelte, um ein Schugbefohlener Englands zu werden, währ 
Ionien nahe daran war, wieder an Frankreich zu fallen. Mittlerweile riffen bie Ho 
beften Theile Oftinviens, felbft ven Verkehr mit Ehina und Japan an fih und madt 
einige Zeit auch zu Herren von Brafilien; England aber lauerte bereits auf den günflig 
blick, um dem Schwachen vollends zu nehmen, was der Starke billig haben Fonnte. € 
von dem altersſchwachen Bau ein Stud nad dem andern ab; Feiner ver allmädtigen 
hatte Einfiht und Muth genug, um fi über feine Standedvorurtheile zu erheben 
Zwecke zu verfolgen. Bei feinem Abfcheinen ohne Leibeserben hinterließ Karl II. nid 
pomphafte Hofetifette, um den morjhen Thron mit Flittern zu beveden. Alles ü 
grenzenlofed Elend, um deſſen Beſitz jahrelang einer der blutigften und Eoftjpieligi 
geführt wurde. Als atalonier und Aragonier die Gelegenheit wahrnahmen, um i 
wieder an fi) zu nehmen, wurden jie von den englifhen Toried aufs ſchmählichſte 
gelafjen; blieb doch Gibraltar in britifhen Händen! Im ganzen war die Herrſchaft 
bons für die Spanier eher vortbeilhaft ald nachtheilig, denn die ind Stoden gerathent 
Eonnte durch den Berluft ihrer Nebenländer nur gewinnen. Der Staat hatte wenigſt! 
feinen eigenen Schwerpunft. Um fo bedauerlider war e8, daß der ſchwachſinnige! 
fi durch feine Gemahlin zu Rückeroberungsverſuchen in Italien verleiten ließ, Die de 
ſchatz leerten und fpanifchen Infanten zwar Kronen, dem Mutterlande jedoch nicht den. 
Gewinn brachten. Karl I. war in feinen Friegerifchen Unternehmungen unglücklich, a 
aber um fo glüdlider. Er umgab. fi mit den rechtſchaffenften und fahigften Mäm 
fhränfte die Macht der Inquifition und der papftlihen Bullen, unterdrückte die Tortın 
bie Sefuiten, befhügte Künſte und Wiffenfchaften, legte Straßen an, baute Feſtungn 
firte die Sierra: Morena, organifirte Landheer und Marine; nur Eins fehlte, aber g 
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eine freie Verfaffung, wovon Überrefte ſich blos noch in Biscaya und Navarra erhalten 
Nachdem fie dem Staate eine ungeheuere Schuldenlaft aufgebürbet, gingen alle Re: 

elendiglich zu Grunde. Karl’8 Nachfolger überließ die Regierung dem Günftling feiner 
Hin, und dieſer ging unter den Stürmen der Sranzöfifhen Revolution eine unfreimwillige 
Bgenofjenfhaft bald mit Frankreich, bald mit England ein, wofür Spanien mit dem Ver: 
ner Blotte und feiner werthuolliten Befigungen in Weftindien zu büßen hatte. Der 
chſte Familienzwiſt, in welchen der Thronerbe mit feinen Altern geriet. gab dem Kaifer 
son erwünſchte Gelegenheit, feinen Bruder auf den fpaniichen Thron zu jegen; das war 
ich das Zeichen zu einer allgemeinen Volkserhebung, und die Bingeborenen, vie felbft das 
us den Händen ihrer Feinde zurückwieſen, ließen diefe feinen Augenblic in ben ruhigen 
auch nur eines Fleinen Theils der Halbinfel gelangen. Die von der Gentraljunta nad) 
berufenen conflituirenden Cortes entwarfen die Berfaffung von 1812 auf allzu breiter 
atiſcher Grundlage; die aus einer einzigen Kammer beſtehende Reihöverfammlung follte 
onarchen die Erlaubniß zu ſeiner Verheirathung zu ertheilen, im Fall ver Unfähigkeit ihn 
jen, die Erziehung des Kronprinzen vorzufhreiben haben. Daß der Unterſchied der 
aufgehoben wurde, behagte den Golonien nit und Merico empörte fih. Die Eatholifche 
m murde zur Staatöreligion erklärt, um dad Maß der Widerſprüche voll zu maden. 
folgter Reftauration hatte Ferdinand VII. nichts Eiligeres zu thun, als die Berfaffung 
ben, diejenigen, bie für feine Sache gefämpft, einzuferfern und zu verbannen, den 
m, in erfter Reihe den Jefuiten, ihre Güter zurüdzugeben. Der lebhafte Wunfch nad) 
Berfaflungen, der bis in die Reihen der rufiiichen Armee gedrungen war, erfüllte nach wie 
ſpaniſchen Buerrillasführer, die in das flehenve Heer übergetreten waren. Gin raſch 
der Militäraufftand verfchaffte ven Verbannten die Rückkehr in ihr Vaterland, und bie 
decretirten kurzer Hand die Abfchaffung der Majorate, Fideicommiſſe, Servituten, welt: 
ınd geiftlicden Stiftungen, mehrerer Orden, ber Binnengölle, und dazu Selbfländigfeit 
mmunal= und Provinzialverwaltung; die Sonne der Freiheit ging abermald unter, denn 
em militärifhen Spaziergang dur die Halbinfel ftellte der Herzog von Angouleme alle 
Risbräudhe wieder her. Als Ferdinand VII. farb und zu Gunften feiner Tochter das 
e Geſetz umftieß, kam in einen langwierigen Bürgerfriege ver Streit zum Audtrag, nach⸗ 
eich zu Anfang dad Volk den Mönchen einen Bertilgungdkrieg erklärt, die Zehnten ab: 
t und, wad den Klöftern gehörte, unter ven Hammer gebracht hatte. Die 1837 entſtan⸗ 
erfaflung wurde 1845 von den Moderirten nad) franzdjifhem Mufter umgeftaltet.. An 
Le eines gewählten Senats trat der von der Krone ernannte lebenslängliche‘;; der Wahl: 
murbe auf 400 Realen directer Abgaben erhöht, den Provinzialdeputationen und Com⸗ 
ihre weſentlichſten Rechte genommen, die Preſſe dem Bejchworenengericht entzogen und 
veren Geldbußen bedroht. Den in Spanien zur andern Natur gewordenen Militärauf- 
‚ deren man jeit 1835 an 20 zählt, ift der Boden noch immer nicht ganz entzogen; das 
Leben, dad unter dem Abſolutismus gänzlich zu verfumpfen drohte, begann feit den Ber: 
sfämpfen ſich von neuem zu regen, hat aber, folange nicht Gewiſſensfreiheit und ein be- 
nded Volksſchulweſen befteht, geringe Ausiiht auf günftige Bildungszuflände. Sehr 
lich werden wohlthätige Anregungen vermißt, die von der Geiftlichfeit ausgehen, weil 
cht mittheilen kann, was fie felbft nicht beſitzt; doch hat dad Land alle Urfache, darüber 
fein, daß die 168000 Mitglieder, welche der Klerus im Jahre 1690 zählte, auf 46000, 
YO Klöfter auf 41 Priefterhäufer herabſanken, bei einer Zunahme der Bevölkerung von 
if 16%, Millionen. Die Brefie zählt unter den freimüthigften in @uropa, wennſchon 
greffiftifche Partei e8 darin verſieht, daß jie focialiftifhen Träumereien nahhängt und da⸗ 
er neufatholifchen Uberfpanntheit und Verſchrobenheit in die Hände arbeitet. Für die 
keit des Volks fpricht ed, daß auf die Familie durchſchnittlich 44, Köpfe fommen. Der 
rftand ift weit zurüd und außer in Gatalonien ohne den Segen ver Affociation. Die 
yr Hat fich feit 20 Jahren mehr als verdoppelt, der Verkehr würde aber noch ganz anders 
n, wenn Spanien unverzagt ſich zum Freihandel bekennen und feine Seegefege reformiren 
Die Staatsausgaben find feit 1830 von 675 auf 2640 Mill. Realen geftiegen. Die 

erung der Golonien, mit Einfhlug der Sklaven, dürfte 8 Millionen betragen. Die 
ſchuld wurde von 16 auf 15 Milliarden ermäßigt, während der Werth der Unterpfänder 
hr als verboppelte. Seit 1861 kann die Kirche wieder ohne Einſchränkung und Vor: 
Sigenthum erwerben. Wird erft in dem noch fehr dünnen Gulturboden die bürgerliche 
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Freiheit, gehoben durch Wiffenfhaft und Kunft, fi befeftigt haben, jo muß das veı 
Portugal auf die eine oder die andere Weife wieder an Spanien fallen. 

An ver eigenthümlidhen Geftaltung Europas, vermöge welder die vollfomnter 
gleihung und günftigfte Scheidung der flüfligen und feften Kormen auf unfern Plan 
wirklicht ift, Hat Frankreich einen weſentlichen Antheil. Es ift weitaus das widhtigfl 
glied in den räumlihen Anorpnungen Europas, weder vorherrſchend infular glei It— 
Spanien, noch auch überwiegend binnenländifch wie Deutfchland, vielmehr gleihmäßig 
Bortheilen, aber aud Gefahren einer See: und Landmacht audgeftattet. Ritter ner 
england eine natürliche Fortſetzung Nordfrankreichs; follte es der Wahrheit nit n 
ſprechen, daß Frankreich, weil es feiner Lage nad) allein auf den Welttheil, dem es 
angewiefen ift, die ſtützende Unterlage für die Italienifche und Pyrenäifche Halbinfel E 
ſchon in geographiicher Beziehung in der romaniſchen Völkerfamilie eine überwiegend 
ſtellung beanſpruchen kann? lim fo weniger darf von einer nördlichen und norböftliche 
grenze Frankreichs die Rede fein, man müßte denn die alles Völkerrecht zerftörende Be 
aufftellen, daß ein Staat, ohne alle Rückſicht auf Geſchichte und Nachbarn, nur feiı 
Intereffe zu Rathe zu ziehen habe. Mislich für Frankreich ift im Grunde allein der bei 
gemeinen. Dürftigkeit feiner mineralifchen Erzeugniffe doppelt fühlbare Mangel an audr 
Steinkohlenlagern, wonad Regierung und Volk ein ſehr lebhaftes, jedoch felten laut n 
Verlangen tragen. Entfprechend feiner geographiſchen Lage, veibt ſich die gejchichtli 
widelung Frankreichs unmittelbar an die Entwidelung Italiens und Spaniens; feine r 
gründliche Romanifirung wurde nicht wenig durch den verhältnißmäßig hohen Cultur 
Ballier begünftigt, welche diefelbe Granımatif, daffelbe Gloſſar, daſſelbe Erbthum beg 
Eivilifation wie die Germanen befaßen. Abweihungen in Sprache, Gefegen und Gi 
gen unter ven ſüdlichen Aquitanern, ven mittlern Gelten und den nördlichen Belgen he 
hervor, am Galliſchen hatten alle theil. Offen, ungeſtüm, veizbar, prahlerifch und 
größeres Staatsweſen wenig geeignet, dagegen um fo mehr eingenommen für unabhan 
folgidhaften, hatten die Ballier geringe Ausficht, der Zucht und Ausdauer römiſcher 
widerftehen zu Eünnen, fo haufig ihnen auch durch Muth und Tapferkeit einzelne Er 
lingen modten. Selbft dem Andrang der germanifhen Stänme waren jie nicht ge 
Cimbern und Teutonen breiteten fi an den Rande des Mittelmeers aus, che Darius fi 
ein Eühner juevifcher Heerführer, Ariovift, fegte fih nohmald in Gallien feft, aber eine 
war er nicht gewachfen, und kaum⸗daß Drufus durch den Thüringerwald bis an die @ 
gebrungen war, benahm die unter Varus erlittene Niederlage ven Nömern alle Hoffn 
Eroberungen. Hatten jie doch von Glück zu fagen, daß es ihnen gelang, den heranbrı 
Strom derVölferwanderung hier und da zu dämmen und abzuleiten. Mit bellenifchen! 
untermifcht war bie ſüdgalliſche Bevoͤlkerung vollſtändig in das römifche Weſen eing 
einem energifhen Widerſtand aber weder aufgelegt noch geeignet. Schon um die I 
5. Jahrhunderts hatten Gothen, Alemannen, Burgunder, Franken fi in Gallien als ( 
niedergelaffen. Unter ihnen befanden ſich die Franken dadurch im entſchiedenen Vorth 
ſie mit ihren Stammgenoſſen jenfeit des Rhein in fleter Verbindung blieben und in t 
hern, nur halb romanifirten Nordgallien ihren Eriegerifchen und heidnifchen Gewo 
weniger entfrembet wurden ald andere Stämme, die mitten in fremdes Land und ung 
Bildungszuftände hineinfielen. Langſam ſchoben die Kranken ihre Grenzen vor, was 
einmal genommen hatten, das hielten fie um fo fefter, zumal wenn fie ed den Römern c 
von denen fie jahrhundertelang mishandelt worden maren. Ihre verwegene Roheit 
verhüllt zu Tage, ald der König der falifhen Kranken, Chlodwig, ſich plöglich des den: 
unterworfenen Theild zwifchen Somme und Loire, bemächtigte und Paris zum Hauptfi 
Herrſchaft (cathedra regni) machte. Der haftige Übertritt zum katholiſchen Glaubensbe 
beraubte Chlodwig und diejenigen Franken, die feinem Beiſpiel folgten, jener im ganze 
thätigen Übergangöftellung, welche die andern germanifhen Stämme einnahmen, inden 
erfte Bildungsjchule in dem arianifhen Glaubensbekenntniß machten und, von den untı 
Romanen Firhlidh getrennt, auch ihrer politifchen Eigenart um fo länger treu blieben. A 
Schlag mit vem Romanenthum verfhmolen, verfielen die Franken fofort in die Laſt 
überreifen, entjittlichten Eultur, und der überflürzte Aneignungsproceß mußte in den ung 
ten Naturen zu jener langen Reihe von Verbrechen ausarten, die Dad merovingiſche? 
brandmarft. Schon Ehlodwig verfhmähte kein noch fo [handliche Mittel, um feine 9 
erweitern, was ihm nicht allein gegen Weſtgothen, Alenıannen, Burgunder, jondern 
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m Maße durch die Vereinigung feiner jalifhen Franken (Neufler) mit den ripuarifchen 
er) gelang und um fo leichter gelingen mußte, da beide Völferichaften in allen wefentlichen 
en übereinftimnten. Er war, wenn man nicht etwa den oftgothiichen Theoderich auß- 
t, der erfte germaniſche König auf römifhen Boden, der die grundſätzlich ver Volks-, be: 
agsweiſe Heerverfammlung zuſtehende oberfte Gerichts: und Militärgewalt für ſich be: 
uchte und für dad ganze Reich gleihmäßig organijirte. Machtlos ftanden die übrigen ger: 
hen Könige in Gallien, die fih zum Arianidmus befannten, da vor dent fränkiſchen Heer: 
‚ welcher, eng verbündet mit den romaniſchen Bifchöfen, die romaniſche Nationalität und 
: befhügte. Nicht felten befleiveten Romanen die herzoglichen und gräjlidhen Amter, führ⸗ 
ol auch den Oberbefehl über dad Heer. Die Ehen zwiſchen Mitgliedern der beiden Na⸗ 
ı wurden immer häufiger. Zwar die Romanen im allgemeinen dachten darum von Chlod⸗ 
nd feinen Nachfolgern nicht befjer, meil fte fih mit römifhem Hofgepränge umgaben, denn 
m römijcen Titeln flellte ſich der römische Steuerbrud ein, und felbit die Franken litten 
den ihnen ungewohnten Anfprüchen der Krone. Unbeftreitbar trug Chlodwig's Eroberung 
barafter einer mit aufgebotenem Gefolge bewerkſtelligten Heerfahrt, veren glüdlicher Er: 
em König bedeutende Bütermaffen zur Verfügung ftellte. Auf großen Gütern pflegte die 
tbichaftung fo zu gefchehen, daß an ven Herrenhof ſich eine Anzahl Bauerhöfe anfchloffen, 
n Freien, Hörigen oder Sklaven bebaut wurden. Die Hörigen, vie ſich in einer ähnlichen 
yefanden wie die römifchen Klienten und Golonen, erhielten fortwährend einen fehr be- 
den Zuwachs durch die freigelaffenen Leibeigenen ver Kirche, denen nicht geftattet wurde, 
ren Dienftverhältnig, nach Belieben auszuſcheiden. Auch die Leibeigenen des Fiscus 
en fi Hin und wieder in einer beffern Lage als die gemöhnlihen Sklaven, wogegen Frei⸗ 
ne oft genug in ihrer Armuth und Hülflofigkeit einen hinreichenden Grund fanden, ſich 
Schutz eines vermögenden Patrong, fei e8 geiftlichen ſei es weltlichen Standes, zu begeben. 
ver Schupherr feinen Schugbefohlenen zumandte, galt als Wohlthat und wurde früh: 
fhon in der legten Zeit des Römifchen Reich, beneficium benannt, wofür der Beſchenkte 
eber Treue und Ergebenbeit fohuldig war. Das altrömijche Precarium, oder die unent: 
e Cinräumung ded Befiged einer Sache ohne Zeitbeflimmung, erlitt auf dem Wege die 
chfachften Wanplungen, indem fowol über Ertrag ald Zeitvauer vertragsmäßige Ver: 
ngen (precaria sc. epistola) getroffen werben fonnten. Bon denen, die feinen Erobe⸗ 
ag mitgemacht, behielt Chlodwig viele in unmittelbaren oder perſoͤnlichem Dienfte (in 
regia); fie empfingen Unterhalt und Gefchenfe, darunter Grundſtücke entmeber zu Eigen: 
der blos zu Nutznießung, und hatten die nächſte Anwartſchaft, al8 Fünigliche Beamte den 
und Gerihtöbann zu üben. Der anfänglich nievere Dienft, der bis an die Orenze ver 
heit reichte, wuchs bis zu der hoͤchſten, nad und nad fogar den Thron überragenden 
vürbe. 
ie richterlicde Gewalt des fränkifchen Königthums war eine fehr ausgenehnte. Gegen pas 
ver merovingifchen Periode findet fih das Pfalzgericht ver oberfien Kronbeamten, mit 
önig an der Spige, völlig außgebilbet, wenn auch ohne feitgezogene Befugniffe, jo doch 
yei ſchweren Verbrechen und als Berufungsinftanz Recht ſprechend. Die Streitigkeiten 
nehmen famen vor fein andered Tribunal. Die gewöhnliche Gerichtöbarfeit lag den zu- 
nilitärifch und ficalifch thätigen Grafen ob, die über abgegrenzte Diftricte gefegt waren. 
hau zerfiel in eine Anzahl Bezirke (Bentenen), jeder unter einem Stellvertreter der richter: 
Bunctionen des Grafen (centenarius, vicarius) und einem Verwaltungs- und Polizei⸗ 
m (tribunus-thyuphadus) für die Domänenbevölferung. Auch die Gemeindenarf 
fi) dem königlichen Anfehen nicht ganz entziehen. An der Malftart waren alle freien 

ex beim Urtheilfinden betbeiligt und der Graf oder fein Stellvertreter durch Rechtskundige 
en. Die Volksverſammlung Eonnte ihre frühere politifche Bedeutung ſchon darum nicht 
pten, weil auf den März-, fpäter Maifelvern die Heerfhau über bie dienſtpflichtigen 
fchaften die Hauptſache war und in einem fo großen Reich ein unmittelbarer Antheil aller 
an den wichtigften Angelegenheiten in ver Wirklichkeit gar nicht beftehen konnte. Den 
lag gab der Koͤnig mit feinen Großen weltlihen und geiftlichen Standes, eine unverfieg: 
tuelle willkürlicher Bedrückungen. 
ie Gefahr, welche in der Entartung der Merovinger, wie auch in den fortwährenden Erb⸗ 

igen für ben Fortbeſtand des Reichs lag, wurde durch deſſen Entſtehungsweiſe ſelbſt ab⸗ 
det; ein friedlicher auſtraſiſcher Nachſchub in das verwelſchte Frankenthum hinein genügte, 

n Staat von neuem zu beleben. Unter den Hofbeamten hatten die Hausmeier (Oberdom⸗ 
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herren) als Beauffichtiger des gefanımten Hofftaats einen fo überwiegenden perſoͤnlichen Cinll 
auf die Monarchen gewonnen, daß der Adel, der ven Anſpruch auf die Wahl oder wenigfla 
Beflätigung der Könige nie ganz aufgab, den eigenen Bortheil dabei fand, anftatt ſich über h 
Ernennung des jevedmaligen Hausmeiers zu enizweien, dad Amt lieber in einer tüchtigen yı 
reichen Familie erblid) werden zu laffen. So fam es, daß die Familie Pipin's von Heriftal auf 
in Auftrafien auch in Neuftrien und Burgund die Würbe des major domus an fid) brachte u 
damit die Einheit des Staats thatjächlich herftellte. Das Libergehen ber Krone von den Mer 
vingern auf die Karolinger, lange vorbereitet, erfolgte zulegt von felbft (752); namentlich bat 
Papft und Bifchöfe alles auf, um an den rehtgläubigen Pipiniden, von denen Karl Martelld 
vom Süden her vordringenden Idlam und im Norden das altfächfijche Heidenthum fiegen 
befämpfte, nachhaltige Hülfe gegen die Anmaßungen der Longobarben zu gewinnen. Der Bei 
vollzog in eigener Berjon die Salbung Pipin’8 des Kurzen, der fi davon ‚König von Gou 
Gnaden“ nannte und zum Danf nad) Italien zog, die Longobarben züchtigte und dem päyl 
lihen Stuhl das Grardyat von Navenna fchenkte. Und doch war gerane er e®, der ber fränkiſch 
Kirche ſchwere Verluſte bereitete. Diefelbe bot feit ver Groberung ven Romanen unter all 
Beprängniffen eine jihere Zufludtöftätte, venn der Kleriker hatte fi, außer eines gemädlig 
Lebens, der Freiheit von dem ſchweren Kriegsdienſt zu erfreuen. Wie e8 in jittenlofen Zeig 
zu gehen pflegt, mehrte die begründete Sorge um das Seelenheil Die Reichthümer der kirchlih 
Anftalten vergeftalt, daß König Chilperich Elagte: „Unſer Schag ift dahin und aller Reichtäe 
den Kirchen zugefallen; unjere Macht ift dahin und Die Bifchöfe herrichen jetzt allerorten." 
folder Zuftand war für die Weltlihen um fo empfindlicher, da die Kirche Steuerfreiheit ge 
und bie ihr von Laien im Widerſpruch mit dem Saliſchen Gefeg zugewendeten Güter eine = 
Laft für die Steuerpflichtigen bildeten, während gerade die bejchwerlicäften Heerzüge die Ba 
digung und Ausbreitung des Chriſtenthums zum Zweck hatten. Zur Ausgleihung des für 
den Misverhältniſſes hielt König Pipin fi für berechtigt, Kirchengüter lehnsweiſe oe 
Beneficien verdienten Kriegern dauernd und gegen Erlegung eined Zinſes an die Gigeniiig 
zu vergeben. Freilich Hatten die Geiftlihen Mühe, die Beneflciaten, zumal wenn es mi 
Leute waren, daran zu hindern, daß fie bie Lehen nicht eigenthümlich an fich brachten W 
großer Schritt vorwärts auf bem Wege des Beneflcialmefend war ed. Der Bafall Hatte fin 
Wohlthäter oder Senior förmlich Treue zu geloben, und da demgemäß dad Verhältniß ul 
perfänliche8 war, mußte e8 bei ven Tode des einen wie des andern Theild erneuert we 
In allen jeinen Beftinnmungen unmandelbar und gleihgeartet war ed fhon darum nit, 
der Bafall neben jeinen Beneflcien tet wohl Grundeigenthum befigen und feinerfeitd Ca 
einer beliebigen Anzahl Bafallen fein konnte. Je mächtiger der Vaſall, deſto Leichter mar 
für ihn, feine eigenen Bafallen zur Bfligterfüllung anzuhalten, dagegen feine Vaſallenpf 
gegen die Krone zu vernachläſſigen und ſich als unabhängiger Herr zu geberben. 

Mit feinem ſcharfen Verſtande erkannte Karl der Große, daß ein fo ausgedehnter Ar 
förper, wie der feinen Scepter unterworfene, jih in Botmäßigkeit anders nicht erhalten 
als wenn auch die entfernteflen Glieder unaudgefegt den Arm des Monarchen über ſich fühl 
Nicht genug, daß er das überfommene Reich in feinem Umfang verboppelte, was übe 
dem Germanenthum in Beziehung ftand, dad follte in dem Herrſcher ver Franfen fein gebertt 
Oberhaupt erbliden und ihm in weltliden und kirchlichen Dingen Gehorſam Ieiften. 6e 
fland ein zweites Nömifches Kaifertfum im Abendlande, keineswegs durch Die Huld des Bayfl 
fonbern aus bed Frankenkoͤnigs eigener Machtvollkommenheit, der jeine ſchützende Ham 
den Bifhof von Nom und feine Gerechtſame hielt. Halbwegs unabhängige Herzoge 
Karl nur in den äußerſten Grenzgebieten mit gemifchter Bevölkerung; alle übrigen muptıs 
unmittelbar um feinen Thron ſcharen, wie denn in Baiern die Bevölkerung felbft ihre Gew 
leibung in das Sranfenreich veranlaßte. Um jo dringender ſchien e8 geboten, eine biöhe 
in außerorbentlidhen Fällen gebrauchte Veranſtaltung in eine bleibende Staatseintihtum 
verwandeln. Aus den erfahrenften und erprobteften Reihöbeamten feiner Iimgebung enc 
Karl Königsboten in die Provinzen, um viermal im Jahre gemeinſchaftlich mit den Ge 
Gerichtsſitzungen abzuhalten, Beſchwerden entgegenzunehmen, eingeriffene Misbrärhe 
zuftellen, vom Könige verfügte Maßregeln zu treffen. Häufig wurden Bifchöfe mit bergamg 
Sendungen betraut; der ganze Mechanismus aber erheifchte gebieterifch fchriftliche Abfaffum *T 
Rechtsgewohnheiten aud folder Stämme, die noch Feine hatten, fowie Beränderungen un 
füge in den vorhandenen Geſetzbüchern. Die Abfihten Karl's des Großen waren fat v 
nahmslos lobenswerth, aber Beftand haben Fonnte die neue Ordnung der Dinge allein RT! 
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ner Reihe kräftiger und mwohlgefiunter Fürſten. Die Semeinfreiheit befland nur noch dem 
amen nad, und ſchon der Beudlkerungdmaffen und räumlichen Entfernungen wegen hätte fie 
ar auf föberativem ober repräfentativem Wege erhalten werben Eönnen; aber dafür fehlte das 
erflänpniß wie der Boden zu den Samenkörnern gejunder Volksbildung, die der große Kaifer 
it freigebiger Hand ausſtreute. Bereits war ein befonderer Stand ver Schöffenbarfreien im 
ntfleben begriffen, und indem man den ärmern unter den Gemeinfreien vie Bürde des Kriegs: 
enſtes erleichterte, wurde auch die Ehre des Waffendienſtes privilegirt. 
So fleuerte das Reich mit vollen Segeln einer Militärariftofratie entgegen. Maiverfamm: 

agen und Synoden gehörten dem begüterten Adel und ver hoben Geiftlichfeit. Es kam vie 
eit der „kleinen Könige. Gin jeder ſuchte zu erhaſchen, was er mit Hülfe feiner Vaſallen 
schjegen Eonnte, und was dad unbündigfte Fauſtrecht der Einheimiſchen verjchonte, daß fiel ver 
ewüflung durch Normannen und Ungarn anheim. In fo ſchwankenden und verwirrten Zu⸗ 
änden, die unerachtet ver Trennung des romanifchen Weftfranfen von dem germaniſchen Oft: 
nfen kein felbſtändiges Frankreich auffonmen ließen, wobei das zwiſcheninne liegende Lothrin⸗ 
m fich beſonders hinderlich erwies, war e8 nahezu eine geſchichtliche Nothwendigkeit, daß im 
deſten der Thron zulegt demjenigen Kronvafalfen zufiel, ver als Herzog von Brancien denſelben 
if die Stelle rüdte, wo Chlodwig ihn aufgerichtet Hatte. Hugo Capet und fein Geſchlecht 
aßten die geographifchen Vortheile ihres Landes jich zu Nutze zu machen und durch biploma= 
de Künfte die unbotmäßigen Barone zum gutwilligen Anſchluß an die neue Dynaftie zu ver- 
zgen; doch erſt Ludwig VI. verfchaffte der Krone, die er trug, die Achtung, die ihr Dauer ver- 
ah. Mit Hülfe der gegen das Raubrittermwefen zum Kriegspienft herangegogenen Bürger er: 
ang er den verweigerten Gehorſam, weſentlich unterflügt von der ftaatdömännifchen Klugheit 
3 Abts Suger, der über den franzdjifhen Klerus unbedingt verfügte. Die unvergleichliche 
ge der Hauptfladt Paris, die zu dem natürlichen Stüßpunfte, ven fie den Königthum bot, den 
ihzeitigen Glanz der Künfte und Wiſſenſchaften fügte, bot Bürgfchaften für die, wenn aud 
ıgfanıe, fo doc, gewiſſe Vereinigung aller zum Körper Frankreichs gehörenden Gebietötheile, 
irgſchaften, vie ven hauptſtadtloſen Deutfchen Reich niemals zutheil wurden. Die drei Haupt: 
sppen, in welde dad Land zerfiel, waren Neuftrien, Aquitanien und Burgund (Arelat). Bon 
ver hatten die ausgedehnten und fruchtbaren Ländergebiete jenfeit der Loire einen Reſt von 
bftändigfeit bewahrt; auch Burgund fland mit der Gentralgewalt in feiner Verbindung; 
»uſtrien umfaßte außer Francien (Isle de France) fünf größere Territorien: Blandern, Pi: 
die nebſt Champagne, Bourgogne, Bretagne und Normandie; vor allen die gefährlichften 
tbenbubler der Gapetinger waren die Normannenherzoge, denen die Könige, weil fie ſich wegen 
e Zandfüfligkeit der meiſten Biſchoöͤfe nicht einmal eine Elerifale Partei Schaffen fonnten, ſchwer⸗ 
y auf Die Ränge widerftanden hätten, wenn jene nicht ihren Flibuſtiergewohnheiten treu ge: 
eben und Herren von England geworden wären. In einem feubaliftifch verhärteten Zeitalter 
unten wol die englifchen Könige ſich mit der Hoffnung ſchmeicheln, ganz Frankreich zu unter: 
hen; früher oder jpäter mußten die nationalen Antipathien zwiiden beiden Ländern fo er- 
rken, daß jie einer und berjelben Dynaftie nicht gehorchen Eonnten. Zudem hat die Auswan: 
rung der Normannen nad Benevent, Apulien und England Franfreid vor innern Zerrütz 
ngen geihügt; ven größten Gewinn jedoch zog ed daraus, daß feine Könige den leeren Glanz 
e römiichen Kaiſerkrone verfhmähten und ven Deutſchen überließen, die vemfelben auf Koften 
ser nächſtliegenden Interefien eifrigft nadhjagten. Kaum geringer war der Gewinn für Frank⸗ 
ih, daß feine Könige mit großer Klugheit dem uniinnigen Inveftiturftreit auswichen, ohne 
n Kronrechten etwas zu vergeben. Beſchränkung des Fehderechts, Befefligung der Rechts⸗ 
lege, Verbeſſerung der Lage der niedern Klaſſen, endlich kraͤftige Unterſtützung des Bürger⸗ 
mdes mußten den Lehnsſtaat untergraben und das troſtloſe Bild, welches Frankreich im 
l. Jahrhundert darbietet, erfreulichern Eindrücken weichen. Die unruhigſten und gefährlichſten 
emente des Feudaladels wurden durch die Kreuzzüge aus dem Lande geſchafft, um im fernen 
ſten ſich Kronen zu erobern; die Heimkehrenden brachten den befruchtenden Blütenſtaub einer 
chen Cultur zurück. Lag früher dem Vaſallen die Pflicht eines vierzigtägigen Kriegöpienftes 
‚ fo wurde nunmehr die Einrichtung getroffen, daß er ſeinem Lehnsherrn bis zum Ende des 
iegs den Dienft ſchuldig war, fei es, daß er für eine beflimmte Summe Geldes zu dienen ver: 
ad, ober die verflärkte Verpflichtung am Lehnsgut haftete. 
Mit einer Gefhidlichkeit, die ihreögleihen allein an der Ruchloſigkeit in der Wahl ver 

rauchten Mittel hatte, fegte König Philipp Auguft das von Suger begonnene Werk im großen 
apſtab fort; feibft Die Interbicte de8 Papſtes brachten ihm Geld ein, indem er die Büter derer, 
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die für Innocenz II. Partei nahmen, einzog; feine zuverläffigfien und wirkfamften ' 
genoffen aber hatte er in den aufblühenden Gommunen. Die fehr fühlbaren Unterſch 
zwifhen Nord- und Sübfranfreid, wie in Sprade und Dichtung, jo aud in der Recht 
und nanıentlid in den Municipalverfaffungen zur Geltung kamen, erwieſen fi dem Kö 
günftig. Im Süben war das römiſche Municipalwefen nie völlig untergegangen, for 
das Nömifche Recht; das Gonfulat als Vollziehungsbehörbe verbreitete fih ſchon zu Ar 
12. Jahrhunderts von Italien aus unter den dortigen Gommunen und hatte gewwöhı 
Rathscollegien zur Seite. Die Bürgerfchaft zerfiel in brei Klaſſen: den Adel, den bı 
und handeltreibenden Bürgerfland und die Handwerker. Im Norden, wo ein nodh fo ' 
Verhältniß zum deutfchen Kaijer fortbeftand, verjagten fon zu Anfang des 11. Jahr 
einzelne Gommunen ihre adelichen Beiniger, ſchwuren fich gegenfeitig Treue und wäh 
Obrigfeiten. Städte mit dergleichen Schuggilben (villes a communes) bildeten ji nı 
im mittlern Frankreich, mo fle zur Sicherung ihrer Privilegien und Berfaffungen dat 
recht übten. In vielen Fällen bildete die Schöffenverfaffung die Grundlage des fl 
Gemeinweſens, an deſſen Spige Amtleute des Königs oder des Grafen flanden. Geil 
Auguft war es Politik der franzölifhen Könige, ſich der jeigneurtalen oder Bafallenfl 
zunehmen, ihnen wol aud) bei der Errichtung ftarfer Mauern behülflich zu fein, bagegı 
koͤniglichen Stäbten die Selbftregierung möglichft zu ermäßigen, was diefelben ſich um 
gefallen laſſen tonnten, da Beamte des Königs ihnen weniger läftig wurben als hoch 
Barone. In ihren Stäbten beanfpruchte bie Krone nit allein das Recht, aus einer 
gelegten Lifte ven Maire zu ernennen, fondern ji) auch durd) den Stadtrath Rechenſch 
die ftädtifchen Angelegenheiten ablegen zu laffen. Auf den Eöniglihen Domänen übten 
den höhern, Prevots den niedern Gerichtsbann mit Zuziehung von Affifen ; aber aud) das 
wefen ruhte in ihren Händen, was zu ſchreienden Misbräuchen führte, folange die] 
einfünfte an die Prevots verpachtet wurden. Das geiftige Übergewicht des Sühens, de 
dung nicht durchweg aus lautern Quellen flog, wurde in dem Blute ver Albigenferkrieg 
und mußte das Selb der parifer Scholaftif räumen, vie fi blindlings dem Eatholifchen 
und den päpftlihen Machtfprüchen unterwarf. Immer lauter und fruchtbarer äußert: 
Berlangen nad) einem einheitlichen Staatöwefen, und das in einer Zeit, da Kaifer Frie 
ber auf der Höhe fünfrangöfifcher Bildung im guten wie im ſchlechten Sinne fland, dur 
nügige Gewährung der Landeshoheit an die Kronvafallen das Deutſche Reich unabivei 
Berfall preisgab. In Frankreich machte e8 Ludwig IX. gerade umgekehrt; er hielt bi 
hoheit der Krone mit äußerfter Strenge aufrecht und wußte troß feiner mönchiſchen Fı 
keit auch in Eirchlichen Dingen die fönigliche Prärogative zu wahren. Den Bäpften wu 
geftattet, ohne königliche Einwilligung im Lande Geld zu erheben. Abgefehen von ver ' 
Art, in der er allen feinen Unterthanen, die ihn darum angingen, perſoͤnlich Recht jpraı 
er mit der Föniglichen Curie, die als Reichsrath und Reichsgericht eine unfichere Stel 
hauptete, zwedmäßige, ſchon von feinen Vorgängern eingeleitete Veränderungen vo 
Anfang des 13. Jahrhunderts beitand ein Pairdgericht für die großen Barone, an we 
ein Parlament al ftändifches Gericht für alle Übrigen und ald Oberbehoͤrde für die um 
richtsbarkeiten anſchloß und in Paris feinen feiten Siß hatte. Es wurde Schritt um € 
einem Beamtengericht mit käuflichen Stellen, dem gegenüber die Baillis mit ihren Aftifi 
zu bedeuten hatten. Infolge der neuen Einrichtung mußte nothwendig dad Anfehen bei 
ſchen Rechts wachſen, das als gefchriebenes Recht (droit Ecrit) längft in Südfrankreichd 
rang vor ben Rechtsgewohnheiten (droit coutumier) behauptete und aus einem Bilbun 
bald zu einer Rechtsquelle wurde. Um gleihmäßige gefeglihe Normen zu ſchaffen, erl 
wig IX. feine „etablissements’’, melde die Härten ded Gewohnheitsrechts ermäßigte 
Unflarheiten befeitigten. Steuererhebung, Münz- und Urfundenmwefen wurden in 
Geiſte reformirt, und nachdem die Curia Regis einmal ihre Geftalt gemedhjelt hatte, 1 
nicht fehlen, daß ihre auf dad Neichögericht nicht übergegangenen Befugnifle einedtb: 
in einem felbfländigen Staatsrath, anderntheild in Reichsſtänden einen entiprechenden ! 
erlangten. 

Philipp der Schöne regierte bereitd ald unumſchränkter Monarch; gegen die ung 
Forderungen des Papitthums ftand ihm fein eigener Klerus zur Seite, ſodaß er fog 
pflichtvergeffenen und habſüchtigen Bapft vermochte, in Avignon feinen Sig zu nehn 
Baronen ftellte er den Bürgerftand entgegen, dem er in den General: oder Reicheftän 
eigene Vertretung bewwilligte. Obergerichte (Parlamente) wurden eingejegt, mo der. 
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gut fand. Als die Valois, ein Seitenzweig der Gapetinger, zur Herrſchaft berufen wurden 
328), ſchlug der Krone gerade ihre Uneingeſchränktheit zum Unglück aus; in den verheeren: 
ı Kriegen mit den englifhen Königen, bie Anſprüche auf den franzöjifgen Thron erhoben, 
de Frankreich, weil e8 ihm an einer feften ſtändiſchen Berfaffung, einer volksthümlichen 
einrichtung und an Botmäßigkeit der Pairfchaften gebrach, eine Beute oligarchiſcher Par: 
mgen, und wenn ja einmal die Generalftände auf georbneter Rechtöpflege und Steuer: 
ebung beftanden, fehlten ihnen die Mittel, ihre Willendmeinung gegen argliftige und wort: 
ichige Machthaber durchzuſetzen. Nach wie vor erhob die Krone Kriegdcontributionen , trie⸗ 
ı Juden und italienifche Geldwechsler [hndden Finanzwucher; fein Wunder, daß die zur Ver: 
eiflung gebrachten Bauernſchaften, untermifchtmiträuberifhem Geſindel, zu ven Waffen griffen 
y einzelne Städte, darunter Barid, den königlichen Beamten ven Gehorfam vermeigerten! 
entfiand eine ausgemachte Landsknechtsregierung gewiffenlofer Prinzen, und die Mönche pre: 
ten, mit Zuftimmung des Konftanzer Goncild, Tyrannenmord. Unter jolden Umftänden war 
ine Wohlthat, daß bei Azincourt (1415) die englifchen Bogenfhügen furdtbar unter dem 
nzöjiichen Adel aufräumten; in einem für die Ehre ihres Vaterlandes begeifterten Lan: 
bien gewann dad franzöfifhe Nationalbemußtfein eine neue, bürgerliche Geftalt, ſodaß 
eLVIL, der bei der Thronbefteigung feine Haupt: und feine Krönungsftadt in feindlichen 
sıden ſah, am Schluß feines ereignißreichen Lebens bis auf Calais ganz Frankreich zurüͤck⸗ 
Bert und außerdem die Freiheiten der Gallikaniſchen Kirche fihergeftellt Hatte. Der unnatür: 
e Berfuch, zwei unvereinbare Länder zu verſchmelzen, Eonnte ein befferes Ende nehmen. Be: 
Buend für den damaligen Zuftand Frankreichs ift ed, daß Karl VII. es war, der die fchriftliche 
Freihnung der „coutumes” anorbnete, eine Riefenarbeit, die erft unter Karl IX. zu 
ande kam. 
Leiblich und geiftig geftärkt ging das franzöfiiche Volk aus dem Kampfe hervor. Der Süden 

st Eonnte feit den Religiondfriegen ven gewaltiam abgeriffenen Baden feines mehr glängenven 
Siefwurzelnden Gulturlebend nicht wieder aufnehmen und mußte dem politifchen Bande, dad 
mit dem Norden verknüpfte, dadurch Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er fi die Schrift: 
nche des Nordens und damit deffen Weltanfhauung in ihren Grundzügen aneignete. Dabei 
ke ed den „Badcognern‘' keineswegs an Talent und Anftelligkeit, aber auch nicht an Ruhm⸗ 
gleit, Überfpanntheit und felbft Charakterlofigkeit. Gefühl und Phantafle mifchten ſich mit 
Borliebe für das Altrömifche und erzeugten einen eigenthümlichen Lyrismus, der felbft in 
bildenden Künften deutlich zu Tage tritt. Der Grundzug im Wefen der Nordfranzoſen da⸗ 
mn ift epiich, ſei ed, daß er in die vornehne Form der Ritterbichtung, oder in bie niebere der 
erſage fich Eleivet. Den Anfang machten die Gelten (Bretonen) mit ber bunten, grobfinn= 
n Abenteurerei von König Artus und feiner Tafelrunde. Diefelbe verband fi) bei den 
denzalen mit religiöfer Schmwärmerei und den Übertreibungen des Minnedienſtes. Die freu: 
"Singebung an das Erfheinende, Thatſächliche, Unmittelbare verftattete unter den Nord: 
zoſen allegorifchen Klügeleien und verfünftelten Empfindungen nicht den weiten Spielraum 
anberwärtd; viel lieber erfreute fi der Sinn an naiver Darftellung perfönlicher Grlebniffe 
derbem Volkswitz, der fih über alles hermachte, was dem gemeinen Manne unbequem war. 
8 in der Baukunſt gothifcher Stil heißt, fombolifirt in edel geſchwungenen Linien das Ritter: 
’ für die Anfhauung. Ginzelne Motive, wie den Kapellenkranz, den Spigbogen, bie feine 
tamentirung, hat der Süden geliefert; die einfürmige Kriegernatur der Normannen gefiel 
int firenger Regelmäßigkeit und wuchtigen Thürmen; einen bis ind Ginzelnfte harmonifchen 
Iebendigen Gliedbau zu ſchaffen, lernte man zuerft in Francien. In den nordfranzoͤſiſchen 
Depralen liegt Syſtem wie in den Lehrgebäuden der Scholaftif, aber auch derfelbe Mangel an 
feitigkeit und Freiheit. Das Individuelle Eonnte der fhematijirenden Allgemeinheit gegen- 
" nit durchdringen, noch dazu bedrängt durch eine Politik, die feit der Vertreibung ver Eng: 
‚er und der Errichtung eines ſtehenden Heeres erobernd auftrat und die Reunionen und An: 
Onen fpäterer Jahrhunderte einleitete. Die ſchweizer SöÄlplinge leifteten in der Richtung 
meifte, und bald galt der Dienft des Königs für die höchfte Auszeihnung. Gin bloßes 
Tegat von Zünften und in fleter Abhängigkeit vom Hofe, der die gefammte geiftige Be⸗ 
ung zu monopolijiren drohte, vertrat auch Paris Kein nationales Intereffe, ſondern ließ 
in den meiften Bällen von einfeitigen Neigungen und kleinlichen Vortheilen beftimmen. 
Selbſt die Reformationsheftrebungen gehorchten in Frankreich vemfelben Geſetz. Geför: 
durch tüchtige claſſiſche Studien und ausgezeichnete Rechtsſchulen, nahmen die franzöfifchen 
ormatoren ihr Abjehen viel weniger auf eine ſittliche Wiedergeburt bes Menſchen als auf 
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eine möglichft ftrenge Kichenzucht und Kirchenverfaffung, zu deren Bunften Calvin in Genf 
große Ungerechtigkeiten gegen die Einheimifchen erlaubte. Dem franzöjiihen Reformirten hie 
Kirchenverbeſſerung nothwendig zugleih Beſſerung der politifhen Zuſtände. So viel Franz 
für Neubelebung des Alterthums, Berufung von Gelehrten und Künftlern aus Stalien, Samm 
lung literariiher Schäge that, der Umſchwung, den er fürberte, beftand lediglich in einer neue 
theoretifchen Weltanihauung, der man ven Namen „Renaiſſance“ gegeben bat. Er fühlte nid 
den geringften Gewiſſenszweifel, dem Türken, dieſem Erzfeind der Chriſtenheit, die Hand z 
reihen, woran der fireng Eirchliche Ludwig XIV. fi ein Beijpiel nahm; aber folder Rückfichti 
lofigfeit hatte Frankreich e8 zu danken, daB ed troß der beſchwerlichen Kriege in Italien und de 
vielen Niederlagen, die e8 durch das ſpaniſche Fußvolk Karl’ V. erlitt, zuletzt doch fich mit dent 
fhem Gebiet bereichert fah. Lim jo weniger waren die Baloid im Stande, dem Umfichgreifn 
des Galvinismus in ihren Ländern zu wehren. Der Reichöftände waren jie ledig, ſeitden & 
ohne alle Rückſicht auf das Herfommen und die ftändiihen Gerechtſame nur foldhe Perſonn 
einberieien, die ihnen genehm waren und unter bem Namen „Notabeln“ bereitwilligft Steuern 
bewilligten, zu denen fie jelbft nicht beizutragen hatten. Es ließ ji erwarten, daß die Große 
des Reichs nicht fo ohne weiteres ſich beifeitefchieben laffen würden. Nicht fobald hatten die 
lothringifchen Guifen im Bunde mit den Jefuiten den Hof in ihrer Gewalt und mit euer um 
Schwert die Proteftanten zu verfolgen angefangen, als fie mit ven Bourbong in den beftigfe 
Streit geriethen, übrigens, geftugt auf Daß Parlament und die parijer Bürgerichaft, ihren eg 
nern, bei denen bie Politif überall die Religion durchkreuzte, leicht die Spige bieten konn. 
Religionsgeſpräche führten ebenfo wenig zu einer Ausgleichung ald ein aus Katholifen um 
Calviniſten gemifchter Regentihaftsrath. Weilen jie fih zu ven Guiſen zu verfehen Habe, eriuk 
die proteftantifche Partei durch die Greuel der Parifer Bluthochzeit (1572); doch auch inf 
galten Mord, Verrath, Türe als erlaubte Waffen, und nur weil man fie aufs Außerfte tik, 
jesten die NReformirten Gut und Blut daran, ein Toleranzebict zu eriwirfen, dad, weil dia 
zwungen wurde, auf ſchwachen Füßen fland. Heinrich III. wußte das ihm von der Eatholife 
Partei auferlegte Joch nicht anders abzuſchütteln, als indem er die Quifen ermorden lieh, m 
dann felbft unter dem Dolce eines würhenden Mönchd zu verbluten. Bald war ganz Fraii 
ein Heerlager, Paris eine Zunftrepublit. Kecke Todesverachtung, eine leichtfertigsfühle, gb 
voll=fkeptiiche Auffaffung des menſchlichen Dajeins, ohne Bevanterie, aber auch ohne ſitlihe 
Gehalt, endlich eine durchſichtige, ungezwungene Ausdrucksweiſe — dad waren die Früche ve 
religiöfen Bürgerkriegs für die franzöfiiche Nationalität. In dem von der Ligue grimmig es 
gefeindeten Bourbon Heinrich (IV.) ergriff ein Prinz die Zügel, der den ritterlichen, mit Teinm 

Verſtand und großen Wohlmwollen gepaarten Leichtjinn jener Periode in jich verkörperte. Rs 
kam ihm mehr zu flatten als der Eifer, womit Philipp U. von Spanien und der Papſt ſich feias 

Thronbefteigung widerfegten, denn jept bedurfte es blos jeines Übertritts zum Katholiken 
um die Reihen jeiner Widerjacher dermaßen zu lichten, daß ihm dad liguiftifche Paris die Then 
nicht länger verfchließen Eonnte. 

Neben ver Gigenfchaft eines Feldherrn von felbftändiger Größe war Heinrich darin neh gb 
fer, daß er jich mit erfahrenen, gemäßigten, wennſchon nicht immer uneigennützigen Euc 
männern ungab, die raſtlos an der Hebung de tiefgefunfenen Wohlſtandes arbeiteten. —* 
Edict von Nantes (1698) gewährte bedingte Religionsfreiheit, fo ſehr die Parlamente ſich Aria 
ten daſſelbe zu regiſtriren. Die Staatsfinanzen wurden geordnet und der Grund zu Franfırihl 
Seemacht gelegt, Heinrich's fehnlichfter Wunſch aber ging in Erfüllung, als die Unies m 

deutſchen Vroteftanten ihn zu ihrem Oberhaupt erfor, weil er hoffen Eonnte, in diejer Üge 
ſchaft einen auf ſachgemäßen Machtverhältniſſen ruhenden Friedensſtand herbeizuführen. Res 
unter fo großartigen Entwürfen traf aud ihm der Dolch eines fanatiichen Mönde. Ef ° 
Witwe, Maria von Medici, gab ſich zum Werkzeug fpanifch = papiftiiher Liguiften und iteles E. 
fcher Abenteurer her und fand jich mit den Prinzen von Geblüt und andern fürfllicen $F 
ihaften damit ab, daß fie ihnen die Staatdeinfünfte zur Plünderung überließ. Eine &% 
halterfchaft war Tonnen Goldes werth. Bon verftändlichen Parteiunterfchieden war nigt# 
mal die Rede, ein jeder fuchte feinen Beiftand jo theuer ald möglich zu verkaufen. Welt 
nod einmal die Generalitände gemeinschaftlich in Paris zufammen (1614), aber ber Ho, ⸗ 
die Geiftlichfeit getreulich zur Seite ftand, verſtand es, unter ven nichtigſten Vorwänden bie be 
gründeten Befchwerden des dritten Standes gänzlich zu vereiteln. Der Parlamente, berg |' 
Remonſtrationsrecht nicht nehmen ließen, bevienten fich die Parteien, je nachdem fie fe 
fonnten; bedurfte man ihres Beiftanded nit, fo remionftrirten fie tauben Ohren. Zur der 
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Rellung einer Regierung, wie ſie fein foll, war die Willfährigkeit des jungen Königs oder 
vielmehr feines Lieblings Luynes erforberli, damit der klügſte unter ven Anhängern ver Köni- 
gin- Mutter, der dad Waffenhandwerk mit einem Biſchofsſitz vertauſcht und zwiſchen Mutter 
und Sohn eine Ausjühnung vermittelt hatte, in dad Cabinet trat. Hier wurde Richelieu's erft 
nur beratbende Stimme in kurzem zu der entiheidenden. Frankreich hat Eeinen größern Staats⸗ 
mann hervorgebracht, wenigſtens Feinen, der, erhaben über Fleinliche Parteileidenſchaft, die voll: 
fonmenfte Einfiht von den Erforderniffen und erreihbaren Erfolgen einer nationalen Politik in 
sleihem Grade beſaß. Während er noch mit der unverhohlenen Abneigung feines jungen Monar: 
Gen zu Tampfen hatte, drang Richelieu dem König von England, der um die Hand einer franzoͤſi⸗ 

ſchen Prinzeffin für feinen Sohn warb, jehr erhebliche Zugeftänpniffe zu Gunften ver engliſchen 
Katholiken ab, brach in der Heimat die Macht der Reformirten, deren Häupter zeitlicher Vortheile 
wegen ihrem Glauben entjagten, beftätigte das Edict von Nantes, aber nur ald Gnadenerlaß, 
erzwang von Savoyen den Frieden und Pignerol; bald trat er auch mit Schweden, bad für bie 
Sache der deutichen Proteftanten fämpfte, in geheime Verbindung und ſchloß mit Guſtav Adolf 

ger geſchürt ald der Franzoſe, fowie aud die Gelegenheit zu Ländererwerb ſchlauer benupt; bie 
Anhänger ver ſpaniſch-lothringiſchen Partei, die ihm auf Schritten und Tritten nachftellte, 
warf er zu Boden oder trieb fie in die Verbannung, ja, feine Unterſchrift machte die Fönigliche 
überflüfjig. Spanien jelbft blieb unverjehrt, und dem pfiffigen Mazarin, vem gelehrigen Schuler 
Michelieu's, blieb ed vorbehalten, das Fehlende nachzuholen. Die glänzenven Warfenthaten Gon- 
BE’8 und Turenne's, Die noch ganz andere Entjcheidungen herbeigeführt hätten, wenn ver genau 
abwägende Garbinal dem deutſchen Katholicismus weniger Schonung bewies, erleichterten jeinen 
Diplomaten den hervorragenden Antheil, ven fie an dem Zuftandefommen des Weſtfäliſchen 
Sriedens nahmen. Seitdem nun aber die friegerifche Stimmung, die durch alle Schichten des 
franzoͤſiſchen Volks ging, auswärts die genügende Beſchäftigung nicht länger fand, warf jie ſich 
weit aller Macht auf Mazarin und feine innere Politif. Schon ald Fremder verbädtig, hatte er 
ib durch ſchmuzige Habſucht allgemein verhaßt gemacht; den Bringen war er unbequem, weil 
ex ihnen den Weg vertrat, am widerwärtigften den intriguanten Frauen, die fi zurüdgeiegt 
and beeinträchtigt fühlten; das Parlament wollte fich feinen Despotismus nicht gefallen Laffen, 
wnd der parifer Bürger lärmte entweder aus Luft am Lärmen, oder lehnte fidh gegen die er: 
Fehdpfende Finanzwirthſchaft auf. Geld, viel Geld brauchte Mazarin nicht allein für fi und 
heine Greasuren, fondern in noch größern Summen zur Beftehung feiner Keinde, in einem bis 
pur Verworfenheit unjittlichen Zeitalter, das in ber Dichtung ſüßlichem Schwulft und afademi- 
ſchem Formalismus huldigte und die Religion faft nur noch zum Deckmantel für fchlechte Zwecke 
Graucdte. Bei der gänzlichen Zerfahrenpeit, unter einer ideenlofen, lediglich durch perfönliche 
Gingebungen veranlaßten Klopffechterei war es für die Hauptperfon ein Leichtes, ſelbſt von der 
Werbannung aus die Drähte der Hofpolitif zu leiten und in dem jungen König Ludwig XIV. 
erußer der Gabe ver Verftellung die Überzeugung von dem abfoluten Recht der Monarchen feit- 
Bupflanzen. Schon was ven Knaben umgab, mußte ihn mit gründliher Verachtung der Men- 
Sen erfüllen, da er vie Triebfevern ihres Thuns und Laſſens mit fharfem Verftande durch⸗ 
ſqhaute; das für ihn brauchbarſte Vermächtniß aber hinterließ ihm Mazarin durch die Bezeidh: 
Bung ver Männer, die den Staatögefchäften vor allen andern gewachſen waren. 

Dies und die Erſchlaffung, welde ringsum, in Deutſchlard nah ven Verheerungen des 
Dreißigjährigen Kriegs, in England unter den kläglichen Reftaurationdfönigen herrfchte, ver- 
leiteten Ludwig zu einer Eroberungspolitif, die anfänglich aus ven ungerechteften Räuberzügen 
eggefrönt hervorging, zulegt aber ein Ende mit Schreden nahnı. Ludwig XIV. flellte jih auf 

Diefelbe ſchiefe Ebene Eatholifch = abfolutiftifher Suprematie, auf der dad Haus Habsburg zu 
Ball gekommen. Geiftlihe und weltlihe Uniformirung, Zuwachs an Land und Leuten auf 
Roften ber bürgerlichen Sreiheit, bie rohen Ausjchweifungen der vorangehenden Periode über: 
Handht durch ein prächtiges, glattes Hofceremoniell und ritterliche Außerlichkeiten — das waren 
die leitenden Grundſätze einer Regierung, die von allen großen und fleinen Despoten bewun⸗ 
dert und jflaviich nachgeahmt wurde. Wer in Feiner Beziehung zum Hofe ſtand, wem blieb 
Veiter fein Recht ald das Recht des blinden Gehorfams. In Feindes Land verfügte der fromme 
Serrſcher Bewaltthätigkeiten, deren fih Barbaren gefhämt haben würden; für ihn exiſtirte 
ein Geſetz, nicht einmal der Ehre, wenn fein Anfehen, tie Größe jeines Reichs und die Unter: 
verfung unter fein Glaubensbekenntniß in Betracht kamen. Einen folden König „groß zu 
dennen, ift eine Berfündigung gegen die Menfchenwürde; was war mit den trefflichften Ver⸗ 
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waltungsmaßregeln eined Golbert gewonnen, wenn dad Marf ver Nation der Ruhmſucht eines 
Deöpoten geopfert werben mußte! Ludwig bat die Rechte der Gallikaniſchen Kirche geihügt, aber 
nur, um beito willkürlicher mit ihren Gütern und Einfünften verfahren zu Eönnen; wie er die 
Päpfſte mishandelte und misbrauchte, jo verfolgte er tie durch Eittenfirenge und Gelehrſamkeit 
ausgezeichneten Ianfeniften, verwüſtete den franzöjiihen Proteſtantismus und die für bat 
Ganze fo erfpriepliche Betriebſamkeit feiner Anhänger, damit auch in Blaubendjachen jeder feinn 
Unterthanen nur Föniglicde Uniform trüge ; an Kunftziwede verwendete er ungeheuere Summen, 
die aber nur zum Verderben ver wahren Kunft ausihlugen. Der geihmadvolle Decorationk: 
ftil ver Renaifjance blähte ſich als gedankenloſe Bertigfeit und übertriebene Manier: die wirflide 
Begabung eines Pouſſin, Pierre Puget, Le Groß flüchtete mit ihrem Streben nach einer grof: 
artigen Natürlichfeit aus der drückenden Hofatmoſphäre in die reinere Luft Italiens; unfterk: 
lihe Dichter, die aus Malherbe'8 geläutertem und wohllautendem Sprachſchaz fhöpiten, ge: 
hörten entweder der Zeit der Bürgerfriege an oder blieben innerlich dem herrſchenden Geihmad 
fremd, was jelbil von Racine und in noch böherm Grade von Moliere gilt. Die gerühmte Claſ⸗ 
ficität war im Grunde genommen weiter nichts ald das ins Afthetiiche überfegte Dogma von 
der alleinfeligmadenden Staatdraijon. Als Ludwig XIV. am Schluß jeiner langen Laufbahn 
ftand (1715), hatte er mandes Stück Land, namentlih vom Deutfhen Reich, abgeriflen um 
feinem Enfel die ſpaniſche Krone verſchafft; im Staat, deifen einzigen Ausdruck er in feian 
Perfon erblidte, ſah ed ebenſo öde und troftloß aus wie in feiner eigenen Familie. 

Was es heißt, jede politiſche Lebensäͤußerung ald Ausflug des Herrſcherwillens und fein 
Drgane zu betrachten, offenbarte fi zum Entfegen während der Minderjährigkeit LudwigV. 
Hatte der feinere Gefhmad ſeines Vorgängers bei aller Verdorbenheit noch einen Schein wa 
Anftand und Ehrbarkeit bewahrt, jo ftellte fich unter ver Regentſchaft des Herzogs von Orlen 
das Lafter unverhüllt auf den öffentlihen Markt, und ein bürgerliher Abbe (Dubois), der {dh 
mit dem Heiligften feinen Spott trieb, Eonnte die Alleinherrſchaft des verflorbenen Königs fit 
jegen,, ohne daß die hohen Herren Argernig taran nahmen. Defto lebhafter entbranntenik 
Streitigkeiten zwifhen den Prinzen von Geblüt und Ludwig's Baftarbföhnen, gewürzt af 
bittere Streitfchriften, welche der niedere Adel und die Parlamente gegen die Anmapungenis 
hoben Ariftofratie ausgehen liegen. Bereits warf die nabende Revolution ihre Schatten va 
fih der. So viel die Barlamente von ihrem Anjehen verloren hatten, fo lebte in der Köer 
fhaft, die aus einer Anzahl von Familien ſich fortwährend erneuerte, wenigftend das Dual $ 
fein von der Unabhängigkeit der Richter und den Rechten des pritten Standes fort; leiverukt &. 
war ihre Oppojition weder uneigennüßig noch bejonnen genug, fo verbient jie fich burg be & 
Widerſpruch machten, ven jie gegen Law's Staatöpapierfhwindel erhoben. Auch den Jeſuite 4 
orben brachten fie zum Fall, indem fie die berufenen Borfämpfer des Janſenismus zu ſein be #; 
baupteten; überhaupt aber verliehen fie der Revolutionsbemegung die Fräftigften Impulſe, und da 
jie beſeelende Gorporationdgeift ift gegenwärtig noch nahezu das einzige geſchichtliche Überbleibil 
auf dem gründlih ummwühlten Boden Frankreichs. Die Maitreffenregierung Ludwigs IV. 4 
Eoflete dem Staat auch noch den Keitftern feiner auswärtigen Politik, die ſyſtematiſche do 4 
Fämpfung Habsburgs; denn ald Friedrich ver Große in Sachſen einfiel, ergriff die Pompabe J 
Partei für Ofterreid und richtete dadurch das einzige Lobenswerthe, was Frankreich noch beieh ©; 
feinen militärifchen Ruhm, zu Grunde. Auf dem Buße folgte der Merluft ver Flotte und det 
meiften auswärtigen Befigungen; dafür weckte die Betheiligung an dem norbamerifanilda B; 
Unabhängigfeitöfriege durch alle Schichten des Volks das Verlangen nach Menſchenrecht und bir- B: 
gerliher Freiheit. Unaufhaltſam nahte dad Verhängniß, feitvem dad gefammte Gera da . 
herkoͤmmlichen Vorftellungen und Begriffe zu wanfen anfing. Bahn gebrochen hatten diene & 
ſchen Deiften. Voltaire, der in England die Freiheit in der Geftalt einer unbehinderten %#b 
cuſſion entgegengefegter Überzeugungen ſchätzen gelernt hatte, kämpfte mit unverbrofeng 
Spott für das unverfürzte Recht der Meinungdäußerung, für freie Schriftftellerei, woran 
der gegen ihn zu erhebende Vorwurf der Seichtigkeit feine verletzende Spiße verliert; Rouſſen 
in den engen, durchweg pofitiven Verhältniffen einer calviniftiihen Stadtrepublif aufgewadi® 
fühlte ſich durch den leeren Geſellſchaftsbegriff fo angewidert, daß er die einzige möglige Ar 
tung in der Negation alles Geſchichtlichen und in ver bedingungsloſen Rückkehr zu ven einfolf 
ften Boraußfegungen ded Naturzuftandes erblidte. Er hatte recht, folange er flatt ber ca 
ventionellen Lüge die natürliche Wahrheit forderte, unterlag aber einer jehr geführlicen I 
ſchung, injofern er das Ideal der menſchlichen Gefellihaft in den Anfängen der Gefittung a 

Bimälidte, auf die Wallungen feines warmen Gefühle, anftatt auf die Stimme der ruhigen I: 
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end. Gin Politiker in des Worts wirklicher Bedeutung war erft Montesquieu, der 
üge eines franzöfifchen Parlamentsraths ohne deſſen juriftifche Einfeitigfeiten in ſich 
und nach gründlicher Aufdeckung der Schäden feines Vaterlandes Abhülfe allein von 
titutionellen Berfaffung nah engliſchem Vorbild ſich verſprach. Die Theorie der ſich 
Jeinſchränkenden Gewalten mußte fih ihm fhon wegen der unhaltbaren, von den Lau: 
zofes abhängigen Stellung der franzöfiihen Parlamente empfehlen. Die durch die 
ven Rechtsſchulen eingebürgerten claffiihen Studien hatten die weitere Wirkung, daß 
Staatöbegriff mit der Forderung unbedingter Hingabe un dad Gemeinweſen immer 
Hänger gewann und die Zofung wurde für die Girondiften, wogegen Robeöpierre und 
tei den naturaliſtiſchen Tugend- und Rechtsbegriff Rouſſeau's huldigten. Wefentlich 
durch die Hortfihritte in den mathematiſchen und phyſiſchen Wiſſenſchaften, verwarf vie 
e Kauſtik alles Überfinnliche; die Bewegung ver Materie follte genügen, un zugleich 
n Vorgänge daraus abzuleiten. Die meiften Richtungen begegneten jih in Huma⸗ 
na. 
n ſich achtbaren Beſtrebungen Ludwig's XVI., dad Land aus ſeiner kritiſchen Lage zu 
:önnen blos Bedauern über ihre Nuglofigfeit erwecken. Der Schaden ſaß zu tief, als 
'alliativmitteln, wie Einberufung von Notabeln, zu helfen geweſen wäre. Jeder land⸗ 
tlihen Thätigfeit entfremdet und von ven Grundholden als Bebränger gehaft, knau⸗ 
adelichen Gutsbefitzer auf ihren zerfallenden Schlöffern gerade fo lange, als fie nöthig 
ı die für die fhwelgerifchen Genüffe des Hofes und der Hauptitadt erforderlichen Sum: 
nmenzufharren. Von Militär- und Steuerlaften befreit und mit allen vortheilhaften 
traut, nahm die vornehme Welt Notiz nur von ſich felbft; es gab Feine freien Men- 
dern allein Grimirte. Auch der Stadtbeamte war frei von jeglicher Belaftung, der 
rath privilegirt, und all die Notabeln zufanınen, deren Zahl in fletem Wachen be: 
t, während Die Innungdvertreter innmer mehr zuſammenſchmolzen und zulegt ganz 
den, vertheilten die ſtädtiſchen Abgaben fo, daß fie felbft gar nicht zu fleuern brauchten. 
r vermehrten ji ind Unglaubliche, und das Verlangen der Krone, fie zu befeken, 
ı den Gemeinden flet8 von neuem abgefauft werden. Das Bauerndorf glich einer An⸗ 
on Hütten armer, unwiſſender, fhuglofer Menfchen unter einem Polizeiſchulzen und 
nehmer. ine felbfländige Kirchengemeinde gab ed nicht, wol aber vertraten Die vom 
tannten Würdenträger der Kirche in völliger Selbflänpigkeit eine ungeheuere und 
rwaltete Gütermafle. Der allgemeinen Bevormundung wegen mußte der Staatörath 
ı Berwaltungdmehanismus zugewiefen erhalten, und unter ihm entwickelte fi aus 
ren Binanzbeamten ein gebrängter Schwarm von Präfecten, Unterpräfecten und 
ten. Das Privatrecht ſank zu einen Gegenftande apminiftrativer Entſcheidung herab. 
Hichen Berichte wuchſen zu Bergen an und mit ihnen der politifche Kranfheitäftoff. 
ı Bewegung gejeßt, war dad Rad der Revolution nicht mehr anzuhalten: es zer- 
jeden, der in feine Speichen griff. Beim Licht betrachtet war ed Feiner Partei Ernft 
nftitutionellen Monarchie, weil fie für die einen zu viel, für die andern zu wenig be⸗ 
d niemand an die Aufrichtigkeit feines politiihen Gegners glaubte. Von ven geift: 
nd berebteften Vertretern ver alle Köpfe mit Hoffnung oder Furcht erfüllenven neuen 
auung vertheidigt, mußte die Bevölkerungsmaſſe, die zeither zum Gehorchen und zum 
len verurtheilt geweſen war, ſobald ihre Stimme ind Gewidt fiel, darauf finnen, 
nicht etwa der Privilegien und Eremtionen, fondern ber Privilegirten und Eximir⸗ 
am beften entlevigte, wollte jie ihrer Errungenjchaften nicht wieder verluftig geben. 
niſirte Schreden lag den Unterdrückten fozufagen im Blut, und der Schreden hin: 
organijirte ven Sieg. Es war, ald ob die jahrhundertelang in Banden geſchlagene 
des Volks auf Einen Schlag zu voller Expanſion gelangte, bis zu dent Punkte, wo die 
en gehende Bartei, nachdem jie ver Reihe nach vie andern verfchlungen hatte, an ihrem 
yermaß zu Grunde ging. Zu der elementaren Natur war Frankreich zurüdgefehrt, 
swegs zu den Segnungen naturgemäßer Gejittung ; äußerlich gab man ſich dad An- 
iſchen Römerthums, aber dem Schein entſprach felten die Bejinnung. Der Staat 
nt8 hatte diejelbe Konftruction wie der Staat Ludwig's XIV., nur in umgelehrter 
Geſellſchaft, Religion, Sitte, Leben follten in die nad ver Verfaffung mobellirte 

fen, nichts Gewohnheitsmäßiges gevuldet und jeder Franzoſe gleich bei der Geburt 
n gemeinfane Schablone gelegt werden. Zur Herftellung folder Gleichfoͤrmigkeit 
Sonvent nicht weniger als 11210 Geſetze, darunter höchſt nügliche, beſonders alle 
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diejenigen, die die Kortichritte ver Wiſſenſchaft für das Leben nugbar machten, im ganzen al 
mußte die Nation, ſeildem der Thron in Trümmern lag, unter folder Maſſe von Gefegen ı 
liegen. Mit der republifanifhen Verfaſſung felbft wurbe fortwährend erperimentirt, und z 
ſchen theoretifcher Doctrin und praftiider Willfür lag die ganze Staatskunſt. Gleih n 
Robespierre's Sturz machte ſich die Reaction in den wildeften Orgien Luft, recht als ob bi 
Republikaner wider Willen Hätten nachholen wollen, was fle fo lange entbehren mußten, u 
nachdem bie Republik noch einige Jahre geſiecht Hatte, zimmerte ein glücklicher General aus 
jih die Stufen zu einen Kaijerthron. 

Napoleon war nicht allein Erbe, fondern auch Fortjeger des revolutionären Suftemß, ı 
daß er den monardifchen Abfolutismus Ludwig's XIV. und ven vepublifanifchen des Conve 
durch einen militärifchen erfegte, der den Franzoſen reihlih Ruhm und Beute fhaffte, im üb 
gen aber venfelben uniformirten und allmächtigen Beamtenſtaat verwirklichte, dem jeine Vi 
gänger nahjagten. Hätte Napoleon ven Willen und die Macht gehabt, auf fein anfänglid 
Militärregiment eine frieblihe und gemäßigte conflitutionelle Regierung folgen zu laflen, 
ftanden ihm äußere und innere Hülfsmittel in Überfluß zu Gebote, um der Wohlthäter fein 
Volks zu werden. Für deſſen materielles Wohlbefinden hat er in der That Großes geleifh 
feine Geſetzbücher machten, nachdem die gefchichtliche Kontinnität einmal gewaltfam unterbroch 
war, Epoche in der Gefeßgebung, ſchon meil fie den Grundfag von ver Bleichheit aller vor de 
Geſetz zur Richtſchnur nahmen. Mit der Freiheit war e8 um fo übler beftellt; polizeiliche & 
vormundung und präfectorialer Dienfteifer ließen der corporativen Selbftbeftimmung genauf 
viel Spielraum, ald der parifer Telegraph für gut fand. Frankreich ift feitvem ein Compler m 
Militärbiviflonen, denn: auch die durch fremde Waffen in das Erbe ihrer Väter wieder einge 
fegten Bourbond nahmen weit mehr darauf Bebadht, die Verfafung , die fie beſchworen, mi 
Bajonneten zu umftellen ald durch gewiffenhafte Beobachtung ver eingegangenen Bernie 
tungen frudtbar zu mahen. Die Männer wechfelten,, aber nicht die Grundſätze, was inf 
noch höherm Grade von ver brutalen Midachtung des internationalen Rechts gilt, für weg 
Frankreich feinen eigenen Codex hat. Er heißt: Recht des Stärkern. Gin Repräfentativfeieg 
dad einer auf gut Glück gegriffenen Anzahl Höchftbefteuerter pas Wahlrecht zufpricht, rung 
feine Volkövertretung zu ſchaffen, es müßte denn die Intereffenvertretung einer glücklich Rtslet 
ten Minorität mit dem Nationalwillen zufammenfallen. Cine fervile Bureaufratie, eine ws 
faufte Rammermajorität und der ®laube an den blinden Gehorfam der Armee haben die Bew 
bons älterer und jüngerer Linie zu Ball gebracht, und es entſprach ganz und gar dem burg de 
Revolution geſchaffenen Zuftände, daß Frankreich von dem erheuchelten zu dem reinen Auterud 
des Napoleonismus zurückfehrte, dem es ja alle feine Einrichtungen verdankt. Das Sohn 
ift ftets daffelbe, nämlich größere over feinere Beflehung, und nur die Bactoren mechieln. Allge 
meines Stimmrecht und gänzliche Unmündigfeit ver Nation; eine überlegene, forgfam gehege 
und ſöldneriſch eingerichtete Militärmacht und eine militärifch gehandhabte Gentralifation, ia 
ih fein Blutötropfen im Staatdorganidmud entziehen fann; fheinbare Begünftigung ed 
Arbeiterftandes und Auffaugung aller geiftigen und corpvrativen Rebensfräfte in dem rieiget 
Körper der Hauptſtadt; Veroͤdung der Provinzialftänte und Begünftigung der gutgefeilen 
Bauernſchaften; ein trefflich organijirtes, in alle Verhältniffe eingreifendes Kirchenweſen md 
eine ind Lächerliche getriebene Unſelbſtändigkeit des Laienſtandes, dem jegliche Weije der ih 
hülfe ftrengftens unterfagt ift — fo fteht das heutige Frankreich da, von ftrogender Madtfült 
aber innerli faul und eine fortwährende Gefahr für den Weltfrienen. Ohne einen Ra 
ift der Napoleonismus unmdglih. Am nachtheiligſten zeigt ſich die Unfreiheit für Wiſſenſtch 
und Kunft, denen e8 zwar nit an Aufmunterung und Unterflügung, dagegen um fo meir“ 
wirkſamen Triebfedern gebriht. Wo die Befellihaft offlciell fein muß, ſobald jie hm ® 
Schwelle des Haufes tritt, Fann fie den Ihöpferiichen Geiftern Feine Anregung geben. 
zu jprechen, ziehen die Misvergnügten ſich ſchmollend zurüd‘, es den andern überlaffend, die ſ 
forın zu tragen. Das Revolutiongzeitalter hatte den folgenden Geſchlechtern eine reihe Ob 
ſchaft in den pofitiven Wiffenichaften Hinterlaffen, und dieſes Kapital verzinfte ich verbal 
mäßig fehr gut; entfprechend der unter Ludwig XIV. blühenden Kanzelberedſamkeit hat dep 
richtliche und parlamentarijche Rede ſchöne Erfolge aufzuweiſen, veögleichen vie Geigihtiänt 
bung; nur vermißt man ungern Fritifhe Schärfe, Tiefe ver jittlihen Empfindung und Gen? 
tration de Gedankens. In der Kunft hat die Unwahrheit und Trodenheit ver ciaſſiſchen Rh 
tung die wilden Ausſchreitungen der romantiſchen Schule hervorgerufen und den gleiteni 
Schein zum Helnen bed Tags gemacht. Nicht die kunſtvolle Darftellung kommt Hier in Bere 
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mdern bie ſprechende Art, wie das Darzuftellenve vorgeftellt wirb, ein Bemühen, über den die 
anptfache, der den Gehalt des Kunſtwerks beſtimmende Mafbegriff, verloren geht. Der Effect 
iiſchuldigt felbft Die fchreiendfte Misachtung aller Kunitregeln, daher der gejpreiztefte Realis— 
a8 keinen Anſpruch auf Wahrheit machen kann. Wahrhaftigkeit ift das, was ver franzöfifchen 
Iation am meiften noththut. 

Überblidt man den Entwidelungsgang der romanifchen Völker im ganzen, jo drängt ſich 
nem die Überzeugung auf, daß fie an Gehalt un fo mehr verloren, je weiter fie ſich von ihren 
rmanijchen Urfprüngen entfernten. Frankreich, dad von dein Ziel am weiteften abgeirrt ift, 
mp ih das größte Maß politifcher Uinfreiheit gefallen laffen. Spanien ringt in erfreulicher 
deiſe nad den Wohlthaten eines freien Staatsbürgerthums, und Italien hat in manchen 
tücken, insbefonvere durch ven Schuß, den es den Gewiffen gewährt, felbft manchen germa- 
iſch-proteſtantiſchen Staat überflügelt. A. Helfferid. 
Aömifches Recht. Nicht Leicht Hat ein anderes Geiſtesproduct eines fremden Volks einen 

Yliefgreifenden, gewaltigen Einfluß auf und Deutiche gewonnen wie dad Recht der Römer. 
Benn wir bie folgenden Seiten der Betrachtung des Mömijchen Rechts widmen, fo foll das 
her größtentheild aus nem Geſichtspunkt geſchehen, der für den Deutfchen den größten Werth 
#; es kommt und nicht darauf an, das Roͤmiſche Recht an ſich dem Lefer vorzuführen, ſondern 
rzugsweiſe feine Beziehungen zu unfern Helmatlande darzulegen. Daß wir bei einer fo um⸗ 
ngreichen Aufgabe aber nur ſtizziren, nur die hervorragenden Spigen berühren fönnen, das 
rd kaum befonderer Erflärung bedürfen. 
Bor allen Dingen ift es nothwendig, daß wir den geihichtlihen Entwickelungsgang des 

Imifhen Rechts und vergegenwärtigen, denn ohne deſſen überſichtliche Kenntniß fehlt jener 
sfiht über den Werth des Rechts felbft ver Boden. Wir übergehen die Zeiten der Könige, 
* ohnehin fürunfere Frage ein ſehr dürftiges Material darbieten; wir laffenung ebenfo wenig 
Feine Darlegung der politifchen Inftitutionen ein, welche gerade dieſem Volk als günftiger 
Birm bei der Ausbildung feines Rechts dienten. Wollten wir des nähern darlegen, mit 
Icher Fünftlihen Einfachheit überall die Reibung erzeugt wurde, um fchließlich doch in wen 
Buen großen Strom des Patriotismus einzumünden, fo würbe Died allein fhon mehr 
eum in Anſpruch nehmen, als wir hier unjerm Zwecke winmen dürfen. Wir wenden uns 
Der fogleih zu vem Punkte, von welchem aus wir den Gange ver Entwidelung in ungeſtoͤrter 
tinuität zu folgen im Stande find. 
Im Jahre 304 der Stadt gab das römifche Volk dem Zwölftafelvorfchlag feine Zuftimmung 

® legte damit den Grund für feine Rechtsbildung. Die Plebs, unfähig in den politiichen 
wband des beftehenden Staats einzutreten, deſſen Kategorien Eeinerlei Raum für fie haben, 
wit gebunden durch die facrale Idee und die jedes Privatrecht abjorbirende Allmacht des 
en öffentlihen Rechts, und indem fie zu biefem öffentlichen Recht in Gegenfag tritt, wird jie 
nothwendige Schöpfer des Privatrechts als der einzig übrigen Möglichkeit der Coexiſtenz mit 
u Batriciern. Derfelbe Zwieſpalt, der Die ganze römifche Geſchichte bis and Ende der Republif 
wihieht, hier führte ev zum Erlaß eines Befeges, durch welches zum erften mal in entſchei⸗ 
zer Weiſe das Privatrecht dem öffentlichen gegenübergeftellt, von ihm losgelöſt wurde. 
fer, wir möchten jagen, politifhe Bunft ift der wichtigfte, denn längft hat man es als einen 
Krbum aufgegeben, als hätte das Zmwölftafelgefeg ein völlig neues, etwa gar aus Griechenland 
weſentlichen entlehntes Recht aufgeftellt. Es handelte ji vielmehr um eine Lostrennung des 

watrechts aus den Banden des öffentlichen Rechts durch eine Abgrenzung beider, dem entfpre⸗ 
Rd war der Inhalt keineswegs ein weſentlich neuer. 
Es ift befannt, daß dieſer Grunpftein des Römiſchen Rechts uns nicht erhalten ift, Brud- 

theils in unmittelbarer Entlehnung theild in Form eines Berichts jind ſeit fangen Jahren 
"mehr oder minder Geſchick zufammengefügt. Yür und genügt in dieſem Augenblick, deu 
Tth und zu vergegenwärtigen, welchen das Zwölftafelgefeg für Die Fortbildung des Roͤmiſchen 
bts gewonnen hat. 
‚Auf diefem Brundfleinnämlid baut das ganze Gebäude fih auf. Wir jagten ſchon, daß jenes 
eg im mwejentlichen aufzeichnete, was bereits geltendes Recht war. Allein nicht alles fand dieſe 
Fellung, und der Gang unbewußter gewohnheitsrechtlicher Entwidelung wurde daher auch nicht 
Call gekreuzt. Vielmehr tritt, wenn wir von den weitern gefeglichen Acten, ven leges und Sena- 
-Onsulta abiehen, nunmehr eine Art der Fortbildung ein, welde man im allgemeinen als inter- 
batio bezeichnet, und die, ſich aufs engfle an bie in den Zwölf Tafeln auigeftellten Grund⸗ 
Auen und Inftitute anfchließend, alle weitere Entwidelung aus den dort gegebenen Keimen 



688 Romiſches Necht 

herleitet. Dieſe interpretatio läßt ung einen tiefern Blick in die Factoren thun, welche bei de 
Bildung des Römiihen Rechts von befonderer Wirkſamkeit gewefen find; es find das die juris 
consulti. Rechtögelehrte in dem Sinne, wie wir ed heute verſtehen, dürfen wir und unter ihne 
nicht vorftellen; Fein beſonderer Beruf fcheidetfie von ihren Mitbürgern, das Volk ſelbſt waran 
in unmittelbarfter Weife der Träger des Nechts, Eeinerlei Vertretung fand flatt, wie einefoldet 
der Arbeitötheilung liegt, und wenn fi trogbem einige aldjurisconsulti zu bedeutenderer Thätig 
feit herauffchwingen, fo ift e8 einzig die beffere Begabung, welche ihr Anfehen und ihren Einflx 
begründet, der ohne eine Spur flaatliher Autorifation feinen Widerhall nur in der freie 
Überzeugung der Mitbürger findet. Wir müffen dies um fo mehr betonen, weil fpäterhin Die] 
Verhältniffe ſich durchaus änderten und eine oberflächlihe Betrachtung nur zu leicht ſich day 
verleiten laffen dürfte, diefen Unterſchied zu verwifchen und dadurch den ganzen Entwidelungs 
gang zu trüben. 

Ebenſo wenig dürfen wir denken, daß in den Händen biefer jurisconsulti etwa Die Rechtspfleg 
gelegen hätte. Dad Decemviral: und Gentumpiralgericht entſcheidet die Streitigkeiten, ergaͤn 
zend trittihm das ganze Volf und die ausgedehnte Gewalt des pater familiaszur Seite; aber fell 
als jpäter die Wahl der Richter den flreitenden Parteien überlafien wird, führt dieſe Bat 
nicht etwa aufdie vorzüglich Rechtskundigen Hin, fondern der judex entſcheidet, ohne daß uhr 
feine Rechtskenntniß beſonderes feftgeftellt wäre, aber ven Grund feiner Entſcheidung liefern Ihe 
bie jurisconsulti, die in ihrer hauptſächlichſten Thätigkeit, dem respondere, dieſer ober jeur 
Partei gutachtlich zur Seite treten. | 
. Dieſe Bedeutung ber auctoritas jurisprudentum hat für unfere heutigen Verhälmiſſe 
Überrafchenved. Man könnte denfen, je geringer der gefegliche Boden, vie gejegliche 
war, welche die Thätigfeit dieſer Juriften umzog, deſto näher hätte vie Gefahr gelegen, daß fie 
ihrem Anfehen einen willfürlihen Gebrauch gemacht hätten. Und andererſeits hinſichtlih ber 
judices fönnte man von unferm Standpunkte aus meinen, läge nichts näher, als daß man ihmn 
Entſcheidung feinerlei weitern Werth beilegte, als melden das Bedürfniß nah B 
jedes gerade auftauchenden Streitd ernöthigte. Allein keins von beiden trifft zu, unit 
Unrichtigkeit folder Annahmen, denen für unfere heutigen Verhältniffe jede Erfahrug is 
Wort reden würde, gerade diefe Unrichtigkeit zeigt und die eminente Begabung des 
Volks fir Bildung ded Rechts. Den Ausfprüchen dieſer juriftifch nicht weiter gebiheh 
judices legte man unumwunden eine productive Kraft bei, indem man erfannte, daß in um 
Sprud fi die allgemeine Rechtsüberzeugung des Volks verförpere; und andererfeits beunpir 
die Zuriften ihren Einflug nur dazu, um Schritt für Schrit Die Entwidelung des Rechts im up 
fien Anflug an die vorhandenen gefeglihen Fundamente zu leiten, ja nur biefe Art 

Thätigkeit war angeſichts des römijchen Charafterd überhaupt geeignet, ihnen einen Ei 
zu verfchaffen. 

Diefe weife Selbfibeherrfhung wird und des dftern noch begegnen, fie ift das denk 
teriftifchfte Glement des römifchen Charakters, fie gibt demſelben die fharfe Begrenzung 
Aufgabe, die unvermüftliche Zähigkeit in der Ausdauer, fie ift die Hauptbedingung gü 
Erfolgs. 

Diefe allgemeine Theilnahme des Volks an ver Rechtsbildung hat nun freilich unverfenuhtt 
etwas Anziehendes, aber ebenfo unbeftreitbar treten gewiſſe Schattenfeiten hervor, bie I 

hülfe oder Vorbeugung fordern. Wir können und hier nit darauf einlaffen auszuführen, wi 
man gefchiekt ver Überflürzung durch Vertheilung der Aufgaben vorbeugte, wie ber grofen Be 
weglichfeit des materiellen Rechts eine um fo flarrer eingeengte Rechtspflege fozujagen IH 
Gleichgewicht Hielt; nur die Frage wollen wir ind Auge faflen, wie man dem mommid 
Bedürfniß abhalf, deilen Befriedigung durch das Erforberniß der Thätigfeit des gefonmit 
Volks in hohem Grabe erfchwert jein würde. Das führt und zu der Thätigkeit der Magiſtee 

Ein Volt, welches in fo hohem Grave vom Bemußtjein feiner eigenen Kraft durdbrumg 
ift wie die Römer, bei welchem zugleich die Unterorbnung des einzelnen unter das St 
die oberfte Aufgabe war, ein ſolches Volk fordert ſelbſtverſtändlich eine flarfe Regierk 
welche dad Bewußtfein feiner eigenen Kraft ihm entgegenftrahlt. Gerade dieſe kraftvolle S 
gierung ift eine Haupturſache der römifhen Weltmacht geworben und ihr Werth zeigt id der 
falls auf dem Gebiet des Rechts. Dan entwand veffen Pflege allmählich den Händen der BP 
teien und übergab fie einem beſondern praetor juri dicundo, bei deſſen Stellung uns wiederce 
vor allen Dingen die Unmeßbarfeit mit unfern heutigen Inftitutionen entgegentritt. A 
Prätor nämlich bereitet die gerichtliche Entſcheidung vor, welche nur durch feine Mirirkem 
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erlangen ift. Auch er iſt dabei feinem urfprüngliden Zweck nad nur ein Organ bed jus 
le, wie wir es biäher Eennen lernten, aber je weitere Kreife die römifhe Macht fchlug, 
mannichfaltiger die Bebürfniffe ver Rechtshülfe wurden, defto drückender wurde die bung 
Bjus civile in feinem formaliftifhen Princip und feiner. Anwendbarkeit blos auf römifche 
ürger. In beiden Richtungen bilvete fi) unmerklich eine Abhülfe. 
Die Rechtöpflege der älteften Zeit war an beftimmte Formeln, die legis actiones, gebunden, 

ndenen abzuweichen aud dem Prätor nicht zuftand. Es blieb daher nichts übrig, ald den: 
ben Gang der Entwickelung einzufchlagen, welden dieauctoritas prudentum ihm vorzeichnete, 
jwängte ebenfall8 den Stoff einer Neubildung unter bie alte Korm und ficherte ihm dadurch 
ve Griftenz, daß er Eraft feiner obrigfeitlihen Gewalt den ſtreitenden Theilen ein Verſprechen 
möthigte, welches den Schuß bed jus civile möglich machte. Als man fpäterhin dieſer Starr: 
itder Form entwuchs, legte man dem Prätor ohne weiteres e8 in die Hand, ob und welchem 
sfpruch er die Möglichkeit gerichtliher Verfolgung verleihen wollte. Ihm allein war e8 über: 
fen, nach eigenem völlig unbeſchränktem Ermeſſen Anſprüche zuzulaffen oder zurüdzumeifen, 
d bie von ihm jegt ertheilte formula trat an die Stelle ver frühern legis actio, die vom 
ätor gewählte Faſſung band den judex hinfichtli der zu ſprechenden Entſcheidung. 
Woher nun nahın der Prätor den Stoff, die materielle Idee, welcher er folhergeftalt ven 

Buß gerichtliher Verfolgung verlieh? 
Zuerft ift auch hier wieder feine Thätigkeit eine interpretirende in dem Sinne, in welddem bie 

storitas jurisprudentum als interpretatio auftrat: auch der Prätor entwickelte die Keime, 
‚Che das jus civile ihm an die Hand gab, indem er deffen Vorjchriften auf analoge Verhält: 
fe utiliter anmandte. Allein er ging darüber hinaus und fhüßte Anſprüche felbft da, mo 
en das jus civile jede mittelbare Anerkennung verweigerte, ja er trat fogar den Beftim- 
ngen bed jus civile geradezu entgegen und indem er dies that, bahnte er die Verſchmelzung 
jus genlium mit dem jus civile an. Und wiederum iſt die Form, in welder diefe magi: 
atifche Thätigkeit fich entfaltet, harafteriftiih. Allerdings kommt es vor, daß der unmittel- 
-e Anlaß den Prätor zu einem Sat Hintreibt, den er ald edictum repentinum im Lauf 
zer Amtöführung aufftellt; vegelmäßig jedoch eröffnet er feine Amtöthätigkeit fozufagen mit 
em Progranım, in welchem er feine Rechtsauffaſſung diefed oder jenes Bunftes vem Volk 
Eiheilt. So war einmal jeder Reiz vermieden, den die concrete Sachlage hätte bieten önnen ; 
Fam andererfeit8 am ungetrübteften der Rath zur Geltung, welchen die juriftifche Umgebung 
Magiſtrats dieſem ertheilte, für welden fie in gewiffem Grade mitverantwortlid var. So 
eihte man auf der einen Seite die fofortige Befriedigung jedes vorhandenen Bepürfniffes 
chdie, man fönnte fagen, geſetzgebende Gewalt, welhe man in die Hände des Magiftrats 
ke; und zugleich fiherte man ſich durch Die Kürze der Amtödauer gegen Selbftüberhebung. 
mn jede Vorschrift galt nur für die Zeit der Prätur, nad Ablauf des Jahres war ihre Gel: 
Rg der Kritik des Nachfolgers anheimgegeben; ſicher ein tüchtiger Sporn, nur folde Vor: 
riften aufzuftellen, deren Halt ein innerer Grund und nicht einzig dad Imperium des gerade 
Bietenden war. 
Unverfennbar ift es nun ein deutliches Zeichen für die Tüchtigkeit der römiſchen Prä- 

en, daß ihre Thätigkeit in richtigem Verſtändniß der Zeitbedürfniſſe darauf fi richtete, dem 
; civile den neubelebenden Stoff zuzuführen, welcher daſſelbe tauglich machte, aud in dem 
Beiterten Reich feine Herrfhaft zu behaupten. Bon unferm heutigen Standpunkte auß frei: 
nimmt ſich die Sache feltiam genug aus, denn das prätorifhe Recht verbrängte nicht das 
civile, es verfhmolz fih auch nicht mit vemfelben zu einem ungetheilten Ganzen, fondern e8 
nte ih an den beitehenden Stamm bes jus civile dergeftalt an, daß wir zwei geſchloſſene 
ſteme des Rechts für diefe Zeit nebeneinander in Geltung beftehend finden. Welches von 
ven fich praktiſch dabei am beften fand, pad liegt auf der Hand, fobald man bedenkt, daß die 
Wendung audh de jus civile in die Hand ebendefjelben Magiftrat3 gelegt war, den wir als 
Schöpfer des jus honorarium anfehen müffen. Aber durch dieſes feltfame Nebeneinander, 
bes für zahlreiche Rechtsinſtitute eine doppelte Exiſtenz fchuf, dürfen wir und nicht den 
E trüben laffen für die außerorbentlihe Begabung der Römer, welche auch Hier wieder zu 
je tritt. Man bielt auch nach diefer Seite am geſchichtlich Gewordenen feft, man fließ nichts 
Srund theoretifcher oder praktiſcher Serupel über den Haufen, fondern man ließ ſchritt⸗ 
fe die neuen Anſichten, wie jie das jeweilige Bedürfniß bloßlegte, zum Wettfampfe mit dem 
civile zu und die Erfahrung allein lehrte, wem der Vorzug zuzuerfennen. Man flemmte 
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ſich nicht gegen die Fortbildung, aber man überftürzte oder begünftigte dieſelbe ebenfot 
dadurch allein war man in der glücklichen Rage, von der ſichern Baſis erprobter, knapp 
gebung aus fih zu immer größerer Freiheit und Umſicht zu gewöhnen. Aud fand 
thode nicht etwa bloß im großen flatt, in Bezug auf dieſes Verhältnig von jus civil 
gentium, fondern überall in dem feinften Detail verfuhr man mit ganz der gleichen | 
feine Form zerbrach man, fie überlebte jih, der Kern zog in eine andere Hülle hi 
mählich, lautlos, und wo nicht die Macht der Gewohnheit, der Thatſachen ihm fein Ge 
da thaf der erperimentirende Sinn ed ſicher nicht, denn der Römer empfand tiefe Ac 
dem Überkommenen und wenn auch unbewußt herrſchte Die Überzeugung, daß auf ke 
biet menſchlicher Thätigkeit die bewußte Abſichtlichkeit und die individuelle Infallibi 
ſo nachtheiligen Einfluß ausübt wie auf dem des Rechts. Daher treffen wir im gr 
im kleinſten auf die größte Sparſamkeit, und das geſammte Roͤmiſche Recht durch 
„Hkonomie der Technik”, wie ein geiftreicher Juriſt e8 bezeichnet. 

War nun aber in folder Weife die Form der bloße naturgemäße Ausdrück des da 
den Rechtsinſtituts, fo ift e8 klar, daß diefe Form auch einen zweiichneidigen Charal 
mußte. Sie zur Seite fhieben und etwa ohne jie dad Recht gleichſam nadt ergreifen 
unmöglid, denn beide, Inhalt und Form, waren wefentlich miteinander verwachſer 
trennt hatte feines von beiden weiter noch eine Exiſtenz. Insbeſondere in jener erite 
welcher die abgejchloffenfte Individualität das Nömifche Recht Fennzeichnete, war eine ji 
geprägte Form unerlaßlich als nothwendige Borausjegung einer jungen, herausft 
Eriſtenz. Heutzutage findet man nicht ſelten, daß für dieſe Nothwendigkeit jedes Ve 
fehlt, gutgläubig meint man wol, Formen feien unter allen Umſtänden unweſentlich, ei 
willfürliches Beiwerk, dem höchſtens gelehrte Pevanterie Geſchmack abzugewinnen 
Allein für jene altrömifche Zeit Hatten einmal diefe Formen nicht den Schein blofı 
lichkeit, welchen fie in einer heutigen Gefeggebung als geiftlofe Borneln haben würten 
dererſeits zeigt jede mehrald oberflächliche Beobachtung Flar, wie wichtig e8 für Die Ina 
feit des Rechts, für die Sicherheit ded ganzen Verkehrs ift, wenn eine ftarfe ungn 
Form die Objertivität unter ihren Schug nimmt. 

Aus diefen Material bildete jih dann dasjenige Recht, welches unter dem N 
Römifchen ih zum Weltrecht aufgeſchwungen und jahrhundertelang den Ehrennamen 
scripta getragen hat. Ie mehr gegen dad Ende der Republik Hin die Sreiheit und 
Unabhängigkeitdiinn aus den Römern jhwand, defto lebhafter wandten alle paı 
Kräfte dem Cultus des Rechts jich zu, der allein noch uneigennüßige Thätigkeit für 
meinwohl verftattete. Wol erfannten dann die Kaijer die Wichtigkeit dieſer Schußt 
fliger Selbftändigfeit, wol fuchten fie in gewiffen Grabe die Jurisprudenz ih u 
Zwecken vienftbar zu machen, indem fie die alte auctoritas prudentum an ſich ketteter 
respondere zum Gegenſtande eines Faijerlich verliehenen Rechts machten, aber e8 gelı 
nicht den Geiſt zu feſſeln, der Männer zeitigte, die mit Seelenrube dem Beil des He 
beugten, der zugleich das Nömifche Recht zur hoͤchſten Blüte emportrieb. 

Was diefe Periode fennzeichnet, das ift ihre Wilfenjchaftlichfeit. Das in ausgedehr 
angehäufte Material durchdrang ein Geift, ver Eritifch jichtend überall der legten Gi 
ratio ji) Elar zu werben bemühte, Freilich eine Wiſſenſchaftlichkeit im heutigen Sinne t 
ift e8 nicht, denn jede Spur fehlt von einer fyftematifchen Methode, welche von Pr 
Gonfequenz den Zufammenhang bloplegt und den Organismus in jeiner Totalität 
Diefe Objectivität der Behandlung if den Römern fremd, aber nur grobe Kurzſichti— 
ihnen zum Borwurf machen, was vielmehr Zeichen ihrer Fräftigen Stärke ift. Wie tı 
Mann in Bewußtſein feiner Durchbildung zun caſuiſtiſchen Handeln zurückkehrt unt 
an die Stelle des vergleihenden Abwägens der Principien die Zuverficht zu dem ein 
innern Orunde tritt, fo begegnen wir hier der cafuiftifchen Entſcheidung an Stelle! 
greifenden Säße peutiger Juriflen, die mit ihren Confequenzen nicht felten gegen de 
Vater ſich menden, jo ſchuf die roͤmiſche Jurisprudenz dieſer Zeit in voller Lebenslu 
befangener Subjectivität, und daß ſie in dieſer Unmittelbarkeit Werke ſchuf, an de 
ſtändniß Jahrtauſende zu arbeiten hatten, das zeigt ihre Größe, das war nur einem! 
Suriften möglich. 

Während nun fo eine glänzende Literatur des Rechts entitand, die beften Kräite de 
bier fich entwidelten, zeigt ſich trog der veränderten Methode doch der altrömiice fü 
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ıng fo vorzügliche Geiſt. Nicht nur, dad die Juriften, wenn fie auch mehr zum Berufsſtande 
abgrenzten, doch in der alten unmittelbaren Stellung zun Leben verblieben, fie beſaßen 
troß ihrer kritiſchen Richtung ganz die altbefannte Neigung für Gonfervirung des Ueber: 
rten. Auch fie gingen nicht bis zu einer Verſchmelzung des jus civile und jus gentium in 
Sinne vor, daß jie aus beiden ein unhiſtoriſches Ganzes geformt hätten. Freilich kam natur: 
iß, je mehr die leitenden Grundſätze des jus gentium in den Vordergrund ber rechtöbilben- 
Factoren traten, defto mehr die einzelne Duelle des alten Rechts in Vergeffenheit. So z. B. 
e man zu Cicero's Zeit auf, die Knaben großzuziehen an den Sätzen des Zwoͤlftafelgeſetzes. 
e die Pietät gegen das Beſtehende, die ſelbſtbewußte Achtung vor der Form, die weile Spar: 
eit und die unerbittliche Logik, fie find geblieben. 

Wir übergehen die nächſte Zeit mit lüchtiger Berührung. Es hat nichts Erfreuliches zu 
1, wie dieſer Glanz allmählich erblich, wie eine epigonenhafte Nachwelt mühſam an der Be- 
tigung mit den überfommenen Schäßen nur bie eigene Geiſtesarmuth offenbarte. Bekannt: 
ind von jenen reihen Werfen römijhen Geiftes fo gut wie feine und unmittelbar überliefert, 
wie einmal der Lauf der Dinge war, müſſen wir den fpätern Kaifern Dank willen, daß fie 
Scherben jener Blütezeit und in einer Faſſung erhalten haben, welche freilich kaum einen 
lanz jener Herrlichkeit gewährt. Auch auf die Berührung des Roͤmiſchen Rechts mit germa- 
en Stämmen können wir hier nicht des nähern eingehen. 
Jahrhunderte hindurch friftete dad Römiſche Net in der von Juftinian ihm gegebenen 
alt ein unſcheinbares Dafein, bis im 12. Jahrhundert die fhnell zu großem Ruhm gelangte 
nefchule zu Bologna ihm neues Leben verlieh. Bon fern und nah zogen ſcharenweiſe vie 
iften auf italieniſche Hochſchulen und trugen dad Römiſche Recht als Weltrecht zurück in 
Heimat. Dieje Erjheinung ift um jo gewwichtiger, wenn wir und vergegenmwärtigen, in 
binnigem Zuſammenhang jedes Volk mit feinem Hecht fleht, mit dem es unbewußt er: 
fund verwächſt. Es gibt für bad Nömifche Recht feine größere Lobrebe als dieſer Triumph⸗ 
welchen ed nunmehr nach allen Weltgegenden hin feierte. Daß es dazu tauglid war, lo8s 
ſt von der nationalen Grundlage, auf weldyer wir ed doch mit fo engem felbftbewußten Gans 
‚gepflegt fahen, in jevem Lande die beftehenden Verhältniffe zu erjchüttern und unter feine 
je zu beugen, das zeigt und die außerordentliche ihn imvohnende Kraft und die große Fähig⸗ 
des römischen Volks zur Bildung des Rechts. Die zweifache Aufgabe, einmal die Vers 
niffe ded Lebens ald den Kern des Rechts richtig zu erkennen, und zum zweiten, dieſe 
enntniß in folder Weiſe zu Formeln, daß nicht der Unterſchied zwifchen Form und Gehalt zum 
yerjpiel führte; diefe doppelte Aufgabe ift jedem Volk geitellt, meil ihre Löjung von dem 
heidenften Werth für das menſchliche Zujammenleben überhaupt ift. Aber wir fehen bei 
meiften Völkern an der Langjamfeit und Unſicherheit des Entwickelungsganges, an der 
mpfheit ver Mittel, an den irrationellen Refultaten, mie außerordentlidy ſchwierig es ift, der 
gabe gerecht zu werben, denn offenbar ift außer jenen Momenten der Reproduction auch 
entfprechende Productionsfraft nothiwendig, um eine irgend nennenswerthe Blüte hervor: 
ingen, eine Probuctiondfraft, die jih nicht etwa blos auf die Erzeugung vertwidelter 
ieriger Verhältniſſe beichranfen darf, jondern deren eigenfte Triebfeder in einer Inten⸗ 
der Moral beftehen muß, wie fie gerade leicht den verwideltern Verhältniſſen nicht zur 

e ſteht. 
Wären nicht gerade alle diefe Erforderniſſe bei ven Römern in jeltener Weije zuſammen⸗ 
‚fen, fo würben jie nicht im Stande geweſen fein, ein Weltrecht zu ſchaffen. So aber haben 
ir alle Völker jene Arbeit geliefert, die fonft jedes für ſich allein hätte vollziehen müſſen. 
ihrer eminenten jurifliihen Begabung haben jie für bie überall bei einer gewiffen Givili-- 
n auftretenden VBerhältniffe rechtlicher Entwickelung den begrifflihen Prototyp geichaffen 
Für Die ganze gebildete Welt die Sprache des Rechtsverkehrs aufgeftellt. 
In jener Zeit freilich, in welder man mit dem Cultus des Römiſchen Rechts fich zu be- 
tigen wiederum begann, da war feineswegd die Einſicht in dieſe Vorzüge in dem Grade 
wie heute, Die Form, in welcher dad Recht durch Zuftinian’d Gompilation überliefert war, 
n ihrer Sprödigfeit ungewöhnlide Schwierigkeiten. Bir dad Durch- und Nebeneinander 
> Bildungen, welche zum Theil ben Ideen der Kaiſerherrſchaft entibrungen waren, zum 
Lin langer gejchichtliher Wandlung bie in die älteften Zeiten zurüdragten, dafür konnte 
m Zeitalter Fein Verſtändniß beimohnen, ſchon weil ihm der gefhichtlihe Apparat zur Ent: 
ung fehlte. Manches war überbied inzwiſchen ftofflih anders gebildet und wollte dem. 

44° 
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römifhen Sage nicht fi) unterorpnen. Wir brauden nur an die manderlei Ginflüffe 
nern, welche die germanifhen Stämme inzwifchen auf italienifhem Boden auf Red 
faffung und Verkehr geübt hatten; nicht einmal zu gebenfen des gewaltigen Gegners 
dem Nömifhen Recht in dem päpftliden erwuchs, das Verſtändniß der Zeit mit ı 
Schuldialektik zu verbinden wußte. So gefchah ed, daß in manden Richtungen das 2 
niß ein blos äußerliches blieb, man Fönnte fagen, ein conventionelles, durch welches 
Einfluß erflärlih wird, den einzelne Männer in diefem Zeitalter fi} erwarben und der 
ftalt der Gloſſe zufammengefaßt, fi ald ein trübendes Medium zwiſchen da& eigentlich 
fhe Recht und die fpätere Zeit Hineinfhob. Hätte ein lebhaftes nationaled Bewußtſe 
Zeiten beigemohnt, fo würde durch diefe Lage ber Widerſtand gegen bie ftoffliche Us 
des Römiſchen Rechts in gewiſſem Sinne erleichtert worden fein; da aber die Staatsb 
im wefentlien nur dad Product ber jeweiligen phyſiſchen Machtverhältniffe waren, | 
die römifche Kirche ſtets aufd neue den Werth ver Abgrenzung verwifchte durch ihre £ 
gemeiner Brüderlichkeit, fo erklärt fih leicht, daß, von England mit feiner natürli 
grenzung abgefehen, überall das Roͤmiſche Recht allmählich eindrang und den ſchwacher 
ftand, der hier und da fih erhob, ohne Mühe daniederwarf. 

Was Deutichland indbefondere anlangt, fo Eam der Reception Hier die Lehre vom 
Römischen Reich deutſcher Nation zu ftatten, Eraft welcher man vorgab, im Corpus jur 
die Verorbnungen von Amtsvorgängern zu erbliden. Und gerade die Fremdartigl 
welcher dad rein begrifflihe Roͤmiſche Recht dem in zahlreihe Stammes: und Stän 
ſchiede zerfplitterten germaniſchen Rechtözuftande gegenübertrat, machte ed für die Pl: 
berer beſonders gefchickt, die ihre Macht auf einer Bekämpfung oder Beſchränkung ver 
den Rechtsverhältniſſe zu gründen beabiichtigten, und denen bie kindliche Entwickelungs 
einheimifhen Rechts leicht zu bewältigen war durch die nach allen Seiten Hinblidende I 
Roͤmiſchen Rechts. Man Eann ſich diefe große Überlegenheit des Römifchen Rechts a 
veranfhauliden, wenn man beiſpielsweiſe vergleicht, wie bis in feine legten Conſequenze 
bier der Begriff ver Verfönlichfeit ausgebildet war, wie er troß des factifhen Hemmſch 
weldem die Sklaverei ihn belaftete, in feinen einzelnen Momenten wie in den ganzen 
feiner Wirfungen ſich bis zur muftergültigen Klarheit für alfe Zeiten ausgeprägt hatte, 
im Germanifchen Recht er noch mit den naivſten Beobachtungen rang und phyſiſche 
fegungen alles Art an fi trug. Und wenn wir aud) abfehen von ven Borzügen, melde 
Leben fhon früher ven Römern Hinfichtlich de8 Sachen- und Obligationenredht3 darbot 
ſich die größere Tüchtigkeit des Volks wiederum darin, daß alle Rechtsſätze in abftracter 
dem Leben gegenüberftanden, und daß man trogbem einem einzigen Mann aud dem 
Entſcheidung überlaffen Eonnte, während bie alten Deutfchen trotz ihrer concret gefaßl 
die Thätigfeit mehrerer Schöffen beanfprudten ; dag man im Römijchen Recht diefem 
Richter die Bildung feiner Überzeugung freigeben fonnte, während im Germanijchen 9 
Eolleg an formalem Bande einherging. 

Borgearbeitet war dieſer Herübernahme des Römiſchen Rechts in hohem Grade 
Bemühungen ded Klerus, dem Kanonijchen Recht Eingang zu verfchaffen. Analogie un! 
ſpruch kamen glei ſehr dabei in Betracht; die erftere, infofern fie zahlreiche Sapuı 
Kanonifhen Rechts als entlehnt aus dem Römifchen Recht varftellte und fo in gewiſſem( 
Autorität des Kanonifhen auf pas Roͤmiſche übertrug. Der Widerſpruch zwiſchen bei 
war infofern von Bedeutung, als ver weltliden Macht die reinheidnifche Structur des R 
Rechts eine befonderd genehme Waffe mar gegen bie Infallibilität des Papftes, welchen m 
mehr den princeps legibus solutus entgegenftellen konnte. So drängte das Römifhe) 
mählih das Kanonifhe Recht, welches bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts weitaus vorh 
war, mehr und mehr zurüd. Neben ven Ranoniften traten Legiften mit Norlefungen 
jus civile an den deutſchen Uiniverfitäten auf, der doctor juris verbrängte Geiftliche un 
aus dem Rath der Fürften, die Höhern Staatsämter und Richterſtellen befegte man mo 
möglid mit römifch gebildeten Zuriften, bis im 16. Jahrhundert endlich auch die untern 
ihre alte Berfaflung verloren. So endete der Kampf mit völliger Verdrängung ded e 
ſchen Rechts, welchem die Juriften nur al8 einer localen Gewohnheit eine widerwillig 
tung ſchenkten, dem Feine nennenswerthe wiſſenſchaftliche Kraft ihren Dienft widmet 
da vermochte dad alte Recht dieſer Neubildung länger ftandzubalten, wo beſonders 
Berhältniffe ihm ihre ſtützende Kraft lichen, wie dad bald von aupen z. B. durd ba 
bildetern Handelsverkehr des nördlichen Deutſchland, bald durch den innern Charc 



Nomiſches Recht 693 

tsinſtitute ſelbſt geſchah, ſobald z. B. Grund und Boden oder erbrechtliche Fragen zur Gel⸗ 
kamen. 
Das, was man ſomit recipirte, war aber nicht Römiſches Recht in dem Sinne, wie wir es 
entſtehen und ſich zur Hoͤhe ausbilden ſahen; es war nicht einmal jene Verknöcherung, 

e den Namen Juſtinian's trägt, ſondern man lehrte, was man gelernt, und man betrachtete 
r als dad geltende Recht weniger die Säge der Römer als die Anfichten der italienifchen 
ften über daſſelbe. Quod non agnoscit glossa , nec agnoscit curia. Gelang ed nun ſchon 
talieniſchen Meiftern nicht, in den eigentlihen Kern einzubringen, fo waren ihre deutſchen 
ler der Aufgabe noch weniger gewachſen, und vergebens fuchte man durch Berufung italie- 
er Profefforen, durch Übertragung ihrer Lehrweife auf deutſche Hochſchulen oder in deutſche 
‚te die Leiftungen Deutfchlands auf dieſem Gebiet zur Höhe der italienifchen zu erheben. 
n wir von einigen Juriften abſehen, weldhe im 15. Jahrhundert ald Vertreter ver foge: 
ıten eleganten Jurisprudenz dem unverborbenen Römifhen Recht Geltung zu ſchaffen ſuch⸗ 
md dadurch ven Einfluß der Renaiffance auch auf dem Gebiet ded Rechts befundeten, wenn 
von ſolchen abſehen, jo fleht die große Maffe deutſcher Juriften weit hinter den Stalienern 
?, wie das ſchon eine oberflählihe Prüfung der Literatur bloßlegt. Und als dann jene be- 
tende Einwirkung Italiens aufhörte, als Deutfchland auf feinen eigenen Füßen allein 
r follte, da wurde mit erfchrecklicher Klarheit offenbar, wohin jene Herübernahme bes frem- 
Rechts, jenes Zurüdvrängen des Volks von feiner ureigenften Aufgabe und geführt Hatte. 
oben herab war dad fremde Recht in fremder Sprache eingedrungen; das Volf, anfange 
mflehnend gegen dieſes Joch, fah jih allmählih auf ſtumpfes Dulden zurüdgebrängt, ven 
ſten als einem Beruföftande fiel die Aufrechterhaltung und Fortbildung des Rechtszuſtandes 
WMleinige Aufgabe zu. Aber wie wenig waren fie vem gewadfen. Wol Fannten fie alle 
upfwinkel ihres fremden Rechts, jedes Für und Wider bei diefer oder jener Brage, aber, 
die entſcheidende Hauptfache war, es fehlte ihnen an einem Boden, an einer Kenntniß ver 
tangenheit, an melde fie, dem Beifpiel ihrer weifen Meifter folgend, den neuen Erwerb 
ählich hätten anſchmelzen fönnen. Sie vernadläffigten daher auch in Eurziichtigem Eifer 
Hr fremdes Recht die Pflege der Inftitute, welche in der Sitte unjerer Altvordern wurzelnd 
Zwed Hatten, Willkür auszuſchließen und dem einzelnen fihern Boden für feine Tätigkeit 
yaffen; fie duldeten ed nicht nur, fie boten die Hand dazu, überall an die Stelle ver Offent⸗ 
it die Heimlichkeit, an Stelle der eigenen Handlung die bureaukratiſche Bevormundung zu 
1; fie beugten ſich Dienern gleich dem princeps legibus solutus, und ihre charakterloſe 
lektik war bereit, jeder Handlung die gleikenpften Gründe des Rechts umzuhängen. Wenn 
ben unjere Rechtszuſtände, namentlich ſoweit lie dad Mein und Dein betreffen, nicht in 
ge Verſumpfung geriethen, jo haben wir es weſentlich dem glüdlichen Zufall zu verbaufen, 
fh der ſtaatsrechtliche Grundſatz von der Unabſetzbarkeit der Richter im Bewußtſein feft- 
te und einen Schuß gegen Willkür ſchuf, der bekanntlich nicht felten umgangen, aber doch 
mit oftenjibler Achtung hochgetragen wurde. 
63 mag ſchwer fein und lange Unterfuchungen erfordern, um über das Hiftorifche Ereigniß 
t Reception zu einem abſchließenden Urtheil zu gelangen. Jedermann, jede Zeit trägt an 
frage fo viel von ihren Anfichten und Wünſchen Dinan, dag kaum eine Spur von jener Ob⸗ 
sität übrigbleibt, wie jie zum Urtheilen erforderlich iſt. Was und anbetrifft, fo gehören 
5 denen, welche in ven Eindringen des Rönijchen Rechts ein nationaled Unglüd fehen. 
‚ale 06 wir meinten, daß berzeit ein nationales Recht in unferm heutigen Verfianbe des 
1 ober ein nationales Gefühl hätte gebrochen werben müffen, um dem frenıden Recht den 
zu bereiten, obgleich auch Hier die Keime unverfennbar nur einer forgfamen Pflege harr⸗ 
um aus dem Murren der würtembergifhen und bairifhen Stände, aud den trogigen For⸗ 
igen des Bauernfriegd ein Gefühl nationaler Eriftenz zu zeitigen. Nicht ferner in dem 
te, als ob der frühere Rechtszuſtand in jeiner unermeßlichen Zerfplitterung und glüdlicher, 
:igungsvoller erfchiene, obgleich fi) wieder nicht verfennen läßt, daß gerade diefe Einheit, 
e das Römifche Recht und brachte, in ihrem Schofe die Vielheit barg, welche jpäter ald Terri⸗ 
[Hoheit das Deutfche Reich zertrümmerte. Das und Beftimmende aber iſt allein, daß dadurch 
E und Bolf getrennt, daß Regierung und Regierte dadurch zu einem Gegenfag geworben, 
der Öffentliche Charakter unſers Volks unter jenem Greigniß gebrochen ift, ſodaß wir in 
ſcher Hülfloſigkeit vor jeder Aufgabe ſtehen bleiben, welche jedes andere Volk wie im unbe⸗ 
den Spiel loͤſt, ſobald es heranwächſt. Die Rereption des Roͤmiſchen Rechts iſt die Haupt⸗ 
he unſerer politiſchen Schmach. 
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bervor. Das war vor allem pie Rechtephilofophie, weldde von der Mitte des 
an in den Kreis der Wiſſenſchaften aufgenommen wurde und unter dem SA 
Kritik dem Römifchen Recht die Bedürfniſſe der damaligen Bildung entgegen 
ferner bad Varticularrecht, dem dann ſeit Anfang des 18. Jahrhunderts ein, 
recht“ zur Seite trat in bemußter Oppofition gegen dad Roͤmiſche Recht. Mär 
machten auf das Hiftoriihe Verhältniß der Duellen zueinander aufmerfjam 
forderte deutfche Sprache für dad Recht der Deutichen und verlangte im Bege 
gen Praxis den befondern Nachweis gültiger Reception für jeden einzigen au 
Recht entichnten Car. Freilich Fam dergeſtalt das einheimiſche Recht wieder 
zugleich brach damit ein neuer Schaden auf, denn an Stelle des gemeinen Recht 
verhüllt zwei Rechte, ſich bekämpfend, ein jedes im einzelnen Fall alleinige C 
Ausgedehnter Autoritätsglaube und ſchwerfällige Methode machten vie libelf 
und jedermann hatte ven Wunſch, von jolhem Recht erlöft zu werben. Gerade 
beutlichften , wie weit der veutiche Charakter zurückſtand hinter dem römifchen ; 
und Beweglichkeit, welche das Lebenselement der Römer in ihrer Blütezeit we 
Deutfchen unerträglicher Drud, weil kein Rechtsbewußtſein als treibende Krai 
puljirte. So war es erflärlich, daß gegen das Ende des 18. Jahrhunderts Hier 
einfchritt und, da die Ohnmacht der Reichsgewalt zu belfen nicht vermochte, 
Staaten Geſetzbücher gefchaffen wurden, welde in begreifliher Kurzſichtigkeit 
allen Dingen die Feftigkeit des Rechtszuſtandes anftrebten und ver naiven Ar 
das Recht auf einen beflimmten Punkt feſtſchrauben und braude nur den ne 
geſetzliche Nachhülfe zu gewähren, dadurch Ausdruck gaben, daß fie verboten, 
Meinung der Juriften zu berückſichtigen oder gar Anmerkungen über das Geſetz 
bringen. Was hatte ſie nun wirklichen Nutzen gebracht, jene vielgeprieſene Rece 
Kräfte, die bislang ſich für die Hüter des ganzen Rechtsbewußtſeins prunfe 
jetzt drängte ſie die Überzeugung ihres Volks in wohlverdiente® Schweigen 
hatten ed nicht verftanden, dem Römiſchen Recht feine begrifflihen Clemente ;: 
diefelben zur Beftaltung des deutihen Rechtsbewußtſeins zu verwerthen. 

So fam ed denn, daß die erjte Regung eined Nationalgefühle die Grund 
[hen Rechts erzittern machte. Wan wollte brechen mir ihm, ein umfaffendes 
an feine Stelle treten, als ob ein Geſetzbuch Werth hätte, wenn es nicht getr 
Rechtsbewußtſein des Volks, dieſes gleichfan verförpernd. Inzwifchen hatt 
biftorifche Forſchuna fih auch auf das Roͤmiſche Recht aelenft, der aanıe Muft ı 
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yon. bezeichnet ed nur bie vorzugsweiſe Beſchäftigung, nicht mehr einen angeblichen Unterſchied 
7 Methode, und der unbefangene Forſcher darf Heute ſchon nicht mehr blos Einer Quelle fi 
vertrauen, wenn es die gefhichtlihe Ergründung unſers heutigen Rechtszuſtandes gilt. 

Diefelbe Unbefangenpheit der Forſchung aber zwingt und zu ber Erfenntnif, daß wir in Be: 
eff unferer Rechtsbildung einen grundfalſchen Weg gegangen find, alıf welchem die Eitelkeit 
lehrer Bildung und leider nur zu lange feftgehalten hat. Wol ift es ficher, daß vertrauens⸗ 
olle Vertretung auch in Bezug auf die höchften Güter fo gut wie hinſichtlich des materiellen 
dohls den Intereffen ver Geſammtheit am meiften entfpricht, allein Diefe Vertretung muß her- 
Irgehen aud einer Verengung des Kreijed, die auf größerer Begabung und eingehender Ve- 
häftigung beruht, fie darf nicht ohne Verbindung mit der Vergangenheit von außen her einem 
och gleich aufgelegt werben, fonft wird fie mit unabweisbarer Nothwendigkeit Mistrauen er: 
ugen, denn an die Stelle der vertrauensvollen Leitung feßt fie die Bevormundung. Das ift 
r nothwendige Erfolg der Reception des fremden Rechts geweſen. 
Vor allen Dingen wird es daher unſere politiſche Aufgabe ſein, dieſe Kluft zu füllen und 

is Volk wiederum zum Verſtändniß und dadugch zur Mitbildung des Nechts heranzuziehen. 
as wird geſchehen einmal dadurch, daß wir die Offentlichkeit auf das Volk wieder wirken laſſen, 
e ihm das Intereſſe an feinem Recht neu beleben wird und ihm die Möglichkeit ſchafft, feiner 
indifchen Mitwirkung an der Geſetzgebung einen pojitiven Charakter zu verleihen. Das wird 
eiter geſchehen, ſobald Regierung wie Juriftenftand die Meinung aufgeben, daß jie bei jeßi- 
t Sachlage ald die eigentlichen mit dem Gemeinbewußtfein in Einklang ſtehenden Factoren der 
dechtsbildung anzufehen find. Wieweit mir freilich davon entfernt find, das lehrt die alltäg- 
he Erfahrung. Raum hat die Überzeugung ſich Bahn gebroden, daß ein Volk als ſolches ge: 
bödigt wird durch fremdes Recht, und jchon find es mieder deutfche Juriften, welche voll blinder 
Borliebe eine neue Neception, jeßt des franzölifchen Rechts, herbeiführen wollen. Und anderer: 
it8 Die Regierungen, flatt das frohe Aufftreben des Volks zu der ſtaatlichen Größe, welde 
Dein ver Arbeit für den Staat Iohnenden Reiz zu verleihen vermag, flatt dieſes Streben felbft- 
erleugnend zu unterftügen, ſtatt deffen ſtemmen fie jich überall und fo auch auf dieſem Gebiet 
atgegen, immer aufs neue ihre Kreije ziehend, um das Bedürfniß flaatlicher Eriftenz zu 
amen, ald ob man den Durft ftillen koͤnnte mit ver Schale des Particulargefegbuhs. Die 
rfuhrung wird zeigen, two die größere Kraft liegt. Iſt aber dereinft das deutſche Volf in 
Einem Recht geeinigt, dann dürfen wir aud hoffen, daß wieder mie in den alten Zeiten bie 
shule ih des Rechts annimmt und niemand den Orundfägen des Rechts fremd bleibt, nad 
men jein Leben beurtheilt wird. Denn „turpe est civi, jus in quo versatur ignorare”. 

Y.Nisfen. 
Rotteck (Karl von). Mit dem legten Biertel des vorigen Jahrhunderts beginnt für die 

öffer der neuern Zeit der großartigfte Kampf, welchen bie Weltgefchichte je ſah. Es iſt ver 
m Ideen ausgehende und vorzugöweife mit geiftigen Kräften geführte gemeinfchaftliche Kampf 
r heutigen gelitteten Völker für ihre Nechte ver Mündigkeit, für ihre geiftige und politifche 
Mancipation und Freiheit; ed ift ihr Kampf für die Anerkennung ihrer Autonomie oder ihrer 
‚Bern und innern Selbfländigfeit, ver Kampf gegen alle geiftige und bürgerliche Unterdrückung 
id Benormundung, gegen Despotismus und Abſolutismus; es ift in der höchſten Auffaffung 
t Kampf für den wahren und freien Staat, für die wahre Nationalität und Staatsidee, für 
tatsbürgerliche Freiheit und einen freien Staatenverein. 
Zwar hatten in der alten Zeit einzelne Völker ähnliche Kämpfe gekämpft, im Helldunkel 

üherer Zeiten einzelne orientalijhe Völker, am heilen Tage der Geichihte vor allen die Griechen 
id Nömer. Aber fie kämpften vereinzelt und fie hatten wegen jflavifcher, polygamifcher und 
'Bendienerifcher Grundverhältniffe, wegen ihrer felbftifchen Vereinzelung und endlich durch Die 
Spotiſche Unterjochung der ſchwächern Völker in der Weltherrſchaft der flärfern ihre Freiheit 
ieder verloren. 

Die jugendlich Eräftigen Germanen gründeten nad ihren ruhmvollen Siegen über Rom, 
e legte Unterbrüderin ver Alten Welt, durch ihre Verſchmelzung der alterthümlichen, der chriſt⸗ 
ben und der germanifchen Lebenselemente und Durch daß freie Nebeneinanverbeftehen und die 
üderliche Wechſelwirkung ihrer verfchienenen Reiche die neue Zeit und Welt. 

Aber ed war nad der Gründung diefer neuen Reiche dad nene Gulturleben noch zu jung, ed 
ar daffelbe bei feiner zuerft blos außerlihen Vermiſchung jener drei verfchledenen Lebens: 
emente, des germaniſchen, hriftlichen, römischen, e8 war bei mancher Roheit des germanifchen 
id bei der Aufnahme vieler römifcher Verderbniß noch viel zu ſchwach fürfeine ungeheuere Auf- 
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gabe, um nicht vorübergehend einem verworrenen Gärungsproceß des ſogenannten 
alters und in dieſem der weltlichen und geiſtlichen Bevormundung und Unterdrückung bei 
rechts, der Hierarchie, der Feudalherrſchaft und zuletzt des fürſtlichen Abſolutismus 
ufallen. 

Doch endlich nahte Die Zeit, wo die europäiſchen Voͤlker in gegenfeitiger Unterſtütz 
vollfommene Mündigkeitserklärung und Befreiung von den alten despotifchen und Vo 
ſchaftsrechten fordern und fi in freien ſtaatsbürgerlichen Verfaſſungen zugleich eine f 
friedliche Staatenordnung erfämpfen und in ihr die höchſten Güter und Ehren der &rı 
Anfprud nehmen Eonnten. 

Diefer große Entwickelungskampf beginnt mit dem legten Viertel des 18. Jahrh 
Er wird eröffnet durch die den Obfeurantismus und Despotismus befämpfende fon g 
Staats- und Kirchenlehre einer ganzen Reihe von Schriftfiellern, wie Montesquieu, ! 
und Rouſſeau, Bercaria und Filangieri, Franklin und Thomas Baine, Juſtus Möfer 
beiden Mofer, Schlözer und Sonnenfeld, Kant und Leſſing, Ruef und Sauter u. a., 
aber auch durch viele ausgezeichnete Fürften und Minifter, melde, ſowie Friedrich und Joſ 
Karl Sriedrih, wie Pombal und Bernftorff, den Forderungen und Bebürfniffen ! 
wenigftens theilweife Huldigten, die Aufklärung förberten, freie Preffe geftatteten, die. 
verbannten, die Leibeigenfhaft und ven Feudalismus milderten und die Staatdibee | 
Geſetzen anerkannten. Und nod viel mehr ald die guten Kürften und Minifter Half jeg 
allen Theilen Europas, vorzüglid in Frankreich, Die ſchlechte und hoͤfiſch gewordene corr 
Beubalariftofratie. Durch freche Verhoͤhnungen ver Religion, der Moral und bed Rei 
durch ſchamloſe Mishandlungen ver Völfer Half jie, auch dieſe jelbft zur unmittelbaren 
nahme an dem großen Entwidelungsfanıpfe anzuregen. Da, mo die Regierungen, ger 
flug, menigftend theilweife ihren Rechten und Wünfchen entfpradhen, fhloffen ſich die 
mit einer freiern,, aber dankbaren und auf lange befriedigten Öffentlihen Meinung den 
rungen an. Da aber, wo man mit fhnöber Gewalt der Völker Rechte und Rechtsford 
unterbrüdte, ſchritt jener Kampf zu entfchloffenerm Widerſtand, zulegt zur Zurückweiß 
Gemalt mit Gewalt. 

Jetzt, im Beginn diejes nunmehr bald Hundertjährigen Entmwidelungsfampfes, n 
Deutfhland ein Dann geboren, welcher diefen Kanıpf zur Grundidee feines Lebens 
demfelben mit unermübdlicher Beharrlichkeit fein ganzes Leben widmete, der mehr als in 
anderer durch Charafterfraft und geiftige Waffen für einen endlichen, Hoffentlich friedlich 
der Volksmündigkeit und Volföfreiheit in unferm deutſchen Vaterlande wirfte, der unl 
mehr als irgendein anderer der Repräfentant diefer Rechtsforderung, der erfte aller Voll 
führer für die Sreiheit, der Schugrebner der unterbrüdten Menfchheit wurde. 

Karlvon Rotteck, geb. 18. Juni 1775 zu Freiburg im Br., mar das dritte ber vie 
der des Profefford und Directord der medicinifhen Facultät und Protomedieus der öͤſten 
fen Vorlande Karl Anton Robeder, welchen Kaiſer Joſeph zum Lohn feiner Verdienſte m 
Namen von Rotteck adelte, und feiner Gattin Charlotte Prirot d'Ogeron, einer Franzi 
Lothringen. R. wurde von beiden achtungswürdigen Altern fehr forgfältig erzogen und rn 
ähnlich andern audgezeihneten Männern, mit der dankbarſten Pietät den liebevollen ( 
der Mutter auf feine Herzend= und Geiftedbildung. Schul: und Univerjitätsjahre dur 
er ſtets in feiner Vaterſtadt und im älterliden Haufe, ausgezeichnet durch Fleiß, Fort 
und liebenswürbige8 Benehmen. Bon feinem Sohn mitgetheilte Jugenvarbeiten und 
veranſchaulichen dieſes und die edle Wärme des Gemüths wie den hellen Geift des 
ben und Jünglingd. Schon im zweiundzwanzigften Jahre wurde er Doctor ver Redl 
Affeffor bei dem Stadigericht feiner Vaterſtadt. Gr hatte fih aus Liebe zur Unabhan 
dem Advocatenſtande widmen wollen, welden ihm aber wegen jeiner Jugend das Geſe 
verſchloß. Eifrige philofophifhe Studien, vorzüglich Die der Kant'ſchen Schriften, hatte 
das pofitive Net immer wiberwärtiger gemadt und in Verbindung mit den großen 3 
hältniffen feine Liebe edler Freiheit genährt. Überglücklich fühlte er fich Daher, als ihn 
nach Iahresfrift, im dreiundzwanzigſten Jahre jeines Alters, die ordentliche Projefjur der 
geihichte an der Univerſität jeiner Vaterſtadt übertragen wurde. Er fah jih, mie er 
Borrede zu feinem Geſchichtswerk jagt, „wie durch einen Zauberflab auf den Gipfel 
fühnften Wünfche geftellt durch die Aufgabe: in heranreifenden Zünglingen deren unrril 
Wärme zu entzüunden für Net, Freiheit und Vaterland“, und widmete ſich mit glüb 
Eifer und glüdlihem Erfolg bei bedeutender Zahl durch ihn brgeifterter Zuhörer feinem 
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eruf. Für die durch angeſtrengte Studien angegriffene Geſundheit, und gegen die Einſeitigkeit 
oßen Bücherſtudiums ſuchte er in wiederholten Ferienreiſen nach Oſterreich, Italien, Frank⸗ 
ich und der Schweiz Erfriſchung. Hierauf, als dennoch langwierige Nervenleiden ihn quälten, 
ad er für ſie Linderung, zuletzt Heilung in ländlichen Beſchäftigungen, für welche er allmäh⸗ 
hin der Nähe der Stadt mehrere ſchön gelegene Weinberge und dann auf der Höhe des Roß⸗ 
ofes, in herrlicher Rage, ein großes Hofgut fi) erwarb. Zu diefen ſchoͤnen Befigungen wan⸗ 
rte er, aufihnen weilte er, bald mit ihrer Gultur, bald mit feinen Höhern praftifchen Beſtre⸗ 
ngen und literarifchen Arbeiten beſchäftigt, foviel e8 ihm immer die Berufsgeichäfte erlaubten. 
oh glüdlichere Erkeiterungen in dem arbeit: und kampfvollen Leben gewährte ihm feine lie: 
Bmwürdige und glüdliche Kamilie. Seit 1804 mit einer innig geliebten Gattin, Katharina 
ors, vermählt, fah er alle jeine neun Kinder an Geift und Körper gefund heranwachſen. Als 
Briftfteller wirkte R. zuerft nur in einzelnen Hiftovifchen Arbeiten in der von feinem geliebten 
rer, dem Dichter Jacobi, herausgegebenen „Iris. Erſt in feinem fiebenundpreißigften 
811) begann er die Herausgabe feiner berühmten „Weltgefchichte‘‘, die er in 16 Jahren 
827) mit dem neunten Bande vollendete. Doch bald wirkte R. auch noch außerbem und 
ben allen feinen verfchiedenartigen praftifhen Beſchäftigungen äußerſt thätig und fruchtbar 
3 Schriftfteller für Freiheit und Recht. Theils verfaßte er noch mehrere Bücher; er gab einen 
Iuszug aus der Meltgefchichte” in vier Bänden (1831 — 32) heraus, vollendete das von 
tetin begonnene „Staatsrecht der conftitutionellen Monarchie” in drei Vänden (1824— 28), 
wieb ein Werk über „Spanien und Portugal“ (1839) und vor allen fein zweites Hauptwerf, 
in „Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswiſſenſchaft“ in vier Banden (1829 — 35). 
heils fchrieb er eine ganze Menge Gelegenheitd- und politiihe Klugfchriften, wie die Schrift 
tdie Erhaltung der Univerfität Freiburg, welche weientlihft für deren Rettung wirkte, Ge— 
ichtnißreden auf Karl Friedrich, Jacobi, Mertens; ferner „Ideen über Landſtände“, womit 
1819 fein conftitutionelles Wirken in Baden eröffnete; ſodann eine vortrefflihde Schrift 

gen flebende Heere, melde ihm Verdruß vom Militär bereitete, eine „Geſchichte der badi⸗ 
en Landtage“ u. ſ. w. Dieje Schriften find ſämmtlich jetzt, verbunden mit feinen wichtigſten 
idftändiſchen Reden und mit Arbeiten in Zeitfchriften und größern Samınlungen , in fünf 
inden ‚Kleinere Schriften” noch von R. felbft (1829 — 35) und abermals in fünf Bänden 
achgelaſſene Schriften”, von feinem Sohn Hermann (1841 — 43) herausgegeben. Berner 
teb und wirfte er ald alleiniger over ald Mitredacteur politifcher Zeitſchriften oder größerer 
nElopädifcher Werfe, wie der „Deutfchen Blätter” (1813, 1814 und 1815), des „Land- 
1diſchen Archivs’ (1819), der „Allgemeinen politifchen Annalen‘ (1830— 33), des „Hiſto⸗ 
ben Bilderſaals“ (1828), des „Freiſinnigen“ und bes „Badiſchen Volksblatts“ (1832) 
te des „Staats-Lexikon“; oder endlich auch als bloßer Mitarbeiter an vielen ähnlichen 
teen, wie an der „Allgemeinen Encyklopädie“ von Erſch und Gruber, an ven „Gonverfa= 
is⸗Lexikon“, an dem „„Hermes’ u. |. w. 
Im Jahre 1818 vertauſchte R. das Lehrfach ver Gefchichte mit dem des Naturrechts und der 

tatöwiffenihaften, in welchem er jegt bei dem in Deutſchland erwachenden praftifchen politi- 
sa Leben noch unmittelbarer für feine politifchen Ideen wirken Eonnte, und erfreute ſich auch 
Ikefem Lehramt eines bedeutenden jegendreihen Wirfungsfreifes, bis er in der Neactiongzeit 
32, infolge eined Bundesbeſchluſſes ohne Angabe irgendeines Grundes in unfreiwilligen 
Heſtand verfegt wurde. Seine Mitbürger wählten ihn jet wiederholt zu ihrem Bürger: 
Fler. Die Regierung aber verfagte, mit ſehr bedenklicher Gefegauslegung , die Beflätigung. 
acklicherweiſe fonnten die ihm feinvlichen Gewalten vie bedeutendere Wirkfamkeit ald Schrift: 
er und ald Volksvertreter nicht ebenfalls vernichten, obwol gleichzeitig mit ver Penſionirung 
9 die „Politiſchen Annalen‘ und „Der Freifinnige‘ durch die Bundesverfammlung unter: 
ckt und ihm auf fünf Jahre die Nebaction einer Zeitfehrift unterfagt wurde. Seine land: 
diſche Wirkſamkeit hatte R. 1819, 1820 und 1822 ald Univerfitätdabgeorbneter in ber 
ben Kammer der badifhen Landſtände ruhmvollfi begonnen. Im Jahre 1825 Hatte die 
tetion feine von ihm aus Freiheitäliebe und Pflichteifer eifrigft gefuchte Wiedererwählung 
Yindert. Bon 1830— 40 aber wirkte er in der Zweiten over Volkskammer, welche für R. 
N erfreulihern Standpunkt und Wirkungskreis darbot ald die Erfte, die fogenannte Adels⸗ 
Imer. Der lebhafteften und dankbarſten Zuftimmung des badifchen und deutſchen Volks er: 
en fih vom erften Anfang an feine Freiheitsbeſtrebungen, fowie ihn auch als Gelehrten 
© gelehrte Geſellſchaften, die bairifche und normegifche Akademie, das Inflitut von Frank⸗ 
B und andere durch Aufnahme ehrten. Im Jahre 1840 Hob die Regierung durch Reactivi- 
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zung des fon fünfundſechzigjährigen, doch jugendlich Fräftigen, thätigen Mann 
jetzt ſelbſft als bedauernswerth anerkannte Interdict gegen feine Lehrvorträge wiede 
leider zu fpät, als daß R., die Univerfität und die flubirende Jugend der Erfolge ! 
regel hätten froh werben können. R. hatte während bes legten Landtags feinen allyı 
heiten zu gewiffenhaft faft jede nöthige Erholung und feine Geſundheit geopfert. 
leiden überfiel ihn faft zu derfelben Zeit, wo er mit Luft feine Vorlefungen wieder 
gedachte, und nachdem er foeben die im „Staats-Lexikon“ abgebrudte Abhar 
Naturrecht“ als Einleitung für diefelben beendigt hatte. Das Übel nahm nur allzul 
fährlihe Wendung und endigte nach einem mehrwöchentlichen ſchmerzlichen Kran 
26.Nov. 1840, viel zu früh für die Seinigen, feine Freunde und das Vaterland, 
lihen Mannes ſchoͤnes, unermüdlich thätigeö und wirkungsreiches Leben. | 

Houffeau (Ican Jacques). In der Entwidelung der focialen und politifi 
ſchaften wird R. für immer einen der wichtigften Wendepunkte darftellen, denn die ; 
fition ded 18. Jahrhunderts gegen den Drud der Geſchichte incarnirte ſich in ihn 
Propheten des Naturevangeliumd. Es war aber nit nur die Doctrin, melde i 
fhärfften und innigften Ausdruck fand, fondern es mar zugleid) das Leben der Zeit i 
in ihm mit feinen Laftern und Tugenden, feinen Schwähen und Stärken, feiner ? 
Thorheit, feinem Genie und feiner Unmacht fich periönlich concentrirte. R. befam 
natur, zu welcher jich pad Leben verbildet hatte, mit dem Poftulat einer Natürlichk 
wieder in Unnatur verfiel. Der an ſich berechtigte Widerſpruch, ven er erhob, mu 
neuen Widerſpruch in ſich felbft, der fi confequent von Stufe zu Stufe fleigerte. 
aller feiner Schriften, vaß der Menſch von Natur gut fei, und daß er daher, wo er 
fogenannte @ultur verlaffen, wieder zu ihrer Einfachheit zurüdfehren müffe, ift va 
daher ald Autor leicht zu verfiehen. Aber die perfönliche Genefis feiner Schriften 
Schlüfſel zu ihnen, der fie nicht nur ihrem Inhalt, ſondern aud ihrer Form nad b 
Es ift jedoch ſchwer, ji von dieſer Seite über ihn zu äußern, da er felbit in feinen „C 
feine Biographie gefhrieben und darin die Thatſachen unmwillkurli mit Moticirur 
Bat, die offenbar erft aus feiner Neflerion über die Thatſachen entjprungen find. 
nun ohne Kritik lediglich feiner eigenen Meinung von ſich als dem beften, uneig 
danfbarften, dem Wohl der andern fi aufopfernden Menfchen, fo enıpfängt man 
ihm, deſſen unendliche Liebenswürdigkeit auch durch die Flecken, welche ſich daran 
vermehrt, nicht vermindert wird. Betrachtet man hingegen ſein Leben auch kritiſch, 
moͤglich, ihn nicht oft ganz anders zu beurtheilen, als er es ſelbſt thut. 

Sein Leben zerlegt fi ungeſucht in drei große Abſchnitte, welche ſeine? 
Mannedalter und fein Greifenthun derartig enthalten, daß feine zweite Ankunft i 
feine Flucht von hier Anfang und Ende feiner productiven Eriftenz bezeichnen. Die 
(1712 — 41) umſchließt fein dunkles, abentenerlicheö, umhertaſtendes Jugendleben. 
Periode (1741—63) umfaßt fein fchriftftellerifches Wirken, das anfänglich aud ı 
feur war, bis es von 1750 in raſchem Fortſchritt einen von ihm felbfl ungeabnteı 
faltete. Die dritte Periode (1763 — 78) läßt ihn in die Bleihgültigfeit des ! 
zurüdfinfen, aus welcher er jih emporgearbeitet hatte. Ein fliller Wahniinn brütel 

R., geb. 29. Juni 1712, war der Sohn eines genfer Uhrmachers, deffen Kamil 
ih von Paris her nad) Genf mit einem Buchhändler zu Anfang ded 16. Jahrhun 
wanbert war. Mit feiner Geburt verlor er leider zugleich feine Mutter, und fein 2 
die Erziehung nicht fonderli verflanven zu haben. Ein Bruder R.'s machte ſchlec 
entlich und fiel in VBerfhollenheit. R.mupte feinem Vater Amyot's vortreffliche Übe 
Plutarch's Biographien vorlefen, mad um deöwillen bemerkt zu werben verdient, 
erfte ftififtifche und ethiſche Cultur R.'s war, die einen bleibenden Eindruck auf ihn: 
er mehr heranwuchs, gab ihn fein Vater auf das Land in eine Peniton nach Boflen, 
ungemeine finnliche Empfindlichkeit zuerft verrieth. Die Züchtigungen, welche die wa 
Hand der Mademoifelle Lambercier ihm angedeiben ließ, entzüdten ihn. Bon f 
fein Vater zu einem Greffier und, als e8 hier mit ihm nicht fort wollte, zu einem Qra 
jungen, heftigen Danne. Hier fing R. an Romane zu lefen, Spargel und Obſt zu 
andern Lehrlingen fi} vor den Thoren umzutreiben. Als er einft 1728 ſich verfpd 
Thore fhon geſchloſſen waren, entfloh er aus Furcht vor Strafe, einen Eleinm Dt 
Seite, den ihm fein Better Bernard gefchenkt hatte. Diefe erſte Handlung feine 
wurde für feine ganze Zufunft entfcheidend, denn, ins Ungewiſſe hin umirrend, ! 
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fe von Genf zu dem katholiſchen Prarrer Pontverre zu Confignon, der ibn an Trau von 
rend nach Anneco empfahl, weldhe ihn wiederum nad dem Hospiz der Katehumenen in Turin 
te, im katholiſchen Slauben unterrichtet zu werben, den er in ber That bier annahm. Die 
rungen, die er bier unter den gejinnungslofen Nevizen machen mußte, welche die Taufe nur 
in Geſchäft behandelten und fich nicht ſcheuten, dem jungen Menſchen die vermorfeniten Ra: 
ju zeigen, waren höchſt bebenflicher Art. Aus den Hospiz entlaffen, wurde er Bedienter bei 
: Kaufmanndfrau Bafile, in die er fich jofort verliebte, ein Zug, den wir von jetzt ab bei ihm 
einen conftanten antreifen werben. So kindiſch an fidh fein verliebtes Schmachten gemeien 
mag, fo entlieg ihn doch Hr. Baſile. Er wurde nun Bedienter bei Frau von Bercellis. Als 
‚ die ihn jehr gütig behandelt hatte, nach einigen Monaten ftarb, vermipten bie Grben nach 
Berzeihnig des Inventard ein mit Silber durchwirktes Rofafeivenbant. Es wurde eine 
Nuchung gehalten une das Band bei R. gefunden, ver es geftoblen Hatte. Gr warf bie 
ld auf ein junges Mädchen, indem er log, es von ihr als Zeichen ihrer Zuneigung erhalten 
ıben. Er und das Mädchen wurben aus dem Dienft entfernt, ohne dag man weiter ein 
eben machte. Das Andenken an diejen Srevel, mit deſſen Leichtfinn er, um fi} zu retten, 
anze Zukunft eines jungen, unihuldigen Mädchens vergiftete, Hat in fpätern Jahren ihn 
nit Gewiſſensbiſſen gefoltert. Gr gerieth nun zu einem Grafen von Gavon, mo er zwar 
‚ eine fehr offen und ungeſchickt vargelegte Verliebtheit in vie junge Gräfin ſich lächerlich 
te, wo man jedoch feiner in jeder Weiſe jih väterlich annahm und fogar für feine Bildung 
te. Bald jedoch zog er ed vor, mit einem Abentenrer Baile im Lande umberzuftreifen und 
Bauern einen juogenannten Heronsbrunnen zu zeigen, den er gefchenft erhalten batte. 
Als aber dieſer Wunderbrunnen, der Waller in Wein verwandelte, eines Tags zerbrach, 
er zu Frau von Warend zurüd, die ihn in das geiflliche Seminar von Annecy brachte, wo 
senigftend Den Unterricht in der Muſik benußte. Bran von Marens liebte die Muſik und 
mftaltete felbft in ihrem Haufe Boncerte. Sie ließ R. durch einen Privatlehrer, Le Maitre, 

fondern Uinterricht in der Mufif ertheilen. Le Maitre war epileptiichen Zufällen unter= 
fen. Als er einft in Lyon ein Concert geben wollte, follte R. ihn deshalb bortbin begleiten 
für ihn Sorge tragen. Was that er aber? Da Le Maitre auf offener Straße hinſtürzte, 
erihn in feinen Zucdungen liegen, entfloh und kehrte nach Annecy zurüd. Er trich ſich nun 
Lin der Schweiz umher, indem er die Unverfhämtheit hatte, Concerte zu geben, bei denen 
tfich, wie er felbft jagt, die Ohren zuftopfen mußte. Gine Zeit lang wurbe er Secretär eineß 
Rteurerd, der jich für einen Archimandriten von Serufalem ausgab, bis ihn ein Oberſt, 
Godard, annahm, 1732 feinen Sohn nad Paris zu begleiten, der dafelbft eine militärifche 
bahn verfolgte. Allein er fand Hier feine Rechnung nicht, machte eine Satire auf den Geiz 
rn. Godard, entzweite fi mit ihm und wanderte zu Fuß zu Frau von Waren zurück, 
ch jest in Chambery firirte. 
Was war er nicht in diefen vier Jahren (1728—32) alles geweſen, was hatte er nicht alles 
icht, was hatte er nicht alled erfahren! Nirgends Hatte er audgehalten. Sein Trieb zur Un— 
ugigkeit hatte ihn aus jeden Verhältniß durd eine natürliche over künſtliche Veranlaffung 
er herausgeriffen, und nur die gutmüthige rau von Warens, die ein mürterliches Inter: 
Ur ihren Brojelgten gefaßt Hatte, war ihm ein beftändiger Rückhalt geblieben. Bon 
3—38 verlebte er fünf glückliche Jahre in ihrem Haufe und fammelte ſich das Kapital von 
itniſſen und Bertigfeiten, von dem er fpäterhin zehrte. Frau von Warens verfuchte ed, ihm 
Dur Unterricht in Tangen und Bechten eine vortheilhaftere äußere Form geben zu laffen, 
vergeblih. Sie verjchaffte ihm eine Anftellung ald Secretär bei einer Kataſtercommiſſion, 
n das Rechnen war ihın zu befhmwerlih. Er gab die Stelle bald wieder auf, fi ganz dem 
ill feiner Neigungen zu überlaffen. Er war nicht müßig, aber er mollte feine beſtimmten 
hten zu erfüllen haben. Er ftrebte fich im Haushalt durch Fleine Hülfsleiftungen nüglich zu 
ven, muſicirte, las, fchlenderte umher, plauberte. Das höchfte Glüd eines folgen unbedingten 
merifhen Sichgehenlaffend genoß er einige Sommer hindurch bei einem Landaufenthalt, 
Krau von Warend in ven Charmettes bei Chambery machte. In der anmuthigen Gegend 
früh bis fpät ganz nad) Laune umberzufpazieren, fi mit einem Buch unter den Schatten 
3 Baums zu werfen, mit Frau von Warens im Freien zu effen und zu trinfen, gar Feine 
chten zu haben, weld eine Wonne für ihn! Die Erinnerung an dies Leben blieb flet die 
Re für ihn und hauchte allem, was er über die Natur jagte, jenen Zauber ein, durch welchen 
ie Schwärnerei für die Natur zur Mode machte. Frau von Warens hatte eine unklare 
lung. Sie bezog ein Jahrgeld aus Turin, fuchte aber ihr Einfomnen dur Speculationen 
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zu vermehren, zu benen fie fein Talent und in welden fie fein @lüd Hatte. Für R. v 
dete fie über ihre Kräfte. Sie war auch Fatholifch geworben, aber in ihrer Denkweiſ 
Bayle, Larochefoucauld, Saint:Evremont fagten ihr zu. SiehinderteR. nicht, Descattı 
taigne, Lode, Voltaire zu lefen. Die philofophifchen Briefe des legtern entzüdten ihn 
ten den erften Gedanken zur Schriftftellerei bei ihm an. 

Frau von Warens hatte eine eigene Methode, Männer an fih zu feffeln, venn fi 
das befte Mittel, fih ihrer Hingebung zu verſichern, fei, fi ihnen ſelbſt zum Genuß 
Und fo Hatte fie ihren Hausmeifter und Bärtner, Claude Anet, zu ihrem Bettgenoffen 
Um nun, wie fie wenigftend vorgab, R. vor den Kallftriden und ven Anftelungen de 
fanen zu bewahren, theilte fie da& Bett aud mitifm. Man muß bei. ſelbſt die t 
fein follende ſcheußliche Art lefen, wie dies Koncubinat von ihr wie von ihm mit einer 
feierlihen Gewiſſenhaftigkeit eingerichtet ward. R. Hatte fie Mutter genannt, fuhr fi 
zu nennen, und wurbe doch ihr Bettgenoſſe. Die Mutter wurbe zugleich feine Ge 
gefteht jelbft, in ihren Umarmungen die Dual des Incefteß gefühlt zu Haben. Undr 
nicht nur ihnen ſich Hin, fondern Claude Anet, mit welchem er ohne Eiferfucht dies trau 
theilte, unterrichtete ihn fogar, in welder Manier er ven Genuß feiner Maman erhöh 
Übertroffen bat R. vie Brutalität dieſes monftröfen Goncubinatd nur durch die ©ı 
und Schamlofigfeit, diefe Mofterien feiner Wohlihäterin der Welt bis in ihre De 
getheilt zu haben. 

In feiner Vielleferei und Träumerei, vie zuweilen von Kleinen Reifen unterbrod 
fie R. auch auf medicinifche Bücher und bildete jich fofort ein, alle Krankheiten zu hal 
Beſchreibung er lad. Endlich glaubte er, an einem Herzpolypen zu leiden. Frau vo: 
gab ihn die Mittel, 1737 nah Montpellier zu reifen, um fi heilen zu lajjen. 1 
machte er die Befanntichaft einer Frau von Larnage, die ihn bei einem Spaziergang 
Er fegte nun während der Reife dies ehebrecheriſche Verhältnig mit ihr fort und geno 
verfichert, darin eine ganz andere Wolluft, ald Maman ihm Hatte gewähren können. Bı 
ben verabrebete er mit ihr, dem Winter bei ihr auf ihrem Schloffe Andeol zuzubringen, 
mit ihr in Gorrefpondenz. In Montpellier ließ er fih in alle Zerftreuungen faller 
feinen Herzpolypen hatte, fo fonnten die Ärzte auch feinen heilen. Ais das Geld zu € 
dachte er daran, zu Frau von Larnage zu geben, allein er hatte ji ihr, ohne ein Mo 
zu verftehen, für einen Lord Dudding audgrgeben und fürdtete, daß dieſe Maske beir 
gern Aufenthalt fallen müßte. Er befaß aber eine außerorbentlihe Kunft des Selb 
feine fhlehten Handlungen in dad Gewand der Tugend zu Hüllen. Frau von Larnage 
erzählt, daß tie eine jehr fehöne Tochter beiige, weshalb er jegt auch fürchtete, viele ı 
dadurch mit der Mutter in Collifion gerathen und jchwere Unruhe in das Haus bring, 
nen. Er fapte daher den erhabenen Entſchluß, feiner Maman treu zu bleiben und na 
bery zurüudzufehren. Boll von feinem Tugendheroismus, den er pathetifch ausmalt, 
hier an, fand aber alle verändert, denn Claude Anet war inzwifchen plötzlich geftorkt 
feine Stelle ein Perrükenmacher Bingenried, ein junger Fräftiger Mann, getreten, ven 
Marend, ihrer Methode gemäß, fofort zu ihrem Bettgenoffen gemacht hatte. R. n 
fih und Hielt feiner Maman fehr tugenphaft Elingende Reben, die von Rechtſchaffenhei 
gebenheit obnegleichen ftrogten, obwol er ihr foeben zwei Monate ungetreu gewefen ı 
er einjah, wie überflüffig er geworben, jo machte er erft eine Reife nad) Genf zu jein 
und nahm dann in Lyon bei dem Grandprevot, Hrn. von Mably, eine Hauslehra 
Sein Principal war ein Bruber der Philoſophen Mably und Condillac. R. Hatte zwe 
zu erziehen. Bei Tiſch wurde ein vortrefflich ſchmeckender weißer Wein getrunfen, ver ı 
trũblich ausſah. R. kannte ein Mittel, ven Wein zu Hären. Man vertraute ihm den] 
aber er nahm nun aud heimlich Flaſchen aus dem Keller auf feine Stube, Eonnte je 
trinken, ohne dazu zu effen. Brot aber fonnte ein Herr mit einem Degen an ver Eeit 
nit kaufen. Welche Verlegenheit! Sein Scharfjinn aber fiel auf ein glückliches Aı 
mittel. Er kaufte fih Kuchen! Sich einfhließen, eflen, trinken und einen Roman le 
alfo phyſiſch und geiftig zugleich zu ſchwelgen, dad war ihm ein unendlicher Genuß. 
verriethen ihn zulegt Die Bouteillen, die er nicht mehr zu verfteden wußte. Auffchen zu 
den, machte man ſcheinbar nichts aus der Sache, nahm ihm aber die Kellerfchlüffel w 
Er verließ bald nachher feine Stellung, da ihm die Erziehung der Knaben nicht gelang, u 
fi immer nad) feinem träumerifchen Leben in den Charmettes zurüdiehnte. Wirklich n 
Stande, nod einmal zu Frau von Warens zurüdgugehen, die ihn aud) nad) ihrer ſchlecht 
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Reife von Benf zu dem Fatholiihen Pfarrer Pontverre zu Gonfignon, der ihn an Frau von 
Barend nad Annecy enıpfahl, welche ihn wiederum nach dem Hospiz der Katechumenen in Turin 
hickte, im Fatholiihen Glauben unterrichtet zu werben, ven er in ber That bier annahın. Die 
vfahrungen, die er hier unter den gefinnungdlofen Novizen machen mußte, welche die Taufe nur 
3 ein Geſchäft behandelten und fich nicht [heuten, dem jungen Menfchen Die vermorfenften La: 
er zu zeigen, waren höchft bebenflicher Art. Aus den Hospiz entlaffen, wurde er Bedienter bei 
ner Kaufmanndfrau Bafile, in die er ſich ſofort verliebte, ein Zug, ven wir von jetzt ab bei ihm 
8 einen conflanten antreffen werben. So Eindifch an ſich fein verliebtes Schmachten geweſen 
in mag, fo entließ ihn doch Hr. Baſile. Er wurde nun Bebienter bei Frau von Vercellis. Als 
efe, bie ihn jehr gütig behandelt hatte, nad) einigen Monaten ftarb, vermißten die Erben nad 
m Verzeichniß des Inventars ein mit Silber durchwirktes Rofafeidenband. Es wurde eine 
achſuchung gehalten und dad Band bei R. gefunden, ver e8 geftohlen hatte. Er warf die 
ichuld auf ein junges Mädchen, indem er log, es von ihr als Zeichen ihrer Zuneigung erhalten 
haben. Er und dad Mädchen wurden aus dem Dienft entfernt, ohne dag man weiter ein 
ufiehen machte. Dad Andenken an dieſen Frevel, mit deſſen Leichtfinn er, um ſich zu retten, 
e ganze Zufunft eined jungen, unjhuldigen Mädchens vergiftete, Hat in fpätern Jahren ihn 
t mit Gewiſſensbiſſen gefoltert. Gr gerieth nun zu einem Grafen von Gavon, mo er zivar 
uch eine fehr offen und ungefchidt dargelegte Verliebtheit in vie junge Gräfin ſich lächerlich 
achte, wo man jedoch feiner in jeder Weiſe jich väterlid) annahm und fogar für feine Bildung 
wote. Bald jedoch zoger cd vor, mit einen Abenteurer Baile im Lande umberzuftreifen und 
m Bauern einen fogenannten Herondbrunnen zu zeigen, den er geſchenkt erhalten hatte. 

Als aber dieſer Wunderbrunnen, der Waſſer in Wein verwandelte, eines Tags zerbrach, 
ing er zu Frau von Waren zurüd, die ihn in das geiftliche Seminar von Annecy bradjte, wo 
: wenigftend den Unterricht in der Muſik benutzte. Frau von Warens liebte die Mufif und 
tanftaltete jelbft in ihrem Haufe Concerte. Sie ließ R. durch einen Privatiehrer, Le Maitre, 
ch befondern Unterricht in der Muſik ertheilen. Le Maitre war epileptiſchen Zufällen unter: 
orfen. Als er einft in Lyon ein Concert geben wollte, follte R. ihn deshalb dorthin begleiten 
ıd für ihn Sorge tragen. Was that er aber? Da Le Maitre auf offener Straße hinftürzte, 
Berihn in feinen Zuckungen liegen, entfloh und kehrte nad) Annecy zurüd. Er trieb ſich nun 
"31 in ver Schweiz umher, indem er die Unverfhämtheit hatte, Goncerte zu geben, bei denen 
an fih, wie er felbft fagt, die Ohren zuftopfen mußte. Eine Zeit lang wurde er Secretär eine 
benteurerd, der jich fir einen Arhimandriten von Ierufalen ausgab, bis ihn ein Oberfl, 
er. Godard, annahm, 1732 feinen Sohn nad Paris zu begleiten, der daſelbſt eine militärifche 
ufbahn verfolgte. Allein er fand hier feine Rechnung nicht, machte eine Satire auf ven Geiz 
3 Hrn. Godard, entzweite fih ‚mit ihm und wanderte zu Fuß zu Frau von Warend zuräd, 
> ſich jeßt in Chambery firirte. 
Mas war er nicht in diefen vier Jahren (1728—32) alle8 geweſen, was hatte er nicht alles 

rſucht, was hatte er nicht alles erfahren! Nirgends Hatte er aufgehalten. Sein Trieb zur Un— 
bängigfeit hatte ihn aus jedem Verhältnig durch eine natürliche over künſtliche Veranlaffung 
teder heraudgeriffen, und nur die gutmütbhige Frau von Warend, bie ein mürterliches Inter: 
'e für ihren Profelgten gefaßt hatte, war ihm ein beftändiger Rückhalt geblieben. Bon 
r33—38 verlebte er fünf glüdlihe Jahre in ihren Haufe und fammelte ſich das Kapital von 
enntnifjen und Sertigfeiten, von dem er fpäterbin zehrte. Frau von Warens verfuchte es, ihm 
ich durch Unterricht im Tanzen und Fechten eine vortheilhaftere äußere Form geben zu laffen, 
ver vergeblih. Sie verfchaffte ihm eine Anftellung als Secretär bei einer Kataſtercommiſſion, 
kein das Rechnen war ihm zu befhwerlih. Gr gab die Stelle bald wieder auf, fid) ganz dem 
ufall feiner Neigungen zu überlaflen. Gr war nit müßig, aber er wollte feine beſtimmten 
flichten zu erfüllen haben. Ex ftrebte fich im Haushalt durch Feine Hülfsleiftungen nüglich zu 
achen, mujlcirte, lad, fchlenderte umher, plauderte. Das Höchfte Glück eines folgen unbedingten 
inmerifchen Sichgehenlaffens genoß er einige Sommer hindurch bei einem Landaufenthalt, 
n Frau von Warend in den Charmetted bei Chambery machte. In der anmutbigen Gegend 
n früh bis ſpät ganz nad) Laune unherzufpazieren, fi mit einem Buch unter den Schatten 
les Baums zu werfen, mit Brau von Warens im Freien zu effen und zu trinfen, gar feine 
lichten zu haben, welch eine Wonne für ihn! Die Erinnerung an dies Leben blieb ſtets die 
3efte für ihn und hauchte allem, was er über die Natur jagte, jenen Zauber ein, durch welchen 
die Schwärmerei für die Natur zur Mode mahte. Frau von Warens hatte eine unklare 
elfung. Sie begog ein Jahrgeld aus Turin, fuchte aber ihr Einfonnten durch Speculationen 
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zu vermehren, zu denen fie fein Talent und in welchen fie fein Glück hatte. Kür R. verſchwen⸗ 
dete fie über ihre Kräfte. Sie war auch Fatholifch geworden, aber in ihrer Denkweiſe liberal. 
Bayle, Larochefoucauld, Saint:Evreniont jagten ihr zu. Sie hinderte R. nicht, Descartes, Mon: 
taigne, Locke, Voltaire zu lefen. Die philofophifhen Briefe des letztern entzüdten ihn und reg: 
ten den erſten Gedanken zur Schriftftelferei bei ihm an. 

Frau von Warend hatte eine eigene Methode, Männer an fi zu feffeln, denn fie glaubte, 
das befte Mittel, fi ihrer Hingebung zu verſichern, fei, fih ihnen felbft zum Genuß zu geben. 
Und fo hatte jie ihren Hausmeifter und Gärtner, Claude Anet, zu ihrem Bettgenoffen gemadt. 
Um nun, wie jie wenigſtens vorgab, R. vor ven Fallſtricken und den Anftedungen ver Gourti: 
fanen zu bewahren, theilte fie dad Bett auch mit ihm. Man muß bei R. felbft die tugendhaft 
fein follenve ſcheußliche Art lefen, wie dies Concubinat von ihr wie von ihm mit einer gleihfam 
feierlihen Gewiſſenhaftigkeit eingerichtet ward. R. Hatte fie Mutter genannt, fuhr fort, fie fo 
zu nennen, und wurbe Doc ihr Bettgenoſſe. Die Mutter wurde zugleich feine Beliebte! Er 
geſteht jelbft, in ihren Umarmungen die Dual des Incefte® gefühlt zu Haben. Und doch gab er 
nicht nur ihnen ich Hin, fondern Claude Anet, mit weldhen er ohne Eiferfucht dies traurige Glüd 
theilte, unterrichtete ihn fogar, in welder Manier er ven Genuß feiner Maman erhöhen koͤnnte. 
Übertroffen Hat R. die Brutalität dieſes monftröfen Concubinats nur durd die Grauſamkeit 
und Schamloſigkeit, diefe Mofterien feiner Wohlthäterin der Welt bis in ihre Details mit: : 
getheilt zu haben. 

In feiner Vielleferei und Träumerei, die zumeilen von Eleinen Reifen unterbrochen wurde, 
fie R. auch auf medicinifche Bücher und bildete fi jofort ein, alle Krankheiten zu haben, deren 
Befchreibung er lad. Endlich glaubte er, an einem Herzpolypen zu leiden. Yrau von Waren 
gab ihm die Mittel, 1737 nad Montpellier zu reifen, um fi heilen zu laffen. Unterwegt 
machte er die Bekanntſchaft einer Frau von Larnage, die ihn bei einem Spaziergang verführt, 
Er feßte nun während ber Reife dies ebebrecherifche Verhältnig mit ihr fort und genoß, wie er 
verfichert, darin eineganz andere Wolluft, ald Maman ihm hatte gewähren fünnen. Beim She: 
den verabredete er mit ihr, dem Winter bei ihr auf ihrem Schloffe Andeol zuzubringen, und Mid 
mit ihr in Gorrefpondenz. In Montpellier Tieß er fih in alle Zerftreuungen fallen. Dre 
feinen Herzpolgpen hatte, fo Eunnten die Ärzte auch feinen heilen. Als das Geld zu Ende ging | 
dachte er daran, zu Frau von Larnage zu gehen, allein er Hatte ji ihr, ohne ein Wort engliſh 
zu verflehen, für einen Lord Dudding audgegeben und fürdhtete, daß dieſe Maske bei einem län: 
gern Aufenthalt fallen müßte. Er befaß aber eine außerorventlihe Kunft des Selbftbetrugs, | 
feine fhlehten Handlungen in dad Gewand der Tugend zu hüllen. Frau von Larnage hatte ihn 
erzählt, daß ſie eine fehr fchöne Tochter bejige, weshalb er jegt auch fürchtete, diefe verführen, 
dadurch mit der Mutter in Gollifion gerathen und ſchwere Unruhe in dad Haus bringen zu fin | 
nen. Gr fapte daher ven erhabenen Entſchluß, feiner Maman treu zu bleiben und nad) Cham: 
berg zurüdzufehren. Vol von feinem Tugendheroismus, den er pathetiſch ausmalt, langte er 
hier an, fand aber alle8 verändert, denn Glaube Anet war inzwifchen plöglic) geftorben und az 
feine Stelle ein Perrükenmacher Vintzenried, ein junger Fräftiger Mann, getreten, den rau von 
Warens, ihrer Methode gemäß, fofort zu ihrem Bettgenoffen gemacht hatte. R. war aufer 
fih und hielt feiner Maman fehr tugendhaft Elingende Reden, die von Rechtſchaffenheit und Er⸗ 
gebenheit ohnegleichen firogten, obmwol er ihr foeben zwei Monate ungetreu gewefen war. Da 
er einjah, wie überflüffig er geworden, jo machte er erft eine Reife nad) Genf zu feinem Batır 
und nahm dann in Lyon bei dem Grandprevot, Hrn. von Mably, eine Haußlehrerftelle an 
Sein Principal war ein Bruder der Philoſophen Mably und Condillac. R. hatte zwei Knabe 
zu erziehen, Bei Tiſch wurde ein vortrefflich ſchmeckender weißer Wein getrunfen, der nur etwal 
trüblih ausjah. R. Fannte ein Mittel, ven Wein zu klären. Man vertraute ihm denfelben an, 
aber er nahm nun aud heimlich Flaſchen aus dem Keller auf feine Stube, Eonnte jedoch nich 
trinken, ohne dazu zu effen. Brot aber Fonnte ein Herr mit einen Degen an der Seite ſich dof 
nicht faufen. Welche Verlegenheit! Sein Scharfjinn aber fiel.auf ein glüdliches Auskunft: 
mittel. Er kaufte fih Kuchen! Sich einfchließen, eflen, trinken und einen Roman lejen, d.h. 
alſo phyſiſch und.geiftig zugleich zu ſchwelgen, das war ihm ein unendlicher Genuß. Invefen 
verriethen ihn zulegt die Bouteillen, die er nicht mehr zu verfteden mußte. Auflehen zu vermei: 
den, machte man ſcheinbar nichts aus der Sache, nahm ihn aber die Kellerfchlüffel wieder ab. 
Er verließ bald nachher feine Stellung, da ihm die Erziehung der Knaben nicht gelang, und da er 
ih immer nad feinem träumerifhen Leben in den Charmettes zurückſehnte. Wirklich war er im 
Stande, noch einmal zu Frau von Warend zurüdzugehen, die ihn aud) nad) ihrer ſchlechten Gut⸗ 
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nüthigkeit vor wie nad) auf feinem Stübchen gewähren ließ. Allein bald mußte er noch mehr 
18 früher fühlen!, wie unbequem er geworben, denn Vingenried, ber ſich jept Hr. von Cour⸗ 
Heß nannte, herrfchte nunmehr allein in Haufe. 
Nun dachte R., fein Glück zu machen, an Paris und reifte 1741 dahin ab. Er hoffte, durch 

in neues Notenfchreibfvften, nämlich die Noten nıit Ziffern zu bezeichnen, einen Namen zu er: 
werben, ber für dad Fortkommen eined armen Teufeld in Paris die erfte Bedingung if. Auch 
slang e8 ihn, 1742 feine Abhandlung in der Akademie zu lefen und Rameau zum Kritiker zu 
rhalten. Leider hatte ein Italiener fhon vor R. diefelbe Methode vorgeihlagen. Dennod 
nüpfte er einige Verbindungen an und wurde namentlih durch Hrn. von Francueil mit deſſen 
Stiefmutter, der Frau von Dupin, befannt. So kam ed, daß man ihn 1743 den franzöjifchen 
kfandten in Venedig, Hrn. von Montaigu, als Secretär empfahl. Er ging dahin ab und be⸗ 
ahm fi, feinem Bericht zufolge, mit großer Klugheit und Feſtigkeit. Hr. von Montaigu 
heint danach ein beſchränkter, in feinem Amt nadhläffiger, nur feinen Bergnügungen ergebener 
Rann geweſen zu fein. R. überfah ihn, machte die eigentliche Arbeit, mußte oft felbit, wenn ber 
jeſandte nicht aufzutreiben, die zum Abgang bereiten Depefchen unterzeichnen, gemann aber 
uch mit alledem ein Selbftgefühl, das er Feineswegs verbarg und mofür fich der Geſandte durch 
einliche Kränkungen von R.'s Ehrgeiz rächte, z. B. von Zinntellern mit eifernen Gabeln zu 
im, Eeine eigene Gondel zu haben, eine miethen oder zu Buß gehen zu müffen u. dgl. Darüber 
mes zwijchen ihn und Hrn. von Montaigu zu einem heftigen Auftritt, in deſſen Folge R. 
nen Abſchied nahm. Achtzehn Monate Hatte er in dieſer gegen feine frühern Verhältniſſe glän⸗ 
iden Stellung verbradt und ſchied aus ihr mit einem reuigen Rüdbli darauf, die Vergnü⸗ 
ngen, welche das üppige Venedig darbot, fo wenig genoffen, fondern hauptſächlich für Die 
we und Macht der franzöflfchen Nation gearbeitet zu haben. Ja er ſchrieb ſich, durch die zei- 
e Abſendung einer Depefche, die eine in den Abruzzen beabſichtigte Revolution ded Landvolks 
Eünbigte, die Erhaltung der Bourbonen auf den Thron von Neapel zu. Linter den Vergnü⸗ 
ngen fanden in Benebig die Gourtifanen obenan. R. hatte fih einmal mit einer ſchönen 
ıbuanerin eingelaffen, allein hinterher einige Wochen in ſchrecklicher Angft, angeſteckt zu fein, 
igebracht. Einft reizte ihn die Schönheit und Jugenpfrifche einer Courtifane, Zulietta, bie er 
I ein Meifterwerf der Natur beihreibt. Er befuchte fie, entdeckte aber an dem Bufen bed 
äbchend, daß der einen Bruft die Knospe fehlte. Er fagte es ihr. Lachend erklärte fie ſich var: 
er, allein feine brennende Begierve war plöglich verfhwunden und fein Gefühl zu Eis gewvor: 
a, denn ein folder Mangel an dieſem fonft fo vollendeten Gefchöpf müſſe auf irgendeine ge= 
ime Disharmonie in ihr hindeuten, ohne welche e8 auch nicht möglich, daß die fhöne Zulietta 
‚ für Geld preisgeben könne. Sie wies ihm, ald jie fih von ihm verfhmäht ſah, die Thür 
d war vor Scham am andern Morgen aus Venedig verfhmunden. Wie lächerlich ift die al: 
re Metaphyſik, mit welcher R. ſich und den Lefer bier zu betrügen fucht, denn viel wahrſchein⸗ 
her hatte ihn im Augenblid, mo er feine Luft befriedigen wollte, die Furcht vor Anſteckung 
ever befallen, wie dies auch daraus hervorgeht, daß er mit einem Hrn. Garrio eine Mutter 
rmochte, ihre heranreifenve hübsche Tochter zum ausſchließlichen Gebrauch ihrer gemeinfhaft- 
ben Buhlerei zu erziehen. ber auch Hier verftedt er die Selbftfucht feiner Sinnlichkeit hinter 
e Berfiherung, daß feine Gefühle für das junge Mädchen ſchon bei feinen plöglihen Abgang 
n Venedig ihren brutalen Charakter verloren gehabt hätten, denn er hätte fi beſonders für 
e Erziehung des Mädchens intereffirt und doch einen Ort gehabt, die Abende hinzubringen. 
uf der Rückkehr nach Paris beſuchte er Hrn. und Frau von Mably in Lyon, die ihn, wie er 
rfichert, mit unverhohlener Freude aufnahmen. In Paris hatte er anfangs Mühe, feine noch 
Aftändige Befoldung zu erlangen. 
Sich zu ernähren, fing er an, Noten abzufchreiben. Seine Briefe über die franzöiifche Muſik 

"53 madten viel Auffehen. Noch in Chambery Hatte er ein Zuftipiel: „‚Narcisse ou l’amant de 
i me&me”, verfaßt, das er 1752 auf dem Italienijchen Theater ohne weitern Erfolg als die Ein— 

hme enblich zur Aufführung brachte und ſodann, ebenfalld ohne Erfolg, mit einer geharniſch⸗ 
a Vorrede druden ließ. Der Gegenftand war wol für den ſtets in ſich verſinkenden, ftet3 mit 
h Hefchäftigten R. charakteriftifh. Nach der Rückkunft von Venedig fuchte er mit dem Hofe in 
erührung zu fommen und knüpfte Bekanntfchaften an, die ihm dazu günſtig waren, wie 
upin, Popeliniere, Richelieu. In Frau von Dupin verliebte er fi, als er fie eined Morgens 
s Pubermantel traf, und machte ihr fogar eine fchriftliche Erklärung, welche fie ihm mit einiger 
älte zurũckgab und nicht weiter beachtete, als daß fie jih feine überhäuften Befuche verbitten 
eß. Ein halbes Jahr Iebte er mit einem reichen Spanier Altuña aud Biscaya zufammen, ben 
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Gonfequenz des Standpunkts von Hobbes, der im Naturzufland das Unglüd der 
geſehen hatte, weil fie darin, als feinem Gefeg unterworfen, ihrem Egoismus folger 
denfelben miteinander in einen Kampf aller mit allen gerathen, aus meldhem fie h 

und den Staat begründen müffen. Für R. Hingegen erſchien der Naturzuftand als 
meil ex fi) Darin die Ungebundenheit des atomiftifchen Menfchen vorftellte, der fich 
Pflichten beſchränkt weiß. Cine ſolche Ungebundenheit war e8 ja, bie er ſich felbft, 
mitten in der Gefellichaft, immer zu ſchaffen fuchte, und die er in den ihm deshalb un‘ 
Gharmettes in fo vollem Maß genoflen hatte. R. gemann den Breid und mwurbe 
Nud ein berühmter Mann, von dem alle Welt ſprach und den felbft der König 
Stanidlaus, zu widerlegen fuchte. 

Francueil wollte jegt R.'s Lage dadurch verbeffern, daß er ihm bei der Genera 
einen Kafjirerpoften verfhaffte, allein eine folde Beamtung, die Fleiß, Genauig! 
mäßigfeit und Ausdauer verlangt und nicht ohne ſchwere Verantwortlichkeit ift, wı 
den Talenten und Neigungen des gefühligen R. gemäß und er gab fie mir Recht 
Monaten wiener auf. Eine Kaffe mit 20—30000 Frs. unter feinem Verſchluß 
ängftigte ihn fo entjeglich, daß er Franfwurbe. Urinbeihwerben, an denen er imm 
litten hatte, erreichten eine gefährliche Höhe. Endlich ſchafften Wahsrähren ihm 
er gebrauchte fie daher fortan beftändig und liebte, fih von ihnen einen großen Vor 
fen. In diefer Krankheit drang auch feine eigenthümliche Sinneßart völlig dur 
beihloß, fih von allen Verpflichtungen gegen andere lodzumadjen und in fouveräne 
gigkeit nur feinen Neigungen zu leben, indem er für die Nothdurft der Eriftenz di 
abſchreiben hinreichend glaubte forgen zu kͤnnen Es war dies eine Art von Bekeh 
feine Gefinnung aud) äußerlich zu marfiren, legte er alles Gold an feiner Kleidung a 
runde Perrüfe auf und verkaufte fogar feine Taſchenuhr. Er machte fih nach außen 
Diogenes, während er im Innern der jubtilfte und raffinirtefte Gefühlsepifuräer £ 
muß fi den damaligen R. nicht, wie e8 oft gefhieht und wie er felbft bemerft, als veı 
lebensfeindlich vorftellen. Er war im Gegentheil noch gefellig und hatte beſonders 
Umgegend von Paris Freunde, bei denen er tages, ja wochenlang dad Landleben 
entwarf er 1751 während eines mehrtägigen Aufenthalts in Paſſy das reizende Lier 
devin du village‘. Er dichtete e8 und er componirte ed auch. Nachdem ed ven B 
Hausgenoſſen erhalten, gelang es ihm durch Ducloß, e8 auch auf den Hoftheater zu 
zu bringen. Der Hofintendant feßte ihn in Fontainebleau bei der Aufführung in ei 
welder er von allen Zufchauern bequem gefehen werden fonnte. Er war in feinem g 
Anzug, ſchlecht vafirt, mit feiner Stugperrüfe. Anfänglich genirte ihn dies, aber bal 
ihm der gute Erfolg feiner Operette und die Gegenwart fo vieler [hönen Damen. 
Morgen follte er dem König vorgeftellt werben. Bine Benfion ftand in Ausiicht. J 
aber beängftigte'e8 ihn, wie er dem König antworten folle und wie er in feiner Unb 
den Hofleuten lächerlich erfcheinen würde. Auch glaubte er, menn er die Penſion ann 
Unabhängigkeit beproht und reifte vor der zur Aubienz beflimmten Zeit ab. Der K 
ihm 100, die Marquiie von Pompadour 50 Louisdor. Diderot drang noch fpä 
in ihn, feine Hausſtandes wegen die Benfion anzunehmen, allein R. beharrte bei jı 
fang. Wie lange Hatte er nicht geftrebt, in ein Verhältniß zum Hofe zu gelangen. N 
lich war, kehrte er ihm den Rüden. Das war Inftinct feiner Breiheit und feiner Al 
gegen Verpflichtungen. 

Im Jahre 1753 Hatte die Afademie von Dijon abermals eine Preißaufgabe: ul 
fprung der Ungleichheit unter den Menſchen, aufgeftellt. R. ging auf adt 
St.-Germain, vertiefte fih in den Wald und fhrieb eine Beantwortung, die jedo 
Preis erhielt, der dem Abbe Talbert zufiel. Doch ließ er feine Abhandlung vrude 
außen hin viel weniger Auffehen machte, als feiner erften zutHeil gemorden war, obt 
er felbft mit Recht urtheilte, beſſer und namentlich Togifher war. Die Energie, mi 
die bis dahin auf ihn gerichteten Angriffe abgewehrt Hatte, mochten die Luft verleike 
anzubinden. Er winmete feinen „Discours“ feiner Vaterſtadt Genf und reifte 1754 
und feinen Freunde Gauffecourt dorthin ab. Diefer, obwol fehzigjährig, verfuchte 
alles Mögliche, Therefen zu verführen. Sie erzählte R. dies alles haarklein — al 
doch mit Papa Gauffecourt auf gutem Fuß. Die Genfer nahmen ihren berühmt 9 
Zandömann mit großer Auszeichnung auf. Er wollte eine Demonftration maden, i 
Gunſt zu befeftigen, und überredete ſich geſchwind, als ein geborener Genfer verpfig 
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rin die proteflantifche Kirche zurücktreten zu müſſen, um jo ein völlige8 Glied der Republik 
ben. Gr behauptete nämlich wie Hobbes, daß der Souverän eines Staats auch das Recht 
die Religion in demjelben zu beflimmen. Er wurde aud) pro forma in dem reformirten 
ismud unterrichtet und öffentlich geprüft, wobei er fehr befangene und ſchüchterne Ant- 
gab. An feinen Überzeugungen änderte lich natürlich durch dieſen Übertritt nichts. Auf 
genfer Reije traf er au Frau von Waren, die er bejuchte, im größten Blend, dent fie 
fien zu haben er fi jpäterhin bitter vorwarf. Gr kehrte nad) Paris mit dem Borbehalt 
‚ganz und gar nad) Genf überzufiebeln. Sein Freund und Landömann, der berühmte Arzt 
hin in Genf, bewirkte, daß man ihm den Poſten des Stabtbihliothefard antrug, der, ohne 
liche Zeit in Anfprud zu nehmen, jährlid 1200 Frs. einbradte; allein R., dem alle 
ne Berbinplichfeit, alle pronıpte Thätigkeit eine Qual war, lehnte ihn ab. Auch ward 
ie Nahe Boltaire’8, der ſich am Genferſee angefiebelt hatte, unangenehm. Sie verleidete 
wie er jelbft geſteht, den Gedanken an den Aufenthalt in Genf. Frau von Epinay machte 
aher einen vermittelnden Vorſchlag. Sie bot ihm ein bebaglid von ihr eingerichtetes 
ben an, das zu ihren Beſitzungen auf der Nordfeite von Paris gehörte. Hier, in ver 
tage, könne er ji Zeit nehmen, zu überlegen, ob er Frankreich für immer verlaffen wolle. 
fen Vorſchlag nahm R. mit Freuden auf und zog im Frühjahr 1756 aus dem Hötel- 
quedoc aufs Land, wo er bie erften Wochen beim Umherſtreifen in den Gehölzen der lieb: 
Amgegend unendlich glurflih war. Er verlor ſich auf feinen einjamen Spaziergängen in 
zinnerungen; er beſchwor alle Frauen, die er geliebt, in jeiner Phantaiie wieder hervor. 
atte er nicht geliebt, oder vielmehr, in welche hatte er jich nicht verliebt! Nur Frau von 
B behauptet ev nicht geliebt zu haben, weil fie zu platıbuiig war und weil nur vollbufige 
e feine Sinnlifeit hätten reizen können. Gin jehr bemerfenswerther Kommentar zu 
Riebichaften! Um fo mehr fing eine Schweiter der Yrau von Epinay, Frau von Houbetot, 

feffeln. Sie war nicht eigentlich jchön, aber geiftreich und liebendmürbdig und bebaup- 
in das höchſte Alter eine jugendlich friſche Anmuth. Ihr Geliebter war der Oberſt 

Mambert, der in Deutſchland bei der Armee abweiend war. Sie wohnte in Gaubonne, einem 
„Schlon, eine halbe Meile von der Eremitage, wo R. ſie häufig bejuchte und fle zu ver- 
„juchte. Die Mittel, deren er ji bediente, um ihre Neigung zu gewinnen, waren abſcheu⸗ 
zn er juchte jie von Lambert zu trennen, indem er ihr Verhältniß moralifirte und Frau 

inay verbächtigte, ald ob fie Lambert ihrer Schwefter abſpenſtig machen wolle. Diderot belog 
ber, während er ihm aufrihtige Mirtheilungen zu machen verfiherte. Seine Leidenfhaft 
ihn raſend und erichöpfte ihn, wie er erzählt, durch Die Exceffe jeiner Phantafie auch phy⸗ 
Rinter folder Gonftellation jchrieb er die „Neue Heloije‘. Durch Thereje und ihre Mutter 
en alle dieſe Verhältniffe in ein chaotiſches Gewirr undurchdringlicher Klaticherei und 

erei. R. ahnte nicht, dad er in jeinen beiden Gouvernanten, wie man Mutter und Toter 

mft zu nennen pjlegte, bie ſchärfften Beobachterinnen hatte, ahnte nicht, daß er bei Thereſe, 

amd gleichgültig jie war, Doch eine gewiſſe Eiferjucht erregte, ahnte nicht, daß fie durch 
Ins Briefe jeine Leidenſchaft für Grau von Houdetot bei Frau von Epinay ſowol als bei 

Saint-Lambert anklagte, ahnte nicht, daß die Gouvernanten von ſeinen Freunden uniet 
Borwänden Geſchenke erpreäten, welche fie ihm verhehlten, ahnte nicht, daß Diberor und 

in, aus Mitleid und um fein Ehrgefühl nicht zu Eränfen, ihnen ganz in ber Stille ein Jahr: 

Du 400 Bd. zahlten, deſſen Abholung der Grund der häufigen „Conferenzen mit ihner 
welche R. unerklärlich fielen und in denen er endlich den Zweck vorausſetzie, ſich übe in 
ma zu lajlen. Frau von Epinas war kränklich und R. ſelbſt hatte ſie mit Tronchin bei eiaca 
Deit deſſelben in Paris bekannt gemacht. Sie ſezte ih mit ihm in Correſponden ⸗ 
DE fich, als fie kränker wurde, ſelbſt nach Geni zur Cur zu reiſen, wohin fie A msignnti 
"bot, zumal er ihr in ſeiner Vaterſtadi mannichfach nuͤtzlich werden konn. 6 ri 
Rech feine Thereſe bereden, daß Frau von Epinay ihn zum Dedmansel für eur Sfmuns 

FR machen wolle, deren Urheber der Baron Grimm jei, der allerbinge nah Gıummeiuar 
e ver Frau von Epinan geworben war. Tiefe Aufiayung berridt pub um up 

itung der Confessions“ noch jegt jogar bei den Franzoſen, wahien · — 
he Verleumdung iſt. Frau son Epinav wurde, daR. ablehnte, vun ihres — AR 

"anf gebracht, wo jie mir ihrem Sohn und deiten Hauslehrer, Hrn. vous Ks UW „or, 
3 ihr Schwager, Sr. von July, jtanzönder Ambefabeut Aust ‚mi iv ati ⸗ 

Befie genier Bejellihajt bei ih Tab und ron we aus fie Voltusir ser: 7 =. 

ng ferilon. XII. 
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Conſequenz des Standpunkts von Hobbes, der im Naturzuſtand das Unglück der Menſch 
geſehen hatte, weil fie darin, als keinem Geſetz unterworfen, ihrem Egoismus folgen und dur 
denſelben miteinander in einen Kampf aller mit allen gerathen, aus welchem fie herausgeh 
und den Staat begründen müffen. Für R. Hingegen erfhien der Naturzuftand als ein Glü 
weil er fi darin die Uingebundenheit des atomiftifhen Menfchen vorftellte, der fich durch kei 
Pflichten befhranft weiß. ine ſolche Ungebundenheit war es ja, die er fidh felbft, ein Wi 
mitten in der Geſellſchaft, immer zu fhaffen fuchte, und die er in den ihm deshalb unvergeßlich 
Gharmettes in fo vollem Map genoffen hatte. R. gewann ven Brei und wurde mit Eine 
Ruck ein berühmter Mann, von den alle Welt ſprach und den felbft der König von Pole 
Stanidlaud, zu widerlegen fuchte. 

Francueil wollte jegt R.’8 Lage dadurch verbeffern, daß er ihm bei der Generalfinanzpaı 
einen Kafjirerpoften verfchaffte, allein eine folde Beamtung, die Fleiß, Genauigkeit, Rege 
mäßigfeit und Auddauer verlangt und nicht ohne ſchwere Verantwortlichfeit ift, war gar ni 
den Talenten und Neigungen des gefühligen R. gemäß und er gab fie mir Recht nach einigı 
Monaten wieder auf. Eine Kaffe mit 20—30000 Frs. unter feinen Verſchluß zu habe 
ängftigte ihn fo entjeglich, daß er frank wurde. Urinbeihwerben, an denen er immer fon gı 
litten hatte, erreichten eine gefährliche Höhe. Endlich fchafften Wachsröhren ihm Linderum 
er gebrauchte fie daher fortan befländig und liebte, fi von ihnen einen großen Vorrath zu ku 
fen. In diefer Krankheit drang aud feine eigenthümliche Sinnedart völlig dur, denn ı 
befchloß, fih von allen Verpflichtungen gegen andere loszumachen und in fouveräner Unabhö 
gigfeit nur feinen Neigungen zu leben, indem er für die Nothburft der Eriftenz durch Noten 
abſchreiben hinreichend glaubte forgen zu koͤnnen Es war Died eine Art von Bekehrung. Un 
feine Gefinnung aud) äußerlich zu marfiren, legte er alles Gold an feiner Kleidung ab, fepte ein 
runde Perrüfe auf und verkaufte fogar feine Tafchenuhr. Er machte jih nad) außen zum pariſa 
Diogenes, während er im Innern der fubtilfte und raffinirtefte Gefühlsepikuräer blieb. Nas 
muß ſich den damaligen R. nicht, wie ed oft gefhieht und wie er felbft bemerft, als verdüſtert un 
lebensfeindlich vorſtellen. Er war im Gegentheil noch gefellig und hatte beſonders aud ini 
Umgegend von Paris Freunde, bei denen er tages, ja wochenlang das Landleben genof. % 
entwarf er 1751 während eined mehrtägigen Aufenthalts in Pafly das reizenve Liederſpiel „14 
devin du village”. Er dichtete e8 und er componirte ed au. Nachdem es ven Beifall ſeint 
Hausgenoſſen erhalten, gelang e8 ihm durch Duclos, es auch auf dem Hoftheater zur Annafım 
zu bringen. Der Hofintendant fegte ihn in Kontainebleau bei der Aufführung in eine Loge, ia 
welcher er von allen Zufchauern bequem gefehen werben konnte. Er war in feinem gemöhnligen 
Anzug, ſchlecht vafirt, mit feiner Stugperrüfe. Anfänglich genirte ihn dies, aber bald begeiſteck 
ihn der gute Erfolg feiner Operette und die Gegenwart fo vieler [hönen Damen. Am andere 
Morgen follte er vem König vorgeftellt werben. ine Penſion ftand in Ausiicht. In der Rt: 
aber beängftigte'e& ihn, wie er dem König antworten folle und wie er in feiner Unbehülflichteh 
den Hofleuten lächerlich erſcheinen würde. Auch glaubte er, wenn er die Penſion annähme, je 
Unabhängigkeit bebroht und reifte vor der zur Audienz beftimmten Zeit ab. Der König fait: 
ihm 100, die Darquife von Pompadour 50 Louisdor. Diderot drang noch fpäter erafüh : 
in ihn, ſeines Hausſtandes wegen die Benfion anzunehnten, allein R. beharrte bei jeinem Br 
ſatz. Wie lange hatte er nicht geftrebt, in ein Verhältniß zum Hofe zu gelangen. Nun es uif 
lich war, Fehrte er ihm den Rüden. Das war Inftinct feiner Freiheit und feiner Abgeneigthet | 
gegen Verpflichtungen. Ä 

Im Jahre 1753 Hatte die Akademie von Dijon abermals eine Preisaufgabe: über bene ı 
fprung der Ungleichheit unter den Menfchen, aufgeftellt. R. ging auf acht Tage —4— 
St.-Germain, vertiefte ſich in den Wald und ſchrieb eine Beantwortung, die jedoch nich ME | 
Preis erhielt, der dem Abbe Talbert zuflel. Doc ließ er feine Abhandlung drucken, die uh 
außen hin viel weniger Auffehen machte, al8 feiner erften zutheil gemorven war, obmol fl, 
ex felbft mit Recht urtheilte, beffer und namentlich Togifcher war. Die Energie, mit welderd 
die bis dahin auf ihn gerichteten Angriffe abgewehrt hatte, mochten die Luſt verleiden, mit is 
anzubinden. Er widmete feinen „Discours” feiner Vaterſtadt Genf und reifte 1754 mit? 
und feinen Freunde Gauffecourt dorthin ab. Diefer, obwol ſechzigjährig, verfuchte unt 
alles Mögliche, Thereſen zu verführen. Sie erzäglte R. dies alles haarklein — aber er bil 
doch mit Papa Gauffecourt auf gutem Fuß. Die Genfer nahmen ihren berühmt gewordenn 
Landsmann mit großer Auszeichnung auf. Er wollte eine Demonftration machen, fid in fe 
Gunft zu befeftigen, und überredete ſich geſchwind, als ein geborener Genfer verpfliätet zu jet 
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der in die proteftantijche Kirche zurüdtreten zu müſſen, um jo ein völligeö Glied der Republit 
werden. Gr behauptete nämlich wie Hobbes, daß der Souverän eines Staats auch dad Recht 
je, die Religion in demjelben zu beflimmen. Gr wurde auch pro forma in dem reformirten 
techismus unterrichtet und öffentlich geprüft, wobei er jehr befangene und ſchüchterne Ant: 
tten gab. An feinen Überzeugungen änderte fih natürlich durch diefen Übertritt nichts. Auf 
fer genfer Reife traf er auch Frau von Warens, die er bejuchte, im größten Elend, dem jie 
zlaffen zu haben er ſich jpäterhin bitter vorwarf. Er Eehrte nach Paris mit nem Vorbehalt 
ück, ganz und gar nad) Genf überzufiedeln. Sein Freund und Landömann, der berühmte Arzt 
onchin in Senf, beivirkte, daß man ihm den Poſten des Stapibibliothefard antrug, der, ohne 
berliche Zeit in Anfprudy zu nehmen, jährlid 1200 Frs. einbrachte; allein R., dem alle 
estive Verbindlichkeit, alle pronipte Ihätigkeit eine Qual war, lehnte ihn ab. Auch ward 
ı die Nähe Voltaire's, der jich am Genferjee angefievelt hatte, unangenehm. Sie verleidete 
ı, mie er ſelbſt gefteht, den Gedanken an den Aufenthalt in Genf. Frau von Epinay machte 
ı daher einen vermittelnden Vorſchlag. Sie bot ihm ein behaglich von ihr eingerichtetes 
uschen an, das zu ihren Bellgungen auf ver Norpfeite von Paris gehörte. Hier, in der 
mitage, koͤnne er fih Zeit nehmen, zu überlegen, ob er Frankreich für immer verlaffen wolle. 
Diefen Borjhlag nahm R. mit Sreuden auf und zog im Frühjahr 1756 aus dem Hötel- 
kanguedoc aufs Land, wo er bie erften Wochen beim limherftreifen in den Gehoͤlzen ver lieb: 
en limgegend unendlich glücli war. Er verlor ſich auf feinen einfamen Spagiergängen in 
ve Erinnerungen; er beſchwor alle Frauen, die er geliebt, in jeiner Phantaſie wieder hervor. 
m batte er nicht geliebt, oder vielmehr, in welche Hatte er ſich nicht verliebt! Nur Frau von 
inay behauptet er nicht geliebt zu Haben, weil fie zu platıbuiig war und weil nur vollbufige 
eiber feine Sinnlichkeit hätten reizen Eönnen. Gin jehr bemerfenswerther Commentar zu 
nen Liebſchaften! Um fo mehr fing eine Schwefter ver Frau von Epinay, Frau von Houbetot, 
‚ihn zu feffeln. Sie war nicht eigentlich) Ihön, aber geiftreich und liebenswürdig und behaup⸗ 
e bis in das höchſte Alter eine jugendlich Friihe Anmuth. Ihr Beliebter war der Oberſt 
nint⸗Lambert, der in Deutfchland bei der Armee abweiend war. Siewohnte in Eaubonne, einem 
Imen Schloß, eine halbe Meile von ver Eremitage, wo R. fie häufig bejuchte und fle zu ver- 
yren fuchte. Die Mittel, deren er ſich bediente, um ihre Neigung zu gewinnen, waren abſcheu⸗ 
„ denn er juchte jie von Lambert zu trennen, inden er ihr Verhältniß moralifirte und Frau 
a Gpinay verbächtigte, als ob lie Lambert ihrer Schweſter abſpenſtig machen wolle. Diderot belog 
Jerüber, während er ihm aufrichtige Mittheilungen zu machen verſicherte. Seine Leidenſchaft 
te ihn raſend und erfchöpfte ihn, wie er erzählt, durch die Exceffe feiner Phantafie auch phy⸗ 
). Unter folder Gonftellation ſchrieb er die „Neue Heloiſe“. Durch Therefe und ihre Mutter 
iethen alle dieſe Berhältniffe in ein chaotiſches Gewirr undurchdringlicher Klaticherei und 
geberei. R. ahnte nicht, daß er in jeinen beiden Gouvernanten, wie man Mutter und Tochter 
rzhaft zu nennen pflegte, die ſchärfften Beobachterinnen hatte, ahnte nicht, daß er bei Thereſe, 
oh und gleichgültig jie war, doch eine gewiſſe Eiferjucht erregte, ahnte nicht, daß fie durch 
nyme Briefe feine Leidenfchaft für Frau von Houdetot bei Frau von Epinay ſowol als bei 
t. von Saint=2ambert anflagte, ahnte nicht, da vie®ouvernanten von feinen Freunden unter 
Hei Vorwänden Geſchenke erpreßten, welche fie ihm verhehlten, ahnte nicht, daß Diverot und 
mm, aus Mitleid und um fein Ehrgefühl nicht zu Fränfen, ihnen ganz in der Stille ein Jahr⸗ 
von 400 FIrs. zahlten, deſſen Abholung der Grund der häufigen „Conferenzen“ mit ihnen 
· welche R. unerklärlich fielen und in denen er endlich den Zweck voraußfegte, fi) über ihn 
een zu laffen. Frau von Epinay war kränklich und R. jelbft hatte jie mit Trondin bei einem 
enthalt veffelben in Paris befannt gemacht. Sie jegte ich mit ihm in Gorrejpondenz und 
DHloß ſich, als fie kränker wurde, jelbft nach Genf zur Cur zu reifen, wohin fie R. mitzuneh: 
anbot, zumal er ihr in feiner Vaterſtadt mannichfach nüglich werden konnte. Gr lieh ſich 
durch feine Therefe bereden, daß Frau von Epinay ihn zum Deckmantel für eine Schwan: 
Daft machen wolle, deren lirheber ver Baron Grimm fei, der allerdings nad) Brancueil der 
eBte der Frau von Epinay geworben war. Dieſe Aufiaffung herrſcht durch die ungeheuere 
Breitung ber „Confessions“ noch jeßt jogar bei den Franzoſen, während ſie nichts ald eine 
aliche Verleumdung if. Frau von Epinay wurde, daR. ablehnte, von ihrem Wanne felbft 
VGenf gebracht, wo jie mit ihrem Sohn und deſſen Hauslehrer, Hrn. von Linaut, zwei Jahre 

e, wo ihr Schwager, Hr. von Jully, franzoͤſiſcher Ambaſſadeur war, wu fle woͤchentlich ein: 
Die befte genjer Geſellſchaft bei jich fah und von wo auß fie Voltaire öfter beſuchte. Sie er⸗ 
itaatssterifon. XII. 45 
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warb fi die allgemeinfte Hochachtung. R. konnte bied nicht unbefannt bleiben, al 
ſchaft feiner Liebe zu Frau von Houdetot und die Leidenichaft feine® Haffes gegen 
denı eu fich durchſchaut ſah, riffen Ihn Hin, noch in feinen Befenntniffen alles aufzn 
ein Opfer der Intrigue hinzuſtellen. Man kann fi) gegen einen alten Breund, ı 
für ihn war, nicht gemeiner benehmen, als er es in feinen Schilderungen von ih 
auch den elendeſten Klatſch nicht verſchmäht, ihn zu erniebrigen. Wenn man bie „” 
mit kritiſthem Ange muftert, fo kann man fich nicht verhehlen, daß ile foftematifi 
abfegung Grimm's und die Entehrung der Frau von Gpinay, feiner gehmjährigen 
Mohlthaͤterin, Hinarbeiten. Im December 1767 brach er mit ihr. Er Hatte ihren 
ihr Haus verlaffen zu müffen, im flillen jedoch, da fie immer gütig und nadile 
geweſen war, gehofft, Daß es nicht dazu kommen werde. Als fie ihm jedoch antını 
wenn er ed für nothwendig halte, aus der Eremitage außziehen möge, wurde er da 
eine Inhumanität wüthend, fihrieb ihr ein kaltes, ſpihiges Biller und zog ſofort 
eine Aufaahme bei den Marſchall von Zurembourg im fogenannten Meinen El 
morency, nachdem er einige Monate im alten Thurm von St.:Louis gewohnt bat 
„Lettwe sur les spectacies a d’Alembert” ſchrieb““, un auf dieſe Weife mit ver $ 
cyklopädiſten und mit Voltaire zu brechen. D'Alembert hatte nämlich den Artikel, 
„Encylkopadie“ geſchrieben und mit ihm auch die Tendenz gehabt, den Purltanisı 
Klerus zu befämpfen, um dem Theater Singang zu jhaffen. Boltatre Hatte vi. 
zum Beſuch feines Theaters auf feinem Landfig, er batte fie ſchon zum Mitſpiele 
erfreute fich ver Ausficht, ein Theater in der Stadt eröffnet zu fehen. R.’8 Opp 
dad Theater als unvereinbar mit der Sittenſtrenge eimer Republik ſchilderte, n 
hochſt empfindlich, ſodaß er von nun ab fein Feind wurde. R. wollte aber aud 
dem-&hef der, Encyklopaͤvie“, deren Mitarbeiter ev geweſen, brechen und fuchte Bir 
in einer Stelle des Diberot'ſchen Dramas „Le fils neturel”, welches Diderot e 
geben und von welchem er ihm ein Brenplar geſchenkt Hatte. Er bezog eine Stelle 
ſamkeit auf ih und beſchwerte fich im einem Briefe darüber an-Diberot, der Die Sa 
und ihm ſcherzhaft antwortete, daß er ihn nicht hindern Fönne, anderer DReinung | 
Saͤulenheiligen zu verehrten. R. aber machte zu feinem Brief an d'Alembert ein 
worin er Elagte, feinen ftrengen und nrtbeitövollen Freund, feinen Ariſtarch, verl 
ber feinem Herzen zwar ewig theuer fein werde, den er aber nicht mehr möge. Gi 
aus Jeſus Sirach über falfhe Freunde ließ keinen weitern Zweifel, wie dies gem 
Woche lang ſprach Paris von nichts anderm als von dem Bruch R.'o mit Di 
ſchwieg und würde mol nie über ihn ſich geäußert haben, wenn ihn nicht am Ende 
die Kunde von ven „Confessiens‘ zu einer bittern Kritik gereizt hätte, denn er 
feinen Freund Grimm und feine Freundin Epinay auf das ſchmählichſte verletzt. 

Durch feine „Neue Helviſe“', Die inzwiſchen 1759 — 61 erſchien, Hatte R. d 
jeiner Seite. Sie machten feinem Buch eine Senfation, deren Umjang man jich ka 
ftellen fann. Buchhändler und Leihbibliothekare vermochten dem Bedürfniß fanı 
ed wurde auf halbe Stunden vermiethet. R.'s Honorare fleigerten fich num beden 
„‚Rmile” empfing er 6000 Irs. und bezog von feinen Schriften fpäter eine Rente t 
In Montmorency ſchrieb er den „Conträt social” und den „Emile‘’, zu melden 
verung der rau von Chenonceaur ihn veranlafte. 

Gr Rand jegt auf dem Gipfel feines Ruhms, jeines Glücks und jener literarik 
die er mit folder Gefliſſentlichkeit gefucht hatte. NIS aber fein „Emile 1762 er 
derfelbe von Parlament zum Verbrennen und fein Verfaſſer zur Saft verurth 
floh nad der Schweiz. Als er über die franzöſiſche Brenze kam, fiel er nice 
eine® freien Landes zu küſſen, vernahm aber, da er fi) nach Genf wenden mo 
„Kmite“ dort aud ſchon verurtheilt fei. Er wandte fih nun nah Vern, ward 
audgerwiefen. In Neufhätel, unter dem Scepter Friedrich's des Großen, unter d 
Marſchalls Keith, fand er Ruhe und wohnte in Motiers-Travers. Um fich al 
zu zeigen, ging er Öffentlich zum Abendmahl, ein würbiges Seitenftüd zu Boltain 
Gommunion in Berney. Die Herren von Eſcherny, Moulton und Dupeyron 
Amerifaner aus Surinam, nahmen fich feiner außerorbentlich freundſchaftlich an. 
ſtanden Unruhen ver Bauern gegen ihn als einen Irrgläubigen und bedrohten ſog 
Hr. Gaberel in feiner Schrift: „Rousseau et les Gen&vois”, hat nachgewieſen, 
die jih auf dem Dorfe langweilte, der Oppofltion gegen ihn nicht fremd geblieben 
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ließ Motierd: Traverd und flüchtete auf die Betersiniel im Bielerfee, wo er zwei Monate in 
jenem träumerifchen, finnigen Spagierengehen hinbrachte, welches ihm ber hochſte Genuß war; 
er botahilirte Dabei und fehrieb fogar feinen „Botaniste sans maltre”. Inbeß hatte er durch 
feine Schrift gegen Chriſtoph Beaumont, ven Erzbifchof von Paris, und burd feine „‚Lettres, 
&erites de la montagne‘' dem Haß des Klerus gegen ihn bei Katholiken wie bei Proteftanten 
neue Nahrung gegeben, und in Genf entftanden ſeinetwegen in der That ſehr ernfle Unruhen. 

N. mußte auch die Betersinfel verlaffen und ging unter vem Namen Renon nad Stras⸗ 
burg, wo der Gouverneur, Hr. von Contades, ihn mit der größten Aufmerkfantfeit behandelte. 
Man führte ihm zu Ehren im Theater feinen , Dorfwahrſager“ auf und zollte ihm bie höchſte Be: 
wunderung. Es ward ihm nunmehr erlaubt, nach Paris unter der Bedingung zurückzukehren, 
daß er nichto mehr Aber Religion und Staat ſchreiben wolle, allein er ging 1766 mit David Hume, 
ber ſich fehr für ihn intereffirte, nach England, wo er in London mit einem Enthuſiasmus 
empfangen warb, ver fi bald abfühlte, da es zu fehr an den Wechſel Eoloffaler Etſcheinun⸗ 
gen gewoͤhnt ift. Hume bemühte ich, ihm bei dem König eine Penfton anszumirken, reiste aber 
fein Mistrauen, da er mit den parifer Philoſophen intim verbunden war. Seit 1757, wo er 
mit feinen alten Freunden gebrochen hatte, bildete er fich ein, daß eine Verſchwoͤrung gegen ihn 
Geftätrbe,, welche von der philofophifchen Sekte, von den Holbadianern, geleitet werde und die 
Urheberin alles ihn betreffenden Misgeſchicks ſei. Den Grund in ber nothwendigen Wirkung 
zu fuchen, welche feine Schriften bei dem Adel, bei dem Klerus hervorbringen mußten, fiel ihm 
nicht ein, vielmehr gibt er wiederholt zu verfteben, daß Diderot, Grimm, Holbach, nachdem er 
gegen ihre Erwartung ein berühmter Mann geworden, aus Neid ihm überall entgegengemwirft, 
ihn verrathen und verleumpdet hätten. Daß er den Bruch mit ihnen ſuchte, gefteht er fi nicht 
ein und klagt, nachdem er fie mit beleidigender Kränkung verlafien,, fie an, ihm untreu gewor⸗ 
Bert zu fein. R. brach auch mit Hume; nur Ein Mann, jener Amerifaner Dupeyrou, hat bie 
Meobe feiner launifchen Ungleichheit und feines beleivigenden Mistrauens beflanden. PR. 309 
8 auf ein Landgut Wootton zurück, welches ein Hr. Davenport ihm aur Wohnung angeßoten 
Butte. Hier ſchrieb er ſechs Bücher feiner ‚„Confessiong’' bis zum Jahre 1741, Therefend Klat⸗ 
Mereien und Machinationen verleiveten ihm bald auch biefen Aufenthalt; er hatte ſchon An: 
fälle von Wahnfinn und verließ England 1767, wo er nad Frankreich zurückging und vom 
Brinzen von Conti eine Wohnung auf feinem Schloß Trie eingeräumt erhielt. Hier arbeitete er 
an feinen ‚Confessions” weiter, aber feine wahnſtunigen Braltationen vermehrten und fleiger- 
ten ſich; unter anderm glaubte ex, daß der Minifler Choifeul, getrieben von feinen Feinden, bie 
Inſel Eorfica nur deshalb Frankreich einverleibt habe, ihm nicht den Triumph zu goͤnnen, fltr 
die Corſen eine Berfaffung auszuarbeiten, welche fie von ihm gewünſcht hatten. Und Polen, war 
«8 sticht im dem Augenblick getheilt, wo e8 ſich an ihn gewandt hatte, die Grundzüge einer freien 
Berfaflung zu empfangen? Unmöglich! Er erblickte darin nichts als Intrigue gegen fih und 
bezog fogar eine Stelle aus Taflo’8 ‚‚Befreites Ierufalenı” geradezu ald Weiffagung auf ſich. 

Im Jahre 1770 kehrte er nach Paris zurüd und bezog eine Wohnung in der Rue Platriere, 
Ve jept nach ihm den Namen führt. Anfänglich befuchte er noch Geſellſchaften, ſelbſt frivolere, 
wie die der Schaufpielerin Arnould, aber allmählich zog er fi} ganz in ein behagliches Still⸗ 
teßen zurück, wie er e8 in feinen „‚Promenades et röveries” gef&ilbert hat. Zeiweiſe verfiel 
& in wahnfinnige Melancholie, und glaubte fi, den guten, liebevollen Jean Jacques, von aller 
Belt gehaft und verfolgt. @inft fchrieb er eine Nechtfertigung, über welche Gott felbft urtheilen 
follte, indem er fle auf den Altar der Notre: Damekirche nieverlegen wollte. Ald er mın eines 
Iags mit Mühe unbemerkt bis an den Altar geſchlichen, ward er ein Bitter gewaht, welches ihn 
davon trennte und dad er früher nie bemerkt hatte; er glaubte fi nun von Bott ſelbſt verworfen. 

Im Jahre 1778 lud ihn Hr. von Girardin ein, bei ihm in Ermenonville eine Landwoh⸗ 
nung zu beziehen. Hier genoß er noch einmal die Wonne der Natur, bie Wonne der Cinſam⸗ 
keit, die Wonne des unbedingten Spazierengehen®, die Wonne der rückſichtsloſen Träumterel, 
Bid er Anfang Suli (am 2.) fehr pföglich flach. Er war noch am Morgen früh aufgeſtanden, 
ſpazieren gegangen und hatte fi, wie er fehon feit mehrern Wochen that, den Kaffee felbft 
gemacht, alder, auf einmal von heftigen Schmerzen ergriffen, zu Boden flürzte, Taut ſchrie 
md bald darauf verfhieb. Hr. von Goranzes, der von Baris herbeieilte, fand ſchon feine Leiche; 
er glaubte mit Muffet - Bathay,, dem genaueften und ausführlicgften Biographen M.’S, daß er 
fi vergiftet habe, nachdem er nänilich entdeckt hatte, daß Therefe mit einem Stallknecht des 
Hm. von Girardin ein Verbältnig angefnüpft batte, und er num erft Die ganze Größe ihrer Ge⸗ 
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meinheit begriff. Hr. von Girardin, der Jüngere, hat dieſe Anſicht 1824 zu widerlegen geſucht, 
allein Thatſache iſt, daß Thereſe jenen Stallknecht heirathete, daß fie mit ihm 24000 Kivred, 
weldhe die von Dupeyron in Genf verunftaltete Befammtaudgabe ver Werke R.'s abwarf, burk 
brachte; daß fie, nachdem jie felbft Ihon an Mirabeau gejchrieben, auf Barrere’8 Antrag von 
der Nationalverfanmlung 1200 Frs. Jahrgeld erhielt und doch, zur widrigſten Säuferin per: 
untergefunfen, 1801 in Armuth und Noth flarb. 

In welde Schwächen und Berirrungen R. als Menſch fi auch habe fallen laſſen, fo dürfen 
wir doch nie vergefien, daß er ſtets einem hoͤhern Ideal nachgeftrebt hat, und daß der Schrift: |. 
fteller R. daſſelbe durch ein unvergleichliches Talent einfacher, oft männlicher, immer aber bin: 
teißender Beredſamkeit zur Geltung zu bringen wußte. Grinm, der ihn in feiner menjhligen 
Gebrechlichkeit und moralifhen Sophifterei am tiefſten zu durchſchauen @elegenheit hatte, wer: ' 
jagt in feiner literarifchen Gorrejpondenz feinem Talent niemals die Anerkennung. R. war ber . 
Menſch des 18. Jahrhunderts, in welchem alle focialen, alle politifden, alle religiöfen, alle ; 
philoſophiſchen Widerſprüche deſſelben jich invivinualifirten; er war in feiner Jugend Sand: i 
werfer, Abenteurer, Bebienter geweſen, lebte aber in der Zeit feines zweiten parifer Aufent: : 
halts mit vem Adel auf einem Fuß des vertraulichften Verkehrs, namentli mit ven Frauen, wie 
die Frau von Epinay, von Lurembourg, von Boufflers, von Erequi u.a. In allem Umgan 
blieb er jedoch einfam; er hatte in Therefe Eeine Gattin, nur eine Goncubine, die von der'guter n 
Geſellſchaft ausgeichloffen war; er hatte Kinder gezeugt , aber Feine Familie begründet; er hattı 
Breunde erworben, aber fie wieder von fi geſtoßen. Er machte an fie ſtets die höchften Horde: | 
rungen, aber er jelbft dispenſirte ih von ihrer Erfüllung , fobald fie jeinem Egoiſsmus unke- 
quem wurde; er war im Stande, im Drange der Berlegenheit die gemeinften Handlungen p 
begeben, aber nie verlegen, für lie die idealſten Gefihtöpunfte zu erfinden. Noch im hoͤchſten . 
Alter, ald er ver Welt nur die Wahrheit zu jagen öffentlich geiäworen hatte, log er und erfan 
dann eine Theorie ver Nothlüge, ſich vor fich ſelbſt zu rechtfertigen. Ein junges Mädchen he |: 
ihn bei einen Pidenid gefragt, ob er Kinder gehabt habe, und er hatte e6 geradezu verneint; 
das gab ihm num einen Stoff, den er in feinen „Röveries d'un solitaire‘‘ zu einer Abhanbiauy 
über dad Recht zur Lüge vom Standpunft des Nutzens aus verarbeitete. Gr that nie vorjägih 
Boͤſes, aber ex wollte das Gute thun, nur wenn und folange e8 ihm Vergnügen machte. lim 
feinen eigenen Augen ſtets edel zu erſcheinen, warf er die Schuld aufandere. Er war Citoyes 
de Genöve geworben, aber er lebte nicht in Genf und wies die Gelegenheiten, in feiner Bat: 
flabt leben zu Eönnen, von fih. Republikaner jeiner politifhen Gonfelfion nach, lebte rin | 
einer abjoluten Monarchie, wie er, ein Liebhaber der Natur und der Binfamfeit, mitten is |. 
dem tumultuariihen Paris unter der fleten ihm hoͤchſt peinlichen Beläftigung durch feine Be: 
ruhmtheit und Befanntheit lebte, obwol niemand ihn dazu zwang. Proteftant von Haufe and, 
wurde er Katholif, ſchwor den Katholicismus nit aus religidfen,, ſondern politiſchen Motivm “ 
wieder ab und entzweite fich mit dem proteftantifchen Klerus durch das theiſtiſche Glauben: | 
befenntniß , welches er dem Bicar von Savoyen in ven Mund legte. Wie das ganze Jahrhun⸗ 
bert wollte er in Staat und Kirche die ſubjective Freiheit für fich im vollften Maß beaniprudgen. | 
In ver Philofophie war er anfänglich ein Genoſſe der Encyklopäpiften, ein Mitarbeiter er | 
„Encyklopaädie“, jpaterhin der Gegner derjelben, weil er weder Materialift noch Arbeift war, ke: 
ſonders aber, weil er fie für feine perfönlichen Feinde hielt. Es lebte in. ein revolutionäre 
Pathos, denn er jehnte fi aus der Gefhichte, die ihn zum Mitbulder und Miterzeuger eined | 
ungebeuern Schickſals machte, zur Natur hinaus, die ohne Arbeit, ohne Tugenven aber aud 
ohne Laſter, ohne Geſchichte ift und das Individuum in den engften Kreis von Bedürfniſſen sat 
der einfachften Befriedigungen derfelben einſchließt, während die Gultur ind Unendliche hin 
neue Bedürfniſſe und zahllofe oft launiſche Arten ihrer Befriedigung ſchafft. R. war ein jorie: 
lee Atomiftifer, der au in Staat und Kirche nur eine Geſellſchaft von Individuen erblidk, 
von denen jedes allen übrigen an ſich gleichberechtigt daſteht. 

N. fing erſt ſpät zu ſchreiben an, nachdem er ſchon in den verſchiedenſten Lagen eine teilt 
Grfahrung gefammelt hatte, fein Stil Eonnte daher originell werden. Seine erften bellerrii: 
ſchen Schriften müfjen wir als Phajen feiner Stilbildung anſehen. Das revolutionäre Gk: 
ment trat au in fie ein, ald er auf dem äſthetiſchen Gebiet, nachdem er in Benebig andert 
Opern als die NRameau’schen gehört, 1753 durch feine „Lettre sur la musique francaise“ ?« 
franzoͤſiſche Muſik angriff und gegen die italienifche Herunterfegte. Grimm unterflügte feine 
Oppofition durch eine Kleine bumoriftifhe Brofhüre: „Der Prophet von Böhmiſch-VBroda 
Die Muflfer des föniglihen Orcheſters waren fo erbittert auf R., daß fie fein Bild verbrannten 
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Er ſchrieb für die Encyflopädie Artikel über die Muſik, die er 1767 in feinem „Dictionnaire 
de musique‘ fanımelte. Der Anftoß zu feinen moralpolitifgen Schriften fam ihm zwar, wie 
wir gefehen haben, von außen, allein bie Tendenz zu ihnen lag in der ganzen Auönahmeftellung 
oorbereitet, welche feine Biographie ihm gegeben Hatte. Im Jahre 1749 hatte die Akademie 
von Dijon die Frage geftellt: „Le retablissement des sciences et des arls a-t-il contribus, 
ı épurer ou a corrompre les moeurs?“ R. gewann mit ihrer negativen Beantwortung den 
Preis. Wenn aber Wiffenfhaft und Kunft die Sittlichkeit verderbt haben, was muß dann ge⸗ 
‚heben, fie wienerherzuftellen? Die Perfectibilität des Menſchengeſchlechts gab R. im allgemei⸗ 
nen zu und erfannte in ihr den Unterſchied des Menfchen vom Thiere an. Durch Wiffenfchaft 
ind Kunft verrolltommnet er ſich nun zwar, macht fi) aber auch durch fie moraliſch elend. 
Denen ift nah R. ſchon ein unnatürlicher Zuftand, denn der Naturmenſch will nur den Trieb 
yer Ernährung und Zeugung befriedigen und außerdem Ruhe haben; er lebt durchſchnittlich 
infam, denn er verlangt wol nad) ber Begattung , nicht aber nach der Familie und noch weni⸗ 
yer nach der Sorge für fie. Wir müffen alfo, glücklich zu werden, Kunft und Wiſſenſchaft auf- 
jeben, um in bie Einfachheit des Naturftandes zurüdzufehren. Der Menſch it nah R., im 
Biderfprucd mit dem chriſtlichen Dogma, von Ratur gut. Die weitern Kolgerungen aus feinem 
ppothetifchen Naturzuftande zu ziehen, Fam ihm die Akademie von Dijon felbft 2753 mit der 
reuen Frage entgegen: „Quelle est l’origine de linegalit6 parmi les honunes et si elle est 
ıwutorisee par la loi naturelle”’ R. beantwortete fie in dem „Discours sur l’origine et sur les 
ondeniens de l'inegalit& parmi les hommes“, den er 1755 in Amſterdam druden ließ und 
einer Vaterſtadt Genf winmete, wo er eine fehr zweifelhafte Aufnahme fand. Er erblidte ven 
Brunb der Ungleichheit in dem Eigenthum und erflärte die Gleichheit für den natürlichen 
Zuftand. Wenn der Menfch als Raturmenfch lebt, fo bedarf er fo wenig ald das Thier Privat: 
igenthun, weil er fih ebenfalld zur Befriedigung feiner Begierden dem Glück des Zufalls 
iberläßt. Die Erde gehört allen, und der Menſch, der zuerft einen Ader einzäunte, ihn den 
einigen nannte und andere fand, die einfältig genug waren ihm zu glauben, bat alles Unheil 
er Geſchichte angerichtet, venn dad Eigentbum bewirkt durch den Unterfhieb von Mein und 
Dein das pofitive Recht und leitet damit Zwiftigfeiten und mit ihnen den Krieg ein, der durch 
dewalt fi des Eigenthums eines andern zu bemächtigen ſtrebt. Ganz abgefehen davon, daß 
8 das Glend der Arbeit in feinem Gefolge hat, bewirkt es durch feine Iingleichheit auch ben 
Interfchied der Armen und der Reichen, und damit die Abhangigkeit ver erftern von den letztern. 
Im daher die Schwachen gegen die Starfen zu ſchützen, vereinigen fidh die Menſchen in Gemein: 
vefen , in benen das Gefeg herrſchen foll, allein durch das Übergewicht ver Reigen und Maͤchti⸗ 
en wird das Geſetz zum Vortheil verfelben gewendet und fo, ftatt zum Schug der Armen und 
Schwachen zu dienen, vielmehr eine formelle Befejtigung des Unrechts. Aus einer geſetzmäßi⸗ 
en wirb die Obrigkeit in eine willfürliche verwandelt, weil die Maffen freilich nicht zum Regie: 
en taugen. Die Gewalt gelangt folglid in die Hände der Fürften: le pouvoir lögitime de- 
jent un pouvoir arbitraire. Da ein Fürſt als ein Menfch ver Leidenſchaft unterworfen ift, jo 
vird der Staat von feiner Willkür abhängig. Der Gegenfag von Herrfhaft und Knechtſchaft 
int ſich entwickelt, denn ich bin Knecht, wenn nicht das Geſetz, fondern die Willkür mir befiehlt, 
ndem fie zugleich die Macht hat mich zu zwingen. So erblidte R. in der Staatenbildung die 
Berberbniß eines Naturzuflandes, wie er ihn fi ausmalte. Die Vergleihung, bie er von den 
erfchiedenen Alteröftufen des Menſchen machte, wollen wir bier beifeitelaffen. 

Denken, Arbeit, Bildung, Eigenthum, dies alles iſt nah) R. unnatürlid. Das Befeg foll 
war die Ungleihheit, melde dad Eigenthum bewirkt, aufheben, allein die Macht des Reid: 

hums läßt es illuforifh und fogar zu einem Mittel werben, den Armen noch abbängiger zu 
nachen, als er es ſchon unmittelbar iſt. Der Stant verknechtet den Menſchen ftatt ihn zu befreien 

ınd, frei zu fein, müßte verfelbe ihn fliehen. Da er jedoch einmal vorhanden iſt, jo muß man 

llerdings verfuchen, feine Übel zu lindern und ſich dadurch ber Gleichheit und Sorglofigfeit des 

Raturzuftandes nähern. In diefem Sinn ſchrieb R. 1755 feinen „Discours sur l’öconomie 

yolitique” , der zuerft in der „Encyklopädie“ erfhien und worin er eine Progreſſivſteuer des 
Bintommens vorfchlug. 

Seine Entgegnung gegen d'Alembert's Artikel über Genf in vem Brief „Sur lesspectacles“ 

jab ihm 1758 eine glänzende Gelegenheit, feine Paraborie von dem Verderben der Sitten durch 
He Kunft mit recht ſcheinbarer Augenfälligfeit zu beweiſen, indem er behauptete, daß das Thea: 

er auf die fittlichen Zuſtände entweber gar feinen, oder wenn einen, nur einen nachtheiligen 

Binflug gehabt habe. Die Furcht und das Mitleid, welche die Tragödie erwecke, beſſere die 
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Menſchen fo wenig ald das Lachen, welchem die Komödie die Schwädhen und Thorheiten ber 
Menfchen preiögebe. Auf die Frage, ob nicht die pramatiiche Dichtung eine innere Nothwen⸗ 
digkeit der Poefte jei, ließ er jich natürlich nicht ein, ſondern blieb dabei ſtehen, daß die tragifäe 
Rührung wie die komiſche Erheiterung nur äfthetiiche Affecte, keine ethifchen Effecte hervor⸗ 
bringe. Vorzüglich aber juchte er darzuthun, daß das Interefie für das Theater nie größer ge: 
weſen fei als in den verberbteflen Epochen der Gefchichte, weil ſich ihm ſtets die größte Unfitt: 
lichkeit im Verkehr der Beichlechter angehängt habe. Mit ſolchen Anfichten, wie Tertullian und 
Auguftin fie auch ſchon geäußert hatten, wollte er ven Kampf der puritanifchen Geiftlichkeit von ' 
Genf gegen Voltaire unterflügen. Seine Berebfanfeit donnerte gegen ein Inftitut, weldel 
das Leben felbft zum Gegenſtande des Spiels und des Scheined mache und ein höchſt überflüſſi 
ger Luxus der Gefellichaft fei, die ed in der Wirklichfeit den einzelnen oft an der Befriedigung 
der nöthigften Bedürfniſſe mangeln laſſe. Weil er mit jeiner ſatiriſchen Schilderung der gefäht: - 
lichen Ginwirfung des Theaters auf die Sitten für das damalige Paris leider recht hatte, wure 
feine Polemik mit beifälligem Intereſſe aufgenommen, verfteht ih, ohne Bag man darüber das 
Theater nach wie vor zu befuchen aufgehört hätte. 

R. polemifirte gegen das Theater, obwol er felbft dafür gearbeitet hatte. Umgekehrt pole: | 
mifirte er auch gegen ven Roman, ſchrieb aber, nachdem er dies gethan, doch ſelbſt einen, indem 
ex dieſen Widerſpruch mit ver Sophifterei beichönigte, daß eine corrumpirte Zeit wie bie jeinige 
einmal Romane verlange. Abgeiehen von dieſem Widerſpruch, war e8 eine richtige Konfequen,. 
daß er die Corruption, welche er befämpfte, auch jchilverte. Dies gefhah in dem Roman: „Julie 
oy la nouvelle Helvise ; letires de deux amants, Ecrites du pied des Alpes.’ Gr fchrieb ben: 
felgen in der Eremitage unter ven Binflug ver Gfftafe, mit weldher ihn die Leidenſchaft für Frar 
von Houbetot begeijterte ; er gab ihn 1759 — 61 heraus. Man hat den Rebentitel des Roman 
nicht paffend finden wollen, allein er rechtfertigt ſich dadurch, daß Saint-Preux fi aus dem Lehren 
Juliens, ebenfo wie Abälard im Berhältniß zu Heloiſen, zu ihrem Beliebten metamorphofin 
Su der Form ift dieſer Noman, dem R. feine ganze Seele einhaudte, Richardſon's ‚‚Glarifr' 
nachgebildet; er ift wie fie in Briefen geichrieben, vie jenod bei R. Ivriicher gehalten im. 
Der weſentliche Unterjchieb des Inhalts befteht darin, daß Clariſſe tragiich ift, währen Ya 
nur einen Anlauf zun Tragifchen nimmt, der ih durch daß, was R. Tugend nennt, aufhr. 
Clariſſe ſoll ich au) gegen ihren Willen verheiratben; fie weigert ji, flieht, begibt ſich in ven 
Schutz Lovelace's, wird von ihm, der ihr Opium beibringt, genothzüchtigt und flirht. Julien 
Tod Hingegen ift, wie die franzöſiſche Kritik fagte, nur un accident malheureux, uniquemen! 
pour tirer Mr. Rousseau de sonembarras. Was war R.'s pojitive Abjicht? Er wollte ein Sheal 
ber Liebe und Tugend barftellen; zuerſt ſchilderte er die Leidenſchaft ber Liebe, Die zum Unter: 
gang von Juliend Unſchuld führt, der zwar von R. nicht gerechtfertigt, wol aber mit der Mach 
der Leidenſchaft entfhuldigt wird. Hierauf folgt der Kampf der Liebe Iuliend mit ihrem Pflicht 
gefühl, vem Gebot ihred Vaters zu gehorjamen, einen von ihr nicht geliebten Mann zu heirathen 
Zulegt ſchildert er ven Kampf der Liebenden mit ihrer Leidenſchaft, um, trog aller Verſuchung 
durch ihre äußere Wienervereinigung der Tugend treu zu bfeiben. 

Der Inhalt des Romans ift nämlich im kurzem folgender. Der Baron d’&tange läßt jene 

— — —— — ——— ———— —————,, — —— — —— 

Tochter, Julie, durch einen bewährten Lehrer, Saint-Preux, unterrichten. Dieſer verliebt ich 
in feine Schuͤlerin wie ſie in ihn, und erſterer will fliehen, geſteht ihr aber feine Liebe und win 
nur um jo mehr gefeflelt. Julie wird fhmanger, verbirgt viefen Zuftand ihrem Geliebten un 
wirb durch einen Abortuß, der hier die Stelle des Findelhauſes vertritt, von ihrer Sorge wiedn 
befreit. Saint-Preur muß fie jedoch verlaffen, weil ihr Vater ihre Hand einem reichen Mam. 
Hrn. von Wolmar, zugejagt hat, der ihn einft dad Leben rettete. Julie weigert ſich, allein ib 
Vater bebarrt auf feiner aus Dankbarkeit entiprungenen Forderung, und jie opfert fich ihm auf 
Pietät. Zwar ift ſie ji bewußt, Saint: Preur ewig zu lieben und in ber Kirche einen Meintu 
zu ſchwören, indeß ergreift die Keierlichfeit ver Trauhandlung am Altar jie jo flarf, daß fie 
wenigftend vornimmt, alle Pflichten einer Gattin und Mutter treu zu erfüllen. Wirklich & 
fie Wort und wird eine mufterhafte Hausfrau. Hr. von Wolmar kennt das Verbältnif, = 
welchen Julie zu Saint : Breur geftanden, ganz genau, beruft aber dennoch, al& feine Kinda 
heranwachſen, ebenviejen Liebhaber jeiner rau zum Haudlehrer jeiner Kinder. Und Saint: 
Preur folgt auch dieſem Rufe und lebt nun mit Julie unter demfelben Dach in unaufhör: 
lichen Verſuchungen, vie er wie ſie überwindet. Glücklicherweiſe endet dieſe Dual bald, wei 
Julie eines Tags eins ihrer Kinder, dad von einem Danım ind Wafler gefallen , ſelbſt wiern 
beraudgezogen hatte und an den Bolgen des Schredö und der Erkältung flarb. 
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Der herrſchenden Corruption gegenüber erkennt R. die Heiligkeit der Ehe an, der ſich Julie, 
die Heldin ſeines Romans, mit philoſophiſchem Bewußtſein widmet. Ebendeshalb, den Sieg 
der jogenannten Tugend zu feiern, iſt ihre Ehe mit Hrn. von Wolmar nur ein mariage de raison. 
Beide Gatten achten, aber fie lieben ſich nicht. Ihre Außerlich correcte Che fröftelt ung im Pe— 
dantiömus ihrer tugendhaften Muftergültigkeit an. Überall floßen wir auf Unnatur, denn es 
ift unnatürlid, daß eine Kiebende, die fo wie Julie liebt, doch ihrem Vater zu Gefallen in bie 
Ehe mit einem andern willigt; unnatürlich, daß ein Liebender, der fo wie Saint: Preux liebt, 
dies geſchehen lädt; unnatüurlich, daß ein fo evel denkender Mann, ald Hr. von Wolmar geſchil⸗ 
beri wird, Julie heirathet, obwol er ihr Verhältniß zu Saint: Preur fennt; noch unnatürlicher, 
daß er diejen Saint: Preur in jein Haus ruft, und am unnatürlichfien, daß Julie ji darin fügt 
und Saint = Preur dem Rufe wirflidy folgt. Aber gerade in dieſer Unnatur der Schwäche, in 
Diefer Degrabation ber Berjonen durcheinander, in diefen Reflexionen über die ewigen @efah: 
ren, weldje jie jich bereiten, erblickte R. den Triumph ber Tugend. Saint: Preur ſchreibt feinem 
Freunde, dem Mylord Eduard Vombſton, ver in den Keffeln einer Stalienerin ſchmachtet, 
immer nur von jeinem Enthuſiasmus für die Tugend. Hr. von Wolmar ſchreibt jeiner Cou⸗ 
fine, der Frau von Orbe, er jei überzeugt, daß ſeine Frau und Saint = Preur ſich inniger als je 
Liebten, daB ex jedoch vollkommen ruhig jei, weil er zugleich nicht weniger die Überzeugung habe, 
Daß fie, tugendhafter ald je, fi rein erhalten würden, obwol Julie einmal nit umbin kaun, 
ihm zu fagen, daß er die Tugend feiner Fran auf eine harte Weife genieße. Julie ift, mit Einem 
Wort, die Berherrlihung des moraliſchen Ehebruchs. 

Nebenbei wollte R. in Hrn. von Wolmar einen toleranten, menſchenfreuudlichen Atheiften 
nach dem Vorbild des Barond Holbach, in Julie eine tolerante, tugenpbegeifterte Deiftin bar- 
Relfen ; er wollte zeigen, wie ver Unterſchied der veligiöfen Überzeugung, ja der Widerſpruch 
derſelben dennoch die Verwirklichung der Tugend, Die Harmonie der Menſchen in ihrem Cul⸗ 
tus nicht ausſchließen. Atheismus und Deismus follten ſich in ihrer Moralität gegenfeitig 
anerfennen. Der flerbenven Julie legte er ſchon ein Glaubensbekenntniß in ven Mund, welches 
ver Sache nach ganz dafjelbe mit der profession de foi du vicaire savoyard im „Emile“ war, 
bie den Auſtoß zu feiner Verfolgung in Frankreich und in ver Schweiz gab. NR. foll darin einen 
favoyiigen Vicar Gaime, den er bei Frau von Warens Eennen gelernt hatte, copirt haben. 

Einen Hauptſchlag führte er durch die Gontraftirung der beftehenden Linfitte, namentlich 
der Barifer, nıit der Natürlichkeit und Sitteneinfalt der ſchweizer Bauern aus. Dem Stein: 
haufen ver Stadt Paris, ihren engen Baffen, ihrem übel Geruch fegte er die herrlichen Wälder 
und Seen, vie ſchönen Thäler, die reine Luft ver Alpen entgegen. Der verichnörfelten Tracht 
der PBariferinnen mit ihren Reifröden, Puderhaarwulſten und Schönpfläfterhen gab er in der 
einfachen und kleidſamen Tracht der Bäuerinnen eine gefährliche Parallele. Dem Lafter und 
feinen Krankheiten Hielt ev den Spiegel dev Tugend und ihrer Geſundheit vor. Die reizenden 
Beichreibungen, die er vom Genferfee, vom Dorfe Meillerie, vom Walliferlande machte, er- 
öffneten ven Blick für die Naturſchönheiten der Schweiz. Zwar hatte Hr. von Haller bereits 
die Alyen in fleifen Alexanprinern befungen, aber erſt R. malte ihre Erhabenheit mit fo tiefer 
Empfindung, daß er die Schweizerreijen in die Mode brachte. 

R. urtheilte jelbit von feinem Roman, daß jedes Mäpden, jede Frau, die ihn läfen, ver: 
loxen feien; ex hatte aljo ein Bewußptfein über die Verführung, die er in feine Schilderung der 
Tugend gelegt hatte. Die Worte bleiben keuſch, er fündigt nicht gegen die Decenz, aber er 
huldigt doch der glühendſten Sinnlichkeit, die, wie in feinen „Confessions”, das Ganze mit 
einem lüfternen Aroma durchdringt. Wie Hat er nit die Empfindungen geſchildert, welche 
Saint:Preur durchbeben, als er in Juliens Schlufgemad dringt! Hier wird alled zu einem raffi⸗ 

nirten Kigel jpiritualifirter Wolluſt. Seine jentimentalen Perfonen find voller Declamation, 
fie find, wie die Franzoſen jagen, precheuses. Gie reflectiren unaufhörlidh über ihre Gefühle 
und ſchwächen bamit oft ihre zuerfi wahre Empfindung zu einer Empfindelei ab, die ganz un: 
natüurlid wird. Dieje Unnatur wird dann ald die wahrhafte Stärke gepriefen. So ſchleicht 
3. B. Saint: Preur nachts an das Kranfenbett feiner Iulie, ald fie am Podenfieber danieder⸗ 

liegt, und küßt ihre Hand mit der Abſicht, auch ſich Die entftellenden Blattern zu inoculiren, was 
ihm auch richtig gelingt. Welch läppiſche Sentimentalität, aber gerade foldye Albernheit gilt als 
ein erflaunlicher Heroismus höchſter Zärtlichkeit. Bei allem Zittern der Hände, bei allem Herz: 
Hopfen, bei allem Stoden des Athems und Ohnmächtigwerden, das in diefen Roman eine er- 
müdend große Role fpielt, ftoßen wir doch auf Roheiten, wie man fie von folden ideal fein 
ſollenden Berfonen nicht erwartet, Saint-Preur 5.2. betrinft ih und führt gegen Julie unan⸗ 
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Binzıze Rerenr Ste -oimerder ıba redbaib one oz Ideen. nu wırer Bein ober Ralf zu 
sinken: er rert nad Barıd. gerãtb in ein Berzell. betrinfi nd. angeblich weil er einen weiher 
Mein r2: Bañer bii:, me eiwacht ichließlich am antern Morgen an ter Eeite eimer ieim 
Tirne. Tieten ganzen Bergung ichreibt er num ieibit in aller Breite an Iulien: er erzäblt ir, 
wie bad Antenfen an r.e ibm unter tie Geurtitanen gerolgt jei, une wie er im ie ımtauferer Ge⸗ 
telliyanı kaum an fie ;:: venfen gemagı habe. Warum aber ginz ex in das Bertell, oder warm 
verlieg er ed nicht. aid Juliend Bile ibn Tara mahnte? Gr ĩchãmie ñch ed zu tbun vor ten Of: 
zieren, bie ifn zum Beiudy des Bertelld eingelaren batten. Julie ibrerieite begungt Rh damit, 
ibm weite Ratbiläge u geben, wie er beı äbnlichen Fallen ji Eunitig bemebmen tolle. Som 
R. ſelbſt. Im feinen ‚Confessions’ erzäblt er und. wie er eintt ın ver Rue ed Moimeaur ein 
Naht bei ver Maitrente feines Freundes, Ted Seiandrigaftärrerigere Klürfel, ;ugebradt um 
am andern Morgen teiner Tfereie ein reuiged Vekenntniß abgelegt babe. 

Benn man „Tie neue Heloite” geleten kat, fennt man ven ganzen R. In einer Unzehl 
ven Abichweifungen Fur er alle eine Aufichten über tie Gerellichaft, ten Gtaat, Die Erziehung, 
tie Religion, Runfi und Wineniait scrgetragen. 

Vom ſocialen Gebiet ging R. während feines Aufenthalis in MontmerenD zum polit: 
then über, indem er 1762 einen „Conträt social’ berausgab. Gr wollte namlich [dem fet 
längerer Zei ein uniaflentes Berk: „Institutions politiques”, ſchteiben, vollendete aber um 
ein Fragment beijelben, ten Gefellſcha itsrertrag Dies kleine Buch gebört zu den weltgeſchicht 
lich gewordenen, denn es hat den demokratiſchen RAadicaliemus des neuern Guropa begrümbe. | 
R. ging von Lode'iden Principien aus, wendete fie aber in ein atomiſtiſches Gtrem. Beutel: 
quieu hatte 1748 die conflitutionelle Monardie ald politiſches Ideal aufgeftellt , R. ſtellte we | 
republifanifche Beriaftung ald Ideal auf. Die Hopotheſe des Vertrags, die von Gobbes fr 
vie abfolute Monarchie ald Handhabe gebraudt war, wurde von ihm für die Begranbum 
der Republik außgebeutet. Die franzöfiſche Rationalverjammlung von 1791 ſtand anf ven 
Standpunft Monteſquieu's, die con 1793 auf tem R.'8. 

RM. betrachtet in jeiner Schrift zuerft dad Weien une ben Urjprung bes Staats, vermi 
ihm durch einen Vertrag entſteht, kraft deſſen jedes Glied des Gemeinweſens ji feiner Free 
unbedingt und rückhaltslos an den allgemeinen Willen entäußert, für welche Gntänperum 
(alienation) e8 durch die Gegenſeitigkeit der gleihen Entäugerung aller übrigen entſchaotig 
wird. Als ruhiges, paſſives Ganze ifl dad Gemeinmeien: communaute, Staat; als thätigel, 
ald active Individuum Souverän, ald andern Gemeinweien entgegengelegt Staatömail. 
puissance. Der einzelne iſt im Verhältniß zu ihm als Gemeinweſen Unterthan, sujet; «U 
Theilhaber der höchſten Gewalt Bürger, citoven; alle durch den Staatsvertrag verbünbete em: 
zelne machen das Volk, peuple, aus. An fidy jind alle einzelne einander glei, und Zmanggegen 
den einzelnen findet nur flatt, ihn zur Zreiheit zu zwingen. 

Für den Begriff der Souveränetät und Geſezgebung geht R. von der Ber 
de# abftracten Individuums aus, welches feinen Eintritt in einen Bertrag ſelbſtändig befchlick. 
Daß der einzelne, jelbit unter ven Wilden, ald Blied einer Familie in einem urjprüngluhes, 
natürlich⸗ſittlichen Gemeinweſen geboren wirb, ignorirt er. Alle einzelnen zufammen jinb ber 
Souverän,, weshalb die Souveränetät ald Ausübung bes allgemeinen Willen® unveräuperlich 
inalienable, if. Es fann wol die Macht, nit aber der Wille übertragen werben. Ans ken 
gleihen runde, ald Einheit aller einzelnen Willen, ift fieuntbeilbar, indivisible. Die Tiheilung 
der Gewalten, wie Montesauieu fie lehrt, verwirft N. als phantaftiih. Die Geſetze als der Aus: 
drud des allgemeinen Willens, de la volonte gencrale, jollten auch der Wille aller, la volonte 
de tous, fein. Infofern dies thatſächlich wicht zu erreichen, muß, wie fon Locke bewieſen hattr, 
eine Bermittelung durch die Stimmenmehrheit entſcheiden und die Minderheit fi untermerien 
womit ihr freilich ein Zwang angethan wird; allein e8 muß angenommen werben, daß, mad ie 
Majorität beichließt, dem, was der allgemeine Wille ald zugleich der Wille aller thun jollx 
mögfichft nahe fommt. R. verlangt, um SIrrtbiimern vorzubeugen, verſchiedene Arten von & 
flimmung, bei fehr wichtigen Angelegenheiten Stimmeneinheit, bei ſehr dringlichen einſche 
Majorität, bei minder wichtigen und laßlichern eine mittlere. Aber wer fol nun wieder at 
fheiden, was wichtig, was dringlich und mas es nicht iſt? 

M. bleibt immer bei ver abſtracten Vereinzelung des Willens und bei der Addition ber ein: 
zelnen Willensäußerungen ftehen. Das Urtheil, le jugement, ift ihm Nebenſache. Dob et: 
fennt er an, daß ed in ven Maffen ſchwach fei, und wünſcht daher, daß bei der Gründung der 
Staaten Männer auftreten, weldye ver Mafle durch ven Nimbus göttliher Autorität imponitre, 

S nn 
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wie Moſes, Lykurgus, Solon, ſelbſt Numa Pompilius. Auch machte er noch einen Unter: 
fGieb zwifchen ven unveräußerlihen Rechten des Menden, droits de I'homme , und den be: 
Rimmten Rechten des Bürger, droits du citoyen, welche durch die beflimmten Geſetze eines 
beſondern Staat ertheilt werden. Bin unveräußerliches Menſchenrecht ift z. B., aud einem 
Gejellichaftövertrag, wenn er mir misfällt, auszuſcheiden und in einen andern überzutreten. 
Diefer Austritt ift das einzige Mittel, fi den Despotismus zu entziehen, den die Gefammtheit 
indzuüben vermag, weil ihr Wille immer für gerecht, für irrthumlos gelten muß und durch 
eine Gegengewalt in irgendwelchen Schranken gehalten wird. R. befämpfte auch die Repräfen: 
ativverfaffung, weil man zwar die Macht, nicht aber ven Willen felbft übertragen könne. Kr 
olgerte richtig, daß nur Eleine Staaten ohne Repräfentation eriftiren Eönnten, und wünfchte fie 
ogar fo Elein, daß die Bürger, wie in Genf, Athen und Sparta, eine perjönliche Kenntniß von: 
inander haben fönnten. Um den republifanifchen Kleinſtaat gegen die Unterjochung durch 
Broßftaaten zu fehügen, empfahl er die Conföderation ber Kleinftaaten , wie ſich die griechifchen 
Sreiftaaten gegen die periifche, die fihweizerifchen gegen bie öſterreichiſche, die holländiſchen 
egen die ſpaniſche Monarhie und UÜbermacht ſiegreich vertheidigt hätten. Die Monardie 
ertwarf er ganz. Die Demokratie erfchien ihm als die richtigfte, aber wegen vieler Imflände 
mi ſchwierigſten durchzuführende Form der Verfaffung, weshalb er die Wahlariftofratie 
mpfahl. Er warf ſchließlich Die Frage auf, ob freie Staaten, d. h. nach feiner Meinung ſolche, 
u denen die Bürger fi vor allem mit politifchen Angelegenheiten, mit dem Geſetzgeben be: 
chäftigen, ohne Sklaven möglich feien, welche die Arbeit für die Befriedigung der endlichen 
Bedürfniſſe zu übernehmen hätten? MR. beantwortete diefe verhängnißvolle Frage dahin, daß 
in Zuſtand vollfommener politiiher Freiheit ohne Sklaven vielleicht unmöglich fei und gab zu 
riwägen, daß wirkliche Sflaven es noch beffer hätten als Freie, welche ſich einbilveten, Freie zu 
ein und doch in Wahrheit nur Knechte wären. 

Nachdem er fo den Urfprung des Staatd und die aus feiner Souveränetät entfpringenve 
Befeßgebung erörtert, unterfuchte er drittens das Weſen ver Regierung. Allerbings würde es 
inch ihm am beften fein, wenn die gefeßgebende Macht zugleich die regierende wäre, allein der 
iußern Schwierigkeiten halber gibt er zu, daß e8 zweckmäßig fei, die Macht zur Srecution der 
Befege befondern Beamten, commissaires zu übertragen, deren Einjegung fein Vertrag, nur 
in Auftrag, ein Mandat ift, das, felbit in erblihen Monardien, widerruflich, revocable, fein 
nuß. Die Beamten haben die Bermittelung zwiſchen dem Souverän, d. 5. dem Befammtiwillen, 
md dem Volk, d. h. den vielen Verbündeten, und find dem Souverän verantwortlih, respon- 
ables. Um zu berathen, ob die Beanten ihre Schuldigkeit thun und ob fie beizubehalten, 
olfen fi periodiſch freie Volksverſammlungen bilden, die fi mit ihrer Kritik befchäftigen; 
ine Anordnung zum gründlichen Ruin aller magiftralen Autorität, wie die Gefchichte des 
Kerrorismud zur Zeit der Franzöſiſchen Revolution hinreichend nachwies. 

Endlich betrachtete R. die Mittel zur Befeſtigung des Staats und erblicte diejelben vor: 
üglich darin, daß die Gleichheit Die Freiheit vermitteln helfe, weshalb die Geſetze ſoviel moͤglich 
ahin wirken jollen, daß niemand im Staat zu viel Macht gewinne, andere durch Gewalt von 
ich abhängig zu machen; oder daß jemand fo reich werbe, die Stimmen anderer faufen zu 
önnen, ober aud) jo arm, daß er für andere Fäuflich werde. Je Homogener und mittelmäßiger 
ille Zuftände der einzelnen fi} geftalten, um jo leichter und fefter werde bie Megierung fein, 
veren Handeln durch zu große Ungleichheit und Berwidelung der Interefien erſchwert, ja, bei 
ft Kleinen Beranlaffungen, erfihüttert werbe. Die modernen Staaten haben noch eine befondere 
Schwierigkeit zu überwinden, welche vie antiken nicht Fannten. Bei diefen nämlich fiel die po⸗ 
itiſche Gemeinde mit der religidfen zufammen, während bei und Staat und Kirche unter- 
Sieden find, wodurch der einzelne als Bürger oft in einer ganz andern Ordnung der Dinge 
ebt, wie diejenige ift, an die er ald Glied einer Neligionsgejellfhaft glaubt. Diefem Misftande 
vollte R. dur eine Staatsreligion abhelfen, weldhe nur ven Glauben an einen Gott, an ein 
künftiges Leben mit Lohn und Strafe, an die Heiligkeit de8 Staats und an bie Ber- 
oflichtung zur Toleranz enthielt, denn die privaten Überzeugungen der einzelnen in religiöfen 
Dingen follten freigelaffen fein. Wer jedoch dieſe Staatöreligion nicht annehmen könnte, müßte 
ven Staat verlafien, und wer ihr entgegenhandelte, follte mit vem Tode beftraft werben. Hier 
kam R. mit feinem Gegenfüßler, mit Hobbes, überein. Er erfannte die Religion, weil fie die 
Befinnung des Menfhen durchdringt, ald das vorzüglichſte Mittel ber Befefligung bed Staats 
m, aber er wurde felbft intolerant, indem er religidfe Dogmen als politifche Glaubensartikel 
aufftellte. 
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Das ſind die Hauptſätze feiner Fleinen, oft in gebieteriihem Ton lakoniſch abgefaften 
Schrift, ohne deren Kenntniß Die Geſchichte der Franzöſiſchen Revolution unverftäublic bleib, 
welche fie, wie fie ih auöprüdte, zu ihrem Pharus der Legislation machte, ihre Terminologie 
aus ihr ſchöpfte, jede ihrer Beftimmungen auf der Tribüne commentirte uud durch Die Quille: 
tine mit Blut beitegelte. Der Titel berjelben: „Coutràt social”, ift charakteriſtich, denn er geflcht 
die Identificirung des Begriffs der bürgerlichen Geſellſchaft mit dem des Staatd ein. Er hat 
ben Staat nit als einen jittlihen Organismus, nur ald einen Mechanismus aufgefaft, in | 
welchem ber einzelne ein politiſches Atom ift. Der Staat ift nady ihm eine Geſellſchaft, die ng 
durd den freien Entſchluß jelbfländiger, mündiger Perſonen bildet. In eine Geſellſchaft kam 
ih nach) Belieben ein- und audtreten, je nachdem fie mir gefällt oder misfällt. Nicht die Ginhen 
der Abſtaumung, der Sitte, der Geſchichte, nicht die ſittliche Theilnahme, nicht Die patriotiſch 
Gejinnung bindet mich, fondern nur die Übereinftimmung meiner individuellen Anjicht, meines hn 
Willens. R. denkt immer nur darauf, dem einzelnen jeine Unabhängigkeit, feine Souveranetät, b: 
jein unbejchränftes Recht ver Abjtimmung,.suffrage, zu erbalten und die Ciferſucht Hierauf ver: 
ſchlingt bei ihm alle andern Intereifen. 

In Montmorency ſchrieb MR. auch jeinen „Emile“ und gab ihn 1762 heraus. Mir ver |. 
„Julie“ wurde er der jociale, mit deu „Conträt social” der politifche, mit dem „Emile“ be 
pädagogiſche Reformator feiner Zeit, der beſonders nad Deutſchland hinübergriff, wo die | 
Philanthropen jeine Prineipien zu realifiven eiferten. Diejer „Kunile” iſt ein didaktiſcher, ein 
pädagogiſcher Roman, ver zu zeigen unternimmt, wie inmitten ver Bivilifation doch eine Kr: 
ziehung nad) ven Grundfügen der Natur möglich jein joll. Wie im „Conträt social” früpft 
R. auch hieran Locke an, gebt aber in ein jelbfländiged und weitläufigeö Detail über. Ere: 
moͤglicht feine Transaction mit dem Beſtehenden bier dadurch, daß er jeinem Zögling einn 
Hofmeifter gibt, der jih ihm ausſchließlich Bid zum Fünfundzwanzigften Jahre widmet, wo ber 
jelbe jich verheirathet. Das Leben in der Familie und bie naturgemäße Erziehung ver Kinde 
durch jie verſtand R. nicht zu würbigen. Nicht Vater, nicht Mutter, nicht Geſchwiſter erziche 
Emil, jondern ein Hofmeifter, der ihn künſtlich ifolirt, da man in Europa doch nicht ſofortu 
der Weije der Huronen und Irokeſen in den Wäldern leben kann. R. hatte wirklich viel übe 
Erziehung gedacht, viel und gut beobachtet. Uberdem follte fein Bud für ihn zugleich eine it 
Buße der Vergehungen fein, die er ald Vater durch Verleugnung feiner Kinder auf ſich gelesa. 
Gegen die zu feiner Zeit herrſchenden Misbräuche in der Erziehung hatte ex durchſchnittiqh 
recht. Er polemifirt gegen die Einfhnürung der Neugeborenen zu Eleinen Mumien und wol | 
ihnen bie freie Gliederbewegung zurüderobern, weshalb er den Lauikorb und den Fallhu 
empfahl. Er polemilirte gegen bad Unweſen der Ammen, welches die Kinder ſchon in der Wisg 
der Mutter und damit aud dem Vater entfrenrdet. Er erkannte richtig, daß aud bie Ginue 
erzogen werden müßten. Mit tiefer Cinfiht, von manuichfachen, oft traurigen Erfahrungen 
unterflügt, verbreitet er jich bejonber8 über bie Gefahren, melde die ECpoche Der Pubertät 
begleiten. 

Mährend er jo die Naturfeite des Zöglings im ganzen gut auffaßt, bleibt die moraliie 
Entwidelung deffelben mangelhaft, weil R. ihn naturwidrig von dem gewöhnlichen Verkch 
abjperrt. Weld ein Aufwand von fünftlihen Veranjtaltungen, ihn ven Begriff bes Eigen: 
thums dur ein Stückchen Erde beizubringen, welches er bepflanzt und hinterher zu feinem 
Gritaunen von den Gärtner, dem ed gehört, zurüdgemwiefen wird. Welch eine lächerliche Ju: 
trigue zmijchen dem weiſen Hofmeifter und einem Tafchenfpieler auf dem Markte, um in Gmil 
das Gefühl der Eitelkeit erft Hervorzubringen und dann ihn deshalb zu beſchämen. Wie einisd, 
wie natürlich machen ſich ſolche Vorgänge im wirklichen Leben der Menfchen! 

In Betreff des Iinterrichtö rührt die Methode von R. ber, in der Geographie mit ber Be 
fanntichaft ver nächſten Umgebung, mit der fugenannten Heimatkunde, zu beginnen. Mi 
befonderm Nachdruck empfahl er, den jungen Menſchen durch Turnen, Tanzen, Schwimma, 
Reiten und allerhand körperliche Arbeit zur mannichfaltigflen Verwendung der Kraft au⸗ 
zubilden, um fi für alle Wechſelfälle des Lebens geſchickt zu machen. Auch ein Handwerk jakt 
er erlernen, um jich im äußerften Kal feinen linterhalt jelbft erwerben zu fönnen. Seinen Cuil 
ließ er Tiſchler werden. 

Bor dem funfzehnten Jahre wollte er feinem Zögling die Eriftenz eines Gottes nicht offes: 
baren, weil die Kinder oft ſchon überfrüh, bevor jie noch die nöthige Reife des Zaflungk 
vermögens hätien, mit einem für ſie unverflänplichen Unterricht in ver Religion gequält 
würden, der ihnen biefelbe verleivde. Wenn es nun in der That eine Verkehrtheit ift, ven Kin 
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zu zuzumuthen, jũdiſche Geſchichte für identiſch mit Religion zu halten und fie durch Contro⸗ 
tBiehren gegen Anberögläubige einzunehmen, fo ift R.'s Abhülfe eine nicht weniger große, 
eil fie eine Abſchließung des Zöglingd gegen alled Volks- und Bamilienleben forbert, wie eine 
de nur in der größten Ginfamfeit möglich wäre, wohin nie ver Schall einer Glocke dränge 
ab wohin ſich nie ein Schatten kirchlicher Sitte verirrte, ganz zu geſchweigen von bem eigenen 
men des Zoͤglings, das freilich durch Bücher mit religiöjen Vorſtellungen nicht befannt 
erden fol, denn R. habt überhaupt die Bücher. Nur Ein Bud nimmt er aus, die Geſchichte 
sbinfon Cruſoe's, der in jener abfoluten Vereinfamung fern von dem Menichen lebt, welche 
.G ewige Sehnſucht war, und der auf jeiner Injel doch genöthigt iſt, alle Entdeckungen ter 
enſchen, alle Erfindungen ver echnifchen Kultur, in eigener Berjon zu wiederholen. 
Gewoͤhnlich jpricht man nur infolge des Titeld, von R.'s „Emile“ ; er hat aber das große 

erdienſt, audy ein Ideal weiblicher Erziehung aufgeftellt zu haben. Emil's kluger Hofmeifter 
t es einzurichten verſtanden, daB für denfelben auf einem einfamen Landhauſe eine Sophie 
& nen gleihen Grundſätzen erzogen ifl. Mau muß ed R. zugeftehen, daß er einen reichen 
Haß trefflicher Beobachtungen und Rathſchläge über bie weibliche Erziehung hier niedergelegt 
t, die, trog der zuerft durch Fenelon gegebenen Anregung, ſehr vernadläjfigt und für bie 
bern Stände in Frankreich auf die Klöfter befchränft war. Emil heirathet feine ihm prä: 
tinirte Sophie und der Hofmeifter entläßt ihn feiner Gontrole. Mit dem Glück der wohl: 
ogenen jungen Xeute hätte das Buch ſchließen Eönnen. R. fügte ihn aber eiuen ziveiten 
weit Hinzu: „Emile et Sophie ou les solitaires”, der ji wie eine Satire zu feinem Syſtem 
halt. Die jungen Leute fangen nämlich tro aller Xiebe, trog aller Bilbung an, ji auf dem 
nde in ihrer Einderlofen Ehe zu langweilen. Was thun jie, jich zu entlangweilen? Sie gehen, 
t franzoͤſiſch, nach Paris, in deſſen Zerftreuungen ſie jih allmählich einander entfremben, bis 
3pbie jogar der Verführung erliegt. In der „Neuen Heloiſe“ verherrlichte R. die Kraft der 
ıgend durch ven moraliichen Ehebruch; im „Emile” kommt es zum wirklichen Chebruch. Als 
nil ihn entvedt, denkt er an keine Mache, fondern nimmt die Flucht und verſteckt ſich in ber 
:owinz, wo er unter anderm Namen ald @efell bei einem Tiſchler arbeitet. Aber feine Frau 
iht ihn Hier aus und er fann feiner Umgebung feinen Stand nicht mehr verhehlen. Gr ord⸗ 
t daher feine Angelegenheiten fchriftli und flieht, ohne einen Groſchen Geld, von neuem, 
dem er bald bei einem Handwerker, bald bei einem Bauer arbeitet. So fonımt er bis 
alten, wo er ein Schiff befteigt, dad von Seeräubern genommen wird. Aus Arger hierüber 
tet Emil den Kapitän, den er der Nachläſſigkeit beſchuldigt, wird aber nichtsdeſtoweniger 
m Sklaven gemacht und nah Afrika geichleppt. Er fühlt fi gar nicht unglücklich, bis ein 
menſchlicher Auffeher ihn bis zur Erihöpfung ausbeutet und durch feine Härte jo empört, 
B er feine Mitſtlaven zum Aufſtande auffordert. Diejer Muth macht feinen Herm auf ihn 
fmerkſam, der feine Beſchwerde als gerecht erfennt und ihn eine beffere Stellung gibt. Das 
bad Ende des Rouſſeau'ſchen Emil. Seine Gattin eine Chebrecherin, er Sklave in Tunis! 
Dab im „Emile niedergelegte theiſtiſche Glaubensbekenntniß des ſavoyiſchen Vicars ver: 

eidigte R. mit großer Beredfamfeit gegen ven Erzbiſchof von Paris, Chriſtophe Beaument, 
d fhrieb noch über Die Unruhen, die er in feiner Vaterftabt hervorgerufen hatte, bie „Leitres 
. la Montagne”, in denen er auf den Urjprung des Chriſtenthums als einen jelbft revolu⸗ 
mären zurüdging. Mit biefer aus dem Boangeliun gejihöpften Verherrlichung ver Revolution 
doß er bei Xebzeiten feine Öffentlihe Laufbahn, denn alles, was er ſpäter fchrieb, wurde erft 
: feinem Tode gedrudt. 
Das hoͤchſt Interefjante ver ſchriftſtelleriſchen Entwidelung R.'s ift vie Einheit und Con⸗ 

juenz verjelben. Er ift durch und durch revolutionäar. Er wäre einer revolutionären That 
lechthin unfähig geweſen, aber ald Schriftſteller Eritijirte er das Beſtehende nicht nur, feine 
erworfenheit aufzubeden, fondern ftellte ihm auch durch das Poftulat der Natur ein poſitives 
veal gegenüber. Mit der Berwerfung der Cultur 1750 fing er an. Die Negation ver Cultur 
ließt aber die Negation der Geſchichte in jih. Er negirte 1753 das Gigenthum als Princip 
ler forialen Ungleihheit und damit alled pojitive Recht. In der „Neuen Heloife” gab er 
!59 ein Bild ver beflebenden Gejellihaft, deren parifer Gorruption er mit der relativen 
gtürlichfeit der Schweiz contraftirte. Im Jahre 1762 conftruirte er den Staat, wie er fein 
üßte, um dem einzelnen feine Uinabhängigfeit, um allen bie Gleichheit zu erhalten. Diefer 
taat, ein Aggregat von jocialen Atomen, jollte dad Surrogat jein für den unmittelbaren 
zturzuftand, deſſen fih nur der Wilde in Amerika's Urwäldern erfreut. Der „Emile“ follte 
ichzeitig die Erziehung lehren, wie von ihr der Standpunkt der Rückkehr zur Natur als ein 
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Gompromiß mit dev Geſchichte auszuführen fei. Die „Neue Heloife” macht von der abftrac 
Negation den Übergang zu der Poſition, wie jie R. unter den gegebenen Beringungen mög! 
ſchien. Die Wirkung, weldhe ev mit jeinen Schriften hatte, war eine ungebeuere. Er ſchri 
wenn man ihn mit Voltaire vergleicht, wenig, aber, was er ſchrieb, hatte Durch Die Intenf 
jeine® Gefühls, durch die logifche Bonfequenz, die vor feiner Negation zurüdichredte, durch 
(£nergie feiner Beredſamkeit, eine magiſche Gemalt und war inımer leicht zu verſtehen. * 
feine Schriften waren nur Momente eined einzigen Grundgedankens: von aller Guftur zu « 
ſtrahiren, um ſich der Natur zu überlaffen, die von und nichts verlangt als Befriedigung ! 
Hungers, des Geſchlechtstriebes und des Triebed nad) Ruhe. Denken ift, wie wir fahen, nad! 
ihon Unnatur. Die Größe N.’8 liegt in feinen Widerſprüchen, zu denen ihn fein fubjectit 
Idealismus zwingt. Durch Diefe Widerſprüche bewegte er fein Jahrhundert, weil fie die Bit 
ſprüche aller waren. Er erkannte die Perfectibilität des Menſchen an, und verwarf dog) 
Cultur, d. h. die progreifive Vervollkommnung, die auf ihren Wege auch den Irrthum nid 
vermeiden kann und aus feiner Erkenntniß die Wahrheit lernt. Er geſtaud zu, daß ver Aaf 
ſich durch das Denken von den Thieren unterfcheide, aber, weil mit dem Denken ber Geiſt fi 
über die Natur erhebt, follte e8 nicht natürlich fein. Unwiſſenheit ift das naturgemäße @lnd 
welches die Wiſſenſchaften zerftören. Das Eigenthum, durch welches der Menſch ſich eine Bd 
in ber Welt erſchafft, ſollte unnatürlich, ein Product ſubjectiver Fiction fein. Daß das Eiger 
thum Diebftahl fei, hatte R. längft vor Proudhon geſagt. R. will die Liebe fchilvern und mal 
nur die Berführung; er will die Ehe ſchildern und zeigt und zwei Gatten, die ohne Liche ge: 
einander die Pflichten der Ehe nur der Pfliht halber erfüllen; Unnatur! Im Staat und mia 
Erziehung hat R. überall nur den familienlofen, vaterlandlofen, geſchichtloſen Menſchen, bed 
Abſtractum, vor ſich, welches in abfoluter Ifolivung zu leben trachtet und, zum Verkehr bu 
die Noth gedrungen, von feiner Selbftändigfeit nur ein Minimum, nur fo viel aufgibt, Hd 
zurüdzuerbalten berechnet. | 

R., der fentimentalfte Sophift, wurde der Liebling der damaligen Frauen, weil rat 
„Heloiſe“ den moralifhen,, im „Emile“ den wirklihen Ehebruch in Schug nahm. Diele 
fequenz des Naturſtandpunktes kennt feine Heiligkeit unverbrüdlicher Treue, Feine Ehe, 
jinnliche Liebe, nur Befriedigung des Geſchlechtstriebes. " 

In feiner legten Periode 1763— 76 beichäftigte er ſich nur noch mit ſich ſelbſt. Erw: 
dammte jeine Bergangenheit und fuchte das Räthfel feiner Bigenthümlichkeit, feine Leben), A 
durchdringen. Er fohrieb während feines Aufenthalt3 in Wootton und in Trie feine „Cor 
fessions”, die eine noch größere Wirkung ald alle feine übrigen Schriften hervorbrachten u 
flet8 eins der merfwürbigften Bücher bleiben werben, weil fie mit einen unendlichen RA 
genrebildlihen Details gefchrieben find und dad Werden eines bedeutenden Indivibuumd in de 
Wechſelwirkung mit den Zeitumfländen und Zeitgenoffen voll feiner pſychologiſcher Aachkt 
ſchildern. Daß R. mit ihnen nur die Wahrheit Hat fagen wollen, ift gewiß; daß er fie aber amt 
fo fagen konnte, wie fie ihm erfchien, ift natürlich. Das Falſche in ihnen ift Die VBorausiehum 
daß er von da ab, wo er literarifch berühmt geworben, durch die parifer Philofophen, vr W 
Holbach'ſche „Clique“, ſyſtematiſch verfolgt fei. R. midtraute feitvem allen Menſchen; er we 
pächtigte jede Freundlichkeit; er beargwoͤhnte jedes Entgegenkomnten ; er haßte jede Wohlthe 
weil er überall nur verftedt lauernde Abfichtlichkeit vermuthete, die fein Verberben im rm 
Gefchloffen habe. Man muß feine „Promenades et röveries d’un solitaire” , die er IT! 
fchrieb, Iefen, un die grenzenlofe Marter, die er fi durch feinen Wahnfinn erſchuf, kennen p 
lernen. Er warauf einer beftändigen Klucht vor den Menfchen. Paris, wo noch Diverot, Grimu 
d'Alembert, Holbach, Frau von Epinay, Saint-Lambert u. a. lebten, mit denen er der Reihe md 
fih entzweit hatte, mußte eine Hölle für ihn fein. Wie weit war ed, bevor er aus der Mitte N 
Stadt, mo er wohnte, das Thor, dad Feld erreichte! Wie Elagt er darüber! Wie fchreciid m 
ihm die Rückkehr in die Stadt! Aber warum lebte er nun hier? Warum verbarg er fich niftl 
einem einſamen Thal der Provinz? Unftreitig, weil Therefe fih auf den Lande langmeilten 
außerhalb Paris nicht leben mochte. Ohne ein Amt, deffen Pflichten ihn aus ſich herauezugh 
genöthigt hätten, ohne eine feiner würbige Gattin, die ihn verftanden hätte, ohne Kinker, N 
die zu forgen ihm füß gemwefen wäre, ohne Freunde, denen er vertraut und in deren Umganz 
ſich erheitert Hätte; ohne Interefie an ver Entwickelung der Menſchheit, die ihn, er mufte fl 
nicht warum, verfolgte ; tonnte nur der Tod eine gründliche Erlöfung für ihn fein. 

(88 ift über R. unendlich viel geſchrieben und Eleinere Brieffammlungen, vie fich auf ! 
beziehen, erſcheinen noch unaufhörlih. Wir begnügen uns aber, da8 Hauptwerk anzufüht 
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ches die Franzoſen über ihn beſitzen: Muſſet-Pathay, „Histoire de la vie et des ouvrages 
J. J. R., composee de documens authentiques et dont une partie est rest&e inconnue 
qu’ä ce jour; d'une biographie de ses contemporains, consideres dans leurs rapports 
o cet homme celebre; suivie de lettres inedites” (2 Thle., Paris 1821). Wir müflen 
serken, daß ed ganz und gar parteiiich für R. ift; alle Schuld, wo fie nicht geleugnet werben 
n, wird auf Therefe gefchoben. Kin Deuticher, F. Brockerhoff, Hat eine Biographie angefan- 
‚ bie organiſcher, genauer eingehend und gerechter zu werden verfpricht. Der erfte Band: 
an Jacques Rouſſeau; fein Leben und feine Werke“, ift erjchienen (Leipzig 1863). 

K. Rofenfran;. 
Royalifien, ſ. Parteien. 
Anmänien, ſ. Moldau und Waladei. 
Auflell (Sohn). For, der Zeitgenoffe Pitt's, fagte einft: „Ich will lieber mein Brot 

jeder andern Weife vervienen, ald englifcher Minifter fein.” Allerdings ninmt jede Sturm: 
| populärer Ungebuld ihren Anlauf nur auf die Minifter, welche ein gutes Theil geifti- 
Zortur, beißenver Ironie und ftechender Perjönlichkeiten auszuhalten haben, während 

kühle Zeitungspublifum den Zufhauer macht. Oft Hatten und haben die Männer des 
aifteriumd Palmerfion-Ruffell in toto auf der Angftbank im Parlament gefeffen, wenn ihr 
Bi an einem Haar hing. R. und Palmerfton Eennen ſich leicht heraus. Jeder Zoll 
erſterm ift der kühle ,„ſuffiſante“ Edelmann. Diele haben vielleicht juft geſprochen, fehr 
ge Reden haben die Balerien ermüdet und doch find auf einmal alle wach. „Das ift Ruf: 
u Jener Keine, ruhig blickende ältlihe Gentleman, mit ben breitfrämpigen Quäferhut 
er dem Arm, ift einer der Häuptlinge der adelichſten Gland von England, der Bepforbe, 
er weiß das „ſichtbar““. Bevor er fich erhebt zu einer Anrede an das Unterhaus, jigt er neben 
langen hagern Palmerfton, dad Kinn in feine Chemiſette vergrabend, den Kopf tief in 
Hut, die Arme gekreuzt, und im ganzen fehr Elein ausſehend. Jetzt nimmt er langſam den 
' a6, tritt an den Tifch und ſpricht mit breiten Provinzialdialekt: „Miſter Speaker! 
e Stille ringsum ; man würde eine Nudel fallen hören, felbft der unheilbarfte Keuchhuften 
S ober jened Hoͤrers ſcheint verſchwunden. Diefe Ruhe ift aber auch fehr nöthig, denn 
ſt eine Eleine fhwächlihe Stimme, die da ſtammelt und hänınert bei jedem vierten ober 
ten Sag. Der Sapbau der Rede erfheint nadhläfjig und ohne Eleganz, und man erftaunt, 
eine jo unfcheinbare Perfönlichkeit ohne Stimme, Fluß und Vortrag der leitende Redner 
Saufes der Commons habe werden können. Aber er hält an und wird bedeutender. Segt 
vortet er mit jeivenweicher Hörlichfeit dem einen, wienerum wirft ev Sarkadmen gegen 
n andern ; fein Körper jcheint lich zu dehnen, er wird fichtlih warn und das Haus mit ihn. 
h mehr, lieft man feine Rede am nächſten Morgen, wie jie aus den Händen der Stenogra- 
ı hezvorgegangen, fo findet ſich eine jehr forgfältige Genftruction vor, die fi) genau an bie 
ıfte hält und ver Gelegenheit wie angegoffen paßt, auch die Temperatur der Parlaments: 
oſphäre mit Therniometergenauigfeit zeigt. Ein Satirifer jagt von ihm: „John R. gefällt 
Rußerorbentlidh in der Haltung eined Senator romanus; er blidt Eühn auf die bewun- 
Den Bänke und mit Herausforderung auf die Oppojition und jieht dann aus, ald wäre er 
Fuß hoch.“ Wellington fagte mit militärischer Kürze: „NR. macht's wie ih; er ſpricht 
er denkt und citirt kein Latein.” Das ift viel in wenig Worten. Man fagt auch wol, R. 
nicht, weil er Fein Talent zum Lügen babe. Gr jei fein Genie und abwechſelnd in der 
ularität gejunfen, weil er nie fchmeichle. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Er war 
ter ein Reformer vergangenen Stild, darum machte er fein Glück bei denen modernen 
8. Sein Bujenfreund Thomas Moore ſprach ſich noch herber aus: „R.'s Indifferenz 
be ihn oft unpopulär und er fann eiferfüchtig fein bis zur Intrigue.” Sein Mangel an 
egabe wird dem Bemühen zugefchrieben, zu wählerifch im Ausdruck fein zu wollen. Darum 
ı fich feine Reden fo gut. Aber eine Rede, die ſich gut lieft, ift meiſtens feine gute Rede des 
ades. Bine engliihe Zeitung äußert höchſt Harakteriitifh: „R.'s Rede folpert, nicht 
fie zu wenig, fonbern zu viel Kühe zum Gehen gebraudt.” Ohne dieſe zu große Delicatefle 
n Ausbrüden, würde R. die Hörerſchaft häufiger elektrijirt Haben, deren Geduld und 
ichkeit er bei Kragen erſten Ranges oft auf eine gefährliche Probe geftellt hat. 
John, Carl Ruſſell und Viscount Amberlay, wurde zu London am 18. Aug. 1792 
ren und erhielt feine Erziehung auf der gelehrten Weftminfterihule. Da er fein frub: 
ickeltes Wunderkind geweſen, übergehe ich diefe Periode mit Stillſchweigen. Erft der Jüng⸗ 
befgäftigt zuerſt ven Biographen. 
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Edinburghs Univerſität mar um jene Zeit nicht nur gefeiert wegen der bedentenden Xale 

auf ihren Lehrſtühlen, fondern empfahl ich einem whigiſtiſchen Edelmann insbeſondere dadr 
daß die Führer ver intelligenten Geſellſchaft daſelbſt Partiſane des Whigismus im vol 
Sinne diejes viel gemisbraudten Wortes waren. Der junge R. wurde nad Epinburgh gela 
und wohnte bei den politifivenden Brofeffor Dugald Stewart, mo ſich die Größen der Wij 
ihaft begegneten und aud) Politik ein warmergriffenes Thema bildete, wie es oft gefhieht, 
der Eifer für politifche Intereffen in umgekehrter Broportion mit der Diftanz von dem Pi 
der Handlung ſelbſt zuzunehmen pflegt. Auch gab es dort eine aus jungen Leuten gebil 
„fpeeulative Sorietät” für die Beiprehung volfsthümlicher Kragen und Plane, bie zur Zei 
einer der angejehenften Societäten herangewachſen if. In dieſem Miniaturjenat wurbe m 
her der parlamentariſchen „Namhaften“ gebildet, wie Lord Brougham, Horner ımb Rf 
Au R. übte ſich dort zuerft in der atheniſchen Sprache der Freibeit als ein humorreichet Gi 
naſt des Worts. 

Nah den Studien in Edinburgh Fam, was damals noch als ein ehrwürdiges Herkom 
galt, eine Reife auf dem Feſtlande an die Reihe. Es fügte fih nun, daß die Napoleoniſche 6: 
tinentalfperre ber Reijeluft des jungen R. wenig Spielraum ließ. Aber nah Spanien hei 
englifche Degen ſchon eine Paffage offen gemacht. R. ftieg 1809 zu Liffabon and Land, als ff 
Engländer bei Torre® Vedras verſchanzten. Er bereifte Spanien, und Spradr, Eitten 
Poefie des Landes enthufladmirte den werbenden Bolitifer fo weit, daß er ein Drama, 
Garlo8” ſchrieb, welches freilih erſt 13 Jahre Später in Drud kam. Diefe Arbeiten 
von feinen politifchern Gegnern immer unbarmherzig bemitleidet; denn Geſchick im Sceneche 
fehlt ihr zwar nicht, aber Poefie jever Zeile. Da wir den edeln Lord bier auf literatiſſa 
Gebiet ertappen, mag voraudgreifend erwähnt werben, daß er 1815 dad Lehen feind Ik 
fahren William Lord Ruſſell Gefchrieb, deifen Haupt unter Karl II. auf dem Schafft ge 
fallen feiner Hohen und freien Gedanken wegen. Im Jahre 1821 erfchien von ihm rim 
ſchichte der britiſchen Eonftitution, 1822 fein verftändig gefehriebener ‚Don Eatloß,” 184 
Überſicht der Zuftände Europas feit dem Frieden von Utrecht, Bublicationen, in denne 
Geſchichte zu Beweifen für die „unumgängliche conftitutionelle Regierungsform“ ausbek, 
nach dem Mufter der Schule ver Whigs. Sein Stil, wie der feiner Reben, ift angeniumd 
fleigert fich oft zur echten Berebjamkeit. In fpätern Jahren veröffentlichte er eine intrrefunk 
Sammlung von Brieffhaften aus den reihen Archiven feiner eigenen Familie, wodurqh zer 
ches Licht über die früheften Regierungsjahre Georg's Mi. verbreitet morben, und 188 
begann er eine mehrbändige Schilderung des Dichters Thomas Moore, feines alten Krruukd. 
deſſen Leben, Briefe und Tagebuch umfaflenn. Dieje Arbeit war die Erfüllung eine rrunk 
gelübdes, das er dem Verftorbenen gegeben. Später folgte ein Buch ver Memoiren von Gherkd 
James For, den großen Chef der Whigs, begonnen von dem Whig Korb Holland uni font 
durch R. vollendet. Außerdem iſt er Jahrzehnte hindurch einer der eifrigften Mitarbeiter fr 
die angefehene „Edinburgli Review“ geblieben. 

Mir verliefen R. als poetifirenden Reiſenden im clafiiihen Lande des Gervanted; de 
1813, dag er nach mehrjährigem Umherſchweifen in die englifche Heimat zurückfehrte. Reis 
Zul deſſelben Jahres (Bamilieneinfluß Half ihm über das Hinderniß der Minorennität dm 
Monat vor der Volljährigkeit hinweg) wurbe er für Taviftod ind Unterhaus gewählt. Sue 
war damals noch mehr als Heute die Arena „‚mohlbegüterten Ehrgeizes”, und Taviſtod Hanf 
zuſagen unter dem Commando des Vaterd von R., des Herzogd von Bedford. R., an 
mit whigiftiichen Grundfägen, war gegen ven Krieg witer Napoleon. Darum frag e ſ 
eifrig gegen den Vertrag, durch welchen Rußland, Schweden und Großbritannien ſich verbant®, 
um Norwegen von Dänemark loszureißen und es als eine Beſtechung für Bernabetie.!@ 
gekrönten Barvenu, zu benugen, damit er gegen Napoleon mit den norbifchen Mächten gen 
fame Sache machte. Aus demjelben Motiv opponirte R. dem Kriege gegen Napoleon 1, 

als feterer eben Elba heimlich verlaffen und die „Hundert Tage” begannen. Aber die 
blieben in ver Minorität und ihre Gegner konnten bald mit einem Waterloo triumphiren. 8 
ſchienen faſt vergeffen, aber fie ſchienen es nur zu fein. Denn das Volk, mürrifch gemorbrt ie 
die Laften der Kriegsſchulden, die außerordentliche Höhe ber Beſteuerung, begann fid ke 
feine innern Angelegenheiten zu fümmern und nad Reformen in Berfaffung und Paren 
zu feufzen. Das papte den Toried num in feinen Fall. Immer lauter wurden die Stinma v 
Volks, ver Clubs, der Meetings, und Caſtlereagh drohte mit Suspenſion ver Habeat-Entt 
Acte, des Palladium englifcher Freiheit. Er drohte nicht mur, der Schritt wurde gethen. det 
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te die Matien um To unz.’.iedener mit dem Varlanzent und ten beichränkten Wablredt 
Volks machen. Bergeblic eiterten Die Mbigd argen vie Abricht Caſtlereagb's, vergeblich 
e R. und iprach Die jugendkübnen Worte: „Wir ſrrechen viel. ich giaube. viel zu 
son ver Weisbeit unserer Vorfabren. Ib winice, wir abmten ibren Mutb nad. Sie 

m nicht io Bereit, ibre Freibennen vor die Füße des Thrones zu legen. um feiner antern Ülr: 
willen. als eitein erbidteten Alarms.“ Und bem Hauie rief er zu: „Das Haus muß doch 
Die Reformrrage vidcutiren. Wabricheinlich wird tie Majerirät ih dafür enticheiten 
Bonftitutien unberübrt zu lañen. Giftig, wie id kin rur Refermen, noch eifriger Fin id 
daß das Haus ich vie Achtung des Volks erbalte. Laßt nicht Die Reformer jagen: Wenn 
Ibhũlfe verlangen, verweigert ihr fie ald Neuerung : wenn die Krone aber Chung verlanur 
ionirt ihr einen Gober zu dieſem Zwed. Kür und wollt ibr nit einen Zoll weit vorgeben 
je Miniſter gebt ihr eine Meile. Wenn wir untere Rechte verlangen, vermeint ibr, die 
kitusion nit mit dem Fleinen Zinger berübren zu dürfen, aber wenn tie, melde ti 
alt haben, mebr Gewalt verlangen, ſtoßt ihr ver Conſtitution das Meſſer ins Herz.“ 
ränklichkeit und bie innern trübfeligen Zermürfniffe ließen bei R. eine Zeit lang den Ge 
en aufſteigen, fi ganz von ver politiihen Bühne zurudzuzieben. Aber Uberredung unt 
igener Inſtinet fiegte und bad Jahr 1818 ſab ihn wieder im Unterbauſe. Seit jener Zeit 
die Reformfrage von jeinem Namen unzertreunlid. Sein erſtes Schema vom Jabre 1819 
tiefen Zweck sufammengeftellt, mollte nur bem linmeien ver Beitehungen ſteuern, aber die 
ifler opponirten und ſiegten, beftraften aber doch ſelbſt zwei Jahre fpäter einen „corrunpir- 
Wablflecken, Grampound, mit ber gerechten Entziebung jedes fernern Wablrechts, wie R 
nem Schema verlangt hatte. R. brachte nun regelmäßig sen Jabr zu Jabr eine Motion 
Reform ein, aber immer noch obne Erfolg. Edel und feurig maren feine Neben auch zur 
Meidigung ber unglüdlichen Königin Charlotte, und pad machte ihn populär: ibr Namı 
be mit allem vereinigt, was Unſchuld und Leiden intereffant machen fonnte. Was immeı 
Fehler gemefen fein mögen, die Bebannlung, bie fie von ihrem königlichen Gatten erfahren 
ke in den Augen tes Volks alles entiäuleigen. Ebenſo ſprach R. für nie Katbolifen: 
keipation und für die Aufhebung der Teſt-Acte, welde den Anversgläubigen, den „Diſſen 
" gonden Dogmen der anglifaniihen Hierarchie, 10 viele Mechte verfünmert hatte. Im 
ke 1827 ftarb der Bremierminifter Lord Liverpool und der geniale Toro Canning nahm 
m Fautenil ein. Die Whigs ſchonten Canning, weil er oft liberalere Richtungen verfolgte, 
als er nad) wenigen Monaten flarb und Wellington, „der eiferne Herzog“, im Verein mil 

Robert Peel an dad Ruder kam, hörte bieje „Delicatefle‘‘, wie man es nannte, jelbit: 

Undlich auf. N. brachte von neuem die Teit:Acte auf pas Tapet in Betreff ver Beſchwer: 
-der: Diffenters, die feit Karl’ II. Tagen von allen Vertraueneüimtern, von aller 

mflellen aukgeſchloſſen waren, im Fall jie nicht das Sakrament nad tem Formular bei 

likaniſchen Kirche anerkennen würben. Das Minifterium Wellingten eppenirte und wurde 

Rinmt. Das war berterfte größere Sieg R.'s. Im nächrten Jahre wurden die Katboliker 
teipirt; aud) dafür warf R. Wort und Votum in die Wagichale, obwol vie Emancipatioi 
Zwegs populär war. Died ſpaltete die Torice in zwei Lager: die gegen dieſe Gmancipatioı 

menen ſchoben alle Schuld mit einen mal auf das beſchränkte Wablrecht und riefen nad 

enıen, veriihernd, daß hätte das Volk mehr Stimmen, fe würden bie Katholifen nich 

‚eipirt worden jein! @ine ziemlich perfide Belehrung zum Liberaliämus der Reformer 

Bekehrung and freiheitsfeindlichen Motiven! Das ift aber ein echt engliſcher Widerſprud 

Miniſterium fühlte den Boden unter ſich ſchwanken. Das Land blickte zu ihm mit Mie 

1, und das Jahr 1830 fah hei dem Ableben Georg's IV. nene allgemeine Varlo 

Swahlen, aber unter dem Eindruck der pariſer Julirevolution, und vie beftigſten Varte 

n fich entſpinnen. Reiorm! Reform! dad wurde Stichwort. Vier Jahre vorber ware 

deformer noch überall bei ven Wahlen gejhlagen, im Jahre 1830 fanden jie an rer Erin 

gende Majoritäten wie einen Rometenjchweif hinter ſich. Wellington nel mir ſeinem Me 

eine Frage betreifs der Zeftftellung der Civilliſte für den neuen Souverän, und Garl ve 

33 Jahren Oppofitionsmann, bildete ein Gabinet mit den Motto: „Reform Ofonemi 

den“ MR. kam noch nicht in dieſes Cabinet, er mußte den Altern Anſprũchen Palmen 

den. Aber das Cabinet machte ihn zum „Armeezablmeifter” und übergab ihm tie n Fr 

"ten eigentlichen Reformbill. Diefe Bill kam am 1. März 1831 vereinen Fat u 
en linterhaufe zur erften Leſung. 
Bine Generation ift jeitben vergangen und die heute (ebene kann lich Faum ine VR 
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ftellung von den Misftänden und Lingeredtigfeiten bilden, welche durch jene Reforn 
Todten geworfen wurden. Es ließen ñch Bande damit füllen. England, Schottland 
land, jedes der drei Reiche hatte jein ubervolled Mad von Übel. Wabhlpläge, die zu i 
ten der Eduard und Heinrih von Bedeutung geweien, waren zu winzigen Flecken 
mengejchrumpft, aber fie fehienen einmal flereorypirt zu fein, menn aud nur als! 
ausgaben von Wahlorten, völlig in der Gewalt der Grunpbeliger, denen Dach u 
der Wähler zu eigen gehörte und die auf die Wahlihrer Erfigeborenen zun Parlament 
ein Recht, ein Eigenthum blidten, wie auf das an ihren geerbten Hamilienjuppeniöj 
Wappen und Namenschiffre. Daß neue große Handelsſtädte wie Pilze aufichoflen, gal 
Sie blieben ohne Repräjentation im Parlament. Eigenſinnige Wähler konnten (unt 
noch Heute oft) von Haus und Hof gejagt werben, denn die Grundeigenthümer gaben nı 
lange Bachttermine aus, um die Pater immer unter vem Daumen zu behalten. Ma 
Birmingham, Leeds hatten Fein Wahlrecht „ald moderne Parvenus“, aber alte Fiſch 
bejapen es von Urgroßvaters Zeiten her. In ſchottiſchen Städten durften nur die Stat 
neten zum Parlanıent wählen, die übrigen Einwohner nicht. In Irland fonnte in den 
fein Katholik wählen, nicht weil er vom Wahlrecht ausdrücklich ausgeſchloſſen geweſen, 
weilnur Gorporationen wählen fonnten, dieſe aber nie aus Katholiken jich refrutirter 
iind nur einzelne Momente; es gab deren taufend andere, zahllofe engherzige Clau 
Geſetzes⸗Chicanen und Beſchränkungen von lächerlichſter Kleinlichkeit. 

Die von R. audgearbeitete Reformbill, veren erfle Lefung er mit einer energiichen | 
rung der biöherigen Übelftände einleitete, verlangte im wejentlidhen Folgendes: All 
orte (boroughs) von weniger ald 2000 Einwohnern follten aufhören, ein beſonderet 
mentömitglied zu wählen; alle Wahlorte von weniger ald 4000 Einwohner dagegen 
Wahlberechtigung jollte jedem Individuum in einem Wahlorte (Stadt over Bleden) ; 
das für ein Haus wenigflend 10 Pd. St. jährliher Nente (Baht) entrihte. In Bi 
ſchaften oder beſſer Grafſchaften (counties) jollte Bedingung werden: Eigenthu 
Haufed zum Rentwerth von wenigſtens 10 Pfd. per annum und ber Beſitz von H 
Land zum jährlichen Pachtwerth von minveftens 50 Pfd. St.; auch müffe die erftere J 
Jahre contractli (durch lease, Pachtdocument) feitgeftett fein. Alles dies ſollte nur 
boroughs feine Anwendung finden, wo ald eigenthbümliche Ausnahme von alters her U 
die Negel waren. Zwiſchen Stadt und Land blieb demnach immer noch ein erhebliche: 
ſchied vorwaltend in Bezug auf Wahlberechtigung. Verglichen mit den heute auf dem G: 
in Aufuahme gefommenen Urwahlverhältnijfen müffen die Reformen R.'s allerdings 
unvolksthũmlich erjcheinen, aber jie waren es 1831 feineöwegs, obmul jie 1863 es g 
und der Ruf nad neuer Erweiterung des Wahlrechts auf breiterer Baſis noch verg: 
das Gabinet ergangen ift. Im Jahre 1831 wurde R.’3 Name überall in Stadt u: 
gefegnet. Macaulay fagt in jeinem Geſchichtswerk, daß „ver Reformiieg unter den 
und Segensſprüchen von Millionen erfochten wurde, ald Hunderte in London vor den 
des Parlaments über Naht bivuafirten, um bie Entſcheidung zuerft zu hören und 
Xande Taujende auf den Landftraßen den erwarteten Poſtwagen entgegenwanderten, un, 
zu hören, ob die große Schlacht für dad Volk gewonnen oder verloren wäre”. 

Die zweite Lefung der Reformbill erfolgte drei Wochen nad der erften, am 2: 
deſſelben Jahres, und fie wurde angenommen mit der immenfen Majorität von 602 geg 
Stimme. Aber man fegte jpäter noch ein Amendement hinzu, nämlich „die Zahl dei 
mentömänner nicht zu vermehren”, welches nad) Anjicht des Cabinets die Integrität dı 
regel gefährden mußte. Der König löfle vemnad auf Rath ver Minifter das PBarlaı 
22. April auf. 

Das mar dad Signal zu einem wahren Sturm im Lande. Man beſchloß in ; 
Meetings die alten Mitglieder nit im Stich zu lajien. Jedes verfelben mußte ſich ver 
in neuen Parlament „die Bil, die ganze Bill und nichts ald die Bill“ mit jeinem V 
unterflügen. R. felbft wurde in Devonfhire mit Enthuſiasmus gewählt. Der Hei 
Chandos und Budingham jegte im neuen Parlament mit ven Toried und Radicalen ein 
fication der Bill dur, welche die Wahlfähigfeit ven „pO-Pid.-St.-Pächtern der Coun 
ohne längere Pachtzeit“ zugeftehen ſollte. Die Rapdicalen ſtimmten dafür, weil es ihre 
der Urwählerſchaft Zugeſtändniß zu machen jchien, denn jie entpedten den „Huf“ nicht 
dahinter verſteckte, obwol R. unumwunden ausſprach, daß durch viele ſcheinbar freiii 
Modification man die abhängigen Wähler, mithin den unbeſchränkten Einfluß bei 
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Grundherren, wie 3. B. des Antragftellerd, Herzogs von Chandos und Budingham, nur ver: 
mehren würde. Indeß die Chandos-Clauſel blieb. Zweimal verwarfen jedoch noch die Lords 
bes Oberhauſes die Bill, das MWhigcabinet nahm demgemäß feine Entlaffung. Wellington 
wurde von neuem Premier, danfte aber ſchon nad zwei Tagen wieder ab. Alles war in Un- 
tube. Endlich entſchloß fid) dad Oberhaus, die Bill beim dritten mal pafjiren zu laſſen, und fie 
wurde durch Föniglihen Affent am 7. Juni 1832 Landeögefep. 

Da die Reformbill die Krone der ſtaatsmänniſchen Verdienſte R.'s geweſen, haben wir 
länger dabei verweilt. Das Whigcabinet war wieder im Amt und ungemein populär. R. 
war immer nur noch gleichſam ein Subaltern des Minifteriums Grey, als Zahlmeifter ver 
Armee, was er bis 1835 bleiben mußte, ehe dem Flügelſchlag feines Aufftrebend Raum gegönnt 
wurde. Das erfle reformirte Parlament trat Ausgang ded Jahres 1832 zufammen. R. 
Eräftigte feine Stellung im Haufe durch beveutende Fortſchrittsmaßregeln. Er wirkte mit an 
ber endgültigen Abſchaffung der Sklaverei in britiihen Golonien, an einer Verbefferung ver 
Armenverwaltung durch das fogenannte New Poor Law und an weſentlichen Berbefferungen 
in der misbrauchövollen proteftantifchen Epiffopalfirhe Irlands. Deren Revenuen waren fo 
enorm, daß fie in feinem Verhältnig zur Zahl der Gemeinden flanden; denn nur eine unter 
acht Millionen der damaligen Einwohnerſchaft Irlands (die feitdem zu 5 Y, Mil. zufanımen- 
Zeſchwunden iſt) bildete die Gemeinde fo vieler veihbezahlter Geiftlihen. R. behauptete, der 
Staat hätte dad MNecht, über Kircheneigentbum zu verfügen und jo 3. B. die Überfchüffe der 
iriſchen Kirche auf die Sugenderziehung aller Volföflaffen zu verwenden. Das gab natürlich 
ku heftigen Gontroverfen im ganzen Lande Anlaß. Die größere Zahl der Cabinetsmitglieder 
Frat feiner Anficht bei; die confervativer Gefinnten, Stanley (jegt Lord Derby) an der Spige, 
ſchieden deshalb aus. In kirchlichen Dingen haben legtere meift die Oberhand in England. 
Mistrauen antwortete Miötrauen, R. und feine Freunde im Cabinet fahen in ihrer Popula- 
zitat Ebbe eintreten und König Wilhelm IV. entließ feine Minifter fammt und ſonders, Sir 
Mobert Peel das Heft des Staats übergebend. Gonfervative Reaction, durch die Beiftlichkeit 
zefacht, ſtand in voller Blüte. Das erfle reformirte Parlament wurde auch aufgelöft und bei 
pen allgemeinen Neuwahlen lieg das Volk die Mehrzahl der Fortſchrittsmänner im Stich. Die 
Whigs büßten nicht weniger ald 110 Stimmen ein von 150. R. war jedoch unter ven Wieber- 
Bewählten. Um ihn ſcharten ji die etwas eingefchüchterten Reſte der liberalen Barlaments- 
männer, und er war ald Führer ver Whigs willig anerfannt. Wiederum beantragte R., daß 
ein Theil der durch Zehnten aufgebradten großen Revenuen ver [pärlich gefolgten irifchen 
Kirche zu Erziehungszweden verwendet werben follte. Sir Robert Perl Fämpfte lange gegen 
wiefe Neuerung und ſchied erft, nachdem er preimal gefchlagen, au8 dem Gabinet, dad nun von 
Eord Melbourne neu gebildet wurde. In dieſem fungirte R. zum erſten mal als eigentlider 
Miniſter und zwar der „innern Angelegenheiten‘ (Home Secretary). Indeß begegnete ihm 
wie Unannehmlichkeit, daß feine Wähler in Devonfhire ihn wegen feiner vermeintlichen kirch⸗ 
Uchen Neuerungsſucht nicht wiederwählten. Dies hätte feiner Miniftercarriere natürlich ein 
gleichzeitiged Ende gemacht, hätte nicht einer feiner Freunde zu feinen Gunſten auf den Sig für 
die Stadt Stroud in Bloucefterfhire fehleunigft verzichtet. R. veformirte von Grund aus die 
unter der Laſt alter Vorurteile und Glaufeln jeufzenden Gorporationen Englands mitteld fei- 
zer Municipal-Reformarte. Bald darauf brach dic Rebellion in Canada aus. Der Marquis 
von Normanby, damals Golonialminifter, fand ſich der Lage nicht gewachſen und trat dieſen 
Bolten an R. ab, und lepterer traf fo gefchidte Maßregeln, daß ber canabifchen Rebellion 
durch eingeleitete Negierungsreformen jeder fernere Vorwand genommen wurde, gewiß die 
weifefte Manier, eine Infurrection zu entwaflnen. Seit jener Amtsführung R.'s 1839 iſt 
Kanada die loyalfte Golonie Britanniens geblieben. ' 

Was die auswärtige Politif Englands in jener Periode betrifft, gehört unter die Rubrik 
„Balmerfton” und wird hiermit auf diefelbe verwiefen. Im Jahre 1837 war König Wilhelm 
ftorben und bei ver Tihronbefteigung ver jungen Königin Victoria auch, wie üblich, ein neues 
Sarlament gewählt worden. Whigs und Toried machten fich mit folder Hartnädigfeit die 
Nandate flreitig, daß die Wahlen für dad neue Parlament erft 1840 ald in allem completirt 
angefehen werden konnten. Dad Minifteriun Melbourne wurbe in der Budgetfrage 1841 über: 
Rimmt; es hatte fi in ven Pflanzern Canadas und Weſtindiens und deren Intereffenten in 
Suglanp Feinde gemacht, indem es die Eingangszölle auf ausländiſches Korn, Zucker und Bau: 
holz bedeutend verminderte, um durch vermehrte Ginfuhren den in Ebbe begriffenen Staat: 

Staats⸗Lexilon. XII. 46 
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tevennen aufzuhelfen. Obwol überſtimmt, wid das Cabinet dennoch nicht, ſonder 
Parlament mit einem Appell an dad Volk auf. 

Die Anti-Cornlaw-League zur Aufhebung der Korngefege war damals fihon 
Lehen. R. hatte durch „rechtzeitige Schwenkung“ fi fogar den Namen eined „Char 
Freihandels“ erobert. Obwol er auf feine Wähler in Bloucefterfhire ſich verlaffen kom 
nahm er es dennoch, für die alte und reihe Eity von London ald Candidat aufzutr 
feiner Anrede an die Geſchäftsleute verteilte er vornehmlich bei der Abhülfe gegen die 
noth, die in einzelnen Theilen Englands, Schottland und vornehmlid in dem un 
Irland infolge der Kartoffelmisernten Verwüſtungen anzuridten drohte, und bei ber 
Herabfegung, reſp. Abſchaffung ver Einfuhrzölle für Eerealien jeder Art. „Laßt un 
er, „gemeinjam dahin wirken, einem Syflem ein Ende zu maden, dad auf dem H 
Mehlſtaub ruht, der Fluch des Aderbaued geworben, die Duelle fo bittern Zwicfpali 
Klaffen, die Urſache von Noth, Bieber, Sterblihfeit und Verbrechen unter den Be 
MWahlfampf war Heftig. NR. war damals wieder außer Anıt, denn die Schugzöliner 
andern Orten bei den Wahlen geflegt, indem fie die Whigs verdächtigten, ſagend, Diet 
ten nur die Fahne des Freihandels auf, um damit ihre eingebüßte Vopularität auf 
So fand fih das Cabinet Melbourne in einer Minorität von 100 Stimmen im U 
es fiel und R. mit ihm. Sir Robert Peel regierte wieder, aber R. fiegte im Wahlf 
City, nachdem er In der zwölften Stunde fi faft unumwunden für die Anti-@ornlaı 
d. h. die gänzliche Aufhebung aller Kornzölle ausgeſprochen hatte, eine Anſicht, der er 
„Manifeſt“ in der „Edinburgh Review entfchiedenern fchriftftellerifchen Ausprud | 
teres geſchah 1845, ald Sir Robert Perl jelbft die Sache der Anti-Cornlaw-League 
merklich ſich ſteigernder Schwenfung zu feiner eigenen gemacht hatte, und fo kam ed 
Minifterium Peel als Wohlthäter des Landes in diefer Frage faft alle Lorbern allei 
Im Jahre 1846 dankte Peel ab ungeachtet feined großen Triunphs und R. wurde 
minifter. Aber er hatte noch immer mit einem Unterhauſe zu thun, in weldhen er, 
unter Melbourne’8 Borfig, fi mit feinem Cabinet in großer Minorität befand. D 
hauptete ex ſich einer keineswegs ferupuldfen Oppofition gegenüber ſechs Fahre hinpw: 
feine Energie auf die äußerfle Probe geftellt wurbe theild durch die furdhtbare Hung 
Irland 1847 und die damit verbundenen zahlreichen agrarijchen Morde, theils durch 
wehen der Repealagitation, welche fi In Parteikämpfen und 1848 ſogar in einer un 
aber kurzlebigen Rebellion manifeftiten. R. handelte mit äußerfler Energie, als feine 
fag ausſprechend, „daß in gefährlichen Lagen bei der Wahl zwifchen uͤbein e8 beſſer j 
dem ſchlimmſten Proceß feftzuhalten, als von einem politiſchen Syſtem zu dem ander 
dern je nach den Wünſchen verſchiedener Nathgeber.” Während der continentalen Rei 
jenes Jahres erklärte R. ed als feine Politif, und hat an ihr feflgehalten, ‚„‚vaß die 
gigfeit jedes Landes anerkannt werben müffe und damit fein Recht, feine eigene Reg 
wählen”, ferner „abſolute Nichteinmiſchung im die innern Streitigkeiten fremder 9 
aber ‚‚moralifche Unterſtützung und Ermuthigung jeden Strebens nad der Einrichtu 
tutioneller Regierungdformen auf dem Eontinent”. (S. Yalmerfton.) 

Im Jahre 1850 jhrieb er feinen berühmten Brief an den anglifanifhen Biſchof 
banı, worin er bie Tißergriffe des Papſtes herbe tabelte, der, um katholiſchen Einfluß ir 
zu concentriren, dieſes Reich in zwölf neue Didcefen getheilt und über deren Verwa 
Dr. Wifeman mit Verleihung der Cardinalswürde gejegt Hatte. Man muf die ganz 
Kirchlichkeit der Engländer fennen, um den Sturm und Zorn zu begreifen, den dies 
Volk aller Klaffen Hervorrief. Dennoch war R. nicht ſtark genug im Unterhaufe, uı 
falien durchſetzen zu können. Eine große Bartei in demſelben, namentlich die Mancheft: 
hielten jede Einmiſchung legislatoriſchen Charakters in jene heiße Frage für untHunlic 
BI, durch Amendements ohnehin überall beſchnitten, fiel durch und er danfte ab, | 
fofort wieder dad Fauteuil einzunehmen, da weder Lord Aberbeen noch Lord Derby fi 
fanden, ihn abzulöfen. Im Jahre 1852 brachte er eine neue Reformbill ein behu 
terung ber Wahlbefugniffe, welche aber, mit den allgemein geworbenen größern %01 
nit Schritt Haltend, weder die Sympathien des Publifums anregte, noch feine eigene 
defonderer Beihlilfe enthuflasmiren konnte. Die Ahnung eines Cabinetswechſels m 
fühlbar und Diefer wurde Durch einen Zwiſt mit Palmerſton befchleunigt, der wegen Ü 
tung feiner Befugniffe beim Hofe in erheblihe Ungnade gefallen war und ſelbſt feiı 



Ruffell 723 

Gefährten R. unter ven Begnern fand. (S. Palmerfton.) Um Vergeltung zu üben, trat Pal⸗ 
merfton mit den Tories in Bund bei feinem Widerſtande gegen eine Organifationsbill für die 
Miliz, welche man, obwol ſtillſchweigend, zur Cabinetsfrage gemacht Hatte. Das Gabinet blieb 
in der Minorität und R. danfte fofort ab, während ver Chef ver Toried, Lord Derby, fein Nach⸗ 
folger und Premier wurde. Viele hatten gegen die Bill geftimmt, nicht vermuthend, daß R. 
de zu einer Lebensfrage für fein Gabinet zu machen gedachte, und man glaubt, R. fei nur des 

ermaßed der Niederlagen, die ihn an jeber Bewegung hinderten, fatt und müde gemefen. Lord 
Derby Hielt ſich indeß nur zehn Monate, gerade lange genug, um den Engländern ed Elar werben 
a laſſen, daß die Schugzöllnerpolitif feiner Partei für inmer unmöglid wäre. Es folgte pad 
Boalitionsminifterium oder, wie man es nannte, dad „Miniſterium aller Talente”, indem es 
Ramen twie bie folgenden umfaßte: Earl Aberdeen ald Premier, Earl Clarendon, Ruſſell, Pal⸗ 
serfton, Gladſtone, Herzog von Argyle, Sir Charles Wood un. ſ. w. Nur für wenige Wochen 
führte R. die Siegel des Foreign Office, und doch machte er dieſe Eurze Friſt denkwürdig durch 
eine Depeſche an den engliſchen Bevollmächtigten in Blorenz in Sachen des wegen feines Glau⸗ 
ben® verfolgten und eingeferferten Mabiai europäifhen Andenkens, ein Schriftſtück, das ber 
Energie, dem Geiſt und ven Humanitätsgefühlen R.'s zur höchſten Ehre gereichte. Ihm dankt 
Madiai jozufagen feine Befreiung. Es war ein edler Triumph für England. Darauf trat er 
fein ſpecielles Amt an Glarendon ab und blieb fortan Minifter ohne Bortefeuille mit dem Titel 
eines Lord-President ofthe Council. Diefe Periode ift bemerkenswerth, indem R. die Zu- 
laſſung der Juden zum Barlament durchſetzte. Dieſe waren und blieben bis heute nur zwei: 
Baron Rothſchild für die Bity von London und Alderman Salonıond für Greenwich. Er konnte 
bie legte Niederlage feiner verbeſſerten Reformbill nicht verfehmerzen und brachte abermals einen 
hierauf bezügliden Entwurf ein, aber um nur von neuem gendthigt zu fein, ihn zurückzuziehen, 
Indem damals (1854) das Kriegöfieber alles öffentliche Intereife abjorbirte. Er ſoll darüber 
bittere Enttäuſchung empfunden haben. Uber die Führung des Krimkriegs ſchlich ih im folgen: 
ben Jahre Misfimmung unter den Miniftern ein und R. ſchied aus. Es zeigte fi nun deutlich, 
baß er bie Seele des Cabinets gewefen, denn dieſes flel faft unmittelbar darauf in Stüde. Pal- 
merfton conftruirte ein neues, in weldem R. das PBortefeuille für pie Eolonien übernahm, in- 
deß ſchon zwei Monate nad) feinem Amtsantritt ald Bevollmädtigter zu dem Wiener Frie- 
bendcongreß entjendet wurde. Dort erntete er feine Lorbern; ja man nennt feine bortige Sal: 
tung noch heute in England den größten hlunder jeined Lebens, ihm vor allem zum Bormwurf 
machend, daß er aus übergroßenm Eifer, Brieden unter jeber Bedingung zu Stande zu bringen, 
ſich öfterreichifchen Einflüflen gegenüber nachgiebig zeigte und fein Votum für Bedingungen gab, 
bie man in England als zu günftig für Rußland und außer Verhältniß mit den von England 
gebrachten Opfern bezeichnete und deshalb mit Hohn, ja mit Wuth kritiſirte. Allgeneing Un: 
gufriedenheit machte fih Luft in Clubs, in Meetings, in der Preſſe, im‘Barlanıent, wo Die Tories, 
D’Ieraeli an der Spige, ihn nad feiner Heimkehr unerbittlid Spießruthen laufen ließen. 
Geine eigene Vertheidigung war matt und beftand nur aus Variationen über bie von ihm Hin: 
geworjenen Worte: „Die Zeit ift noch nicht gefommen, wo der wahre Thatbefland dieſes im- 
broglio enthüllt werben Eönnte’, Worte, die den ungebuldigen und erbitterten John Bull in 
feiner Weife beruhigen konnten. R. fühlte ih, was man in England zu jagen pflegt, „unter 
einer Wolfe” und brach feine Berbindung mit dem Minifterium Palmerfton ab, ließ aber in 
feiner Energie ald’anerfannter Führer der Whigs nicht die geringfle Abnahme fpüren. Folge 
war denn aud), daß nach der Auflöfung des Barlamentd im Jahre 1857 die City von London 
ihn von neuem und zwar mit glänzender Majorität nad, Heftigem Wahlfampfe ald ihren Ver⸗ 
treten in das Parlament fendete. Als 1858—59 PValmerfton zum zweiten mal au die Spige 
eines Cabinets trat, erſchien auch R. wieder in demſelben als Minifter der auswärtigen Ange- 
lsgenheiten und blieb dies bis auf ven heutigen Tag. Vor zivei Jahren wurde er der Königin 
zur Beerfchaft vorgefchlagen und erhielt ven Titel Earl R. und Viscount Amberley, bei welcher 
Gelegenheit ver legtere Titel aus Gourtoifie auch auf feinen Alteften Sohn übertragen wurde. 
Sierburd wurde fein Sig im Unterhaufe ofjen und er ſelbſt Mitglied ver Peeröfammer , des 
Dberhaufed. Seine Abſchiedsrede an feine Wähler in der City, deren Vertreter er 20 Jahre 
lang geweien, rief einen Beifallsſturm und begeifterte warmberzige Huldigungen in der altehr- 
würdigen Guildhall hervor und wird den anweſend Geweſenen unvergeplich bleiben. 

Seine Thätigkeit feit jener Periode gehört der lebendigen Tagesgeſchichte an. Die Wieder: 
jeburt Italiens hatte ihn als ihren früheſten Wortführer unter dev Diplomatie, und in Zurin 
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wie in Neapel war fein Name auf allen Lippen. Er ſprach und ſchrieb Worte, würdi 
jchriften über einem Parthenon der Freiheit zu prangen, jener Breiheit, in deren Gew 
das englifche Volk zu feiner Macht erwachſen ift, und in welder ver Hochgeborene und 
calfte Barteiführer ſich doch als Söhne einer und derfelben Nation achten und würd 
der erftere fo weit entfernt ift, verfafſungsmäßige Freiheit ald eine Gegnerin feiner 
prärogative zu erfennen, wie der legtere, die Barrifade auch nur im entfernteften ir 
fpective rüden zu wollen. Nur wer aud in Revolutionen Gottesurtheile erfennt, 
Rettung Italiens verftehen; nur wer in und mit einem freien Voll gelebt, kann die &ı 
Gewohnheitsrecht mit unüberwindlichen Gründen vertheldigen, wie die Lords und 
monerd Großbritanniend ed vermögen. Andere Syfteme, wenn jle nur Traditionen 
und darum dem Selbftmord verfallen müflen, beruhen, wie künſtlich auch conftruirt, 
richtig felbft vielleicht von interefjirter Seite vertheidigt, im beften Fall auf unwi 
Blasphemie, auf unbelehrter Unwiffenheit über die „Gewohnheiten“ echter Volksfre 
auf einer behaglichen, thatenſcheuen, ſchläfrigen „Trägheit des öffentlihen Gewiſſens“ 
die obenerwähnten glüdlichen Vorzüge, welche jenen eigenthümlichen Accent hervorri 
dem ein civis britannicus allüberall in der Welt die Worte ausfpricht: „Ich bin ein 9 

N. ift ein Staatsmann des Verftanves, nicht des Gefühle. Dies hindert ihn je 
an zeitweiligen Misgriffen aus ertravagantem Vorurtheil. So erfuhr er in dem kleit 
mit Brafilien 1862 vie Demüthigung, daß der zum Schiedsrichter erwählte König da 
fein gewaltfames Verfahren als ungeredhtfertigt bezeichnete, das er gegenüber der b 
Regierung beobachtet hatte, verleitet durch die Beichwerben englifcher Offiziere, die E 
übt und unerkannt zu zeitweiligem Arveft gebracht worden waren. In der polnijchen Fr 
er von Anfang an energiich Partei gegen Rußland. Daß er mit ven Grwartungen dı 
fiaften nicht gleichen Schritt hielt, kann im Grunde einem engliſchen Staatdmann, der. 
Frieden in feiner Toga hält, nicht in dieſem Fall fo fehr verbacht merben, denn vie ( 
felbft im großen und ganzen erwärmten fi wenig für die Sache; dad Parlament t 
während getheilt, wenn auch nit in den Sympathien, fo doch im Bunfte von Krieg 
den. Bor allen aber das geheime Mistrauen gegen den Dann vom 2. December 
Politik der arriöre-pensedes, von denen derjelbe in Mexico einen fo unwiderſprechl 
weid gegeben, wirkte überaus lähmend auf die Politif des englifchen Cabinets, und ein 
Pinifter hat nimmermehr einen Krieg entzündet, von dem er nicht wußte, daß er, 
immer weldem Grunde, bei der Nation populär fein würde. 

Im Sabre 1863 mußte ihm der Conflict mit Japan Unruhe erregen. Gin „RU 
niß“, wie feine Breunde verfihern, bat bei vem Bombarbement von Ragofima, der 
eines japanifhen Prinzen, ftattgefunden, der bei ver Erniorbung eines engliſchen Unt 
un defientwillen jene furchtbare Repreſſalie angewendet wurde, nicht in: mindeſten 
gewefen. Es wäre dies baflelbe, ald wolle man Bufareft in Afche legen, die Refidenz 
fallen des türfifchen Sultans, wegen eines Verbrechens, das in Kairo, ver Hauptſtadt 
dern Bafallen deſſelben Autofraten, verübt worden. R. foll angegeben haben, daß bei 
Admiral feine Ordres überfhritten babe. Die Preffe erhob fih in warmer Debatte 
Gegenfland und die Unterbrehung der fhwererrungenen Handeldverbindungen mit jer 
tifhen Inſelreich wurde als unausbleibliche Kolge jenes und anderer „Misverfländr 
zeichnet. Doch Hat ſich dieſe Befürchtung nicht bewährt, wenn ed aud an mancherlei 
ten nicht gefehlt hat. 

RE Haltung gegenüber dem Bürgerkriege in Nordamerika hat herbe Genfuren 
unter denen Heucdhelei und Perfidie im Anfang nicht die geringften waren. Man mı 
im Gedächtniß behalten, daß ein Kabinet in England felten etwas mehr ſcheut ala Lin 
tät. Nur war das englifhe Publikum, mit Hülfe der Aufregung alter Eiferfucht ı 
Bettern jenfeit des Atlantifchen Dceand und der faft einftinmigen Parteinahme ver 9 
die Sklavenzüchter des Südens zu einer fünftlihen Glühhige gegen den Norden überr: 
den, daß ein Minifter, der dagegen Oppojition gemacht, ſich felbft au3 den: Gabinet hätt 
müflen. Daß er für die Verhaftung zweier feceffioniftifher Commiſſare an Bord ei 
liſchen Schiffs von dem Präfidenten Lincoln Genugthuung erzielte, machte ihn unte 
Unftänden beliebt. Man muß aber nicht vergeflen, daß engliſche Juriften ſelbſt von ei 
recht Englands in jener Sache unzweiveutig gefprodhen und Lincoln daheim alle Hä 
gefährlicher Arbeit hatte, um fi ohne Noth einen neuen mächtigen Gegner zu erweck 

mu Ausrüftung feceflioniftifcher Piratenfchiffe in englifhen Häfen bleibt ein ſchwerer Bor! 
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ı8 Gabinet Balmerfton-Rufjell; denn, wenn es auch wahr fein mag, daß demſelben feine ge- 
idezu offlcielle Anzeige von jenem Vorhaben geworben, fo ift e8 doch unzweifelhaft, daß es alle 
tittel und Wege hatte, ſolche Information zu erhalten, menn es eine ſolche gewünfcht hätte. 
nd als in dem einen Fall des Piratenfhiffd Alabama die Preffe dad Geheimniß verrieth und 
r amerikaniſche Gejandte in London proteftirte, ließ man fo viel Zeit mit Bräliminarien ver: 
reichen, daß der Alabama noch zur rechten Zeit der Beſchlagnahme entſchlüpfen konnte. Lang: 
m, aber ſicher begann fich die Öffentliche Meinung zu ändern. Der ſklavenzüchtende Süden war 
ht mehr dad Schoskind englifcher Sympathie im bisherigen Maße. Folge war, daß das Ga: 
net biefer neuen Strömung folgte und eine Anzahl im Bau begriffener Kaper im Hafen von 
verpool confldcirte, wozu auch erhebliche Drohungen aus Neuyork dad Ihrige beigetragen. 

Mit feiner Weigerung, dem von Napoleon IH. in Vorſchlag gebrachten utopifchen Friedens: 
ngreß beizutreten, hat R. wiederum nur der Stimmung des englifchen Volks Ausdruck ge: 
ben und nur einzelne Toryorgane und die Journale der englifhen Friedensgeſellſchaft gegen 
h erbittert. Seine Weigerung ift ein Mistrauendvotum gegen den Lenker ver Geſchicke Frank: 
ichs, dem die englifche Preſſe anrath, „felbft mit ver Verminderung feiner ſtehenden Armeen 
n Anfang zu maden, fo würde ihm ganz Europa mit Freuden folgen, denn er allein halte alle 
tächte in Athem. Gin Congreß würde dann ganz überflüffig fein.“ 
Daß R. 1863 dem Deutfhen Bunde anzeigte, daß er auf die Aufrehthaltung des Lon⸗ 

mer Protofolld von 1852 in der ſchleswig- holfteinifchen Frage beftehen müfle, kann nicht 
undernehmen. Englands Volk ift auf feiner Seite und er will nit unpopulär werben; 
aglands „politifches Intereſſe“ vet ihm den Rüden, vie Eiferfucht gegen eine Seemacht 
eutfchlands, die fi) mit Hülfe der norbalbingifhen Häfen in Zukunft entwideln Eönnte, bei 
sem deutſchen Hinterlande mit 40 Mill. Bewohnern! 

Die Thore ded Janustempels ſchwingen hin und her, und wir ftehen vielleicht vor bedeutungs⸗ 
weren Breignifjen, in denen auch R. feine Rolle befchieben fein wird. F. Broemel. 
Rußland. (Staatsgeſchichte; geographifher Überblid; flatiftifhe Ver- 

iltniffe; Staatögewalt, Ständeverhältniffe und Verwaltung.) Troß 
ler in den verſchiedenen Sprachen fo zahlreich vorhandenen, zum Theil geviegenen, Schrif- 

a über das Zarenreih, weldhe im Grunde die Behauptung entkräftigen, es fei daſſelbe ein 
ich wenig bekannter Ländercompler, ftößt man doch, fo oft man Beurtheilungen deſſelben 
ve fich Hat, auf die ſchneidendſten Widerſprüche, ſodaß ſelbſt diejenigen, welche ſich durch ein 
ngjähriges, vielleicht lebenslängliches, auf Autopfie geflügted Studium mit dem Gegenſtande 
straut gemacht haben, ſich einer gewiſſen Verlegenbeit nicht erwehren können. Wo ift die 
Zahrheit über Rußland, in Cuſtine's, des Fürften Dolgoroufov, Fallmerayer's oder der 
olen durchaus in ſchwarzen Karben gehaltenen Gemälden, oder aber in des Pentardiften, in 
ogobin’s und feiner Landdleute triumphirenden Panegyrifen? Gewiß weder Hier noch dort, 
viel ift augenfcheinlidh ; aber zu fagen, wo denn eigentlich, das fällt ſchwer. Jedenfalls werden 
ir in Nachſtehendem und ſowol vor der leipenichaftlihen Abneigung der einen, ald vor ven 
was naiven Optimismus der andern bewahren. Daß wir legtern naiv zu nennen beredhtigt 
ww, gebt z. B. aus einer Stelle in Pogodin's „Politifchen Briefen über Rußland“ (deutſch, 
860) hervor , in welcher es heißt: „Vieles von dem hier Geſagten ift in der Wirklichkeit noch 
icht ganz fo, aber alles von den: ift möglich (!), ja alles ift leicht und Liegt bereit. Und in ber 
bat, welches der genannten Dinge wäre nicht morgen ind Werk gefegt, wenn es fein müßte 
rd wenn der allerhoͤchſte Wille (nämlich des Kaifers Wille) fi) dahin richtete?” Freilich ſo⸗ 
Ud auch die bloßen Möglichkeiten ver Wirklichkeit beigemifcht werden dürfen, hat e8 nichts Be⸗ 
emdendes mehr, wenn der nämliche, übrigens gelehrte und achtenswerthe Schriftfleller in 
ter andern Stelle ſich folgendermaßen ausläßt: „Ich frage, wer kann fi und gleichftellen 
d wen zwingen wir nicht zum Gehorfam? Iſt nicht das politiſche Schidfal Europas und alfo 
B Schickſal der Welt in unferer (der Ruffen) Hand, fo oft wir e8 fo oder anders beſtimmen 
len?” Mit weniger Boreingenonmenheit geſucht, wird fih für und die Wahrheit anders 
kalten; wir wollen und nad) Kräften bemühen, fie in ver Geſchichte fowol als in dem beſchrei⸗ 
aden und nachrechnenden Theil gegenwärtiger Arbeit zu ermitteln, und zwar mit der relativen 
sführlichkeit, auf welche ein Reich Anſpruch zu machen hat, welches über ein Siebentel der be= 

hnten Erde umfaßt und zu Problemen Anlaß gibt, welche die Zukunft eined namhaften 

eils der Menſchheit betreffen. 
1. Geſchichte. Der Verfaſſer eines leſenswerthen Artifeld, den wir in der „Revue Euro- 

enne‘’ gefunden haben und welder fih auf das Jahr 1860 bezieht, hat geglaubt, das Weſent⸗ 

.„ 
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liche der Geſchichte Rußlands in einige wenige Zeilen zufammenfaflen zu können. Nachdem er 
bemerkt, daß dieſes Reich durch die Laft feiner Vergangenheit erdrückt wirb, fährt er aljo fort: 
„Bisjetzt bat fich alles gegen daſſelbe verſchworen. Seine erfte Gultur, feinen Glauben hat ed 
aus einer unreinen Quelle, aus Byzanz erhalten, jener elenden Nachahmung bed großen Rom. 
Dann hat ver Einbruch der Mongolen es beinahe wieder zur Barbarei zurüdgeführt. Sein 
zweite Civiliſirung, die mit Peter dem Großen anhebt, ift unvollſtändig geblieben und durd 
die Schuld des Reformatord auch machtlos. Heutigentagd aber, nachdem Rußland aus vem 
Traum feiner gewaltigen Machtſtellung durch die Unglüdsfälle des Orientkriegs gemerkt mer: 
den ift und ben innern Krebsſchaden zu heilen ſucht, an dem es Fränfelt, muß es feine Berges: 
genheit verleugnen , feinen gegenwärtigen Zuftand über ven Haufen werfen und durch tauien 
Hinderniffe hindurch einer unbekannten Zukunft entgegengehen.“ Das wäre unferm Gewähr: 
manne zufolge die Geſchichte Rußlands; fein Wunder, wenn er fie „bie feltfane Geſchichte einti 
Volks nennt, das mit nichts anderm zu vergleichen fl’. Der bier zu gebenbe Überblid wird. 
dem Lefer möglich machen zu beurtheilen, inwiefern dieſe Bezeihnung eine begründete. 

Zwar erlaubt und hier ver Raum nicht, den Entwickelungsgang der ruffiihen Nation Schriti 
für Schritt zu verfolgen und in die Einzelheiten einer jeden Regierung einzugehen, wie wir 
es anderswo gethan haben. Dem Plan dieſes Werks gemäß wird unfer Hauptgeſichtspunlt die 
Bildung des Staats fein, wir werben feinen Urſprung zu beleuchten, feine Anfänge aufp: 
hellen, feine allmähliche Geftaltung Elar zu machen haben; unfere Aufgabe wird beſonders di 
fein, alle die mannichfachen Umſtände hervorzuheben, welche Rurik's beſchränkten Stamuit 
zu dem impofanten Länderbeſtande gebracht haben, welcher jet der europäiſchen Politif ieh 
Gleichgewichts fo viel Sorge macht. Dabei werden wir die in der legten Zeit ernft geworhe 
Polemik berückſichtigen, melde Moskowien nicht mit dem Ruſſenlande verwechfelt wiffen mil 
jedoch immer nur die Thatfachen ſprechen laffen, welche forgfältig zu ermitteln unfere Pfliqht ik 
denn wir ſchreiben sine ira et studio. Beſonders werden wir es und angelegen fein lafien u$ 
zuweifen, sie Mosfowien nıit dem Ruffenlande zufammenhängt, und aus melchen Ziveigen ie 
Nurik'ſchen Hauptflanımes veffen Fürſten hervorgefproßt find, eine Aufgabe, pie wir anberie 
noch nicht gelöft finden, deren ſchwierige Löfung aber hier beſonders an ihrer Stelle iſt. 

Indeß, im Borübergehen wenigftend, werben wir aud die Hauptmomente der Volllen 
widelung berüdiichtigen £önnen, deren Gefchichte, welche Pogodin zwar verfprocdhen, aber bidje 
nicht geliefert hat, nody fo fehr der Aufklärung bedarf. Mehr ald vie Hauptmomente gie 
rühren würde und hier zu weit führen, aber in Bezug auf dieje wollen wir noch vor allen Dun: 
gen bie Perioden angeben, in welche nach Eintheilungsgründen, die und annehmbar ſcheinn 
die ruſſiſche Geſchichte zerfällt; wir meinen die Staatsgeſchichte, denn die Urgeſchichte, in ber mt 
und mit Scythen, Sarmaten, Budinen, Neuren und andern Bölfern, wol auch mit Thrafem 
und Kimmeriern zu befaffen hätten, laffen wir beifeite. 

Erfie Periode, die warägo=byzantinifche, 862— 1238. Sie läßt zwei Unterabtheilunge 
zu, nämlich zuerft die Zeit, wo ein ruſſiſcher Geſammtſtaat befteht, 862 — 1054, und Ne 
1054— 1238 , vo er in Theilfürftenthümer zerfallen ift, mad die Bewältigung Rußland var 
die Mongolen erleichtert, mit welcher dieſe erfte Periode fchließt. In ihr find die Saupime: 
mente die Bekehrung der Nation zum Ehriftenthun unter Wladimir dem Großen, 988; N 
fon von hoher Bivilifation zeugenve Regierung Jaroſlav's des Großen, 1019 — 54, wihunb } 
welcher durch das von ihm eingeführte Recht und eine fefte kirchliche Ordnung, ſowie bunhik ] 
Schulen, die er eröffnete, und durch die Berbindungen, die er mit dem Auslande aufaüpk |, 
der Staat ſich zugleich befeftigte, ver Barbarei entriß und ringsum in großes Anfehen fegte; da 
Vertrag von Ljubetſch, 1097, der die Einheit des Reichs zerbrach und die Selbſtändigktit da 
Theilfürften begründete; der Einfall der Mongolen und die Niederlage der ruſſiſchen Ficke J 
an der Kalka, 1224, auf weldye fpäter Batü- Khan’8 Sieg am Sith folgte, 1238. 

Zweite Be ri obe, die mongolif > tatariihe, 1238— 1462, eine ‚Zeit der Grniebriget |. 

und ein fchroffer Despotismus auffam, zumal da der Schwerpunkt ded Staats von Kiew ham |" 
in entlegene Gegenden, nah Wlabimir an ber Kljadma und nad Moskau verlegt wurde, MI” 
der Verband mit Byzanz ſich lockerte, dem ohnehin die Groberung Konftantinopels hr 
Osmanen bald ganz ein Ende machen ſollte. Jedoch dieſer Periode gehört auch der Höhn |” 
des novgorodſchen Freiſtaats im 13. und 14. Jahrhundert an, welchen ber Handel nu 
deutſchen Hanfa bereichert, die Wirren im eigenen Lande aber unabhängig gemacht heit |. 
Hauptmomente find außerdem: die durchaus finftere und auch vorzugsweiſe die fpredliht 1” 
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genannte Zeit Dimitri's Alerandrowitich, 1276— 94, wo Bürgerfriege und Tatareneinfälle an 
ber Tagesordnung waren; die Behauptung des großfürfllihen Titeld und Ranges durch den 
Bürften von Moskau Johann I. Kalita, der von 1328 — 40 regierte; der wiederholte Angriff 
ber übermächtigen Litauer gegen Moskau, 1371 und 1373; die Schlacht bei Kulikov, in ver 
1380 Dimitri dev Donifche den Großkhan der Tataren beſiegte; das drohende, aber nad) furzer 
Zeit abgewendete Erſcheinen eined neuen Welteroberers, Timur’d (1395), welder, ftatt Nuß- 
land den legten Schlag zu verlegen, im Gegentheil deſſen Erlöfung von Mongolenjode vor: 
bereitete, denn der Schlag Hatte am meiften die Goldene Horde getroffen; endlich das beharr- 
iche und planmäßige Vorgehen des Seldftherrfchers in Moskau, welches von 1462 ab unter 
Johann IH. Waſſiljewitſch feine Spige erreicht und biefen Zar zu einem gefürdteten Kürften 
nacht, mit den bald das Abendland ſich beftreben wird in ein freundſchaftliches Verhältnißzu treten. 

Dritte Periode, die erft halbeuropäifche, vom entſchiedenen Überwiegen des moskowiti⸗ 
chen Großfürſtenthums an bis zu deſſen Verwandlung in ein europäiſches Kaiſerthum und bis 
um Tode Peter's des Großen, 1462 — 1725. Auch diefe Periode, welche für Rußland eine Zeit 
yer Wiedergeburt ift, Täßt zwei Unterabtheilungen zu, nämlich erftens die Zeit von 1462— 1613, 
vo unter den legten Fürften von Rurik's Stamm Rußland ji vollends der Tataren erwehrt 
nd Moskau ih, in unerhörtem Despotisnus, ald Vormacht befeftigt, dann aber während 
ined langen Interregnums alled der Auflöfung entgegenzugehen fcheint, und zweitens bie Zeit 
won 1613 — 1725, wo es alle feine Kräfte aufbieten muß, um nicht den Polen und Schweden 
u erliegen und um ben angeſtammten Glauben zu retten, wo es fih gezwungen flieht, als eine 
en andern gewachjene Kriegsmacht aufzutreten, mo ed in den Weſtländern Bündniffe fucht und 
uropäifcher, d. h. jetzt abendländiſcher Eultur fih allmählich, wenn auch anfangs widerſtrebend, 
mfthut. Hier find Hauptmomente die funfzigjährige, mehr und mehr in gräßliche Tyrannei 
udartende und dennod im ganzen heilfame Negierung Johann's IV. des Furchtbaren, 1534 
— 84, welder Fürft das Werf Johann's III. vollendete; die endliche Bewältigung Novgorodg, 
570; bie Bereinigung der Zarthümer Kaſan und Aſtrachan mit dem ruſſiſchen Reich, 1552 
nd 1554; die begonnene Eroberung Sibiriend, 1582; das Zufanmenftoßen mit den Türken 
on 1569 an; vie Einführung der Leibeigenfchaft ald allgemeines Los der Bauern, 1592; bie 
Ichebung auf den Thron ded Romanov'ſchen Hauſes, 1613, melde die Errichtung des mosko⸗ 
tischen Patriarhatd 1619 in ihrem Gefolge harte, eined zweiten Heiligen Stuhl, ver aber 
ur 6i8 1700 ſich erhielt, ſowie auch die Beſchränkungen nicht Stich Hielten, welche eine Art von 
Bahlcapitulation der neuen Herrſcherfamilie auferlegt hatte; die Abtretungen, welde 1617 
nd 1618 an Schweden und Polen gemacht werben mußten; die Wiedervereinigung Kiews mit 
em Dutterlande feit 1667 ; endlich die großartige alles in neuen Angriff nehmende und um: 
haffende Regierung Peter’8 des Großen (1689 — 1725), weldhe zwar auf die Sitten nur 
ußerlich wirkte, aber ven Nationalgeift umwandelte, die politifhe Macht des Landes erhöhte, 
hm feine natürlichen Grenzen und die Ausmündung feiner Ströme ind Meer eroberte und be⸗ 
onderd kraft des Friedenstractats von Nyftad (1721) es um vieles weiter nad) Welten vor: 
hob, worauf auch, um 1710, der Sig der Zarenmadıt von Moskau nad dem eben erft und 
war noch in Feindesland gegründeten Peteräburg verlegt wurde, welches eine wahre Kaifer- 
tabt und die bleibende Reſidenz ver Machthaber werben follte. Diejer ganze Zeitraum iſt für 
a8 eigentliche Moskowien vie wahre Givilifationdperiode geweien, deren ftufenmäßiger Fort: 
ang, aud nad) Sherebzov, noch immer feinen Gefchichtfhreiber erwartet. Zwar befand ſich 
don unter Waffili IV. und feinem Sohne Johann IV. eine Bibliothek im Kremipalaft zu 
Rosfau, und auf Befehl des legtern wurde auch aus Polen die erfte Druderprefle (1553) ein- 
fiihrt, während Schießpulver und Kanonen damals fon feit einem Jahrhundert in Gebraudy 
aren und auch ſchon im Jahre 1469 eined Münzmeiſters Erwähnung geſchieht, allein Höhere 
nterrichtsanſtalten Famen doch erft unter ven erften Romanov in Aufnahme, und bis 1636 
ıtte man in Rußland keine Zeitungen, felbft nicht fremde, gefehen. Von der Zeit an wurden 
»utſche, englifhe und franzöfifche Gelehrte ind Land gerufen, und daß in ber Mitte des 
7. Jahrhunderts der aufgeflärte Patriarch Nikon griehifche und Tateinifhe Schulen in Moskau 
nterhielt, ift befannt. 

Vierte Periode, die der feiten Machtſtellung Rußlands in Guropa, wo e8 nicht nur zu 
a Vormächten gehört, ſondern auch feit Paul. eine wirkliche Bräpotenz ausübt, 1725 bis auf 
efen Tag. Mit diefer Periode beginnt der lange und higige Kampf zur Behauptung des vor⸗ 
iegenden Einfluffes zwiſchen Inländern und Ausländern, d. 9. ven zum Reich gehörigen Deut: 
hen, ein Kampf, ber exft in der Gegenwart zu Gunften ber erſtern — ob auch zum Vortheil 
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der Nation, bleibt eine Frage — fich entſcheidet. Weniger lange dauert darin ein anderer Wider⸗ 
ſtreit, der der Krone mit dem ariſtokratiſchen Element, das ſchon Anna Johannovna ihrer Self: 
herrſchaft bleibend unterwirft. Wegen der fonfligen Hauptmomente dieſes Zeitraums bis auf 

bie Aufhebung ver Leibeigenfhaft im Jahre 1861 verweilen wir die Lefer, um Bieberholun: 
gen zu vermeiden, auf dad, was wir weiter unten über Katharina IL und ihre vier Nachfolger 
bemerken werben. . 

Nach dieſer möglichft abgefürzten Überficht, welche mit Hülfe der bekannten Geſchichtsbücher 
von Leveßque, KRaramjin, Uftrialov, Ernſt Herrmann und Solowien erweitert werben kam, 
geben wir nun zu unferer vorliegendem Werk angepapten Aufgabe über, zur Geſchichte der Bil: 
bung, allmählichen Erweiterung und wiederholten völligen Umgeſtaltung des Staats. 

Am 20. Sept. 1862 iſt im Zarenreich das taufendjährige Jubelfeft feiner Gründung durd 
Aurif, im Jahre 862, gefeiert worden; demnach würde der ruffiiche Staat, den man als einen 
noch jungen anzufehen gewohnt war, zu den älteflen Europas gehören. Und dem ift, wen 
man die Sache genau betrachtet, allerbings fo, troß des beitigen Widerſpruchs der Polen, welche 
einmüthig behaupten, dieſe Anficht ber Dinge beruhe auf einem Misverſtande, ja auf einer Ber: 
fälfhung der Geſchichte. Diefe leidenſchaftlichen Polemiker, ihr letzter Vorfechter zumal, ver 
Kleinrufle Dufzinffi, gehen fo weit, daß fie jogar dem Hauptbeftanbtheil der ruſſiſchen Natio⸗ 
das Recht freitig machen, fich zum inboeuropäifchen Volksſtamm ver Aryas zu rechnen, und fi 
als mit ven Ehinefen verwandte Turanen nad Alien verſtoßen. Die Ruffen zwar wären, auf 
diefem Syſtem zufolge, ein Volk unjerd Stammes, mit den Ruffen aber haben die Moskomitn 
— das wäre der allein richtige Name ver Hauptbewohner ded Zarenreichs — durchaus nichn 
gemein, fo wenig ald mit den Slawen überhaupt; die von den wahren Ruſſen in Rovgoret, 
Kiew, Halitſch und andern Orten gegründeten Staaten feien der Republik Polen anheimgefalle, 
haben fi mit diefem vornehmften Slawenſtaat verſchmolzen; der moskowitiſche Staat hingegen, 
ber für fich ſelbſt fortbeſtand, fei nur vom 14. oder höchftend 13. Jahrhundert an zu rechnen, 
habe an Rurik und den Normannen aber fo wenig Antheil ald am flawifchen Blute und gehn 
einem Volk von aflatifhen Einpringlingen an, weldhe ven Namen fowol ald das Land ikm 
von ihnen untertworfenen alleinberechtigten ſlawiſchen Nachbarn an fi) gebracht hätten. Gefekt 
nun, das alled wäre die lautere Wahrheit, was würde daraus folgen in Beziehung anf ben 
Namen, womit jene turanifchen Moskowiter ihren jegigen Staat bezeichnet wiffen wollen, us 
der übrigens nicht einmal ein flawifcher Name ift? Rührt nicht Frankreichs Name von ven 
Franken her, die neben den Ballo: Romanen gewiß nicht für das Hauptvolk gelten konnten, 
und hat nicht Breußen ven feinigen von einem ganz andern Theil feined Gebiets al8 dem erhal: 
ten, wo feine Wiege geftanden war, in welchem nody jet feine Hauptftabt liegt? Sodann in Be: 
ziehung auf die Anfänge ded Staats, mas wäre darauf zu bauen? Ein jener Staat führt nafür: 
lich feine Anfänge bis auf die feines älteften Beſtandtheils zurück, wie es wiederum Preußen in 
Bezug auf Brandenburg thut, fowie e8 auch allgemein angenommen ift, die Geſchichte des Fran: 
Eenreich8 mit der der celtiſchen Ballier zu beginnen. Daß jene Behauptungen aber, jo allgemein 
genommen, durchaus ver Wahrheit gemäß feien, dad müſſen wir, an die Thatſachen uns Halten, 
beftreiten. Thatſachen jind ed ja, daß von feinem Anfang an (1147) Moskau dem fühliden 
und weflliden Rußland angehörte, daß die moskowitiſche Herrſcherfamilie demſelben Ruriffhen 
Stamm entfproffen war, der urfprünglich zu Novgorod und dann in Kiew über allerlei Slawen 
regierte, und deſſen Hauptzweig derfelbe Monomach'ſche war, aus dem die Zaren hervorgegangen 
find ; daß am Hofe jener Kürften einzig und allein die ruſſiſche Sprache geredet wurde, die Sit 
ten und Gebräuche des ruffifchen Volks fich geltend machten und von feinem andern Blauben die 
Rede war ald von dem Wladimir's des Großen ; daß der geiftliche Oberhirt, der gegen Ende ve 
13. Jahrhunderts feinen Sig in den noch Öftlihern Städten Wladimir und Susdal aufgerik: 
tet hatte, ſich ſchon damals Metropolit aller Reuſſen, d. 5. ver verſchiedenen ruffifhen &: 
biete betitelte; daß ſchon lange vorher, unter Andreas Jurjewitſch Bogolubfli (11157 — 5} 
dem Sohne des Gründers Moskaus, diefe Stadt mit Susdal, Wladimir, Novgorod und Kim 
zu einem und demſelben Neich gehört hatte und ein Nachkomme dieſes Andreas, Aleraneı 
Nevfki, der Held, welcher den Eroberungdgelüften ver Schweden im Jahre 1240 Einhalt that, 
Fürſt von Novgorod und Herr von Pſkov (Pleffau) geweien war, noch ehe er ven Thron von 
Wladimir beftiegen hatte; daß ſchon derfelbe Andreas den allgemeinruſſiſchen großfürftliden 
Titel angenommen hatte, ven feit Simeon Johannowitſch (1340—53) alle moskowitiſche Re 
genten führten; daß feit Johann IH. Waſſiljewitſch (1479) jene zwei flawifchen Republiken mit 
dem Großfürſtenthum Mosfau auf immer vereinigt waren, und daß in den Jahren 1487 um 
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488 aus erflerer viele taufend Familien weggeführt wurben, um ſich mehr im Innern unter 
er tſchudiſchen Bevölkerung anzuſiedeln, mwelder ſie ihre Sprache und ihre Sitten brachten. 
da num beide gar bald die Oberhand ergriffen, fo hatte dies zur Kolge, daß im Lauf ver Jahr: 
underte aus der Bermengung eine Umgeftaltung hervorging, die fo vollftändig wurde, daß es 
etzt Ichlechterdings unmöglich wäre zu unterfiheiden, welcher Theil der Einwohner dem finni- 
hen oder uralifchen Element und welder ben flawifchen angehört. Die Kennzeichen ver Naffen 
nd wenigftens theilweiſe ausgewiſcht und beide Theile, bedienen ſich gleichermaßen ver flawifch- 
uffifhen Sprache im fogenannten novgoroder Dialekt, ohne ſich, wie Died bei ven Karelen und 
nbern wirklichen Finnen der Fall ift, durch einen frembartigen Accent bemerflich zu machen. 

Indem wir und aber auf folde und andere Thatſachen berufen, wollen wir keineswegs in 
(drede fielen, daß der rufiifhe Staat nicht immer einheitlich war, daß es zeitweilig mehr als 
inen gab (das Rußland von Kiew, das von Halitſch, das von Moskau u. f. w.), daß man be- 
ehtigt fein kann, ein erſtes Rußland, ein zweites und ein drittes anzunehmen, fall man nur 
ugibt, daß ed fih bei dem allen immer um Rußland, um wirfliche wenn auch nur theilmelfe 
Slamenreiche handelte, die am Ende doch zufammengehörten und von Fürften eines und beflel- 
en Stammes beherrfcht wurden. Aus dem jüngern, moskowitiſchen Rußland, unter dem ſpe⸗ 
iellen Namen Mosfowien ein eigenes, nicht ruſſiſches, nicht ſlawiſches, nicht europäifches, ſon⸗ 
ern turaniſches und mit China vergleichbares Reid, machen wollen, wie e8 Dufzinfti, dem auch 
er franzoͤſiſche Geſchichtſchreiber Henri Martin beiflimmt, mit Nachdruck und nicht ohne Talent 
hut, das heißt in Paraboren fi gefallen, die vem polnischen Patriotismus zwar zu flatten 
pmmen mögen, aber die Gefchichte unfehlbar auf Irrwege leiten würden. Daß piefe Anficht 
er Dinge neu und felbft ven beften frühern polnifhen Schriftftellern ebenfo wol ald unfern 
Bendlänifchen fremd fei, Haben wir in unferm „Empire des Tsars“, 11,387 und 409; III, 30 fg. 
urch zahlreiche Gitate bewiefen. 

Das neuere moskowitiſche Rußland, das mit 1328 anhebt, fteht mit dem frühern kiewſchen 
n engften Verbande und ift auf daſſelbe gezweigt worden, ſodaß es nicht anders denn als eine 
ortfegung und Neugeftaltung veffelben angefehen werben kann, wie wir es denn auch in Nach⸗ 
ebendem anfehen werden. Das Zarenreich Ponnte mit Fug und Nedt im Jahre 1862 fein 
sufendjähriges Jubiläum feiern. Demzufolge ift e8 auch an und für fidh Eein neuer Staat, 
ondern nur ein Staat, der zu jener Zeit, 1328 und 1462, für Wefleuropa neu war (mad e8 
brigens bis 1709 blieb), nachdem e8 zuvor lange mit Ofteuropa, als dieſes der Sit ber civili= 
xten Welt war, in Berührung geftanden. Sowie der kiewſche Mind Neftor, der gegen 1114 
tarb, in den Augen ver Mosfowiter noch immer ver Bater ihrer Geſchichte ift, fo müffen auch 
ir in ihm unfern beften Gewährsmann fehen, wenn von den Anfängen des Befammtftaats die 
Rebe iſt, welchen wir hier zu behandeln haben. 

Er ward alfo, dies fteht feft, 862 zu Novgorod gegründet, einer Stadt, die gleichwie Kiew 
Hon feit einigen Jahrhunderten im Slawenlande fid) weit und breit befannt gemacht hatte. Das 
Slawenland, mit deſſen erften Schickſalen und die Chronif Neftor’s befannt macht, fheint ſchon 
amals nicht ganz unabhängig geweſen zu fein, wenn ed aud) nicht direct unter fremder Herr- 
Haft fand; einerfeitE war es den norbifchen Warägern und andererſeits den uralifchen Cha: 
aren zinspflichtig. Jedoch machte ed ſich zuweilen von diefer Pflichtigfeit frei, unter anderm in 
en Jahren 860— 862, wo die Waräger wieder jenfeit des Meers verjagt wurden. Nun 
erjuchten es die Slawen ſich ſelbſt zu regieren, „allein“, fagt Neftor, „Recht gab e8 keins uflter 
nen; ein Geſchlecht erhob ſich gegen das andere; jie fielen in Uneinigkeit, was zu innern 
tämpfen Anlaß gab. Da ſprachen fie untereinander: aLaßt uns nach einem Fürſten forfchen, der 
n8 beherrſche und uns Recht fpredhe.» So gingen fie denn überd Meer und ſuchten die Warä⸗ 
er auf, nämlich die Ruflen (Ruß) !), denn das war der Nanıe ver Waräger; fie nannten 
ch Ruſſen, wie andere ſich Schweden, andere Normänner und noch andere Engellänver oder 
jzothen nennen. Zu den Ruffen alfo fagten die Tſchuden (Finnen), die Slowenen, Kriwitfchen 
nd Weflen: «linjer Land ift groß und fruchtbar, aber e8 fehlt darin an Ordnung. Wohlan, 
mmt, feid unfere Kürften und herrfcht über und!» Da machten fi) drei Brüder auf, von ihren 
amilien begleitet, und fie nahmen mit fi) alle Ruſſen. Nachdem fie angefommen, ſchlug der 

1) Bas von den „Ruß“ des Neflor, von den „Ruß'' des Patriarchen Photius und des Kaifers Kon: 
ıntin Porphyrogeneta im Gegenſatz zu den Rorolanen ber Alten, und ebenfo von den Warägeın zu 
I ift Fu haben wir in unferm Empire des Tsars, II, 391—402, zufammengeftellt; vgl. auch 
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ültefte von ihnen, Rurik, feinen Sit in Novgorod auf, der zweite, Sineus, zu Bjelo : Dfero 
und ber drilte, Truwör, zu Isborſk. Und von dieſen Warägern befam das ruſſiſche Land, von 
dem wir veden, ven Namen Novgorod ... Nah Verlauf von zwei Jahren ftarb Sineus fowie 
auch jein Bruder Truwor. Da ergriff Nurif die Herrfhaft und vertheilte Die Städte unter 
jeine Leute; den einen gab er Polozk, dem andern Roftov, einen dritten Bjelo- Dfero. In 
diefe Städte Famen die Waräger durch Einwanderung ; aber die erften Bewohner waren in 
Novgorod die Slowenen, zu Rojtov die Meren, zu Bjelv:Dfero die Wellen und zu Durom die 
Muromer. Rurif hatte fie alle unter feiner Gewalt.” So weit Neftor. Wir fehen dieſe Haupı- 
ftelle hierher, weil jie den Urſprung des rujjiihen Staatd beurfundet. Cine zweite darf nidt 
von ihr getrennt werden. Es ſcheinen nämlich, zugleich mit Rurif, noch andere Warägericharen 
ind Slawenland eingewandert zu fein, unter andern mit Affold und Dir, welche, unferer Quelke 
zufolge, nicht zum Geſchlecht Rurik's gehörten, aber doch Bojaren, d. h. namhafte Krieger 
waren. Diefe, von der Anziehungskraft des Südens ergriffen, zogen dem Dnjepr entlang und 
kamen fo zu einer malerifch auf Hügeln gelegenen Stadt, deren Buß der Strom befpülte. Die 
Einwohner, damals wie es fheint ohne Fürſten, zahlten Tribut an die Chafaren. „Als Aſtold 
und Dir’, jhreibt wieder Neftor, „dies erfuhren, befegten jie die Stadt, riefen eine große An: 
zahl von Warägern herbei und fingen an über die Bolänen und das Land zu herrſchen.“ Der 
Zug nad Konftantinopel wurde nachher dennoch wieder vorgenommen, und die Waräger famen 
auch wirflid bis zu den Mauern der prächtigen Hauptftant der Römerwelt, ihre Gegenwart 
duch Grauſamkeiten aller Art bezeihnend. Allein die Belagerung mislang; der Gott der Ghri: 
ften kam feinem Volk gegen die ungläubigen Fremden zu Hülfe. Unfer frommer Annalift erzählt 
hier von einen Wunder, das einen furdtbaren Sturm im Goldenen Horn erregte; die leichten 
Vahrzeuge der Normannen konnten der Wuth der Wellen nicht wiverftehen, fie zerſchlugen ſich 
gegeneinander oder an ven Küften, und von den Zweihunderten, mit benen der Zug begonnen 
hatte, kamen nur wenige wieder in dad Land zurück, von dem er auögegangen war. Kiew aber 
blieb nicht lange ein unabhängiges normannifches Fürſtenthum, fhon der Nachfolger Rurikt. 
Dieg (879 — 912), bemeifterte ſich deſſelben und verjegte dahin dad warägiſche Hoflager. 
„Diefe Stadt‘, ſprach er, „ſoll die Mutter alles rufjifhen Städte werben.” Neſtor, der bied 
ebenfalls anführt, jegt Hinzu, daß dad Land von nun an Land der Ruſſen hieß, daß Nor: 
gorod den Warägern einen Zins bezahlte, daB Oleg ringsum die ſlawiſchen Völkerſchaften 
unterwwarf, befonders diejenigen, welche einen Tribut an vie Chafaren zu erlegen Hatten, unt 
namentlich die Polänen, die Dreiwlier, die Sewerier und die Radimitſchen; daß er den Einfall 
benachbarter Horden abſchlug, felbft aber vie meiften jlawiihen Völker zu einem Unternehmen 
gegen Konftantinopel (906) vereinigen Eonnte, welches aud glücklich 6iß unter die Mauern ber 
Stadt ausgeführt wurde und einen Friedensſchluß zur Folge hatte, durch weldhen die Grieden 
den Abzug ver Barbaren mit ſchwerem Gelde erfauften. „Die Kaifer Leo und Alexander‘, jagt 
der Annalift, „machten Frieden mit Oleg; ſodann, nachdem fie wegen dem zu bezahlenden Zins 
einig geworden waren, leifteten jie einen Eid und füßten das Kreuz, einer nach bem andern. 
Oleg und feine Krieger ſchworen ebenfalld den Vertrag heilig zu halten, aber nad Art der 
Rufen, indem fie ihre Waffen erhoben und ihren Gott Perun, fowie Woloß, den Bott der 
Heerben, anriefen. Hierauf wurde ver Friede beflätigt.‘ 

So charakteriſtiſch auch alle die Auszüge wären, die wir noch weiter aus den Jahrbuch Re: 
ſtor's machen könnten, fo müffen wir und doch aus Mangel an Raum deffen enthalten. Sekt. 

da die Entflehung des Staatd genugfan aufgeklärt ift, genügt für das Nachfolgende eine Hiu- 
weifung; der Leſer hat ſchon erfannt, wie jich die Begebenheiten, an ber Duelle gefchöpft, m 
einem eigenthümlichen Licht zeigen. 

Als nad Oleg's Tod das Erbe Rurik's an deffen Sohn Igor (912 — 945) kam, ber un: 
fangs ald minderjährig bevormundet werden mußte, erſchien zuerft dad türkiſche Volk da 
Petſchenegen im Nuffenlande; außerdem mußten allerlei Aufflände der Slawen gebämpft wer- 
den, neue Angriffe gegen Byzanz fanden ftatt, aber die Verbindungen mit dem Oſtroͤmiſen 
Reich fingen auch an friedlider Natur zu werben. Igor, im Kriege mit den Drewliern erſchla 
gen, binterliep einen Sohn, Swiatoflav I. (945 — 972), der wiederum minderjührig war. 
ſodaß die Witwe Igor’d, Olga, welche fpäter die heilige Diga genannt wurde, die Zügel der 
Negierung und zwar mit männlicher Hand ergriff. Sie mar die Tochter eines Warägerd ver 
Pſkov (Pleffau) ; auch ließ fie ed lich angelegen fein, ihren Stammſitz zu einer anſehnlichen Statt 
zu machen, was jie, wie man wei, obwol nur ein Schatten Novgorods, auch lange geblieben M 

Hochſinnig und feſten Charakters rächte diefe erlauchte Frau an den Drewliern den Tod ihr 
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Gemahls, und außerdem führte jie im Ruſſenlande mannichfache Verbefferungen und neue Ein- 
richtungen ein. Bedeutend in der Geſchichte ift jie aber vorzüglich dadurdy geworden, daß fie in 
demfelben den erſten Samen des Chriſtenthums ausftreute. Noch während ihrer Regentſchaft 
ging fle nämlich nad Konftantinopel (955) und empfing die Heilige Taufe, welde auch feiner: 
feitö zu verlangen fie jedoch ihren Sohn noch nicht zu beftimmen vermochte, obgleich ſchon ein: 
zelne Waräger Chriſten geworben waren. Swiatoflav war ein leidenfchaftlider Krieger, welcher 
mit allen feinen Nachbarn, Chafaren, PBetfchenegen, Bulgaren u. f. w. zum Brud fam und 
zulegt auch wieder feindlich gegen den oftrömifchen Kaiſer auftrat; wie konnte ein foldyer ſich zu 
dem Glauben hinneigen, der Frieden, Menfchenliebe und Demuth enıpfahl, der nicht nur ſtrenge 
Lebensweiſe, an die auch er gewohnt war, fondern auch Enthaltfamfeit und fleißiges Geber zum 
Geſetz mahte. „Den Fremden ihren Glauben entlehnen!” fagte er, „ich würde von meinen 
Zeuten verfpottet werden.‘ Noch in den beften Jahren verlor Swiatoſlav das Leben in einem 
Hinterhalt, den ihm in der Nähe der Waflerfälle des Dnjeprs die Petſchenegen geftellt hatten. 
Sein Älterer Sohn Jaropolk wurde nad einer Regierung von kaum acht Jahren durch den 
jungften verdrängt, dem er felbft fein Erbe, Novgorod, hatte entreißen wollen. Diefer jüngfte 
Sohn Swiatoflav’3, weldher wie er bald in Kiew, bald in Rovgorod herrfchte, war Wolopi- 
mir oder Wladimir. (980— 1015), welder ven Ruflen pad wurde, was Karl den Franken, 
Alfred den Angelfahhfen geweſen war, und auch wie fie den Zunamen des Großen erhielt. Aber 
nur durch Gewaltthätigkeiten, die jedenfalls Fein würdiges Vorſpiel der Belehrung zum Ghri- 
ftenthum waren, welche fein Bolf ihm verbanfen follte, Eonnte diefer Großfürft, welcher Die durch 
bie Theilung feines Vaters gebrochene Einheit des Reichs wiederherftellte, welcher der Befeftiger 
und Umbilpner des legtern wurde, und von dem an die ruffifche Geſchichte aufhört eine Geſchichte 
von Barbaren zu fein, ven Thron befteigen, welchen er durch glänzende Verbindungen, durch 
nüßliche Neuerungen aller Art ſowie auch durch vielfache Eroberungen zu verherrlichen bejtinnmt 
war. MWißbegierig und feines Götzendienſtes müde, ohne zu wiflen, wo ber Friede der Seele 
zu ſuchen fei, bemühte er ſich ernftlich allerlei Religionsformen Eennen zu lernen, um unter 
ihnen diejenige zu wählen, vie feinen finnlihen Anſchauungen, welche jedoch nicht ohne Schön: 
heitöfinn waren, am meiften entfprähe; und fo entfchied er jich für den Gultus ber morgenlän⸗ 
diſchen Kirche, wie er bei ven Griechen zu Konflantinopel ftattfand ; feine Abgeoroneten hatten 
ihm diefen als einen Borgefchinad ver Freuden des himmlischen Paradieſes gefhildert. Es lohnt 
die Mühe, darüber die anſpruchsloſe, naive Erzählung Neſtor's nachzulefen, welche von bigotem 
Wunderglauben freier ift, ald man ed von einem Mönd aus jener Zeit erwarten dürfte, aber 
bo von innern Gehalt der Religionen wenig weiß und nur oberflädhlih die Punkte an⸗ 
führt, wodurch die eine fih von den andern unterfheidet. Wladimir machte zuletzt aus feiner 
Befehrung eine Sache des Kaufs. Da er mit den griechiſchen Raifern Bafllius II. und Kon: 
flantin IX., zweien Brüdern, welche nıiteinanver auf dem Thron faßen, im Kampfe begriffen 
war, ließ er ihnen um dieſen Preis Frieden anbieten, verlangte aber Dagegen von ihnen ihre 
Schwefter Anna zum Weibe und die anfehnliche, durch ihre Kunſtwerke berühmte Stadt Cherſon 
(Korfun) als Mitgift. Beides ward genehmigt unter ver angebotenen Bedingung. Nachdem 
Anna den Wiberwillen befiegt, einen Barbaren zu brirathen, wurde fie ihm in der Hauptkirche 
von Eherfon angetraut und nad) Kiew geführt. Wladimir, fobald er ein Chriſt geworben war, 
lebte, fagt Neftor, auf eine dem Chriſtenthum entfprehende Weife; fein Volk aber wußte er, 
obne ihm Gewalt anzuthun, dem neuen Glauben zuzuführen, denn, dachten die Leute, „wäre bie 
Taufe nit etwas Vortheilhaftes, jo würden fie unfere Fürften und Bojaren nicht angenom⸗ 
men haben”. Sept ließ der Gropfürft Kirchen erbauen, reich mit heiligen Bildern ſchmücken 
und mit Brieftern verjehen. Die Kinder der Bornehnen aber befahler unterrichten zu laſſen 
und fie lefen zu lehren. Das fhien zwar eine gefährliche Neuerung, allein man unterwarf ſich 
ihr; die Mütter, Heißt ed in der Chronik, weinten um ihre Kinder, als ob jie ben Tode ver- 
fallen wären. Und fomit, dank den Bemühungen dieſes Fürſten, dem man den Zunamen „ber 
Apoftelgleiche” beigelegt hat, ſomit beginnt für Rußland eine neue Zeit. Bon Griechen befehrt 
neigten fi) die Bewohner Kiews den Griechen zu, bei denen die Duelle ihrer Religion und der 
geiftliche Oberhirt, ver Patriarch, waren; aus Byzanz Fam für fie das Licht, der erſte Unter: 
richt in Wiſſenſchaft und Kunft, zumal burd das Bibelbuch, welches Hier, wie in ber ganzen 
Ghriftenheit, die Grundlage aller Civiliſation werben follte. Bon Warägern iſt von nun an 
feltener die Rebe; man ſchickt dieſe trogigen, an ihren Vorrechten und Gleichheitsbegriffen hal: 
tenden Krieger bei jever Gelegenheit weit auseinander und dahin, wo beinahe unvermeiblicher 
Tod ihrer wartet. Die Zurückbleibenven, obgleich in der Kolge wieder augenblicklich zu Nov: 
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gorod durch neue Ankẽmmlinge serlärft, vermiſchen AG mu den Slawen, teren Töchter fe zu 
Frauen nehmen, teren Sprache Nie ih aneignen, unt teren Geichmeirigkeit ale ein Mittel, vom 
Gebieter zu gefallen, tie n& allmäklih angemötnen müffen. An tie Stelle des nermannijden 
Rechts tritt das kirchlich griehiike, mit Audnabme jedoch ter Thronfelge, melde durch ven ſtan⸗ 
dinaviſchen Gebrauch geregelt bleibt. Kleidung und Sitte nehmen ebenfalld einen antern Zu⸗ 
Ihnitt an. Die germaniſche Ferm in den vorwiegenten Namen macht ver jlawiichen Play, nur 
der ebenfalls germaniihe Rame Rute bleibt tem jlawiſch gewerdenen Volk, welchem beitimmı 
war, auf ten im Oſten un? Norden rings um vie Slawen berum wohnenden Heiben anige- 
drängt zu werten, denn im Verlauf ter Zeiten ſollten aud dieſe zur Religion, zur Sprade, zu 
den Eitten und Gebräuchen rer Ruffen fih Fequemen. 

Nun war alio ber neue flawiſche, chriſtliche, aber zur morgenländiſchen Kirche itch bekennende 
Staat gegrünver. Im Jahre 862 war dazu nur der Grund gelegt morten, die eigentliche Her: 
ftellung deſſelben iſt dem Jahre 988 zuzufchreiben und beiten Beiefligung der fünfunddreißig 
jährigen Regierung Jaroſlav's des Großen, des Schned Wladimir's. Rurik's Geſchlecht, wel: 
ches dieſen Staat beherrſchte, behauptete ſich auf tem großfürſtlichen und zariſchen Thron bil 
1598. An die Hauptmomente ſeiner Geſchichte haben wir ſchon erinnert, hier wollen wir wur 
das erwähnen, was fih auf Lie Erweiterung des Staats bezieht?) Zuvor aber muB mit Be 
ſtimmtheit angegeben werden, welches um vie Zeit ned Todes Wladimir’ des Großpen, alfı 
zu Ende des 10. Iahrhunterts, die Ausdehnung dieied Staats war und welde Beflanbtheil 
ihn zuſammenſetzten. 

Bon Livland und Litauen aus, feiner weitlichen Grenze, reichte er im Oſten biß über bie 
Mündung der Oka in die Wolga hinaus, ſodaß die jegigen Gubernien Jaroſlawl, Koflroma, 
ein Theil wenigftend der von Niſhni-Novgorod, vielleibt aud) ter von Rjäſan und folglich 
das ganze fpätere Sropfürftenthum Moskau in demſelben begriffen waren. Im Nordweſten, 
wo er dad novgorodſche Gebiet umfapte, jowie mehr ſüdlich Pſtov, Bolozk und Smolentt, fie 
er, nad den einen an Finland, nah den andern fogar an Lappland und Norwegen; und im 
Norboften dehnte er jih bi8 an die Dwina und vie eifigen Eindven aus, weldye deren unter 
Kauf bewäflert. Im Südoſten bildete noch der obere Don die Scheibelinie, welche ih von da im 
Norben der Steppenländer, dad Großfürſtenthum Kiew einfchließend, bis an die Wafferfälle des 
Dnjepr zog, dann von hier noch weiter bis zu den Öftlihen Ausläufern der Karpaten. In dieſer 
Begrenzung mag zu dem Reih Wladimir's ein Flähenraum von 18 — 20000 veutiden 
Duadratmeilen gehört haben, welcher alio ſchon damals den ver meiften andern europaifden 
Staaten, das Oftrömifche Reich vielleicht allein ausgenommen, bei weitem übertraf. ‘Polen 
bat dieſen Umfang auch zur Zeit feiner größten Ausdehnung nit erreicht, und doch iſt darin 
noch nicht inbegriffen das Fürſtenthum Inıutarafan am Kinımerifhen Bosporus, welches ruf: 
fe Fürſten, nachdem fie e8 den Chaſaren entriffen,, von 988 an bis gegen 1100 beberriähten. 

Freilich überlebte der Einheitöftaat den Großfürſten Wladimir nicht, er ſelbſt zerfegte ihn 
dur die Thellung, die er vor feinem Tode bemerfftelligte, in viele Heine Fürſtenthümer, wede 
man Apanagen zu nennen pflegte; aber ganz ohne allen Berband blieben diefe nicht unter ſich, 
abgejehen felbft von ver gemeinſchaftlichen Dynaftie, und ihre Geſammtheit iſt e8, was das 
Ruſſenland bildete. Die Thronfolge beruhte nicht auf der Erfigeburt in abfleigenber Linie, 
jondern der ältefte des ganzen Haufeß, gewöhnlich ein Bruder des Verflorbenen, hatte das erſt 
Net. Diefer Umftand, nebft den andern vorher angeführten, erflärt den ewigen Streit und 
Haber, der während einiger Jahrhunderte in der ruſſiſchen Geſchichte obwaltet; vereint 
werfen fie in diefelbe Verwirrung und Dunkelheit, was ihr den Stempel der Langeweile um jo 
mehr aufgeprägt bat, als felbft Karamſin's und Solowiev's Hiftorifches Talent nicht ausreichte, 
um die Undanfbarfeit des Stoffs durch die Gefchiclichkeit ver Behandlung zu bemänteln. 

Anfangs zeigt ſich das Theilungsſyſtem nur in Zwiſchenräumen; nachdem Wladimir L bi 
zwölf Theilfürften eingejegt hatte, ſchmolzen diefe, nad) dem Tode feines Neffen und Nachfolge, 
Smwiatopolf’3I. Jaropolkowitſche), auf zwei zufanımen, und aud) dieſe wurben um 
der langen und großartigen Regierung Saroflan’3l. Wladimirowitſch (101954) 
wieber vereinigt. Von diefem ruhmreichen Alleinherrſcher, deffen Anfänge in Novgorod rith 

2) Eine volltändige Gefchichte der ſchrittweiſen Erweiterung findet man in unferm Empire des 
Tsars, II, 37—108, mit den nöthigen Belegen. 

3) Das heit Sohn des Jaropolf. Um die Abflammung anzugeben, iſt es wichtig, ben Banık 
»amen beizufügen. 
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yerfprochen hatten, was er nachher in Kiew leiftete, ift Schon die Rebe gewvefen; hier wollen wir 
yon ihn nur anführen, daß feine Waffen bis ind Herz Livlands vordrangen, wo er Jurjev oder 
Dorpat gründete (1030); daß er einerſeits die Petichenegen, andererſeits die Mafuren und 
ie Jatwäger beiiegte, Bolen die tſcherweniſchen Stäbte wieder entrig und jelbft vor einem Feld⸗ 
ug nad) Konftantinopel nicht zurüdtrat, als die Ehre und die Sicherheit feiner Unterthanen 
hm einen foldyen zur Pfliht machten. Nach Iaroflav’8 Tode trat die eigentliche Theilungs- 
yeriode ein, welche ſyſtematiſch dad Erbtheil einer und derſelben Familie zerfplitterte und feit 
ver Mongolenherrihaft (1240) mehrere unabhängige Fürſtenthümer ind Dafein rief, in denen 
Sprößlinge verfchiedener Zweige von Rurik's Geſchlecht auf vem Thron faßen. Uftrialov hat 
ieſe Theilungen in feiner Geſchichte ziemlich deutlich gemacht, und zu noch Elarerer Anfhauung 
Önnen die Geſchlechtstafeln im „Schüffel zu Karamfin’ (TH. II, rufjiih) mit Nutzen ge- 
raucht werben. Auf die innern Kriege zwifchen ven Jarojlawitfchen und Wſewolodowitſchen, 
ven Ifiaflawitfchen, ven Roftiflawitfhen, ven Swätoflawitfchen und Olgowitfchen, oder wie 
rie Zweige alle heißen, können wir uns bier nicht einlaffen; e8 genüge zu fagen, daß es den Soͤh⸗ 
ven Wſewolod's, d. b. dem jüngern Zweige von Jaroſlav's Stanım, und namentlid) dem Haufe 
Wladimir's II. Wſewolodowitſch (1113—25), beichieden war, von 1167—1598, 
n Bejig der Hauptmacht zu bleiben. Diefer Wladimir, auf den von feiner Mutter, einer byzan⸗ 
iniſchen Prinzeffin, das Prädicat Monomach ſich vererbte, war wie zum Herricher geboren. 
Zwar gab e8 unter feiner fräftigen Regierung auch noch Theilfürften, aber mit wenigen Aus: 
sahmen ließ er folche nicht außerhalb feined eigenen Zweigs, feiner befondern Familie beſtehen. 
Sein tapferer Sohn, Mftiflav per Große (1125 — 32), den man nicht mit Mftiflav, dem 
Bruder Jaroflav’8 und dem Befleger der Ehajaren in der Krim (1016), verwechfeln darf, 
efefligte diefe Einrichtung in den Maße, daß ed zu feiner Zeit nur zwei Fürſtenthümer gab, 
velche nicht in den Händen der Nachkommenſchaft Monomach's waren, nämlich Tſchernigov, 
vo Wſewolod Olgowitſch im Streit mit feinem Oheim und feinen Neffen regierte, und das 
Efcherwenland oder das Land der tfcherwenifchen Städte (Halitſch, Galizien), auf deſſen Thro⸗ 
en die gleihfalld uneinigen Nachkommen Wolodar’3 und Waſſilko's fapen. Allein die 
Eheilungen, aus welchen dieſe Sondergebiete hervorgingen, hörten auch in jenem einzelnen ber: 
elben nicht auf. Das Land war ein Yamilieneigentbum an dem jedes Mitgliev betheiligt 
var, daher auch feinen Antheil verlangen fonnte; und fo verfümmerte und verblutete das 
Bolt in den endlofen Fehden feiner Fürſten, denen Einhalt zu thun es der Geiſtlichkeit an Macht 
ehlte, und gegen welche auch Negenten wie Wſewolod III, welder ven Beinamen ded Großen 
rägt, nichts vermochten. 

In dieſer Zeit, wo es mehrere Großfürſten und unzählige Theilfürſten gab, konnte von 
inem beſondern bleibenden Staat nicht mehr die Rede ſein. Daß unter ſolchen Umſtänden kaum 
och für das Geſammtrufſenland an eine weitere Vergrößerung zu denken war®), begreift man 
ım fo leichter, als man ſich zudem erinnert, daß e8 im Nordweſten mit ven Schweden und Li⸗ 
auern, im Südweſten mit den Petfhenegen und ihren Nachfolgern, ven Polovzern, fowie im 
„fen mit den Bulgaren, zu kämpfen hatte. Bon dem türkifhen Volke, der Polovzer, die auch 
Romanen genannt werben, drohte den Ruſſen im Zeitabfehnitt von 1055—1240 unauf- 
wrlih Gefahr. Schon 1068 erlitten fie von diefen eine ſchwere Niederlage am Ufer der Alta, 
ann wieder eine 1093 an der Stugna, einen andern Nebenfluß des mittlern Dnjepr. Lind den- 
ch war bed Bürgerkriegs kein Ende. Wenn aber der Geſammtbeſitz ver Ruſſen fih in jener 
Periode nicht oder wenigftend nicht viel erweiterte, fo kam doch innerhalb der Grenzen deſſelben 
In Fürſtenthum in die Höhe, welches beftimmt war, ihn ganz an fich zu ziehen und felbft ver 
Igentliche ruffifche Staat zu werden. Wir meinen dad Fürſtenthum Moskau (Mostwa). 

Der Stadt dieſes Namens wird im Jahre 1147 zum erften mal gedacht. Ihr @ebiet, nadı- 
em ed zuerft, 1054, zu Smolensk gezählt worden war, ging dann an das Fürſtenthum Susdal 
ber, das fhon 1149 als unabhängig in der Geſchichte vorkommt, nachdem es noch unter 
Blabimir I. dem Fürſtenthum Roſtov unterthan geweſen war, deſſen gleihnamige Hauptflabt 
der fhon 1022 genannt wird. Roftov und Susdal gingen im Jahre 1155 zu gleicher Zeit 
a Wladimir über, welches damals ein Großfürſtenthum wurde, deſſen Stelle jpäter dad. Groß⸗ 
irſtenthum Moskau einnahm. Die Stadt Wladimir war von Monomad erbaut worden. Aus 
m allen erfieht man, wieweit die Gründung bed eigentlihen Hauptſtaats in ver Geſchichte 

. 4) Unter Andreas I., gegen 1160, drangen indeß doch die Mosfomwiter" bis an die Kama und er- 
>erten bie Bulgarenfladt Braͤchimov. 
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Hinaufgeht und was an den Behauptungen Wahres ift, Moskowien fei eine erft ſpät im Finnen⸗ 
lande unter den Turaniern gegründete Kolonie, die am Slawenthum feinen Antheil hatte. ®) 

Jetzt ein Wort von der Entftehung des Großfürſtenthums Wladimir. Georg 1. (Georgii 
oder Jurii) Wladimirowitſch, mit dem Zunamen Dolgorufi ober Langhand, nachdem er 
zuerft nur Susdal beſeſſen hatte, regierte von 1155 — 57 ald Großfürſt zu Kiew, auf das er 
ſchon lange zuvor als auf fein Erbe Anſpruch gemadt hatte. Er mar nämlich einer der vielen 
Söhne Monomach's und ſtammte folglich in gerader Linie von Rurif, Wladimir I. und are: 
ſlav ab. Daraus geht hervor, daß er warägiicher Abkunft, griechiſchen Glaubens und wie all 
andern Fürſten des Ruſſenlandes der Sprache nad ein Slawe war. Seine ben Kiewern ver: 
haßte Regierung war ſtürmiſch und von Eurzer Dauer; auch fonnte er fie nicht auf feinen Sohn 
Andreas vererben, der von 1157 — 74 herrſchte, aber nicht in der alten Hauptftabt, ſondem 
in feinem Theilfürſtenthum Susdal. Jene hatte er ſchon 1155 verlaflen, und zwar aus Grün: 
den, welhe Karamfin folgendermaßen angibt. „Der Schauplak der gierigften Herrſchſucht, 
der Miffethaten, ver Plünderungen, der Innern Blutfehden, daß fübliche, während zwei Jahr 
hunderten durch Beuer und Schwert, durch Fremde und Eingeborene verherrte Rußland ſchien 
ihm ein Wohnort des Jammers und dad Ziel ver himmliſchen Rache.” Dazu famı der ver: 
bängnißvolle Tag vom 8. Mai 1169, mo Kiew, von ruſſiſchen Fürſten eingenomnıen, die 
Schmad einer breitägigen Plünderung erlitt. Da außerden Andreas die Nachfolge auf den 
Thron feines Baterd nit zuerkannt wurde, fondern nacheinander verſchiedene Neben: 
buhler ihn befiegten, hielt er fi) fern von Kiew. Es gefiel ihm im ſusdalſchen Lande, „wo ei 
zuerft das Licht ver Welt erblickt, wo der Geiſt des Aufruhrs ſich noch nicht im Volk gezeigt 
hatte‘. Roſtov und Susdal wählten ihn zugleich zu ihrem Fürſten. Er erweiterte Die Stadt en 
der Kliadma , verfhönerte fie mit fteinernen Gebäuden und, fagt der Annalift „niit goldenen 
und filbernen Thoren“; außerdem gründete er zu Wladimir Kirchen und Klöfter. Das An: 
denfen feined Vaters ehrend, wandte er auch dem damals noch in ver Entſtehung begriffenen 
Moskau feine Sorgfalt zu. Seine Herrihaft nannte er Großfürſtenthum von Susbal oder 
Wladimir, au, wie behauptet wird, von Weißrußland; und groß war fie allerbingt 
ſchon, denn außer diefen zwei Städten, mit Roftov, Jaroſlawl, Perejaflawi:Salejfi, Dmitren, 
Jurjev und Moskau, waren auch Nifhni-Novgorod, Halitſch im Lande der Deren, Koftremes, 
Gorodet, Starodub und Uglitſch von ihr abhängig. Das unfelige Syſtem der Theilgebiete geb 
er auf; er herrichte unumſchränkt und verlieh weder Brübern noch Söhnen beſondere Städte 
Die abfolute Regierung aber, indem fie Misbräuche aller Art auffommen ließ, gereichte im 
perfönlich zum Verderben, venn Andreas gab unter Moͤrderdolchen ven Geiſt auf. Bürgerkrieg 
wie er überall in füdlihen Rußland wüthete, war auch in dieſem öſtlichen die Yolge davon; 
aus dem jegigen aber ging Wladimir an der Kliadma als die Haupftadt des Landes herver. 
Den Söhnen des Andreas war diefer Thron nicht befchienen, jedoch blieb er in Georg I. Delge: 
rufi’8 Nachkommenſchaft, freilih von einen Zweig zum andern übergehend. Der fon ober 
im Vorübergehen genannte Wfewolod Ill. Juriewitſch, mit dem Zunamen des Großen 
(1176— 1212), bildete einen diefer Zweige und hatte zu Nachfolgern mehrere feiner Göbe 
und Enkel, zu melden legtern die Jaroſlawitſchen gehörten, deren Alexander Renfli 
(1252—63) einer war. Bon Daniel, dem Sohne dieſes legtern, auf welchen Die großfürſtlich 
Krone nicht kam, der aber 1277 Fürſt von Moskan war, gingen alle andern Megenten and 
der Rurik'ſchen Hauptlinie mit einziger Ausnahme Dimitri’s III. hervor, der (135963) 
einer Nebenlinie angehörte. Lind damit ift die Vererbung in diefer nämlichen Linie zu Gunfen 
der Sroßfürften von Wladimir und Deren von Moskau bewieien. 

Jener Stammvater Daniel Alerandrowitich war, wie gefagt, nicht Großfürft von Wladimir, 
andere Sprößlinge Wſewolod's 1. und dann andere Söhne feines eigenen Vaters Alexander 
Nevſki's fagen auf dem Hauptthron, neben melden: feit 1299 au der Metropolit ſeian 
Stuhl errichtet hatte. Aber unabhängig war Daniel fhon in feinem Gebiet, das nad fein 
Tode (1304) auf feinen älteften Sohn Georg Üüberging, und ſchon diefer machte alfobalt vn |. 
Sropfürften Michael Jaroſlawitſch (1304—19), aus dem Twer'ſchen, ebenfalls vet 
Monomach ausgegangenem Haufe, mit dem Moskau ſich in einen hartnäckigen Kampf rinlin. 
den Thron von Wladimir ftreitig, wobei er fich nicht fchämte die Hülfe des Khan der Golden 

Horde anzurufen, unter deſſen Oberhoheit das öftliche Rußland damals ſtand, und melder ide 

6) Die Rovgoroder machten ihrerfeits Anfledelungen an der Wolga und der Kama; fo entttand w 
Jahre 1174 Wiatka. Auch da ließen fich ſchon damals Slawen nieber. 
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eine feiner Schweftern zum Weibe gab. Georg, ver Dritte genannt, erreichte 1319 auch wirklich 
feinen Zweck, Eonnte ſich aber noch nicht erhalten, und erft jeinem Bruder Johann J. Dani: 
lowitſch Kalita (dev Beutel) gelang e8 1328 dur die Gnade des Khan, in den Beſitz dee 
Großfürſtenthums zu gelangen, weldes fih dann auf fein Gefchlecht vererbte. Johann ſelbſt 
regierte bis 1340. Moskau, wo damals ſchon feit zwei Jahren der Metropolit von Wladimir aus 
fih niedergelaffen hatte, wurbe des Reichs Hauptſtadt „zum Glück für Rußland”, fagt 
Karamſin. „Zu derfelben Zeit begann vie Wiedergeburt des Reichs, und in dem bißjegt un= 
wichtigen Städtchen reifte zuerft ver Gedanke einer wohlthätigen Alleinherrihaft, dort Eeimte 
das Fühne Unternehmen auf, die Ketten des Khand zu zerbrechen, dort wurben bie Mittel zur 
Unabhängigkeit und Größe des Reichs vorbereitet. Novgorod iſt als Wiege der Monarchie be- 
rühmt, Kiew ald Wiege des Chriſtenthums für die Ruffen, in Moskau aber ward das Bater- 
land und der Glaube gerettet.’ 

Nachdem wir fo die Dunfelheiten ver Entflehungsgefchichte des rufliihen Staats auf- 
geheilt, fönnen wir fhon über die nachfolgenden Begebenheiten als befannt genug und. in 
Kürze faflen;; zuvor aber müffen wir noch Die vorzüglicäften Nebenftaaten erwähnen, welche nach 
Furzer Frift in dem moskowitiſchen Hauptftaat aufgehen follten. 

Selbſt Kiew, der biöherige Hauptftaat, fing feit dem Tode Georg's I. (1157) an, zur unter: 
geordneten Stellung eines Nebenftaats herabzufinfen, aus welcher es ſich auch von 1169 an 
nie mehr erhob. Während des Thronftreit3 nämlich zwiſchen zwei Fürſten aus Altern 
Linien des Rurik'ſchen Haufeß, zwiſchen Iftaflav III., der zivar von Jaroſlav, abernidht durch 
Monomach abftammte, und Roftijlav Mftiflawitfch, einem directen Nachkommen des 
legtern, während dieſes Kampfes, fagen wir, erflärte fi) Andreas , der moskauiſche Großfürft 
der fih eben Novgorod's bemeiftert Hatte, gegen Roftiflav, welchem nichtöpeftoweniger, aber im 
Greiſenalter erft, ver Thron verblieb. Jedoch brachte auch er ihn nicht auf feinen Sohn, fondern 
der Sohn Iſiaſlav's III., Mftiflavn IL, ſchwang ſich auf venfelben, forte er ſchon vorher auf dem 
Throne von Halitſch ſaß. Dadurch daß er Novgorod einen feiner Soͤhne zuwies, zog ſich vieler 
die Feindſchaft des Freundes ſeines Vaters, des mächtigen Andreas zu, der ſich alſobald mit elf 
Fürſten, unter denen die Söhne Roſtiſlav's waren, in ein Bündniß einließ und ungeſäumt ein 
Heer gegen Kiew ſchickte. Wie follte ver ehrgeizige Fürſt von Moskau dieſe Gelegenheit ent: 
ſchlũüpfen laffen, au da feine Oberhoheit aufzurichten und in den Befig von ganz Rußland zu 
gelangen? Linerwartet ſchnell und bevor Mſtiſlav ihr zu Hülfe eilen Eonnte, ſtand dieſes Heer 
vor der herabgeflommenen Mutterſtadt des Gefammtvolf8 und fegte durch, was bisher niemand 
gelungen war. Nach einer nur zweitägigen Belagerung ward Kiew mit Sturm genommen; fo= 
dann, wie oben erwähnt worden, von den eigenen Lanveöfindern geplündert. Andreas verlieh 
das eroberte Gebiet einem feiner Söhne, aber ohne den großfürftlihen Titel, den er fich felbft 
vörbehielt. In demſelben wütbete von nun an ver Bürgerkrieg; Mftiflav fam nad Kiew zurüd, 
und nad) ihm, da fih Andreas um feinen Befig fehr wenig bekümmerte, fam es noch an allerlei 
andere Fürften, zu denen auch der von Tſchernigoo, Swätoſlav, gehörte, welcher wieder (um 
1190) den großfürftficden Titel annahm, ohne Widerſpruch von feiten des Großfürften von 
Wladimir, Wſewolod's des Großen. Sein Nebenbuhler und Nachfolger Rurik Roftifla- 
witſch (von Smolengf) that daffelbe, wurde aber durch den Fürften von Halitih aus Kiew 
vertrieben, und da er, um ed in feinen Befig zurüdzuführen, vie Polovzer herbeirief, veranlaßte 
er ven beinahe gänzlihen Untergang der Stadt (1204), worin dieſe Barbaren unter voll: 
ſtändiger Plünderung (die nod weiter ging ald jene von 1169) Abjcheulichkeiten aller Art 
verübten. Jedoch zähen Lebens erholte Kiew ſich noch einmal, und als die ruſſiſchen Fürſten, 
1224, von den Mongolen in der Kalkaſchlacht befiegt wurben, war auch unter ven Erſchlagenen 
ein Gropfürft von Kiew. Selbſt im Angeficht ver Todedgefahr, worin dad gemeinfame Vater- 
land fchwebte, wie mit Blinpheit gefchlagen, ftritten abermals verfchiedene Fürſten um fein Erbe, 
noch ald im Jahre 1240 Batü-Khan, des Dſchingis-Khan Enkel, nach einer neuen Nieberlage 
der Ruſſen am Sith, den Dnjepr erreichte. Die Bemohner der erniedrigten Hauptflabt ver: 
theidigten ſich zwar heldenmüthig, flelen aber unter dem Schwert der Mongolen. „Das alte 
Kiew verfhwand, und verſchwand auf immer“, fagt der ſchon öfter angeführte Geſchichtſchreiber; 
„‚bennbiefe einft berühmte Mutter der rufiifchen Städte lag noch im 14. und 15. Jahrhundert in 
Trümmern.” Ihre Geſchichte felbft, während der zweiten Hälftedes 14. Jahrhunderts ift ſehr unge: 
wiß, obgleich daſelbſt noch Fürſten vom Stanıme Wladimir's des Apoftelgleichen regierten, freilich 
wur mit Benehmigung ver Ehanifchen Baskaken oder Steuerbeamten; ſelbſt mas man von ihrer 
Groberung durch den litauifhen Großfürſten Gedimin nad) der Schlacht am Irpenfluß (1320) 
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erzählt, entbehrt einer genügenden Beglaubigung. Erſt von 1471 an findet man flatt ber 
ruſſiſchen Fürſten litauiſche Woiwoden; dann in Jahre 1569 ward Kiew der Gig einer pol: 
niſchen Woiwodſchaft. 

So viel von dieſem erſten Nebenſtaat, abgeſehen von denen, die nicht dem Ruſſenlande 
überhaupt, ſondern den Großfürſtenthümern Wladimir, nebſt Susdal, und Moskau ſpeciell 
angehoͤrten. Den von Polozk können wir, da er, abgelegen wie er war, nur wenig in das Ganze 
eingriff, übergehen, ob er gleich bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts dauerte; auch deſſen 
von Smolensk und deſſen von Tſchernigov, aus welchem letztern die Fürſtenthümer von Novgorod⸗ 
Sewerſk und von Rijäfan hervorgingen, wollen wir nur ganz flüchtig gedenken; aber bei zwei 
andern müffen wir wenigftend einen Augenblid verweilen. Es find dies das Fürſtenthunm 
Novgorod-Welifi (Groß-Novgorod) und das Großfürſtenthum, zeitweilige Königreich Halitſch. 

Groß-Novgorod gehörte ausschließlich feiner von allen Linien des Geſchlechts Wiadimirs 
des Großen an; feit dem 12. Jahrhundert wählte ſich diefe blühende Handelsſtadt ihre Fürſten 
nach Gefallen aus allen Linien, fi übrigens felbft durch ihre Volksverſammlung regierend, eine 
Freiheit, zu welcher Jaroflav der Große ald Fürſt von Novgorod (bevor er den großfürflligen 
Thron beftieg), den Grund gelegt hatte, und zu welcher fpäter auch noch die freie Wahl bed 
Poſſadniks oder Bürgermeifters fam. Lange wahrhaft felbftändig und verſchmähend, um bie 
ewigen Kürftenfehden der benachbarten Gebiete fih zu Fümmern, Eonnte Novgorod währen 
ded 14. und 15. Jahrhunderts für einen Freiſtaat gelten; felbft den Erzbifhof (Wladyla) 
wählte, nur unter Vorbehalt der Beſtätigung des Metropoliten, die auf ihre Rechte hoͤchſt eifer⸗ 
füchtige Bürgerfchaft. Indeß war ber Staat doch nie ohne einen Fürſten; nachdem er zu 
Zeit Andreas' I. fih nur mit Mühe der Oberhoheit des Gropfürften von Wladimir und Gus: 
dal erwehrt Hatte, ſtützte er fi, um ihm nicht endlich Doch zu erliegen, bald auf ven Fürſten 
von Tſchernigov, bald auf den von Smolensk, nacheinander dem einen oder dem andern Hauſt 
feinen eigenen Fürften entlehnend. „Seltenregierte einer längerals drei Jahre“, jagt Uſtrialen 
„und im Lauf von hundert Jahren wechſelten in Novgorob dreißig Fürſten miteinander al. 
Unter ftürmifhen Bewegungen bildete fih die innere Entwidelung ver Stabt, welde bis au 
Johann IL. unverändert fi) behauptete.” 6) Bor dem Einfall ver Mongolen blieb der reifen 
Durch eine günftige Wendung der Dinge bewahrt, und felbft al8 er 1259 ſich zu einer gewiſſe 
Unterthänigkeit gegen den Khan der Goldenen Horde verftanven hatte, war dieſe doch meh 
formell als thatſächlich Novgorod blieb eine eigener Staat, ein Staat von bedeutender Aut 
dehnung und großem auf beträchtliche Reichthümer fi) gründendem Anfehen, und das Sprik 
wort blieb in Kraft: „Wer vermag etwas gegen Bott und Groß⸗Novgorod?“ 

Zulegt bleibt noch übrig, vom Nebenftaat Halitſch zu ſprechen, der mit Kiew das fühweklike 
Rußland bildete und eine Zeit lang dad Königreich Rußland hieß. Sein Mittelpunft, Halitih 
oder Balitfch, gehörte fhon vor 980 zu den ruſſiſchen Städten im heutigen Oftgalizien, wei 
von Tſcherwen, einer derſelben, die tjheriwenifchen genannt wurden und dem Tfchermwenilder 
oder Rothen Rußland (Rothreuffen) feinen Namen gaben. Um biefe tſcherweniſchen Stäk 
ftritten ich lange Ruffen und Polen; allein fhon im 12. Jahrhundert erhoben ſich auf jenen 
Gebiet drei rufjifhe Fürſtenthümer. Linter diefen nahm alſobald Pereniyſchl ven erften Run 
ein, und im Fürſtenthum Peremyſchl wurde von einem Nachkommen Jaroflav’s I. Halifh 
gegründet. Eswar dies Wladimirko, Sohn Wolodar’8, der von 1124—53 regierte; Di 
von ihm am obern Dnjeftr angelegte Stadt ward feine Reſidenz, welche er mehr ald einmal 
gegen Boleflav III. Schiefmaul zu vertheinigen hatte, während er felbft gegen das benadbark 
Fürſtenthum Wladimir in Wolynien erwerbfüchtige Iimgriffe that. Saroflav Wlapimir: 
Eowitfch brachte das Fürſtenthum Halitih zu hohem Anfehen, aber fein Sohn Wladimir. 
nad) einer unrühmlichen Negierung, hinterließ Eeine Leibeserben. Darauf ward, mittels yo 
nifcher Hülfe, das Fürſtenthum (1198) durd) den Tyrannen Roman Mflislamwitfd, cine 
Nachkommen Monomach's, der auch über Kiew verfügte und ſich „Selbſtherrſcher von ganz Ruj 
land’ nannte, mit dem von Wladimir in Wolgnien vereinigte. Seine Großthaten mag mM 
bei Karamſin (III, 86—93), nachleſen. Ruhmwürdiger aber als die feinige war bie nd 
jährige Regierung feines großherzigen Sohnes Daniel Romanowitfh (121166) 
der feine während eined Interregnums verfürzte und zerfplitterte Herrfchaft erſt wieder erobern. 
dann gegen den König von Ungarn behaupten nıußte, welden fogar ein Nationalpelb, Km 
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6) Man fann über das innere Leben Novgorobs und feine ſchönſte Zeit einem Aufſaß von End |“ 
Herrmann nachlefen, in den Beiträgen zur @efchichte des ruſſiſchen Reiche. 
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tftiflav I., von den oben bei Kiew die Rede gewefen ift, zur Zeit des Interregnumd herbei- 
rufen hatte. Ebenfo gegen den Fürftenvon Tſchernigov. Nichteiner der ruſſiſchen Regenten feit 
ıroflav dem Großen hattefo vielXobvervient ald Daniel. Auch fegte er fih ringsum, ja fogar bei 
n Mongolen in Reſpect, deren Khan feine Unabhängigkeit anerfannte; und an ihn lag es nicht, 
enn er nicht bereits das Joch ber Knechtſchaft abfchüttelte. Da er damals vergeblich bei den Nach⸗ 
irn gegen bieje Unterdrücker feines Volks Hülfe gejucht hätte, näherte er fi dem Abendlande 
der Hoffnung, von da aus unterflügt zu werden. Zwar gelang ihm dieſes weniger als feine 
nftrengungen, die feinem Großfürſtenthum geſchlagenen Wunden zu heilen; der Papft mußte 
bei Berfprehungen und Kreuzprebigten bewenden laſſen; vorläufig begnabigte er ihn blos 

it dem Titel eine8 rex Russiae, infolge deffen ihm in des Oberhirten Itamen der Abt von 
teflina die Königskrone wirklich aufjegte. Auch Daniel’8 Bruder, Waſſilko, wurde im wolyni⸗ 
ven Wladimir der Eönigliche Titel (rex Laudemariae, d. h. von Wladimirien oder Wolo⸗ 
mirien) verliehen. Diefer Waflillo war nad) vem Tode feined Vruders dad Band, durch 
elches das zwiſchen Daniel’d Söhnen getheilte Reich noch eine Zeit lang zufammengehalten 
urde. Unter Daniel’8 Enkel Georg oder JZuriitwowitfd (1301 — 16), ward die Gin: 
it wieberhergeftellt, und im Verlehr mit den Fremden nannte fich dieſer Großfürſt aud 
jeder König von Rußland (nicht. von Kleinrußland, wie Georg's Nachfolger den Ge: 
auch einführten). Nach der Verjiherung Uſtrialov's war fein Neid das mächtigſte aller 
ſſiſchen Fürſtenthümer, mas jenen Zeitpunft betreffend wol angenommen werben kann. 
3 follte aber einen langen Beftand nıehr haben, denn ſchon 1340 ward Halitih vom König 
n Bolen Kajimir Ill. eingenommen und mit feiner Krone vereinigt. 

Seitdem machte außer Susdal und Moskau nur noch Twer auf den großfürftlichen Titel 
nfprud, den feine Fürſten, wie wir ſchon oben gefehen haben, auch wirklich zeitweilig (zumal 
n 1304 und 1462) führten; da aber das Fürſtenthum Timer aus dem von Wladimir und 
usdal hervorgegangen war, haben wir ung bier nicht mit felbigem zu befchäftigen. 
Kehren wir nun zu demjenigen Staat zurüd, der von 1328 an der Hauptſtaat war und 

ieb, zu dent moßfowitiihen. Anfangs zwar, wie wir e8 bei Halitich gefehen haben, war er 
neswegs der mädtigfte, und mehr als der leßtere fland er unter der drückenden Botmäßigfeit 
r Mongolen von der Goldenen Horde, deren damaliges Geſammtreich auch das Reich ‘von 
iptſchak genaunt wird, ein Name, welcher anzeigt, vaptürkifche, von den Mongolen allmählich 
zwungene Bölfer der HauptbeflandtHeif vefjelben waren. Erſt nad) der Dlitte des 14. Jahr: 
inderts waren mit Moskau befinitiv Wladimir, Roſtov, Susdal und Nifhegoron (nad Fürſten⸗ 
um, deſſen Hauptſtadt Niſhni-Novgorod hieß) vereinigt, zu welchen bald darauf aud noch 
turom Fam, ja auch Smolensk, Jaroflavl und Tſchernigov, von denen jedoch daß erftere ſchon 
104 an Ritauen verloren ging. Twer und Rjäfan hatten noch lange eigene Fürſten, welche 
[6ft, wie gejagt, fi als Großfürften geberveten, und zudem wurde auf Mosfowien im 
ten Jahrhundert feines Auffkommens daſſelbe Theilungsredht angewandt, das im ganzen 
uffenlande galt, nur mit ver Beichränfung, daß der ältefle Sohn, von nun an nächſter Erbe 
ab über den Brüdern des Vaters ftehend, immer den größten Theil des väterlichen Beſitzthums 
Hielt. Damals, wo auch Halitfh fhon an Polen gefallen war, mußte man in Mosfowien 
lerdings ſchon den mächtigften Nuflenftaat jehen, und daß es died mehr und mehr wurde, 
rachten die Umſtände mit fi. Jenes kiptſchakſche Gefammtreih, von dem fo eben die Rede 
weſen ift, theilte jih nämlich faft zu gleicher Zeit in vier Zareien oder Khanate, Kafan, 
ftradjan, die Krim und Sibir, was der Politik des Divide et impera, auf welche fid 
e Ruſſen nicht weniger gut als die Römer verſtanden, freien Spielraum ließ. Nächftvem 
urbe die Theilbarfeit des Reichsgebiets al8 ein Uebelſtand anerkannt und bald auch that- 
chlich aufgegeben, obgleih noh Johann Ill. Waſſil jewitſch (1462 — 1505) in feinem 
leſtament feine nachgelaffenen Söhne mit Städtegebieten bebachte. 

Unter dieſem Johann, welchen die Ruffen ven Zunamen Gorbii oder der Stolze beilegen, 
nd der im Auslande auch Johann der Große heißt, wurde Moskowien, welches er felbft, im 
egenfag zu dem von den Litauern unterjochten, unfreien Schwarzrußland, Weißrußland, 
h. dad unabhängige und vorzüglichfte Rußland nannte, ein wirklich mächtiger Staat, als 
fen Ausgangspunkt das Jahr 1462 angenommteu werben kann, zu dem jedoch beinahe alle 
lorgänger Johann's, von Kalita an, das Ihrige beigetragen hatten. Schon ver nächſte Nach— 
ger Kalita's, Sinneon Johannowitſch der Stolze (1340—53), der Susdal noch nicht 

ſaß, außerdem in Twer einen Nebenbuhler dulden mußte und viele Theilfürften neben ſich be= 
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ſtehen ließ, hatte ſich, „wie dies auf feinem Siegel zu ſehen iſt“, ſagt Karamfin, „Großfürſt von 
ganz Rußland“ betitelt; ſodann, nach dieſem, hatte der ſchon oben erwähnte Dimitri IV. der 
Doniſche (1363 —89) viel für die Befefligung des Erſtgeburtsrechts gethan. In der That 
aber warf lich erft Johann III. der Stolge, von den: wir Hier fprechen, zum Alleinherrider in 
Moskowien auf, und zwar ohne noch an bie Theilfürftenthüner zu rühren, bloß durch Keftigfeit 
und kluge Politik. Diefer Politik Meifterwerf war die Abfchüttelung des Jochs der feit Timur's 
Groberungszug (1395) in ſich felbft zerfallenen und zertheilten Tataren. Nicht auf einmal, 
nicht durch einen plöglichen, entſcheidenden Schlag beiwerfftelligte dieſe Johann, ſondern er 
machte fie zur Aufgabe feiner ganzen Lebenspauer, und zwar in der Weije, daß er bie getheilten 
Beinde zu entfräften fuchte, inden er den einen mitteld des andern befäntpfte, um jie dann zuleht 
niit der ganzen Wucht feiner erhöhten Streitkräfte zu erprüden. Sein erfter Schritt (um 1475) 
war, daß er der Haupthorbe ven Tribut auffündigte und ihres Khans Geſandte theils toͤdtete 
theild verjagte; der zweite, daß er fih gegen dieſen mit einem Erimifchen Khan verbündete, der 
(1480) Sarai, der Horde Hauptlager, überfiel und zerftörte, worauf die Horde felbft von ben 
Nogaien aufgelöft wurde. Hierauf mifchte er jich in die innern Streitigfeiten zu Kafan, bei 
welcher Gelegenheit (1487) fein Feldherr Cholmſti die Tatarenſtadt mit Sturm einnahm, aber 
für jegt feinem Verbündeten wieder überließ. Endlich hetzte er nach Kräften ven Khan ber Krim 
gegen den legten Beherrfcher von Kiptſchak auf und erlebte no, daß der Sig der Horde von 
diefem gänzlich zerfiört wurbe (1502). Sowol in den einen ald in dem andern Punkte, in ver 
Durchſetzung der Alleinherrfchaft wie in ver Befreiung vom tatarijchen Joch, fette Johann? 
Sohn, Waifili IV. (1505—34), dad Werk feines Vaters fort. Nah dem Teftament Jo: 
hann's Hatten zwar die Brüder Waſſili's befondere Städte, aber Feine Herrſchaftsrechte erhalten: 
was von eigentlichen Tiheilfürften noch beftand, wurde in den Jahren von 1510—23 verbrängt 
oder in Gewahrſam gebradt; das freie Pſkov wurde allen andern ruffiihen Städten gleid: 
geftellt, und biefen warb wieder auf ein Jahrhundert (1514— 1618) Smolensk beigefügt, 
welches damals die Litauer 110 Jahre lang befefjen Hatten, und welches erſt 1667 auf imme 
mit Rußland vereinigt werben follte. „So waren”, verfichert Dr. Ernft Herrmann, „pie legten 
Spuren der Theilfürftenthümer vertilgt.” Und mad das Tatarenjoch betrifft, fo machten ihm 
zwar bie krimiſchen Khane, Mahmeb:Girai zumal, viel zu [haffen, da letzterer nahe daran ıwar 
dad Reich von Kiptſchak wiederherzuftellen und 1521 in Abwefenheit Waſſili's bis vor Mol 
kau kam, welches ſich Tosfaufen mußte, um nicht Die Fahne des Iolams in feinen Mauern zu ſehen 
auch warb Kaſan wieder aufgewiegelt und Schig-Ali-Khan, der moskowitifhe Schützling, ver: 
jagt; jebod ging die Gefahr zulegt vorüber und wäre wahrſcheinlich ſchon auf immer bejeitigt 
worden, wenn Waſſili fein Alter höher als auf 55 Jahre gebradt hätte. Dann folgte ie 
funfzigjährige Regierung Johann's IV. Waſſiljewitſch des Furchtbaren (1533 —84) 
unter welcher bie Khanate von Kaſan und Aftrahan mit Mosfowien vereinigt und bie Grobe 
rung von Sibirien begonnen wurde (1581), freilich aber auch die Küfte Ingernanlands an 
Schweden verloren ging (1582). Schon unter Wafjili, alfo bevor Die Vergrößerung gegen Alten 
begann, hatte diefer ruffiihe Hauptflaat einen Flächenraum von 36000 deutſchen Duabrat: 
meilen, was beinahe das Doppelte von dem Gebiet war, über welches Wladimir der Große ge: 
herrſcht Hatte. Indeß war dieſes Gebiet doch bei weitem nicht ganz in jenem inbegriffen, dem 
im Weften erreichte es nicht den Dnjepr und nicht blos Kiew nebft den Landen, denen die Namen 
Klein, Weiß-, Schwarz: und Rothrußland verblieben, ſondern aud der Strich auf dem linfen 
Dnjeprufer, der noch lange ein Zankapfel zwiſchen Polen und Rupland fein follte, war außer: 
halb beffelben. Nichtsdeſtoweniger nannte ih Waſſili Großfürſt „von ganz Rußland“, nee 
welchem Titel ſchon diefer „Zar von ganz Rußland“ auffam, melden die Dolmetjcher vamald 
anfingen fo zu überfegen, als ob er mit Kaifer gleichbedeutend gewefen wäre. Unter Johann IT. 
wurde der Sarentitel allgemein gebräuchlich, und als diefer launenhafte, in fpäterer Zeit halt: 
verrückte, aber dennoch als Förderer der Staatsmacht im dankbaren Andenken ver Ruſſen ge 
bliebene Wütherich fein laſterhaftes Leben endete, Eonnten jih ſchon an 12 Mill. Untertbane 
über 65000 Quadratmeilen audbreiten, wovon kaum 6000 zu Alten, beinahe 60000 aber ze 
Guropa gehörten, wenn man nänılich diejem Welttheil die Steppenlänvder am untern Don un! 
an der Wolga bis zum Uralfluß zuzählt. Jedenfalls eine riefenhafte Erweiterung, ja beinaft 
eine neue Verdoppelung des Staats, dem ſchon damals in der civilifirten Welt kein anderer 
Ausdehnung gleichkam! 

In feinen europäiſchen Theil machte ex in der Folge noch lange Zeit hindurch, mas NE 
Länderbeſtand betrifft, nur wenig Fortſchritte, ja noch andere Rückſchritte als die vom Jaftt 
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1582, von welden fchon die Rede geweſen ift, fanden im Verlauf ver Zeit flatt. So gingen 
1617 ganz Ingermanland und Karelien für die Dauer eines Jahrhunderts verloren, jo 1618 
Smolensk, Tfchernigov und Sewerien. Defto bedeutender waren die Bergrößerungen in Aften 
unter Födor Sohannowitfh, Boris Godunov, Mihael Fövorowitſch und 
Aleris Mihatlowitih. Der erfigenannte dieſer vier war bekanntlich ber lebte Sprößling des 
Rurik'ſchen Stamm, der mit ihm 1598 in ber zarifchen Linie abbrach, worauf der talentvolle 
Hauptminifter und Schwager Födor's, Boris Godunov, von tatarifcher Herkunft, ſich auf den 
Thron ſchwang, von 1598 — 1605 nicht ohne Ruhm das Scepter führte, und es auch noch fei- 
nem Sohne Föbdor I. übermachte, deſſen ſchwacher Hand es jedoch fhnell entfiel. Erſt nad 
rinem Interregnum von acht Jahren, einer Höchit finftern Zeit in ver ruffifchen Gefchichte, ward 
in Michael Födorowitſch, aus ver eveln und von Volk geliebten Familie Ronanov, 1613 
fine neue Dynaftie gegründet, deren Mannsftamm zwar fhon nad) wenigen Generationen aus- 
Rarb, die aber in der weiblichen Linie bis auf diefen Tag ſich erhalten hat und welche Rußland 
uf eine unerhörte Stufe der Macht brachte; eine Dynaftie, unter welcher dad Zarenreich, in ein 
nerfanntes Kaiferreich verwandelt, im europäifchen Staatenverbande feinen Pla nahm, frei- 
ich unter der Bedingung einer Wiedergeburt, welde, da fie unter Peter dem Großen nicht viel- 
'eitig genug zu Stande kam, erft in unfern Tagen ihre Nachwehen empfand und in ganz anderer 
woHithätigerer Art angebahnt wird. 

Als jener erfte große Reformator Rußlands, Beter I. Alexejewitſch (1689—1725) 
ich neben feinen blöpfinnigen Bruder Johann V. auf den Zarenthron fehte, neben welden er 
richt lange den von feinen Bätern für einen Weifen aus ihrer Kamilie erhobenen Patriarchen 
tuhl dulden wollte, erftreckte fich feine Herrichaft über einen Stant, der ſchon 326000 Quadrat⸗ 
neilen umfaßte, alfo um ein Drittel ven Flächenraum von ganz Europa überftieg. Vom Peipus⸗ 
ee dehnte er ſich ohne Unterbrechung, in einer Länge von über 1350 veutfchen Meilen, bis an 
ven Meerbufen von Ochozk, über zwei Welttheile aus, wozu erft fpäter noch ein britter, Amerika, 
mabfehbare Einöden liefern follte. Das Verhältnig des einen Welttheild zum anvern, ven 
ufjifhen Beſitz betreffend, hatte ſich indeß verändert: zu Europa gehörte jetzt der Kleinere Theil, 
33000 Duadratmeilen, zu Aften ver größere, 242000; jener Fleinere Theil war aber ſchon 
jahezu die Hälfte Europas. Und ſchon fchien fein Reich dem hochfahrenden Geifte Peter's des 
Sroßen zu Klein. Mit Recht, denn ihm fehlte noch der Ausflug feiner gewaltigen Ströme, der 
Newa, des Dnjepr, ded Don; das Kaspifche Meer, in welches die Wolga mündet, war zwar 
ven Ruſſen zugänglich, ift aber nur ein ungeheuerer Binnenfee; ebenfo zugänglidy war ihnen 
ad Weiße Meer, wo die Divina ihre Mündung hat, das aber während brei Biertheilen des 
Jahres von einer Cisrinde umbammt ift, welche die Schiffahrt beeinträchtigt. Rußland reichte 
veder an die Oſtſee, die ein Band zwifchen ihm und Europa gewefen wäre, noch an dad Schiwarze 
Meer, durch welches feine Schiffer zum Bosporus und zur Donau hätten gelangen können. So 
var Vergrößerung eine Nothwenpigfeit; Peter bemwerfftelligte fie auf Koften Schwedens, da⸗ 
nals noch eine Großmacht, und rückte wirflih and Baltifche Meer vor, war aber in feinen Ver: 
uchen, auch am Schwarzen ſich feftzufegen, weniger glücklich; es war dies einer feiner twürbigen 
Nachfolgerin, Katharina II., vorbehalten. Was er Rußland beifügte, betrug nur 8368 Qua⸗ 
ratmeilen, wovon nicht ganz 4200 in Europa, der Reſt in Afien, wo Rußland jegt bis Kamt⸗ 
chatka fi) ausdehnte, bis an das Öftliche Weltnieer, einer der großen Weltſtraßen (ein Umſtand, 
veldyer der von Ciſe flarren vulkaniſchen Halbinfel doch einen Werth gibt). Die dominirende 
Stellung Schwedens in Ofteuropa nahm jedenfall? von nun an das Zarenreich ein; allein, troß 
einer neuen Hauptftabt Petersburg blieb e8 dennoch eine halbaftatifche Macht, folange Polen 
3 von den civilifirten Staaten trennte, und zwar mit einer Diaffe von 13500 Quadratmeilen, 
nit der lich 3.3. der deutſche Bundesſtaat und viel weniger Frankreich noch nicht meffen Tann. 
Das anarchiſche Pinftenreih, ein Hächft unruhiger Nachbar, mußte fallen, wenn e8 Rußland 
yergönnt fein follte als eine wirkliche europaiiche Macht aufzutreten; beide Staaten Fonnten von 
sun an un fo weniger nebeneinander beitehen, ald der damals ſchon bei weiten ſchwächere zu: 
ve aus allerlei Brovinzen zufammengefegt war, weldhe unter Wladimir dem Großen und 
einen erften Nachfolgern zum urfprünglichen Ruffenlande gehört hatten. Im Beſitz Polens 
waren Weiß-, Schwarz:, Roth⸗, ja ein beträchtlicher Theil von Kleinrußland mit über 6 Mill. 
Sinwohnern, welche, da fie überwiegend nicht zur Landesreligion, fondern zum Glauben der 
rientalifchen Kirche fich bekannten, Häufig gegen Maßregeln ver Unduldſamkeit fi zu ſtemmen 
jatten, welche die Cinmiſchung des ruffifchen Monarchen herbeiführten. Diefe Millionen von 
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unterdrückten Glaubensverwandten nannten ſich Ruſſen wie das Nachbarvolk, uber welches Peter 
herrſchte, und welches darum nicht weniger ein Slawenvolk war, daß die Volen in ihm nur Mos⸗ 
fowiten, Moskals, fehen wollten. Auf diefen Umſtand Eonnten allenfall8 die Nuffen ein Recht 
der Eroberung ftügen, wenn in einer Zeit, wo Friedrich der Große, dem Beiſpiele Ludwig's XIV. 
und feiner Reuniondfammern folgend, Sclefien weggenommen hatte, die Bolitif überhaupt 
gewohnt geweſen wäre, vor allen Dingen immer nad dem Recht zu fragen. Man muß bis 1514 
zurüdgeben, um bie Anfänge ber Kriege zwifchen den Polen und Moskowiten zu finden, und 
daB im Jahre 1609 Sigismund II. fein Heer bis in den Kreml Moskaus führte, daß dieſer 
König die Krone Monomach's feinem Sohne Wladiflav aufs Haupt jeßte, ift weltbefaunt. Die 
Nuffen in Warſchau haben feitvem nur das Wiedervergeltungsrecht oder Unrecht ausgeübt; wir 
bevenfen ung, welche von beiden Bezeihnungen wir al die pajjende zu brauchen haben, da nod 
imnier die Staatöfunft mehr nach jeweiligen Intereffen als nad) vernünftigen Regeln und dem 
oberften Sittengefeß fich beftinnmt, wie es dem Chriftenglauben entfprade. 

So viel ift gewiß, die Demüthigung Polens war von Peter dem Großen an eine National: 
idee bei den Ruſſen, wie die Erniebrigung Rußlands vorher eine Nationalivee bei den Polen 
geweien war. Doch dad gewaltige Vorrücken nad diefer Seite war wiederum der Negierung 
Katharina’s II. vorbehalten, unddie Bergrößerungen ded Staats inder Zwiſchenzeit, 1725—62, 
waren nur ganz unbedeutend, wenn man auf den Erwerb eines neuen Flächenraums in Sibirien 
(von nahezu 45000 Quadratmeilen am obern Irtyſch) keinen befondern Werth zu legen gemeigt 
ift. Unter ver Kaijerin Anna Johannowna (1730—40) fand fogar wieder, und zwar auf 
beiden Seiten des Kaukaſus, ein Rückſchritt ftatt; unter Eliſabeth Petrowna (1741—62) 
warb nur ein Feines Stück von Finland dem Reich einverleibt. Nichtsdeſtoweniger blieb aber 
die Stellung des ruſſiſchen Reichs im europäiſchen Staatenverbande anfehnlid und angeieben. 
Denn unter Anna ward die ruſſiſche Heeresmacht durch einen hochbegabten und energiſchen 
Kriegsmann, Feldmarſchall Münnich, ganz auf europäiſchen Fuß geftellt, und als die Kaijerin 
im polnifchen Erbfolgekriege die Partei des ſächſiſchen Kurfürften gegen ven vom Reichdtag er: 
wählten Rönig Staniflaus, den Schügling der Schweden und Sranzofen, ergriff, drang im 
Juni 1735 eine von Lascy befehligte rufjifche Armee von 10000 Mann, zum Schrecken Guropaß, 
dad übrigens die firenge Mannszucht bewundern mußte, welde unter Münnidy’8 Kriegen 
herrſchte, bis an den Rhein vor, um imNotbfall (was aber nicht nöthig wurde) Oſterreich Hulie 
zu leiften. Mehr noch wurde während der dritten oder vierten Frauenregierung das fo abgele: 
gene Zarenreich in die Angelegenheiten ver Weftmächte gemijcht, als der Kaiferin Eliſabeth Groß⸗ 
kanzler Beftufhev 1746 mit ven Gefandten ver Maria Thereſia ein Defenſivbündniß unter: 
zeichnete, auf welches auch ein Subſidientractat mit England folgte. Kraft dieſer Verträge führte 
Fürſt Nepnin ein Jahr fpäter wieder ein Hülfscorps durch Polen, Mähren und Böhmen. Diele? 
fam biö nad) Franken, fchlagfertig, aber wiederum ohne zum Schlagen die erwünſchte Gelegen: 
heit zu finden. Da außerdem Rußland jih am Frieden von Belgrad (1739) betheiligte, durd 
welchen ſich gleihfam für e8 die orientalifche Frage eröffnete, gewöhnten fih allmählich Mittel: 
und Welteuropa an eine gewiffe Genoflenfchaft mit dem ehrgeizigen Staat im Often; und tab 
endlich dieſer 1757 im Siebenjährigen Kriege, abermals im Bunde mit Ofterreich, thätig und 
eingreifend auftrat, ift befannt. Die Teilung Polens ging nicht von ihm aus, mar aber freilich 
eine Kolge feiner neuen Machtftellung und des precären Verhältniffes Preußens und Öflerrridl 
ihm gegenüber. Der Dften unſers Welttheils und ſomit das ganze europäiſche Syſtem Ir} 
Gleichgewichts ging von jener Zeit an einer politiſchen Umgeſtaltung entgegen. 

Eine vierte Frau, und diesmal eine Deutſche, Katharina IL, auch die Große genamt 
(1762—96), Hatte ſich, mit vorläufiger Übergehung ihres Sohnes, auf den Thron ihres roll 
und ſchwachköpfigen Gemahls Peter's III. (auch eines Deutjchen) geihwungen, nachdem durch ka 
Betragen des legtern eineRevolution unausbleiblich geworden war. Eine großartige Regierum. 
die vieles ſchuf, vieles vexbeſſerte, alles vorwärts brachte und die Welt mit Bewunderung er: 
füllte, ſo groß auch das Ärgerniß war, welches die fo thätige, kräftige, aufgeklärte und geiſtoelt 
Negentin als der Sinnlichkeit ergebene Frau andererſeits gab, für deren Jugend die Zeit Lat: 
wig's XV., Auguft’8 II. und der Kaijerin Eliſabeth eine ſchlechte Sittenſchule geweſen war. Zu 
haben biefe Regierung für jetzt nur aus Einem Geſichtspunkte zu betrachten, aus dem ber Ber 
groͤßerung, welche ſie den Zarenreich verſchaffte. Dieſe Vergrößerung, welche auch das Herzeg 
thum Kurland in ſich faßte, war ganz außerordentlicher Art, denn allein in Europa ſchlug Karte: 
rina zu Rußland mehr als 10700 Quadratmeilen, nämlich auf Koſten Polens mehr ald 8000 
auf Koſten der Türkei etwa 2900 ; was fie ven Perfern abgewann, ward erft unter ihrem Ref: 
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'olger mit dem Reich vereinigt. Um einen Flächenraum, welcher nicht viel Fleiner war als der 
yon ganz Spanien, rückte dad Zarenreich weiter in das meftlihe Europa ein, und den Osmanen 
wang e8 im Süden alle Länder ab, die noch zwijchen ihm und dem Schmarzen Meere lagen, 
ınter andern die Halbinfel Krim, bis dahin der Sitz von Khanen, welche Die zerfallende Tataren- 
nacht hinter jich zurückgelafſen hatte. Seit dem erften ruffifchen Türfenkriege im Jahre 1569 
yatten nacheinander Tataren und Saporogifche Koſacken öfter zu Beinpfeligfeiten zwifchen bei: 
en Staaten Anlaß gegeben; häufiger maren ſolche fpäter vorgefommen, theild Aſovs wegen, 
velches ein Zankapfel zwifchen den Steppenvdlfern und den Türken war, lange bevor Ruſſen 
ınd Türfen darum zu zanfen anfingen, theild aud) in Bezug auf Polen, mit den die Pforte 
Rußland ebenfo wenig in guten Vernehmen jehen wollte, ald fie fpäter zugeben fonnte, daß e8 
ih auf deffen Koften vergrößerte und an deſſen Stelle nicht nur die erfte Macht im Dften, fon: 
yern felbft eine euröpäifche Hauptmacht wurbe. Linter Peter dein Großen für das Osmanen⸗ 
eich noch wenig gefährlich, Hatten dieſe Türkenkriege leptered unter Anna, wo Münnid die 
Rrim und die Moldau bejeßte, ſchon bis zur Erfhöpfung gebracht, und ald es fobann im Frie⸗ 
yenstractat von Kutſchuk-Kainardſhi (1774) durch Katharina's IL. Unterhändler noch viel tiefer 
jedemüthigt worden war, ließ ſich die glorreihe Siegerin durd den hochfahrenden Fürſten Po⸗ 
emfin mit den Bebanfen wiegen, daß für die Türken ber legte Tag angebrochen, ſie aber be⸗ 
timmt fei, deren Erbe zu werden. Damals, ed war kurz nad) dem Frieden von Teſchen (1779), 
vo Katharina zur Beendigung ded Bairiihen Sucrefftondfriegs neben Frankreich als Vermitt⸗ 
erin und Fünftige Bürge aufgetreten war, damals war der Gedanfe, das Oftrömifche Kaifer: 
hum zu Buniten ihres Enfeld Konftantin Pawlowitſch wieder aufzurichten, bei ihr an ver Tages⸗ 
ronung, und ihre berühmte, an Borfpiegelungen aller Art fo reiche Reife nad Cherfon und 
er Krim an der Hand Potemkin's ſtand damit in directer Beziehung. Wenn Rußland feitven 
ieſem zauberifchen Plan entfagte, fo hat e8 doch nicht Die Hoffnung fahren laffen, entweder vie 
Macht des Padiſchahs der feinigen durchaus unterzuordnen ober ſich ſelbſt Durch abgeriffene 
Eheile der Türkei, wondglic durch die Beiignahme von Konftantinopel felbft, wodurch es in 
ingehinderte Berührung mit dem Archipelagus und dem Mittelmeere käme, aufs neue zu 
ergrößern. Wahrlich, eine ſtarke Verfuhung! und in der That unterlagen derfelben die rufji- 
hen Machthaber fhon mehr als einmal, nicht ohne Schaden zu nehmen. Zu Katharina’s Zeit 
'hien fie natürlich und gefahrlos. Auch in Seewejen hatte unter ihrer Regierung Rußland be⸗ 
yeutende Fortſchritte gemacht; Alexis Orlov's Serfieg zu Tſchesme (1770) Hatte Europa noch 
viel mehr in Erflaunen gefegt al der von Rumänzov in den Schlachten am Larga und am Ka: 
zul verdiente Triumph und als der unermüdlichen Kaiferin perfönliche Verſuche, den damals 
no für barbarifch geltenden Lande eine freilinnige ſtändiſche Verfaffung zu geben. Ihre See: 
ahrer ſtachelte fie zu muthigen Entdeckungsreiſen in ven arktiſchen Regionen an, und fo kam es, 
yaß die Ruffen ji in den Jahren 1788 und 1789 in den Beflg von ungemeffenen Wüfteneien 
m weitlihen Nordamerika jegen Fonnten, die man auf über 24000 Quadratmeilen anſchlägt. 

Mit diejer glorreihen und langen Negierung ift die kurze des unglüdlihen Paul Petro— 
vitſch (1796— 1801) keineswegs zu vergleichen, doch trug auch diefe zum Ruhme ſowol als 
ur Vergrößerung des ruſſiſchen Staats bebeutend bei, denn einerjeitd warf er ſich fhon damals, 
vo Sumorov glänzende Siege in Italien errang, zum Schiedsrichter zwiſchen Ofterreich und der 
tanzöfifhen Republik auf, welcher er, im Verbande mit der Türkei, auch die Joniſchen Infeln 
ntriß, und anbererfeitö vereinigte er Eraft des Friedens, den er mit Perfien ſchloß, ganz Geor⸗ 
jien, ein Königreich, mit den Ländern feiner Krone. 

So nahın denn Rußland am Anfang des 19. Jahrhunderts einen Flächenraum von über 
350000 Duadratmeilen, mit einer Bevölkerung von 36 Millionen, ein; von diefem unerhörten 
Areal kamen an 90000 Dundratmeilen auf Europa, 236000 auf Aften und über 24000 auf 
Amerika. Und dabei blieb der Niefenftaat nicht ſtehen! 

Denn unter den Söhnen Paul’8 fügten fich die Umftände fo, daß er von 1813—52 neben 
Sngland die Bormadt in Europa wurde; daß er e8 auch in Aſien war, mußte fpäter felbft China 
ınerfennen. Schon jet war von Naturgrenzen feine Rebe mehr; wie fehr aber naturwüchfige 
Rraft und Intelligenz der nicht hinlänglich organifirten, wenn auch noch fo ungeheuern Mafle 
iberlegen ift, hat jeitbem die Erfahrung wiederholt bewiejen. Nie hat ein größerer Contraſt 
wiſchen einem Reich und ver Berfon feines Beherrſchers flattgefunden, ald während der Re— 
zierung des humanen, feingebildeten, zartfühlennen Alexander I. (1801— 25), der wie Titus 
verdient haben würde ald deliciae generis humani bezeichnet zu werben, wenn die ernfte Zeit 
nicht einen viel Fräftigern Eharafter erheifcht Hätte. Während er von einer Seite nichts that, 
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um diefen Gontraft zu verringern, mühte ex fi) von der andern lange vergeblich im ungleiden 
Kampfe mit einer Macht ab, melde, vom Genie erhoben, von ber flaunendwerthen Rührigkeit 
einer durch Die Revolution verjüngten Nation getragen wurde. Erft ald der Gewalthaber Frank⸗ 
reichs, in weldhem ganz Europa feinen Unterprüder ſah, ven Krieg auf Rußlands eigenen Boten 
warf und bis Moskau vorbrang (1812), fing ver Wiverfland an, der Energie des Angriffe zu 
entiprehen; und ald, durch Die ſchweren Niederlagen des Eroberers im Oſten wie im Weften er: 
muthigt, auch Deutfchland (Preußen und Ofterreich inbegriffen) ſich entſchloſſen erhob, um feine 
Unabhängigkeit, bad theuerſte Gut eined Volks, wieberzuerfämpfen, da ward ed Rußland ver: 
gönnt, ald Vormacht eine Hauptrolle in den Begebenheiten zu übernehmen und durchzuführen. 
Und in diefer Stellung blieb ed, folange dad befiegte Frankreich nievergehalten werben Eonnte, 
was nach Verdrängung der frievfertigen Bourbonenherrfchaft nicht mehr nıdglich war. Außer 
feinen neuen Erwerbungen im Kaufafus und auf der doppelten türfifhen Grenze (der europäi: 
fen und der aſiatiſchen) kam unter Alexander I. Rußland in den Beſitz von ganz Kinlant, 
von dem ed bis dahin nur den ſüdlichen Eleinern Theil innegehabt hatte, und aus welchem «8 
nun ein mit Rußland innig verbundenes, aber doch befonderes Großfürſtenthum machte, jowie 
in den von dem größern Theil des Herzogtums Warſchau, weldhen ihm die Wiener Tractate 
von 1815 als ein ſelbſtändiges Königreich überließen, deſſen Krone jedoch ebenfalls inner mit 
ber rufiifchen auf demſelben Haupt vereinigt fein follte. Dieſe neue Krone, von der fi) Aleran: 
ber in der Breifinnigfeit, welche er der eigenthümlichen Erziehung verdanfte, die Cejar Laharpe 
ihm beigebracht hatte, viele Ehre, viele Selbftbefrienigung verſprach, wurde für ihn und feine 
Nachfolger zur Dornenkfrone, ja ohne ihnen die Möglichkeit zu laffen, fich ihrer wieder zu er: 
ledigen; dem ruflifchen Reich zwang fie mit Nothwendigkeit eine Politif auf, welche von ihm, 
von den innern Angelegenheiten, vie Aufmerkſamkeit ver Regierung abwendet und nicht geeignet 
if, ihm im Audlande Freunde zu erwerben; wir bezeichnen fie mit dem Namen der Heiligen:Al- 
liangpolitif. Dieje hat aber nicht Stich gehalten, als Rußland der Türkei gegenüber feine frühern 
Plane wieder aufzunehmen verfuchte, und wozu die Vernadhläffigung ver innern Zuftände führt, 
dad bat der befremdende Aufitand zur Zeit des Todes Alerander’d gezeigt, welcher Misbräud 
und Übelflände aller Art aufdeckte, wie fie in viefem Grade in feinen Givilifationglande ver: 
handen find. Im ganzen wurden übrigens unter Alexander 1. 10780 Duadratmeilen Rupland 
als neue Vergrößerung zugelegt, nämlich 8850 in Europa und 1950 in Aſien. Daß durch 
Anfügung jener 8850 Duadratmeilen, welche alle den Weftländern zugefehrt waren, wenn jie 
auch großentheild zwei befondere Nebenftaaten ausmachten, Rußlands Stellung unferm Staa: 
tenverein gegenüber ganz verändert werben mußte, Fann ein jeber einfehen. Augenſcheinlich if 
e8 aber unter ber breißigjährigen Regierung Nikolaus’ I. (1825—55) geworben, der, nad: 
dem er unter erfhütternden Vorfällen auf den Thron Alerander’8 gelangt, welcher nicht ihm, 
fondern dem ältern Bruder Konftantin Pawlowitſch beftimmt fhien, nachdem er Widerſtände 
aller Art bezwungen und aud ſchweren Kriegen ald Sieger hervorgegangen war, ſich als von 
Gott berufenen Bekämpfer der Revolution geberbete, Polen mit Süßen trat, Frankreich trodig 
behandelte und felbft zwifchen Preußen und Ofterreich zum Schiebsrichter ſich aufmarf, ſodaß er 
wenigftend auf vem Gontinent ald von allen Botentaten der erfte hätte angefehen werben können, 
wenn jeine Macht ebenfo innerlich feft und wahr ald von außen imponirend gewefen wäre. Taf 
gar vieles dabei in der That nur Schein war und ift (auf lange Zeit noch eine Beruhigung für 
Europa!), das hat der Drientkrieg, dad haben die Begebenheiten in der Krim (1855) beiwielen, 
welche ven Tod dieſes hochfahrenden, aber an Treue und Gerechtigkeit haltenden Monarchen be: 
fhleunigten, einen Tod, worin feine Nachfolger nicht umhin koͤnnen werden für fie eine Lehre 
zu fehen. Allerdings lag in den Schlägen, die Rupland damals auf allen feinen Seegrenzn 
trafen, eine ſchmerzliche Demüthigung für ven Zwingherrn ver Polen, den ſtolzen Gegner Lud⸗ 
wig Philipp's und den Schiedsrichter von Olmüß, indeß verließ er nicht die Bühne der Wel—, 
auf der er die präpotente Macht feined Scepterd mit Selbfigefallen zur Schau getragen hatır. 
ohne aud wieder eine bebeutende materielle Vergrößerung feinem Reich zugeiichert zu haben. 
Sie betrug 15400 Duadratmeilen, bei welchen aber diesmal Afien beinahe ausſchließlich be⸗ 

theiligt war. Perſien und die Türkei mußten ihm an ver ſüdlichen Grenze feiner Kaufajuk: 

länder bedeutende Strecken abtreten; Die viel bedeutendern aber, die er China abzwang, murten 
erft unter feinem Nachfolger mit dem Reich vereinigt. Auf diefen, auf den gütigen und grob: 
herzigen Alexander II., der feit 1855 auf dem Throne Peter's des Großen und Katharina’ der 
Großen figt, war um fo viel weniger eine hohe Erwartung gerichtet, ald Fein mit Weisheit und 
Rechtsſinn begabter, Vertrauen gebietender Rathgeber ihm, foviel man wußte, an der Seile 
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fand; denn völlige Männer haben bisher Rußland immer gefehlt. Nichtsdeſtoweniger hat ſich 
biefer Monarch, feines unfeligen Verhältniffed mit Polen ungeachtet, welches ihn zu Maßregeln 
veranlaßte, über weldhe wir das Urteil der Nachwelt überlaffen, in den Augen ver Mitwelt wie 
auch in den unferigen hochgeſtellt. Denn ihm verdankt das ruſſiſche Bauernvolf nicht nur feine 
Losreißung von der Erdſcholle, fondern auch die Belehnung mit Bodenbeſitz, welche dereinſt ein 
Bolf von freien Männern fhaffen kann, wenn man erft in allen Schichten der Gefellfchaft, und 
nicht in dieſer allein, wo alles Licht noch fehlt, erfannt Haben wird, daß ohne einen moralijchen 
Aufſchwung feine wirkliche Freiheit denkbar iſt. Ihm, Aleranver II., ift die ganze Bevölkerung 
es ſchuldig, daß fo viele ſchwere Bande ji Iöfen, fo viele Wünfche ſich verwirklichen, daß eine 
hunanere Behandlung der Untergebenen den Behörven zum Geſetz gemacht ift, daß ſich Volks— 
ſchulen eröffnen und großartige Sommunicationdmittel anbahnen, daß neue Provinzialeinrich: 
tungen im Werben find und eine neue Juftiz, neben einem neuen Klerus das Hauptbedürfniß 
Rußlands, nebſt neuen Befegbüchern ſich vorbereitet; endlich daß daran gearbeitet wird, den 
Krebsſchaden zu heilen, nämlich die Uniittlichfeit und Käuflichkeit der Beamtenwelt. Neben 
folden Erwartungen, die wenigſtens theilweije fhon mehr ald Erwartungen find, was wollen 
materielle Eroberungen bebeuten, wenn fie zumal einem Reich jih anfügen, das ſchon ohnehin 
an allzu ungeheuerer Ausdehnung krankt? Diejenigen, welde unter Nikolaus gemacht, erft unter 
Alerander vertragsmänig beftätigt wurben und ſowol das Mittelreich als aud das anfloßenve 
Khokaud beirafen, überfteigen jevod an Flächenraum 13000 Duadratmeilen, das Areal ganz 
Deutichlands; allein noch lange werden fie dem Schaß größere Summen entziehen, al8 fie ibm 
einbringen. Nicht auf feinem Länderbeftande — fo untheilbar er und auch im Grunde ſcheint — 
auf der Sittigung des Volks durch eine Kirche, die, aus ihrer Verfleinerung erwachend, ſich be: 
mühen würbe, würbigere Diener hriftlicher Altäre ſich heranzubilden, auf ſchneller Ermehrung 
vor dem alles lähmenden Pofitivigmus, auf den jich jept der von der Mode beherrſchte Adel viel 
zugute hält, auf verftärftem Sinn für Recht und moralijhen Werth, darauf und auf nichts an⸗ 
derm beruht das Fünftige Schickſal Rußlands und mit ihm das Schidfal Europas. Wie viele 
gewiß erleuchtete und wohlwollende Beurtheiler Haben nicht, auf dieſen Geſichtspunkt fich ſtellend, 
es al8 eine offene Frage angefehen, ob dieſes Niefenreich wirklich eine Zukunft habe! Warum 
follte die Borfehung ihm dieſe verjchließen? Aber auch wir glauben, daß jie an Bedingungen 
geknüpft ift, auf weldhe wir in mohlmeinendem Sinn hinweifen werben. 

11. Geographiſcher Überblid (Territorium). Im Norvoften ver Alten Welt und 
ein volle Viertel derielben einnehmenp (in Europa deſſen größere Hälfte, in Aſien ein Drittheil), 
dehnt ich über 173 Längen: und AO Breitengrade ein unermeßliches Tiefland aus, welches unter 
einem und demfelben Scepter vereinigt ift und in compacterMaffe ohne Unterbrechung von dieſ⸗ 
feit des Weichfeluferd und vom Baltiiden Meere bis zum öftlihen Ocean fortläuft. Dieſes 
Tiefland, zwijchen 36° und 208° öſtl. 8.7), zwiſchen 38° 20’ und 78° 26’ nördl. Br. gelegen, 
ift dad ruſſiſche Reich mit feinen Nebenftaaten, ven Großfürſtenthum Finland und dem König: 
reich Polen. Die neuefte anıtlihe Statiftif (von 1863) gibt ihm einen Flächenraum von bei: 
nahe 370000 Quadratmeilen 8), und zwar die amerikaniſchen Beflgungen nicht mitgerechnet; 
eö macht Died ungefähr 32 mal das Areal ded ganzen veutfchen Bundeögebietd. Will man das 
ruſſiſche Amerika aud noch mitrechnen, fo findet man eine Totalfunme von 394000 Duadrat: 
nieilen. Ganz Europa hat nad Ritter nur 160000 Quadratmeilen. 

Diefes Tiefland, fagen wir, ift eine einzige ununterbrochene Maſſe. Indeß wird fie Doch, 
etwa dem 77. Längengrade entlang, durch eine nicht unbedeutende Bopenerhebung, die ungefähr 
300 Meilen lang ift, in zwei an Bröße fehr ungleiche und auch fonft voneinander fehr verfchie: 
bene Theile zerlegt, den europäifhen und den ajlatifhen. Die Scheidewand iſt der Ural (ein 
Name, der Gürtel bedeutet) nebft dem Obfchtfchei:Syrt, bei vem er im Süden beginnt, um fi) 
im Norden in den Kariſchen Meerbufen abzudachen. Das europäifche Rußland, zu welchem man 
auch die arktifche Infel Nowaja : Semlja zählt, nimmt mit feinen Nebenländern über 100000 
Quadratmieilen ein, neunnal die Ausdehnung Deutſchlands; an 270000 gehören dem aflatifchen 

- 

7) Nämli von Ferro. Rach rufflfcher Rechnung, welche ben erflen Meridian durch bie Stern: 
warte von Pulkowa bei Petersburg zieht, Iautet dies alfo: vom 12. Grad im Weſten von Pulkowa bis 
um 161. Grad im Often. 

8) Die Landfeen find mit inbegriffen, nämlid in Europa (Ladoga, Aſovſches Meer u. |. w.) zu 
1780 Quadratmeilen, in Aften zu 1358. Das Kaspifche Meer mit 8413 Duadratmeilen und ber Kralfee 
mit 1267 find außerhalb der Berechnung geblieben. 
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Rußland an, und noch 24000 andere liegen jenfeit des öftlihen Weltmeers, der Halbinfel 
Kamtſchatka gegenüber, in Nordamerika, von welchem fich dort ein InfelhalbEreis ablöft, gleich⸗ 
fam um gegen Aſien zu eine Berbindungdftraße, Die aber unvollftändig geblieben ift, herzuftellen. 
Diefen Halbfreis bilden nebfl ver Halbinjel Alaska die Aleutifchen Eilande. Das ganze Gebiet 
der Ruffen in Nordamerika, eine beinahe menſchenloſe Einöde, welcher nichtöpeftoweniger ihre 
Pelzthiere Werth verleihen, dehnt fich zwifchen 210 und 248° öfll. 2. von Ferro und zwiſchen 
54° 40’ und 71° 23' 31" nörbl. Br. aus. Bon vemfelben viel mehr zu fagen, wird bier faum 
der Ball fein Eönnen. 

MWollten wir hauptſächlich auf das geographifche Intereife Nudjicht nehmen, fo würden wir 
am längften bei dem afiatifchen Theil verweilen, nicht zwar feines Tieflandes wegen, wo bie 
Eisflächen vorberrfchen, in denen felbft Moos und Flechten erflarren, fondern in Betracht jeiner 
öftlihen Erhebungen und des Stufenlandes, durd welches es fih in einer Länge von beinafe 
500 Meilen vom Hochlande Gentralafiens lostrennt,:in Betracht ver Alpenregion, welde es 
dort unter dem 45. Breitengrade erreicht, und der Naturſchönheiten, die fi dann, wie Die neue: 
ſten Reifenden ung belehrt haben, auf allen Schritten zeigen. Im Grunde ifl dieſe ganze um: 
ermeßliche Fläche uncultivirt, und fo verlohnt ed Hier die Mühe nicht, ven Schredden zu vermin: 
dern, der an dem Namen Sibirien haftet. Ohnehin beruht die ganze politifhe Wichtigkeit Ruß⸗ 
lands auf feinem europäifchen Theil, einen Culturlande, feiner ungeheuern Ausdehnung un: 
geachtet, und die einzige Fläche von einer folhen Ausdehnung, welche cultivirt if. Im nad: 
folgenden ftatifhen Abfchnitt diefer Unriffe wird daher beinahe einzig und allein vom europäi: 
fhen Rußland die Rede fein; in gegenwärtigem wollen und müffen wir aber Doch vom geogra: 
phiſchen Standpunft aus beide Theile in gleicher Weife wenigftend überfchauen. 

Das öftliche Tieflann Europas ift von drei Erbwällen, den Karpaten, dem Kaufajus und 
dem Ural, umſchloſſen. &8 hat feiner Natur nad) mit dem weftlihen Europa nur wenig gemein. 
„Sn dem weiten Raume von 100000 Duadratmeilen‘‘, fagt ber größte Erdkundige unjerer 
Zeit, „herrſcht Ebene, welliged Land, hier und ba (aber in weiten Entfernungen voneinander) 
Hügelbildung vor. Die einzige gemeinfame mitilere Erhebung von bedeutendem Umfang, abet 
geringer Höhe, ift das Plateau ver Wolgahöhe, etwa 1000 Fuß über dem Deere, ohne all 
Charakter ver Gebirgsbildung. Dies bringt die einzige Abwechſelung in bie verticalen Dimen: 
fionen des ruffifchen Oſteuropa, welches durch dies Gentralplateau vier fehr fanfte Abdachungen 
erhält, gegen Norden zum Nord- und Weißen Meere, gegen Süden zum Aſovſchen und 
Schwarzen Meere, gegen Often zur Kaspiſchen See nach Afien hinein, gegen Welten zum Finni⸗ 
ſchen Meerbufen und zur Dftiee.... Diefer jüngere Boden Ofteuropas konnte überall von Waj: 
jerfpülungen durchzogen werden, meil ihm nirgends hemmende Bebirgsgruppen im Wege 
fiehen. Sie mildern die zu große Rinfdrmigkeit einer vollflommenen Ebene. So einförmig 
nichtsdeſtoweniger das europäifche Tiefland bleibt, darf es doch Feinedmegd mit dem afiatiſchen 
vermechfelt werben, welches im Gegentheil einen merklichen Gegenſatz gegen daſſelbe bilvet, ven 
auch Karl Ritter mit Nachdruck hervorhebt. „Die europäifhe Tieflandſchaft“, jo fährt er fort, 
„obwol der aſiatiſchen fo dicht angrenzend, ift doch völlig von ihr verſchieden. Die aſiatiſche Seite 
ift nit Hügelland, ſondern vollkommen gleihartige Fläche, nur mit Sand, Kies, Beröll, mit 
ben jüngften tertiären Schuttmiaffen und Alluvionen überzogen. Weite Salzfteppen ohne über: 
gelagerte fruchtbare Erddecke dehnen fih aus, von Steppengräfern, dürren Binfen, Salzkräutern 
und trodenen Holzgeftrupp bewachſen, nur für Kamel:, Schaf: und Ziegenmweide tanglid, 
ohne Quellenreichthum, ohne grünen Nafenteppich, ohne europäifche Wieſengründe. An vielen 
Stellen wird das afiatifche Tiefland geradezu Wüſtenei, meift nur geeignet zum temporären 
Aufenthalt ver Nomadenvölfer. An wenigen ſporadiſchen Stellen nur ift Ackerbau möglid. 
Ganz anderd verhält e8 ſich auf der europäiichen Seite. Dieſes wellige Hügelland ift ũberall um 
eine Stufe der Entwidelungsfähigkeit höher geftellt. Es Hat einen ganz andern Boden, beiten 
Beitandtheile unfer Geograph genau angibt, und bei reichlicher Bewäſſerung hat es, außerden 
gewöhnlichen europäifhen Fruchtboden, die befannte Schwarzerve, eine Bodenſchicht von un: 
gemeiner Fruchtbarfeit, die eine Ausdehnung zweimal fo groß ald Franfreidy überdeckt. Eelbi 
andern Theilen des Bodens niangelt die Dede weicher Srdarten nicht; nur im außerften Norden 

fehlt fie, und auf der entgegengefeßten Seite herrfcht wahres Steppenland höchſtens noch dicht am 
Nordſaume ded Aſovſchen und Schwarzen Meeres und in den taurifhen Flächen. Freilich findet 

diefe jo ausgedehnte Erzeugungäfraft des Bodens einen feindlichen Widerſtand in ver Eigenbeit 
bed ruſſiſchen Klimas, welches ein ſtrenges zu nennen ifl, ſtrenger unter deuſelben Breitengraten 
als im weftlichen Europa, ein Umſtand, der fid) daraus erklärt, daß, während im dieſem meht 
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ſche Klima vorherrſchend ift, in Oſteuropa das continentale ſich fühlbar macht, dem 
‚angehört. Dieſes continentale Klima geht in Hige und Kälte bid ins Erireme. Im 
en Rußland ift e3 jedoch dadurch gemilbert, daß die Winde von Weften ber noch die 
der oceanifchen Lufthalbfugel zuführen, welche übertwiegend mit dem feuchten Element 
ift, wie Ritter fo belehren und geiftreih auseinanderfegt („Europa“, ©. 152). 

imt der Quellenreichthun dieſer Region, aus welcher ſich ihre zahlreichen Flüſſe und 
flären. Aber die weſtliche Feuchtigkeit reicht nicht für das Ganze aus; weiter nach 
sebt über der Erbe ein trockener Lufthimmel, welcher über den Meeren nie auf längere 
tehen kann. Mittelrußland, d. h. die Mitte von Ofteuropa, bildet zwiſchen beiden 
nımeldraumen ben Übergang. Jenſeit ift die Hitze intenſiv, obgleich vorübergehend, 
ilte ſo maßlos, daß die leblofe Natur der Nigipität nicht zu wiberftehen vermag. „Die 
len Oftwinde‘‘, fagt der Meifter, deffen Andeutungen wir folgen, „bringen mit ihren 
iften zugleich heitern Himmel, Trodenheit und über den ganzen von ihnen temporär 
n Länderſtrich flärfere Lichtentwidelung des Sonnenftrahls, die den Organismen 
ird, z. B. die Färbung der Blumen erhöht. Die Weftwinde üben den entgegengefegten 
18. Durd die continentalen Winde wird die polare Kälte weit gegen ven Süden, 
kaspiſchen und pontifhen Geſtaden herab verbreitet. Nicht nur die nordiſchen Wald: 
ich die andern Gewächſe des Nordens dringen daher dort tiefer landein als irgendivo. 
Polarthiere folgen dieſem Zug, und es iſt nichts Ungewöhnliches, dan felbft Ren⸗ 
is in die Steppe von Orenburg, d. i. bis in die Breite von Berlin verirren.” Daß, 
ge vereint, dieſe klimatiſchen VBerhältniffe die Natur des Bodens und feiner Erzeug- 
gen, werden wir weiterhin ſehen; Hier aber muß noch eine Anficht Ritter's angemerft 
ie jih auf die Bildungsgefchichte dieſes Bodens bezieht. Gin glüdliched Gemiſch von 
bungen und welligen Oberflächen mit milden Senkungen, meint ver Meifter, ift offen 
allmähliche Anfhwellungen und lange Perioden vorflutiger maritimer Nieverichläge 
mmabfäge, in ungleichzeitigen Perioden verfchiedener über dies flache Tiefland einft 
eter Meeresſtände entitanden. 
aben von ber Natur der Bodenfläche und ihren Erhebungen, die nur auf ven Grenzen 
uropa und Ajlen (denn die Karparenhöhen liegen fon etwas abfeit8) zu wirklichen 
angeſchwollen find, ſowie von des Landes reihen Wafferfuften, in verfchievenen Spe: 
n und zulegt in dem erflen Bande unferd nod) unvollendeten „Empire des Tsars au 
ıel de la science” ausführlich gehandelt; auf jene Arbeiten müffen wir uns um fo 
fen, als wir hier blos andeutend zu Werke gehen und nur die Hauptpunkte, aber der 
äß, auf melcher jet bie Wifjenfchaft fteht, berühren können, welche zu einem ftatifli- 
älde die nöthige Einleitung bilden. Die Gebirge im europäiichen Rußland find übri- 
nt. Man weiß, daß der Ural ald ein Meribianbergzug wirflid da, wo ber lang 
ſiatiſche Körper fein europäisches Bruftbild anjegt, gleihfam einen Gürtel bildet, der 
ınd da bedeutend hervorragt und ftellenweife, zumal gegen den Norden und Europa 
ht hinlänglich aufmerkfamen Bliden ſich beinahe entzieht; Daß feine Länge jehr bedeu⸗ 
e Breite im Süden größer, im Norden geringer, hier 7 Meilen und darunter, dort 
ı und mehr beträgt, und Daß der Kamm, der im Durchſchnitt nur 12—1500 Fuß 
ıh Gipfel von 3000 Fuß, ja von mehr ald 6000 hat; daß er auf der weftlicden Seite 
ungen, auf der Öftlihen von leeren Steppen umgeben ift, wo er einen ftarfen Abfall 
ih daß er, bei feiner großen Mannichfaltigkeit von Mineralien, reiche Erze von Kupfer 
Metallen enthält, welche den Bergbau in hohem Grade erfprießlih mahen. Was den 
betrifft, der vom Ural, im Süden des Obſchtſchei-Syrt, durch eine ausgedehnte 

iche getrennt ift, wo der falzige Boden nur fteifed Grad und hier und da Geftrüpp ber: 
und der auf dieſer Sübjeite, wie der Ural auf der Oſtſeite, Europa von Aſien trennt, 

ın gleichfall®, daß Dies wirkliche Alpen mit Urgeſtein find, Hi8 50 Meilen breit, obwol 
naler, wo die höchſten Gipfel, der Elbrus und der Kadbeg, emporfleigen; baß feine 
je, ſchräg und in norbmweftliher Richtung vom Kaeëpiſchen Meere in Schirwan bis 
d den Kuban ftreicht und dent Pontus ziemlich Hohe Mauern zeigt; daß er an 150 Mei: 
und ein Areal von 2300 Quadratmeilen bededt, ja von A000 Meilen, wenn man 
Gebirgsland des kaukaſiſchen Iſthmus mitrehnet, was eine Schweiz ausmacht, bie 
ünfmal fo groß iſt als die rechte Schweiz; daß die genannten Gipfel viel Höher ſind ald 
ı in Europa, indem der Kasbeg, welcher dad Centrum bezeichnet, 16854 Fuß Meeres: 
‚ der etwa 25 Meilen weftlicher gelegene Elbrus noch 14400 Fuß, und daß ber ewige 
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Schnee bis 9886 Fuß herabfleigt, wo dann, nad einem von Flechten und Moojen beiehten 
Zwiſchenraum, ein herrliher Wieſenteppich beginnt, auf welchem die [hönfte Alpenflora prangt. 
Über das alled Fann man Ritter (S. 96— 112) nadplejen, wenn man wiſſen will, wie die Erd⸗ 
beihreibung intereffant zu machen ift; uns ift bier unterjagt, in Anfchaulichfeiten und aus: 
zubehnen, wie wir jedoch ebenfall8 in dem oben angeführten Werke gethan haben. Was weniger 
bekannt ift, iſt die nicht überall gleichförmige Natur der Ebene, und darüber wird man gern nod 
ein mehreres erfahren; doch muß zuvor ein Wort von den vorzüglichften Gewäſſern gejagt 
werden. 

Die Haupeftröme Rußlands, die Wolga, ein Riefenfluß, der Dnjepr und die Düna fliegen 
von einer Landhöhe herab, welche man dad Quellenland Rußlands genannt bat, und welche auf 
viele kleine Seen enthält. Diefe Landhoͤhe ift bei ver Kreisſtadt Oſtaſchkow, da wo die Guber⸗ 
nien von Twer und von Smolensk aneinanderftoßen. Noch etwas nörblider ift dad Plateau 
von Waldai, das überall wenigftens um 600 Fuß und theilweiſe felbft um mehr als 1000 Fuß 
über die Meeresfläche fich erhebt. Die höchſte Waldaihöhe beträgt 1150 Kup, und fogar no 
in Livland, am nordweſtlichen Ende derſelben Landhöhe, erhebt fih der Munnamäggi bis zu 
1063 Fuß. Von da breitet ih nun nad) Südoſt ein Hoher Landrücken aus, der zwiichen Dnjeypt 
und Don der Steppe zu in einer Granitplatte endet, von welcher die Stromfchnellen des erftem 
diefer Hauptflüffe herfommen. Aber diejer Landrücken ift nur fehr mäßig Hoch, mit Ausnahme 
nod einiger Bunfte, wie veflen bei Toropeß im Gouvernement Pffov, wo die Höhe 1340 uf 
beträgt, und deſſen bei Ming, wo die Swätaja-Gora (dev Heilige Berg) noch 1130 Fuß Höhe 
hat. Ebenfo Hat Bopolien, am äußerften Ende eines Ausläufers der Rarpaten, eine Erhebung 
von 1350 Fuß. Was den befagten Landrücken anbelangt, fo reicht er von der untern Düna bis 
zur untern Wolga; er wird im Norden begrenzt einerfeitd von ber tiefer liegenden Küften: 
region, in der die Hauptlandfeen Beipus, Ilmen, Ladoga und Onega liegen, und melde bie 
Newa, ein Ausfluß des Ladoga, bewäſſert, andererfeitö von ven Flußthälern der obern Wolg 
und der Oka, die ſich befonders zwiihen Moskau und Koftroma ausbreiten, aber in Oſten bil 
Kaſan reihen. Diefed Flußthal ver mächtigen Wolga, einer Puls- und Lebensader des Landet, 
bie eine Strede von 440 Meilen durchzieht, ift dad Herz Rußland ; die Städte Jaroſlawl, Wie: 
dimir, Moskau, Niſhni-Novgorod und Kajan gehören dazu. Jenſeit dieſer nicht fehr breiten 
Bertiefung hebt fich wieder der nordruſſiſche Landrüden, deſſen Hauptanſchwellung die Uwalli 
find, und von dem aus die Timanhöhen und die von Bae-Ehoi weiter im Norben ſtreichen. Wie 
der vorhergehende, hat auch diefer zweite Landrücken einen großen Waſſerreichthum, beſonders im 
Flußgebiet ver Dwina; jedoch außer diefer fleigen von ihm zum Weißen oder zum Eismeere herab 
bie Onega, der Mefen und die Petſchora, die an Waflerfülle ver Dwina beinahe gleich kommt. 
Alte diefe Ströme bewäffern aber umfonft die arktifche Tundrafläche, welche pie Tiefen des Tief⸗ 
landes bildet und in Afien zu einer ungeheuern Breite gelangt. Der nörblihe Landrücken reiht 
bi8 zum Ural; nicht fo der füdliche, der, tvie gelagt, ven Wolgafahrern feinen hohen Rand zeigt. 
Auf der linken Seite ded Strom, wenigitend von Samara an, ift alles Flachland, jedoch vom 
Obſcheſchei⸗Syrt durchzogen; zwiſchen der untern Wolga und der Emba, died= und jenjeit bed 
Wralfluffes, ift alles Steppe, ehemaliger Meerboden, ver wahrſcheinlich den Pontus Eurinus mü 
der Kadpifchen See vereinigte, wo von der Halbinjel Krim vielleicht nur ihre malerijche Berg: 
Jaila fihtbar war. Diefes pontifch-kaspifche Steppenland war das Hauptthor der Voͤlkerwan⸗ 
derung. Im Welten wird der düna-doniſche Landrücken von einen andern Flußthal, dem etwa 
230 Meilen langen Bette des Dnjepr begrenzt, eined andern Hauptſtroms, der zahlreiche Zuflufle 
hat (Berejina, Pripet, Desna u. f. w.). Diefleit des Dnjiepr bis zu den Karpaten erhebt id 
wieder das Land, und in Polen, an ber obern Weichjel, erreicht die Lyſa-Gora eine Höhe ven 
1130 Fuß nach den einen, von 1363 nach ven andern. lm unfer Gemälde zu vervollſtändigen. 
haben wir nur nod ein Wort über Finland beizufügen, einer mächtigen, flachen Granitplakte, 
die wol Hier und da Felfen von einer Höhe von 1200 Fuß zeigt, aber fein eigentliche Gebirge; 
denn was man Kjölen oder Skandinaviſche Gebirge nennt, berührt auch felbft Die Grenzen der 
ruſſiſchen Herrſchaft nicht. Ebenſo ift der Höhenzug, der unter dem Namen Maanzjelfä turd 
das finnijche Lappland nach der Halbinjel Kola bis and Ufer des Weißen Meeres ftreicht, nur eis 
ſchmaler, wenig erhabener Randrüden. Die ausgedehnte, zwiſchen 300 und 600 Fuß hof: 
Granitplatte, von der wir ſprechen, hat im Süden einen fchroffen und Elippigen Abrall gegen 
den Finnifchen Meerbufen, wo die Schärenbildung dem Lande zur Vertheidigung dient; nad 
dem Bottniſchen Hingegen jenkt ſie jich allmählich. Sie ift mit großen und Eleinen Sean ſe 
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überdeckt, daß vieleicht Die Hälfte ed ganzen Gebiets aus Wafjer beſteht. Diefe Seen find bald 
durch einen fhmalen Sund, bald durch einen Wafferfall oder durch einen größern Fluß unter 
einander verbunden, und beſonders bemerkbar macht ſich unter ihnen ver Saimenfee, auß welchem 
die Wora oder Wuoren andftrönt, die in ihrem lingeftüm die maleriſchen Imatrafälle bilvet, 
Von der Granitplatte find ungedeuere Trümmerblöde abgelöft, welche erratijch über bie ganze 
Gegend verbreitet find und einen ſeltſamen Anblid gewähren. 

Wenn wir nun vom europäifchen Rußland auf das aflatifche übergehen, fo tann es hier 
unſere Abſicht nicht fein, von deſſen Bodenverhältniſſen ebenſo ausführlich zu reden, was einen 
bedeutenden Raum erfordern würde. Nur was zur üÜberſicht nöthig iſt, foll hier feinen Platz 
finden; auch werden wir uns blos mit dem ſogenannten Sibirien, vom Ural bis zum Stillen 
Meere, beſchäftigen, da die aſiatiſchen Kaukaſusländer noch zu einem der obenbeſchriebenen Ge: 
birgsſyſtem gehören und nur im Südweſten, der Kaspiſchen See zu, in Flächen und Steppen 
ſich enden. 

In der unermeßlihen Ländermaſſe, die man jegt Sibirien nennt, erſtreckt ſich das Tief- 
land von der Oſtküſte deffelben Binnenmeered und von Araljee an bid gegen bie Beringsftraße 
Hin in einer Länge von über 1000 deutfchen Meilen und in einer Breite, die hier und ba über 
300 Meilen hinausgeht. Anı breiteften ift es gleich jenfeit des Ural, im Stromgebiet des Obi; 
vom Lauf des Jenifei an wird e8 fchmäler. Denn die Abftufungen des mittelafiatiihen Hod: 
landes, welche im Welten ſchon unter dem 50. Breitengrade fich verflachen, erreichen im äußerſten 
Dften den 70., überfchreiten wenigftens den Norppolarfreis. Im Welten, unter den 80. Län⸗ 
gengrabe (von Ferro), ift zwiihen ven 40. und dem 72. Breitengrabe alled Ebene, flaches 
Steppenland, das dem Eismeere zu ſich noch in die beinahe immer zugefrorenen Tundras vertieft. 
Nicht fo im Often, ehva unter dem 140. Längengrade; da liegt ein Alpenland noch zwifchen dem 
50. und dem 60. Breitengrade, und die niedrigften Stufen der Abdachung bleiben vom Kismeere 
feine 100 Meilen entfernt. Man fehe die prächtige Niefenkarte des Amurlanded von Ludwig 
Schwark (1861), wie da längs dem Aldan, unter 59° nörbl. Br. ein Gebirgsfamm (Ghrebeth) 
nach dem andern vorfommt; nod von dieſem Fluß an ftreicht dann weit nad Norboften bad 
Stannomwoigebirge, das im Tſchuktſchencap noch ein Riff an der Beringsſtraße bildet. Nach 
Ritter's Berehnung würde das jibirifche Tiefland, welches, jagt er („Aſien“, I, 57) den 
„eontinentalften Depreifionen‘ angehört, 186300 Duadratmeilen betragen, was etwa zwei 
Drittheile von ganz Sibirien ausmachen würde, da dieſes über 262600 Quadratmeilen ſich aus- 
dehnt. Es macht den Haupttheil des großen Polarlandes der Erde aus. „Nur fein ſüdlichſter 
Gürtel ift bisjetzt wirthbarer, culturfähiger Boden, und diefer wurde auch ein neubenölfertes, 
europäiſches Golonieland, erft eine Entdeckung ver legten Jahrhunderte, demnach hiſtoriſch gleidy 
jung und jünger zu nennen ald felbft Amerika, die Neue Welt. Die nörblichfte Hälfte ift theils 
noch unbebauter, zum Theil biöjeßt felbft Feiner Cultur fähiger Moraft: und Sumpfboden und 
Felsfläche mit Polarklima; aber Die Form der Niederung ift hier doch Wohlthat für den Erb: 
theil, denn ein arktiihes Hochland würde hier die polare Natur nur verboppeln und die feuchte 
Meereötemperatur, welche noch überall die trodene Kälte des Gontinentalklimas mildert, ber 
fibirifchen Niederung feblen.... Dieſes Tiefland, dem die Natur des Orients verfagt ward (es 
fehlen ihm alle Charaktere, welche dieſe Weltgegend Eennzeichnen), ift eben darum das erſte große 
europäiſche Golonieland in Aſien geworden, burch welches die Givilifation des Occidents fid 
Bahn madhen Fünnte, um einft die Schuld der Tradition der Borwelt an die Nachwelt Ajiend 
mit reihen Zinfen zurüdzuzahlen.‘ 

Überfihauen wir num die Bebirgäterraffen, welche nah Norden von Hochaſien herabfteigen 
und im Süden und Oſten Sibiriend ven Gürtel bilden, welcher dad Tiefland vom Hochlande 
trennt. Da aus diefem Gürtel, der nur im Weften mit der Grenze des ruſſiſchen Reich in Allen 
zufammenfällt, die Flüſſe und zum Theil fehr gewaltige Ströme hervorbrechen, welche Sibirien 
meiſt von Süd nach Nord durchlaufen, ſo werden wir dieſe mit jenen in dem Überblid 
zufanımenfaffen. 

Die Höhenzüge beginnen anı Syr:Daria (Jarartes), einem Strom, der in ven Araljee mün- 
det und wie fein Nachbar, der AmusDaria (Orus), wenig Wafferfülle hat; den Bolor durch⸗ 
Brechend fließt er von Oft nah Welt. Da, wo der Tſchu oder Tichuifluß die Grenze gegen Kho⸗ 
kand bildet, da beginnt mit dem kirgiſiſchen Alatau, dem Mingbulaf, den Musbel u. ſ. w. das 
Dzungariſche Gebirge, das den Alpenfee Iſſyk-Kul umzäunt, welcher jeit 1860 auch ruſſiſch ifl, 
ſowie der größere, mehr nach Nordoſt gelegene See Balkaſch. Indem er etwas ſüdlich bis zum 
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Bolor fi verlängert, reicht dieſer Höhenzug bid an den Thian-Schan (man lefe Sayan-Schan), 
die nörblichfte der drei Hauptfetten Hochafiend unter 42° nördl. Br. Hier, bis in den Mittel: 
punft Afiens vorgedrungen, zeigt das Zarenreich echtes Alpenland, und der Tengridan fteigt 
unweit der Grenze bis auf 20000 Fuß enıpor. Indeſſen hat Rußland nur diefe Berührung am 
See Iſſyk-Kul mit dem Thian-Schan; feine Grenze geht nad Norden und wirb durch einen 
zweiten ober dritten Alatau, den dzungarifchen, bezeichnet. Bald darauf erreicht fie den golb: 
und filberreichen Altai, der ſich ſchon weit noͤrdlich ins Land hinein erſtreckt. Zwei weite Step: 
pen find den Höhen vorgelagert, die ifehinfche und die von Baraba, beide zum Strongebir 
des Ob oder Obi zu rechnen, der felbft au8 dem Altai Eommt, fomwie auch fein Hauptnebenfluf 
der Irtyſch, welchen Tobol und Iſchim verſtärken. Bis gegen Tomsk zu reihen die verjchiebenen 
Ausläufer ded Altai, der auch Seen aufzumeifen bat, z. B. den von Teleg, und Gipfel, welde, 
wie die Bielufa, nicht viel unter 10000 Fuß bleiben. Von ihm weg ftreiht die hohe Tagnı- 
oder Tangnufette gegen Süboft, aber ſchon in China, während in nordöſtlicher Richtung und 
auf der Grenze zwifchen beiden Reihen dad Sajanſche Gebirge (mit dem Thian-Schan nicht 
zu verwechfeln) unter verſchiedenen Namen fi hinzieht, die wir, an der Stelle des legten, der 
vielleicht einer Berbefferung bevarf, auf der großen Schwartz'ſchen Karte lefen. Diefe Namen 
find Chrebeth⸗Schabina-Ola, Chrebeth-Tarkok-Schan, Ergik-⸗Schan, Ehonin-Daben, Ergik⸗ 
Targak, Taiga, Gurba-Daban, Doſchitu-Daban u. ſ. w. Statt Gurba-Daban lieſt man auf 
andern Karten Gurbigebirge; es liegt im Norden des Koſſogolſees, der jenſeit der chineñſchen 
Grenze ſich ausdehnt und auf der weſtlichen Seite von Bergen umgeben iſt, welche eine Verbin⸗ 
bung zwiſchen der Sayanſchen Kette und dem Tangnu bilden. Nah Norden zu entfernen fid 
von erfterm in der Richtung des Baikalſees und gegen Irkutsk zu die Tunkinſchen Schneealpen 
(Bjelki). Das ganze über 100 Meilen lange Gebirge, das man noch dad Sayanſche zu nennen 
pflegt, bedeckt mit feinen Abftufungen das ganze Cis-Baikaliſche Land, bis über die obere unt 
felbft die untere Tunguska hinüber, zwei Nebenflüffe des Senifei, von der rechten Seite. Der 
Hauptftrom felbft, unter dem Namen Ulu-Kem, durchbricht es in der nörhlichen Breite von 
51° 40’ und gelangt in feinen Riefenlauf von 410 Meilen bid zum Eismeere, nicht ohne vice 
Krümmungen ſtets von Süd nach Nord fi richtenn. Etwas meiter weſtlich läuft dem Jeniſti 
parallel die Grenze zwifchen Weft: und Oſtſibirien; im Oſten deſſelben dehnt fich der Baikalſee 
über eine Fläche von etwa 700 Quadratmeilen aus, die alfo der der ganzen Schweiz beinahe 
gleichkommt. Gleichwie dieje ift Cis- und Transbaifalien ein Gebirgsland, welches in dem 
benachbarten Daurien feinen Sauptfnoten hat. Im Baifalgebirge hat die gewaltige Lena ihre 
Duellen, die lange feinen Ausweg nad) Norden finden kann und bis Jakutsk öftlich fließt, dann 
aber doch gegen Norden fi) wendet und nad einem Lauf von über 440 Meilen das Eimer 
erreiht. Sein Nebenfluß, ver Witim, bewäffert Transbailalien, wie au die Onon-Schilla, 
die dem Amur zufliept. Auf der Weftfeite des Eoloffalen weitausgedehnten Sees haben mir 
fhon ven Tunfin gefehen, welchen Die Lenakette nach Nordoſten verlängert; auf der Dftjeite rr: 
hebt fi der Chamar:Daban, und weiter ſüdlich an der Grenze, bis über die Selenga hinans, 
pie im Baikal mündet, find andere Höhenzüge, deren Namen wir hier übergehen fönnen. Sie 
verbinden dad Baifalgebirge mit dem ſchon zu China gehörigen Kentei, einem beveutenven Ge⸗ 
birgdfnoten, von dem auß ber fogenannte Jablonnoi (das Apfelgebirge) nad Nordoſten ſtreicht; 
wir jagen ber fogenannte, denn in einem der neueften Jahresberichte der Ruſſiſchen Geographi- 
ſchen Geſellſchaft ift feine Eriftenz ald Gebirgskette in Frage geftellt worden. Inden fehlt er 
nicht auf ber großen Karte von Schwarg, und zu ihm fheint der Berg Sochondo zu gehören, 
dent man eine Höhe von 7670 Fuß zufchreibt, und von welchem ver Atlad von Buftav Mappe eine 
Anſicht gewährt, fowie man daſelbſt (cbenfo bei Atkinfon) noch viele andere fibirifche Ratar: 
fhöngeiten ſich anſchaulich machen kann, nebft einer Vegetation, von der man ſich fonft feinen 
Begriff machen würde. Der weftliche Chingan erreicht hier die ruſſiſche Grenze, gehört aber ned 
der chineſiſchen Mongolei an; zwiichen ihn und dem Jablonnoi fließt Die Onon-Schilka, melde 
mit dem etwas mehr öftlihen Argun ven Amurftron bildet. Ienfeit des Jablonnoi, im Norten 
der Schilka und des Amur, bis über die Janskiſche Kette und längs dem Aldanfluß if alle! 
Berg: oder wenigftens Hügelland, in unabjehbaren Räumen. Da wo Jablonnoi und Gbingan 
im Norden aneinanderftoßen, werden fie ſelbſt durch einen eigentlihen Gebirgskamm, den Ste— 
nowoi [nit Stannomwoi?)] verlängert, der von da nad Norboften zieht und mit feinen Höhen 

9) ©. unfere Erflärung des Namens, Empire des Tsars, I, 313. 
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ie Ochotzkiſche Meeresküfte bedeckt. Wir müffen darüber auf unfere ausführligen Beſchreibun⸗ 
jen und auf die Schwartz'ſche Karte verweifen. Erſt zwiſchen dem Stanowoi und dem Aldani⸗ 
Gen und Janskiſchen Grate zeigt fich wieber bie Ebene, in welcher die Ströme Jan, Indigirka 
ind Kolyma ihrer Mündung im Eidmeere zufließen, während ver Anabyr, Inden er das Land 
ver Tſchuktſchen bemwäffert, nah. Often zumBibermeereläuft, und viel weiter ſüdlich der 430 Mei- 
en lange Amur, von des Seja im Norden und im Süden vom llffuri verftärft, fih in allerlei 
Rrümmungen von Weſt nach Oſt bis and Ochopkifche Meer feine Bahn bricht und nicht weit 
yon der Nordſpitze der ehemals zwiihen China und Japan getheilten Infel Sadalin feine mei: 
enbreite Mündung hat, die ſich dem Welthandel öffnet, welcher mehr und mehr im Stillen Dcean 
inheimiſch wird. 

Mehr auf Beichreibungen uns einzulaffen, fo viel unerwartetes Intereſſe fie auch Hätten, ıft 
ınd bier nicht geftattet, wo wir vorzüglid) den Staat zu berüdiichtigen haben. Selbft bei den 
von Adolf Erman befchriebenen Gebirgen ver Halbinfel Kamtſchatka mit ihren Vulkanen und 
einen Quellen dürfen wir und nicht aufhalten. 

II. Statiftifche Berhältniffe. Ehe wirnun nad) Überfchauung des Landes zur Be: 
handlung des Staat8 übergehen, d. h. ver eigenthümlichen Geſellſchaft, welche der Beſitz dieſes 
dandes bedingt, ihrer Zujanımenfegung, ihrer Natur und Gultur, ‚ihrer Eriftenzmittel, ihrer 
Bebürfniffe und Intereffen fowie ver politifchen Ordnung, welche ihr angepaßt worden iſt, 
müffen wir ein Wort zur Beantwortung der Frage vorausſchicken, was denn eigentlid für 
Rußland das wirkliche Stantögebiet ift und fein fol. Es führt und dies einen Augenblid auf 
ven ſchon behandelten Flächenraum zurüd. 

1) Flächen raum des Staatsgebiets. Darf man ald ſolches die ganze Ausdehnung 
son 394000 Duapratneilen anfehen, die wir oben in Rechnung gebradht haben? Gewiß fo 
wenig ald man Kanada und Neuholland zum Blächenraum des britifhen Staats, oder Guyana 
und Algerien zu dem bes franzöfiihen Kaifertfums rechnet. Gleichwie man bei dieſen dad 
eigentliche Reich und feine Bevölkerung von ihrem Colonialbeſitz oder fonftigen abhängigen Nie- 
derlaſſungen unterfcheidet, fo muß man e8 natürlich, däucht und, auch bei Rußland thun, wenn 
nicht alle Begriffe fi verwirren, alle aufzuftellenden Proportionen fhief und bedeutungslos 
werden follen. Offenbar kann man 3. B. auf jene 394000 Qnadratmeilen das Verhältniß 
ber Volksdichtigkeit nicht gründen und ebenfo wenig Die Beurthellung der allgemeinen Zweck⸗ 
mäßigfeit der beſtehenden und noch einzuführenden Einrichtungen. Das ift augenfcheinlich und 
bedarf feiner langen Erörterung. Wir müſſen alfo vom Metropolitangebiet ven Golonialbefig 
trennen, ehe wir irgendwie auf Angabe von Proportionen und einlafien. Das haben wir auch 
im britten Theil unfers ‚Empire des Tsars“ gethan. 

Zudem bildet die ruffifche Herrſchaft politifch keineswegs einen einzigen Staat; außer dem 
Reich felbft gehört zu ihr das Königreich Polen und das Großfürftentbum Finland, welche 
beide im Grunde befondere, für ſich beſtehende, obgleich mit Rußland eng und für immer ver⸗ 
bundene Staaten find. Bor allen müffen alſo diefe abgezogen und vereinzelt werben. Der 
Flächenraum des Königreichs, ſowie er in der neueften peteröburger officiellen Statiftif ange: 
geben ift, ſcheint und viel zu niedrig angefeßt; richtiger und unferer eigenen Angabe näher ift 
die in den „Materialien des Staatsſecretärs Miljutin gegebene (ruſſiſch, 1864), der in dieſem 
Augenblid die Bermaltung Polens in feinen Händen hat. Diefer offlciellen polnifchen Statiſtik 
ufolge hat das Territorium des Königreichs 2314 Quadratmeilen, das des Großfürftentfums 
jeträgt etwa 6850; zieht man nun von der Gefammtzahl dieſe 9164 ab, fo bleiben 384836 
Duabratmeilen übrig. 

Bon diefen gehören 24300 Quadratmeilen zu Amerifa, bleibt alfo für den europaifch- 
fiatifchen Theil des eigentlihen Rußland (die Kaufajusländer nıitgerechnet) 360536. Wie 
ziel ift von dieſem Hauptſtock als @olontalbeiik abzutrennen, und worin befteht das eigent: 
iche Staatsgebiet? Beantworten wir zuerft legtere Frage. Wir rechnen dazu das ganze 
uropäifhe Rußland, ſodann das ganze jet (feit 1864) definitiv unteriworfene Kaufafien und 
molich von Aſien alles, was fhon Gubernialeinridhtungen erhalten Hat, außer Ienifei. Vom 
uropäifchen Rußland wagen wir nicht die unermeßlihen Räume von Archangelöf und Wo- 
logda zu trennen, fo fehr fie ihrer Natur uach eine Ausnahme bilden; nur die 2102 Quadrat: 
meilen großen Infeln von Nowaja: Semlja trennen wir davon, Weil ihnen noch alle Be- 
völferung abgeht. So Haben wir denn, der officiellen Statiftif von 1863 folgend, ein- 
zuſchreiben: 
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Quabdratmeillen. 

Das europäische Rußland ohne Nowaja-Semlja und ohne Eisfaufajien . 8803219) 
Die ganze kaukaſiſche Statthalterfha ft >» 2 2 0 8034 
Die tranduralifche Verlängerung der Gouvernements Pern und Drenburg (4684) 
Bon Weftjibirien, die Gubernien Tobolsk und Tom . . 2 2 2... 42742 
Bon Oftfibirien, die Gubernien Ickutöt . 2 2 2 2 een... 12786 

Imganzen . .„ . 151594. 

Ziehen wir diefe Summe von den oben gefuntenen 360536 Quadratmeilen ab, fo bleiben für 
den Kolonialbefig etwa 209000 übrig, Amerifa nicht mitgerechnet. Mit Amerifa haben wir 
im „Empire des Tsars“, III, 23, 224000 Quadratmeilen angegeben ; es ift dies eine unbeder⸗ 
tende Variante. 

Dieje vielleicht etwas willkürliche Aufftellung, die wir aber nichtsdeftoweniger ernftlider 
Beherzigung empfehlen, wird die übrigen ftatiftifhen Verhältniffe deutlicher niachen, zu denen 
wir num übergehen. 

2) Die Bevölkerung. Wir werben viefelbe, dem Flächenraum gegenüber, nach unferer 
Eintheilung Hierher fegen, und zwar wie wir jle in der offlciellen Statiftif von 1863 finden, 
wovon das Büchlein von A. von Bufcden, „Bevölferung des ruffifchen Kaiſerreichs“ (Gotha 
1862), nur eine leider nicht correcte, man koͤnnte fagen Selbftüberfegung if. 11) | | 

laͤchenraum in 
—— lg Bruölferung. 

Daß eigentliche Staatdgebiet Ruplands (in runden Zahlen) 151600 65,675000 
Der Eolonialbefig, mit Anıerifa . . > 2 2 0202....233300 2,235000 
Das Sroßfürftentbun Finland . . . 2 2 2 2. 6850 1,650000 
Das Königreih Polen . 2 2 on 2314 4,972200 

Gefammmtzahlen . . 394064 74,532200. 

Rechnet man bad eigentlihe Staatögebiet Ruplands mit den von Polen und Finland zufam: 
nen, fo findet man eine Oefanıntzahl von 160764 Quadratmeilen mit 72,297000 Einwel: 
nern, was, denken wir, hinreichend ift, un einen Riefenftaat aufzuftellen, ohne daß es nöthig ſei, 
alle die ungemefjenen Einöden mit in Berechnung zu ziehen, welche ald Anhang allerdings ;u 
Rußland gehören, aber zu deſſen Grundmacht nichts beitragen und nur Steppenboben, Ei: 
felder vder niedrige und nadte Abdachungen des ajiatifhen Hochgebirge jind. Von ven 
65,675000 Einwohnern des eigentlihen Staatögebietd Rußlands fommen etwa 58,500000 
auf Europa, die übrigen 7,175000 gehören fhon Ajien an. Im ganzen mag die Bevölkerung 
des aliatiihen Rußland 9,360000 Köpfe betragen, wozu dann noch 50000 in Amerika 
fonımen. Um wiederum die Gefanmtzahl für die ganze ruſſiſche Herrſchaft zu finden, mup man 
nun noch Polen und Finland hinzurechnen, das gibt, wie oben flieht, 74,532200 Einwohner. 

Diefe bedeutende Menſchenzahl, die alles übertrifft, was die andern Mächte aufzuweiſen 
haben (wenigftens folange man nicht auch das britifhe Indien mit feinen Hunderttaujenden in 
Anſchlag bringt), gehört wicht einem und demſelben Volksſtamm an, obgleich der Hauptflamm 
bei weiten bie Mehrheit ausmacht. Diejer Hauptſtamm ift der ſlawiſche, zu dem 55 Mil. 
Ruſſen, 4,600000 Polen, 82000 Bulgaren und etwa 1400 Serben gehören, was zuſammen 
59,683400 Slawen macht, etiwa vier Fünftel der Geſammtzahl. Bon den 55 Mil. Ruf 
find über 44 Mill. Großruſſen, etwa 8 Mill. Kleinruffen und an 1,800000 Rofaden. Rad 
der ſlawiſchen Familie ift die zahlreichfte die der Finnen oder Tſchuden, wovon die Finlända 
‚oder Suomen nur ein Zweig find, und zu welcher noch außerben die Rappen, die Ehſten, die 
Karelier, die Syriänen, die Wotjafen, die Mordwanen, Tſcheremiſſen und Tſchuwaſchen, tu 
Oftjafen, Wogulen, Mejchticheriafen u. f. w., und wenn man will aud) das kriegeriſche Hirten: 
volk der Baſchkiren gehören, welches letztere aus einer Miſchung von Binnen und Türken ent: 
fanden iſt. Zuſammen mögen der Finnen 3,780000 vorhanden jein; wir haben fie in unjerm 

10) In diefer Zahl find mit inbegriffen 638 Quadratmeilen für das Afovfche Meer und 392 für X 
Ladogafee; um Verwirrung zu verhüten, haben wir fie nicht getrennt. Außerdem ift inbegriffen tet 
afatiiche Theil der Gouvernements Perm und DOrenburg, deren Betrag wir hier nur pour memoue 
angeben. 

11) Hr. von Bufchen ift Mitglied ber flatiftiihen Commiffton, an deren Bekanntmachungen vr. 
neben bem bochgeftellten Miniftercollegen Troinigfi und dem verdienten Reifenden Semenov, der aut 
ald Überfeger der Exdbefchreibung Ritter's bekannt ift, einen bebeutenden Antheil hat. 
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‚ben angeführten Werk (II, 529 — 601) nılt aller nöthigen Ausführlichkeit behandelt. Ebenfo 
ie andern Völkerſchaften. Nach den Slawen und den Binnen kommen bie Tataren, eine tür- 
ifche Völkerſchaft; ja, jeitvem die Kirgis-Kaiſſaken ruffiihe Untertbanen find, ift dieſe nad) 
en Slawen die zahlreichfte, denn fie beläuft fi faft auf 5 Millionen. Es find kaſanſche, aſtra⸗ 
hanſche, krimſche Tataren, Nogaier, Jafuten u. ſ. w. Die litauiſch-lettiſche Familie, welche 
er Sprache nach der ſlawiſchen am nächſten ſteht und in welcher die Schamaiter mit inbegriffen 
Ind, hat ſchon nicht mehr als 1,773000 Köpfe aufzumweifen. Vor ihr würde bie kaukaſiſche auf: 
uführen fein, wenn die Bergvölker, die Beorgier , die Armenier u. f. iv. der Sprache gemäß in 
ine und diejelbe Rubrik gebracht werben könnten. Seit der großen Auswanderung ber Tſcher⸗ 
effen und anderer Nachbarvölfer (1864) ift es nicht mehrleicht, ihre Zahl anzugeben, doch mögen 
ie immer noch zufanımen an 2 Millionen ausmachen, wovon 620000 allein auf das georgifche 
der grufifche Volk Eommen und eva 340000 auf das armenifche. Ebenſo zählt man beinahe 
ı Mill. Juden, wovon 600000 auf das Königreich Polen fommen. Sodann find die Deutfchen 
och uber 700000 Köpfe ftark, wovon 300000 in-demfelben Königreih. Ihnen fchließen ſich 
312000 Schweden an. Vielleicht kann nıan auch 700000 Rumänen annehmen, wenn es wahr 
ft, daß Beflarabien allein, wie Erdert will, deren 620000 in fi faßt. Mongolen gibt es in 
Rußland wenigftend 400000, welche aber alle auf Alten kommen. Mandfhus, Tungufen und 
Dauten vielleicht 60000. Das arktifche Volk ver Samojeden zählt nit über 16000 Köpfe, wo⸗ 
on 4500 in@uropa. Alle die Eleinen VBölkerfchaften vom norböftlichen Allen und von Amerika, 
zukagiren, Koriäfen, Tſchuktſchen, Kamtſchadalen, Ainos, Aleuten, Eſtimos u. ſ. w. find zu⸗ 
ammengenommen nicht auf 100000 Köpfe zu bringen. Endlich ganz unbedeutend iſt die Zahl 
ev Griechen, Bucharen, Indier, welche man ebenfalld auf gewiſſen Punkten des Zarenreih8 an⸗ 
rifft. Ein buntes Gemiſch! wo aber doch alle nichtſlawiſchen Elemente einen durchaus fecunbä- 
en Plab einnehmen; neben beinahe 60 Mill. Slawen nur 14%, Mill. Nitflawen. Im 
Rönigreich Polen gibt ed, nah Miljutin, 3,789254 Slawen, welche faft 1,183000 Nichtflawen 
teben ji Haben. In Finland iſt bis auf 43700 Ruffen alles nichtſlawiſch. 

Die Dichtigkeit der Bevölkerung anlangend und auch bei Beſprechung fonftiger Zuftände, 
erben wir uun den Golonialbefig beifeitelaffen; er befteht, wie gejagt, aus menfchenleeren 
Einöden, welche uns in Teiner Beziehung etwas Normaled darbieten. ' In dem eigentlichen 
Staatögebiet, wie wir e8 oben bezeichnet Haben, ſtellt ſich die Dichtigkeit folgendermaßen 
raus: 433 Menfchen auf einer Quadratmeile. Das ift nun freilich erft ein Neuntel ber 
Dichtigkeit von Deutſchland. Man bedenke aber, daß die fibirifhen Gubernien Tobolst, Tomsk 
md Irkutsk mit in jenes Bebiet aufgenommen worden find. Beſchränkt man fih auf das 
uropäifche Rußland, fo findet man eine weniger ungünftige Proportion, nämlich beinahe 
90 Menfhen auf einer Quadratmeile. Mit Deutfchland verglihen, das 3960 Menſchen 
uf einer Duadratmeile zählt, muß man freilich diefen weiten Schauplag menſchenarm nennen, 
ber e8 fragt ſich, ob dieſe Bergleihung ftatthaft wäre. Zum europälfhen Rußland gehört 
ämlich einerfeitS die nordiſche, arktifche Region mit den Bubernien Arhangel, Wologda 
nd Dloneß, die Fein normales Berhältniß abgeben kann und doch fehr ausgedehnt iſt; anderer: 
eits die Südregion der Steppen vom Obfchtihel: Syrt biß an den Kuban, ober felbft bis an 
en Dnjepr-Liman, melde ganz in demſelben Fall ift. Läßt man dieſe beiden Ränder hinweg, 
» findet man die Dichtigkeit wenigften® verdoppelt, und in einer zufammenhängenden Region 
on 13 Gubernien, bie über 10000 Ouabratmeilen groß ift, beinahe fo groß als Deutichland, 
eigt ſich durchſchnittlich die Proportion von 1650 Menden auf einer Quadratmeile, was 
ahezu fo viel ift al8 in Spanien und für Rußland fhon mehr ald genug. Das der Qubernie 
Noskau angehörige Marimum iſt 2711 12), noch fünf andere Gubernien (Podolien, Kurs, 
ula, Kiew und Poltawa) haben über 2000 Menfhen, etiwa wie Portugal. Im Käönigrei 
Bolen leben deren 2148 auf einer Quadratmeile, in Binland dagegen kaum 240, eine Dichtig⸗ 
eit, die noch nicht an die ver @ubernie Drenburg reicht, welche die Zahl 294 repräfentirt. No 
iel dünner gefäet ift Die Bevölkerung in folgenden Gubernien: Wologba (132), Olone$ (121), 
Aſtrachan (120) und endlich Archangelsk (20). In ganz Sibirien iſt die Durchſchnittspropor⸗ 
ion 15,4, im Eaufajifchen Gebiet 468, was wenigftens beinahe Schweden gleichfonnt. Pla iſt 
nı Reich noch ungemein vieler unbenugt, allein doch nicht mehr in allen Gubernien, 3. B. nicht 
n der von Tula; denn mehr als 2000 Menfchen auf ver Quadratmeile koͤnnte, aus Gründen, 
yie wir bald angeben werben, felbft das europäifche Rußland, ſelbſt vie Region mit Schwarzerbe, 

12) Bei Hrn. von Buchen lieft man irrthũmlich 8499. 
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im Durchſchnitt nicht ertragen. Sollen fie im Wohlſtande leben, fo barfihre Zahl 1500 niät 
überſchreiten 13), wenigitend da, wo die Schwarzerde ſich nicht befindet. 

Über die Bewegung der Bevölkerung nur Weniged. Man kann annehmen, daß im ganzen 
Lande (nur Polen und Finland nit mitinbegriffen) jährlich etwa 2,800000 Kinder ge: 
boren werben 1%), alfo täglich 7670 und in einer Stunde 319, mehr al ein Fünftel aller Ge: 
burten in ganz Europa. Dad Verhältnig der Geburten zu allen Lebenden iſt wie 1:21 oder 22. 
Das Verhältniß der unehelihen Geburten zu den ehelichen foll wie 1: 4,36 fein; auf den Lande 
wie 1:3,54, in den Städten wie 1:12,%. Sterbefälle fommen in ganzen Lande jährlich an 
2,300000 vor, alſo täglich 6301 und ſtündlich 262 (in Frankreich fterben in jeder Stunk 
92 Menſchen). Es Eonımt ein Sterbefall ſchon auf 30 Menſchen, vielleicht Schon auf 28, was 
man ein fehr ungünftiges Berbältnip nennen muß. Die Sterblichkeit iſt, bei einer ganz unzu⸗ 
länglihen Gejunpheitöpolizei, in manchen Provinzen unerhört. So find im Jahre 1856 in 
der Gubernie Nowgorod von 30196 Geburten 18127 Kinder unter fünf Jahren geſtorben, 
was 60 Proc. macht, eine höchſt niederſchlagende Proportion! Die Ehen betreffend, werben 
deren jährlich über 600000 geſchloſſen, alfo 1643 in einem Tage, 65 in einer Stunde. Das 
ſtändige Verhältniß ift eine Che auf 105 Menichen, während man im übrigen Europa erft aui 
125 Dienjchen eine Ehe rechnet. Bei dem jehr beträchtlichen Überſchuß der Geburten über die 
Sterbefälle, welche eine Fruchtbarkeit ſondergleichen beurkundet, muß natürlich die Bevölkerunz 
des Reichs jedes Jahr zunehmen, Doch iſt der Fortſchritt jetzt nicht mehr fo beträchtlich, als er ſich 
in frühern Jahren herausſtellte. Unſere Rechnung fegt den jährlichen Zuwachs auf O,o0 Brer. 
an, woraus zu folgern ift, daß über ein Jahrhundert vergehen wird, ehe Die jegige Bevölkerung 
fih verdoppeln kann, während Tengoborffi aunahm, daß dies fhon nad) Verlauf von 70 Jahren 
fi) ereignen würde. Hr. von Buſchen verfichert, daß 10 Bubernien einen jährlichen Zumade 
von über 2 Proc. haben. Iedenfalld ift Far, daß, falls die gegenwärtigen Verhältniſſe fort: 
beitehen, Rußland in einigen Jahrzehnten ein Reid) von 100 Mil. Einwohnern fein Fann, was 
für die Ruhe Europas in der Zukunft allerdings nicht ohne Gefahr ift. 

Die Zahl der Wohnorte im europäischen Rußland überfleigt, der officiellen Statiftif ven 
1863 nad), 334500 ; doch ift ed ſchwer, fie genau zu ermitteln, da 3. B. in Litauen und in den 
Dftfeeprovinzen die Bauern nicht in Dörfern, jondern vereinzelt in Höfen oder Gefinden leben. 
Unter den angeführten Wohnorten gibt e8 nur 646 eigentlihe Städte, wovon fogar nur 32 
über 20000 Einwohner haben (Beteröburg mit 530000, Moskau mit 386000 inbegriffen): 
indeß zählt man an 1150 ftädtifcdhe Gemeinden, wenn man nämlich 44 Poſſads oder Markt: 
fleden und einen Theil der 980 fogenannten Eleinen Ortſchaften (Meftetfchki) mitrechnet. Ben 
diefen ftädtifchen Gemeinden Haben 253 über 5000 Binwohner. Die ſtädtiſche Bevölkerung 
wird hoͤchſtens G Millionen betragen, etwa ein Zehntel der Geſammtzahl, was im Vergleic 
mit Branfreih und zumal mit Großbritannien äußerſt wenig ift. Die Zahl der eigentlichen 
Dörfer bleibt nicht viel unter 300000. Anf einen Städter kommen wenigflend 8—9 Land: 
Jeute. Was Hr. von Buſchen barüber fagt, was wir ſelbſt anderswo angemerkt haben, nf 
mit ber neueften officiellen Statiftif verglihen werben. Des jo verbienftvollen Profeffont 
Schubert Angaben find Heutigentags nit mehr zu brauchen. 

3) Die phyfifhe und die tehnifhe Cultur. Es ſoll Hier nicht von Jägern, zumal 
Pelzjägern,, Bifhern und Hirtenvölfern die Rede fein, denn dieje nehmen im eigentlichen Etaat 
eine Höhft untergeorbnete Stelle ein, fo fehr man fie auch als Element der ruſſiſchen Berölfe: 
rung geltend zu machen pflegt. Der eigentlihe Staat ift großentheild, bier wie überall is 
Europa, auf den Aderbau gegründet, der in der neueften Zeit angefangen bat, durd freie 
Bauerngemeinden und durch erweiterte Transportmittel ſich zu Heben, und welchem nur Die Lar 
pen, Samojeden, Oftiafen, Ralmüden, Kirgifen und einige wenige andere Stämme ſich vEllig 
entziehen. Da ed nun hier vorzugsweiſe ſich um den eigentlichen Staat handelt , jo werben wu 
auch beinahe ausſchließlich auf die ohnehin ſchon fo zahlreiche europäiſche Bevölkerung Nüdid! 
zu nehmen haben, ohne und mehr um Die noch im Naturzuftande lebenden Bölfer zu bekümmen. 

als man bei der Beſchreibung Frankreichs fi mit Kabylen oder Karaiben beſchäftigt. 

13) Belgien lann auf berfelben Fläche über 8700 Menfchen ernäßren, England 5240. 
14) Wenn man bei Bufchen nur 1,326757 findet, fo ift dies die Zahl eines einzelnen Jahres, nidt 

eines Mitteljahres, und zudem ift bier nur von ben Geburten im Schofe der griechifch rufiichen Kirde 
die Rebe. Ebenſo was die Sterbefälle und Ehen betrifft. 

— he ee — — — — —— 
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In Hinſicht der phyſiſchen Eultur beftimmen drei Punkte Die eigenthümliche Lage des euro= 
päifhen Rußland, Punkte, von denen einer hoͤchſt mislich ift, während Die zwei andern bis zu 
einen gewiflen Grade, wir wieberholen bis zu einem gewiflen ®rabe, ben libelftand wieder 
ausgleichen. Der erftere ift, wie fhon gefagt, das auf Feine Weile Map und Ziel haltende 
Klima, deffen Exceffe häufig zerftörend wirken und deflen gewöhnlicher Einfluß fogar Beſchrän⸗ 
fung und Lähmung bervorbringt. Die zwei andern Punkte dagegen find erſtens der von con⸗ 
centrifhen Flupftrömungen nad allen Seiten verbreitete Waſſerreichthum, weldher im Innern 
zahlreiche und leicht noch zu verbeffernde Verbindungswege Herftellt, und dann zweitens ein 
ganz befondered Geſchenk der Natur, jener fette Humus, der beim Aderbau feiner Düngung 
bedarf und der, Schwarzerbe (Tſchernoſom) genannt, das Land zwifchen dem 47. und dem 
55. Breitengrade in einer ungeheuern Ausdehnung überlagert. Charfov und Woronefh liegen 
ungefähr in der Mitte diefer gefegneten Region, wo die Bevölkerung in befonberer Dichtigkeit 
zuſammengeſchart ift und durchſchnittlich 2000 Einwohner, dad Marimun der Möglichkeit, auf 
die Duadratmeile kommen. Sie nimmt nad) den einen 7000 Duadratmeilen ein, nad andern 
mehr ald dad Doppelte, 16= oder 17000 Duadratmeilen, alfo einen Flächenraum, der größer 
wäre al8 ganz Ofterreich und Preußen zufanımengenommen, und der mehr als ein Künftel vom 
ganzen europäiſchen Rußland betrüge. Der namhafte Unterfchieb in der Berehnung kommt 
daher, daß das Aderland allmählich immer mehr und mehrden Steppen abgewinnt; indeß if ber 
urbar gewordene Boden nicht immer Schwarzerbe. Balls man aber aud) das Areal dieſes fo be= 
ſchaffenen Landes auf etwa 10000 Duadratmeilen (foviel wie ganz Frankreich) befhränfen will, 
melden Fruchtboden zeigt dies nicht und, in Ballen ver Noth, welchen Speicher für wefteuropäi- 
ſche Bedürfniſſe und zwar mitten unter aud) fonft günftigen Verhältniffen, wenn man nämlich 
vom Klima abfieht, deſſen ungünftige Cinwirkung wir fhon in Rechnung gebracht haben. Denn 
für Bewäfferung ift reichlich gejorgt, ſodaß es audy möglich wirb, überall in diefen weiten Ebe- 
nen fihere Verbindungen Herzuftellen, und der Menſchenſchlag, ver Kleinruffen zumal, zeichnet 
ſich durch Intelligenz, Rührigfeit, Kraft und heitern Sinn aus. 

Man bat bisher über die ruſſiſche Landwirthſchaft und deren Probuctivität (in unfern 
eigenen Schriften wie in andern) viel ind Blaue geredet, ohne Vergleihungspunkte zu fuchen, 
ohne durch ſolche ein hinlängliches Verſtändniß zu vermitteln. Eingehend und mit Scharflinn 
ift dieſer Hochwichtige Gegenſtand erſt in einer von einem gewiegten Stantdmann und Okono⸗ 
miften herrührenden und und zur Benugung überlaffenen Denkſchrift behandelt worden, welche 
wie in materieller wie in moraliſcher Hinficht gleichſam ald ein Evangelium für Rußland an⸗ 
fehen und dad früher oder ſpäter in die Offentlichkeit fommen wird. Ihm, diefem Joſeph Ruß⸗ 
lands (denn er fchlägt auch Die Heilmittel vor), werden wir im Nachfolgenden manches entlehnen. 

Ruplands Eriftenz, haben wir oben gefagt, tft großentheils auf den Aderbau gegründet; 
ber Berfaffer der Denkichrift nimmt dies in ſolchem Grade an, daß er fogar in Rußland, wenn 
man ed überhaupt und im ganzen betrachtet, nur ein Dorf flieht, dad fi auf 8O— 90000 Qua⸗ 
dratmeilen außftreckt, venn auf dad Vorhandenſein von Städten legt er hier nur wenig Gewicht. 
„Die Bewohner dieſes riefigen Dorfed”, fagteer, „Ind Aderbauer, fie find es aber nicht aus⸗ 
ſchließlich. Denn da die Elimatifchen Berhältniffe die Belvarbeiten auf vier oder fünf Monate be: 
ſchränken (ein ungeheuerer Übelftand), füllt die Thätigkeit des ruſſiſchen Volks Die fieben bis acht 
andern Monate des Jahres mitallerlei Befchäftigungen aus, die dem Bauer unentbehrlich find, um 
fein Leben zu friften, und wenn er allen feinen Obliegenbeiten foll nachkommen können. „Daher 
kommen“, jet unfer Gewähröomann hinzu, „die Landleute, welche in den 10500 Fabriken arbei: 
‚ten, an Zahl nicht unter 200000; dahin gehört aud die Million anderer, welche, ohne ihre 
Dörfer zu verlafien, für die nämlichen Fabriken arbeiten, und auch großentheild die Tauſende von 
Stteinhändlern, in deren Händen ein namhafter Theil des Innern Handels iſt.“ Das iſt nun 
ſchon gewiß ein durchaus eigenthünlicher Zuftand, daß der Bauer die Hälfte feines Einfommend 
underömoher nimnıt ald aus dem Schofe der Erde. Allein dazu gefellen filh noch andere Um⸗ 
Mande, die es mehr und mehr anſchaulich machen, daß Im ruſſiſchen Bauernieben, wie im ruffi: 
ſchen Volksleben überhaupt, alles ganz anders ift als im übrigen Europa, anders nämlich durch 
Die Macht der Umſtände und nit, wie man fo gern zu behaupten beliebt, ald Folge der Bar⸗ 
Barei. Zwei Punkte find maßgebend, in Bezug auf welche alle menſchlichen Anftrengungen nicht 
»iel auszurichten vermögen. Grftlich ift die Vegetation, wie gefagt, in den Eurzen Zeitraum 
Son vier Hi8 fünf Monaten (130— 150 Tagen) eingebannt, ſodaß dem Bauer alle Feldarbei⸗ 
en auf einmal über ven Hals kommen; zweitens fehlt e8 bei der geringen Bevdlkerungshiähtig: 

Staats⸗Lexikon. XII. 48 
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feit an Armen, melde vermehrte Menfchenkräfte vazufegen fönnten, wo die Ränge der Zeit nit 
ausreicht. Was folgt nicht alles aus dieſen zwei Umſtänden! Da die Zeit unzulänglid ift, kann 
der rufilfche Bauer fi in Durchſchnitt nicht darauf einlaffen, zu gäten, zu rühren, künſtliche 
Miefen zu erzielen und zu unterhalten u. ſ. w. Er befchränft fih daher großentheild auf ben 
Kornbau, nur werben daneben noch außer den Startoffeln beſonders Flachs und Hanf, dann auf 
Runkelrüben und Tabad gebaut (den Wein nennen wir nit, ob man deſſen gleich in der Krim 
und im Staufafus bereitet). Jedenfalls ift durch den Zwang des Klimas die Production fo 
fehr vereinfacht, daß fte nicht viel Austaufch zulaßt, was dem Handel hindernd entgegentritt. 
Aber dieſer libelftand ift nicht der einzige; felbft der Kornbau iſt precär, verfrühte oder noch 
hintennach kommende Fröfte, in Gegenden ohne Schug und Schirm gegen die Winde, machen 
die Hoffnung einer gefegneten Ernte oft zunichte, und alle fünf bis ſieben Jahre tritt ein Fehl⸗ 
jahr ein, welches Hungerdnoth zur Folge Haben kann da, wo nicht weile Vorſicht getwaltet hat. 
Welchen Einfluß diefe Umſtände auf das Gelingen der großartigen Maßregel der Freigebung ber 
Leibeigenen in der jegigen Epodje wahren Regentenruhmd haben müſſen, ift für jeden ein: 
leuchtenv. 

Wir kommen weiter unten auf dieſe Lebensfrage zurück, für jeht genügt es, dieſen Horizont 
eröffnet zu haben, zum Ausführen fehlt ohnehin der Raum in diefen Blättern; nur einigeb 
Factiſche wollen wir noch beifügen. Mehr ald das vierte Korn über die Ausfaat hinaus wirft 
hier durchfchnittlich weder ver Weizen: noch ver Roggenbau ab, und doch gibt e8 viele Guber⸗ 
nien, wo beim jegigen Zuflande der Straßenverbinpungen der ruffifche Scheffel (Tſchewert) 20) 
ſich nicht mit 3 Thlrn. verwerthet, durchſchnittlich im ganzen Lande faun mit 4 Thlen. Alle 
zuſammengenommen beläuft ſich im Durchſchnitt ver jährliche Ertrag der Ernte auf 250 Mil. 
Tſchetwert (nach officiellen Angaben des Domänendepartements) oder 954 Mil. preußiſche 
Scheffel, 525 Mill. Heftoliter; davon nimmt aber der Weizen nur den fünften Theil ein. 
Frankreich gewinnt jährlich nicht viel über 200 Mill. Hektoliter Betreive. Bon den 250 Mil 
Tfchetwert braucht man 60 für die Ausfaat (davon drei Fünftel für die Sommerfrucht, zwei 
Fünftel für die Winterfrucht), der Volksbedarf nimmt an 150 in Anfprud, ohne die 10 m 
rechnen, bie in Branntwein verwandelt werben, und fo bleiben zu fonfligen Bedürfniſſen em: 
30 Mill. Tſchetwert übrig, von denen manchmal 11—12 Millionen der Ausfuhr anfeim: 
fallen. Zum Preiſe von 4 Silherrubeln 1°) wäre Died ein Geldwerth von nahe an 50 MU.R 
ven das Land jährlich feinem Reichthum zulegen Fönnte, den e8 aber mehr zum Gintaufger 
allerlei anderer Artikel al8 zu Spargeldern verwendet. Wieviel man Kartoffeln baut, wir 
in der officiellen Erklärung des „Okonomiſchen Atlas” nicht angegeben, es wird blo# ge: 
fagt, diefer Culturzweig habe In den letzten Zeiten eine beträdtlihe Entwidelung genommen 
wir aber haben ſie nad) wahrfcheinlicher Berehnung auf etwa 26. Mill. Tſchetwert gefääkt. 
Ebenſo wenig gibt und jene offlcielle Quelle über ven Ertrag bed Leinbaues Belehrung, ſie 

ſagt nur, es fei dies unter den Probucten des ruſſiſchen Aderbaues das erfte, ſobald man m 
auf die Ausfuhr Rückſicht nimmt, und der Werth dieſes Ausfuhrzweigs bleibe nicht unn 
100 Mill. R.; was den Hanf betrifft, fo hat in mehr als einem Jahre die Ausfuhr 3 Ril 
Pud 17) überftiegen. Turnepsrüben werben in 23 Oubernien des Südens gebaut und gehn 
380 Zuderfabrifen Beihäftigung. 

Ganz aufgehellt ift, die Wahrheit zu fagen, die Frage noch nit, welchen Flächenraun da 

wahre Aderboven einnimmt. Die amtliche Erklärung fagt 70 Mil. Deffätinen 19), was em 

14000 Quadratmeilen gleihkäme, aber wir haben geliehen, daß nad einigen allein M 
Schwarzboden biefe Ausdehnung hat; eher möchten mir 90— 100 Mill. Deffätinen annebw. 

Was die Waldregion (zwiſchen 55 und 63° noͤrdl. Br.) betrifft, finden ebenfalls Schwankm 
gen in ven Angaben ftatt. Nach dem „Forſtjournal“ von 1850 fol fie von 113205 Deffäten 
auf 80000 herabgefommen fein, und vielleicht betragen bie wirklichen Waldungen in ber IM 
nicht mehr, etwa ein Fünftel des europäifhen Rußland. Wenn man der Maldregion F 

194 Mill. Deffätinen gibt, läßt man dieſen Namen auch alles Geftrüppland in der nordie 

TEmchunTn 
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u 15) Zu 2,099 Heftolitern ; zu 3,819 preußifchen Scheffeln. 
16) So oft wir von Rubeln reden, find immer Silberrubel gemeint, im Werth von etras IM 

einem preußifchen Thaler. 
17) Das Bud zu etwa 33 preußifchen Pfunden; 22 Pub machen 7 preußifche Gentner. 
18) Die Defiätine zu 2400 Duadratfaden ift gleich 4,279 preußifchen Dorgen ober 1,093 Hıhat 

Diefe amtliche Erklärung bezieht fich auf den fehon erwähnten Öfonomifchen Atlas, dem fie iz & 
gleitung dient. 
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Region, ſüdlich an der Tundraflähe, umfaffen. In vielen Gubernien nimmt der Wald über 
60 Proc. des Landes ein, in ver von Wologda bis 93 Proc., denn man hat darin 33 Mil. 
Deffätinen oder 36 Mill. Hektaren Wald gefunden, mas etwa die Hälfte des Areals von ganz 
Deutfchland macht. Aber der Mittelpreis einer Defiätine Wald geht nicht über 30 R., und 
unermepliche Flächen bleiben Hier unbewirthſchaftet. Die verſchiedenen Baumarten haben wir 
in unjerm „Empire des Tsars‘‘, I, 628 fg. aufgezählt; auch hat man über Rußland befonvere 
Baumgeographien. Außer dem Bau:, Schifföbau= und Brennholz liefert der Wald Theer 
und Pottafche. 

In der Landwirthſchaft find aud Die Hausthiere mit inbegriffen. Daß bier zu dieſen auch 
Kamele, Renthiere, Hemionen gehören, wollen wir nur erwähnen; ehe wir Aber zu den übri⸗ 
gen übergeben, muß vom Weibeland ein Wort gefagt werden. Es nimmt, wie befannt, den 
ganzen fühliden Strih ein, und man fügt e8 zu 15000 Quapratmeilen, eine Zahl, in 
welcher die Wiefen nicht inbegriffen find, welche fih auf 58—60 Mill. Deffätinen be- 
laufen folen, die fi aber zum Theil in ver Wald⸗, zum Theil in der Getreideregion befinden. 
An Pferden zahlt man 16,3000000, und in den meiften Regionen fommen wenigftens 
30 — 40 Stüd auf 100 Einwohner, in den Steppenländern über 50. Diefe befigen auch 
bie meiften Schafe, deren Geſammtzahl AO Millionen fein mag, worunter an 8 Millionen 
mit verfeinerter Wolle. Ebendaſelbſt, aber nicht minder In den nordifchen Regionen, ifl das 
Rindvieh zahlreih, und auf je zwei Einwohner fommt ba ein Stüd. Im ganzen rechnet man 
21,785000 Stüd. Außerdem gibt es 8—9 Mill. Schweine, 1,365000 Ziegen u. |. wm. Wir 
übergehen auch hier, was von der fehr einträglichen Jagd nad) Pelzthieren zu fagen wäre, kon⸗ 
nen aber nicht umhin, auf Die Wichtigkeit der Kijchereien aufmerkjam zu machen in einem Lande, 
wo deren Ertrag wochen und monatelang im Jahre das Fleiſch der Thiere mit warmem Blut 
erfegen muß. Wie fehr die Fiſcherei im großen und foftematifch getrieben wird, wiſſen wir 
aus dem merfiwürbigen Kupferwerf des Akademikers von Baer. Es ift dieje ein ganz befonderer 
Zweig der ruſſiſchen Betriebfamtfeit. 

Die Mineralproduction if der Landwirthſchaft nicht beizurechnen, wol aber ber phy⸗ 
ſiſchen Cultur; in Rußland iſt der Bergbau ebenfalls eine fehr namhafte Duelle des Volks⸗ 
reichthums. Zun Theil zwar gehört dieſe Quelle dem aſiatiſchen Gebiet an, wo von jeher der 
Altai als das Goldgebirge berühmt war; im allgemeinen aber kommt dabei der europäifche Ural 
doch noch mehr in Betracht, denn nicht aller Reichthum befteht In Gold. Bon diefem ebelften 
der Metalle gewinnt indeß das Zarenreich jährlich ine Durchſchnitt 1500 Bud, im Werth von 
über 20 Mill. Thlrn.; der Ural nimmt daran Antheil, einen größern ver Altai. An Silber 
werden 1000 Pud oder 80000 Mark gewonnen, an Platina jegt kaum mehr über 100 Pur. 
In Uberfluß bringt der Ural hauptfählih Kupfer und Eifen hervor, von erfterm „beinahe 
300000 Bud, von legterm für 7—8 Mill. Ihlr. Blei und Zinn find dieffeit diefed Ge⸗ 
birges nur fpärlich zu finden, Zinf nur in Polen, dann außerdem noch Queckſilber, Spießglanz 
und Kobalt. Bon fonftigen Mineralproducten nennen wir vor allem das Salz. Es fehlt Hier 
unter Feiner Geftalt, und jedes Jahr kommen bis 28 Mill. Pud in den Betrieb. Wenn deſſen⸗ 
ungeachtet beträcgtlihe Quantitäten vom Audlande eingeführt werben, fo hat das zur Urſache, 
daß für mande Provinzen der Trandport im Inlande die Waare zu fehr vertheuern würbe, die 
fie zu billigerm Preife von der See her beziehen fünnen. Daffelbe läßt fi wol aud von ven 
Steinfohlen fagen, diefem wichtigen Beförderungsmittel des Fabrikweſens, dem vie Welt Hei⸗ 
zung, Licht und gemaltige Kräfte verbanft, und welches in feiner ſchwarzen Maſſe die Eoftbarfte 
aller Waaren, den Diamant, verbirgt. Sie find auf vielen Punkten des Landes, im Gentrum, 
im Oſten und befonder8 am Doneg vorhanden und haben ſchon, wie behauptet wird, in ge: 
wifien Jahren über 3 Mill. Bud geliefert 19), eine jedoch verhältnißmäßig fehr geringe Quanti⸗ 
tät, vie aber, ven neueften linterfuchungen des Berggenerald von Helmerfen zufolge 20), fehr der 
Verniehrung fähig wäre, die es indeß bei des Landes großem Holzvorrath nicht ſehr noththut ſchnell 
zu vermehren. Freilich iſt nicht alles reine Kohle, aber auch der Anthracit und der Lignit empfeh⸗ 
len fi dem Gewerbfleiß als gute Heizmittel. Noch ein anderes iſt der Torf, der in Menge aus⸗ 
gegraben werben Tann. Die Ehelfteine, zu denen auch der Malachit gehört, die foſſiliſchen und 

19) Im Atademifchen Kalender für 1863 werden nur 220012 Pud angegeben. 
20) Bon demfelben Geognoften befigt man jest (feit 1865) eine Geologifche Karte Rußlands, bie 

von ber, welche früher Nurchiſon befannt gemacht hatte, bedeutend abweicht. 
2 
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andere Producte, wie ven Granit, den Serpentin, ven Porphyr und Bafalt, welche haufig fi 
in Bauwerken erheben, übergehen wir hier; daß aber dad Mineralreih Rußland auch mit kräf⸗ 
tigen Bejundbrunnen verfehen hat, müſſen wir noch erwähnen, ob dies gleich aus Scherer's 
Bud befannt genug fein follte. Pätigorsk und Kiflomodsf, an den noͤrdlichen Vorftufen des 
Kaufafus, Eönnten mit mäßigen Koften zu rufiiihen Baden und Teplig fich geftalten, welde 
die herrliche Wafferftraße, wie fie von Twer aus die Wolga bildet, leicht zugänglich machen 
koͤnnte, falls fie nur durch eine kurze Eifenbahn bis zu den Heilquellen verlängert würde. 

Nun zur Gewerbthätigfeit übergehend, koͤnnen wir fagen, daß fie groß in allen Klaffen 
ift. Auf dem Lande herrſcht fie in dem Maße, daß die Städte, die anderswo von ihr leben, faum 
auffommen können. Es gibt ganze Dörfer, mo man ſich mit Lederwaaren, Stiefeln, Mützen, 
Strümpfen, Belzen, Fiſchernetzen u. f. m. beſchäftigt, ja ſolche, wo man Heiligenbilder malt, bie 
der Kleinhändler durchs ganze Land colportirt. Die Wagen, das Reit: und Rüftzeug, die 
Haudgeräthe und Möbel der Gutsbeſitzer werben großentheils auf den Gütern ſelbſt gefertigt. 
In Einem Worte, die meiſten Handwerksleute leben auf dem Lande, ſowie auch das Land an 
100000 Kleinhaändler liefert. Von dem Geſchick und der Rührigkeit beider wäre viel Rühmens 
zu machen, nicht fo jedoch von ihrer Meifterfhaft und gewifjenhaften Behandlung ihrer Bro: 
ducte, welche ſich mit deutfchen nicht vergleichen laſſen, aber auch niedriger im Preife jind, Aug 
das Fabrikweſen wird e8 wol ſchwerlich zu irgendeiner Vollendung bringen, ſodaß die Goncur: 
renz des Auslandes immer ald gefährlich und verderblich angefehen werden wird. Und doch muß 
Rußland nothgedrungen an diefer Gemerbthätigkeit in großen, wie unfer Jahrhundert fie ent- 
widelt Hat, einen bedeutenden Antheil nehmen, wenn e8 nicht verarmen will. Aber auch hier 
fteht das platte Land obenan. Die reichflen Induſtriezweige haben in Dörfern ihren Sig, und 
man zählt deren mehrere Hunderte, welche darauf bie lieben bis acht Wintermonate verwenden, 
wo der Aderbau liegen bleibt. Wem ift nicht das Dorf Iwanowo befannt, dad mit feinen 
30000 Seelen noch vor Eurzem das reihfte Kleinod in der Grafenkrone ver Scherenetjen war! 
Sowie dort die Baummolle verarbeitet wird, fo produciren andere Dörfer Leder: , Töpfer:, 
Kurzwaaren, Mefler, Inftrumente aller Art, Handwerkszeug u. |. m. In Struginov (rjäfar: 
ſche Gubernie) finden 10000 Bamilien dadurch ihr Brot, daß jie Fiſchernetze bereiten, wie 
man fie in ven riefenhaften Fifchereien an der untern Wolga und am Kaspifhen Deere braudt, 
über die wir dem ehrwürbigen von Baer fo ausführliche reihilluftrirte Berichte verdanken 
Bon diefer Bauerninduftrie abgefehen, zählt man aber noch etwa 10500 eigentliche Fabriken 
oder Manufacturen mit 200000 an Ort und Stelle hantierenden Arbeitern, über welche man 
das Iehrreihe Buch von Le Blay lefen muß. Im ganzen ift eine Million Menſchen mit ver 
Gewerbthätigkeit befchäftigt. Obenan, und des Bergbaued nicht weiter zu gedenken, an ben 
fi die Eifenhütten und Stahlbereitungen anſchließen, ftehen Leder, Baumwoll- und Zuder: 
Fabriken, ſowie Talgfienereien und Branntweindrennereien, aber auch Tuh und Leinwand, 
Seife und Liter, Glas und Kryftall, Papier, Seilerarbeit aller Art u. ſ. w. werben in großer 
Menge gefertigt, und felbft Borzelanmanufacturen fehlen nicht, wenn fie auch weder mit Meipen 
und Berlin no mit Scores metteifern önnen. Man hat vor vierzig Jahren den Gejammt: 
werth der jährlichen Producte des Gewerbfleißes, vielleicht fogar mit Übertreibung, nur auj 
120 Mitt. R. geſchätzt, eine Summe, die allerdings feinen Vergleih mit ven Auslande 
zuließ; feitvem ift Graf Bancrin 19 Jahre lang Minifter der Finanzen geweien, was unter 
anderm bie Wirfung hatte, ba jeßt Diefer Werth, wie man behauptet, nicht unter 360 Mill. K. 
bleibt, und daß in allen orbinären Grjeugnifien, unter andern auch was das orbinät 
Tuch anbelangt, Rußland fih nun felbft genügen kann. Höchſtens ein Zehntel ver biredten 
Gonfuntionsproducte muß aus dem Auslande bezogen werden. Wie der Bergbau am Ural, je 

ift Die Induſtrie Hauptjächlich im Mittelpunkt des Landes concentrixt; da ift die fogenannte inbe: 
ftrielle Region, meldher man eine Ausdehnung von 20000 Quapratmeilen gibt, und in ir 
Moskau und Wladimir die hervorragenden Punkte find. Die Thätigkeit, deren Sig fie iſt, übt 
einen entſcheidenden Einfluß auf den Wohlftand des ganzen Landes aus, denn, jagt der fenntair 
und ideenreiche Freiherr von Meyendorff in feiner Schrift „Über die ruffifchen Finanzen 
(1864), „während man um das Jahr 1824 dem Süden für die Gonjumtion des Gentrumt 
und des Nordens nur 4 oder 5 Mill. Tſchetwert Getreide für den innern Verbrauch abnaha, 
bezogen ſich ſchon 1849 die Beftellungen auf 12 Millionen”. Zu gleicher Zeit hat ſich der 
Werth der Güter namıhaft gehoben. Derfelbe Dfonomift nimmt an, daß die Arme von 
2 Mill. Menfhen durd diefen Zweig der Volkéwirthſchaft in Anfpruh genommen werke, 
darunter 1 Mil. Bauern, freilich auch bie mitgerehnet, die den Transport bewerkſtelligen 
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Den ruſſiſchen Handel pflegt man in unſerm Welten etwas geringſchätzig zu behandeln, 

eineötheild weil allerdings der Ruffe in ber Handelswiſſenſchaft und dem Grebitwefen noch 
ziemlich zurückſteht, und anderntheild weil, allzu fehr ven eigenen Standpunkt feithaltenn, man 
nur auf den auswärtigen Handel Rüdjicht nehmen will, welcher dem Zarenreich feine glänzende 
Rolle in Europa anmeift. Aber man bevenfe doch, von welchem Riefenftaat Hier Die Rede iſt. 
In einem Lande, das doppelt fo groß als unfer ganzer Welttheil ift, kann ver Handel nad 
außen nicht obenanftehen; der innere Handel ift bei weiten wichtiger; er befchäftigt genugfam 
den Hanvelögeift eines Volks, dem zwar nichts über dad Mäfeln und Haujiren geht, den aber 
die großen Gombinationen und Speculationen noch nicht geläufig find, fo fehr man auch darin 
in der legten geit Bortfäritte gemacht bat. Allerdings viele tüchtig gefehulte Kaufleute hat 
Rußland, zumalunterden Nationalruffen, nicht, weniger vielleicht verhältnißmäßig ald die Juden 
und Armenier, welche auch am ruſſiſchen Binnenhandel theilnehnen; im ganzen find weniger als 
60000 Mann in der Kaufmannihaft eingefhrieben (was von den Städten Feinen hohen Be⸗ 
griff geben kann); eigenthümlich aber ift die Art, wie von einem Heer bärtiger und unbärtiger 
Colporteurs der Kleinhandel betrieben wird, in welchem ber ruſſiſche Bauer außer feiner be= 
fannten Anftelligfeit auch fehr merfwürbige Redekünſte aufwenvet. In Niſhni-Novgorod 
allein verfehen fi mit Waaren an 100000 verfelben, die das Land nah Weften und Oſten 
durchziehen, ihre Thätigkeit auch über Sibirien und den Kaukaſus erſtreckend; fie nehmen auf 
Credit und bezahlen auf dem nächſtfolgenden Jahrmarkt, wenn fie nach einem elfinonatlichen 
Nomadenleben ji wieder einfinden. Andere Mefien gibt es, fagt man, 1300, aber feine kommt 
der von Niſhni-Novgorod glei, wo dad Morgenland mit vem Abenplande zufammentrifft, 
und wo neben Ruffen allerlei auöwärtige Völker ji mit ihren Waaren vertreten laffen, China 
mit feinem Thee, Frankreich mit feinen Balanterie= und Modeſachen, England mit Stahl- und 
Eifenwaaren u. f. w. Die Zufuhr beträgt gemöhnlid 100 Mil. R. und der Abfak an 
90 Millionen. Niſhni Hat im Wolgaftron eine herrrliche Waſſerſtraße, welche durch Kanäle 
mit beiden Hauptfläbten in Verbindung fteht und mit welcher ſich dad Centralnetz der Eifen- 
bahnen, das in dem befriedigenpften Zuftande, ift, verfnüpft hat. Auf diefer und andern 
Waſſerſtraßen findet die Verſchickung von Salz, Getreide, Holz, Steinfohlen, Häuten u. f. w. 
ftatt, wobei man nit die Schafwolle vergeffen muß, von der im Innern der Gewerbfleiß 
1 Mil. Pud verbraudt und für 11 Mil. R. ind Ausland gehen. Der Kaufafus liefert 
dem Fabriklande 1,200000 Pud Färbeſtoffe. Andere Gifenbahnnege find in Nordoften und 
im Sübmeften, um Riga und um Obeffa herum, in Angriff genommen; feind wird ſich aber 
mit diefem vergleichen laffen. Der auswärtige Handel, melhem 34 Häfen geöffnet find, wird 
durch Schutzzoͤlle und Prohibitionen gehemmt, manchmal auch durch das Schwanfen des Wechſel⸗ 
curfes. Lieber den Unbeſtand der Tarife wird mit Recht geklagt; ob die Zollanjäge erniedrigt 
werden follten, da8 Hat am Ende nur der Staat felbft in Betracht feined wohlverfiandenen 
Vortheils zu beurtheilen. Wahr ift es, Rußland kauft dem Auslande wenig ab, felbft England 
wenig, wohin es beinahe die Hälfte feiner Rohproducte ſendet; aber deſto mehr wird im Aus: 
ande feldft, in Paris, Baden, Rom und Neapel, Genf, Wien, Dresven, Berlin u. f. w. ruf: 
fifches Geld vergeudet, was am Ende eine gewiffe Verarmung zur Kolge haben muß; denn 
dieſes Geld wäre dem Vaterlande von nöthen, das nicht ohne Verdruß mit anſieht, wie die Kapi: 
talien verfchleudert werben, auf welche der Aderbau den nächſten Anfprud hätte. Aus folgenven 
Summen, welde dem ‚Journal de St.-Petersbourg‘ vom Jahre 1863 entnomnien find, kann 
man die relative Wichtigkeit des auswärtigen Handels ermeffen: Ausfuhr 1860 181,385000R.; 
1861 177,179000 R. Einfuhr 1860 159,303000; 1861 167,111000. Bon dieſem Ver⸗ 
kehr mit dem Auslande kommt hoͤchſtens ein Drittel auf den Landhandel beſonders über die weft- 
liche Örenze des Reichs; zwei Drittel aber auf ben Seehandel, der fich beinahe zu gleichen Theilen 
auf die Oſtſee und das Schwarze Meer vertheilt; die Häfen des Weipen Meeres nehmen nur 
einen geringen Antheil varan. Auch der Handel mit Aſien ift nicht bedeutend; er gibt bei 
der Einfuhr auf etwa 180 Mil. R. noch keine 13, und bei der Ausfuhr auf eine gleiche 
Summe faum 22. In den Häfen find 1861 im ganzen 10634 Schiffe mit einen Tonnen⸗ 
gehalt von 1,014103 eingelaufen und ausgelaufen 10739 Schiffe mit 1,025972 Tonnen. 
Unter Nationalflagge waren davon 1834 Schiffe, weniger ald unter britifcher, welhe 1956 
Schiffe überwehte; außerdem waren ed 1468 türkifhe Schiffe, 763 niederländiſche, 752 
italienifche, 558 norwegiſche, 540 hamburgifche, 483 däniſche u. |. w. Die Hauptartifel der 
Ausfuhr nad Europa find Häute, Talg, Getreide, Lein und Leinſamen, Hanf, Pelzwerk; 
nah Aſien Tuch, Baumwollwaaren, Golonialwaaren, Getreide, Pelzwerk, Talg, Eifen, 
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Salz. Eingeführt werden beſonders alle Artikel, deren ver Gewerbfleiß bedarf, nämlich rohe 
und gefponnene Baummolle, Seide, Färbeftoffe ; ſodann Gonfumtionsartifel wie Colonial⸗ 
waaren, Thee, fremde Weine; endlich Lurus und Mobeartikel, wie bie ariftofratifche Welt 
fie fucht, und zu welchen auch bie feinern Manufarturmaaren gehören. Der Handel mit China 
ift noch durchaus Taufchhandel. 

4) Die geiftige Cultur. Hier ſtoͤßt man auf die meiften Widerſprüche in ven Beurthei- 
lungen, je nachdem dieſe aus dem Inlande oder aus dem Audlande kommen. Auf beiden Seiten 
pflegt Übertreibung flattzufinden. Es iſt in Rußland, wir-haben uns erft kürzlich perfönlig 
davon überzeugen fönnen, weder fo finfter, als man in Deutſchland noch ſich einzubilven fcheint, 
noch fo hell und glänzend, als viele ARuffen theild aufrichtig meinen, theild aus National: 
eitelfeit vorgeben. In den Städten wenigftens haben wir überall Schulen, höhere und nieberr, 
gefunden. Freilich mit vem Lehrſtande, dem geiftlichen zumal, flieht e8, wenn man weſteuropäiſche 
Begriffe mitbringt, auch noch jet, mo doch ſchon fo vieles ſich verbeflert hat, miglidy genug auß; 
von dem mwohlthätigen Einfluß ber Geiftlichfeit, wie er fih in Deutſchland z. B. geltend macht, 
von der moralifhen Idealität, weldhe man ihm verbanft und die bei und dem Pofltivismus und 
dem Utilitarismus die Wage hält, weiß das ruſſiſche Volk nichts; ebenfo findet e8 nicht in 
Schulen und Volksbüchern die nem Herzen wohlthuende Nahrung, welche in Deutſchland glei: 
fam zum täglihen Brot gehört. Aber ganz verwahrloft iſt e8 dagegen nicht, und vieles Fehlende 
wird durch das gemüthliche Weſen ver Ruffen erfegt, das bei ihnen mit richtiger Ginſicht und 
praktiſchem Geiſt fih paart. An natürlihen-Gaben, an reicher Ausſtattung fehlt e8 auch dem 
gemeinen Mann nicht ; der Höhergeftellte aber weiß fich darauf fogar viel zugute, und blidt er 
auf den geſellſchaftlichen Glanz des Adels, von dem literarijche und wiſſenſchaftliche Elemente 
keineswegs ausgeſchloſſen find, oder auf die vorwiegende Macht des Staats, die doch auch auf 
Givilifation gegründet ift, ober auf die Art, wie ich alled Fremde gern und leicht bei ihm 
einbürgert; gedenkt er feiner eigenen nationalen Schriftfteller, eines Karamſin, Krylov, 
Shukovſti, Puſchkin, Turgeniev, Solowiev (einer Swetſchin nicht einmal zu erwähnen, bie 
vielleicht noch höher ſteht, auß der er ſich aber noch nicht viel zu machen ſcheint), feiner über 
alle maßen thätigen Geographiſchen Befellfchaft, feiner Akademie ver Wiſſenſchaften, vie doch 
auch nicht ohne Glanzepochen geblieben ift, feiner Sternwarte, die zu den erſten Europas gehört, 
feiner periodifhen Preffe zumal, die gegenwärtig eine unerhörte, obwol täuſchende Lebend: 
frifche entfaltet, wodurch fie ſich endlich au im Weiten Gehör verfhafft; flieht und überdenkt 
der gebilbeteRuffe dies alles, er der Feinerlei geiftigen Eindrücken unzugänglich tft, fo weiß er ſich 
nicht mehr zu erflären, worauf die Audländer ihre Prätenfion gründen, von oben heraf 
darauf binfehen zu dürfen. Gerade jegt, wo bei und die Sterne erſter Größe feltener am Himmel 
der Literatur erfcheinen, geht feine Selbftüberfhägung Bid zur Anmaßung, und wir haben mit 
eigenen Ohren von Audgewählten die Frage erheben hören: Was Habt ihr ums entgegen: 
zuftellen? Was wir haben? Wir haben unverwüftliche Nechtöbegriffe in der Familie ſowol 
als in der Schule und angeeignet, wir haben und an Ausvauer zum Guten gewöhnt au va 
wo ed Anftrengung auferlegt, wir folgen nicht aus Liebhaberei, fondern gewifienhaft dem 
Drang nad Wiſſenſchaft und nah Wahrheit, und das Gefundene, das unfer Leben durchdringt, 
wir betrachten e8 ald ein Gemeingut für alle, freilih ohne überall ver Httlihen Verſchrobenhei 
vorbeugen zu Eönnen. Die geiftige und moraliihe Bildung ift unfer theuerſter Schap; in 
diefem leben, weben und find wir. 

Auf diefe Bemerkungen laſſen wir noch einiges Factiſche folgen, wobei wir zuerft ven Gultus 
berüdfihtigen. 

Es gibt in Rußland, wie man weiß, der Religiondvertwandten vielerlei; aber die herrſchende 
Kirche ift die griechiſch- orthodoxe oder orientalifche. Auf die verfchledenen Minoritäten könne 
wir uns bier faum einlaffen; es genügt, ihre numerifchen Verhältniffe zugleich mit denen det 
Hauptkirche anzugeben. In allen Ländern, die unter ruſſiſcher Herrigaft flehen, zufammeng:: 
nommen, gibt ed über 59 Millionen, welche ſich zu legterer befennen, die Raffolnifen over Dit. 
denten nicht mit einbegriffen, veren Anzahl wir, in unferm „Empire des Tsars’' ‚I, 268, ı 
niedrig angefchlagen haben, wenn es wahr ift (mad man jedoch nicht mit Zahlen erhärtet), kai 
fie in den legten zwanzig Jahren jehr bedeutend zugenommen hat. Weniger als eine Millien 
ſcheint man jedenfalls für fie nicht annehmen zu dürfen, befonderd wenn man die ganze Mannid- 
faltigfeit der rufjiihen Sekten zufammenfaßt. Diefen 60 Mil. Anhängern des orientali: 
fhen Glaubens fließen fih 367000 gregorianifhe Armenier an, während nur 185 
Seelen beffelben Volks mit der abennländifhen Kirche vereinigt find. Katholiken gibt ei 
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übrigens im Kaiſerthum 3,750000, und außerdem no, nah Miljutin's Statiftif (1864), 
3,805000 im Königreich Polen, in welhemmaud noch 222000 unirte Griechen ihrem Glauben 
leben. Proteftanten gibt es im ganzen etwa 3 Millionen, nämlid) 1,200000 Lutheraner im 
Neid, 1,580000 in Finland und circa 290000 in Polen; Reformirte, im Reih, 30000, 
im Königreich Polen 5270; endlich nod 15000 Herrnhuter und Mennoniten. Juden zählt 
man im Reihe 1,200000, iu Polen 640333. Die Zahl der Mohammedaner beträgt noch 
3 Millionen, und außerdem gibt e8 252000 Ramaiten oder Buddhiſten, 160000 Schamani- 
ten, an 60000 Bigeuner und etwa 100 Gebern oder Parſen. Es wäre in hohem Grade interef- 
fant, den Einfluß jeder ver verſchiedenen Kirchen oder Gotted- und Goͤtzendienſte beſonders ind 
Auge zu faffen, dazu fehlt e8 und aber Hier an Raum, und wir müflen und im Nachfolgenven 
auf die Staatöfirche befchränfen, in Betracht deren, ihres niebern Perſonals zumal, wir ſchon 
wiederholt auf die Nothwendigkeit einer Reform hingewiefen haben, melde nun aud) von ber 
Regierung nicht mehr verkannt wird. Der griechiſch- ruſſiſche Cultus wird jept in 36200 
Kirchen gefeiert, von benen etwa 4—500 Kathedrale (Sobori) genannt werben. Die Beift- 
lichfeit zerfällt in weiße ober Weltgeiftliche und in ſchwarze oder Kloftergeiftliche, welche legtere 
indgefammt der Negel des heiligen Baitlins unterworfen find. Von biefen gibt e8 in 576 Klö⸗ 
fern (Brauenflöfter mit einbegriffen) mehr ald 15000, die Hieromonachen mitgerechnet, d. h. 
die Prieſter, die nad dem Tode ihrer Frau, wie die Kirhengefege wollen, ind Klofter geben, eine 
Klafje, aus welder, ſowie aus den vornehmften Arhimandriten, die Prälaten hervorgehen. 
Meltgeiftliche zaplt man etwa 120000, wovon aber weniger ald 40000 geweihte Priefter ober 
Popen find; die andern find entweder nur Meßdiener (Diafonen oder Unterdiakonen) oder 
gar nur Safriftane, deren e8 65000 gibt. Die Zahl der Geiſtlichen iſt unzureichend ; Gebildete 
müßten außerdem nodyeigene Exiftenzmittel haben, wenn fie ſich entfchließen follten, dieſer Lauf- 
bahn fi zu widmen, deren Amtöftellen ſchlecht befolvet, mühſam und im ganzen ohne großes 
Anſehen felbft bein gemeinen Dann find. Es ift das wieder einer ber Krebsſchäden Rußlands, 
auf deren Heilung die jeßige ebenfo wohlwollende als einjihtövolle Regierung bedacht fein 
muß. Ginen milden und wohlgemeinten, aber entſchiedenen Einfluß auf die geijtlihen Semi: 
narien üben, haben wir längft ald eind der Hauptbedürfniſſe der Zeit bezeichnet. Es wäre 
dies die Sache der Brälaten, namlich ver Biſchöfe, Erzbifchöte und Metropoliten (der Archiman⸗ 
priten nicht zu gedenken). Diefe Häupter der Didcefen oder Eparchien, deren e8 55 gibt, find 
einander al8 ſolche nicht untergeorpnet; nur diejenigen Präalaten, die Mitglieder der Oberbe⸗ 
hörde, der Heiligen Synobe find, haben in ihrem Gollegium über andere Bifchöfe zu gebieten ; 
indeffen haben die Metropoliten ven Vorrang vor den Erzbifchöien, diefe vor ben Biſchöfen; 
alle zufammengenonimen werben Archhierieis genannt. Geiſtliche Akademien und Seminarien 
gab es 1861 54 mit etwa 15700 Studirenden; Kirhenfhulen für Kreije und Kirchſpiele 
203 mit 39000 Lernenden, wozu noch 6 Mädchenſchulen mit 342 Schülerinnen fommen. 
Außerdem 18587 Kirchen- und Klofterfchulen, mit 320350 Schülern, worunter 49087 Mäp- 
chen. Diefe Kirchen- und Klofterfhulen werben im „Akademiſchen Kalender von St.-Beters: 
burg‘ erft feit dem Jahre 1863 unter dieſer Rubrik aufgeführt 24); früher waren fie vielleicht 
mit denen der weltliden Verwaltung vermengt. Die Zahl ver geiſtlichen Schulen und auch die 
ihrer Schüler übertrifft alfo, wenn man ji auf diefe Angaben verlaffen fann, bei weitem bie 
Zahl derjenigen, welche unter dem Minifterium ver Volkdaufllärung fiehen. Diefe war im 
Jahre 1860 im ganzen folgende: 2476 Anflalten mit 132305 Schülern, zu denen in Polen 
1437 Anftalten mit 82209 Schülern und in Finland 111 Anftalten mit 6009 Schülern 
famen. Dan zählte darunter 826 Privatlehranftalten mit 24820 Schülern, und 378 Kreis- 
fhulen mit 21574 Schülern. Die fremden Gonfefjionen hatten im Neich felbft 1129 Kirchen: 
fhulen mit 53659 Schülern. Im Jahre 1864 flanden unter dem Minifterium der Volksauf⸗ 
Klärung ſchon, ftatt 2467 Anftalten, 3500, mit 185556 Lernengen, wovon 150217 männ= 
lihen und 35339 weiblichen Geſchlechts waren. Es find dies die legten offlciellen Angaben. Über 
die Bedeutung und Tragweite diefer Zahlen Hätten wir vielerlei zu bemerfen, es iſt und aber ge- 
boten, über die ganze Einrichtung in ihren gegenwärtigen Zuflande nur mit Rüdhalt zu fpre- 
hen, damwir aus dem Munde des jegigen verdienten Minifters wiffen, daß den Willen bes 
Monarchen zufolge eine förmliche Umgeſtaltung im Werke ift, und außerdem ein 160 Seiten 

21) Schon mit ber legten Gorrectur befchäftigt, erhalten wir noch von Rußland aus das Buch in 
beutfcher Sprache: Zur Geſchichte und Statiſtik der Gelehrten und Schulanftalten für das Jahr 1866, 
nach welchem wir unfere-Augnben berichtigen und vervollfänbigen. 
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ftarker Entwurf eines Neglements für vie allgemeinen Bilpungsanftalten (1862) vor uns 
liegt, nach welchem die Umgeftaltung flattfinden fol. Wahrlich e8 that noth , fle an bie Tages: 
ordnung zu fördern. Zwar hat man ung ſchon unter Umarov, dem ausgezeichneiften aller Bor: 
gänger des Hrn. Auguft Golownin, imponirende Reihen von Namen und Zahlen vorgehalten, 
aber wir fonnten darin faum etwas anderes ald Blendwerk eben, welches auf uns keinen Ein: 

drud machen dürfte, ſowie auch pie Gebildetſten unter ven Ruſſen feldft fich demſelben zu entziehen 
wußten. Als Beweis führen wir einen Zeitungdartifel von 1859 an, der die Unterfhrift Victor 
Paroſchin trug. „Man kann“, hieß es darin, „denen, die einen Gefallen daran finden, bie Zahl 
der vorhandenen Schulen aufzuzählen, fagen: «Ihr Habt die Form, die Zahl und den Namen, 
andere haben die Sache felbft. Wo find Hei uns die Schulmänner?» Schulmänner werben in 
wohleingerichteten Normalfchulen over Lehrerfeminarien gebildet, die in Rußland erſt nod ge: 
gründet werden müffen. Doc, laffen wir dem Neformator Zeit, auch dieſes Feld zu reinigen 
und fo beftellen zu lafjen, daß es natürliche und nicht mehr blos papierene Früchte bringe! Die 
Zukunft darf nit der Vergangenheit gleichen.” Indeß haben wir body noch nicht alle An- 
ftalten aufgezählt. Man darf nicht vergeffen, daß zahlreiche Schulen, melde mit benen ver 
geiftlihen Verwaltung nicht zu verwechſeln find, fi in ven Dörfern der noch jetzt jo genannten 
Reichsbauern befinden, deren Verwaltung dem Domänenminifter zufteht, und daß die Apanagen⸗ 
Dorfihulen wiederum von einer andern Behörbe abhängen. Der Überficht zufolge, die wir in 
der ſchon angeführten officiellen Schrift für 1865 finden, hätte bad Departement ver Neid: 
domänen 2200 Lehranftalten und 4344 Schulen für Anfangsgründe im Lefen und Schreiben. 
Die Zahl der Schüler beider wäre 198137, worunter 25710 Mädchen. Das Minifterium ver 
Apanagen hätte, außer ben Kirchſpiel- und Privatſchulen, 294 Dorfihulen mit 9424 Shi: 
lern gehabt. Dazu fommt noch außerdem, daß die fremden Goloniften 429 Schulen mit 63761 
Schülern (worunter 30391 Mädchen) befigen und die Mohammebaner, Kalmüden , Juben 
u. f.w. 579 Schulen mit 35925 Schülern (worunter 14538 Mädchen). Über ven Volksſchulen 
fiehen die Gymnaſien, deren e8 im Jahre 1864, nad) der fpeciellen Statiftif (die adelichen In: 
flitute mitgerechnet) 96 gab, welche Finiftig in claſſiſche und polytechniſche unterſchieden werde 
follen; davon waren in Europa 87, und zwar 7 in Peteröburg, 4 in Moskau, je 2 in Kim, 
Charkov und Kafan u. ſ.w. Schüler waren darin 28429, im Jahre zuvor nur 23693, woren 
17320 dem Adel angehörten, 666 der Geiftlichfeit und 5707 dem Beamtenftande und ber Kauf: 
mannfhaft; 14313 befannten ſich zur griechiſch-ruſſiſchen Kirche, 6840 zur Fatholifchen, 1937 
zu den proteftantifhen Gonfeljtonen, 552 waren Juden und 61 Mohammebaner. Den Mädchen 

‚ find befondere Gymnafien eröffnet. Verſchiedene Progymnafien bereiten auf das Gymnafim 
vor, und höher als letzteres fiehen noch 3 Lyceen. Uber viefen bie Univerfitäten, deren es im 
Reich ſelbſt jetzt gibt (Petersburg, Moskau, Eharkov, Kafan, Dorpat, Kiew und O:peffa), in 
Polen eine (Warfhau, nod nicht völlig wiederhergeftellt) und eine (Helfingforß) in Finland. 
Wir erleben es vielleicht noch, daß aud in Sibirien eine foldhe errichtet werbe. Die Zahl der 
Studenten ſcheint fich jegt im Reich auf über 5000 zu belaufen, ja auf 6000, wenn man anf 
die mitrechnet, melde Im Orientaliſchen Inftitut, in der Nechtöfchule, deren Vorſteher ber 
Prinz Peter von Oldenburg, ift, und in andern Anftalten die Vorlefungen beſuchen. & 
hatten wir denn Lehranftalten die von drei oder vier verſchiedenen minifteriellen Departe: 
ments abhängen. Aber auch das Kriegsminifterium hat die feinigen(Militärafademien, Mebice: 
chirurgiſche Afademie, Militärgymnaſien, Fähnrichſchule, Pagencorps, orbinäre Militärfchulen, 
Militär: Primärfhulen) mit 12637 Schülern im verfloffenen Jahre; worin die 387 Schulen 
der Berwaltung der irregulären Truppen mit 16435 Schülern (worunter 852 Mädchen), welche 
wir im „Afademifhen Kalender” für 1863 aufgeführt finden, noch nicht mitbegriffen waren. 
Das Marineminifterium hat ähnliche Schulen, und zur Geſammtzahl fommen endlich nod die 
Penfionen und andere PVeivatanftalten. Alle zufammengerechnet ergibt fih eine Zahl vor 
beiläufig 500000 Schülern, ohne Polen in Anſchlag zu bringen, wo man vor 15 Jahım 
82000 Schüler in 1533 Schulen zählte; auch Finland nicht, wo jedoch, nah Rein, im Jahr 
1838 nit viel über 3000 Kernende die Schulanftalten bevölferten. Wir werden dies alled in 
dritten Bande unferd „Empire des Tsars“ meiter ausführen und mit Zeugniflen belegen; 
das aber müffen wir hier noch beifügen, daß wenn Bölter fhon 1855 dad Verhältniß ver ker: 
nenden zur Gefammtbevölferung wie 1:151 angab, er der Wirklichkeit, die jegt faum ned 
ih fo verhält, um gar vieles voraudeilte. Genau laflen ſich dieſe Zuftände noch nicht aut⸗ 
mitteln; daß alles im Fortſchritt begriffen ift, Eönnen wir nicht bezweifeln. Daß es überhauft 
nicht an geiftigem Leben fehlt, ift fon aus den 150 oder 160 Tagesblättern und Zeitſchriften 
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zu erfehen, die in allen Sprachen (nur 108 in ruſſiſcher) in beiden Hauptſtädten, in Odeſſa, 
Riga, Mitau, Wilna, ja felbft in ven Zwifchenftationen zwifchen Curopa und Aften, Kaſan und 
Tiflis erfheinen. Ebenſo in Polen und Finland. 
.„ 5) Die Staatögemalt, die Ständeverhältniffe und die Verwaltung. 
Über diefen und die zwei nachfolgenden Theile unferer Darftellung haben ſich in früherer Zeit 
nur Ausländer vernehmen laffen, Diplomaten und Meifende, wie Herberftein, Mayerberg, 
Korb, Graf Segur, Core, Herzog von Raguſa, Marquis von Cuſtine u. f. w., oder hoͤchſtens 
deutſche Inländer, welche, wie Hupel, Storch, Reuß u. a. mit einer gebotenen Vorſicht ſich aus- 
ſprachen. Seit einigen Jahrzehnten aber nehmen auch echte Ruffen, wie Iwan Golowin, Herzen, 
Fürft Dolgorufov, an der offenen Unterſuchung theil, und bei ver jeßigen freien Bewegung in 
der Preſſe erwacht fogar im Innern des Reich eine Öffentliche Meinung, die fi von dem 
bloßen Nationalgeift wohl unterſcheiden läßt. Der Stoff ift reich, die zu ermittelnde Wahr: 
beit von ungemeiner Tragweite. Hier aber gebridht ed an Raum und außerdem fcheint ver 
Augenblick nicht günftig, un eine eingehende Behandlung vorzunehmen. Denn feit den von 
Alerander Il. in feinem Manifeft von 19. März 1856 angekündigten Borfägen, von denen 
fon mehrere zu Thatſachen geworden jind, ift im Zarenreich eine Umwandlung im Werke, bie 
fi nicht auf einzelne Reformen beſchränkt, fondern aus der ein neuer Rechtszuſtand hervor⸗ 
gehen muß, wenn nicht das harte Wort Iwan Golowin's zur Wahrheit werden fol: „Ruß⸗ 
land iſt ganz eigentlich der Staat, wo neue Befege feine andere Wirkung haben, als die Leute zu 
nöthigen neue Mittel, aufzufuchen, um fie zu umgehen.” Noch ift der Zufammenhang aller 
vorgenommenen wichtigen Reformen nicht Elar, noch laßt fich nicht beurtheilen, wiefern ſie auf 
die befondere, eigenthümliche Lage Rußlands berechnet find und deſſen Zukunft ſichern können; 
auch läßt ſich nicht mit Gewißheit vorausſehen, was bei diefem gewaltigen Einbruch des Neuen 
vom Alten flehen bleiben wird. Aus dieſen Urſachen möchte e8 gerathen fein, und hier möglichft 
furz zu fafien. 

Schon auf dem Fürftentage zu Kiew, im Jahre 1097, foll Oleg Swätoſlawitſch, Fürft von 
Timutarafan, das herriſche Wort gefprocden haben: „Ic bin Kürft und von mir muß man 
nicht erwarten, daß ich bei Mönchen oder beim gemeinen Mann mir Rath erhole.” Wenn aud 
feitdem das Wahlpatent Michael's Födorowitſch von 1613, das wir im „Empire des Tsars”, 
II, 235, befprechen, Rußland mit einem Arte befchenfte, ver einer Gonftitution gleichkam, fo legen 
wir doch darauf nur wenig Gewicht. Mit oder ohne Eonftitution wagten ed der Adel und die 
Geiſtlichkeit nicht, dem Willen des Machthabers Schranken zu fegen ; Die Megierung des Zaren: 
reichs war auf Selbſtherrſchaft gegründet, und dieſe wurde mehr oder weniger beöpotifch ge: 
handhabt. Sogar ver jehtregierende gütige Monarch hat das inhaltſchwere Wort noch nicht 
beftimmt ausgefprochen, das zwiſchen Autofratie und abfoluter Monarchie den Unterfchied aus⸗ 
macht, dad Wort: Bon nun an feine Willtür mehr! Übrigens möchte wol die Autofratie, 
wenigftend unferer perfönlichen Anſicht nach, bei dem gegebenen Zuſtande, mo alles fo ver- 
ſchieden von den ift, was wir in unfern Weftlänpern fennen, noch lange eine Wohlthat für 
Rußland fein, ja wir fehen ed ald gewiß an, daß ohne diefelbe das ruffifche Reich weder bie 
Aufhebung ver Leibeigenfihaft, noch die Regelung der Juſtiz, noch viele andere ver jegigen Re- 
formen erhalten hätte. Ohne fie wäre man vafelbft, zumal jegt, wo die Lehrfähe des Poſitivis⸗ 
mus und des Nihilismus beim Adel Cingang finden, mit dem Chaos beproht. Doc bleiben 
wir bei dem Factiſchen ftehen. 

Noch nennt ji Alerander II., wie feine Vorgänger bis ind Mittelalter zurüd, Selbftherr: 
ſcher oder Autofrator (auf ruſſiſch Samoderſhetz) aller Reuſſen, d. h. aller ruffifchen Lande. 
Nachdem bis 1547 der eigentliche Titel blos Großfürſt geweſen war, trat damals der Zaren⸗ 
titel an die Stelle, ver, ooͤgleich längſt durch die ſlawoniſche Überfegung ver Bibel bekannt, 
damals doch direct ven Tataren entlehnt war, und mit welchem feit Johann IV. Waſſiljewitſch 
noch dad Prädicat Pomelitel, Gebieter, verbunden wurde. Erſt Peter der Große (1721) nahm 
den Kalfertitel an, der von da an ber einzige offlcielle blieb und, des ziemlih langen Wider: 
fpruch der Weſtmächte ungeachtet, mit Energie gehandhabt, auch allmählich allgemein aner: 
kannt wurbe. Nurin Beziehung auf Polen kann gegenwärtig der norpifche Gewalthaber noch 
Zar genannt werben; in der rhetoriſchen Form wird indeß diefer Titel auch dem Herrſcher 
über Rußland gegeben. Die Primogenitur im Manndftamm, nach deſſen Abgang erſt die 
weiblichen Erben an die Reihe fommen, ift durch das Grundgefeß vom 16. April 1797 feft: 
gefegt. Den Thronerben (Napläpnif), der, wie alle Eaijerlihen Prinzen, gleich nad) der Geburt 
zum Großfürften ernannt wird, pflegt ver Titel Cäſarewitſch (nicht Zarewitſch) beigelegt zu 
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plich wären noch die Armee und die Militärbauern in Rechnung zu bringen, Rubriken, 
uch noch einige Millionen abgeben. 
ir gehen endlich zum Bauernftande über, demjenigen, von welchen: jegt die ganze Zukunft 
ids abhängt, da dieſes mächtige Reich nicht dazu beftimmt fheint, eine zahlreiche und wohl- 
e Bürgerſchaft in die Höhe zu bringen, wozu bisjetzt alle inländiſchen Elemente fehlen. 
: weiter oben angegebenen fortwährenden Zunahme der Bevölkerung wird diefer Stand 
mn 50 Millionen ſtark auftreten Eönnen. ine impofante Macht! Sein Breiheitöpatent 
März 1861, dad ganz neulich (November 1864) auch noch auf die Kaufafusländer aus⸗ 
:worben ift, bezeichnet ven Moment feiner Wiedergeburt, welcher noch außerdem geſetz⸗ 
erfügungen aller Art zur Grundlage gegeben werden. Bisjegt iſt die Maßregel voll: 
ı gelungen. Alle Bauern ohne Ausnahme find im Genuß perjänlicher Freiheit, und ihre 
hr geſellſchaftlicher Zuftand ift geielich geregelt. Don den Beflimmungen, welde die 
en: und Apanagenbauern betreffen, die man fhon unter Kaifer Nikolaus als freie Leute 
en hatte, ijt nicht viel befannt gemacht worden, aber die Anordnungen in Betreff ber 
yauern hat man Schritt für Schritt verfolgen fünnen. Da für jegt dieſe Anordnungen, 
ı fie Dad eigentliche ruſſiſche Volk berührten (von den Inventarien in den Weſtprovinzen 
ı wir nit und ebenfo nicht von Bolen, wo eine wahre Umwälzung angeorbnet worben 
ineörwegd auf ihre Perſonen, fondern auf die Gemeinden ſich beziehen, welden fie an- 
‚und welche deswegen natürlich nachträglich einer ganz neuen Bemeindeorpnung bebürfen 
‚ fo waren im ganzen nur etwa 112000 friebendgerichtliche Acte zur Ausführung der 
Operation erforberlih. Dieje Acte iind gegenwärtig, beinahe ohne Ausnahme, alle ab⸗ 
im und unterzeichnet; fie regeln dad Los von über 10 Mill. Seelen, die Wort im Sinne 
nnlihen Individuen genommen. Bon biejen jind, wie ed auch in den Weltprovingen der 

. etwa 2,300000 durch Loskauf von der Gutsherrſchaft gänzlich getrennt worben, und 
30700 auß eigenen Mitteln ohne die Beihülfe des Staats, der nötigenfalls vier Fünftel 
rderlichen Summen ald Vorſchuß übernimmt. Die andern theilen fi in zwei Klaflen, 
ch von den Gutsherren abhängig, aber kraftgeſetzlicher Übereinkunft. Die niedrigſte Klaſſe 
erjenigen Bauern, welche ſich ihrer Verpflichtungen gegen den Hofherrn mittels eines 
en Frondienſtes entledigen, welchen es bei ihnen ſteht, im einen jährlihen Pachtzins, Obrok 
t, unter im voraus abgemachten Bedingungen umzuwandeln. Liber biejen ſteht bie Klafſe 
rokbauern, die zahlreichſte von allen dreien, denn fie begreift über 4%, Mill. männlicher 
immer die Weftprovinzen ungerechnet. So wäre denn die Drganifation im allgemeinen 
igitend nad) Gemeinden — in Ordnung; ed erübrigt aber noch einige Kragen zu löfen, bie 
‚ne große Wichtigkeit find. Die erfte Frage: Werden die Bauern als freie Leute jid der 
n Arbeit unterziehen wollen, ohne welde fle ihre Eriftenz nicht fihern Eönnen? viele 
ſcheint nach der Erfahrung im legten Jahre bejaht werden zu dürfen. Allein nun folgt 
seite: Werden die Bauern als freie, vom Evelhofe loögeriffene Leute, auch bei der gewiffen- 
n Arbeit befteben können ohne bie Eultur=, Transport: und Vorrathsaufſpeicherungs⸗ 
welde nur dem großen Befig möglich find, ohne die Geldkräfte, welche erlauben, ein Kehl: 
verſchmerzen und dad Eommmende beffere Jahr zu erwarten? In einem Lande, wo, wie 
eben haben, dad Klima dem Aderömann jo graufane Striche in die Rechnung zu machen 
ift Darüber wol noch eine Probe von nöthen, felbft ohne die Lage eined Adels in Anſchlag 
gen, der, an ein Zerftreuungsleben mehr ald an perfönliche Arbeit gemöhnt, feinen Reid: 
ergeudet hat und jet feinerfeits, felbft wenn er feinen Bergnügungsreifen ind Ausland 
n mwollte, zu allerlei Bedenklichkeiten Anlaß gibt. Doc laſſen wir die Probejahre vor- 
yen und enthalten und bis dahin jedes vorgreifenden Urtheils! Daß wir den beſten Erfolg 
zen wünſchen, wird wol pon feinem, der und kennt, bezweifelt werben. 
ı der Spige des ganzen Staatsmechanismus, zunächſt unter vem Kaifer, aber für jegt 
venfalld in ihren Amtsverrichtungen von feinem Willen bedingt, ftehen drei große Körper: 

, ver Reichsrath, der Senat und bie Heilige Synobe. Der erftere, welcher in fünf Depar⸗ 
: zerfällt, aber auch feine Berathungen in pleno hält, unter Borfig feined Hauptpräii- 
(wenigftend in Abmefenheit des Monarden), hat jih mit der Bolitif überhaupt und 
em jegt nur noch mit der Geſetzgebung zu befaflen, denn feine richterlichen Befugniffe find 
it der neuen Organifation der Redhtöpflege abgenommen. Der Reichöferretär bildet dad 
zwiſchen dieſem Kath und dem Kaiſer oder feinem Minifterium. Für den Kaifer jelbit 
rt Feiner der Beſchlüſſe des Reichsraths bindend; flatt diefelben zu beftätigen, Hat er bad 
ie abzulehnen oder zu vertagen. Soll je in Rußland eine unabhängige geſetzgebende Ge⸗ 
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werben. Das Reichswappen ift der byzantiniſche Doppeladler auf goldenem Felde, über deſſen 
zwei gefrönten Häuptern noch die große Kaiſerkrone ſchwebt. Der Reichsvogel halt in feinen 
Krallen auf der einen Seite das goldene Scepter, auf der andern den Meichdapfel; auf ver 
Bruft trägt er in rothem Felde, das fpeciell moskowitiſche Wappenſchild, welches ven Ritter 
&t. = Beorg zeigt, der den Lindwurm fpießt. Zum Unterhalt des Faiferlihen Hauſes waren 
Apanagen angewielen, zu welchen jeßt noch die Kivillifte Eoınmt; mit pen Reichsdomänen dürfen 
felbige nicht verwechjelt werben. Die Privatlanzlei des Kaiferd beflcht aus vier Sectionen, 
deren einer die Sicherheit der Perſon des Monarchen anvertraut ift, während Die übrigen eine 
Art Babinetöregierung bilden, zu deren Agenten außer ven eigentlichen Beamten oft bie 
General: und die Ylügeladjutanten verwandt werden. Bin glänzender Hof umgibt den Kailer, 
von welden legtern alles ausgeht; Fein Staatsact, dem er nicht fein „Dem fei alfo!’ (Büt 
po semu) aufgebrüdt Hat, fan zur Ausführung Fommen. Er verleiht den Adel nach vem 
Tſchin in Betracht ver Dienitjahre, oder durch Kürften=, Grafen: und Baronentitel, welde 
dem Rang im Tſchin beigefügt werben. Ebenſo nimmt er in die Ritterorben auf, Deren e& ver: 
fhievene gibt. Der Hausorden, mit blauem Bande, ift der des heiligen Andreas; der hödfe 
Militärorven, deſſen Großfreuz die Kaifer fi ſelbſt nur dann beilegen, wenn fie in einer 
Schlacht fiegreich fürs Vaterland gefampft haben, iſt ver St.:Georgenorden mit gelb-ſchwarzen 
Bande; dann Tommen der Alerander:Nevfti-Orden, der feine Unterabtheilungen hat, ver deö 
heiligen Wladimir mit fünfen, der von St.:Annn wit dreien, der urjprünglich polnische ded 
heiligen Staniflaud, des ehemaligen polnifhen Hausordens vom weißen Adler nicht zu ge: 
denken. Die höhern Klaffen diefer Orden verleihen ven erblichen, bie untern den periönlicen 
Adel. Eine Auszeichnung für Damen iſt ver St.-Katharinenorden. 

Unfreie oder wenigftens leibeigene Leute gibt es feit dem ewig denfwürbigen Manifeft vom 
3. März 1861 niht mehr in Rußland. Den Ständen nad theilt ji bie Bevölkerung im 
eigentlihen Rei (ohne Polen und Binland) folgendermaßen ein: Adel, Geiſtlichkeit, Kauf: 
mannfdaft ber drei Gilden, als Meſchtſchanin oder Bürger Eingefchriebene, Rasnotſchingy un 
anbere Arbeitöleute oder Kleinfrämer aller Art (Juden mit einbegriffen), Ginhöfner oder Dbns: 
biworgen, Goloniften aus der Fremde, Bauern , angefiebelte Soldaten und Soldatenkinder, Re: 
maben und. Bölferfchaften, die beinahe im Naturzuftande leben. Den männlichen Adel kau 
man, den Dienfladel mitgerechnet, auf 450000 Berfonen anfhlagen, was dann im ganzen as 
8900000 gibt. Darunter waren im Jahre 1860 nur etwa 120 - 130000 Butöbefiger, wonen 
103194 von der Abſchaffung der Leibeigenihaft betroffen wurden. Sie iind alle bisjept nog 
abgabenfrei. Ebenſo die Beiftlichkeit aller Glaubensbekenntniſſe, welche fidh auf über 200000 
Berfonen beläuft, wovon, wie wir oben jahen, etwa 135000 (Mepdiener und Safrifanı mit 
gerechnet) der Staatskirche angehören. Mit ihren Familien beträgt die Geſammtzahl nicht unter 
650000 Köpfe. So würden die bevorzugten Klaflen etwa 1,550000 Individuen abgeben, bie 
theild auf dem Lande, theils in Städten leben. In legten ſpeciell, haben wir gejehen, wohnen 
gegen 6 Mil. Menſchen. Dazu gehört die Kaufmannſchaft der drei Bilden, etwa 130000 Ber: 
fonen, wovon weniger ald 3000 der erfien Gilde angehören, und kaum doppelt foviel der zweiten 
Mit ihren Familien gibt dieſe Klaffe 5—600000 Individuen, zu denen aud) großentheil# dir 
7000 Namhaften Bürger gehören, wovon vor einigen Jahren 3849 als erbliche angegeber 
wurden. Sodann ber Stand, welcher ausfhließlih den Namen Bürger, Meſchtſchanin, trägt 
Man berechnet ihn mit den Familien auf 3,700000 bis 4 Mill. Menſchen; wirklich Cingefchrie 
bene gibt e8 etwa 1,500000. Endlich noch die Arbeitsleute, Kleinkrämer u. ſ. w., bie ald 
Rasnotihingy (Leute verfchiedenen Standes) ober mit andern Namen bezeichnet werben, is 
ganzen mit den Weiböperjonen etwa 1,500000 Köpfe. Cigentliche Landleute, die aber nik 
alle in den Dörfern bleiben, gibt es etwa 48 oder 49 Mill. beider Geſchlechter. Man ıch 
net nämlih 8%, Mill. Domänenbauern, 800000 Apanagenbauern und, wenn man auf ik 
ſchon länger freien der Oſtſeeprovinzen mitrechnet, 15 — 16 Mill. ehemalige Brivatbauern, wer: 
unter 600— 750000 SHofbauern, welche die Dienerihaft auf den Edelhöfen bildeten. Die Cu 
höfner find, zumal in den ehemals polniſchen Provinzen Weitruplands, zum Theil adelichen Ur- 
fprungs; auch waren ſie berechtigt Keibeigene zu befigen. Man ſchätzt fie auf 1,350000 mins: 
liche Seelen, im ganzen alio auf 2,700000. Zählt man dann noch etwa 200000 Eolenifa 
aus dein Auslande und 300000 verabfchiebete Soldaten nebft ven Sclvatenfindern und Famili 
hinzu, fo findet man eine Hauptfumne von über 61 Mill. Köpfen. In ansnahmöweijen Zu- 
ftänden leben noch außerdem die anfäfjigen Juden, die Tjaranen in Beijarabien, die Irandlau- 
Zajier, die Nomadenvölfer, wie Baſchkiren, Kalmücken und Kirgifen, die Samojeden u. |. ®- 
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ınd endlich wären noch bie Armee und bie Militärbauern in Rechnung zu bringen, Rubriten, 
velche auch noch einige Millionen abgeben. 

Wir geben endlich zum Bauernſtande über, denjenigen, von welchen: jetzt Die ganze Zukunft 
Rußlands abhängt, da diefes mächtige Reich nicht dazu beſtimmt ſcheint, eine zahlreiche und wohl: 
yabende Bürgerfchaft in die Höhe zu bringen, wozu bisjegt alle inländiſchen Elemente fehlen. 
Bei der weiter oben angegebenen fortwährenden Zunahme ver Bevölkerung wird dieſer Stand 
n kurzem 50 Millionen ſtark auftreten innen. Gine impofante Macht! Sein Breiheitöpatent 
‚om 3. März 1861, dad ganz neulich (November 1864) auch noch auf die Kaufafusländer aus: 
jenehnt worden: ift, bezeichnet den Moment feiner Wiedergeburt, welcher noch außerdem geſetz⸗ 
ihe Verfügungen aller Art zur Grundlage gegeben werben. Bisjegt ift die Maßregel voll: 
omnıen gelungen. Alle Bauern ohne Ausnahme find im Genuß perfönlidder Kreiheit, und ihre 
tage, ihr gefellfchaftliher Zuftand ift gejeglich geregelt. Von den Beflimmungen, welche die 
Domänen: und Apanagenbauern betreffen, die man fhon unter Kaiſer Nikolaus als freie Leute 
ngefehen hatte, ijt nicht viel befannt gemacht worven, aber die Anordnungen in Betreff ber 
3rivatbauern Hat man Schritt für Schritt verfolgen fünnen. Da für jegt diefe Anordnungen, 
nfofern fie daß eigentliche ruſſiſche Volk berührten (von den Inventarien in den Weſtprovinzen 
prechen wir nicht und ebenfo nicht von Polen, wo eine mahre Umwälzung angeoronet werben 
ſt), keineswegs auf ihre Perſonen, fondern auf die Gemeinden ſich beziehen, welchen fie an⸗ 
ebören und welche deswegen natürlich nachträglich einer ganz neuen Bemeindeorbnung bedürfen 
erden, fo twaren im ganzen nur etwa 112000 friedendgeritliche Acte zur Ausführung der 
anzen Operation erforderlich. Dieje Acte iind gegenwärtig, beinahe ohne Ausnahme, alle ab: 
eſchloſſen und unterzeichnet; fie regeln dad Los von über 10 Mill. Seelen, dies Wort im Sinne 
on männliden Individuen genommen. Bon dieſen jind, wie ed auch in ven Weſtprovinzen der 
‘all ift, etwa 2,300000 durch Loskauf von der Gutsherrſchaft gänzlich getrennt worden, und 
var 430700 aus eigenen Mitteln ohne die Beihülfe des Staats, der nöthigenfalls vier Fünftel 
er erforderlichen Summen als Vorſchuß übernimmt. Die andern theilen ſich in zwei Klafien, 
eide noch von ven Gutsherren abhängig, aber kraftgeſetzlicher Übereinkunft. Die niebrigfle Klaſſe 
t die derjenigen Bauern, welche fih ihrer Verpflichtungen gegen ben Hofherrn mitteld eines 
eregelten Frondienſtes entlenigen, welchen es bei ihnen fteht, in einen jährlihen Pachtzins, Obrok 
enannt, unter im voraus abgemachten Bevingungen umzuwandeln. Liber viefen ſteht Die Klafſe 
er Obrofbauern, die zahlreichfte von allen dreien, denn le begreift über 4%, Mil. männlicher 
Seelen, immer die Weſtprovinzen ungerechnet. Sp wäre benn bie Drganifation im allgemeinen 
— wenigitend nach Gemeinden — in Ordnung; ed erübrigt aber noch einige Fragen zu loͤſen, die 
sicht ohne große Wichtigkeit find. Die erfte Srage: Werben die Bauern als freie Leute ſich der 
chweren Arbeit unterziehen wollen, ohne welche fie ihre Eriftenz nicht fihern können? viele 
Frage ſcheint nach der Srfahrung im legten Jahre bejaht werben zu dürfen. Allein nun folgt 
iefe zweite: Werden die Bauern als freie, vom Edelhofe losgeriſſene Leute, auch bei ver gewifien- 
yafteften Arbeit beftehen können ohne vie Gultur:, Transport: und Borrathsauffpeicherungs: 
nittel, welche nur vem großen Beſitz möglich find, ohne die Geldkräfte, welche erlauben, ein Fehl⸗ 
ahr zu verſchmerzen und dad kommende beffere Jahr zu erwarten? In einem Lande, wo, wie 
vir geſehen haben, dad Klima dem Aderdmann fo graufame Striche in bie Rechnung zu machen 
legt, ift darüber wol noch eine Probe von nöthen, felbft ohne die Lage eines Adels in Anſchlag 
u bringen, der, an ein Zerftreuungsleben mehr ald an perfänliche Arbeit gemöhnt, feinen Reich⸗ 

hum vergeudet hat und jeßt feinerfeits, felbft wenn ex feinen Bergnügungdreifen ind Ausland 
ntfagen wollte, zu allerlei Bevenklichkeiten Anlaß gibt. Doch laffen wir bie Vrobejahre vor- 
ibergehen und enthalten und bi8 dahin jedes vorgreifenden Urtheils! Daß wir den beften Erfolg 
yon Herzen wünfchen, wird wol pon feinem, der uns kennt, bezweifelt werben. 

An der Spige des ganzen Staatsmechanismus, zunächſt unter dem Kaifer, aber für jegt 
och jedenfalls in ihren Amtöverrichtungen von feinem Willen bedingt, ftehen drei große Körper: 
chaften, der Reichsrath, der Senat und die Heilige Synode. Der erftere, welcher in fünf Depar⸗ 
emente zerfällt, aber auch feine Berathungen in pleno Hält, unter Vorſitz feines Hauptpräſi⸗ 
yenten (wenigftens in Abmefenheit des Monarchen), bat ſich mit der Volitik überhaupt und 
ınperbem jegt nur noch mit der Gefeßgebung zu befaflen, denn feine rihterlihen Befugniffe find 
Hm feit der neuen Organifation der Rechtöpflege abgenommen. Der Reichöferretär bildet dad 
Band zwifchen diefen Kath und dem Kaiſer oder feinem Minifterium. Kür ven Kaifer jelbft 
ft bisjetzt Feiner der Beſchlüſſe des Reichsraths bindend; ftatt dieſelben zu beftätigen, Hat er das 
Recht jie abzulehnen oder zu vertagen. Soll je in Rußland eine unabhängige gefeßgebende Ge⸗ 
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bürgt find, erreicht beinahe 1 Milliarde R. Die Verwaltung der kaiſerlichen Staatsbank legt 
alle Jahre darüber Rechnung ab, nur wäre zu wünfchen, daß dieſe etwas Elarer abgefaßt wäre, 
bann würbe wol der Auszug, ben davon der Almanach von Gotha zu geben pflegt, auch weniger 
verwirrt ausfallen. 

Auch der Beftand der Armee läßt fih aus dieſem wohlbekannten Staatshülfsbüchlein nicht 
gut beurtheilen. Im Grunde ift ex einem beftändigen Wechfel unterworfen, je nachdem ber 
Kriegs⸗- oder der Friedensfuß verorbnet if. Liber legtern finden wir, wie wir glauben, authen: 
tifche Nachrichten in einer Schrift des preußifhen Bremierlieutenants Brix unter folgenden 
Zitel: „Die kaiſerlich rufjifcde Armee am 1. Ian. 18683.” Diefen Angaben zufolge (wir run: 
den die Summen nur ein wenig ab) weift der Friedensfuß im ganzen 988300 Mann auf mit 
150000 Pferden und einem Gefhüß, dad 924 Stüde beträgt. Bon den 9388300 Mann, unter 
denen ſich jedoch bi8 90000 fogenannte Noncombattanten befanden, waren 544000 reguläre 
Felbtruppen und nahe an I0000 Reſervetruppen; an 136000 Mann gehörten zum abgejon: 
derten Corps der Innern Wache, das letzthin aufgelöft worden ift und durch Rocaltruppen 
(Meſtnija Volska) erfegt werden foll, und 5500 zum Corps der Gensharmen. Sodann warın 
23500 dem Zeitungs: und Garnifondartilleriemefen und 12700 dem Ingenieurcorp& zuge: 
zählt; 15500 Dann waren unter verfchienene Behörden geftellt, und die irregulären Truppen 
beliefen fi auf 111000 Mann. Die mit eindegriffenen Offiziere werben folgendermaßen be- 
ſonders aufgeführt: 238 Benerale, 26350 Stab8= und Oberofilziere, 80700 andere Offiziere. 
Diefe ganze Macht bildet 622 Bataillone??), 836 Escadrons und reitende Genturien, 168 Bat: 
terien, A5 Parks. Das ebenfalls mit einbegriffene abgefonverte Gardecorps zählte 32400 Gom: 
battanten und an 5700 Noncombattanten (Klaffenbeamte, nievere Chargen und Diffiziers: 
burſchen), in 31 Bataillone, 57 Escadrons und 16 Batterrien; das abgefonnerte Grenadier⸗ 
corp8, das der Garde ungefähr gleichgeftellt ift, 24500 Gombattanten und 3900 Noncom: 
battanten, in 27 Bataillone, 30 Escadrons und 11 Batterien. Unter den irregulären Trup- 
pen gehörten 25700 Mann zum Donifhen, 23500 zum Kubaniſchen, 9600 zum Terekiſchen, 
19000 zum Trandbaifalifhen, 3500 zum Amurifchen Kofadencorpe u. f. m. 

Dieſem Friedensfuß, der in der Wirklichkeit und nicht blos auf dem Bapier beſtanden haben 
mag, ftellen wir den Kriegöfuß gegenüber , wie er in der ganz neueften Zeit feftgefegt und duch 
gütige offlcielle Mittheilung erft vor einigen Tagen uns befannt gemacht worden iſt. Der %: 
ſtand iſt folgender: Die Mannſchaften überhaupt, Noncombattanten mit einbegriffen,, belaufen 
fi) auf 1,358163 Mann, davon Infanterie 1,014447, Bavalerie 212917, Artillerie 105639, 
Genie 25160 Mann; Feuerſchlünde 1820. Das ganze Heer wird folgendermaßen eingetheilt: 
A. Reguläre Truppen. I. Active Truppen. 1) Infanterie 692988 Mann, 2) Cavalerie 
50512 Maun mit 33208 Pierden, 3) Artillerie und Artillerieparts 70531 Mann mit 
55018 Pferden, 4) Genie 16699 Mann mit 2286 Pferden. II. Localtruppen. 338183 Mam 
mit 11403 Pferden. B. Srreguläre Truppen. 1) Infanterie 37174, 2) Cavalerie 143892, 
8) Artillerie 7361 Mann; damit 155354 Pferde und 220 Feuerſchlünde. Eine folche Kriege: 
macht, felbft anf ven Beitand befhränft, welchen wir. als den Friedensfuß bezeichnet haben, bat 
allerdings etwas Imponirendes ; nur glaube man nit, daß deren Mobilmahung eine leichte 
Sache ſei. Bei den eigenthümlichen Zuftande ihrer Verwaltung und ben ungeheuern Gntfer: 
nungen ber Barnifonen und Standquartiere voneinander fann diejelbe nur vermittels großen 
BZeitaufivandes geſchehen, und eine wiederholte Erfahrung hat beiwiefen, daß, wenn Rußland 
in feinem Innern für unangreifbar gelten kann, e8 hingegen zu aggreffiven Borgeben, wenig: 
ſtens für jegt, nur geringe Mittel hat. 

Den Aushebungen zur Armee, welche allfährlih flattfinden können und in ber Rei 
5 Mann von 1000 betreffen, find nur die Söhne der Bauern und der fogenannten Bürger im 
Alter von 21— 30 Jahren direct unterworfen; der Abel ift denſelben entzogen und andre 
Klaffen Taufen fi mit Geld los. Zum Behuf der Aushebungen wurde biöher das Land in zwei 
Hälften getheilt, von deren jeder etwa 75000 Mann verlangt wurden. Die Gutöbefiger, die k 
ſtellen mußten, hatten zugleih 33 R. per Kopf für erfte Ausrüftung zu bezahlen; ſeitdem ihnes 
aber dieſe ſchwere Bürde zugleich mit dem Eigenthumsrecht über Menſchen abgenommen if. 

22) Nach dem gothaifchen Almanach) 752 Bataillone, von benen 48 ber Garde, 64 dem Grenadier 
corps und 640 der Linie angehören. Es ift dies aber ber Keiegefuß mit 637000 Mann Infanteri, 
50000 Mann regulärer Savalerie, 49000 Mann Nrtillerie und 1296 Stüden, 16000 Mann Geit, 
bann bie irregulaͤren Truppen u. ſ. w. 
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Re Die Regierung darauf bedacht fein, eine ganz neue Rekrutenordnung einzuſuhren, mit 
n Vollſtreckung ein beſonderes Comiteé in allen Kreisftäbten betraut If. Sie iſt noch ganz 
„SBo viel ſcheint indeß ſchon feſtzuſtehen“, leſen wir in einer Schrift üßer „Die militärt- 
ı Machtverhältniffe” (Berlin 1863), „daß der Abſchluß der neum focialen Organifation 
ungebeuern Reichs mit einer militärifchen Kraftentiwidelung zufemmenfallen wich (Aus⸗ 
ıng von 300000 Mann), melde noch auf andere Ziele ald auf die Vervollſtaͤndigung und 
Änzung berjenigen Lücken und bedjenigen Kraftverluftes hinauszulaufen ſcheint, vie ſich in 
vor Zeit In nit unbedenklichem Grade im rufilfchen Armeemechanismus zu erkennen. ge- 
n haben.” Früher dauerte ver Waffendienſt für den Soldaten ununterbrochen 15, ja fetbft 
Jahre ; dies iſt aber Durch den Las vom Jannar 1857 abgeändert worden, welder eine Re⸗ 
s anorbnet und zu Diefem Zweck Entlaffungen vor der Zeit erlaubt. Die nominale Dienft- 
iſt zwar auch nod jet 15 Jahre, aber während ver drei legten iſt der Soldat, als zur Re⸗ 
s gehörig, nicht unter ver Fahne. Diefen Reſervedienſt beabfihtigt man noch um wier Jahre 
tlängern, ſodaß in Wirklichkeit pie Dienfizeit nur acht Jahre betrüge. Auf pie Kofaden find 
allgemeinen Verordnungen nit anwendbar, viefe Krieger find Ihrem fpeciellen Geſetz 
worfen. Bon den Militaͤrcolonien, einem Inſtitut, das unter der Regierung Alexan⸗ 
31. fo viel Auffehen in Europa gemacht bat, find jegt nur noch Die Überbleibfel zu erwaͤh⸗ 
. Das ganze Heerweſen Rußlands ift infolge des Krimkriegs in einem Übergangbproceß be⸗ 
fen, welcher uns in wie Nothwendigkeit verjegt, auf das Befagte uns zu befchränten. 
Mehr nod geht Die Marine, feitbem die Panzerfchiffe in Aufnahme gekommen find, einer 
ıgeftaltung entgegen, nachdem fle unter ver Öberleltung des Großadmirals, Großfürſten Kon- 
tin, fo dedeutende Fortſchritte gemadjt hat. Wie bekannt, befteht fie auß zwei Hauptflotten, 
ver Oſtſee und ber des Schwarzen Meeres, welcher leptern aber der Parifer Frieden von 
‚6 die Flügel beſchnitten hat. Außerdem wird eine Flotille auf dem Kaspifhen Meere unter- 
en, der ſich wahrfdeintich bald eine andere auf dem Aralſee anreihen wird. Es fehlt aber dem 
ch an eigentliden Seeleuten, wie bie Finländer e8 find, mit denen meift die Schiffe be- 
nt werden. Die Admiralitäten haben in Peteröburg und in Nikolajen ihren Sig. Der 
iptkriegbhafen ift Kronſtadt, Sewaſtopol ift jeßt den größern Schiffen verfchloffen und Niko⸗ 
v fan vafür Teinen Erſatz bieten. In Finland If Sweaborg ein Hafen, den feine Belfen- 
ur beinahe unangreifbar macht. Die Werke von Bomarfund auf den Alandsinfeln find in 
ımmern. Die Zahl der Bahrzeuge betreffenn beſchränken mir ung für jegt auf die Angaben 
Almanachs von Gotha. Nah diefem hätte fie fich im Juni 1862 auf 310 belaufen mit 3691 
onen und etwa 60000 Seeleuten. Unter den aufgezählten Fahrzeugen waren nur 62 Segel- 
fe, nämlih 9 Linienſchiffe, 5 Bregatten, 3 Gorvetten, 3 Briggs, 13 Schoner u. f. w.; 
; Fahrzeuge waren Dampfſchiffe von einer Pferdekraft von 37000 und mit 2387 Ka⸗ 
en, nämlich 9 Liniendampfer, 12 Fregatten mit Schrauben, 8 mit Rädern, 22 Eorvetten, 
Klipper u. f. w. 
T) Beziehungen zum Auslande und Erwartungen im Innern. Die Erfah: 
g muß Rußland gelehrt haben, mas durd die Einmifhungspolitif ver Heiligen Allianz für 
u gewinnen war, und daß es hohe Zeit ift, feiner Vergrößerungspolitif, wenigftend in Eu⸗ 
3, ein Ziel zu fledden, bat ihm der Krimfrieg fowie die nachfolgende diplomatifche Allianz 
hen England, Frankreich und Oſterreich gezeigt, wenn ſie auch gleich keinen Erfolg hatte. 
Einmiſchungspolitik ſcheint es von ſelbſt unwiderruflich entſagt zu haben, zur Vergröße- 
gspolitit Hat es jetzt, und auf viele Jahre hinaus, Feine Zeit und kein Geld; auch weiß es, 
die Umftände fi) verändert haben, und daß auf den alten Gelüften beharren nicht ohne Ge⸗ 
r für es wäre. Denn daß in Europa ein Misverhältniß der Staatskräfte entftanden ift, das 
‚en jetzt alle, und Deutichland indbefondere fühlt, daß ihm im höchſten Grade Wachſamkeit 
Wehrkräftigkeit geboten ift, foll es nicht feinen beiden übermächtigen Nachbarn im Often 
im Weiten zum Raube werden. Mehr ald Weigel’8 noch nicht veraltete Prophezeiungen 
als die verfrühten Prahlereien des Pentardiften, mehr felbft als die Übertreibungen zu 

dgo8 am Ende des Ungarnfriegß, haben die vertrauten Geſpräche über den „‚Eranfen Dann” 
ı Sultan), melden Kaifer Nikolaus noch lebend zu Grabe tragen wollte, das ſchon längſt 
ige und miötrauende Ofterreich aufgeregt und geängftigt, und zwar in dem Grabe, daß ed, 
(eich wie Rußland und Preußen am polnifchen Raube betheiligt, doch 1854 von ber norbi= 
n Coalition fi losriß und das ihm von den Weftmächten angebotene Bünbniß nicht von ſich 
3. Rußland grollte ihm bafür in den nächſtfolgenden Jahren, aber mit welchem Nugen, das 
der legte Polenauffland gezeigt, ven zu bemältigen ihm erft dann möglich wurde, als bie 
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Mittelmacht, wieder verſohnt, über Galizien ven Belagerungszuftand zu verhängen ſich herbeilieg. 
Auf das daniedergeworfene Polen, welches Rußland nun abermals wie feit 1832 ſich zu aſſi⸗ 
miliren fucht, auf diefen Krebsſchaden Europas, ver alle Politik verwirrt und Die natürlihen 
Allianzen nicht zuläßt, bleiben alle Blicke gerichtet. Die Hoffnung, im Nothfall die nordiſche 
Goalition wieverherzuftellen, hat Rußlaud zweifelsohne nicht aufgegeben, denn es weiß, daß 
auch die andern Theilungsmächte, fo gut wie es jelbft, nicht gefonnen-find, auf ihren wenn nod 
fo Häufig bedrohten Antheil wieder zu verzichten; inbeß weicht jetzt das peteräburger Gabinet 
allen Anläffen zu Zwifligfeiten forgfältig aus, vorzugsweiſe darauf bedacht, den Kaukaſus 
vollend8 zu bewältigen und durch die Unterwerfung der chineſiſchen Kirgifenflämme auf den 
Grenzen Turfeftans feine Handelsverbindungen bis ind Herz Gentralafiens vorzuſchieben, wo es 
ohnehin fhon feften Buß hat. Dadurch aber ift e8 mit Khokand in einen Krieg verwickelt worden, 
der feine Heere bis an den Buß des Thian-Schan geführt hat und ihm vie Ausſicht ftellt, ven 
Syr-Daria (Jaxartes), deſſen Lauf am Bolor beginnt, zu den ruſſiſchen Strömen rechnen zu 
dürfen. Jedoch von dieſem Punkte abgefehen, ift für jegt das Lofungswort der Nation ‚‚Friene“. 
Und wahrlich des Friedens ift fie bevürftig nach ihren innern Wirren und nach der Erſchütte⸗ 
rung, weldhe der polnische Aufftand verurfachte, nicht zwar, ohne zugleich dieſen Wirren ein Ente 
zu machen. Die Neugeftaltung ift nod nicht vollendet, das Volk noch nit regelmäßig geglie⸗ 
dert und, was noch mehr jagen will, feine Eriftenz in den untern Schichten noch nicht fo ge: 
fihert, daß man ohne Beforgniffe jein tonn Denn die neuen Verhältniſſe ſind noch nicht 
lange genug durch die Probe gegangen, und der jetzt freie, blos an ſeine Gemeinde gewieſene, 
fonft aber ſich ſelbſt überlaſfſeneMauer iſt mit ver Natur und ven Klima ſeines Landes noch nicht 
in ernſtlichem Gonflist gewefen. Die Sauptfrage für Rußland liegt eben da, und auf dieſen 
Punkt muß, biefe Nothwendigkeit ift fategorifch, vor allem die Aufmerkſamkeit der wohlmei: 
nenden und thätigen jegigen Regierung ſich richten. Wir glauben, daß dies ihr ernfter Wilke, 
daß ſie für jegt entfchloffen iſt dieſer Aufgabe fich ganz zu winmen und den Gelüften zu Uber: 
griffen auf das türkifche Gebiet zu widerſtehen, welden bie ruſſiſchen Machthaber unter den 
Borwand nadhgaben, daß jie ven Schlüffel zu ihrem Haufe haben müßten. Zwar Haben fie dies 
Wort vorerſt nur auf dad Schwarze Meer bezogen, wer bürgt aber bafür, daß fie nick bie- 
felbe Schlüffelfrage auf die Oſtſee anzuwenden beabjichtigen? Beſſer für fie und uns alle iR es, 
daß ſie ihre Strebſamkeit auf das jo ſehr der Verbefferung bebürftige Innere ihres Lanprd 
richten. Dabei hätte die Dienfchheit augemein zu geminnen, und menn einerfeitö nur von eisen 
folgen Regierungdfgftem Curopa Sicherheit erwarten kann, jo wird auch für Rußland ſelbſt nur 
ebendarin Heil und eine ehrenvolle Zufunft zu finden fein. 

3.9. Schnitzler. 

ET — ——— — —⸗ 
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